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Točnı́k 582 Torgau 582 Toul 584 Trient 586 Trier 588 Troppau 590
Tübingen 592 Udenheim 595 Udine 597 Untermaßfeld 599 Urach 600
Utrecht 604 Verden 607 Verdun 607 Vic 607 Vollenhove 612 Warin 613
Wartburg 614 Weimar 615 Weißenburg 617 Wenden 618 Wenzelstein 621
Werden 622 Wettin 623 Wien 624 Wiener Neustadt 629 Wijk bij Duurstede 632
Wittenberg 634 Wittstock 637 Wohlau 639 Wolfenbüttel 639 Wolgast 642
Wolmirstedt 644 Worms 645 Wörth an der Donau 647 Würzburg 648 Wurzen 649
Zabern 651 Zeitz 652 Zerbst 655 Ziesar 657 Zweibrücken 658

Kurztitelbibliographie 661
Ortsnamenkonkordanz 715
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 719



VORWORT

Was dem Forscher und dem Leser, dem Heimatfreund und dem Landeshistoriker, dem Kunsthi-
storiker und dem Bauforscher, dem Kulturwissenschaftler und nicht zuletzt dem politischen Hi-
storiker von Wirtschaft und Gesellschaft hier vorgelegt wird, ist nicht ein Handbuch jener Art, wie
er es, durchaus zu seinem Nutzen, bislang schon heranziehen konnte: Dehio1 und Historische
Stätten2, Reclams Kunstführer3 oder Köblers Territorienlexikon4, Kunstdenkmälerverzeichnisse
und Burgenbücher jeder Art5 oder großformatige Werke zu Schlössern und Residenzen6. Der
Schwerpunkt liegt nicht auf der Darstellung der Architektur einer Residenz, für die es von kunst-
historischer Seite reichlich Literatur gibt7. Vielmehr werden hier erstmals drei Ebenen dargestellt,
die genetisch miteinander verbunden sind und nur in Bezug zueinander verstanden werden kön-
nen: Familien, Höfe, bestimmte Orte, oder, wie es in diesem Werk heißt: Dynastien, Reichsfür-
stentümer, einzelne Residenzen. Dabei sollen die Hofes- und Residenzartikel die jeweils prägenden
Persönlichkeiten hervorheben. Ein Hilfsmittel dieser Art hat es bislang weder in Deutschland ge-
geben noch anderswo in und für Europa.

Ein Blick zurück

Hans Patze (1919–95), im Jahre 1985 der Gründer der Residenzen-Kommission8, hat erstmals 1972
die Bildung landesherrlicher Residenzen im Deutschen Reich während des 14. Jahrhunderts zum

1 Georg Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmä-

ler, Berlin 1900ff.; gegenwärtig erscheint eine völlig neu

bearbeitete Auflage, München 1988ff. – Für die Literatur

sei verwiesen auf die Allgemeine Auswahlbibliographie

(1380 Titel, mit Indices) zum gegenwärtigen Handbuch-

projekt, zusammengestellt von Jan Hirschbiegel,

Kiel 2000 (MRK. Sonderheft, 4), aktualisiert im Internet

unter der Adresse http://resikom.adw-goettingen.

gwdg.de/biblnet.htm.
2 Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 1–16,

1958–98, bzw. Österreichs, Bd. 1ff., Stuttgart 1970ff.

(viele verschiedene Auflagen).
3 Reclams Kunstführer, Stuttgart 1957ff.
4 Köbler 1988 (5. Aufl. 1995).
5 Z.B. Tillmann, Curt: Lexikon der deutschen Burgen

und Schlösser, 4 Bde., Stuttgart 1958–61; Pfälzisches

Burgenlexikon, Bd. 1: A-E, Bd. 2: F-H, hg. von Jürgen

Keddigkeit, Alexander Thon und Rolf Übel, Kai-

serslautern 1999/2000 (Beiträge zur pfälzischen Ge-

schichte, 12.1 und 2); Salch, Charles Laurent: Dicti-

onnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge

en France, Straßburg 1979.
6 Z.B. Burgen und Schlösser in Deutschland, hg. von

Klaus Merten unter Mitarbeit von Uwe Albrecht,

Hans-Joachim Giersberg, Irene Markowitz, Mi-

chael Petzet. Aufnahmen Paolo Marton München

1995. Handbuch der Renaissance. Deutschland, Nieder-

lande, Belgien, Österreich, hg. von Anne Schunicht-

Rawe und Vera Luepkes, Köln 2002. Zu erinnern ist

auch an Braunfels, Wolfgang: Die Kunst imHeiligen

Römischen Reich Deutscher Nation, Bd. 1: Die weltli-

chen Fürstentümer, Bd. 2: Die geistlichen Fürstentü-

mer, München 1979–80.
7 Z.B. Albrecht, Uwe: Von der Burg zum Schloß. Fran-

zösische Schloßbaukunst im Spätmittelalter, Worms

1986; Ders., Der Adelssitz im Mittalter. Studien zum

Verhältnis von Architektur und Lebensform in Nord-

und Westeuropa, München/Berlin 1995; Schütte, Ul-

rich: Das Schloß als Wehranlage. Befestigte Schloßbau-

ten der frühen Neuzeit im alten Reich, Darmstadt 1994;

Biller, Thomas/Grossmann, G. Ulrich: Burg und

Schloß. Der Adelssitz im deutschsprachigen Raum, Re-

gensburg 2002.
8 Zu ihm am ausführlichsten Neitmann, Klaus: Lan-

desgeschichtsforschung im Zeichen der Teilung

Deutschlands: Walter Schlesinger und Hans Patze. 1.

Teil: Hans Patze: Thüringischer Landesarchivar – Ge-

samtdeutscher Landeshistoriker – Erforscher der mit-

telalterlichen deutschen Landesherrschaften, in: Jahr-

buch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 47

(2001) S. 193–300.



X vorwort

Thema erhoben9 und zusammen mit seinem Schüler Gerhard Streich im Jahre 198210 ein schema-
tisches Arbeitsprogramm entwickelt, das sowohl von der blühenden Münsteraner Stadtgeschichts-
forschung11 als auch von der bedeutenden Göttinger Pfalzenforschung12 inspiriert war. Im Jahre
1990 wurde das Programmder Residenzen-Kommission erweitert: zur topographischen Forschung
trat verstärkt die soziale, neben, ja vor die Residenz trat der Hof. Damals erschien auch der erste
Band der Reihe »Residenzenforschung«13, ein Jahr später folgte der von Hans Patze und dem Un-
terzeichneten herausgegebene Tagungsband »Fürstliche Residenzen im spätmittelalterlichen Eu-
ropa« als Band 36 der Reihe »Vorträge und Forschungen« des Konstanzer Arbeitskreises für mit-
telalterliche Geschichte14; ab demselben Jahr erschienen die »Mitteilungen der Residenzen-Kom-
mission«, die seither zu einem Forum der deutschen Hof- und Residenzforschung geworden sind.
Was von Hans Patze als eine Serie von Monographien geplant war, nahm alsbald die Form jenes
Handbuchprojekts an, das nun verwirklicht wird.

Im Frühjahr 1992 wurde das Projekt »Residenzen-Handbuch« auf dem 3. Symposium der Re-
sidenzen-Kommission in Ansbach vorgestellt. Damals sollte es noch den Titel »Höfe und Residen-
zen im spätmittelalterlichen Reich 1200–1600« tragen15. Gedacht war »an eine einbändige Wieder-
gabe des Forschungsstandes, die weder im Gedruckten noch vor allem im Ungedruckten Vollstän-
digkeit anstrebte, die nicht alphabetisch nach Orten, sondern nach Reichsfürstentümern und Dy-
nastien geordnet wäre und die wichtigsten Tatsachen, Darstellungen und Quellen einschließlich
der vorhandenen Hofordnungen, Hofrechnungen etc. zur Verfügung stellte«16. Dies war die neue
soziale Dimension17: »Mit der Residenz als Ort der Herrschaft sollte als die andere Seite derMedaille
der Hof als Organisationsform der Herrschaft stärker betrachtet werden«18. Am 27. September 1994
hat die Residenzen-Kommission auf ihrer 8. Sitzung zu Potsdam ihr Langzeitprogramm beschlos-
sen19. Entsprechend der Zielvorstellung, »Grundlagen zu schaffen für die wissenschaftliche Be-
schäftigung mit den lange vernachlässigten Phänomenen der Höfe und Residenzen als neuen po-
litischen, sozialen und kulturellen Zentren im Reich des späten Mittelalters, von 1200 bis 1600,
unter Einschluß der beträchtlichenWirkungen bis hin zur Gegenwart«20 sollte »durch die Verzeich-
nung und Aufbereitung der einschlägigen Quellen und durch die Diskussion geeigneter Frageraster

9 Patze, Hans: Die Bildung der landesherrlichen Resi-

denzen im Reich während des 14. Jahrhunderts, in:

Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert. Entwicklungen

und Funktionen, hg. von Wilhelm Rausch, Linz 1972

(Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, 2), S.

1–54. Erneut in: Ausgewählte Aufsätze von Hans Patze,

hg. von Peter Johanek, Ernst Schubert und Mat-

thias Werner, Stuttgart 2002 (VuF, 50), S. 729–788.
10 Patze, Hans/Streich, Gerhard:Die landesherrlichen

Residenzen im spätmittelalterlichen Deutschen Reich,

in: Bdlg 118 (1982) S. 205–220. Erneut in: Ausgewählte

Aufsätze (siehe die vorangehende Anm.), S. 789–805.
11 Vom Institut für vergleichende Städteforschung (Direk-

tor: das Kommissionsmitglied Peter Johanek) wird u.a.

herausgegeben die Reihe »Städteforschung« und der

»Deutsche Städteatlas«.
12 Am Max-Planck-Institut für Geschichte, vgl. das bis ca.

1200 reichende Repertorium der »Deutschen Königs-

pfalzen«, Göttingen 1983ff., und jüngst den Band: Orte

der Herrschaft. Mittelalterliche Königspfalzen, hg. von

Caspar Ehlers, Göttingen 2002, mit der weiteren Li-

teratur.
13 Vorträge und Forschungen zur Residenzenfrage, hg.

von Peter Johanek, Sigmaringen 1990 (Residenzen-

forschung, 1).
14 Fürstliche Residenzen im spätmittelalterlichen Europa,

hg. von Hans Patze und Werner Paravicini, Sig-

maringen 1991 (VuF, 36).
15 Siehe MRK 2,1 (1992) S. 15.
16 Ebd.
17 Vgl. die Rezension von Vorträge und Forschungen zur

Residenzenfrage (s.o. Anm. 13) von Moraw, Peter:

Was ist eine Residenz im deutschen Spätmittelalter? in:

Zhf 18 (1991) S. 461–468, undmeine Reaktion darauf in

MRK 2,1 (1992) S. 6–8.
18 Ebd., S. 6.
19 Veröffentlicht in MRK 5,1 (1995) S. 8–10.
20 Ebd., S. 8.



XIvorwort

undModellvorstellungen eine umfassende Beschäftigungmit dem Themamöglich«21 gemacht wer-
den. Zu diesem Zweck sollte »eine erste Synthese in Handbuchform vorgelegt werden«22.

Der Weg zum Werk

Dies blieb frommer Wunsch, bis am 1. Januar 1998 die Förderung der Residenzen-Kommission
durch den Akademieausschuß der Bund-Länder-Kommission einsetzte. Jetzt war es möglich, die
seit langem verfolgten Ideen umzusetzen. In mehreren Sitzungen beriet die Kommission und ver-
abschiedete am 2. August 1999 das veränderte Konzept des nun auch anders benanntenHandbuchs.
Stärker noch als zuvor wurden die Höfe in den Mittelpunkt gestellt, und mit ihnen die sie schaf-
fenden Dynastien; von dort geht nun der Blick auf die tatsächlichen Residenzen, heute oft museale
Gehäuse der Macht, aus denen dennoch Landeshauptstädte geworden sind.

Das Unternehmen war und ist ehrgeizig, vielleicht sogar etwas verwegen. Daß in Deutschland
damit angefangen wird, ist indes kein Zufall, haben langfristige Entwicklungen hier doch zahlrei-
che souveräneDynastien, Höfe, Residenzen geschaffen und damit jene Fülle der Zentren, die andere
Nationen und wir selbst zeitweilig belächelt haben, um sie jetzt, wo der Nationalstaat verblaßt,
wiederum ganz anders einzuschätzen. Auch fehlt es noch an einer politischen Geographie Deutsch-
lands und des Reichs, die der neuen Einschätzung der Höfe Rechnung trüge23. Was lange als ku-
rioses Schranzentum galt, wird als Organisationsversuch einer Gesellschaft erkannt. Eitles Wohl-
leben erwies sich als dauernde Hochleistung von Menschen im steten Statuskampf. Nicht daß wir
dies alles wiederbeleben wollten (wie mißtrauisch auf unserem Symposion in Potsdam gefragt
wurde). Aber wir müssen es verstehen. Und Gesellschaften, die auf Gunst und Ansehen der Person
beruhen, gibt es auch heute noch mehr als genug.

Zwei vorbereitende Hefte der Mitteilungen der Residenzen-Kommission gingen aus diesen Pla-
nungen hervor und bildeten dieGrundlage der nun einsetzenden, intensiven Redaktionsarbeit: Eine
Handreichung (mit Konzeption, Bearbeitungsmaske, Beispielartikeln, Stichwortverzeichnis, Aus-
wahlbibliographie)24, und eine umfassende Bibliographie zum Gegenstand25.

Grundsätze und Grenzen

Wissenschaftliche Arbeit beginnt in der Regel mit Definitionen. Gerade diese aber seien hier nicht
gegeben, weder für Dynastie, noch für Hof, noch für Residenz. Daß manche anstatt (frühneuzeit-
licher oder barocker) Residenz lieber Herrschaftsmittelpunkt, zentraler Ort, Hauptstadt, Hauptort
sagen und zwischen diesen Begriffen wiederum fein unterscheiden, ist hinreichend bekannt. Der
einleitende Artikel von Gerhard Fouquet führt es vor Augen. Uns genüge, daß es sich um einen Ort
handelt von großer Herrscherfrequenz, zumal bei wichtigen Anlässen, daß die Rats- und Verwal-
tungseinrichtungen sich dort niederlassen und daß die entsprechende Infrastruktur ständig vor-
handen ist. Im strengsten Sinne ist Residenz aber immer nur dort, wo der Herrscher sich aufhält;
alles andere ist Hauptort, schließlich Hauptstadt. Der Hof nun, jenes Machzentrum um den Herr-

21 Ebd.
22 Ebd.
23 Vgl. neuerdings: Raumerfassung und Raumbewußt-

sein, hg. von Peter Moraw, Stuttgart 2002 (VuF, 49).
24 Materialien zumWerk. Fürstliche Höfe und Residenzen

im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topo-

graphisches Handbuch, zusammengestellt von Jan

Hirschbiegel und Jörg Wettlaufer, Kiel 1999

(MRK. Sonderheft, 3).
25 S.o. Anm. 1.



XII vorwort

scher, jene changierende Welt der Gunst, zusammengesetzt aus ständigem Haushalt und zeitwei-
liger Gegenwart von Mächtigen und solchen, die es werden wollen, sie hat sich bislang noch aller
Definition entzogen26; wir werden hier vor allem den Haushalt mit den Hofämtern betrachten kön-
nen. Einfacher liegen die Dinge bei der ständischen Eingrenzung:

Grenzen: ständisch
Nach einigem Zögern haben wir uns dafür entschieden, von all den schönen reichsritterschaftli-
chen und standesherrlichen Burgen und Schlössern, Städten und Flecken abzusehen und uns (auch
wenn der Titel des Werkes es nicht sagt) auf den unmittelbar reichsfürstlichen Adel bzw. die geist-
lichen undweltlichen Reichsfürstentümer zu beschränken –wobei bekanntermaßen die geistlichen
Fürstentümer für das Reich typisch sind und außerdem zahlreicher als die weltlichen: Am Ende des
alten Reichs war das Verhältnis zu Gunsten der weltlichen Fürsten immer noch 38 : 6427. Dabei war
ein zeitlicher Horizont auszuwählen.Wir stellen in denMittelpunkt die Zeit um 1500 und gehen von
der Wormser Reichsmatrikel von 1521 aus28. Wer dort genannt ist, wird sich in der Regel auch in
diesem Handbuch finden. Erfaßt werden also, ausgehend von den in dieser Zeit herrschenden
Dynastien, alle Reichsfürsten(tümer) geistlicher Art (Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen,
einzelne Pröpste) und weltlichen Charakters (Herzöge, herzogsgleiche Markgrafen, [Pfalz-, Land-]
Grafen), mit ihren Höfen und Residenzen unter Einschluß konkurrierender geistlicher und weltli-
cher Herrscher.

Grenzen: zeitlich
Von diesem Observatorium blicken wir nun hinab bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges
(1648), hinauf – je nach Sachlage von dem jeweiligen Autor individuell entschieden – bis Anfang,

26 Vgl. Paravicini, Werner: Ritterlich-höfische Kultur

des Mittelalters, München 1994 (Enzyklopädie deut-

scher Geschichte, 32) (2. Aufl. 1998), S. 65–71; Ord-

nungsformen des Hofes, hg. von Ulf Christian Ewert

und Stephan Selzer, Kiel 1997 (MRK. Sonderheft, 2);

Hof und Theorie – Verstehen durch Erklären eines hi-

storischen Phänomens. Ergebnisse des gleichnamigen

Kolloquiums vom November 2001 an der Technischen

Universität Dresden, veranstaltet vom Sfb 537 »Institu-

tionalität und Geschichtlichkeit« und der Residenzen-

Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göt-

tingen, hg. von Reinhardt Butz, Jan Hirschbiegel

und Dietmar Willoweit, Weimar u.a. 2003 (Norm

und Struktur), in Vorbereitung zum Druck.
27 Theuerkauf, Gerhard: Art. »Fürst«, in: Handwörter-

buch zur Deutschen Rechtsgeschichte I, 1971, Sp.

1337–1351, hier Sp. 1348f.: »Die Zahl der Reichsfürsten

betrug im 13. Jh. etwa 110 bis 120. Von ihnen waren etwa

90 geistliche – etwa zur Hälfte Äbte und Äbtissinnen –,

etwa 20 bis 30 weltliche. [...] Im Jahre 1582 gab es 53

Virilstimmen weltlicher und 46 geistlicher, im Jahre

1792 64 Virilstimmen weltlicher und 38 geistlicher Kur-

fürsten und Fürsten. Dazu kamen zwei Kuriatstimmen

der Prälaten und vier der Grafen.«

28 Ed.: Zeumer, Karl: Quellensammlung zur Geschichte

der deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neu-

zeit, 2. Aufl., Tübingen 1913, S. 313–317, Nr. 181;

Reichsmatrikel von 1521, in: Deutsche Reichstagsakten

unter Kaiser Karl V., 2. Bd., bearb. von Adolf Wrede,

2. Aufl., Göttingen 1962 (photomechan. ND), Nr. 56;

Übersicht über die Reichsstände. I. Die Reichsstände

nach der Matrikel von 1521 mit vergleichenden Angaben

nach der Matrikel von 1755, bearb. von Gerhard Oest-

reich und E. Holzer, in: Gebhardt, Bruno: Hand-

buch der deutschen Geschichte, hg. von Herbert

Grundmann, Bd. 2: Von der Reformation bis zum

Ende des Absolutismus, bearb. von Max Braubach,

Walther Peter Fuchs, Gerhard Oestreich, Walter

Schlesinger, Wilhelm Treue, Friedrich Uhl-

horn, Ernst Walter Zeelden, 9., neu bearb. Aufl.,

Stuttgart 1970, S. 769–784; Quellen zum Verfassungs-

organismus des Heiligen römischen Reiches deutscher

Nation. 1495–1815, hg. und eingel. von Hanns Hubert

Hofmann, 1. Aufl., Darmstadt 1976 (Ausgewählte

Quellen zur deutschen Geschichte der Neuzeit, 13), hier

zu den Reichsständen S. XVIII-Xxii und S. 40–51 »Die

›allzeit neueste Matrikel‹ von 1521«.
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Mitte oder Ende des 13. Jahrhunderts. Eine Ausnahme bilden die Artikel zu den Königen und kö-
niglichenHöfen, die einerseits den gesamten Zeitraum von etwa 1200 bisMitte des 17. Jahrhunderts
abdecken, deren zu behandelnder zeitlicher Rahmen andererseits durch die jeweiligen Regierungs-
zeiten vorgegeben ist. Nur deshalb wurden z.B. die Wartburg als Sitz Heinrich Raspes oder die
Dynastien der Ludowinger oder Staufer aufgenommen. Gilt als Kernzeit des Vorhabens die Zeit um
1500, wird davon ausgehend jedoch auch die frühere und spätere Entwicklung des jeweiligen
Reichsfürstentums, der jeweiligen Dynastie, des jeweiligen Hofes und der jeweiligen Residenz dar-
gestellt, weshalb auch hier Dynastien vertreten sind, die um 1500 keine reichspolitische Bedeutung
mehr besaßen. Zudem sind infolge des Anliegens, sowohl Rückblicke als auch Ausblicke zu geben,
Artikel enthalten, deren Eigenständigkeit der großen Komplexität des eigentlich geplanten Artikels
zu verdanken ist, wie im Falle der Pfalz. Entsprechende Verweise schaffen hier Klarheit.

Grenzen: geographisch
Das Handbuch greift also über die heutigen Grenzen Deutschlands hinaus und umfaßt das spät-
mittelalterliche Reich mit Trient, Brixen und Aquileja, Savoyen und Genf, Lothringen mit den Bi-
stümern Metz, Toul und Verdun, die noch ungeteilten alten Niederlande, u.a. mit den Bistümern
Cambrai und Lüttich, die böhmischen Länder und Pragmit den Bistümern Leitomischl undOlmütz,
aber auch Ostfriesland mit Emden und Aurich. Während der südliche Alpensaum unter Einschluß
der Eidgenossenschaft den Raum nach Süden hin begrenzt, werden im Osten sowohl Schlesien als
auch das Ordensland Preußen sowie Livland einbezogen, auch werden die Bistümer Breslau und
Cammin behandelt. Im Norden ist darüber hinaus, der Erwartung der Benutzer entgegenkom-
mend, trotz der verfassungsgeschichtlichen Inkonsequenz, das dänische Herzogtum Schleswigmit
Gottorf enthalten. Residenzen oder Residenzorte, die sich außerhalb dieses Raumes befinden, wie
z.B. das Palermo Friedrichs II., werden hingegen nicht berücksichtigt. Die inkorporierten Bistümer
wie z.B. Havelberg oder Lebus sind in der Regel in den Artikeln zu den jeweiligen Reichsfür-
sten(tümern) enthalten.

Die geographischen Bezeichnungen erscheinen auch in den bibliographischen Angaben in der
üblichen deutschen Form (z.B. Lüttich und nicht Liège). Die heutigen (polnischen, tschechischen,
französischen, italienischen, niederländischen) Schreibweisen sind in der Ortsnamenkonkordanz
des Residenzenbandes enthalten.

Grenzen: praktisch
Wer zuviel auf einmal will, wird unausweichlich scheitern. Deshalb sind dem Unternehmen nicht
nur klare chronologische, geographische und ständische Grenzen gesetzt: Nicht die ganze, an das
Göttinger Pfalzenprojekt anschließende Zeit von 1200 bis 1650, sondern der Blick zurück und nach
vorn vom möglichst vollständig erfaßten Zustand um 1500 aus. Nicht das ganze Reich, aber doch
das Reich nördlich der Alpen, zwar Trient und Aquileja, aber nicht die Erzbistümer und Bistümer
des Arelats. Nicht alle Fürsten, sondern nur die Reichsfürsten entsprechend der Reichsmatrikel von
1521 und nach den Listen und Arbeiten von Ficker, Engelbert, Krieger29; deshalb wird man z.B. den
Grafen von Namur vergeblich suchen. Der herrschende Forschungsstand soll wiedergegeben wer-
den, Desiderata vermerkend, aber nicht notwendig ausgedehnte archivalische Forschung voraus-

29 Ficker, Julius: Vom Reichsfürstenstande. Forschun-

gen zur Geschichte der Reichsverfassung im 12. und 13.

Jahrhundert, 2 Bde. in 4 Tl.en, ab Bd. 2, Tl. 1 bearb. und

hg. von Paul Puntschart, Innsbruck 1861–1923; En-

gelbert, Günther: Die Erhebung im den Reichsfür-

stenstand bis zum Ausgang des Mittelalters, Diss. phil.

Univ. Marburg 1948; Krieger, Karl-Friedrich: Die

Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter

(ca. 1200–1437), Aalen 1979 (Untersuchungen zur deut-

schen Staats- und Rechtsgeschichte. Nf, 23).
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setzend. Stammbäume30 oder Amtsinhaberlisten fehlen ebenso wie Pläne und Abbildungen, mit
Ausnahme der Übersichtskarte zu den Residenzorten im Innendeckel des betreffenden Bandes. Sie
wird man künftig im zweiten Handbuch: »Bilder und Begriffe« finden und jetzt z.T. schon auf der
Internetseite der Residenzen-Kommission (http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/).

Um finanzierbar zu bleiben, durfte das Werk einen gewissen Umfang nicht überschreiten, nämlich
denjenigen von zwei stattlichen, zweispaltig bedruckten Bänden unserer Reihe »Residenzenfor-
schung«. Der erste ist den Dynastien, Königen und Reichsfürsten(tümern) mit ihren Höfen gewid-
met, der zweite den Residenzen. Zahlreiche Querverweise verbinden die einzelnen Artikel. Auf
Register wurde verzichtet. Ein ruhiges Reifen über Jahre hin war nicht möglich. Wir mußten zügig
arbeiten. Für das Schreiben, Einsammeln, Redigieren, Korrigieren standen nur drei Jahre zur Ver-
fügung, und auch die keineswegs ausschließlich. Überhaupt war der zeitliche Rahmen zu beden-
ken. Geld ist knapp, Geldgeber schauen darauf, daß nach Ablauf der Zeit auch geliefert wird, was
versprochen war.

Schließlich, vor diesem Hintergrund: Wer kennt sie nicht, die (wenigen) Autoren, die lieber
eigene Vorgehensweisen pflegen anstatt sich an Vorgaben zu halten? Wir haben nachgebessert, wo
immer es ging. Aber wir konnten nicht alles ausgleichen.

Anlage
So liegt nun das Werk vor, in seinen zwei Teilen und Bänden. Der erste Teil enthält, nach einlei-
tenden Ausführungen über die Hauptorte des Reichs, die Artikel A. (Dynastien) und B.1. bis B.7.:
Könige/königliche Höfe, Kurfürsten(tümer)/kurfürstliche Höfe, geistliche Reichsfürsten(tü-
mer)/Höfe mit den Reichsäbten, -pröpsten und -äbtissinnen, je ein Artikel Deutscher Orden und
Johannitermeister, sowie weltliche Reichsfürstentümer/Höfe. Der zweite Teil bietet die Residenzen
in alphabetischer Reihenfolge.

Für die verschiedenen Arten von Artikeln wurden Fragebögen bzw. Gliederungen, die aber nicht
in allen Punkten ausgefüllt werden konnten, bei allzu großer Fülle auch nicht durften. Die Dyna-
stieartikel sind als Dachartikel zu verstehen, von denen aus auf die jeweiligen Könige/königlichen
Höfe und weltlichen Reichsfürsten(tümer)/Höfe und Residenzen verwiesen wird. Artikel zu den
geistlichen Reichsfürsten(tümern)/Höfen stehen naturgemäß nur in Ausnahmefällen in Verbin-
dung mit den Dynastieartikeln, enthalten aber selbstverständlich Verweise auf die entsprechenden
Residenzen.

Ergebnisse

So sind nun binnen sehr kurzer Zeit diese beiden Bände mit weit über 1600 Seiten entstanden. 200
Autoren haben nach insgesamt doch befolgter einheitlicher Vorlage zu 574 Stichworten 558 mit
Quellen- und Literaturangaben versehene Artikel geschrieben: einen zu den Hauptorten, 39 zu den
Dynastien, 353 zu den einzelnen Residenzen und 165 zu den verschiedenen Höfen. Angesichts der
oben erwähnten Rahmenbedingungen war Perfektion oder auch nur die Annäherung an die Voll-
kommenheit nicht zu erreichen, trotz aller gewissenhaften Mühe. Manches ließ sich, bei wider-
streitender Auffassung der Experten, auch gar nicht zufriedenstellend lösen: Sind die ordens-preu-
ßischen Bistümer als inkorporierte anzusehen und deshalb nicht eigens zu behandeln oder doch?
Wir haben uns für die zweite Möglichkeit entschieden.Was, wenn eine Residenz einmal geistlicher,

30 Unersetzlich und für das spätere Mittelalter in der Regel

brauchbar ist die von Detlev Schwennicke hg. Neue

Folge der Europäischen Stammtafeln, Marburg, dann

Frankfurt am Main 1978ff.
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dann aber weltlicher Sitz war? Wir haben des öfteren zusammengefaßt. Hätte man die zahlreichen
Reichsklöstern mit zuweilen schwacher Residenzbildung nicht auch zusammenfassen können? Da
die Vorsteher Reichsfürsten waren, werden Höfe und Orte einzeln beschrieben. Erfreulicherweise
haben zahlreiche ausländische Gelehrte Beiträge geliefert, zuweilen sogar auf Deutsch. Wir haben
übersetzt oder sprachlich durchgesehen, wollen aber nicht behaupten, stets die ideale Form gefun-
den zu haben.

Der weitere Weg

Während der Leser nun blättern kann und in Freude oder Ärger Interessantes findet, sind wir schon
mit der Vorbereitung der nächsten beiden Teile des Gesamtwerks beschäftigt: Es wird zunächst
folgen der Band »Bilder und Begriffe«, der in systematischer Abfolge eine kommentierte Ikono-
graphie bieten wird. Danach geht es an einen Textband, der der Forschung und der Lehre alle Typen
der mit Hof und Residenz verbundenen Schriftlichkeit vorführenmöchte. Jetzt schon kann aber auf
der Homepage der Kommission (http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de/) ergänzendes Material
betrachtet werden; dieser Dienst wird weiter ausgebaut. Vielleicht gibt es in fernerer Zukunft auch
einmal eine Internetversion des Handbuchs, die dereinst den jetzt fehlenden Index als Suchmög-
lichkeit bieten wird.

Im Übrigen: Wir sind nicht allwissend, auch nicht auf diesem begrenzten Gebiet. Steht der Bau
erst einmal, dann fällt es leichter, ihn noch schöner, höher und prächtiger auszuführen. Lokale,
regionale, nationale und übernationale Kenner sind herzlich aufgerufen, uns und der Sache durch
ihre förderliche Kritik weiterzuhelfen.

Dank

Zum Schluß sei unsere große Dankesschuld bekannt. Was nun vorliegt und noch entstehen soll,
war und ist nur als Gemeinschaftswerk zu verwirklichen, d.h. mit Hilfe von kundigen Mitarbeitern
überall im Lande und darüber hinaus, die, ohne an materiellen Gewinn zu denken, sich dafür
einsetzen, daß ein solches Handbuch entstehe. Sie erhalten weder Honorar, noch ein Belegexem-
plar, noch auch nur einen Sonderdruck. Manche haben eine erstaunliche Zahl von Artikel über-
nommen – und abgeliefert. Viele haben Vorschläge unterbreitet und Material übersandt. Es gab
solche, die in die Bresche sprangen, wenn andere abwinkten, andere, die in schwerer Überlast, nach
schwerer Krankheit es sich dennoch nicht nehmen ließen, ihr Wort zu halten. Ihre Namen seien
hier nicht eigens genannt. Nennen muß ich aber die Kommissionsmitglieder Uwe Albrecht, Ger-
hard Fouquet, Peter Moraw, Ernst Schubert, Karl-Heinz Spieß und Thomas Zotz für stete Beteili-
gung und förderliche Kritik; Frau Dipl.-Geogr. Doris Busch für ihre Hilfe bei der Erstellung der
Karte; die Übersetzer Guido Braun, Michaela Braun, Harald Jösten, Wolf B. Oerter und Catharina
Spethmann und die wiss. Hilfskräfte der Arbeitsstelle der Kommission in Kiel, die unermüdlich
verifiziert und redigiert haben: Hendrik Mäkeler und Sönke Schaal, Sophie Laufer und Karen
Schleeh.

Angeleitet wurden sie dabei durch die beiden wiss. Mitarbeiter der Arbeitsstelle, deren Namen
als Bearbeiter mit vollem Recht auch im Titel dieses Werkes stehen: Jan Hirschbiegel und Jörg
Wettlaufer. Sie haben maßgeblichen Anteil an der Konzeption, sie trugen durch die Jahre uner-
müdlich, erfindungsreich, verantwortlich die Last der Organisation und der Redaktion. Das Geld
aber für eine der beiden Stellen gab die Fritz Thyssen Stiftung in Köln. Ein Glück, daß es solche
Mitarbeiter gibt, und solche Mäzene.

Sainte-Aulde über der Marne, am Palmsonntag 2003 Werner Paravicini





Gliederung der Artikel

A. Dynastien

I. Bezeichnung
Etymologie.
Personale, geographische, mythische Ab-
kunft (Spitzenahn, Stammsitz und -lande,
Gründungsmythos, erste Erwähnung).

II. Verfassungsrechtliche Stellung
Inhaberschaft reichsrechtlich-politisch re-
levanter Positionen, prominente Vertreter;
Lehen, Eigengut etc.

III. Repräsentation
Wappen, Bauten, Darstellungen, Abbildun-
gen etc.

IV. Genealogisch-geographische Entwicklung
(reale/fiktive) Genealogie; chronologischer
Abriß – Belehnung, Entwicklung der
Machtentfaltung, Linienbildung (Gesamt-
haus und Nebenlinien) – Verbindung zu an-
deren Dynastien (Heiraten) etc.

Verweise † Könige, Reichsfürsten(tümer)/ Höfe,
Residenzen.
Quellen
Literatur

B.1. Könige / Königliche Höfe

I. Biographische Angaben
Name, Titel, Daten (*, –, Kinder, †), Krö-
nungsdaten, Regierungszeiten, Abstam-
mung, dynastische Verbindungen etc.

II. Historische Bezüge
Politische, religions-, kulturgeschichtliche
etc. Bedeutung des jeweiligen Herrschers.

III. Hof
Siehe unten die entsprechenden Angaben
bei »Reichsfürsten(tümer)/reichsfürstliche
Höfe«.

Verweise † Dynastien, Residenzen.
Quellen
Literatur

B.2.–B.7. Reichsfürsten(tümer)/
reichsfürstliche Höfe

Entsprechende Gestaltung der Artikel zu den
Äbten, Pröpsten und Äbtissinnen, zum Deut-
schen Orden und zum Johannitermeister.
I. Allgemeine Angaben

Bezeichnung (Erzstift, Hochstift, Propstei
etc.).
Verfassungsrechtliche Stellung.
Herrschaftsgebiet (Umfang, Lage).
Chronologischer Abriß der Entwicklung
(ggf. Datum der Fürstung) etc.

II. Hof
1. Chronologischer Abriß der Entwicklung

des Hofes.
Erste Erwähnung, Blüte, Niedergang des
Hofes.
Ausstrahlung, Größe, (inter)nationale
(historische, politische etc.) Bedeutung.
Mögliche Ortsveränderungen – Aufent-
haltsorte des Hofes (Mobilität).
Filialhöfe.

2. Organisation/Aufbau.
Hofverwaltung (Regierung, Verwaltung,
Justiz, Finanzen etc.).
Kanzlei.
Hofämter, Ehrendienste.
Verwaltung, Justiz, Hofgerichtsbarkeit.
Haus- und Wachdienste.
Bauwesen, Bauhütte.

3. Wirtschaft
Handel, Kunsthandwerk, Luxusartikel.
Geld/Münzprägung, Finanzierung, Hof-
juden.
Grundbesitz, Domänen.
Wasserversorgung, Nahrungsmittelver-
sorgung, Verbrauchsgüter.
Versorgung der Bediensteten.

4. Prosopographisches.
Bemerkenswerte Persönlichkeiten am
Hof.
Wissenschaftler, Künstler.
Hofnarren, Herolde, Musiker.
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Leibärzte, Apotheker.
Kapläne, Beichtväter, Erzieher.
Frauen am Hof – adelige Hofdamen,
Mätressen.
Militär am Hof.
Rekrutierung des Personals.

5. Feste, Vergnügungen, Repräsentation
des Hofes.
Wappen.
Hofzeremoniell.
Ordensstiftungen.
Feste, Feiern, Feierlichkeiten.
Kirchliche und kulturelle Übungen
(Turniere).
Jagdwesen.
Kulturschaffen, Schöne Künste.

Verweise † Dynastien, Residenzen.
Quellen (Hofordnungen, -rechnungen etc.)
Literatur

C. Residenzen

I. Name und erste Charakterisierung der Residenz
– Unterschiedliche Schreibweisen (Etymo-

logie/Tradierungen, frühere und spätere
Bezeichnungen).

– Kurzangaben zur Lage.
– Bezeichnung der zugehörigen/ inneha-

benden Herrschaft(en) (Hochstift, Für-
stentum, gefürstete Grafschaft etc.).

– Nähere Bezeichnung der Residenz:
Schloß, Höhen-, Stadt-, Stadtrand-, Nie-
derungsburg, Geschlechtersitz, Witwen-
sitz, Haupt- oder Nebenresidenz.

– Zeitraum (Residenz von/bis).
II. Historisch-geographische Lagebeschreibung des

Residenzortes (Beschreibung des [zugehöri-
gen oder eigentlichen] Residenzortes nach
landschaftlichen, verkehrstechnischen,
wirtschaftlichen, politischen und kirchli-
chen Gesichtspunkten und Erfassung/Dar-
stellung zugehöriger Herrschaftsgebiete)
1. Geographische Beschreibung:

Lage in der Landschaft, Verkehrslage:
Flüsse, Straßen, Brücken, Furten. Natur-
räumliche Voraussetzungen (z.B. Hö-
henlage, Bodenschätze, Eignung für
Ackerbau).

2. Siedlungsgeschichte, Wirtschaftsgeo-
graphie, kirchliche Geographie:
Markt, Münze, Zoll – Handwerk, Berg-
bau, Kaufleute – Gau, Grafschaft, Land-
tagsort – Diözese, Archidiakonat, Erz-
priestersitze usw.

3. Stadtgeschichte/-entwicklung bzw. Ge-
schichte des zugehörigen Ortes oder der
zugehörigen Siedlung:
Chronologischer Abriß der Stadtge-
schichte, erste Erwähnung – Stadtrecht,
städt. Selbstorganisation – Verbindung
zwischen Residenz und Stadt – Soziale
und wirtschaftliche Verbindungen zwi-
schen Residenz und Stadt (nicht Funkti-
onsträger, sondern allgemein).

4. Verhältnis/Spannungen zwischen Stadt
und fürstlicher Residenz:
Chronologischer Abriß; Ursache für
mögliche Spannungen – Herrschaftliche
»Beamten« oder Bedienstete aus der Bür-
gerschaft.

III. Beschreibung der Residenzarchitektur
1. Bezeichnung/Erfassung der zur Resi-

denz gehörenden Architektur und Ge-
bäude.

2. Architekten, Baumeister, Künstler (Aus-
stattung).

3. Baugeschichte (erste Erwähnung von
Herrschaftsarchitektur, Vorgängerbau-
ten, heutige Bausituation).

4. Sachliche Beschreibung von Architektur
und Ausstattung der Residenz (im Un-
tersuchungszeitraum):
– Innenräume, Außenräume; Ausstat-

tung.
– Raumaufteilung: Repräsentationsräu-

me, Wohnräume, Wirtschaftsräume,
Regierungsräume, Schatz-, Kunst und
Raritätenkammern, Personal- und
Gästeunterbringung, Jagdkammer,
Frauenzimmer – Männerzimmer.

– (Außen)Anlagen: Vorburgen, Plätze,
Wirtschaftshöfe, Vorwerke, Mühlen,
Versorgungseinrichtungen, Gärten,
Turnierplätze, Rennbahn, Fasanerie.

– Wehr- und Befestigungsanlagen der
Residenz (Zusammenhang mit den
Anlagen des Residenzortes?).
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– Versorgungsgebäude: Frucht-, Salz-,
Back-, Brauhaus.

– Kult- und Kulturgebäude innerhalb
und außerhalb der eigentlichen Resi-
denz: Theater, Bibliothek, Archiv,
Schule, Denkmäler, Kirche und Ka-
pellen, Grablegen.

5. Funktionale Aspekte der Architektur
(evtl. zusammen mit der Sachbeschrei-
bung).
– Herrschaftsfunktionen der Architek-

tur, Repräsentationsarchitektur
(Treppen, Portale, Fassaden – Möbel,
Zimmerfolgen, Heizung).

gliederung der artikel

– Zentrale Verwaltungsinstitutionen
und ihr Niederschlag in der Architek-
tur (baulicher Zusammenhangmit der
Residenz?) (Regierungs-, Verwal-
tungs- und Behördengebäude – Kanz-
lei-, Gerichts- und Finanzgebäude –
Wehrarchitektur versus Komfort).

Verweise † Dynastien, Residenzen.
Quellen
Literatur





Abkürzungsverzeichnis

Grundsätzlich sind die verwendeten Abkürzungen und Zeichen mit denjenigen im Lexikon des
Mittelalters identisch; ergänzend herangezogen wurde das Verzeichnis der Abkürzungen der Hi-
storischen Zeitschrift. Wie im Lexikon des Mittelalters werden auch hier Adjektive und Adverbien,
die auf -lich und -isch enden, abgekürzt. Im vorliegenden Handbuch fanden die folgenden Siglen
Verwendung.

ADB Allgemeine Deutsche Biographie
ADM Archives Départementales de la Meuse, Bar-le-Duc
ADN Archives départementales du Nord, Lille
AF Alte Folge
AfD Archiv für Diplomatik
AÖG Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen
ARG Archiv für Reformationsgeschichte
ASANBW Annales de la Société d’archéologie, d’histoire et de folklore de Nivelles

et du Brabant wallon
ASKG Archiv für schlesische Kirchengeschichte
BDLG Blätter für deutsche Landesgeschichte
BEC Bibliothèque de l’Ecole des Chartes
BHVB Bericht des Historischen Vereins für die Pflege der Geschichte des

ehemaligen Fürstbistums Bamberg
BNF Bibliothèque Nationale de France, Paris

ms.fr. manuscrits français
ms.lat. manuscrits latins
nouv.acq.fr. nouvelles acquisitions françaises

CDA Codex diplomaticus Anhaltinus
CDB Codex diplomaticus Brandenburgensis
CDEB Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae
CDEM Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae
CDN Codex diplomaticus Neerlandicus
CDSR Codex diplomaticus Saxoniae Regiae
CDW Codex Diplomaticus Warmiensis
DA Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters
FRAU Fontes rerum Austriacarum
FRB Fontes rerum Bohemicarum
GHA Gemeinschaftliches Hennebergisches Archiv
GLA Generallandesarchiv
HBL Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz
HHStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien
HJb Historisches Jahrbuch
HONB Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen
HPM Historiae patriae Monumenta
HSA Hauptstaatsarchiv
HUB Hennebergisches Urkundenbuch
HZ Historische Zeitschrift
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JbGesNdSächsKiG Jahrbuch für Niedersächsische Kirchengeschichte
JfL Jahrbuch für fränkische Landesforschung
JVAB Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte
LA Landesarchiv
LexMA Lexikon des Mittelalters
LHA Landeshauptarchiv
LThK Lexikon für Theologie und Kirche
MB Monumenta Boica
MGH Monumenta Germaniae historica

AA Auctores antiquissimi
Const. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum
DD Diplomata regum et imperatorum Germaniae
Dt. Chron. Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher des Mittelalters

(Scriptores qui vernacula lingua usi sunt)
Epp. Epistolae
Epp. sel. Epistolae selectae
LL Leges
SS Scriptores
SS rer. Germ. Scriptores rerum Germanicarum
SS rer. Merov. Scrriptores rerum Merovingicarum

MIÖG Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung
MGKStG Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte
MÖStA Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs
MRA Staatsarchiv Würzburg, Mainzer Regierungsarchiv
MRK Mitteilungen der Residenzen-Kommission
MUB Mecklenburgisches Urkundenbuch
MVGN Mitteilungen des Vereins für Geschichte Nürnbergs
NA Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde
NASG Neues Archiv für sächsische Geschichte
NdSächsJbLG Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte
NBW Nationaal Biograafisch Woordenboek
ND Nachdruck, Neudruck
NDB Neue Deutsche Biographie
NF Neue Folge
NS Neue Serie
RA Rijksarchief
RDHT Regesta Diplomatica necnon epistolaria Historiae Thuringiae
Rep. Repertorium
RhVjbll Rheinische Vierteljahrsblätter
RI Regesta Imperii
RQA Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für

Kirchengeschichte
RS Rolls Series
RTA Deutsche Reichstagsakten

ÄR Ältere Reihe
MR Mittlere Reihe

SA Staatsarchiv
SächsHStA Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden
SHF Société de l’histoire de France
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StA Stadtarchiv
ThStAM Thüringisches Staatsarchiv Meiningen
ThStAW Thüringisches Staatsarchiv Weimar
VSWG Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
VuF Vorträge und Forschungen
ZBLG Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte
ZGO Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins
ZHF Zeitschrift für historische Forschung
ZRG GA Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische

Abteilung
ZRG KA Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische

Abteilung
ZHVSN Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben (und Neuburg an der

Donau)
ZWLG Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte





Artikelstruktur

EINFÜHRUNGSARTIKEL

Hauptorte – Metropolen – Haupt- und Resi-
denzstädte im Reich (13.–beginnendes 17. Jh.)

A. DYNASTIEN

Zur Information sind den Artikelbezeichnun-
gen einige Angaben beigegeben, die bedeuten,
daß die Dynastieartikel mit Blick auf diese An-
gaben erstellt wurden. Die Angaben selbst ver-
weisen auf die entsprechenden Artikel zu den
Königen (B.1.) und Reichsfürsten(tümern)
(B.7.).

1. Albertiner (Wettin) (Kfs.en von Sachsen)
2. Anjou, Hzg.e von (Lothringen)
3. Askanier (Kfs.en von Sachsen [Rudolf I.,

1298–1356, bis Albrecht V., 1419–22] –
Mgf.en von Brandenburg [Otto IV., 1266–
1308, bis Heinrich, 1319–20] – Anhalt –
Braunschweig [unter Albrecht von
Sachsen, 1369–88] – Sachsen)

4. Bar, Gf.en von (Lothringen)
5. Brabant, Hzg.e von (Löwen, Gf.en von)

(Brabant [bis 1404])
6. Burgund, Gf.en von (Fgft. Burgund [bis

1384])
7. Cilli, Gf.en von (Sannegg, Gf.en von)

(Cilli)
8. Cirksena (Ostfriesland)
9. Egmond (Geldern [Arnold, 1423–65, bis

Karl, 1492–1538])
10. Ernestiner (Wettin) (Kfs.en von Sachsen)
11. Geldern, Gf.en und Hzg.e von (Geldern

[bis 1371/79])
12. Greifen (Pommern)
13. Habsburg (Rudolf [1273–91], Albrecht I.

[1298–1308], Friedrich der Schöne [1314–
30], Albrecht II. [1438–39], Friedrich III.
[1440–93], Maximilian I. [1486/93–1519],
Karl V. [1519–58], Ferdinand I. [1531/58],
Maximilian II. [1564–76], Rudolf II.

[1576–1612], Matthias [1612–19], Ferdi-
nand II. [1619–37], Ferdinand III.
[1637–57] – Kg.e von Böhmen – Brabant
[ab Maximilian I.] – Fgft. Burgund [ab
Maximilian I.] – Geldern [ab 1537] –
Luxemburg [ab Maximilian I.] – Öster-
reich)

14. Henneberg, Gf.en von (Henneberg)
15. Hessen, Lgf.en von (Hessen)
16. Hohenzollern, fränk. und brandenburg.

Linie (Mgf.en von Brandenburg [Kfst.en,
brandenburg. Linie der Hohenzollern.
Friedrich I., Bgf. von Nürnberg, Gf. von
Hohenzollern, Kfs. 1415–40, bis Friedrich
Wilhelm, dem Großen Kurfürsten, 1640–
88] – Mgf.en von Brandenburg [fränk.
Linie der Hohenzollern] – Kleve und Mark
[Johann Sigismund, Kfs. von Branden-
burg, 1614–19, bis Friedrich Wilhelm, dem
Großen Kurfürsten, 1640–88] – Crossen –
Jägerndorf)

17. Jagiellonen (Kg.e von Böhmen [Wladislaw,
1471–1516, Kg. von Ungarn, und Ludwig,
1516–26, Kg. von Ungarn])

18. Jülich, Gf.en und Hzg.e von (Heimbach)
(Jülich und Berg [bis 1609])

19. Kastilien, Kg.e von (Alfons von Kastilien
[1257–75])

20. Leuchtenberg, Lgf.en von (Leuchtenberg)
21. Lothringen, Hzg.e von (Lothringen)
22. Ludowinger (Thüringen, Lgf.en von)

(Heinrich Raspe [1246–47])
23. Luxemburg (Heinrich VII. [1308–13],

Karl IV. [1347–78], Wenzel [1378–1400],
Jobst von Mähren [1410–11], Sigismund
[1410–37] – Kg.e von Böhmen – Mgf.en
von Brandenburg [Kfs.en: Karl IV., 1373–
77 Regent von Brandenburg, bis Sigis-
mund, 1411–15] – Brabant [unter Wenzel,
1355–83] – Luxemburg [Wenzel 1353, 1354
Hzg., bis Jobst von Mähren])

24. Mark, Gf. von der (Kleve und Mark [bis
1609])

25. Mecklenburg (Mecklenburg)
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26. Nassau (-Weilburg) (Adolf von Nassau
[1292–98])

27. Oldenburg (Holstein – Schleswig)
28. Piasten (Liegnitz-Brieg-Wohlau und

Teschen)
29. Podiebrad (Kg.e von Böhmen [Georg

Podiebrad, –1471] – Münsterberg – Oels)
30. Přemysliden (Kg.e von Böhmen [Wenzel

II., 1278–1305, und Wenzel III., 1305–06])
31. Savoyen, Hzg.e von (Savoyen)
32. Schwarzburg-Blankenburg (Günther von

Schwarzburg)
33. Staufer (Philipp [1198–1208], Friedrich II.

[1212–50], Heinrich [VII.] [1220–35],
Konrad IV. [1250–54])

34. Valois/Burgund (Brabant [1404–77] – Fgft.
Burgund [1384–1477] – Chalon – Luxem-
burg [1406–77])

35. Welfen (Otto IV. – Braunschweig)
36. Wettin (Kfs.en von Sachsen – Landsberg –

Sagan)
37. Wittelsbach (Ludwig IV. [1314–47],

Ruprecht [1400–10] – Pfgf.en bei Rhein –
Mgf.en von Brandenburg [Ludwig d.Ä.
1324–51, bis Otto V., Mitregent, –1365/73]
– Bayern – Jülich und Berg [unter Wolf-
gang Wilhelm, Hzg. von Pfalz-Neuburg,
1614–53] – Pfalz-Mosbach – Pfalz-Neu-
burg – Pfalz- [Simmern-] Zweibrücken –
Pfalz-Veldenz)

38. Württemberg (Württemberg)
39. Baden, Mgf.en von

B. KÖNIGE UND REICHS-
FÜRSTEN(TÜMER) –
KÖNIGLICHE UND
REICHSFÜRSTLICHE HÖFE

1. Könige 1198–1657
1. Philipp (1198–1208)
2. Otto IV. (1198–1218)
3. Friedrich II. (1212–50)
4. Heinrich (VII.) (1220–35)
5. Heinrich Raspe (1246–47)
6. Konrad IV. (1250–54)
7. Wilhelm von Holland (1247–56)
8. Richard von Cornwall (1257–72)
9. Alfons von Kastilien (1257–75)
10. Rudolf von Habsburg (1273–91)

11. Adolf von Nassau (1292–98)
12. Albrecht I. (1298–1308)
13. Heinrich VII. (1308–13)
14. Friedrich der Schöne (1314–30)
15. Ludwig IV. der Bayer (1314–47)
16. Karl IV. (1347–78)
17. Günther von Schwarzburg (1349)
18. Wenzel (1378–1400)
19. Ruprecht (1400–10)
20. Jobst von Mähren (1410–11)
21. Sigismund (1410–37)
22. Albrecht II. (1438–39)
23. Friedrich III (1440–93)
24. Maximilian I. (1486/93–1519)
25. Karl V. (1519–58)
26. Ferdinand I. (1531–64)
27. Maximilian II. (1562–76)
28. Rudolf II. (1576–1612)
29. Matthias (1612–19)
30. Ferdinand II. (1619–37)
31. Ferdinand III. (1637–57)

2. Kurfürsten(tümer)
32. Mainz, Ebf.e von
33. Trier, Ebf.e von
34. Köln, Ebf.e von
35. Böhmen, Kgt., Kg.e von (mit dem Erzstift

Prag und den Hochstiften Leitomischl
und Olmütz)

36. Pfalz (Rhein, Pfgft. bei, Pfgf.en bei)
37. Sachsen, Kfsm., Kfs.en von
38. Brandenburg, Mgft., Mgf.en von (mit

den Hochstiften Brandenburg, Havelberg
und Lebus)

3. Geistliche Reichsfürsten(tümer)
39. Aquileja, Patriarchat von, Patriarch von
40. Besançon, Ebf.e von
41. Bremen, Ebf.e von
42. Magdeburg, Ebf.e von

[Prag, Ebf.e von† B.2. Böhmen, Kgt., Kg.e
von]

43. Riga, Ebf.e von
44. Salzburg, Ebf.e von (mit den salzburg.

Eigenbm.ern)
45. Augsburg, Bf.e von
46. Bamberg, Bf.e von
47. Basel, Bf.e von

[Brandenburg, Bf.e von † B.2.
Brandenburg, Mgft., Mgf.en von]
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48. Breslau, Bf.e von
49. Brixen, Bf.e von
50. Cambrai, Bf.e von
51. Cammin, Bf.e von
52. Chur, Bf.e von
53. Dorpat, Bf.e von
54. Eichstätt, Bf.e von
55. Ermland, Bf.e von
56. Freising, Bf.e von
57. Genf, Bf.e von
58. Halberstadt, Bf.e von

[Havelberg, Bf.e von † B.2. Brandenburg,
Mgft., Mgf.en von]

59. Hildesheim, Bf.e von
60. Konstanz, Bf.e von
61. Kulm, Bf.e von
62. Kurland, Bf.e von
63. Lausanne, Bf.e von

[Lebus, Bf.e von † B.2. Brandenburg,
Mgft., Mgf.en von]
[Leitomischl, Bf.e von † B.2. Böhmen,
Kgt., Kg.e von]

64. Lübeck, Bf.e von
65. Lüttich, Bf.e von
66. Meißen, Bf.e von
67. Merseburg, Bf.e von
68. Metz, Bf.e von
69. Minden, Bf.e von
70. Münster, Bf.e von
71. Naumburg, Bf.e von

[Olmütz, Bf.e von † B.2. Böhmen, Kgt.,
Kg.e von]

72. Ösel-Wiek, Bf.e von
73. Osnabrück, Bf.e von
74. Paderborn, Bf.e von
75. Passau, Bf.e von
76. Pomesanien, Bf.e von
77. Ratzeburg, Bf.e von
78. Regensburg, Bf.e von
79. Reval, Bf.e von
80. Samland, Bf.e von
81. Schleswig, Bf.e von
82. Schwerin, Bf.e von
83. Sitten, Bf.e von
84. Speyer, Bf.e von
85. Straßburg, Bf.e von
86. Toul, Bf.e von
87. Trient, Bf.e von
88. Utrecht, Bf.e von
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89. Verden, Bf.e von
90. Verdun, Bf.e von
91. Worms, Bf.e von
92. Würzburg, Bf.e von

4. Reichsäbte, Reichspröpste
und Reichsäbtissinnen

4.1. Äbte und Pröpste
93. Benediktbeuren
94. Berchtesgaden
95. Chemnitz
96. Corvey
97. Disentis
98. Echternach
99. Einsiedeln
100. Ellwangen
101. Fulda
102. Hersfeld
103. Kempten
104. Kornelimünster
105. Kreuzlingen
106. Lorsch
107. Lure
108. Luxeuil
109. Murbach
110. Pfäfers
111. Prüm
112. Reichenau
113. Saint-Claude
114. St. Emmeram (Regensburg)
115. St. Gallen
116. Stablo (-Malmedy)
117. Weißenburg
118. Werden
4.2. Äbtissinnen
119. Andlau
120. Buchau
121. Elten
122. Essen
123. Frauenmünster (Zürich)
124. Gandersheim
125. Herford
126. Niedermünster (Regensburg)
127. Nivelles
128. Obermünster (Regensburg)
129. Quedlinburg
130. Remiremont
131. Säckingen
132. St. Odilienberg-Hohenburg
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5. Deutscher Orden
133. Deutscher Orden – ein zusammenfassen-

der Artikel; berücksichtigt sind die Land-
meister (in Livland), die Hoch- und
Deutschmeister sowie die Administratoren
des Hochmeisteramtes in Preußen und
Deutschmeister

6. Johannitermeister
134. Johannitermeister

7. Weltliche Reichsfürsten(tümer)
135. Anhalt
136. Baden
137. Bayern (bayer. Hzm.er)
138. Brabant
139. Brandenburg (-Ansbach und -Kulmbach)
140. Braunschweig (braunschweig. Hzm.er)
141. Burgund, Fgft.
142. Chalon
143. Cilli

[Dänemark, Kg.e von: für Holstein]
144. Geldern
145. Henneberg
146. Hessen
147. Holstein
148. Jülich und Berg
149. Kleve und Mark
150. Landsberg
151. Leuchtenberg
152. Lothringen
153. Luxemburg
154. Mecklenburg
155. Österreich (ob und unter der Enns, Steier-

mark, Kärnten, Tirol, Krain – Vorderöster-
reich)

156. Ostfriesland
157. Pfalz-Mosbach
158. Pfalz-Neuburg
159. Pfalz-Veldenz
160. Pfalz- (Simmern-) Zweibrücken
161. Pommern
162. Sachsen
163. Sachsen-Lauenburg
164. Savoyen (mit der Gft. Genf)
165. Schlesien (mit den immediaten Erbfsm.ern

Breslau, Schweidnitz, Jauer, Glogau,
Troppau, Oppeln und Ratibor, den
Mediatfsm.ern Liegnitz, Brieg, Wohlau

und Teschen, Oels und Münsterberg,
Sagan, Crossen und Jägerndorf sowie dem
Fsm. Neisse-Grottkau)

166. Schleswig
167. Württemberg (mit Mömpelgard)

C. RESIDENZEN

1. Königliche Residenzen
1. Bamberg (ursprgl. Heinrich II.)
2. Bettlern (Wenzel)
3. Blankenburg (Günther von Schwarzburg)
4. Braunschweig (Welfen)
5. Graz (Habsburger)

[Harzburg † B.1. Otto IV.]
6. Habsburg (Habsburger)
7. Heidelberg (Ruprecht)
8. Innsbruck (Habsburger)
9. Karlstein (Karl IV.)
10. Kuttenberg (Wenzel)
11. Linz (Habsburger)
12. München (Ludwig IV. der Bayer)
13. Nürnberg (Karl IV.)
14. Prag (Luxemburger, Habsburger)
15. Rudolstadt (Günther von Schwarzburg)
16. Tangermünde (Karl IV.)
17. Točnı́k (Wenzel)
18. Wartburg (Heinrich Raspe)
19. Wenzelsstein (Wenzel)
20. Wien (Habsburger)
21. Wiener Neustadt (Habsburger)

2. Kurfürstliche Residenzen
22. Altenburg (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
23. Alzey (Pfgf.en bei Rhein)
24. Amberg (Pfgf.en bei Rhein)
25. Arnsberg (Köln, Ebf.e von)
26. Aschaffenburg (Ebf.e von Mainz)
27. Bacharach (Pfgf.en bei Rhein)
28. Bad Godesberg (Köln, Ebf.e von)
29. Berlin/Cölln (Mgf.en von Brandenburg –

Hohenzollern, brandenburg. Linie)
30. Bonn (Ebf.e von Köln)
31. Brandenburg (Mgf.en von Brandenburg –

Askanier, brandenburg. Linie)
32. Brühl (Köln, Ebf.e von)
33. Brünn (Kg.e von Böhmen)
34. Coburg (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
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35. Colditz (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
36. Dresden (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
37. Ehrenbreitstein (Ebf.e von Trier)
38. Eisenach (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
39. Eltville (Ebf.e von Mainz)
40. Gotha (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
41. Grimma (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
42. Heidelberg (Pfgf.en bei Rhein)
43. Jena (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
44. Köln (Ebf.e von Köln)
45. Landshut (Bernkastel) (Ebf.e von Trier)
46. Leipzig (Kfs.en von Sachsen – Wettin)

[Leisnig (Kfs.en von Sachsen – Wettin)]
47. Mainz (Ebf.e von Mainz)
48. Meißen (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
49. Neustadt an der Weinstraße (Pfgf.en bei

Rhein)
50. Olmütz (Kg.e von Böhmen)
51. Pfalzel (Ebf.e von Trier)
52. Poppelsdorf (Köln, Ebf.e von)
53. Prag (Kg.e von Böhmen)
54. Rochlitz (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
55. Schellenberg (Kfs.en von Sachsen –

Wettin)
56. Soest (Ebf.e von Köln)
57. Spandau (Mgf.en von Brandenburg)
58. Steinheim (Ebf.e von Mainz)
59. Stendal (Mgf.en von Brandenburg –

Askanier, brandenburg. Linie)
60. Tangermünde (Mgf.en von Brandenburg –

Luxemburg)
61. Torgau (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
62. Trier (Ebf.e von Trier)
63. Weimar (Kfs.en von Sachsen – Wettin)
64. Wettin (Sachsen – Wettin)
65. Wittenberg (Kfs.en von Sachsen –

Askanier)

3. Erzbischöfliche und bischöfliche Residenzen
66. Udine (Patriarch von Aquileja)

67. Besançon (Ebf.e von Besançon)
68. Bremen (Ebf.e von Bremen)
69. Bremervörde (Ebf.e von Bremen)
70. Calbe (Ebf.e von Magdeburg)
71. Friesach (Ebf.e von Salzburg)
72. Giebichenstein (Ebf.e von Magdeburg)
73. Halle (Ebf.e von Magdeburg)
74. Magdeburg (Ebf.e von Magdeburg)
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75. Prag (Ebf.e von Prag)
76. Riga (Ebf.e von Riga)
77. Ronneburg (Ebf.e von Riga)
78. Salzburg (Ebf.e von Salzburg)
79. Wolmirstedt (Ebf.e von Magdeburg)

80. Ahaus (Bf.e von Münster)
81. Alt-Pernau (Bf.e von Ösel-Wiek)
82. Annecy (Bf.e von Genf)
83. Arensburg (Bf.e von Ösel-Wiek)
84. Augsburg (Bf.e von Augsburg)
85. Bamberg (Bf.e von Bamberg)
86. Basel (Bf.e von Basel)
87. Borkholm (Bf.e von Reval)
88. Brandenburg (Bf.e von Brandenburg)
89. Braunsberg (Bf.e von Ermland)
90. Breslau (Bf.e von Breslau)
91. Brixen (Bf.e von Brixen)
92. Bützow (Bf.e von Schwerin)
93. Cambrai (Bf.e von Cambrai)
94. Chiemseehof (Bf.e von Chiemsee)
95. Chur (Bf.e von Chur)
96. Delsberg (Bf.e von Basel)
97. Deventer (Bf.e von Utrecht)

[Dieulouard (Bf.e von Verdun)]
98. Dillingen (Bf.e von Augsburg)
99. Donaustauf (Bf.e von Regensburg)
100. Dorpat (Bf.e von Dorpat)
101. Eichstätt (Bf.e von Eichstätt)
102. Eutin (Bf.e von Lübeck)
103. Fegefeuer (Bf.e von Reval)
104. Fischhausen (Bf.e von Samland)
105. Freiburg im Üchtland (Bf.e von Lausanne)
106. Freising (Bf.e von Freising)
107. Fürstenau (Bf.e von Osnabrück)
108. Fürstenwalde (Bf.e von Lebus)
109. Füssen (Bf.e von Augsburg)
110. Genf (Bf.e von Genf)
111. Göritz (Bf.e von Lebus)
112. Gottlieben (Bf.e von Konstanz)
113. Gröningen (Bf.e von Halberstadt)

[Halberstadt (Bf.e von Halberstadt)]
114. Hapsal (Bf.e von Ösel-Wiek)
115. Hattonchâtel (Bf.e von Verdun)
116. Havelberg (Bf.e von Havelberg)
117. Heilsberg (Bf.e von Ermland)
118. Hildesheim (Bf.e von Hildesheim)
119. Iburg (Bf.e von Osnabrück)
120. Kastell (Bf.e von Konstanz)
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121. Konstanz (Bf.e von Konstanz)
122. Kremsier (Bf.e von Olmütz)
123. Ladenburg (Bf.e von Worms)
124. Lausanne (Bf.e von Lausanne)
125. Leal (Bf.e von Dorpat)
126. Lebus (Bf.e von Lebus)
127. Leibnitz-Seggau (Bf.e von Seggau)
128. Leitomischl (Bf.e von Leitomischl)
129. Liverdun (Bf.e von Toul)
130. Löbau (Bf.e von Kulm)
131. Löbnitz (Bf.e von Meißen)
132. Lüneburg (Bf.e von Verden)
133. Lüttich (Bf.e von Lüttich)
134. Marienburg (Bf.e von Hildesheim)
135. Marienwerder (Bf.e von Pomesanien)
136. Marktoberdorf (Bf.e von Augsburg)
137. Meersburg (Bf.e von Konstanz)
138. Meißen (Bf.e von Meißen)
139. Merseburg (Bf.e von Merseburg)
140. Metz (Bf.e von Metz)
141. Minden (Bf.e von Minden)
142. Mügeln (Bf.e von Meißen)
143. Münster (Bf.e von Münster)
144. Naumburg (Bf.e von Naumburg)
145. Neisse (Bf.e von Breslau)
146. Neuhaus (Bf.e von Paderborn)
147. Nossen (Bf.e von Meißen)
148. Olmütz (Bf.e von Olmütz)
149. Osnabrück (Bf.e von Osnabrück)
150. Paderborn (Bf.e von Paderborn)
151. Passau (Bf.e von Passau)
152. Petershagen (Bf.e von Minden)
153. Pilten (Bf.e von Kurland)
154. Pruntrut (Bf.e von Basel)
155. Ratzeburg (Bf.e von Ratzeburg)
156. Regensburg (Bf.e von Regensburg)
157. Reval (Bf.e von Reval)
158. Riesenburg (Bf.e von Pomesanien)
159. Rotenburg an der Wümme (Bf.e von

Verden)
[Saint-Mihiel (Bf.e von Verdun)]

160. Schleswig (Bf.e von Schleswig)
161. Schönberg (Bf.e von Ratzeburg)
162. Schwabstedt (Bf.e von Schleswig)
163. Schwerin (Bf.e von Schwerin)

[Seckau (Bf.e von Seggau)]
164. Sitten (Bf.e von Sitten)
165. Speyer (Bf.e von Speyer)
166. St. Andrä (Bf.e von Lavant)

167. Steuerwald (Bf.e von Hildesheim)
168. Stolpen (Bf.e von Meißen)
169. Stoutenburg (Bf.e von Utrecht)
170. Straßburg (Bf.e von Gurk)
171. Straßburg (Bf.e von Straßburg)
172. Ter Horst (Bf.e von Utrecht)
173. Toul (Bf.e von Toul)
174. Trient (Bf.e von Trient)
175. Udenheim (Festung Philippsburg)

(Bf.e von Speyer)
176. Utrecht (Bf.e von Utrecht)

[Verden (Bf.e von Verden)]
177. Verdun (Bf.e von Verdun)
178. Vic (Bf.e von Metz)
179. Vollenhove (Bf.e von Utrecht)
180. Warin (Bf.e von Schwerin)
181. Wijk (Bf.e von Utrecht)
182. Wittstock (Bf.e von Havelberg)
183. Worms (Bf.e von Worms)
184. Wörth (Regensburg, Bf.e von)
185. Würzburg (Bf.e von Würzburg)
186. Wurzen (Bf.e von Meißen)
187. Zabern (Bf.e von Straßburg)
188. Zeitz (Bf.e von Naumburg)
189. Ziesar (Bf.e von Brandenburg)

4. Reichsäbte, Reichspröpste
und Reichsäbtissinnen

4.1. Äbte und Pröpste
190. Benediktbeuren
191. Berchtesgaden
192. Chemnitz
193. Corvey
194. Disentis
195. Echternach
196. Einsiedeln
197. Ellwangen
198. Fulda
199. Helmstedt
200. Hersfeld
201. Kempten
202. Kornelimünster
203. Kreuzlingen
204. Lorsch
205. Lure
206. Luxeuil
207. Murbach
208. Pfäfers
209. Prüm
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210. Reichenau
211. Saint-Claude
212. St. Emmeram (Regensburg)
213. St. Gallen
214. Stablo (-Malmedy)
215. Weißenburg
216. Werden
4.2. Äbtissinnen
217. Andlau
218. Buchau
219. Elten
220. Essen
221. Frauenmünster (Zürich)
222. Gandersheim
223. Herford
224. Niedermünster (Regensburg)
225. Nivelles
226. Obermünster (Regensburg)
227. Quedlinburg
228. Remiremont
229. Säckingen
230. St. Odilienberg-Hohenburg

5. Residenzen des Deutschen Ordens
231. Elbing (Landmeister)
232. Horneck (Deutschmeister)
233. Königsberg (Hochmeister 1457–1525)
234. Marienburg (Hochmeister 1309–1457)
235. Mergentheim (Hoch- und Deutschmeister

ab 1527)
236. Riga (Sitz des Meisters von Livland)
237. Wenden (Sitz des Meisters von Livland)

6. Residenz des Johannitermeisters
238. Heitersheim

7. Residenzen der weltlichen Reichsfürsten
239. Ansbach (Mgf.en von Brandenburg –

Hohenzollern, fränk. Linie [Ansbach])
240. Aschach (Henneberg – Henneberg, Gf.en

von [Aschach)]
241. Aurich (Ostfriesland – Cirksena)
242. Baden (Vorderösterreich – Habsburg)
243. Baden-Baden (Mgf.en von Baden)
244. Bar-le-Duc (Lothringen – Hzg.e von

Lothringen, Gf.en von Bar)
245. Barth (Pommern – Greifen)
246. Bayreuth (Mgf.en von Brandenburg –

Hohenzollern, fränk. Linie [Ansbach])

artikelstruktur

247. Belfort (Vorderösterreich – Habsburg)
248. Bensberg (Jülich und Berg – Jülich, Gf.en

und Hzg.e von [Heimbach])
249. Bergzabern (Pfalz- [Simmern-]

Zweibrücken – Wittelsbacher, pfälz.)
250. Bernburg (Anhalt – Askanier)
251. Braunschweig (Braunschweig – Welfen)
252. Breslau (Breslau, schles. immediates

Erbfsm. – Piasten; 1335 böhm. Lehen)
253. Brieg (Brieg, schles. Mediatfsm. – Piasten;

1329 böhm. Lehen)
254. Brugg (Vorderösterreich – Habsburg)
255. Brüssel (Brabant – Hzg.e von Brabant;

Luxemburg; Valois/Burgund; Habsburg)
256. Burg an der Wupper, Schloß (Jülich und

Berg – Jülich, Gf.en und Hzg.e von [Heim-
bach])

257. Burghausen (Bayern – Wittelsbach)
258. Cadolzburg (Mgf.en von Brandenburg –

Hohenzollern, fränk. Linie [Ansbach])
259. Calenberg (Braunschweig – Welfen)
260. Celle (Braunschweig – Welfen)
261. Chalon-sur-Saône (Chalon – Gf.en von

Chalon; Valois/Burgund; Habsburger)
262. Chambéry (Savoyen – Hzg.e von Savoyen)
263. Cilli (Cilli – Cilli, Gf.en von/Sannegg,

Gf.en von )
264. Crossen (Crossen, schles. Mediatfsm. –

Piasten; 1329 böhm. Lehen)
265. Dannenberg (Braunschweig – Welfen)
266. Darmstadt (Hessen – Lgf.en von Hessen)
267. Den Haag (Bayern-Straubing unter den

Wittelsbachern 1345–1433, Burgund
unter den Valois-Herzögen 1433–1477 und
unter den Habsburgern bis 1579)

268. Dessau (Anhalt – Askanier)
269. Dole (Burgund, Fgft. – Gf.en von Burgund;

Valois/Burgund; Habsburg)
270. Durlach (Mgf.en von Baden)
271. Düsseldorf (Jülich und Berg – Jülich, Gf.en

und Hzg.e von [Heimbach])
272. Einbeck (Braunschweig – Welfen)
273. Emden (Ostfriesland – Cirksena)
274. Emmendingen (Mgf.en von Baden)
275. Ensisheim (Vorderösterreich – Habsburg)
276. Freiberg (Sachsen – Sachsen – Albertiner –

Wettin)
277. Freiburg i.Br. (Vorderösterreich –

Habsburg)
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278. Geldern (Geldern – Gf.en von Geldern;
Egmond; Valois/Burgund; Habsburg)

279. Gifhorn (Braunschweig – Welfen)
280. Glogau (Glogau, schles. immediates

Erbfsm. – Piasten; 1331 böhm. Lehen)
281. Göttingen (Braunschweig – Welfen)
282. Gottorf (Holstein – Oldenburg und

Schleswig ab etwa 1565 – Oldenburg)
283. Graz (Österreich – Habsburg)
284. Grubenhagen (Braunschweig – Welfen)
285. Güstrow (Mecklenburg – Mecklenburg)
286. Hambach (Jülich und Berg – Jülich, Gf.en

und Hzg.e von [Heimbach])
287. Hannover (Braunschweig – Welfen)
288. Hannoversch-Münden (Braunschweig –

Welfen)
289. Harburg (Braunschweig – Welfen)
290. Herzberg (Braunschweig – Welfen)
291. Hochburg (Mgf.en von Baden)
292. Ingolstadt (Bayern – Wittelsbach)
293. Innsbruck (Österreich – Habsburg)
294. Jägerndorf (Jägerndorf, schles. Mediatfsm.

– Piasten; 1390 an Mähren; 1411 an
Böhmen; 1421 an Ratibor; 1493 an die
Frhr.en von Schellenberg; 1523 Hohen-
zollern, brandenburg. Linie)

295. Jauer (Jauer, schles. immediates Erbfsm. –
Piasten; 1368 böhm. Lehen)

296. Jülich (Jülich und Berg – Jülich, Gf.en und
Hzg.e von Jülich [Heimbach])

297. Kassel (Hessen – Lgf.en von Hessen)
298. Kaster (Jülich und Berg – Jülich, Gf.en und

Hzg.e von Jülich [Heimbach])
299. Kiel (Holstein – Oldenburger)
300. Kleve (Kleve und Mark – Gf.en von der

Mark)
301. Königsfelden (Vorderösterreich –

Habsburg)
302. Köthen (Anhalt – Askanier)

[Kulmbach (Mgf.en von Brandenburg
[Ansbach und Kulmbach] – Hohenzollern
fränk. Linie)]

303. Landsberg, Burg (Landsberg – Askanier,
brandenburg.; Wettin)

304. Landshut (Bayern – Wittelsbach)
305. Lauenburg (Sachsen – Askanier)
306. Leuchtenberg (Leuchtenberg – Lgf.en von

Leuchtenberg)
307. Liegnitz (Liegnitz, schles. Mediatfsm. –

Piasten; 1329 böhm. Lehen)

308. Linz (Österreich – Habsburg)
309. Lüneburg (Braunschweig – Welfen)
310. Luxemburg (Luxemburg – Luxemburg;

Valois/Burgund; Habsburg)
311. Marburg (Hessen – Lgf.en von Hessen)
312. Meisenheim (Pfalz- [Simmern-] Zwei-

brücken – Württemberg/Wittelsbacher,
pfälz.)

313. Mömpelgard (Württemberg – Hzg.e von
Württemberg)

314. Mosbach (Pfalz-Mosbach – Wittelsbacher,
pfälz.)

315. München (Bayern – Wittelsbach)
316. Münsterberg (Münsterberg, schles.

Mediatfsm. – Piasten; Podiebrad; 1335
böhm. Lehen)

317. Nancy (Lothringen – Hzg.e von
Lothringen)

318. Neisse (Neisse-Grottkau ab 1344, schles.
Fsm. im Breslauer Bistumsland – 1342
böhm. Lehen)

319. Neuburg an der Donau (Pfalz-Neuburg –
Wittelsbach)

320. Neumarkt in der Oberpfalz (Pfalz-
Mosbach – Wittelsbacher, pfälz.)

321. Neustadt am Rübenberge (Braunschweig –
Welfen)

322. Neustadt an der Aisch (Mgf.en von
Brandenburg – Hohenzollern, fränk. Linie
[Ansbach])

323. Nideggen (Jülich und Berg – Jülich, Gf.en
und Hzg.e von Jülich [Heimbach])

324. Nürnberg (Mgf.en von Brandenburg –
Hohenzollern, fränk. Linie [Ansbach])

325. Oels (Oels, schles. Mediatfsm. – Piasten;
Podiebrad; 1329 böhm. Lehen)

326. Oppeln (Oppeln, schles. immediates
Erbfsm. – Piasten; 1327 böhm. Lehen)

327. Osterode (Braunschweig – Welfen)
328. Pforzheim (Mgf.en von Baden)
329. Pfreimd (Leuchtenberg – Lgf.en von

Leuchtenberg)
330. Pinerolo (Savoyen, Hzg.e von – Savoyen)
331. Plassenburg (Mgf.en von Brandenburg –

Hohenzollern, fränk. Linie [Kulmbach])
332. Plön (Holstein – Oldenburger)
333. Prag (Österreich – Luxemburg, Habsburg)
334. Ratibor (Ratibor, schles. immediates

Erbfsm. – Piasten; 1327 böhm. Lehen)
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335. Ratzeburg (Sachsen – Askanier)
336. Rendsburg (Holstein – Oldenburg)
337. Rheinfels, Burg (Hessen – Lgf.en von

Hessen)
338. Römhild (Henneberg – Henneberg, Gf.en

von [Römhild])
339. Rostock (Mecklenburg – Mecklenburg)
340. Rötteln (Mgf.en von Baden)
341. Rottenburg (Vorderösterreich – Habsburg)
342. Rügenwalde (Pommern – Greifen)
343. Sagan (Sagan, schles. Mediatfsm. –

Piasten; 1329 an Böhmen; 1472 an Wettin)
344. SalzderHelden (Braunschweig – Welfen)
345. Sannegg (Cilli – Cilli, Gf.en von/Sannegg,

Gf.en von)
346. Schleusingen (Henneberg – Henneberg,

Gf.en von [Schleusingen])
347. Schweidnitz (Schweidnitz, schles. imme-

diates Erbfsm. – Piasten; 1368 böhm.
Lehen)

348. Schwerin (Mecklenburg – Mecklenburg)
349. Segeberg (Holstein – Oldenburg)
350. Stargard (Mecklenburg – Mecklenburg)
351. Stettin (Pommern – Greifen)
352. Stolp (Pommern – Greifen)
353. Straubing (Bayern – Wittelsbach)
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354. Stuttgart (Württemberg – Hzg.e von
Württemberg)

355. Sulzburg (Mgf.en von Baden)
356. Teschen (Teschen, schles. Mediatfsm. –

Piasten; 1327 böhm. Lehen)
357. Thann (Vorderösterreich – Habsburg)
358. Troppau (Troppau, schles. immediates

Erbfsm. – Přemysliden; 1460 an Podiebrad;
1485–1501 anMatthias Corvinus und Sohn;
1501–11 an Sigismund von Polen; 1526 an
Habsburg)

359. Tübingen (Württemberg – Hzg.e von
Württemberg)

360. Untermaßfeld (Henneberg – Henneberg,
Gf.en von [Schleusingen])

361. Urach (Württemberg – Hzg.e von
Württemberg)

362. Wien (Österreich – Habsburg)
363. Wiener Neustadt (Österreich – Habsburg)
364. Wohlau (Wohlau, schles. Mediatfsm. –

Piasten; 1329 böhm. Lehen)
365. Wolfenbüttel (Braunschweig – Welfen)
366. Wolgast (Pommern – Greifen)
367. Zerbst (Anhalt – Askanier)
368. Zweibrücken (Pfalz- [Simmern-]

Zweibrücken – Wittelsbacher, pfälz.)
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HAUPTORTE – METROPOLEN – HAUPT- UND
RESIDENZSTÄDTE IM REICH

(13. – beginnendes 17. Jh.)

I. »Reich ohne Hauptstadt« – dieses zu ei-
ner Art geflügeltem Wort geronnene Bonmot
vonW. Berges (Berges 1952) kennzeichnet die
method. Grundeinstellung der älteren For-
schung (Heimpel 1941; Brühl 1963), mithin
auch die überkommene engere verfassungsge-
schichtl. Frageperspektive. Die jüngeren, ins-
bes. durch den Wiedervereinigungsprozeß
nach 1989 vermehrt angeregten Arbeiten über
das »Hauptstadtproblem« (Moraw 1992;
Stürmer 1992; Die Hauptstädte der Deut-
schen, 1993; Metropolen im Wandel, 1995;
Hauptstadt, 1995; Bauer 1997) haben im we-
sentl. drei Fragekreise durchleuchtet und dabei
entscheidende Ergebnisse erzielt:

1) Wenn nicht geklärt, so doch zumindest
auf ein solideres Fundament gestellt wurde die
Frage nach der Definition des Stadttyps ›Haupt-
stadt‹, wobei die Zentralitätsforschung seit
W. Christaller und die komparatist. Methode
der internationalen Stadtgeschichtsforschung
(Christaller 1933; Zentralität als Problem
der mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung,
1979; Kiessling 2001) der Analyse Richtung
und Typisierung vorgaben: ›Hauptort‹, ›Metro-
pole‹, ›Haupt- und Residenzstadt‹, ›Hauptstadt‹
– diese Stadttypen haben sich räuml. wie syste-
mat. vielfach überlappend im zeitl. Nacheinan-
der entwickelt. Sie bilden die zugrundeliegen-
den qualitativen Wandlungsprozesse zw. MA
und Neuzeit ab. Der Stadttyp ›Hauptort‹ ist da-
bei als übergreifender Begriff für die alteurop.
Periode vorzuziehen (Ennen 1983).

2) Als entscheidenden Faktorenzusammen-
hang für das nicht nur im Reich, sondern z.B.
auch im Kgr. Polen wirksame Phänomen des
»Hauptstadt-Pluralismus« (Metropolen im
Wandel, 1995, S. 18), der Verteilung von regi-
onalen wie überregionalen Zentralfunktionen
auf mehrere Hauptorte, hat insbes. M. Bogucka
(Bogucka 1995) die polyzentr. Verstädterung

wahrscheinl. gemacht. Polyzentrismus in Ent-
wicklungsperspektive und Raumordnungs-
funktion bewirkte, daß im Reich seit ca. 1100
eine Reihe von zeitl. wie aufgrund ihrer Zen-
tralität je verschieden bedeutenden Hauptorten
nebeneinander und in Konkurrenz zueinander
existierten. Die Unterschiede zu monozentr. ur-
banisierten Ländern wie Frankreich (Paris) und
England (London) sind eklatant, sie haben u. a.
in der älteren Forschung mit dem Blick auf
Kgtm. und Reich zum wohlfeilen Bild des
»deutschen Sonderweges« geführt.

3) Die moderne dt. Verfassungsgeschichte
hat das Problem von Kgtm., Reich und Haupt-
orten/Metropolen/Residenzstädten unter ent-
wicklungstheoret. Vorzeichen (Allodialismus-,
Kohärenz-, amtherrschaftl. Organisations-,
Kontinuitäts- und Dualismusproblem) neu
erörtert (Moraw 1992; Moraw 1993/95;
Boockmann 1995; zusammenfassend Krie-
ger 1992) und damit auch die Debatte um die
funktionalen Zusammenhänge von Monarchie
und ›Hauptstadt‹ ihres kruden, von nationalen
Empfindlichkeiten belasteten Kontextes (Zen-
tralismus vs. Partikularismus) entlastet.

II. Ma.-frühneuzeitl. Begrifflichkeit ist viel-
schichtig und bildet im Gewand des Immer-
gleichen Wandel ab. Genauso wie res publica
nicht ›Staat‹, sondern in Kgr.en/Fsm.ern wie
Städten personengebundene Herrschaft bzw.
Gemeinde bedeutet, meint caput nicht ›Haupt-
stadt‹ im modernen Begriffsverständnis, son-
dern »politisches Zentrum, Herrschaftsmittel-
punkt eines regnum oder einer provincia«, »die
erste und angesehenste Stadt einer Region« im
System der hierarch. geordneten Zentralorte,
»den Oberhof oder die Mutterstadt« eines Stadt-
rechtskreises oder die Stadt, »die in einer stän-
dischen Versammlung« das größte Ansehen auf
sich vereinigte und das Vorstimmrecht besaß.
Der im 12. Jh. zuerst in der ›Kaiserchronik‹ be-
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zeugte dt. Begriff houbetstat wurde ebenso dif-
ferenziert und vielfältig verwendet: »Haupt-
stadt« ist »Bischofssitz, Vorort in einem Land-
friedensbereich, Rechtsoberhof, ständische
Führerin für andere Städte, hansischer Quar-
tiersvorort«, seit dem 15./16. Jh. aber auch die
erste Stadt, die Metropole oder Residenzstadt
eines Kgr.es/Fsm.s, wofür sich dann im 17. Jh.
die kombinierte Begriffsbildung »Haupt- und
Residenzstadt« einbürgerte (Metropolen im
Wandel, 1995, S. 13–16). Der Vorwurf des Ana-
chronismus gegenüber der älteren Haupstadt-
Diskussion richtet sich also nicht gegen die Ver-
wendung unzeitgenöss. Begriffe, sondern ge-
gen das method. Axiom einer auf Dauerhaftig-
keit gestellten Terminologie, welches das Ver-
ständnis histor. Phänomene von städt. Zentra-
lität gewissermaßen gegen die Erfahrung von
Wandel verschließt.

Quell- und Bezugspunkt des Nachdenkens
über die Problematik von Entwicklung und
Funktionsweisen hierarch. geordneter Haupt-
orte ist die neuzeitl. Definition von ›Haupt-
stadt‹. ›Zedlers Universal-Lexicon‹ nennt (1744)
für eine Hauptstadt als erster und vornehmster
Stadt eines Kgr.es, einer Provinz oder eines
Staates drei Kriterien: die hinreichende Fortifi-
kation der Stadt, ein großes Rathaus als Regie-
rungs- und Gerichtssitz, ein gutes Kämmerei-
gebäude als Ort der Rechnungskammer. Die
Bestimmung von ›Hauptstadt‹ über »banale
Baulichkeiten« (Roeck 1995, S. 63) stellte den
Versuch dar, den kleinsten gemeinsamen Nen-
ner für diejenigen Stadttypen zu finden, die sich
im ›Heiligen Römischen Reich Deutscher Nati-
on‹ Hauptstädte nennen mochten. Mit der
räuml. Verfestigung und transpersonalen Ver-
dichtung von zentraler Verwaltung, oberstem
Gericht und erstem Finanzhof werden freilich
die Institutionen und ihre Funktionsweisen
gen., die allein den ›Staat‹ im frühneuzeitl. Sinn
darstellten und auf die moderne ›Hauptstadt‹
verwiesen: Für G. von Below war Hauptstadt
daher ein Begriff der Moderne – in seiner Defi-
nition von 1920 der »ständige Sitz von Zentral-
behörden« eines neuzeitl. (Anstalts-)Staates
(Below 1920, S. 499).

Vor dem 17. Jh. und seinen Staatsbildungs-
prozessen gab es zumindest im Reich keine ra-

tiomoderner Staatlichkeit und daher auch keine
Hauptstadt als permanente gebaute, funktio-
nale und symbol. Emanation dieser Staatlich-
keit. Krone/Fsm. bezeichnete vielmehr die Idee
von Herrschaft, die im Kg./Fs. personalisiert
war und während des MA zusehends von der
göttl. Allmacht abgeleitet wurde. Die konkrete
Verwaltung eines Territoriumswar dagegen von
Ursprung wie Selbstverständnis her ledigl. Teil
dieser Herrschaft: Die Administration war dabei
nicht institutionell legitimiert, sondern über die
Person gebunden. Amt und Amtsinhaber also
sind genet. als Stellvertretung von Herrn und
Herrschaft zu begreifen, hatten daher per se kei-
nen eigenen institutionellenOrt, sondernwaren
stets Teil des Hofes: Burgen, Meiereien, Vogtei-
en etc. täuschen ledigl. institutionelle Verfesti-
gung in Raum und Zeit vor, sie bildeten ähnl.
den Hauptorten nur äußere Gehäuse von Herr-
schaft (Moraw 1977; Willoweit 1983). Der
Herr war nicht nur das real begreifbare und
sichtbare Zentrum. Alles und alle waren viel-
mehr auch genet. und symbol. auf ihn bezogen:
»Alles fällt in seine Hand und geht aus ihr her-
vor«, schrieb Olivier de la Marche 1473 über
Hzg. Karl den Kühnen von Burgund (Fouquet
2000). Wo sich der Herr und sein Hof aufhiel-
ten, dawar in der Zeit vor der Urbanisierung, die
in Mitteleuropa im 12. Jh. einsetzte, der ›Haupt-
ort‹, wie E. Ennen caput und houbetstat in wissen-
schaftl. Begrifflichkeit übersetzte (Ennen
1983, S. 157), und zwar gleich ob es sich dabei
um eine Pfalz (wie Aachen, Ingelheim), eine
Burg (wie Harzburg, Trifels) oder einen Bi-
schofssitz (civitas) mit (früh-)städt. Agglomera-
tion (wie † Köln, † Trier, † Mainz, † Magde-
burg, † Speyer) handelte. Die städt. Hauptorte
nahmen seit dem späten 12. Jh. zunächst Raum-
ordnungsfunktionen als Zentralorte wahr, wur-
den damit auch zu Vororten einer Region bzw.
eines Landes (wie Kulm für Ordenspreußen (†
Deutscher Orden); † Regensburg für † Bayern;
† Wien für † Österreich; † Berlin/Cölln für †
Brandenburg). Ab dem endenden 13. Jh. wuch-
sen einzelnen Hauptorten Residenzfunktionen
zu, die sich im 14./15. Jh. immer mehr verdich-
teten. Der neue Stadttyp der Residenzstädte ent-
stand daraus. Beispiel dafür ist etwa die teilwei-
se durch dynastische Teilungen bedingte nie-
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derbayer. Residenzenbildung in † Landshut, †
Straubing und † Burghausen (Ziegler 1987).
Fürstentum und Stadtgemeinde, d. h. fsl. Herr-
schaft und Kommunalismus, standen von ihrer
Herrschaftslegitimation her Rücken an Rücken,
obwohl sie der gleichen feudalen Wurzel ent-
stammten: Einerseits gaben Bf.e seit dem 13. Jh.
tendenziell ihre Kathedralstädte als Hauptorte
auf. Die † Speyerer Bf.e z. B. verließen 1294
bzw. 1302 † Speyer, kauften 1316 die ca. 10 km
Luftlinie entfernte rechtsrhein. Burg † Uden-
heim, gründeten 1338 vor der Burg eine Stadt
und bauten dort eine Res. aus (Andermann
1989). Andererseits hatten Residenzstädte häu-
fig in einem noch wenig untersuchten bzw. be-
achteten Prozeß mit dem Verlust bzw. der Ein-
schränkung kommunaler Freiheiten zu rech-
nen, und zwar bereits vor der Epoche des Über-
gangs von städt. ›Freiheit‹ in frühneuzeitl. Staat-
lichkeit während des 17./18. Jh.s: Hzg. Albrecht
I. z. B. zwang 1296 dieWiener Bürgerschaft, ihn
nach derNiederwerfung der Aufstände von 1288
und 1292 als Herrn anzuerkennen und auf ihre
Reichsfreiheitsprivilegien zu verzichten (Hödl
1970). Rat und Stadtrichter in † München wur-
den seit Beginn des 14. Jh.s trotz zahlr. Privile-
gien † Ludwigs des Bayern für die Stadtgemein-
de auf Dauer herrschaftl. gefesselt (Bauer
1997). In Paris kam es sogar während des ge-
samten MA nicht zur Ausbildung einer städt.
Gemeinde. Die Stadt unterstand dem Prévôt,
der von der Krone ernannt wurde. Der Kg. wahr-
te dadurch gegenüber Paris seine Doppelrolle
als Souverän und Stadtherr (Sohn 2000). Für
die fsl. Residenzstädte im Reich mit ihrer ge-
bauten Herrschaftsadministration, -repräsen-
tation und -symbolik (Patze/Paravicini
1991) setzte sich dann im 17. Jh. die kombinierte
Bezeichnung Haupt- und Residenzstädte durch
(Stoob 1956/70). Dieser Stadttyp besaß zum
einen durchausma.Wurzeln –†Bonn, seit dem
16. Jh. auch Sitz der kurköln. Zentralbehörden
(† Köln), steht als Beispiel dafür (Bonn als
kurkölnische Haupt- und Residenzstadt, 1989)
–, zum anderen handelte es sich wie bei Mann-
heim (1606) und Ludwigsburg (1708) um be-
wußte Neugründungen des 17. und 18. Jh.s.
Dennoch fanden angesichts des urbanist. Phä-
nomens durchgehend mittlerer bis kleiner Re-
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sidenzstädte und der ungebrochenen Bedeu-
tungskontinuität von Herrn und Hof die früh-
neuzeitl. Rfsm.er ihr Zentrum weniger in den
Haupt- und Residenzstädten als in den Höfen,
die in den Städten ledigl. ein urbanes Gehäuse
mit logist. Funktionen hatten. Die Städte sind
daher als Annex der Höfe, »als um den Kern
zentriertes kleines Sonnensystem« beschrieben
worden (Roeck 1995, S. 66). Zum Hauptort
wurde die Residenzstadt allein durch die An-
wesenheit von Fs. und Hof. Der Fs. versinnbild-
lichte das Ganze, ja stand in gewisser Weise da-
für, und nur das, Herrn undHof, haben auch die
Zeitgenossen wahrgenommen.

Als Sonderfall der Stadttypen ›Hauptort‹,
›Residenzstadt‹, ›Haupt- und Residenzstadt‹ hat
die neuere Literatur die ›Metropole‹ eingeführt.
Die Forschung steht bei der Übertragung des im
19. Jh. als Begriff für die Megastädte der Indu-
strialisierung verwendeten Metropolenbegriffs
auf die Verfaßtheiten Alteuropas trotz eines frü-
hen Versuches J.C. Russells (Russell 1960)
noch ganz am Anfang (Metropolitan Cities and
their Hinterlands in EarlyModern Europe, 1990;
Metropolen im Wandel, 1995). Freilich scheint
schon jetzt dieses urbanist. Modell zumindest
heurist. weiterführend. Denn es beschreibt und
benennt pragmat. das Phänomen einer sog.
»Aufstockung« gegenüber dem System der hier-
arch. geordneten Zentralen Orte, die aus den
Stadt-Land-Beziehungen eines Raumes ent-
standen sind (Lichtenberger 1993, S. 34).
Der Begriffmetropolis ist gleichfalls bereits in der
ma. Schriftlichkeit gegenwärtig. Er bezeichnet
dort den Hauptort einer Kirchenprovinz, den
Sitz eines Ebf.s, steht aber auch wie caput und
houbetstat für die zentrale Stadt einer Region.
Metropolen waren z.B. für den Dtl.-Kenner Ba-
tholomaeus Anglicus (›De rerum proprietate‹,
um 1240) unterschiedslos †Mainz und †Würz-
burg (Schönbach 1906, S. 71). Für den Wis-
senschaftsbegriff ›Metropole‹ (in Alteuropa)
sind drei Kernkriterien vorgeschlagen worden
(Engel/Lambrecht: 1995, S. 27):

1) Die Metropole als herausragender ›Zen-
traler Über-Ort‹ ist gekennzeichnet durch die
Funktion als herrschaftl. Zentrum, sie beher-
bergt die kgl./fsl. Res., sie ist Mittelpunkt von
Administration, Adel des Landes und Kirche
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und damit überstrahlendes Zentrum von Inte-
gration, Moderation und Kommunikation.

2) Metropole beinhaltet sozioökonom. Zen-
tralfunktionen, sie ist wirtschaftl. Gravitation-
sort eines übergroßen Hinterlandes, über-
geordneter Umschlagplatz von Handel, Gewer-
be und Verkehr, sie ist zugleich Hauptsitz bzw.
wichtige Zweigniederlassung großer internati-
onaler Handelsgesellschaften.

3) Metropole vereinigt auf sich kulturelle
Zentralität, sie ist Sitz von erstrangigen Bil-
dungseinrichtungen (Universitäten, Schulen),
von Kunst und Mäzenatentum, sie prägt Ge-
schmack, gibt Leitlinien von Lebensstilen vor.

Selbstverständl. ist dabei: Alle Kategorien
können method. nur höchst differenziert aus
der Überlieferung isoliert werden, sie schwan-
ken in Intensitätsgrad und Qualität. Völlig feh-
len sollten sie jedoch nicht. Zugl. sind mit dem
Blick auf diese Unterschiedlichkeiten mind.
zwei Kategorien von Metropolen auszumachen:
Zu den ersten, internationalen Metropolen
West-, Mittel- und Osteuropas dürften bis zum
17. Jh. London und Paris zu zählen sein (zusam-
menfassend: Sohn 2000; Keene 2000). Um
1700 waren London und Westminster, die mit
ihren Satellitenstädten Southwark und East
London zu einer »metropolis« zusammenwuch-
sen, mit mehr als einer halbenMillion Einw. die
größte städt. Agglomeration Westeuropas
(Clark/Slack 1976, S. 72). Zu diesem exklu-
siven Kreis gehörten zeitweilig † Prag (14. Jh.)
und seit dem 16. Jh. † Wien, Antwerpen und
Amsterdam. Zu den Metropolen zweiter Kate-
gorie, denen vornehml. exzeptionelle Bevölke-
rungsgröße und partiell politisch-herrschaftl.
Funktionen mangelten, wird man im Hinblick
auf das Reichsgebiet Lübeck und † Köln, †
Breslau, † Regensburg (13. Jh.), † Nürnberg
und † Augsburg sowie im 16. und 17. Jh. Ham-
burg und Danzig rechnen.

III. Der neuzeitl. Anstaltsstaat ließ Haupt-
städte aus sich selbst entstehen: † Berlin und †
Wien, † Brüssel, Paris und London mit ihrem
ungeheuren, durch die Industrialisierung noch
beschleunigten Wachstum, mit ihren völlig
neuen urbanist. Elementen und mit der Über-
steigerung ihrer Metropolenfunktionen im
19./20. Jh. sind gleichsam ›Sturmvögel‹ der Mo-

derne (The Capitals of Europe, 1980). Nur dort,
wo sich Kommunalismus und Föderalismus,
überhaupt das Phänomen der Multizentralität
eines Landes, gegen den neuzeitl. Zentralstaat
verschloß, wurden bewußt kleinere Orte zu
Hauptstädten gekürt und in ihrem zentralen
Wachstum gefesselt: Die Schweizer Eidgenos-
senschaft z. B. wählte 1848 Bern zur Haupt-
stadt. Die Stadt blieb klein, die Banken konzen-
trierten sich in Zürich, † Basel und † Genf, die
Industrie gewann erst in der ›Zweiten Industri-
alisierung‹ (nach 1945) an Bedeutung und ver-
mochte Bern nicht mehr entscheidend zu prä-
gen (Stadler 1983). Für alteurop. Hauptorte,
Metropolen und Residenzstädte bleiben dage-
gen die unmittelbar wie direkt mit Herr, Hof
und Herrschaft zusammenhängenden Wachs-
tumseffekte und Zentrumsfunktionen nur
schwer abschätzbar. So ist es als außerge-
wöhnl., viell. schon als Erscheinung der Moder-
ne zu bewerten, daß sich in der schwed. Groß-
machtszeit (1611–1718) die Einwohnerschaft
Stockholms ausschließl. infolge der raschen In-
stitutionalisierung der Krone nahezu explosi-
onsartig von ca. 8000 (um 1600) auf ungefähr
50000 Köpfe (gegen 1650) vermehrte (Sand-
berg 1987). In Alteuropa entwickelten sich da-
gegen ›Boom-Towns‹, ja Städtischkeit über-
haupt, hauptsächl. entlang wirtschaftl. Gege-
benheiten und Potentiale (Irsigler 1983).
Lübeck, das zw. seiner Gründung 1159 und ca.
1300 von wenigen Hundert auf ungefähr 20000
Menschen aufwuchs und sich als Hauptort/Me-
tropole des südl. Ostseeraumes etablierte, ist
nicht aufgrund seines Bischofssitzes und des
›Reichsfreiheitsprivilegs‹ von 1226 zum caput
omnium geworden, sondern durch seine ver-
kehrsgeograph. Lage und die wirtschaftl. Über-
legenheit seiner Kaufmannschaft (Ranft
1995). Und die ›Bergstädte‹, städt. Sondertypen
des 16. Jh.s, wurden nicht infolge ihrer herr-
schaftl. Privilegien gleichsam zu Ikonen wirt-
schaftl. Fortschritts mit all seinen sozialen Pro-
blemen, sondern in Abhängigkeit vom Ertrag
der Erzlagerstätten: Joachimsthal z. B. besaß
1517 3000 Bergknappen; bis 1533 ›explodierte‹
die Bevölkerungszahl auf 18000, um in der
zweiten Jahrhunderthälfte wg. des nachlassen-
den ›Bergsegens‹ ebenso dramat. wieder zu sin-
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ken: 1613 war man dort wieder auf dem Aus-
gangsniveau angelangt (Gerteis 1986, S. 19).

Dennoch spielten für die Entwicklungsmu-
ster der Urbanisierung neben den grundlegen-
den wirtschaftl.-innerstädt. Kriterien in unter-
schiedl. Intensität, Intention undWirkung auch
außerstädtische, insbes. herrschaftl. Verfaßt-
heiten eine Rolle. ImUrbanisierungsprozeß des
12./13. Jh.s wie im allgemeinen lassen sich zwei
Verstädterungstypen unterscheiden: das mo-
nozentr. und das polyzentr. Modell. Frankreich
und England gelten als Prototypen monozentr.
Verstädterung (Bogucka 1995). Im Kgr.
Frankreich ging während des 12. Jh.s die Urba-
nisierung des Landes von Paris aus und lief auf
die Stadt zu. Die großen Zentralorte im S undW
des heutigen Frankreichs gehörten damals noch
nicht zur Krone: Toulouse, die bedeutende,
nach dem Vorbild ital. Kommunen gestaltete
Stadtrepublik, kam 1229 im Vertrag von
Meaux-Paris zu Frankreich und wurde durch die
Einrichtung der dritten Sénéchaussée des Lang-
uedoc 1271 zu einer Provinzstadt herabge-
drückt; Lyon und das Lyonnais hat sich die frz.
Krone 1312 ohne sichtbaren Widerstand Ks. †
Heinrichs VII. einverleibt; Marseille wurde 1481
erworben; Bordeaux und Aquitanien, seit 1152
in Personalunion mit der engl. Krone verbun-
den, erlagen 1451/53 der frz. Macht; † Metz
endlich, auf Reichskammergut gegr. und die
Metropole des lothring. Raumes († Lothrin-
gen), unterstellte sich erst 1552 der Herrschaft
Frankreichs. So blieb Paris als Hauptort Kron-
frankreichs, mitten im machtpolit. Kerngebiet
der Kapetinger, in der von Orléans bis Com-
piègne reichenden Krondomäne gelegen, eine
Stadt, in der sich seit Anfang des 13. Jh.s das
polit.-administrative Zentrum des Kg.s mit
Kanzlei, Hofgericht und Finanzverwaltung eta-
blierte, in der weltl. und geistl. Magnaten ihre
hôtels bauten, in der die Krone während der
zweiten Hälfte des 14. Jh.s auf dem rechten
Seineufer im O der Stadt einen neuen weitaus-
greifenden Residenzenkomplex errichten ließ.
Die Stadt selbst war in der nämlichen Zeit mit
weitem Abstand die volkreichste Stadt Europas
mit Bischofssitz und einer im 13./14. Jh. über-
strahlenden Universität, auch mit bedeutendem
Gewerbe und Handel, dessen internationale
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Ausprägung sich nach dem Niedergang der
Champagne-Messen im 14. Jh. verstärkte.
Gleichwohl rückte Paris nie zur ersten Garde
der europ. Fernhandelsstädte auf (Sohn 2000).
Im ganzen war Paris »un monstre démogra-
phique« (Favier 1997, S. 38), auch wenn sich
die Einwohnerzahl im 15. Jh. halbierte, die erste
Metropole Europas überhaupt, aber zumindest
noch im SpätMA nicht die Hauptstadt Frank-
reichs. Dazu fehlte die räuml.-zeitl. Kontinuität
der Krone in Paris, mithin des Kernes der Ver-
fassung. Die Kg.e gerade des 15. Jh.s bevorzug-
ten ihre Res.en an der Loire: Paris war »une ca-
pitale sans roi« (Favier 1997, S. 278–283),
eben ein zeittyp. Hauptort.

Das im Gegensatz zu Kronfrankreich weit
ausgedehnte Reich ist im 10. Jh. aus einem Ge-
menge von unterschiedl. strukturierten und ent-
wickelten Landschaften, überkommenem und
neugebildetemKönigsgut, regional verschieden
konzentriertem Kirchenbesitz und riesigen Al-
lodien weniger konkurrierender Magnatenge-
schlechter entstanden. Es war daher von Anfang
in einer Art dynast. Kompromiß als Wahlmon-
archie konstituiert und mithin v. a. ab der Mitte
des 13. Jh.s durch dynast. Diskontinuitäten ge-
kennzeichnet. Das Reich wurde dementspre-
chend polyzentr. urbanisiert: Eine Zentralland-
schaft nämlich mit einem kraftvollen kgl.-städt.
Zentrum gab es weder am Anfang noch am En-
de. Kennzeichen dafür sind viele kleine Städte,
geordnet in einem entwicklungsgeschichtl. di-
versifizierten System von Hauptorten mittlerer
Größe:

1) Lage, Zahl und Dichte, Größe und Wirt-
schaftskraft der Städte westl. wie östl. der Elbe
sind Ergebnis eines, entwicklungsgeschichtl.
gesehen, übergreifenden Ausgleichsprozesses,
der erst um 1470/80, überhaupt eine der bedeu-
tendsten Zäsuren der alteuropä. Periode, ein-
setzte und das östliche, das »dritte« Dtl., mit
demwestl.-rhein. und südl. Dtl. vereinheitlichte
(Moraw 1987/95). Von seiner Entstehung her
war das System der Hauptorte in den beiden er-
sten Dtl. während des 10./11. Jh.s im Raum zw.
Maas, Rhein und Mosel sowie im alemann. und
donauländ. Bereich konzentriert. Das waren
zugl. Zonen eines nach O hin in immer schwä-
cher werdender spätantiker Kontinuität verwur-
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zelten ›Älteren Europas‹. Innerhalb der Maas-
Rhein-Mosel-Zone ragten als Hauptorte die ci-
vitates Maastricht und † Köln, † Mainz, †
Worms und † Speyer, † Trier, † Metz und †
Toul sowie als Pfalz-/vicus-Ort Aachen mit sei-
nem dem Kgtm. symbol. eng verbundenen Ma-
rien-Stift hervor. Im alemann. Raum bewahrten
† Straßburg, im donauländ. † Augsburg, † Re-
gensburg und† Salzburg ebenfalls v. a. zentrale
kirchl. Funktionen. Zu diesen alten Hauptorten
gesellten sich bis 1150 im Raum zw. Rhein und
Elbe sowie nördl. der Donau als Hauptorte †
Braunschweig, † Hildesheim, Goslar, † Mag-
deburg, † Paderborn, Soest, Erfurt und †Würz-
burg. Sie waren Keimzellen ma. (Rechts-)Städte
und Gemeinden, sie wurden zu Zentralen Orten
der Urbanisierung während des 12. Jh.s. Im
Zeitalter der ›großen Gründungsstädte älteren
Typs‹ (1150–1250) (Stoob 1956/70) wurde das
System der Hauptorte in diesen Räumen kom-
plettiert: In Westfalen z.B. war die Stadtwer-
dung † Münsters bis 1180 abgeschlossen, in
Oberdtl. entstanden in stauf. Zeit Königsstädte
wie Frankfurt am Main, † Nürnberg, Nördlin-
gen, Ulmund†Konstanz. NachOhin folgte die
Urbanisierung der Ostbewegung, bis 1150 hatte
es rechts der Elbe noch keine den westl. Er-
scheinungen vergleichbare Städte (mit Gemein-
debildung) gegeben. Die Forschung hat dabei
bei aller Feindifferenzierung auf eine recht kon-
sequente Abfolge der Erstgründungen verwie-
sen: In † Holstein 1159 Lübeck, in der Alt- und
Mittelmark vor 1170 z.B. † Stendal, in † Schle-
sien 1211/14 † Breslau, in Ordenspreußen (†
Deutscher Orden) 1231/33 Kulm und Thorn
(Stoob 1961/70; Moraw 1987/95). In dem fol-
genden halben Jh. zw. 1250 und 1300 wurde die
Verstädterung vervollständigt: Von einer Epo-
che der Entstehung mittlerer Städte kann man
im O sprechen, im W und S kam es zu einer
Gründungsperiode von Kleinstädten, die jüngst
erst stärker in das Interesse der Forschung ge-
treten sind.

2) Dynast. Gründerwille prägte unter Füh-
rung von Hauptorten Städtelandschaften aus,
die eine der unterschiedl. Genese nach charak-
terist. Städtedichte aufwiesen (Städtelandschaf-
ten in Altbayern, Franken und Schwaben, 1999;
Städtelandschaft – Städtenetz – zentralörtliches

Gefüge, 2000): Hochurbanisiert war der Nieder-
rhein und der dt. SW. Im Elsaß z.B. hatte bis
1150 nur eine Stadt bestanden: † Straßburg. Zu
ihr kamen in der zweiten Hälfte des 12. Jh.s fünf
neue Kommunen, darunter die Königsstadt Ha-
genau, hinzu, dann im nächsten halben Jh. zw.
1200 und 1250, 14 weitere. Bis 1350 wurde
schließl. diese verhältnismäßig kleine Region,
die von ihremHauptort† Straßburg überstrahlt
wurde, um 70 Neugründungen regelrecht ver-
dichtet (Schubert 1992). ImOwarbis 1250der
Raum östl. von † Schlesien nahezu ohne Städte.
Bereits vor 1300 war in † Schlesien die Urbani-
sierung so verfestigt, daßman von einem fortan
geltenden charakterist. Dichteunterschied die-
ser Städtelandschaft zu Polen sprechen kann,
wie überhaupt die unterschiedl. Städtedichte ein
W-O-Gefälle beschreibt (Stoob 1984): Westfa-
len z.B. weist etwa 200 Städte auf, im viermal
größeren † Österreich dagegen gibt es nur 183
Kommunen (Johanek 2000).

3) Gegen Ende des MA hatten die Städte-
landschaften des ›Jüngeren Europas‹ mit ihren
Hauptorten Lübeck und † Nürnberg (13. Jh.),
Danzig,†Wien und† Prag (14. Jh.), endl. Ham-
burg, † Braunschweig, † Magdeburg, Erfurt,
Frankfurt und † Augsburg (15. Jh.) die freilich
immer noch wesentl. dichter geknüpften Städ-
tenetze des ›Älteren Europas‹ in den Nieder-
und Oberrheinlanden eingeholt. Der seit ca.
1470/80 einsetzende ›Modernisierungsprozeß‹,
der v. a. die Bereiche Kapital und Kredit, Ver-
kehr und innere Urbanisierung (Moraw
1987/95; Fouquet 1999) erfaßt hatte, führte in
der Frühen Neuzeit endl. zu einer Angleichung
der bestimmenden sozioökonom. Verhältnisse
zumindest in den Hauptorten des Reiches
(Knittler 2000). Das Reich wies so in der
Frühen Neuzeit (ohne die Eidgenossenschaft)
ca. 3500 bis 4000 Städte auf. Es war von seiner
Genese her ein städtereiches, aber auch infolge
der Städtedichte nicht durch Großstädte cha-
rakterisiertes Konglomerat von Ländern. Der
Anteil von Städten über 10000 Köpfen an der
Gesamteinwohnerzahl lag um 1600 in Dtl. bei
4,1%, in den Niederlanden dagegen bei 24,3%
und in Italien bei 15,1% (Knittler 2000; De
Vries 1984). Die größten dt. Städte waren im
nämlichen Säkulum Fernhandelsstädte wie
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Hamburg, Danzig und † Augsburg mit 40–
50000 Bewohnern. † Köln hatte sich im 15. Jh.
mit 30–40000 Einw. noch als die einwohner-
stärkste dt. Stadt behauptet. Selbst um 1800
überstiegen nur † Wien (247000), † Berlin
(172–180000) und Hamburg (105–130000) die
100000–Einw.-Grenze (Gerteis 1986). Die
meisten der dt. Residenzstädte vor 1800 sind
daher den Mittel- und Kleinstädten zuzurech-
nen und verharrten in diesen Kategorien (allg.
Residenzen, 1992).†Heidelberg z.B., Hauptort
und Residenzstadt der nicht gerade unbedeu-
tenden Kurpfalz († Rhein, Pfgft. bei, Pfgf.en
bei), wies um 1400 5000 Einw. auf, um 1600 war
die städt. Bevölkerung ledigl. um ca. 1000 See-
len angewachsen (Bairoch/Batou/Chèvre
1988). † Marburg, eine der Residenzstädte der
Lgf.en von † Hessen, beherbergte in der zwei-
ten Hälfte des 15. Jh.s gerade einmal 3500, um
1601 ca. 4400 Bewohner in seinen Mauern. Es
reihte sich damit in die Unzahl der kleineren
Mittelstädte ein (Verscharen 1985; Fuhr-
mann 1996).

IV. Die polyzentr. Verstädterung des Rei-
ches kann auch als Ergebnis der verfassungs-
geschichtl. Ordnung des Kgtm.s in einem seit
dem endenden 12. Jh. im Zeichen der Patrimo-
nialisierung und Allodifizierung von Herr-
schaftsrechten rfsl. gegliederten Raum verstan-
den werden. Der vielzitierte Begriff ›Reisekönig-
tum‹ (Peyer 1964) beschreibt dabei ledigl. eine
Konstante von Königsherrschaft. Über entwick-
lungsgeschichtl. Unterschiede zw. dem ›Älteren
Europa‹ und seinen jüngeren Erscheinungsfor-
men vermag nämlich die dauernde Mobilität
des Kgtm.s nichts auszusagen. Denn auch die
engl. und frz. Kg.e bewegten sich unablässig im
Raum, benutzten wie das dt. Kgtm. im vor- und
frühstädt. Europa Königs- und Bischofspfalzen
als Etappenorte zur Entfaltung von Herrschaft
undHof (Brühl 1968). Im SpätMA entwickelte
sich Königsherrschaft keineswegs in einem
›Modernisierungsvorgang‹ zur Residenzherr-
schaft, Herr und Hof konzentrierten sich aus
Zwängen symbol. Kommunikation nicht an ei-
nem Hauptort: Der Hof galt noch am Ende des
MA als beritten, Reise- und Residenzherrschaft
ergänzten sich, antworteten auf unterschiedl.
Anforderungen, Hauptort-Pluralismus allent-

hauptorte

halben. Im Reich akzeptierte man kgl. Immo-
bilitätsbestrebungen nicht: Die Zeitgenossen
beschimpften † Wenzel (1378–1400) und †
Friedrich III. (1440–93) als »faule« Kg.e, wäh-
rend Friedrichs Sohn † Maximilian I. (1493–
1519) ebenso wie lange zuvor † Karl IV. (1346–
78) und danach†Karl V. (1519–56) nahezu rast-
los unterwegs waren (Moraw 1983b). Die sy-
stem. Mobilität von Herrschaft brach sich im
christl. Abendland allenfalls im Byzanz des Ba-
sileus und im Rom des Papstes, den »beiden
Haupterben der Antike« (Heimpel 1941,
S. 145).

Man kann aufgrund der verfassungsge-
schichtl. Entwicklungskonstanten und -linien
von Kg. und Reich, die sich zusammenfassend
als Allodialismus-, Kohärenz-, amtherrschaftl.
Organisations-, Kontinuitäts- und Dualismus-
problem (Krieger 1992; Moraw 1993/95) be-
schreiben lassen, bei allem Pluralismus drei
›Typen‹ oder Kategorien von Hauptorten mit
überregionalen Zentralfunktionen im Reich des
13. bis 17. Jh.s unterscheiden:

1) Von seiner Entwicklungsgeschichte und
der Entstehung des (Wahl-)Kgtm.s aus betrach-
tet ist das Reich multizentr. zu bewerten: Die
verschiedenen, in extremer Diskontinuität am
Kgtm. beteiligten Dynastien (Ottonen, Salier
und † Staufer, 10.–13. Jh.; † Habsburg, † Nas-
sau, † Luxemburg und † Wittelsbach, 13.–15.
Jh.; † Habsburg, 15.–17. Jh.) ordneten die kgl.
Herrschaft im Raum jeweils neu, bildeten, auch
in sozialgeschichtl. Perspektive, je verschiedene
regionale Schwerpunkte aus und verlagerten die
(Hausmachts-)Zentren und Hauptorte des
Kgtm.s tendenziell aus einer älteren Mitte in die
jüngere südöstl. Peripherie und damit entlang
den Entfaltungslinien der Urbanisierung, aber
zumindest bis um 1470/80 konträr zu ihren Ent-
wicklungsunterschieden. Goslar und die Harz-
burg, Hagenau und Wimpfen sowie die Grable-
gen in † Bamberg und † Speyer stehen in der
sal. und stauf. Epoche im Hinblick auf die Ent-
wicklungsgeschichte von Reich, Kgtm., Dyna-
stie und Stadt allenfalls für Frühformen von
Hauptorten (Boockmann 1995). Ansätze zur
Residenzenbildung, ja Ausformungen von erb-
länd. Residenzstädten konturierten seit dem
endenden 13. Jh. die Handlungsperspektiven



10 hauptorte

spätma. Kg.e. Allesamt waren sie erfolgreiche
Dynasten und Landesherren. Sie versuchten da-
her, regionale und überregionale Zentralfunk-
tionen in einem städt. Mittelpunkt zu konzen-
trieren und zu verstetigen, Res.en als Kerne mo-
biler Herrschaft zu verfestigen und damit
Hauptorte zunächst ihrer Länder, in zweiter Li-
nie des Kgtm.s zu schaffen. Eine erste Etappe
wurde nach einem frühen Ansatz zur Haupt-
und Residenzenbildung in †Wien, der alten ci-
vitas metropolitana der Babenberger (zweite Hälf-
te 12. Jh.), unter Kg. † Rudolf (1273–91) zw.
1276 und 1281, ein Vorgang, der ledigl. als au-
ßergewöhnliche Verstetigung des kgl. Itinerars
in einem städt. Zentrum beschrieben worden ist
(Riedmann 1993), mit†München und† Prag
im 14. Jh. durchmessen. Die Städte selbst wur-
den unter † Ludwig dem Bayern (1314–47) und
† Karl IV. (1346–78) in Residenzstädte verwan-
delt, während † München † Ludwig dem Bay-
ern nur ausnahmsweise als Schauplatz kgl.
Machtdemonstration im Reich diente (Bauer
1997), hat man in der Forschung dem † Prag †
Karls IV. »hauptstadtähnliche« Funktionen at-
testiert (Moraw 1980; Moraw 1983b). Den-
noch war † Prag ebenfalls zuerst regionales
Herrschaftszentrum: Burg und Altstadt mar-
kierten bei aller Problematik der Herrschafts-
durchsetzung den Hauptort des Rfsm.s und
Kgr.es † Böhmen (Graus 1979). Die † Luxem-
burger unterzogen das erbländ.† Prag seit 1334
einem ehrgeizigen urbanist. Programm: Das
Stadtgebiet ließ † Karl IV. um 2,5 qkm vergrö-
ßern und Altstadt, Neustadt und Kleinseite, zu-
sammen das größte städt. Areal im Reich nördl.
der Alpen, mit einer Mauer umgeben. 4000 bis
5000 Lohnarbeiter sollen gleichzeitig für die
verschiedenen herrschaftl. Bauvorhaben einge-
setzt worden sein. 1344 erreichte der Kg. die
Erhebung† Prags zumSitz eines Ebf.s und 1348
gründete er dort die erste Universität Mitteleu-
ropas. In † Prag fanden das Hofgericht, das
Gericht für die böhm. Stände, Kronarchiv und
Kanzlei ihren festen Sitz, in der Stadt erwarben
Adlige und Fs.en Häuser, gleichsam der Beginn
einer ›Urbanisierung‹ des Adels im Zeichen des
Hofes. † Prag entwickelte sich in der zweiten
Hälfte des 14. Jh.s zur »Metropole Mitteleuro-
pas« (Lichtenberger 1993, S. 11). »Auf dem

Höhepunkt der spätmittelalterlichen Königs-
macht bestand offenbar für kurze Zeit die Ge-
legenheit zur allmählichen Umgestaltung des
Reiches von einem zentralen Machtkern und
von dessen Hauptstadt her, mit Folgen unge-
fähr wie in Frankreich« (Moraw 1980, S. 473–
474). Doch die Konzeption † Karls IV. scheiter-
te. Ebenso wie † Prag keine »Karlsstadt« ge-
worden ist, blieb es auf Dauer zusammen mit
seinem reichsstädt. Gegenüber † Nürnberg
Hauptort von Kg. und Reich. † Karl IV. residier-
te in seinen letzten Jahren hauptsächl. in † Tan-
germünde und die ins Reich ausstrahlenden
Hauptortfunktionen verloren 1400/1419 ihre
Wirkung, die Stadt versank in Bedeutungslosig-
keit, wurde zu »einem lokalen Zentrum«, zu
»einer Provinzstadt« (Šmahel 1995). Erst die
katastrophale Niederlage † Prags im Böhmi-
schen Aufstand von 1547 eröffnete wiederWege
zu einer durchgreifenden, schnellen Moderni-
sierung der Stadt an der Moldau und zu ihrer
»Umgestaltung in eine weltoffene Residenz-
großstadt« (Pešek 1995, S. 219; Lichtenber-
ger 1993). In sie verlegte 1583 Ks. † Rudolf II.
(1576–1612) seinen Hof und damit den Haupt-
ort des Ksm.s. Zuvor wird man von einem
Hauptort, der kgl. Herrschaft und urbanist. Mit-
telpunktsfunktionen ausstrahlte, allenfalls in
Form von Zwischenspielen sprechen können:
die erbländ. Residenzstädte † Heidelberg unter
† Ruprecht I. (1400–10) (Kolb 1999), †Wiener
Neustadt und †Graz in der Zeit † Friedrichs III.
(1440–93) (Friedrich III. Kaiserresidenz Wiener
Neustadt, 1966) und † Innsbruck unter † Ma-
ximilian I. (1493–1519) besaßen ledigl. städt.
Mittelmaß. Erst mit †Wien gewann das Kgtm.
wieder einen bedeutenden Hauptort, ja eine Me-
tropole von europ. Zuschnitt. Kg.† Ferdinand I.
(1531–64), der jüngere Bruder Ks. † Karls V.,
verlegte nach der Niederlage Ungarns gegen die
Osmanen bei Mohács (1526) und nach der türk.
Belagerung † Wiens (1529) seinen Hof an die
Donau und begann gleichzeitig für † Wien ein
umfangr. Wiederaufbau- und Ausbaupro-
gramm. † Wien wurde stark befestigt und die
Hofburg zur Res. umgestaltet. † Ferdinand I.
legte damit, ungeachtet einiger Vorspiele wäh-
rend des 13. bis 15. Jh.s (Hödl 1970), die ent-
scheidenden Grundsteine,†Wien trotz des Pra-



11

ger Zwischenaktes unter † Rudolf II. auch im
Sinn ksl. Herrschaftsentfaltung zum kontinu-
ierl. Hauptort des Reiches mit Hof und Zentral-
behörden, ja zur mitteleurop. Metropole zu ent-
wickeln (Mikoletzky 1989; Lichtenber-
ger 1993; Thomas 1993; Klingenstein
1995, Vocelka 1995).

2) Von den älteren ›autogenen‹, d. h. wenig
feudalisierten Hochadelsherrschaften bzw. den
jüngeren geistl. wie weltl. Fsm.ern (Moraw
1984/95) aus gesehen war das Reich von Anfang
polyzentr. und hierarch. geordnet. Im SpätMA
war es imVerhältnis zu dem vonVerfassung und
Selbstverständnis nur schwach ausgebildeten
Kgtm. (trotz des Ksm.s) nicht kohärent struk-
turiert, sondern in die wechselndenHausmacht-
territorien des Kg.s, die königsnahen Land-
schaften (auf Dauer: Franken, Mittelrhein-Un-
termain, Teile Schwabens) und die königsoffe-
nen Regionen (z. B. Oberrhein), in die Kfsm.er
und die Herrschaften der rivalisierenden Groß-
dynastien, schließl. in die königsfernen Land-
schaften (v. a. Norddtl.) aufgegliedert (Moraw
1985; Schubert 1979; Krieger 1992). Der
sich in der Zeit der ›Offenen Verfassung‹ (seit
1250)manifestierendeDualismus zw. demkfsl.-
fsl. Reich und dem Kg./Ks. erforderte gewisser-
maßen ›gemeinsame‹ Hauptorte als Stätten von
Kommunikation und Moderation: Wahl-, Krö-
nungs- und Hoftagsstädte gaben Orientierung
vor, sie wirkten als symbol., kommunikative, so-
ziale und wirtschaftl. Kreuzungspunkte zw. der
kgl. Herrschaft und den Interessen der Reichs-
glieder amKg., siemarkierten denWegdesKg.s
ins Reich, sie boten feste zentrale Plattformen
für das Reich. Es waren somit auch Hauptorte
des Dualismus von Kg. und Reich. P. Moraw hat
diese bipolaren Beziehungen sogar als »Symbio-
se« charakterisiert (Moraw 1980, S. 450). Aa-
chen, Frankfurt und † Nürnberg sind in dieser
Hinsicht als vornehmste Hauptorte zu nennen:
Aachen mit seiner Karlstradition war von An-
fang an, zumindest seit Otto II. (973–83), Krö-
nungsort des Kg.s, nicht in ungebrochener Kon-
tinuität, aber in jedem Fall mit legitimierender
Kraft versehen. Nach der Goldenen Bulle (1356)
sollten in Frankfurt der röm. Kg. und künftige
Ks. gewählt und in † Nürnberg sein erster Hof-
tag abgehalten werden. Die Bedeutung der

hauptorte

Königsstadt Frankfurt für Kg. und Reich war
jünger als die Aachens.Während des 14. Jh.s trat
die Stadt am Main als Wahlstätte sogar hinter
das kleine Rhens am Mittelrhein zurück, das
zum programmat. Ort der Durchsetzung kfsl.
Königswahl unter Abschwächung des Konsens-
rechtes aller Fs.en wurde. Seit dem Erhebungs-
akt von 1411 war Frankfurt wieder der unbestrit-
tene Wahlort. Die Messestadt am Main, in der
Mitte der westl. Kfsm.er mit ihren dualist. Ten-
denzen gelegen, wurde überdies im 15. Jh. zu
einem Zentrum der Reichsreform. Noch jünger
war die Rolle des erst im 11. Jh. entstandenen †
Nürnbergs. Die Königsstadt an der Pegnitz war
im SpätMA beileibe nicht nur der Platz des er-
sten kgl. Hoftags, es rückte vielmehr neben †
Speyer, †Worms, später auch † Augsburg zum
Mittelpunkt vielfältigen Austausches zw. Kg.
und Reich auf. † Nürnberg war und blieb kö-
nigsnahe Reichsstadt, es avancierte nach den
freistädt. Schwerpunkten † Basel und † Straß-
burg unter denKg.en†Rudolf I. und†Albrecht
I. (1298–1308) spätestens in der Zeit † Ludwigs
des Bayern zum reichsstädt. Hauptort schlecht-
hin. Entscheidend ist darüber hinaus: † Nürn-
berg bildete zusammen mit einer erbländ.-he-
gemonialen Residenzstadt quasi eine »Paar-
struktur« kgl. Herrschaft aus (Moraw 1992,
S. 257).†Nürnberg war unter†Karl IV. zusam-
men mit † Prag der kgl. Kern der ›geopolitisch‹
entscheidenden O-W-Achse zw. † Breslau und
Frankfurt. Den Rang † Nürnbergs als reichs-
städt.-reich. Hauptort unterstreicht seit 1423
auch die Funktion der Stadt als Aufbewahrungs-
ort des aus dem hussit. † Karlstein geretteten
Kronschatzes. Die Reichskleinodien bedeuteten
für den außerordentl. Status † Nürnbergs als
reichsstädt. Hauptort mehr als die Unzahl der
dort ausgerichteten Hof- und Reichstage: †
Nürnberg warmit seiner jährl. ›Heiltumsschau‹,
bei der der Rat die Reichsreliquien zeigen ließ,
neben † Köln und Aachen zentraler Wallfahrts-
ort des Reiches. Endl. wirkte †Nürnberg neben
Frankfurt und † Augsburg als Gravitationszen-
trum des kgl. Kredit- und Steuerwesens (Isen-
mann 1980). In der Zeit †Maximilians I. über-
nahm in der ›Paarstruktur‹ der erbländ.-reichs-
städt. Hauptorte † Augsburg die Rangfunkti-
onen † Nürnbergs (Moraw 1980).
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3) Am Ende des 15. Jh.s institutionalisierte
eine (kur-)fsl. Elite angesichts der drängenden
Herausforderungen (Hussiten, Türken etc.) wie
unter dem Eindruck des aufkommenden
Reichspatriotismus eine neue dualist. Verfas-
sung. Mit der v. a. im Binnenreich wirksamen
Reichsreform trat ›Reichstagsdeutschland‹ mit
seinem ungesicherten »›konstitutionellen‹ und
Verfahrens-Konsens« als eine Art »halblegiti-
me« Agglomeration demKs. und seinen Erblan-
den gegenüber (Moraw 1989, S. 11). In der Ge-
mengelage zw. den fsl. Ansprüchen und der
weiterbestehenden ksl. Herrschaft bildeten sich
Reichsinstitutionen und -behörden aus, die frei-
lich in unterschiedl. gewichteter Weise mit dem
ksl. Hof in Verbindung blieben. Das drückte
sich auch und gerade in derWahl der Städte aus,
in welche man die Institutionen legte. Der
Reichstag, vornehmstes Gebilde des ›instituti-
onalisierten Dualismus‹, blieb zunächst in der
Sphäre des Hofes: Nur der Ks. konnte den
Reichstag einberufen und ebenso wie sich das
Ksm. durch den Ausfall ernsthaft rivalisierender
Fürstendynastien auf das Haus †Habsburg und
dessen Haupt- und Residenzstädte † Prag und
† Wien konzentrierte, rückten die Reichs-
tagsorte im 16./17. Jh. tendenziell aus der Mitte
in den SO des Reiches: † Regensburg, in der
Nähe der ksl.n Hegemonialzentren gelegen und
am Ende des MA unter kgl. Druck von einer
Freistadt in eine Reichsstadt verwandelt, wurde
bevorzugter Reichstagsort. Seit 1663 verdauerte
der Reichstag in † Regensburg, er wurde als
Ergebnis des durch den Dreißigjährigen Krieg
beschleunigten Staatsbildungsprozesses ›im-
merwährend‹, ohne sich in seinem ma. Verfas-
sungskern als Parlament zumodernisieren. Das
durch die Anwesenheit des ksl. Prinzipalkom-
missars sowie von Gesandtschaften der Stände
und der europ. Mächte prosperiende † Regens-
burg rückte neben †Wien zum zweiten Haupt-
ort des Reiches auf (Moraw 1989). Die Reichs-
stände selbst vermochten seit dem Wormser
Reichstag von 1495 (Moraw 1995) nur verhält-
nismäßig wenige Reichsbehörden auf Dauer
auszubilden. Das Reichsregiment, das weitest-
gehende Reformprojekt zur Mitwirkung der
Reichsstände an der kgl. Gewalt, wurde 1500
gegen † Maximilian I. durchgesetzt. Bezeich-

nenderweise legte man das Reichsregiment in
seinen zwei kurzatmigen, jeweils an den unver-
einbaren Machtinteressen zw. Ks. und Ständen
scheiternden Perioden nach † Nürnberg, den
traditionellen reichsstädt. Hauptort: Das
Reichsregiment weilte zunächst in den Jahren
1501/02, dann von 1521 bis 1524 an der Pegnitz,
bis Ehzg. Ferdinand der ständ. Reichsbehörde
wegen ihrer lutherfreundl. Haltung das damals
noch altgläubige Eßlingen zuwies; 1527 fand
das Regiment seinen letzten Standort in † Spey-
er, wo es i. J. 1530 aufgelöst wurde (Roll 1996,
S. 166–168). Während das zwar 1541 eingerich-
tete, sich aber erst in der zweiten Hälfte perso-
nell wie institutionell verfestigende Reichspfen-
nigmeisteramt, das die von den Ständen für das
Reich aufgebrachten Beiträge verwaltete, mit
seinen Legstädten † Augsburg, † Nürnberg, †
Leipzig und†Regensburg und seinemAmtssitz
in † Augsburg auch wegen der sozialen Präpon-
deranz des Kaiserhofes kaum zur Ausbildung
eines ständ. orientierten Hauptortes beitrug
(Schulze 1978), strahlte das Reichskammer-
gericht stärker zentrierend auf das Reich aus.
Das 1415 aus dem Hofgericht emanzipierte,
aber weiterhin in der Sphäre des kgl. Hofes ge-
bundene Kammergericht erhielt 1495 eine neue
Ordnung, in der es in einem Kompromiß zw.
Ks. und Ständen aus dem mobilen Hof † Ma-
ximilians I. herausgelöst wurde und erstmals
eine feste Dingstätte bekam. Für das ›Kaiserli-
che Kammergericht‹, polem. als ›Reichskam-
mergericht‹ bezeichnet, war zunächst †
Worms, dann Frankfurt vorgesehen, seit 1501
tagte es zusammen mit dem Reichsregiment in
† Nürnberg. 1502 erzwang † Maximilian I. die
Verlegung desGerichts nach†Regensburg, das
seiner territorialen Hausmachtssphäre näher-
lag. 1521 setzte der Wormser Reichstag †Nürn-
berg wieder als Stätte des Gerichts durch, bis es
1524 zusammen mit dem Reichsregiment nach
Eßlingen und 1527 nach † Speyer umgesiedelt
wurde. Der endgültige Ort des Reichskammer-
gerichts war schließl. von 1693 bis 1806 die völ-
lig unbedeutende, kleine Reichsstadt Wetzlar
(Smend 1911/65).

Das Reich des 16./17. Jh.s blieb bes. nach
dem Scheitern der ›Monarchia Universalis‹ †
Karls V. gerade im Zeitalter der Konfessionali-
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sierung das, was es bereits zu Beginn seiner ma.
Geschichte gewesen war: ein von polit.-herr-
schaftl. Pluralismus und Polyzentralität gepräg-
tes Gebilde. Dieser durchaus zukunftsträchti-
gen Vielgestaltigkeit hatte von je her die Zerle-
gung seiner Hauptortfunktionen geantwortet.
Der die alteurop. Periode kennzeichnende
Stadttyp ›Hauptort‹ hat sich dabei, bezogen auf
die Königsherrschaft, ebenso situativ erwiesen
wie die Sache, die er beschreibt. Die kgl. Herr-
schaft war bis weit ins 16. Jh. ihremWesen nach
mobil, in ihren Entfaltungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten im Reich durch die offene Ver-
fassung gefesselt, sie war, was ihre Hauptorte
angeht, seit dem endenden 13. Jh. von den Be-
dürfnissen rfsl. Hausmacht geprägt. Aus der
Binnensicht des Reiches ergänzten die in der
Urbanisierung des späten 12. und 13. Jh.s kom-
plettierten großen Königs- und Reichssstädte
als Kommunikations- und Moderationszentren
kgl., rfsl. und reichsstädt. Interessensphären,
damit gewissermaßen auch und gerade als
reich. Hauptorte, das kgl. Hauptortsystem. Kg.
und Krone vermochten daher nie den vorgege-
benen Polyzentrismus der Verstädterung zu
überwinden, dies war auch nie das Vernunft-
prinzip ihres polit. Handelns. Unter den Vor-
zeichen der institutionalisierten Dualismus‹
wurden vielmehr die erbländ. und reich. Haupt-
orte zunächst um die städt. Emanationen der
sich verfestigenden Reichsverfassung erweitert
bzw. ergänzt und nach dem Dreißigjährigen
Krieg von ihnen verdrängt. Die raison einer
Hauptstadt des Reiches erschien so, freilich in
ihrer kleindt. Variante, erst im Spiegelsaal von
Versailles. Zuvor war das Reich tatsächl. »ohne
Hauptstadt«.

L. Andermann 1989, S. 7–42. – Bairoch,
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ALBERTINER (WETTIN)

I. Nach Beschluß vom 17. Juni 1485 erfolgte
am 11. Nov. 1485 in Leipzig die vertragl. gere-
gelte Aufteilung des Besitzes der Wettiner unter
den Brüdern Ernst (1464–86) und Albrecht
(1485–1500), womit zwei selbständige Rfsm.er
geschaffen und zwei dynast. Linien begründet
wurden: das ernestin. Kfsm. Sachsen und das
albertin. Hzm. Sachsen. Dem sächs. Rechts-
brauch gemäß legte der ältere Bruder die Gren-
zen der Territorien fest, wohingegen der jün-
gere die Wahl hatte. Albrecht wählte gegen Zah-
lung einer Abfindung den wertvolleren meißn.
Teil, der das Gebiet zw. Pirna, Annaberg, Roch-
litz, Oschatz und Senftenberg sowie einen
Landstreifen von Leipzig und Delitzsch über
Weißenfels bis nach Langensalza umfaßte. Au-
ßerdem erhielt er die Schutzherrschaft über das
Hochstift † Merseburg. Die Kurlande um Wit-
tenberg, Thüringen und das sächs. Vogtland so-
wie die Schutzherrschaft über das Hochstift †
Naumburg-Zeitz fielen an Ernst. Im gemeinsa-
men Besitz verblieben die neu erworbenen
Herrschaften in † Schlesien und in der Nieder-
lausitz sowie die Schutzherrschaft über Erfurt,
Nordhausen, Mühlhausen, Görlitz und das
Hochstift † Meißen; ebenso Bergwerke, Mün-
ze, Anwartschaften und Schulden. Die wechsel-
seitige Durchsetzung der beiden Landesteile
mit Enklaven, die das Einheitsbewußtsein be-
fördern sollte, erwies sich in der Folgezeit als
Basis territorialer Konflikte. Das zuvor gemein-
sam genutzte Dresdner Schloß wurde zur Res.
der albertin. Linie bestimmt. Die Selbstbezeich-
nung erfolgte seit dem 15. Jh. als »Haus zu Sach-
sen«.

II. Hzg. Albrecht erhielt für seine milit.
Leistungen als »des Reiches gewaltiger Mar-
schall und Bannermeister« vom Ks. 1483 (†
Friedrich III.) die Anwartschaft auf † Jülich und
Berg sowie 1488 die Statthalterschaft über die
Niederlande. 1494 wurde er zum Gubernator
und 1498 zum erbl. Reichsstatthalter in Fries-
land ernannt. Für seinen jüngsten Sohn Fried-
rich konnte er dieWahl zumHochmeister des†
Deutschen Ordens (1498–1510) durchsetzen,
der als einziger Wettiner dieses Amt bekleidete.
1512 wurden die Herrschaften Beeskow und

albertiner

Storkow gegen Erstattung der Pfandsumme zu-
rückgegeben, womit der Versuch einer territo-
rialen Ausdehnung nach O gescheitert war. Da
der milit. Aufwand in Friesland zu groß war,
wurde es 1515 an † Karl (V.) von Burgund ver-
kauft. 1533 konnte mit dem Erwerb der Herr-
schaft Schwarzenberg wieder Territorium ge-
wonnen werden. Von entscheidender Bedeu-
tung für die künftige Stellung der A. im Reich
war 1547 die Übertragung der Kurwürde, an
welche Reichserzmarschallamt und Reichsvi-
kariat gebunden waren. Moritz erhielt für seine
milit. Unterstützung der ksl. Partei im Schmal-
kaldischen Krieg die Kurlande um Wittenberg
und den ernestin. Anteil amMeißner Land. Eine
konsequente territoriale Erweiterungspolitik
führte sein Bruder August durch. 1555 erfolgte
die Übernahme des Reichsamtes des Kreis-
obersten im Obersächsischen Kreis, der von †
Pommern bis zum Vogtland reichte. Das »Pri-
vilegium de non appellando illimitatum« konn-
te 1559 erwirkt werden. 1569 fiel das sächs.
Vogtland wg. Zahlungsunfähigkeit an Kursach-
sen; die Belehnung folgte erst 1575. 1570 konn-
ten 3/5 der Gft. Mansfeld erworben und unter
Sequestrationsverwaltung gestellt werden.
Nach dem Tod Heinrichs VI. von Plauen 1572
ging der Titel des Bgf.en vonMeißen auf August
über, mit welchem die Reichsunmittelbarkeit
und der Sitz im Reichstag verbunden waren. In
den Jahren 1561, 1564 und 1581 konnten die
Hochstifte † Merseburg, † Naumburg und †
Meißen gewonnen werden; die künftigen Ad-
ministratoren durften nur aus dem Kreis der A.
gewählt werden. Die Hochstiftsgebiete um
Wurzen und Mügeln fielen endgültig unter kur-
sächs. Verwaltung. Durch den Permutationsre-
zeß 1579 erlangte August die Landeshoheit über
die mansfeld. Territorien, indem er auf seine
bgfl. Rechte im Ebm. †Magdeburg verzichtete.
Titel und Wappen der Bgf.en von Magdeburg
behielt er sich jedoch vor. Das Aussterben der
Gf.en von†Henneberg 1583 führte zumErwerb
ihrer Gft., die künftig gemeinsam mit den Er-
nestinern verwaltet wurde. 1610 konnte die ksl.
Belehnung mit dem Titel eines Hzg.s von † Jü-
lich und † Kleve erreicht werden, die aber fakt.
bedeutungslos war, da † Brandenburg und †
Pfalz-Neuburg diese Gebiete besetzt hielten.
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Den letzten größeren Landgewinn erzielte Jo-
hann Georg I. 1635 mit dem Erwerb der Ober-
und Niederlausitz, unter Wahrung ihrer ständ.
Rechte, und begründete damit die territoriale
Basis für die spätere Ostpolitik unter Friedrich
August I. Zugleich erhielt Johann Georg I. die
erbl. Stellung eines Reichsfeldherrn zugespro-
chen. Für seinen Sohn August konnte er das
Erzstift † Magdeburg bis zu dessen Ableben si-
chern.

III. Die Begründung der albertin. Linie er-
forderte eine Neukonzeption der Selbstdarstel-
lung und führte zu einer Intensivierung der dy-
nast. Repräsentation in Architektur, bildender
Kunst und Literatur. Das verstärkte Bedürfnis
nach genealog. Legitimationsstrategien traf auf
ein wachsendes Interesse an der Historiogra-
phie, wobei jedoch das Bemühen um eine auf
wissenschaftl. Erkenntnissen beruhende und
damit nachweisbare Ahnenreihe der A. mit
myth. Stammvätern bis hin zu Adam vereint
wurde. In der albertin. Repräsentation verban-
den sich polit. Rang und Anspruch, milit.
Macht, wirtschaftl. Potenz und religionspolit.
Aussagen, getragen von der Konkurrenz zu den
Ernestinern. Die Schloßbauten sollten den neu
gewonnenen kfsl. Rang demonstrieren und zu-
gleich manifestieren; sie waren bestimmt durch
die Idee der translatio, der Übertragung der Kur-
würde an die A. durch denKs. Diese Konzeption
erfuhr eine formale Umsetzung, indem die For-
mensprache ernestin. Residenzarchitektur zu-
nächst aufgegriffen wurde, um anschließend
künstler. übertroffen zu werden. Die skulptu-
ralen und gemalten Ahnengalerien dienten der
Legitimation der Kurwürde; sie folgten dem
Prinzip der traditio. Da die Herrschaftsarchitek-
tur als Legitimationsträger fungierte, ließen die
Schloßbauaktivitäten nach der Sicherung der
Kurwürde durch August nach.

Am Dresdner Schloß wurden im 16. Jh. um-
fassende Um- und Ausbauten durchgeführt.
1530–35 wurde das alte Elbtor durch Umbau
zum Georgenbau an das Schloß angegliedert
und mit Bildnismedaillons sowie einem Wap-
penfries dekoriert. Vermutl. durch Bastian Kra-
mer entstand somit der erste repräsentative Re-
naissancebau in Sachsen. Mit dem an der Nord-
fassade befindl. »Totentanz« schuf Christoph

Walther I. 1534 ein dezidiert antiluther. Bild-
programm. Dargestellt sind u. a. Karl V., Fer-
dinand I. undHerzogGeorgmit Rosenkranz als
Vertreter des rechten Glaubens. Der Fries war
früher farbig gefaßt und weit über die Elbe
sichtbar. Er bildet das früheste Werk reiner Re-
naissanceplastik im norddt. Raum. Zur Glori-
fizierung des neu erworbenen kfsl. Ranges wur-
de 1547 ein Triumphbogen mit lat. Inschrift auf
der Dresdner Schloßbrücke errichtet. Gleich-
zeitig wurde der Westflügel mit der Schloßka-
pelle abgebrochen, dennmit der Kurwürde ging
auch die Schutzherrschaft der Reformation an
die A. über. Der Neubau avancierte zum Proto-
typ einer protestant. Schloßkapelle. 1548–56
wurden die Erweiterungsbauten zur architek-
ton. Repräsentation der Kurwürde durchge-
führt. Sie sollten das Torgauer Renaissance-
schloß des ernestin. Vetters Johann Friedrich
übertreffen, das zu den prächtigsten Fürsten-
res.en zählte. Unter der Leitung von Caspar Vo-
igt von Wierandt wurden im Stil der Renais-
sance Westflügel und westl. Nord- und Südflü-
gel neu gebaut sowie Ostflügel und östl. Nord-
und Südflügel umgebaut. Benedetto und Gab-
riele Tola zeichneten für die Sgraffito-Dekora-
tionen der Fassaden verantwortl., die einen Tu-
gendspiegel, Allegorien auf die Kämpfe Moritz’
und den Erwerb der Kurwürde darstellten. Eine
umlaufende Inschrift nannte den Erbauer und
seine Titel. Zugleich erfolgte ein Ausbau der
Fest- und Repräsentationsräume, u. a. der Bau
des Riesensaales, in dem alle großen Staatsze-
remonien und Festlichkeiten stattfanden. 1627
ließ Johann Georg I. den Riesensaal von Wil-
helm Dilich neu ausgestalten, wobei auf der
südl. Schmalseite die kfsl. Familie abgebildet
wurde. Die Schaufassademit Loggia imGroßen
Schloßhof diente der ausgeprägten Festkultur
als Kulisse. Der sog. Moritzbau ist der erste
weitgehend als Gesamtheit geplante Vierflü-
gel-Schloßbau der Renaissance in Dtl.

1586–91 ließ Christian I. den Stallhof als re-
präsentative Anlage und Festplatz durch Paul
Buchner und Giovanni Maria Nosseni bauen.
Als Bildhauer war Andreas Walther III. tätig.
Der Lange Gang entstand als Arkadengang mit
geschlossenem Obergeschoß nach florent. Vor-
bildern. Als Innendekoration des Obergeschos-
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ses wurde vom Hofmaler Heinrich Göding eine
fsl. Ahnengalerie in überlebensgroßen Ganzfi-
guren geschaffen. Es handelte sich nicht um
eine reale, sondern eine fiktive Genealogie: von
Christian I. über die Hzg.e von Sachsen bis zu
Widukind und dem sagenhaften Kg. Harderich.
Unter den Gemälden waren Inschrifttafeln an-
gebracht. Gödings Bilder dienten als Vorlage
für die von Carlo de Cesare gegossenen Büsten,
die im Lusthaus aufgestellt werden sollten. Im
Auftrag Johann Georgs I. wurde die Bilderserie
des Langen Ganges vollständig in Form von
Miniaturen auf Pergament kopiert und in der
Bibliothek aufbewahrt. Die Hofseite des Langen
Ganges stattete Göding mit Herkulesdarstel-
lungen in Sgraffito-Technik aus. Die Außenfas-
sade bemalten Zacharias Wehme und Michael
Treuding mit einem Triumphzug. Beide Bild-
programme dienten der Verherrlichung Chri-
stians I. und der albertin. Dynastie.

1589–94 leitete Buchner die Anlage des Klei-
nen Schloßhofes. Das neue Hauptportal ent-
warf Nosseni als Triumpharchitektur mit Alle-
gorien der Herrschertugenden, die von Andreas
Walther III. ausgeführt wurden. Auf der Rück-
seite des Torhauses waren Herrscher und Ks.er
der Ludolfinger, d. h. der alten Sachsenks.er,
dargestellt. Göding gestaltete diese nach der
von Laurentius Faustus 1588 erschienenen
Schrift »Erklerung des Fürstlichen Stammbau-
mes aller Herzogen [...] im Hause zu Sachsen«,
womit die Genealogie im Langen Gang ergänzt
wurde. Aufgrund der Baumaßnahmen wurde
die Dresdner Res. zu einer der repräsentativsten
im nördl. Europa.

August ließ 1554/55 ein Monument zur
göttl. Legitimation seiner Herrschaft an der Ha-
senbastei in der Dresdner Stadtmauer anbrin-
gen, wo es schon von weitem sichtbar war.
Christoph Walther II. schuf ein Tabernakel mit
lebensgroßen, vollplast. Figuren: Moritz – in
Gegenwart des Todes und der Hl. Dreieinigkeit
– überreicht August das Kurschwert. Die Brüder
werden umgeben von ihren Ehefrauen und
Herrschertugenden. Als eine Allegorie der dy-
nast. Erbfolge wurde dieses Ereignismal in den
zumTodeszeitpunkt aktuellen Bauabschnitt der
Stadtmauer zur symbol. Kontinuität integriert.

1589 wurde der Neubau des kfsl. Lusthauses

albertiner

auf der Jungfernbastei begonnen. Der Festsaal
erhielt in den 1620er Jahren ein dynast. Pro-
gramm durch große Statuen von SebastianWal-
ther, wobei den Kfs.en die jeweiligen Ks.er ge-
genübergestellt wurden.

Zugleich erfolgte der Ausbau der Festung
Dresden mit Bastionen und Toren. Das Pirnai-
sche Tor wurde mit einem Reiterstandbild
Christians I. geschmückt, mit dem Andreas
Walther III. die erste dt. Monumentalplastik
schuf.

Außerhalb Dresdens war ebenfalls eine rege
Bautätigkeit zu verzeichnen. Nach Moritzburg
und der Pleißenburg folgte das Schloß Augu-
stusburg.Hieronymus Lotter errichtete es 1568–
73 als visualisierten Sieg über die Ernestiner
und Behauptung der Kurwürde, worauf eine In-
schrift verweist. Als erste zentralisierte Vierflü-
gelanlage in Dtl. reihte es sich unter die europ.
Herrschaftsarchitekturen wie z.B. den Escorial.
Der Bau von Schloß Annaburg 1572–75 durch
Christoph Tendler anstelle der abgebrochenen
Wasserburg Lochau verstand sich als Symbol
albertin. Machtdemonstration auf ehem. erne-
stin. Territorium. Hier war zeitweilig der Auf-
stellungsort der Bibliothek, bevor Christian I.
diese im Dresdner Schloß unterbrachte. 1589–
91 folgte die Errichtung von Christiansburg als
Zugang zur Festung Königstein.

Augusts Bautätigkeit stand im Zeichen der
Herrschaftslegitimierung und erstreckte sich
daher auch auf Grabmonumente als genealog.
Bildträger. Nach demKonfessionswechsel hatte
Heinrich der Fromme den Freiberger Dom als
neuen Bestattungsort für die protestant. A. be-
stimmt, denn der Meißner Domwar die Grable-
ge der kath. A. ImChor ließ August 1555–63 das
Moritzgrabmal errichten. Dieses Renaissance-
kenotaph wurde von den Brüdern Tola entwor-
fen und von Antonius van Zerroen ausgeführt.
Es weist Analogien zu ksl. Repräsentationsfor-
men auf, denn die überlebensgroße Statue Mo-
ritz’, in Andacht vor dem Kruzifix kniend und
das Kurschwert erhoben, kennt als zeitgenöss.
Parallele nur das Grabmal Maximilians († Ma-
ximilian I.) in der Innsbrucker Hofkirche (†
Innsbruck). Indem die lat. Inschriften die Ver-
dienste vonMoritz, August und ihren Vorfahren
rühmen, begründen sie die Übertragung der
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Kurwürde. Die polit. Ikonographie wird durch
Siegesfahnen an der Wand unterstrichen.
1585–94 wurde die Grabkapelle durch Carlo de
Cesare mit überlebensgroßen Bronzefiguren
ausgestattet: kniend im Gestus der Ewigen An-
betung, die Männer in Prunkharnischen, die
Frauen in Brokatgewändern, und mit Inschrift-
tafeln und Wappen versehen. Bei August ist in
das Kurschwert 1566 eingraviert, das Jahr des
Sieges über die Ernestiner. Das Moritzgrabmal
wurde zum zentralen dynast. Bezugspunkt die-
ser Ahnenreihe. Zwar hatte Christian I. für sich
ein freistehendes Grabmal als Pendant zumMo-
ritzkenotaph geplant, aber dessen Ausführung
wurde durch seinen frühen Tod 1591 verhindert.
Der nachfolgende Christian II. ließ die Skulptur
seines Vaters in die Ahnengalerie an der Wand
integrieren, so daß sie sich von denen der an-
deren Familienmitglieder nicht abhob. Die Fi-
gurengruppe der kfsl. Familie erscheint somit
als ein genealogisch-politisches Zeugnis re-
präsentativer Öffentlichkeit. Ikonographisches
Programm und Raumarchitektur bilden eine
vollkommene Einheit, als deren Vorbild die von
Michelangelo geschaffene Neue Sakristei der
Medici in San Lorenzo in Florenz gilt. Der Frei-
berger Dom avancierte zum macht- und religi-
onspolit. Monument der A.

1567 nach der Gefangennahme des ernestin.
Vetters Johann Friedrich II. ließ August die erste
Grablege der Wettiner aus dem 12. Jh. auf dem
Petersberg bei†Halle erneuern, ummittels die-
ser genealog. Aneignung eine zusätzl. Legiti-
mationsbasis für die Kurwürde zu schaffen. Die
Bildhauer Hans Walther II. und Christoph Wal-
ther II. errichteten ein Kenotaph mit archaisie-
renden Statuen der Vorfahren, die mit Wappen
ausgestattet wurden, die sie zu Lebzeiten nicht
geführt haben konnten. Eine Inschrift und das
kfsl. Wappen ehren August als Auftraggeber.

Zudem konzipierte August ein System von
Sammlungen zur Staatsrepräsentation und dy-
nast. Selbstinszenierung. Er verfügte, daß alle
Sammlungen als Regalien zum unveräußerl.
Besitz des Hauses Wettin gehören sollten. 1556
begründete er die kfsl. Bibliothek. 1565 ließ Au-
gust eine zwanzigbändige Bibel drucken, die
reich illuminiert und mit seinem Portrait verse-
hen als Geschenk für befreundete Fs.en diente.

1559 wurde das Zeughaus gebaut und eine Waf-
fensammlung begonnen, welche seinerzeit als
Weltwunder galt. Die 1560 gegründete Kunst-
kammer war nach derjenigen † Wiens die frü-
heste im Reich. Sie umfaßte v. a. eine naturwis-
senschaftl.-techn. Sammlung und war imWest-
flügel des Schlosses untergebracht. Die vorhan-
denen Gemälde zeigten fast ausschließl. hist.
oder zeitgenöss. Herrscher. Zu den Sammlun-
gen gehörten außerdem die Rüstkammer, die
größte Prunkwaffensammlung neben † Wien
und Madrid, und ein Münzkabinett. Unter dem
Hofmedailleur Tobias Wolff wurde die sächs.
Medaillenkunst führend im nördl. Europa. Es
entstanden zahlr. Portraits der kfsl. Familie.

Die dynast. Selbstdarstellung in der Malerei
begann 1491 mit dem Portrait Albrechts, das zu-
gleich als erstes authent. Bildnis eines Wetti-
ners gilt. 1514 malte Lucas Cranach d.Ä. Hein-
rich den Frommen in Lebensgröße in kostbar-
ster Kleidung und begründete damit den Stil des
höf. Repräsentationsportraits. Lucas Cranach
d. J. schuf 1551 zwei polit. motivierte Bilder:
»Der schlafende Herkules« und »Der erwachte
Herkules« und verlieh Herkules die Gesichts-
züge Moritz’. Im Zuge des höf. Interesses an
Genealogien anderer Fürstenhäuser erbat Ehzg.
Ferdinand 1578 eine Portraitserie der sächs.
Fürsten, die von Lucas Cranach d. J. als Minia-
turen gemalt wurden.

1546 wurde das »Sächsische Stammbuch«
vollendet, das mit ganzfigurigen Bildnissen der
Ahnen, hist. Wappen und dt.sprachigen Versen
ausgestattet ist. Es umfaßt nicht nur die Wetti-
ner, sondern eine fiktive Fürstenreihe über frü-
here Sachsenherrscher bis zu Alexander dem
Großen. Das Stammbuch diente als Vorlage für
weitere genealog. Werke, z. B. für die 1563 ver-
faßte Bildnissammlung von Johannes Agricola;
ebenso für die 1566 im Auftrag Augusts ge-
schaffene Thüringische und Meißnische Land-
tafel von Hiob Magdeburger, die von einem Bil-
derfries der Fs.en und den zugehörigenWappen
gerahmt wird. Die Ahnengalerie reicht vom fik-
tiven Kg. Sighard bis zu Heinrich dem From-
men nebst allen Gemahlinnen. Eine weitere Re-
zeption erfuhr das Stammbuch bei der Ausge-
staltung des Fürstensaales im Schloß Augustus-
burg, wo Lucas Cranach d. J. die Ahnenreihe auf
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Holztafeln malte. Die Begleitverse wurden von
Cyriacus Spangenberg in zwei Chroniken 1572
und 1585 veröffentlicht.

Moritz initiierte die albertin. Hofhistorio-
graphie, indem er Georgius Agricola mit der
Abfassung einer Genealogie beauftragte. Agri-
cola stellte in seinem Todesjahr 1555 die Schrift
»Die Sippschaft des Hauses zu Sachsen« fertig,
womit erstmals eine Geschichte des Hauses
Wettin vorlag. August übertrug deren Überset-
zung ins Lateinische 1557 Georg Fabricius, der
sie zudem ergänzte und 1569 »Rerum Misnica-
rum libri VII« veröffentlichte. 1597 gab dessen
Sohn Jacob Fabricius eine erweiterte Fassung
heraus: »Originum Saxonicarum libri VII«. Eine
vervollständigte Ausgabe erschien 1607 unter
dem Titel »Saxonia illustrata«. Alle drei Autoren
rekurrieren auf die genealog. Legende im
»Sächsischen Stammbuch«. 1586 wurde mit der
Biographie »Vita Alberti III.« von Michael Bo-
iemus erstmals eine Einzelperson der Dynastie
gewürdigt. Der kfsl. Sekretär und Archivar
Petrus Albinus schrieb die erste Landesge-
schichte, die 1580 als »Newe Meysnische Chro-
nica« und 1589 erweitert als »Meißnische Land-
und Berg-Chronica« veröffentlicht wurde. Auf
letzterer beruht ein zweibändiges Geschichts-
werk mit dem Titel »Auszug der Eltisten und
fürnembsten Historien des uralten streitbarn
und beruffenen Volcks der Sachssen«, das der
Hofmaler Heinrich Göding 1597 und 1598 her-
ausbrachte. 1602 erläuterte Petrus Albinus im
»New Stammbuch« die Abstammungslegende
von Kg. Harderich.

Johann Georg I. veranlaßte die Erstellung
einer Ahnentafel nach der Vorlage der Galerie
im Langen Gang, aber unter Ausschluß der
heidn. Fürsten. So entstand nach 1611 »Der
Christliche Stamm Sachsen«, der Portraits von
Widukind bis Johann Georg I. mit Wappen und
Beischriften umfaßt. In diesen fiktiven Gene-
alogien wurden Familientradition und Landbe-
sitz myth. zu einem dynast. Anspruch verbun-
den, denn der Begriff Sachsen war erst mit Er-
halt der Kurwürde auf die Mark Meißen über-
tragen worden.

IV. Der Namensgeber der albertin. Linie
Albrecht III. der Beherzte (1464/85–1500) legte
bereits die Konstanten der künftigen dynast.

albertiner

Bestrebungen fest: einerseits eine habsburg-
freundl. Politik, andererseits der Versuch einer
territorialen Erweiterung nach O. Nach dem
Tod seines Schwiegervaters, des böhm. Kg.s
Georg von Podiebrad († Böhmen), gelang es
ihm 1471 nicht, dessen Nachfolge anzutreten.
Im Gegenzug konnte er die Beziehungen zum
Haus † Habsburg festigen. Seit 1474 leistete er
milit. Dienste für das Reich, in deren Rahmen er
in hohe finanzielle Vorleistungen trat. Für die
Befreiung Maximilians I. in Brügge erhielt Alb-
recht die Statthalterschaft über die Niederlande
und zum Ausgleich der habsburg. Schulden
Friesland als Lehen. Sein Onkel Friedrich III.
führte 1486 die Belehnung der beiden wettin.
Fürstentümer durch, womit diese reichsrechtl.
anerkannt wurden. Im Sinne dynast. Versor-
gungsdenkens legte Albrecht in der »Dispositio
Albertina« (auch »Väterliche Ordnung« ge-
nannt) vom 18. Februar 1499 die Besitzverhält-
nisse für die nächste Generation fest und er-
langte hierfür die Konfirmation des Ks.s. Das
Gesetz geht von der Nachfolge des ältesten
Prinzen Georg in den meißn.-thüring. Erblan-
den und einer Absicherung der jüngeren Söhne
aus. Friesland war als eigene Herrschaft Hein-
rich zugedacht, und für Friedrich konnte das
Hochmeisteramt des † Deutschen Ordens er-
wirkt werden. Die »Dispositio Albertina« traf
Vorkehrungen, falls einer der Söhne sein Erbteil
verlöre und somit an der Erbmasse des anderen
beteiligt werden müßte. Wenn beide Brüder
oder ihre Erben gezwungen wären, in einer
Herrschaft zu leben, verfügte sie die Unteilbar-
keit des Landes. Albrecht erließ demnach keine
dauerhafte Sukzessionsordnung im Sinne eines
Primogeniturprinzips. Bei Ausbildung einer
meißn. und einer fries. Linie der A. bliebe die
Dispositionsfreiheit der Erben bestehen. Georg
der Bärtige (1500–39) wurde mit einer poln.
Prinzessin vermählt und folgte im Hzm., das er
stellvertretend bereits seit 1485 regiert hatte.
1502 entstand aus angekauften Gütern der
Herrschaft Bärenstein das Amt Altenberg. Hein-
rich konnte sich in Friesland nicht behaupten,
so daß ihm Georg 1505 im »Brüderlichen Ver-
trag« anstelle Frieslands die Ämter Freiberg und
Wolkenstein sowie einen Herzogtitel zusprach.
Das aufständ. Friesland wurde 1515 schließl. an
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Karl (V.) verkauft. Da alle Söhne Georgs vor die-
sem starben, trat sein Bruder die Nachfolge an.
Heinrich der Fromme (1539–41) hatte bereits
1537 die Reformation in den Ämtern Freiberg
und Wolkenstein eingeführt und setzte sie mit
Übernahme der Regierung 1539 im gesamten
Hzm. durch. Kurz vor seinem Tod übertrug
Heinrich die Regierung seinem Sohn Moritz
(1541/47–53), bestimmte aber testamentar. bei-
de Söhne zu gleichberechtigten Erben. Moritz
berief sich auf die »Dispositio Albertina« in der
Hoffnung, mittels einer Neuinterpretation die
Unteilbarkeit der albertin. Länder und den Aus-
schluß seines Bruders von der Mitregentschaft
ableiten zu können. Fakt. gelang ihm dies, aber
formal mußte er August durch »Brüderliche
Verträge« Zugeständnisse machen, insbes. hin-
sichtl. der Erbfolge. Als Resultat der Wurzener
Fehde erlangte Moritz 1542 die alleinige Ver-
waltung des bfl. Amtes † Stolpen und überließ
im Gegenzug Kfs. Johann Friedrich das Amt
Wurzen. 1543 tauschte er die Herrschaft Penig
gegen Schloß Hohenstein und andere nahe der
Elbe gelegene Orte. Moritz säkularisierte zahlr.
Klostergüter, welche er zum Großteil verkaufte.
In seiner Funktion als Schutzherr setzte er die
Reformation im Bm. † Merseburg durch und
erzwang die Wahl seines Bruders August zum
Administrator des Hochstifts (1544–48), womit
die wettin. Landesherrschaft im Stiftsgebiet ein-
geführt wurde. Im Dienst Karls V. konnte er in
der Schlacht von Mühlberg einen Sieg gegen
den Schmalkaldischen Bund verzeichnen, der
ihm die Kurwürde und einen beträchtl. Land-
gewinn einbrachte. Mit der Wittenberger Kapi-
tulation vom 19.Mai 1547 verzichtete sein Vetter
Johann Friedrich auf die Kurlande, den ernestin.
Teil des Meißner Lands, die anteiligen Berg-
werke, die böhm. Lehen, Dobrilug sowie die
Schirmherrschaft über † Magdeburg und †
Halberstadt. Ihm verblieb ein kleines, aber selb-
ständiges Hzm. Sachsen im thüring. Raum.
Moritz wurde am 4. Juni 1547 zum Kfs.en er-
nannt, die feierl. Belehnung erfolgte am 24.
Febr. 1548. Um die Macht des neuen Kfs.en zu
begrenzen, wurden ihm nicht alle abgetretenen
ernestin. Gebiete zugesprochen. Das kursächs.
Vogtland erhielt Heinrich Reuß von Plauen, der
Titularbgf. von † Meißen. Zum Ausgleich für

Sagan und Priebus, die an † Böhmen zurück-
gegeben werden mußten, entfiel die böhm.
Oberhoheit über Eilenburg, Leisnig und Col-
ditz. Zudem gelang es Moritz nicht, die erbl.
Schutzherrschaft über das Erzstift † Magde-
burg und das mit ihm verbundene Hochstift †
Halberstadt zu erlangen. Mit dem Anfall der er-
nestin. Territorien bildete sich ein geschlosse-
ner Flächenstaat, so daß das neu begründete
albertin. Kfsm. nach den † Habsburgern die
größte Macht im Reich repräsentierte. 1548
wurde August mit Anna, der Tochter des dän.
Kg.s Christian III., verheiratet. Moritz gestaltete
die Hochzeitsfeier dem neuen Rang gemäß als
Staatsakt. Geheime Verhandlungen, die der Kfs.
geführt hatte, um die Krone Ungarns zu erlan-
gen, wurden mit seinem Tod 1553 abgebro-
chen. Da Moritz ohne männl. Erben blieb, folg-
te ihm August (1553–86). Die Entscheidung war
umstritten, denn der Ks. hatte in seiner Verein-
barung mit Moritz diesen Erbfall nicht bedacht
und verweigerte die Belehnung mit der Kurwür-
de. Diese erfolgte erst 1558 durch Ferdinand I.
Nach seinem Amtsantritt bemühte sich August
um einen Ausgleich mit den Ernestinern. Im
Naumburger Vertrag vom 24. Febr. 1554 ver-
pflichtete er sich zu einer Entschädigungszah-
lung und überließ ihnen die Ämter Altenburg,
Sachsenburg, Herbisleben und Eisenberg. Im
Gegenzug erweiterte August das kursächs. Ter-
ritorium durch Zukauf, Erbschaft und Säkula-
risation. Die aufgekauften adligen Grundherr-
schaften wurden in landesherrl. Ämter umge-
wandelt, womit eine Stärkung der Landesherr-
schaft erzielt werden konnte. 1559 erwarb Au-
gust das Stiftsgebiet† Stolpen im Tausch gegen
die Grundherrschaft Mühlberg und kaufte die
Bergstädte Scheibenberg und Oberwiesenthal
sowie die Grundherrschaft Lauterstein. Als
Pfand erhielt er Voigtsberg, Plauen, Oelsnitz,
Adorf, Neukirchen und Schöneck. 1560 wurde
Dippoldiswalde gekauft, 1561 die Herrschaft
Lichtenwalde als heimgefallenes Lehen erwor-
ben, 1564 folgten die Herrschaften Laußnitz
und Stollberg sowie 1565 Mutzschen. Zugleich
übernahm August die Verwaltung der Hochstif-
te † Naumburg und † Merseburg. Infolge der
»Grumbachschen Händel« 1566–67 konnte ein
vollständiger Sieg über die Ernestiner errungen
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werden, die die thüring. Ämter Weida, Ziegen-
rück und Arnshaug abtreten mußten und fortan
polit. in den Hintergrund traten. 1567 erfolgte
der Kauf von Rauenstein, und 1568 die Säkula-
risierung des letzten Kl.s. August war demHaus
† Habsburg sehr verbunden und mit † Maxi-
milian persönl. befreundet, weshalb er 1576 †
Rudolfs II. Wahl zum Ks. unterstützte. Bei sei-
nem Tod hinterließ er ein territorial und finan-
ziell konsolidiertes Kfsm. Sein Sohn Christian I.
(1586–91) war bereits 1584 zum Mitregenten er-
nannt worden. Er orientierte sich polit. neu, in-
dem er die habsburgtreue Linie verließ und sich
den protestant. Reichsständen sowie frz. Calvi-
nisten zuwandte. Sein bes. Verdienst liegt in ei-
ner intensiven Förderung der Kunst, mittels de-
rer Formen frühabsolutist. Selbstdarstellung
ausgebildet wurden. Der nachfolgende Sohn
Christian II. (1591/1601–11) stand bis 1601 unter
der Vormundschaft des ernestin. Herzogs
Friedrich Wilhelm I. von Sachsen-Weimar. Er
heiratete Hedwig, die Tochter des dän. Kg.s,
und beschritt wieder eine habsburgfreundl., lu-
ther. Politik. Aufgrund der kontinuierl. Oppo-
sition gegen den Calvinismus verlor Kursachsen
die Führungsposition innerhalb der ev. Reichs-
stände an Kurpfalz († Rhein, Pfgft. bei, Pfgf.en
bei) und† Brandenburg. Ein Indiz hierfür bietet
der Jülich-Klevische Erbfolgestreit (1609–14) (†
Jülich, Gf.en und Hzg.e von, † Jülich und Berg,
† Mark, Gf.en von der, † Kleve und Mark), in
dessen Verlauf der Kfs. den Titel, aber nicht das
Territorium erringen konnte. Im Xantener Tei-
lungsvertrag 1614 gingen † Kleve, † Mark, Ra-
vensberg und Ravenstein an † Brandenburg, †
Jülich und Berg an † Pfalz-Neuburg. Nach
Christians Tod folgte sein Bruder Johann Georg
I. (1611–56), der 1592 zum Administrator des
Hochstifts † Merseburg ernannt worden war
und seit 1607 als Mitregent fungierte. Aufgrund
seiner Loyalität gegenüber den † Habsburgern
schlug er die ihm 1619 angetragene böhm. Kro-
ne († Böhmen) und die nach † Matthias’ Tod
mögl. Wahl zum Ks. aus. So wie er 1612 †Mat-
thias bei der Kaiserwahl unterstützt hatte,
stimmte er nun für † Ferdinand II. 1620 besetz-
te Johann Georg I. im ksl. Auftrag die zu † Böh-
men gehörenden beiden Lausitzen, die er
anschl. als Pfand für die Kriegskosten erhielt.

albertiner

Nach der Schlacht am Weißen Berg konnte †
Schlesien unterworfen werden. 1623 wurde in
den Immissionsrezessen vom 23. und 30. Juni
die kursächs. Pfandherrschaft über die Ober-
und Niederlausitz vom Ks. bestätigt. Gegen den
Willen † Ferdinands befürwortete der Kfs. 1628
die Wahl seines Sohnes August zum Admini-
strator des Erzstifts†Magdeburg,womit die Po-
litik zur Gewinnung † Magdeburgs wiederauf-
genommen wurde. Der Erlaß des Restitution-
sedikts am 6. März 1629 drohte den Verlust al-
ler einverleibten Stiftsgebiete an. 1631 scheiter-
te Johann Georg I. auf dem Leipziger Konvent
mit dem Versuch, Kursachsen als dritte Kraft
zw. † Habsburg und Schweden aufzubauen.
Nach einer zeitweiligen Unterstützung Gustav
Adolfs wandte sich der Kfs. wieder dem Ks. zu
und konnte am 30. März 1635 den Prager Frie-
den erzielen. Kursachsen erhielt die Ober- und
Niederlausitz als erbl. Mannlehen zugespro-
chen. Damit verzeichnete das Kfsm. seinen
letzten und größten Landgewinn, und die Res.
Dresden verlor ihre geograph. Randlage. Der
Westfälische Frieden am 24. Okt. 1648 bestätig-
te den Besitz der beiden Lausitzen unter Wah-
rung der Oberlehnsherrschaft † Böhmens. †
Magdeburg hingegen mußte nach Augusts Tod
1680 abgetreten werden und fiel als Hzm. an †
Brandenburg. Damit war Kursachsen die Mög-
lichkeit einer territorialen Ausdehnung nach
NW entlang der Elbe verwehrt. 1653, auf dem
ersten Reichstag nach dem Dreißigjährigen
Krieg, wurde Johann Georg I. der Vorsitz im
»Corpus evangelicorum« übertragen, den er nur
zögerl. annahm, um seine Kaisertreue nicht in
Zweifel ziehen zu lassen. In seinem 1652 ver-
faßten Testament setzte der Kfs. neues Recht in
der Erbfolge, indem er die Linearsukzession in
Form der Primogenitur und zugleich die Ein-
richtung von drei Sekundogenituren mit einge-
schränkter Selbständigkeit für die nicht nach-
folgeberechtigten Söhne verfügte. Nach dem
Tod Johann Georgs I. trat 1656 sein Sohn Jo-
hann Georg II. die Nachfolge an, und mit dem
»Freundbrüderlichen Hauptvergleich« vom 22.
April 1657 wurden für seine Brüder die Fsm.er
Sachsen-Zeitz, Sachsen-Merseburg und Sach-
sen-Weißenfels geschaffen. Nach dem Ausster-
ben dieser Nebenlinien 1718, 1738 und 1746



26 a. dynastien

war die polit. Einheit Kursachsens wiederher-
gestellt.

Unter Albrecht bestanden enge dynast. Ver-
bindungen zumHaus†Habsburg. Er war Neffe
Ks.†Friedrichs III. und vermählte seineTochter
Katharina mit Ehzg. Sigismund von Tirol. Alb-
recht selbst hatte Zedena, die Tochter des böhm.
Kg.s Georg von Podiebrad († Böhmen) gehei-
ratet, und sein Sohn Georg ehelichte Barbara,
die Tochter des poln. Kg.s Kasimir IV. Nach Ein-
führung der Reformation verbanden sich die A.
nur noch mit Frauen aus ev. Häusern. Zu †Hes-
senund†Brandenburgbestandenbes. intensive
verwandtschaftl. Beziehungen, um mit einer
umsichtigenHeiratspolitik die größten Konkur-
renten Sachsens zu binden. Zugleichwurde eine
Erbverbrüderung der drei Häuser angestrebt.
Moritz’ Tochter Anna war 1561 mit Wilhelm I.
von Oranien verheiratet worden, nachdem Au-
gust die Werbung des schwed. Thronfolgers ab-
gelehnt hatte. Die Eheschließung zw. August
und Anna von Dänemark begründete die künf-
tigen engen Verbindungen zum Haus † Olden-
burg. Christian II. führte eine dän. Prinzessin
heim, und Johann Georg I. vermählte seine
jüngste Tochter mit dem dän. Kronprinzen. Zu-
dem heirateten drei ihrer Geschwister in schles-
wig-holstein. Linien. Zu den Versprechen, die
der Ks. 1546Moritz gemacht und nach dem Sieg
im Schmalkaldischen Krieg nicht eingelöst hat-
te, gehörte eine habsburg. Braut für seinen Bru-
der August. 1577 wurden erneut Verbindungen
zw. den A. und dem Kaiserhaus erwogen: Kur-
prinz Christian sollte eine Schwester † Rudolfs
II. heiraten, und Ehzg. Matthias mit einer sächs.
Prinzessin vermählt werden. Beide Überlegun-
gen wurden nicht ausgeführt. Von 1565–74 ver-
suchte Katharina de’ Medici, eine Ehe mit einer
Tochter Augusts zu stiften. Nacheinander über-
nahmen alle drei Söhne die Rolle des Bewerbers,
aber August lehnte eine Verbindung mit einem
Katholiken ab; eine Ausnahme hätte er nur für
einen †Habsburger gemacht.

† A. Ernestiner † A. Wettiner † B.2. Sachsen, Kfsm.,

Kfs.en von † B.7. Schlesien (wg. Sagan) † C.2. Colditz

† C.2. Dresden † C.2. Grimma † C.2. Leipzig † C.2. Mei-

ßen † C.2. Rochlitz † C.2. Schellenberg † C.2. Torgau

† C.2. Wittenberg

Q. SächsHStA Dresden, O.U. 8578: »Teilzettel« der

Leipziger Teilung, Meißnischer Teil, Leipzig 26. Aug.

1485. – SächsHStA Dresden, O.U. 8615: Naumburger

Schied zwischen Ernst und Albrecht, Naumburg 25. Juni

1486. – SächsHStA Dresden, O.U. 9284: Väterliche

Ordnung des Herzogs Albrecht, Maastricht 18. Febr.

1499. Agricola, Georgius: Dominatores Saxonici

Fribergae, id est enumeratio omnium principum et

electorum [...] domus Saxonicae [...], Freiberg 1611. –

Agricola, Johannes: Abcontrafactur und Bildnis aller

Groshertzogen, Chur- und Fürsten, welche vom Jare nach

Christi Geburt 842. bis auff das jetzige 1563. Jar das Land

Sachsen [...] regieret haben [...], Wittenberg 1563. –

Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von

Sachsen, 1905/17. – Albinus, Petrus: Meißnische Land-

und Berg-Chronica, Dresden 1589. – Boiemus, Michael:

Vita Alberti III., Leipzig 1586. – Glafey, Adam Friedrich:

Kern der Geschichte des Hohen Chur- und Fürstlichen

Hauses zu Sachsen, 4. Aufl., Nürnberg 1753. – Kilian,

Wolfgang: Der Cur- und Fürsten von SachßenAigentliche

Bildtnus sampt einer kurtzen beschreibung [...],
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Evelyn Korsch

ANJOU, HZG.E VON

I. Die Geschichte des Hauses A. in Lothrin-
gen beginnt mit einer Adoption und einer Hei-
rat zu Beginn des 15. Jh.s. Das erste Haus A., das
aus einer jüngeren Linie der frz. Königsfamilie
hervorgeht, wird von Karl von A. gegr., der von
seinem älteren Bruder, Kg. Ludwig IX. (Ludwig
der Heilige, † 1270) das Hzm. A. im W Frank-
reichs 1246 als Apanage empfangen hat. Das
Hzm. fällt durch das Erlöschen dermännl. Linie
von Karl von A. an die Krone zurück. Dieses Er-
eignis wiederholt sich im darauffolgenden Jh.,
als der frz. Kg. Johann der Gute das zweite Haus
A. gründet, indem er 1356 seinem jüngsten
Sohn Ludwig das Hzm. als Apanage gibt. René
ist dessen Enkel, jedoch jüngster Sohn und da-
her keinesfalls für eine große polit. Karriere be-
stimmt, v. a. nicht außerhalb des frz. Kgr.es. Bei
seiner Geburt i. J. 1409 muß er sich mit dem be-
scheidenen Titel eines Gf.en von Guise begnü-
gen.

Die Wechselfälle des Krieges und der Hei-
ratsallianzen entscheiden jedoch anders. In
Azincourt fällt 1415 Eduard, Hzg. von † Bar, so-
wie einer seiner Söhne auf dem Schlachtfeld im
Dienst des frz. Kg.s. Dieses Desaster folgt dem
von Nikopolis 1396, wo andere mögl. Erben der
hzgl. Familie von † Bar bereits zu Tode gekom-
men sind. Von den zahlr. Kindern des Hzg.s
Robert von Bar bleibt nur Ludwig, der als Kard.
bereits für eine kirchl. Karriere vorgesehen ist.
Sein Nachfolgerecht wird jedoch wg. seiner Po-
sition als Kleriker durch seine Schwestern Yo-
lande von Aragon und Yolande die Jüngere an-
gefochten. 1418 entschließt er sich daher, sei-
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nen Großneffen René, Enkel Yolandes von Ar-
agon und Ludwigs I. von A., zu adoptieren und
ihm die Nachfolge im Hzm. von † Bar zu ver-
sprechen.

Zur gleichen Zeit sieht sich Karl II., Hzg. von
Lothringen, Nachbar und Erzrivale des Hzg.s
von † Bar, ebenfalls mit Erbfolgeproblemen
konfrontiert. Er hat nur zwei Töchter, die aber
nach Sitte des Hzm.s das Erbe weitergeben kön-
nen. Karl II. und Ludwig von Bar ergreifen die
Gelegenheit, die mehrere Jh.e alte Rivalität zw.
den beiden Hzm.ern zu beenden, und so ver-
heiratet Karl II. seine älteste Tochter Isabelle
von Lothringen mit René von A. im Vertrag von
Foug, unterzeichnet am 20. März 1419. Die
Hochzeit wird im folgenden Jahr gefeiert, und
beim Tod seines Schwiegervaters 1431 wird
René von A. Hzg. von † Bar und von Lothrin-
gen. Die Nachfolge wird jedoch angefochten
durch den Neffen Karls II., Anton von Lothrin-
gen, Gf. von Vaudémont. Obwohl René von An-
ton in Bulgnéville geschlagen und vomHzg. von
Burgund, Philipp demGuten, mehrere Jahre ge-
fangen gehalten wird, kann er sich doch an der
Spitze des Hzm.s behaupten. Beim Tod Isabel-
les 1435 übergiebt er es an seinen ältesten Sohn
Johann II.

II. René von A. verfügt ebensowenig wie
seine Nachfolger über wichtige polit. Funkti-
onen innerhalb des Ksr.s. Er stammt aus einer
dem Reich fremden Familie, fühlt sich innerl.
als Franzose und herrscht über ein Hzm., das
bereits seit zwei Jh.en weit offen für frz. Ein-
flüsse gewesen ist. Die Verbindungen zw. Lo-
thringen und demDeutschen Reich lockern sich
in der Tat unaufhaltsam seit dem 13. Jh. und
dem Konflikt zw. † Friedrich II. und dem lo-
thring. Hzg. Thiébaut I. 1361 hat Hzg. Johann I.
von Lothringen Ks. † Karl IV. gehuldigt, das
Hzm. davon jedoch ausgenommen, da er es sei-
ner Meinung nach allein durch Gott und sein
Schwert erhalten hatte. Die Regierungsüber-
nahme des Hauses A. in Lothringen bestätigt
nur diese Entfernung und verstärkt den frz. Ein-
fluß auf das Territorium. Der jüngste Zweig des
frz. Königshauses, die A., ist mit der Politik des
Kgr.es eng verwoben, und die »angevinische
Partei«, die sich um Yolande von A., die Mutter
Renés, gebildet hat, dominiert den Hof Karls
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VII. bis zu dessen Tod 1461. Die Hzg.e von Lo-
thringen aus demHaus A. fühlen sich also nicht
unbedingt zum Ksr. gehörig und werden sich
auch nie um eine wirkl. Integration bemühen.

Drei Hzg.e aus dem Haus A., ausnahmslos
Persönlichkeiten ersten Ranges, folgen einan-
der im 15. Jh. auf dem lothring. Thron. Durch
sein langes Leben (1409–80), seine persönl.
Qualitäten und durch das Ausmaß seiner Besit-
zungen wie auch seiner Ansprüche stellt René
von A. seine Nachfolger ein wenig in den Schat-
ten. Er regiert das Hzm. bis 1453, nimmt sich
der Wiederherstellung der Ordnung nach den
Unruhen der 1430er Jahre und der Wirtschafts-
krise des 14. und 15. Jh.s an und bleibt als sym-
pathische, offene und gebildete Persönlichkeit
in Erinnerung, auch wenn die Legende vom
»guten König René« wohl zu stark geschönt ist,
um ganz der Wahrheit zu entsprechen. 1453
schenkt er sein Hzm. seinem Sohn Johann,
ohne Zweifel der Begabteste der Familie, ein
großer Kriegsherr und geschickter Diplomat,
den die Provenzalen »als ihren Gott betrachte-
ten« (Lecoy de laMarche 1875, S. 363). Bei
seinem Tod 1470 folgt ihm sein Sohn Nicolas,
der einen weitaus weniger guten Ruf genießt.
Die meiste Zeit hält er sich außerhalb des
Hzm.s auf, das er nur widerwillig und erst nach
dringender Aufforderung durch seine Unterta-
nen aufsucht. Seine Regierungszeit ist jedoch
zu kurz (1470–73), als daß ein eindeutiges Ur-
teil über ihn gefällt werden könnte. Da Nicolas
ohne Nachkommen stirbt, fällt das Hzm. an
René II., Enkel Renés von A., über seine Mutter
Yolande, die Ferry geheiratet hat. Der Gf. von
Vaudémont ist der Sohn des ehemaligen Kon-
kurrenten Renés von A. um das Hzm. Lothrin-
gen. René II. vereint so in sich gleichzeitig das
alte Haus Lothringen und das Haus A., jedoch
erlischt mit ihm das Geschlecht der Hzg.e von
Lothringen aus dem Haus A.

Die persönl. Güter des Hauses A., des Kg.s
René und seiner Nachfolger, sind sehr umfang-
reich. Als Erbe der Gft. Guise und der Hzm.er †
Bar und Lothringen übernimmt René beim Tod
seines Bruders Ludwig III. 1434 das Hzm. A. so-
wie die Gft.en Maine und Provence. Aber René
erbt ebenso die Ansprüche seines Bruders und
seiner ganzen Familie auf verschiedene Kgr.e,

zu denen seine eigenen Ansprüche noch hin-
zukamen. Die Hzg.e von A. nennen sich tradi-
tionell Kg.e von Jerusalem und Ungarn. Das
Haus A. hat tatsächl. während einiger Jahrzehn-
te im 14. Jh. den ungar. Thron inne; bezüglich
Jerusalems handelt es sich aber um einen rein
nominellen Herrschaftsanspruch. Ebenso hat
sich i. J. 1380 die kinderlose Kg.in Johanna von
Neapel-Sizilien erneut an die frz. Allianz gebun-
den, indem sie Ludwig I. von A. zum Adoptiv-
sohn und damit zum Erben wählt. So schnell
wie mögl. macht sich René an die Eroberung
seines Kgr.s amMittelmeer, was jedoch von den
Aragonesen angefochten wurde, und trotz
zahlr. Niederlagen verzichtet das Haus A. nie-
mals auf den sizilian. Königstitel. Mehr noch:
als die Katalanen sich 1466 gegen ihren Kg. auf-
lehnen, tragen sie René von A. die Krone an, der
daraufhin seinen Sohn Johann beauftragt, sich
des Kgr.s von Aragon zu bemächtigen. AmEnde
seines Lebens (1472) spiegelt der Titel Renés
von A. hervorragend seine Besitzungen, aber
auch die familiären Ambitionen wider: er nennt
sich »König von Jerusalem, Sizilien, Aragon, der
Insel Siziliens, von Valencia, Mallorca, Sardini-
en und Korsika, Herzog von Anjou und Bar,
Graf von Barcelona, Provence, Piemont etc.«
Sein Sohn Nicolas nennt sich »Prinz von Gero-
na« (Girardot 1978, S. 7). Auch wenn diese
Ansprüche auf die verschiedenen Königskronen
sich als überaus illusor. herausstellen, verleihen
sie doch dem Haus A. einen Glanz, der es zu
einer der größten Familien Europas macht.
Durch die Territorien, die es tatsächl. be-
herrscht – A., † Bar, Lothringen, Maine und
Provence – , orientiert sich das Haus A. jedoch
eher zum Kgr. Frankreich als zum dt. Ksr.

III. Die Wappen Kg. Renés und der Hzg.e
von Lothringen aus dem zweiten Haus A. sind
Spiegel der bewegten genealog. und polit. Ge-
schichte. Bis zu dem Zeitpunkt, als René die
Ansprüche seines Bruders auf verschiedene
Kgr.e erbt, trägt er das Wappen seiner Ur-
sprungs- und seiner Adoptivfamilie. Der Ver-
trag, in dem Kard. Ludwig von Bar ihn adop-
tiert, verpflichtet ihn, das Wappen von † Bar zu
tragen. Dieses Wappen verbindet René mit
demjenigen des Hzm.s Lothringen, das er von
Seiten seiner Frau geerbt hat. Bis 1435 besteht



29

sein Schild auf 1 und 4 aus A., auf 2 und 3 aus †
Bar und über allem aus dem Wappenschild von
Lothringen.

Als Erbe der angevin. Ansprüche auf die
Kgr.e Sizilien, Jerusalem und Ungarn über-
nimmt René nach 1435 ein neues, sechsteiliges
Wappen, das am Schildhaupt mit einem Griff
versehen ist, dreigeteilt in Ungarnmit dem alten
A. und Jerusalem (altes A., weil dies den An-
spruch auf den sizilian. Thron rechtfertigt, als
Karl von A. über das Kgr. geherrscht hat); am
Schildfuß befinden sich die drei Teile des jün-
geren A., von † Bar und Lothringen. Schließl.
kommt nach 1466 das Wappenschild von Ar-
agon hinzu, während das lothring. verschwin-
det, da René das Hzm. in die Hände seines Soh-
nes Johann II. übergeben hat. In der Folgezeit
nehmen die Nachkommen Kg. Renés, die seine
Ansprüche und Besitzungen erben, das sechs-
teilige Königswappen mit Ungarn, Alt-A. und
Jerusalem; Neu-A., † Bar und Lothringen wie-
der auf.

Kg. René ist ein großer Mäzen und Bauherr,
der die Res.en innerhalb seiner Besitzungen
vermehrt. Lothringen ist jedoch nicht sein be-
vorzugter Aufenthaltsort, und seine Nachfah-
ren, die ebenfalls von der trüger. Aussicht auf
das ital. Kgr. beherrscht sind, investieren den
wesentl. Teil ihrer finanziellen Mittel in die Vor-
bereitungmilit. Expeditionen. Man findet daher
in Lothringen kaum Spuren der überaus großen
künstl. und kulturellen Aktivitäten des Hauses
A. Dennoch ziehen die Hzg.e von Lothringen
bei ihren doch nicht allzu seltenen Aufenthalten
im Hzm. eine gewisse Zahl von Künstlern an,
unter denen sich Architekten wie Maı̂tre Tri-
stan, gen. von Hattonchâtel, der die Fassade der
Kathedrale von † Toul entworfen hat, aber auch
zahlr. Maler und Teppichweber finden. Auch
werden wichtige Bauarbeiten in verschiedenen
hzgl. Häusern in Lothringen ausgeführt, wie in
Saint-Mihiel, in Kœurs und in Louppy-le-Châ-
teau. Vor allem aber findet in Lothringen eines
der wichtigsten Ereignisse für die Dynastie statt:
1444 geben die Hochzeiten Yolandes und Mar-
garetes von A., der beiden Töchter Kg. Renés,
mit Ferry von Lothringen, Sohn Antons, des
Konkurrenten Renés um das Hzm. Lothringen,
bzw. mit Heinrich VI., Kg. von England, Anlaß
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für prächtige Feste und v. a. für eines der größ-
ten Turniere des Königreiches im 15. Jh. Zu die-
sem Anlaß wird das Hzm. Lothringen für einen
kurzen Moment kulturelles und diplomat. Zen-
trum Europas. Auch wenn Lothringen erst in
der Regierungszeit Renés II. zum wichtigen
künstl. Zentrum wird, läßt sich diese Renais-
sance nicht ohne die Akkulturation verstehen,
die die Ankunft des Hauses A. in der Region be-
wirkt hat.

IV. Wie René verlassen auch die anderen
Hzg.e von Lothringen aus dem Haus A., Jo-
hann II. und Nicolas I., häufig ihr Hzm. wegen
ihrer ital. und später katalan. Pläne. René von A.
beschäftigt sich jedoch in den Jahren 1440–50
mit der Wiederherstellung der Ordnung in dem
von Krieg und Wirtschaftskrise hart geprüften
Hzm. Er untersagt jede weitere Veräußerung
seiner Territorien und bemüht sich, früher ab-
getretene Güter zurückzukaufen; durch syste-
mat. Überprüfungen der Lehen des Hzm.s ge-
winnt er die Kontrolle über den Adel zurück.
Schließl. erläßt er wichtige Reformverordnun-
gen, die einen Wirtschaftsaufschwung in der
Region begünstigen.

Trotz allem betreffen die wichtigsten Unter-
nehmungen der angevin. Hzg.e die milit. Ex-
peditionen nach Italien, durch die die Kgr.e Ne-
apel und Sizilien zurückerobert werden sollen,
sei es auf eigene Rechnung, sei es auf Rechnung
des frz. Kg.s. René bemüht sich zweimal da-
rum, 1434–42 und 1453–54, vertreten durch Jo-
hann II. auch 1458–64, jedoch ohne den ge-
ringsten Erfolg. Die versuchte Eroberung des
Kgr.s Aragon, die Johann II. im Namen seines
Vaters unternimmt, erweist sich als ebenso
fruchtlos, da Johann 1470 in Barcelona stirbt,
ohne einen endgültigen Sieg errungen zu ha-
ben. Aber als jüngerer Zweig des frz. Königs-
hauses ist das Haus A. auch ständig mit Ange-
legenheiten des Kgr.es beschäftigt. Johann II.
ist 1465 einer der wichtigsten Träger des Krie-
ges vom »Bien Public«, der Adelskoalition ge-
gen die Politik Kg. Ludwigs XI. Jedoch versöhnt
er sich schnell wieder mit dem Kg., was seinem
Hzm. Lothringen zugute kommt. Um ihm für
die Aussöhnung zu danken, erläßt Ludwig XI.
ihm die Huldigung, die die lothring. Hzg.e den
Kg.en schulden, nämlich für die Lehen Neuf-
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château, Châtenois, Montfort, Frouard und
Grand. Dadurch wird das Hzm. Lothringen von
jeder feudalen Bindung an den frz. Kg. in genau
dem Moment gelöst, als sich eine frz. Dynastie
dort dauerhaft etabliert. Lange Zeit, bis ins 18.
Jh., erhält sich Lothringen seine polit. Unab-
hängigkeit vom Kgr. Frankreich, wird jedoch
gleichzeitig zunehmend von der frz. Kultur ge-
prägt.

Nach kurzer Regierungszeit stirbt 1473 Ni-
colas I., ohne einen direkten Erben zu hinter-
lassen, und René II. wird Hzg. von Lothringen.
René, der sich einem Kg. gegenüber sieht, der
ihm das angevin. Erbe verweigert, und einem
Hzg. von Burgund, der Lothringen als ein we-
sentliches Territorium betrachtet, um die Nord-
und Südteile seines immensen Herrschaftsrau-
mes zu verbinden, aber auch, um das alte Kgr.
Lothars wiederherzustellen und somit seine An-
sprüche auf den frz. Thron zu begründen, zö-
gert einige Jahre.Wenig später steht er Karl dem
Kühnen allein gegenüber, aber die Schlacht von
†Nancy, die den Tod Karls des Kühnen und die
Auflösung des burgund. Staats herbeiführt, si-
chert dauerhaft die fakt. polit. Unabhängigkeit
Lothringens. In dem Moment, als das Haus A.
im Erlöschen begriffen ist, wird das Hzm. Lo-
thringen zum unabhängigen Territorium, bei-
nah zum Staat im modernen Sinn. Es ist das
Verdienst der Hzg.e von Lothringen aus dem
Haus A., durch ihre Politik den Grundstein für
diese Unabhängigkeit gelegt zu haben.

Ihrer herausragenden Rolle auf dem Schach-
brett der europ. Politik gemäß verfügen die
Hzg.e von Lothringen aus demHaus A. über ein
beeindruckendes Netz von Heirats- und Fami-
lienbindungen. Hier sollen nur die wichtigsten
Familien gen. werden.

Nachdem René 1431 in Bulgnéville von sei-
nem Konkurrenten um das Hzm. Lothringen,
Anton von Lothringen, Gf. von Vaudémont, ge-
schlagen worden ist, muß er schnell eine Ver-
bindung mit dem jüngsten Zweig des Hauses
Lothringen eingehen, um seinen Herzogstitel
zu bewahren, und verheiratet so seine Tochter
Yolande mit Ferry, dem Sohn Antoines (1433).
Außer dieser »lokalen« Allianz schaffen die Mit-
glieder des Hauses A. auch Verbindungen mit
den größten Familien Europas. René selbst ist

der Schwager Kg. Karls VII. (Marie von A. ist frz.
Kg.in). Seine Tochter Margarete heiratet 1445,
wie oben erwähnt, Heinrich VI., Kg. von Eng-
land. Johann II., Sohn Renés, heiratet 1437 Ma-
rie von Bourbon, Tochter eines der größten
Pairs des Kgr.s. Dieser kurze Abriß der Allian-
zen mit anderen Dynastien zeigt, wie das Haus
A. auf die gesamte adlige und kgl. Welt Europas
ausstrahlt. Er zeigt auch die tiefe Verwurzelung
dieser Familie in Frankreich: Anders als ihre
Vorgänger versuchen die Angevinen als Hzg.e
von Lothringen nicht, Heiratsverbindungen mit
dem Ksr. einzugehen, dem sie fast gänzl.
gleichgültig gegenüberstehen.

Das Bild der Hzg.e von Lothringen aus dem
Haus A. bleibt also das einer Dynastie, für die
das Hzm., das an der Grenze Frankreichs und
damit weit entfernt von ihrem Herkunftsland
und von ihren Ansprüchen auf den Königstitel
liegt, immer eine zweitrangige, wenn auch
wichtige Besitzung ist. Dennoch sollte man der
häufigen Abwesenheit des Hauses A. von Lo-
thringen keine allzu große Bedeutung beimes-
sen. Wenn auch die angevin. Hzg.e phys. wenig
präsent sind, zeigen sie sich doch um die Or-
ganisation der Verwaltung des Hzm.s in ihrer
Abwesenheit besorgt und vertrauen die Stellver-
tretung ihren Söhnen oder ihren nächsten Be-
ratern an. Das Hzm. Lothringen hat also nicht
unter dem Regierungsantritt einer der Region
fremden Dynastie zu leiden; im Gegenteil, denn
diese Dynastie beginnt ein Modernisierungs-
werk der polit.-administrativen Strukturen Lo-
thringens, deren Früchte René II. am Ende des
15. Jh.s ernten kann.

† B.7. Lothringen † C.7. Bar-le-Duc
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blématique, art, histoire, Paris 1987. – Mérindol,
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Christophe Rivière

ASKANIER

I. Der Name stellt – in latinisierter und ver-
kürzter Form – eine Ableitung von »Aschersle-
ben« dar, einer einstigen Gerichtsstätte am Ran-
de des Unterharzes. In einer 1213 ausgestellten
Urk. Heinrichs I., eines Enkels Albrechts des
Bären und Begründers der anhalt. Linie der A.,
ist erstmals die Bezeichnung comes Ascharie über-
liefert (CDA II, Nr. 9), ohne de und nicht in der
Form »Aschersleben«, die zuvor schon mehr-
fach seit 1147 urkundl. auftritt. Diese neue For-
mulierung bezieht anscheinend das Grafenamt
Heinrichs I. nicht wie bisher auf die Örtlichkeit
einer Gerichtsstätte, sondern auf einen Herr-
schaftsraum, die Ascharia (1320 erstmals As-
cania, CDA III, 1877, Nr. 406). Damit wäre spä-
testens 1213 der entscheidende Schritt zum Be-
griff »Askanier« getan. Die Ausgangsform
»Aschersleben« diente allerdings nicht als erste
Eigenbezeichnung; dies war anscheinend der
Name der Burg Ballenstedt, ebenfalls am Harz-
rand gelegen, wie aus mehreren Urk.n Dritter
zw. 1106 und 1134 hervorgeht und wie sich der
Annalista Saxo, ein Chronist des 12. Jh.s, schon
zu Esico († um 1060) äußert. »Aschersleben«
bzw. »Ascharia« dominiert dann aber nach 1134
in den erhaltenen Eigenbezeichnungen der A.
bis ungefähr 1250, soweit nicht gegenüber dem
Grafenamt höhere Titel verwendet wurden.
Doch selbst als Mgf. nannte sich Albrecht der
Bär einmal Gf. von Aschersleben (1156).
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Wahrscheinl. gelangten die A. nicht vor 1100 in
den Besitz dieser Gft. Ihre Ersterwähnung von
1147 bezieht sich auf ein Ereignis der Jahre 1126
bis 1134, und weiter zurück führen keine Nach-
richten. Die Gerichtsstätte Aschersleben besaß
offenbar eine überregionale, aber noch wenig
erforschte Bedeutung. Der Sachsenspiegel zählt
im 13. Jh. das Fsm. Anhalt als Gft. Aschersleben
– neben dem Hzm. Sachsen, der Pfgft. Sachsen,
derMark Brandenburg, der Lgft. Thüringen, der
MarkMeißen und derMark Lausitz – zu den sie-
ben Fahnlehen Sachsens. Und Kg.† Ludwig der
Bayer erhob noch 1323 die Gft. Aschersleben
über die anderen Harzgft.en, da deren Inhaber
zur Heeresfolge verpflichtet waren. Für das
Fsm. Heinrichs I. setzte sich aber aus ander-
weitigen Gründen (Anhalt) der Name »Askani-
en« nicht durch. Wenn trotzdem an der Wende
vom MA zur Neuzeit anhalt. Historiker diesen
Namen sogar dem ganzen Geschlecht zuwiesen
und ihm damit endgültige Berechtigung ver-
schafften, dann kann es nur unter Rückgriff auf
die Namensbildung des 13. Jh.s – allerdings bei
Einbeziehung myth. Elemente – geschehen
sein, so daß dort die Wurzel zu suchen ist. Ver-
mutl. sollte mit »Askanien« die erste bleiben-
de rfsl. Position des Geschlechts betont wer-
den, die anscheinend mit Aschersleben verbun-
den war.

Der älteste gesicherte Vertreter des Ge-
schlechts ist Gf. Esico – vom Annalista Saxo
später als Esico von Ballenstedt bezeichnet –,
der in einer Urk. Ks. Konrads II. vom 26. Okt.
1036 erstmals erwähnt wird (MGH DD IV, 1909,
Nr. 234). Dem Annalista Saxo verdanken wir
auch die genealog. Zusammenhänge mit den
nachfolgenden Askaniern: Dort heißt es, daß
sein Sohn Adalbert die Herrschaft fortsetzte
und danach dessen Sohn Otto. Die weitere Ge-
nealogie ist dann durch mehrfache Quellen-
zeugnisse gesichert. Aus dem Annalista Saxo
ergibt sich ferner, daß der – ansonsten unbe-
kannte – Vater Esicos mit der Tochter des 993
verstorbenen Mgf.en Hodo verh. war, die A.
demnach damals enge Verbindungen zum
sächs. Hochadel besaßen.

Die ältesten faßbaren Grundbesitzungen
des 11. Jh.s lagen zw. dem Südharz und dem
Raum östl. der unteren Mulde. Hier nahmen
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die A. auch Grafenrechte wahr. Ob der Stamm-
sitz vor Esico schon Ballenstedt war, ist fragl.
Einiges spricht für einen solchen in oder bei
Köthen im Gau Serimund, der im 10. Jh. einge-
richtet worden sein kann und im Gefolge des
Slawenaufstandes von 983 in der ersten Hälfte
des 11. Jh.s aufgegeben wurde. Für noch weiter
zurückliegende Wurzeln bringt der Sachsen-
spiegel den Hinweis, daß die von Anhalt, wie
er sich ausdrückt, Schwaben seien. Die Nach-
richt ist nicht unumstritten, und es ist auch
nicht bekannt, wann die A. nach Ostsachsen
kamen. Frühestens wäre mit dem 6. Jh. zu
rechnen, als Schwaben nach Ostsachsen ein-
wanderten und wohl dem Schwabengau seinen
Namen gaben.

Auch für die A. wurde selbstverständl. ver-
sucht, eine Abkunft von Karl dem Großen zu
rekonstruieren, und es hat sogar den Anschein,
daß sie über verschlungene weibl. Genealogien
mit Karl verwandt waren. Völlig ins Reich der
Phantasie gehört aber die Herleitung der A. und
ihres Namens von Ascanius, dem Sohn des tro-
jan.-homer. Helden Aeneas, den anhalt. Histo-
riker um 1500 zum höheren Ruhme des Ge-
schlechts zum Stammvater erkoren.

II. Der Aufstieg in reichsrechtl.-polit. rele-
vante Positionen begann offenbar erst Ende des
11. Jh.s. Damals heiratete dieWwe. des A.s Adal-
bert, des Sohnes Esicos, den rhein. Pfgf.en
Heinrich von Laach, der von den beiden Söhnen
Adalberts, Otto und Siegfried, zumindest den
letzteren adoptierte. Siegfried wurde 1095
Nachfolger in der Pfgft. und ist somit der erste
A., von dem eine polit. herausgehobene Stel-
lung bekannt ist. Mit dem Tode seines Sohnes
Wilhelm (1140) erlosch dieses Amt aber für die
A. Kurz nach Siegfried war es auch seinem Bru-
der Otto gelungen, in die oberste Adelsschicht
vorzudringen. Er erhielt 1112 von Ks. Heinrich
V. das Hzm. Sachsen, das er jedoch nach weni-
gen Wochen oder Monaten wieder verlor, weil
der Ks. sich mit Ottos Vorgänger ausgesöhnt
hatte. Der endgültige und dauerhafte Aufstieg
in den Hochadel begann dann wohl erst mit
Albrecht dem Bären, sofern nicht schon sein
Vater die privilegierte Gft. Aschersleben erhielt.
Albrecht wenigstens erwarb 1123/25 die Mark
Lausitz, die ihm aber 1131 wieder genommen

wurde. Ähnl. erging es ihm mit dem Hzm.
Sachsen, das er nur von 1138 bis 1142 besaß.
Bereits 1134 war ihm aber mit der Nordmark er-
neut ein Mgf.enamt übertragen worden, das
sich als zukunftsträchtig erwies. Unter Einbe-
ziehung bisher unabhängiger slaw. Gebiete, je-
doch unter Aufgabe quasi verselbständigter
Herrschaftsbereiche innerhalb der Nordmark
formte er die verbliebenen und neu erworbenen
nordmärk. Territorien zum Fsm. der Mark
Brandenburg. Das dt. Kgt. nahm zu diesem Pro-
zeß eine widersprüchl. Haltung ein, doch die
wahrscheinl. älteste Erwähnung Albrechts als
Mgf. von Brandenburg findet sich in einer zu
1142 datierten, aber wohl zu 1140 gehörenden
Urk. Kg. Konrads III. Albrecht selbst bezeich-
nete sich erstmals am 3. Okt. 1157 als marchio in
Brandenborch, und nachdem die ksl. Kanzlei
Friedrichs I. 1172 die lange unterbrochene Bran-
denburg-Titulierung wieder aufgenommen hat-
te, dürfte der Entstehungsprozess der Mark
Brandenburg als abgeschlossen betrachtet wer-
den. Bis 1319/20 hatte diese askan. Herrschaft
Bestand.

Etwas unkomplizierter verlief die Übernah-
me der Gft. Weimar-Orlamünde durch die A.
Nachdem die vorherigen Inhaber der Gft. 1112
ausgestorben waren, ging sie mit zeitl. Verzö-
gerung, da auch kgl. Ansprüche existierten, an
die askan. Pfgf.en vom Rhein über, die sie an-
scheinend mehr als Annex der Pfgft. betrachte-
ten. 1140 starben auch sie aus, und die Gft. kam
– wohl erneut mit Zeitverzug – als Erbe an Alb-
recht den Bären, der die Grafenrechte bald sei-
nem SohnHermann übertrug. 1155/56 bezeugte
dieser erstmals als Gf. von Orlamünde eine ksl.
Urk., so daß Weimar-Orlamünde wieder zu ei-
ner eigenständigen Gft. geworden war. Sie
stand aber von Anfang an unter dem Druck der
Lgf.en von Thüringen und verlor schließl. spä-
testens 1346/50 die Reichsunmittelbarkeit. 1486
oder kurz danach starb das askan. Gf.enhaus
Weimar-Orlamünde aus.

Die Besitzungen und Herrschaftsrechte, die
Albrecht der Bär – d.h. der einzige, der das Ge-
schlecht nach 1140 fortpflanzte – 1170 im Harz-,
Saale- und Elbraum hinterlassen hatte, erhiel-
ten im wesentl. seine jüngeren Söhne Dietrich,
Adalbert und Bernhard, von denen Adalbert
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wohl bereits 1171 verstarb. Auch Dietrich
(† 1183) überlebte den Vater nicht lange, und
Bernhard vereinigte danach fast all diese Gebie-
te in seiner Hand. Obwohl ihr Umfang nicht ge-
ring war, bildeten sie nur bedingt ein einheitl.
Fsm., auch wenn die mit Aschersleben verbun-
denen Grafenrechte größeres Gewicht besa-
ßen. Im Kern war Bernhards Herrschaft ein
Konglomerat weitgehend nebengeordneter
Rechte, deren Vereinheitlichung dadurch er-
schwert wurde, daß Bernhard seit 1180 als Hzg.
von Sachsen zahlr. zusätzliche Pflichten wahr-
nehmen musste, ohne daß seine Machtgrund-
lage mit dem neuen Amt wesentl. erweitert wor-
den war. Ledigl. an der Unterelbe konnte er um
die Lauenburg eine neue größere Herrschaft be-
gründen, die ihm jedoch bald wieder entfrem-
det wurde. Als er 1212 starb, hatte seine Herr-
schaft nicht annähernd eine solch einheitl.
Struktur gewonnen wie z.B. die Mark Branden-
burg, so daß die von ihm vorgesehene Teilung
folgerichtig war. Dadurch ergaben sich deutl.
bessere Bedingungen: Der älteste Sohn Hein-
rich übernahm 1212 imGrafenrang den größten
Teil der »vor«hzgl. Besitzungen und begründete
damit das bis 1918 existierende Fsm. Anhalt,
während sein Bruder Albrecht zwar den Her-
zogstitel führen durfte, aber nur eine geringe
und obendrein territorial zersplitterte Macht-
grundlage besaß. 1295/96 wurde auch dieser
Zersplitterung Rechnung getragen in Form
zweier selbständiger sächs. Hzm.er: Sachsen-
Wittenberg (bis 1422) und Sachsen-Lauenburg
(bis 1689). Damit waren bis zum Ende des 13.
Jh.s fünf askan. Rfsm.er entstanden: die beiden
gerade genannten Hzm.er, die Mark Branden-
burg, die Gft. Weimar-Orlamünde und das Fsm.
Anhalt.

Die damalige überragende Bedeutung des
askan. Geschlechts erschöpfte sich darin aber
nicht. Die seit ungefähr 1200 zu beobachtende
Differenzierung des Königswahlrechts führte
schließl. zur Herausbildung mehrerer Kfsm.er,
zu denen auch das Hzm. Sachsen und die Mark
Brandenburg gehörten. Am Ende des 13. Jh.s
war dieser Prozeß abgeschlossen, so daß nicht
nur die askan. Hzg.e von Sachsen, bei denen
sich in der Folgezeit endgültig Sachsen-Witten-
berg gegen Sachsen-Lauenburg durchsetzte,
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sondern auch die askan. Mgf.en von Branden-
burg, ehe sie 1319/20 ausstarben, zu den Kfs.en
gerechnet werden können. Mit der sächs. Kur-
stimme verband sich das Erzmarschallamt, das
erstmals 1272für Sachsen nachgewiesen ist,
während die Mgf.en von Brandenburg späte-
stens etwa ab 1270 das Erzkämmereramt wahr-
nahmen.

Prominente Vertreter der askan. Dynastie
waren:

Albrecht der Bär (* um 1100, † 18. Nov. 1170)
als Begründer der Mark Brandenburg, wodurch
der Aufstieg der A. in den Reichsfürstenrang
endgültig gesichert wurde.

Johann I. und Otto III. von Brandenburg.
1256/57 war Otto III. Königskandidat. Unter ih-
rer gemeinsamen Herrschaft wurde die Mark
Brandenburg zu einem der größten und bedeu-
tendsten dt. Fsm.er.

Albrecht I. von Anhalt-Köthen war 1308 Kö-
nigskandidat, 1307 gelang der Erwerb der Herr-
schaft Zerbst, wodurch Anhalt eine wichtige Er-
weiterung erfuhr.

Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg errang
trotz einiger Mißerfolge 1355 endgültig für sein
Fsm. die Kurwürde (1356 in der Goldenen Bulle
bestätigt).

Franz II. von Sachsen-Lauenburg bewahrte
das Fsm. vor dem endgültigen Untergang und
gab ihm 1585 eine dauerhafte ständ. Verfas-
sung.

Grundbesitzungen der A. werden erstmals
in zwei Urk.n erwähnt, die wahrscheinl. dem
Jahr 1043 angehören. Sie lagen einmal im sog.
Schwabengau südl. von Aschersleben und zum
anderen im Gau Susilin, vermutl. westl. von Bit-
terfeld. Der allodiale Charakter ist nicht deutl.
erkennbar, da anscheinend kgl. Mitsprache-
rechte bestanden. In dem Raum zw. Südharz
und unterer Mulde lagen aber die ältesten be-
kannten askan. Allode des 11. Jh.s. Darüber hin-
aus sind Allode später v. a. im Umkreis der fsl.
Zentren zu finden: südl. und südöstl. von Bran-
denburg, nördl. von Lauenburg sowie um Or-
lamünde und † Weimar. Außerhalb dieser
Zentren traten sie gehäuft in der Altmark – Sten-
dal, Salzwedel, Gardelegen, † Tangermünde
und Arneburg wären zu nennen – sowie ver-
schiedentl. in ostelb. Territorien auf. 1196 wur-
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den die altmärk. Allode neben einigen anderen
von den brandenburg. Mgf.en dem Ebm. †
Magdeburg zu Lehen aufgetragen, so daß die
allodiale Basis der gesamten Askanierdynastie –
gemessen an der Fülle ihrer Lehen – seit dem 13.
Jh. relativ schmal war.

III. Als ältestes Wappen der A. könnte das
Siegelbild einer Urk. Albrechts des Bären von
1155 gelten, wenn das geschwungene Balken-
kreuz im Schilde als Wappen anerkannt wird.
Andernfalls kämen zwei Urk.n Ottos I. von
Brandenburg aus dem Jahre 1170 in Frage, deren
Siegel das Adlerwappen enthalten. Doch es ist
umstritten, ob die Siegel dem 12. Jh. angehören.
Gesichert ist dann erst das Adlerwappen Sieg-
frieds von Orlamünde († 1206), des Sohnes Her-
manns I., von 1192. Gerade diese askan. Linie
gab aber schon unter Hermann II., dem Sohn
Siegfrieds, den Adler auf und ging zum Löwen
über. Für Brandenburg dagegen wurde der voll-
ständige Adler typ. (erstmals sicher in einer
Urk. Ottos II. von 1200) und blieb es bis heute.
Anhalt begnügte sich schon unter Heinrich I.
mit dem halben Adler, während bei den sächs.
A.n der Adler die herald. Hauptfunktion an den
Rautenkranz abtrat und in Sachsen-Wittenberg
sogar ganz aufgegeben wurde.

Neben den Burgen und späteren Schloßbau-
ten dienten v. a. geistl. Stiftungen der Repräsen-
tation. Zu nennen wären als Hauskl.:

das Kollegiatstift auf der Burg Ballenstedt,
wohl die älteste geistl. Eigengründung
(wahrsch. Mitte des 11. Jh.s durch Esico), 1123
in ein Benediktinerkl. verwandelt,

das Zisterzienser-Kl. Lehnin (1180/83 durch
Otto I. von Brandenburg),

das Zisterzienser-Kl. Mariensee am Parstei-
ner See (1258 durch Johann I. und Otto III. von
Brandenburg, 1273 nach Chorin verlegt),

das Franziskanerkl. Wittenberg (zw. 1260/61
und 1273 durch Helene, Wwe. Albrechts I. von
Sachsen).

Die ältesten bekannten histor. Aufzeichnun-
gen, die deutl. im Interesse oder sogar im Auf-
trage der Dynastie angefertigt wurden, entstan-
den in der zweiten Hälfte des 13. Jh.s im Um-
kreis der märk.-brandenburg. A. Nach späteren
Handschriften, die auch Unterschiede aufwei-
sen, erfolgten mehrere Drucke, u. a. unter dem

Namen »Chronica principum Saxonie« bzw.
»Chronica Marchionum Brandenburgensium«.

Bedeutsam wurden – nunmehr als Hofhi-
storiker – anhalt. Chronisten des 16., 17. und 18.
Jh.s, von denen Heinrich Basse als der wohl äl-
teste mit seinem »Panegiricus Genealogiarum
illustrium Principum Dominorum in Anhalt«
von 1519 gen. sei. Schließl. liegt zum sächs.-
lauenburg. Zweig der Dynastie die Schrift »Zum
Teil, gründlich und erweißliche Vorstellungen,
wie der preiswürdig-Hochfürstlich Sachsen-
Lauenburgische Stamm erwachsen, durch 900
Jahr geblühet, und nun in Abgang männlichen
Alters Erben Anno 1689 wieder erloschen ist«
aus der Zeit um 1700 vor, die anscheinend die
Töchter des letzten regierenden Hzg.s anregten.

Abbildungen begegnen auf diversen Siegeln
und Gemälden. Die älteste Abbildung zeigt Gf.
Adalbert, den Sohn Esicos, auf dem frühesten
askan. Siegel aus der Zeit um 1073.

IV. 1036 Ersterwähnung eines A.s: Gf. Esi-
co. Heutiger Repräsentant: Eduard Prinz von
Anhalt. Erste bekannte Verzweigung nach Esi-
cos SohnAdalbert: Otto von Ballenstedt († 1123)
und Siegfried († 1113), dessen männl. Nach-
kommenschaft 1140 ausstirbt.

Zweite bekannte Verzweigung nach Ottos
Sohn Albrecht dem Bären: Otto I. von Branden-
burg († 1184), männl. Nachkommenschaft 1320
ausgest.; Hermann von Orlamünde († 1176),
männl. Nachkommenschaft 1486 oder bald da-
nach ausgest.; Dietrich von Werben († 1183
ohne männl. Nachkommenschaft), Adalbert
von Ballenstedt († 1171/72 ohne männl. Nach-
kommenschaft), Bernhard von Anhalt/Aschers-
leben (seit 1180 auch Hzg. von Sachsen, † 1212),
dessen männl. Nachkommenschaft noch lebt.

1212 Teilung des Herrschaftsbereichs Bern-
hards: Sohn Heinrich I. († 1244/45 oder
1251/52) begr. das Fsm. Anhalt (1918 aufgelöst,
aber bis heute lebende männl. Nachkommen-
schaft), Sohn Albrecht I. († 1260/61) erhält das
Hzm. Sachsen, das unter seinem Sohn Albrecht
II. († 1298) 1295/96 noch einmal geteilt wird:
Albrechts II. Neffen begründen das Hzm. Sach-
sen-Lauenburg (männl. Nachkommenschaft
1689 ausgest.), er selbst beschränkt sich auf
Sachsen-Wittenberg (männl. Nachkommen-
schaft 1422 ausgest.).
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Die vier askan. Rfsm.er, die sich bis Anfang
des 13. Jh.s herausgebildet hatten – die Mark
Brandenburg, die Gft. Weimar-Orlamünde, das
Hzm. Sachsen und das Fsm. Anhalt-, nahmen
eine sehr unterschiedl. Entwicklung.

Mark Brandenburg Sie wurde in sehr kur-
zer Zeit zu einem der bedeutendsten und größ-
ten dt. Fsm.mer. Anteil daran hatten v. a. die
Brüder Johann I. und Otto III., Urenkel Alb-
rechts des Bären, die 1220 unter Vormundschaft
ihrem Vater Albrecht II. nachfolgten, bald dar-
auf bis 1258 gemeinsam regierten, sich dann
aber in mehreren Schritten zur Teilung ent-
schlossen. Es entstanden jedoch nicht zwei
räuml. getrennte Herrschaften, sondern meh-
rere territorial verzahnte Besitzkomplexe, so
daß eine endgültige Verselbständigung unter-
blieb. Dennoch waren nach dem Tode der bei-
den Brüder 1266/67 deutl. zwei Linien zu erken-
nen: die Johanns I., in der Otto IV. am stärksten
hervortrat († 1308), und die Ottos III., in der
Otto V. dominierte († 1298). Hiervon sonderte
Ottos V. Bruder Albrecht III. um 1284 einen ei-
genen Herrschaftsbereich ab, der nach seinem
Tode 1300 jedoch wieder der otton. Hauptlinie
zufiel. 1308 lebte von dieser Linie mit Johann V.
nur noch ein unmündiger Enkel Ottos V., der
unter die Vormundschaft Waldemars, des Nef-
fen Ottos IV., geriet, womit die Mark de facto
wieder vereinigt war. 1314wurde Johann V. zwar
mündig, starb aber schon 1317, so daß Walde-
mar nunmehr endgültig die alleinige Herrschaft
in der Mark besaß. Lange überlebte er diesen
Erfolg jedoch nicht: Bereits 1319 verschied er
ohne Nachkommen. Der letzte Überlebende der
brandenburg. Linie der A., ein unmündiger
Sohn Heinrichs von Landsberg, eines Bruders
Ottos IV. ohne zweifelsfreie Anrechte auf die
Mark Brandenburg, geriet ins Schlepptau ver-
schiedener benachbarter Fs.en, die selbst die
Nachfolge anstrebten, und sein früher Tod 1320
verhinderte irgendwelche eigenständige Akti-
onen des Jungen. Er bedeutete darüber hinaus
das Ende der märk. A.

Die Entwicklung der Mark Brandenburg hat-
te zu diesem Zeitpunkt ihren ersten Höhepunkt
überschritten. Aus kleinsten territorialen An-
fängen heraus – gelegen in der Altmark, im
Elbraum um Zerbst, im Fläming um Görzke so-
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wie in Teilen des Havellandes und der Zauche
um Brandenburg – war es zuvor gelungen, die
dortige Herrschaft abzurunden und die Kon-
kurrenten aus den später Teltow, Barnim, Prig-
nitz, Land † Stargard, † Lebus, Uckermark,
Land Jerichow sowie Neumark und Pommerel-
len genannten Territorien zu verdrängen oder
sie zu unterwerfen und die Gebiete – in Pom-
merellen nur in Ansätzen – der Mark einzuglie-
dern. Außerdem erwarben die brandenburg. A.
die Mark† Landsberg und als zweites Rfsm. die
Mark Lausitz, sie beseitigten die böhm. Lehns-
hoheit über die Länder Görlitz und Bautzen,
zwangen ihrerseits die Hzg.e von † Pommern,
die Gf.en von Wernigerode und wohl auch die
Gf.en von Lindau-Ruppin in die Lehnsabhän-
gigkeit. Diesen Erfolgen standen in den letzten
Jahren Waldemars aber erste Verluste gegen-
über, darunter die pommerell. Gebiete und das
Land † Stargard mit der von den A.n gegrün-
deten Stadt Neubrandenburg, die seitdem in †
Mecklenburg liegt.

Gft. Weimar-Orlamünde Die Besitzungen
um die beiden Hauptorte waren von Anfang an
und blieben weitgehend getrennte Herrschafts-
komplexe. So ist es verständl., daß 1264/65 un-
ter Hermann III. und Otto III., den Urenkeln des
Wiederbegründers der selbständigen Gft., die
Herrschaft quasi geteilt wurde und zwei fast
selbständige Linien entstanden: Orlamünde
und † Weimar. Bis dahin hatte der Ausbau der
Landesherrschaft trotz ständiger Bedrängnis
durch die Thüringer Lgf.en Erfolge gebracht,
die nun aber durch das neue Landgrafenge-
schlecht, die † Wettiner, in Frage gestellt wur-
den. 1346 mußten beide Linien ihre Besitzun-
gen den † Wettinern zu Lehen auftragen – wo-
durch die Reichsunmittelbarkeit endgültig ver-
loren war –, und Kg. † Karl IV. bestätigte dies
1350. 1372/73 übernahmen die † Wettiner die
Gft. bis auf die Herrschaft Lauenstein selbst,
und auch Lauenstein gab schließl. die Selbstän-
digkeit als kleines Fsm. auf, da die Gf.en ihre
dortigen Vasallen 1427 an die Gf.en von
Schwarzburg wiesen. 1486 oder kurz danach
starb diese askan. Gf.enfamilie gänzl. aus.

Fsm. Anhalt Der unter Heinrich I. nach
1212 einsetzende Konsolidierungsprozess kam
schon nach seinem Tode (zw. 1244 und 1252)
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ins Stocken, da das kleine Fsm. dreigeteilt wur-
de und diese innere Zerrissenheit Anhalt fortan
prägte. Erst 1566/70, nach mehrfach wechseln-
den Teilungskonstellationen, bildete Anhalt
noch einmal für kurze Zeit ein einheitl. Fsm.,
ehe es 1603 erneut inmehrere Linien zerfiel. Die
Folge der frühen Zerrissenheit war, daß der
wichtige Grafschaftsmittelpunkt Aschersleben,
der unter Heinrich I. und seinem Vater Bern-
hard für diesen Herrschaftsbereich vorrangig
namengebend war, bereits in der ersten Hälfte
des 14. Jh.s verloren ging. Allerdings setzte sich
überraschenderweise diese Tendenz nicht fort,
sondern es gelang im Gegenteil, nicht gänzl.
unbedeutende Herrschaften bzw. Gft.en wie
Zerbst, Lindau und Plötzkau dem Fsm. einzu-
gliedern. Eine größere Machtposition im Kreis
der Fsm.er wurde dennoch nicht erreicht.

Hzm. Sachsen Dessen Entwicklung litt un-
ter der Zerrissenheit des Territoriums: ein Zen-
trum um Wittenberg an der mittleren Elbe und
ein anderes – einige 100 Kilometer von Witten-
berg entfernt – um Lauenburg bei Hamburg an
der Unterelbe. Albrecht I. und seine Söhne Alb-
recht II. und Johann I. hielten die Einheit des
Hzm.s leidl. aufrecht, doch nach dem Tode Jo-
hanns 1285 und der Mündigwerdung seiner
Söhne zerbrach 1295/96 das Hzm. Albrecht II.
(† 1298) und seine Nachfolger waren seitdem
Hzg.e von Sachsen-Wittenberg, während die
Linie Johanns I. fortan das Hzm. Sachsen-Lau-
enburg innehatte. Bis dahin lag eine nicht un-
glückl. Territorialpolitik hinter den Hzg.en.
Nach dem Sieg über die Dänen bei Bornhöved
1227 war das Gebiet um Lauenburg wieder zu-
gängl., sogar vermehrt um Teile der eingezo-
genen Gft. Ratzeburg. Auch der Kernraum um
Wittenberg konnte erweitert werden: die in
Lehnsabhängigkeit geratenen Gf.en von Belzig
starben um 1250 aus, und die Hzg.e bestellten
keine neue Grafenfamilie. Wohl nicht viel spä-
ter erwarben sie die Herrschaften Seyda und
Zahna sowie große Teile der Bgft. Magdeburg.
Ein ganz wichtiger Erfolg war dann 1290 die
Übertragung der heimgefallenen wettin. Gft.
Brehna durch Kg. † Rudolf von Habsburg.

Hzm. Sachsen-Wittenberg Die im 13. Jh.
erzielten Territorialgewinne kamen demzufolge
nach 1295/96 v. a. diesem Hzm. zugute, dessen

neuer Hzg. Rudolf I. (1298–1356) dank der er-
weiterten Machtgrundlage versuchen konnte,
einen führenden Rang unter den Rfs.en zu er-
langen. Hinsichtl. des Kurrechtes schaffte er es
und schaltete die konkurrierenden Hzg.e von
Sachsen-Lauenburg aus. Seine Territorialbasis
vermochte er aber nur geringfügig auszubauen–
gen. seien die Pfgft. Sachsen-Allstedt sowie die
Herrschaften Blankensee und Baruth –, obwohl
in seiner Zeit die Neuvergabe der Mark Bran-
denburg anstand, auf die er sehr gute Anrechte
besaß. Doch Kg. † Ludwig der Bayer überging
Rudolf, der 1314 bei der Königswahl gegen ihn
gestimmt hatte, und übertrug die Mark Bran-
denburg seinem eigenen Sohn. Auch ein zweiter
Versuch, sich 1348/50 mit Hilfe des »Falschen
Waldemar« – einer mysteriösen Person, die sich
als der 1319 nicht verstorbene Mgf. Waldemar
ausgab und deren Identität bis heute umstritten
ist – in der Mark festzusetzen, mißlang. Eine
neue bedeutende Chance der Herrschaftserwei-
terung ergab sich nach Rudolfs I. Tod, als 1370
die Wittenberger Linie mit einem zweiten Hzm.
belehnt wurde. Die A. sollten die Nachfolge der
†Welfen in † Lüneburg antreten, konnten den
Besitz aber nur bis 1388 behaupten, obwohl die
Belehnung bis zum Aussterben ihrer Linie in
Kraft blieb. Kleinere Zugewinne verbuchten Ru-
dolfs I. Söhne und Enkel aber. Sie erwarben die
Herrschaften Wiesenburg, Schweinitz, Uebi-
gau, Liebenwerda und Wahrenbrück sowie die
Lehnshoheit über die Gf.en von Mühlingen und
Herren zu Barby. Die Diskrepanz zw. der Stel-
lung eines Kfs.en und dem recht schmalen Ter-
ritorium vermochten sie jedoch nie zu beseiti-
gen. Mit Albrecht III. (1419–22), einem Enkel
Rudolfs I., erlosch die Linie der Wittenberger A.
plötzlich, ohne jemals überragende Bedeutung
erlangt zu haben.

Hzm. Sachsen-Lauenburg Der lauenburg.
Zweig untergrub seine geringe Machtstellung
kurz nach der Abspaltung noch mehr, indem
bereits die erste regierende Generation späte-
stens 1305 das Fsm. teilte, wodurch letztl. infol-
ge des starken Drucks der Hansestadt Lübeck
die bedeutendste Stadt, Mölln, verpfändet wer-
den musste (bis 1683) und mit Bergedorf sowie
den Vierlanden ein wichtiges Gebiet gänzl. ver-
loren ging. 1401 war das Hzm. wieder vereint
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und wurde danach niemals mehr geteilt. Die
Hzg.e blieben aber gegenüber den Hansestäd-
ten Lübeck und Hamburg sowie den viel mäch-
tigeren Nachbarfsm.ern † Holstein, † Lüne-
burg und †Mecklenburg im wesentl. weiterhin
in der Defensive und erzielten so gut wie keine
Territorialgewinne. Da auch die Kurstimme
nicht behauptet werden konnte, kam das Hzm.
in keiner Weise aus dem Schattendasein heraus.
Erst Hzg. Franz II. (1581–1619) schaffte wenig-
stens eine innere Stabilisierung, doch machte
der Dreißigjährige Krieg vieles wieder zunichte.

Aus der Vielzahl bedeutender Verbindungen
zu anderen Dynastien seien gen.:

Albrecht der Bär als Vetter (zweiter Ord-
nung) Ks. Friedrich Barbarossas,

Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (1298–
1356) als Enkel Kg. † Rudolfs von Habsburg,

Hedwig († zw. 1197 und 1203), Tochter Alb-
rechts des Bären, als Gattin Ottos I. vonMeißen
und Stamm-Mutter der bis 1918 im Kgr. Sach-
sen regierenden †Wettiner,

Magnus I. von Sachsen-Lauenburg (1507–
43) als Schwiegervater Kg. Christians III. von
Dänemark und Kg. Gustavs I. von Schweden.

† B.2. Sachsen, Kfsm., Kfs.en von † B.2. Branden-

burg, Mgft., Mgf.en von † B.7. Anhalt † B.7. Braun-

schweig (braunschweig. Hzm.er) † B.7. Sachsen(-Lau-

enburg) † C.2. Berlin/Cölln † C.2. Stendal † C.2. Wit-

tenberg † C.7. Bernburg † C.7. Dessau † C.7. Köthen

† C.7. Landsberg, Burg † C.7. Lauenburg † C.7. Ratz-

eburg † C.7. Zerbst

Q. CDA. – CDB. – Codex diplomaticus circulum elec-

toralem Saxonicum illustrans ab anno 1174 ad finem se-

culi XVI, bearb. von Johann Christian Schoettgen und

Georg Christoph Kreysig, in: Schöttgen/Kreysig

3, 1760, S. 391–524. – RDHT. – Schleswig-Holsteinische

Regesten und Urkunden, 1–16, 1886–1997.

L. Assing, Helmut: Die Anfänge askanischer Herr-

schaft im Raum Köthen, in: Mitteilungen des Vereins für

Anhaltische Landeskunde 1 (1992) S. 28–38. – Beck

2000. – Brandenburgische Geschichte, 1995. – Geschich-

te Thüringens, 2,1, 1974. – Kaack 1985. – Partenhei-

mer, Lutz: Albrecht der Bär. Gründer der Mark Branden-

burg und des Fürstentums Anhalt, Köln u. a. 2001. –

Wäschkei 1–3, 1912–13.

Helmut Assing
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BADEN, MGF.EN VON

I. Die Benennung nach der wohl um 1100
erbauten, namengebenden Burg B. (heute Ho-
henbaden oberhalb der Stadt B.-B.) als marchio
de Baduon/Badun ist erstmals für Mgf. Hermann
II. († 1130) in zwei Urk.n Ks. Heinrichs V. aus
dem Jahr 1112 faßbar. Noch i. J. 1100 wurde Her-
mann II. nach dem älteren Herrschaftssitz als
Mgf. von Limburg (bei Weilheim an der Teck,
Kr. Esslingen) bezeichnet. In der entspr. Urk.
tritt er zusammen mit seinem Onkel Hzg. Ber-
told II. († 1111) in Erscheinung, für den hier zum
ersten Mal die Zubenennung de Zaringen (Burg
Zähringen bei Freiburg i. Br.) urkundl. belegt
ist. Die Limburg war der Stammsitz der Familie
Hzg. Bertolds I. von Kärnten († 1078), bevor sie
sich in die beiden Häuser der hzgl. Zähringer
und der mgfl. B.er teilte. Bertold I. wurde von
den zähring. »Bertolden« als Spitzenahn ange-
sehen, während sich die Mgf.en auf seinen (ver-
mutl.) ältesten Sohn Hermann I. († 1074) zu-
rückführten. Der im Zwiefalter Totenbuch als
Gf. von Limburg und als Mönch verzeichnete
Hermann I. war Gf. im Breisgau und Mgf. von
Verona, bevor er 1073 auf seine Herrschaft ver-
zichtete und als Mönch in das Kl. Cluny eintrat.
Im Lauf des 12. Jh.s wurde die Bezeichnung der
mgfl. »Hermanne« als Mgf.en von B. zur Regel.
Daneben sind sie ab der Zeit Mgf. Hermanns III.
(† 1160) bis hin zu Mgf. Friedrich I. († 1268)
wiederholt urkundl. als Mgf.en von Verona be-
zeugt, wobei die Mgf.en Hermann V. († 1243)
und Rudolf I. († 1288) diesen Titel auch im Sie-
gel verwendeten. Nach der endgültigen Aufgabe
des Anspruchs auf Verona im 13. Jh. wurde der
in der mgfl. Hauptlinie an B. und in der von
Heinrich I. († 1231) begründeten Seitenlinie an
deren Sitz auf der Burg Hachberg (später Hoch-
burg, bei Emmendingen) geknüpfte Markgra-
fentitel weitergeführt und bei sämtl. weiteren
Linientrennungen beibehalten. – Im »Liber de
nobilitate« (1444) des in Diensten Mgf. Wil-
helms von Hachberg († 1473) stehenden Felix
Hemmerli, der 1457 auch Kontakt zu Mgf. Karl
I. von B. († 1475) hatte, werden die Mgf.en von
B. als Nachkommen der Hachberger Mgf.en an-
gesehen, die ihrerseits aus einem der stadtröm.
Familie der Orsini entstammenden Veroneser
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Mgf.engeschlecht hervorgegangen seien. Ks.
Friedrich I. hätte demnach einem dieser Vero-
neser Mgf.en Burg und Herrschaft Hachberg
übertragen. Nach dem Aussterben dieser Hach-
berger Mgf.en hätten die Adligen und Einw. der
Mgft. erneut einen Angehörigen des Veroneser
Geschlechts ins Land geholt, dessen Nachkom-
men die Mgf.en von B. seien. Ladislaus Sunt-
haim überliefert diese Herkunftssage in erwei-
terter Form, indem er zusätzl. einen Hacho als
Erbauer der Hochburg und Dietrich von Bern (=
Verona) als Urahn der Familie nennt.

II. Nachdem Bertold I. 1061 anstelle des
ihm versprochenen Hzm.s Schwaben das Hzm.
Kärnten erhalten hatte, wurden seinem Sohn
Hermann I. die Gft. im Breisgau, die seit Beginn
des 11. Jh.s in den Händen der Familie lag, und
die mit Kärnten verbundene Mgft. Verona über-
tragen. Im Zuge des Ausgleichs zw. den im In-
vestiturstreit gegeneinander kämpfenden Par-
teien (1098) verlieh Ks. Heinrich IV. Hermanns
I. gleichnamigem Sohn erneut die Breisgaugft.
sowie kurzzeitig auch die Gft. Forchheim im
Ufgau (1102 bezeugt). Außerdem überließ er
Hermann II. den ehemaligen Königsbesitz in
B., wo dieser die namengebende Burg der
Mgf.en errichtete. Insbes. verblieb Hermann II.
der Mgf.entitel. Die Grafschaftsrechte im Breis-
gau fielen bei der Erbteilung unter den Söhnen
Hermanns IV. († 1190) an die mgfl. Seitenlinie
der Hachberger und 1306 als sog. Lgft. (seit den
70er Jahren des 13. Jh.s) – ohne die hachberg.
Orte im nördl. Breisgau – an den Sausenberger
Zweig derMgf.en vonHachberg (1318–95 an die
Gf.en von Freiburg verpfändet). Der Markgra-
fentitel sicherte den Mgf.en von B., die seit Her-
mann III. als treue kgl. Parteigänger imRahmen
der stauf. Italienpolitik auch in der Mark Verona
tätig wurden, einen rangmäßigen Vorsprung
vor anderen Gf.en und ermöglichte ihnen den
Zugang zum Fürstenstand. Die stammverwand-
ten Zähringer bewahrten bis zu ihrem Ausster-
ben 1218 den von Bertold I. erreichten Herzogs-
rang. Hermanns I. Bruder Bertold II., der Ende
des 11. Jh.s im nördl. Breisgau das Herrschafts-
zentrum der Zähringer mit der namengebenden
Burg, dem Hauskl. St. Peter sowie der Burg und
Siedlung Freiburg einrichtete, ließ sich 1092
von der antisal. Opposition zum Hzg. von

Schwaben erheben. 1098 mußte Bertold II. zu-
gunsten des von Heinrich IV. eingesetzten
Hzg.s Friedrich (von Staufen) († Staufer) zwar
auf den schwäb. Dukat verzichten, behauptete
aber den Herzogstitel und erhielt mit dem
Reichslehen Zürich einen zentralen Vorort des
Hzm.s Schwaben. Seit 1127 hatten die Zähringer
auch das vom Kg. verliehene Rektorat von †
Burgund inne. Es gelang ihnen, eine bedeuten-
de fsl. Herrschaft im Breisgau, in der Ortenau,
auf der Baar, am Hochrhein, im Schweizer Jura
und im Voralpengebiet aufzubauen. Die Mög-
lichkeit, die Königswürde zu erringen, bot sich
Hzg. Bertold V. von Zähringen († 1218), der
Ende 1197 von der stauferfeindl. Partei als
Thronkandidat vorgesehen war, aber letztl.
nicht gegen den † Staufer † Philipp von Schwa-
ben antrat.

Der Schwerpunkt des Eigenbesitzes der
Mgf.en von B. befand sich bis ins 13. Jh. im Ne-
ckar- undMurrgebiet, woMgf. Hermann II. und
seine Gemahlin Judith vor 1116 das Augustiner-
Chorherrenstift Backnang gründeten, das zur
Hausgrablege der »Hermanne« wurde. Her-
mann V., der als der bedeutendste bad. Mgf.
dieses Namens gilt, gewann durch die Heirat
einer Tochter des welf. Pfgf.en Heinrich die
Stadt Pforzheim und weitere wichtige Stütz-
punkte im Raum zw. demmittleren Neckar und
dem Oberrhein, als ihm für den Verzicht auf die
braunschweig. Güter seiner Gemahlin Kg. †
Friedrich II. die stauf. Städte Lauffen, Eppingen
und Sinsheim als Pfand, Ettlingen als Lehen
und Durlach als Eigentum übertrug. Das Ende
der † Staufer ermöglichte den Mgf.en die Er-
werbung der Grafschaftsrechte im Uf- und
Pfinzgau, der Reichsburg und Zollstätte Mühl-
burg sowie des Hauptteils der rechtsrhein.
Lehngüter des Kl.s † Weißenburg und damit
eine Verdichtung ihrer Herrschaft amWestrand
des Nordschwarzwaldes. Dank dieser durch
den Wechsel Mgf. Rudolfs I. von B. zur staufer-
feindl. Partei erzielten und gegenüber der Re-
vindikationspolitik † Rudolfs von Habsburg er-
folgreich verteidigten Zugewinne wurden die
Mgf.en, die ihre Dienst- und Lehnsmannschaft
im 13. Jh. wesentl. vergrößerten, zu den eigentl.
Erben der † Staufer im Uf- und Pfinzgau. Seit-
her entwickelte sich der oberrhein. Raum im
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Umfeld des Stammsitzes B. zum Kerngebiet der
mgfl. Territorialherrschaft. Episode blieb der
Aufstieg des mit der Babenbergerin Gertrud ver-
heirateten Mgf.en Hermann VI. († 1250) zum
Hzg. von † Österreich und Steiermark. Der An-
spruch auf diese Hzm.er erlosch endgültig
1268, als Hermanns VI. Sohn Mgf. Friedrich I.
zusammenmit dem Staufer Konradin in Neapel
hingerichtet wurde. Unter den Nachfolgern
Mgf. Rudolfs I., die 1326–31 und 1334–51 über
das Reichslehen der Ortenauer Landvogtei als
Pfand verfügten, verkleinerten wiederholte Erb-
teilungen in der mgfl. Hauptlinie die polit.
Handlungsspielräume, bis Mgf. Rudolf VI.
(† 1372) schließl. 1362 von Ks. † Karl IV. aus-
drückl. als Rfs. anerkannt wurde. Die Sausen-
berger Seitenlinie der Hachberger Mgf.en ge-
wann 1394 die volle Reichsunmittelbarkeit.

Als mindermächtige Rfs.en suchten die
Mgf.en von B. traditionell die Anlehnung an das
Kgtm. Der unter Jakob I. († 1453) vollzogene
enge Anschluß an den habsburg. Kg. und das
Haus † Habsburg führte die Mgf.en während
des 15. Jh.s und an der Wende zum 16. Jh. auf
einen Höhepunkt ihrer reichspolit. Bedeutung.
Die innere und äußere Konsolidierung der
mgfl. Territorialherrschaft, deren Umfang dem
rfsl. Rang des Hauses nur bedingt entsprach,
bewirkten v. a. die Mgf.en Bernhard I. († 1431)
und Christoph I. († 1527). Christoph I. spielte
eine wichtige Rolle unter dem Habsburger †
Maximilian I., der ihn 1488 zumGeneralkapitän
und Gouverneur des Hzm.s Luxemburg und der
Gft. Chiny sowie 1496 zum Statthalter von Ver-
dun ernannte, außerdem 1491 in den Orden des
Goldenen Vlieses aufnahm und 1500 zum Bei-
sitzer des Reichsregiments machte. 1492 erhielt
Christoph die luxemburg. Herrschaft Rodema-
chern als österr. Lehen. Die Erbteilungen unter
seinen Söhnen mündeten 1535 in die Zweitei-
lung der Mgft., aus der die beiden konkurrie-
renden, konfessionell gegensätzl. orientierten
Linien B.-B. und B.-Durlach hervorgingen. Die
daraus resultierende polit. Schwächung der
Mgf.en wurde erst durch dieWiedervereinigung
der beiden Mgft.en nach dem Aussterben der
kathol. Linie B.-B. (1771) überwunden.

Neben dem Erwerb und der Gründung von
Burgen und Städten, von denen Pforzheim die
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bedeutendste war, bildeten die Vogteien über
die Kl. Selz (im 12. Jh., erneut von der Mitte des
13. Jh.s bis zum Ende des 14. Jh.), Gottesaue
(seit 1219), Herrenalb (1289 bis 1338, teilw. ab
1496), Frauenalb (seit 1387), Reichenbach (seit
1399) und Schwarzach (seit 1422) wichtige Ele-
mente beim Auf- und Ausbau der mgfl. Terri-
torialherrschaft. Zur hachberg. Herrschaft ge-
hörten die Vogteirechte der Kl. Tennenbach (bis
1460), Sulzburg (seit 1388) und St. Peter im
Schwarzwald (1441–1525).

III. Seit dem ersten, 1207 überlieferten Rei-
tersiegel der Mgf.en mit dem bad. Wappen-
schild demonstrierten die Fahnenlanze und der
in der Umschrift gebrauchte Veroneser Mark-
grafentitel bis in die Zeit Rudolfs I. den ursprgl.
von der Mark Verona abgeleiteten rfsl. Rang.
Der noch im 13. Jh. erfolgte, endgültige Verzicht
auf Verona scheint sich in dem seit Hermann
VII. († 1291) verwendeten Reitersiegel (ohne
Fahnenlanze) widerzuspiegeln, wobei der
Markgrafenentitel und das gemeinsame Wap-
pen das Bewußtsein der Stammverwandtschaft
über alle Linientrennungen hinweg wachhiel-
ten. Abgesehen von der Rötteler Chronik Mgf.
Rudolfs III. von Hachberg († 1428), die auch
Nachrichten zur Familiegeschichte enthält,
werden erst in der frühen Neuzeit etwa durch
ein an den Dogen von Venedig gerichtetes
Schreiben der Mgf.en Philipp II. von B.-B.
(† 1588) und Ernst Friedrich von B.-Durlach
(† 1604) mit der Bitte, seine Archive für For-
schungen nach den Spuren der Mgf.en von Ver-
ona zu öffnen, und durch mehrere, aus den er-
sten Jahrzehnten des 17. Jh.s überlieferte Schrif-
ten genealog.-histor. Bemühungen der bad.
Mgf.en faßbar. Vom Hausbewußtsein der
Mgf.en von B. zeugen v. a. ihre Grablegen. Die
älteste Grablege der »Hermanne« im Backnan-
ger Pankratiusstift wurde von dem 1245 beim
Stammsitz B. gegründeten Hauskl. Lichtenthal
abgelöst. Als Begräbnisstätte diente bis 1372 die
Ende des 13. Jh.s zu diesem Zweck errichtete
Lichtenthaler »Fürstenkapelle«, bevor die 1453
zur Stiftskirche umgewandelte B.er Pfarrkirche
an ihrer Stelle trat, die unter Karl I. einen neuen
Stiftschor erhielt. Die fortdauernde Bedeutung
der B.er Stiftskirche als mgfl. Gedächtnisort be-
zeugen die im Chor errichteten Grabdenkmäler



40 a. dynastien

der kathol. Mgf.en von B.-B., die bis zum Erlö-
schen dieser Linie dort beigesetzt wurden. Die
Rennaissance-Epitaphien der ernestin. Mgf.en
im Chor der Pforzheimer Schloßkirche markie-
ren die Abtrennung der Pforzheimer (seit 1565
B.-Durlacher) Linie, deren Begründer Mgf.
Ernst († 1552) die Familiengruft unter der Kir-
che anlegte. Die ältere Linie der Hachberger
Mgf.en hatte ihre Grablege im Zisterzienserkl.
Tennenbach, während sich die Mgf.en der Sau-
senberg-Rötteler Seitenlinie in Sitzenkirch, Röt-
teln und Neufchâtel beisetzen ließen.

Im Zusammenhang mit der Beilegung einer
Fehde zw. Mgf. Rudolf VI. von B. und dem
Gf.en Eberhard von Württemberg steht wahr-
scheinl. die gemeinsame Sühnestiftung der Fen-
ster in der Pfarrkirche von Tiefenbronn mit den
Abbildungen der beiden Stifter. Anläßl. des
1464 mit Kfs. Friedrich dem Siegreichen ge-
schlossenen Friedensvertrages erfolgte wohl
eine weitere bad.-württ. Fensterstiftung im
Chor der Öhringer Stiftskirche. Die Darstellun-
gen Mgf. Karls I. und seiner Brüder Ebf. Johann
von Trier († 1503), Bf. Georg von Metz († 1484)
und Mgf. Markus († 1478) spiegeln hier die da-
mals erfolgreich praktizierte Zusammenarbeit
des mgfl. Hauses wider.

Auf Mgf. Bernhards I. gefestigte Position als
fsl. Landesherr verweisen seine Baumaßnah-
men in B., indem er die alte Stammburg Hohen-
baden großzügig erweiterte und daneben mög-
licherw. einen Vorgängerbau des Neuen Schlos-
ses direkt oberhalb der Altstadt errichtete. Ein
merkl. gestiegenes fsl. Repräsentationsbedürf-
nis zeigt sich in der Zeit Christophs I., der 1479
mit seinem Hofstaat in das Neue Schloß in B.
umzog und dort seine Res. einrichtete. Mgf.
Christoph ließ sich um 1490 in Nordfrankreich
ein kostbar illuminiertes Stundenbuch anferti-
gen, in dem Mgf. Bernhard II. von B. als Heili-
ger dargestellt ist. Die Verehrung des 1458 in
Moncalieri gestorbenen und erst 1769 offiziell
selig gesprochenenMgf.en Bernhard wurde von
der mgfl. Familie schon bald nach seinem Tod
gefördert, wodurch er zum Hausheiligen der
Mgf.en von B. avancierte. Eine um 1510 von
Hans Baldung Grien gemalte Votivtafel mit der
hl. Anna Selbdritt, auf derMgf. Christoph, seine
Gemahlin und ihre insgesamt 15 Kinder abge-

bildet sind, wird als Demonstration der durch
die Erbansprüche der Söhne Christophs gefähr-
deten Einheit des Hauses gedeutet, das sich
bald nach Christophs Tod in zwei mgfl. Linien
aufspaltete.

IV. Vor dem 18. Jh., als die Zähringertradi-
tion für die Mgf.en von B. eine zentrale legiti-
mierende Funktion gewann, gibt es keine Zeug-
nisse dafür, daß die durchaus bekannte Zährin-
gerverwandtschaft für das mgfl. Herkunftsbe-
wußtsein eine größere Bedeutung hatte. Zu-
nächst orientierte man sich offenbar an den auf
Initiative † Maximilians I. entstandenen Habs-
burgergenealogien, in denen die Zähringer un-
ter Einschluß des in Cluny verstorbenen Her-
mann I. als habsburg. Seitenlinie vereinnahmt
wurden, wobei wohl v. a. die Stammverwandt-
schaft der Mgf.en mit dem habsburg. Herr-
scherhaus († Habsburger) von Interesse war.
Darüber hinaus suchten die Mgf.en in der frü-
hen Neuzeit (1585) ausgehend von ihrem
ursprgl. Veroneser Markgrafentitel nach dem
(vermeintl.) ital. Ursprung ihres Geschlechts,
wie ihn auch die im 15. Jh. faßbare Herkunfts-
sage postuliert. Einer 1627 anläßl. eines Ge-
richtsprozesses B.s gegen † Österreich entstan-
denen Stammtafel zufolge leiteten sich die
Mgf.en damals von der Veroneser Familie der
Scaliger her.

Die Forschung vermutet für den auf der Baar
an der oberen Donau begüterten Thurgaugf.en
Bertold (um 1000), den Großvater oder Vater
Hzg. Bertolds I. von Kärnten, eine Verbindung
zur frühalemann. Adelssippe der »Bertolde«
(Alaholfinger). Der Stammvater des mgfl. Hau-
ses, Hermann I., wurde offenbar nach Hzg.
Hermann IV. von Schwaben benannt, der als
sein Großvater gilt. Der Leitname Hermann
blieb bei den Mgf.en bis ins 13. Jh. beherr-
schend und scheint die Abgrenzung zu den Zäh-
ringern zu markieren, die den Leitnamen »Ber-
told« weiterführten. Während die Mgf.en im 12.
Jh. als stauf. Parteigänger ihren Aufstieg nah-
men, gerieten die Zähringer unter Friedrich Bar-
barossa und Heinrich VI. in Gegensatz zu den†
Staufern.

Vom mittleren Neckar mit den wahrscheinl.
von Mgf. Hermann V. gegründeten Städten
Backnang, Besigheim und† Stuttgart verlagerte
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sich der mgfl. Herrschaftsschwerpunkt unter
seinem Sohn Rudolf I. an den Oberrhein, wo
dieser 1283 auch die allmähl. Übernahme der
Herrschaft der dort ansässigen Gf.en von Eber-
stein durch die Mgf.en einleitete. Seither ent-
wickelte sich das Gebiet am Nordwestrand des
Schwarzwaldes zum Kernraum der Territorial-
herrschaft der Mgf.en, während sie aus ihren in-
nerschwäb. Besitzpositionen allmähl. von den
konkurrierenden Gf.en von †Württemberg ver-
drängt wurden. Die territorialen Bemühungen
der Hachberger Seitenlinien konzentrierten
sich auf den Breisgau und den südl. Oberrhein,
bevor die Röttler Linie im 15. Jh. auch in den
burgund. Raum ausgriff.

Die Entwicklung der mgfl. Hauptlinie präg-
ten nach 1288 v. a. zahlr. Erbteilungen, bis Mgf.
Rudolf VI. († 1372) von B. 1361 wieder über den
Gesamtbesitz verfügte und 1362 die Erhebung
der Kernlande am Oberrhein von Graben bis
Schwarzach zum reichsunmittelbaren Fsm. und
die ksl. Bestätigung des rfsl. Ranges der Mgf.en
erlangte. Bernhard I., der seit 1391 die Allein-
herrschaft in der Mgft. innehatte, festigte die
mgfl. Territorialherrschaft, indem er die innere
Verwaltung ausbaute, die Vogteien der Kl. Frau-
enalb, Reichenbach und Schwarzach erwarb
und 1415 die Herrschaft Mgf. Ottos II. von
Hachberg († 1418) aufkaufte. Weitere Zugewin-
ne erzielte Mgf. Jakob I. († 1453) 1437 als Erbe
von Kondominatsanteilen an der Gft. Sponheim
und 1442mit demKauf der halbenHerrschaften
Lahr und Mahlberg (endgültiger Aufkauf 1497).
Trotz der katastrophalen Niederlage gegen Kfs.
Friedrich den Siegreichen in der Schlacht bei
Seckenheim (1462), die mit der Gefangenset-
zung Mgf. Karls I. († 1475) im Heidelberger
Schloß († Heidelberg) und den Entschädi-
gungsforderungen des Pfälzer Kfs.en eine
schwere Belastung bedeutete, erlebten die
Mgf.en von B. als Parteigänger und im Dienst
der † Habsburger während des 15. Jh.s insge-
samt einen machtpolit. Aufschwung. Erstmals
drang das mgfl. Haus in den Reichsepiskopat
ein und besetzte die Bm.er †Metz (1459) und †
Utrecht (1496) sowie den † Trierer Erzstuhl
(1456 und 1503) mit Angehörigen der Familie.
Die Konsolidierung der Mgft. nach der Kata-
strophe von Seckenheim war das Werk Mgf.

baden

Christophs I., unter dem sich der Umfang der
mgfl. Lande infolge der Belehnung mit Rode-
machern (1492) und der Übernahme von Röt-
teln, Sausenberg und Badenweiler aus dem Erbe
der 1503 ausgestorbenen Rötteler Mgf.en ver-
doppelte. Die Erbteilungen unter den Söhnen
Christophs (1515, 1535) führten schließl. zur
Aufspaltung des mgfl. Hauses, wobei die ber-
hardin. Linie (später B.-B.) den mittelbad. Be-
sitz um B. bis zur Alb, die mgfl. Anteile an den
Herrschaften Lahr und Mahlberg sowie an der
Gft. Sponheim, die luxemburg. Herrschaften
und die Vogteien über die Kl. Lichtenthal, Frau-
enalb, Herrenalb, Reichenbach und Schwarzach
erhielt, während das Gebiet nördl. des Albflus-
ses, die Hachberger Herrschaften, der Restbe-
sitz im Neckargebiet und die Vogteien über die
Kl. Gottesaue, Pforzheim und Sulzburg der er-
nestin. Linie (ab 1565 B.-Durlach) zufielen. Das
Konkurrenzverhältnis der beiden mgfl. Linien
verschärfte sich infolge der Okkupation des ka-
thol. B.-B. (1594–1622) durch Mgf. Ernst Fried-
rich von B.-Durlach († 1604) und mit der geg-
ner. Parteinahme im Dreißigjährigen Krieg
zeitw. zu offener Feindschaft. – Von der ab 1190
entstandenen Seitenlinie der Mgf.en von Hach-
berg, der die mgfl. Besitzungen und Ministeri-
alen im Breisgau und die dortige Gft. zufielen,
spalteten sich 1306 die Sausenberger Mgf.en
(Burg Sausenberg, bei Kandern) ab, die 1311/15
die Herrschaft Rötteln übernahmen und sich
seither auch nach der Burg Rötteln benannten.
Die ältere Hachberger Linie starb bereits 1418
aus, wohingegen die 1503 erloschene Rötteler
Seitenlinie, die von den Gf.en von Freiburg die
Herrschaft Badenweiler (1444) und die Gft.
Neuchâtel (1457) übernahm, ihren Einfluß v. a.
im burgund. Raum ausweitete und im Lauf des
15. Jh.s bis zum letzten Rötteler Mgf.en Philipp
(† 1503), der 1484 von Kg. Karl VIII. das Fsm.
Orange erhielt und 1493 zum Gouverneur und
Grand-Sénéchal der Provence ernannt wurde,
bedeutende Positionen am Herzogshof und im
Dienst des frz. Kg.s erlangte. Durch Aufkauf
(1415) und im Erbgang (1503) fielen die ober-
rhein. Herrschaften der beiden Hachberger Sei-
tenlinien an diemgfl. Hauptlinie. Nach den Erb-
teilungen unter Christoph und seinen Söhnen
(1515, 1535) und der Trennung in die kathol.
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Linie B.-B. und die protestant. Pforzheimer Li-
nie (seit 1565 B.-Durlacher) kam es von 1584 bis
1604 noch einmal zu einer weiteren Teilung un-
ter den drei Söhnen Mgf. Karls II. von B.-Dur-
lach († 1577), während auf B.-B.er Seite 1556
Mgf. Christoph II. († 1575) eine Nebenlinie B.-
Rodemachern begründete, deren luxemburg.
Herrschaft 1666 an Mgf. Wilhelm von B.-B.
(† 1677) zurückfiel. – Teilw. geht die Forschung
davon aus, daßMgf. Hermanns III. Gattin Berta
eine Tochter Kg. Konrads III. war. Gesichert ist
die verwandtschaftl. Verbindung zu den †
Staufern und den † Welfen durch die Ehe Mgf.
Hermanns V. und Irmgards, der Tochter des
welf. Pfgf.en Heinrich und der Stauferin Agnes.
Nach der Vermählung Mgf. Hermanns VI. mit
der Babenbergerin Gertrud bewegte sich das
mgfl. Konnubiumbis in die ZeitMgf. Bernhards
I. unterhalb des fsl. Ranges, und zwar regel-
mäßig auf gfl. Ebene, zum Teil aber auch dar-
unter. Erstmit der HeiratMgf. Jakobs I. († 1453)
und Katharinas, einer Tochter Hzg. Karls von
Lothringen († Lothringen), fand dasmgfl. Haus
in dieser Hinsicht wieder Anschluß an den Für-
stenstand. In der folgenden Generation spie-
geln die Vermählung der Mgf.in Margarete
(1446) mit Albrecht Achilles von Brandenburg
(† Brandenburg) und v. a. die sehr prestige-
trächtige Eheverbindung Mgf. Karls I. (1447)
mit der Habsburgerin Katharina, einer Schwe-
ster Kg. † Friedrichs III. und Hzg. Albrechts VI.
von Österreich († Österreich), den damaligen
polit. Bedeutungszuwachs des mgfl. Hauses
Hauses wider.

† B.7. Baden † C.7. Baden-Baden † C.7. Durlach

† C.7. Emmendingen † C.7. Hochburg † C.7. Pforzheim
† C.7. Rötteln † C.7. Sulzburg
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Heinz Krieg

BAR, GF.EN UND HZG.E VON

I. Die Benennung erfolgte zunächst wech-
selnd nach den beiden Hauptburgen der Gf.en,
Bar und Mousson (unweit der Mosel). 1080
nennt sich Gf.in Sophia in einer Urk. comitissa
apud Montiacum, 1088 wird sie urkundl. erstmals
als Barrensis comitissa bezeichnet. Die späteren
Gf.en nennen sich in ihren eigenen Urk.n ab
1145 überwiegend nach Mousson, zu dieser Zeit
noch ihr bevorzugter Aufenthaltsort. Die Be-
nennung nach Bar bleibt bis zum Ende des 12.
Jh.s eher die Ausnahme und findet sich meist in
den Urk.n anderer Aussteller und bei den Chro-
nisten, so zunächst bei Lorenz von Lüttich. Erst
Theobald I. verlegte nach seiner Heirat mit Er-
mesinde von † Luxemburg 1197 seinen Haupt-
sitz nach Bar und begann, den Titel eines comes
Barrensis et Lucemburgensis zu führen. Unter sei-
nem Nachfolger Heinrich II. wurde die Benen-
nung nach Bar dann zur Regel, wobei allerdings
Heinrich selbst, v. a. in seinen Beziehungen zur
Champagne, die Namensform Bar-le-Duc vor-
zog.

II. In der Tradition der oberlothr. Hzg.e ste-
hend, galten die Gf.en als Vasallen des Reiches,
doch hat eine Belehnung mit der Gft. Bar, wie
sie sich in spätsal. Zeit herausgebildet hatte, nie
stattgefunden. Bar selbst wurde immer als Ei-
gengut behandelt. Die Lehnshuldigungen des
12. Jh.s bezogen sich auf ehemaliges kgl. Fis-
kalgut, neben Briey in der Hauptsache auf
Mousson, das freilich später von Friedrich I.

bar

Barbarossa als burgund. Lehen mediatisiert
wurde. Die Gebiete links der Maas mit Ausnah-
me des Clermontois und damit der größere Teil
der Gft. wurden 1301 im Vertrag von Brügge
zum Allod erklärt und von Gf. Heinrich III. dem
frz. Kg. zu Lehen aufgetragen. Seither wird die-
se Nouvelle Reprise zusammen mit den Lehen der
Champagne als »Barrois mouvant«, das in sei-
ner endgültigen Konstitution von 1323 südl. von
Neufchâteau auch auf das rechte Maasufer über-
griff, vom »Barrois non mouvant« unterschie-
den. Als† Karl IV. 1354 die Gf.en in den Reichs-
fürstenstand erhob und sie mit der neugeschaf-
fenen Mgft. Pont-à-Mousson belehnte, war of-
fensichtl. unklar, welche Teile der Gft. als
Reichslehen anzusehen seien. Inwieweit der ter-
ritoriale Umfang dieser Mgft. über die Kastel-
lanei Pont-à-Mousson hinausreichte, wurde da-
her offengelassen. Zudem hat noch im selben
Jahr die regierendeGf.in Yolande für ihren Sohn
Robert den Herzogstitel usurpiert, der im zeit-
genöss. Verständnis zunächst wohl auf das
»Barrois mouvant« bezogen wurde und dem ei-
nes frz. Pair gleichkam. Der Titel wurde vom
frz. Kg. sofort, von † Karl IV. hingegen erst
1372 anerkannt, als er die Stadt Pont-à-Mous-
son, deren Status noch bei der Erhebung von
1354 uneindeutig geblieben war, in den Rang
einer civitas imperii erhob. Der lehnsrechtl. Sta-
tus des Hzm.s Bar blieb ungeklärt, was noch im
16. Jh. dem Hzg. die Zurückweisung frz. Sou-
veränitätsansprüche ermöglichte. – Wichtige
Bausteine der Herrschaftsentwicklung waren
die Vogtei der Abtei St-Mihiel (seit 951), Aus-
stattungsgut der Hzg.e aus dem Ardennerhaus,
wie Briey, Stenay und Mouzay, sowie in gerin-
gerem Umfang Lehen der Bm.er †Metz, † Toul
und † Verdun (diese bes. im Clermontois).

III. Nach Parisse 1982 wäre eine ältere
Fassung der Genealogia sancti Arnulfi 1100/03
im Umkreis von Gf. Dietrich I. redigiert wor-
den, um die Verwandtschaft mit dem zum Kg.
von Jerusalem erhobenen Gottfried von Bouil-
lon und den Anspruch der Gf.en auf die lo-
thring. Herzogswürde zu unterstreichen. Mög-
licherw. haben sie um diese Zeit bereits ein vor-
herald. Familienemblem geführt. Denn ihr für
1189 erstmals dokumentierter Wappenschild,
der zwei abgekehrte Barben zeigt, findet sich
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mit leichten Abwandlungen auch bei den Gf.en
von † Mömpelgard und Pfirt, die vor der Mitte
des 12. Jh.s aus den bar. Gf.en hervorgegangen
sind. Es handelt sich dabei um ein redendes
Wappen (frz. bar/barbeau – dt. Barsch/Barbe). –
Die Gf.en wurden zunächst im Kl. St-Mihiel
begr. Ende des 13. Jh.s begann Theobald II. mit
dem Ausbau der Stiftskirche St-Maxe auf der
Burg von Bar-le-Duc zur Grabkirche des Ge-
schlechts. Sie wurde als vornehmste Kirche des
Landes angesehen und diente auch dem bar.
Adel als Grablege.

IV. Die Gf.en von B. gehen zurück auf einen
Zweig der sog. Ardennergf.en, der seit 959 die
Hzg.e von Oberlothringen stellte und dessen
männl. Linie mit Hzg. Friedrich III. 1033 er-
losch. Das väterl. Eigengut fiel an dessen
Schwester Sophia, die den Gf.en Ludwig von
Mousson und †Mömpelgard heiratete. Aus die-
ser Verbindung gingen sowohl das bar. Grafen-
haus, wie auch infolge einer Teilung zu Beginn
des 12. Jh.s die Grafenhäuser von † Mömpel-
gard und Pfirt hervor. Ludwig selbst hat noch
Anspruch auf den Herzogstitel erhoben und
auch dem Chronisten Lorenz von Lüttich ist um
1140 die hzgl. Abkunft der Gf.en ganz geläufig.
Die Genealogia sancti Arnulfi unterstreicht zu-
dem die Zugehörigkeit zur stirps imperialis, ver-
mittelt durch Beatrix, Ehegattin von Hzg. Fried-
rich I. und Enkelin »Ks.« Heinrichs I. – Ange-
fangen vom Zweiten Kreuzzug 1147/48 bis hin
zur Schlacht von Nikopolis 1396 haben die
Gf.en an zahlr. Kreuzzügen teilgenommen. Um
1200 war Theobald I. sogar als mögl. Anführer
des Vierten Kreuzzuges im Gespräch. Schon zu
diesem Zeitpunkt verfügten die Gf.en über ein
hohes Ansehen. In der zweiten Hälfte des 13.
Jh.s standen sie dann auf dem Höhepunkt ihrer
Macht. Die spätere territoriale Ausdehnung war
im wesentl. bereits erreicht. Die Besitzkomple-
xe erstreckten sich auf beiden Seiten der Maas
von Stenay und Longwy imN bis nach Conflans-
en-Bassigny im S und erreichten im O nördl.
und südl. von †Metz das Moseltal. Longwy war
dem Hzg. von Lothringen abgekauft worden,
der auch 1205 die Lehnsauftragung der Gft.
Vaudémont an B. zugestehen mußte, die dau-
erhaft im bar. Einflußbereich verblieb. In den
Argonnen und der Woëvre war die Expansion in

der Hauptsache auf Kosten des Hochstifts †
Verdun erfolgt, dessen Bf.e die Gf.en mit Cler-
mont-en-Argonne und Varennes belehnt und
die Kastellaneien Vienne und Etain abgetreten
hatten. Im 13. Jh. wandten sich die Gf.en, die zu
Zeiten Gf. Theobalds II. auch über beträchtl. fi-
nanzielle Mittel verfügten, mehr und mehr der
Champagne zu, brachten die Gft. Rethel unter
ihren Einfluß und dehnten ihre Lehnsherr-
schaft auf die Gf.en von Grandpré und die Her-
ren von Hans aus. Die Rivalität mit den Gf.en
von Champagne fand nach dem Anfall der Gft.
1284 an Frankreich ihre Fortsetzung in dem
Konflikt mit dem frz. Kg. um die Schutzherr-
schaft über die Abtei Beaulieu-en-Argonne. Gf.
Heinrich III. verbündete sich gegen Philipp den
Schönen mit Kg. Eduard I. von England und †
Adolf von Nassau, der ihn zu seinem Vikar im
lothring. Grenzgebiet ernannte. Mit seiner Nie-
derlage und der folgenden Unterwerfung im
Vertrag von Brügge 1301 geriet die Gft. unter
den polit. Einfluß Frankreichs, der bes. in den
Phasen der Regentschaft wirksam wurde. Jo-
hann von B. übte sie 1302/11 für seinen unmün-
digen Neffen Eduard I. aus; Gfin Yolande von
Flandern, Wwe. Gf. Heinrichs IV., von 1344 mit
Unterbrechungen bis 1360 für ihre Söhne Edu-
ard II. und Robert I. Häufige Aufenthalte am
Pariser Hof wurden nun die Regel. Mit dem
frühzeitigen Tod Heinrichs IV. begann eine
langjährige, durch das Eingreifen der Nebenli-
nien Pierrefort und Pierrepont noch verschärfte
dynast. Krise, die in der umstrittenen Regent-
schaft Yolandes ihren Ursprung hatte, aber
durch ihre Verquickung mit Kriegen gegen †
Verdun und † Metz und die Metzer Gefangen-
schaft Hzg. Roberts sich bis 1371 hinzog. Hzg.
Robert verlor infolge der Schlacht von Nikopo-
lis bereits zwei Söhne, bei Azincourt 1415 fielen
dann sein Nachfolger, Eduard III., und zwei
weitere Mitglieder des Hauses. Das Geschlecht
war damit in seiner Substanz getroffen. Der ein-
zig überlebende Sohn Roberts, der am frz. Kö-
nigshof einflußr. Ludwig Kard. von B., wehrte
Ansprüche seiner Schwestern und Schwäger,
darunter Hzg. Adolf von Berg, ab und leitete die
Heirat seines Großneffen René von Anjou mit
Elisabeth, der Erbin des Hzm.s Lothringen, in
die Wege. 1419 verzichtete er im Vertrag von
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Foug zugunsten Renés auf das Hzm. Bar, das
unter der Herrschaft der † Anjou seine Eigen-
ständigkeit weitgehend bewahren konnte, wäh-
rend das Haus B. mit Ludwig 1430 im männl.
Stamm erlosch.

In der Familie wurde seit der Abtrennung der
elsäss. Herrschaften im frühen 12. Jh. das Pri-
mogeniturrecht praktiziert, doch kam es An-
fang des 14. und des 15. Jh.s zu Abschichtun-
gen: Aus den Teilungen Heinrichs III. mit sei-
nen Brüdern Erhard und Peter gingen die Linien
Pierrepont (bis 1354) und Pierrefort (nach einer
von Peter neuerbauten Burg; bis 1380) hervor.
Sie nannten sich weiter nach Bar und setzten
ihre eigenen Herrschaftstitel hinzu. Ihr Besitz,
im Kernland der Gf.en gelegen, gelangte in bei-
den Fällen letztl. wieder an die Hauptlinie. Für
die Abfindung ihrer Geschwister setzten zu-
nächst Eduard III. und dann Ludwig Kard. von
Bar den Fernbesitz des Hauses, die Herrschaft
Puisaye südwestl. von Auxerre sowie die Besit-
zungen in Flandern und in der Picardie ein. Die
pikard. Herrschaften aus dem Erbe der Coucy
sind dann von Kg. Karl VI. 1413 in der neuer-
richteten Gft. Marle zusammengefaßt worden.
Robert, Gf. von Marle und Soissons, sire von
Oisy († 1415), blieb aber ohne männl. Nach-
kommen, und die Gft. fiel an die Gf.en von Lu-
xemburg-Ligny.

Seit dem 12. Jh. war die Heiratspolitik stark
auf die Grafenhäuser der Champagne und der
Ardennen ausgerichtet. Eine wichtige Etappe
markierte hier die Verbindung mit Agnes von
Champagne 1155. Den Höhepunkt ihres Presti-
ges erreichten die Gf.en mit der Heirat Hein-
richs III. mit Eleonore von England, Tocher Kg.
Eduards I. Ende des 13. Jh.s. Der einsetzende
engl. Einfluß wurde aber nach 1301 bald kon-
terkariert durch die Bindung an den frz. Königs-
hof, durch den die Heiraten der regierenden
Gf.en mit Maria von Burgund und Maria von
Frankreich, Tochter Kg. Johanns II., vermittelt
werden. Eine gewisse Rolle spielten auch die
ehel. Verbindungen mit den großen Vasallen
der Gf.en (Chiny, Vaudémont, Apremont u. a.).

† B.7. Lothringen † C.7. Bar-le-Duc

Q. Catalogue des Actes des Comtes de Bar de 1022 à

1239, bearb. von Marcel Grosdidier de Matons, Pa-

brabant

ris 1922. – Chronica Alberici monachi Trium Fontium,

hg. von Paul Scheffer-Boichorst, in: MGH SS XXIII,

1874, S. 631–950. – Chronique et chartes de l’abbaye de

Saint-Mihiel, hg. von André Lesort, Paris 1909/12 (Met-

tensia, 6). – Genealogia ex stirpe sancti Arnulfi descen-

dentium Mettensis, hg. von Johannes Heller, in: MGH

SS XXV, 1880, S. 381–384. – Servais 1–2, 1865–67.

L. Grosdidier de Matons, Marcel: Le Comté de

Bar, des Origines au Traité de Bruges (vers 950–1301),

Paris 1922. – Lamaison d’Ardenne, 1981. – Parisse 1976.

– Parisse 1982. – Pastoureau, Michel: Géographie

héraldique des pays lotharingiens: l’influence des armes

de la maison de Bar (XIIe-XVe siècles), in: Principautés et

territoires et études d’histoire lorraine. Actes de 103e Con-

grès national des sociétés savantes, Nancy-Metz 1978, Pa-

ris 1979, S. 335–348. – Poull 1994. – Thomas 1973.

Markus Müller

BRABANT, HZG.E VON
(LÖWEN, GF.EN VON)

I. Der Name B. erscheint erstmals im Ver-
trag von Mersen (870): in Brachbanto comitatus
IIII, und bezeichnet ein Gebiet, das von der Dijle
im O, der Haine im S und der Schelde imW und
N begrenzt wird. Die Herkunft des Namens ist
unklar. Der Ausdruck bant meint vermutl. Ge-
gend oder Region. Der Name Löwen (Leuven)
wird zum erstenMal in den »Annales Vedastini«
aus dem Jahre 884 (Kopie aus dem 11. Jh.) als
Luvanium wiedergegeben. Der Wortkern der Be-
zeichnung geht zurück auf den Personennamen
Lubanios, der Geliebte.

Nach der B.er Genealogie ist der älteste
Stammvater des Hauses Löwen Pippin I., Sohn
Karlmanns von Landen. Tatsächl. ist eine Ab-
stammung der Vorfahren der B.er Hzg.e von
den ältesten Karolingern mögl. Realist. scheint
es aber, Lambert I., den Bärtigen (977/98–
1015), aus dem mächtigen Geschlechtes der Re-
ginare (Reiniers), Hzg.e von Niederlothringen,
als Stammvater des Hauses B. zu betrachten.
Lambert I. war Gf. der Gft. Löwen und Vogt des
Kl.s † Nivelles. Der brabant. Historiographie
nach schuf er durch seine Ehemit Gerberga, die
als Erbin die Gft. Ukkel (Brüssel) mitbrachte,
die Grundlage, auf der das spätere Hzm. B. ent-
stand. Ukkel war eine der vier Gft.en, aus denen
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der alte pagus B. bestand. Die übrigen drei
Gft.en gingen in der Gft. Hennegau auf.

Lambert I. errichtete seinen Hof in Löwen.
Die Gft. Löwen lag nicht im pagus B., sondern
im pagus Haspengau. Einzig die äußerste Süd-
westecke des Hzm.s B. war ehedem Teil des pa-
gusdiesesNamens.UnterGf.Heinrich II. (1063–
79) kam die Titulatur Henricus Bracbatensis patrie
comes et advocatus auf.

Die Herzogswürde stammt aus späterer Zeit.
Im Jahre 1106 wurde sie von Gottfried I., dem
Bärtigen (1095–1139), erworben, der deshalb
geraume Zeit mit den Hzg.en von Limburg
stritt. Formell umfaßte das Hzm. Niederlo-
thringen die gesamten Niederlande, d. h. das
Gebiet zw. Schelde, Rhein, Vinxtbach und der
Nordsee. Die ideolog. Bedeutung des lothring.
Titels mag groß gewesen sein, die damit ver-
bundene tatsächl. Macht aber war viel geringer.
In Wirklichkeit beherrschte der Hzg. ledigl. die
Gft. Antwerpen und einige kleinere Besitzun-
gen. Lange Zeit wurde der lothring. Titel von
den Hzg.en von Limburg angefochten. 1140
wurde er definitiv auf das Haus Löwen übertra-
gen. Allen Ansprüchen auf ein größeres Terri-
torium wurde auf dem Reichstag von Schwä-
bisch Hall 1190 endgültig eine Absage erteilt,
denn hier wurde der lothring. Titel fakt. aller
Macht enthoben.

Nach und nach veränderte sich auch die Be-
zeichnung der Dynastie. Wurden die Hzg.e zu-
erst als Dux Lotharingiae bezeichnet, so ab 1125
als Dux et marchio Lotharingiae atque comes Lovanii.
1142 und in den folgenden Jahren erscheint all-
mähl. Dux Lotharingiae et comes Brabantie als Titel,
um 1188 endl. erstmals vereinzelt Dux Brabantiae
und ab der zweiten Hälfte des 13. Jh.s dann
mehr oder minder konsequent Dux Lotharingiae
et Brabantiae oder Dux Brabantiae zu lauten. In hi-
storiograph.QuellenerscheinendieBezeichnun-
gen Dux Brabantiae und Dux Lovaniensis schon et-
was früher. Paul Bonenfant wies auf das bemer-
kenswerte Faktum hin, daß die Bezeichnung
Brabantini oder Brabantiones für die Einw. älter ist
als der dynast. Titel.

1288 erwarb Hzg. Johann I. in der Schlacht
bei Worringen das Hzm. und den Herzogstitel
von Limburg. Dieser Titel war zwar ebenso wie
derjenige von B. vom lothring. Titel abgeleitet,

doch nannten sich die Hzg.e von B. nun Hzg.e
von † Lothringen, B. und Limburg und Mgf.en
des Heiligen Römischen Reiches.

Im 14. Jh. fügte Wenzel (1356–83) diesen
noch den Titel Hzg. von † Luxemburg zu. Nach
seinem Tode wurden die Titel wieder getrennt,
um in der Mitte des 15. Jh.s von den burgund.
Hzg.en mit vielen anderen erneut zusammen-
geführt zu werden.

Die Reginare hatten tatsächl. eine starke
Machtposition in Niederlothringen. Sie waren
Abkömmlinge der Karolinger und mit den ein-
flußreichsten Häusern im Hzm. verwandt und
hatten wichtige Besitzungen in Hennegau und
Haspengau. Mutmaßl. erwarb Lambert I. durch
seine Hochzeit mit Gerberga, der Tochter Hzg.
Karls I. von Niederlothringen, dem letzten Er-
ben Karls des Großen, seine Machtbasis in der
Umgebung von Brüssel.

Die Hzg.e von B. rühmten sich im 13. und 14.
Jh. vielfach ihrer karoling. Abstammung auf-
grund ihrer Verwandtschaft zu Karl von Lo-
thringen. Wg. dieser karoling. Abstammung
konnten sich die B.er nicht nur auf ihre Zuge-
hörigkeit zur stirps regia berufen, sie konnten
ebenso auf territoriale Konsequenzen verwei-
sen.

Viele Orte in Niederlothringen waren auf die
eine oder andere Weise direkt mit der karoling.
Dynastie verbunden, etwa weil dort mit den Ka-
rolingern verwandte Heilige begr. waren oder
sie, wie Landen und Herstal, mit Pippin I. und
Pippin II. in Verbindung gebracht wurden bzw.
werden. In Bezug auf die karoling. Herkunft ist
regelmäßig die Rede von einem trojan. Ur-
sprung der Dynastie.

Eine etwas abwegige Tradition nennt den
Schwanenritter Lohengrin als Stammvater der
B.er Dynastie. Im frühen 14. Jh. führte dies oft
zu heftiger Polemik. Als Folge davon wurde die-
se Legende »rationalisiert«: der Schwanenritter
wurde in Beziehung zu den röm. Herrschern
Cäsar und Oktavian gestellt. Sein Name wurde
zu »Brabon«, oder gelegentl. auch Brabon Syl-
vius. Der Name B. wird dann von diesem Bra-
bon hergeleitet.

II. † B.7. Brabant, Abschn. I.
III. Die B.er Dynastie war Kristallisations-

punkt des Selbstbewußtseins B.s. Ab der Mitte
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des 13. Jh. scheinen die Städte, d. h. die städt.
Eliten eine Schlüsselrolle in der Verbreitung ei-
ner fsl. Ideologie zu spielen. Selbstverständl.
arbeiteten die Fs. selbst und ihre direkte Umge-
bung daran mit. Lange führten die Hzg.e das
Wappen von † Lothringen, einen roten Schild
mit silbernem Balken, das gleichfalls das Wap-
pen der Stadt Löwen war. Unter noch ungeklär-
ten Umständen wurde es kurz nach 1190, wäh-
rend der Herrschaft Hzg. Gottfrieds III., durch
ein Wappen mit einem goldenen Löwen auf
schwarzem Feld ersetzt. Kurz nach 1294, nach
der Eroberung von Limburg, wurde dasWappen
geviertelt, mit dem B.er und dem Limburger Lö-
wen jeweils in zwei Feldern. Seit Hzg. Johann I.
führten die Hzg.e eine Helmzier in Form eines
feuerspeienden Drachens, welches der Artus-
tradition entlehnt war.

Einer der ältesten Titel des Hauses Löwen
war der des Vogtes von † Nivelles. Wenn die
Angaben der Genealogien stimmen, wurden die
ältesten Mitglieder des Geschlechts dort auch
begr. Das »Monasticon Belge« zeigt, daß Mit-
glieder der B.er Dynastie oftmals als Donatoren
bei der Stiftung und dem Erhalt von Kl.n ver-
schiedener Orden auftraten. Als wichtigstes En-
gagement in dieser Richtung darf wohl die Stif-
tung des Benediktinerkl.s Affligem durch Gf.
Heinrich III. i. J. 1083 gelten. Doch wurden auch
Kl. anderer Orden begünstigt. Gottfried I. war
an der Stiftung von nicht weniger als elf Kl.n
beteiligt. Nicht allein fromme Motive bewegten
die Hzg.e dazu, mehr noch waren es die För-
derung des Handels, die Kultivierung des Lan-
des sowie der Aufschwung der Städte. Von be-
sonderer Bedeutung ist das Engagement Jo-
hanns III., Johannas und Wenzels bei der Grün-
dung des Kl.s Groenendael, wo Johann von Ru-
usbroec lange Zeit lebte. Mitglieder der B.er Dy-
nastie stifteten die Kollegiatskirchen Löwen
(Anfang des 11. Jh.s) und Brüssel (1073).

Die Gf.en von Löwen und Hzg.e von B. er-
richteten eine Anzahl von Res.en in Löwen,
Brüssel, Genappe, Tervuren, Bosvoorde und
Turnhout, die zum Teil mit Geldern des Nie-
derlassungsortes gebaut wurden, in der Hoff-
nung, der Hzg. möge seine Res. dort errichten.

Nur von wenigen B.er Hzg.en der ma. Zeit
sind Abbildungen überliefert, wenn man die

brabant

Siegel außer Acht läßt. Von einigen sind Grab-
bildnisse bekannt, zum Teil als pleurants aus der
burgund. Zeit. Manche Grabmäler sind auf uns
gekommen, andere kennen wir nur von späte-
ren Abbildungen. Antonio de Succa († 1620) ko-
pierte Abbildungen verschiedener B.er Hzg.e
anhand von Grabmälern. Seine detaillierten
Zeichnungen sind oftmals die einzigen brauch-
baren Darstellungen der betreffenden Hzg.e.

Von Hzg. Heinrich III. und seiner Frau Alei-
dis von Burgund kennen wir ein Porträt aus ei-
ner Handschrift des 13. Jh.s (Wien, Österrei-
chische Nationalbibliothek, 2621). Ein berühm-
tes Bildnis Hzg. Johanns I. findet sich im Codex
Manesse aus dem 14. Jh. Auch in dem Wappen-
buch »Gelre« befindet sich ein Bildnis von Hzg.
Johann III., der vom Herold von Gelre/Bayern
als Eber abgebildet wird. Zweima. Inventare des
B.er Urkundenschatzes (Brüssel, Algemeen RA,
Manuscrits divers 983 aus dem Jahr 1438, und
ebd., Inventare der zweiten Abt. 66) enthalten
verschiedene Darstellungen B.er Hzg.e. Es ist
anzunehmen, daß verschiedene Stadthäuser
des 15. und 16. Jh.s mit Bilderfolgen der B.er
Dynastie dekoriert waren.

IV. Um 1270 ließen die Hzg.e von B. eine
Reihe von Genealogien ihres Hauses unter An-
lehnung an Stammbäume der Häuser Boulog-
ne, sowie der frz. und karoling. Dynastien an-
fertigen. Doch auch auf der Basis älterer B.er
Geschlechtertafeln wurde ein beeindruckender
Stammbaum konstruiert. Lange glaubte man,
diese Ahnentafeln seien im Kl. Affligem ent-
standen, doch ebenso ist eine Erstellung im Kl.
† Nivelles möglich. In diesen Arbeiten wird die
Abstammung der Hzg.e auf die karoling. Fs.en
zurückgeführt, wobei insbes. Karl der Große
und Pippin der Kurze eine dominante Rolle
spielen. Urahn ist Pippin I., Sohn Karlmanns.
Die Abstammung des B.er Hauses von Karl-
mann beruht auf zwei kognat. Bindegliedern:
Begga, die Tochter Pippins I., undGerberga, die
durch ihre Hochzeit mit Lambert I. aus dem
Hause der Reginare karoling. Blut an die B.er
Dynastie weitergab. Nach und nach wurden die
Genealogien immer komplizierter und weiter in
die Geschichte zurückverfolgt. In späteren Aus-
gaben wurde als Stammvater Brabon angeführt,
einer der Offiziere aus Cäsars Heer, der bei Ant-
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werpen einen Riesen erschlagen haben soll. Er
gilt als Namensgeber für das Hzm. B. In den
Genealogien wurde die dynast. an eine territo-
riale, brabant. oder niederlotharing. Kontinui-
tät gekoppelt. Ein wesentl. Tenor liegt auf den
Heiligen, die mit den karoling. Fs.en verwandt
und nahezu alle im Gebiet Niederlothringens
begr. sind.

Im späten 13. Jh. wurden die Genealogien
immer feiner ausgearbeitet, was 1294 in die
»Chronica de origine ducum Brabantiae« mün-
dete, die vermutl. im Kl. Affligem geschrieben
wurde. 1316 bildete die Abstammung der Hzg.e
von B. den Ausgangspunkt für die »Brabantsche
Yeesten« des Antwerpener Schöffenschreibers
Jan van Boendale – mit Fortsetzungen van Bo-
endales bis 1349, dann von anderen bis 1430.
Dieses bedeutsame Werk ist nicht nur die erste
gereimte mittelniederländ. Geschichte B.s, son-
dern kann sogar als Nationalchronik B.s gelten.
Die »Brabantsche Yeesten« zeigen, daß die dy-
nast. Geschichte des Fürstenhauses auch von
den städt. Eliten getragen wurde. Diese Beob-
achtung wird durch eine Vielzahl weiterer Bei-
spiele aus dem 14. und 15. Jh. gestützt.

Daß, abweichend vom sonst im Reich gel-
tenden Lehnsrecht, in B. im späten 14. und im
15. Jh. die Tradition der kognat. Erbfolge bei
Fehlen eines männl. Erben gepflegt wurde
scheint eine opportunist. Schöpfung brabant.
und burgund. Diplomaten gewesen zu sein.

Drei weitere Chroniken müssen hier gen.
werden, welche die Stellung B.s im Reichskon-
text dokumentieren: Johann van Heelu’s »Rijm-
kroniek van de slag bij Woeringen« (Reim-
chronik der Schlacht bei Worringen, ca. 1290),
worin die Regierungszeit Hzg. Johanns I.
(1267–94) detailliert beschrieben wird, und v. a.
natürl. diese für B. wichtigste Schlacht, in der
Johann den Herzogstitel von Limburg eroberte.
Eine andere wichtige Chronik ist die »Voortzet-
ting van de Spiegel Historiael« von Lodewijk van
Velthem (1315). Schließl. die anonyme »Rijm-
kroniek van de Grimbergse oorlog« (ca. 1350?),
die den heroischen Kampf Gottfrieds III. mit
dem Geschlecht derer von Berthouts erzählt.
Auch in anderen literar. Werken, die im Umfeld
des B.er Hofes entstanden sind, finden sich
zahllose Verweise auf dynast. Aspekte und die

lothring. Ambitionen der Hzg.e. Weitere Unter-
suchungen sind hier nötig.

In der B.er Heiratspolitik lassen sich zwei
Tendenzen erkennen. Einserseits gibt es eine
lange Reihe von Verbindungen mit Verwandten
aus den Königshäusern des Reiches, Frank-
reichs und in geringerem Maße Englands: B.
befand sich stets in einem Machtvakuum zw.
diesen drei Ländern. Vermutl. wurden die ge-
nannten Fürstenhäuser vom hohen Status des
B.er Titels angezogen. Zum anderen lag ein
Schwerpunkt auf Ehepartnern aus Fsm.ern, die
unmittelbar an B. grenzten wie Namur, Flan-
dern,Hennegau/Hollandund†Geldern.Nurein
Beispiel sind in diesem Zusammenhang die
Ehen, die Hzg. Johann III. in der ersten Hälfte
des 14. Jh.s für seine sechs Kinder schloß. Seine
drei Söhne verheiratete er allesamt mit Prinzes-
sinnen aus Frankreich, seine Töchter mit den
Erbprinzen von Holland (später mit Wenzel von
Böhmen), von Flandern und von † Geldern.

Beachtenswert ist die Handlungsweise von
Hzg.in Johanna nach dem Tod Wenzels 1383.
Ohne Rücksicht auf frühere Versprechen ent-
schied sie sich nun konsequent für die Seite ih-
rer Nichte, die mit Hzg. Philipp dem Kühnen
von Burgund vermählt war. Auf diese Weise be-
reitete sie den Übergang B.s in die burgund.
Lande vor.

Ein jüngerer Sohn Hzg. Heinrichs II. von B.
(1235–48), ebenfalls Heinrich genannt, wurde
Gf. von Hessen und kann als Stammvater des
Hessischen Hauses gelten. Noch 1430 sollten
sich die Fs.en von Hessen auf der Grundlage ih-
rer agnat. Abstammung vom B.er Herzogshaus
als die einzig überlebenden rechtmäßigen Er-
ben des Hzm.s B. präsentieren.

† B.7. Brabant † B.7. Hessen † C.7. Brüssel

Q. Eine Übersicht der relevanten historiograph. Li-

teratur wird gegeben bei: Bayot 1900. Die digitale Da-

tenbank »Narrative sources of the Low Countries« – über

das Internet verfügbar – ist aktueller und ausführlicher.

Die wichtigsten mittelniederländ. Chroniken (und

weitere Literatur, zusammen mit dem Mittelniederländi-

schenWörterbuch) sind inzw. selbständig erschienen auf

der CD-ROM »Middelnederlands« (’s-Gravenhage 1998).

Diese Ausgabe beruht auf den alten Editionen.

Kurz verwiesen sei hier auf folgende Titel: Genealo-
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giae ducum Brabantiae, 1880. – De Grimbergse Oorlog,

riddergedicht uit de XIVe eeuw, hg. von Philip Blom-

maert, 2 Bde., Gent 1852–54. – Jan van Heelu, Rym-

kronyk betreffende de slag bij Woeringen, van het jaar

1288, hg. von Jan-Frans Willems, Brüssel 1836. – Bra-

bantsche Yeesten, 1–3, 1839–69. – Lodewijk van Velthem,

Voortzetting van den Spiegel Historiael (1248–1316), hg.

von Herman vander Linden, Willem de Vreese, Paul

de Keyser und Adolf von Loey, 3 Bde., Brüssel 1906–38.

– Sigebert von Gembloux, Chronographia, in: MGH SS

VI, 1844, S. 300–525 [mit Fortsetzung, erste Hälfte 12. Jh.,

wichtigste Quelle für die Geschichte der B.er Dynastie].

L. Über die B.er Dynastie ist sehr viel geschrieben

worden. Relevant scheinen die folgenden Publikationen:

Avonds, Piet: Art. »Johann I«, »Johann II«, »Johann III«,

in: NBW XV, 1996, Sp. 386–392, 392–403, 377–386. –

Avonds, Piet: Brabant en Limburg 1100–1403, in: Alge-

mene geschiedenis der Nederlanden, Bd. 2, Haarlem

1982, S. 452–482. – Avonds, Piet: Brabant tijdens de re-

gering van Herzog Johann III (1312–1356). De grote po-

litieke krisissen, Brüssel 1984 (Verhandelingen van de

Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en

schone kunsten van België. Klasse der letteren, 46,114). –

Avonds, Piet: Brabant tijdens de regering van Herzog

Johann III (1312–1356). Land en instellingen, Brüssel 1991

(Verhandelingen van de Koninklijke academie voor we-

tenschappen, letteren en schone kunsten van België.

Klasse der letteren, 53,136). – Avonds 1999. – Blöte,

J. F.D.: Das Aufkommen der Sage von Brabon Silvius,

dem brabantischen Schwanritter, Amsterdam 1904 (Ver-

handelingen van de Koninklijke akademie van weten-

schappen, afdeeling letterkunde, Nieuwe reeks, V,4). –

Bonenfant, Paul/Bonenfant-Feytmans, A.-M.:

Du duché de Basse-Lotharingie au duché de Brabant, in:

Revue Belge de Philologie et d’histoire 46 (1968) S. 1129–

65. – Bonenfant 1951. – Brabant en Mechelen, 2000. –

Hage, Anton L.H.: Sonder favele, sonder lieghen. On-

derzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse

rijmkroniek als historiografisch genre,Groningen 1989. –

Heymans, Jo G.: Vanden derden Eduwaert, coninc von

Ingelant, hoe hij van over die zee is comen in meyningen

Vrancrijc te winnen ende hoe hij Doernic belach. Uitge-

geven met een inleiding over de Brabantse historiografie

tussen ca. 1270 en ca. 1350, Nimwegen 1983. – Jéquier,

Léon, Anrooy, Wim van: Les généalogies armoriées de

l’armorial du héraut Gelre et du manuscrit 131 G 37 de

la Bibliothèque Royale de La Haye, in: Schweizer Archiv

für Heraldik 101 (1988) S. 1–44. – Knetsch, Carl: Das

Haus Brabant. Genealogie der Herzöge von Brabant und

burgund

der Landgrafen von Hessen, Bd. 1: Vom 9. Jahrhundert

bis zu Philipp dem Großmütigen, Darmstadt 1917. –

Knetsch, Carl: Des Hauses Hessen Ansprüche auf Bra-

bant, Marburg 1915. – Laurent, René: Les sceaux des

princes territoriaux belges du Xe siècle à 1482, 3 Bde.,

Brüssel 1993. – Linssen, Conrad A.A.: Lotharingen

880–1106, in: Algemene geschiedenis der Nederlanden,

Bd. 1, Haarlem 1981, S. 305–353. – Mingroot 1980. –

Mohr 2, 1976. – Monasticon Belge, VI: Province de Bra-

bant, 6 Bde., Brüssel 1964–72. Monasticon Belge, VIII:

Province d’Anvers, 2 Bde., Brüssel 1992–93. – Mulier,

K.: Grafmonumenten van de Herzöge van Brabant, in:

Handelingen van het Eerste Congres van de Federatie van

nederlandstalige vereningingen voor oudheidkunde en

geschiedenis organisaties in België, Mechelen 1988–90,

S. 251–266. – Nelis, Hubert: L’origine du titre: »Duc de

Brabant«, in: Revue des Bibliothèques et Archives de Bel-

gique 1908, S. 145–161. – Ridder, Paul de: Dynastiek en

nationaal gevoel in Brabant onder de regering van Herzog

Johann I (1267–1294), in: Handelingen van de Koninklij-

ke Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkun-

de en geschiedenis 33 (1979) S. 73–99. – Smets, Geor-

ges: Henri Premier, duc de Brabant 1190–1235, Brüssel

1908. – Stein 1994. – Stein 1995. – Stein, Robert:

Recht und Territorium. Die lotharingischen Ambition

Philipps des Guten, in: ZHF 25 (1998) S. 364–386. –

Steurs 1993. – Thomas, Heinz: Die ErnennungHerzog

Wenzels von Luxemburg-Brabant zum Reichsvikar, in:

Festschrift Ferdinand Seibt, 1992, S. 143–152. – Uytte-

brouck 1975. – Uyttebrouck 1991. – Uytven, Ray-

mond van: Kloosterstichtingen en stedelijke politiek van

Godfried I van Leuven (1095–1139), in: Bijdragen voor de

geschiedenis der Nederlanden 13 (1959) S. 177–188. –

Uytven, Raymond van: De hertog, in: Brabant en Me-

chelen, S. 35–50. –Wauters 1862 [siehe auch seine Bio-

graphien der Gf.en undHzg.e in der Biographie nationale

de Belgique, 28 Bde., Brüssel 1866–1944].

Robert Stein

BURGUND, GF.EN VON

I. Angesichts einer erst allmähl. Emanzi-
pation der späteren Fgft. B. aus dem Kgr. B., die
mit dem Beginn des 11. Jh.s einsetzt, wird als
der Begründer der Linie im allg. Ott-Wilhelm
(um 960–1026) betrachtet. Er war der Sohn des
von Otto dem Großen entthronten lombard.
Kg.s Adalbert II. und gelangte durch Heirat in
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den Besitz der Gft.en von Mâcon und von Be-
sançon, mußte aber Ansprüche auf das Hzm. B.
aufgeben und an die Kapetinger abtreten. Nach
seinem Tod wurde seine Herrschaft geteilt: Sein
älterer Sohn Gui erhielt die Gft. Mâcon, wäh-
rend der jüngere Reginald (I.) mit der Gft. Be-
sançon den Kern des östl. der Saône erwachsen-
den und später als Franche-Comté de Bour-
gogne (Fgft. B.) bezeichneten Territoriums
erbte.

II. Das Herrschaftsgebiet der Gf.en von B.
entstand unter Ott-Wilhelm aus der Zusammen-
fügung einiger karoling. pagi und entsprach in
etwa der Ausdehnung der antiken civitas Veson-
tium. Unklar sind Natur und Umfang der von
Ott-Heinrich ausgeübten Rechte. Thietmar von
Merseburg sagte über ihn, er sei zwar dem Na-
men nach Vasall, tatsächl. aber dominus in re ge-
wesen. Mit der Ausdehnung der ksl. Oberhoheit
über das Kgr. B. 1032 gerieten auch die Gf.en in
die Vasallität des Reiches. Nach dem Tod des
bedeutenden Ebf.s von † Besançon Hugo von
Salins (1031–66) führte Gf. Wilhelm I. (1017–
87), der auch die Gft. Mâcon von seinem in den
Benediktinerorden eintretenden Vetter Gui II.
noch einmal übernahm, durch eine geschickte
Familienpolitik den Einfluß seines Hauses in
der Region auf eine neue Höhe. In der Folge ent-
fremdeten die Gf.en von B. sich zunehmend
dem Reich. Gf. Reginald III. (1127–49) weigerte
sich bei seinem Herrschaftsantritt gar, die Ho-
heit des Reiches anzuerkennen und mußte von
Lothar von Supplingenburg zur Lehenshuldi-
gung gezwungen werden – ein Geschehen, in
dessen Zusammenhang nach Auffassung eini-
ger Gelehrter der Titel der »Freigrafen« entstan-
den sein soll, von dem sich dann die (allerdings
erst für das 14. Jh. zu belegende) Bezeichnung
ihres Herrschaftsgebietes als »Freigrafschaft«
abgeleitet hätte. Die Vermählung von Reginalds
III. Erbin Beatrix mit Friedrich Barbarossa
(1156) stärkte die Bindungen der Gft. B. an das
Reich. Um diese Bindung zu bekräftigen, führte
Barbarossas Sohn Otto I. als erster Gf. von B.
dann auch den Titel eines Pfgf.en. Nach mehr-
fachen Dynastiewechseln bis zum Ende des 13.
Jh.s brachte der Vertrag von Vincennes (1295) ),
der anläßl. der Heirat von Gf. Ottos IV. Tochter
und Erbin mit dem zweiten Sohn Kg. Philipps

IV. geschlossen wurde, die Gft. unter frz. Kon-
trolle. 1330 gelangte die Gft. an den aus einer
kapeting. Nebenlinie stammenden Hzg. Odo
IV. von B. und damit kam es erstmals zu einer
Vereinigung beider B. durch eine Personaluni-
on. Nach dem Tod des letzten Sprosses dieses
Hauses, Philippe de Rouvres (1361), traten beide
Landesteile wieder auseinander, bis sie 1384 un-
ter Hzg. Philipp dem Kühnen von B., der einer
Nebenlinie des Hauses † Valois entstammte,
erneut zusammengeführt wurden. Nach dem
Erlöschen des burgund. Herzogshauses im
Mannesstamm (1477) war das Erbe zw. dem Kg.
von Frankreich und dem Haus † Habsburg um-
stritten. Durch die im Vertrag von Senlis (1492)
erreichte Einigung fiel die Fgft. an das Haus †
Habsburg. Ks. † Karl V. schlug sie dem 1546
gegründetenBurgundischenReichskreis zu und
untertrug sie bei seiner Abdankung (1556) zu-
sammen mit der span. Krone und den Nieder-
landen seinem Sohn Philipp. Durch den Frie-
densvertrag von Nimwegen (1679) gelangte die
Fgft. B. endgültig an Frankreich.

III. Häufige Dynastiewechsel sind für die
Geschichte der Fgft. B. im gesamten MA kenn-
zeichnend geworden. Die auf Ott-Wilhelm zu-
rückzuführende Hauptlinie des Grafenhauses
erlosch 1127 mit Wilhelm III. Mit Reginald III.,
Gf. von Mâcon, folgte ihm sein nächster männl.
Seitenverwandter, aber bereits dessen einzige
Tochter Beatrix brachte durch ihre Vermählung
mit Friedrich Barbarossa die Gft. an die † Stau-
fer, während die Gf.en von Châlon, eine an-
dere noch verbleibende Linie des von Ott-Wil-
helm begründeten Hauses, leer ausgingen. Be-
atrix’ und Barbarossas Sohn Otto gab die Herr-
schaft seinerseits an seine Tochter Beatrix II.
weiter, die sie durch ihre Vermählung mit Gf.
Otto an das Haus Andechs-Meranien brachte,
was zu Konflikten mit den Gf.en von Chalon
führte. Diese wurden beigelegt, als die Tochter
und Erbin des letzten Gf.en von B. aus dem
Haus Andechs-Meranien, Ottos III., 1236 den
ältesten Sohn Gf. Johanns I. von Châlon-Arlay
heiratete. Der aus dieser Verbindung hervorge-
gangene Gf. Otto IV. hatte wiederum nur eine
Tochter, die sichmit demzweiten SohnKg. Phil-
ipps IV. von Frankreich, dem späteren Kg. Phil-
ipp V., vermählte.Die Erbin aus dieser Verbin-
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dung, Johanna III., ehelichte Hzg. Odo IV. von
B., wodurch die burgund. Herzogs- und Gra-
fenwürde erstmals in einer Hand vereint waren.
Mit ihrem Enkel Philippe de Rouvres erlosch
1361 das alte kapeting. Herzogshaus von B. Das
Hzm. kam nun an eine jüngere Linie des Hauses
† Valois, während die Gft. B. an die jüngste
Tochter Kg. Philipps V. zurückfiel, Margarethe
von Flandern. Durch die Vermählung ihrer En-
kelin mit Hzg. Philipp dem Kühnen von B. ge-
rieten ab 1384 beide B. für mehr als neun Jahr-
zehnte allerdings wieder unter eine gemeinsa-
me Herrschaft. Nach dem Tod Hzg. Karls des
Kühnen geriet der in erster Ehe mit dessen ein-
ziger Tochter und Erbin Maria verheiratete
Ehzg. † Maximilian von Habsburg über das
Erbe in Konflikt mit Kg. Ludwig XI., der u. a.
Ansprüche auf die Fgft. erhob. Der Kompro-
mißvertrag von Senlis, den † Maximilian 1493
mit Ludwigs Sohn Kg. Karl VIII. schloß, regelte
die Frage in diesem Punkt im habsburg. Sinne.
Bei seiner Abdankung verfügte Ks. † Karl V.
1556 den Anfall der Fgft. B. zusammen mit den
anderen an † Habsburg gekommenen Besit-
zungen aus der burgund. Erbmasse an die neu
entstehende span. Linie des Hauses, bei der sie
bis zum endgültigen Übergang an Frankreich
verblieb.

† B.7. Burgund, Fgft. † C.7. Dole
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Rainer Babel

CILLI, GF.EN VON
(SANNEGG, FREIE VON)

I. Das untersteir. Geschlecht der Sanneg-
ger, aus dem das Grafengeschlecht der C. her-
vorgehen sollte, nannte sich nach der Sann, ei-
nem Nebenfluß der Save. Es wird erstmals zw.
1123 und 1130 histor. faßbar, als ein Gebhard
von Soune in einer in Völkermarkt in Kärnten
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ausgestellten Urk. Ceizolfs von Spanheim unter
28 weltl. Zeugen an vierter Stelle testiert. 1144
erscheint derselbe Gebhard abermals als Zeuge,
diesmal in einer Urk. des Salzburger Ebf.s Kon-
rad († Salzburg, Ebf.e von) und 1173 wird Geb-
hard II. von Sonhec in einer Urk. des Patriarchen
Udalrich von Aquileia unter den Laienzeugen an
erster Stelle geführt. Das Geschlecht nannte
sich zu der Zeit bereits nach der Stammburg
Sannegg im Sanntal, einem für das 12. Jh. Typ.
Wehrbau, die von Gebhard I. oder einem seiner
Söhne errichtet worden war.

Als sagenhafte Ahnherren der Freien von
Sannegg gelten der mächtige Gurker († Salz-
burg, Ebf.e von) Vogt Askuin, ein Blutsverwand-
ter der hl. Hemma von Friesach-Zeltschach (um
990 – um 1045), dessen Enkel Sarchand II. das
Amt des Mgf.en von Sannien bekleidete und
Prezlaus, ein anderer Vogt Hemmas, der die
Mutterpfarre Fraßlau unweit der späteren Burg
Sannegg begründet haben soll, deren Patronat
den Freien von Sannegg zustand. Die von einem
anonymen C.er Minoriten verfaßte C.er Chro-
nik setzt erst 1359 mit dem Tod Friedrichs X.
Freien von Sannegg ein (um 1330–59/60), dem
ersten Gf.en von C., der 1322 als Neffe des letz-
ten Gf.en von Heunburg u. a. die halbe Herr-
schaft C. geerbt und nach einer langjährigen,
letztl. erfolgr. geführten Fehde mit den Aufen-
steinern, 1333 den Rest inklusive des aufstre-
bendenMarktes C. erworben hatte. Am 16. April
1341 wird Friedrich von Ks. † Ludwig von Ober-
bayern in den Grafenstand mit dem Namen von
Cyli erhoben, das Grafengeschlecht war damit
nach dem Namen seines neuen Herrschaftsmit-
telpunktes benannt worden.

II. Gunter, der letzte Mgf. aus dem Ge-
schlecht der Kärntner Gf.en von Heunburg, der
sich nach C. nennt, ist bis etwa 1140 bezeugt.
Danach bleibt die Zugehörigkeit des Gebietes
an der Sann zw. Krain, Steiermark und Kärnt-
nen († Österreich) umstritten. Nach dem Erlö-
schen der Kärntner Hzg.e aus dem Geschlecht
der Spanheimer kommt das Sanntal 1269 an Kg.
Přemysl Otakar II. von Böhmen († Přemysliden,
† Böhmen) und nach dessen Tod an Meinhard
II. von Görz-Tirol. Dessen Sohn Heinrich, der
Kärntner Hzg. und Kg. von † Böhmen, tritt das
Gebiet 1311 an das Haus † Habsburg ab. In die-



52 a. dynastien

ser Zeit des raschen Herrschaftswechsels kon-
zentriert sich das polit. Interesse der Freien von
Sannegg auf den Ausbau ihrer Herrschaften im
Sanntal. Zu ihren freieigenen Stammherrschaf-
ten erhalten sie Lehen vom Patriarchat † Aqui-
leia, demBm.Gurk († Salzburg, Ebf.e von), den
steir. Hzg.en und den jeweiligen Herren von
Krain.

1308 (22. April) trägt Ulrich II. von Sannegg
seinen gesamten Allodialbesitz, darunter den
Kern seiner Erbbesitzungen um die Burgen San-
negg und Osterwitz sowie die Türme Scheineck
und Liebenstein dem habsburg. Hzg. † Fried-
rich dem Schönen zu Lehen auf, wodurch er
sich als Lehens- und Gefolgsmann Hzg. Fried-
richs als Edelfreier (libertinus) bekennt. 1311 wird
Friedrich X. von Sannegg nach Interventionen
der † Habsburger bei Hzg. Heinrich von Kärn-
ten zum Landeshauptmann in Krain und der
Windischen Mark ernannt (capitaneus Carniole ac
Marchie) und 1334 im Amt bestätigt. Von größ-
ter Bedeutung ist das Erbe der Gf.en von Heun-
burg, von deren Besitz 1322 der Großteil an
Sannegg fällt. Friedrich X. zögert nicht und be-
kriegt den Landmarschall von Kärnten Konrad
von Aufenstein, einen weiteren Erben der Heun-
burger, um das Gesamterbe antreten zu kön-
nen. 1333 (28. Febr.) findet die langjährige Feh-
de mit dem Verkauf von Burg, Markt und Ge-
richt C. samt ansässigen Leuten an Friedrich ein
für Sannegg zufriedenstellendes Ende. Die San-
negger haben damit endgültig die Vorherrschaft
zw. Drau und Save errungen. Nach dem Über-
gang von Kärnten und Krain an die † Habsbur-
ger (1335) bestätigt Hzg. Otto Friedrich X. im
Amt des Landeshauptmannes in Krain und der
Windischen Mark abermals und am 16. April
1341 wird der Sannegger von Ks. † Ludwig zum
erstenGf.en vonC. erhoben, wodurch† Ludwig
gegen die Bestrebungen † Habsburgs auftritt,
in der Steiermark, Kärnten und Krain die Le-
henshoheit durchzusetzen. Allerdings erhält
Friedrich nur die Gurker Lehensherrschaft Len-
genburg als Gft. zuerkannt, da sich innerhalb
der Herrschaft C. noch landesfsl. Pfandbesitz
befindet.

Am 31. Juli 1348 werden von Kg. † Karl IV.
alle Gnaden und Freiheiten aufgehoben, die †
Ludwig zum Nachteil der † Habsburger und ih-

rer Länder verliehen hatte. Diese verwehren den
C.ern das Führen des Grafentitels nicht, zeigen
aber durch sieben landesfsl. Blutbannverleihun-
gen während der folgenden Jahre, daß die C.er
aus ihrer Sicht dem steir. Herrenstand und da-
mit demLand Steiermark zuzuzählen sind. 1372
werden die Vettern Hermann I. († 1385) und
Wilhelm von C. (1361/62–92) von Ks. † Karl
abermals, diesmal mit Zustimmung der †
Habsburger, in den Grafenstand erhoben und
erhalten nun eine wesentl. größere Gft. zuge-
sprochen, die auch dasmittlere und obere Sann-
tal nebst dem Markt C. als Mittelpunkt enthält.

1415 wird den Gf.en von C. von Ks. † Sigis-
mund (1368–1437) der Blutbann über ihre Gft.
und die Herrschaft Schmierenberg zugespro-
chen. Damit steht C. in unmittelbarer Bezie-
hung zum Reich. Weiters wird Hermann II. von
C. (1365–1435) mit den Reichslehen von Blei-
burg in Kärnten belehnt, 1420 (29. Febr.) als
Erbe der Gf.en von Ortenburg (am 23. Nov.
1377 war ein gegenseitiger Erbvertrag geschlos-
sen worden), mit den Gft.en Ortenburg und
Sternberg sowie den ortenburg. Besitzungen in
Krain, und 1423 bewegt † Sigismund Hzg.
Ernst von Steiermark dazu, auf die Lehensho-
heit über C. zu verzichten. 1425 verleiht Patri-
arch Ludwig von † Aquileia Hermann II. von C.
die aquil. Lehen in Krain, der Kg. hatte demC.er
schon zuvor den Schutz des Patriarchates über-
tragen. Nunmehr sind die C.er die stärksten
Landesherren in Krain, der Steiermark und
Kärnten († Österreich). Nach einem ersten,
wohl am Widerstand der † Habsburger ge-
scheiterten Versuch Ks. † Sigismunds, die C.er
in den Reichsfürstenstand zu erheben (1. Mai
1430), stellt 1431 Hermann II. den † Habsbur-
gern 14 Pfandschaften, die Friedrich I. von C.
diesen 1308 als Lehen aufgetragen hatte, unent-
geltl. zurück, womit die Voraussetzungen für
eine Reichsfürstenerhebung erfüllt sind. Im sel-
ben Jahr erteilt ihm der Ks. das Recht zur Anlage
von Bergwerken in der Gft. Sternberg. Am 30.
Sept. 1436, i. J. nach dem Tode Hermanns II.
von C., werden die Gf.en Friedrich II. von C.
(1378/79–1454) und sein Sohn Ulrich II. (1407–
56) zu Rfs.en erhoben, die Gft.en C., Ortenburg
und Sternberg und andre ire land und herrschaft zu
Reichslehen erklärt. Ferner erhalten die C.er



53

eine eigene Landschranne sowie das Berg- und
Münzregal nebst dem Recht zur Prägung von
Goldmünzen. Damit löst sich C. aus der habs-
burg. Landeshoheit und ist auf dem besten We-
ge, ein eigenes Territorium im SO des Reiches
zu formen, denn noch erfolgreicher als im
Deutschen Reich sind die C.er im Ungarischen.
Der Konflikt mit † Habsburg – der Senior des
Hauses Hzg. Friedrich V. (1415–93) befindet
sich zur Zeit der Erhebung der C.er in den
Reichsfürstenstand auf Pilgerreise in Palästina –
ist damit vorprogrammiert. Ein Einspruch
Friedrichs (31. Mai 1437) wird vom Ks. zurück-
gewiesen und dem Habsburger befohlen, die
C.er als Rfs. anzuerkennen. Tatsächl. aber sind
die C.er in den Aufgebotsordnungen der Stei-
ermark noch bis 1446 verzeichnet.

In Ungarn erhält Gf. Hermann II. 1397 vom
Kg. mit der Übereignung der Stadt Warasdin,
zweier Burgen in Zagorien und einem Haus in
der Res. Ofen erste große Schenkungen zuge-
sprochen. 1399 folgt die gesamte Gespanschaft
von Zagorien inklusive acht Burgen. Dadurch
sind die C.er die mächtigsten Herren in Slavo-
nien geworden, jener ungar. Provinz, die un-
mittelbar südl. an C.s steir. Besitzungen grenzt.
Als Kg. † Sigismund in zweiter Ehe Barbara,
eine Tochter Hermanns II., heimführt (1408),
vergrößert sich der Besitz C.s durch die Ver-
schreibung einer standesgemäßenMorgengabe
für die Kg.in weiter. Um den steir.-krain.
Stammbesitz der Familie beginnt sich gemein-
sam mit den der Kg.in verschriebenen Domä-
nen sukzessive ein großer, zieml. geschlosse-
ner cillischer Güterkomplex auszubilden, der
den C.er Gf.en durch Schenkung, Kauf, Pfand
und/oder Tausch unter verschiedenen Rechts-
titeln zufällt. Parallel dazu erlangen die C.er in
Ungarn verschiedene hohe Ämter und Würden
wie Ban von Slavonien, Dalmatien und Kroati-
en. Als Kg. † Sigismund 1408 den Drachenor-
den gründet, der als kgl. Gegenliga zu einer un-
gar. Magnatenliga zu verstehen ist, und dem
neben dem Herrscherpaar 22 Große Ungarns
angehören, werden im Stiftungsbrief Hermann
II. von C. und sein Sohn Friedrich II. unmittel-
bar nach dem Herrscherpaar und dem serb.
Despoten Stejpan Lazarević gen.

Bis 1430, als Ks. † Sigismund erstmals ver-
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sucht, die C.er in den Reichsfürstenstand zu er-
heben, befinden sich durch gezielte Erwerbs-
politik auch fast alle Verkehrswege im heutigen
Slowenien, im slavon. Grenzgebiet und Teilen
Kärntens in cillischem Besitz. Der Grundstein
für ein cillisches Territorium ist gelegt.

Nach dem Tod † Sigismunds (1437) folgt
ihm der mit Elisabeth, der einzigen Tochter des
Ks.s verheiratete Habsburger † Albrecht V.
(1397–1439) auf dem ungarischen, dem böhm.
Thron und auch im Reich nach. Elisabeths Cou-
sin Ulrich II. von C. wird kurzfristig zum Lan-
desverweser von † Böhmen ein- und nach Un-
stimmigkeiten wieder abgesetzt (Okt. 1438 –
Mai 1439). Als Kg. † Albrecht 1439 überra-
schend stirbt, folgt ihm Friedrich V. als Kg. †
Friedrich III. im Reich nach, der schwelende
Konflikt um die Anerkennung der C.er als
Rfs.en und andere Gegensätze brechen wieder
auf, ein langwieriger Kampf, von dem die C.er
Chronik ausführl. berichtet, folgt und endet im
Ausgleich vom 16./17. Aug. 1443. Die Gf.en von
C. verzichten auf den Reichsfürstenrang, wor-
aufhin sie Friedrich abermals in den Reichsfür-
stenstand unter der Bedingung, daß sie mit ihm
ein dauerndes Bündnis eingehen, erhebt. Auch
sollte ihre Gft., falls sie ohnemännl. Erben stür-
ben, an die Hzg.e von † Österreich fallen. Zum
Zeichen der völligen Aussöhnung wird Ulrich II.
von C. in den äußeren Rat Kg. † Friedrichs auf-
genommen.

In Ungarn spielt Ulrich II. bei der Krönung
des nachgeborenen Sohnes Kg. † Albrechts von
Habsburg die wichtigste Rolle. Er bringt das
Schwert, mit dem Ladislaus (1440–57) formell
zum Ritter geschlagen wird, hält dem Säugling
die Krone über das Haupt, nimmt am Krö-
nungszug als einziger hoch zu Roß teil und de-
monstriert so die Würde der hl. Krone.

Auch in † Österreich ist der gefürstete Gf.
als Vormund des jungen Kg.s bald der wichtig-
steMann imLande (ab 1453undnach einer kurz-
fristigen Verbannung vom Hof des Kg.s wieder
ab 1455). Nach dem Tod des ungar. Reichsver-
wesers János Hunyadi im Juli 1456 wird Ulrich
II. von C. von Kg. Ladislaus auch zum capitaneus
regni Hungariae generalis, zum Statthalter in Un-
garn, ernannt. Ihm stehen nun alle Rechte und
Pflichten eines Kg.s zu, v. a. auch der Oberbe-
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fehl über das Heer. Das Haus C. ist am Höhe-
punkt seiner Macht angelangt. Aber bereits am
9. Nov. 1456 wird Ulrich als Letzter seines Ge-
schlechtes ermordet. Im nachfolgenden Erb-
streit gelingt es Ks. † Friedrich III., den gesam-
ten Besitz der C.er innerhalb der österr. Erblan-
de († Österreich) an sich zu bringen. Die Gf.en
von Görz, die ebenfalls über Erbverträge mit
den C.ern verfügt und gegen Friedrich gekämpft
hatten, sind genötigt, alle Besitzungen östl. der
Lienzer Klause an † Habsburg abzutreten, die
territoriale Einheit der Hzg.tümer Steiermark
und Krain ist für die † Habsburger gesichert
und in Kärnten der Durchbruch zur Landesherr-
schaft gelungen. Auch in Ungarn wird Ks. †
Friedrich zum Kg. gewählt (1458).

III. Nach verschiedenen Nennungen in
Urk.en, finden die Sannegger-C.er im »Frauen-
dienst« Ulrichs von Liechtenstein (erste Hälfte
13. Jh.) Erwähnung, danach im »Liber certarum
historiarum« Johanns von Viktring (um 1340)
und bei Peter Suchenwirt, der im 16. Lied seines
Heldenbuches »Graff Ulreich von Tzili« und
dessen krieger. Taten im Gefolge Kg. Ludwigs
von Ungarn ein bleibendens Denkmal setzt. Etl.
weitere literar. und chronikal. Erwähnungen
des C.er Grafengeschlechtes folgen. Ein Ge-
schlechtsbewußtsein wird am Beispiel der Fa-
miliengrablege der Freien von Sannegg im Kl.
Oberburg, dessen Hauptvögte die Sannegger
waren, früh erkenn- und in der C.er Grafen-
chronik schriftl. nachweisbar, einer Auftragsar-
beit, die von einem C.er Minoriten um 1435 mit
dem Ziel, die Geschichte des einflußreichen
»Hauses C.« ins rechte Licht zu rücken, begon-
nen wurde und mit Nachträgen bis 1460 reicht.
Mit dem Werk, worin der glorreiche Aufstieg
der Familie in die Hocharistokratie aus C.er Per-
spektive geschildert wird, nicht jedoch die min-
derrangigen Anfänge, sollte der Dynastie der
C.er ein geschriebenes Monument gesetzt wer-
den. – Trotz des Rechtes auf ein neues Wappen
bei der Erhebung in den Grafenstand 1341 bzw.
1372 beharrten die C.er auf dem geerbten der
Gf.en von Heunburg, drei goldenen Sternen auf
blauem Grund. Damit wollten sie offenbar die
große Bedeutung des Heunburger Erbes (1322)
für den materiellen und gesellschaftl. Aufstieg
des Hauses dokumentieren. Das Sannegger

Wappen hatte ursprgl. aus einem einfachen
dreieckigen Schild mit zwei horizontalen wei-
ßen Balken auf rotem Grund bestanden. Kom-
binationen der beiden Wappen, bisweilen auch
ergänzt durch jene der Gf.en vonOrtenburg und
dem von Zagorien waren keine Seltenheit. – Die
C.er stifteten zahlr. Kl., Kirchen und Kapellen,
darunter die Kartause Pletriach im heutigen Slo-
wenien, wo sich Gf. Hermann II. bestatten ließ,
das Dominikanerkl. Neukloster im Sanntal, um
1450 gestiftet von Friedrich II., dessen bes.
Gunst auch der Kartause Gairach galt, wo er sei-
ne zweite Frau Veronika nach deren Ermordung
1425 beisetzen ließ, das von Friedrich ebenfalls
gestiftete Franziskanerkl. Enzersdorf in Niede-
rösterreich und die um 1400 nach der Inbesitz-
nahme Zagoriens begründeten kroat. Pauli-
nerkl. Ćakovec und Lekoglava. Auch der Kartau-
se Seitz in der Steiermark blieben die C.er stets
verbunden. Das wichtigste, von Hermann I. be-
gründete Familienkl. war jedoch jenes der Mi-
noriten zu C., wo 18 Mitglieder des Geschlech-
tes bestattet wurden, zuletzt Ulrich II. mit sei-
nen Eltern und Kindern. Die Schädelknochen
(jeweils ohne Unterkiefer) von 18 C.er Famili-
enangehörigen werden heute im Regionalmu-
seum von C. aufbewahrt. – Die Reihe der weni-
gen erhalten gebliebenen zeitgenöss. plast. und
maler. Darstellungen von C.ern beginnt in der
ersten Hälfte des 15. Jh.s. Über der Sakristeitür
des C.er Franziskanerkl.s befindet sich ein Tym-
panon mit Vollreliefs Hermanns I. und seines
Neffen Wilhelm. Auf einem Bild der Schutz-
mantelmadonna in der Wallfahrtskirche Maria
Neustift bei Pettau sind neben Ks. † Sigismund
und seiner Gattin Barbara die C.er Hermann II.,
Friedrich II., Hermann III. (1380–1426) und
Ludwig († 1417) dargestellt. In der Stadtpfarr-
kirche Spittal an der Drau in Kärnten befinden
sich zwei Votivsteine aus der Zeit vor 1421. Auf
einem sind Gf. Hermann II. und seine Söhne
Friedrich II.und Hermann, Maria mit dem Je-
suskind adorierend, abgebildet, auf dem ande-
ren Bf. Hermann von † Freising († 1421), ein
unehel. Sohn Hermanns II., dessen Grabstein
sich in der Stadtpfarrkirche St. Daniel in C. be-
findet, gemeinsam mit dem Bruder des letzten
Gf.en von Ortenburg, Bf. Albert von † Trient.
Im kroat. Kl. Lekoglava wird eine in Stein ge-
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meißelte Darstellung des Kl.osterstifters Her-
mann II. aufbewahrt und in der Kollegiatkirche
von†Glogau in† Schlesien eine Grabplatte der
in zweiter Ehe mit dem Hzg. Władisław von †
Teschen verbundenen C.erin Margarethe
(† 1480).

IV. Die Vorfahren der Gf.en von C. waren
hochfreier Abkunft und nannten sich seit der
zweiten Hälfte des 12. Jh.s nach ihrer Stamm-
burg an der Sann. Die Freien von Sannegg ver-
standen es im 12. und 13. Jh., die wechselnden
Machtverhältnisse im Gebiet zw. Save und Drau
zu nutzen, um ihreMacht im Sanntal sukzessive
zu vergrößern. Sie erscheinen abwechselnd im
Gefolge der Patriarchen von † Aquileia, der
Hzg.e von Andechs-Meranien, der Bf.e von
Gurk († Salzburg, Ebfe. von) und der baben-
berg. Hzg.e von † Österreich und Steiermark.
Durch die Verehelichungen Annas von San-
negg, der Tochter Ulrichs II. († um 1316), mit
Rudolf Otto von Liechtenstein und Ulrichs Soh-
nes Friedrich X. mit Diemut, der Tochter des
steir. Landeshauptmannes Ulrich von Wallsee,
die dem Zisterzienserchronisten Johann von
Viktring zufolge in erster Ehe mit einem ungar.
Gf.en verheiratet gewesen sein soll, tritt das Ge-
schlecht in Verwandtschaft zu den führenden
steir. Ministerialenfamilien. 1278 kämpft Le-
opold von Sannegg an der Seite der † Habsbur-
ger gegen Přemysl Otakar II. († Přemysliden),
und ab 1307/08 lehnt sich Ulrich II. von San-
negg endgültig eng an das Haus†Habsburg an,
dessen Herrschaft in der Steiermark unter Kg.†
Albrecht I. stark zugenommen hatte. Nach An-
treten der Heunburger Erbschaft 1322 bzw.1333
beginnt der rasche Aufstieg des Geschlechtes,
der in der Erhebung der Sannegger zuGf.en von
C. 1341 einen ersten Höhepunkt findet. Her-
mann I. von C. und sein Bruder Ulrich I.
(† 1368) verdingen sich als wagemutige Söldn-
erführer für ihre Landesherren, die innerösterr.
† Habsburger, insbes. für Rudolf IV. Ulrich ist
auch für Ks. † Ludwig tätig, für den Patriarchen
von † Aquileia und insbes. für den ungar. Kg.
Ludwig von Anjou (1326–82). Durch diese Ver-
bindung kommt die Vermählung Hermanns I.
von C. mit Katharina Kotromanić, der Tochter
des bosn. Bans Stejpan zustande (1361), deren
Schwester Elisabeth mit dem ungar. Kg. verhei-

cilli

ratet ist. Ludwig vermittelt 1380 auch die Vere-
helichungWilhelms, des Sohnes Ulrichs von C.,
mit Anna, einer Tochter seines Onkels, des kurz
zuvor verstorbenen Polenkg.s Kasimir III. Wil-
helms Tochter Anna († 1416) sollte 1402 mit
Władisław III. Jagiello (1424–44 († Jagiello-
nen)) in Krakau vermählt und 1403 zur Kg.in
von Polen gekrönt werden. Die C.er gehören
also aufgrund ihrer milit. Fähigkeiten bereits
seit den 60er Jahren des 14. Jh.s wenn auch nicht
durch Titel, so mittels ihrer Reputation dem
Hochadel an.

Als der † Luxemburger † Sigismund nach
Schwierigkeiten mit den ungar. Magnaten die
Nachfolge Kg. Ludwigs in Ungarn antritt und
bald danach einen Kreuzzug gegen das Osma-
nische Reich unternimmt, beginnt C.s beein-
druckender Aufstieg in Ungarn. In der blutigen
Entscheidungsschlacht bei Schiltarn (Nikopo-
lis, 1396), als das Heer † Sigismunds aufgerie-
ben wird, rettet Hermann II. von C. unter Ein-
satz seines Lebens den Kg. aus höchster Gefahr,
begleitet ihn auf seiner Flucht zurück nach Un-
garn, unterstützt ihn tatkräftig bei der Nieder-
werfung eines Magnatenaufstandes und wird
zum engen Freund und Berater des Kg.s, dessen
Zuneigung und Dankbarkeit sich in großen
Schenkungen an den C.er niederschlägt, und
1408 verbindet sich der † Luxemburger in zwei-
ter Ehe mit Barbara, der Tochter Hermanns von
C., die 1414 in Aachen zur dt. Kgn. und 1437 in
† Prag zur böhm. († Böhmen) gekrönt wird.
Die Interessen der C.er verlagern sich seit der
Jahrhundertwende zunehmend nach O, von
Krain über Ungarn und Bosnien bis nach Ser-
bien, was sich in der Wahl der Ehegattin für
Hermanns Sohn Friedrich II. dokumentiert, die
in Elisabeth, der Tochter des kroat. Magnaten
Stejpan I. von Veglia-Modruš gefunden wird.
Dennoch trachten die C.er auch stets danach,
ihre Interessen im österr.-steirisch-kärntner. (†
Österreich) Raum zu wahren. 1407 ehelicht Gf.
Heinrich IV. von Görz Elisabeth (vor 1400–
24/26), eine weitere Tochter Hermanns II.von
C. und 1437 (14. März) schließt der Görzer ei-
nen Erb- und Vormundschaftsvertrag mit Fried-
rich II. undUlrich II., der beimAussterben eines
der Geschlechter im Mannesstamm das jeweils
andere zum Alleinerben festsetzt. Im Dez. 1444
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übernimmt Ulrich nach innergörz. Wirrnissen
die Vormundschaft über Heinrichs Sohn Johann
von Görz und die Regentschaft über die Gft. ge-
meinsam mit den Ständen.

Bereits um 1430 zählen die Gf.en von C., die
den Zeitgenossen in erster Linie jedoch als un-
gar. Geschlecht gelten (vgl. z. B. die »Chronik
des Constanzer Conzils« des Ulrich Richental
oder Jakob Twinger von Königshofens Chro-
nik), zu den reichsten Familien im SO Europas
und stehen an realer Macht ihren habsburg.
Landesherren um nichts mehr nach.

Die Fürstung des Gf.en Friedrich II. von C.
und seines Sohnes Ulrich II. bald nach dem Tod
Hermanns II. am 30. Sept. 1436 durch ihren
inzw. zum dt. Kg. (1414) und röm. Ks. (1433)
erhobenen Patron † Sigismund ist eigtl. nur die
formale Anerkennung der polit. Gegebenhei-
ten.

Nach dem Tod Ks. † Sigismunds 1437 folgt
ihm der seit 1422 mit Elisabeth, der einzigen
Tochter † Sigismunds und Barbaras von C. ver-
heiratete † Habsburger † Albrecht V. (1397–
1439) in Ungarn, † Böhmen und im Reich
nach. Als er im Herbst 1439 überraschend
stirbt, vertritt Ulrich II. von C. gemeinsam mit
der Königinwwe. die Ansprüche des nachge-
borenen Sohnes Ladislaus gegen Kg. † Fried-
rich von Habsburg, den Oheim Ladislaus’, und
den Polenkg. Władisław Jagiello († Jagiello-
nen), der von einer ungar. Adelsopposition un-
ter tatkräftiger Mitwirkung János’ Hunyadis
zum Gegenkg. erhoben worden war. In diesen
Jahren des ungar. Bruderkrieges wird der
Grundstein zur Todfeindschaft zw. den Hunya-
dis und den C.ern gelegt. Der eigentl. emotio-
nale Brandherd dabei ist aber nicht Ungarn,
sondern das krisengeschüttelte Bosnien. 1427
hatten Hermann II. von C. und der bosn. Kg.
Tvrtko II. unter Berufung auf die Ehe Her-
manns I. mit Katharina Kotromanić einen Erb-
vertrag abgeschlossen, demzufolge das bosn.
Kgr. bei einem Tod Tvrtkos ohne legitimem
Erben den C.ern zufallen sollte. Mit der Über-
nahme des ortenburg. Besitzes in Kärnten und
Krain war es dem C.er gelungen, eine Trans-
versale die Drau und Save abwärts von den Al-
pen bis zum Balkan zu schaffen, deren östl.
Eckpfeiler Bosnien mit den wichtigen Silber-

und Bleibergwerken werden sollte. Auf diesen
Erbvertrag beruft sich Ulrich II. 1443 nach dem
Tod des bosn. Kg.s bei seinen Thronansprü-
chen. Unter dem Einfluß des János Hunyadi
entscheidet sich der bosn. Adel jedoch für ei-
nen anderen Kandidaten. Für Hunyadi ist das
Verhindern eines Cillierreiches überlebens-
wichtig, da sich das Gros seiner Landgüter in
den südwestungar. Provinzen an der türk.
Front zw. Donau und Theiß befindet, die durch
ein cillisch-bosn. Kgr., dem in Bälde auch Ser-
bien zufallen würde (Ulrich war mit der Toch-
ter des serb. Despoten Branković vermählt),
äußerst gefährdet schienen. Ulrich wiederum
gibt seine Thronansprüche nie auf und will sie
nach dem Tod János‹ im Juli 1456 endl. reali-
sieren, doch wird er von László, dem ältesten
Sohn Hunyadis in Belgrad in einen Hinterhalt
gelockt und ermordet. Mit Ulrich II. erlischt
das Geschlecht der gefürsteten Gf.en von C.

† B.7. Cilli † C.7. Cilli † C.7. Sannegg

Q. Aeneas Silvius de Piccolominibus, Historia Fride-

rici imperatoris (Historia Austrialis), hg. von Adám Fe-

renc Kollár, Wien 1762 (Analecta monumentorum om-

nis aevi Vindobonensia, 2). – Der Briefwechsel des Eneas

Silvius Piccolomini, hg. von RudolfWolkan, Wien 1909

ff. (FRA II/61, 62, 67, 68). – Celjska knjiga, 1996. – Die

Denkwürdigkeiten der Helene Kottanerin (1439–1440),

hg. von Karl Mollay, Wien 1971 (Wiener Neudrucke, 2).

– Die Freien von Saneck, 1893&. – Božo Otorepec, Gra-

divo za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vid-

ma (Udine 1270–1405), Laibach 1995 (Viri za zgodovino

Slovencev, 14). – Thomas, Christiane: Cillier Urkunden,

in: MÖStA 35 (1982) S. 348–364; 37 (1984) S. 362–375; 38

(1985) S. 356–369; 39 (1986) S. 290–305.

L. Dopsch, Heinz: Die Grafen von Cilli – ein For-

schungsproblem?, in: Südostdeutsches Archiv 17/18

(1974/75) S. 9–49. – Die Grafen von Cilli, altes Thema –

neue Erkenntnisse, hg. von Rolanda Fugger-Germad-

nik, Cilli 1999. – Klaić, Nada: Zadnji knezi Celjski v

deželah sv. Krone, 2. Aufl., Celje 1991. – Pirchegger,

Hans: Die Grafen von Cilli, ihre Grafschaft und ihre un-

tersteirischen Herrschaften, in: Ostdeutsche Wissen-

schaft 2 (1955) S. 157–200.

Johannes Grabmayer
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CIRKSENA

I. Der Name C. leitet sich ab von dem fries.
Personennamen »Tziark«, genauer von dessen
Gen. Sing. »Tziarken«, an den der Herkunfts-
vokal »-a« angefügt wurde. Die Schreibweise
steht erst um 1600 fest, als der Gebrauch der
fries. Sprache in Ostfriesland ausläuft.

Wie in Ostfriesland bis um 1800 häufig, ist
der Name über die weibl. Verwandtschaft ver-
erbt worden. Der älteste bezeugte Namensträ-
ger ist Sitat I., der 1255 als Sprecher des Nor-
derlandes auftritt. Über Söhne und Töchter kam
der Name anGela Syrtza, die Anfang des 15. Jh.s
Enno Attena heiratete, der ihren Familienna-
men annahm.

Die Attena waren Häuptlinge von Greetsiel,
dessen Burg nun als Stammsitz der C. galt. Ein
ostfries. »Häuptling« – ndt. hovetling, lat. capi-
talis – war zunächst nichts anderes als der
reichste Bauer im Dorf. Er hatte Geld und Zeit,
sich um die wenigen öffentl. Angelegenheiten –
namentl. Rechtsprechung, Deich- und Sielwe-
sen – zu kümmern, und errang damit Ansehen
und Einfluß. Auch als er begann, weiter als sein
Dorf zu schauen, mußte er stets auf dieses, die
»Landgemeinde«, Rücksicht nehmen. Je nach
ihren eigenen Fähigkeiten politisierten dann
diese Häuptlinge mehr oder minder erfolgreich.

II. Formal gehörte im MA das Gebiet, das
man später mit Ostfriesland bezeichnete, zum
Hochstift † Münster, dessen Vertreter – wenn
überhaupt – der Laienpropst in Emden war. Tat-
sächl. erfreute man sich der »Friesischen Frei-
heit« in Gestalt selbständiger Landgemeinden
und ihrer Häuptlinge. Seit der Mitte des 14. Jh.s
drohte Ostfriesland zum Spielball der nachbarl.
Politik zu werden, eine durch denWettstreit der
HäuptlingeumdiealleinigeHerrschaftgeförder-
te Entwicklung. Dieses Treiben beendete 1464
der Häuptling Ulrich C., indem er Ostfriesland
als Eigengut – was in jurist. Sicht fragwürdig
war – dem Ks. † Friedrich III. auftrug und sich
damit belehnen ließ. Die bislang konkurrie-
renden Häuptlinge fand er erfolgreich ab. Von
1464–1744 beherrschten die Gf.en und Fs.en
aus dem Hause C. Ostfriesland, das staats-
rechtl. eine Gft. blieb. Die Ansprüche des Hoch-
stifts † Münster waren 1495 abgelöst worden.

cirksena

Gf. Ulrich I., der zum. Unglück des Hauses
schon 1466 starb, ist dessen bedeutendster Ver-
treter, weil er klare Vorstellungen über seine
Ziele hatte, die er planmäßig verwirklichte. Sei-
ne Nachkommen waren nicht so geschickt und
verfielen mehr und mehr in Dekadenz. Ostfries-
land wurde um 1600 ein Satellit der Vereinigten
Niederlande und war nur noch als Bauer auf
dem polit. Schachbrett gelegentl. zu gebrau-
chen.

Lehen wurden erst im 17. Jh. spärl. vergeben.
Seit 1600 trugen die C. das Harlingerland (in
etwa der heutige Landkr. Wittmund) von dem
Hzm. † Geldern zu Lehen.

III. Das ursprgl. Wappen der C. ist der
Jungfrauenadler oder die Harpyie, der über ver-
gangene Erbansprüche noch heute ein Feld im
Wappen des Fsm.s Liechtenstein besetzt. Das
bis 1744 gültige und noch heute in Ostfriesland
als Symbol verwendete sechsfeldrige Wappen
der Gft. Ostfriesland wurde Anfang des 17. Jh.s
endgültig festgesetzt.

Die C. haben nie das Bedürfnis nach Selbst-
darstellung verspürt, sowohl aus Trägheit des
Geistes wie ausMangel anGeld. Es gibt Porträts
der Gf.en und Fs.en seit dem Anfang des 16.
Jh.s. Gewiß machte man im 17. Jh. Kavaliers-
touren oder Badereisen. Irgendwelche geistige
Anregungen – etwa für Bauten – sind aus diesen
Unternehmungen aber nicht hervorgegangen.

IV. Der erste Gf. Ulrich I. mußte ob seines
Todes i. J. 1466 den Schlußstein seiner Ideen,
näml. die Unterwerfung der ganzen ostfries.
Halbinsel, seinem Sohn Edzard I. überlassen.
Dieser, anfangs noch unmündig, hat dieses
Vorhaben nicht erreicht. Anfängl. Erfolge gau-
kelten ihm ein Territorium von der Lauwers an
der Grenze zuWestfriesland bis zur Wesermün-
dung vor. Seitdem hat kein C. mehr milit. Er-
oberungen versucht.

Edzards I. Urenkel Gf. Enno III. fand seine
Töchter aus erster Ehe mit der Erbin des Harlin-
gerlandes ab und erwarb dieses, das formal
staatsrechtl. nicht mit Ostfriesland vereinigt
wurde. Eine von Ennos Töchtern heiratete des-
sen Bruder, ihren Onkel Johann, mit welchem
eine Nebenlinie der C. in der westfäl. Gft. Riet-
berg entstand. Diese starb 1690 aus und wurde
von den Herren von Kaunitz beerbt.
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Ennos III. Enkel, Gf. Enno Ludwig, erhielt
1654 die Würde eines Rfs.en, die 1662 auch sei-
nem Bruder Gf. Georg Christian und allen
Nachkommen zugesprochen wurde. Der dritte
Bruder Gf. Edzard Ferdinand begründete durch
Erbheirat eine kurzlebige Nebenlinie an der
Saar mit den Gft.en Criechingen und Püttingen.

Fs. Christian Eberhard schloß 1693 eine Erb-
verbrüderung mit Kfs. Ernst August von Han-
nover ab, die reichsrechtl. nicht anerkannt wur-
de. 1694 erhielt das Kfsm. † Brandenburg eine
Reichslehnanwartschaft auf die Gft. Ostfries-
land, die 1744 mit dem Anfall an Preußen ver-
wirklicht wurde und selbstverständl. das Har-
lingerland mit einschloß.

† B.7. Ostfriesland † C.7. Aurich † C.7. Emden

Q. Ostfriesisches Urkundenbuch, Bd. 1 und 2, hg.

von Ernst Friedlaender, Wiesbaden u. a. 1968 (un-

veränd. ND der Ausg. Emden 1878 und 1881) (Quellen zur

Geschichte Ostfrieslands, 9,1 und 9,2). Bd. 3: Ergänzen-

de Regesten und Urkunden zu Bd. 1 und 2, hg. von Gün-

ther Möhlmann, Aurich 1975 (Quellen zur Geschichte

Ostfrieslands, 9,3).

L. Deeters, Walter: Art. »Cirksena, Dynastie«, in:

Biographisches Lexikon für Ostfriesland, hg. von Martin

Tielke, Bd. 2, Aurich 1997, S. 60–62. – Esselborn,

Ernst: Das Geschlecht Cirksena, Ms. masch., Berlin/Pan-

kow 1945. – Leesch, Wolfgang: Die Grafen von Rietberg

aus den Häusern Arnsberg und Ostfriesland, in: Westfä-

lische Zeitschrift 113 (1963) S. 283–376. – Lengen, Hajo

van: Geschichte des Emsigerlandes vom frühen 13. bis

zum späten 15. Jahrhundert, 2 Tl.e, Aurich 1973 und 1975

(Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte Ostfries-

lands, 53) [siehe Tl. 1, S. 154–156; Tl. 2: Stammtafel V]. –

Lengen, Hajo van: Art. »Cirksena, Häuptlingsfamilie«,

in: Biographisches Lexikon für Ostfriesland, hg. vonMar-

tin Tielke, Bd. 3, Aurich 2001, S. 83–86. – Reimers,

Heinrich: Ostfriesland bis zum Aussterben seines Für-

stenhauses, Bremen 1925.

Walter Deeters

EGMOND

I. Die Herren von E. konnten sich im nördl.
Holland als Vögte des gleichnamigen Kl.s bei
Alkmaar eine ansehnl. Besitz- und Machtposi-
tion aufbauen, die die Voraussetzung für ihren

polit. Aufstieg unter den Gf.en von Holland und
Seeland aus demHause †Wittelsbach im 14. Jh.
war. Als 1423 ein unkalkulierbarer dynast. Zu-
fall in Verbindung mit einer dezidierten Wil-
lensbekundung der Landstände die geldr. Her-
zogswürde an Arnold, den dreizehnjährigen äl-
testen Sohn Johanns II. von E. († 1451), fallen
ließ, blieb die Herrschaft E. vom Hzm. Geldern
getrennt. Arnold (1410–73) fügte sich in die fest
etablierte polit. Struktur Gelderns ein und
schlüpfte in die Rolle, die seine Vorgänger be-
reits ausgestaltet hatten. Er übernahm sogar Ti-
tel und Wappen seiner beiden Großonkel Wil-
helm III. und Rainald IV. von † Jülich-Geldern.
Diese fsl. Rolle einer egmondschen Seitenlinie
endete mit dem erbenlosen Tode Hzg. Karls
1538 schon nach drei Generationen, während
die Familie weiterhin blühte.

II. Nach dem kinderlosen Tod des Hzg.s
Rainald IV. von † Jülich-Geldern aus dem Hau-
se † Jülich-Heimbach am 25. Juni 1423 fiel die
1371/79 gebildete Personalunion der Hzm.er †
Jülich und Geldern wiederum auseinander. In †
Jülich folgte der stammverwandte Hzg. Adolf
von Berg, in Geldern erkannten die Stände – un-
ter Hintansetzung des sogen. sal. Erbrechts –
die Nachfolge des nächstverwandten Erben Ar-
nold von E. an, dessen Großmutter eine
Schwester der beiden voraufgegangenen Hzg.e
von Geldern und dessen Urgroßmutter die letz-
te Vertreterin des alten geldr. Fürstenhauses der
Flamenses gewesen war. Weder Arnold, für den
zunächst sein Vater Johann II. von E. als ruwaert
regierte, noch Adolf von Berg wollten auf den
ihnen entgangenen Teil der erhofften Erbschaft
verzichten. Die Folge war eine langdauernde
krieger. Erbauseinandersetzung, die 1444 (Hu-
bertusschlacht bei Linnich) fakt., 1499 vertragl.
beendet wurde. Die Rivalität zw. den Häusern †
Jülich und E. wurde dadurch verstärkt, daß Kg.
† Sigismund 1425 Hzg. Adolf von Jülich-Berg
mit Geldern belehnte, nachdem 1424 die –
schon fast perfekte – Belehnung Arnolds von E.
nicht an rechtl. Bedenken, sondern an der Zah-
lungsunwilligkeit Arnolds und mehr noch der
geldr. Stände gescheitert war – eine Entschei-
dung von erhebl. polit. Tragweite. Seitdem gab
es nebeneinander geldr. Hzg.e von Reichs wg.
ohne Herrschaft und geldr. Hzg.e, die diese Po-
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sition nach demWillen der Landstände tatsächl.
innehatten, aber keine Rfs.en waren. Die Aus-
gangskonstellation hat Arnolds ganze Regie-
rung geprägt. In krieger. Auseinandersetzun-
genmit† Jülich-Berg und in Konfliktenmit den
nach polit. Mitbestimmung strebenden Ständen
(voran den Städten), auf deren Zustimmung sei-
ne Herrschaft beruhte und auf deren finanzielle
Hilfe er für seine Aktivitäten und für die Wah-
rung seiner landesherrl. Autorität angewiesen
war, hat Arnold seine Kräfte verbraucht und sei-
ne Einkünfte ruiniert. Zu den Spannungen zw.
Fs. und Ständen trug in der zweiten Hälfte von
Arnolds Regierung eine unterschiedl. Politik
gegenüber dem übermächtigen † Burgund
ganz wesentl. bei. Diese Differenzen und per-
manente Geldverlegenheit führten 1458/59 zu
einer Rebellion von Arnolds Sohn Adolf (1438–
77), der dabei von einem Großteil der Stände
getragen und von seiner Mutter Katharina von
Kleve gestützt wurde. Sie endete 1465 in der Ge-
fangennahme Arnolds und der Übernahme der
Herzogsgewalt durch Adolf von E. Diese Tat po-
larisierte die benachbarten Fs.en, von denen
sich nach einigem Zögern † Burgund auf die
Seite des gefangenen Vaters schlug. Bei einem
Aufenthalt am burgund. Hof 1471, bei dem es
um einen Ausgleich zw. Vater und Sohn ging,
ließ Hzg. Karl der Kühne Adolf arretieren. Fort-
an waren es ausschließl. die Stellung und die
Beziehungen zu † Burgund, die Gelderns und
seines Herzogshauses Schicksal bestimmten.
Die von Karl dem Kühnen betriebene Restituti-
on Arnolds als Hzg. von Geldern stieß auf ent-
schiedene Ablehnung seitens der Stände, für
eine gewaltsame Durchsetzung ließ sich der
burgund. Hzg. im Dez. 1472 von Arnold das
Hzm. Geldern verpfänden, welches Pfand er
nach Arnolds Tod (23. Febr. 1473) in Besitz
nahm. Die Eroberung sicherte er durch den
käufl. Erwerb der jülich-berg. Anspruchsrechte
auf Geldern (v. a. des Rechtes auf Belehnung
von Reichs wg.) ab und ließ sich im Nov. 1473
in † Trier von Ks. † Friedrich III. mit dem Hzm.
belehnen. Karls des Kühnen Tod im Jan. 1477
ließ die burgund. Herrschaft in Geldern rasch
zusammenbrechen. Die nach dem Willen der
Stände erfolgte Wiedereinsetzung Adolfs blieb
ohne Auswirkungen, weil dieser schon im Juni
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1477 bei Tournai im Kampf gegen die Franzo-
sen fiel. Die Stände erkannten daraufhin Adolfs
Sohn Karl, der sich in burgund. Gewahrsam be-
fand, als Hzg. an und versuchten durch die Ein-
setzung von »Regierern« dessen Rechte gegen
den Anspruch † Habsburg- † Burgunds zu
wahren, den jetzt Ehzg.†Maximilian für seinen
Sohn Philipp, den Enkel Karls des Kühnen, ver-
trat. Er hatte sich schon 1478 als Sachwalter sei-
ner Frau Maria mit Geldern belehnen lassen.
Seinem wiederholten Versuch, sich in Geldern
fakt. durchzusetzen, blieb ein nachhaltiger Er-
folg versagt. Vielmehr vermochte Karl von E.,
den die geldr. Stände 1492 aus burgund. Haft
loskauften, in seiner Person die Kräfte zu bün-
deln, die sich gegen eine Eingliederung Gel-
derns in den burgund. Länderverbund, der auf
dem Wege zu einem Zentralstaat war, sträub-
ten. Er nutzte dabei den europ. Gegensatz zw.†
Habsburg und Frankreich, lehnte sich polit. an
letzteres an und betrieb eine erfolgr. antibur-
gund. Expansionspolitik im NO der Niederlan-
de, die ihn für jeweils etl. Jahre zum Herrn von
Friesland (1514–26), Groningen (1522–28), ja
sogar von Utrecht (1527/28) machte. Kein geldr.
Hzg. hat jemals über eine solche Ländermasse
geherrscht! Gleichzeitig blieb Karl aber um eine
Belehnung von Reichs wg. und um seine Aner-
kennung als Rfs. bemüht. Sein Dilemma be-
stand darin, daß sein Rivale um die Herzogs-
gewalt eben der Ks. war, der ihn zwar als Hzg.
von † Brabant, aber nicht als Reichsoberhaupt,
also nur inmediatisierter Weise, mit Geldern zu
belehnen bereit war. Erst als die bleibende Kin-
derlosigkeit Karls sich deutl. abzeichnete, fand
man schließl. im Vertrag von Gorkum (1528) zu
einer Übereinkunft, in welcher der Ks. dem
Hzg. Karl nicht nur den Besitz Gelderns, son-
dern auch in verklausulierter Formulierung die
Stellung als Rfs. auf Lebenszeit garantierte,
während dieser dem Ks. als Hzg. von † Brabant
die Nachfolge in Geldern nach seinem Tode zu-
erkannte. Zwar hat Karl von E. noch versucht,
diese Nachfolgeregelung zugunsten des frz.
Kg.s zu ändern, doch die Stände versagten ihm
dabei ebenso die Gefolgschaft wie bei der Aner-
kennung des Vertrags von Gorkum. Um einer
Eingliederung in die habsburg. Niederlande zu
entgehen und die so zäh verteidigte Eigenstän-



60 a. dynastien

digkeit zu behaupten, wählten sie 1538 den
Junghzg. Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg zum
neuen Landesfs.en, womit sich schließl. auch
Karl von E. abgefunden hat, der am 30. Juni
1538 in Arnheim starb.

III. Die Hzg.e von Geldern aus dem Hause
E. versuchten in Repräsentation und Hofhal-
tung an ihre Vorgänger aus dem Hause † Jülich
anzuknüpfen, ohne aber das Niveau halten zu
können, woran vermutl. der chron. Geldman-
gel, der die Stände immer wieder auf Einschrän-
kung der Hofhaltung drängen ließ, die Haupt-
schuld trug. Zudem hielten auch die Hzge. aus
dem Hause E. an der Praxis der Reiseherrschaft
fest; erst in den 30er Jahren des 16. Jh.s bekam
wenigstens die Kanzlei in Arnheim ihren festen
Platz. Unverkennbar ist die kulturelle Anleh-
nung an das burgund. Vorbild, was u. a. der von
Hzg. Adolf nach seinem Sieg über † Kleve bei
Straelen 1468 ins Leben gerufene Ritterorden
Unserer Lieben Frau belegt. Gewisse literar. In-
teressen sind bezeugt, stärker trat die Einbin-
dung in die Frömmigkeitsformen der Zeit (Stif-
tungen, Wallfahrten) hervor. In letzterer Hin-
sicht gewann v. a. der eher als Kriegsmann in
Erscheinung getretene Hzg. Karl ein eigenes
Profil, insofern er sich als überzeugter und
kämpfer. Anhänger der alten Kirche präsentier-
te, was er mit seinem Rivalen † Karl V. gemein-
sam hatte. Von Karl von E. haben sich zwei Por-
träts erhalten: ein Holzschnitt von 1519 und ein
Gemälde vom Ende des 16. Jh.s, das aber auf
eine Vorlage von ca. 1520 zurückgeht; außer-
dem eine Grabfigur.

IV. Der Aufstieg eines Zweiges der Familie
E. zur Fürstenwürde vollzog sich im hellen Licht
der Geschichte und ließ weder Raum noch gab
er Veranlassung für myth. Verklärung oder
Chronistenlobpreis. Als die E. Hzg.e von Gel-
dern wurden, war es das Land, das den Herr-
scher prägte, nicht umgekehrt. Bei keinem der
drei Hzg.e war – aus unterschiedl. Ursachen –
die Legitimität seiner Herrschaft unangefoch-
ten. Dies und der Schatten† Burgunds, der früh
auf die Dynastie fiel, ließ es zu keiner unge-
brochenen Herrschersukzession kommen. Der
Mangel an Kontinuität in der Herrschaftsaus-
übung und an familialem Zusammenhalt wird
nicht zum wenigsten darin sichtbar, daß es

nicht zur Errichtung einer Familiengrablege ge-
kommen ist. Die geldr. Hzg.e aus dem Hause E.
und ihre Frauen sind an verschiedenen Orten
begraben: Arnold in Grave, seine Frau Kathari-
na von Kleve in der Kartause bei Wesel; Adolf in
Tournai, seine Frau Katharina von Bourbon in
Nimwegen; Karl in Arnheim, seine Frau Elisa-
beth von Braunschweig-Lüneburg in Geldern.
Das verstärkt den Eindruck des Transitorischen,
des Übergangs vom alten niederrhein. zum neu-
en niederländ. Geldern, den diese Dynastie im
Rückblick hinterläßt. Die Eheverbindungen der
drei Hzg.e spiegeln trotz Herkunft aus einer
nichtfsl. Familie eine »gesellschaftliche« Aner-
kennung wider, die der polit. Akzeptanz im eu-
rop. Umfeld entsprach; sie sind zugl. ein Reflex
wechselnder polit. Orientierungen.

† A. Geldern † B.7. Geldern † C.7. Geldern
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Wilhelm Janssen

ERNESTINER (WETTIN)

I. Bis 1547 Kfs.en, seit 1547 Hzg.e von Sach-
sen, seit 1572 mit den beiden Hauptlinien Sach-
sen-Coburg und Sachsen-Weimar.

Drei Jahre nach dem Tod des erbenlosen
Hzg.s Wilhelm von Sachsen und dem damit ver-
bundenen Anfall Thüringens an die wettin.
Hauptlinie, der ersten Vereinigung sämtl. wet-
tin. Besitzungen seit fast einem halben Jh., ei-
nigten sich die beiden seit 1464 gemeinsam re-
gierenden Brüder, Kfs. Ernst und Hzg. Alb-
recht, i. J. 1485 auf eine Teilung ihrer Länder.
Diese sog. »Leipziger Teilung« erwies sich trotz
mancher Vorkehrungen als unumkehrbar und
bildete den Ausgangspunkt für die Begründung
der E. als eigene Dynastie.

Bis 1547 konnten die E. die Kurwürde mit
dem Erzmarschallamt behaupten; in der »Wit-
tenberger Kapitulation« jedoch wurde ihnen
dieser Titel abgesprochen. Fortan mußten sie
sich mit dem Titel der Hzg.e von Sachsen be-
gnügen. Um den Anspruch auf die Kur zu un-
termauern, nannte sich der letzte Kfs. aus er-
nestin. Hause, Johann Friedrich I., nach Aber-
kennung der Kurwürde stets »geborener« Kfs.

Kfs. Friedrich der Weise amtierte 1493 als
Reichsvikar; 1497 übertrug ihm Kg. † Maximi-
lian den Vorsitz im Reichshofrat und damit die
Funktion eines Reichsstatthalters, die Friedrich
bis Nov. 1498 ausübte. Im Jahre 1500 wurde er
zum Statthalter des Kg.s im Reichsregiment er-
nannt (bis 1502); während des 1507 beginnen-
den Italienzuges †Maximilians übte er das Amt
des Generalstatthalters im Reiche aus: Friedrich
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war damit zweiter Mann hinter König bzw.
Kaiser.

Johann Friedrich der Großmütige, maßgebl.
Gestalter der Verfassung des Schmalkaldischen
Bundes, fungierte 1535 als Bundeshauptmann.

II. Der Landesteil, der 1485 dem älteren
Ernst zufiel, umfasste den Kurkreis um † Wit-
tenberg, mit dem die Kurwürde und das Amt
des Reichserzmarschalls verbunden waren, so-
wie die zur Kur gehörige Pfalz Sachsen und die
Bgft. Magdeburg. Entgegen seinen ursprgl. Ab-
sichten, die sich auf den wertvolleren meißn.
Landesteil gerichtet hatten, erhielt Ernst sodann
den Großteil der Lgft. Thüringen mit den fränk.
und den vogtländ. Besitzungen sowie Teile des
Oster- und des Pleißenlandes. Mit dem Erwerb
der thüring. Besitzungen war eine Abfindung
von 100000 Gulden verbunden. Erst später trat
Albrecht seinem Bruder die Stadt Jena gegen
Zahlung von 50000 Gulden ab. Der Kfs. behielt
die Schutzherrschaft über das Hochstift †
Zeitz-Naumburg, während diejenige über das
Hochstift † Meißen und eine Anzahl weiterer
Besitz- und Herrschaftsrechte gemeinsam aus-
geübt wurden († Albertiner). Dies sollte, eben-
so wie diverse Enklaven der einen Linie im Ge-
biet der jeweils anderen, die Zusammengehö-
rigkeit des Ganzen fördern, doch kam es bis
zum Ende des Reiches nicht wieder zu einer
Vereinigung der wettin. Gebiete; statt dessen
erwies sich die Verzahnung von Rechten und
Besitzungen als Keim künftiger Konflikte.

Mit dem »Wittenberger Vertrag« von 1547
wurde das ernestin. Staatsgebiet auf rund die
Hälfte reduziert. Die Kurwürde mit dem Kur-
land um † Wittenberg ging an die Albertiner
über, ebenso die Bgft. Magdeburg und die
Schutzherrschaft über die Bm.er. Den Söhnen
des abgesetzten Kfs.en Johann Friedrich wur-
den ledigl. die westsaal. Ämter, dazu die Ämter
Arnshaug, Weida und Ziegenrück und die vor-
her albertin. Distrikte Dornburg und Camburg
zugesprochen. Die Festung Gotha wurde ge-
schleift, der Hofstaat wurde verkleinert, die Be-
hördenorganisation vereinfacht, eine Reihe von
Amtleuten entlassen. Der »Naumburger Ver-
trag« von 1554 bestätigt den Verlust der Kur-
würde, spricht den E.n jedoch weitere thüring.
Ämter – Altenburg, Eisenberg – zu. Die letzte
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größere Erwerbung fand 1560 nach dem Aus-
sterben der†Henneberger statt. Die Bestrebun-
gen der E., in Thüringen zu größeren staatl.
Gebilden zu gelangen, werden somit zunichte,
während die Albertiner einen stärkeren Einfluß
auf die polit. Gestaltung des thüring. Raumes
gewinnen (Eberhardt 1964, S. 467).

III. Künstler. Repräsentation und Mäzena-
tentum erreichten unter Kfs. Friedrich dem
Weisen einen später an den ernestin. Höfen
nicht wieder erreichten Höhepunkt. Das Vor-
bild der burgund.-habsburg. Hofkultur, eigene
Erlebnisse auf seiner Pilgerfahrt nach Jerusalem
i. J. 1493, eine frühe Aufgeschlossenheit für die
Hinterlassenschaft der Antike – all dies zusam-
mengenommen machte Friedrichs Hof zu ei-
nem der glanzvollsten Höfe des Reichs. Fried-
rich beschäftigte zahlr. bildende Künstler – al-
lein dieWerkstatt Lucas Cranachswarmit bis zu
10 Personen besetzt – eine Hofkapelle, Dichter
undGeschichtsschreiber. Er ließ seine Res.en†
Wittenberg, † Torgau, Lochau, Weimar und an-
dere Burgen ausbauen, gründete eine Biblio-
thek und schuf mit dem »Wittenberger Heil-
tum« die bedeutendste Reliquiensammlung sei-
ner Zeit.

Herausragender Künstler war Lucas Cra-
nach, der 1505 sein Amt als Hofmaler in †Wit-
tenberg antrat. Er unterhielt ungewöhnl. enge
Beziehungen zu seinen Fs.en und blieb bis zu
seinem Tod i. J. 1553 auch noch für Johann den
Beständigen und Johann Friedrich den Groß-
mütigen, seit 1547 in Weimar, tätig. Cranach
war mit einer Fülle von Aufgaben, die weit über
das Amt eines Hofmalers hinausgingen, be-
traut: Zu seinen Tätigkeitsfeldern zählte die
Neugestaltung und Ausstattung der kfsl.
Schlösser Coburg, †Wittenberg, † Torgau, Lo-
chau, Altenburg durch Wand- und Deckenma-
lereien, die Farbfassung von Möbeln, die Ver-
zierung von Turnierdecken, Kutschen und an-
derem Gerät. Dazu übernahm Cranach Besor-
gungsaufträge für denWittenberger Hof, den er
überdies als Buchhändler mit Büchern belie-
ferte.

Mit Friedrich dem Weisen setzen Porträt-
ähnl. Darstellungen der Wettiner ein; auch sie
waren ein Mittel der Herrscherrepräsentation
(vgl. † Albertiner!). Der junge Fs. ist 1486 von

Hans Traut in † Speyer und 1496 von Albrecht
Dürer porträtiert worden. Lucas Cranach liefer-
te ganze Serien von Bildnissen seiner Herren,
die deren Ruhm verbreiten sollten, oft Gemälde,
welche die Fs.en betend oder als gegenwärtig
bei heiligen Handlungen darstellten, dazu Por-
träts, die zum Verschenken bestimmt waren,
auch in Form von Holzschnitten, Kupferstichen
oder aber als Medaillen. Auch andere heraus-
ragende Mitglieder des kfsl. Hofstaates wie Spa-
latin wurden von Cranach kontrefeitiert. Zu den
Aufgaben des Hofmalers gehörte es ferner, die
Taten der Fs.en zu verherrl., sie auf Turnieren,
bei der Jagd und mit ihrer Jagdbeute darzustel-
len. Hinzu kam seit etwa 1510 die Gestaltung
antik. Themen.

Eine Historiographie des ernestin. Hofes
setzt 1511 ein. In diesem Jahr beauftragte Fried-
rich der Weise seinen Beichtvater und Biblio-
thekar Georg Spalatin mit der Abfassung einer
Geschichte des Herzogs- und Kurhauses. Spa-
latins auf sechs Bände angelegte Chronik, die,
wie die ältere Historiographie des Geschlechts,
eine genealog. Linie von Widukind über die
sächs. Kg.e bis zu den E.n herleitet, blieb un-
vollendet. Vom Kfs.en, dessen genealog.-hi-
stor. Interessen so weit gingen, daß er seinem
mutmaßl. Vorfahr Ks. Otto III. im † Augsbur-
ger Dom und im Aachener Münster Denkmäler
errichten ließ, wurde Spalatin nach Kräften
durch die Überlassung von Akten und Urk.n un-
terstützt. Von Spalatins Chronik, die von der
Werkstatt Lucas Cranachs mit fast 2000 Abbil-
dungen geschmückt wurde, waren bis zu sei-
nem Tod 1545 drei Bände fertiggestellt.

Für den 1608 als Prinzenerzieher in Dienst
genommenen Historiographen Friedrich Hort-
leder, der 1616 von Hzg. Johann Ernst d. J. auch
zum Aufseher über die hzgl. Kunstkammer,
über Archiv und Bibliothek in Weimar bestallt
worden war, stand nicht so sehr die genealog.
Herrschaftsbegründung des ernestin. Hauses
im Vordergrund seines Interesses, sondern des-
sen Katastrophe, die den Verlust der Kurwürde
gebracht hatte, näml. der Schmalkaldische
Krieg. 1618 erschien sein Werk »[...] von den
Vrsachen des Teutschen Kriegs Kaiser Carls des
Fünfften/wider die Schmalkaldische Bundts
Oberste Chur- vnd Fs.en/Sachsen vnd Hessen/
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vnd Ihrer Chur- vnd F.G.G. Mitverwandte/Anno
1546. vnd 47«.

Nach der Mitte des 16. Jh.s sind Leistungen
der ernestin. Hzg.e auf künstl. Gebiet letzten
Endes ihrer polit.-milit. Schwäche und den dar-
aus resultierenden Teilungen mit ihrer Vielzahl
von Res.en zu verdanken. Mit dem Aus- und
Umbau von Residenzschlössern wie Altenburg,
Coburg, Gotha, der Etablierung und Vervoll-
ständigung fsl. Sammlungen, der Förderung
höf. Musik nicht an einem zentralen, sondern
an vielen Orten fand auch eine Vervielfältigung
kultureller Mittelpunkte statt, die noch heute
Thüringen zu einem bevorzugten Kulturraum
machen.

Unter den Baumeistern ragt der 1544 auf Le-
benszeit ernannte Nicolaus Gromann hervor. Er
war schon mit Bauten am † Torgauer Schloß
Hartenfels befasst; nach 1547 baute er Weimar
zur ernestin. Hauptres. aus. Nach Zerstörungen
im Dreißigjährigen Krieg erhielt das Weimarer
Schloß dann allerdings erst unter Hzg.Wilhelm
IV. sein charakterist. Äußeres. Gromann leitete
auch den – 1567 erneut zerstörten – Bau der
Burg Grimmenstein in Gotha, die 1547 ge-
schleift worden war, sowie zw. 1553 und 1560
den Ausbau der Veste Coburg.

Sein Sohn Sebastian schuf mehrere Grab-
mäler in der Weimarer Stadtkirche. Deren Chor,
in dem bereits der 1482 verstorbene Hzg. Wil-
helm der Tapfere beigesetzt wurde, hatte schon
mehreren Angehörigen des sächs. Hauses als
letzte Ruhestätte gedient, bevor Hzg. Johann
Friedrich ihn 1552 zur ernestin. Fürstengruft
bestimmte. Rund 50 Grabmäler des 16. und 17.
Jh.s beherbergt die Kirche St. Peter und Paul,
von denen einige von hervorragender Qualität
sind. Von hohem künstl. Rang ist auch das Ala-
baster-Epitaph, das Johann Kasimir seinem im
Exil verstorbenen Vater Johann Friedrich dem
Mittleren in der Pfarrkirche St. Moritz zu Co-
burg errichten ließ.

Angesichts der Vielzahl ernestin. Res.en
kam einer Instutiton große Bedeutung als eini-
gendes Element zu: der 1548 gegründeten, seit
1558 als privilegierte Universität der protestant.
Lehre dienenden Landesuniversität Jena. Mit
der Aufführung der Zweckbauten des Kollegi-
um Jenense wurde Nicolaus Gromann betraut.
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IV. (1) Ernestin. Kfs.en Kfs. Ernst hatte in
vorausschauender Politik die territoriale Basis
des Gesamthauses erweitern können: 1466 wur-
den die Vogtländ. Besitzungen der Bgf.en von
Plauen erworben, 1472 und 1477 kamen die
Fsm.er bzw.Herrschaften† Sagan, Sorau, Bees-
kow und Storkow hinzu. Die Versorgung
zweier Söhne mit hohen geistl. Würden lag im
Zuge dieser Politik: Seinem Sohn Ernst konnte
er 1476 den † Magdeburger Erzstuhl sichern,
drei Jahre später wurde dieser auch Koadjutor
des Bm.s † Halberstadt. Ernsts dritter Sohn,
Albrecht, erlangte 1482 den †Mainzer Erzstuhl.
Ein weiterer Erfolg war die Anerkennung der
sächs. Schutzherrschaft über Erfurt und das
Reichsstift † Quedlinburg, dem Ernsts Schwe-
ster Hedwig seit 1458 vorstand. Der unter Ernst
sich abzeichnende Aufschwung der ernestin.
Linie des wettin. Hauses war zwei Generationen
später allerdings bereits verpufft. Der Kfs.
selbst überlebte die »Leipziger Teilung« um
noch nicht einmal ein Jahr. Noch ehe sich seine
Position für das Haus hätte auszahlen können,
starb Ebf. Albrecht von Mainz bereits 1484; †
Mainz und †Magdeburg fielen in der Folgezeit
an den mächtigen Konkurrenten † Branden-
burg.

Ernsts Nachfolge traten gemäß dem Testa-
ment des Vaters seine beiden Söhne Friedrich
und Johann gemeinsam an. Friedrich als dem
Älteren stand das † Kurland zu; er war Nach-
folger seines Vaters in der Kurfürstenwürde.
Durch die Teilung von 1485 waren die E. in ih-
ren polit. Möglichkeiten von vornherein be-
schränkt. Um so mehr mußte Friedrich darauf
bedacht sein, die Reputation seines Hauses
durch eine glanzvolle fsl. Lebensführung zu er-
halten, nicht zuletzt auch in Konkurrenz zu
Hzg. Albrecht, der am ksl. Hof hohes Ansehen
genoß. Auf seiner exzellenten Erziehung, der
Beherrschung ritterl.-höf. Umgangsformen
und einer glänzenden Hofhaltung beruhte zu
weiten Teilen sein großes persönl. Prestige, das
ihn für die Rolle eines Mittlers und Schiedsrich-
ters in zahlr. fsl. Ehren- und Rangstreitigkeiten
prädestinierte und ihn bis zum Bruch mit den †
Habsburgern zur »repräsentativen Figur an der
Spitze des Reiches hinter dem Kaiser und Kö-
nig« (Klein 1967, S. 179) werden ließ.
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Trotz seiner unbestrittenen reichspolit. Be-
deutung und der wesentl. Rolle, die er als Be-
schützer Luthers bei der Durchsetzung der Re-
formation spielte, gelang es Friedrich demWei-
sen nicht, die von seinem Vater eingeleitete aus-
sichtsr. Entwicklung für sein Haus fortzuset-
zen. Sein unbedingter Friedenswille, sein aus-
geprägtes Rechtsbewusstein, aber auch Unent-
schlossenheit und in späteren Jahren Bequem-
lichkeit gaben vielfach den Ausschlag für polit.
Entscheidungen, denen letztlich, v. a. gegen-
über seinem großen Gegenspieler Ks. † Maxi-
milian, kein Erfolg beschieden war. Die Chance
zur Eingliederung Erfurts in das ernestin.
Machtgefüge, für welche die Voraussetzungen
zw. 1508 und 1516 außerordentl. günstig waren,
nahm Friedrich nicht wahr, die von ihm ange-
strebte Wahl seines Bruders, des Magdeburger
Ebf.s Ernst, zum Metropoliten von † Mainz
mißlang 1504, die 1507 erteilte Anwartschaft
auf † Sachsen-Lauenburg konnte nicht einge-
löst werden. Die aufgrund der Erbverbrüderung
mit † Hessen beanspruchte Vormundschaft
über den minderjährigen Lgf.en Philipp von
Hessen mußte 1514 an die Lgf.in-Wwe. abge-
treten werden. Zudem verschlechterte sich seit
dem Regierungsantritt Hzg. Georgs das Ver-
hältnis zu den albertin. Verwandten mehr und
mehr. Die Gründung der Universität † Witten-
berg 1502, † Maximilians Messeprivileg für †
Leipzig 1507, die Auseinandersetzungen um
das ehem. Querfurter Amt Allstedt, um den Sil-
berbergbau und Geleitsrechte im sächs.-böhm.
Grenzgebiet trugen zu den immer hitzigeren
Spannungen zw. beiden Linien bei.

Zu Beginn seiner Regierungszeit konnte
Friedrich einigen Erfolg in der Reichspolitik
verbuchen: An den Bemühungen Bertholds von
Henneberg um die Reichsreform nahm er täti-
gen Anteil. Von Ks. †Maximilian anfangs eifrig
hofiert und wohl auch mit aussichtsr. Heirats-
versprechungen bei der Stange gehalten, inve-
stierte er viel Zeit und immense Kosten in die
Ämter als Reichsvikar und Reichsstatthalter, die
er mehrfach zw. 1493 und 1519 ausübte. Bis
1519 kühlte sich das Verhältnis zu †Maximilian
jedoch merkl. ab; Friedrich verlagerte das
Schwergewicht seiner Politik nun in den mit-
teldt. Raum. Bei der Kaiserwahl von 1519 wahrte

der Kfs. eine neutrale Haltung; ein Verhalten,
das zu seinem hohen Ansehen im Reich beitrug.
Ausdruck dieser Reputation war die anfängl.
Zurückhaltung Roms in der Lutherfrage, v. a.
aber, dass Friedrich 1519 kurzzeitig selbst als
Kandidat für die Kaiserkrone in Aussicht ge-
nommen wurde. 1502 gründete Friedrich der
Weise die Universität †Wittenberg, der mit Lu-
ther und Melanchthon die führenden Theolo-
gen ihrer Zeit angehörten.

Friedrich derWeise blieb trotz verschiedener
Heiratspläne, die u. a. auf eine Verbindung mit
dem Hause † Habsburg sowie mit † Branden-
burg abzielten, unvermählt, er regierte mit sei-
nem Bruder Johann dem Beständigen in einer
von den Quellen gerühmten seltenen Eintracht.
Gleichwohl kam es 1513 zu einer Mutschierung
des ernestin. Territoriums: Johann erhielt die
thüring. Landesteile mit der Res. Weimar und
den Titel eines Hzg.s.

Seit Friedrichs Tod Alleinregent, bemühte
sich Johann um eine aktive Bündnispolitikmit†
Hessen, † Magdeburg und Preußen sowie v. a.
um eine Konsolidierung der kirchl. Verhältnis-
se. Als Mitbegründer des Schmalkaldischen
Bundes der protestierenden Reichsstände ist
das ernestin. Kursachsen in dieser Zeit noch
einmal aktiv reichspolit. tätig. Johanns Nach-
folge trat sein ältester Sohn Johann Friedrich I.
der Großmütige an. Dessen Halbbruder Johann
Ernst wurde gemäß dem väterl. Testament nach
Erlangung der Volljährigkeit 1539 an der Regie-
rung beteiligt, indem ihm Johann Friedrich den
Vorsitz im Hofrat überließ; kursächs. Mandate
ergingen stets in ihrer beider Namen. Mit der
Eheschließung Johann Ernsts 1542 schied der
jüngere Bruder jedoch wg. der nun erforderl.
Aufrichtung einer zweiten Hofhaltung aus der
Regierung aus. Im Zuge einer Mutschierung
wurde er mit der Pflege Coburg, über die ihm
auch die innere Verwaltung zustehen sollte, und
einer jährl. Rente von 14000 Gulden abgefun-
den. Nach seinem 1553 erfolgten Tod fielen die
Besitzungen an die Hauptlinie zurück.

Im Gegensatz zu Friedrich dem Weisen, der
erst auf dem Totenbett das Abendmahl unter
beiderlei Gestalt nahm, bekannte sich Johann
Friedrich der Großmütige schon seit 1520 zur
Reformation. Zunächst noch für eine Verheira-
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tung mit der Infantin in Aussicht genommen,
mußten die E. seit der Lösung des Verlöbnisses
durch den Ks. 1524 auf diesen in Religionsfra-
gen keine Rücksicht mehr nehmen. Johann
Friedrichs kluge, einerseits auf Maßhaltung be-
dachte, andererseits gegenüber den Altgläubi-
gen kompromisslose Politik tritt in der Folge-
zeit immer stärker hervor. Ende 1530 erhob er
als Leiter der kursächs. Legation in † Köln Ein-
spruch gegen die Königswahl † Ferdinands.
1529 während des Speyerer Reichstages zum
Statthalter seines Vaters bestellt, bewies er auch
ein waches Interesse an einer Reform der kfsl.
Verwaltung. In der Frage der Rückführung des
aus seinem Lande vertriebenenen Hzg.s Ulrich
von Württemberg erwies sich der Kfs. als be-
gabter Vermittler und schuf die Voraussetzun-
gen für den Friedensschluß von Kaaden, durch
den Ulrich sein Land als habsburg. Reichsafter-
lehen zurückerhielt.

Eine Aussöhnung mit Ks. † Karl V. kam je-
doch wg. der ausstehenden Regelung strittiger
Punkte wie insbes. der Anerkennung der durch
die Heirat Johann Friedrichs mit Sibylla von Kle-
ve begründeten ernestin. Erbfolge in † Kleve
nicht zustande. Die Folge war, daß der Kfs. sich
nach 1535 nicht länger gegen die Ausweitung
und Verlängerung des Schmalkaldischen Bun-
des sträubte, die er bislang aus Vorsicht abge-
lehnt hatte. Im selben Jahr wurden er und Lgf.
Philipp von Hessen zu Bundeshauptleuten be-
stellt.

Eine Wende in der kursächs. Politik wurde
durch das Bekanntwerden der Doppelehe des
hess. Lgf.en und dessen Neutralitätserklärung
gegenüber dem Ks. eingeleitet. Die bittere Er-
fahrung, daß auf † Hessen und die anderen
Bundesgenossen nur begrenzt Verlaß sei, ließ
Johann Friedrich verstärkt zu gewaltsamen Mit-
teln greifen, um seine Politik nach innen durch-
zusetzen. So setzte er im Jan. 1542 in † Naum-
burg-Zeitz seinen Kandidaten als Bf. durch und
ließ im März das unter der gemeinsamen
Schutzherrschaft beider wettin. Linien stehende
Wurzener Gebiet besetzen. Hzg.Moritz erklärte
daraufhin seinen Austritt aus dem Schmalkal-
dischen Bund. Die Spannungen wurden durch
den Kampf beider Linien um †Magdeburg und
† Halberstadt verschärft, wo anstelle des Ko-
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adjutors Hzg. August der mit den E.n verbün-
dete Johann Albrecht von Brandenburg die
Nachfolge Ebf. Albrechts antrat (1545). Noch
einmal schienen die E. vor der Durchsetzung ih-
rer Vormachtstellung im mitteldt. Raum zu ste-
hen, als man insgeheim die Annahme eines der
drei Söhne des Kfs.en zum Koadjutor verein-
barte (13. Apr. 1546). Diese Abmachungmachte
Ks.†Karl V. jedoch zunichte, als er Hzg.Moritz
die Schutz- und Schirmherrschaft über beide
Stifter zusprach.

Über die Kriegsabsichten des Ks.s gewann
der Kfs. erst spät Gewißheit; zu lange vertraute
er auch darauf, Hzg. Moritz werde in dem sich
abzeichnenden Konflikt neutral bleiben. Von
den ksl. und den Truppen seines Verwandten in
die Zange genommen, konnte der Ausgang des
Schmalkaldischen Krieges nicht zweifelhaft
sein: Der ernestin. Staat war nicht länger ein
Machtfaktor, sondern wurde zum Objekt des
polit. Spiels. Fortanmußten sich die E. stets mit
dem zweiten Rang nach ihren albertin. Vettern
begnügen.

Nachdem Johann Friedrich bereits 1546 in
die Acht erklärt und am 24. Apr. 1547 in der
Schlacht von Mühlberg gefangen genommen
worden war, mußte er am 19. Mai 1547 in die
»Wittenberger Kapitulation« und damit in den
Verlust der Kurwürde mit dem Kurkreis um †
Wittenberg und † Torgau einwilligen. Weite
Teile des Staates und bedeutende Rechtsan-
sprüche fielen damit an die Albertiner. Nicht zu
unterschätzende finanzielle Auswirkungen hat-
te der mit der »Wittenberger Kapitulation« ver-
bundene Verzicht der E. auf ihren Anteil am erz-
gebirg. Silberbergbau: Der Verlust einer eigen-
ständigen außenpolit. Position war die Folge.
Erst 1552 erfolgte als Reaktion auf die Opposi-
tion Moritz’ von Sachsen gegen den Ks. Johann
Friedrichs Freilassung.

Neue Res. des ernestin. Hofes wurde Wei-
mar, wo seit den Tagen Hzg. Wilhelms des Tap-
feren alle notwendigen Bauten vorhanden wa-
ren. Bereits im Juli 1547 wurden in aller Eile die
wichtigsten Dokumente von † Torgau nach
Weimar überführt; 1549 wurde eine Rats- und
Kanzleiordnung erlassen, die die Verwaltung an
die geänderten Verhältnisse anpasste.

Nach demTod von Kfs. Moritz erhob Johann
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Friedrich Anspruch auf die ehem. ernestin. Län-
dermasse, doch blieb die »Wittenberger Kapi-
tulation« lt. »Naumburger Vertrag« vom 24.
Febr. 1554 in Kraft. Zugesprochen wurden den
E.n ledigl. die Schlösser, Ämter und Städte Al-
tenburg mit Lucka und Schmölln, Sachsenburg
mit Eisenberg und Herbsleben, eine Abfindung
von 100000Gulden und das Recht auf Ablösung
einiger weiterer Besitzstücke. – Wie schnell
man auf die neuen Verhältnisse reagierte, zeigt
die Gründung der Landesuniversität Jena i. J.
1548 (bzw. 1558) als Ersatz für die verlorene
Universität †Wittenberg.

(2) Ernestin. Hzg.e Als Johann Friedrich
1554 starb, kam es in Übereinstimmungmit sei-
nem Testament, das als Konsequenz des durch
den Wittenberger Vertrag auf die Hälfte redu-
zierten Staatsgebietes die Unteilbarkeit des er-
nestin. Besitzes festgelegt und seine Söhne auf
Neutralität und Bündnisfreiheit eingeschworen
hatte, zur gemeinsamen Regierung dreier Söh-
ne, seit 1557 unter der Geschäftsführung des
ältesten Bruders, Hzg. Johann Friedrichs des
Mittleren. Dessen auf Restitution der alten Stel-
lung gerichtete Politik verleitete ihn dazu, dem
fränk. Ritter Grumbach und seinen Freunden
Rückendeckung zu bieten. Diese Verstrickung
in die »Grumbachschen Händel« hatte die Ver-
hängung der Reichsacht über den Hzg. zur Fol-
ge; 1567 wurde Gotha belagert und geschleift.

Johann Friedrich der Mittlere blieb bis zu
seinem Tod 1595 in Steyr in Oberösterreich in
Gefangenschaft. Als 1565 die Gefährdung des
Landes bereits absehbar und zudem der jüngste
Bruder gest. war, erreichte der mittlere Bruder
JohannWilhelm eine Mutschierung; ihm wurde
der Weimarer Teil mit Coburg zuerkannt. Mit
der Vollstreckung der Reichsexekution über Jo-
hann Friedrich wurden Johann Wilhelm sämtl.
verbleibenden Besitzungen zugesprochen, al-
lerdingsmit Ausnahme der assekurierten Ämter
Arnshaug, Neustadt, Weida und Ziegenrückmit
Amt und Stadt Sachsenberg, die Kfs. August von
Sachsen als Reichsexekutor für die von ihm ver-
auslagten Kriegskosten übertragen wurden.

Auf dem Reichstag von Speyer wurden 1570
die Söhne des inhaftierten Johann Friedrichs
wieder in ihre Rechte eingesetzt. Der Vertrag
von Erfurt, der 1572 den Friedensschluss besie-

gelte, schuf entgegen den Bestimmungen des
Großvaters zwei Fsm.er, Sachsen-Weimar und
Sachsen-Coburg. Mit ihm beginnt die Zersplit-
terung der ernestin. Besitzungen und damit der
Übergang Thüringens in die Kleinstaaterei.

1596 entstanden auf dem Gebiet des älteren
Fsm.s Coburg die Fsm.er Coburg und Eisenach,
auf dem des älteren Fsm.sWeimar wurden 1603
die Fsm.er Weimar und Altenburg gegr.

Zwar bot sich mit dem Aussterben der Gf.en
von†Henneberg1583aufgrundeines1554abge-
schlossenen Erbvertrages noch einmal die Aus-
sicht auf einen erhebl. Gebietszuwachs, doch
konnten sich die Albertiner – wenn auch erst
100 Jahre später, näml. 1660 – große Teile des
henneberg. Erbes sichern. An die E. fielen letztl.
nur † Meiningen, † Maßfeld, Themar, Frauen-
breitungen, Wasungen, Sand und Ilmenau.

Sachsen-Coburg Die Söhne Johann Fried-
richs des Mittleren, Johann Kasimir und Johann
Ernst, blieben bis 1572 in der Obhut ihrer Mut-
ter Elisabeth von der Pfalz, die in Weimar, im
Zollhof zu Eisenach, auf der †Wartburg und in
Eisenberg residierte. 1572 zog Elisabeth nach †
Österreich zu ihrem gefangenen Gemahl; ihre
Söhne übersiedelten nun auf Anweisung ihres
Vormunds Kfs. Augusts nach Coburg. Gegen
den Willen des Vaters traten sie ein Studium in
† Leipzig an, und auch die Verlobung Johann
Kasimirs mit Augusts Tochter Anna fand nicht
die väterl. Billigung. Die Ehe wurde 1593 wg.
Ehebruchs der Hzg.in geschieden, Anna blieb
bis zu ihrem Tod in Haft. – Die Brüder regierten
zunächst gemeinsam. Eine seit 1590 drohende
Teilung suchte Hzg. Friedrich Wilhelm I. von
Weimar zu verhindern und setzte zunächst
mehrere Mutschierungslösungen durch, bevor
es 1596 dann doch zu einer Teilung kam.

Johann Kasimir als dem älteren fielen die
Ämter Coburg, Gotha, Treffurt, das halbe Amt
Allstedt, Sonneberg, Veilsdorf, Lichtenberg,
Eisfeld, Heldburg und Volkenroda, Amt und
Stift † Römhild, Amt Salzungen, die Kl. Son-
nefeld, Mönchröden und Allendorf, dazu das
Einlösungsrecht für die vier assekurierten Äm-
ter, die Hälfte des Geleites zu Erfurt, die Hälfte
des Schutzgelds zu Nordhausen, die Städte
Weida, Neustadt an der Orla, Pössneck, Triptis,
Auma, Ziegenrück zu.
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Johann Ernst erhielt die Ämter und Städte
Eisenach, Creuzburg, Gerstungen und Breiten-
bach, Crayenberg, Tenneberg, Volkenroda, die
Collectur Salza, das Amt Lichtenberg, das halbe
Amt und die Stadt Allstedt. Res. en waren Co-
burg und Eisenach.

Wg. der Teilung kam es mit Weimar zum
Streit, der auf Seiten Coburgs zur Begründung
eigener Regierungsbehörden an Stelle der bis-
lang gemeinsamen Institutionen führte. So
wurde 1598 ein eigenes Appellationsgericht,
Hofgericht und Schöppenstuhl in Coburg ein-
gerichtet. Als Johann Casimir auch daran ging,
eine eigene Landesuniversität zu schaffen, lenk-
te Weimar ein; 1599/1602 kam es zum Aus-
gleich.

1599 ging Johann Kasimir eine zweite Ehe
mit Margarethe, einer Tochter Hzg. Wilhelms
von Braunschweig-Lüneburg ein. Gegenüber
den Landständen verpflichtete er sich, seine
Hofhaltung einzuschränken; nach und nach ge-
lang es ihm die Schuldenmisere zu überwinden.
Mit Hilfe begabter Beamter (Scherer, Formann,
Zech) wurde in Coburg eine moderne Zentral-
verwaltung eingerichtet. 1593 schuf der Hzg.
ein eigenes Konsistorium, 1598 folgten die Ge-
richte, 1600 richtete er ein Geheimratskollegi-
um ein. Bis 1624 wurde eine Kirchenvisitation
durchgeführt, die in der sog. Kasimiranischen
Kirchenordnung mündete; zahlr. Polizei- und
Gesundheitsordnungen wurden außerdem ge-
schaffen. Auch mit der Gründung einer Glas-
hüttenindustrie seit 1593/95 verhalf der Fs. sei-
nem Land zu einem Aufschwung. Als repräsen-
tative Bauten in seiner Res. entstanden 1597 die
Kanzlei am Markt, 1601 das Gymnasium Casi-
miranum; das Residenzschloß wurde umge-
baut und erweitert.

Nach dem kinderlosen Tod Johann Kasimirs
fiel Sachsen-Coburg 1633 an seinen Bruder Jo-
hann Ernst. Auch dieser starb 1638 erbenlos.

Sachsen-Weimar Der Sachsen-Weimarer
Linie wurden bei der Teilung von 1572 die An-
wartschaft auf Kursachsen, † Hessen und †
Henneberg, die Ämter Weimar, Jena, Rossla, †
Leuchtenburg, Altenburg, Eisenberg, Bürgel,
Dornburg, Camburg, Roda, Saalfeld, Capellen-
dorf, Ringleben, Ichtershausen, Wachsenburg,
Georgenthal, Schwarzwald, Reinhardsbrunn,
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verschiedene kleinere Besitzstücke, einige Städ-
te und die Hälfte des Erfurter Schutzgeldes zu-
gesprochen.

Bei dem ebenfalls 1572 erfolgten Tod Johann
Wilhelms übernahm Kfs. August die Vormund-
schaft über dessen ältesten Sohn Friedrich Wil-
helm und tauschte gegen den Willen der Wwe.
Dorothea Susanna dessen Erzieher aus.Wg. des
anhaltenden Widerstandes der Mutter wurde
Friedrich Wilhelm schließl. von deren Hof ent-
fernt und nach Jena zum Studium gesandt. 1580
kehrte der Prinz an den Weimarer Fürstenhof
zurück und wurde sukzessive in die Regierungs-
geschäfte eingeführt. Erst der Tod Kfs. Augusts
machte allerdings den Weg frei für die Regie-
rungsübernahme.

Beim Regierungsantritt in Weimar fand
FriedrichWilhelm verminderte Schulden vor; an
der Spitze des Regierungskollegiums stand der
Kanzler Gerstenberg, der für ein gutes Verhält-
nis zu Kursachsen ein- und 1609 in kursächsi-
sche Dienste übertrat. Friedrich Wilhelm liebte
eine prächtigeHofhaltung; die Schulden stiegen
wieder an. Dagegen legten Gerstenberg und an-
dere Beamte Beschwerde ein, eine Schuldentil-
gungskasse wurde eingerichtet. Die Situation
entspanntesich,alsFriedrichWilhelm1591nach
dem vorzeitigen Tod Kfs. Christians I. Admini-
strator im sächs. Kurstaat und 1592 auch Ober-
ster des Sächsischen Reichskreises wurde; er
nahm Res. in † Torgau. 1585 konnte er das Amt
Hardisleben mit Essleben und Mannstädt, 1590
das Amt Oldisleben, 1592 die Erfurter Pfandäm-
ter Mühlberg und Tonndorf hinzuerwerben.

Als Administrator hatte Friedrich Wilhelm
Zugang zu Geheimunterlagen über die Vorgän-
ge beim Erwerb der Gft. † Henneberg durch
Kfs. August, die belegten, daß er von seinem
Vormund übervorteilt wordenwar; trotz großen
Unwillens und positiver Gutachten der jurist.
Fakultäten Helmstedt, † Ingolstadt, † Tübin-
gen, Jena verzichtete Friedrich Wilhelm jedoch
auf Anfechtung der Anwartschaftsurkunde. Im
»Torgauer Interim« von 1601 beschloß er, die
Sache ruhen zu lassen. Ein Jahr vor seinem Tod
1602 legte er die kursächs. Administration nie-
der; sie hatte 1Million Gulden verschlungen. Im
gleichen Jahr gründete er mit den Mitgliedern
der Altenburger Hofkapelle in Weimar eine
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neue Kapelle und gab so der höf. Musik eine
neue Heimstatt, die dann in seinem Nachfolger
Wilhelm IV. einen großen Förderer hatte.

Bemerkenswert waren Friedrich Wilhelms
Versuche, weitere Aufteilungen des Landes zu
verhindern. Weder gelang ihm dies im Falle
Sachsen-Coburgs, noch in Weimar selbst: Zwar
regierte er bis 1592 mit seinem Bruder Johann
gemeinsam; kurz vor dessen Eheschließung je-
doch mußte er ihm die Ämter Altenburg, Ron-
neburg, Eisenberg überlassen; Johann richtete
seine Hofhaltung zu Altenburg ein.

Nach Friedrich Wilhelms Tod i. J. 1603 über-
nahm Kfs. Christian von Sachsen bis 1605 die
Vormundschaft für dessen Söhne. Zugl. erfolgte
die lange hinausgezögerte Teilung zw. Fried-
rich Wilhelms Bruder Johann und seinen Söh-
nen Johann Philipp und Friedrich Wilhelm; es
entstanden die ältere Linie Sachsen-Altenburg
und die jüngere Linie Sachsen-Weimar.

Zu Sachsen-Altenburg gehörten Schloß,
Stadt und Amt Altenburg, die Ämter und Städte
Eisenberg und Ronneburg, Dornburg und Cam-
burg, Roda, Leuchtenburg und Orlamünde,
Saalfeld, Zella; die Stifte und Kl. Lausnitz, Heus-
dorf, Bürgel, die Hälfte von Amt und Stadt All-
stedt; die Städte Schmölln, Lucka, Camburg und
Sulza.

Zubehörungen Sachsen-Weimars waren die
Ämter und Städte Weimar, Königsberg und Ol-
disleben, Jena und Burgau, die Hälfte von All-
stedt, Ringleben, Ichtershausen, Wachsenburg,
Reinhardsbrunn, Georgenthal, Schwarzwald,
Capellendorf; die Städte Lobeda, Buttstädt, Ra-
stenberg, Buttelstädt,Neumark,Magdala, Fried-
richsroda und ein Viertel des Thüringer Haupt-
geleits von Erfurt. Johann erwarb noch das Amt
Berka hinzu.

In gemeinsamem Besitz beider Linien blie-
ben die Gft. † Henneberg, die Universität Jena
sowie eine ganze Zahl von Institutionen: Kon-
sistorium, Hofgericht, Schöppenstuhl zu Jena,
Appellationsgerichte, Kammergericht, anhän-
gige Gerichtssachen, Reichs-, Kreis- und Pro-
bationstage (mit der Erlegung von Reichs- und
Kreiskontributionen), Präsentation der Konsi-
storialen, Hofgerichtspersonen und Professo-
ren, Geleit zu Erfurt samt Georgenthaler Hof,
Verspruch- und Schutzgeld zu Erfurt und Nord-

hausen, der Ertrag der Weinberge des Amtes Je-
na, die Münze zu Saalfeld, die Gold- und Sil-
berbergwerke und der Zehnt auf dem Schnee-
berg sowie die Erfurter Pfandämter Mühlberg
und Tonndorf.

Von den acht Söhnen Hzg. Johanns betätig-
ten sich Johann Ernst, Friedrich und v. a. Bern-
hard als Kriegsführer im Dreißigjährigen Krieg
und waren häufig von Thüringen abwesend. Jo-
hann Ernst d. J. ist v. a. durch die Gründung des
Ordens der Fruchtbringenden Gesellschaft i. J.
1617 hervorgetreten, der in der Folgezeit ein
Kristallisationspunkt für den Weimarer Hof
wurde. Seine Nachfolge in der Regentschaft von
Sachsen-Weimar trat 1626 Hzg. Wilhelm IV. an,
dem seine Brüder 1629 das Direktorium der
Landesregierung übertrugen, während für den
jeweils ältesten Sohn ein Seniorat als Ehrenamt
geschaffen wurde. 1638 konnte das Fsm. Co-
burg einverleibt werden. 1640/41 einigten sich
die Linien Sachsen-Weimar und Sachsen-Alten-
burg auf eine Landesteilung, die die Fsm.er
Weimar, Eisenach (bis 1644/45) und Gotha
schuf. Hzg. Wilhelm von Weimar als dem Äl-
testen wurde die Verwaltung der ein Gemein-
schaft bleibenden Angelegenheiten anvertraut.

Sachsen-Altenburg Die unmündigen Söh-
ne Friedrich Wilhelms von Weimar erhielten
1603 den östl. Landesteil mit der Res. Alten-
burg, die ihre Mutter Anna Maria zw. 1606 und
1609 für die neuen Anforderungen umbauen
ließ. 1604 wurde eine neue Zentralbehörde un-
ter dem Kanzler Gerstenberg, dem Kammerrat
Kromdorf, dem Hofrat Forster eingerichtet. In
seiner Politik war Sachsen-Altenburg vollkom-
men abhängig von Kursachsen, v. a. als nach
dem Tod Hzg. Johanns von Weimar Kfs. Chri-
stian II. von Sachsen alleiniger Vormund gewor-
den war. Das Verhältnis zu Weimar trübte sich
wg. des sog. Präzedenzstreites, der von Kur-
sachsen wohl noch geschürt worden war. Die-
ser Streit, in dem es um den Vorrang der einen
vor der anderen Linie ging, gewann noch an
Schärfe, weil Weimar den Altenburger Kanzler
Gerstenberg als Vermittler ablehnte.

Eine Folge der Auseinandersetzungen war
die Teilung von bis dato noch in gemeinsamem
Besitz beider Linien verbliebenen Stücken und
Rechten, so der Jenaer Weinberge. Die gemein-
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same Steuerhoheit wurde 1607 aufgegeben, seit
1609 beriefen beide Landesteile eigene land-
ständ.Tagungenein, 1612begründeteAltenburg
ein eigenes Konsistorium. Den Präzedenzstreit
entschied Ks. † Rudolf II. 1607 zugunsten Al-
tenburgs, Weimar jedoch focht diese Entschei-
dung an, 1612 überwies Ks. † Matthias darauf-
hin den Streit an das Kurfürsten-Kollegium; es
kam jedoch bis zum Erlöschen des Altenburger
Herzogshauses 1672 zu keiner Einigung.

1618 wurde Hzg. Johann Philipp volljährig
und amtierte fortan als Vormund seiner unmün-
digen Brüder. Im selben Jahr heiratete er Elisa-
beth von Braunschweig-Wolfenbüttel. Johann
Philipp behielt den engen Anschluss an Kur-
sachsen bei und verfolgte während des Dreißig-
jährigen Krieges eine konsequent kaisertreue
Politik. Seine Weimarer Vettern hingegen eilten
dem Böhmenkg. zu Hilfe.

Johann Philipps jüngerer Bruder Friedrich
schloß sich zunächst der kursächs. Armee an,
wechselte jedoch später die Kriegspartei und
trat in die Dienste Hzg. Christians von Braun-
schweig. Er geriet schließl. mit Hzg. Wilhelm
von Weimar in Gefangenschaft in † Wiener
Neustadt.

1631 konnte Johann Philipp beim Ausster-
ben der Gf.en von Gleichen mit Remda und
Schauenforst einen Gebietszuwachs verbuchen.
Seit dieser Zeit kam es zu einer Annäherung zw.
Altenburg und Weimar. Man fasste den Ent-
schluß, Apolda und Remda für die Ausstattung
der Universität Jena zur Verfügung zu stellen.
Drei Jahre später wurden andere seit 1603 offene
Streitpunkte aus der Welt geschafft. Außerdem
kamman zu einer Einigung über die in Aussicht
stehende coburg.-eisenachische Erbschaft. Die-
se sollte nach dem Gradual- statt nach dem Li-
near-Prinzip verteilt werden, d. h. nach der An-
zahl der vorhandenen Erben, so dass Altenburg
2/6, darunter der Coburger Landesteil, zuge-
sprochen wurde, Weimar hingegen 4/6 erhielt.
In gemeinsamem Besitz blieben die Veste Co-
burg und die †Wartburg sowie die Landes- und
Lehnshoheit über die Coburger und Eisenacher
Gf.en und Herren.

Altenburg war vielfach Durchmarschgebiet
marodierender Truppen, vor denen Johann Phi-
lipp und sein Hof wiederholt nach Dornburg

ernestiner

und an andere Zufluchtsorte auswichen. Ein
schwed. Überfall auf Altenburg führte schließl.
1639 zu Johann Philipps frühem, erbenlosen
Tod mit nur 42 Jahren. Nachfolger wurde sein
Bruder Friedrich Wilhelm II.

Der Anfall des Besitzes der Linie Sachsen-
Coburg 1638 ging ohne Friktionen vonstatten.
Im Altenburger Erbteilungsrezess vom
13.2.1640 fielen die Ämter Coburg, Sonnefeld,
Neuhaus bei Sonneberg, Neustadt, Sonneberg,
Hildburghausen, † Römhild, die Hälfte des
Amtes Allstedt, Pößneck sowie die Landesho-
heit über Paulinzella und Tonna an Altenburg.

Damit hatte sich das Territorium Friedrich
Wilhelms II., der in † Leipzig und † Tübingen
studiert und ausgedehnte Reisen nach Frank-
reich, Italien, in die Niederlande, nach England
und an den † Wiener Kaiserhof unternommen
und seit 1631 in kursächs. Militärdienst gestan-
den hatte, nahezu verdoppelt. Coburg blieb
selbständig (Landstände, Landeskollegium).
Mind. einmal i. J. hielt sich Friedrich Wilhelm
mit seinem Hof in Coburg auf.

Bis 1641 blieben die Gebiete beieinander,
dann entstanden zwei neue Linien, Eisenach
und Gotha, von denen Eisenach jedoch bereits
1644 wieder ausstarb. Hzg. Ernst der Fromme
von Gotha, einer der bedeutendsten Fs.en sei-
nes Hauses, konnte bis 1672 Teile der Gft. †
Henneberg, Altenburg und Coburg und damit
den weitaus größten Teil der ernestin. Besitzun-
gen vereinigen. Große kulturelle Leistungen,
darunter der Bau des Schlosses Friedensstein,
zeichneten ihn aus; der von ihm geschaffene
Musterstaat bildete das Modell für Seckendorffs
berühmte Schrift vom »Teutschen Fürsten-
staat«.

Die Kfs.en ernestin. Linie Friedrich der Wei-
se und Johann der Beständige waren noch für
Heiraten mit habsburg. Prinzessinnen in Aus-
sicht genommen worden. Friedrich der Weise
blieb allerdings ehelos; Johann verband sich in
zwei Ehen mit † Mecklenburg und † Anhalt.
Sein Sohn Johann Friedrich der Großmütige er-
heiratete sich mit Sybille von † Jülich-Kleve-
Berg die Anwartschaft auf dieses Hzm., die je-
doch nicht einzulösen war. Nach dem Verlust
der Kurwürde engte sich der Heiratskreis der E.
spürbar auf die Thüringen benachbarten Länder
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ein; man heiratete welf. Prinzessinnen († Wel-
fen), Frauen aus dem Hause † Anhalt oder aus
dem† hess. Herrscherhaus. Häufig waren Ehen
mit albertin. Prinzessinnen sowie mit Frauen
aus † pfälz. Haus. Vereinzelt stehen Verbindun-
gen mit †Württemberg und † Brandenburg so-
wie die Liebesheirat Johann Ernsts von Sach-
sen-Eisenach mit einer Gf.in von Mansfeld.

† A. Albertiner (Wettin) † A. Wettin † B.2. Sachsen,

Kfsm., Kfs.en von † B.7. Sachsen † C.2. Altenburg

† C.2. Coburg † C.2. Colditz † C.2. Eisenach † C.2.

Gotha † C.2. Jena † C.2. Weimar
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GELDERN

I. Ein Gf. von G. ist zum ersten Mal für das
Jahr 1096 bezeugt; dieser erste geldr. Gf. hatte
sich zuvor, 1087, nach Wassenberg benannt
und führte bis 1125 beide Herkunftsbezeich-
nungen nebeneinander. Der Name G. (älteste
Namensform des 10. Jh.: Gelleron, später Gelre,
Gielra o.ä.), dessen ungeklärte Etymologie und
Bedeutung auf sich beruhen bleiben kann, war
zunächst eine Gebietsbezeichnung, ein Raum-
begriff, der die Siedlungsplatte am östl. Rand
des Niersbruchs mit dem Mittelpunkt Aldekerk
meinte. Über die dortigen Besitz- und Herr-
schaftsverhältnisse vor dem Auftreten der Gf.en
von G. gibt es sagenhafte Erzählungen aus äl-
terer sowie gelehrte, mit vielen Hypothesen
operierende Theorien aus jüngerer Zeit. Über-
zeugende Erklärungen liefern beide nicht.
Wahrscheinl. ist aber die Partikel von G. im Na-
men des Gf.en Gerhard aus der Zeit um 1100
nicht mehr auf den Landstrich, sondern die
Burg G. zu beziehen, die eben damals am nördl.
Rand der Aldekerker Platte in der Niersniede-
rung erbaut worden sein dürfte. Sie sollte die als
Mitgift an eine Tochter aus der Hand gegebene
Burg Wassenberg ersetzen. Von ihr ist der
Name dann auf das spätere Territorium über-
tragen worden. Mit einiger Sicherheit lassen
sich die unmittelbaren Vorfahren des ersten
Gf.en von G. dingfest machen, die als Inhaber
von Grafschaftsrechten in der Betuwe (Teister-
bant), in der Veluwe und in der Hetter nachweis-
bar sind. Der erste urkundl., und zwar in einem
Diplom Ks. Konrads II. von 1033, greifbare Ver-
treter der Familie, Gerardus Flamens, führt
dann unmittelbar an die Nachricht der Kloster-
rather Jahrbücher (Annales Rodenses) heran, der-
zufolge der Ks. ein flandr. Brüderpaar namens
Gerhard und Rutger an den Niederrhein ver-
setzt und reich ausgestattet hat, um dort das
nach den selbstzerstörer. Adelsfehden der Jahr-
tausendwende entstandene Machtvakuum auf-
zufüllen. Diese Brüder seien die Vorfahren der
um 1104 lebenden Gf.en von G., † Kleve, Heins-
berg und Krickenbeck. Die Forschung ist inzw.
mehrheitl. von der Zuverlässigkeit dieser Notiz
überzeugt. In dem Gerardus Flamens von 1033
darf man deshalb einen der vom Ks. (Heinrich

geldern

II.?) an den Niederrhein verpflanzten Brüder se-
hen, die dort mit der Verwaltung des Reichsguts
(Reichswald!) und der Wahrnehmung unmittel-
barer wie mittelbarer kgl. Herrschaftsrechte
(Gft.en) beauftragt waren. Von 1096 an läßt sich
die Genealogie der Familie zieml. lückenlos ver-
folgen; Meinungsverschiedenheiten bestehen
ledigl. darüber, ob zw. den Gf.en Gerhard I.
(1096–1131/38) und Heinrich I. (1138–74/82)
noch ein Gerhard II. und zw. den Gf.en Hein-
rich I. und Otto I. (1182–1207) noch ein Gerhard
III. einzuschieben sind. Je nachdem, wie man
sich entscheidet, können die Ordnungszahlen
variieren. Durch die Heirat des gleichnamigen
Sohnes (oder Enkels) des Gf.en Gerhard I. mit
der Erbtochter des Gf.en Otto von Zutphen fiel
diese Gft. an deren Sohn Gf. Heinrich I. von G.;
seit 1190 titulierten die Gf.en von G. sich zu-
sätzl. als Gf.en von Zutphen. Mit dem Tode Rai-
nalds III. ist die Familie 1371 im Mannesstamm
ausgestorben. Herrschafts- und Besitzrechte
kamen auf dem Wege einer zw. den beiden
Halbschwestern des letzten Hzg.s strittigen
weibl. Erbfolge schließl. an das Haus † Jülich
(1371/78) und nach dem Ende von dessen jül.-
geldr. Zweig (1424) wiederum inweibl. Erbfolge
an das Haus † Egmond.

II. Die Gf.en von G. verdankten die Grund-
lagen ihrer Besitz- undMachtstellung der Gunst
und dem Vertrauen des Kg.s. Sie reihten sich
damit in die Schar der kleineren Herrschafts-
träger innerhalb der kgl. Klientel ein. Mit dem
Rückgang des Einflusses von Kg. und Reich im
NWdes Kontinents orientierten sie sich dann in
Anlehnung wie Konkurrenz auf die regionalen
Fürstengewalten hin; das waren im N der geldr.
Interessen- und Aktionssphäre das Bm. † Ut-
recht, im SW das Bm.† Lüttich und das Hzm.†
Brabant, im S und SO das Ebm.†Köln, das eine
zunehmende Bedeutung für G. gewann. Von †
Köln trugen die geldr. Gf.en ansehnl. Besitzun-
gen und Vogteien bis hin nach Neuss zu Lehen,
was sie v. a. im 13. Jh. eng an die köln. Politik
band. Das brachte ihnen durch die Vermittlung
des »Reichsverwesers« Engelbert von Köln, ei-
nes Neffen des Gf.en Gerhard IV. (1207–29) er-
hebl. Vorteile von Seiten des Reiches, unter de-
nen die Erlaubnis zur Verlegung des reichslehn-
baren Zolls von Arnheim nach Lobith (wo der
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Rhein noch ungeteilt floß) zweifellos und auf
lange Sicht der gewinnbringendste war. Im
Schlepptau der köln. Politik machten die Gf.en
von G. die von Ebf. Konrad getrageneWendung
gegen das stauf. Kgtm. mit; 1246 wurde Gf.
Otto II. (1229–71) sogar als aussichtsreicher
Kandidat für das (Gegen-) Kgtm. gehandelt –
ein Indiz für die angesehene Stellung, die die
Gf.en von G. im NW des Reiches inzw. errun-
gen hatten. Der bedeutendste Gewinn aus der
propäpstl./proköln. Parteinahme gegen die †
Staufer war die Verpfändung der Reichsstadt
Nimwegen durch Kg. † Wilhelm 1247. Nim-
wegen, das Tiel als wichtigsten Handelsplatz
der Region abgelöst hatte, verklammerte fortan
die gfl. Besitzkomplexe an Niers und Maas mit
denen in der Betuwe und Veluwe. Den Höhe-
punkt der Südorientierung der Gf.en vonG. und
der köln.-geldr. Kooperation stellte dann der
limburg. Erbfolgestreit dar, in den Gf. Rainald
I. durch die Heirat mit der Erbtochter des letz-
ten Hzg.s von Limburg unmittelbar verstrickt
war. Dieser Erb- und Sukzessionsstreit weitete
sich rasch zu einem Kampf um die Hegemonie
imNWdes Reichs zw.† Brabant und†Kurköln
aus, was die geldr. Frontstellung an der Seite †
Kurkölns gegen das seit jeher als Machtkonkur-
rent zu G. auftretende † Brabant befestigen
mußte. Die verheerende Niederlage bei Worrin-
gen (1288), die die Gft. G. für mehrere Jahre un-
ter fläm. Kuratel stellte (Gf. Guido von Flandern
hatte das Lösegeld für seinen Schwiegersohn
Rainald aufgebracht und wollte sich schadlos
halten), hat für G., v. a. hinsichtl. der inneren
Strukturierung des Landes, eher positive als ne-
gative Folgen gehabt. Sie hat den Gf.en Rainald
I., einen offenkundigen polit. Exzentriker, je-
denfalls nicht gehindert, nach der Reichsfür-
stenwürde zu streben, die ihm 1317 vom Thron-
kandidaten Friedrich von Österreich auch zuge-
sagt wurde, zusammen mit dem Versprechen,
die Reichsinsignien künftig in Arnheim (!) auf-
zubewahren. Was die Entwicklung im Reich
Rainald I. letztendl. versagte, gelang dann sei-
nem Sohn Rainald II. (1318/26–43), der den für
regierungsunfähig erklärten Vater 1318 gefan-
gen setzte und fakt. die Herrschaft übernahm.
Ihm gelang es für einige Jahre, nicht nur
Reichs-, sondern große europ. Politik zu be-

treiben, indem er – zusammen mit Gf. Wilhelm
V. von Jülich – seit 1335 für den engl. Kg. Edu-
ard III., der Ansprüche auf den frz. Thron er-
hob, eine antifrz. Koalition nordwesteurop.
Fs.en organisierte, in der er selbst eine der sta-
bilsten Säulen darstellte. An diese Koalition
wurde zeitweilig auch Ks. † Ludwig IV. der Bay-
er herangeführt. Seine Aktivitäten in der Eröff-
nungsphase des Hundertjährigen Krieges
brachten dem verwitweten Gf.en Rainald II.
nicht nur die Hand der kgl. Schwester Eleonore
von England, sondern 1339 auch die Erhebung
zum Hzg. und die Umwandlung seiner Gft. in
ein Hzm., das – als ganzes und nicht nur, wie
bisher, in Teilen – vomReich zu Lehen ging und
auch in weibl. Linie vererbbar war. Mit dem
Tode Rainalds II. (1343) brach die reichsnahe
und englandorientierte geldr. Politik der gro-
ßen Perspektiven zusammen. Der noch im Kin-
desalter stehende Nachfolger aus der Ehe mit
Eleonore von England, Rainald III. (1343–61,
1371) wurde in die Rivalitäten landsässiger
Adelsfraktionen, in regionale Machtkonflikte
und schon bald in Auseinandersetzungen mit
seinem Bruder Eduard verstrickt, der eine Teil-
habe an der Landesherrschaft forderte, sie
schließl. ganz für sich beanspruchte. Es war der
zweite jener mit Waffengewalt ausgetragenen
Konflikte innerhalb der Dynastenfamilie, die für
G.s Geschichte so charakterist. gewesen sind.
1361 setzte Eduard mit Billigung des größeren
Teils der Landstände seinen Bruder ab, folgte
ihm als Hzg. und griff die traditionelle anti-
brabant. Politik G.s wieder auf. In deren Verfolg
ist er 1371 als Bundesgenosse Hzg. Wilhelms II.
von Jülich in der Schlacht gegen Hzg. Wenzel
von Brabant bei Baesweiler gefallen. Sein wie-
dereingesetzter Bruder Rainald III. folgte ihm
nur wenige Monate später kinderlos im Tode
nach. Mit ihm wurden – wie es der Chronist pa-
thet. formuliert – »Helm und Schild des Stamms
von Geldern« begraben (Koelhoffsche Chronik,
1877, S. 705).

III. Von einigen kleineren chronikal. Auf-
zeichnungen abgesehen stellt die bis 1481 rei-
chende »Geldrische Chronik« des Willem van
Berchen das repräsentative historiograph.Werk
über G. im MA dar, vornehml. zwar auf das
Land ausgerichtet, doch bei der engen Verzah-
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nung von Land und Herrschaft auch eine Chro-
nik der Dynastenfamilie bietend. Berchen hat
ältere Aufzeichnungen und Vorlagen eingear-
beitet und gibt eine sehr detaillierte Schilderung
der Begebenheiten, die um so genauer und zu-
verlässiger ist, je näher die Ereignisse an seine
eigene Lebenszeit heranrücken. Eine die Herr-
scherfamilie glorifizierende Tendenz ist nicht
zu erkennen, wohl aber spart der Autor nicht
mit prononcierten Urteilen über die Akteure,
ihre Taten und Unterlassungen.

Die anfängl. Zerrissenheit ihrer Besitz- und
Herrschaftskomplexe, von denen sich Allode
und Vogteien an der Niers und zw. Maas und
Niers ballten, während Grafschaftsrechte und
auf solche Rechte zurückgehende Herrschafts-
titel sich in der Veluwe und Betuwe zusammen-
drängten, hat den Gf.en von G. eine eindeutige
polit. Akzentsetzung und Schwerpunktbildung
nicht leicht gemacht. »Zuhause« aber haben sie
sich in ihrem Herkunftsraum gefühlt, wie die
Grablegen zu erkennen geben, bei denen sich
freilich erst im 13. Jh. eine stabile Tradition aus-
gebildet hat. Die Gf.en Heinrich I. (1138–82)
und Otto II. (1182–1207) sind – wie viell. schon
die beiden Vorgänger? – im Zisterzienserkl.
Kamp nahe ihrem Stammsitz, aber auf köln.
Boden begrabenworden. Gerhard IV. (1207–29)
liegt in dem von ihm gegründeten Zisterzien-
serinnenkl. zu Roermond bestattet. Sein Nach-
folger Otto II. (1229–71) stiftete dann um 1250
die Frauenzisterze Gräfenthal bei Goch an der
Niers. Es wurde die Familiengrablege, in der er
selbst und alle seine Nachfolger aus dem Ge-
schlecht der Flamenses ihre letzte Ruhe gefun-
den haben. Auch die Gf.innen bzw. Hzg.innen,
ausgenommen die beiden letzten, sind dort be-
graben worden. Erst die Hzg.e aus dem Haus †
Jülich wählten ihre Grabstätten in der Kartause
Monnickhuizen bei Arnheim, die Hzg. Rainald
II. (als Grablege?) ins Werk gesetzt hatte. Daß
dieGründung vonGräfenthal eine dynast. Zäsur
markieren sollte, wird dadurch unterstrichen,
daß Otto II. bei oder kurz nach dem Regie-
rungsantritt einen Wappenwechsel vorgenom-
men hat, insofern die bis dahin begegnende (2:1
gestellte) Mispelblüte durch einen von Schin-
deln begleiteten steigenden Löwen abgelöst
wurde.Wahrscheinl. war es derWunsch, sich in

geldern

die Ritterkultur der Stauferzeit einzufügen, der
diesen Austausch eines originellen Zeichens
durch ein Allerweltssymbol veranlaßt hat. Auch
die Rangerhöhung von 1339 hat Auswirkungen
auf das Wappenbild gefunden: Der Löwe wurde
zwiegeschwänzt und bekrönt, aus dem Schild
verschwanden die Schindeln oder Würfel. In
dieser Form hat das geldr. Wappen dann die
Jh.e überdauert.

IV. Die Gfen. von G. haben ihr Herrschafts-
gebiet bis zu ihrer Herzogserhebung kontinu-
ierl. ausbauen können; noch im 13. Jh. sind ih-
nen im südl., an Niers und Maas gelegenen Teil
ihres sich ausbildenden Territoriums ansehnl.
Erwerbungen gelungen. Entscheidend war aber
der Gewinn und die Behauptung der Reichs-
pfandschaft Nimwegen, womit sie nicht nur
eine Großstadtmit über 10000 Einw.n, sondern
auch das Verbindungsstück zw. den südl. und
den bis an die Zuidersee sich erstreckenden
nördl. Teilen ihres Herrschaftsgebietes in die
Hand bekamen, ohne welches dieses kaum zu-
sammenzuhalten gewesen wäre. Daß Gft. und
Hzm. G. keine Teilungen und keine Verluste
haben hinnehmenmüssen, hat einen doppelten
Grund: Zum einen waren die schon zu Beginn
des 14. Jh. sich formierenden Landstände so
stark, daß sie die Integrität des Landes, der tota
terra Gelrensis, und die Unteilbarkeit der Landes-
herrschaft durchzusetzen in der Lage waren.
Das hing mit der Zusammensetzung der Stände
zusammen, in denen die Städte (als solche
mehrheitl. in den 30er Jahren des 13. Jh. gegr.
und privilegiert) die führende Rolle spielten; in
ihnen lebten am Ende des MA nicht weniger als
35% der Bevölkerung. Zum andern wurde das
ständ. Streben nach Einheit und Unversehrtheit
des Landes dadurch begünstigt, daß die durch-
weg schmale männl. Nachkommenschaft in-
nerhalb der Dynastie eben ausreichte, die Herr-
schersukzession zu sichern und gelegentl. den
einen oder anderen Bischofsstuhl in der Nach-
barschaft zu besetzen. Erlitt man in einem sol-
chen Fall Schiffbruch wie bei dem Lütticher
Elekten Heinrich von G., wurde der Unglücks-
rabe mit einer Apanage abgefunden (Herrschaft
Montfort). Zu einer Aufteilung in mehrere Li-
nien ist es deshalb nicht gekommen.

Von der Heirat Gf. Rainalds II. mit Eleonore
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von England abgesehen hielt sich seit dem 13.
Jh. die Herkunft der Ehepartner im herkömml.
Rahmen ranggleicher Dynastenfamilien des eu-
rop. NWs: † Brabant, † Kleve, Limburg, Flan-
dernundMecheln; im Jh. zuvorwarmit Arnstein
und Scheyern-Wittelsbach der Horizont noch
weiter gespannt.
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Wilhelm Janssen

GREIFEN

I. Der Name der Dynastie leitet sich ab von
ihrem Wappentier, einem Greif, welcher erst-
mals auf einem Siegelabdruck Hzg. Bogislaws
II. aus dem Jahre 1214 sicher belegt ist. Spätere
Überlieferung macht es jedoch wahrscheinl.,
daß der Greif bereits in den 1190er Jahren auch
von seinem Bruder Kasimir II. als herald. Figur
verwendet wurde. Zunächst eine Fremdbezeich-
nung, wird der Name »Greifen« seit dem 15. Jh.
auch von der Dynastie selbst verwandt. Der erste
sicher überlieferte Vertreter des pomoran. Grei-
fengeschlechtes ist Wartislaw I. In den Berich-
ten über das Missionswerk Ottos von Bamberg
in Pommern 1124 und 1128 wird er als pommer-
scher Hzg. gen. Die Abstammung von anderen
in der ersten Hälfte des 12. Jh.s genannten Herr-
schern im pomoran. Raum ist unsicher, ebenso
die genealog. Verbindung mit den Swantibori-
den und † Piasten.

II. Wartislaw I. konnte bei Angriffen des
Polenherzogs Boleslaw III. in der ersten Hälfte
des 12. Jh.s zwar seine Stellung als pommer-
scher Hzg. behaupten, mußte aber dessen
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Oberhoheit anerkennen, die mit der Verpflich-
tung zur Tributzahlung und zur Christianisie-
rung des Volkes verbunden war. Von realer Be-
deutung war diese Oberhoheit jedoch nur kurze
Zeit, da nach dem Tode Boleslaws die poln.
Machtstellung stark geschwächt wurde. Schon
1135 hatte dieser die Lehnshoheit Ks. Lothars
von Süpplingenburg über Pommern anerkannt,
was sich vermutl. auf die Gebiete östl. der Oder
bezog und Wartislaw I. gewissermaßen zum
Aftervasallen der Reiches machte. Bereits ein
Jahr zuvor war der † Askanier Albrecht der Bär
vom Ks. mit der Nordmark belehnt worden, mit
der Anspüche verbunden waren, die bis an die
Oder reichten und Gebiete betrafen, die sich die
Greifenhzg.e anschickten, in ihren Einflußbe-
reich zu bringen. Die zweite Greifengeneration,
vertreten durch die Söhne Wartislaws I., Bogi-
slaw I. und Kasimir I., sah sich mit milit. An-
griffen Heinrichs des Löwen und der dän. Kg.e
konfrontiert. Inwieweit sie nach der Niederlage
in der Schlacht bei Verchen 1164 förml. Lehns-
leute des Sachsenhzg.s wurden, ist umstritten.
Nach dessen Sturz fand sich Bogislaw I. 1181 bei
Ks. Friedrich I. Barbarossa im Lager vor Lübeck
ein und wurde von diesem als Hzg. von Slawien
mit seinen Ländereien belehnt, wobei diskutiert
wird, inwieweit dieser Akt als eine förml. Er-
hebung in den Reichsfürstenstand gelten kann.
Die Belehnung implizierte offenbar die Aner-
kennung des Herzogstitels, der urkundl. erst-
mals in der zweiten Hälfte 1170er Jahre bei den
G. erscheint. 1185 war Bogislaw I. nach einer
milit. Niederlage gezwungen, die Lehnsherr-
schaft des dän. Kg.s anzuerkennen. Auf kir-
chenpolit. Gebiet gelang es unter den Nachfol-
gern Wartislaws I., die Unabhängigkeit der
pommerschen Kirche in Gestalt des 1140 ge-
gründeten und 1175/76 nach † Cammin verleg-
ten Bm.s gegen äußere Ansprüche zu verteidi-
gen, für welches 1188 durch den Papst die Exem-
tion bestätigt wurde. Bogislaw II. und Kasimir
II., die Vertreter der dritten Greifengeneration,
hatten verstärkt die Angriffe der brandenburg.
† Askanier abzuwehren. An der Lehnsherr-
schaft des dän. Kg.s änderte sich nichts, zumal
auch die dt. Königsmacht wenig Interesse amN
des Reiches zeigte und Kg. † Friedrich II. 1214
die dän. Ansprüche an der südl. Ostseeküste be-
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stätigte. Die außenpolit. Konstellationen änder-
ten sich erst mit dem Kollaps der dän. Macht an
der südl. Ostseeküste infolge der Schlacht von
Bornhöved 1227. 1231 bestätigte Ks. † Friedrich
II. den askan. Mgf.en von † Brandenburg ihren
Anspruch auf Lehnshoheit über Pommern. Die
vierte regierende Greifengeneration sah sich ge-
zwungen, diesen Anspruch anzuerkennen,
Wartislaw III. im Vertrag von Kremmen 1236,
Barnim I. im Vertrag von Hohen-Landin 1250.
Bedenkl. war die Bestimmung im Vertrag von
1236, daß beim erbenlosen Tod von Wartislaw
III. die † Brandenburger die Nachfolge in der
Herrschaft antreten sollten. 1250 konnte Bar-
nim I. jedoch durchsetzen, daß sein Vetter und
er zur gesamten Hand belehnt, also gegenseitig
erbberechtigt wurden, was umso bedeutsamer
war, als dadurch beim Tod seines Vetters 1264
das Territorium der G. wieder in seiner Hand
vereinigt wurde. Als die letzten askan. Mgf.en
von † Brandenburg 1319 und 1320 starben,
strebte man in den 1295 entstandenen Teil-
hzm.ern Pommern-Wolgast und Pommern-
Stettin danach, die brandenburg. Lehnshoheit
abzuschütteln und die Reichsunmittelbarkeit
zu erlangen. Lehnsauftragungen an den Bf. von
† Cammin und den Papst 1320 und 1331 waren
ledigl. takt. Schachzüge auf diesem Wege
und blieben ohne weiterreichende Bedeutung.
Reichsunmittelbarkeit erreichte zunächst nur
die Stettiner Linie. 1338 wurden Barnim III. und
sein Vater Otto I. auf dem Hoftag zu Frankfurt
durch Ks. † Ludwig den Bayern mit Pommern-
Stettin belehnt, wovon noch heute eine aus die-
sem Anlaß ausgestellte Prunkurkunde, deren
Initiale die Hzg.e beim Lehensempfang zeigt,
Zeugnis gibt. Die Belehnung erfolgte allerdings
– im Widerspruch zur Teilung von 1295 – unter
der Bedingung des Anfallsrechtes der †Wittels-
bacher, was zu heftigen Zerwürfnissen zw. den
beiden Greifenlinien führte und einen weiteren
für die Dynastie gefährl. Präzedenzfall schuf.
Der Seitenwechsel zu den † Luxemburgern
brachte 1348 die Belehnung zu gesamter Hand
für alle Hzg.e von Pommern mit ihren Ländern
durch † Karl IV. Damit war für ganz Pommern
die Reichsunmittelbarkeit mit gegenseitiger
Nachfolgeberechtigung der Greifenhzg.e unter-
einander erreicht. Als sich ähnl. Bestrebungen
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nach Reichsunmittelbarkeit im Bm. † Cammin
andeuteten, dessen Stiftsgebiet nicht den pom-
merschen Hzg.en unterstand, veranlaßte Bogi-
slaw V. von Pommern-Wolgast den Bf. und das
Kapitel 1356 zu einem Schutzvertrag, der derar-
tige Bestrebungen erschwerte, indem er die
Wahl des Bf.s und die Einsetzung der Domher-
ren an die Zustimmung des Hzg.s band. Den-
noch verliehen 1386 Kg. †Wenzel und 1417 Kg.
† Sigismund dem jeweiligen Bf. die weltl. Herr-
schaft wie einem reichsunmittelbaren Fs.en.
Nach zahlr. Streitigkeiten erneuerte 1436 ein
Vertrag zw. dem Bf. und Bogislaw IX. von Pom-
mern-Stolp die Schirmvogtei des Hzg.s und
band das Bm. wieder enger an das Herzogs-
haus, welches auch weiterhin bemüht war, auf
Personalentscheidungen im Bm. Einfluß zu
nehmen. Der Streit um die Lehnshoheit mit †
Brandenburg lebte wieder auf, als die † Hohen-
zollern die Herrschaft über die Mark † Bran-
denburg übernahmen. 1417 suchten die Pom-
mernhzg.e zu † Konstanz um Belehnung mit
ihren Ländern bei Kg. † Sigismund nach. Es
wurden jedoch ledigl. Wartislaw IX., sein Bru-
der und seine Vettern – also die Wolgaster Linie
– ohne Einschränkung belehnt, während die
Belehnung der Stettiner Hzg.e Otto II. und Ka-
simir V. vorbehaltl. der Rechte des Kfs.en von †
Brandenburg erfolgte. Damit war die Frage der
Lehnshoheit wieder offen. Ein Konflikt um das
Stettiner Hzm. war vorprogrammiert, als 1464
mit Otto III. der letzte männl. Nachkomme der
Stettiner Linie starb. Zwar konnten sich die G.
der Wolgaster Linie in der Stettiner Herrschaft
behaupten. Bogislaw X., seit 1478 einziger
männl. Vertreter desGreifenhauses,mußte sich
allerdings im Vertrag von Prenzlau 1479 dazu
verstehen, die Lehnshoheit † Brandenburgs an-
zuerkennen, ohne sich damit jedoch abzufin-
den. Daß Kfs. Johann von Brandenburg ihn und
seine Nachkommen 1493 im Vertrag von Pyritz
vom förml. Lehensempfang entband, war nur
ein geringer Trost. Bis zu seinem Tode verlor er
das Ziel der Reichsunmittelbarkeit nicht aus
dem Auge und ließ sich entgegen der vertragl.
Vereinbarung mit † Brandenburg 1521 von Ks.
† Karl V. mit seinen Landen belehnen, aller-
dings unbeschadet der Ansprüche Kfs. Johanns
von Brandenburg, wie es in der Urk. hieß. Ver-

tragl. absichern konnten die Reichsunmittel-
barkeit erst seine Söhne Georg I. und Barnim
IX. als sie sich mit Kfs. Joachim I. von Branden-
burg im Vertrag von Grimnitz 1529 einigten.
Die Belehnung durch den Ks. sollte in Gegen-
wart der Mgf.en und Kfs.en von † Brandenburg
erfolgen, denen das Erbrecht an den pommer-
schen Landen zugestanden wurde. Die förml.
Belehnung der beiden Hzg.e auf dem Reichstag
zu† Augsburg durch Ks.† Karl V. 1530 betonte
den reichsunmittelbaren Stand Pommerns, der
bis zum Ende des Greifenhauses gewahrt blieb.
Die Länder Lauenburg und Bütow, die 1466 er-
worben worden waren, hatten seit 1526 den Sta-
tus eines erbl. Lehens der poln. Krone. Die Fra-
ge des Verhältnisses des Camminer Bf.s zu den
Hzg.en – im Lauf der Jahre immer wieder um-
stritten – erübrigte sich, als 1556 Hzg. Johann
Friedrich zum Bf. gewählt wurde. Das Bischofs-
amt verblieb seitdem ausschließl. bei Angehö-
rigen des Herzogshauses, die das Stiftsterrito-
rium als Titularbf.e regierten. Dieses blieb zwar
bestehen, wurde aber Teil der dynast. Verfü-
gungsmasse, die – z.B. im Jasenitzer Erbver-
gleich von 1569 – unter den Angehörigen des
Greifenhauses verteilt wurde.

Mit Ausnahme Barnims III., dessen Bemü-
hungen v. a. zur Erlangung der Reichsunmittel-
barkeit Pommerns geführt hatten und der auch
persönl. wiederholt in engem Kontakt zum Kai-
serhof†Karls IV. stand, waren die Kontakte der
pommerschen Hzg.e zur Reichsspitze v. a.
durch ihre Streben nach Lehnsunabhängigkeit
von † Brandenburg bestimmt. In ein enges ver-
wandschaftl. Verhältnis zu Ks.†Karl IV. trat die
hinterpommersche Linie der G., als dieser 1363
Elisabeth von Pommern-Stolp heiratete, eine
Tochter Hzg. Bogislaws V. und Elisabeths,
Tochter Kg. Kasimirs III. von Polen. Elisabeth
wurde 1368 Mutter des späteren Ks.s † Sigis-
mund und im gleichen Jahr in Rom zur Ks.in
gekrönt.

Die einflußreichste und glänzendste polit.
Stellung unter allen Greifenhzg.en erlangte als
Kg. Erich von Pommern, der seit 1412 die in der
Kalmarer Union vereinigten Kgr.e Dänemark,
Schweden undNorwegen regierte. Einst auf den
Namen Bogislaw getauft, stammte er aus der
hinterpommerschen Linie des Herzogshauses.
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Aufgrund von polit. Konstellationen und Ver-
wandtschaftsbeziehungen war er von Kg.in
Margarete als »Sohn ihrer Schwestertochter«,
die mit Wartislaw VII. von Pommern-Stolp verh.
war, schon als Kind als Nachfolger in der von
ihr geschaffenen Herrschaft ausersehen und
mit dem nord. Königsnamen Erich versehen
worden. Seine Politik scheiterte jedoch, so daß
er – in seinen Reichen abgesetzt – über Gotland
in sein hinterpommersches Hzm. zurückkehr-
te, welches er 1449–59 von Rügenwalde aus re-
gierte. Die Pläne, seinen Vetter Bogislaw IX. von
Pommern-Stolp mit der poln. Königstochter
Hedwig zu verheiraten und ihm damit die Aus-
sicht auf den poln.-litau. Königsthron zu ver-
schaffen, scheiterten ebenso, wie die Absicht,
ihn als Nachfolger in den nord. Reichen zu eta-
blieren, wo der Sohn von Erichs Schwester Ka-
tharina, Christoph von Bayern, Erichs Nachfol-
ge antrat.

III. Ein Interesse an der eigenenGeschichte
und Genealogie scheint in verschiedenen Stif-
tungen zum Gedächtnis seiner Vorfahren unter
Hzg. Barnim III. auf. Dessen Gründung des Ot-
tenstiftes in Stettin und die Pflege des Kultes des
hl. Otto dienten zugl. der Betonung der engen
Verknüpfung von Stamm, Herzogshaus und
Christianisierung. Die von der Kirche stammen-
de Figur des hl. Otto aus der Mitte des 14. Jh.s
trägt als Gewandfibel den Greifenschild. Als
Grablege war die Ottenkirche zugl. zentraler
Ort dynast. Memoria. Inwieweit in den verschie-
denen Kl.n und Kirchen des Landes – gen. seien
hier nur Grobe, † Cammin, Pudagla, Eldena,
Neuenkamp und Belbuck – in denen Angehö-
rige des Fürstenhauses bestattet wurden, im Zu-
sammenhang mit dem liturg. Gedenken auch
umfangr. genealog. Kenntnisse überliefert wur-
den, läßt sich nur ansatzweise erkennen. Jeden-
falls fertigte Nikolaus Klempzen 1532 einen
hzgl. Stammbaum mit Hilfe einer Pergament-
tafel, welche sich im Kl. Pudagla befunden hat-
te. Auch aus † Cammin ist eine 1347 be- und
1469 überarbeitete Genealogie bekannt, welche
bei den Auseinandersetzungen im Stettiner Erb-
folgestreit benutzt wurde. Der Streit veranlaßte
weitere genealog. Arbeiten, die sich u. a. in er-
sten erhaltenen Stammbäumen niederschlugen.
1518 widmete Johannes Bugenhagen Bogislaw
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X. und seinen Söhnen mit seiner Pomerania die
erste pommersche Landesgeschichte. In den
30er Jahren entstand in mehreren Fassungen
eine Chronik Pommerns aus der Feder Thomas
Kantzows. Nikolaus von Klempzen trat mit Ar-
beiten zur Genealogie der G. hervor. Beide wa-
ren am Wolgaster Herzogshof tätig. Die Hzg.e
Philipp I. und Barnim IX. standen diesen Arbei-
ten, die nach dem Tode ihrer Verfasser ins Wol-
gaster Archiv gelangten, aufgeschlossen gegen-
über und förderten sie. Ihr Interesse an der Dar-
stellung ihres Landes, seiner Geschichte und ih-
res Geschlechtes zeigte sich auch in der Unter-
stützung für die Kosmographie des Sebastian
Münster, die 1550 erschien. Genealog. Darstel-
lungen dienten – künstl. umgesetzt – den
Hzg.en zu repräsentativen Zwecken. In der
Oderburg, dem Alterssitz Hzg. Barnims IX.,
existierte ein auf Glas gemalter Stammbaum.
1566 soll ein solcher auch in der Jacobikirche zu
Stettin angebracht worden sein, und im Wol-
gaster Schloß existierte ein Bildteppich, der die
Genealogie des pommerschen und rüg. Für-
stenhauseszumGegenstandhatte.Ein repräsen-
tatives Denkmal des Greifenhauses und der Re-
formation ist der um 1554 im Auftrag Hzg. Phil-
ipps I. von Peter Heymans gefertigte 4,46 ×
6,90 m große sog. Croyteppich, der neben dem
sächs. Fürstenhaus die G. nebst den Reforma-
toren zeigt. Ein anderer Teppich erinnerte an
die Fahrt Hzg. Bogislaws X. ins Hl. Land. Hzg.
Ernst Ludwig ließ einen Wandbehang mit sei-
nem und Porträts seiner Ahnen herstellen. 1574
legte Valentin von Eickstedt die im Auftrag Hzg.
Ernst Ludwigs entstandenen Annales Pomera-
niae vor. Ein von Martin Marstaller verfaßter
großformatiger Stammbaum wurde 1593 in der
Barther Druckerei Hzg. Bogislaws XIII. ge-
druckt, und ein monumentaler 1598 von Cor-
nelius Crommeny gemalter Stammbaum der G.
befand sich im Stettiner Schloß. Hzg. Philipp II.
beauftragte Eilhard Lubin mit der Anfertigung
einer repräsentativen Pommernkarte (1618), die
die Greifenherrschaft durch Darstellung des
Territoriums, seiner Städte, der Wappen des
Landesadels, des Herzogwappens, des hzgl.
Stammbaums und die Porträts der männl. An-
gehörigen der letzten Greifengeneration ein-
prägsam vor Augen führt. Der Stammbaum der
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Lubinschen Karte, der sich an der Marstaller-
schen Arbeit von 1593 orientiert, beginnt mit
dem Swantibor benannten Vater Wartislaws I.
realitätsnah nur eine Generation vor der Person,
die auch in der heutigen Forschung als der erste
gesicherte Vertreter der Dynastie gilt. Der Plan
einer weiteren, umfassenden Landesbeschrei-
bung und Genealogie scheiterte am frühen Tod
des Auftraggebers und des Beauftragten.

Zentrale Grablegen für das Herzogshaus in
unmittelbarer Nähe eines Herzogssitzes und
mit städt. Anbindung entstanden in Stettin mit
der Gründung der Stiftskirche St. Marien in der
zweiten Hälfte des 13. Jh.s, die im 14. Jh. vom
neugegründeten Ottenstift in dieser Funktion
abgelöst wurde, und in Wolgast mit dem Neu-
bau der Stadt- und Hofkirche St. Petri in der
zweiten Hälfte des 14. Jh.s. Beim Abriß und
Neubau der Stettiner Ottenkirche in den 70er
Jahren des 16. Jh.s wurden Mitglieder des Für-
stenhauses in die neue Kirche umgebettet. Von
den Grabmälern und Epitaphien, die unmittel-
bare Nachfahren oder Angehörige der Grei-
fenhzg.e in Auftrag gaben, ist nur sehr wenig
überliefert: in der Wolgaster Petrikirche ein
Messingepitaph Wolfgang Hilligers aus Frei-
berg für Philipp I. und im Foto das von Barnim
IX. um 1565 gestiftete, heute verschollene Epi-
taph Bogislaws X. und seiner Familie. Die Wall-
fahrtskirche zu Kenz birgt das figürl. Grabmal
Hzg.s Barnims VI. († 1405). Im Zusammenhang
mit den Grablegen entstanden Bildprogramme
mit den herald. Herrschaftszeichen der G., in
Kenz in Form farbiger Glasfenster, in Wolgast
in Form der Gewölbeausmalung im Chor der
Petrikirche. Von der Ausstattung der Grablegen
in Stettin und Wolgast haben sich Prunksärge
des 16. und 17. Jh.s und Fragmente der Bestat-
tungen erhalten. Beispiele für die Hervorhe-
bung ausgesuchter Ahnen durch spätere Grei-
fengenerationen sind die Gedenktafel für Rati-
bor († 1155/56) und seine Frau in der Marien-
kirche in Usedom aus dem 15. Jh., der Gedenk-
stein Barnims IX. von 1543 für seinen Namens-
vetter Barnim III. († 1368), welcher heute im
Nordflügel des Stettiner Schlosses eingemauert
ist, und ein Epitaph in Kenz, welches Hzg. Phil-
ipp II. 1603 für Barnim VI. errichten ließ.

An ihren Bauten ließen die fsl. Auftaggeber

entspr. den Gepflogenheiten der Zeit Erinne-
rungstafeln in Form von Wappen- und Porträt-
steinen anbringen, um von ihrem und ihrer Dy-
nastie Ruhm zu künden. Erhalten sindWappen-
steine – wenn auch z.T. beschädigt – aus Wol-
gast von Bogislaw X. 1496, Philipp I. 1537 und
1551, letzter verfertigt von Paul van Hove, Phi-
lipps Söhnen 1563 und ein Porträtstein von
Ernst Ludwig, den einst eine eiserne Wappen-
tafel ergänzte. Ein weiterer Wappenstein von
Philipp Julius 1617 ist nur schriftl. überliefert. In
Stettin haben sich derartige Gedenksteine von
Barnim IX. 1538 und Franz 1619 erhalten. Frag-
mente weiterer Wappensteine von Barnim IX.
und seiner Frau und das Fehlen eines Hinweises
auf den Um- und Ausbau unter Johann Friedrich
deuten an, daß in Stettin mit größerem Verlust
zu rechnen ist. Auch am Ueckermünder und Pu-
daglaer Schloß verweisen repräsentative Ge-
denktafeln von 1546 bzw. 1574 auf die Bauher-
ren Philipp I. und Ernst Ludwig. An einem Rü-
genwalder Treppenturm befand sich ein Wap-
penstein aus dem Jahre 1538.

Herald. Figur der Dynastie war der namens-
gebende Greif, tingiert Rot in Silber. Die Wol-
gaster Linie führte im 15. Jh. einen schwarzen
Greifen in Gold. Nachdem man in der zweiten
Hälfte des 15. Jh.s in vier- und fünffeldigen
Wappen auch weitere Herrschaften, wie z.B.
das Fsm. Rügen und die Gft. Gützkow in den
Schild aufnahm, wurde das pommersche Wap-
pen um 1500 neugeordnet. In mehreren Fällen
kam es zu Bedeutungsverschiebungen der Wap-
penbilder. Offenbar aus einem gesteigerten Re-
präsentationsbedürfnis heraus legte Bogislaw
X. es nunmehr auf neun Felder fest. Bis zum
Ende der Greifendynastie illustrierten diese den
pommerschenHerzogstitel und weitere Gebiete
und Herrschaften, die zum Greifenhaus gehör-
ten. Durch die Darstellung des hzgl. Wappens
waren die Dynastie bzw. ihre Vertreter nicht nur
an Gebäuden und auf Grabmälern sondern
auch auf Siegeln, Münzen, Medaillen, Drucken
und repräsentativen Gebrauchsgegenständen
präsent. Kunstwerke – in ihremAuftrag oder für
sie gefertigt – trugen ihr Herrschaftszeichen.

Im 16. und 17. Jh. wurden Mitglieder des
Herzogshauses auf Münzen, Medaillen, Druk-
ken und Tapisserien verewigt. Als Gemälde
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oder Steinreliefs schmückten sie die Res.en. Die
Herrschaft der G. inszenierten auch die aufwen-
digen, feierl. Begräbniszeremonien, die seit
dem 16. Jh. überliefert sind.

IV. Das Herrschaftsgebiet Wartislaws I.
umfaßte nur den westl. Teil des Siedlungsge-
bietes der Pomoranen und reichte im O über die
Persante etwa bis zum Gollenberg bei Köslin.
Verlusten im S seines Herrschaftsbereiches im
Netze-Warthe Gebiet an die poln. † Piasten
standen Landgewinne im W jenseits der Oder
gegenüber, wo Wartislaw I. und seine Nachfol-
ger von dem polit. Vakuum profitieren konnten,
welches der Zerfall des Lutizenbundes in die-
sem Raum hinterließ. 1128 – als die Großen des
Landes in Usedom die Annahme des Christen-
tums beschlossen – gehörten die Inseln Use-
dom und Wollin sowie die Orte Wolgast und
Gützkow zum Herrschaftsbereich Wartislaws,
der sich bis nach Demmin erstreckte. Gefahren
für die Greifenherrschaft im Zusammenhang
mit dem Wendenkreuzzug des Jahres 1147
konnte Ratibor I. († 1155/56), der Bruder War-
tislaws I., der infolge der Unmündigkeit der
Kinder Wartislaws dessen Nachfolge antrat, ab-
wenden, indem er sich demonstrativ zum Chri-
stentum bekannte. Zudem gelangten offenbar
die Länder Schlawe und Stolp in Folge des Ver-
falls der poln. Machtstellung in den Besitz Ra-
tibors, dessen vermutl. Nachkommen, die Ra-
tiboriden, dort bis zum Aussterben der Linie in
den 1220er Jahren die Herrschaft ausübten.
Westl. der Oder konnten die G. ihren Einfluß
weiter nach S ausdehnen, zunächst in das Land
der Ukranen, später sogar in so weit südl. ge-
legene Gebiete wie Teltow und Barnim, ohne
daß sich darüber Genaueres sagen läßt. Die
Söhne Wartislaws I., Bogislaw I. († 1187) und
Kasimir I. († 1180), die auf Ratibor I. folgten,
brachten, nachdem sie sich mit Heinrich dem
Löwen arrangiert hatten, auch Zirzipanien unter
ihren Einfluß. 1185 mußte Bogislaw I. aller-
dings die Oberhoheit der Dänen anerkennen,
die die Oberherrschaft über Pommern in Kämp-
fen gegen die brandenburg. † Askanier bis zur
Schlacht bei Bornhöved 1227 zu behaupten
wußten. Gegenüber territorialen Übergriffen
des Fsm.s Rügen, dessen Fs. Jaromar als dän.
Vasall zeitw. mit der Vormundschaft über die
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Hzg.e Bogislaw II. und Kasimir II. betraut war,
konnten die G. ab 1230 die Ryckgrenze halten.
Um dieMitte des zweiten Jahrzehnts des 13. Jh.s
hatten die beiden Brüder Bogislaw II. († 1220)
und Kasimir II. († 1219) – ähnl. wie zuvor schon
ihr Vater und sein Bruder – das Herrschaftsge-
biet unter sich geteilt, wobei Usedom, in den
1230er Jahren in seiner Bedeutung von Stettin
abgelöst, und Demmin die Hauptorte der bei-
den Herrschaften bildeten. Unter ihren Söhnen
Barnim I. und Wartislaw III. wurden sowohl
Stettin als auch Demmin – dies bereits seit der
Zeit Kasimirs I. – im Titel des jeweiligen Hzg.s
gen. Die Heiraten der Hzg.e der ersten drei
Greifengenerationen orientierten sich v. a. nach
O.Mehrfach wurdenmit den Rurikiden und den
† Piasten Verbindungen eingegangen. Die Hei-
rat Kasimirs II. mit einer Angehörigen des kö-
nigsnahen dän. Hvide-Geschlechtes weist da-
gegen in Richtung des nord. Lehnsherrn. Wäh-
rend Barnim I. († 1278) und Wartislaw III.
(† 1264) die Herrschaft der G. im Innern durch
die Übernahme der dt. Vogteiverfassung und
einen forcierten Landesausbau mit Hilfe dt.
Siedler auf eine neue Grundlage stellten, mußte
die Greifenherrschaft nach außen territoriale
Einbußen hinnehmen. Im W gingen zirzipan.
Gebiete und das Land Stavenhagen an † Meck-
lenburg verloren. Nachdem sich Barnim I. be-
reits von † Brandenburg zu Anfang der 30er
Jahre für Ansprüche auf die Landschaften Tel-
tow und Barnim hatte abfinden lassen, beinhal-
teten der Vertrag von Kremmen 1236 den Ver-
zicht auf die Länder Stargard, Beseritz undWus-
trow – etwa das spätere Mecklenburg-Strelitz –
und der Vertrag von Hohen-Landin 1250 den
Verzicht auf die Uckermark zugunsten des
brandenburg. Nachbarn und Oberlehnsherrn.
Östl. der Oder mußte in der zweiten Hälfte des
Jh.s schrittweise die Südgrenze der Greifenherr-
schaft gegenüber der entstehenden Neumark
zurückgenommen werden. Neben der Etablie-
rung kleiner Landesherrschaften innerhalb des
Greifenterritoriums, z. B. um Loitz oder um
Gützkow, die aber spätestens im 14. Jh. wieder
in den Besitz von Mitgliedern der Greifendyna-
stie kamen, gelang es den Bf.en von † Cammin,
seit den 40er Jahren des 13. Jh.s eine eigene Lan-
desherrschaft zu errichten, deren Zentrum die
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Städte Kolberg und Köslin bildeten und die den
territorialen Besitzstand der G. weiter ein-
schränkt.

1295 teilten die Söhne Barnims I. unter star-
kem Einfluß der Stände die Herrschaft zur ge-
samten Hand in die Teilhzm.er Pommern-Wol-
gast und Pommern-Stettin, wie sie in der Lite-
ratur nach ihren Vororten gen. werden. Die Tei-
lunghatte bis zumAussterbender Stettiner Linie
1464 Bestand. Der jüngere Bruder Otto I.
(† 1344) erhielt den südl. Landesteil mit Stettin,
Bogislaw IV. († 1309) den nördl. mit Wolgast.
Vereinfacht betrachtet, trennten westl. der Oder
die Peene, östl. der Oder Ihna und Stepenitz die
beiden Herrschaften. Wartislaw IV. von Pom-
mern-Wolgast († 1326) konnte für sein Teilhzm.
bedeutende territorialeGewinne verbuchen.Um
1317 überließ ihm der bedrängte Mgf. Walde-
mar von Brandenburg die Länder Schlawe und
Stolp aus dem Erbe der pommerell. Hzg.e und
1325 trat Wartislaw IV. das Erbe des letzten Rü-
genfs.en Wizlaw III. an, welches den pommer-
schen Herrschaftsbereich bis an die Trebel und
Recknitz vorschob. In den Auseinandersetzun-
gen des Rügischen Erbfolgekrieges mit†Meck-
lenburg konnten diese Territorien letztendl. von
den G. behauptet werden. Zudem gelang es den
Wolgaster Hzg.en in den 50er Jahren Pasewalk
und Torgelow dauerhaft zu gewinnen, während
weitere Erwerbungen in der Uckermark durch
Barnim III. von Stettin († 1368) in den wechsel-
haften Auseinandersetzungen mit den † Bran-
denburgern im 15. Jh. wieder verlorengingen
und die Uckermark nach dem Ende dieser
Kämpfe bei † Brandenburg verblieb. Die Stär-
kung des Wolgaster Territoriums, zu der auch
der Heimfall der Gft. Gützkow in den 50er Jah-
ren beitrug, war allerdings nur von kurzer Dau-
er. Während das Stettiner Hzm. von weiteren
Teilungen verschont blieb, wurde dasWolgaster
gleich mehrfach geteilt, so daß sich die Herr-
schaft der G. insgesamt kurzzeitig in bis zu fünf
Teilhzm.er zersplitterte. Die Folge war eine
nicht unerhebl. Schwächung der hzgl. Macht.
Konflikte zw. Bogislaw V. († 1373) und seinen
Neffen nach dem Tode ihres Vaters Barnim IV.
(† 1365) führten 1368/72 zu einer Teilung in die
Hzm.erWolgast diesseits, d. h. westl., undWol-
gast jenseits, d. h. östl., der Swine, letzteres in

der Literatur auch als Pommern-Stolp bezeich-
net. Wolgast jenseits der Swine fiel an Bogislaw
V., der zum Begründer der hinterpommerschen
Linie des Greifenhauses wurde, die mit dem
Tode Erichs I. von Pommern 1459 erlosch. Polit.
schwankten die Hzg.e von Pommern-Stolp zw.
dem † Deutschen Orden und Polen, wobei die
Orientierung auf Polen überwog, dessen Lehns-
hoheit sogar zeitweilig anerkannt wurde. Die
polit. Orientierung der hinterpommerschen
Hzg.e gen O verdeutlicht auch ihre Heiratspoli-
tik. Bogislaw V. hatte mit Elisabeth eine Tochter
des poln. Kg.s Kasimir III. geheiratet, Heirats-
verbindungen in den nächsten beiden Genera-
tionen reichten nach Litauen und Masowien.
Kasimir IV., von seinem kgl. Großvater mit Län-
dereien in Polen bedacht, erlag 1377 seinen bei
innerpoln. Kämpfen davongetragenen Verlet-
zungen. Trotz eines 1409 geschlossenen Bünd-
nisvertrages des Stolper und Stettiner Hzg.s mit
dem † Deutschen Orden verhielt sich ersterer
1410 bei Tannenberg abwartend, so daßpersönl.
ledigl. der der Stettiner Greifenlinie entstam-
mende Kasimir V. († 1435) als poln. Gefangener
von der Niederlage des Ordens betroffen war.
Die Stettiner Linie der G. richtete ihre Politik an-
sonsten schwerpunktmäßig nach S, speziell auf
† Brandenburg, was heiratspolit. bei den Kin-
dern Kasimirs V. zum Tragen kam, während die
Heiratsverbindungen sonst vornehml. im
norddt. Raum angesiedelt waren und nach †
Mecklenburg und † Braunschweig führten. Die
Politik der Wolgaster Hzg.e diesseits der Swine
wurde vom Verhältnis zu †Mecklenburg und †
Brandenburg bestimmt. In ihrem Territorium
befanden sich mit Stralsund und Greifswald
mächtige Städte, die außenpol. nahezu unabh.
im Rahmen des Hansebundes agierten und die
hzgl. Gewalt nicht unerhebl. einschränkten. Die
Heiratspolitik führte v. a. zu Verbindungen mit
† Mecklenburg, † Sachsen-Lauenburg und †
Braunschweig, während die Verbindung zu †
Brandenburg – die schon einmal unter Barnim I.
und seinem Sohn Bogislaw IV. noch zu Zeiten
der†Askanier inderVordergrundgetretenwar–
erst seit Wartislaw X. wieder eine Rolle zu spie-
len begann und dann –mit einer Ausnahme – in
sämtl. folgenden Greifengenerationen erneuert
wurde.
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Wartislaw VI. († 1394) und Bogislaw VI.
(† 1393), die den Anteil westl. der Swine erhiel-
ten, teilten ihre Herrschaft auf Grund von Strei-
tigkeiten bereits 1376 erneut in die Herrschaften
Barth und Wolgast. Der Sohn Wartislaws VI.,
Barnim VI. († 1405), konnte diese beiden Teile
wieder vereinen, die nach seinem Tod von sei-
nem Bruder Wartislaw VIII. regiert wurden. De-
ren beider Söhne teilten 1425 erneut, von denen
aber nur Wartislaw IX. († 1457), der alle ande-
ren überlebte, männl. Nachkommen hatte. Sein
Name steht in Verbindung mit der Gründung
der Greifswalder Universität, die in erster Linie
vom Greifswalder Bürgermeister Heinrich Ru-
benow betrieben wurde, aber ohne das Mittun
des Landesherrn nicht mögl. gewesen wäre. Die
Söhne Wartislaws IX., Erich II. († 1474) und
Wartislaw X. († 1478) waren beide an der Regie-
rung beteiligt, wobei es ersterem 1466 gelang,
im Verlauf der Auseinandersetzungen zw. dem
† Deutschen Orden und Polen die Länder Lau-
enburg und Bütow nunmehr dauerhaft für Pom-
mern zu erwerben. Der letzte Vertreter der hin-
terpommerschen Greifenlinie, Erich I. von
Pommern-Stolp († 1459), vermählte 1451 die
Tochter seines Vetters Bogislaw IX. von Pom-
mern-Stolp († 1446), Sophia, mit Hzg. Erich II.
von Pommern-Wolgast. Der Verbleib des hin-
terpommerschen Hzm.s in der Greifendynastie
war damit gesichert, auch wenn es um das Erbe
innerhalb dieser nach 1459 zu Streitigkeiten
kam. Diese wichen einer gemeinsamen Front
derWolgaster Brüder gegen† Brandenburg, als
es galt dessen Ansprüche auf das Hzm. Pom-
mern-Stettin zurückzuweisen, nachdem Otto
III. 1464 als letzter Vertreter dieser Linie der Pest
erlegen war. Tatsächl. konnte Pommern-Stettin
im Stettiner Erbfolgestreit von den G. behauptet
werden, deren Herrschaft sich 1478 nach knapp
170 Jahren wieder in der Hand des tatkräftigen
Bogislaw X. († 1523), Sohn Hzg. Erichs II., ver-
einte. In der Literatur immer wieder als der be-
deutendste unter den Greifenhzg.en gerühmt,
gelang es ihm, die hzgl. Gewalt entscheidend zu
stärken und nachdrückl. gegenüber dem Adel
und den Städten zur Geltung zu bringen, nach-
dem sich die vergangenen hundert Jahre als eine
Zeit der Schwäche der Herzogsmacht gezeigt
hatten. Diese war u. a. bedingt durch die zahlr.

greifen

Teilungen, unterschiedl. polit. Orientierungen
der einzelnen Linien, eine unstete Politik und
nicht zuletzt durch einen Mangel an herausra-
genden Herrscherpersönlichkeiten. Unter Bo-
gislaw X. lösten hzgl. Ämter die alten Vogteien
ab, Steuer-, Münz- und Gerichtswesen wurden
reformiert und die hzgl. Verwaltung ausgebaut.
Eine erneute Teilung der Greifenherrschaft in
die Teilhzm.er Pommern-Wolgast und Pom-
mern-Stettin erfolgte 1532/41, wobei nunmehr –
anders als bei der ma. Teilung – zu Wolgast die
Gebiete westl. und zu Stettin diejenigen östl.
von Swine und Oder einschließl. der jeweiligen
Städte gehörten. Philipp I. († 1560) fiel als Sohn
seines bereits verstorbenen Vaters Georg I.
(† 1531) der Wolgaster Teil zu, während Georgs
Bruder Barnim IX. († 1573), beides Söhne Bo-
gislaws X., im Stettiner Teil regierte. Da Barnim
IX. ohne männl. Erben blieb und 1569 von der
Regierung zurücktrat, konnte die Greifenherr-
schaft im Jasenitzer Erbvergleich im gleichen
Jahr unter den fünf, nunmehr herangewachse-
nen Söhnen Philipps I. erneut aufgeteilt wer-
den. Schon bei der Teilung von 1532/41 war die
Bestimmung getroffen worden, daß in Pom-
mern fortan nie mehr als zwei Regierungen
gleichzeitig bestehen sollten. Auch jetzt hielt
man an diesem Grundsatz fest. Der älteste der
Söhne, Johann Friedrich, übernahm die Regie-
rung in Stettin, Ernst Ludwig in Wolgast, wäh-
rend Barnim X. mit den Ämtern Lauenburg und
Bütow, Bogislaw XIII. mit den Ämtern Barth
und Neuenkamp apanagiert wurden. Den
jüngsten noch unmündigen Bruder Kasimir ver-
wies man auf das Stift † Cammin, dessen Bf. er
später wurde. Abgesehen von der durch die Ehe
Philipps I. geknüpften Verbindung zum sächs.
Herzogshaus, die das Bekenntnis der pommer-
schenHzg.e zur Reformation unterstrich, folgte
die Heiratspolitk der G. auch in der Neuzeit den
traditionellen Bahnen und orientierte sich in er-
ster Linie auf † Brandenburg, † Braunschweig,
†Mecklenburg und † Schleswig-Holstein. Eine
Eheverbindung mit der † Pfalz blieb die Aus-
nahme. Die Wolgaster Linie erlosch 1625 mit
dem Tod von Hzg. Philipp Julius, dem Sohn
Ernst Ludwigs, und wurde von Bogislaw XIV.,
Sohn Bogislaws XIII., beerbt, der in Stettin die
Nachfolge seiner bereits verstorbenen Brüder
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angetreten hatte. Da auch er wie seine Brüder
ohnemännl. Nachkommen blieb, starbmit ihm
1637 das Greifengeschlecht in männl. Linie aus.
Die Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges ver-
hinderten den vertragsgemäßen Übergang
Pommerns an † Brandenburg, welches sich zu-
nächst mit Hinterpommern begnügen mußte,
während sich in Vorpommern die Schweden
festsetzten.

† B.7. Pommern † C.7. Barth † C.7. Rügenwalde

† C.7. Stettin † C.7. Stolp † C.7. Wolgast

Q. Johannes Bugenhagen, Pomerania, hg. im Auftr.

der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alter-

thumskunde von Otto Heinemann. ND der Ausg. Stet-

tin 1900, besorgt von Roderich Schmidt, Köln u. a.

1986 (Mitteldeutsche Forschungen. Sonderreihe: Quellen

und Darstellungen in Nachdrucken, 7; Quellen zur pom-

merschen Geschichte, 4). – Die große Lubinsche Karte

von Pommern aus dem Jahr 1618, hg. von Eckhard Jäger

und Roderich Schmidt, Lüneburg 1981 (Quellen zur

Geschichte der deutschen Karthographie, 2). – Chronik

von Pommern, 1929. – Pomerania. Eine pommersche

Chronik aus dem sechzehnten Jahrhundert, Bd. 1, hg. von

Georg Gaebel, Stettin 1908. – Pommersches Urkunden-

buch, 1–11, 1881–1990.

L. Biograph. Art. über Anhörige des Greifenhauses

in der ADB, der NDB und im LexMA; die Zahl in Klam-

mern hinter der jeweiligen Person gibt zur besseren Ori-

entierung das Todesjahr, die Namensnennungen am

Ende der einzelnen Angaben bezeichnen den Autor des

jeweils entsprechenden Art.s.

Barnim I. (1278): ADB II, 1875, S. 71–74 (Gottfried

von Bülow); NDB I, 1953, S. 594f. (Ursula Scheil);

LexMA I, 1980, Sp. 1475 (Jürgen Petersohn). – III.

(1368): ADB II, 1875, S. 74–77 (Gottfried von Bülow);

NDB I, 1953, S. 595 (Ursula Scheil); LexMA I, 1980, Sp.

1475f. (Jürgen Petersohn). – VI. (1405): ADB II, 1875,

S. 77–79 (Adolf Häckermann). – VII. (1449) und VIII.

(1451): ADB II, 1875, S. 79 (Adolf Häckermann). – IX.

(1573): ADB II, 1875, S. 79–82 (Gottfried von Bülow);

NDB I, 1953, S. 595f. (Ursula Scheil). – X. (1603): ADB

III, 1876, S. 55f. (Adolf Häckermann).

Bogislaw I. (1187): ADB III, 1876, S. 40f. (Gottfried

von Bülow); NDB II, 1955, S. 416 (Roderich Schmidt);

LexMA II, 1983, Sp. 324 (Benedykt Zientara). – II.

(1220): ADB III, 1876, S. 41f. (Adolf Häckermann). –

IV. (1309): ADB III, 1876, S. 42f. (Adolf Häckermann);

NDB II, 1955, S. 416 (Roderich Schmidt); LexMA II,

1983, Sp. 324 (Roderich Schmidt). – V. (1373): ADB III,

1876, S. 43–46 (Adolf Häckermann); NDB II, 1955,

S. 416f. (Roderich Schmidt). – VI. (1393): ADB III, 1876,

S. 46f. (Adolf Häckermann). – VIII. (1418): ADB III,

1876, S. 47f. (Gottfried von Bülow); NDB II, 1955, S. 417

(Roderich Schmidt); LexMA II, 1983, Sp. 324f. (Rode-

rich Schmidt). – IX. (1446): NDB II, 1955, S. 417 (Ro-

derich Schmidt); LexMA II, 1983, Sp. 325f. (Roderich

Schmidt). – X. (1523): ADB III, 1876, S. 48–55 (Gott-

fried von Bülow); NDB II, 1955, S. 417f. (Roderich

Schmidt); LexMA II, 1983, Sp. 326–328 (Roderich

Schmidt). – XIII. (1606): ADB III, 1876, S. 55f. (Adolf

Häckermann); NDB II, 1955, S. 418 (Roderich

Schmidt). – XIV. (1637): ADB III, 1876, S. 56–58 (Gott-

fried von Bülow); NDB II, 1955, S. 418f. (Roderich

Schmidt).

Erich I. (1459): ADB VI, 1877, S. 206f. (Gottfried von

Bülow); NDB IV, 1959, S. 586f. (Roderich Schmidt);

LexMA III, 1986, Sp. 2141f. (Thelma Jexlev). – II. (1474):

ADB VI, 1877, S. 207–211 (Gottfried von Bülow); NDB

IV, 1959, S. 587f. (Roderich Schmidt); LexMA III, 1986,

Sp. 2145 (Roderich Schmidt).

Ernst Ludwig (1592): ADB VI, 1877, S. 298–300

(Hermann Müller); NDB IV, 1959, S. 619f. (Roderich

Schmidt).

Franz I. (1620): ADB VII, 1878, S. 292f. (Herrmann

[sic!] Müller). Georg I. (1531): NDB VI, 1964, S. 223f.

(Roderich Schmidt). Johann Friedrich (1600): ADB III,

1876, S. 55f. (Adolf Häckermann); ADB XIV, 1881, S.

317–321. (Gottfried von Bülow). Kasimir I. (1180): ADB

IV, 1876, S. 53f. (Adolf Häckermann); ADB XIV, 1881,

S. 317–321. (Gottfried von Bülow). Kasimir I. (1180):

ADB IV, 1876, S. 53f. (Gottfried von Bülow); LexMA V,

1991, Sp. 1033f. (Rudolf Benl). – II. (1219/20): NDB VII,

1966, S. 29 bei Greifen (Roderich Schmidt). – III.
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HABSBURG

I. Mit dem heute als Stammvater geltenden,
um die Mitte des 10. Jh.s lebenden Guntram
dem Reichen, Herrn von Muri, weist die Her-
kunft der H.er auch dann ins Elsaß und in den
nördl. Aaargau, wenn dieser nicht mit jenem
gleichnamigen Gf.en des Nordgaus ident. wä-
re, dessen Besitz Kg. Otto I. 952 wg. angebl.
Felonie konfiszierte, und somit auch keine Ver-
bindung mit den Etichonen-Hzg.en des Elsaß
vorläge. Daß sich Rudolf II. 1120 unversehens
princeps nannte, mag in weibl. Linie eine Ab-
stammung von den Welfenhzg.en († Welfen)
rekapitulieren. Der Hauptquelle, den um 1160
formulierten, aber erst im Barock abschriftl.
wiederaufgefundenen Aufzeichnungen zur Ge-
schichte des Kl.s Muri (Acta Murensia) zufolge
soll Guntrams Sohn Kanzelin oder Lanzelin,
der »Graf von Altenburg« bei Brugg, seinerseits
zwei, viell. auch drei Söhne gehabt haben. Einer
von diesen, der mit der wahrscheinl. aus dem
lothring. Herzogshaus stammenden Ita ver-
mählte Radbot († 1036/45), soll um 1020/30 so-
wohl das Kl. Muri gestiftet als auch die Ha-
bichtsburg/Habsburg errichtet haben. Daß der
Name dieser am Zusammenfluß von Aare,
Reuß und Limmat verkehrsgünstig gelegenen
Steinburg zur Zeit Gf. Ottos II. zum Ge-
schlechtsnamen (comes de Hauichburch [1108])
und die bis ins frühe 13. Jh. mehrfach ausge-
baute Stammburg selbst zum Verwaltungsmit-
telpunkt wurde, welche Funktion sie erst unter
Kg. Rudolf I. einbüßte, markiert eine Schwer-
punktbestimmung der Familie, nachdem Rad-
bots Söhne Otto, Albrecht und Werner die um
das geistl. Zentrum Ottmarsheim (um 1045) im
Elsaß gelegenen Besitzungen ihres auf den frü-
hen Leitnamen Rudolf getauften Onkels geerbt
hatten. Das bedeutendste Lehen der frühzeitig
auch im Breisgau und in der Ortenau begüter-
ten, mit der Gft. im Klettgau bewidmeten und
bedeutende Kirchenvogteien (zuerst † Straß-
burg, später auch † Murbach, Muri und † Säk-
kingen) ausübenden Familie war die Lgft. im
Oberelsaß, als deren Inhaber Gf. Otto II. um
1090 erscheint. Diesen reichen Besitz und Ein-
fluß mehrte die ebenso klug handelnde wie von
generativem Glück begünstigte Familie im Ge-

habsburg

folge der sal. und stauf. Herrscher infolge
Kaufs, Belohnung und reicher Erbschaften
(Lenzburger [1172/73], Kyburger, Zähringer (†
Baden, Mgf.en von), Pfullendorfer). Durch das
Aussterben der Zähringer (1218) stiegen sie zur
führenden Familie zw. Oberrhein und Alpen
auf, welche durch den Erwerb der Gft. Frickgau
ihre elsäss. und ihre oberländ. Gft.en im Aar-
gau und Zürichgau miteinander verband (1231/
32ff.). Die Abtrennung einer »jüngeren« Lau-
fenburger und einer Kyburger Linie (1232 bzw.
1238/39 bis 1408 bzw. 1417) blieb unmaßgeb-
lich. Als Gf. Rudolf IV. seinen Zweig endgültig
zum weit in die Innerschweiz (Zürichgau,
Thurgau, Glarus etc.) ausgreifenden und die
wichtigsten Alpenpässe nach Italien kontrollie-
renden Herrn der oberen Rheingebiete ge-
macht hatte, folgte seine Wahl zum röm.-dt.
Kg.

II. Die frühzeitigen, etwa von Hzg. Rudolf
IV. im Rahmen des privilegium maius unternom-
menen Versuche, die Primogenitur einzufüh-
ren, sind erfolglos geblieben, so daß bei den
H.ern wie bei den meisten dt., aber im Unter-
schied zu den span. und westeurop. Dynastien
bis weit in die Frühe Neuzeit hinein das in einer
Gesamtbelehnung ausgedrückte Erbrecht aller
ehel. Söhne – und teils auch der Töchter – galt.
Dies zog Herrschaftsteilungen nach sich, deren
Folgen durch die hausrechtl. Figur des Senio-
rats, welches sich gelegentl. auch in Vormund-
schaften konkretisierte, nicht immer gemildert
wurden. Testamentar. verordnete Alleinherr-
schaften des ältesten Sohnes haben immer wie-
der heftigste Anfeindungen der sich mit abge-
leiteten Rechten oder Einkünften nicht zufrie-
dengebenden jüngeren Söhne rsp. Brüder her-
aufbeschworen – Kg. Albrecht I. hat die Igno-
ranz der Ansprüche eines Verwandten 1308 so-
gar das Leben gekostet, zu dessen Memoria das
neueHauskl. Königsfelden gestiftet wurde.War
die Erfindung des Erzherzogstitels durch Ru-
dolf IV. noch eine emanzipative Maßnahme ge-
gen dessen ksl. Schwiegervater aus dem Hause
† Luxemburg gewesen, so die später hinfällig
gewordene Beschränkung auf die steir. Linie im
Rahmen der Bestätigung des privilegium maius
durch Ks. Friedrich III. (1442/53) eine Herab-
setzung der Donauösterreicher. Weil noch Fer-
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dinand II. vier Jahre nach seiner 1621 testierten
Absicht, die Primogenitur einzuführen, seinen
Bruder Leopold mit Tirol abfinden mußte, ist
die Ära der Teilungen erst nach dem Aussterben
der Tiroler Linie (1665) beendet worden, als die
»kaiserliche« Linie unter Leopold I. wieder alle
nordalpinen Herrschaftsgebiete vereinte und
von Wien aus regierte. Die seit der Mitte des 15.
Jh.s fortges. notwendige Abwehr der osman.
Expanion belastete die H.er materiell und polit.
um so mehr, als sie mit einer kurzen Vakanz
(1742–45) von 1438 bis 1806 ununterbrochen
den Kg./Ks. des Heiligen Römischen Reiches
(seit 1495: Deutscher Nation) stellten. Diese ste-
tige Sukzession des seit Ferdinand I. »deut-
schen« Zweiges, genauer der (donau-) »öster-
reichischen« Linie von Ferdinand I. bis 1619,
anschl. – mit Ferdinand II. beginnend – der
steir. (»innerösterreichischen«) Linie erforderte
ebenso stetig Konzessionen an Kfs.en und
Reichsstände sowie an die Landstände der in
Personalunion regierten Kron- und Erbländer.
Mehrfache, bes. von Maximilian I. unternom-
mene Versuche, die oder Teile der österr. Erb-
länder zum Kgtm. zu erheben, sind geschei-
tert.

Mit der Generierung zweier Hauptlinien
(1521ff.) trat das Problem auf, welche von bei-
den hinfort das Heilige Römische Reich regie-
ren sollte, also welche berechtigt sein sollte,
sich um die Kaiserwürde zu bemühen. Im sog.
»Spanischen Sukzessionsplan« vereinbarten
Karl V. und Ferdinand I., daß die Kaiserwürde
zw. der span. und der dt. (österr.) Linie alter-
nieren solle. Konkret bedeutete dies, daß nach
Ferdinand I. der span. Kg. Philipp II. zum röm.-
dt. Kg. und Ks. hätte gewählt werden müssen.
Im Unterschied zum Papst lehnten die Kfs.en
und Reichsstände dieses über etl. Jahre venti-
lierte Ansinnen aus mehreren Gründen ab. Die-
se Richtung setzte sich nach der – in der Reichs-
geschichte singulären – Abdankung Karls V.
(1556) binnen kurzem durch. Am 14. März wur-
de Kg. Ferdinand I. zum röm. Ks. erhoben, und
vier Jahre später gelang es ihm, die in Anbe-
tracht der konkurrierenden Ambitionen seines
Sohnes Maximilian und seines Neffen Philipp
II. seinerzeit ausgesparte Frage eines Kg.s viven-
te imperatore zugunsten seiner eigenen Familie

zu lösen. Er bewog Philipp II. im Jan. 1562 zum
endgültigen Verzicht auf seine Kandidatur und
setzte am Jahresende die Wahl seines umstrit-
tenen Sohnes Maximilians II. zum röm.-dt. Kg.
durch, welcher ihm nach seinem Tod auch als
Ks. nachfolgte (1564).

III. Gf. Rudolfs IV. (I.) Wappen war ein he-
rald. rechtsgewendeter, aufrecht stehender und
nach seiner Königswahl bekrönter roter Löwe.
Sein schließl. allein mit Österreich und Steier-
mark belehnter Sohn Albrecht (I.) griff den rot-
weiß-roten »Bindenschild« auf, welcher erst-
mals 1230 auf dem Siegel des letzten Babenber-
gers Friedrichs II. († 1246) belegt ist und dessen
Herkunft Leopold Stainreuters »Chronik von
den 95 Herrschaften« ausgangs des 14. Jh.s erst-
mals durch ein legendäres Vorkommnis wäh-
rend der Belagerung von Akkon zu erklären
sucht. Seitdem haben die habsburg. Hzg.e die-
ses Emblem »Neu-Österreichs« anstelle des
Fünfadlerwappens (»Alt-Österreich«) als Wap-
pen verwendet und den Wappen ihrer ange-
stammten südwestdt. Besitzungen hinzuge-
fügt. Seit ihn Friedrich der Schöne 1325 erst-
mals dem einfachen Königsadler auf die Brust
legte, trat dieses Landeswappen dem althabs-
burg. Löwen als Familienkennzeichen an die
Seite. Ks. Friedrich III. ordnete als erster die
Wappen seiner Erbländer im Kreis um das
Reichsemblem – den (Doppel-) Adler. Maximi-
lian I. fügte die Mitrenkrone (Kaiserkrone) hin-
zu. Ferdinand I. umgab den ksl. Schild mit der
Kette des Ordens vom Goldenen Vlies.

Wie die 1290 von Kg. Rudolf I. gestiftete
Frauenkirche in Tulln, wo die dem Altar nächst-
stehenden Pfeiler mit Statuen des Kg.s, seines
Sohnes Albrecht und ihrer beider Gemahlinnen
geschmückt waren, weisen die zahlr., über den
ausgedehnten Herrschaftsbereich verstreuten
kirchl. Stiftungen und Grabmäler der H.er ide-
alisierende Porträts auf (Skulpturen,Wand- und
Glasmalereien). Nicht nur einen bauplast. Hö-
hepunkt bildet das Programm Rudolfs IV. in
und an der Wiener Stephanskirche. Oberhalb
seines nur fragmentar. erhaltenen, von einem
Baldachin überwölbten, von Figuren trauernder
Kanoniker und Professoren der von ihm gestif-
tetenUniversität umgebenen und ursprgl. in der
Mitte des Hauptchores von St. Stephan befindl.
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Grabmals hing als Totenbild sein pergamente-
nes Porträt – das älteste selbständige Porträt im
dt. Sprachraum nach Pariser und Prager Vor-
bild.

Wie ihre Vorfahren, betätigten sich auch die
seit dem 16. Jh. nach dem humanist. Erzie-
hungsideal Castigliones umfassend gebildeten
und mit Ausnahme Maximilians II. und seiner
Söhne, die man als »Kompromißkatholiken«
bezeichnet hat, persönl. mehr oder minder
streng altgläubigen H.er ungeachtet ihrer be-
grenzten Mittel als Bauherren und Mäzene im
frühneuzeitl. Sinne. Maximilian I. finanzierte
genealog. Forschungen undRuhmeswerke, und
der musikliebende Ferdinand I. (1503/10/
31–64) schuf durch die maßgebl. Erweiterung
der Wiener Hofburg Raum für die planvoll aus-
gebaute und um teils exot. Raritäten bereicherte
Schatzkammer. Seine Söhne haben diese Vor-
lieben geerbt. Am Hof des nicht nur sprachl.
hochgebildeten Maximilians II., der sich ab-
wechselnd in Wien und Prag aufhielt, spielten
Feste und »Trionfi«, Jagden und Musik sowie
die Gartengestaltung eine große Rolle, zu deren
Zweck der Ks. persönl. botan. und hortolog.
Studien trieb. Zugl. versammelte er einen illu-
strenKreis–v. a.naturwissenschaftl. –Gelehrter
aus den Niederlanden um sich und begründete
die Hofbibliothek unter dem ersten Leiter Hugo
Blotius. Mit der Anlage eines Fasanengartens
schuf er den Nucleus von Schloß Schönbrunn
und ließ auf der Simmeringer Heide eine »villa
suburbana« errichten, in Prag die Res. und das
Lustschloß Belvedere. Die exzeptionelle Por-
trätgalerie und Harnischsammlung seines jün-
geren Bruders Ehzg. Ferdinand von Tirol auf
Schloß Ambras bei Innsbruck verleibte der die
Sammelleidenschaft aller H.er auf die Spitze
treibende Ks. Rudolf II. seiner weltberühmten
Schatz- und Wunderkammer auf dem Prager
Hradschin ein, wo sein Hof nicht nur in seiner
Skurrilität in der gesamten Epoche seinesglei-
chen sucht. Ferdinand III. (1637–57) stiftete
nicht nur eine ital. Akademie, sondern steht am
Anfang der persönl. komponierenden und dich-
tenden H.er.

IV. Zur Zeit des ersten international agie-
renden H.ers, Kg. Rudolfs I., hat dessen Vize-
kanzler Heinrich von Klingenberg den auf Gre-

habsburg

gor von Tours zurückgehenden und von den
Brabanter Hzg.en für sich in Anspruch genom-
menen Sagenkreis von der Abstammung der
Franken von den Trojanern und den Erzvätern
für die H.er adaptiert. Die Nachfahren Rudolfs
haben zwar von dessen Kgtm. ein spezif. Aus-
erwähltheitsbewußtsein abgeleitet, demzufolge
mit ihrem Ahnen das ganze Geschlecht »könig-
lich« geworden sei, doch hat sich bzgl. der Ab-
stammung die ihrerseits ausgangs des 13. Jh.s
gebildete Auffassung einer röm. Abkunft durch-
gesetzt. In der Form, in der diese erst während
der Regierungszeit Friedrichs III. in den Colon-
na (Thomas Ebendorfer, um 1450) rsp. in den
Aventingf.en (Anicier-) Pierleoni oder Frangi-
pani (Heinrich von Gundelfingen, 1476), die
sich allesamt schon seit dem 11. Jh. auf Julius
Cäsar zurückführten, namentl. konkretisiert
worden ist, war sie das ganze 16. Jh. Gemeingut
der Chronisten und blieb sogar bis ins 18. Jh. im
Gespräch. Statt dieser »offiziösen« Auffassung
hat Maximilian I. unter dem Eindruck der bra-
bant. beeinflußten und von antifrz. Legitimati-
onsbedürfnissen gesteuerten genealog. Gewiß-
heit der burgund. Valoishzg.e († Valois/Bur-
gund), von den Trojanern und Karl demGroßen
abzustammen, den damit harmonierenden Ne-
benstrang der habsburg. Abstammungssagen
aus der Zeit Rudolfs I. favorisiert und zugl. die
von seinem Vater Friedrich III. durch die Be-
stätigung der angebl. Privilegien antiker Herr-
scher im privilegium maius begründete »Renais-
sance« des Glaubens an den Sinn und die Zu-
kunft seiner Dynastie durch die hochartifiziel-
len Traditionen Burgunds noch gesteigert. Der
von ihm seit dem Ende der 1490er Jahre be-
schäftigte cronicist Dr. Jacob Mennel hat sich der
Aufgabe, die von Olivier de la Marche für die
weibl. Deszendenz behauptete Abkunft der H.er
von den Trojanern genealog. und sogar in
männl. Linie zu belegen und bei dieser Gele-
genheit über den hl. Leopold hinaus nochmögl.
viele Heilige und Selige in der habsburg. Ver-
wandtschaft aufzufinden, 1518 mit der sechs-
bändigen »Fürstliche(n) Chronick gen. Khaiser
Maximilians geburtsspiegel« entledigt. Gegen
Mennels hypertrophe Fortführung der Abstam-
mungslegende bis zu den Ägyptern und weiter
zu Osiris (Apis) und den bibl. Erzvätern Cham,



88 a. dynastien

Noah und sogar Adam haben erst Maximilians
Nachfahren der österr. Linie keinerlei Bedenken
gehabt. Sie haben den genealog. Nachlaß, den
der auf seine Devise »Plus ultra« mit den beiden
Säulen des Herkules reduzierte Ks. Karl V. sei-
nem Bruder Ferdinand überlassen und auch in
dieser Hinsicht die span.-dt. Linientrennung
vollzogen hat, um so begieriger angenommen
und gepflegt, als sie seit der Erbschaft des Kgr.s
Böhmen auf die luxemburg. Rezeptionsspuren
dieser Theorie gestoßen waren. Namentl. Ma-
ximilian II. hat das von Ks. Karl IV. zweihundert
Jahre zuvor in Auftrag gegebene genealog. Fres-
ko auf Burg † Karlstein in Buchform drucken
lassen, und Rudolf II. hat die Gestalten seiner
trojan.-fränk. Vorfahren in dem ebenfalls zer-
störten alten Komödienhause bei der Wiener
Hofburg aufmalen lassen. Die 1522 unter dem
Titel »Seel- und Heiligenbuch Kaiser Maximili-
ans altfordern« fertiggestellte Legendensamm-
lung der Familienheiligen einschließl. der Ru-
hestätten der vermeintl. Vorfahren seit Chlod-
wig ist unter Ferdinand I. und schließl. bis auf
Rudolf II. fortges. worden. Erst die damaligen
H.er haben ihre sogar von Maximilian I. relativ
moderat instrumentalisierte angebl. Abkunft
von Chlodwig und Karl dem Großen radikal an-
tifrz. monopolisiert und entspr. Gegenmaß-
nahmen provoziert. Die Mitte des 17. Jh.s zuerst
im Umfeld der span. Linie vermehrte Behaup-
tung, überhaupt keine europ. Dynastie stamme
in männl. Folge von Karl dem Großen ab, wohl
aber die H.er in weibl. Linie, hat unverzügl. ei-
nen Propagandakrieg entfesselt.

Wie nur wenigen Vorgängern und Nachfol-
gern ist es Kg. Rudolf I. (1273–91) gelungen,
dynast. Profit aus seinem Kgtm. zu ziehen. Dies
gilt weniger für das Königsamt als solches, weil
die H.er dieses aufgrund der kfsl. Vererbli-
chungsbefürchtungen schon mit Rudolfs Enkel
Friedrich dem Schönen wieder verloren und es
erst 1438 mit Albrecht V. (II.) zurückerlangten –
um es hinfort nicht mehr abzugeben. Aber Ru-
dolf vermochte die Hzm.er Österreich und Stei-
ermark aus dem »heimgefallenen« Babenber-
ger-Lehnserbe seines in der Schlacht von Dürn-
krut bezwungenen und getöteten Rivalen Kg.
Ottokar II. Přemysl von Böhmen seinen eige-
nen, zu Hzg.en erhobenen Söhnen zuzuwenden

und setzte 1283 seinen Erstgeborenen Albrecht
(I.) in deren alleinigen Besitz. Der darin begrün-
dete Umsturz der geopolit. Konstellation des dt.
HochMA hat sich erst allmähl. ausgewirkt. Zu-
mal die H.er sich erst allmähl. an ihren neuen
Besitz in den Ostalpen gewöhnt haben und in
den neuen Hzm.ern lange als »Fremdherr-
schaft« empfunden wurden, galt ihr Hauptau-
genmerk zunächst weiterhin ihren Stammlän-
dern im W und der Pflege vielfältiger Verbin-
dungen mit den Nachbargewalten in Altbur-
gund, Frankreich, † Lothringen und † Savoyen.
Erst unter Rudolf IV. »dem Stifter« war der Pro-
zeß des allmähl. Wechsels der dynast.-polit.
Priorität von den Stammlanden zu den »neuen
Ländern« abgeschlossen. Zugl. personifiziert
Rudolf wie kein anderer die mittelfristig un-
schätzbaren Vorteile, die der über ein Jh. andau-
ernde Ausschluß vom röm.-dt. Kgtm. einer Dy-
nastie bot, die kompensator.-emanzipative
Maßnahmen bzgl. ihres Verhältnisses zu der
von dynast. Rivalen († Wittelsbach, † Luxem-
burg) ausgeübten »Zentralgewalt« entwickel-
te und ihr Augenmerk ansonsten geschickt auf
den territorialstaatl. Auf- und Ausbau richtete.
Die über Kärnten (1335) und Tirol (1363) bis
nach Istrien und Friaul ausgreifende Expansion
(1363/68–82 zusätzl. noch der Erwerb von Po-
sitionen in Voralberg und der Ausbau der
schwäb.-»vorderösterreichischen« Positionen),
wurde inwärts durch eine Infrastrukturverdich-
tung flankiert, deren wichtigste Merkmale eine
territoriale Integration, eine proto-merkantilist.
Wirtschaftspolitik und eine rigorose Indienst-
nahme der Kirche bei Bemühungen um eine kir-
chenorganisator. Verselbständigung waren.
Weil sich die H.er im ganzen 14. Jh. als königs-
fähige Dynastie begriffen, haben sie sich nicht
nur ungleich mehr als die meisten anderen
weltl. Fs.en für das Gesamtreich interessiert,
sondern geradezu ein imperiales Bewußtsein
und einen Auserwähltheitsmythos von Dynastie
und Haus Österreich ausgebildet, aus denen
heraus Rudolfs IV. »Fälschung« des privilegium
maius auch begriffen werden muß.

In einem Zeitalter der dynast. Konsolidie-
rung und Expansion geriet mit dem archa. dy-
nast. Bewußtsein auch das vordergründige, auf
dem Seniorat und auf Hausordnungen beruhen-
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de Einheitsgebot der H.er in die Krise. Mit der
»Neuberger Teilung« (1379) entstanden bei
Ignoranz aller alten Hausverträge einschließl.
des privilegium maius, aber klar fixierter fortge-
setzter Gemeinsamkeiten (Wappen- und Titel-
führung; gegenseitige Erbschaft im Falle des
Linienaussterbens; Vorkaufsrecht bei Gebiets-
veräußerungen; Vormundschaft über unmün-
dige Waisen; Vermeidung gegenseitig schädl.
Bündnisse; gemeinsame Abwehr von Feinden)
zunächst zwei, später zumindest zeitweilig
noch weitere Linien, Zweige und Herrschafts-
konglomerate. Von diesen richteten die sog.
Albertiner in den heutigen Ländern Ober- und
Niederösterreich mit Wien ihr Augenmerk v. a.
auf Böhmen, Ungarn und Polen, ohne indes die
Reichsangelegenheiten völlig zu ignorieren,
wohingegen sich die Hauptlinie der sog. Leo-
poldiner in den innerösterr. Hzm.ern Steier-
mark, Kärnten und Krain durch ihre haupt-
sächl. Ausrichtung auf das südl. Ungarn und die
nördl. Adria bis nach Venedig isolierte. Die
Wahrung der überkommenen habsburg. Inter-
essen im westl. und südl. Reich sowie bei des-
sen Anrainern ging fast vollständig auf die bald
entstehende Seitenlinie der Leopoldiner in Tirol
und den sog. »Vorlanden«, dem späteren Vor-
derösterreich, über. Deren Interessenkonfigu-
ration verwies sie darauf, mittels einer nicht zu-
letzt die Valois in Frankreich und Burgund (†
Valois/Burgund) einbeziehenden Schaukelpoli-
tik den seit 1315 (Schlacht bei Morgarten) fort-
gesetzten Aufstieg der benachbarten Eidgenos-
sen zu stoppen und den Schlachtentod zu rä-
chen, den diese Hzg. Leopold III. und einem
großen Teil des vorderösterr. Adels 1386 bei
Sempach und 1388 Hzg. Albrecht III. bei Näfels
bereitet hatten. Dynast. Uneinigkeit und kir-
chenpolit. Alleingänge Hzg. Friedrichs IV. von
Tirol im ersten Drittel des 15. Jh.s haben dies
nicht nur verhindert, sondern zum Verlust des
gesamten Aaargaus an die Eidgenossen geführt,
den Friedrichs einziger Sohn Sigmund »der
Münzreiche« mit Hilfe des prosperierenden Sil-
berbergbaues in Osttirol (Hall, Schwaz) zurück-
zuerlangen hoffte.

Die Chancen der H.er verbesserten sich, als
die Kfs.en ausgangs der 30er Jahre des 15. Jh.s
deren über ein Jh. währende Exkludierung vom
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röm.-dt. Kgtm. beenden mußten. Daß Hzg.
Friedrich V. von Innerösterreich, den sie nach
Ks. Sigismunds Schwiegersohn Hzg. Albrecht
V. (II.) aus der donauösterr. Linie wählten, als
Friedrich III. (1440–93) länger als jedes andere
Reichsoberhaupt regierte, verlieh den Bean-
spruchungen wie den Möglichkeiten habsburg.
Politik eine ganz neue Dimension. Nichts we-
niger als »des Heiligen Römischen Reiches Erz-
schlafmütze«, hat dieser rigoros auf der tradier-
ten Figur des Seniorats beharrende Ks. nicht
nur die Einheit des »Hauses Österreich« in den
innerösterr. Leopoldinern wiederhergestellt
(Beerbung der Albertiner/† Luxemburger
1457/63 und der Tiroler Linie 1487/91), sondern
auch dessen Aufstieg zur europ. Großdynastie
begr. (Anwartschaft auf Ungarn 1459/63, bur-
gund. Erbschaft 1477) und überdies die außer-
ordentl. konfliktreiche Herausbildung Dtl.s aus
dem ma. Reich maßgebl. gestaltet. Den eigentl.
Profit zog und mehrte auf der gesamteurop.
Ebene sein Sohn, der seit 1477 mit der burgund.
Erbtochter verheiratete und 1486 vivente impera-
tore zum röm.-dt. Kg. gewählte Maximilian I.
(1486/93–1519). Er bereitete den Anfall Gel-
derns vor (endgültig 1537) und »rettete« den
H.ern Brabant, Luxemburg sowie die Fgft. Bur-
gund vor dem Zugriff der frz. Krone.

»Maximilian und seine Nachkommen über-
nahmen nicht nur Namen und Zeichen des Hau-
ses Burgund, sie erbten und ergriffen auch des-
sen Politik« (Paravicini 1976, S. 117). Seit
erstmals Maximilians Vater Friedrich III. 1474
dem die Stadt Neuß belagernden Hzg. Karl dem
Kühnen unterstellt hat, des Burgunders eigentl.
Ziel sei Germaniam subigere ac Romanum imperium
vendicare (Regesten Kaiser Friedrichs III., 1991,
Nr. 424), gehörten dieser Vorwurf und die Me-
thode, die eigenen Interessen als diejenigen des
Reichs, diejenigen der Konkurrenten aber als
grundsätzl. reichsfeindl. zu deklarieren, zum
Arsenal der habsburg. Argumentation und
Herrschaftsauffassung. Sie schritt in drei chro-
nolog. Stadien von der ma. Kaiseridee zur früh-
neuzeitl. Universalmonarchie voran: vom au-
ßenpolit. »anspruchslosen«, aber seine mo-
narch. Möglichkeiten innenpolit. ausnutzenden
und verbessernden Ksm. Friedrichs III. über die
machtpolit. immer noch defensive »imperiale«
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Gesenkschmiede Maximilians I. zum Höhe-
punkt und Scheitern des auf die span. Macht-
mittel gestützten Weltherrschaftsanspruchs
Karls V. Karls und seiner maßgebl. Berater
Überzeugung, das Reich Karls des Großen wie-
derherzustellen und zu übertreffen, war Ziel
und Selbstverpflichtung, wurde aber nicht nur
von den luther. gewordenen Deutschen alsbald
als tyrann. empfunden und bekämpft.

Maximilian I. hat durch seine von den wech-
selnden polit. Erfordernissen seiner Auseinan-
dersetzungen mit der frz. Krone gesteuerte, in
der Ausschließlichkeit und Konsequenz ihrer
Internationalisierung neuartige Heiratspolitik
als einem Derivat gemeineurop. dynast. Allianz-
politik, welcher er nicht nur alle ihm zu Gebote
Stehenden, sondern auch sein persönl. Ehele-
ben kompromißlos unterwarf, die überragende
Geltung der H.er im frühneuzeitl. Europa be-
gründet, wobei aber das wohl erst im 17. Jh. auf-
gekommene Distichon Bella gerant alii, tu, felix
Austria, nube!/ Nam quae Mars aliis, dat tibi regna
Venus! den Vereinbarungen einen unzutreffend
teleolog. Zug unterstellt. Aus dem verwirrenden
Gestrüpp der Projekte und tatsächl. Vereinba-
rungen mit den Höfen von und in Italien, Eng-
land, Frankreich, Skandinavien sowie Rußland
ragen die zu seinen Lebzeiten vollzogene Suk-
zession seines Sohns Philipps des Schönen und
seines Enkels Karls (V.) in Spanien und die Si-
cherung der Anwartschaften auf Böhmen und
Ungarn heraus, welche seine Enkelkinder Maria
und Ferdinand (I.) sowie dessen Gattin Anna
von Böhmen 1527–40 tatsächl. realisierten.

Die Großdynastie organisierte ihre von ei-
nem einzigen Zentrum aus nicht beherrschba-
renHerrschaftsbereiche nicht ohne Krisen, aber
ohne den Grundkonsens aufzugeben, dessen
wichtigster Bestandteil das gegenseitiges Suk-
zessionsrecht bildete. Die habsburg. Teilungen
von 1555/58 haben perpetuiert, was Karl V.
schon 1521 entschieden hatte. Er behielt sich
den potentesten Teil desWestens vor – Spanien,
die Niederlande, die Fgft. Burgund und die ital.
Besitzungen. Seinem jüngeren Bruder Ferdi-
nand I. (1503/30/31–64) überließ er Ober- und
Niederösterreich sowie die österr. Alpenländer
einschließl. Tirols und »Vorderösterreichs«.
Diese nahm Ferdinand nach seiner Vermählung

mit Anna von Böhmen (1521) in Besitz, regierte
sie von Innsbruck, dann von Prag aus und be-
gründete damit die »jüngere«, »deutsche« rsp.
»österreichische« Linie des Hauses H. Deren
Ausstattung besserte sich dadurch, daß er nach
der Türkenschlacht bei Mohács (1526) relativ
unbehelligt die Nachfolge seines gefallenen
Schwagers Kg. Ludwig in Böhmen antreten
konnte, wohingegen er sich bzgl. Ungarns
schließl. mit der Krone und dem W des Landes
begnügen mußte, denn Zentralungarn war seit
1541 von den Türken besetzt. Die während sei-
ner gesamten Regierung anhaltende Bedrohung
durch die 1529 erstmals vor Wien stehenden
Türken und die erweiterten reichspolit. Funkti-
onen, die ihm das seinem kurz zuvor zum Ks.
gekrönten Bruder abgerungene röm.-dt. Kgtm.
in Anbetracht der sich zuspitzenden konfessi-
onellen Auseinandersetzungen zuwies (1531),
haben seine materiellen Möglichkeiten stark
strapaziert und zu der rund einhundertjährigen
Abhängigkeit der österr. Linie von der ungleich
potenteren span. Linie beigetragen. In steter po-
lit. und dynast. Auseinandersetzung mit seinem
ksl. Bruder und wohl auch zunehmender inne-
rer Distanz zu ihm, verfolgte Ferdinand seit den
1540er Jahren einen zunehmend selbständigen
ausgleichenden Kurs, der ihn in Karls Krise
zum Vermittler werden ließ und der schließl.
im Augsburger Religionsfrieden (1555) gipfelte.
Nur zwei Jahre nach dem Rücktritt Karls V. pro-
klamierten die Kfs.en Ferdinand zum Ks.
(1558), den 1562 endl. auch der Papst anerken-
nen mußte. Im selben Jahr, zwei Jahre vor sei-
nem eigenen Tod, gelang es ihm, seinen Sohn
in Frankfurt zum Kg. wählen und gleichzeitig
krönen zu lassen.

Die in der Linientrennung liegende Gefahr
einer Schwächung des Gesamthauses haben
Karl V. und Ferdinand I. durch eine enge Ko-
operation entgegenzuwirken, ja in eine Verviel-
fältung der Kräfte umzuwandeln getrachtet.
Durch strukturelle Hauptfeinde wie bes. Frank-
reich und den Protestantismus geeint, haben
ihre Nachfolger die von ihnen praktizierte po-
lit., milit. und dynast. Allianz der casa d’Austria
perpetuiert. Diese realisierte sich nicht zuletzt
in gegenseitigen Besuchen und Statthalter-
schaften, in zwischenhöf. Kontakten und Ver-
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tretungen einschließl. der v. a. am span. Hof zur
Erziehung weilenden Prinzen der österr. Linie
sowie in innerdynast. Heiraten zw. Vettern und
Nichten, mittels derer es den H.ern bei allen
negativen Inzestfolgen doch länger als etl. eu-
rop. Konkurrenzdynastien gelang, generative
Schwächen zu kompensieren. Die Heiraten mit
den Verwandten in Spanien als Vehikel einer
verwandtschaftl. Verklammerung der beiden Li-
nien bildeten ein Konstituens, seit Maximilian
(II.), der älteste Sohn und Thronfolger Ferdi-
nands I., mit Maria, einer Tochter seines Onkels
Karls V. und mithin Schwester Kg. Philipps II.
von Spanien verh. worden war. Allein auf
höchster Ebene der ksl. Linie folgten bis zu Fer-
dinand III. wenigstens fünf weitere Heiraten.
Resümiert man von hier aus die übrigen Verbin-
dungen der »österreichischen« H.er seit Ferdi-
nand I., dann treten vier weitere dauerhafte,
durch (teils Doppel-) Verheiratungen konstitu-
ierte Bündniselemente hervor: Von hoher Be-
deutung waren auch die Verwandtschaftsehen
innerhalb der »deutschen« Linien, doch treten
diese sowohl gegenüber den span. Verbindun-
gen als auch gegenüber den vier Eheschließun-
gen zurück, mittels derer die von Ferdinands I.
Sohn Karl begründete »neue« innerösterr. Li-
nie – welche 1619 zur ksl. wurde – ihre im Zei-
chen der Gegenreformation stehende Koope-
ration mit den bayer. † Wittelsbachern ver-
wandtschaftl. befestigt hat. In wenigstens vier
Heiraten drücken sich schließl. die von Ferdi-
nand I. bis zu Ferdinand II. unternommenen
Bemühungen um das Jagiellonenerbe in Polen
(† Jagiellonen) aus, in einigen mehr noch die-
jenigen um den dynast. Einfluß auf Reichsita-
lien (Mantua, Ferrara, Medici/Toscana). Für das
außenpolit. System der H.er kennzeichnend ist
es, daß diesen Bündnis- und Heiratspräferen-
zen innerhalb der überblickten Generationen
seit Ferdinand I. nur eine einzige und zumal
nicht sehr lang währende Heiratsverbindung
mit der frz. Krone i. J. 1570 gegenübersteht.
Hinsichtl. der protestant. gewordenen engl.
Krone, die bis zur Frühzeit Karls V. noch eben-
sosehr wie die frz. umworben worden war,
schmiedete man allenfalls noch Pläne.

In der dynast. Kooperation zw. der »deut-
schen« und der span. Linie erkannte man den
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weibl. Familienmitgliedern frühzeitig mehr
oder weniger selbständige Funktionen zu. So
haben sich v. a. Maximilians I. Tochter Marga-
rethe und Karls V. Schwester Maria als Statthal-
terinnen der Niederlande bewährt, und bei der
Gewinnung Ungarns für Ferdinand I. spielten
dessen Gemahlin und dessen Schwester eine
ausschlaggebende Rolle. Auch Ferdinand I. am-
tierte bis zu seiner Königswahl als der eng an
dessen Instruktionen gebundene Statthalter sei-
nes Bruders Karl beim Reichsregiment und
beim Schwäbischen Bund. Der zur – erfolglosen
– »Abtreibung« seiner protestant. Sympathien
an den span. Hof verwieseneMaximilian II. übte
während der Abwesenheit Karls V. und dessen
Sohnes im Reich sogar die Regentschaft in Spa-
nien aus. Dorthin schickte er dann seinerseits
seine Söhne Rudolf (II.) und Ernst, um diese
nach einem an Baldassare Castigliones »Corte-
giano« orientierten Programm erziehen zu las-
sen, wodurch man zugl. dynast. Notfällen vor-
beugte, in denen ein Vertreter der anderen Linie
als Thronfolger einspringen muße. Nach dem
Tod des Infanten Don Carlos (1568) hat Kg.
Philipp II. persönl. dessen Braut, Maximilians
II. damals 21jährige Tochter Anna, geehelicht.

Ferdinand I. hat durch die Strukturierung
seines Hofstaats (1527 Geheimer Rat, Hofrat,
Hofkammer und Hofkanzlei; 1558 Reichshofrat
als oberste Gerichtsinstanz und Gegengewicht
zum Reichskammergericht), welche bis in die
Zeit Maria Theresias die Grundlage der Verwal-
tung bildete, wesentl. zur Zentralisierung der
habsburg. Herrschaft in den Erbländern und
zur Effektivierung der ksl. Macht im Reich bei-
getragen. Gleichwohl haben ihn die um per-
sönl. Motive vermehrten Regeln der Dynastie
bewogen, seine Länder unter seine drei ihn
überlebenden Söhne aufzuteilen: Entspr. sei-
nemTestament erhielt der zwei Jahre zuvor zum
röm.-dt. Kg. gewählte und baldige Ks. Maxi-
milian II. (1564–76) außer den Kronen Böh-
mens (seit 1548) und Ungarns (seit 1563) auch
die donauösterr. Hzm.er und das Seniorat über
die beiden anderen Linien. Sein jüngerer Bruder
Karl II. wurde auf die innerösterr. Hzm.er Stei-
ermark, Kärnten und Krain verwiesen, wo sein
anseinewittelsbach.Schwäger in†Bayernange-
lehnter Versuch eines streng gegenreformator.
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Kurses auf den erbitterten Widerstand der Stän-
de traf und sich erst nach seinem Tod unter Fer-
dinand II. durchsetzte. Ks. Ferdinands I. gleich-
namiger jüngster Lieblingssohn erhielt das sog.
Vorderösterreich mit dem Zentrum Tirol und
wurde von seinen Bruder Maximilian II. zeit-
weilig als Statthalter in Böhmen eingesetzt.

Dadurch, daß sich dieser Linienteilung um
1600 zwei weitere negative Phänomene beige-
sellten, ist die weitere dynast. und polit. Ent-
wicklung tiefgehend beeinflußt worden. Auf
dem Höhepunkt ihrer Weltgeltung, als die casa
d’Austria über Österreich, Tirol, Steiermark,
Kärnten, Krain, das unbesetzte Ungarn, Schle-
sien, Mähren, die Lausitz und Böhmen gebot,
im westl. Europa über Burgund, die Niederlan-
de und Teile des Elsaß, über das Hzm. Mailand
ebensowie über das Kgr. Neapel sowie v. a. über
die Kgr.e Spanien und Portugal mit ihren Per-
tinenzien in der neuenWelt (heute Mexiko, Bra-
silien, Peru und Chile) regierte, gerieten mit der
donau-österr. Seniorats-Linie zugl. die Erblan-
de und das Reich in die Krise. Die Fertilität, die
unter Ferdinand I. und Maximilian II. einen
Gipfel erreicht und reiche zwischendynast. wie
außenpolit. Chancen geboten hatte, zeitigte
ihre negativen Folgen, als der »Primogenitus«
und Senior Rudolf II. (1576–1612) sich die Brü-
der nicht mehr unterzuordnen vermochte, und
erschöpfte sich überdies plötzl. Keiner der im-
merhin fünf ehel. SöhneMaximilians II., die das
Erwachsenenalter erreichten, hat ehel. männl.
Nachkommen gezeugt. Zugl. traten zu dieser
Zeit bei Rudolf II., welcher nach seiner Erzie-
hung am span. Hof mit den Kronen Ungarns
(1572) und Böhmens (1575) gekrönt, noch zu
Lebzeiten seines Vaters Maximilians II. zum
röm.-dt. Kg. gewählt (1575) und nach dessen
Tod auch als Ks. nachgefolgt (1576) war, gei-
stige, emotionale und körperl. Anomalien auf,
wurden publik und propagandist. ausge-
schlachtet. Ganz nach dem Muster, welches die
Dynastie im Laufe ihrer Geschichte schon
mehrfach erlebt hatte, tat sich in der Person des
Matthias wieder ein »unversorgter« Bruder des
regierenden, aber diskreditierten Seniors bes.
hervor. Getrieben von grenzenlosem Ehrgeiz
fühlte Matthias, welcher durch einen ebenso ei-
genmächtigen wie fehlgeschlagenen Statthal-

terversuch in den Niederlanden die Beziehun-
gen zu Spanien schwer belastet (1578–81) und
mit der nachherigen Statthalterschaft in den do-
nauösterr. Hzm.ern (1595) kein Auskommen
gefunden hatte, sich berufen, dem Treiben ei-
nes »Lakaienregiments« auf dem Prager Hrad-
schin, wo sein Bruder Rudolf auch aus Gründen
der besseren persönl. Abscheidung seine an-
dauernde Res. eingerichtet hatte, ein Ende zu
setzen. Rudolfs Intransigenz bzgl. der Erhe-
bung eines röm. Kg.s resp. seiner Nachfolge
und die katastrophale Lage in Ungarn gaben
den letzten Anlaß zu dem im 19. Jh. von Franz
Grillparzer auf die Bühne gebrachten »Bruder-
zwist in Habsburg«, in dessen Verlauf der Ks. in
zwei Etappen milit. zur Übergabe von Mähren,
Ungarn, Ober- und Niederösterreich (1608),
dann auch der böhm. Krone an den statt seiner
zum Senior der Familie erklärten Matthias ge-
zwungen wurde, welcher ihm bald auch als Ks.
nachfolgte. Die mit dieser Generation verbun-
dene Krise der Dynastie wurde erst in den letz-
ten Jahren des seinerseits kinderlosen Matthias
überwunden, insofern dieser 1617/18 seinen
Vetter Ehzg. Ferdinand von Innerösterreich zu
seinem Erben in Ungarn, den Ländern der Böh-
mischen Krone und in Österreich bestimmen
mußte. Die mehrheitl. protestant. Stände Böh-
mens und Ungarns, die wg. seiner gegenrefor-
mator. Politik in Innerösterreich Bedenken tru-
gen, wurden gegen die Bestätigung ihrer Reli-
gionsprivilegien für seine Wahl gewonnen. Die
Konkurrenz Kg. Philipps III. von Spanien
(1578–1621), der ja seinerseits ein Enkel Maxi-
milians II. war, um die Nachfolge in Böhmen
und Ungarn hat Ferdinand durch das Verspre-
chen abgegolten, als Ks. den dynast. und terri-
torialen Interessen Spaniens willfahren zu wol-
len: Im sog. Oñate-Vertrag vom Sommer 1617
sicherte er Spanien die Bevorrechtigung der
span. männl. vor der österr. weibl. Deszendenz
sowie außer elsäss. Gebieten auch die Beleh-
nung mit den ital. Reichslehen Finale und Pi-
ombino zu. Ferdinands II. Eingreifen zugun-
sten Spaniens in den Mantuanischen Erbfolge-
krieg setzte diese Richtung fort, blieb aber er-
folglos.

Nachdem die Tiroler Linie infolge der mor-
ganat. Ehe Ehzg. Ferdinands II. schon 1595
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»ausgestorben« war, aber – bis 1665 – von Le-
opold V. neubegründet wurde, bedeutete die
Etablierung Ferdinands II. (1619–37) in dreifa-
cher Hinsicht eine tiefgreifende Zäsur: einen
Wechsel der Senioratslinie – welcher mit einer
Reduktion der drei »österreichischen« Linien
auf zwei verbunden war, weil nach der Vereini-
gung der inner- und der donauösterr. Linie
nurmehr die »jüngere« Tiroler Linie selbstän-
dig blieb –, einen Generationenwechsel und
einen konfessionspolit. Wechsel. Der vordem
von Spanien ausgeübte Einfluß wurde nun-
mehr auch reichspolit. durch denjenigen der
bayer. †Wittelsbacher in † München verstärkt,
welchen sein Vater Karl II. von Innerösterreich
durch Doppelheiraten begr. hatte: Er hatte Ma-
ria, eine Tochter Hzg. Albrechts V. von Bayern,
geheiratet, wohingegen sein Schwiegervater
sich mit Ehzg.in Anna vermählte, einer Tochter
Ferdinands I. Der folgl. mütterlicherseits von
einer Wittelsbacherin stammende Ferdinand II.
heiratete 1600 seinerseits und ungeachtet der
schon von Zeitgenossen für bedenkl. gehalte-
nen Verwandtschaftsnähe seine Cousine Maria
Anna von Bayern (1574–1616). Während seine
zweite, 1622 geschlossene Ehe mit Eleonore
Gonzaga (1598–1655) kinderlos blieb, hatte
Ferdinand II. aus der ersten Ehe vier Söhne und
drei Töchter, von denen er 1635 Maria Anna
(1610–65) die Liaison mit den †Wittelsbachern
– nunmehr in Person des bereits betagten Ma-
ximilians I. von Bayern, des Haupts der kathol.
Partei im Reich – fortsetzen ließ. Mit Maximi-
lian, den er schon während seines in Beglei-
tung eines um die 30 Personen starken Hof-
staats unternommen Studiums an der Jesuiten-
universität Ingolstadt (1589–95) persönl. ken-
nengelernt hatte, verband Ferdinand außer der
Vorliebe für Jagd, Musik, Literatur und Archi-
tektur v. a. der religiöse Fanatismus, dem der
Hof seinen jesuit. Charakter verlieh, diesem
Orden die Gestaltung des öffentl. Bildungswe-
sens anheimgab und darüber hinaus bevorzugt
die Kapuziner durch Klosterstiftungen prote-
gierte. Konfessionspolit. bedeutete dies eine
kompromißlose Radikalisierung und reichs-
weite Ausdehnung der brutalen Rekatholisie-
rung, die Ferdinand in seinen innerösterr.
Hzm.ern bereits durchgeführt hatte. Diese In-
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tentionen und die sofortige Ausnutzung der
ihm seit seiner Wahl und Krönung im Spätsom-
mer 1619 zu Gebote stehenden Rechts- und
Machtmittel des röm. Ksm.s zur Durchsetzung
seiner eigenen böhm. Sukzession gegen Pfgf.
Friedrich V. beschworen den Dreißigjährigen
Krieg herauf. In den ersten Jahren außeror-
dentl. erfolgreich, degradierte Ferdinand die
Krone Böhmen 1624–27/28 durch eine Verfas-
sungsänderung zur habsburg. Erbreichsprovinz
und zog die Prager Behörden (böhm. Hofkanz-
lei, Gerichte etc.) nach Wien ab. Ob dies »ab-
solutistischen« Intentionen erwuchs, welche
sich auch auf andere habsburg. Länder und das
ganze Reich richteten, wird von der Forschung
weniger einig beurteilt als sein »konfessioneller
Absolutismus«, dem er außer dem habsburg.
Teil Ungarns alle anderen Erbländer unterwarf.
Der milit. Hilfe † Bayerns brachte er in Gestalt
der Verpfändung Oberösterreichs auch territo-
riale Opfer, die dann 1622 (Kurfürstenwürde)
und 1628 (Oberpfalz etc.) auf die besiegte Kur-
pfalz abgewälzt wurden. Die prakt. Preisgabe
des Restitutionsedikts (1629) im Frieden von
Prag (1635) bescherte dem ein Jahr später nicht
in Wien, sondern in einem eigenen, von seiner
Gemahlin geförderten Mausoleum in seiner in-
nerösterr. Res. Graz Beigesetzten 1636 einen
letzten polit. Erfolg: die seit längerem vergebl.
angestrengte, nun in † Regensburg erfolgte
Wahl und Krönung seines ältesten Sohnes Fer-
dinand zum röm.-dt. Kg. und Nachfolger im
Ksm.

Ferdinand III. (1636–57), welcher im Ver-
bund mit seinem gleichnamigen Vetter, dem
span. Kardinalinfanten, noch zwei Jahre zuvor
die Truppen der kathol. Liga zum Sieg in der
Schlacht bei Nördlingen (1634) geführt hatte,
mußte die längst zum Negativen ausgeschla-
gene milit. Rekatholisierung nach dem
Kriegseintritt Frankreichs und dem milit. Zu-
sammenbruch Spaniens beenden. Im sog.
»Westfälischen Frieden« gelang es den ksl. Di-
plomaten, die ksl. Erbländer von der auf den
Beginn des Jahres 1624 fixierten Normaljahrs-
regelung auszunehmen, so daß ledigl. den
schles. Protestanten die freie Ausübung des
Augsburgischen Bekenntnisses zugestanden
wurde. Von den erhebl. Konzessionen, die dem
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gegenüberstanden, fiel ihm der in § 3 des Ver-
trags von Münster dekretierte Verzicht auf eine
Unterstützung Madrids im andauernden
span.-frz. Krieg sicher bes. schwer. Daß er
Spanien dessen ungeachtet später verdeckte
Truppenhilfe in die Niederlande leistete und
1656 sogar ein Heer gegen den mit Frankreich
verbündeten Hzg. von Modena nach Italien
entsandte, verursachte die letzte Krise seiner
Regierung, bezeugt aber auch die funktionie-
rende polit.-milit. Allianz der casa d’Austria in
der zweiten Hälfte des 17. Jh.s. Sie basierte wei-
terhin auf gegenseitigen Verschwägerungen,
seit der schon 1625/27 zum Kg. von Ungarn
und von Böhmen gekrönte Ferdinand 1631 in
Wien mit Anna Maria von Spanien (1606–46) in
einem mehrere Monate langen Festreigen verh.
worden war. Indem Anna Maria und die ihr fol-
genden, drei von fünf habsburg. Heiratsprin-
zipien entspr. Gemahlinnen Ferdinands – Ma-
ria Leopoldine von Tirol (1632–49) und Eleo-
nore von Gonzaga-Nevers (1630–86) – sechs
Söhne und fünf Töchter zur Welt brachten,
schien die Nachfolge in den Erblanden wie die
habsburg. Sukzession im Reich gesichert. Daß
es Ferdinand schon 1653 gelang, seinen älte-
sten Sohn Ferdinand (IV.) in Augsburg zum
röm.-dt. Kg. wählen zu lassen, kennzeichnet
seine Einflußvermehrung in dem vom Krieg
ermatteten und zerrütteten Reich, die durch
den Erlaß einer neue Reichshofratsordnung
aus eigener Machtvollkommenheit (1654) und
weitere Erfolge prolongiert wurde. Indes starb
Ferdinand IV. (1633–54) schon bald, und die
Bemühungen des Vaters, seinem zweiten, noch
minderjährigen Sohn Leopold Ignatius (1640–
1705) die Nachfolge zu sichern, waren nur in
Ungarn und Böhmen von Erfolg gekrönt
(1655/57), nicht aber im Reich. Erst nach Fer-
dinands III. Tod wählten die Kfs.en Leopold I.
zum röm. Kg. und Ks. (1658).
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Paul-Joachim Heinig

HENNEBERG (GF.EN VON)

I. Namengebend ist die 10 km südwestl.
Meiningen in Thüringen unmittelbar an der
Landesgrenze zu Unterfranken über dem
gleichnamigen Dorf gelegene Burg H. Deren
Name ist allerdings nicht, wie man nach Aus-
weis des »redenden« Wappens schon im MA
glaubte, von »Henne« hergeleitet; H. ist viel-
mehr als »Hainberg« (mit Laubwald bedeckter
Berg) zu deuten (Henning 1969, S. 35). Nach
der Burg nannte sich erstmals im Juli 1096 Gf.
Gotebold von H. (Hennenberc). Dessen Vater
Poppo, mit dem die gesicherte Stammreihe be-
ginnt, war 1078 im Dienst Ks. † Heinrichs IV.
gefallen.

Wegen des in den ersten Generationen häu-
fig vorkommenden Namens Poppo hat die äl-
tere Forschung die Gf.en von H. lange als Nach-
kommen der sog. älteren Babenberger angese-
hen. Eine Überprüfung dieser Vermutung an-
hand der Besitzgeschichte hat keine positiven
Anhaltspunkte ergeben.Wagner hat stattdessen
wahrscheinl. gemacht, daß die Vorfahren der
späteren Gf.en von H. in enger Verbindung zur
Abtei† Fulda gestanden haben (Wagner 1991,
S. 24).

Die Linie H.-Römhild, die von der 1310 er-
folgten Verleihung bestimmter fsl. Vorrechte
nicht betroffen war, erlangte im Dez. 1466 eine
von dem stadtröm. Adligen Antonio Colonna
ausgestelltes Zeugnis einer angebl. gemeinsa-
men Herkunft aus dem antiken Rom. Dies hat-
te, so die Urk., der Kard. Prosper Colonna, Bru-
der Antonios, während seines durch das Konzil
von Basel veranlaßten Aufenthaltes in Dtl. fest-
gestellt. Wenig später erfolgte dazu eine päpstl.
Bestätigung (Schultes 1788, S. 602ff., Nr. 99
und 100). Die Säule der Colonna erscheint fort-
an im ersten und vierten Feld des gevierten
Wappens der Linie H.-Römhild. Die Hinter-
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gründe lassen sich aus der henneberg. Historio-
graphie nicht erhellen. Die erhalten gebliebe-
nen Werke stammen allerdings sämtl. aus dem
Umfeld der Linie H.-Schleusingen.

II. Der 1078 gefallene Poppo führte noch
nicht den Grafentitel; dessen Bruder Gotebold
ist seit 1091 als Bgf. von Würzburg belegt. In
diesem Amt folgte ihm der gleichnamige Neffe
(gest. 1144), der sich 1096 als erster Gf. von H.
nannte; er war seit 1102 auch Vogt des Hoch-
stifts †Würzburg. Gotebolds Sohn Poppo, Bgf.
von Würzburg 1144–56, ist 1140 bis 1148 als
Vogt des Kl.s Lorsch an der Bergstraße belegt;
das Amt hatten zuvor Verwandte der Mutter in-
negehabt.

Der zweifellos bedeutendste unter den Re-
genten aus dem Grafenhaus war Berthold (gest.
1340), der auch in der Reichspolitik eine wich-
tige Rolle spielte. Am 25. Juli 1310 verlieh ihm
Kg. † Heinrich VII. bestimmte fsl. Vorrechte
(HUB I, 1842, Nr. 84; vgl. Schlinker 1999,
S. 224–227, der allerdings zw. den Nachkom-
men Bertholds und der nicht betroffenen Linie
Römhild nicht unterscheidet). Diese Verleihung
fällt wohl nicht zufällig auf den Tag, an dem der
Kg. mit böhm. Gesandten die Ehe seines einzi-
gen Sohnes Johann mit der Erbin der böhm.
Krone vereinbarte (Füsslein 1983, S. 210f.) (†
Böhmen). Im Namen Johanns verwalteten der
Ebf. von † Mainz und Gf. Berthold von H. in
den nächsten Jahren † Böhmen; im Aug. 1313
machte der junge Kg., der nach Italien aufbrach,
den Gf.en von H. formell zu seinem Stellver-
treter imKg.reich (Füsslein 1983, S. 219; HUB
I, 1842, Nr. 101). Unter † Ludwig dem Bayern
warGf. Berthold in ähnl. Funktion zw. 1323 und
1333 mit Unterbrechungen immer wieder für
den zunächst unmündigen Sohn des Ks.s in der
Mark † Brandenburg tätig (Füsslein 1983,
S. 320–350). Erst im 15. Jh. aber sind Reichs-
oberhaupt und Reichskanzlei dazu übergegan-
gen, dem regierenden Gf.en von H.-Schleusin-
gen das Attribut »Hochgeboren« (statt des den
Gf.en zustehenden »Wohlgeboren«) zuzubilli-
gen; der Titel »Fürst« wurde von der Reichs-
kanzlei erstmals 1426 verwendet (HUB VI, 1873,
Nr. 230).

Ks. † Friedrich III., 10, 1996 hat im Juli 1474
bekundet, den Gf.en Friedrich und Otto aus der

henneberg

Römhilder Linie den fsl. Titel verliehen und sie
zu Fürstengenossen gemacht zu haben (Rege-
sten Kaiser Friedrichs III., 10, 1996, Nr. 384);
eine entsprechende Verleihungsurk. ist aller-
dings nicht nachzuweisen. Die reichsrechtl.
Stellung und die reichspolit. Bedeutung des †
Mainzer Ebf.s Berthold von H. stellte sicher,
daß der Status dieser Linie zu seinen Lebzeiten
nicht in Frage gestellt wurde. 1526 aber wurde
Gf. Berthold auf dem Reichstag zu Speyer von
der Fürstenbank verwiesen.

Prominente Vertreter: Otto von (H.-) Boten-
lauben, Minnesänger (gest. 1244) (Otto von Bo-
tenlauben 1994); Hermann Gf. von H.-Coburg
(gest. 1290), 1247 einer der Kandidaten im Vor-
feld der Königswahl (Füsslein 1899; Wag-
ner 2000); Berthold Gf. von H.-Schleusingen
(gest. 1340) (Füsslein 1983); Philipp aus der
Linie H.-Römhild, Bf. von † Bamberg (1475–
87); Berthold aus der Linie H.-Römhild (gest.
1504), seit 1484 Ebf. von † Mainz; Johann von
H.-Schleusingen, 1472 bis 1513, und sein
gleichnamiger Großneffe, 1521 bis 1541 Abt von
† Fulda.

Lehen trugen die Gf.en von H. vom Reich,
von den Hochstiften † Mainz, † Würzburg, †
Bamberg und† Eichstätt sowie von den Abteien
† Fulda und † Hersfeld (weitgehend vollstän-
dige Zusammenstellungen bei Schultes 1788,
S. 443ff.; Ders. 1791, S. 266ff.).

Reichslehen
A. H.-Schleusingen:
1. † Coburg, Schaumberg und Königsberg

mit Zubehör, Vogtei über Mönchröden, Zehnt
Bachfeld und Herbsleben, 21. Febr. 1323
(Schultes 1791, S. 238, Nr. 23); Haus und
Stadt † Coburg, Haus und Stadt Königsberg
(23. Juli 1346; 22. April 1350; ThStAM Henne-
bergica aus Gotha Urk. Nr. 1423 und 1425), als
Teil der »NeuenHerrschaft« 1353 an die Töchter
bzw. Schwiegersöhne der belehnten Gf.in Jutta;
Herbsleben bereits 1351 an die †Wettiner über-
gegangen (HUB II, 1847, Nr. 151).

2. Schloß und Gft. zu H., keinere näheren
Angaben (28. Sept. 1444: Regesten Kaiser Fried-
richs III., 10, 1996 Nr. 46).

3. Schloß Mainberg, 1305 erworben, Besitz-
bestätigung durch Ks. † Ludwig Juni 1325
(Schultes 1791, S. 74, Nr. 50). Als Ersatz für
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das Schloß Mainberg, den Zoll darunter, Hals-
gericht und Vogtei des Dorfes Forst, verkauft an
den Bf. von †Würzburg, werden Schloß, Stadt
und Vorstadt Schleusingenmit aufgezählten zu-
gehörigen Dörfern Reichslehen, 29. März 1542
(ThStAM Hennebergica aus Gotha Urk. Nr.
1356).

B. H.-Römhild:
lehen und guter 1366 ohne nähere Angaben

(HUB III, 1857, Nr. 90); halbes Gericht Bens-
hausen mit Zubehör; Anteil am Wildbann auf
dem Thüringer Wald; Hälfte von Zent, Halsge-
richt und Zoll zu Römhild; Hälfte von Zent,
Halsgericht und Zoll zu Münnerstadt; Bann die-
ser Gerichte (14. Febr. 1418: HUB VI, 1873, Nr.
74; 10. Okt. 1423: HUB VI, 1873, Nr. 181; 19. Juli
1442, 7. Dez. 1467: Regesten Kaiser Friedrichs
III., 10, 1996, Nr. 19 bzw. 281; 21. Juli 1495:
Schultes 1788, S. 642, Nr. 114; 20. März 1536:
Schultes 1788, S. 673, Nr. 126).

Lehen vom Erzstift † Mainz
Ebf. Heinrich nahm im Juni 1342 den Gf.en

Heinrich von H.-Schleusingen als Burgmann zu
Mühlberg an (HUB II, 1847, Nr. 88). Mit dem
Tod des Gf.en i. J. 1347 ist das Rechtsverhältnis
erloschen.

Ebf. Johann gewann 1407 den Gf.en Fried-
rich (gest. 1422) auf Lebenszeit als Burgmann
zu † Aschaffenburg (KB 2, Bl. 8v).

Lehen vom Hochstift †Würzburg
A. H.-Schleusingen:
1. Lehnsauftragungen Silbach (Schultes

1794, S. 181, Nr. 4; RDHT III, 1925, Nr. 1897)
und Niedersülzfeld (HUB V, 1866, Nr. 7; RDHT
III, 1925, Nr. 1919), beide 1251; später nicht
mehr belegt.

2. Verzicht des Gf.en auf Meiningen sowie
die Vogteien Mellrichstadt und Stockheim, da-
für Nachfolge in den – nicht genannten – Lehen
des Burggrafenamtes; dazu Belehnung mit Nik-
kersfelden und Untermaßfeld, 27. Okt. 1230
(Wagner 1982, S. 123).

3. Burggrafenamt mit Zubehör: Güter, Gül-
ten, Zehnten und Zehntanteile zu Hendungen,
Häselrieth, Unsleben, Oberelsbach, Rode,
Wolfmannshausen undH. sowie Güter und Ein-
künfte zu †Würzburg, 1317 an die Familie von
Stein als Unterbgf.en weiterverlehnt (Lehnsbü-
cher Henneberg, 1996, S. 49, Nr. 162); Lehns-

urk. ohne weitere Angaben 6. Juni 1348 (HUB
II, 1847, Nr. 124; ausführl. Aufzählung des Zu-
behörs in † Würzburg, um 1359; Lehnsbücher
Henneberg, 1996, S. 143f. Nr. 76–85).

4. (Ober-) Marschallamt, 6. Juni 1348 (HUB
II, 1847, Nr. 124); ausführl. Aufzählung des Zu-
behörs, u. a. Höfe und Weingärten zu † Würz-
burg sowie Oberlauringen, 1359 (Lehnsbücher
Henneberg, 1996, S. 138ff., Nr. 2–75); weitere
Belehnung 17. Dez. 1520 (Schultes 1791,
S. 329, Nr. 233); Das (Unter-) Marschallamt war
zunächst an die Familie von Homburg weiter-
verlehnt; 1357 erhielt die Familie von Bibra dar-
auf eine Anwartschaft (HUB IV, 1861, Nr. 23).
Später war es im Wechsel an die Familien von
Bibra und von der Kere weiterverlehnt (vgl.
Schultes 1791, S. 199, Nr. 162).

5. Weinberge an der Mainleite bei Schwein-
furt, halbes Schloß Urspringen (weiterverlehnt
an die Voit von Rieneck), Zehntanteil zu Forst,
halbe Zent Marktsteinach mit Dörfern Hessel-
bach und Löffelsterz, halbe Vogtei Obervolkach
und Dorf Sulzfeld unterWildberg, 17. Dez. 1520
(Schultes 1791, S. 329, Nr. 233); beim Erlö-
schen des Grafenhauses heimgefallen.

6. Schloß Hutsberg und Dorf Jüchsen,
Lehnsauftragung 24. Juli 1411 (Schultes 1791,
S. 208, Nr. 166); 17. Dez. 1520 (Schultes 1791,
S. 329, Nr. 233); 1583 an †Wettiner.

B. H.-Römhild:
Zu Burglehen Einkünfte in Rohr und

Schwattendorf, Gf. Poppo von H.-Hartenburg,
ohne Datum (HUB V, 1866, Nr. 78, mit Jahr
1319).

C. H.-Hartenburg, dann H.-Römhild:
Feste Schwarza, bisher Eigen, im Dez. 1350

zu Lehen aufgetragen (HUB II, 1847, Nr. 149);
Schloß Schwarza 14. Dez. 1400 (ThStA Meinin-
gen KB 2, Bl. 10v); Schloß Schwarza mit Zube-
hör, Wüstung Schwabhausen, ein Hof und eine
Hofreite zu Eschelhorn, Zehntanteil zu Alsle-
ben, drei Burglehen zu Botenlauben, ein
Fischwasser an der Saale unterhalb Kissingen,
ausführl. aufgezählte Güter und Gülten zu
Bocklet, Sondheim bei Mellrichstadt, Bauer-
bach, Eyershausen, Kerbfeld, Oberlauringen,
Ottelmannshausen, Ober- und Untereßfeld,
Sternberg, Burghausen, Gabolshausen, Königs-
hofen, Kissingen, Bischofswinden und Asch-
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ach; als Afterlehen das Schloß Haina, die im
Hochstift gelegenen Trimbergischen Lehen,
Zehnt Hendungen, Güter und Gülten zu Mittel-
sinn, Burghausen und Münnerstadt, 5. Okt.
1545 (Schultes 1788, S. 676, Nr. 130); Schloß
Schwarza,Wüstung Schwabhausen und ein Hof
zu Eschelhorn 1559 an die Gf.en von Stolberg
verliehen (vgl. Schultes 1788, S. 447).

Lehen vom Hochstift † Eichstätt
A. H.-Schleusingen:
Weinzehnt an der Mainleite zu Schweinfurt

usw., 1561 (Schultes 1791, S. 441, Nr. 277);
dieser nach Erlöschen der Linie Römhild erfolg-
te Anspruch konnte allerdings gegen die Hzg.e
von † Sachsen nicht durchgesetzt werden.

B. H.-Römhild:
Lehnsurk.en ohne Auflistung, 6. Juni 1323

und 28. Juli 1324 (ThStAM Amt Römhild Urk.
Nr. 1 und 2); Gülten zu Königshofen, 20. März
1416 (KB 2, Bl. 9r); Dorf Gollmuthhausen, An-
teil am Weinzehnten zu Schweinfurt, Besitz zu
Eicha, Gleichamberg, Buchenhof und Neblers,
2. Sept. 1423 (Schultes 1788, S. 542, Nr. 66);
weitere Belehnungen in der Folgezeit; später
Gf.en von Mansfeld bzw. Hzg.e von † Sachsen.

Lehen vom Hochstift † Bamberg
Ritschenhausen, Einhausen, Gaulshausen

und Mühlfeld sowie Besitz zu Maßfeld, 1151
(RDHT I, 1896, Nr. 1668), später nicht mehr als
Lehen belegt.

A. H.-Schleusingen:
1. Burglehen, keine Nennung einer Burg,

1308 (Schultes 1791, S. 9, Nr. 10).
2. Burglehen zu Lichtenfels, 11. Juni 1401

(Schultes 1791, S. 198, Nr. 161), 8. Mai 1559
(Schultes 1791, S. 436, Nr. 273); 1583 heim-
gefallen.

3. Leutershof im Amt Mainberg, 1449 (so
Schultes 1791, S. 273f.); 1542 tauschw. an
Hochstift †Würzburg.

B. H.-Römhild:
1. Kirchhof, Vogtei und Vogtgülten zu Sulz-

thal, Kirchhof zu Euerdorf, Vogtei und Vogt-
gülten zu Wirmsthal, Kirchhof, Vogtei und
Vogtgülten zu Kützberg, Vogtei und Vogtgülten
zu Kleinbrach, Vogtei und Vogtgülten zu Was-
serlosen und Zahlbach, Dorf Burkhardroth,
Vogteien Lauter, Garitz, Vattenrode und (wei-
tere) aufgezählte Wüstungen, 15. Aug. 1355

henneberg

(Schultes 1788, S. 470, Nr. 21), später nicht
mehr belegt.

2. Abtretung der vormals Trimbergischen
Lehnsgüter Schloß Ziegenfeld und aufgezähltes
Zubehör, stattdessen Burglehen auf der Alten-
burg über † Bamberg, 1. Dez. 1423 (Schultes
1788, S. 544, Nr. 69/70; HUB VI, 1873, Nr. 182),
1548 an die Gf.en von Mansfeld gefallen.

Lehen von der Abtei † Fulda
A. H.-Schleusingen:
1. Burg Schenkwald (bei Hünfeld), ein zuge-

höriger Wald, Güter zu Wickers, bis dahin fuld.
Lehen, 30. Nov. 1300 von Gf. Berthold an den
Abt von † Fulda verkauft (Schannat 1726,
S. 224, Nr. 66).

2. Burglehen zu Rockenstuhl (bei Geisa/
Rhön), 1303 (Schannat 1726, S. 224f., Nr.
67); später nicht mehr belegt.

3. Dörfer Bettenhausen und Seeba, 1320 vom
(fuld. Neben-) Kl. Neuenberg erworben (vgl.
Schultes 1791, S. 272 nach Schannat 1726,
S. 225); die beiden Dörfer waren zeitw. zusam-
men mit Kaltennordheim, Roßdorf und Barch-
feld von den Gf.en an den Abt, von diesem an
Dritte verpfändet; Auslösung 5. Nov. 1419; Bet-
tenhausen und Seeba damals noch in Händen
Dritter; 1490 vier Hufen zu Neubrunn, zuvor
von Dritten gekauft (Schultes 1791, S. 272
nach Schannat 1726, S. 228, Nr. 76); Betten-
hausen und Seeba, zwei Hufen Land zu Herpf,
vier Hufen zu Neubrunn, 10. Juli 1559 (ThStAM
Hennebergica aus Gotha Urk. Nr. 1032) und
später.

4. Burglehen zu Saaleck (bei Hammelburg),
28. Okt. 1329 (Schannat 1726, S. 226, Nr.
70); mit dem Tod des Gf.en 1347 heimgefallen.

B. H.-Römhild:
1. Vogtei zu Milz, zuvor in Händen der Gf.en

von Orlamünde, von diesen resigniert, 3. März
1290 (Schannat 1726, S. 224, Nr. 65; ThStAM
KB 2, Bl. 8v) an Linie Hartenburg, 1379 von der
Linie Römhild ererbt; 15. Mai 1473 (ThStAM
Amt Römhild Urk. Nr. 50; vgl. Notiz bei
Schannat 1726, S. 227, Nr. 74); spätere Be-
lehnungen.

2. Vorwerk zu Fuchsstadt, Burglehen zu
Saaleck, 1325 aufgetragen (Schannat 1726,
S. 225f., Nr. 69); Zahlung von 200 Pfund Hel-
lern bzw. 20 Pfund Hellern jährl. Gülte als Erb-
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burglehen, 12. April 1351; nach Zahlung der
Summe Auftragung des Vorwerks zu Behrun-
gen als Burglehen, 3. Nov. 1351 (Schannat
1726 S. 227f., Nr. 72/73).

C. H.-Hartenburg, dann Schwarzburg, zu-
letzt H.-Schleusingen:

Halbe Zent Themar und halbe Stadt Themar,
von den Gf.en von Schwarzburg an die von Bib-
ra verpfändet, 25. Nov. 1384 (Schannat 1726,
S. 243, Nr. 121). 5. Okt. 1499 forderte der Abt
von † Fulda den Gf.en Wilhelm von H.-Schleu-
singen auf, diese Lehen von ihm zu empfangen;
der Gf. lehnte das ab (ThStAM GHA VII Nr. 9,
Bl. 18).

Lehen von der Abtei † Hersfeld
H.-Schleusingen:
1. Verkauf der Hersfeldischen Lehen durch

die von Frankenstein an Gf. Berthold von H.-
Schleusingen 16. Jan. 1331 (HUB V, 1866, Nr.
131), Belehnung durch den Abt 27. Juni 1335
(HUB II, 1847, Nr. 37); auch in späteren Lehn-
surk.en keine genaue Auflistung.

2. Burglehen: Güter zu Frauenbreitungen,
vormals in Händen derer von Frankenberg, 7.
Juni 1301 (HUB I, 1842, Nr. 58).

3. Vogtei Herrenbreitungen, 1337 erworben
(HUB V, 1866, Nr. 160); 1347 an die Gf.in Jutta
bzw. deren Töchter (HUB II, 1847, Nr. 116);
1360 zusammen mit der Herrschaft Schmalkal-
den gemeinsam mit dem Lgf.en von † Hessen
zurückerworben (HUB III, 1857, Nr. 44); 1583
an † Hessen.

2 und 3 sowie näher beschriebener Wild-
bann, 9. Mai 1457 (ThStAM Hennebergica aus
Gotha Urk. Nr. 1044).

Eigengut
Es ist davon auszugehen, daß der gesamte

im vorigen Abschnitt nicht aufgezählte Besitz
Eigen war. Der im Zusammenhang mit den
Reichslehen der Linie H.-Schleusingen 1444 er-
scheinende Begriff »Schloß und Grafschaft zu
Henneberg« rät zwar zur Vorsicht, damit kann
jedoch nicht der gesamte Besitz gemeint sein,
andernfalls hätte man nicht 1542 Stadt und Amt
Schleusingen anstelle des abgetretenen Amtes
Mainberg zu Reichslehen auftragen können.
Das Eigen konzentrierte sich um die Stamm-
burg und im Vorland des Thüringer Waldes, wo
der ma. Landesausbau wesentl. von den Gf.en

von H. organisiert worden sein dürfte. Einzel-
heiten im Abschnitt Besitzentwicklung.

III. Nach Ausweis der erhaltenen Siegel
(Posse 1908; Henning 1967–70; Ders.
1969) führten die Gf.en von H. anfangs einen
Adler (1131), im 13. Jh. einen geteilten Schild
(oben ein wachsender, doppelköpfiger Adler,
unten in mehreren Reihen geteilt). Seit den
1230er Jahren (also seit dem Verlust des Würz-
burger Burggrafenamtes) wurde stattdessen das
»redende«Wappen der Gf.en von H. (Henne auf
Dreiberg) benutzt. Gf. Heinrich von H.-Schleu-
singen kombinierte seit 1393 beideWappen (im
ersten und vierten Feld der geteilte Schild mit
dem wachsenden Doppeladler, im zweiten und
dritten die Henne). Die Linie H.-Römhild führte
nach der »Bestätigung« der Herkunft von den
stadtröm. Colonna (1466) ebenfalls einen ge-
vierten Schild (1/4 Säule der Colonna; 2/3Henne
auf Dreiberg, erstmals belegt 1468).

Burgen und Schlösser Aschach, Botenlau-
ben, † Coburg, Irmelshausen, Lichtenburg (bei
Ostheim), Mainberg, Münnerstadt und Stern-
berg in Ober- und Unterfranken; Breitungen,
Frankenberg, Frankenstein, Hallenburg, H.,
Hutsburg, Kaltennordheim, Kühndorf, Oster-
burg, Römhild, Salzungen, Schleusingen,
Schmalkalden, Schwarza, Straufhain, Unter-
maßfeld, Wallenburg (bei Trusetal) und Wa-
sungen (Burg Maienluft) in Thüringen; die Kl.
Frauenroth (Unterfranken), Allendorf, Rohr,
Trostadt und Veßra (Thüringen); Kirchen in
Römhild und Schleusingen mit den Grabdenk-
mälern der Gf.en von H. Bauten oder Bauteile
aus der Zeit, in der die Gf.en von H. deren Be-
sitzer bzw. Landesherren waren, sind nicht in
jedem Fall erhalten geblieben (Dehio, Kunst-
denkmäler. Bayern, I, 1979; Dehio, Kunst-
denkmäler, Thüringen, 1998; Grossmann/
Witter/Wölfing 1996).

Grabdenkmäler der Linien Schleusingen
und Römhild sind in größerer Zahl erhalten ge-
blieben. Die Grablege der Schleusinger Linie
befand sich zunächst in Veßra. Nach dessen
Aufhebung wurde sie nach Schleusingen verlegt
und durch Grabsteine der in den nächsten Jahr-
zehnten gestorbenen Angehörigen des Grafen-
hauses ergänzt. Die Steine befinden sich heute
in der Ägidienkapelle der Stadtkirche zu Schleu-
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singen. Die Angehörigen der Römhilder Linie
ließen sich in der von ihnen errichteten, 1450
zur Stiftskirche erhobenen Pfarrkirche von
Römhild beisetzen. Die Bronzedenkmäler der
Gf.en Otto (gest. 1502) und Hermann (gest.
1535) stammen aus der Nürnberger Werkstatt
von Peter Vischer. Daneben sind einzelne Grab-
steine andernorts erhalten geblieben (Abbil-
dungen bei Grossmann/Witter/Wöl-
fing 1996).

Die henneberg. Historiographie des MA
muß als verloren gelten. Hinweise darauf und
einzelne Zitate finden sich im »Chronicon Hen-
nebergense«, das wohl um 1519 in Veßra ent-
standen ist (Chronicon Hennebergense 1900).
Mit diesem Werk setzt die Tradition ein, die re-
gierenden Gf.en und ihre Ehefrauen abzubil-
den; Porträtähnlichkeit dürfte allerdings nur bei
den im 16. Jh. lebenden Angehörigen des Hau-
ses gegeben sein. Unter Förderung der Gf.en
von H.-Schleusingen entstanden in den näch-
sten Jahrzehnten eine Reihe von – z.T. gedruck-
ten – Genealogien. Zu nennen ist insbes. das
Werk des Kanzlers Sebastian Glaser, der Zu-
gang zum Archiv hatte und auf dieser Quellen-
basis eine Stammreihe des Grafenhauses erar-
beitete, die in wesentl. Punkten bis heute gültig
ist. Die Ergebnisse Glasers sind später von Cy-
riacus Spangenberg übernommen worden. Des-
sen Werk wurde im 18. Jh. neu aufgelegt, das
eine Renaissance der henneberg. Geschichts-
schreibung brachte; hier sind v. a. die Namen
Christian Juncker und Johann Adolph Schultes
zu nennen. Junckers großesWerk, die »Ehre der
gefürsteten Grafschaft Henneberg«, blieb aller-
dings ungedruckt (Engel 1933).

IV. Gf. Gotebold, der sich 1096 erstmals
nach der Burg H. nannte, war Vogt des Hoch-
stifts † Würzburg; er und seine Nachkommen
führten bis etwa 1219 den Titel eines Bgf.en von
† Würzburg. Zw. dieser Stadt und der Burg H.
lag zunächst auch der Besitzschwerpunkt der
Familie. Diese hat in der Folge mehrfach ver-
sucht, auf die Besetzung des Würzburger Bi-
schofstuhls in ihrem Sinne Einfluß zu nehmen;
1122 und 1267 wurden Angehörige des Grafen-
hauses in zwiespältigen Wahlen zu Bf.en ge-
wählt; beide konnten sich zunächst bzw. auf
Dauer nicht durchsetzen; von 1150 bis 1159 war
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Gebhard von H. Bf. von †Würzburg (Germania
Sacra. NF, 1 1962, S. 132–137, 155–161; NF, 4,
1969, S. 16–20).

Von Poppo, dem Bruder des Gf.en Gotebold,
stammen mehrere Nebenlinien, die nicht den
Grafentitel führten undmeist schon bald wieder
erloschen. Länger, bis in die Mitte des 14. Jh.,
bestand davon nur die Linie der Herren von
Frankenstein mit dem Besitzschwerpunkt um
Dermbach/Rhön und Salzungen.

Das soziale Ansehen der Gf.en von H. in der
zweiten Hälfte des 12. Jh. charakterisiert die Ehe
der Irmgard von H. mit dem Pfgf.en Konrad,
Halbbruder des Ks.s Friedrich I. Barbarossa.
Die durch Teilung unter den Söhnen von Irm-
gards Bruder Poppo (gest. 1190) entstandenen
Linien der Bgf.en von † Würzburg (begr. von
Berthold, gest. 1218) und der Gf.en von Boten-
lauben (Stammvater ist der Minnesänger Otto,
gest. 1244) erloschen bereits in der zweiten
bzw. dritten Generation; ihr Besitz ging zum
großen Teil an das Hochstift †Würzburg über.

Damit wurde die an Gf. Poppo (gest. 1242)
gefallene Stammburg zum Zentrum des hen-
neberg. Besitzes. Poppos Söhne, die Halbbrü-
der Heinrich (gest. 1262) und Hermann von H.
(gest. 1290) agierten erfolgreich in den polit.
Auseinandersetzungen der Mitte des 13. Jh.
Hermann erwarb Anteile aus dem Erbe der
Lgf.en von Thüringen (Herrschaft Schmalkal-
den) und der Hzg.e von Andechs-Meranien (um
Coburg), in der Folgezeit als neue Herrschaft H.
bezeichnet. Die von ihm begründete Linie er-
losch 1291 mit seinem Sohn Poppo. Den Kern-
besitz der Familie, der dem Gf.en Heinrich zu-
gefallen war, teilten dessen Söhne i. J. 1274. Es
entstanden die Linien H.-Schleusingen, H.-Har-
tenburg und H.-Aschach; da die Durchzählung
der Regenten in der Literatur sehr stark diffe-
riert, wird sie im Folgenden völlig weggelassen.

Der Gründer der Linie Hartenburg, Gf.
Heinrich (gest. 1317), und sein Sohn Poppo
(gest. 1348) zeichneten sich durch großzügige
Schenkungen an geistl. Institutionen (Veßra,
Stift Schmalkalden) aus. Die Linie erlosch 1378
mit Poppos Sohn Berthold, der bereits 1371 den
noch vorhandenen Besitz an die Vettern aus der
Linie Aschach verkauft hatte.

Die von Gf. Hermann (gest. 1292) begrün-
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dete Linie Aschach (bei Bad Kissingen) wurde
von den Söhnen Hermann (gest. 1307) und
Heinrich (gest. 1355/56) fortgesetzt. Heinrichs
Sohn Hermann (gest. 1403) übernahm, wie er-
wähnt, 1371 auch die Besitzungen der Linie Har-
tenburg. Sein Sohn Friedrich (gest. 1422) hei-
ratete eine Dame aus der Linie Schleusingen,
mit der die Römhilder Vettern durchaus nicht
immer im Einvernehmen lebten. Der aus dieser
Ehe hervorgangene Gf. Georg (gest. 1465) er-
warb durch seine Heirat mit Johannetta von
Nassau-Saarbrücken nicht nur einen Anteil an
der Herrschaft Kirchheimbolanden in der †
Pfalz, dessen Verkauf der Familie finanziellen
Spielraum verschaffte, sondern auch personelle
Beziehungen zu den Grafenfamilien am Mittel-
rhein, die später den Aufstieg seines jüngsten
Sohnes Berthold zum Ebf. von † Mainz (1484–
1504) beförderten; ein älterer Sohn, Philipp, war
von 1475 bis 1487 Bf. von † Bamberg. Die im
weltl. Stand verbliebenen Söhne Friedrich (gest.
1488) und Otto (gest. 1502) teilten 1465 die
Herrschaft. Ihnen bestätigte Ks. † Friedrich III.
im Juli 1474 die Zugehörigkeit zum Fürsten-
stand (Regesten Friedrichs III., 10, 1996, Nr.
384). Ehen Friedrichs bzw. seines Sohnes Her-
mann (gest. 1535) mit Damen aus den Häusern
†Württemberg und † Brandenburg zeigen den
inzw. erreichten sozialen Status, der auch durch
aufwendige Bronze-Grabmäler aus der Werk-
statt Peter Vischer, Nürnberg, demonstriert
wurde. Schon dies dürfte die finanzielle Lage
des Hauses sehr stark angespannt haben. Der
nach einem Brand zw. 1539 und 1546 begon-
nene Umbau des Schlosses in Römhild ruinierte
die Familie völlig. Streitigkeiten zw. den Brü-
dern Berthold (in Römhild, gest. März 1549)
und Albrecht (in Schwarza, gest. Mai 1549) ka-
men hinzu. Mit ihnen ist die Linie Aschach, spä-
ter Römhild erloschen.

Die vonGf. Berthold (gest. 1284) begründete
Linie Schleusingen wurde von dessen Sohn Ber-
thold (gest. 1340) zu reichsweitem Ansehen ge-
bracht; dies schlug sich in der Verleihung be-
stimmter fsl. Vorrechte durch Kg. Heinrich VII.
am 25. Juni 1310 nieder. Durch die Ehe seines
ältesten Sohnes Heinrich mit einer Erbin der
»neuen Herrschaft« konnte Berthold deren Erb-
teil an sich bringen; die Anteile der Miterben

wurden angekauft. Durch Anlage eines Urbars
(1317) und eines Lehnsbuches demonstrierte
Berthold die Leistungsfähigkeit seiner Verwal-
tung. In Schleusingen, seiner bevorzugten Res.,
plante er zudem die Gründung eines Kanoni-
kerstiftes, das v. a. der Unterbringung seines
Kanzleipersonals dienen sollte. Da dies am Wi-
derstand des † Johanniterordens scheiterte, der
den Patronat der Pfarrkirche besaß, erfolgte zu-
nächst eine Verlegung nach Hildburghausen,
dann nach Schmalkalden; dort hat das Stift sei-
ne ursprüngl. vorgesehene Funktion allerdings
nicht erfüllen können.

Da aus der Ehe des Gf.en Heinrich (gest.
1347) nur Töchter hervorgegangen waren, fiel
die von der Ehefrau ererbte »Neue Herrschaft«
nach deren Tod (1353) an die Schwiegersöhne;
auf diese Weise kamen die † Wettiner nach †
Coburg; andere Anteile wurden noch im 14. Jh.
an das Hochstift † Würzburg verkauft. Der ur-
sprüngl. Besitz der Linie fiel an Heinrichs jün-
geren Bruder Johann (gest. 1360), für dessen zu-
nächst unmündigen Sohn Heinrich (gest. 1405)
die Mutter einige Jahre die Regentschaft führte;
sie erwarb 1360 zusammen mit dem Lgf.en von
Hessen die Herrschaft Schmalkalden.

Die Regenten der nächsten Generationen
trugen sämtl. den Namen Wilhelm (gest. 1426,
1444 und 1480). Die jeweiligen Nachfolger wa-
ren beim Tod des Vaters noch unmündig, so
daß die Wwe.n bzw. Mütter die Regentschaft
führten. 1445 beanspruchte Gf. Heinrich, ein
jüngerer, geistl. Sohn einen Anteil am Erbe, den
er bis 1450 erfolgreich durchsetzen konnte
(Amt Kaltennordheim; HUB VII, 1873, Nr. 294);
er starb 1475.

Sein 1480 auf dem Rückweg von einer Wall-
fahrt nach Rom verstorbener Neffe hinterließ
mehrere Söhne. Für Wolfgang (gest. 1484) bzw.
Wilhelm (gest. 1559) führte zunächst die Grä-
finwwe. die Regentschaft. Wilhelm hatte sieben
Söhne, von denen zwei jung starben. Drei traten
in den geistl. Stand. Für sie wurdenmit großem
Aufwand Kanonikate nicht nur – wie schon frü-
her übl. – in † Bamberg und †Würzburg, son-
dern auch in †Mainz, † Köln und † Straßburg
erworben. Nachdem der älteste Sohn Wolfgang
1537 in Diensten des Ks.s gefallen war, trat Ge-
org Ernst an seine Stelle.
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1543 wurde die Reformation im Territorium
eingeführt, zu dem seit 1542 auch Meiningen
gehörte (beim Hochstift † Würzburg einge-
tauscht gegen Schloß und Amt Mainberg bei
Schweinfurt). Die ererbte, durch Prestigepro-
jekte, u. a. eine aufwendige Hofhaltung, noch
weiter verschlimmerte Verschuldung der Gft.
nötigte die Gf.en, i. J. 1555 mit den †Wettinern
einen Vertrag zu schließen, der diesen die
Nachfolge im Territorium zusicherte, falls das
Grafenhaus erlöschen sollte. Im Gegenzug
übernahmen die † Wettiner alle Schulden. Da
der einzige Sohn des Gf.en noch vor der Taufe
starb, erlosch mit Gf. Georg Ernst am 27. Dez.
1583 das Grafenhaus.

Das Konnubium des 12. Jh.s zeigt, daß die
Familie zu den führenden Grafenfamilien des
Reiches gehörte; die Ehefrauen stammten aus
den Geschlechtern der Gf.en von Hohenberg
(Vögte des Kl.s Lorsch), Gf.en von Stade,
Pfgf.en von Sachsen, Gf.en von Andechs (später
Hzg.e von Meranien) und von † Anhalt. Die
Töchter, von denen nur ein Teil bekannt sein
dürfte, heirateten meist in gfl. Familien; unter
ihnen ragt Irmgard heraus, die um 1160 Pfgf.
Konrad heiratete, den Halbbruder des Ks.s
Friedrich Barbarossa.

Im 13. Jh. konzentrierten sich die Eheschlie-
ßungen der Töchter fast ganz auf gfl. und sol-
che edelfreie Familien, die im Besitz eigener
Herrschaften waren. Die Ehefrauen der regie-
renden Gf.en entstammten in der Mehrzahl
Grafenhäusern und solchen fsl. Familien, deren
Status eher prekär war († Anhalt, Teck). Aus
dieser Gruppe heraus ragen Beatrix von Cour-
tenay (aus dem Hause der Gf.en von Edessa,
Verwandte des Kg.s von Jerusalem), Ehefrau des
Minnesängers Otto von Botenlauben, und Mar-
garete von Holland, die von ihrem Bruder, dem
röm. Kg. † Wilhelm, 1249 mit dem Gf.en Her-
mann verheiratet wurde.

Nach der Teilung von 1274 setzen schon
bald Unterschiede im Konnubium der einzel-
nen Linien ein. Dies gilt weniger für die Töch-
ter, die auch weiterhin Gf.en und Freiherren aus
der Region (meist aus Franken) heirateten, als
für die regierenden Gf.en und ihre zur Nachfol-
ge vorgesehenen Söhne.

Die Ehefrauen der Gf.en von H.-Hartenburg
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stammten aus der Region und aus Familien von
ähnl. Status (Wertheim, Castell, Hohenlohe).
Die Regenten aus der Linie H.-Aschach (später
Römhild) heirateten Töchter aus den Häusern
Trimberg (Edelfreie), Käfernburg, Zollern, Glo-
gau (Linie der Hzg.e von † Schlesien), Schwarz-
burg, H.-Schleusingen, Wertheim, Nassau-
Saarbrücken, † Württemberg, † Brandenburg,
Mansfeld und Stolberg. Das Haus † Württem-
berg gehörte zu den angesehensten Grafenhäu-
sern im Reich und erlangte am Ende des 15. Jh.s
die Aufnahme in den Reichsfürstenstand. Aus
fsl. Hause stammte nur Elisabeth von Branden-
burg, eine Tochter des Kfs.en Albrecht Achilles.

Das Konnubium der Line H.-Schleusingen
unterscheidet sich, was die Herkunft der Ehe-
frauen angeht, deutl. von dem der Vettern: die
Ehefrauen der Regenten stammten aus den
Häusern Schwarzburg, † Hessen, Hohenlohe,
† Brandenburg, Leuchtenberg,† Baden, Hanau
und † Braunschweig-Lüneburg. Nach der Ver-
leihung fsl. Rechte i. J. 1310 entstammten dem-
nach bis zum Ende des 15. Jh. mit einer Aus-
nahme alle Ehefrauen fsl. Häusern. Den Höhe-
punkt bildete die 1500 geschlossene Ehe des
Gf.en Wilhelm (gest. 1559) mit Anastasia von
Brandenburg, der jüngsten Tochter des Kfs.en
Albrecht Achilles. Deren Söhne Georg Ernst
und Poppo gingen jeweils zwei Ehen ein – mit
Frauen aus den fsl. Häusern † Brandenburg, †
Braunschweig-Lüneburg (2) und † Württem-
berg.

Nachrichten zu den Besitzungen des Grafen-
hauses aus dem 12. und 13. Jh. sind meist
Schenkungen oder Tauschverträgen zu entneh-
men. Im Juli 1151 verkauften Poppo Bgf. von †
Würzburg und sein Bruder Gf. Berthold von H.
dem Bf. von † Bamberg Markt und Eigen
(Stadt-) Steinach mit Zubehör (u. a. Burg Nord-
eck), die dem Vater auf dem Erbweg zugefallen
waren (RDHT I, 1896, Nr. 1668); hier kann man
von Fernbesitz sprechen, der aufgegeben wur-
de.

Nach dem Erlöschen der bgfl. Linie (um
1219) versuchte der Bf. von †Würzburg, die mit
dem Burggrafenamt verbundenen Hochstifts-
lehen einzuziehen. Es kam zu einer erbitterten
Auseinandersetzung, die mit dem Verzicht des
Gf.en Poppo von H. auf Mellrichstadt und Mei-
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ningen endete (Germania Sacra. NF, 4, 1969,
S. 209). Wenig später übertrug die Linie Boten-
lauben ihren gesamten Besitz dem Hochstift †
Würzburg (1234, 1242; Germania Sacra. NF, 4,
1969, S. 218).

Im Febr. 1259 einigten sich die Brüder Hein-
rich und Hermannmit dem Bf. von†Würzburg
wegen der beiderseitigen Rechte in Schweinfurt
(HUB I, 1842, Nr. 35). Gf. Hermann, dem aus
ursprüngl. henneberg. Besitz u. a. die Burg
Straufhain zugefallen war, konnte aus dem Erbe
der 1247 erloschenen Lgf.en von Thüringen die
Herrschaft Schmalkalden und aus dem der 1248
erloschenen Hzg.e von Andechs-Meranien ei-
nen erhebl. Anteil mit dem Schwerpunkt um †
Coburg an sich bringen und daraus die »Neue
Herrschaft H.« bilden, die nach dem Tod seines
einzigen Sohnes (1291) an die Tochter und de-
ren Nachkommen fiel, bis Gf. Berthold von
H.-Schleusingen sie nach 1311 zurückerwarb.
1347 gehörten zur »Neuen Herrschaft« Burg
und Stadt † Coburg, Hohenstein, Heldburg,
Strauf, Königshofen, Sternberg, Wildberg, Rot-
tenstein, Königsberg, Irmelshausen, Münner-
stadt, Kissingen, Steinach (an der Saale), Schil-
deck, Schmalkalden, Hildburghausen, Eisfeld,
Neustadt (bei † Coburg), Rodach und Ummer-
stadt (Schultes 1788, S. 242, Nr. 27). Mit Aus-
nahme von Schmalkalden, das 1360 zurücker-
worben wurde, ging dieser Besitz 1353 auf Dau-
er verloren – teils an die †Wettiner, teils an das
Hochstift † Würzburg, das einige Erben aus-
kaufte.

Eine Aufstellung des Gesamtbesitzes ist erst
nach der Teilung von 1274 mögl. Falls es eine
Teilungsurk. gegeben hat, ist sie nicht erhalten
geblieben. Aus den Urk.en der Folgezeit lassen
sich die Anteile der drei Brüder jedoch rekon-
struieren (Zickgraf 1944, S. 88ff.; Wölfing
1998, S. 49ff.):

1. Gf. Berthold (Gründer der Linie Schleu-
singen) erhielt den ältesten henneberg. Allodi-
albesitz mit der Burg H. (spätere Ämter Kalten-
nordheim, Hutsberg und H./Maßfeld), aus der
Zent Themar die Orte Jüchsen und Neubrunn
sowie einen Anteil an Themar, aus der Zent
Benshausen das Dorf Suhl (andere Dörfer blie-
ben gemeinsam), die Zent Wasungen und die
Schlösser Schleusingen und Kühndorf (zu-

nächst umstritten) sowie als »Fernbesitz« die
Burg Dornburg bei Groß-Gerau (an die Gf.en
von Katzenelnbogen zu Lehen ausgegeben) und
umfangreichen Grundbesitz in Thüringen (u. a.
zu Vieselbach und Isserstedt, an Niederadlige
verlehnt).

Bertholds gleichnamiger Sohn, unter dem
das Haus H. den Höhepunkt seines Ansehens
erreichte, erwarb 1288 von den Gf.en von Kä-
fernburg die Burg Elgersburg (Schultes 1791;
Pusch, Urkundenbuch, S. 6, Nr. 6), 1295 die
Vogtei Altenbreitungen vom Lgf.en von Thürin-
gen (HUB V, 1866, Nr. 21), 1297 vom Bf. von †
Würzburg als Pfand das Gericht Friedelshausen
(HUB V, 1866, Nr. 22, Pfandsumme später
mehrfach erhöht), 1301 die Vogtei über Kl.
Frauenbreitungen, ein heimgefallenes hersfeld.
Lehen (HUB V, 1866, Nr. 30), 1305 die Burg
Mainberg oberhalb Schweinfurt (Füsslein
1983, S. 35, Anm. 2), deren Besitz 1325 von Kö-
nig † Ludwig bestätigt wurde (Schultes 1791,
S. 74, Nr. 50), 1323 vom Kl. Neuenberg (Andre-
asberg) bei Fulda die Dörfer Bettenhausen und
Seeba (HUB V, 1866, Nr. 98), 1325 Besitzungen
der Herren von Frankenstein und 1330 deren Le-
hen vom Stift † Hersfeld (HUB I, 1842, Nr. 178
bzw. 5 Nr. 128) sowie 1337 die Vogtei des Kl.s
Herrenbreitungen von den Herren von Salza
(HUB V, 1866, Nr. 160). Die bedeutendste Er-
werbung aber war zweifellos der vormalige Be-
sitz des Gf.en Hermann von H., die »Neue Herr-
schaft«, auf die bereits eingegangenwurde; 1317
ließ Gf. Berthold den Umfang dieser neuen Be-
sitzungen und Rechte in einemUrbar festhalten
(Schultes 1788, S. 183–237, Nr. 21); ein jün-
geres Urbar, das den gesamten Besitz mit um-
faßt (neben der »Neuen Herrschaft« die Vogtei
H., die Zenten Wasungen, Schmalkalden, Bens-
hausen, Herren- und Frauenbreitungen, Frie-
delshausen und Stockheim), entstand um 1340
(Schultes 1814, S. 45–73, Nr. 65). Seit 1317
ließ der Gf. auchMaterial für ein Lehnsbuch zu-
sammentragen, das zw. 1332 und 1340 angelegt
worden ist (Lehnsbücher Henneberg, 1996).

Bertholds Sohn, Gf. Heinrich, konnte im
Juni 1343 aus denHänden des Gf.en von Käfern-
burg Haus und Stadt Ilmenau mit dem Dorf
Kirchheim ankaufen; sein Schwiegersohn, der
Lgf. von Thüringen, verzichtete im Okt. 1343
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auf die Lehnshoheit über Ilmenau (HUB II,
1847, Nr. 94; HUB V, 1866, Nr. 74). Da Heinrich
aus der Ehe mit der Erbin der Neuen Herrschaft
nur Töchter hinterließ, wurde das Erbe des Va-
ters nach Heinrichs Tod geteilt. Die Wwe. er-
hielt die Neue Herrschaft (1353 nach deren Tod
unter die Schwiegersöhne aufgeteilt), der jün-
gere Bruder Johann den übrigen, vom Vater er-
erbten und hinzuerworbenen Besitz, u. a. Ilme-
nau und die Elgersburg (HUB II, 1847, Nr. 116);
bestimmte Teile blieben zunächst gemeinsam.
Dazu gehörte auch die Reichspfandschaft
Schweinfurt (Burg und Stadt), die 1351 an das
Hochstift † Würzburg abgetreten wurde (Ger-
mania Sacra. NF, 4, 1969, S. 85).

Um sich gegen mögl. Ansprüche von Seiten
der Gf.in Jutta und ihrer Schwiegersöhne zu
schützen, ließ sich Gf. Johann im Juni 1348 vom
Bf. von † Würzburg mit dem Marschall- und
dem Burggrafenamt des Hochstifts sowie mit
der Gft. H. und Zubehör belehnen (HUB II,
1847, Nr. 124). Vom Bgf.en von † Nürnberg,
einem Schwiegersohn der Gf.in Jutta, konnte
Johanns Wwe. im Nov. 1360 gemeinsam mit
dem Lgf.en von † Hessen die Herrschaft
Schmalkalden erwerben, die ein Teil der Neuen
Herrschaft gewesen war und bis 1583 ein
hess.-henneberg. Kondominium blieb.

Gf. Johann hatte bereits 1351 Haus und Dorf
Herbsleben (Reichslehen) an den Lgf.en von
Thüringen verkaufenmüssen (HUB II, 1847, Nr.
151). Im gleichen Jahr folgte die Verpfändung
von Ilmenau an den Gf.en von Schwarzburg
(HUB 2 Nr. 166); die Elgersburg wurde 1365 an
die † Wettiner verpfändet (HUB III, 1857, Nr.
80).

Ilmenau war von 1351 bis 1418 (HUB VI,
1866, Nr. 81) und erneut zw. 1445 (Schultes
1804, S. 53, Nr. 11) und 1476 im Pfandbesitz der
Gf.en von Schwarzburg; nach 1421 waren kurz-
fristig die Gf.en von Gleichen (Schultes 1791,
S. 218, Nr. 173), von 1426 (HUB VI, 1866, Nr.
233) bis 1445 die von Witzleben, seit 1476
(Schultes 1804, S. 58, Nr. 14) die von
Schaumberg Pfandinhaber; erst 1498 kamen
Schloß, Stadt und Amt wieder in den Besitz der
Gf.en von H. (Schultes 1804, S. 8).

Für die Geschlossenheit des henneberg. Ter-
ritoriums von größerer Bedeutung war Meinin-
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gen, alter Besitz der Bf.e von † Würzburg, je-
doch wegen der großen Schuldenlast des Hoch-
stifts mehrfach an die Gf.en von H. verpfändet.
Im März 1350 wies der Bf. dem Gf.en Johann
von H. eine jährl. Gülte von 50 Pfund Hellern
auf die Stadt Meiningen und die Feste Lands-
wehr (heute Landsberg) an (HUB V, 1866, Nr.
193); weitere Einkünfte waren an Niederadlige
versetzt, die im Besitz von Burglehen in Meinin-
gen und Landswehr waren. Mehrfach verpfän-
dete der Bf. Burg und Stadt Meiningen an Nie-
deradlige (1406: Germania Sacra. NF, 4, 1969,
S. 136; 1415: Pusch, Urkundenbuch, S. 310, Nr.
254); im Aug. 1434 wurde die Stadt den Gf.en
Wilhelm und Heinrich von H. unter Vorbehalt
eines Lösungsrechtes verpfändet (HUB VII,
1873, Nr. 25); im Jan. 1435 wurde die Pfand-
schaft um die Dörfer Vachdorf, Leutersdorf und
Queienfeld erweitert (HUB VII, 1873, Nr. 31),
1446 die Pfandsumme weiter erhöht (Pusch,
Urkundenbuch, S. 413ff., Nr. 330). Im April
1495 löste der Bf. die Pfandschaft aus (Germa-
nia Sacra. NF, 13, 1978, S. 36; Pusch, Urkun-
denbuch, S. 679, Nr. 480–482); innerhalb von
fünf Jahren sollte die Pfandsumme vollständig
zurückgezahlt werden. Im Febr. 1542 allerdings
konnte Meiningen – im Tausch gegen das Amt
Mainberg bei Schweinfurt – auf Dauer von den
Gf.en von H. ihrem Territorium integriert wer-
den (Pusch, Urkundenbuch, S. 939ff., Nr.
641).

Die Gf.en von Schwarzburg hatten eine Hälf-
te ihres Anteils an Themar und der Osterburg
1380 an die von Bibra verpfändet (Wölfing
1998, S. 295, Nr. 339). 1416 konnten die Gf.en
von H. die andere Hälfte von den Gf.en von
Schwarzburg erwerben (ThStAM Hennebergica
aus Gotha Nr. 1444). Zw. 1452 und 1478 konnte
der auf mehrere Familienangehörige zersplit-
terte Anteil derer von Bibra ebenfalls erworben
werden (Wagenhöfer 1998, S. 597f.;
ThStAM GHA I Nr. 515). Damit war die gesam-
te, bei der Teilung von 1274 an die Linie Harten-
burg gefallene Hälfte von Stadt und Amt The-
mar mit der Osterburg in Händen der Gf.en von
H.-Schleusingen. Zw. 1455 und 1483 schließl.
konnten die Gf.en von H. in mehreren Schritten
in die Pfandschaft Amt Dermbach/Fischberg
eintreten (Kühn 1854, S. 256–260).
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Mit der Auslösung von Ilmenau (1498), dem
Eintausch von Meiningen (1542) und dem Er-
werb von Teilen der Gft. H.-Römhild erhielt die
Gft. den Zuschnitt, den sie bis zum Erlöschen
des Grafenhauses behalten sollte. 1583 traten †
Ernestiner und † Albertiner gemeinsam das
Erbe im Territorium an, das von einer in Mei-
ningen ansässigen Regierung verwaltet wurde.
Eine territoriale Aufteilung erfolgte erst 1660.
Das Hochstift †Würzburg zog seine Lehen ein;
die Herrschaft Schmalkalden war nach 1583
ganz hess.

2. Gf. Hermann (Linie Aschach) erhielt 1274
aus dem Stammgebiet des Hauses nur Besitz zu
Lengfeld, Belrieth, Behrungen und Hendungen,
dazu die weiter südl. gelegenen Burgen Asch-
ach, Ebenhausen undMünnerstadt (halb) sowie
das halbe Gericht Saal an der Saale (alle in Un-
terfranken). Als Mitgift seiner Ehefrau erhielt er
einen Anteil an der Herrschaft Trimberg, die
seinen Nachkommen nach dem Erlöschen des
Geschlechtes ganz zufiel (1376: Schultes
1788, S. 478, Nr. 25). Ebenhausen wurde 1315
dem Vetter Heinrich verpfändet (Schultes
1788, S. 457, Nr. 5) und von dessen Sohn Ber-
thold 1353 an das Hochstift † Würzburg ver-
kauft (Germania Sacra. NF, 4, 1969, S. 86). Her-
manns gleichnamiger Enkel, der 1368 seine
Hälfte der Herrschaft Wildberg und das halbe
Gericht Saal an das Hochstift † Würzburg ver-
kauft hatte (Schultes 1788, S. 475, Nr. 24), er-
warb 1371 den verbliebenen Besitz der Linie
Hartenburg, den er nach dem Tod des Vetters
Berthold (1378) gegen dessen Schwester und
Schwager verteidigen mußte. Die in diesem Zu-
sammenhang übernommenen Belastungen
zwangen ihn allerdings, Burg und Amt Aschach
1391 an Dietrich von Bibra zu verpfänden
(Schultes 1788, S. 496, Nr. 38) und i. J. 1401
an den Bf. von † Würzburg zu verkaufen (Ger-
mania Sacra. NF, 4, 1969, S. 134). Schwerpunkte
der Herrschaft wurden somit die Hartenburg
und das darunter gelegene Römhild.

In den folgenden Generationen wurde die
negative Besitzentwicklung gestoppt. Her-
manns Sohn Friedrich, der 1393 von seinem
Schwiegervater, Gf. Heinrich von H.-Schleusin-
gen, die Hälfte der Stammburg erhalten hatte
(HUB VI, 1866, Nr. 74), erwarb vomHochstift †

Würzburg die Burgen und Ämter Sternberg und
Königshofen (1400 als Pfand; 1412 in Kauf um-
gewandelt; Schultes 1788, S. 505, Nr. 45
bzw. S. 519, Nr. 54) und 1402 als Pfand Burg
Botenlauben (Schultes 1788, S. 506, Nr. 46).
Sein Sohn Georg (gest. 1465) erhielt als Erbteil
seinerEhefrau Johannetta vonNassau-Saarbrük-
ken einen Anteil an der Herrschaft Kirchheim-
bolanden in der † Pfalz, den er bald wieder ver-
kaufte (1431: Mötsch 1993). Der erzielte Erlös
wurde zur Arrondierung des ererbten Besitzes
verwendet: 1433 als Pfand das Amt Lichtenberg/
Ostheim sowie die Hälfte von Stadt und Amt
Salzungen, ursprüngl. Besitz des Stifts † Fulda
(Schultes 1788, S. 561, Nr. 78); 1434 Schloß
und Amt Aschach und die würzburg. Hälfte von
Münnerstadt (Schultes 1788, S. 564, Nr. 80);
1435 Fladungen und Steinach an der Saale
(Schultes 1788, S. 567, Nr. 81) sowie Mell-
richstadt (Schultes 1788, S. 572, Nr. 83); Vor-
besitzer war jeweils das Hochstift † Würzburg.
Schließl. kaufte der Gf. zw. 1435 und 1444 von
mehreren Teilhabern die ehemalige Johanni-
ter-Kommende Kühndorf (Schultes 1788,
S. 570, Nr. 82 und S. 579, Nr. 88). Damit war für
die Linie Römhild, die gleichzeitig ihre Resi-
denzstadt ausbaute, der Höhepunkt erreicht.
1453 wurden Streitigkeitenmit der Linie Schleu-
singen geschlichtet, die in der Gemengelage der
beiderseitigen Besitzungen ihre Ursache hatten;
dabei änderte sich die territoriale Zugehörigkeit
einiger Dörfer (Schultes 1788, S. 594, Nr.
95).

Eine 1468 durch Schiedsrichter vorgenom-
mene Erbteilung unter Georgs Söhnen erbrach-
te für den Gf.en Otto den Anteil mit Münner-
stadt, Aschach, Botenlauben, Lichtenberg und
Fladungen, für den Gf.en Friedrich Römhild,
Königshofen, Sternberg, Kühndorf, Schwarza,
Hallenberg und Salzungen; der Anteil an der
Stammburg H. blieb gemeinsam (Schultes
1788, S. 606, Nr. 102). Aus Ottos Anteil löste der
Bf. von † Würzburg 1473 Botenlauben aus
(Schultes 1788, S. 386); 1483 versuchte er,
auch Aschach und die würzburg. Hälfte von
Münnerstadt auszulösen; es kam zu einem Ver-
gleich, der die Auslösung auf das Jahr 1490 ver-
schob. Der Bf. machte den Gf.en Otto, der sich
bevorzugt auf der Burg Aschach aufgehalten
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hatte, auf Lebenszeit zum Amtmann von Asch-
ach und Münnerstadt (Schultes 1788, S. 623,
Nr. 109 und S. 633, Nr. 112 b); dem Hochstift
wurde zudem ein Vorkaufsrecht am henneberg.
Anteil eingeräumt. Aus den so gewonnenen
Mitteln erwarb Otto, der zu den engen Vertrau-
ten seines Bruders, des Ebf.s von † Mainz, ge-
hörte, i. J. 1486 von diesem eine Hälfte am ur-
sprüngl. fuld. Amt Brückenau und Schildeck
(Schultes 1788, S. 627, Nr. 111), die aller-
dings schon 1499 vom Abt von Fulda zum größ-
ten Teil wieder ausgelöst wurde.

Erwerbungen größeren Umfangs gab es
nicht. Gf. Friedrich und sein Sohn Hermann
haben, wie es scheint, alle zur Verfügung ste-
henden Mittel für den Ausbau der Stadt Röm-
hild, v. a. für den Bau des Schlosses verwendet
und dabei wohl auch an die Substanz der Herr-
schaft gegriffen, die Hermann dadurch weiter
schwächte, daß er 1532 eine Erbteilung unter
seinen Söhnen vornahm. Berthold erhielt die
Ämter und Schlösser Römhild, Hartenburg und
Lichtenberg sowie ein Viertel der Stammburg
H., Albrecht die Schlösser und Ämter Schwarza,
Kühndorf und Hallenberg, die halbe Zent Bens-
hausen, ein Viertel der Stammburg, die Kellerei
Behrungen und die Hälfte von Salzungen; den
Rest – und die Hälfte von Münnerstadt und den
Besitz in diesem Raum – behielt sich der Gf. auf
Lebenszeit vor (Schultes 1788, S. 660, Nr.
123).

Die sich u. a. durch den Stadtbrand von
Römhild (Dez. 1539) weiter verschärfende fi-
nanzielle Krise zwang den Gf.en Berthold, sei-
nen Anteil zunächst (1544) dem Bruder anzu-
bieten und ihn, als dieser mehrfach ablehnte,
imNov. 1548 an die Grafen vonMansfeld zu ver-
kaufen (Schultes 1788, S. 683, Nr. 134). Mit
dem Tod beider Brüder ist die Linie ist im Früh-
jahr 1549 erloschen.

Die Gf.en von Mansfeld verkauften 1550 das
ihnen zugefallene Viertel der Stammburg H. an
die Gf.en von H.-Schleusingen, 1552 ein Viertel
von Münnerstadt an das Hochstift †Würzburg
(Schultes 1788, S. 408) und im Aug. 1555 die
übrigen Herrschaften – v. a. die Ämter Römhild
und Lichtenberg – an die † Wettiner (ThStAM
Amt Römhild Urk. Nr. 159).

Gf. Albrecht hatte seine Wwe. Katharina von

henneberg

Stolberg zur Erbin eingesetzt. Dies wurde von
Gf. Wilhelm von H.-Schleusingen angefochten.
Mit dem Tode Albrechts begann daher eine län-
gere jurist. Auseinandersetzung vor dem
Reichskammergericht. Im Nov. 1553 wurde Gf.
Wilhelm vom Kaiser in den Reichslehen bestä-
tigt, die Gf. Albrecht besessen hatte – der hal-
ben Zent Benshausen, dem Anteil amWildbann
auf dem Thüringer Wald und einem Viertel von
Zent und Zoll Münnerstadt (Schultes 1788,
S. 746, Nr. 7); die Besitzergreifung im Eigen
wurde dem Gfen im Febuar 1554 allerdings un-
tersagt (Schultes 1788, S. 748, Nr. 8). Tat-
sächl. war und blieb der vormalige Anteil Alb-
rechts zumeist in Händen der Gf.en von H.-
Schleusingen. Der Anteil an Salzungen fiel nach
dem Tod der Gräfinwwe. Katharina (1577) an
die Wettiner. Das Viertel von Münnerstadt ver-
kauften die Gf.en von Stolberg 1583 an das
Hochstift † Würzburg, das so Stadt und Amt
völlig in seine Hand brachte (Schultes 1788,
S. 388).

Als das Haus H. i. J. 1583 erlosch, war eine
endgültige Entscheidung noch nicht gefallen.
Der Reichskammergerichtsprozeß wurde von
den † Wettinern fortgeführt, blieb allerdings
während des Dreißigjährigen Krieges über län-
gere Zeit liegen. Erst im Aug. 1672 bzw. Okt.
1676 kam es zu einem gütl. Vergleich, der den
Gf.en von Stolberg den Markt Schwarza ein-
räumte (Schultes 1788, S. 733).

3. Gf. Heinrich erhielt bei der Teilung 1274
die Burg Hartenburg mit dem darunter gelege-
nen Römhild, aus der Zent Benshausen die Bur-
gen Schwarza und Hallenberg sowie aus der
Zent Themar die Osterburg und etl. Dörfer
ganz, an Themar selbst einen Anteil. Er erwarb
1315 von seinem Neffen Ebenhausen, das 1353
an das Hochstift † Würzburg verkauft wurde
(s.o.). Die Osterburg und der Anteil an der Stadt
Themar und den zugehörigen Dörfern mußten
im Juni 1359 an die Gf.en von Schwarzburg ver-
pfändet werden (Schultes 1788, S. 307, Nr.
26); der noch verbliebene Rest der Herrschaft
wurde 1371 an den Vetter aus der Aschacher Li-
nie verkauft (Schultes 1788, S. 308, Nr. 27).
Nach dem Tod des Gf.en Berthold kam es zu
einer Auseinandersetzung zw. dem Gf.en von
H.-Hartenburg und dem Gf.en von Schwarz-
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burg, Schwager Bertholds, der letztl. im Pfand-
besitz von Themar und Osterburg bestätigt
wurde.
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Johannes Mötsch

HESSEN, LGF.EN VON

I. Die von der Land- und Stammesbezeich-
nung Chatti (11 vor Chr.) überHessi (um 738 nach
Chr.) entwickelte Namensform Hessen gehörte
zu einer seit dem 12. Jh. von den Lgf.en von Thü-
ringen verwalteten Gft. mit Kern im Kasseler
Raum, die zum Ausgangsort einer im 13. Jh.
entstehenden und nach ihr benannten Dynastie
wurde. Noch vor deren Eigenständigkeit begeg-
nen die hier seit 1122 herrschenden † Ludowin-
ger als comes Hassiae, provincialis Thuringie oder
auch als lantgravius Thoringie et rector Hassie. Nach
dem Aussterben der Herrscherfamilie im Man-
nesstammmit demTod†Heinrich Raspes 1247
forderte seine Nichte Sophie von Brabant das
Erbe ihres Vaters für ihren Sohn Heinrich das
Kind (1254 puer de Hassia). Bereits unmittelbar
nach ihrem Eintreffen in H. nannte sie sich do-
mina Hassye, domina Thuringie et Hassie oder auch
dei gratia lantgravia Thuringie domina Hassie et
quondam ducissa Brabantie. Der von ihr gewählte
Titel Lantgravia Thuringie betont die Würde ihrer
Geburt und verdeutlicht zugl. ihren Anspruch
auf das gesamte ludowing. Herrschaftsgebiet,
vom dem sie nur den kleineren hess. Teil ge-
winnen konnte. Die von Thüringen auf H. aus-
gedehnte Bezeichnung Lgft. wurde auch nach
Auflösung der polit. Einheit beibehalten. Nach
den Erbfolgekriegen zw. † Brabant, † Meißen
und †Mainz nannte sich Heinrich das Kind seit
Anfang der siebziger Jahre des 13. Jh.s in der
Regel lantgravius terre Hassie dominus, dominus
Hassie oder dominus terre Hassie, wodurch er den
Namen seiner Dynastie und die Bezeichnung
seines zukünftigen Landes auf Dauer verband. –
Im Bewußtsein ihrer bes. Abstammung berie-
fen sich die Lgf.en von H. über Generationen
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auf ihre Ahnfrau Elisabeth, die 1236 als Thuringie
lanchravia kanonisiert worden war. Die Ver-
wandtschaft mit einer Heiligen aus kgl. Haus
hob das Ansehen des eigenen Geschlechts. Be-
reits Sophie von Brabant wies auf die familiäre
Verbindung hin und fügte ihrem Namen ab
1248 mit leicht wechselnden Titulaturen die Be-
zeichnung »Tochter der hl. Elisabeth« hinzu.
Lgf. Heinrich I. und seine Nachfahren haben
ihre Abkunft in Urk.n, auf Siegeln und Münzen
zum Ausdruck gebracht. Sie machten Marburg
mit der Kultstätte und Grablege zum Zentrum
ihres neuen Fsm.s und errichteten hier ihre er-
ste Res. Elisabeth wurde zur Hauptfrau der Dy-
nastie und gewann über die Herrschaft des Hau-
ses H. Bedeutung als Patronin des gesamten
Landes.

II. Die selbständige Geschichte des Hauses
H.- † Brabant setzt 1247 mit dem Aussterben
der Lgf.en von Thüringen imMannesstamm ein
und begann mit einer schweren Krise. Nach
dem Tode † Heinrich Raspes beanspruchte
Hzg. Heinrich von Brabant zusammen mit sei-
ner Ehefrau Sophie, Tochter Lgf. Ludwigs IV.
und der hl. Elisabeth, für ihren damals unmün-
digen Sohn Heinrich das thüring. Erbe. Die seit
1248 verwitwete Sophie führte die unter ihrem
Gatten begonnene Politik fort und geriet auf-
grund ihrer dynast. Interessen und Forderun-
gen in heftige Auseinandersetzungen mit ihren
territorialpolit. Gegnern. Sie stritt über zwei
Jahrzehnte mit dem wettin. Mgf. Heinrich dem
Erlauchten vonMeißen, der eine Eventualbeleh-
nung für die ludowing. Reichslehen besaß, und
dem Ebf. von † Mainz, der ledig gewordenen
Kirchenlehen einzuziehen suchte. Das in den
Langsdorfer Verträgen 1263 eingeleitete und in
Friedensbeschlüssen des nächsten Jahres her-
beigeführte Ende der Erbfolgekriege brachte
nur einen Teilsieg, das ludowing. Gesamtreich
zerbrach. Während die thüring. Besitzungen
mit der † Wartburg und † Eisenach an die †
Wettiner fielen und die mainz. Lehnshoheit be-
stehen blieb, erhielt Sophie für ihren Sohn die
kleineren hess. Gebiete, ergänzt durch acht fe-
ste Plätze an der unteren Werra auf ursprüngl.
thüring. Boden, darunter Witzenhausen, Soo-
den-Allendorf, Sontra und Eschwege. 1265 er-
warben sie im S ihres Herrschaftsbereichs die

hessen

Stadt Gießen hinzu. Obwohl das angestrebte
Ziel der Erbschaft ganz Thüringens verfehlt
worden war, stieg H. in der kommenden Zeit
durch die Entschlossenheit der neuen Dynastie
vom einstigen Nebenland der † Ludowinger zu
einem eigenen Territorium auf und blieb seit-
dem in durchgehender Erbfolge bei der Familie.
Am 10. Mai 1292 erhob Kg. † Adolf von Nassau
in oder bei Frankfurt am Main Heinrich in den
Reichsfürstenstand, nachdem er ihm zuvor die
Stadt Eschwege und die Reichsfeste Boyneburg
als erbl. Lehen übertragen hatte. Die Aufnahme
in den Kreis der principes imperii in einem rechts-
histor., verfassungsgeschichtl. und polit. be-
deutsamen Akt sicherte dem herrschenden Ge-
schlecht über Jh.e die führende Position in H.
Sie bot dem seit 1265 selbständig regierenden
Heinrich wichtige Voraussetzungen zum wei-
teren Auf- und Ausbau seines von Besitzungen,
Rechten und Ansprüchen geistl. und weltl.
Herrscher durchsetzten Erbes und war mitent-
scheidend für die erfolgr. Bemühungen um die
Festigung des Landes. Durch zahlr. Schutzver-
träge, Pfandschaften, Kondominate und Hei-
ratsverbindungen konnte der Einfluß über die
bisherigen eigenen Herrschaftsbereiche hinaus
erweitert werden, und es gelang der Dynastie,
die komplizierten, uneinheitl. Strukturen in Be-
zug auf Eigengüter, Lehensbesitz und Hoheits-
rechte so zu organisieren, daß sich im Raum
zw. Weser und Lahn ein dichter werdendes Ter-
ritorium entwickelte. 1373 erkannte Ks. † Karl
IV. die Lgft. als Rfsm. an.

III. Die Lgf.en von H. aus demHause† Bra-
bant übernahmen – außer der Bezeichnung für
das regierende Familienmitglied und der Be-
nennung ihres Herrschaftsgebietes als Lgft. –
mit dem mehrfach rot und silber geteilten, stei-
genden Löwen in blauem Schild auch das Wap-
pen ihrer Verwandten aus demGeschlecht der†
Ludowinger. Die im Unterschied zum Thürin-
ger Wappen vorhandene Krone auf dem Haupt
des hess. Löwen erklärt der ma. Chronist Wi-
gand Gerstenberg mit demHinweis auf die Her-
kunft der hl. Elisabeth aus dem Königshaus Un-
garn. Die Dynastie betonte die Verbindung zu
ihrer Spitzenahnin durch die Hinzufügung der
Abstammungsgrade auf Siegeln, Münzen, in
Urkundenformulierungen und auf Grabmälern.
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Sie nannten sich filia sancte Elizabet (Sophie von
Brabant), filius nate sancte Elizabet (Heinrich I.)
sowie in späteren Generationen pronepos, abn-
epos, proabnepos und adnepos. Sophie und ihr En-
kel Lgf. Otto führten Siegel mit Elisabeth-Por-
träts. – Auch die Entscheidung zur Errichtung
des Hauptsitzes in Marburg steht im Zusam-
menhang mit Elisabeth und der Nähe zu ihrer
Kultstätte. Nach dem Verlust der † Wartburg
baute das aus Thüringen verdrängte neue Ge-
schlecht H.- † Brabant die bescheidene Burg
über dem Lahntal um und ließ die Anlage in
Marburg mit dem Erwerb des Fürstenranges zu
einer repräsentativen Res. umgestalten. Als
Grablege diente die prächtige got. Kirche nördl.
der Stadt, die zu Ehren der hl. Elisabeth errich-
tet worden war und vom † Deutschen Orden
betreut wurde. Seit Heinrich I. ließen sich die
Mitglieder der Familie an prominenter Stelle in
dem neu geschaffenen Sepulchralzentrum bei-
setzen. – Nicht nachweisl. von den Lgf.en ange-
regt, aber aus der Lgft. hervorgegangen ist der
bei Kriegszügen verwandte Schlachtschrei
»Hessenland«, der darüber hinaus als Hilferuf
in schwerer Not jeden zur Hilfeleistung ver-
pflichtete. Eine intensive Verbindung zw. land-
schaftl. und landesherrl. Elementen zeigt auch
das sog. »Hessenlied« aus der ersten Hälfte des
15. Jh.s, in dem ein anonymer Verfasser in pa-
triot. Dichtung ein hohes Lob auf die terra Hassia
und das mächtige, ruhmreiche und doch fried-
fertige Volk im Lande H. ausspricht.

IV. 1493 begann der in lgfl. Diensten ste-
hende Geistl. Wigand Gerstenberg gen. Boden-
bender – unter Rückgriff auf eine ältere verlo-
rene Hessenchronik von Johann Riedesel – mit
der Abfassung einer »Landeschronik von Thü-
ringen und Hessen« in der historiograph. Tra-
dition einer ma. Fürstengeschichte. Im zweiten
Abschnitt behandelt er H. unter dem Haus †
Brabant und setzt mit den Ereignissen des Jah-
res 1247 ein. Anfang des 16. Jh.s brachte er aus
diesem Werk mit der »Regententafel von Thü-
ringen und Hessen« einen mit Ornamenten und
Wappen geschmückten, histor.-genealog. Aus-
zug hervor. Zu Beginn der Frühen Neuzeit set-
zen Behauptungen ein, die Lgf.en von H.
stammten über die Brabanter Linie von Karl
dem Großen ab. Diese Vorstellung fand bald

Aufnahme in genealog. Bildzyklen und gemal-
ten Stammbäumen zum Schmuck der Res.en.
Verbindungen zu Karl dem Großen wurde über
die vermeintl. gemeinsame Verwandschaft mit
Chattenfs.en hergestellt und führte mit dieser
dynast. Propaganda Volk, Land und Herrscher
zusammen. Auch die hl. Elisabeth von Thürin-
gen ist zeitw. in Programme zur Linienbildung
einbezogen worden. Die angebl. Gründung des
Landes H. durch ihre Tochter Sophie von Bra-
bant am Marburger Marktbrunnen, die dem
dort versammelten hess. Adel und dem Volk ih-
ren kleinen Sohn Heinrich als zukünftigen
Lgf.en präsentiert haben soll und ihn nach einer
Wahl durch Huldigung bestätigen ließ, gehört
zu einer Ende des 18. Jh.s ausgebauten Legende,
die sich trotz fehlender Quellen nach wie vor
hält. Die tatsächl. von den Lgf.en durchgeführ-
ten Maßnahmen zum Auf- und Ausbau ihres
Territoriums zeigen erst nach 1247/48 die ge-
zielte Einbeziehung lokaler Herrscher in ihre
Dienste. Geschicktes Vorgehen in der Lehen-
und Pfandschaftspolitik, der Erwerb von befe-
stigten Plätzen, Dörfern, Grundbesitz und Ge-
richten sowie die Einrichtung von Amtssitzen
und Handelsorten ließen den Verband wachsen
und stärkten die Position der herrschenden Fa-
milie. 1466 umfaßte das gut organisierte Land
44 Städte und 35 lgfl. Burgen. Rückschläge
durch die Aufstände großer Teile des im Ster-
nerbund vereinten hess. Adels 1372/75, Erhe-
bungen niederhess. Städte wg. hoher Steuerla-
sten und krieger. Auseinandersetzungen mit
dem erst im 15. Jh. bis auf wenige Stützpunkte
aus H. verdrängten Erzstift † Mainz haben die
Ausweitung und Verfestigung des lgfl. Position
nicht beeinträchtigt. Erbverbrüderungen mit
den Mgf.en von † Meißen (1373), den benach-
barten Gfn.von Wittgenstein (1426) oder mit
den † Brandenburgern (1457) dienten der
Machtstabilisierung. 1431/38 trat die Gft. Wald-
eck in ein Lehensverhältnis zu H., 1448 wurden
die Herren von Plesse lehensabhängig, 1449 die
Herren von Lippe, 1456 die Gft. Rietberger u. a.
kleinere Herren. Die Lgf.en erlangten die
Schutzherrschaft über das Stift † Hersfeld
(1432) und über das Bm. † Paderborn mit †
Corvey (1434). Der Mitte des 15. Jh.s unternom-
mene Versuch, das nach dem Erlöschen des
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Stammhauses als erledigtes Reichslehen einge-
zogeneHzm.†Brabant für die hess. Nebenlinie
zu gewinnen, scheiterte. Erfolge gab es im Nah-
bereich: 1450 konnte die Gft. Ziegenhain als
heimgefallenes Lehen einbehalten werden, wo-
durch die hinderl. räuml. Sperre zw. den beiden
Landesteilen Nieder- und Oberhessen beseitigt
wurde. Die wenigen Vormundschaftsregierun-
gen und drei nur kurzzeitige Erbteilungen
(1308–11, 1458–71, 1483–1500) blieben ohne ne-
gative Folgen für die Entwicklung des Landes.
Obwohl die Dynastie durch ihre Verwandschaft
mit Elisabeth von Thüringen über ganz Europa
verzweigte Verbindungen zu hochrangigen Fa-
milien besaß, blieb die Heiratspolitik beschei-
den. Wie in anderen kleinen Häusern vermählte
man die Töchter eher unter Stand als die Söhne.
Erst 1457 gelang durch die von Lgf. Ludwig I.
vorbereitete Hochzeit seines Sohnes Heinrich
III. mit Anna, der Erbtochter des letzten Gf.en
von Katzenelnbogen, ein bes. Ehebündnis, das
neben den reichen Einnahmen aus den Rheinz-
öllen auch einen erhebl. territorialen Zugewinn
brachte, der die Verhältnisse in der polit. Geo-
graphie veränderten: H. erhielt die Obergft. um
Darmstadt mit der Feste Auerberg, Groß-Gerau
und Rüsselsheim sowie die Niedergft. um St.
Goar mit Marksburg und Braubach. Damit er-
weiterte die Lgft. ihren Geltungsbereich bis an
den Rhein und drang erstmals über den Main
nach S vor. Der Einfluß der Familie konnte im
15. Jh. nicht nur räuml., sondern auch durch die
Übernahme eines hohen Kirchenamtes gestei-
gert werden. 1480 wurde Hermann von H. Ebf.
von † Köln und besaß aufgrund seiner Kurfür-
stenwürde als erstes und einziges Mitglied der
lgfl. Familie die Möglichkeit, Reichspolitik mit-
zugestalten. – H. nahm unter den Fürstenge-
schlechtern keinen hohen Rang ein. Philipp der
Großmütige (1504– † 1567) legte 1526 die Re-
formation in seinem Herrschaftsbereich fest,
ein Jahr später erfolgte die Auflösung der Kl.
und die Gründung der ersten protestant. Lan-
desuniversität. Seine Politik wie sein persönl.
Verhalten weisen zahlr. Krisen und Konflikte
auf. Die nach Einholung theolog. Gutachten
und mit Einverständnis seiner Gemahlin Chri-
stine von Sachsen geschlossene Doppelehe mit
Margarethe von der Saale belastete nicht nur die

hessen

evangel. Sache, sondern brachte ganz H. in Ge-
fahr. Nach seinem Tod teilten seine vier legiti-
men Söhne das Land, das als Territorium der
Dynastie nie wieder seine volle Größe erlangte.

† B.7. Hessen † C.7. Darmstadt † C.7. Kassel

† C.7. Marburg † C.7. Rheinfels
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HOHENZOLLERN,
FRÄNK. LINIE

I. Der Name Zollern ist abgeleitet vom
Stammsitz des Geschlechts auf dem Berg Zolra
(Zolre, Zolrun) bei Hechingen am Südrand der
Schwäbischen Alb. Etymolog. Deutungsversu-
che stellen einen Bezug zumdortigenHeiligtum
des german. Sonnengottes (mons solarius) bzw.
zum Begriff »Söller« her. Die heutige neugot.
Burg H. entstand 1850–67 an der Stelle zweier
Vorgängerbauten aus dem 11. bzw. 15. Jh. Die
Bezeichnung »Hohenzollern« wurde von der
schwäb. Linie erstmals 1350, ab Mitte des 16.
Jh.s dann durchgehend verwendet. 1685 erlang-
te der Große Kurfürst vom Ks. die Genehmi-
gung zur Aufnahme des Titels »Graf von Ho-
henzollern« in die brandenburg. Herrschertitu-
latur.

Erstmals erwähnt werden die Zollern in der
Chronik des Mönchs Berthold von Reichenau,
in der es zum Jahr 1061 heißt: Burchardus et Wezil
de Zolorin occiduntur. Über beide Personen ist
nichts Näheres bekannt. Als Ahnherr des Ge-
schlechts kann daher erst der zw. 1085 und 1115
urkundl. nachweisbare, seit 1111 als Gf. bezeich-
nete Friedrich (I.) von Zollern gelten.

Entgegen diesen Tatsachen versuchten die
Zollern des 15. Jh.s, ihre von den Konkurrenten,
insbes. den † Wittelsbachern, gerne polem.
herausgestellte nichtfsl. Abkunft aufzuwerten,
indem sie die histor. Wurzeln ihres Hauses wei-
ter in die Vergangenheit zurückverlegten und
eine fiktive Genealogie konstruierten, die über
die röm. Patrizierfamilie Colonna bis zu den
Trojanern reichte. Mgf. Albrecht Achilles be-
hauptete darüber hinaus in Anlehnung an die
Quaternionenlehre, die Bgft. Nürnberg zähle zu
jenen 16 Fsm.ern, aus denen das Reich entstan-
den sei. Die Hofhistoriographie des Späthuma-
nismus, insbes. die zw. 1570 und 1576 im Auf-
trag des schwäb. Gf.en Karl I. von H. verfaßte
Zollersche Hauschronik, ließ den Stammbaum
der Zollern mit einem Gf. Tassilo in karoling.
Zeit beginnen, während die brandenburg. Ge-
schichtsschreibung des 19. Jh.s zu beweisen
suchte, daß die Zollern Nachfolger des schwäb.
Herzogsgeschlechts der Burchardinger gewe-
sen seien.

II. Die aus Schwaben stammenden und dort
über einen stattl. Territorialbesitz verfügenden
Gf.en von Zollern gelangten 1191 oder 1192 – das
genaue Datum ist nicht überliefert – nach Fran-
ken, als Gf. Friedrich III. (Bgf. Friedrich I.) vom
Ks. das Amt des Bgf.en von Nürnberg als
Reichslehen erhielt. Diewohl an dieÜbernahme
dieser Aufgabe geknüpften Erwartungen der
Bgf.en erfüllten sich allerdings nicht, da ihre
Kompetenzen innerhalb Nürnbergs durch den
ksl. Butigler und den städt. Schultheißen zu-
nehmend eingeengt wurden und sich im we-
sentl. auf die Bewachung der ksl. Burg be-
schränkten. Deshalb begannen die Zollern zur
Wahrung ihrer Zukunftschancen schon bald
nach 1200 mit dem Aufbau einer eigenen Ter-
ritorialherrschaft in Franken. 1273 bestätigte †
Rudolf von Habsburg Bgf. Friedrich III. zum
Dank für dessen Hilfe bei der Königswahl alle
zur Bgft. Nürnberg gehörigen Güter und Rech-
te, darunter das »Kaiserliche Landgericht Burg-
graftums Nürnberg« und andere Neuerwerbun-
gen aus der Zeit des Interregnums. Der sich in
der Folgezeit kontinuierl. fortsetzende Macht-
zuwachs der Zollern und ihr sozialer Aufstieg
fand im sogen. »Fürstenprivileg« von 1363
gleichsam seine reichsrechtl. Würdigung. Zwar
erhob Ks.†Karl IV. sie darin nicht förml. in den
Reichsfürstenstand, anerkannte aber ausdrückl.
ihre vorgebl. schon lange vorhandene rfsl. Qua-
lität und gestand ihnen entspr. Rechte zu.

Den wohl bedeutungsvollsten Einschnitt im
Zuge des jahrhundertelangen Aufstiegs der Zol-
lern markierte die Übertragung der Würde des
Mgf.en von Brandenburg sowie des damit ver-
knüpften Kurfürstentitels und des Erzkämmer-
eramtes durch Kg. † Sigismund an Bgf. Fried-
rich VI. (Kfs. Friedrich I.) i. J. 1415. 1417 erfolgte
dessen feierl. Belehnungmit der Mark Branden-
burg, in der er schon seit 1411 als Verweser tätig
gewesen war. Künftig nannten sich alle Famili-
enmitglieder, auch die in Franken ansässigen,
Mgf.en von Brandenburg, führten daneben aber
den angestammten Titel Bgf. von Nürnberg
weiter.

Mitte des 15. Jh.s versuchte Mgf. Albrecht
Achilles im Rahmen seiner Bemühungen um
eine Führungsrolle in Franken, sich besondere
zusätzl. Rechtstitel zu verschaffen. So propa-
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gierte er vehement die Theorie von der Überter-
ritorialität des »Kaiserlichen Landgerichts Burg-
graftumsNürnberg«, um sich auf dieseWeise in
den Rang eines obersten Richters im Reich in
Vertretung des Ks.s zu erheben, scheiterte aber
damit ebenso wie mit dem Anspruch auf den
Titel »Herzog in Franken«, der seit alters her
dem Bf. von † Würzburg zustand. Ähnl. Be-
strebungen der Mgf.en Friedrich d.Ä. (1486–
1515) und Albrecht Alcibiades (1541–57) blieben
schon im Ansatz stecken.

Nie eine wichtige polit. Rolle spielten jene
Burgen, Märkte, Hoch- und Niedergerichte,
Mauten undWildbänne, die die Zollern seit dem
ausgehenden13.Jh.inNiederösterreich(†Öster-
reich) lehensweise innehatten. Immer wieder
versuchten sie, die wg. der großen Entfernung
von Franken schwer zu überkommenden Lehen
an die † Habsburger zu verkaufen oder gegen
andere, günstiger gelegene Besitzungen einzu-
tauschen, doch erst im Teschener Frieden von
1779 kam ein Tausch zustande.

III. Die ersten Bgf.en von Nürnberg führten
zwei Wappen nebeneinander, den schwarz-
weiß-gevierten Schild und einen schwarzen Lö-
wen in Gold, bevor im 13. Jh. der quadrierte Zol-
lernschild als Hauswappen, der Löwenschild als
Wappen der Bgft. Nürnberg festgelegt wurde.
Seit der Belehnung mit der Mark Brandenburg
führten die Mgf.en auch den brandenburg. ro-
ten Adler. In der zweiten Hälfte des 15. Jh.s ka-
men, z. T. als Folge von Belehnungen, weitere
Wappen hinzu: der rote pommersche Greif (†
Greifen) (Hzm.er Stettin und † Pommern), die
Wappen der Hzm.er der Cassuben undWenden
und des Fsm.s Rügen († Pommern) sowie das
die landesherrl. Gerechtsame repräsentierende
rote Regalien- oder Blutfeld. Gemäß der haus-
gesetzl. Verordnungen von 1437 und 1473 führ-
ten die fränk.Mgf.en auch nach der Abtrennung
ihrer Lande von der Mark 1486 Titel und Wap-
pen der brandenburg. Linie weiter. Im 16. Jh.
wurden aufgrund des Zugewinns von Jägern-
dorf, Schlesien und Preußen weitere Wappen-
mehrungen erforderlich.

Ältestes baul. Zeugnis des dynast. Bewußt-
seins der Zollern ist ihre Grablege im Hauskl.
Heilsbronn, in dem bereits die von ihnen beerb-
ten Gf.en von Abenberg über eine Grabkapelle

hohenzollern, fränk. linie

verfügten. Von 1297 bis 1625 wurden in Heils-
bronn zahlr. Mitglieder der Zollernfamilie be-
stattet. Die Hauptbegräbnisstätte, gen. »der
Herrschaft Grab«, entstand 1366–68 im Mittel-
schiff der Klosterkirche. Künstl. bes. bemer-
kenswert sind die Hochgräber der Gemahlin
Kfs. Albrechts, Anna († 1512), und Mgf. Georg
Friedrichs d.Ä. († 1603). Daneben bringen
zahlr. Gedächtnistafeln, Totenschilde, Votivbil-
der, Glasmalereien und Wappendarstellungen
sowie mehrere Altäre die enge Verbundenheit
mit den Vorfahren in eindrucksvoller Weise
zum Ausdruck. Auch die in den Klosternekro-
logien verzeichneten zahlr. Jahrgedächtnisfei-
ern hielten die Erinnerung an die verstorbenen
Familienmitglieder lebendig. Bei den vielbe-
suchten Fürstenbegräbnissen des 15. Jh.s ent-
faltete das Zollernhaus in Heilsbronn großen
Repräsentationsaufwand. Nach der Plünderung
des Kl.s 1631 mußte die Grablege in die Ans-
bacher Stadtpfarrkirche St. Johannis verlegt
werden. Von dort erfolgte 1974 eine neuerliche
Verlegung unter die Schwanenritterkapelle in
der Stiftskirche St. Gumbert.

Das »Markgrafenfenster« in der Nürnberger
Sebalduskirche diente, wenn auch in anderer
Weise, gleichfalls der Selbstdarstellung und Re-
präsentation der fränk. H. Das 1512 von Mgf.
Friedrich d.Ä. gestiftete Glasfenster, das ihn,
seine Gemahlin und seine acht Söhne in lebens-
großen Porträts zeigt, sollte im Herzen der ri-
valisierenden Reichsstadt mgfl. Präsenz in
durchaus provokanter Weise demonstrieren.

Aus der zweiten Hälfte des 15. Jh.s sind
einige schriftl. Zeugnisse historisch-dynast.
Selbstreflexion im Zollernhaus überliefert. Da-
zu gehören die Schriften des langjährigen
mgfl. Rates Ludwig von Eyb d.Ä., v. a. dessen
»Denkwürdigkeiten brandenburgischer Für-
sten«, eine kurzgefaßte Geschichte des Hauses
H. in Franken und der Mark von der Belehnung
Bgf. Friedrichs I. bis zum Jahr 1500. Das im sel-
ben Zeitraum entstandene »Stamm- und An-
kunftsbuch des Burggraftums Nürnberg« ent-
hält neben genealog. Notizen über die Hohen-
zollernfamilie kurze Angaben über den Erwerb
ihrer Lande und Rechte ab der Mitte des 13. Jh.s.

IV. Zu ihren nach 1200 schrittweise erlang-
ten und durch die Belehnung von 1273 reichs-
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rechtl. bestätigten Besitzungen gewannen die
Zollern im ausgehenden 13. und v. a. während
des gesamten 14. Jh.s zahlr. weitere Gebietsteile
und Rechte hinzu, bauten ihren mittel- wie ih-
ren oberfränk. Landesteil systemat. aus und
zählten am Beginn des 15. Jh.s bereits zu den
besitzmächtigsten und einflußr. Dynastien im
Reich.

Im Laufe des 16. Jh.s vermochten die Mgf.en
ihren Einfluß nochmals in mehrere von Fran-
ken weit entfernte Regionen hinein auszudeh-
nen. Träger dieser Erweiterungen waren zu-
nächst die beiden Söhne Mgf. Friedrichs d.Ä.,
Georg (der Fromme) und Albrecht. Georg, seit
1506 als einflußreicher Berater am ungar. Kö-
nigshof tätig, baute sich in Schlesien schritt-
weise eine starke Position auf. Die Hzm.er Op-
peln und Ratibor, die er infolge einer 1512 ge-
schlossenen Erbverbrüderung erlangte, vertei-
digte er als Pfandbesitz hartnäckig gegen kon-
kurrierende Ansprüche der † Habsburger. Erst
1552 konnten diese die beiden Hzm.er auslö-
sen. Die 1526 übernommenen Herrschaften
Oderberg und Beuthen erhielt Georg von Kg. †
Ferdinand I. im Prager Vertrag von 1531 auf drei
bzw. zwei Leibeserben, während ihm das 1523
gekaufte wichtige Hzm. Jägerndorf als Erbbe-
sitz bestätigt wurde; es blieb dauerhaft im Be-
sitz der Mgf.en.

Durch die mit Unterstützung der Familien-
angehörigen zustande gebrachte Wahl Mgf.
Albrechts zum Hochmeister des † Deutschen
Ordens 1511 und die von Mgf. Georg initiierte
Umwandlung des Ordenslandes in ein weltl.
evangel. Hzm. konnten die fränk. H. auch im
fernen Preußen Fuß fassen. Als Albrecht im
Krakauer Vertrag von 1525 das Hzm. als poln.
Lehen empfing, ließen sich seine Brüder mit-
belehnen und signalisierten damit ihre Bereit-
schaft zur Mitverantwortung für das Land.

Die Regierungszeit des Mgf.en Albrecht
Aclibiades (1541–56), der zur Gewalt neigte und
keinerlei polit. Ordnungssinn besaß, bedeutete
v. a. für dessen Fsm. Kulmbach eine Phase der
Stagnation mit krisenhaften Zügen. Um so
wichtiger war es, daß im Anschluß daran der
fähige Mgf. Georg Friedrich d.Ä. (1556–1603),
Sohn Georgs des Frommen, die wieder in einer
Hand vereinten Mgfm.er durch zukunftsgerich-

tete Reformen im Innern stabilisierte. In Preu-
ßen gelang es ihm nach dem Tod Hzg. Al-
brechts,demfränk.Familienzweig1578denwei-
teren Lehensbesitz des Hzm.s zu sichern. Zu-
dem setzte er in Ermangelung eines eigenen
männl. Erben alles daran, daß die fränk. und die
kurbrandenburg. Linie des Hohenzollernhau-
ses die seit Jahrzehnten zw. ihnen bestehende,
durch unterschiedl. Konfessionszugehörigkeit
infolge der Reformation nochmals vertiefte
Kluft überwanden, um imZusammenwirken die
Stellung der Gesamtdynastie zu bewahren und
auszubauen. In den letzten Jahrzehnten des 16.
Jh.s wurde der Ansbacher Mgf. zunehmend
zum ideenreichen und dynam. Führer des. gan-
zen Hohenzollernhauses. u. a. bereitete er den
1614 erfolgten Anfall der Hzm.er † Jülich, Kleve
und Berg an Brandenburg vor. Die Krönung sei-
ner Kooperation mit den Berliner Vettern stellte
der Geraer Hausvertrag von 1598 dar, in dem
Georg Friedrich den kurbrandenburg. Famili-
enzweig zum Erben seiner gesamten Besitzun-
gen in Franken, Schlesien und Preußen be-
stimmte. 1603 starb mit ihm die ältere Linie der
fränk. H. aus. Die Regierung der Mgfm.er Ans-
bach und Kulmbach-Bayreuth übernahmen die
beiden jüngeren Brüder des Kfs.en von Bran-
denburg, Joachim Ernst und Christian, die auch
die sogen. jüngere Linie der fränk. H. begrün-
deten.

Die gezielte Anlehnung an das Kgtm., gleich
welcher Dynastie, stellte eines dermarkantesten
polit. Grundprinzipien der Zollern dar, das
maßgebl. zu ihrem Aufstieg und ihrer Macht-
entfaltung beitrug. Bis ins 16. Jh. hinein hielten
denn auch sämtl. Familienmitglieder unver-
rückbar daran fest. Bei mehreren Königswahlen
(† Rudolf I., † Ruprecht, † Sigismund) fungier-
ten die Zollern als »Königsmacher«, prakt. allen
Monarchen dienten sie als loyale Gefolgsleute,
einflußr. Berater, geschickte Diplomaten und
tapfere Heerführer. Diese ständige Nähe zum
Kgtm. förderte nicht nur das Prestige der Zol-
lern nachhaltig, sondern verschaffte ihnen auch
zahlr. kgl. Lehenbriefe, Privilegien und sonstige
Vergünstigungen, mit denen sie ihren Territo-
rialbesitz stetig erweitern und rechtl. absichern
konnten. Erst mit dem engagierten Bekenntnis
Mgf. Georgs des Frommen (1528–43) zum Lu-
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thertum setzte eine deutl. Distanzierung vom
kath. habsburg. Kaiserhaus ein.

Äußerst förderl. für das Wohl der Dynastie
war auch das konsequente Bemühen, die in vie-
len dt. Herrscherhäusern des SpätMA verbrei-
teten internen Zwistigkeiten zu vermeiden. Um
den über Generationen mit großen Mühen zu-
sammengetragenen Territorialbesitz nicht zu
zersplittern, wurden alle Mitglieder des Zollern-
hauses seit 1341 durch Hausverträge und väterl.
Dispositionen (1385, 1437, 1473) förml. zur
Eintracht verpflichtet. Brüder sollten möglichst
gemeinsam regieren, stets füreinander eintre-
ten, unumgängl. Landesteilungen gerecht vor-
nehmen und die Reichsbelehnung gemeinsam
empfangen. Zentrale Herrschaftsrechte wie das
Bergregal und des »Kaiserliche Landgericht
Burggraftums Nürnberg« durften nicht geteilt,
Familienbesitzungen nicht an fremde Mächte
verkauft werden. Trotz z. T. unterschiedl. Inter-
essenorientierung hielten sich prakt. alle Mit-
glieder der Gesamtfamilie weitgehend diszipli-
niert an die selbst auferlegten Grundsätze. Die
meisten der in Franken zur Versorgung nachge-
borener Söhne und zum Zweck besserer Herr-
schaftsorganisation vorgenommenen Landes-
teilungen (1403, 1440, 1486) und Wiederzusam-
menführungen getrennter Besitzteile in einer
Hand (1457, 1528, 1556) gingen harmon. von-
statten und führten zu keiner Schwächung der
polit. Potenz des Hauses. Nur im Zusammen-
hang mit der Teilung von 1541 kamen es zw.
Mgf. Georg und seinem Neffen Albrecht Alci-
biades zu einigen Spannungen.

Nach demTod des erstenNürnberger Bgf.en
Friedrich I. teilten seine Söhne 1214 den Fami-
lienbesitz: Friedrich übernahm die schwäb.
Stammlande, Konrad I. die von seiner Mutter
herrührenden fränk. Eigengüter der Gf.en von
Raabs und die erheirateten Besitzungen der er-
loschenen Gf.en von Abenberg. Die von den
beiden Brüdern gegründeten Familienzweige
gingen in der Folgezeit polit. völlig eigenstän-
dige Wege, auch führte nach Konrad I. kein
Mitglied der fränk. Linie mehr den Titel Graf
von Zollern. Im 15. Jh. bemühte sich allerdings
Mgf. Albrecht Achilles, in dem das Wissen um
die Geschichte seines Hauses bes. lebendig war,
um eine Wiederannäherung an die schwäb. Li-

hohenzollern, fränk. linie

nie, indem er von Kg.† Friedrich III. die Erlaub-
nis zumWiederaufbau der 1423 zerstörten Burg
H. erwirkte und die nötigen Mittel dafür auf-
brachte, zudem die schwäb. Gf.en gegen die
Expansionsbestrebungen † Württembergs un-
terstützte.

Unter den Kfs.en Friedrich I. (1415–40) und
Albrecht (1470–86) waren dieMgfm.er Ansbach
und Kulmbach zeitw. mit den kurbrandenburg.
Besitzungen in einer Hand vereint, doch fühlten
sich beide Fs.en innerl. stets mehr ihrer fränk.
Heimat verbunden. Zudem wurden in ihrer Zeit
die das Gesamthaus und das Verhältnis zum
Reich betreffenden Fragen zumeist auf der Ca-
dolzburg und in Ansbach, nicht in Berlin ent-
schieden. Am eigenen Leib verspürten Friedrich
und Albrecht aber auch die übergroße Schwie-
rigkeit, zwei so unterschiedl. und weit ausein-
anderliegende Herrschaftsbereiche gleichzeitig
regieren zu müssen. Beide legten daher in ihren
Dispositionen von 1437 bzw. 1473 eine klare
Aufteilung ihrer Lande unter ihre Söhne fest.
Die brandenburg. und die fränk. Besitzungen
sollten künftig von jeweils eigenen, selbständig
regierenden Landesherren geführt werden.
Nach dem Tod der beiden Kfs.en 1440 bzw.
1486 leisteten die Söhne dieser väterl. Verfü-
gung getreul. Folge. Albrechts ältester Sohn Jo-
hann als Erbe der Mark Brandenburg und des-
sen Halbbruder Friedrich d.Ä. in Franken be-
gründeten zudem jeweils eigene Linien.

Geschickt und vorausschauend geplante
Eheverbindungen stellten von Anfang an ein
häufig eingesetztes Instrument der zoller. Poli-
tik dar. Schon den territorialen Grundstock für
ihre Herrschaft in Mittel- und Oberfranken er-
langten die Bgf.en von Nürnberg durch Heira-
ten mit den Erbtöchtern der aussterbenden
Häuser Raabs, Abenberg (jeweils um 1200) und
Andechs-Meranien (1246). Es folgten dynast.
Beziehungen zu vielen anderen dt. Adelshäu-
sern. In der zweiten Hälfte des 14. Jh.s ver-
schafften hochrangige Familienverbindungen
und Heiratsprojekte, z. T. auf europ. Ebene, den
Zollern einen weiteren deutl. Prestigegewinn
und dokumentierten ihr endgültiges Einrücken
in den Kreis der führenden Dynastien des Rei-
ches. So nahm etwa Bgf. Friedrichs V. Sohn Jo-
hann eine Tochter Ks.†Karls IV. zur Frau, wäh-
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rend seine Tochter Margarethe sich mit Kg. †
Ruprecht von der Pfalz vermählte. Im 15. und
frühen 16. Jh. verheirateten die Mgf.en Albrecht
Achilles und Friedrich d.Ä. ihre zahlr. Söhne
und Töchter u. a. mit Partnern aus der Königs-
dynastie der † Jagiellonen sowie aus den Häu-
sern der bayer. und pfälz. † Wittelsbacher, der
sächs. † Wettiner und der schles. † Piasten.
Dieses nahezu einzigartige, von Dänemark und
Preußen bis ins oberitalien. Mantua, vom nie-
derrhein. † Jülich bis nach Ungarn gespannte
Netz dynast. Beziehungen verschaffte den
fränk. Zollern in den Jahrzehnten um 1500
reichsweite, ja europ. Bedeutung und vielfältige
polit. Einflußmöglichkeiten.

† A. Hohenzollern, brandenburg. Linie † B.2. Bran-

denburg, Mgft., Mgf.en von (mit den Hochstiften Bran-

denburg, Havelberg, Lebus) † B.7. Brandenburg (-Ans-
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Ansbach † C.7. Bayreuth † C.7. Cadolzburg † C.7.

Jägerndorf † C.7. Kleve † C.7. Neustadt an der Aisch

† C.7. Nürnberg † C.7. Plassenburg (– Kulmbach)
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Reinhard Seyboth

HOHENZOLLERN,
BRANDENBURG. LINIE

I. † A. Hohenzollern, fränk. Linie

Bis ca. 1500
II. Durch den Erwerb der Mark Branden-

burg 1415/17 vergrößerte sich die bislang auf die
fränk. Besitzungen begrenzte territoriale Basis
der H. schlagartig ganz erhebl., ihrer Politik er-
öffneten sich völlig neue Perspektiven undMög-
lichkeiten, v. a. in Mitteldtl., im Ostseeraum
und in Ostmitteleuropa. Ihr gleichzeitiges Ein-
rücken in den bevorrechtigten Kreis der sieben
Kfs.en brachte ihnen zudem einen erhebl. Zu-
wachs an Prestige und Einfluß. Künftig gehör-
ten sie endgültig zu den wichtigsten europ. Dy-
nastien, bei Königswahlen im Reich, in Polen
und † Böhmen zählten sie mehrfach zu den
Thronkandidaten.

Das Herrschaftsgebiet, das Kfs. Friedrich I.
bei seiner Reichsbelehnung erhielt, umfaßte
Altmark, Prignitz, Havelland, Zauche, Teltow,
Barnim, † Lebus, Sternberg und einen Teil der
Uckermark. In der Folgezeit setzten er selbst
und insbes. sein Sohn Kfs. Friedrich II. alles
daran, auch diejenigen Lande, die der Mark in
der Vergangenheit jemals entzogen worden wa-
ren, zurückzugewinnen. Friedrich II. erlangte
für seine äußerst zielstrebig undmit vielfältigen
Mitteln betriebene Revindikationspolitik 1444
sogar eine ausdrückl. kgl. Vollmacht. Zu seinen
wichtigsten Erfolgen zählten die Beilegung der
Lehenskonflikte mit dem Erzstift †Magdeburg
(Zinnaer Vertrag 1449), der Rückkauf der 1402
an den † Deutschen Orden verpfändeten Neu-
mark (1455), der Erwerb von Vogteirechten
(1448) und der Kauf von Cottbus (1445) und
Peitz (1442) in der Niederlausitz, wodurch er
seinem Land eine neue Ausdehnungsrichtung
nach Schlesien gab, sowie in seiner Spätzeit die
Erlangung der Anwartschaft auf die böhm. Le-
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hen Beeskow und Storkow. Seinem großen Ziel
einer brandenburg. Herrschaft an der Ostsee
suchte Friedrich II. über seine auf † Mecklen-
burg und † Pommern gerichteten Erbambiti-
onen näherzukommen, dochmußte er den Plan
nach anfängl. Erfolgen (Sicherung der Nachfol-
ge in † Mecklenburg beim Aussterben des dor-
tigen Herzogshauses im Vertrag von † Witt-
stock 1442) und wechselvollen Kämpfen mit
den pommerschen Hzg. in den 1460er Jahren
seinen Nachfolgern hinterlassen. Von diesen
gewann Kfs. Albrecht 1482 im Glogauer Erbfol-
gestreit große Teile des Hzm. † Crossen (†
Crossen, Züllichau, Sommerfeld, Bobersberg),
während Kfs. Johann 1490 die in böhm. Lehen-
besitz befindl. Herrschaft Zossen kaufte, zudem
im Pyritzer Vertrag von 1493 die Lehenshoheit
über Pommern erlangte.

III. Aufgrund seiner wechselhaften Herr-
schaftsgeschichte zählte Brandenburg im spä-
ten MA zu den wenigen Reichsterritorien ohne
gewachsenes herrscherl. Zentrum. Die ver-
gleichsw. schlicht ausgestatteten märk. Für-
stenwohnsitzeundauchdieKirchenwarenkaum
zur Repräsentationsentfaltung geeignet, besa-
ßen auch keine »dynastische Kennzeichnung«
(Hahn 2001, S. 75). Die neu ins Land gekom-
menen H. übernahmen die Burgen ihrer Vor-
gänger (Angermünde, Arnburg, † Tangermün-
de) und übten in den ersten Jahrzehnten von
dort aus eine traditionelle Reiseherrschaft aus.
Neues schuf erst Kfs. Friedrich II. in Gestalt des
zw. 1443 und 1452 erbauten Cöllner Stadt-
schlosses, das zur Hauptres. der brandenburg.
Kfs.en wurde. Über seine Ausstattung und da-
mit über seine Repräsentationsqualitäten ist
zwar für das 15. Jh. wenig bekannt, dennoch
kann der für jene Zeit generell feststellbare
Mangel an Visualisierung des regierenden Für-
stenhauses in Bauwerken, Darstellungen und
Abbildungen als Indiz dafür gewertet werden,
daß Dynastie und Land sich in der Anfangs-
phase der Hohenzollernherrschaft noch wenig
miteinander identifizierten. In diesen Zusam-
menhang ist auch die Tatsache einzuordnen,
daß sich bis einschließl. des 1486 verstorbenen
Albrecht Achilles alle brandenburg. Kfs.en aus
dem Hause H. in der Familiengrablege im
fränk. Kl. Heilsbronn beisetzen ließen. Erst

Kfs. Johann Cicero († 1499) brach mit dieser
Tradition, indem er sich zum Zeichen seiner
Verwurzelung in der Mark bewußt für die alte
Grablege der † Askanier im Kl. Lehnin ent-
schied. Den von Kfs. Friedrich II. erwogenen
Gedanken einer Verknüpfung von Hauptstadt
und Grab verwirklichte erst Kfs. Joachim II.
(1535–71), indem er den Cöllner Dom zur dau-
erhaften Grablege der märk. H. machte.

IV. Bald nach dem Tod † Jobsts von Mäh-
ren 1411 ernannte Kg. † Sigismund auf Bitten
der brandenburg. Stände seinen vertrauten Rat
Bgf. Friedrich VI. von Nürnberg zum Haupt-
mann und Verweser der Mark Brandenburg.
Durch Urk. vom 30. April 1415 übertrug er ihm
das Land einschließl. Kurrecht und Erzkäm-
mereramt, am 18. April 1417 fand im Rahmen
des Konstanzer Konzils die feierl. Belehnung
Friedrichs statt. Erst seitdem bezeichnete sich
dieser offiziell als »Markgraf von Branden-
burg«. Den Titel »Kurfürst« führte er nie, statt-
dessen nannte er sich »Reichserzkämmerer«
oder »Reichserzkammermeister«.

Durch den Gewinn der Mark sah sich Kfs.
Friedrich I. vor die in persönl., organisator. und
finanzieller Hinsicht überaus schwierige Auf-
gabe gestellt, künftig zwei räuml. weit ausein-
anderliegende, in vielerlei Hinsicht gänzl. un-
terschiedl. Herrschaftsgebiete gleichzeitig re-
gieren zu müssen. Lange Zeit versuchte er – tat-
kräftig unterstützt durch seine als Statthalterin
fungierende Gemahlin Elisabeth – durch stän-
diges Pendeln zw. seinen fränk. Stammlanden
und der Mark den hohen Anforderungen einer
bilokalen Regierung gerecht zu werden, resi-
gnierte aber schließl. angesichts der Größe und
Fülle der Probleme. 1426 kehrte er der Mark für
immer den Rücken, um sich vornehml. reichs-
polit. Aufgaben und der Verwaltung seiner
fränk. Stammlande zu widmen. Dieser Ent-
schluß läßt erkennen, daß es den ersten H. in
der Mark nicht leicht fiel, sich aus ihrer jahr-
hundertelangen Fixierung auf ihre süddt. Ur-
sprünge zu lösen und einen inneren Bezug zu
ihrem neuen Herrschaftsgebiet im NO aufzu-
bauen. Dieser notwendige Prozeß des Hei-
mischwerdens in der Mark Brandenburg und
der Identifikation mit ihr stellte eine große Her-
ausforderung dar. Erst allmähl., vonGeneration
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zu Generation zunehmend besser gelang die
Anpassung, am Ende des 15. Jh.s war die Auf-
gabe weitgehend bewältigt.

Für Kfs. Friedrich I. ging es als Mitglied ei-
ner landfremden Dynastie in der Mark zunächst
darum, die Anerkennung durch die einheim.
Gewalten zu erlangen und nach Jahrzehnten
ohne echte landesherrl. Autorität die fsl. Herr-
schaftsrechte wieder zur Geltung zu bringen.
Insbes. der zu großer Eigenständigkeit gelangte
märk. Adel begegnete ihm und seinen fränk.
Begleitern, die in wichtige Hof- und Verwal-
tungsämter einrückten, mit Mißtrauen und ver-
spottete sie als tand von Nürenberg. Trotz dieser
Widerstände erreichte der energ. Kfs. mit Un-
terstützung von Kirche und Städten eine gewis-
se Befriedung und Stabilisierung des Landes.
Als er 1426 für immer nach Franken ging, löste
er das wichtige Problem der dauerhaften Herr-
scherpräsenz, indem er seinem Sohn Johann die
Statthalterschaft in der Mark übertrug. Dieser
suchte während seiner elfjährigen Regierung
die begonnene Konsolidierung der inneren Ver-
hältnisse fortzusetzen, bemühte sich zudem um
eine bessere Integration von Dynastie und Lan-
deseliten, indem er sich stetig im Land aufhielt,
den märk. Adel vermehrt an seinen Hof zog so-
wie durch gezielte Förderung von Eheverbin-
dungen zw. fränk. und brandenburg. Vasallen
die skept. Distanz der Einheimischen gegen-
über den einflußr. Süddeutschen zu mindern
suchte.

Echte Ansätze eines spezif. märk. Eigenbe-
wußtseins entwickelte erst Johanns Nachfolger,
sein Bruder Kfs. Friedrich II. Im Gegensatz zu
seinem in Ansbach regierenden Bruder Alb-
recht, der stets das Gesamthaus im Blick hatte
und auch in der Reichspolitik äußerst aktiv war,
sah sich Friedrich II. primär als märk. Landesfs.
Die Obsorge für sein eigenes Territorium be-
trachtete er als wichtigste Aufgabe. Daß er sich
selbst als Niederdeutschen, als »groben Sach-
sen«, bezeichnete, deutet an, daß er sich als er-
sterHohenzollernfs. bewußtmit derMark Bran-
denburg und ihrer landschaftl., histor., sprachl.
und kulturellen Individualität zu identifizieren
begann. Im Inneren festigte er energ. seine fsl.
Oberhoheit und damit auch die Stellung seiner
Dynastie gegenüber den privilegierten Ständen
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des Landes. Große Teile der märk. Ritterschaft
zog er durch den 1440 als Bindeglied zw. Fs.
und Adel gegründeten Schwanenorden, die Ent-
wicklung eines repräsentativen Hoflebens, ge-
zielte Ämtervergabe und andere persönl. Gun-
sterweise an sich. 1447 erlangte er vomPapst das
Recht zur Nomination der Bf.e seiner Lan-
desbm.er, durch die gegen den Widerstand
Cöllns und Berlins durchgesetzte Errichtung
des Cöllner Stadtschlosses gliederte er auch die
oppositionellen Städte in den territorialfsl.
Staatsverband ein. Mit der neuen kfsl. Res., die
in der Folgezeit bevorzugter Aufenthaltsort der
Kfs.en und Sitz der wichtigsten Herrschaftsin-
stitutionen wurde, sowie dem damit verbunde-
nen allmähl. Aufstieg Berlins zur Landeshaupt-
stadt gab Friedrich seinem Land erstmals einen
eindeutigen Mittelpunkt. Zugl. war dies ein un-
übersehbares Zeichen dafür, daß die Hohen-
zollern endl. auch örtl. festen Fuß in der Mark
Brandenburg gefaßt hatten.

Das 1467 unterbreitete verlockende Ange-
bot, die böhm. Königskrone († Böhmen) zu
übernehmen, lehnte Friedrich II. ab. Da er keine
Söhne hatte, trat er 1470 Land und Herrschaft
an seinen Bruder Albrecht ab, was angesichts
seines jahrzehntelangen aufopferungsvollen
Einsatzes für die Mark bemerkenswert er-
scheint. Mit der Wahl der Plassenburg als Al-
tersruhesitz, seinem Tod in Neustadt an der
Aisch 1471 und dem Begräbnis in der Heils-
bronner Familiengrablege kehrte Friedrich II.
am Lebensende gleichsam zu den fränk. Wur-
zeln seines Hauses zurück.

Durch den Regierungsverzicht kam es zu ei-
ner vom Ks. problemlos akzeptierten Wieder-
vereinigung des gesamten stattl. Hohenzollern-
besitzes in einer Hand. Das Verhältnis Kfs. Al-
brechts zur Mark Brandenburg war allerdings
von Anfang an zwiespältig. Wichtig war sie ihm
nur insofern, als sie ihm den Kürfürstentitel so-
wie eine erhebl. Steigerung seines Ansehens
und seiner polit. Möglichkeiten einbrachte. Zu
einem vorbehaltlosen Engagement für das nach
wie vor problembehaftete Land konnte sich Al-
brecht hingegen, wie schon sein Vater Friedrich
I., nicht entschließen. Seine innere Distanz
spiegelt sich insbes. darin wider, daß er von sei-
nen 16 Jahren als Kfs. nur 35 Monate in der
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Mark verbrachte. In seinen Augen blieb sie stets
ein wenig einträgl. Nebenland, für das er nach
eigenem Bekunden 200000 Gulden aus Fran-
ken zuschießen mußte. Die prakt. Herrschafts-
ausübung in der Mark überließ er Räten aus
Franken und seinem als Statthalter fungieren-
den ältesten Sohn Johann. Dessen Regierung
hinterließ denn auch wesentl. prägendere Spu-
ren im Land als diejenige Albrechts.

Da Johann schon in jungen Jahren zur Erzie-
hung an den Hof seines Onkels Friedrich II. ge-
schickt worden war, hatte er die Mark frühzeitig
kennen und schätzen gelernt. Sein dortiges iso-
liertes Dasein und die ständigen, mit verletzen-
der Kritik verbundenen väterl. Weisungen aus
dem fernen Ansbach trugen entscheidend dazu
bei, daß Johann sich mehr und mehr auf die ge-
nuinen Belange der Mark konzentrierte, wach-
sende Eigenständigkeit entwickelte und sich
selbstbewußt als nyderlendischer landsfurst be-
zeichnete. Nach dem Tod des Vaters und der
Übernahme des Kurfürstenamtes 1486 galt sein
Hauptaugenmerk vollends der Fortentwicklung
der inneren Landesstrukturen, außenpolit.
richtete sich sein Blick vorwiegend nach O und
in den Ostseeraum. Die Fortführung der tradi-
tionell engen Beziehungen der H. zumKs. über-
ließ Johann weitgehend seinen fränk. Halb-
brüdern. Deren Unterstützung in reichspolit.
Angelegenheiten nahm er bereitwillig, aber
ohne Gegenleistung an, und nur in wenigen für
beide Seiten vorteilhaften Bereichen, wie etwa
bei der Gesamtbelehnung, kam es zu einer ech-
ten Kooperation. Bei seinen mit ruhiger Hand
vorangetriebenen inneren Reformen konnte Jo-
hann zwar nicht mehr auf Finanzzuschüsse aus
Franken zurückgreifen, gewann dafür aber
wachsende Akzeptanz und Anerkennung bei
den Einheimischen. Zugl. wurden nun die Fran-
ken am Berliner Hof merkl. in die Bevölkerung
integriert. Bei Johanns Tod 1499 war die fast ein
Jh. währende Verbundenheit von fränk.
Mgfm.ern und Mark Brandenburg durch die
Klammer des gemeinsamen Herrscherhauses
schon weitgehend gelöst, die dynast. Verselb-
ständigung der Mark beinahe abgeschlossen.
Ganz folgerichtig wies Johanns 15jähriger Sohn
Joachim den Versuch seines Ansbacher Onkels
Mgf. Friedrich d.Ä., durch eine vormund-

schaftl. Regierung nochmals maßgebl. Einfluß
auf die märk. Angelegenheiten zu erlangen, zu-
rück, indem er sofort den Kurfürstentitel führte
und 1500 die Reichsbelehnung erlangte.

Die mehrfach angedeutete, bis ins 14. Jh. zu-
rückreichende Wechselbeziehung von Einheit
und Teilung im Hohenzollernhaus war im 15.
Jh. eines der signifikantesten Merkmale dieser
Dynastie überhaupt. Kfs. Friedrich I. hatte auf-
grund seiner persönl. Erfahrungen erkannt,
daß die strukturellen Unterschiede zw. den
fränk. und denmärk. Hohenzollernbesitzungen
doch zu groß waren, so daß diese künftig bes-
ser nicht von einer Hand regiert wurden. Um
darüber hinaus mögl. Differenzen unter seinen
Söhnen vorzubeugen, entschloß er sich zu einer
Besitzteilung. In seiner Disposition von 1437
bestimmte er Albrecht und Johann zu Erben der
Fsm.er in Franken. Der ältere Friedrich sollte
die Mittel- und die Uckermark sowie die Kur
und das Erzamt, Friedrich d. J. die Altmark und
die Prignitz bekommen, doch waren beide ge-
halten, zunächst 16 Jahre lang gemeinsam zu
regieren und erst dann eine Teilung vorzuneh-
men. In der Tat beinhaltete diese Erbregelung
für die Mark ein risikobehaftetes »desintegrati-
ves Element« (Neugebauer 1998, S. 45). Zum
Glück blieb jedoch die von Friedrich d. J. schon
1447 durchgesetzte Teilung ohne größere ne-
gative Folgen, da er bereits 1463 ohne Erben
starb, sein Besitz an Kfs. Friedrich II. fiel und
somit die ganze Mark wieder in einer Hand ver-
einigt wurde.

Um seine vier Söhne nicht einseitig auf ihre
ererbten Landesteile zu fixieren, sondern sie in
die Mitverantwortung für sämtl. Hohenzollern-
lande einzubinden und damit die erreichte Stär-
ke des Gesamthauses zu sichern, hatte Kfs.
Friedrich I. 1437 auch bestimmt, daß beim Tod
eines der Mgf. nicht dessen Söhne, sondern
dessen Brüder erbberechtigt sein sollten. Jahr-
zehnte später regelte Kfs. Albrecht aufgrund der
Erkenntnis, daß die Verselbständigung der
Mark und ihrer Landesfs.en nun schon weit vor-
angeschritten war, die Erbfrage für sein Haus
neu. Auch wenn seine »Dispositio Achillea« von
1473 nicht als hausgesetzl. Festlegung für alle
Zeiten gedacht war, so entfaltete sie durch ihre
reale Wirkung doch eine Vorbildfunktion für
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die nachfolgenden Generationen. Die bisherige
erbrechtl. Verbundenheit von märk. und fränk.
H. wurde abgelöst durch die Bestimmung, daß
die Mark ungeteilt an Albrechts ältesten Sohn
Johann und weiter an den jeweils erstgeborenen
Nachkommen fallen sollte. Damit war die haus-
rechtl. Voraussetzung dafür geschaffen, daß
Kfs. Johann und sein ihn 1499 beerbender Sohn
Joachim einen eigenen kurbrandenburg. Fami-
lienzweig begründen und so den Prozeß der all-
mähl. Ablösung von den fränk. H. auch in per-
sonaler Hinsicht zu einem Ende bringen konn-
ten.

Das Instrument polit. Heiraten benützten
die H. in der Mark beinahe noch intensiver und
gezielter als in Franken dazu, erreichte Positi-
onen abzusichern, neue Kontakte herzustellen
und aussichtsreiche Anwartschaften zu begrün-
den. Das von ihnen im 15. Jh. geknüpfte Netz
realisierter und geplanter Eheverbindungen
umspannte die Herrscherhäuser nahezu aller an
die Mark angrenzenden Territorien, insbes. die
in Polen, später auch in † Böhmen und Ungarn
regierenden † Jagiellonen, die für Branden-
burgs Ambitionen im Ostseeraum wichtigen
Kg.e von Dänemark, die mit den Brandenbur-
gern um die Vormacht in Mitteldtl. konkurrie-
renden sächs. † Wettiner, die Erbambitionen
weckenden Hge. von † Pommern und † Meck-
lenburg sowie die in den schles. Teilfsm.ern re-
gierenden † Piasten. Obwohl sich viele der an
diese Heiraten geknüpften Hoffnungen, etwa
auf den Erwerb der poln. Königskrone oder auf
das Erbe der sächs. † Askanier, nicht erfüllten,
so übten die Familienbande zweifellos eine ge-
wisse stabilisierende Wirkung auf die insge-
samt eher labilen Beziehungen der H. zu ihren
nord- und ostmitteleurop. Nachbarn aus.

† B.2. Brandenburg, Mgft., Mgf.en von † B.7. Bran-

denburg (-Ansbach und -Kulmbach) † B.7. Kleve und

Mark † B.7. Schlesien † C.2. Berlin/Cölln † C.2. Bran-

denburg † C.2. Spandau † C.7. Ansbach † C.7. Bayreuth

† C.7. Cadolzburg † C.7. Jägerndorf † C.7. Kleve † C.7.

Neustadt an der Aisch † C.7. Nürnberg † C.7. Plassen-

burg (Kulmbach)

Im folgenden sind ledigl. die brandenburg. Linie der

H. betreffende einschlägige Titel genannt. Linienüber-

greifende Titel, also solche, die sowohl die fränk. als auch
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die brandenburg. Linie betreffen, finden sich in den

entspr. Rubriken des Art.s zur fränk. Linie der H.

Q. Das kaiserliche Buch des Markgrafen Albrecht

Achilles, kurfürstliche Periode von 1470–1486, mit einem

aus Archivalien des Plassenburger Haus- und Staats-Ar-

chivs bearbeiteten Commentare, als Beitrag zur Charak-

teristik dieses Fürsten, hg. von Julius von Minutoli,

Berlin 1850 (Quellensammlung für fränkische Geschich-

te, 2,2.). – CDB. – Friedrich I. Kurfürst von Brandenburg

und Memorabilia aus dem Leben der Markgrafen von

Brandenburg, aus den Quellen des Plassenburger Archivs

bearb. von Julius von Minutoli, Berlin 1850. – Das

funfftMerckische Buch des Churfürsten Albrecht Achilles

1471–1473, hg. von Carl August Hugo Burckhardt,

Jena 1857. – Meyer, Christian: Briefe des Kurfürsten Al-

brecht Achilles an die Verwalter der Mark Brandenburg

(1470–1485), in: Zeitschrift für preußische Geschichte

und Landeskunde 19 (1882) S. 1–97. – Neitmann,

Klaus: Der Deutsche Orden und die Anfänge des ersten

Hohenzollern in der Mark Brandenburg. Eine kommen-

tierte Quellenedition, in: Jahrbuch für brandenburgische

Landesgeschichte 41 (1990) S. 108–140. – Ribbe 1973.

L. Ahrens 1990b. – Böcker, Heidelore: Die Fe-

stigungderLandesherrschaftdurchdiehohenzollerischen

Kurfürsten und der Ausbau derMark zum fürstlichen Ter-

ritorialstaat während des 15. Jahrhunderts, in: Branden-

burgische Geschichte, 1995, S. 169–230. – Hahn, Peter-

Michael: Die Hofhaltung der Hohenzollern. Der Kampf

um Anerkennung, in: Preußische Stile. Ein Staat als

Kunststück, hg. von Patrick Bahners und Gerd Roel-

lecke, Stuttgart 2001, S. 73–89. –Hahn, Peter-Michael:

Landesherrliche Ordnung und dynastisches Machtstre-

ben. Wettiner und Hohenzollern im 15. Jahrhundert, in:

Brandenburgische Landesgeschichte und Archivwissen-

schaft. Festschrift für Lieselott Enders zum 70. Geburts-

tag, hg. von Friedrich Beck und Klaus Neitmann, Wei-

mar 1997 (Veröffentlichungen des Brandenburgischen

Landeshauptarchivs, 34), S. 89–107. – Moraw, Peter:

Brandenburg im späten Mittelalter, in: Im Dienste von

Verwaltung, Archivwissenschaft und brandenburgischer

Landesgeschichte. 50 Jahre Brandenburgisches Landes-

hauptarchiv. Beiträge der Festveranstaltung vom 23. Juni

1999, hg. von Klaus Neitmann, Frankfurt am Main

2000 (Quellen, Findbücher und Inventare des Branden-

burgisches Landeshauptarchivs, 8), S. 83–99. – Neit-

mann 1997. – Neugebauer, Wolfgang: Staatliche Ein-

heit und politischer Regionalismus. Das Problem der In-

tegration in der brandenburg-preußischen Geschichte

bis zum Jahre 1740, in: Staatliche Vereinigung: Fördernde



122 a. dynastien

und hemmende Elemente in der deutschen Geschichte.

Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte

in Hofgeismar vom 13.3.–15.3.1995, hg. von Wilhelm

Brauneder, Berlin 1998 (Der Staat. Beiheft, 12),

S. 49–106. – Schultze 3, 1963. – Weiss, Dieter J.: Die

ersten Hohenzollern in der Mark (1415–1499), in: Preu-

ßens Herrscher. Von den ersten Hohenzollern bis Wil-

helm III., hg. von Frank-Lothar Kroll, München 2000,

S. 26–50. – Zwanziger, Karl Hermann: Das fränkische

Element in der Mark Brandenburg im 15. Jahrhundert, in:

Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfran-

ken 20 (1898) S. 65–95.

Reinhard Seyboth

Ab ca. 1500
Die brandenburg. H. hielten noch ver-

gleichsw. lange an der Origo-Legende fest, daß
(auch) sie von dem alten röm. Geschlecht der
Colonna abstammten. Der Berliner Archivar Jo-
hannes Cernitius (Zernitz) hat in seinem zur
Jahreswende 1625/26 in Berlin erschienenen
und bald neu aufgelegten Werk »Decem è fa-
miliâ Burggraviorum Nurnbergensium Electo-
rum Brandenburgicorum Eicones« noch an der
Colonna-Fabel festgehalten. Freilich waren
schon im 16. Jh. auch gegen die Colonna-Tra-
dition der H. Bedenken vorgebracht worden:
Resultat einer Tendenz der Verwissenschaftli-
chung geschichtl. Selbstverständnisses, die
auch an der brandenburg. Dynastie nicht vor-
überging. Die lange Lebenskraft der Colonna-
Legende in Brandenburg verweist auf mancher-
lei Verspätungen. Brandenburg. Historiogra-
phen sind am Hof erst seit den 1650er Jahren
angestellt worden, darunter auch durchaus be-
kannte Niederländer. Sie haben in der Zeit des
Großen Kurfürsten die ihnen zugewiesene Auf-
gabe freilich nicht erfüllt. Das Interesse des
Kfs.en Friedrich Wilhelm (1640–88) an den ge-
schichtl. Wurzeln der H. in Schwaben läßt sich
daran ablesen, daß er in eben diesen Jahren in-
und außerhalb Brandenburgs nach Material zu
Genealogie und Geschichte der H. forschen
ließ. Die offizielle Rezeption der von den
schwäb. H. um 1560 kreierten Tassilo-Legende
erfolgte zuerst bei den fränk. Mgf.en und um
1700 von der brandenburg-preuß. Linie; in Hof-
und Amtsträgerkreisen zu Berlin-Cölln wurde
dieser Mythos schon seit den sechziger Jahren

aufgenommen. Damit gewann die Dynastie
neue Dignität durch Bezug auf die »Majestät«
Karls des Großen. In diesem Prozeß der My-
thenrezeption aus schwäb. Quellen spiegelt
sich die Entwicklung zum neuen Zusammen-
schluß der H. in Brandenburg und in Süddtl.
nach eineinhalb Jh.en konfessionell bedingter
Trennung.

II. Unter Kfs. Joachim I. fiel 1524 nach dem
Tod des letzten Gf.en von Lindow die Herr-
schaft Ruppin, im N der Mittelmark gelegen, an
die Kur Brandenburg. –Wichtig und zumTeil in
Folge des Westfälischen Friedens nach 1648 re-
alisiert wurde die Beilegung der Auseinander-
setzungen über das (Rechts-)Verhältnis Bran-
denburgs gegenüber† Pommern, ein Streit, der
im 15. Jh. wiederholt gewaltsam eskaliert war.
Im Grimnitzer Vertrag von 1529 wurde dem
kfsl. Haus das Recht der Erbfolge in ganz †
Pommern zugesichert. Ab sofort war die bran-
denburg. Kurlinie befugt, Titel und Wappen †
Pommerns zu führen. Die von Joachim I. testa-
mentar. verfügte Landesteilung, die zur Zeit Jo-
achims II. realisiert wurde (s. u. unter IV.), hatte
nach 1571 keinen Bestand; durch die Vereini-
gung des vom Mgf.en von Küstrin regierten
östl. Teiles Brandenburgs kamen die Herr-
schaften Beeskow und Storkow im S der Mark
an die brandenburg. Kurlinie; der Küstriner hat-
te diese Gebiete zwischenzeitl. erworben.

Unter Kfs. Johann Sigismund, dessen Be-
deutung in der älteren Forschung wohl über-
schätzt worden ist, kamen Teile des jül.-klev.
Erbes an die Kurlinie; seit 1609 führte der Kfs.
den Titel von Jülich, Berg († Jülich und Berg)
und Kleve. – Während die Bindungen der
preuß. Hohenzollernhzg.e aus fränk. Linie zu
ihren Stammlanden eng gewesen sind, hat Kfs.
Joachim I. dezidiert Distanz zu den Protestanten
am Pregel gewahrt. Erst unter Joachim II., seit
den späteren dreißiger Jahren des 16. Jh.s, wur-
den die Beziehungen zw. den Kfs.en und dem
neuen Hzm. Preußen intensiviert. Der Preu-
ßenhzg. Albrecht half neue brandenburg. Kon-
takte nach Polen anzubahnen. In mehreren
Schritten, beginnend mit der »Mitbelehnung«
des Jahres 1563, wurde die Erbfolge der Kfs.en
im Hzm. vorbereitet. Nach dem Tode des letz-
ten Hzg.s in Preußen folgte Johann Sigismund,
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verheiratet mit der selbstbewußten Herzogs-
tochter Anna, ihm nach. Nach dem Aussterben
der Pommernhzg.e († Pommern) i. J. 1637 er-
hob der Kfs. Anspruch auf das Gesamterbe, das
sich freilich in dieser Phase des Dreißigjährigen
Krieges fakt. in schwed. Hand befand. Der
Westfälische Frieden 1648 brachte ihm dann
freilich nicht ganz † Pommern (Art. X und XI
des »Instrumentum pacis Caesareo-Suecicum
sive Osnabrugense«). Der schwed. Druck war
stark genug, daß trotz aller Rechtstitel zwar der
größere, aber der um bes. wertvolle Teile redu-
zierte Part des Erbes an den brandenburg.
Kfs.en fiel. Vorpommern und Rügen links der
Oder blieben noch lange bei Schweden, von
Hinterpommern v. a. der ganze untere Oderlauf
mit † Stettin und ein Landstreifen östl. der
Oder. Als Entschädigung für den entgangenen
Teil kam an Kurbrandenburg das säkularisierte
Bm. †Halberstadt als Fsm. mit völliger Landes-
hoheit und eigenem Stimmrecht auf Reichs-
und Kreistagen. In gleicher Weise kam an das
Haus Brandenburg das säkularisierte Bm. †
Minden. Vor allen Dingenwurde demKfs.en die
Anwartschaft auf das säkularisierte Ebm. †
Magdeburg zugesprochen, realisiert freilich
erst nach dem Tode des derzeit regierenden Ad-
ministrators aus wettin. Hause. 1650 wurde die
Eventualhuldigung durchgeführt;†Magdeburg
fiel als Hzm. 1680 an den Kfs.en von Branden-
burg. So, wie 1648 dem Kfs.en die Fürstentitel
von † Minden und † Halberstadt zugestanden
wurden, so schon 1648 derjenige eines Hzg.s
von †Magdeburg. Zur Führung dieser Titel wa-
ren auch sämtl. Mgf.en aus dem Hause Bran-
denburg befugt.

Als Hzg. in Preußen, d. h. im östl. Teil Preu-
ßens, standen auch die brandenburg. Kfs.en
unter poln. Lehnshoheit. Diese im wesentl. ab-
zuschütteln, war ein Anliegen Kurbranden-
burgs im Ersten Nordischen Krieg. Der Friede
von Oliva (1660) bedeutete einen wichtigen
Schritt in dieser Richtung, freilich – trotz amtl.
Interpretation des Kfs.en – doch noch keine un-
bestrittene Souveränität. Sie galt nur für die
männl. Kurfürstenlinie, und auch sonst waren
die staatsrechtl. Bindungen an Polen noch nicht
gänzl. gelöst.

III. Im Wappen des Hzm.s Preußen, dem
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schwarzen Adler auf weißem Grund, entfiel
nach 1660 der Namenszug des poln. Kg.s und
Lehnsherrn, der bis dahin die Brust des Adlers
zierte. An dessen Stelle wurden nun demon-
strativ die Initialen des brandenburg. Kfs.en ge-
setzt. Der brandenburg. Titel gewann in der
zweiten Hälfte des 17. Jh.s die Qualität einer
Gesamtstaatsbezeichnung. So wurde – um ein
Beispiel als Illustration zu geben – in der Spät-
zeit des Kfs.en Friedrich Wilhelm ein »Kurfürst-
lich Brandenburgisches Landrecht« publiziert,
das aber ausschließl. preuß. Recht enthielt und
nur im Hzm. Preußen, dem späteren »Ostpreu-
ßen«, galt. Der preuß. Adler wurde im 17. Jh. in
das kfsl.-brandenburg. Wappen mit rotem Ad-
ler und goldenem Szepter integriert, letzteres in
der Interpretation des 17. Jh.s als Zeichen der
Kur-(und Erzkämmerer-)Würde. Auch die
schwarzweißen Zollernfarben gehörten zu die-
sem Wappen.

Erst nachdem die Mark Brandenburg um
1500 in dynast. und polit. Hinsicht Selbständig-
keit gewann, konnte auch – im Rahmen be-
grenzter brandenburg. Eigenmittel – daran ge-
gangen werden, mit Kunstkonsum und Schloß-
bauten den Anschluß an zeittyp. Maßstäbe der
Hofentwicklung zu suchen, jedenfalls nicht
ganz zu verlieren. Aus dem 16. Jh. sind immer-
hin einige Bilder, Portraits Kfs. Joachims I. und
Joachims II. von Cranach d.Ä. und Cranach
d. J., überliefert. Die frühen Jahre Kfs. Joachims
II. um 1540 waren durch intensive Bautätigkeit
gekennzeichnet. Schon i. J. nach seinem Regie-
rungsantritt hat er die an den Schloßkomplex
zu Cölln angrenzende Dominikanerkirche zur
Domkirche erhoben und aufwendig ausgestat-
tet. Ihr wurden Kirchenschätze aus der ganzen
Mark Brandenburg zugewiesen – die späterhin
leider verlorengegangen sind. Der Dom wurde
zum Begräbnisort erst der kfsl., dann der kgl.
Familie erhoben. Zwei Kurfürstensärge wurden
aus dem märk. Kl. Lehnin hierher verlegt (Ab-
bruch dieses Domes seit 1747; ältere Kurfür-
stensärge sind verloren). – Kurz nach diesem
spektakulären Aktus, der den Willen zum Aus-
bau Cölln-Berlins als Res. dokumentierte, ging
Kfs. Joachim II. seit 1538/40 daran, die alte, aus
der Mitte des 15. Jh.s stammende Einflügelan-
lage um einen zweiten, neuen Bau, am späteren
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Schloßplatz gelegen, zu erweitern. Die ältere
Baumasse wurde nur überformt. Sächs. Vorbil-
der (Schloß Hartenfels bei † Torgau) standen
Pate, auch die Handwerker kamen aus † Sach-
sen, der Stein aus Pirna. Bei späteren Baumaß-
nahmen und einzelnen, nicht durchgreifenden
Erweiterungen wurde gleichfalls auf mitteldt.
Fachpersonal zurückgegriffen. In dem neuen
Renaissanceflügel aus joachim. Zeit wurde ein
bis dahin im Schloß fehlender großer Festsaal
geschaffen, was auf gestiegene höf. und insbes.
Repräsentationsbedürfnisse verweist. Die Fas-
sade des Neubaus war durch aufwendige Be-
malungen verziert. Ansonsten wurde im 16. Jh.,
sieht man von der Festung Spandau hier ab, an
mehreren Jagdschlössern in der Mark mit auf-
fälligem Aufwand gebaut (Jagdschloß Grune-
wald, Zechlin, Köpenick, Letzlingen, Jägers-
burg bei Woldenberg/Nm.), eine dezentrale In-
vestitionspolitik, die eine Wiederbelebung der
Reiseherrschaft vor der Visualisierung residenz-
städt. Pracht rangieren ließ. Dahinter steht auch
eine notwendige Reaktion des neuen branden-
burg. Kfs.en JohannGeorg, dem die exorbitante
Überschuldung seit 1571 zur Veränderung der
Hof- und Residenzenpraxis zwang. Unter Kfs.
Joachim Friedrich ist um 1600 eine »Kunstkam-
mer« im Schloß bezeugt. Der Dreißigjährige
Krieg ließ Berlin als Res. zurückfallen und das
Schloß verfallen; in Teilen drohte noch lange
der Einsturz. Vor- und bes. nach 1640 haben die
Kfs.en in dem größer gewordenen, freilich auch
extrem regionalistisch-inhomogenen Gesamt-
staat so regiert, daß sie sich nicht primär in Ber-
lin, sondern über längere Zeit entweder in dem
alten † Königsberger oder im Klever Schloß
aufhielten. Nur notdürftig wurde das Cöllner
Schloß gesichert, wo in wachsendem Ausmaß
auch Amtstellen des brandenburg-preuß. Staa-
tes untergebracht wurden. Der Kfs., der noch
1667 seinen Nachfolger davor gewarnt hatte,
einen zu großen hofstadt zu unterhalten, hat erst
um 1680 der Repräsentation und dem höf. Bau-
aufwand stärkere Aufmerksamkeit zugewendet.
Außerhalb Cölln-Berlins verdiente Schloß Ora-
nienburg für seine niederländ. Gemahlin Be-
achtung. Nach 1660 wurde am Potsdamer
Schloß stark gebaut, um 1680 wurde es vom
Kfs.en gerne, z. T. bevorzugt benutzt.

IV. Für die brandenburg. H. bedeutete das
16. Jh. eine Zeit vergleichsw. ruhiger, innerer
Entwicklung, eine Phase der Konsolidierung
ohne dramat. Kämpfe nach innen und außen
wie noch im 15. Jh. Die Verselbständigung der
Mark gegenüber der fränk. H.-Linie hat freilich
nicht gehindert, daß die Kfs.en sich noch bis ca.
1530 auf fränk. Führungspersonal in der Kanz-
lei stützten, danach auf Fachleute aus Kursach-
sen und aus dem mittleren Elbegebiet. Joachim
I. (1499–1535), der noch bisweilen in † Tanger-
münde residierte, hat auch im Sinne des Reichs-
landfriedens von 1495 viel für die innere Beru-
higung der Mark getan, gegen solche Teile des
Adels, die freilich zu randständigen und für den
Adel insgesamt nicht mehr repräsentativen Fa-
milien gehörten. Die Landfriedenspolitik in
Brandenburg verweist auf ein symbiot., nicht
auf ein dualist. Verhältnis von Dynastie und
Landesadel.

Joachim I. war ein entschiedener Anhänger
der alten Kirche, konnte aber nicht verhindern,
daß die Kfs.in Elisabeth sich der evangel. Seite
anschloß. Sein Bruder Albrecht, zugl. Ebf. von
† Magdeburg und Kurebf. von † Mainz
(† 1545), gehörte zu den prächtigen geistl.
Rfs.en der ersten Hälfte des 16. Jh.s. Seit 1514
lagen also gleich zwei der sieben Kurstimmen
in der Hand der brandenburg. H. Als Joachim I.
im Juli 1535 zu Berlin starb, hatte er testamen-
tar. verfügt, daß die brandenburg. Gebiete zw.
dem älteren Sohn, dem Kfs.en Joachim II., und
dem jüngeren Johann (Hans von Küstrin) geteilt
werden; letzterer erhielt die östl. der Oder ge-
legenenGebiete sowie dieHerrschaften Cottbus
und Peitz. Hans von Küstrin hat sein Land in –
auch reichspolit. – Unabhängigkeit und mit
großen landesökonom. Fähigkeiten bis zu sei-
nem kinderlosen Tod im Jan. 1571 regiert. Unter
fränk. Mithilfe hat er in seinem Landesteil
1537/38 die Reformation eingeführt. Durch
Hans wurde im Küstriner Schloß ein eigener
Hof und eine sehr effektive Landesverwaltung
geschaffen.

Joachim II. (1535–71) hat also nicht als erster
die Reformation in Brandenburg eingeführt,
wiewohl er schon früh als Kurprinz Luther per-
sönl. kennengelernt hatte. Einige Jahre hat der
Kfs. darauf vertraut, daß eine Vermittlung zw.
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den Religionsparteien mögl. sein würde und
daß eine Kirchenreform (mit oder ohne Konzil)
die Gegensätze glätten könnte. Anfang Nov.
1539 hat Joachim II., beraten von Melanchthon,
für sich den Reformationsschritt vollzogen. Die
kurbrandenburg. Kirchenordnung des Jahres
1540, an der der Kfs. ganz persönl. mitgearbei-
tet hat, ist Nürnberger sowie sächs. Vorbildern
verpflichtet und hielt sich auf Distanz zu refor-
mator. Extremen. Diese Kirchenordnung beließ
es sogar noch bei starken katholisierenden Tra-
ditionen. Wichtig für die Herrschaftsstellung
der Dynastie im Land war, daß in Folge der Re-
formation die brandenburg. Bm.er † Branden-
burg a. H., † Havelberg und † Lebus endgültig
in den brandenburg. Landesstaat integriert wur-
den. Die trotz Reformation konziliante Kirchen-
politik Kurbrandenburgs machte es ihm mögl.,
gute Beziehungen zum Ks. zu wahren. Dies war
umso mehr geboten, da es die Politik der bran-
denburg. H. war, die mittelelb. Bistumslande
unter ihrer Kontrolle zu halten.

Freilich brachte die Reichspolitik Joachims
II. starke direkte – bei Reichstagsreisen – und
indirekte Lasten für Land und Dynastie. Der
Ausbau des Hofes zu Cölln seit etwa 1536 und
die berühmte Prachtliebe, die Feste, Turniere
und Feuerwerke müssen auf diesem reichspolit.
Hintergrund verstanden werden. 1537 wurde
von Joachim II. eine neue Hofordnung gegeben,
neue Hofämter wie etwa ein Oberkämmerer
wurden eingeführt. Der Kfs. war bei Auswei-
tung des Hofes und des (reichs-)polit. Engage-
ments auf die finanzpolit. Zusammenarbeit mit
den adligen Landständen und mit den handel-
treibenden Bürgern angewiesen. Die Landestei-
lung seit 1535 hatte zudem die kurbrandenburg.
Finanzbasis erhebl. reduziert. Der starke natu-
ralwirtschaftl. Charakter des kurbrandenburg.
Hofes verweist auf Entwicklungsdefizite der
brandenburg. H. (Droege 1966).

Nach 1571 regierte Kfs. JohannGeorg wieder
die gesamte Mark. Er beschritt einen Kurs ent-
schlossener Schuldensanierung. Erst als in den
achtziger Jahren in dieser Hinsicht erhebl. Fort-
schritte gemacht worden waren, wurde die Rol-
le des Hofes wieder stärker betont. Johann Ge-
org war ein orthodoxer Lutheraner, wie auch die
neue Kirchenordnung von 1752 diesem Pro-

hohenzollern, brandenburg. linie

gramm folgt. Dem entsprach eine wenig aktive
Außenpolitik in Anlehnung an Kursachsen. Un-
ter Einfluß seiner (dritten) Frau, einer Anhalti-
nerin († Anhalt), hat der Kfs. 1596, zwei Jahre
vor seinem Tode, dann eine gefährl. Landestei-
lung unter vier Söhnen verfügt, die freilich sein
ältester Sohn und kfsl. Nachfolger Joachim
Friedrich erfolgr. angefochten und verhindert
hat. Zwei der betroffenen Brüder wurden nach
1603 mit fränk. Besitz abgefunden. Nach dem
Aussterben der älteren fränk. Linie begründete
Mgf. Christian die jüngere Bayreuther und Mgf.
Joachim Ernst die jüngere Ansbacher Linie
(Onolzbacher Vergleich, 21. Juli 1603).

Diejenigen polit. Optionen, die bald nach
1600 in Preußen und – damit zusammenhän-
gend – amNiederrhein realisiert wurden, waren
ursprgl. von der fränk. Hauspolitik angelegt
worden; die brandenburg. Kfs.en Joachim
Friedrich (1598–1608) und Johann Sigismund
(1608–20) haben sie dann zusätzl. durch preuß.
Heiraten abgesichert. Diese Erkenntnis der
fränk. Forschung hilft ganz wesentl., die histor.
Rolle der brandenburg. H. um 1600 im allg. und
diejenige Johann Sigismunds im speziellen
richtig zu bestimmen. Sie profitierten von einer
weitsichtigen und verschiedene histor. Räume
überspannenden Strategie der fränk. Vettern.
Nach dem Tode des letzten Klever Hzg.s 1609
sicherte sich der Kfs. gegen konkurrierende
sächs. Erbansprüche in Abstimmung mit †
Pfalz-Neuburg 1614 die Gebiete von Kleve, Mark
und Ravensberg (Vertrag von Xanten, 12. Nov.
1614). Erst nachdem sich diese Lösung abge-
zeichnet hatte, war der Kfs., der schon langemit
dem Kalvinismus sympathisierte, zu Weihnach-
ten 1613 mit einem Teil des Hofes zum refor-
mierten Bekenntnis übergetreten. Die Kfs.in
Anna hat diesen Schritt nicht mitvollzogen.
Gleichwohl lebte fortan die brandenburg. Kur-
fürstendynastie in Brandenburg und Preußen in
dominant luther. Umgebung, was Distanzen
zw. den landschaftl. Führungsschichten und
demHof schuf. DerWiderstand im Lande gegen
den Konfessionswechsel war erhebl. Von Tole-
ranz der brandenburg. H. nach 1613 kann keine
Rede sein: Dem Kfs.en als Calvinisten stand
reichsrechtl. kein Reformationsrecht zu; der
Große Kurfürst ist übrigens in den sechziger
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Jahren in Konfessionsdingen sehr intolerant ge-
wesen.

Der Zwang zu polit. Aktivität resultierte für
die Dynastie nicht aus dem Konfessionswechsel
von 1613, sondern aus der durch die fränk. Po-
litik des 16. Jh.s herbeigeführten neuen territo-
rialen Lage, die nun die brandenburg. Kfs.en
ganz im O und ganz imW in große europ. Kon-
flikte involvierte. Weder die Kfs.en noch die
Kurmark Brandenburg waren aber darauf ir-
gend vorbereitet. Nach 1613 und im Dreißigjäh-
rigen Krieg, der seit 1626 sowohl Brandenburg
als auch Preußen überkam, haben die Kfs.en,
bes. Kfs. Georg Wilhelm, eine schwächl. Rolle
gespielt, zeitw. dominiert durch die eigenen
Amtsträger wie den niederrhein. Katholiken
Schwarzenberg. Brandenburg und seine neuen
Außengebiete wurden wiederholt von fremden
Truppen besetzt. Die brandenburg. Bündnis-
politik folgte den aktuellen Notwendigkeiten
der jeweils im NO Mitteleuropas dominanten
Macht. Ohne irgend ernsthafte Rüstung und fi-
nanziell hoffnungslos überfordert haben dy-
nast. Verbindungen für den Kfs.en keinerlei Er-
leichterung gebracht. Georg Wilhelm war mit
einer Tochter Kfs. Friedrichs IV. von der Pfalz
verheiratet – eine nach 1620 nicht mehr allzu
nützl. Verbindung. Die Heirat Gustav Adolfs
von Schweden mit der Kurfürstenschwester Ma-
rie Eleonore von Brandenburg (1620) hat dem
Brandenburger keinerlei Entlastung verschafft.
Marie Eleonore spielte am Hof Gustav Adolfs
keine polit. Rolle. In den dreißiger Jahren ist der
Kg. mit Härte gegen Georg Wilhelm vorgegan-
gen. In der Spätphase des Dreißigjährigen Krie-
ges wurde für Georg Wilhelm und den 1640 mit
gerade zwanzig Lebensjahren an die Regierung
gekommenen Kfs.en Friedrich Wilhelm die
Pommern- und Schwedenfrage zu dem Haupt-
thema der brandenburg. Diplomatie. Insgesamt
gehörte Kurbrandenburg nach 1648 zu den gro-
ßen territorialen Gewinnern des Dreißigjähri-
gen Krieges, auch weil sich der Ks. gegen die
Schweden für Kurbrandenburg verwendete und
weil Frankreich dies durchaus vorteilhaft fand.
Als die Verhandlungen im vollen Gange waren,
hat Kurbrandenburg in Schweden vergebl. um
eine Heirat des Kfs.en mit der Kg.in Christine
sondiert. Erst als dieser Plan der ersten Wahl

um 1646 gescheitert war, wurde die oran. Ehe-
verbindung betrieben. Hatten bis dahin Heira-
ten brandenburg. Dynasten überhaupt weitrei-
chenden Plänen gedient, so waren poln. Prin-
zessinnen geehelicht worden (z. B. Joachim II.:
Hedwig von Polen). Sonst hatten bei Hohenzol-
lernheiraten seit 1500 Absichten dominiert, na-
heliegende Erb- und Sukzessionsansprüche zu
gewinnen oder abzusichern. Heiraten auf eu-
rop. Niveau waren selten, diejenige Joachims I.
mit der dän. Königstochter Elisabeth eine der
wenigen Ausnahmen. Auch noch lange nach
der Mitte des 17. Jh.s, als ein kleines aber ge-
pflegtes stehendes Heer und eine modernere
Verwaltung der Politik Nachdruck verliehen, hat
die brandenburg-preuß. Hohenzollerndynastie
mit Statusproblemen zu kämpfen gehabt. Des-
halb mündet die Entwicklung der brandenburg.
H.-Kfs.enmit einer gewissen Folgerichtigkeit in
den Erwerb der Königskrone 1700/01.
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Wolfgang Neugebauer

JAGIELLONEN

I. Die Dynastiebezeichnung ist abgeleitet
von dem Namen des litau. Großfs.en und spä-
teren poln. Kg.s Jagiello (lit. Jogaila; poln. Ja-
giełło) (1351–1. Juni 1434). Er war ein Sohn Ol-
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gierds und Julianas, der Hzg.in von Twer, und
begann 1377 in Wilna zu herrschen, anfangs
gemeinsam mit seinem Onkel Kejstut, dem
Hzg. von Troki. Unstimmigkeiten zw. den bei-
den Vertretern des geteilten litau. Staates hatten
für Jagiello 1381 den Verlust des Thrones in Wil-
na zur Folge. Als Kejstut starb, begann sein
Sohn Witold, vom † Deutschen Orden unter-
stützt, den Kampf um das väterl. Erbe, in dem
Jagiello 1384 unterlag; dieser versöhnte sich je-
doch vorübergehend mit Witold und versprach
dem † Deutschen Orden, sich taufen zu lassen.
Er stimmte dem poln. Vorschlag zu, mit der da-
mals noch minderjährigen Hedwig von Anjou
(1374–99) die Ehe einzugehen, reiste nach Kra-
kau, wo er am 15. Febr. 1386 getauft wurde und
den Namen Wladislaw (Władysław) erhielt; am
18. Febr. folgte die Eheschließung und am 4.
März 1386 die Krönung zum Kg. von Polen.
Wladislaw II. Jagiello (Władysław Jagiełło) be-
traute 1392 Witold mit der Herrschaft über das
litau. Großfsm. Den langjährigen Feind, den †
Deutschen Orden, besiegte er 1411 in der
Schlacht bei Tannenberg. Wladislaw II. Jagiello,
poln. Kg. und Großfs. von Litauen, gilt als
Stammvater der J.-Dynastie.

Jagiello hatte aus vierter Ehe mit Sophia aus
dem litau. Fürstenhaus der Holszańska zwei
Söhne: Wladislaw und Kasimir. Nachfolger auf
dem poln. Thron wurde der erstgeborene Sohn
Wladislaw (gef. 1444 in der Türkenschlacht bei
Warna), ihm folgte Kasimir (IV.) (1427–92),
dem sich durch Eheschließung mit Elisabeth
von Habsburg (1454), der Tochter des röm., un-
gar. und böhm. Kg.s † Albrecht II. von Habs-
burg (10. Aug. 1397–27. Okt. 1439), neue Mög-
lichkeiten eröffneten, das Luxemburger Erbe zu
erlangen; das älteste von dreizehn Kindern war
Wladislaw, der spätere Kg. Böhmens und Un-
garns, mit dem die J. den Schauplatz der Reichs-
politik betraten.

II. Wladislaw (II.) Jagiello (1. März 1456–13.
März 1516) wurde nach zweijährigen Verhand-
lungen von den böhm. Ständen auf dem Kutten-
berger Landtag vom 27. Mai 1471 zum Kg. von
Böhmen gewählt. Von Anfang an sah er sichmit
dem schlechten Zustand des kgl. Vermögens
konfrontiert und mußte sich mit der Tatsache
auseinandersetzen, daß er in den Ländern der

böhm. Krone ledigl. über Böhmen herrschte,
während der Großteil Mährens (das Troppauer
Fsm. ging 1501–11 an den poln. Kg.), † Schle-
sien und die Lausitzen sich aber in der Hand des
ungar. Kg.s Matthias Corvinus befanden, der
einen Tag nach der Kuttenberger Wahl Wladi-
slaws (28. Mai) vom päpstl. Legaten Roverell in
Iglau zum Gegenkg. von Böhmen ausgerufen
wurde (29. Mai). Den Kriegszustand zw. den
beiden Rivalen auf demböhm. Thron beendeten
erst die 1478–79 in Olmütz geschlossenen Ver-
träge, in denen die fakt. Aufteilung der Macht
bestätigt wurde.

Die Anerkennung des Rkfsm.s errang Wla-
dislaw II. durch seine Unterstützung des röm.
Ks.s † Friedrichs III. im Kampf gegen Matthias
Corvinus, die offizielle Bestätigung des Kur-
fürstenrechts wurde Wladislaw auf einer Zu-
sammenkunft der Kfs.en von 1488 zuteil, wo er
von der Pflicht entbunden wurde, das Lehen
persönl. vom Ks. zu empfangen.

Nach dem Tode von Matthias Corvinus wur-
de Wladislaw II. 1490 nach Vereinbarungen des
ungar. Magnaten Stephan Zápolsky mit Vertre-
tern der böhm. Stände in Ofen (Buda) zum Kg.
von Ungarn gewählt, wo er sich noch im selben
Jahr mitsamt seinem Hofstaat für immer nie-
derließ (seitdem hatte er Prag nur dreimal einen
Besuch abgestattet). Die St.-Stephanskrone
mußte er sogleich gegen seinen Bruder, den
poln. Kronprinzen Johann Albrecht, der die Un-
terstützung des Krakauer Hofes genoß, auch
milit. verteidigen. Am 7. Nov. 1491 schlossen
beide Brüder in Preßburg eine Vereinbarung,
wonach Kasimir, poln. Kg. und Vater von Wla-
dislaw, und der Habsburger Ks. †Maximilian I.
Wladislaw II. auf dem ungar. Thron anerken-
nen, allerdings nicht bedingungslos. In den
nachfolgenden jagiellon.-habsburg. Abma-
chungen wird im Falle des Aussterbens der J. in
männl. Linie die Thronnachfolge der † Habs-
burger für Ungarn und Böhmen in Aussicht ge-
stellt und Wladislaw II. mußte auf evtl. An-
sprüche auf die österr. Länder verzichten. Beide
Königsbrüder, Johann Albrecht und Wladislaw,
trafen sich noch 1494 in Leutschau, um die strit-
tigen Fragen eines poln.-ungar. Ausgleichs aus
der Welt zu schaffen.

Wladislaw II. war dreimal verh. Zuerst hei-



129

ratete er am 20. Aug. 1476 Barbara (29. Mai
1464–4. Sept. 1515), die Tochter des branden-
burg. Mgf.en Albrecht, die er jedoch nie zu Ge-
sicht bekommen hatte; die zweite, heiml. Ehe-
schließung erfolgte am 4. Okt. 1490 mit Bea-
trice (1457–1508), der Tochter des Kg.s von Ne-
apel, Ferdinand I., und Wwe. von Matthias Cor-
vinus; beide Ehen wurden 1500 vom Papst als
ungültig erklärt. Die dritte Ehe wurde in Abwe-
senheit von Wladislaw am 23. März 1502 auf
dem Schloß der frz. Kg.e in Blois mit Anna (um
1484–26. Juli 1506), einer Tochter verarmter
Gf.en aus dem Hause Foix Candale, geschlos-
sen, die durch den frz. Kg. Ludwig XII. und sei-
ne Gemahlin Anna vertreten wurde. Die Hoch-
zeitsfeierlichkeiten in Anwesenheit beider Ehe-
leute fanden am 6. Okt. 1502 in Ofen statt. Kurz
darauf wurden Wladislaw II. zwei Nachkom-
men geb.: die Tochter Anna (23. Juli 1503–27.
Jan. 1547) und der Thronnachfolger Ludwig (1.
Juli 1506–29. Aug. 1526), nach dessen Geburt
Königinmutter Anna von Foix gest. war.

Die weiteren polit. Übereinkünfte hinsichtl.
einer Aufteilung der Einflußsphären in Mittel-
ost- und Südosteuropa zw. dem Haus der J. und
der † Habsburger wurden 1515 in † Wien be-
stätigt; darin erkannten die † Habsburger das
souveräne Recht des Kgr.s Polen auf das Gebiet
des†DeutschenOrdens an und sahen zugl. von
einer Koalitionsbildung der Länder Süd- und
Osteuropas ab, während die J. in Person ihres
Kg.s Sigismund I. auf die Gebiete nördl. der
Donau verzichteten. Den abgeschlossenen Ver-
trägen zufolge sollte Ludwig II. Jagiello Maxi-
milians Enkelin Maria ehelichen, und Anna Ja-
giello wurde mit Maximilians Enkel Ferdinand
verlobt. Außerdem wurde Ludwig von † Maxi-
milian zu seinem Adoptivsohn mit den Rechten
eines Reichsvikars und zu seinem ksl. Thron-
nachfolger erklärt; ein Jahr vor seinem Tode än-
derte†Maximilian allerdings seine ursprgl. Ab-
sichten und vereinbarte mit fünf Rfs.en die
Thronnachfolge seines Enkels † Karl (V.). Wla-
dislaw II. starb am 13. März 1516 in Ofen; bei-
gesetzt wurde er im Grab der ungar. Kg.e in
Stuhlweißenburg.

Den vakanten böhm.-ungar. Thron bestieg
der zehnjährige SohnWladislaws, Ludwig II. Ja-
giello (1. Juli 1506–29. Aug. 1526), der bereits
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am 4. Juni 1508 in Stuhlweißenburg zum Kg.
von Ungarn und ein Jahr später, am 11. März
1509, im Prager Veitsdom mit der Wenzelskro-
ne auch zum Kg. von Böhmen gekrönt wurde.
Per Testament Wladislaws II. wurde ihm als
Vormund Ks. † Maximilian und der poln. Kg.
Sigismund bestimmt, den größten Einfluss am
Hof in Ofen hatte aber, gemeinsam mit dem
Graner Ebf. Tomász Bakócz und dem Bgf.en
von Ofen Jan Bornemisza, Ludwigs Cousin Ge-
org von Hohenzollern, Mgf. von Brandenburg,
verh. mit Beatrice Frangipane, der Wwe. Johann
Corvinus’, und größter Feudalherr im Kgr. Un-
garn.

Vertragsgemäß heiratete Ludwig Maria von
Habsburg, die Enkelin Ks. † Maximilians und
Tochter Philipps I. des Schönen, Hzg. von Bur-
gund und Kg. von Kastilien, und Johannas der
Wahnsinnigen, Thronnachfolgerin von Kastili-
en und Aragonien. Marie von Habsburg wurde
am 11. Dez. 1521 in Stuhlweißenburg zur ungar.
Kg.in gekrönt; die Hochzeit fand am 13. Jan.
1522 in Ofen statt. Mit der gebildeten und kul-
tivierten Maria – sie las mit Bewunderung die
Schriften Martin Luthers und schätzte ihren
Hofkaplan, den Lutheraner Johann Hoenckel –
kamen eine neue höf. Kultur nach Ofen und
zahlr. neue Gesichter nichtungar. Herkunft,
von denen der Adlige Andrea del Burgo aus Cre-
mona die wohl einflußr. Stellung erringen
konnte. Marias Neigung zu Reformgedanken
färbte allerdings nicht auf den Kg. ab, der ein
treuer Anhänger der kathol. Kirche blieb.

Nach vierjährigen Bemühungen böhm. Di-
plomaten entschloß sich Ludwig, gemeinsam
mit seiner Frau am 27. Dez. 1521 erstmals seit
seiner Prager Krönung das Kgr. Böhmen zu be-
suchen. Am 22. März 1522 begrüßten die füh-
renden Vertreter der Landesregierung, Zdeněk
Lev von Rožmitál und Adalbert von Pernstein,
im mähr.-böhm. Grenzgebiet ihren Kg. Sechs
Tage später traf Ludwig in Prag ein, begleitet
von den Räten, an deren Spitze Mgf. Georg
stand, und den Gesandten des Ks.s (Andrea del
Burgo und Sigismund von Herberstein), des
poln. Kg.s und Venedigs. Marias Krönung zur
Kg.in von Böhmen erfolgte am 1. Juni 1522.
Nach einem einjährigen Aufenthalt in Böhmen
(Anfang 1523) änderte Ludwig das bisherige Re-
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gierungssystem und stellte Fs. Karl von Mün-
sterbergandieSpitzedesLandes,derZdeněkLev
von Rožmitál ablöste. Nach zwei Jahren anhal-
tenden diplomat. Drucks seitens der kathol.
Partei kehrte Ludwig jedoch zu dem ursprgl.
Modell zurück und setzte erneut Zdeněk Lev als
Oberstbgf.en ein. Wieder nach Ungarn zurück-
gekehrt, war Ludwig völlig mit der Organisie-
rung des Abwehrkampfes gegen die Türken be-
schäftigt. Im Sommer 1526 brach er trotz zahlr.
Warnungen nach Mohács auf, wo er am 29.
Aug. auf das strateg. und zahlenmäßig stärkere
Heer des türk. Sultans Suleiman II. traf. Nach
zwei Stunden waren die ungar. Abteilungen be-
siegt; bei der Flucht stürzte Kg. Ludwig II. Ja-
giello vom Pferd und ertrank. Im Herbst 1526
wurde er in Stuhlweißenburg beigesetzt, in
Prag fanden die Trauerfeierlichkeiten am 10.
Okt. 1526 statt. Seine Wwe. Maria wurde Statt-
halterin in den Niederlanden (1530–56). Sie
starb am 18. Okt. 1558 in Spanien und ist im
Escorial begr.

Mit Ludwigs Tod schloß eine wichtige Etap-
pe der mitteleurop. Außenpolitik der J. Den
Thron von Böhmen bestieg † Ferdinand I. von
Habsburg mit seiner Gemahlin Anna Jagiello
(Eheschließung 1520), der Schwester Ludwigs.
Um den Thron von Ungarn führten die † Habs-
burger (Ferdinand I. wurde am 3. Nov. 1527 in
Stuhlweißenburg zumKg. vonUngarn gekrönt)
einen Kampf mit Johann von Zápolsky (1487–
1540), dem letzten ungar. Kg., der nicht aus den
Reihen der † Habsburger stammte und am 10.
Nov. 1526 gekrönt worden war; seine am 2.
März 1539 erfolgte Heirat mit Elisabeth (1519–
59), der Tochter des poln. Kg.s Sigismund, war
der letzte Versuch, den Einfluß des Hauses Ja-
giello im Kgr. Ungarn aufrechtzuerhalten.

Die J. beherrschten in den Jahren 1490 bis
1526 ein ausgedehntes Gebiet in Mittel- und
Mittelosteuropa und gehörten zu den bedeu-
tendsten europ. Herrscherhäusern. Ihre Besit-
zungen umfaßten das Kgr. Polen mit dem
Deutschordensland, Lauenburg, Bütow, Mol-
dau und Masowien, das litau. Großfsm. mit
Wirchowsk, das Kgr. Böhmen mit Mähren, †
Schlesien und der Lausitz (Länder der böhm.
Krone) sowie das Kgr. Ungarn mit Siebenbür-
gen, Sachsen, Slawonien, Dalmatien-Kroatien,

Jajce, Srebrenica, Szörény, Sabac und Szekler.
Die Macht der J. reichte somit von Smolensk
und Weißrußland bis nach † Bayern und von
der Ostsee bis zum Schwarzen Meer.

III. Wladislaw verwendete zur staatl.-dy-
nast. Repräsentation das herald. Wappen des
Kgr.s Polen, den weißen Adler. Als persönl.
Wappen nutzte er die Initiale seines Vorna-
mens, den Buchstaben »W«, der in zweierlei
Form erscheint, nämlich mit und ohne Krone.
Er ist an zahlr. kirchl. und weltl. Bauten in Böh-
men (Prag, Kuttenberg, Pürglitz, Laun, Tabor
u. a.) und in Ungarn (Ofen/Buda, Nyék, Wait-
zen) zu finden, ferner auf Wandmalereien, in
illuminierten Handschriften und Wiegendru-
cken, an Schilden, auf Kacheln, Zunftschildern,
Petschaften undMünzen; nicht immer kann das
»W« als persönl. Wappen des Kg.s in seiner Rol-
le als Stifter gedeutet werden, mitunter ist es als
Hinweis auf die zeitl. Entstehung des Objekts zu
verstehen: »unter König Wladislaw« (am Rat-
haus in Breslau bezieht es sich sogar auf den
latinisierten Stadtnamen). Dasselbe gilt von
dem Wappen mit dem gekrönten Buchstaben
»L«, der für Kg. Ludwig steht. Auf dieses Zei-
chen trifft man bereits weniger oft, es begegnet
nur im Südflügel des Königspalastes auf der
Prager Burg oder in einigen Urk.n.

Wladislaw II. zog am 19. Aug. 1471 in Prag
ein und ließ sichmit seinemHofstaat in der kgl.
Res. am Pulverturm in der Altstadt nieder; zeit-
weilig hielt er sich im Welschen Hof in Kutten-
berg auf. In der Zwischenzeit ließ er die Prager
Burg rekonstruieren, die er 1485 bezog. Die äl-
testen baul. Veränderungen sind mit dem Na-
men des kgl. Steinmetzen Hans Spiess aus
Frankfurt amMain verbunden, dessenWerk das
Gewölbe des sog. Wladislawschen Schlafge-
machs (vor 1490) und das kgl. Oratorium im
Veitsdom ist (1490–93). Nach seinemWeggang
aus Prag arbeitete er auf der Königsburg Pür-
glitz, wo ein repräsentatives Werk der Wladi-
slawschen Hofkunst entstand, nämlich die
Burgkapelle mit ursprgl. Plastik und Altar; ge-
weiht ist die Kapelle Maria und den böhm. Lan-
despatronen. Wladislaws Aufmerksamkeit galt
jedoch der Prager Burg, wo er seinen Finanzier
Hans Beheim mit der Organisierung der Bau-
arbeiten betraute. Auf den Fundamenten des al-
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ten Kaiserpalastes † Karls IV. ließ er mit dem
1500 fertiggestellten Wladislawsaal von dem
bayer. Architekten Benedikt Ried den größten
Repräsentationsraum jenseits der Alpen in Eu-
ropa errichten (die ursprgl. Gestalt des Palastes
findet sich auf einer Vedute, in: Album der Rei-
sebilder Pfalzgraf Ottheinrichs, 1536/37, Uni-
versitätbibliothek Würzburg, Delin 6). In kgl.
Diensten baute Benedikt Ried ferner den sog.
Ludwigsflügel, d. h. den Südflügel des Königs-
palastes (bis 1508), das von Bildhauern verzierte
Südportal der Georgsbasilika, die Reitertreppe
am Wladislawsaal oder das Jagdschloß im Pra-
ger Baumgarten (Stromovka) (alles Anfang 16.
Jh.). Auch an Aufträgen für die führenden Ari-
stokraten des Landes arbeitete er, so für Zdeněk
Lev von Rožmitál (Schloss Blatna, 1523–30), für
die Herren Schwihau von Riesenburg (die Bur-
gen Schwihau und Raby) und für Karl von
Münsterberg (Frankenstein, 1524–32), bzw.
übernahm Aufträge für Städte. In Kuttenberg
stellte er die St.-Barbarakirche fertig (ab 1512)
und in Laun baute er die Nikolauskirche (1519
bis nach 1524) und wurde vomKg. in den Adels-
stand erhoben (bis 1510): nobilis Benediktus de [...]
lapicida regiae Majestatis.

1497 stiftete Wladislaw II. bei seinem ersten
Pragbesuch Silber für die Büsten der Landes-
patrone (offenbar handelte es sich um die Gold-
schmiedebüsten der Hl. Wenzel und Adalbert,
1497–1500, Veitsdom in Prag, Domschatz). In
den Diensten Kg. Wladislaws II. standen auch
derNürnberger paumeister, Pildschnitzer undMaler
Hans Scholler (1490–1517), die Maler Romanus
Vlach aus Florenz (um 1502), Hans Efeldar (El-
felder) (1511–17) und Gangolf Herlingar (1507
bis etwa 1547). Der anonyme Meister des Leit-
meritzer Altars (tätig ca. 1500–20) malte neben
zahlr. Aufträgen für Kirchen in und außerhalb
von Prag die Wenzelskapelle im Veitsdom aus.
Im Milieu der Prager Kanzlei entfaltete sich von
den 1480er Jahren an der erste Humanisten-
kreis, dessen Mäzen der böhm. Oberstkanzler
Johann von Schellenberg war und in dem auch
der Humanist Bohuslaus Hassenstein von Lob-
kowitz wirkte; amHof von Ofen traf sich bereits
traditionell eine humanist. Literatengesell-
schaft, und es ist anzunehmen, daß Kg. Wla-
dislaw II. durch seinen gebildeten Sekretär, den
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Olmützer Augustin Käsenbrot (1467–1513), zu-
mindest über ihre Tätigkeit gut informiert war.

Nach der Übersiedlung des Königshofes
nach Ofen erweiterte sich der Kreis der Auftrag-
geber undMäzene in Böhmen umhohe kgl. und
Landesbeamte, deren wichtigste die Lev von
Rožmitál, die Herren von Pernstein, Sternberg,
Rosenberg, Wartenberg, Schwihau von Riesen-
burg, Kolovrat, Schlick, Lobkowitz, Ilburg,
Vitzthum, Martinitz, Czernin, Neuhaus, Hasen-
burg, Schellenberg, Weitmühl, die Smı́šek von
Wrchowischt und die Horstoffar von Malesice
waren. Für ihre eigenen Repräsentationszwecke
nutzten sie die Dienste sowohl heim. Künstler
als auch von Künstlern aus Franken, † Sachsen,
Schwaben, dem Rheinland, aber auch aus †
Schlesien, Polen, Mähren, † Österreich oder
Norditalien. Immer häufiger stoßen wir auf den
Import von Kunstwerken, wie dies bspw. die
Glasmalereien des Straßburgers Peter Hemmel
aus Andlau auf der Burg Pürglitz zeigen, oder
der Altar für die Sigismundkapelle aus der Wit-
tenberger Werkstatt Lucas Cranachs d.Ä. und
der in der Wenzelskapelle befindl. Wenzel-
leuchter aus der Bronzegießerwerkstatt der
Nürnberger Vischer, beides Arbeiten, die für
den Prager Veitsdom bestimmt waren.

Von den Aufträgen für Kunstwerke am Wla-
dislawschen Hof in Ofen hat sich außer meh-
reren architekton. Fragmenten im Stil der Re-
naissance, außergewöhnl. Porträts, Medaillen
oder Archivalien nichts erhalten. Für Kg. Lud-
wig arbeitete der Porträtist Hans Krell (1522–
26), ursprgl. Maler am Hofe der † Hohenzol-
lern in † Ansbach, oder Jakub von Kapı́ (Kutná)
Hora (nach 1520–26), offensichtl. ident. mit Ja-
kob von Kuttenberg (Jacobus pictor Bohemus, [...]
in arte pictoris in protectionem regiam susceptus), der
1518 und 1519 in den Diensten des poln. Kg.s
Sigismund stehend angeführt wird, welcher ihn
anscheinend seinem Cousin nach Ofen emp-
fohlen hatte. Ludwig II. und der Graner Ebf. To-
mász Bákocz bestellten Werke bei dem toskan.
Bildhauer Andrea Ferrucci (Springbrunnen
1517, Altar-Retabel für die ebfl. Kapelle in Gran
1519), für den Ebf. arbeitete der Architekt Jo-
hannes Fiorentinus (1506–25).

Eine bestimmte Vorstellung vom Charakter
des höf. Milieus im jagiellon. Ungarn liefern die
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Stiftungen einiger Landesmagnaten (derer von
Buzlay, Perényi, Báthory, Zápolya) und Prälaten
(des Graner Ebf.s Tomász Bákocz, des Bf.s Jo-
hann Filipecz, des kgl. Kanzlers und Graner
Ebf.s Georg Szathmári, des Ebf.s von Kalocsa
Peter Váradi, des Bf.s von Wardein Franziskus
Perényi undweiterer), die bedeutende Ämter am
Hofe innehatten, bzw. die Repräsentation des
reichen Patriziats, die mit ihren künstl. An-
sprüchen vielfach das normale Verständnis vom
Begriff der städt. Kultur übertrafen (Pest, Preß-
burg, Leutschau, Bartfeld, Kaschau, Neusohl,
Schemnitz, Hermannstadt, Kronstadt u. a.).

Auf die erste offizielle Darstellung Wladi-
slaws II. Jagiello stoßen wir bei der Beschrei-
bung der nicht erhaltenen bildhauer. Ausstat-
tung am Pulverturm in Prag (Matthias Rejsek,
Grundsteinlegung 1475), wobei man ideell an
den hundert Jahre älteren Brückenturm an-
knüpfte. Bildl. dargestellt ist der Kg. mitsamt
Ehefrau Anna von Foix in der Wenzelskapelle
des Veitsdomes in Prag (vor 1509), auf einer Vo-
tivtafel von Bernhard Strigel betet Wladislaw II.
im Gefolge seiner Kinder Maria an (1511/12, Bu-
dapest, Museum der bildenden Künste, Inv.-Nr.
7502), die Büsten Wladislaws II. und Ludwigs
II., ausgeführt in Stein, kennen wir vom Palast-
Erker auf Pürglitz (ca. 1510–15), Königvater und
Königssohn zieren als gemalte Figuren den
Wappenbrief Johann Pethós (1507, Budapest,
Ungarisches SA, Inv.-Nr. DL 86051). Wladislaw
mit dem Wappen »W« findet sich auf dem Pri-
vileg für die Kleinseite vom 8. Mai 1507 (Prag,
StA I/33), auf einem großen Doppelsiegel von
1493 (Budapest, Ungarisches SA, Inv.-Nr. DL
19968) bzw. auf Medaillen (z.B. Budapest, Na-
tional-Museum/Münzkabinett, Inv.-Nr. 133/
932).

Ludwig II. Jagiello wurde häufiger porträ-
tiert, z. B. auf einem Gemälde von Hans Krell
(ca. 1526, Wien, KHM) oder auf dem Porträt ei-
nes unbekannten Künstlers (erste Hälfte 16. Jh.,
Budapest, Museum der bildenden Künste,
Inv.-Nr. 77.6). Bildl. Darstellungen von Ludwig
finden wir in einem Stadtrecht (1523, Znaim,
Rathaus). Bernhard Behaim stellte den jungen
Kg. auf einem Schmucktaler dar (1526, Buda-
pest, National-Museum/Münzkabinett, Inv.-Nr.
10/880–9) und Hans Daucher und Stephan

Schlik auf einer Medaille (1526, Budapest, Na-
tional-Museum/Münzkabinett, Inv.-Nr. Delha-
es 1.17).

IV. Kasimir und Elisabeth von Habsburg
hatten sechs Söhne und sieben Töchter. Der äl-
teste Sohn war Wladislaw, der später Kg. von
Böhmen (1471–1516) und Ungarn (1490–1516)
wurde, gefolgt von seinem Sohn Ludwig (1516–
26). Der jüngere Bruder Wladislaws, Kasimir (3.
Okt. 1458–4. März 1484), wurde 1602 heiligge-
sprochen und zum Schutzpatron Litauens er-
klärt. Nach dem Tod von Kg. Kasimir folgte
1492 auf dem poln. Königsthron Johann Alb-
recht (27. Dez. 1459–19. Aug. 1501), Fs. von
Glogau († Schlesien) und poln. Kg., während
ein weiterer Bruder, Alexander (5. Aug. 1461–19.
Aug. 1506), Großfs. von Litauen und Kg. von
Polen war, ab 1492 zunächst in Litauen und erst
nach dem Tode seines Bruders Johann Albrecht
(1501) auch in Polen herrschte. Weder Johann
Albrecht noch Alexander hinterließen Erben, so
daß der poln.-litau. Thron auf einen weiteren
Bruder überging, nämlich auf Sigismund I. (1.
Jan. 1467–1. April 1548), Fs. von Glogau, Trop-
pau († Schlesien), Verweser der Lausitz, Kg.
von Polen und Großfs. von Litauen, der seine
erste Ehe am 8. Febr. 1512 mit Barbara (1495–2.
Okt. 1515) schloß, der Tochter von Stephan Zá-
polya, Herr von Trentschin, Zips und Hzg. von
Siebenbürgen, seine zweite Ehe am 18. April
1518 mit Bona Sforza (2. Febr. 1494–19. Nov.
1557), der Tochter des Mailänder Fs.en Gale-
azzo Sforza; aus dieser Ehe ging der letzte
männl. Nachkomme der J.-Dynastie hervor: Si-
gismund II. Augustus (1520–72), Kg. von Polen
und Großfs. von Litauen. Der letzte BruderWla-
dislaws, Friedrich (27. April 1468–14. März
1503), wurde 1488 zum Bf. von Krakau, 1493
zum Ebf. von Gnesen und zum Kard. ernannt.

Die älteste Schwester Wladislaws war Hed-
wig (15. Aug. 1455–1. Dez. 1503), die am 14.
Nov. 1475 in † Landshut mit dem bayer. Fs.en
Georg, einem †Wittelsbacher, vermählt wurde,
es folgte Sophie (6. Mai 1464–5. Okt. 1512), die
am 14. Febr. 1479 mit Friedrich aus dem Hause
† Hohenzollern, einem Sohne Albrechts, Kfs.
von † Brandenburg, die Ehe einging, weiters
Elisabeth (9. Mai 1465–66) und Elisabeth II. (13.
Mai 1472 bis nach 1480), Anna (12. März 1476–
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12. Aug. 1503), am 2. Febr. 1491 mit Boguslav
X., Sohn Boguslavs IX., Fs. von † Pommern,
vermählt, Barbara (15. Juli 1478–15. Febr. 1534),
die am 21. Nov. 1496 Georg aus dem Hause †
Wettin, einen Sohn Albrechts, Fs. von † Sach-
sen, heiratete, und schließl. Elisabeth III. (um
1483–16. Febr. 1517), die am 21. Nov. 1515 mit
Friedrich II. aus dem Geschlecht der † Piasten
verh. wurde, einem Sohne Friedrichs I., Fs. von
Liegnitz und Brieg († Schlesien).

† B.2. Böhmen, Kgt., Kg.e von † C.2. Brünn † C.2.

Olmütz † C.2. Prag
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epistolaris saeculi decimi quinti, hg. von Anatolius Le-

wicki, Augustus Sokolowski, und Jozef Szujski, Tl.

1–3, Krakau 1886–92 (Monumenta medii aevi historica

res gestas Poloniae illustrantia, 2, 12, 14; Wydawnictwa

Komisyi Historycz. Akademii Umiejętnósci w Krakowie,
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Hunyadi to Rákóczi, hg. von János M. Bak und Béla K.
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Jiri Fajt

JÜLICH, GF.EN UND HZG.E VON
(HEIMBACH)

I. Als 1207 mit Wilhelm II. das alte J.er Gra-
fenhaus ausstarb, dessen Abkunft von den Mat-
friedingern des 9./10. Jh.s sich vermuten, aber
nicht belegen läßt, gingen Besitz und Rechte
über an den gleichnamigen Sohn von Wilhelms
Schwester Jutta, die mit dem Edelherrn Eber-
hard von Heimbach (Henge-) verheiratet war.
Wilhelm von Heimbach titulierte sich fortan –
unter Verzicht auf den Herkunftsnamen Heim-
bach – Gf. von J. (als solcher Wilhelm III.). Das
Edelherrengeschlecht der Heimbach benannte
sich nach der gleichnamigen Burg in der Nord-
eifel, die ihrerseits den Namen eines Baches
trug, der dort in die Rur floß. Erster eindeutig
bezeugter Angehöriger dieses Geschlechts war
ein Ethelger de Heingebach (1094), dessen Stel-
lung zu dem 1112–30 in den Quellen nachzu-
weisenden Hermann von Heimbach, mit dem
die kontinuierl. belegbare Genealogie der Fa-
milie einsetzt, nicht klar ist. Die namengebende
Burg Heimbach spielte schon in den von Alpert
von Metz geschilderten niederrhein. Adelsfeh-
den der Jahrtausendwende eine Rolle (zuerst zu
1012 gen.). Die Edelherren von Heimbach, de-
ren Adler-Wappen Familienverbindungen zu
den Gf.en von Are anzeigt, nahmen unter den
rhein. Grafen- und Adelsgeschlechtern des
HochMA einen hervorragenden Platz ein. Die
geistl. Mitglieder des Hauses begegnen im Krei-
se der Kölner Prioren, Hermann von Heimbach

in den Jahren 1164–67 sogar als Kölner Dom-
propst, mithin in einer episkopabelen Position.
Der Aufstieg auf den † Kölner Erzbischofsstuhl
gelang tatsächl. dann 1208 seinem Neffen Diet-
rich, der ihn aber im Zusammenhang mit dem
stauf.-welf. Thronstreit 1212 wieder verlor.
Nach dem Erbanfall der Gft. J. an das Haus
Heimbach blieb die gleichnamige, von Köln
lehnrührige Herrschaft (bestehend v. a. aus
Klostervogteien und Wildbannrechten am
nördl. Eifelrand) im Besitz eines jüngeren Bru-
ders des Gf.en Wilhelm III. von J. Dieser vererb-
te sie 1234/37 unter Übergehung einer Tochter
seinem Neffen, dem Gf.en Wilhelm IV. von J.,
der 1219 die Nachfolge seines auf demKreuzzug
vor Damiette gefallenen Vaters angetreten hatte.
Seitdem ist die Herrschaft Heimbach als eigen-
ständige polit. Größe verschwunden und in der
Gft. J. aufgegangen. Die Dynastie verdrängte
ihre Herkunftsbezeichnung und nannte sich
fortan »von Jülich«. Mit Hzg. Wilhelm IV. von
J.-Berg ist sie am 6. Sept. 1511 imMannesstamm
ausgestorben. Wilhelms Erbtochter Maria, die
letzte J.erin († 1543), brachte die unierten
Hzm.er J.-Berg samt der Gft. Ravensberg ihrem
Mann, dem Junghzg. Johann (III.) von Kleve-
Mark († Mark, Gf.en von der) zu, der 1521 die
Herrschaft in allen »Fünflanden« antrat.

II. Besitz und Machtstellung der J.er waren
zunächst abhängig von den † Kölner Ebf.en, in
deren Lehnshof sie eingebunden waren. Im na-
mengebenden alten Römerkastell J. amtierten
sie als köln. Bgf.en. An dieser Abhängigkeit än-
derte sich auch nichts, als der letzte Vertreter
des alten Grafenhauses Wilhelm II. den Besitz
der Gf.en von Maubach erheiratete (1177), zu
dem neben Allod in der Nordeifel v. a. die von
den (lothring.) † rhein. Pfgf.en (indirekt also
vomReich) lehnrührigeWaldgft. zw. Rhein und
Maas, der comitatus nemoris, gehörte. Die köln.
Zustimmung zum Bau der Burg Nideggen auf
Maubacher Allod (um 1180) konnte nur durch
eine Lehnsauftragung an Ebf. Philipp von
Heinsberg gewonnen werden. Die Heimbacher
erbten also eine polit. eng an das Ebm. † Köln
gebundene, in ihrem Besitzschwerpunkt deutl.
nach S verschobene Gft. Die ungemein lange
Regierungszeit desGf.enWilhelm IV. (1219–78)
war charakterisiert durch stets wiederholte Ver-
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suche, sich aus der köln. Prädominanz zu
emanzipieren und ein eigenständiges, polit. un-
abhängiges Territorium aufzubauen. Er nutzte
dabei die zw. den röm. Kg.en und den Ebf.en
von†Köln seit 1242 immer wieder auftretenden
Spannungen, um in Anlehnung an das Reich
den Ebf.en Paroli bieten zu können. Durch die
Anknüpfung direkter Lehnsbindungen (1273
Auftragung der Burgen Kaster, Liedberg und
Worringen) wurde die Annäherung an das
Reich dokumentiert; einen handfest materiellen
Gewinn stellten die Reichspfandschaften Düren
(seit 1246) und Sinzig (1267–76) dar. Gewon-
nene Königsnähe und dynast. Solidarität ließen
die J.er auch die schwere Krise von 1278 über-
stehen, als nach dem gewaltsamen Tod Gf. Wil-
helms IV. in Aachen der Kölner Ebf. Siegfried
von Westerburg sich anschickte, die Gft. J. bzw.
große Teile davon dem köln. Territorium ein-
zuverleiben. Die Gründung und Dotierung des
Kölner Klarissenkl.s durch die Gf.in Richarda,
Wwe.Wilhelms IV., ihren SohnGf.Walram von
J. und die übrigen Familienmitglieder 1298 wird
man als Dank für die überstandene Gefahr in-
terpretieren dürfen. Unter Wilhelms IV. Nach-
folgern setzte sich die auf eine immer engere
Bindung an Kg. und Reich zielende Politik des
Hauses J. fort. Gerhard (III. bzw. V.), der 1297
seinen Bruder Walram beerbte, behielt die anti-
köln. und königsfreundl. Tendenz seines Vaters
bei und war als Reichslandvogt Kg. † Albrechts
I. (1300) die Hauptstütze der gegen Ebf. Wik-
bold von Köln und die übrigen rhein. Kfs.en ge-
richtete Politik des † Habsburgers am Nieder-
rhein. Belohnt wurde er mit der einträgl. Ver-
pfändung Kaiserswerths und des dortigen
Rheinzolls (1302). In der Regierungszeit Ks. †
Ludwigs IV. (des Bayern) kam es dann zur eng-
stenAnnäherungder J.er an dasReich.Während
Gerhard im Thronstreit zwar entschieden auf
die Seite † Ludwigs IV. trat, die Verbindungen
zum Papst aber nicht abreißen ließ, schloß sich
sein Sohn Wilhelm V. (1328–61) fürs erste vor-
behaltlos dem Bayern an. Als Gatte der Johanna
von Hennegau sowohl Schwager des Ks.s
wie des engl. Kg.s Eduard III., versuchte er in
den 30er und 40er Jahren des 14. Jh.s die Frage
der päpstl. Anerkennung † Ludwigs IV. mit der-
jenigen der Erbfolge im Kgr. Frankreich (Hun-

jülich

dertjähriger Krieg) durch ein dt.-engl. Bündnis
miteinander zu verknüpfen, was hieß, große
Politik im europ. Maßstab zu betreiben. Seine
Aktivitäten brachten ihm die Erhebung in den
Reichsfürstenstand (1336 Mgf.) sowie zum Peer
of England, zeitweilig die Positionen eines
Reichsvikars von † Cambrai und eines Ruwards
von Flandern ein. Der endgültige Bruch des
dt.-engl. Bündnisses (1345) hat es ihm erleich-
tert, nach † Ludwigs IV. Tod (1347) entschlos-
sen auf die Seite des bisherigen Gegenkg.s †
Karl IV. zu treten und mit Erfolg für dessen An-
erkennung im W des Reiches zu werben. Der
Dank hierfür war seine Erhebung zumHzg. und
die der Mgft. J. zum Hzm. (1356). Die engen
Beziehungen zu Ks. † Ludwig IV. konnten 1336
erfolgreich zur reichsrechtl. Absicherung des
Erwerbs der Gft.en Ravensberg (1346) und Berg
(1348) durch Wilhelms V. ältesten Sohn Ger-
hard genutzt werden, der die Erbtochter beider
Gft.en Margarete von Ravensberg geheiratet
hatte. Der Gewinn des Hzm.s † Geldern durch
Wilhelms V. gleichnamigen Enkel, den Sohn
des Hzg.s Wilhelm II. von J., in den Jahren
1371/78 war allerdings nicht das Ergebnis des
Zusammengehens, sondern eines Konflikts mit
dem Hause † Luxemburg, insofern Ks. † Karl
IV. die Belehnung Wilhelms von J. mit dem
Hzm. † Geldern als Preis für die Freilassung
seines Halbbruders, Hzg. Wenzels von Brabant,
aus jülich. Gefangenschaft bezahlte, in welche
dieser in der Schlacht von Baesweiler (1371) ge-
raten war. Vorbereitet worden war dieser unvor-
hersehbare Erbfall durch die Heirat Marias,
Tochter Hzg. Rainalds II. von Geldern, mit dem
jüngsten Sohn und späteren Nachfolger des er-
sten Hzg.s von J. in der Zeit und als Befestigung
der engen polit. Kooperation beider Väter im
Rahmen des dt.-engl. Bündnisses. Als 1380 Gf.
Wilhelm II. von Berg, der als SohnGerhards von
J. († 1361) die berg. Linie des Hauses fortsetzte,
von Kg. † Wenzel zum Hzg. erhoben wurde,
stand das Haus J. als Inhaber von drei Rfsm.ern
im Zenit seiner Entwicklung und Machtstel-
lung. In der Folge waren die Orientierung auf
das Reich hin und die Rücksicht auf die polit.
Situation in Westeuropa die beiden Pole, zw.
denen die Politik des Hauses schwankte. Bei der
Belagerung von Neuss (1474/75) hielt Hzg. Wil-
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helm IV. von J.-Berg zum Unwillen Ks. † Fried-
richs III. zur burgund. Partei. Mit der burgund.
Heirat Ehzg. † Maximilians löste sich für das
Haus J. der Loyalitätskonflikt zw. dem Reich
und Burgund auf. Der letzte J.er unterstützte †
Maximilian I. beim Antritt des burgund. Erbes
und wurde dafür später mit der Führung des
Reichsheers in Ungarn belohnt.

III. Eine eigene familienbezogene Chroni-
stik hat das Haus J.-Heimbach – im Gegensatz
etwa zu den älteren klev., geldr. und berg. Herr-
scherhäusern – nicht gefunden. Das Bewußt-
sein dynast. Herkunft und Identität lässt sich an
den Titulaturen zwar durchaus ablesen, doch
hat die Aufspaltung der Familie auf drei in sich
bereits gefestigte Territorien die territoriale
über die familiale Tradition siegen lassen. Die
J.er sind nach ihrem Selbstverständnis in Berg
wie in † Geldern in die Fußstapfen der Herr-
scherhäuser getreten, die sie dort jeweils beerbt
haben. Das lässt sich an den Grablegen ablesen.
Die Gf.en und Hzg.e von J. haben sich zumeist
in der Kirche von Nideggen begraben lassen, an
der sie 1219 eine Deutschordensniederlassung
(† Deutscher Orden) stifteten, die 1283 durch
eine Johanniterkommende († Johannitermei-
ster) ersetzt wurde. Diese Kirche behielt ihre
Funktion als Familiengrablege auch bei, als
Mgf. Wilhelm V. 1342 vor den Toren des 1313
zur Stadt erhobenen Burgfleckens ein repräsen-
tatives (Res.-)Stift gründete, das mit dem
gleichzeitigen, auf eine aufwendigere Hofhal-
tung zugeschnittenen Ausbau der Burg korre-
spondierte. Die Rechnungen der Gf.en von
Hennegau-Holland lassen jedenfalls Umrisse
eines von westl. Kultureinflüssen geprägten
höf. Lebens in Nideggen erahnen. Gf. Gerhard
galt in den Niederen Landen als Experte in Min-
nefragen.

Der erste Gf. von Berg aus dem Hause J. ließ
sich wie seine Vorgänger im berg. Hauskl. Al-
tenberg begraben. Dasselbe taten auch seine
Nachfahren, obwohl sein Sohn mit der
Neugründung und reichen Dotierung des Lam-
bertus-Stifts in Düsseldorf eine andere Grable-
ge ins Auge gefasst hatte, die in seiner (dazu
ausersehenen) Residenzstadt liegen sollte. Aber
die Residenzprojekte in Nideggen wie in Düs-
seldorf zerschlugen sich. Seit der zweitenHälfte

des 14. Jh.s ging man in J., seit dem zweiten De-
zennium des 15. Jh.s in Berg wiederum zur »Rei-
seherrschaft« über, wobei in J. die Bevorzugung
des verkehrsgünstig gelegenen Kaster zu Lasten
Nideggens unverkennbar ist. Die entstandenen
Länderunionen (1371 J.-Geldern, 1423 J.-Berg)
mögen dazu beigetragen haben, die Ansätze zu
einer Residenzbildung in J. und Berg zu ersti-
cken. Die beiden geldr. Hzg.e aus dem jülich.
Hause, Wilhelm I. (als Hzg. von J. Wilhelm III.)
und Rainald IV., nahmen die Grablege des alten
geldr. Fürstenhauses, das Zisterzienserinnenkl.
Gräfenthal bei Goch, nicht an, sondern ließen
sich in der KartauseMonnikhuizen bei Arnheim
bestatten – Ausdruck einer über eingespielte
Gewohnheiten sich hinwegsetzenden neuen
Frömmigkeitshaltung. Von ihr war auch die
letzte, streng altgläubige Vertreterin des Hauses
J., Maria, geprägt, die sich nicht bei ihremMann
in der Klever Stiftskirche, nicht bei ihrem Vater
in Altenberg, sondern in der vom Urgroßvater
ihres Mannes, Hzg. Adolf I. von Kleve († 1448),
gestifteten Kartause bei Wesel beisetzen ließ,
wo ihr der Humanist Konrad Heresbach eine
eindrucksvolle, die Nichtigkeit aller ird. Güter
bekundende Grabinschrift setzte.

Mit dem Namen hatten die Heimbacher
auch ihr Adlerwappen aufgegeben und den jül.
Löwen übernommen. Löwen waren auch
schon die Wappentiere der alten berg. und
geldr. Herrscherhäuser gewesen, so daß hier –
von kleinen Differenzen in Form und Farbe ab-
gesehen – keine Konkurrenz zw. Familien- und
Territorialwappen entstehen konnte.

IV. Der im hellen Licht der hochma. Quel-
lenüberlieferung erfolgende Aufstieg der Heim-
bacher in den Grafenrang und ihr mühseliger
Weg aus dem Schatten der † Kölner Ebf.e zu
polit. Eigenbedeutung hat keinen Raum für
myth. Herkunftsspekulationen gelassen. Gene-
alog. Rückführungen des ersten sich selbst als
solchen bezeichnenden Heimbachers Ethelger
auf frühere Besitzer der Burg Heimbach sind
mehrfach versucht worden. 1012 war Heimbach
– wie Alpert vonMetz wissen lässt – in der Hand
von Richezos Sohn Godizo, der mit der Gf.in
Adela von Elten und dem Moselgf.en Gerhard
versippt war, sich also im hocharistokrat. Ver-
wandtenkreis von lothring. Matfriedingern und
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sächs. Liudolfingern bewegte. Ähnl. gilt für den
in gleichen Zusammenhängen anzutreffenden
Gf.en Bruno († nach 1063), der imNekrolog des
Kölner Mariengradenstifts (um 1300) als comes
de Hengebach verzeichnet ist, was in dieser Form
nur eine Titulierung ex post sein kann. Ob es ver-
wandtschaftl. Bindungen von Godizo, der nur
»unmündige Töchter« hinterlassen hat, zu Bru-
no und von diesem zu den späteren Edelherren
von Heimbach gegeben hat, ist allerdings fragl.
Entspr. genealog. Konstruktionen bleiben »eine
Rechnung mit zu vielen Unbekannten« (Oedi-
ger 1973, S. 248), um mehr als unterschiedl.
begründete Vermutungen darzustellen.

Als die Heimbacher das Erbe der Gf.en von J.
antraten, hatten diese ihren in der Einfluß-
sphäre der†Kölner Ebf.e entwickelten, anfängl.
recht schmalen, aus Allod, köln. Amtsgut und –
v. a. – Altar- und Ortsvogteien bedeutender Köl-
ner Stifte und Kl. bestehenden Besitzkern schon
um das ansehnl. Erbe der Gf.en von Maubach
erweitert. Das 13. und frühe 14. Jh. sahen den
kontinuierl. Erwerb weiterer kleiner Adelsherr-
schaften und von Teilen zusammenbrechender
Gft.en an Erft, Rur und Niers, darunter neben
Burg und Herrschaft Kaster (1231/73) v. a. das
von der Abtei † Prüm zu Lehen gehende Gebiet
umMünstereifel aus demErbe derGf.en vonAre
(1246/49) durch die jülich. Nebenlinie der Her-
ren von Bergheim und die späteren Ämter Brüg-
gen und Grevenbroich aus der Hinterlassen-
schaft der Gf.en von Kessel (1304). In der zwei-
ten Hälfte des 14. Jh.s und im 15. Jh. kam es zu
einer weiteren, allerdings nach Territorien zu
differenzierenden Ausdehnung und Arrondie-
rung des Herrschaftsgebietes des Hauses J.: das
Hzm J. erweiterte sich deutl. nach W hin und
gliederte sich die Herrschaften Monschau
(1357/1435/1473) und Heinsberg (1472) an, das
Hzm. Berg schob sich durch den Erwerb der
Herrschaft Blankenberg (1363) nach S bis an
und über die Sieg vor und integrierte mit Har-
denberg (1355) und Elberfeld (1430) letzte
fremdherrschaftl. Enklaven innerhalb des Ter-
ritoriums. Die Bergheimer Seitenlinie der J.er,
1258 durch eine Erbteilung zw. Gf. Wilhelm IV.
und seinem Bruder Walram entstanden, verei-
nigte sich nach dem TodeWalrams II. von Berg-
heim-Münstereifel 1312 wiederum mit der

jülich

Hauptlinie. Seitdem hat es keine Bildungen von
Nebenlinien im eigentl. Sinne mehr gegeben.
Der vom Mitherrschaftsanspruch der überzäh-
ligen männl. Familienmitglieder ausgehende
Druck wurde auf andere Weise aufgefangen:
zum einen durch den Gewinn geistl. Fsm.er –
prominentestes und polit. bedeutsamstes Bei-
spiel ist die Regierung Walrams von J., Bruders
desMgf.n/Hzg.sWilhelm V./I., als Ebf. und Kfs.
von†Köln (1332–49) – und zum anderen durch
den Gewinn von in sich bereits konsolidierten
Territorien, also durch eine Diffusion der Dy-
nastie in die gegebenen polit. Strukturen der
weiteren Region. Das hatte zur Folge, daß die
Interessen und Traditionen der jeweiligen Ter-
ritorien das polit. Handeln und Selbstverständ-
nis der Herrscherfamilie in ihren einzelnen
Zweigen bestimmten, wogegen ein nur schwach
ausgebildetes Bewußtsein dynast. Zusammen-
gehörigkeit deutl. zurücktrat. Die angespro-
chene Entwicklung setzte in der Mitte des 14.
Jh.s mit dem Erwerb von Berg (1348) und Ra-
vensberg (1346) durch das Haus J. ein; 1371/79
folgte das Hzm. † Geldern. Nach dem Tode
Hzg. Wilhelm II. von J. 1393 wurde die Vereini-
gung mehrerer Länder in der Hand der Herr-
scherfamilie dann überboten durch die Territo-
rialunion unter einemHerrscher: Hzg. Wilhelm
von Geldern trat unter Berufung auf die Primo-
genitur und unter Verdrängung seines jüngeren
Bruders Rainald auch die Regierung in J. an.
Nach dem kinderlosen Tode dieses Rainald IV.
1423, der 1402 seinem ebenfalls ohne Kinder
verstorbenen Bruder in der Herrschaft gefolgt
war, eröffnete sich die Möglichkeit, das Dop-
pelterritorium J.- † Geldern zu einem Tripelter-
ritorium J.-Berg- † Geldern zu erweitern. Zwar
wurde Adolf von J., Hzg. von Berg, als nächster
Erbe im Mannesstamm von Reichs wg. mit †
Geldern belehnt, doch die geldr. Landstände
entschieden sich gegen diese Respektierung des
dynast. Prinzips undwählten den über die weibl.
Linie nächsten Verwandten des erstenHzg.s von
† Geldern, Rainald II. († 1343), seinen Urenkel
Arnold von Egmond zum Hzg. Der Zwiespalt
zw. einemreichsrechtl. legitimenundeinemmit
Zustimmung der Stände fakt. regierenden Herr-
scher hat dann in der Folge seinen Teil zu den
von burgund. Annektionsbestrebungen ausge-
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henden Wirren um † Geldern im letzten Drittel
des 15. Jh.s beigetragen. 1537–43 ist dann unter
betontem Rückgriff auf den Erbanspruch des
Hauses J., den Hzg. Wilhelm V. von J.-Berg-
Kleve als Sohn der letzten J.erin erhob, noch ein-
mal versucht worden, die Scharte von 1423 aus-
zuwetzen; diesmal im Zusammenwirken mit
den geldr. Ständen gegen die von Ks. † Karl V.
verfochtenen Rechte † Burgunds – vergeblich.

Heiratsverbindungen gingen die J. zunächst
mit Angehörigen der benachbarten Grafenfa-
milien ein, was die Voraussetzung für die Ter-
ritorienkumulationen des 14. Jh.s. bot. Dazu
traten seit dem Ende des 13. Jh.s Ehekonnexe
entlang den nach Nordwesteuropa führenden
polit. Orientierungs- und Interessenlinien mit
dortigen fsl. bzw. fürstengleichen Herrscher-
häusern (Hennegau, † Brabant-Aarschot, †
Bayern-Holland, Harcourt). Die Heirat Gf. (seit
1380 Hzg.) Wilhelms II. (I.) von Berg mit Anna
von der Pfalz, der Schwester des späteren Kg.s†
Ruprecht, i. J. 1363 markierte eine neue Stufe
dynast. Geltung. Im Verlauf des 15. Jh.s, als die
generative Kraft des Hauses J. bereits bedenkl.
Schwächen zeigte, knüpfteman dann, demüber
die Region hinaus auf das ganze Reich ausge-
dehnten polit. Horizont entspr., Ehekontakte
nach O († Sachsen-Lauenburg, † Branden-
burg). Die Bildung der vereinigten Hzm.er be-
ruhte aber wiederum auf einer 1496 abgespro-
chenen Heiratsverbindung in der engsten Nach-
barschaft zw. den Erben der beiden noch übrig-
gebliebenen Dynastenfamilien im Ebm. † Köln,
der Häuser † Mark und J.

† B.7. Jülich und Berg † C.7. Bensberg † C.7. Burg

an der Wupper, Schloß † C.7. Düsseldorf † C.7. Ham-
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KASTILIEN

Als unmündiger Sohn Sanchos III. von K.
und Enkel Alfons VII. von K.-León folgte Alfons
VIII. 1158 seinem Vater auf dem Thron von K.,
ohne wg. seiner Minderjährigkeit sogl. die Re-
gierung ausüben zu können. Beim Tod Alfons
VII., Sohn des Gf.en Raimund von Burgund –
deshalb »Haus Burgund« – und der Infantin,
späteren Kg.in Urraca, Tochter Alfons VI. von
K.-León, war das Reich auf der Grundlage des
Vertrages von Sahagún zw. seinen beiden Söh-
nen aufgeteilt worden, so daß der ältere Bruder
Sancho das Kgr. K., der jüngere Bruder Ferdi-
nand II. das Kgr. León erhalten hatte. Nach ei-
ner längeren Periode der Regentschaft, in der
sein Reich dem Zugriff seines Onkels und des
kastil. Adels offenstand, konnte Alfons VIII. zw.
1169 und 1177 schrittweise die Alleinherrschaft
übernehmen und in angemessener Zeit seine
Macht konsolidieren. Eine expansive Recon-
quistapolitik, die durch die vertragl. Verteilung
der zukünftigen Eroberungszonen im S der
iber. Halbinsel klare Einflußgebiete der Kgr.e
abgrenzte, wurde von kastil. Seite flankiert
durch eine weitsichtige Heiratspolitik, die Al-
fons VIII. mit der engl. Königstochter Eleonore
verband und schließl. den Plan zu einem Ehe-
bündnis mit dem stauf. Ks. reifen ließ, als 1188
die Heirat zw. der Infantin Berenguela und Hzg.
Konrad von Rothenburg durch ein pactum ma-
trimoniale geschlossen wurde. Obwohl diese
Heiratsverbindung 1196 wieder annulliert wur-
de, öffnete sich K. als Teil des stauf. Bündnis-
systems immer mehr der europ. Politik, setzte
jedoch auf der iber. Halbinsel alles daran, die
frühere hegemoniale Stellung wiederzugewin-
nen. Als Hauptkonkurrent war das Kgr. León
anzusehen, wo 1188 Alfons IX. seinem Vater
Ferdinand II. nachgefolgt war, schließl. 1197
mit der wieder verfügbaren Berenguela verh.
wurde und mit ihr neben einer Tochter (Beren-
guela – Johann von Brienne, Kg. von Jerusalem,
Ks. von Konstantinopel) einen gemeinsamen
Sohn, Ferdinand, hatte. Diese Eheschließung
sollte auf lange Sicht zurWiedervereinigung der
Kgr.e K. und León führen, da der einzige Sohn
Alfons’ VIII. († 1214), Heinrich I., 1217 nach nur
dreijähriger Herrschaft ohne Nachkommen

kastilien

starb und Ferdinand III. als Sohn der ältesten
Tochter den kastil. Königsthron besteigen
konnte. Mit dem Tod Alfons IX. von León wur-
den die beiden Kgr.e 1230 wieder in einer Hand
vereinigt und gelangten so 1252 an Alfons X. als
ältestem Sohn Ferdinands und seiner stauf. Ge-
mahlin Beatrix, der Tochter † Philipps von
Schwaben. Zwar war damit eine endgültige Ver-
einigung von K. und León noch nicht vollzogen,
da vorerst noch eine institutionelle Trennung zu
beobachten ist, doch wuchsen die beiden Rei-
che spätestens unter der Regierung von Alfons’
X. Sohn, Sancho IV., nun untrennbar zusam-
men. Konnte sich das kastil. Kgtm. unter San-
cho IV. und seinen unmittelbaren Nachfolgern,
Ferdinand IV. und Alfons XI., nach den gegen
Ende der Regierung Alfons’ X. aufgetretenen
Turbulenzen, die zur Entmachtung des Kg.s ge-
führt hatten, wieder konsolidieren, so sollte das
Reich unter Peter I. in eine schwere dynast. Kri-
se gestürzt werden, als mit dem Gf.en Heinrich
von Trastámara ein illegitimer Sohn Alfons XI.
nach dem Kgtm. strebte. Tief in die Wirren des
Hundertjährigen Krieges verstrickt und vom
wandelnden Kriegsglück, aber auch von der ver-
fehlten Politik des legitimen Kg.s gegenüber
Adel, Kirche und Städten geprägt, wurde das
Reich zum Spielball der iber. und europ. Mäch-
te, bis es Heinrich von Trastámara nach dem
Sieg von Montiel 1369 gelang, seinen Halbbru-
der Peter I. zu ermorden und selbst als Heinrich
II. den Thron zu besteigen. Mit seiner Regie-
rung beginnt der Aufstieg des Hauses Trastá-
mara, das mit Johann I., Heinrich III., Johann II.
und Heinrich IV. bis 1474 die kastil. Kg.e, seit
1412 infolge des Kompromisses von Caspe,
durch den Ferdinand von Antequera als Ferdi-
nand I. zum Herrscher der Krone Aragón ge-
wählt wurde, über eine Seitenlinie auch die Kg.e
von Aragón stellte. Mit der Eheschließung zw.
Isabella I. der Katholischen, Tochter Johanns II.
von Kastilien, und Ferdinand II. von Aragón,
Sohn Johanns II. von Aragón, wurde die Wie-
dervereinigung der beiden Trastámara-Linien
vollzogen, und mit der gemeinsamen Regie-
rung der beiden Monarchen, der »Katholischen
Könige«, seit 1474 (in K.) sowie seit 1479 (in
Aragón) wurden diese Reiche in Form einer Ma-
trimonialunion zusammengeführt, ohne bereits
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endgültig vereinigt zu sein. Dieser Prozeß sollte
sich erst mit dem Übergang der »spanischen
Reiche« an das Haus † Habsburg (Casa de Au-
stria) vollziehen, als † Karl V. (in Spanien Karl
I.) nach dem Tod Ferdinands II. das Erbe seiner
herrschaftsunfähigen Mutter Johanna I. »der
Wahnsinnigen«, Gemahlin Philipps des Schö-
nen von † Burgund, antreten konnte.

† B.1. Alfons von Kastilien (1257–84)
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1406, Palencia 1996. – Suárez Fernández, Luis: Hi-

storia del reinado de Juan I de Castilla, 2 Bde., Madrid
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Ludwig Vones

LEUCHTENBERG, LGF.EN VON

I. Der erste bekannte Repräsentant des Ge-
schlechts der L.er, Gebhard I., nannte sich 1118
de Lukenberge. Die Herkunft seiner Vorfahren ist

unbekannt. Teilw. wird für diese ein Vasallitäts-
verhältnis gegenüber den Diepoldinger Mgf.en
angenommen. Die Etymologie von Gebhards I.
namengebendem Ansitz, der Stammburg L., ist
umstritten: Der Name wurde aufgrund der äl-
testen, zu 1118 und nochmals ähnl. zu 1130
überlieferten Namensform (ohne -i- vor -u-) auf
das unterhalb der Burg gelegene Flüßchen Luhe
zurückgeführt (Kraus 1976), während andere
Forscher einen Personennamen Liuko* als Be-
stimmungswort (Gründer der Burg?) anneh-
men (Wagner 1, 1940, S. 3; Reitzenstein
1986, S. 224; Bernd 1977, S. 21). Erst im 14.
Jh. begegnet die Namensform mit -t- (Liuchten-
berch o.ä.), seit Ende des 14. Jh.s erscheint der
Name auchmit diphtongiertem Stammvokal als
»Leuchtenberg«. Angehörige des Geschlechts
nannten sich noch gegen Ende des 13. Jh.s an-
statt nach L. auch nach den oberpfälz. Burgen
Waldeck und Falkenberg.

Gebhard I. war bereits Mitte des 16. Jh.s als
erster nachweisbarer Repräsentant des Ge-
schlechts erkannt. Denn der gelehrte Dichter
Kaspar Bruschius führte ihn in einem genealog.
Dossier, das er dem Lgf.en Georg (1518–59) im
März 1553 übersandte, als Spitzenahn der L.er
(mit falscher Jahreszahl 1180). Dem Dossier
lagen Recherchen Bruschius‹ in der Oberpfälzer
und niederbayer. Klosterüberlieferung zugrun-
de. Im Zuge einer Reise durch die Oberpfalz,
die auch zu weiteren Nachforschungen über
die Geschichte der L.er dienen sollte, weilte
Bruschius im Okt. 1554 in Pfreimd als Gast des
Lgf.en Georg. Wahrscheinl. bei diesem Aufent-
halt verfaßte Bruschius auf dt. eine gereimte
myth. Herkunfts- und Gründungsgeschichte
der L.er: »Von ankunftt des loblichenn hauses
Leuchtenberg ein warhafftige historia« (dat. 26.
Okt., hier o. J.). Die Gründung der Dynastie
wurde hier in die Zeit Ottos des Großen gelegt
(als Jahreszahl wird 950 gen.). Die Mutter des
Geschlechts, eine böhm. Herzogstochter, war
danach wg. ihres christl. Glaubens aus † Böh-
men vertrieben worden (Anklänge an die Lud-
milla-Legende), traf im wilden Niemandsland
einen Edelmann, bekehrte diesen zum Chri-
stentumundheiratete ihn. Beide erstiegen einen
Berg im Urwald und beteten zu Gott. Der Edel-
mann errichtete auf diesem Berg ein neues
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Haus, das er unter Bezug auf seine göttl. Er-
leuchtung L. nannte. Eine Kurzfassung dieser
Gründungsgeschichte fügte Bruschius auch in
die lat. gedruckte Beschreibung seiner Reise
von 1554, das »Hodoeporikon Pfreymbdense«
ein. Die Abkunft von einer böhm. Herzogstoch-
ter als Stammutter legitimierte zusätzl. den spä-
teren fsl. Rang der L.er.

II. Seit dem Reichstag von Roncaglia 1158
führten die von Beginn an als Edelfreie auftre-
tenden L.er den Grafentitel, ab 1196 den Land-
grafentitel. Die Lgft., d. h. den Titel sowie
entspr. weiträumige gerichtl. Kompetenzen im
bayer. Nordgau, übernahmen die L.er als wit-
telsb. Lehen von den 1196 ausgestorbenen
Lgf.en von Stefling-Riedenburg. Die lgfl. Ge-
richtsrechte, deren Ausübung durch die L.er zu-
mindest sporad. nachweisbar ist, wurden 1283
an die † Wittelsbacher verkauft. Der Landgra-
fentitel verblieb den L.ern und wurde auf ihre
engere allodiale Herrschaft übertragen. Inner-
halb dieser wurde ihnen 1237 das Geleitsrecht
durch Ks. † Friedrich II. bestätigt. Im 15. Jh.
wurde die jüngere Lgft. L. regelmäßig als
Reichslehen vergeben, ohne daß eine förml. Le-
hensauftragung an das Reich überliefert wäre.
Den Ort Pfreimd erwarben die L.er zunächst
1322/32 von den † Wittelsbachern als Eigenbe-
sitz, trugen ihn aber 1366 an die † Kurpfalz zu
Lehen auf. Dazu nahmen die L.er u. a. Lehen
vom Kgr. † Böhmen. Die von den Gf.en von
Rieneck neu erworbene fränk. Herrschaft
Grünsfeld wurde 1502 zur Sicherung gegenüber
Ansprüchen Dritter an das Hochstift † Würz-
burg aufgetragen.

Den Fürstentitel usurpierten die L.er im Ver-
lauf des 15. Jh.s, ohne daß es zu einem förml.
Standeserhebungsakt kam. Dieser Usurpations-
prozeß läßt sich anhand entspr. Zeugnisse auf
mehreren, ineinandergreifenden Handlungs-
ebenen nachvollziehen: in Zeugnissen der
Selbst- und Fremdstilisierung, in rechtserhebl.
Zeugnissen von Standesniedrigeren, anhand
der Position in Zeugenlisten und in Reichsma-
trikeln sowie in rechtsetzenden Urk.n Höher-
stehender, insbes. – letztl. entscheidend – der
ksl. Kanzlei.

1424 wurde im Ehevertrag Leopolds über sei-
ne Hochzeit mit Elisabeth von Alb durch die ur-

leuchtenberg

kundenden Bf.e von Agram und Fünfkirchen,
Brüder Elisabeths, Leopold von L. († 1463) als
»hochgeboren« bezeichnet (IV.). Bezeichnun-
gen Leopolds als Fs. in einer Inschrift der Haus-
kapelle auf der Burg L. von 1440 und auf seinem
Grabstein in der Stadtkirche von Pfreimd zeu-
gen von seinem eigenen Anspruch. Von Höher-
rangigen wurden die L.er in rechtserhebl. Zeug-
nissen erst in der nächsten Generation als Fs.en
anerkannt: In einer 1471 in † Regensburg aus-
gestellten ksl. Urk. fehlte der Fürstentitel noch
(Vidimus-Ausfertigungen von 1473 und 1474
betreffend Ludwig von L.), obwohl die L.er 1471
erstmals in der Regensburger Reichsmatrikel
bei den Fs.en erscheinen. Dieses Einrücken un-
ter die Fs.en könnte durch den L.er Landgrafen-
titel mit veranlaßt worden sein, da 1471 inner-
halb der Fürstengruppe eine Ordnung nach Ti-
tulaturen angewandt wurde: Die L.er standen
unmittelbar hinter den Lgf.en von†Hessen und
vor den Mgf.en des Reiches. Lgf. Ludwig war
1471 auf dem Regensburger Reichstag persönl.
anwesend und stand in der Zeugenreihe der Be-
lehnungsurk. für den Lgf.en von † Hessen vor
dem gefürsteten Gf.en von † Henneberg und
dem Gf.en von † Württemberg. 1474 wurde
dann der hochgeporn fürst und herre, herr Ludwig
lanndtgrave zum Leuchtenberg (Krieger 1986,
S. 98, Anm. 37) von Ks. † Friedrich III. beauf-
tragt, Pfgf. Friedrich den Siegreichen vor das
ksl. Gericht zu laden. Eine solche Vorladung ei-
nes Fs.en mußte, im Gegensatz zur bloßen
Teilnahme am Fürstengericht selbst, nach gel-
tender Praxis durch einen Fs.en erfolgen. Die
Titulierung des L.ers (»hochgeboren« und
»Fürst«) stellte dies sicher. 1481 verwendete
auch Kg. Wladislaw von † Böhmen in einer Be-
lehnungsurk. gegenüber Friedrich von L. das
Fürstenprädikat, allerdings ohne den entspr.
Titel (hochgeborne vnnser lieber getrewer [...] lannt-
grave zum Leuchtenberg vnnd Grave zw Hals, HSA
München, Pfalz-Neuburg, Verträge 129). Ein in
erster Überlieferung erhaltener detaillierter
gleichzeitiger Bericht über die Begräbnisfeier-
lichkeiten für Friedrich von L. beim Nürnberger
Reichstag von 1487 dokumentiert die Anerken-
nung des fsl. Ranges des L.ers durch seine Stan-
desgenossen während der Trauerfeierlichkei-
ten, wohingegen die damals in Nürnberg aus-
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gestellte Belehungsurk. † Friedrichs III. den
Nachfolger Johann IV. wiederum nur als wohl-
geboren bezeichnet, HHStA Reichsregister X,
fol. 1r. Tatsache ist, daß seit dem Nürnberger
Reichstag von 1487 die L.er endgültig in den
Reichsmatrikeln unter den Rfs.en geführt wur-
den. Nach Auflistung bei den Fs.en 1471 und
1480/81 hatten sie in einem weiteren Anschlag
von 1481 bei den Fs.en gefehlt und standen 1486
sogar wieder bei den Gf.en und Herren. 1504
bezeichnete †Maximilian I. die Lgft. anläßl. ih-
rer vorübergehenden strafweisen Einziehung
undÜbertragung an Lienhard von Fraunberg im
Zusammenhang des bayer. Erbfolgekrieges als
Fsm., HSA München, Leuchtenberg Landgraf-
schaft, 1504 VIII 24. Spätestens seit Anfang des
16. Jh.s war damit die Stellung der Lgf.en von L.
als Rfs.en vollständig anerkannt. Die erstmalige
Akzeptanz der L.er als Rfs.en durch Ks. † Fried-
rich III. muß schließl. im Kontext einer takt.
Förderung von Ambitionen weiterer Vertreter
des bayer. Adels gegenüber dem wittelsb. Lan-
desherren gesehen werden. Die von † Friedrich
III. bestätigte Abtretung der niederbayer. Gft.
Hals durch Ludwig von L. an das Geschlecht der
Aichberger, die etwa zur selben Zeit den Her-
rentitel annahmen, wurde den L.ern schließl.
erleichtert, indem auch ihre Ambitionen auf
eine Standeserhöhung von der ksl. Kanzlei an-
erkannt wurden.

In der Stauferzeit agierten die L.er durchweg
königsnah. Die Orientierung am Kg. tritt erneut
unter den † Luxemburgern hervor. Hier waren
die L.er wichtige Verbündete † Karls IV., der
den Nordgau zum Objekt seiner kgl. Haus-
machtpolitik machte. Mehrere Angehörige der
Familie wurden von † Karl IV. zu Hauptleuten
des Landfriedens in Franken sowie zu Landvög-
ten in Ober- und Niederschwaben ernannt. Bes.
häufig am Königshof † Sigismunds hielt sich
im 15. Jh. Lgf. Leopold auf, mit dem damals die
nachweisbaren Bestrebungen der L.er nach Auf-
nahme in den Fürstenstand einsetzten. Im 16.
Jh. war Lgf. Georg († 1555) Rat und Kämmerer
Ks. † Karls V. Ludwig Heinrich († 1567) war
Reichshofratspräsident (Vorsitz im höchsten
Reichsgericht) und Präsident des Geheimen
Rats am ksl. Hof in † Prag.

III. DasWappen der L.er bestand aus einem

waagerechten blauen Balken in weißem Feld.
Reitersiegel der L.er sind seit 1244 erhalten. Ein
Siegel von 1277 zeigt deutl. das L.er Wappen. In
den L.er Münzprägungen des 16. Jh.s wurden
teilw. die Wappen der drei Hauptorte der
Lgf.en: Leuchtenberg, Pfreimd und Grünsfeld
miteinander kombiniert. Nachdem noch im 13.
und frühen 14. Jh. L.er Lgf.en ihr Begräbnis in
Kl.n der Oberpfalz gefunden hatten (z. B. Ens-
dorf, Walderbach), dienten als Grablegen mit
Memorialfunktion im 15. und 16. Jh. die Stadt-
pfarrkirche von Pfreimd sowie zw. 1503 und
1555 (1616) auch die Pfarrkirche in Grünsfeld.
Eine Reihe repräsentativer Grabmäler sind dort
noch erhalten. Das Grabmal Lgf. Leopolds
(† 1463) in Pfreimd bezeugt dessen Anspruch
auf den Fürstentitel (II.). Es ist zugl. das älteste
erhaltene Grabmonument der L.er. Eine Grab-
inschrift für Johann IV. († 1531) in der Grüns-
felder Kirche formuliert in kurzen Versen ein
Herrscherprogramm und hebt u. a. die fiskal.
Disziplin Johanns IV. bei der Rücklösung von
Pfandschaften hervor. Georg III. († 1555) be-
gann mit systemat. Forschungen zur Genealo-
gie seines Geschlechts. Noch eine bis zu Johann
IV. reichende, mit 1549 datierte Ahnenprobe ist
vielfach phantast. und nicht nachvollziehbar.
1553/54 sammelte der Dichter-Gelehrte Kaspar
Bruschius für Georg III. genealog. Material, das
er jedoch nur in vorläufiger Form zusammen-
stellte. Ergebnis dieser Bemühungen sind zwei
repräsentative jüngere Stammbäume in der
leuchtenberg. Überlieferung, die bis Lgf. Lud-
wig Heinrich bzw. bis zu Lgf. Georg Ludwig rei-
chen. Georg III. ließ zudem für seine 1552 ver-
storbene Gemahlin Barbara von Brandenburg,
seit der Zeit um 1400 die erste Gemahlin eines
L.ers aus fsl. Haus, ein ausführl. genealog. Erin-
nerungsgedicht durch Kaspar Bruschius anfer-
tigen. Zwei schriftl. überlieferte kürzere Grab-
inschriften (dt. bzw. lat. Text) liegen von
Bruschius auch für den 1555 verstorbenen Lgf.
Georg selbst vor (dat. 20. Aug. 1555). Weiterhin
entwarf Bruschius eine Ursprungslegende des
Geschlechts (I.). Eine ins Auge gefaßte ausge-
arbeitete Dynastiechronik kam nicht zustande.
Um 1550 begann jedoch der leuchtenberg. Rat
Dr. Wilhelm Schrenk mit der Arbeit an einer
fortlaufenden Hofchronik, die er nach rück-
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wärts in annalist. Weise aus vorhandenem Ar-
chivmaterial ergänzte. Die Angaben dieses
Kanzlei-Werkes über die älteren L.er Lgf.en
sind dürftig, Stammbäume setzen hier erst mit
Ulrich I. († 1334) ein. Ab 1583/84 setzte nach
der Entlassung von Schrenk der L.er Kanzler Dr.
Johann Federl († 1626) diese Chronik bis 1620
fort.

IV. In Übereinstimmungmit den Forschun-
gen des Kaspar Bruschius aus der Mitte des 16.
Jh.s ist der erste namentl. bekannte Vertreter
des Geschlechts auch nach heutigem For-
schungsstand der edelfreie Gebhard de Lukenber-
ge (L.). Ein Anschluß von Bruschius’ separat
verfaßtem Ursprungsmythos an die reale Gene-
alogie wurde nicht hergestellt, auch wenn dies
viell. beabsichtigt war (I.). Aufgrund seiner Ehe
mit Helwiga von Lengenfeld erhielt Gebhard I.
neben demGf.enOtto vonWittelsbach Teile aus
der Erbschaft der in männl. Linie ausgestorbe-
nen Lengenfelder, insbes. die Burg Waldeck. L.
und Waldeck waren im 12. und 13. Jh. die
Hauptburgen, nach denen sich die Lgf.en zu-
meist nannten und in deren Herrschaftsrechte
sie sich teilten. Friedrich II. († 1284) besaß den
Großteil der Herrschaft Waldeck, Gebhard IV.
(† 1279) kleinere Teile von Waldeck und L. An-
gehörige aus diesem jüngeren L.er Zweig nann-
ten sich 1280/81 vorübergehend auch nach der
Burg Falkenberg. Nach dem Verkauf von Wald-
eck 1283 an die † Wittelsbacher lebte nur die
jüngere L.er Linie weiter. Im 13. und 14. Jh.
dehnten die L.er ihren Machtbereich mit dem
Erwerb zahlr. Burgen über die gesamte Ober-
pfalz aus. Ulrich I. und Johann I. teilten 1366
ihre oberpfälz. Besitzungen (L. bzw. Pleystein
als Hauptburgen). Bei Fehlen von Erben war der
Übergang des jeweiligen Besitzteils an die an-
dere Linie vorgesehen. Johann I. orientierte sich
mit dem Erwerb der Gft. Hals i. J. 1375 samt
weiterer Burgen nördl. und südl. der Donau
nach Niederbayern. Dort war er Statthalter im
Hzm. Niederbayern-Straubing (1368–86) (†
Bayern). Schon 1381 gab Johann I. seine ober-
pfälz. Besitzanteile aus der Teilung von 1366 an
seine Söhne weiter bzw. verpfändete sie an sei-
nen L.er Neffen Albrecht. Im 15. Jh. mußte die
mit bis zu drei Regenten gleichzeitig vertretene
Halser Linie zahlr. Besitz abstoßen und starb

leuchtenberg

1458 mit dem Enkel Johanns I., Johann III., aus.
Lgf. Leopold († 1463) aus der Linie L.-Pfreimd
vereinigte 1458–63 kurzzeitig den gesamten
L.er Besitz. Seit Leopold werden Ambitionen
der L.er auf einen Aufstieg in den Fürstenstand
erkennbar, die unter seinen Söhnen schließl.
zum Ziel führten (II.). Leopolds Sohn Ludwig
(† 1487), der ohne Nachkommen blieb, führte
als Erbe der Gft. Hals deren Verkauf an das nie-
derbayer. Geschlecht der Aichberger samt
Schuldentilgung durch. Damit war die Präsenz
der L.er an der Donau beendet, auch wenn sie
den Titel eines Gf.en von Hals weiter führten.
Auch der unmittelbare Wirkungskreis der L.er
in der Oberpfalz hatte sich nach zahlr. Veräu-
ßerungen mittlerweile stark reduziert und auf
den Bereich der engeren Lgft. um die Zentren L.
und Pfreimd konzentriert. Für Ludwigs Bruder
Friedrich V. zu L.-Pfreimd († 1487) eröffnete
sich zur selben Zeit, als die Gft. Hals endgültig
verloren ging, aufgrund seiner Ehe mit der aus
gfl. Hause stammenden Dorothea von Rieneck
die Chance auf die ansehnl. fränk. Herrschaft
Grünsfeld (südwestl. † Würzburg, heutiger
Landkr. Main-Tauber), da Dorotheas Vater an-
gesichts seines bevorstehenden Todes die
Grünsfelder Untertanen an seinen Schwieger-
sohn überwies. Bereits der Ehevertrag für die
Verbindung von Friedrich V. und Dorothea von
Rieneck von 1467 hatte den Erbfall an das Haus
L. vorgesehen, falls Philipp d.Ä. ohne Erben
bliebe. Dafür wurde von Rienecker Seite vorerst
keine Heimsteuer gezahlt. Diese Erbabsprache
stand jedoch im Widerspruch zu den Rienecker
Hausverträgen von 1454/60, die die Erbfolge
von Töchtern ausschlossen. Da Lgf. Friedrich V.
schon 1487 starb und die Wwe. Dorothea 1489
eine neue Ehe mit Asmus von Wertheim ein-
ging, versuchten die Rienecker Verwandten zu-
sammen mit Wertheim, entgegen dem Ehever-
trag zw. Dorothea und dem Wertheimer und
unter Hinweis auf ältere Rienecker Sukzessi-
onsverträge die Herrschaft Grünsfeld für den
Wertheimer bzw. für Rieneck zu retten und den
jungen L.er Johann IV. von der Erbschaft aus-
zuschließen. Dies mißlang nach jahrelangen
Prozessen und Intrigen, da 1501 Asmus von
Wertheim auf weitere Ansprüche verzichtete
und die Herrschaft 1502 durch Dorothea und ih-
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ren Sohn Johann IV. gemeinsam an das Hoch-
stift † Würzburg zu Lehen aufgetragen wurde.
In der Oberpfalz verschlechterten sich die Be-
ziehungen zur benachbarten†Kurpfalz, so daß
Johann IV. seinen Statthalterposten in † Am-
berg 1518 aufgeben mußte. Vor seinem Tode
1531 erließ Johann IV. eine Primogeniturord-
nung. Die Lgft. sollte auf ewig ungeteilt bleiben.
Die Regierung sollte der älteste Sohn Georg III.
(† 1555) antreten. Die nachgeborenen Söhne
Hans und Christoph bzw. deren Nachkommen
wurden mit jährl. Geldbeträgen von je 550 Gul-
den abgefunden. Diese Söhne heirateten nicht,
weitere Teilungen innerhalb der Dynastie blie-
ben aus. Georg III. war in † Ingolstadt Rat und
Kämmerer † Karls V. Zu finanziellen Verlusten
führten die Dienste Lgf. Christophs, des Bru-
ders Georgs III., für Mgf. Albrecht Alkibiades
von Brandenburg bei dessen Kriegszügen zw.
1543–54. Der Verbleib beim kathol. Glauben
brachte den L.ern einen gewissen Rückhalt bei
den bayer. † Wittelsbachern gegenüber der †
Kurpfalz. Lgf. Georg Ludwig († 1613) stieg in
höchste Ämter am † Prager Kaiserhof auf (II.).
Dessen Sohn Wilhelm († 1634) erstach 1612 im
Trunk einen Edelmann und wurde von seinem
Vater daraufhin enterbt. Die Lgft. wurde zeitw.
unter bayer. Verwaltung gestellt. Wilhelm woll-
te gleichwohl auf die Regierung nicht verzich-
ten, wurde auf Veranlassung Maximilians von
Bayern gefangengesetzt, starb schließl. im Kl.
Die drei letzten L.er, vor 1612 geborene Söhne
Lgf. Wilhelms, starben sämtl. im Dreißigjähri-
gen Krieg als Offiziere auf ksl. Seite. Mit dem
kinderlosen Tod des ältesten und einzig verhei-
rateten unter diesen drei Söhnen, Maximilian
Adam, starb 1646 die Dynastie aus. Die schließl.
hoch verschuldete Lgft. L. fiel an † Bayern, die
fränk. Herrschaft Grünsfeld an das Hochstift †
Würzburg.

Um 1300 ist eine auffällige Konzentration
der L.er Dynastie erkennbar: Mind. vier männl.
Familienmitglieder gingen damals ins Kl., dar-
unter auch Friedrich III., der an der Spitze der
Waldecker Linie stand. 1366–1458 und noch-
mals 1463–87 bestanden zwei Linien nebenein-
ander. Der seit dem Erwerb der Gft. Hals 1375
weit gedehnte Besitz der Pleystein-Halser Linie
lud zu Teilungen ein, führte damit zur Zersplit-

terung und letztl. zum Ruin dieser Linie. Wohl
nicht zufällig blieben die letzten vier Vertreter
der verschuldeten Halser Linie unverheiratet.
1415 wurde zur Lösung der Ressourcenknapp-
heit der Halser Linie vorgesehen, daß Lgf. Ge-
org I. zehn Jahre lang auf die Regierung verzich-
ten solle, mit Zahlungen von 200 fl. bzw. 300 fl.
pro Jahr zu entschädigen sei und sich bei einem
anderen Herrn verdingen solle. Doch wurde die-
ser Vertrag ebensowenig realisiert wie Georgs I.
wenig später vollzogener Eintritt in ein Kl. von
Dauer war. Konsequenter wurde von den Lgf.en
eine Generation später verfahren: Eine Klausel
im Ehevertrag Lgf. Friedrichs V. mit Dorothea
von Rieneck von 1467 sah ausdrückl. den Ver-
zicht von Friedrichs Bruder Ludwig auf alle Erb-
ansprüche in der Lgft. L., seine Beschränkung
auf die Gft. Hals und lebenslange Ehelosigkeit
vor, außer im Falle, daß Friedrich V. und Do-
rothea kinderlos blieben. Da die Gft. Hals be-
reits hoch verschuldet war, sollte so zumindest
ein Ausbluten der Stammherrschaft L. verhin-
dert werden. Dieser Vertrag wurde umgesetzt.
Anders als im 14. Jh. trat auch nach der Erb-
schaft der fränk. Herrschaft Grünsfeld keine
neue Linienbildung mehr ein. Zumeist gab es
nur einen männl. Erben. Als Johann IV. drei
Söhne hinterließ, stellte er eine Primogenitur-
ordnung auf. Nachgeborene Söhne fanden in
dieser sowie in der letzten Generation des Ge-
schlechts ihr Auskommen als Offiziere.

Die L.er gingen bis 1528 fast ausschließl.
Ehen mit Angehörigen aus dem Grafen- und
Herrenstand ein, zumeist aus Familien aus dem
fränk.-schwäb.-thüring. Raum, erst seit dem 16.
Jh. auch an den Mittel- und Niederrhein aus-
greifend. Die beiden Fürstenehen Ulrichs II. aus
der L.er Linie († 1378) mit einer schles. Hzg.in
von Falkenberg und Sigosts aus der Halser Linie
(† 1398) mit einer Tochter † Ruprechts II. von
der Pfalz stehen vereinzelt. Die Mitgifthöhe in
den überlieferten Eheverträgen bewegt sich im
für Gf.en und Herren übl. Rahmen.

Bes. Beachtung verdient Lgf. Leopolds Ehe
mit der Wwe. Elisabeth von Alb, vormals Suberin
gen., i. J. 1424. Der Ehevertrag wurde von Eli-
sabeths Brüdern, Bf. Johann zu Agram, Reichs-
kanzler und ungar. Kanzler, sowie durch Bf.
Heinrich zu Fünfkirchen ausgestellt. Die von
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Alb entstammten einem kleinadeligen Ge-
schlecht im Bereich der Gft. Sulzbach-Veldenz.
Der Aufstieg dieser Familie vollzog sich in Un-
garn in Diensten Kg. † Sigismunds und durch
den Erwerb kirchl. Pfründen in rasantem Tem-
po. Der Heiratsvertragmit den L.ern sah eine im
Rahmen der leuchtenberg. Eheverträge außer-
ordentl. hohe Mitgift von insgesamt 8000 Gul-
den von seiten der Ehefrau vor, der numer.
höchste Betrag vor der Fürstenheirat Georgs III.
i. J. 1528. Die beiden Bf.e stockten einen So-
ckelbetrag von 6000 Gulden, die Elisabeth mit-
bringen sollte, jeweils um kurzfristig in bar fäl-
lige 1000 Gulden auf. Zusammen mit einer Wi-
derlegung von 8000Gulden von seiten Leopolds
waren damit insgesamt 16000 Gulden zugun-
stenElisabeths auf SchloßundStadt Pfreimd an-
zuweisen. Über den Zufluß der Geldbeträge ist
nichts bekannt. Wahrscheinl. wurden die Sum-
men künstl. hochgerechnet, um die Ehe nach
außen als ein Projekt sozial arrivierter und öko-
nom. potenter Partner erscheinen zu lassen. Le-
opold wurde in der Ehevertragsurk. von den bei-
den ungar. Bf.en mit dem Fürstenprädikat
»hochgeboren« tituliert. Damit fügte sich die
Ehe in die Aufstiegsambitionen beider Seiten
ein (zu Leopold siehe II.). Die Ehe intensivierte
zudem Leopolds Kontakt zumKönigshof, wo er
sich häufig aufhielt. In leuchtenberg. Genealo-
gien des 16. Jh.s wurde Elisabeth von Alb zu ei-
ner schles. Herzogstochter »von Oppeln« ge-
macht.

Die Ehe Friedrichs V. mit Dorothea von Ri-
eneck brachte einen bedeutenden Gebiets- und
Ressourcenzuwachs. Nur mit größten Anstren-
gungen gelang es schließl. jedoch, die Grüns-
felder Erbschaft für die unmittelbaren leuchten-
berg. Nachkommen des Gf.en Philipp d.Ä. von
Rieneck gegen das agnat. Hausrecht der Rien-
ecker durchzusetzen (siehe oben). Erst allmähl.
ist das Hineinwachsen der L.er in den Fürsten-
stand am Konnubium abzulesen. Noch nicht
mit Johann IV. (– 1502), sondern erst seit der
Ehe Georgs III. mit Barbara von Brandenburg (–
1528) ist zumindest in knapp der Hälfte der Fäl-
le fsl. Konnubium zu beobachten.

† B.7. Leuchtenberg † C.7. Leuchtenberg † C.7.

Pfreimd

leuchtenberg

Q. Umfassende Quellensammlung (regestartige Dar-

stellung) bei Wagner 1–6, 1940–56. – Doeberl, Mi-

chael: Die Landgrafschaft der Leuchtenberger. Eine ver-

fassungsgeschichtliche Studie mit anhängenden Urkun-

den und Regesten, München 1893. – Johann Christian

Lünig’s Teutsches Reichs-Archiv. Theil 1/4: Das Teutsche

Reichs-Archiv, und zwar Pars Specialis, nebst dessen I. II.

III. und IV.Continuation, Leipzig 1713 [Reichsmatrikel]. –

Regesten Kaiser Friedrichs III., 1–17, 1982–2002, Son-

derbd. 1, 1838/40–1998. – RTA.ÄR, XXII,2, 1999. –

Senckenberg, Heinrich Christian von: Neue und

vollstaendigere Sammlung der Reichs-Abschiede, Wel-

che von den Zeiten Kayser Conrads II. bis jetzo, auf den

Teutschen Reichs-Taegen abgefasset worden, sammt den

wichtigsten Reichs-Schluessen, so auf dem noch fuer-

waehrenden Reichs-Tage zur Richtigkeit gekommen

sind: in vier Theilen [...] nebst einer Einleitung, Zugabe,

und vollstaendigen Registern, Frankfurt am Main 1747

[Reichsmatrikel]. – Wagner, Illuminatus: 56 Jahre im

Dienste der Landgrafen von Leuchtenberg. Aufzeichnun-

gen des Kanzlers Dr. Johann Federl († 1626), in: Verhand-

lungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Re-

gensburg 61 (1910) S. 1–58.

L. Ambronn, Karl-Otto: Art. »Leuchtenberg«, in:

LexMA V, 1991, Sp. 1915f. – Bernd 1977. – Ehmer, Her-

mann: Graf Asmus von Wertheim (1453?–1509), in: Bei-

träge zur Erforschung des Odenwaldes und seiner Rand-

landschaften 5 (1992) S. 151–184. – Herrmann, Erwin:

Der Humanist Kaspar Brusch und sein Hodoeporikon

Pfreymbdense, in: Jahrbuch des Collegium Carolinum 7

(1966) S. 110–127. – Kraus, Andreas: Die Landgrafschaft

Leuchtenberg, in: Die Oberpfalz 64 (1976) S. 129–138. –

Krieger, Karl-Friedrich: Fürstliche Standesvorrechte

im Spätmittelalter, in: BDLG 122 (1986) S. 91–116, hier

S. 97f. und S. 107. – Die Kunstdenkmäler des Großher-

zogtums Baden. Beschreibende Statistik, hg. von Franz

Xaver Kraus, Bd. 4,2: Die Kunstdenkmäler des Amts-

bezirks Tauberbischofsheim (Kreis Mosbach), Freiburg

1898, S. 32–47 [Grünsfeld]. – Kunstdenkmäler Bayerns:

Bezirksamt Nabburg, 1910, S. 80–99 [Pfreimd]. – Reit-

zenstein 1986. – Riedenauer, Erwin: Das Herzog-

tum Bayern und die kaiserlichen Standeserhebungen des

späten Mittelalters, in: ZBLG 36 (1973) S. 600–644. –

Ruf, Theodor: Die Grafen von Rieneck. Genealogie und

Territorienbildung. Bd. 1: Genealogie 1085 bis 1559 und

Epochen der Territorienbildung, Würzburg 1984 (Main-

fränkische Studien, 32/1) S. 98–106. – Schlinker,

S. 215. – Störmer, Wilhelm: Art. »Leuchtenberg«, in:

NDB XIV, 1985, S. 368f. – Sturm, Heribert: Kemnath,



146 a. dynastien

München 1975 (Historischer Atlas von Bayern. Altbayern,

40). – Wagner 1–6, 1940–56.

Joachim Schneider

LOTHRINGEN, HZG.E VON

I. Der volkssprachl. Begriff L./Lorraine be-
zeichnet im späteren MA gleichermaßen einen
geograph. Raum, der in etwa durch Argonnen,
Ardennen und Vogesen begrenzt wird, wie den
territorialen Herrschaftsbereich der (ober-)lo-
thring. Hzg.e, der davon ledigl. einen Teil ein-
nahm. Nicht der kaum faßbare Gf. Adalbert,
dem Ks. Heinrich III. 1047 die (ober-) lothring.
Herzogswürde übertrug, aber sein Bruder Ger-
hard, der ihm im nächsten Jahr im Amt nach-
folgte, wird bei Sigebert von Gemblouxmit dem
Herkunftsnamen de Alsatia belegt. Die Bezeich-
nung »elsässisches Herzogshaus« wird auch in
der jüngeren Lit. teilw. beibehalten, obwohl die
lothring. Herkunft zweifelsfrei feststeht. Diese
Zubenennung ist möglicherw. damit zu erklä-
ren, daß der deutschsprachige NO L.s, der in
der Begrifflichkeit der Quellen durchaus mitun-
ter dem Elsaß zugerechnet wurde, einen frühen
Besitzschwerpunkt der Familie bildete (Paris-
se 1982).

II. Der Markgrafentitel der Hzg.e, der be-
reits im 11. Jh. Bestandteil der offiziellen Titu-
latur wird, ist wohl als ein Ehrentitel anzusehen.
Mit ihm wird schon vor der Übernahme des
Herzogsamtes Gf. Adalbert in den »Notitiae
fundationis monasterii Bosonis-Villae« (Busen-
dorf) belegt. Eine Belehnung mit dem Hzm. ist
erst für 1259 überliefert. Sie läßt im conductus
und in der Aufsicht über die zw. Maas und
Rhein stattfindenden Zweikämpfe noch den
(ober-) lothring. Amtssprengel des otton.-sal.
Dukats erkennen. Der Hzg. galt als der vor-
nehmste weltl. Rfs. links des Rheins, wo er für
den Kg. das Amt des Seneschalls übernahm
(hier bestand eine gewisse Konkurrenz zum
Truchsessenamt des † Pfgf.en bei Rhein.) Nach
1198 trat er aber als Königswähler nicht mehr in
Erscheinung. Nachdem unter † Ludwig dem
Bayern der Kontakt zum Kgtm. über viele Jahre
völlig abgerissen war, wurde 1361 bei der Lehns-
huldigung gegenüber † Karl IV. neben den Ein-

zelrechten der Dukat samt den Ehrenpflichten
nicht mehr erwähnt. Das lothring. Territorium
selbst aber galt nicht als lehnsrührig. 1391 ver-
trat dann Hzg. Karl II. gegenüber dem frz. Kg.
erstmals die Auffassung, L. sei überhaupt kein
lehnspflichtiges Fsm. So argumentierte 1495
auf dem Wormser Reichstag auch Hzg. René II.
Eine endgültige Klärung gegenüber dem Reich
erfolgte 1542 im Vertrag von † Nürnberg; L.
wurde als ducatus liber et non incorporabilis aner-
kannt und blieb ledigl. dem Schutz und Schirm
des Reiches unterstellt mit Ausnahme des von
Frankreich lehnsrührigen Barrois mouvant und
der früheren Lehen der Gft. Champagne. Von
der Gerichtsbarkeit des Reichskammergerichts
wurde es weitgehend befreit. – Die Hzg.e ver-
fügten über umfangr. Eigengut im unteren
Saargau, im Waldland um Bitsch, an der unte-
ren Meurthe, im Saintois und im Soulossois um
Châtenois sowie über ausgedehnte Vogteirechte
in den Vogesen (St-Dié, Moyenmoutier, Etival
u. a.). Kgl. Fiskalgut entstammte der Besitz an
der oberen Mosel um Flörchingen und Sierck.
Als Reichslehen hielten sie die Vogteien über
die Metzer Abteien St-Pierre und St-Martin und
die bedeutende Vogtei über das Kl. † Remire-
mont, dessen Besitz zu einem guten Teil dem
Aufbau der lothring. bailliage de Vosges diente. Zu
den Reichslehen zählte auch die Vogtei über die
Stadt† Toul, die freilich seit dem Beginn des 14.
Jhs umkämpft war.

III. Nachdem im 12. und 13. Jh. zunächst
die Zisterzen Stürzelbronn und Beaupré – und
einmal auch Clairlieu – als Grablegen gedient
hatten, übernahm nach dem Willen Hzg. Ru-
dolfs I. die von ihm 1339 in Nancy begründete
Kollegiatkirche St-Georges diese Funktion. Zu
den Seelenmessen, die er hier für seine Vorfah-
ren stiftete, gehörte auch eine Messe für den rit-
terl. Helden Garin le Loherain der Lothringere-
pen, qui fuit li uns des chies [chefs] de notre linaige.
Sein Jahrtag wurde zu dieser Zeit auch im Met-
zer Stephansdom begangen. Die Stiftskirche
wurde zum zentralen Gedächtnisort von Land
und Dynastie. Als sich der herzogstreue lo-
thring. Adel 1468 während der Burgunderkriege
in einer compaignie au lion zusammenschloß,
sollten hier die Wappenschilde der Mitglieder
aufgehängt werden. Im Chor ließ René II. ein
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aufwendiges Grabmal für den vor Nancy er-
schlagenen Karl den Kühnen anlegen, dessen
Inschriften den Lothringerhzg. als Schlachten-
sieger feierten. Als Siegesmal wurde auf dem
Schlachtfeld ein Doppelkreuz errichtet. Unter
diesem Zeichen hatten Renés Truppen ge-
kämpft. Gedeutet als Emblem des ersten Kg.s
von Jerusalem, Gottfried von Bouillon, wurde
dieses sog. Lothringerkreuz zum Symbol der
Dynastie und des Landes. – Erst in der Zeit Re-
nés wird die genealog. Überlieferung des Hau-
ses faßbar. Die »Brevis genealogia« Renés II.,
eine 1504/05 abgeschlossene Kompilation ver-
schiedener Texte, stützt sich teilw. auf eine Ga-
lerie der lothring. Hzg.e, mit der einst ein Saal
(wohl des hzgl. Palastes) in Nancy ausgemalt
gewesen sein soll, die aber einer Renovierung
zum Opfer gefallen sei. Die Tituli zu den ein-
zelnen Bildern mit den Namen der lothring.
Herrscher und ihrer Ehefrauen, die vor dem 12.
Jh. einen fiktionalen Charakter tragen und mit
einem gewissen Vasqueciens beginnen, entnahm
der Redaktor einer Abschrift.

IV. Das zweite lothring. Herzogshaus ist
aus der Sippe der Matfriedinger hervorgegan-
gen, die im Saar- und Niedgau sowie an der
Mosel um †Metz verwurzelt war und im 10. Jh.
die Gf.en von † Metz und mit Gottfried auch
bereits einen Hzg. von (Nieder-) L. stellte. Die
Verbindung der Anfang des 11. Jh.s auftreten-
den Geschwister Gerhard, Adalbert und Adel-
heid mit den Matfriedingern des 10. Jh.s konnte
aber auch durch die Forschungen Hlawitschkas
bisher nicht imDetail geklärt werden. Von einer
Herkunft aus dem Hause Gottfrieds von Bouil-
lon weiß imGegensatz zurWanddarstellung im
Palast von Nancy erstmals die sog. »Chronique
de Lorraine« zu berichten (1484/89), die sie für
das Jahr 1475 auch René II. in den Mund legt.
Nach dieser, im 16. Jh. durch die lothring. Hof-
geschichtsschreibung weit verbreiteten Auffas-
sung leiteten sich die Hzg.e in direkter Linie von
Gottfrieds Bruder Wilhelm, Gf. von Boulogne,
her.

Machtpolit. standen die Hzg.e bis ins frühe
13. Jh. ganz im Schatten der Gf.en von† Bar. Sie
nahmen in dieser Zeit weder an einem der
Kreuzzüge teil, die seit den Tagen Gottfrieds
von Bouillon gerade auf den lothring. Adel eine

lothringen

bes. Anziehungskraft ausübten, noch machten
sie überhaupt viel von sich reden. Eine territo-
riale Expansion und Verdichtung setzte erst mit
den Hzg.en Matthäus II. (1220–51) und Fried-
rich III. (1251–1303) ein. Es gelang, die Gf.en
von Lunéville von der unteren Meurthe völlig zu
verdrängen. Mit der Erwerbung von Rosières
erlangten die Hzg.e Zugang zu den Salzquellen
des Saulnois und damit zum wichtigsten Wirt-
schaftsgut der Region. Friedrich begann mit
dem Ausbau von Nancy zur Res., wo auch der
erste bailli des Landes, der bailli le duc, seinen
Sitz hatte. Daneben wurden der bailliage de Vosges
sowie aus dem Besitzkomplex an der Saar der
bailliage d’Allemagne gebildet, der mit dem Er-
werb von Schaumburg aus der Erbmasse der
Blieskasteler Gf.en und von Saargemünd bereits
in etwa seine spätere Größe erreichte. Seit dem
späten 14. Jh. profitierten die Hzg.e vomMacht-
verfall des † Metzer Hochstifts, das im 15. Jh.
die Stiftsstädte Saarburg und Epinal abtreten
mußte.

Als folgenr. erwiesen sich die Lehnsauftra-
gungen an die Gf.en von Champagne im 12. und
13. Jh., darunter 1218 auch Neufchâteau, lange
Zeit die wirtschaftl. bedeutendste Stadt des
städtearmen Hzm.s. Sie dienten zunächst den
Champagnegf.en und nach dem Anfall der
Champagne an Frankreich dem frz. Kg. als po-
lit. Druckmittel. Dieser unterwarf mittels der
ehemaligen Champagnelehen die lothring.
Hzg.e seiner Gerichtsbarkeit. Der frz. Einfluß
erreichte 1335 mit der Regentschaft des Gf. von
† Bar für den unmündigen Hzg. Rudolf, der mit
Marie von Blois verh. wurde, seinen Höhe-
punkt. Seit dieser Zeit verfügten die Hzg.e über
ein hôtel in Paris. In der zweiten Jahrhundert-
hälfte läßt sich eine gegenläufige Tendenz be-
obachten, die ihren Anfang nimmt von der Re-
gentschaft des Gf. von † Württemberg für sei-
nen Schwiegersohn Johann, im Land vertreten
durch einen lieutenant aus dem lothring. Adel.
Nicht zuletzt durch dessen Eigenmächtigkeiten
verschärften sich die Konflikte um die Cham-
pagnelehen. Hzg. Karl II. ging dann auf Distanz
zum frz. Königshof und lehnte sich an die †
Wittelsbacher an. Er hatte keine überlebenden
Söhne, konnte aber durch die Verbindung sei-
ner Tochter Elisabeth mit René von Anjou nicht
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nur die Unabhängigkeit des Hzm.s von Frank-
reich langfristig sichern, sondern auch die 1431
wirksam gewordene Personalunion mit dem
Hzm. † Bar einleiten. Der Gf. von Vaudémont,
der 1473 als Hzg. René II. die Nachfolge der †
Anjou antrat, vereinigte das gesamte Erbe des
ersten und des zweiten lothring. Herzogshau-
ses in einer Hand. Die Besetzung L.s durch Karl
den Kühnen von Burgund und die des Barrois
mouvant durch Ludwig XI. von Frankreich blie-
ben Episode. Die Versuche Renés, auch in Ita-
lien das Erbe der † Anjou anzutreten, scheiter-
ten allerdings an der Obstruktion Frankreichs.

Es gab in der Geschichte des Herzogshauses
nur zwei größere Abschichtungen: Bereits in
der Frühzeit der Herrschaft wurde 1070/73 mit
der Ausstattung des zweitgeborenen Gerhard
im nördl. Saintois um die Burg Vaudémont
(südl. von Nancy) das Grafenhaus Vaudémont
etabliert. Es erlosch zwar 1346 im Mannes-
stamm, doch kam die Gft. 1393 durch die Heirat
Friedrichs, des jüngeren Bruders Hzg Karls II.,
wieder an das Stammhaus. Friedrich erkannte
die Erbfolgeordnung von 1410 an, die den Töch-
tern Karls die Nachfolge im Hzm. zusicherte.
1425 wurde diese Regelung durch den Adel des
Landes bestätigt. Trotzdem versuchte Fried-
richs Sohn Gf. Anton von Vaudémont nach
Karls Tod 1431 die Nachfolge anzutreten. In der
Schlacht von Bulgnéville gegen René von Anjou
noch siegreich, mußte der Gf. von Vaudémont
nach dem Wegfall der burgund. Unterstützung
auf seinen Anspruch vorläufig verzichten. – Zu
einer weiteren Abschichtung kam es 1179, als
der nachgeborene Friedrich (von Bitsch) eine
fakt. Teilung des Hzm.s durchsetzte, bei der
ihm v. a. der Besitz im deutschsprachigen NO
zufiel. Friedrich erscheint in Kaiserurk.n mitun-
ter als dux. Die Teilung aber blieb ohne Folgen,
da sein erstgeborener Sohn Alleinerbe des ge-
samten Hzm.s wurde. Apanagierte nachgebo-
rene Söhne Friedrichs von Bitsch begründeten
die Linien Bayon und Châtelet (wohl illegitim).
In ähnl. Weise gingen aus der hzgl. Hauptlinie
hervor die Herren von Flörchingen/Florange
und die Gf.en von Toul, aus diesen wiederum
die Herren von Ennery, von Coussey und von
Montreux (en Ferrette) sowie aus den Gf.en von
Vaudémont die Herren von Deuilly. Diese Herr-

schaften waren eher unbedeutend, die einzel-
nen Linien meist kurzlebig. – Bitsch hatte be-
reits Anfang des 12. Jh.s der Versorgung eines
zweitgeborenen Sohnes des Herzogshauses ge-
dient, der jedoch 1127 als Erbe seiner Mutter die
Gft. Flandern übernehmen konnte. Er und sein
nachfolgender Sohn regierten in Flandern bis
1191.

Heiratspolit. waren die Hzg.e lange Zeit nur
bedingt erfolgreich. Die Verbindung mit den †
Staufern schuf die Voraussetzungen für die
Emanzipationsbestrebungen Friedrichs von
Bitsch, der sich häufig am ksl. Hof aufhielt und
in das poln. Königshaus einheiratete. Anfang
des 14. Jh.s verbanden sich die L.er mit den †
Habsburgern und Ende des 14. Jh.s mit den †
Wittelsbachern. Beider Kgtm. scheiterte wenige
Jahre später. Zahlr. waren die Heiratsverbin-
dungen mit gfl. Familien, die aber nur im Fall
der Harcourt Ende des 15. Jh.s einen nennens-
werten Gebietszuwachs einbrachten; bei der
Dagsburger Erbschaft zu Beginn des 13. Jhs gin-
gen die Hzg.e ganz leer aus. Der mit den Gf.en
von † Württemberg 1367 geschlossene wech-
selseitige Erbvertrag blieb folgenlos. Erst die
Anjouheirat eröffnete 1420 durch die Erbverei-
nigung mit † Bar eine ganz neue Perspektive.

† B.7. Lothringen † C.7. Bar-le-Duc † C.7. Nancy
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1139 et de 1176 à 1220, bearb. von Emile Duvernoy,

Nancy 1915. – Duvernoy, Emile: Le duc de Lorraine

Mathieu Ier (1139–1176), Paris 1904. – Johann von Bayon,

Historia Mediani in Vosago monasterii, hg. von Humbert

Belhomme, in: Belhomme, Humbert: Historia

mediani in Vosago monasterii ordinis sancti Benedicti ex



149

congregatione sanctorum Vitoni et Hidulphi, Straßburg

1724, S. 230–299. – La chronique de Lorraine, 1859. –

Notitiae fundationis monasterii Bosonis-Villae, hg. von

Oswald Holder-Egger und Georg Waitz, in: MGH

SS XV,2, 1887, S. 977–980.

L. Duvernoy, Emile: Les Etats généraux des du-
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Mohr, Walter: Geschichte des Herzogtums Lothringen,

Bd. 3: Das Herzogtum der Mosellaner 11.–14. Jahrhun-

dert, Trier 1979; Bd. 4: Das Herzogtum Lothringen zwi-

schen Frankreich und Deutschland 14.–17. Jahrhundert,

Trier 1986. – Parisse 1976. – Parisse 1982. – Poull

1991. – Thomas, Heinz: Die lehnrechtlichen Beziehun-

gen des Herzogtums Lothringen zum Reich von der Mitte

des 13. bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, in: RhVjbll 38

(1974) S. 166–202. – Thomas 1973.

Markus Müller

LUDOWINGER

I. Der Name L. für die erste thüring. Land-
grafendynastie ist nicht zeitgenöss., sondern als
moderne Bildung an dem durch sechs Genera-
tionen vom 11. bis frühen 13. Jh. vorherrschen-
den Leitnamen »Ludwig« orientiert. Nach den
erstmals 1190/98 in der Gründungsgeschichte
des ludowing. Hauskl.s Reinhardsbrunn aufge-
zeichneten Traditionen über Anfänge und Her-
kunft der L. galten als älteste Vertreter der Fa-
milie die hier zuerst zu 1025 genannten Brüder
Hugo und Ludwig der Bärtige († um 1080?, =
St. Alban in † Mainz), von denen letzterer zum
Stammvater der L. wurde. Die Reinhardsbrun-
ner Gründungsgeschichte leitet die beiden Brü-
der und mit ihnen die L. in fingierter Abstam-

ludowinger

mungslinie von Karl dem Großen ab und rückt
sie durch fiktive Verwandtschaft mit Ks. Kon-
rads II. Gemahlin Gisela in die Nähe des sal.
Hauses. Urkundl. und erzählende Zeugnisse
verweisen auf eine mainfränk. Herkunft sowie
auf Verwandtschaftsbeziehungen zu den main-
fränk. Gf.n vonRieneck und enge Kontakte zum
Ebf. von † Mainz. Sie lassen weiterhin erken-
nen, daß Ludwig der Bärtige um 1030/40 neben
seinen mainfränk. Besitzungen sich als Lehns-
mann des †Mainzer Ebf.s einen weiteren Herr-
schaftsbereich in Thüringen schuf, der in der
Folgezeit in rascher territorialer Expansion zum
Herrschaftsschwerpunkt der L. wurde, während
diemainfränk. Positionen zu Beginn des 12. Jh.s
aufgegeben wurden. Erster Stammsitz der L. in
ihrem neuen thüring. Herrschaftsgebiet war die
Schauenburg (bei Friedrichroda) am Nordab-
hang des Thüringer Waldes, in deren unmittel-
barer Nähe Ludwig der Springer, der Sohn und
Nachfolger Ludwigs des Bärtigen, 1085 das
Hauskl. Reinhardsbrunn gründete. Doch wurde
die Schauenburg, die bereits 1114 (?) an Rein-
hardsbrunn gelangte, für die zunächst noch bei-
derseits des Thüringer Waldes begüterten und
weit in das nördl. und nordöstl. Thüringen aus-
greifenden L. nicht namengebend. Die Erhe-
bung zu Lgf.en von Thüringen 1131 und ihre Ti-
tulatur als comes provinciae, lantgravii Thuringie,
principes Thuringie u. ä. trug vollends dazu bei,
daß sich kein eigener Geschlechtername mehr
herausbildete. An die fränk. Herkunft der L. er-
innerte noch im ersten Drittel des 13. Jh.s der
Sachsenspiegel mit dem Vermerk Der lantgreve
von Doringen iz ein Vranke (Landrecht, Vorrede).
1247 mit dem kinderlosen Tod Lgf. Heinrich
Raspes starben die L. im Mannesstamme aus.

II. Die L., deren Herrschaftsaufbau in Thü-
ringen zunächst auf allodialer Grundlage und in
Verbindung mit Mainzer, Fuldaer und Hersfel-
der Lehen erfolgte, hatten bereits unter Ludwig
dem Bärtigen wohl im Umkreis ihres ältesten
Herrschaftszentrums um die Schauenburg
Grafschaftsrechte inne. Sie standen seit 1070/75
mit dem Großteil des thüring. und sächs. Adels
in Opposition gegen das sal. Kgtm. und stiegen
durch geschickte Heiratsverbindungen (vgl. un-
ten IV.) und Usurpation (so insbes. 1070/80 der
Erwerb des Erbauungsplatzes der Wartburg als
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ihrer zeitw. wichtigsten Burg) rasch zu einem
der mächtigsten Adelshäuser in Thüringen auf.
1122 dehnten sie – erneut durch Heirat – ihren
Einflußbereich weit über Thüringen hinaus
nach † Hessen und bis in die Rheinlande aus.
1130/31 wurden sie von Kg. Lothar III. mit der
Lgft. Thüringen belehnt. Inhalt dieser für Thü-
ringen kurz zuvor (1128/29) neu geschaffenen
Würde war eine dem Kg. direkt unterstellte
übergfl. Herrschaft, deren wesentl. Aufgaben
v. a. wohl die Gerichtsbarkeit und Friedenswah-
rung in dem herrschaftl. zersplitterten histor.-
geograph. Raum Thüringen bildeten und die –
wenn auch im Rang Hzg.en und Mgf.en nach-
geordnet – herzogsgleichen Charakter besaß.
Die erbl. Landgrafenwürde sicherte den L.n die
unmittelbare Bindung an den Kg., stellte sie
über die übrigen Gf.en und Herren in Thürin-
gen und erhob sie nach ihrer Einheirat in das
stauf. Haus († Staufer) um 1150 (Lgf. Ludwig II.
heiratete Friedrich Barbarossas Halbschwester
Jutta) ihrem eigenen Selbstverständnis nach in
den Kreis der clarissimi regni primates. 1180 bei der
Entmachtung Heinrichs des Löwen zählte Lgf.
Ludwig III. (1172–90) unzweifelhaft zu den Ver-
tretern des Reichsfürstenstandes. Sein Bruder
und Nachfolger Lgf. Hermann I. (1190–1217),
dem Kg. Heinrich VI. die erbl. Lehnsnachfolge
in der Lgft. zunächst verwehrt hatte, suchte den
fsl. Rang der L. durch die Berufung auf die lgfl.
Würde als den Thuringie principatus und das de-
zidierte Führen des princeps- und principatus-Ti-
tels um so nachdrückl. zu begründen und zu
dokumentieren. 1180 nach dem Aussterben der
Pfgf.en von Sachsen aus dem Hause Sommer-
schenburg erhielt Lgf. Ludwig III. als weiteres
Reichslehen die kleine, nördl. der unteren Un-
strut gelegene Pfgft. Sachsen, die er 1181 seinem
jüngeren Bruder Hermann I. abtrat, die aber seit
dessen Nachfolge in der Lgft. 1190 stets mit die-
ser in Personalunion vereint blieb. Die L., deren
langgestreckter, in der Mitte des Reiches gele-
gener Herrschaftskomplex zw. mittlerer Saale
und oberer Lahn bis zum Mittelrhein ihnen in
dem stauf.-welf. Konflikt zusätzl. polit. Ge-
wicht verlieh, standen seit ihrem Wechsel zu
Kg. Konrad III., von den kurzen Phasen des
Konfliktes Hermanns I. mit Heinrich VI., seiner
Schaukelpolitik im stauf.-welf. Thronstreit

1198/1211 und des Abfalls Lgf. Heinrich Raspes
1243 von Ks. † Friedrich II. abgesehen, fast
durchweg auf stauf. Seite und wurden unter
Friedrich I. und † Friedrich II. mehrfach an füh-
render Stelle reichspolit. tätig. Hermanns I.
Sohn Lgf. Ludwig IV. (1217–27), der 1227 als
einziger weltl. Rfs. am Kreuzzug† Friedrichs II.
teilnahm, erhielt 1226/27 für sich und seinen
Sohn Hermann II. die Eventualbelehnung für
die Mgft.en † Meißen und Lausitz sowie mög-
licherw. weitreichende Eroberungszusagen in
Preußen und erwarb damit die Aussicht auf be-
deutenden weiteren Machtzuwachs. Sein Bru-
der und Nachfolger Heinrich Raspe (1227–47)
wurde Ende 1241/Frühjahr 1242 gemeinsammit
Kg. Wenzel I. von † Böhmen von Ks. † Fried-
rich II. zum Reichsverweser für Dtl. für den un-
mündigen Kg. † Konrad IV. bestellt, ging aber
1243 auf die päpstl. Seite über. Als deren Pro-
tagonist erwarb er nach der Absetzung † Fried-
richs II. und†Konrads IV. 1245mit seinerWahl
zum röm. Kg. am 22. Mai 1246 in Veitshöch-
heim bei † Würzburg seinem Hause für kurze
Zeit die kgl. Würde. Mit seinem kinderlosen
Tode am 16. Febr. 1247 und demAussterben der
L. inmännl. Linie fielen die Lgft. Thüringen und
die Pfgft. Sachsenmit den dortigen Eigengütern
der L. an den †Wettiner Mgf. Heinrich den Er-
lauchten von†Meißen, während die Herrschaft
† Hessen, die kein Fsm. war, an Ludwigs IV.
Tochter Sophie von Brabant überging und die
Grundlage für die 1292 zum Abschluß gelangte
Entstehung der Lgft. † Hessen unter Sophie
und ihrem Sohn Lgf. Heinrich I. von Hessen
(1244–1308) bildete. – Neben den Reichslehen,
den allodialen Herrschaftsgrundlagen und
zahlr. Vogteien und Einzelrechten gründete
sich die Herrschaft der L. auf umfangr. Fuldaer,
Hersfelder und v. a. Mainzer Kirchenlehen. Pro-
minenteste Vertreter der L. neben den Inhabern
der Lgft. waren Ludwigs des Springers Bruder
Bf. Udo I. von Naumburg (1125–48), Ludwigs
IV. 1235 heiliggesprochene Gemahlin Elisabeth
(1207–31), sein Bruder Lgf. Konrad († 1240),
der 1239/40 zumNachfolger Hermanns von Sal-
za als Hochmeister des † Deutschen Ordens ge-
wählt wurde, und seine Tochter Sophie von Bra-
bant (1224–75), die Begründerin der Lgft. †
Hessen.
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III. Gleichzeitig mit ihrer um 1150/60 faß-
baren Selbstzuordnung zu den clarissimos regni
primates als der ersten schriftl. Fixierung ihres
fsl.-dynast. Selbstverständnisses setzen die äl-
testen Zeugnisse für die herrschaftl. Repräsen-
tation der L. ein. An ihrer Spitze stehen zeitl.
und von ihrer Bedeutung her die monumenta-
len, in ihrer aufwendigen Bauornamentik an
rhein. Vorbildern orientierten Palasgroßbauten
der ludowing. Lgf.en in Thüringen. Sie wurden,
einsetzend mit der Wartburg (erste Bauphase
1156/60; zweite und dritte Bauphase 1160/nach
1162 bzw. ca.1170/1200) und fortgeführt mit der
Neuenburg (ab 1170/75) undWeißensee (letztes
Drittel 12. Jh.) von Lgf. Ludwig II. (1140–72) mit
hohem Repräsentationsanspruch begonnen
und unter seinen Nachfolgern, die ihrerseits
Ende 12./Anfang 13. Jh. auch † Marburg in re-
präsentativer Weise ausbauten, vollendet. Die
baul. Repräsentation der L. griff weit über ihre
Großburgen hinaus und erfaßte die Prioratskir-
che St. Ulrich in Sangerhausen ebenso wie die
Stadtkirchen in den lgfl. Städten Freyburg/Un-
strut und Creuzburg. Insbes. die Wartburg bil-
dete gemeinsam mit der künstl. verwandten Ni-
kolaikirche und dem Landgrafenhof in † Eise-
nach seit Ludwig III. ein herausragendes En-
semble, dem – ähnl. dem Hof Heinrichs des Lö-
wen in † Braunschweig – innerhalb des ludo-
wing. Herrschaftskomplexes durchaus Resi-
denzfunktionen zukamen. – Sind Münzprägun-
gen der L., die den reitenden Lgf.en mit Fahne
und Schild darstellen, seit 1140/50 erhalten, so
finden sich erste Vorformen einer lgfl. Kanzlei
seit 1168 und ist das älteste lgfl. Siegel, das
gleichfalls den reitenden Lgf.en mit Fahne und
Schild zeigt, erstmals 1174 überliefert. In die
Zeit Ludwigs III. fällt auch die endgültige Aus-
bildung des lgfl.-ludowing.Wappens, das einen
rot-weiß-quergestreiften Löwen (der Löwe als
Wappentier möglicherw. infolge der ludowing.-
stauf. Heiratsverbindung) auf blauem Grund
darstellt und das in demwohl noch vor 1200 ver-
faßten Troja-Lied des Herbort von Fritzlar auch
literar. bezeugt ist. – Literar. Mäzenatentum als
Mittel fsl. Repräsentation begegnet in einer für
diese Zeit unter den dt. Rfs.en einzigartigen
Weise bei dem auf die Dokumentation seines
fsl. Ranges bes. bedachten Nachfolger Ludwigs

ludowinger

III. Lgf. Herrmann I. (1190–1217). Rühmte ihn
bereits als phalenzgrâven Herman von der Nûwen-
borch bı̂ der UnstrûtHeinrich von Veldeke 1184/90
im Zusammenhang mit der Vollendung seines
Aeneas-Romans als Gönner, so trat Hermann
nach Erlangung der Landgrafenwürde als Auf-
traggeber weltl. Dichtungen nach frz. Vorlagen
wie des Troja-Liedes Herborts von Fritzlar und
des »Willehalm« Wolframs von Eschenbach
hervor und versammelte die angesehensten
Dichter seiner Zeit, darunter auch Walther von
der Vogelweide, an seinemHof. Die um 1250/80
entstandene Spruchdichtung des »Fürstenlo-
bes« im sog. »Wartburg-Krieg« hat die Erinne-
rung hieran überhöhend ausgeschmückt und
das Bild Hermanns I. als eines Dichterfs.en und
fsl. Mäzens für die Nachwelt geprägt. Durchaus
als geistl. Entsprechung zu seinen literar. Auf-
tragswerken sind die beiden Prachtpsalter anzu-
sehen, die Hermann I. 1201/08 (sog. Elisabeth-
Psalter) und 1210/13 (sog. Landgrafen-Psalter)
in einem hochstehenden Skriptorium (mögli-
cherw. Reinhardsbrunn) für den lgfl. Hof in
Auftrag gab. Ihre Buchmalereien, die neueste
Entwicklungen im Umkreis des engl. und frz.
Königshofes aufgriffen, zeigen u. a. auch das
lgfl. Paar, wobei der Landgrafen-Psalter neben
der Darstellung Lgf. Hermanns I. und seiner
Gemahlin Sophia auch die ihm seit der Verlo-
bung Elisabeths 1210/11 verwandtschaftl. ver-
bundenen ungar. und böhm. Königspaare dar-
stellt und sie als Fürbitter für den Lgf.en auf-
treten läßt. – Während sich von Hermanns I.
Sohn Ludwig IV. (1217–27) als einem der reichs-
polit. aktivsten und territorialpolit. expansiv-
sten weltl. Rfs.en unter † Friedrich II., von des-
sen Repräsentationsanspruch der prächtige
Umbau der Doppelkapelle und des Palas’ auf
der Neuenburg zeugt und der geistl. Spiele am
Hof aufführen ließ, neben seiner – indirekt
überlieferten – Lebensbeschreibung aus der Fe-
der seines Kaplans Berthold und Münzdarstel-
lungen kaum aussagekräftige Zeugnisse erhal-
ten haben, wird unter Ludwigs Brüdern Konrad
und Heinrich Raspe der weiter gesteigerte fsl.
Rang der Dynastie deutl. erkennbar. Konrad,
der unter Beilegung des Lgf.en- und Pfgf.en-
Titels von 1231–34 Inhaber der Herrschaft †
Hessen war, führte 1233/34 – 1234 sogar als
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Münzsiegel – ein prachtvolles, in dieser Form
unter den dt. Rfs.en einzigartiges Thronsiegel
und einen Prunkschild, der das lgfl. Wappen
erstmals mit dem gekrönten Löwen zeigte.
Nach seinem Eintritt in den †Deutschen Orden
in † Marburg gingen auf ihn, der als fundator
huius monasterii galt, der mit demOrden gemein-
sam konzipierte Bau einer neuen Ordens-, Wall-
fahrts- und Grabeskirche 1235 über dem Grab
seiner 1235 kanonisierten Schwägerin Elisabeth
in † Marburg in den modernsten got. Baufor-
men sowie deren bemerkenswert reiche Pfrün-
dendotierung und zu einem erhebl. Teil auch
deren künstl. Ausstattung zurück. Die zeitge-
nöss. Grabplatte (1240/57) seines durchaus als
Stiftergrab anzusehenden Grabes in der Mar-
burger Elisabethkirche zeigt ihn als Ordens-
bruder mit der Geißel als Zeichen der Buße und
dem thüring. und dem Deutschordens-Wap-
pen. Wichtigstes herrscherl. Repräsentations-
zeugnis seines älteren Bruders Heinrich Raspe
(1227–47) ist dessen in einem einzigen Exem-
plar aus der Zeit unmittelbar nach seiner Kö-
nigswahl vom 23. Mai 1246 erhaltene Goldbul-
le, deren Vorderseite ihn als thronenden Kg.
darstellt und deren Rückseite ein stilisiertes
Rombild mit den beiden Apostelhäuptern des
Petrus und Paulus zeigt.

IV. Führte die erstmals 1190/98 in Rein-
hardsbrunn aufgezeichnete fiktive Genealogie
die L. auf Karl den Großen zurück und brachte
sie in Verbindung mit dem sal. Kaiserhaus, so
formierte sich die Familie der L. fakt. erst im
Zuge ihres Herrschaftsaufbaus in Thüringen
und der Konzentration ihres Totengedenkens
auf Reinhardsbrunn. Das 1085 von Ludwig dem
Springer in der Nähe des ältesten ludowing.
Stammsitzes in Thüringen, der Schauenburg,
gegründete, hirsau. geprägte Kl. Reinhards-
brunn, das mit Cluny in Gebetsverbrüderung
stand, überflügelte, der Schwerpunktverlage-
rung der Familie nach Thüringen entspr., von
seinen Anfängen an die gleichfalls hirsau. L.-
Gründung Schönrain inMainfranken (um 1080)
und stieg nach 1110 als Grablege nahezu sämtl.
Mitglieder des Hauses bis 1190 zum lgfl.
Hauskl. und zum wichtigsten Traditionszen-
trum der L. auf. Es bewahrte seine Stellung,
auch nachdem unter Lgf. Hermann I. das um

1208 von ihm gestiftete Zisterzienserinnenkl.
St. Katharinen in † Eisenach zeitw. diese Funk-
tionen einnahm, und blieb auch noch unter den
† Wettinern ein Zentrum ludowing. Memoria
und Tradition. Die hier 1190/98 aufgezeichnete
»Reinhardsbrunner Gründungsgeschichte« und
die von demselben Verfasser 1195/97–1217 ver-
faßten »Reinhardsbrunner Historien« – beide
sind nur durch ihre auszugsweise Wiedergabe
in der 1340/49 kompilierten »Cronica Rein-
hardsbrunnensis« erhalten – sind die wichtig-
sten erzählenden Quellen zur Geschichte der L.
und zu ihrem dynast.-fsl. Selbstverständnis. Ein
spätes Zeugnis ludowing. Memoria hat sich mit
dem L.-Nekrolog erhalten, das die jüngste
Tochter Lgf. Ludwigs IV. und Elisabeths Ger-
trud (1227–97), die seit 1248 dem Prämonstra-
tenserstift Altenberg bei Wetzlar als Meisterin
vorstand, nach 1275 in das Kalendar ihres Psal-
ters eintragen ließ. – Mit der Formierung der L.
zu einem eigenen Adelsgeschlecht seit ihrem
Ausgriff nach Thüringen undmit den von ihnen
angeknüpften Heiratsverbindungen war ein ra-
scher Machtzuwachs verbunden. Gelang Lud-
wig dem Bärtigen durch seine Heirat mit Cäcilie
von Sangerhausen (um 1050) der Erwerb um-
fangr. Güter im nördl. Thüringen in und um
Sangerhausen, so konnte Ludwig der Springer
durch seine Heirat mit der sächs. Pfalzgrafen-
wwe. Adelheid (kurz nach 1085) wichtige Posi-
tionen im nordöstl. Thüringen an der unteren
Unstrut im Grenzgebiet zur Pfgft. Sachsen und
der Mgft. † Meißen erwerben, wo er mit der
Neuenburg die größte und zeitw. wichtigste
Burg der L. errichtete. In der nächsten Genera-
tion erwarb Ludwig des Springers gleichnami-
ger Sohn, der spätere Lgf. Ludwig I., durch sei-
ne Einheirat in die hess. Grafenfamilie der Gi-
sonen 1122 deren Erbgüter und Lehen in Ober-
hessen mit dem Vorort † Marburg und in Nie-
derhessen mit den Vororten Maden-Gudens-
berg und † Kassel sowie umfangr. Besitzungen
in den Rheinlanden. Hiermit sowie mit der Ver-
leihung der Lgft. Thüringen als herzogsglei-
chem, übergfl. »Anspruchsrahmen« waren die
Grundlagen für einen umfassenden Herr-
schaftsaufbau mit den Schwerpunkten im
westl., nördl. und nordöstl. Thüringen sowie in
†Hessen gelegt, bei dem sich die L. neben dem
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Burgenbau v. a. einer breiten Ministerialität und
einer intensiven Städtepolitik bedienten. So-
wohl in Thüringen wie in † Hessen entstand
nach der Mitte des 12. Jh.s ein dichtes Netz lu-
dowing. Städte, die zu den wichtigsten Stützen
der ludowing.-lgfl. Territorialpolitik wurden.
Der Aufbau geschlossenerer Herrschaftsgebiete
wurde jedoch in beiden Landschaften durch die
dichte Gemengelage v. a. mit dem Erzstift †
Mainz verhindert, die zu fast ständiger territo-
rialer Konkurrenz zw. den L. und den†Mainzer
Ebf.en führte und den zahlr. kleineren Herr-
schaftsträgern in Thüringen und † Hessen die
Möglichkeit eröffnete, ihre Selbständigkeit
durch eine geschickte Schaukelpolitik zu be-
wahren. Als günstig in dieser labilen territori-
alpolit. Situation erwies es sich hingegen, daß
sämtl. Nebenlinien der L. wie die Nachkommen
von Ludwig des Springers Bruder Berengar von
Sangerhausen oder die mit der Herrschaft †
Hessen abgefundenen jüngeren Lgf.en-Brüder
Heinrich Raspe I., II. und III. jeweils erbenlos
starben, so daß ihre Herrschaftsgebiete und
Güter stets wieder an die Hauptlinie der regie-
renden Lgf.en zurückfielen. Hatte Lgf. Ludwig
III., der bisherigen Aufteilungspraxis entspr.,
noch die eben erworbene Pfgft. Sachsen 1181
seinem jüngeren Bruder Hermann überlassen,
so blieben unter Lgf. Hermann I. (1190–1217)
und dessen Sohn Ludwig IV. (1217–27) die Lgft.
Thüringen, die Pfgft. Sachsen und die Herr-
schaft † Hessen in einer Hand vereint. Ludwig
IV. strebte darüber hinaus mit seiner Vormund-
schaft über seinen Neffen Mgf. Heinrich von
Meißen seit 1221 und seiner und seines Sohnes
Hermann Eventualbelehnungmit denMarken†
Meißen und Lausitz 1226/27 den Erwerb der
wettin. Fsm.er an, was nach dem Ausgriff nach
† Hessen und in die Rheinlande 1122 eine er-
hebl. Ausweitung des ludowing. Herrschafts-
bereiches nach O bedeutet hätte. Nach dem
Scheitern dieser Pläne kam es unter seinem
Nachfolger, seinem Bruder Heinrich Raspe, zu-
nächst für seinen jüngsten Bruder Konrad
(1231/34), dann für Ludwigs IV. Sohn Hermann
II. (1238/41) wieder zur Schaffung einer – nun
fsl. – Nebenlinie für die Herrschaft † Hessen,
die jedoch jeweils nur kurzen Bestand hatte, so
daß der gesamte ludowing. Herrschaftskom-

ludowinger

plex 1234 und nochmals 1241 wieder in der
Hand Heinrich Raspes vereint wurde. Erst nach
dessen kinderlosen Tod 1247 mit dem Über-
gang der Lgft. Thüringen und der Pfgft. Sachsen
an Mgf. Heinrich von Meißen und dem Anfall
der Herrschaft †Hessen an Sophie von Brabant
als den Erben aus weibl. Linie wurde der ludo-
wing. Herrschaftsbereich dauerhaft geteilt. –
Dem raschen Aufstieg der L. von einer 1030/40
nach Thüringen »eingewanderten« Adelsfamilie
zu einem der führenden Fürstenhäuser in der
Mitte des Reiches entsprachen auch das Hei-
ratsverhalten und die Verbindungen zu anderen
Dynastien. Reichten in den drei ersten Genera-
tionen, d. h. in der Zeit des Ausgreifens nach
Thüringen, des Herrschaftsaufbaus in Thürin-
gen und der Belehnungmit der Lgft. Thüringen,
die Heiratsverbindungen der regierenden L. und
ihrer Familienangehörigen – bei allem territo-
rialen Zugewinn, den sie brachten – mit Aus-
nahme der Heirat Ludwigs des Springers mit
der sächs. Pfalzgrafenwwe. Adelheid kaum je-
mals über die gfl. Ebene in Thüringen, † Sach-
sen, Franken und†Hessen hinaus, so trat unter
Lgf. Ludwig II. (1140–72), gleichzeitig mit den
ersten deutl. Äußerungen fsl. Selbstbewußt-
seins und fsl. Repräsentation bei den L., eine
deutl. Wende ein. Während Ludwig II. selbst
mit Friedrich Barbarossas Halbschwester Jutta
in das stauf. Königshaus einheiratete, wurden
seine Schwestern mit Angehörigen des přemys-
lid. Herzogs- bzw. Königshauses († Přemysli-
den) und der † Askanier vermählt. In der Ge-
neration seiner Kinder kam es zu Heiratsverbin-
dungen zu rhein., hess. und westfäl. Grafenfa-
milien sowie – bei Lgf. Hermann I. – zu den
sächs. Pfgf.en von Sommerschenburg und den
† Wittelsbachern. Die bei Hermann I. erkenn-
bare Tendenz zu Heiratsverbindungen fast aus-
schließl. auf rfsl. Ebene setzte sich in den bei-
den letzten Generationen der L. eindrückl. fort
und erfuhr mit der Verlobung (1210/11) und Ver-
heiratung (1221) seines Sohnes und Nachfol-
gers Ludwig IV. mit der väterlicherseits aus dem
arpad.-ungar. Königshause, mütterlicherseits
aus dem Hause der Andechs-Meranier stam-
menden Elisabeth und mit der 1210 geplanten
Verheiratung seiner Tochter Irmgard mit dem
frz. Kg. Philipp II. August noch eine weitere



154 a. dynastien

Steigerung. Die L. waren nunmehr endgültig in
den Kreis des europ. Hochadels aufgestiegen.
Während Ludwigs IV. Bruder Lgf. Heinrich Ras-
pe Eheverbindungenmit den askan. Mgf.en von
† Brandenburg und den babenberg. Hzg.en von
† Österreich sowie dem Herzogshaus von †
Brabant einging, heirateten seine Schwestern in
die Familien der wettin. Mgf.en von † Meißen,
der Hzg.e von † Österreich und † Sachsen so-
wie der Gf.en von Weimar-Orlamünde und †
Henneberg ein und vermählten sich seine Kin-
der Lgf. Hermann II. (1238–41) und Sophie
(1224–84) mit Angehörigen des welf. († Wel-
fen) und brabant. Herzogshauses († Brabant).
Auch vor dem Hintergrund dieser weitgespann-
ten, hochrangigen Heiratsbeziehungen bedeu-
tete das Aussterben der L. imMannesstammmit
dem kinderlosen Tod des Kg.s und Lgf.en Hein-
rich Raspe am 16. Febr. 1247 eine tiefe, die
Machtverhältnisse in der Mitte des Reiches ent-
scheidend verändernde Zäsur.

† B.1. Heinrich Raspe (1246–47) † C. 1. Wartburg
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Matthias Werner

LUXEMBURG

I. Als erster der im Ardennen-Moselraum
ansässigen Nachfolger des Gf.en Sigfrid
(† nach 993) bezeichnet sich Gf. Konrad
(† 1086) in seiner Siegelumschrift als »Graf von
Luxemburg« (Urk. von 1083). Bis zum Ausster-
ben des ersten Grafenhauses i. J. 1136 benennen
sich sämtl. Nachfolger Konrads in der direkten
Linie nach L., ein Titel, der dann auch auf das
zweite Grafenhaus übergeht. Das Aufsteigen
der L. (Lucilinburhuc – lützel und burc: kleine Burg)
zur Stammburg bildet den Abschluß eines län-
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geren Territorialisierungsprozesses innerhalb
des Machtkomplexes des sog. »Luxemburger«
Zweiges der Ardenner- und Moselgf.en, der erst
am Ende des 11. Jh.s zu den drei Grafenlinien
von L., Salm und Gleiberg (Franken) führt. In
der Nachfolge des Namurer Erbfolgestreits zur
Zeit der Gf.in Ermesinde († 1247) wird sich die
Intitulatio der L.er um den Markgrafentitel von
Arlon und den Grafentitel von Laroche in den
Ardennen erweitern; die Kurztitulatur bleibt
aber weiterhin der Stammburg vorbehalten. Ks.
Heinrich VII. († 1313) und sein Sohn Johann,
Kg. von Böhmen († 1346), verweisen in ihrem
Titel nur auf die Gft. L., die 1354 durch Ks. Karl
IV. zum Hzm. erhoben wird. Die Bezeichnung
»Herzog von Luxemburg«, dem seit 1364 derje-
nige eines Gf.en von Chiny hinzugefügt wird,
bildet nunmehr den alle Gft.en integrierenden
Titel, den alle Herrscher bis zur Französischen
Revolution führen werden.

Am Beginn des 11. Jh.s, als die Nachfahren
des Gf.en Sigfrid sich in der sog. »Luxemburger
Fehde« gegen ihren Schwager Ks. Heinrich II.
behaupten mussten, wurde in † Metz ein karo-
ling. Stemma benutzt, um die Moselgf.en über
Sigfrids Mutter an die Karolinger und v. a. an
ihren Spitzenahn, den hl. Bf. Arnulf von Metz
anzubinden. Punktuelle Interessen der Mo-
selgf.en um den † Metzer Bischofsstuhl stehen
hier im Vordergrund. Auch wenn die ausgebau-
te Stammtafel durch Ks.in Kunigunde zur Stif-
ter-Memoria in † Bamberg benutzt wurde,
kennt sie keine dynast. Tradition. So wählte Ks.
Karl IV. um die Mitte des 14. Jh.s nicht die L.er,
sondern die Brabanter Abstammung seiner
Großmutter Margareta, Ehefrau Heinrichs VII.,
um über die Karolinger bis zum bibl. Spitzen-
ahn Noah vorzustoßen, als er den Palas seiner
»Kultburg« Karlstein mit seiner Ahnenreihe
ausschmücken ließ.

II. Den Ausgangspunkt der Gft. L. bilden
die Grafenrechte und Obervogteien, die Gf. Sig-
frid im Raum Ardennen/Eifel und mittlere Mo-
sel als Vertrautem der Ottonen zu Teil wurden.
Sigfrid verfügte über den comitatus im Mosel-
raum um die Kaiserpfalz Diedenhofen, wozu
später weitere Grafenrechte in der Eifel um das
castellum Bitburg kamen. Desweiteren war er
Laienabt und nach der Reform von 973 Vogt des

luxemburg

Reichskl.s † Echternach, sowie (er oder seine
direkten Nachfolger) Vogt der großen Reichs-
abtei St. Maximin bei † Trier. Eigenbesitz im
Alzettegebiet wurde kontinuierl. auf Kosten von
Klostergut ausgebaut und bildete den Aus-
gangspunkt für das spätere allodiale Grafen-
zentrum um die von der Abtei St. Maximin mit
dem Einverständnis der Ottonen erworbene L.
(963/987). Der innere Landesausbau erfolgte
am Ende des 11. und im angehenden 12. Jh. auf
Klostergut, das in Form von Lehen an Untervög-
te und fideles ausgegeben wurde. Hinzu kamen
weitere, nicht zusammenhängende Rechte und
Besitzungen in den Ardennen sowie die vom
Reich lehnrührige Vogtei von † Malmedy.

Die bis zur Salierzeit ständige Königsnähe
gipfelt in der Heirat der Tochter Gf. Sigfrids,
Kunigunde, mit dem späteren Ks. Heinrich II.
und den Ernennungen Heinrichs I. (1004–09
und 1017–26) und Heinrichs II. (1042–47) zu †
Bayernhzg.en sowie Friedrichs II. zumHzg. von
Niederlotharingien (1046–65). Nur episod. Na-
tur blieb das unglückl. Gegenkgtm. des von sei-
nen L.er Angehörigen völlig isoliertenHermann
von Salm (1081–88).

Als Konrad II. 1136 kinderlos starb, fiel der
L.er Besitz an dessen Neffen Heinrich von Na-
mur, dem seinerseits erst spät eine Tochter na-
mens Ermesinde geboren wurde. Bei seinem
Tod zog daher Kg. Heinrich VI. die Gft.en L.
und Laroche als Reichslehen ein. Ermesindes
Gatte Gf. Theobald von Bar konnte sie aber von
Otto von Burgund zurückkaufen und so setzte
sich erstmals in einem Reichsland die weibl.
Erbfolge durch (zumweiteren Landesausbau im
13. Jh. vgl. unten Abschn. IV). Dem zweiten L.er
Grafenhaus, das mit Ermesindes Sohn Heinrich
V. die Gft.en L., Laroche und Durbuy, rechts der
Maas liegende Teile der Gft. Namur, die spätere
Propstei Marville/Arrancy und die Mgft. Arlon
vereinigte, gelang weder die Rückgewinnung
von Namur noch der Erwerb des Hzm.s Lim-
burg. Trotz der Niederlage von Worringen
(1288) gegen Brabant kannte das Haus zu Be-
ginn des 14. Jh.s einen auch für Zeitgenossen
erstaunl. Aufstieg. Während Balduin am 10.
März 1308 zum Ebf. von † Trier geweiht wurde,
wurde sein Bruder Heinrich VII. am 27. Nov.
1308 zum röm. Kg. gewählt. Als solcher konnte
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er seinem Haus 1310 das Kgr. Böhmen (mit der
Mgft.Mähren und Erbansprüchen auf Polen) als
Reichslehen übertragen und seinen Sohn Jo-
hann mit der Erbtochter Elisabeth Přemysl (†
Přemysliden) verheiraten. Der Romzug erbrach-
te zwar am 29. Juni 1312 die Kaiserkrone, endete
aber ansonsten im polit. Fiasko und mit Hein-
richs Tod (24. Aug. 1313). Die Kandidatur seines
Sohnes für seine Nachfolge im Reich wurde wg.
ihrer Aussichtslosigkeit gegenüber anderen
Kandidaten von der L.er Partei fallengelassen,
was aber Johann nicht daran hinderte, sowohl
auf milit. als auch auf diplomat. Ebene eine prä-
gende Rolle in der Reichspolitik zu spielen.
Schließl. gelang ihm mit päpstl. Befürwortung
am 11. Juli 1346 die Wahl seines Sohnes Karl IV.
zum röm. (Gegen)Kg., der nach dem Tod †
Ludwigs IV. diesmal einstimmig am 17. Juni
1349 bestätigt wurde.

Nicht zuletzt aus reichspolit. Gründen (Si-
cherung der Westgrenze gegen wittelsb. Um-
triebe) akzeptierte er am 19. Dez. 1353 erstmals
seinen Halbbruder Wenzel aus Johanns zweiter
Ehe mit Beatrix von Bourbon als Gf.en von L.,
als den ihn sein Vater bestimmt hatte, und er-
hob am 13. März 1354 die Gft.en L., Laroche
und Durbuy, die Mgft. Arlon sowie die Herr-
schaft Mirwart zum Hzm. L. Wenzel stieg da-
durch in den Reichsfürstenstand auf und erhielt
das Ehrenamt eines Reichstruchsessen. Durch
seine Ehe (1352) seit 1356 auch Hzg. von Bra-
bant und Limburg, wurde er 1366/67 zusätzl.
zum Reichsvikar und Landvogt im Elsaß er-
nannt, womit der Kaiserbruder über eine Ein-
flußzone von der Nordsee bis zum Oberrhein
verfügte.

Entgegen den Bestimmungen der mit den
Kfs.en ausgehandelten Goldenen Bulle (1356)
konnte Karl am 10. Juli 1376 seinen Sohn Wen-
zel einstimmig zum röm. Kg. wählen lassen,
womit sich erstmals seit den † Staufern die Bil-
dung einer Reichsdynastie anbahnte. Mit der
1363 von den † Wittelsbachern erworbenen
Mark Brandenburg, in der er Tangermünde zur
Res. ausbauen ließ, belehnte Karl 1376 seinen
jüngeren Sohn Sigismund, der dadurch auch
Kfs. wurde und, dank seiner Verlobung (1372)
mit Maria, der Tochter Kg. Ludwigs von Un-
garn, Aussicht auf die poln. Krone hatte.

Wenzels Reichs- und Böhmenpolitik war
glücklos. Er konnte weder das Große Abendlän-
dische Schisma noch die inneren Spannungen
im Reich beilegen, geschweige denn die Kaiser-
krone bekommen, so dass die Kfs.en 1400 seine
Absetzung als röm. Kg. beschlossen und den
Pfgf.en † Ruprecht III. zum Nachfolger wähl-
ten. Wenzel nahm die Vorbereitungen zu seiner
Entmachtung, von denen er durchaus Kenntnis
hatte, passiv hin und ergab sich auch schnell in
die neue Lage, ohne allerdings formell auf die
Reichskrone zu verzichten.

Wg. des frühen Todes Ludwigs I. wurde Si-
gismunds Verlobte Maria 1382 Kg.in von Un-
garn und Sigismund musste mit Gewalt die
Eheschließung und den Vollzug des Beilagers
durchsetzen. Erst 1387 wurde er zum ungar. Kg.
gekrönt, unter der Bedingung, keine Regie-
rungsentscheidungen zu treffen. Sigismund
führte seit 1396, auch nach der Absetzung sei-
nes Bruders, den Titel eines Reichsvikars, ob-
schon er eigtl. nicht mehr Rfs. war, da er die
Mark Brandenburg und damit seine Kurfürsten-
stimme an seinen Vetter Jobst von Mähren hatte
verpfänden müssen (1388). Um 1400 waren die
innerfamiliären Querelen so groß, dass weder
Sigismund noch sein Vetter Jobst von Mähren
als NachfolgerWenzels in Frage kamen. Nach†
Ruprechts Tod wurde Sigismund am 20. Sept.
1410 von drei Kfs.en zum röm. Kg. gewählt,
während sein Vetter Jobst von Mähren am 1.
Okt. 1410 mit vier Stimmen gewählt wurde. Zur
milit. Auseinandersetzung kam es nicht, weil
Jobst am 18. Jan. 1411 starb. Mit der Mark Bran-
denburg belehnte der Kg. fortan seinen Getreu-
en, den Bgf.en Friedrich von Zollern († Hohen-
zollern). Nach dem Tod seines Halbbruders
Wenzel (16. Aug. 1419) übernahm Sigismund
auch die Herrschaft in Böhmen. Am 31. Mai
1433 wurde er in Rom endl. zum Ks. gekrönt,
starb aber vier Jahre später am 9. Dez. 1437. Die
Ansprüche seines Hauses gingen damit auf sei-
ne Tochter Elisabeth über, die mit † Albrecht V.
von Habsburg verheiratet war (vgl. unten
Abschn. IV).

III. Die frühesten Zeugnisse des dynast.
Selbstverständnisses der L.er gehen auf Gf.
Konrad I. zurück, der 1083 vor seiner Pilgerfahrt
nach Jerusalem unterhalb der fortan dem Ge-
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schlecht seinen Namen gebenden Stammburg
ein Kl. gründete, das allen Kriterien des
Hauskl.s (dynast. Grablege, Totengedächtnis,
Vogtei) gerecht wurde. Dies erfolgte, wie Kon-
rad sich selbst ausdrückte, in bewußter Tren-
nung zur älteren Tradition, nach der das Toten-
gedächtnis von Konrads Vorfahren in den
Reichskl.n der Trierer Gegend (St. Maximin, †
Echternach) oder in den Metzer Bischofskl.n
(Gorze) gepflegt wurde. Mit dem Aussterben
des ersten Grafenhauses 1136 verlor das L.er
Münster seine Funktion als Hauskl. Diese ging
ein Jh. später an das Zisterzienserinnenkl. Clai-
refontaine über, das 1247 von der Gf.in Erme-
sinde auf ihrem Totenbett gegr. und von deren
Sohn Heinrich V. ins Leben gerufen wurde.
Auch hier zeigt sich die Zäsur in symbol. Dar-
stellungsformen: In Clairefontaine wurde Gf.in
Ermesinde als Stammmutter des zweiten L.er
Grafenhauses verehrt, die Grabmonumente ih-
rer Nachfolger zeigen ein erstes L.er Wappen
(roter Löwe auf silber-blau gestreiftem Grund)
nebst Wappen der verwandten oder verbünde-
ten Dynasten. Nach dem Tode seines Vaters Jo-
hann besorgte Karl IV. dann die erneute Rück-
kehr zumHauskl. der ersten Dynastie, wo er sei-
nen Sohn gegen dessen Wunsch begraben ließ
(1346). Diese bewußte Anlehnung an die alte
Tradition und den damit erhobenen Legitima-
tionsanspruch wurde unter seinem Sohn Kg.
Wenzel fortges., wodurch das Münsterkl. in
L.-Stadt wieder zum Kl. der Dynastie wurde, ob-
wohl weder Karl († 1378,= Prag, St. Veit) noch
sein Halbbruder Wenzel († 1388, = Orval) im
Münster ihre letzte Ruhestätte fanden.

Die Abfolge von zwei Grafenfamilien und
mehreren Grabkirchen, nicht zuletzt aber auch
die Abwesenheit der zu Königs- und Kaiser-
würde aufgestiegenen L.er verhinderte die Ent-
wicklung einer dynast. Tradition und ihrer ver-
schiedenen Repräsentationsformen. Genealog.
Selbstdarstellungen, Hauschroniken oder Ver-
ehrung von Familienheiligen kannten die L.er
bis zu Heinrich VII. nicht. So wurde der Ks.in
Kunigunde († 1033), 1200 heilig gesprochen,
vom zweiten L.er Grafenhaus kein Kult zuteil.
Erst mit dem Aufstieg zu Kaiserehren mehren
sich die Zeugnisse einer bewussten Pflege von
»Image und Memoria«. Erwähnt seien hier nur

luxemburg

der Trierer Bilderzyklus mit Heinrichs Rom-
fahrt in Handschrift und Fresken, die Trierer
Kartause mit ihren Chorwangen, die Grabmäler
derMargareta von Brabant undHeinrichs VII. in
Genua und Pisa, die religiösen Stiftungen Kg.
Johanns und sein Grabmonument in L., die
zahlr. Bemühungen Karls IV., sich in Prag als
legitimer Nachfolger der † Přemysliden in Sze-
ne zu setzen. Gemeinsam ist diesen Zeugnissen
der polit. und memorialen Repräsentation die
Tatsache, daß sie zum großen Teil außerhalb
der luxemburg. Stammlande liegen. Wenn sie
auch noch unter Balduin, Heinrich und Johann
der Darstellung des L.er Hauses dienten, war
dies unter Karl IV. und dessen Nachfolger nicht
mehr der Fall.

IV. Nach einer wohl um 1012 in † Metz an
ein älteres Karolingerstemma angefügten Sei-
tenlinie geht der Ursprung des sog. »Luxem-
burger« Zweiges der Ardenner- und Moselgf.en
auf Ermentrude, Tochter des Westfrankenkg.s
Ludwigs des Stammlers (877–879) zurück. Ihre
Tochter Kunigunde soll die Mutter des »luxem-
burgischen« Stammvaters Sigfrid (Ersterwäh-
nung 943, † nach 993) gewesen sein. Während
Ermentrudis als Tochter Kg. Ludwigs durch
weitere Quellen belegt ist, erwähnen diese aller-
dings weder ihren Ehemann noch ihre Kinder.
So bleibt die Frage offen, wie die Kinder Gf. Sig-
frids, allen voran Heinrich, Hzg. von † Bayern
(† 1026), Dietrich, Bf. von † Metz († 1047) und
die Ks.in Kunigunde († 1033), die karoling. Ab-
stammung ihrer Großmutter Kunigunde, die in
den Quellen nicht bezeugt ist, belegen konnten.
Die Frage nach dem Vater Gf. Sigfrids bleibt
trotz aller Spekulationen ungeklärt, wobei für
die Erforschung der »Luxemburger« erschwe-
rend hinzu kommt, dass auch seine Gattin Had-
wig (Erstbeleg 964, † nach 993) nicht näher
identifizierbar ist. Demgegenüber ergeben al-
lerdings Untersuchungen der memorialen
Zeugnisse sowie der herrschaftl. Repräsentati-
onsformen, daß die Sigfrid- oder Adalbero-Sip-
pe (nach dem geistl. Leitnamen der westfränk.
und lotharing. Bf.e aus der Familie) ihre Macht-
stellung im Maas-Mosel-Raum auf westfränk.
Wurzeln zurückführt, sich nach der Angliede-
rung Lotharingiens an das Deutsche Reich aber
dann ganz in den Dienst der Ottonen stellte und
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dadurch zu einer der bedeutenden königstreuen
Sippen im W des Reiches aufstieg.

In der sog. »Luxemburger Fehde« (1008–15)
mißlang der Versuch, definitiv Hand auf die
geistl. Nachbarterritorien† Trier und†Metz zu
legen, womit eine Verengung des L.er Macht-
bereichs auf den Raum zw. Ardennen/Eifel und
der mittleren Mosel eingeleitet wurde. Nach Ab-
spaltung der Seitenlinien von Salm, Gleiberg
und Laach, führte diese Entwicklung zur Geburt
der Gft. L. mit dem gleichnamigen Zentrum, die
unter Gf. Konrad I. († 1086) in den Quellen faß-
bar wird (siehe oben Abschn. I und II).

Nach dem Tode des kinderlosen Gf.en Kon-
rad II. fiel die Gft. L. 1136 an Heinrich, Gf. von
Namur, durch seine Mutter ein Enkel Konrads I.
So entstand zw. Maas und Mosel ein beachtl.
Machtkomplex, der allerdings nach Heinrichs
Tod 1196 wieder aufgeteilt wurde. Das luxem-
burg. Erbe, vergrößert um die Ardenner Gft.en
Laroche und Durbuy und die Vogtei über das
Ardenner Kl.† Stablo-Malmedy sowie die in der
späteren Propstei Poilvache zusammengefaß-
ten ehemaligen Namurer Gebiete rechts der
Maas, fiel an sein einziges Kind, die spätgebo-
rene Ermesinde (1186–1247), deren Ehemänner
Theobald von Bar († 1214) und Walram von
Limburg († 1226) ihr Erbe sichern konnten.
Hinzu kamen alsWittumGf. Theobalds die spä-
tere Propstei Marville/Arrancy sowie als Wittum
Walrams von Limburg die Mgft. Arlon. Damit
bildeten die in Personalunion vereinten Gft.en
auch ein geogr. zusammenhängendes Gebiet
zw. Maas und Mosel, das nunmehr zu einem
»Land« zusammenwuchs. Trotz des Scheiterns
der Bemühungen um die Rückgewinnung Na-
murs (bis 1264) und Limburgs (Schlacht von
Worringen 1288) sowie des Verkaufs der Prop-
stei Poilvache an die Gf.in von Namur (1344),
überwogen im späten MA die territorialen Ge-
winne (Erwerb der Mark Diekirch 1221/66, der
Herrschaft Reuland (1322) im N, des Hzm.s
Chiny (1337/64) im SW, Vorstoß in den herr-
schaftl. zersplitterten Raum zw. Semois, Ourthe
und Maas im W), so daß das 1354 zum Hzm.
erhobene L. zu einem der größten und bedeu-
tendsten Territorien im W des Reichs wurde.

Bis zum Anfang des 14. Jh.s war es den L.ern
gelungen, die Integrität des Territoriums zu

wahren, Gebietsverluste in Form von Mitgift
(Poilvache, Marville, Diedenhofen) oder Aus-
stattungen von Nachgeborenen (Durbuy) wie-
der heimzuführen. Außer der Vogtei über die
Reichsabtei St. Maximin (in der Moselfehde
1141–46) ging ledigl. das am linken Ufer der
Maas im frz. Herrschaftsbereich liegende und
durch Heirat erworbene Ligny-en-Barrois ver-
loren, weil die Nachkommen Walrams von L.
(† 1288) die einzige Seitenlinie begründeten,
die dauerhaften Bestand hatte. Der frz. Zweig
der Gf.en von Ligny und St.-Pol brachte es vom
14. bis zum 16. Jh. im Umkreis der frz. Kg.e zu
hohem Ansehen und einflußr. Positionen. Eine
Seitenlinie der L.er Kg.e von Böhmen bildeten
die Nachkommen Johann-Heinrichs, des zwei-
ten Sohns Johanns des Blinden, der 1341 aus
Tirol hatte flüchten müssen und dem Karl IV.
die Mgft. von Mähren übertragen hatte (1350):
Sein Sohn Jobst von Mähren, von 1354–61 ein-
ziger männl. Stammhalter, spielte sowohl im
Kgr. Böhmen als auch auf Reichsebene eine be-
deutende Rolle. Diese Linie hatte ihre Res. in
Brünn.

Waren die Heiratsverbindungen zur Zeit der
L.er Gf.en dem Rahmen der lotharing. Kräfte-
verhältnisse entspr. positiv (Erwerbungen der
Gft. Arlon 1214, der Gft. Ligny um die Mitte des
13. Jh.s), so machten sie durch die Wahl Hein-
richs VII. zum röm. Kg. (1308) einen dem neuen
Rang der L.er entspr. Qualitätssprung: Für Jo-
hann sind 36 Ehepläne für Mitglieder seiner Fa-
milie nachgewiesen, für Karl 29 Projekte allein
für seine neun überlebenden Kinder. Von den
29 tatsächl. vollzogenen Heiraten in vier Gene-
rationen (von Heinrich VII. bis Sigismund) wa-
ren sieben Partner überfsl., 21 fsl. Ranges, nur
Sigismund heiratete in zweiter Ehe unter sei-
nemRang. Die L.er unterhielten auf dieseWeise
bald partnerschaftl., bald konfliktuelle Bezie-
hungen zu fast allen Fürsten- und Königshäu-
sern Europas.

Die Heirat Johanns mit der Erbtochter Böh-
mens (1310) brachte den L.ern die böhm. Kö-
nigskrone ein. Das Ehebündnis Johann-Hein-
richs, des zweiten Sohnes Kg. Johanns, mit
Margarete, der Erbtochter von Kärnten-Tirol
(1330), scheiterte allerdings. Ein weiterer Sohn
Johanns, Wenzel I., wurde durch seine Heirat
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(1352) mit Johanna von Brabant Hzg. von Bra-
bant und Limburg (1355). Neben dem Erwerb
von neuen Territorien, stechen unter Heinrich
VII. und Johann die engen Verbindungen zum
frz. Königshof (1322: Maria, Tochter Heinrichs,
mit Kg. Karl IV.; 1323: Karl, Sohn Johanns mit
Blanca von Valois; 1332: Guta [Bonne], Tochter
Johanns, mit dem zukünftigen Kg. Johann II.)
hervor.

Die von Johann und Karl ererbten und er-
worbenen Länder (Böhmen, † schles. Hzm.er,
Oberpfalz) wurden von Karl IV. in der corona reg-
ni als böhm. Kgr. zusammengefasst, in dem die
weibl. Nachfolge gelten und von dem auch
Mähren lehnsrührig sein sollte (Ende der um-
strittenen Reichsunmittelbarkeit Mährens).
Prag wurde zur Hauptstadt ausgebaut, doch der
Versuch, die Eigenständigkeit des Adels mittels
Landrecht (Maiestas Carolina, 1355) zu brechen,
scheiterte.

WennKs. Heinrich VII. (Gf. von L. 1288) und
Johann, Kg. von Böhmen (Gf. von L. 1309), sich
noch für die Interessen der Gft. L. einsetzten, so
war dies unter ihren Nachfolgern kaum noch
der Fall. Kg. Johann († 1346) leitete schon die
Politik der Verpfändungen größerer Teile der
Gft. ein, konnte aber bis zur Finanzierung der
Königswahl Karls IV. (1346) alle finanziellen
Verpflichtungen erfüllen. Seinem Sohn Wenzel
gelang es, alle verpfändeten Landesteile des
Hzm.s L. zurückzugewinnen und mit dem Er-
werb der restl. Gft. Chiny (1364) den Stammlan-
den ihre größte Ausdehnung zu geben. Wenzel
II. (Hzg. 1383–1419, röm. Kg. 1378–1400) ver-
pfändete 1388 das gesamte Hzm. an Mgf. Jobst
von Mähren – der seinerseits 1402 die wenig
einträgl. Pfandherrschaft an Ludwig von Orlé-
ans († 1407) verkaufte –, nach Jobsts Tod 1411
an seine verschwender. Nichte Elisabeth von
Görlitz (1390–1451). Trotz vergebl. Versuche
des letzten L.ers, Ks. Sigismunds (Kg. 1410, Ks.
1433, † 1437), die Stammlande zurückzugewin-
nen, fielen diese nach etl. Wirren an den bur-
gund. Hzg. Philipp den Guten, der seine mit
Darlehen an Elisabeth begründeten Ansprüche
auf L. durch die milit. Eroberung 1443 definitiv
besiegelte.

Mit seinem Halbbruder Wenzel und mit der
15 Jahre älteren Johanna von Brabant schloß
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Karl 1357 und erneut 1366 (allein mit Wenzel)
einen Erbvertrag: Beim kinderlosen Tod Wen-
zels und Johannas sollten nicht nur das Hzm. L.
und die Gft. Chiny, sondern auch die Hzm.er
Brabant und Limburg als Reichslehen an die
L.er Linie fallen. Da Karl aber zu spätWenzel im
Konflikt gegen Wilhelm von Jülich und die †
Wittelsbacher zu Hilfe kam (Schlacht von Baes-
weiler 1371), überging Johanna bei Wenzels
Tod (8. Dez. 1383) die luxemburg. Erbansprü-
che und Brabant mit Limburg fiel an die Erben
von Johannas jüngerer Schwester Margarete
und damit an die † Burgunder. Wenzel II. erbte
allein seine Stammlande und die Gft. Chiny.
1464 schloss Karl IV. mit † Rudolf IV. auch eine
luxemburgisch-habsburg. Erbverbrüderung, in
der die Vision eines südosteurop. Großreiches
aufleuchtet. Die Belehnung seines zweiten Soh-
nes Sigismund mit der Kurmark Brandenburg
(1376) und dessen Verlobung (1372/75) mit Ma-
ria, der Tochter Ludwigs I. von Ungarn, der vor-
aussichtl. Erbin Polens, läßt für ihn ein Groß-
reich imNOEuropas als mögl. erscheinen (zum
Scheitern dieser Pläne vgl. oben Abschn. II).

Die territoriale Gewichtsverlagerung der L.er
Dynastie von W nach O kommt nicht zuletzt im
Heiratsvertrag zum Ausdruck, den 1421 Kg. Si-
gismund für seine einzige Tochter Elisabeth
(1409–42) mit Albrecht V. von Österreich
(1397–1439) aushandelte: Er bestätigte erneut
den luxemburg.-habsburg. Erbvertrag, doch
vom L.er Stammland imW des Reiches war kei-
ne Rede mehr. 1437, beim Tod Sigismunds, trat
trotz aller Heiratspolitik der Vertragsfall ein,
daß Elisabeth von L. im O wie im W einzige Er-
bin war, die zudem noch mit einem † Habsbur-
ger verheiratet war. Doch auch die † Habsbur-
ger, weder Elisabeths Schwiegersohn Hzg. Wil-
helm von Sachsen († 1482), noch ihr Sohn La-
dislaus Postumus (1440–57), vermochten es
nicht, Hzg. Philipp von Burgund das Stamm-
land L. und die Gft. Chiny wieder zu entreißen.

† B.1. Heinrich VII. (1308–13) † B.1. Karl IV. (1347–

78) † B.1. Wenzel (1378–1400) † B.1. Jobst von Mähren

(1410–11) † B.1. Sigismund (1410–37) † B.2. Böhmen,

Kgt., Kg.e von † B.2. Brandenburg, Mgft., Mgf.en von

† B.7. Brabant † B.7. Luxemburg † C.1. Bettlern † C.1.

Karlstein † C.1. Nürnberg † C.1. Prag † C.1. Tanger-
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münde † C.1. Točnı́k † C.1. Wenzelstein † C.2. Brünn

† C.2. Olmütz † C.2. Prag † C.2. Tangermünde † C.7.

Brüssel † C.7. Luxemburg † C.7. Prag
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nomique et sociale du moyen âge, 2. Abt.: Les États de la
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XIIIe siècle, hg. von Michel Margue, Luxemburg 1994

(Publications du CLUDEM, 7). – La Formation territoriale

du pays de Luxembourg depuis les origines jusqu’au mi-
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MARK, GF.EN VON DER

I. Die westfäl. Gf.en von der M. enstamm-
ten dem rhein. Grafenhaus von Berg, das seine
Hauptres. zunächst auf Burg Berg an der Dhünn
(1133 umgewandelt in Kl. Altenberg) und seit
1133 auf † Burg an der Wupper im heutigen
Bergischen Land hatte. Levold von Northof,
Verf. der »Chronik der Grafen von der Mark«

(»Chronicon comitum de Marka«, 1357–58),
weist der Dynastie einen myth. Ursprung als
Nachfahren zweier Brüder aus dem röm. Adels-
geschlecht Orsini zu, die um die Jahrtausend-
wende im Gefolge Ks. Ottos III. nach Dtl. ka-
men, in Westfalen ansässig wurden und die bei-
den Linien Berg und Altena begr. haben sollen.

Die späteren Gf.en von Altena-M. benannten
sich und ihr Territorium nach der 1198 erwor-
benen Burg M. an der Lippe bei Hamm (Stadt-
gründung 1226), die seitdem als Hauptres.
diente. Erster Namensträger als »Graf von der
Mark« war Adolf I. (* 1194, † 1249), der 1202
erstmals als Adolfus puer comes de Marka urkundl.
Erwähnung findet (Westfälisches Urkunden-
buch 7a, 1908, Urk. 14 vom Sept. 1202). 1368
gelangten die Gf.en von der M. durch geschick-
te Heiratspolitik in den Besitz des im Mannes-
stamm erloschenen niederrhein. Grafenhauses
Kleve, das am 28. April 1417 auf dem Konzil von
† Konstanz durch Kg. † Sigismund die Her-
zogswürde erlangte. Erster märk. Regent in der
Reichsgft. Kleve war seit 1368 Gf. Adolf (* 1334,
1357–63 Bf. von †Münster, 1363/64 Ebf. von †
Köln, † 1394), sein Bruder Engelbert III. von der
M. (* 1333, † 1391) regierte die Gft. M. und
rechtsrhein. Teile der Gft. Kleve.

II. Unter Adolf I. konsolidierte sich die Lan-
desherrschaft der Gf.en von der M. in Westfa-
len. Anfang des 13. Jh.s waren die Gf.en von der
M. Lehnsleute der Ebf.e von † Köln. Als ent-
scheidendes Ereignis erwies sich der Totschlag
des Kölner Ebf.s und Reichsverwesers Engel-
bert II. von Berg am 7. Nov. 1225 bei Gevelsberg
(Ennepe-Ruhr-Kreis) durch Gf. Friedrich II. von
Altena-Isenberg, Regent der 1175 entstandenen,
nach Burg Isenburg (bei Hattingen/Ruhr) be-
nannten jüngeren Linie. Gf. Adolf I. von der M.
konnte sich als enger Verbündeter der Kölner
Ebf.e unmittelbar nach der Tat einen Großteil
des Territorialbesitzes seines im Nov. 1226 in †
Köln hingerichteten Verwandten sichern. Als
Parteigänger des neuen Kölner Ebf.s Heinrich
von Molenark profitierten die Gf.en vom Schei-
tern der westf. Adelsopposition: das ausgeübte
Befestigungsrecht für Burgen und Städte sowie
das erhebl. erweiterte Territorium stärkten die
Machtstellung und polit. Bedeutung der märk.
Dynastie. Der Friedensvertrag von 1243 zw.
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Adolf I. von der M. und Dietrich I. von Isenberg-
Limburg, der als Sohn und Erbe des hingerich-
teten Friedrich II. nach jahrelangen Kämpfen
mit Unterstützung Hzg. Heinrichs von Limburg
aus der Dynastie Berg einen kleinen Teil des vä-
terl. Besitztums zurückgewinnen konnte (Gft.
Limburg, Hohenlimburg bei Hagen), doku-
mentierte erstmalig eine von † Köln losgelöste,
eigenständige märk. Landespolitik. Nach dem
Tod Gf. Ottos von Altena 1262 ohne Nachkom-
men übernahm Gf. Engelbert I. von der M.
(* 1233, † 1277) den gesamten Familienbesitz
(Kondominium 1249–62). Unter seinem Sohn
Eberhard II. von der M. (* vor 1265, † 1308) ver-
schärften sich die Konflikte mit dem Ebm. †
Köln um das märk. Befestigungsrecht: nach
dem köln.-märk. Frieden vom 15. Juni 1278
mußten die märk. Städte Kamen und Iserlohn
entfestigt sowie Lüdenscheid zeitw. an das
Ebm. † Köln verpfändet werden. Der Konflikt
zw. dem Ebm. † Köln und den Gf.n von der M.
wurde vor demHintergrund des Limburgischen
Erbfolgekrieges durch die Niederlage des Köl-
ner Ebf.s Siegfried von Westerburg in der
Schlacht bei Worringen 1288 zum Vorteil der
Gf.en von der M. entschieden. Nicht nur das
landesherrl. Befestigungsrecht war jetzt unbe-
stritten, auch wurde die Stellung der Gf.en von
der M. als wichtigste weltl. Macht in Westfalen
neben dem Ebm. † Köln gefestigt.

Zugl. stieg die reichspolit. Bedeutung des
HausesM. Bereits 1255waren denGf.en von der
M. vom Kg. (übergangsweise) Einkünfte aus
dem Reichsgut Westhofen übertragen worden.
Offenbar im Zusammenhang mit der Ernen-
nung Eberhards II. von der M. zum Landfrie-
denshauptmann in Westfalen durch Kg. † Ru-
dolf (1282) kam es zur Übertragung der Pfand-
herrschaft über die Reichshöfe Brakel, Dort-
mund, Elmenhorst und Westhofen (erneute Be-
stätigungen 1298 und 1300, 1317 wohl kurzzeit.
Rücknahme durch Kg. † Ludwig). 1284 erfolgte
unter Leitung von Eberhard II. die Konstitution
des kgl. Westfälischen Städtebundes, der sich
aus dem 1253 entstandenen Bündnis der Städte
Dortmund, † Münster, † Osnabrück, † Soest
und Lippstadt entwickelte und das Vorbild für
den 1288 geschaffenen rheinübergreifenden
Landfriedensbund darstellte. 1365 verdrängte
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Engelbert III. von der M. den Gf.en Gottfried
von Arnsberg (1369/70 Marschall von Westfa-
len, 1368 Verkauf der Gft. Arnsberg an Ebm. †
Köln) aus dem westf. Marschallsamt der Ebf.e
von † Köln. Das mit der Verwaltungsaufsicht
über das Hzm. Westfalen und der Wahrung des
Landfriedens verbundene Amt bekleideten die
Gf.en von derM.mit Unterbrechungen offenbar
bis Ende des 14. Jh.s.

Die Gf.en von derM. verfügten übermehrere
Vogtei- und Patronatsrechte sowie über um-
fangr. Gutsbesitz, schwerpunktmäßig in West-
falen, am Niederrhein und im berg. Raum. Am
25. Okt. 1288 hatten sie von Kg. † Rudolf die
wichtigen Vogteirechte über das Reichsstift †
Essen erhalten. Zusätzl. verfügten sie über ei-
nen ansehnl. Besitz an Kl.n und Stiftungen in-
nerhalb sowie im Umfeld ihres Territoriums
(seit 1175 Kl. Cappenberg, seit 1225 Reichsabtei
†Werden, seit 1230 Kl. Fröndenberg, seit 1276
Kl. Kentrup, seit 1288 Reichsstift † Essen, seit
1455 Kl. Hamm). Nicht unbedeutend waren
auch die Vogteirechte der Gf.en von Kleve, die
1368 an die Gf.en von der M. fielen (Stifte Brau-
weiler, Fürstenberg, Mariengrad, Monterberg,
Rees, Wissel und Zyfflich) und das Gesamthaus
Kleve-M. stärkten.

Seit dem 13. Jh. wurde durch den Ausbau von
Burgen (1226 Burg Blankenstein bei Bochum,
1274 BurgWetter an der Ruhr, 1297 Burg Hörde
bei Dortmund, 1301 Burg Schwarzenberg bei
Plettenberg, 1353 Burg Klusenstein an der Hön-
ne und Burg Neustadt) und Offenhäuser sowie
durch Stadtgründungen (Stadtrechte: 1226
Hamm, 1268 Lüdenscheid, 1278 Iserlohn und
Kamen, 1290 Unna, 1301 Neustadt, 1321 Bo-
chum, 1340 Hörde, 1341 Lünen, 1355 Neuenra-
de, 1396 Breckerfeld und Hattingen, 1397 Plet-
tenberg und Schwerte; durch die Hzg.e von Kle-
ve-M.: 1496 Schwelm, 1379 Pfandherrschaft in
Lippstadt, seit 1445 als Kondominium mit den
Gf.en von Lippe) und die Verleihung von Frei-
heitsprivilegien (z.B. 1342/47 Volmarstein,
1355 Blankenstein und Wetter, 1367 Altena) die
märk. Landesherrschaft gefestigt und abgesi-
chert. Nach Übergang der Gft. Kleve an die
Gf.en von der M. war dort die Stadtgründungs-
phase bereits weitgehend abgeschlossen. Im
klev. Territorium befanden sich Anfang des 15.
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Jh.s insgesamt 24 Städte (z. B. Kleve, Wesel,
Kranenburg, Kalkar, Goch, Dinslaken, Emme-
rich, Sonsbeck, Uedem, sowie ab 1290 die
Reichsstadt Duisburg aus der Verpfändung
durch Kg. † Rudolf), von denen der Großteil
bereits vor 1350 Stadtrechte und weitere Privi-
legien erhalten hatte. Zugl. waren in der Gft.
Kleve neben der seit Anfang des 14. Jh.s als
Hauptres. dienenden Burg Kleve (Schwanen-
burg) mehrere Burgen entstanden (z. B. Tom-
burg, Monterberg), auf die sich die Gf.en von
der M. nach Inbesitznahme des Territoriums
stützen konnten. Der reiche Güterbesitz der
Gf.en von Kleve erstreckte sich nicht nur auf
den Niederrhein, sondern reichte in den Raum
zw. Ruhr, Emscher und Lippe bis in das Terri-
torium der Gf.en von der M.

Takt. planvoll war nicht nur der territorial-
pol. und wirtschaftl. Ablösungsprozeß von †
Köln, sondern auch die Übernahme hoher
kirchl. Ämter durch Mitglieder des Hauses von
der M. im Ebm. † Köln (Ebf.e: 1363/64 Adolf,
1364–68 Engelbert), im Bm. † Münster (Bf.e:
1261–72 Gerhard, 1357–63 Adolf), im Bm. †
Lüttich (Bf.e: 1313–44 Adolf, 1345–64 Engel-
bert, 1389 Dietrich, 1506–38 Eberhard) sowie
im Bm. † Osnabrück (Verweser: 1360–72 und
1373–76 Dietrich). Einflußreich waren auch die
Gf.innen von der M., die nicht nur als Heirats-
partnerinnen Bedeutung besaßen, sondern v. a.
im 14. Jh. ebenfalls hohe Ämter bekleideten (Kl.
Fröndenberg: seit 1314 Äbtissin Katharina;
Reichsstift † Essen: 1337–60 Äbtissin Kathari-
na; Kl. Überwasser in † Münster: um 1340–ca.
60 Äbtissin Margarete).

Die Gf.en von der M. übten eine Anzahl von
Regalien aus, die ihnen als kgl. Herrschafts-
rechte verliehen worden waren. Außer dem Be-
festigungsrecht und dem Geleitrecht, z. B. auf
allen zur Reichsstadt Dortmund führenden
Straßen, handelte es sich v. a. um das Markt-
recht (Marktorte: Hamm, Iserlohn, Bochum,
Bergneustadt, Kamen, Altena, Schwerte, Gum-
mersbach, Hattingen, Unna), das Zollregal
(z. B. Zollfreiheit für märk. Städte), das Münz-
recht (belegte Münzstätten: Iserlohn, Hamm,
Breckerfeld, Hattingen, Unna und Bochum)
und das Judenregal (seit 1301 in Konkurrenz
zum Kölner Ebf. Schutzherren der Dortmunder

Juden, 1349–51 sicherte sich Gf. Eberhard III.
das wertvolle Eigentum der vertriebenen Dort-
munder Juden). Hinzu kamen als wichtige Pri-
vilegien in der Gft. M. noch der »Wildbann« für
die Jagd- und Fischereihoheit (einschließl.
Forstgerichtshoheit) sowie das Bergregal, das
für Bergbauaktivitäten wichtig war.

Im Territorium der Gft. M. entstanden be-
reits unter Gf. Engelbert II. (reg. 1308–28) erste
Ansätze einer geordneten Landesverwaltung,
wobei die lokalen Vasallen und Ministerialen
selbständig neben ihrem Landesherrn auftra-
ten. Örtl. Gogf.en undRichter stellten in diesem
Teil der Gft. die Amtmänner. Die sich an die Be-
zirke der Gogerichte und Freigft.en orientieren-
de territoriale Gebietseinteilung scheint im
Hellwegraum um 1300 bereits fortgeschritten
gewesen zu sein. Im Gebiet südl. der Ruhr so-
wie im Einzugsbereich der Burgen Wetter und
Blankenstein sowie der Stadt Iserlohn erfolgte
offenbar erst im Verlauf des 14. Jh.s die endgül-
tige Festlegung der bis 1753 (Bildung von Krei-
sen und Landgerichten) bestehenden märk.
Ämterorganisation. Ende des 14. Jh.s bestand
die Gft. M. aus den Amtsbezirken Bochum,
Hamm,Unna-Kamen undHörde imBereich des
Hellwegs sowie Blankenstein, Wetter, Iserlohn,
Breckerfeld, Lüdenscheid, Altena, Neuenrade,
Plettenberg und Neustadt im südl. Teil des Ter-
ritoriums. Parallel zur Entwicklung in der Gft.
M. hatte sich auch in der Gft. Kleve eine Ver-
waltungsgliederung in Amtsbezirke herausge-
bildet, die 1368 beim Übergang von Kleve an die
Gf.en von der M. weitgehend abgeschlossen
war. Die Funktionen als Amtmänner wurde seit
dem 14. Jh. einzelnen Familien und häufig sogar
für mehrere Amtsbezirke gleichzeitig übertra-
gen. Zunächst in Kleve und offenbar erst nach
der Erbvereinigung auch in M. stand der Ämter-
organisation ein Landdroste vor, der als Ver-
treter des Landesherrn in Verwaltungsangele-
genheiten fungierte.

Neben den Ämtern als administratives Ele-
ment der Landesherrschaft spielten seit dem 15.
Jh. auch in den Territorien Kleve und M. die
Landstände eine wichtige Rolle in Landesverfas-
sung und -regierung. Zu den Landständen, die
einen jährl. Landtag abhielten, zählten die Rit-
terschaft und die Hauptstädte der Territorien
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(Gft. M.: Hamm, Iserlohn, Kamen, Lünen,
Schwerte und Unna; Gft. Kleve: Emmerich, Kal-
kar, Kleve, Rees, Wesel, Xanten und z.T. Duis-
burg). Die Landstände vonKleve undM.wurden
z.B. seit 1413 mehrfach in die Streitigkeiten zw.
Hzg. Adolf II. von Kleve-M. mit seinem Bruder
Gerhard von der M. hineingezogen. 1420/25
verschafften sie Gerhard die Gft. M. als »Apa-
nage«. Der Einfluß der Landstände führte in der
Gft. M. sogar zur Opposition gegen den Lan-
desherrn (1419 und 1426). Im 15. Jh. hatte sich
das Hzm. Kleve-M. zu einem Fürstenstaat ent-
wickelt, der sich auf einen effizient arbeitenden
Beamtenapparat, auf die zentral gesteuerte Äm-
terorganisation sowie auf die verfassungsrechtl.
bedeutsamen Landstände stützen konnte.

Die Gf.en von der M. und Hzg.e von Kle-
ve-M. waren in zahlr. Fehden und Kriege ver-
wickelt. Die Fehdepolitik diente dem Machtzu-
wachs und der Durchsetzung polit. und terri-
torialer Interessen, aber auch der Bündnispfle-
ge. Hauptgegner waren im 14. und 15. Jh. die
Ebf.e von † Köln, die Bf.e von † Münster, die
Gf.en von † Arnsberg sowie Ende des 14. Jh.s
die Hzg.e von † Jülich-Berg. Während das Ter-
ritorium der erloschenen Edelherren von Ardey
an der mittleren Ruhr 1318 noch auf friedl. Weg
erworben werden konnte, kam es 1324 zur Be-
lagerung und Eroberung der Kölner Burg Vol-
marstein an der Ruhr, wobei auch die gleich-
namige Freigft. und die Rechte an den Kölner
Höfen in und umHagen in den Besitz der Gf.en
von der M. übergingen. Gegen die Reichsstadt
Dortmund wurde 1388–89/90 von Engelbert III.
von der M. unter Beteiligung u. a. des Kölner
Ebf.s eine große Fehde geführt, die Dortmunds
Position als führende Hansestadt beendete und
sie in finanzielle Bedrängnis brachte. Von hoher
polit. Bedeutung für das Haus Kleve-M. war die
Fehde mit den Hzg.en von † Jülich-Berg, die im
Juni 1397 in der Schlacht bei Kleverham zugun-
sten vonKleve-M. entschiedenwurde.DieHzg.e
von † Jülich-Berg verloren ihre führende Posi-
tion am Niederrhein an Kleve-M., zugl. konnte
Gf. Adolf II. von Kleve-M. für den gefangenen
Hzg. Wilhelm I. von Jülich-Berg sowie für rd.
600 weitere gefangene Adelige außerordentl.
hohe Lösegeldzahlungen bzw. wichtige Pfand-
übertragungen erzielen.
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Infolge der Machtbestrebungen des Kölner
Ebf.s Dietrich vonMoers (reg. 1414–63) und der
zeitgl. Einbeziehung der Hzg.e von Kleve-M. in
die burgund. Politik kam es im 15. Jh. zu hefti-
gen Konflikten. Auf Grund der Antragung der
Landesherrschaft über die ursprgl. zum Ebm. †
Köln gehörende Stadt † Soest 1444 durch den
Stadtrat an Kleve-M. kam es unter Leitung des
milit. gut gerüsteten Erbprinzen Johann I. von
Kleve-M. zur Soester Fehde (1444–49; u. a. er-
ster koordinierter Großeinsatz von Pulverge-
schützen durch Johann I.), die trotz des um-
fangr. Belagerungsheeres und zahlr. Verbün-
deter zur Niederlage des Kölner Ebf.s und zur
Übertragung der reichen Hansestadt an Kle-
ve-M. durch den Ks. führte. Auch in der Mün-
sterischen Stiftsfehde (1450–56) war Ebf. Diet-
rich von Moers erneut der unterlegene Gegner
der Hzg.e von Kleve-M. In der Soester Fehde
und bei den übrigen Aktionen konnten sich die
Hzg.e von Kleve-M. auf den Hzg. von † Bur-
gund als engen Verbündeten stützen. Auf der
anderen Seite nahmen die Hzg.e von Kleve-M.
an burgund. Militäroperationen teil. Hzg. Phi-
lipp von Burgund, gen. »der Gute«, und sein
Nachfolger Karl sahen Kleve-M. als Teil ihrer
europ. Großmachtpläne, die zur Zeit der Soe-
ster Fehde ein eigenesKgr.†Burgundunter Ein-
beziehung der klev.-märk. und anderer rhein.
Territorien konzipierten. Bis zum Tod Hzg.
Karls von Burgund, gen. »der Kühne«, 1477 in
der Schlacht bei † Nancy blieb das Hzm. Kle-
ve-M. Bestandteil der burgund. Territorial- und
Machtpolitik. Hzg. Johann II. (* 1458, † 1521)
war in zahlr. Kriegszügen in Diensten † Habs-
burgs involviert, v. a. gegen † Geldern. Das mi-
lit. Engagement ruinierte die Landesfinanzen
nachhaltig, so daß er 1501 auf Drängen der
Landstände die Einsetzung eines Rates und ei-
nes Generalrentmeisters zur Kontrolle der Lan-
desverwaltung vornehmen mußte. Hzg. Johann
III. lehnte sich eng an Ks. † Karl V. und garan-
tierte den Verbleib der vereinigten Hzm.er † Jü-
lich-Kleve-Berg im habsburg. Staatenverbund.
Nach außen ein Gegner der Reformation, such-
te er in seinen Territorien den Ausgleich zw. den
Konfessionen zu fördern. Die Niederschlagung
der Täuferherrschaft in † Münster sowie die
Verfolgung der Täufer wurden von Johann III.
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von Kleve-M. (* 1490, † 1539) mit unerbittl.
Härte betrieben. Sein Hofrat und Statthalter in
der Gft. Ravensberg (seit 1521), Gf. Wyrich von
Daun-Falkenstein, leitete von Jan. bis Juni 1535
als Oberbefehlshaber die Belagerung und Ein-
nahme † Münsters.

III. Die 1357/58 verfaßte Chronik der Gf.en
von der M. (»Chronicon comitum de Marka«)
des in märk. Diensten stehenden Levold von
Northof gilt als die erste annalist. Übersicht von
den sagenhaften Anfängen der Dynastie M. um
die Jahrtausendwende bis 1358. Darauf basie-
rend erschienen eine anonyme Reimchronik
über die Gf.en von der M. und die Gf.en bzw.
Hzg.e von Kleve-M. bis 1420 (»Anonymi Chro-
nicon«, zugeschrieben dem Klever Propst Hen-
rick Nyenhuis, um 1452) sowie die »Clevische
Chronik« des hzgl. Sekretärs Gerard van der
Schuren, die um 1450 im Auftrag Hzg. Johanns
I. verfaßt wurde. Anläßl. der Überreichung der
Goldenen Rose als päpstl. Ehrengeschenk an
Hzg. Johann II. von Kleve-M. i. J. 1489 fertigte
der Xantener Dechant Arnold Heymerick den
Bericht »De Rosa Romana anno 1489 duci Cli-
vensi praesentata« als Lobgesang auf das Haus
Kleve und seinen genealog. Ursprung an. 1607
begann der hzgl. Sekretär und Registrar Johan-
nes Turck (* 1550, † 1624) eine Ergänzung zur
Chronik van der Schurens, die die Zeitspanne
1452–1609 umfaßte.

Als Repräsentationsbauten galten nach der
Erbvereinigung 1368 v. a. die Schwanenburg
(erbaut im 11. Jh.) und die Stiftskirche in Kleve.
Mit der zweiten Vermählung Adolfs II. von Kle-
ve-M. (* 1373, † 1448, seit 1417 Hzg. von Kleve)
mit Maria von Burgund (* 1393, † 1463) i. J.
1406 hielt der Einfluß burgund. Hofkunst Ein-
zug in die Schwanenburg (u. a. Schloßanbau-
ten, Ausstattung wie Mobiliar und Wandbe-
spannung, Werke der Goldschmiede- und
Buchmalkunst).

Die Begräbnisstätten der Häuser M. und Kle-
ve nahmen die Funktion zentraler Gedenkorte
für die Familie ein. Die Wahl der Familien-
grablegen folgte der territorialen Expansion der
Dynastie von Südwestfalen an den Niederhein.
Das 1133 in ein Zisterzienserkl. umgewandelte
Altenberg diente bis Ende des 12. Jh.s den Gf.en
von Berg als Grablege. Nach der ersten Erbtei-

lung 1160/61 wurden im 13. Jh. das Kl. Cappen-
berg und bis Ende des 14. Jh.s das Kl. Frönden-
berg als Bestattungsorte gewählt. Bis zur Zu-
sammenführung der beiden Territorien M. und
Kleve 1368 blieb Fröndenberg die bevorzugte
Begräbnisstätte. Von Ende des 14. bis Ende des
16. Jh.s wurden die Gf.en von der M. als Gf.en
und Hzg.e von Kleve-M. in der Klever Stiftskir-
che beigesetzt. Die dortige monumentale Grab-
tumba für die Stammeltern der jüngeren Linie
des Hauses Kleve, Gf. Adolf I. von Kleve-M. und
Gf.in Margareta von Berg, ist künstler. von bur-
gund. Einflüßen geprägt. Nach der Vereinigung
der Territorien Kleve-M. mit † Jülich-Berg
(1521) wurde die jül.-berg. Res. † Düsseldorf
neben Kleve mitgenutzt. Zugl. diente die Düs-
seldorfer Stiftskirche St. Lambertus als Bestat-
tungsort. Das dortige monumentale Grabdenk-
mal Hzg. Wilhelms V. von Jülich-Kleve-Berg,
gen. »der Reiche« (* 1516, reg. seit 1539, † 1592)
und seiner Gemahlin Maria von Habsburg
(* 1531, † 1581) kann in seiner Ausgestaltung
als prägnantes Beispiel für die dynast. Gedenk-
kultur des Gesamthauses betrachtet werden.

IV. Die vom märk. Chronisten Levold von
Northof tradierte genealog. Abstammung der
Häuser Berg und Altena von einem Bruderpaar
aus dem röm. Adelsgeschlecht Orsini muß als
Legende zurückgewiesen werden. Vielmehr
kam es erst 1160/61 zur Erbteilung der berg.
Herrschaft in die beiden Linien Berg und Altena
(Stammsitz Burg Altena, Märk. Kreis). Die Dy-
nastie Altena spaltete sich 1175 in die Linien Al-
tena-Isenberg (Burg Isenburg bei Hattingen/
Ruhr, zerstört 1225) und Altena-M. auf. Letzt-
genannte bezeichnete sich nach dem Totschlag
des Kölner Ebf.s Engelbert von Berg 1225 na-
hezu ausschließl. nach der neuen Res. M., wohl
auch, um sich von der Tat, an der enge Ver-
wandte beteiligt waren, polit. abzugrenzen.

Der ursprgl. für eine kirchl. Laufbahn vorge-
sehene Adolf (* 1334, 1357–63 Bf. von † Mün-
ster, 1363/64 Ebf. von † Köln, † 1394), Bruder
des märk. Regenten Engelbert III. (* 1333,
† 1391), regierte 1368–94 als Gf. Adolf I. von
Kleve-M. die Gft. Kleve. Nach dem Anfall der
Gft. Kleve an M. adaptierte er auch die Ur-
sprungslegende der erloschenen Dynastie Kle-
ve, wonach der aus Flandern emigrierte Ritter
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Rutger Flaming († ca. 1051) die Burg auf einem
»Kliff« (Burg Kleve) über dem Rheintal errichtet
und die klev. Dynastie begr. haben soll. Um die-
ser Genealogie zusätzl. Glanz zu verleihen,
wurde sie myth. überhöht und auf den sonnen-
verwandten Ritter Helias rückgeführt, der sich
an Höfen verschiedener frühma. Herrscher aus-
gezeichnet haben soll. Der auch als »Schwanen-
ritter« bezeichnete Helias gelangte nach Kleve,
vermählte sich mit der Erbin Beatrix von Kleve
und begründete die gleichnamige Dynastie. Auf
diesen mytholog. Ursprung der Gf.en und spä-
teren Hzg.e von Kleve-M. verweist auch das
klev. Karfunkel-Wappen sowie die Bezeichnung
der Res. als »Schwanenburg«.

1418 führte der ein Jahr zuvor in den Herzog-
stand erhobene Adolf II. von Kleve-M. (* 1373,
† 1448) die Primogenitur ein, die eine Abtretung
des südl. Teils der Gft. M. (1425) an seinen Bru-
der Gerhard und einen langjährigen Erbkrieg
um das übrige Gebiet (1423–37) nicht verhin-
dern konnte. Erst nach Gerhards Tod 1461
konnte die Primogeniturregelung von Adolfs
Nachfolger Hzg. Johann I. durchgesetzt und
eine Vereinigung der Territorien Kleve und M.
vollzogen werden.

Hzg. Johann I. von Kleve-M. (* 1419, † 1481),
seit 1455 vermählt mit Elisabeth von Burgund,
Gf.in von Estampes und Nevers (* 1439,
† 1483), vereinigte beide Territorien in einer
Hand. Der Erbe aus dieser Verbindung, Johann
II. (* 1458, † 1521), heiratete 1489 Mathilde von
Hessen (* 1473, † 1505). Sein Nachfolger Hzg.
Johann III., gen. »der Friedfertige« (* 1490,
† 1539), wurde 1510 mit Marie, der Erbin von †
Jülich-Berg, vermählt und erbte 1511 das Hzm.
† Jülich-Berg. 1521 folgte er seinem Vater im
Hzm. Kleve-M. und vereinigte damit die Territ-
orien † Jülich, Berg, Kleve, M. und Ravensberg
zu einem Gesamtstaat. Johann III. setzte auch
seine Töchter für seine Bündnispolitik ein. 1526
verheiratete er z. B. Sybilla mit Kfs. Johann
Friedrich von Sachsen, um eine Annäherung an
die luther. Reichsstände zu gewinnen.

Unter dem 1541/42 offen dem Luthertum zu-
geneigten Hzg. Wilhelm V., gen. »der Reiche«
(* 1516, † 1592), setzten polit. Aktivitäten auf
europ. Ebene ein. Die Verheiratung seiner
Schwester Anna mit dem engl. Kg. Heinrich
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VIII. (1540) arrangierte er in Hinblick auf einen
mögl. Bündnispartner gegen habsburg. Interes-
sen. Sein Bündnis mit Kg. Franz von Frankreich
bekräftigte er durch seine Vermählung mit der
Königstochter von Navarra, Jeanne d’Albret
(* 1528, † 1572). Dadurch wurde das vereinigte
Hzm. 1542 in den milit. Konflikt zw. Ks. † Karl
V. und Kg. Franz I. von Frankreich gezogen.
Auch sein gescheitertes Bemühen, Anschluß an
den Schmalkaldischen Bund zu finden, verweist
auf den konfessionspolit. Hintergrund seiner
Aktivitäten. Die reformator. Bestrebungen Hzg.
Wilhelms V. scheiterten hingegen. Nach der
Schlacht bei Venlo (1543) und im gleichnami-
gen Vertrag mit Ks. † Karl V. mußte er auf das
Hzm. † Geldern und die Gft. Zutphen verzich-
ten (Regierung in beiden Territorien seit 1538),
das Bündnis mit Frankreich lösen, die Ehe mit
Jeanne d’Albret wg. »Nichtvollzug« annullieren
lassen, zum kathol. Glauben zurückkehren so-
wie seine Territorien in der kathol. Lehre belas-
sen. Um die Integration in das habsburg. Bünd-
nis zu festigen, erfolgte 1546 die Verheiratung
mit der Nichte Ks. † Karls V., Maria von Habs-
burg (* 1531, † 1581).

Sowohl die westfäl. Gf. en von der M. als
auch die späteren Hzg.e von Kleve-M. betrieben
eine territorial expansive und sehr erfolgreiche
Heiratspolitik. Für das 13. und 14. Jh. sind, ne-
ben westfäl.-rhein. Grafengeschlechtern (†
Berg, † Geldern, Lippe, Looz, Sayn, Schaum-
burg, Tecklenburg), bereits mehrfach Einhei-
ratungen in die Häuser Kleve und † Jülich nach-
weisbar. Durch die Heirat Engelberts II. von der
M. (* vor 1298, † 1328) mit Mechthild von Aren-
berg wurde die Nebenlinie der Gf.en von M.-
Arenberg (1549 Reichsgf.en, 1576 Rfs.en, 1644
Hzg.e) begr., die vom drittgeborenen Sohn
Eberhard fortgeführt wurde. Der erstgeborene
Adolf II. von der M. hatte durch seine Heirat mit
Margarete von Kleve die Voraussetzungen für
den Anfall der Gft. Kleve an M. (1368) geschaf-
fen. Durch die Vermählung des Sohnes Adolf I.
von Kleve-M. mit Margarethe von Jülich-Berg
und Ravensberg war die Stoßrichtung der klev.-
märk. Heiratspolitik im 15. Jh. vorgezeichnet.
Der Festigung von Bündnissen dienten z.B.
auch die Vermählungen der Schwestern Wil-
helms des Reichen, Anna und Sybilla von Jü-
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lich-Kleve-Berg nach England und Sachsen. Sei-
ne Tochter Maria Eleonora vermählte er 1572 an
Hzg. Albrecht Friedrich von Preußen, wodurch
die späteren Ansprüche des Hauses † Branden-
burg auf † Jülich im jül.-klev. Erbfolgekrieg
(1609–14) begr. wurden. Der Sohn Hzg. Wil-
helms V., der geisteskranke Johann Wilhelm
von Jülich-Kleve-Berg (* 1562, † 1609) wurde
auf Betreiben Ks. † Rudolfs II. 1585 mit der ka-
thol. Mgf.in Jakobe von Baden (* 1558, † 1597)
vermählt, nicht nur um die Dynastie, sondern
auch den Katholizismus in den Hzm.ern zu si-
chern. Den Intrigen und Machtkämpfen am
Düsseldorfer Hof auf Dauer nicht gewachsen,
wurde die Hzg.in wg. vorgebl. Ehebruchs ge-
fangen gesetzt und in Haft offenbar ermordet.
Auch die zweite Ehe Johann Wilhelms mit An-
toinette, der Tochter Hzg. Karls II. von Lothrin-
gen (1599) blieb kinderlos. Mit dem Tode Hzg.
Johann Wilhelms 1609 starb die Dynastie † Jü-
lich-Kleve-Berg aus dem Hause M. aus. Die Ver-
einigten Hzm.er als polit. Staatsgebilde wurden
im jül.-klev.Erbfolgestreit (1609–14) zw. †
Brandenburg und † Pfalz-Neuburg aufgeteilt,
die sich gegen weitere Anwärter (Ks. † Rudolf
II., † Kursachsen) durchgesetzt hatten.

† B.7. Kleve und Mark † C.7. Kleve

Q. Northof, Levold von: Die Chronik der Grafen

von der Mark, hg. von Fritz Zschaeck, Berlin 1929

(MGH SS rer. Germ. NS VI). – Goldene Rose, 1992. –
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und Durchleuchtigen Hertzogen von Cleve, Arnheim

1677. ND Kleve 1979. – Heisterbach, Caesarius von:

Leben, Leiden und Wunder des heiligen Erzbischofs En-

gelbert von Köln, hg. von Karl Langosch, Münster

1955. – Westfälisches Urkundenbuch, 7a, 1908.

L. Glezerman/Harsgor 1985. – Flink, Klaus:

Der klevische Hof und seine Chronisten. Verwaltungs-

schriftgut als Quelle und Mittel der territorialen Ge-
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2000. – Land imMittelpunkt der Mächte, 1984. –Marré,

Wilhelm: Die Entwicklung der Landeshoheit in der Graf-
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1907. – Reimann, Norbert: Die Grafen von der Mark

und die geistlichen Territorien der Kölner Kirchenprovinz

(1313–1368), Dortmund 1973 (Monographien zur Ge-
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Stephanie Marra

MECKLENBURG

I. Die Familie der M.er Fs.en führt ihre Ab-
stammung traditionell auf den bei der Abwehr
Hzg. Heinrichs des Löwen, Hzg. von † Sachsen
und † Bayern, bei Werle 1160 gefallenen
Obodritenfs.en Niklot zurück, dessen Sohn Pri-
bislaw 1167 durch den Sachsenhzg. erneut mit
Teilen des angestammten Gebietes belehnt
wurde. Eine verwandtschaftl. Beziehung Nik-
lots zu dem 1127 gestorbenen, als Rex bezeich-
neten Heinrich ist nicht belegt. Der Name des
Geschlechts verweist auf die 995 urkundlich
erstmals als mikelenburg erwähnte (LHA Magde-
burg, Kopiar 6, Nr. 34, fol. 31f.) – auch schon
im Reisebericht des Ibrahim ibn Jacub 965 oder
973 gen. (Handbuch der historischen Stätten
Deutschlands, 12, 1996, S. 66), – offensichtl. als
Sitz der Obodritenfs.en dienende Burganlage
südl. des späteren Wismar. Bereits im 14. Jh.
war im mecklenburg. Fürstenhaus das Bemü-
hen nach einer Gründungslegende spürbar, als
1418 Balthasar von Werle vor dem Bf. von †
Halberstadt erschien und durch die Vorlage von
zwei Hs.en aus Klosterbesitz seine kgl. Abkunft
belegen wollte. Aus dem gleichen Zeitraum
stammen die genealog. Aufzeichnungen im Di-
plomatar des Kl.s Doberan, der Grablege der
Fs.en, die auf 1370 datiert werden können, so-
wie die zeitgl. entstandene Reimchronik des
Ernst von Kirchberg, der wahrscheinl. im fsl.
Auftrag die Taten der M.er Fs.en darstellte.
1512/13 widmete der humanist. Gelehrte Niko-
laus Marschalk Hzg. Heinrich V. von M. ein
Reimchronik, die an die des Ernst von Kirch-
berg anknüpft.

II. /IV. Pribislaw wurde 1170 zum Fs.en er-
hoben, eine Stellung, die von seinen Nachkom-
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men nicht behauptet werden konnte. Eine erste
Hauptlandesteilung führte 1229/35 zur Bildung
von vier Linien, von denen Parchim 1256, Ro-
stock 1314 und Werle 1436 (ab 1418 Wenden
gen.) wieder erloschen, so daß ab 1436 die
Herrschaft M entstand.

Albrecht II. und Johann I. von M. wurden
1348 durch Kg. † Karl IV. zu Rfs.en und Hzg.en
erhoben. 1352 führte eine Landesteilung zw.
Albrecht II. und Johann I. zur Bildung zweier
Linien: M.-Stargard und M.-Schwerin. 1471
starb die LinieM.-Stargard aus. Ihr Besitz fiel an
Schwerin. Albrecht III. v. M.-Schwerin wurde
1364 zum Kg. von Schweden gewählt. Er geriet
1389 in der Schlacht von Falköping gegen ein
dän.-schwed. Koalitionsheer in Gefangen-
schaft. Nicht zuletzte mit Hilfe der Unterstüt-
zung aus M. wieder freigekommen, zog sich
Albrecht 1396 nach M. zurück, ohne jedoch auf
den Königstitel zu verzichten. Die Einbezie-
hung der mecklenburg. Fs.en in die polit.
Machtkämpfe in Nordeuropa führte zum Nie-
dergang der landesherrl. Macht im Hzm. M.,
der letztl. erst unterMagnus II. Ende des 15. Jh.s
aufgehalten werden konnte.

Die am 13. Febr. 1419 durch die Hzg.e Alb-
recht V. und Johann IV., Bf. Heinrich III. von †
Schwerin und den Rat von Rostock gestiftete
Rostocker Universität trug von Beginn an aus-
geprägt hans. Charakter. Sie war die Erste ihrer
Art in Nordeuropa.

Unter Heinrich V. und Albrecht VII. kam es
zu erneuten Teilungsbestrebungen, die 1520
mit dem Neubrandenburger Hausvertrag zur
Nutzungsteilung bei Beibehaltung der Gesamt-
herrschaft führten. Diese Situation wurde unter
Johann Albrecht I. und Ulrich im Vertrag von
Wismar 1555 gefestigt. Die testamentar. erst-
mals 1573 von Johann Albrecht I. festgelegte
Primogenitur konnte nach dessen Tod 1576
nicht durchgesetzt werden. Dies führte nach
dem Erbvertrag von 1621 letzl. zur Bildung der
Linien M.-Schwerin und M.-Güstrow. Beide
Linien verloren 1628 ihre Länder an Albrecht
von Wallenstein, wurden allerdings 1631 mit
schwed. Unterstützung wieder eingesetzt.
Nachdem die Güstrower Linie 1695 durch den
erbenlosen Tod Hzg. Gustav Adolfs erloschen
war, fiel das Territorium an Schwerin. Der

mecklenburg

Hamburger Vergleich führte 1701 zur Einrich-
tung des Hzm.s M.-Strelitz, das bis 1918 beste-
hen blieb.

Der Einfluß der Hzg.e dehnte sich seit An-
fang des 16. Jh.s zunehmend auf die kirchl. Ver-
hältnisse aus. 1516 ließ Heinrich V. vom Schwe-
riner Domkapitel seinen unmündigen Sohn
Magnus zum Bf. wählen, übernahm dessen Vor-
mundschaft und band damit das Bm. † Schwe-
rin an M. Gleichzeitig kam auch das Bm. †
Ratzeburg endgültig unter mecklenburg. Ein-
fluß. 1648 wurden beide im Westfälischen Frie-
den säkularisiert und als Ersatz für die Gebiets-
abtretungen an Schweden als weltl. Fsm.er M.
zugesprochen.

Heinrich V. schloß sich 1526 dem Torgauer
Bund an und bekannte sich 1532 offen zur pro-
testant. Partei. Gegen die kirchenpolit. Bestre-
bungen trat Heinrichs Bruder Albrecht VII. auf.
Obwohl auch er Schritte zur Unterordnung der
Kirche unterstützte, lehnte er eine Glaubensän-
derung ab.

Albrechts verstarb 1547. Sein ältester Sohn
Johann Albrecht I. wurde zum Träger der Für-
stenreformation. Hatte er zu Lebzeiten seines
Vater Rücksichten auf diesen nehmen müssen,
förderte er nun den neuen Glauben. Am 20. Juni
1549 lehnte der Landtag das Augsburger Inte-
rim ab.

Die Heiraten Hzg. Johann Albrechts I. mit
Anna Sophie von Preußen 1555 und Hzg. Ul-
richs mit Elisabeth von Dänemark 1556 banden
M. an die protestant. Partei. Dynast. Beziehun-
gen bestanden darüber hinaus zu † Branden-
burg und Schweden. Im 17. Jh. verstärkten
Hochzeiten die Verbindungen zu † Braun-
schweig-Lüneburg (Hzg. Adolf Friedrich I.), †
Hessen-Kassel (Hzg. Johann Albrecht II., 1618)
und † Schleswig-Holstein-Gottorf (Hzg. Gu-
stav Adolf, 1653).

III. Das älteste erhaltene Siegel ist ein Rei-
tersiegel desNikolaus vonRostock aus dem Jahr
1189. Das M.er Wappen, ein Stierkopf mit Kron-
reif, findet sich erstmals auf einem Siegel Ni-
kolaus II. aus dem Jahre 1219. Schon um 1200
gibt es einen Hinweis auf den Gebrauch eines
Greifenwappens bei einem Vorfahr der Rosto-
cker Linie, welche dieses später verwendete.
Nachdem die Herrschaft Rostock und die Gft.
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Schwerin an die M.er gelangt waren, wurde de-
ren Wappenschilde mit dem Mecklenburger
Stierkopfwappen gemeinsam verwendet. Unter
Hzg. Magnus II. erfuhr das Wappen zwischen
1480 und 1503 ein Besserung um die Felder für
das Fsm. Wenden und die Herrschaft Stargard.
Den fünfteiligen Schild zeigen erstmals die
mittleren Siegel der Hzg.e Magnus II. und Bal-
thasar von 1483. DiesesWappenwurde 1658 um
die Fsm.er Ratzeburg und Schwerin erweitert.
Darstellungen von Angehörigen der Dynastie
M. blieben aus dem MA nur vereinzelt erhalten.
Besonders zahlr. sind jedoch die in der Kirche
des Kl.s Doberan als wichtigste Grablege der
mecklenburg. Dynastie im MA erhaltenen Dar-
stellungen.

Erst mit dem Ausbau der Hoflager Schwerin
und Güstrow zu Res.en im 16. Jh. und ihrer Aus-
stattung sind Wappendarstellungen in reicher
Zahl überliefert. Bes. Beispiele dafür sind die
nach 1575 entstandenen Grabdenkmäler für
Mitglieder der hzgl. Familie im Schweriner
Dom, in der Güstrower Kollegiatsstiftskirche
oder der um 1570/71 entstandene Wappenfries
der Oberen Hofstube des Güstrower Schlosses.

† B.7. Mecklenburg † C.7. Güstrow † C.7. Rostock

† C.7. Schwerin † C.7. Stargard

Q. LHA Schwerin, Urkunden, 1.1 Land und Haus,

Schweriner Archiv. – Rixner, Georg: Origines et insi-

gnia rerum Obetritarum et ducum Mecklenburgensium.
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Steffen Stuth

NASSAU (-WEILBURG)

I. Die Gf.en von N. sind Nachfahren der
Gf.en von Laurenburg, die seit 1117 nachweisbar
sind und im Unterlahngebiet, in Idstein, in den
Vogteien Bleidenstadt und Limburg sowie im
Königssondergau um Wiesbaden wirkten. Seit
der Mitte des 12. Jh.s nannten sie sich nach der
von ihnen erbauten Burg Nassau. Als Nachfol-
ger des hess. Gf.en Werner wurden sie Vögte
der Wormser Kirche in Weilburg und erhielten
Besitz in Dillenburg, im Lahn- und Edergebiet
sowie in der Herborner Mark. Starke Konkur-
renz bestand seitens der örtl. Adelsgeschlech-
ter, die als Lehensträger der Reiches wirkten
und erst in langen Kämpfen unterlagen. Aus
dem Erbe der Gf.en. von Arnstein kamen Vog-
teirechte über Trierer Besitz um Koblenz, ein
Anteil an der Gft. auf dem Einrich gemeinsam
mit den Gf.en von Katzenelnbogen, auch Ems
mit dessen Silbergruben. Enger Anschluß an
Ks. Friedrich I. begünstigte die Konsolidierung
der einzelnen Machtkomplexe. Die Verbindung
derselben untereinander konnte jedoch nicht
erreicht werden. Im Schatten des Niedergangs
der Stauferherrschaft traten Einbußen an Vog-
teirechten im Koblenzer Raum und im Sieger-
land in den Auseinandersetzungen mit den
Ebf.en von † Trier und † Köln auf.

II. /IV. Von bis zum Ende des Alten Reiches
nachwirkender Bedeutung war die Teilung des
Besitzes am 16. Dez. 1255, der die otton. Linie
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im N von der Lahn von der Walramischen im S
schied. Die Burgen Weilburg, Idstein, Sonnen-
berg bei Wiesbaden und Nassau, diese als Ge-
samtbesitz aller Linien, wurden mit jeweiligem
Umland Herrschaftsmittelpunkte an der Lahn
und im Taunus. Dies gilt bes. im Blick auf Weil-
burg nach dem Erwerb des Besitzes des Worm-
ser Kirche 1294. Im Rheingau besaßen die N.er
den Wildbann als Lehen der Mainzer Kirche.
Vogteirechte über die Abtei Bleidenstadt er-
gänzten die Herrschaft im alten Königssonder-
gau. Wiesbaden kam erst im Interregnum in die
Hand der Gf.en. In dessen Umgebung bauten
sie ihre Herschaft gegenüber den Herren von
Eppstein, den Gf.en von Katzenelnbogen und
dem Erzstift † Mainz aus.

Die Herrschaft der Walramschen Linie stütz-
te sich auf Burgen, die zudem meist geistl.
Rfs.en aufgetragene Lehen waren wie Sonnen-
berg (Sunnenberg), Weilburg (Wilenenburg, Willan-
aburg, Wileburg), Idstein (Edichenstein) und N.
(Nassouva, Nassove). Stadtrechte erhielten die
meist kleinen Burgsiedlungen durch die Kg.e †
Rudolf von Habsburg und Adolf von Nassau,
ließen allerdings im 13. Jh. keinen Ort zu fester
Res. werden. Linientrennungen und Wiederver-
einigungen wirkten hemmend. Ansätze als Res.
hierzu zeigten sich wohl am ehesten in der er-
sten Hälfte des 14. Jh.s in Idstein, dort begleitet
von der Errichtung eines Stiftes, das sich als
nassau. Grafengründung unterschied von dem
aus konradin.-otton. Zeit überkommenen Weil-
burger Stift. Idstein wurde im SpätMA, viell. aus
Sicherheitsgründen, gegenüber Wiesbaden und
Sonnenberg als Aufenthaltsort bevorzugt. Nach
dem Erwerb Usingens 1326 entstand eine ge-
wisse Konkurrenz gegenüber Idstein. Erst im
15. und 16. Jh. kam es in den genannten Orten
zur Errichtung von Schloßbauten neben den
Burgen mit der Unterbringung meist kleiner
Behörden. Vorrangig war die Repräsentation.

Für das Gesamthaus N. charakterist. ist eine
extreme Teilungs- und Wiedervereinigungs-
freude. Zw. der Linientrennung von 1255 und
dem Ende des Alten Reiches sind mehr als zwei
Dutzend Hausverträge zu zählen. Im walram.
Zweig war die LinieWeilburg gegenüber den bis
1605 einander ablösenden TeillinienWiesbaden
und Idstein im Vorteil durch das Erbe der Gft.

nassau

Saarbrücken 1381, wo allerdings ebenfalls wie-
derholt Abschichtungen zu verzeichnen sind.
Nur zw. 1605 und 1629 waren alle Linien ver-
eint. Anschließend trennten sich Weilburg,
Wiesbaden, Idstein und Saarbrücken wieder.
Durch den Rückfall der Saarbrücker Teillinien
1797 an Weilburg wurde dies bedeutender ge-
genüber Usingen, dessen Linie 1816 erlosch. In
der Zeit der Französischen Revolution und des
Wiener Kongresses entstand das Hzm. N. als
Glied des Deutschen Bundes. Es wurde 1866
durch Preußen annektiert. Sein Landesherr er-
hielt auf dem Erbwege 1890 das Großhzm. Lu-
xemburg.

Die Angehörigen des Hauses N. in den wal-
ram. Linien blieben allesamt Gf.en mit nur zwei
Ausnahmen: Ks.†Karl IV. erhob 1366 Johann I.
von N.-Weilburg zum gefürsteten Gf.en, was je-
doch ohne Einfluß auf seine reichsrechtl. Stel-
lung blieb. Zw. 1688 und 1737 wurden die Li-
nien Usingen, Weilburg und Saarbrücken in
den Reichsfürstenstand erhoben, konnten ihre
Stimmen jedoch nur gemeinschaftl. führen. Be-
deutung erhielten die Gf.en im reichspolit. Rah-
men durch die Wahl von vier Angehörigen als
Ebf.e von † Mainz zw. 1346 und 1475. Auf die
territoriale Stellung hatte dies jedoch keine nen-
nenswerte Auswirkung Von Bedeutung als
Hauskirche war das 1298 gegründete, im 16. Jh.
jedoch zerfallende Kl. Clarenthal.

† B.1. Adolf von Nassau (1292–98)

Q. Für den N.er Bereich sporad. überlieferte Quellen

aus dem HSA Wiesbaden im Codex diplomaticus Nasso-
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schaften Eppenstein, Königstein und Falkenstein; der

Niedergrafschaft Katzenelnbogen und des kurpfälzi-

schen Amts Caub, bearb. von Wilhelm Sauer, Wiesba-

den 1886. ND Aalen 1969. – Eigentl. umfassend nur RI VI,

1948.

L. Demandt, Karl E.: Geschichte des Landes Hes-

sen, 2. Aufl., Kassel u. a. 1972 [hier zu den N.er Gft.en

S. 367–435, zu den Teilungen und Vererbungen S. 372–

376]. – Even 2000. – Gensicke, Hellmuth: Landesge-

schichte desWesterwaldes, 2.Aufl., Wiesbaden 1987, hier

S. 155–165, 278–289 und 346–350. – Gerlich, Alois:

Interterritoriale Systembildungen zwischen Mittelrhein
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und Saar in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, in:

BDLG 111 (1975) S. 103–175. – Gerlich, Alois: Nassau

in den politischen Konstellationen am Mittelrhein von

König Adolf bis Erzbischof Gerlach (1292–1346), in: Nas-

sauische Annalen 95 (1984) S. 1–37. – Gerlich, Alois:

Art. »Nassau«, in: LexMA VI, 1993, Sp.1034f. – Gerlich

1994. – Gerlich 1998. – Renkhoff, Otto: Nassaui-

sche Biographie. Kurzbiographien aus 13 Jahrhunderten,

2. Aufl., Wiesbaden 1992 [hier zu den Teilungen undWie-

dervereinigungen S. 541ff., zu den Angehörigen der Teil-

linien S. 544–566]. – Schliephake 1–7, 1864–89. –

Spiess, Karl Heinz: Familie und Verwandtschaft im deut-

schen Hochadel des Spätmittelalters, Stuttgart 1993, hier

S. 150–159 [Teilungen], Register S. 608ff. [Personen].

Alois Gerlich

OLDENBURG

I. Die Dynastie der O.er leitet sich her von
Egilmar I. († 1108), comes in confinio Saxoniae et
Frisia potens et manens. Als Herkunftsraum gilt
das Land nördl. von † Osnabrück, wo die Fa-
milie im MA reichen Grundbesitz hatte. Um
und nach 1100 hatte sie die Vogteien über die Kl.
Wildeshausen und Rastede inne. Der Herr-
schaftsbereich erstreckte sich über das Ammer-
land, seit der ersten Hälfte des 12. Jh.s mit dem
Zentrum der Burg O., nach der seit 1149 auch
die Selbstbezeichnung de Aldenburg belegt ist.
Um 1278wurde die BurgDelmenhorst Sitz einer
Nebenlinie. Der Herrschaftsbereich der Gft. O.
erweiterte sich seit dem 13. Jh. im Kampf gegen
Stedinger Bauern und Friesen.

II. Das O.er Königshaus entstand aus der
Verbindung des Gf.en Dietrich von O. und Del-
menhorst († 1440) mit Heilwig von Holstein
(† 1446), einer Tochter des Gf.n Gerhard VI.
von Holstein und Hzg. von Schleswig († 1404).
Deren Sohn Gf. Christian VIII. wurde 1448 vom
dän. Reichsrat als Christian I. zum Kg. von Dä-
nemark gewählt und 1450 auch zum Kg. von
Norwegen gekrönt. Als Gf. Adolf VIII. von Hol-
stein und Hzg. von Schleswig aus dem Haus
Schauenburg 1459 kinderlos starb, wählten die
schleswig-holstein. Stände 1460 in Ripen Kg.
Christian I. zum Hzg. von Schleswig und Gf.en
von Holstein unter der Bedingung, daß die bei-
den Territorien up ewig ungedeelt bleiben sollten.

Die Gft. Holstein wurde 1474 zum Hzm. er-
höht.

Während die Personalunion zw. dem Kgr.
und den Hzm.ern bis zum Aussterben der O.er
im Mannesstamm 1863 Bestand hatte, waren
Besitz und Herrschaftsverhältnisse sowie die
verfassungsrechtl. Positionen durch mehrere
Teilungen der Hzm.er (1490, 1544, 1564, 1581)
steten und zunehmend komplizierter werden-
den Veränderungen unterworfen. Mit der ersten
Teilung der Hzm.er 1490 in kgl. und hzgl. An-
teile wurde Schloß Gottorf für mehr als 200 Jah-
re zur Res. der Hzg.e von Schleswig-Holstein-
Gottorf.

Der Kg. von Dänemark war Oberlehnsherr
von Schleswig und Hzg. von Schleswig und
Holstein in Gemeinschaft mit dem Gottorfer
Hzg. und als Hzg. von Holstein Lehnsmann
des Ks.s. Gleichzeitig war er Regent des kgl.
Anteils der Hzm.er. Der Hzg. von Schleswig-
Holstein-Gottorf war Lehnsmann des Kg.s für
das Hzm. Schleswig und Regent des hzgl. Teils
beider Hzm.er, deren holstein. Teile vom Ks. zu
Lehen gingen. Beide waren Mitregenten des aus
Adels- und Klostergebiet bestehenden gemein-
schaftl. regierten Teils. Aus diesen komplizier-
ten Rechtsverhältnissen erwuchsen zahlr. Kon-
flikte: Die Kg.e erstrebten die Vereinigung der
hzgl. mit den kgl. Gebieten, die Hzg.e suchten
sich aus der kgl. Oberlehnsherrschaft über
Schleswig zu lösen.

III. Eine eigene dynast. Selbstdarstellung
der Hzg.e von Schleswig-Holstein-Gottorf aus
dem Haus O. hatte sich aus der Rivalität mit
dem dän. Königshaus zu entwickeln, das eben-
falls dem Haus O. entstammte. Herrscherl.
Machtanspruch manifestierte sich bes. im Aus-
bau der Res. Schloß Gottorf und seiner Garten-
anlagen. Die Schaufassade des Westflügels von
etwa 1530 ist der erste Renaissancebau in Nord-
europa wie das seit 1637 angelegte »NeueWerk«
der erste Barockgarten des Landes war, in dem
eine monumentale Herkulesfigur die herr-
scherl. Tugenden und ein begehbarer Globus
mit Planetarium die durch die Weisheit des Re-
genten berechenbare Ordnung der Welt verkör-
perte. Der 1703 beendete Umbau signalisiert
durch seine Anklänge an das Stockholmer
Stadtschloß die polit. Verbindungen. Hzg.
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Adolf († 1586) ließ in seinen Landesteilen nach
niederländ. Vorbildern die Schlösser Reinbek
und Husum errichten. Als hzgl. Grabkirche war
anfangs die Klosterkirche Bordesholm vorge-
sehen, später diente dazu der St. Petersdom in
Schleswig, in dem die Gottorfer Fs.en in zwei
übereinander gelegenen Grüften bestattet wur-
den. In dem für seine Grabkirche gestifteten
Schnitzretabel läßt sich Hzg. Friedrich I. als
Friedensfs. darstellen.Mit seinemMarmor- und
Alabasterkenotaph von 1551/59 im Schleswiger
Dom zog die fläm. Renaissance in den N ein.
Der 1609/13 unter Hzg. Johann Adolf in der
Gottorfer Schloßkapelle eingerichtete fsl. Bet-
stuhl diente in seiner wappenbekrönten Pracht
ebensosehr der Repräsentation wie der Fröm-
migkeit. Insbes. unter Hzg. Friedrich III.
(† 1659) blühten zum »Herrscherlob« Künste
und Wissenschaft, etwa durch den Hofgelehr-
ten Adam Olearius. Bibliothek und Kunstkam-
mer gehörten zu den bedeutendsten in Nordeu-
ropa. Olearius’ Bericht von 1649 über eine nach
Persien unternommene Gesandtschaftsreise
und die kartograph. Erfassung und Beschrei-
bung der Hzm.er durch Johannes Mejer und
Caspar Danckwerth 1652 hatten in Europa nicht
leicht ihresgleichen. Der Hofmaler Jürgen
Ovens schuf Familienportraits und Stammbäu-
me in allegor. überhöhter Darstellung, Fried-
richs Sohn Christian Albrecht († 1694) gründete
1665 die Kieler Universität.

IV. Trotz des Unteilbarkeitsgebotes für die
Hzm.er von 1460 nahm bereits der Sohn des
ersten O.ers, Kg. Hans, 1490 eine Teilung des
Landes vor, der 1544 eine weitere folgte. Die
Dreiteilung von 1544 zw. Kg. Christian III. und
seinen Brüdern Johann undAdolf bestimmte für
über 200 Jahre nicht nur die Geschichte der
Hzm.er, sondern ganz Nordeuropas. Als Be-
messungsgrundlage der Landesteilung diente
das Steueraufkommen der Ämter und Land-
schaften. Die Besitztümer lagen in bunter Ge-
mengelage in beiden Landesteilen. Hzg. Adolf
begründete mit dem »Gottorfer Anteil« die Li-
nie Schleswig-Holstein-Gottorf. 1564 trat der
Kg. von seinem »Haderslebener Anteil« ein Drit-
tel zugunsten seines Bruders Hans ab, der da-
mit das Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg
gründete. Erbteilungen unter dessen Söhnen

oldenburg

schufen im Laufe der Generationen weitere
Nebenlinien: die Häuser Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Augustenburg, -Glücksburg, -Nor-
burg, -Plön und -Beck. Als »abgeteilte Herren«
waren diese Fs.en von der gemeinschaftl. Re-
gierung von Kg. und Gottorfer Hzg. über die
Gebiete der Kl., des Adels und der Städte jedoch
ausgeschlossen. Der 1544 an Hzg. Johann ge-
fallene »Haderslebener Anteil« wurde 1581 zu
gleichen Hälften zw. Kg. und Gottorfer Hzg.
aufgeteilt. Mit der Einführung der Primogenitur
für die Gottorfer Linie 1609 und für die kgl. Li-
nie 1650 waren die Teilungen beendet.

In die seit dem 17. Jh. offen ausbrechenden
Kämpfe zw. Dänemark und Schweden um die
Herrschaft im Ostseeraum wird auch Schles-
wig-Holstein einbezogen. Die Hzg.e suchen bei
Schweden Unterstützung in ihrem Streben nach
staatl. Souveränität, für Schweden ist der Gott-
orfer Staat ein wichtiger Verbündeter und stra-
teg. Brückenkopf zu seinen norddt. Besitzun-
gen. Schließl. beendete die schwed. Niederlage
im Nordischen Krieg auch alle Hoffnungen der
Gottorfer Hzg.e: 1713 zog Kg. Friedrich IV. den
Gottorfer Anteil am Hzgm. Schleswig als ver-
wirktes Lehen ein, der holstein. Anteil folgte
1773.

Heiraten dienten auch im Gottorfer Her-
zogshaus der Besiegelung polit. Bündnisse. Mit
der Verbindung von Hzg. Friedrichs Tochter
Hedwig Eleonore 1654 mit Karl IV. Gustav von
Schweden ergriff das Hzm. Partei in den nord-
europ. Machtkämpfen. Noch spektakulärer war
die Heirat Hzg. Carl Friedrichs 1725 mit Anna
Petrowna, der ältesten Tochter Zar Peters des
Großen. Ihr Sohn Carl Peter Ulrich begründete
1762 als Zar Peter III. die Linie der russ. Zaren
bis 1917.

† B.7. Holstein † B.7. Schleswig † C.7. Gottorf

† C.7. Kiel † C.7. Plön † C.7. Rendsburg † C.7. Sege-

berg

Q. Hector, Kurt: Herzöge von Schleswig-Hol-

stein-Gottorf: 1544–1713. Findbuch des Bestandes Abt. 7,

Tl. 1, Schleswig 1977 (Veröffentlichungen des Schleswig-

Holsteinischen Landesarchivs, 4). – Oldenburgische Ge-

schichtsquellen, hg. von der Historischen Gesellschaft

des Oldenburger Landesvereins für Geschichte, Natur-

und Heimatkunde in Verbindung mit dem Niedersächsi-
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und Ortwin Pelec, Neumünster 2000, S. 394–395. –
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wig-Holsteinische Geschichte 128 (2003) S. 61–81. –

Scharff 1978. – Schleswig in der Gottorfer Zeit 1544–

1711, hg. von Hermann Kellenbenz, Schleswig 1985. –

Schmidt, Hermann: Art. »Oldenburg«, in: LexMA VI,

1993, Sp. 1389–90. – Seegrün, Wolfgang: Schleswig-

Holstein, in: Die Territorien des Reichs, 2, 1990, S. 140–

164. – Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Ge-
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burg, 2000.

Christian Radtke

PIASTEN

I. Die Abkunft der duces Poloniae ging myth.
auf »Piast«, einen bäuerl. Pflüger des neunten
Jh.s zurück. Zu den histor. Ahnherren des alt-
poln. Herrschergeschlechts gehörte Hzg.
Mieszko I., der 966 zum Christentum überge-
treten war und vor der Jahrtausendwende an der
äußersten Ostgrenze des abendländ. Kultur-
kreises den Kernraum um Posen und Gnesen
der röm. Kirche angeschlossen hatte. Der zwei-
te christl. Piastenfs., Boleslaus I. der Tapfere
(992–1025), Bruder und Mitarbeiter des Rei-
ches, Freund und Bundesgenosse des Ks.s gen.,
heiratete die Ottonenprinzessin Richeza, eine

Nichte Ottos III. Seither bestimmte der Stolz,
aus diesem ersten Kgtm. Polens hervorgegan-
gen zu sein, das Selbstverständnis der piast.
Herrscherdynastie und ihre legitime Regie-
rungsübernahme als domini principes naturales.
Doch seit schles. Besitz im letzten Jahrzehnt des
zehnten Jh.s in das poln. Piastenreich einbezo-
gen worden war, war dieser bis zum Glatzer
Pfingstfrieden 1137 auch Streitobjekt mit den
böhm. † Přemysliden gewesen. Boleslaus III.
Schiefmund (1102–38) suchte in seinem Testa-
ment für den jeweils ältesten Piastenherrscher
vom Krakauer Gebiet aus die Landeseinheit zu
bewahren. Ladislaus II. fiel 1138 dieser Vorrang
unter den Teilhzg.en Polens zu. Das Statut legte
den Majorat, einen nominellen Vorsitz des äl-
testen lebenden Piastenhzg.s fest, doch diese
polyarch. Form bedeutete die fakt. Abwesenheit
einer Oberherrschaft wie im unzureichenden
spätantiken Prinzipat. Ab 1138 verzweigte sich
das Fürstenhaus in drei Hauptstränge mit je-
weiliger Herzogsherrschaft: a) eine schles. Linie
unterteilt in Niederschlesien bis 1675 und Ober-
schlesien bis 1625; b) eine großpoln. Linie bis
1296 (Posen-Gnesen); c) eine kleinpoln. Linie,
davon 1194 abgezweigt eine masow. Linie bis
1526; von Kleinpolen (Krakau) abgezweigt die
Linie von Kujawien, die 1388 ausstarb, dannmit
der ganz Polen umfassenden Königsherrschaft
an Ludwig den Großen von Ungarn und die †
Anjou vererbt wurde.

II. ImWege der Erbteilung zw. den brüderl.
Teilhzg.en begründete Ladislaus II. 1138 eine
selbständige Linie. Doch in den fsl. Verteilungs-
kämpfen wurde der Senior von Boleslaus IV.
Kraushaar aus seinem Land vertrieben: Zwistig-
keiten unter beiden Brüdern zwangen Ladislaus
II. 1146 zur Flucht zu Ks. Konrad III., demHalb-
bruder seiner Gemahlin, der Kaiserenkelin Ag-
nes von Babenberg. Obwohl dieses Stammel-
ternpaar aller schles. P. in mitteldt. Verbannung
verschied, erreichte der Schlesienhzg. die Ein-
weisung seiner Söhne in das väterl. Erbe. Inner-
halb eines Tributärverhältnisses (1157/59)
konnten die Piastenprinzen durch Intervention
Barbarossas die Regierung erlangen. Alle Nach-
fahren waren gegen Steuerzahlungen auf die
ksl. Hilfe angewiesen, um aus dem thüring. †
Altenberg nach Schlesien zurückzukehren und
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1172 die Herausgabe des Landes zu erreichen.
Boleslaus I. der Lange war mit der pfälz. Für-
stentochterAdelheidvonSulzbachvermählt,bei-
der Sohn Heinrich I. nahm die aus † Bayern
stammende Hedwig von Andechs-Meranien zur
Gattin. Eine auf weitgespannten Ehebeziehun-
gen auch der Sohnessöhne beruhende Bindung
an die Nachbarländer wurde durch viele Ver-
schwägerungen vorbereitet. Die Frauen waren
in ihren Herkunftsgebieten mit entwickelter
Wohnkultur aufgewachsen und brachten höf.
Moden in die Heimat der Ankunftsfamilie mit.
Boleslaus I. wurde 1163 Glogau, Liegnitz und
Breslau zugeteilt und 1178 der Anteil Oppeln
von Kasimir demGerechten eingeräumt, Miesz-
ko I. dem Lahmen fiel Ratibor, Beuthen und Se-
werien zu. Am 25. Nov. 1202 kam im Teilungs-
vertrag das Oppelner Hzm. an Mieszko II., wo-
mit das altertüml. Erbrecht zw. beiden Linien
aufgehoben wurde: Heinrich I. (1201–38) war
zuständig für die mittel- und niederschles. Tei-
le, Kasimir I. (1211–29/30) gleichberechtigt für
die oberschles. Den unabhängigen Herrschern
ihrer poln. Hzm.er verblieb seit 1227 immer we-
niger Gemeinsames, so daß der Verband zw.
den einzelnen Piastenlinien und jeweiligen
Reichsteilen weiter abriß. Einen bedeutenden
Machtbereich nahmHeinrich I. ein, dessen Ter-
ritorium Teile Groß- und Kleinpolens, die Nie-
derlausitz, das Land † Lebus, Teltow und Bar-
nim umfaßte, bevor drei von den vier Söhnen
Heinrichs II. des Frommen im Streit von 1248
bis 1251 ihre Erbteile auseinanderschnitten.
Konrad I. begründete Glogau, Boleslaus II. er-
hielt Liegnitz, Heinrich III. bekam Breslau,
während Ladislaus es vom Vikar in Wischehrad
über den Bf. von† Passau zum Ebf.† Salzburgs
brachte. Die Mutter Heinrichs II., der 1241 auf
derWahlstatt gegen dieMongolen fiel, stammte
aus einer dt. Reichsfürstenfamilie, wie auch
zwei Großmütter und zwei Großväter, vier Ur-
großmütter und drei Urgroßväter. Hzg. Hein-
rich IV. der Gerechte (1267–90), der unter der
Vormundschaft des böhm. Kg.s Přzemysl Ot-
tokar II. stand, konnte 1280 sein Land von †
Rudolf I. von Habsburg als rfsl. Lehen anneh-
men und einen geschlossenen Machtkomplex
mit Großreichansatz und Kronabsichten er-
richten.

piasten

Am breslau. Stammort residierten insge-
samt elf Hzg.e, wobei achtmal dem Sohn und
dreimal dem Bruder die Regierung übergeben
wurde, bei einer durchschnittl. Amtsdauer von
achtzehn Jahren. Vor dem Hintergrund des
Exils und Konnubiums tief im W gerieten die
Schlesierhzg.e unter den Einfluß Böhmens,
dessen Kg.e Ende des dreizehnten Jh.s auch auf
den verwaisten Thron Polens strebten. Kg.
Wenzel II. besetzte im Einvernehmen mit dem
röm.-dt. Kg. 1292/93 Teile Schlesiens und
Kleinpolens sowie Krakau und eroberte mit Un-
terstützung der poln. Adelspartei als poln. Kg.
Großpolen. Bf. Thomas II. von Breslau redete
Wenzel II. als seinen dominus specialis an, als er
ein Ansuchen an ihn richtete. Aus freier Ent-
scheidung bzw. auf Druck gelangten die mei-
sten anderen schles. Fs.en bis 1339 in Vasallität
oder ihre Länder in direkten Besitz des Kg.s von
Böhmen. Seit der ersten Lehensaufreichung des
Fs.en Kasimirs II. von Cosel-Beuthen 1289 be-
schritten schles. Hzg.e dezidiert einen Sonder-
weg, indem sie sich unter böhm. Oberherr-
schaft begaben. Die Lehensherrlichkeit des
Böhmenkg.s für die poln. Gebiete erkannte der
röm.-dt. Kg. Albrecht I. an. Kg. Johann I. von
Luxemburg übernahm aus přzemyslid. Traditi-
on heraus Teile von Polen. Schlesien blieb der
verkleinerten Monarchie Polens 1320 ebenso
fern wie Masowien, wiewohl die poln. Restpi-
asten auch eine eigenständige Haltung einnah-
men. Der zedente Heinrich VI. von Breslau er-
klärte unter lebenslängl. Nutzungsrecht die Ab-
tretung seines Hzm.s im Todesfall und schloß
sein Land der Wenzelskrone an. Die Hzg.e von
Teschen, Auschwitz, Falkenberg, Ratibor, Op-
peln und Breslau huldigten 1327 dem böhm.
Lehensherrn, auch der oberschles. Hzg. von
Troppau bekannte sich als Lehensmann Böh-
mens. Ohne Einspruch des poln. Kg.s unter-
stellten sich die Fs.en von Liegnitz, Brieg, Stei-
nau, Sagan und Oels 1329 freiwillig dem Kg.;
Glogau wurde 1331 nach gewaltsamer Unter-
werfung angeeignet. Der Lehensauftragung von
Münsterberg folgte 1336 und 1344 die Lehens-
nahme des Breslauer Bischofs für das angekauf-
te Grottkauer Land, nachdem der böhm. Kg.
seit 1335 das Patronat über das Neisse-Ott-
machauer Land innegehabt hatte. Restschlesien
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huldigte 1342 Kg. † Karl IV. von Böhmen, unter
dessen Regierung mit Anna von Schweidnitz,
der »Erbnichte Osteuropas« mit weit über das
Erbland hinausreichender Bedeutung, das letzte
Hzm. erheiratet wurde. 1353 schloß der letzte
unabhängige schles. Fs. Bolko II. von Schweid-
nitz-Jauer einen Ehevertrag mit den † Luxem-
burgern ab: seine Nichte Anna wurde Ks.† Karl
IV. angetraut, dessen Leibeserben nach Bolkos
Tod die Länder zufallen sollten. Nachdem der
Erbfall 1368 eingetreten war, verblieb der Besitz
als Erbfsm. bis 1392 in Nießbrauch der letzten
Wwe. Gegen Absage an einen böhm. Thronan-
spruch auf Polen erkannte Kg. Kasimir die
Kronzugehörigkeit an. Der Widerruf aller poln.
Ansprüche auf Schlesien wurde 1335 in Trenčı́n
bestätigt, der böhm. Verzicht auf Ambitionen in
umgekehrter Richtung in Verträgen von Vise-
grád, Posen und Krakau 1339 anerkannt. † Karl
IV. von Luxemburg gliederte die schles. Piasten-
länder 1348 und 1355 in die böhm. Krone und
damit mittelbar in das Heilige Reich ein. Die
ihm lehensrührigen duces Slesie et Polonie wurden
auf ewig in eine böhm. Krone inkorporiert, der
corona et mensa regni nostre Bohemiae, wie Johann I.
erstmals 1329 unterscheidend beigefügt hatte.
Der Lehenseid galt nicht dem Kg. selbst, son-
dern der Krone als Herrschaftssymbol. Keiner
dieser Fs.en galt als princeps imperii, wenngleich
alle dem Ks. zur Heeresfolge verpflichtet waren
und viele Träger des Herzogshutes auch dt. Kö-
nigsnamen führten. Nach Ende des Piastenrei-
ches akzeptierte kein Schlesienhzg. die Ober-
hoheit des regnum Poloniae mehr. Zwar gelangte
eine südwestl. Ausrichtung auf das Reich hin
zum erfolgr. Abschluß, doch nahm damit zugl.
der Abstieg zu Kleinfs.en überhand.

III. Eine Rückbesinnung auf die Piasten-
herkunft und die damit einhergehende kgl. Ab-
stammung beobachtet man im Oderraum in
mehreren Wellen: gleichermaßen während des
Übergangs an Böhmen, in den böhm. Hussi-
tenkrisen und nach dem Dreißigjährigen Krieg.
Mit dem Vergehen der Breslauer piast. Haupt-
linie übernahm zuallererst das Bindestrichland
Liegnitz-Brieg die Aufgabe dynast. Erinnerung:
Ludwig I., der Urenkel der 1267 in Viterbo hei-
liggesprochenen Landesmutter Hedwig, ließ
1353 den kostbaren »Schlackenwerther Kodex«

herstellen. Die Abschrift, welche Nikolaus von
Preußen mit hagiograph. und historiograph.
Inhalt angefertigt hatte, war mit 61 kolorierten
Federzeichnungen geschmückt. Neben einer
Miniaturenfolge der sog. Freytagschen Hand-
schrift (1451), die die Erhebung der Gebeine
Hedwigs zur Ehre der Altäre feierte, pries auch
ein Triptychon aus der Breslauer Berhardiner-
kirche von 1430/40 das Verdienst und Ansehen
der piast. Schirmherrin. Dieser Tafelmalereizy-
klus erzählt 32 Bildszenen aus dem Leben der
Tante Elisabeths von Thüringen und würdigte
die Schlesienpatronin als Symbolgestalt, zu ei-
ner Zeit, als kein Dynast die Integrität des Lan-
des mehr stützte. Die Fortpflanzung der Sip-
penangehörigen wurde mit den Konventionen
einer unsterbl. Generationenfolge verstrickt,
die in Notständen, Gefahrenlagen und Wech-
selfällen der dreißiger, sechziger und neunzi-
ger Jahre des 15. Jh.s die Erhaltung und den
Fortbestand des Personenverbandes durch Erb-
gang oder Ehepakt gewährleisten sollte. Der
Rathausturm in Jauer wies acht repräsentative
Eckfiguren auf, die angebl. Ks. † Karl IV., den
Oberherren Kg. Wenzel IV., den Erbfs.en Hzg.
Bolko II. und jaueran. Landeshauptmänner per-
sonifizierten und als in Stein gehauene ständ.-
städt. Verbundenheit zur Fs.in Anna von
Schweidnitz (um 1339–62), die die Kaiserkrone
trug, gedeutet wurden. Das bekannte steinere
Bildnis der luxemburg. Ks.in Anna von Peter
Parler steht in der Triforiumsgalerie des Prager
Veitsdomes (1374–78). Eine Verkündigung Ma-
riens auf dem Tafelbild eines schles. Malers um
1500 diente als Epitaph für Johannes II. von
Liegnitz-Brieg († 1495) und zeigt die knieende
Herzogsfamilie im Gebet neben dem Schlesien-
adler (Zbiory Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu).

Ansonsten ist die Zahl plast. Darstellungen
in Siegeln und Münzen oder herald. Embleme
bzw. Bildwerke ebenso gering wie die erhalte-
ner Denkmäler und Res. bauten. Das Torhaus
des Piastenschlosses in Brieg dekorierten die
Baumeister Jacob und Franciscus Parr (Bahr)
und der Bildhauer Jacob Werter (Wardter) zw.
1551 und 1553 mit den lebensgroßen, vollplast.
Figuren Georgs II. von Brieg und Barbaras von
Brandenburg, die von Schildträgern begleitet
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werden. Darüber befindet sich ein Doppelfries
aus 24 Büsten mit Fs.en, oben die Herrscher
ganz Polens, unten die unmittelbaren und mit-
telbaren Herren Schlesiens. Die Ahnenfolge mit
Verzweigungen geht bis auf den sagenhaften
Ernährer Piast zurück und wird zuoberst ge-
krönt vom Jagiellonenwappen mit elf kleinen
Schilden ihrer Territorien. Die Portraitmedail-
lons am Nordportal des Liegnitzer Schlosses
zeigen die Wappen und Brustbilder des Bauher-
ren Friedrichs II. und seiner Gemahlin, Sophie
von Ansbach-Hohenzollern († 1547). Das
Schloßportal in Haynau aus der Mitte des 16.
Jh.s flankiert eine Schmuckgalerie mit Büsten
des Herzogspaares Friedrich III. und Katharina
von Mecklenburg, die von Wappenschilden ein-
gefaßt und einem Bogenfeld bekrönt werden.
Luise von Liegnitz-Brieg stiftete für den 1675
verstorbenen Gatten Georg Wilhelm auf dem
Ohlauer Schloß einen Ahnensaal mit Büsten
und Zenotaphen der Fs.en als Hort piast. Ruh-
mes. Heinrich IV. († 1290) besitzt ein aussage-
kräftiges Hochgrab im oberen Altarraum der
Breslauer Doppelkirche von Heiligkreuz. Auf
dem Sockel wurden die Wwe., Verwandte und
Verbündete als »pleurants« wiedergegeben, der
Tumbendeckel war herald. mit drei Adlerwap-
pen belegt. Sepulkralskulpturen wurden für
Bolko I. von Schweidnitz (1278–1301) in Grüs-
sau, für Bolko II. von Münsterberg mit Ehefrau
Jutta (1321–41) in Heinrichau und für Heinrich
VI. in der Breslauer Vinzenzkirche 1380 herge-
richtet. In der Piastenkapelle (1309) der Oppel-
ner Franziskanerkirche haben Deckplatten für
Tumbengräber von Bolko I. († 1313), Bolko II.
(† 1356), Hzg.in Anna († 1378) und Bolko III.
(† 1382) ihren Platz. In der Krypta unter dem
Hauptaltar wurden acht Hzg.e und fünf Hzg.in-
nen begr. Da das Piastengeschlecht in verschie-
dene Zweige gespalten war, kannte das gesamte
Haus sonst keine zentrale Nekropole, sondern
verteilte Angehörige einer Linie auf verschiede-
ne Bestattungsorte und beerdigte mitunter
selbst Eheleute nicht in einer Grablege. Als
Hauptprinzip galt, die letzte Ruhestätte in jener
Kirche zu erhalten, die man selber gestiftet und
gefördert hatte, was nicht notwendigerweise
am Fürstensitz selbst gelegene Friedhöfe wa-
ren: Grabstellen befanden sich zumeist in den
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vom Landesherren begründeten Zisterzien-
serkl.n weitab hzgl. Res.en. In Leubus wurden
Boleslaus I. der Lange, Heinrich III. von Glo-
gau, zwei Brüder und zwei weitere Fs.en aus
dem Familienzweig beigesetzt. Die Idee eines
Familiengrabes wurde in der gemeinsamen
Gründung des Zisterzienserinnenkl.s in Treb-
nitz durch Heinrich I. und seine Gattin Hedwig
verwirklicht, welches auch Konrad I., den Be-
gründer der Oelser Linie, aufnahm. Die
Schweidnitzer und Jauraner P. wurden vollzäh-
lig in der Abtei Grüssau bestattet, das deren er-
ster Vertreter Bolko I. († 1301) gestiftet hatte,
während die Münsterberger in der Zisterze
Heinrichau zur ewigen Ruhe gebettet wurden.
Von den Oppelner P. hatte sich Ladislaus I. in
seiner eigenen Stiftung der zisterziens. Kloster-
kirche Groß-Rauden und andere im Tochterkl.
Himmelwitz bei Groß-Strehlitz beisetzen las-
sen. In Residenzstädten nahmen Kollegiatstifte
und Mendikantenkonvente als fsl. Beinhäuser
den Leichnam des Gründers und dessen Ange-
hörige auf. Bei den Breslauer Heiligkreuzchor-
herren liegt Heinrich IV. und in der Franziska-
nerkirche (1530 Prämonstratenserkl. St. Vin-
zenz) Heinrich II. der Fromme. Seine Gemahlin
Anna von Schlesien, Heinrich III., V., und VI.
von Breslau wurden im von ihr gestifteten Bres-
lauer Klarissenkl. beerdigt, womit Mutter,
Sohn, Enkel und Urenkel in einem Gräberfeld
ruhen. In Liegnitz befanden sich im Domini-
kanerkonvent und der Heiliggrabkirche Grab-
mäler der Gründer bzw. deren Familie, Boles-
laus’ II. († 1278) und Wenzels II. († 1364). Die
Brieger Kollegiatskirche birgt die sterbl. Über-
reste von deren Stifter Hzg. Ludwig I. († 1378),
die Glogauer Kanoniker wachten über Gebeine
Konrads I. († 1273/74) und die Predigerbrüder
sorgten für das Seelenheil von dessen Ehefrau
Salome († 1271). In Sagan fanden zwei Fs.en im
von ihnen geförderten Augustiner-Chorherren-
stift ihren liturg. Gedächtnisort, und das Got-
teshaus der Minderbrüder in Oppeln bewahrt
die Särge mehrerer Generationen von Oppelner
Hzg.en.

Zur Zeit der letzten Piastenrenaissance, als
die Hzg.e sich dynast. gegen † Habsburg be-
haupten mußten, regierten selbst in Polen
inzw. die Wasakg.e. Um so mehr wurden die
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Reste ehem. großer Zusammenhänge einer
Monarchie unterstrichen und zugl. ein heraus-
gehobener Glanz als »maison de Pologne« emp-
fohlen. Um die verlorene vermeintl. Gleichran-
gigkeit wiederzugewinnen, waren solche Vor-
stellungen mit der Idee verknüpft, daß die ei-
genen Vorfahren ex longa stirpe regum abstamm-
ten. Dieser Appell an den mehr als dukalen
Ursprung des untergeordneten Geschlechtes
zielte gegen einen imperialen oder zumindest
royalen Oberherren und schlug sich in Archi-
tekturprogrammen, Kunstschaffen und Ge-
schichtsliteratur nieder. Im Chor der Liegnitzer
Schloßkirche St. Johannis wurde von 1677–79
auf Betreiben der Herzoginwwe. nach dem Ent-
wurf Daniel Caspers von Lohenstein eine präch-
tige Gedenkstätte für die ganze Piastendynastie
eingerichtet. Der oberital. Raumarchitekt Carlo
Rossi schuf das prunkvolle »Monumentum Pi-
asteum«, die Statuen dieser Piastengruft gestal-
tete der Wiener Bildhauer Matthias Rauchmil-
ler. Die fünf Nischen für die Sarkophage werden
von Alabasterstatuen der vier letzten P. be-
grenzt: der 1672 verstorbene Hzg. Christian II.
und seine Gattin Luise von Anhalt, Georg Wil-
helm mit Ehefrau Charlotte von Holstein-Son-
derburg-Wiesenburg. Um die überwölbende
Kuppel (Helios mit dem Sonnenwagen in der
Mitte) herum sind in den acht Arkaden des ok-
togonalen Mausoleums acht Medaillons mit
Szenen aus der piast. Hausgeschichte gemalt:
wie Schlesiens Herrscher ihr Reich in Teilgebie-
te viertelten, das Land von anderen Teilen Alt-
polens lösten, an Böhmen anlehnten und dem
dt. Reich anschlossen. Nicht die Rolle als Va-
sallen der poln. Krone sondern v. a. das Her-
kommen aus kgl. Geschlecht werden betont.
Das Pantheon bildet einen Höhepunkt der Glo-
rifizierung ihres Traditionsbewußtseins. An-
dreas Gryphius hatte noch zu Lebzeiten des
letzten Fs.en dieses »Identitätsfundament« im
Lustspiel Piastus 1660 dramat. aufbereitet. Die
»Schlesische Fürstenkrone« von Friedrich Lucae
erhob 1686 eine beredte Trauerklage über Ge-
org Wilhelm. Nach dem Vorbild im »Gynae-
ceum Silesiacum Ligio-Bregense« des Daniel
Czepko von Reigersfeld (1626) wurde das Ge-
mälde »Castrum doloris« des letzten P. im
Chorabschluß der Schloßkirche St. Hedwig zu

Brieg gestaltet, das durch einen Kupferstich des
Künstlers David Tscherning (1676–78) überlie-
fert ist: Aus einem piast. Stammbaum sprießen
wie aus der bibl. Wurzel Jesse die Triebe, zu-
oberst greift eine Hand aus den Wolken nach
dem jüngsten Reis und bricht es ab. Die lat. In-
schrift auf einer Marmortafel stimmt Lobes-
hymnen auf das Geschlecht an, das Polen 24
Monarchen, größtenteils väterl. Regenten, und
123 Hzg.e geschenkt, der Kirche 6 Ebf.e und
Bf.e gestellt sowie Dtl. vor der Überschwem-
mung durch Tataren bewahrt habe.

IV. Die erhebl. Teilungskonflikte und in-
neren Zerwürfnisse zw. piast. Geschlechter-
zweigen führten zu immer weiteren Linienbil-
dungen. Diese erstreckten sich inOberschlesien
streifenweise westöstl. über die Oder hinweg,
während Niederschlesien traubenförmig nord-
südwärts an der Oder entlang zerfiel: Die nie-
derschles. Fsm.er zersplitterten in die Teile
Breslau, Liegnitz und Glogau. Der Teilungsvor-
gang von 1252 wiederholte sich wiederum 1283,
als aus Liegnitz Löwenberg und Jauer, aus Jau-
erschen und Breslauer Anteilen Schweidnitz
und Münsterberg zustandekamen, aus Teilge-
bieten Breslaus Brieg hervorging, wobei der
Liegnitz-Brieger Fürstenstamm am längsten
blühte. Der Glogauer Strang verästelte sich in
die fünf Teillinien Glogau, Steinau, Crossen,
Oels und Sagan, von denen der letzte Glogau-
Saganer Zweig 1504 versiegte. Auch die ober-
schles. P. nahmen Teilungen in zunächst vier
Herzogslinien vor: Oppeln, Ratibor, Cosel-Beu-
then und Teschen. Von Oppeln trennten sich
Falkenberg und Strehlitz, zeitw. Oberglogau,
von Teschen Auschwitz sowie Zator, und Cosel-
Beuthen zerstückelte in seine Bestandteile.
Zeitl. begrenzte Abtretungen von Piastenherr-
schaften auf einzelne Familienmitglieder wie
Liegnitz auf Lüben und Haynau oder Brieg auf
Ohlau bzw. Glogau auf Freystadt sind damit
noch nicht erfaßt, ebensowenig noch kurzfri-
stige Abspaltungen wie Sprottau, Wohlau, Tost
usw. Mit der Zerklüftung oder Zusammenfüh-
rung piast. Herrschaftsgebiete und dem Aus-
tausch ihres Besitzerwerbs zählte man siebzehn
Hzm.er: Breslau, Liegnitz, Glogau, Jauer,
Schweidnitz, Brieg, Sagan, Steinau, Oels, Rati-
bor, Oppeln, Cosel, Beuthen, Teschen, Falken-
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berg, Strehlitz und Auschwitz. Im Sterbefall be-
anspruchten alle Vertreter des Geschlechts ih-
ren Anteil und schufen somit eigene Filiationen.
Im Altsiedelland wurde diese Praxis bei Terri-
torialbildungen aufgegeben und durch Erb-
rechtsabkommen Einhalt geboten. Im Sinne der
Existenzsicherung und Besitzerweiterung des
ganzen Hauses hatte allmähl. das hochadelige
Gesamthandprinzip eine Alleinregierung des
Hausältesten geregelt. Diese Unteilbarkeit des
Landes für alle Nachkommen oder damit ein
alleiniges Erbfolgerecht des Erstgeborenen
wurden nach der Wladislawschen Landesord-
nung von 1506 jedoch ledigl. für das Kronland
Böhmen selbst durchgesetzt. Der äußere
Rechtszustand Schlesiens blieb demnach erhal-
ten, obwohl die inneren Herrschaftsstrukturen
sich durch das Aussterben einzelner Zweige
ohne erbberechtigte Verwandtschaft änderten.
An die Krone zurückgefallene Gebiete wurden
als Erbfsm.er von Landeshauptleuten verwaltet
oder an landfremde Geschlechter ausgetan. In
beschränktem Maße wurden Vertreter außer-
schles. Fürstenhäuser wie†Wettiner,†Hohen-
zollern, † Podiebrad oder † Jagiellonen schles.
Landesherren, da die Kg.e gezwungen waren,
das Land weiter zu veräußern.

Aus diesem vermittelten Verhältnis zum
Reich heraus entwickelte sich ein Kronneben-
land, das in die jahrhundertelangen Konfliktli-
nien zw. böhm., poln. und ungar. Anwärtern
auf die Krone Böhmens und alle Einstrahlungen
jener polit. Gezeiten hineingezogen wurde.
Breslau erwog sogar den erneuten Seitenwech-
sel zum poln. Thron, bevor das ungar. Zwi-
schenspiel folgte. Der Ungarnkg. Matthias Cor-
vinus, 1469 in angefochtener Wahl gegen † Po-
diebrad zum Kg. von Böhmen erkoren, verstän-
digte sich mit seinem jagiellon. Gegenspieler
Ladislaus II., der in einem Kompromiß dessen
kurzzeitige Suzeränität über die böhm. Neben-
länder 1479 in Olmütz bestätigte. Kg. Ladislaus
II. und sein Nachfolger Ludwig II. vereinigten
Böhmen und Ungarn wieder und sicherten
Schlesien im Großen Landesprivileg 1498 die
Landeshauptmannschaft und einen Fürstentag
zu. Im Okt. 1526 wiesen die Nebenländer das
Ansinnen des Jagiellonenkg.s Sigmund zurück,
den Thron zu besteigen; im Dez. schickte der
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schles. Ständetag von Leobschütz dem Habs-
burger Ehzg. Ferdinand I. eine Gesandtschaft,
um ihr Angebot vorzutragen. Der in Wien feierl.
Gekrönte machte sich auf eine Huldigungsreise
nach Mähren und wurde im Frühjahr 1527 in
Breslau empfangen. Nach dem Heimfall Op-
pelns 1532 an die † Habsburger hielten sich in
Oberschlesien nur noch die wenig arrondierten
P. Teschens. Die Teschener blieben ein aller-
letztes Residuum des eingeborenen Geschlech-
tes bis 1625 ohne wesentl. Gewicht. Eine Erb-
verbrüderung von 1537 zw. Hzg. Friedrich II.
von Liegnitz und Kfs. Joachim II. von Branden-
burg wurde nicht gestattet: Die einzige Tochter
Friedrichs Sophia mit Mgf. Johann Georg und
sein zweiter Sohn Georg II. mit der Prinzessin
Barbara von Brandenburg sollten im Erlöschen
des Mannesstammes jeweils die Nachfolge an-
treten, um die Lande evangel. Herrschern zu si-
chern. Doch der kathol. Ks. erklärte die Verab-
redung anläßl. der Doppelhochzeit der Fürsten-
kinder 1545 für null und nichtig. Mit Georg
Wilhelm, den Ks. Leopold I. mit Liegnitz, Brieg
und Wohlau belehnt hatte, verschied der letzte
regierende Piastenabkömmling 1675 kinderlos.

† B.2. Böhmen, Kgt., Kg.e von † B.7. Schlesien

† C.7. Breslau † C.7. Brieg † C.7. Crossen † C.7. Glo-

gau † C.7. Jägerndorf † C.7. Jauer † C.7. Liegnitz † C.7.

Münsterberg † C.7. Oels † C.7. Oppeln † C.7. Ratibor

† C.7. Sagan. † C.7. Schweidnitz † C.7. Teschen † C.7.

Wohlau
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1978. – Cetwiński, Marek: Porwanie Henryka Grube-
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ciech: Niemcy na Śląsku w powojennej historiographii
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Andreas Rüther

PODIEBRAD

I. Der befestigte Adelssitz der Podĕbrady
am rechten Elbufer in Ostböhmen gehörte einer
Reihe von Pfandinhabern, bevor er an Kg. Jo-
hann I. von Luxemburg kam und Ks. † Karl IV.
ihn 1363 als erbl. Besitz an die Herren von
Kunstadt übertrug. Deren Geschlecht legte sich
den Namen dieses Herkunftsortes zu, der damit
zum Stammhaus aller Zweige einer gleichna-
migen Familie von P. (und später schles. Fs.en
von Münsterberg, Troppau und Oels) wurde.
Ihre Abkömmlinge galten nach 1415 als führen-
de Repräsentanten des gemäßigten Flügels der
hussit. Glaubensbewegung.

II. Von seiner ostböhm. Basis aus gelang
dem am 23. April 1420 geborenen Georg der
polit. Aufstieg zum Führer der Utraquisten: Er
wurde von Sigismunds Schwiegersohn Albrecht
II. zum gubernator im Kernreich Böhmen einge-
setzt, 1444 oberster Hauptmann, bemächtigte
sich 1448 † Prags, bekam 1451 im Namen †
Friedrichs III. die Verwaltung ganz Böhmens
übertragen und regierte als Statthalter für den
unmündigen Ladislaus I. Postumus bis zu des-
sen Volljährigkeit. Als der Kg. die Regierung an-
trat, bestätigte dieser ihn imMai 1453, doch der
Standesherr von niedriger Geburt blieb sechs
Jahre eigentl. Regent, dem sich Lehensleute und
Hochadel Schlesiens 1457 unterwarfen. Nach
Ladislaus Tode und der Versöhnung mit der
Hussitenopposition gelangte P. als Erwählter
der Ständeparteien selbst auf den Thron, wobei
die Bf.e von Raab und Waitzen die Inthronisa-
tion vollzogen. Kg. Georg I. von Böhmen (8.
Mai 1458–22. März 1471) versprach im gehei-
men Krönungseid, dem päpstl. Stuhl gleich an-
deren christl. Herrschern Gehorsam zu zollen,
Treue zu halten sowie das böhm. Volk von den
hussit. Ketzern zu lösen und in die Einheit der
Kirche zurückzuführen. Zunächst fand Georg

Rückhalt beim Ks., doch nach Widerspruch des
Papstes wurde der »Ketzerkönig« im Konflikt
mit Rom 1464 vor Gericht gerufen und in Kir-
chenbann getan. Auch sein Plan eines europ.
Fürstenbundes zur Friedenswahrung und Tür-
kenabwehr scheiterte. † Breslau trotzte an der
Spitze einer rechtgläubigen Fronde dem Böh-
menherrscher, schrieb die Huldigungsbedin-
gungen vor und enthielt dem als »Girsik«
(schwarzer Mann) Verunglimpften eine Unter-
werfung vor. Im Zusammenwirken mit dem
päpstl. Legaten Rudolf von Rüdesheim stellte
man dem Exkommunizierten den erfolgr. mad-
jar. VerteidigerMatthias Corvinus entgegen, um
Mähren, Schlesien und Lausitz zu erobern. Im
Vertrag von † Wiener Neustadt 1463/64 ver-
suchte† Friedrich III. die Erbfolge in Ungarn zu
sichern, indem Matthias Corvinus als Thronan-
wärter zur Hilfe gerufen wurde. Am 23. Dez.
1466 wurde Georg des Kgr.es für verlustig er-
klärt: als erstes fielen 1467 die Sechsstädte ab,
1468mußte er in verheerenden Kriegszügen um
Schlesien undMähren kämpfen. Sein Opponent
aus der kleinadeligen Familie des Reichsverwe-
sers Johann Hunyadi, der bereits 1458 per accla-
mationem vom ungar. Landtag gewählt und 1464
zum Kg. gekrönt worden war, konnte sich auch
in Böhmen behaupten. Am 3. Mai 1469 wurde
Matthias Corvinus in † Olmütz zum Kg. erho-
ben und Fs.en und Stände Schlesiens und Mäh-
rens huldigten ihm, so daß er fakt. die Herr-
schaft in den östl. Kronländern ausübte. Der
Feldherr und Oberbefehlshaber führte die
böhm. Nebenländer wieder zusammen und
herrschte über Ungarn, später über Teile Nie-
derösterreichs und Steiermarks bis † Wien
(1485). Bereits 1462 hatte Georg in der Glogauer
Zusammenkunft mit dem poln. Kg. Kasimir IV.
Andreas Vorkehrungen zur Wahl des unge-
bannten und verwandten Polenprinzen Ladis-
laus Jagiello betrieben. Der poln. Sukzessor Ge-
orgs setzte sich am 22. April 1471 als Kg. Ladis-
laus II. (1471–1516) an die Macht in Böhmen.
Am 15. Nov. 1474 bahnte sich beim Dreikönigs-
treffen (Kasimir, Ladislaus und Matthias) vor
den Toren † Breslaus in Groß Mochbern ein
Ausgleich für die böhm. Nebenländer an, die
der Corvine bis zum erbenlosen Tod behielt. †
Hohenzollern, †Wettiner und †Wittelsbacher
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ließen sich durch Matthias Corvinus ihre böhm.
Lehen im Waffenstillstand von † Breslau 1474
bestätigen. Auf dem Breslauer Fürstentag im
Dez. 1474 versuchte Matthias mit einer neuen
Etappe des Landfriedens, seinen illegtimen
Sprößling Johann Corvin als schles. Landstand
einzubringen. Der 1490 vertragsmäßig als Al-
leinträger der Königskrone Ungarns und Böh-
mens aufgerückte Ladislaus II. verlegte seinen
Thron von † Prag nach Ofen und war für Schle-
sien zwar ein milder Oberherr (Kg. »bene«),
doch kein tatkräftiger Schutzherr† Breslaus bei
der Durchsetzung des Stapelanspruchs imWirt-
schaftskrieg mit den † Jagiellonen und der
Schaffung einer schles. Landesuniversität ge-
gen die Krakauer Hochschule.

III. Die Burg P. war seit 1408 Eigentum
Boczeks von Kunstadt und Podre († 1417), nach
1448 in kgl. Besitz, und kam an Georgs Söhne
Viktorin und Heinrich den Älteren. Einzig Kun-
huta von Sternberg, die erste Gemahlin Georgs,
fand 1449 in der P.er Heiligkreuzkirche ihre
letzte Ruhestätte. Der letzte Angehörige Ludwig
Zajnač übergab den umgestalteten P.er Bau-
komplex 1506 an Wilhelm von Pernstein; nach
mehreren Besitzerwechseln wurde dort um
1620 der Pädagoge und Bf. der böhm. Brüder,
Johann Amos Comenius, beherbergt. Die ange-
stammte Herrschaft und Stadt Nachod sowie
Burg Himmel blieben als legales, hergebrachtes
Erbe Georgs von P. bis 1498, als sie von Hzg.
Heinrich I. dem Älteren verkauft wurden, in den
Händen der Herren von Kunstadt. Der langjäh-
rige Familiensitz Glatz, die Grenzfeste im Nei-
ßetal, war zw. 1501 und 1560 mehrfach verpfän-
det; die Steinbauten der Wehranlage wurden
1536 mit einem geschützten Basteitorturm, ei-
nem hohem Walmdach und Ecktürmchen zum
Wohnschloß umgebaut. Als eigentl. Grablege
der P.e wurde ein Glatzer Kl. vorgesehen, das
die Franziskanerobservanten seit 1475 vor dem
Frankensteiner Tor an der Georgskapelle unter-
hielten und in dem Heinrich d.Ä. 1498, seine
Gattin und Johann von Münsterberg beigesetzt
wurden. Der Oelser Hzg. Georg I. († 1553) liegt
in der Schloßkirche zu Oels unter sandsteiner-
ner Tumba begr. Die Monumentalgräber für
Hzg. Johann von Oels und seine Gemahlin
Christina in der gleichen Kapelle wurden vom

podiebrad

Würzburger Johannes Oslew 1557 hergestellt.
In der Mitte des hofseitigen Oelser Promena-
denganges ist ein Doppelrelief angebracht, das
die Eheleute als Halbfiguren zeigt, die sich über
die mit ihren herald. Zeichen besetzte Brüstung
lehnen, als wenn sie einem Turnier im Innenhof
zuschauten. Ein Standbild in der Nische über
dem Hauptportal des Schlosses bildet 1563 den
Erbauer Fs. Johann in Ritterrüstung zw. zwei
Harnischen mit Helmzier ab. Die Podiebra-
derhzg.e beriefen sich auf die piast. Vorgänger
(† Piasten), indem sie deren Herrschaftssym-
bolik in ihre Bauten überführten. Über der Tor-
fahrt vom äußeren zum inneren Schloßhof
prangt die Heroldsfigur mit den Wappen der
Hzm.er Oels und † Breslau, über dem Hofpor-
tal des Bergfrieds findet sich das Emblem der
Oelser † Piasten von 1380.

IV. Georgs umsichtige Nuptialpolitik ge-
genüber Corvinus und rfsl. Familien in ver-
schiedenen Kombinationen sollte die Ebenbür-
tigkeit zu anderenGeschlechtern vermitteln. P.s
Tochter Katharina 1457 war vom zukünftigen
ungar. Kg. Matthias I. geehelicht worden, sein
Sohn Heinrich d.Ä. wurde mit Ursula, der
Tochter des Kfs.en Albrecht Achilles von Bran-
denburg getraut; Heinrich d. J. mit Katharina,
der Tochter des Kfs.en Wilhelm von Sachsen;
Sidonia mit Hzg. Albrecht von Sachsen; Lud-
milla mit Hzg. Friedrich I. von Liegnitz
(† 1488). Auf Georgs Hauptanliegen, die Stel-
lung seiner Hausmacht in allen Nebenländern
abzusichern, wirkten Beiräte wie Martin Mair,
Antoni Marini und Gregor Heimburg ausglei-
chend ein. Als Reichsverweser hatte er versucht,
den Familienbesitz zumehren: Bereits 1454 war
es gelungen, Hzg. Ernst von Troppau die An-
sprüche auf Glatz, Frankenstein und Münster-
berg sowie ein Drittel von Troppau abzukaufen.
Das Hzm. Münsterberg-Frankenstein und die
Gft. Glatz gelangten nach dem Tode des letzten
dortigen Piasten Konrad X. ab 1456 an Heinrich
d.Ä. 1458 übertrug er seinem zweitgeborenen
Sohn Viktorin Münsterberg und Troppau. Glatz
wurde 1459 zur lehnsabhängigen Gft. erhoben,
die † Friedrich III. 1462 bestätigte, der 1463/64
auf der Burg weilte. Als böhm. Lehen ging Glatz
an Georgs ältesten Sohn Heinrich, der dort mit
seiner Ehefrau ständigen Wohnsitz nahm und
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ihm als conservator pacis per totum imperium nach-
folgte. Am 7. Dez. 1462 erhob Ks. † Friedrich
III. Viktorin, Heinrich d.Ä. und Heinrich d. J. zu
Rfs.en und bestätigte ihre Rangerhöhung als
Gf.en von Glatz und Hzg.e von Münsterberg.
Als Schlesien Georgs Ansprüche nicht aner-
kannte, übte er Druck auf die machtlosen ober-
schles. Teilfs.en aus. 1460 forderte er, das ge-
samte Troppauer Land aus eingelösten Pfand-
schaften der Hzg.e von Oppeln zu übernehmen.
† Friedrich III. überließ P., der seinen Besitz in
Leobschütz gegen Hzg. Johann III. von Oppeln
1464 durchsetzte, das oberschles. Pless. Nach
der Erbteilung der Podiebradsöhne von 1472
war Viktorin Inhaber des Fsm.s Troppau; Hein-
rich d.Ä. erhielt Münsterberg, Frankenstein,
Glatz, Hummel und Nachod; Viktorin bekam
Troppau mit Grätz und Kolin an der Elbe, Hein-
rich d. J. wurde mit dem ältesten Eigenbesitz ab-
gefunden. Matthias Corvinus konnte seinem
unehel., bürgerl. Sohn Johann Corvin, Hzg. von
Liptau, eine Zeitlang (1485–1501) das Hzm.
Troppau abtreten. Gegen die Abgabe der na-
mensgebenden Stammburg in Ostböhmen und
5000 Schock Groschen wurde 1495 Heinrich
d.Ä. von Kg. Ladislaus II. mit Oels einschließl.
Wohlau belehnt, dessen Piastenlinie erloschen
war. Das Hzm. (zw. 1542/43 und 1560 an Lieg-
nitz verpfändet) ging mit Versterben des letzten
regierenden Karl Christoph 1569 als erledigtes
Lehen an das Haus † Habsburg zurück.

†B.2. Böhmen, Kgt., Kg.e von † B.7. Schlesien

† C.7. Münsterberg † C.7. Oels † C.7. Troppau
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Šmahel, František: Die böhmischen Länder im Hoch-

und Spätmittelalter, ca. 1050–1452, in: Handbuch der eu-

ropäischen Geschichte, hg. von Ferdinand Seibt, Bd. 2,

Stuttgart 1987, S. 507–532. – Sroka, Staniław: Polacy na

přemysliden
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Andreas Rüther

PŘEMYSLIDEN

I. Nach dem Bericht der sog. Legende
Christians (wohl aus der Zeit um 1000) über die
hl. Wenzel und Ludmila wird der Name des Ge-
schlechtes vom sagenhaften Pflüger Přemysl ab-
geleitet, der eine namentl. nicht angeführte
Weissagerin heiratete und in Burg gen. Prag sei-
nen Sitz als vomVolk gewählter Fs. fand. Diesen
kargen Inhalt bereicherte nach mehr als einem
Jh. der Prager Chronist Cosmas († 1125), der
schon sowohl der Weissagerin Namen und Her-
kunft – Libussa, Tochter des Führers der Tsche-
chen Krok –, als auch die Herkunft Přemysls aus
dem nordböhm. Dorf Stadice nennt. Ihren ge-
meinsamen Sitz lokalisierte Cosmas auf Wy-
schegrad undmachte das gen. Paar bzw. dessen
Nachkommen zur erbl. Herrscherfamilie Böh-
mens, während Prags Größe nach Cosmas von
Libussa erst bei Gelegenheit ihrer Heirat pro-
phezeit wird. Die sieben sagenhaften Nachfol-
ger (nicht zwingend als Glieder einer Familie zu
betrachten, doch in diesem Zusammenhang
vorauszusetzen) sind nach Cosmas Nezamysl,
Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan und
Hostivı́t. Mit dem Sohn Hostivı́ts, Borziwoi (Bo-
řivoj) († ca 894), der sich auch als erster nach-
weisl. vomhl.Method hat taufen lassen, tritt der
Přemyslidenstamm (als Bezeichnung jedoch
erst in der neuzeitl. Historiographie belegt)
deutl. ans Licht der Geschichte. Die Taufe von
14 böhm. Fs.en in † Regensburg i. J. 845 läßt
sich hingegen nicht konkret mit den P. in Zu-
sammenhang bringen. Durch den Märtyrertod
der christl. Gattin Borziwois, Ludmila, aus dem
Stamm der nordböhm. Pšovaner (921 erdrosselt
von ihrer Schwiegertochter Drahomı́ra) und des
Drahomiras Sohnes Wenzel (erstochen durch
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seinen Bruder Boleslaw I. wohl 935, nach etl.
Nachrichten evtl. auch 929) etablierte sich die
Familie im Rahmen der christl. Herrscherfami-
lien Europas und regierte Böhmen (zuerst vor-
nehml. Mittelböhmen, um dann bald zu expan-
dieren), zu dem sich bald (um das Jahr 1020)
und endgültig Mähren als stabiles Nebenland
gesellte (zuerst aus einer schwankenden Zahl
von Teilfsm.ern bestehend, vornehml. Brünn,
Olmütz und Znaim, ab 1179 als einheitl. Mgft.,
doch mit dem gleichgestellten Bm. † Olmütz
und später auch dem Hzm. Troppau), zuerst
durch verschiedene jüngere Mitglieder der Fa-
milie, danach durch přemyslid. Nebenlinien,
doch unter der Ägide der Prager Herrscher.
Nach dem Aussterben dieser Nebenlinien galt
Mähren kurzfristig als Appanage des Königs-
sohnes, um Mitte des 13. Jh.s diese Würde wie-
der an den böhm. Herrscher zu verlieren. An-
dere Nebenländer wurden den böhm. Herr-
schern entweder nur theoret. zugestanden oder
es handelte sich in der Přemyslidenzeit nur um
kurzzeitige Erwerbungen wie † Schlesien, die
Länder des babenberg. Erbes einschließl. der
Steiermark und Pordennone in der Zeit Pře-
mysls II. Regierung bis zu seiner Kapitulation
vor † Rudolf I. (1276) oder das Egerland (mit
mehreren Peripetien zw. 1265/66 bis 1305). In-
folge der Schlacht bei Dürnkrut und Jeden-
speigen am 26. Aug. 1278 und dem Zerfall der
Reste des Imperiums Přemysls drohte die völli-
ge Desintegration des Staates, die jedoch nicht
stattfand. Schon die Rückkehr Wenzels, dessen
Beziehung zu dem habsburg. Sieger durch die
Heirat mit Rudolfs Tochter gefestigt wurde, hat
nach einem Lustrum (bis 1283) des Interreg-
nums auf den festen Grundlagen des Kgr.s auf-
bauen können, so daß bald wieder ein rasanter
Aufstieg des Landes zu verzeichnen war, vor-
nehml. auch dank der ertragreichen Silberberg-
werke. Wenzel II. wurde kurzzeitig auch Herr
des Kgr.es Polen, für seinen Sohn Wenzel III.
(1306 in Olmütz ermordet) gewann er auch das
Kgr. Ungarn, das jedoch bald wieder aufgege-
ben werden mußte. Zum eigentl. Böhmen ge-
hörte damals unzweifelhaft auch (die spätere
Gft.) Glatz im äußerstenN des Landes, dann die
südl. Teile der späteren Oberlausitz. Sonst wa-
ren die Grenzen des eigenen Landes Böhmen

dank der geograph. Bedingungen zieml. stabil.
Zu gewissen Verlusten kam es jedoch bes. im S
im Weitraland. Die böhm. Herrscher besassen
schon um diese Zeit mehrere Lehen im Reich,
jedoch auch umgekehrt gab es im SW Enklaven
der Gf.en von Bogen als Morgengabe der mit
den Bogenern verheirateten Přemyslidinnen
Svatava-Lutgardis, Tochter Hzg. Wladislaws I.,
und Ludmilas, Tochter Hzg. Friedrichs. Nach
dem Aussterben derer von Bogen 1242 fiel das
Schüttenhofener Ländchen wieder anheim. Von
den regierenden Prager Hzg.en erhielt Wrati-
slaw II. 1085 den Königstitel von Ks. Heinrich
IV. ad personam, 1158 Wladislaw II. von Ks.
Friedrich I. erbl., dochwurde dieser Titel bereits
den Nachfolgern wieder aberkannt, bis ihn end-
gültig ab Přemysl I. in den Reichswirren nach
dem Tode Heinrichs VI. alle Bewerber und Trä-
ger der röm. Krone nacheinander erteilt bzw.
bestätigt haben, was endl. mit Zögern auch von
Papst Innozenz III. bestätigt wurde. Unter Pře-
mysl I. begann die große Welle der Städtegrün-
dungen, die unter seinem Enkel kulminierte,
unter dem auch große Silberbergwerke bei Ig-
lau und unter dessen SohnWenzel II. um† Kut-
tenberg entdeckt wurden, die die künftige Wirt-
schaftskraft des Landes begründeten. Um dies
fest zu verankern, wurde durch Wenzel II. 1300
das »Ius regale montanorum«, konzipiert durch
ital. Fachleute, verkündet.

II. Nach der Unterordnung unter die Herr-
schaft der (alt)mähr. Herrscher gelangte Böh-
men nach dem Zerfall Mährens infolge der Un-
garneinfälle um 906 unter den sich stets vertie-
fenden Druck des Ostfränkischen Reiches und
die P. mußten ihre Selbständigkeit mit unter-
schiedl. Erfolg ringen. Staatsrechtl. war das
Hzm. und folgl. auch das Kgr. ein selbständiges
Gebildemit völlig unabhängiger eigenständiger
Außen- und Innenpolitik. Die Herrscher, im
Lande gewählt bzw. empfangen und vom
Reichsoberhaupt nur formell belehnt (in der
Herzogszeit manchmal auch das nicht) galten
zugl. als Eigentümer des gesamten Bodens.
Vorübergehende Schwächungen, durch famili-
äre Zwistigkeiten verursacht, bildeten willkom-
menen Grund für machtpolit. Eingriffe des Rei-
ches. Staatsrechtl. war die sog. Sizilische Gol-
dene Bulle des jungen † Friedrich II. von Ho-
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henstaufen von 1212, die die spezif. Stellung
Böhmens im Rahmen des Imperiums kodifi-
zierte, für das Kgr. ein Meilenstein, obwohl die
Krönung des böhm. Kg.s nach wie vor dem Me-
tropoliten des Prager Bf.s, d. h. dem Ebf. von †
Mainz, bis zur Gründung des Prager Ebm.s
(1344) vorgenommen wurde. Doch die erste Kö-
nigssalbung, diejenige Wratislaws, wurde in
Prag durch den Ebf. von † Trier erteilt. Was die
Installierung der einheim. Bf.e betraf, so lag
diese zwar uneingeschränkt in der Kompetenz
des regierenden böhm.Herrschers, die formelle
Investitur wurde jedoch bis zur Goldenen Bulle
von 1212 durch den röm. Herrscher vorgenom-
men, erst danach ging auch diese an den böhm.
Kg. über. Die P. bemühten sich zur Festigung
ihrer Stellung auch mehrmals um die Erhebung
des Prager Bm.s zum Ebm. Der erste mißlun-
gene Versuch fand wohl unter Otto III. statt,
während die Bestrebungen unter Břetislaw I.
und Spytigneus II. eher theoret. Annahmen
sind. Auch weitere Versuche schlugen fehl, so
derjenige Přemysls I. von 1204, dann ein solcher
seines Opponenten, des Prager Bf.s Andreas
von 1220–21 und schließl. derjenige Přemysls II.
von 1267–68, diesmal zugunsten des mähr. Ol-
mütz im Rahmen seiner fehlgeschlagenen Mis-
sionierungspläne im O.

Die spezif. Stellung des böhm. Herrschers
zeigte sich in seiner Sonderposition in den
Reichsstrukturen, so v. a. in den Funktionen des
obersten Schenken am röm. Hof (erstmals zu
Beginn des 12. Jh.s, jedoch nur isoliert bezeugt)
und der des Kfs.en im Rahmen des entstehen-
den Kurfürstenkollegs im 13 Jh., als der Mund-
schenk den ersten, jedoch nicht immer voll ak-
zeptierten Platz unter den vier weltl. Kfs.en ein-
nahm (die berühmte Stelle im Sachsenspiegels
von Eike von Repgow, in der ihm dasWahlrecht
abgesprochen wird, ist nach Armin Wolf aller-
dings wohl eine jüngere Interpolation).

III. Als Wappentier des Geschlechtes galt,
zuerst abMitte des 12. Jh.s bezeugt, der sog. Ad-
ler des hl. Wenzel. Das Wappen bestand aus ei-
nem schwarzen Adler im silbernen Feld in
Flammen mit roter Brustfeder, die an beiden
Spitzen mit einem Kleeblatt versehen war. Die-
ses Wappen wurde dann eine Zeitlang als Fa-
milienwappen der P. benutzt, bis wohl Friedrich

přemysliden

I. dem böhm. Herrscher als herald. Figur den
Löwen gab, dessen Schwanz bald in Anerken-
nung der Verdienste um 1200 gebessert, d. h.
halbiert (gespaltet) und zugl. zum Landeswap-
pen wurde. Dieses Wappen (zuerst farbig unter
Johann von Luxemburg im sog. Passionale der
Äbtissin Kunegunde belegt) zeigte auf rotem
Wappenfeld einen silbernen Löwen im Sprung
mit goldener Rüstung und ener Krone auf dem
Kopf. Seitdem war der Adler dem hl. Wenzel
vorbehalten. Das mähr. Wappen, seit der ersten
Hälfte des 13. Jh.s ohne Farben belegt, bestand
ab der ersten Hälfte des 14. Jh.s aus einem
schachbrettartig rot-schwarz bzw. rot-silbern
gemustertem Adler auf blauem Feld. Als Bau-
herren konzentrierten sich die P. in ihrem
böhm. Herrschaftsbereich vornehml. auf milit.,
zugl. jedoch repräsentative Bauten zentralen
Charakters, insbes. auf die Prager Burg, und in
der zweiten Hälfte sowie am Ende des 11. Jh.s
sowie in der ersten Hälfte des 12. Jh.s auch auf
Wyschegrad, in Mähren auf die Burgen in Ol-
mütz, Brünn und Znaim. Sonst galt ihre Auf-
merksamkeit dem Ausbau der Burgen in den
einzelnen Verwaltungskreisen (bspw. Klingen-
berg-Zvı́kov, Myšenec), wobei größere Auf-
merksamkeit auch wichtigen Grenzburgen wie
Pfraumberg gegen † Bayern oder Vettau gegen
† Österreich galt. Im 13. Jh. wurden mehrere
Burgen in den kgl. Städten des Landes errichtet
(bspw. Leitmeritz, Tachau, Pisek).

Als Stifter und Donatoren sind verschiedene
Familienmitglieder schon seit der Gründung
des ersten böhm. (Frauen-) Kl.s zum hl. Georg
auf der Prager Burg durch die Přemyslidin Mla-
da um 968 bezeugt. Während das älteste Män-
nerkl. Břevnov Boleslaw II. gemeinsammit dem
zweitenPragerBf, demhl. Adalbert, einemSlaw-
nikinger, gründete (992–93), gilt das Kl. Ost-
rov (ca. 1000) als Gründung Boleslaws III. Bře-
tislaw I. gründete wiederum das Kollegiatkapi-
tel Alt-Bunzlau (Mitte der 40er Jahre des 11.
Jh.s), Spitignew das von Leitmeritz (wohl 1057)
und Wratislaw dasjenige von Wyschegrad. Der
Letztgenannte war auch zugegen bei der feierl.
Weihe des von seinem Bruder und Olmützer
Fs.en Otto gegründeten Kl.s Gradisch bei Ol-
mütz (1078). Die Reihe der Gründungen setzte
sich intensiv auch in den folgenden Zeiten fort,
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zu nennen sind insbes. das 1115 gegr. Benedikti-
nerkl. in Kladrau durch Wladislaw I., das Prä-
monstratenserstift in Strahov Anfang der 40er
Jahre des 12. Jh.s sowie die Zisterzienserkl. in
Plass (1144) und Pomuk (um 1145) durch Wla-
dislaw II. usw. bis zu den přemyslid. Gründun-
gen durch Kg. Přemysl II. (Zisterzienserkl. in
Goldenkron 1263) und Kg. Wenzel II. (Augu-
stinereremitenkl. in Prag 1285 und Zisterzien-
serkl in Königsaal 1292). Eine wichtige Grün-
dung zu Beginn der 30er Jahre durch die hl. Ag-
nes, einer Tochter Přemysls I., unterstützt durch
ihren Bruder Wenzel I., war das Doppelkonvent
der Minoriten- und Klarissen. Otto, Mgf. von
Mähren, schließl. gründete 1190 das Prämon-
stratenserstift Klosterbruck und Wladislaw
Heinrich gilt (mit Unterstützung seines Bruders
Přemysl I.) als Gründer des Zisterzienserstiftes
Welehrad, beide in Südmähren gelegen. Die
böhm. und mähr. Herrscher erwiesen jedoch
ihre Gunst auch durch verschiedene Privilegien
bei mehreren frommen privaten Klostergrün-
dungen.

Schon die Gattin Boleslaws II. gilt als Stif-
terin der illuminierten Handschrift der Wen-
zelslegende des Mantuaner Bf.s Gumpold (sog.
Wolfenbütteler Hs.), Wratislaw I. als Initiator
einer exklusiven Gruppe von Evangeliaren, wo-
von eines als sein Krönungsevangeliar bezeich-
net wird (80er Jahre des 11. Jh.s). Zwei weitere
Hss. dieser Gruppe befinden sich in Polen und
gelten als Morgengaben der nach Polen verhei-
rateten Přemyslidinnen. Von Sobeslaus I.
(1125–40) ist bekannt, daß er Mäzen des Wy-
schegrader Kapitels war und sich auch um die
dortige Burg sorgte. Die přemyslid. Hzg.e zeig-
ten sich zudem als Donatoren im Reich (Zwie-
falten, Waldsassen u. a.).

Der přemyslid. Hof in Prag entwickelte sich
aus bescheidenen Anfängen in der Herzogszeit
(wo freilich bereits verschiedentl. Ansätze zum
Prunk zu sehen sind) zu einem hochstrukturier-
ten Hof des Hoch- und beginnenden SpätMA,
der nicht nur die übl. Grundfunktionen Wirt-
schaft, Verwaltung und Politik aufwies, sondern
auch im kulturellen Bereich tätig war, bes. au-
genfällig bei den Kg.en des 13. Jh.s. Nach An-
fängen unter Přemysl I. ist die höf.-ritterl. Kul-
tur deutl. ab Wenzel I. (1230–53) zu beobach-

ten. Neben der Einführung des Turniers in Böh-
men und am böhm.-přemyslid. Hof unter Wen-
zel I. sind ebenfalls unter ihm und v. a. unter
seinem Sohn Přemysl II. (1253–78) und seinem
Enkel Wenzel II. (1283–1305) zahlr. bedeutende
Minnesänger zu nennen, die an ihren Höfen
lebten, wobei der letztgenannte Kg. sogar selbst
dt. dichtete (siehe die berühmte Abb. Wenzels
II. als Minnesänger in der Heidelberger Lie-
derhs.!). Er und sein Vater waren auch sonst
Mäzene großen Stils. Am Hof Přemysls II. wur-
den u. a. auch die die Wissenschaften, bes. die
Astronomie gepflegt (astronom.-astrolog. In-
strumente und Hss., geschenkt von Alfons dem
Weisen von † Kastilien, jetzt z. T. im Spital von
Kues in Folge eines Kaufes durch Nikolaus von
Kues in Prag). Wenzel II. wollte darüber hinaus
in Prag eine Universität gründen und es ist nicht
ausgeschlossen, daß damals in seinemUmkreis
auch die alttschech. Übertragung bzw. Para-
phrase der Alexandreis von Gualter von Ca-
stiglione entstand. Auch die mähr. Přemysli-
denfs.en führten verschiedentl. Höfe, freilich
kleineren Umfangs.

IV. AbMitte des 11. Jh.s galt imHause der P.
das Senioratsgesetz in der Gesamtfamilie, frei-
lich durch Machtkämpfe verschiedentl. be-
kämpft und umgangen, bes. als zu Beginn des
12. Jh.s zwei Linien der Nachkommen des er-
sten Kg.s Wratislaw um die Vorherrschaft
kämpften: die Sobieslawsche Linie, die mit Hzg.
Wenzel um 1192 erlosch, und die Wladislaw-
sche, die sich durchsetzen konnte. Genealog.-
repräsentativ ist bes. die Ausmalung der Ka-
tharinenrotunde auf der Znaimer Burg, durch
Hzg. Konrad II. von Znaim wohl aus den 30er
Jahren des 12. Jh.s, die, beginnend mit dem sa-
genhaften Přemysl dem Pflüger, in zwei Streifen
neben allen in Prag regierenden Přemysliden-
herrschern auch die mähr. Teilfs.en zeigt und
insgesamt 18 bzw. neun Personen in Menschen-
größe darstellt. Der přemyslid. Zweig der sog
Diepoltinger leitet sich vom SohnWladislaws I.,
Diepold I. († 1167), ab. In Diensten der Prager
Herrscher wurden ihnen verschiedene Apana-
gen zugeteilt.

Nachdem es unter Přemysl I. nach Verkün-
digung des Sukzessionsgesetzes in der unmit-
telbar regierenden Familie (1216) zu Spannun-
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gen kam, wanderte die vierte Generation nach†
Schlesien aus, wo sich ihre Spur verliert. Pře-
mysls II. unehel. Sohn Nikolaus I. schuf die Li-
nie der sog. Troppauer P. (vor 1260–1318), die
erst im 16. Jh. ausstarb, und die mit verschie-
denenUnterbrechungen im Troppauer Land (ab
1318 von Johann von Luxemburg zum Hzm. für
Nikolaus II. erhoben) regierte.

Die P. betrieben sehr intensiv sowohl aktiv
als auch passiv dynast. Heiratspolitik, was
heißt, daß sie sehr enge und fortdauernde fa-
miliäre Beziehungen zu den regierenden Häu-
sern bes. der unmittelbaren Reichsumgebung
(bes. Babenberger,†Wettiner), jedoch auch Po-
lens († Piasten) und Ungarns (Arpaden) pfleg-
ten, gelegentl. auch weit nach W (England, Dä-
nemark) und O ausgreifend. Diese Kontakte
führten bis in den engsten Umkreis der röm.
Herrscher und waren meist Ergebnis macht-
polit. Auseinandersetzungen (ideales, jedoch
nicht isoliertes Beispiel war in dieser Hinsischt
die Heirat Wenzels II. mit der Tochter des Be-
kämpfers seines Vaters Rudolfs I. Guta).

† B.2. Böhmen, Kgt., Kg.e von † C.2. Brünn † C.2.

Olmütz † C.2. Prag † C.7. Troppau
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Leipzig u. a. 1912. – Dejmek, Jindřich: Děpoltici, in: Me-
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Ivan Hlaváček

SAVOYEN, HZG.E VON

I. Nachdem die Chronik von Hautecombe
i. J. 1342 als Stammvater des Hauses von S. ei-
nen Gf.en Humbert »Weißhand«, der um das
Jahr 1000 gelebt haben soll, identifiziert hatte,
nahm i. J. 1419 der offizielle Geschichtsschrei-
ber des Hzg.s Amadeus VIII. gar einen sächs.
Ursprung für das Herzogshaus an. Dessen er-
ster Repräsentant, eben jener Gf. Humbert,
stamme in der Tat von einem alten Hzg. von
Sachsen mit Namen Berold ab. Dieser Mythos
der sächs. Abstammung der Fs.en von S., typ.
für das späte MA, wurde seitdem lange Zeit als
den Tatsachen entspr. angesehen. – Wenn sich
jedenfalls auch Anfang des 11. Jh.s die fsl. Dy-
nastie herauszubilden begann, identifizierte sie
sich doch nicht vor Ende des folgenden Jh.s mit
der Gft. S. In den Urk.n aus der Zeit um die Jahr-
tausendwende erscheint Humbert ledigl. als co-
mes. Vom Ende des 11. Jh.s an begannen seine
Nachfolger, die Humbertiner, sich manchmal
Gf.en von Belley, dann Gf.en von Maurienne
oder, seltener, von S. nennen zu lassen. Die fsl.



188 a. dynastien

Anrede bildete sich im Lauf des 12. Jh.s heraus,
um nach der Integration eines Teils der polit.
und territorialen Erbschaft des arduinid.Mgf.en
im Tal von Susa und anläßl. der Errichtung ei-
nes Paßstaates in denWestalpen von den Jahren
1140 bis 1150 erstmals eine dauerhafte Definiti-
on zu erfahren, näml. die eines »Grafen von
Maurienne und Marquis von Italien«. Erst An-
fang der zwanziger Jahre des 13. Jh.s gab die gfl.
Kanzlei den Titel »Graf von Maurienne« zu-
gunsten des comes Sabaudie auf. Diese Bezeich-
nung stellt seitdem und für die folgenden bei-
den Jh.e den gebräuchl. Titel dar. In diesem Zu-
sammenhang wird verständlich, wie die Ety-
mologie des Wortes Savoia sowohl von den ital.
Humanisten des 14. Jh.s (Fazio Degli Uberti) als
auch in den Urk.n und den savoy. Chroniken
des späten MA im Sinne von salva via gedeutet
werden konnte, in unmittelbarem Bezug zum
Ausbau der savoy. Kontrolle über Täler und Al-
penstraßen. 1416 schließl. wurde dem Gf.en
von S., Amadeus VIII., vom Ks. der Herzogstitel
verliehen, was den Fs.en von S. erlaubte, ihrer-
seits Gft.en zu etablieren (erster Fall 1424).

II. Der erbl. und territoriale Ursprung der
Dynastie hat seine Wurzeln im Zerfall des ru-
dolfin. Kgr.s † Burgund und in der regionalen
Verankerung der »neuen Mächtigen« des 11.
Jh.s. Dank ihrer Verbindungen, die auf treuer
Gefolgschaft, auf Ämtern und auf der Ver-
wandtschaft mit dem letzten burgund. Kg. Ru-
dolf III. beruhten (eine nahe Verwandte des
Gf.en Humbert, wahrscheinl. sogar seine
Schwester, war die zweite Frau Kg. Rudolfs),
gelang es Humbert, seinen Brüdern und seinen
Söhnen, sowohl als Gf.en und Bf.e (von Belley
und Aosta) als auch als Äbte (von Saint-Maurice
d’Agaune) im Zentrum des alten Alpenkgr.es
Fuß zu fassen. Ihre ältesten bekannten Güter,
die sie als Allod besaßen oder der kgl. Freige-
bigkeit verdankten, lagen ohne wirkl. geograph.
Zusammenhang im Viennois und im Bm. Belley
wie auch in Maurienne, im Chablais und in S.
selbst. Infolge der Heirat eines Sohnes von
Humbert, Odon, mit der Mgf.in Adélaide, Erbin
der Verfügungsgewalt der Ardinuiden über das
Tal von Susa, eröffnete sich seit Ende des 11. Jh.s
derWeg zu einem Vordringen der Savoyer in die
Poebene. Von nun an – und im Verlauf des 12.

und der ersten Hälfte des 13. Jh.s immer deutl. –
legten die Gf.en von Maurienne-S. die Grund-
lage für eine Art Paßstaat in den Westalpen, der
sowohl das obere Tal von Aosta als auch die
Täler von Susa und Maurienne sowie einen Teil
des Chablais, von S. selbst und des Viennois
(Schlüsselrolle in der Kontrolle der Gebirgspäs-
se – der beiden Sankt-Bernhard-Pässe und des
Mont-Cenis – wie auch der Alpenschluchten)
einschloß. Der savoy. Aufschwung gewann im
13. Jh. (unter den Gf.en Thomas II., † 1259,
Pierre, † 1268, und Philippe, † 1285) ebenso
durch die Etablierung internationaler Beziehun-
gen (mehrere Mitglieder der Dynastie weilten
am engl. Hof) an Gestalt wie auch durch die
Schaffung interner administrativer Strukturen
in dem entstehenenden Fsm. (territoriale Ämter
– die Bgft.en –, von denen die Rechnungsbücher
ab Mitte des 13. Jh.s überliefert sind; klass. zen-
trale Verwaltungsapparate der Justiz, der Finan-
zen und der Kanzlei). Im 14. und 15. Jh. stellte
sich die Dynastie S., reich an Schlössern und
Domänen, an Vasallen und Amtsträgern, als ei-
ner der wichtigsten fsl.n Protagonisten des Al-
penbogens dar. In diesem Zusammenhang
spielten die Savoyer, v. a. unter der Herrschaft
von Amadeus V. († 1323) und Amadeus VI.
(† 1383) – letzterer ging als Sieger aus dem
Kampf um den Einflußmit der ab 1349 frz. Dau-
phiné (Vertrag von Paris 1355) hervor –, wäh-
rend des Hundertjährigen Krieges eine ent-
scheidende Rolle auf dem europ. Schachbrett.
Gleichzeitig gelang es diesen Fs.en, einen geo-
graph. Zusammenhang zw. ihren einzelnen
Staaten um die alpinen Wegachsen wie auch im
Umkreis des Genfer Sees herzustellen. Seit
Ende des 14. Jh.s erlebte ein tatsächl. Fürstenhof
seinen Aufschwung in S.; unter Amadeus VIII.
(1393–1451) konnte er durchaus mit dem Hof
von † Burgund konkurrieren. Mitte des 15. Jh.s
allerdings fiel die Dynastie neuen polit. und mi-
lit. Schwierigkeiten zum Opfer, die in ihrer un-
sicheren geopolit. Situation begr. waren, gele-
gen auf halbem Weg zw. der frz. und der milit.
und finanziellen Macht der ital. Regionalstaa-
ten, an erster Stelle des Hzg.s von Mailand. Die-
se Probleme verschärften sich bis 1536, als fast
alle savoy. Gebiete unter frz. Kontrolle fielen.
Erst die im Vertrag von Câteau-Cambrésis 1559
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festgelegten Entscheidungen erlaubten es Hzg.
Emmanuel Philipp, die Kontrolle über seine
Staaten wiederzuerlangen, die von da an das ge-
samte Ancien Régime überdauerten und sogar
darüber hinaus als Kgr. Piemont-Sizilien, dann
Italien fortbestanden.

Die Macht der Fs.en von S. gründet sich also
auf eine mehrere Jh.e hindurch wirksame Dy-
namik, die die Mittel der Kontrolle über den
Grundbesitz, der Heiratspolitik und der Lehns-
beziehungen kombinierte. Um einen harten
Kern, bestehend aus den Allodialbesitzungen
und den ersten von Rudolf überlassenen Gebie-
ten, gruppierten sich zur gleichen Zeit die Er-
werbungen durch verschiedene Hochzeiten der
Fs.en (so das Tal von Susa) und durch milit. Ak-
tionen (wie Turin, wo die Savoyer 1280 endgül-
tig Fuß faßten), durch polit. Austausch von Ge-
bieten (Faucigny gegen einen Teil des Viennois
gemäß dem Vertrag von 1355) und durch an Le-
hen geknüpfte Strategien (polit. Nutzung vasal-
lit. Verbindungen über den Umweg heimfallen-
der Lehen, v. a. im 13. Jh.), bis zur Übergabe
ganzer Gemeinden Ende desMA (z.B. Nizza i. J.
1388). Unter einem institutionellen Gesichts-
punkt zeigt dies, daß die Savoyer seit dem 12.
und 13. Jh. sowohl als mächtige Territorialher-
ren erscheinen als auch als Besitzer von Schlös-
sern, die in ebensoviele administrative Hauptor-
te zu verwandeln sie sich bemühten (Bgft.en,
bailliages) als auch als feudal-vasallit. Lehnsher-
ren (ein baronider Lehnshof ist seit den ersten
Jahrzehnten des 12. Jh.s nachgewiesen). Ihre
Zugehörigkeit zum Reich, ein Erbe, das sie von
den rudolfin. Kg.en von † Burgund übernom-
men hatten, erlaubte ihnen u. a., sowohl ihre
polit.-rechtl. Legitimität als auch ihre territori-
ale Macht zu verstärken: sie waren lange Zeit
ksl. Vikare, am genauesten bestimmbar im 13.
Jh., dauerhafter noch nach 1365, bevor schließl.
ihr Fsm. in einer Zeremonie unter Anwesenheit
Ks. Sigismunds i. J. 1416 zu einem Hzm. des
Reichs erhoben wurde. Darüber hinaus drückte
sich das Selbstbewußtsein der Savoyer auch in
der Teilnahme an verschiedenen Kreuzzügen
vom 12. bis ins 14. Jh. aus; einer der illegitimen
Brüder des Gf.en Amadeus VIII., Humbert, wur-
de in Folge der Schlacht von Nikopolis 1396 ge-
fangengenommen.

savoyen

III. Das Wappen der Savoyer tritt seit dem
12. Jh. in Erscheinung. Es handelt sich um einen
schwarzen Adler in goldenem Feld, also um
eine offensichtl. Ableitung vom Wappenmotiv
des Reichs, und v. a. um das weiße Kreuz auf
rotem Grund, erstmals nachgewiesen für das
Reitersiegel Amadeus’ III. i. J. 1143. Die Früh-
zeitigkeit und die Bedeutung der Verbindungen
der zukünftigen Gf.en von S. mit dem Reich ist
vom 11. Jh. an durch die Gabe eines Ringes
nachgewiesen, den Heinrich IV. den Humber-
tinern in ihrer Funktion als kgl. Äbte von Saint-
Maurice d’Agaune schenkte. In den folgenden
Jh.en wird dieser Ring umso mehr dazu dienen,
die fsl. Staatssymbolik zu bereichern. Außer-
dem trägt das Stammwappen das Motto FERT
(höchstwahrscheinl. im Sinne von »unterstüt-
zen« oder »tragen«), angeschlossen an das Em-
blem des Liebesknotens. Ihr Auftreten steht
höchstwahrscheinl. in direktem Zusammen-
hang mit der Einrichtung des ersten fsl. Ritter-
ordens, dem Orden vom Collier, später Annon-
ciade, gegr. 1364 in Avignon durch Amadeus VI.
beim Aufbruch zum Kreuzzug. Inzw. hatten
sich die Fs.en von S. eine Nekropole eingerich-
tet, nämlich das Zisterzienserkl. von Hautecom-
be am Ufer des Sees von Bourget; wo die savoy.
Gf.en, später Hzg.e, bis wenigstens in die Mitte
des 15. Jh.s. bestattet wurden wie auch eine An-
zahl ihrer Verwandten, angefangen bei Hum-
bert III. († 1189). Die Savoyer kontrollierten nie-
mals vollständig die wichtigsten Bm.er in den
Westalpen, weder Grenoble noch † Lausanne
oder † Genf; dennoch verfolgten sie in diesen
Gebieten eine bemerkenswerte Kunstpolitik.
Die Strategie der Savoyer, Prachtbauten zu
errichten, äußerte sich v. a. in der Erbauung
und Verschönerung befestigter schloßartiger
Res.en, deren Anzahl die lange Zeit geübte Mo-
bilität des fsl. Hofes widerspiegelt: Montméli-
an, in S. selbst gelegen, zw. dem 12. und 13. Jh.;
das Schloß von Bourget, v. a. unter der Herr-
schaft Thomas’ II.; an der Wende zum 15. Jh.
das Schloß (und die Ermitage) von Ripaille; von
den dreißiger Jahren des 15. Jh.s an das Schloß
und die Sainte-Chapelle von Chambéry. Das 15.
Jh. war auch das Jh. des künstler. Aufschwungs
des Hofes von S. Die Savoyer hatten seit dem 14.
Jh. eine umfangr. und gut sortierte Bibliothek
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eingerichtet, das kulturelle Erblühen des Hofes
fiel jedoch v. a. in die Herrschaftszeit Amadeus’
VIII. (Gf., seit 1416 Hzg., Papst des Konzils von
† Basel i. J. 1439), der in seinen Diensten einige
große europ. Künstler und Literaten versam-
melte. Der savoy. Hof bildete eine der wichtig-
sten künstler. Zentren der Epoche; er wurde fre-
quentiert von Chronisten und Komponisten,
Malern, Bildhauern und Dichtern mit großem
Ruf, die oft von weither kamen. Der pikard.
Chronist Jean d’Orville, gen. Cabaret, späterer
Biograph des Ludwig von Bourbon, wurde von
Amadeus VIII. ersucht, eine erste große Chro-
nik der Dynastie in frz. Sprache zu schreiben
(1419). Nachdem er unter der Leitung von Claus
Sluter auf der bedeutenden Baustelle der Kart-
ause von Champmol gearbeitet hatte, leitete der
Brüsseler Jan Prindal in den Jahren 1410 bis 1420
die Baustelle der hzgl. Kapelle von Chambéry.
Ungefähr von 1413 bis 1440 arbeitete der Maler
Gregorio Bono aus Venedig als pictor domini für
Amadeus VIII. im Zentrum des Fürstenhofs,
ebenso wie vor ihm der Florentiner Giorgio
dell’Aquila Mitte des 14. Jh.s. Der Kantor der
hzgl. Kapelle, Guillaume Dufay, gebürtig aus
dem Hennegau, vom burgund. und päpstl. Hof
kommend, arbeitete mit Unterbrechungen zw.
1434 und 1435 und dann noch einmal 1448 in
der Sainte-Chapelle zu Chambéry. Zur selben
Zeit führten der Freiburger Jean Bapteur und
sein Gehilfe Péronet Lamy ebenfalls für Ama-
deus VIII. die großartig gemalten Bilder der
Apokalypse aus, gen. l’Escorial. Eine wahre Dy-
nastie von schwäb. Malern, die Witz, betätigte
sich ebenfalls im savoy. Gebiet. Der erste und
bekannteste unter ihnen, Konrad, war in den
1440er Jahren Urheber des berühmten Altarbil-
des mit dem Fischzug des Petrus, der ältesten
naturalist. Darstellung des Genfer Sees und der
Alpen. Schließl. verfaßte der Normanne Martin
le Franc, päpstl. Protonotar und Domherr der
Kathedrale von † Lausanne, 1447 bis 1448 an-
läßl. der Erhebung Hzg. Amadeus’ VIII. zum
Bf., einen Klassiker der höf. Literatur: »L’Estrif
de Fortune«.

IV. Jenseits der fiktiven Genealogie, die im
späten MA aus den Savoyern die Abkömmlinge
und Erben des sächs. Hzg.s Berold machte, bil-
dete sich die Dynastie im 11. und 12. Jh. unter

dem Zeichen des Gf.en Humbert und seiner
Nachfolger, der Humbertiner, heraus. Die
Humbertiner waren rudolfin. Gf.en, dann Va-
sallen des Reichs, deren grundherrl. und polit.
Macht sich in den Westalpen im HochMA ver-
stärkte. Ursprung ihrer Macht war eine Reihe
von Gütern und Rechten – allodialen und gfl.,
bfl. und lehnsherrschaftl. –, verteilt auf das
Viennois und das Bm. von Belley, das Gebiet um
die alte Abtei Saint-Maurice d’Agaune, das Bm.
von Aosta und S. selbst. Ein erstes Ausgreifen in
den Alpenraum fand zw. dem Ende des 11. Jh.s
und dem Anfang des 12. Jh.s statt, als das savoy.
Geschlecht, das sich noch nicht dauerhaft in ei-
nem einheitl. und von der väterl. Linie bestimm-
ten Stamm geformt hatte, im Tal von Susa Fuß
faßte.

Am Ende des 12. Jh.s verstärkten die Gf.en
von S., deren Verbindungen zum Ks. sich gefe-
stigt hatten (Allianzen und Konflikte, v. a. mit
Friedrich I.), den terrritorialen Zusammenhang
ihrer Macht. Die Savoyer entwickelten Anfänge
einer lokalen Administration (die ersten Bgf.en)
und schlossen eine Reihe von polit. Überein-
künften mit den anderen Regionalherren (1191
teilten sie sich die Gerichtsbarkeit mit dem Bf.
von Aosta). Im 13. Jh. bildete die fsl. Dynastie
feste Strukturen aus. Sie erweiterte ihre geo-
graph. Einflußsphäre: die savoy. Beschlagnah-
me des Waadtlandes dank einer Kampagne von
Belehnungen, zielbewußt geführt vom Gf.en
Peter in den vierziger Jahren des 13. Jh.s, leitete
eine lang anhaltende Phase polit.-milit. Kon-
kurrenz zu den † Habsburgern ein, ihren östl.
Nachbarn; inwestl. Richtung zeigte sich dies im
Vordringen in Bugey und Bresse; nach S hin in
der Niederlassung in Turin i. J. 1280. Ebenfalls
in der zweiten Hälfte des 13. Jh.s gründeten die
Savoyer zahlr. neue Städte, ein Spital in Morges
unterhalb von Conflans und Saint-Julien in Ro-
mont, während sie gleichzeitig ihre Dynastie
auf die Patrilinearität und auf die Primogenitur
hin ausrichten. Diese doppelte Strategie, ge-
richtet einerseits auf die geograph. Expansion,
andererseits auf die Strukturierung der Dyna-
stie, führte rasch zur Entstehung der ersten fsl.
Apanagen. Es handelte sich zunächst um die
Apanage des Piemont, regiert von den Erben
Thomas’ III. († 1282) mit dem Titel »Prinzen
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von Achaia«, dann um die Apanage des Waadt-
landes, in den Händen eines jüngeren Bruders
des Gf.en Amadeus V., Ludwig und seiner Er-
ben, die bis 1359 Barone des Waadtlandes wa-
ren; in diesem Jahr kaufte der Gf. von S., Ama-
deus VI., die Baronie zurück.

Vom 13. Jh. an erscheint die Gft. S. als Fsm.
des Reichs, das mitten im polit. wie admini-
strativenAufschwungbegriffenwar:Einrichtung
eines Netzes von Bgft.en und Ämtern (baillia-
ges); nach Erwerb der Burg i. J. 1295 dauerhafte
Festlegung der wichtigsten zentralen Verwal-
tungsapparate in Chambéry, das so zum admi-
nistrativen Hauptort wurde; Verkündigung der
fsl. Statuten von den ältesten, die auf Peter II.
zurückgehen und aus den 1260er Jahren stam-
men, bis zu den bekanntesten, den »Decreta Sa-
baudiae Ducalia«, verkündet von Amadeus VIII.
i. J. 1430. Vom 14. bis 15. Jh. verstärkten die
Gf.en (ab 1416 Hzg.e) von S., ksl. Vasallen und
Stellvertreter, den Zusammenhang ihrer Staa-
ten. 1355 erlaubte der Vertrag von Paris, die im
Viennois gelegenen savoy. Bgft.en gegen das
mittlerweile zu Frankreich gehörende Faucigny
in der Dauphiné auszutauschen; i. J. 1402 er-
langte Amadeus VIII. die alte Gft. des Genfer
Gebiets zurück, ebenso wie es ihm 1418 gelang,
die piemontes. Apanage Achaia den Territorien
seines Fsm.s einzugliedern. Zur gleichen Zeit
verstärkten die Savoyer dank der Übergabe von
Chieri und Cunoe, vonNizza (1388) und Vercelli
(1455) auch ihre Herrschaft in Norditalien und
an den Küsten des Mittelmeers. Von der Mitte
des 15. Jh.s an wurde dieser savoy. Expansionis-
mus jedoch von den mehrere Jahrzehnte andau-
ernden inneren Spannungen (Konflikte amHof;
neue Apanagen von † Genf und Romont) und
äußeren Schwierigkeiten abgelöst. Dies führte
zunächst nahezu zum Verschwinden des savoy.
Fsm.s im Verlauf der frz. Invasion von 1536.
Später zog dies, im neuen Kontext der Staaten
im 16. Jh., eine territoriale, polit. und admini-
strative Rekonstruktion nach sich, die den An-
strengungen des Hzg.s Emmanuel Philipp zu
verdanken war.

Vom 11. bis zum 15. Jh. läßt sich der europ.
Rang der savoy. Dynastie an ihrer Heiratspoli-
tik ablesen. Bei all diesen Ehen handelte es sich
um Verbindungen mit dynast., fsl., selbst kgl.

savoyen

oder ksl. Ehepartnern. Tatsächl. waren die Ver-
bindungen zw. den Savoyer und den anderen
europ. Dynastien sehr alt. Außer der wahr-
scheinl. Ehe einer Humbertinerin mit dem letz-
ten Kg. von † Burgund, Rudolf III., um das
Jahr 1000 hatte im 11. Jh. eine Tochter des
Gf.en Odo Ks. Heinrich IV. geheiratet. Im 12.
Jh. wurden savoy. Allianzen durch Ehen mit
dem frz. Kg. Ludwig VI., den Zähringern und
dem Kg. von Portugal beschlossen. Zum 13. Jh.
erinnerte sich Dante selbst an Beatrix von S.,
Schwester mehrerer savoy. Gf.en, Gattin von
Raymond Bérenger aus der Provence und Mut-
ter von vier Kg.innen: von England, Frankreich,
dem Deutschen Reich – durch eine Heirat mit
† Richard von Cornwall – und Neapel. Die Ver-
bindungen zu England erwiesen sich als die fe-
stesten: mehrere Onkel der Kg.in Eleonore, un-
ter ihnen der künftige Gf. von S. Peter II. eben-
so wie sein Bruder Bonifatius, Ebf. von Canter-
bury, weilten lange in England und empfingen
dort Gunst und Güter. Im 14. und 15. Jh. ent-
wickelten sich v. a. die Verbindungen der Fs.en
im frz. (Bourbon, Berry, Bretagne) und bur-
gund. Milieu († Brabant, Flandern, † Bur-
gund): die wichtigste unter diesen Ehen war
diejenige, die 1355 Amadeus mit Bonne de
Bourbon vereinte, die zweimal zur Regentin
des Fsm.s S. ernannt worden war. Gleichzeitig
vernachlässigte die savoy. Heiratspolitik aber
auch die Öffnung zum Deutschen Reich kei-
neswegs, was die Heirat von Katharina mit
Leopold von Österreich i. J. 1315 oder, i. J. 1328,
von Beatrix mit Heinrich, dem Hzg. von Kärn-
ten, zeigt; beide Ehen waren darauf ausgerich-
tet, den Aufschwung der habsburg. Macht bes-
ser kontrollieren zu können. An der Wende
zum 15. Jh. und im Zusammenhang mit der
Expansion des Fsm.s in die Poebene festigen
sich die Verbindungen zu Italien durch die
Heirat von Bona von S. mit dem Hzg. von Mai-
land, Philipp-Maria Visconti. Schließl. erfolg-
ten trotz zahlr. dynast. und polit. Schwierig-
keiten auch Anfang des 16. Jh.s die Ehen im-
mer noch in sehr gehobenen Kreisen: der Hzg.
von S., Philibert II., heiratete in der Abtei von
Romainmoutier Margarethe von Österreich,
während sich sein Bruder und Nachfolger Karl
III. mit Beatrix von Portugal vermählte.
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Christian Guilleré, Guido Castelnuovo

SCHWARZBURG-BLANKENBURG

I. Die nicht mit den Gf.en von B. (nördl.
Harzrand) zu verwechselnde, im 13. Jh. entstan-
dene Teillinie einer der mächtigsten Grafenfa-
milien Thüringens (1231–59; 1274–1571) ben-
annte sich erstmals um 1234 nach ihrer Resi-
denzburg B. Begründer des Gesamthauses
Schwarzburg war Sizzo († 1166), über den das
hochma. Grafengeschlecht auf den erstmals
1005/06 im Brüderpaar Sizzo undGünther (»der
Eremit«) greifbaren Familienverband der Siz-
zonen zurückzuführen ist, der wiederum mit
hochrangigen Adligen verwandt war, die 802 als
Gf.en in Thüringen begegnen und sich 719/22
unter jenen viri magnifici Thuringi befanden, die
die Missionstätigkeit des Bonifatius unterstütz-
ten. Ausgangspunkt der Herrschaftsbildung
des hochma. Grafengeschlechts waren seine
südl. des Thüringer Beckens gelegenen Kern-
lande, die sich vom Raum um Ohrdruf im NW
bis zur Stammburg Schwarzburg im SO (westl.
Saalfeld, Zubenennung erstmals 1123/37) er-
streckten und die Käfernburg (südöstl. Arn-
stadt, Zubenennung erstmals 1141) als zweiten
Stammsitz einschlossen.

II. Auf der Grundlage von Allodial- und
Lehnsbesitz, Grafen- u. a. Herrschaftsrechten
sowie Heiratsverbindungen (siehe unten IV.) er-
richteten die Gf.en von Schwarzburg bis zur
Mitte des 14. Jh.s eine großräumige, wenn auch
in sich zersplitterte Territorialherrschaft und
stiegen zum bedeutendsten Machtfaktor in
Thüringen nach den † Ludowingern/† Wetti-
nern als Lgf.en von Thüringen und dem über
Erfurt gebietenden † Mainzer Ebf. auf. – Die
Anerkennung der lgfl. Oberhoheit der † Ludo-
winger, als deren Vasallen sie 1223 erstmals er-
scheinen, wie auch 1249 des † Wettiners Hein-
rich des Erlauchten als Erben der im Mannes-
stamm ausgestorbenen † Ludowinger († Hein-
rich Raspe † 16. Febr. 1247) sicherte den Gf.en
von Schwarzburg weitgehende territorialherr-
schaftl. Eigenständigkeit und garantierte ihnen
die erworbene Rangstellung und Herrschafts-
position in Thüringen, verhinderte letztl. aber
ihren Aufstieg in den Reichsfürstenstand (erst
1697 bzw. 1711 wurden die Regenten der beste-
henden schwarzburg. Linien Sondershausen
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und Rudolstadt zu Rfs.en erhoben). Das Kgm.
Günthers XXI. von S.-B., der 1349 für ein knap-
pes halbes Jahr zum Gegenkg. † Karls IV. ge-
wählt und damit zum hochrangigsten Vertreter
der Familie wurde, blieb Episode. Rfsl. Stellung
erlangten allerdings die Angehörigen der Fa-
milie, die zu Ebf.en und Bf.en. (Albert, Ebf. von
† Magdeburg 1205–32; Wilbrand, Ebf. von †
Magdeburg 1235–53; Günther, Ebf. von †Mag-
deburg 1403–45; Heinrich, Ebf. von † Bremen
1463–96, zugl. Administrator von † Münster
1466–96; Gerhard, Bf. von † Naumburg
1359/66–72; Bf. von † Würzburg 1372–1400)
und zu Meistern des † Johanniterordens erho-
ben wurden (Albrecht II., 1249–78).

III. Das älteste Siegelbild (1233 Heinrich II.
von Schwarzburg) zeigt einen mit einem neun-
blättrigen Lindenzweig (seit Mitte des 13. Jh.s
durch eine Pfauenwedelscheibe ersetzt) besetz-
ten Helm; 1247 bzw. 1251 zeigen erstmals Rei-
tersiegel einen nach rechts steigenden (bekrön-
ten) Löwen als Wappentier. – Eine im Umfeld
der Grafenfamilie entstandene Geschichts-
schreibung ist nicht überliefert. Die in der »Cro-
nica Reinhardsbrunnensis« (MGH SS XXX,1,
1896, S. 559) 1340/49 eingeschobene Genealo-
gie stellt aber höchstwahrscheinl. das Frgm.
einer eigenständigen, im HochMA entstande-
nen schwarzburg.-käfernburg. Familientraditi-
on dar (Wittmann 1997, S. 33–37). Die Rein-
hardsbrunner Überlieferung bot vermutl. auch
die Grundlage für die Bildunterschriften des
Anfang des 16. Jh.s. entstandenen sog. käfern-
burg. Gemäldes (heute Schloßmuseum Arn-
stadt), auf dem die führenden Vertreter des in
drei Generationen fiktiv zusammengezogenen
früh- und hochma. Familienverbandes abgebil-
det sind. Die älteste Gesamtdarstellung der Fa-
miliengeschichte bietet das zw. 1570 und 1633
entstandene »Chronicon Schwartzburgicum«
des Paul Jovius. – Rangverständnis und Stan-
desbewußtsein der Gf.en, dessen Rückbindung
an Familientraditionen (z. B. das Kgm. Gün-
thers XXI.) und dessen Widerspiegelung in Pro-
fan- und Sakralarchitektur, Kunstdenkmälern
und Schriftzeugnissen, Regierungs- und Zere-
monialakten (auf gesteigerte, an den Rfs.en
orientierte herrschaftl.-repräsentive Bedürfnis-
se verweist bspw. die Ausbildung von Hofäm-

schwarzburg-blankenburg

tern Ende des 13. Jh.s: Truchseß zw. 1208–34,
1251; Marschall 1283), Memorialstätten und
Grablegen (u. a. Grabplatte Kg. Günthers XXI.
im Frankfurter Dom; Doppelgrabtumba Gün-
thers XXV. von Schwarzburg-Arnstadt † 1368,
dem Neffen Günthers XXI., und seiner Frau
Elisabeth † 1381) sind – bis auf das Grabmal
Günthers XXI. – bisher kaum untersucht, wie
die Geschichte des Grafengeschlechts seit dem
ausgehenden HochMA insgesamt ein dringl.
Forschungsdesiderat darstellt.

IV. Die Schwarzburg-Käfernburger errich-
teten infolge ihrer Aufspaltung in zahlr. Haupt-
und Nebenlinien seit dem 13. Jh. mehrere eigen-
ständige Herrschaftsgebilde in Thüringen, die –
trotz Bestrebungen zur Durchsetzung der Pri-
mogenitur in einzelnen Linien – durch ständige
Teilungs- und Vereinigungsprozesse in ihrem
Territorialbestand immer wieder umformiert
wurden. Das im 12. Jh. aus dem Familienver-
band der Sizzonen hervorgehende hochma.
Adelsgeschlecht spaltete sich 1221 in die Linien
Käfernburg und Schwarzburg. Nach dem Tod
des Begründers der Schwarzburger Linie, Hein-
rich II., entstand 1231 für ca. 30 Jahre erstmals
mit Günther VII. eine Linie S.-B., die 1259 durch
den erbenlosen Tod seines Bruders Heinrichs
III. von Schwarzburg wieder mit der Schwarz-
burger Linie zusammenfiel. Eigentl. Begründer
der Linie S.-B. wurde Heinrich V. (1274–87), der
Sohn Günthers VII. und Großvater des späteren
Kg.s Günther XXI. von Schwarzburg. Diese
Blankenburger Linie beerbte im Verlauf der
nächsten Jh.e alle entstehenden schwarzburg.
Seitenlinien: (1) die 1221 begründete Linie Kä-
fernburg, aus der sich kurzfristig die 1312 erlö-
schende Linie Wiehe-Rabenswald abspaltete
und die, in eine jüngere († 1302) und ältere Linie
Käfernburg geteilt, 1385 endgültig unterging;
(2) die 1274 entstandene Linie Schwarzburg-
Schwarzburg, die 1397 ausstarb, von der sich
aber bereits 1340 die Linie Wachsenburg
(† 1450) und die Linie Leutenburg († 1564) ab-
gespalten hatten. Die Linie S.-B. zerfiel 1571/99
endgültig in die Linien Schwarzburg-Rudol-
stadt (Oberherrschaft) und Schwarzburg-Son-
dershausen (Unterherrschaft). – Die zeitw. in
acht Linien zersplitterte Grafenfamilie hielt das
übergreifende Bewußtsein gemeinsamer Ab-
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stammung zusammen, das in Umrissen in der
fragmentar. schwarzburg. Hausüberlieferung
der Reinhardbrunner Chronik erkennbar ist:
Die fiktive Abfolge von Personen mit den Leit-
namen Günther (der auch Leitname des späte-
ren gfl. Adelsgeschlechts bleibt) und Sizzo (der
imHochMA verschwindet bzw. von dem seit der
Mitte des 12. Jh.s übernommenen Leitnamen
Heinrich abgelöst wird) behauptet eine agnat.
Beständigkeit der Familie bis in das FrühMA,
nimmt auf deren führende Beteiligung an der
Christianisierung Thüringens im 8./9. Jh. durch
den Bericht der Taufe des Spitzenahns Günther
Bezug und benennt die Stiftertätigkeit für das †
Naumburger Bm., Leistungen für das Ksm. und
die Gründung des Hauskl.s Georgenthal als
herausragende und identitätsstiftende Ver-
dienste der Vorfahren. – Dasmaterielle Substrat
dieser teilw. fiktiv geformten Tradition besteht
neben Namensidentitäten v. a. in nachweisba-
ren besitz- und herrschaftsrechtl. Kontinuitäten
(Grafenämter; Vogteirechte über Hersfelder
Güter, auf die die erst zu Beginn des 12. Jh.s be-
legte Lehnsbindung an † Hersfeld zurückgeht;
räuml. Konstanz im späteren schwarzburg.-
käfernburg. Kerngebiet um Ohrdruf) zw. dem
hochma. Adelsgeschlecht und jenem frühma.
adeligen Verwandtenkreis, in dem die Schwarz-
burg-Käfernburger ihre Vorfahren sahen. – Der
gleichnamige Vorgänger des Begründers des
schwarzburg.-käfernburg. Grafenhauses Sizzo
hatte 1108/14 Grafenrechte im Längwitzgau, auf
dessen Grenzen die schwarzburg. Stammbur-
gen wahrscheinl. orientiert waren. Innerhalb
des Längwitzgaus besaßen die Sizzonen/Gf.en
von Schwarzburg die Allodialgüter Käfernburg,
(Stadt)ilm, Remda, Ilmenau, Plaue, die Reichs-
lehen Schwarzburg mit Königsee und Ehren-
stein, das Hersfelder Lehen Arnstadt (vor 1133),
das Mainzer Lehen Kranichfeld (vermutl. seit
1232) sowie die Vogteien über das Hirsauer Re-
formkl. Paulinzella (1108) und über das Zister-
zienserinnenkl. Ichtershausen. Im W des Läng-
witzgaus verfügten sie über die Burgen Wach-
senburg(?), Schwarzwalde und Liebenstein als
Eigengut sowie im Raum von Ohrdruf über
Allodialbesitz, der bis in das 9. Jh. zurückzuver-
folgen ist und auf dem Sizzo 1141/43 das
Zisterzienserkl. Georgenberg/Georgenthal als

Hauskl. der Familie gründete. An der Unstrut
(Wiehe, Rabenswald) und östl. der Saale lagen
kleinere Lehen und allodialer Streubesitz. Infol-
ge des stauf.-welf. Thronstreits erlangten sie
1208/12 Saalfeld, Blankenburg, Schwarza und
weiteren Reichsbesitz im Orlagau (Pößneck,
Ranis, Leutenberg). Durch gezielte Ansiedlung
bzw. Förderung der Reformorden des 12. und
13. Jh.s verdichteten sie ihre Territorialherr-
schaft (Gründung der Franziskanerkl. in Arn-
stadt um 1250, Saalfeld vor 1265 und Mellen-
bach 1383; Gründung des Zisterzienserin-
nenkl.s in Saalfeld/Stadtilm 1267/74; Gründung
des Dominikanerkl.s in Leutenberg um 1400)
ebenso wie durch die Gründung (Königsee
1257, Stadtilm 1268, Remda 1286, Blankenburg
vor 1323) und den Ausbau von Städten. Die An-
fänge der schwarzburg. Kanzlei liegen in der
Mitte des 13. Jh.s. (erster Notar 1264 erwähnt);
die Ämterorganisation bildete sich seit der er-
sten Hälfte des 14. Jh.s. heraus. Die Reichslehen
im Orlagau waren der Ausgangspunkt für ei-
nen, v. a. von der Linie S.-B. vorangetriebenen
weiteren Vorstoß nachN in dasmittlere Saaletal
(Erwerb: 1331 Burg Windberg bei † Jena, 1333
Burg Leuchtenburg mit den Städten Kahla und
Roda von den Herren von Lobdeburg, die von
diesen 1330 kurzfristig erworbene Hälfte der
Stadt † Jena vermochten sie allerdings nicht ge-
gen die † Wettiner zu halten, 1340 Rudolstadt
von den mit ihnen versippten Gf.en von Wei-
mar-Orlamünde, 1343 Dornburg), durch den
sie zu den mächtigsten Konkurrenten der †
Wettiner im Saaletal wurden. Höhepunkt und
gleichzeitige Peripetie der erworbenen Macht-
stellung und des wachsenden territorial- und
herrschaftspolit. Anspruchs der S.-B.er nicht
nur im Saaleraum sondern in ganz Thüringen
markiert der gegen die Vormachtstellung der
wettin. Lgf.en geführte Grafenkrieg 1342–46,
an dessen Spitze drei schwarzburg. Gf.en stan-
den. Infolge ihrer Niederlage erkannten die
Schwarzburger die Oberhoheit der † Wettiner
endgültig an (als deren Ratgeber und Statthalter
sie im 15. Jh. erscheinen) und begannen sich auf
ihre Kernlande zurückzuziehen. Bis auf Rudol-
stadt verloren sie alle Erwerbungen im Saale-
raum; das Ende der schwarzburg. Herrschaft an
der Saale besiegelte 1389 der Übergang Saal-
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felds an die † Wettiner. Gleichzeitig und dau-
erhaft vermochten sie jedoch ihr herrschaftl.
Kernzentrum durch den endgültigen Erwerb
Arnstadts von Hersfeld (1332) zu stärken und in
Nordthüringen aufgrund von Heiratsverbin-
dungen mit den Gf.en von Ho(h)nstein die
Grundlagen der späteren schwarzburg. Unter-
herrschaft um Frankenhausen und Schlotheim
(ab 1338) sowie Sondershausen (1356) zu legen.

† B.1. Günther von Schwarzburg (1349) † C.1. Blan-
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Petra Weigel

staufer

STAUFER

I. Der Bußgang nach Canossa hinderte eine
Fürstenopposition nicht, im März 1077 Hein-
rich IV. abzusetzen undHzg. Rudolf von Schwa-
ben zum Kg. zu wählen. Anfang 1079 ließ Ru-
dolf seinen Sohn Berthold zum Hzg. von
Schwaben erheben. Heinrich IV. hingegen er-
klärte zu Ostern 1079 den Rheinfeldener für ab-
gesetzt und ließ den Gf.en Friedrich von Stau-
fen († 1105) zum Hzg. ausrufen. Zudem erhielt
Friedrich eine Tochter des Saliers zur Frau – Ag-
nes. Daß die Wahl ausgerechnet auf den S. fiel,
wird gewöhnl. mit Gründen strateg. Notwen-
digkeit erklärt. Wie sich in der Folge zeigte, wa-
ren beide Seiten nicht in der Lage, den Gegner
entscheidend zu schlagen. So kam es 1098
schließl. zu einer von den Parteien verabredeten
Aufspaltung in zwei Herzogsherrschaften, die
der S. und die der Zähringer († Baden, Mgf.en
von). Der Territorialisierungsprozeß beschleu-
nigte noch den Zerfall der alten Ordnung und
führte bereits im 12. Jh. in Schwaben zu einer
Vielzahl neuartiger Adelsherrschaften von zu-
nehmend flächenhaftem Charakter.

II. Friedrich I. ließ die Burg Hohenstaufen
erbauen, die nach einhelliger Meinung der Ge-
schichtswissenschaft fortan an Stelle der Burg
bei Lorch zum schließl. auch namengebenden
Herrschaftszentrum wurde. Die Heirat mit der
Salierin brachte der Familie reichen Besitz im
Remstal ein, der große Königsgutkomplex um
Waiblingen und Winterbach rundete ihre Posi-
tion im Raum um Neckar, Rems und Fils in ein-
zigartigerWeise ab. In Lorch, wo in der vermutl.
um die Mitte des 11. Jh.s zum Kanonikerstift er-
hobenen Pfarrkirche die Grablege des Ge-
schlechts bestand, ließ man in der aufgegebe-
nen Burg kurz vor 1100 ein Benediktinerkl. er-
richten, daß den S.n fortan als kult. Zentrum
dienen sollte. Im verkehrsgünstigen Gmünd
entstand bereits zu Beginn des 12. Jh.s eine
Siedlung von städt. Charakter. Man wird also
damit rechnen dürfen, daß die Vorfahren von
Hzg. Friedrich I. bereits im frühen 11. Jh. über
Lorch und seine Umgebung verfügten. Wenn es
zutrifft, daß wir in Lorch einen ehem. karoling.
Fiskalkomplex vor uns haben, dann muß dieser
Königsgutbezirk bereits um diese Zeit in die
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Verfügung von Vater und Großvater Hzg. Fried-
richs I. gelangt sein, die uns eine Quelle des 12.
Jh.s als Fridericus de Buren und Fridericus namhaft
macht. Der zuletzt genannte Friedrich hatte
eine Schwester namens Bertha, die mit Bezelin
von Villingen verheiratet war, dem sie den spä-
teren Hzg. Berthold I. von Kärnten gebar, den
Stammvater der Zähringer († Baden, Mgf.en
von). Von Hzg. Friedrich I. wissen wir weiter,
daß seineMutter Hildegard von Schlettstadt aus
der Familie der Dagsburg/Egisheimer stammte,
deren Wurzeln anscheinend zum burgund. Kö-
nigshaus zurückreichten († Burgund). Fried-
rich I. hatte wenigstens drei Brüder, von denen
einer, Otto, 1100 als Bf. von † Straßburg starb,
und ein anderer mit Namen Ludwig († vor
1103), als comes palatinus, als Pfgf. (von Schwa-
ben) amtierte. Bereits die angesprochenen Ehe-
verbindungen der S. belegen ihren hohen Rang
unter dem Adel des 11. Jh.s.

In der Geschichtsschreibung der Stauferzeit
gewinnt der Name Waiblingen einen strahlen-
den Glanz. Für die Historiographie dieser Zeit
war Waiblingen etwas ganz bes. Herausragen-
des: der Herkunftsort der Salier und S. Mehr
noch, diese werden ausdrückl. als die »Heinri-
che von Waiblingen« bezeichnet. Das mutet
schon deshalb auf den ersten Blick eigenartig,
um nicht zu sagen befremdl. an, weil wir heute
ganz selbstverständl. von den Saliern und S.n
reden, und damit jene beiden Familien meinen,
die von 1024–1125 und von 1127/38–54 Träger
der Königsherrschaft waren. Diese Bezeichnun-
gen aber sind im 11. und 12. Jh. noch keinesfalls
geläufig gewesen, auch wenn es im Einzelfall
bereits Zuweisungen wie salicus beziehungswei-
se »von Staufen« gegeben hat. Trotzdem bleibt
gegenüber der Namensgebung »Heinriche von
Waiblingen« beträchtl. Reserve angebracht, be-
sitzen wir doch nicht ein einziges glaubhaftes
Zeugnis aus dem 11. bis 13. Jh., das uns die Ge-
burt eines Herrschers aus der Kette der sal. und
stauf. Ks. und Kg.e in Waiblingen mitteilt. Auf
der anderen Seite lassen sich die Aussagen von
Historiographen wie Otto von Freising, Gott-
fried vonViterboundBurchard vonUrsberg aber
nicht einfach beiseite schieben, wenn sie den
SaliernundS.ndenNamen»HeinrichevonWaib-
lingen« zulegen und von ihnen als dem

»Stamm derWaiblinger« sprechen. Der Bf. Otto
von Freising († 1158) hatte jene Agnes zur Mut-
ter, die in erster Ehe mit Hzg. Friedrich I. ver-
heiratet war und ihm die Hzg.e Friedrich II.
(1090–1147) und Konrad (1093/94–1152), den
späteren Kg. Konrad III., gebar. Otto war folgl.
nicht nur ein Onkel von Ks. Friedrich Barbaros-
sa, sondern ermußte als Salierabkömmling und
naherVerwandterwissen,wovoner schrieb.Wie
Bf. Otto war auch Gottfried von Viterbo (ca.
1125–92/1200) einMann des kgl. Hofes, den S.n
durch seinen Dienst auf das engste verbunden.
Er war schon unter Kg. Konrad III. Mitglied der
kgl. Hofkapelle, bevor ihn Barbarossa zum
Kanzleinotar erhob und mit zahlr. diplomat.
Aufgabenbetraute. EinMannder S.war auchder
aus Biberach stammende Burchard, Propst von
Ursberg († um 1231), der zwar nicht an ihrem
Hof und in ihrerUmgebungwirkte, aber in seine
Weltchronik wichtige Nachrichten aus dem
süddt. Raum einfließen ließ.

III. Lt. Burchard hat sich Friedrich Barba-
rossa gerühmt, dem kgl. Stamm der Waiblinger
entsprossen zu sein, die ihrerseits in doppelter
Weise aus kgl. Geschlecht hervorgegangen sei-
en, aus dem der Merowinger und dem der Ka-
rolinger. Burchard stellt damit die Kontinuität
der Königsgeschlechter heraus. Aus dem kgl.
Stamm der Waiblinger und damit auch aus dem
Geschlecht der Merowinger und Karolinger
kommend, ist Ks. Friedrich als Repräsentant
der S. Glied einer langen Kette von Herrschern
und Geschlechtern, die über Teilketten bis in
die myth. Anfänge der Königsherrschaft bei den
Franken zurückreicht. Als zentrales Glied in
dieser Kette aber erscheint jener Herrscher, den
wir heute als den ersten Salier auf dem Thron
anzusprechen pflegen: Konrad II., 1024 zum
Kg. gewählt und 1027 zum Ks. gekrönt. Bei die-
ser Zuweisung folgt Burchard weitgehend
wörtl. den Angaben Ottos von Freising, der
Konrad II. väterlicherseits von Konrad dem Ro-
ten († 955) und mütterlicherseits von den Mer-
owingern abstammen läßt, die aus dem Ge-
schlecht der Trojaner hervorgegangen seien
und von Bf. Remigius von Reims die Taufe emp-
fangen hätten. Konrads Gemahlin Gisela aber
stamme von den Karolingern ab. Karl Schmid
hat deutl. gemacht, daß sich Otto von Freising
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bei diesen Angaben auf die »Gesta Chuonradi II.
imperatoris« vonWipo († nach 1046) stützt, der
Konrad II. als Hofkaplan diente. Wie sehr aber
Barbarossa selbst sich als Nachfahre Konrads
II. gesehen hat, macht die erste von ihm gege-
bene Königsurk. deutl. Ausgestellt für das Kl. †
Stablo, während des Krönungsaufenthalts in
Aachen, bietet sie die wörtl.Wiederholung einer
Vorurkunde von Konrad III., Barbarossas On-
kel, in der auch ältere Privilegien des Kl.s aufge-
zählt wurden. Um so bedeutsamer ist der ein-
zige selbständige Zusatz in der Urk. Friedrichs:
Bei der Nennung des Privilegs Konrad II. fügt
sie hinzu, »der bekanntlich unseres erlauchten
Vorgängers und Onkels, des glorreichen römi-
schen Königs Konrad Ahnherr gewesen ist« (qui
serenissimi predecessoris et patrui nostri gloriosi Ro-
manorum regis Cuonradi abavus fuisse dinoscitur.
Also ein ausdrückl. Bekenntnis zur sal. Abstam-
mung, das nicht weniger als sechs Generatio-
nen umgreift. Hans Walter Klewitz (Klewitz
1940) hat in dieser Stelle ein Zeugnis dafür ge-
sehen, daß sich Friedrich Barbarossa vom er-
stenTagseinesKgtm.s anals Salier gefühlt habe.

Otto von Freising ist nun aber der Erste, der
1157/58 im zweiten Buch seiner Gesta Friderici
den Ausdruck familia Heinricorum de Gueibelinga
prägt, der Familie der Heinriche von Waiblin-
gen. Die »Heinriche von Waiblingen«, so lautet
die Botschaft, sind die Angehörigen der einen
Königssippe, die allein seit den Anfängen des
Reiches zur Königsherrschaft berufen und be-
fähigt ist. Nach Otto von Freising gibt Barba-
rossas Notar Gottfried von Viterbo wertvolle Er-
klärungen für den Waiblingernamen ab. In sei-
nem um 1185 entstandenen Pantheon sagt er
von Konrad II., er komme aus einem Ort, den
man Waiblingen nenne, woher die berühmte
Adligkeit der Kg.e herrühre. Ks. Heinrich IV.
wird als »aus dem Waiblinger Geschlecht stam-
mend« bezeichnet. Karl Schmid hat darauf auf-
merksam gemacht, daß die wichtigsten Infor-
mationen über Heinrich IV. in die Überschrift
zu den Versen über ihn eingeflossen sind, die
bisher aber unbeachtet blieben, weil sie in der
von Georg Waitz besorgten Edition des Pan-
theon (1872) ledigl. in die Anmerkung verbannt
wurden. Die Überschrift lautet in der Hand-
schrift der Pariser Nationalbibliothek, »Über
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den vierten Kaiser Heinrich, gebürtig von dem
Ort, den manWaiblingen nennt, das ist der Bei-
namen aller Heinriche«. Und Gottfried von Vi-
terbo hat noch hinzugefügt, anscheinend sogar
eigenhändig: »vomOrt ihrer Geburt«. Nun ist es
mehr als unwahrscheinl., daß Heinrich IV. in
Waiblingen geboren wurde. Als sein Geburtsort
werden die Pfalzen Goslar und Pöhlde gen.Wai-
blingen als »Geburtsort« beziehungweise »Bei-
namen aller Heinriche« ist vielmehr als Name
der Herkunft im übertragenen Sinn zu verste-
hen, als – wie Karl Schmid formuliert – origo.
Daß die origo sich hier auf einen Ort, Waiblin-
gen, und nicht auf ein menschl. oder über-
menschl. Wesen, den Stifter des Geschlechts,
bezieht, scheint für die Art und für die Bestim-
mung des mit dem Namen verbundenen Be-
wußtseins von Bedeutung. »Daß der Name in
der Tat als Bewußtseinskriterium zu gelten hat,
ergibt sich in wünschenswerter Klarheit aus der
Formulierung Gottfrieds von Viterbo selbst:
Waiblingen sei das Cognomen aller Heinriche
als dem Ort ihrer Herkunft«. In die Stauferzeit
fallen auch alle übrigen frühen Nennungen
Waiblingens als Herkunftsname für die Salier.
So soll lt. der wahrscheinl. bald nach 1167 ent-
standenen Lorscher Chronik Ks. Konrad II.
nach Waiblingen benannt worden sein, »von
dem, wie man sagt, das heute noch dauernde
kaiserliche Geschlecht seinen Ausgang genom-
men hat«. Auch die Marbacher Annalen und die
Chronik von Echternach benennen Konrad
nach Waiblingen. Dies gilt ebenfalls für die bis
1182 reichenden Annalen von Pöhlde.

Um es festzuhalten: Seit der Mitte des 12.
Jh.s läßt sich in der Geschichtsschreibung eine
Tendenz beobachten, die Salier als »Heinriche
von Waiblingen« zu bezeichnen und auch die S.
dem »Stamm der Waiblinger« zuzurechnen.
Daß solche Überlegungen zur Herkunft der S.
aber nicht bloß rein theoret. Natur blieben, ge-
lehrte Konstruktion, ausgegossen von den S.n
dienenden Hofverwandten, belegt der ital.
Name für die Parteigänger der S.: Ghibellinen.
Die Ableitung dieser im letzten Viertel des 12.
Jh.s zuerst in Florenz nachweisbaren Bezeich-
nung vonWaiblingen steht zweifelsfrei fest. Als
Ghibellini wurden die »Leute des Waiblingers«
bezeichnet, die Anhänger Barbarossas. Noch
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der berühmte Rechtsgelehrte Bartolus de Saxo-
ferrato (1313/14–57) wußte, daß der Name von
den S.n herrührte, stamme doch Friedrich Bar-
barossa aus dem Geschlecht der domini de Gebel-
lo. Später nannte man ganz allg. die Anhänger
der stauf. Partei Ghibellinen, im Gegensatz zu
den »Guelfen«, den Anhängern des welf. Kai-
sers †Otto IV. († 1218), um schließl. überhaupt
die der päpstl. Seite feindl. gegenüberstehende
ksl. Partei als Ghibellinen anzusprechen. »Wai-
blinger« war also tatsächl. zum Namen für das
Geschlecht der S. geworden – und zwar nicht
erst nach ihrem Untergang um die Mitte des 13.
Jh.s, sondern bereits zu Lebzeiten von Friedrich
Barbarossa. Daß allerdings bereits 1140 bei
Weinsberg die Schlachtrufe »Hye Welf! Hye Gy-
belingen« erschollen sein sollen, wie Andreas
von Regensburg in seiner um 1425 verfaßten
»Chronica de principibus terrae Bavarorum« er-
zählt, gehört »ganz sicher« zu den »unrichtigen
Fabeln« des bayer. Chronisten.

Es mag als ein merkwürdiges Ergebnis er-
scheinen, daß jene Herrscher, die wir heute als
S. ansprechen, also nach ihrer erstmals 1079 ge-
nannten Burg Staufen bezeichnen, von sich
selbst als »Waiblinger« sprachen und auch von
großen Teilen ihrer Zeitgenossen so gen. wur-
den. Zwar gibt es auch Belege für den Sprach-
gebrauch »von Staufen«: So bezeichnet Wibald
von Stablo (1098–1158) Hzg. Friedrich I. als dux
Fridericus de Stophe, und auch sein SohnundNach-
folgerHzg. Friedrich II. wird einmal dux Suevie de
Sthouf gen. Aber Barbarossa und seine Umge-
bung bevorzugten eindeutig den Waiblinger-
Namen, der sie mit den Saliern, Karolingern,
Merowingern und – nach ihrem Verständnis –
mit den Trojanern verband. Otto von Freising
hat dasKgtm. Friedrichs I.mit einerHerkunft zu
rechtfertigen versucht, »die die Saliernachfolge
durch die S. nicht nur erklärt, sondern geradezu
begründet und im Hinblick auf Friedrichs Ab-
stammung zur Feststellung führt: de regum fa-
milia descenderat, nämlich von der familia Heinri-
corum de Gueiblinga. Dieses Ergebnis ist in mehr-
facher Hinsicht noch erklärungsbedürftig. Auf
einen wichtigen Hinweis in der Überlieferung
hat Karl Schmid aufmerksam gemacht. Bur-
chard von Ursberg gibt näml. im Anschluß an
seine Ausführungen über die Abstammung der

Salier von den Trojanern, wie sie sich in der
fränk. Trojanersage zur Herkunft der Merowin-
ger niederschlägt und in deren Mittelpunkt ein
Clodius bzw. Chlodio steht, noch eine weiter-
führende Erklärung des Waiblingernamens. Er
schreibt um 1229/30, daß beim Ort Waiblingen
ein Steinmonument stehe, in Form eines Tur-
mes mit herrl. Quadern und Skulpturen errich-
tet, das im Volksmund Beinstein heiße, in das
eine Inschrift eingemeißelt sei, lt. der Clodius
dieses Denkmal für seine Frau errichtet habe.
Wie es scheint, glaubte man in diesem Clodius
den Stifter des Geschlechts der Clodii bzw. Clo-
dovei zu sehen, der Merowinger also, auf die
sich wie gesagt die Salier und S. zurückführten.
Das Steinmonument des Clodius bei Waiblin-
gen wurde folgl. als sichtbarer Ausdruck und
Beweis für dieHerkunft der »Heinriche vonWai-
blingen« betrachtet, der aller Welt die einzigar-
tigeQualität ihresGeschlechts vorAugen stellen
konnte. Der Beinstein, gebildet aus demBestim-
mungswort beie (Fenster) und dem Grundwort
stein (Stein, Fels), ist heute nicht mehr erhalten,
nur noch der Siedlungsname zeugt von seiner
Existenz. Gesichert ist jedoch Beinsteins Zuge-
hörigkeitzumsal.HerrschaftskompleximRems-
tal, der uns in gleich mehreren Urk.n von Hein-
rich III. und Heinrich IV. entgegentritt.

IV. Das Geschlecht, das allem Anschein
nach im 10. und frühen 11. Jh. im Ries als Gf.en
amtierte, sich dann der Rems entlang nach W
vorschob, um in und bei dem alten Römerlager
Lorch einen neuen Herrschaftsmittelpunkt zu
gewinnen, erreichte mit der imposant gelege-
nen Höhenburg auf dem Staufen auch nach au-
ßen hin ein sichtbares Zeichen seiner durch
Herkommen und Connubium ausgezeichneten
Stellung unter dem hochma. Adel. Der Aufstieg
zumHerzogsamt und zu Erben der Salier führte
nach gemeisterten Rückschlägen im zweiten
Viertel des 12. Jh.s schließl. unter Barbarossa
und Heinrich VI. zu imperialen Würden von eu-
rop. Ausmaßen. Während der Herkunft mit
dem Hinweis auf Waiblingen ein Fixpunkt neu-
artigen Zuschnitts beigelegt wurde, entfernte
sich das stauf. Herrschaftsinteresse immer wei-
ter von der Rems – gleichsam in alle Himmels-
richtungen. Zwar bildete der Hohenstaufen mit
seinemKranz vonMinisterialenburgen noch für
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geraume Zeit vornehml. ein Reservoir für die
Dienstmannschaft, aber mit den zahlr. Pfalzen-
und Städtegründungen der S. ergaben sich doch
wesentl. erweiterte Herrschaftsmöglichkeiten.
Anfangs noch in der Nähe der Stammburg ge-
legen, wie Gmünd und Hall, Rothenburg, Göp-
pingen, Esslingen, Reutlingen, Bopfingen und
Dinkelsbühl, bildeten sich bspw. mit Hagenau,
Kaiserslautern, Ingelheim, Frankfurt, Gelnhau-
sen, Sinzig, Aachen, Kaiserswerth, Duisburg,
Nimwegen, Dortmund, Eger, Wimpfen, Heil-
bronn und † Nürnberg stets auf neue weitere
repräsentative Zentren der Herrschaftsentwick-
lung von sich änderndem baul. Zuschnitt her-
aus. Sowohl der 1198 einsetzende Thronstreit,
in dem sich der S. Philipp († 1208) und der Wel-
fe † Otto IV. gegenüberstanden und mit dem
eine Reihe von Verlusten an Rechten und Besitz
des Reiches einherging, als auch der von neu-
artigen Herrschaftsvorstellungen begleitete
Aufstieg Friedrichs II., der sich in Schwaben
und im Reich von Heinrich (VII.) († 1242) ver-
treten ließ, führten schließl. zu einer immer
stärkeren Ausrichtung der stauf. Politik an der
ital. Perspektive mit ihren ganz andersartigen
Möglichkeiten. Diese Orientierung brachte es
mit sich, daß 1250 nach Friedrichs II. Tod, sein
Sohn Kg. Konrad IV. († 1254) nach Italien zog,
um lieber dort nach der Übernahme einer at-
traktiveren Herrschaft von weitergehendem Zu-
schnitt zu trachten, als in Dtl. auf scheinbar ver-
lorenem Posten gegen seine Widersacher aus-
zuharren. Diesen Weg beschritt schließl. auch
der letzte Hzg. von Schwaben, Konradin, um
1268 nach der milit. Niederlage bei Tagliacozzo
in Neapel als letzter S. auf dem Schafott zu en-
den.

† B.1. Philipp (1198–1208) † B.1. Friedrich II. (1212–
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VALOIS / BURGUND

I. 1363 kam das zur frz. Krondomäne ge-
hörige und einst von einer Seitenlinie der Ka-
petinger regierte Hzm. Burgund als Lehen an
den jüngsten Sohn Kg. Johanns II. (des Guten)
von Frankreich aus dem Hause Valois, Philipp
den Kühnen. Von dieser zunächst beschränkten
Territorialbasis ausgehend vollzog sich in den
nächsten Jahrzehnten ein ungeahnter Aufstieg
der hzgl. Dynastie V./B., die 1477 mit dem Tod
von Philipps Urenkel, Hzg. Karl dem Kühnen,
ein allerdings jähes Ende fand.

II. In den mehr als hundert Jahren zw. dem
Herrschaftsantritt Philipps des Kühnen (1363–
1404) und dem Ende der Dynastie erwarben die
Hzg.e von Burgund zu ihrem in Frankreich ge-
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legenen Stammland auf friedl. Wege wie durch
Gewalt zahlr. weitere Herrschaften, die zum
Teil außerhalb des Reiches lagen, zum Teil die-
sem zugehörten wie die Fgft. Burgund, die
Hzm.er Limburg und Luxemburg oder die
Gft.en Namur, Hennegau, Holland und See-
land. Schon Philipp der Kühne hatte eine ent-
schiedene Politik des Territorialerwerbs begon-
nen. Unter der Herrschaft seines Sohnes Johann
Ohnefurcht (1404–19) eroberte Burgund, das
sich an der Seite Englands im Krieg mit der in
Frankreich tonangebenden Linie Orléans be-
fand, v. a. weitere frz. Gebiete. Johanns Sohn
Philipp derGute (1419–67), herausragend durch
seine lange Regierungszeit wie den polit. Ertrag
seiner Herrschaft, erwarb durch eine pragmat.
dynast. Politik nochmals eine ansehnl. Zahl
neuer und meist vom Reich zu Lehen gehender
Länder für den burgund. Territorialkomplex.
Unter seinem Nachfolger Karl dem Kühnen
(1467–77) überschritt die burgund. Expansion
schließl. ihren Höhepunkt bei dem Versuch,
durch die Eroberung † Lothringens die Verbin-
dung zw. den nördl. und südl. Ländern der Dy-
nastie zu schaffen. Gleichermaßen Lehensleute
des frz. Kg.s – der Hzg. von Burgund war der
erste Pair Frankreichs – und des Reiches ver-
suchten die Hzg.e zunehmend, diese Bindun-
gen abzuschütteln und ein burgund. Eigenbe-
wußtsein zur Geltung zu bringen. Philipp der
Gute bezeichnete sich in seiner Titulatur bereits
als Hzg. von Burgund »von Gottes Gnaden«.
Unter seinem Sohn Karl dem Kühnen fungier-
ten die Parlamente in Mecheln, Dijon und Dole
in jeder Beziehung als oberste Gerichte für die
nördl. und südl. Länder des Hauses – durchaus
nach frz. Vorbild: Karl verbot seinenUntertanen
in den einst von Frankreich zu Lehen genom-
menen Gebieten strikt jeden Appell an das Pa-
riser Parlament, was eine Negierung jeder frz.
Oberhoheit dort bedeutete. Philipp der Gute wie
Karl der Kühne strebten ganz in der Linie sol-
cher Bestrebungen jeweils dann auch nach einer
Standeserhöhung: Philipp der Gute versuchte
1447 in Verhandlungen mit dem Ks. – aus-
drückl. die Tradition des einstigen lotharing.
Mittelreichs für sich in Anspruch nehmend –
auf der Basis des von ihm als nicht lehensab-
hängiges Allod verstandenen Hzm.s Brabant

ein eigenes Kgtm. zu begründen. Der Plan
scheiterte an Ks. † Friedrich III., der allenfalls
einer Erhebung Frieslands oder auch Brabants
zu einem vom Reich lehensabhängigen Kgr. zu-
stimmen wollte. Karl der Kühne führte die Plä-
ne, zu einem eigenen Kgtm. – und in seinem
Fall sogar zum Ksm. – zu gelangen, fort: 1473
versuchte er erfolglos, die Unterstützung Ks. †
Friedrichs III. zu seiner Wahl zum röm. Kg. zu
erhalten, wofür dessen Sohn, der Ehzg. † Ma-
ximilian, mit der burgund. Erbtochter Maria
vermählt und wiederum Karls Nachfolger im
röm. Kgtm. werden sollte. Nachdem dieser Vor-
stoß am Mißtrauen des Ks.s und der Fs.en des
Reichs gescheitert war, suchte Karl wie sein Va-
ter, den Königstitel für ein eigenes burgund.
Reich zu erhalten, wurde aber auch hierin abge-
wiesen.

III. Die dynast. Repräsentation des Hauses
V./B. bewegte sich zw. den drei Polen der Be-
tonung seiner Herkunft aus der kgl. Familie
Frankreichs, der Notwendigkeit, die unter-
schiedl. Länder im Bezugspunkt der Dynastie
miteinander zu verklammern und der Aspirati-
on auf Eigenständigkeit und Freiheit von jeder
dynast. Unterordnung. Bes. Bedeutung kam zu-
nächst der 1477 von Philipp dem Kühnen ge-
gründeten Kartause von Champmol zu, die ihm
und seinen Nachfahren als Grablege dienen
sollte und für deren Ausstattung v. a. der nie-
derländ. Bildhauer Claus Sluter verantwortl.
zeichnete. Philipp ließ sich dabei offensichtl.
auch von demGedanken leiten, für sein eigenes
Haus ein Pendant zur Abtei von Saint-Denis mit
ihrer fundamentalen politisch-sakralen Bedeu-
tung für die frz. Kg.e zu schaffen und eine »kla-
re Verbindung zu den Orten und den Formen
der Frömmigkeit des Hauses Frankreich«
(Schnerb 1999) herzustellen. Somit wurde
Champmol auch in ähnl. Weise in die Herr-
schaftszeremonien der Hzg.e einbezogen wie
Saint-Denis in die der Kg.e von Frankreich: Jo-
hann Ohnefurcht etwa folgte ganz derem Vor-
bild, als er die Nacht vor seiner feierl. Entrée in
seine Hauptstadt Dijon in Champmol zubrach-
te. In der figürl. Ausstattung des hzgl. Bereichs
innerhalb der Kartause wurde aber auch darauf
verwiesen, daß die Dynastie die Einheit ihrer
weit auseinanderliegenden Besitzungen garan-
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tierte, wenn hier neben dem hl. Michael, der
den Bezug zu Frankreich und zum Haus der Va-
lois symbolisieren konnte, auch die flandr.
Schutzpatronin Katharina ihren Platz fand.
Symbol für die königsgleiche Stellung der Dy-
nastie V./B. sowie einheitsstiftendes Moment
für die von ihnen beherrschten Länder wurde ab
1430 auch der von Hzg. Philipp dem Guten ge-
stiftete Orden vom Goldenen Vlies. Der Hzg.,
der zuvor den engl. Hosenbandorden abgelehnt
hatte, demonstrierte durch diesen Stiftungsakt
unmißverständl. den Anspruch auf polit.-dy-
nast. Eigenständigkeit. Die Mitgliederzahl des
Ordens war zunächst auf 24, dann (ab 1431) auf
31 Personen beschränkt, die zu regelmäßigen
Ordenskapiteln zusammenkamen und dem
Adel aus allen Gebieten des burgund. Herr-
schaftsbereichs entstammten. Die Mitglied-
schaft in anderen Orden war den Trägern des
Goldenen Vlieses untersagt, was ihre aus-
schließl. Loyalität zum Hzg. garantierte. Ein
sinnfälliges Zeichen der Einheit von Orden, Dy-
nastie und burgund. Staatswesen war die Tat-
sache, daß die Ordensembleme zugl. die des
Hzg.s waren: Feuerstein und Feuerstahl mit
Funken. Auch die Wahl des hl. Andreas als Or-
denspatron – erwar zugl. der Patron Burgunds –
wies in die gleiche Richtung. Dem Orden kam
somit eine unmittelbare Bedeutung für die Ko-
häsion des burgund. Herrschaftsverbandes zu:
Es handelte sich ganz wesentl. darum, »ein bes.
polit. und persönl. Band [des Hzg.s] mit jenen
herzustellen, die die größte Rolle in den polit.
und kulturellen Institutionen seiner Fürstentü-
mer spielten« (Schnerb 1999).

IV. Durch seine Heirat mit der einzigen
Tochter des Hzg.s von Flandern, Ludwig von
Male, i. J. 1369 legte Philipp der Kühne die er-
sten Grundlagen für die Ausdehnung des bur-
gund. Teritorialkomplexes sowohl im nieder-
länd. Raum als auch in der burgund. Kernregi-
on: Neben den Ansprüchen auf Flandern brach-
te Margarethe von Maële, eine Urenkelin Kg.
Philipps V. von Frankreich und Enkelin von des-
sen jüngster Tochter Margarethe, auch solche
auf die Gft. Artois und die Fgft. Burgund sowie
auf die Gft.en Rethel und Nevers mit in die Ehe,
die sich nach dem Tod ihres Vaters 1484 reali-
sierten. Eine von Philipp konzipierte Heirats-
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politik diente der Absicherung der südl. wie
nördl. Territorien ds neuentstandenen Her-
schaftskomplexes: Bes. Bedeutung kam dabei
der Verbindung zu dem inHolland, Seeland und
Hennegau regierenden Zweig der bayer. † Wit-
telsbacher zu, der durch eine Doppelhochzeit
1385 begr. wurde: Philipps des Kühnen Sohn
Johann – der spätere Hzg. Johann Ohnefurcht –
vermählte sich mit Margarethe von Bayern, der
Tochter des wittelsb. Gf.en, während dessen
Sohn und Erbe Wilhelm von Bayern Philipps
Tochter heiratete. Das Haus † Bayern verpflich-
tete Philipp sich zusätzl. durch die Vermittlung
der Heirat seines Neffen, des Kg.s Karls VI. von
Frankreich, mit der Tochter Hzg. Stefans III.
von Bayern-Ingolstadt, Elisabeth (Isabeau de
Bavière), die 1385 stattfand. Seine südl. Länder
sicherte der Hzg. von Burgund durch die Ehen
zweier weiterer Töchter mit dem Erben der
habsburg. Vorlande, Leopold IV. von Österreich
(1391), und dem Sohn des Hzg.s Amadeus VII.
von Savoyen (1401). Aber auch mit dem ver-
wandten frz. Königshaus suchte Philipp der
Kühne die Familienverbindungen zu stärken,
indem er seinen Enkel Philipp – den späteren
Hzg. Philipp den Guten – mit Kg. Karls VI.
Tochter Michelle verheiratete. Einige Jahre
nachdem die Besitzungen Ludwigs von Maële
an sein Haus gekommen waren, konnte Philipp
der Kühne seinen Herrschaftsbereich nochmals
erweitern: 1390 gelang es ihm, die an das bur-
gund. Kernterritorium angrenzende Gft. Cha-
rolais zu erwerben und auch weiterer Territori-
algewinn im niederländ. Raum ergab sich um
dieWende zum 15. Jh., als die von ihren Feinden
bedrängte Hzg.in Johanna von Brabant und
Limburg in der Folge der Unterstützung, die sie
von Philipp erhielt, 1396 das Hzm. Limburg zu
freiem Eigentum an Philipp abtrat und ferner
ihre Nichte Margarethe von Male offiziell als
Erbin von Brabant favorisierte – gegen andere
Ansprüche, wie sie u. a. von Kg. † Wenzel aus
dem Hause † Luxemburg erhoben werden
konnten. In einem Geheimvertrag hatte sie al-
lerdings schon 1390 unter Vorbehalt lebenslan-
genNießbrauchs alle Rechte auf Brabant an den
Burgunder abgegeben. Durch die Übertragung
der Hzm.er Brabant und Limburg an Philipps
zweitgeborenen Sohn Anton entstand hier nach
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dem Tod Johannas 1406 eine burgund. Sekun-
dogenitur. Nachdem schon Philipp der Kühne
zusammenmit seinen Brüdern als Vormund des
unmündigen Kg.s Karl VI. Einfluß auf die in-
nerfrz. Angelegenheiten genommen hatte, en-
gagierte sich Johann Ohnefurcht in den wäh-
rend der Demenz Kg. Karls VI. zum Ausbruch
kommenden Zwistigkeiten gegen das Haus Or-
léans und favorisierte schließl. England, das
Anspruch auf den frz. Thron erhob. Im Kontext
der milit. Operationen dehnte er den burgund.
Herrschaftskomplex vornehml. auf Kosten
Frankreichs weiter aus. In seiner Ära erwarb
Burgund das Auxerrois, das Maconnais und die
Gft.en von Tonnerre und Boulogne – bis auf
letztere Gft. allesamt Gebiete der frz. Krondo-
mäne. Johanns Sohn Philipp der Gute konnte
diese Eroberungen im Frieden von Arras von
1435 dann dauerhaft sichern und zusätzl. die
strateg. wichtigen frz. Somme-Städte (Saint-
Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville, Saint-Ri-
quier u. a.) als Pfandbesitz behalten. Dieser Si-
cherung von Burgunds niederländ. Besitz gegen
Frankreich hin war in der Gegenrichtung der
Erwerb weiterer Reichsgebiete vorausgegan-
gen: schon 1421/22 hatte Philipp der Gute die
Gft. Namur von ihrem Herrscher Johann III.
kaufen können. Eine andere Erwerbung, deren
Realisierung sich freilich schwieriger gestaltete,
ging auf die bayer. Heirat von 1385 zurück:
Noch zu Lebzeiten Johanns Ohnefurcht war
1417 dessen Schwager, der Hzg. Wilhelm von
Bayern, Gf. von Hennegau, Holland und See-
land gest. Als Erbin kam seine einzige Tochter
Jakobäa in Frage, die 1418 den Sohn Hzg. An-
tons von Burgund aus der Seitenlinie Limburg-
Brabant geheiratet hatte. Allerdings wurde von
ihrem Onkel Johann von Bayern ihr Recht be-
stritten. Jakobäa, unzufrieden mit einem von
Philipp dem Guten vermittelten Kompromiß in
diesem Erbfolgestreit, verließ ihren Ehemann
und zog sich zunächst nach England, dann nach
Holland zurück. Nachdem Johann von Bayern
1425 gest. war, entschloß Philipp der Gute sich
zum milit. Handeln. 1426 gelang ihm die Er-
oberung Seelands, doch erst 1428 konnte er die
von Holland aus gegen ihn arbeitende Jakobäa
zum Vertrag von Delft bewegen, welcher sie im
Besitz der Gft.en Hennegau, Holland und Zee-

land beließ, ihr aber die Anerkennung des Bur-
gunderherzogs als ihres Erben auferlegte. Was
die Hzm.er von Limburg und Brabant betraf, so
hatte Jakobäas 1427 verstorbener Ehemann Jo-
hann IV. seine Herrschaften seinem Bruder Phi-
lipp von Saint-Pol vermacht, der seinerseits
schon 1430 verstarb, zuvor aber Philipp den Gu-
ten als seinen Erben anerkannt hatte. So kamen
Limburg und Brabant 1430 endgültig an die bur-
gund. Hauptlinie, und schon 1432 widerfuhr
den Gft.en Hennegau, Holland (mit Friesland)
und Seeland das gleiche Schicksal, denn in die-
sem Jahr wurde Jakobäa, die sich ohne die Er-
laubnis Philipps wiederverheiratet und damit
gegen den Vertrag von Delft verstoßen hatte,
zur bedingungslosen Abtretung ihrer Herr-
schaften gezwungen. Die letzte große Erwer-
bung Philipps des Guten, die einen wichtigen
Schritt zum Aufbau einer Landverbindung zw.
den nördl. und südl. Teilen des burgund. Län-
derkomplexes bedeutete, war zugl. die schwie-
rigste und langwierigste: Schon seit 1427 hatte
sich der Hzg. um eine Nachfolge im Hzm. Lu-
xemburg bemüht, aber erst 1441 gelang ihm der
Abschluß eines Abkommens mit dessen Erbin
Elisabeth von Görlitz: Durch den Vertrag von
Hesdin trat Elisabeth ihre Rechte gegen eine
Geldsumme an Burgund ab. Damit ergab sich
allerdings ein Konflikt mit dem Haus † Sach-
sen, das gleichfalls Ansprüche auf das Hzm.
geltend machen konnte. Philipp der Gute be-
hielt milit. die Oberhand, konnte aber seine Po-
sition im Land erst ab 1451 auch rechtl. stärker
absichern, als die Stände ihn schließl. als Lan-
desherrn anerkannten und als eine Einigung
mit dem Erben der sächs. Ansprüche, Ladislaus
Posthumus, gelang. Allerdings geriet die bur-
gund. Position in Luxemburg wieder in Gefahr,
als Kg. Karl VII. von Frankreich sich 1458 nach
dem Tod Ladislaus’ anschickte, die sächs. Rech-
te zu erwerben, um dem Vordringen Burgunds
Grenzen zu ziehen. Nur der Tod Karls i. J. 1461
beendete die drohende Krise, und Philipp der
Gute konnte sich nach zwanzig Jahren gedul-
diger polit. Arbeit endl. als im Besitz Luxem-
burgs gesichert betrachten. Sein Sohn Karl der
Kühne eroberte noch die Gft. † Geldern mit
Zütphen (1473) und verankerte die Macht des
Hauses Burgund somit auch am Niederrhein.
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Im Vorfeld seiner südl. Besitzungen erwarb er
1469 die Lgft. Oberelsaß und die Gft. Pfirt samt
den Waldstädten als Pfandbesitz von Hzg. Si-
gismund von Österreich. Nun stellte nur noch
dasHzm.† Lothringen ein letztes Hindernis für
eine Landverbindung zw. den nördl. und den
südl. Teilen des burgund. Herrschaftsbereichs
dar: Es mußte im Vertrag von † Nancy (1473)
dem Hzg. freies Durchzugsrecht und mehrere
Festungen garantieren. Freilich zeigte sich bald,
daß die burgund. Expansionsmöglichkeiten
nun endgültig überspannt worden waren, ge-
lang es dem frz. Kg. Ludwig XI. doch 1474, mit
der »Basse-Union« eine Koalition der beunru-
higten oberrhein. Regionalmächte zusammen-
zuführen, der sich auch der Hzg. von † Lothrin-
gen anschloß. In den nun ausbrechenden sog.
Burgunderkriegen erfüllte sich das Schicksal
Karls des Kühnen beim Versuch, † Lothringen
in seine Gewalt zu bekommen: Nachdem das
Land 1475 zunächst hatte weitgehend besetzt
werden können, fiel der Herzog 1477 bei der
Belagerung † Nancys und hinterließ als Erbin
seine einzige Tochter Maria. Marias Heirat mit
Ehzg. † Maximilian von Habsburg, dem Sohn
Ks. † Friedrichs III., noch im gleichen Jahr
schuf die Grundlagen für den Anfall des bur-
gund. Erbes an das Haus † Habsburg. † Maxi-
milian verstrickte sich in eine langwierige Aus-
einandersetzung mit Kg. Ludwig XI. von Frank-
reich, der die von Frankreich zu Lehen gehen-
den Teile des Hzm.s mit Karls des Kühnen Tod
für heimgefallen erklärte. Eine dauerhafte Ei-
nigung kam erst 1493 im Vertrag von Senlis zu-
stande, den † Maximilian mit Ludwigs Sohn
Kg. Karl VIII. schloß, und durch den Philipp
dem Schönen, Maximilians Sohn aus der Ehe
mit der mittlerweile verstorbenen Maria von
Burgund, neben den Ansprüchen auf die vom
Reich zu Lehen gehenden Gebiete auch die auf
die zuvor umstrittene Fgft. Burgund und die
Gft.en Flandern und Artois erhalten werden
konnten. Ks. Karl V. versuchte als Erbe der bur-
gund. Besitzungen in seiner Auseinanderset-
zung mit Franz I. von Frankreich zwar noch-
mals das Hzm. Burgund zurückzugewinnen
und den Herrschaftskomplex seiner Vorfahren
zu restituieren, mußte aber angesichts der polit.
Realitäten dieses Vorhaben schließl. aufgeben.

valois/burgund

Bei seiner Abdankung 1556 übertrug er die seit
1548 im Burgundischen Reichskreis zusam-
mengefaßten habsburg. Herrschaften aus der
burgund. Erbmasse seinem Sohn Philipp, der
gleichfalls sein Nachfolger in den span. Kgr.en
wurde. Nach dem Abfall der nördl. Niederlande
1588 und dem Übergang der Fgft. Burgund an
Frankreich (1679) gingen als Restbestand des
burgund. Erbes die südl. Niederlande mit dem
Aussterben der span. Habsburger an den österr.
Zweig des Hauses. Erst die polit. Neuordnung
Europas im Gefolge von frz. Revolution und
Wiener Kongreß beendete dann endgültig die
aus burgund. Wurzeln stammende habsburg.
Präsenz in der Region.
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Rainer Babel

WELFEN

Keines der heute noch lebenden dt. Hoch-
adelshäuser hat zw. hohem MA und Früher
Neuzeit eine solch wechselvolle Geschichte
durchlebt, wie das der W., die älteste der bis
heute existierenden dt. Dynastien. Zw. den Jah-
reszahlen 1218 (dem einsamen Tod des ent-
machteten Ks.s Otto IV. auf der Harzburg) und
1701 (als das engl. Parlament mit der Act of Sett-
lement die künftige Thronfolge der W. festleg-
te) liegt ein dramat. Abstieg von europ. Geltung
zur zersplitterten Herrschaft von nur noch re-
gionaler Bedeutung und einem zu Ende unseres
Berichtsraumes sich erst anbahnenden Auf-
stieg, der 1692 zur Kurwürde des Hauses Han-
nover und zur 1701 verbrieften engl. Thronfolge
führte.

Die Herrschaft Heinrichs des Löwen wirkt
noch in die Geschichte seines Hauses im 13. Jh.
hinein. Die von ihm geschlossene Heiratsver-

bindung mit dem engl. Königshaus war die
wohl wichtigste Voraussetzung für die Königs-
wahl Ottos IV. gewesen und das von ihm in jun-
gen Jahren okkupierte Erbe der Stader Gf.en bil-
dete noch bis 1236 einen Zankapfel zw. W. und
† Bremer Ebf.en. v. a. aber war durch den Sturz
Heinrichs des Löwen 1180 die landes- und
reichsrechtl. Stellung seines Hauses eine offe-
ne, für die W. durchaus krit. Frage geworden,
eine Frage, die selbst Ks. Otto IV. zu den Zeiten,
da er auf der Höhe seiner Macht stand, nicht zu
lösen vermochte.

Wie unsicher die Stellung der W. im sächs.
Hzm. geworden war, spiegelt der Sachsenspie-
gel für die Zeit um 1220 wider. Bis in die Lausitz
dehnt Eike den Raumbegriff † Sachsen aus,
aber unter den Fsm.ern zählt er nicht die Herr-
schaft der W. auf. Das ist für die Zeit, in der der
Sachsenspiegel entstand, durchaus korrekt,
denn damals war über die Fürstenwürde der W.
noch gar nicht entschieden. Unter dem Hzm. †
Sachsen versteht Eike, ebenso wie die ksl. Kanz-
lei, den Titel der † Askanier. Keine eigenmäch-
tige Interpretation: Nicht »Sachsen«, sondern
»Braunschweig« war das Feldgeschrei, mit dem
1256 dieMannenHzg. Albrechts gegen†Mainz
kämpften. Dieser Feldruf – wie übl. für die Iden-
tität der Herrschaft aufschlußreich – läßt auch
erkennen, daß das Ksm. des W. Ottos IV., ob-
wohl seit Leibniz als Beleg für die Würde der
welf. Dynastie angeführt, dieses Haus nahe an
den Untergang geführt hat; allein dem in seiner
Bedeutung verkannten Bruder des Ks.s, dem
Pfgf. Heinrich, hat diesesHaus seine Rettung zu
verdanken.

Otto IV., 1175 oder 1176 in Braunschweig
geb., war im angevin. Reich aufgewachsen; der
engl. Hof hatte für ihn ebenso wie für seine Ge-
schwister Verantwortung übernommen. Er war
der Lieblingsneffe des Richard Löwenherz und
hat sich 1194 für ihn, damit er aus der Gefan-
genschaft Heinrichs VI. gelöst werden konnte,
in die Geiselhaft des Ks.s begeben. Dank und
Verwandtenbegünstigung: 1196 wird er von Ri-
chard mit der Gft. Poitou belehnt. Die Königs-
wahl Ottos war keineswegs ein Sieg des welf.
Hauses. Schon daß Pfgf. Heinrich, als ältester
Sohn des Löwen Haupt der Familie, etwa ein
Vierteljahr zögerte, bis er sich Otto anschloß,
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läßt auf Reserven gegenüber dem Abenteuer ei-
nes welf. Kgtm.s schließen. Pfgf. Heinrich, der
für sein friedensicherndes Regiment im väterl.
Erbe höchstes Lob durch Arnold von Lübeck er-
fahren hatte, konnte die Schwäche von Ottos
Kgtm. nicht übersehen. Er hatte als Teilnehmer
des Kreuzzugs 1197 die Weite und die Festigkeit
der stauf. Gefolgschaftsbindungen im Ver-
gleich zu den welf. abzuschätzen gelernt.

Würde des Hauses und geringe Ressourcen
aus dem welf. Allodialgut – diese Diskrepanz
scheint dem Pfgf.en deutl. als seinem jüngeren
Bruder bewußt gewesen zu sein. Die Familien-
solidarität siegte, als er sich Otto IV. anschloß,
und Familiensolidarität war es schließl. auch,
die zur oft sog. ersten welf. Landesteilung i. J.
1202 führte. Diese Paderborner Teilung war im
Kern ein Hausvertrag. Das Ziel war eine Abgren-
zung der Nutzungsbereiche, nicht eine Auftei-
lung des Landes. Der Anlaß war die Heirat Wil-
helms von Lüneburgmit der dän. Königstochter
Helene. Diese, für die Anerkennung von Ottos
IV. Kgtm. überaus wichtige Heiratsverbindung,
verlangte nach einem eigenen Herrschaftsbe-
reich Wilhelms, der um Lüneburg gebildet wur-
de. Der Pfgf. stellte seine Ansprüche als Ältester
hinter die seines kgl. Bruders zurück; dieser er-
hielt Braunschweig, das Herz der welf. Lande;
denn nur Braunschweig konnte die einem Kg.
angemessene Res. sein, nicht aber Hannover,
wo der Pfgf. Münzen prägen ließ oder Stade, wo
er bevorzugt seinHoflager aufschlug.Nach dem
Tode Ottos IV. wird Heinrich Braunschweig
zum Mittelpunkt seiner Herrschaft machen,
wird in Dankwarderode urkunden in palatio no-
stro. Die besonnene Politik des Pfgf.en Heinrich
sicherte 1219, nach dem Tode Ottos IV., die
Stammlande dem welf. Haus. Gegen Ausliefe-
rung der Reichskleinodien erreichte er 1219 in
Goslar die Bestätigung der Allodien seines Va-
ters, Heinrichs des Löwen, aber ermußte auf die
† Pfgft. bei Rhein verzichten. Mit einer Zahlung
von 10000 Mark Silber machte ihm der Ks. die-
sen Verzicht schmackhaft. Die Wiederherstel-
lung des sächs. Hzm.s war nicht durchzusetzen
gewesen. Der älteste Sohn Heinrichs des Löwen
hat, anders als sein Vater, Augenmaß bewiesen,
hat aus den Verhältnissen, die ihm aufgezwun-
gen waren, für sein Haus das Beste gemacht.

welfen

Der Sohn Wilhelms von Lüneburg, Otto das
Kind, so benannt, weil nach dem söhnelosen
Tod seiner Onkel auf ihm allein die Zukunft der
welf. Dynastie ruhte, der Erbe also der welf. Al-
lodien, war von so großer Gestalt, daß sein Er-
scheinen in London Aufläufe von Menschen
verursachte. Nominell seit 1218 selbständig re-
gierend, stürzte er sich nach dem Tod des
Pfgf.en Heinrich (1227) in ein Abenteuer, das
fast verhängnisvoll geendet hätte. Im Bündnis
mit dem dän. Kg. Waldemar II., seinem Onkel
mütterlicherseits, wurde er 1227 in dessen Ka-
tastrophe in der Schlacht von Bornhöved hin-
eingezogen und von Juli 1227 bis Jan. 1229 auf
der Burg † Schwerin in Haft gehalten. Seine
Herrschaft geriet in der Zwischenzeit in große
Gefahr. Die Nachbarn versuchten sofort, Nut-
zen aus der Situation zu ziehen. Nur durch die
Stellung von Bürgen für die Zahlung des hor-
renden Lösegeldes konnte Otto seine Freiheit
wiedergewinnen. In der Bürgenstellung der Lü-
neburger Burgmannen drückt sich aus: Die
Burg ist Zentrum und entscheidendes Macht-
mittel der Herrschaft. Nimmt man dazu noch
die Garantien führender Bürger von Braun-
schweig und Lüneburg für die Zahlung von Ot-
tos Lösegeld, so zeichnet sich im Vertrag von
1228 genau jener Verfassungszustand ab, auf
den das ksl. Privileg 1235 die Herzogswürde des
W. gründen wird.

Nach seiner Freilassung führte Otto die Po-
litik seines Onkels weiter, bemühte sich, die sei-
nem Haus entfremdeten Rechte zurückzuge-
winnen. Schritt für Schritt, von Dorf zu Dorf,
von Gericht zu Gericht, von Stadt zu Stadt ist
ihm das gelungen. v. a. gelang es ihm, auf dem
Mainzer Hoftag von 1235 die reichsrechtl. Stel-
lung seines Hauses, die seit 1180 stets rechtl.
anfechtbar gewesen war, zu sichern. Entschei-
dend war nicht der Herzogstitel, entscheidend
war, daß 1235 der rfsl. Rang des W. bestätigt
wurde. Der Ks. hatte, wie die Urk. prononciert
festhält, einen Hzg. und Fs.en (ducem et princi-
pem) gemacht. Der ehrenvolle Titel eines Hzg.s
war auf zwei Burgen bezogen. Das war reichs-
rechtl. derart ungewöhnl., daß dieser Titel nicht
in der Urk. von 1235 verwendet wurde, sondern
sich erst in dem ksl. Mandat an die Ministeri-
alen in der Gft. Stade von 31. Okt. 1235 findet.
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Die Abstammung derW. von Billungern und
Brunonen hatte zu einer bipolaren Herrschafts-
struktur geführt. Die Urk. von 1235 hatte die
Herzogswürde auf die beiden Burgen Braun-
schweig und Lüneburg gegr., die inmitten der
Machtbereiche der Brunonen bzw. der Billunger
gelegen waren, und Otto das Kind hatte sich
noch nicht wie seine Nachfolger Hzg. von
Braunschweig und Lüneburg gen., sondern sich
häufiger nur als dux de Brunswic bezeichnet oder
nuanciert: Otto dux de Brunswic et dominus de Lu-
neborg. Ohne reichspolit. Ambitionen arbeitet
Otto an der Konsolidierung seines Hauses.
Dazu gehört eine dezidierte Städtepolitik in der
Gestalt, daß er durch Privilegien die Kommu-
nen an sich bindet und deren Leistungskraft si-
chert. Privileg ist dabei von Privileg unterschie-
den; der Hzg. nivellierte keine Gewohnheits-
rechte; aber als Ganzes hat die erstaunl. hohe
Zahl seiner Stadtrechtsverleihungen einen Sinn:
Der Landesherr ist Schöpfer und Garant des
städt. Lebens.

Die Schritt für Schritt erfolgenden Rücker-
werbungen sind nur der sichtbarste Teil einer
umfassenden Tätigkeit des Hzg.s. Die Hofka-
pelle seines Großvaters und seines Onkels wird
Otto wesentl. vergrößern. Dies dient nicht nur
liturg. Zwecken, sondern bildet den Hinter-
grund für die Ausweitung des Urkundenwe-
sens. Auffallend, aber letztl. der Herzogsurk.
von 1235 entspr., daß unter Otto anders als un-
ter seinem Großvater, Braunschweig nicht
mehr der einzige zentrale Ort ist, sondern daß
Lüneburg ebenfalls als Res. hervortritt. Eine
künftige Landesteilung zeichnet sich bereits ab.

Otto das Kind: Zieht man die Summe aus der
Vielzahl von einzelnen urkundl. überlieferten
Vorgängen, so entsteht das Bild eines unge-
wöhnl. tatkräftigen und zielbewußten Herr-
schers, der aus einer tiefen Krise heraus sein
gefährdetes Erbe nicht nur zu wahren, sondern
auch auf sichere Grundlagen zu stellen wußte.
Die von ihm begonnene Politik gab für mind.
drei Generationen seinen Nachfolgern die bei-
den verschiedenen Richtungen vor: Die Ent-
wicklung einer hegemonialen Stellung im We-
serraum, die planmäßige Arrondierung von
welf. Herrschaftsrechten im Lüneburg. mit dem
Ziel, die Elbe als Grenze zu gewinnen.

Es wäre ein Rückfall in die älteren Vorstel-
lungen einer »Territorialpolitik«, würde über-
sehen, daß im Mittelpunkt des fsl. Denkens die
fsl. Familie, das fsl. Haus stand. Otto war seit
etwa 1222 mit der Askanierin Mechthild verh.
Bemerkenswert für das Selbstbewußtsein einer
Fs.in, zugl. aber auch ein Ausdruck dafür, wie
Mechthild ihre Ehe verstand, ist ihr Siegel: Der
Braunschweiger Löwe, das Wappen ihres Man-
nes, steigt zu ihrem Thron empor und legt ihr
die Tatze in die Hand. Es lag wohl an dieser Ehe,
daß die dynast. Konflikte zw. W. und † Aska-
niern für ein Jh. beruhigt wurden.

Aus der Ehe mit Mechthild gingen neun Kin-
der hervor. Es entsprach hochadeligem Verhal-
ten, wenn von den vier Söhnen nur die beiden
älteren, Albrecht und Johann, weltl. blieben und
die beiden jüngeren für die kirchl. Laufbahn be-
stimmt wurden: Otto, von 1261–79 Bf. von †
Hildesheim, und Konrad, von 1269–1300 Bf.
von † Verden. Vollends erweist sich, daß Otto
einer der mächtigsten Fs.en im Reich war, an
den glänzenden Partien seiner fünf Töchter –
keine von ihnen war gezwungen, Kanonisse
oder Nonne zu werden. Elisabeth heiratete Kg.
† Wilhelm von Holland, Mechthild Heinrich
von Anhalt, Helena Lgf. Hermann von Thürin-
gen und in zweiter Ehe Hzg. Albrecht von Sach-
sen, Adelheid Lgf. Heinrich von Hessen und Ag-
nes den ritterl. Fs.enWizlav von Rügen. Als Otto
am 9. Juni 1252 starb, hinterließ er ein wohl-
bestelltes Haus.

Ottos Sohn, Albrecht I., vermutl. 1236 geb.,
wurde wg. seiner körperl. Länge – ein väterl.
Erbe – von den Zeitgenossen »der Große« gen.;
einer der ganz wenigen Fälle, wo histor. »Grö-
ße« eindeutig zu definieren ist. Er gestaltete sei-
nen Hof viel stärker als sein Vater nach Maß-
gabe ritterl. Ideale. Der Braunschweiger Reim-
chronist rühmt ihn deswg.: Diesem Fs.en habe
es zwar bisweilen an weltl. Gütern gemangelt,
nie aber an hohem Mute. Albrecht I. war der
letzte seines Hauses, der polit. Orientierungen
Heinrichs des Löwen verfolgte und enge Verbin-
dungen zu Dänemark und zum engl. Königs-
haus aufrecht erhielt, und er war († 1279) der
letzte Welfe gewesen, der alle Allode seines
Hauses, der das Erbe Heinrichs des Löwen in
seiner Hand vereinigte. Als er mit seinem Bru-
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der Johann in den Jahren 1267/69 zu einer Lan-
desteilung schritt, war eine grundlegende Ent-
scheidung für die Zukunft gefallen. Nie wieder
sollten seitdem die welf. Lande zusammenkom-
men. Zugl. war diese Teilung der Anfang einer
Geschichte von weiteren Landesteilungen, wel-
che die spätma. Geschichte der W. so unüber-
sichtl. machen. Diese Teilungen bewirkten –
das sollte man nicht übersehen –, daß das welf.
Haus überlebte. Wenn dieses Geschlecht erst
1682 ein Primogeniturgesetz schaffen konnte,
so lag das keineswegs an allzu später Einsicht,
sondern daran, daß sich in früheren Jh.en nie
die genealog. Konstellation ergeben hatte, ein
solches Hausgesetz durchzusetzen; denn auch
in anderen dt. Herrschaften konnte eine solche
Nachfolgeregelung immer erst dann erfolgen,
wenn die Dynastie nicht in mehreren Linien auf-
gespalten war. Das Überleben der W. aufgrund
von Landesteilungen, die verschiedene Zweige
dieses Hauses entstehen ließen, wurde mit po-
lit. Ohnmacht bezahlt. Mochten im regionalen
Umfeld Fs.en wie Otto der Strenge eine biswei-
len bedeutende Macht entwickeln, so blieben
sie doch reichspolit. ohne jeden Einfluß.

Schon 1267/69 galt als Prinzip, daß der Äl-
tere teilt und der Jüngere wählt; das wurde auch
bei allen folgenden Landesteilungen beachtet.
Und ebenfalls als Prinzip wurde für die Folge-
zeit verpflichtend: Traditionsrechte des Hauses
in Braunschweig blieben ungeteilt gemeinsa-
mer Verantwortung unterstellt. 1267 mochte
man gehofft haben, damit eine Klammer für die
Einheit des Hauses gefunden zu haben; aber die
Folgen waren doch ganz andere. Durch den ge-
meinschaftl. Besitz aller Linien fehlte ein un-
mittelbares herrschaftl. Verantwortungsbe-
wußtsein; stattdessen verpfändete oder veräu-
ßerte jede Linie die ihr zustehenden Einkünfte;
das trug entscheidend dazu bei, daß die W.
Braunschweig verloren. Dankwarderode war
um 1400 ein verfallendes Schloß, weil sich kei-
ne Linie zur Herrschaft aufgerufen fühlte. Man
kann es auch so sagen: Mit dem Teilungsvertrag
von 1267/69 war die künftige Autonomie der
Stadt Braunschweig angebahnt.

1269 entschied sich Johann für das Lünebur-
ger Fsm., das einzige der welf. Hzm.er, das hin-
fort von den Wechselfällen der Teilungen ver-
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schont blieb und bis zum Aussterben der Lü-
neburger Linie der W. 1705 Bestand hatte. Das
bedeutete aber nicht, daß unter »Herzogtum
Lüneburg« stets der gleiche Raum verstanden
werden kann. Das Fsm. reichte im 14. Jh. bis
zum Deister, schloß Hannover und die Gebiete
des späterenHzm.s Calenberg nochmit ein. Die
Teilungen von 1388 und 1409 dienten auch da-
zu, das in seiner Substanz schwache Land
Braunschweig durch Abtretungen von Lünebur-
ger Gebieten gleichwertig zu halten. Aber trotz
aller Veränderungen an den Grenzräumen blieb
das Fsm. Lüneburg die einzige Konstante in-
nerhalb der wirrnisvollen Geschichte welf. Lan-
desteilungen.

Um 1400 konnten die W. keine wirkl. vor-
nehmen, aber damit auch keine teuren Ver-
wandtschaftsverbindungen mehr eingehen, wie
sie einst ein Otto das Kind, wie sie ein Albrecht
I. und selbst noch ein Otto der Strenge hatte ver-
abreden können. Gemeinhin werden in der For-
schung Landesteilungen als Schwächung der
territorialen Basis einer Herrschaft verstanden.
Das ist zugl. richtig und oberflächl. Landestei-
lungen bewirken im genealog. Verständnis der
Zeit zunächst Einengung des finanziellen Spiel-
raums bei Heiratsabreden; daß diese über Rang
und Ansehen eines Hauses entschieden, daß
man nicht ungestraft »billig« heiraten durfte,
wurde dem ältesten Hochadelsgeschlecht in dt.
Landen, dem der W., unmißverständl. deutl.
gemacht. Alle im 12. Jh. durch genealog. Me-
moria, alle durch die Braunschweigische Reim-
chronik noch beschworenen Rückbesinnungen
auf Alter und Würde des welf. Geschlechts wa-
ren der Schonungslosigkeit des Vergessens an-
heim gefallen. Als sich i. J. 1399 die rhein.
Kfs.en zusammen mit zehn weiteren dt. Rfs.en
verbanden, einen neuen Kg. zu wählen, einigten
sie sich darauf, daß dieser Kg. aus den Häusern
† Bayern, † Meißen, † Hessen, † Nürnberg
(Zollern) oder † Württemberg stammen sollte.
Von den W. war nicht die Rede. Sie galten, ob-
gleich viel älter als alle anderen genannten Dy-
nastien, um 1400 nicht viel, und das nimmt
nicht wunder, wenn man ihre Heiratskreise be-
rücksichtigt; denn nicht »Territorium« oder ab-
strakte »Macht« zählten für den Rang eines
Hauses im Reich, sondern das Konnubium.
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Und das der W. war um 1400 nur noch wenig
angesehen. Sie scheuten sich nicht, in Grafen-
kreise einzuheiraten, was durchaus handgreifl.
Vorteile mit sich brachte, und auch ihre Ver-
schwägerungen mit fsl. Familien bezogen sich
allein auf die im Reichsfürstenstand weniger
angesehenen Geschlechter. Das trennte sie von
den führenden Dynastien im Reich, von den †
Wittelsbachern, †Wettinern und † Zollern.

Um 1300 wäre die hundert Jahre später er-
folgte Zurücksetzung der W. noch nicht mögl.
gewesen. Daß die spätma. Landesteilungen
hinter der ständ. Verkürzung des welf. Heirats-
kreises stehen, lehrt der Blick auf das hoch an-
gesehene Konnubium der Söhne und Töchter
Ottos des Kindes, lehrt aber auch noch der Ver-
gleich mit dem Jahr 1288, als Otto der Strenge,
Mechthild, die Enkelin eines Kg.s, heiraten
konnte.

Einer der ganz wenigen Fälle, in denen sich
das Reichsoberhaupt in die Fürstenpolitik des
dt. Nordens einmischte, hatte für Niedersach-
sen verhängnisvolle Folgen; denn der Grund für
den langwierigen Lüneburger Erbfolgekrieg
(1371–88) wurde am ksl. Hofe gelegt. Schon
1350 hatte † Karl IV. den † Askaniern den Titel
der »Pfalzgrafen von Sachsen« zuerkannt. Der
Titel allein besagte wenig, aber ein Anspruch
war angemeldet. 1352 und 1355 versprach dann
† Karl IV. dem askan. Hause † Sachsen-Witten-
berg die Nachfolge im Lüneburger Fsm. Den
Ks. werden wirtschaftl. Erwägungen geleitet ha-
ben, die Aufwertung der Elbe als Handelsstra-
ße, die v. a. Karls Kgr. † Böhmen zugute kom-
men mußte. Die † Askanier, auf die der Ks. als
Böhmenkg. unmittelbaren Druck ausüben
konnte, erschienen ihm die besseren Garanten
für seine handelspolit. Pläne als die königsfer-
nen W.

Die Absichten des Ks.s blieben den W. nicht
verborgen. Sie reagierten mit einem herald. Ar-
gument. Anstelle des hergebrachten Löwen
»springt plötzlich mit dem Jahr 1361 wie aus
heiterem Himmel« das Pferd ins welf. Wappen.
Zunächst hatte Albrecht II. von Grubenhagen,
sodann, im gleichen Jahr 1361, sein Bruder Jo-
hann und im folgenden Jahr Otto der Quade das
Pferd in Siegel undWappen aufgenommen, und
schließl. folgte 1369 auch Magnus Torquatus

diesem Vorbild. Wenn zw. 1361 und 1369 die
welf. Fs.en begannen, statt des hergebrachten
Löwen das Roß in ihrem Siegel zu führen, und
wenn dies dann nach 1370 allgemeiner Brauch
in ihremHause wurde, dann war eine solche für
die Adelswelt einschneidende Veränderung nur
durch ein Motiv zu erklären, das die verschie-
denen Linien des Hauses vereinte: Gegenwehr
gegen die Ansprüche der† Askanier, die sich so
stolz Hzg.e von † Sachsen nannten.

In dem bis 1388 währenden Lüneburger Erb-
folgekrieg haben sich die W. behaupten kön-
nen. Sie mußten dafür aber einen hohen Preis
zahlen. Die Städte Lüneburg und Hannover ge-
wannen in diesem Krieg eine Unabhängigkeit,
die erst allmähl. seit dem ausgehenden 16. Jh.
von den W. wieder eingeschränkt werden konn-
te. Durch ksl. Gebot und Rechtsgutachten legi-
timiert, leistete Lüneburg am Jahresende 1370
den askan. Fs.en die Huldigung. Aber natürl.
stand gar nicht im Vordergrund, sich dem Ks.
gehorsam zu erweisen, vielmehr nutzte die
Stadt die Chance, ihren Freiheitsraum zu erwei-
tern. Für die Huldigung ließ sie sich die Bestä-
tigung sämtl. Freiheitsbriefe zusagen. Dies lag
im Rahmen eines normalen Huldigungsab-
laufs; aber weitgehender war die Erlaubnis der
† Askanier, daß Lüneburg die Burg auf dem
Kalkberg, das wichtigste Instrument der hzgl.
Stadtherrschaft, schleifen dürfe, wie es auch ge-
schah.

Fast als Parallele erscheint das Verhalten der
Stadt Hannover. Auch sie beruft sich darauf,
daß Hzg. Magnus sie nicht vor den Ansprüchen
des Reiches sichergestellt habe, daß sie, wie
zahlr. Rechtsgutachten begr. hätten, dem ksl.
Gebot folgen müsse. Auch Hannover war mit
Privilegien der askan. Hzg.e versorgt worden.
Ebenso wie die Zerstörung der alten billung.
Burg auf dem Kalkberg bedeutete die kurz da-
nach erfolgte Erstürmung und Schleifung der
stark ummauerten Burg Lauenrode durch die
Bürger von Hannover die Vernichtung eines
welf. Herrschaftszentrums. Auf dem Kalkberg
stand »die Krone des Landes«, und Lauenrode
war zwar nicht von gleicher Bedeutung, aber
immerhin der Mittelpunkt hzgl. Amtsverwal-
tung.

Am Ende des 15. Jh.s gab es vier welf.
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Hzm.er: Grubenhagen, Lüneburg, Braun-
schweig und Calenberg. Neu entstanden war
Calenberg, in dem 1463 das Göttinger Fsm. auf-
gegangenwar. Das weist bereits darauf hin, daß
die Fsm.er Braunschweig und Lüneburg zwar in
ihrem Kern der im 14. Jh. ausgebildeten Herr-
schaftsbildung entsprachen, aber keineswegs
feste, in ihrer territorialen Integrität unantast-
bare Herrschaftsgebiete geworden waren; die
Teilungspraxis führte immer wieder zu Gebiets-
abtrennungen und -zusammenlegungen. Aber
nach den Erfahrungen des Lüneburger Erbfol-
gekrieges setzte sich eine von G. Pischke beob-
achtete Betonung der Einheit des welf. Hauses
in der Titulatur durch: Welchen Landesteil ein
Fs. auch innehat, er nennt sich – direkter Hin-
weis auf die Gesamtbelehnung von 1235 – Hzg.
von Braunschweig und Lüneburg.

Residenzbildung unter den Bedingungen
von Teilungspraxis und der ihr im 16. Jh. fol-
genden Zusammenlegung von »Ländern« mit
verschiedener Geschichte: In dem seit 1512 zu-
sammengelegten Hzm. Calenberg-Göttingen
schaffen Reformen von 1566 und 1572 eine ge-
regelte Behandlung von Haupt- und NebenRes.
Sitz der Regierung ist Münden; aber alle zwei
bis drei Monate haben »gemeine Audienzen« in
Neustadt am Rübenberge oder Calenberg für
»das niedere Fürstentum« stattzufinden.

Die Herrschaftsteilungen hatten letztl. zur
Folge, daß keine gesamtständ. Vertretung des
Landes mit einem alle welf. Gebiet umfas-
senden Gemeinschaftsbewußtsein entstehen
konnte. Vielmehr entwickelten die Landstände –
die als Komplementärerscheinung zur Resi-
denzbildung zu betrachten sind – eine bis in die
ritterschaftl. Kreditkassen und Landschaften
der Gegenwart hineinreichendes Sonderbe-
wußtsein, das, im wesentl. spätma., aber nicht
mehr frühneuzeitl. Landesteilungen folgte. Die-
se Feststellung ist für die Sonderentwicklung
der welf. Lande wichtiger als die Auflistung der
im SpätMA lange Zeit nur episodären, mit der
stets nur vorläufigen Residenzkultur – der be-
deutendste Profanbau der W. im SpätMA ist das
»Muthaus« in Hardegsen – verbundenen Behör-
denentwicklung.

Die erst in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s
Konturen gewinnende Zentralverwaltung, die
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nicht der Residenzbildung folgt, sondern diese
im Ansatz erzwingt, war bis dahin in das von
wechselnden Konstellationen abhängige Bezie-
hungsverhältnis von Adel und Fs.en eingebun-
den gewesen. Konkret: Die Ratgeber des Fs.en,
aus dem Adel stammend, waren zugl. die ersten
Gläubiger der Fs.en. Gelehrte Räte zogen sie vor
dem 16. Jh. nicht in ihre Dienste. Ansätze fsl.
Behördenstruktur: Diese war vorbereitet durch
eine verstärkte Schriftlichkeit, durch die seit
1344 einsetzenden Kopiare hzgl. Urk.n. Das
Aufkommen des Papiers gegen Ende des 14. Jh.s
ermöglichte eine größere Verschriftlichung der
Verwaltung. Wie in allen dt. Landen unterstand
das Hofgesinde dem im 14. Jh. durchgesetzten
Amt des Hofmeisters. Immerhin hatte sich der
fsl. Rat, der im 14. Jh. noch nicht als eigene In-
stitution in Erscheinung getreten war, bereits
verfestigt: Der »heimliche Rat«, also ein ge-
schlossener Beraterkreis, ist bereits seit 1401
bezeugt. Keineswegs später als in anderen dt.
Landen erscheint in welf. Gebieten seit 1442 der
Kanzler, was nicht nur eine Änderung der Ti-
tulatur, sondern auch einen Entwicklung der In-
stitution anzeigte: Zunächst stand der Kanzler
als oberster aller Notare oder Schreiber noch
hinter den hzgl. Räten. Sein Einfluß aber wuchs
schnell als Folge verstärkter Schriftlichkeit. Die
in allen dt. Landen im ausgehendenMA erkenn-
bare Residenzbildung, die Entwicklung eines
Herrschaftsmittelpunktes, die zugl. den Ausbau
ortsfester Institutionen bedingte, vollzog sich in
welf. Landen mit deutl. Verspätung. Braun-
schweig, das unter Heinrich dem Löwen einen
im damaligen Dtl. singulären Rang als Herr-
schaftsmittelpunkt gewonnen hatte, konnte
aufgrund seiner im 14. Jh. erlangten Freiheit
nicht mehr einem hzgl. Hoflager, geschweige
denn einer Res. Raum gewähren, und Lüneburg
war den W. nach 1371 verloren. Der von den Lü-
neburger Hzg.en begonnene Ausbau Celles zur
Res. zog sich nach H. Dormeier länger hin, als
bisher angenommen, ist in seinen Konturen
erst um die Mitte des 15. Jh.s erkennbar. Zuvor
spielte Winsen an der Luhe eine größere Rolle
für das hzgl. Hoflager, als die fragwürdige Be-
zeichnung »NebenResidenz« vermuten läßt.
Länger noch als der Ausbau Celles ließ die unter
Heinrich d.Ä. sichtbar werdende Entwicklung
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Wolfenbüttels vom Burgsitz zur Residenzstadt
der Braunschweiger Fs.en auf sich warten.

Das Beispiel Braunschweigs läßt nach den
spezif. welf. Bedingungen für die Residenzbil-
dung fragen. Die dauernden Landesteilungen
hatten tiefgreifende Folgen. Zunächst sei der
naheliegenden Folge der Kleinräumigkeit ge-
dacht, weil diese institutionelle Konsequenzen
nach sich zog. Ausgangs des 13. Jh.s werden die
ersten Umrisse eines fsl. Beraterkreises erkenn-
baren, die consiliarii, die auch als erste »gebeten«
werden, dem Fs.en mit Krediten zu helfen. Ob-
wohl um 1300 in welf. Landen eine neue Abga-
be, die Bede durchgesetzt worden war, gibt es
für die Existenz einer hzgl. Kammer, oder einer
zentralen Finanzverwaltung im 14. Jh. noch
nicht einmal Indizien. Denn – und darauf wol-
len wir hinaus – Kleinräumigkeit läßt mit ihrer
tendenziellen Herrschaftspräsenz Institutionen
als verzichtbar erscheinen. Verfolgen wir die
Geschichte der W. vom 13. zum 14. Jh., so er-
weist sich: Landesteilungen können instituti-
onellen Rückschritt bedeuten: Für die Kanzlei
Ottos des Kindes waren noch 18 Notare tätig,
unter seinen Söhnen noch 15. Aber unter den
Hzg.en des 14. Jh.s ist von einer institutionali-
sierten Kanzlei keine Rede mehr. Ein Archiv des
Hzg.s konnte einer vereinzelten Nachricht zu-
folge 1327 in St. Blasius in Braunschweig be-
standen haben; doch Konstanz gewann es
nicht. Wenn Hzg. Balthasar von Grubenhagen
wichtige Urk.n sichern möchte, hinterlegt er sie
beim Göttinger Rat.

Landesteilungen und Residenzbildung: Bis
in die Herrschaftsstrukturen wirkte die »Ano-
malie des Nordens« hinein, die O. Gierke aus
stadtgeschichtl. Perspektive konstatiert hatte.
Nach dem nicht zuletzt durch die Teilungen
herbeigeführten Verlust Braunschweigs war der
so oft zu beobachtende Zusammenhang zw.
Stift und Residenzbildung abgebrochen. Bei
keiner der welf. Res.en spielte die Kirche eine
unterstützende Rolle – und das obwohl hier bis
in das frühe 16. Jh. hinein der geistl. Charakter
des Kanzleramtes bewahrt blieb.

Als »Anomalie des Nordens« hatte O. Gierke
die weitgehenden Freiheitsrechte der formal
landsässigen großen Städte verstanden, die –
allerdings ergebnislos – um 1500 zu den Reichs-

tagen geladen wurden: Braunschweig, Lüne-
burg, Hannover, Göttingen. Eine Resdienzbil-
dung war in diesen Städten nicht möglich. Als
Beleg sei nur darauf verwiesen, das zum Bei-
spiel 1461 die sächs. Städte Hannover, Göttin-
gen, Northeim, Braunschweig, † Hildesheim,
Goslar und Einbeck einen Münzvertrag schlie-
ßen, ohne lange nach ihrer Stadtherrschaft zu
fragen. Wenn wir aber die für den welf. Herr-
schaftsraum typ. Kleinres.en – ledigl. Münden
stellt eine relative Ausnahme dar – in Beziehung
zur Geschichte des welf. Hauses stellen, wird
deutlich, welche Folgen das dynast. Bewußtsein
für die Bildung von Herrschaftmittelpunkten
hatte.

Daß i. J. 1495 die – nach G. Pischke – zwölfte
Teilung im welf. Haus stattfand, weist auf die
Häufigkeit dieser Teilungen zurück. Daß die
Vereinbarung von 1495 aber erst 1512 ihren
rechtl. Abschluß fand, läßt die nicht nur terri-
torial-, sondern auch dynastiegeschichtl. Pro-
blematik erkennen. Diese war damals v. a. den
Ständen bewußt geworden.Residenzbildung
und Stände. Diese formieren sich im 15. Jh.
nach Maßgabe der entstehenden Teilhzm.er.
Die bis heute bestehende – allerdings erst 1801
vereinigte Calenbergisch-Grubenhagensche
Landschaft – ist dafür der beste Zeuge. Daß aber
die ständ. Entwicklung sich nach der Entwick-
lung der Teilhzm.er im 15. Jh. orientierte, hängt
mit einer Entwicklung zusammen, die ebenfalls
komplementär zur Residenzbildung betrachtet
werden muß: Die Ämterbildung.

Die Bildung von Ämtern, von Vogteien, stell-
te auch in welf. Landen ein langgestreckten vom
späten 13. bis ins 15. Jh. reichenden Prozeß dar,
dieser brachte im Ergebnis im 16. Jh.: Flächen-
staatlichkeit. Aber das Ergebnis war nicht von
Anfang an gewollt. Vielmehr wurden Ämter ge-
formt, um sie als berechenbare Einheit verpfän-
den zu können. Denn das 14. Jh. ist die große
Zeit der Verpfändung von Herrschaftsrechten.
Hatten die Welfen des 13. Jh.s nur 10 Verpfän-
dungsurk.n ausgestellt, so finden sich im 14. Jh.
insgesamt 584 solcher Diplome.

Die Geschichte der Ämter muß in welf. Lan-
den auch im Zusammenhang mit der Residenz-
bildung und d.h. konkret: unter dynastiege-
schichtl. Perspektive betrachtet werden. Die
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durch Erbteilungen herbeigeführte Kleinräu-
migkeit der eigenen Herrschaften ließ, die Son-
derstellung der Leibzucht, das Wittum der Ehe-
frau eines regierendenHzg.s deutl. hervortreten
als in anderen dt. Landen. Ein Beispiel: Hzg.
Otto Cocles, der 1435 sein Göttinger Hzm. auf-
gab, mußte auf drei Hofhaltungen Rücksicht
nehmen, auf seine eigene inUslar, auf die seiner
Mutter in Hardegsen und auf die Leibzucht sei-
ner Frau in (Hann.) Münden. Das hieß konkret:
Die Ämter, welche diese Hofhaltungen sicher-
ten, durften nicht verpfändet werden.

Im spätenMA und in der frühen Neuzeit hat-
te sich nie die günstige polit. und v. a. nie die
günstige genealog. Situation ergeben, um ein
welf. Hausgesetz bzw. eine Erbfolge- oder Pri-
mogenitur-Ordnung zu schaffen. Das Teilungs-
prinzip des späten MA aber ließ sich dennoch
nicht mehr im 16. Jh. fortsetzen. Es kam mit er-
hebl. Auswirkungen auf die Bildung von Res.en
zu Zwischenformen, welche den rechtl. Vari-
antenreichtum von einer »Abteilung« wie im
bäuerl. Bereich, über die Abfindung bis zur
Apanage ausschöpfen, aber die Separierung ei-
nes eigenen Fürstenhauses vermeiden wollen.
Die Lösungen, die im lüneburg. Hause gefun-
den wurden – Fsm.er Harburg, Dannenberg
undGifhorn – sahen bei allen Unterschieden im
einzelnen im Kern folgendes vor: Eine »Abtei-
lung«, die zwar eine eigenständige personale
Herrschaft in einemAmtsbezirk zuließ und sich
von einer Apanage dadurch unterschied, daß sie
vererbbar war, hingegen reichsrechtl. nie ein
selbständiges, reichslehnbares Fsm. bildete.
Eine »Abteilung« des 16. Jh.s unterschied sich
auch darin von einer spätma. Teilung, daß der
Adel der »abgeteilten« Gebilde die allgemeinen
Landtage des Fsm.s besuchte. Weiterhin war je-
weils bei diesen Abteilungen der Anfall bei Er-
benlosigkeit an die Hauptlinie verbrieft worden.
Es entstanden auf diese Weise in Harburg, Dan-
neberg undGifhorn Kleinres.en, welche sich im
wesentl. nur durch ein repräsentatives Schloß-
gebäude und ein bei etwa 30 Personen liegendes
Hofpersonal von einer Amtsverwaltung unter-
schieden. Ob welf. Nebenlinien in Harburg,
Dannenberg oder Gifhorn regierten: stets nann-
ten sie sich Hzg.e von Braunschweig und Lü-
neburg.

welfen

Herrschaftsteilungen sicherten letztl. das
Überleben der Dynastie. Verwiesen sei auf das
Schicksal der 1291 begründeten und 1596 aus-
gestorbenen Grubenhagener Linie. In acht Ge-
nerationen hatte sie 41 männl. und 27 weibl.
Angehörige gezählt. Wenn aber vier Jahre vor
ihrem Aussterben im Haus der Lüneburger
Hzg.e alle erbberechtigten Brüder einen noch
zu würdigenden Herrschaftsvertrag schließen,
dann zeigt sich, daß die Teilungspraxis des
SpätMA nicht mehr problemlos im16. Jh. weiter
geführt werden konnte. Eine Gratwanderung
zw. machtpolit. und dynast. Erwägungen, wel-
che die auf den ersten Blick verwirrenden Gene-
alogie der W. im 16. Jh. als Ausdruck eines bis-
her noch nicht gewürdigten Kunstwerks er-
scheinen lassen. »Machtpolitik« gilt uns in die-
sem Zusammenhang nur als Chiffre für das ma-
terielle Substrat, das jeder Herrschaft inhaerent
war und das die Teilungspraxis schon deshalb
in Frage stellte, weil sie den Kredit einer Herr-
schaft (Schulden gehören generell zum spätma.
Fsm.) gefährdet. Ein Beispiel: Hzg. Erich I. von
Calenberg-Göttingen, der 1540 in ksl. Diensten
in Hagenau verstarb, konnte erst nach einem
Jahr nach (Hann.) Münden zur Beisetzung über-
führt werden, nachdem seine Schulden in der
elsäss. Reichsstadt bezahlt worden waren.

Die »Abteilungen« des 16. Jh.s – auch Hein-
rich d. J. hatte 1552 in seinem Testament für sei-
nen Jüngsten eine solche Ausstattung mit dem
Amte Greene vorgesehen – stellen einen (unse-
ren Begriff von »Kunstwerk« bestätigenden)
Versuch dar, zw. den ma. Traditionen und der
schemat. Apanage-Losung des 18. Jh.s zu ver-
mitteln. Elemente der Apanage tauchen bereits
auf, wenn bei »Abteilungen« Jahrgelder bzw.
einmalige Zahlungen für den fsl. Hausrat ge-
stellt werden. Aber solche Zahlungen weisen
auch in die Vergangenheit zurück: Bei Erbtei-
lungen wurden territoriale Ungleichheiten mit
Geldzahlungen ausgeglichen. Sodann ist bei
den »Abteilungen« des 16. Jh.s zu berücksich-
tigen, daß sie an Stelle der spätma. Gemein-
schaftsregierung bzw. der Mutschierung traten.
Daß in welf. Landen nicht Institutionen – Kam-
mer, Kanzlei, Archiv –, sondern Personen mit
ihren Bedürfnissen der Hofhaltung im 16. Jh.
entscheidend für die Residenzbildung wird,
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daß also nicht Staat, sondern Dynastie sich in
der Residenzentwicklung spiegelt, hängt mit
einer Mischung von Berechenbarkeit des Amtes
und dynast. Familienrecht zusammen. Es kann
kein Zufall sein, daß in Gifhorn, Harburg und
Münden die Residenzbildung in Ämtern statt-
fand, die zuvor – rechtl. von Verpfändungen
freigestellt – Leibzucht von Fs.innen waren.

Selbst unter den Bedingungen der Abteilung
erwies sich im ausgehenden 16. Jh. das Fsm.
Lüneburg als zu klein, um alle erbberechtigten
Brüder zu versorgen. Diese schlossen deshalb
1592 einen bemerkenswerten Vertrag, der Ein-
sicht in die Probleme des Gesamthauses verrät,
in dem die Brüder vereinbaren, daß immer nur
der jeweils älteste regieren, daß aber nur einer
von ihnen, der durch das Los zu bestimmen sei,
heiraten und damit die Herzogslinie fortsetzen
dürfe. Das Los fiel auf Hzg. Georg, der sich als
hervorragender Administrator und – im Zeital-
ter des Dreißigjährigen Krieges bes. wichtig –
als befähigter milit. Führer erwies. Der in der
Forschung kaum berücksichtigte Vertrag von
1592, zu erschließen aus den ständ. Landtags-
akten und aus der Herrschaftsnachfolge im
Hzm., wo ein (unverheirateter) Bruder dem an-
deren folgte, bildete – während die braun-
schweig. Linie ihre eigene (Wolfenbüttel), für
die dt. Literatur- und Kulturgeschichte zentrale
Bestrebungen verfolgten – die genealog. Vor-
aussetzung für den eingangs erwähnten Auf-
stieg des Welfenhauses zur europ. Dynastie.

So wichtig der Vertrag von 1592 für die künf-
tige Konzentration welf. Macht im »Haus Han-
nover« war, so darf doch nicht übersehen wer-
den, daß damals – die Ende des 17. Jh.s auf-
brechende Rivalität zw. »braunschweigischer«
und »hannoverscher« Linie andeutend – das
Hzm. Wolfenbüttel das administrativ am wei-
testen entwickelte aller welf. Hzm.er war. Hier
wirkten im Vergleich zu Lüneburg oder Calen-
berg-Göttingen siebenmal so viel studierte Räte
am Hof.

Wer, was in der Geschichtsschreibung sel-
ten genug geschieht, die Dynastie in den Mit-
telpunkt des regionalen Geschichtsverlaufs
stellt, wird notwendigerweise die aus allge-
meingeschichtl. Perspektive auf die Landesge-
schichte übertragenen Verlaufsschilderungen

relativieren. Ein Beispiel: Es überrascht nach
dem Bisherigen nicht, daß die Reformation un-
ter dynastiegeschichtl. Perspektive eine den Zu-
sammenhalt des Hauses zwar irritierende, aber
keineswegs belastende Bedeutung zukommt.
Der dezidierte Vorkämpfer der alten Kirche im
dt. N, Hzg. Heinrich d. J. von Braunschweig
(-Wolfenbüttel) wurde zwar 1542 durch einen
Kriegszug des Schmalkaldischen Bundes aus
seinem Hzm. vertrieben, aber die welf. Vettern
verhinderten eine vollständige Depossidierung.
1547 wieder in sein Hzm. eingesetzt, verzichtet
er darauf, die luther. Konfession in seinem Lan-
de, jene Konfession, der seine Verwandten bis
auf den abenteuernden Erich II. anhingen, zu
unterdrücken. Der alternde Hzg., von Luther
einst als »Hans Wurst« bekämpft, fügte sich
widerstandslos in die Herrschaftsnachfolge sei-
nes dezidiert luther. Sohnes Hzg. Julius und
wiegte, glückl. in Großvaterfreuden, seinen En-
kel.

† B.1. Otto IV. (1198–1218) † B.7. Braunschweig

(braunschweig. Hzm.er) † C.1. Braunschweig † C.7.

Braunschweig † C.7. Calenberg † C.7. Celle † C.7. Dan-

nenberg † C.7. Einbeck † C.7. Gifhorn † C.7. Göttingen

† C.7. Grubenhagen † C.7. Hannover † C.7. Hanno-

versch-Münden † C.7. Harburg † C.7. Herzberg † C.7.

Lüneburg † C.7. Neustadt am Rübenberge † C.7. Oste-

rode † C.7. SalzderHelden † C.7. Wolfenbüttel
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Ernst Schubert

WETTIN

I. Der erste wettin. Mgf. von der Ostmark,
Dedo II. (1046–75), wird noch nicht nach einem
Herrschaftssitz zubenannt. Doch schon den Ti-
tulaturen seiner Brüder Thimo und Gero († zu
Beginn des 12. Jh.s) werden von denQuellen des
12. Jh.s die Namen ihrer Herrschaftsmittel-
punkte Brehna und Wettin hinzugefügt. Der
Annalista Saxo legt zu Mitte des 12. Jh.s Dedos
II. Sohn Heinrich I. († 1103) und dessen Sohn
Heinrich II. († 1123), Mgf.en der Ostmark und
von Meißen, die Herkunftsbezeichnung »von
Eilenburg« bei. Mgf. Konrad der Große
(† 1157), der die Eilenburger Linie beerbte, ist
der erste Angehörige des Geschlechts, der ur-
kundl. – wenn auch nur zweimal (1116 und 1131)
– als Gf. von W. bezeichnet wird. Auch der An-
nalista Saxo wählt zu 1123 diesen Beinamen.
Erst der Verfasser der »Annales Vetero-Cellen-
ses« bezeichnete zu Beginn des 15. Jh.s den ge-
samten Geschlechterverband nach der Burg
Wettin, obgleich diese Höhenburg den W.ern
zu dem Zeitpunkt schon lange entfremdet war:
1288 hatte sie die wettin. Nebenlinie der Gf.en
von Brehna an das Ebm. † Magdeburg veräu-
ßert. – Der Autor des Werkes »De origine prin-
cipummarchionumMissnensium et Thuringiae

wettin

lantgraviorum« erklärte zu Beginn des 15. Jh.s
den wettin. Spitzenahn Dietrich I. zum Urenkel
des sächs. Hzg.s Widukind, den er als Erbauer
der Burg Wettin betrachtete. Mathilde, die Ehe-
frau Kg. Heinrichs I., stammte nach seiner Auf-
fassung von Dietrich ab. – Die Dynastie selbst
nennt sich seit dem 15. Jh. stets »Haus Sach-
sen«.

II. Zunächst Inhaber allodialer Grafschafts-
rechte und nur vorübergehend vom Kgtm. als
Mgf.en (Ostmark; MarkMeißen) eingesetzt, be-
haupten sich die W.er seit Konrad dem Großen
(† 1157) dauerhaft im Besitz der Mark Meißen.
Nach 1131 rangiert in den Urk.n der Titel eines
Mgf.en von Meißen stets an erster Stelle, seit
1247/64 gefolgt von dem eines Lgf.en von Thü-
ringen († Ludowinger) und Pfgf.en von Sach-
sen. Als Mgf.en rangierten die W.er in der Für-
stenhierarchie unmittelbar hinter den Hzg.en.

Mit dem Erwerb des Landes Bautzen, des
Gaues Nisane, der Grafschaften Groitzsch und
Rochlitz, der Lgft. Thüringen mit der Pfalz
Sachsen im Jahre 1247/64, des Reichsterritori-
ums Pleißenland 1254, der Bgft.en Altenburg
1329, Leisnig 1365, Dohna 1402 und Meißen
1439 festigte das Geschlecht in stetiger Aufbau-
leistung seine rfsl. Position. Der fakt. Macht
der W.er entsprach die Übertragung der Kur-
würde im Jahre 1423 als Ergebnis umfangr.
milit. Hilfsleistungen in den Hussitenkriegen.
Fortan führten die nicht herrschaftsberechtig-
ten männl. Familienmitglieder den Titel eines
Hzg.s von Sachsen, während der Haupttitel ei-
nes Kfs.en von Sachsen an den unteilbaren Be-
sitz des Kurlandes um Wittenberg herum ge-
knüpft war. Mit ihm verbunden war die Erz-
marschallwürde. – Ältester namengebender
Stammsitz derW.er war Eilenburg; Nebenlinien
nannten sich nach den Burgen Wettin (Gf.en
von Wettin), Brehna, Camburg, (Groitzsch-)
Rochlitz, † Landsberg, Weißenfels.

Ihren Rang als Rfs.en verdankten die W.er
der Belehnung mit der Mark Meißen, die von
1089 dauerhaft in ihrem Besitz verblieb. Dage-
gen wurde die Ostmark (die spätere Niederlau-
sitz), die sie mit Unterbrechungen seit 1046 be-
haupteten und zu der zeitweise (1144–58) noch
der Besitz des Landes Bautzen hinzukam, be-
reits 1156 bei der Landesteilung Konrads des
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Großen zum Grundstock der wettin. Nebenli-
nie von † Landsberg. Zwar fiel sie 1210 an die
Hauptlinie zurück und Mgf. Heinrich d. Er-
lauchte nutzte sie als Basis für einen – erfolg-
losen – Versuch, von hier aus in den Raum südl.
und östl. von † Berlin vorzudringen. Dessen
Enkel Diezmann verkaufte sie aber 1304 an †
Brandenburg. Von zwei Pfandschaften 1323–28
und 1353–64 abgesehen, blieb die Ostmark ver-
loren.

Reichslehen waren auch die Lgft. Thüringen
und die Pfgft. Sachsen, die den W.ern 1247 auf-
grund einer von Ks. † Friedrich II. 1243 aner-
kannten Erbverbrüderung mit den † Ludowin-
gern übertragen und 1264 endgültig gewonnen
wurden. Wichtige Herrschaftsgrundlagen wa-
ren schließl. die Lehen der Ebf.e von † Magde-
burg und † Mainz, der Bf.e von † Meißen, †
Merseburg, † Naumburg und † Halberstadt,
der Kl. † Fulda und † Hersfeld und des Stifts †
Quedlinburg sowie die Vogtei über das Bm. †
Naumburg (1103: Dedo IV. advocatus der Naum-
burger Kirche).

III. Zeugnisse fsl. Repräsentation, etwa im
Bereich der Architektur oder auf künstler. Ge-
biet, sind für den wettin. Hof nicht vor der Zeit
Mgf. Heinrichs des Erlauchten zu belegen. Eine
bemerkenswerte Ausnahme bildet die roman.
Landsberger Doppelkapelle S. Crucis, die Mgf.
Konrad II. von Landsberg (d. h. von der Ost-
mark) zw. 1195 und 1200 als Burgkapelle seines
namengebenden Herrschaftssitzes in lombard.
Stil errichtete und mit antiken Spolien ausstat-
tete. Sie hat die Zerstörung der Burg überdauert;
noch Ende des 14. Jh.s waren Einkünfte aus dem
Amt Delitzsch für ihre baul. Unterhaltung be-
stimmt.

Bis zu einem gewissen Grad erfüllte auch die
Gründung von Kl.n und Stiften den Zweck fsl.
Repräsentation, vor allem wenn man ihre Be-
deutung als Grablegen und für die Hausüberlie-
ferung eines Adelsgeschlechts in Betracht zieht.
Gerade für das 12. und 13. Jh. ist eine Vielzahl
von wettin. Kloster- und Stiftsgründungen be-
legt. So haben vier Söhne Mgf. Konrads des
Großen, der für das Gesamthaus das Augusti-
ner-Chorherrenstift St. Peter auf dem Lauter-
berg gestiftet hatte, für ihre durch Teilung neu
entstandenen Teilfsm.er eigene Grablegen ge-

gründet (Altzelle, Dobrilugk, Zschillen/Wech-
selburg, Brehna); 1268 bzw. 1285 kamen zwei
Niederlassungen von Bettelorden (Klarissenkl.
Seußlitz und Weißenfels) hinzu. Im 14. Jh. er-
hielt das Zisterzienserkloster Altzelle mit dem
Anbau einer Grabkapelle durch Mgf. Friedrich
den Ernsthaften neue Förderung. Beispiele für
das dynast. Selbstverständnis lieferte sicherl.
die Gestaltung der wettin. Grabmäler, doch
sind vielfach nur Rudimente erhalten. So haben
aus demKl. Altzelle, das drei Generationen lang
als Familiengrablege diente, nur vier Grabmäler
überdauert. Eine Ausnahme ist das Stiftergrab-
mal Dedos von Groitzsch-Rochlitz in dem
später dem † Deutschen Orden übertragenen
Augustiner-Chorherrenstift Zschillen/Wechsel-
burg (gew. 1168).

Die wettin. Hauskl. waren Zentren fsl. Me-
moria sowie auch Stätten der historiograph.
Selbstvergewisserung des Geschlechtes. So
wurde im Kanonissenstift, später Benediktine-
rinnenkl. Gerbstedt (gegr. um 985), der ältesten
wettin. Grablege, und im Augustiner-Chorher-
renstift St. Peter auf dem Lauterberg (gegr.
1124) anhand von – heute verlorenen – Nekro-
logen das Totengedächtnis der W.er gepflegt.
Ein Bruchstück eines Altzeller Totenbuchs ist
noch vorhanden. Bedeutendste Quelle ist die –
wohl im Peterskl. auf dem Lauterberg entstan-
dene – »Genealogia Wettinensis« aus dem frü-
hen 13. Jh., die einen Überblick über die männl.
und weibl. Mitglieder des Geschlechts von der
zweiten Hälfte des 10. bis zum ersten Viertel des
13. Jh.s gibt. Um die Mitte des 14. Jh.s sind die
»Chronica principum Misnensium« und der
»Catalogus Brevis« anzusetzen, die auf eine ge-
meinsame Vorlage zurückgehen. Gegen Ende
des 14. und zu Beginn des 15. Jh.s entstand der
Text »De origine principum«, der die Entwick-
lung des Geschlechts bis 1375 bzw. 1493 wei-
terverfolgt. – Entstehungsort der ersten Ge-
schichte des thüring. Landgrafenhauses wettin.
Stammes in dt. Sprache war kein [wettin.]
Hauskl., sondern Erfurt: Aus der thüring. Ka-
pitale stammte der in Creuzburg a. d. Werra ge-
borene Priester und Kaplan Johannes Rothe,
Autor einer Vielzahl weiterer Werke, dessen
Chronik um 1421 auf Veranlassung der Lgf.in/
Hzg.in Anna, der Gemahlin Friedrichs des
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Friedfertigen, entstand. – Auch Hartung Cam-
mermeister, Erfurter Geleitsmann der W.er, der
Rothes Chronik abschreiben ließ und sie bis
zum Jahr 1440 fortführte, stand zum hzgl. Hof
in Beziehung, der ihn aber wohl nicht aus-
drückl. mit der Abfassung des Werkes beauf-
tragte.

Auch in der Architektur und der Ausschmü-
ckung der Hauskl. spiegelte sich ihre Bedeu-
tung für das Totengedächtnis. Die von Mgf.
Friedrich dem Ernsthaften gegründete Andre-
askapelle im Zisterzienserkl. Altzelle war zugl.
Familiengrablege und identitätsstiftende Erin-
nerungsstätte. Die heute weitgehend zerstörten,
nach Berichten des 17. Jh.s farbl. reich gefaßten
Sandsteintumben mit den Figuren der Verstor-
benen ruhten auf Postamenten, die mit Wappen
und Pleurants geschmückt waren, und trugen
Inschriften in leonin. Hexametern. Gedichte
und Stammbäume schmückten die Wände.
Über dem Grabmal des hier beigesetzten
Mgf.en Friedrich dem Strengen und seiner Ge-
mahlin befanden sich ein epitavium marchionum
misnensium, das demGesamthaus gewidmet war
und die Mgf.en als Stützen des Glaubens pries,
sowie ein ausführl. Stammbaum, der um 1345
in Stein gehauen wurde. – Der Bedeutung des
traditionsr. Kl.s wurde bei der Naumburger Tei-
lung von 1410 dadurch Rechnung getragen, daß
Altzelle – obwohl sich ein Verlust der Famili-
engrablege schon seit längerem abzeichnete –
ausdrückl. zu dem in Gemeinschaft verbleiben-
den Besitz gerechnet wurde.

Eine enge Verbindung zw. geistl. Institution
und Residenzburg war charakterist. für das
Franziskanerkl. Elisabethzell unter der † Wart-
burg, das Mgf. Friedrich der Ernsthafte 1331 er-
richtete; es entstand an Stelle des von der Hl.
Elisabeth gegründeten Hospitals St. Anna. Von
seinen Insassen wurde fortan der Dienst in der
Kapelle der † Wartburg, dem zu diesem Zeit-
punkt wichtigsten wettin. Herrschaftssitz, ver-
richtet. Elisabethzell war zudem Aufbewah-
rungsort heilkräftiger Reliquien der hl. Elisa-
beth, die alljährl. in der Pfingstwoche ausge-
stellt wurden und das Kl. zu einem Anziehungs-
punkt für Wallfahrten machten. Mit dem Besitz
und der Zurschaustellung dieser Reliquien be-
tonten die W.er die Kontinuität zu den † Lu-

wettin

dowingern, deren Hausheilige die ungar. Kö-
nigstochter gewesen war. Im 15. Jh. wurden die-
se Reliquien in die Res. Weimar verbracht; sie
besaßen große Bedeutung für die W.erinnen
des Gesamthauses, da ihnen Heilkräfte bei Ent-
bindungen zugeschrieben wurden.

Die Fürstenkapelle vor dem Westportal des
Meißner Doms, mit deren Bau Kfs. Friedrich
der Streitbare († 1428) eine neue Grablege be-
gründete, ist Symbol der durch die Erlangung
der Kurwürde weiter gesteigerten wettin. Macht
– jetzt aber verlagert an die Res. und räuml. ver-
bunden mit der »Hauptkirche« des Landes. Per-
sonelle und finanzielle Ausstattung sowie die
Liturgie – spätestens seit 1445 fand hier ein »im-
merwährender« Gottesdienst statt – führten
sinnfällig ihre Funktion als Zentrum fsl. Me-
moria vor Augen. Durch die Gründung des
Hieronymus-Ordens in der Kapelle wurde die-
ser Ort 1450 zu einem Kristallisationspunkt für
das Gemeinschaftsgefühl von Kfs. und Vasallen
in einer krieger. bewegten Zeit.

IV. Die »Genealogia Wettinensis« (13. Jh.)
setzt an den Anfang des wettin. Geschlechts ei-
nen gegen Ende des 10. Jh.s lebenden Dietrich I.
Thietmar von Merseburg berichtet, dieser Die-
trich (Dedo) sei mit dem Mgf.en Rikdag ver-
wandt und stamme von einer tribus [...] Buzici ab.
Dieser Name ist als Genitiv zu »Buco« oder »Bu-
zo«, einer Kurzform von Burchard/Burkhard,
bzw. als slavische Gau- oder Ortsbezeichnung
(Gau Quezizi) gedeutet worden. Nach Wenskus
(Wenskus 1976, S. 330ff.) hat der erste Deu-
tungsversuch größere Wahrscheinlichkeit für
sich. Die Nachricht des Sachsenspiegels, wo-
nach die W.er nach schwäb. Recht lebten, be-
stärkte ihn in seiner Annahme, die W.er stamm-
ten von den schwäb. Burkhardingern ab. Nach
dem Tod des schwäb. Hzg.s Burkhard I. 926
wird dessen Sohn Burkhard II. nach Sachsen
gebracht und mit einer Immedingerin vermählt.
Von diesem Burkhard nun berichtet Thietmar,
er sei 982 in Calabrien im Kampf gegen die Ara-
ber gefallen. Ein ebenfalls in dieser Schlacht ge-
fallener Dietrich, den Thietmar unmittelbar auf
Burkhard folgen läßt, wurde von der Forschung
als Bruder Burkhards und zugl. als wettin. Spit-
zenahn Dietrich I./Dedi angesehen und so als
weiteres Indiz für die Verwandtschaft vonW.ern
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und Burkhardingern interpretiert. Diese Auffas-
sung ist zwar neuerdings bestrittenworden, fest
steht jedoch, daß die W.er väterlicherseits von
den schwäb. Burkhardingern und mütterlicher-
seits von den immeding. Harzgf.en herzuleiten
sind.

Bis Mitte des 13. Jh.s hatten die W.er einen
bedeutenden Machtzuwachs im Saale-Elbe-
Raum und nach S hin erreicht. Die Mark Mei-
ßen und die Lgft. Thüringen, die mit dem Tod
des letzten † Ludowingers Kg. † Heinrich Ras-
pe 1247 aufgrund eines Erbvertrages von 1243
an die W.er fiel, jedoch erst nach dem Ende des
thüring.-meißn. Erbfolgekrieges 1264 endgül-
tig in Besitz genommen werden konnte, waren
räuml. durch das von den † Staufern begrün-
dete Reichsterritorium Pleißenland verbunden,
das 1254 pfandweise, später endgültig erwor-
ben wurde. Eine ernsthafte Bedrohung für den
Fortbestand der wettin. Macht bedeutete –
nachdem die Mark Meißen bereits 1195/97 als
erledigtes Reichslehen vom Kgtm. eingezogen
worden war – die Verschleuderungspolitik Lgf.
Albrechts des Entarteten († 1315), der 1294 die
Lgft. Thüringen an Kg. † Adolf von Nassau ver-
kaufte. Die Reichsgewalt nutzte die Chance, in
Mitteldtl. erneut ein Reichsterritorium aufzu-
bauen. Erst der Sieg in der Schlacht von Lucka
1307, in der die W.er Friedrich der Freidige und
Diezmann das Heer Kg. † Albrechts von Habs-
burg besiegten, sicherte den Fortbestand der
wettin. Landesherrschaft. Dieser Sieg wurde
zum Ausgangspunkt einer Politik, die der Fe-
stigungundVergrößerungderterritorialenBasis
diente. In der thüring. Grafenfehde (1342–46)
unterwarfen die W.er die kleineren Herrschafts-
träger ihrer Botmäßigkeit; Friedrich der Freidi-
ge erwarb die Vogtei über die ehemaligen
Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen.
1347 wurde die Mark † Landsberg zurück er-
worben, 1354–58 gelangen im vogtländ. Krieg
weitere Gebietsgewinne. Durch vorteilhafte
Heiraten gelang es, im Gebiet östl. der Saale
(Neustadt a. d. Orla) und im Hennebergischen
(Coburg) Fuß zu fassen. Im Verlauf des 14. und
15. Jh.s wurden noch verbleibende reichsunmit-
telbare Herrschaften gänzl. ausgeschaltet. Die
Rbgft.en Altenburg (1329), Leisnig (1329/1365),
Dohna (1402) und schließl. Meißen (1439) wur-

den nach und nach gewonnen; 1372 die Stadt
Sangerhausen, 1402 die Herrschaften Eilenburg
und Colditz, 1404 Pirna, 1406/08 Königstein;
mit dem Erwerb der Herrschaft Riesenburg und
des Kl.s Ossegg wurde die Grenze der wettin.
Herrschaft zeitw. weit nach † Böhmen bis über
den Kamm des Osterzgebirges hinaus vorge-
trieben.

Als Ende 1422 die sachsen-wittenberg. Linie
der † Askanier ausstarb, übertrug Ks. † Sigis-
mund 1423 die Kurwürde dem Haus W., das da-
mit den seiner tatsächl. Macht angemessenen
Rang in der Reichsverfassung erhielt und zu ei-
ner der führenden Territorialmächte Dtl.s auf-
stieg. Seine erfolgr. Territorialpolitik konnte
das Geschlecht im 15. Jh. noch fortsetzen: Das
schles. Hzm. Sagan, die Herrschaften Sorau,
Beeskow und Storkow in der Niederlausitz gin-
gen 1472/77 in wettin. Besitz über. Eine wettin.
Äbtissin sicherte ihrem Haus die Vogtei über
das Reichsstift † Quedlinburg. Die Wahl des
W.ers Ernst auf denMagdeburger Erzstuhl 1476
brachte eine Ausdehnung des Einflußbereichs
nach NO, während durch den W.er Albrecht,
der 1482 den Mainzer Erzstuhl bestieg, die
Schutzherrschaft über Erfurt gewonnen werden
konnte (1483). Die Leipziger Teilung von 1485
beendete diesen fortwährenden Aufstieg.

Während des gesamten MA hat sich das
Prinzip der Primogenitur nicht durchgesetzt.
Größere Teilungen wurden 1156, 1265, 1382,
1410, 1445/51 und schließl. 1485 vorgenom-
men. Die wettin. Nebenlinien, die durch die
Landesteilung von 1156 entstanden waren, hat-
ten keinen langen Bestand. Mgf. Konrad hatte
seine Allodialgüter unter seine fünf Söhne ge-
teilt: Otto erhielt die Gft. Camburg, Dietrich die
Gft. Eilenburg, Heinrich die Gft. Wettin, Dedo
die Gft.en Groitzsch und Rochlitz, Friedrich die
Gft. Brehna. Von diesen Nebenlinien überdau-
erten die Gft.en Wettin und Brehna bis zum
Ende des 13. Jh.s: Wettin wurde 1288 an den
Ebf. von † Magdeburg verkauft, Brehna wurde
1290 nach demErlöschen der Nebenlinie an den
† Askanier Hzg. Rudolf von Sachsen verliehen.
Dietrich, der zweite Sohn Konrads des Großen,
der als Reichslehen die Mgft. Ostmark (Nieder-
lausitz) innehatte, errichtete die Burg † Lands-
berg, nach der er sich »Mgf. von Landsberg«
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nannte. Diesen Titel belebte Mgf. Heinrich der
Erlauchte 1261, als er für seinen jüngeren Sohn
Dietrich gegen bestehendes Reichsrecht ein
selbständiges Rfsm. † Landsberg schuf. Die Li-
nie starb 1291 aus; † Landsberg wurde an †
Brandenburg verkauft und gelangte 1347 wieder
zurück an das Haus W. Ein anderer usurpierter
Titel, den ein unehel. Sohn Mgf. Heinrichs des
Erlauchten führte, war der eines »Mgf.en von
Dresden«. Zeitw. war auch Weißenfels namen-
gebend für eine Nebenlinie.

Einen Einschnitt bildete die um 1265 von
Mgf. Heinrich dem Erlauchten vorgenommene
Teilung, die erstmals keinen Unterschied zwi-
schen Reichsland und Familiengut, Lehen und
Allod mehr machte. Sein Sohn Albrecht erhielt
Thüringen, Dietrich † Landsberg; sich selbst
behielt er Meißen und die Ostmark vor. Durch
die Chemnitzer Teilung wurden 1382 drei Herr-
schaftskomplexe – die Kernländer Thüringen
und Meißen sowie das Osterland – geschaffen.
Die meißn. Linie starb 1407 mit Wilhelm I. aus,
1410 kam es daher zur sog. Naumburger Tei-
lung. Aus der Teilungsmasse wurden Meißen
und Kl. Altzelle ausgenommen; es wurde fest-
gelegt, dass jede Linie ire besundere wonunge und
beheltnisse auf der Meißner Burg haben sollte.
Der thüring. Linie wurden einige Besitzungen
im äußersten O des Territoriums zugeschlagen,
die fortan von Landvögten verwaltet wurden.
Die Herrschaft in der Mark Meißen trat Fried-
rich der Streitbare, der älteste von drei Brüdern
der osterländ. Linie, an. 1423 errang er die Kur-
würde mit Sachsen-Wittenberg für sein Haus.
Friedrich starb bereits 1428. Seine Söhne Fried-
rich der Sanftmütige,Wilhelm III. und Sigmund
einigten sich 1436 auf eine Teilung, die aller-
dings nur wenige Jahre in Kraft blieb, da Sig-
mund 1440 in den geistl. Stand übertrat. Im sel-
ben Jahr starb mit Lgf./Hzg. Friedrich dem
Friedfertigen die thüring. Linie der W.er aus.
Der daraufhin zw. Kfs. Friedrich dem Sanft-
mütigen undHzg.Wilhelm III. 1445 vereinbarte
Altenburger Vertrag über eine Aufteilung der
Länder führte zum sog. Bruderkrieg, der erst
1451 beigelegt wurde. Kfs. Friedrich als der Äl-
teste erhielt Meißen und das Kurland, Wilhelm
Thüringen; den größten Teil des Osterlandes
mit Altenburg, demwichtigsten osterländ. Amt,

wettin

behielt sich der Kfs. vor. Seine beiden Söhne
Ernst und Albrecht hatte Friedrich auf eine ge-
meinsame Regierung verpflichtet. Als jedoch
1482 mit Hzg. Wilhelm von Sachsen das thü-
ring. Haus ein weiteres Mal ausstarb, wurde die-
se letzte Gelegenheit der Vereinigung des ge-
samten wettin. Länderkonglomerats nicht er-
griffen. 1485 schritt man zur Leipziger Teilung,
durch die Sachsen und Thüringen mit den Kur-
landen (bzw. seit 1547 der meißn. Landesteil
mit den Kurlanden) dauerhaft getrennt wurden.

Die W.er haben sich seit ihren Anfängen mit
führenden Adelsgeschlechtern verbunden und
eine erfolgr. Heiratspolitik betrieben. Als bes.
vorteilhaft erwiesen sich die ehel. Verbindun-
gen mit Bertha, der Erbtochter Wiprechts von
Groitzsch, mit Margaretha, der Tochter Ks. †
Friedrichs II., die als Mitgift das Pleißenland
einbrachte, mit Jutta, Tochter Lgf. Hermanns I.
von Thüringen, da durch diese Ehe die spätere
Erbverbrüderung angebahnt wurde, sowie meh-
rere Ehen mit Frauen aus thüring.-fränk. Adels-
geschlechtern. Im 12. und 13. Jh. sind einige
Verbindungen zum poln., dän. und böhm. Kö-
nigshaus nachweisbar. Seit dem 13. Jh. verban-
den sie sich mit hochfsl. Geschlechtern: † Stau-
fer, † Wittelsbacher, † Luxemburger und †
Habsburger zählten zu den wettin. Heiratskrei-
sen. Zu Beginn des 15. Jh.s scheiterte das Projekt
einer ehel. Verbindung mit den Visconti; eben-
sowenig gelang es 1453, Hzg. Karl den Kühnen
zu einer Heirat mit einer W.erin zu bewegen.
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Brigitte Streich

WITTELSBACH

I. Der erste urkundl. sicher bezeugte Name
ist Gf. Otto (II.) von Scheyern († 1078), der so-
wohl in den Freisinger Traditionen (comes Otto de
Skyrun) wie in der frühen Historiographie (comes
de Schyren, nach Abt Konrads Chronik) mit
Scheyern als Hauptsitz des Geschlechtes ver-
bunden ist. Wenig später erschienen auch an-
dere Sitze der Familie, nämlich Dachau (Ar-
nold), Valley (Otto, Sohn Arnolds) und Warten-
berg (Stammtafeln und Namenszählung in der
Lit. z. T. unterschiedl.). Pfgf. Otto V. († 1156),
Enkel Ottos (II.), nannte sich erstmals 1115/16
Gf. von W. (Witilinesbac); die Bezeichnung steht
offensichtl. im Zusammenhang mit der bayer.
Pfalzgrafenwürde, die Otto ins Haus gebracht
hat. Als um 1120 die Stammburg Scheyern dem
stammnahen Benediktinerkl. (gegr. in Bay-
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rischzell, verlegt nach Fischbachau, Petersberg,
zuletzt Scheyern) übergeben war, wurde die neu
erbaute Burg W. bei Aichach namengebend;
auch noch Pfgf. Otto (VIII., † 1183), der 1180
zum bayer. Hzg. aufstieg, ist danach benannt
(Annales Pegavienses et Bosovienses, S. 246: du-
catum Baioariae übertragen Ottoni, ante palatino de
Witilingenbach). Als nach dem Königsmord von
1208 der Täter, des Hzg.s Neffe Pfgf. Otto (XII.,
1209 hingerichtet), die Burg zerstört und das
Pfalzgrafenamt an ein anderes Geschlecht ver-
geben war, trat der Name W. sowohl als Eigen-
wie Fremdbezeichnung völlig zurück. Wichti-
ger als der Bezug zum Sitz W. war für das
Selbstverständnis der Dynastie der Aufstieg in
ksl. Gunst (z. B. Einsatz für den Ks. bei der Ver-
oneser Klause); Konrad von Scheyern: quia tum
temporis armis et consilio magnus fuit, ducatum Ba-
warie laudabiliter meruit (zu 1180). Dadurch trat
auch die Scheyrer Hauptlinie immer stärker her-
vor, die Linien Dachau und Valley starben zu-
dem 1184 bzw. 1238 aus.

Der frühe Herrschaftsraum konzentrierte
sich auf die Gebiete um die Stammburg Schey-
ern zw. Lech, Donau und Isar, dann auf Besitz
um Fischbachau im Alpenvorland, den Ottos
(II.) Gemahlin Haziga, und um Burglengenfeld,
den Ottos (V.) Frau Heilika in die Ehe gebracht
hatten; unmittelbar an den Stammbesitz schlos-
sen Güter aus dem Erbe der Gf.en von Ebers-
berg an. Mit der Übernahme des Herzogsamtes
1180, dann 1214 der Pfgft. bei Rhein, werden
ausschließl. diese Titel (unter Voranstellung der
Pfalz) für alle Angehörigen des Hauses verwen-
det – die Wiederaufnahme der Bezeichnung
»Wittelsbach« ist wie bei anderen Dynastien ein
Ergebnis der Historiographie des 18. Jh.s.

Die Scheyerner traten von Anfang an als
Gf.en auf, doch ist der Komitat nicht klar zu be-
nennen. Die Gft. Scheyern (W.), die von allen
drei Linien verwaltet wurde, kann das Ergebnis
der zeitgenöss. Umwandlung der alten Gft. in
neue Adelsherrschaften sein; nahe liegt für den
Ursprung eine Übertragung der Befugnisse der
Ebersberger Gf.en, die etwa zur selben Zeit aus-
starben (1045), als die ersten Scheyrer faßbar
sind. In der Folgezeit kamen weitere Grafen-
rechte hinzu, v. a. aber dann das Amt des bayer.
Pfgf.en nach ca. 1116. Es war vorher einige Zeit

wittelsbach

unbesetzt geblieben und offenbar im Zusam-
menhang mit der Synode von Sutri 1111, wo sich
Otto (V.) bei Ks. Heinrich V. auszeichnete, neu
geordnet und an die Scheyrer gegeben worden,
jetzt speziell als Aufsicht für Königsgut; als erbl.
Amt zeigte es auch hier die Königsnähe des Ge-
schlechtes an. Der entscheidende Aufstieg er-
folgte, nach der Absetzung des bayer. und
sächs. Hzg.s Heinrichs des Löwen 1180 mit der
Erhebung zum Hzg. (nur von Bayern, verklei-
nert zudem 1156 um † Österreich, 1180 um die
Steiermark). Dieses einzige noch bestehende
große Stammeshzm. befand sich damals schon
auf dem Weg zum Territorialhzm., ohne den
Charakter des alten Dukats ganz zu verlieren
(bis 1244 Landtage älterer Ordnung im Stam-
mes-Vorort † Regensburg). Von entscheiden-
der Bedeutung wurde dann der Erbanfall der
Pfgft. bei Rhein (über den † Welfen Heinrich)
1214, durch die die Dynastie nicht nur an die
große Königspolitik gebunden wurde, sondern
seit dem Interregnum auch eine Kurstimme
führte (die bayer. Kurstimme ging, endgültig
1290 durch Spruch Kg. † Rudolfs I., an † Böh-
men verloren); die Kurstimme ging 1356 allein
auf die Pfalz über, so daß Bayern seit dieser Zeit
ohne Kurwürde blieb (bis 1623).

Die Dynastie stellte im MA Persönlichkeiten
von überregionaler Bedeutung: Ludwig I.
(† 1231) als Statthalter Ks. † Friedrichs II., Lud-
wig den Strengen von Pfalz-Oberbayern
(† 1294) als einen der Beförderer der Königs-
wahl†Rudolfs von Habsburg, Otto III. von Nie-
derbayern († 1313) als kurzzeitigen Kg. von Un-
garn, v. a. aber dann Ks. Ludwig den Bayern
(1294 mitregierender Hzg. von Pfalz-Oberbay-
ern, 1314 Kg., 1328 Ks.), der zum Angelpunkt
des spätma. Ansehens der Dynastie wurde, weit
mehr als Kg. Ruprecht von der Pfalz (1400–10).
Die Ranggleichheit mit Kg.en zeigen später
Ludwig der Bärtige von Bayern-Ingolstadt
(† 1447), der »Bruder der Königin von Frank-
reich« (Isabeau), Albrecht III. von Bayern-Mün-
chen († 1460), der 1440 zum Kg. von † Böhmen
gewählt wurde, aber die Wahl ablehnte, oder
Kg. Christoph von Dänemark, Schweden und
Norwegen aus der Linie Pfalz-Neumarkt
(† 1448).

II. Von Anfang an amtierten die Scheyrer
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vielfach als Vögte, v. a. über † Freisinger Kir-
chenbesitz (Domvogtei ab 1047), dann über
zahlr. Kl., zuerst über die Hauskl. Scheyern, In-
dersdorf und Ensdorf, dann weit ins Land hin-
ein. Durch die Vogteiherrschaft, der dann im 13.
Jh. umfangr. Besitz der Bm.er† Freising, † Pas-
sau und † Regensburg unterworfen wurde, ge-
lang es, die Ausbildung von Hochstiften bei die-
sen beiden bis auf kleinere Gebietsstreifen zu
verhindern (nicht bei † Salzburg). Neben den
Vogteien waren in jener Umbruchsphase, vom
1180 erworbenen Stammeshzm. bis zu dem um
1300weitgehend ausgebildeten Territorium, die
Hzg.e v. a. erfolgreich durch Einzug von heim-
gefallenenGütern (z. B. 1242 Erbe der Gf.en von
Bogen, 1259 von Wasserburg), soweit man sich
gegen den Kg. durchsetzen konnte. Die bedeu-
tendsten Gewinne waren das Erbe der Hzg.e
von Andechs-Meranien 1248 (in Südbayern)
und das konradinische Erbe 1268 (Besitz Kon-
radins im Nordgau und am Lech). Zusammen
mit den Herzogsgut selbst (v. a. † Regensburg
bis 1245, Reichenhall, Burghausen), war damit
weitgehend das Kernland des Stammeshzm.s in
der Hand der Hzg.e, freilich außer † Öster-
reich, Steiermark und Tirol (endgültig entfrem-
det 1210). Dabei ist beachtenswert, dass – außer
der Pfalz 1214 – die W.er nirgends auf Dauer au-
ßerhalb des alten Kerns des Stammeshzm.s
Fuß fassen konnten, weder in†Österreich 1246
noch bei den Erwerbungen Ks. Ludwigs (Bran-
denburg 1323–73; Tirol 1342–63; Holland-Hen-
negau 1346–1433), noch später etwa in der
Landvogtei Oberschwaben (1374 mit Unterbre-
chungen bis 1401, 1489–91) oder den Gewinnen
des 15. Jh.s (z. B. Mgft. Burgau 1466–92); da-
gegen gelang noch im 15. und 16. Jh. im Inneren
die Übernahme von Enklaven (z. B. die
Reichsgft.en Abensberg 1485, Haag 1566), al-
lerdings nicht die Wiedergewinnung der 1245
zur freien Stadt aufgestiegenen alten Metropole
† Regensburg (nur 1486–92 bayer.), die viel-
mehr nun als Reichsstadt in bes. nahe Bezie-
hung zumKs. kam. AmEnde desMA stellte sich
das Hzm. Bayern so als kompaktes, dem Tra-
ditionsboden verhaftetes Territorium dar.

III. Die Wappen zeigen den Aufstieg des
Geschlechtes. Nach dem Stammwappen von
Scheyern (Zickzackbalken) erschien schon

1166, offenbar als Symbol des Reiches für den
Pfgf.en, der Adler, 1229 dann erstmals der pfälz.
goldene Löwe mit roter Krone, der bei Ks. Lud-
wig 1338 als arma nostri ducatus Bavariae gen.
wird. Am bekanntesten wurde jedoch das weiß-
blaue Rautenwappen, das aus dem Erbe der
Gf.en von Bogen 1242 übernommen wurde, für
Niederbayern als insignia armorum et vexilli terre
Bawarie bezeichnet (1337). Die letzten beiden
blieben für dauernd die Wappen Bayerns.

Von großer Bedeutung waren dann die
Grablegen. Erste (bis 1253) war das Hauskl.
Scheyern; eine eigene Ende des 12. Jh.s erbaute
Fürstenkapelle sowie eine Ewig-Licht-Stiftung
1184 unterstrichen deren Rang ebenso wie die
Ausmalung der Kapelle mit Fresken Ende des
14. Jh.s und 1623 unternommene Grabungen
zur Sicherung der dynast. Tradition. Es folgte
für Oberbayern das Zisterzienserkl. Fürstenfeld
(1271–1304) und dann seit 1322 die Frauenkir-
che in München; in Niederbayern war Haupt-
grablege das Zisterzienserinnenkl. Seligenthal
bei Landshut (1240–1545). Diese Grablegen wa-
ren mit bedeutenden Kunstwerken ausgestattet,
von denen heute noch die Afra-Kapelle in Seli-
genthal (14. Jh.) und die Grab-Tumba Ludwig
des Bayern in München erhalten sind. Dieses
Kaisergrab spielte im Selbstverständnis der Dy-
nastie eine überragende Rolle, der Rotmarmor-
Grabstein (um 1500) zeigt das Brustbild des
Kaisers und eine Szene dynast. Einheit (Versöh-
nung Albrechts III. mit dem Vater Ernst nach
dem Zwist um Agnes Bernauer). Für die Pfalz
(seit 1329) waren Grablegen das Zisterzienserkl.
Schönau, noch in die welf. Zeit zurückreichend,
die Stiftskirche in Neustadt und die Heilig-
Geist-Kirche in Heidelberg mit der Tumba Kg.
Ruprechts (Text ohne Bezug zur Dynastie).

Bes. wichtig sind die schriftl. Zeugnisse. Aus
Scheyern stammt v. a. die Chronik des Abtes
Konrad (1206–25), die die Frühgeschichte des
Kl.s und der Dynastie nicht fehlerfrei, aber doch
verlässl. darstellt, eine Art »frühe Historia Wit-
telsbacensis« (Die Chronik des Abtes Konrad
von Scheyern, S. 9), freilich nicht aus genealog.
Interesse, sondern zur Behauptung von Besitz-
titeln (Kramer 1994); doch wird bereits hier
nach Verbindungen zu früheren großen Ge-
schlechtern gesucht. Scheyern bleibt von Be-
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deutung, im 14. Jh. durch die sog. »Tabula per-
antiqua« (Fürstentafel), die die Dynastie mit
Karl dem Großen und anderen europ. Kg.en
verbindet (Die Zeit der frühen Herzöge I/1, 1980,
S. 151–163), durch die zwanzig Bildtafeln der
Fürstenkapelle (Reproduktionen der spätma.
Fresken von 1624/25 mit Ergänzungen), im 17.
und 18. Jh. durch weitere Bemühungen um die
Haustradition. Ebenfalls dem 13. Jh. gehören an
die Genealogie Hzg. Ottos II. († 1253) von Abt
Hermann von Niederalteich (1242–73) sowie
der älteste Versuch einer schemat. Darstellung
des W.er Stammbaums (Zeit der frühen Herzö-
ge 1/1, 1980, S. 110). Genealog. Beschreibungen
und Übersichten in Schrift und Bild werden
dann im 15. Jh. ein konstitutiver Bestandteil der
bayer. Landeshistoriographie (Andreas von Re-
gensburg, † um 1430, Hans Ebran von Wilden-
berg, † 1501/03, Ulrich Füetrer, † 1500, Veit
Arnpeck, † 1495), wobei jeweils nun die gesam-
te Geschichte Bayerns seit der Frühzeit einbe-
zogen, die W.er als legitime Erben mit der Ge-
samtexistenz des Landes identifiziert werden.
Wichtige bildl. Darstellungen sind die Fürsten-
reihe im Alten Hof zu München und die »Bay-
erische Regententafel«, beide Ende des 15. Jh.s,
wobei die letztere Federzeichnung ein deutl.
Ringen um die sachgerechte Verbindung der
W.er zu den Vorgängergeschlechtern deutl.
macht (Zeit der frühen Herzöge 1/2, 1980,
S. 26f.). Für die Pfalz ist die Regentenreihe im
Amberger Schloß (Kopie des 18. Jh.s) aus der-
selben Zeit als offizielle Darstellung zu nennen.
Während die bayer. Geschichtsschreibung erst
bei Veit Arnpeck vom Humanismus beeinflußt
wird, war auf diesem Feld der Pfälzer Hof er-
hebl. weiter, wie die Chronik des Matthias von
Kemnat († 1476) zeigt. Es ist versucht worden,
die in der Historiographie sichtbaren Aspekte
des Selbstverständnisses als ein geschlossenes
Programm polit. Propaganda mit dem Ziel
bayer.-nationalen Bewusstseins zu deuten (Mo-
eglin 1985), dem jedoch wg. der Individualität
und der geringen Kontakte der Autoren zum
Hof widersprochen wurde (Rezension von Alois
Schmid, in: ZBLG 50, 1987, S. 221–223). Be-
deutungsvoller dürfte die Formel »Haus Bayern«
sein (Stauber 1997), eine Selbstbezeichnung
der Dynastie seit Ende des 14. Jh.s, wodurch sie
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allmähl. mit dem Land Bayern und seiner Ge-
samtgeschichte identifiziert wird und schließl.
durch konkrete Bündnisse aller Linien die allg.
Politik bestimmt; durch die Bezogenheit auf die
alte terra Bavariae unterscheidet sich der Aus-
druck vom berühmteren »Haus Österreich«.

IV. Die Anknüpfung der Scheyrer Gf.en an
hervorragende Geschlechter begann schon zeit-
genöss. Bf. Otto von Freising († 1158), der unter
der Vogtei des dynam. Geschlechtes zu leiden
hatte, führte in seiner berühmten Schmähung
der Scheyerer (Gewaltmenschen von Anfang an)
die dynast. Verbindung auf einen Verräter Ber-
told aus dem Hause der Luitpoldinger in der
Ungarn-Schlacht 955 zurück (Chronik cap. VI,
20, ed. Otto Bischof von Freising: Chronik,
S. 462–464); unabh. davon ist bei Konrad von
Scheyern derselbe (hier namens Werner) der
Ahnherr der Scheyrer, konkret der Vater Ottos
(II.), des Gemahls der Haziga (Chronicon cap.
17; cap. 16 ist ein späterer sagenhafter Ein-
schub, Chronik des Abtes Konrad von Scheyern,
S. 621). Schon im SpätMA war die Überzeugung
von dem Zusammenhang der Scheyrer mit dem
Herzogsgeschlecht der Luitpoldinger (jüngeres
bayer. Stammeshzm. bis 989) weithin aner-
kannt; die Behauptung karoling. Abkunft, die
die Dynastie sich wünschte, wurde aber bereits
in Zweifel gezogen (z. B. Veit Arnpeck, Chroni-
ken V, S. 204). Die moderne Forschung (dazu
die Chronik des Abtes Konrad von Scheyern,
S. 9) hat dies bestätigt. Sie sieht das Bindeglied
zw. Luitpoldingern und Scheyrern in einem Gf.
Babo von Scheyern, der zw. dem Verräter Ber-
thold von Reisensburg († 976) und Otto (II.,
† 1078) steht (anders Flohrschütz 1991,
S. 60). Die weitere Rückverfolgung sieht heute
keinen Weg zu den Karolingern (Ausnahme
Faussner 1990: über die Babenberger, deren
Großfamilie die Scheyrer angehören sollen),
wohl aber besitzgeschichtl. zu einem um† Frei-
sing begüterten Zweig der Aribonen, Pfgf.en vor
den W.ern, von wo aus der Zusammenhang mit
den agilolfing. genealogiae (hier die Huosi) im-
merhin im Bereich der Möglichkeit liegt. Jeden-
fallsdarfdieAbstammungderW.er vondenLuit-
poldingern als gesichert gelten (Handbuch der
bayerischen Geschichte II, 1988, S. 12).

Pfgf. Otto (VIII., als Hzg. I.) wurde am 16.
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Sept. 1180 in der Pfalz † Altenburg/Thüringen
mit dem Hzm. Bayern belehnt (Annales Ratis-
bonenses, S. 589: 16. Kal octobris; früher abwei-
chende Datierung, 17. Okt., neu zur Diskussion
gestellt von Michael Gockel, siehe: Die deut-
schen Königspfalzen, 2, S. 51, was aber nicht
überzeugt). Bayern umfasste noch das gesamte
Stammeshzm. außer † Österreich, der Steier-
mark und (bald) Tirol; die Grenzen waren imW
der Lech, im S die Voralpen von † Füssen bis
einschließl. † Salzburg, im O Oberösterreich
bis zur Enns, im N die böhm. Grenze am Nord-
gau einschließl. Eger und die zu Franken ein-
schließl. † Nürnberg. Die Territorialbildung
verdichtete das Hzm., verlor aber im Lauf des
13. Jh.s die Hochstifte († Salzburg, † Passau, †
Regensburg, † Freising; † Augsburg lag außer-
halb des Hzm.s, Chiemsee bildete kein Hoch-
stift) und die alte Hauptstadt † Regensburg
(Freistadt endgültig 1245); Hauptorte wurden
nun Landshut und München. Verloren ging
auch an den Rändern ein Teil Oberösterreichs
und † Nürnberg, 1322 auch Eger; dafür brachte
das konradin. Erbe einige Gebiete links des
Lechs. Entscheidend war aber für Ansehen und
Bedeutung der Dynastie die Gewinnung der
Rheinpfalz 1214, die freilich ebenfalls erst ter-
ritorial aufgebaut werden musste.

Die erste der vielen dynast. Teilungen (Nutz-
teilungen nach fiskal. Prinzip unter Aufrechter-
haltung der Gesamtbelehnung und der ideellen
Einheit) erfolgte 1255: Die Münchener Linie
(Ludwig II., † 1294) erhielt Oberbayern und die
Pfalz, die Landshuter mit Niederbayern die
Hauptmasse des Landes (Karte in: Zeit der frü-
hen Herzöge 1/2, 1980, S. 116). Damit war
gleichzeitig ein Grundprinzip künftiger Teilun-
gen festgelegt, das auch den unterschiedl. Ziel-
richtungen in der Politik (Reichs- und West-
politik; Landes- und Ostpolitik) entsprach.
Ludwig dem Bayern, der als oberbayer.-pfälz.
Teilhzg. (zusammenmit seinem Bruder Rudolf)
1314 zum Kg. aufstieg, gelang neben der Terri-
torialerweiterung (Brandenburg, Holland, Ti-
rol) nach demAussterben der niederbayer. Linie
1340 die Vereinigung Ober- und Niederbayerns.
Der Ks. hatte aber, um den Streit innerhalb der
oberbayer.-pfälz. Linie zu beenden, bereits 1329
(Hausvertrag von Pavia) die säkulare Entschei-

dung getroffen, die Pfalz als eigene Linie zu eta-
blieren (Rheinpfalz und ein großer Teil des bay-
er. Nordgaus, später »Oberpfalz« gen.). Die da-
mit entstandenen zwei wittelsb. Hauptlinien
(Häuser Bayern und Pfalz) blieben zwar bis 1777
getrennt und standen polit. oft gegeneinander,
sie waren aber, z. B. durch die von Heidelberg
aus regierte Oberpfalz oder durch Hausverträ-
ge, vielfach verbunden.

Bis Ende desMA bedeutender war die Pfälzer
Linie, die sich 1356 endgültig die (vorher alter-
nierend gedachte) Kurwürde sichern konnte;
für diese wurde ein unteilbares Kurpräzipuum
(1368) ausgeschieden. Durch vielfache Reichs-
pfandschaften, dann durch weitgehende Ein-
beziehung der Stifte†Worms und† Speyer, die
fast mediatisiert wurden, v. a. durch langdau-
ernde Auseinandersetzungenmit demErzstift†
Mainz gelang es den Kfs.en, zwar kein wie Bay-
ern geschlossenes, aber ansehnl. Territorium
zu erringen. EinenHöhepunkt stellt dynast. und
territorial Ruprecht III. dar, dt. Kg. 1400–10;
ihm gelang auch die vollständige Zurückgewin-
nung der 1353 an † Böhmen verlorenen »neu-
böhmischen« Gebiete in der Oberpfalz. Nach
dem Tod des Kg.s folgte die pfälz. Hauptteilung
von 1410: neben dem Kurpräzipuum (Ludwig
III.; alte Kurlinie mit Heidelberg und Amberg/
Oberpfalz bis 1559) entstanden die Linien Neu-
markt/Neunburg in der Oberpfalz (Johann; Li-
nie bis 1448), Mosbach, das 1448 auch Neu-
markt anzog (Otto; Linie bis 1499) und Sim-
mern-Zweibrücken, das Veldenz und Teile von
Sponheim gewann und schließlich, nach dem
Ende der alten Kurlinie 1559, das Erbe auch in
Heidelberg antrat (bis 1685). Die alte Kurlinie,
die sich schon 1386 in der Universität Heidel-
berg einen geistigen Mittelpunkt geschaffen
hatte, konnte unter Friedrich dem Siegreichen
(1451–76 durch vom Ks. nicht anerkannte Ar-
rogation Inhaber des Kurfürstenamtes anstelle
des Neffen Philipp) hohe polit. und geistige Be-
deutung erringen, wurde aber durch den Bay-
erischen Erbfolgekrieg 1503/05 stark geschä-
digt und geschwächt. Erst unter ihrem letzten
Vertreter Ottheinrich (eigtl. Pfalz-Neuburg, Kfs.
1555–59), der sich zum Luthertum bekannte,
begann der Neuaufstieg der Pfalz.

Die bayer. Linie schien sich nach dem Tod
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Ludwigs des Bayern 1347 völlig zu zersplittern;
es gab zw. den sechs Söhnen des Ks.s in Bezug
auf Bayern und die neu erworbenen Gebiete
mehrfache Teilungen (1349, 1353, 1376), wobei
das Grundsystem Ober- und Niederbayern sich
wieder durchsetzte. Entscheidend wurde die
Teilung von 1392, in deren Gefolge vier Linien
für längere Zeit etabliert wurden: Oberbayern-
München, Oberbayern-Ingolstadt, Nieder-
bayern-Landshut und Niederbayern-Straubing-
Holland (»Straubinger Ländchen«, bereits seit
1353). Mit ihren zum Teil sehr bedeutenden
Fs.en, deren Politik und Hofhaltung prägten sie
tief und in die Neuzeit fortdauernd das Land. Im
Hzm. Straubing brachte der Einfluss aus Holl-
and markante Züge mit sich (Albrecht I.,
† 1404); die bayer. Teile wurden beim Tod des
letzten männl. Erben 1425 aufgeteilt. Ingolstadt
war durch seine Verbindung zu Frankreich,
dann durch erbitterte Streitigkeiten mit den
übrigen bayer. Linien bemerkenswert (Ludwig
der Bärtige, † 1447); es ging im Kampf 1439–47
unter. Im 15. Jh. am bedeutendsten war Nieder-
bayern-Landshut mit seinen »Reichen Herzö-
gen« Heinrich, Ludwig und Georg (1393–1503);
es umfasste seit 1447 (Ingolstädter Erbe) fast
zwei Drittel von Bayern. 1472 wurde von Ludwig
dem Reichen († 1479) die Universität Ingolstadt
gegr. Aus dem Versuch Hzg. Georgs († 1503),
das Land über seine Tochter Elisabeth deren
Pfälzer Gemahl Ruprecht zuzuwenden, was
die Machtverhältnisse im dt. S völlig verändert
hätte, entstand der Bayerische Erbfolgekrieg
1503/05: im Ergebnis (Kölner Spruch 1505)
wurde für die Neffen Georgs (Philipp und Ott-
heinrich) aus niederbayer. Gebietsstücken ein
neues Fsm. geschaffen (Junge Pfalz oder Pfalz-
Neuburg); der größte Teil Niederbayerns fiel
aber an das Hzm. Oberbayern-München, das
mit Albrecht IV. († 1508) die bedeutendste Per-
sönlichkeit der Zeit aufwies; 1506 legte er in ei-
nem Primogenitur-Vertrag die Grundlage für
die Einheit Bayerns (endgültig rechtswirksam
1578). Damit war, trotz der erneuten Verklei-
nerung, die Einheit Bayerns wiederhergestellt.

Die pfälz. und die bayer. Linien traten damit
im wesentl. geeint (Pfalz ab 1559 Linie Sim-
mern, dazu Linie Zweibrücken; Bayern ab 1545
einheitl. wilhelmin. Linie) in die Neuzeit ein, wo
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sie bis um 1600 zum Führer der protestant. bzw.
kathol. Aktionsparteien aufstiegen (Friedrich V.
1610–23; Maximilian I. 1598–1651); im Dreißig-
jährigen Krieg errang Bayern über die Pfalz für
dauernd die Oberhand (Eroberung der Ober-
pfalz; 1623 pfälz. Kur für Bayern – 1648 neue
achte Kur an die Pfalz). Als eine der wenigen
Enklaven fiel 1647 die Lgft. † Leuchtenberg in
der Oberpfalz nach dem Aussterben des rfsl.
Geschlechts an die bayer. W.er; sie wurde in der
Titulatur weitergeführt.

Mittlerweile war jedoch die die Landesteile
Neuburg an der Donau und Sulzbach im Nord-
gau umfassende Linie Pfalz-Neuburg (trotz der
Einsetzung des Zweibrückener Wolfgang blieb
der Name erhalten) hoch aufgestiegen: durch
die Heirat von Philipp Ludwig mit Anna von Jü-
lich-Kleve-Berg (1574) konnte deren Sohn Wil-
helm 1614, trotz der Bestreitung durch Kur-
Brandenburg, den Großteil des Landes (Jülich-
Berg, Hauptstadt † Düsseldorf) als Erbe gewin-
nen, und, nach seiner kathol. Konversion 1614,
den Katholizismus am Rhein sichern. An diese
Linie fiel dann 1685 im Erbgang die Kurpfalz.
Nach dem Aussterben der eigentl. Neuburger
Linie 1742 trat die (seit 1656 selbständige) Linie
Pfalz-Sulzbach in die Erbfolge ein; diese erhielt
nach dem Ende der bayer. Linie 1777 (Max III.)
auch Kurbayern, so daß nun Kfs. Karl Theodor
(† 1799) fast alle wittelsbach. Lande vereinte
(»Kurpfalzbayern«). Nach seinem Tod 1779
(Ende der Linie Sulzbach) fiel das gesamte Erbe
an die verbliebene Linie Zweibrücken (seit
1569); ihr letzter Zweig Pfalz-Zweibrücken-Bir-
kenfeld stellte so 1799 Kfs. Max IV. Joseph (seit
1806 Kg.), den Begründer des Kgr.s Bayern.

Die Dynastie war von Anfang an auch in der
Reichskirche präsent (Konrad von W., 1161 Ebf.
von †Mainz, 1165 von † Salzburg, † 1200), frei-
lich mit unterschiedl. Erfolg. Von 1463 bis 1551
besetzten insgesamt elf Sprossen des Hauses
Pfalz, sowohl der Kur- wie der Nebenlinien,
wichtige süddt. Bm.er, v. a. † Regensburg, †
Freising, † Speyer, † Worms, aber auch †
Straßburg und † Köln (siehe die entspr. Anga-
ben bei Grote 1877). Die bayer. Linien hatten
hier wenig aufzuweisen; allerdings hatten den
Stuhl in † Freising oft Platzhalter der Münche-
ner Linie inne, darunter der unehel. Sohn Hzg.
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Johanns II. Johann Grünwalder († 1452). Seit
dem 16. Jh. wechselt die Hochstiftsherrschaft
auf die bayer. Linien, von 1517–1762 hatten
neun bayer. W.er Stiftsgebiete inne, darunter
von 1583–1763 die durch den Kölner Krieg ge-
wonnene »Sekundogenitur« an Rhein († Köln
und meist † Lüttich, † Hildesheim, † Pader-
born, † Münster). Dagegen gelang die Einbe-
ziehung † Passaus und † Salzburgs nur kurz-
zeitig (1517–40 bzw. 1540–54), die der fränk.
und schwäb. Hochstifte gar nicht; bei den
Reichskl.n war man in † Berchtesgaden erfolg-
reich (1594–1723). Trotzdem waren seit dem 15.
Jh. die wittelsb. Hochstifte für die Stellung im
Reich von entscheidender Bedeutung (etwa
Hausunion 1724).

Die andere Möglichkeit dynast. Einflusses
waren Heiraten. Schon im 13. Jh. stiegen die
W.er in königsgleichen Rang auf; epochema-
chend war 1212 die Verbindung Ottos II. mit der
Welfin Agnes († Welfen), die die Pfalz ein-
brachte, bedeutsam auch die Ludwigs II. mit der
Habsburgerin Mechthild (1273) und Heinrichs
XIII. mit der ungar. Königstochter Elisabeth
(1244). Bei den bayer. Heiraten des SpätMA fällt
auf, dass das weite Ausgreifen des 14. Jh.s (mit
den Visconti in Mailand und den Bourbonen in
Frankreich) im 15. Jh. einer Konzentration auf
rfsl. Familien Platz macht, etwa Pfalz, † Sach-
sen, † Österreich. Für die große Politik waren
die Verbindungen mit † Luxemburg wichtig
(zwei bayer. Gemahlinnen Johanna 1370 und
Sophie 1389 Gemahlinnen des Kg.s † Wenzel,
† 1419). Im pfälz. Bereich waren die Heiraten
damals ebenfalls eher kleinräumig, mit Aus-
nahme der Verbindung zu † Pommern, die
1440/42 die nord. Reiche an Christoph von Neu-
markt brachten. Insgesamt hielten gegen Ende
des MA die W.er mit den † Habsburgern nicht
annähernd Schritt. In der Neuzeit werden die
Verhältnisse wieder weiter, aber nun konfessio-
nell aufgespalten. Die pfälz. Verbindungen zu
England (Friedrich V., † 1632) waren im Drei-
ßigjährigen Krieg wichtig, die Linie Zweibrük-
ken stellte 1654–1718 die schwed. Kg.e von Karl
Gustav bis Karl XII. Für Bayern wurden † Lo-
thringen,† Savoyen, Frankreich und Polen Part-
ner, v. a. aber immer † Österreich, wo die 1546
geschlossene Ehe Albrechts V. († 1579) mit

Anna von deren Seite Anwartschaft auf die
österr. Erblande gab (Erbfolgekrieg 1740), in
gleicher Weise und gleich vergebl. die Ehe Max
II. Emanuel († 1726) mit Marie Antonie 1685 für
das span. Erbe. Berühmt für seine Heiraten war
schließl. dasHaus Pfalz-Neuburg, das Ehen von
Polen über Italien, Spanien und Portugal bis
zum Kaiserhaus stiftete (Eleonore, Tochter Phi-
lipp Wilhelms, 1676 dritte Gemahlin Ks. Leo-
polds I.).

† B.1. Ludwig IV. der Bayer (1314–47) † B.1. Rup-

recht (1400–10) † B.2. Pfalz, Pfgft. bei, Pfgf.en bei

† B.2. Brandenburg, Mgft., Mgf.en von † B.7. Branden-

burg (-Ansbach und -Kulmbach) † B.7. Bayern (bayer.

Hzm.er) † B.7. Jülich und Berg † B.7. Pfalz-Mosbach

† B.7. Pfalz-Neuburg † B.7. Pfalz- (Simmern-) Zwei-

brücken † B.7. Pfalz-Veldenz † C.1. Heidelberg † C.1.

München † C.2. Alzey † C.2. Amberg † C.2. Bacharach

† C.2. Heidelberg † C.2. Neustadt an der Weinstraße

† C.7. Ansbach † C.7. Bergzabern † C.7. Burghausen

† C.7. Den Haag † C.7. Ingolstadt † C.7. Landshut

† C.7. Meisenheim † C.7. Mosbach † C.7. München
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Walter Ziegler

WÜRTTEMBERG

I. Um 1080 befand sich der Ort Beutelsbach
im Remstal in der Verfügung eines gewissen
Konrads, der sich um diese Zeit nach Beutels-
bach benannte bzw. benannt wurde, bevor er
wenig später die Burg W. bezog, die fortan ihm
und seinen Nachfolgern den Namen gab: Mit
Konrad beginnt die Geschichte des Hauses W.
Wie aber kam er in den Besitz von Beutelsbach,
das zu seiner Zeit von sal. Gütern umgeben war,
und woher stammte der Erbauer der Burg W.?
Die von Dieter Mertens gut begründete Antwort
lautet: Konrad gehörte zu den nichtkgl. Ver-
wandten der Salier, entstammte also einer sal.
Nebenlinie, und aus dieser Herkunft resultierte
sein Anteil am sal. Besitzkomplex im Remstal,
näml. Beutelsbach. Wie Konrad trugen auch
seine Geschwister Liutgard und Bruno Namen,
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die ebenfalls bei den Saliern erscheinen. Liut-
gart hieß die Frau Konrads des Roten, sie war
Tochter Ottos I. Ihr Sohn Hzg. Otto »von
Worms« trug nicht nur selbst einen liudolfing.
Namen, sondern gab das Namensgut der Otto-
nen auch an seine Kinder weiter: Heinrich, Bru-
no und Wilhelm. Ledigl. Hzg. Ottos Sohn Kon-
rad, 1011 als Hzg. von Kärnten verstorben, trug
einen Namen, der auf die Familie des Großva-
ters verwies. Wie Bruno, 999 als Papst Gregor V.
gestorben, undWilhelm, von 1028/29 bis zu sei-
nem Tod 1046/47 Bf. von † Straßburg, hatten
auch Ks. Ottos I. Bruder Bruno und sein Sohn
Wilhelm dem geistl. Stand angehört. Auch Bru-
no († 1120), der Bruder Konrads von Beutels-
bach/W. war Geistlicher. Mehr noch, er gehörte
dem Speyrer Domkapitel an, dem in herausge-
hobener Weise die Fürsorge für das Seelenheil
der Salier anvertraut war. Bei der Königswahl
von 1024 standen sich die Enkel Ottos »von
Worms« als Thronkandidaten gegenüber. Hein-
richs Sohn Konrad d.Ä., der »Waiblinger«, wur-
de zum Herrscher erhoben und zum Begründer
der sal. Königsdynastie, die 1125 mit Heinrich
V. im Mannesstamm erlosch. Der unterlegene
Konrad d. J., der Sohn Hzg. Konrads I. von
Kärnten, erhielt 1036 das Hzm. Kärnten, wäh-
rend sein Bruder Bruno 1034 zum Bf. von †
Würzburg aufstieg. Konrad d. J. starb bereits
1039 – auf eine Ehe oder Kinder finden sich in
den Quellen keine Hinweise. Daraus zu schlie-
ßen, Konrad sei nicht verh. gewesen und habe
keine Kinder hinterlassen, ist naheliegend, aber
nicht zwingend. Aus einer Urk. Heinrichs III.
von 1056 geht hervor, daß ein gewisser consan-
guineus noster dominus Cuono dem Ks. die curtis
Bruchsal samt dem zugehörigen Forst Lußhardt
übereignet hatte. Der Königshof Bruchsal aber
war 1002 von Kg. Heinrich II. an Otto »von
Worms« gelangt, als Kompensation für den
Verzicht auf die Burg in †Worms.

II. Bruchsal war also in die Verfügung der
Salier geraten, allerdings nicht an den kgl.
Zweig Konrads des Älteren, sondern an den sei-
nes gleichnamigen Vetters. So hat man denn
auch in jenem dominus Cuono der Urk. von 1056
Konrad den Jüngeren wiedererkennen wollen,
bis neuerdings Dieter Mertens plausibel ma-
chen konnte, daß es sich bei jenem Cuno, wenn

nicht um einen Sohn Konrads des Jüngeren, so
doch um einen Erben und Angehörigen der En-
kelgeneration Hzg. Konrads I. von Kärnten han-
delt. Dieser Cuno/Konrad, der seinem Verwand-
ten Heinrich III. Bruchsal überließ oder über-
lassen mußte, gehört – wie die von Mertens ent-
wickelte Indizienkette nahelegt – zu den Vor-
fahren der Geschwister Konrads von Beutels-
bach/W., Bruno und Liutgard – war mögli-
cherw. sogar ihr Vater. Zu den Indizien zählt
ferner der Nachweis, daß sich unter den Besit-
zungen der frühen W.er gleich mehrere finden,
die eine signifikante Nähe zu Gütern der Nach-
fahren Ottos »von Worms« aufweisen.

Um 1080 wird sichtbar, daß die Geschwi-
ster Konrad, Bruno und Liutgard sich nicht
mehr an ihren kgl. Verwandten orientierten,
sondern in das Lager Papst Gregors VII. ge-
wechselt waren. Bruno verließ das Speyrer
Domkapitel und wurde Mönch in Hirsau, wo
man ihn 1105 zum Abt erhob. Konrad und Li-
utgard gehörten ebenso zu den Wohltätern
Hirsaus wie Konrads Frau Werndrut. Damit ge-
riet diese Personengruppe, aus der sich das
Haus W. herausbildete, in bedrohl. Gegensatz
zu Heinrich IV. In den Kampfhandlungen dürf-
te auf Seiten des Kg.s seinem 1079 zum Hzg.
von Schwaben erhobenen zukünftigen Schwie-
gersohn Friedrich von Staufen († 1105) keine
geringe Rolle zugekommen sein. Das Agieren
des Hzg.s ist zwar im einzelnen nur schwer zu
erkennen, daß er aber ausgehend vom Hohen-
staufen versucht hat, im Neckar- und Remstal
Fuß zu fassen, wird von der Forschung seit lan-
gem unterstellt. Vor diesem Hintergrund wird
der Bau der Burg W. verständlich, deren Ka-
pelle am 7. Febr. 1083 von Bf. Adalbert von
Worms (reg. 1070–1107), einem der entschie-
densten Gegner Heinrichs IV., geweiht wurde.
Ob mit dem Bau der Burg und demWechsel der
Zubenennung Konrads von Beutelsbach zu W.
ein Rückzug aus dem Remstal einherging,
kann ebenfalls nur vermutet werden. Konrad
(II.) von W., Sohn der Liutgard – den Namen
des Vater verschweigen die Quellen – und
Nachfolger seines Onkels im Besitz der namen-
gebenden Burg, scheint sein Grab jedenfalls
nicht in Beutelsbach, der späteren Grablege des
Hauses W., sondern im fernen Schwarzwaldkl.
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St. Blasien gefunden zu haben, für das er sich
1122 bei Heinrich V. verwendete.

Nach derWahl des Staufers Konrads zum dt.
Kg. 1138 kam es zu milit. Auseinandersetzun-
gen mit den †Welfen, in deren Verlauf der Kg.
1140 die Burg Weinsberg erobern und allem An-
schein nach Welf VI. bereits vorher Markgrö-
ningen entreißen konnte. In der 1139 zu Mark-
gröningen ausgestellten Urk. des Staufers er-
scheinen auch erstmals wieder zwei Träger des
Namens W.: Gf. Ludwig von Württemberg und
sein Bruder Emicho. Ob und wie sie mit Konrad
(II.) vonWürttemberg verwandt waren, ist nicht
bekannt. Was wir aber fassen, ist eine zweite
Periode der Formierung des Hauses W. in der
Zeit der stauf. Kg.e († Staufer). Diese zweite,
stauferzeitl. Periode ist durch ein zwiespältiges
Verhältnis zu den stauf. Kg.en und Hzg.en cha-
rakterisiert. Einerseits wurden dieW.ermehrere
Jahrzehnte lang als Gf.en in das stauf. Herr-
schaftssystem eingebunden und haben sich seit
dem ausgehenden 12. Jh. endgültig als ein Gra-
fengeschlecht etabliert. Andererseits wurden sie
durch die stauf. Organisation des Reichs- und
des Hausgutes im mittleren Neckarraum gehin-
dert, selber dort zu expandieren, so daß sie ihre
Aktivitäten nach O- und Oberschwaben und auf
das Allgäu richteten. Hierbei wurden bes. wich-
tig die Verbindungen mit den Gf.en von Kirch-
berg (Oberkirchberg an der Iller) und den Gf.en
von Veringen, ferner mit den Gf.en von Dillin-
gen, den Mgf.en von Ronsberg sowie deren Er-
ben, den Gf.en von Ulten. Für den endgültigen
Wiederaufstieg der W.er als Grafengeschlecht
seit dem ausgehenden 12. Jh. dürfte die Verbin-
dung mit den Kirchbergern von außerordentl.
Bedeutung gewesen sein, wie die Übernahme
des Leitnamens Hartmann, des kirchberg. Wap-
pens und der Herrschaftsausbau in Ober-
schwaben und im Allgäu belegen. Hartmann
(I.) nahm eine vering. Grafentochter zur Frau
und gewann damit weiteren Besitz in Ober-
schwaben. Der Heirat kommt allem Anschein
nach eine bes. bedeutende besitzgeschichtl.
Komponente zu, führten die W.er doch fortan
das Wappen der Veringer: drei Hirschstangen
im Feld. Hartmann (I.) stattete seinen Sohn
Konrad (III.) mit dem um Grüningen (Stadt
Riedlingen) beiderseits der Donau gelegenen

württemberg

vering. Erbe aus. Seine Zubenennung nahm
Konrad nun ebenso von Grüningen wie von W.,
erst Konrads SohnHartmann, bezeugt von 1237
bis zu seinem Tod 1280, nannte sich aus-
schließl. nach Grüningen –mit ihm beginnt die
Geschichte der württ. Linie Grüningen-Landau.

III. Ks.† Friedrich II. hat wichtige Teile der
alpenländ. und oberschwäb. Besitz- und Herr-
schaftskonzentration der W.er an sich zu brin-
gen gewußt. Als aber seit 1246 die spätstauf.
Herrschaft in Schwaben, die den alten Adel
nicht mehr integrieren konnte oder wollte und
ihm den Aufbau einer Gebietsherrschaft ver-
wehrte, in die offene Krise geriet, gelangen der
württ. Herrschaftsbildung im Neckarraum die
entscheidenden Fortschritte auf dem Weg zur
Bildung einen Territoriums. Innocenz IV. hatte
1245 auf dem Konzil von Lyon die Absetzung
des Ks.s verkündet. Seiner Aufforderung, einen
neuen Kg. zu wählen, kamen am 22. Mai 1246
die Ebf.e von † Köln, † Trier und †Mainz nach
und erhoben den Lgf.en von Thüringen, †
Heinrich Raspe, zum Gegenkg. Kg. † Konrad
IV. trat † Heinrich Raspe mit einem Heer ent-
gegen, um ihn zu hindern, in der alten Pfalz
Frankfurt seinen ersten Hoftag abzuhalten. Un-
mittelbar vor Kampfbeginn, am 5. Aug. 1246,
verließen Gf. Ulrich I. von W. († 1265) und sein
Vetter Gf. Hartmann (I.) von Grüningen das
Heer des Staufers und begaben sich auf die Seite
des Gegenkg.s. Ihnen folgte mit 2000 Reitern
und Schützen zwei Drittel des Heeres † Kon-
rads IV. Der Staufer mußte weichen, und der
Hoftag sprach ihm das Hzm. Schwaben ab so-
wie alle seine Güter nördl. der Alpen. Das Vor-
gehen der beiden Gf.en scheint mit der Kurie in
Lyon abgestimmt gewesen zu sein. Ihr Erfolg
beruhte nicht zuletzt auf einer Fraktionsbildung
des schwäb. Adels, der sich von der Politik Ks.†
Friedrichs II. zunehmend bedroht sah. Ohne in
jedem Fall hinreichende Klarheit zu gewinnen,
kann man davon ausgehen, daß die W.er spä-
testens 1246/47 Waiblingen, Schorndorf, Win-
terbach und Plüderhausen in ihre Hände beka-
men und sich auf der für die Kontrolle der Rem-
stalstraße wichtigen Burg Waldhausen festset-
zen konnten. Ab 1247 ist die bes. Bedeutung von
Beutelsbach für die Herrschaft W. zu beobach-
ten. Das Chorherrenstift Beutelsbach tritt in
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diesem Jahr erstmals ins Licht der Überliefe-
rung, so daß man sich fragen kann, ob es nicht
erst jetzt von Gf. Ulrich I., gen. der Stifter, ins
Leben gerufen worden ist. Den W.ern gelang es
zudem, die Vogtei des Kl.s Lorch an sich zu
bringen, durch die sie nicht nur Einfluß auf das
Kl. und dessen grundherrschaftl. organisierten
Besitzkomplex, sondern auch auf dieHoch- und
Niedergerichtsbarkeit gewannen. Nachweisl.
gegen Ende des 13. Jh.s nahm W. die Schutz-
vogtei über das Prämonstratenserstift Adelberg
wahr. Neben der Übernahme stauf. Besitzun-
gen gelang es denW.ern überdies, mit Hilfe von
Heiratsverbindungen ihre Position imRaumum
Neckar und Rems auszubauen.

In Ulrich I. haben wir auch jenen Gf.en von
W. zu erkennen, der 1248 die Stadt Leonberg
anlegen ließ. Er war überhaupt der erste W.er,
der die Bedeutung städt. Siedlungen erkannte.
Die um 1220 oder 1230 von den Mgf.en von †
Baden gegründete Stadt Stuttgart scheint um
1245 durch seine Heirat mit der Markgrafen-
tochter Mathilde von Baden an das Haus W. ge-
kommen zu sein. Auch wird vielfach angenom-
men, daß Ulrich die wichtigen Orte Waiblingen
und Schorndorf zu Städten ausbauen ließ.
Urachschließlich,daserendgültig1265käufl.er-
warb, scheint bereits einige Jahre vorher zur
Stadt erhoben worden zu sein. Wir können je-
denfalls mit Stuttgart, Leonberg, Waiblingen,
Schorndorf und Urach fünf Städte namhaft ma-
chen, die alle um die Mitte des 13. Jh.s durch
Ulrich entweder gegr., erheiratet oder auf an-
dere Weise gewonnen wurden. Erst seit seiner
Regierungszeit gibt es württ. Städte. Damit wird
auch für W. eine Entwicklung sichtbar, die allg.
für das dt. Reich erkennen läßt, »daß seit der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts die Städte
als neue und gefestigte Zentren bürgerlichen
und wirtschaftlichen Lebens ihre Anziehungs-
kraft auf die Fürsten ausübten« (Patze 1972).

Bes. Ulrichs Sohn Eberhard I. (* 1265, reg.
1279–1325) hat die Städte als Erscheinungen ei-
ner neuen wirtschaftl., polit. und rechtl. Wirk-
lichkeit begriffen. Geb. in einem Territorium,
das nicht nur von zumeist größeren Reichsstäd-
ten durchsetzt und umgeben war, sondern ge-
rade eben durch seinen Vater eine eigene Städ-
telandschaft erhalten hatte, stand Eberhard I.

wohl schon im Banne jener Wirkung, die von
den Städten durch ihre Wirtschaft und die in ih-
nen konzentrierte bürgerl. Zivilisation und Kul-
tur ausgestrahlt wurde. Während seiner langen
Regierungszeit war er in etl. Kriege mit dem Kg.
verwickelt, die ihn oft an den Rand einer totalen
Niederlage brachten. Bei diesen Kämpfen, die
seit den energ. Bemühungen † Rudolfs von
Habsburg um die Revindikation des Reichsgu-
tes und den Ausbau einer Hausmacht in Schwa-
ben den Gf.en in Atem hielten, spielte die 1274
entstandene und bes. Interessen einschränken-
de Landvogtei Niederschwaben eine entschei-
dende Rolle. Doch war es dem Kg. nicht mehr
möglich, nördl. der Alb eine Landvogtei von
ähnl. Geschlossenheit zu errichten, wie es in
Oberschwaben gelang. Die seit dem Ausgang
des 13. Jh.s einsetzenden und die erste Hälfte
des 14. Jh.s bestimmenden Auseinandersetzun-
gen und Kämpfe der verschiedenen Prätenden-
ten um die Königswürde bescherte den wech-
selnden Parteigängern oft genug die Möglich-
keit, Reichsgut sowie kgl. Rechte und Postionen
zu gewinnen und auf Dauer zu behaupten. So
gelangte Eberhard I. 1298 erstmals in den Besitz
der Landvogtei, 1330 erhielt sie sein SohnUlrich
III. (1325–44) als Pfand auf Lebenszeit. Ulrich
erwarb umfangr. Besitz im Elsaß, der demHaus
bis zur Französischen Revolution verblieb.
Nach seinem Tod 1344 traten seine Söhne Eber-
hard II. († 1392) und Ulrich IV. († 1366) ge-
meinsam die Nachfolge an, einschließl. der
Reichslandvogtei. Ihr Itinerar zeigt eine deutl.
Konzentrierung der Aufenthaltsorte auf den
mittleren Neckarraum. Die beiden Gf.en verlie-
ßen weit weniger als ihr Vater das Gebiet ihrer
Herrschaft. Aufgrund der erhebl. vermehrten
Aufenthaltsnachweise läßt sich unter den bei-
den Brüdern eine Intensivierung der Regie-
rungstätigkeit aufzeigen. Nicht mehr die kgl.
Absichten bestimmten ihre polit. Ziele, sondern
der bewußte Ausbau der Herrschaft W. im an-
gestammten Gebiet des mittleren Neckars. Ne-
ben Stuttgart bildeten sich mit Schorndorf,
Urach und Marbach ganz bestimmte Zentren
einer nachgeordneten Lokalverwaltung heraus.
Seit dem württ. Hausvertrag von 1361 regierte
Eberhard II. allein. 1371 vom Ks. wieder als
Landvogt eingesetzt, erhielt der Gf. im finanzi-
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ellen Interesse † Karls IV. einen ungeheuren
Spielraum, den er bes. gegenüber den Städten
und ihren Bündnissen auszunützen verstand.
Der Luxemburger lohnte es ihm 1374 mit dem
Privileg der Hellerprägung, dem ersten württ.
Münzprivileg.

Die verlustreiche Schlacht seines Sohnes,
Gf. Ulrich (gefallen 1388), gegen Reutlingen
(14. Mai 1377), brachte den Städten zwar eine
Atempause, aber die Niederlage des Städtehee-
res am 23. Aug. 1388 bei Döffingen bescherte
Gf. Eberhard II. einen entscheidenden Sieg.
Doch an seinem territorialpolit. Ziel gemessen,
blieb auch der W.er ein Verlierer. Weder konnte
die Auflösung der Städtebünde durchgesetzt,
noch der Abschluß neuer verhindert werden.
Stattdessen wurde nunmehr das Verhältniss zw.
Herren und Städten in Schwaben auf der Basis
des status quo kooperativ gestaltet; die Auswir-
kungen der nicht erst seit der großen Pest von
1348/49 zu beobachtenden katastrophalen de-
mograph. und wirtschaftl. Entwicklung er-
zwangen endl. neue Formen polit. Verhaltens.
Der Rückgang der Bevölkerung, die Abnahme
der agrar. genutzten Flächen, das damit einher-
gehende Absinken der herrschaftl. Einnahmen,
die Abwanderungen vom Land in die großen
Städte beeinträchtigten die Herren, nicht die
Reichsstädte. Eberhards Enkel und Nachfolger
Eberhard III., der Milde gen. († 1417), hatte an-
gesichts solcher problemat. Entwicklungen also
durchaus Anlaß, nach dem bei Döffingen er-
rungenen Sieg den benachbarten Reichsstädten
gegenüber eine »milde« Gangart zu bevorzu-
gen, zugl. aber auf die eigenen Untertanen ver-
stärkten Druck auszuüben. Um der Auszehrung
ihrer Herrschaft zuvorzukommen und die Ab-
wanderung von Menschen und steuerbaren Gü-
tern zu verhindern, verlangten Eberhard II. und
Eberhard III. 1383 und 1396, zentral gelenkt
und wahrscheinl. in ihrem ganzen Territorium,
die Ablegung von Eiden gegen Abwanderung.
Während der Regierungszeit dieser beiden tat-
kräftigen Landesherren konsolidierte sich die
Herrschaft W. im Innern grundlegend und fand
durch ausgedehnte Vertragsnetzwerke eine Ab-
sicherung nach innen und außen. Wie Matthias
Miller zeigen konnte, hat das Lehenswesen da-
bei eine wichtige Rolle gespielt. Im Rahmen der
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Territorialpolitik erwies es sich nicht nur als rei-
ne Erwerbspolitik im Sinne einer späteren Zu-
gehörigkeit zum Territorium, sondern hatte in
Form der Lehensbindungen zu den Vasallen
auch Sicherungsfunktionen.

IV. Deutl. läßt sich aus der Häufung der
Aufenthaltsorte der beiden Gf.en im mittleren
Neckarraum die Fortführung des Landesaus-
baus ablesen. Dabei vollzog sich eine Fortbil-
dung der Verwaltungsschwerpunkte. Für die ex-
pansive Politik der W.er nach außen und nach
innen reichten die geringen Erträge aus dem
Hausgut schon lange nicht mehr aus. Auch die
Einnahmen aus der Landvogtei deckten nicht
den finanziellen Bedarf. Das Streben nach einer
machtvollen Landesherrschaft verlangte daher
nach einer intensiveren Nutzung der Hoheits-
rechte und Regalien. Um ein solches, das ge-
samte Herrschaftsgebiet durchdringende und
erfassende fiskal. System zu schaffen, bedurfte
es vorrangig einer geordneten Verwaltung mit
Amtsrechnung und Lehensbüchern, waren
Ober- und Unterzentren notwendig. Als Ober-
zentrum der gfl. Verwaltung tritt immer deutl.
Stuttgart hervor, während sich die Landstädte
zu Unterzentren entwickelten, zu Mittelpunk-
ten von Ämtern: Die württ. Amtsstädte waren
geboren.

Eberhard IV. († 1419) überlebte seinen Vater
Eberhard III. nur um zwei Jahre. Aus seiner Ehe
mit Henriette von Montfaucon, die zum Erwerb
der in der Reichsromania gelegenen pays de
Montbéliard (Mömpelgard) führte, stammten
Ludwig I. (1412–50) und Ulrich V. (1413–80).
Nach dem Ende der vormundschaftl. Regie-
rung, 1433, besaßen die Gf.en Ludwig I. und
Ulrich V. die Herrschaft W. gemeinsam. Doch
1441 schritten sie zur vorläufigen Teilung des
Landes, die 1442 definitiv vereinbart wurde. Da-
mit waren zwei selbständige und weitgehend
voneinander geschiedene Territorien entstan-
den. Ludwig I., er war mit Mechthild von der
Pfalz (1419–82) verheiratet, wählte Urach zu sei-
ner Res. Die Stadt wurde zum Sitz seiner Hof-
haltung und seiner Kanzlei. Zur Grablege be-
stimmte man die kurz nach 1439 errichtete
Kartause Güterstein. Von der umfangr. Bautä-
tigkeit unter Ludwig und seinen Söhnen Ludwig
II. (1439–57) und Eberhard V., gen. im Bart
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(1445–96), zeugt noch heute Urachs Stadtkern.
Noch um 1470 begann der Baumeister Peter von
Koblenz mit dem Bau der Amanduskirche. Ul-
rich V. etablierte sich schließl. in Stuttgart,
nachdem anfangs Neuffen als sein Herrschafts-
zentrum vorgesehen war. In Mömpelgard hatte
nach dem Tod Eberhards IV. dessen Wwe. Hen-
riette regiert. Als sie 1444 starb, entschied nach
kurzer gemeinsamer Regierung der beiden Brü-
der 1446 das Los, wem Mömpelgard letztl. zu-
fallen sollte. Es sprach Ludwig I. die Lande zu,
während sich Ulrich V. mit dem halben Gegen-
wert in Höhe von 40000 Gulden begnügen
mußte. Fortan führte die Uracher Linie den
quadrierten Schild mit den Wappen von W. (im
ersten und dritten Feld) und Mömpelgard (im
zweiten und vierten Feld), während die Stutt-
garter Linie beim herkömml. Schild verblieb.

Kurz vor seinem vierzehnten Geburtstag ge-
langte Eberhard im Bart 1459 gegen den Willen
seines Vormunds Ulrich V. im Uracher Landes-
teil zur Regierung. Trotz einer klugen Politik
geriet auch Eberhard in die Auseindersetzung
zw. der†Kurpfalz und Ks.† Friedrich III. Doch
anders als sein Onkel Ulrich V., der 1462 die
Schlacht bei Seckenheim verlor und fast ein Jahr
in † Heidelberg gefangenen war, konnte Eber-
hard der Katastrophe entgehen, welche dem
Stuttgarter Landesteil auf Jahrzehnte die finan-
zielle Grundlage entzog. Zwar ist nicht leicht zu
entscheiden, was von Eberhard und was von sei-
nen Räten angeregt und festgelegt wurde. Auf
jeden Fall sprechen Zahl und Ausbildung von
Eberhards Räten für den Herrscher. Er schuf
sich ein Ratskollegium und damit ein Herr-
schaftsinstrument, das eine zieml. rationale
und kalkulierbare Politik pflegte. So konnte er
es vermeiden, die eigenen Kräfte zu überschät-
zen und sich in riskante Konflikte zu stürzen.
Eberhards Politik zielte früh auf die Wiederver-
einigung W.s ab. Es wurde ein sehr komplexer
Prozeß, den Eberhard auf mehreren Feldern –
Kloster- und Kirchenreform, Hofgerichtsord-
nung, Universitätsgründung – zu verankern
und zu steuern verstand. Die Errichtung der
Universität in Tübingen 1476/77 zählt zu den
nachhaltigsten Ergebnissen seiner Regierung.
Gestützt auf das landesherrl. Kirchenregiment
gelang Eberhard nicht nur die Universitätsgrün-

dung, sondern auch eine Kloster und Kirchen-
reform besonderer Prägung. Er holte die »Brü-
der vom gemeinsamen Leben« ins Land, die er
mit Niederlassungen in Herrenberg, Tübingen,
Tachenhausen, Dettingen/Erms und Urach aus-
stattete. Die Errichtung des neuartigen, von au-
ßerordentl. Bemühungen um eine Kirchenre-
form getragenen Stifts St. Peter zum Einsiedel
1492 bildete den Höhepunkt dieser Aktivitäten.

Ulrich V. sah sich hingegen immer stärker
demDruck seiner beiden Söhne aus der Ehe mit
Mgf.in Elisabeth von Bayern-Landshut ausge-
setzt: Eberhard VI. (1447–1504) und Heinrich
(um 1448–1519), Vater des späteren Hzg.s Ul-
rich (1487–1550). Beide haben auf kostspielige
Weise ihre Eigenständigkeit betont. In dieser
Situation suchte Ulrich V. die Hilfe Eberhards
im Bart. So kam es 1473 zum Uracher Vertrag,
einem Erbfolgevertrag, in dem Eberhard einen
ersten großen Erfolg seiner auf die Einheit des
Hauses ausgerichteten Politik erzielte. Diesen
Vertrag trugen auch die Städtevertreter beider
Landesteile mit, und zwar gemeinsam. Das po-
lit. Ziel der dauerhaften Vereinigung der beiden
württ. Lande wurde in den Vertrag aufgenom-
men. Heinrich erhielt Mömpelgard, für Stutt-
gart und Urach wurde eine wechselseitige Erb-
folge vereinbart. Man erkennt Eberhards unver-
wechselbare Handschrift darin, daß er an die-
sen Vorgängen die Landschaft beider Landes-
teile beteiligte. Er begann, das Land gegen die
zentrifugalen Kräfte der Dynastie zu mobilisie-
ren. Die Auseinandersetzungen innerhalb der
Stuttgarter Linie hielten gleichwohl an. Ulrich
V. geriet zunehmend in Zwistigkeiten mit sei-
nen Söhnen. Heinrich, den seine Herrschaft in
Mömpelgard in Kämpfe mit Karl dem Kühnen
verwickelt hatte, kam erst nach längerer Ker-
kerhaft frei, um nun vom Vater einen Teil von
Württemberg-Stuttgart zu verlangen. Ulrichs V.
Lage war so prekär, daß er 1478 schließl. seinen
Uracher Neffen um die Ordnung von Hof und
Verwaltung des Stuttgarter Landesteils bitten
mußte. 1480 jedoch, kurz vor seinem Tod, über-
ließ er seinem Sohn Eberhard VI. die Herr-
schaft. Obwohl er erbberechtigt war, hielt ihn
niemand, auch sein Vater nicht, für die Regent-
schaft geeignet. Hier offenbarte sich die struk-
turelle Schwäche einer imErbrecht begründeten
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Adelsherrschaft in entscheidender Weise. Nach
einem vergebl. Versuch, sich die Rückkehr in
die Stammlande zu ertrotzen, überließ im April
1482 Heinrich seinem Bruder Eberhard VI.
Mömpelgard. Eberhard im Bart hingegen rech-
nete um diese Zeit bereits nicht mehr mit einem
Stammhalter; er zielte nunmehr darauf ab, noch
zu Lebzeiten Herr von ganz W. zu werden.

Gestützt auf die Landstände, v. a. auf die die
Städte W.s repräsentierende Landschaft, gelang
es ihm, die Gegenspieler von der Stuttgarter Li-
nie schließl. im Münsinger Vertrag vom Dez.
1482 weitgehend auf die Wiedervereinigung
festzulegen. In diesem mit Rat der Landstände
errichteten und von den Vertretern der Land-
schaft mitbesiegelten Vertrag machten die bei-
den Gf.en die Teilung von 1442 zu ewigen zeitten
rückgängig. Die Regierung sollte Eberhard im
Bart übernehmen, während Eberhard VI. allei-
niger Erbe sein sollte. Mit diesem Vertrag wur-
den die Unteilbarkeit des Landes und die Pri-
mogenitur, das Erstgeburtsrecht, rechtsver-
bindl. festgelegt. Sie sollten W. die territoriale
Zersplitterung ersparen, deren Folgen und Pro-
bleme letztl. auf den Rücken der Untertanen
ausgetragen wurden. Zwar versuchte Eberhard
VI. den Vertrag zu unterlaufen, aber mit Hilfe
der Landstände sowie Ks. † Friedrichs III. und
Kg. † Maximilians gelang es Eberhard im Bart
schließlich, im Esslinger Vertrag 1492 die Er-
haltung der Einheit W.s durchzusetzen. Auch
wenn Eberhard VI. das Land erben würde, sollte
nicht er die Regierung führen, sondern diese
sollte in denHänden eines von Eberhard imBart
zu ernennenden und sich später selbst ergän-
zenden landständ. Zwölferausschusses liegen.
Drei Jahre nach diesemVertrag erlebte Eberhard
im Bart schließl. den äußeren Höhepunkt sei-
ner Laufbahn, die Herzogserhebung. Damit er-
hielt die Wiedervereinigung ihre definitive Ga-
rantie. Verbunden mit der Standeserhöhung
war ein neuesWappen: Zu den bisher geführten
Wappen von W. und Mömpelgard (im ersten
und vierten Feld) kamen nun als Zeichen der
höherenWürde der schwarz- und goldgeweckte
Schild der längst ausgestorbenen Hzg.e von
Teck (im zweiten Feld) und in blauem Feld die
goldene Reichssturmfahne mit schwarzem Ad-
ler (im dritten Feld) hinzu. Noch im selben Jahr
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1495 gab Eberhard demHzm.W. eine erste Lan-
desordnung. Die Herzogserhebung hatte die
fürstengleiche Position derW.er, die sie de facto
seit der Mitte des 14. Jh.s einnahmen und die
sich im Konnubium widerspiegelte, nun auch
de jure ihre Anerkennung gefunden.

Mit der von Eberhard im Bart erreichten und
reichsrechtl. abgesicherten Geschlossenheit
des Landes, das nun den anerkannten Rang ei-
nes Fsm.s und den Titel eines Hzm.s führte,
trat W. ins 16. Jh. Es waren v. a. drei Kräfte, die
um die Jahrhundertwende auf die polit. Ent-
wicklung im jungen Hzm. einwirkten: erstens
das Dynastenhaus, zweitens die sog. Ehrbar-
keit, das polit. führende Bürgertum, welches in
den Stadtmagistraten, im Landtag und in der
höheren Beamtenschaft vertreten und von
Eberhard im Bart in die polit. Mitverantwor-
tung einbezogen worden war, und drittens von
außen das Haus † Habsburg, dessen Repräsen-
tanten sowohl das dt. Kgtm. wie habsburg. Ter-
ritorialinteressen vertraten. Zwar gelang es
Eberhard dem Jüngeren 1496 die Nachfolge
Eberhards im Bart erstaunl. reibungslos anzu-
treten, aber die Landstände und Kg. † Maxi-
milian I. setzten seiner ambitionierten Politik
rasch Grenzen, der Hzg. wurde entmachtet und
nach seiner Flucht abgesetzt, ein weitgehend
beispielloser Vorgang. Ein Ständerat übernahm
im habsburg. Einvernehmen für den noch un-
mündigen Ulrich die Regierung, bis dieser 1503
im Alter von 16 Jahren vorzeitig für mündig er-
klärt wurde.

In der krieger. verlaufenden Auseinanderset-
zung zw. den pfälz. und bayer. † Wittelsba-
chern von 1503/04 führte der junge Hzg. ein
Truppenkontigent und wurde zum großen Pro-
fiteur des Krieges. Er gewann für die Herrschaft
W. die Städte und Ämter Besigheim, Weins-
berg, Neuenstadt, Möckmühl, Heidenheim so-
wie die Gft. Löwenstein und die Schutzherr-
schaft über die Kl. Maulbronn, Anhausen und
Herbrechtingen. Raschmachten sich jedoch die
negativen Seiten seines wohl kaum durch eine
gründl., geschweige denn liebevolle Erziehung
geprägten Charakters bemerkbar. Die ihm auf-
genötigte Ehe mit Sabina von Bayern, über ihre
Mutter eine Nichte Ks. †Maximilians I., verlief
katastrophal. Der Bauernaufstand des »Armen
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Konrad« (1514) zeigte die strukturellen Schwä-
chen von Verwaltung und Herrschaft auf und
führte zum Tübinger Vertrag, der den Landstän-
den ein erhebl. Mitspracherecht einräumte. Der
Mord an Hans von Hutten (1515), die Hinrich-
tung führender Vertreter der »Ehrbarkeit«
(1517) und der Überfall auf die Reichsstadt
Reutlingen (1519) zerstörten nicht nur sein An-
sehen, sondern führten zur Entmachtung und
Vertreibung aus seinem Hzm., das an das Haus
† Österreich fiel.

Ulrich konnte sich ledigl. in den »Pays de
Montbéliard« behaupten und lernte dort die Re-
formation kennen, der er sich zuwandte. Dies
wird als der entscheidende Einschnitt in seinem
Leben betrachtet. Fortan verband er seine Sache
mit der des neuen Glaubens und fand im Lgf.en
Philipp von Hessen einen tatkräftigen Helfer.
Dessen Unterstützung ermöglichte ihm 1534
die Rückeroberung W.s, wo er umgehend die
Reformation durchzusetzen begann. Seit 1536
Mitglied im Schmalkaldischen Bund wurde Ul-
rich in dessen Niederlage verstrickt. Die Herr-
schaft W. war erneut existenziell gefährdet und
mit ihr die reformator. Errungenschaften. Mit
der ihm eigenen Zähigkeit taktierte Ulrich hin-
haltend und polit. geschickt. Als er am 6. Nov.
1550 im Tübinger Schloß starb, hinterließ er
seinem zeitlebens mit Mißtrauen begegneten
Sohn ein schweres Erbe. Von der schweren Hy-
pothek, mit der Christophs (1515–68) Herr-
schaftsübernahme belastet war, befreiten ihn
1552 plötzl. und unerwartet die Folgen des er-
neuten Seitenwechsels von Hzg. Moritz von
Sachsen. Der Reichstag von Augsburg (1555)
brachte dem Alten Reich schließl. mit dem Re-
ligionsfrieden den Ausgleich, der nicht nur für
geraume Zeit dem konfessionellen Gegeneinan-
der die Schärfe nehmen sollte, sondern der W.
nach dem schmähl. Ende des Schmalkaldischen
Bundes und den Wirren des Interims auch eine
Phase relativ stabiler polit. und religiöser Ver-
hältnisse bescherte. Die im Augsburger Reichs-
abschied verfestigte Kreiseinteilung hielt, den
Territorialgrenzen folgend, † Bayern und †
Habsburg aus dem Schwäbischen Kreis heraus
und wies hier W. die Führungsrolle zu. Auf der
Grundlage der durchHzg. Ulrichs innere Politik
in den Jahren 1534–50 erzielten Erfolge ver-

stand es sein Sohn, einen luther. Territorialstaat
zu schaffen, der von den Zeitgenossen als ein
Musterland im evangel. Dtl. betrachtet wurde.
Die württ. Theologen spielten eine Schlüssel-
rolle für die Entwicklung der luther. Orthodoxie
in Dtl. Nur wenigen evangel. Territorien gelang
es, sich nach 1555 konfessionell eine solch feste
Basis zu schaffen, wie es das Hzm.W. vermoch-
te. Neben den Erfolgen in der Kirchenreforma-
tion sowie der Etablierung eines differenzierten
Schul- und Bildungssystems von hoher Effizi-
enz verdankteW.Hzg. Christoph die dauerhafte
Modernisierung der staatl. Organisation des
Landes. Als Christoph 1568 im Alten Schloß zu
Stuttgart bereits frühzeitig starb, hatte er in den
wenigen Jahren seiner Regierungstätigkeit mit
konsequentem Arbeitseifer und Beharrlichkeit
dem württ. Staatswesen für mehr als zwei Jh.e
die Grundlage geschaffen.

Hzg. Christoph hatte es auch verstanden,
den ehelosen Gf. Georg, seinen in den links-
rhein. Gebieten der Herrschaft W. regierenden
Onkel, so zu bedrängen, daß dieser 1555 als
57jähriger noch Barbara von Hessen (1536–97),
die neunzehnjährige Tochter des Lgf.en Philipp
des Großmütigen, heiratete. Knapp ein Jahr vor
Georgs Tod gebar ihm seine Frau am 19. Aug.
1557 in Mömpelgard einen Sohn – Friedrich.
Hzg. Christoph holte den Knaben 1568 an sei-
nen Hof nach Stuttgart, um ihn gemeinsam mit
seinem vierzehnjährigen Sohn Ludwig (1554–
93) erziehen zu lassen. Mehr noch, der weit-
sichtige Hzg. bestimmte in seinem Testament
für den Fall, daß Ludwig kinderlos sterben soll-
te, Friedrich zum Nachfolger im Hzm., damit
W. nicht – wie im Kaadener Vertrag von 1534
vorgesehen – an das Erzhaus Österreich fiel.
Während Ludwig 1578 volljährig wurde und da-
mit die Herrschaft in W. antreten konnte, hatte
sich Friedrich noch bis 1581 zu gedulden, bevor
seine Vormünder auch ihm wie übl. mit 24 Jah-
ren die Mündigkeit zusprachen. Als regierender
Gf. in den »Pays de Montbéliard« und den links-
rhein. Besitzungen machte er sich rasch einen
Namen. Hzg. Ludwig hatte 1575 Dorothea Ur-
sula von Baden-Durlach geheiratet, die Tochter
des Mgf.en Karl II. Nach ihrem Tod 1583 ging
der Hzg. 1585 eine zweite Ehe mit der erst drei-
zehnjährigen Ursula von Pfalz-Veldenz-Lützel-



233

stein ein. Als auch diese Ehe kinderlos blieb,
stand wieder das Gespenst der österr. After-
lehnsschaft für die Kontinuität von Dynastie,
Kirche und Territorium im Raum. Daher sicher-
te Ludwig in seinem Testament von 1587 früh-
zeitig die dynast. Erbfolge ab, indem er für den
Fall, daß er ohne Söhne bleiben würde, Gf.
Friedrich zum Nachfolger bestimmte. Als der
Hzg. 1593 unerwartet starb, gelangte Friedrich
ohne Schwierigkeiten in den Besitz von W.

Der sich nach Frankreich orientierende Fs.
scheint bestrebt gewesen zu sein, eine Landver-
bindung zw. dem württ. Territorialkomplex im
östl. Schwarzwaldvorland und ammittleren Ne-
ckar sowie den im Oberrheintal gelegenen Be-
sitzungen der Dynastie um Horburg und Rei-
chenweiher herzustellen. Seine aktive Beteili-
gung an den Auseinandersetzungen, in die das
Hochstift † Straßburg durch die zwiespältige
Bischofswahl von 1592 geriet, brachte ihn in
den Pfandbesitz des rechtsrhein. Amtes Ober-
kirch. Dieses Straßburger Amt mit den Städten
Oberkirch und Oppenau reichte bis zum
Schwarzwaldkamm und stieß dort an das württ.
Amt Dornstetten. Damit kontrollierte Hzg.
Friedrich die aus dem Renchtal kommende
Paßstraße, die über den Kniebis in den mittle-
ren Neckarraum verlief. Bereits 1595 hatte der
Fs. in einer Blitzaktion das kathol. Kl. Reichen-
bach im oberen Murgtal okkupiert und das ge-
schlossene Territorium des Priorats in ein
württ. Klosteramt umgewandelt, dessen Gren-
zen bis nahe an das spätere Baugelände von
Freudenstadt heranreichten. 1596 erwarb Fried-
rich noch durch Kauf die bad. Ämter Altensteig
und Liebenzell, die er 1603 in Besitz nehmen
konnte.

So hatte W. in wenigen Jahren eine bedeu-
tende Ausweitung nach W in Richtung Rhein
erfahren. Die viell. schon seit 1597 geplante Er-
richtung von Freudenstadt, mit der am 22.
März/1. April 1599 begonnen wurde, paßt gut in
dieses Bild. Der Ort ist im südwestdt. Raum das
früheste Beispiel einer neuzeitl., auf dem Reiß-
brett entworfenen Stadtanlage. Anscheinend
hat der Hzg. anfängl. erwogen, Freudenstadt als
württ. Sperrfeste zum Schutz der Verbindungs-
wege in die oberrhein. Tiefebene auszubauen.
Die ungünstige Lage der Stadt und viell. auch
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stärker vom Merkantilismus geprägte Vorstel-
lungen Friedrichs mögen einen Sinneswandel
herbeigeführt haben. Nur in Umrissen wird er-
kennbar, wohin die Politik Friedrichs mögli-
cherw. zielte. Eine Darstellung seiner Regie-
rung gehört jedoch zu den Desideraten der
württ. Geschichtsschreibung, folgl. muß man-
che Frage (noch) offenbleiben.

Als der Hzg. 1608 plötzl. und unerwartet
starb, hinterließ er seinem Sohn und Nachfol-
ger Johann Friedrich (1582–1628) ein nicht un-
problemat. Erbe. Zwar war es ihm gelungen,
nach langen und zähen Verhandlungen mit Ks.
† Rudolf II., dem Repräsentanten des Hauses †
Österreich, 1599 im Prager Vertrag die im Ka-
adener Vertrag vereinbarte Afterlehnsherrschaft
abzuschütteln. Gegen Zahlung von immerhin
400000 Gulden wurde sie in eine Anwartschaft
† Österreichs für die Fälle des Absterbens des
württ. Mannesstammes oder einer von den
Reichsständen gebilligten Depossedierung um-
gewandelt. Fortan sollte der Hzg. von W. (wie-
der) vom Ks. mit dem Hzm. belehnt werden –
und nicht mehr vom Ehzg. von † Österreich.
Aber damit gewann Friedrich keinesfalls seine
außenpolit. Handlungsfreiheit zurück, mußte
er doch zugestehen, daß W. sich stets eines gu-
ten Einvernehmensmit demHause†Österreich
zu befleißigen habe. Friedrich hat dem reichs-
und religionspolit. Sicherheitsdenken seiner
beiden Vorgänger keine bedingslose Priorität
eingeräumt. Er hatte nach Frankreich und Eng-
land geschaut, war im Dez. 1599 nach Rom ge-
reist, inkognito, und hatte den Zeremonien an-
läßl. der Eröffnung der Heiligen Pforte zum Ju-
beljahr 1600 beigewohnt. Als aber das religi-
onspolit. Gleichgewicht im Reich sich zu Un-
gunsten der evangel. Stände zu verschieben be-
gann, verließ er die Politik bündnispolit. Ab-
stinenz und ging Verteidigungsbündnissemit†
Pfalz-Neuburg,† Baden und der†Kurpfalz ein.
Wie ernst die Lage nach dem Waffenstillstand
des Hauses † Österreich 1606 mit den Türken
war, zeigten eine Reihe von † Habsburg insze-
nierte Provokationen auf, die schließl. zur
Sprengung des Regensburger Reichstags von
1608 führten. Im Mai 1608, keine drei Monate
nach Friedrichs Tod, trat W. im ansbach. Auh-
ausen der von der † Kurpfalz zu führenden
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evangel. Union bei. Im Juli 1609 formierten sich
die kathol. Stände zur Liga unter Führung †
Bayerns. Durch die konfessionellen Bündnisse
war die Situation im Reich nicht nur unzweifel-
haft gefährl. geworden, das Jahr 1608 markiert
den Beginn der Vorkriegszeit.

† B.7. Württemberg (mit Mömpelgard) † C.7. Möm-

pelgard † C.7. Stuttgart † C.7. Tübingen † C.7. Urach
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1984. – Das Haus Württemberg, hg. von Sönke Lorenz,

Dieter Mertens und Volker Press (†), Stuttgart 1997. –

Mertens, Dieter: Württemberg, in: Handbuch der ba-

den-württembergischen Geschichte, 2, 1995, S. 1–163. –

Raff, Gerhard: Hie gut Wirtemberg allewege, Das Haus

Württemberg von Graf Ulrich dem Stifter bis Herzog Lud-

wig, Stuttgart 1988. In diesen Arbeiten finden sich nicht

nur alle relevanten Quellenangaben, sondern auch die

einschlägige Literatur zitiert, von der hier einige Titel von

einschlägigem Charakter angeführt werden: Decker-

Hauff 1966. – Maurer, Hans-Martin: Von der Landes-

teilung zur Wiedervereinigung, Der Münsinger Vertrag

als ein Markstein württembergischer Geschichte, in:

ZWLG 43 (1984) S. 89–132. – Maurer, Hans-Martin:

GeschichteWürttembergs in Bildern 1083–1918, Stuttgart

1992. – Mertens, Dieter: Beutelsbach und Wirtemberg

im Codex Hirsaugiensis und in verwandten Quellen, in:

Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Karl Schmid

zum 65. Geburtstag, hg. von Gerd Althoff u. a., Sig-

maringen 1988, S. 455–475. – Mertens, Dieter: Zur

frühen Geschichte der Herren von Württemberg, Tradi-

tionsbildung – Forschungsgeschichte – neue Ansätze,

in: ZWLG 49 (1990) S. 11–95. – Mertens, Dieter:

Vom Rhein zur Rems. Aspekte salisch-schwäbischer Ge-

schichte, in: Die Salier und das Reich, 1991, S. 221–252. –

Patze 1972. – Stievermann, Dieter: Landesherrschaft

und Klosterwesen im spätmittelalterlichen Württemberg,

Sigmaringen 1989. – An neuerer Literatur sind folgende

Titel hervorzuheben: Brendle, Franz: Dynastie, Reich

und Reformation. Die württembergischen Herzöge Ul-

rich und Christoph, die Habsburger und Frankreich,

Stuttgart 1998 (Veröffentlichungen der Kommission für

geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Rei-

he B: Forschungen, 141). – Carl, Horst: Der Schwäbi-

sche Bund 1488–1534. Landfrieden und Genossenschaft

im Übergang vom Spätmittelalter zur Reformation, Lein-

felden-Echterdingen 1999 (Schriften zur südwestdeut-

schen Landeskunde, 24). – Florian, Christoph: Graf

Eberhard III. von Württemberg (Schriften zur südwest-

deutschen Landeskunde) (im Druck). – Fritz, Thomas:

Ulrich der Vielgeliebte (1441–1480). Ein Württemberger

imHerbst des Mittelalters, Leinfelden-Echterdingen 1999

(Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, 25). –

Miller, Matthias, »... und liht mir daz mit diesem

brief«, Studien zu den Quellen des Lehenswesens der

Grafschaft Württemberg im Spätmittelalter (13. Jh. bis

1495) (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde) (im

Druck). – Schmauder, Andreas: Württemberg im Auf-

stand. Der Arme Konrad 1514, Leinfelden-Echterdingen

1998 (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, 21).

Sönke Lorenz
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PHILIPP (1198–1208)

I. P., das jüngste Kind Ks. Friedrichs I. Bar-
barossa († 1190) und seiner Gemahlin Beatrix
von Burgund († 1184), wurde wohl 1177 geb. Er
war für den geistl. Stand vorgesehen und ist
1189, 1192 und 1193 als Propst des Aachener
Marienstiftes sowie 1191 als Würzburger Bi-
schofselekt bezeugt. Doch da die Ehe seines
Bruders, Ks. Heinrichs VI., mit Konstanze, der
Erbin des sizil. Normannenreiches, zunächst
kinderlos zu bleiben schien, war es 1193 mög-
licherw. aus dynast. Gründen geboten, von der
geistl. Laufbahn Abstand zu nehmen. Der in
den Urk.n Heinrichs VI. anfangs als frater noster
bezeichnete Staufer wird 1195 als Herr der Ma-
thildischen Güter und Gf. beziehungsweise
Hzg. von Tuszien, 1196 als Hzg. von Schwaben
gen. Wohl 1197 vermählte sich P. mit Irene,
Tochter des byzantin. Ks.s Isaak II. Angelos, die
bald den NamenMaria angenommen hat. Töch-
ter: Maria, – Hzg. Heinrich II. von Brabant; Be-
atrix, – Kg. † Otto IV.; Kunigunde, – Kg. Wen-
zel I. von Böhmen; Beatrix, – Kg. Ferdinand III.
von Kastilien. Auf Irene-Marias Wirken am Hof
ihres Mannes gibt es nur einige wenige Hin-
weise, und über eine eigene Hofhaltg. ist nichts
bekannt. Sie starb am 27. Aug. 1208 und wurde
in Lorsch beigesetzt.

II. Heinrich VI. wurde schließl. 1194 der
Sohn Friedrich geb., der zwar 1196 zum röm.-
dt. Kg. gewählt wurde, doch nach dem Tod des
Ks.s am 28. Sept. 1197 in Messina wg. der in
Italien gegen die stauf. Herrschaft ausgebro-
chenen Aufstände von dort nicht zur Krönung
nach Aachen geleitet werden konnte. Da sich
zudem wichtige Fs.en und Ratgeber Heinrichs
VI. auf dem Kreuzzug im Heiligen Land befan-
den und im NW des Reiches um die Stadt †
Köln und ihren Ebf. Adolf eine gegen die stauf.
Herrschaft gerichtete Oppositionsbewegung
aktiv wurde, wurde P. von seinen Anhängern am
8. März 1198 im thüring. Mühlhausen zum Kg.
gewählt und am 8. Sept. dieses Jahres in †

Mainz vom Ebf. Aimo von Tarentaise gekrönt.
Friedrichs Mutter, Ks.in Konstanze, verzichtete
für ihren Sohn im April/Mai 1198 auf die röm.-
dt. Königswürde. In den Intitulationes seiner
Urk.n führt der Staufer nach dem spätantiken
röm. Imperator Philippus Arabs die Ordnungs-
zahl secundus. Die Kölner Kreise erhoben nach
anfangs vergebl. Kandidatensuche am 9. Juni
1198 jedoch Gf. † Otto von Poitou, einen der
Söhne Heinrichs des Löwen, zum Kg. Während
P. sich mit dem frz. Kg. Philipp II. August ver-
bündete, wurde † Otto IV. zwar von den engl.
Kg.en unterstützt und konnte am 3. Juli 1201 die
offizielle Anerkennung Papst Innocenz’ III. er-
langen, doch erwies er sich in den milit.-diplo-
mat. Auseinandersetzungen des Thronstreites
letztl. als der Schwächere. Nachdem Ottos Bru-
der, der rhein. Pfgf. Heinrich, Lgf. Hermann I.
von Thüringen, Kg. Ottokar I. von Böhmen und
die niederrhein. Großen unter der Führung
Adolfs von † Köln und Hzg. Heinrichs I. von
Brabant 1204 auf die Seite P.s getreten waren
(bzw. unter seine Botmäßigkeit gezwungen
wurden) und Adolf den Staufer am 6. Jan. 1205
in Aachen nochmals gekrönt hatte, besiegelte
die Schlacht bei Wassenberg am 27. Juli 1206
das Schicksal † Ottos IV. und der mit ihm bis
zum Schluß verbündeten Stadt † Köln. Der
Welfe mußte sich nach† Braunschweig zurück-
ziehen, † Köln sich ergeben. Als sich 1207/08
zudem ein Ausgleich des Staufers mit dem
Papst abzeichnete, wurde P. am 21. Juni 1208 in
† Bamberg vermutl. aus privaten Gründen vom
Pfgf.en Otto von Wittelsbach ermordet. Die
allg. Anerkennung † Ottos IV. beendete den
stauf.-welf. Thronstreit nur vorläufig. P.s Leich-
nam wurde zunächst in † Bamberg beigesetzt,
doch dann auf Veranlassung † Friedrichs II. in
die Speyerer Domkirche überführt.

III. Der Schwerpunkt von P.s Itinerar lag
nicht zuletzt wg. der bes. Bedingungen des
Thronstreites etwa in dem von Rhein und Main
umschriebenen Winkel. Die meisten Aufenthal-
te und die längste Verweildauer sind abzügl. der



238 b.1. könige

Feldzüge nach Thüringen, † Sachsen und an
den Niederrhein (in Klammern die Zahl der Be-
suche) für †Würzburg (10), † Nürnberg (8), †
Speyer (8) Hagenau (7), †Worms (6), † Mainz
(5), † Straßburg (5), † Augsburg (4), Eger (4),
Frankfurt (4) und Ulm (4) bezeugt. Der NO und
SO sowie der NW und SW sind dagegen Rand-
zonen von P.s Königsherrschaft, die er im allg.
nur aus bes. Anlaß aufsuchte, so bspw. Nord-
hausen und † Quedlinburg i. J. 1207, um mit †
Otto IV. zu verhandeln, der sich in der Nähe von
Goslar aufhielt. Vor dem Hintergrund der An-
zahl der Aufenthalte und ihrer Dauer wurden
Bischofsstädte, Orte in bfl. Besitz sowie dem
Kgtm. zuzuordnende Stätten hinsichtl. der Kö-
nigsgastung etwa gleich stark belastet.
(Reichs-) Kl. waren in P.s Itinerar letztl. ohne
Bedeutung.

Die wechselvollen Auseinandersetzungen
des Thronstreites, der P.s Stellung wg. der
päpstl. Anerkennung † Ottos IV. und einiger
milit. Mißerfolge zeitw. bedrohl. gefährdete,
hatten unmittelbare Auswirkungen auf die Ur-
kundenproduktion des Staufers. Da die Zeugen-
listen der Diplome bekanntl. die wichtigste
Quelle für die Ermittlung der Hofgesellschaft
sind, ist diese jedoch wg. des zum Teil geringen
Urkundenausstoßes, der eine spürbare Dichte
erst nach dem Übertritt der einstigen Anhänger
† Ottos IV. i. J. 1204 erreicht, nur in Umrissen
zu ermitteln.

Die Mehrzahl der Hofbesucher stammt aus
dem dt. Reich, doch sind auch einige geistl. und
weltl. Große aus † Burgund bei P. bezeugt. Aus
Mittel- und Oberitalien hingegen finden sich
nur wenige Personen geistl. und weltl. Standes,
die den Staufer im diplomat. Verkehr mit der
Kurie oder wg. des geplanten Kreuzzuges auf-
suchten. Die personellen Beziehungen zum si-
zil. Reich waren unterbrochen.

Grundsätzl. zeigt sich im Geflecht von Iti-
nerar, Urkundenvergabe und Hofbesuchern
eine deutl. spürbare Regionalisierung. Die Kon-
takte des Kg.s zu Reichsangehörigen – und da-
mit auch sein Hof – verdichteten sich in aller
Regel an bestimmten Aufenthaltsorten, die
Zentren des jeweiligen Einzugsgebietes der
Großen waren. Da zudem viele Hofbesucher in
der Gesellschaft anderer Herren ihrer jeweiligen

Region nachweisbar sind, kann man von meh-
reren, regional bestimmten Höfen sprechen.
Das läßt sich zum Beispiel gut an den nieder-
rhein. Großen zeigen, die erst i. J. 1204 auf die
Seite P.s traten. Die Gf.en und Edelfreien des
Niederrhein-Gebietes erschienen nie ohne an-
dere nordwestdt. Herren am Hof und befanden
sich im allgemeinen in der Begleitung Adolfs
von † Köln, zu dessen Lehnshof sie gehörten,
beziehungsweise Hzg. Heinrichs I. von Bra-
bant. Als Versammlungsstätten werden mit
Aachen, Andernach, Boppard, Frankfurt, Geln-
hausen, Koblenz, † Köln, † Speyer und †
Worms nur Orte imWdes Reiches gen., und bei
den Treffen mit dem Kg. ging es in aller Regel
um urkundl. Verfügungen für niederrhein.
Empfänger und Angelegenheiten des
Thronstreites. Gleiches gilt für die Pröpste der
Kölner Stifte.

P.s engere Entourage wird letztl. nur von den
Angehörigen der Kanzlei und Kapelle sowie
Reichsministerialen bestimmt, zu denen in un-
terschiedl. Dichte einige wenige geistl. und
weltl. Rfs.en sowie Gf.en und Edelfreie treten.

Über die Kanzlei und die Kapelle ist nur we-
nig bekannt. An deren Spitze standen als Erz-
kanzler nominell die Mainzer Ebf., zunächst –
wie schon unter Barbarossa und Heinrich VI. –
Konrad von Wittelsbach, nach dessen Tod i. J.
1200 der Wormser Bf. und Mainzer Elekt Lu-
pold, der bei der Mainzer Zwiewahl der Kandi-
dat P.s war und für den Staufer auch als Legat in
Italien wirkte. Als Kanzler wirkten ausschließl.
Bf.e: Auf Konrad I. von † Hildesheim/ †Würz-
burg, der bereits unter Heinrich VI. in diesem
Amt nachweisbar ist, folgte nach dessen Er-
mordung i. J. 1202 für kurze Zeit Hartwig von †
Eichstätt, der von dem erstmals im Jan. 1205 als
Kanzleivorsteher bezeugten Konrad IV. von Re-
gensburg abgelöst wurde. Auch Konrad diente
dem Kg. als Legat in Italien. Die tatsächl. Lei-
tung von Kanzlei und Kapelle lag indes in den
Händen der Protonotare: Als Konrad von Schar-
fenberg, der ministerial. Herkunft war und als
Urkundenzeuge schon unter Friedrich I. und
Heinrich VI. nachweisbar ist, i. J. 1200 Bf. von †
Speyer wurde und zu P.s wichtigsten Ratgebern
aufstieg, folgte ein gewisser Siegfried, über den
man sonst nichts weiß. Mit dem Kanzler Kon-
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rad von † Hildesheim/ † Würzburg übernahm
P. auch drei Notare Heinrichs VI., von denen
einer darüber hinaus schon unter Friedrich I.
Dienst getan hatte. Einer der von Zinsmaier
1969 insgesamt ermittelten fünf Kanzlisten läßt
sich bereits in P.s Zeit als Hzg. von Schwaben
ausmachen, ein weiterer trat zu dem Kreis der
Notare neu hinzu. Die in der Kanzlei somit er-
kennbare Kontinuität wurde dadurch fortges.,
daß drei Notare später unter † Otto IV. und †
Friedrich II. wirkten. Schrift und Diktat der P.-
Urk.n können bislang mit den namentl. be-
kannten Notaren Heinrich, Markward, Ulrich
und Helferich, der als Protonotar, dann als No-
tar bereits in P.s Zeit als tusz. beziehungsweise
schwäb. Hzg. gen. wird, nicht sicher in Verbin-
dung gebracht werden. Von den Kaplänen, die
zum Teil im diplomat. Verkehr mit der Kurie
eingesetzt wurden, sind ein Heinrich von Berg
bereits 1197 als ducis capellanus, dann ein Johan-
nes und v. a. Friedrich, Propst von St. Thomas
zu † Straßburg, bekannt. Friedrich, der wenige
Jahre nach P.s Herrschaftsantritt starb, läßt sich
schon im Umfeld Barbarossas nachweisen und
war zudem wohl Kaplan Heinrichs VI. Über die
gegenseitige Zuordnung von Notaren und Ka-
plänen läßt sich derzeit nichts sagen.

An P.s Königshof sind etwa 100 Reichsmi-
nisterialen nachweisbar, die jedoch von sonsti-
gen stauf. Dienstmannen kaum geschieden
werden können, da P. die stauf. Rechts- und
Herrschaftstitel in seiner Hand vereinte. An der
Spitze der Ministerialität stehen die Inhaber der
Hofämter: Bezeugt sind sechs Marschälle, vier
Truchsesse, drei Schenken, drei Kämmerer
und, erstmals unter P., ein Küchenmeister, de-
ren Zubenennungen auf die stauf. Zentralregi-
onen weisen. Während ein großer Teil der Hof-
amtsträger schon unter Friedrich I. und Hein-
rich VI. faßbar ist, stiegen unter P. jedoch auch
neue Männer wie der Truchseß Heinrich von
Waldburg auf. Mit dem Marschall Heinrich von
Kalden, der bereits zu den hervorragenden Rä-
ten Heinrichs VI. gehörte, ist der Waldburger
mehr oder weniger kontinuierl., auch während
wichtiger milit. und polit. Ereignisse, in P.s
Umgebung bezeugt. Man wird daher beide P.s
engstem Beraterkreis zurechnen dürfen, wohin-
gegen andere Inhaber von Hofämtern wie etwa

philipp (1198–1208)

der Marschall Siegfried von Hagenau oder der
Küchenmeister Heinrich von Rothenburg letztl.
nur in regionaler Beschränkung am Hof gen.
werden. Die übrigeMinisterialität, die sich auch
im NO und NW des Reiches nachweisen läßt,
doch mehrheitl. aus Mainfranken, Schwaben,
vom Oberrhein und aus dem Rhein-Main-Ge-
biet stammt, erscheint am Hof im allgemeinen
in einem engeren regionalen Bezug. Allein
Heinrich von Schmalegg, der aus der welf.
Dienstmannenschaft Südwestdtl.s hervorge-
gangen ist, bildet v. a. auf Heerfahrten eine ge-
wisse Ausnahme. Heinrich von Lautern und
Markward von Annweiler, wichtige ministerial.
Räte Heinrich VI., treten an P.s Hof nicht mehr
in Erscheinung.

Von den Bf.en gewinnen nur wenige ein ei-
genes, klares Profil, da sich infolge des
Thronstreites die Einflußnahme des Papstes
bes. stark auswirkte, was für die Kontakte zum
stauf. Kgtm. und damit auch für die Hofbesuche
von großer Bedeutung war. Zudem lassen sich
auch bei dieser Gruppe eine zunehmende Re-
gionalisierung und Vergesellung erkennen,
denn manches Mal erschienen Bf.e nur in Be-
gleitung ihrer Metropoliten am Hof. So kamen
etwa die Magdeburger Suffragane im allgemei-
nen nur mit ihren Ebf.en Ludolf und Albrecht II.
beziehungsweise mit dem Mgf.en Dietrich von
Meißen zum Kg., wenn dieser auch im NW des
Reiches weilte. Erschwert wurde die Situation
dadurch, daß einige Bf.e über den Status eines
Elekten nicht hinauskamen, nur kurze Zeit im
Amt waren oder dem Kirchenbann anheimfie-
len. Darüber hinaus war es in † Mainz 1200 zu
einer schismat. Neuwahl gekommen, und Adolf
von † Köln, der nach seinem Übertritt zu P. ab-
gesetzt worden war, hatte mit einem (Gegen-)
Ebf. zu kämpfen. Abgesehen von den Kanzlern,
die amHof ohnehin eine wichtige Rolle gespielt
haben dürften, ist allein der bereits erwähnte,
1200 ins Amt gelangte und in einer P.-Urk. als
dilectus familiaris bezeichnete Konrad III. von †
Speyer mehr oder weniger kontinuierl. in P.s
Umgebung nachweisbar. Die Bedeutung ande-
rer Oberhirten war gleichwohl nicht geringer:
Wolfger von † Passau, der 1204 nach † Aquileja
gewechselt war, hielt den diplomat. Kontaktmit
der Kurie und ist demzufolge im Rahmen wich-
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tiger Verhandlungen oft an P.s Hof nachweis-
bar, wohingegen Diethelm von † Konstanz, der
1206 starb, und schließl. auch Johann I. von †
Trier eher in innerer Hinsicht einflußreich wa-
ren. Dies gilt mit gewissen Abstrichen ebenso
für Albrecht von † Magdeburg, Konrad von †
Halberstadt und Eberhard II. von † Salzburg,
die sich v. a. i. J. 1207 angesichts des zu erwar-
tenden Ausgleichs mit dem Papst und der Ver-
handlungen mit † Otto IV. am stauf. Hof en-
gagierten. Äbte und Pröpste, auch die Vorsteher
der benediktin. Reichsabteien, spielten am Kö-
nigshof demgegenüber eine nur untergeordnete
Rolle, obgleich sie dort in großer Zahl vertreten
gewesen sein dürften.

Aus dem Kreis der weltl. Rfs.en, von denen
Hermann von Thüringen und Ottokar von Böh-
menmehrfach die Partei wechselten, doch eben-
so wie der rhein. Pfgf. Heinrich und Hzg. Hein-
rich I. von Brabant 1204 endgültig bei P. zu fin-
den sind, ist keiner über längere Zeit ständig in
der Umgebung des Kg.s bezeugt. Während aber
die Hzg.e von† Lothringen und Berthold V. von
Zähringen nur sehr selten im W des Reiches
nachweisbar sind, kamen andere wie etwa Bern-
hard II. von Kärnten oder Leopold VI. von Öster-
reich ihrer Heerfolgepflicht reichsweit nach.
Den engsten Kontakt zum stauf. Hof hielten
wohl die Hzg.e Bernhard von Sachsen und Lud-
wig I. von Bayern, zum einen, weil sie ihre Her-
zogswürden dem Sturz Heinrichs des Löwen
und damit den Staufern zu verdanken hatten,
zum andern, weil sie viell. welf. Restitutionsfor-
derungen befürchteten. Auch Mgf. Dietrich von
Meißen, nach zeitgenöss. Auffassung ebenso
ein familiaris des stauf. Kg.s wie Bernhard von
Sachsen, und die Andechs-Meranier zählten zu
P.sAnhängern.Diemeistenweltl. Rfs.enkonnte
P. i. J. 1207 während der bereits erwähnten Ver-
handlungenmit†Otto IV. um sich scharen, was
auf die Bedeutung dieser Unterredungen weist,
das fsl. Eigenverständnis alsGlieder desReiches
unterstreicht und zudem ein positives Reichs-
bewußtsein erkennen läßt. In dieser Zeit tat sich
auch Hzg. Heinrich I. von Brabant bes. hervor.
Zur Entwicklung der Erzämter läßt sich nur sa-
gen, daßBernhard von Sachsen undOttokar von
Böhmen jeweils einmal als Träger des kgl.
Schwertes erwähnt werden.

Gf.en und Edelfreie, die neben der Ministe-
rialität den Großteil der Hofbesucher gebildet
haben dürften, erschienen grundsätzl. grup-
pengebunden und in regionalem Bezug am Kö-
nigshof. Die meisten Gf.en und Edelfreien
stammen aus den stauf. Zentralregionen. Ins-
bes. über die schwäb. Dynasten konnte P. als
Hzg. von Schwaben unmittelbar verfügen, was
zugl. zeigt, daß die zunehmende Vergesellung
mit der Bindung an einen anderen Herren ein-
herging, anders gesagt also viele Gf.en und
Edelfreie offenkundigmediatisiert waren. Unter
diesen Dynasten, deren Familien ganz überwie-
gend schon unter Friedrich I. und Heinrich VI.
an deren Höfen nachweisbar sind, ist letztl. kei-
ner, der an die Bedeutung des Marschalls Hein-
rich von Kalden oder des Bf.s Konrad von †
Speyer heranreicht. Anders sah es noch unter
Heinrich VI. aus, in dessen Rat Gf. Poppo von
Wertheim und der Edelfreie Ulrich von Wall-
dürn eine hervorragende Rolle spielten, doch
scheinen sich unter P. die Bindungen zu diesen
Dynasten beziehungsweise ihren Familien ge-
lockert zu haben. Gleichwohl lassen sich in re-
gionaler Beschränkung einige Herren ausma-
chen, die von gewisser Bedeutung waren. Zu
nennen sind etwa für den NO der Magdeburger
Bgf., der Edelfreie Gebhard IV. von Querfurt,
und Gf. Ernst III. von Velseck, für Mainfranken
der schon im Umfeld Heinrichs VI. hervorge-
tretene Nürnberger Bgf. Friedrich I. von Zol-
lern, der indes schon 1200/01 starb, und der
Edelfreie Albert II. von Endsee oder vom Mittel-
und Oberrhein die Gf.en Albert II. von Dags-
burg, Friedrich I. von Leiningen und Sigebert
IV. von Wörth.

Während sich über die sonstige Organisati-
on von P.s Hof etwa in wirtschaftl. oder finan-
zieller Hinsicht nichts Sicheres sagen läßt und
außer den Notaren, Kaplänen und Inhabern der
Hofämter kein weiteres Hofpersonal wie etwa
Ärzte bekannt zu sein scheint, läßt sich immer-
hin erkennen, daß Walther von der Vogelweide
P.s Magdeburger Weihnachtshoftag von 1199
besucht und literar. verarbeitet hat. Neben die-
ser Weihnachtsversammlung, in deren Rahmen
es auch zu einer Festkrönung P.s und seiner
Gemahlin kam, ist hinsichtl. der Entfaltung
höf. Repräsentation v. a. der Bamberger Hoftag
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vom 8. Sept. (Nativitas Mariae) 1201 zu nennen,
auf dem die Gebeine der 1033 gestorbenen
Ks.in Kunigunde erhoben wurden.

† A. Staufer

Q. RI V, 1–4, 1881.
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OTTO IV. (1198–1218)

I. Röm.-dt. Kg. und Ks.; * 1175/76, – 1. 1212
Beatrix von† Staufen, Tochter Kg.† Philipps; –
2. 1214 Maria von Brabant, Tochter Hzg. Hein-
richs I.; kinderlos. † 19. Mai 1218 Harzburg. Be-
lehnung als Gf. von Poitou und Hzg. von Aquit-
anien 1196; Königswahl 9. Juni 1198 (Krönung
in Aachen 12. Juni 1198); Kaiserkrönung in Rom
4. Okt. 1209.

Sohn des Hzg.s Heinrich von Sachsen und
Bayern und der Mathilde von England (Tochter
Kg. Heinrichs II. und der Eleonore von Aquita-
nien). Als Bruder Heinrichs des Langen und
Wilhelms von Lüneburg verschwägert mit den
stauf. † Pfgf.en bei Rhein und den Kg.en von
Dänemark. Durch seine Mutter Mathilde von
England war O. der Neffe der Kg.e Richard I.
und Johann I. von England sowie Vetter von
Mitgliedern verschiedener Königshäusern (Ar-
agonien, Kastilien, Léon, Portugal, Frankreich).

II. Der 1198 nach schismat. Wahl zum
röm.-dt. Kg. gekrönte O. brachte durch seine
Herkunft neue herrschaftl. Elemente an den von
Mobilität geprägten dt. Königshof. Nachdem er
von Kg. Richard I. von England am angevin.,

otto iv. (1198–1218)

sich überwiegend auf dem normann.-frz. Fest-
land aufhaltenden Hof herangebildet worden
war, hatte ihn sein Onkel offenbar als Teilherr-
scher seines ausgedehnten Reich vorgesehen.
Versuche, ihn mit der Gft. York auszustatten
bzw. mit der Erbin des Kgr. Schottland zu ver-
loben, scheiterten 1190 bzw. 1194/95. So be-
lehnte Richard ihn 1196 mit dem Poitou, wo-
durch O. zugl. dieWürde eines Hzg.s von Aquit-
anien erlangte.

Die dt. Königswahl O.s durch mehrere Fs.en
der antistauf. Partei war durch eine große Ab-
hängigkeit vom Ebf. von † Köln sowie von Köl-
ner Hochfinanzkreisen erkauft, stützen konnte
er sich auf das welf. Erbe in † Sachsen und
Westfalen. Im Thronstreit mit dem Staufer †
Philipp konnte O keinen entscheidenden Vorteil
gewinnen, doch erkannte Papst Innozenz III.
ihn um die Jahreswende 1200/01 an, nachdem er
versprochen hatte, der röm. Kirche das Mathil-
dische Gut in Oberitalien zu erstatten (sogen.
Neußer Eid).

1204/06 war O. weitgehend isoliert. Aus die-
ser auswegslos scheinenden Situation befreite
ihn der ohne seinWissen und Zutun am 21. Juni
1208 vollführte Mord an Kg. † Philipp. Gegen
die Zusicherung, Philipps Älteste Beatrix zu hei-
raten und die Königsmörder (Pfgf. Otto von
Wittelsbach und die mit ihm verbündeten An-
dechs-Meranier) zu verfolgen, wurde O. von der
Reichsministerialität und sodann von allen
Rfs.en anerkannt. Gegen die (eingeschränkte)
Bestätigung des Neußer Eides mit der Speyerer
Erklärung sicherte O. sich 1209 die Kaiserkrö-
nung, geriet aber hauptsächl. wg. seiner Bean-
spruchung des Kaiserrechtes an Sizilien (ius im-
perii ad regnum), aufgrund dessen er 1210/11 Apu-
lien und Calabrien eroberte, mit der päpstl. Po-
litik in Konflikt, weshalb er am 18. Nov. 1210
von Papst Innozenz III. exkommuniziert wurde,
was dieser am 31. März 1211 öffentl. bekräftigte.
Bei Gelegenheit der Krönung nahm O. in der
Stille das Kreuz und schickte 1211 eine Gesandt-
schaft nach Palästina, Armenien und Zypern,
die im Dienste der ksl. Diplomatie das Terrain
für einen Kreuzzug rekognoszieren sollte und
die ksl. Lehnsabhängigkeit der Kg.e von Arme-
nien und Zypern wiederherstellte.

Innenpolit. trat O. durch eine expansive
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Münzpolitik gegenüber den Bf.en und Plänen
zu einer Steuerreform und zur Säkularisation
von Kirchengut hervor. Die ersten Ansätze zu
einer Säkularisation von Bistumsgut sind 1214
in † Lüttich zu erkennen, während die Befesti-
gung von Kl.n († Quedlinburg, Walbeck) wohl
eher milit. begründet war.

Am 27. Juli 1214 erlitt O. an der Brücke von
Bouvines zusammen mit seinen ndl.-engl. Ver-
bündeten eine Niederlage gegen Kg. Philipp II.
von Frankreich. Damit waren seine frz. Okku-
pationspläne gescheitert, die ähnl. wie in Sizi-
lien darin bestanden, dem Kg. ein lehnsabhän-
giges Kleinkgr. zu belassen und weite Teile
Nordfrankreichs an edelfreie und gfl. Vasallen
des Kaiserreichs zu verleihen. Johann I. von
England mußte mit Philipp Frieden schließen
und stellte seine Subsidienzahlungen an O. im
Mai 1215 ein.

Zum IV. Laterankonzil schickte O. Ende 1215
Gesandte, die zwecks Lösung aus dem Kirchen-
bann an das Kardinalskollegium und die Kon-
zilsväter appellierten und in seinem Namen Ge-
horsam versprachen. Innozenz III. verhinderte
eine Verhandlung darüber und ließ das Konzil
der Wahl † Friedrichs II. zum »römischen Kai-
ser« zustimmen. O.s Macht war, wenigstens in
Dtl., weitgehend zusammengebrochen, dazu
kam, daß durch den Tod seines Neffen Pfgf.
Heinrich d. J. (1214) die bis dahin vorgesehene
Nachfolgeregelung im Ksm. weggefallen, wo-
mit ein welf. Herrschertum keine Zukunft mehr
hatte.

Dennoch verdankt die welf. Familie O. die
Sicherung ihres Erbes, wozu er mit seinen Te-
stamentsbestimmungen die Weichen stellte.
Sein Bruder, Pfgf. Heinrich, war zum Haupter-
ben und Testamentsvollstrecker eingesetzt, und
auch sein Neffe Otto, späterer Hzg. von †
Braunschweig-Lüneburg, wurde bedacht. O.s
Ende ermöglichte † Friedrich II. die Kaiserkrö-
nung und die Einsetzung seines Sohnes †Hein-
rich (VII.) zum röm.-dt. Kg. Im Ostseeraum
konnte das Imperium des dän. Kg.s Waldemar
II. unumschränkt emporwachsen. Ihm unter-
stellten sich 1218 die jungen »Kreuzfahrerstaa-
ten« in Livland und Estland.

Im weiteren sächs. Einflußbereich der Wel-
fen brach deren bisherige Vorherrschaft völlig

zusammen. Die Vögte Pfgf. Heinrichs wurden
aus dem erstiftbrem. † Bremervörde, aus † Ver-
den und aus Oldenburg sowie die Gf.en von Ro-
den aus dem Mittelweserraum verdrängt. Die
Gf.en von Wernigerode und die Edelherren von
Diepholz zogen sich aus den Sitzen ihrer Vor-
fahren (in Heiligenberg, Gft. Hoya bzw. Mid-
lum Kr. Cuxhaven) zurück und stifteten dort Kl.
Den Gf.en von Wölpe nahmen die Ebf. von †
Bremen Ottersberg fort.

Im Umkreis der Zisterzienser verehrte man
Ks. O. als Otto pius. Zu seiner memoria gründete
O.s Wwe. Maria später das Zisterzienserin-
nenkl. Locus imperatricis (Binderen) bei Helmond
in Nord-Brabant.

Die Beurteilung von O.s Herrscherleistung
wurde bis gegen Ende des 20. Jh.s stark durch
die stauf. Propaganda (stultus et superbus) beein-
flußt, ist aber durch Forschungen der letzten
zehn Jahre deutl. revidiert worden. Zwar ist O.s
Königsherrschaft zweimal (1204/06 und 1214)
gescheitert, auch ließen sich seine imperiale
Politik, die Aufteilung Frankreichs und der
Kreuzzugsplan nicht verwirklichen. Doch das
unterscheidet ihn nicht von seinen stauf. Vor-
gängern. Innenpolit. sind O.s Städtefreundlich-
keit, die Initiativen für eine allg. Besteuerung
und die Gründung zweier Münzvereine hervor-
zuheben. Seine konsequente Durchsetzung des
Landfriedens schuf die Voraussetzung für eine
anhaltende wirtschaftl.-kulturelle Blütezeit von
1208/09 an, wobei O. sich als Gönner von Kunst
und Literatur hervortat und über seinen Hof
westeurop. Kultureinflüsse vermittelte (siehe
auch unten in III). Ferner wurden die Pfalzen in
Aachen, Frankfurt und Goslar sowie die Harz-
burg und die Feste Lichtenberg (Salzgitter) aus-
gebaut, Kathedralen und Stiftskirchen u. a. mit
Reliquiaren ausgestattet (Aachen, Goslar, †
Hildesheim, † Köln und † Lüneburg).

III. O. ließ sich mit dem bis dahin überwie-
gend mobilen Hof über längere, zusammen-
hängende Zeiträume in Braunschweig, zum Teil
auch in † Köln nieder. Dagegen fehlen gesi-
cherte Belege für die verbreitete Auffassung, O.
habe (ständig oder zeitweilig) auf der Reichs-
feste Harzburg am Nordostrand des Harzgebir-
ges residiert, wenngleich er sich am Ende seines
Lebens dorthin zurückgezogen hat. Nachdem



243

sein Bruder Wilhelm 1213 (oder 1212?) gest.
war, übernahm der Ks. für seinen elf- bis zwölf-
jährigen Neffen O. die Regentschaft. Eine Hof-
haltungO.s in† Lüneburg ist jedoch nur einmal
nachweisbar, sie dürfte also ebenfalls nur eine
vorübergehende gewesen sein.

Von 1198 an erfolgte in Anknüpfung an die
Bemühungen Heinrichs des Löwen die Ausge-
staltung Braunschweigs zur Res. Die Braun-
schweiger Bürger wurden von O. gefördert. So
erhielten sie Zollfreiheit »im gesamten Kaiser-
reich« und Gelände zum Stadtausbau (»Neu-
stadt«), was sich neuerdings archäolog. bestä-
tigte. Auch der sog. Sack, das fünfte Braun-
schweiger Weichbild, ist der städt. Überliefe-
rung zufolge von O. gegr. worden. Der Ausbau
dieser beiden Stadtteile ermöglichte den Ausbau
und Abschluß einer kreisförmigen Stadtmauer
mit zwölf Toren um alle fünf »Weichbilde«
Braunschweigs. Die Notwendigkeit einer Er-
neuerung der Befestigung war durch die stauf.
Belagerung der Stadt i. J. 1200 deutl. geworden.
Auch später noch sah die Diplomatie und Mili-
tärplanung † Philipps Braunschweig als das
Zentrum der Macht O.s an, das man angehen
müsse, wennman ihn endgültig besiegen wolle.

Die Ausschmückung der Stiftskirche St. Bla-
sius (Dom) als der Grabeskirche seiner Eltern
setzte O. durch die Ausmalung fort. Auch sein
eigenes Begräbnis war hier vorgesehen, wie die
Beisetzung der Ks.in Beatrix vor dem hohen
Chor 1212 zeigt. Zum festl. Hoftag Pfingsten
1209 (siehe auch unten in III) lud O. seine Ver-
trauten unter den Fs.en, Gf.en, Edelherren und
Ministerialen nach Braunschweig.

Zum Umkreis der urbs regia, wie O. Braun-
schweig nannte, gehörten zwei Zisterzen. Der
Neubau der Zisterzienserabtei Riddagshausen
4 km östl. der Stadt wurde von O. gefördert; ein
Marien-Kl. (wohl der Zisterzienser) in Schever-
lingenburg 10 km nordwestl. der Stadt wurde
1212/13 von ihm gegr. und reich dotiert. In sei-
nem Testament übertrug er es später dem St.
Blasius-Stift.

In der Zeit seiner Ohnmacht (von 1214 an) ist
bei O. und seinem Hof eine ausgeprägte Fröm-
migkeit zu verzeichnen. Er förderte die Nieder-
lassung von Franziskanern in Braunschweig
und viell. auch andernorts († Köln, Goslar, †

otto iv. (1198–1218)

Bremen). Für die Braunschweiger Niederlas-
sung von Franziskanern (der Überlieferung zu-
folge aus Toulouse) veranlaßte er die Ministe-
rialen von Bortfeld, ihre Kemenate am damali-
gen Rande der Altstadt zur Verfügung zu stel-
len. O. selbst und seine Ks.in huldigten einem
christozentr. Hl. Blut- und Kreuzeskult. Aus
dem Bann konnte Otto sich freilich erst auf dem
Totenbett lösen.

Ist die Absicht O.s, Braunschweig als feste
Res. eines welf. König- und Kaisertums auszu-
gestalten, auch unübersehbar, so bleibt der Stel-
lenwert, den † Köln in dieser Hinsicht hatte,
unklar. Zwar hielt O. sich in der rhein. Metro-
pole † Köln immer wieder über längere Zeiten
auf, doch läßt sich nicht sagen, ob er weiter-
gehende Absichten damit verband. Auch nach
demaltfrz. »Romande laRose« (um1215)hatder
Ks. seine gewöhnl. Res. in † Köln (Verse 2968,
3065). Der Bau der neuen Stadtmauer wurde ab
1200 von O. gefördert, außerdem privilegierten
die engl. Kg.e und O. selbst die Stadt mehrfach.
Auch 1213, 1214 und 1215 hielt O. sich jeweils
über längere Zeit in † Köln auf, ehe die Stadt im
Aug. 1215 auf die Seite † Friedrichs II. übertrat.
Allerdings erklären sich diese Aufenthalte z. T.
daraus, daß O. hier – insbes. nach der Nieder-
lage von Bouvines – Zuflucht suchte. 1215/16 lie-
ßen sich anscheinend erstmals Franziskaner in
der Stadt nieder, und zwar bot einer der Anhän-
ger O.s, Gf. Heinrich III. von Sayn, ihnen
Wohnstatt in seiner Klostergründung Sion, ehe
sie 1220 in eigene Gebäude umzogen. Der Um-
stand, daß mehrere Dignitäre des Domkapitels
hier Mönche wurden, könnte mit der am 29.
Febr. 1216 erfolgtenWahl des Stauferanhängers
Engelbert von Berg zum Ebf. zusammenhän-
gen, indem für Domherren, die dem gebannten
Ks. nahestanden, ein Ausscheiden aus ihren
Ämtern unvermeidl. geworden war.

O.s Braunschweiger Wohnsitz war die ro-
man. Pfalz seines Vaters, in† Köln dürfte es der
ebfl. Palas gewesen sein. Über die Organisation
und die Verwaltung des ksl. Hofes existieren
keinerlei Nachrichten.

Wie seine Vorgänger hatte O. 1198 Hofamts-
träger ernannt und eine Kanzlei aufgebaut. Eine
Besonderheit war dabei, daß er außer einem
Truchseß (Gunzelin von Wolfenbüttel) nach
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engl. Vorbild für Konrad von Wijlre, einem
rhein. Reichsministerialen, das Amt einen Se-
neschalls schuf. Das Amt des Hofkanzlers
konnte von ihm während des Thronstreites
nicht immer besetzt werden. 1208 übernahm O.
von seinem ermordeten Gegenspieler † Philipp
sämtl. Hofamtsträger undMitarbeiter der Kanz-
lei. Von den neuen Amtsträgern sind zu nennen
† Philipps Protonotar Konrad von Scharfen-
berg, Bf. von † Speyer, den O. zu seinem Hof-
kanzler machte, Marschall Heinrich von Kalden
und der Kämmerer Kuno II. von Münzenberg.
Hofamtsträger und Kanzlisten finden sich stän-
dig in der Umgebung O.s, sofern sie nicht mit
diplomat. oder Stellvertretungsaufgaben be-
traut waren, wie Konrad von Wijlre am engl.
Königshof oder Gunzelin von Truchseß als
Staathalter in Thüringen. Nach dem Partei-
wechsel Konrads von † Speyer wurde der An-
dechs-Meranier Ekbert von Bamberg Hofkanz-
ler, blieb es aber nicht lange. Wahrscheinl.
konnte die Funktion danach nicht wiederbe-
setzt werden.

In der Zeit des Thronstreites mit † Philipp
waren O.s Mittel eher beschränkt. Mehrfach er-
hielt er engl. Subsidien. Nach seiner allgemei-
nen Anerkennung verfügte O. unbeschränkt
über die Einnahmen des Kgtm.s in Dtl. und Ita-
lien. Die Münzprägung seiner stauf. Vorgänger
wurde unter seinem Namen überall fortges.
Auch nach der verlorenen Schlacht von Bouvi-
nes verfügte O. noch über bedeutende Geldmit-
tel, die sich vermutl. teils aus den reichen Ein-
nahmen eines bäuerl. Wunderheilers im Herr-
schaftsbereich des Pfgf.en Heinrich (Otbert von
Bockel), teils aber auch aus einer Intensivierung
des Harzer Bergbaus unter der Regie der Zister-
zienser von Walkenried herleiteten.

Da sich die Reichsinsignien im Besitz † Phi-
lipps befanden, ließ O. sich 1198 neue anferti-
gen, wovon das Reichsschwert und der Reichs-
apfel noch erhalten sind. Durch die zunehmen-
de Münzprägung, insbes. von Brakteaten in
Braunschweig, die Reliquienstiftungen an Kir-
chen und Kl.n sowie das Schneiden von Siegel-
stempelnerlebtedasKunsthandwerkab 1208/09
einen Aufschwung.

ZumHofkreisO.s gehörten u. a. die Literaten
Eilhart von Oberge, Henry von Avranches und

der am engl. und sizil. Königshof gebildete Ger-
vasius von Tilbury. Ihm hatte O. die Marschalls-
würde des arelat. Reiches verliehen. Gervasius
widmete dem Ks. 1214/15 den Liber de mirabilibus
mundi. Er ist der mutmaßl. Autor der darauf
textl. beruhenden Ebstorfer Weltkarte. Der Par-
zival Wolframs von Eschenbach wurde wohl vor
dem Hintergrund des Doppel-Konnubiums der
Welfen O. und seines Neffen Pfgf. Heinrich d. J.
mit zwei Prinzessinnen aus dem Hause † Bra-
bant/Boulogne (1214) und Ottos imperialer
Kreuzzugsziele entworfen. Im Versroman »Der
guote Gêrhart« des Rudolf von Ems (1211/14)
sind O. und sein Kölner Wahlfinanzier Gerhard
Unmaze indieRollen »KaiserOttoderRote«und
»Gerhard von Köln, gen. Der Gute« gekleidet.
Walther von der Vogelweide, der 1212 noch den
Willkommensspruch u. a. polit. Sprüche in O.s
Auftrag verfaßt hatte, scheint zuletzt im Jan.
1213 als Gesandter zw. O. und dessen Verbün-
deten im Alpenraum hin und her gegangen zu
sein. Im Sommer hielt er sich in † Köln auf, wo
einige seiner Sprüche gegen Kreuzzugsablaß
und -steuern (»Opferstocksprüche«) entstanden
sein dürften, ehe er 1214/15 zu † Friedrich II.
überwechselte. Der Bericht Wilbrands von Ol-
denburg über die Gesandtschaftsreise nach Pa-
lästina, Syrien,ArmenienundZypern fürO. ging
verloren; doch ist ein Auszug für die Hildeshei-
mer Domherren nahezu vollständig erhalten.

Drei große Feste O.s haben ihren Nieder-
schlag teils in Chronistik und Literatur, teils in
herald. Zeugnissen gefunden: Die Aachener
Krönungs- und Verlobungsfeier von 1198 gaben
Anlaß zur Anfertigung einer Wappenrolle, dem
bisher ältesten Zeugnis dieser Art, in der alle in
Aachen anwesenden Fs.en vorkommen. An ihr
und am Quedlinburger Kästchen sind anglo-
normann. Einflüsse abzulesen. Wohl anläßl.
des Braunschweiger Hoftages Pfingsten 1209,
über den Arnold von Lübeck ausführl. berichtet,
wurde der erstmals von Berent Schwineköper
datierte und interpretierte Quedlinburger Wap-
penkasten angefertigt. Er ist möglicherw. zugl.
ein Denkmal der von O. initiierten Rittergesell-
schaften, da dasWappen des Ks.s und der Fs.en
neben denen von Ministerialen erscheint. Die
unter dem Einfluß des Artuskultus am angevin.
Hof nachgebildeten Rittergesellschaften O.s
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haben offenbar in mehreren regionalen Zusam-
menschlüssen existiert. Von diesen ist die Har-
zer »Provinz« 1216 urkundl. bezeugt – sie wurde
mit der Jakobskirche zu † Osterode ausgestat-
tet. Weitere Rittergesellschaften scheinen an
der 1213 gegründeten Zisterze Mariensee (um
den Gf.en Bernhard von Wölpe) und an dem
1210/11 erbauten Palas Osterlant (um den Mgf.en
Dietrich von Meißen) gruppiert gewesen zu
sein. Der diesbezügl. Charakter von Osterlant hat
sich erst 1991/92 infolge einer archäologisch-
bauhistor. Untersuchung ergeben. Eine weitere
gebietsweise organisierte Rittergesellschaft hat
die Wappen ihrer Mitglieder möglicherw. am
1215 fertiggestellten Karlsschrein im Aachener
Münster anbringen lassen.

Außer über den Braunschweiger Hoftag sind
wir auch über das große frz.-dt. Turnier von St-
Trond (Gft. Looz) von 1213 gut unterrichtet, da
es seinen Niederschlag in einer verlorenen
Dichtung (estoire) gefunden hat, die wiederum
dem um 1215 von Jean Renart verfaßten verfaß-
ten altfrz. »Roman de la Rose« zugrundelag.
Dieser literar. Quelle zufolge hatte der Ks. au-
ßer seinem Bruder Heinrich, dem »Herzog von
Sachsen«, und Hzg. Heinrich III. von Limburg
sächs., lothring. und burgund. Ritter geladen.
Außerdem waren viele frz. und fläm. Gf.en, Ba-
rone und Ritter gekommen, der vornehmste un-
ter ihnen war zweifellos Gf. Thiébaut IV. von
Champagne. Der Text enthält außerdem zahlr.
nur hier überlieferte Liebeslieder, einige vom
Ks. selbst vorgetragen. Der Beschreibung des
Turniers geht die eines galanten Ritter- und
Jagdfestes des Ks.s voraus, wo ebenfalls Trou-
vères auftraten und dessen reales Vorbild zeitl.
und geogr. im Umkreis von O.s Nürnberger
Hoftag (Mai 1212) gesucht werden darf.
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FRIEDRICH II. (1215–50)

I. * 26. Dez. 1194 in Jesi (westl. Ancona),
† 13. Dez. 1250 in Fiorentino (nördl. Lucera/
Capitanata). Sohn Ks. Heinrichs VI. († 1197)
und Konstanzes († 1198, Tochter Kg. Rogers II.
von Sizilien). – 1. 1209 Konstanze von Aragón
(† 1222), 2. 1225 Isabella, Kg.in von Jerusalem
(† 1228), 3. 1235 Isabella von England († 1241),
viell. 4. um 1234 Bianca Lancia († um 1234/35).
Kinder aus 1. Ehe: † Heinrich (VII.) († 1242, dt.
Kg.); aus 2. Ehe: † Konrad IV. († 1254, dt. Kg.);
aus 3. Ehe: Margarethe († 1270, – Lgf. Albrecht
von Thüringen), Heinrich (Carlotto, † 1254);
aus 4. Ehe: Manfred († 1266, Kg. von Sizilien),
Konstanze († 1307, – Johannes III. Vatatzes,
byz. Ks. in Nikaia). Dazu illegitime Nachkom-
men, u. a. Enzio († 1272), Friedrich von Anti-

ochia († 1256), Salvaza († vor 1244, – Ezzelino
da Romano). – dt. Kg. 1215–50, Ks. 1220–50,
Kg. von Sizilien und Jerusalem.

F. wurde am 17. Mai 1208, dem Pfingstsonn-
tag, in Palermo zum Kg. des Regnum Sicilie ge-
krönt und begann dort Ende 1208, mit der Voll-
endung seines 14. Lebensjahres, selbständig zu
regieren. Wohl im Sept. 1211 wählte ihn eine
welfenfeindl. Fürstengruppe in † Nürnberg
zumKs., worauf er 1212 nachDtl. zog. Die rasch
wachsende Zahl seiner dortigen Anhänger traf
sich am 5. Dez. 1212 in Frankfurt, um ihn noch
einmal in eindeutiger Form zum Kg. zu bestim-
men, und am Sonntag darauf, dem 9. Dez., voll-
zog Ebf. Siegfried in † Mainz seine Krönung.
Die neuerl. Krönung, die wiederum Siegfried
von Mainz am rechten Ort, in der Aachener
Pfalzkapelle, am 25. Juli 1215 vornahm, besie-
gelte F.s Durchbruch in Dtl. Am 22. Nov. 1220
krönte ihn Papst Honorius III. in der Peterskir-
che zu Rom zum Ks., ohne auf der Einlösung
seiner früheren Zusage, also auf seinen gleich-
zeitigen Verzicht auf das Regnum Sicilie zu be-
stehen.

Der Reorganisation des sizil. Kgr.s widmete
sich F. dann bis in die dreißiger Jahre hineinmit
deutl. Vorrang, zeitw. unterbrochen und zu-
rückgeworfen freilich durch seinen ersten Kon-
flikt mit Papst Gregor IX. und durch den Kreuz-
zug von 1228/29. Eine Kreuzfahrt hatte der Sta-
ufer schon 1215 in Aachen gelobt, und seit sei-
ner Heirat mit Isabella am 9. Nov. 1225 trug er
überdies den Titel eines Kg.s von Jerusalem, be-
anspruchte er also auch dauerhafte polit. Ver-
antwortung im Heiligen Land. Nach der Ver-
wirklichung seiner sizil. Pläne und nach der Ab-
setzung seines Sohnes Heinrich und der glanz-
vollen Demonstration seines ksl. Ranges wäh-
rend seines Deutschlandaufenthaltes 1235–37
trat die Durchsetzung der Reichsrechte in Ober-
italien in den Mittelpunkt von F.s polit. Han-
deln. Dagegen wandte sich der lombard. Städ-
tebund unter Mailands Führung ebenso energ.
wie das sich mit ihm verbündende Papsttum.
Der Kampf, der beide Seiten gleichermaßen er-
schöpfte, blieb bis zu F.s Tod unentschieden.

II. F. formulierte seine Herrschaftsvorstel-
lung am klarsten in dem berühmten Prooemi-
um zu den Konstitutionen vonMelfi (1231), und
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im sizil. Kgr. vermochte er sie auch am ein-
drücklichsten zu realisieren. Nach seiner Über-
zeugung war die Herrschaft eine den sündigen
Menschen unentbehrl., ihnen von Gott gege-
bene Institution zur Durchsetzung jener göttl.
Normen, die allein die menschl. Existenz zu si-
chern vermochten. Folgerichtig fiel dem Fs.en
in seinen Augen die Aufgabe zu, gegen das Bö-
se, das Verbrechen vorzugehen und als Richter,
der jedem das Seine zuteilte, Gottes Gerechtig-
keit zu verwirklichen. Andererseits galt ihm die
unbedingte Unterordnung unter des Fs.en Wil-
len und Gesetz konsequenterw. als erste Unter-
tanenpflicht und die uneingeschränkte Verfü-
gung über die Güter und Rechte der Krone als
selbstverständl. Voraussetzung jedes herr-
scherl. Handelns.

F.s umfangr. Gesetzbuch für das Regnum Si-
cilie von 1231, der bis dahin im Abendland bei
weitem entschiedenste und gelungenste Ver-
such, an das gesetzgeber. Vorbild Justinians an-
zuknüpfen, zielt den ksl. Prinzipien gemäß zum
einen darauf, die Person des Monarchen zu
schützen und ihm die nötigen materiellen wie
rechtl. Grundlagen für sein Wirken zu verschaf-
fen. Zum anderen widmet sich der Staufer dort
intensiv und mit zuweilen neuartigen Mitteln
der Aufgabe, der Gerechtigkeit zur Geltung zu
verhelfen, und das hieß für ihn v. a.: für die kla-
re, sinnvolle Ordnung der Verwaltung und des
Gerichtswesens im sizil. Reich und für die Un-
bestechlichkeit der dort Wirkenden zu sorgen.
Die kgl. Beamten und bes. die Richter als die
unmittelbaren Diener des Rechts sollten freilich
nicht nur hohen moral. Ansprüchen genügen,
sondern auch mit größter fachl. Kompetenz
vorgehen. Deshalb hatte der Herrscher schon
1224 in Neapel eine Universität gegründet, die
erste rein staatl., also allein durch den herr-
scherl. Willen geschaffene und jedem kirchl.
Einfluß verschlossene Universität des MA über-
haupt. Ihre Absolventen machten bald zuneh-
mend Karriere in der immer perfekter von den
Städten über die Provinzebene auf das Zentrum
des Hofes ausgerichteten sizil. Administration.
Vom Hof, letztl. vom Herrscher, gingen die ent-
scheidenden Weisungen an die Beamten im
Land, er kontrollierte ihre Amtsführung. Drei
zentrale Behörden lassen sich hinsichtl. ihres
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Personals und ihrer Tätigkeit einigermaßen
deutl. erkennen: die Kanzlei, die Kammer und
das Großhofgericht unter der Leitung eines
hochadligen Großhofjustitiars. Die Angehöri-
gen dieser Institutionen begleiteten den Herr-
scher in der Regel auf seinem Weg durch das
Regnum wie auch außerhalb der Grenzen Sizi-
liens, etwa während seiner langen Aufenthalte
in Oberitalien. Eine gewisse Vorliebe des Herr-
schers für die Capitanata mit dem großartig
ausgebauten Zentrum Foggia ist allerdings un-
verkennbar, und dem 1240 gegründeten Rech-
nungsprüfungshof wies er gleich zu Beginn ei-
nen festen Sitz im Kastell von Melfi zu; dement-
sprechend erhielten die später aus ihm hervor-
gegangenen Abt.en mit regionaler Zuständig-
keit gleichfalls feste Sitze.

F.s Sorge um eine kompetente, unbestechl.
Verwaltung und Gerichtsbarkeit, sein Engage-
ment in Wirtschaftsfragen, seine Gründung
neuartiger Institutionen und sein überall deutl.
Bestreben, jene Bereiche, die er wie die Rechts-
und Wirtschaftsordnung als spezif. staatl. Auf-
gabenfelder ansah, mögl. weitgehend vom
kirchl. Einfluß zu lösen – all dies machte das
sizil. Regnum zu einem Staatswesen, das sich
durch ein sehr prägnantes eigenes Profil aus-
zeichnete und mit manchem charakterist. Zug
die allg. europ. Entwicklung vorwegnahm. Ge-
rade sein Einsatz für diese Staatsvorstellung
trug F. im übrigen durch die Jh.e hindurch so-
wohl den Ruf eines Vorkämpfers für Recht und
zentralist. Ordnung wie den eines Kirchenfein-
des ein und verschaffte ihm wohl ebenso viele
entschiedene Verehrer wie Gegner.

Viell. noch vor dem faszinierte die Nachwelt
freilich seit je der Reichtum der künstl. und wis-
senschaftl. Aktivitäten an F.s Hof und die Tat-
sache, daß er selbst, hochbegabt und erfüllt von
einer bei ma. Regenten kaum sonst zu beobach-
tenden Vielfalt der Interessen, an wichtigen wis-
senschaftl. und künstl. Entwicklungen seiner
Zeit regen Anteil nahm.

F. beherrschte mehrere Sprachen und ach-
tete darauf, daß die Schriftstücke, die in seinem
Namen in die Welt hinaus gingen, auch formal,
durch den prunkenden Glanz ihrer Rhetorik,
der hohen Stellung ihres Absenders entspra-
chen. Er baute viel und kümmerte sich aufmerk-
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sam, teilw. bis hin zu Details um den Fortgang
seiner Projekte. Dabei handelte es sich ebenso
um der Erholung gewidmete Jagdschlösser
ganz unterschiedl. Ausstattung wie um große
Kastelle und weiträumige Palastanlagen, die
Verteidigungsfunktion hatten oder als glanzvol-
le ksl. Res.en gedacht waren und mit ihrer Ele-
ganz und luxuriösen Pracht vom überlegenen
ksl. Rang künden sollten.

Ein Hauptaugenmerk des Herrschers galt
wissenschaftl. und vor anderem naturwissen-
schaftl. Problemen. Sein Interesse für die Me-
dizin schlug sich eindrucksvoll bspw. in seinen
gesetzl. Regelungen für das Medizinstudium in
Salerno nieder. Fragen mathemat. Inhalts wie
solche zu Phänomenen der Optik oder etwa zu
aktuellen Themen der Philosophie sandte er an
berühmte Gelehrte, wobei seine Kontakte mit
der islam. Welt eine bes. Rolle spielten. Wo im-
mer mögl., suchte er Wissenschaftler von Rang
auf Dauer an seinen Hof zu ziehen. Jüd. Gelehr-
te arbeiteten dort in engem Kontakt und inten-
siver Diskussion mit ihren christl. Kollegen zu-
sammen, unter denen Michael Scotus zweifel-
los der bekannteste, wohl auch der fähigste und
einflußreichste war. Zuweilen mischte sich so-
gar der Ks. persönl. in ihre Dispute ein.

V. a. aber trat dieser selbst als wissenschaftl.
Autor hervor, als Verfasser des umfangr. Buches
»Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen«. Er er-
weist sich dort als ein exzellenter Kenner auf
dem Gebiet der Vogelkunde, zukunftsweisend
mit seinem Vertrauen auf die konkrete An-
schauung und seiner Neigung zum Experiment
wie mit seiner Überzeugung, das Verhalten der
Lebewesen lasse sich immanent, aus deren ei-
gener Natur begründen und verstehen.

III. F. drückte zweifellos am deutl. dem
Kgr. Sizilien seinen Stempel auf. Dort v. a. und
erst seit Ende der 30er Jahre zum Teil auch in
Reichsitalien setzte er seine Herrschaftskon-
zeption in die Praxis um, vorwiegend dort und
daneben in einzelnen Städten Oberitaliens ent-
faltete sich das glanzvolle Leben seines Hofes.
Mehr als 20 Jahre verbrachte er als volljähriger
Herrscher im sizil. Regnum, nur halb so viele,
etwas mehr als 10 Jahre in Dtl. Andererseits
blieb er dort zw. 1212 und 1220 acht Jahre unun-
terbrochen, so lange wie in keinem anderen

Herrschaftsbereich sonst, und er erreichte da-
mals durchaus Beachtenswertes für die stauf.
wie die kgl. Sache: Zunächst ohne jede feste
Machtbasis gewann er dem stauf. Kgtm. bis
1220 wohl einigermaßen die Stellung wieder
zurück, die es unter seinem Vater und Großva-
ter innegehabt hatte. Sehr eindrückl. führte
dann sein neuerl. Auftreten nördl. der Alpen zw.
1235 und 1237 das Ansehen und Gewicht vor
Augen, das seiner ksl. Position in jenen Jahren
dort zukam.

Als F. im September 1212, von † Trient über
† Chur nach † Konstanz und † Basel eilend,
erstmals dt. Boden betrat, begleiteten ihn mit
Berard, damals noch Ebf. von Bari, mit dem si-
zil. Kämmerer Richard und dem Logotheten
Andreas sowie vier Notaren der sizil. Kanzlei
zwar Männer mit Verwaltungserfahrung. Doch
ihnen allen waren die dt. Verhältnisse völlig
fremd. So nützte F. seine ersten Erfolge im S
Dtl.s sofort dazu, sich das Wissen und den
Sachverstand der zu ihm übertretenden Geist-
lichen, Adligen und Ministerialen des Landes
mögl. dauerhaft zu sichern. Bereits Ende 1212
läßt sich ein fester Personenkreis dt. Herkunft
fassen, der ständig in seiner Umgebung blieb
und aus dessen Mitte der Herrscher die Inhaber
der Hofämter mit ihren je bes. Aufgabenberei-
chen auswählte. Dabei übernahm er, wie wohl
gar nicht anders denkbar, zieml. vollständig
nicht nur die noch verhältnismäßig einfache
Struktur der Hofverwaltung, wie sie sich bis da-
hin in Dtl. herausgebildet hatte, sondern auch
das Personal, das dort bislang wirkte, sofern es
sich nur bereit fand, nun für ihn zu arbeiten.
Dies aber war weitgehend der Fall, stammten
die betreffenden Männer doch meist aus tradi-
tionell stauferfreundl. Familien.

So sehen wir im Amt des Hof- oder Reichs-
marschalls von Anfang 1213 bis zu seinem Tod
i. J. 1214 Heinrich von Kalden. Der Angehörige
und hervorragende Vertreter der Ministerialen-
familie von Pappenheim (westl. † Eichstätt),
der als zuverlässiger Helfer bereits Barbarossa
und dessen Söhnen als Marschall gedient hatte,
wurde also auch am Hofe des Enkels einer der
wichtigsten Stützen der zentralen Verwaltung.
Nach seinem Tod gingen Amt und Verpflich-
tung an Anselm von Justingen über, an jenen
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adligen Herrn aus Schwaben, der F. Ende 1211
die Kunde von seiner dt. Königswahl über-
bracht und ihn dann auf seiner Reise nach N
begleitet hatte; bereits im Herbst 1212 für kurze
Zeit im Marschallamt, mußte er es dann offen-
bar an Heinrich abtreten, um im Frühjahr 1215
endgültig damit belohnt zu werden.

Gleichfalls schon im Okt. 1212 begegnet uns
in F.s Umgebung Werner III. von Bolanden
(westl.†Worms) im Besitz eines Hofamtes, der
Würde des Reichstruchsessen nämlich, die er
bis zu seinem Tod um 1221 behalten sollte.
Auch Werner stammte aus einem seit Barbaros-
sas Zeiten im Dienst der Staufer aktiven Reichs-
ministerialengeschlecht. Die Bolander verstan-
den die sich ihnen selbst dabei bietenden Chan-
cen stets geschickt zu nutzen, so daß sie über
einen weitgespannten und relativ geschlosse-
nen Komplex von Gütern und Hoheitsrechten
unterschiedlichsten Charakters vorwiegend im
pfälz.-rheinhess. Raum verfügten. Neben Wer-
ner gehörte sein Bruder Philipp zu jenen Ver-
trauensleuten F.s, die sich fast ständig in dessen
Nähe aufhielten, ohne daß er freilich ein Amt
bekleidet hätte.

Das wichtige Hofamt des Reichsschenken
pflegte schon im 12. Jh. die Reichsministeria-
lenfamilie von Schüpf (Oberschüpf, westl. Bad
Mergentheim) zu versehen. Walter II. von
Schüpf, mit einer Schwester der Bolander ver-
heiratet und zunächst Schenk Kg. † Philipps,
dann † Ottos IV., fand sich wohl kurz nach sei-
nen Schwägern bei F. ein. Er blieb in seinem
Amt und läßt sich gleichfalls bis zu seinem Tod
Anfang 1218 regelmäßig beim Kg. nachweisen.
Danach ging die Schenkenwürde an seinen Bru-
der Konrad über, um 1226 an seinen Sohn Wal-
ter zu fallen. In ähnl. Weise gelang es den Re-
präsentanten des mächtigen Dienstmannenge-
schlechts von Münzenberg (südl. Gießen) als
unentbehrl., in der Wetterau und im riesigen
Reichsforstbezirk Dreieich südl. von Frankfurt
dominierenden Sachwaltern der Staufer gera-
dezu einen Erbanspruch auf die angesehene
und einflußreiche Stellung des Kämmerers zu
erringen und unter F. zu bewahren. Wie zuvor
sein Vater und Bruder, beide mit Namen Kuno,
so trug den Kämmerertitel nun Ulrich I. von
Münzenberg, der im Februar 1213 zu F. stieß.
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Neben den traditionellen Hofämtern läßt
sich die Kanzlei von Anfang an als eine feste In-
stitution an F.s dt. Hof erkennen. Natürl. kam
es dem Staufer sehr zugute, daß ihm nach dem
frühen Übertritt des Kanzlers Konrad, des der
Reichsministerialenfamilie von Scharfenberg
(bei Annweiler am Trifels) angehörenden Bf.s
von † Speyer und † Metz, sofort nicht nur des-
sen gewichtiger Rat, sondern auch geschultes
Personal der Reichskanzlei zur Verfügung
stand. Als eigentl. Leiter der Kanzlei mit dem
Titel eines Protonotars fungierte zunächst Ber-
thold von Neuffen, zuvor Kanoniker in † Speyer
und † Trient, vom Kg. in Verona im Aug. 1212
ernannt und seit 1217 Bf. von † Brixen. Seine
Nachfolge trat Heinrich aus der Ministerialen-
familie von Tanne (bei Ravensburg) an, der bis-
her Domherr in † Konstanz gewesen war und
nach langen Jahren in stauf. Dienst 1233 Bf. von
† Konstanz werden sollte. Daneben kennen wir
die Namen dreier führender Notare und Schrei-
ber, die sich durchweg mindestens bis in die
Kanzlei † Philipps zurückverfolgen lassen. Es
handelt sich dabei in der Mehrzahl um süddt.
Geistliche, und aus dem Klerus dieser Region
warb F. offenbar vorwiegend auch neue Kräfte
für seine Kanzlei. Zu deren dt. Mitgliedern, de-
nen der größte Teil der Arbeit zufiel, traten
meist noch einzelne sizil. Schreiber. Erstaunli-
cherw. entstand indessen trotz des relativ gro-
ßen Kanzleiapparates mehr als die Hälfte der
kgl. Urk.en aus jener Zeit bei Gelegenheits-
schreibern oder, wie meist im Falle der Zister-
zienserkl., in den Schreibstuben der Empfän-
ger.

Nicht nur die Leiter der Hofämter und ihre
Helfer sowie die Mitglieder der Kanzlei prägten
freilich F.s Hof während seiner Deutschlandjah-
re. Auch andere altbewährte Anhänger, enge
Mitarbeiter und Diener der stauf. Sache in
Süddtl. treffen wir dort regelmäßig an. Zu sei-
nen treuesten Begleitern aus dem hohen Adel
jener Region zählte ohne ZweifelMgf. Hermann
V. von Baden; sein Name gehört zu den meist-
genannten in den Zeugenreihen der kgl. Urk.en,
und der Staufer wußte seine häufige Anwesen-
heit und seinen Rat allem Anschein nach wohl
zu schätzen.

Ebenfalls einigermaßen regelmäßig ver-
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kehrten die Gf.en von † Württemberg, Ludwig
und sein Bruder Hartmann, als alte Parteigän-
ger der Staufer an F.s Hof. Ähnl. oft wie sie ver-
weilte bei dem Stauferkönig noch Gf. Eberhard
von Helfenstein (über Geislingen an der Steige),
daneben Graf Gerhard III. von Diez an der Lahn
(westl. Limburg), dessen Vater Heinrich schon
als zuverlässige Stütze stauf. Politik von Fried-
rich Barbarossa gefördert worden war, und Gf.
Siegbert von Werd (Wörth, südl. Straßburg),
der v. a. während F.s Aufenthalten in Hagenau
fast ständig um den Kg. gewesen zu sein
scheint. Einen guten, wenngleich loseren Kon-
takt zum Hof pflegten noch eine ganze Reihe
anderer süddt. Gfen.

Unter den nichtgfl. Adligen der Region legte
neben Anselm von Justingen Heinrich von
Neuffen, 1211 sein Genosse auf dem ersten Teil
der Sizilienfahrt zu F., großen Wert auf konti-
nuierl. Präsenz beimHerrscher; er erschien, hin
und wieder zusammen mit seinem Vater oder
Bruder, recht eifrig bei Hofe, während man sei-
nen edelfreien Standesgenossen dort seltener
begegnet. Aus dem Kreis der süddt. Äbte fand
sich Kuno, Abt von † Ellwangen und seit 1218
zugleich von† Fulda, bes. oft beim Kg. ein, und
Ulrich von† St. Gallen oder Hugo vonMurbach
im Elsaß besuchten wenigstens F.s Hoftage in
der weiteren Umgebung ihrer Kl. zieml. zuver-
lässig.

Nicht vergessen werden darf schließl., daß
neben den schon genannten altbewährten und
mit Hofämtern betrauten Reichsministerialen-
familien an F.s. Hof und in seinem Beraterkreis
noch eine Reihe ehemals welf., erst mit dem
Welfenerbe in Oberschwaben 1191 unter die
Stauferherrschaft gelangter Ministerialen be-
achtl. Gewicht besaßen. Aus ihrer Mitte ragen
bes. Eberhard von Tanne-Waldburg, der Bruder
des Protonotars Heinrich, und sein Neffe Kon-
rad von Tanne-Winterstetten hervor. Eberhard,
1197 als Schenk Hzg. † Philipps von Schwaben
bezeugt und seit 1214 häufig an F.s. Hof zuge-
gen, stand offenkundig vonAnfang an in dessen
Gunst. Er verwaltete zunächst sein schwäb.
Schenkenamt weiter und erhielt 1219 dann mit
dem Stammsitz des ausgestorbenen Hauses
Waldburg auch dessen hzgl.-schwäb. Truchses-
senwürde übertragen, während sein Neffe Kon-

rad in das Schenkenamt nachrückte. Kaum we-
niger eifrig als sie setzte sich der Ministeriale
Dieto von Ravensburg für den Stauferkg. ein.
Auch ihn finden wir des öfteren am Hof; hin
und wieder trägt er den Titel eines Kämmerers,
vermutl. des schwäb. Hzg.s, einmal jedoch
heißt er ausdrückl. sogar camerarius imperii. Ne-
ben den Reichshofämtern spielten also die des
schwäb. Hzm.s eine Rolle an F.s Hof, ohne daß
wir wüßten, ob und wie genau ihre Aufgaben
gegeneinander abgegrenzt waren – Dietos Bei-
spiel lässt an einen eher fließenden Übergang
denken. Einen bes. Vorrang ihrer Träger am
Hof markierten die Titel aber gewiss in jedem
Fall.

F. gelang es in zähem Bemühen, durch ge-
wandtes Balancieren zw. Nachgiebigkeit und
Härte, aber auch dank der Hilfe der rasch zu
ihm übergegangenen Adligen und Ministeria-
len, die dem Kgtm. bis 1212 entglittenen Güter
und Herrschaftsrechte zieml. vollständig wie-
der in seine Hand zu bekommen, ihren Bestand
da und dort zu mehren und so die ökonom. und
polit. Basis für sein Regiment, aber auch für die
Existenz und Arbeit seines Hofes zu schaffen.
Allmähl. begannen sich die Strukturen einer zu-
nehmend effektiveren Territorialverwaltung ab-
zuzeichnen, die sich auf die Amtsleute in den
einzelnen Verwaltungsbezirken sowie die ihnen
übergeordneten Prokuratoren in den größeren,
mit Provinzen vergleichbaren Einheiten stütz-
ten. Am Beispiel eines solchen Prokurators, des
Gerhard von Sinzig, vermögen wir schlaglicht-
artig zu erkennen, wie der Kg. – und das hieß in
der Praxis doch wohl: der zuständige Hofbe-
amte – diese Regionalverwaltung lenkte und
kontrollierte. Gerhard erhielt seine Ernennung
mit der Definition seiner administrativen und
richterl. Befugnisse, der Festlegung seiner fi-
nanziellen Rechte und Verpflichtungen und der
Bestimmung seines Amtsbereiches vom Herr-
scher in schriftl. Form. An anderer Stelle hören
wir von speziellen Mandaten an einzelne Amts-
leute, und von zunehmender Übersicht, Kon-
trolle und Schriftlichkeit der Verwaltung zeugt
wohl auch das uns zufällig erhaltene, um 1220
angelegte Verzeichnis über die Erträge und Ver-
luste des Reiches im Amt Pfullingen.

Wie übl. zog der Kg. mit seinem Hof ohne
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feste Res. durch sein Reich. In den ersten Jahren
gelangte er dabei auf einzelnen Reisen situati-
onsbedingt immerhin noch bis Vaucouleurs,
Merseburg oder Aachen. Schon jetzt und voll-
ends nach der Krönung von 1215 führte F. sein
Regiment jedoch fast ausschließl. von den gro-
ßen süd- und mitteldt. Zentren des unmittel-
baren stauf. Einflußbereiches aus. Wir hören
von häufigen Aufenthalten und Hoftagen in den
Bischofsstädten † Speyer, † Augsburg und †
Würzburg. Mindestens ebenso oft besuchte der
Kg. die großen Pfalzen in†Nürnberg, Ulm und
Frankfurt, allesamt wichtige, privilegierte und
glanzvoll ausgebaute Mittelpunkte der kgl. Ver-
waltung schon unter den früheren Staufern. Zu
F.s. Lieblingssitz und zeitweilig doch einer Art
Res. entwickelte sich indessen die Pfalz Hage-
nau, die Barbarossa wohl nach 1160 einschließl.
einer prächtigen, doppelgeschossigen Kapelle
völlig neu errichtet hatte. Vermutl. zog den En-
kel nicht nur die stauf. Tradition an jenen Ort,
sondern auch die Freude an der Größe und er-
lesenen Schönheit der Anlage, die Weite des
umliegenden Heiligen Forstes, eines idealen
Jagdreviers, sowie die günstige Lage inmitten
des umfangr. nordelsäss. Haus- und Reichsgu-
tes. Jedenfalls verbrachte er, von kürzeren Be-
suchen abgesehen, hier einen großen Teil der
Herbst- und Wintermonate 1215/16 sowie der
Winter- und Frühjahrszeit der Jahre 1218, 1219
und 1220. Hier ließ er fast ein Viertel seiner
Urk.en anfertigen und hier hielt er während ei-
nes längeren Aufenthalts von Ende Aug. bis An-
fang Okt. 1219 einen offenbar vorwiegend ober-
ital. Fragen gewidmeten Hoftag ab. Als er 1235
wieder in Dtl. erschien, diente ihm Hagenau er-
neut als bevorzugte Res. und eine Art Winter-
quartier.

Auf den Hoftagen des Herrschers fanden
sich die Rfs.en bei ihm ein. Hzg. Ludwig von
Bayern begleitete ihn sogar fast ständig. Wie-
derholt erschienen am Hof daneben Kg. Otto-
kar von Böhmen, die Hzg.e von † Österreich
und Steiermark, von Kärnten, Meranien und †
Brabant, Berthold von Zähringen, der Mgf. von
† Meißen und der Lgf. von † Thüringen, dazu
einzelne Gf.en. Aus dem Kreis der bes. wichti-
gen hohen Geistlichkeit treffen wir den Kanzler
Konrad meist an des Kg.s Seite, häufig auch die
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Ebf.e von †Magdeburg und †Mainz, fast eben-
so oft diejenigen von † Trier, † Salzburg und †
Köln, außerdem die Bf.e von † Regensburg, †
Passau, † Augsburg, † Würzburg und † Basel.
Überwogen in F.s Umgebung also zweifellos die
fsl. Vertreter aus Dtl.s S, so stammten die Emp-
fänger seiner Urk.en, insbes. nach 1215, doch,
vom NO abgesehen, einigermaßen gleichmä-
ßig aus allen Teilen des Kgr.es.

Mit den Fs.en zusammen suchte der Herr-
scher auf seinenHoftagen Recht und Frieden im
Reich zu sichern. Er bemühte sich umAusgleich
zw. den vor ihn Geladenen, ernannte Männer
seines Vertrauens zu Schlichtern bei Streitigkei-
ten zw. den Großen, befahl die Abstellung wi-
derrechtl. Praktiken. Unter seinem Vorsitz fäll-
ten die Fs.en bei Klagen und Beschwerden Ur-
teile über ihre Standesgenossen, klärten sie
strittige Rechtsfragen. Der Kg. erbat dabei zu-
nächst den Spruch der Fs.en, dann offenbar
auch die Zustimmung der anwesenden übrigen
Adligen und der Ministerialen; er bekräftigte
und verkündete daraufhin das so zustande ge-
kommene Urteil und traf die zu seiner Voll-
streckung nötigen Entscheidungen und Anwei-
sungen. Leider verraten uns die Quellen nichts
über etwaige Meinungsverschiedenheiten und
Diskussionen vor der Urteilsfindung. Ein be-
reits ergangener Spruch konnte indes durch das
Auftreten neuer Gesichtspunkte, den erneuten
Einsatz einer Partei revidiert werden, und in
Einzelfällen sah sich der Kg. dazu sogar ohne
die Fs.en berechtigt, wenn ihmdie equitas iuris es
nahelegte.

Inhaltl. ging es den Fs.en bei ihren Ent-
scheidungen ganz wesentl. um die Sicherung
ihrer dominierenden Stellung, um die Bekräfti-
gung ihrer Reichsunmittelbarkeit und ihrer le-
hensrechtl. oder stadtherrl. Befugnisse und um
den Ausbau ihres wirtschaftl. Einflusses, also
die Verfügung über Zoll-, Markt- und Münz-
rechte. F.s größter Erfolg war wohl die ihnen im
April 1220 auf dem großen Frankfurter Hoftag
abgerungene Königswahl seines Sohnes Hein-
rich.

Nichts erfahren wir über kulturelle Aktivitä-
ten am Stauferhof zw. 1212 und 1220. Manche
engen Vertrauten F.s wie Konrad von Winter-
stetten oder Heinrich von Neuffen kennen wir
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freilich als große Freunde und Förderer der da-
mals blühenden mittelhochdt. Dichtung. So
steht immerhin zu vermuten, daß sie ihren
Herrn mit der zeitgenöss. Literatur vertraut
machten, ihm sogar deren wichtigsten Vertreter
vorstellten. Die großzügige Hilfe, die der Kg.
Walther von der Vogelweide, dem wirkungsvol-
len Werber für seine Politik, mit der Schenkung
eines Gutes gewährte, spricht doch sehr für ei-
nen solch direkten Kontakt zw. Kg. und Künst-
lern am Hofe.

Weit spektakulärer als bis 1220 machte F.
zw. 1235 und 1237 in Dtl. den Glanz seines Ho-
fes nach außen sichtbar. Er beeindruckte die
Öffentlichkeit mit dem südl.-fremdartigen
Prunk seines Aufzuges, feierte in † Worms
glanzvoll seine Heirat mit Isabella von England
und hielt anschl. im Aug. 1235 in†Mainz einen
Hoftag ab, der eine Woche lang die Rfs.en in
kaum je sonst einmal zu beobachtender Voll-
zähligkeit zusammenführte. Eine prächtige
Zeltstadt war vor den Mauern der Stadt eigens
für sie aufgeschlagen, und das abschließende
Fest mit dem Kirchgang des die Krone und die
ksl. Gewänder tragenden Herrschers und dem
aufwendigen Festmahl der Großen im Lager
faszinierte Beteiligte wie Zaungäste und Chro-
nisten gleichermaßen. Zuvor hatte der Ks. den
Mainzer Landfrieden erlassen und darin mit der
Einsetzung des Hofjustitiars als ständigem Lei-
ter des Hofgerichts eine neue, feste Institution
des dt. Hofes geschaffen, die sofort zu arbeiten
begann und bis 1451 Bestand haben sollte.

† A. Staufer
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HEINRICH (VII.) (1220–35)

I. Heinrich (VII.), aus stauf. Haus, dt. Kg.,
Kg. von Sizilien, * Jan./Juni 1211 in Sizilien, † 10.
Febr. 1242 bei Martirano (Provinz Catanzaro),
= im Dom zu Cosenza; –Margarethe († 1266),
Tochter Hzg. Leopolds VI. von Österreich und
Steier(mark), Hochzeit in † Nürnberg am 29.
Nov. 1225. Kinder: Heinrich († 1242/45), Fried-
rich († 1251). – März 1212 Kg. von Sizilien, in
Palermo gekrönt, letzter Beleg für sizil. Königs-
titel Febr. 1217; 1217–35 Hzg. von Schwaben,
spätestens seit Jan. 1220 zudem Rektor von †
Burgund; 1220–35 röm. Kg.: April 1220 Königs-
wahl in Frankfurt durch die dt. Fs.en, 8. Mai
1222 in Aachen gekrönt vom † Kölner Ebf. En-
gelbert; Juli 1235 in † Worms Entzug der Kö-
nigsherrschaft, Inhaftierung. – Vater: Ks. †
Friedrich II. († 1250), Mutter: Konstanze
(† 1222), Tochter Kg. Alfons’ II. von Aragón.

II. AlsH. in der erstenHälfte des Jahres 1211
auf Sizilien, vermutl. in Palermo oder Messina,
geb. wurde, rang sein damals 16jähriger Vater †
Friedrich II. mit dem welf. Ks. † Otto IV. nicht
nur umdieHerrschaft in Unteritalien. Nachdem
antiwelf. Fürstenkreise den Staufer im Herbst
diesen Jahres zu † Nürnberg zum künftigen Ks.
gewählt hatten, ließ† Friedrich seinen Sohn im
März 1212 in Palermo zum sizil. Kg. krönen und
brach nach Dtl. auf. Die Krönung geschah wohl
auf Verlangen des Papstes Innozenz III., der da-
mit die Umklammerung des Kirchenstaates, die
Verbindung von sizil. Regnum und Imperium,
verhindern wollte. Die eigentl. Regentschaft Si-
ziliens lag in den Händen von H.s Mutter Kon-
stanze. Über seine ersten Lebensjahre am Kö-
nigshof, auch über seine Erziehung, ist kaum
etwas bekannt. Als sich † Friedrich im Macht-
kampf mit † Otto IV. entscheidend durchge-
setzt hatte und am 25. Juli 1215 in Aachen noch-
mals (nach 1212 in † Mainz) zum dt. Kg. ge-
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krönt worden war, ließ er H. nach Dtl. bringen.
Spätestens Anfang Dez. 1216 trafen Vater und
Sohn in † Nürnberg zusammen.

Daß dem damals fünfjährigen Knaben zuge-
dacht war, künftig nicht die ererbte kgl. Herr-
schaft im sizil. Reich auszufüllen, sondern die
traditionelle stauf. Machtbasis in Dtl. zu si-
chern, zeigte sich sehr rasch. So erhob ihn †
Friedrich II. zumHzg. von Schwaben und etwas
später zum Rektor von † Burgund. Erstmals ist
H. als dux Suevie urkundl. im Febr. 1217 belegt;
seither verschwand interessanterweise die sizil.
Königswürde aus seiner Titulatur. Spätestens
im Jan. 1220 folgte er als rector Burgundie Hzg.
Berthold V. von Zähringen († 1218), der als
Stellvertreter des Kg.s in ganz † Burgund fun-
giert hatte. Die von † Friedrich II. zielstrebig
verfolgte Wahl H.s zum dt. Kg. kam erst nach
mühsamen Verhandlungen mit den dt. Rfs.en
zustande, die ihren Einfluß und ihr Wahlrecht
nicht durch erbrechtl. Ansprüche sowie terri-
toriale Ambitionen der stauf. Dynastie beein-
trächtigt sehen wollten. Auf einem großen
Hoftag zu Frankfurt am Main im April 1220
wählten die Fs.en den stauf. Sproß zum rex Ro-
manorum. Im Gegenzug bestätigte † Friedrich
II. den geistl. Fs.en, die sich stets als die Haupt-
stütze seiner Herrschaft erwiesen hatten, in der
»Confoederatio cum principibus ecclesiasticis«
deren gewachsene Rechte als Landesherren.

So hatte der Staufer trotz mancher Wider-
stände eine klare Nachfolgeregelung in Dtl.
durchsetzen können, die es ihm erlaubte, im
Aug. 1220 mit seiner Gattin Konstanze nach Ita-
lien zurückzukehren und im Nov. diesen Jahres
die Kaiserkrone aus den Händen des Papstes
Honorius III. in Rom zu empfangen. Der neun-
jährige Knabe sollte seine Mutter († 1222) nie
mehr, seinen Vater erst nach 12 langen Jahren
wiedersehen. Das stauf. Familienoberhaupt
hatte den † Kölner Ebf. Engelbert I. von Berg
zum Vormund seines Sohnes und zum Reichs-
verweser eingesetzt. Als der rhein. Metropolit
1225 von einem Neffen ermordet wurde, folgte
ihm Hzg. Ludwig I. von Bayern in beiden Funk-
tionen. Am 8. Mai 1222 war H. von Engelbert in
Aachen zum dt. Kg. gekrönt worden. Aus
machtpolit. Erwägungen ließ † Friedrich II. sei-
nen Sohn die immerhin etwa sieben Jahre ältere
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Margarethe, die Tochter des Hzg.s Leopold VI.
von Österreich und Steier(mark), heiraten. Mit
dieser Hochzeit im Nov. 1225 in † Nürnberg
mag der Staufer die Erwartung verbunden ha-
ben, den zu einem der einflußreichsten Rfs.en
aufgestiegenen Babenberger stärker an sich und
sein Haus zu binden, seinen eigenen polit.
Handlungsspielraum in Oberitalien zu erwei-
tern und zugl. seinem Sohn eine verläßl. macht-
polit. Stütze auf Dauer zu verschaffen.

Allmähl. begann H., sich stärker in die Re-
gierungsgeschäfte einzumischen und nach ei-
genständiger Herrschaft zu streben. Daher war
der offene Bruch mit dem bayer. Hzg., zu dem
es am Weihnachtsfest des Jahres 1228 in der
Pfalz Hagenau kam, unvermeidlich. Unter-
schiedl. territorialpolit. Interessen hatten hier-
zu beigetragen. Nach der lange ersehnten
Machtübernahme verfolgte der nunmehr 17jäh-
rige Kg. eine nicht immer geradlinige, zuweilen
aggressive Politik, die auf einen territorialen
Ausbau der stauf. Machtstellung, bspw. im El-
saß und am Mittelrhein, zielte, indem er sich
auf niedere Adelige und Reichsministerialen
stützte, kommunale Selbständigkeitsbestre-
bungen der Bürger gegen bfl. Stadtherren för-
derte und Reichsstädte privilegierte. Diese Po-
litik brachte ihn zunehmend in Konflikt mit den
geistl. Fs.en, so zum Beispiel mit dem Bf. von †
Straßburg. Ungeschickte Vorgehensweisen und
wohl teilw. schroffes Verhalten des sprunghaf-
ten Staufers verschärften die Auseinanderset-
zungen im Reich. Der Widerstand der geistl.
und auch weltl. Fs.en, die sich zusammen-
schlossen, sich direkt an den Kaiserhof in Ita-
lien wandten und ihre Beschwerden † Friedrich
II. vortrugen, wuchs dementsprechend und nö-
tigte H. zum Einlenken. Dieser gestand am 1.
Mai 1231 das »Statutum in favorem principum«
zu, das sein Vater ein Jahr später im friulan. Ci-
vidale bestätigen mußte. Darin wurde die fsl.
Territorialhoheit auf Kosten der Krone gestärkt.
† Friedrich II. hatte recht unzufrieden und
harsch auf den Konflikt in Dtl. reagiert und sei-
nen Sohn im Friaul geradezu gedemütigt, weil
er hinsichtl. seiner imperialen Politik auf ein
mögl. konfliktfreies Verhältnis zw. Kgtm. und
Fs.en im Deutschen Reich angewiesen war und
keinesfalls seine traditionellen Bundesgenos-
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sen unter den Bf.en, etwa im Kampf gegen die
oberitalien. Städte, verprellen wollte. H. mußte
seinem Vater gegenüber einen Gehorsamseid
ablegen; wenn er dagegen verstoßen sollte, wä-
ren die Fs.en von ihrer Treuepflicht entbunden.
Im Frühjahr 1233 sah sich der dt. Kg. sogar ge-
drängt, den Papst zu bitten, ihn bei einemBruch
seines Eides auf Verlangen des Ks.s zu exkom-
munizieren.

Wenn sich die Lage zw. dem Ks. und dem dt.
Kg. gleichwohl dramat. zuspitzte, ja H. zu of-
fener Rebellion schritt und sich mit den lom-
bard. Städten gegen † Friedrich II. zu verbün-
den suchte, dann lag dies an mehreren Grün-
den. Vater und Sohn hatten sich nach den lan-
gen Jahren der Trennung einander völlig ent-
fremdet, ihr Verhältnis war zerrüttet. 12 Jahre
lang waren sie sich nicht begegnet, nach dem
Treffen im NO Italiens 1232 sahen sie sich be-
zeichnenderweise erst drei Jahre später in Dtl.
wieder, als der Ks., unterstützt durch zahlr.
Fs.en, mit unerbittl. Härte H. im Juli 1235 zu †
Worms die Königsherrschaft entziehen und ihn
im Jan. 1236 als Gefangenen in den S der Apen-
ninenhalbinsel überführen ließ. Über Wege
und auch Ziele kgl. Handelns im dt. Reich wa-
ren sich beide uneinig, H. schien letztendl.
nicht bereit zu sein, eine grundsätzl. Kurskor-
rektur seiner Politik dauerhaft durchzuführen,
die väterl. Weisungen und die Kontrolle der ksl.
Oberherrschaft zu akzeptieren. Meinungsver-
schiedenheiten hinsichtl. der Ketzerinquisition
kamen hinzu. Die Konkurrenz des kgl. und ksl.
Hofes um Einfluß und Klientel in Dtl. beein-
trächtigte jedwede Suche um einen Ausgleich
zw. Vater und Sohn. Dieser mußte sechs Jahre
lang in mehreren Gefängnissen Süditaliens zu-
bringen. Dann unternahm er einen Selbstmord-
versuch, an dessen Folgen er starb. Im Dom zu
Cosenza fand »der bei weitem unglücklichste
unter allen gekrönten Herrschern des deut-
schen Mittelalters« (Goez 2001, S. 8) seine letz-
te Ruhestätte. Der Ausgang des Machtkampfes
und der Familientragödie lastete fortan auf den
letzten Vertretern des stauf. Königs- und Kai-
sergeschlechts.

III. Ebenso wie Person und Handeln H.s,
der lange Zeit im Schatten des öffentl. und wis-
senschaftl. Interesses für † Friedrich II. stand,

erfährt sein Hof von seiten der dt. Mediävistik
erst in den letzten Jahren größere Beachtung.
Doch bleiben noch manche Forschungsdeside-
rate bestehen. Eine krit. Edition der mehr als
500 Urk.n H.s steht noch aus, eine moderne
Biographie dieses stauf. Herrschers ist überfäl-
lig, sein Königshof – die Quellenlage zu diesem
ist weniger günstig als die zum ksl. – bedarf
noch einer umfassenden Untersuchung und
Darstellung, denen jüngst erschienene Beiträge
(u. a. Hillen 1999) freilich sehr dienl. sein
können.

An der Spitze des kgl. Hofes stand zunächst
bis 1225 der Ebf. von † Köln als Vormund H.s
und Reichsverweser, dann bis 1228 der bayer.
Hzg. Ludwig I. als Nachfolger Engelberts. An-
ders als dieser weilte jener nahezu ständig am
Hof. Zur Zeit des Kölner Metropoliten erreicht
das Itinerar H.s die größte räuml. Ausdehnung,
wozu u. a. der Konflikt mit dem dän. Kg. Wald-
emar II. und Verhandlungen mit der kapeting.
Dynastie in † Lothringen um eine ehel. Verbin-
dung zw. beiden Herrscherhäusern beitragen.
Die geograph. Eckpunkte stellen Aachen und †
Toul im W, Bardowick, † Lüneburg und Ble-
ckede im N, † Altenburg und Eger im O sowie
Bern im S dar. In diesen Jahren bildet sich ge-
wissermaßen der räuml. Schwerpunktbereich,
der zw. dem Elsaß, Frankfurt und † Nürnberg
liegt und mutatis mutandis in den nachfolgen-
den Jahren bestimmend bleiben sollte, im Han-
deln des jungen Staufers. In den Jahren von 1225
bis 1228 ragen Hagenau, †Würzburg, Ulm und
†Augsburg als Zentralorte aus demkgl. Itinerar
heraus. Nachdem H. die Regierungsgeschäfte
dem bayer. Hzg. abgenommen hatte, gewann
die große und prächtige Pfalz Hagenau auf der
Moderinsel im Elsaß noch weiter an Bedeutung
für den Sohn † Friedrichs II., ohne freilich den
Rang einer festen Res. des stauf. Kgtm.s ein-
zunehmen. Von 1232 bis 1235 hielt sich der Kö-
nigshof nahezu ausschließl. im Rhein-Main-
Neckar-Gebiet einschließl. des Elsaß auf, bes.
in den Pfalzen Hagenau, † Nürnberg und
Wimpfen sowie in der umstrittenen Bischofs-
stadt† Speyer. Der polit. und wirtschaftl. Hand-
lungsspielraum H.s beschränkte sich auf den
engeren Bereich der stauf. Haus- und Reichs-
güter. Aufs Ganze gesehen ist das kgl. Itinerar
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in den 15 Jahren von einer wachsenden Regi-
onalisierung geprägt, worin sich die bedrängte
Lage H.s und sein schwindender Rückhalt unter
den Rfs.en spiegeln. Daß sich das eigentl. Gra-
vitationszentrum seiner Königsherrschaft am
Mittelrhein (bis hin zum nördl. Elsaß) und am
Main lag, zeigen auch die 25 Hoftage zw. 1221
und 1234 an, die überwiegend in Franken statt-
fanden.

Der Hof H.s hielt sich in Reichsburgen,
Reichsstädten und bes. in kgl. bzw. stauf. Pfal-
zen auf (etwa zwei Drittel nach Vogtherr
1991, S. 422). Deren Anteil am Itinerar übertrifft
insgesamt deutl. denjenigen der Bischofsstädte
(ein Drittel). Das Zurücktreten der Bischofs-
städte und das Hervortreten der Königspfalzen
und Reichsstädte im Herrscheritinerar läßt sich
zwar bei den Staufern seit Heinrich VI. beobach-
ten, doch verstärkt sich diese Tendenz signifi-
kant unter seinem Enkel und weist auf einen
grundlegenden Wandel kgl. Regierungspraxis
hin.

Wie sehr sich die Regionen im NW, NO und
SO des Reiches als königsfern, bes. ab 1226, er-
weisen, zeigen Untersuchungen nicht nur des
Itinerars, sondern auch der Urkundenvergabe-
praxis und des Personenkreises am Königshof.
Am stärksten, d. h. sowohl quantitativ als auch
qualitativ (sozialer Rang), ist der mainfränk.-
schwäb. Raum in der Umgebung des Herr-
schers, der zugl. als Hzg. von Schwaben fun-
giert, repräsentiert. Diejenigen, die fast ständig
am Hof zugegen waren, stammten hauptsächl.
aus der Schicht der Ministerialen. Geistl. und
weltl. Fs.en suchten im allgemeinen immer we-
niger die Nähe des Kg.s, hingegen in wachsen-
dem Maße die † Friedrichs II. Mit dem ksl. Hof
in Italien, v. a. mit dessen Beziehungsgeflecht,
zu konkurrieren, fiel dem kgl. zunehmend
schwerer.

Im Jahre 1220 war die Erziehung des jungen
Königssohnes v. a. den Ministerialen Werner
von Bolanden und Konrad von Winterstetten,
der zudem neben seinem Onkel Eberhard von
Waldburg als Prokurator des schwäb. Hzm.s
wirkte, anvertraut worden. Diese gehörten über-
dies dem institutionell nicht so festgefügten Re-
gentschaftsrat an, dessen Mitglieder das Leben
am Hofe mit prägten. Zu ihnen zählten neben

heinrich (vii.) (1220–35)

dem jeweiligen Reichsverweser wohl u. a. der
Reichskanzler Konrad von Scharfenberg, Bf.
von†Metz und† Speyer, seine Amtsbrüder aus
† Würzburg, † Augsburg und † Eichstätt, H.s
Schwiegervater, der Hzg. Leopold VI. von
ÖsterreichundSteier(mark),derAbtKonradI.von
† Sankt Gallen, Gf. Gerhard II. von Diez, Hein-
rich von Neuffen und weitere schwäb. Ministe-
riale. Aus diesem Kreis blieben nicht wenige H.
als Berater und Helfer in Regierungsgeschäften
weiterhin verbunden, als er ab dem Ende des
Jahres 1228 die Geschicke des Reiches selbstän-
dig bestimmte.

AmHof verfügte er über eine eigene Kanzlei,
die im Unterschied zur späteren † Konrads IV.
von der ksl. völlig eigenständig tätig war. Dies
darf an sich schon als bemerkenswert gelten. In
dieser Kanzlei waren mehrere Notare für H. tä-
tig. Sie versuchten nicht, die kgl. Diplome nach
dem Muster der ksl. zu erstellen. Auch diesbe-
zügl. sollten sich die beiden Kanzleien der
Stauferbrüder unterscheiden. Daß angesichts
der polit. Entwicklung im dt. Reich Streitfälle
insbes. zw. Bürgern und bfl. Stadtherren vor
dem Hofgericht verhandelt wurden, kann nicht
weiter überraschen.

Die H., einem eifrigen Mäzen und Förderer
höf. Lebens, zuweilen zugeschriebenen lyr.
Werke sind wahrscheinl. von seinem Großvater
Heinrich VI. verfaßt. Ein sog. »schwäbischer«
oder »spätstaufischer« Dichterkreis entstand
am Hof des jungen, den Festen zugeneigten
Staufers. Manche mittelhochdeutschen Dichter
und Minnesänger fanden sich bei ihm ein, dar-
unter Ulrich von Türheim, Ulrich von Singen-
berg, Burkhard von Hohenfels, Gottfried von
Neuffen, Rudolf von Ems, Ulrich von Winter-
stetten und viell. auch der Tannhäuser. Der le-
bensfrohe Kg., aus machtpolit. Gründen mit ei-
ner sieben Jahre älteren Frau verh., war dem
Minnegesang sehr zugetan und mag die eine
oder andere jüngere Geliebte gehabt haben. Es
überrascht nicht, daß der jahrelange Konflikt
zw. Vater und Sohn sowie dessen Sturz in der
polit. Lyrik jener Zeit ihren Niederschlag gefun-
den haben, so zum Beispiel bei Bruder Wernher
und Reinmar von Zweter. Im übrigen hatte Wal-
ther von der Vogelweide bereits relativ früh H.
als mangelhaft erzogen und ungeeignet für das
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Kgtm. befunden sowie die Verhältnisse an sei-
nem Hof getadelt. Daß sein Urteil nicht so weit
von der histor. Wirklichkeit entfernt war, zeig-
ten die Jahre bis 1235.
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Andreas Sohn

HEINRICH RASPE (1246–47)

I. Heinrich Raspe (Raspe, Raspo), Lgf. von
Thüringen, Pfgf. von † Sachsen, princeps Hassie
(1241), dominus Hassie (1241), seit 22. Mai 1246
Romanorum rex. – * um 1203/04; – 1. vor 16. Mai
1228 Elisabeth (Tochter Mgf. Albrechts II. von
Brandenburg, † vor Jan./Sept. 1231, = Rein-
hardsbrunn); 2. Febr. 1238 Gertrud (Tochter
Hzg. Leopolds VI. von Österreich, † nach Juli
1239/vor Anfang 1241); 3. Beatrix (Tochter Hzg.
Heinrichs II. von Brabant, – in zweiter Ehe vor
19. Nov. 1247mit Gf. Wilhelm III. von Flandern,
† 11. Nov. 1288,=Marquette [Frankreich, Dep.
Nord, Arr. et C. Lille]). – † 16. Febr. 1247 auf der
Wartburg, bestattet im Zisterzienserinnenkl.
St. Katharinen in † Eisenach. – 1227–47 Lgf.
von Thüringen, Pfgf. von Sachsen, 1227/31,
1234/38, 1241/47 Herr von † Hessen; 1242/43
Reichsverweser im Auftrag Ks. † Friedrichs II.
für Kg. † Konrad IV.; am 22. Mai 1246 in Veits-
höchheimWahl zum röm. Kg. – Drittgeborener
Sohn Lgf. Hermanns I. von Thüringen (1190–
1217) und dessen zweiter Gemahlin Sophia von
Wittelsbach (Tochter Hzg. Ottos I. von Bayern).

H.R. war über seine Großmutter väterli-
cherseits, Ks. Friedrichs I. Halbschwester Jutta,
mit dem stauf. Hause († Staufer) und über seine
Mutter Sophia mit den † Wittelsbachern ver-
wandt. Entferntere Verwandtschaftsbeziehun-
gen bestanden zu Kg. Ottokar I. Přemysl von
Böhmen (1198–1230) († Přemysliden), dessen
Mutter Jutta eine Schwester H.R.s Großvaters
Lgf. Ludwig II. (1140–72) gewesen war. Weitere
wichtige Verwandtschaftsverbindungen erga-
ben sich für H.R. außer durch seine eigenen,
mit Angehörigen der askan. Mgf.en von † Bran-
denburg († Askanier), des österr. Herzogshau-
ses der Babenberger und der Hzg.e von † Bra-
bant eingegangenen Ehen v. a. durch die Ehen
seiner Geschwister. Sein ältester Bruder Lgf.
Ludwig IV. von Thüringen (1217–27) war durch
seine Gemahlin Elisabeth († 16./17. Nov. 1231),
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die Tochter Kg. Andreas’ II. von Ungarn und
Gertruds, mit dem ungar. Königshaus der Ar-
paden und den zum europ. Hochadel zählenden
Andechs-Meraniern versippt. Durch seine Halb-
schwester Jutta, die in erster Ehe mit Mgf. Die-
trich von Meißen († 1221) und in zweiter Ehe
mit Gf. Poppo (VII.) von Henneberg verh. war,
war H.R. Oheim des wettin. Alleinerben Mgf.
Heinrich des Erlauchten von † Meißen (1218–
88). Über seine Schwestern Hedwig und Irm-
gard bestanden Verwandtschaftsbeziehungen
zu den Gf.en von Weimar-Orlamünde und den
Gf.en von † Anhalt, seine Schwester Agnes war
in erster Ehe mit dem Babenberger Heinrich
(† 1228) und in zweiter Ehe mit Hzg. Albrecht I.
von Sachsen verh. Über seinen Neffen Lgf. Her-
mann II. und dessen Gemahlin Helene knüpfte
H.R. 1238/39 Heiratsbeziehungen zu dem welf.
Hzg. Otto I. von Braunschweig an.

H.R.s jüngerer Bruder Konrad, der seit 1231
gleichfalls den Titel eines Lgf.en von Thüringen
und Pfgf.en von † Sachsen führte, übernahm
1231/34 die Herrschaft † Hessen, trat aber 1234
in den † Deutschen Orden ein. Er wurde nach
dem Tod Hermanns von Salza (20. März 1239)
als dessen Nachfolger zum Hochmeister des †
Deutschen Ordens gewählt, starb aber schon
kurze Zeit später als Leiter einer Vermittlungs-
aktion dt. Rfs.en zw. Papst Gregor IX. und Ks.†
Friedrich II. am 24. Juli 1240 in Rom (bestattet
in der Elisabethkirche in † Marburg).

II. H.R., der unter seinem Bruder Lgf. Lud-
wig IV. von Thüringen (1217–27) weitgehend
von der Herrschaft ausgeschlossen worden war,
folgte diesem nach dessen Kreuzfahrertod am
11. Sept. 1227 vor Otranto zunächst als Vor-
mund und Regent für dessen als Alleinerbe vor-
gesehenen minderjährigen Sohn Hermann fakt.
in der Regierung nach und wurde spätestens
1231 unter Übergehung Hermanns auch reichs-
rechtl. als legitimer Nachfolger Ludwigs IV. an-
erkannt. Anders als Hermann I. Ludwig IV. hielt
er nicht an der Alleinregierung des großen, aus
den Fsm.ern Lgft. Thüringen und Pfgft. Sach-
sen sowie der Herrschaft†Hessen bestehenden
ludowing. Herrschaftskomplexes in der Hand
des regierenden Lgf.en fest, sondern er beteilig-
te 1231 seinen Bruder Konrad und 1238 seinen
Neffen Hermann an der Herrschaft, indem er
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ihnen unterWahrung ihrer persönl. fsl. Qualität
und mit der Perspektive eigener Dynastiegrün-
dung die † Marburg und † Kassel umfassende
nichtfsl. Herrschaft † Hessen überließ. Durch
den Ordenseintritt Konrads imHerbst 1234 und
den frühen, kinderlosen Tod Lgf. Hermanns II.
am 3. Jan. 1241 fiel die Herrschaft † Hessen je-
doch 1234/38 vorübergehend und 1241 endgül-
tig wieder an H.R. zurück.

Obgleich H.R. in † Hessen während seiner
Alleinherrschaft bis 1231 und anschl. gemein-
sam mit seinem Bruder Lgf. Konrad eine inten-
sive und zunächst auch erfolgr. Territorialpoli-
tik führte, die sich v. a. gegen den Ebf. von †
Mainz als den mächtigsten territorialen Kon-
kurrenten richtete, und obgleich er im Zusam-
menwirken mit Lgf. Konrad, Papst Gregor IX.,
Ks. † Friedrich II. und dem Hochmeister des †
Deutschen Ordens Hermann von Salza 1234/36
die Heiligsprechung seiner in † Marburg be-
statteten Schwägerin Elisabeth, die Niederlas-
sung des † Deutschen Ordens über dem Grab
der hl. Elisabeth in †Marburg und den Ausbau
† Marburgs zu einem neuen kirchl. und Wall-
fahrtszentrum im ludowing. † Hessen betrieb,
lagen die Schwerpunkte seiner Herrschaft und
seiner landesherrl. Aktivitäten doch eindeutig in
Thüringen. Hier gelang es ihm wie keinem sei-
ner Vorgänger, den Anspruch auf die lgfl. Ober-
herrschaft gegenüber nahezu sämtl. Herr-
schaftsträgern durchzusetzen, die zahlr. thü-
ring. Gf.en weitgehend auf seine Seite zu brin-
gen und mit der verstärkten Ausübung der lgfl.
Gerichtsbarkeit in dem thüring. Landgericht
Mittelhausen (nördl. Erfurt) und der Konzen-
tration der lgfl. Aufenthalte auf das Zentrum
Wartburg/ † Eisenach eine bemerkenswerte
Herrschaftsverdichtung vorzunehmen. Seiner
weit über seine unmittelbaren territorialen Po-
sitionen hinausreichenden Herrschaftsintensi-
vierung in der Lgft. Thüringen entsprach es,
daß H.R. als erster und für lange Zeit letzter
Lgf. 1234 in einem Konflikt zw. dem Ebf.von †
Mainz und der ebfl. Stadt Erfurt als Schiedsrich-
ter berufen wurde, daß der †Mainzer Ebf. wäh-
rend der Regierung H.R.s kaum eigene territo-
riale Aktivitäten in Thüringen entfalten konnte
und daß H.R. mit der Gründung einer den ge-
samten Stifts- und Pfarrklerus der Lgft. ein-
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schließenden Bruderschaft mit Sitz an St. Ni-
kolai in † Eisenach 1239 und mit dem Predigt-
auftrag an seine Prälaten und die Mendikanten
in seinem Herrschaftsgebiet zum Kampf gegen
die Tataren 1241 erste Vorformen eines »landes-
herrlichen Kirchenregiments« erkennen ließ.
Neben seine Förderung des alten ludowing.
Hauskl.s Reinhardsbrunn und des von seinem
Vater Lgf. Hermann I. um 1208 gegründeten Zi-
sterzienserinnenkl.s St. Katharinen in † Eise-
nach zeigte H.R. eine bemerkenswerte Offen-
heit gegenüber den neuen Orden und religiösen
Laienbewegungen seiner Zeit. So förderte,
wenn nicht sogar veranlaßte er 1239/42 die Nie-
derlassung der Dominikaner in † Eisenach – es
handelte sich um den zweiten Dominikaner-
konvent in Thüringen nach Erfurt –, und er er-
bat sich 1239 von Papst Gregor IX. den Beistand
für ein Leben ad instar fratrum, qui dicuntur de Po-
enitentia sowie die Bestellung eines Beichtvaters
für sich und seine Gemahlin durch den Provin-
zial der franziskan. Ordensprovinz Saxonia.

Die exponierte Lage des weiten ludowing.
Herrschaftskomplexes in der Mitte des Reiches,
die unlösbare territoriale Verflechtung und
Konkurrenzsituation sowohl in†Hessen wie in
Thüringen mit dem Erzstift †Mainz, bei der es
letztl. um die Vorherrschaft in dieser zentralen
Region des Reiches ging, sowie seine weitge-
spannten dynast. Verbindungen begründeten
wie bereits für seine lgfl. Vorgänger so auch für
H.R. eine herausgehobene reichspolit. Stel-
lung. Diese gewann unter H.R. um so größere
Bedeutung, als in der bes. Situation des dt.
Kgtm.s der Söhne Ks. † Friedrichs II., † Hein-
richs (VII.) und † Konrads IV., der zweimaligen
Exkommunikation Ks.† Friedrichs II. 1227 und
1239 durch Papst Gregor IX., der päpstl. Kg.s-
Neuwahlpläne von 1228/30, 1239/41 und
1244/46 in Dtl., mehrfacher Fürstenopposition
gegen † Friedrich II. und der deutl. Herausbil-
dung eines antistauf., kurialen Lagers unter den
dt. Rfs.en nach 1239 die polit. Haltung des thü-
ring. Lgf.en und sein Verhältnis zum Ebf. von †
Mainz wachsendes Gewicht besaßen. H.R., der
sich in seinen ersten Regierungsjahren noch
weitgehend der Reichspolitik entziehen und
sich im wesentl. der Stabilisierung seiner Herr-
schaft in Thüringen und † Hessen widmen

konnte, wurde seit dem Konflikt zw. Ks. †
Friedrich II. und seinem Sohn Kg. † Heinrich
(VII.) 1234/35 und vollends seit dem zweiten
Dtl.-Aufenthalt † Friedrichs II. 1235/36 zuneh-
mend in das Reichsgeschehen involviert und
trat schließl. seit 1238/39 immer stärker als ei-
ner der reichspolit. führenden weltl. Rfs.en auf.
Hierbei stand sein Handeln in der Reichspolitik
stets in unmittelbarer Interdependenz zu seiner
territorialen Konfliktsituation mit dem Erzstift
†Mainz und seinemRingenmit dem†Mainzer
Ebf. umdie Vormachtstellung in Thüringen und
† Hessen.

War H.R. – darin an die bes. Nähe seines
Bruders Ludwig IV. zu Ks. † Friedrich II. an-
knüpfend – dem Ks. bei dessen Konflikt mit Kg.
† Heinrich (VII.) und bei der Neuordnung der
Verhältnisse im Deutschen Reich nach dem
Sturz Kg. † Heinrichs (VII.) 1235 zunächst eng
verbunden – das Zusammenwirken gipfelte in
der Mitwirkung† Friedrichs II. bei der Reliquie-
nerhebung von H.R.s Schwägerin Elisabeth am
1. Mai 1236 in †Marburg und in der Teilnahme
H.R.s bei der Wahl Kg. † Konrads IV. im Febr.
1237 in † Wien –, so ging er, wohl bewogen
durch die Bevorzugung des Mainzer Ebf.s Sieg-
frieds III. durch dessen im Sommer 1237 erfolg-
te ksl. Bestellung zum Reichsverweser, Anfang
1238 mit seiner Heirat mit Gertrud, der Schwe-
ster Hzg. Friedrichs II. vonÖsterreich, in das La-
ger der südostdt. Fürstenopposition über. Als
diese nach † Friedrichs II. zweiter Exkommu-
nikation am 20. März 1239 eng mit der Kurie
und der kurialen Partei in Dtl. zusammenging
und die Neuwahl eines Kg.s betrieb, wechselte
H.R., offenbar unter dem Einfluß seines dem †
Deutschen Orden angehörigen und bald zum
Hochmeister erhobenen Bruders Konrad, er-
neut das Lager und schloß sich wieder der
stauf.-ksl. Seite an. Als einem der damals wich-
tigsten weltl. Rfs.en und als einflußreichen
Gegner desMainzer Ebf.s Siegfried III. übertrug
ihm † Friedrich II. nach dem im Herbst 1241
vollzogenen offenen Übergang des Mainzers in
das kuriale Lager spätestens im Frühjahr 1242
gemeinsam mit Kg. Wenzel I. von Böhmen das
Amt und dieWürde des Reichsverwesers für den
unmündigen Kg. † Konrad IV. H.R., der diesen
Titel bis in das Frühjahr 1243 führte, verfolgte



259

unter dem wachsenden, ihn auch territorial un-
mittelbar bedrängenden Druck der vereinten,
papsttreuen Ebf.e von † Köln und † Mainz al-
lerdings eher eine neutrale als dezidiert staufer-
nahe Politik und ließ sich 1243/44 schließl.
durch umfangr. päpstl. Vergünstigungen und
Garantien dazu gewinnen, erneut und nun end-
gültig auf die stauferfeindl.-päpstl. Seite über-
zugehen. Kurz zuvor war es ihm gelungen, von
Ks. † Friedrich II. am 30. Juni 1243 für seinen
Neffen Mgf. Heinrich den Erlauchten von Mei-
ßen als den Sohn seiner erstgeborenen Schwe-
ster Jutta die Eventualbelehnung mit der Lgft.
Thüringen und der Pfgft. † Sachsen für den Fall
seines – immer wahrscheinl. – kinderlosen To-
des zu erreichen und damit weite Teile des gro-
ßen ludowing. Herrschaftskomplexes zusam-
menzuhalten und seinem Hause zu bewahren.

Als einflußreichster päpstl. Parteigänger un-
ter den weltl. Rfs.en war H.R. spätestens seit
dem Spätsommer/Herbst 1245 der geeignetste
Kandidat für die päpstl. betriebenenNeuwahlen
in Dtl. nach der Absetzung Ks. † Friedrichs II.
und Kg.† Konrads IV. auf dem Konzil von Lyon
im Juli 1245. Seine von Innozenz IV. mit hohen
Geldzahlungen geförderte und im engen Zu-
sammenwirken der Ebf.e von † Köln und †
Mainz und des päpstl. Legaten Philipp von Fer-
rara herbeigeführte Kandidatur führte am 22.
Mai 1246 zu seiner Königswahl in Veitshöch-
heim bei † Würzburg durch die Ebf.e von †
Köln und †Mainz und die Bf.e von †Würzburg
und† Speyer imBeisein des päpstl. Legaten und
Gesandter der Stadt Mailand.

Basislandschaft seines Kgtm.s war zunächst
die von ihm in den beiden Jahrzehnten zuvor zu
einer sicheren Machtgrundlage ausgebaute
Lgft. Thüringen und in bescheidenerer Weise
die Herrschaft †Hessen. Als Hauptsitz und kgl.
Res. fungierte mit fünf von insgesamt acht be-
zeugten bzw. erschlossenen Königsaufenthal-
ten H.R.s in Thüringen die Wartburg. H.R. ver-
ließ Thüringen zunächst ledigl. kurz zu einem
Kriegszug gegen Kg. † Konrad IV. nach Frank-
furt im Juli/Aug. 1246, wo ihm am 5. Aug. in-
folge der Bestechung schwäb. Gf.en und Ritter
in dessen Heere mit päpstl. Geldern ein spekta-
kulärer Sieg gelang, und zu seinem anschlie-
ßenden ersten Reichstag in Frankfurt. Anfang
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Dez. 1246 zog er nach längerer Vorbereitung
von Schmalkalden aus, nunmehr über † Nürn-
berg und Ulm in Richtung Schwaben, erneut
gegen † Konrad IV., doch zwang ihn eine
schwere Erkrankung zum Abbruch des Kriesgs-
zuges und zur Rückkehr nach Thüringen, wo er
am 16. Febr. 1247 auf der Wartburg starb.

Rückhalt besaß sein Kgtm. außer bei der
Kurie und einer Reihe thüring.-hess. Gf.en und
Herren v. a. bei den drei rhein. Ebf.en, den Bf.en
von † Speyer, † Lüttich, † Münster, † Osnab-
rück und † Verden, den für die Einflußnahme
auf Franken wichtigen Bf.en von † Würzburg
und † Bamberg und den Gf.en von † Henne-
berg, bei seinem Schwiegervater Hzg. Heinrich
II. von Brabant und dessen niederrhein. Ver-
bündeten, bei Pfgf. Rapoto III. von Bayern, so-
wie bei den zahlr. Staufergegnern in Schwaben,
im Elsaß und in Italien, an der Spitze Mailand
und Genua. Die Kürze seiner Regierung läßt
keine Aussagen zu, welche Chancen H.R., der
bei einigen Zeitgenossen wie Albert von Stade
als rex clericorum galt, auf dieser Machtgrundlage
für die Durchsetzung seines Kgtm.s besessen
hätte.

Der kinderlose Tod H.R.s am 16. Febr. 1247
brachte nicht nur ein rasches Ende des Kgtm.s
H.R.s, mit dem H.R. das Landgrafenhaus der
Ludowinger gleichsam an die Spitze seines An-
sehens geführt und erstmals die dt. Königswür-
de nach Thüringen geholt hatte. Er bedeutete
v. a. das Aussterben der Ludowinger im Man-
nesstamm und damit den Zerfall des großen
Herrschaftskomplexes, den diese im 11./12. Jh.
in dem weiten Raum zw. mittlerer Saale, oberer
Lahn und oberer Weser aufgebaut hatten. Die
beiden Fsm.er Lgft. Thüringen und Pfgft. Sach-
sen fielen 1247/50 an den † Wettiner Heinrich
den Erlauchten, der sie mit den Mgft.en † Mei-
ßen und Lausitz vereinte und damit die Grund-
lage für die dominierende Stellung der † Wet-
tiner in dem weiten mitteldt. Raum zw. Werra
und Oder schuf. Die Herrschaft†Hessen fiel an
H.R.s Nichte und Tochter der hl. Elisabeth, So-
phie von Brabant, unter deren Sohn Heinrich
dem Kind sie 1292 zum Rfsm. erhoben wurde.
Mit Blick auf diese Entwicklungen bedeutete der
Tod H.R.s eine der tiefsten Zäsuren in diesem
Raum im Verlauf des MA.
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III. Zum Hof H.R.s liegen sowohl aus sei-
ner lgfl. Zeit wie aus der kurzen Zeit seines
Kgtm.s nur wenige Nachrichten vor. Auffallend
gegenüber seinen lgfl. Vorgängern ist die be-
merkenswerte Konzentration der Aufenthalte
des lgfl. Hofes unter H.R. auf das Zentrum
Wartburg/† Eisenach.Von den knapp über 30
bezeugten bzw. erschlossenen Aufenthalten
H.R.s in Thüringen während seiner lgfl. Herr-
schaft 1227–46 entfallen acht auf die Wartburg
und sieben auf† Eisenach, während die übrigen
lgfl. Burgen und Städte wie Creuzburg, Wei-
ßensee, Neuenburg und Sangerhausen mit je
einem Aufenthalt deutl. zurücktreten. In dem
knappen Jahr seines Kgtm.s 1246/47 setzte sich
diese Konzentration mit fünf Aufenthalten auf
der Wartburg (bei insgesamt acht bezeugten
Aufenthalten in Thüringen) weiter fort. † Eise-
nach als die mit Abstand größte lgfl. Stadt, in
der die Lgf.en mit dem sog. Landgrafen- oder
Steinhof über ein Stadtschloß verfügten und in
dem mit den beiden lgfl. Frauenkl.n St. Nikolai
(OSB) und St. Katharinen (OCist), der lgfl.
Stadtkirche St. Georg, den beiden unter lgfl.
Einfluß 1225 und 1239/42 gegründeten Franzis-
kaner- und Dominikanerkl.n und mit St. Niko-
lai als Zentrum der 1239 von H.R. eingerichte-
ten, die Lgft. umfassenden Priesterbruderschaft
sich bis in die Zeit H.R.s eine einzigartige Kon-
zentration lgfl. oder lgfl. geförderter geistl. In-
stitutionen herausgebildet hatte, und die darauf
bezogene, repräsentativen wie milit. Zwecken
dienende Wartburg besaßen in ihrer Kombina-
tion mit über der Hälfte aller bekannter Aufent-
halte H.R.s in Thüringen durchaus Residenz-
charakter. Dies war weniger in ihrer Mittellage
zw. Thüringen und † Hessen begr., sondern
entsprach vielmehr dem auch in anderen Berei-
chen zu beobachtenden Streben H.R.s nach
Konzentration und Verdichtung seiner Herr-
schaft in der Lgft. Thüringen. Zu der bemer-
kenswerten Aufwertung des Zentrums Wart-
burg/† Eisenach zählte auch, daß H.R. sich in
St. Katharinen in † Eisenach, der Grablege sei-
nes Vaters Lgf. Hermann I. und seiner Mutter
Sophie vonWittelsbach († 1237), bestatten ließ,
während unter seiner Regierungszeit das alte
ludowing. Hauskl. Reinhardsbrunn als Begräb-
nisort für seinen Bruder Lgf. Ludwig IV. (1228),

seine erste Gemahlin Elisabeth von Branden-
burg (1231) und seinen Neffen Lgf. Hermann II.
(1241) seine Funktion als wichtigste lgfl.
Grablege weiter bewahrte.

Personell setzte sich der lgfl. Hof H.R.s ne-
ben häufig wechselnden Vertretern der thüring.
Geistlichkeit und den thüring. Gf.en und Her-
ren, von denen die meisten den Hof mind. ein-
mal aufsuchten und zu einem nicht geringen
Teil Lehnsleute des Lgf.en waren, v. a. aus der
lgfl. Ministerialität zusammen. Neben einer
großen Zahl häufig wechselnder Ministerialen
treten in fast ständiger Präsenz die Inhaber der
vier Hofämter, die Schenken von Vargula, die
Truchsessen von Schlotheim, die Kämmerer
von Fahner und die Marschälle von Eckartsber-
ga/Ebersburg sowie als bes. Vertrauensperso-
nen Friedrich von Treffurt d.Ä. und d. J. und seit
1243 der Marschall Helwig von Goldbach als fe-
ster Kern des Hofes entgegen. Hinzu kamen die
Kapläne Dietrich, Heinrich und Konrad (letzte-
rer Priester von Creuzburg und offenbar Kaplan
von H.R.s erster Gattin Elisabeth) und die lgfl.
Protonotare und Notare Magister Heinrich von
Weißensee, Tuto und Witigo, unter denen
1235/40 »die offenkundige Ausbildung der
landgräflichen Schreibstube zu einem stetigen
bzw. stetigeren Herrschafts- und Verwaltungs-
instrument« erfolgte (Hägermann 1980,
S. 534). Seine beiden lgfl. Reitersiegel (erster
Stempel [1227] 1231–40, zweiter Stempel 1241–
45) zeigen H.R. auf rechts gewandtem Pferd
mit dem lgfl. Löwen auf dem Schild.

Entsprechend seiner überwiegenden Prä-
senz in Thüringen blieb der kgl. Hof H.R.s von
1246/47 sowohl hinsichtl. der Wartburg als be-
vorzugtem Aufenthaltsort wie in seiner perso-
nellen Zusammensetzung weitgehend mit dem
lgfl. Hof identisch. Der Kreis der Anwesenden
blieb nahezu völlig unverändert, wobei jedoch
der Marschall Helwig von Goldbach als Leiter
der Hofverwaltung gemeinsam mit dem als con-
siliarius H.R.s titulierten Friedrich von Treffurt
d. J. die führende Rolle am nunmehr kgl. Hof
spielte. Während eine Reihe als Kleriker und
Familiare des Kg.s bezeichnete Geistliche, für
die H.R. päpstl. Vergünstigungen erwirkte,
nicht näher einzuorden ist, bestand deutl. per-
sonelle Kontinuität auch von der lgfl. Schreib-



261

stube zur kgl. Kanzlei H.R.s. Der Kreis der lgfl.
Notare, die nach dem 22. Mai 1246 in der kgl.
Kanzlei tätig wurden, wurde ledigl. um einen
weiteren Protonotar, zwei z. T. schon früher in
der lgfl. Kanzlei tätige Notare sowie zeitw. um
einen für die ital. Mandate zuständigen Diktator
offenbar aus dem Umkreis des päpstl. Legaten
Philipp von Ferrara erweitert. Die Leitung der
Kanzlei übernahm mit dem Propst des Stifts St.
Peter in Fritzlar Burkhardt ein enger Vertrauter
des Mainzer Ebf.s Siegfried III.; ihm sollte nach
seiner geplanten Erhebung zum Ebf. von †
Salzburg Bf. Heinrich von † Bamberg als Leiter
der Reichskanzlei H.R.s folgen, wozu es jedoch
wg. des frühen Todes H.R.s nicht mehr kam.
Folgt das Kg.s-Siegel H.R.s dem Ks.-Siegel †
Friedrichs II., so ist seine nur in einem einzigen
Exemplar an einer Urk. vom 23. Mai 1246 erhal-
tene Goldbulle, die auf der Vorderseite den
thronenden Herrscher, auf der Rückseite eine
erstmals um die Häupter der Apostel Petrus und
Paulus erweiterte Romdarstellung zeigt, als sin-
guläres Zeugnis seines von der Kurie propagier-
ten und gestützten Kgtm.s zu werten.

Bemerkenswerte Einzelheiten zum kgl. Hof
H.R.s überliefert die Abrechnung desMagisters
Hugo, Kantor der Erfurter Stifts St.Marien, über
päpstl. Gelder in Höhe von knapp 14000 Mark
Silber für Kg. H.R. und seine Helfer vom
Dez./Jan. 1246/47. Neben Auslagen von 100
Mark pro vestibus domini regis, von 4 Mark für Sei-
de und Samt der domine regine und umfangr.
Ausgaben für Wein sowie pro equo et vestibus des
Küchenmeisters sind insbes. die herausragende
Stellung des Marschalls Helwig von Goldbach
und die wichtige Funktion der beiden Küchen-
meister Hartung und Heidenreich in der Hof-
verwaltung sowie die hohen Geldzuweisungen
an die kgl. Kammer aufschlußreich.

Nähere Details sind – als Ausnahmefall –
auch zur Ausstattung und zur Hofhaltung von
H.R.s dritter Gemahlin Beatrix von Brabant be-
zeugt. Als durchaus stattl. Dotalgut überließ ihr
H.R. am 10. März 1241 die Burgen Neuenburg
und Eckartsburg, die Städte Sangerhausen und
† Gotha sowie den Distrikt Berka. Zwei Urk.n,
die Beatrix nach H.R.s Tod im März und April
1247 als quondam Romanorum regina bzw. als re-
licta domini H. quondam Romanorum regis auf der
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Wartburg (!) ausstellte, ist zu entnehmen, daß
ihr neben einem eigenen Kaplan auch ein ei-
gener Truchseß, ein eigener Notar und eine
Schaffnerin zugeordnet waren.

† A. Ludowinger † C.1. Wartburg
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KONRAD IV. (1250–54)

I. K., aus stauf. Haus, erwählter dt. Kg., Kg.
von Jerusalem, Kg. von Sizilien, * 25. April 1228
Andria (Apulien), † 25. Mai 1254 Heerlager bei
Lavello (Basilicata),= Kathedralkirche zu Mes-
sina; – Elisabeth († 1273), Tochter Hzg. Ottos
II. von Bayern, Hochzeit in Vohburg am 1. Sept.
1246. Kinder: Konradin (1252–68), Kg. von Si-
zilien und Jerusalem, Hzg. von Schwaben, –
(durch Vertreter) Sept. 1266 Sophia († 1318),
Tochter des Mgf.en Dietrich von Landsberg; au-
ßerehel. Konradin († 1268).

Infolge des Todes der Mutter Isabella von
Brienne († 1. Mai 1228) Erbe des Kgr.es Jerusa-
lem. Febr. 1237 Wahl zum dt. Kg. in † Wien
durch die anwesenden Fs.en, Juli 1237 bestätigt
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durch eine größere Fürstenversammlg. in †
Speyer; blieb ungekrönt, Titel in Romanorum re-
gem electus. 1237 Erhebg. zum Hzg. von Schwa-
ben, wohl gleichzeitig mit der Königswahl.

Vater: Ks. † Friedrich II. († 1250), Mutter:
Isabella († 1228), Tochter des Gf.en Johann V.
von Brienne, des Kg.s von Jerusalem.

II. Am 25. April 1228 wurde K. als zweitäl-
tester Sohn Ks. † Friedrichs II. im apul. Andria,
zw. Foggia und Bari gelegen, geb. Da die Mutter
Isabella von Brienne, die Erbin des Kgr.s Jeru-
salem, wenige Tage nach der Geburt verstarb,
fiel diese kgl. Würde K. zu. Formal-rechtl. fun-
gierte sein Vater als Regent des Kgr.es, obgleich
er dessen Königstitel weiterhin führte. Bevor er
Ende Juni 1228 von Brindisi aus zum lang ange-
kündigten Kreuzzug ins Heilige Land aufbrach,
hatte er in einem Testament seinen ältesten
Sohn†Heinrich (VII.) zu seinemNachfolger im
Imperium und im Kgr. Sizilien eingesetzt. Falls
dieser kinderlos sterben würde, sollte K. an sei-
ne Stelle treten. Unter anderen Umständen, als
sie der Ks. damals im Blick gehabt hatte, folgte
sein zweitältester Sohn 1237 † Heinrich (VII.)
als dt. Kg. und ihm selbst 1250 im Regnum Si-
zilien nach. Die Kaiserkrone blieb K. allerdings
zeitlebens verwehrt.

Dieser verbrachte seine ersten Lebensjahre
in Süditalien. Die Erziehg. war zumindest zeitw.
einem Angehörigen einer höchst angesehenen
neapolitan. Familie, nämlich Ligorius Caraccio-
lo, anvertraut. Als sich der Konflikt zw. † Fried-
rich II. und † Heinrich (VII.) zuspitzte, begab
sich der Ks. 1235 von Italien nach Dtl. und führ-
te K. mit sich. Der milit. Widerstand † Hein-
richs (VII.) brach schnell zusammen, dieser ver-
lor seine Königsherrschaft und Freiheit. Doch
gelang es † Friedrich II. noch nicht, K. auf ei-
nem Hoftag zu † Mainz im Aug. 1235 zum dt.
Kg. wählen zu lassen. Dies erreichte er erst zwei
Jahre später, nachdem intensive Verhandlungen
mit den Großen des Reichs geführt worden wa-
ren. So erhoben die in † Wien versammelten
Fs.en im Febr. 1237 seinen damals achtjährigen
Sohn zum dt. Kg. und künftigen Ks. Dieser er-
hielt von seinem anwesenden Vater zugl. das
Hzm. Schwaben. Eine größere Fürstenver-
sammlg. bestätigte im Juli desselben Jahres die
Königswahl. Zu einer Krönung des dt. Kg.s kam

es jedoch nie, im übrigen auch nicht nach dem
Tode seines Vaters. Daher führte K. den Titel in
Romanorum regem electus. † Friedrich II. wollte
wohl einen ähnl. Konflikt wie mit seinem älte-
sten Sohn † Heinrich (VII.) von vornherein ver-
hindern. So mag es sich auch erklären, daß †
Burgund unter direkte ksl. Verwaltung gestellt
wurde.

Für den minderjährigen Kg. berief der Ks.,
der im übrigen nach 1237 nie mehr Dtl. betreten
sollte, wie i. J. 1220 einen Vormund und Reichs-
prokurator, nämlich den Mainzer Ebf. Siegfried
III. von Eppstein, den ein Regentschaftsrat un-
terstützen sollte. Das Einvernehmen zw. dem
Metropoliten von †Mainz und dem jungen Sta-
ufer wurde durch die Exkommunikation, mit
welcher Papst Gregor IX. am Palmsonntag des
Jahres 1239† Friedrich II. aus der Gemeinschaft
der Kirche ausgeschlossen hatte, und dem sich
abzeichnenden Endkampf zw. Papsttum und
stauf. Ksm. in wachsendemMaße belastet. Frei-
lich brach Siegfried III. von Eppstein v. a. aus
territorialpolit. Ehrgeiz im Sept. 1241 mit den
Staufern und bildete fortan zusammen mit dem
Kölner Ebf. Konrad von Hochstaden die Spitze
der päpstl. Partei im dt. Reich. Der Ks. reagierte
auf den Abfall des Mainzer Kirchenfs.en, indem
er den Lgf.en † Heinrich Raspe von Thüringen
und den böhm. Kg. Wenzel I. zu Reichsproku-
ratoren bestellte. Bei diesem dürfte es sich nur
um einen ehrenden Titel gehandelt haben. So-
mit war K. gezwungen, seit 1241 für sein Kgtm.
und die stauf. Machtstellung in Dtl., v. a. im
Rhein-Main-Gebiet und im Hzm. Schwaben,
energ. zu kämpfen, und mußte hierbei manche
Rückschläge hinnehmen. Als die Konzilsväter
in Lyon, auf Betreiben von Papst Innozenz IV.
hin, † Friedrich II. als Ks. im Juli 1245 absetz-
ten, hielt sich der junge Staufersproß bei sei-
nem Vater in Oberitalien auf. Nach Dtl. zurück-
gekehrt, hatte er sich in schweren Kämpfen ge-
gen die von der päpstl. Fürstenpartei gewählten
Gegenkg.e, den Lgf.en † Heinrich Raspe von
Thüringen (1246–47) und den Gf.en †Wilhelm
II. von Holland (1247–56), zu behaupten, was
dem jungen Staufer teilw. gelang. Dessen Hoch-
zeit mit Elisabeth, der Tochter Hzg. Ottos II.
von Bayern, am 1. Sept. 1246 in Vohburg bei †
Ingolstadt – wenige Monate nach der Wahl †
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Heinrich Raspes – stärkte die stauf. Allianz im
Reich. Eine Schwester Elisabeths war bereits
Ende Okt. 1235mit dem Staufer verlobt worden,
doch schon kurz darauf verstorben. Während
sich †Wilhelm von Holland im wesentl. auf die
geistl. Rfs.en und überhaupt den NW Dtl.s stüt-
zen konnte, verfügte K. v. a. im SW und SO über
Rückhalt. Diesem standen neben einigen Fs.en
wie dem bayr. Hzg. hauptsächl. Reichsmini-
steriale sowie Bürger der stauf. und meisten
rhein. Bischofsstädte bei.

Der Tod † Friedrichs II. am 13. Dez. 1250 im
apul. Castel Fiorentino, der seinen zweitältesten
Sohn testamentar. zu seinemNachfolger im Im-
perium und im Kgr. Sizilien eingesetzt hatte,
erschütterte nachhaltig dessen Stellung in Dtl.
und die der stauf. Verbündeten. EinemMordan-
schlag im Regensburger Kl. † Sankt Emmeram
nur wenige Tage später entging der Kg. nur
knapp. Bisherige Bundesgenossen verließen
den Staufer, wichtige strateg. Machtpositionen,
wie zum Beispiel die Stadt Boppard am Rhein,
gingen verloren. In dieser außerordentl.
schwierigen Lage entschloß sich K. dazu, den
weiteren Kampf gegen das Papsttum und die
antistauf. Partei im Reich zu führen, indem er
zunächst das Kgr. Sizilien in Besitz nehmen und
dessen Ressourcen für seine Sache nutzen woll-
te. Vor dem Aufbruch nach Italien im Okt. 1251
bestellte er den ihm treu ergebenen † Wittels-
bacher, den Hzg. Otto II. von Bayern, zu seinem
Stellvertreter im dt. Reich und verkaufte oder
verpfändete Reichs- und Hausgut, um sein ge-
wagtes Unternehmen zu finanzieren.

Im sizil. Reich, bes. in Apulien und Kampa-
nien, waren unterdessen nach dem Tode †
Friedrichs II. Aufstände ausgebrochen, die
stauf. Herrschaft schien in ihren Grundfesten
gefährdet. Wenn es K. trotzdem gelang, die
Widerstände im Regnum bis zum Okt. 1253 zu
überwinden, dann verdankte er dies nicht zu-
letzt seiner Willensstärke, polit. Klugheit und
seinen milit. Fähigkeiten als Heerführer. Für
ihn hatte zuvor sein begabter Halbbruder Man-
fred († 1266), der Fs. von Tarent, dessen eigene
Hoffnungen auf das sizil. Kgtm. sich erst 1258
mit der Krönung in Palermo erfüllen sollten,
gemäß der testamentar. Verfügung† Friedrichs
II. die Regentschaft im Regnum Sizilien ausge-
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übt. Zur Sicherung der Nordgrenze des Reiches
ließ K. zu Beginn des Jahres 1254 die Stadt
L’Aquila in den Abruzzen gründen. Seinen Be-
mühungen, zu einem Ausgleich mit Innozenz
IV. zu kommen, war kein Erfolg beschieden.
Denn das Papsttum war wie schon in den Jahr-
zehnten zuvor bestrebt, eine Verbindung des
Regnummit dem Imperium, also eine Umklam-
merung des Kirchenstaates im N und S durch
die stauf. Macht, zu verhindern. Deshalb berei-
tete der Papst die sizil. Thronkandidatur eines
engl. oder frz. Prinzen vor und exkommunizier-
te K. am 9. April 1254. Einige Wochen später,
am 25. Mai 1254, raffte der Tod diesen im Heer-
lager bei Lavello (Basilicata) hinweg, als sich der
26jährige Herrscher auf dem Weg nach N,
wahrscheinl. nach Dtl., befand und ihn wohl
eine Malariainfektion befiel. Es ist bezeichnend
für das Schicksal der stauf. Dynastie, daß die
beiden ältesten Söhne † Friedrichs II. und In-
haber der dt. Königswürde, † Heinrich (VII.)
wie K., in Süditalien den Tod fanden und ein
Dom ebendort ihre sterbl. Überreste aufneh-
men sollte, nämlich jenen derjenige im kalabr.
Cosenza, diesen die Kathedrale von Messina.
Doch ein Brand zerstörte zu einem großen Teil
diese Kirche mit dem dort aufgebahrten Herr-
scher, was ihm feindl. gesonnene Zeitgenossen
als Gottesurteil werteten. Mit dem Ableben K.s
fand zugl. die stauf. Königsherrschaft in Dtl. ihr
Ende.

III. K. und sein Hof haben bislang noch
nicht die Aufmerksamkeit in der Mediävistik
gefunden, die sie verdienten. Von allen stauf.
Kg.en ist ihm sogar die geringste Beachtung
von seiten der Geschichtswissenschaft zuteil
geworden. Eine moderne Biographie, eine krit.
Edition seiner Urk.n (mehr als 150 aus der Zeit
bis Okt. 1251, mehr als 70 danach) sowie eine
umfassende Darstellung seines Hofes stehen
weiterhin aus. Demzufolge konnten bisher nur
einzelne Aspekte des höf. Lebens etwas erhellt
werden.

Wie bei † Heinrich (VII.) standen zunächst
die verschiedenen Reichsverweser an der Spitze
des Königshofes, so bis 1241 der Mainzer Ebf.
Siegfried III. von Eppstein, dann der Lgf. †
Heinrich Raspe von Thüringen. Doch trat der
thüring. Lgf. Anfang des Jahres 1244 zur päpstl.
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Koalition über. Zum Regentschaftsrat, zu den
consiliarii et familiares, zählten im wesentl. Ade-
lige und Ministeriale aus dem schwäb.-fränk.
Kernraum der stauf. Macht, bspw. Walter von
Limpurg, Heinrich und Gottfried von Hohen-
lohe sowie Konrad von Winterstetten. Die ei-
gentl. Erziehung wurde diesem anvertraut.
Mehrmals wandte sich der Ks. an seinen Sohn,
ermahnte ihn, seinen Lehrern und dem Rat wei-
serMänner zu folgen, und empfahl ihm die Jagd
und den Vogelfang als herrscherl. Vergnügen.

Letztl. war es † Friedrich II., der von seinem
Hof in Italien aus – gerade nach dem Fiasko mit
seinem ältesten Sohn † Heinrich – regen Aus-
tausch mit den dt. Fs.en hielt, die wichtigen Re-
gierungsgeschäfte im Reich aufmerksam ver-
folgte und wesentl. bestimmte. Dies geschah
über Boten und Beauftragte von Rang – wie Bar-
tholomäus von Alba, Heinrich von Rivello oder
Walter von Ocre – sowie seine Vertrauten am
Königshof, v. a. im Regentschaftsrat. Anschei-
nend kamen auch Adelssprößlinge aus Italien
als valets an den Hof K.s. Zahlr. Urk.n für dt.
Empfänger legen Zeugnis davon ab, wie stark
der Ks. in diesen Jahren die Geschicke des Rei-
ches prägte. Erst ab 1245 überließ er seinem
nunmehr volljährigen Sohn weitgehend die Re-
gierungsgeschäfte.

WährenddergesamtenKönigsherrschaftK.s
gelangte sein Hof nie in den N Dtl.s, die Stadt †
Köln stellt bereits den nördl. Punkt in seinem Iti-
nerar dar. Noch weitaus stärker als bei † Hein-
rich (VII.) zeigt sich in den Jahren von 1237 bis
1251 unter seinem jüngerenBruder eineKonzen-
tration auf den Zentralraum stauf. Königs- und
Herzogsmacht, alsoaufdasnördl.Elsaßunddas
Rhein-Main-Neckar-Gebiet. Eine ähnl. Tendenz
läßt sich auch bezügl. des Personenkreises am
Hof – und etwas weniger ausgeprägt – der Ur-
kundenvergabepraxis feststellen. EinenAusnah-
mecharakter im Itinerar besaßen die beiden Rei-
senK.s nachOberitalien 1238und 1245, in deren
Verlauf sich Vater und Sohn wiedersahen. Die
drei am häufigsten aufgesuchten Orte waren be-
zeichnenderweise†Nürnberg,†Augsburg und
Hagenau. Wie bei † Heinrich (VII.) treten die
Königspfalzen und Reichsstädte im Itinerar
deutl. hervor, die Bedeutung der Bischofsstädte
nimmt dementsprechend ab.

Die Kanzlei K.s besaß anders als diejenige
seines älteren Bruders keine größere Eigenstän-
digkeit, sondern hing bis zum Tode † Fried-
richs II. stark von der ksl. ab. Die Notare der kgl.
Kanzlei, die wohl wie der capellanus Konrad von
Ulm – er gehörte der Hofkapelle an – zuvor in
der ksl. tätig waren, haben die mehr als 150 aus
der Zeit bis Okt. 1251 erhaltenen urkundl. Zeug-
nisse, darunter die erste Königsurkunde in dt.
Sprache aus dem Jahre 1240, weithin nach dem
Muster der Kaiserdiplome geformt. Das Hof-
gericht vermochte unter K. nicht mehr die Be-
deutung zu erlangen, die es zu Zeiten des regie-
renden Kg.s † Heinrich (VII.) besessen hatte.
Der zahlenmäßige Rückgang des Zusammen-
tritts und der Wichtigkeit der verhandelten
Streitsachen zeigen diese Veränderung an.
Nach derWahl desGegenkg.s†Heinrich Raspe
erlischt die Tätigkeit des stauf. Hofgerichts
(nach Urkundenregesten zur Tätigkeit des deut-
schen Königs- und Hofgerichts bis 1451, Bd. 2,
S. XXIII).

Wie † Heinrich (VII.) erwies sich K. als
Freund und Förderer der Dichter und Minne-
sänger. So entwickelte sich auch unter diesem
Staufer ein ausstrahlendes Zentrum höf. Kultur.
Sein Königshof zog u. a. die Dichter Burkhard
vonHohenfels, Gottfried vonNeifen, Ulrich von
Türheim, Ulrich von Winterstetten und Rudolf
von Ems an, der für K. eine in über 100 Hand-
schriften überlieferte Weltchronik schrieb. All
diese hatten bereits am Hof † Heinrichs (VII.)
geweilt. Ob zwei Minnelieder (in der Großen
Heidelberger Liederhandschrift C) von K. oder
seinem Sohn Konradin stammen, ist umstrit-
ten.

Inwieweit sich der Königshof vor und nach
Okt. 1251 vom ksl. im einzelnen strukturell und
personell unterschied, bedarf noch einer sorg-
fältigen Untersuchung. Nachdem der Staufer
im Okt. 1251 aufgebrochen war, um sich über
den Brenner zum damaligen Adriahafen Lati-
sana zu begeben, brachten sizil. Galeeren ihn
und sein nicht unbeträchtl. Gefolge dt. Ritter
und Kleriker am 8. Jan. 1252 ins apul. Siponto.
Dort erwartete sie der Regent Manfred. Bis zum
Mai 1254 hielt sich der Königshof in Apulien,
Kampanien und der Basilicata auf, gelangte je-
doch nicht mehr auf die Insel Sizilien, wo im
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übrigen selbst † Friedrich II. zuletzt i. J. 1234
gewesen war. Der erste Hoftag, die curia genera-
lis, fand im Febr. 1252 in Foggia statt, auf dem
wichtige Personalentscheidungen getroffen
und neue Gesetze erlassen wurden, welche die
rigide steuerl. Belastung der Untertanen verrin-
gerten und ihre Rechtsstellung verbesserten.
Vertraute und Berater † Friedrichs II. begegnen
wohl in nicht geringer Zahl in der Umgebung
seines Sohnes. Zu den einflußreichen und her-
ausgehobenen Persönlichkeiten am Hof zählte
der Adelige Walter von Ocre, der 1249 in die
Stellung des Logotheten Petrus de Vinea im si-
zil. Regnum nachgerückt war. K. bestellte ihn –
dies war eine seiner ersten Amtshandlungen in
Süditalien – zum Kanzler in seinem Kgr. und
betraute ihnwie bereits sein Vatermit wichtigen
und heiklen polit. Missionen. Der Staufer über-
nahm wohl zum größten Teil das Personal der
ksl. Kanzlei, Notare † Friedrichs II., wie zum
Beispiel Rudolf von Poggibonsi, Johannes von
Brindisi oder Nikolaus von Rocca, setzten ihre
Tätigkeit auch unter seinem Sohn fort. Des wei-
teren stützte sich K. bes. auf seinen Halbbruder
Friedrich von Antiochia, den er in seinem Amt
als Vikar in Kalabrien und Sizilien bestätigte,
Petrus Ruffus, vom Ks. schon zum Marschall
erhoben, und Johannes Morus, den er zum
Kämmerer im Kgr. bestimmte. Diesem, dem
Sohn einer schwarzen Sklavin, war bereits am
Kaiserhof eine bemerkenswerte Karriere ver-
gönnt gewesen. Großes Vertrauen entwickelte
K. zu dem hochgebildeten, wissenschaftl. stark
interessierten Mgf.en Berthold von Hohenburg,
der zu Zeiten † Friedrichs II. zum Befehlshaber
der dt. Soldritter im Regnum Sizilien aufgestie-
gen war. Der Kg. berief ihn kurz vor seinem Tod
zum Regenten an Stelle seines in Dtl. zurück-
gelassenen Sohnes Konradin, der am 25. März
1252 auf der Burg Wolfstein bei Landshut geb.
worden war.

Mit dem Gefolge, das K. nach Süditalien be-
gleitet hatte, verstärkte sich die dt. Präsenz in
Schlüsselpositionen des sizil. Reiches und auch
am stauf. Königshof. Er setzte die dt. Ritter und
Kleriker ein, um seine Herrschaft abzusichern
und vertraute ihnen Burgen des Landes bezie-
hungsweise Bischofskirchen an, zum Beispiel
diejenigen in Bari und Aversa. Allerdings war
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allein die dem Staufer in Süditalien bemessene
Regierungszeit von etwas mehr als zwei Jahren
viel zu kurz, als daß sein Hof eine mit dem ksl.
auch nur annähernd vergleichbare Ausstrah-
lung und Bedeutung im Mittelmeerraum und in
Europa gewinnen konnte.

† A. Staufer
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Andreas Sohn

WILHELM VON HOLLAND
(1247–56)

I. W., Gf. von Holland und Zeeland, wurde
1227 als ältester SohndesGf.en Floris IV. (1222–
34) und seiner Frau Mechthild von Brabant ge-
boren. Nach dem Tod seines Vaters 1234 bei ei-
nem Turnier, übernahm er die Gft. Bis 1239
stand W. unter der Vormundschaft seines On-
kels Wilhelm, nach dessen Tod 1238 unter der
Vormundschaft seines Onkels Otto III., Elekt
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von Utrecht. Am 25. Jan. 1252 heiratete er Elisa-
beth, die Tochter Ottos I., Hzg. von † Braun-
schweig-Lüneburg. Aus dieser Ehe stammten
zwei Kinder: ein Sohn namens Floris (1254) und
eine Tochter namens Mechthild (1255), die ver-
mutlich bereits in jungen Jahren verstarb. W.
wurde am 3. Okt. 1247 zum Kg. des Heiligen
Römischen Reiches gewählt und am 1. Nov.
1248 in Aachen gekrönt. Er fiel am 28. Jan. 1256
während eines Feldzuges gegen die Westfriesen
bei Hoogwoud. Sein Leichnam wurde von den
Friesen an einem geheimen Ort begraben. Elisa-
beth starb am 27. Mai 1266 und wurde in der
Abteikirche von Middelburg beigesetzt.

Zum Ende des 9. Jh.s gelang es in einem ent-
legenen Winkel des Mittelfränkischen Reiches
einer gfl. Dynastie, sich die erbl. Herrschaft
über ein Gebiet in Frisia zu verschaffen, das aus
nicht mehr als einigen Streifen Landes hinter
den Dünen und entlang der Rheinmündung be-
stand. Durch gezielte Expansionspolitik ver-
standen es die aufeinanderfolgenden westfries.
Gf.en, ihr Territorium nach O und S auszudeh-
nen. Das brachte ihnen einige Probleme mit ih-
ren Nachbarn ein, namentlich dem Gf.en von
Flandern und dem Bf. von † Utrecht. Ebenso
gerieten sie mit dem dt. Kg. in Konflikt. Die
meisten Gf.en wählten daher ihre Ehegattinnen
aus den Kreisen der sächs. Gegner. Nach milit.
Niederlagen und dem Fall der Gf.en Dirk IV.
(1039–49) und Floris I. (1049–61) geriet die Dy-
nastie Mitte des 11. Jh.s in eine ernste Krise, als
der Bf. von † Utrecht und der Hzg. von Nieder-
Lothringen ihr Territorium besetzten. Gf. Dirk
V. (1061–91) gelang es jedoch, die Kontrolle
über die Besitzungen seiner Vorfahren zurück-
zugewinnen. Er und seine Nachfolger nannten
sich fortan »Grafen von Holland«. Im 12. und
13. Jh. war ihre Politik einerseits durch Versuche
gekennzeichnet, die nördl. Nachbarn, die West-
friesen, zu unterwerfen, und andererseits durch
Konflikte mit den flandr. Gf.en um die Herr-
schaft über Zeeland westlich der Schelde be-
stimmt. Die Beziehungen zumDeutschen Reich
verbesserten sich nun. Gf. Floris III. (1157–90)
war ein Anhänger Friedrichs I. Barbarossa, und
begleitete den Ks. auf seinen Zügen nach Italien
1176–77 und ins Heilige Land 1189–90. Die Be-
mühungen Dirks VII. (1190–1203), in den

Reichsfürstenstand aufgenommen zu werden,
schlugen dennoch fehl. Ihre Ehepartnerinnen
wählten die Gf.en im 12. und 13. Jh.s vornehm-
lich aus Dynastien naheliegender Fsm.er (†Kle-
ve, Bentheim, †Geldern, † Brabant, Loon), um
die stets wechselnden Allianzen zu stärken, die
damals regionale Politik bestimmten.

II. Mit der Wahl des jungen Gf.en W. zum
Gegenkönig setzte eine Tradition der Wahl
schwacher Könige aus zumeist unbedeutenden
gräfl. Dynastien ein, die so wenig Einfluß wie
mögl. auf die selbständige Territorialpolitik der
geistl. und weltl. Fs.en des Deutschen Reiches
haben sollten. W., aus einer kleinen Gft. am
Rande des Reiches stammend, hing anfängl.
tatsächl. am Gängelband derer, die ihn gewählt
hatten, der Fs.en der Rheinlande und des Pap-
stes, die ihn als Schachfigur in ihrem Spiel ge-
gen Kg. † Konrad IV. und Ks. † Friedrich II.
brauchten. W. versuchte mutig, seine Macht als
Kg. zu festigen, konnte aber letztl. nur wenig
zustande bringen. Seine Hausmacht war zu
schwach und seine Finanzen zu dürftig. An-
fangs konnte er sich durchaus mit Erfolgen
schmücken: 1248 brachte er die Städte Aachen,
Dortmund und Duisburg sowie die Burg Kai-
serswerth unter seine Gewalt und am 1. Novem-
ber wurde er in Aachen gekrönt. Der Unterstüt-
zung des Adels versicherte er sich mit Hilfe der
üppigen Finanzmittel des Papstes und durch die
Verpfändung von Reichsbesitzungen. 1252
stellten sich die Welfenfs.en des dt. N hinter
ihn. Diese Allianz wurde durch seine Heirat mit
Elisabeth von Braunschweig bekräftigt. Seine
Feldzüge entlang des Mittelrheins brachten hin-
gegen nur geringe Erfolge. W. zeigte strateg.
Einsicht, indem er versuchte, sich aus demGriff
der Fs.en zu lösen und 1254 den Schulterschluß
mit seinen natürl. Bundesgenossen suchte, den
Bürgern der Städte. Diese hatten, zusammen
mit der wehrlosen Landbevölkerung, die
schwersten Lasten des chron. Kriegszustandes,
in dem sich das Reich befand, zu tragen und
hatten sich in einem Städtebund zusammenge-
schlossen. Mit diesem Schritt zog sich W. die
Feindschaft seiner früheren Bundesgenossen
zu, der rhein. Bf.e. Dennoch war er im Jahr 1255
auf dem besten Wege zu einer breiten Anerken-
nung seines Kgtm.s, ja sogar die Kaiserkrone
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schien ganz nah. Alle Hoffnungen wurden aber
am 28. Jan. 1256 durch seinen plötzl. Tod wäh-
rend des Feldzuges gegen die Westfriesen zer-
schlagen. Sein letztl. Scheitern als Kg. wurde
durch seine ehrgeizige Territorialpolitik in sei-
nen Erblanden noch befördert, wo er außer ge-
gen die Friesen auch noch Krieg gegen Flandern
führte. W. stellte, ebenso wie die dt. Fs.en, die
eigene Hausmacht über die Interessen des Rei-
ches.

In seiner Gft. spielte W. eine bedeutendere
Rolle als im Reich. Holland war in dieser Zeit
ein aufstrebendes Land. Ab dem 11. Jh. hatten
groß angelegte Kultivierungsmaßnahmen von
Moorgebieten die landwirtschaftl. nutzbaren
Flächen stark vergrößert und eine kräftige de-
mograph. und ökonom. Entwicklung zur Folge
gehabt. Damit fuhr der Landesherr ausgespro-
chen gut. Das wirtschaftl. Wachstum leitete
ihm zunehmend Geldströme zu, die maßgebl.
aus den Flußzöllen im Mündungsgebiet von
Rhein, Maas und Schelde stammten. Am Ende
des 12. Jh.s hatte der Aufstieg der Städte begon-
nen und zur Zeit W.s festigten sie ihre Position
dadurch, daß sie Stadtrechte vom Gf.en erwar-
ben. Die Initiative ging dabei nicht vom Gf.en
aus, wie man früher meist angenommen hat,
sondern vielmehr von den Bürgern, die eine Be-
stätigung ihrer rechtl. Ausnahmestellung v. a.
im Hinblick auf die Förderung ihrer kaufmänn.
und handwerkl. Interessen wünschten. Die Tex-
te der Stadtrechts-Urk.n stellten die Bürger
selbst auf. Daraus wird deutl., daß die Städte
schon damals ein beträchtl. ökonom. und or-
ganisator. Niveau erreicht hatten. W. sah sich
gern als Stadtgründer, denn Wachstum und
Blüte der städt. Gemeinwesen waren auch in
seinem Interesse. In den Jahren 1245–54 verlieh
oder bestätigte er Vorrechte für Haarlem, Delft,
’s-Gravenzande, Zierikzee, Dordrecht, Middel-
burg und Alkmaar.

Als Gf. von Holland war W. sehr an der För-
derung des religiösen Lebens in seinem Land
interessiert. Möglicherw. hatte er dieses Enga-
gement von seiner Mutter, Mechthild von Bra-
bant, geerbt, die für ihre Frömmigkeit bekannt
war (Thomas von Cantimpré legt davon Zeugnis
ab). W. war als Stifter oder Gönner an den er-
sten Entwicklungen der Kl. von Koningsveld bei
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Delft, der Karmeliter in Haarlem und der Mi-
noritenbrüder in Middelburg beteiligt. In vielen
Urk.n begünstigte er geistl. Institute, nämlich
neben den alten Abteien Egmond, Rijnsburg
und Middelburg auch die Neugründung der Mi-
noriten in Dordrecht und der Beginen in ’s-Gra-
venzande, Middelburg und Zierikzee. Bei all
dem spielten neben aufrichtiger Frömmigkeit
auch polit. Motive eine Rolle, denn W. wurde
von den Minoriten und Dominikanern aktiv in
seinem Streit gegen † Friedrich II. unterstützt.
Die Begünstigungspolitik gegenüber den Mi-
noriten und Beginen spielte auch eine Rolle in
der Entwicklungsförderung der Städte. Die vie-
lenUrk.n zugunsten geistl. Stiftungen, die er als
Kg. des röm.-dt. Reiches ausstellte, hatten si-
cher zum überwiegenden Teil einen polit.-ad-
ministrativen Hintergrund.

III. Die Gf.en von Holland führten, wie vie-
le ma. Fs.en, ein Wanderdasein. Sie zogen von
einer der weit über ihre Territorien verstreuten
Res.en zur nächsten. Die Wohnsitze waren auf
alten gfl. Höfen erbaut (curiae); man findet sie
unter anderem in Albrechtsberg bei Bloemen-
daal, Loosduinen und ’s-Gravenzande, aber
auch in den Städten, etwa in Zierikzee, Delft,
Leiden und Haarlem. Ursprgl. waren diese
Wohnsitze also ländl. Besitzungen und es ist
kaum anzunehmen, daß die gfl. Anwesen vor
dem 13. Jh.s bes. repräsentativ gewesen sind.
Archäolog. Funde zeigen bspw., daß der Wohn-
sitz zu Haarlem um 1250 noch ganz aus Holz
gebaut war. Es ist bezeichnend für das gewach-
sene Ansehen der Dynastie, daß sich in † Den
Haag im Laufe des 13. Jh.s doch ein Gebäude-
komplex erhob, der in der Chronik von Beke
(ca. 1350) mit Recht als palatium bezeichnet
wird. Dort verfügten die Gf.en über ein umheg-
tes Jagdgut (wie schon am Namen Hage »Zaun«
ersichtlich), welches strateg. günstig an der
N-S-Verkehrsachse hinter den Dünen lag. Hier
erbauten sie im 13. Jh. ein Verwaltungszentrum,
den Binnenhof, der bis zum heutigen Tag im
Dienst der nld. Regierung steht. Über die Datie-
rung der verschiedenen Teile des Komplexes
gehen die Meinungen auseinander. Möglicher-
weise hat bereits W.s Vater, Floris IV., mit der
Anlage begonnen. Sicher scheint, daß der heu-
tige »Rittersaal« von W.s Sohn Floris V. (1256–
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96) teilw. auf Fundamenten eines älteren Baues
errichtet wurde. Dieser ältere Bauteil und das
noch bestehende Wohngebäude, welches im O
direkt an den Rittersaal anschließt, wurden
wahrscheinlich von W. erbaut bzw. vollendet,
so wie es die Chroniken von Beke und de Clerc
(ca. 1410) vermelden. Auch »königliche« Archi-
tekturelemente, etwa ein oculus, ein großes run-
des, von zwei Spitzbögen flankiertes Fenster,
verweisen auf die Beteiligung des Kg.s an die-
sem Gebäude. In der Literatur wird suggeriert,
daß dieses Wohngebäude von dem kgl. Palast
Lofen in † Utrecht aus dem 11. Jh. inspiriert sei.
Baul. Stilelemente, namentl. Merkmale der so-
genannten »Scheldegotik«, deuten darauf hin,
daß der Komplex von fläm. Baumeistern errich-
tet wurde. Mit diesem Gebäude besaß W. in †
Den Haag einen repräsentativen Wohnsitz. Es
verfügte im Erdgeschoß über einen großen Saal
über die gesamte Länge des Bauwerkes hinweg,
in dem der Kg. bei öffentl. und zeremoniellen
Anlässen gegenüber dem Rosettenfenster
thronte. Im Obergeschoß sollen sich die Wohn-
gemächer befunden haben. An der Westseite
des Gebäudes erheben sich zwei Ecktürme:
südl. ein runder Treppenturm und nördl. ein
viereckiger Turm, in dem sich wahrscheinl. eine
Kapelle befand.

Ungeachtet dieses Palastes war W. zumeist
auf Reisen, entweder im Reich oder in seiner
Gft. Das Personal seines Hofes, seine familia,
begleitete ihn dabei. Man muß zwischen der
kgl. und der gfl. Hofgesellschaft unterscheiden,
wenngleich sich beide in Teilen überschnitten.
Sowohl von der einen wie von der anderen ist
allerdings nicht viel bekannt.

Im »königlichen Hof« dürfen wir neben Die-
nern und milit. Funktionsträgern auch vorneh-
me Fs.en und Prälaten annehmen, die im kgl.
Rat eine prominente Rolle spielten, wenn sie
anwesendwaren. Sowurde der Abt von Egmond
als dilectus et familiaris noster bezeichnet, ital. Ad-
lige wie Tomasino de Foliano (Neffe von Papst
Innozenz IV.) und Gf. Nicoleto von Lavagna
wurden als dilectus familiaris et consiliarius betitelt.
Die wichtigsten Ratgeber waren die Fs.en und
die rhein. Bf.e, die W. 1248 gewählt hatten: die
Ebf.e von † Mainz und † Trier und vor allem
derjenige von † Köln, Konrad von Hochstaden.

Dann und wann begleiteten auch päpstl. Lega-
ten den jungen Kg. In den Zeugenlisten der kgl.
Urk.n spiegelt sich die wechselnde Zusammen-
setzung von W.s Rat. Neben den Prälaten und
Fs.en finden wir darin ebenso regelmäßig nie-
dere Adelige, manchmal sogar Herren aus Holl-
and und † Utrecht.

Weit mehr ist über die kgl. Kanzlei W.s be-
kannt. Er verfügte über eine wohl organisierte
Schreibstube, die in der Tradition der dt.
Reichskanzlei arbeitete. In den Urk.n W.s fin-
den sich die seit alters her bekannten Funkti-
onsträger: der Erzkanzler von Deutschland in
Person des Ebf.s von † Mainz, einmal der Ebf.
von † Köln als Erzkanzler von Italien. Aller-
dings hatten diese keinen Einfluß auf das wirkl.
Funktionieren der Kanzlei. Dasselbe gilt sehr
wahrscheinl. auch für den Reichskanzler, den
Elekt † von Speyer, und viell. auch für den ein-
mal genannten Vizekanzler, den Abt von W.s
Hauskloster Egmond. In der Kanzlei waren
kurz nach W.s Wahl mehrere Hände nebenein-
ander tätig, einige davon waren schon zu Zeiten
seiner Vorgänger † Heinrich VII. und † Hein-
rich Raspe dabei. Die Kanzlei arbeitete anfangs
noch unregelmäßig und stand unter Einfluß
von (köln.) Gelegenheitsschreibern. Gegen
Ende 1248 hat sich die Einrichtung gefestigt
und verfertigte dann einen großen Teils der
Urk.n W.s. Ab 1250 steht die Kanzlei unter der
Leitung des Protonotars Magister Arnold »de
Hollandia«, Propst von Wetzlar, der drei feste
Schreiber unter sich hatte, die jeweils von zwei
bis drei Hilfskräften unterstützt wurden. Nach
dem Tod des Kg.s wurde die Kontinuität nicht
unterbrochen. Schreiber der alten Kanzlei wur-
den in die neue des Nachfolgers † Richard von
Cornwall übernommen. Selbst die Urk.n † Ru-
dolfs von Habsburg zeigen bis in die 1280er Jah-
re Einflüsse der Kanzlei Kg. W.s.

Der »gräfliche Hof« W.s mußte häufig ohne
ihn auskommen. Während seiner Abwesenheit
nahm sein Bruder Floris als Regent die Belange
der Gft. wahr. Es scheint, daß während des
Kgtm.s W.s, vermutl. wg. der häufigen Abwe-
senheit des Gf.en und bedingt durch das dt.
Vorbild, in Holland die Institutionen einer zen-
tralen Verwaltung eine deutl. Entwicklung er-
lebten. So erhielt der gfl. Rat, vordem nicht
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mehr als eine ad-hoc-Versammlung von Lehns-
leuten des Gf.en, zunehmend den Charakter ei-
nes regelmäßig tagendenKollegiumsmit festen
Mitgliedern. Jedenfalls hatten die vornehmsten
Adeligen einen mehr oder minder permanenten
Sitz im Rat, namentl. Vertreter der Geschlechter
Teilingen, Persijn und Brederode. Auch lokale
»Beamte«, die Vögte, die sich aus dem Adel re-
krutierten, nahmen an den Ratsversammlungen
teil. Während W.s Regierung sehen wir ferner,
daß die Hofgeistlichen eine wichtigere Rolle in
der Verwaltung der Gft. spielten als zuvor. In
einer gfl. Urk. vom 27. Juli 1245 unterzeichnen
als letztgenannte Zeugen Bartolomeus notarius no-
ster et magister Daniel doctor scolarium in Middelburg.
Der letztgenannte, aus der hzgl. Administration
† Brabants an den holländ. Hof gekommen,
spielte auch eine Rolle bei der Beurkundung der
Stadtrechte von Haarlem (1245), und wird darin
bei den unterzeichnenden Zeugen aufgeführt,
auffallenderweise mitten unter den Adeligen.
Bei einer anderen Gelegenheit tritt er als Unter-
händler des Gf.en auf. Bei Abwesenheit W.s
blieben diese Personen in der Verwaltung aktiv,
unter dem Befehl seines Bruders Floris.

Kennzeichnend für Floris’ administrative
Tatkraft ist die Institution einer eigenen hol-
länd. Kanzlei. Seit 1198 war ein solcher Apparat
dann und wann für die Gft. tätig, ohne daßman
dabei von irgendeiner Kontinuität sprechen
könnte. Auch während der ersten Jahre der Re-
gierung Gf. W.s gibt es kaum Anzeichen für das
Bestehen einer Kanzlei. Nach der Wahl W.s
zum Kg. des röm.-dt. Reiches änderte sich die
Situation. Wahrscheinl. nach dem Vorbild der
kgl. Kanzlei ist in Holland ab 1249 ein reguläres
und eigenständiges Schreibbüro, unabhängig
von dem des Kg.s, nachweisbar. Ab 1252 wird
die Kanzlei mit zwei oder mehr Schreibern be-
setzt, und nach dem Tod W.s arbeitet die hol-
länd. Kanzlei für den Bruder Floris, der als Re-
gent für den Sohn W.s, Floris V., auftritt. Ein
Mitglied der kgl. KanzleiW.s wechselte sogar in
die holländ. Kanzlei, vermutl. stammte es aus
der Gft. selbst.
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RICHARD VON CORNWALL
(1257–72)

I. * 5. Jan. 1209, † 2. April 1272. Ehen: (1)
30. März 1231 Isabella, Tochter William Mars-
halls († 14. Jan. 1240); (2) 23. Nov. 1243 San-
chia, dritte Tochter Raimund Berengars von der
Provence († 1261); (3) Beatrix von Falkenburg,
Nichte Engelberts, Ebf. von † Köln. Söhne: (1)
Heinrich, gen. »Henry of Almain« (* 2. Nov.
1235, † 13. März 1271), (2) Edmund (* 1249,
† 1300). Gf. von Poitou (1225–43), Earl of Corn-
wall (1227–72). Röm. Kg. 1257–72.
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II. / III. Nach dem Tod † Wilhelms von
Holland (28. Jan. 1256) verging fast ein Jahr bis
zur Erhebung eines neuen Kg.s. Schon am 27.
März 1256 instruierte Heinrich III. von England
seinen Gesandten Wilhelm Bonquer, der im
Febr. an die Kurie aufgebrochen war, dem Papst
mitzuteilen, er wünsche die Wahl eines röm.
Kg.s, qui ecclesie Romanae devotus et nobis dilectus
existat (Foedera I.1, 1816, S. 337; Calendar of the
Close Rolls 1254–1256, S. 408). Am 12. Juni
1256 beauftragte Heinrich III. Richard Clare,
Robert Walerand und Johannes Mansel mit ei-
ner Gesandtschaft an die dt. Fs.en (Foedera I.1,
1816, S. 342; MGH Const. II, 1896, Nr. 376),
wahrscheinl. mit dem Ziel, die Voraussetzun-
gen für eine Wahl R.s zu schaffen. Papst Ale-
xander IV. dagegen ergriff Partei für † Alfons X.
von Kastilien, der sich bereits am 15. März 1256
im kastil. Soria durch Gesandte der Stadt Pisa
als Ks. hatte wählen lassen (MGH Const. II,
1896, Nr. 392; RI V,2, 1881, Nr. 5484–5487). Am
28. VII. 1256 forderte Alexander IV. die Fs.en
auf, † Alfons von Kastilien zu wählen (MGH
Epp. saec. XIII,3, 1894, Nr. 397). R. selbst be-
trieb seineWahl v. a. durch Johann von Avesnes,
Gf. von Hennegau, dem er am 5. Febr. 1256,
wohl noch in Unkenntnis des Todes † Wil-
helms, ein Geldlehen von 200 lb. aus dem Ex-
chequer angewiesen hatte (Calendar of Patent
Rolls, S. 461 und 468).

Zu Weihnachten 1256 überbrachte eine Ge-
sandtschaft (bestehend aus Walram von Jülich,
Friedrich von Schleiden und Magister Dietrich
von Bonn) Heinrich III. und R. die Bereitschaft
der Ebf.e von † Köln und † Mainz und des †
Pfgf.en bei Rhein, R. zu wählen, falls die verein-
barten Geldzahlungen bestätigt würden (RS
XXXVI,4, 1869, S. 113; MGH Const. II, 1896, Nr.
377–383). Matthaeus Paris dagegen blendet die
Vorverhandlungen und die finanziellen Zusa-
gen aus, um das Scheitern des Kgtm.s R.s auf
die Untreue seiner Wähler zurückführen zu
können (nach seiner Darstellung teilten die Ge-
sandten mit, der Ebf. von † Köln und einige an-
dere Fs.en hätten R. aus eigenem Antrieb ein-
mütig gewählt und ersuchten R., die Wahl an-
zunehmen, RS LVII,5, 1880, S. 601–604).

Am 13. Jan. 1257 schritten die Ebf.e von †
Köln und † Mainz, der † Pfgf. bei Rhein und

Beauftragte Kg. Ottokars von Böhmen zur Wahl
R.s. Auf einem zu Mittfasten (18. März 1257)
nach London einberufenen Parlament wurde R.
mit den erforderl. Geldmitteln ausgestattet (zur
Bedeutung dieses Geldes für die Anerkennung
R.s im Reich vgl. MGH SS XVI, 1859, S. 384;
MGH SS XVII, 1861, S. 122). Wenige Tage nach
demEnde der Versammlung, wohl in den ersten
Tagen des April, trafen der Ebf. von † Köln, die
Bf.e von † Lüttich und † Utrecht, die Gf.en Flo-
ris von Holland und Otto von † Geldern mit
großem Gefolge in London ein, um R. zu hul-
digen und ihn als Kg. einzuholen (RS LVII,5,
1880, 5, S. 624–626; RS XXXVI,4, 1869, S. 116;
MGH SS XVI, 1859, S. 384).

Inzw. hatten aber Ebf. Arnold von† Trier die
Fs.en, die der Wahl R.s ferngeblieben waren,
aber auch Ottokar von Böhmen, am 1. April
1257 † Alfons von Kastilien zum Kg. erhoben.
R. konnte daher seinen Weg ins Reich nicht als
einmütig erhobener Kg. antreten. Dennoch öff-
nete ihm Aachen am 11Mai 1257 (entgegen dem
Beschluß des Rheinischen Städtebundes vom
18. Aug. 1256 über die Nicht-Anerkennung ei-
ner zwiespältigen Königswahl) die Tore, so daß
R. am 17. Mai 1257 (Christi Himmelfahrt) mit
den insignia imperialia gekrönt werden konnte,
die †Wilhelm von Holland Philipp von Falken-
stein anvertraut hatte (Lemcke 1909, 26–28).
Anwesend waren außer den Ebf.en von † Köln
und † Mainz und Hzg. Walram von Limburg
v. a. Bf.e, Gf.en und Herren/Reichsministeria-
len aus dem W des Reiches (Bf.e: † Cambrai, †
Utrecht, † Lüttich, † Münster, † Paderborn;
Gf.en: † Geldern, Holland, † Kleve, † Luxem-
burg, † Jülich, Looz, † Berg, † Bar, Hennegau,
Sponheim, Neuenahr, Zweibrücken; Herren/
Reichsministerialen: Falkenburg, † Jülich, †
Luxemburg, Lippe, Altena, Bolanden, Falken-
stein; Urkundenbuch für die Geschichte des
Niederrheins, Bd. 2, 1846, Nr. 438).

Nach seiner Krönung hielt sich Richard zu-
nächst drei Wochen in Köln auf und zog dann
rheinaufwärts nach Mainz (26. Aug. bis 16.
Sept. 1257). Nachdem ihn Aachen, † Köln,
Neuss und Nimwegen schon vor oder unmittel-
bar nach seiner Krönung anerkannt hatten,
folgten während seines Zuges † Bonn, Ander-
nach, Oberwesel, Boppard (nach Belagerung)
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und Bingen, in †Mainz schließl. die Städte der
Wetterau, einzelne Städte am Oberrhein und †
Nürnberg. Schwäb. und oberburgund. Städte
und Adlige schlossen sich an (Liebermann
1888, S. 220; Codex diplomaticus Lubecensis
I,1, 1843, Nr. 254), nicht dagegen die Bf.e von †
Worms und † Speyer. Im NO des Reiches er-
kannten die transelb. Bf.e von † Ratzeburg und
† Lübeck R. an, die seit Heinrich dem Löwen
dem sächs. Hzg. unterstanden, nun aber von R.
unmittelbar belehnt wurden (Lemcke 1909,
S. 66f.).

Eine wichtige Gruppe des sich formierenden
Hofes R.s bildeten zunächst die 47 engl. Ritter,
die Heinrich III. seinem Bruder mitgegeben hat-
te (davon allerdings 33 nur auf ein halbes Jahr,
fünf auf zwei bis vier Jahre, neun unbefristet,
Foedera I.1, 1816, S. 355). Nach dem Mainzer
Hoftag (8. Sept. 1257) kehrten die meisten von
ihnen mit R.s Sohn Heinrich nach England zu-
rück. Da R. mit acht bis zehn engl. Rittern zu-
rückgekehrt sein soll, scheint dies den ursprgl.
Planungen entsprochen zu haben; engl. Chro-
nisten (RS XXXVI,3, 1866, S. 203; RS XIII, 1859,
S. 211) berichten dagegen, die dt. consiliarii R.s
hätten ihre Rückkehr veranlaßt. In Urk.n R.s
erscheinen engl. Adlige nicht als Zeugen; dies
sagt jedoch wenig über ihre Rolle am Hof, da
ihre Anwesenheit für dt. Empfänger unerhebl.
war.

Wahrscheinl. unmittelbar nach seiner Krö-
nung besetzte R. die Hofämter, auch wenn die
späteren Amtsträger in einer Urk. für † Köln
vom 27. Mai 1257 (Quellen zur Geschichte der
Stadt Köln, 2, 1863, Nr. 379) noch ohne Amts-
bezeichnung erscheinen. Am 3. Juni 1257
(MGH Const. II, 1896, Nr. 387) erscheint Bf.
Nikolaus von † Cambrai erstmals als Kanzler,
dann am 15. Juli 1257 (Urkundenbuch der mit-
telrheinischen Territorien III, 1874, Nr. 1406)
gemeinsam mit Walram von Jülich als Mar-
schall, Werner von Bolanden als Truchseß und
Philipp von Falkenburg als Kämmerer (vgl. RI
V,2, 1881, 5301). Mehrfach im Umfeld R.s nach-
weisbar ist der aus † Brabant stammende Lübe-
cker Bf. Johannes von Diest; er warb sowohl in
† Lübeck als auch in † Brabant um Unterstüt-
zung für R.s Kgtm. (Lemcke 1909, S. 64–71).
Dagegen blieb Pfgf. Ludwig, obwohl er Ri-
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chards Kgtm. unterstützte, seinem Hof fern
(Lemcke 1909, S. 29–34).

Schwerpunkte des Itinerars R.s, der auf die
Gastung der Bf.e und Städte angewiesen blieb,
waren im Winter 1257/58 der Niederrhein
(Neuss, † Lüttich, Kaiserswerth, Siegburg,
Aachen), im Sommer 1258 dann wieder das
Mittelrheingebiet († Mainz, Oppenheim, †
Worms,† Speyer). Im Jan. 1259 kehrte er, da die
engl.-frz. Verhandlungen im Vorfeld des Frie-
dens von Paris dies erforderten, über† Cambrai
nach England zurück. R. hatte wohl nur eine
kurze Abwesenheit geplant, denn er setzte keine
Vikare für die Zeit seiner Abwesenheit ein. Wg.
der Eskalation des Konfliktes zw. Heinrich III.
und den engl. Baronen verzögerte sich jedoch
seine Rückkehr.

Der kurze zweite Aufenthalt R.s im Reich
(Juni–Okt. 1260: † Cambrai, † Worms, †
Mainz) diente der Vorbereitung des Romzuges.
Als jedoch Papst Alexander IV. seine Einladung
zur Kaiserkrönung widerrief, beschloß R., so
rasch wie mögl. nach England zurückzukehren.
Er erließ auf dem Hoftag von † Worms (16.
Sept. 1260) einen Landfrieden und übertrug die
Wahrnehmung der kgl. Rechte teils an Philipp
von Hohenfels, teils an den Kölner Ebf. Konrad
von Hochstaden, dem er die Investitur der Bf.e
anvertraute.

Zu einem dritten Aufenthalt (Juli 1262 bis
Jan. 1263) kehrte Richard ins Reich zurück,
nachdem ihn der guelf. Adel Roms im April
1261 zum röm. Senator gewählt hatte. Seine Po-
sition im Reich war in Gefahr geraten, da sich
Ebf. Werner von † Mainz wg. eines Konflikts
mit Philipp von Hohenfels gegen R. stellte und
anfangs unterstützt von Papst Urban IV. die Er-
hebung eines neuen Kg.s betrieb. Gegen die ge-
plante Wahl Konradins stellten sich dann aller-
dings sowohl die Kurie als auch Otto von Bran-
denburg und Ottokar von Böhmen. Die Mög-
lichkeit einer Wiederherstellung des stauf.
Kgtm.s forderte auch Fs.en zur Stellungnahme
für R. heraus, die bislang seinem Hof fernge-
blieben waren: Ottokar von Böhmen ließ sich
(allerdings in Abwesenheit) durch R. belehnen,
erstmals besuchte jetzt auch Pfgf. Ludwig sei-
nen Hof, ebenso der neugewählte Ebf. von †
Trier, Heinrich von Finstingen. Über Gent, †
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Brüssel, Löwen, Aachen, Andernach, Boppard,
Frankfurt und Oppenheim zog R. an den Ober-
rhein (Hagenau, † Straßburg, Schlettstadt, †
Basel), kehrte jedoch im Dez./Jan. aus Geld-
mangel und wg. der schweren Erkrankung
Heinrichs III. über † Mainz, Boppard und †
Trier nach England zurück.

Die weitere Entwicklung des barons’ war in
England verzögerte R.s Rückkehr ins Reich für
fünf Jahre. Sein vierter Aufenthalt (Aug. 1268–
Juli 1269) diente der erneuten Stabilisierung sei-
nes röm. Kgtm.s und der Verhinderung einer
Erhebung Friedrichs von Thüringen als Ge-
geng. Obwohl die Auseinandersetzung der ba-
ronialen Opposition und seine zeitw. Gefan-
genschaft R. finanziell geschwächt hatte, traf er
auf keinen Widerstand. In † Cambrai belehnte
er den zweiten Sohn des brabant. Hzg.s als
Nachfolger seiner Vaters und traf mit Nikolaus
von † Cambrai und Balduin von Hennegau zu-
sammen. Sein Zug über Aachen und † Köln
nach † Worms wurde zu einer glänzenden De-
monstration seiner Anerkennung imW des Rei-
ches. Ebf. Engelbert von† Köln befand sich seit
der Schlacht bei Zülpich 1267 in der Gefangen-
schaft Gf. Wilhelms IV. von Jülich; die Ebf.e von
† Mainz und † Trier und der † Pfgf. bei Rhein
schlossen sich jedoch R. an. In†Worms hielt er
am 14. März 1269 einen gut besuchten Hoftag
(MGH SS XVII, 1861, S. 68), auf dem ein allg.
Landfrieden für das Rheinland und die Ab-
schaffung aller unrechtmäßigen Zölle verkün-
det wurde (RS XXXVI,4, 1869, S. 222–225). In
Anwesenheit der führenden mittelrhein. Adli-
gen heiratete R. am 16. Juni 1269 Beatrix von
Falkenburg, eine Verwandte des Kölner Ebf.s.
Am9. Juli 1269 beauftragte er Ebf.Werner von†
Mainz mit der Wahrung des Landfriedens, Bf.
Heinrich von † Straßburg mit der Wahrneh-
mung der kgl. Rechte im Elsaß, entspr. Philipp
von Bolanden für die Wetterau. Die Insignien
wurden Reinhard von Hoheneck zur Aufbewah-
rung übergeben.

Da R. über kein eigenes Territorium im
Reich verfügte, sind Ansätze zu einer kgl. Res.
bildung nicht erkennbar. † Köln, † Mainz und
† Worms, dazu Aachen und † Cambrai er-
scheinen als Schwerpunkte seines Itinerars.
Deutl. hervor treten die Hofämter, deren Erb-

lichkeit sich herausbildet (vgl. Bosl 1950,
S. 271–273).
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Klaus van Eickels

ALFONS X. VON KASTILIEN
(1257–75)

I. A, »derWeise« (el Sabio), Kg. von Kastilien
und León (seit dem 1. Juni 1252), röm. Kg. seit
dem 1. April 1257, Anspruch auf die röm. Kai-
serkrone seit 1256, Verzicht im Sommer 1275,
* 23. Nov. 1221 in Toledo, † 4. April 1284 in Se-
villa, = im Kl. Las Huelgas in Burgos, obwohl
er testamentar. eine andere Grablegen (Santa
Marı́a la Real in Murcia, die Capilla Real in Se-
villa) bestimmt hatte. Seine 1244 vollzogene
Eheschließung mit Violante (Yolante) von Ar-
agón, der Tochter Kg. Jakobs I. von Aragón und
der Yolante von Ungarn, eröffnete ihm schon
früh wichtige polit. Perspektiven. Aus dieser
Ehe sollten fünf Söhne und sechs Töchter, aus
illegitimen Verbindungen zwei weitere Söhne
und Töchter hervorgehen, darunter: Ferdinand
(de la Cerda, 1255–75), – Blanche von Frank-
reich, der Tochter Kg. Ludwigs IX.; Sancho IV.
(1258–95), –Maria de Molina, einer Enkelin Kg.

alfons x . von kastilien (1257–75)

Alfons IX. von León; Pedro (1261–83), – Mar-
guerite de Narbonne, Johann (1264–1319), – Jo-
hanna von Montferrat, Jakob (1267–84), Beatrix
(1254–80), –Wilhelm IX., Mgf. von Montferrat;
Violante (* 1266), – Diego López de Haro; und
Beatrix (1242–1303) als bedeutendste illegitime
Tochter, – Kg. Alfons III. von Portugal undMut-
ter Kg. Dinis’ von Portugal.

II. Als ältester Sohn Ferdinands III. von Ka-
stilien und León und der Stauferin Beatrix,
Tochter Kg. † Philipps von Schwaben, folgte A.
1252 seinemVater, der aus zwei Ehen insgesamt
13 Kinder hatte, auf den Thron, nachdem er
schon in den Jahren zuvor polit. und milit. Er-
fahrungen bei Unternehmungen im Zuge der
Reconquista hatte sammeln können. Zu Beginn
seiner Regierung mit zahlr. Problemen der
Staatsfinanzen sowie der Herrschaftsinteressen
des Adels, die sich in Aufständen entluden, und
mit krieger. Verwicklungen mit der Krone Ar-
agón um die Thronfolge in Navarra konfron-
tiert, wurde er nach dem Tod † Konrads IV. (21.
Mai 1254) zunehmend in die europ. Politik hin-
eingezogen, als er das Hzm. Schwaben als Erbe
seiner stauf. Mutter reklamierte und dafür
päpstl. Unterstützung gewinnen konnte. Nach
dem Tod † Wilhelms von Holland ließ er sich
dann von einer Gesandtschaft pisan. Ghibelli-
nen am 18. März 1256 in Soria unter Berufung
auf okzidentale und byzantin. Traditionen zum
Ks. wählen, richtete sein Trachten auf den fecho
del imperio und das stauf. Erbe in Italien, um sich
1257 in Frankfurt in Konkurrenz zu † Richard
von Cornwall von einem Teil der dt. Fs.en zum
röm. Kg. erheben zu lassen, wodurch ihm v. a.
ein Rechtstitel zufiel, um gegen die Machtpo-
sition des als Usurpator betrachteten Staufers
Manfred, des illegitimen Sohns Ks.† Friedrichs
II., in Italien angehen zu können. Ohne jemals
Reichsboden betreten zu haben – die Wahl wur-
de ihm im Aug. 1257 in Burgos duch Gesandte
verkündet – und die Mehrzahl der Rfs.en in ir-
gendeiner Weise seinem Einfluß unterwerfen
zu können, hielt er seinen Anspruch bis zur
Wahl † Rudolfs von Habsburg aufrecht, setzte
Seneschall sowie Kanzler ein und scheint ohne
größereWirkung immer wieder konkrete Amts-
handlungen in die Wege geleitet zu haben. Sein
Hauptaugenmerk galt indes weniger dem Reich
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als dem Ksm. und den Optionen, die es ihm
nicht nur in Italien sondern im gesamten Mit-
telmeerraum bis hin zur mögl. Eroberung Sizi-
liens und Nordafrikas eröffnete, wenn auch das
Papsttum durch die Belehnung Karls I. von An-
jou mit der sizil. Krone gerade dort eine Nach-
folge stauf. Provenienz ausschließen wollte.
Insgesamt gesehen, sollte A. jedoch seine Mit-
telmeerpläne v. a. nicht gegen seinen Hauptri-
valen, die Krone Aragón unter Kg. Jakob I. dem
Eroberer, durchsetzen, da dieser geschickt die
Schwächen seiner Position nutzte und selbst,
nicht zuletzt aufgrund wirtschaftl. Interessen,
die Grundlage für die Errichtung eines mittel-
meer. Imperiums unter Führung seiner eigenen
Dynastie schuf. Der Verzicht A. auf die röm. Kö-
nigskrone, zu dem er sich im Gefolge der Wahl
des Habsburgers † Rudolfs I. durch die Rfs.en
nach zähen Verhandlungen schließl. im Som-
mer 1275 gegenüber dem Papst durchrang, be-
deutete letztl. für Jakobs Sohn, Peter III. von
Aragón, Gemahl von Manfreds Tochter Kon-
stanze von Sizilien, die Gelegenheit, 1282 das
Inselkgr. infolge des von ihm angezettelten Auf-
stands der »Sizilianischen Vesper« seiner ei-
genenHerrschaft zu unterwerfen und der Krone
Aragón als Sekundogenitur anzugliedern. In
Kastilienwar die Stellung A.s zu dieser Zeit trotz
wichtiger Eroberungen in Andalusien, darunter
neben dem Reich von Niebla v. a. Jérez, Medina
Sidonia und Cádiz, längst schon entscheidend
durch immer wieder ausbrechende Aufstände
geschwächt, da der Adel sich zunehmend gegen
die für ihn und seine Besitzrechte ungünstigen
Zentralisierungsversuche zur Wehr setzte und
dabei das gesamte polit. Spektrum bis hin zum
Zusammengehen mit auswärtigen Mächten
einschl. der Nasridendynastie in Granada und
dem aragon. Rivalen nutzte, obwohl Jakob I. bei
der Niederwerfung des bedrohl. Aufstands der
Mudéjares von Murcia seinem Schwiegersohn
noch entscheidende Hilfestellung geleistet hat-
te, doch sollte am Ende der Auseinandersetzun-
gen der Verlust des Algarvereiches an Portugal
stehen. Instrumente A.s zum Ausbau seiner
herrschaftl. Stellung waren die zahlr. Versamm-
lungen der Cortes, auf denen immer wieder von
Seiten des Adels und der Kirche Gravamina vor-
gebracht wurden, andererseits durch die Durch-

setzung von Steuern die finanziellen und wirt-
schaftl. Grundlagen der kostspieligen Unter-
nehmungen abgesichert wurden, sowie die Er-
neuerung der Gesetzgebung, durch die alle
Rechtsebenen auf die Königsgewalt bezogen
und so der monarch. Spitze, die sich als empe-
rador en su reino verstand, verfügbar gemacht
werden sollten. Die weitreichendsten Rechts-
kodifikationen waren der »Fuero Real« für die
Städte, der »Espéculo de las Leyes«, der »Seten-
ario« und schließl. der »Libro del Fuero« (»Libro
de las Leyes«), später nach einer Überarbeitung
bekannter geworden als »Siete Partidas«, ohne
daß es aufgrund des adligen Widerstands gelin-
gen sollte, dieser Gesetzgebung unter der Re-
gierung A.s allg. Gültigkeit zu verschaffen. Ne-
ben seiner gesetzgeber. Tätigkeit begründeten
die wissenschaftl., literar., musikal. und histo-
riograph. Interessen des Kg.s seinen bleiben-
den Ruhm für die Nachwelt als Initiator einer
»kastilianischen Renaissance« und verdienten
ihm seinen ehrenden Beinamen, obwohl A.
trotz seiner vielfältigen Bildungsinteressen
mehr Auftraggeber und Koordinator zahlr.
Werke war, die von einem umfangr., an seinem
Hof tätigen Kreis von z.T. konvertierten jüd.
und muslim. Mitarbeitern als Übersetzer, Kom-
pilatoren, Redaktoren, Astronomen, Mathema-
tiker, Dichter und Musiker geschaffen wurden.
Die bekanntesten dieser Werke waren auf lite-
rar. Gebiet die auf Gallego verfaßten »Cantigas
de Santa Marı́a« sowie der »Libro de Calila e
Digna«, oriental. Geschichten, deren Überset-
zung A. wahrscheinl. schon als Infant in Auf-
trag gegeben hatte, daneben Schriften und Ta-
feln über Astronomie, Astrologie, Kosmogonie
und Zeitrechnung, Bücher über die Kunst des
Schachspiels, etc. Bes. Maßstäbe, die das ge-
samte kastil. SpätMA beeinflussen sollten, setz-
ten zudem die auf kgl. Initiative entstandene al-
fonsin. Geschichtsschreibung, deren bedeu-
tendste Erzeugnisse neben den großen chroni-
kal. Kompilationen der um 1272 begonnenen
»Grande e General Estoria« und der »Primera
Crónica General de España« mit ihrem Bemü-
hen, die iber. Geschichte als Teil der röm. Ge-
schichte aufzufassen, wahrscheinl. auch eine
Darstellung der »Gran conquista de Ultramar«,
eine bis 1271 reichende Kreuzzugsgeschichte,
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waren Zeugnisse für den Stellenwert, den die
Kaiseridee für A. bis zum endgültigen Verzicht
auf die Kaiserkrone einnahm.

Die eigentl. Schwierigkeiten der Herrschaft
A. in Kastilien setzten ein, als mit Ferdinand de
la Cerda 1275 unerwartet der älteste Sohn und
Thronfolger bei einem Unternehmen gegen die
aus Nordafrika in Andalusien eingefallenen
Banū Marı̄n ums Leben kam, so daß die seit
1253 bestehende Nachfolgeordnung in Frage
gestellt wurde, da die auf Erbfolge und Primo-
genitur beruhenden Rechte der Söhne Ferdi-
nands zugunsten des Zweitgeborenen Sancho
beiseitegeschoben wurden, dies eine unver-
söhnl. Parteienbildung innerhalb des Adels aus-
löste und zu bürgerkriegsartigen Auseinander-
setzungen, ja sogar zu Reichsteilungsplänen
führte. Schließl. setzte Sancho (IV.) seinen zö-
gerl. Vater 1282 ab, okkupierte mit Unterstüt-
zung von Adel und Klerus sowie in Einungen
(Hermandades) organisierten Städten, Kl.n und
Ritterorden die Regierungsgewalt und nahm
den Titel eines Gobernador General del Reino an, um
nicht als Thronusurpator zu gelten. Zwar en-
terbte A. umgehend seinen ungehorsamen
Sohn und setzte ein neues Testament zugunsten
der Söhne Ferdinands, der Infanten de la Cerda,
auf, doch sollte er sich bis zu seinem Tod am 4.
April 1284 nicht mehr entscheidend durchset-
zen können.

† A. Kastilien, Kg.e von
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stina: Alfonso X el Sabio y »La Gran Conquista de Ultra-

mar«, in: Hispanic Review 54 (1986) S. 67–82. – Gon-
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RUDOLF VON HABSBURG
(1273–91)

I. * 1. Mai 1218, † 15. Juli 1291; = im Dom
von † Speyer; Eltern: Gf. Albrecht IV. von Habs-
burg undHedwig von Kiburg. – (1) Gertrud (seit
1273 Anna) von Hohenberg († 16. Febr. 1281),
(2) (1284) Isabella/Elisabeth († 1323), Tochter
Hzg. Hugos IV. von Burgund (Bourgogne). Kin-
der (alle aus der ersten Ehe): † Albrecht I.
(* 1255, Kg. 1298–1308, – [1274] Elisabeth von
Görz-Tirol); Hartmann (* 1263, † 1281); Rudolf
(* um 1271, † 1290, – [1278] Agnes von Böh-
men); Karl (* 1276, † 1276); Robert (* und † zw.
1277 und 1280); Mechthild (* 1251?, † 1304, oo
[1273], – Ludwig II., † Pfgf. bei Rhein und Hzg.
von [Ober-] † Bayern († Wittelsbach)); Katha-
rina († 1282, – [1279] Otto III., Hzg. von [Nie-
der-] † Bayern († Wittelsbach)); Agnes/Ger-
trud (* um 1257, † 1322, – [1273] Albrecht II.,
Hzg. von † Sachsen († Askanier)); Hedwig/
Heilwig (* um 1259 † 1286?, – [1279] Otto VI.,
Mgf. von † Brandenburg († Askanier)); Cle-
mentia († 1293, – [1281] Karl Martell, Sohn
Karls II. von Neapel, Vater Karls I. von Ungarn

(† Anjou)); Guta (* 1271, † 1297, – [1278] Wen-
zel II., Kg. von † Böhmen († Přemysliden)).
Wahl zum rex Romanorum am 1. Okt. 1273 in
Frankfurt; Krönung am 24. Okt. in Aachen.

II. Die Wahl des bereits 55 Jahre zählenden
Gf.en von Habsburg zum röm.-dt. Kg. trug alle
Zeichen einer Übergangslösung in sich, be-
gründete im Reich nördl. der Alpen aber trotz-
dem die bedeutendste Königsherrschaft der
zweiten Hälfte des 13. Jh.s. Durch sie wurde das
sog. Interregnum beendet und begann nach ver-
breiteter Auffassung die spätma. Phase des dt.
Kgtm.s, das seine Grundlagen nach der Kata-
strophe des stauf. Hauses und einer Schwäche-
periode der Monarchie nur mühsam zu konso-
lidieren vermochte und schließl. in zunehmen-
dem Maße auf die eigene Hausmacht als ent-
scheidender Basis für die Ausübung der herr-
scherl. Gewalt verwiesen wurde. Die Anerken-
nung des habsburg. Kgtm.s durch Papst Gregor
X. am 26. Sept. 1274 und die Unterwerfung des
böhm. Kg.s und Kfs.en Ottokar II. am 25. Nov.
1276, schließl. der Tod dieses gefährl. Wider-
sachers am 26. Aug. 1278 in der Schlacht bei
Dürnkrut eröffneten dem Kg. die Möglichkeit
zur Durchsetzung einer vielschichtigen Konso-
lidierungspolitik, die der Habsburger freilich
nicht auf allen Feldern zu einem erfolgreichen
Ende zu bringen vermochte.

Die Revindikationspolitik, für die auf den
Hoftagen von † Nürnberg, † Würzburg und †
Augsburg (Nov. 1274, Jan. und Mai 1275) die
rechtl. Voraussetzungen geschaffen worden
sind, mündete hinsichtl. der ehem. babenberg.
Hzm.er † Österreich und Steiermark, die Otto-
kar von Böhmen ohne ausreichende Rechtstitel
an sich gezogen hatte, in eine ambitionierte Er-
werbspolitik des Kg.s, durch die die Fürstentü-
mer im Dez. 1282 an das Haus Habsburg ge-
langten und nicht nur der habsburg. Besitz ge-
waltig vermehrt, sondern auch die Erhebung
der bislang gfl. Familie in den Fürstenstand be-
wirkt worden ist. Tatsächl. Erfolge konnte das
Bemühen um den Rückerwerb entfremdeten
Reichsguts darüber hinaus in den traditionell
königsnahen Landschaften, also an Mittel- und
Oberrhein, im Fränkischen und im Schwäbi-
schen, erringen. Hier war es unter Anknüpfung
an stauf. Vorgaben auch möglich, Reichsland-
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vogteien einzurichten, an deren Spitze als ab-
setzbare Sachwalter des Kg.s Reichsvögte mit
prinzipiell umfassender, aber regional einge-
schränkter Kompetenz zu Schutz und Rücker-
werb des Reichsguts berufen wurden, während
in den königsfernen Regionen des Reiches, also
vornehml. im N, Rfs.en mit dem Schutz des we-
nigen, hier noch verbliebenen Reichsgutes und
mit der Wahrung der kgl. Interessen betraut
werden mußten.

Bei der Aufrichtung und Sicherung von Frie-
den und Recht dagegen, mithin bei der vor-
nehmsten Aufgabe eines Kg.s, der deshalb Auf-
merksamkeit von der Thronbesteigung an ge-
bührte, vermochte R. spürbare Erfolge zu erzie-
len. Als er im Juni 1281 die ehem. babenberg.
Donaulande nach einem Aufenthalt von annä-
hernd fünf Jahren, in denen er zumeist in Wien
residierte und sich um die Verhältnisse in den
übrigen Regionen des Reiches nur aus der Ferne
kümmern konnte, wieder verließ, intensivierte
er seine schon früher einsetzenden Bemühun-
gen umden Frieden imReich und griff dabei auf
jenen Landfrieden zurück, den † Friedrich II.
1235 auf einem glanzvollen Mainzer Hoftag für
das Reich verkündet hatte. Dessen Bestimmun-
gen wurden nun, mit Modifikationen, die die
polit. Entwicklung eines knappen halben Jh.s
erforderten,mehrfach erneuert – zunächst noch
mit räuml. und zeitl. Beschränkung, 1287 und
1291 jedoch mit Geltung für das gesamte Reich.
Das Kgtm. hatte damit seine (theoret.) Frie-
denshoheit prinzipiell behauptet, wenn es auch
die (prakt.) Durchsetzung des Friedens, die
konkrete Friedenswahrung also, in vielen Re-
gionen des Reiches den lokalen Gewalthabern
überlassen mußte.

Nicht nur für die Revindikations- und Land-
friedenspolitik lieferte die späte Stauferzeit die
entscheidende Orientierungshilfe des habs-
burg. Kgtm.s, sondern auch für die Italienpoli-
tik, die, nachdem die Anerkennung des Papst-
tums einmal gewonnen war, ganz im Zeichen
des Erwerbs der Kaiserkrone stand. Allerdings
blieb hier jedes Bemühen vergeblich, weil, so-
weit R. nicht durch polit. Erfordernisse an ei-
nem Romzug verhindert war, die krönungswil-
ligen Päpste, deren territorialpolit. Wünschen
er etwa durch die Abtretung der Romagna ent-

rudolf von habsburg (1273–91)

gegengekommen ist, zur Unzeit starben und
krönungsunwillige Päpste ohnehin zu keinem
Zugeständnis zu bewegen waren. Das Unter-
bleiben der Kaiserkrönung beruhte deshalb
auch ohne allen Zweifel auf keinem bewußten
Verzicht, wie eine bekannte Anekdote behaup-
tet, sondern stellte einen durch verschiedene
Umstände bewirkten Mißerfolg der habsburg.
Politik dar, der um so schwerer wog, als die Er-
höhung zum Ks. dem Herrscher die Möglich-
keit geboten hätte, noch zu Lebzeiten einen
Sohn zum Kg. wählen zu lassen und auf diese
Weise die Nachfolge im Sinne der Dynastie zu
entscheiden. Die Sohnesfolge aber, die R. auch
nicht in direkten Verhandlungenmit den Kfs.en
zu sichern vermochte, hätte eine Kontinuität
schaffen können, die ebenso wie eine lange Re-
gierungszeit eine wesentl. Voraussetzung bil-
dete für einen anhaltenden Erfolg des kgl. Stre-
bens nach Konsolidierung der Herrschafts-
grundlagen.

Andererseits jedoch gelang es dem Habs-
burger, seinen unmittelbaren Einfluß über die
traditionellen Königslandschaften hinaus aus-
zudehnen: in den thüring.-mitteldt. Raum hin-
ein, wo er auf Weihnachten 1289 in Erfurt Hof
hielt und mit strenger Hand persönl. für Ruhe
und Sicherheit sorgte, und – ausgehend von der
habsburg. Interessensphäre in der heutigen
Nordschweiz – in das Arelat hinein, wo er den
burgund. Pfgf.en Otto IV. 1289 zur Lehnshul-
digung zwang und im Frühjahr 1291 noch ein-
mal persönl. erschien. Man kann daher keines-
falls sagen, R.s Politik sei ohne Erfolg geblie-
ben, aber dieser hielt sich insgesamt doch in
den Grenzen, die dem Kgtm. durch die allge-
meine Entwicklung nach dem Sturz der † Sta-
ufer gezogen worden waren. In einer längeren
Phase der Konsolidierung gelang es dem Habs-
burger, die weitere Entwicklung der Reichsge-
walt durch Reaktivierung und Ausgestaltung
traditioneller Herrschaftselemente offen zu hal-
ten. Sein Kgtm. stellt daher auch weniger die
große Zäsur im Ablauf der ma. Reichsgeschich-
te dar als vielmehr das Verbindungsglied zw.
stauf. Monarchie und spätma. Hausmacht-
kgtm., dessen Begründer der Habsburger aber
auf keinen Fall gewesen ist.

Bes. glanzvoll war R.s Monarchie freilich
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auch nicht. Nicht nur wurden – wie noch aus-
zuführen ist – die Hoftage des Habsburgers nur
selten von zahlr. Fs.en besucht, auch die Hei-
ratspolitik, die in späteren Jh.en einen europ.
Bezugsrahmen besaß, beschränkte sich noch
weitgehend auf das Reich und bevorzugte dabei
den Kreis der kfsl. Familien: der sächs. und
brandenburg. † Askanier, der bayer.-pfälz. †
Wittelsbacher und der böhm. † Přemysliden.
Selbst R.s zweiter Eheschluß führte mit der Ver-
bindung zum burgund. Herzogshaus noch
kaum über diesen Rahmen hinaus. Allein die
angiovin. Ehe Clementias, die im Zuge einer am
Erwerb der Kaiserkrone orientierten und daher
auf Ausgleich mit den frz.-südital. † Anjou be-
dachten Politik geschlossen worden ist, weist
europ. Dimensionen auf, während die Verhand-
lungen über ein engl. Eheprojekt zugunsten des
als Thronfolger angesehenen Königssohnes
Hartmann Ende 1281 scheiterten, als der junge
Habsburger in den winterl. Fluten des Rheines
ertrank.

R. war nicht nur der Parvenü im Kreis der
altehrwürdigen Herrscherfamilien Europas,
seine Herrschaft verfügte darüber hinaus auch
nicht über die institutionellen Hilfen und –
trotz einer flexiblen Steuerpolitik – über die fi-
nanziellen Ressourcen, die etwa schon den
westeurop. Monarchien zu Gebote standen.
Nicht zu Unrecht, wenn auch viell. für manchen
mißverständlich, ist R. daher als »kleiner Kö-
nig« (Moraw 1985, S. 211ff.) apostrophiert
worden, denn »klein« meint hier nicht unbe-
deutend oder erfolglos, sondern – im Vergleich
zu anderen europ. Monarchien – eingeschränkt
in seinem Herrschaftsraum, ohne weitreichen-
den Einfluß und größere Attraktivität sowie
ohne die Möglichkeiten staatl.-monarch. Ver-
waltung, die in anderen Kgr.en schon prakti-
ziert wurden.

III. Ähnliches läßt sich im übrigen auch für
den Hof des Habsburgers sagen, für den – wie
für so vieles andere auch – das stauf. Vorbild von
erhebl. Bedeutung gewesen ist. Natürl. kam es
bei R. nicht zu der oriental. Prachtentfaltung, zu
der † Friedrich II. bei seinem zweiten Deutsch-
landaufenthalt in der Lage gewesen ist, fehlte
dazu doch schon die exot. Menagerie. Auch
sonst war alles viel bescheidener. Der Hof als

Ort des alltägl. Lebens der kgl. Familie und als
herrschaftl. Instrument zur polit. Beratung und
Konsensfindung im Reich behielt zwar seine
grundsätzl. Bedeutung, verlor aber an Ausstrah-
lung und Attraktivität. Von Fs.en wurde er meist
nur zu bes. Anlässen und wenn ihre eigenen In-
teressen im Spiel waren aufgesucht. Ständige
Hofbesucher, die sich durch ihre häufigen Auf-
enthalte in der Umgebung des Kg.s als wichtige
Mitarbeiter des Herrschers, gleichsam als eine
»Funktionselite« [Boshof, Hof] erwiesen, wa-
ren zumeist Gf.en und Herren: der nürnberg.
Bgf. Friedrich III. von Zollern, die Gf.en Hein-
rich von Fürstenberg, Albrecht und Burkhard
von Hohenberg und Haigerloch, Ludwig von
Oettingen, Friedrich und Emich von Leiningen,
Egeno von Freiburg, Gottfried von Sayn, Eber-
hard von Katzenelnbogen, Johann undHeinrich
von Sponheim, die Mgf.en Heinrich von Burgau
und Heinrich von Hachberg sowie der Hzg.
Konrad von Teck und Otto von Ochsenstein,
aber gelegentl. auch Gf.en aus dem mitteldt.
Raume, nämlich Berthold V. von Henneberg
und Günther IX. von Schwarzburg. Die Hofge-
sellschaft R.s war mithin gfl. dominiert, haupt-
sächl. von Adligen, die aus königsnahen Land-
schaften stammten, zum Stauferanhang zu
rechnen sind und oft auch familiäre Bindungen
zum Kg. besaßen: der † Zollern und Fürsten-
berger waren mit dem Habsburger weitläufig
verwandt, ebenso – über den kiburg. Familien-
kreis – die Leininger; die Hohenberger waren
die Brüder der Kg.in, der Ochsensteiner der
Sohn von R.s Schwester Kunigunde. Von diesen
Herren gehörten einige zu Familien, die schon
längst Erfahrungen im Königsdienst gesam-
melt hatten und dies auch zukünftig tun sollten;
sie stellten damit ein Element herrschaftl. Kon-
tinuität dar. Den größten Einfluß auf R.s Regie-
rung übten dabei zweifellos Friedrich von Zol-
lern, Heinrich von Fürstenberg und Eberhard
von Katzenelnbogen aus, sie bildeten sozusa-
gen die stabilen Stränge in dem personalen
Netzwerk, mit dessen Hilfe der Kg. Hof und
Reich verklammerte und seine Herrschaft aus-
übte.

Ihnen an die Seite traten einige Fs.en. Aus
der Gruppe der Geistlichen sind – neben den
süddt. Bf.en, die wiederholt am Hof erschienen
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–, v. a. die Minoriten Heinrich von Isny (seit
1275 Bf. von † Basel und seit 1286 Ebf. von †
Mainz) sowie Konrad Probus (seit 1279 Bf. von
† Toul) zu nennen, aber auch Rudolf von Ho-
heneck, der von 1274 bis zu seinem Tode am 3.
Aug. 1290 der Kanzler des Kg.s und seit 1284
gleichzeitig auch Ebf. von † Salzburg gewesen
ist. Von den weltl. Fs.en können nur der †
rhein. Pfgf. und bayer. Hzg. Ludwig II. und
(schon mit einem gewissen Abstand) der sächs.
Hzg. Albrecht II. (aus der Wittenberger Linie)
zu diesem engeren Kreis kgl. Sachwalter ge-
rechnet werden, mithin jene Kfs.en, die seit
dem Abend des Krönungstages Schwiegersöh-
ne des Kg.s waren und von denen der †Wittels-
bacher zudem einen ausgeprägt stauf. Hinter-
grund besaß.

Vermehrte fsl. Anwesenheit steigerte den
Glanz des Königshofes also nur selten, am ehe-
sten wohl noch dann, wenn sich der alltägl. Hof
zum Hoftag weitete. Allerdings unterscheidet
sich der Kreis der ständigen Teilnehmer an den
Hoftagen kaum von demjenigen der häufigen
Hofbesucher, wie auch der Hoftag selbst nur
undeutl. vom alltägl. Hof zu unterscheiden ist,
da er in einer Zeitspanne verdichteter Aktivitä-
ten am Hofe offenbar zumeist nur einen Tag
ausmachte, der zuvor eigens angekündigt wor-
den ist und dem Kgtm. im Rahmen intensivier-
ter Regierungstätigkeit zur feierl. Selbstdarstel-
lung diente und der Hofgesellschaft eine Gele-
genheit zu repräsentativer Geselligkeit bot.
Mind. 16 solcher Hoftage fanden während R.s
Regierungszeit und in der Regel an Sonn- oder
Feiertagen statt, viell. sogar 20 oder 21: der erste
möglicherw., wenn auch keinesfalls sicher
schon im Dez. 1273 in † Speyer, der letzte am
20. Mai 1291 in Frankfurt am Main.

Da das Reich keine Hauptstadt, der Kg. kei-
ne feste Res. besaß, war in der zweiten Hälfte
des 13. Jh.s der Hof, auch wenn es an einigen
Orten zu längeren Aufenthalten wie (mit nur
kurzen Unterbrechungen) zw. 1276 und 1281 in
Wien oder vom Dez. 1289 bis zum Nov. 1290 in
Erfurt kommen konnte, zwangsläufig immer
noch eine reisende Institution. Er bewegte sich
hauptsächl. entlang des Rheins zw. † Mainz
und † Basel, besaß seinen eigentl. Aufenthalts-
raum am südl. Mittelrhein und am Oberrhein,
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im Elsaß wie in Schwaben sowie in dem an-
grenzenden fränk. Gebiet bis hin nach †Würz-
burg und†Nürnberg, wanderte aber gelegentl.,
und zwar in den Anfängen von R.s Regierung,
auch in den Donauraum, wo Wien den Schwer-
punkt des Aufenthalts bildete, und bis nach †
Böhmen und Mähren und zog schließl. – ein
deutl. Zeichen sich ausweitenden Einflusses –
auch in den thüring.-mitteldt. Raum um Erfurt
und in das Gebiet der heutigen Schweiz mit
Murten als Zentrum. Die Orte, an denen mit Si-
cherheit Hoftage stattgefunden haben, lassen
sich ohne Mühe in dieses Itinerarschema
einordnen: Es waren fünf Bischofsstädte (†
Augsburg, † Speyer, †Würzburg, †Mainz und
† Basel), wohin R. die meisten Hoftage einbe-
rufen hat, vier Reichsstädte († Nürnberg,
Frankfurt, Eger und Ulm) sowie das zum Main-
zer Erzstift gehörende Erfurt. Der sehr gut be-
suchte Weihnachtshoftag, der sich 1289 in Er-
furt versammelte, brachte nicht nur eine deutl.
Ausdehnung des unmittelbaren kgl. Einflusses
seit dem Beginn der Habsburgerherrschaft zum
Ausdruck, er stellte zugl. wohl auch den Höhe-
punkt von R.s Regierung dar. Vierzehn Ebf.e
und Bf.e, zwei Reichsäbte, außerdem die Hzg.e
von † Sachsen, † Braunschweig, † Lüneburg
und † Mecklenburg, der Herzogssohn und En-
kel des Kg.s Rudolf von Bayern, die † branden-
burg. Mgf.en, der Mgf. von † Meißen, die
Lgf.en von Thüringen und † Hessen, mehrere
Gf.en und Kg. R.s gleichnamiger Sohn lassen
sich in Erfurt nachweisen und haben wohl auch
an dem feierl. Hoftag teilgenommen. Nord- und
mitteldt. Fs.en prägten also diesmal (und fast ist
man geneigt zu sagen: ausnahmsweise) das
Bild; aber auch die Regierungstätigkeit selbst
erfaßte weiter entfernte Regionen des Reiches:
den Niederrhein, Holland, † Brabant, † Gel-
dern und † Lothringen. Hatte der Kg. trotz des
beschränkten Radius’ persönl. Anwesenheit
auch schon vorher manche Fernzone seiner
Herrschaft durch die Vergabe von Urk.n zumin-
dest ideell an sich binden können, so strahlte
der monarch. Glanz auf Weihnachten 1289 und
in den folgendenMonaten doch weitgehend un-
getrübt über das gesamte nordalpine Reich und
ließ das Kgtm. auf diese Weise auch in Gegen-
den spürbar und erfahrbar werden, die der un-
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mittelbaren Kg.sgewalt ansonsten kaummehr
ausgesetzt waren.

Über die Organisation des Hofes ist wenig
bekannt. Wirtschaftl. unterhalten wurde er
durch Einkünfte aus dem Reichsgut, um dessen
Revindikation R. sich ja eifrig bemühte, und
zweifellos auch durch Mittel aus dem habsburg.
Familienbesitz. Wie jedoch der Alltag der Hof-
verwaltung ausgesehen hat, ist prakt. unbe-
kannt. Zweimal erwähnt werden ein Hofmeister
(magister curie: Konrad von Tillendorf, am 5.
Nov. 1282 und am 24. April 1289) und ein Kü-
chenmeister (coquine magister: Lupold von Nord-
enberg – also ein Mitglied der Familie, die die-
ses Amt seit der späten Stauferzeit erbl. besaß –
am 22. Sept. 1277 sowie Lupold d.Ä. von Wil-
ting imMärz 1289). Natürl. gab es neben diesen
neuen, erst im Verlauf des 13. Jh.s entstandenen
Aufgabenbereichen auch weiterhin die klass.
Hofämter, deren Besitz während der späten
Stauferzeit und im Interregnum erbl. geworden
war, über deren tatsächl. Ausübung jedoch kei-
ne Nachrichten vorliegen. Allg. läßt sich daher
nur feststellen, daß Pappenheimer Marschälle,
Limpurger Schenken, Bolanden Truchsessen
und Falkensteiner-Münzenberger Kämmerer
des Kg.s waren und Hildebrand und Heinrich
von Pappenheim (zw. 1281 und 1291), Werner
von Bolanden (1273) und Werner von Münzen-
berg (1276) in diesen Funktionen auch nachge-
wiesen sind, während Walter, der Schenk von
Limpurg, immerhin zweimal (nämlich 1274
und 1275) als Zeuge in Urk.n des Kg.s auftritt.
Wie sie jedoch und mit wessen Hilfe sie ihre
Aufgaben erfüllten, bleibt ebenso unbeantwort-
bar wie die Frage, ob die vier weltl. Kfs.en (der†
Pfgf. bei Rhein, der Hzg. von † Sachsen, der
Mgf. von † Brandenburg und der Kg. von †
Böhmen), die ja als Truchseß, Marschall, Käm-
merer und Mundschenk des Reiches galten
(Sachsenspiegel Ldr. III 57 § 2; Schwabenspie-
gel Ldr. 130a), während R.s Regierungszeit ih-
ren Ehrendienst jemals außer beim Krönungs-
mahl versehen haben. Gleichfalls läßt sich eine
Realität, die hinter der vereinzelten Nennung
des Bf.s Jakob von Embrun als triscamerarius
(Schatzkämmerer) gestanden haben mag, nicht
mehr erkennen. Ebenso waren die drei rhein.
Ebf.e (mit Zuständigkeit des Mainzers für das

regnum Theutonicum, des Kölners für das regnum
Italiae und – sich nun allmähl. einbürgernd – des
Trierers für die Gallia, also für den burgund. Be-
reich) als Erzkanzler nur noch locker mit dem
Königshof verbunden und besaßen in der Kanz-
lei kaum noch eine nominelle Bedeutung. Die
Kanzlei selbst aber, die über lange Zeiträume
hinweg einzige feste und daher ebenso wichtige
wie traditionsreiche Institution, über die die
röm.-dt. Herrscher verfügten, läßt sich in ihrem
Personalbestand zumindest auf der oberen
Ebene und in ihrer Struktur recht deutl. greifen.

Kanzler amtierten unter R. nur zwei: der
Propst Otto von St. Wido in † Speyer in den Jah-
ren 1273 und 1274 sowie von 1274 bis 1290 Ru-
dolf von Hoheneck, der provisor des Kl.s †
Kempten und seit 1284 Ebf. von † Salzburg.
Protonotare, die anstelle des Kanzlers das Ur-
kundenwesen beaufsichtigten und von denen
gelegentl. zwei gleichzeitig tätig waren und ei-
ner aus dem kgl. Kanzleidienst selbst hervor-
gegangen ist, gab es insgesamt vier: den im Kir-
chenrecht geschulten doctor decretorum Heinrich
aus dem † Deutschen Orden, der seit dem 20.
Sept. 1274 auch Bf. von † Trient war, von 1273
bis 1275; den Notar Gottfried von † Osnabrück,
Propst vonMaria Saal, der 1283 Bf. von† Passau
geworden ist, wo er bereits zuvor die Würde des
Dompropstes bekleidete, von 1274 bis 1282; den
– gelegentl. auch als Vizekanzler und einmal so-
gar als Kanzler bezeichneten – Konstanzer
Domherr, Propst von Xanten und Kölner Ar-
chidiakon, Magister und doctor decretorum Hein-
rich von Klingenberg, der – seit 1286 päpstl.
Kaplan – 1293 schließl. den Konstanzer Bi-
schofsstuhl besteigen konnte, von 1283 bis
1291; und schließl. denMagisterWitelo, der nur
in einer Urk. vom 20. Dez. 1280 als Protonotar
erwähnt wird und vorher viell. Kaplan Kg. Ot-
tokars II. von Böhmen gewesen ist (Redlich
1903, S. 755). Von den ansonst meist unbekann-
ten Urkundenschreibern lassen sich ebenfalls
einige namhaft machen: der spätere Protonotar
Gottfried, der 1274 als Notar belegt ist, der Wer-
dener Propst Andreas von Rode für die Jahre
1274 bis 1281, für den gleichen Zeitraum der aus
Schaffhausener Stadtadel stammende Domherr
zu Chur Konrad von Herblingen und schließl.
1275 und 1289 Konrad von Diessenhofen. Da-
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neben werden noch erwähnt: am 9. Juli 1280
Benzo, der rector der Kirche von Neckarau, im
März 1283 der Kaplan Otto sowie am 9. Mai
1285 die maister Konrad und Hermann als schri-
ber des röm. Kg.s.

Neben der Kanzlei stellte das Hofrichteramt
einen wichtigen Funktionsbereich dar, der am
dt. Königshof freilich erst 1235 durch † Fried-
rich II. geschaffen und durch eine Bestimmung
des Mainzer Landfriedens fest installiert wor-
den ist. Anknüpfend daran hat R. zwei Hofrich-
ter (imperialis aule iustitiarii) ernannt: Bertold von
Trauchburg, der 1276 und 1282, und Hermann
von Bonstetten, der 1290/91 in diesem Amt be-
legt ist. Ihnen zur Seite stand, wie ebenfalls im
Mainzer Landfrieden festgelegt, ein Gerichts-
schreiber. Für den Zeitraum von 1273 bis 1313
lassen sich immerhin acht verschiedene Schrei-
ber von Gerichtsurk.n unterscheiden, ohne daß
es jedoch mögl. erscheint, auch nur einen von
ihnen näher zu identifizieren. Wenn demnach
auch davon ausgegangen werden darf, daß den
imperialis aule iustitiariis des Habsburgers eigene
Schreiber als Hofgerichtsnotare zugeordnet wa-
ren, so läßt sich eine Gerichtsbehörde mit In-
stitutionencharakter trotzdem noch lange nicht
feststellen; erst in der Mitte des 14. Jh.s schei-
nen das Hofgericht und seine Kanzlei eine
entspr. Entwicklung durchlaufen zu haben.

Einen Hofrat mit feststehenden Kompeten-
zen (oder gar einer klaren Ressortgliederung)
hat es unter R. (und lange nach ihm) ebenfalls
noch nicht gegeben; wohl aber lassen sich etl.
Mitarbeiter feststellen, die als consiliarii und fa-
miliares bezeichnet werden. Ohne einen ständi-
gen Rat mit institutionellem Charakter darzu-
stellen, bildeten diese Getreuen einen Berater-
kreis, den der Kg. nicht zuletzt auch – wie die
Beispiele der Gf.en Dietrich von Kleve und Lud-
wig von Savoyen lehren – zur Anbindung regi-
onal weit entfernter Adliger an seinen Hof nut-
zen konnte. Die auf diese Weise in die familia
des Kg.s, wenn man so will: in seinen Hofstaat,
aufgenommenen Ratgeber und Familiaren
konnten dieses, nicht zuletzt auch schutzspen-
dende, Nahverhältnis natürl. ihrerseits als eine
bes. Ehre und Auszeichnung empfinden. Als
geschworener (gesworn) Rat erscheint der Abt
Heinrich von † Fulda am 11. Mai 1290; als (ge-
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heimer) Rat (und manchmal zugl. auch Famili-
ar) erscheinen: der Bf. Hartmann von † Augs-
burg am 21. Mai 1275, Heinrich von Isny als Bf.
von † Basel (secretarius), der Gf. Dietrich von †
Kleve (consiliarius et familiaris domesticus), der Mi-
norit Berthold (secretarius et familiaris), der Bf.
Konrad Probus von † Toul (consiliarius), der Jo-
hanniterordensmeister Berenger (henliger ratge-
ve, heimblicher rate), der Deutschordensbruder
Hermann von Hohenlohe (consiliarius) und der
aus der Nähe von Cham in der Oberpfalz stam-
mende Würzburger Domherr und Magister Lu-
pold vonWilting (consiliarius et caplanus). Nur als
Familiare werden bezeichnet: der Bf. Johann
von Chiemsee, Paulus aus Terni (Interampnensis),
der Gf. Ludwig von Savoyen, Gerlach von Isen-
burg, Walther von Klingen und die Ritter Kon-
rad Wernher von Hatstatt und Johann von Kien-
heim.

Wie das Beispiel Lupolds von Wilting zeigt,
sind auch Kapläne (ohne daß wir für R.s Regie-
rungszeit genaueres über die Organisation der
Hofgeistlichkeit oder eine Hofkapelle wüßten,
die ohnehin schon längst nicht mehr für das
Urkundenwesen zuständig war und wohl auch
keinen geschlossenen Verband von Hofgeistli-
chen mehr darstellte) dem Kreis der kgl. Rat-
geber und Familiaren zuzurechnen. R. gliederte
daher, als er den Bf. Otto von † Hildesheim am
22.Mai 1277 zu seinemKaplan ernannte, diesen
zugl. auch dem Verband seiner familia (nostre fa-
milie ascribentes) ein. Die Ernennung eines weit
vom Hof entfernt amtierenden Geistlichen
konnte dabei natürl. vorrangig kaum der Si-
cherung der Seelsorge amHofe dienen, sondern
bildete die Erfüllung einer Bitte des Bf.s und
sollte offenkundig ebenso wie die Bestallung
gewisser weltl. Räte die Anbindung an den Kö-
nigshof bewirken. Zudem waren im 13. Jh. aber
auch die Pröpste von † Zürich und des Augu-
stiner-Chorherrenstifts St. Marien in Altenburg
ebenso wie die Stiftsherren von St. Servatius in
Maastricht und St. Bartholomäus in Frankfurt
als Mitglieder kgl. Kirchen (capellae) zugl. auch
kgl. Kapläne, ohne daß man sie in strengem
Sinne als Hofgeistliche bezeichnen dürfte. Des
weiteren werden als Kapläne gen.: ein Konrad
und der Naumburger Kanoniker Ludolf, Hein-
rich Sluzzelin, der Notar Otto, der Propst Hein-
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rich von † Freising, der Arzt des Kg.s: Magister
Landulf aus Mailand, sowie Peter Reich, der
1286 Bf. von † Basel wurde, und der aus habs-
burg. Ministerialengeschlecht stammende Jo-
hann von Wildegg.

Naturgemäß ist auch der habsburg. Königs-
hof ein fluktuierendes Gebilde gewesen, dessen
Zusammensetzung sich in beständiger Ände-
rung befand. Neben die kgl. Familie, die subal-
ternen (für die Zeit R.s aber prakt. nicht zu fas-
senden) Bediensteten und die Inhaber der ge-
nannten Hofämter, die gemeinsam den engeren
Hof bildeten, traten die adligen und nichtadli-
gen, geistl. und nichtgeistl. Hofbesucher, sel-
tener Fs.en, häufig dagegen Gf.en, Herren und
Abkömmlinge ministerial. Geschlechter, und
sorgten für ein dauerndes Kommen und Gehen
und für eine gewisse Buntheit der Hofgesell-
schaft, zu der im übrigen auch ein Prinzenerzie-
her, der Magister Petrus aus Freiburg (doctor fi-
liorum R[udolfi] regis Romanorum, nämlich für
den 1281 ertrunkenen Königssohn Hartmann
und offenbar auch für den jüngeren Rudolf) so-
wie die Leibärzte des Kg.s (der schon erwähnte
Mailänder Magister und spätere Bf. von † Bri-
xen Landulf [physicus, des künges arzat], Peter As-
pelt [Romanorum regis phisicus], der spätere Ebf.
von †Mainz, und viell. auch ein namentl. nicht
weiter bekannter Magister [H.] aus Villingen)
und der Arzt der Kg.in (frater Henricus, reginae
medicus et amicus) zählten. Zu einem bes. kultu-
rellen Zentrum hat sich der Habsburgerhof je-
doch nicht entwickelt. Seine Attraktion für
Künstler blieb offenbar gering, so wie sich seine
Ausstrahlung ins Reich, obwohl sie im Verlauf
von R.s Regierungszeit immer intensiver ge-
worden ist, in Grenzen hielt. Kgl. und dasmeint
nicht zuletzt fsl. Glanz dürfte nur selten von
ihm ausgegangen sein, da die oberen Ränge der
Hofgesellschaft zumeist von Gf.en und Edel-
herren gebildet worden sind.
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Franz-Reiner Erkens

ADOLF VON NASSAU (1292–98)

I. * 1255; gef. 2. Juli 1298;= 1298 Kl. Ros-
enthal, ab 1309 Dom zu Speyer. – vor 1280 mit
Imagina von Limburg, † 1318. Kinder: Adelheid,
Nonne in Klarenthal, † 1338; Mechtild, – mit
Pfgf. Rudolf I., † 1323; Ruprecht, † 1304; Ger-
lach, † 1361;Walram, † 1324. Vater: Gf.Walram
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II., erwähnt ab 1235; † 1266/74 (?), – vor 1250
mit Adelheid, Gf.in von Katzenelnbogen,
† 1288. Bruder: Diether, * 1250 (?), † 23. Nov.
1307. 1292 OP Mainz; 1300–07 Ebf. von † Trier.
Schwester: Richardis, Äbtissin zu Klarenthal,
† 1311. – Als Gf. von Nassau nachweisbar seit
1274; Übernahme der Gft. 1277; 1287 Burg-
mann in Kaub. Beziehungen zu Kg. † Rudolf
von Habsburg und Ebf. Siegfried II. von We-
sterburg in†Köln. – Königswahl 5. Mai 1292 in
Frankfurt (Dominikanerkirche); Krönung 24.
Juni 1292 Aachen. – Titel: Dei gratia Romanorum
rex.

II. Die Herrschaft als Gf. ergab sich infolge
der Hausteilung vom 16. Dez. 1255 zw. dem Va-
ter Walram II. und dem Onkel Otto. Herr-
schaftszentren der Gft. Nassau-Idstein waren
die Burgen Nassau an der Lahn mit der Gft. auf
dem Einrich im Gesamtbesitz der Dynastie,
Weilburg an der Lahn, Idstein und Sonnenberg
bei Wiesbaden. Wichtige Ergänzung bot die
Vogtei über Kl. Bleidenstadt. Territoriale Nach-
barn waren die Erzstifte † Mainz und † Trier,
die Gft. Katzenelnbogen und die Herrschaft
Eppstein. Der Erwerb der Lgft. Thüringen durch
Kauf von Albrecht dem Entarteten 1294 führte
zur Gegnerschaft der Kfs.en. von † Mainz und
† Böhmen, Bildung der Opposition auch der
anderen Kfs.en. (außer† Trier) 1297 und leitete
hin zum Sturz am 23. Juni 1298 in †Mainz und
Tod in der Schlacht bei Göllheim gegen Hzg.
Albrecht von Österreich. – A. v. N.s Bündnis mit
Kg. Eduard I. von England gegen Kg. Philipp IV.
von Frankreich 1294–97 blieb ergebnislos.

† A. Nassau (-Weilburg)

Q. Siehe die entspr. Angaben im Art. † A. Nassau

(-Weilburg). – Struck, Wolf-Heino: Eine neue Quelle

zur Geschichte König Adolfs vonNassau, in: Nassauische

Annalen 63 (1952) S. 72–105 [hier findet sich auch ein
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dorf.de/geschichte/mittelalter/adnau.htm. – Even 2000
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enthal, gute Siegelabbildungen aus dem HauptSA Wies-
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perii VI,2 (1291–1298), Wien 1930 (Sitzungsberichte der

Akademie der Wissenschaften zu Wien. Phil.-hist. Klas-
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für Geschichtliche Landeskunde an der Universität
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Alois Gerlich

ALBRECHT I. (1298–1308)

I. Albrecht vonHabsburg, als Kg. A. (* nach
dem 3. Juli 1255, – seit 20. Nov. 1274 mit Elisa-
beth, Tochter des Gf.en Meinhard von Görz-
Tirol und der Elisabeth, Tochter Hzg. Ottos II.
von Bayern [† 28. Okt. 1313], ermordet am 1.
Mai 1308 bei † Brugg an der Reuß), war der äl-
teste Sohn des Gf.en und späteren Kg.s † Ru-
dolf I. von Habsburg und der Gertrud, Tochter
des Gf.en Burkhard III. von Hohenberg. Seit
1274 mit der Wahrnehmung von Herrschafts-
rechten über das habsburg. Hausgut in den
Oberen Landen betraut, wurde er im Mai 1281
durch seinen Vater zum kgl. Statthalter in den
Hzm.ern † Österreich und Steiermark bestellt.
An einem unbekannten Tag zw. dem 17. und
dem24. Dez. 1282 erhielten er und sein jüngerer
Bruder Rudolf durch ihren Vater die Belehnung
mit † Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain
und derWindischenMark; in der Rheinfeldener
Hausordnung vom 1. Juni 1283 jedoch übertrug
Kg. † Rudolf A. und seinen männl. Erben die
alleinige Herrschaft. 1292 bei der Königswahl
übergangen, wurde A. am 23. Juni 1298 als Ge-
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genkg. zu † Adolf von Nassau erhoben, den er
am 2. Juli 1298 bei Göllheim in der Schlacht be-
siegte. Am 27. Juli wurde er ein weiteres Mal
zum röm.-dt. Kg. gewählt. Die Königskrönung
nahm der Ebf. von † Köln am 24. Aug. 1298 in
Aachen vor.

Den Funktionen entspr., die A. ausübte,
führte er zunächst 1281/82 den Titel Albertus Dei
gracia de Habspurch et de Kiburch comes, Alsacie lant-
gravius, serenissimi domini Rudolfi Romanorum regis
primogenitus et eiusdem per Austriam et Styriam vi-
carius generalis (bzw. dt.: Gf. von Habsburg usw.,
ein verweser der lande ze Österrich und ze Styre), seit
1282 Albertus Dei gracia dux Austrie et Stirie, dominus
Carniole, Marchie et Portus Naonis (bzw. dt.: Hzg.
von † Österreich und Steiermark, Herr von
Krain und der Mark, Gf. von Habsburg und Ki-
burg, Lgf. im Elsaß), seit 1298 Albertus dei gracia
Romanorum rex semper Augustus (bzw. dt.: Albrecht
von Godes genaden Romischer kuonik des riches alle zit
ein merer).

Aus seiner Ehe mit Elisabeth von Görz gin-
gen zwölf namentl. bekannte Kinder hervor, de-
ren Geburtsdaten allerdings zum Teil nur er-
schlossen werden können, nämlich Agnes
(* 1281), Elisabeth (* um 1285), Anna (* 1275),
Rudolf III. (* um 1282, † 4. Juli 1307), † Fried-
rich I. »derSchöne« (* 1289), Leopold I. (* 1290),
Katharina (* Herbst 1295), Albrecht II. »der
Weise« bzw. »der Lahme« (* 1298), Heinrich
(* 1299), Meinhard (* um 1300), Otto »der Fröh-
liche« (* 1301), Jutta (* nach 1302). Betrachtet
man die dynast. Verbindungen, die zu Lebzeiten
A. gestiftet wurden und die nicht ohne seine
Einwilligung, wenn nicht gar auf sein Betreiben
hin entstanden sind, so sind zunächst die Be-
ziehungen zum frz. Hof zu erwähnen, um die
sich A. bereits 1295 durch die Entsendung des
elsäss. Edelfreien Otto von Ochsenstein bemüh-
te und die imMai 1300 zur Verheiratung von A.s
ältestem Sohn Rudolf III. mit Blanche († 19.
März 1305), der Schwester Kg. Philipps IV. von
Frankreich führten. Auch die zweite Eheschlie-
ßung Rudolfs III. mit Elisabeth-Ryksa, der
Wwe. des † Přemysliden Wenzel II. (– 16. Okt.
1306), wurde von A. in die Wege geleitet. Die
1295 erfolgte Verheiratung von A.s Tochter
Anna mit Mgf. Hermann von Brandenburg wur-
de nach Ansicht des Steirischen Reimchroni-

sten Ottokar von A.s Schwester Guta, der böhm.
Kg.in, vermittelt. Auch die Verbindungen der
Töchter Agnes mit dem ungar. Kg. Andreas
(1296) und Elisabeth mit Friedrich IV. von Lo-
thringen (1306) müssen A.s polit. Konzept ent-
sprochen haben. Darüber hinaus beteiligte sich
A. an der Verheiratung weitläufiger Verwandter:
So gab er 1285 seine verwitwete Cousine Adel-
heid von Ochsenstein Mgf. Rudolf II. von Baden
zur Frau; eine der Töchter aus Adelheids erster
Ehe wurdemit Rudolf d. J. von Baden verh., eine
weitere mit Walter von Horburg.

II. A. gilt als pragmat. Politiker, dessen
Stärken im Bereich der Verwaltung einerseits
und der geschickten Realpolitik andererseits la-
gen. Auch dem Ausbau der habsburg. Haus-
macht galt sein Augenmerk.

III. Der Hof, den A. als Hzg. von † Öster-
reich unterhielt, kann hier dennoch nicht inter-
essieren. Erwähnt sei nur, daß etwa im sog.
»Seifried Helbing«, einer Sammlung von fünf-
zehn satirischen, z. T. herrscherkrit. Gedichten,
deren Autor im Umfeld der Kuenringer vermu-
tet werden darf, der Hof des österr. Hzg.s A. als
provinzell verspottet wurde; einzig das Interes-
se an Getreidepreisen und Milcherträgen wurde
den dort anzutreffenden Adligen zugebilligt.
Ob demgegenüber aus Heinrichs von Neustadt
Roman »Apollonius von Tyrland« abgeleitet
werden kann, daß nicht erst zur Zeit Hzg. Ottos
des Fröhlichen, sondern bereits zur Zeit A.s am
Wiener Hof ritterl. Kultur inszeniert wurde,
muß offenbleiben. Mit Hinblick auf die
deutschsprachige Literatur wird jedenfalls das
Urteil Joachim Bumkes zutreffen, daß der Wie-
ner Hof erst im Lauf des 14. Jh.s literaturge-
schichtl. Bedeutung erlangte. So wenig wie der
Herzogshof stellte offenbar der Königshof ei-
nen Anziehungspunkt dar. Mit Ausnahme des
feierl. Nürnberger Hoftags vom Nov. 1298, der
von allen Kfs.en und zahlr. Bf.en, Fs.en, Gf.en
und Herren besucht und auf dem Kg.in Elisa-
beth am 16. Nov. gekrönt wurde, und dem Tref-
fen A.s mit Kg. Philipp IV. von Frankreich im
Nov. des folgenden Jahres, an dem auch vier
Kfs.en teilnahmen, sind keine bedeutenden
Hoftage zu erwähnen, wenngleich sich die Zahl
der Hoftage in ihnen nicht erschöpfte (vgl.
Hoftag zu Ulm 1300 oder Hoftag zu † Fulda
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1306). Der tägl. Hof folgte dem Kg. auf seinen
Reisen; die Aufenthaltsorte des Hofs ergeben
sich aus dem Itinerar. Ledigl. für Kg.in Elisa-
beth lassen sich häufig besuchte Aufenthaltsor-
te nachweisen: Im Jahr 1292 regierte sie für ih-
ren Mann die beiden Hzm.er † Österreich und
Steiermark, 1306/07 übernahm sie die Verwal-
tung der oberen Lande. Wenn sie den Kg. nicht
im Reich begleitete, hielt sie sich häufig in der
Wiener Res. ihres Sohnes Rudolf III. auf.

Was die Hofverwaltung betrifft, ist zunächst
auf die Kanzleien zu verweisen. Der österr.
Herzogskanzlei stand 1282–87 ein gewisser
Pentzo (Wenczla, Bentzo) von Worms als Pro-
tonotar vor, der evtl. als Kompilator eines heute
verlorenen Formularbuchs gelten kann. Pentzo
war bereits unter Kg.†Rudolf tätig gewesen. Er
hatte – evtl. sukzessive – drei Pfarreien inne und
ist 1287 auch als Kaplan A.s belegt, bevor er als
Mönch ins Zisterzienserkl. Heiligenkreuz ein-
trat, dem er 1290–98 als Abt vorstand. Magister
Gottfried, der ebenfalls mehrere Pfarreien und
angebl. sogar Kanonikate in † Passau und †
Worms besaß, leitete 1287–95 die Kanzlei A.s
unter dem Titel eines Protonotars, obersten
Schreibers oder gar Kanzlers. 1295 fand auch er
in Heiligenkreuz seine letzte Ruhestätte. Gott-
fried soll die sog. »Wiener Briefsammlung« er-
stellt haben. Auch wird er alternativ mit seinem
Nachfolger im Amt des Kanzleivorstandes, Otto
von Mödling, als Kompilator des noch erhalte-
nen Formelbuchs A.s gen. Otto von Mödling
schließl. stand als erster Österreicher an der
Spitze des hzgl. Kanzlei (1295 als Schreiber be-
zeugt, 1296–98 Protonotar; † 1313). Auch für
Hzg.in Elisabeth ist ein Notar namens Dietrich
bezeugt (1286–98), der ihr noch als Kg.in dien-
te; nächst ihm sind noch zwei Notare Hzg. A.s
ebenfalls namentl. bekannt.

Den ersten Vorsteher der kgl. Kanzlei, Eber-
hard vom Stein (de Lapide) dürfte der Ebf. von†
Mainz bestimmt haben. Die Familie, der Eber-
hard entstammte, ist aufgrund des unspezif.
Namens »vom Stein« noch nicht identifiziert. Er
war Propst der Kirche von Weißenburg und des
thüring. Stiftes Dorla, das dem Ebf. von †
Mainz unterstand. 1299 ließ er sich gegen die
Zusage einer Rente von 50 Pfd. bzw. einer
gleichwertigen Pfründe vomGf.en von Flandern

albrecht i. (1298–1308)

zu einem seiner Interessenvertreter am Hof
bzw. am kgl. Hofgericht bestellen. Seit 1300
nicht mehr belegt, dürfte er im Zusammenhang
mit den Auseinandersetzungen A.s mit den
rhein. Kfs.en seines Amtes enthoben worden
sein. Eberhards Nachfolger Johannes von Zü-
rich († 1328) firmierte in der älteren Literatur als
»von Dirbheim/Dürbheim«; tatsächl. stammte
er jedoch nicht aus Schwaben, sondern war ein
Priestersohn aus der Stadt oder dem Umland
von Zürich. Obwohl armer Scholar, wurde er –
möglicherw. wg. ärztl. Kenntnisse – von den
Habsburgern gefördert. 1290–96 studierte er in
Bologna; in der Folge avancierte er 1298 zum
Protonotar, 1302 zum Vizekanzler und 1303
zum Kanzler A.s Seit 1290 Inhaber einiger
Pfründen, nicht zuletzt von Pfarreien, über die
die Habsburger verfügen konnten, wurde er
1305 zum Bf. von † Eichstätt und 1306 zum Bf.
von † Straßburg erhoben. Auch A.s Sohn †
Friedrich »dem Schönen« diente Johann als se-
cretarius (1315) und Kanzler (1320/21). Aus der
Kanzlei der habsburg. Vorlande ist Mag. Burk-
hard von Fricke zu erwähnen, zu dessen Ver-
diensten die Anlage des habsburg. Urbars
(1303) und eines Lehensverzeichnisses der Vor-
lande zählte. 1313 ist er als Protonotar Hzg. Le-
opolds bezeugt. Das Pfandregister der Hzg.e
Rudolf und Friedrich von Habsburg legte um
1308 deren seit 1299 bezeugter Protonotar Mag.
Berthold Wetzel aus Winterthur († 1314)) bzw.
von Kiburg an, der 1296 in Bologna die Artes
und das kanon. Recht studiert hatte.

Als weiterer Protonotar ist Nikolaus von
Speyer (1305) bekannt. Er erhielt 1307 trotz sei-
nes geistl. Standes die Burg Scharfenberg in der
Speyerer Diöz. zu Lehen. Ob er mit dem 1307
bezeugten Propst Nikolaus von Altenburg und
kgl. Kaplan Nikolaus ident. ist, muß offenge-
lassenwerden. 1298–1300 ist einMagister Jakob
als Schreiber des Kg.s belegt. Jakob war zugl.
Stiftsherr in Goslar und vertrat das Goslarer
Stiftskapitel während dessen Streitigkeiten am
Hofgericht des Kg.s. Ein gewisser Gebewin ist
1303 als kgl. Notar und 1306 als notarius et fa-
miliaris des Kg.s bezeugt; er hatte auf unkanon.
Weise Pfarreien und Kanonikate inne und er-
langte 1306 eine päpstl. Dispens, diese behalten
und außerdem die Priesterweihe hinausschie-
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ben zu dürfen, so lange er im Dienst des Kg.s
stehe. 1304 amtierte Hadmar als kgl. Notar.

Außer der Kanzlei zeigte das Hofgericht be-
reits Anzeichen institutioneller Verfestigung.
So amtierte 1298–1304 (vermutl. sogar bis Mai
1305) Gf. Hermann von Sulz als Hofrichter;
1308 ist in diesem Amt Rudolf von Hewen be-
zeugt. Darüber hinaus ist Ritter Nikolaus von
Wartenfels aus einer bei Solothurn ansässigen
Familie 1298–1300 als Hofmeister gen. 1305 ist
Jakob von Frauenfeld, der ehemalige Vogt der
Habsburger in Frauenfeld und Kiburg, in der
Funktion des Hofmeisters belegt. Bezeugt ist
für 1305 außerdem ein dispensator (Ausgeber),
nämlich Pilgram von Wagemberg.

Was die Ämter am Herzogshof betrifft, ist
auf den österr. Hofmeister Ulrich von Kritzen-
dorf 1293–95 zu verweisen. Als Erbmarschall ist
Stephan von Maissau gen., Friedrich von Leng-
bach firmierte als Truchseß, Leutold von Ku-
enring als Schenk, Otto von Perchtoldsdorf als
Kämmerer; auch Albero von Puchheim wird un-
ter den Ratgebern gen. Maßgebl. Einfluß auf
die Landesverwaltung hatten jedoch nicht diese
Männer, sondern vier sog. »Heimliche«, näm-
lich der als Landschreiber verdiente Abt Hein-
rich von Admont, ferner der steir. Truchseß
Berthold von Emerberg, der Südtiroler Ulrich
von Taufers (1289 des Landes verwiesen) sowie
die Schwaben Hermann von Landenberg (seit
1282 Landmarschall) und Eberhard von Walsee
(ab 1288 dem Kreis der »Heimlichen« zugerech-
net).

Zur wirtschaftl. Organisation des Hofs lie-
gen noch keine Forschungen vor.

Trotz der vergleichsw. geringen Ausstrah-
lung des albertin. Hofs lassen sich zwei bedeu-
tende Persönlichkeiten mit ihm in Verbindung
bringen. So ist der ehemalige Protonotar (ab
1279), Vizekanzler (1283–90) bzw. Kanzler
(1290) † Rudolfs von Habsburg, Heinrich von
Klingenberg († 1306), ein in Bologna und Pavia
zum doctor decretorum ausgebildeter Sproß ei-
ner Thurgauer Ministerialenfamilie und seit
1293/94 amtierender Bf. von † Konstanz, als se-
cretarius bzw. geheimer Rat Kg. A.s bezeugt
(1298–1304). Hervorzuheben ist dabei, daß
Heinrich nicht nur als Stifter des Reichenauer
Markusschreins sowie als Förderer oder Anre-

ger des Minnesangs bzw. der Konstanzer und
Züricher Minnesanghandschriften gilt und von
Johannes Hadlaub rühmend erwähnt wurde,
sondern auch mit großer Wahrscheinlichkeit
eine – heute verschollene – Habsburgerchronik
verfaßte. Darüber hinaus soll er einen theolog.
Traktat über die Engel verfaßt haben. Erhalten
ist dagegen das auf seine Veranlassung hin ent-
standene sog. Klingenberg-Urbar, das den Be-
sitz des Hochstiftes † Konstanz dokumentiert.
Nächst Heinrich von Klingenberg sind auch die
Beziehungen des Admonter Abtes Engelbert
Pötsch zu A. zu erwähnen, der den Söhnen A.s,
Otto und Albrecht II., ein Speculum virtutum mo-
ralium zueignete. Ob der Spruchdichter Hirze-
lin, der die Schlacht von Göllheim besang, Be-
ziehungen zum Hof unterhielt, ist nicht be-
kannt; der aus einer Aargauer Ritterfamilie
stammende Magister Rudolf von Liebegg, der
ein Gedicht über den Tod A.s verfaßte, ist nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht am Hof nach-
zuweisen.

Aus der Bezeichnung eines geistl. oder weltl.
Großen als familiaris bzw. secretarius des Kg.s ist
nicht zwingend auf eine bes. Nähe zum Kg. zu
schließen. Sowohl die Absicht, den Begünstig-
ten auszuzeichnen, wie der Versuch des Kg.s,
eine bes. hofrechtl. bzw. nichtvasallit. Treue-
bindung zu begründen, kann intendiert gewe-
sen sein. Auch bei Klerikern, die als Familiare
bzw. kgl. Kleriker bezeichnet wurden, ist nicht
immer im Detail bekannt, welche Funktion sie
tatsächl. bei Hof ausübten. Jedoch darf ange-
nommen werden, daß der 1304 und 1307 be-
zeugte Beichtvater des Kg.s, Abt Philipp von
Pairis (seit 1306 Bf. von † Eichstätt), eine Nah-
beziehung zum Kg. unterhielt. Unter den übri-
genGeistlichen, diemit demHof in Verbindung
standen, ist zunächst der kgl. Kaplan Otto, Abt
von Ahausen (1298) zu erwähnen, nächst ihm
der Mainzer Domscholaster Emicho von Schön-
eck, Kaplan (1299) und Familiare des Kg.s, den
A. 1305 vergebl. auf den † Mainzer Erzstuhl zu
befördern versuchte. 1303 wird der kgl. Gesand-
te des Vorjahres an die Kurie, Konrad von Wer-
den [Kaiserswerth] alias Konrad von Lorch als
Kleriker und Familiare A.s bezeichnet. Auch Jo-
hann Botten von † Trier, ein Neffe und Protegé
des † Mainzer Ebf.s Peter von Aspelt, durfte
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sich 1306 Kleriker und Familiare A.s nennen. Im
selben Jahr wurde der ehemalige Bologneser
Rechtsstudent Magister Heinrich von Stubo,
Pfarrer von Hugsweiler und Bote A.s, als Kleri-
ker des Kg.s bezeichnet. 1307 ist außerdem der
Propst der Marienkirche zu Altenburg, Nikol-
aus, als Kaplan des Kg.s erwähnt. Darüber hin-
aus stand Hugo von Wartenfels, Sohn des Hein-
rich von Wartenfels aus der bereits erwähnten
Familie des Kantons Solothurn, als Kaplan und
Kleriker im Dienst der röm. Kg.in Elisabeth. Er
wurde vermutl. auf deren erste Bitte hin 1306 ins
Kanonikerstift Zofingen aufgenommen, wo er
1308–30 als Stiftsherr belegt ist.

Über das übrige Hofpersonal wissen wir we-
nig. Hofärzte A.s sind namentl. nicht bekannt.
Zu vermuten ist jedoch, daß der Apotheker Ma-
gister Konrad aus Erfurt, der 1305 als Familiare
A.s eine Vergünstigung erhielt, zumindest
zeitw. am Hof tätig geworden war. Zur Rolle
von Frauen am Hof des Kg.s lassen sich eben-
falls keine Aussagen treffen. Mätressenwesen
kann jedoch ausgeschlossen werden, da die
Chronisten A.s ehel. Treue explizit herausstell-
ten.

† A. Habsburg † C.1. Wien † C.1. Graz

Q. Acta Imperii inedita seculi XIII et XIV, 2, 1895. –

Actenstücke zur Geschichte des deutschen Reiches unter

den Königen Rudolf I. und Albrecht I. Gesammelt von

A[dolf] Fanta, F[erdinand] Kaltenbrunner, E[mil]
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Add. II. Mit Beigabe der Regesten Otakars Königs von

Böhmen, sodann der Grafen vonHabsburg und der Habs-

burgischen Herzoge Österreichs bis ins 14. Jahrhundert,
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Probst Johann von Zürich, König Albrechts I. Kanzler, in:
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berg-Fränkel, S.: Bestechung und Pfründenjagd am

deutschen Königshof im 13. und 14. Jahrhundert, in:

MIÖG 16 (1895) S. 458–479. – Lindeck, Erich: Magister

Berthold von Kiburg, Protonotar des Herzoge von Öster-

reich (1299–1314), in: MIÖG 54 (1942) S. 59–102. –

Watzl, Hermann: Benzo von Worms, Protonotar Her-

zog Albrechts I. von Österreich als Abt von Heiligenkreuz

1290–1298, in: Sancta Crux. Zeitschrift des Stiftes Heili-

genkreuz 32 (1970) S. 29–46. – Weidhase, Helmut:

Heinrich II. von Klingenberg. Kanzler im Reich, Herr-
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Christine Reinle

HEINRICH VII. (1308–13)

I. * Valenciennes 1278/79; Gf. von Luxem-
burg und La Roche, Mgf. von Arlon (1288); – 9.
Juni 1292 mit Margarete (1276–1311), Tochter
Hzg. Johanns I. von Brabant; röm.-dt. Kg.,
Wahl Frankfurt 27. Nov. 1308, Krönung Aachen
6. Jan. 1309; Krönung mit der »Eisernen Krone«
der Lombarden Mailand 6. Jan. 1311; Ks., Krö-
nung Rom (Lateran) 29. Juni 1312; † Buoncon-
vento bei Siena 24. August 1313, = Pisa (Ka-
thedrale). – Eltern:†Heinrich VI. (ca. 1252–88),
Gf. von Luxemburg und La Roche, Mgf. von Ar-
lon (1281); – 1265 mit Beatrix von Avesnes-Be-
aumont († 1321). – Geschwister: Walram
(† 1311); Balduin (1285–1354), Ebf. von † Trier
(1308); Margarete († 1337), Dominikanerin,
Priorin zu Marienthal; Felicitas († 1336), – 1298
mit Johann von Löwen, Herr von Herstal, Pri-
orin von Beaumont zu Valenciennes (1312). –
Kinder: Johann der Blinde (1296–1346), Gf. von
Luxemburg, Kg. von † Böhmen (1310), – 1310
mit Elisabeth von Böhmen (1292–1330); Maria
(1304–24), – 1322 mit Karl IV. (1294–1328), Kg.
von Frankreich (1322); Beatrix (1305–19), – 1318
mit Karl II. Robert von Anjou (1288–1342), Kg.
von Ungarn (1310).

II. Nach dem Tod seines Vaters † Heinrich
VI. in der Schlacht bei Worringen am 5. Juni
1288 und der von seiner Mutter Beatrix mit Un-
terstützung des gfl. Rats mühevoll erreichten
Sicherung seines Erbes wurde der zeitweilig am
frz. Königshof erzogene H. am 9. Juni 1292 auf

Betreiben Gf. Guidos von Flandern und der Kö-
niginmutter Marie de France zwecks Aussöh-
nung der Häuser Luxemburg und † Brabant mit
Margarete, der Tochter Hzg. Johanns I. von Bra-
bant, verheiratet. 1294 für volljährig erklärt, ver-
folgte H. nach Übernahme der Regierungsge-
schäfte eine vorwiegend friedl., mit polit. und
rechtl. Mitteln betriebene Politik der Stabilisie-
rung und Arrondierung der luxemburg. Territ-
orien zwischen Mosel und Maas, gewährleistet
nicht zuletzt durch seine guten Beziehungen
zur frz. Krone. Am 12. Nov. 1294 wurde er, ob-
wohl bereits Kg. † Adolf von Nassau durch
Lehnseid verpflichtet, ligischer Vasall Kg. Phi-
lipps IV. des Schönen, den er im engl.-frz. Krieg
von 1294/97 – wenn auch nur zurückhaltend –
unterstützte und im Nov. 1305 zur Krönung
Papst Clemens’ V. nach Lyon begleitete, und auf
dessen Betreiben sein Bruder Balduin im März
1308 zum Ebf. von † Trier erhoben wurde.
Gleichwohl war H. schon als Gf. um seine Un-
abhängigkeit bzw. um die Abwehr des großen
frz. Einflusses imWdes Reiches bemüht, gegen
den er am 11.Mai 1308 in†Nivelles – wohl ohne
Kenntnis von der Ermordung Kg. † Albrechts I.
am 1. Mai zu haben – ein Schutz- und Trutz-
bündnis mit mehreren benachbarten nieder-
rhein. Fs.en abschloß, das für den Fall der Kö-
nigswahl eines der Beteiligten die Bestätigung
der Bündnispartner in ihren Reichslehen vor-
sah. Gegen den von Philipp IV. empfohlenen
Thronkandidaten Karl von Valois, den Bruder
des frz. Kg.s, entschieden sich die sechs anwe-
senden Kfs.en – der als Kg. von † Böhmen um-
strittene Hzg. Heinrich VI. von Kärnten fehlte –
am 27. Nov. 1308 im Frankfurter Dominika-
nerkl. auf Initiative der Ebf.e Balduin von †
Trier und Peter Aspelt von † Mainz nach Zusi-
cherung weitreichender polit., territorialer und
finanzieller Konzessionen einstimmig für den
Luxemburger Gf.en, der am 6. Jan. 1309 in
Aachen gekrönt und im Sommer des gleichen
Jahres von Papst Clemens V. approbiert wur-
de. Aus dem »reichsfremden Grenzgrafen«
(Schneider 1943/73, S. 16f.) wurde der stol-
ze, von der Würde seines neuen Amtes durch-
drungene rex Romanorum, der umgehend einen
Zug nach Italien plante, um das seit dem Ende
der † Staufer vakante röm.-dt. Ksm. zu erneu-
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ern, die entfremdeten Rechte des Reiches in Ita-
lien, im Arelat und in † Burgund wiederherzu-
stellen und seine noch prekäre Herrschaft in
ideeller wie materieller Hinsicht zu festigen. Im
Deutschen Reich beschränkte sich H. dagegen
vorerst auf die Sicherung von Frieden und
Recht. Im Anschluß an den traditionellen Um-
ritt im Regnum in der ersten Jahreshälfte 1309,
der den neuen Kg. rheinaufwärts durch das El-
saß in die Schweizer Waldstätte, an den Boden-
see und über Schwaben und Franken zurück an
den Niederrhein führte, hielt H. zwischen dem
26. Aug. und dem 18. Sept. 1309 seinen ersten
Hoftag in † Speyer ab. Dort bestätigte er die †
Habsburger in ihren Reichslehen, ächtete die
Mörder Kg. † Albrechts I., griff mit der feierl.
Beisetzung seiner beiden Vorgänger im Dom zu
† Speyer die von † Rudolf von Habsburg erneu-
erte Tradition einer zentralen kgl. Grablege auf,
eröffnete den Reichskrieg gegen den unbotmä-
ßigen Gf.en Eberhard I. von † Württemberg
und kündigte bereits für den 1. Okt. des folgen-
den Jahres den Zug nach Italien an, der dann
auch H.s weitere Aktivitäten in den Jahren
1309/10 bestimmte: Mehrere Gesandtschaften
an die Kurie nach Avignon sowie in die Städte
Oberitaliens sollten die Kaiserkrönung und den
Weg nach Rom sicherstellen, dem gleichen Ziel
dienten das am 26. Juni 1310 mit Philipp IV. ge-
schlossene »ewige« Freundschaftsbündnis so-
wie Verhandlungen mit Kg. Robert von Neapel
über eine Vermählung von H.s Tochter Beatrix
mit Roberts Sohn Karl von Kalabrien, die aller-
dings die zwischen dem Reich und Frankreich
bzw. Neapel bestehenden Spannungen nicht
beseitigen konnten; schließl. ernannte H. auf
einemHoftag in Frankfurt Ende Juli 1310 seinen
bereits zum Gf.en von Luxemburg erhobenen
Sohn Johann für die Zeit seiner Abwesenheit
zum Reichsverweser für Dtl., belehnte ihn auf
einem weiteren Hoftag in † Speyer Ende Aug.
1310 auf Betreiben der Äbte mehrerer böhmi-
scher Zisterzienserkl. und Ebf. Peters von †
Mainz mit dem Kgr. † Böhmen – dynast. abge-
sichert durch die Vermählung Johanns mit der
Přemyslidin Elisabeth († Přemysliden), der
jüngsten Tochter Kg. † Wenzels II. († 1305) –
und verschaffte seinem Haus so die Herrschaft
über eines der wirtschaftl. und polit. bedeu-
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tendsten Territorien des Reiches, das zur
Grundlage des weiteren luxemburg. Aufstiegs
werden sollte. Daraufhin zogH. von Colmar aus
über Bern, Murten, † Lausanne, † Genf und
Susa nach Oberitalien, wo er Anfang Nov. mit
einem Heer von etwa 5000 Mann v. a. aus den
westl. Gebieten des Reiches eintraf, sogleich als
betont unparteiischer Vermittler im Konflikt
zwischen Guelfen und Ghibellinen auftrat und
von zahlr. Rechtsgelehrten, Geschichtsschrei-
bern und Dichtern – namentlich von Dante Alig-
hieri – als Erneuerer des Ksm.s und Garant von
Frieden und Recht begeistert begrüßt wurde.
Nach einigen Anfangserfolgen, gipfelnd in der
Krönung H.s mit der eigens für ihn angefertig-
ten »Eisernen Krone« der Lombarden in Mai-
land am 6. Jan. 1311, stieß H. infolge seiner
nicht immer glückl. Eingriffe in die inneren An-
gelegenheiten der Städte auf zunehmenden Wi-
derstand besonders seitens der von Florenz or-
ganisierten guelfischen Liga, die mit der Unter-
stützung Frankreichs und Neapels rechnen
konnte. H. selbst erschöpfte seine Kräfte in der
verlustreichen Belagerung von Brescia vonMitte
Mai bis Ende Sept. 1311, sah sich mit Auflö-
sungserscheinungen in dem von Kämpfen und
Seuchen geschwächten Heer sowie mit zuneh-
menden Geldsorgen konfrontiert und verlor
aufgrund seines harten Vorgehens gegen Cre-
mona und das sich schließl. beugende Brescia
mehr und mehr an Ansehen, woran auch die
von ihm Mitte Okt. 1311 in Pavia und – nach der
Überwinterung in Genua – im März/April 1312
in Pisa abgehaltene Hoftage zur Sicherung von
Ruhe und Ordnung in Oberitalien wenig änder-
ten. Mit einem durch neue Kontingente aus Dtl.
verstärkten Heer erreichte H. auf dem Seeweg
von Pisa aus über Viterbo am 6./7. Mai 1312 das
teilweise von gegner. Truppen Gf. Johanns von
Gravina, des Bruders Kg. Roberts von Neapel,
besetzte Rom, wo er sich nach heftigen Kämp-
fen am 29. Juni 1312 von den Kard.en Nikolaus
von Prato, Luca dei Fieschi und Arnald von Fau-
gères im Lateran zum Ks. krönen ließ. Unmit-
telbar nach dieser ersten Kaiserkrönung seit 92
Jahren verkündeteH. der gesamten Christenheit
in einer feierl. Enzyklika seine Erhöhung zum
Imperator Romanorum und unterstrich – unter
dem Protest namentl. Kg. Philipps IV. – die Got-
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tesunmittelbarkeit und Universalität seiner
Herrschaft, die als oberste weltl. Gewalt neben
der obersten geistl. Autorität des Papstes stehe
und der alle Menschen und Reiche unterworfen
seien. Daraufhin wandte sich H. trotz päpstl.
Warnungen gegen seinen Hauptgegner Robert
von Neapel, mit dessen Erzfeind Kg. Friedrich
(III.) von Sizilien er am 4. Juli 1312 einen
Freundschafts- und Beistandsvertrag abschloß,
und gegen den er am 12. Sept. 1312 in Arezzo ein
Zitationsverfahren wegen Majestätsverbrechens
eröffnete, an dessen Ende der Anjou am 16.
April 1313 in Pisa in Abwesenheit abgesetzt, ge-
ächtet und zum Tod durch das Schwert verur-
teilt wurde. Trotz seiner demonstrativ an den
Tag gelegten ksl. Entschlossenheit blieb H. in
Italien in der Defensive, zumal viele seiner dt.
Gefolgsleute ihn nach der Kaiserkrönung, mit
der sie das Ziel des Italienzuges erreicht sahen,
verlassen hatten. Die Mitte Sept. 1312 begon-
nene Belagerung von Florenz mußte schon
Ende Okt. wegen milit. und finanzieller Er-
schöpfung abgebrochen werden, es folgte ein
zermürbender Kleinkrieg in Oberitalien, und
Anfang März 1313 zog sich der gesundheitl.
stark angeschlagene Ks. nach Pisa zurück, um
vor dem geplanten Feldzug gegen Neapel die
Ankunft neuer Truppen aus Dtl. abzuwarten.
Noch bevor aber der am 8. Aug. mit einem An-
griff auf Siena eröffnete Feldzug in Gang kam,
starb H. am 24. Aug. 1313 in Buonconvento an
Malaria und wurde in der Kathedrale von Pisa
bestattet. – Obwohl H.s Bemühungen um eine
Erneuerung des Sacrum Imperium Romanum von
Italien aus spätestens mit seinem Tod geschei-
tert waren, waren sie nicht ganz so weltfremd
und vergebl., wie es auf den ersten Blick schei-
nen mag; vielmehr knüpfte H. konsequent an
die aus dem Römischen Recht abgeleitete Kai-
ser- und Reichsidee der † Staufer sowie an die
damalige Diskussion über den Rang, die Auf-
gaben und die Notwendigkeit des Weltksm.s
an, und die gegen alle Widerstände durchge-
setzte Kaiserkrönung in Rom markierte eine
von den Zeitgenossen auch so verstandene und
kontrovers erörterte Renovatio Imperii, die noch
H.s Nachfolger auf dem röm.-dt. Thron im 14.
und 15. Jh. immer wieder zum Zug nach Rom
veranlaßte.

III. H.s kurze Regierungszeit und häufigen
Ortswechsel lassen den durch das Reich ziehen-
den Hof des Kg.s bzw. Ks.s nur in Umrissen er-
kennbar werden. Kulturell geprägt war dieser
Hof – wie schon der Grafenhof des Luxembur-
gers – vom frz. Königshof, an dem H. erzogen
worden war und sich bis zu seiner Wahl mehr-
fach aufhielt; die dort gepflegten Prinzipien che-
valerie (Ritterschaft), clergie (Wissenschaft) und
foi (Glaube) beeinflußten auch das Auftreten
des röm.-dt. Herrschers, der von Zeitgenossen
(Nikolaus von Ligny, Albertinus Mussatus) als
untadeliger Ritter und vorbildl. Herrscher ge-
schildert wurde und über das Reich hinaus über
hohes Ansehen verfügte. Zu den wichtigsten
Persönlichkeiten in H.s unmittelbarer Nähe
zählten seine fromme, mehrfach mäßigend auf
ihn einwirkende Gemahlin Margarete, deren
Tod im Dez. 1311 einen schweren Verlust für
den Kg. bedeutete; seine Brüder Walram, der
während der Belagerung Brescias im Sommer
1311 starb, und Ebf. Balduin von † Trier, der
auch nach dem Tod des Ks.s die Interessen der
Luxemburger erfolgreich vertreten sollte; der †
Mainzer Ebf. Peter von Aspelt, der als Sohn ei-
nes luxemburg. Ministerialen enge Beziehun-
gen zum dortigen Grafenhaus pflegte und gro-
ßen Anteil an H.s Königswahl wie auch am Auf-
stieg Johanns zum Kg. von† Böhmen hatte; der
mit H. verwandte Gf. Heinrich von Flandern,
der das Amt des Hofmarschalls bekleidete; der
krieger. Bf. Theobald von † Lüttich, der beim
Kampf um die Engelsburg in Rom ums Leben
kam; der dominikan. Beichtvater des Ks.s Ni-
kolaus von Ligny, Titularbf. von Butrinto; H.s
Schwager Gf. Amadeus V. von Savoyen, der im
Jan. 1311 zum Generalvikar für die Lombardei
ernannt wurde; dessen Neffe Gf. Ludwig von
Savoyen, der als Senator von Rom entscheiden-
den Anteil am Gelingen der Kaiserkrönung hat-
te; ferner der im Febr. 1312 zumGeneralkapitän
in der Lombardei berufene Gf. Werner von
Homburg. Neben den genannten Personen, die
mit wenigen Ausnahmen auch in dem am 29.
Nov. 1310 konstituierten ständigen Rat des Kg.s
vertreten waren, fanden sich in Dtl. wie in Ita-
lien – nicht nur anläßlich der gut besuchten
Hoftage zu†Speyer, Frankfurt, Pavia oder Pisa –
immer wieder hochrangige geistl. und weltl.
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Herren aus fast allen Teilen des Reiches an H.s
Hof ein, der sicher in höherem Maße als die
Höfe † Adolfs von Nassau und † Albrechts I.
allg. anerkanntes Zentrum des Reiches war.
Gleichwohl zeigten sich auch an H.s Hof von
Anfang an die bekannten Probleme der röm.-dt.
Krone um 1300, also die mangelnde institutio-
nelle Ausdifferenzierung, der geringe personel-
le Umfang, die engen finanziellen Spielräume
und – damit einhergehend – die begrenzten po-
lit. und milit. Machtmittel. Zwar entfaltete die
Hofkanzlei unter Heinrich von Villers-Bettnach,
Bf. von † Trient, eine rege Aktivität (Notare u. a.
Simon von Marville, Heinrich von Geldonia,
Bernhard von Mercato), gipfelnd in den tönen-
den Manifesten anläßlich der Kaiserkrönung;
zwar versammelte das Hofgericht zahlr. hoch-
karätige Rechtsgelehrte aus Dtl., Italien und
Frankreich (Hofrichter u. a. Johann von Finstin-
gen, Bassiano dei Guaschi, Ugo de Sancto Au-
domaro), worauf nicht zuletzt der spektakuläre
Majestätsprozess gegen Robert von Neapel hin-
deutete; die permanente Geldnot des Kg.s aber,
über die man dank der erstmals – wenn auch
lückenhaft – überlieferten Rechnungen vom
kgl. Hofhalt vergleichsw. gut informiert ist
(Schatzmeister u. a. Simon Philippi, Gille de la
Marcelle), und der H. vergeblich durch die Re-
vindikation entfremdeter Rechte und Güter des
Reiches zu begegnen suchte, machte ein Errei-
chen der hochgesteckten Ziele des Ks.s von An-
fang an wenig wahrscheinl. und verschärfte mit
Blick auf die den ital. Städten abverlangten Tri-
bute, Sondersteuern, Spenden und Strafgelder
dessen polit. Probleme in den letzten beiden
Jahren; auch die von H. angeregte Münzreform
änderte daran wenig und gelangte über ihre An-
fänge nicht hinaus. Insgesamt handelte es sich
bei H.s Hof um ein eindrucksvolles, mit hohem
herrschaftl. Anspruch und demonstrativer Fest-
lichkeit – deutl. nicht zuletzt in der berühmten,
um 1340 von Ebf. Balduin von Trier in Auftrag
gegebenen Bilderchronik der Romfahrt – auf-
tretendes, aber äußerst instabiles Gebilde, das
sich mit dem Tod des Ks.s umgehend auflöste.

† A. Luxemburger

Q. Acta imperii Angliae et Franciae ab anno 1267 ad

annum 1313. Dokumente vornehmlich zur Geschichte der
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Add. I. Stuttgart 1849; Add. II. Mit Beigabe der Regesten

Otakars Königs von Böhmen, sodann der Grafen von

Habsburg und der Habsburgischen Herzoge Österreichs

bis ins 14. Jahrhundert, Stuttgart 1857. – Böhmer, Jo-

hann-Friedrich: Acta imperii selecta. Urkunden deutscher

Könige und Kaiser 928–1398, mit einem Anhang von

Reichssachen, aus dem Nachlaß hg. von Julius Ficker,

Innsbruck 1870. ND Aalen 1967. – Bonaini, Francesco:

Acta Henrici VII. Romanorum imperatoris et monumenta

quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia, 2

Tl. in einem Bd., Florenz 1877. ND Aalen 1970. – Con-

stitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab

a. MCCLXXIII usque ad a. MCCXCVIII, hg. von Jacob

Schwalm, Hannover 1906/11. NDHannover 1981 (MGH

LL in –4° IV, 3 und 4,2). – Friedensburg, Walter: Das

Leben Kaiser Heinrichs des Siebenten. Berichte der Zeit-

genossen über ihn. Übers. von Walter Friedensburg,

2 Bde., Leipzig 1898 (Geschichtschreiber der deutschen

Vorzeit, 79/80). – Heyen, Franz-Josef: Kaiser Heinrichs
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FRIEDRICH DER SCHÖNE
(1314–30)

I. Dt. (Gegen-)Kg., Hzg. von † Österreich,
Beiname aus dem 16. Jh.; * 1289;∞ 1314 Isabella
(† 12. Juli 1330), die in † Österreich Elisabeth
genannte Tochter Kg. Jakobs (Jayme) II. von
Aragón (Hochzeitsfeier am 31. Jan. 1314 in Ju-
denburg, Stmk.); Kinder: Friedrich II. (1316),
Elisabeth (1317–36) und Anna (1318–42, ∞ Hzg.
Heinrich III. von Niederbayern und Gf. Johann
von Görz); † 13. Jänner 1330 in Gutenstein (Nie-
dersterreich),= in der von ihm 1316 gestifteten
Kartause Mauerbach bei Wien, seit 1782 in St.
Stephan zu Wien, am 19. Okt. 1314 von vier
Kfs.en zum dt. Kg. gewählt, gekrönt (mit der
»richtigen« Reichskrone) von Ebf. Heinrich II.
von † Köln in † Bonn. Eltern: Kg. † Albrecht I.
(1255–1308) und Elisabeth von Görz-Tirol
(† 1312).

II. Das Wirken F.s, der seit 1306 die Ver-
waltg. im Hzm. † Österreich führte, wurde er-
hebl. vom jüngeren Bruder Hzg. Leopold I.
(1290–1326) und dessen polit. Zielen (habs-
burg. Territorialbildg. im SW, Italienpolitik,
Durchsetzg. des Kgtm.s gegenüber † Ludwig
dem Bayern) beeinflußt. Nachdem Aspiratio-
nen auf die böhm. Krone gescheitert waren,
führte der Konflikt mit den † Luxemburgern (9.
Nov. 1313 habsburg. Niederlage bei Gammels-
dorf) am 19. und 20. Okt. 1314 zur Doppelwahl
im dt. Kgtm. Am 19. wurde Friedrich von Ebf.
Heinrich II. von † Köln, Pfgf. Rudolf bei Rhein,
Hzg. Johann von Sachsen-Wittenberg und von
dem das † böhm. Kgtm. beanspruchenden
Hzg. Heinrich von Kärnten in Sachsenhausen
gewählt, tags darauf † Ludwig der Bayer, Vetter
F.s, unmittelbar vor den Toren Frankfurts am
Main von den Ebf.en Peter Aspelt von † Mainz
und Balduin von † Trier sowie von Kg. Johann
von † Böhmen, Hzg. Johann von Sachsen-Lau-
enburg und Mgf. Woldemar von Brandenburg.
Keiner der beiden Kg.e wurde später (1323) von
Papst Johannes XXII. anerkannt. Die Habsbur-
ger, die zunächst auf Diplomatie setzten und,
um † Ludwig zuvorzukommen, eine offensive
Italienpolitik betrieben, für die spezielle Ge-
sandte und Machtboten eingesetzt und Vertrau-
te des Kg.s als Reichsvikare, darunter 1319 bzw.
1320 Vater und Sohn Ulrich I. bzw. II. von
Walsee-Graz, ersterer Landeshauptmann der
Steiermark, ernannt wurden, drängten mehr-
mals auf eine milit. Entscheidung, der sich †
Ludwig jedoch zunächst entzog; erst am 22.
Sept. 1322 kam es bei Mühldorf in † Bayern zur
Entscheidungsschlacht, im Zuge derer F. gefan-
gengenommen und in der oberpfälz. Burg
Trausnitz inhaftiert wurde. Der Konflikt, den
Leopold I. weder diplomat. noch milit. lösen
konnte, wurde nach knapp drei Jahren mit dem
vom Papst ebenfalls nicht akzeptierten Münch-
ner Vertrag vom 5. Sept. 1325 bereinigt, nach-
dem † Ludwig seinen Vetter im März 1325 aus
der Haft entlassen hatte. Kg. † Ludwig sicherte
darin F. ein Mitkgtm. und die gemeinsame Re-
gierung zu. Kg. F. ließ es dabei bewenden und
griff bis zu seinem Tod nicht mehr in die
Reichspolitik ein, vielmehr zog er sich in das
Hzm. † Österreich zurück und förderte u. a. die
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Entwicklung der Stadt Wien, die um 1300 das
haubet und ein behaelterinne unseres [des habsbur-
gischen] fuerstentumes geworden, nachdem sie
schon 1281 erstmals als des rı̂ches houptstat in
OsterricherschienenwarundseitheralsdieHaupt-
stadt des Landes † Österreich und als Ort von
dessen zentraler Verwaltung galt. Man hatte
sich spätestens seit F. für diesen Zentralismus
entschieden, denn schon seit Hzg. (Kg.) † Alb-
recht I. tagte dasHoftaiding ständig und auch in
Abwesenheit der Hzg.e inWien, und auf F. geht
höchstwahrscheinl. der Zusatz in der von Kg. †
Rudolf I. 1277 erstmals erlassenen Münzverord-
nung zurück, daß die Münze in chain statt des
ganzen lands zu Oesterreich, nur allein ze Wienn, die
die vordrist und haubtstatt ist desselben landes, erneu-
ert werden dürfe.

III. Für die Entwicklung Wiens und des
dortigen habsburg. Hofes hat F. einiges getan
und nach Großvater (Kg. † Rudolf I.) und Vater
weitere Grundlagen geschaffen, die Wien spä-
terhin zu der Haupt- und Residenzstadt der
Monarchia Austriaca machen sollten. Der Re-
sidenzbezirk der Stadt war seit Ende des 13. Jh.s
durch Kg. † Albrecht I. weiter ausgebaut wor-
den, so daß dessen Söhne Rudolf III., F. und
Leopold bereits in der neuen Res. am Widmer-
tor heranwuchsen. F. zog sich seit dem Tod sei-
nes aktiven Bruders Leopold 1326 ganz nach †
Österreich und Wien zurück und trug zu jenen
Entwicklungen bei, die das Hzm. unter F.s
Nachfolger Hzg. Albrecht II. (1330–58) zum
Kernland der habsburg. Herrschaft machten.
Die von † Ludwig dem Bayern für † München
eingeleiteten Maßnahmen wirkten durchaus
vorbildl. auf den »zweiten« Kg., der in den letz-
ten Lebensjahren seine Präsenz auf Wien bzw.
dessen Umgebg. konzentrierte. In dieser Zeit
besaß die Stadt bereits ein nachvollziehbar or-
ganisiertes Verwaltungszentrum, an dem ein
ganz bestimmter und in den Quellen teilw. faß-
barer Personenkreis jene Aufgaben wahrnahm,
die dem Landesfs.en zukamen, und die dieser
an ihn delegiert hatte.

F. gab der Stadt zudem mit der Errichtg. der
Augustinerkirche als einer Hofkirche einen
geistl. Mittelpunkt, um den sich schließl. ein
ähnl. Herrenviertel bildete wie zuvor schon
nördl. der Burg. Mit der Stiftg. des Augusti-
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nerkl.s am 15. März 1327 bahnte F. einem wei-
teren Pfalzheiligtum den Weg, denn St. Augu-
stinwurde alsHofkirche ausgebaut und ist eines
der bedeutendsten Bauwerke der Wiener Hoch-
gotik, das schließl. 1525 durch einen gedeckten
Gang direkt mit der Hofburg verbunden und
danach von Ks. † Ferdinand III. als die Hofkir-
che schlechthin privilegiert wurde. Kg. F. pri-
vilegierte seinerseits die Kapelle in der (Hof-
)Burg, bei der seit 1296 eine aus Musikern und
Sängern bestehende, für geistl. wie weltl. Musik
zuständige Hofkapelle bezeugt ist, die von Hzg.
Rudolf IV. (1358–65) bedeutend erweitert wur-
de. Über den dort wirkenden Personenkreis ist
leider nichts bekannt. 1327 wurde auch der
schon 1314 begonnene Ausbau der in unmittel-
barer Nähe des neuen Kl.s gelegenen Färber-
straße fertiggestellt. Die Gemahlin F.s, von den
Österreichern Elisabeth gen., wählte in unmit-
telbarer Nähe der alten Hofburg die prächtige
Ludwigskapelle in der Minoritenkirche, deren
Bau sie veranlaßt hatte (zu Ehren des zur Ver-
wandtschaft Isabellas gehörenden, 1317 heilig
gesprochenen Ebf.s von Toulouse), zu ihrer
Grablege. Diese wurde 1328 noch vor Vollen-
dung der dortigen Johanneskapelle, ebenfalls
eines Werkes aus der Zeit F.s, fertiggestellt. Als
Kirche des Hofgesindes diente damals schon
die nach der fast völligen Zerstörung durch ei-
nen Brand (1276) bis 1288 wieder aufgebaute
Michaelerkirche. In der Wiener Hauptkirche St.
Stephan, die F.s Vater Kg. † Albrecht I. durch
einen Chorbau hatte vergrößern lassen, und die
er 1304 ohne Erfolg zur Kathedrale machen
wollte, stiftete F. auf der Empore einen Leon-
hardaltar samt Messe. Zu seiner Grablege be-
stimmte er nicht die Augustinerkirche sondern
die Kirche des von ihm 1316 gestifteten Kartäu-
serkl.s Mauerbach bei Wien, dessen erster Prior
Gottfried des Kg.s Beichtvater war, und dessen
Prioren als Hofkapläne in perpetuo das Recht
hatten, bei Hofe drei Pferde zu halten. 1327 stif-
tete der Kg. an dem bis dahin von den Augu-
stinern bewohnten Johanneskl. vor dem Wer-
dertor ein Siechenhaus für 13 Kranke samt ei-
nem Priester für deren Seelsorge. F.s fsl. Hof
(sein kgl. ist kaum faßbar) war selten auf Rei-
sen, sicherl. aber mit einigem festl. Gepränge
bei Empfang und Hochzeit des Hzg.s in Juden-
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burg mitten im Winter 1314 – bei ihrer Ankunft
inWien dürfte die neue Fs.in großartig empfan-
gen worden sein –, v. a. aber bei der curia sollem-
pnissima der Habsburger (so Mathias von Neu-
enburg) zu † Basel im Mai 1315, bei der Hzg.
Leopold I. Katharina von Savoyen heiratete und
Isabella von Aragón vom † Kölner Ebf. zur
Kg.in gekrönt wurde. Dem Volke wurde damals
»das Reich« gezeigt, die insignia que »regnum« di-
cuntur, was so viel Publikum anzog, daß eine zu-
sammenstürzende Tribüne etl. Menschen zu
Tode drückte. 1323 wurden die Reichskleino-
dien an † Ludwig den Bayern übergeben und
nach † Nürnberg gebracht.

In F.s Zeiten sind in Wien bereits permanent
funktionierende Behörden bezeugt: Hoftaiding
samt Hofrichter werden zu einer dauerhaften
höf. Institution mit festem Personal. Seit 1314
führte der Hofrichter Weichard von Toppel in
diesem Gericht als Vertreter der präsentialen
hzgl. Gerichtsbarkeit den Vorsitz. Er berief das
Hoftaiding üblicherweise dreimal jährl. für drei
bis fünf Tage ein und wurde wohl von dem seit
1300 bezeugten, allerdings städt. notarius/scrip-
tor civitatis (zuvor notarius civium) unterstützt.
Oberster »Minister und Exekutivbeamter« Hzg.
F.s war der Land- und Hofmarschall Dietrich
von Pilichdorf (seit 1306), der den Hzg. bei des-
sen Abwesenheit als Hauptmann und Verweser
im Lande vertrat (1315–18 und 1321/22 waren
zeiten des marschalls von Osterreich) und für die Auf-
rechterhaltg. des Landfriedens zu sorgen hatte
(seit 1312). In der Schlacht bei Mühldorf trug er
das Landesbanner. Nach dem Tode Dietrichs
1326 trennte F. die Ämter des Hof- und des Lan-
desmarschalls und schuf ein eigenes Hofmar-
schallamt. Als hzgl. Hofmeister begegnet in
diesen Zeiten Hervord von Simaning (später
auch Hofmeister der Kg.in Isabella), Kammer-
meister der Kg.in war der Kanonikus von Frie-
sach (Kärnten) Friedrich von Gloyach, Oberst-
truchseß von † Österreich war Pilgrim von
Puchheim, Oberstkämmerer Chalhoch von
Eberstorf. Belegt sind auch die Ämter des Hub-
meisters (Konrad), des Münzmeisters (Johann),
des Forstmeisters (Albrecht) und des Keller-
meisters (Johann vonMannswörth). Als Rat und
Geheimschreiber F.s. war der (Leib-?)Arzt Ma-
gister Johannes von Verona tätig, als ein wei-

terer Arzt bei Hofe und in den Hoflagern tritt
der Pfarrer von Spital am Semmering (Steier-
mark) Magister Bernold in Erscheing.; bezeugt
sind auch ein Hofastrologe Magister Bartholo-
mäus von Vicenza, ein Türhüter Johannes’ von
† Konstanz, und als einer der Hofkuriere ein Jo-
hannes de Lusimburgo. Als Mitglied der Ge-
sandtschaft F.s nach Aragón begegnet auch der
Verfasser der großen Steirischen Reimchronik
Otacher oŭz der Geul (um 1265–vor 1321).

In den Jahren nach seinerWahl zumKg. sind
mehrere Kanzleivorstände F.s. nachweisbar. Sie
waren Leiter einer einzigen »königlich-herzog-
lichen« Kanzlei, deren Kompetenzen unkom-
pliziert ineinander übergingen. Cancellarius,
Kanzleileiter und Hofkanzler Kg. F.s. war zeit-
weilig (1320/21 und 1326) der 1306 zum Bf. von
† Straßburg ernannte (1305 Bf. von † Eichstätt)
Johann von Zürich (1260/70–1328), der von
1303–08 bereits Hofkanzler Kg. † Albrechts I.
gewesen war. Leiter der hzgl. Kanzlei war zu-
nächst der altbewährte Protonotar Magister
Berthold von Kiburg, und zwar von 1306 bis
Dez. 1312 († 1314). Ihm folgte wohl der als kgl.-
hzgl. Kanzleileiter von Dez. 1317 bis zu seinem
Tod im Jan. 1319 bezeugte Protonotar Magister
Konrad vonMeinwang nach, der in ital. Quellen
gar als supracancellarius aulae regis erscheint. Er
kam auf einer diplomat. Mission nach Treviso
bei einem Überfall der Mannschaften des Can-
grande II. della Scala (1291–1329) ums Leben.
Nach der Rückkehr F.s nach † Österreich und
Wien seit 1325 führte der kgl. Notar Magister
Piterolf von Gortschach, Burgkaplan und Pas-
sauer Chorherr, die Kanzlei, als deren Leiter er
1327 bezeugt ist († 1350). 1322 wurde Magister
Heinrich Visler, Pfarrer von Wien, Notar Kg.
F.s. und im Jahr darauf Protonotar der jüngeren
Brüder des Kg.s, der Hzg.e Albrecht II. undOtto
des Fröhlichen. Er tritt kurz vor der Entschei-
dungsschlacht des Jahres 1322 als imperialis aule
notarius auf und hatte wie auch Berthold von Ki-
burg, der in der Frühzeit Hzg. F.s als Kanzlei-
behelf ein Formularbuch (Cod. Vind. pal. 2493)
hatte anlegen lassen, und Johann von Zürich,
von dem kanonist. Schriften erhalten sind, in
Bologna studiert, so daß die Kanzlei Kg. F.s
gute Beispiele für das Vordringen der Juristen in
alle Bereiche der Verwaltung liefert. Mit dem
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Regierungswechsel im Hzm. † Österreich 1330
kam übrigens auch das Archiv in die Wiener
Hofburg, das zuvor seit 1299 wenigstens teilw.
im Zisterzienserkl. Lilienfeld (Niederösterreich)
verwahrt worden war. Als Schreiber, Kuriere
und Boten ist darüber hinaus ein stark wech-
selnder Personenkreis tätig. Etl. der genannten
Funktionäre treten immer wieder auch in Pri-
vaturk.n als Zeugen, Siegler oder Schiedsrichter
auf, ohne daß wir sonst Näheres über sie wüß-
ten. Der in Ansätzen schon unter F. sichtbare
höf. Zentralismus wurde unter den Hzg.en Alb-
recht II. und Rudolf IV. weiter ausgebaut.

Für die Aufgaben der höf. Diplomatie und
das Gesandtschaftswesen bildete F. ein consor-
tium secretariorum et familiarum, ein Gremium ge-
heimer Räte und Vertrauter, dem u. a. der aus
einer südsteir. Ministerialenfamilie stammende
prominente Kanonist, Magister und Dr. beider
Rechte Dietrich von Wolfsau, seit 1306 Propst
des Kollegiatskapitels von Gurnitz (Kärnten)
und von 1317–32 Bf. von † Lavant, und der
Preßburger Propst Albrecht, Hofkaplan und
Pfarrer von Melk († 1320), aber auch der Hof-
kaplan Gundakar, Abt von Seitenstetten (Nie-
derösterreich) sowie der Reichsvikar für Lucca,
Castruccio de Antelminellis, angehörten, und
wahrscheinl. auch der Ritter Ermanno de Gu-
elfoni da Gubbio, der Vikar F.s. für Treviso, für
das der Kg. ein Universitätsprivileg vorbereiten
hatte lassen, sowie der kgl. Rat und Diener Gf.
Rambald von Collalto. Auch die geistl. Umge-
bung des Königspaares hatte Einfluß auf diese
in Hofdiensten stehende Gemeinschaft von fa-
miliaren, wie etwa der Rektor der Kapelle Johan-
nes des Täufers in Klosterneuburg (Nieder-
österreich), Konrad, oder der Pfarrer von Still-
fried (Niederösterreich), Matthias, beide Ka-
pläne des Kg.s, denen sich noch der Kaplan der
Burgkapelle, Ulrich von Kirchberg, hinzugesell-
te. Als Kaplan und Sekretär für Kg.in Isabella
war der Abt des Wiener Schottenkl.s, Nikolaus,
ebenso tätig wie der Pfarrer von Pottenstein
(Niederösterreich), Ulrich. Engste Vertraute der
Kg.in bei Hofe war die Isabella in deren neue
Heimat begleitende aragones. Hofdame Bianca
de Calderiis.

ludwig iv. der bayer (1314–47)

† A. Habsburg † C.1. Wien
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Günther Hödl

LUDWIG IV. DER BAYER
(1314–47)

I. Pfgf. bei † Rhein, Hzg. von † Bayern (seit
1294), * Febr./März 1282 in München, † 11. Okt.
1374 Puch bei Fürstenfeldbruck (bei der Jagd).
= im Münchener Liebfrauendom (im 14. Jh.
Pfarrkirche). Eltern: Hzg. Ludwig II. (»der
Strenge«) von Oberbayern und Pfgf. bei Rhein,
Mechthild von Habsburg. 1314 Wahl zum röm.
Kg., am 25. Nov. 1314 Krönung zu Aachen, 31.
Mai 1327 Krönung mit der lombard. Krone zu
Mailand. Am 17. Jan. 1328 Kaiserkrönung zu
Rom. Ehen: 1. um 1308/09 Beatrix von Glogau
(* um 1290, † 24. Aug. 1322 München); 2. 1324
Margarete von Holland († 1356). – Kinder: Von
1: Mechthild († 1346), – Friedrich II. von Mei-
ßen; Ludwig V., Mgf. von † Brandenburg, Hzg.
von Oberbayern, Gf. von Tirol (* Mai 1315, † 18.
Sept. 1361), – 1. 1323 Margarete von Dänemark
(† 1340) 2. 1342 Margarete (Maultasch von Ti-
rol) (1318–69); Stephan II., Hzg. von Nieder-
bayern-Landshut (* 1399, † 1375), – 1. Elisabeth
von Sizilien, 2. Margarete von Nürnberg. Von 2:
Margarete (* 1325, † 1374), – 1. Stephan vonUn-
garn, 2. Gerlach von Hohenlohe; Anna (* um
1326, † 1361), – Johann von Niederbayern; Lud-
wig VI. der Römer, Mgf. von † Brandenburg
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(* 1328, † 1399), – 1. Kunigunde von Polen, 2.
Ingeburg von Mecklenburg; Elisabeth (* 1329,
† 1401), – 1. Cangrande della Scala, 2. Ulrich
vonWürttemberg;Wilhelm I. (* 1330, † 1388),–
Mathilde von Lancaster; Albrecht I. (* 1336,
† 1404), – 1. Margarete von Brieg, 2. Margarete
von Kleve; Otto V., Mgf. von † Brandenburg
(* 1341, † 1379), – Katharina von Böhmen; Be-
atrix (* 1344, † 1359), – 1355 Erich XII. von
Schweden.

II. L., dessen Beiname »der Bayer« ihm im
Konflikt mit dem Papsttum als disqualifizieren-
de Bezeichnung vom Papst gegeben worden ist,
hat trotz aller Schwierigkeiten eine weitausgrei-
fende Haus- und Reichspolitik getrieben, die
sich letztl. auch auf seinen Hof auswirken muß-
te.

Die Anfänge L.s sind geprägt von langen
Auseinandersetzungen mit seinem erstgebore-
nen Bruder Rudolf I. Durch den Sieg über die
Österreicher bei Gammelsdorf (9. Nov. 1313)
hatte L. Ansehen erworben und sich als König-
skandidat qualifiziert. Am 20. Okt. 1314 kam es
in Frankfurt zur Doppelwahl (Ludwig »der Bay-
er« – † Friedrich der Schöne von Österreich),
wobei L.s Bruder Rudolf für Friedrich stimmte.
Der Thronkampf mit den † Habsburgern zog
sich fast acht Jahre hin. Die ersten drei Jahre der
Königsherrschaft waren freilich stärker mit
Kämpfen gegen den eigenen älteren Bruder Ru-
dolf ausgefüllt als mit der Ausschaltung †
Friedrichs des Schönen. Erst 1322 hatte er sich
eine breite oberbayer. Basis gesichert. Die
Schlacht bei Mühldorf 1322 befreite ihn vom
milit. Druck † Habsburgs, nicht aber vom Pro-
blem des Doppelkgtm.s, das sich sogar ver-
schärfte. Für die Erweiterung des kgl. Hofes war
das Ergebnis der Schlacht bei Mühldorf (1322)
von größter Bedeutung. Jetzt erst traten zahlr.
schwäb. Reichsstädte auf seine Seite († Augs-
burg, Ulm, Biberach, Eßlingen, Schwäbisch-
Hall und Rottweil).

Das Jahr 1323/24 wurde zum Entscheidungs-
jahr in der Regierung L.s. Im Okt. 1323 eröff-
nete Papst Johannes XXII. ein Rechtsverfahren
gegen ihn, wobei das Argument der päpstl. Ap-
probation der Königswahl in den Vordergrund
gerückt wurde.

L. bemühte sich vergebl. um Anerkennung

seiner Wahl durch die röm. Kurie. Auf Grund
der hartnäckigen Gegenposition des Papstes er-
neuerte L. die alte kgl. Italienpolitik, die zuneh-
mend antikurial geprägt war. In zwei Appella-
tionenwies er die Zuständigkeit des befangenen
päpstl. Gerichts zurück († Nürnberg 1323,
Frankfurt 1324). Dies führte zum Kirchenbann
über L. Der Kg. beantwortete das Vorgehen des
Papstes in der Sachsenhäuser Appellation (Mai
1324), die wiederum die Rechtmäßigkeit des
Papstes anzweifelte. Da sich Papst Johannes
XXII. nicht auf die vom Kg. gewünschte Einbe-
rufung eines Konzils einließ und weiterhin alle
kurialen Machtpositionen in Italien zu halten
gedachte, entschloß sich L. zu einem gut vor-
bereiteten Italienzug (1327–30). Am 31. Mai
1327 wurde L. in Mailand mit der langobard.
Krone gekrönt, am 17. Jan. 1328 in Rom zum
Ks. – nicht vom Papst, sondern von einem Ver-
treter des röm. Volkes.

Auch in den folgenden Jahren gelang es dem
Ks. nicht, den Papst zur Einberufung eines Ge-
neralkonzils zu veranlassen. Die Nachricht vom
Tode des Gegenkg.s † Friedrichs des Schönen,
die L. in † Trient erhielt, veranlaßte ihn zur so-
fortigen Rückkehr nach Dtl. Das sog. Hagenau-
er Abkommen 1330 beendete eine Epoche, die
weitgehend vom wittelsbach.-habsburg. Ge-
gensatz geprägt war. Das neue Bündnis mit †
Habsburg wurde zu einem Stabilitätsfaktor der
dt. Innenpolitik L.s bis weit in die 40er Jahre,
obgleich andererseits die Bedrohung durch die
† Luxemburger wuchs.

Seine stetigen Bemühungen um einen Aus-
gleich mit der Kurie waren dagegen völlig er-
folglos. Das Scheitern der Verhandlungen 1345
gab dem Papst die Gelegenheit, L. 1346 erneut
zu verurteilen und die Kfs.en zur Wahl eines
ihm genehmen neuen röm. Kg.s aufzufordern.
Am 11. Juli 1346 wurde der † Luxemburger †
Karl (IV.) von diesen zum Gegenkg. gewählt,
doch L. – »Kaiser und Ketzer« – konnte weiter-
hin nicht bezwungen werden, bis er am 11. Okt.
1347 unerwartet verstarb.

Obgleich die Beurteilung L.s schon bei sei-
nen Zeitgenossen je nach Parteiung schwankte,
erscheint er uns bei nüchterner Betrachtung als
fintenreicher und erstaunl. zäher Verteidiger
der kgl. und ksl. Rechte imReich in Jahrzehnten
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höchster Anfechtung. Man wird der Feststel-
lung Bernhard Schmeidlers (1937) heute noch
zustimmen können: »Bei allen Einwänden ge-
gen seine Politik im einzelnen kann er im gan-
zen unzweifelhaft als einer der bedeutenderen
Herrscher in der deutschen Geschichte gelten«
(Schmeidler 1937, S. 75).

III. Angesichts der Tatsache, daß die erste
Regestenausgabe Johann Friedrich Böhmers
(Die Urkunden Kaiser Ludwigs des Baiern,
1839, 1841, 1865) der Forschung zwar bereits
3600 Urk.n L.s zugängl. machte, aber das noch
nicht abgeschlossene, von Peter Acht (Regesten
Kaiser Ludwigs des Bayern, 1991ff.) begründete
Regestenwerk von rund 5000 Urk.n ausgeht,
müssen selbstverständl. auch die derzeitigen
Ermittlungen über den Hof L.s vorläufig blei-
ben.

»Hof« des Kg.s/Ks.s ist – im gewissen Ge-
gensatz zur »Residenz« – der jeweilige Aufent-
haltsort des Herrschers sowie sein wechselnder,
ihm nahestehender Personenkreis, somit der
sich verändernde Personenverband und Sozial-
körper kgl. Herrschaft. Der örtl. wechselnde
Hof ist ablesbar am Itinerar L.s; dabei sind bes.
die häufigsten Aufenthaltsorte des Herrschers
aufschlußr. Im Jahr der Königskrönung wurde
L. noch als Hzg. Ludwig IV. in † Straubing, †
Salzburg, München, † Amberg, Fürstenberg,
Lorch/Bergstraße,†Koblenz,†Mainz,† Bach-
arach und Frankfurt greifbar. Nach der Krö-
nung war er zunächst am Mittelrhein, in der
Wetterau und im Elsaß, wo er seine Stellung si-
chern konnte.

Mehr als 50 Aufenthalte in Frankfurt zeigen
die Bedeutung dieser Reichsstadt für »Hof« und
Regierung L.s. Dazu kommen hochpolit. kgl.
Hofversammlungen in dieser Stadt (Dez.
1331/Jan. 1332; Juni/Juli 1337; März 1339; Sept.
1390; Aug./Sept. 1344). Noch häufiger hielt sich
L. neben München in † Nürnberg auf, in seiner
33jährigen Regierungszeit insg. 74 mal. Hier
fanden wie in Frankfurt ganz gewichtige Hoft-
age statt. In beiden Reichsstädten wird zudem
die enge Beziehung verschiedener königsnaher
Großbürger zum Hof sichtbar. Beispielhaft für
dieses Verhältnis ist der Nürnberger Konrad
Groß (* um 1280, † 1356), der als wichtigster
»Hofbankier« L.s gilt.

ludwig iv. der bayer (1314–47)

Zu L.s engem Kontakt mit den Großbürgern
kam die enge Beziehung zur Stadt selbst, die
von ihm 34 Privilegien erhielt. So bestellte L.
1341 die Stadt † Nürnberg zur Hüterin der Kai-
serburg, die ohnehin vom Kg./Ks. seltener be-
wohnt wurde. L. wurde bisweilen von Nürnber-
ger Bürgern beherbergt, die ihm als Berater und
Finanziers dienten, so wohnte er schon 1316 bei
Ulrich Haller, seit 1335 des öfteren bei seinem
»Hofbankier« Konrad Groß, auch im Hause Al-
bert Ebners. Als in der Endphase L.s der patriz.
Rat†Nürnbergs zu dem vom Papst geförderten
Gegenkg. † Karl IV. überwechselte, blieb die
Handwerkerschaft wittelsbach. gesinnt, ver-
trieb den Rat und übernahm das Stadtregiment.

Angesichts der engen Verflechtung dieser
Städte mit dem Hof ist zu fragen, ob nicht auch
die königsnahen Landschaften Frankens, der
Wetterau und des Mittelrheins zumindest im
weitesten Sinne hofnahe Strukturen aufwiesen.

Die stärkste Kontinuität in der Reihe dieser
noch pfalzartigen Herrschaftsgebilde L.s be-
wies freilich München, das die »Hauptstadt«
Oberbayerns, also seines Territoriums, war. Sei-
ne »Residenz« war hier der sog. Alte Hof.

Der Münchener Hof entwickelte sich seit
Mitte des 13. Jh.s allmähl. als wittelsbach. Her-
zogshof (neben† Landshut) und hatte unter L.s
Bruder Hzg. Rudolf einen hohen Stand erreicht.
Da L. nach dem Tod seines Vaters 1294 am
habsburg. Hof in † Wien erzogen wurde, mö-
gen diese Erfahrungen von ihm u. a. in Mün-
chen eingebracht worden sein.

Zunächst mußte sich L. als Hzg. die Mitre-
gierung gegen seinen Bruder Rudolf 1301 er-
kämpfen. Auch in der Folgezeit war eine ge-
meinsame »Regierung« höchst problemat., da-
her 1310 Teilung des väterl. Erbes; sie dauerte
nur bis 1313. Jetzt konnte L. nominell in den
niederbayer. Herzogsbereich einsteigen, da er
das Sorgerecht für die niederbayer. Herzogs-
söhne erhielt. Jedoch unterstellten sich die bei-
den niederbayer. Herzogswitwen dem Schutz
der † Habsburger. Erst der Sieg in der Schlacht
bei Gammelsdorf (9. Nov. 1313) sicherte ihm
die Herrschaft über Niederbayern. 1317 konnte
L.s Bruder Rudolf I. durch einen Vertrag ausge-
schaltet werden († Bayern).

In Oberbayern und der »Residenzstadt«
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München hatte 1294–1301 nicht L., sondern
sein älterer Bruder Rudolf I. die Alleinherr-
schaft. Zw. 1302 und 1310 wurden die Urk.n von
beiden Hzg.en ausgestellt. Doch durch den Tei-
lungsvertrag vom 1. Okt. 1310 fiel München wie-
der an Rudolf. 1313 gelang es L. erneut, in Mün-
chenmitzuregieren. Als L. nach der Königswahl
und Königskrönung Ende 1314 schließl. im
April 1315 wieder nach München kam, ist die
Stadt in zwei Lager gespalten, doch vermag L.
durch Privilegierungen die Bürger zu gewinnen.
Erst 1317 erfolgte die endgültige Ausschaltung
Hzg. Rudolfs in † Bayern und damit die Eta-
blierung des Hofes L.s in München. Seit 1319
konnte L. die Stadt auch aktiv in seine Bündnis-
politik einbinden.

Obgleich die wirtschaftl., baul. und polit.
Neuorientierung des aufstrebenden München
bereits unter Hzg. Ludwig II. grundgelegt war,
fand es dann unter Kg./Ks. L. seinen überragen-
den Förderer. Die zahlr. Privilegien, die L. im
Laufe seiner Regierung verlieh, erweiterten die
städt. Kompetenz und Freiheiten so, daß Mün-
chen nach dem Tode des Ks.s fast die Autono-
mie einer Reichsstadt hatte.

1315 gewährte L. den Bürgern der Stadt und
ihren Gütern Schutz und Geleit im ganzen
Reich, 1319 verzichtete er auf das landesherrl.
Ungeld (eine auf verschiedenen Importgütern
liegende Verbrauchssteuer). Dazu kam das
wichtige Stapelrecht für Salz. 1330 und 1342
stärkte er das Stadtregiment durch Zuweisung
der Gewerbe- und Baupolizei. Einen Höhe-
punkt dieser Gunstbezeugungen, die natürl.
auch im Rahmen der Residenzbildung zu sehen
sind, bildete 1340 die Bestätigung des Mün-
chener Stadtrechtsbuchs. »Ludwigs zahlr. Pri-
vilegien für München waren [...] echte Förde-
rungsmaßnahmen, die aber dem Interesse und
den übergeordneten Zielen der Stadtherrschaft
selbst nie zuwiderlaufen durften« (Bauer 1997,
S. 117.).

Die stark expandierende Stadt hatte früh
zwei Pfarrkirchen erhalten, im 12. Jh. St. Peter,
am Südostrand der Stadt gelegen, 1271 die zur
Pfarrei erhobene ältere Marienkapelle. Lt. Grün-
dungsurkunde 1271 war die Stadt bereits in in-
mensum gewachsen (Denkmäler des Münchner
Stadtrechts, 1934–36, Nr. 10). Beide Pfarrkir-

chen spielten für L. und seinen Hof eine be-
trächtl. Rolle. Im Zuge seines Kampfes gegen
die röm. Kurie suchte er die St. Peterskirche mit
quasibfl. Rechten auszustatten. Die Frauenkir-
che St. Marien dagegen wurde seit L. zur wittels-
bach. Grablege: Beatrix, Gemahlin L.s († 24.
Aug. 1322); Margarete, Tochter Kg. L.s und
Margarethes von Holland (* 1325, † wohl im
gleichen Jahr); Elisabeth, Enkelin L.s und Toch-
ter Elisabeths (aus dem Hause Sizilien-Aragon,
† 24. März 1349); Ludwig, Sohn L.s (* 1347,
† 1348); L. selbst († 14. Okt. 1347). Das Grab
des Ks.s wurde zum Zentrum der Pfarr- und
Herrschaftskirche, der Chorraum zum Für-
stenoratorium.

Trotz vieler Ansätze in Verwaltung und
Kanzlei ist es aufgrund des ausgeprägten Rei-
sekgtm.s L.s schwer, von festen und kontinui-
erl. Behörden zu sprechen.

Schon vor der Königswahl band L. i. J. 1314
verschiedene Fs.en und Gf.en, die ihm auch
künftig dienten, an sich: Gf. Berthold von Hen-
neberg, Ebf. Peter von Mainz, Eberhard von
Breuberg, Gf. Georg von Veldenz, Kg. Johann
von Böhmen, später (mind. seit der Schlacht bei
Mühldorf): Nürnbergs Bgf. Friedrich und Kon-
rad von Schlüsselberg. 1324 traten auch die
Städte † Augsburg, Ulm, Biberach, Eßlingen,
Schwäbisch-Hall, Rottweil auf L.s Seite, ebenso
hohe geistl. Würdenträger (der Ebf. von †
Mainz und die Bf.e von†Würzburg,† Eichstätt
und † Augsburg) sowie die südwestdt. bisheri-
gen Anhänger †Habsburgs: Mgf. Friedrich von
Baden, die Gf.en von Hohenberg, Tübingen,
Kirchberg, Werdenberg, Helfenstein, Montfort,
Eberhard von Württemberg und Kraft von Ho-
henlohe.

L.s Anhängerschaft erstreckte sich nicht un-
bedingt auf deren ganze Familie. So stand Gf.
Ludwig von Öttingen, Angrenzer des † bayer.
Hzm.s, früh auf der Seite L.s. Als dessen gehei-
mer Rat und als Landvogt von Oberschwaben
(1316) nahm er eine maßgebende öffentl. Stel-
lung ein, trat aber 1319 zu Kg. † Friedrich dem
Schönen über. Erst der Tod Kg. Friedrichs
(† 1330) führte zu erneuten Beziehungen mit L.

Anders das Brüderpaar aus der Vetternlinie
der Oettinger: Sie standen bereits vor der
Schlacht bei Mühldorf auf L.s Seite. Kurz nach
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dem Sieg bestätigte L. den Brüdern die kgl. Brie-
fe und Handfesten und stellte sie künftig in viel-
fältige Dienste.

Die Hofbeamten des Reiches scheinen sich
in der Regel deutl. von jenen des bayer. Terri-
toriums zu unterscheiden. Das Amt des Hof-
kanzlers trug zunächst der Speyerer Scholasti-
ker Hermann von Lichtenberg (seit 1333 Bf. von
†Würzburg) bis zu seinem Tode. Während des
Italienzugs 1328/29 begegnet der Minorit Hein-
rich von Thalheim, Ordensprovinzial von
Oberdtl., als Kanzler. Nach dem Tode des †
Würzburger Bf.s übte seit 1336 Ulrich von
Schöneck, Bf. von † Augsburg, 1340–42 Gf. Al-
bert von Hohenberg (später Bf. von † Freising)
dieses Amt aus. Letzter Hofkanzler war Bf. Leu-
told von Freising. Hofmeister des Reiches wa-
ren Heinrich von Nortenberg, Ritter Johann von
Cremona, Hzg. Ludwig von Teck. Als ksl. Mar-
schälle fungierten Albert von Hummel sowie
Gf. Johann von Chiaramonte.

Der kgl. Rat war eine stets am Hofe versam-
melte Behörde, deren Mitglieder Räte, »Heim-
liche« oder »Sekretäre« bezeichnet wurden.
Dies waren Fs.en, Herren, Geistliche und Ge-
lehrte aus fast allen Stämmen des Reiches. Die
wichtigsten Räte waren Gf. Berthold von Grais-
bach und Marstetten, gen. von Neiffen, Gf. Ber-
thold von Henneberg, Hzg. Ludwig von Teck,
Bgf. Friedrich von Nürnberg, Lgf. Friedrich von
Hessen, Mgf. Wilhelm von Jülich (Schwager
L.s), Berthold Truchseß von Kühlental sowie
der Deutschordensmeister Wolfram von Nel-
lenburg. Während L.s Italienzug treten Italiener
an die Stelle der dt. Räte, näml. die Bf.e von No-
vara und Pavia sowie der Genueser Spinola.

Unter den Vertrauten L.s sind bes. die Rit-
terorden vertreten. Um den Ks. scharten sich
ferner die sog. Hofritter, u. a. Ulrich der Staufer
(wohl ident. mit dem Küchenmeister), Albert
von Leonrod, Otto der Zenger. Von diesen zu
unterscheiden sind des Kaisers »Hofgesinde
und Diener«, zu denen Gf. Wilhelm von Mont-
fort, Wolf von der Schönleiten und Eberhard
von Sickingen zählten, ferner die Geistlichen Jo-
hann de Gelduno (wohl Jandun), Bf. Heinrich
von Regensburg, und der ksl. Notar Konrad von
Bonn.

Zwar wurden Reichsregierung und wittels-

ludwig iv. der bayer (1314–47)

bach. Landesregierung offiziell nie getrennt.
Trotzdem zählten zu L.s engsten Beratern mehr
Vertreter des schwäb., fränk. und mittelrhein.
Adels als des oberbayer. Bes. Vertrauen hatte
der Kg./Ks. zu Gf. Berthold von Graisbach-Neif-
fen. Die Stellung der gelehrten Minoriten, die
im Franziskanerkl. »im Exil« lebten, wurde
nicht fest im Hof institutionalisiert. Sie waren
auffälligerweise die einzigen im Ratgeberkreis
L.s, die seit ca. 1330 den »weiteren« Hof inMün-
chen nie verließen.

Seine Sympathie hatte früh Konrad von
Sachsenhausen, Propst des Prämonstratenser-
stifts Schäftlarn bei München, der spätestens
seit 1337 zu seinen bes. Kaplänen zählte.

Seinen Beichtvater entnahm L. dem Mün-
chener Augustiner-Eremiten-Kl. Geistl. Beamte
stellte v. a. das Bm. † Augsburg.

Leibärzte L.s waren Magister Johann von
Göttingen (aus demMainzer Erzstiftsklerus, bis
1314 auf einem medizin. Lehrstuhl in Montpel-
lier), Magister Marsiglio Raimondini von Padua
und Magister Raimund von Valenciennes.

Als Türkämmerer ist ein Niklas bekannt, der
auch mit einer Gesandtschaft betraut wurde.
Kammermeister der Kg.in Beatrix ist Heinrich
von Neuenburg.

Soweit zu sehen ist, ist nur ein Hofhandwer-
ker L.s in München greifbar, näml. 1331 Magi-
ster Jacobus, sartor imperatoris (Stahleder
1995, S. 106).

Die Reichskanzlei L.s, über die zwei zeitl.
aufeinander folgende Untersuchungen vorlie-
gen (Bansa 1968, Moser 1985), ist vergl. mit
Regierungsinstitutionen anderer Mächte (bes.
Kurie, westeurop. Kgr.e, manche ital. Städte)
weitgehend unzulängl. »Man kann in der Kanz-
lei Kaiser Ludwigs keinen wohlgegliederten Or-
ganismus, keine ›Behörde‹ sehen, die nach be-
stimmten Regeln und nach einem bestimmten
Geschäftsgang gearbeitet hätte« (Bansa 1968,
S. 314f.). Ks. L. konnte freilich auf eine relativ
gut ausgebildete Kanzlei seiner wittelsbach.
Vorgänger zurückgreifen, die er voll einsetzte.
Das Rechnungsbuch seines Vaters von 1291–94
zeigt nicht nur Fortschritte und Mängel der Ver-
waltung, sondern auch Ansätze der Residenz-
bildung in München. Für Kg. L. war diese Her-
zogskanzlei ein entscheidendes Hilfsmittel,
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eine Basis seines »Regierungsapparates«. die
kgl. Kanzlei blieb relativ bescheiden; süddt. Per-
sonen spielten die Hauptrolle.

Eine Vorstellung von der personellen Quan-
tität gibt der Sachverhalt, daß in der ksl. Kanzlei
zw. 1330 und 1347 insgesamt rund 30 Personen
mit Schreiben von Originalurk.n betraut waren.
Nur vier von ihnen sind namentl. bekannt: Le-
onhard von München (ein berühmter Urkun-
denkalligraph), Friedrich von Regensburg, Lud-
wig von Nordenberg, Herdegen von Bamberg,
alle also ausGebieten südl. desMains.Während
L.s Italienaufenthalts traten einige neue Perso-
nen der Kanzlei bei. Insgesamt hatten nur vier
namentl. bekannte Kanzler L.s an einer Univer-
sität studiert.

Trotz der noch ausgeprägten Wanderherr-
schaft L., der selbstverständl. auch die Kanzlei
unterworfen war, kamen immerhin drei Perso-
nen aus dem Münchener »Beamtenkreis«: der
schon genannte Leonhard von München, der
seit 1329/30 weit über ein Jahrzehnt in der ksl.
Kanzlei beschäftigt war, Simon Noderndorfer
de Monaco und Merbot von München. L.s ak-
tivster Schreiber und Notar Leonhard von Mün-
chen ist zunächst als Schreiber des ksl. Gegen-
papstes festzustellen, er wechselte aber schon
im Jan. 1329 in die Reichskanzlei. In Dtl. ent-
wickelte Leonhard bes. Aktivität als Schreiber
von Prachturk.n L.s, die der Propaganda des
Ks.s dienten. Leonhard von München, der of-
fensichtl. erste Münchener in der Reichskanz-
lei, schrieb über 300 ksl. Diplome eigenhändig
und setzte mit den Prunkurk.n seinem Ks. ein
bleibendes Denkmal. Ein gewisser JM, wohl ein
Schüler Leonhards, übernahm häufig die Zier-
elemente seines Meisters.

Aus der Kanzlei L.s liegen zwei Register vor,
aber es scheint, daß sich die Registerführung
am Hof nur mühsam durchsetzte und wohl auf
der Initiative einzelner Notare beruhte.

Einer der engsten Mitstreiter L.s war schon
seit der Königswahl Gf. Berthold von Graisbach
undMarstetten, gen. vonNeiffen, der 1319, dann
1331–41 Hauptmann (d. h. Generalprokurator)
für Oberbayern wurde und damit über dem Viz-
tum stand. Sein Nachfolger wurde Marschall
Arnold der Massenhäuser aus dem Freisinger
Umland, der 1343 den Titel eines »Pflegers in

Bayern« trug.AlsHofmeister inOberbayern sind
Heinrich von Preising und Heinrich der Wim-
mer bekannt, in Niederbayern Ulrich von Leu-
bolfing, dann die Herren von Degernberg, bei
denen dieses Amt seit 1329 erbl. wurde.

Oberste Marschälle für † Bayern: Albrecht
der Judmann, Arnold der Massenhäuser. Als
Marschall in Oberbayern fungierten Heinrich
der Paulsdorfer, dann Truchseß Ulrich von Lo-
iblfing, der zugl. Hofmeister war.

Als »Marstallmeister« amtierte Konrad der
Tutzinger, als Jägermeister von Oberbayern ein
gewisser Kolb, dann Konrad der Kummersbru-
cker (s. u.). Küchenmeister sind Konrad von
Baierbrunn, dann Rudolf von Wolnzach sowie
Engelmar und Ulrich der Staufer.

Die vielen jurist. Verlautbarungen des Kg.s/
Ks.s im Kampf gegen den Papst wurden außer-
halb Münchens beschlossen und verfaßt.

DerMünchenerHof hatte für L.s Territorium
Oberbayern eine ausgeprägt rechtsnormierende
Wirkung. Das Münchener »versiegelte Buch«,
eine Sammlung von Stadtrechtssätzen, die auf
Initiative Münchens 1340 vom Ks. besiegelt
wurde, war in erster Linie für München gedacht,
doch gibt es deutl. Hinweise, daß der Ks. als
Hzg. eine Einführung für ganz Oberbayern
plante. Noch wichtiger aber wurde das Ober-
bayerische Landrecht L.s (1346), das auf ein äl-
teres Landrecht L.s von 1335 zurückgeht. Es ver-
stand sich als eine Zusammenfassung alten
Rechts. Seine Bestimmungen waren offensichtl.
bindend, auch für die Städte, denn schon 1342
bestätigte L. der Stadt † Ingolstadt, einer seiner
bedeutendsten Landesstädte, daß sie sich wei-
terhin nach ihren alten Privilegien richten dürfe,
ee wir unser buch gemachten (Riedner 1911,
S. 282). Eine ähnl. Bestätigung ließ sich Mün-
chen 1347 geben. Das neue Landrechtsbuch
sollte also ältere Sonderrechte in Oberbayern
einschränken. Es ist offensichtl., daß die Schaf-
fung allg. territorialer Rechtsnormen Höhe-
punkt der z. T. schon älteren landesherrl. Ord-
nungspolitik der oberbayer. Hzg.e darstellte,
die durch Landfrieden und weitere Regelungen
des Münz- und Gerichtswesens, durch Befrie-
dung der Verkehrswege, ja letztl. auch durch
Einbau der bayer. Kl. in das Landesregiment ge-
prägt war.



301

L.s intensive Politik, die vornehml. unter der
Herausforderung des Papstes stand, benötigte
große Finanzquellen, die von den kgl. Besitzun-
gen nicht erbracht werden konnten. Das enge
»Bündnis« mit den bürgerl. Geldgebern in
Nürnberg, Frankfurt und wohl auch München
läßt sich daraus einfach erklären. Eine eigene
Finanzpolitik hat der Kg. sicherl. nicht getrie-
ben, aber die städt. Handelsmöglichkeiten
durch Privilegien kräftig gefördert. In großen
Geldschwierigkeiten scheute er sich nicht,
Reichsstädte zu verpfänden.

Über eine Münz-»Politik« L.s sind wir nicht
unterrichtet. Ks. L. verstand es, auch die Juden
in massiver Weise zur Finanzierung seiner Po-
litik heranzuziehen, bemühte sich aber ande-
rerseits intensiv, seine Schutzherrschaft über
die jüd. »Kammerknechte« wirkungsvoll wahr-
zunehmen.

Die häufig vom Kg. besuchten Reichsstädte
Nürnberg und Frankfurt hatten ein großes Hin-
terland mit kgl. Grundbesitz.

Hzgl. Grundbesitz und Domänen (ehem.
Fronhöfe) sind im Raume München nicht ge-
rade zahlr., so daß die geregelte Nahrungsmit-
telversorgung nicht gewährleistet war, es sei
denn, die Münchener Händler und Kaufleute
besorgten dies. Die Institutionalisierung eines
eigenen Hofkastenamts München ist erst um
1500 bezeugt.

Versorgung durch Weine, südländ. Spezial-
waren und dergl. konnte leicht über Fernstra-
ßen (Salzniederlage mit Weinmarkt), über Al-
penpässe und Isar erfolgen, der Fischversor-
gung dienten die großen oberbayer. Seen.

Bislang fehlen größere Biographien des
Kreises der Mitarbeiter, der Räte und des Hofes
L.s, wenn man von der engeren Kanzlei absieht.
Bes. bedauerl. ist das Fehlen einerMonographie
über Berthold von Graisbach, gen. von Neiffen.

Eine gewisse Ausnahme bilden ledigl. die
vom Papst abtrünnigen Gelehrten, die über Jah-
re am Münchener Hof tätig waren. Die aktive
Mitarbeit der Münchener Franziskaner am Hof
L.s zeigt sich deutl. im Höhepunkt des Kampfes
mit dem Papst. Am 27. Mai 1328 floh der Mi-
noritenbruder Michael von Cesena, »General-
minister« des Papstes, vom päpstl. Hof zu Avi-
gnon, begleitet von Bonagratia von Bergamo
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und anderen bedeutenden Mitgliedern des
Franziskanerordens, um schließl. mit L. ge-
meinsame Sache gegen den Papst zu machen.
Über Pisa folgten sie dem Ks. nach München,
wo sie im Franziskanerkl. aufgenommen und
die führenden Theoretiker des Ks.s im Kampf
gegen den Papst wurden. Den aus Avignon ge-
flüchteten Minoriten schlossen sich an der aus
Paris geflohene »erste Theoretiker des weltli-
chen Staates« Marsilius von Padua und mit ihm
Johann von Jandun, ferner Wilhelm von Ock-
ham. 10–20 Jahre konnte sich diese Gelehrten-
gruppe in der Nähe des Münchener Hofes hal-
ten, freilich nur Johann von Jandun und der dt.
Minorit Heinrich von Thalheim erhielten Ho-
fämter des Ks.s. Ein abschließendes Urteil über
das Gewicht dieser Gelehrten am Münchener
Hofe ist derzeit nicht mögl.

Aus dem Ratgeberkreis L.s hat uns eine ein-
zige Person ihre eigene Biographie überliefert.
Es ist der Ritter Konrad Kummersbrucker, Jä-
germeister in Oberbayern, und zwar unter Ks. L.
und seinem Sohn Hzg. Ludwig dem Branden-
burger, der seinem eigenen Urbar wichtige Le-
bensdaten und Ereignisse zufügte. Kummers-
brucker, etwa zw. 1300 und 1310 im Raume Am-
berg in der Oberpfalz geb. und offenbar von nie-
deradeliger Herkunft, nahm am Italien- und
Krönungszug L.s 1327–30 zunächst als Knappe
teil, erhielt aber – offenbar wg. milit. Verdienste
– auf der Tiberbrücke in Rom vom neuen Ks.
den Ritterschlag. Noch in Italien verlieh ihm der
Ks. zwei Jahre später am 5. Aug. 1329 in Pavia
das (Hof-)Amt des Jägermeisters von Oberbay-
ern. Der Ritter berichtete selbst darüber.

Nur zwei Turniere sind in der Zeit L.s in
München bekannt, näml. 1338 und 1345, doch
wird man bei großen Empfängen und Festen
viel mehr derartige Spiele erwarten müssen. In
diesem Zusammenhang ist auch auf die Umge-
staltung des heutigen Marienplatzes in Mün-
chen zu verweisen. Schon 1315 (4. Mai) schafft
L. sowohl die »Freiung« des Marktes (Marien-
platz) für die Stadt, als auch eine tiefgreifende
städtebaul. »Planung« für München. Bezügl.
des Marktplatzes verbietet die Urk., darauf zu
bauen weder uns [d. h. dem König] noch unsern er-
ben noch unsern Nachchomen noch anders nieman [...]
daz der margd dest lustsamen und dest schoner und dest
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gemachsam sey: herren, burgaern, gesten und allen la-
euten, di darauf ze schaffen haben (Denkmäler des
Münchner Stadtrechts, 1934–36, Nr. 44). Es ist
nicht zu übersehen, daß der Kg. hier auch an
seinen Hof und seine Hoffeste dachte. Der
Markt- bzw. heutige Marienplatz wurde zum
Turnierplatz und zur Stätte repräsentativer fsl.
Feierlichkeiten bis in die Neuzeit.

Die von L. häufig besuchten Reichsstädte
Nürnberg und Frankfurt am Main verfügten in
ihrer Umgebung über beträchtl. Reichsforste,
die offensichtl. der Hofjagd dienten.

Die großen hzgl. Forsten um München wa-
ren bes. bevorzugte Jagdreviere L.s. München
war für eine großzügige Hofjagd ausgezeichnet
geeignet: Im O jenseits der Isar lag das weite
»Gefilde«, das immer wieder als Jagdgebiet an-
gesprochen wird, im W hat man ebenfalls mit
großen Jagdgefilden zu rechnen; die Eichen-
wälder umAllach undNymphenburg sind heute
letzte Reste. Im S wird bis in die Gegenwart ein
erstaunl. breites Band von ehem. hzgl. Jagd-
und Forstgebieten sichtbar: Kreuzlinger Forst,
Königswieser Forst, Forst Kasten, Forstenrieder
Park, Grünwalder und Perlacher Forst. Es sind
Forste, die von einzelnen Rodungsinseln aus
dem früheren MA durchbrochen sind. Die in
diesem breiten Waldgürtel 1288 erstmals beleg-
te Burg Grünwald wurde von 1319 bis etwa 1490
Sitz des oberbayer. Jägermeisters. Sicherl. be-
reits unter L. hatten die bayer. Kl. vielfältige Ver-
pflichtungen bezügl. des hzgl. Jagdsystems.
v. a. sollten sie die finanziellen Jagdausgaben
erleichtern; daher hatten sie zum Unterhalt der
hzgl. Jäger und Jagdhunde erhebl. beizutragen.

Der Kunsthistoriker Robert Suckale geht da-
von aus, daß L. eine eigene Hofkunst angeregt
habe. Von den sicherl. einst vorhandenen Fres-
ken in L.s Neubauten innerhalb des Alten Hofes
in München ist heute nichts mehr vorhanden.
Ledigl. das Stifterrelief der kgl. Lorenzkapelle
im Alten Hof existiert noch. Für die bewußte re-
präsentative Selbstdarstellung der Herrschaft
L.s sprechen aber die 33 einzigartigen
Prachthandschriften des Schreibers Leonhard
von München seit 1329, die auch für das Selbst-
verständnis des Herrschers aufschlußr. sind.
Mehrfach zeichnete Leonhard von München in
den Urk.n das Idealportrait L.s In diese Zusam-

menhänge gehört ein Schäftlarner Antiphonar
mit zwei künstler. überragenden Miniaturen.
Auch die Kaisersiegel L.s sind bei aller traditi-
onellen Grundform von großer Aussagekraft
für L.s Herrscherverständnis. Nach der Vorlage
des Kaisersiegels wurde beim Bau des Nürnber-
ger Rathauses 1332–40 im Großen Saal ein Re-
lief des Ks.s eingefügt, der Nürnberg bes. för-
derte. Noch mehr Öffentlichkeit beanspruchte
der um 1330 entstandene sog. Mainzer Kurfür-
stenzyklus. An einem öffentl. Mainzer Warenla-
gerhaus waren an den Zinnen die Sandsteinre-
liefs der sieben Kfs.en mit ihrem Kg. (alle
200× 100 cm) bis zum Beginn des 19. Jh.s aufge-
stellt.

Insg. ist hinsichtl. der relativ bescheidenen
Überreste ludowizian. »Hofkunst« durchaus
mit Vernichtung alsMittel der damnatio memoriae
nach dem Tode L.s zu rechnen.

L. spielte in der zeitgenöss. dt. Literatur eine
größere Rolle als die Germanisten bislang
glaubten. Es fallen einzelne bemerkenswerte
Dichtungen auf, die nicht fern vomHof entstan-
den sein können, so bes. das von einem unbe-
kannten Schwaben verfaßte, nur fragmentar.
erhaltene »Gedicht auf Kaiser Ludwig den Bay-
ern« (930 Reimpaare), nach dessen Kaiserkrö-
nung geschaffen. In Form einer Minneallegorie
bei einem höf. Fest preist der Verfasser den Ks.
und seine Taten, unterläßt aber nicht Mahnun-
gen an seine Ratgeber und Fs.en. AuchHeinrich
von Meißen, gen. Frauenlob († 1318), ein viel-
seitiger und bekannter Spruchdichter, trat in ei-
nem Spruch für L. im Streit gegen Papst Johann
XXII. ein. Das Gedicht spricht gleichzeitig für
Stärkung der Laienfs.en zu ungunsten der
geistl. Fs.en (Bayerische Bibliothek I, 540). Pe-
ter Suchenwirt (ca. 1320–95) hat in seinen 16
»Reden« auf verstorbene Fs.en auch L.s zweite
Gemahlin Ks.in Margareta von Holland ausge-
wählt (Bayerische Bibliothek I, 541).

Heinz Thomas (Thomas 1993) konnte
überzeugend nachweisen, daß auch das Epos
»Lohengrin« in engemKontakt zu L. entstanden
ist. Die Chronik Heinrichs von München sowie
Hadamars von Laber Dichtung »Die Jagd« sind
offensichtl. ebenfalls dem Umkreis des Mün-
chener Hofs zuzuschreiben.

Nicht zu übersehen ist, daß die dt. Schrift-



303

sprache im Urkundenwesen L.s eine zuneh-
mend stärkere Rolle spielte, siehe auch die
»Auswahlbibliographie«, hier: »Kanzlei- und
Urkundenwesen zur Zeit Ludwigs des Bayern«,
in: ZBLG 60 (1997) S. 423.

In der Bedrängung durch den Gegenkg.,
dann noch viel mehr durch das Papsttum war L.
gezwungen, rasch Positionen außerhalb † Bay-
erns und Süddtl. aufzubauen. Als 1321 die Mark
† Brandenburg durch das Aussterben der † As-
kanier vakant wurde, belehnte er damit seinen
Sohn Ludwig. Kurz darauf vermochte er seine
Tochter Mechthild mit dem † Brandenburg be-
nachbarten†Wettiner Friedrich vonMeißen zu
verheiraten. Die Verbindung zur weit entfernten
Mark † Brandenburg wurde dadurch intensi-
viert, daß er seine Vertrauten Berthold von Hen-
neberg und die Gf.en von Schwarzburg für den
Dienst in der Mark gewinnen konnte.

Den siebenjährigen Sohn Ludwig vermählte
er zudem 1323 mit Margarethe, der Tochter
Christophs II. von Dänemark, so daß er weit im
N Verbündete fand. Im Ostseeraum bot sich für
L. langfristig Einfluß, zumal durch eine weitere
Heirat einer Tochter des Ks.s mit dem Schwe-
denkg.

Von bes. Bedeutung für das Haus Wittels-
bach sollte L.s zweite Ehe 1324 mit Margarete,
Tochter des Gf.en Wilhelm III. von Holland
werden, das damit in die Einflußzone der Nord-
seeländer, aber auch in die Interessenzone
Frankreichs, † Burgunds und Englands kam.
Als Ks. fand er einen mächtigen Verbündeten in
seinem Schwager Kg. Edward III. von England,
mit dem er 1337 ein Bündnis in Frankfurt
schloß. Es war gegen Frankreich und den vom
frz. Kg. abhängigen Papst gerichtet.

Um den Weg nach Italien langfristig zu si-
chern, schickte L. seinen Sohn nach dem Tode
der dän. Prinzessin 1342 in die etwas abenteu-
erl. Ehe mit der Tirolerin Margarete Maultasch,
so daß ihm auch Tirol und damit wichtige Al-
penpässe sicher waren.

Während L. seine Ks.- und Reichspolitik nur
mit dt. Fs.en realisieren konnte, die sich aber
nicht ohne weiteres festlegten, konnte der Wit-
telsbacher seine polit. Ziele von einer breiten
Hausmacht aus verfolgen.
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KARL IV. (1347–78)

I. K., getauft Wenzel, * 14. Mai 1316. Gatti-
nen: 15. Mai 1323 Blanca (Margarete von Valois,
1316–1. Aug. 1348); 4./11. März 1349 Anna von
der Pfalz (1329–2. Febr. 1353); 27. Mai 1353
Anna von Schweidnitz († Schlesien) (1339–11.
Juli 1362); 21. Mai 1363 Elisabeth von Pommern
(1345/47–11. Juli 1362). Kinder: Margarete (24.
Mai 1335–Sept. 1349), Katharina (1342–86),
Wenzel (17. Jan. 1350–26. Dez. 1351), Elisabeth
(19. April 1358–4. Sept. 1373), † Wenzel (IV.;
später röm. Kg. – 26. Febr. 1361–16. Aug. 1419),
Anna (11. Juli 1366–94), † Sigismund (später
röm. Kg./Ks. – 14. Febr. 1368–9. Dez. 1437), Jo-
hann (von Görlitz – 15. Juni 1370–1. März 1396),
Karl (13. März 1372–24. Juli 1373), Margarete
(29. Sept. 1373–1410), Heinrich (1377–29. Nov.
1378). Krönungsdaten: 26. Nov. 1346 in † Bonn
und 25. Juli 1349 in Aachen zum röm. Kg., 2.
Sept. 1347 Kg. von † Böhmen, 6. Jan. 1355 in
Mailand zum Kg. von Italien, 5. April 1355 in
Rom Kaiserkrönung, 4. Juni 1365 in Arles zum
Kg. von † Burgund. Regierungszeiten: Wahl
zum röm. Kg. 11. Juli 1346 in Rhens, Kg. von †
Böhmen und Gf. von Luxemburg 26. Aug. 1346.
Abstammung: Haus Luxemburg (verwandt mit
den Hzg.en von † Brabant), mütterlicherseits
Nachkomme der † Přemysliden.

II. K. war einer der bedeutendsten Ks. des
ma. röm.-dt. Reichs, eine der größten Herr-
scherpersönlichkeiten des SpätMA. Unter sei-
ner Regierung erreichte die Zentralgewalt im
Reich ihren Höhepunkt. Der am Pariser Hof er-
zogene und in Italien erste Kriegserfahrungen
sammelnde Herrscher konnte mit seiner prag-
mat. Politik, in der er ausgewogen die haus-,
landes-, reichs-, außen- und kirchenpolit.
Aspekte verband, und mit Hilfe seines bedeu-
tenden Familienvermögens sowie dank seiner
durchdachten polit. Ideologie, die die Traditi-
onen des Reichs und des Kgr.s † Böhmen ver-
band, seine Position befestigen und eine Epo-
che des relativen Friedens und kulturellen Auf-
blühens in Mitteleuropa einleiten. Zielbewußt
vermehrte er das Familienvermögen (1373 Ge-
winn der Mark † Brandenburg) und pflegte die
ideolog. Begründung seiner Machtambitionen
sowie die polit. Propaganda. Dazu nutzte er
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auch seine kulturelle Tätigkeit, die offizielle Ge-
schichtsschreibung und die höf. Kunst.

III. DerHof K.s, der in kurzer Zeit röm. und
böhm. Kg. wurde, sollte von Anbeginn der selb-
ständigen Regierung K.s seine Funktion als
Herrschaftszentrum beider Gebilde erfüllen. In
keinem jedoch konnte K. an den Hof seines Vor-
gängers anknüpfen. In † Böhmen schloß der
spezif. Regierungsstil Johanns von Luxemburg
die Existenz eines dauerhaften Regierungs- und
Repräsentationszentrums aus. Im Reich kam
die Übernahme desHofes seines Vorgängers für
den gewählten Gegenkg. nicht in Frage. K.
musste seinen Hof also ganz neu aufbauen. Als
Vorbild diente ihm wohl der Hof der frz. Kg.e
dienen, an dem er seine Jugend verbracht hatte.

Die ersten Anläufe zur Gestaltung des Hofes
sind schon während K.s Aufenthalt in Italien zu
verfolgen (22. Sept. 1332: RI VIII, 1877, Nr. 1,
hier S. 1: iudici et auditori curie paterne et sue). Deutl.
Anfänge des Hofes K.s sind zu suchen in der
Zeit nach seiner Rückkehr aus Italien im Herbst
1333, als er als Stellvertreter seines Vaters, Kg.
Johanns, und als Mgf. von Mähren (zw. dem 4.
Dez. 1333 und dem 25. Jan. 1334) die † böhm.
Länder regierte. Schon damals begann er die
veräusserten kgl. Burgen und Besitzungen ein-
zulösen und seine Res. auf der Prager Burg vor-
zubereiten. Einstweilen umgab er sich mit Leu-
ten, mit deren Hilfe er seinen Hof als Verwal-
tungs- und Repräsentationszentrum aufbauen
konnte (v. a. Kanzler Nikolaus von † Brünn,
Notar und Diplomat Laurentius Nikolai von
Dieditz). Nur kurz trug der frz. Hof seiner Gat-
tin Blanca, die am 12. Juni 1234 nach Prag kam,
zur Hofrepräsentation bei, da K. ihn unter dem
Druck des tschech. Adels nach einemMonat zu-
rücksenden musste. Als K. am 13. Juli 1346 zum
Gegenkg. † Ludwigs des Bayern im Reich ge-
wählt wurde, musste er seinen Hof um die In-
stitutionen der Reichsverwaltung erweitern.
Nur weniger als sieben Wochen später, am 26.
Aug. 1346, starb Johann von Luxemburg auf
dem Schlachtfeld und K. wurde Kg. von † Böh-
men. Weitere Marksteine der Entwicklung des
Hofes K.s bildeten der Tod Kg. † Ludwigs IV.
am 11. Okt. 1347 nebst der darauffolgenden all-
gemeinen Anerkennung K.s, die v. a. die Anfor-
derungen an die Regierungs- und Verwaltungs-
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funktionen sowie das repräsentative Auftreten
des Hofes steigerten, und K.s Kaiserkrönung in
Rom am 5. April 1355, die sich dann wiederum
v. a. in weiter wachsenden Ansprüchen an die
Hofrepräsentation spiegelte, und den Hof zu
höchster Blüte führte.

Seit der Anerkennung K.s erlangte sein Hof
europaweite Bedeutung, dies sowohl im polit.
Bereich als auch auf kulturellem Gebiet, so daß
von einem »Höhepunkt höfischer Geschichte«
und »Hofkönigtum« gesprochen werden kann
(Moraw 1983b, S. 33). Nach dem Tod K.s setz-
te sich die Tradition seines Hofes einige Zeit im
Hof seines Erben und Thronfolgers † Wenzel
fort.

Der Hauptsitz des Hofes K.s war Prag, wo K.
auch die meiste Zeit seiner Regierung verbrach-
te. Mehr als die Hälfte der polit. Angelegenhei-
ten, egal, ob es sich um diejenigen † Böhmens
oder des Reichs handelte, erledigte K. von Prag
aus. In seinem zweiten Aufenthaltsort † Nürn-
berg, gemessen an der Frequenz seiner Besuche
und der Dauer seiner Aufenthalte, verbrachte K.
nur etwa ein Zehntel seiner Regierungszeit. An-
dere Aufenthaltsorte treten noch mehr zurück
(Eberhard 1978, Hlaváček 1988).

Wie bei anderen ma. Herrschern ist auch bei
K. der Hof als Verwaltungszentrum, das von
Bediensteten und Hofbeamtentum gebildet
wird, zu unterscheiden vom Hof »im engeren
Sinne«, den Höflingen verschiedenster Katego-
rien, die polit. oder repräsentativen Zwecken
dienten. Die Struktur der Höflinge ist auf Grund
der Quellenunbestimmtheit schwer zu fassen.
Die größte und mannigfaltigste Gruppe bilde-
ten Personen mit dem Titel familiaris, evtl. mit
dem Zusatz domesticus, unter denen auch Ange-
hörige des niederen Adels und des Bürgertums
belegt sind. Etwas höher standen Personen mit
dem Titel commensalis domesticus (Tischgenosse).
Zu dieser Gruppe gehörten meist Adelige und
Prälaten, von den Bürgern nur Patrizier. Der
Sinn der Beifügung cottidianus, die in den Quel-
len ab und zu vorkommt, ist unklar. Wahrsc-
heinl. unterscheidet sie die »tatsächlichen
Höflinge«, die dauerhaft am Hof lebten, von de-
nen, die »ehrenhalber« zum Hof gehörten. Die
Bezeichnungen consiliarius und secretarius, die
überwiegend für einige Hochadelige und
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höchste kirchl. Würdenträger benutzt wurden,
deuten wohl auf die Zugehörigkeit der zustän-
digen Personen zum Hofrat und zur Hofkanz-
lei.

Der Hof K.s als polit. Zentrum † Böhmens
und des Reiches wurde v. a. von den Trägern der
Hofämter, dem Kanzler, dem Hofmeister, dem
Kammermeister, dem Küchenmeister und dem
Marschall gebildet, bei festl. Anlässen kamen
Träger der Ehrenämter wie der Kämmerer, der
Truchseß, der Mundschenk und der Jägermei-
ster dazu.

Das »Hauptorgan« der zentralen Verwaltung
war der Hofrat. Da K. primär nicht durch In-
stitutionen, sondern durch Personen regiert hat
(Moraw 1978, S. 285), d. h. durch persönl.
Vertraute, die dann entspr. Titel und Ämter er-
hielten, war auch der Hofrat keine geschlosse-
ne, fest umgrenzte Körperschaft mit konstanter
Mitgliederzahl, sondern eine kleine Gruppe in
wechselnder Zusammensetzung An den Sitzun-
gen nahmen regelmäßig die führenden Hofbe-
amten und einige Räte ohne Hofamt teil, zu de-
nen sich weitere, auch zufällig Anwesende oder
Personen hohen Standes sowie Fachleute hin-
zugesellen konnten. Es sind etwa 200 Männer
namentl. bekannt, die mit dem Titel »Rat« bzw.
»Sekretär« – consiliarius und secretarius – in den
Quellen erscheinen. Etwa ein Viertel von ihnen
stammte aus dem städt. Patriziat (v. a. aus Prag
undNürnberg, auch aus Frankfurt amMain und
†Mainz, in den Erbländern aus † Brünn und †
Breslau). Überwiegend waren es Geistliche. Zu
dem geistl. Stand gehörte fast die Hälfte der
Ratgeber des Herrschers, v. a. deshalb, weil die-
se Gruppe die nötige Bildung v. a. im kirchl.
Recht hatte und verschiedene Tätigkeiten in
Verwaltung, Kanzlei und Diplomatie usw. aus-
üben konnten. Mehr als die Hälfte der Räte und
Sekretäre waren Laien aus aristokrat. Ge-
schlechtern. Etwa zwei Drittel der Adeligen
stammten aus den Erbländern. Es waren Mit-
glieder der böhm. (meistens nicht gerade mäch-
tigsten) Adelsgeschlechter wie die Herren von
Welhartitz, Wartemberg, Hasenburg, Ossek,
Pardubitz, Wlaschim, Jenstein und Vertreter der
Nebenländer wie K.s Bruder Johann Heinrich
und dessen Sohn † Jobst als Mgf. von Mähren,
die Bf.e von † Olmütz, die Hzg.e von Troppau

und die schles. † Piasten. Das übrige Drittel der
Hofräte und Sekretäre waren Rfs.en und -gf.en,
v. a. aus Franken (die Nürnberger Bgf.en von †
Hohenzollern, die Familien Hohenlohe, †
Leuchtenberg, † Henneberg), Schwaben (die
Oettingener) und anderen königsnahen Gebie-
ten. Die Stellung und der Einfluß einzelner Räte
und Sekretäre waren jedoch unterschiedlich. In
keinem Fall waren diese regelmäßig im Hofrat
vertreten. Einige Hofräte waren nur für be-
stimmte Territorialgebiete oder spezielle Fra-
gen zuständig. Unter ihnen waren auch hoch-
stehende Persönlichkeiten wie einige kuriale
Kardinäle, die gegen großzügige Belohnung die
ksl. Interessen an der Kurie wahrnahmen und
durchsetzten.

Über den größten Einfluss verfügten dieje-
nigen Räte und Sekretäre, die den engen Rat als
eine Art Minister im Kabinett K.s. bildeten.
Auch dies war kein geschlossenes Organ mit
konstanter Mitgliederbasis. Es zählte etwas
mehr als zehn Personen, je nach Bedarf konnten
weitere Personen (Experten) zur Sitzung gela-
den werden. Die vornehmste Stelle im Rat be-
kleideten die † Prager Ebf.e (einander folgend
Ernst von Pardubice, Johann Očko von Vlašim
und Johann von Jenstein) und andere Personen
mit großemWeitblick und hervorragenden per-
sönl. Eigenschaften (eine Zeitlang bspw. der
Diplomat von europ. Rang Dietrich von Portitz).
Trotzdem besaß der Rat kein selbständiges Ent-
scheidungsrecht, denn diese lag ausschließl. in
Händen des Herrschers.

Zu den wichtigsten Verwaltungseinrichtun-
gen gehörte die Kanzlei. Die Kanzlei war mit
dem Rat persönl. verbunden, da ihr Haupt-
repräsentant, der Kanzler, Mitglied des Hofrats
war, so wie auch einige höhere Kanzleibeamte,
Notare und Protonotare den Titel eines Rates
bzw. Sekretärs trugen. Die Anfänge der Kanzlei
K.s reichen in die Zeit seines Aufenthaltes in Ita-
lien 1332 und v. a. in die Zeit nach seiner An-
kunft in † Böhmen 1333 zurück, als sich seine
mgfl. Kanzlei konstituierte. Die mgfl. Kanzlei
wurde auch zur Grundlage der Reichskanzlei,
die in kurzer Zeit auch mit der Kanzlei des Kg.s
von † Böhmen verbunden wurde. Dank dieser
Tatsache war die Kanzlei K.s bezügl. des Um-
fangs sowie der Hierarchie des Kanzleiperso-
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nals wesentl. größer und struktuierter als die
Kanzleien seiner Vorgänger. Neben drei Erz-
kanzlern des Reiches und dem Probst von Wy-
schehrad als Kanzler † Böhmens, dessen Funk-
tion nur den Charakter eines Ehrenamtes hatte,
stand an der Spitze der Kanzler. Unter ihm ar-
beiteten einige Protonotare (»oberste Schrei-
ber«), oft gebildete Juristen, und eine Reihe an
Notaren (Schreiber), denen zahlr. niedrigere
Beamten – Subnotare (Unterschreiber) – zur
Verfügung standen. Allmähl. konstituierte sich
auch die Gruppe der höheren und subalternen
Konzeptbeamten, die v. a. die Reinschriften an-
fertigten (ingrossatores, scriptores usw.). Neben ih-
nen waren in der Kanzlei Registratoren, Siegel-
bewahrer und Boten tätig. Die Mitarbeiter der
Kanzlei waren bis auf wenige Ausnahmen Kle-
riker, überwiegend jüngere Söhne des Groß-
bürgertums und des niederen Adels. Die per-
sonelle Zusammensetzung, v. a. die Persönlich-
keit des Kanzlers, bestimmte den Einfluß ein-
zelner Territorien auf die Kanzlei und durch
ihre Vermittlung auch die Orientierung der Po-
litik (Moraw 1978, S. 291f.). Die berühmteste
Persönlichkeit unter den Kanzlern K.s war Jo-
hann von Neumarkt (Hofkanzler 1353–74 mit
kurzer Unterbrechung 1364–65), wohl Schlesier
von bürgerl. Herkunft, Geistlicher und erfah-
rener Beamter, dessen Tätigkeit mit bedeuten-
den kirchl. Pfründen – Bm. in † Leitomischl
(1353–64), später in † Olmütz (1364–80) – be-
lohnt wurde. Unter seiner Leitung wurde zur
Zeit der Kaiserkrönung K.s die Kanzleireform
durchgeführt, die für lange Zeit Kanzleige-
wohnheiten und Urkundenstil festlegte (For-
mularsammlungen Cancellaria Johannis Noviforen-
sis, Summa Cancellariae).

Das nächste ständige Mitglied des Rates war
der Oberste Kammermeister als höchster Re-
präsentant der Finanzverwaltung. Unter ihm
standen die Kammermeister und der Kammer-
schreiber. Das Amt des Obersten Kammermei-
sters bekleideten Mitglieder der mit den Prager
und Nürnberger Bankhäusern verbundenen
böhm. Adelsgeschlechter wie Zbynko Zajı́c von
Hasenburg, später dann Thimo von Koldic. Die
nächsten Mitglieder des ständigen Rates waren
die übrigen höchsten Beamten: der Hofmar-
schall, der die Oberaufsicht über das Hofleben
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in seinen Beziehungen nach außen hatte (über
Reiseangelegenheiten und Gästebetreuung),
und der Hofmeister, der die Aufsicht und die
Gerichtsbarkeit über die Palastdienerschaft aus-
übte. Außerdem gehörten zu K.s Rat Diploma-
ten und Prälaten in verschiedenen Funktionen
und natürlich auch Soldaten.

Zum Hof gehörten selbstverständl. auch die-
jenigen Personen, die durch ihre Dienste mit
dem Herrscher und seiner Familie verbunden
waren wie Kapläne, Ärzte, Kindererzieher,
Kammerdiener und -dienerinnen, Barbiere, Ba-
dermeister, Türhüter und Herolde, zahlr. Stall-
meister und Knechte, Kellermeister, Köche und
Bäcker mit ihren Gehilfen. Zahlr. Künstler, Li-
teraten und Gelehrte, die auf dem Gebiet der
herrscherl. Repräsentation oder der ideolog.
und polit. Propaganda tätig waren, auch Pagen
aus den vornehmen adeligen Familien und ver-
schiedene Gäste ergänzten die internationale
Gesellschaft des Königs- bzw. Kaiserhofes K.s
undmachten den Hof zu einem kulturellen Zen-
trum (Macek 1978).

Noch vor seinem selbständigenMachtantritt
strebte K. danach, die Prager Burg instand zu
setzen und den herrscherl. Palast nach dem Vor-
bild des Sitzes des frz. Kg.s cum maximis sump-
tibus (Franz von Prag) zu erneuern (ab 1334).
Der beschränkte Raum der Prager Burg erlaubte
jedoch im Vergleich mit dem zerstörten roman.
přemyslid. Palast nur eine bescheidene Erwei-
terung des kgl. Palastes. Trotzdem erregte er
Bewunderung bei den Zeitgenossen. Imposant
war v. a. die Lage des Palastes, der auf dem
Burghügel über der Stadt emporragte und mit
dem geistl. Zentrum † Böhmens, dem St.-
Veits-Dom mit dem Grab des hl. Wenzels, dem
Landespatron, eng verbunden war.

Der Palast war ein zweistockiges, turmloses
Gebäude mit einem von einer hohen Mauer um-
schlossenen Hof. Den Zugang zum Hof stellten
zwei kleine Tore her. Innenhof und Palast bil-
deten einen günstigen Hintergrund für die festl.
Zeremonien bei Ankunft und Begrüßung von
Gästen und Gesandschaften. An der westl. Pfor-
te saß K. persönl. in der Karwoche öffentl. zu
Gericht für jeden, der eine Klage vorbrachte.
Das Erdgeschoß, wo die ständig zur Verfügung
stehende Dienerschaft wohnte und wo sich
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auch die Küche befand, öffnete sich mit Arka-
den zum Burghof hin. Die Räume im ersten Ge-
schoss dienten Repräsentationszwecken. Im
östl großen Saal, der mit einer Galerie der Bil-
der der Vorgänger K.s am ksl. Thron ge-
schmückt war, fanden feierl. Audienzen, Hof-
und Landtage, aber auch üppige Festmahle
statt. Der Zugang zu diesem Saal war direkt vom
Burghof über eine Treppe mit Söller zu errei-
chen. Der kleinere Saal wurde wohl zu Privatau-
dienzen und Ratsitzungen genutzt. Im zweiten
Geschoß hielten sich wahrscheinl. Höflinge
oder Gäste mit ihrer Begleitung auf. Die Woh-
nung der kgl. bzw. ksl. Familie befand sich in
einem zweigeschossigen Querflügel, der sich
an der Westwand des Palastes anschloß. Das
Erdgeschoß dieses Gebäudeteiles war Gerichts-
sitzungen vorbehalten. In zwei Räumen des er-
sten Stockes wohnte der Herrscher, im zweiten
seine Gemahlin. Vom zweiten Stock führte eine
Fachwerkbrücke in das Oratorium der Kathe-
drale. Dem Wiederaufbau des Palastes folgte
der planmäßige Umbau des ganzen Burgareals
einschließl. der Mauern und Gräben. Die Do-
minante bildete der neue Dom, seit 1344 Ka-
thedrale, dessen Aufbau seit dem Jahr 1341 vor-
bereitet und seit Herbst 1344 großzügig in An-
griff genommen wurde (Matthias von Arras, Pe-
ter Parler). Der Dom sollte nicht nur zur Ka-
thedrale des Prager Ebf.s werden. Als Krö-
nungskirche und ständige Grabstätte der böhm.
Kg.e sollte er wichtige Funktionen auch im po-
lit. Leben erfüllen. Das Aufbauprogramm der
Res. umfasste die ganze Stadt, die durch die
großzügige Gründung der Prager Neustadt
(1348) stark erweitert und durch zahlr. Kirchen
undKlosterstiftungen geschmückt wurde. Nach
K.s Rückkehr von seinem Romzug 1355 wurde
der Aufbau Prags in großem Stil fortges. Die
1357 gegründete und kurz darauf gebaute Stein-
brücke verband beide Ufer derMoldau. Auch die
Befestigung der Stadt wurde umgebaut und er-
weitert.

Als Teil der Prager Res. wurde die Burg Karl-
stein gebaut (1348–57). Auch der zweite Aufent-
haltsort K.s, Nürnberg, seit 1373 Tangermünde,
wurde repräsentativ umgebaut.

Er war kein »Kaufmann auf dem Thron«, wie
Karl IV. ab und zu gen. wurde, auch wenn er die

ökonom. Lage der Prager Städte zu begünstigen
strebte. Da Prag abseits der Trassen des Fern-
handels lag, versuchte K. die Stellung im Fern-
handel zu fördern und Prag in die N-S-Trasse
einzubeziehen. Prag sollte zumwichtigstenUm-
schlagsplatz des Luxemburgerreiches werden.
K. gelang es, eine direkte Verbindung mit Ve-
nedig zu knüpfen (1364). Die Idee, die Verbin-
dung des venezian. Handels mit den Niederlan-
den anstatt auf der Donau und dem Rhein über
Prag nach Hamburg umzuleiten, konnte er je-
doch nicht verwirklichen. Prag in einen erstran-
gigen Kreuzungspunkt der Fernstraßen umzu-
wandeln, ist ihm sowohl aus ökonomischen als
auch aus polit. Gründen nicht gelungen.

Da die Einnahmen aus dem Reich (Jahres-
steuern der Reichstädte und die Abgaben der Ju-
den) zur Finanzierung der Reichspolitik in kei-
nem Fall genügen konnten, finanzierte K. ähnl.
wie auch andere röm. Kg.e und Ks. seine Politik
v. a. mit dem Kammergut seiner Erbländer. Die
Hauptquelle der Finanzen stellten die Kutten-
berger Silbergruben dar, weitere Finanzen
stammten aus den kgl. Städten und Kl.n, teilw.
auch aus den regelmäßigen und außerordentl.
Jahressteuern. Eine wichtige Rolle im Finanz-
wesen K.s spielte das mit den Nürnberger Bank-
häusern verknüpfte Prager Patriziat, das Kredit
gewähren konnte und einige Finanzämter be-
kleidete (wie bspw. die Mitglieder der Familie
Welf als Unterkämmerer, die Rotlews als Münz-
meister). Das höchste Amt in der Finanzverwal-
tung war dasjenige des obersten Kammermei-
sters undwurde von Adelugen bekleidet, diemit
denselben Häusern verbunden waren (Zbynko
Zajı́c von Hasenburg 1350–61, Thimo von Kol-
ditz 1361–83).

Die Hofgesellschaft setzte sich aus Men-
schen unterschiedl. sozialer Stellung zusam-
men. Neben den schon erwähnten Beamten,
Prälaten und Höflingen aus den fsl. und ver-
schiedenen adeligen, evtl. auch bürgerl. Fami-
lien waren amHof K.s Persönlichkeiten des kul-
turellen Lebens und der Hofrepräsentation zu
finden. An erster Stelle ist in diesem Zusam-
menhang wieder der Hofkanzler Johann von
Neumarkt zu nennen, dessen Berühmtheit sich
nicht nur an mit seiner Organisationstätigkeit
in der Kanzlei verbindet, sondern auch mit sei-
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nen literar. Schriften und Übersetzungen (Buch
der Liebkosung, das Hieronymianum), seinem
Mäzenatentum, seinen kulturellen Interessen
undKontaktenwie bspw.mit Petrarca oder Cola
di Rienzo, von deren Eloquenz und Stil sich der
Kanzler beeinflussen ließ. Beide berühmten Ita-
liener besuchten auch persönl. den Prager Hof.
Splendor imperatoris sollte durch die ideolog. Pro-
paganda gekrönt werden, die in der Literatur,
v. a. in der offiziellen Geschichtsschreibung
und in der höf. Kunst zum Ausdruck gebracht
wurde. Die prominenteste Stelle unter den Li-
teraten am Hofe gehörte dem Herrscher selbst,
der als Verfasser mehrerer Werke (zu nennen
sind v. a. die Wenzelslegende, seine eigene Le-
bensbeschreibung, Moralitates) bekannt wird.
Kurz nach seiner Rückkehr aus Rom beauftrag-
te der Ks. seinen Höfling und Rat, den ital. Mi-
noriten und Bf. von Bisignano Johann Mari-
gnolla, eine Universalgeschichte zu schreiben
und die Geschichte † Böhmens darin einzuglie-
dern. Das zweite offizielle Geschichtswerk der
Zeit K.s, die Chronica Boemorum Přibı́ks Pulkava
von Radenı́n, wurde planmäßig nur der Ge-
schichte der Erbländer gewidmet. Andere dem
Herrscher günstige histor. Werke haben Franz
von Prag, Benesch Krabice von Weitmühl und
Abt Neplach geschrieben. Unter der Obhut des
Herrschers und der Prälaten wurden auch Über-
setzungen in die tschech. und die dt. Sprache
gepflegt (die Bibel, K.s Autobiographie, die
Chronik Böhmens des Přibı́k Pulkava von Ra-
denı́n). Die Gründung der Prager Universität
1348 bildete die Voraussetzung für die Entwick-
lung der Wissenschaft.

Bedeutendste Baumeister und Bildhauer am
Hof K.s waren Matthias von Arras († 1352) und
Peter Parler (um 1333–39), die nacheinander an
der Spitze der Prager Dombauhütte standen.
Peter Parler entwarf auch große Werke der
Goldschmiedekunst. Von mehreren Edelstein-
schneidern und -schleifern sowie Glasmachern,
Kunstschmieden und -schlossern, Goldschmie-
den und Malern, die am Hof und an den reprä-
sentativen Bauten tätig waren, sind nur einige
mit ihren Namen bekannt (z. B. Johannes, pulier
imperatoris, Schmied Wenzel, Hofmaler Meister
Theodoricus, Nikolaus Wurmser aus † Straß-
burg, Meister Oswald).

karl iv. (1347–78)

Auch die Musik erfuhr regelmäßige Pflege.
Bläserfanfaren begrüßten die Gäste. Die unter-
haltende Instrumentalmusik begleitete Gast-
mahle und Feste. – Guillaume deMachault zähl-
te bei seinem Besuch in Prag 25 Musikinstru-
mente, manche sind auch in illuminierten
Handschriften wiedergegeben. Großer Beliebt-
heit erfreuten sich die Pfeifer (namentl. belegt
sind Svah, gen. Goldene Hand, und sein Bruder
Maršı́k) und die Trompeter (Jan und Vlk). Unter
der Geistlichkeit des Veitsdomes wurde auch
die »neue« frz. Vokalmusik bekannt. Zum Hof
gehörten schließl. noch Narren – einer von ih-
nen kam zu großem Erfolg auch beim Papsthof
in Avignon –, namentl. sind diese allerdings
nicht bekannt.

Häufige Krankheiten, Verletzungen und To-
desfälle in der herrscherl. Familie erforderten
regelmäßige Pflege, die von Ärzten besorgt
wurde. Unter den 16 bekannten Ärzten waren
sechs Professoren der medizin. Fakultät der
Prager Universität. Alle Ärzte gehörten zur
Geistlichkeit, oft wurden sie mit kirchl. Pfrün-
den belohnt. Zu den beliebtesten gehörte Johan-
nes Witlonis aus Großglogau in † Schlesien,
der mehrere Kanonikate bekleidete, weiter der
Italiener Thomas de Burgo und der erste Profes-
sor der Prager medizin. Fakultät Balthasar de
Marcellinis sowie der Tscheche Gallus von Stra-
hov, Verfasser mehrerer medizin. Schriften.
Hofapothekar war der Florentiner Angelo, u. a.
Besitzer des botan. Gartens in der Prager Neu-
stadt (dieser Mann hatte auch die Kontakte des
Kanzlers Johann von Neumarkt mit Petrarca
vermittelt). Die Namen der Astrologen, deren
Kenntnisse am Hof in verschiedenen Zusam-
menhängen genutzt wurden, sind nicht überlie-
fert.

Seelsorge und religiöse Übungen wie das
Segnen der Speisen undGetränke, das Vorbeten
am Tisch und beim Zubettgehen, das Vorlesen
der Psalmen und Stundengebete besorgten in
der herrscherl. Familie zahlr. Kapläne. Sie ge-
hörten zu den »Tischgenossen«. Aus den Quel-
len sind etwa 30 namentl. bekannt. Von den Er-
ziehern der ksl. Kinder ist der ksl. Hofmeister
Burchard als Erzieher des Thronfolgers be-
kannt. Er übte jedoch wohl nur die Aufsicht
über die Erziehung †Wenzels aus. Später wur-
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de diese Pflicht Ebf. Johann Očko vonWlaschim
anvertraut.

Über die Frauen am Hof ist nur wenig be-
kannt. Auf Bildern sind Hofdamen der Kg.in re-
gelmässig dargestellt, die schriftl. Quellen brin-
gen von ihnen aber nur bescheidene Informati-
onen. Man kann vermuten, daß im Gefolge der
Kg.in v. a. die Gemahlinnen der Höflinge, ihre
Wwe.n und Töchter waren.

Die Repräsentation des Hofes realisierte sich
v. a. in verschiedenen Feierlichkeiten und Fe-
sten.Die feierl. Audienzen,Huldigungen,Beleh-
nungen und Hoftage spielten sich mit dem zu-
ständigen Zeremoniell ab. Bes. Aufmerksam-
keit widmete K. seinen Krönungen. K. war
zweimal zum röm. Kg. gekrönt worden. Für die
Krönung zum Kg. von † Böhmen verfasste er
selbst das neue Krönungsordo und besorgte die
neue Krone. Ausserordentl. feierl. fand die Kai-
serkrönung in Rom statt. Regelmässig veran-
staltete K. die Krönungen der Kg.innen bzw.
Ks.innen. Zu den Hoffesten gehörten auch die
kgl. Heiraten und Taufen der kgl. Kinder. Alle
Hoffeste sind jedoch vom sechstägigen Trauer-
zeremoniell beim Begräbnis des Ks.s im Dez.
1378 übertroffen worden. Auch die neugebaute
Prager Neustadt bekam ihre Feste und hatte Re-
präsentationsfunktion: das Heiltumsfest (Fest
der hl. Lanze und der Nägel) mit der Ausstel-
lung der Reichsinsignien und das »Prager Gna-
denjahr«.

Noch mehr als seine Vorgänger auf dem
böhm. Thron sorgte sich K. um die kirchl. In-
stitutionen. Dazu gehörte die Erneuerung des
Kollegiatkapitels an der Allerheiligenkapelle
1338/41 und die Errichtung eines Kollegiatkapi-
tels von 24 Mansionaren, 30 Chorschülern und
12 Psalmisten zur bes. Pflege des Marienlobes
am Veitsdom 1343/44. Das alles machte aus der
Prager Burg auch ein prominentes Zentrum gei-
stigen Lebens. Später traten v. a. die sieben neu
gestifteten Kl. in der Prager Neustadt dazu (das
Slawenkl. der Benediktinerinnen, das sog.
Emmauskl., 1347, das Kl. der Karmeliter 1347,
dasjenige der Augustinerkanoniker im Karlshof
1350, der Augustiner der hl. Katharina 1354, der
Benediktiner des hl. Ambrosius 1354, der Servi-
ten der hl.Maria 1360 undder Coelestiner des hl.
Michael unter der BurgWyschehrad 1387).

Zur Zerstreuung der Höflinge und Gäste v. a.
bei Besuchen vornehmer Gäste wurden auch
mehrere Wochen andauernde Turniere veran-
staltet (bspw. aus Anlaß des Besuches des un-
gar. Kg.s Ludwig 1353, des poln. Kg.s Kasimir
1356, des Kg.s Peter von Zypern 1364). Großer
Beliebtheit erfreute sich die Jagd in den Wild-
gehegen der Prager Burg (im sog. Hirschgraben
und in Ovenec) oder in den Wäldern bei Karl-
stein oder Burglein, aber auch der Besuch der
ksl. Menagerie mit einer riesigen Schlange, Lö-
wen und anderen Raubkatzen.

† A. Luxemburg † C.1. Karlstein † C.1. Nürnberg
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Marie Bláhová

GÜNTHER VON SCHWARZBURG
(1349)

I. Günt(h)er/Gunther, Gf. von Schwarz-
burg, Herr zu Blankenburg, Herr zu Arnstadt,
gubernator et capitaneus marchie Brandenburgensis
(1330, 1342/44); iudex generalis per Thuringiam
(1325–46), Romanorum rex (1349). * 1303/04 auf
Blankenburg(?); ∞ vor 9. Sept. 1331 Elisabeth
von Honstein, Tochter Gf. Dietrichs III. von
Honstein, † 1380; Kinder: Heinrich XIII. † 1357,
Elisabeth † 1380, Agnes † 13. April 1399, Sophie
† 1394/95, Mathilde † 26. Juni 1381. † 14. Juni
1349 in Frankfurt am Main;= 18./19. Juni 1349
Frankfurt/ am Main, Stiftskirche (heutiger
Dom) St. Bartholomäus. G. entstammt der sich
nach Blankenburg benennenden, von seinem

günther von schwarzburg (1349)

Großvater Heinrich V. (1274–87) begründeten,
bis 1571 bestehenden Nebenlinie der Gf.en von
Schwarzburg-Käfernburg und wurde 1349 für
115 Tage zum Gegenkg. † Karls IV. erhoben
(Wahl 30. Jan. 1349 vor Frankfurt amMain; Krö-
nung 6. Febr. 1349 in Frankfurt am Main.; Ver-
zicht auf das Kgt. 26. Mai 1349 in Eltville.

II. Nach dem Tod seines Vaters Heinrich
VII. von Schwarzburg-Blankenburg 1324 folgte
G. gemeinsammit seinemBruderHeinrich X. in
der Regierung nach. Auch wenn die den Brü-
dern zufallenden und anfängl. gemeinsam be-
herrschten Erb- und Lehnsgüter (Blankenburg,
Saalfeld, Ranis, Pößneck, die Hälfte von Arn-
stadt) bereits 1330 geteilt wurden und so die oh-
nehin kleine territoriale Ausgangsbasis G.s wei-
ter geschmälert wurde, vermochte G. gleichzei-
tig den Besitz und Einflußbereich der nach den
wettin. Lgf.en und dem Ebf. von †Mainz mäch-
tigsten Grafenfamilie in Thüringen erhebl. aus-
zuweiten. 1332 kamen die Schwarzburg-Blan-
kenburger in den Besitz der anderen Hälfte der
Stadt Arnstadt, die seit den 30er Jahren zur na-
mengebenden Res. aufstieg. Gleichzeitig er-
hielten sie durch Kauf bzw. Verpfändung um-
fangr. Güter von mit ihnen versippten und zu-
meist hochverschuldeten thüring. Grafen- und
Herrenfamilien: Die seit 1338 erworbenen Gü-
ter der Honsteiner und Beichlinger Gf.en in
Schlotheim, Frankenhausen und im Ratsfeld
bildeten die Grundlage der schwarzburg. Un-
terherrschaft im südl. Harzvorland; seit Beginn
der 30er Jahre stießen die Schwarzburg-Blan-
kenburger an der Saale nach N vor und gewan-
nen bis 1344 von den Gf.en von Orlamünde
bzw. von den Herren von Lobdeburg mit Ru-
dolstadt, der Leuchtenburg, Kahla und Roda,
Dornburg und – allerdings nur kurzfristig – der
Hälfte der Stadt † Jena entscheidende Herr-
schaftspunkte. Finanziert wurden diese be-
trächtl. Gebietsgewinnemit den Kupfer-, Silber-
und Goldvorkommen im Blankenburger und
Saalfelder Raum, die G. als den führenden Ver-
treter der Familie u. a. auch zumKreditgeber der
† Wittelsbacher machten. Der schwarzburg.
Machtstellung in Thüringen entsprach ebenso
die mehrfach bezeugte Tätigkeit G.s als Haupt-
mann des Thüringer Landfriedensgerichtes.
Obgleich der mit der sog. Thüringer Grafenfeh-
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de von 1342–46 unternommene letzte Versuch
der vom†Mainzer Ebf. Heinrich von Virneburg
und G. angeführten thüring. Gf.en und Herren
scheiterte, den seit 1247 erworbenen Anspruch
der † Wettiner auf die lgfl. Oberherrschaft in
Thüringen zurückzudrängen, und damit das
Ende und die weitgehende Rücknahme eines
das Thüringer Becken übergreifenden, bis an
die mittlere Saale reichenden schwarzburg. Ter-
ritorialgürtels bedeutete (bis auf die nordthü-
ring. Gebiete und Rudolstadt gingen alle Neu-
erwerbungen an die†Wettiner verloren), konn-
te G. seiner Familie die Macht- und Rangstel-
lung bewahren und diese in den folgenden Jah-
ren durch Schutz- und Bündnisverträge mit den
† Wettinern festigen. Entscheidend für diese –
auf Perspektive hin gesehen – dauerhafte Si-
cherung der schwarzburg. Positionen war nicht
zuletzt die reichspolit. Rolle, die G. seit Mitte
der 20er Jahre gespielt hatte und in der sich die
wachsende Bedeutung Thüringens im Reich
widerspiegelt, das seit den ersten Jahrzehnten
des 14. Jh.s aufgrund seiner Mittellage zw. den
rivalisierenden Hausmachtdynastien der † Lu-
xemburger und † Wittelsbacher zu einer um-
worbenen Einflußzone geworden war. Neben
den † Wettinern (Lgf. Friedrich der Ernsthafte
war seit 1323/28 Schwiegersohn Kg. † Ludwigs
IV. des Bayern) und dem über Erfurt gebieten-
den †Mainzer Ebf. (v. a. seit 1328 Heinrich von
Virneburg) waren die Schwarzburger zu den
wichtigsten Stützen des Kgt.s † Ludwigs des
Bayern aufgestiegen, der 1323 als entscheiden-
de Erweiterung seiner oberbayer. Hausmacht
die Mgft. † Brandenburg hinzugewinnen konn-
te, diese aber gegen innere und äußere Konkur-
renten, allen voran den expansiven luxemburg.
Kg.en von † Böhmen behaupten mußte, der
von seinen nordwestl. und südöstl. Herrschafts-
zentren her Ansprüche auf das Reich und ins-
bes. auf die Mark † Brandenburg erhob. 1323
bestätigte† Ludwig der Bayer den schwarzburg.
Lehnsbesitz an Saalfeld für G. und seinen Bru-
derHeinrich, 1332 bekräftigte er den Erwerb der
Arnstädter Güter. G. muß darüber hinaus, dar-
in Traditionen seines Vaters fortsetzend, ein
überaus enges Vertrauensverhältnis zum wit-
telsbach. Kg./Ks. besessen haben, in dessen
engstem Umfeld und Dienst er seit Ende der

20er Jahre immer wieder begegnet (1330 Ver-
weser und Landeshauptmann der Mark † Bran-
denburg für den noch unmündigen Ludwig von
Brandenburg, 1334–39 Aufenthalt am †
Münchner Hof, 1342 Begleiter Ludwigs von
Brandenburg während seiner Brautwerbung in
Tirol, 1342 Vermittlungsverhandlungen im ksl.
Auftrag zw. den Hansestädten und den Gf.en
von Holstein in † Lübeck), wobei er sich nicht
nur als Diplomat, sondern v. a. auch als ein ge-
schickter Stratege und erfolgreicher Militär aus-
zeichnete.

Als nach dem Tod Ks. † Ludwigs des Bayern
1348 die †Wittelsbacher planten, um ihren Ein-
fluß im Reich zu behaupten, dem schon 1346
mit nachdrückl. Unterstützung Clemens’ VI.
zum Gegenkg. † Ludwigs des Bayern erhobe-
nen und nun seinen Anspruch machtvoll durch-
setzenden † Luxemburger † Karl IV. einen ei-
genen Kg. entgegenzustellen, jedoch keiner der
Söhne Ludwigs hierfür geeignet war und die er-
sten zwei in Aussicht genommenen Kandida-
ten, Edward III. von England und der†Wettiner
Friedrich der Ernsthafte, absagten, wurde seit
Okt. 1348 G., der die†Wittelsbacher gegen den
von den † Luxemburgern installierten falschen
Woldemar in der Mark milit. unterstützte, als
der nach dem wettin. Fs.en einflußreichste Gf.
in der für die wittelsbach. Interessen entschei-
denden Brückenlandschaft Thüringen der ge-
eignetste Thronprätendent. Am 30. Jan. 1349
wurde G. auf dem Feld vor Frankfurt mit der
schriftl. zugesicherten bzw. erkauften kfs.l.
Stimmenmehrheit des † Mainzer Ebf.s Hein-
rich von Virneburg, des Mgf.en Ludwig von
Brandenburg, des Hg.s Erich von Sachsen-Lau-
enburg und der † Pfgf.en bei Rhein Rudolf II.
und Ruprecht I. gewählt, wobei die Wahl im
Unterschied zu der † Karls IV. zwar formal-
rechtl. korrekt, aber die Legitimation von drei
seiner Wähler aufgrund des Mainzer Schismas
(seit 1346 zw. Heinrich von Virneburg und dem
luxemburg. Parteigänger Gerlach Gf.en von
Nassau), der in den sächs. Häusern † Lauen-
burg und † Wittenberg umstrittenen Kurstim-
me und der infolge des Auftretens des von †
Karl IV. zum brandenburg. Mgf.en erhobenen
falschen Woldemar geschwächten Stellung des
Brandenburgers höchst angefochten war. We-
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nige Tage nach derWahl öffnete die Reichsstadt
Frankfurt unter Zusicherung umfangr. Privile-
gien ihre Tore; G. wurde in einer feierl. Prozes-
sion eingeholt und am 6. Febr. in einem liturg.
Festakt im kgl. Bartholomäusstift in das Amt
eingeführt.

Vergl. mit den Ausgangspositionen der an-
deren »kleinen Hausmachtkönige« des 13./14.
Jh.s, waren die strukturellen, finanziellen und
personellen Voraussetzungen eines schwarz-
burg. Kgt.s – trotz gegenteiliger Urteile zeitge-
nöss. Chronisten – keineswegs aussichtslos
und G. von Sch. gegenüber Mgf. Ludwig von
Brandenburg, dem Initiator der Kandidatur, ein
überaus vorsichtig abwägender Politiker, der
seine Zusage (am 9. Dez. 1348 in † Dresden)
abhängig machte von einer an enge Fristen ge-
bundenen schriftl. Zusicherung der Mehrheit
der Kurstimmen bereits vor dem eigentl. Wahl-
akt, einer formalrechtl. unanfechtbaren Wahl
(Kur am rechten Ort, Feststellung der Vakanz
des Reichs und damit der Ungültigkeit der Erhe-
bung † Karls IV., Wahl ohne Simonie) sowie
von Schutz- und Hilfsgarantien bei den zu er-
wartenden milit. Auseinandersetzungen mit †
Karl IV. bzw. in Hinblick auf die Folgen eines
eventuellen Mißlingens der Wahl. Im Unter-
schied zu seinen Vorgängern scheiterte G. aber
an der überragenden, die Aussichten seines Ge-
genspielers keineswegs unterschätzenden Di-
plomatie † Karls IV., aber auch an den Zufällen
einer milit. Fehlplanung und tödl. Erkrankung.
† Karl IV. nutzte geschickt die zw. den tra-

genden Kräften des Reichs, insbes. den für die
Königswahl entscheidenden Kfs.en, offen oder
latent bestehenden dynast. und territorialen In-
teressenkonvergenzen und -spannungen (u. a.
um die strittigen Kurstimmen), um den Zusam-
menhalt der wittelsbach. Partei weitgehend aus-
zuhöhlen. In deutl. Absicht, die wittelsbach.
Pläne zu durchkreuzen, hielt sich † Karl IV.
zum Zeitpunkt der Kandidaturzusage G.s im
Dez. 1348 ebenfalls in † Dresden auf, gewann
sowohl den wettin. Fs.en als auch engste Ver-
wandte G.s (seine NeffenHeinrich undGünther
von Schwarzburg und den aus der Familie sei-
ner Frau stammenden Gf. Heinrich von Hon-
stein), zog über Thüringen und † Kassel, wo er
die † Lgf.en von Hessen auf sich verpflichtete,

günther von schwarzburg (1349)

in die Rheinlande nach † Köln, das sich ihm
aufgrund massiver Privilegienzusagen am 7.
Febr. 1349 öffnete und wo er in Geheimver-
handlungen die für den weiteren Gang der Er-
eignisse entscheidende Eheverabredung mit
dem rhein. Pfgf.en Rudolf traf (die Heirat mit
dessen Tochter Anna erfolgte am 4. März in †
Bacharach), in deren Folge G. die einzige, un-
angefochtene Wahlstimme entzogen, der Zer-
fall der wittelsbach. Partei besiegelt und das po-
lit. Kräfteverhältnis im Reich endgültig zu Gun-
sten des Luxemburgers entschieden wurde. Ob-
wohl sich G. ledigl. auf seine schwarzburg.
Hausgüter, wenige thüring. Anhänger, den
Gf.en von † Henneberg, einige Reichsstädte
(Aachen, Dortmund, Frankfurt und die Städte in
der Wetterau), den Pfgf.en Ruprecht, den durch
das Schisma bedrängten Ebf. Heinrich von Vir-
neburg und den durch den Druck der † Luxem-
burger in Tirol und† Brandenburg gebundenen
und seine Positionen nur mühsam verteidigen-
den Ludwig von Brandenburg stützen konnte,
hielt er am Kgt. fest (Ablehnung eines Verhand-
lungsangebotes † Karls IV. im April 1349) und
suchte die Entscheidung in der für ihn als erfah-
renen Kriegsherren vertrauten milit. Auseinan-
dersetzung. Das Heer † Karls IV. erwartend, be-
gann er seit Febr. 1349 seine ihm verbliebenen
Stützpunkte im Frankfurter Raum, in der Wet-
terau und im ebfl.-mainz. Rheingau zu einem
Sperriegel gegen † Karl IV. auszubauen und die
Politik gegenüber den Reichsstädten zu inten-
sivieren, die die rigorose Verpfändungspolitik†
Karls IV. fürchteten. Das Zusammentreffen der
gegner. Heere Mitte Mai im Rheingau bei Elt-
ville führte jedoch infolge eines takt. Fehlers zu
einem nahezu kampflosen Sieg † Karls IV. am
21. Mai. Im Ergebnis der nachfolgenden Kapi-
tulationsverhandlungen vom 22.–26. Mai in Elt-
ville verzichtete G. auf das Kgt. und urkundete
von nun an wieder als Gf. von Schwarzburg.
Dem unterlegenen und tödl. erkrankten G. er-
wies † Karl IV. in überaus großzügiger Weise
herrscherl. Gnade und finanzielle Entschädi-
gung (die Summe von 20000Mark Silber wurde
durch die Verpfändung von Reichsstädten und
Zöllen erbracht). Als G. nur drei Wochen später
am 14. Juni in Frankfurt gest. war, nahm † Karl
IV. an den prunkvollen Exequien und der Be-
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stattung in der Frankfurter Wahlkirche St. Bar-
tholomäus teil; † Karl IV. hat demzufolge das
einem Kg. würdige Begräbniszeremoniell und
darüber hinaus die Übertragung des Totenge-
denkens an das kgl. Stift gestattet. Die Vorgän-
ge verweisen sowohl auf die Hochachtung des
Luxemburgers gegenüber seinem einstigen
Gegner (die schon von zeitgenöss. Chronisten
kolportierten Gerüchte einer angebl. Vergiftung
G.s im Auftrag † Karls IV. hat Janson 1880,
S. 113–117, widerlegt), als auch auf die Bedeu-
tung, die die schwarzburg. Familie dem kurzen
Kgt. G.s beimaß, dem in den folgenden Jh.en
für die in mehrere Linien zersplitterten
Schwarzburgerer identitätsstiftende Funktion
zukam und das die Vorstellung von einem vor-
gebl. rfsl. Rang der Familie wachhielt, den die
Schwarzburger jedoch erst 1697/1711 erlangten.
Das Grab G.s, über dem die Familie und einige
seiner ehemaligen thüring. und mittelrhein.
Parteigänger 1352 eine Tumbengrabanlage er-
richten ließen, verblieb wahrscheinl. auch des-
halb auf Dauer im Frankfurter Bartholomäus-
stift als einem der für Verfassung und Reich
hochrangigsten und symbolträchtigsten Orte
und wurde nicht in eines der schwarzburg.
Hauskl. verlegt. Die Überreste G.s sind seit der
Räumung des Grabes 1714 verschollen. Die Plat-
te des Hochgrabes aus rotem Sandstein mit der
überlebensgroßen Figur G.s. und die mit 18
Wappenfeldern geschmückten Sockelwände
wurden zu einem bislang nicht abgesicherten
Zeitpunkt im 18. Jh. (Meyer 2000, S. 94–96:
1714, 1743 oder nach 1746) als Epitaph in der
Südwand des Chors eingemauert.

III. Zum kgl. Hof G.s und dessen Proso-
pographie liegen, wie allg. zur Hofhaltung der
Schwarzburger, bisher keine Untersuchungen
vor. Die Kürze seines Kgt.s, während dessen er
sich fernab von seinen thüring. Hausgütern in
Frankfurt, in der Wetterau bzw. im Rheingau
aufhielt und fortwährend unter dem Druck der
polit.-milit. Durchsetzung und Absicherung
seiner Ansprüche stand, werden das Schwer-
gewicht der personellen Zusammensetzung des
Hofes auf das Militär verschoben (am 2. Jan.
1349 stellte sich der Propst des Mainzer Dom-
stifts und Stiftsverweser Kuno von Falkenstein
mit 60 Panzerreitern in den Dienst G.s) und die

Entfaltung einer repräsentativen Hofhaltung
kaum zugelassen haben. Wären die Reichs-
kleinodien, deren Übergabe ihm Ludwig von
Brandenburg am 9. Dez. 1349 zugesichert hatte,
in seine Hand gekommen, dann hätte G. für de-
ren standesgemäße Aufbewahrung ähnl. wie im
Falle seiner ärztl. Betreuung durch den Frank-
furter Arzt Freidank (eine in der älteren Lit. auf-
grund des Beinamens »von Heringen« vermu-
tete Herkunft aus Thüringen scheint wenig
wahrscheinl.) die sich ihm bietenden Möglich-
keiten in der Reichsstadt Frankfurt nutzen müs-
sen (Residenzort war der schon von † Ludwig
dem Bayern als Quartier genutzte Frankfurter
Johanniterhof, wo G. auch starb). Dennoch
werden in den wenigen verwertbaren Nachrich-
ten Ansätze einer Hofhaltung erkennbar, die
nicht nur von den Frankfurtern und der außer-
thüring. Anhängerschaft G.s getragen
(Febr./März 1349 entlohnte G. den Ritter Rudolf
von Sachsenhausen für Unkosten in seinem
Dienst), sondern bei der auch Personal des
schwarzburg.-gfl. Hofes übernommen wurde.
So griff G. bei seiner kgl. Urkundentätigkeit of-
fenbar auf einen bereits in seiner gfl. Schreib-
stube tätigen Notar zurück (Herz 1963, S. 69–
71). Da G. am 12. März 1349 seine Honsteiner
Verwandtenmit der Vormundschaft über seinen
Sohn Heinrich und mit der treuhänder. Verwal-
tung seiner thüring. Besitzungen betraute,
scheint es, daß G. sogar größere Teile seiner
gfl. Verwaltung nach Frankfurt genommen hat-
te. Der Vorgang läßt zudem Rückschlüsse auf
die Finanzierung des Kgt.s zu, dennG. überließ
den Honsteiner Gf.en gleichzeitig Stadt und Re-
sidenzburg Blankenburg als Pfand für Geldan-
leihen. Repräsentative Ansprüche spiegeln die
im Febr. 1349 in Frankfurt stattfindenden Tur-
niere; ob diese allerdings in Verhöhnung (in der-
isu) des vor Kastell seine Truppen zusammen-
ziehenden † Karl IV. abgehalten wurden, wie
Mathias von Neuenburg behauptet (Chronica
Mathiae de Nuwenburg, S. 274, Zeile 12f.), muß
offen bleiben. Die – wenn auch im Vorfeld vor-
sichtig auskalkulierten – offensichtl. Ansprüche
auf das Kgt. schlagen sich ebenso in den kgl.
Siegeln G.s nieder, die er bereits einen Tag nach
seiner Wahl am 7. Febr. 1349 erstmals verwen-
dete. Sowohl in Form, Ikonographie und ihrer
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Ausbildung als Majestäts-, Rück- und Sekretsie-
gel schließen sie sich eng an die von †Heinrich
VII. und † Ludwig den Bayern geführten kgl.
Siegel an. Das Majestätssiegel G.s zeigt den Kg.
auf einem Thron sitzend mit Lilienszepter und
Reichsapfel; die Füße auf einem liegenden Lö-
wen ruhend. Die Inschrift lautet +GVNTHERVS
DEI GRACIA ROMANO[RUM] REX SEMPER AVGV-
STUS. Das Rücksiegel ist hingegen in der seit †
Heinrich VII. übl. Form als einfaches Adlersie-
gel mit der Devise IVSTE IVDICATE FILII HO-
MINVM ausgeführt. Das in Umschrift – +S[IGIL-
LUM] SECR[ETUM] GVNTHERI DEI GRA[TIA] RO-
MANO[RUM] REG[IS] SE[M]P[ER] AVG[USTUS]
– und Größe eindeutig als Sekretsiegel ausge-
wiesene zweite Königssiegel G.s zeigt in einem
dreieckigen Schild einen von mehreren kleinen
Flammen umgebenen Adler. Ob diese, von sei-
nen Vorgängern übernommene Ikonographie
aussagekräftig für eine Programmatik des Kg.s
G. ist, der keinerlei Selbstzeugnisse hinterlas-
sen hat, ist ebensowenig untersucht, wie die
Frage, ob das erst drei Jahre nach seinem Tod
entstandene Grabmal, das G. nicht als Kg., son-
dern als aufrechten, durch Untreue scheitern-
den Krieger zeigt, den Reflex eines Selbstver-
ständnisses G.s darstellt.

† A. Schwarzburg-Blankenburg † C.1. Blankenburg

† C.1. Rudolstadt

Q. CDB. – Chronik des Mathias von Neuenburg,

1924. – Die Chronik Heinrichs Taube von Selbach (Chro-

nica Heinrici Surdi de Selbach), hg. von Harry Bress-

lau, Berlin 1922. ND 1980 (MGH SS rer. Germ. NS I). –

Cronica S. Petri Erfordenis moderna, in: Monumenta Er-

phesfurtensia saec. XII. XIII. XIV., hg. von Oswald Hol-

der-Egger, Hannover u. a. 1899 (MGH SS rer. Germ.

XLII). – Heinricus Dapifer de Diessenhofen und andere

Geschichtsquellen Deutschlands im späteren Mittelalter,

hg. von Alfons Huber, Stuttgart 1868. ND 1969 (Fontes

rerum Germanicarum, 4). – Chronicon Schwartzburgi-

cum, 1753, hier S. 330–358. – Latomus, Johannes: An-

tiquitates quaedam civitatis et potissimum ecclesiae Fran-

cofordensis; Acta aliquot vetustioria in civitate Francofur-

tensi [...], in: Frankfurter Chroniken und annalistische

Aufzeichnungen des Mittelalters, bearb. von Richard

Froning, Frankfurt am Main 1884 (Quellen zur Frank-

furter Geschichte, 1), S. 67–136. – Liber de rebus memor-

abilioribus sive Chronicon Henrici de Hervordia, hg. von
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August Potthast, Göttingen 1859. – MGH Const. IX,1,

1974. – Michaelis de Leone canonici Herbipolensis An-

notata historica, hg. von Johann Friedrich Böhmer,

Stuttgart 1843. ND 1969 (Fontes rerumGermanicarum, 1)

S. 451–479. – RI VIII, 1877.

L. Berg, Arnold: Günther Graf von Schwarzburg,

Deutscher König, in: Archiv für Sippenforschung 7 (1940)

S. 202–206, 234–239. – Froning, Richard: Die beiden

Frankfurter Chroniken des Johannes Latomus und ihre

Quellen, in: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst.

NF 8 (1882) S. 232–318. – Herz 1963. – Hessen und Thü-

ringen, 1992, S. 205, Nr. 330ff. – Jaekel-Badouin, Jes-

sica: Die Grabplatte Günthers von Schwarzburg im

Frankfurter Domchor, in: Archiv für mittelrheinische Kir-

chengeschichte 48 (1996) S. 91–108. – Janson, Karl: Das

Königtum Günthers von Schwarzburg, Leipzig 1880 (Hi-

storische Studien, 1) [hier S. 1 zur ält. Lit.]. – Martin,

Thomas M.: Art. »Günt(h)er von Schwarzburg«, in: Lex-

MA IV, 1989, Sp. 1794. – Meyer, Rudolf J.: Königs- und

Kaiserbegräbnisse im Spätmittelalter. Von Rudolf von

Habsburg bis zu Friedrich III., Köln u. a. 2000 (Forschun-

gen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Bei-

hefte zu J. F. Böhmer RI, 19), S. 88–99. – Patze 1968, hier

S. 88–94. – Schaeffer, Carl: Günther von Schwarz-

burg. Geschichte und Kultur, Frankfurt am Main 1960. –

Werner, Matthias: Ein Königtum für 115 Tage. Die Kö-

nigswahl Graf Günthers XXI. von Schwarzburg im Jahre

1349 und die Stellung Thüringens im Reich in der Mitte

des 14. Jahrhunderts erscheint in: Zeitschrift des Vereins

für Thüringische Geschichte 57 (2003). – Werunsky,

Emil: Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit, 3 Bde.,

Innsbruck 1880–1886, hier Bd. 2, S. 151–197.

Petra Weigel

WENZEL (1378–1419)

I. Röm. und böhm. Kg. * 26. Febr. 1361
Nürnberg, † 16. Aug. 1419 Wenzelstein/Kun-
dratitz bei Prag, = Veitsdom auf der Prager
Burg. – Am 15. Juni 1363 in Prag zum böhm. Kg.
gekrönt, am 10. Juni 1376 zu Frankfurt zum
röm. Kg. gewählt und am 6. Juli 1376 zu Aachen
gekrönt. – Ab 1363 bis zur Erlangung der röm.
Königswürde trug W. zugl. in der Intitulation
nach Ausweis seiner Urk.n den Titel eines
Mgf.en von † Brandenburg, obwohl er die volle
Herrschaft in † Brandenburg erst ab 1373 nach
Ausgleich mit den † Wittelsbachern antreten
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konnte. Weitere Titel waren die eines Hzg.s der
Lausitz, eines Hzg.s von † Schlesien, eines
Gf.en von Sulzbach und von Zeit zu Zeit auch
eines Hzg.s von Luxemburg (wo W. jedoch erst
nach dem Tod seines Onkels Wenzel von Böh-
men 1383 die direkte Herrschaft antreten konn-
te, die er allerdings schon 1388, an seinen Vet-
ter, den älteren Mgf.en von Mähren, † Jobst,
und nach dessen Tod im Jan. 1411 an seine Nich-
te, die Tochter seines jüngsten Halbbruders Jo-
hann von Görlitz, Elisabeth von Görlitz, ver-
pfändete). – Zweiter Sohn Ks. † Karls IV. (aus
dessen dritter Ehe mit Anna von Schweidnitz).
Selbständige Regierung nach†Karls IV. Tod ab
30. Nov. 1378. – – 1. 1370 Johanna von Bayern
(* 1356, † 1386), 2. Sophia von Bayern, (* 1376,
† 1425). Beide Ehen blieben kinderlos.

II. Im Reich durch die rhein. Kfs.en unter
Leitung des Ebf. von †Mainz am 28. Aug. 1400
wg. eines vorgebl. andauernden Desinteresses
an Reichsangelegenheiten in Rhens abgesetzt,
obwohl W. insbes. in den 80er Jahren mehrfach
in Auseinandersetzungen zw. Städten und
Fs.en, wenngleich mit schwankendem Erfolg,
eingegriffen hatte. Auch nach seiner Absetzung
wurde W. noch mehrere Monate maßgebl.
durch Reichsstädte der »königsnahen« Land-
schaften gegen † Ruprecht unterstützt (Nürn-
berg), jedoch wg. seiner polit. Untätigkeit not-
gedrungen im Laufe von kurzer Zeit verlassen.
Wg. tiefschürfender Streitigkeiten im erbl. Kgr.,
die zw. ihm und der Baronenfronde, durch den
† Prager Ebf. unterstützt, entflammten, wurde
er zweimal durch diese Union mit Unterstüt-
zung seiner engsten Verwandten († Sigismund,
z. T. auch † Jobst) gefangen genommen. 1394
wurde er auf den Burgen der Rosenberger, vor-
nehml. im südböhm. Kruman und nachher
kurzfristig in Oberösterreich in der Herrschaft
der Starhemberger in Wildberg gefangengehal-
ten. Um seine Befreiung hat sich schließl. das
Reichsheer, durch Ruprecht III. von der Pfalz
geführt, und Johann von Görlitz verdient ge-
macht. 1402–03 wurde W. trotz eines Verspre-
chens † Sigismunds, nach mehreren Verschie-
bungen die Romreise antreten zu können,
durch diesen abermals gefangengenommen.
Mit der Absicht, W. auf Dauer polit. auszu-
schalten, wurde er nach † Wien verbracht und

unter die Aufsicht der†Habsburger gestellt, wo
er einen kleinen Hof führen und ausnahmswei-
se auch Dispositionen machen konnte. Nach 21
Monaten Gefangenschaft gelang es W., am 11.
Nov. 1403 nach † Böhmen zu flüchten und die
erschütterte Herrschaft wieder anzutreten, ob-
wohl er schon ab Mitte der 90er Jahre gezwun-
gen war, verschiedentl. seine Kompetenzen for-
mell aufzugeben. Nach dem Erlöschen der lu-
xemburg. Nebenlinie durch Mgf. † Jobst trat W.
die direkte Regierung in Mähren an, ohne dort
allerdings auch nur andeutungsweise zu resi-
dieren.

Vom Vater hatte W. das kaum lösbare Pro-
blem des päpstl. Schismas geerbt, das er mehr-
mals, jedoch vergebl., zu lösen versuchte. Am
27. Febr. 1379 schloß er mit denmeisten Kfs.en
den sog. Urbansbund, konnte jedoch die »Cle-
mentisten« weder in † Böhmen noch im Reich
völlig unterdrücken. Auch seine Gesamtpolitik
sowohl im Reich als auch im erbl. Kgr. stand
nach anfängl. Erfolgen unter einem schlechten
Stern, teilw. aufgrund seiner zunehmenden
Passivität bzw. unkontrollierbaren Impulsivität,
die ihm nicht nur viele Gegner einbrachte, son-
dern auch für einen übertrieben schlechten Ruf
sowohl bei den Zeitgenossen als auch bes. bei
den nachkommenden Generationen sorgte. Die
anfängl. reibungslose Zusammenarbeit mit
dem † Prager Ebf. Johann von Jenstein, der sein
Jugendfreund und anfangs erster Rat als Hof-
kanzler bis 1383 war (damals oder kurz danach
zog W. auch von der Prager Burg in die Prager
Altstadt, wo er innerhalb kurzer Zeit ein ganzes
Residenzviertel an der Grenze zur Prager Neu-
stadt und in der Nähe zur Universität und zum
Altstädter Rathaus erbauen ließ), führte in den
offenen Bruch mit den böhm. Ständen, was in
der Folterung und der anschließenden Erträn-
kung des ebfl. Generalvikars Johann von Ne-
pomuk 1393 gipfelte. Die im letzten Dezennium
seiner Regierung wiederholten Versuche, den
Schlüsselposten der † Prager Ebf.e mit ergebe-
nen Leuten zu besetzen, führte letztl. zur Ernen-
nung des Konrad von Vechta, der schon früher
einer der engsten Berater und Günstlinge W.s
war. Nach der Verabschiedung des vom Vater
übernommenen Personals wählte W. Helfer sei-
ne engsten Mitarbeiter aus nicht nach überkom-
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menen Kriterien, sondern vornehml. aus dem
niederen Adel und der Bürgerschaft. Im Reich
war W.s Kirchenpolitik nur z. T. erfolgr. und
auch die Ergebnisse seines mißlungenen Zu-
sammentreffens mit dem frz. Kg. Karl VI. in
Reims 1398 warenmehr als dürftig. Nachdem†
Ruprecht als W.s Nachfolger stets die via cessi-
onis ablehnte, sah W. darin nach seiner Abset-
zung eine zeitlang die Chance, von der Kirche
als röm. Kg. wieder akzeptiert zu werden, ob-
wohl seine Pläne zur Romreise ab den 80er Jah-
ren nicht nur durch eine fortdauernde Unent-
schiedenheit, sondern auch durch Intrigen an-
derer Mächte (Frankreich, bes. jedoch durch
seinen Halbbruder † Sigismund) zu einem un-
erfüllbaren Traum geworden waren.

Das Interesse W.s an den Angelegenheiten
sowohl † Böhmens als auch des Reichs erlahm-
te mehr und mehr, doch nicht im dem Maße,
wie es ihm von seinen Zeitgenossen vorgewor-
fen wurde und durch die Historiker bis heute
vorgeworfen wird. Eine rege Urkundenemissi-
on bezeugt seine Aktivitäten, die freilich mit
derjenigen seines Vater keinesfalls zu verglei-
chen ist. Zu den schwersten Fehlern seiner Re-
gierung gehört freilich das Martyrium des Pra-
ger Generalvikars Johann von Pomuk von 1393,
den W. aufgrund der zunehmenden Zwistigkei-
ten mit dem † Prager Ebf. Johann von Jenstein
martern ließ. Dagegen unterstützten er und sei-
ne Gattin zuerst intensiv die beginnende
tschech. Reformation und bes. Johann Hus, je-
doch nur bis zu dem Moment, in dem Hus mit
seinen Anhängern eigene Wege betrat und den
päpstl. Ablaßhandel, durch W. aus finanziellen
Gründen gefördert, verurteilte. Nach der Ableh-
nung seiner kirchenpolit. Absichten (Unterstüt-
zung des via-cessionis-Plans, der im Einverneh-
men mit Frankreich zur Verhinderung von
Schismen führen sollte) durch die böhm. Stän-
de brauchte W. mind. die Unterstützung der
Universität. Um diese zu erlangen, erließ er im
Jan. 1409 das sog. Kuttenberger Dekret gegen
die fremden nationes an der Prager Universität,
die ihm gegenüber nicht positiv eingestellt wa-
ren (statt drei Stimmen besaßen diese fürderhin
nur eine von vieren, die W. zustimmende böhm.
nation jedoch drei). Nach der Verbrennung von
Hus in † Konstanz kümmerte sich W. erfolglos

wenzel (1378–1419)

darum, den Ruf der Rechtgläubigkeit seines
Kgr.es zu wahren, doch entglitten ihm die Er-
eignisse, die in den Ersten Prager Fenstersturz
des Neustädter Rates am 30. Juli mündeten, was
unmittelbar zu W.s Tod am 16. Aug. 1419 am
Wenzelstein (Herzschlag oder epilept. Anfall)
führte.

Im Vergleich mit seinem Vater, jedoch auch
mit anderen hochgestellten Zeitgenossen, reiste
W. nicht allzu gern und verbrachte seine meiste
Zeit in Mittelböhmen bzw. direkt in Prag, das
als überwältigend galt. Mit großem Abstand
gelten die Zwillingsburgen Bettlern und Točnı́k
als zweitfrequentierteste Stätte auch in der
Reichszeit. Wenn man von † Wien absieht, so
ist für das Reich am häufigsten, jedoch mit gro-
ßem Abstand, der Aufenthalt des Kg.s in der
wichtigen Reichsstadt Nürnberg mit fast 350
Tagen bezeugt; Nürnberg steht somit an erster
Stelle gemessen an W.s Aufenthalten. Ihr folgt
Frankfurt am Main, doch mit kaum der Hälfte
der belegten Tagesaufenthalte. Relativ gut be-
zeugt sind W.s Aufenthalte in † Luxemburg.
Dagegen sind nur zwei kurze Auslandsreisen
bezeugt:, von denen eine nach nach Oberun-
garn, die andere nach Frankreich führte.

Als Buchliebhaber hat W. eine einzigartige
Bibliothek mit mehr als hundert Bänden aufge-
baut, zu einem großen Teil mit kostbar ge-
schmückten Handschriften, von denen aller-
dings nur Fragmente in habsburg. Besitz erhal-
ten geblieben sind. Obwohl W. kein Werk der
Hofhistoriographie initiierte, hat er doch zu
mehreren Übers.en erbaul. Literatur in die
tschech. Sprache Anstoß gegeben. W. wurde
auch der Neigung zur Nekromantie verdächtigt,
in welcher ihm v. a. sein Höfling Konrad von
Vechta, der bis zum Ebf. von † Prag avancierte,
nahe gestanden haben soll. In den Prager Städ-
ten hatte W. (neben der Prager Burg) zwei be-
deutende Res.en, außerhalb von Prag je eine in
Kuttenberg und an beliebten Burgen Bettlern,
Točnı́k und Neuhaus-Wenzelstein bei Kundra-
titz erbaut (s. u.). Seine zeitbedingte Absicht,
die kgl. Res. in den ersten Jahren nach Pilsen zu
verlegen, hat keine konkreten Formen ange-
nommen.

III. W.s Hof ist im mitteleurop. Vergleich
zu den bedeutendsten, größten und zugl. struk-
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turiertesten seiner Zeit zu zählen. Die geistl.
und weltl. Zusammensetzung setzte andere Ak-
zente als es im Zeitalter seines Vaters der Fall
war, obwohl noch zu Beginn Karls Vertraute W.
zu Hilfe kamen wie Lamprecht von Brunn, Bf.
von † Bamberg, oder der schles. Hzg. Přemko
von Teschen. Weil W. nämlich alsbald mit der
offiziellen Landesgeistlichkeit in Konflikt geriet
und die Reichsgeistlichkeit im besten Fall meist
nur zum weiteren Hof gehörte, umgab sich W.
mit eigener, aber nicht eben zahlr. Gefolg-
schaft, die sich aus anderen Kreisen rekrutierte.
Eine der wichtigsten Personen, Konrad von
Vechta, kam zwar aus dem Reich, war jedoch
einfacher Kleriker und hat seine Karriere bis
zum Ebf. von † Prag erst am Hof W.s gemacht.
Ähnl. geschah es auch mit dem Reichsadel, des-
sen Vertreter in W.s Reichszeit mit wenigen
Ausnahmen vornehml. der Lgf.en von † Leuch-
tenberg sowie hoher Beamten des Reichshof-
gerichtes nur selten am Hof weilten. Deren Ver-
tretern vertraute W. auch andere wichtige weltl.
Ämter an. Da W. aber ebenfalls so gut wie stän-
dig mit den böhm. Baronen im Streit lag, war
sich auch dieser Kreis an seinem Hof mit Aus-
nahmen nicht eben zahlreich vertreten. Sonst
erscheinen in größerer Zahl Angehörige aus
den Kreisen des niederen Adels oder aus dem
Bereich des Bürgertums wie Borziwoj von Swi-
nar, Sigismund Huler u. a. Kanzleibeamte
stammten überraschenderweise bes. aus Mäh-
ren.

† A. Luxemburg † C.1. Bettlern † C.1. Kuttenberg

† C.1. Nürnberg † C.1. Prag † C.1. Točnı́k † C.1. Wen-

zelstein

Q. Da für W.s Zeit weder Hofhistoriographie noch

ihm anders nahestehende Chroniken zur Verfügung ste-

hen, erfährt das diplomat. Material noch höhere Bedeu-

tung als sonst. Da die RI seinerzeit noch nicht bestanden,

müssen mehrere landesgeschichtl. orientierte Diploma-

tare bzw. Regestenwerke in den Vordergrund treten. Als

vornehmste sind diejenigen Werke, die das erbl. Kgr.

betreffen, zu bezeichnen. – Immer noch nützlich sind:

CDEM XI-XIII, 1885–97, XIV-XV, 1903. – Codex iuris mu-

nicipalis regni Bohemiae, 1–2, 1886–95, 4,1, 19. – Pelzel

1-2, 1788–90. – Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis

Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug. 16), Bd. 1,1–7, hg. von

Věra Jenšovská, Prag 1967–81, Bd. 2, hg. von Vladimı́r

Vavřínek, Prag 1967, Bd. 3–4, hg. von Božena Ko-

pičková, Prag 1977 und 1989. – Zur Reichspolitik

grundlegend RTA I-VI, 1867–88.

L. Breit konzipierte Biographien von: Pelzel 1-2,

1788–90. – Spěváček, Jiřı́: Václav IV. a jeho doba 1361–

1419, Prag 1986. – Wichtige Gesamtdarstellungen: Bar-

toš, František M.: Čechy v době Husově und Husitská

revoluce, Bd. 1, Prag 1947 und 1965 (České dějiny, Tl.e 2,

6, 7). – Gerlich 1960. – Heimpel, Hermann: Deutsch-

land im späteren Mittelalter 1200–1500, Konstanz 1957

(Handbuch der deutschen Geschichte, 1,5). ND 1967. –

Hoensch, Jörg: Die Luxemburger. Eine spätmittelalter-

liche Dynastie gesamteuropäischer Bedeutung 1308–

1437, Stuttgart u. a. 2000. – Lindner, Theodor, Ge-

schichte des deutschen Reiches unter König Wenzel, 2

Bde., Braunschweig 1875–80 (Geschichte des Deutschen

Reiches vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zur Refor-

mation, 1). –Moraw 1985. – Palacký, František: Dějiny

národu českého v Čechách a v Moravě, Bde. 2,2 und 3,1,

2. Aufl., Prag 1876 und 1870. – Šmahel, František: Hu-

sitská revoluce, Bd. 1, 2. Aufl., Prag 1993 (dt. Fassung

Hannover 2002). – Zu Spezialfragen exisitiert umfangr.

Literatur, deshalb hier nur kleine Auswahl. Neuere Titel

zu Verwaltung, Kultur und Regionalpolitik mit weiterfüh-

render Bibl.: Hlaváček, Ivan: Das Urkunden- und Kanz-

leiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel

(IV.) 1376–1419. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Di-

plomatik, Stuttgart 1970 (Schriften der MGH, 23). – Hla-

váček, Ivan: Überlegungen zum Kapellanat am Luxem-

burgischen Hof unter Johann von Luxemburg, Karl und

Wenzel, in: Alltag bei Hofe, 1995, S. 83–109. – Hlavá-

ček, Ivan: Der deutsche Südwesten und König Wenzel

IV. im Spiegel seines Geschäftsschriftgutes, in: ZGO 145

(1997) S. 83–115. – Hlaváček, Ivan: Der HofWenzels IV.

als führendes KulturzentrumMitteleuropas, in: Die Wen-

zelsbibel. Vollständige Faksimileausgabe der Codices

Vindobonenses 2759–2764 der Österreichischen Nati-

onalbibliothek Wien, Graz 1998, S. 9–36. – Hlaváček,

Ivan: Hof und Hofführung König Wenzels, in: Königs-

hof, 2002, S. 105–136. – Hlaváček, Ivan: K organizaci

státnı́ho správnı́ho systému Václava IV. (mit dt. Zusam-

menfassung: Zur Organisation des staatlichen Verwal-

tungssystems Wenzels IV.), Prag 1991 (Acta Universitatis

Carolinae. Philosophica et historica. Monographia, 137).

– Weigel, Helmut: Männer um König Wenzel. Das Pro-

blem der Reichspolitik, in: DA 5 (1942) S. 112–177. – We-

igel, Helmut: KönigWenzels persönliche Politik, in: DA

7 (1944) S. 133–199.

Ivan Hlaváček
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RUPRECHT VON DER PFALZ
(1400–10)

I. * †Amberg 5.Mai 1352;†Pfgf. bei Rhein
und (Titular-)Hzg. von † Bayern (Jan. 1398). –
kurz vor dem 13. Juni 1374 mit Elisabeth
(1358–1411), Tochter Bgf.en Friedrichs V. von
Nürnberg aus dem Haus † Hohenzollern.
Röm.-dt. Kg., Wahl Rhense 21. Aug. 1400, Krö-
nung † Köln 6. Jan. 1401. † 18. Mai 1410 Burg
Landskron über Oppenheim, = Heidelberg,
Heiliggeistkirche. – Eltern: Pfgf. Ruprecht II.
(1325–98), – vor Okt. 1348 mit Beatrix von Ar-
agon-Sizilien (1326–65). – Geschwister: Anna
(† 1415), – 1363mitWilhelm VII. bzw. I. Gf. von
Berg und Ravensberg, Hzg. von † Jülich; Fried-
rich (* 1347); Johann (* 1349); Mechtild († nach
dem 2. Okt. 1413), – (1) Heinrich II. Gf. von Vel-
denz († Pfalz-Veldenz), – (2) 1379 Sigost Ldgf.
von † Leuchtenberg; Elisabeth († nach dem 4.
Juli 1360); Adolf († 1358). – Kinder: Ruprecht
Pipan (1375–97), – 1392 mit Elisabeth von
Sponheim (1365–1417); Margareta (1376–1434),
– 1394 mit Karl II., Hzg. von † Lothringen
(† 1431); Friedrich (1377–1401); Ludwig III.
(1378–1436), † Pfgf. bei Rhein und (Titular-)
Hzg. von † Bayern, – 1402 mit Blanka (1392–
1409), Tochter Kg. Heinrichs IV. von England;
Agnes (1379–1404), – 1404 mit Adolf I., Hzg.
von † Kleve-Mark (1373–1448); Elisabeth (vor
dem 27. Okt. 1381–1409), – 1403 mit Friedrich
IV., Hzg. von † Österreich (1382–1439); Johann
(1383–1443), – (1) mit Katharina von Pommern
(1390–1426), – (2) 1428 mit Beatrix von Bayern-
München (1403–47) – seit 1410 Haupt der Ne-
benlinie Pfalz-Neumarkt († Pfalz-Veldenz); Ste-
phan (1385–1459), – 1410 mit Anna von Veldenz
(† Pfalz-Veldenz) († 1439) – seit 1410 Haupt der
Nebenlinie † Pfalz-Simmern; Otto I. (1387–
1461) – 1430 mit Johanna von Bayern-Landshut
(1413–44) – seit 1410 Haupt der Nebenlinie †
Pfalz-Mosbach.

II. Unter den drei Großdynastien des dt.
SpätMA, die um die Krone rangen, waren die
Wittelsbacher in † Bayern und der Kurpfalz die
schwächsten, jedoch die ursprgl. vornehmsten.
Da Rang und Ruhm der Familie als höchste pro-
fane Werte galten, wurden die offenkundigen
Schwächezeichen Kg. †Wenzels aus dem Haus
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† Luxemburg (1378–1400/19) – bes. seit seiner
beschämenden Gefangennahme durch die
heim. Adelsopposition i. J. 1394 – zu Signalen,
die man nicht übersehen konnte. Ks. † Karl IV.
(1346/47–78), der Vater † Wenzels, hatte man-
che Probleme gelöst, andere fast unlösbare aber
nur hintangehalten, zumal das Problem der Kri-
se des Papsttums in Europa und hinreichender
Pflege von Frieden und Recht im Reich. Zugl.
schien die Stunde des Kurfürstentums aus dem
rhein.W gegenüber den noch nicht weit zurück-
liegenden Bestrebungen eines prakt. Monismus
der Krone, eben † Karls IV., gekommen. R.s
Wahl zum »Gegenkönig« vom Sommer 1400,
der die Absetzung † Wenzels vorausgegangen
war, blieb unrechtmäßig ungeachtet beträchtl.
hofjurist. Aufwandes und modern klingender
Rhetorik. Es schien noch einmal der »alte« W
des Reiches zum Zug zu kommen. Für ein Jahr-
zehnt (und danach noch beinahe ebensolange
unter† Sigismund) bestanden zwei Königshöfe
im Reich nebeneinander. Das stets akute dt. Ko-
härenzproblem war damals allerdings so be-
schaffen, daß daraus anders als beim Papsttum
nicht eigtl. eine »Staats«krise hervorging. Viel-
mehr vermochten zwei regionale Herrschafts-
systeme in der Praxis zu koexistieren – mit dem
Primärziel der jeweiligen Selbstbehauptung.
Ernstl. Konflikte zw. beiden gab es nicht, abge-
sehen von der im ersten Schwung vollzogenen
»Rück«eroberung des vomVater Karl in Franken
zusammengefügten »Neuböhmen« zugunsten
des rupertin. Systems. Man wird das ganze Jahr-
zehnt zusammenfassend einem »Zeitalter der
Unentschiedenheit« zuordnen, das zw. dem
Scheitern jenes karolin. »Traumes« und dem
Durchsetzen des »institutionalisierten Dualis-
mus« das späte 14. und den größten Teil des 15.
Jh.s bezeichnete. Auf dem langen und nicht ge-
radlinigen Weg zu mehr monarch. Staatlichkeit
im kathol. Europa desMAbedeutete diese Phase
im Reich Stillstand und damit weiteres Zurück-
bleiben im Vergleich zu den Nachbarn im W.
Das zeigt die Hofgeschichte am deutlichsten.
Allerdings wurde die Einheit des Reiches nicht
negativ berührt, da sie bei weitem nicht nur re-
gierungs- oder gar verwaltungstechn. konstitu-
iert war, sondern als selbstverständl. Lebens-
prinzip aller Beteiligten gelten kann.
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Zu beschreiben ist ein gescheitertes Kgtm.,
das immerhin maßgebl. Tendenzen des Zeital-
ters hervortreten läßt. Von vornherein war die
Aussicht auf Erfolg minimal. Hinter dem gene-
rell anerkannten hohen Rang der Pfalz in der
territorialen Welt des Reiches und dem indivi-
duellen Anspruch R.s blieben die konkreten
Macht- und Geldmittel weit zurück. Im klein-
teiligen W mit seinen zahlr. traditionellen Ant-
agonismen war der Versuch ohne Zukunft, sich
ersatzweise auf ein System von Zusagen und
Bündnissen zu stützen. Zwei Hauptkennzei-
chen charakterisieren speziell diesen einen Ver-
such: der schon erwähnte unheilbare Macht-
und Geldmangel und der aus der Illegitimität
des Anfangs erwachsende Zwang zu künftigem
legitimen Handeln um jeden Preis. Das gleiche
Motiv wirkte wohl mit gegenüber der davor und
danach bei uns unerreichten techn. »Perfekti-
on« des Hofes, nur war solches in einer weiter-
hin aristokrat. Welt kein sehr erfolgr. Werbe-
mittel. Perfektion (natürl. im Rahmen der zeit-
genöss. Möglichkeiten) und aristokrat. Glanz-
losigkeit bestanden nebeneinander. Zum
Schicksal wurde das klägl. Scheitern des Italien-
zuges von 1401/02, der die für † Wenzel uner-
reichbar gebliebene Kaiserkrone hätte erbrin-
gen sollen. Der verspottet Zurückgekehrte fand
den Zerfall seiner vielgestaltigen heim. Koaliti-
on vor. Die Erinnerung an die harte Hegemo-
nialpolitik der drei Ruprechte in ihrer Region
war nicht mehr verdeckt. Die Treugebliebenen,
v. a. der Pfälzer Lehnsadel (im krassen Gegen-
satz zum böhm. Adel), die traditionell königs-
nahen Gf.en, Herren und Bf.e aus der Nachbar-
schaft und die Stadt † Nürnberg (in Symbiose
mit der benachbarten rupertin. montanistisch-
»industriell« wertvollen Oberpfalz), genügten
nicht. Am wenigsten half die Zustimmung der
Intellektuellen. Die Defensive gelang im wes-
entl., doch scheiterten prakt. alle offensiven Ak-
tivitäten. Jedermann offenkundig war die Hilf-
losigkeit in der Schisma-Frage, auch gegenüber
den Konzil von Pisa i. J. 1409. Vermutl. hat der
Tod den Kg. aus einer polit. hoffnungslos ge-
wordenen Lage erlöst.

Kg. R. genießt bis heute die Sympathien der
Historiker, die die oft beängstigenden Lücken
unseres Wissens, bes. was seine Person betrifft,

positiv aufgefüllt haben, schon weil man sich
mit seinen zahlr. Helfern aus der Wissenschaft
solidar. fühlte. Gern hat man daher übersehen,
wie hart das Geschehen von 1410 demmonarch.
Normalverhalten in Europa ins Gesicht ge-
schlagen hat. Es fehlte jegl. Bemühen um die
Perpetuierung von Rang und Ansehen der Dy-
nastie. Das vorbereitete und das aktuelle Han-
deln zur Todesstunde galt allein der unbeein-
trächtigten Rückkehr ins territoriale Milieu.
Dies gelang. Auch die Zugewinne der Königs-
zeit wurden konsolidiert. Soll man das Schick-
sal R.s bedauern? Kaum. Er war, wie manche
seinesgleichen, ein Kg. im Reich und kein Kg.
des Reiches. Der breite Fluß der dt. Geschichte
setzte sich mit ihm oder auch ohne ihn recht
gleichmäßig fort. Nicht einmal regional geur-
teilt war alles Vorgefallene zukunftsträchtig:
Die »Mitunternehmerschaft« des recht bemer-
kenswerten Pfälzer Lehnsadels war zwar im
Jahrzehnt des Kgtm.s äußerst wirksam, aber er
konnte auch deshalb auf die Dauer nicht terri-
torialisiert werden und sollte die Dynastie im
nächsten Jh. zugunsten reichritterschaftl. Exi-
stenz verlassen.

III. Die unabänderl. ereignisgeschichtl.
Tatsachen damaliger Vergangenheit und Ge-
genwart prägten den rupertin. Hof. Zunächst:
Die Quantitäten waren gering. Von den erbländ.
Voraussetzungen emanzipierte man sich ange-
sichts der Herausforderung des Kgtm.s am
leichtesten im »technischen« Milieu, weniger
als nötig im sozialen und finanziellen und am
wenigsten im machtpolit.-repräsentativen. Im
Wettbewerb der zeitgenöss. Monarchien nahm
man sich daher weitaus weniger ansehnl. aus
als angesichts der kommenden Standards der
Verwaltungsgeschichte. Großdynast. Ehrgeiz
hatte immerhin kurz zuvor Gelegenheit zu einer
Premiere geboten: Die 1386 gegründete, Erfah-
rungen aus Paris, † Prag und † Wien intensiv
nutzende Universität ist in der ganz kleinen
Welt, deren Mittelpunkt der Hof bildete, via Ju-
risten und Theologen unverhältnismäßig be-
deutsam geworden. Die Residenzstadt hinge-
gen war prakt. ohne Belang. Eine kleine eigen-
ständige »Kommune« zw. Stadt und Burg
(»Schloßstraße«) nahm die meisten Hofbe-
diensteten auf. Das außererbländ. Reich wirkte
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fast ausschließl. in Gestalt der vier königsnahen
Landschaften, mit nichtfsl. Hochadel und eini-
gen Bf.en. Die entscheidene Kraft, die mit der
Dynastie geradezu eine Symbiose einging, war
der pfälz. Lehnsadel. Nicht denkbar ist der Hof
auch ohne das bes. polit.-sozial-kulturelle Ge-
füge des Mittelrheins, das adelig-kirchl. ver-
gleichsw. dichter oder viel dichter beschaffen
war als anderswo, hingegen nicht ausreichend
großbürgerl. geprägt. † Nürnberg, das zweite
Zentrum rupertin. Existenz, lag eben doch ent-
fernt. Bis 1400 und nach 1410 würde man die
tragenden Elemente des Hofs nicht so benen-
nen. So hat das fundamentale Anderssein der
dt. Königsgeschichte gegenüber dem europ.
Normalmaß, d. h. der ständige Wechsel der
Herrscherdynastie und ihrer erbländ. Kernland-
schaften und Residenzorte, auch das Jahrzehnt
R.s geprägt. Die Sozialbedingungen der Hof-
geschichte des Zeitalters blieben hingegen die-
selben: die Person prägte das Amt, nicht das
Amt die Person, Personenverbände kontrollier-
ten die Personalpolitik, das Machtsubstrat des
Königsdieners bestimmte seine Rolle am Hof,
die Ordnungskultur war mündl., noch ganz
ohne verschriftl. Regelungen. Die Attraktivität
des Königshofs war vom polit. Erfolg abhängig,
statt daß der Hof ein selbstverständl. Zentrum
gleichbleibenden großen Gewichts aus sich
selbst heraus gebildet hätte. So war die dt. Hof-
geschichte im Zeitalter des (pointierten) Konti-
nuitätsproblems primär eine Abfolge von Ein-
zelfällen. Was als generelle Leitlinie geltenmag,
war jenes eigenartige, auch rupertin. Parado-
xon: So wichtig und aufschlußreich für die Ein-
heit der dt. Verfassungs- und Verwaltungsge-
schichte stets der Blick auf das Gemeinsame der
Königshöfe ist, so hoch wird man gleichwohl
die jeweils erbländ. Verhältnisse im Detail ver-
anschlagen. Diese Doppelgesichtigkeit »verar-
beitete« man von Fall zu Fall. Das Hauptargu-
ment dafür bildet das Faktum, daß sich Kg. R.
wie seine Vorgänger und Nachfolger stets nur
eines Hofes, eines Hofrats, einer Hofkanzlei
und einer Hofkammer bediente. Es handelte
sich eben beim Hof um ein herrscherbezogenes
Gebilde, das man als eine dritte Größe von den
Erbländern und vom nichterbländ. Reich unter-
schied; diesmal war man am Hof zusätzl. als re-
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ligiöse Bruderschaft organisiert. Ein gemeinsa-
mer Habitus bestand wenigstens insofern, als
die Maßstäbe der aristokrat. Welt hier und dort
die eindeutig führenden blieben. Ihnen gegen-
über muß das Wissen von der kommenden Bü-
rokratiegeschichte zumeist vor der Tür bleiben.
Als der Hof seinen »Antrittsbesuch« in † Straß-
burg machte (1400), wurde z.B. die (polit. be-
langlos gebliebene) Kg.in viermal so reich be-
schenkt wie der (in der Stadt wohlbekannte)
einflußreiche Hofkanzler.

Die räuml. Strukturen des Hofes waren lo-
kaltopograph. und itinerargeograph. recht ein-
fach und übersichtl. Eine starke Burg ruhte über
einer sehr kleinen Stadt. Diese war fast ohne
ökonom. Gewicht, daher auch gehorsam im
Gegensatz zum † Prag Kg. †Wenzels, viell. der
bescheidenste aller erbländ. Residenzplätze im
Zeitalter des Dynastienwechsels. Die Burg war
in jegl. Hinsicht, und zwar im Ablauf der Jahre
zunehmend, der Existenzmittelpunkt des Kg.s.
Das ist schon in pfgfl. Zeit so gewesen. Man
brach von Heidelberg auf und kehrte dorthin
zurück, auch um dort beinahe alle hohen Kir-
chenfeste zu feiern. Viel schwächer ausgebildet
als unter † Karl IV. und ohnehin auf die westl.
Hälfte verkürzt war nun die klass. luxemburg.
»Querachse«, von der aus einst der große Ks.
zw. † Breslau und Frankfurt amMain das Reich
regiert hatte. Heidelberg trat gewiß in sehr un-
vollkommener Weise an die Stelle von † Prag,
abgesehen von den Stichworten »Universität«
und »Bischofskirche«, da das mittelrhein. Kle-
riker-Netzwerk dem Veitsdom gleichkommen
mochte. Im Jahr 1400 oder kurz davor begann
manmit demdritten, heute noch stehenden Bau
der großen Heiliggeist-Stifts-Kirche, auch als
neue Grablege. Die Aufenthalte in † Nürnberg
waren abgesehen von dem einen halben Jahr
gleich nach dem ital. Abenteuer viel kürzer als
beim großen Vorgänger, auch weil das benach-
barte erbländ. † Amberg, die Geburtsstadt R.s,
verfügbar war. Das Nürnberger Geld, zunächst
wie bei den Vorgängern und Nachfolgern nicht
kleinl. investiert, rettete diesen Kg. nicht. Von
Aufenthalten in Frankfurt am Main wurde auf-
fällig wenig Gebrauch gemacht, obwohl von
dorther, der neben † Straßburg größten Stadt
der Nachbarschaft im W, die höf. Damenmode
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bestimmt gewesen zu sein scheint. Weiter
nördl., über † Bacharach hinaus, hat dann erst
recht die nach den ersten »Flitterwochen« wie-
der ausgebrochene Feindschaft mit Kurmainz
kaum überwindbare Schwierigkeiten gemacht.
Das Elsaß war angesichts des Stillhaltens der †
Habsburger und als Folge der erpfändeten
Landvogtei so etwas wie eine pfälz. Sekundo-
genitur und bedurfte der Kontrolle kaum. Fran-
ken war loyal, auch die neue kurzlebige Univer-
sität in †Würzburg. Schwaben wurde kaum be-
sucht, die Königsnahen von dorther kamen von
selbst. Darüber hinaus war das Reichsgebiet,
auch das westl., eine Angelegenheit der jeweils
regional Handelnden – positiv oder auch nega-
tiv zum Wittelsbacher eingestellt je nach der
konkreten polit. Lage. Sollte man meinen, das
Itinerar insgesamt sei eher großpfälz. als reich.
gewesen, so setzeman hinzu, daß anders als bei
† Habsburgern und † Luxemburgern und auch
bei Ks. † Ludwig großpfälz. Reisewege fast
ident. warenmit den traditionell-kgl. Oder: Von
allen königstragenden Territorien des SpätMA
war die Kurpfalz das an und für sich herrscher-
nächste.

Die Hoftage des Kg.s, sogar in † Nürnberg,
waren abgesehen von Augenblicksinteressen-
ten nur regional besucht und daher auch nur
von einer recht geringen Zahl von Rfs.en. Kaum
mehr als ein halbes Dutzend Bf.e (von insge-
samt etwa 50) und wohl nur halb so viele weltl.
Fs.en (von etwa 20 Familien) trafen ein. Am
»täglichen« Hof ging es noch bescheidener zu.
Ihn leitete der Hofmeister (präzise »Großhof-
meister«, magnus curie magister, gegenüber dem
[Haus-]hofmeister) aus königsnahem nichtfsl.
Hochadel (nacheinander Leiningen, Schwarz-
burg, Oettingen). Ebenso einzuordnen ist der
kgl. Hofrichter (Weinsberg, Wertheim). Seine
Gerichtsordnung von 1409 ist die erste erhalte-
ne. Neben dem (Groß-)Hofmeister stand etwa
gleichrangig der Hofkanzler, Raban Bf. von †
Speyer aus einer angesehenen, auch studien-
frohen Pfälzer Lehnsadelsfamilie (Helmstatt).
Dies war das nach außen gewandte Gesicht des
Hofes. Nach innen hin regierte konkurrenzlos,
weil mitunternehmer., der oft genannte Lehn-
sadel. Er war meist ritterl. Ranges und daher
den Königsnahen ständ. unterlegen. Das mag

Konflikte geschaffen haben. Der Kanzler gehör-
te als einziger gleichsam beiden Blickrichtun-
gen an. Lehnsadelig-ritterl.-pfälz. besetzt wa-
ren stets die Ämter des Kammermeisters wg.
seiner finanziellen und des Marschalls wg. sei-
ner milit. Aufgaben. Das Einnahmen-Register
des Kammerschreibers von 1401–07 ist als er-
stes in Dtl. erhalten. Die Inhaber der Erbhofäm-
ter des Kg.s spielten anders als zur Zeit † Sigis-
munds keine Rolle.

Der Hofrat, insgesamt bestehend aus mind.
107 Personen (76 Laien und 31 Geistliche), war
in dieser großen Zahl wie übl. ein fiktives Ge-
bilde. Was sich davon konkretisierte, war von
allumfassender, primär herrscherbezogener
Zuständigkeit. Wirkl. wichtig waren wohl etwa
zwanzig Räte, von denen im Einzelfall norma-
lerweise kaum ein Dutzend gemeinsam beraten
und geraten haben dürfte. Zu anderer Zeit ging
man auf Missionen, übte territoriale Ämter aus
oder betätigte sich als Spezialist. Die einzig
wirkl. kohärente Gruppe war der heim. Lehn-
sadel. Bf.e, königsnaher Hochadel und Profes-
soren wurden eher als einzelne beansprucht.
Dem Mindestbedarf des Kg.s an höf. Repräsen-
tation war mit alledem wohl nur auf das
Knappste Genüge getan. So war z.B. der vor
dem † Deutschen Orden geflohene Ebf. von †
Riga so wertvoll, als ranghöchster unter den
sehr wenigen Rfs.en, die längere Zeit am Hof
lebten. Auch der Deutschmeister war gemäß al-
ter königsnaher Tradition Rat des Kg.s. Das
Verfahren im Rat kennt man nicht näher. Si-
cherl. ist das soziale Gefüge der Räte, die den
Hof mit der Außenwelt auch dadurch verknüpf-
ten, daß sie ihren Interessen nachgingen, be-
merkenswerter als das »amtliche«. Der kgl. Rat
stellt sich jedenfalls weit überwiegend als
ländl.-burggesessene Herrengesellschaft dar.
Von den Laienräten waren 47 Personen erbländ.
gebunden, 29 stammten von außerhalb (darun-
ter drei Fs.en und acht Gf.en), meist aus Fran-
ken, dem mittleren Rheinland und aus Schwa-
ben. Am klarsten umrissen sind die zehn Hei-
delberger Professoren, die überregionale und
internationale Erfahrungen mitbrachten. Sie
verflochten den Hof wie wohl noch nie zuvor
aktiv und passiv in die damals wichtigste euro-
paweite Diskussion des Zeitalters, in diejenige
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der brennenden kirchenpolit. Fragen. Im Un-
terschied zu † Karl IV. fehlte ein städt.-groß-
bürgerl. und damit auch direkt finanziell nutz-
bares Element so gut wie gänzlich.

Die Hofkanzlei, besser differenziert und »ra-
tionalisiert« in ihrer Produktion als jemals im
dt. SpätMA, war das Produkt des Kanzler-Un-
ternehmers Raban von Helmstatt, zuvor Stu-
dent in Heidelberg, † Wien und Bologna, dort
beisammen gewesen mit einer Gruppe weiterer
führender Juristen, die im Reich das 15. Jh. mit-
prägen sollten. Raban besaß die Kanzlei und
ihre Produkte in der Tat im strengsten Sinn des
Wortes. Sie war wohl in seinem Heidelberger
Wohnsitz zu Hause. Besser noch erkennbar ist
solches an den Kanzlei-Registern, die heute den
Anfang der mehrhundertbändigen Reihe der
sog. Reichsregister bilden. Die Register waren
Rabans Privateigentum. Er verlieh sie zum Ab-
schreiben dem Nachfolger R.s, dem Pfgf.en
Ludwig, ließ sich dieses beurkunden, erhielt sie
korrekt zurück und gab sie später auf Befehl an
Kg. † Sigismund weiter (1422). Seine Protono-
tare (insgesamt 9, davon 6 aktive) stellten deutl.
noch als unter † Karl IV., † Wenzel und † Si-
gismund die Verwaltungselite am Hofe dar, sie
führten öfter den Ratstitel als sonst übl. Darun-
ter war Dr. Job Vener, den man etwas später
zum Papst wählen wollte (1417). Von den sorg-
fältig chronolog. geführten großen Registern
wurden sachaktenartige Spezialregister geson-
dert. Die Produktion der einzigen, ungeteilten
Hofkanzlei war, stets gemessen an den erhal-
tenen Stücken, zehnmal so hoch wie in den letz-
ten pfgfl. Jahren, doppelt so hoch wie bei† Karl
IV. und betrug das Sechsfache des allerdings
schlecht überlieferten Konkurrenten † Wenzel.
† Sigismund und † Albrecht II. blieben knapp
quantitativ und stärker qualitativ hinter R. zu-
rück. Die Normierung oder Normalisierung der
Texte war weit vorangetrieben, wie es auch nö-
tig schien, wenn zu Stoßzeiten mehr als zehn
Stücke tägl. hinausgingen. Von einem Tag auf
den anderen war das Urkundenformular von
»pfalzgräflich« auf »königlich« umgestellt wor-
den. Einen eigenen Hinweis verdient die kleine
Kanzlei des kgl. Hofgerichts, deren Laien»be-
amte« eine extrem hohe königsbezogene Kon-
tinuität von † Ludwig den Bayern bis hin zu †
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Sigismund aufwiesen, da es eine Instanz dieser
Art in den Territorien nicht gab. Es war ein Per-
sonenverband aus der Gegend von Schwäbisch
Gmünd, auch er eindeutig mitunternehmer. tä-
tig. Das Hofarchiv ist schon vor 1400 bezeugt
und wurde von einem Hofkapellan geleitet, der
studiert hatte. Die Hofkapelle war gemäß den
generellen Wandlungen an den spätma Königs-
höfen stark territorial und sogar lokal gebun-
den. Den vier auf der Burg zu Heidelberg amtie-
renden Kapellänen stand eine weitaus größere
Zahl ehrenamtl. Titelträger gegenüber (26), wie
übl. Das untergeordnete Hofpersonal ist in der
Regel wie auch anderswo nur anonym bezeugt.
In der geläufigen Weise war der Hof der Kg.in
über das spezif. weibl. Milieu hinaus mit klar
erkennbaren analogen Hofämtern ausgestattet,
hat aber sichtbare polit.-herrschaftl. Bedeutung
nicht gewonnen.
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Peter Moraw

JOBST VON MÄHREN (1410–11)

I. * etwa im Okt. 1351, † 18. Jan. 1411; Sohn
des mähr. Mgf.en Johann Heinrich († 12. Nov.
1375), des Bruders von Ks. † Karl IV. und seiner

zweiten Gattin Margareta von † Troppau
(† 1363); Mgf. von Mähren (1375–1411); i. J.
1383 und wieder in 1389 Reichsgeneralvikar in
Italien; Mgf. von † Brandenburg und im Zeit-
raum von 1388–1411 Rkfs.; Erzkämmerer des
Römischen Reiches (bestätigt von Kg.†Wenzel
IV. am 3. April 1397); seit 1397 Inhaber von
Ober- und Niederlausitz. In den Jahren 1378–88
Inhaber der Pfandschaft von Glatz; für kurze
Zeit zw. 1385 und 1388 verwaltete er zusammen
mit seinem Bruder Prokop den westl. Teil der
heutigen Slowakei mit Preßburg. In den Jahren
1388–1401 Inhaber der Pfandschaft der Gft. Lu-
xemburg, i. J. 1407, nach der Ermordung Lud-
wigs von Orléans, der 1402 das Pfandrecht ge-
wann, gewann J. die Gft. zurück. Als Pfand be-
saß er auch die Landvogtei Elsaß (1388–92,
1395–1400). Nach dem Tod † Ruprechts III.
wurde J. in Sept. 1410 zum röm. Kg. gewählt,
aber er konnte sich dieser neuen Würde nur bis
zum 18. Jan. 1411 erfreuen, als ihn in Brünn der
plötzl. Tod ereilte.

II. / III. Der mähr.-mgfl. Hof war nicht nur
Ort der Pflege von Hofzeremoniell und -etikette,
sondern v. a. ein Machtzentrum. Hier konzen-
trierten sich die mähr.-aristokrat. Oberschicht
und einflußreiche Personen, die miteinander
um die Festlegung des weiteren polit. und wirt-
schaftl. Weges des Landes zu ringen. Gegensei-
tige Gehässigkeit kam in Kriegen zum Aus-
druck, die Mgf. J. mit seinem Bruder Prokop
führte. Die Adelsgesellschaft war in zwei Grup-
pen geteilt und nicht einmal der, der außerhalb
beider Parteien stand, blieb bei den Kämpfen
verschont. Vier der 1397 in † Karlstein ermor-
deten Ratsmitglieder waren bspw. Parteigänger
des Mgf.en. J.s Hof war allen zugängl., die der
Mgf. für das Durchsetzen seiner Interessen
brauchte. Hier konnte sich aber die böhm. Ari-
stokratie durchsetzen.

Nach dem Tod seines Vaters Johann Hein-
rich übernahm J. den mgfl. Hof als eine gut or-
ganisierte und hochentwickelte Institution. Die
älteren Generationen der mgfl. Höflinge und
Hofdiener sind wahrscheinl. auf natürl., biolog.
Weise durch eine neue abgelöst worden. Eine
andere Situation herrschte am »weiteren« Hof,
d. h. in der Gemeinschaft der Adligen, die dem
Mgf.en immer zur Seite standen, auch wenn
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diese nur gelegentl. in seiner Nähe weilten. Die
Überlieferung läßt auf eine relativ dramat. Be-
wegung schließen. Anfangs verfügten die
Adelsgeschlechter der Herren vonMeziřı́čı́, Kra-
vaře, Lichtenburg, Bı́tov, Lamberg, Sternberg in
Lukov sowie Půta von Holštejn, Frank von Ku-
novice, Petr Hecht von Rosice und Unka von
Majetı́n über den größten Einfluß. Einige Her-
ren von Kunštát, v. a. ein Zweig derer von Lysice,
schlossen sich jedoch der Opposition an. Zu
den Umgruppierungen am Hofe kam es bald
nach dem ersten Krieg zw. J. und seinem Bruder
Prokop in den Jahren 1381–82. Im Jahre 1389
wandten sich die Herren von Sternberg in Lu-
kov, von Kvasice und Boskovice in Černá Hora,
später auch die Herren von Lichtenburg in Bı́tov
von J. ab. Die Partei des Mgf.en J. stärkte hin-
gegen Ješek Puška von Kunštát, ein ehemaliger
Anhänger Prokops. Überläufer waren aber kei-
ne Ausnahme. Zur Beruhigung des ganzen Lan-
des trug erst der Tod des Mgf.en Prokop i. J.
1405 bei, trotzdem hegten einige Herren immer
noch Haß gegen ihre Adelsfeinde und J.

Exakte Angaben zur Größe des mgfl. Hofes
stehen nicht zur Verfügung. Die Zahl der
Höflinge und Hofdiener läßt sich aber im Ver-
gleich mit ähnl. Milieus und aufgrund einiger
Erwähnungen in den Quellen schätzen. Dem-
nach wirkten am Hof J.s mind. 100 bis 200 Per-
sonen, für die der Hofdienst Hauptunterhalts-
quelle war.

Über die hierarch. Struktur des mgfl. Hofes,
die den anderen landesherrl. Höfen dieser Zeit
ähnelte, ist der Informationsstand wesentlich
besser. Die wichtigsten Personen waren stets
die Hofbeamten, d. h. der Hofmeister, der Hof-
marschall, die Kammerdiener, der Truchseß
und der Mundschenk. Gleich nach ihnen
rangierten, obwohl theoret. eine Stufe höher,
die Ehrenhofbeamten (der Obermundschenk,
-marschall, -truchseß), die jedoch bloße Titel-
träger waren und ihr Amt fakt. nur als Ehren-
dienst v. a. zu feierl. Anlässen bekleideten. Die
Kanzlei des Mgf.en gehörte zwar einer niedri-
geren Kategorie an, aber es wurde ihr eine bes.
Wichtigkeit beigemessen. Hier entstanden
nicht nur die bedeutenden Staatsdokumente,
sondern auch die alltägl. Korrespondenz, von
der sich jedoch nur ein Bruchstück erhalten hat.

jobst von mähren (1410–11)

In der Kanzlei wirkten nicht mehr als zehn Be-
amte, trotzdem gehörte diese Institution zu den
wichtigsten Mitteln der mgfl. Machtausübung.
Zu der dritten, vielköpfigen Gruppe gehörten
die Hofangestellten und die Höflinge, die für
das Wohl des Herrschers sorgten – das Küchen-
personal, die verschiedensten Handwerker,
Hofkünstler (Musiker, Maler), Ärzte, Barbiere,
Kapläne. Die vierte Gruppe bildete die mgfl.
Leibwache; Mannschaft und Kommandanten
lagen in der Burg Spielberg.

Ein führender Repräsentant des Hofes war
der Hofmeister. Sein Wirkungsbereich war mit
dem Hof genau abgegrenzt, der Mgf. konnte
ihm aber auch andere Aufgaben zuteilen. Als
Hofmeister sind 1368 Jaroslav von Knı́nic und
Lamberk († vor 1382) und 1392 Heinrich Stoš
von Branice († nach 1420, aus dem Hzm. †
Troppau, in Mähren wahrscheinl. seit 1382),
schriftl. belegt. Um Heinrich Stoš sammelte
sich der niedere Adel, v. a. Heinrich und Sulko
von Radkov standen einander sehr nahe.

Der Hofmarschall übte sein Amt tatsächl.
aus, d. h. er hatte als Verwalter die Oberaufsicht
über die mgfl. Pferdeställe, sorgte für die Ver-
pflegung der Hofreiterei und führte diese unter-
wegs oder im Feldzug an. Zu seinen Aufgaben
gehörte auch die Beschaffung neuer oder wert-
voller Pferde, wie im Fall des Hofmarschalls Fi-
lip von Svojanov († 1399) belegt.

Neben dem Marschallamt, dessen Einrich-
tung praktischen Erfordernissen entsprach, exi-
stierten – quasi als Residuum und Resonanz auf
das Hofleben in der ersten Hälfte des 13. Jh.s –
die Erbämter. Das Amt des Obermundschenks
(supremus pincerna) wurde verlehnt – das Lehen
bestand aus mehreren Dörfern in der Umge-
bung von † Olmütz. In dieser Funktion sind
Henı́k von Valdštejn (1383–85) und Sulek von
Konice (1404) belegt. Diese obersten Würden-
träger übten jedoch ihr Ehrenamt nur gelegentl.
aus, die Hauptbelastung lag bei den Mund-
schenken aus dem niederen Adel (allerdings
sind nur drei von ihnen überliefert). Eine ähnl.
Situation herrschte im Amt des Truchseß’,
nachweisbar ist aber nur der Obertruchseß
Crha von Němčičky (mense nostre supremus serui-
tor); über »Untertafelmeister« liegen keine
Nachrichten vor.
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Mit der Organisation der mgfl. Küche hing
auch das Amt des Küchenmeisters (magister co-
quine) zusammen, der für den Küchenbetrieb
und die Buchführung, bei der ihm ein Küchen-
schreiber (scriptor coquine, 1360) zur Hand ging,
verantwortl. war. Wie die Namen von Küchen-
meistern aus der zweiten Hälfte des 14. Jh.s be-
legen, blieb diese »Arbeitsposition« dem Adel
vorbehalten. Die Reihen der namenlosen Köche
und Hilfkräfte waren natürl. der Kern der Kü-
che. Aus den Jahren 1376–1411 sind fünf Köche
bekannt; erwähnenswert ist Jan Hloušek, dem
der Mgf. einen Bauernhof schenkte.

Neben den traditionellen Hofämtern gab es
zusätzliche »Spezialdienststellen«, deren Auf-
gaben die Verwaltung des landesherrl. Besitz-
tums war. Diese Ämter können tatsächl. als
»staatlich« im modernen Sinn des Wortes be-
zeichnet werden. Zu den etablierten Ämtern ge-
hörte das Amt des Unterkämmerers (subcamera-
rius), der die Interessen der mgfl. Kammer
wahrte und Steuern eintrieb. Der Unterkäm-
merer war die Berufungsinstanz für die Stadt-
gerichtsverdikte und nahm an den Bestallungen
in den neu gewählten Stadträten der mgfl. (kgl.)
Städte (Brünn, † Olmütz, Jihlava, Znaim,
Uherské Hradiště, Uničov usw.) teil. Dem Un-
terkämmerer unterstanden auch die Verwal-
tungsorgane der mgfl. Herrschaftsgüter, d. h.
die Bgf.en und ihr Beamtentum. Auch die Auf-
sicht über die Juden gehörte zu seinen Aufga-
ben. Ein spezielles Amt war der Verwalter der
Kammer (provisor camerae), der jedoch nur für die
Jahre 1363–67 belegt ist. Bei seiner Arbeit war
ihm ein Notar behilflich; möglicherw. handelt
es sich hier um das Amt des Unterkämmerers,
das unter anderem Namen erscheint. Von die-
sen Beamten zu J.s. Zeiten stehen fast keine
Nachrichten zur Verfügung, obwohl das Amt
mit Sicherheit besetzt war. Erst im Dez. 1410
taucht der Unterkammerherr Erhart Puška von
Kunštát auf, ein Angehöriger des mähr. Herren-
standes.

Dem Unterkämmerer war mit dem Münz-
meister ein weiterer Beamte untergeordnet. Der
Münzmeister beaufsichtigte die mgfl. Münzan-
stalt in Brünn. Alle Münzmeister des Mgf.en J.,
die heute bekannt sind, stammten aus dem
Stadtmilieu und gehörten zu den Patrizierge-

schlechtern. In der Hierarchie standen sie zw.
den Stadtbürgern und dem niederen Adel. Als
fähiger Beamter erwies sich der Münz- und
Salzmeister Jan Slemkitel (1387). Dagegen war
Martin von Radotic – als Münzmeister schon
1384 erwähnt – in seinem Amt nicht so erfolg-
reich und hat sogar seine Häuser in Brünn ver-
kaufen müssen (das erste i. J. 1392, das andere
1394). Der Münzmeister Arnold von Kumbach,
in dieser Funktion in den Jahren 1397–1401 be-
legt, verdiente mehr Anerkennung und erwarb
ausgedehnte Grundstücke.

Das Amt des Kämmerers (camerarius) war
mehr mit Hofangelegenheiten befaßt. Kam-
merdiener besorgten den Schatz des Mgf.en
und waren verantwortl. für Kunstschätze,
Schmutzstücke, Garderobe, Pelzwaren und
auch Bargeld. Ein cubilarius kümmerte sich um
die techn. Sachen, beaufsichtigte den Zustand
von Bekleidung und Bettwäsche in den Laden
und die Reinigung. Die Quellen nennen eine
ganze Reihe von Kammerdienern; die vorwie-
gend tatsächl. einfach als Kammerdiener (ca-
merarius) bezeichnet werden. Einmal erscheint
in Quellen Brünner Provenienz im Zusammen-
hang mit dem mgfl. Kammerdiener Maršı́k von
Radovesic die Bezeichnung »Oberster Kammer-
diener« (obister camrer). Die eigentl. inhaltl. Be-
deutung dieser Bezeichnung ist jedoch nicht be-
kannt.

Die Kanzlei des Herrschers knüpfte an die
Tradition des Vorgängers von J., Johann Hein-
rich, an, und Struktur und Personal des Amtes
sind vom neuenMgf.en ohne Änderungen über-
nommen worden. Die Kanzlei hatte schon da-
mals eine lange Entwicklung hinter sich. Bereits
in den ersten Regierungsjahren J.s handelte es
sich um eine vielköpfige und hochentwickelte
Institution, in der die Privilegien geschrieben
und bekräftigt, die Korrespondenz und andere
schriftl. Agenda erledigt wurden. Insgesamt 14
Kanzlisten in verschiedensten Funktionen sind
mit Namen bekannt. Die Existenz der Relati-
onskonzeptvermerke, die 48% des erhaltenen
Materials einnehmen, ermöglicht eine nähere
Einsicht in die Entwicklung der Kanzlei. Ab
dem Jahr 1388 sind zusätzl. registrator. Ver-
merke überliefert. An der Existenz dieser Kanz-
leihilfsmittel in der mähr.-mgfl. Kanzlei ist
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nicht zu zweifeln, wenn in der Kanzlei des
tschech. Kg.s derartige Registra eine lange Tra-
dition hatten.

Der oberste Kanzleibeamte war der Proto-
notar; in den außerhalb der Kanzlei entstande-
nen Dokumenten wird er manchmal gar als
Kanzler bezeichnet. Er war für die richtige Ab-
fassung der Schriftstücke verantwortlich, die
von den Notaren konzipiert worden sind. Im
Jahr 1394 erscheint der Notar Dietrich von Prag
mit der Bezeichnung ingrossator, wir wissen je-
doch nicht, ob hier Zusammenhänge mit der In-
nenstruktur der Kanzlei bestehen. In den ersten
zehn Jahren wurde die Kanzlei von dem Laien
Mikuláš von Nupaky, von Prag gen. (1375–85),
geleitet. Später erhöhte sich die Zahl der Be-
amten. Unregelmäßig wirkte in der Kanzlei der
Olmützer Domdechant Andreas Nicolai von
Wittingen (Třeboň) (in den Jahren 1386–1407),
der gute Beziehungen zum ital. Humanisten
Coluccio Salutati unterhielt. Eine der interes-
santesten Personen in diesem Amt war der Pro-
tonotar Vavřinec vonHranice. Im Jahr 1396 ist er
als J.s Protonotar belegt, in den Jahren 1399–
1405 arbeitete er jedoch für den Mgf.en Prokop,
den Gegner seines früheren Brotherrn, nach
seinem Tod stand Vavřinec hingegen wieder in
J.s Diensten.

Die mgfl. Notare waren mit zwei Ausnah-
men Kleriker. Vier von ihnen hatten eine Uni-
versitätsausbildung, weitere Notare hatte ihre
Berufserfahrungen in anderen Kanzleien ge-
macht, bevor sie in den Dienst J.s traten, ein Be-
amter (Václav von Mladějov) hatte zuvor gar als
öffentl. Notar gewirkt. Es ist zu vermuten, daß
der große Einfluß des Mgf.en J. dem Andreas
von Wittingen zu seiner Ernennung zum Ol-
mützer Domdechant verholfen hatte. Auch die
übrigen Notare bekamen für ihre Dienste meist
ein kirchl. Benefizium. Im Jahr 1402 richtete J.
für seinen Notar Štěpán von Rataje ein neues
Kanonikat im Olmützer Kapitel ein. Soviel wir
wissen, waren sieben Notare Kanoniker des Ka-
pitels in Brünn, zwei von ihnen auch in † Ol-
mütz, weitere drei hatten ein Benefizium nur im
Olmützer Kapitel. Sehr eng waren die Schreiber
des Mgf.en mit dem Amt des Landesgerichts
verbunden, sechs Notare waren als oberste Lan-
desschreiber eingesetzt. Bis 1409 wurde J.s
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Kanzlei nur formal von einem Vorsteher gelei-
tet. Erst später, im Nov. 1410, treten in den
Kanzleivermerken gleichzeitig drei Protonotare
auf: Štěpán von Rataj, Jan Jagal und Vavřinec
von Hranice. Die Ursache ist im Anstieg der
schriftl. Produktion zu suchen, nachdem J. zum
röm. Kg. gewählt worden war. Die Existenz
dreier Protonotare deutet auf die Entstehung
von Abteilungen oder auf eine formale Eintei-
lung der Kanzlei hin. Dafür spricht auch die Tat-
sache, daß sich die einzelnen Notare schon vor
1409 auf bestimmte Arbeiten spezialisiert hat-
ten. Die Namen von Jan Jagal und Jan vonWald-
ow bspw. tauchen nur in Dokumenten für die
Empfänger aus Brandenburg oder dem Römi-
schen Reich auf. Zu J.s Zeiten wurde in der
Kanzlei auch die tschech. Sprache benutzt. In
dieser Sprache geschriebene Dokumente und
Briefe stellen 5% des schriftl. Materials dar, die
dt. Sprache ist zu 52% und Latein zu 41% ver-
treten. Der Anteil der auf tschech. verfaßten
Schriftstücke stieg.

Mit der Funktion der Kanzlei hängt die des
mgfl. Rats eng zusammen. Informationen über
das System und die Rechtsordnung dieser In-
stitution stehen uns leider nicht zur Verfügung.
Manche Rechtselemente finden sich jedoch in
späteren Landesgesetzen. Zu den Ratsmitglie-
dern gehörten die obersten Landesbeamten, der
Unterkammerdiener und die Kammerdiener
beider Czuden, die in J.s Dokumenten aus den
Jahren 1399 (una cum consilio fidelium nostrorum)
und 1407 (unserm rate) namentl. genannt wer-
den. Zu den Ratgebern gehörten mit Sicherheit
auch die Relatoren, die in den Kanzleivermer-
ken erwähnt sind. Leider bilden die Kanzleiver-
merke keinen regelmäßigen Bestandteil der äu-
ßeren Gestaltung der Kanzleischriftstücke und
die überwiegende Mehrzahl der Belege (in 294
Fällen) bezieht sich auf den Mgf.en selbst. Aus
15 Belegen der Relationskonzeptvermerke sind
elf Personen bekannt (z. B. der Hofmeister
Oldřich Stoš von Branice; Erhard von Kunštát;
Jan Puška von Kunštát; Hynek von Pacov, Bgf.
auf Spielberg; Sulko von Radkov, Hofmeister
der Mgf.in).

Erste Nachrichten vom Hofgericht stammen
aus den Regierungsjahren des Mgf.en Johann
Heinrich. Das Hofgericht beschäftigte sich mit
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Angelegenheiten des mgfl. Lehnswesens und
der Mannen. Zwei Namen der Hofrichter sind
überliefert: Frenzlinus (1350) und Bohuslav von
Vı́cov (1353). Informationen über die Besetzung
dieses Amtes zu J.s Zeiten und seine schriftl.
Produktion sind allerdings nicht überliefert. Es
gab mit Sicherheit auch ein Mannengericht, ob-
wohl es zur Aufhebung mancher Lehnsgüter
kam. Das System der mgfl. Lehnen verfiel erst
zu Ende des 15. Jh.s.

An das Hofgericht wandten sich auch dieje-
nigen Personen, die als Höflinge bezeichnet
werden können; die Quellen titulieren diese mit
commensalis, familiaris, curiensis, curialis oder hof-
gesinde. Es handelte sich im weitesten Sinn um
die Personen, die auf Kosten des Mgf.en lebten
und mit ihm am Tisch saßen und an den Hof-
festlichkeiten teilnehmen durften. Sie genossen
Immunität gegen das Stadtrecht; die Brünner
Hausbesitzer waren ebenfalls von den Stadt-
steuern befreit. So nahm der Höfling Jan Baldak
(† um 1404) an verschiedenen Abordungen teil:
imDez. 1383 besuchte er Avignon, in den Jahren
1396–98 mind. dreimal auch das Elsaß und Lu-
xemburg und reiste bis nach Paris. Als familiares
sind Mgr. Sebald und Beran bezeichnet. Vom
Edelknaben Běla (Biela cliens), der in den Jahren
1375–87 ein kleines Haus in der Brünner Vor-
stadt besaß, wissen wir jedoch fast nichts. Zu
den Hofangestellten gehörten auch Gesandte,
Läufer (cursores) gen. Vor den Privatgemächern
des Herrschers hielten Türhüter (portulani, jani-
tores) Wache.

Viele Handwerker fanden am Hof ihren Le-
bensunterhalt. In den Quellen wird von ihnen
als »markgräfliche« Gesellen gesprochen,
wahrscheinl. ging es um das vertragsmäßige
Arbeitsverhältnis oder um den Ehrentitel und
das Qualitätszeichen. Namentl. sind bekannt
ein Barbier, Mälzer, Schwankwirte, Schmiede
und vier Schneider.

Mgf. J. wurde schon zu Lebzeiten zu den ge-
lehrtesten Herrschern gezählt. Die Venezianer
nannten ihn sogar sapiencior Theutonicus, qui sit in
Alemania. Er und sein Protonotar Andreas von
Wittingen standen mit dem Kanzler der floren-
tin. Republik Coluccio Salutati in Kontakt, der
siemit denWerken der Klassiker bekanntmach-
te. Der mgfl. Hof war natürl. von großer kultu-

reller Bedeutung; hier wurde die Ritterkultur ge-
pflegt.Dasgilt auch fürdenHof J.s.Dienichtnur
unter den Edelleuten verbreitete Ritterepik –
1417 sogar mit dem Olmützer Bürger Jan Kama-
rét in Verbindung zu bringen – erzählt von Par-
sifal, seinemmyth. VaterGahmuret, Tristan und
Isolde, dem Zwerg Laurin und Roland (Rulant)
in der Sage von Karl demGroßen. Ein Protokoll
derHoffestlichkeiten ist leider nicht erhalten ge-
blieben, doch ist bekannt, daß hier eine formale
Ordnung eingehalten werden mußte wie bspw.
zur Eröffnung der Landesgerichte oder des Ta-
ges der mähr. Aristokratie, wenn der Mgf. an-
wesendwar.DasZeremoniellwar auchdurchdie
Lehnsverteilungsfeste bestimmt, obwohl diese
immer mehr nur noch sporad. veranstaltet wor-
den sind.AusdenRegierungsjahren vonMgf. Jo-
hann Heinrich stammen 31 Lehnsreverse, dage-
gen aus den Jahren 1376–83 nur acht.

J.s hielt viel auf Repräsentation. In seinen
Diensten stand der Architekt Heinrich Parler
von Gmünd (magister structurarum nostrarum), der
in Mähren in den Jahren 1381–87 tätig war. Par-
lers konkrete Aufträge sind nicht bekannt, er
war wohl mit den Bauarbeiten in der Burg Spiel-
berg bzw. in anderen mgfl. Burgen beschäftigt.

Die Überlieferung nennt auch den Namen
des Goldschmieds Henslin (1384–87). Am Hof
arbeiteten natürl. auch Maler; in den Jahren
1375–87 lebten in Brünn insgesamt neun von
ihnen. Der talentierte Künstler Michal, der dem
Hof sehr nahe stand, kaufte i. J. 1386 vom Gold-
schmied Henslin einen Hof in Obřany, den er
1390 an Sulko von Radkov verkaufte.

Zur Belustigung des Herrschers standenMu-
siker zur Verfügung – Trompeter (1387 Martin
und Henricus), Flötenspieler (1387 Kuneš und
Očaka) – und andere Künstler wie bspw. Wan-
derpoeten und -musiker, von denen nur der in
Brünn lebende Purlenc 1376 erwähnt wird.

AmHof wurde auch gejagt; wg. des Mangels
an schriftl. Aussagen läßt sich Mgf. J. zwar
nicht als leidenschaftl. Jäger wie Kg. † Wenzel
IV. bezeichnen, bestimmt aber war die Jagd Ge-
genstand seiner Kurzweil – die Existenz des
Amtes eines Jägermeisters und eines Falkners
belegen dies (die Falkner Peter und Albert be-
kamen i. J. 1379 eine jährl. Rente von 16 Pfund
Groschen).
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Nur wenige Informationen gibt es über die
Existenz der Frauen am mgfl. Hof. Sie versam-
melten sich um die Gattin des Mgf.en, Elisabet
von Oppeln (seit 1372, i. J. 1374 ist eine gewisse
Agnes erwähnt). Ob es sich allerdings ummehr
als ein oder zwei Personen handelt, ist fraglich.
Die Mgf.in war mit Vladislav, demHzg. von Op-
peln verwandt (Tochter oder Schwester?). Sie
starb kinderlos Anfang Mai 1409.

Zu den Vorrechten der Mgf.in gehörte ein
eigener Hof, der ihr den ganzen Komfort bieten
mußte (der Hof verfügte auch über eine eigene
Küche). Der erste bekannte Hofmeister ihres
Hofes war Albert von Kaufungen (1376). Sein
Nachfolger Sulko von Radkov (1386–1413) ge-
wann großen Einfluß. In den Quellen sind auch
ein Schenkwirt (1387) und ein Schneider ge-
nannt.

Der jähe Tod J.s am 18. Jan. 1411 zog einen
energ. Strich unter die Entwicklung der Res.
und des Hofes in Brünn. Die Hofgesellschaft
zerfiel und die Angehörigen des Hofes ein-
schließl. der Kanzleibeamten zerstreuten sich.
Die zweitgrößte territoriale höf. Struktur in den
böhm. Ländern versank für immer.

† A. Luxemburger † C.2 Brünn
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Tomás Baletka

SIGISMUND (1410–37)

I. Sigmund/Siegmund/Sigismund (zeitge-
nöss. Schreibung der volkssprachl. wie der la-
tinisierten Namensform belegt), röm. Ks., dt.
Kg., Kg. von Ungarn und von † Böhmen, Mgf.
von † Brandenburg. * 15. Febr. 1368 † Nürn-
berg, † 9. Dez. 1437 Znaim (Südmähren im heu-
tigen Tschechien). Vater: (Ks.) † Karl IV. von
Luxemburg, Mutter: Elisabeth, Tochter Hzg.
Bogislaws V. von Pommern. Ehefrauen: (1) –
1385Maria († 1395), Tochter Kg. Ludwigs I. von
Ungarn und Polen: (2) – 1406 oder 1408 Barbara
(† 1451), Tochter Gf. Hermanns von Cilli. Kind:
* 1409 Elisabeth (1421 –†Albrecht II. vonHabs-
burg, seit 1438 röm.-dt. Kg.). Titel: Mgf. von †
Brandenburg seit 1373, Krönung zum Kg. von
Ungarn am 31. März 1387, umstrittene Wahl
zum dt. Kg. am 20. Sept. 1410 und erneut am 21.
Juli 1411, Krönung zum Kg. von † Böhmen am
28. Juli 1420, zum röm.-dt. Kg. in Aachen am 8.
Nov. 1414, Krönung mit der eisernen Krone der
Lombardei in Mailand am 25. Nov. 1431 und
Krönung zum röm. Ks. durch Papst Eugen IV. in
Rom am 31. Mai 1433.

S. war der zweite überlebende Sohn aus der
vierten Ehe † Karls IV., nach seinem Bruder †
Wenzel (* 1361, † 1419).NachdessenAbsetzung
als dt. Kg. 1400 und dem überraschenden Tod
Kg. † Ruprechts von der Pfalz durch umstritte-
ne Wahl am 20. Sept. 1410 und (nach dem Tod
des Gegenspielers † Jobst von Mähren) einhel-
lig am 21. Juli 1411 zum röm.-dt. Kg. gewählt,
konnte S. die Reichskrone wieder in die Hand
des Hauses Luxemburg bringen. Trotz zweier
Ehen ohne männl. Nachkommen geblieben,
war er der letzte regierende Vertreter desHauses
Luxemburg, dessen Besitz und Herrschaft
durch die Ehe seiner einziger Tochter Elisabeth
mit Albrecht V. von Habsburg (Kg. † Albrecht
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II.) an dessen Haus überging. Insoweit trug die-
se Eheverbindung zur territorialpolit. Grundla-
ge der späteren österr.-ungar. Herrschaft der †
Habsburger bei.

II. S.s Herrschaft im Reich blieb von »An-
strengung und Überforderung« (Moraw 1985,
S. 362) gekennzeichnet, die durch die Umstän-
de vorgegeben waren. Wie seine beiden Vorgän-
ger vermochte auch er nicht an die Phase der
Konsolidierung unter † Karl IV. († 1378) anzu-
schließen. Durch den Vater für eine dynast. fun-
dierte Luxemburger Herrschaft über † Böhmen,
Polen und Ungarn vorgesehen, mußte er dem
Widerstand der poln. Stände weichen und, nach
Heirat mit der ungar. Thronerbin Maria (bereits
1382 zur Kg.in gekrönt und angebl. ihrerseits
als »rex« tituliert), zeitlebens um Ausgleich mit
den dortigen Magnaten ringen. Sein Ansehen
im W Europas, v. a. in Frankreich und † Bur-
gund, war durch den katastrophalen Ausgang
der von ihm geleiteten Schlacht gegen die Tür-
ken vor Nikopolis 1396 beeinträchtigt. Die
mühsame Durchsetzung der Thronansprüche
imReichminderte seine Stellung ebensowie die
später durch die Hussitenunruhen in† Böhmen
erzwungene langjährige Abwesenheit von den
Kerngebieten des Reiches in den zwanziger und
die oberital. Episode in den dreißiger Jahren des
15. Jh.s.

S.s großer außenpolit. Erfolg war das Zu-
standekommen des Konstanzer Konzils (1415–
18), das die Beendigung des Schismas durch die
Wahl Papst Martins V. 1417 ermöglichte. Sein
hohes persönl. Engagement vermochte die
abendländ. Fs.en kurzzeitig hinter den über-
greifenden Absichten des Konzils zu einigen.
Um dieser kirchenpolit. Zielsetzung wie auch
des weiterhin betriebenen Vorhabens willen,
die Kräfte des christl. Europa gegen die Türken
zu einen, gab S. sich die Rolle eines schiedsrich-
terl. Vermittlers, die er allerdings nur innerhalb
des Reiches zur Geltung bringen konnte. Allen-
falls in Ansätzen erfolgreich waren hingegen
seine Bemühungen um die Anliegen der Reichs-
reform, die polit. Unterstützung für Städte und
Ritterschaft sowie die Vermittlung in Konflikten
zw. Rfs.en.

Außerhalb erschöpfte sich seine Akzeptanz
weitgehend in repräsentativer Aufnahme als er-

wählter Ks.; seine polit. Vermittlungsbemühun-
gen, etwa zw. den Kriegsgegnern Frankreich
und England, griffen letztl. ins Leere. Trotz un-
gewöhnl. intensiver und durchaus erfolgr. di-
plomat. Bemühungen um Annäherung an die
Höfe und Herrscher in Westeuropa lief S.s
Auftreten Gefahr, zum Instrument in deren
takt. Kalkül zu werden. So konnte er während
des zweiten Jahrzehnts des 15. Jh.s im Zuge sei-
ner internationalen Vermittlungsbemühungen
nicht vermeiden, in dieWirren der frz.-burgund.
Parteikämpfe hineingezogen zu werden und
selbst der Vertrag von Canterbury 1416mit Hein-
rich V. von England spielte nur diesem das Ge-
setz des Handelns zu. S.s in diesem Umfeld er-
neut vorgebrachte Ansprüche, als ksl. Mediator
zu fungieren, fanden hingegen keine ernsthafte
Resonanz und blieben deshalb wirkungslos.

Dessen ungeachtet, vermochte die symbol.
Repräsentation ksl. Autorität, die S. innerhalb
wie außerhalb des Reiches inszenierte, einen
theoret. Geltungsanspruch deutl. zu machen,
der die mangelnde Geschlossenheit seiner
prakt. und notwendig pragmat. Politik über-
wölben sollte. Ausdruck davon war schließl. in
den 30er Jahren eine umfangr. literar. Panegyrik
im Umfeld seiner Italienpolitik und der Kaiser-
krönung 1433. Diese Widersprüchlichkeit läßt
sich indessen nicht absichtsvoll oder aus der
Persönlichkeit S.s erklären, sondern war der
Notwendigkeit reaktiven Handelns in einer Zeit
vervielfachter internationaler Einflußfaktoren
und Herausforderungen geschuldet.

III. Weitaus weniger als bei seinem Vater,
Ks. † Karl IV., kann bei S. von einer Tendenz
zur »Residenzbildung« gesprochen werden.
Seinem pragmat., auf aktuelle Herausforderun-
gen reagierenden Vorgehen entspr., kennzeich-
neten die bevorzugten Aufenthaltsorte jeweils
aktuelle räuml. Schwerpunkte seines polit.
Handelns. † Prag, die Res. seines Vaters als Kg.
von † Böhmen und der Ort seiner Kindheit,
spielte während der längsten Zeit der Regierung
S.s und selbst nach der Krönung zum Kg. von †
Böhmen 1420 keine erkennbar herausgehobene
Rolle. In den Jahren seit seiner ungar. Krönung
1387 urkundete er nahezu ausnahmslos in Un-
garn, vorzugsweise in Ofen (Buda), so auch bis
in die Jahre seiner Wahl und Krönung zum dt.
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Kg. 1410/11. Bald danach führte ihn die aufwen-
dige, persönl. Diplomatie im Vorfeld und wäh-
rend des Konstanzer Konzils (1414–18) durch
Regionen des dt. Reiches und Oberitaliens so-
wie durch Frankreich und bis nach England.
Seit den frühen 20er Jahren urkundete er wieder
verstärkt in Ungarn; Ofen wird erneut als häufig
gewählter Aufenthaltsort erkennbar. Im Zuge
der in den späten 20er Jahren eskalierten Kon-
flikte mit den Hussiten in † Böhmen nahmen
kurzzeit dortige Aufenthalte zu, während der
beginnenden 30er Jahre durch eine starke Prä-
senz in Oberitalien abgelöst. Ofen verlor seither
und auf Dauer seine bevorzugte Stellung im Kö-
nigsitinerar, obwohl S. sich in den letzten bei-
den Lebensjahren wieder verstärkt in Ungarn
und † Böhmen aufhielt, jetzt auch über längere
Zeiträume hinweg in † Prag.

Weniger eine Neigung zu bevorzugtem Auf-
enthalt in bestimmten Res.en seiner Reiche als
vielmehr eine ungewöhnl. große, in ihrer Er-
streckung derjenigen † Karls IV. vergleichbare
Reisetätigkeit kennzeichnet die Regierungszeit
S.s. Sie erfaßte das Reich im ganzen weniger
ausgiebig, † Böhmen erhebl. geringer, bezog
dafür den ungar. Raum umfassend mit ein und
berücksichtigte Westeuropa phasenweise deutl.
stärker. Außer Ofen, einer traditionellen Res.
der ungar. Kg.e, tritt kein anderer Ort durch ver-
gleichsw. signifikant häufig gewählte Aufent-
halte im Königsitinerar hervor.

Die durch latenten Mangel an verfügbaren
finanziellen Ressourcen gekennzeichnete Re-
gierungstätigkeit S.s führte nicht zuletzt dazu,
daß er (gegenüber † Karl IV. nochmals gestei-
gert) seinen kgl. Anspruch auf Gastungsrecht
erhob. Namentl. die Reichsstädte und v. a. die
wohlhabenden Handelsstädte im dt. S waren
häufig und durchaus längerfristig gewählte
Aufenthaltsorte. Sie dürfen deshalb aber nicht
als Standorte einer bevorzugten Königsres. ver-
anschlagt werden, sondern ledigl. als Aufent-
haltsorte des kgl. Gastes. Berichte über Feier-
lichkeiten in Gegenwart des Kg.s finden ihren
Ort gewöhnl. in den Städten und zeugen von
einer überaus lebhaften eigenen Beteiligung
S.s, allerdings eher von einer Teilnahme des
Kg.s und seines Hofes an städt. Festen als von
Festen am Hof.

sigismund (1410–37)

Für die Städte bot sich damit die gern ge-
nutzte Möglichkeit großzügiger Privilegierung,
stets aber um dem Preis erhebl. finanzieller Be-
lastung durch die angemessene Fürsorge für
den Kg. und sein umfangr. Gefolge. Ein entspr.
Ruf eilte S. voraus, weshalb es vorkam, daß ein-
zelne Städte wenig Interesse an einem Königs-
besuch, gelegentl. sogar Ablehnung zeigten.
Nicht anders reagierte man auf die mehrfach zu
beobachtende Tatsache, daß S. wertvolle Gast-
geschenke – selbst diejenigen des engl. Kg.s –
schnellstmögl. versetzen ließ. Hierfür bediente
er sich kaufmänn. versierter Vertrauter, wovon
der Chronist Eberhart Windecke berichtet, der
angebl. selbst derartige Aufträge ausführte. Be-
reits den Zeitgenossen drängte sich der Ein-
druck auf, daß der Kg. für seine persönl., viel-
fach spontanen und durchaus widersprüchl.
Entscheidungen auf einen Kreis enger Vertrau-
ter zurückgriff. Sie repräsentierten ein breites
Spektrum an Rang und sozialer Stellung. Eine
in Hierachien oder Ämtern organisierte feste
Struktur des Hofes ist darin noch nicht zu se-
hen.

Verständl. wird dieser Befund anhand der
notwendig ähnl. Feststellung zur Königskanzlei
in ihrer Überlieferung. Durch einen Vergleich
der Hände in den archival. Dokumenten
(Reichsregisterbände, als vollständige Reihe
erstmals für die Regierungszeit S.s überliefert;
HHStA) ist erkennbar, daß die Kanzlei des Kg.s
(verstanden als funktional und personell orga-
nisierte Verwaltungseinheit am Hof) ihn nicht
immer auf seinen Fahrten begleitete. Am Bei-
spiel der engl. Reise von 1416 zeigt sich, daß die
dort vorgenommenen Aufzeichnungen über
vollzogene kgl. Rechtsakte nach der Rückkehr
auf den Kontinent (in Calais oder Aachen, der
zuerst erreichten Stadt auf Reichsgebiet?) in den
Registerbüchern der Königskanzlei nachgetra-
gen worden sind.

Anders als bei der Kanzleiführung der west-
europ. Monarchien war diejenige am Hof S.s
erhebl. weniger systematisch, die seriellen Ko-
pial- und Registerausfertigungen von Urkun-
dentexten – so auch Ernennungs- und Nobilitie-
rungsurk.n – oder Rechnungsakten kennen
kaum eine vorgegebene Rubrizierung und wäh-
len zumeist die fortschreitende Eintragung
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nach Chronologie der Ausstellungsdaten. Nur
in Ausnahmefällen bieten sie ausführl. Textwie-
dergaben, statt dessen zumeist regestenartige
Zusammenfassungen von Rechtsakten unter
Rekurs auf Formulare, die nur teilw. in einem
eigenen Formularbuch mit überliefert sind.
Hierdurch und wg. der chronolog., nicht sach-
bezogenen Zuordnung der Eintragungen, ent-
steht ein insgesamt wenig einheitl. Eindruck.
Der Formularverweis macht aber deutl., daß
mehr an normativen Vorgaben bestanden ha-
ben muß, als erhalten ist. Im Gegenzug erlaubt
die Überlieferung daher einen paläograph. ver-
gleichsw. sicheren Nachvollzug der Eintra-
gungsmodalitäten.

Zugl. lassen die Kanzleiakten erkennen, daß
der erreichte Grad an institutioneller Verfesti-
gung von Hof- und Kanzleiorganisation dem-
jenigen der engl. oder frz. Köngshöfe und selbst
der exponierten Fürstenhöfe in Frankreich noch
nicht vergleichbar entwickelt war. Eine weiter-
gehende Institutionalisierung läßt sich hinge-
gen in der Entwicklung des von S. nachhaltig
zur Geltung gebrachten Hofgerichts im »Au-
ßenbereich des königlichen Hofes« (Batten-
berg 1986, S. 66) feststellen, das funktional
wie personell mit dem Hof und seinen sonsti-
gen Einrichtungen und Funktionsträgern
(Kanzlei, Notariat) verschränkt war.

Hof und Kanzlei S.s blieben weitgehend von
personaler Vernetzung zw. dem Kg. und seinen
Gefolgsleuten und Vertrauten geprägt. In sin-
gulärer Position stand Kaspar Schlick, der ge-
genüber S. eine Generation jüngere, studierte
Artist böhm. Herkunft. Er durchlief eine bei-
spiellose Karriere, die ihn nach Heranziehung
als Schreiber, Gesandter, Angehöriger des kgl.
Reisegefolges und Rat über das Protonotariat
seit 1429/30 zum Amt des Vizekanzlers führte
und damit zur »einflußreichsten Person am
Hof« (Heinig 1995, Sp. 1490) werden ließ.
Vier Jahre später geadelt, wurde er der erste
Kanzler eines röm.-dt. Kg.s aus dem Laien-
stand.

Typ. zur Personalrekrutierung ist an diesem
Lebenslauf erkennbar: S.s Präferenz für quali-
fizierte, insbes. universitär gebildete Personen
und für solche stadtbürgerl. Herkunft, seine
Verfahrensform, geeignete Gefolgsleute für sei-

nen Entourage bei bes. Gelegenheiten –wie hier
dem Konzil in † Konstanz – für sich zu gewin-
nen und deren Chance, bei Bewährung in den
engeren Kreis der kgl. Vertrauten aufzusteigen.
Schlick diente nach S.s Tod dessen Nachfolgern
† Albrecht II. und † Friedrich III. (bis 1449)
ebenfalls als Diplomat und Kanzler. Trotz der
nur ansatzweise institutionalisierten Hoforga-
nisation stand der Charakter des Hofdienstes
als persönl. Gefolgschaft des Kg.s nicht im
Weg, wenn qualifizierte und erfolgr. Funktions-
träger sich für eine Weiterbeschäftigung im
Dienst des nächstfolgenden Herrschers (auch
über Dynastiewechsel hinweg) anboten. Auf
persönl. Qualifikation begründete personale
Kontinuität stellte eine Institutionalität in der
Organisation des kgl. Entourage her, die die
mangelnde Institutionalisierung am Königshof
in bestimmten Fällen wirksam zu ersetzen ver-
mochte.

Anhand der Königskanzlei ist, in Korrektur
älterer Forschungsmeinungen, darauf hinge-
wiesen worden (soMoraw und Erkens), daß
die röm.-dt. Kg.e des SpätMA sich aus funkti-
onalen wie legitimator. Gründen um personelle
Kontinuität bemühten. Durchaus auch unter
Rückgriff auf Personal der eigenen territorialfsl.
Kanzlei, aber keinesfalls hauptsächl. auf sie ge-
stützt, wurde stets (mit Ausnahme des Sonder-
falles † Wenzel) der Aufbau einer Königskanz-
lei eigens betrieben. Dies galt auch für S., der
unmittelbar nach seiner endgültigen Königs-
wahl 1411 zunächst einen Personalbestand aus
seiner ungar. Herrschaft übernahm, der zwar
nicht dem röm. Reich zugehörte und deshalb
auch teilw. abweichende Gebräuche kannte, da-
für aber Rang und Erfahrung einer Königskanz-
lei vertrat. Während seiner gesamten Regie-
rungszeit achtete S. darauf, personelle Vernet-
zungen zw. den Kanzleien des röm.-dt. Reiches
und Ungarns herzustellen und aufrecht zu er-
halten. Angesichts der Wirren um † Wenzel
nach dessen Absetzung im Reich war S. fortan
bemüht, auch die Belange der böhm. Königs-
kanzlei in die Hände der für die Reichsspitze
und Ungarn bereits zuständigen Personen zu
geben. Hierbei ging es allerdings ledigl. um Per-
sonalunionen, nicht um eine Verschränkung
der Ämter.
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Bis 1417 stand die Kanzlei des Reiches unter
Leitung eines Ungarn, bevor sie an Georg von
Hohenlohe, Bf. von † Passau, übergeben wur-
de, der seinerseits später in Ungarn bepfründet
wurde. Er spielte eine zunehmend wichtige Rol-
le am Hof als Rat und persönl. Vertrauter des
Kg.s, und war ihm nicht zuletzt eine wichtige
Stütze bei den heiklen Anliegen der Konstanzer
Konzilspolitik. Gewollte Kontinuität in röm.-
dt. Königstradition drückte eine Übernahme
v. a. von Kanzleibediensteten aus der Herrschaft
† Ruprechts von der Pfalz aus, in geringerem
Umfang auch noch † Karls IV. und später †
Wenzels. Für etl. Personen ist ein Wechsel von
† Wenzel über † Ruprecht zu S. belegt. Einige
von ihnen (Johann Metzumpfennig, Johann Kir-
chen u. a.) sind zugl. als Mitglieder der kgl. Fa-
milia belegt. Dazu zählte auch Simon Amman
von Asparn, der mit dem neu ernannten Kanz-
leivorsteher aus † Passau an den Hof kam,
ebenfalls bald zum Kreis der kgl. Vertrauten
zählte und bis zu seinem plötzl. Tod als Vize-
kanzler vorgesehen war. Die funktional wie per-
sönl. enge Verbindung zw. dem Kanzleramt
und einer vielschichtigen polit.-diplomat. Tä-
tigkeit für den Kg. wurde zu einem Struktur-
merkmal des Königshofes unter S.

Hierfür war auch die Rolle Kaspar Schlicks
bezeichnend, den der Kg. seit der Anfangsphase
des Konstanzer Konzils in seinen Dienst nahm
und dessen Aufstieg in den späten 20er Jahren
mögl. wurde, als die Phase der von Personal-
unionen geprägten Kanzleipolitik S.s endete. Es
gelang ihm auf Dauer erfolgreich, ein außer-
gewöhnl. Maß persönl. Engagements und ho-
her Flexibilität erfolgreich der Sache seines Kg.s
nutzbar zu machen. In den vielfältigen Heraus-
forderungen, auf die S. polit. zu reagieren hatte,
wurde Schlick eine verläßl. Stütze, die sich nicht
nur bei den Verhandlungen mit der Kurie im
Vorfeld der Kaiserkrönung 1433 oder zwei Jahre
später mit den Hussiten nachhaltig bewährte.

Anders als seine Vorgänger in den Ämtern
an der Spitze der Kanzlei brachte Schlick weder
eine bereits erreichte soziale Stellung noch eine
hochrangige Verwaltungsposition mit, als er in
den Königsdienst eintrat; vielmehr stand er für
jene Kräfte, denen ohne exponierten Hinter-
grund durch Bewährung im Königsdienst und
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in unmittelbarem Umfeld des Herrschers eine
individuelle Karriere erreichbar war. Seine fort-
an zunehmend einflußreiche Stellung ist v. a.
aus seinem persönl. Vertrauenverhältnis zu S.
zu erklären. Sie zeugt auch von dessen Ent-
schluß, in einer aktuellen Situation ihm not-
wendig erscheinende Personalentscheidungen
zu treffen, die einerseits Traditionen fortschrei-
ben konnten, andererseits ungewohnte Neu-
ordnungen wagten.

Aufschlußreich für die spezif. personelle
Prägung des Königshofes unter S. ist deshalb
weniger die Entwicklung der im ganzen unver-
ändert weitergeführten Ämterhierachie, als viel-
mehr die offenkundig persönl. betriebene Per-
sonalrekrutierung durch den Kg. Sie findet ih-
ren deutl. Ausdruck in der familia regis, einem
informellen, wenn auch festen Verfahrensfor-
men der Rekrutierung und Handhabung folgen-
den Personenverband, der als persönl. Gefolg-
schaft unmittelbar auf den Kg. ausgerichtet war.
Kaspar Schlick wurde bereits 1418 in die Fami-
liarität S.s aufgenommen, wie sich nahezu
sämtl. Vertrauenspersonen des Kg.s als famili-
ares belegen lassen.

Eine Zwangsläufigkeit der Aufnahme von
Vertrauten scheint hingegen nicht bestanden zu
haben; das Fehlen eines Familiaritätsnachwei-
ses für einige hochrangige Räte des Kg.s mag
nicht nur aus den (stets zu erwägenden) Über-
lieferungslücken in den Kanzleiregistern zu er-
klären sein. Dies gilt etwa für den Nürnberger
Bgf.en Friedrich IV. von Zollern und v. a. für
Wilhelm III., Gf. von Holland, Ludwig III. von
der Pfalz oder Ludwig VII. von Bayern-Ingol-
stadt, den Schwager Karls VI. von Frankreich;
sie alle waren in den ersten Regierungsjahren
Sigmunds enge und verläßl. polit. Vertraute v. a.
in der Außenpolitik, ohne daß sie als Familia-
ren belegt sind. Aus unterschiedl. Gründen ver-
lor sich ihre Bindung an den Kg. bis zum Ende
der Konstanzer Konzilszeit. Seither kam es
nicht mehr zum Aufbau ähnl. persönl. Bindun-
gen an Rfs.en.

Grundsätzl. einem hôtel du roi/du duc frz.,
dem royal household engl. Prägung oder auch der
Familiarität am aragones. Königshof und der
päpstl. Kurie vergleichbar – selbst in ihrer Mit-
gliederzahl von etwas mehr 500 Personen wäh-
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rend der Regierungszeit S.s –, unterschied sich
die familia regis im Reich doch von diesen. Die
förml., urkundl. (litera familiaritatis) bestätigte
Aufnahme in die Königsfamiliarität verlieh le-
digl. einen Titel. Über bes. Funktionen oder Zu-
ständigkeiten eines Familiaren (in deutsch-
sprachigen Urk.n als Diener und Hofgesinde
bezeichnet) war damit nichts gesagt. Vielmehr
verstand sich die Familiarität unter S. als poten-
tielle Verfügbarkeit für den Kg. nach dessen je-
weils aktuellen Bedürfnissen. Soweit die neu
Ernannten mit ihrer Aufnahme oder bei der Zu-
weisung eines Auftrages einen förml. salvus con-
ductus verliehen bekamen, sind sie als Gesandte
erkennbar. In denmeisten Fällen wird hingegen
nicht deutl., an welche künftigen Tätigkeiten im
einzelnen gedacht war.

In aller Regel befristet, aber wiederholbar,
wurde ein Familiare nur in Ausnahmefällen für
mehrere Jahre oder gar auf Lebenszeit aufge-
nommen. Stets war (und dies wohl nicht nur
top.) die Ernennung zugl. als Tätigkeitsbeginn
und als Auszeichnung für bereits geleistete
Dienste ausgewiesen. So hatte Kaspar Schlick
bereits einige Jahre im Umfeld des Kg.s ver-
schiedene anfallende Tätigkeiten ausgeführt,
bevor er den Titel eines familiaris erhielt. Die
Aufnahme hatte für den Ernannten wesentl.
auch repräsentative Ausdrucksfunktion: Sie
symbolisierte seine bewährte, jetzt förml. aner-
kannte und künftig noch engere Nähe zur Per-
son des Kg.s, zum inneren Kreis der Hofgesell-
schaft. Es dürfte deshalb der zeitgenöss. Wahr-
nehmung gerecht werden, von der förml. Fa-
milia Regis als einer engeren Hofgesellschaft ge-
genüber der Vielzahl der übrigen sonstigen Per-
sonen als einer weiteren Hofgesellschaft zu
sprechen. Nochmals zu unterscheiden sind je-
ne, die Vertraute des Kg.s ohne förml. Famili-
arenstatus waren und solche, die innerhalb der
familia durch bes. Auszeichnungen (milites curie
u. a., unbefristete Aufnahme, hohes Jahresge-
halt) hervorgehoben waren.

Nicht hinsichtl. aktueller Funktionen, aber
grundsätzl. Tätigkeitsfelder sind Differenzie-
rungen erkennbar. Nach ident. Formular (litera
cappellanatus) wurden die Hofkapelläne ernannt,
zwangsläufig ausnahmslos Kleriker und zu-
nächst für einen eingegrenzten geistl. Verant-

wortungsbereich zuständig. Auch sie konnten
aber mit salvus conductus aufgenommen werden
und ihre genauen Zuständigkeiten wie auch die
Grenzen zu denjenigen der Familiaren bleiben
undeutl. Ein größerer Teil der Kapelläne wurde
überdies später zu Familiaren ernannt. Unter
den Familiaren mit bes. Tätigkeitsfeldern sind
weiterhin secretarii und notarii (also das Kanzlei-
personal) und consiliarii herausgehoben, diese
in ritterbürtige und bürgerl.-gelehrte Personen
unterschieden.

Zu den im europ. Vergleich auffallenden Ei-
genarten der Hoforganisation S.s gehört
schließl. die ungewöhnl. breite soziale Streu-
ung: Personen ohne hervorgehobene soziale
Herkunft (wie Kaspar Schlick) standen neben
Kleinadeligen (wie Oswald von Wolkenstein
oder dem Doppelfamiliaren und bedeutenden
Diplomaten zw. demdt. und engl. Hof, Hartung
von Clux), Pfarrkleriker und niederrangige Or-
densangehörige neben Bf.en; an der Spitze ran-
gierten Rfs.en (wie die Hzg.e von † Bayern und
† Sachsen, insg. aber deutl. weniger als 20 Per-
sonen). In allen Gruppen konnten Angehöriger
auswärtiger Reiche vorkommen, da S. über per-
sonelle Bindung von Gefolgsleuten anderer
Herrscher eine Grundlage seiner Politik gegen-
über den Höfen in Westeuropa legen wollte.

Je höher der soziale Stand eines Familiaren,
desto schwieriger war es, dessen tatsächl. Ver-
fügbarkeit für den Kg. sicherzustellen – was
zugl. davon zeugt, daß der Typus des continuus
commensalis/familiaris/teglich hofgesind den inner-
sten Kreis der Familiarität bezeichnet, jene Ver-
trauten des Kg.s, die ständig um ihn, für ihn
verfügbar und bereit waren, jederzeit die unter-
schiedl. Dienste zu versehen. Dies setzte ihre
Abkömmlichkeit voraus und wirkte als soziale
Selektion sowohl gegenüber bürgerl. Erwerbs-
tätigkeit wie auch bezügl. fsl. Personen mit ei-
gener Hofhaltung. Im Gegenzug läßt sich hier
die Spitze der persönl. Vertrautheit mit dem
Herrscher fassen. Die Erhebung eines familiaris
zu einem continuus commensalis oder analog die-
jenige eines consiliarius zu einem consiliarius aule
nostre regie bezeugt den höchstmögl. Aufstieg für
die Betreffenden, in die unmittelbare und stän-
dige Umgebung des Kg.s und damit in einen
engsten Kreis von Familiaren bzw. Räten. Zur
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Bezeichnung solcher Vertraulichkeit ist biswei-
len eine seltene oder gar singuläre Terminolo-
gie gewählt worden (intimus familiaris). Erst bei
solchen Personen läßt sich eindeutig ausschlie-
ßen, daß sie ihre Ernennung nur als Titulareh-
rung erhielten, was bei den Mitgliedern auch
der förml. Familiarität und damit der engeren
Hofgesellschaft im Einzelfall nie grundsätzl.
abzuweisen ist.

Viele der familiares sind sozialständ. oder
hinsichtl. ihrer Herkunft nicht eindeutig zuzu-
weisen; geringfügig mehr als ein Zehntel waren
Kleriker, nur etwas weniger als die Hälfte ade-
liger Herkunft, zahlenmäßig deutl. hinter den
Bürgerlichen rangierend. Deren soziale Zuord-
nung ist allerdings nicht immer so naheliegend
wie bei den ausdrückl. als cives Benannten, unter
denen sich bspw. der wohlhabende Kaufmann
und Basler Ratsherr Henmann Offenburg fin-
det, der als erfolgreicher Diplomat S. wertvolle
Dienste leistete. Personen bürgerl. Herkunft bil-
deten nicht zuletzt die weit überwiegendeMehr-
heit der universitär Graduierten, mit einem An-
teil von insg. wenig unter einem Zehntel. Unge-
fähr die Hälfte der Familiaren stammte aus dem
Deutschen Reich, mit einem leichten Überge-
wicht der südl. Regionen, gleichmäßiger Ver-
teilung auf die Grenzregionen im W und O (al-
lerdings nur sehr geringem Anteil von Ungarn)
und ohne nennenswerte Berücksichtigung des
Nordens.

Gleich stark waren Angehörige ital. Reichs-
teile in der förml., engeren familia vertreten, na-
mentl. aus polit. wichtigen oberital. Kommu-
nen. Insg. nahezu 600 Personen ital. Herkunft
sind von S. mit unterschiedl. Ernennungen oder
Privilegienverleihungen bedacht worden, unter
ihnen ein auffallend hoher Anteil Gelehrter, v. a.
Rechtsgelehrter. Den Schwerpunkten seines
polit. Engagements folgend, wandte er sich die-
sem Personenkreis zunächst zu Beginn seiner
Regierungszeit zu und dann erneut und erhebl.
verstärkt in den 30er Jahren.

Grundsätzl. war der Ort der Ernennung von
der Herkunft der Betreffenden unabhängig da
der Kg. nach aktuellem Bedarf – und zwangs-
läufig in Kenntnis der verfügbaren Personen im
Umfeld des Hofes – entschied, wen er in der je-
weiligen Lage ernennen oder anderweitig pri-
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vilegieren wollte. Anhand der ital. Vertrauten
des Kg.s wird das Spektrum der Möglichkeiten
erneut deutlich: Neben die Ernennung zumDie-
ner oder Familiaren konnte diejenige zum Rat
oder zum comes palatinus treten, Privilegierungen
konnten von der geburtsständ. Legitimierung
über Nobilitierungen oder Erteilung des Ritter-
schlages und Wappenbesserungen bis zur Ver-
leihung des Notariats oder Doktorgrades rei-
chen.

Entsprechend dem Anteil der Kleriker von
etwa einem Zehntel griff S. zur Finanzierung
seiner ausgreifenden Personalpolitik am Hof
eher moderat auf kirchl. Pfründvermögen zu-
rück. Gewöhnl. hielt die Ernennungsurkunde
von Familiaren fest, daß die ausgesetzte Besol-
dung aus der kgl. Kasse zu erfolgen habe. Zahlr.
überlieferte Klagen über verzögerte und völlig
unterbliebene tatsächl. Zahlungen zeichnen je-
doch ein eindeutiges Bild. Deshalb griff S. im-
mer wieder auf die Mittel der Verpfändung oder
der Übertragung finanziell nutzbarer Rechte zu-
rück, um seinen Gefolgsleuten die Möglichkeit
zum fakt. Erwerb ihrer Besoldung zu geben. Pri-
vilegierungen waren hingegen für den Hof mit
häufig nicht unerhebl. Einkünften verbunden;
S.s auffallende Freigebigkeit bei der Privilegi-
enverleihung ist gewiß auch daraus zu erklären.

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß der Hof
S.s einige ausgeformte Institutionen kannte
(Hofgericht, Kanzlei), im ganzen aber wesentl.
durch Personenbeziehungen strukturiert und
damit auf die persönl. Entscheidung und den
polit. Bedarf des Kg.s bezogen blieb. Die nur
ansatzweise durch Ernennungsmodalitäten und
wenige Tätigkeitsfelder geprägte, ansonsten
weitgehend dem beliebigen Zugriff des Kg.s
verfügbare familia regis bot S. offenkundig ein
geeignetes Instrument zur funktionalen und
personellen Gestaltung seiner pragmat. Politik.

† A. Luxemburg
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Martin Kintzinger

ALBRECHT II. (1438–39)

I. Dt. Kg. (1438–39), Kg. von Ungarn
(1437–39) und † Böhmen (1438–39), Hzg. (Alb-
recht V.) von † Österreich (1411–39); * 10. Aug.
1397; ∞ Elisabeth von Luxemburg, einzige
Tochter Ks. † Sigismunds (1421); Kinder: Ge-
org (1436), Ladislaus Postumus (1440–57), Hzg.
von † Österreich (1452–57), Kg. von Ungarn
(1445–57) und † Böhmen (1453–57), Anna
(1432–62, ∞ Hzg. Wilhelm III. von Sachsen,
Mgf. von † Meißen), Elisabeth (1437–1505, ∞
1454 Kg. Kaziemierz IV. Jagiello von Polen,
Großhzg. von Litauen († Jagiellonen)); † 27.
Okt. 1439 (auf der Rückreise nach Wien an der
Ruhr, in Langendorf-Neszmély an der Donau
bei Gran),= in Stuhlweißenburg, am 18. März
in Frankfurt am Main einstimmig von den
Ebf.en Dietrich vonMainz, Dietrich II. von Köln
und Raban von Trier sowie von Pfgf. Otto I. von
Mosbach, Hzg. von † Bayern (als Vormund
Pfgf. Ludwigs IV. bei Rhein), Hzg. Friedrich II.
von Sachsen und Mgf. Friedrich I. von Branden-
burg gewählt, zur Krönungmit der Reichskrone
kam es nicht; Eltern: Hzg. Albrecht IV. von
Österreich (1377–1404) und Hzg.in Johanna So-
phie von Bayern (-Straubing).

II. Als österr. Hzg. führte A. den Abwehr-
kampf gegen die Hussiten und betrieb eine
energ. Reformpolitik durch Landfriedenssiche-
rung, Zentralisierung des Gerichtswesens, Kon-
solidierung der Finanzen, Stabilisierung der
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen (v. a. mit



337

dem S) und reformorientierte Landeskirchen-
politik. Die wirkungsvolle Förderung der habs-
burg. Stammlande setzte er auch als Kg. fort, so
daß es schwer fällt, zw. kgl. und landesfsl. Po-
litik eindeutig zu unterscheiden. Der Antritt des
luxemburg. Erbes seit 1437, wobei die Übernah-
me der Stephanskrone nach Verhandlungenmit
den Vertretern der ungar. Stände ohne nennens-
werte Opposition gelang, veranlaßte A. zu einer
am Vorbild Ks. † Sigismunds orientierten Po-
litik, in der v. a. die böhm. und ungar. Verhält-
nisse sein Handeln bestimmten. In † Böhmen
wurde A. trotz gemäßigter Haltung und Aner-
kennung der Basler Kompaktatenmit einer hus-
sit. Gegenpartei konfrontiert, die den jüngeren
Bruder Kg. Władysławs III. von Polen, Kazie-
mierz, als Gegenkg. erhob. Das führte trotz
mehrheitl. Zustimmung der böhm. Stände zum
Kgtm. A.s zu einer Reihe von Kriegshandlungen
in † Böhmen und † Schlesien. 1439 konnte der
Kg. dennoch in Ungarn gegen die andrängen-
den Türken vorgehen (unter Einschaltung des
Konzils von † Basel war es zu einem Waffen-
stillstand in † Böhmen und zu Friedensver-
handlungen mit Polen gekommen). In der Ab-
wehr der osman. Expansion erblickte A. eine
seiner Hauptaufgaben, derer sich aber die un-
gar. Stände nur unzureichend annahmen. Kg.
A. hat das engere Reichsgebiet nie betreten und
delegierte die Aufgaben der Reichsregierung an
seine Räte und die Mitglieder der Reichskanzlei.
Dabei konnten u. a. Kaspar Schlick und Konrad
von Weinsberg bedeutenden Einfluß ausüben.
Kaspar Schlick und Konrad von Weinsberg ver-
traten im Auftrag A.s jene Neutralitätspolitik,
wie sie auch die Kur- und Rfs.en in der Kirchen-
frage wahrten, und bestätigten namens des Kg.s
die Mainzer Akzeptation vom 26. März 1439. In
der Diskussion um die Reichsreform auf den
(ergebnislos bleibenden) Reformreichstagen zu
† Nürnberg (Juli und Okt. 1438) vertraten die
kgl. Räte die städtefreundl. Haltung des Kg.s.
Erkennbar sind überdies Ansätze einer Verwal-
tungsreform im Reich und Bestrebungen zur
Erneuerung der kgl. Rechte im Reich. Eine ab-
schließende Beurteilung der Reichspolitik A.s
ist wg. der Kürze seines Wirkens kaum mög-
lich, sein polit. Potential, wie es aus der Tätig-
keit als österr. Landesfs. erschlossen werden
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kann, war aber zweifellos sehr beachtlich. Dort
war seine Politik von der Vorstellung bestimmt,
ein regnum Austriae zu formen, wie dies wohl am
deutlichsten in der in etl. Urk.n verwendeten
Formel Reich und Haus Österreich zum Ausdruck
kommt. A. hat schon als österr. Landesfs. ein
hohes Herrschaftsgefühl entwickelt, ausge-
drückt in dem ihm zugeschriebenen Satz, man
müsse den Fs.en mehr lieben als seinen leibl.
Vater, und es auch auf seine Kgtm.er und die
Regentschaft im Reich übertragen. Seine aller-
ersten Maßnahmen, die Reformreichstage des
Jahres 1438, die er, wenn auch in absentia, sehr
stark beeinflußt hat, das Vorgehen in † Böh-
men und in der Kirchenfrage sowie die Umstän-
de des Zuges gegen die Türken sprechen alle-
samt für eine von Souveränität und Würde
durchdrungene Herrschaftsauffassung. Die
meßbaren Erfolge seines Wirkens blieben aller-
dings in der kurzen Königszeit gering. Immer-
hin aber kam es zur Mainzer Akzeptation, die
das Verhältnis des Reichs zum Papsttum klärte,
zur Sicherung † Böhmens gegen poln. An-
sprüche, für die Kräfte des Reiches bereitge-
stellt worden waren, und zu Maßnahmen, die
die Wiedergewinnung der durch Burgund ent-
fremdeten und bedrohten niederländ. Reichs-
gebiete, einschließl. † Luxemburgs und Fries-
lands, weiter betrieben hatten. Ersichtl. sind
auch Bemühungen, die kgl. Einkünfte zu stei-
gern und die kgl. Kammer zu sanieren, was, wie
schon zu † Sigismunds Zeiten, abermals über
die Judenbesteuerung in großem Maßstab ver-
sucht wurde. Von den großen Problemen konn-
te ledigl. die böhm. Frage einigermaßen befrie-
digend gelöst werden, die Reichsreform schei-
terte, und auch alle anderen Pläne und Vorha-
ben blieben im Ansatz stecken.

III. A.s. Itinerar weist ihn als reisenden
Herrscher aus. Kürzere Perioden ständiger Hof-
haltung an bestimmten Orten wechseln ab mit
raschen Reisen aus milit. oder diplomat. Grün-
den (zum Itinerar im einzelnen, das den kgl.
Hof als Reisehof ausweist, siehe Hödl 1978,
S. 28–37). Wie schon als Landesfs. förderte A.
auch als Kg. die Hauptstadt und Res. Wien, de-
ren Erscheinungsbild im ältesten bekannten
Stadtplan, dem sog., um 1421/22, viell. im Zu-
sammenhang mit der Heirat A.s. und im Um-
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kreis Johanns von Gmunden entstandenen Al-
bertinischen Plan festgehalten ist, und auf dem
neben Hofburg und Universität auch das para-
deys als landesfsl. Lustgarten hervortritt. Der Si-
cherung des hauptstädt. Handels und Verkehrs
diente die Errichtung neuer Brücken über die
Donau (siehe RI XII, 1975, Nr. 1064), aber auch
Interventionen zugunsten venezian. Händler,
die sich unter kgl. Geleit auf dem Weg nach
Wien befanden.

Kg. A. hat nur während seines mehrmona-
tigen, teilw. krankheitsbedingten Aufenthaltes
in † Breslau (18. Nov. 1439 bis 4. März 1439),
wo er schließl. den Reichskanzler Kaspar
Schlick zur Regelung noch anstehender Pro-
bleme zurücklassen mußte, eine von ihm direkt
und unmittelbar beeinflußte Regierungstätig-
keit entfalten können. Dort wie auch sonst in
den wenigen Monaten der Regierung A.s blie-
benMaßnahmen gegenüber den Reichsständen
und den Reichsuntertanen des engeren Reichs-
gebietes weitgehend beschränkt auf Privilegi-
envergabe, auf die Verlängerungen und Bestä-
tigungen bestehender Rechte und auf Beleh-
nungen für anwesende und beim Kg. bzw. des-
sen Hof vertretene Reichsangehörige. Dies und
eine gegenüber dem Vorgänger veränderte Ge-
schäftspraxis zeigen bzw. dokumentieren, daß
die unter der Leitung des bewährten Kaspar
Schlick stehende Reichskanzlei völlig selbstän-
dig funktionierte und auch an sehr komplizier-
ten Materien nicht scheiterte.

Dennoch wurde die ständige Abwesenheit
des Kg.s als störend empfunden. Die Meinung,
daß die Anwesenheit des Kg.s im Reich unum-
gängl. sei, war nach wie vor weit verbreitet,
wenngleich diskutiert wurde (bes. in den Som-
mermonaten 1439), ob nicht an die Stelle des
Kg.s eine als gleichrangig einzustufende admi-
nistrative Instanz treten und man dafür nicht
das Amt der Reichsverweserschaft heranziehen
könne. Konrad von Weinsberg machte nach-
drückl. darauf aufmerksam, daß der Kg. bald
zwecks Krönung und Huldigung sowie Beset-
zung des Hofgerichts ins Reich kommen solle,
könne er dies nicht tun, so möge er doch bis
dahin das Reichwenigstensmit einemVerweser
bestellen. Dem Problem versuchte Kg. A. auch
mit dem Einsatz eines der Praxis der Konzilien

vergleichbaren Gesandtschaftswesens beizu-
kommen, im Zuge dessen verstärkt das Mittel
schriftl. erteilter Vollmachten oft mit zusätzl.
Instruktion eingesetzt wurde. In den Vollmach-
ten wurde das Mandat der Gesandten manch-
mal samt gewünschtem Ergebnis zieml. präzise
abgesteckt, sonst aber öfter auch als allgemeine
Ermächtigung erteilt.

Energ. trat A. dafür ein, die kgl. Kammer,
ähnl. wie er dies im Hzm. † Österreich getan
hatte, zu konsolidieren, überließ aber diese
Aufgabe der Tatkraft und Erfahrung des schon
zu Zeiten Ks. † Sigismunds durch viele Jahre tä-
tigen »Finanzministers« Konrad von Weins-
berg, dem er dessen Vollmachten sämtl. erneu-
erte, der sich aber nicht neuen Konzepten zu-
wandte, sondern sich wie bisher auf bereits er-
probte und erschlossene Finanzierungsquellen
verließ (Reichssteuern, Judenbesteuerung und
Goldener Opferpfennig, Abgaben der Reichs-
städte), die keineswegs ausreichten und zudem
öffentl. Unmut hervorriefen. Die Lage war so
schlecht, daß sogar an die Verfremdung von
Ablaßgeldern gedacht wurde. In erster Linie
sollten aber »Judengelder« herangezogen wer-
den. Akuter Geldmangel zwang bspw. den Kg.
und seinen Hof, in † Breslau in eher minderen
Quartieren abzusteigen und die Lebenshaltung
sehr bescheiden zu gestalten, dennoch gab es
unter dem Spott der Zeitgenossen bei der Ab-
reise Zahlungsschwierigkeiten.

Erhebl. Probleme gab es auch mit der
Reichsmünze – insgesamt ergibt sich ein zieml.
desolates Bild einer Finanzverwaltung, die dem
Kgtm. keine solide Basis zu bieten in der Lage
war. Zw. den Finanzen des Hofes und der Haus-
macht wurde kaum unterschieden, denn auch
unter Kg. A. dominiert dabei der dynast. An-
spruch bis hin zu der Auffassung, daß der Kg.
letztl. der persönl. Eigentümer sei. Immer aber
gibt es auch die unternehmer. prozentuale Be-
teiligung der Mitbeteiligten.

Der in der ersten Hälfte des 15. Jh.s zu beob-
achtende Prozeß, das traditionelle Hofgericht
durch andere Formen der Gerichtsbarkeit zu er-
setzen und dafür die persönl. Iurisdiktionsrech-
te des Kgtm.s als oberstrichterl. Instanz heran-
zuziehen, wurde unter A. wesentl. in Richtung
Schieds- und Kammergerichtsbarkeit beschleu-
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nigt. Für das weiterhin bestehende Hofgericht
waren Johann Geisler als Leiter der Hofgerichts-
kanzlei und Hofgerichtsnotar und Georg Hütel
als Hofgerichtsprokurator tätig. Sie waren
gleichzeitig Mitglieder des kgl. (Hof-)Rates und
wie die Mitglieder der Kanzlei als polit. »Be-
amte« tätig. Gerichtl. Aktivitäten haben, stetig
anwachsend seit A., die Durchdringung des Rei-
ches vom Hofe aus wesentl. gefördert.

Am kgl. Hof A.s wirkten Kräfte aus der
Hausmacht und aus dem übrigen Reich nebein-
ander. Im Königsdienst wechselten sich »Be-
amte« aus beiden Bereichen ab, denn wie schon
seine Vorgänger hat auch Kg. A. bewährte Lan-
desbeamte in den Königsdienst berufen und
dem vorhandenen Personal in landesfsl. Dien-
sten erprobte Leute seines bes. Vertrauens bei-
gesellt. Neben die Kontinuität wahrenden Kräf-
te trat damit ein neues Element in den Kreis der
zum Dienst am Kgtm. Berufenen, das Dynastie
reichspolit. Interessen gleichermaßen vertreten
sollte. So wurde etwa mit Albrecht von Potten-
dorf ein prominenter österr. Landherr und en-
ger Vertrauter des Landesfs.en als kgl. Rat und
Gesandter beim Reichstag von † Nürnberg im
Okt. 1438, aber auch in diplomat. Missionen
eingesetzt. Den langjährigen Hofmeister Ks. †
Sigismunds, Gf. Ludwig XII. von Oettingen,
ließ A. durch den österr. Gf.en Johann von
Schaunberg ablösen, und den österr. Oberst-
kämmerer Hans von Ebersdorf machte er zum
ständigen kgl. Rat, ebenso den österr. Land-
herrn Stephan von Hohenberg zu einem seiner
engsten Ratgeber (v. a. in ungar. Angelegenhei-
ten). Desgleichen wurde auch der österr. Hub-
meister Ulrich Eizinger, den A. in den Freiher-
renstand erhob und ihm wg. seiner Verdienste
und Finanzkraft dabei eine gefürstete Freiung
verlieh, zum Königsdienst herangezogen.

Mit Regierungsantritt Kg. A.s gab es zwei
Hofkanzleien, denn der Kg. gliederte die österr.
Kanzlei nicht mehr in die für das Binnenreich
zuständige (röm.) Reichskanzlei ein. Gleichzei-
tig wurde auch eine gesonderte ungar. Kanzlei
weitergeführt. So kann in den Jahren 1438 und
1439 nach regionaler Kompetenz zw. einer
Reichs- (oder Römischen) Hofkanzlei und einer
Österreichischen Hofkanzlei unterschieden
werden, deren Kanzler spätestens seit 1442 als

albrecht ii. (1438–39)

cancellarius Austrie eine gewisse Selbständigkeit
der Kanzlei gegenüber dem Landesfs.en hervor-
kehrte und die durch ein eigenes Kanzleihaus in
Wien in der Hauptres. stationär wurde. In die
Reichshofkanzlei flossen damals formale wie
personelle Elemente aus der österr. Kanzleitra-
dition ein (vgl. dazu Heinig, Tl. 1, 1997,
S. 567ff.). Sie »war das Hofgebilde mit dem fe-
stesten Zusammenhalt« (Moraw 1983b, S. 39).
Kg. A. hat für die Agenden der Reichskanzlei
weitgehend das Personal seines Vorgängers
übernommen. Während die Kfs.en gerne einen
geistl. Kanzleileiter gesehen hätten, beharrte A.
auf Kaspar Schlick (um 1395/96–1449), dem seit
1433 bewährten ersten Reichskanzler aus dem
Laienstande, der schon als Vizekanzler (seit
1429) die einflußreichste Persönlichkeit am
Hofe gewesen war. Ihm unterstanden vier
hauptamtl. tätige Protonotare, von denen zwei,
Dietrich Ebbracht und Petrus Kalde, geistl.
Standes waren. Die Protonotare Marquard Bri-
sacher und Hermann Hecht waren Laien, der
Sekretär Wilhelm Tatz hingegen Freisinger Ka-
noniker. Für die Registratur war seit Sept. 1438
der zuvor in der böhm. Kanzlei beschäftigte Jo-
hannes Richter zuständig. Die Protonatore wur-
den von etl. nachgeordneten Beamten und
Schreibern unterstützt. Von den Schreibern ist
nur Jakob Widerl namentl. bekannt, doch ha-
ben auch die Protonotare selbst Urk.n und
Briefe nicht nur verfaßt, diktiert und ausgefer-
tigt,sondernauchselbstgeschrieben.Nochmehr
als unter A.s Vorgänger wurde die Kanzlei in
den wenigen Monaten der Regierungszeit des
Habsburgers in diplomat.Missionen eingesetzt,
aber auch für die Unterstützung des weitge-
spannten Aufgabenkreises des Reichserbkäm-
merers Konrad von Weinsberg herangezogen.

Konrad von Weinsberg (um 1378–1448),
Reichsprotektor beim Konzil von † Basel, un-
terhielt auch unter A. auf seiner Burg Gutten-
stein (nördl. Heilbronn) eine Art Außenstation
des Hofes in Form eines nachgerade zentralen
Stützpunktes für das gesamte Reichsgebiet.
Kein kgl. »Finanzminister« des SpätMA war be-
deutender als dieser sich in Reichs- und Königs-
diensten schließl. ruinierende oberste Admini-
strator, in dessen vondenVorgängern übernom-
mene Verpflichtungen † Friedrich III. nicht
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mehr eintrat. Konrad verfügte über eine eigene
»Behörde« samt einem eigenen kleinen Stab von
Mitarbeitern und Boten. Sie kann bürokratie-
geschichtl. gesehen als höher entwickelt einge-
stuft werden als die Hofinstitutionen und war
eine Informationsdrehscheibe, die sich an allen
wesentl. Zusammenkünften von Reichsständen
beteiligte und u. a. auch für die zahlr. Huldigun-
gen von Reichsstädten sorgte, die dem neuen
Kg. zugedacht waren. Konrad von Weinsberg
hat eine ganze Reihe polit. Komptenzen bei sich
gebündelt, Innen- und Außenpolitik ebensowie
kirchen- (Konzil von † Basel) und dynastiepolit.
Agenden, aber auch solche des Finanz-, Steuer-
und Justizwesens. Mit Ausnahme der Kanzlei-
geschäfte gab es kaum etwas, an dem der Käm-
merer, immer ausgestattet mit entspr. kgl. Voll-
machten, nicht beteiligt war (siehe dazu im ein-
zelnen Hödl 1978, S. 173ff.).

Im Justizwesen hat Kg. A. seine persönl. Ju-
risdiktion unter Miteinbeziehung schiedsrich-
terl. Gerichtsformen und der Kammergerichts-
barkeit als eine aus der persönl. Iurisdiktion des
Kg.s abgeleitete Gerichtsform, die die kgl.
Machtfunktionen stärken sollte, zu fördern ge-
sucht und dafür zunehmend gelehrte Mitglieder
seines Hofrates herangezogen. »Verbehörd-
licht« wurde dieses Kammergericht durch das
Zusammenwirken persönl. Gerichtsrechte des
Kg.s mit seinem Hofrat, der nun immer mehr
aus gelehrten, gut ausgebildeten Juristen be-
stand, die in der Erfüllung ihrer Aufgaben von
der Hofkanzlei unterstützt wurden. Mitglieder
(consiliarii) dieses Rates, der die Hauptlast der
diplomat. Missionen zum Papst, zum Konzil
und zu den Kfs.en trug, waren neben den drei
Spitzen Konrad von Weinsberg, Kaspar Schlick
und dem Reichserbmarschall Haupt II. von Pap-
penheim, der wie seine Vorgänger seit dem 12.
Jh. für den Schutz des Judenrechtes zuständig
war, die Bf.e Johannes Schele von Lübeck, Le-
onhard von Passau, Friedrich von Regensburg,
Nikodemus della Scala von Freising, Sylvester
von Chiemsee, Peter von Augsburg und der in
A.s. Zeit nicht mehr in Erscheinung tretende
Walram vonUtrecht, weiters der Abt desWiener
Schottenkl.s Johannes von Ochsenhausen und
der Propst der Augustiner-Chorherren von Klo-
sterneuburg Georg Muestinger sowie die ge-

lehrten Kleriker und Doktoren Georg Fischel,
Johannes von Eich und Rudolf von Rüdesheim.
Als Administrator (Geschäftsführer?) des Hof-
rates war der Protonotar Dietrich Ebbracht tätig.
Für die Reformreichstage bediente sich Kg. A.
nahezu ausschließl. der dem Laienstand ange-
hörigen Mitglieder des Rates, also neben Kas-
par Schlick, Konrad von Weinsberg und Haupt
von Pappenheim der Hofgerichtsbeamten Jo-
hann Geisler und Georg Hütel, aber auch Mar-
quard Brisachers und des österr. Marschalls
Albrecht von Pottendorf. Weil man eine bedeu-
tende Gesandtschaft des Basler Konzils dort er-
wartete, wurde dieser Gruppe beim Nürnberger
Oktoberreichstag des Jahres 1438 auch der Bf.
von † Passau, Leonhard, beigegeben. Ständige
Funktionen im Rat übte auch der Ritter Hartung
Klux, der schon Ks. † Sigismund als familiaris
gedient hatte, und seit Juli 1439 wahrscheinl.
auch Heinrich von Beinheim. Temporär tätig
und mit Spezialaufgaben betraut waren auch
Persönlichkeiten aus dem reichsstädt. Bereich
wie Walter von Schwarzenberg d.Ä. aus Frank-
furt am Main, Walter Ehinger aus Ulm, Ulrich
aus † Augsburg, Michael aus Oberehnheim so-
wie der Basler Ratsherr Henmann Offenburg
und wohl auch Sebald Beheim aus † Nürnberg.
Zusätzl. zog A. auch Räte aus dem böhm. und
ungar. Kgr. und aus dem österr. Hzm. für Agen-
den seiner Regierung heran, bspw., wie er-
wähnt, Albrecht von Pottendorf auf den Reichs-
tagen, Johann von Schaunberg für † Schlesien
und Stefan von Hohenberg für Verhandlungen
mit Polen. Angemerkt sei, daß A. eine im Ver-
gleich zur kurzen Regierungszeit sehr große
Zahl von Personen in den Kreis seiner familiares
aufnahm und sie damit, in welcher Form auch
immer, zu Diensten bei Hof verpflichtete. Hof-
kapläne A.s waren der † Passauer Dekan Burk-
hard Krebs und der gelehrte Theologe Rudolf
Wolkardi von Heringen, letzterer diente dem
Kg. auch als Leibarzt.

Von einer Hofdame der machtbewußten
Ehefrau Kg. A.s, der Frau des Wiener Patriziers
Johann Kottanner, des Kammerherrn des Wie-
ner Dompropstes, und Wwe. des Ödenburger
(Soproner) Bürgermeisters Peter Székeles, He-
lene Kottannerin, stammt eine in spannendem
und detailgenauen Erzählstil, in bayer.-österr.
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mundartl. gefärbter Sprache um 1450 verfaßte
Denkschrift, die zeigt, wie die 31jährige Köni-
ginwitwe Elisabeth gemeinsam mit Helene
nach dem Tod ihres Gemahl vom Hofe aus dy-
nast. Politik machte: Elisabeth geht zum Schein
auf den ihr von ungar. Standesherren vorgeleg-
ten Plan ein, den 16jährigen Polenkg.Władisław
zu heiraten, um Zeit zu gewinnen, weil ihr die
Geburt eines Sohnes vorausgesagt ist. Sie be-
auftragt ihre Kammerfrau Helene, die streng
bewachte Stephanskrone aus der Plintenburg
(heute Visegrád) zu entwenden, was der Kottan-
nerin in der Nacht vom 21. auf den 22. Febr.
1440mit Hilfe eines ungar. Adeligen und dessen
Dieners gelingt. Noch am 22. Febr. 1440 bringt
sie die Krone auf einem Schlitten über die zuge-
frorene Donau zur Kg.in in Komorn, die eine
Stunde nach Eintreffen der Krone des Ladislaus
Postumus entbunden wird, wobei Helene Heb-
ammendienste leistete. Knapp drei Monate spä-
ter kann Ladislaus in Stuhlweißenburg vom
Graner Ebf. mit der ungar. Stephanskrone ge-
krönt werden. Bei diesem Akt hielt Helene Kot-
tanerin den Säugling im Arm.

† A. Habsburg † C.1. Wien
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friedrich iii . (1440–93)

FRIEDRICH III. (1440–93)

I. Als Friedrich V. Hzg. von † Österreich,
Steiermark, Kärnten, Krain etc. (leopold.-inner-
österr. Linie der Habsburger), * 21. Sept. 1415
Innsbruck erstes Kind Hzg. Ernsts von Inner-
österreich (1377–1424) und Cimburgis’ von Ma-
sowien (1394/97–1429). – Geschwister: Marga-
rethe (1416/17–86, – Kfs. Friedrich II. von Sach-
sen), Albrecht VI. (1418–63, –Mechthild von der
Pfalz, Wwe. Gf. Ludwigs I. von Württemberg-
Urach), Katharina (1420–93, – Mgf. Karl I. von
Baden), Alexandra (* 1421? † vor 1422), Anna
(1422–29), Rudolf († vor 1423), Leopold († vor
1423), Ernst (II., † 1432). – 1435 Antritt der selb-
ständigen Regierung. 2. Febr. 1440 Wahl zum
röm.-dt. Kg. als F. (bei Ignoranz Friedrichs »des
Schönen«) in Frankfurt am Main; 6. April 1440
Wahlannahme; 17. Juni 1442 Königskrönung in
Aachen. – – 18. Aug. 1451 in Lissabon per proc.
Eleonor vonPortugal (* vermutl. 8. Sept. 1436–3.
Sept. 1467), Tochter Kg. Duartes von Portugal
(* 1391, reg. 1433–38) und Leonors († 1445) von
Aragón; 16. März 1452 Hochzeit und Krönung
zum ital. Kg. in Rom. – 19. März 1452 Krönung
zum ital. Kg. und Kaiserkrönung in Rom, 17.
Febr. 1459 Wahl, 4. März 1459 Krönung zum
Kg. von Ungarn. – Kinder: N.N. (* wohl 1. Juni
1454, † bald darauf), Christoph (* 16.Nov. 1455,
† 21. März 1456), † Maximilian (I.) (* 22. März
1459, † 12. Jan. 1519), Helena (* 3. Nov. 1460,
† 28. Aug. 1461), Kunigunde (* 16. März 1465,
† 6. Aug. 1520), Johannes (* 9. Aug. 1466, † 10.
Febr. 1467). – † 13. Aug. 1493 in Linz an den
Folgen einer am 8. Juni 1493 vorgenommenen
Amputation des rechten Fußes und an der Ruhr
infolge übermäßigen Melonengenusses. Beiset-
zung der Intestate in der Stadtpfarrkirche in
Linz, Leichnam auf Anordnung † Maximilians
in St. Stephan in Wien beigesetzt.

II. Das Verdikt der älteren Forschung, dem-
zufolge dieser Habsburger ein kauziger, unrit-
terl., konfliktscheuer und geiziger, von gänzl.
armseligen Interessen geprägter und auf seinen
häusl. Palast reduzierter Phlegmatiker gewesen
sei, der mit seiner vermeintl. Devise aeiov (ge-
deutet als »Alles Erdreich ist Oesterreich unter-
tan«) einen niemals weniger als hypertrophen
Anspruch erhoben habe, ist seit den neueren
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Analysen seiner Regierungspraxis und seines
Hofes obsolet. Diese lassen zwar keinen strah-
lenden Helden und dynam. Gestalter der polit.
Verhältnisse hervortreten, aber doch einen
Herrscher, der im Licht seiner Bedingungen
und Leistungen mitnichten als »des Heiligen
Römischen Reiches Erzschlafmütze« diskredi-
tiert werden darf. Der erste seiner beiden maß-
gebl. Erfolge besteht in der am Ende einer au-
ßerordentl. langen und krisenhaften Regie-
rungszeit bewirkten Wiedervereinigung der seit
1379 geteilten Länder des »Hauses Österreich«
in einer Hand, wodurch er in Verbindung mit
der partiellen Aneignung der Hinterlassen-
schaft der † Luxemburger sowie einer verbürg-
ten Anwartschaft auf Ungarn, v. a. aber durch
die Anbahnung der burgund. Erbschaft das
Fundament für den großdynast. Aufschwung
der Habsburger legte. Sein zweites histor. Ver-
dienst war, daß er die »ererbte«, um 1450 gip-
felnde Krise der röm.-dt. Zentralgewalt durch
die Kombination eines »römisch« gesteigerten
monarch. Majestätsverständnisses mit einem
dynast. Präeminenz- und Sendungsbewußtsein
überwunden hat. Durch sein 1470/71 verstärktes
Bemühen, das Reich noch einmal als Hof-Staat
zu organisieren, wurde die weitere Dualisierung
der Reichsverfassung allerdings nur bis zu sei-
nem Tod hintangehalten. Trotz der »monar-
chisch« gesteigerten Leistungsfähigkeit und In-
tegrationskraft des Hofes – u. a. durch eine ten-
denziell reichsweite Wirksamkeit, durch Ver-
schriftlichung, Verrechtlichung und Institutio-
nalisierung bei klarer Umschreibung der mon-
arch. Prärogativen und deren Sanktionierung
sowie durch Akademisierung und Professiona-
lisierung – erwies sich die Erfassung und Ge-
staltung des zunehmend entwickelten und ver-
dichteten regionalen polit. Lebens von einem
einzigen Herrschaftsmittelpunkt aus als über-
holt. Nur zwei Jahre nach seinem Tod wurden
mit dem Kammergericht und dem Reichstag
zwei neue Bühnen außerhalb der tradierten
Hofstrukturen etabliert.

III. 1. Mit der Konstituierung seines eige-
nenHofes emanzipierte sich F. 1435 von der seit
1424 andauernden Vormundschaft seines On-
kels Hzg. Friedrich IV. von Tirol und organisier-
te seine selbständige Regierung in seinen in-

nerösterreich. Erblanden. Dies war binnen kur-
zem durchgeführt, so daß er schon wenig spä-
ter eine Reise ins Heilige Land unternehmen
konnte, auf welcher er und rund 50 adelige
Begleiter zu Rittern des Hl. Grabes geschlagen
wurden. Die weitere personelle, institutionelle
und in mancherlei Hinsicht auch kulturelle Ent-
wicklung des Hofes wurde im wesentl. geprägt
durch das Aufeinandertreffen unterschiedl.,
sachl. und zeitl. variierender Anforderungen
und Traditionsstränge infolge der Erhebung F.s
zum röm.-dt. Kg. (1440) und Ks. (1452) sowie
durch eine außerordentl. wechselvolle und kon-
fliktreiche dynast.-territoriale Herrschaftsge-
schichte. Seit etwa 1375 befand sich der Herr-
scherhof wg. der bes. ungünstigen und unabän-
derl. Rahmenbedingungen seiner Existenz und
Struktur in einer Phase der Destruktion. Stärker
als jemals zuvor reduzierten sich seine Funkti-
onen darauf, die Selbstbehauptung des Herr-
schers in dem noch locker gefügten Gemein-
wesen »Reich« zu organisieren, und um so we-
niger konzentrierte sich dort der durch eine re-
lativ große Eigenständigkeit gekennzeichnete
Adel aus dem Reich und den Erblanden. Der
Tiefpunkt der Krise um 1450/60, an welchem F.
im höf. Alltag von einem gleichermaßen pro-
vinziellen wie sozial bescheidenen Gefolge mit
bes. geringer Integrationskraft umgeben war,
wurde seit etwa 1470 durch eine höf. Intensivie-
rung überwunden, indem allmähl. wieder
Kfs.en und Fs.en höf. eingebunden wurden.
Diesen Bedingungen des röm.-dt. Kgtm.s gin-
gen fast noch mehr dynast. Variablen parallel.
Die von F. als Senior des Hauses † Österreich
resp. Vormund regierten Länder der Tiroler Li-
nie und der Albertiner gingen ihm 1446 bzw.
1453 wieder verloren. Erst mit dem Tod seines
Bruders Albrecht VI. († 1463), welcher ihm erst-
mals 1443, v. a. aber seit 1458 mit Hilfe starker
Landstände eigene Herrschaftsbereiche abge-
drungen hatte, erweiterte sich der erbländ. Re-
ferenzbereich des Ks.s und seines Hofes auf das
donauösterr. Erbe der Albertiner mit der Kapi-
tale Wien. Die territoriale Herrschaft stabilisier-
te sich indes nicht dauerhaft, weil die 1458/59
begründete Konkurrenz mit seinem dynast. Ad-
optivsohnMatthias »Corvinus« um das Kgr. Un-
garn sich verschärfte. Als dieser ungeachtet der
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andauernden Osmanenbedrohung ab 1482 die
östl. Erbländermilit. zu okkupieren begann und
schließl. Wien (1485) und Wiener Neustadt
(1487) eroberte, mußten sich der Ks. und
sein geschrumpfter Hof in das oberösterr. Linz
flüchten. Dem Verlust eines Großteils des vor-
maligen erbländ. Substrats entsprach eine noch
weitergehende Öffnung des Hofes zum außer-
erbländ. Binnenreich als zuvor, der bescheide-
nen Linzer Residenzbildung eine rege und aus-
gedehnte Reisetätigkeit, im Zuge welcher der
Ks. die Wahl seines Sohnes † Maximilian I.
(1486) zum röm.-dt. Kg. organisierte, dessen
flandr. Abenteuer bereinigte (1488/89) und die
zu dessen Lasten gehende Expansion der bayer.
† Wittelsbacher unterband. Die letzten Jahre
vom Anfall Tirols und † Vorderösterreichs so-
wie der von † Maximilian ins Werk gesetzten
Rückeroberung der östl. Erblande (1490/91) bis
zum Tod des Ks.s begreift man am besten als
eine Situation polit.-personeller Konkurrenz
und Überschneidung †Maximilians und seines
Hofes mit dem kleinen, wenig prächtigen und
zusehends residenten Linzer Hof des Vaters, der
weitgehend in demjenigen des Sohnes aufging.

In Anbetracht all dessen konnte der ksl. Hof
schwerl. international prägend sein. Seine Lei-
stung wird man primär an dem durchschnittl.
Niveau der »deutschen« Hofentwicklung mes-
sen und danach beurteilen, ob und wie ihm die
Integration von Erbländern und Reich als der
elementaren Herausforderung gelungen ist, vor
die sich jeder röm.-dt. Herrscher des späten MA
gestellt sah. Ein irreales Verhältnis von Reise-
und Residenzherrschaft zugrunde legend, hat
die ältere Forschung auch in dieser Hinsicht
ärgste Defizite F.s. konstatiert. Tatsächl. hat
dieser sich zusammengerechnet nur etwa neun
von 53 Regierungsjahren außerhalb seiner Er-
blande aufgehalten und diese zw. 1444 und 1471
mit Ausnahme zweier Reisen nach Italien (1452
und 1468/69) 27 Jahre lang überhaupt nicht ver-
lassen. Auch das weniger stat. innererbländ. Iti-
nerar zeigt die Präferenz einer residentiellen
Regierung auf der »Schiene« Graz – Wiener
Neustadt – Wien. In diesen Residenzen sowie
zuletzt in Linz haben sich F. und sein Hof alles
in allem 35 Jahre aufgehalten – ein Viertel der
gesamten Regierungszeit allein in dem stark
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befestigten, zusammen mit den Vorstädten ca.
7–8000 Einw. zählenden Wiener Neustadt, wo
er ebenso seinem eigenen Baubedürfnis wie
dem Ansiedlungswillen von Adel, Gelehrten
und Künstlern willfahren konnte und Zugriff
auf eine die höf. Bedürfnisse weitgehend erfül-
lende Bevölkerung besaß. Daß sich der Hof F.s
weder im Inner- noch im Gesamt-Österr. er-
schöpft, sondern sich über die Fortsetzung des
luxemburg. Modells (1440–50) und eine erb-
länd. Provinzialisierung (1450–69) weit zum
außererbländ. Binnenreich geöffnet hat (1470–
93), und daß diesen Stadien bei fortges. an-
sehnl. Fluktuation eine Entwicklung von klei-
nen Verhältnissen zum ausgeprägt differenzier-
ten Hof der 1470er Jahre zum geschrumpften
Hof der Linzer Zeit entspricht, läßt sich wg. des
Fehlens »regulärer« Personal-, Bewirtungs-,
Stall- und Gagenlisten ebensosehr nur mittels
der Korrespondenzanalyse und der Prosopo-
graphie erkennen wie in Anbetracht fehlender
Hofordnungen, anderer »Ordonnanzen« und
Zeremonienbücher die Struktur und das alltägl.
Dasein des Hofes. Kombiniert mit einer zurück-
haltenden Auswertung der anläßl. außerge-
wöhnl. Gelegenheiten überlieferten Gefolg-
schafts-, Einzugs- und Beherbergungslisten er-
gibt sich immerhin zweifelsfrei, daß der auf den
Herrscher und dessen persönl. Regiment aus-
gerichtete und immer noch stärker personali-
sierte als – mit freilich zunehmender Tendenz –
institutionalisierte Hof F.s. zumindest nominell
erhebl. größer war als die meisten zeitgenöss.
dt. Fürstenhöfe. Verursacht wurde dies aller-
dings im wesentl. durch verschiedene, nicht sel-
ten lockere Formen der Integration in den »wei-
ten« Hof, welcher bei bestimmten Gelegenhei-
ten 6–900 Pferde »benötigten« mochte, wobei
die Spanne der von den Höflingen mitgeführten
Pferde von fünf bis zwanzig reichte. Der tägl.
Hof umfaßte fraglos erhebl. weniger als 600
Personen, die in den Res.en überwiegend in ih-
ren Privathäusern und -unterkünften wohnten.
Die als Mitunternehmer an dem verwickelten
System »Hof« stark beteiligten Höflinge riskier-
ten massive Eingriffe des Ks.s in ihr Privatleben,
denn dieser verheiratete sie nicht nur zu gern,
sondern erhob u.U. auch Ansprüche auf ihr
Amts- und Privateigentum.
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Dies war die Kehrseite der beträchtl. Ein-
fluß-, Aufstiegs- und Bereicherungschancen,
die sich ihnen boten und die zu der notor. Do-
minanz kleiner Personengruppen und konkur-
rierender Fraktionen beigetragen hat, die für
den Hof charakterist. erscheint. Einem anfängl.
maßgebl. Triumvirat illiterater steir. Barone,
welches die kanzleinahen Gelehrten Räte be-
kämpfte, folgten um 1450 der bürgerl. Kanzler
und zwei rechtsgelehrte Kanzlisten, ehe gegen
Ende der Regierungszeit nach einer oberdeut-
schen Grafenfraktion ein einziger Vertrauter ge-
radezu als »der junge Kaiser« bezeichnet wird.
Dem Wechsel der bes. Mächtigen gingen aller-
dings eine Verbreiterung der Gruppe der mitt-
leren Einflußreichen sowie eine regionale Aus-
weitung und partiell auch eine institutionali-
sierte Regulierung des Hofes parallel. Durch Fa-
milienbeziehungen und die noch nicht unter-
bundenen Loyalitäten und Dienstverpflichtun-
gen gegenüber Dritten, die zahlr. Höflinge als
Lobbyisten tätig sein ließen und spektakuläre
Demissionen einschließl. Geheimnisverrats be-
günstigte, bestand überdies ein Netzwerk mit
anderen Fürstenhöfen, doch blieb das Ausmaß
der überregionalen familiären Vergesellschaf-
tung bescheiden. Das vielköpfige Eindringen
der neuen sozialen Gruppen des Bürgertums
und der Universitätsbesucher sowie die Ergän-
zung des gfl., freiherrl. und ritterl. Adels um
weltl. Fs.en oder deren Söhne hat im letzten Re-
gierungsdrittel maßgebl. zu der Ausweitung
des traditionell erbländ.-oberdt. beschränkten
Herrscherhofs zu dem gleichmäßiger politisier-
ten Reich der Neuzeit beigetragen. Überwie-
gend handelte es sich schon aus versorgungs-
techn. Gründen umGeistliche, aber die Zahl der
gelehrten Laien stieg zusehends an. Daß Ver-
treter des Wirtschaftsbürgertums ungeachtet
der teils engen Geschäftsbeziehungen keine
Chance erhielten, in Ratspositionen vorzudrin-
gen, war demgegenüber ein eklatantes Defizit.

Die Diskrepanz zw. dem in gewisser Hin-
sicht noch gesteigerten Anspruch auf den Vor-
rang des Ksm.s und seiner vergleichsw. be-
scheidenen höf. Realisierung ist nur wenigen
bewußt geworden und hat dessen Würde
schwerl. widerlegt. Während die dt. Reichsstän-
de den Kaiserhof als normal, ja respektabel

empfanden und ledigl. Unzulänglichkeiten bei
der Erfüllung ihrer eigenen Anliegen anpran-
gerten, haben Vertreter und Kenner ital. und
westeurop. Höfe die prunkvolle Repräsentation
und andere Attribute ihres Majestätsverständ-
nisses vermißt. Einige klerikale Gegenstimmen
erhoben die Einfachheit der Hofhaltung gera-
dezu zum Vorbild.

2. Bei einigen der »täglichen« Hofämter ist
die beim Kgtm. schon vorher angelegte Teilung
in ein erbländ. und ein reichsbezogenes Amt
endgültig durchgeführt worden, was Funktions-
und Rangveränderungen nach sich zog. Unter
dem nach 1455 tatsächl. eine Zeit lang am Hof
wirkenden Mgf.en Albrecht (»Achilles«) von
Brandenburg-Ansbach hat das Amt des zum
Obersten (Groß-, »Reichs-«) Hofmeisters zu-
sehends schutzfunktionelle und milit. Züge er-
langt, so daß der Rfs. schließl. unter Beibehal-
tung des Titels als nicht höf. gebundener Exe-
kutor des ksl. Willens im Reich fungierte und
ungewollt der Erbhofmeisterwürde der † Wit-
telsbacher »vorarbeitete«. Teile der von ihm
nicht ausgeübten höf. Funktionen einschließl.
der Aufsicht über den Küchenmeister – einer
erst im letzten Regierungsdrittel »reichisch« be-
setzten Charge vorwiegend milit. Bedeutung –
gingen auf den erbländ. gebundenen Haushof-
meister, auf denKammermeister und auf die am
habsburg. Hof fortan anstatt eines fehlenden
Zeremonienmeisters etablierte Charge des Stä-
belmeisters über. Zum Leiter des gesamten Ho-
fes avancierte im letzten Regierungsdrittel des
Ks.s nunmehr als »Oberster« Hofmarschall be-
zeichneter Vertrauter Sigmund Prüschenk, der
fünfte und letzte der bekannten Inhaber dieses
immer nur »einfach« besetzten Amtes. Als ein
Subunternehmer des »Systems Hof« einer der
maßgebl. Kreditgeber seines kriegsbedingt bes.
geldbedürftigen Herrn erlangte der auch auf der
Gehaltsliste der bayer. Hzg.e stehende, ledigl.
im diplomat. Außendienst funktionell einge-
schränkte Hofmarschall eine solch dominante
Stellung, daß er geradezu als der jung keiser be-
zeichnet wurde. Begonnen hatte Prüschenk sei-
nen Dienst für den Ks. als einer von rund zwan-
zig überwiegend der innerösterreich. Ritter-
schaft angehörenden und milit. verwendeten
Truchsessen, denn dies war viel eher als das
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marginale Schenkenamt eine der Einstiegspo-
sitionen für junge Landadelige in den Hof-
dienst. Wie die beiden einzigen rgfl. Truchses-
sen setzte auch Prüschenk von hier aus zu einer
steilen höf. Karriere an. Deren zweite Station
war die Hofkammer als das mit eigenem Per-
sonal (Kammerschreiber, -knecht) versehene
höf. Zentrum von über vierzig namentl. bekann-
ten und vielerorts tätigen Kämmerern. Dieses
nach dt. Königstradition erstrangige Sammel-
becken der persönl. »Kammerdiener« und des
kreditbereiten, zuletzt auch mit dem oberdt.
Großkapital verflochtenen erbländ. Finanz-
adels, war ungeteilt auch für die Einkünfte zu-
ständig, die der Herrscher aus dem Reich be-
zog. Nachdem die bis 1461 von einem höchst
einflußreichen Vertrauten bekleidete Charge
des Kammermeisters anschl. einen Teil ihrer
Funktionen an den Hofmarschall und an den
Ks. selbst verloren hat, kannte der Hof der Spät-
zeit auch in Anbetracht geschwundener Res-
sourcen nur noch zwei Kämmerer als de-facto
Kammermeister. Indem diese und einige »Kol-
legen« zugl. Ratsmitglieder waren und enge Be-
ziehungen zum Fiskalprokurator und zum
Kammergericht sowie zur röm. Kanzlei unter-
hielten, nahmen sie die Kammerräte † Maxi-
milians vorweg.

Über die rechtl. Formen, in denen der Herr-
scher seine Obrigkeit gegenüber seinen territo-
rialen Untertanen und gegenüber den Reichs-
ständen zur Geltung brachte, ist erhebl. mehr
bekannt als über den prozessualen Austrag bin-
nenhöf. Konflikte durch den Ks., den Hofmar-
schall und ad hoc bestimmte Räte. Kennzeich-
nend ist neben der auch hier tendenziell durch-
geführten Trennung zw. territorialen und reich.
Prozeßmaterien die endgültig 1453 vollzogene
Ersetzung des seit 1235 tradierten kgl. Hofge-
richts durch das Kammergericht. Dieses pro-
zedierte im Rahmen eines ausschließl. reichs-
bezogenen »Instanzenzugs« röm.-rechtl. und
war der Präsenz und dem Einfluß des Herr-
schers wieder derart stark unterworfen, daß
dieser es zw. 1464 und 1475 zusammen mit der
für das Reich zuständigen Hofkanzlei nachein-
ander an zwei rechtsgelehrte geistl. Rfs.en ver-
pachten konnte. Diese haben dann nicht nur
Einfluß auf »ihr« niederes Gerichtspersonal
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(geschworener Rufer, Pedell, Knecht, Boten,
Diener) erlangt, sondern mit ihnen verbindet
sich tatsächl. eine maßgebl. neuartige Differen-
zierung der Geschäftsabläufe und damit an-
sehnl. höf. Modernisierung. Neben der Instal-
lierung des Fiskalprokurators und selbständi-
ger professioneller Hofprokuratoren nach ku-
rialem Muster zeigt v. a. die beeindruckende
Zahl von insgesamt fast 350 aus dem gesamten
Reich stammenden Gerichtsbeisitzern, von de-
nen rund hundert gelehrte Juristen waren, das
Kammergericht als eines der höf. Zentren ge-
lehrten Sachverstands neben den Kanzleien und
dem Hofrat.

Die bis dahin überwiegend einheitl. Hof-
kanzlei wurde schon 1441/42 in zwei Kanzleien
aufgespalten, von denen die »österreichische«
für alle erbländ. und die »römische« für alle
nichterbländ., also alle »Reichsmaterien«, zu-
ständig war, was aber in der Praxis vielfach
durchbrochen wurde. Beide Kanzleien blieben
prinzipiell an die Präsenz und den Einfluß des
Herrschers gebunden, doch hat die röm. Kanz-
lei ungeachtet der zurückgewiesenen Erzkan-
zellariatsansprüche schon deshalb ein größeres
Eigenleben entwickelt, weil sie 1452/57–75 –
seit 1464 zusammen mit dem Kammergericht –
aus fiskal. Motiven gegen eine Jahrespauschale
verpachtet wurde. Gleichwohl waren beider
Aufbau und – einschließl. der eigenen Küche,
Finanzverwaltung und des Hilfspersonals – ge-
nossenschaftl. Struktur sowie institutionelle
und soziale Entwicklung identisch: Nachdem
der soziale Rang der an ihrer Spitze stehenden
Kanzler in der Mitte der Regierungszeit in
geistl. Fs.en, ja sogar einem Kfs.en kulminiert
hatte, erlangten die bürgerl., teils humanist.
Kanzleileiter der Spätzeit allenfalls den Titel ei-
nes Vizekanzlers. Unterhalb der Kanzler orga-
nisierten stets mehrere universitär gebildete
Protonotare die auch in deren Privathäusern or-
ganisierte Kanzleiarbeit und waren als Räte und
Diplomaten tätig, wohingegen außer den No-
taren nun auch die Sekretäre die eigentl.
Schreibarbeit vollführten.

Viele Protonotare und Sekretäre erlangten
aufgrund ksl. Promotion Bm.er und andere
geistl. Ämter. Spätestens dann stießen sie zu
den insgesamt 433 vom Hof F.s teils locker in-
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tegrierten Räten, die cum grano salis je zur Hälf-
te aus den Erblanden und aus dem außerer-
bländ. Binnenreich stammten. Im letzten Re-
gierungsdrittel nahm nicht nur die Zahl der
weltl. Räte aus dem außererbländ. Binnenreich
zu, sondern waren v. a. nahezu alle oberdt. Bf.e
dem Ks. wenigstens als Räte von Haus aus ver-
pflichtet. Nicht zuletzt diese beförderten die
Zahl sämtl. Gelehrter Räte auf gut 170 Perso-
nen, und Schwaben zu dem mit Abstand wich-
tigsten Rekrutierungsgebiet. Die Zahl der
gleichzeitig am Hof präsenten »täglichen« Räte
ging im Normalfall nicht über ein gutes Dut-
zend hinaus, von denen nur vier bis sechs den
»engen« Rat als maßgebl., tägl. tagende Ent-
scheidungsgremium des Ks.s bildeten. Die vom
gesamten Rat getragene Diplomatie ist zum
Ende der Regierungszeit wieder beträchtl. ge-
steigert worden. Eine Tendenz zur Akademisie-
rung und Professionalisierung der rund 130 ein-
gesetzten Personen ist unverkennbar, relativ am
schwächsten ausgeprägt scheinen die Laisie-
rung und die Entwicklung zu aktiven wie pas-
siven Residenten. Kaum eine Rolle im zwi-
schenhöf. Verkehr haben die ohnehin wenigen
Persevanten, Herolde und Wappenkg.e ge-
spielt, die wie übl. den Namen des von ihnen
vertretenen Landes führten (»Romreich«,
»Österreich«, »Steierland«usw.).Übergelegentl.
Botendienste hinaus erfüllten sie diplomat. Auf-
träge wohl nur in dem nicht ungewöhl. Fall ih-
rer doppelten Indienstnahme und Rekreditie-
rung.

Der geistl. Hofkapelle gehörten über die Re-
gierungszeit hinweg – teils nur ehrenhalber –
knapp 170 Geistliche aus den Erbländern und
aus dem Reich an. Der tägl. anwesende Kern,
aus denen die Prinzenerzieher genommen wur-
den, war ansehnl. groß – sogar auf Reisen ließ
sich der Ks. von bis zu fünf Kapellänen beglei-
ten. Den höchsten Rang erlangte die Hofkapelle
nach 1469, als zeitweilig ein eigener Hof-Bf. ver-
fügbar war, welchem der Ks. auch als Beicht-
vater vertraute. Innerhalb der Kapelle hat sich
durch frühzeitige Spezialisierung geistl. bei
gleichzeitiger Integration weltl. Chorsänger der
vokale Kern einer professionellen »Hofmusik-
kapelle« verselbständigt. Die aus durchschnittl.
sieben bis zehn erstklassigen, fast ausschließl.

aus Wallonien stammenden und teils von der
Kurie abgeworbenen Sängern bestehende Kan-
torei schlug auch mit dem vorherrschenden
franko-fläm. Musikstil eine Brücke zw. der lu-
xemburg. Tradition und † Maximilian I. Sie
wurde bei Aufführungen durch bis zu 17 ver-
schiedene, überwiegend aus den Erbländern
stammende Instrumentalisten ergänzt, die mit
Ausnahme der Organisten anderen Hofämtern
unterstanden und vielfach zu weltl. Zwecken
eingesetzt wurden. Alles in allem hat die Hof-
musik die repräsentativen Erfordernisse einer
ksl. Umgebung erfüllt. Die entspr. Einrichtun-
gen der dt. Fs.en hat sie bei weitem übertroffen,
und zumindest ihr vokales Element war auch in-
ternational »konkurrenzfähig«.

Die medizin. Versorgung des auf seine Ge-
sundheit bedachten Ks.s oblag durchschnittl.
zwei ständigen, besoldeten Leibärzten, die als
Buchärzte auch für den Hof arbeiteten und von
denen mancher zugl. Hofastronom bzw. -astro-
loge und »Philosoph« war. Ihre und die Zahl
derjenigen, die gegen Honorar »von Haus« und
aus fremden Diensten abrufbar waren, wurde
offenbar mit fortschreitendem Alter des Ks.s
vermehrt. Ebenfalls für den Hof arbeitete eine
beträchtl. Zahl von Barbieren und Wundärzten,
die als steuerbefreite Bürger in den Res.en leb-
ten. Den Zugang zum Ks. kontrollierten durch-
schnittl. vier gleichzeitige Türhüter, die eher
dem Hofmarschall als der Hofkammer unter-
standen. Sie waren – später gemeinsam mit ei-
nem eigens dafür angestellten Fechtmeister –
für den Schutz des Ks.s zuständig und führten –
auch mit eigenem Personal – gelegentl. Reise-
missionen aus. Daß sie zunehmend aus dem
oberdt. Bürgertum kamen, hat die erbländ. Kas-
sen nicht entlastet, und nur ausnahmsweise ge-
lang der Aufstieg zum niederen Adel.

Die verstreuten Quellen lassen erkennen,
daß das übrige niedere Hofpersonal recht kom-
plett war. Gen. werden Küchenmeister, -schrei-
ber und Köche, Kellermeister, (Ober-) Stallmei-
ster (fricator equorum), Licht- und Silberkämme-
rer und -knechte, Ökonom (villicus), Vorschnei-
der und (Essens-) Auftrager, Harnischmeister
und Plattner, Büchsenmeister und Bogenschüt-
zen, Uhrmeister, pollitor gemmarum pretiosissima-
rum, Parlierer, Seidennäher, Kürschner, Schuh-



347

macher, Bäcker, Schneider, Fleischer, Zimmer-
mann, Gärtner, Heizer, Hundewärter, Jäger,
Wäscherinnen. Allein Hofnarren, »Zwerge«
u. ä. sind nicht bekannt.

3. Die finanziellen Möglichkeiten eines Ks.s,
der nach der herrschenden Grundanschauung
seinen gesamten Unterhalt aus eigenen Res-
sourcen bestreiten sollte, waren außerordentl.
begrenzt. Die Nettoeinkünfte der innerösterr.
Hzm.er haben ausgangs der 1430er Jahre offen-
bar nur etwa 17000 fl. betragen, was nicht viel
mehr war als die Verwandten der Albertiner Li-
nie allein aus der Stadt Wien bezogen. Die suk-
zessive Ausdehnung der Territorialherrschaft
und die hartnäckigen Bemühungen um eine
Steigerung der regulären Einkünfte aus dem
Reich, die nicht erst am Ende der Regierungs-
zeit auf weniger als 7000 fl. beziffert wurden,
haben diese Situation ebensowenig grundle-
gend verbessert wie eine in Ansätzen erkenn-
bare erbländ. Wirtschaftspolitik und eine infla-
tionäre Geldpolitik mittels der von rheinländ.
Münzmeistern unter städt. Kontrolle wiederbe-
lebten landesfsl. Münzstätten. Unter diesen
Umständen mußte schon die durchgängige,
überwiegend durch Anweisungen auf erbländ.
Einkunftstitel in Geld oder Naturalien erfolgen-
de Besoldung des gesamten höf. Personals des
Ks.s und der Ks.in ein System fortwährender
Aushilfen sein, dessen maßgebl. Stütze der Pri-
vatkredit und die Partizipation der Betroffenen
an der Regierung waren. Sofern Mehreinnah-
men erzielt wurden, wurden sie durch die Not
der unablässigen Kriegführung mittels teurer
»Condottieri« und Söldner so vollständig aufge-
zehrt, daß das Ringen um Kredit, Geschenke
und außerordentl. Steuern zu einem ebenso
markanten Signum der Regierung geworden ist
wie das Beklagen der Ärmlichkeit der Verhält-
nisse.

Die Ks.ein lebte, nachdem der Großteil ihrer
umfangr. und hochrangigen portugies. Gefolg-
schaft sie schon in Italien verlassen hatte und
ihre letzte heimatl. domizella wenige Monate
später verstorben war (1453), in einer überwie-
gend innerösterr. Umgebung in Wiener Neu-
stadt, während ihr Gatte sich nach Graz zurück-
zog. Der weibl., von einer Hofmeisterin gelei-
tete Teil ihes Hofes umfaßte etwa zwanzig Frau-
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en und Mädchen niederadeliger und bürgerl.
Provenienz. Der männl. Teil des »Frauenzim-
mers« war komplett ausgebildet mit Hofmei-
ster, Marschall, Kammermeister, Kämmerern,
Truchseß, Mundschenk, Küchenmeister, Sil-
berkämmerer, Kammerschreiber, drei bis vier
Türhütern, Hofschneider, Seidensticker, Werk-
leuten. Eine Reihe von Räten, Hofkaplänen
und Dienern/Familiaren hat die Ks.in persönl.
ernannt, für ihren Schriftverkehr standen ihr ein
eigener Vize-Kanzler und Sekretäre/Schreiber
zu Gebote. Der fast regelmäßigen Trennung
von ihrem Gatten, mit dem sie gleichwohl nicht
nur den Leibarzt gemein hatte, entsprach ein
ansehnl. Maß an Selbständigkeit. Sie verwaltete
mit ihrem Gefolge nicht nur ihr Wittum und
förderte ihre Klientel bei auswärtigen Potenta-
ten, sondern sie durfte auch aus »eigenem«
Recht privilegieren und gelegentl. sogar polit.
intervenieren, wobei sie sich des Urkundenfor-
mulars ihres Gatten bediente. Für die Priester
der zu ihrem Gebrauch geschaffenen, dem hl.
Christophorus und dem hl. Florian geweihten
Kapelle in der Wiener Neustädter Burg hat sie
eigenhändig ein gold- und silbergewirktes
Meßgewand gefertigt. Dem Anpassungsdruck
und ihrer Vereinsamung begegnete sie durch
das Erlernen der dt. Sprache, durch einen regen
Briefwechsel mit Verwandten und »Leidensge-
nossinnen« sowie mit einer von Besuchern ge-
rühmten Gastfreundschaft, die ihren Hof im
Vergleich mit demjenigen ihres Gatten als ge-
sellig erscheinen ließ. Bis zu ihrem Tod (1467)
befand sich der von ihr verwöhnte und bereits
von eigenen Bediensteten umsorgte Sohn †Ma-
ximilian im Frauenzimmer, wo dieser und an
die zwanzig adelige Spielgefährten von einem
Schulmeister unterrichtet wurden. Für die
Tochter Kunigunde, die der Ks. bald nach ihrer
Geburt (1465) zu sich genommen hatte, wurde
nach dem Tod ihrer Mutter deren Hofmeisterin
als Nukleus eines alt-neuen Frauenzimmers zu-
ständig. Beigesetzt wurde die Ks.in an der Seite
ihrer früh verstorbenen Kinder und ihrer por-
tugies. Zofe im Chor des Zisterzienser-»Neu-
klosters« in Wiener Neustadt. Ihr Gatte hat
anschl. nicht noch einmal geheiratet, und daß
er jemals Mätressen oder gar unehel. Kinder ge-
habt hätte, erscheint eher unwahrscheinl.
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4. So einflußreich der Ks. an sich blieb oder
wieder wurde, so wenig anziehend wirkte des-
sen patrimonial-asket. Arbeitshof auf »interna-
tional« herausragende Persönlichkeiten. Zwar
war die Besucherfrequenz nicht nur des reisen-
den, sondern auch des abseits gelegenen »erb-
ländischen« Hofs recht ansehnlich. Aber die
Gesandten der europ. und der »deutschen« Po-
tentaten, die Bittsteller und die Prozeßparteien
blieben in der Regel nur kurz und haben viel-
fach keinen positiven Eindruck mitgenommen.
Phasenweise akkreditiert waren päpstl. Legaten
anläßl. der Durchführung ihrer Befriedungs-
aufträge. Längere Zeit binden lassen hat sich in-
des v. a. Enea Silvio Piccolomini, welcher von
hier aus die maßgebl. Stationen seiner mit der
Tiara gekrönten Karriere unternahm. Obwohl
oder gerade weil damals noch Vertreter der
Scholastik wie Thomas Ebendorfer diplomat.
tätig und sogarmit der Abfassung histor.Werke
beauftragt waren, hat dieser erste nördl. der Al-
pen gekrönte poeta laureatus in den ersten Jahren
nach seinemEintritt in denKanzleidienst (1442)
das sehr subjektive Bild eines niveaulosenHofes
überliefert. Bis zu seinem Abschied (1455) hat
der Sienese dies in seinem Sinne zwar nicht
grundlegend verändert, aber als die in den Hof
eingelagerte Zentralfigur des nordalpinen Hu-
manismus doch die Voraussetzungen dafür er-
hebl. verbessert. Nach der gelehrten Jurispru-
denz, deren komplette, teils humanist. Elite am
ksl. Hof zu tun hatte oder gar akkreditiert war,
etablierten sich auch einige literate moderni, so
daß der Einfluß des Hofes auf Humanismus,
Kunst und Kultur sowie auf die Naturwissen-
schaften trotz allenfalls partieller Förderung
durch den Ks. nicht zu unterschätzen ist.

5. Das Verhalten des Herrschers, des Hofes
und der Hofbesucher folgte keinen schriftl. fi-
xierten Regeln und Instruktionen, sondern
mündl. tradierten Gewohnheitsregeln. Auch
auf Reisen hat man die der ksl. Würde ange-
messenen Formen eher vorausgesetzt als ge-
staltet, und wo – v. a. in den »internationalen«
Beziehungen – der Comment verletzt schien,
hat der Ks. persönl. Protest erhoben. In das ksl.
Gefolge wurden bei festl. Auftritten sogar die
Kfs.en und deren Abgesandte eingeordnet, wel-
che dann einen Kodex zahlr. ungeschriebener

Verhaltensnormen akzeptierten, demzufolge
sie z.B. den Hof nur nach vorheriger Urlaubs-
gewährung verlassen durften. Während sie es
sich gefallen lassen mußten, vom Herrscher ge-
duzt zu werden, sprachen sie diesen als »Eure
Majestät«, »allergnädigster Herr« u. ä. an, und
diese Unterordnung wurde – etwa in Form des
Aufwartens bei Tisch – gelegentl. öffentl. zele-
briert. Auf derlei höf. Aufgipfelungen war das
zeremonielle Dasein F.s aber weitgehend be-
schränkt. Sein Alltag wurde zum einen von sei-
nem eigenen Wollen und Befinden sowie von
seinen Vorlieben beherrscht, zum anderen von
einer Vielzahl gewohnheitl. Rituale und Verhal-
tensformen aus der kgl.-ksl. und der erbländ.
Tradition. Gemäß der Vorstellung vom »per-
sönlichen Regiment« blieb er stark in das höf.
Tagesgeschäft involviert und beeinflußte es
folgl. durch seine privaten Attitüden. Wenig-
stens bei hochoffiziellen Gelegenheiten, bei de-
nen er vielfach nur schlicht gekleidet war, ließ
er in der Regel einen anderen für sich sprechen.
Im Alltag war er demgegenüber ansprechbar
und leutselig, statt großer Aufzüge herrschten
in den äußeren und inneren Gemächern Inti-
mität und Formlosigkeit. Literar. überliefert ist
eine nicht spezifizierte tageszeitl. Ordnung,
derzufolge der Klang von Trompeten und Zin-
ken die Mahlzeiten anzeigte und der Ks. zu un-
terschiedl. Zeiten für Besucher und höf. Funk-
tionsträger zu sprechen war. Viele Besucherau-
dienzen fanden allerdings völlig spontan im
kleinen Kreis enger Räte statt. Wenn Gesandte
ihm und denHöflingen Geschenkemitgebracht
hatten, dann empfing er sie sogar zu »Vierau-
gengesprächen« im Garten oder in seiner
Schlafkammer – wo er in Säcken auch eingelau-
fene Briefe verwahrte. Dabei beharrte er, ob-
wohl des Lat. mächtig, auf der dt. Sprache als
der »Verkehrssprache« seines Hofs und fand es
nicht unter seiner Würde, sich sogar vor städt.
Gesandten zu erheben und diese per Hand-
schlag zu begrüßen. Wg. seines Schlafbedürf-
nisses am hellichten Tag ist der Nachtmensch
von der Nachwelt sicher zu Unrecht als untätig
denunziert worden, denn er ließ sich nächtens
nicht nur unterhalten oder vorlesen, sondern
führte auch ernsthafte Verhandlungen. An seine
wenig »heroische« Praxis, in Begleitung eines
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engen Vertrauten im Wagen zu fahren statt zu
reiten, scheint man sich nach anfängl. Erstau-
nen bald gewöhnt zu haben.

Höf. Lustbarkeiten hat der Ks. weniger aus
Geldmangel und Geiz als aus einem lebendigen
Gefühl für temperantia und die vanitas mundi eher
als Gast über sich ergehen lassen denn als Gast-
geber gestaltet. Während seiner gesamten Re-
gierungszeit hat er in seinen Res.en wohl we-
niger als eine Handvoll Turniere veranstaltet, an
denen er aus demselben Widerwillen nicht per-
sönl.mitgewirkt hat, den er z.B. auch gegen das
Weintrinken und das Tanzen hegte. Auch der
Jagd hat er weniger gefrönt als andere Fs.en,
wenngleich er natürl. ein eigenes Vogelhaus un-
terhielt, in welchem die von entspr. Bedienste-
ten versorgten Jagdfalken untergebracht waren.
Neben einer gesundheitsbewußten Lebensfüh-
rung einschließl. des regelmäßigen Besuchs
von Heilbädern galt seine Leidenschaft dem
Gartenbau und der Pflanzenzucht sowie der
Astronomie/Astrologie, schwerl. hingegen der
Alchemie. Seitl. der Wiener Neustädter Burg
ließ er einen Park mit einer »Allee« und einem
Gehege für Damwild anlegen, bewässern und
umzäunen (1446–65), in dessen Gartenteil er
die exot. Blumen und Obstbäume persönl.
pflegte und Früchte zog. SeinemHang zu Natur
und Exotik entsprach die Aufforstung der Wie-
ner Neustädter Umgebung mit Föhren (1457)
ebenso wie die Besorgung eines vorzeitig veren-
deten Elefanten (1485).

Seinen aus wichtigen Urk.n und Büchern,
aus Silbergeschirr, Kleinodien, goldgewirkten
Tüchern und Ornaten sowie Gemmen, Trink-
pokalen und anderen geschliffenen Kristallen
bestehenden und in Gewölben der Residenz-
burgen gelagerten »Schatz« hat F. durch kräfti-
ge Investitionen derart vermehrt, daß er weithin
als einer der reichsten Kleinodienbesitzer seiner
Zeit galt. Die von ihm bei namhaften Künstlern
über einen vermittelnden Juwelenhändler zu-
nächst in † Nürnberg, dann auch in Wiener
Neustadt in Auftrag gegebenen, z. T. nur aus
Abbildungen bekannten Stücke standen den er-
haltenen burgund. bzw. ungar. Pokal-Geschen-
ken in Qualität und kompositor. Modernität
nicht viel nach. Ausnahmsweise verteilte der –
wohl auch mit einem von Pisanello gestalteten

friedrich iii . (1440–93)

Tafelbesteck – reich beschenkte Ks. seinerseits
nicht nur Diplome als Ehrengeschenke, son-
dern auch Goldschmiedearbeiten, doch sind
diese ebenso unidentifiziert wie seine Hoch-
zeitsgeschenke an †Maximilian und Maria, die
er in dem »burgundnahen« † Köln hatte besor-
gen lassen.

Daß F. diesen schon zu seinen Lebzeiten le-
gendären Schatz mit Ausnahme der in einem
großen Schrein ausgestellten, partiell aber auch
auf Reisen mitgeführten Reliquien nicht zur Re-
präsentation einsetzte, entspricht ebensowenig
dem Bild eines Renaissancefs.en wie sein Des-
interesse an Münzen und an Tafelbildern sowie
sein Umgang mit Büchern, bei denen seine the-
mat. Vorliebe neben einigen erbaul. Werken
wohl am ehesten der histor.-dynast. und der
staatsrechtl. Literatur galt. Der Gesamtbestand
einschließl. der ererbten und der ihm – wie die
wenigen Inkunabeln – dedizierten Bücher um-
faßte zwar rund 150 Exemplare, von denen er ei-
nes persönl. »verfaßt« und etl. – auch eigenhän-
dig – mit seiner Eigentumsdevise versehen hat
sowie weitere kostspielig binden und mangels
einer höf. Malerwerkstätte durch die Wiener Il-
luminatorenschule prunkvoll ausmalen ließ.
Dennoch und obwohl die »Sammlung« künstl.
z. T. höchst bedeutende Stücke enthält, hält sie
einem Vergleich mit den Glanzlichtern der zeit-
genöss. Fürstenbibliotheken auch deshalb nicht
stand, weil F. weder systemat. gesammelt noch
die Bücher geordnet oder auch nur ausgestellt
hat, sondern tatsächl. einem nach innen ge-
wandten Schatzgedanken folgte. Gleichwohl of-
fenbaren weitere Bereiche des ksl. Kunstinteres-
sesmehroderwenigestarke»moderne«Züge, so
daß es von dem Konzept des »gotischen Men-
schen« (Fillitz 1966, S. 190), der nur amWert
desMaterials und an dessenmag. Kräften ein in-
times Vergnügen gefunden habe, zweifellos
nicht voll erfaßt wird. Weniger zeigen sich sol-
che schondarin, daßderKs. bei entscheidenden
Gelegenheiten Pracht zu entfalten verstanden
und seinen Repräsentationspflichten ausweisl.
seiner anspruchsvollen Turnierharnische sogar
hinsichtl. der ihm charakterl. fernstehenden
Waffen genügt hat. Züge einer »modernen« fsl.
Sammelidee trägt indessen die Tatsache, daß er
seinem Schatz z.B. Kameen sowie Funde und
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Erzeugnisse verschiedenster Art (Mammutkno-
chen, Haifischzähne, Sonnenquadrant, Klapp-
sonnenuhr etc.) integrierte, mit denen die
Schatzkammer wohl zur »Wunderkammer«
werden mochte.

Mit seiner – naturgemäß auf die Erblande
konzentrierten – Bautätigkeit und mit seinem
Interesse an der Monumentalskulptur folgte er
sogar einem Impetus, Territorium und Herr-
schaft zu definieren und erfahrbar zu machen.
Seinem Mäzenatentum verdankt sich ein ausge-
dehnter, im Hof zentrierter und untrennbar mit
den Residenzstädten verbundener Kreis von
Künstlern.WährenddieGesamtheit der von ihm
bezahlten oder bezuschußten, allesamt durch
die Anbringung seiner Eigentumsmarke aeiov
markierten Bauten unter Beteiligung lokaler
Baumeister durch einen facettenreichen Stil-
pluralismus gekennzeichnet ist, läßt der engere
Kreis der nachweisl. von »internationalen«
Künstlern ausgeführten Aufträge seines Eigen-
bedarfs nicht nur den subtilen Geschmack des
schon von Enea Silvio Piccolomini als »vortreff-
licher Baumeister« gerühmten Ks.s erkennen,
sondern auch die Neigung zu einer renais-
sancehaften Selbstinszenierung. Maßgebl. Tei-
le der in seinem Auftrag geschaffenen Architek-
tur und Skulptur von der als sein und seiner Fa-
milie »Mausoleum« gedachten, reliquienbesetz-
ten Georgskirche und der Wappenwand in Wie-
ner Neustadt bis hin zu seinemGrabmonument
erfüllen in der Verbindung von Realismus mit
monumentaler Größe zu prägend-denkmalhaf-
tem auf programmat.-moderne Art ihren Zweck,
dem Ruhm der eigenen Person und dem Glanz
des Hauses † Österreich zu dienen sowie »ter-
ritoriale Herrschaft auffällig und identifizierbar
zu machen« (Warnke 1999, S. 18). Zweifellos
stand er somit zumindest in Elementen »dem
Geist der Renaissance viel näher als der heimi-
sche Gotik« (Feuchtmüller 1966, S. 204).

In diese Zusammenhänge lassen sich auch
die Stiftungen von Orden und Bruderschaften
sowie die Mitgliedschaften in solchen stellen.
Lebenslängl. eignete dem allenthalben als sehr
fromm geltenden, tägl. drei Messen hörenden
F. eine ausgeprägte Marienfrömmigkeit, die be-
reits der Beitritt des Jünglings zur Liebfrauen-
bruderschaft in † Innsbruck (1429) andeutet.

Nach Stätten der Marienverehrung richtete er
seine Reisewege ebenso aus wie nach Heilbä-
dern und der Konstellation der Sterne. Bei sei-
nem Hochzeitsaufenthalt in Neapel wurde er
1452 Mitglied und nach dem Tod Kg. Alfonsos
von Aragón (1394–1458), des Onkels seiner Ge-
mahlin, auch eines der Häupter des der Gottes-
mutter und der Mäßigkeit verpflichteten
»(Weiß-) Stolen-« oder »Kannenordens«. 1473
trat er in † Köln der von Heinrich Institoris ge-
gründeten Rosenkranzbruderschaft bei, einige
Jahre später in Wiener Neustadt der Gottes-
leichnamsbruderschaft, welcher auch etl. seiner
Höflinge angehörten. Mit der Dotierung eines
dortigen Paulinerkl.s (1480) endete seine rege,
nach den Zisterziensern v. a. den Dominikanern
und Franziskanern zu Gute gekommene geistl.
Stiftungstätigkeit in den Territorien und Res.en.
Die Förderung konzentrierte sich nunmehr auf
den St. Georgs-Ritterorden, den er nach seinem
zweiten Romzug (1468/69) zur Türkenabwehr
ins Leben gerufen hatte. Möglicherw. war er –
nicht installierter – Ritter des engl. Hosenband-
ordens, zweifelsfrei aber des Ordens vom Gol-
denen Vlies, dessenWahl und Insignien er 1492
annahm. Einen Höhepunkt hinsichtl. der Inte-
gration des eigenen Hofes und der eigenen Län-
der bildete fraglos der erfolgreiche Abschluß
der langjährigen Bemühungen, durch die Ka-
nonisation des vom Ks. zu seinen Vorfahren ge-
zählten Babenbergers Leopold III. (1075–1136)
einen Familien- und Landesheiligen zu erlan-
gen (1484/85). Der Ks. persönl. organisierte
1491 die Familienstiftung eines hochwertigen
»Sarges« resp. Reliquienbehältnisses.

† A. Habsburg † C.1. Graz † C.1. Linz † C.1. Wien

† C.1. Wiener Neustadt
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Paul-Joachim Heinig

maximilian i. (1486/93–1519)

MAXIMILIAN I. (1486/93–1519)

I. M., Erwählter röm. Ks., dt. Kg., Ehzg. von
† Österreich, Hzg. von † Burgund, † Brabant,
Steiermark, Kärnten, Krain etc., * 22.März 1459
Burg zuWiener Neustadt als zweites Kind Ks. †
Friedrichs III. (1415–93) und Eleonores von Por-
tugal (1434–67). – Geschwister: Christoph
(1455–56); Helene (1460–61); Kunigunde
(1465–1520, – Hzg. Albrecht IV. von Bayern-
München); Johann (1466–67). – 20. Aug. 1477
Hzg. von Burgund etc.; 16. März 1490 Antritt
der Regierung in Tirol und den Vorlanden; 1493
im Land unter und ob der Enns und Inneröster-
reich; 1500 in der Gft. Görz. – 16. Febr. 1486
Wahl zum röm.-dt. Kg. in Frankfurt. – 9. April
1486 Königskrönung in Aachen. – 4. Febr. 1508
Proklamation zum Erwählten röm. Ks in † Tri-
ent. – – (1) Gent 20. Aug. 1477 Maria von Bur-
gund (* 13. Febr. 1457, † 27. März 1482), Toch-
ter Hzg. Karls des Kühnen (1432–77); (2) †
Innsbruck 16. März 1494 Bianca Maria Sforza
(* 5. April 1472, † 31. Dez. 1510), Tochter Hzg.
GaleazzoMaria Sforzas (1444–76). – Kinder aus
(1): Philipp (* 22. Juni 1478, † 25. Sept. 1506);
Margarete (* 10. Jan. 1480, † 1.Dez. 1530); Franz
(* 2. Sept. 1481, † 26. Dez. 1481). – † 12. Jan.
1519 in der Burg in Wels. – = in St. Georg in
Wiener Neustadt, das Herz im Sarg der Maria
von Burgund in der Marienkirche in Brügge.

II. M.s Regierung ist geprägt durch den am-
bitiösen Ausbau der Machtgrundlagen, des pro-
fit und honneur seines Hauses, der durch den
universalen Anspruch des Kaisertums noch
überhöht wurde. Hatte bereits sein Vater †
Friedrich III. die inner- und niederösterr. Län-
der wiederum vereinigt, so kamen unterM. 1490
noch Tirol und die Vorlande hinzu. In den Nie-
derlanden konnte M. nach dem frühen Tod sei-
ner ersten Frau Maria (1482) deren Erbe mit
Ausnahme des Hzm.s Burgund durch den Frie-
den von Senlis 1493 für sein Haus sichern. Die
Union der burgund. und österr. Länder und so-
gar des span. Weltreichs wurde durch den frü-
hen Tod seines Sohnes Philipp 1506 verhindert,
realisierte sich aber unter seinen Enkeln Karl
und Ferdinand. Mit dem Doppelverlöbnis zw.
den Häusern † Jagiello und † Österreich 1515
waren, wenn auch damals nicht absehbar, die
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Grundlagen für die Sukzession auch in den Län-
dern der ungar. und böhm. Krone geschaffen.
Die seit M.s Verschwägerung mit den Sforza be-
stehenden Ansprüche auf Mailand wurden
durch † Karl V. verwirklicht.

M.s familial orientierte Politik beinhaltete
ein Maximalprogramm, das die finanziellen
Ressourcen der Hausmacht überforderte und
eine langfristige Gegnerschaft mit der frz. Kro-
ne nach sich zog, wobei der Krieg als ein pri-
märes polit. Mittel erschien. Soziale und zuletzt
religiöse Fragen seiner Herrschaft blieben un-
terschätzt, wenn auch M.s Persönlichkeit und
Politik den Zusammenbruch trotz größter fi-
nanzieller Belastung bis zu seinem Tod zu ver-
meiden vermochte. Auch die kulturelle Dimen-
sion seiner Herrschaft blieb der dynast. Legiti-
mation untergeordnet. Zukunftsweisend waren,
obgleich überwiegend aus fiskal. Interessen, die
institutionellen Reformen in den österr. Län-
dern.

Im Reich etablierten sich seit 1495 zwei
wichtige Institutionen außerhalb des Hofes, der
Reichstag und das Reichskammergericht. M.
entfaltete seit der Heirat mit Maria von Burgund
1477 durch gut 41 Jahre eine rastlose Aktivität
und Mobilität, die seit den Friedensschlüssen
mit Venedig und Frankreich 1516 zuletzt in ein
verstärktes Engagement für einen universalen
Frieden der Christenheit, wenn auch unter sei-
nem Ksm., mündeten. Die Bedeutung M.s ist
zuletzt in den großen Ausstellungen »Hispania
– Austria« (1992) sowie zu † Karl V. (2000) ver-
mehrt im europ., insbes. auch niederländ. und
span. Kontext interpretiert worden. Daß über
den Burgunder M. zahlr. niederländ. Strukturen
und Elemente v. a. in die polit. und kulturelle
Praxis an seinem Hof und in den österr. Erblän-
dern (wie auch im Binnenreich) gelangten, wur-
de in den jüngeren Forschungen in den Grund-
zügen plausibel bestätigt, wenn dazu auch ge-
nauere Studien noch fehlen.

III. Bei der Entwicklung des Hofes können
vier Phasen unterschieden werden. Die erste ist
vom niederländ. Aufenthalt M.s in den Jahren
1477 bis 1489 geprägt. Die zweite bezieht sich
auf die Übernahme und Konsolidierung der
Herrschaft in den österr. Erbländern 1489 bis
1496. Die dritte Periode der Jahre 1496 bis 1502

ist durch die amHofmitregierenden Rfs.en cha-
rakterisiert, während in der letzten Phase bis
1519 eine gewisse Verbeamtung der Herrschaft
mit Fachleuten eintrat.

Der vorwiegend erbländ. Hof M.s wurde mit
dem Herrschaftsantritt in den Niederlanden an-
scheinend rasch umgestaltet. In der Hoford-
nung vom Sept. 1477 ist nur burgund. Hofge-
sinde verzeichnet. Informell einflußreich blieb
jedoch ein schwer faßbarer Kern dt. Höflinge
M.s, v. a. in der Kammer und im Finanzwesen,
seine mignons privéz familliers, die teils bereits als
Edelknaben mit ihm in Wiener Neustadt erzo-
gen worden waren. Sie traten seit der Rückkehr
M.s in das Binnenreich 1489, als der burgund.
Hofstaat wiederum aufgelöst wurde, auch in
formalen Spitzenpositionen hervor. Seit der
Übernahme der Länder Ehzg. Sigmunds 1490
übernahm M. Mitglieder auch aus dessen Hof-
staat wie ebenso vom Hof seines Vaters † Fried-
rich III. teils noch vor dessen Tod. Nach der
Rückkehr aus Italien Ende 1496 begann am Hof
– zusammen mit den Reformen der zentralen
Behörden, der Errichtung eines repräsentativen
Hofrats, der Hofkammer und der neuen Hof-
kanzlei – eine neue Ära der »fürstlichen Mitre-
gierung« (Wiesflecker 5, 1986, S. 220),
durch Friedrich von Sachsen als Statthalter so-
wie Georg den Reichen von Niederbayern als
Hofmeister des Hofrats.

Beide Fs.en schieden wg. polit. Differenzen
zu M., wohl auch wg. divergierender Interessen
und Rangfragen in der tägl. Ratsarbeit 1498 be-
ziehungsweise 1502 aus dem Hofdienst aus.
Marschall Heinrich von Fürstenberg und der
oberste Sekretär Zyprian von Serntein kommen-
tierten den Abgang Friedrichs, sie könnten jetzt
dem Kg. gut dienen. Es folgte, sozial gesehen,
eine Phase mehr des Bürgertums und des nie-
deren Adels, auch eine gewisse Monopolisie-
rung des Einflusses durch eine neue polit. Elite
im höf. Regiment. Der Anschein einer auch re-
putativenMitregierung durch das Reich war nur
mehr durch vereinzelte Gf.en wie die Fürsten-
berg und † Zollern gewahrt. Hier sollte ein neu-
er Anlauf erst durch die – nicht mehr konkreti-
sierte – sog. Hofordnung von 1518 erfolgen, die
für den Hofrat (neben dem Hofmeister, Mar-
schall, Kanzler und Schatzmeister) fünf Perso-
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nen aus dem Reich und neun aus den Erblän-
dern festlegte.

Die internationale oder zentraleurop. Aus-
strahlung des Hofes bestand v. a. im kulturellen
Bereich, in der Erfindung raffinierter Feste und
neuer Spielarten durch M. selbst, der Wieder-
belebung des Turniers als Kampfsport sowie in
der Musikpflege; sozial in der Multiethnizität
des Hofes, nicht zuletzt durch die zahlr. aus-
wärtigen Gesandtschaften; polit. im Versuch
M.s, v. a. die burgund. und österr. Länder, aber
auch die Lombardei durch die Exulanten am
Hof zu integrieren.

Der tägl. Hof M.s, der sich (auch aufgrund
von Verpfändungen) häufig auf mehrere Orte
verteilte, umfasste zw. 300 und 500 Personen.
Beim TodM.s 1519 waren von den rund 520 Per-
sonen nur etwa 320 in Wels, die übrigen befan-
den sich in † Innsbruck und Meran. Der Rei-
sehof M.s hatte eine beträchtl. und temporei-
che, von zahlr. Feldzügen geprägte Mobilität
von den Niederlanden bis nach Ungarn, in die
Toskana und das Elsaß. Auch nach der Rück-
kehr in das Binnenreich reisten M. und der Hof
zw. 1489 und 1519 noch achtmal von Ober-
deutschland in die Niederlande.

Residenzfunktionen erfüllten am ehesten
die Stadt Innsbruck und deren Umgebung, wo
sich M. von 1493 bis 1519 insgesamt drei Jahre
und gut acht Monate oder 36 mal (von kurzen
Unterbrechungen abgesehen) aufhielt. Auch †
Augsburg (Besitz mehrerer Stadthäuser, Auf-
enthalt v. a. im Bischofshof) hatte neben Me-
chelen und † Brüssel residentielle Funktionen,
ebenso teils † Freiburg und weiterhin Wien,
Wiener Neustadt, Graz und Linz. In Innsbruck
als festem Standplatz des Hofes befanden sich
die Warenlager für den Nachschub, das Zeug-
haus sowie der Großteil des Hausschatzes und
das Familienarchiv.

Das nach dem Tod M.s 1519 verfaßte Ver-
zeichnis kategorialisierte das in Wels befindl.
Hofgesinde in die Gerüsteten mit dem Hofmar-
schall, die alten und jungen Einspännigen, die
Türhüter, Furiere, Kapläne, die Trabanten zu
Pferd und zu Fuß, die Trompeter und Pauker; es
folgen die Hofräte (u. a. mit dem Hofmeister,
Kanzler, Schatzmeister und Kammermeister),
die Gf.en und Herren, die Sekretäre und Kanz-
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leischreiber, die Zahlschreiber und anderes
Hofgesinde (wie die Trommler und Pfeifer, die
Leibwäscherin, Profosen u.a). Gen. sind weiter
die Diener in der Kammer und Silberkammer
mit dem Hofmaler, die Diener im Keller mit
dem Hofschenk, in der ksl. und Dienerküche,
sowie andere officiers (wie der Futtermeister, der
Lichtkämmerer, Hofschneider und -barbier, die
Tapetenmeister und die Wundärzte), schließl.
die Stallknechte, der Harnischmeister, die Senf-
tenknechte, Lakaien und der Schulmeister.

Unter dem in Innsbruck verbliebenen Hof-
gesinde sind die Edelknaben, Stall- und Wagen-
knechte sowie unter der Rubrik »Kapelle« die
Tenoristen, Bassisten, Altisten und Sängerkna-
ben verzeichnet. Es folgen die Kapellendiener,
die Falkner und Jäger, Postmeister und Boten,
weiter die Gruppe der ital. Exulanten. Schließl.
die außerordentl. Hofmitglieder, darunter ge-
lehrte Ärzte, ein Apotheker sowie die Ge-
schichtsschreiber Mennel, Grünpeck und Sta-
bius. In diesem Verzeichnis nicht ausdrückl.
gen. sind die Garde, der Wappenmeister, die
Herolde, Lehensgewandknechte und Hofnar-
ren.

An der Spitze des Hofes standen – wie am
Hof Ehzg. Sigmunds – der Hofmeister und der
ihn vertretende Hofmarschall. Eine umfassende
Hofordnung, die auch die obersten Hofämter
reglementierte, wurde für den Hofstaat M.s je-
denfalls nach seiner niederländ. Zeit nicht er-
lassen (Krieg müg nit Hauß Ordnung erliden, 1518),
wohl aber wurden für Teilbereiche wie v. a. für
die Kammerverwaltung und Kanzlei Geschäfts-
ordnungen errichtet.

Die Entscheidungen in der großen Politik
fällte M. zusammenmit einem kleinen Kreis der
innersten räte. Die unter † Ferdinand I. später
sich als Geheimer Rat etablierende Gruppe be-
stand aus Personen engsten Vertrauens. Sie
wurde nach Belieben herangezogen und von au-
ßen wg. ihres Informationsmonopols auch als
Hecke wahrgenommen. Die persönl. und wohl
auch die chiffrierte Staatskorrespondenz erle-
digten Kammersekretär Matthäus Lang und
dessen Kanzlei, die um 1500 sechs Personen
umfasste. Als oberstes Regierungs- und Ge-
richtsorgan des Reiches und der österr. Länder
wurde 1497 der aus zwölf Personen bestehende
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Hofrat errichtet, dessen Wirkungskreis wie je-
nen der Hofkammer 1500–02 das Augsburger
Reichsregiment auf die Erbländer beschränkte.

In der Verwaltung der zentralen Finanzen
wechselten kollegiale (Hofkammer) und mo-
nokrat. Strukturen (Generalschatzmeister), wo-
bei M. diese v. a. in Krisenlagen wie im Krieg
vorzog. Nach burgund. Vorbild wurde 1491 zu-
nächst ein Generalschatzmeister für das Reich
sowie die österr. und burgund. Länder ernannt.
Angesichts des Italienzugs richtete M. 1496 die
kollegial organisierte Österreichische Schatz-
kammer ein, die nur bis Ende 1499 Bestand hat-
te, zumal im Zuge der großen Reformen 1498
parallel zum Hofrat auch die Hofkammer ge-
schaffen wurde; diese löste sich im Venezianer-
krieg seit der Bestellung Jakob Villingers als
Generalschatzmeister 1514 fakt. auf. Die Rech-
nungskontrolle für die gesamte Finanzverwal-
tung des Hofes und der Erbländer übte die Inns-
brucker Raitkammer aus.

Ausführendes Organ des Hofrats und der
Hofkammer war die Hofkanzlei. Gemäß einer
Abrechnung von 1500 für die Hofwinterklei-
dung umfasste sie 44 Kanzleiangehörige, davon
10 Sekretäre, 16 Registratoren, Taxatoren und
Schreiber sowie 18 nichtschreibende Diener. Im
Ringen um reichsständ. Einfluß am Hof über-
nahm der Mainzer Erzkanzler Berthold von
Henneberg 1494–1502 mit Unterbrechungen
die wirkl. Leitung der röm. Kanzlei, in Konkur-
renz mit der Hofkanzlei in Reichsagenden.

V. a. seit der Heiligen Liga von Venedig 1495
wurde das Gesandtschaftswesen mit diplomat.
Beziehungen bis nach Rußland und Persien
ausgebaut. Ständige Gesandtschaften bestan-
den in Rom, am burgund. Hof sowie phasen-
weise in Mailand und Spanien. In den 25 Regie-
rungsjahren M.s seit dem Tod † Friedrichs III.
waren rund 300 Gesandte unterwegs. Nach der
Eroberung Mailands und Neapels durch Frank-
reich (1500) traten viele Italiener auch als Di-
plomaten in kgl. Dienste. Laufende Meldungen
gingen zunächst meist an das Innsbrucker Re-
giment, das die wichtigeren demHof nachsand-
te. Um die Kommunikation zw. den Höfen, v. a.
zw. den österr. Erbländern und den Niederlan-
den zu verbessern, wurden die Nachrichtenver-
bindungen ausgebaut. Die Post wurde seit 1489

Mitgliedern der Familie Taxis übergeben und
unter M. zu einer ständigen Einrichtung der Re-
gierung und Verwaltung.

Von den am Hof befindl. hohen Klerikern
gingen zwei Kard.e und vier Bf.e aus der Kanzlei
hervor. Die Mitglieder der Hofkapelle, die 1519
zehn Kapläne umfasste, standen M. meist weit
näher als irgendeiner geistl. Autorität. Ein höf.
Beichtamt bestand zumindest für M. anschei-
nend nicht. Beliebte Beichtväter und theolog.
Gesprächspartner M.s waren der Kartäuser Gre-
gor Reisch, Johannes Geiler von Kaisersberg
und Johannes Trithemius.

Die Hofmusikkapelle, in der wie unter †
Friedrich III. noch die Niederländer dominier-
ten, bestand aus namhaften Mitgliedern wie
dem Organisten Paul Hofhaimer, Georg Slat-
konia und Heinrich Isaac. Die von etwa zwanzig
Instrumentalisten begleitete Kantorei hatte
rund zwanzig Sänger, meist Kleriker, und
zwanzig Singknaben. Der große Auftritt der
Hofmusikkapelle erfolgte 1515 in Wien bei den
Feiern zum habsburg.-jagiellon. Doppelver-
löbnis. Zum Krönungsfest nach Frankfurt hatte
M. zur großen Überraschung der Fs.en Sänge-
rinnen mitgebracht. An M.s Tafel und für son-
stige weltl. Feste spielte eine kleinere Tanzka-
pelle.

M. besaß eine ansehnl. medizin. Literatur,
wenn er auch der gelehrten Medizin mißtraute.
Neben Wundärzten und einem Apotheker be-
schäftigte er mehrere Buchärzte, wie den ehe-
maligen Leibarzt Karls des Kühnen, Dr. Matheo
Lupi, der 1493 zur Beinamputation † Friedrichs
III. nach Linz gekommen war.

Als Geleitschutz des Hofes diente die sog.
Burgundische Garde, nach frz. Vorbild eine ste-
hende Reitertruppe, die aus 300–500 rittermä-
ßigen und gemeinen Knechten bestand. Den
milit. Nachschub sicherten die vorwiegend in
Grenznähe errichteten Zeughäuser, wie die bur-
gund. gegen Frankreich und jene in Breisach,
Lindau und † Trient, in Wien, Laibach oder
Graz, v. a. aber das Zeughaus in Innsbruck mit
seinen Waffenmanufakturen. Die erbländ.
Zeughäuser standen unter der Aufsicht des
obersten Zeugmeisters. Eine Kriegskammer ist
erstmals 1502 gen., seit 1508 wurden regionale
Kriegskammern beziehungsweise Kriegsräte an
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den Fronten des Venezianerkriegs – wie in †
Trient, Verona, Lienz und Görz – vorüberge-
hend eingesetzt, die in erster Linie für die Be-
soldung und Nachschub zuständig waren.

Der höf. Alltag M.s begann mit einem Got-
tesdienst, auch frühmorgens vor der Jagd. Die
eigentl. Regierungsarbeit setzte sich mit Tref-
fen der engsten Räte, mit Vorträgen und ge-
meinsamen Beratungen der Hofräte sowie Au-
dienzen fort. Diese waren üblicherweise nur für
höhere Stände und Gesandtschaften vorgese-
hen, für den einfachen Untertan bestanden
Chancen der Kontaktnahme vor der Kirche, bei
der Jagd und bei Festen, oder er konnte sich mit
dem Hofnarren, unter dem Tisch kriechend, an
den Monarchen heranschwindeln.

Zunächst hatten sich alle Diener unbegrenzt
bereitzuhalten, auch an hohen Feiertagen, falls
die Geschäfte es erforderten. Die Sitzungen des
Hofrats sollten gemäß Ordnung von 1498 tägl.
von 7 bis 9 und von 12 bis 16 Uhr stattfinden.
Die Sekretäre und Schreiber hatten nach Bedarf
Tag und Nacht zu arbeiten, zumal M. selbst ei-
nen beträchtl. bis akrib. Arbeitseifer zeigte,
während der Mahlzeiten und auf der Jagd dik-
tierte und mit Gesandten bis tief in die Nacht
verhandelte. Bis zu mehrtägige Jagden unter-
brachen teilweise die Geschäftigkeit des Hofes,
hatten aber auch die Funktion der Informati-
onssperre M.s gegenüber Gesandten oder um
Schuldforderungen auszuweichen. Dienste auf
Zeit, par terme, wie in Burgund waren am Hof
M.s aus Kostengründen nicht übl., wenn auch
der Hofrat nur in seltenen Fällen – aufgrund von
auswärtigen Missionen oder Beurlaubungen
einzelner Mitglieder – vollständig versammelt
war. Allerdings legte die (nicht mehr realisierte)
Hofordnung von 1518 fest, daß sich v. a. die
neun erbländ. Hofräte halbjährl. abwechseln
sollten.

Der Finanzbedarf der großen Politik inten-
sivierte Ansätze eines überregionalen Wirt-
schaftslebens in den österr. Ländern, teils auch
im Reich. Auf der Grundlage der Reformen
Ehzg. Sigmunds setzte M. in den Erbländern
eine leidl. Einheit der Münze durch. Der Auf-
stieg des Hauses † Österreich gelang nur mit
Hilfe der oberdt., rasch liquiden Kredite, die
M.s Politik bis zuletzt gewährt wurden. Unge-
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achtet der Ständekritik und des Monopoldis-
kurses wurden die großen Gesellschaften in
Bergbau und Handel, an denen die ersten Räte
des Hofes selbst beteiligt waren, begünstigt.
Die führenden Hofhandwerker, wie der oberste
Hofschneider Martin Trummer, die den Hof
mind. zweimal jährl. einzukleiden hatten, wa-
ren quasi privilegierte Großunternehmer.

Hof- und Landeswirtschaft begannen sich
zu trennen. Als Pächter aller ordentl. erbländ.
Einkünfte erstellte der Augsburger Georg Gos-
sembrot für die am Hof M.s zu versorgenden
Personen 1502 einen Voranschlag (52000 Gul-
den). Die Kosten des gesamten Hofes, die auch
die oberste Verwaltung des Reiches und der
österr. Länder umfassten, betrugen jährl. gegen
190000 Gulden.

Der Hof M.s war wg. der guten Verdienst-
möglichkeiten und dessen großen Finanzbe-
darfs attraktiv. Die Entlohnung mit Geld und
Naturalien durch die Kammer ergänzte sich
durch zahlr. weitere Einkünfte: Ämterverpfän-
dungen und kirchl. Pfründen, Taxen, einmalige
Gnadengelder M.s, auswärtige Pensionen, auch
geduldete Ehrungen, Prokureien und Beteili-
gungen an Monopolen. Bei großen Vertragsab-
schlüssen wurden den Untererhändlern Tantie-
men bezahlt (Bratenschneiden). Verdeckter Äm-
terkauf durch die Übernahme selbstverwalteter
Pfandschaften war übl. Für alte und kranke Be-
amte, Wwe.n und Waisen wurde gesorgt; so
sollte der Hofnarr Guggerilis in seinen alten Ta-
gen im Stift Mehrerau untergebracht werden.
Kritik von außen richtete sich v. a. gegen Kor-
ruption, Mißbrauch der Siegel, hohe Provisi-
onen bei Interventionen (wie auch gegen den
Hofnarren Kunz von der Rosen) und die Teil-
habe an Gesellschaften und Geldgeschäften.

Die erbländ. Einkünfte setzten sich aus den
Erträgen der Grundherrschaft, des Bergbaus,
der Münze, von Maut und Zoll, den Schutzgel-
dern der Juden und – v. a. in Kriegsjahren – den
außerordentl. Steuern zusammen. Aus dem
Reich flossen jährl. bei 50000 Gulden, wodurch
Verwaltung und ksl. Repräsentation nicht ge-
deckt werden konnten. Hinzukamen außerge-
wöhnl. Lehenstaxen, wie 200000 Kronen an-
läßl. der Belehnung des frz. Kg.s mit Mailand,
Subsidien auswärtiger Mächte und Einnahmen
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aus geistl. Pfründen. Die Beamten gewährten
M. im Lauf der Jahre bei 1 500000 Gulden an
Privatkrediten. Auch Ablaßtruhen wurden auf-
gebrochen. Insgesamt betrugen die jährl. Ein-
nahmen (während des Venezianerkrieges) zw.
500000 und 1 Mill. Gulden.

Die Ausgaben für die Jahre 1493–1518 wer-
den auf 25 Mio. Gulden geschätzt, davon waren
sechs Mio. Schulden. Der Hauptanteil floß in
Rüstungsausgaben, Grenzbefestigungen und
die Kriegsbesoldung. Bezogen auf das Budget
der Tiroler Rechenkammer betrugen die Kriegs-
ausgaben 1516 über 69%. Die Finanzierung der
Wahl † Karls V. verschlang etwa eine Million
Gulden. Machiavelli charakterisierte die ksl. Fi-
nanzpolitik als Verschwendung. Aufgrund ak-
tueller Geldnot mußten häufiger das Tafelsil-
ber, auch Mitglieder des Hofes verpfändet wer-
den. Trotz enormer Verschuldung blieb M.s Po-
litik bei den großen Kapitalgebern bis zuletzt
kreditfähig; durch die Aufnahme neuer Kredite
konnte die Finanzkatastrophe bis zum Ende der
Regierungszeit hinausgezögert werden. Das
Innsbrucker Regiment trat 1518 aufgrund des
Finanzdebakels gegen den Willen M.s zurück.

Die zweite Ehe M.s mit Bianca Maria Sforza
1494 hatte nicht nur der Absicherung von
Reichspositionen in Italien zu dienen, sondern
wurde nicht zuletzt aus ökonom. Motiven ge-
schlossen. Die unebenbürtige Heirat sorgte bei
den fsl. Standesgenossen für beträchtl. Unwil-
len. Dies hatte Folgen auch auf die polit. Wirk-
samkeit Biancas, die imGegensatz zuM.s sonst
geübter Praxis, durch Verwandte zu regieren,
nur 1499 im Schwabenkrieg als seine Stellver-
treterin hervortrat.

Eine Zäsur bedeutete 1497 die Entlassung
nicht nur ihrer Hofmeisterin Violanta Cayma,
sondern der meisten mailänd. Mitglieder ihres
Hofstaats, 20–30 Personen, wenn auch eine
kleine Gruppe der Sforza während ihrer Exile an
den Höfen Biancas undM.s präsent blieb. Nicht
nur die zunehmend distanzierte Beziehung zw.
Bianca und M., sondern auch dessen temporei-
che Reisemobilität erschwerten die Bildung ei-
ner gemeinsamen Haushaltung. In ihrer beina-
he siebzehnjährigen Ehe residierten M. und Bi-
anca beziehungsweise derenHöfe nurmax. fünf
Jahre in nächster oder relativer Nähe, dann vor-

wiegend in Städten, in Innsbruck, †Worms, †
Augsburg, † Konstanz und † Freiburg, v. a. im
Umfeld von Reichstagen.M. und Bianca führten
nur zwei größere gemeinsame Reisen durch,
1494 von Tirol in die Niederlande und 1506
durch Innerösterreich. Aufgrund der Finanz-
knappheit M.s kam auch der Hof Biancas häufig
in Zahlungsschwierigkeit, so daß sie – wie
1508/09 in † Konstanz – monatelang pfandwei-
se festgehalten wurde.

Der Hof der Ks.in umfasste zw. 100–150 Per-
sonen, darunter gegen 30 Hofdamen, mit den
übl. Ämtern: von dem Hofmeister, der Hofmei-
sterin, dem Marschall, Kanzler bis zu den Wä-
scherinnen und Küchenknaben. Nach der Auf-
lösung des Hofes Sigmunds hatte M. einige Da-
men in das Frauenzimmer der Kg.in übernom-
men. Bianca und ihr engster Hofstaat, das
Frauenzimmer und das Gesinde hatten eine je
eigene Küche. Die Küche Biancas versorgten ein
alter und junger ital. Koch. Im Frauenzimmer
speisten am 8. Juli 1501 – es haben sich einige
tägl. geführte Verpflegungslisten erhalten –
auch drei Edelknaben, ein Zwerg, eine Mohrin
und zwei Närrinnen. Das Frauenzimmer sollte
(im Unterschied zur burgund. Praxis) über
Nacht verschlossen bleiben. Bianca pflegte re-
gelmäßigen Austausch mit befreundeten Höfen
in Mailand, Mantua und Ferrara, sowie mit de-
ren Gesandten am Hof M.s. Dennoch war die
Vereinsamung beträchtlich; Bianca Maria starb
nach Joseph Grünpeck 1510 an Magersucht
(dörrsucht). Beim Begräbnis in der tirol.-habs-
burg. Grablege in Stams, M. blieb in† Freiburg,
hielt Ulrich Zasius die Grabrede.

Am tägl. HofM.s lebten keineMitglieder aus
seiner engeren Familie. Wenn bereits der ge-
meinsame Haushalt mit seiner zweiten Frau Bi-
anca Maria sehr eingeschränkt blieb, so waren
die Treffenmit seinen Kindern Philipp undMar-
garete sowie seinen Enkelinnen und Enkeln in
den Niederlanden noch sporadischer. Am Hof
M.s lebten primär männl. Verwandte, wie über-
haupt der krieger. dominierte Reisehof ein
Männerhof war. Unter den Verwandten, die sich
phasenweise am Hof aufhielten, sind v. a. Vet-
tern und Schwäger aus den Häusern † Sachsen,
†Wittelsbach und † Baden zu nennen, wie Alb-
recht der Beherzte und Friedrich der Weise von
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Sachsen oder Georg der Reiche von Niederbay-
ern; seit der Flucht ausMailand, 1499, lebten am
HofM.s und Biancas zudem die verschwägerten
Massimiliano, Francesco und Hermes Sforza.

Erste höf. Positionen als Hofmeister oder
Marschälle besetzten neben Georg von Bayern
auch Adolf von Nassau-Wiesbaden, Eitelfried-
rich von Zollern sowie Wolfgang von Polheim,
Heinrich und Wolfgang von Fürstenberg. Ein
Kanzler des röm.-dt. Kg.s ist bereits für den
Frankfurter Reichstag 1489mit demKonstanzer
Dr.Marquard Breisacher erwähnt, dem 1490 der
tirol. Kanzler Konrad Stürtzel aus Kitzingen
und 1500 (am Augsburger Reichstag) Zyprian
von Serntein folgten. Zu den engsten Beratern
M.s seit etwa 1500 zählten der Augsburger und
spätere Kard. Matthäus Lang, Sernthein und die
Finanziers Paul von Liechtenstein und der Breis-
gauer Jakob Villinger.

Die ebenso einflußreichen Räte Johann
Fuchsmagen, Florian Waldauf und Pietro Bo-
nomo wie auch Lang waren humanist. sehr ge-
bildet. Der Kämmerer und spätere Landes-
hauptmann Siegmund von Dietrichstein sowie
der SekretärMarx Treitzsaurweinwirkten an der
gedechtnus, M.s Geschichtsbüchern, mit. Bedeu-
tende Diplomaten waren Andrea da Burgo und
Sigmund von Herberstein. Auch Mercurino
Gattinara, der Rat Margaretes und spätere
Großkanzler † Karls V., diente teils am Hof
M.s. Unter den Hofbf.en sind neben Lang der
aus dem frz. Surgères stammende Kard. Rai-
mond Peraudi sowie der Meißener Melchior
Meckau (seit 1503 Kard.) zu erwähnen.

Der Nördlinger Niklas Ziegler beeinflußte
als oberster Sekretär der Hofkanzlei maßgebl.
die Entwicklung der dt. Schriftsprache. Als Mit-
arbeiter an der gedechtnus M.s dienten die Hi-
storiographen Joseph Grünpeck, Jakob Mennel,
Johannes Stabius, Ladislaus Suntheim und Jo-
hannes Cuspinian, der zudem diplomat. tätig
war; auch Konrad Peutinger, Willibald Pirck-
heimer und Albrecht Dürer zählten als Berater
sowie alsMitarbeiter an denGeschichtsbüchern
zum äußeren Hofkreis. Der persönl. Sekretär
Langs, Riccardus Bartolini, dichtete zum Sieg
M.s über die Pfälzer die Austrias. Der Hofmaler
und -baumeister Jörg Kölderer gestaltete den
Innsbrucker Wappenturm.

maximilian i. (1486/93–1519)

Als Feldhauptleute dienten teils wiederum
M.s fsl. Verwandte und Schwäger, wie Albrecht
von Sachsen, Friedrich von Ansbach-Bayreuth
und Erich von Braunschweig; ebenso Rudolf
von Anhalt, den er 1510 in der Familiengrablege
in Stams bestatten ließ. Der gebildete Jörg von
Frundsberg war bereits im Venezianerkrieg er-
ster ksl. Feldherr.

Am Hof Biancas lebte Apollonia Lang, die
Schwester des späteren Kard.s und Freundin
Georgs des Reichen. Eine »schöne Frau« erhielt,
nicht ohne innerhöf. Protest, jährl. 2400 Gul-
den. M. hatte etwa 30 illegitime Nachkommen,
die jedenfalls zu seinen Lebzeiten ohne größe-
ren Einfluß blieben. Der in den Niederlanden
aufgewachsene Georg (* 1505) war zuletzt Bf.
von † Lüttich; Cornelius (* 1507) sollte später
wie Georg das Hzm. Mailand übernehmen.

M. persönl. vermittelte 1517 aus Antwerpen
seinem Geschichtschreiber Stabius span. Wap-
penbilder für die Gestaltung des Triumphzugs.
Die neue Hofburg in Innsbruck ließ er durch
einen Wappenturm (wie einst sein Vater in Wie-
ner Neustadt) gestalten, dessen Wappenfolgen
wie in der Ehrenpforte die macht des Ks.s und
seines Hauses darstellen sollten. Auch am Hof
M.s wurden das Amt einesWappenmeisters ver-
geben; für das Reich, Frankreich, Ungarn und
für jedes große Erbland, sogar für Schwaben
und das Elsaß, wurdenmitunter eigene Herolde
unterhalten. Die Forschungen zum Zeremoniell
sind noch eher rudimentär. Das diffizil-steife
Zeremoniell und die kostspielige Repräsentati-
on der Burgunder wurden am tägl. Reise- und
Kriegshof M.s anscheinend nur sehr einge-
schränkt übernommen beziehungsweise später
gelockert. Das äußere Erscheinungsbild des
Hofes war relativ einfach, im Vergleich zum
prunkvollen Gefolge westeurop. Monarchen
mitunter ärmlich, wie 1513 beim Treffen bei
Guinegate mit dem jungen Heinrich VIII. von
England offenbar wurde, so daß Begegnungen
mit dem frz. Kg. auch aus solchen Gründen aus-
gewichen werden mußte.

Gleichwohl kam es bei wichtigen Anlässen
zu »höf. Aufgipfelungen« († Friedrich III.) auch
des Zeremoniells. Bei einer Krönung, Hochzeit,
einem Begräbnis, auf Reichstagen, der Begeg-
nung mit anderen Herrscherhöfen, Einzügen,
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großen Belehnungen, Dichterkrönungen oder
wichtigen Audienzen und kirchl. Hochfesten
wurde auf Repräsentation und Zeremoniell gro-
ßer Wert gelegt: mit Thronsitz, Insignien,
Prunkgewändern wie jenen Karls des Großen,
Tapisserien, Aufstellung des Schatzes, teils mit
Ritterschlägen. Der burgund. Grundgedanke
der Distanzierung des gottähnl. Kaisers von den
Untertanen (man vgl. auch die Darstellung des
Mysteriums in der Ehrenpforte) spielte hinein.

Unter Gerangel verteidigten die kgl. Ge-
sandten die Präzedenz auch gegenüber dem frz.
Kg. am päpstl. Hof. Die neuen Ansprüche des
Hauses konnten auch durch demonstratives Ze-
remoniell unterstützt werden: Als M. und sein
Sohn Philipp 1503 aufeinander trafen, ließ ihn
jener nicht absitzen, sondern umarmte ihn als
künftigen span. Kg. zu Pferd. Im tägl. Umgang,
wie mit Gesandten oder bei städt. Festen, konn-
teM. sehr leutselig sein, ohne auf repräsentative
Gesten zu verzichten. Cuspinian schrieb etwas
pathet., es habe niemand gegeben, auch keinen
Fremden, der ihn nicht unter dreißig der größ-
ten Fs.en als den Ks. erkannt hätte. Auf Reichs-
tagen beeindruckte er durch eigene Reden (bei
seinem Enkel Karl zählten später die Gesandten
dessen Worte), bediente sich aber auch Spre-
cher, wie seines Kämmerers Veit von Wolken-
stein. Engste Vertraute wie Serntein oder Liech-
tenstein konnten mit ihm poltern.

Unterwegs ritt M. meist zu Pferd, in den letz-
ten Jahren (wie 1515 bei der Doppelhochzeit in
Wien) reiste er in der Sänfte. Zu Tisch speiste er
vorzugsweise allein, bei lauter Tafelmusik und
einer kleinen Bedienung mit eher bescheide-
nem Gedeck. Von den vom Vater gestifteten
Mäßigkeitsorden übernahm er seine, im per-
sönl. Lebensstil (Ernährung) geübte Devise
»Halte Maß – Tene mensuram«. Der von †
Friedrich III. v. a. zur Osmanenabwehr gegrün-
dete Georgs-Ritterorden wurde erneuert. Die
junge polit. Konstruktion Österreich-Burgund
plante M., wenn auch erfolglos, durch einen ge-
meinsamen Orden des Goldenen Vlieses mit ei-
nem burgund. und österr. Zweig zu festigen.

M. legte Wert auf seine Kompetenz als Fest-
regisseur. Anders als † Friedrich III. war er ein
Freund des Tanzes und »Erfinder von Mum-
mereien« (Wiesflecker 5, 1986, S. 393), die

v. a. im Winter abgehalten wurden. Kein grö-
ßeres Fest sollte ohne Turnier stattfinden, in je-
der Fasnacht sollte eine höf. Hochzeit den Hö-
hepunkt bilden. Für Damen und Gäste wurden
Schaujagden, in Tirol gerne Gemsenjagden ver-
anstaltet. Für die Festprogramme wählte die
höf. Propaganda häufig zeitgenöss. Stoffe, wie
den Kampf gegen den frz. Kg. wg. Italien und
der Kaiserkrone oder gegen die Osmanen. Die
Begegnung mit Wladislaw II. von Böhmen-Un-
garn und Sigismund von Polen 1515 beim Dop-
pelverlöbnis in Wien veranlaßte auch den Hof
M.s zu größter Prachtentfaltung (Kosten gegen
200000 Gulden).

Der weltl. und geistl. Hausschatz war mit
dem burgund. an Kunstwert nicht zu verglei-
chen. Er wurde teils aus dem Schatz Karls des
Kühnen durch jenen Ehzg. Sigmunds, seiner
Gemahlin Bianca und der Gf.en von Görz er-
weitert. Der Schatz zählte quasi zum Intimgut
der Dynastie, den M. selbst in finanzieller Not-
lage allenfalls zu verpfänden bereit war (wie
1511 zur Finanzierung seiner Wahl als Papst). Er
blieb meist in Truhen verpackt und war in Inns-
bruck, Wiener Neustadt, Graz, Linz, auch in †
Augsburg und in einzelnen Schlössern aufbe-
wahrt.

M. war von krit. Religiösität, der Kirchen-
politik von persönl. Frömmigkeit trennte. Vor
den großen Festtagen sowie in der Fastenzeit
zog er sich einige Tage in ein nahes Kl. zu reli-
giöser Einkehr und theolog. Gesprächen zu-
rück, wozu er sich gebildete Beichtväter holte.
M. war Mitglied der Kölner Rosenkranzbruder-
schaft und ließ sich mit einem Kartäuserrosen-
kranz begr. Er pflegte die Kultur der ars moriendi
und führte in den letzten Jahren den eigenen
Sarg mit sich. Auf dem Augsburger Reichstag
1518 wurde er mit dem geweihten Hut und
Schwert ausgezeichnet. Er beschäftigte sich mit
Weissagungen; an seinem Finger hatte er einen
wundertätigen Ring, den sog. Teufel. Die Ge-
beine des Familienheiligen Leopold wurden in
Klosterneuburg 1506 feierl. erhoben und in ei-
nen silbernen Sarg gelegt.

Unter den Sekretären und gelehrten Räten
am maximilian. Hof befanden sich zahlr. Hu-
manisten, Poeten und Redner, die neben ver-
waltungsmäßigen auch publizist. Aufgaben zu
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erfüllen hatten. Matthäus Lang, seine Sekretäre
Sebastian Sprenz und Bartolini, Peutinger, Hof-
haimer und andere zählten zu einer Art Hof-
akademie. Zollschreiber Hans Ried besorgte die
Abschrift von Heldenliedern. M. besaß ein aus-
geprägtes Interesse für Natur- und Geheimwis-
senschaften, an der Entdeckung der Neuen
Welt, teils aus strateg. Gründen auch an Karten,
anhand derer er mit den Gesandten verhandelte.
An antiken Münzen interessierten ihn v. a. die
abgebildeten Kaiserporträts. Gelehrte Hofleute
diskutierten die Gründung einer Ritterakade-
mie zur Erziehung des künftigen Hofmanns.
Gerade für seine histor.-genealog. Unterneh-
mungen ließ M. seine Gelehrten nach Büchern,
v. a. nach Chroniken suchen. Die Bibliothek be-
fand sich zum größten Teil wohl in Innsbruck;
weitere Bestände waren in Wiener Neustadt,
Wien, † Augsburg und Burg Finkenstein ver-
streut. M. konnte auf einen Grundstock von
etwa 150 Büchern seines Vaters aufbauen, den
er auf fast 400 Handschriften und Druckwerke
vermehrte.

M. investierte v. a. in Zweckbauten wie Zeug-
häuser, Befestigungsanlagen und Jagdhäuser.
Für seine beiden verstorbenen Frauen ließ er
Grabmäler in Brügge und Stams errichten, das
Hochgrab seines Vaters im Wiener Stephans-
dom wurde erst 1513 vollendet. Den äußeren
Rahmen für höf. Repräsentation boten die er-
weiterte neue Hofburgmit dem Prunksaal (1534
abgebrannt) und dem Wappenturm in Inns-
bruck, das Goldene Dachl am Stadtplatz sowie
das Grabmal in der Hofkirche, dessen Kult M.
in ein bis dahin unbekanntes Ausmaß steigerte.
An seinem Grab in der Georgskirche in Wiener
Neustadt sollten sich seine Vorfahren und
nächsten Nachkommen, die Heiligen und Seli-
gen seines Hauses sowie die antiken Ks. als Erz-
bilder monumental versammeln (40 Standbil-
der, 100 Statuetten, 34 Büsten). Sie wurden nur
teilw. vollendet und 1563 in der neu erbauten
Innsbrucker Hofkirche aufgestellt.

Nach burgund. Vorbild führte M. mit Sunt-
haim und Stabius das Amt eines ksl. Hofchro-
nisten ein. Anweisend und korrigierend griff er
in den Entstehungsprozeß höf. Kunst (Mül-
ler 1982) intensiv ein, für deren memorative
Funktion er plädierte. Dies wird gerade auch in
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seinen Geschichtsbüchern und genealog. Wer-
ken, der lat. Autobiographie, den Bildgeschich-
ten des Freydal, Theuerdank und Weißkunig,
der Ehrenpforte, des Triumphzuges, der Heili-
gen aus der Sipp-, Mag- und Schwägerschaft, in
der Fürstlichen Chronik Jakob Mennels deut-
lich. Ungeachtet steter finanzieller Knappheit
sollte darin kein kosten gespart werden, was de-
ren dynast.-legitimative Intention unterstreicht.

† A. Habsburg † C.1. Graz † C.1. Innsbruck † C.1.

Linz † C.1. Wien † C.1. Wiener Neustadt
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Heinz Noflatscher

KARL V. (1519–58)

I. Karl V. Ks. (Karl I. als Kg. von Spanien),
* 24. Febr. 1500 Gent, † 21. Sept. 1558 San Je-
rónimo de Yuste (Spanien). = im El Escorial/
Spanien, Wahl zum Röm. Ks. am 28. Juni 1519
in Frankfurt am Main, Kaiserkrönung am 24.
Febr. 1530 in Bologna.

Vater: Ehzg. Philipp I. der Schöne (1478–
1506), Hzg. von † Burgund, Kg. von Kastilien.
Sohn des Ks.s † Maximilian I. († 1519) und der
Maria von Burgund († 1482); Mutter: Johanna
die Wahnsinnige (1479–1555), Tochter Kg. Fer-
dinands V. dem Katholischen von Aragón
(† 1516) und der Isabella I. der Katholischen von
Kastilien († 1504); Tante: Ehzg.in Margarete
(1480–1530), seit 1507 Statthalterin der Nieder-
lande; Bruder: Ferdinand I. († 1564), Ks. Schwe-
stern: Eleonore (1498–1558), – 1. 1519 Kg. Ema-
nuel I. von Portugal († 1521), 2. 1530 Kg. Franz
I. von Frankreich († 1547); Isabella (1501–26), –
1515 Kg. Christian II. von Dänemark († 1559);
Maria (1505–58), – 1522 Kg. Ludwig II. von Un-
garn († 1526); Katharina (1507–78), – 1525 Kg.
Johann III. von Portugal († 1557). – K. slbst hei-
ratet in Sevilla am 10. März 1526 Isabella
(1503–39, Cousine), Tochter Kg. Emanuels I.
von Portugal († 1521) und der Maria († 1517),

einer Tochter Kg. Ferdinands V. von Aragón
(† 1516); ein Sohn, zwei Töchter: Kg. Philipp II.
von Spanien (1527–98); Maria (1528–1603), –
1548 † Maximilian II. († 1576), seit 1564 Ks.;
Johanna (1537–73), – 1552 Infant Johann von
Portugal († 1554). Außerehel. Kinder: Don Juan
de Austria (1547–78); Margarete (1522–66), – 1.
1533 Alessandro de’Medici († 1537), Großhzg.
von Florenz, 2. 1538 Ottavio Farnese († 1586),
Hzg. von Parma.

II. Der am 24. Febr. 1500 in Gent geborene
und nach seinem burgund. Urgroßvater ge-
nannte K. wuchs in den Niederlanden auf, ohne
seine Eltern gekannt zu haben. Seine TanteMar-
garete, die Tochter Ks. † Maximilians I., erzog
ihn und seine Schwestern Eleonore, Isabella
und Maria in der Tradition der burgund. Hof-
kultur. Von größter Bedeutung für die Zukunft
des Kindes sollte die im Zuge dynast. Erbfälle
entstehende Anhäufung höchst verschiedenar-
tiger Herrschaftsgebiete werden: Der Tod des
Vaters, Hzg. Philipps des Schönen von Burgund
(1506), eröffnete K. sehr früh die Aussicht auf
die Nachfolge in den Niederlanden, wo er auf
Drängen des burgund. Hochadels 1515 die
Herrschaft antreten sollte. Als 1516 Ferdinand
von Aragón, sein Großvater mütterlicherseits,
starb, und die Regierungsunfähigkeit seiner ge-
mütskranken Mutter Johanna eine immer grö-
ßere Belastung wurde, trat K. die Herrschaft in
Spanien (einschließl. von Neapel, Sizilien, Sar-
dinien und der Überseegebiete) an. Mit dem
Tod Ks. †Maximilians I., Anfang 1519, sollte er
auch zum Erben der österr. Länder des Hauses
Habsburg werden. Noch mehr wog die Wahl
zum röm.-dt. Ks. im Juni des gleichen Jahres. In
seiner Wahlkapitulation mußte sich K. u. a. zur
Errichtung einesReichsregiments verpflichten –
ohne daß nähere Ausführungen über dessen
dauerndes oder zeitweiliges Bestehen gemacht
wurden. Zu den wichtigsten Verpflichtungen
zählten jene Art., die die Selbständigkeit des
Reiches sichern sollten. Zw. K. und der Kurie
wurde die Lutherfrage zu einem Politikum er-
sten Ranges; v. a. spielte sie als Druckmittel des
Kaiserhofes in der polit. Annäherung an Papst
Leo X. eine wichtige Rolle, wie die offizielle Stel-
lungnahme K.s, alle seine Kräfte gegen Luther
einzusetzen, zeigt. K. erließ am 8./26. Mai 1521
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das Wormser Edikt, das der kurialen Forderung
nach reichsrechtl. Strafmaßnahmen Rechnung
trug. Die Publ. als ksl. Edikt veranschaulicht,
daß K. in † Worms die polit.-rechtl. Prärogati-
ven seines Amtes voll in Anspruch nahmund für
seine polit. Ziele einsetzte. Trotzdem hat er kei-
nen wirkl. Zugang zum Reich und seinen Pro-
blemen gefunden. Vielmehr stand der Wormser
Reichstag im Zeichen der beginnenden milit.
Auseinandersetzung mit Frankreich um die
Weltherrschaft. Ihr galten die polit. Prioritäten
des Kaiserhofes. Daran wird die untergeordnete
Stellung des Reiches im Gesamtsystem K.s
deutl. sichtbar. In den Jahren 1521/22 fand das
Ringen † Ferdinands (I.) um eine territoriale
und finanzielle Abgeltung seiner Erbansprüche
ein vorläufiges Ende. In den Verträgen von †
Worms und Brüssel erhielt † Ferdinand die
österr. Erbländer (†Österreich). Seitdemwar er
nirgends mehr Landesherr in dt. Gebieten. Die-
ser Umstand begünstigte am Kaiserhof Fehlein-
schätzungen, v. a. in Hinblick auf die Dynamik
der reformator. Bewegung und der sozialrevo-
lutionären Bewegung der Bauern (1524/25).
Auch die Anfangserfolge K.s bei der Eindäm-
mung der reformator. Strömungen in seinen
niederländ. Erblanden trugen dazu bei. Die gro-
ße räuml. Distanz zw. dem Kaiserhof, wenn K.,
wie etwa in den zwanziger Jahren, sich in Spa-
nien aufhielt, und † Ferdinand wie dem Reichs-
regiment erschwerte die polit. Entscheidungen
erheblich. Aufgrund der außerdt. Vorgänge
(Krieg zw. Ks., Papst und Frankreich in Italien)
konnte K. an ein entschiedenes Vorgehen gegen
die kirchl. Neuerungen in Dtl. nicht denken.
Überdies zwang die Türkenbedrohung † Fer-
dinand zu kirchenpolit. Zugeständnissen im
Gegenzug für die Bewilligung der Türkenhilfe.
So reagierte der Reichstag zu † Speyer 1526 auf
die ksl. Aufforderung, das Wormser Edikt ein-
zuhalten, mit der Kompromißformel: soweit es
gegenüber Gott und dem Gewissen vertretbar
sei. Damit war der Weg gewiesen für die Ent-
stehung eines kirchl.-religiösen Pluralismus,
der auf dem kirchl. Optionsrecht der Fs.en be-
ruhte. Der Frieden von † Cambrai mit Franz I.
i. J. 1529, der den definitiven Sieg der ksl. Trup-
pen in Italien brachte und K. die Kaiserkrönung
durch Papst Clemens VII. (am 24. Febr. 1530 in
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Bologna) ermöglichte, bildete die außerdt. Vor-
aussetzung dafür, daß K. auf dem Augsburger
Reichstag 1530 eine Schiedsrichterposition ein-
nahm, um als neugekrönter Ks. mit wohlwol-
lender Unterstützung des Papstes die kirchl.
Einheit im Reich wiederherzustellen. Das muß-
te zwangsläufig die machtpolit. Dimension ins
Spiel bringen, denn mit dieser Vorgangsweise
war auch eine Machtsteigerung des Ks.s im
Reich – in der unentschiedenen Auseinander-
setzung mit den Reichsständen in Verfassungs-
fragen – und in Europa – gegenüber Frankreich
und dem Papsttum – intendiert. Das war zugl.
der entscheidende Punkt, der das hohe Risiko
dieser Art ksl. Politik offenbarte. Nach dem
Scheitern der von den Reichsständen initiierten
theolog. Ausgleichsverhandlungen sowie nach
dem Ausbleiben einer päpstl. Konzilszusage
stand K. vor der Rückkehr zur harten Linie des
Wormser Edikts. Es blieb ihm noch die Mög-
lichkeit, für einen Ketzerkrieg bei den altgläu-
bigen Reichsständen zu sondieren. Wie früher
kam auch nun wieder der Nachteil zur Geltung,
daß es K. nie gelungen war, eine Klientel unter
den tonangebenden Fs.en für sich zu gewinnen.
Im »Nürnberger Anstand« (1532) ging K. erst-
mals auf ein religionspolit. Provisorium, das
auch später noch mehrmals das Modell für den
Frieden im Reich abgab. Die neuerl. lange Ab-
wesenheit K.s im Zuge seiner Mittelmeerpolitik
– milit. Unternehmungen gegen Tunis (1535)
und Algier (1541) – als span. Kg. wirkte sich auf
das habsburg. System im Reich höchst nachtei-
lig aus. K. hatte† Ferdinand als seinen Vertreter
zurückgelassen, der zwar die röm. Königswür-
de bekleidete, aber in allen wichtigen po-
lit.-rechtl. Kompetenzfragen auf die Entschei-
dung seines in Spanien residierenden Bruders –
ähnl. umständl. und langwierig wie in den
zwanziger Jahren – verwiesen war. Durch seine
persönl. Gegenwart auf dem Regensburger
Reichstag (1541) trachtete der Ks. seinen Ein-
fluß auf die Verhandlungen sicherzustellen. Es
zeichnete sich bestenfalls eine theolog. Teil-
konkordie, verbunden mit einer reichsrechtl.
Anerkennung des Protestantismus, ab, zu der
K. bereit war. Dagegen erhob sich der Wider-
stand der Kurie und der intransigenten kathol.
Aktionspartei um† Bayern und†Mainz, die für
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die gewaltsame Restitution der Kirchengüter,
somit für den Ketzerkrieg oder für eine Konzils-
lösung plädierten. Nie war die Frage nach der
polit. und kirchl. Zukunft des Reiches so eng
mit der Person K.s undmit der Zukunft Europas
verbunden wie in den Jahren zw. 1543 und 1551.
Während der Ks., wie bereits ausgeführt, sich
jeweils nur für kurze Zeit im Reich aufgehalten
hatte – wie 1521, 1530–32 und 1541 –, blieb er
nun erstmals für lange Zeit, näml. für fast zehn
Jahre, im Reich und suchte hier in Mitteleuropa
die Entscheidung für die Verwirklichung der
»Monarchia universalis«. Schon die erste milit.
Aktion K.s im Reich war dazu angetan, die un-
übersichtl. Kräfteverhältnisse entscheidend zu
verändern. Gemeint ist der Angriff auf † Jülich-
Kleve i. J. 1543. Im Vertrag von Venlo mußte der
Hzg. sich dem Ks. unterwerfen. Im gesamten
Reich hatte sich K. Respekt verschafft. Von die-
ser gefestigten Position der Autorität und Re-
putation aus trat der Ks. auf dem Speyerer
Reichstag 1544 den Reichsständen gegenüber.
Der Erfolg stellte sich erwartungsgemäß ein, als
die Reichsstände dem Ks. eine Militärhilfe für
einen Feldzug gegen Frankreich bewilligten,
der mit dem Frieden von Crépy (1544) abge-
schlossen wurde. Ein Erfolg war dieser Feldzug
nur insofern, als Kg. Franz I. sein Verhältnis mit
K. auf eine neue Basis stellte. Dieses Vorhaben
unterlief jedoch der Dauphin Heinrich (II.). Mit
dem Friedensschluß von Crépy zeichnete sich
aber die Konstellation ab, die Religionsfrage im
Reich einer »Lösung« zuzuführen. Die Unter-
stützung der kirchenpolit. Ziele des Ks.s (Be-
schickung des Konzils, Brechung des Wider-
standes der Protestanten in der Konzilsfrage)
sagte der frz. Kg. nur unter der Voraussetzung
eines territorialen Ausgleichs zu, der auf einer
dynast. Lösung basieren sollte: der Verheira-
tung des Hzg.s von Orléans mit der Infantin
Maria oder mit der Ehzg.in Anna von Öster-
reich, die mit dem Hzm. Mailand oder mit den
Niederlanden ausgestattet werden sollten. Als
der Hzg. von Orléans im folgenden Jahr starb,
ging K. auf die von Frankreich vorgeschlagene
Ausgleichslösung in der Person Heinrichs (II.)
nicht ein. 1546 begann der Ks. in Oberdeutsch-
land Krieg gegen die schmalkaldischen Fürste-
nen († Sachsen, † Hessen u. a.). 1547 setzte er

ihn in Mitteldeutschland fort. Im Gefecht bei
Mühlberg an der Elbe am 24. April 1547 nahm
er den sächs. Kfs.en Johann Friedrich gefangen.
In der Wittenberger Kapitulation mußte dieser
auf die Kurfürstenwürde und die Kurlande zu-
gunsten von Hzg. Moritz aus dem albertin. †
Sachsen verzichten. Der Ks. stand auf dem Hö-
hepunkt seiner Macht. Doch konnte er auf dem
Augsburger Reichstag von 1547/48 die zentra-
len Fragen – Religion (Konzil und Interim) und
Verfassungsreform (Reichsbund) – keiner Lö-
sung zuführen. Die traditionelle, eigtl. präkon-
fessionelle Polarität zw. dem Ks. und den
Reichsständen wirkte über die konfessionellen
Fronten hinweg. Die Reichsstände verfolgten
aus der polit. Opposition gegen die habsburg.
»Monarchia universalis« heraus die von K. beab-
sichtigte»spanische Sukzession« seines Sohnes
Philipps im Reich. Die erfolgr. Opposition ge-
gen die ksl. Interimspolitik in den evangel. Ter-
ritorien und Städten Norddtl.s († Bremen, †
Magdeburg) wurde zu einem wichtigen Kataly-
sator neuer reichsständ. Widerstandskräfte ge-
gen das polit. System K.s im Reich und in Eu-
ropa in den Jahren nach 1548. So war es nicht
verwunderl., daß Triumph und Zusammen-
bruch der ksl. Politik in den letzten Regierungs-
jahren K.s eng beisammen lagen. Das zeigte die
Wirkung der von Moritz von Sachsen geführten
und von Heinrich II. von Frankreich unterstütz-
ten Opposition einer evangel. Fürstengruppe
i. J. 1552. Sie hatte die Wiederherstellung der
alten fsl. libertet und freiheit und die Befreiung
vom spanischen Servitut zum Ziel, d. h. die Besei-
tigung der habsburg. Herrschaft im Reich und
in Europa. Aber nur im Reich konnten die
Kriegsfs.en die ksl. Herrschaft zeitw. stark ge-
fährden. Wohl mußte K. aus Innsbruck nach
Villach flüchten (Mai 1552), doch blieb die von
seinen Gegnern im gesamten Reich erhoffte
Aufstandsbewegung aus. So gewann der Ks. die
polit-milit. Initiative im Herbst 1552 wieder zu-
rück, er hoffte aber vergebl. auf einen Sieg ge-
gen Frankreich vor † Metz, der wohl nochmals
eine Wende im Reich gebracht hätte. In der Fol-
gezeit zog K. sich nach Brüssel zurück, um von
dort aus schrittweise seinen Rückzug von der
Regierung des Reiches einzuleiten. v. a. war er
nicht gewillt, den sich seit dem Passauer Vertrag
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(1552) abzeichnenden permanenten Religions-
frieden mitzutragen, weswg. er seinem Bruder
† Ferdinand die Verantwortung übertrug. Die-
ser verhandelte den sog. Augsburger Religions-
frieden von 1555 und trat – formell zwar erst
1558 – die Nachfolge im Ksm. an. Der in der
Kaisergeschichte wohl einmalige Vorgang der
Abdankung K.s im Reich und in dessen anderen
Herrschaftsgebieten (1555/56) bedeutete das
Ende der fakt. Einheit des habsburg. Weltrei-
ches. Im Reich hatten die Territorialfs.en der
monarch. Politik des Ks.s nicht nur standgehal-
ten, sondern ihre Positionen festigen und aus-
bauen können.

III. Der Hof K.s gehört zu den komplexe-
stenHöfenEuropas im16. Jh., dennalsFolgedes
Erbes existierten mehrere »königliche Häuser«
(casas). Diese Komplexität wird am ehesten
deutl., wennman bedenkt, daßK.s Hof im Zuge
der Herrschaftserweiterungen zu mehreren
Häusern bzw. casas gelangte. v. a. vereinigte K.
sein ursprgl. burgund.-fläm. Haus mit dem ka-
stil.-aragones. Haus. Bis dahin mußte er einen
bestimmten, jedenfalls keineswegs einfachen
Weg der Transformation – Reorganisation, Er-
neuerung und Erweiterung – seines Hofes vor-
nehmen. K. übte seine Macht weniger durch
Zentralisation als durch Koordination aus, was
keineswegs einen Widerspruch zur starken Ein-
heit seines Reiches darstellte. Genau betrachtet
bestanden die Monarchien des 16. Jh.s auch
mehr aus Ordnung als aus Organisation. Bes.
wichtig waren in diesen Systemen deshalb die
nichtinstitutionellen Beziehungen, d. h. per-
sönl. und Klientelbeziehungen, sowie der Hof
und das Königshaus. Am Hof K.s drängten sich
die herrschenden Eliten der einzelnen Kgr.e,
um dem Herrscher zu dienen und die herr-
scherl. Nähe zur Förderung ihrer persönl. In-
teressen zu nützen. Solche Personen bean-
spruchten durch ihre Verwandtschaft oder Kli-
entel die ursprgl. Positionen. Allerdings hatten
neben † Burgund zwei andere Kronen ebenso
viel polit. Gewicht und wirtschaftl. Macht,
näml. † Kastilien und Aragón. Dabei fügten
sich die Eliten Kastiliens zunächst nicht der
Vorherrschaft des burgund. Hauses, sondern
lösten einen tiefgreifenden Konflikt aus, der im
Aufstand der Comuneros kulminierte. In seiner

karl v. (1519–58)

kulturgeschichtl. Dimension erscheint der Hof
K.s nicht so prächtig wie der seiner burgund.
Vorgänger, K. hat sich wohl absichtl. davon di-
stanziert, Prachtentfaltung war ihm hingegen
wichtig, wenn es um propagandist. Selbstdar-
stellung in Form von Kunstwerken ging. Hö-
hepunkte der höf. Festkultur, etwa 1549 bei der
Einführung Philipps in den Niederlanden, sug-
gerieren einen anderen Eindruck, der allerdings
auch propagandist. überhöht war. Am 15. Aug.
1548 hatte K. in Spanien das burgund. Zere-
moniell eingeführt, das fortan »spanisches«
Hofzeremoniell gen. werden sollte. Das Hofze-
remoniell K.s war nicht nur auf Heraushebung
und Distanzierung, sondern auch auf Sakrali-
sierung angelegt. Unter ihm läßt sich nicht nur
der repräsentative Ausbau des Hofstaates und
der Etikette, sondern v. a. die kirchl.-religiöse
Vertiefung des Hofzeremoniells beobachten.
Als Hzg. Karl II. von Burgund war der spätere
Kg. von Spanien und Ks. vom burgund. Zere-
moniell geprägt. Dieses hatte allerdings auch
Änderungen erfahren: Im 15. Jh. war noch keine
Trennung zw. hôtel und conseil, d. h. zw. Hof-,
Rats- und Staatsämtern gegeben. Unter K. voll-
zog sich nicht nur deren Trennung, sondern die
Hofkapelle (chapelle bestehend aus Beichtvater,
Almoseniers und mehreren chapalains) trat an
die erste Stelle. In der ersten Zeit nach 1515 um-
faßte K.s Hofstaat 300 Bedienstete, später
nahm die Zahl noch zu. Endgültig vollzog der
Ks. diese Trennung aber erst 1539, als er die
Stellen des Ersten bzw. Obersten Kämmerers
(premier chambellan) nach dem Tod von Heinrich
von Nassau, dem Nachfolger Chièvres’ in die-
sem Amt seit 1521, nicht mehr nachbesetzte. In
Kastilien waren Hoforganisation und Etikette
bei der Ankunft K.s in Spanien durch Einfach-
heit und geringe Differenziertheit gekennzeich-
net. In dieser Hinsicht bestand ein erhebl. Un-
terschied zum burgund. Hof. In Kastilien fehlte
v. a. die Trennung zw. dem Privatbereich (den
Privatgemächern) des Fs.en (cámara) und den
Abteilungen des Haushaltsbereichs (hospitium).
Ein Blick auf die Anfänge von K.s Herrschaft in
† Burgund bzw. den Niederlanden i. J. 1515
zeigt zwei bedeutende Männer am Hofe K.s,
näml. Großkämmerer Wilhelm von Croy, Herr
von Chièvres (1515–21), und Großkanzler Jean
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Le Sauvage (1515–18), ein Rivale von Chièvres.
An deren Seite trat seit 1518 Mercurino Gatti-
nara, der spätere Großkanzler. Ihnen stand der
Conseil privé (Geheime Rat) zur Seite, jene zen-
trale Regierungsstelle, die unter Philipp dem
Schönen 1504 nach der Trennung vomhöchsten
Gerichtshof entstand. Ihrer Stellung am Hof
entspr., nahm die burgund.-niederländ. Ari-
stokratie im Conseil privé eine hervorragende Po-
sition ein. EinMitgliederverzeichnis aus der Zeit
des Großkämmerers Chièvres (1515–21) illu-
striert diesen Tatbestand: Pfgf. Friedrich; Phi-
lipp von Kleve, Herr von Ravenstein; Charles de
Croy, Prinz von Chimay; Gf. Heinrich von Nas-
sau; Chièvres; Großmeister Ferry de Croy, Herr
von Le Rœulx; Oberstallmeister Charles de Lan-
noy, Herr von Senzeille; Adolphe de Bourgogne,
Herr von Bever; Jean de Berghes; Michel de
Croy, Herr von Sempy; Antoine de Lalaing, Herr
von Montigny; Guy de la Baume, Gf. von Mon-
trevel; Laurent de Gorrevod; Jacques de Gavre,
Bailli des Hennegau; Jacques de Luxembourg,
Herr von Fiennes; Charles de Poupet, Herr von
La Chaulx; Philipp, Bâtard de Bourgogne, seit
1517 Bf. von † Cambrai (ein illegitimer Sohn
Philipps des Guten). Außer Philipp von Kleve
waren alle genannten Personen seit 1516 auch
Ordensritter vom Goldenen Vlies. Dieser »or-
ganisierte Kern«, der Conseil privé im engeren
Sinne, bestand aus dem Kanzler bzw. Präsiden-
ten und sonstigen Kanzleibeamten, an deren
Spitze der audiencier et premier secrétaire stand. Der
Conseil privé verlor in den ersten Jahren der Re-
gierung K.s V. in den Niederlanden an Bedeu-
tung. Die Regierungsgeschäfte lagen in erster
Linie in den Händen des Kanzlers, des Groß-
kämmerers (premier et grand chambellan) und des
Audienciers. Der burgund. Kanzler war im 15.
Jh. der leitende Minister schlechthin gewesen,
verlor aber unter † Maximilian I. und Ehzg.in
Margarete an polit. Einfluß. Wichtig wurde nun
die Amtsführung des Großkämmerers; sein
Aufstieg repräsentiert die zunehmende Bedeu-
tung des hohen Adels am Hof der burgund.
Hzg.e. Er konnte die auswärtigen Angelegen-
heiten dem Kanzler zum Teil entziehen – erst
unter Großkanzler Gattinara sollte sich dies
wieder ändern. Doch blieb demKanzler die Stel-
lungnahme zu den tagespolit. Angelegenheiten

in Form von Denkschriften und Instruktionen
vorbehalten. Der Großkämmerer führte das Se-
kret zur Ausfertigung der polit. Korrespondenz
– ein bes. Privileg, das aus Frankreich übernom-
men worden war. Der Audiencier, ebenfalls frz.
Ursprungs, kann als erster Sekretär der Kanzlei
bezeichnet werden. Er übte gewisse Aufsichts-
rechte aus; der Chef der Kanzlei war aber der
Kanzler. Weiters rekrutierten sich aus den
hochadeligen burgund. Familien die vornehm-
stenHofbeamten(premier chambellan,grand-maı̂tre
d’hôtel, grand-écuyer, premier sommelier). Vertreter
der Familien † Nassau, Croy, † Luxemburg, †
Egmond, Lalaing, Berghes, Lannoy, Hoogstra-
eten u. a. waren unter Ehzg.in Margarete und
unter dem jungen Hzg. Karl in der Regierung
bzw. in der höchsten Verwaltung der Niederlan-
de tätig. Andererseits haben gerade im Rahmen
der Ausbildung des burgund. Regierungs- und
Verwaltungsapparates die Juristen an Bedeu-
tung gewonnen – etwa aufgrund der Stellung
des Kanzlers oder im Zuge der Reorganisation
zentraler Gerichtsbehörden. In Brüssel standen
K. zwei Personen zur Verfügung, die über die
notwendigen sprachl. und kanzlist. Vorausset-
zungen zur Erledigung der Korrespondenz mit
den künftigen span. Kgr.en verfügten: Dr.
Pedro Ruiz de la Mota und Pedro Quintana, der
ehemalige Sekretär Kg. Ferdinands von Kastili-
en. Ruiz de la Mota, von Beruf Jurist, stammte
aus Burgos, verließ als Parteigänger Philipps
des Schönen 1507 Kastilien und ging in die Nie-
derlande an den Hof K.s. Er wurde 1516 Bf. von
Badajoz und versah gemeinsam mit Garcia Pa-
dilla das Referat für die inneren Angelegenhei-
ten Kastiliens. Zeitweilig von seinem Konkur-
renten Quintana überflügelt, gehörte er in der
Position eines Sekretärs zu den wichtigsten Be-
ratern Chièvres’ in Fragen der span. Politik. Ge-
meinsam mit Padilla war Mota auch Kabinetts-
rat der Cámara für Kastilien, einer Parallelein-
richtung zu der in Kastilien selbst amtierenden
Behörde, wo der Jurist Dr. Galindez de Carvajal
die führende Position innehatte. War K. bis
1518/19 im Banne seines ersten Kämmerers Wil-
helm von Croy, Herrn von Chièvres, ein Expo-
nent des profrz. gesinnten burgund. Hoch-
adels, gestanden, so gewann seitdem der von
K.s englandfreundl. gesonnenen Tante Marga-
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rete protegierte Piemonteser Jurist Mercurino
Gattinara amHofe K.s an Einfluß. Geb. auf dem
Schloß der kleinadeligen Familie Arborio bei
Vercelli im Piemont, hatte der gelernte Jurist als
Anwalt in † Savoyen begonnen, war dann per-
sönl. Rechtsberater des Hzg.s Philibert, danach
Anwalt von dessen Wwe. Margarete in persönl.
Dingen (für das Witwengut in der Gft. Bresse).
Er wurde Präsident des Gerichtshofes in Bresse,
später in † Dole, dem Sitz des Parlaments der
Franche-Comté (1508). Er folgte Margarete in
die Niederlande, kehrte aber 1511 wieder zurück
und widmete sich bis 1518 dem Amt des Parla-
mentspräsidenten, wobei er in einen jahrelan-
gen Kompetenz- bzw. Machtkonflikt mit dem
hohen Adel der Fgft. geriet. Die suggestive Wir-
kung der dialekt. Beredsamkeit Gattinaras auf
seine Umgebung, v. a. auf K., muß stark gewe-
sen sein. Unter dessen Leitung arbeiteten
nebeneinander ein span. Sekretariat und ein
burgund. Sekretariat für die nichtspan. Ange-
legenheiten, dem die Reichskanzlei mit dem
Reichsvizekanzler an der Spitze zugeordnet, de
facto aber untergeordnet war. Dieser unterge-
ordneten Bedeutung des Reichs im Herrschafts-
system K.s entsprach die schwache Vertretung
des dt. Elements amKaiserhof. Eine Analyse der
regionalenHerkunft der wichtigsten Räte in den
ersten Regierungsjahren K.s erweist die große
Bedeutung der Franche-Comté. Aus ihr stamm-
ten La Chaulx, Carondelet, Gérard de Plaine,
Gorrevod, Granvelle d.Ä. und d. J. Diese Tatsa-
che hängt aufs engste mit Ehzg.in Margaretes
polit. Werdegang und ihren Regierungsfunkti-
onen zusammen. Als Gattin Hzg. Philiberts von
Savoyen früh verwitwet, hatte sie als Witwengut
die Gft. Bresse inne und übte auch die Herr-
schaft in der Franche-Comté aus, bevor sie zur
Regentin der gesamten Niederlande bestellt
wurde. Die Franche-Comté wurde damals als
das »Land der Legisten«. charakterisiert. Bei-
spiele für diese Beobachtung sind die Juristen-
familien Carondelet (aus † Dole) und de Plaine.
In der Frühzeit K.s spielte Jean Carondelet d. J.
(Herr von Chapvans, Ebf. von Palermo) eine
Rolle – er war seit 1517 der führende Politiker
des von K. eingesetzten niederländ. Regent-
schaftsrates, seit 1522 Ratspräsident des nieder-
länd. Conseil privé, seit 1531 des Conseil d’État. Mit
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der Übernahme der span. Kgr.e und der Nach-
folge K.s im Ksm. wurde der gesamte Hof, Re-
gierungs- und Verwaltungsapparat vor große
Probleme gestellt. Zu nennen sind die Schwie-
rigkeiten bei der Errichtung zentraler Regie-
rungsstellen sowie letztl. das Scheitern dieser
Bemühungen, ferner die Fragen, die aus einer
adäquaten Berücksichtigung der regionalen
bzw. nationalen Elemente bei der Besetzung der
Hofämter und Behörden resultierten, oder die
Probleme der ksl. Regierung im Heiligen Rö-
mischen Reich, die mit der Suche nach rechts-
und sprachkundigen Beamten zur Erledigung
der dt. Angelegenheiten verbunden waren. In
den span. Kgr.en waren zunächst, noch unter
Chièvres, nur Einrichtungen geschaffen wor-
den, die dem burgund. Kabinett untergeordnet
waren; erst unter Gattinara sollte es zur Bildung
neuer Zentralbehörden kommen. Zwei Organe
wurden in den ersten Jahren nach dem Anfall
der span. Kgr.e gebildet: erstens ein Staatsse-
kretariat für die span. Politik, zweitens ein Ka-
binett (cámara) für Kastilien. Im Zuge des ersten
Spanienaufenthalts K.s (1517–20) vollzog sich
jene Wandlung, die zur Entstehung einer neuen
zentralen Regierungsform und eines Regie-
rungsgremiums führte, das nicht mehr aus-
schließl. burgund. Charakters war, sondern
auch span. Räte umfaßte. Eine wichtige Voraus-
setzung für diese personelle Umstrukturierung
bestand darin, daß nur ein Teil der Mitglieder
des niederländ. Conseil privé K. nach Spanien
folgte. KaumdieHälfte – näml. sieben Personen
– der niederländ. Räte standen K. fortan für die
niederländ. Angelegenheiten zur Verfügung.
Seit K.s Regierungsantritt in den span. Kgr.en
kam es zum Konflikt zw. den span. (kastil.) Eli-
ten und den Flamen. Die Mitglieder des kgl. Ra-
tes (in Kastilien) huldigten K. sofort nach sei-
nem Eintreffen in Kastilien, K. bestätigte ihre
Ämter; das Gleiche verweigerte er den Mitglie-
dern der Kammer, die im offenen Gegensatz zu
den Flamen standen. Ein eigenes Problem war
die Koordination der Angelegenheiten mit den
Cortes, denn mit den Mitgliedern des Rates be-
sprach K. zunächst die Angelegenheiten des
Kgr.es und die Frage des Hofdienstes, bevor er
mit den Cortes (Petitionen) in Valladolid zu-
sammentrat. Zunächst gelang K. der Reorgani-
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satonsprozeß des kgl. Hauses in Kastilien
nicht. Der Konflikt mit den Cortes zeichnete
sich ab, denn diese verlangten u. a. den Charak-
ter des Hauses von Kastilien nach dem Vorbild
von Kg.in Isabella zu bewahren. Wie aus einer
anderen Petition hervorgeht, ging es den Cortes
auch umden Zugang zumHofdienst. Die Cortes
protestierten gegen die Benachteiligung der ka-
stil. Untertanen in Hinblick auf den Hofdienst.
Daneben ging es auch um K.s Mutter Johanna
dieWahnsinnige (Juana la Loca) und deren Hof-
staat, denn sie war Kg.in von Kastilien. K. wie-
derum gab seinem burgund. Haus den Vorzug
gegenüber Kastilien. Das vielfältige Erbe ver-
langte von K. eine Anpassung der Institutionen
und des Hofes aus Flandern bzw. † Burgund.
Das war das eigentl. Problem, dessen Lösung K.
nicht gleich schaffte. Was das Haus seiner Mut-
ter Johanna anbelangt, ernannte K. den Mar-
qués von Denia zum neuen Gouverneur, dem
die Leitung und Verwaltung des Hauses der
Kg.in und die Aufsicht der Kg.in oblag – das
hieß Verringerung der Dienerschaft und damit
der Personalkosten. Die Zahlung von Gehältern
war ausständig. Die Cortes erreichten in Valla-
dolid, daß K. einen Teil der Amtsträger des ka-
stil. Hauses der Kg.in Johanna an seinen Hof
holte und in seinen Dienst übernahm. Aber da-
mit waren die polit. Eliten Kastiliens nicht ganz
beruhigt, denn diese wollten eigtl. mehr: näml.
die Rückkehr zu den Traditionen von Kg.in Is-
abella. In der Folge ging es um beides: die Fi-
nanzierung des kgl.-burgund. Hauses und die
Auseinandersetzungmit dem Vorbild des kastil.
Hofes während der Comunidades, das von die-
sen verteidigt wurden. Vor allem aus den Ein-
künften der Casa de Contratación in Sevilla flos-
sen Gelder in die Schatzkammern des argentiers
Nicolas de Riflart, der diese Funktion am 5. Mai
1516 übernommen hatte. Neben den amerikan.
Ressourcen (Casa de Contratación) befahl K. seit
1516 dem Tesorero general von Kastilien, Francsi-
co de Vargas, nachdrückl., er möge Mittel so-
wohl für Riflart als auch für Luis Sánchez, den
tesorero von Aragón, und für andere Personen in
der Finanzverwaltung Kastiliens bereitstellen.
Die kastil. Einkünfte – Einkünfte aus Amerika
und den Ritterorden – garantierten K. letztl.
eine stabilere Einkommensquelle zur Finanzie-

rung seines Hofes. 1519 kam es zur ersten um-
fangr. Pacht der Ländereien der Ritterorden. Je-
denfalls spitzte sich die Situation zu: Die Fla-
men schienen den Kastiliern keine andere Wahl
zu lassen, als sich zu fügen oder zu schweigen.
Wie schon unter Philipp dem Schönen entstand
auch jetzt der Eindruck, daß K. v. a. am Geld
Kastiliens interessiert war, ohne Kastilier in den
Hofdienst aufzunehmen. Auch die Communi-
dades verteidigten die Traditionen des kastil.
Hauses und verlangten die Aufnahme von Ka-
stiliern in den Dienst des Hauses von K. Erst
nach der Niederwerfung des Aufstandes ver-
mochte K. das Haus Kastilien neu zu ordnen, in
dessen Gefolge es seit 1522 zur Hispanisierung
seines Hauses kam. Es kam zwar zur allmähl.
Eingliederung von span. Hofpersonal in das
Haus † Burgund, auch wenn sich im innersten
Kreis beimDienst amKs. eigenständige, aber in
wechselseitigen Beziehungen stehende höf.
und häusl.-persönl. Bereiche erhielten. Auf den
Cortes von 1523 legte K. die Zahl für den zum
Hof Burgund gehörigen »spanischen« Dienst
fest: 200 gentilhombres (Kavaliere). Sie wurden
nach Zahl und Quote der einzelnen Kgr.e bzw.
Regionen festgelegt: So sollten in den ersten
sechs Monaten 93 gentilhombres aufgenommen
werden: davon 35 aus Kastilien, 17 aus Aragón,
20 aus Valencia, 17 aus Katalonien und 4 aus
Navarra. Mit Ausnahme der capillas, in denen es
keine span. Präsenz gab, stellten in den 1540er
Jahren die Spanier die Mehrheit unter den gen-
tilhombres. So wurde am 1. Dez. 1544 Juan Man-
rique de Lara als mayordomo aufgenommen, der
seit 1523 gentilhombre de la boca gewesen war und
1529 den Titel contador mayor de Cuentas bekom-
men hatte. 1549 folgte ihm Luis Quijada nach.
Zw. Jan. 1543 und Jan. 1548 wurden 55 neue gen-
tilhombres de la boca ernannt, von denen 22 span.
Herkunft waren. Das Gleiche geschah imOrden
vom Goldenen Vlies. Wirft man einen Blick auf
die Spitze der Regierung K.s, so sieht man
Chièvres und Jean Le Sauvage, der bis zur An-
kunft seines Nachfolgers Gattinara in Spanien
durch Carondelet vertreten wurde. Eine Gruppe
adeliger und gelehrter Räte, in der man den Vor-
läufer des später geschaffenen Consejo de Estado
sehen kann, stand ihnen zur Seite: Adrian von
Utrecht, Kard. von Tortosa, Laurent de Gorre-
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vod, Charles de Lannoy, Charles de Poupet, Herr
von La Chaulx, Adrian de Croy, Jacques de Lu-
xembourg, Herr de Fiennes, Dr. Pedro Ruiz de
la Mota, Jean Carondelet, Garcia Padilla, Her-
nando de Vega, Großkomtur, Juan Rodrı́guez
de Fonseca und Antonio de Fonseca, die beiden
letztgenannten ehemalige Räte Kg. Ferdinands
des Katholischen. Später stießen auch Juan Ma-
nuel und Manrique, Parteigänger Kg. Philipps
des Schönen, und K.s Beichtvater Jean Glapion
hinzu. In diesen Consejos variierte die Zahl der
Räte, die größtenteils Juristen (letrados) waren,
zw. acht und 20. In der bedeutendsten Institu-
tion dieser Art, dem Consejo Real de Castilla, dem
kgl. Rat Kastiliens, bekleideten unter K. nur Bf.e
das Präsidentenamt: bis 1524 Antonio de Rojas y
Manrique (Ebf. vonGranada), von 1524–39 Juan
Pardo y Tavera (Ebf. von Toledo), von 1539 bis
ca. 1546 Hernando Valdés (Bf. von Sigüenza),
von ca. 1546–56 Antonio de Fonseca (Bf. von
Pamplona). Bei den Räten überwogen die Juri-
sten bürgerl. oder kleinadeligerHerkunft gegen-
über den Rittern (caballeros) und dem Präsiden-
ten im Verhältnis 3:1. Die Gesamtzahl schwank-
te zw. 23 (1520) und 12. Der Tendenz zur Ver-
größerung des Consejo Real wirkte der Kaiserhof
erfolgr. entgegen. Im Zuge der Verwaltungsre-
form (1523/24) wurde die Mitgliederzahl auf 16
Personen (14 Räte, ein Präsident, ein Fiskal)
festgesetzt. Im Consejo Real de Aragónwar die Zahl
der Räte bis 1543 variabel. Auch hier gab es ne-
ben den Juristen (letrados) Räte, die aus der Rit-
terschaft stammten. Ab 1543 fungierte neben
dem Präsidenten (Granvelle d.Ä., nach 1550
dessen Sohn), dem Vizekanzler, Schatzmeister,
Pronotar und untergeordneten Beamten sechs
jurist. Räte, die in den Ländern der Krone Ar-
agoniens geboren seinmußten. Mit der Heraus-
bildung des Staatsrates (Consejo de Estado) im
Zuge der Reorganisation der span. Zentralbe-
hörden (1521/22) erhielt die Monarchie K.s ih-
ren zentralen Mittelpunkt. Der Vorsitz blieb
dem Ks. vorbehalten; der Consejo de Estado hatte
keine jurist.-administrativen Kompetenzen,
sondern ledigl. beratende Funktionen. Von bes.
Bedeutung war die schon durch Beispiele beleg-
te Referat- und Gutachtertätigkeit des Kanzlers.
Die Durchführung der Entscheidungen (resolu-
ciones) des Staatsrates in schriftl. Form oblag
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dem Kanzler und dem Staatssekretär. Dem um-
fassenden Charakter seiner Aufgaben entspr.,
war der Consejo de Estado jenes Gremium, das den
Ks. in allen Fragen seiner Politik – insbes. nach
außen – beriet. Dennoch wurde der Staatsrat
nicht zur höchsten Regierungsinstanz, und
zwar in derWeise, daß der Kriegs-, Finanz- und
Indienrat ihre Beratungsergebnisse an den
Staatsrat berichten mußten, wie es Gattinara
offenbar gewünscht hat. Wenn dieser als Groß-
kanzler neben Chièvres (bis 1521) zunehmend
Einfluß auf Regierung und Politik gewann, so
war dies gewiß auch auf seine Umgebung zu-
rückzuführen, etwa auf den mangelnden polit.
Ehrgeiz des Oberkämmerers Heinrich von Nas-
sau. v. a. aber hat Gattinara sich mit jurist. Fol-
gerichtigkeit und unermüdl. Energie um die
Durchsetzung und Fortbildung der dem Kanz-
leramt innewohnenden oder von ihm daraus ab-
geleiteten Zuständigkeit bemüht. So ging die
gesamte polit. Korrespondenz der Reichsregie-
rung durch seine Hand; er verwahrte auch die
Siegel von Kastilien und Aragón. Die »Nähe«
des Consejo de Estado zum Hof und den Hofäm-
tern ist im ersten Jahrzehnt der ksl. Regierung
noch stark gegeben gewesen. Das zeigen seine
Mitglieder. So präsidierte K. im Aug. 1521 eine
Staatsratssitzung, an der folgende Personen
teilnahmen: Gattinara, Gérard de Plaine (Herr
von la Roche, der Sohn des Kanzlers Thomas de
Plaine), Bernardin de Mesa (Bf. von Elne, später
Bf. von Badajoz), Dr. Pedro Ruiz de la Mota (Bf.
von Badajoz und Palencia, † Sept. 1522), Jean de
Berghes, Laurent Gorrevod, Charles de Poupet
(Herr von La Chaulx), Philippe de Haneton (Au-
diencier), der Marschall von † Burgund, Anto-
ine de Lalaing (Gf. von Hoogstraeten, Herr von
Montigny). Im Okt. 1521 wurden zwei Vertreter
des kastil. Hochadels zusammen mit Hugo de
Moncada in den Staatsrat berufen: Alvárez de
Toledo y Enrı́quez Fadrique (Hzg. von Alba) und
Antonio de Fonseca. Ende 1522 finden wir fol-
gende Personen im Staatsrat: Gattinara, Gf.
Heinrich von Nassau, Laurent de Gorrevod, La
Chaulx, La Roche, Juan Manuel, Hernando de
Vega. Jean Hannart (Herr von Liedekerke, Vi-
comte de Lombeek, Audiencier) fungierte als
erster Sekretär des Staatsrats. Sein Nachfolger
in dieser Funktion wird 1526 Jean Lalemand
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(Herr von Bouclans, der Schwiegersohn von
Philippe de Haneton). Sicherl. handelt es sich
dabei um eine Übergangserscheinung – nach
Gattinaras Tod trat eine weitgehende Entpoliti-
sierung der höf. Hierarchie ein. In den 20er Jah-
ren setzte sich der Staatsrat aber zu einem
Großteil noch aus den Inhabern der alten bur-
gund. Hofämter zusammen: Großkanzler –
Gattinara; Oberkämmerer – Nassau; Großmei-
ster (grand-maı̂tre) – Gorrevod, Lannoy, Adrian
de Croy (Herr von Le Rœulx); Oberstallmeister
(grand-écuyer) – Lannoy, Le Rœulx; Oberkeller-
meister (premier sommelier) – La Chaulx; Zweiter
Kammerherr (second chambellan) Le Rœulx, Praet
(seit 1526). Unter diesen Namen finden sich
auch jene Personen, die K. durch Geburt und
Erziehung nahestanden: Croy, Lannoy, La
Chaulx. Es ist dies die burgund. Umgebung des
Ks.s, seit 1522 allerdings erweitert durch Räte
kastil. Herkunft. Bis 1526 waren die Spanier im
Consejo de Estado allerdings unterrepräsentiert.
v. a. hielten K.V. und Gattinara die kastil. Gran-
den vom Staatsrat weitgehend fern. Sie folgten
dabei dem Grundsatz der kathol. Kg.e und des
Kard.s Jiménez de Cisneros. Von Interesse ist in
diesem Zusammenhang die personelle Umbil-
dung des Consejo de Estado im Juli 1526. Den An-
laß dazu lieferten die personellen Lücken, die
durch den Tod von La Roche und de Vega und
durch die Absenz Juan Manuels und Gf. Hein-
richs von Nassau entstanden waren. Mit der Be-
rufung der folgenden fünf Mitglieder war eine
Stärkung des kastil. Elements verbunden: Fadri-
que Alvárez de Toledo y Enriquez, Hzg. von Al-
ba; Alvaro de Zúñiga y Manrique, Hzg. von Bé-
jar; Alonso de Fonseca, Ebf. von Toledo; Gabriel
Merino, Bf. von Jaén; Garcia Loaysa, Bf. von
Osma, Beichtvater K.s. Mit Alba und Béjar ge-
hörten auch zwei kastil. Granden dazu. Die Op-
position dieser kastil. Gruppe gegen die Politik
Gattinaras und K.s, v. a. gegen eine Fortsetzung
des Krieges gegen Frankreich, hatte schon 1527
eine Umgruppierung zur Folge: Neben den äl-
teren Mitgliedern Gattinara, La Chaulx, Lale-
mand, Nassau und Juan Manuel verblieb nur
Loaysa. Hinzu trat Louis de Praet, ein humanist.
gebildeter Rat, der als einziger neben Gattinara
die lat. Sprache beherrschte. Die Hauptlast der
Geschäfte trugen fortan Gattinara, Loaysa und

der kanzlist. geschulte Lalemand vom Staats-
sekretariat. Eine weitere Verstärkung der jurist.
und kanzlist. gebildeten Kräfte im Staatsrat war
mit der 1528/29 vorgenommenen personellen
Weichenstellung im Consejo de Estado verbunden:
Nicolas Perrenot de Granvelle (Granvelle d.Ä.),
damals schon ein angesehener Kronjurist (und
zwar als premier maı̂tre de requêtes), wurde als Mit-
glied des Staatsrats bestellt. Der kanzlist. sehr
erfahrene Francisco de los Cobos wurde zum
Staatssekretär ernannt (Okt. 1529). Cobos
(1475/85–47), der einem verarmten andalus.
Adelsgeschlecht in Ubeda entstammte, hatte
durch die Vermittlung seines Onkels Diego Vela
Allide (Sekretär und contador Kg.in Isabellas von
Kastilien) in jungen Jahren mit der Arbeit im
kastil. Sekretariat begonnen und dort Karriere
gemacht. Die Qualitäten von Cobos lagen auch
auf dem Gebiet der Finanzen. Er hatte sich aus
bescheidenen Anfängen hochgearbeitet, war
schon Chièvres unentbehrl. gewesen. Als Se-
kretär des Indienrates kontrollierte er das
Schmelzen und Eichen der Edelmetalle, mit ei-
ner Abgabe von 1%, ähnl. gewinnbringend wa-
ren die Salzrechte. Die Bestellung von Cobos i. J.
1529 wies den Weg für eine Aufspaltung des
Staatssekretariats in eine span. Abt., die Cobos
unterstellt war, und in eine frz. Abt., die Gran-
velle leitete und deren verantwortl. Sekretär An-
toine de Perrenin war. Im Ringen um eine Zen-
tralisierung der Regierung K.s V. bedeutet der
Tod des Großkanzlers eine Zäsur. Der Ks. ließ
1530 das Großkanzleramt nicht wieder beset-
zen und verzichtete somit auf die »Klammer-
funktion« dieses Amtes. Als Folge dieser Ent-
scheidung setzten sich die beiden vorgezeich-
neten Geschäftsbereiche durch: Granvelle wur-
de mit der Leitung der Geschäfte für die Nie-
derlande, das Reich im engeren Sinne, Frank-
reich, England und die nordeurop. Staaten be-
traut (und hatte diese Funktion bis zu seinem
Tod 1550 inne), Francisco de los Cobos, der bis-
herige Leiter der span. Abt. der Staatssekretari-
ats sollte künftig die span.-ital. Politik leiten.
Diese Regelung ist auch über Cobos’ Tod hin-
aus (nach 1547) vorbildl. geblieben. Wenn Co-
bos den Ks. auf Reisen begleitete, so ließ er ei-
nen Stellvertreter bei den span. Regentschafts-
regierungen zurück. Nicolas Perrenot de Gran-
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velle, auch Granvelle d.Ä. (1486–1550) gen.,
wurde in Ornans in der Franche-Comté gebo-
ren, studierte an der Universität † Dole und
wurde dort zum Doktor beider Rechte promo-
viert. Er begann seine jurist. Laufbahn als Ad-
vokat ebenfalls in † Dole und wurde schließl.
1518 Mitglied des dortigen Parlaments. Dieser
entscheidende Schritt in der berufl. Karriere war
mit der Nobilitierung verbunden. Neben seiner
Tätigkeit als maı̂tre de requêtes am Hofe K.s (seit
1519) machte Granvelle d.Ä. erste Erfahrungen
in der Außenpolitik, als er 1521 neben Gattinara
an den frz.-habsburg. Verhandlungen teilnahm,
die in Calais unter Vermittlung von Kard. Wol-
sey stattfanden. Auch während seiner Amtszeit
als »ersterMinister« K.s wurdeGranvelle immer
wieder zu Friedensverhandlungen herangezo-
gen. Sein Sohn hingegen trat sofort in den Hof-
dienst ein undwurde für eine der bedeutendsten
kirchl. Pfründen protegiert: Antoine Perrenot de
Granvelle, Bf. von Arras (Granvelle d. J.), meist
Arras gen. (1517–86), hatte imGegensatz zu sei-
nem Vater keinen Doktor juris erworben. 1538
wurde er zum Bf. von Arras gewählt, hielt sich
aber die wenigste Zeit in seiner Diöz. auf. Als
Staatsmitglied (seit 1534) arbeitete er in der
Umgebung seines Vaters und war v. a. für die
Beantwortung von Requêten zuständig. In die-
ser Zeit wurde Antoine mit den Staatsangele-
genheiten vertraut gemacht und vertrat darin
1547 seinen Vater. Die Hofstaatsliste K.s von
1542 macht deutlich, daß noch vor der Einfüh-
rung des burgund. Zeremoniells in Spanien die
Bedeutung der Hofkapelle verstärkt wurde, und
daß der Hofstaat nach dem Ausscheiden des
Conseil ausschließl. dem fsl. Hofdienst und en-
gerem Hofzeremoniell gewidmet war, an des-
sen Spitze hier erstmals die neue Position des
Obersthofmeisters (Mayordomo Mayor) er-
schien. Die von K. offenbar schon früher beab-
sichtigte Einführung des burgund. Zeremoni-
ells in Spanien verzögerte sich erhebl. Die »Ent-
politisierung« des Hofes durch die Schaffung
des Consejo de Estados (1524) schritt zwar voran
und wurde durch den Entschluß K.s zur »Ka-
binettsregierung« nach dem Tode Gattinaras
(1530) beschleunigt, doch hatte sich K. weiter-
hin nach dem Zeremoniell der Casa de Castilla
gerichtet. Mit der Trennung des Conseil vom en-
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geren Hofzeremoniell waren die Weichen für
eine Heraushebung des Monarchen und die sa-
krale Ausrichtung des Hofzeremoniells gestellt.
K. hat seinem Sohn seine Auffassung 1543 an-
läßl. seiner Bestellung zum Regenten auch wei-
tergegeben und ihn vor den Einflüsterungen der
span. Granden gewarnt, indem er ihn zu einem
vorbildl. Lebenswandel anhielt: »Ihr müßt Euch
vor allen Dingen auf zwei Punkte ausrichten.
Der erste und wichtigste: Gott immer vor Augen
zu halten und ihm alle Arbeiten und Sorgen, die
Ihr zu tragen habt, darzubringen, Euch zu op-
fern und an sie völlig hingegeben zu sein. Und
der zweite: jedem guten Rat empfänglich und
willfährig zu sein«. Waren es seine langjährigen
Erfahrungen mit seinen dominanten Räten, die
K. seinem Sohn Philipp diese Ratschläge geben
ließen? Bei K. läßt sich mit fortschreitendem
Alter die Tendenz zu »einsamen Beschlüssen«
beobachten – wohl auch bei Philipp.

Der sekundäre Stellenwert des Heiligen Rö-
mischen Reiches im polit. Gesamtsystem Ks.
K.s hatte weitreichende behördengeschichtl.
und personelle Konsequenzen zur Folge. Der
ksl. (dt.) Hofrat, das oberste behördl. Organ für
das Reich, bestand 1520/21 noch aus den ehe-
maligen Räten † Maximilians I.: Kard. Mattha-
eus Lang, Bf. von † Gurk, Kard. Matthaeus
Schinner, Bf. von † Sitten, Bernhard von Cles,
Bf. von † Trient, Pietro Bonomo, Bf. von Triest,
Generalschatzmeister Jakob Villinger, Dr. Jakob
Banissius und Jean Hannart gehörten ihm an.
Der ksl. Hofrat arbeitete eng mit der Reichs-
kanzlei, die unter der Leitung des Reichsvize-
kanzlers Nikolaus Ziegler stand, zusammen.
Chièvres wurde damals in Reichsangelegenhei-
ten v. a. von Lang, Villinger und Ziegler beraten.
Der Hofrat verlor nach demWormser Reichstag
(1521) deshalb rasch an Bedeutung, weil im
Reich das Reichsregiment eingerichtet wurde;
ferner trugdas Faktum,daßmitAusnahmeHan-
narts keinMitglieddesHofratsK.snachSpanien
folgte, zu dessem Bedeutungsverlust bei. Au-
ßerhalbderReichstagewurden vier bis fünfRäte
zur Erledigung der laufenden Geschäfte einge-
setzt, in den 1550er Jahren allerdings nur noch
zwei – im Juli 1552 waren dies der Reichsvize-
kanzler Dr. Georg Sigmund Seld und Heinrich
Hase, Präsident des luxemburg. Provinzialrates.
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Diese Entwicklung gab zu permanenten Be-
schwerden der Reichsstände und zu Bemühun-
gen † Ferdinands Anlaß, die personellen Vor-
aussetzungen zu verbessern. Die im Zuge der
Reichstagsvorbereitungen 1550 durchgeführte
Besetzung des ksl. Hofrats blieb jedoch ohne
dauernde Wirkung. Präsident aus den Reihen
der Rfs.en war damals der Mainzer Kfs. Seba-
stian von Heusenstamm, als Vizepräsident fun-
gierte Abt Wolfgang von Grünenstein von
Kempten, ferner Arras (Granvelle d. J.), als Räte
Heinrich Hase, Dr. Clercq, Dr. Georg Sigmund
Seld, Karl Tinascq und Dr. Stumpf. Man muß
bedenken, daß außerhalb der Reichtage nur Ar-
ras, Tinascq, Seld, Hase, Clercq und Stumpf zur
Verfügungstanden–durchwegs jurist. gebildete
Leute, die zur Erledigung der Reichsangelegen-
heiten aber nur bedingt geeignetwaren, bedenkt
man ihre mangelhaften dt. Sprachkenntnisse.
Die starke Ingerenz von Arras ließ den Hofrat,
der auch über keine eigene Kanzlei verfügte,
sondern sich derReichskanzlei bediente, zur po-
lit. bedeutungslosen Expeditionsstelle werden.
ImZuge seinerKaiserwahl hatte K. demEbf. von
† Mainz in seiner Funktion als Erzkanzler das
1486 zuletzt von†Maximilian I. verbriefte Recht
bestätigt, daß der † Mainzer Ebf. die Reichs-
kanzlei persönl. innehabe und einen Stellver-
treter ernennensollte.Damit schiendasMainzer
Recht auf Ernennung des Kanzleichefs der
Reichskanzlei – in der Person des Reichsvize-
kanzlers – gesichert. Zwei Jahre später (1521)
räumte Kfs. Albrecht vonMainz demGroßkanz-
ler Gattinara die erzkanzler. Machtbefugnisse
am Kaiserhof für den Fall seiner Abwesenheit
ein. Dieser Verzicht Albrechts auf bedeutende
Rechte des Erzkanzlers, der aufs engste mit der
Einsetzung eines Reichsregiments zusammen-
hing, hatte weitreichende Konsequenzen über
den Tod Gattinaras hinaus. Der selbständige
Handlungsspielraum des Reichsvizekanzlers
war künftig stark beeinträchtigt, so daß ihm die
Führung der Kanzleigeschäfte nur für den Fall
einer Verhinderung oder Ermächtigung des
Großkanzlers zustand. Auch von ihrem Ernen-
nungsrecht haben die†Mainzer Kfs.en unter K.
nicht mehr Gebrauch gemacht. Die Reichspoli-
tik des Ks.s erforderte im Reichsrecht bes. ge-
schulte und erfahrene Juristen. Sie konnten sich

allerdings erst allmähl. durchsetzen; die Reichs-
vizekanzler entstammten nicht nur aus dem
reichsständ. Bürgertum, sondern auch aus dem
niederen Adel. Letztl. waren vielschichtige
Gründe – voran polit.-aktuelle Sachzwänge – für
dieAuswahldieserPersonenvonBedeutung.Die
fakt. Bedeutung des Reichsvizekanzleramtes
war ledigl. in der Persönlichkeit seines Inhabers
begründet. Die ersten beiden Reichsvizekanzler
unter K. rekrutierten sich noch aus Räten, die
schon unter † Maximilian I. gedient haben: Ni-
kolaus Ziegler und Balthasar Merklin. Sein
NachfolgerMatthiasHeldwar seit 1527Assessor
am Reichskammergericht gewesen. Jean Naves
de Messancy stammt aus einer adeligen Familie
des Hzm.s † Luxemburg bzw. der südl. Nieder-
lande im weiteren Sinne. Er bekleidete diesen
Posten bis 1539. Der letzte Reichsvizekanzler
unter K., Georg Sigmund Seld, war ein bedeu-
tender Jurist augsburg. Herkunft. Es mag über-
raschend sein, im Zusammenhang mit den Rä-
ten des Ks.s auf dessen Beichtväter zu sprechen
zu kommen. Das hängt damit zusammen, daß
diesedamalsnichtnur fürdiepersönl. religiösen
Anliegen zuständig waren, sondern auch polit.
Funktionen ausübten. In den Niederlanden wie
in Spanien waren die Beichtväter sehr oft Mit-
glieder von Behörden etc. oder auch hohe kirchl.
Würdenträger. In der Regel theolog. sehr gebil-
det,waren sienicht selten auchpolit. begabt.K.s
erster Beichtvater in seinen burgund. Jugendjah-
ren bis 1515 war Michael de Pavie. Er war Mit-
glied des burgund. Hofes und des Conseil privé
und stand in der Gunst von K.s TanteMargarete.
Ihm folgte Johann Brisselot nach, ehe sich
Chièvres i. J. 1520 umden aus der frz. Gft.Maine
stammenden Franziskanermönch Jean Glapion
als Beichtvater bemühte, der diese Funktion bis
zu seinem Tod i. J. 1522 (in Valladolid) ausübte.
Glapion hatte an der Sorbonne Theologie stu-
diert unddasDoktorat erworben.Mit ihmwurde
die Beteiligung an der Lösung polit. Fragen das
erste Mal in der Regierung des Ks.s offensichtl.
Garcia de LoaysawurdeGlapionsNachfolger i. J.
1523. Der Ks. war in Valladolid anläßl. des Ka-
pitels des Dominikanerordens auf ihn aufmerk-
sam geworden. 1479 geb., war Loaysa damals
schon alt. Loaysa wurde i. J. 1524 Bf. von Osma
und Präsident des Indienrates (Consejo de la Indi-
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as); 1526 auch Mitglied des neugeschaffenen
Consejo de Estado. Aufgrund dieser Positionwar er
inwichtige polit. Entscheidungen involviert. K.s
Vertrauen besaß er bis 1528; 1527 taufte er Prinz
Philipp. Beichtvater blieb er bis 1530, als Loaysa
nach der Verleihung der Kardinalshutes in Bo-
logna am 19. März als Vertreter des Ks.s nach
Rom geschickt wurde, wo er bis 1532 blieb. Die-
se Zeit der Trennung, in der der Franziskaner
Juan de Quintana zum ksl. Beichtvater avancier-
te, ist durch eine rege Korrespondenz Loaysas
mit K. gekennzeichnet. Nach seiner Rückkehr
nach Spanien konnte Loaysa das Präsidium des
Indienrates bis 1543 wieder übernehmen. In sei-
ne Ära fällt die Beratung und Verabschiedung
der Leyes nuevas. Als derKs. 1543 aus Spanien auf-
brach,wurdeer vonPedrodeSotoalsBeichtvater
begleitet. Er gehörte seit 1518 dem Dominika-
nerkonvent in Salamanca an undwar ein angese-
hener Theologe. 1545 suchte er denKs. in seiner
Kriegsbereitschaft zu stärken und unterhielt
gute Beziehungen zu den päpstl. Nuntien, die so
weit ging, diesen im Jan. 1546denEntschlußK.s
zum Krieg mitzuteilen. Diese Unvorsichtigkeit
trug ihm zu Recht die Kritik Granvelles ein und
führte 1548 zu einer Ablösung durch den gleich-
namigen 1494 in Segovia geborenen Dominika-
ner und Theologen Domenico de Soto – ein aus-
gezeichneter Theologe, der auf dem Konzil von
† Trient die kathol. Rechtfertigungslehre for-
muliert hatte. Den Schluß der langen Reihe der
Beichtväter bildet Juan de Regla, der den Ks. in
Yuste bis zu seinem Tod zur Verfügung stand
und auf dessen umstrittene Rolle unten noch zu
sprechen sein wird.

Wie kaum ein Ks. vor ihm hat K. die Kunst
für seine Herrschaftsidee und sein Herrscher-
bewußtsein instrumentalisiert. Die triumpha-
len Einzüge und ihre Bildprogramme, die in Ita-
lien und in den Niederlanden 1530, 1536 und
1549 veranstaltet wurden, sind eindrucksvolle
Beispiele dafür. In Mantua gestaltete Giulio Ro-
mano eine Säule nach dem Vorbild der Trajans-
säule. Beim Einzug K.s in Neapel, am 25. Nov.
1535, wurdenwg. des Sieges in Afrika Parallelen
zu Scipio Africanus, Hannibal, Alexander dem
Großen und Cäsar gezogen. 1548/49 präsen-
tierten die Bildprogramme für die Einzüge in
Brüssel, Löwen, Gent, Brügge, † Lüttich, Tour-
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nai und Antwerpen die Vater-Sohn-Thematik
(K.-Philipp). Den Abschuß bildete eine aus 354
Blättern bestehende »Dokumentation«, die
Martin Nucio 1552 in Antwerpen verlegte und
die Cristóbal Calvete de Estrella, den man als
»Reiseberichterstatter« charakterisieren kann,
weil er die Reise des Prinzen Philipp auch be-
schrieben hat. Seit 1533 ließ K. in räuml. Nähe
zu den nasrid. Bauten der Alhambra in Granada
einen Palast im Renaissancestil errichten, der
zum Zeitpunkt seines Todes allerdings noch un-
vollendet war: mit quadrat. Grdr. und rundem
Innenhof mit ringförmigen Umgängen auf dor.
und ion. Säulen. Mit diesem von Luis de Vega
geplanten und nur teilw. zu Lebzeiten des Ks.s
ausgeführten Bau war nicht daran gedacht, Gra-
nada zu der Res. K.s in Spanien zu machen,
wohl aber hatte die Stadt – seit 1492 – hohen
Symbolwert als Begräbnisstätte der kathol.
Kg.e. 1539 sollte Isabella, die in Toledo verstor-
bene Gattin, auch hier begr. werden. Anläßl.
der Trauerfeierlichkeiten für K. kam die polit.
Symbolik noch einmal zum Ausdruck. Zu den
bedeutendsten dieser Feiern, dem Gedenken in
Brüssel am 29. Dez. 1558, brachte die Antwer-
pener Offizin des Christoph Plantin eine Kup-
ferstichfolge heraus. Diese außergewöhnl. Ver-
öffentlichung enthält 34 Kupferstiche, die ein-
zelnen Szenen des Trauerumzuges gewidmet
sind. Die ksl. Devise Plus ultra sollte nun die Er-
oberung eines himml. Kgr.es symbolisieren. K.
nützte die Bildende Kunst v. a. dazu, um seine
Reputation und Macht zum Ausdruck zu brin-
gen und den Ruhm und das Andenken seiner
Familie zu bewahren. Nur selten fungierte er
hingegen als Mäzen. K.s Tante Margarete von
Österreich hat nicht nur manchen Maler wie
Vermeyen ihrem Neffen empfohlen, sondern
auch dafür gesorgt, daß K. schon in jungen Jah-
ren in höf. Pose porträtiert wurde, wie etwa von
Barent van Orley. Eine Schlüsselfigur im Um-
gang mit Künstlern und der Instrumentalisie-
rung der Bildenden Kunst für polit. Zwecke und
v. a. für die Reputation bzw. die Würde des Ks.s
stellt der venezian. Maler Tizian Vecellio dar.
Ihn ernannte der Ks. nach der Anfertigung des
bekannten ganzfigurigen Bildes, das Tizian
1532/33 in Bologna schuf, zum Ritter des gol-
denen Sporns. Damit konnte sich der Künstler
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dem Hof K.s zurechnen. Im ksl. Ernennungs-
dekret wird Tizian in antikisierender Form als
huius saeculi Apelles bezeichnet, womit gesagt
wird, daß der Ks. dem Beispiel Alexanders des
Großen folgte, der sich nur von Apelles habe
malen lassen. Zu einer längeren und intensive-
ren Begegnung zw. K. und Tizian – im übrigen
auch mit Philipp II. – kam es erst während
der Augsburger Reichstage von 1547/48 und
1550/51. Tizian schuf damals u. a. das bekannte
Reiterbildnis sowie andere, nur zum Teil erhal-
tene Bilder von K.s Familie. Selten agierte K. tat-
sächl. als Mäzen der Schönen Künste, wie im
Falle der Kartons und Tapisserien, die seinem
Feldzug nach Tunis i. J. 1535 gewidmet sind.
Die Kartons erstellte der niederländ. Maler Jan
Cornelisz Vermeyen, den der Ks. nach Tunis
mitgenommen hatte, der führende Brüsseler
Weber Willem de Pannemaker stellte die Serie
der Schlachtentapisserie – eine burgund.-nie-
derländ. Tradition seit Karl dem Kühnen – bis
1554 her. K.s ständig präsente Hofkapelle be-
stand durchwegs aus niederländ. Sängern (ca.
15 bis 20 Personen), auch ein Niederländer war
lange Zeit maistre dieser Kapelle: der bei Lille
1500 geborene Nicolas Gombert, der auch
zahlr. Kompositionen im Stile der fläm. Poly-
phonie, – anlaßbedingte Motetten, Messen etc.,
schuf. Sehr geschätzt wurde von K. Josquin de
Prez (mille regretz). Als seinen Alterssitz hatte der
Ks. San Jéronimo de Yuste in der Estremadura,
in den südwestl. Ausläufern der Sierra de Gre-
dos, gewählt. K. kannte diese Gegend durch Be-
suche von Toledo aus. Nur etwa 50 Personen
kamen mit K. nach San Jéronimo de Yuste. Die-
ser kleine Hofstaat unterstand der Oberaufsicht
von Don Luis Méndez Quijada, der K. seit mehr
als dreißig Jahren gedient hatte; ferner gehörten
ihm K.s Sekretäre van Male und Martı́n de Gaz-
telú, der fläm. Arzt Heinrich Mathys und der
Mechaniker und Uhrmacher Giovanni Torriano
an. Angesichts des katastrophalen Zustandes
der Finanzen mußte auch bei den persönl. Aus-
gaben des Ks.s gespart werden (jährl. nur
20000 Dukaten). Am 3. Febr. 1557 zog K. dort
ein. Am 25. Nov. 1556 wurden Bau und Einrich-
tung besichtigt. Die Villa, in einfachen Renais-
sanceformen erbaut, entsprach seinem Ge-
schmack. Von einem der Zimmer hatte K. nicht

nur einen direkten Blick auf den Hochaltar, son-
dern auch einen Zugang zur Klosterkirche. Dem
Ks. stand nur eine kleine Bibliothek zur Verfü-
gung: Viel Zeit verbrachte K. mit seinem ei-
genen Beichtvater Juan de Regla. Nur ein Teil
des Gefolges und der Dienerschaft, etwa 20 Leu-
te, wohnte im an den Palast anschließenden Kl.,
der andere im nahegelegenen Dorf Quacos.

† A. Habsburg † C.1. Innsbruck † C.7. Brüssel
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von José MartínezMillán, 5 Bde., Madrid 2000. –
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FERDINAND I. (1531–64)

I. * 10.März 1503 in Alcalá deHenares (Spa-
nien); † 25. Juli 1564 in Wien;= 20. Aug. 1565
in Prag (Veitsdom). – 26./27. Mai 1521 in Linz
mit Anna (1503–47), Tochter Kg. Wladislaws II.
von Ungarn und† Böhmen. 15 Kinder (vier Söh-
ne, elf Töchter): Elisabeth (1526–45), † Maxi-
milian (II.) (1527–76), Ks. von 1564–76, Anna
(1528–90), Ferdinand (Ehzg. von Tirol (†Öster-
reich)) (1529–95), Maria (1531–81), Magdalena
(1532–90), Katharina (1533–72), Eleonore
(1534–94), Margaretha (1536–66), Johann
(1538–39), Barbara (1539–72), Karl (Ehzg. von
Innerösterreich († Österreich)) (1540–90), Ur-
sula (1541–43), Helena (1543–74), Johanna
(1547–78).

Regierungsübernahme als Ehzg. von †
Österreich ob und unter der Enns, Steiermark,
Kärnten, Krain am 28. April 1521, von Tirol, den
Vorlanden sowie † Württemberg am 7. Febr.
1522 (letzteres bis Mai 1534);Wahl zumKg. von
† Böhmen 23. Okt. 1526 in Prag, Krönung am
24. Febr. 1527 in Prag; Wahl zum Kg. von Un-
garn 17. Dez. 1526 in Preßburg, Krönung 3.
Nov. 1527 in Stuhlweißenburg; Wahl zum Kg.
von Kroatien 1. Jan. 1527 in Cetin; Wahl zum
röm. Kg. am 5. Jan. 1531 in†Köln, Krönung am
11. Jan. 1531 in Aachen; nach der Abdankung †
Karls V. Proklamation zum Ks. am 14. März
1558 in Frankfurt am Main.

Eltern: Philipp (der Schöne), Hzg. von †
Burgund (1478–1506) und Juana, Infantin von †
Kastilien (1479–1555); Geschwister: Eleonore
(1498–1558), Gemahlin Franz’ I. von Frank-
reich; Ks. † Karl V. (1500–58); Isabella (1501–
26), Gemahlin Christians II. von Dänemark,
Maria (1505–58), Gemahlin Ludwigs II. von Un-
garn und Böhmen, Katharina (1507–78), Ge-
mahlin Johanns III. von Portugal.

II. F. wurde infolge des frühen Todes seines
Vaters und der geistigen Umnachtung seiner
Mutter unter der Aufsicht seines Großvaters
Ferdinand von Aragón erzogen, der daran dach-
te, ihn als Thronfolger in Aragón einzusetzen,
den Plan indes im letzten Augenblick fallen
ließ. Nach dem eigenen Herrschaftsantritt in
Spanien verfügte sein Bruder † Karl (V.) die
Übersiedlung F.s in die Niederlande, wo er im
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Juni 1518 eintraf und von der Statthalterin, sei-
ner Tante Margarete von Österreich, in Obhut
genommen wurde. Eine von ihr nach dem Tod
Ks. † Maximilians I. (12. Jan. 1519) angeregte
»Notkandidatur« F.s für die anstehende dt. Kö-
nigswahl wurde von † Karl V. verworfen. Ob-
wohl beide Brüder zu gemeinsamen Erben der
habsburg. Erblande im Reich eingesetzt waren,
trat F. erst nach einer Erbteilung, bei der ihmdie
fünf österr. Hzm.er († Österreich) zufielen,
dort die Regierung an. 1522 ernannte ihn † Karl
V. für die Zeit seiner Abwesenheit vom Reich zu
seinem Stellvertreter im Reich und »Präsiden-
ten« des Reichsregiments. In dieser Funktion
hatte F. drei Reichstage in † Nürnberg (1522–
24) sowie zwei Reichstage in † Speyer (1526
und 1529) zu leiten. 1526 nach dem Tod seines
Schwagers Ludwig II. von Ungarn und Böhmen
in der Schlacht bei Mohacs erreichte F. seine
Wahl zum Kg. von † Böhmen, wodurch er die
damit verbundene Kurstimme für † Habsburg
gewann, während ihm in Ungarn der Woiwode
von Siebenbürgen Johan Zapolya die Königs-
krone streitig machte. Unabh. von den Ungarn
wurde F. von den kroat. Ständen zum Kg. von
Kroatien gewählt.

Nach der Rückkehr des inzw. in Bologna
zum Ks. gekrönten Bruders nahm F. am Augs-
burger Reichstag 1530 teil; einmal versuchte er
sogar, an einer Sitzung des Kurfürstenrates per-
sönl. als Inhaber der böhm. Kurwürde teilzu-
nehmen. An den Bemühungen † Karls V., mit
den Protestanten zu einer Verständigung zu
kommen, war er beteiligt. Die bereits 1528 be-
gonnenen Verhandlungen mit den Kfs.en, de-
ren Ziel die Wahl F.s zum röm. Kg. war, wurden
zum Abschluß gebracht. Trotz förml. Protestes
seitens des sächs. Kfs.en Johann gegen die An-
setzung des Wahltages wurde F. am 5. Jan. 1531
in † Köln mit den Stimmen der anderen Kfs.en
gewählt und sechs Tage später in Aachen ge-
krönt. Papst Clemens VII. approbierte die Wahl.

Ende 1532 begab sich † Karl V. wieder nach
Südeuropa, mithin oblag F. abermals für sieben
Jahre die Vertretung im Reich. Da der vorher
während des Reichstages 1532 ausgehandelte
»Anstand« mit den protestant. Ständen, der den
status quo sichern, d. h. weiterer Ausdehnung
der evangel. Lehren Einhalt gebieten sollte, bis
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zum nächsten Reichstag befristet war, unterlie-
ßen die Habsburger die Einberufung des Gre-
miums. Im Frühsommer 1534 verlor F. die Herr-
schaft über † Württemberg, nachdem seine
schwachen Truppen bei Lauffen vom Lgf.en von
†Hessen geschlagenwordenwaren; im Frieden
von Kaaden mußte die Restituion des früheren
Hzg.s Ulrich konzediert werden. Diese Erfah-
rung und die Schwierigkeiten bei der Liquidie-
rung der Täuferherrschaft in Münster gaben F.
Veranlassung, bei † Karl V. die Schaffung einer
ständigen »armée ordinaire« im Reich anzure-
gen; aus finanziellen Gründen lehnte der Ks. ab.
Als das von Papst Paul III. in Aussicht gestellte
Konzil nicht zustandekam, unterstützte F. die
Versuche des Ks.s, die Religionsfrage auf dem
Wege über Religionsgespräche zu lösen. In den
vierziger und fünfziger Jahren waren die Zeiten
der Abwesenheit † Karls V. vom Reich kürzer,
doch fiel F. die Leitung des Religionsgesprächs
in Hagenau (1540) sowie der Reichstage in †
Speyer 1542 und † Nürnberg 1543 zu. Sein Ver-
such, sich nach dem Tode seines ungar. Kon-
kurrenten Zapolya ganz Ungarns zu bemächti-
gen, provozierte eine Gegenoffensive der Os-
manen, die zum dauernden Verlust Ofens führ-
te. Bis zum Ende seines Lebens konnte F. nur
einen kleineren Teil Ungarns behaupten und nie
mehr als befristete Waffenstillstände erlangen,
zuletzt einen für acht Jahre geschlossenen
(1562).

Am Schmalkaldischen Krieg beteiligte sich
F. an der Seite des Bruders, sah sich aber einer
Gefolgschaftsverweigerung eines Teils der
böhm. Stände konfrontiert; erst nach dem Sieg
der Kaiserlichen bei Mühlberg konnte F. die
böhm. Opposition bezwingen. Im Reich befür-
wortete er nun eine interimist., Mißstände in
der Kirche abstellende Regelung der Religions-
frage, wie sie † Karl V. mit dem »Augsburger
Interim« versucht hat. Während des sog. Für-
stenaufstandes 1552 fungierte F. in Linz als Un-
terhändler des Ks.s, in † Passau hingegen als
Vermittler. Nach dem gescheiterten Versuch †
Karls V., † Metz zurückzuerobern, sah sich F.
von ihm im Reich bei der Aufgabe allein gelas-
sen, den die fränk. Bm.er drangsalierenden
Mgf.en Albrecht Alkibiades von Brandenburg-
Kulmbach zu bekämpfen; im Zusammenwirken

mit Heinrich d. J. von Braunschweig-Wolfen-
büttel und Moritz von Sachsen, der in der
Schlacht bei Sievershausen fiel, konnte der Frie-
densbrecher mehrmals besiegt und 1554 zum
Verlassen des Reichs gezwungen werden. Diese
Kämpfe verzögerten die Einberufung des im
Passauer Vertrag in Aussicht genommenen
Reichstages zur Erledigung der Religionsfrage,
der schließl. vom 5. Febr. bis zum 25. Sept.
1555 in † Augsburg stattfand. Für die Leitung
hatte F. alle Vollmacht erhalten, doch hatte er †
Karl V. unter Zurückweisung von dessen Inten-
tion verdeutlicht, daß die nominelle Verantwor-
tung für die Ergebnisse beim Ks. liegen müsse,
und auf der Entsendung ksl. Kommissare be-
standen. Von ihnen nahm Felix Hornung an den
Beratungen im kgl. Rat meistens teil. † Karl V.
enthielt sich inhaltl. Stellungnahmen zu den
Zwischenergebnissen der Beratungen, an deren
Ende der Augsburger Religionsfrieden mit sei-
ner reichsrechtl. Anerkennung der »Augsbur-
gischen Konfessionsverwandten«, eine Exeku-
tionsordnung und eine Ordnung für das Reichs-
kammergericht verabschiedet und ein neuer
Reichstag beschlossen wurden. Durch den kraft
kgl. Machtvollkommenheit in den Religions-
frieden gesetzten »Geistlichen Vorbehalt« wur-
de der Fortbestand der geistl. Fsm.er gesichert;
als Ausgleich wurde den Untertanen geistl.
Fs.en, die schon längere Zeit dem evangel.
Glauben anhingen, in der gesondert erlassenen
»Declaratio Ferdinandea« das Recht einge-
räumt, dabei bleiben zu dürfen.

Nachdem F. am Ende des Reichstages die
Absicht † Karls V. vereitelt hatte, vorher abzu-
danken, überließ ihm der Ks. mit seiner Abreise
nach Spanien die volle Regierungsgewalt im
Reich (Urk. vom 7. Sept. 1556, Druck bei Hoff-
mann 1746, S. 14–17). Offiziell vollzogen wur-
de der Wechsel im Ksm. erst während des Kur-
fürstentages zu Frankfurt am Main mit der öf-
fentl. Bekanntgabe der Abdankung † Karls und
der am 14. März 1558 im Beisein und mit Zu-
stimmung der Kfs.en erfolgten Proklamierung
F.s zum Ks. aufgrund seiner Wahl von 1531. Im
Einvernehmen mit den Kfs.en führte F. seitdem
den Titel »Erwählter Römischer Kaiser«. Papst
Paul IV. weigerte sich, die ohne sein Zutun vor-
genommene Übertragung des Ksm.s anzuer-
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kennen. Da aber die europ. Mächte F. als Ks.
anerkannten, begnügte sich dieser, die päpstl.
Ansprüche und Anschuldigungen vor den
Kfs.en während des Reichstages in † Augsburg
am 4. März 1559 zurückzuweisen. Der nächste
Papst, Pius IV., sprach gleich zu Beginn seines
Pontifikats die Anerkennung F.s als Ks. aus (30.
Dez. 1559).

F.s Politik zielte imReich auf Bewahrung des
Friedens, in Europa auf Abbau der Spannungen.
Den Religionsfrieden beachtete er strikt. Zur
Friedenswahrung versuchte er, möglichst viele
Stände beider Konfessionen in miteinander ver-
klammerte Regionalbünde einzubeziehen. 1564
erlangte er vom Wormser Deputationstag für
ein paar Monate die Bewilligung einer Ord-
nungstruppe unter dem Kommando zweier
Rfs.en. In außenpolit. Fragen legte er Wert auf
Abstimmung mit den Kfs.en; auf gewaltsame
Rückgewinnung der 1552 okkupierten lothring.
Städte und Stifte †Metz, † Toul, † Verdun und
† Cambrai wurde verzichtet. Zur Überwindung
der Kirchenspaltung drängte F. nach Beilegung
des Streites mit der Kurie auf die Berufung eines
Generalkonzils unter Bedingungen, die den
Protestanten die Beteiligung ermögl. sollten.
Papst Pius IV. entschied sich in Übereinstim-
mung mit Philipp II. von Spanien gegen die In-
tention des Ks.s und auch der Krone Frankreich
im Nov. 1560 für die Forts. des suspendierten
Tridentinums, weshalb die Protestanten die
Teilnahme ablehnten. Als wichtigste Aufgabe
des Konzils erachtete der Ks. im Unterschied
zur Kurie und der Mehrheit der Konzilsväter
weniger Entscheidungen in strittigen Lehrfra-
gen als die Reform der Kirche an Haupt und
Gliedern, konnte sich mit seinen Vorschlägen
indes nicht durchsetzen.

III. Aus F.s Itinerar ab 1521 ergibt sich für
das erste Jahrzehnt große Mobilität; mehrmo-
natige Aufenthalte an einem Ort sind – abgese-
hen von den durch einen Reichstag bedingten –
selten, so in den Erblanden Wiener Neustadt
(17. Juni–18. Aug. 1522 und 15. Sep.–5. Nov.
1523), Innsbruck (23. März–20. Aug. 1523 und
24. Nov. 1524–22. Juli 1525), Wien (19. Juli–7.
Nov. 1524 und 15. Nov. 1526–21. Jan. 1527), †
Tübingen (16. Aug.–19. Nov. 1525), Linz (6. Mai
1529–5. Jan. 1530 mit einigen Unterbrechun-
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gen); 1527 auch längere Aufenthalte in Prag und
Gran, die mit der Inbesitznahme der Kgr.e †
Böhmen und Ungarn zusammenhängen. Seit
1533 werden die Aufenthalte in Wien immer
häufiger und länger, das nun zur bevorzugten
Res. aufstieg; die durch die Türkenbelagerung
schwer mitgenommene Stadt sowie die Hof-
burg wurden wieder auf- und ausgebaut. Aber
auch in Prag und Innsbruck (zugl. Sitz der ober-
österr. Regierung) hielt sich F. mehrmals für
längere Zeit auf. Schon†Maximilian I. hatte die
Regierungs- und Finanzbehörden der nieder-
österr. Ländergruppe nach Wien verlegt; unter
F. war Wien Sitz der Zentralbehörden Hofkanz-
lei, Hofkammer und Hofrat, die schon wenige
Monate nach seinem fakt. Regierungsantritt
(Huldigungen der Stände im Juni und Juli 1521)
nachweisbar sind. Das Verhältnis zw. den lan-
desfsl. Räten und Dienern und der Wiener Bür-
gergemeinde war in einem Anhang zur 1526 er-
lassenen Stadtordnung geregelt. Der Anteil von
Hofpersonal und Adel an den Wohnparteien in
der Wiener Altstadt wird für 1563 auf 35,5% ge-
schätzt.

Die Organisation seines Hofstaates hat F.
durch zwei ausführl. Ordnungen (vom 1. Jan.
1527 und vom 1. Jan. 1537, Fellner 1907,
Bd. 2, S. 100ff.) detailliert geregelt. Sie sind
jahrhundertelang in den meisten Bestimmun-
gen gültig geblieben.

An der Spitze des Hofstaates stand ein
Obersthofmeister, der mind. ritterl. Standes
sein mußte. Er hatte den Kg. bei Abwesenheit
immer dann zu vertreten, wenn nichts anderes
verfügt war. Ihm oblag die Aufsicht über das
Hofpersonal einschließl. der Küche; auch die
Vereidigung und die Registrierung von Abwe-
senheit vom Hof gehörte dazu. Er war verant-
wortl. für Einhaltung der Ordnung bei allen fei-
erl. Auftritten des Monarchen. Nur Hofkanzlei
und Hofkammer unterstanden nicht der Auf-
sicht des Hofmeisters. Die Hofgerichtsbarkeit
übte er gemeinsam mit dem Obersten Hofmar-
schall aus, der ebenfalls mind. ritterl. Standes
sein sollte. Der Oberstkämmerer war verant-
wortl. für Wohnung, Garderobe und Mobiliar
sowie dasjenige Personal, das für das körperl.
und geistl. Wohlbefinden des Fs.en zu sorgen
hatte, u. a. die Ärzte (die Zahl pendelt zw. zwei
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und vier, dazu ein bis zwei »Wundärzte«), Bar-
biere, Schneider, Beichtväter. Dem obersten
Stallmeister unterstanden nicht nur Fuhrpark
und zugehöriges Personal, sondern auch die Pa-
gen. Der Hofmarschall führte den Vorsitz im
Hofrat, der nach der Hofstaatsordnung vom 1.
Jan. 1527 aus den Inhabern der vier obersten
Hofämter (burgund. Vorbild ist wahrschein-
lich), je fünf Räten aus†Österreich sowie aus†
Böhmen und seinen Nebenländern, je zwei aus
Tirol und aus Ungarn, je einem aus den Vorlan-
den und†Württemberg, einem oder zwei »vom
Reich« und außerdem zwei Doctores (Juristen)
bestand. 1537 wurde der Hofrat auf das Reich
und die österr. Erblande beschränkt.

In den ersten Jahren der Regierung F.s waren
die hohen Chargen des Hofstaates überwiegend
mit Niederländern besetzt, aber schon 1524 war
deren Monopol gefallen und der österr. Adlige
Cyriak von Polheim Obersthofmeister. Auch
künftig wurden erbländ. Adlige mit diesem Amt
betraut. Von 1539–45 versah Leonhard Frh. von
Fels, ein Neffe von Cles, das Amt. Nach meh-
reren Jahren der Vakanz fungierte seit 1559 als
Obersthofmeister der Tiroler Johann Trautson,
Frh. von Sprechenstein und Schroffenstein, der
vorher das Amt des Hofmarschalls bekleidet
hatte; der span. Gesandte Gf. Luna hielt ihn ne-
ben Seld für den einflußreichsten Berater des
Ks.s. Den Vertrauensposten des Obersten Käm-
merers hatte von 1530–51 Gf. Niklas von Salm
(d. J.) inne. Sein Nachfolger wurde der Spanier
Martin de Gúzman, der seit den zwanziger Jah-
ren F. als Kämmerer gedient hatte. Beide ver-
band die in Spanien gemeinsam verlebte Ju-
gendzeit, er galt den Diplomaten am Kaiserhof
als der engste Vertraute des Fs.en, der ihn mit
mehreren heiklen Missionen betraute. 1559
wurde er zum Botschafter F.s bei Philipp II. er-
nannt.

Dem Hofstaatsverzeichnis von 1530 (Öster-
reichische Zentralverwaltung, 1907, S. 147ff.,
Korrektur der Datierung bei Thomas, Christia-
ne,Burgund, 1993, S. 44,A.52) zufolgegehörten
ca. 360 Personen zum Hof F.s nach seiner Er-
hebung zum röm. Kg. Das jüngste Hofstaats-
verzeichnis von Anfang 1564 führt die Inhaber
von 94 Hofämtern namentl. auf, ferner hatten
324 Personen kleinere Ämter inne, wobei Tra-

banten, Stallknechte und Hartschiere nicht be-
ziffert und darum nicht mitgerechnet sind; nur
zwei Frauen sind darunter, die als Wäscherin-
nen dienten. Unter dem Personal befanden sich
kontinuierl. stets ca. 30 Spanier, allerdings nur
wenige in Spitzenpositionen. In der Regel wa-
ren der Hofapotheker und meist einer der Ärzte
Spanier. F. legte Wert darauf, Pagen aus vielen
Nationen an seinem Hof zu haben.

Zum Hofstaat der Kg.in Anna gehörten 1537
neben der obersten Hofmeisterin Veronica von
Thun 16 Hofdamen und zehn adlige Herren: ein
Hof- und Stallmeister, ein Silber-Kämmerer
und je vier Fürschneider und Truchsessen. Die
Vergütung dieser Damen betrug nur 12–16% der
Besoldung der Herren ihres Hofstaates. Die äl-
teren Prinzessinnen erhielten eine eigene Hof-
haltung in Innsbruck, die jüngeren wuchsen in
Prag auf, nach dem Tod der Mutter kamen auch
sie nach Innsbruck.

Ein »Geheimer Rat« als bes. Beratungsgre-
mium für »hochschwere und geheime Sachen«,
insbes. »wie mit fremden Potentaten zu prakti-
zieren, wie fremden Praktiken fürzukommen
sei«, ist ab 1522 anzunehmen (Rosenthal
1887, S. 69). Erster Präsident dieses in der Früh-
zeit »personell fluktuierenden Gremiums«
(Rill/Thomas 1987, S. 13) war Bf. Bernhard
Cles von Trient. Auch später gehörte nur ein
ganz kleiner Kreis von Mitarbeitern zum Gehei-
men Rat, neben dem Kanzler, Hofmeister und
Hofmarschall meistens der oberste Kanzler der
Krone† Böhmen sowie ein paar bes. geschätzte
Räte wie Hanns Hofmann (obwohl er angebl.
zum Protestantismus neigte), der frühere Vize-
kanzler Dr. Georg Gienger oder der erfahrene
Diplomat Sigismund von Herberstein, insge-
samt selten mehr als sechs Personen. An den
Sitzungen dieses Gremiums hat F. häufig teil-
genommen und auf der Basis der dortigen Er-
wägungen Entscheidungen getroffen. Gele-
gentl. Anwesenheit seiner Söhne ist wahrsc-
heinl.

Oberster Kanzler der Krone † Böhmen und
in dieser Funktion bei Anwesenheit am Hof
auch Mitglied im Geheimen Rat war von Jan.
1542 bis zu seinem Tod am 19. Mai 1554 Hein-
rich von Plauen, Bgf. von † Meißen, der im
Kampf gegen Albrecht Alkibiades das Kom-
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mando über Truppen F.s führte; sein Nachfol-
ger Joachim vonNeuhaus hat das polit. Gewicht
Plauens nicht erreicht. Für Ungarn gab es eine
eigene Hofkanzlei.

Aus der Hofordnung von 1527 ergibt sich die
Existenz einer Hofkammer, an deren Spitze ein
Schatzmeister stand. Seine Mitarbeiter waren
ein Pfennigmeister, zwei bis vier Hofkammer-
räte und zuerst ein, später mehrere Sekretäre
und sonstiges Hilfspersonal. Schatzmeister
wurde nach der Entlassung Salamancas Hanns
Hofmann, den F. später zum Freiherrn zu Grün-
bühel und Strechau erhob. Die Hofkammer hat-
te mit den Kammern in den verschiedenen Herr-
schaftsbereichen F.s zusammenzuarbeiten. In
der Hofkammerordnung vom 1. Sept. 1537
kommen Schatz- und Pfennigmeister nicht
mehr vor. In den sechziger Jahren fungierte der
ksl. Rat Sebastian Fuchs als Hofzahlmeister;
ihm oblag es offenbar, anfallende Ausgaben zu
begleichen. Die Kosten der Hofhaltung F.s als
Ks. sind auf jährl. 500000 Gulden, die gesam-
ten Ausgaben (ohne † Böhmen und Ungarn)
auf 1,82 Mio. Gulden geschätzt und ein jährl.
Defizit von ca. 300000 Gulden errechnet wor-
den. Die ordentl. Einnahmenwaren in der Regel
verpfändet. Die Kreditbeschaffung lag in den
fünfziger Jahren fast nur in der Hand von Georg
Ilsung, Landvogt in Schwaben; dem Reichs-
pfennigmeister Wolf Haller (1557–66) verblieb
nur die Verwaltung der Reichshilfen und die
Rückzahlung derjenigen Anleihen, die zur Vor-
finanzierung der bewilligten Reichssteuern auf-
genommen wurden.

Wie F. in den dreißiger Jahren während der
neuerl. Abwesenheit † Karls V. als Kg. die
»Reichsverwaltung« prakt. bewerkstelligt hat,
ist noch nicht näher untersucht. Es gab weder
vom Ks. dazu abgestelltes Personal noch eine
»Kanzlei des Römischen Königs«. Die Routi-
nearbeiten mußten mithin von der ehzgl. Kanz-
lei und dem österr. Hofrat geleistet werden. Die
Ordnung für die Kanzlei von 1527 sah unter
mehreren einen Sekretär vor, der für oberösterr.
und Reichsangelegenheiten zuständig sein und
drei Schreiber unter sich haben sollte. Die dem
röm. Kg. in einer ostensiblen Urk. (vom 16. Jan.
1531) übertragenen, nahezu unbegrenzt er-
scheinenden Kompetenzen waren durch eine
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geheime Instruktion des Ks.s, die F. selbst als
moderación del poder bezeichnet hat, so sehr ein-
geengt, daß er in allen wichtigen Fragen nur als
vom Ks. abhängiger Administrator fungieren
konnte (Die Korrespondenz Ferdinands I.,
Bd. 3, 1973–84, S. 25ff und S. 37ff). Zu bes.
wichtigen Fragen schickte † Karl V. den jewei-
ligen Reichsvizekanzler ins Reich (1528 Walt-
kirch, 1536 Held), der sich mit F. abzustimmen
hatte.

Nach der Abreise † Karls V. nach Spanien
1556 hatten sich sein Reichshofrat und die dt.
Reichskanzlei in † Brüssel aufgelöst, seitdem
hatten F.s österr. Behörden auch die Reichsge-
schäfte erledigt. Durch die neue Reichshofrats-
ordnung vom 3. April 1559 wurde sein bisheri-
ger Hofrat gleichsam zum ksl. Hofrat befördert;
daneben konstituierte F. einen Hofrat für die
Angelegenheiten der Erblande. Zum Präsiden-
ten des Reichshofrates berief F., Kritik an der
Praxis † Karls V. berücksichtigend, einen Deut-
schen, den ihm als Rat verbundenen Gf.en Karl
von Zollern, der das Amt indes nicht ausgeübt
hat. 1561 übertrug er den Vorsitz dem Bf. von †
Merseburg Michael Helding. Die Arbeit des
Gremiums sollte sich sowohl auf die Behand-
lung von Justiti und Parthey-Sachen als auch auf
statts-, landts und andere sachen, also auch auf po-
lit. Themen, erstrecken. Daß der Reichshofrat
in der Praxis überwiegend mit Justitialsachen
befaßt wurde und unter späteren Ks.n in Kon-
kurrenz zum Reichskammergericht ein zweites
höchstes Reichsgericht wurde, war in der neuen
Ordnung nicht angelegt; während der Regie-
rungszeit F.s wurde v. a. bei Prozessen um Kir-
chengut noch Zurückhaltung beobachtet. Fra-
gen der Reichspolitik und der Beziehungen zu
anderen Mächten wurden mehrheitl. weiterhin
im Geheimen Rat besprochen, der bestehen
blieb.

Während des Augsburger Reichstages 1559
wurde in Verhandlungen mit dem † Mainzer
Kfs.en Einvernehmen über eine neue Ordnung
für die Reichskanzlei erzielt (erlassen am 1. Ju-
ni). Die Bearbeitung der Reichssachen einer-
seits, der Angelegenheiten der österr. Erblande
andererseits sollte zwar säuberl. getrennt erfol-
gen, aber F. setzte seine auf prakt. Erwägungen
und Kostengründen beruhende Auffassung
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durch, daß das Personal der Reichskanzlei zu
beiden Aufgaben herangezogen werden durfte.
Die Ämter des Reichsvizekanzlers und des Lei-
ters der Hofkanzlei für die österr. Erblande wur-
den vereinigt. Der Reichshofvizekanzler (so die
neue Bezeichnung) sollte von Amts wg. Mit-
glied des Reichshofrates sein.

1556 wurde als oberstes zentrales Lenkungs-
organ für das Militärwesen in allen Territorien
F.s der Hofkriegsrat in Wien eingerichtet, um
die Abwehrmaßnahmen gegen das Osmanen-
reich besser koordinieren zu können. Vorläufer
hatte es anläßich der türk. Bedrohung von 1527–
29 und 1531/32 gegeben, Pläne zur dauerhaften
Errichtung wahrscheinl. seit dem Verlust Ofens
1541/42. Das Gremium bestand aus fünf Kriegs-
räten, sollte – so die Instruktion vom 17. Nov.
1556 – tägl. am Ort der kgl. Hofhaltung zusam-
mentreten und über alle mit dem Feldkriegs-
und Befestigungswesen zusammenhängenden
Probleme beraten. Maßnahmen, die höhere
Summen als 150 Gulden erforderten, mußten
mit der Hofkammer erörtert werden. Welche
milit. Meriten die zu Kriegsräten Berufenen hat-
ten, müßte noch untersucht werden.

Der Hof F.s war kein Zentrum der internati-
onalen Politik. Seit 1531 waren Vertreter der
röm. Kurie bei ihm akkreditiert, ebenso schon
seit 1524 Gesandte Venedigs. Für die Krone
Frankreich war seit dem Sommer 1560 Bernard
Bochetel, Bf. von Rennes, als Botschafter am
Kaiserhof F.s tätig. Nachdem Philipp II. sich
1559nachSpanienbegebenhatte,wirkte als sein
Gesandter bei F. Fernandez Gf. Luna (so schon
während des Reichstages in † Augsburg 1559)
bis zu seiner Ernennung zum Vertreter Philipps
beim Konzil in † Trient. Mit den meisten Mäch-
ten aber verkehrte F. noch in seinenKaiserjahren
allein durch Sondergesandtschaften.

Als einflußreichster Berater galt in den er-
stenRegierungsjahrenF.sder alsGeneralschatz-
meister und Hofkanzler fungierende Spanier
Gabriel de Salamanca, von F. zum Gf.en von
Ortenburg erhoben; der von den österr. Ständen
heftig Angefeindete mußte am 3. Mai 1526 aus
seinen Ämtern verabschiedet werden. Nach sei-
nem Ausscheiden wurde Bernhard von Cles, Bf.
von † Trient (seit 1530 Kard.) als Präsident des
Geheimen Rates und Oberster Kanzler der be-

vorzugte Ratgeber, geradezu F.s polit. Mentor
in den späten zwanziger und den dreißiger Jah-
ren. Cles’ Rat hatte auch bei † Karl V. Gewicht.
Nach seinem Rückzug (1538) hat kein Rat die-
sen überragenden Einfluß mehr erreicht. Bes.
geschätzt war Dr. Georg Gienger (ca. 1496–
1577, Vizekanzler von 1538–44), der auch nach
seiner Ablösung als Mitglied des Geheimen Ra-
tes enger Mitarbeiter F.s blieb. Sein Nachfolger
Dr. Jakob Jonas (1500–58) hatte das Amt 14 Jah-
re lang bis zu seinem Tod inne, doch ist das
Ausmaß seines Einflusses nicht recht zu be-
stimmen. F.s wichtigster Mitarbeiter während
der Kaiserjahre war der Anfang 1559 zum
Reichsvizekanzler berufene Dr. Georg Sigmund
Seld (1516–65). Der Sohn eines Augsburger Bür-
gers hatte in Italien die Rechte studiert, war eine
Zeitlang in bayer. Diensten gewesen und An-
fang 1547 von † Karl V. mit der Wahrnehmung
der Geschäfte des Reichsvizekanzlers be-
auftragt worden. Man kann Seld als überzeug-
ten Humanisten in der Tradition des Erasmus
von Rotterdam betrachten. Er verband aufrich-
tige persönl. Anhänglichkeit an den kathol.
Glauben mit Aufgeschlossenheit für die Not-
wendigkeit einer Kirchenreform. Schon in der
Zeit seit der Abreise † Karls V. nach Spanien
wurde Seld von F. mit zwei bes. wichtigen Auf-
gaben betraut: Von Aug. bis Dez. 1557 hatte er
gemeinsammit dem Bf. von†Naumburg Julius
Pflug dasWormser Religionsgespräch zu leiten;
im Aug. 1558 beauftragte ihn der Ks. mit der
Erarbeitung eines Gutachtens über die Recht-
mäßigkeit der Kaiserproklamation und das Ver-
hältnis von Papst und Ks. Aufgrund der mit sei-
nem Amt verbundenen Aufgaben war Seld der
am besten informierte Rat F.s; Reichs- und Re-
ligionspolitik waren seine wichtigsten Arbeits-
felder; zahlr. Bekundungen F.s in diesen Berei-
chen hat Seld entweder selbst konzipiert oder
die vorgelegten Entwürfe krit. überarbeitet. Im
Herbst 1563 entband der Ks. den seines Amtes
müde Gewordenen zwar von seinen Pflichten
als Reichsvizekanzler, auf seinen Rat mochte er
aber nicht verzichten. † Maximilian II. hat den
bewährten Mann schon wenige Monate nach
seinem Regierungsantritt wieder zurückgeholt.
In der Zwischenzeit fungierte Dr. Johann Bap-
tist Weber (1526–84) als Reichshofvizekanzler,



379

der während des Augsburger Reichstags 1559
zum Stellvertreter Selds berufen worden, also
gut eingearbeitet war.

Für religions- und konzilspolit. Fragen
pflegte F. Gutachten von ausgesuchten Exper-
ten anzufordern, und zwar sowohl aus dem
Kreis seiner Räte als auch von auswärtigen; ge-
legentl. wurden ad-hoc-Kommissionen gebil-
det, so während des Reichstages in † Regens-
burg Ende 1556 und im Frühjahr 1563 in Inns-
bruck. Von seinenHofpredigern wurde der 1534
berufene Friedrich Nausea 1542 zum Bf. von
Wien erhoben, Heinrich Muelich 1548 zum Bf.
von Wiener Neustadt. Bemerkenswert ist die
Vermehrung der Zahl der Hofkapläne von vier
im Hofstaatsverzeichnis von 1530 auf elf in dem
von 1564. Seine Beichtväter hat F. auf ihr seel-
sorgerl. Aufgabenfeld beschränkt, auf unerbe-
tenen Rat von ihrer Seite in polit. Dingen re-
agierte ermanchmal recht ungnädig. Viele Jahre
nahm der Bf. von Laibach, Urban Textor, die
Stelle ein, der in etl. Hofstaatsverzeichnissen als
Almosinier aufgeführt ist, seit ca. 1560 der 1559
von F. als Hofprediger nach Wien berufene Do-
minikaner Matthias Sitthard (Cithardus), ein
versierter Theologe, der für das Wormser Col-
loquium (1557) als Adjunkt nominiert worden
war. Sitthard hat sich durch taktvolles Auftreten
und Aufgeschlossenheit für die Reformbedürf-
tigkeit der Kirche die Zuneigung F.s erworben.

Im Verzeichnis von 1530 wird Urbanus Veli-
us, Erzieher † Maximilians II., als Hofhistorio-
graph aufgeführt. Seit 1548 war diese Aufgabe
dem Wiener Professor der Medizin Wolfgang
Lazius übertragen, der außerdem Präfekt der
Antiquitätensammlung F.s war. Lazius sammel-
te aufmehrerenReisenzahlr.ma.Handschriften
aus den Beständen von Klosterbibliotheken und
brachte sie nach Wien. Von seinen Werken ha-
ben Bezug zu seinem Amt eine Geschichte
Wiens von der Römerzeit bis zu seiner Gegen-
wart sowie eine Geschichte der Habsburger
»Commentariorum inGenealogiamAustriacum
libri duo«, deren zweiter Teil von † Rudolf von
Habsburg bis in die Zeit des Autors reicht. Ge-
plante »sechs Dekaden österreichische Ge-
schichte« sind Frgm.e geblieben. Lazius war
zugl. Leibarzt F.s, ein anderer war Dr. Johannes
Crato.

ferdinand i. (1531–64)

Mehrere bildende Künstler sind im Auftrage
F.s tätig gewesen oder an seinem Hof beschäf-
tigt worden. Seit 1531 stand Jakob Seisenegger
als Hofmaler in seinem Sold. Beziehungen zur
Werkstatt des Hans Kels sind wahrscheinl. Sei-
nen bedeutendsten Neubau, das Belvedere auf
dem Prager Hradschin, ließ F. von ital. Archi-
tekten und Steinmetzen errichten. In den vier-
ziger und fünfziger Jahren wurden Aufträge an
Johann Bocksberger den Älteren in † Salzburg
und an Johann Baptista Ferro vergeben. Bocks-
berger wird neuerdings das einzige Gemälde
zugeschrieben, das F. in ganzer Figur zeigt. Fer-
ro sollte den nach einem Brand neu hergerich-
teten Saal im Prager Schloß ausmalen. Nicht
nur bei diesem Projekt wollte F. zuvor über die
Grundkonzeption der Gestaltung informiert
werden. Hans Sebald Laudensack war seit 1554
als antiquitetenabconterfeier für F.s Antikensamm-
lung tätig, ihm verdanken wir ein ausgezeich-
netes Porträt des Fs.en (Kupferstich). 1562 wur-
de der fläm. Bildhauer Alexander Colin nach
Innsbruck berufen; von ihm stammt das Grab-
mal F.s im Veitsdom zu Prag.

Außer der Antiquitätensammlung hatte F.
eine Münzensammlung.

Schon im Hofstaatsverzeichnis von 1524 ist
eine Hofkapelle genannt. Das letzte Hofstaats-
verzeichnis (1563/64) führt einen Kapellmei-
ster und 18 Sängerknaben, dazu 2 Präzeptoren,
12 Bassisten, 17 Altisten, 12 Tenoristen und 2
Organisten an. Das musikal. Personal ist ge-
genüber dem Verzeichnis von 1539/41 mehr als
verdoppelt worden. 1527 wurde Heinrich Finck
zum Kapellmeister berufen, der aber noch in
diesem Jahr starb. Ihm folgten nacheinander
drei fläm. Kapellmeister: Arnold von Bruck
(bis 1545), dann Pieter Maessens (1546–62),
der seit 1543 schon zweiter Kapellmeister war,
endl. Jean Guyot, der von † Maximilian II. ent-
lassen wurde, weil er schon seine eigene Ka-
pelle hatte. Die Kapelle musizierte, wenn F.
Gäste bewirtete, auch während der Mahlzeiten.
Da sich F. beim Konzil in † Trient dafür ein-
gesetzt hat, daß die Figuralmusik (cantus figu-
ratus) im Gottesdienst nicht verboten werde, ist
anzunehmen, daß seine Hofkapelle diesen Stil
pflegte.

F. förderte die Plattnerkunst, die für ihn und
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seine Söhne von Kunz Lochner verfertigten Har-
nische sind von außerordentl. Qualität.

F. liebte die Jagd, nahm es mit Keilern und
Bären auf, wußte aber auch die Falkenjagd zu
schätzen. Wenn als Gegenleistung für Darlehen
Jagden verpfändet wurden, achtete er darauf,
daß die dem Geldgeber bewilligte Abschuß-
quote möglichst wenige Hirsche und Schweine
erfaßte. Einladungen anderer Fs.en zu Jagdaus-
flügen nahm er gern an, ob er selbst welche ver-
anstaltet hat, ist bisher nicht bekannt. Zwei
Jagdreviere lagen in der Nähe Wiens. Wenn er
auf der Jagd war, wollte er nicht mit »Geschäf-
ten« behelligt werden. Im letzten Hofstaatsver-
zeichnis sind zehn Jäger, die auch für Hunde
verantwortl. waren, ein Falkenmeister, ein Fal-
kenknecht und sieben Falkner aufgeführt.

Ein Hofnarr wird einmal erwähnt (1548).
Die Rückkehr †Maximilians II. (zusammen

mit seiner Gemahlin, der Kaisertochter Maria)
aus Spanien wurde 1552mit einem festl. Einzug
inWien gefeiert, bei dem erstmals ein Elefant zu
bewundern war. Anläßl. des Besuchs von F.s
Schwiegersohn Hzg. Albrecht wurden Turniere
veranstaltet, nach †Maximilians Krönung zum
Kg. von Ungarn ein Büchsenschießen. Die
Trauerfeier für den verstorbenen Ks.†Karl fand
1559 in † Augsburg statt.

Von F. stammt die seitdem im Reich und in
† Österreich übl. Dreiheit der Wappen und der
drei Siegelkategorien (Großes, Mittleres und
Dekret-Siegel). Das von ihm seit 1531 geführte
Königssiegel zeigt den einköpfigen Adler mit
dem genealog. Wappen † Österreich- † Kasti-
lien auf dem Brustschild, der von der Kette des
Ordens vom Goldenen Vließ umgeben ist. Das
erst nach der Kaiserproklamation geführte Kai-
sersiegel mit dem doppelköpfigen Adler ist
entspr. gestaltet. Auf anderen Siegeln kommt
das genealog. Wappen † Österreich- † Bur-
gunds vor. Traditionsbildend für das 17. Jh.
wurde eine Variante mit einem von Böhmen-
Ungarn gevierten Brustschild.

Im Münzwesen besteht infolge der langen
Regierungszeit eine große Vielfalt. Die Vorder-
seiten ferdinandeischer Münzen aus den Erb-
landen und aus † Böhmen zeigen seit den
zwanziger Jahren häufig den Kopf des Fs.en (bis
1548 bartlos) mit Krone, seit den vierziger Jah-

ren mit Zepter und Schwertgriff, manchmal zu-
sätzl. mit Sphaira; die Rückseite vor 1558 den
einköpfigen Adler oder ein Landeswappen.
Nach der Übernahme des Kaiseramtes zeigen
die Prägungen (mit Ausnahme der ungar.) den
ksl. Doppeladler, wie es die Reichsmünzord-
nung von 1559 für alle Prägeherren im Reich
vorschrieb.

† A. Habsburg † C.1. Innsbruck † C.1. Linz † C.1.

Prag † C.1. Wien †Wiener Neustadt
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MAXIMILIAN II. (1527–76)

Die histor. Forschung zu M. war in einem
Ausmaß auf die religiöse Einstellung fokussiert,
wie das für keinen anderen Ks. der dt. Geschich-
te gilt. Die Richtung gab Wilhelm Maurenbre-
cher mit einem Aufsatz in der Historischen Zeit-
schrift von 1874 vor. Maurenbrecher sprach Ma-
ximilian Begabung und polit. Bemühen keines-
wegs ab, aber seine Regierung sei »doch durch
den Zwiespalt seines Denkens und seines Thuns
ein wenig erfreuliches Bild von Halbheit und
Zerfahrenheit und Inkonsequenz geworden«
(Maurenbrecher 1874, S. 296). Mehr als
hundert Jahre später kam Andreas Edel in einer
umfassenden, quellengesättigten Studie zu ei-
nem prinzipiell gleichen Ergebnis. Die »Unent-
schlossenheit in konfessioneller Hinsicht« habe
das ksl. Ansehen beschädigt und bewirkt, »daß
Maximilian für beide Seiten unberechenbar
blieb« (Edel, Kaiser, 1997, S. 457).

Es war der Konfessionalismus des Kaiser-
reichs, der nach 1874 die Fragestellung so ein-
seitig auf die religiöse Überzeugung verengte,
und es waren konfessionelle Positionen, von
denen aus Felix Stieve und sein Schüler Otto
Helmut Hopfen M. als »Kompromißkatholi-
ken« bezeichneten, Robert Holtzmann und Vik-
tor Bibl dagegen als heiml. Protestanten. Die für
alle Forschungen maßgebende Frage, welcher
Konfession M. eigentl. angehörte, ließ sich frei-
lich nicht klären, was wohl das anhaltende In-
teresse bis hin zu Andreas Edel erklärt. Nur zö-
gernd und erst seit den 1980er Jahren wandte
sich die Forschung anderen Themen zu, der
Kunst- und Kulturgeschichte (Kaufmann
1978, Lietzmann 1987, Louthan 1997), der
europ. Politik (Bues 1984, 1998, Edelmayer
1988, 1999, Lavery 1997, 2000) sowie der
Reichspolitik (Lanzinner 1993, 1994, Lut-
tenberger 1994, Heil 1998). Editionen er-
schlossen neue Forschungsbereiche (Reichstag
zu Speyer, 1988, Krönungen Maximilians II.,
1990, Briefwechsel, 1997, Reichstag zu Augs-
burg, 2002). Insofern läßt sich heute die kon-
fessionsbezogene Fixierung des Maximilianbil-
des überwinden, die in allen Biographien vor-
herrschend blieb (Holtzmann 1903, Bibl
1929, Fichtner 2001.
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Geb. am 31. Juli 1527 (Wien) als Sohn Kg. †
Ferdinands I. und Annas, der Tochter des Kg.s
Wladislaw von Ungarn und † Böhmen, wuchs
M. in Wien und Innsbruck auf, besuchte indes-
sen früh auch die habsburg. Res.en in Prag,
Brüssel und Valladolid. Neben den Sprachen
wurde er dort mit den polit. und kulturellen Ge-
pflogenheiten vertraut, außerdem erhielt er eine
milit. Ausbildung, die er bei der Führung eines
eigenen Reiterkommandos im Schmalkaldi-
schen Krieg erprobte. Erfahrungen in der
Reichspolitik sammelte er insbes. bei den
Reichstagen 1543 und 1547/48. In seine Aufga-
be als Regent wuchs er 1548–50 als Gobernador
für Philipp II. in Spanien und seit 1552 als Statt-
halter in den österr. Erblanden (†Österreich) in
Vertretung † Ferdinands hinein. Der junge M.
lernte dabei die ganze Bandbreite alt- und
neugläubiger religiöser Positionen kennen.

Er gehörte jener nachreformator. Generati-
on von Gebildeten an, welche die Auflösung al-
ter und die Formierung neuer Kult- und Glau-
bensformen als Relativierung von Kirchlichkeit
erlebten. M. wurde früh durch seinen Erzieher
Wolfgang August Schiefer, der freilich schon
1539 entlassen wurde, evangel. beeinflußt.
Wichtiger dürften jedoch eigene negative Erfah-
rungen mit der Intransigenz span. Kleriker, po-
sitive mit luther. Räten und Predigern gewesen
sein, insbes. mit dem erst 1560 entlassenen
Hofprediger Johann Sebastian Pfauser. Hinzu
kam die Sympathie für humanist.-erasmian.
Haltungen. So trat bei M. die Neigung zum neu-
en Glauben im Lauf der 1550er Jahre immer
stärker hervor.

Die Entfremdung gegenüber†Karl V. und†
Ferdinand I. vertiefte sich durch die Politik. M.,
der 1548 die älteste Tochter des Ks.s, Maria, hei-
ratete, erhoffte sich davon die niederländ. Statt-
halterschaft, erhielt aber nur die ungeliebte
span. Beim Augsburger Reichstag 1550/51 ent-
faltete † Karl V. seinen Sukzessionsplan, der M.
noch tiefer enttäuschte. Demgemäß sollte die
Nachfolge in der Kaiserwürde Karls Sohn Phi-
lipp, nicht M. zufallen. Der Ks. plante eine al-
ternierende Sukzession zw. Wien und Madrid,
die dem empörten M. kaum Chancen auf den
Kaiserthron ließ. † Ferdinand fügte sich 1551,
M. aber opponierte weiterhin und suchte die

Unterstützung der spanienfeindl. dt. Fs.en, dar-
unter Moritz und August von Sachsen sowie
Christoph von Württemberg. Sie blieben wie
andere neugläubige Fs.en enge polit. Partner
noch des späteren Ks.s.

M. war seit 1549, seit ihn die böhm. Stände
zum Kg. angenommen hatten, designierter
Nachfolger † Ferdinands I. Dieser hielt ihn al-
lerdings infolge der Mißstimmungen von der
Regierung fern. Daher besuchte M. weder den
Passauer Fürstentag 1552 noch die Reichstage
1555 und 1559. Seit 1555 mied er die kathol.
Abendmahlsfeier, seit 1557 alle Prozessionen,
so daß in Rom undMadrid die Sorge wuchs, der
mögl. Thronfolger könnte offen zum neuen
Glauben übertreten. Der Konflikt eskalierte
1560, als † Ferdinand I. dem Sohn mit Enter-
bung drohte, M. dagegen bei den protestant.
Fs.en nachfragen ließ, inwieweit sie ihn in ei-
nem konfessionellen Konflikt mit dem Vater
unterstützen würden. Welches Ziel er damit ver-
folgte, ist umstritten. Das Ergebnis, die auswei-
chenden Antworten, enttäuschte jedenfalls.

Deshalb vertrat M. im Herbst 1560 den
Standpunkt, so ein Bericht des Nuntius Stanis-
laus Hosius, er wolle weder Papist noch Prote-
stant, sondern Christ sein. Die Äußerung ist
kennzeichnend für sein Verhalten bis zum Tod
1576. Er verzichtete fortan auf religiöse Provo-
kationen und beteiligte sich, soweit nötig, an
Gottesdienst und religiösen Feiern. Damit war
der Weg zur Nachfolge frei. † Ferdinand I. ge-
wann ohne Mühe die geistl. Kfs.en und † Kur-
brandenburg für eine Königswahl vivente impe-
ratore. Die Verhandlungen mit † Kursachsen im
Okt. 1561 waren dann entscheidend. Sie erwie-
sen, wie verfehlt die Gerüchte waren, Kfs. Au-
gust, Kg. Friedrich II. von Dänemark und Kg.
Anton von Navarra würden sich ebenfalls um
eine Kandidatur bemühen. Der Kfs. war kein
Konkurrent, im Gegenteil. Mit Hilfe † Kursach-
sens konnte der Kaiserhof die kurpfälz. Oppo-
sition beim Frankfurter Wahltag (27. Okt.–3.
Dez. 1562) überspielen. Gewählt am 24. Nov.,
wurde M. am nachfolgenden 30. in Frankfurt
gekrönt. Zuvor warM. am 20. Sept. 1562 in Prag
zum böhm. Kg. gekrönt worden, während die
Krönung zum Kg. von Ungarn erst am 8. Sept.
1563 in Preßburg stattfand.
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Die Wahlkapitulation und die Krönung zum
röm. Kg. spiegelten den Wandel zu einem de-
zidiert dt. Kgtm. im bikonfessionellen Reich
wider. Denn in der Wahlkapitulation rückte der
Protest der weltl. Kfs.en gegen den Schutz- und
Treueschwur, den der röm. Kg. gegenüber
Papst und Kirche leistete, an die erste Stelle. Der
† Mainzer Kfs. vollzog die Krönung unmittel-
bar nach der Wahl in Frankfurt. Erstmals also
fielen Wahl und Krönung in der Reichsstadt am
Main zusammen, weil der Ebf. von † Köln,
Friedrich von Wied, die Weihe noch nicht emp-
fangen hatte und damit auch das Krönungsze-
remoniell in Aachen nicht durchführen konnte.

Die Nachfolge war somit beim Tod † Ferdi-
nands I. am 25. Juli 1564 geregelt. M. übernahm
die Herrschaftsgewalt in Ungarn, in den Län-
dern der böhm. Krone, in Ober- und Nieder-
österreichund imReich.Aber†Ferdinand I. ver-
machte Innerösterreich (Steiermark, Kärnten,
Krain, Görz und kleinere Territorien) und Tirol
(mit den Vorlanden) († Österreich) seinen jün-
geren Söhnen Karl bzw. Ferdinand. Die Teilung
mochte mit persönl. Wünschen zusammenhän-
gen, jedoch stabilisierte sie den labilen Herr-
schaftskomplex der Habsburger durch die lan-
desherrl. Präsenz von drei Fs.en. Für M. war da-
mit der große Nachteil verbunden, daß sich Ti-
rol und Innerösterreich der unmittelbaren Ko-
ordination bei der Türkenabwehr entzogen.

Der neue Ks. trat ein schweres Erbe an. Noch
wurden die † österr. Erblande, die † böhm.
Länder undWestungarn nur durch die Dynastie,
nicht durch zentrale Regierungsorgane zusam-
mengehalten. Sämtl. Territorien, auch diejeni-
gen der † böhm. Krone, hatten ein ausgepräg-
tes Landesbewußtsein, das sich polit. in mäch-
tigen Ständeorganisationen manifestierte. In †
Böhmen und Ungarn erfuhr die habsburg.
Herrschaft eine geringe Akzeptanz. Die polit.
Klammern, die alles zusammenhielten, waren
zum einen die dynast. Legitimation, zum an-
deren die existentielle Bedrohung, die vom Os-
manischen Reich ausging. Mit dem Regie-
rungsantritt M.s spitzten sich trotz eines 1562
geschlossenen Friedens die Konflikte mit den
Türken zu, die um die Jahreswende 1565/66 in
einen offenen Krieg umschlugen. Damit waren
die Erb- und Kronlande sowie das Reich zur
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Hilfe aufgerufen, zu Steuerleistungen und di-
rekter Militärhilfe. Bestehende innere Gegen-
sätze in den Erb- und Kronlandenwurden durch
den Krieg zunächst überlagert, traten danach
aber um so schärfer hervor.

In † Ober- und Niederösterreich drängten
die Stände noch mehr als unter † Ferdinand I.
auf rechtl. und religiöse Konzessionen. M. hin-
gegen brauchte ab 1566 höhere Steuerbewilli-
gungen denn je, um dem Kriegszug Sultan Su-
leimans I. nach Ungarn standzuhalten. Wider-
strebend gewährte der hochverschuldete Lan-
desherr deshalb 1568 seinem erbländ. Adel die
freie Ausübung der Augsburger Konfession,
nicht aber den Bürgern und Bauern. Allerdings
setzte die rechtl. Geltung der Konzession den
Entwurf und die Anerkennung einer Kirchen-
ordnung voraus, die der Rostocker Theologe
David Chyträus 1569/70 ausarbeitete. Auf der
Grundlage dieser Ordnung legalisierte M. 1571
die Konzession von 1568 in der sog. Religion-
sassekuration, jedoch nur für Niederösterreich
und nur – unter bestimmten Auflagen – für den
Adel und dessen Untertanen; mündl. versprach
er später vermutl. mehr. Die neugläubigen Her-
ren und Ritter verpflichteten sich im Gegenzug,
die Katholiken im Land unbedrängt zu lassen.
Die Assekuration galt nicht für den oberösterr.
Adel, dem sie offenbar nicht weit genug ging
und der sich von einer unklaren Rechtslage
mehr Vorteile versprach.

Vor und nach seinen Konzessionen suchte
der Landesherr mittels halbherziger Visitatio-
nen und Reformen die Ausübung des kathol.
Glaubens wiederherzustellen oder zu festigen.
Darin und in den Beschränkungen der Asseku-
ration tritt das eigentl. Ziel des Ks.s zutage: die
konfessionelle Einheit auf dem Boden der alten
Kirche. Jedoch wirkte die Assekuration dyna-
misierend, weil Bürger und Bauern sich von der
im Aufbau befindl. luther. Adelskirche nicht
fernhalten ließen. Diese Dynamik hatte der Lan-
desherr unterschätzt, keinesfalls willentl. in
Kauf genommen.

Westungarn zerfiel in konfessionelle und
ständ. Gruppen, die M. wie schon † Ferdinand
I. kaumbeeinflussen konnte. DieMagnaten und
die hohe Geistlichkeit kamen derWiener Politik
mehr entgegen als der niedere Adel. Die Einheit
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des Handelns wurde indessen erzwungen durch
die Türkenabwehr. Sichtbar wurde sie bei den
Preßburger Reichstagen und im hohen Steuer-
und Finanzbeitrag, den Westungarn trotz des
Kleinkriegs an den Grenzen dem Kaiserhof zur
Verfügung stellte. Das AufkommenUngarns für
den Gesamtetat des Kaiserhofs betrug nach
neueren Schätzungen etwa 40 Prozent.

In den böhm. Ländern verfolgte M. die glei-
che Politik wie in den Erblanden, und er kam zu
den gleichen Ergebnissen. In Mähren stützten
zwei neue Jesuitenkollegien in † Olmütz (1566)
und † Brünn (1572) den Katholizismus. In †
Böhmen erneuerte der Kg. 1568 das sog. Anti-
pikardenmandat gegen die Brüderunität, die
nun harte Strafen befürchten mußte. Er provo-
zierte damit die Opposition der neoutraquist.
Majorität unter den Ständen, die vom neuen
Herrscher mehr konfessionelle Freiheit als un-
ter † Ferdinand I. erwartet hatte. M. erhielt die
Quittung beim Generallandtag 1569/70, als die
Stände seine Steuerforderungen weitgehend zu-
rückwiesen. Schließl. gelang es ihm dennoch,
beim Böhmischen Landtag 1575 mit »meister-
hafter Taktik« (Pánek 1992, S. 67) einen trag-
fähigen Kompromiß auszuhandeln. Er gewähr-
te den Ständen mündl. die »Confessio Bohe-
mica«, eine im Prinzip luther. Kirchenordnung,
und er kam ihnen auch rechtl. entgegen. Dafür
nahmen die Stände † Rudolf II. zum Kg. von †
Böhmen an (Krönung am 22. Sept. 1575).

Als Landesherr suchte M. also in den Erb-
und Kronlanden die konfessionelle Einheit her-
zustellen, obwohl ihn die Finanznot infolge des
Türkenkriegs zu schmerzl. Zugeständnissen
zwang. In der Reichspolitik hingegen setzte er
auf Bikonfessionalität und überparteil. Neutra-
lität, um den Frieden zu wahren. Dadurch sta-
bilisierte er mit großem Erfolg den Reichsver-
band auf der Grundlage des Religionsfriedens
von 1555. Von der Forschung ist diese klare
Trennung der polit. Zielsetzung oft verkannt
worden. Ebenso hat man nicht unterschieden
zw. den Formen individueller Frömmigkeit und
den konfessionspolit. Zielen, die M. verfolgte.

Im Reich wirkte die Politik M.s integrierend.
Die Reichsexekution gegen den Ritter Wilhelm
von Grumbach und Hzg. Johann Friedrich II.
von Sachsen brachte erstmals in vollemUmfang

die Reichsexekutionsordnung zur Anwendung.
Mit dem Sieg und der Bestrafung der Geächte-
ten (1567) endete definitiv die Ära der Ritter-
und Fürstenfehden des SpätMA. Allerdings gin-
gen die ausschlaggebenden Impulse zur Exe-
kution von † Kursachsen, nicht vom Kaiserhof
aus. Reichskammergericht und Reichshofrat
vermochten ihre effiziente Tätigkeit auszubau-
en, die um 1560 begonnen hatte. Reichsgf.en
und Reichsritter fanden einen gesicherten Platz
im Reichsverband, weil sie 1566 abschließend
durch ein ksl. Privileg begünstigt und weil sie
durch Steuerleistungen direkt dem Ks. ver-
pflichtet wurden. Seit etwa 1560 formten sich
die Reichskreise zu polit. Körperschaften, wel-
che die Beschlüsse des Reichs, die Münzkon-
trolle und Aufgaben in der Friedenssicherung
ausführten. Dies alles beförderte der Ks. durch
seine Politik.

Das intensive Verfassungsleben des Reichs
fand in regelmäßigenKreistagen und der hohen
Anzahl von Reichsversammlungen seinen Nie-
derschlag. Ebenso gleichsam quantifizierend
ließe sich die erfolgr. Reichspolitik M.s an den
hohen Türkenhilfen der Reichstage 1566 und
1576 festmachen (48 Römermonate = ca. 3 Mio.
fl. bzw. 60 Römermonate = ca. 3,7 Mio. fl.). Sie
übertrafen nicht nur bei weitem die vorausge-
henden Bewilligungen (max. 16 Römermonate),
sondern auch das gesamte Türkensteuerauf-
kommenwährend der Regierungszeit†Karls V.

Aber die Bilanz des Ks.s im Reich war nicht
ungetrübt. Seit 1567 wirkten der Hugenotten-
krieg und der Aufstand der Niederlande polari-
sierend in den bikonfessionellen Reichsverband
hinein. Bei allem Bemühen um Neutralität be-
günstigte der Kaiserhof eben doch die Truppen-
werbungen der span. und frz. Krone im Reich.
Dies enttäuschte die evangel.-luther. Rfs.en, die
M. vor seinem Regierungsantritt noch konfes-
sionell auf ihrer Seite wähnten. Hinzu kam:Wie
die Konfessionseinheit in seinen Territorien
vermochte M. auch die Bikonfessionalität im
Reichsverband nicht ganz zu verteidigen. Beim
Reichstag 1566 schlossen die neugläubigen
Reichsstände die calvinist. † Kurpfalz nicht aus
dem Religionsfrieden aus, wie es der Ks.
wünschte. Dies kam fakt. einer Akzeptanz des
Calvinismus gleich.
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Infolge der Fixierung auf die Konfession
wurde wenig beachtet, daß die europ. Konstel-
lationen einen enormen Handlungsdruck auf
die Politik M.s ausübten. Seine finanziellen Res-
sourcen waren äußerst bescheiden. Soviel wir
bisher wissen, beliefen sich seine Einnahmen
auf 2 Mio. fl. jährl., ein Bruchteil dessen, was
den Kronen Spaniens und Frankreichs zur Ver-
fügung stand. Dabei hatten die Wiener Habs-
burger die Hauptlast im Kampf gegen das exi-
stenzbedrohende Osmanische Reich zu tragen.
Das war während der Regierungszeit M.s nicht
wenig: die Abwehr des Großangriffs Sultan Su-
leimans I. auf Ungarn i. J. 1566, dazu der Aufbau
einer stabilen Grenzsicherung, der jährl. zw.
0,5 Mio. fl. bis weit über 1 Mio. fl. verschlang.
Die Türkengefahr also absorbierte die ohnehin
geringe Finanzkraft Habsburg-(†)Österreichs
vollständig, auch nach dem Frieden von Adri-
anopel, denM. 1568mit Sultan Selim II. schloß.

Trotz seiner Finanznot wahrte der Kaiserhof
seine Chancen in der großen Politik, soweit dies
durch Diplomatie mögl. war – sowohl in Osteu-
ropa wie gegenüber Frankreich und Spanien. In
Osteuropa hatte der russ. Überfall auf Livland
1558 einen neuartigen Konflikt heraufbeschwo-
ren, der die balt. Mächte in eine weiträumige
Konfrontation verwickelte. Der Konflikt berühr-
te wg. des Handels und der Getreideversorgung
auch das westl. Europa. Der Vorstoß Zar Iwans
IV. weitete sich zum Nordischen Krieg (1563–
70) aus, in dem Polen, Litauen, Dänemark und
† Lübeck gegen Schweden und Rußland um die
Herrschaft im Baltikum kämpften. Ks. und
Reich vermieden jedes finanzielle und milit. En-
gagement. Jedoch konnten ksl. Kommissare
vermitteln und den Stettiner Frieden (13. Dez.
1570) zw. Dänemark und Schweden zustande
bringen, der demReich die Oberherrschaft über
Livland (directum dominium) beließ.

Der Rechtstitel erhielt 1572 polit. Bedeutung
infolge der offenen Thronfolge in Polen-Litau-
en. Denn nach dem Tod Kg. Sigismunds II. Au-
gust (1572), des letzten † Jagiellonen, bewarb
sich auch Ehzg. Ernst, Sohn M.s, um die Nach-
folge. Nach einem kurzen Gastspiel Heinrichs
aus dem Haus † Valois, der zugunsten der Kro-
ne Frankreichs auf sein Wahlkgtm. verzichtete,
war der Thron Polens wieder vakant. Erneut be-
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warb sich Habsburg-Österreich, nun M. per-
sönlich. Er wurde im Dez. 1575 vom poln. Senat
gewählt, während sich die Szlachta für Stephan
Báthory von Siebenbürgen entschied. Mit dem
Tod M.s wurde die Wahl hinfällig. Die Intensi-
vierung der Osteuropapolitik schloß auch Ruß-
land ein, dessen Zar Iwan IV. 1576 sogar eine
Gesandtschaft zum Reichstag nach † Regens-
burg schickte. Auch gegenüber den balt. Mäch-
ten war der Handlungsspielraum M.s wg. der
knappen Finanzen stark eingeengt. Nach O hat-
te die Abwehr gegen das Osmanische Reich ab-
solute Priorität. Darauf waren die Beziehungen
zu Polen und Rußland abzustimmen, die M. für
den Kampf gegen die Türken zu gewinnen
suchte.

Die ksl. Politik gegenüber Westeuropa stand
gänzl. im Zeichen der dynast. Abhängigkeit von
der Hegemonialmacht Habsburg-Spanien. De-
ren Interessen ordnete sich M. in der Regel un-
ter, auch wenn es um die Beziehungen zu Eng-
land, Frankreich und die ital. Verhältnisse ging.
So begünstigte der Ks. ab 1567 die Rüstungen
der Spanier im Reich für den Kriegsschauplatz
in den Niederlanden, obwohl er die span. Poli-
tik für verfehlt hielt und obwohl er Philipp II.
unablässig zur Mäßigung mahnte. Mit einiger
Hartnäckigkeit verteidigte M. indessen die ksl.
Lehensordnung in Oberitalien, insbes. im Kon-
flikt um das Reichslehen Finale in Ligurien.

Daß M. die Vorgaben aus Madrid befolgte,
erweist nachdrückl. die dynast. Politik. Der Kai-
serhof suchte eine engere Verbindung zum
Haus † Valois, um die frz. Türkenpolitik in sei-
nem Sinn zu beeinflussen. Auch hierbei han-
delte M. nur in Rücksprache mit Philipp II., der
erst 1568 einerHeiratsverbindung zw.Wien und
Paris zustimmte. Nach dem Tod der Gemahlin
Philipps II., Elisabeth von Valois, brauchte
Habsburg-Spanien eine neue dynast. Brücke zur
Krone Frankreichs. Daher willigte Philipp II. in
die Vermählung der jüngeren Tochter M.s, der
Ehzg.in Elisabeth, mit Karl IX. von Frankreich
ein und heiratete selbst Anna, die älteste Toch-
ter M.s. In beiden Fällen handelten span. Di-
plomaten die 1570 geschlossenen Ehen aus. Die
Söhne M.s, Rudolf und Ernst (ab 1564), danach
Wenzel und Albrecht (ab 1571), kamen auf
Wunsch Philipps II. für einige Jahre zur Erzie-
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hung nach Spanien. Der Ks. stimmte zu, um die
zeitweilig hohen Chancen auf das span. Erbe
nicht zu gefährden.

Im ganzen war es nicht Unentschlossenheit,
sondern Behutsamkeit, die M.s Politik prägte.
Zur Defensive nötigte ihn die Türkengefahr. Das
haben Historiker oftmals nicht zutreffend ge-
wichtet. Selbst Lazarus von Schwendi, der bei
Grenzkämpfen in Ungarn 1565 eindrucksvolle
Siege verzeichnete, war von der milit. Überle-
genheit großer Türkenheere überzeugt. Daraus
leitete sich die außerordentl. Vorsicht M.s ab,
die als Entscheidungsschwäche gedeutet wur-
de. Der vielseitig begabte und kluge Ks. regierte
jedenfalls mit hohem persönl. Einsatz. Er las
Akten, schrieb ungezählte Briefe selbst und
wohnte den Sitzungen des Geheimen Rats bei,
obwohl er die Jagd und den Umgang mit Ge-
lehrten liebte. Dabei litt er schon bald nach sei-
nem Regierungsantritt mehr und mehr unter
seiner Herzschwäche, unter Gicht, Leber- und
Gallenleiden. Vom Krankenbett aus leitete er in
denMonaten vor seinem Tod den Regensburger
Reichstag 1576.

M. strahlte Leutseligkeit, auch menschl.
Güte aus, was ihn in allen Schichten populär
machte. Seine eigenhändigen Schreiben an Kfs.
August von Sachsen, Albrecht V. von Bayern
und andere Rfs.en schlossen mit der einneh-
menden Formel ewer guetwilliger und getrewer bru-
ederMaximilian. Sein Verhalten als Ehemann und
Familienvater strahlte eine Gefühlswärme aus,
die für einen Fs.en seiner Zeit ungewöhnl. war.
Die harmon. Ehe mit der streng kathol. Spanie-
rin Maria, Schwester Philipps II., war durch die
Glaubensunterschiede nicht beeinträchtigt.

Der eigentl. designierte Thronfolger sympa-
thisierte bis 1560mit der reformator. Bewegung.
Eifrig las er die Bibel und formte für sich ein per-
sönl. Christentum mit erasmian.-humanist. Zü-
gen. Er lehnte die Kommunion unter einer Ge-
stalt und die Beichte ab, ließ bei Eidesleistungen
die Anrufung Marias und der Heiligen weg und
verweigerte die Sterbesakramente. Damit wand-
te er sich konsequent von der alten Kirche ab,
ohne sich freilich zur Confessio Augustana zu be-
kennen.Historiker deuteten dies als »rätselhaft«
(Bibl), als »politischen Kompromiß« (Edel)
oder als »Dissimulieren« (Heckel).

Näher liegt die Deutung, daß M. ein vom In-
dividuum geformtes, vorkonfessionelles Chri-
stentum lebte, das im Zug der Konfessionalisie-
rung immer weniger verstanden wurde. Im po-
lit. Handeln verfolgte er unterschiedl., aber ra-
tional kalkulierte konfessionelle Ziele. Denn als
Landesherr vertrat er wie die meisten Fs.en und
Politiker seiner Zeit den Standpunkt, daß nur
die Einheit der Konfession den polit. Bestand
eines Territoriums sicherstellte. Dagegen such-
te er als Ks. die Bikonfessionalität zu verteidi-
gen. M. unterschätzte jedoch die Wirkung, die
der Symbolik der Frömmigkeitsformen eigen
war, zumal in der Phase der Formierung der
Konfessionen. Das Zeichensystem des Kultus
polarisierte, signalisierte Alt- oder Neugläubig-
keit und weckte tiefe Erwartungen oder Enttäu-
schungen gerade bei einer Herrscherpersön-
lichkeit.

Die Vorstellungen von einer Via media, von
einem akirchl. Christentum, auch von einemRe-
ligionskompromiß lebten v. a. bei den Künst-
lern und Gelehrten fort. Ihnen stand M. nahe,
weil er ihre Visionen teilte. Dabei war er der Uni-
versität, den Wissenschaften und den geistigen
Strömungen der Zeit gegenüber ohnehin noch
aufgeschlossener als sein Vater † Ferdinand
I. v. a. berühmte Mediziner und Naturwissen-
schaftler sah der Ks. gern an seinem Hof, wg.
seiner Krankheiten und wg. seiner Vorliebe für
Tiergehege undGärten. Als Ärzte und Botaniker
wirkten in seinemUmfeld Crato von Crafftheim,
Julius Alexandrinus von Neustein, Pierandrea
Matthioli, Rembertus Dodonaeus und Carolus
Clusius. Sie tauschten ihr humanist.-gelehrtes
Wissen aus mit dem Hofbibliothekar Hugo Blo-
tius, dem Hofhistoriographen und Emblemati-
ker Johannes Sambucus, demHofantiquarius Ja-
copo Strada, ferner den Philologen Georg Tan-
ner, Caspar von Nidbruck und Gislenius Bus-
bequius, der zugl. Diplomat und Erzieher der
Söhne M.s. war. Eine Reihe von Gelehrten ver-
ließ den Hof frühzeitig, weil sie keine feste Be-
soldung erwarten konnten. Justus Lipsius, der
gernnachWien gegangenwäre,mußte eine Pro-
fessur in † Jena vorziehen, weil der Kaiserhof
kein Geld für ihn hatte.

Der Umgang mit den Gelehrten verweist auf
die geistige Weite des Ks.s, die auch seine Po-
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litik bestimmte. Er begegnete den Fixierungen
der Kirchen und Konfessionsgruppen mit Di-
stanz – wie viele andere Fs.en und Politiker der
Generation, die nach den stürm. Reformations-
jahren aufwuchs. Als junger Ehzg. hatte er im
konfessionellen Chaos der Jahrhundertmitte die
Willkür dieser Fixierungen kennengelernt.
Doch hatte er ebenso die kriegstreibende Dy-
namik religiöser Überzeugungen erlebt. Daher
suchte er als Ks. den Frieden über den Konfes-
sionen herzustellen und zu sichern. Als Dynast
und Landesherr blieb er der alten Kirche ver-
pflichtet.

M. hatte großen Erfolg in seiner eigentl.
Zielsetzung, der Erhaltung des Friedens, so-
wohl im Reich wie in den Kron- und Erblanden
und nach 1567 gegenüber den Türken. In der
europ. Politik wahrte er Chancen durch die dy-
nast. Verbindungen zur frz. und insbes. span.
Krone, auch durch eine geschickte Diplomatie
in Osteuropa. Wirkl. Einfluß konnte er auf-
grund seiner begrenzten Mittel nicht gewinnen,
insbes. nicht auf seinen Vetter, Kg. Philipp II.
von Spanien, den er vergebens zur Mäßigung
seines Eingreifens in den Niederlandenmahnte.
Der fortdauernde niederländ. Kampf, außer-
dem die Hugenottenkriege, mithin die europ.
Konflikte wirkten seiner Friedenspolitik ebenso
entgegen wie die Konfessionalisierung, die in
den Territorien des Reichs fortschritt. Eine ver-
tiefte Beurteilung M.s ist dann möglich, wenn
die geistigen Strömungen an seinem Hof, die er
förderte, sodann seine innere Politik, v. a. ge-
genüber den Ständen, und schließl. sein Wir-
ken im europ. Feld ebenso gut erforscht sind
wie bisher die konfessionspolit. Aspekte.

† A. Habsburg † C.1. Innsbruck † C.1. Wien † C.1.
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Maximilian Lanzinner

RUDOLF II. (1576–1612)

I. R., Erwählter röm. Ks., dt., ungar. und
böhm. Kg., Ehzg. von † Österreich, Hzg. von †
Burgund, Steiermark, Kärnten, Krain etc., * 18.
Juli 1552 Wien als drittes Kind Ks. † Maximili-
ans II. (1527–76) und Marias Infantin von Spa-
nien (1528–1603). – Geschwister: Anna (1549–
80); Ferdinand (1551–52); Ernst (1553–95); Eli-
sabeth (1554–92); Maria (1555–56); † Matthias
(1557–1619); Maximilian III. (1558–1618); Alb-
recht VII. (1559–1621); Wenzel (1561–1578);
Friedrich (1562–63); Maria (1564); Karl (1565–
66); Margareta (1567–1633); Eleonore (1568–
80). – 21. Sept. 1572 Wahl und 26. Sept. 1572
Krönung zum ungar. Kg. in Pressburg. – 7.
Sept. 1575 Wahl – 22. Sept. 1575 Krönung zum
böhm. Kg. in Prag. – 27. Okt. 1575Wahl, 1. Nov.
1575 Krönung zum röm.-dt. Kg. in † Regens-
burg. – 12. Okt. 1576 Erwählter röm. Ks. – 1595–
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1602 Regentschaft Tirols. – Abtretung von Un-
garn, Mähren und † Österreich am 24. Juni
1608, von † Böhmen am 18. Aug. 1611 an †
Matthias. – † 20. Jan. 1612 in Prag. – = 1. Okt.
1612 im Prager Veitsdom.

II. R.s Regierung war von einer Hochphase
der Konfessionalisierung in Europa, von Reli-
gionskriegen in Westeuropa, den Osmanen-
kriegen in Ungarn sowie der erneuten Verhär-
tung der konfessionspolit. Parteien im Reich
nach dem Augsburger Religionsfrieden ge-
prägt. Innerhalb der Dynastie blieb nach der
Erbteilung von 1578 (Mitherrschaft der Brüder
durch Regentschaften, geistl. Versorgung) die
Sukzessionsfrage ungelöst, da R. sowohl die ei-
gene Heirat als auch eine Regelung zugunsten
eines jüngeren Familienmitgliedes verweigerte.
Dies führte zu schweren Konflikten mit den
Agnaten, v. a. mit dem ambitiösen † Matthias,
der 1608 Ungarn, das Ehzm. † Österreich und
Mähren, sowie 1611 auch † Böhmen übernahm;
insofern ist das polit. Handeln R.s in den letzten
Jahren vorwiegend reaktiv zu verstehen.

Die ältere Überbewertung seiner depressiven
Veranlagung bezügl. polit. Entscheidungen
(Pánek 1998, S. 2), insbes. seiner gegenrefor-
mator. Position aufgrund der Erziehung in Spa-
nien (1564–71) oder die Rolle seiner Kammer-
diener wurden zuletzt erneut relativiert. Inso-
fern wird R.s polit. Tätigkeit wiederum mehr
Kontinuität zugebilligt; hier sind seine gemä-
ßigte Personalpolitik am Hof und in den böhm.
Landesämtern (von den letzten Jahren abgese-
hen), sein »Decision making« mit Räten der po-
lit. Mitte durch lange Phasen seiner Regierung
wie ebenso das tolerante Klima an seinem Hof
und in Prag zu nennen. Durch zwei große Aus-
stellungen (1988 und 1997) gut erforscht sind
Kunst und Wissenschaft am rudolfin. Hof. Wei-
terhin offen bleiben eine genauere Analyse von
R.s extravagantem Herrschaftsstil, ebenso die
Untersuchung seines Hofes unter sozialstruk-
turellen und machtpolit. Perspektiven, öko-
nom. Fragen, die Folgen seiner zunehmenden
polit. Inaktivität v. a. für die Reichspolitik und
deren Internationalisierung (Press 1990,
S. 111), ungeachtet eines allg. fortschreitenden
Konfessionalisierungsprozesses.

III. Aufgrund der Kriterien der Mobilität

rudolf ii. (1576–1612)

und Kohärenz kann der regierende Hof R.s in
drei Entwicklungsphasen gegliedert werden.
Die erste 1576–83 war von einer gewissen Rei-
setätigkeit und damit verbundener stärkerer
Parzellierung des Hofes geprägt. Es folgte die
zweite, residente Phase in Prag mit relativer per-
soneller Kontinuität v. a. in den oberen Ämtern.
Um 1600 setzte eine beträchtl. personelle Fluk-
tuation bis hin zu Auflösungserscheinungen
einzelner Institutionen ein.

Nach dem Tod † Maximilians II. wurde der
neue Hofstaat R.s am 12. Dez. 1576 in der Rit-
terstube des Linzer Schlosses verlesen. R. über-
nahm mit Ausnahme einiger Kammerherren
und Pagen den Hofstaat seines Vaters zunächst
weitgehend, auch das Kanzleipersonal; als Vi-
zekanzler wurde nach Abstimmung mit dem †
Mainzer Kfs.en zunächst Johann Baptist Weber
übernommen. Die folgenden rund 25 Jahre
wurden die Regierungsgeschäfte »mit be-
achtenswertem Erfolg« (Evans 1988, S. 28) ge-
führt. Um 1599/1600 setzte eine Welle von Ent-
lassungen v. a. engster Berater und Vertrauter
ein: des böhm. protestant. Vizekanzlers Jan Že-
linský und seines Sekretärs Jan Milner von
Mühlhausen, des Präsidenten der Hofkammer
Ferdinand Hofmann, zuletzt auch des Oberst-
hofmeisters Wolfgang Rumpf und des Oberst-
hofmarschalls Paul Sixt Trautson.

Der konfessionspolit. eher ausgewogenen
Phase folgten in den nächsten Jahren eine ge-
genreformator. Wende, der überragende Ein-
fluß des Nuntien und der facción española, des
obersten böhm. Kanzlers Zdenĕk Lobkowitz
und des Obersthofmeisters Karl von Liechten-
stein; ebenso ein rascher Wechsel der obersten
Ämter und einflußreichen Positionen im enge-
ren Hof und Geheimen Rat, sowie zahlr. inner-
höf. Intrigen und Konflikte. Als † Matthias im
März 1611 nach Böhmen vordrang, wechselte
fast die ganze hofstat auf dessen Seite (novum solem
adorent). R. übertrug im Juli 1611 nach der Über-
nahme auch der böhm. Krone durch †Matthias
dem Lutheraner Heinrich Julius von Braun-
schweig das Obersthofmeisteramt und die Lei-
tung des Geheimen Rats, er selbst knüpfte Kon-
takte nunmehr zu den evangel. Unionsfs.en.

Vom ksl. Hof haben sich acht Hofstaatsver-
zeichnisse aus den Jahren 1576, 1580 (geplanter
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Besuch des Kurfürstentags von † Nürnberg),
1582 (Reichstag † Augsburg), 1584, 1589, 1594
(Reichstag † Regensburg), 1601 (mit Nachträ-
gen bis 1607) und 1612 erhalten. Der Hof um-
faßte 1576 etwa 700 Personen. Zur Huldigung
in † Breslau 1577 zogen R. und seine Brüder †
Matthias und Maximilian III. mit vier Trompe-
tern und einemGefolge von 609 Pferden ein. Bis
zum Tode R.s 1612 erhöhte sich die Anzahl der
Hofmitglieder auf rund 1100 bis 1200. Auch die
Hofämter und höf. Funktionen vermehrten sich
von etwa 180 auf 220 (Hausenblasová 1999,
S. 23 und 34).

R. verzichtete zum Unterschied von † Fer-
dinand I. auf eine »nomadisierende« oder »ro-
tierende« Weise der Verwaltung (Pánek 1998,
S. 6). Bereits R.s Reisemobilität vor seiner Re-
sidenznahme in Prag 1583 hatte sich seit 1576
auf den Raum Wien, † Augsburg, Prag, † Bres-
lau und Pressburg beschränkt. Die Abneigung
gegen Hofreisen (wie selbst zu Sommeraufent-
halten in das nahe Brandýs) verstärkte sich spä-
ter noch aufgrund R.s Entschlußlosigkeit wie
bes. zum Aufbruch zum Regensburger Reichs-
tag 1594, der letzte, den er nach 1582 († Augs-
burg) persönl. besuchte. Teils war die Mobilität
durch Horoskope und Selbsteinbildungen, ver-
zaubert zu sein, beeinflußt.

In Wien und Pressburg war R. letztmals
1583. Der ungar. Oberst Paul Nyáry bedauerte
1605 die ständige Abwesenheit R.s als wesentl.
Grund für die polit. Wirren im kgl. Ungarn.
Nach der Krönung von † Matthias zum böhm.
Kg. († Böhmen) im Mai 1611 bemühten sich so-
wohl die Kfs.en als auch Joachim Ernst von
Brandenburg-Ansbach um eine Verlegung der
ksl. Res. in das Binnenreich († Regensburg).

Durch den Wechsel des Residenzortes von
Wien nach Prag, ein Erfolg auch der böhm.
Stände, wurde nicht nur die böhm. Metropole
aufgewertet, sondern näherte sich der ksl. Hof
auch den Kerngebieten des Reiches. Die Argu-
mente gegenüber Wien waren sowohl geopolit.,
ökolog., wirtschaftl., innerdynast. als auch fi-
nanzieller Natur (s. u.). In† Böhmen setzte eine
verstärkte Einbürgerung landfremder Höflinge
und deren Familien ein. Das Hofgesinde war
während des ersten längeren Prager Aufenthalts
R.s 1578–81 v. a. über die doppelte Haushalts-

führung in Prag und Wien nicht glücklich.
Reichsvizekanzler Siegmund Vieheuser klagte
1580 über seine geringe tschech. Sprachkennt-
nisse. Während der (wenigen) Aufenthalte R.s
in den Sommer- beziehungsweise Fluchtres.en
in Brandýs, Podĕbrady oder Pilsen verblieb ein
Teil desHofes, auch desGeheimen Rats, in Prag
oder Leitmeritz.

Eine Art Nebenhof mit Teilen (hinterlassen)
der Reichshofkanzlei, der Hofkammer, des
Hofkriegsrats – zuständig für die Belange der
Länder beidseits der Enns und Ungarns v. a. im
Kontext der Osmanenkriege – sowie der
Hofbibliothek und des Hofkellers bestand in
Wien. Der Ausdruck »hinterlassen« signalisier-
te eine Fraktionierung des Hofes und der Behör-
den.

Der kosmopolit. Prager Hof R.s war, auch
aufgrund seines Mäzenatentums und seiner To-
leranz, ein Konglomerat zahlr. europ. Natio-
nalitäten von England bis Griechenland, Litau-
en und Spanien. In der Res. und in Prag lebten
eine umfangr. ital. Kolonie, auch kleinere Grup-
pen wie aus den Niederlanden oder die exklu-
sive Clique span. Hocharistokraten rund um
den Gesandten Guillén de San Clemente bis
zum Einzelgänger Tycho de Brahe aus Däne-
mark.

Die Inhaber der oberen Ämter und einfluß-
reichen oder repräsentativen Positionen stamm-
ten v. a. aus den österr. und dt. Territorien, aus
Reichsitalien, vereinzelt aus Spanien. Nach
1600 setzte sich auch der (v. a. kathol.) böhm.
Adel bei wichtigen oder herrschernahen Dien-
sten am Hof vermehrt durch (Adam d. J. von
Waldstein Oberststallmeister 1606). Ethn. ge-
sehen bestand der Hofstaat 1612 zu rund 70%
aus Personen deutschssprachiger Herkunft und
zu etwa 30% aus anderen Nationalitäten, v. a.
Tschechen und Italienern.

Die Session in den Kollegialorganen richtete
sich innerhalb der Herren- bzw. Ritter- und Ge-
lehrtenbank nach der Anciennität; Obersthof-
meister Rumpf trennte um 1596 (gegen den Pro-
test der sehr offendierten dienstälteren gelehrten
Räte) im Reichshofrat auch die Ritter- von der
Gelehrtenbank. In den Hofstaatsverzeichnissen
wurden die Höflinge innerhalb der einzelnen
Ämter oder Funktionen in der Regel nicht nach
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dem Stand, sondern nach dem Dienstalter ge-
reiht.

Personal- und Einflußstruktur des Hofes
hingen v. a. nach 1600 von der Stimmungslage
R.s ab. Es begann eine mitunter beschämende
Suche nach neuen Vertrauenspersonen, wobei
deren soziale Position insgesamt sank. R. um-
gab sich zunehmend mit einem »Regiment von
niederen Chargen« (Evans 1980, S. 49), denen
allein er regelmäßigen Zugang gestattete. Polit.
fühlte er sich in aristokrat. Solidarität mehr den
Rfs.en als den unteren Ständen verbunden; auch
insofern hatten einzelne Fs.en, auch Lutheraner
wie Heinrich Julius von Braunschweig und Re-
formierte wie Simon VI. von Lippe, bis zuletzt
beträchtl. Einflußchancen am Hof.

Für einige Jahre, v. a. 1599–1603 und 1606–
08, bildeten unter dem Einfluß der Nuntien Fi-
lippo Spinelli, Giovanni Stefano Ferreri und An-
tonio Caetano die kathol. Konfession einen
maßgebl., auch personalpolit. Faktor bei Hof.
Zu nennen sind v. a. die neue und dogmat. Ge-
neration »ehrgeiziger Aristokraten« (Evans
1980, S. 191) wie der böhm. Oberstkanzler Zde-
nĕk Lobkowitz und der mähr. Konvertit und
Opportunist Karl von Liechtenstein als Oberst-
hofmeister und Mitglied des Geheimen Rats.

Bis um 1600 hatte R. v. a. Beamte ohne stren-
ge konfessionelle Bindung (an Papst und Spa-
nien) herangezogen, der polit. Linie der Via Me-
dia seines Vaters entsprechend. Dieser war bei
der Besetzung höf. Positionen mit Protestanten
sogar kompromißloser gewesen; R. übernahm
auch böhm. Utraquisten, Lutheraner und selbst
Calvinisten in seine Dienste.

Unter R. wirkte v. a. der kulturelle Bereich
zw. Hof und Land kohäsiv. Allerdings fehlte am
Prager Hof und in der Stadt letztl. eine Zen-
trumspartei (im frz. Sinn) als polit. Plattform,
um eine weitere konfessionelle Polarisierung zu
verhindern. War die Integrationskraft seines
Hofes insofern nicht nachhaltig, so bildete der
rudolfin. Hof v. a. für Kunst und Wissenschaft
ein attraktives Zentrum mit übernationaler und
europ. Ausstrahlung.

Der sehr differenzierte Hof R.s entsprach
der ksl. Repräsentation. An der Spitze stand der
Obersthofmeister. Gemäß Hofstaatsverzeich-
nis von 1589 folgten bereits damals an zweiter
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Stelle der Oberstkämmerer, dann erst der
Obersthofmarschall sowie der Oberststallmei-
ster.

Dem Hofmeister waren mit Ausnahme des
Oberstkämmerers und seines Stabes alle Ho-
fämter unterstellt, auch die Hofbehörden. In-
sofern führte der Obersthofmeister 1576 den
Vorsitz bei der ersten Sitzung des Reichshofrats
und war ex officio Mitglied des Geheimen Rats.
Dem Oberstkämmerer unterstanden der innere
Hof, die für das persönl. Wohl R.s zuständige
Leibkammer, also v. a. die Kämmerer, Kammer-
diener und Ärzte, teils auch die Antiquare, Hof-
gelehrten und -künstler. Der Marschall hatte
traditionell die Gerichtshoheit über das Hofge-
sinde inne. Dem gerade unter R. wichtigen
Stallmeister unterstand die stallpartei, alle Be-
diensteten und Handwerker in den Stallungen
sowie die Edelknaben.

Zeitgenöss. Kritik erfuhren die Einflußnah-
men einzelner Kammerdiener, wie der augapfel
Hans Popp, der bereits 1597 seinen Vorgesetz-
ten Wolfgang Rumpf überspielte; ebenso Hier-
onymus Makofsky und v. a. Philipp Lang in den
Jahren 1603–08, der als Aufpasser R.s den Sit-
zungen des Geheimen Rats teilw. beiwohnte,
oder zuletzt Caspar Rucky. Der Kammerdiener,
nicht der Kämmerer bekleidete den Ks. (1607).
Beim korrupten Lang bewarben sich hohe und
höchste Standespersonen (wie R.s Bruder Ma-
ximilian III.) um Fürsprache und Audienzen.

Unter dem Konvertiten Johann Pistorius aus
Nidda hatte das Amt des Beichtvaters beträchtl.
polit. Einfluß. Die Hofkapelle umfasste 1612 ei-
nen Hofprediger (unbesetzt), einen Elemosinar,
15 Kapläne mit dem Beichtvater, einen Oratori-
ums- und einen Kapellendiener. Die geistl. Hof-
musikkapelle, in der die Niederländer domi-
nierten, bestand aus 27 Kammermusizi, Sängern
und Organisten sowie 16 Sängerknaben. Die 32
Hoftrompeter mit einem starken, aus Italienern
bestehenden Anteil und der Hörpauker zählten
zur Stallparthey.

Mehrere Leibärzte (1612 sieben, zudem vier
Ärzte für den Hof), die sich überdies als Bota-
niker, Astronomen und Alchimisten betätigten,
standen dem Ks ständig zur Verfügung. Der
Breslauer Johannes Crato, ein reformierter Ei-
reniker und einstiger Hausgenosse Luthers,
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hatte R. in seiner ersten Krise in den Jahren
1578–81 geheilt.

Die ksl. Leibgarde bildeten die 102 beritte-
nen Hartschiere (mit einem hohen Anteil an
Nobilitierten) und die 103 Trabanten, die mit
Hellebarden oder Partisanen bewaffnet waren.
Nicht zum engeren Hofstaat zählten die Tor-
schützen, also die Burgwache, die dem böhm.
Burghauptmann unterstand.

Der Geheime Rat, der die oberste Koordinie-
rungsfunktion für die anderen Hofbehörden
inne hatte, bildete das Entscheidungsorgan v. a.
der großen Politik (stat, regiment und politische sa-
chen). An ihn als obristen rat gelangten auch die
wichtigeren Materien der drei übrigen Ratskol-
legien, des Reichshofrats, der Hofkammer und
des Kriegsrats, zur approbation oder verbesserung.
Er umfasste sieben bis neun Personen, zuletzt
unter der Führung eines Direktors, wobei der
Obersthofmeister und Reichsvizekanzler von
Amts wegen Mitglieder waren. Nach 1600 zer-
brach er in »small antagonistic cliques«
(Schwarz 1943, S. 63), zumal R. kaum mehr
Audienzen erteilte und nach Gunst mit Einzel-
personen des Rates verhandelte.

Der Reichshofrat war das oberste Justizor-
gan des Reiches und der Erbländer und diente
für die anderen Hofbehörden als eine Art »juri-
stische Beratungsstelle« (Ehrenpreis 1997,
S. 195), mitunter gegen deren Interessen (von
der Hofkammer 1605 als justici crämer bezeich-
net). Die Anzahl der Räte sank im Verlauf der
Regierungszeit und schwankte zw. zehn und
gut zwanzig Personen. Gegenüber dem Reichs-
kammergericht in † Speyer hatte der Reichs-
hofrat bei Parallelprozessen Weisungsrecht.
Seit 1596 bestand das Amt eines Reichshoffis-
kals. Die Koordininerungsaufgaben mit dem
Geheimen Rat und dem Ks. übernahmen statt
des Reichsvizekanzlers zunehmend einzelne
Sekretäre, den Zugang zum Monarchen mono-
polisierend, nach 1600 v. a. Johann Barvitius
und Andreas Hannewald.

Das Reformgutachten der Kfs.en von 1611
bemängelte, daß die Räte der Hofkammer ihre
Ratsstunden, je drei Stunden vormittags und
nachmittags, künftig fleißig besuchen sollten.
Die Anzahl der Hofkammerräte stieg von sechs
auf zuletzt 14 Personen. Der Verwalter des Ober-

sthofmeisteramts Karl von Liechtenstein emp-
fahl 1601, wie bei allen Ratskollegien (außer
dem Kriegsrat) ebenso in die Hofkammer Ge-
lehrte aufzunehmen. Der Hofkriegsrat, der
gleichfalls einem Präsidenten unterstand,
wuchs von acht auf zuletzt 13 Personen an.

Ausführendes Organ der genannten Rats-
kollegien war die Reichs- und Hofkanzlei unter
dem Reichsvizekanzler mit ihrer Reichs- und
österreichischen Abteilung, der Lateinischen
Kanzlei, der Hofkammer- und der Kriegskanz-
lei. Die Familien- und geheimen Angelegenhei-
ten bearbeiteten in erster Linie die geheimen
Sekretäre Peter Obernburger († 1588) und Jo-
hann Barvitius († 1620).

Das burgund. Sekretariat war unter R. nicht,
das span. bereits 1584 nicht mehr besetzt. Da-
neben bestanden eine ungar. Kanzlei mit einem
Vizekanzler und die böhm. Kanzlei mit dem
einflußreichen Obersten böhm. Kanzler, des-
sen Kompetenz sich zumUnterschied etwa vom
Oberstbgf.en über alle Länder der böhm. Krone
erstreckte († Böhmen). v. a. für die Reichs- und
Hofkanzlei und den Hofkriegsrat waren ein bis
zwei, zuletzt fünf Türkisch-Dolmetscher be-
stellt. In Wien residierten 1578–1608 eine sog.
hinterlassene Kanzlei (1583–93 unter Ehzg. Ernst,
1595–1608 unter Ehzg. † Matthias als Statthal-
ter), sowie noch 1612 ein Teil der Hofkammer
und des Hofkriegsrats. Die Audienzbereitschaft
R.s. wurde nach 1600 zunehmend geringer. Pe-
tenten konnten im Marstall vorsprechen, wobei
es teils zu Vergewaltigungen kam.

Der ksl. Hof unterhielt ständige Gesandte
nur in Madrid, Rom, Konstantinopel, Venedig
und teils in Paris. Gegen die Osmanen wurden
die diplomat. Kontakte bis nach Persien und
Marokko ausgebaut. Der residente Hof R.s er-
forderte einen höheren Bedarf an kommissio-
nellen Gesandtschaften in das Reich. Für die
Organisation des Briefverkehrs sorgten ein Hof-
postmeister und zwei Kuriere.

R. wohnte in Prag mit Blick auf die Stadt im
zweiten Stock des Südwestflügels der Burg, wo
auch die Warte- und Audienzräume waren. Im
Schloßbezirk befanden sich ebenso die Räum-
lichkeiten der meisten Reichs- und Landesbe-
hörden (die Reichskanzlei in der Stadt Hrad-
schin, die Böhmische Kammer am Kleinseitner
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Ring). Von den Hofleuten wohnten um 1610 gut
zwei Drittel im Burgareal, in der Stadt Hrad-
schin und auf der Kleinseite (damit in der nahen
Umgebung des Ks.s); ein kleinerer Teil in der
Altstadt, eine sehr geringe Anzahl in der Neu-
stadt. Die Mitglieder der in böhm. Diensten ste-
henden Burgwache (Torschützen) logierten ab
1597 im Goldenen Gäßchen (Hojda 1988,
S. 119).

R. hatte nach der Rückkehr aus Spanien 1571
die Rudolfsburg (Amalienburg) nahe der Wie-
ner Hofburg als Res. erhalten, die er später für
Ehzg. Ernst erweitern ließ. Den unter † Maxi-
milian II. begonnenen Bau des »Neugebäudes«
mit dem Fasangarten, eines manierist. Land-
schlosses, setzte er fort (Wien XI).

Die Bauarbeiten an der Prager Burg dauerten
die gesamte Regierungszeit an. Nach dem Bau
des »Sommerhauses« für die persönl. Wohn-
zwecke im Südflügel bereits vor 1583 setzte R.
mit dem Ausbau des Mitteltrakts als »Kunst-
kammer« sowie im N mit der Erweiterung der
Pferdestallungen und den darübergelegenen re-
präsentativen »Palästen«, dem »Spanischen
Saal« für die Unterbringung weiterer Gemälde
und dem »Neuen Saal« für die Plastiken, fort.
An den Südhängen der Burg wurden die Garten-
anlagen erweitert. Alexander Colin vollendete
das Mausoleum der Habsburger, ein großes
Tumbagrab, im Veitsdom. Die Allerheiligenka-
pelle nahe dem alten Palast wurde umgebaut.
Im Außenhof des Strahover Kl.s stiftete R. an-
läßl. der Pest von 1599 eine Votivkapelle.

Die uble wirtschaft der Hofkammer wurde 1611
von den Kfs.en schwer kritisiert, wodurch der
Ks gar umb dero credit komen sei und niemand
nichts mehr leihen wolle. Die Finanzierung des
Hofes wie überhaupt des Staatshaushalts unter
R. sind noch kaum erforscht. Ein Mitglied der
toskan. Gesandtschaft, Daniel Eremita, schrieb
1609, dass R. der Kunst und Wissenschaft seine
ganzen Einkünfte opfere. Aus dem Hausschatz,
»seinen Truhen« (Vehse 1851, S. 65), finanzier-
te er 1611 die nötigen 300000 Gulden für die
Abdankung des Passauer Kriegsvolkes in Prag.

Die Finanzschwäche wurde v. a. im Langen
Türkenkrieg deutlich. Die Ausgaben für die ge-
samte ksl. Verwaltung, die Tributgelder und die
Zeughäuser betrugen um 1580 bei 613380 Gul-
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den; dazu kamen der Unterhalt der Truppen in
Ungarn mit 1 500000 Gulden, weiter die Ver-
zinsung der von † Maximilian II. übernomme-
nen 12 Mio. Schulden zu fünf bis 15 Prozent.
Diese Verschuldung wuchs bis 1607, nicht zu-
letzt aufgrund des 1593 einsetzenden Osmanen-
krieges, um weitere 4 Mio. an (Gindely, Bd. 1,
1863, S. 36, 86). Die Einnahmen aus den Kam-
mergütern und gewöhnl. erbländ. Steuern
schätzte der venezian. Gesandte Giacomo So-
ranzo 1607 auf 3 Mio. Gulden (ohne die außer-
ordentl. Bewilligungen von seiten der Erblän-
der, des Reiches und europ. Mächte).

Zur Steigerung der Einnahmen wurden der
Bergbau (Joachimsthal, Gründung der Berg-
baustadt Rudolfov in Südböhmen) wie allg.
Handel und Schiffahrt gefördert und die er-
bländ. Städte durch marktstimulierende Maß-
nahmen begünstigt. Das von R. an seinem Hof
und in Prag geförderte Kunsthandwerk (Gold,
Silber, Glas, Emaillen) wurde weithin berühmt.
Im ksl. Kreditsystem spielten die Prager jüd.
Gemeinde, v. a. die Finanziers Mordechai Meisl
und Jakob Bassevi, eine wichtige Rolle.

Nachdem der Augsburger Reichstag 1582
eine Mitfinanzierung des ksl. Hofes als
unbreuchlich abgelehnt hatte, erklärten sich die
böhm. Stände 1583 bereit, sich weiter am Un-
terhalt des Hofstaats und der Schuldentilgung
zu beteiligen und die Kosten für den Ausbau der
Prager Burg zur ksl. Res. zu übernehmen. Die
Ausgaben für den (nichtregierenden) Hofstaat
Kg. R.s hatten 1574 bei 89000 Gulden betragen,
bis 1612 stiegen sie auf 262 133 Gulden an.

Die Entlohnung der Hofleute erfolgte häufig
nicht reibungslos. Reichshofrat Georg Eder
schrieb 1583 nach der Verlegung der Res. nach
Prag, daß gut die Hälfte des Hofgesindes noch
in Wien sei und auf Geld warte, und ist ain sol-
liche armut, davon nicht zu sagen. Während der Ver-
handlungen von Zsitvatorok konnten die Ge-
hälter nicht mehr bezahlt werden. Vorwürfe von
Korruption, nicht zuletzt gegen die Kanzlei,
und fehlende Abrechnungen steigerten sich in
den Krisenjahren nach 1600.

Zu den einflußreichen Personen in der ko-
härenten Phase des Hofes vor 1600 zählte der
sog. vicekayser Hans Trautson († 1589) als Ge-
heimer Rat, der bereits unter† Ferdinand I. und
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† Maximilian II. in obersten Ämtern gedient
hatte, weiter die Gruppe von R.s Begleitern
während seines Spanienaufenthaltes, v. a.
Adam von Dietrichstein als Obersthofmeister
(† 1590) sowie Wolfgang Rumpf als dessen
Nachfolger. Rumpf und Obersthofmarschall
Paul Sixt Trautson, Sohn des Hans, führten be-
reits während R.s erster Krankheit 1581 die Re-
gierung, auch aufgrund ihrer dominierenden
Position im Geheimen Rat, die sie bis zu ihrem
Sturz i. J. 1600 beibehielten.

Die Ruhe und Sicherheit in Prag und das ins-
gesamt tolerante Klima des Hofes zogen zahlr.
Gelehrte undKünstler, auch Scharlatane an. Am
Hof wirkten die Astronomen Tycho Brahe und
Johannes Kepler wie ebenso die engl. Magier
John Dee und Edward Kelley; auch Giordano
Bruno hielt sich 1588 in Prag auf. Absent waren,
vom Reichsjuristen Melchior Goldast abgese-
hen, eher die Rechtsgelehrten, nicht die zahlr.
Berufsmediziner wie Johannes Crato, Michael
Maier oder die Ärztefamilien der Guarinoni und
Ruland.

Unter den Hofkünstlern sind in erster Linie
die Maler Giuseppe Arcimboldo, Bartholomäus
Spranger, Hans von Aachen, Joseph Heintz
d.Ä., Roelant Savery und Pieter Stevens zu nen-
nen; ebenso der Bildhauer Adriaen de Vries, so-
wie die Goldschmiede Paulus van Vianen, Jan
Vermeyen, der Kupferstecher Ägidius Sadeler
d. J., der Medailleur Antonio Abondio und der
Steinschneider Ottavio Miseroni. Ottavio Strada
und Daniel Fröschl dienten als Antiquitäten-
spezialisten, die Wiener Hofbibliothek leitete
der Calvinist Hugo Blotius. Erasmus Habermel
konstruierte Instrumente v. a. für die Astrono-
mie. Philippe de Monte, einer der besten Poly-
phonisten der Zeit, hatte als Hofkapellmeister
bereits † Maximilian II. gedient. Der Almosen-
pfleger und Musiker Jakob Chimarrhaeus för-
derte Dichterkrönungen. Die in Prag lebende
Dichterin Elizabeth JaneWeston stand demHof
nahe. Die Kontakte zw. böhm. und höf. Gelehr-
ten vermittelte der Prager Polyhistor und Leib-
arzt R.s, Tadéaš Hájek.

Einzelne Hofämter wurden, teils durch Wit-
wen, von Frauen geführt: so 1576 das Mund-
wäsche-, Leibwäsche- und das Maieramt
(Wwe.); 1612 die Lichtkämmerei (Wwe.), das

Mund-, Leib- und Tafelwäscheamt sowie das
Leibnäherin- und Leopardenwärteramt (Wwe.).
Der »öffentliche« Hof R.s war dagegen von
Männern dominiert. Im »privaten« Kreis unter-
hielt R. in der Prager Burg eine rasch wechseln-
de Anzahl von Geliebten und Kurtisanen (viele
aus Venedig). Der päpstl. Gesandte berichtete
1604, daß zwei weitere Frauen zu den anderen
schlechten Weibern im Palast eingezogen seien.
Die concubine hatten in der Burg 1607 eine eigene
Tafel.

Mit Anna Maria da Strada (1579–1629), der
unehel. Tochter des Antiquars Ottavio, bestand
von etwa 1592 bis 1603 eine echte Liebesbin-
dung. Im Umfeld des Sturzes von Rumpf und
Trautson wurde auch sie mit anderen kaiserlichen
Frauenzimmern verdächtigt. Von R.s zahlr. Kin-
dern wurden sechs legitimiert. Berüchtigt wg.
seiner gewalttätigen Exzesse war der Lieblings-
sohn Don Julius Caesar (1585–1609), der in
Krummau in Gefangenschaft verstarb.

Die leitenden Generäle vorwiegend der letz-
ten Jahre des Osmanenkrieges waren Giorgio
Basta, Giovanni Belgiojoso und Hermann von
Rusworm. Diesen, obwohl ein enger Vertrauter,
ließ R. 1605 nach einer innerhöf. Vendetta ohne
Verfahren kurzfristig enthaupten (was er wenig
später bedauerte).

Mit Blick auf künftige Entlassungen ansehn-
licher vertrauter Räte bat R. im März 1600 seinen
Bruder Maximilian III., taugl. Männer vorzu-
schlagen. Noch 1605 bemühte er sich um die
Rekrutierung neuer Mitglieder für den Reichs-
hofrat. R. war für Begabungen in der Regierung
nicht blind; jedoch erschwerten, vielmehr zer-
störten seine Krankheit, Mißtrauen, Wutanfälle
und Rachsucht v. a. der Spätzeit personelle Kon-
tinuitäten. Das kfsl. Gutachten von 1611 forder-
te, daß die einflußreichen Ämter nicht, wie häu-
fig geschehen, durch die Kammerdiener und
andere kaisernahe privatpersonen sowie durch
Kauf beim Ks. ausgebeten, sondern über den Ge-
heimen Rat und nach guter inquisitio besetzt
werden sollten.

Am rudolfin. Hof gab es vier Herolde. Beim
Einzug zum Augsburger und Regensburger
Reichstag 1582 und 1594 begleiteten den Ks der
ungar. und böhm. Herold sowie zwei Reichs-
herolde (Ksm. und Kgtm.). Als Reichsherold
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verfaßte Peter Fleischmann eine Beschreibung
der von R. besuchten Reichstage von 1582 und
1594.

Das span. Hofzeremoniell, das seinem Cha-
rakter entgegenkam, prägte das äußere Er-
scheinungsbild R.s. Als er 1571 vom Aufenthalt
am Hof Philipps II. nach Wien zurückkehrte,
war sein Vater über dessen steife Würde ent-
setzt. Der Gesandte Kg.in Elisabeths, Philip
Sydney, fand R. 1577 von »extrem spanischem
Gehabe«. Wie†Karl V. und Philipp II. galt auch
R. als unnahbar, als ein Fs. di poche parole.

Die oberste Aufsicht über das Zeremoniell
übte der Hofmeister aus. Diesem unterstand der
Stäbelmeister, der mit seinem Stab aus Eben-
holz das Zeremoniell an der Tafel leitete (unter
R. in Vertretung auch der erste Mundschenk).
Paul Sixt Trautson war auch Obrister Stabelmeister.
Den Festzug bei der Verleihung des Goldenen
Vlieses 1585 begleiteten zwei Stäbelmeister. Lt.
toskan. Gesandten Roderico Alidosi (1607) übte
Hofmarschall Ernst von Mollart zeremonielle,
insbes. ordnende Funktionen bei Ausritten,
Fürsteninvestituren, Festen und Turnieren aus.
Bei solchen außergewöhnl. Anlässen, den offe-
nen actus, gestaltete der Festinszenator Giuseppe
Arcimboldo aus Mailand das Zeremoniell wes-
entl. mit. Die Hofkapelle hatte ihren eigenen
magister caerimoniarum, welches Amt auch der el-
tiste Kaplan ausüben konnte.

R. speiste in der Tafelstube gerne allein.
1599 wird berichtet, daß er im Zorn viel esse
und trinke, keine »Übung«, also Bewegungs-
mangel, habe und schlecht schlafe. R. legte
Wert auf höf. Etikette; als sich der soeben er-
nannte Verwalter des Oberstkämmereramts, Pe-
ter von Mollart, 1599 an der Tafel ungeschickt
benahm, erhob sich R. verärgert mit den Wor-
ten, er halte ihn für einen tirolischen gimpel (ob-
wohl dieser bereits an den Höfen in Innsbruck
und Graz gedient hatte). Angebl. als erster eu-
rop. Fs. schaffte er den Hofnarren ab.

Wie von den Vorgängern erwartete sich R.
1604 auch von Nuntius Ferreri zur Kopfvernei-
gung einen leichten Kratzfuß. Als dagegen nach
dem Empfang des persischen Botschafters des-
sen Diener auf allen Vieren mit großer Ge-
schwindigkeit auf ihn zuliefen und ihm die
Füße küssten, brach er – angebl. das erste Mal

rudolf ii. (1576–1612)

seit 20 Jahren – in Lachen aus (Vocelka 1981,
S. 163). R. hielt bis zum Schluß an Repräsenta-
tion und Etikette fest: Wenige Wochen vor sei-
nem Tod, Mitte Nov. 1611, empfing er die kfsl.
Gesandten stehend unter einem Thronhimmel,
die Linke auf einen Tisch gestützt.

Nach seinem Tod gedachte die Prager Öf-
fentlichkeit der langen Friedenszeit unter ihm.
Wie † Maximilian I. engagierte sich R. in den
letzten Jahren für einen universalchristl. Frie-
den, wozu er 1610 – so Comenius – eine »Ge-
sellschaft des Friedens«, also zum Erhalt der
Gewissensfreiheit einen interkonfessionellen
Orden von Friedensrittern stiftete, für die er per-
sönl. goldene Armbänder schmiedete.

Über die – für denMythos der Dynastie wich-
tigen – Festaufführungen (Krönungsfeste, Ein-
züge, Hochzeiten) wie auch die beliebten Mas-
kenballette, ist insgesamt erst wenig bekannt.
Bes. glanzvoll wurde 1577 das Begräbnis † Ma-
ximilians II. in Prag begangen, sowohl die
böhm. und ungar. Kronjuwelen als auch die
Reichsinsignien wurden in der Prozession zur
Schau gestellt. Ein großes Fest mit Bankett und
Turnier gab es 1585 zur Verleihung des Golde-
nen Vlieses.

Nach ersten gesundheitl. Krisen zog sich R.
seit etwa 1585 von Jagden, Turnieren, Ballspiel
und Festen zunehmend zurück. Jedenfalls spiel-
te die Musik, nicht zuletzt die Kammermusik,
weiterhin eine wichtige Rolle am ksl. Hof. Ein
Kammerzwerg mit Diener ist im Hofstaatsver-
zeichnis von 1612 erwähnt. Neben R.s zehn
Leibpferden wurde 1594 beim Einzug zum
Reichstag in † Regensburg auch dessen engl.
Cammerhund auf einer von vier Pferden gezoge-
nen Kutsche mitgeführt. Gelegentl. besuchte R.
das nahe Jagdschloß Brandýs, das umgebaut
wurde, Podĕbrady oder auch Pilsen. Die Feld-
züge in Ungarn delegierte er an seine Brüder †
Matthias und Maximilian oder an seine Gene-
räle.

Die Krankheit an der Jahrhundertwende,
auch die Prophezeiung, von einem Mönch er-
mordet zu werden, veränderten ebenso R.s
Frömmigkeitsverhalten, indem er sich vom
Meßbesuch und Sakramentenempfang – v. a. in
der Öffentlichkeit – distanzierte (mit Folgen
auch für die seither stagnierende geistl. Musik-
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pflege am Hof). Ein Vertrauter seines Bruders
Maximilian III. berichtete im April 1605, der Ks.
halte sich für verzaubert und lasse daher fast je-
den Tag in einem andern Gemach die Messe
und die Tafel halten. Im folgenden Jahr sollte
das Hl. Grab zuerst im großen Sitzungssaal des
Reichshofrats, dann in der Wenzelskapelle, zu-
letzt im Chor des Doms aufgestellt werden
(Hirn 1981, S. 420). Der Prediger des Kfs.en
Christian II. von Sachsen durfte 1607 auf dem
Hradschin predigen.

Eine wichtige Mittlerfunktion für R.s Inter-
essen für die arkanen Wissenschaften wie auch
die Kabbala erfüllte sein Beichtvater Johannes
Pistorius. Gute Kenntnisse in der Alchemie,
AstrologieunddemOkkultismuswirktenamHof
karrierefördernd oder erleichterten Audienzen.
R. zeigte Vorliebe für den Bergbau und die
Steinkunst nicht zuletzt wg. der Zauberkräfte
der Mineralien. Sein weitgefächertes, pansoph.
Interesse ebenso für die Naturwissenschaften
belebte die Forschungstätigkeit am Hof.

R., der teils selbst malte, schnitzte und
handwerkl. tätig war, stellte die Hofkünstler
nicht nur persönl. ein, sondern förderte sie auch
durch Besuche und Einladungen, Ermutigung
und Kritik, Aufträge, Zunftprivilegien, Adels-
briefe, Pfründen, Stipendien und Geschenke.
Ebenso wirkten Mitglieder aus dem engsten
Hofkreis wie Johann Barvitius, Ferdinand Hof-
mann, Zdenĕk Lobkowitz oder Heinrich Julius
von Braunschweig als Mäzene.

Die Themen der Prager Manieristen waren
Ausdruck auch R.s eigener Interessen. Die
Kammermaler Spranger und Heintz hatten
nicht nur etwa erot. Phantasien R.s künstl. um-
zusetzen, sondern gerade auch der eigenen
Apotheose und der seines Hauses zu dienen.
Dies galt zudem für die Hofhistoriographie un-
ter dem Emblemenspezialisten Jacobus Typoti-
us. Die Späthumanisten am Prager Hof wurden
zu nützl. Fürstendienern. Insofern beeinflußte
auch der Lange Türkenkrieg die Entwicklung
der rudolfin. Kunst wie durch die propagandist.
Verwertung der Schlachten und Siege. Die ksl.
Kupferstecher und Medailleure fertigten zahlr.
Porträts der Habsburger und von Hofmitglie-
dern an.

R. hatte einen ausgeprägten Sinn für Maje-

stät (vuol maestà), sah sich gerne in der univer-
salen Rolle Ks.†Karls IV.,†Maximilians I. und
† Karls V., deren Selbstdarstellung im Interesse
des Ksm.s und der Dynastie er mystisch und
mythologisierend erneuerte. Höchster Aus-
druck dieses Selbstverständnisses war die unter
Jan Vermeyen 1602 fertiggestellte Hauskrone.

† A. Habsburg † C.1. Graz † C.1. Habsburg † C.1.
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Heinz Noflatscher

MATTHIAS (1612–19)

I. * 24. Febr. 1557 inWien, † 20. März 1619,
= in Wien im Königinkl., seit 1633 in der Ka-
puzinergruft. – 4. Dez. 1611 Anna (1585–1618),
Tochter Ferdinands von Tirol, kinderlos. – Kg.
von Ungarn, Wahl 16. Nov. 1608 in Preßburg,
Krönung 19. Nov. 1608 in Preßburg; Kg. von †
Böhmen, Wahl und Krönung 23. Mai 1611 in
Prag; dt. Ks., Wahl 13. Juni 1612 in Frankfurt,

matthias (1612–19)

Krönung 24. Juni 1612 in Frankfurt; Übernahme
der Herrschaft in Ungarn, † Österreich und
Mähren 1608 Juni 24, Übernahme der Herr-
schaft in † Böhmen 18. Aug. 1611. – Geschwi-
ster u. a. † Rudolf II. (1576–1612).

II. M. wurde als dritter Sohn Ks. † Maxi-
milians II. anders als seine älteren Brüder, die
während ihrer Erziehung in Spanien auf die
Übernahme der Staatsgeschäfte vorbereitet
wurden, zu Hause u. a. vomHumanisten Augier
Ghislain de Busbecq erzogen. Da †Maximilian
II. seine Länder nicht teilte, war seine Perspek-
tive die des Lebens eines apanagierten Prinzen.
Die von † Rudolf II. betriebene Kirchenlauf-
bahn lehnte er gleichwohl ab. In dieser Situati-
on nahm er ohne Rücksprache mit dem Ks. und
Spanien 1577 die Einladung der Stände nur der
südl. kath. niederländ. Provinzen an, die Statt-
halterschaft der span. Niederlande zu überneh-
men. Überstürzt reiste er in der Nacht auf den 4.
Okt. 1577 ab. Die vereinigten Stände stellten für
die Statthalterschaft indes Bedingungen, die
darauf hinausliefen, M. als Statthalter keine
Machtbefugnisse zukommen zu lassen. 1578
wurde er so als Statthalter angenommen. Im
Streit zw. den zum Abfall von Spanien neigen-
den protestant. Nordprovinzen und dem kathol.
S konnte der ohnmächtige und unerfahrene
Statthalter nur weiter verlieren. Ks. † Rudolf II.
bemühte sich mittels Verhandlungen in † Köln
1579 um Hilfe, deren Scheitern die Gegner
Habsburgs weiter stärkte. Noch bevor sich die
Nordstaaten am 26. Juli 1581 formell von Spa-
nien lossagten, konnte sich M. nicht länger hal-
ten und kündigte im Mai 1581 die Statthalter-
schaft auf, während sein Hofstaat aus Geldman-
gel schon in Auflösung befindl. war. Verschul-
det mußte er in den Niederlanden bleiben, bis
sein Bruder†Rudolf II. die Gläubiger befriedigt
hatte. Im Okt. 1581 begab sich M. zurück und
traf imMärz oder April 1582 in Linz ein, das ihm
als Res. zugewiesen worden war. Reputation
und Rückhalt waren so nachhaltig geschädigt,
daß der lange Aufenthalt in Linz durch erfolg-
loses Pläneschmieden gekennzeichnet war. Plä-
ne, diverse Bm.er, die Vormundstelle für den
späteren Ks. † Ferdinand II., eine Statthalter-
stelle für seinen Bruder u. a. die poln. Krone an
sich zu bringen, zeitigten keinen Erfolg. Seit der
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Mitte der 1580er Jahre wurden ihm jedoch klei-
nere Aufgaben, etwa das Präsidium bei einigen
Landtagen in Linz anvertraut. Bis auf kürzere
Aufenthalte in Wien und † Innsbruck und einer
etwa halbjährigen inkognito durchgeführten
und mit † Rudolf II. wiederum nicht abge-
sprochenen Reise nach Dänemark i. J. 1587 hielt
sich M. bis Mai 1590 ständig in Linz auf. Ein
grundlegender Wandel trat 1593 durch die Ab-
berufung seines älteren Bruders Ernst auf die
Statthalterstelle in den Niederlanden ein, die M.
die Statthalterstelle im Ehzm. † Österreich ein-
brachte. Er geriet damit erneut in die miteinan-
der verschränkten Konfliktfelder Protestantis-
mus versus Katholizismus sowie fsl. Herrschaft
versus landständ. Rechte. Die von Ks. † Rudolf
II. bereits seit 1577 dekretierte Gegenreforma-
tion war in seinen österr. Hzm.ern († Öster-
reich) beim weitgehend protestant. Adel ebenso
wie bei Bürgern und Bauern auf erhebl. Wider-
stand gestoßen. Unter dem Eindruck der ma-
teriellen Belastungen infolge des Ausbruchs des
Türkenkriegs i. J. 1593 kam es in † Österreich
ob der Enns 1594, in Niederösterreich 1596 zu
Bauernaufständen, die ungeachtet der konfes-
sionellen Verbindungen von Regierung und
Adel gemeinsam erst 1597 völlig niedergewor-
fen werden konnten. Die gegenreformator.
Maßnahmen wurden nunmehr verschärft und
in diesem Zusammenhang wurde der Versuch
unternommen, die protestant. Religionsaus-
übung noch hinter die früheren Konzessionen
† Rudolfs II. zurückzuführen. Mit der Blockade
der Landtage in†Österreich ob der Enns in den
Jahren 1597 bis 1599 und einem Zusammen-
schluß der protestant. Herren und Ritter i. J.
1603 wehrte sich die ständ.-protestant. Oppo-
sition in einer für die Landesherrschaft beun-
ruhigenden Form. M. zur Seite stand jedoch die
sich langsam herausbildende kathol. Partei, zu
dieser Zeit noch unter der Führung des Bf.s von
Wien (seit 1598) und späteren Kard.s Melchior
Khlesl, der von 1598 bis 1618 mit Unterbrechun-
gen wesentl. Einfluß auf M. ausübte. Unterdes-
sen verlor M., der seit dem Tod des Ehzg.s Ernst
im Febr. 1595 in der Thronfolge an die erste
Stelle gerückt war, jedoch den Rückhalt bei sei-
nem geistig zunehmend verfallenden Bruder †
Rudolf II. und zog sich als ungeduldiger Erbe

dessen Feindschaft und Haß zu. Auf den
Reichstagen von 1598 und 1603 ließ† Rudolf II.
sich noch durch M. vertreten, auch überließ er
ihm 1594 bis 1595 und 1598 bis 1601 den Ober-
befehl im Türkenkrieg. Dieser wurde durch den
Aufstand des siebenbürg. Adeligen Stefan Bocs-
hai im Herbst 1604 und den folgenden ungar.
Aufstand jedoch zu einer Gefährdung † Öster-
reichs. M. drängte † Rudolf II. auch angesichts
des hoffnungslosen Geldmangels zum Frieden,
den er dann selbst 1606 mit den Türken und
Ungarn in Zsitvatorok und Wien abschloß. Im
gleichen Jahr erlangte er von den Grazer
Ehzg.en sowie seinem jüngeren Bruder Maxi-
milian zwar die Anerkennung als Chef des Hau-
ses, nicht aber den erhofften stärkeren Rückhalt
beimVorgehen gegen†Rudolf II. Aufgrund des
Friedens mit Ungarn mußte † Rudolf II. M. die
dortige Statthalterschaft überlassen. Der Ver-
such † Rudolfs II., den Türkenkrieg wiederauf-
zunehmen und Konzessionen für Ungarn zu-
rückzunehmen, führte dort zu einem Aufstand,
den sich M. zunutze machte. Er verband sich
mit der Ständeopposition und schloß zur Ver-
teidigung der Friedensschlüsse ein Bündnis mit
den nieder- und oberösterr. Ständen und Mäh-
ren. Damit stellte er sich auf die Seite der ständ.-
protestant. Opposition, was Khlesl zum einst-
weiligen Rückzug vom Ehzg. bewog. M. sam-
melte die vereinigten Kräfte und zog im April
1608 mit einem Heer gegen Rudolf II. Da die
böhm. Stände zu diesem hielten, verblieben †
Rudolf II. im Vertrag von Lieben vom Juni 1608
† Böhmen, † Schlesien und die Lausitzen, wäh-
rend † Österreich ob und unter der Enns, Mäh-
ren und Ungarn an M. fielen. In † Österreich
kam es jedoch zum Konflikt mit den protestant.
nieder- und oberöster. Ständen, die in Horn
ein förml. Bündnis auch zur Wiederherstellung
weitergehender protestant. Freiheiten abge-
schlossen hatten, als M. sich unter dem erneu-
ten Einfluß Khlesls weigerte, als Bedingung für
die Huldigung die Früchte seiner gegenrefor-
mator. Tätigkeit preiszugeben. Erst unter dem
Eindruck der Wehrhaftmachung der Stände gab
er am 19. März 1609 nach. Bald aber nahm er
seine gegenreformator. Politik in kleinerem
Rahmen wieder auf, die von den kathol. Partei-
en der Stände bes. † Böhmens mitgetragen
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wurde und später den Anlaß für den Prager Fen-
stersturz geben sollte. Der Versuch † Rudolfs
II., mit einer kleinen Streitmacht die böhm.
Stände undM. unter Druck zu setzen (»Passauer
Einfall«), scheiterte vollständig und brachte M.
mit einer siegreichen ständ. Streitmacht nach †
Böhmen. Im Mai 1611 wurde er dort zum böhm.
Kg., und, nunmehr verheiratet, im Juni 1612 in
Frankfurt als Kompromißkandidat auch zum
röm.-dt. Ks. gewählt und gekrönt. Die Ordnung
des Reiches war in dieser Zeit schonweitgehend
zerfallen. Die Reichsgerichtsbarkeit konnte auf-
grund der konfessionellen Gegensätze ihre Auf-
gaben prakt. nicht mehr erfüllen. Im Reich hat-
ten sich zudemmit der evangel. Union von 1608
und der kathol. Liga von 1609 unter Führung †
Bayerns zwei feindl. Blöcke gebildet, der
Reichstag von 1608 hatte nicht zu einem Ab-
schluß geführt. Der maßgebl. von Khlesl initi-
ierte Versuch, durch den Reichstag 1613 vermit-
tels eines Türkenkriegsplanes zu neuen Macht-
mitteln zu gelangen, schlug fehl. Als sich 1614
zudem der seit Jahren schwelende und mit den
Reichsgerichten nicht zu bewältigende Konflikt
im Erbfolgestreit um das Erbe des Hzg.s von
Kleve-Jülich-Berg († Kleve und Mark, † Jülich
und Berg) zur milit. Besetzung wichtiger Plätze
ausweitete, aber auch vorläufig beigelegt wurde,
ohne daß dem Ks. die Möglichkeit zu wirkl.
Einflußnahme gegeben wurde, war offenbar,
wie wenig die Reichsgewalt noch vermochte.
Auch die von Khlesl, seit 1611/1612 Direktor des
Geheimen Rates und wichtigster Ratgeber M.,
geführte »Kompositionspolitik«, die auf einen
Ausgleich zw. den konfessionellen Blöcken ab-
zielte, vermochte daran nichts zu ändern. In
diesen Zusammenhang gehört auch der Ab-
schluß des Verzichtfriedens von Tyrnaumit den
Türken i. J. 1615. Im Innern drohte der lan-
desfsl. Herrschaft die Bildung einer Konföde-
ration sämtl. protestant. Landstände, die in den
Bündnissen zw. den protestant. Ständen Un-
garns,†Österreichs undMährens von 1608 und
† Böhmens und † Schlesiens zum Schutz der
Majestätsbriefe † Rudolfs II. von 1609 bereits
Konturen angenommen hatte. Einer in diese
Richtung weisenden Versammlung in Linz
(Aug. 1614) folgte im Juni 1615 ein Generalland-
tag im Rahmen des böhm. Landtages unter Teil-

matthias (1612–19)

nahme von Deputationen der übrigen Landstän-
de zur Beratung der Konföderation. Die erstark-
ten kathol. Parteien im Verein mit Khlesl, mehr
aber noch eifersüchtige Rücksichten auf die Ei-
genarten und Rechte der jeweiligen Landstände
verhinderten das Zustandekommen der Konfö-
deration. Unterdessen hatten sich Ks., Papst,
die Ehzg.e sowie Spanien auf † Ferdinand von
Innerösterreich als Nachfolger für den kinder-
losenM. verständigt. Nachdem 1617 die nötigen
Verzichtserklärungen vorlagen, wurde † Ferdi-
nands Erhebung zum Kg. von † Böhmen (1617)
und Ungarn (1618) erwirkt. Der Abriß der wi-
derrechtl. auf geistl. Gütern errichteten Kirchen
von Klostergrab und Braunau in † Böhmen gab
den protestant. Ständen Anlaß zum Aufstand,
der in den Prager Fenstersturz und schließl. in
die Absetzung des böhm. Kg.s † Ferdinand II.
mündete. Dieser ließ Kard. Khlesl, der wieder-
um auf Verhandlungen setzte, verhaften und
nahm dem Ks. damit die Leitung der Regierung
noch vollständiger aus den Händen, als sie die-
sem in den letzten Jahren ohnehin entglitten
war. Widerstand setzte M., der seit seiner
Thronfolge im Reich kaum noch initiativ her-
vorgetreten und zudem schwer an Gicht
erkrankt war, dem nicht mehr entgegen. Nur
Monate nach dem Tod seiner Frau im Dez. 1618
starb er selbst am 20. Mai 1619.

III. 1568 wurde mit Ottavio Cavriani der er-
ste Kämmerer für M. bestellt, 1564 und 1569 so-
wie 1576 und 1577 kam je ein weiterer hinzu. In
den siebziger Jahren wurde der Sold seiner
Kämmerer von 20 fl erst auf 30 fl, dann auf 40 fl
erhöht. In den 1570er Jahren waren auch Edel-
knaben, deren Präzeptoren und Diener vorhan-
den. Der 1577 begonnene Ausritt in die Nieder-
lande unterbrach die kontinuierl. Entwicklung
des Hofstaats, verschaffte ihm jedoch denjeni-
gen eines niederländ. Statthalters. Dieser zerfiel
aus Geldmangel jedoch bereits im Frühjahr
1581. Nach seiner Rückkehr aus den Niederlan-
den i. J. 1582 war M. in Linz von seinem sehr
kleinen Hofstaat umgeben, der die Mittel des
Ehzg.s gleichwohl überforderte. Darunter wa-
ren wenige Adelige, so der aus den Niederlan-
den mitgereiste Kammermaler Lucas van Val-
kenborch und der aus Lüttich stammende Ka-
pellmeister de Sayve. Der Hofadel war trotz der
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Vorhaltungen Ks. † Rudolfs II. mit namhaften
Protestanten besetzt, etwa mit dem Hofmeister
Reichard Strein von Schwarzenau. Die Reise
nach Dänemark i. J. 1587 nutzte M. zur fast völ-
ligen Abdankung seines überschuldeten Hof-
staats. Nach der Rückkehr wuchs dieser jedoch
wieder an. Über die Entwicklung des Hofstaats
in den nächsten 15 Jahren ist man kaum infor-
miert. Es ist jedoch anzunehmen, daß die Über-
nahme der Statthalterschaft in Niederösterreich
sowie M. Einbindung in die Führung des Tür-
kenkriegs der weiteren Entwicklung wichtige
Impulse gab. Noch vor 1608 umfaßte sein Hof-
staat mit Hans Bernhard Löbl einen Oberstkäm-
merer, mit Ottavio Cavriani einen Oberstallmei-
ster und mit Hans Wilhelm Losenstein einen
Obersthofmarschall. Ein eigener Geheimer Rat
war M. vom Ks. noch nicht zugestanden wor-
den, doch trugen der Oberstkämmerer, der
Obersthofmarschall sowie zwei Kämmerer den
Ratstitel, was auf eine Vorstufe hinweisen könn-
te. Neben den erwähnten Kämmerern umfaßte
der Hofstaat über zehn weitere vornehml. aus
bedeutsamen österr. Familien. Fast gänzl. dem
österr. Adel entstammten die Inhaber der übri-
gen adeligen Hofämter: fünf Mundschenken,
vier Fürschneider, sieben Truchsessen sowie ein
Panatier. Hinzu kamen noch neun Hofdiener,
ein Silberkämmerer, mehrere Kammerdiener
und acht Edelknaben. Auch besaß M. wohl be-
reits eine Trabantengarde. Seit dem Liebener
Vertrag hatte M. seinen eigenen Geheimen Rat,
auch seine eigene Hofkanzlei und konnte sich
zudem der in Wien zurückgelassenen Teile der
Hofkammer und des Kriegsrats bedienen. Der
Hofstaat, mit dem M. 1612 zur Kaiserwahl nach
Frankfurt zog, war mit Friedrich Gf. von Für-
stenberg als Obersthofmeister, Leonhard Hel-
fried Gf. von Meggau als Oberstkämmerer,
Wolf Sigmund Herr von Losenstein als Oberst-
hofmarschall und Frhr. Ottavio Cavriani als
Oberstallmeister besetzt. Obersthofmeister und
Oberstkämmerer waren zugleich Geheime Rä-
te. Direktor des Geheimen Rates, der zwei wei-
tere Personen sowie den Obersthofmeister der
Ks.in, Georg Sigmund Herr von Lamberg, um-
faßte, war Melchior Khlesl. Des weiteren waren
über 20 Kämmerer zugegen, unter ihnen der
kgl. Hofkammerdirektor, der kgl. Trabanten-

hauptmann, der Hofkriegsrat Hans Christoph
von Puechheim und der Reichshofrat Maximi-
lian Herr von Trauttmansdorff. Daneben stan-
den je vier Mundschenken und Fürschneider,
zwei Panatiers, 13 Truchsessen, 15 Edelknaben
nebst Erziehern. Die kgl. Hofkapelle umfaßte
den kgl. Beichtvater, den Aumonier, den ersten
Hofkaplan, drei weitere Hofkapläne sowie ei-
nen Vizekaplan, den Hofbeichtvater und dessen
»socius«, den Organisten Podenstein, 20 Musi-
ker, 16 Trompeter und einenHeerpauker. Hinzu
kam weiter der Hofstaat der Kg.in, der mit acht
adeligen Hoffräulein und Catharina Frau von
Kollovrat als Obersthofmeisterin und Silvia Cav-
riani als Oberstkämmerin (!) besetzt war. Wei-
teres, auch ungar. Kanzlei-, Rats- und Kammer-
personal, die Offiziere der böhm. Krone nebst
Appellationsräten, Küchen- und Kellerpartei,
Trabanten- undHartschiergarde komplettierten
den insg. schätzungsweise etwa 550 Personen
zählenden Hofstaat. Nimmt man das freilich
nicht unmittelbar zum Hofstaat gehörende Ko-
mitat der Hofleute hinzu, sind die in den An-
nales Ferdinandei, 7, 1723, Sp. 448 angegeben
3000 Personen viell. etwas hoch gegriffen, aber
nicht unrealist. Seit 1614 wurden Versuche v. a.
zur finanziellen Konsolidierung des seit 1612
ksl. Hofstaats unternommen, zu dem nunmehr
der Reichshofrat sowie die bis dahin noch †
Rudolf II. zugehörigen Teile der Verwaltung ka-
men. Daß man dabei in der Reihenfolge Hof-
wesen, Grenzwesen und schließl. Schuldenwe-
sen vorgehen wollte, darf als Indiz für die kaum
überwindl. Schwierigkeiten bewertet werden.
Die im Jan. und Febr. 1615 gefaßten Beschlüsse
liefen dann auch auf Sparempfehlungen und
eine Reduktion des ksl. Hofstaats hinaus. Wich-
tig ist die enge Begrenzung der adeligen Ehren-
ämter (Kämmerer und Hofdiener), die durch
Titulare ohne Besoldung und ohne zahlenmä-
ßige Beschränkung jedoch ergänzt werden
konnten. Der Hofstaat sollte nach dem Plan
vom 7. Febr. 1615 neben anderen Ämtern mehr
als zehn Geheime Räte umfassen, 14 Reichs-
hofräte, je sechs Hofkammer- und Hofkriegs-
räte (zuzügl. Präsidenten etc.) sowie je zwei
Mundschenken, Fürschneider, Panatiers, sechs
Truchsessen, 12 bis 16 besoldete Hofdiener,
zehn besoldete Kämmerer und 16 Edelknaben
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(diese selbst waren stets unbesoldet). Die Re-
formpläne wurden nur teilw. umgesetzt. Ende
März 1615 waren nicht mehr als zehn Edelkna-
ben vorhanden, während die Sollzahlen bei vie-
len adeligen Ehrenämtern bald überschritten
wurden. 1616/1617 umfaßte der Hofstaat ohne
den Hofstaat der Ks.in etwa 560 bis 600 besol-
dete Personen. Davon entfielen die größten Tei-
le auf die Hartschier- und Trabantenwache (ca.
215), den Hofstall einschl. Edelknabeninstitut
(ca. 130), die Küche (ca. 50), die Kammerpartei
(ca. 40), die Kapelle (ca. 30) sowie die Hofkam-
mer (ca. 55). Reichshof- und Hofkriegsrat so-
wie das Hofmarschallamt folgten mit jeweils
unter ca. 20 Personen. Gering blieb die Zahl der
tatsächl. besoldeten Inhaber adeliger Ehren-
dienste. Beim Kaiserhof M.’ lassen sich in den
letzten Jahren, bes. seit den Krönungen † Fer-
dinands II., Zerfallserscheinungen ausmachen,
die sich am sichtbarsten im Etat niederschlagen
(s. u.). Unter dem Eindruck des ständ.-konfes-
sionellen Gegensatzes, bes. aber vor dem Hin-
tergrund der kostenhalber angestreben Restrik-
tion auch des adeligen Hofstaats, vermochte der
Kaiserhof M.’ nicht die Ausstrahlung zu entwik-
keln, die er unter † Ferdinand II. und † Ferdi-
nand III. wieder gewann. Auch die Spar- und
Restriktionspolitik erwies sich in der zusätzl.
Beschränkung der potentiellen Integrations-
kraft des Hofstaats als schädl. Weder war die
Anbindung des Hofstaats an den Adel zahlen-
mäßig sonderl. intensiv, noch erreichte sie wei-
tere Kreise des italien. oder des süd- oder gar
westdt. Adels. Die histor. Bedeutung des Hofes
M. dürfte daher ganz wesentl. im Nachlassen
seiner Integrationskraft liegen. Seit 1593 hielt
sich der Hof M. hauptsächl. in Wien auf. Nach
dem Erwerb der Kaiserkrone verlegte M. die
Res. nach Prag, im Nov. 1617 auf astrolog. Rat
hin wieder nachWien. Dort stiftete die Ks.in im
selben Jahr als Grabstätte das Kapuzinerkl.
(Grundstein 1622, Weihung 1627, 1637 vollen-
det).

Die Organisation von M.’ Hofstaat läßt sich
nur vor dem Hintergrund seiner Emanzipation
von † Rudolf II. nachvollziehen. Zunächst ent-
wickelten sich Kammer und Hofstall als Ämter
des Haushalts um den jedweder Regierungs-
funktionen baren Fs.en. Erst mit der weiteren
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Ablösung vom Einfluß † Rudolfs II. besetzt er
ganz in der Tradition des ksl. Hofstaats die vier
klass. obersten Hofämter und schafft erst seit
1608 einen Geheimen Rat, sowie eine eigene
Hofkanzlei einschl. einer mähr. Hofkanzlei (bis
1611). Die österr. Hofkanzlei bestand bis zur
Kaiserwahl und wurde dann wieder als österr.
Abt. in die Reichskanzlei unter dem Reichsvi-
zekanzler integriert. Zukunftsweisend ist die
häufige Bezeichnung derselben als österr. Hof-
kanzlei. Die Schlesier und Lausitzer vermochten
M. bei der Huldigung 1611 zur Verärgerung des
böhm. Kanzlers eine allein vom Kg. abhängige
eigene schles. Kanzlei abzuringen, die von 1612
bis 1616 eingerichtet war. Bis zur Übernahme
der ksl. Regierung hatte M. nur partiell Zugriff
auf Verwaltung und Justiz. Die in Wien hinter-
lassenen Teile der Hofkammer und des Hof-
kriegsrats wurden teils als kgl. Behörden be-
trachtet. Nennenswerte Besonderheiten der Or-
ganisation seines ksl. Hofes gegenüber der Ent-
wicklung unter † Rudolf II. ergeben sich ledigl.
bei der quantitativen Beschränkung der Hofäm-
ter sowie der formell weiter durchgeführten
Trennung zw. besoldeten und Titularamtsträ-
gern. Bemerkenswert sind Entwürfe für eine
neue Hofkriegsratsordnung von 1610/11 und die
Instruktion für den Hofkriegsrat von 1615. Die
Reformversuche im Bereich der Hofkammer
seit 1615 darf man wohl als gescheitert betrach-
ten. M. berief die meisten der nach dem Tod
Rudolfs II. abgedankten Reichshofräte neu (23.
Aug. 1612) und erhöhte ihre Besoldung von
1000 fl auf 1300 fl, wobei es bis in die zweite
Hälfte des 17. Jh.s blieb. Auch im Bereich der
Hofgerichtsbarkeit ergeben sich bemerkens-
werte Abweichungen von der ksl. Tradition le-
digl. im Hinblick auf die Auseinandersetzung
mit † Rudolf II. Dieser verzichtete 1611 zwar auf
die Regierung, behielt aber seinen Obersthof-
marschall und damit die Juristiktion über sei-
nen Hof. Im übrigen richtete sich die Verwal-
tung des Obersthofmarschallamtes unter M.
nach der Instruktion Ks.†Maximilians II. Auch
für das Bauwesen war M. nur wenig bedeutsam.
Während seiner Anwesenheit ließ † Rudolf II.
die Linzer Burg ausbauen, in der Wiener Hof-
burg wurde unter M. der Nordturm und ver-
mutl. nach dem Prager Vorbild auch die Zim-
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merflucht in der Folge Trabantenstube, Ante-
camera (Ritterstube und Antecamera), Audienz-
stube (Ratssaal), Retirade umgestaltet. Später
ließ M. das ksl. Appartement erneuern. Die
Wiener Kunstsammlung umfaßte 1619mehr als
300 Gemälde, darunter Pieter Breughels Bau-
erntanz, Jan Breughels Kindermord, Sprangers
Sündenfall, Cranachs Judith und seine sächs.
Prinzessinen. 1614 ließ M. die 1605 von den un-
gar. Truppen zerstörte Katterburg (Vorgänger-
bau Schönbrunns) wiederherstellen, 1615 ge-
staltete er durch den Umbau eines Renais-
sancehofes den Sommersitz Favorita.

Nach dem Vertrag von Lieben nahmM. noch
1608 in den ungar. Münzstätten Kremnitz und
Nagybánya die Prägung mit eigenem Bild auf,
während † Rudolf II. bis 1612 in Wien, Hall,
Ensisheim und † Böhmen weiterprägen ließ,
bevor dieseMünzstättenmit demTod†Rudolfs
II. auf M. übergingen. Bes. Impulse gingen für
die Münzprägung vom neuen Ks. nicht aus. Um
M. war es auch hinsichtl. seiner Finanzquellen
wenig glückl. bestellt. 1581 war sein Hofstaat
aus Geldmangel zerfallen, 1587 löste er ihn
wohl auch deshalb auf. Danach blieben derar-
tige Zusammenbrüche zwar aus, doch zeugen
die Hofzahlamtsbücher unter M. von ver-
gleichsw. geringer und nach 1617 stark nachlas-
sender finanzieller Kraft. Hatten die Einnahmen
des Hofzahlamtes 1616 und 1617 noch etwa 620
Tsd. bzw. 860 Tsd. Gulden betragen, sanken sie
1618 auf 515 Tsd. Gulden. An Einnahmen konn-
ten dort 1615 noch 1,2 Mio. Gulden verbucht
werden, 1617 jedoch nur mehr 670 Tsd. Gulden,
1618 nur mehr ca. 515 Tsd. Gulden. Hofjuden
spielten noch keine Rolle. Bes. Impulse für den
Handel und die Erzeugung von Luxusartikeln
gab der Hof M. nicht. Auch unter M. stieg in
Wien die Zahl der hofbefreiten Handwerker
weiter an.

Unter den Persönlichkeiten bei Hof sticht
Melchior Kardinal Khlesl heraus, der annä-
hernd 20 Jahre M.’ Politik prägte. Der 1553 ge-
borene Bäckersohn konvertierte 1569 und
machte eine steile Kirchenkarriere, in deren
Verlauf er u. a. 1598 Bf. vonWien und 1616 Kard.
wurde. Als Gegenreformator angetreten, ten-
dierte er in den späten Jahren zu polit. motivier-
ter Nachgiebigkeit gegenüber den Protestanten

bes. im Reich, aber auch in den Erblanden und
prägte so entscheidend die polit. Entwicklung
im Vorfeld des böhm. Ständeaufstandes. Da er
den Zielen † Ferdinands II., dem er zudem bei
der Nachfolgefrage Schwierigkeiten gemacht
hatte, im Wege stand, ließ dieser ihn im Juli
1618 verhaften und schickte ihn in die Verban-
nung. Ungeachtet dieses Bruchs zeigt sich zw.
dem Hofstaat M.’ und † Ferdinands II. eine be-
achtl. Personalkontinuität. Der Geheime Rat
Karl von Harrach beispielsweise diente unter
beiden Ks.n ebenso wie der bedeutende Hof-
kriegsrat Rambold Gf. Collalto; M. Oberstkäm-
merer Meggau wurde unter † Ferdinand II.
Obersthofmeister. Auch Maximilian von Trautt-
mansdorff nahm unter M. hohe Ämter ein, so
das des Obersthofmeisters der Ks.in und das
des Stellvertreters des Reichshofsratspräsiden-
ten. Unter den Künstlern sind die Kammerma-
ler Daniel Fischl, Jakob Huefnagl, Jeremias
Günther, bes. aber Lucas van Valkenborch zu
nennen, der schon von 1579 in M.’ Dienste ge-
treten war und mit ihm nach Linz, dann auch
nach Wien ging, bevor er sich 1593 in Frankfurt
niederließ. Von ihm stammen zahlr. Porträts
M.’, u. a. das wohl bekannteste des Ehzg.s als
Publius Cornelius Scipio Africanus major,
Stadtansichten von Linz, aber auch Arbeiten für
Ehzg. Ernst. Weiter arbeiteten Adriaen de Vries,
Hans van Aachen und Egidius Sadeler für M.
Seit dem Tod † Rudolfs II. gelangte er in den
Besitz von dessen Kunstsammlung. Unter Ks.
M. herrschte in der Hofkapelle noch die nieder-
länd. Polyphonie, wenn es auch vereinzelte Auf-
führungen im Stil der ital. Monodie gab. Teilw.
wird auch die erste Opernaufführung am Kai-
serhof in die Zeit M.’ datiert. Leibärzte M.’ wa-
ren Bartholomäus Paravicini, Johann Peter Mag-
nus, Thomas Mingonius (Mignon), Beichtvater
Johann Bernardinus Arnoldinus (OSF). Kapläne
waren u. a. Franz Mengavius, der päpstl. Pro-
tonotar Johannes von Tombor, Johann Baptist
Bruckman und Alexander Orlogio (Vizekaplan).
Frauen nahmen am Hof M. erst mit seiner Ehe-
schließung mit Ks.in Anna bedeutsame Ämter
in deren Hofstaat ein, so als Hoffräulein auch
die spätere Gattin des Maximilian von Trautt-
mansdorff, Sophia Pálffy. Militärs spielten am
Hof M. außerhalb des Hofkriegsrates keine bes.
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Rolle. Bei der Rekrutierung des Personals ist
auch auf die noch vergleichsw. starke Integra-
tion des niederen Adels zu verweisen. Im Ge-
heimen Rat sollten nach der Planung von 1615
zwei Angehörige des Ritterstandes sitzen. Tat-
sächl. nahmen Ritterstandsangehörige mehr
höhere Ämter ein als unter M.’ Nachfolgern.
Zwar nahm ihr Gewicht bereits unter M. ab, ein
fast völlig vom Hochadel dominierter Hof aber
war der des M. anders als der seiner Nachfolger
noch nicht.

Abgesehen vom Bereich der bildenden
Kunst ist man über die herrschaftl. Repräsen-
tation M.’ nur ungenügend informiert. Die äl-
teren Zeremonialakten verzeichnen in erster Li-
nie Krönungen und Landtage. Im übrigen wird
M. auch in diesem Bereich Untätigkeit zuge-
schrieben. In maliziöseren Schilderungen fin-
den sich Hinweise auf eine hingebungsvolle Lei-
denschaft der Ks.in für die Hoftafel. Die Ver-
gnügungen scheinen in späterer Zeit haupt-
sächl. im Besichtigen der Kunstkammer † Ru-
dolfs II. gelegen zu haben. Beachtl. ist die auch
von den Nachfolgern fortgesetzte Tradition der
Haltung exot. Tiere (Kamele, Leoparden etc.).
M. folgte wie † Rudolf II. der herald. Tradition
Ks. † Ferdinands I. Er verwendete als genealog.
Wappen die maximilian. Kombination Öster-
reich-Burgund († Österreich † Burgund), doch
kommt auch der österreich. Binnenschild allein
als Herzschild vor.

† A. Habsburg † C.1. Linz † C.1. Prag † C.1. Wien
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Mark Hengerer

FERDINAND II. (1619–37) UND
FERDINAND III. (1637–57)

I. F. II. (* 9. Juli 1578 in Graz, † 15. Febr.
1637 inWien,= 21. Febr. 1637 in Graz imMau-
soleum). – (1) 23. April 1600 Maria Anna
(1574–1616), Tochter Hzg. Wilhelms V. von
Bayern, (2) 4. Febr. 1622 Eleonora (1598–1655),
Tochter Hzg. Vinzenz‹ I. von Mantua. Sieben
Kinder, u. a. (1) der spätere Ks. Ferdinand III.
(1608–57), (2) Leopold Wilhelm (1614–62), Bf.
von † Passau und † Straßburg, (3) Maria Anna
(1610–65), Gemahlin Kfs. Maximilians I. von
Bayern; (4) Cäcilia Renata, Gemahlin Kg. Wla-
dislaws IV. von Polen. – Kg. von † Böhmen, An-
nahme 6. Juni 1617 in Prag, Krönung 29. Juni
1617 in Prag; Kg. vonUngarn,Wahl 16.Mai 1618

in Preßburg, Krönung 1. Juli in Preßburg; dt.
Ks., Wahl 28. Aug. 1619 in Frankfurt, Krönung
9. Sept. 1619 in Frankfurt. Regierungsübernah-
me in Innerösterreich 4. Dez. 1596 († Öster-
reich). – Vater: Karl II. von Innerösterreich
(1540–90) († Österreich), Sohn Ks. † Ferdi-
nands I., Mutter: Maria von Bayern (1551–1608),
Tochter Hzg. Albrechts V. von Bayern. Bruder:
Leopold V. (1586–1632), Bf. von† Passau und†
Straßburg, seit 1625 Regent von Tirol († Öster-
reich).

F. III. (* 13. Juli 1608 in Graz, † 2. April 1657
in Wien,= 5. April in Wien und Graz (Herz). –
(1) 20. Febr. 1631 Maria Anna (1606–46), Toch-
ter Kg. Philipps III. von Spanien, (2) 2. Juli 1648
Maria Leopoldine (1632–49), Tochter Leopolds
V. von Tirol († Österreich), (3) 30. April 1651
Eleonora (1630–86), Tochter Karls II. von Man-
tua. Elf Kinder, u. a. der spätere Kg. Ferdinand
IV. (* 8. Sept. 1633; Kg. von † Böhmen, Krö-
nung 5. Aug. 1646 in Prag, Kg. von Ungarn,
Wahl 3. Juni 1647 in Preßburg, Krönung 17. Juni
in Preßburg. Röm.-dt. Königswahl 31. Mai 1653
in † Augsburg, Krönung 18. Juni in † Regens-
burg, † 9. Juli 1654 in Wien, = 12. Juli 1654 in
Wien), (2) der spätere Ks. Leopold I. († 1705),
(3) Maria Anna Josefa (1654–89), Gemahlin Kfs.
Johann Wilhelms von der Pfalz († 1716). – Kg.
von Ungarn, Wahl 27. Nov. 1625 in Ödenburg,
Krönung 8. Dez. in Preßburg; Kg. von † Böh-
men, Krönung 21. Nov. 1627 in Prag; röm.-dt.
Königswahl 22. Dez. 1636 in † Regensburg,
Krönung 30. Dez. in † Regensburg; Ks. 15.
Febr. 1637. – Vater: Ks. F. II., Mutter: Maria
Anna (1574–1616), Tochter Hzg. Wilhelms V.
von Bayern († 1626). Bruder: Leopold Wilhelm
(1614–62), Generalstatthalter der span. Nieder-
lande; Schwestern: (1) Maria Anna (1619–65),
Gemahlin Kfs. Maximilians I. von Bayern
(† 1651), (2) Cäcilia Renata (1611–44), Gemahlin
Kg. Wladislaws IV. von Polen/Litauen († 1648).

II. F. II. entstammte der innerösterr. Linie
der Habsburger († Österreich). Auch in Inne-
rösterreich († Österreich) standen sich der auf
die Erweiterung seiner konfessionellen und
ständ. Rechte bedachte und überwiegend pro-
testant. landständ. Adel und ein um die Gegen-
reformation und den Ausbau der Landesherr-
schaft bemühter Fs. gegenüber. Unter dem Ein-
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druck der militär. Bedrohung durch die Türken
war Ehzg. Karl zu Zugeständnissen an den Adel
genötigt gewesen. F. wurde indes streng kathol.
erzogen und von den Jesuiten geprägt. 1586 als
erster Student an der Grazer Universität imma-
trikuliert, ging er im Todesjahr seines Vaters
(1590) nach † Ingolstadt, wo er bis 1595 an
Gymnasium und Universität von Jesuiten im
Geiste der entschiedenen Gegenreformation
ausgebildet wurde. Nach seiner Rückkehr über-
nahm er, von Rudolf II. für großjährig erklärt,
die Regierungsgeschäfte. Im Vorfeld der Hul-
digung kam es zu Auseinandersetzungen mit
den Landständen, gegen deren Konzessionsfor-
derungen sich F. jedoch durchsetzte. Eine Be-
stärkung des gegenreformator. Eifers bewirkte
seine Italienreise i. J. 1598, bei der er Papst Cle-
mens VIII. traf und auch den Marien-Wall-
fahrtsort Loreto besuchte. Unter Berufung auf
das im Augsburger Religionsfrieden reichs-
rechtl. festgeschriebene Reformationsrecht be-
seitigte er in den folgenden Jahren weitestge-
hend den Protestantismus in Innerösterreich.
Da die innerösterr. Adeligen vornehml. Luthe-
raner und als solche der weltl. Obrigkeit zu Ge-
horsam bereit waren, stieß F. kaum auf Wider-
stand. Anders war dies im Türkenkrieg sowie
im Uskokenkrieg mit Venedig (1615–17). We-
gen der Kinderlosigkeit Ks. Matthias’ kam F. für
die Nachfolge im Hause Habsburg ins Ge-
spräch. Beider Brüder verzichteten, Kg. Philipp
III. wurdemit Aussichten auf die Belehnungmit
italien. Reichslehen und die Abtretung österr.
Herrschaften im Elsaß abgefunden (Oñate-Ver-
trag 1617), so daß F. 1617 böhm. Kg. († Böh-
men) werden konnte. Die Vorbehalte der Stände
kamen in der »Annahme« und der Diskussion
ihres Widerstandsrechts zum Ausdruck. Mit
ähnl. Vorbehalten erhoben ihn 1618 die ungar.
Stände zum Kg. In † Böhmen brach indessen
1618 der Aufstand der protestant. Stände gegen
die Habsburger aus, der sich bald auf Nieder-
und v. a. Oberösterreich († Österreich) auswei-
tete. F. optierte mit der Festnahme des auf Ver-
handlungen setzenden ksl. Ratgebers Kard.
Khlesl am 20. Juli 1618 für die offene Austra-
gung des Konfliktes zw. gegenreformator. fsl.
Landesherrschaft und ständ.-protestant. Op-
position. Diese führte ihren Kampf gegen F. II.,
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dem die österr. Stände († Österreich) nach dem
Tod des Ks.s † Matthias die Huldigung verwei-
gerten, militär. fort und zog 1619 mit einem
Heer gegen Wien. In † Böhmen wurde F. II. am
19. Sept. 1619 als Kg. abgesetzt und an seiner
Stelle der calvinist. Kfs. Friedrich V. von der
Pfalz erhoben. Zudem fiel noch der Fs. von Si-
ebenbürgen, Gabriel Bethlen, in Ungarn ein. F.
II. bat in dieser Situation Spanien und den Papst
um Hilfe und bemühte sich um die Neugrün-
dung der kathol. Liga. v. a. aber gelang es ihm,
im Sommer 1619 mangels durchsetzbarer Ge-
genkandidaten seine Kaiserwahl und Krönung
in Frankfurt zu erreichen. Daraufmobilisierte er
im Münchener Vertrag vom 8. Okt. 1619 die
Kräfte des gleichfalls entschieden gegenrefor-
mator. Hzg.s Maximilian von Bayern gegen Er-
satz der Kriegskosten und die Übertragung der
pfälz. Kurwürde (25. Febr. 1623), über deren In-
haber am 23. Jan. 1621 die Reichsacht verhängt
worden war. Ebenso gewann er die Unterstüt-
zung Spaniens und gegen die Abtretung der
Lausitzen diejenige Kursachsens († Sachsen).
Dieser Koalition erlagen am 8. Nov. 1620 die
Truppen der ungenügend organisierten prote-
stant.Stände inderSchlachtamWeißenBergbei
Prag. Wenngleich in der Folge des Strafgerich-
tes, massiver Konfiskationen und der Auswei-
sung der nichtkathol. Bevölkerung einschließl.
des Adels die konfessionelle und verfassungs-
mäßige Umgestaltung † Böhmens (Verneuerte
Landesordnung von 1627) und mit der Verle-
gung der böhm. Hofkanzlei nach Wien die ver-
stärkte Eingliederung in den habsburg. Länder-
verband gelang, ließ sich der Konflikt lokal
doch nicht mehr eingrenzen. Die rücksichtslose
Durchführung der Gegenreformation, der Ver-
lust der protestant. Kurwürde im Kurfürsten-
kollegium sowie die linksrhein. aufgezogenen
span. Truppen riefen den Widerstand der pro-
testant. Reichsstände hervor. 1625 trat mit der
Erhebung der niedersächs. und weiterer klei-
nerer protestant. Reichsstände unter Führung
des dän. Kg.s Christian IV. diese Dimension des
Konfliktes offen zutage. In Ermangelung ei-
gener Ressourcen übertrug F. II. die Kriegsfüh-
rung dem Obristen Albrecht Wenzel Eusebius
von Wallenstein, dem kriegserfahrenen Guber-
nator von † Böhmen. Vermögen und Kredit er-
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laubten diesem die Aufstellung eines für den Ks.
zunächst kostenlosen Heeres, das später durch
Kontributionen aus den besetzten Gebieten fi-
nanziert wurde. Bis Ende 1628 hatte dieses Heer
zusammen mit dem Ligaheer unter Tilly die
Gegner niedergeworfen und die Nord- und Ost-
seeküste erreicht. Im Frieden von Lübeck vom
22. Mai 1629 zog sich Dänemark aus den
Reichsangelegenheiten zurück. F. II. wähnte
sich in dieser Zeit machtvoll genug, um auch im
Reich eine nachdrückl. gegenreformator. Tätig-
keit zu entfalten und erließ unter dem Einfluß
seines jesuit. Beichtvaters Lamormaini am 6.
März 1629 sein Restitutionsedikt, wonach in
Auslegung des Augsburger Religionsfriedens
von 1555 die seit diesem Jahr in protestant. Be-
sitz gelangten geistl. Reichsstifte und der seit
1552 säkularisierte landesunmittelbare Kir-
chenbesitz restituiert werden sollten. Zudem
trat der Ks. 1629 gegen Frankreich militär. (er-
folglos) in den Mantuanischen Erbfolgekrieg
ein. Die protestant. Reichsstände sahen neben
dem Protestantismus auch ihre ständ. Libertät
gefährdet, litten unter Besatzung und Kontri-
butionszahlungen und mußten einen neuen
Reichskrieg fürchten. Während in der For-
schung für F. II. umstritten ist, ob und wieweit
er sich von einem als absolutist. zu charakteri-
sierenden Konzept einer Herrschaft auch über
das Reich leiten ließ, ist für Wallenstein belegt,
daß er Pläne in dieser Richtung verfolgte. Da er
zudem als Exponent ksl. Politik galt und als
neugekürter Hzg. von Friedland, Sagan und †
Mecklenburg das Ressentiment der alten Fs.en
auf sich zog, wirkten die Reichsstände und ins-
bes. die Kfs.en auf seine im Aug. 1630 erfolgte
Absetzung hin. Damit erhoffte sich F. II. die
Unterstützung der Reichsstände gegen den im
Juli 1630 in † Mecklenburg gelandeten Schwe-
denkg. Gustav Adolf zu sichern. Da er jedoch
am Restitutionsedikt festhielt, erlangte er keine
Unterstützung, sondern mußte zusehen, wie
Kursachsen († Sachsen) und Kurbrandenburg
(† Brandenburg) sich im Sommer 1631 an Gu-
stav Adolf anschlossen, der sich im Sept. 1631
mit dem Sieg bei Breitenfeld die Vormachtstel-
lung im Reich sicherte und 1632 Süddtl. erober-
te. F. II. berief Wallenstein erneut an die Spitze
des Heeres (Dez. 1631 bzw. April 1632). Nach

der Schlacht von Lützen, in der Gustav Adolf am
16. Nov. 1632 den Tod fand, zogWallenstein die
Truppen nach † Böhmen zurück und verhan-
delte, nur teilw. autorisiert, mit den Gegnern.
v. a. die Furcht vor gefährl. Eigenmächtigkeiten
Wallensteins und der Druck † Bayerns, das auf
milit. Hilfe gehofft hatte, führten zu seiner Ab-
setzung und der vom Ks. trotz rechtl. und reli-
giöser Skrupel gebilligten Tötung am 25. Febr.
1634. Die Verteilung seines außerordentl. rei-
chen konfiszierten Landbesitzes vertiefte zu-
sammen mit der Neuverteilung des böhm. Lan-
des nach der ersten Konfiskationswelle und der
seitdem anhaltenden Flut von Nobilitierungen
die Ausbildung des neuen kaisertreuen kathol.
Adels. Nach der Aufnahme von Friedensver-
handlungen mit † Sachsen verlagerte das ksl.
Heer den Kriegsschwerpunkt nach Süddtl., ver-
einigte sich mit einem span. Heer und konnte
den Schweden am 6. Sept. 1634 in der Schlacht
bei Nördlingen eine schwere Niederlage bei-
bringen, in deren Folge diese Süddtl. aufgeben
mußten. Damit waren wichtige Voraussetzun-
gen für einen Friedensschluß zw. dem Ks. und
Kursachsen († Sachsen) geschaffen, der aus
Sicht des Ks.s auf die Bildung einer gegen
Schweden und Frankreich, das verdeckt und seit
1635 offen in den Krieg eingetreten war, gerich-
teten Einheit der Reichsstände hinauslaufen
sollte. Obschon F. II. der Sache nach durch die
Anerkennung des für den konfessionellen Be-
sitzstand ausschlaggebenden und gegenüber
dem Besitzstand vor dem Siegeszug kaum Ver-
änderungen bringenden Normaljahres 1627 das
Restitutionsedikt preisgab und obwohl die mei-
sten Reichsstände dem Friedensschluß beitra-
ten, vermochte der am 30. Mai 1635 geschlos-
sene Prager Frieden wegen der fehlenden Mit-
wirkung Frankreichs und Schwedens den Frie-
den nicht zu bringen. Es gelang dem Ks. 1636
mit der Wahl seines Sohnes F. III. noch die
Nachfolgeregelung. Mit seinem polit. Testa-
ment aus dem Jahr 1621 und dem Kodizill zum
Testament von 1635 hatte er nach dem Vorbild
seines Vaters Karl die Primogenitur grundsätzl.
auch für die Erblande instituiert. Seine Bestat-
tung in Graz verweist auf die prägende Erfah-
rung eines erfolgr. konfessionell orientierten
Ausbaus fsl. Landesherrschaft, eines Modells,
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dessen auch nur teilw. Umsetzung für das Reich
jedoch scheiterte.

Ks. F. III. wuchs in Graz auf, wo er sorgfältig
von Jesuiten erzogen wurde. Erst 1619 nach dem
Tod seines älteren Bruders JohannKarl wurde er
Thronfolger und übernahm auch den bis dahin
gemeinsamen Hofstaat. Anders als bei seinen
beiden Vorgängern, Ks. Matthias und F. II.,
vollzog sich die weitere Vorbereitung auf das
Herrscheramt ohne nennenswerte Schwierig-
keiten. 1625 und 1627 wurde er zum Kg. von
Ungarn und † Böhmen erhoben, 1631 wurde
durch die Heirat mit Maria Anna, der Tochter
Philips III. von Spanien, die Zusammengehörig-
keit des Hauses Habsburg wiederum verdichtet.
Früh in Regierungsgeschäfte eingebunden (seit
1632/34 Sonderverwaltung Königreich † Böh-
men), stieß er mit dem Wunsch nach einem
führenden Kommando und der Fortsetzung des
Krieges auf den Widerstand Wallensteins und
war seit 1633 offen im Gespräch als dessen
Nachfolger, was zur Eskalation der Situation bei
der Absetzung und Tötung Wallensteins
beitrug. Nach Wallensteins Tod übernahm er
1634 unter Beifügung von Gallas den Oberbe-
fehl. Den Truppen glückte darauf zusammen
mit den span. unter dem Kardinalinfanten Fer-
dinand ein wichtiger Sieg in der Schlacht bei
Nördlingen, in deren Folge die Schweden die
Herrschaft über Süddtl. verloren und der o.g.
Prager Friede geschlossen werden konnte. I.J.
der Regierungsübernahme (1637) verfügten die
Franzosen im Elsaß und in † Lothringen über
eine starke Basis, während die Schweden weit
nach Norddtl. zurückgedrängt waren. Bis 1648
verschlechterte sich die ksl. Stellung im Reich
jedoch so sehr, daß der Ks. weder über eine
Feldarmee von einiger Bedeutung noch über
wesentl. sonstige militär. Ressourcen verfügte.
Die Gründe hierfür sind einerseits bei den ksl.
Heerführern zu suchen, andererseits im Versie-
gen der span. Subsidien. Spanien mußte wegen
seiner inneren Krise 1640 seine Zahlungen an
den Ks. stark reduzieren und nach 1645 fast
gänzl. einstellen. Ohne diesen Zufluß ließ sich
mangels hinreichender Kreditwürdigkeit das
für die Unterhaltung einer Feldarmee nötige
Bargeld nicht in ausreichendem Maße beschaf-
fen. Daß ein völliger Zusammenbruch vermie-
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den werden konnte, hat seinen Grund in der
Stärke der Defensivposition in der zeitgen.
Kriegstechnik. Seit 1637 wurde in verschiede-
nen Orten († Köln, Lübeck, Hamburg) nach
Wegen zu einem Frieden gesucht. Am 25. Dez.
1641 wurde in Hamburg ein Präliminarfrieden
geschlossen, nach dem der Ks. für sich und Spa-
nien sowie Frankreich mit den Generalstaaten
und Schweden in † Münster und † Osnabrück
einen Frieden aushandeln sollten. Die dort ab
1643/44 eingetroffenen Gesandten setzten in
den Vorverhandlungen gegen die ksl. Position
durch, daß alle Reichsstände an dem Kongreß
teilnehmen sollten. Durch die entsprechende
Invitation vom 29. Aug. 1645 war nicht nur das
Recht juris belli ac pacis der einzelnen Reichsstän-
de fakt. anerkannt, sondern dem Friedenskon-
greß zugleich die Möglichkeit einer Revision
der Reichsverfassung gegeben. Dementspre-
chend kamen die annähernd 200 diplomat. Mis-
sionen zu Ergebnissen auf zwei verschiedenen
Ebenen: Auf der ersten wurden in dem ksl.-fran-
zös. und dem ksl.-schwed. Vorvertrag vom 13.
Sept. 1646 bzw. 18. Febr. 1647 die Beendigung
des äußeren Krieges gegen Gebietsabtretungen
skizziert sowie die Entschädigungszahlungen
für das schwed. Militär geregelt. Darüber hin-
aus erwirkte Frankreich das Verbot der Hilfelei-
stung von Ks. und Reich an Spanien und an den
Burgundischen Reichskreis, solange der frz.-
span. Krieg andauern würde. Diese ebenso un-
erwünschte wie unumgängl. Konzession be-
deutete die Trennung der beiden Linien der
Habsburger. Im übrigen konnte aufgrund der
Konzessionsbereitschaft F.s III., die in der be-
rühmten eigenhändigen Geheiminstruktion für
seinen obersten Unterhändler Maximilian Gf.
von Trauttmansdorff vom 16. Okt. 1645 ihren
geschlossensten Ausdruck fand, zwar nachgie-
big, teilw. jedoch erfolgreicher als erwartet ver-
handelt werden. Für die Länge der Verhandlun-
gen war neben der hohen Komplexität auch der
Umstand von Bedeutung, daß aktuelle militär.
Erfolge die Verhandlungsposition der in der Re-
gel siegreichen Feinde des Ks.s stärkten und die
Kriegführung auch von hier aus immer neue
Impulse erhielt. Auf der zweiten Ebene wurden
zw. dem 3. März 1648 und dem 21. April wich-
tige Texte zur Reichsverfassung verabschiedet,
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durch die der Ks. zwar eine verfassungrechtl.
Schwächung seiner Position hinnehmen muß-
te, das Reich als Rechtsverband aber wieder
funktionstüchtig wurde. Es blieb ein Lehn-
rechtsverband mit dem Ks. an der Spitze, fand
aber zu einer konfessionell ausgegl. Besetzung
der Reichsgerichte (wenn auch unter Ausschluß
der Calvinisten). Beim nächsten Reichstag soll-
ten Beschlüsse zur Königswahl zu Lebzeiten des
Ks.s, zur ständigen Wahlkapitulation und zu
einer Verfahrensordnung für die ksl. Achter-
klärung gefaßt werden – hier erinnerte man
sich an die über den Kfs. von der † Pfalz ver-
hängte Reichsacht. Die einzelnen Reichsstände
gewannen an Selbständigkeit erhebl. hinzu, das
Reformationsrecht der Fs.en wurde ebenso wie
ihre Bündnisfähigkeit bestätigt. Mit der Unter-
zeichnung der Verträge vom 24. Okt. 1648 und
dem am 30. Jan. 1648 unterzeichneten Separat-
frieden zw. Spanien und den Generalstaaten, in
dem Spanien die Unabhängigkeit der General-
staaten anerkannte, kam die Epoche der großen
Religionskriege, die sich zugleich als Staatsbil-
dungskriege darstellen, zu einem Ende, wäh-
rend für das Reich ein Neuanfang gestaltet wer-
den konnte, dessen Bewertung in der Ge-
schichtswissenschaft in den letzten Jahren zu-
nehmend positiver ausfällt. Zur Durchführung
insbes. der Demobilisierung bedurfte es noch
weiterer, von ksl. Seite zwangsw. nachgiebig
geführter Verhandlungen, die in den Nürnber-
ger Rezessen mit Schweden und Frankreich im
Juni und Juli 1650 ihren Abschluß fanden und
1650 den Frieden Wirklichkeit werden ließen.
Der Aufbau eines »stehengelassenen Heeres«
legte indes die Grundlage für das spätere mili-
tär. Eingreifen F.s III. an der Seite Polens in den
Nordischen Krieg und an der Seite Spaniens in
Italien. Auf der Verfassungsebene wurden beim
Reichstag von 1653/54, bei dem F. III. persönl.
anwesend war, mit dem jüngsten Reichsab-
schied nicht allein die Texte des Friedens-
schlusses als geltendes Reichsverfassungsrecht
inseriert, sondern auch die Reichskammerge-
richtsordnung sowie die Zivilprozeßordnung
novelliert (vom 16. März 1654 stammt zudem
die von F. III. erlassene neue Reichshofratsord-
nung), während strittigere Fragen auf die Fort-
setzung des suspendierten Reichstages ver-

schoben wurden. Auf dem Reichstag konnte F.
III. seinen Sohn Ferdinand IV. zum röm.-dt.
König wählen lassen, der jedoch schon 1654
verstarb. Der nächste Sohn und spätere Ks. Le-
opold I. war bis zum Tode F.s III. zu jung, als
daß man seine Wahl hätte erreichen können.
Gleichwohl erbte er einen polit. wie konfessi-
onell unter F. III. weiter konsolidierten Länder-
zusammenhang, in dem vor dem Hintergrund
eines auch über weitgreifende adelige Mitglied-
schaft im Hofstaat organisierten Herrschafts-
kompromisses zw. Adel und Krone dem Lan-
desfs.en eine unangefochtene Machtposition
zukam.

III. Ks. F. war seit 1585 von einem zunächst
kleinen Hofstaat umgeben, der sich in der in-
nerösterr. Tradition weiterentwickelte. Als er
1619 Ks. wurde, befand sich sein Hof in Graz
und umfaßte über 300 Personen mit Hans Ul-
rich Fhr., später Fs., von Eggenberg als Oberst-
hofmeister und Balthasar von Thanhausen als
Oberstkämmerer an der Spitze. Zusammen mit
den Hofstaaten seiner Kinder zählte der Hof-
staat zu diesem Zeitpunkt etwa 390 Personen.
Ausgewiesen ist im Grazer Hofstaatsverzeich-
nis von 1619 (ÖNB Cod. 8102) auch die Besol-
dung der Wiener Geheimen Räte (und des dort
befindl. Teils der Garde) in der Größenordnung
von etwa 120–130 Personen. Damit war der Hof-
staat mit ca. 520 Personen, zu dem dann die
übrigen Wiener Behörden kamen, in etwa so
groß wie der des Ks.s. †Matthias. Der ksl. Hof-
staat F.s II. in Wien ging so aus einer teilw. Ver-
einigung seines ursprüngl. innerösterr. und seit
1617 kgl. und dem von † Matthias hinterlasse-
nen ksl. Hofstaat hervor. In Innerösterreich be-
ließ er eine selbständige Hofkammer, den in-
nerösterr. Hofkriegsrat sowie einen Geheimen
Rat, der sich vom ksl. bald schied. 1656 jedoch
wurden unter F. III. die Rangfolgen der Grazer
und der Wiener Geheimen Räte wieder aufein-
ander abgestellt. Der ksl. Hofstaat wuchs unter
F. II. kontinuierl., im Bereich der Behörden sehr
moderat, im Bereich der adeligen Ehrenämter
außergewöhnl. stark an. Die Zahl der Hofkam-
mer- und Hofkriegsräte und Sekretäre, aber
auch der Kammerdiener stieg bis 1637 gering-
fügig, die der Reichshofräte undGeheimenRäte
etwas stärker an. Die Hofkammer, unter deren
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Aufsicht auch die Verwaltung der landesfsl.
Herrschaften stand, umfaßte am Ende der Re-
gierungszeit zw. 50 und 60 Bedienstete, der
Hofkriegsrat immerhin etwa 25. Dagegen er-
nannte F. II. insgesamt über 700 Kämmerer,
bes. in den Jahren seiner Krönungen sowie im
Krieg bes. an Militärs. Der tatsächl. Kammer-
dienst blieb jedoch auf wenige Personen be-
schränkt. Über die zahlenmäßige Entwicklung
der übrigen adeligen Ehrenämter ist man nicht
hinreichend informiert. Das Institut der adeli-
gen Hofdiener, das im 16. Jh. und noch unter †
Rudolf II. zahlenmäßig sehr stark war und un-
ter Matthias in kleinerem Maßstab weiter be-
stand, dürfte aber schon unter F. II. verschwun-
den und in der inflationären Besetzung vor-
nehml. des Kämmereramtes aufgegangen sein.
Die Zahl der beiden Garden und des zugehöri-
gen Personals blieb stabil bei jeweils etwas über
100 Personen. Die Zahl der Edelknaben lag bei
20. Durch die Heirat mit Eleonora Gonzaga
1622 kamwieder der Hofstaat einer Ks.in hinzu,
während die Hofstaaten der Kinder seit der Mit-
te der 1620er Jahre herausgelöst wurden.

F. III. teilte sich bis zum Tod seines älteren
Bruders mit diesem einen kleinen und noch
nicht selbständigen Hofstaat, der mit Christoph
Simon Fhr. von Thun als Hofmeister und Dr.
Elias Schiller als Präzeptor sowie u. a. fünf Käm-
merern, einem promovierten Sprachmeister
und einigen Edelknaben besetzt war. Seine er-
sten Kämmerer wurden bereits 1615 ernannt.
Über die weitere Entwicklung bis zur Einrich-
tung des neuen ksl. Hofstaates ist man abgese-
hen von den Kämmerern wenig informiert,
doch verfügte er wohl schon in den 1620er Jah-
ren über ein eigenes Zahlamt; Hofkanzler war
Wolf Fenkh. Sein ksl. Hof wurde seit dem 1.
April 1637 mit der Vereidigung der ersten Ge-
heimen Räte eingerichtet, am 15. April folgten
die ersten Reichshofräte. Integriert war der Hof-
staat seiner jeweiligen Gemahlin, seiner Kinder
sowie anfängl. der seiner Schwester Cäcilia Re-
nata. F. III. bestellte den größten Teil des mit
dem Tod seines Vaters abgedankten Justiz- und
Verwaltungspersonals neu, übernahm zahlr.
Geheime Räte aber nur formell. Ebenso bestell-
te er nur wenige Kämmerer seines Vaters auch
zu eigenen. Die meisten Spitzenämter des Ho-
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fes besetzte er neu, ksl. Obersthofmeister wurde
Maximilian Gf. von Trauttmansdorff. Während
der Personalstand im Bereich der Justiz und Ver-
waltung, aber auch im Bereich der Haushaltung
weiter langsam wuchs (v. a. die Zahl der freilich
nur teilw. aktiven Hofkammer- und Hofkriegs-
räte), setzte sich unter F. III. die inflationäre Be-
setzung des Kämmereramtes mit über 230 Er-
nennungen zw. 1615 und 1657 fort, gegenüber
F. II. freilich in abgeschwächter Form. Sein
Sohn Leopold I. sollte dann wieder zu den Grö-
ßenordnungen zurückkehren, die unter seinem
Großvater bestanden. Die Zahl der Geheimen
Räte wuchs bis 1657 auf zeitgl. etwa 30, von de-
nen zusammen allerdings nur seltenmehr als 12
bis 15 im Rat saßen. Daneben bestellte F. III.
insgesamt etwas über 60 Mundschenken, zw.
1637 und 1652 19 Fürschneider, zw. 1634 und
1657 fast 100 Truchsessen. Während die Inha-
ber hoher Hof- und Verwaltungsämter in der
Regel nur todeshalber ersetzt wurden, zeigt sich
hier eine hohe Fluktuation von nur zeitweilig
am Hof weilenden Adeligen, die teilw. aller-
dings ihre Präsenz überdauernde Mitglied-
schaftsrechte erwarben. Ungeachtet der fortge-
setzten Erweiterung des adeligen Hofstaats
wurden immer wieder erfolglose Restriktions-
maßnahmen erörtert. 1651 erfolgte nach dem
Tod Trauttmansdorffs eine Revision und klei-
nere Reform des Hofstaates, der sich in den
1640er Jahren von den Ordnungen entfernt hat-
te und bes. zu Beginn der 1650er Jahren durch
zahlr. Todesfälle von langjährigen Inhabern von
Spitzenämtern sowie 1654 durch den Tod des
vorgesehenen Nachfolgers, Ferdinand IV., in
erhebl. Unruhe versetzt wurde. 1656 kehrte der
Bruder des Ks.s, Ehzg. Leopold Wilhelm, aus
den Niederlanden nach Wien zurück und er-
gänzte den ksl. Hof um einen hochkarätig be-
setzten Hofstaat, der den Übergang zu Leopold
I. entscheidend prägte.

Der Kaiserhof hatte über seinen im wesentl.
konfessionsgebundenen Einflußbereich im
Reich hinaus eine erhebl. europaweite Aus-
strahlung. Ständige Botschaften unterhielten
in dieser Zeit der Papst, Spanien und Venedig,
zu denen zeitw. zahlr. Sonderbotschafter, kgl.
(vornehml. poln., frz., schwed., aber auch dän.,
engl. oder russ.) und bes. kfsl. Abgesandte und
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Residenten kamen. Daneben standen Gesandt-
schaften aus zahlr. italien. Staaten sowie stete
Besuche von Rfs.en und Abgesandten sonstiger
Reichsstände einschließl. selbst kleinerer
Reichsstädte. Ebenso war zahlr. Adel aus den
vornehml. kathol. Teilen Europas bei Hof zuge-
gen, häufig auch in nur vorübergehend bedien-
ten Hofämtern, v. a. aber im Militär. Bes. stark
war hier der italien. Adel vertreten. Seine Kli-
entel pflegte der Kaiserhof in dieser Zeit haupt-
sächl. in Süddtl., vermochte aber über die Wie-
ner Nuntiatur weitergehende kirchl. Netzwerke
für die Klientelbildung mitzunutzen. Weniger
beachtet wurde die Pflege der Beziehungen zu
den eidgenöss. Kantonen vor deren Ausschei-
den aus dem Reichsverband 1648. Bedeutsam
sind auch die zahlr. Kommissionen des Reichs-
hofrates, mit denen von Wien aus Einfluß ins
Reich hinein ausgeübt werden konnte. Ein gro-
ßer Teil des ksl. Hofstaats war in diplomat. Mis-
sionen ständig im Reich und darüber hinaus
unterwegs.

Die Höfe F.s II. und F.s III. waren, allein we-
gen der zahlr. Krönungen, Kurfürsten- und
Reichstage, noch relativ mobil. Die Erbhuldi-
gungen nahmen F. II. und F. III. jedoch nur
teilw. persönl. entgegen. Nach der Übersied-
lung von Graz nach Wien blieb diese Stadt der
wichtigste Bezugspunkt der Habsburger, wenn-
gleich ein Umzug nach Prag v.a in der Endphase
des Krieges erwogen wurde. Während der häu-
figen und oft monatelangen Abwesenheiten
blieb zuWien in der Regel ein Teil der Behörden
sowie des Geheimen Rates zurück. Bedeutsam
waren daneben als Aufenhaltsorte Linz sowie †
Regensburg, aber auch Preßburg. Immerhin
wurden neben den Wiener Hofquartierbüchern
Hofquartierverzeichnisse für Prag (1638, 1647
und 1656), † Regensburg (1630, 1636, 1652/53),
Preßburg (1646 und 1655), Ödenburg (1652),
Frankfurt (1619) und † Augsburg (1653) ange-
legt. Um die Festung Wien herum bildete sich
v. a. seit den 1620er Jahren ein Kranz kleiner
Res.en heraus, die in der Jagdsaison sowie im
Sommer kürzere Aufenthalte ermöglichten.

Der Kaiserhof F.s II. und F.s. III. fußt auf der
tradierten Hofordnung Ks. Ferdinands I., wobei
sich die Traditionen der ksl. und die inner-
österr. Linie vermischen. Beispielhaft ist dafür

etwa der Umstand, daß in innerösterr. Traditi-
on der Oberstkämmerer in der Rangordnung
der vier obersten Hofämter an die zweite Stelle
rückte. 1651 wurde bei der Revision des Hof-
staats auch festgestellt, daß man etwa für den
Oberstallmeister die ehzgl. Instruktion benutz-
te. Wichtigeres Erbe der Grazer Tradition dürfte
die häufigere Kumulation von Spitzenämtern
des Hofstaats gewesen sein. Ebenso ist auffäl-
lig, daß beim Erlaß neuer Instruktionen die ksl.
Entwicklung des Hofstaats, insbes. unter Ks. †
Matthias, nicht selten ausgeblendet war. Die
Regierung lag weiterhin beim Ks. selbst, den
der Geheime Rat, zu dessen Sitzungen die Räte
in der Regel einzeln eingeladen wurden, beriet.
Immer häufiger kam es jedoch im Verlauf des
17. Jh.s zur Bildung von Ausschüssen einzelner
Geheimer Räte (Deputierte) sowie zur Einfor-
derung schriftl. Einzelvoten. Entscheidungsge-
genstände aus dem Bereich der Behördentätig-
keit wurden in der Regel über die jeweiligen
Vorstände als Mitglieder des Geheimen Rates,
über Einzelaudienzen der Führungskräfte oder
schriftl. Gutachten in die ksl. Entscheidungs-
findung eingespeist. Daneben stand der direkte
persönl. sowie der über verschiedene Hofleute
laufende informelle indirekte Zugang zum Ks.
Das Zutrittsrecht auch Dritter zu den verschie-
denen ksl. Vorzimmern wurde immer neu for-
muliert.

Seit 1624 war die böhm. Hofkanzlei in Wien
angesiedelt, durch die Verneuerte Landesor-
dung vom 10. Mai 1627 wurde sie oberste Ver-
waltungs- und Justizstelle für die Länder der
böhm. Krone. Eine ebenso einschneidende
Neuerung stellte die Verselbständigung der
österr. Abt. der Reichskanzlei zur österr. Hof-
kanzlei mit Zuständigkeit auch für Inneröster-
reich dar, die F. II. seit 1620 gegen den Wider-
stand des Ebf.s von † Mainz durchsetzte. Zwar
behielt die Reichskanzlei bis zu Ks. Josef I. den
Großteil der diplomat. Korrespondenz in Hän-
den, auch existierten die innerösterr. Behörden
ebenso fort wie die Selbständigkeit Tirols und
der Vorlande, doch war damit zur Verselbstän-
digung und Vereinheitlichung der österr. Län-
der († Österreich) ein wesentl. Schritt getan.
Das Kanzleipersonal teilte sich unterhalb des
Kanzlers in eine niederösterr. und eine inner-
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österr. Abt. Die Hofkammer war weiterhin nicht
in der Lage, die ksl. Finanzen zu sanieren. Re-
formversuche in den 1620er blieben weitgehend
fruchtlos, führten aber 1628 zur Aufhebung der
niederösterr. Kammer und zu ihrer zeitweilig
wiederum revidierten Vereinigung mit der Hof-
kammer. Einige Hofkammerräte verknüpften
ihre unmittelbaren Amtsaufgaben mit priv. Fi-
nanzgeschäften und traten in großem Stil als
Darlehensgeber auf, wobei sie die Rückzahlun-
gen über ihr Amt sicherten. Ämter insbes. in der
Finanzverwaltung leisteten der persönl. Berei-
cherung vieler Hofleute Vorschub. v. a. in den
späteren Jahren geriet das Gebaren der Hof-
kammer immer stärkere Kritik, bes. des finan-
ziell von ihr abhängigen Hofkiegsrats sowie ei-
gener Mitglieder. Spannungsreich war bes. in
den 1650er Jahren auch ihr Verhältnis zum
Obersthofmeisteramt.

Im Bereich der Hofverwaltung wurde der
(Oberst)Hofmarschall in Auseinandersetzun-
gen mit dem Obersthofmeisteramt und der aus-
greifenden Hofkanzlei in seinen Befugnissen
immer weiter zurückgedrängt. Unter F. III. wur-
de der Rekurs vom Hofmarschallgericht zum
Reichshofrat zulässig. Die Instruktion für den
Hofmarschall wurde unter F. III. 1637 unter An-
lehnung an diejenige Maximilians II. neu ausge-
arbeitet und 1651 bei der Revision des Hofstaats
v.a im Hinblick auf die Entscheidung von Rang-
fragen überarbeitet. Bes. konfliktträchtig war
auch die Vergabe der Hofquartiere durch den
Hofmarschall.

In Graz setzte F. II. den Umbau (1570 bis
1600) der ma. Burg nach Plänen des Wiener
Hofarchitekten Ferabosco fort und ließ auch die
Arbeiten an der Grabkapelle in der Kirche des
Augustiner-Chorherrenstiftes und Bischofssit-
zes Seckau weiterführen, 1614 jedoch mit dem
Bau des Mauseoleums neben dem Grazer Dom
mit einer cuppola imperiale beginnen. Für die
Wiener Hofburg war der Ks. als Bauherr weni-
ger bedeutsam (etwa: Kapelle, Badehaus, Brun-
nenerneuerung, Basteierweiterung). Wichtiger
wurde der auf Wunsch der Ks.in ausgeführte
Bau eines hölzernen Tanz- und Festsaals als
Vorgängerbau des späteren Redoutensaales
(um 1629/30). Der Ks.in Eleonora, auf die auch
die Einrichtung einer Loretokapelle in der Wie-

ferdinand ii. (1619–37) und ferdinand iii. (1637–57)

ner Augustinerkirche in den 1620er Jahren zu-
rückgeht, waren seit 1622 auch der Vorgänger-
bau Schönbrunns und seit 1623 die Favorita zu-
gewiesen, deren Umbau 1625 abgeschlossen
wurde. Die Favorita wurde ebenso wie das Lust-
schloß Laxenburg in ein System saisonaler
Res.en eingebunden, zu dem auch Ebersdorf
gehörte, das 1660 ein vollständiges Kaiserap-
partement erhielt. F. III. ließ in Wien die Hof-
kapelle neu ausstatten und das baufällige Ball-
und Kunsthaus von Giovanni Battista Carlone
renovieren, der auch das 1619 verwüstete
Schloß bei Preßburg wiederherstellte. Der Wie-
ner Hofgarten erhielt etwas später eine neue
Grotte. 1652 errichtete Giovanni Burnacini ein
Komödienhaus im Bereich der Hofburg. Die Fa-
vorita ging nach dem Regierungsantritt F.s III.
an die neue Ks.in und wurde zw. 1642 und 1655
durch Carlone mit einem neuen Lustgarten, ei-
nem zweiten Hof, einem Kaiser- und Kaiserin-
nenappartement ausgebaut. Die Wwe. F.s II.
ließ 1642/43 den Vorgängerbau Schönbrunns in
italien. Stil erweitern. In Prag wurde unter F. III.
zw. 1638 und 1643 in der Burg ein neues Ap-
partement für die Ks.in und später eine Kapelle
errichtet. Ehzg. Leopold Wilhelm wählte 1656
die Stallburg für seine außerordentl. bedeutsa-
me Kunstsammlung.

Die Gewerbezählung in Wien von 1621 er-
gab, daß 1366 bürgerl. Meistern 400 bis 500
hofbefreite Handwerker gegenüberstanden,
deren Zahl später noch anstieg und deren Frei-
briefe nach 1629 meist durch die österr. Hof-
kanzlei ausgestellt wurden. Die Versorgung mit
Verbrauchsgütern erfolgte somit hauptsächl.
aus der Res., wofür auch Hofeinkäufer unter
der Kontrolle des Hofkontralors zuständig wa-
ren. Luxusgüter, darunter zahllose Geschenke
für Botschafter, Adelige oder Familienmitglie-
der, v. a. Goldketten und Silbergeschirre bzw.
Schmuckstücke und Preziosen wie Diamant-
sträuße, wurden hingegen meist aus dem Ge-
heimen Kammerzahlamt bezahlt oder unter
den außerordentl. Ausgaben verbucht. Von den
auswärtigen Lieferanten sind bes. Augsburger
Handwerker sowie die Miseroni zu nennen. Für
die Mitglieder des Kaiserhauses standen eigene
Schneider zur Verfügung, Livreen ließ man
hingegen in der Regel außerhalb des Hofes an-
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fertigen. Südfrüchte wurden wohl eher der Zier
halber in der Hofburg gezüchtet (Feigen und
Granat), ebenso gab es dort einen kleineren
Gemüsegarten. Rindfleisch bezog der Hof vor-
nehml. aus Ungarn, Wild aus der sehr intensi-
ven höf. Jagd, Wein u. a. aus Niederösterreich.

Für die Geschichte der Münzprägung stellt
die Regierung F.s. II. einen dramat. Abschnitt
dar. Zwar waren 1619 bis auf Tirol und die Vor-
lande die habsburg. Lande wieder in einer
Hand vereinigt († Österreich), doch prägte in
den böhm. Wirren der Winterkg. ebenso wie
die böhm. Stände († Böhmen). Es folgte mit
der berüchtigten »Kipper- und Wipperzeit« ein
einzigartiger monetärer Zusammenbruch. Seit
1620 war in † Böhmen und Mähren, aber auch
in Wien, Graz, Klagenfurt und Hall minderwer-
tig gemünzt worden. Am 22. Jan. 1622 schloß
der Ks. mit einem Münzkonsortium, an dem
teils offen, teils verdeckt, u. a. Karl von Liech-
tenstein und Hans de Witte, Wallenstein und
Eggenberg, aber auch einige Hofkammerleute
beteiligt waren, einen einjährigen Pachtvertrag
über die Prägestätten in † Böhmen, Mähren
und Niederösterreich († Österreich). Flankie-
rende Maßnahmen wie Abnahmezwang neuer
minderwertiger Münzen ergänzten diese
Grundlage für eine systemat., wirtschaftl. rui-
nöse Münzverschlechterung. Begünstigt wur-
den dagegen die Kriegsfinanzierung sowie die
Beteiligten. Seit 1622 wurde zuerst im an †
Bayern verpfändeten Oberösterreich entwertet,
1623 folgte der Ks., bis 1623 zur alten Münze
bei einer Entwertung auf 1/8 zurückgekehrt
wurde. F. II. deckte zeitlebens die Beteiligten
des Münzkonsortiums, so daß eine Untersu-
chung erst unter F. III. stattfand. Die Schadens-
ersatzforderungen gegen die Erben Liechten-
steins in Höhe von 31 Mio. Gulden in guter
Münze konnten mit 275 Tsd. Gulden abgegli-
chen werden, bevor Leopold I. das Absolutori-
um erteilte. Unter F. III., der seit 1626 ein ei-
genes Münzrecht in Glatz hatte, konnte die
Münzprägung bei geringem Umlauf an landes-
eigenen Münzen inflationsfrei weiter konsoli-
diert, nicht aber zufriedenstellend geordnet
werden. In den einzelnen Landschaften wurde
weiterhin unterschiedl. ausgemünzt, die Wie-
ner Münze war kaum rentabel, während die mit

Metall gut versorgten Prägestätten in Ungarn,
Kremnitz und Nagybánya florierten. Die Gold-
prägung des 17. Jh.s erreichte unter F. III. indes
ihren Höhepunkt.

Das ksl. Hofzahlamt, die wichtigste Rech-
nungsstelle des Hofstaates, bezog seine Geld-
mittel bzw. sein Anweisungspotential aus ei-
ner nach Hunderten zählenden und kaum
überschaubaren Menge von verschiedenen Ein-
nahme- und Vermögensstellen sowie Einzel-
personen. Die zahlungskräftigsten waren unter
F. II. und F. III. (im folgenden Einnahmen des
Hofzahlamtes von 1618 bis 1657) die der
böhm. Krone mit einem Beitrag von über 10
Mio. Gulden aus den verschiedenen böhm.,
mähr. und schles. Rent- und Steuerämtern,
Herrschaften und sonstigen Stellen. Aus Un-
garn lieferten der Oberdreißiger der Herr-
schaft Ungarisch-Altenburg mit ca. 700 Tsd.
Gulden und die Kammer Kremnitz mit ca. 1,7
Mio Gulden die größten Posten. Niederöster-
reich trug mit über 2 Mio. Gulden aus dem
Landschaftseinnehmeramt, über 2 Mio. Gul-
den aus dem Handgrafenamt Niederösterreich
und Mähren, mit etwa 3 Mio. Gulden aus dem
niederösterr. Salzamt und annähernd 800 Tsd.
Gulden aus der Maut Wien zur Finanzierung
des Hofstaats bei. Der oberösterr. Landschafts-
einnehmer lieferte etwa 1,2 Mio. Gulden, hin-
zu kamen bes. die Mautstellen von Ybbs und
Linz, während das innerösterr. Hofpfennigamt
über 2 Mio. Gulden zahlte. Annähernd 1,5
Mio. Gulden waren außerordentl. Einnahmen,
worunter auch Darlehen Adeliger fielen. Die
Ausgaben des Hofzahlamtes stiegen unter F.
II. auf über 1 Mio. Gulden jährl., unter F. III.
auf über 2 Mio. Gulden jährl. Im Mittel wur-
den (bei erhebl. Abweichungen in einzelnen
Jahren) aus dem Hofzahlamt zw. 1639 und
1657 jährl. etwa 70 Tsd. Gulden in die Gehei-
me Kammer geleistet, während an Küche, Kel-
ler und Somelier zusammen etwa 160 Tsd.Gul-
den gingen. Die Versorgung der Pferde (Hof-
futter) kostete über 100 Tsd. Gulden, annä-
hernd 400 Tsd. Gulden wurden im Mittel für
Tilgung und Zinsen aufgebracht, 100 Tsd. Gul-
den für Gnadengaben, deren größter Teil an
den Hofadel ging; mit etwa 90 Tsd. Gulden
jährl. wurden Reisekosten der Hofleute abge-
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glichen. Die finanziell schwierigste Zeit waren
die letzten Kriegsjahre, in denen das Hofzahl-
amt teilw. die Zahlung von Hofbesoldungen
einstellte. Hofjuden spielten für den Kaiserhof
zu dieser Zeit eine noch gänzl. untergeordnete
Rolle. 1632/33 ist explizit der Hofjude Fröschl
erwähnt. Daneben aber wurden Judenschaften
zu Zahlungen an das Hofzahlamt herangezo-
gen, in den 1620er Jahren diejenigen von Ei-
senstadt, † Worms und Frankfurt am Main
(auch 1630). Die Judenschaft Wiens und in den
1650er Jahren auch die Niederösterreichs wur-
den 1619 und in den 1620er Jahren, mehrfach
in den 1630er Jahren sowie zw. 1650 und 1657
mit insgesamt etwa 150 Tsd. Gulden stark in
Anspruch genommen.

Nur zu wenigen bemerkenswerten Persön-
lichkeiten des ksl. Hofes liegen mehr oder we-
niger ausführl. Studien vor. Eine Ausnahme
machen etwa Wallenstein, Auersperg, Lisola,
Eggenberg, Lobkowitz, die Trautson und seit
kurzem auch Montecuccoli sowie Gundaker
Fs. von Liechtenstein, der zeitw. Obersthof-
meister F.s. II. war. Bes. zu beklagen sind die
Kenntnislücken über Maximilian Gf. von
Trauttmansdorff, doch auch die übrigen
Hofleute bzw. Familien wie bes. die Breuner,
Cavriani, Harrach, Jörger, Khevenhüller, Ko-
lowrat, Lamberg, Losenstein, Mansfeld, Meg-
gau, Pricklmayr, Puechheim, Slawata, Star-
hemberg, Waldstein und Weißenwolf-Ungnad
wären als kleiner Auszug zu nennen. Daneben
fehlen Arbeiten über die Gesandten bei Hof,
selbst über die Nuntien. Für eine vertiefte
Kenntnis gerade der Finanzpraxis des Hofes
wären Studien zu Hofkammerräten und Se-
kretären wie etwa Berchtold, Bonacina oder
Radolt von höchstem Interesse. Unter den dem
Hof verbundenen Wissenschaftlern ragt Atha-
nasius Kircher SJ heraus, der Mitgliedern des
Kaiserhauses einige seiner Arbeiten widmete,
so die »Musurgia Universalis«. Ansonsten
stand es mit der Förderung der profanen Wis-
senschaft trotz eines gewissen Interesses der
Ks. im 17. Jh., von zahlr. Stipendien abgese-
hen, nicht zum besten. Die Interessen wandten
sich weit mehr der Musik und der bildenden
Kunst zu. Die bedeutendsten Musiker am Kai-
serhof waren Giovanni Valentini, Antonio Ber-

ferdinand ii. (1619–37) und ferdinand iii. (1637–57)

tali, Pietro Verdina, Johann Jakob Froberger
und Wolfgang Ebner. Auch Monteverdi schrieb
für den Kaiserhof. F. III. komponierte kleinere
musikal. Werke, verfaßte selbst vornehml. ita-
lien. Gedichte, die er mit seinem Bruder Leo-
pold Wilhelm austauschte, und unterstützte
die Gründung einer literar. Akademie, die sich
einige Jahre hielt; v. a. aber verhalf er der Oper
und dem Ballett zur Durchsetzung nördl. der
Alpen. Daneben waren bedeutende Tanzmei-
ster am Hof tätig. Unter den Architekten ragen
der 1605 geadelte Erbauer des Grazer Mauso-
leums, Giovanni de Pomis (auch Medaillen-
schneider) und unter F. III. Giovanni Burnacini
hervor. Geadelt wurden u. a. weiter der Maler
Justus Sustermans (1624), der Architekt Mel-
chior Stölzlin, der Maler Anton Stevens (1643),
1652 und 1653 die Maler Anselm von Hulle
und Joachim Sandrart sowie 1654 der Gießer
Balthasar Herold. Große Bedeutung hatten H.
von Aachen, Giovanni Peroni und Frans Lu-
yckx, wegen ihrer Kristall- und Edelsteinarbei-
ten die Miseroni. Die herausragende, vom Hof-
maler und Kanonikus Anton van der Baren be-
treute Kunstsammlung Leopold Wilhelms wies
1659 über 400 Gemälde zuzügl. Zeichnungen
sowie über 500 Skultpuren auf. Die Kunst-
sammlungen auch der übrigen Habsburger ge-
hören in diesem Zusammenhang zu den am
besten erforschten Gebieten. Anders steht es
mit den Hofzwergen, die es nicht nur in den
ksl., sondern bes. in den Hofstaaten junger
Ehzg.e wie etwa dem des Ehzg.s Carl Joseph
gab. Ihnen standen eigene Diener sowie Tafel-
decker zu. Die Ks. verfügten je über einen He-
rold für das Reich, Ungarn, † Böhmen und †
Österreich. Dem Hof standen unter F. II. und
F. III. Hofärzte, den Dynasten, auch den Ks.in-
nen, eigene Leibärzte zu, F. II. etwa Thomas
Mingonius und Gilbert Voss von Vossenberg,
F. III. etwa E. Sachs, Konrad Wechtler und Jo-
hann Wilhelm Managetta. F. III. standen als
Apotheker Paul Weidner, dem Ehzg. Leopold
Wilhelm Johann Gilgen zur Verfügung. Beicht-
väter F.s. II. waren Balthasar Valery SJ, Martin
Beccanus SJ und Wilhelm Lamormaini SJ, F.
III. hörten Johann Gans und Philipp Müller SJ.
An der Erziehung der jungen Habsburger nah-
men neben den Hofmeistern und Kämmerern
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sowie den Kammerzwergen auch Sprachmei-
ster, Tanz- und Fechtmeister teil. Bibliothekar
F.s. III. war Dr. Matthaeus Mauchter, Kanoni-
kus zu St. Stefan. In den unteren Rängen ka-
men Frauen im Hofstaat v. a. als Dienerinnen,
Wäscherinnen, Krankenpflegerinnen, aber
auch in größerer Zahl als Ammen vor. Adelige
Frauen bekleideten etwa die Hofmeisterstellen
bei den Ehzg.innen und sehr jungen Ehzg.en.
Zentral waren freilich die Hofstaaten der Ks.in-
nen und erwachsenen Ehzg.innen, die mit
Oberst- und Frauenzimmerhofmeisterin, zahlr.
adeligen Hofdamen sowie Kammerfrauen be-
setzt waren. Die Hofdamen, deren familiäre
Verflechtung mit Inhabern hoher Hofämter
auffällt, waren etwas geringer besoldet als die
Kämmerer (zuzügl. Dienerin), erhielten aber
nicht unerhebl. Abfindungen beim Ausschei-
den sowie anläßl. ihrer Hochzeiten (in der Re-
gel zus. 1900 fl). Die Hofstaaten der Ks.innen
waren in der Regel zu einem Teil mit Personal
aus dem Herkunftsland, stets jedoch auch mit
dt. Hofdamen besetzt und umfaßten meist zu-
mindest auch eine eigene Kuchlpartei. Mätres-
sen gab es am Hof F.s II. und F.s. III. dem Ver-
nehmen nach nicht. Bedingt durch die fort-
währenden Kriege gab es bei Hof stets Mili-
tärs, institutionalisiert im Hofkriegsrat, dane-
ben jedoch immer wieder an den Hof reisende
Offiziere, wegen des »stehengelassenen Hee-
res« auch nach dem Dreißigjährigen Krieg.
Das Militär wurde in den Vorzimmerordnun-
gen denn auch eigens bedacht. Bei der Rekru-
tierung des Hofpersonals war, von den weni-
gen protestant. Reichshofräten abgesehen, die
kathol. Konfession in der Regel unabdingbare
Voraussetzung. Bei höheren Hofämtern sah
sich der Ritterstand zunehmend marginalisiert
und vermochte nur mehr Kammerdienerstellen
und niedrigere Stellen in den Behörden zu er-
langen, der Herrenstand dominierte den Hof-
staat immer stärker. Bei den Herkunftsländern
der Inhaber höherer Hofämter standen unter F.
II. Innerösterreich und die sonstigen österr.
Hzm.er im Vordergrund († Österreich), unter
F. III. weitete sich der Bezugskreis in jeder
Richtung aus, die Ungarn bleiben jedoch
schwach vertreten. Während der ganzen Zeit
finden sich zahlr. italien. und südwestdt. Ade-

lige, immer weniger Spanier, stärker zuneh-
mend wieder Adelige aus den Ländern der
böhm. Krone († Böhmen).

Die höf. Repräsentation vollzog sich einer-
seits in den zahlr. Krönungen und teilw. auch
einigen Erbhuldigungen, wie auch bei den
zahlr. Reichs- und Kurfürstentagen. Bei diesen
Gelegenheiten trat der Hofstaat im engeren
Sinne jedoch hinter der Repräsentation des je-
weiligen Herrschaftszusammenhanges zurück,
wichtiger waren dann die Reichs- oder Landes-
ämter. Gleichwohl war bei den Hofreisen der
Hofstaat regelmäßig in großer Zahl vertreten,
die Einzüge, Schlüsselübergaben, Ansprachen
boten dann zur Repräsentation auch des Hofes
Gelegenheit. In Wien entfaltete der Hof ver-
gleichsw. wenig Prunk, bestand dafür aber
umso strenger auf der Einhaltung der einfa-
chen strengen Hoftracht sowie insbes. eines
auch für zeitgenöss. Maßstäbe äußerst stren-
gen Zeremoniells, das selbst Details des Zu-
sammentreffens, der Audienzen und bes. des
Essens mit den Herrschern präzise regelte. In
den Regelungsbereich fiel weiter die zwar stets
im Fluß befindl., doch immer rigide Hierarchie
der Mitglieder des Hofstaats und teilw. selbst
ihrer Angehörigen untereinander, die sich im-
mer weiter ausdifferenzierte und seit der Mitte
des 17. Jh.s noch die Handreichung der Gattin-
nen mittlerer adeliger Hofchargen regelte. Die
zahlr. Aufzeichnungen über Verhaltensmodi
wurden nach 1651 im laufend geführten Hof-
zeremonialprotokoll systematisiert. Die Ks.
vermochten sich jedoch in ihren Retiraden vom
Hofstaat abzuschotten und sich so gewisse
Freiräume zu erhalten. In diesem Rahmen wur-
de bes. die Kammermusik gepflegt. Im offizi-
ellen Bereich lag der Schwerpunkt auf größe-
ren Formen wie dem Ballett und der Oper, wel-
che mit der zweiten Gattin F.s. II. in Wien ih-
ren Siegeszug antraten. Die erste Ballettauffüh-
rung wird auf den 23. Aug. 1622 datiert, der
Beginn der Oper am Kaiserhof fällt in das zwei-
te oder dritte Jahrzehnt des 17. Jh.s, sie eta-
bliert sich mit kontinuierl. Aufführungen seit
den frühen 1620er Jahren. Zum Fasching sowie
zu Krönungen und Huldigungen sowie zu Ge-
burtstagen des Ks.s und der Ks.in wurden spä-
ter fast regelmäßig Opern und/oder Ballette
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unter Beteiligung der Hofgesellschaft zur Auf-
führung gebracht. Beim Fasching wurden die
sonst getrennt gepflegten Unterhaltungen der
Oper und der Kammermusik, der »Wirtschaft«
und des Maskenfestes, der commedia dell’arte
und des Balletts zunehmend vereinigt, Feuer-
werke erfreuten sich einiger Beliebtheit. Wäh-
rend Turniere kaum noch stattfanden, wurde
das Roßballett intensiv gepflegt. Zentral war
für den Wiener Hof die Demonstration des Ka-
tholizismus. F. II. und F. III. trugen zum Aus-
bau der Kirchen und Kl. sowie zur Durchdrin-
gung des öffentl. Raumes v. a. mit der bedeut-
samen Stiftung der Mariensäule durch F. III.
auf dem Wiener Platz am Hof sowie mit der
Teilnahme an Prozessionen, Gebeten in der
Öffentlichkeit, dem Besuch des Jesuitenthea-
ters sowie dem regelmäßigen Besuch der zahlr.
Wiener Konvente unter Begleitung des Hof-
staates bei. In diesen Zusammenhang gehört
auch die Hoftrauer. Die Hofjagd nahm unter F.
II. und F. III. einen wichtigen Platz ein, wovon
Jagdtagebücher der Ks. zeugen. F. III. war zw.
1638 und 1657 an über 550 Tagen auf Jagd. Da
davon neun Jahre wegen der Abwesenheit von
Wien oder aus Krankheitsgründen sehr dürftig
ausfielen, ergeben sich für die normale Jagdsai-
son durchschnittl. etwa fünf bis 12 Jagdtage
pro Monat. Gejagt wurde mit sehr wenigen
Ausnahmen in der unmittelbaren Umgebung
Wiens, bes. in den Donauauen. Die Jagd ist
dem Bereich höf. Repräsentation nicht gänzl.
zuzuordnen, häufig wies sie bezügl. der Be-
gleitung und Jagdarten mehr »privaten« Cha-
rakter auf.

F. II. und F. III. verwendeten wie †Matthias
auf der Basis des von † Ferdinand I. geschaffe-
nen Wappentypus (von Ungarn und Böhmen
gevierter Schild) teilw. den österr. Binnenschild
allein als Herzschild. Im 17. Jh. verliehen zwar
die span. Habsburger den habsburg. Hausor-
den (Orden vomGoldenen Vlies), doch konnten
die österr. Habsburger für ihre Hofleute diesen
erwirken, so daß es regelmäßig zu festl. Or-
densverleihungen kam. DieWwe. F.s. III., Ks.in
Eleonora, gründete 1668 den Sternkreuzorden
für adelige kathol. Damen.

ferdinand ii. (1619–37) und ferdinand iii. (1637–57)

† A. Habsburg † C.1. Graz † C.1. Linz † C.1. Prag

† C.1. Wien † C.1. Wiener Neustadt

Q. Die wichtigsten Quellen zum ksl. Hof befinden

sich im Österreichischen SA, dort im HHStA, dem Hof-

kammerarchiv, dem Kriegsarchiv (Allgemeines Verwal-

tungsarchiv), in der Österreichischen Nationalbibliothek

(ÖNB) sowie in den österr. Landeshauptstädten, v. a. in

St. Pölten, Graz, Linz und Klagenfurt, weniger in Inns-

bruck. – Mit Gewinn heranzuziehen sind die Familienar-

chive der Inhaber wichtiger Hofämter vornehml. in Öster-

reich und Tschechien, aber auch Dtl., Ungarn und Nord-

italien. – Aufschlußreiche ungedruckte Gesandtenbe-

richte liegen vornehml. in Simancas, Paris, London,

Stockholm und Rom. – Von den gedruckten Quellen sind

bes. hervorzuheben: Nuntiaturberichte aus Deutschland.

Nebst ergänzenden Aktenstücken. Abt. 4: Siebzehntes

Jahrhundert, hg. vom K. Preuß. Historischen Institut in

Rom, Berlin 1895–1913; Die Relationen der Botschafter

Venedigs über Deutschland und Österreich im siebzehn-

ten Jahrhundert, Bd. 1. K. Mathias bis K. Ferdinand III.,

hg. von Joseph Fiedler, Wien 1867 (FRAU. Österrei-

chische Geschichtsquellen, 2. Abt.); dann die große

Quellensammlung Österreichische Zentralverwaltung,

1907. Bedeutsam ist weiter die ausführl. Schilderung des

Nuntius Caraffa: Carlo Caraffa, Vescovo d’Aversa. Rela-

tione dello stato dell’Imperio e della Germania fatta dopo

il ritorno della sua Nuntiatura appresso l’Imperatore

1628, hg. von Joseph Godehard Müller: in: AÖG 23

(1860) S. 101–450.

L. Adler, Guido: Musikalische Werke der Kaiser

Ferdinand III., Leopold I. und Josef I., Wien 1892. – Alb-

recht, Dieter: Ferdinand II, in: Kaiser der Neuzeit,

1990, S. 125–141, 478f. – Annales Ferdinandei 1–12,

1721–26. – Antonicek, Theophil: Musik und italieni-

sche Poesie am Hofe Kaiser Ferdinands III., in: Anzeiger

der österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Phil.-hist. Klasse 126 (1989) S. 1–22. – Barker, Thomas

M.: Army, Aristocracy, Monarchy. Essays onWar, Society,

and Government in Austria, 1618–1780, New York 1982

(East European Monographs, 106). – Benedik, Christi-

an: Die herrschaftlichen Appartements. Funktion und

Lage während der Regierungen von Kaiser Leopold I. bis

Kaiser Franz Joseph I., in: Österreichische Zeitschrift für

Kunst- und Denkmalpflege 51 (1997) S. 552–570. – Bé-

renger, Jean: Finances et absolutisme autrichien dans

la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris 1975 (Travaux du

Centre de recherches sur la civilisation de l’Europe mo-

derne, 17). – Bireley, Robert: Religion und Politics in

the Age of the Counterreformation, Chapel Hill 1981. –
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Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder

seit demWestfälischen Frieden (1648), Bd. 1 (1648–1715),

hg. von Ludwig Bittner und Lothar Gross, Oldenburg

u. a. 1936. – Coreth, Anna: Pietas Austriaca. Österrei-

chische Frömmigkeit im Barock, 2. erw. Aufl., München

u. a. 1982. – Dreger 1914, hier S. 164–220. – Duindam

1998. – Ehalt, Hubert Christian: Ausdrucksformen ab-

solutistischer Herrschaft. Der Wiener Hof im 17. und 18.

Jahrhundert, München 1980 (Sozial- und Wirtschaftshi-

storische Studien, 14). – Ernstberger, Anton: Hans de

Witte, Finanzmann Wallensteins, Wiesbaden 1954

(VSWG. Beiheft, 38). – Evans 1986. – Fidler, Katha-

rina: Mäzenatentum und Politik amWiener Hof. Das Bei-

spiel der Kaiserin Eleonora Gonzaga-Nevers, in: Inns-

brucker historische Studien 12/13 (1990) S. 41–68. –

Franzl, Johann: Ferdinand II. Kaiser im Zwiespalt der

Zeit, Graz u. a. 1978. – Gall, Franz: Österreichische

Wappenkunde,Wien u. a. 1977. –Gross 1933, hier S. 41–

53. – Gschliesser 1942. – Haan, Heiner: Kaiser Fer-

dinand II. und das Problem des Reichsabsolutismus, in:

HZ 207 (1968) S. 297ff. – Habsburger, 1993. – Haupt,

Herbert: Archivalien zur Kulturgeschichte des Wiener

Hofes. 1. Tl.: Kaiser Ferdinand III. Die Jahre 1646–1656,

in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien

75 (1979) S. 195ff. – Hawlik van deWater 1989. –

Hengerer Mark: Kaiserhof und Adel in der Mitte des

17. Jahrhunderts. Eine Kommunikationsgeschichte der

Macht in der Vormoderne, Diss.phil. Univ. Konstanz

2002. –HornMelton 1925. –Hurter, Friedrich von:

Geschichte Ferdinands II., 11 Bde., Schaffhausen 1850–

64. – Jungwirth, Helmut: Das Münzwesen Kaiser Fer-

dinands III., in: Veröffentlichungen des Verbandes Öster-

reichischer Geschichtsvereine 18 (1969) S. 317–324. –

Koch, Matthias: Geschichte des Deutschen Reiches un-

ter der Regierung Ferdinands III., 2 Bde.,Wien 1865–66. –

Kühnel 1964. – Lhotsky, Alphons: Die Geschichte

der Sammlungen. Erste Hälfte. Von den Anfängen bis

zum Tode Kaiser Karls VI. 1721 (Festschrift des Kunsthi-

storischen Museums zur Feier des Fünfzigjährigen Be-

standes. Zweiter Tl. Die Geschichte der Sammlungen),

Wien 1941–45. – Loserth, Johann: Der Huldigungs-

streit nach demTode Erzherzog Karls II. 1590–1592, Graz

1898 (Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungs-

geschichte der Steiermark, 2). – Mecenseffy, Grete:

Habsburger im 17. Jahrhundert. Die Beziehungen der

Höfe von Wien und Madrid während des Dreißig-

jährigen Krieges, in: AÖG 121 (1955) S. 1–91. – Menčík,

Ferdinand: Beiträge zur Geschichte der kaiserlichen

Hofämter in: AÖG 87 (1899) S. 447–563. – Mraz,

Gottfried/Haupt, Herbert: Das Inventar der Kunstkam-

mer und der Bibliothek des Erzherzogs Leopold Wilhelm

aus dem Jahre 1647, in: Jahrbuch der kunsthistorischen

Sammlungen inWien 77 (1981) S. 225ff. – Ortlieb, Eva:

Im Auftrag des Kaisers. Die kaiserlichen Kommissionen

des Reichshofrats und die Regelung von Konflikten im

Alten Reich (1637–1657), Wien u. a. 2001 (Quellen und

Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten

Reich, 38). – Ortlieb, Eva/Schnettger, Matthias:

Bibliographie zum Westfälischen Frieden, Münster 1996

(Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der

Neueren Geschichte e.V., 26). – Polleross 1998. –

Press, Volker: Die kaiserliche Stellung im Reich zwi-

schen 1648 und 1740. Versuch einer Neubewertung, in:

Stände und Gesellschaft im Alten Reich, hg. von Georg

Schmidt (Veröffentlichungen des Instituts für europä-

ische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte,

Beiheft 29), Stuttgart 1989, S. 51–80. – Probszt 1994,

hier S. 440–461. – Rainer, Johann: Der Prozeß gegen

Kardinal Klesl, in: Römische Historische Mitteilungen 5

(1961/62) S. 35–163. – Regele 1949. – Repgen, Konrad:

Ferdinand III., in: Kaiser der Neuzeit, 1990, S. 142–167,

480–482. – Schindler, Otto G.: »Mio Compadre Im-

peratore«. Comici dell’arte an den Höfen der Habsburger,

in: Maske und Kothurn 38 (1996/97) S. 25–154. –

Schreiber, Renate: Erzherzog Leopold Wilhelm. Kir-

che, Krieg und Kunst, Dipl. Wien 1998. – Schwarz

1943. – Seifert, Herbert: Die Oper amWiener Kaiserhof

im 17. Jahrhundert, Tutzing 1985 (Wiener Veröffentli-

chungen zur Musikgeschichte, 25). – Sellert, Wolf-

gang: Die Ordnungen des Reichshofrates 1550–1766, 2

Bde., Köln 1980/90 (Quellen und Forschungen zur höch-

sten Gerichtsbarkeit im alten Reich, 8). – Sienell, Ste-

fan: Die Geheime Konferenz unter Kaiser Leopold I. Per-

sonelle Strukturen und Methoden zur politischen Ent-

scheidungsfindung am Wiener Hof, Frankfurt am Main

u. a. 2001 (Beiträge zur neueren Geschichte Österreichs,

17). – Spielman, John P.: The City and The Crown. Vien-

na and the Imperial Court 1600–1740, West Lafayette/In-

diana 1993. – Squicciarini, Donato: Die Apostoli-

schen Nuntien in Wien, Vatikanstadt 1999. – Sturm-

berger, Hans: Kaiser Ferdinand II. und das Problem

des Absolutismus, Wien 1957. – Suvanto, Pekka: Wal-

lenstein und seine Anhänger am Wiener Hof zur Zeit des

zweiten Generalats 1631–1634, Helsinki 1963. – Thiel,

Viktor: Die innerösterreichische Zentralverwaltung

1564–1749. Die Hof- und Zentralbehörden Inneröster-

reichs 1564–1625/1625–1749, in: AÖG 105 (1917) S. 1–210;

AÖG 111 (1930) S. 497–670. – Vocelka/Heller 1997. –
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Warnke, Martin: Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des

modernen Künstlers, 2. Aufl., Köln 1996. – Wien im Drei-

ßigjährigen Krieg. Bevölkerung – Gesellschaft – Kultur –

Konfession, hg. von Andreas Weigl, Wien 2001 (Kul-

turstudien, 32). – Winkelbauer, Thomas: Fürst und

Fürstendiener. Gundaker von Liechtenstein, ein

österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeital-

ters,Wien u. a. 1999 (MIÖG. Ergänzungsbd., 34). –Win-

kelbauer, Thomas: Nervus Belli Bohemici. Die finan-

ferdinand ii. (1619–37) und ferdinand iii. (1637–57)

ziellen Hintergründe des Scheiterns des Ständeaufstands

der Jahre 1618 bis 1620, in: Folia Historica Bohemica 18

(1997) S. 173–223. – Žolger 1917.

Mark Hengerer

FERDINAND III. (1637–57)
Siehe unter: B.1. Ferdinand II. (1619–37) und

Ferdinand III. (1637–57)



KURFÜRSTEN(TÜMER)

MAINZ, EBF.E VON

I. Erzstift, ranghöchstes Kfsm. (Reichserz-
kanzler), Mitglied des Kurrheinischen Reichs-
kreises. Der Inhaber der Sancta Sedes Moguntina
ist Metropolit der größten abendländ. Kirchen-
provinz mit bis zu 15 Suffraganbm.ern.

Das 1085 erstmals so genannte territorium
Moguntinum erreichte seine größte Ausdehnung
im 13. und 14. Jh. Durch die Ereignisse der
Mainzer Stiftsfehde von 1461/62 und in der Zeit
der Reformation erlitt es beträchtl. Einbußen.
Es handelte sich um ein nur wenig zusammen-
hängendesGebilde aus vier Schwerpunkten und
einigem Streubesitz, das von der Nahe bis nach
Thüringen und von der Jagst bis zum Harz
reichte. Das Unterstift mit dem Zentrum M. er-
streckte sich von der Nahe über den Rheingau
bis ins Hessische und an die Bergstraße; von †
Aschaffenburg aus wurde das Oberstift vom
Main über die Tauber bis zur Jagst verwaltet.
Neben dem Streubesitz um Amoeneburg und
Fritzlar sind das Eichsfeld und das Gebiet um
die Stadt Erfurt als die beiden anderen Zentren
zu nennen.

Bereits für die Mitte des 4. Jh.s läßt sich in
M. eine christl. Gemeinde unter episkopaler
Leitung vermuten; seit der zweiten Hälfte des 6.
Jh.s ist die Bischofsliste lückenlos eruierbar. St.
Bonifatius († 754) war Ebf. ad personam.

Ebm. 782–1802, dann als Bm. zum Ebm.
Mecheln und 1821 zum Ebm. Freiburg. Neben
den beiden kurzlebigen bonifatian. Gründun-
gen Erfurt und Büraburg sind folgende Suffra-
gane (jeweils mit Daten der Zugehörigkeit zum
Ebm. M.) zu nennen: † Straßburg 795–1802, †
Worms 747–1802, † Speyer 747–1802, † Chur
843–1802, † Augsburg 798–1802, † Konstanz
795–1802, † Würzburg 741/42–1802, † Eich-
stätt 741/48–1802, † Verden um 787–1631/48, †
Paderborn um 800–1802, † Hildesheim um
800/15–1802, † Halberstadt um 827–1648, †
Prag 973–1344,†Olmütz um 976/1063–1344,†
Fulda 1755–1802.

II. Bereits seit dem 9. Jh. läßt sich als zen-
trale Figur des Hofes der Vizedom ausmachen,
der als Hofmarschall, Verwalter der Bischofs-
pfalz und oberster Aufseher der ebfl. Güter und
Einkünfte fungierte. Ihm waren die vier Haus-
beamten Kämmerer, Marschall, Truchseß und
Schenk nachgeordnet. Deren Aufstieg setzte
unter Ebf. Albrecht I. von Saarbrücken nach
1120 ein, als das sich von verschiedenen Zentren
her bildende Herrschaftsgebiet nicht mehr von
einer zentralen Instanz kontrolliert und verwal-
tet werden konnte. Aus dem Hausamt mit zen-
tralem Charakter entstanden die territorialen
Ämter von vier Vizedomen im Unter- und Ober-
stift, im Eichsfeld und in Erfurt. Erste Belege für
das Amt des Truchseß und des Marschalls fin-
den sich für 1123.

Das Amt des Kämmerers läßt sich bis ins 11.
Jh. zurückverfolgen; für 1108 sind ein camerarius
curiae und ein camerarius urbis belegt, die beide
Stiftspröpste waren. Der von 1139–52 bezeugte
Stadtkämmerer Arnold von Selenhofen, Propst
von Aschaffenburg und St. Peter in M., der 1153
den ebfl. Stuhl bestieg, diente auch Konrad III.
und Friedrich Barbarossa als Hofkapellan und
zuletzt als Reichskanzler.

Es entwickelten sich titulare Erz- und Er-
bämter, die das Bild des noch für lange Zeit am-
bulanten Hofes prägten. Das Erzmarschallamt
wurde seit 1347 von den Lgf.en von † Hessen
eingenommen, während das Untererzmar-
schallamt bis 1553 erbl. in der Hand der Familie
Waldeck von Ueben lag und dann an die Familie
von Heusenstamm kam. Für das Amt des Erz-
truchseß sind seit 1422 die Hzg.e von † Pfalz-
Zweibrücken nachweisbar; als Untererztruch-
sesse fungierten bis 1617 Mitglieder der Familie
von Kronberg. Bis 1559 hatten die Gf.en von
Rieneck das Erzkämmereramt inne, es folgten
ihnen die Gf.en von Stolberg-Königstein. Das
Erzschenkenamt wurde bis 1602 von den Gf.en
von Nassau-Wiesbaden ausgeübt und blieb in
der Folge für 60 Jahre unbesetzt.

Aus den Zeugenreihen der Urk.n ist ersichtl.,
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daß als Vorform ständiger Räte des Ebf.s Pröp-
ste der großen Stifte, Mitglieder des Domkapi-
tels und Kapläne der ebfl. Kapelle in Erschei-
nung treten. Zw. Kapelle und Kanzlei bestanden
naturgemäß enge Verbindungen, doch sind
Kanzlei und Rat noch nicht als etablierte Behör-
den anzusprechen. Der Rat, im 14. Jh. erstmalig
erwähnt, bestand aus einer locker gefügten
Gruppe von durchaus nicht ständig präsenten
gelehrten und ungelehrten Vertrauten des Ebf.s
geistl. und weltl. Standes. Darunter befanden
sich immer wieder auch Domherrn. In seinem
Streben nach Mitregierung hat das Domkapitel
mit der Wahlkapitulation für Diether von Isen-
burg 1459 durchsetzen können, daß der Ebf. als
dauernde Vertretung dieses Gremiums im jährl.
Wechsel zwei Domherrn zu berufen hatte, die
tägl. konsultiert werden sollten. Außerdem
wurde damals auch die Einsetzung eines Statt-
halters im Falle der Abwesenheit des Ebf.s ge-
regelt, was allerdings nicht dazu berechtigt, von
einem damit institutionalisierten Anteil am
Stiftsregiment zu sprechen. Festzuhalten ist in
diesem Zusammenhang aber, daß das Domka-
pitel im Unterstift einige Dörfer und die Stadt
Bingen unter seine unmittelbare Herrschaft
bringen konnte.

Die zentrale Landesverwaltung, bzw. deren
Vorform, fand bis zum Beginn des 16. Jh.s im
Rahmen des »weiten Hofes« statt. Die älteste
bekannte Hofordnung, 1505 durch Ebf. Jakob
von Liebenstein (1504–08) erlassen, regelte v. a.
die äußere Ordnung des Hofes, die Rangord-
nung der einzelnen Ämter und Personen, die
Verpflegung von Menschen und Pferden und
brachte auch eine gewisse Regelmäßigkeit in
die Regierungsgeschäfte, indem tägl. Ratssit-
zungen zu bestimmten Uhrzeiten angeordnet
wurden. Leider, und das gilt auch für die beiden
anderen Hofordnungen des 16. Jh.s (1532,
1584), sind keine Angaben zur Zahl der Perso-
nen und der Pferde, keine Aussagen zu der Ent-
lohnung und zu den Gesamtkosten des Hofes
enthalten und schließl. lassen sie auch nichts
über das Zeremoniell verlauten. Leider sind
auch keine Bestallungen überliefert, die nähere
Aufschlüsse geben könnten. Auch das Domka-
pitel wird mit keinem Wort erwähnt, obwohl
diese »Neid-Gemeinschaft«, zunehmend gfl.

mainz

und fsl. Aspiranten verdrängend und sich ex-
klusiv dem rhein. Niederadel öffnend, eine her-
ausragende Rolle im Erzstift M. spielte. Waren
es doch die wenigen, in engem Konnubium ste-
henden reichsritterschaftl. Familien des stifts-
fähigen Adels, die, neben dem Domkapitel (24
Kapitulare, 18 Domizellare) selbst, auch die füh-
renden Positionen in Regierung, Verwaltung,
Hofdienst und Militär in ihren Händen hatten.

Es blieb Kard. Ebf. Albrecht II. von Branden-
burg (1514–45) vorbehalten, den Weg zu einer
zeitgemäßen Verwaltung des Erzstifts zu be-
schreiten. Viele seiner Ordnungen, die mit den
von ihm für sein Erzstift † Magdeburg getrof-
fenen Regelungen in Verbindung zu bringen
sind, hatten bis zum Ende des Kurstaats Gültig-
keit. Zunächst wurde 1516 das Hofgericht als
ständiger Gerichtshof etabliert und von der allg.
Verwaltung getrennt. Als Hofrat mit geregelter
Geschäftsordnung fungierte seit 1522 der »be-
ständige Rat«, von dessen 13 Mitgliedern neun
vom Ebf. ernannt wurden (Hofmeister, Kanzler,
Marschall, zwei Domherren, zwei Rechtsge-
lehrte, zwei Vertreter des Adels), während die
übrigen vier von Prälaten, Adel, »unterer und
oberer« Landschaft entsandt wurden. Präsidiert
von einem Statthalter hatte dieses Gremium das
Regiment im Falle der Abwesenheit des Landes-
herrn auszuüben. Allerdings betrachtet die Hof-
ordnung von 1532 die Räte noch genauso zum
Hof gehörig, wie dies für 1505 bereits festge-
stellt worden ist. Die neue Geschäftsordnung
des Rates findet sich bezeichnenderweise zw.
den Anordnungen für die Küche und Ermah-
nungen zum gesitteten Benehmen des Hofge-
sindes. Erst mit der neuen Ordnung für Rat und
Kanzlei von 1541 wurde die Zentralverwaltung
zeitgemäß gestaltet; die gesamte Administrati-
on sollte vom Hofleben unabh. gemacht wer-
den. Leider läßt sich diese Entwicklung nicht
linear verfolgen, da eine Hofordnung des Ebf.s
Daniel Brendel von Homburg (1555–82) nicht
überliefert ist. In der zum Jahresbeginn 1584 in
Kraft gesetzten Hofordnung seines Nachfolgers
Wolfgang von Dalberg (1582–1601) werden die
Räte nur noch erwähnt, weil sie an der Hoftafel
verköstigt wurden. Die Trennung zw. Ratskol-
legium und Hofstaat war zwischenzeitl. vollzo-
gen worden.
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Das einflußreichste Mitglied des Hofrats
war der Hofmeister, der – mit dem bes. Vertrau-
en des Ebf.s ausgestattet – Lokalverwaltung und
Finanzwesen kontrollierte, zu diplomat. Ver-
handlungen herangezogen wurde, den Landes-
herrn in seiner Funktion als Vorsitzender des
Hofgerichts vertrat, kurz als Regierungschef
fungierte. Seine Anordnungen wurden durch
den Kanzler, und was den Hofstaat betraf, den
Haushofmeister als dessen Leiter durchgeführt.
Zusätzl. zu dem Hofmeister und demMarschall
trat, erstmals unter Ebf. Johann Schweikard von
Kronberg 1609 gen., als drittes Präsidiumsmit-
glied der Präsident des Hofrats in Erscheinung.
Seit 1675 hatte diese Stelle gemäß der Wahlka-
pitulationen stets mit einem Mitglied des Dom-
kapitels besetzt zu sein. Ihr Inhaber hat im spä-
teren 18. Jh. den Großhofmeister, der nur noch
bei zeremoniellen Anlässen in Erscheinung trat
und seine Aktivitäten in die Geheime Konferenz
verlagert hatte, verdrängt. Seit dem Ende des 17.
Jh.s bildeten sich im Hofrat gemischte Deputa-
tionen bzw. Kommissionen (Kriegswesen, Ge-
heimkonferenz, Kriminalsachen, Forst und
Jagd etc.). Ebf. Johann Friedrich Karl von Ostein
(1743–63) berief 1754 Konferentialminister in
die unter seinem Vorsitz tagende Geheime Ka-
binettskonferenz, die dann, umbenannt in Ge-
heime Staatskonferenz, zur Dauereinrichtung
wurde.

Die Finanzverwaltung des Erzstifts war 1522
dem Hofrat übertragen worden, der einen Kam-
merschreiber mit dieser Aufgabe betraute, der
auch nach dem Hofordnungen von 1532 und
1584 als Küchenmeister fungierte. Aus dem
Hofrat ausgegliedert wurde das Finanzwesen
und einer Kollegialbehörde unter Leitung eines
Kammerpräsidenten übertragen. Seit 1690 wur-
de die Arbeit der Hofkammerräte in Realdepar-
tements aufgeteilt, von denen es am Ende des
Kurstaates elf gab.

Was die Kanzlei betrifft, so ist festzuhalten,
daß weder für das 14. noch das 15. Jh. Kanzlei-
ordnungen überliefert sind, auch die Rangfolge
der Kanzleibediensteten läßt sich nicht eindeu-
tig ausmachen. Sie dürften aber fast alle dem
geistl. Stand angehört haben. Seit 1436 stand
ein Kanzler an der Spitze der Kanzlei; der Titel
wie auch der erste Inhaber dieses Amtes sind

wohl von † Kurpfalz übernommen worden. Die
Ordnungen Ebf. Albrechts II. von Brandenburg
von 1522 und 1541 befassen sich auch mit der
Reform des Kanzleiwesens, das in engen Bezug
zum Hofrat gebracht wurde. Kanzler und Se-
kretäre waren auch im Hofrat tätig. Mit der Ein-
richtung einer Geheimen Kanzlei sank die Hof-
kanzlei, im 18. Jh. als Regierungskanzlei be-
zeichnet, zur »Schreibstube des Hofrats« herab
und erscheint nicht mehr als eigenständige Be-
hörde. Das Archiv, eng mit der Kanzlei verbun-
den, wurde nach Lagerung in verschiedenen
Orten schließl. im 16. Jh. in M. im Kanzleibau
der Martinsburg eingerichtet.

Aus der Hofordnung von 1584 ist die Ver-
pflichtung der Hofbediensteten zu ersehen, ihre
Aufgaben in M. oder Aschaffenburg wahrzu-
nehmen. Erstmit demBau des kfsl. Schlosses in
M. ab 1627 ist der Hof, von Notsituationen ab-
gesehen, eindeutig in M. zu lokalisieren. Nach
dem Ende des Dreißigjährigen Krieges erfolgte
unter Ebf. Johann Philipp von Schönborn
(1647–73) und seinen Nachfolgern, darunter
bes. seinem Neffen Lothar Franz von Schön-
born (1695–1729), der Ausbau zur barocken Re-
sidenz- aber auch Festungsstadt. Der Stiftsadel
wetteiferte mit dem Bau von prächtigen Palais
und spielte am Hof die ihm gebührende Rolle.
Die ab 1740–97 jährl. erschienenen Hof- und
Staatskalender vermitteln einen guten Eindruck
von der Entwicklung zum glänzenden geistl.
Hof. Wurden für 1740 185 Stellen am Hof, wo-
bei eine Person auch zwei oder mehr Stellen
wahrnehmen konnte, aufgeführt, so waren es
i. J. 1792, als die frz. Revolutionstruppen M.
kampflos einnahmen, 397 Hofstellen. Davon
dürften etwa 90 mit Adligen besetzt gewesen
sein. Für die M.er Bürger brachte eine Beschäf-
tigung »bei Hof« neben einer gesicherten Ver-
sorgung auch einen Zuwachs an sozialem Pre-
stige. Für dasM.erWirtschaftsleben bot die Ver-
sorgung des Hofes bedeutende Gewinnmög-
lichkeiten. Ein Hoflieferant oder Hofhandwer-
ker hatte wesentl. günstigere Arbeitsbedingun-
gen als ein »normaler« Zunftmeister. Theater-
und Musikleben waren hoch entwickelt, die Re-
form der Universität 1784 brachte für M. eine
Führungsposition in Bezug auf die kathol. Auf-
klärung.
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Walter G. Rödel

trier

TRIER, EBF.E VON

I. Bf.e seit dem 3. Jh. (Bischofstuhl erstmals
314 belegt); als Ebf.e bezeichnet seit der bis 811
abgeschlossenen Wiederherstellung des Me-
tropolitanverbandes, Kfs.en, Erzkanzler des Hl.
Röm. Reiches für Gallien und das Arelat (offi-
ziell seit 1314), Administratoren der Reichsabtei
Prüm seit 1574/76.

Die Entstehung des späteren kurtrier. Terri-
toriums erfolgte von zwei Bereichen her. Der
ursprgl. Besitz lag im T.er Raum. Die hier bis in
die Spätantike zurückreichenden Ansätze zur
Herrschaftsbildung wurden 772 durch Grün-
dung einer Gft. auf Kosten des Episcopiums zu-
nächst etwas abgebrochen. Die Schenkung des
Bannforstes im Hunsrück durch Kg. Zwenti-
bold 897, die Verleihung von Immunität und
wichtigen Grafschaftsrechten an den Ebf.
898/902, die Bestätigung von Immunität und
Gft. 947 sowie die Übertragung eines kgl. Bann-
forstes in der Eifel 973 waren Grundlagen wei-
terer Entwicklung imW. Das 1018 von Heinrich
II. geschenkte Koblenz mit seiner Umgebung
hingegen bildete den Kern des späteren Nieder-
stifts an Untermosel, Rhein und Lahn. Folge-
richtig bildeten sich auf Dauer zwei Residenz-
schwerpunkte mit T. (bzw. auch Pfalzel ab
1377) und Koblenz (bzw. Ehrenbreitstein) her-
aus.

Nach Ansätzen zur Substanzerweiterung im
12. Jh. und weiterer Zurückdrängung auswärti-
ger laikaler Einflüsse, bes. der Ablösung der
Obervogtei der Pfgf.en 1197 durch Ebf. Johann,
wurden im 13. Jh. eine weitere Festigung und
ein Ausbau der ebfl. Herrschaft speziell durch
eine intensive Burgenpolitik in Angriff genom-
men. Dies gilt schon für Dietrich von Wied
(1212–42) mit der Errichtung vonMontabaur im
Westerwald und ersten Burglehensverträgen,
aber ebenso für seine Nachfolger Arnold von
Isenburg (1242–59), Heinrich von Finstingen
(1260–86) und Boemund von Warsberg (1289–
1299) mit Bau, Renovierung, Kauf, Pfander-
werb, Pfandablösung sowie Eroberung etl. Bur-
gen, u. a. auch in den Zwischenzonen an Mittel-
und Untermosel, ferner mit dem Erwerb von
Höfen, wichtigen Vogteirechten wie denen über
Wittlich und Münstermaifeld sowie von sonsti-



422 b.2. kurfürsten(tümer)

gen Ansprüchen. Die ebfl. Konsolidierungspo-
litik erlitt zu Beginn des 14. Jh.s durch die
Schwierigkeiten von Ebf. Dieter von Nassau
(1300–07) einen kurzfristigen Rückschlag. Un-
ter dem in Reichs- wie Territorialpolitik bedeu-
tenden Balduin von Luxemburg (1307–54) ge-
lang es aber durch günstige Umstände und den
Einsatz verschiedener Mittel bis hin zur Fehde,
eine stärkere Verbindung zw. den westl. und
rhein. Teilen Kurtriers zu schaffen. Weiterhin
kamen 1312 durch Pfanderwerb wichtige Ergän-
zungen mit Boppard und Oberwesel hinzu, wo
der Ebf. etwas später auch den lukrativen Rhein-
zoll gewann. In der Zeit Balduins wurde ebenso
die schon im 13. Jh. grundgelegte Ämterverfas-
sung fortentwickelt und flächendeckend eine
Untergliederung des Territoriums durchge-
führt, die zugl. geeignet war, Adelige über Amt-
mannstellen einzubinden.

Die Nachfolger Balduins, Boemund von
Saarbrücken (1354–62) und Kuno von Falken-
stein (1362–88), konnten die Substanz des Erz-
stifts wahren; unter Werner von Falkenstein
(1388–1418) und Otto von Ziegenhain (1418–30)
verstärkten sich aber die Schwierigkeiten der
T.er Kirche durch äußere wie innere Umstände.
Probleme durch die versuchte Einflußnahme
benachbarter Herrschaftsträger ebenso wie
durch starke Rolle von Teilen des Stiftsadels
kulminierten in der durch die Doppelwahl von
1430 bedingten Manderscheider Fehde; sie
brachte zugl. einen frühen Ansatz ständ. For-
mierung mit sich. Nach dem Tod von Jakob von
Sierck (1439–56), der eine durchaus erfolgrei-
che Bistums- und Territorialpolitik zw. den grö-
ßeren Mächten betrieb, kam es 1456 zu einer
erneuten landständ. Vereinigung und ab diesem
Zeitpunkt zu weiteren ständ. Aktivitäten, bei de-
nen das Domkapitel eine Zwitterstellung ein-
nahm.

Die Ebf.e Johann und Jakob von Baden
(1456–1503, 1503–11) konnten angesichts der
mächtigen Nachbarn ringsum – von † Burgund
bzw. † Habsburg als Erben der † Luxemburger
bis zur† Pfalz, denGf.en von†Nassau und den
1479 Katzenelnbogen erbenden Lgf.en von †
Hessen – das kurtr. Territorium nicht mehr aus-
weiten, es in seiner Substanz aber weiterhin er-
halten und durch Burgenausbau bzw. Rückkauf

verpfändeten Gutes festigen. Unter Richard von
Greiffenclau (1511–31) gelang es durch Verträ-
ge, u. a. auch durch den Erfolg in der Sickinger
Fehde 1522 und die Niederschlagung reforma-
tor. Bestrebungen, die landesherrl. Position in
begrenztem Umfang zu stärken. Jedoch wurden
durch die Reformation seit den dreißiger Jahren
verschiedene Teile weltl. Territorien, v. a.
rechtsrhein. von Nassau, Wied, Sayn-Wittgen-
stein und Solms, der T.er Kirchenhoheit ent-
zogen und dadurch Autorität und Machtstel-
lung der Ebf.e etwas geschwächt. Linksrhein.
konnten diese beim Eifeladel wie den Mander-
scheidern reformator. Bestrebungen hemmen;
auch griffen Reformbemühungen der Ebf.e von
Johann vonMetzenhausen bis Jakob von Eltz im
eigenen Stift. Nach den Turbulenzen von 1552,
als Mgf. Albrecht Alcibiades im Bund mit
Frankreich das Erzstift heimsuchte und der Ka-
thedralsitz und Residenzort Gefahr lief, an die-
ses überzugehen, deutete sich bald mit dem
Vertrag von Chambord 1552 und der Zusage des
Vikariates für † Metz, † Toul und † Verdun an
den frz. Kg. die Abtrennung der Suffraganbm.er
und damit ein weiterer Autoritätsverlust für die
Ebf.e an. Unter Jakob von Eltz kam aber noch
ein letzter größerer Gewinn für Kurtrier hinzu:
Auf ebfl. Betreiben erfolgte nach Einschaltung
einer päpstl. Visitationskommission 1574/76
die Inkorporation der Reichsabtei † Prüm. Das
Bestreben Philipps von Sötern 1625, die von
Rom zugesprochene Reichsabtei St. Maximin
als Kommende zu erhalten, scheiterte hingegen
am kaiserl. und span.Widerstand und zogmilit.
Operationen nach sich. Der Versuch des Ebf.s
1627, als Bundesgenossen gegen die span.
Machtansprüche im Erzstift Frankreich zu ge-
winnen, erwies sich insofern als gefährl., als
nunmehr von diesem eine sich in Residenzbe-
setzungen äußernde Bedrohung für das Erzstift
ausging und die span. Rückeroberung zu einer
langjährigen Gefangenschaft Philipps führte.
Insgesamt ging Kurtrier aus dem Dreißigjähri-
gen Krieg wirtschaftl., demograph. und auch
sonst stärker geschwächt, allerdings ohne
Schmälerung der territorialen Grundsubstanz
hervor. Die Fläche des Kfsm.s selbst blieb bis
ins ausgehende 18. Jh. weitgehend bestehen
und wird 1789 mit 5,404 qkm angegeben.
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II. Mit Domkapitel, Dom- und Stiftsklerus,
spätestens im 12. Jh. einem unter Einschluß der
Ministerialen agierenden Bischofsrat sowie
möglicherw. auch einem Priorenkolleg waren
etl. Personenverbände im direkten Umfeld der
Ebf.e als Organe zur Beratung und Delegierung
von Entscheidungen vorhanden, aus denen
auch ein Hof teilw. Personal rekrutieren konnte.
Ebenso existierten schon seit dem frühen MA
eine entspr. Schriftlichkeit und zeitw. eine au-
ßerordentl. Kunstfertigkeit im Umfeld des Do-
mes, in dessen Immunität sich die 1339 als
neben der Kurie Weiskirchen gelegene und
als Kamphof bezeichnete sog. curia episcopalis
befand. Die konstantin. Palastaula diente aber
als Stützpunkt (1008, 1096) und möglicherw.
schon im 10./11. Jh.als Amtssitz. Ihr sind auch
die in einer Zeugenliste von 1038 genannten Pa-
latini zugeordnet und als Personen gedeutet
worden, die aus dem ritterl. Umfeld des Ebf.s
stammten.

Die Umrisse eines ebfl. Hofes lassen sich je-
doch etwas genauer erst seit dem 13. Jh. fassen.
Der »Liber annalium jurium« (wohl aus dem
zweiten Jahrzehnt) erwähnt im Zusammenhang
mit dem Bischofspalast einen Walter de Palatio
sowie dessen Neffen, weiter einen ebfl. Kaplan,
einen magister palatii namens Herbrand sowie
den Kämmerer. Zugl. beschreibt er einige Auf-
gaben des letzteren, bes. im Zusammenhang
mit den Juden, den hier erstmals belegten Kam-
merhandwerkern sowie den Münzern. Ebenso
läßt sich im 13. Jh. eine eigene Palastgerichts-
barkeit erkennen, die sich auf den Palastbering
und auf zwei zu Dienstlehen verwendete Güter-
komplexe im Suburbium bezog und seit der
Mitte des Jh.s stärkere Aktivitäten entfaltete. Die
unterschiedl. Rechtsstellungen verschiedener
Personen zum Palast in späterer Zeit machen
Nachrichten deutlich, nach denen für die Fische
1340 der Palastkellner, für die Lohgerber und
Schuhmacher ca. 1350 der Palastmeister und für
die Kammerhandwerker weiterhin der Palast-
kämmerer verantwortl. war. Für die Durchset-
zung der ebfl. Gerichtsbarkeit bei der Landes-
herrschaft und als Appellationsinstanz hinge-
gen wurde 1458 ein eigenes Hofgericht institu-
iert.

Einzelne ebfl. Notare sind im 10. Jh. belegt,
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dann erscheinen ebfl. Kapläne, von denen 1107
gleich vier in einer Urk. als Zeugen auftreten.
Seit dem endenden 12. Jh. werden wiederum
neben ihnen ebfl. Notare gen., ebenso entwi-
ckelte sich seit dieser Zeit das trier. Offizialat bis
hin zu einer Kurie im 13. Jh., der Ende des 13.
Jh.s eine eigene Offizialatskurie in Koblenz zur
Seite trat. Die feste verwaltungsmäßige Tren-
nung inOber- undNiederstift unter Balduin von
Luxemburg im 14. Jh. verstärkte diese Duplizi-
tät. Eine institutionalisierte, eigene ebfl. Kanz-
lei war jedoch auch in dieser Zeit wohl noch
nicht vorhanden, da Balduin in entspr. Angele-
genheiten weiterhin stark auf die bewährten
Offizialate zurückgriff. Auch in der Folgezeit
gab es Überschneidungen personeller wie
sachl. Art zw. Offizialaten und Kanzlei; erst un-
ter Otto von Ziegenhain (1418–30) läßt sich eine
ebfl. Kanzleiorganisation erkennen. Der Erlaß
einer Kanzleiordnung macht ein fortgeschrit-
tenes Stadium deutl. Um 1500 bestand die ebfl.
Kanzlei dann aus einem Vorsteher, zwei Sekre-
tären, fünf Schreibern und einem Knecht.

Um 1330 wurde unter Ebf. Balduin zum er-
sten Mal der Versuch unternommen, die wich-
tigsten Urk.n und Privilegien zu sammeln und
mit einer kurzen Inhaltsangabe in einemKopiar
zu vereinen. Nachdem das sog. Balduineum
Kesselstatt mit ca. 2000 Urk.n entstanden war,
wurden drei weitere, themat. neu geordnete
Prunkhandschriften mit den Urk.n von unbe-
grenzter Gültigkeit angefertigt, von denen eines
als kleineres Reiseexemplar diente: Zeichen im-
mer noch vorhandener Mobilität ebfl. Herr-
schaft. Bei der Archivierung setzte sich in der
Folgezeit eine stärkere Unterscheidung zw. Per-
petualia und Temporalia durch, wie sie etwa un-
ter Johann von Baden zu beobachten ist. Zugl.
läßt sich aber erkennen, daß viele Urk.n damals
noch nicht der Aufbewahrung oder Überliefe-
rung für wert gehalten wurden. Insgesamt wird
daher die kurtrier. Kanzlei noch zu Beginn des
16. Jh.s als nicht sehr fortschrittl. angesehen.
Im 15. Jh. wurde sie immerhin auf dem Ehren-
breitstein zusammengeführt, wo auch eine ei-
gene Stube für die Notare erwähnt ist, nachdem
Teile des Urkunden- und Aktenbestandes sich
zuvor in T. und zeitw. auch in Cochem befun-
den hatten.
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Die zentrale Verwaltung des Erzstifts, in der
zunächst Ministerialen wie der sich nach 1130
die ebfl. Einkünfte aneignende Bgf. Ludwig eine
Rolle spielten, bestand im 14. Jh. aus einem
Kreis von Vertrauten des Ebf.s, die oft studierte
Kleriker mit Stiftspfründen waren. Eine klare
Festlegung von Kompetenzen existierte jedoch
nicht. Das System einer Regierung mit Räten
läßt sich auch in der Folgezeit beobachten, wo-
bei um 1500 eine Verfestigung mit ständig am
Hof befindl. Räten erfolgte, die in die Richtung
einer »Zentralbehörde« weist. Zu diesem Rat ge-
hörten auch die Inhaber der Hofämter, von de-
nen neben dem schon erwähnten Kämmerer
bes. der Truchseß, der Marschall und der
Schenk zu erwähnen sind. Das Schenkenamt,
im 14. Jh. der trier. Familie Oeren verliehen,
wurde im endenden MA mehrfach als Lehen
vergeben. Ebenso wechselten die Inhaber des
Marschalls- und des Hofmeisteramts, das im
Sinne seiner spätma. Bedeutung sich in Kurtrier
seit dem 14. Jh. belegen läßt. Teilw. ist ein Äm-
terwechsel vom Marschall zum Hofmeister zu
erkennen. Um 1500 gab es eine Unterscheidung
zw. Oberhofmeister bzw. Landhofmeister und
Haushofmeister. Für die Finanzverwaltung war
ein Rentmeister zuständig, ebenso sind Kü-
chenmeister sowie Küchenschreiber zu nennen.
Insgesamt läßt sich dieGröße des ebfl. Hofes in
dieser Zeit nach einer 111 Namen nennenden
Liste von Personen, so teglich. zu hoiff syn uns g.H.
von Trier, zumindest abschätzen. Darunter be-
finden sich auch ein Türhüter, ein Barbier, ein
Koch, ein Metzger mit Knecht sowie Boten, Jä-
ger und ein Wildschütze. Weiterhin sind so-
wohl etl. Handwerker (z. B. Hofschneider,
Schlosser) wie auch persönl., zur Versorgung,
für Vergnügungen oder zum Schutz und für
milit. Zwecke eingesetzte Bedienstete bekannt.
Eine Sonderrolle spielten Juden. Einer Tradition
jüd. Ärzte, die schon für Ebf. Bruno im 12. Jh.
belegt ist, entsprach in T. wiederum unter Bo-
emund von Saarbrücken (1354–62) Meister Si-
mon, der Judenarzt; für Philipp von Sötern
(1623–52) fungierte Baruch als Leibarzt wie Fi-
nanzberater. Bereits zur Zeit Balduins von Lu-
xemburg waren ab den zwanziger Jahren des 14.
Jh.s Juden auch als Finanzfachleute tätig.

Die ebfl. Wirtschaftskraft zur Versorgung

des Hofes und Erfüllung der weiteren Aufgaben
war nicht allzu groß und blieb z.B. hinter der
Kurkölns deutl. zurück. In der zweiten Hälfte
des 13. Jh.s werden die Einkünfte in den Kol-
marer Annalen nur auf 3000 Mark geschätzt,
während für Kurköln 50000 Mark zugrunde ge-
legt werden. Die Rechte und Einkünfte um 1215
werden aus dem »Liber annalium jurium« etwas
deutlich, der Besitztitel v. a. im T.er Raum und
an der Saar, an der Mittelmosel, auf dem Hoch-
wald, in der Eifel, auf demMaifeld, um Koblenz
und imWesterwald verzeichnet. Spezielle Rech-
te, die sich auf das Palatium bezogen, werden
hier ebenfalls aufgeführt. Die Einnahmen reich-
ten zur Erfüllung größerer Verpflichtungen je-
doch oft nicht aus, so daß sich etl. Ebf.e zu An-
leihen oder Verpfändungen gezwungen sahen.
Gerade nach Wahlen – so schon bei Ebf. Gott-
fried (1124–27) – mußten oft die ebfl. Einkünfte
angegriffen werden; Ebf. Johann mußte 1190
für die Kosten seines Regierungsantritts seine
Höfe in Pfalzel, Ehrang und Kordel an das Dom-
kapitel verpfänden. In der Folgezeit setzte sich
dies fort oder wurden andere, z. T. auf Wider-
stand stoßende Maßnahmen undWege zusätzl.
Finanzierung oder der Befreiung von Belastun-
gen gefunden wie unter Arnold von Isenburg im
13. Jh., dem u. a. die Einbehaltung gestifteten
Gutes, die Ausübung des Spolienrechts sowie
die Erhebung neuer Abgaben vorgeworfen wur-
de. Balduin von Luxemburg, der zeitw. den Ju-
den Muskinus, Jakob Danielis und Michael von
Bingen eine wichtige Rolle in der ebfl. Finanz-
verwaltung einräumte, ließ zwar eine enorme
Finanzkraft des Erzstifts dadurch suggerieren,
daß er vor 1340 die Lieferung eines Wagens vol-
ler Silber und Gold für das Italienunternehmen
† Heinrichs VII. im Bild festhalten ließ. Jedoch
waren angesichts der von Dieter von Nassau
hinterlassenen Schulden zunächst Anleihen,
dann gewaltige Finanzoperationen und Ge-
schick notwendig, um die zu verschiedenen
Zwecken erforderl. Gelder aufzubringen. Nach
dem Tode Balduins 1354 weist auch eine freilich
gegen päpstl. Forderungen gerichtete Erklä-
rung des Domkapitels auf einen Tiefstand erz-
stift. Finanzen hin.

Insgesamt setzten sich entspr. Entwicklun-
gen mit einem Auf und Ab von Verpfändungen
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und Zugewinnen auch in der Folgezeit fort. Im-
merhin partizipierten die Ebf.e aber am Rhein-
wie Mosel- und Saarhandel durch die lukrativen
Zölle. Sie wurden zunächst v. a. in T. (schon 902
gen.) und in Koblenz mit Rhein- und Moselzoll
erhoben, wobei der erst im 14. Jh. wieder fest als
ebfl. etablierte Zoll am Rhein nach Kapellen
(seit 1344) bzw. Engers (1412) verlegt wurde.
Hinzu kamen Zölle in Boppard (1314 geneh-
migt, ab Mitte des 14. Jh.s erhoben), aber auch
in Orten wie Saarburg, Merzig undWittlich (alle
seit ca. 1215), Cochem (ab 1298) und auch Pfal-
zel (1372 Privileg). Maßnahmen der Ebf.e des
13. und 14. Jh.s zur Intensivierung der Zollein-
künfte zeigen deren Wichtigkeit. Der oberstift.
Handel mit Wein und anderen Naturalien verlor
jedoch im späten MA an überregionaler Bedeu-
tung. Otto von Ziegenhain (1418–30) bemühte
sich immerhin, durch wirtschaftslenkende
Maßnahmen seine Einkünfte zu vergrößern, in-
dem er den Getreidehandel des Maifeldes auf
Koblenz zu richten suchte. Koblenz, dessen frü-
her Zolltarif einen regen Durchgangsverkehr
auf Rhein und Mosel belegt, hatte wirtschaftl.
im späten MA jedoch ebenfalls nur eine regi-
onale Bedeutung an Mittelrhein und Mosel
(Schiffe bis Oberwesel, Remagen, Zell); die ebfl.
Privilegierung im 15. Jh. mit größeren Märkten
nach Frankfurter Recht und die Verleihung des
Stapelrechts 1480 hatten hier nur begrenzten
Erfolg. Immerhin war im Erzstift das Tuchge-
werbe an verschiedenen Orten (z. B. T., Mayen,
Boppard) durchaus von Bedeutung und arbei-
tete für den Export; im Laufe der Zeit kamen
neue Standorte mit Qualitätskontrollen (Saar-
burg 1507) hinzu und entstand so eine Art von
Gewerbelandschaft. Ein Interesse an der ein-
heim. Textilproduktion läßt sich auch bei den
Kfs.en spätestens im 16. und 17. Jh. erkennen,
als sie es durch Verordnungen über den Woll-
handel zugunsten einheim. Weber zu schützen
suchten. Im Metallsektor suchten die Ebf.e seit
der zweiten Hälfte des 14. Jh.s ihre Anteile an
der Eisenverarbeitung zu vergrößern, v. a. in der
Südeifel in Eisenschmitt und seiner Umgebung.
Eine erste T.er Bergordnung wurde 1511 erlas-
sen.

Das Recht zur Münzprägung stand den
Ebf.en dauerhaft zu. Der »Liber annalium juri-
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um« (um 1215) spricht von einer Mitwirkung
von Priorenkolleg, Ministerialen und Bürgern
sowie einer Silberbeschaffung durch die Juden
und unterscheidet einen Münzmeister sowie
sechs discipuli. Der Münzausstoß war jedoch
völlig unterschiedl. und ging zeitw. stark zu-
rück. Im 14. Jh. mußte Ebf. Balduin die Münz-
stätten von T. und Koblenz wieder beleben und
ließ sich 1310 darüber hinaus das Recht verlei-
hen, an jedem Platz im Erzstift Münzen schla-
gen zu lassen. Durch das Erwirken eines ksl.
Verbots von 1341 der Prägung minderwertiger
Münzen durch benachbarte Gf.en und Herren
sollte die trier. Münze weiter geschützt werden;
Landfriedensverträge mit Münzvereinbarungen
waren Vorboten der späteren kurrhein. Münz-
vereine, denen sich sich die Kfs.en anschlossen.
In der Kipper- undWipperzeit geriet Kurtrier so
wie auch andere Räume in Turbulenzen.

Die ungeachtet dessen größere Bedeutung
und Ausstrahlung des kurtrier. Hofes und der
Residenzorte zeigt sich nicht nur an mehrfa-
chen Herrscherbesuchen, wie sie z.B. 1251 auf
dem Ehrenbreitstein oder 1473 und 1512 in T.
stattfanden. Vielmehr wird sie auch an der Ge-
genwart von bedeutenderen Persönlichkeiten,
Wissenschaftlern oder Künstlern, der Existenz
von Zeugnissen der Kunst und Kultur sowie der
Aufnahme neuerer Strömungen deutlich. Letz-
teres gilt insbes. für die Zeit des ausgehenden
MA und der beginnenden Neuzeit, in der auch
die nach ersten ebfl. Plänen 1450 i. J. 1473 ge-
gründete Universität einzelne Gelehrte anzog
und wo auch der Humanismus Nährboden
fand. Neben dem ebfl. Kanzler Johann Kreid-
weiß seien hier u. a. der jurist. gebildete Ludolf
von Enschringen sowie der 1519 verstorbene
Weihbf. Johann Enen erwähnt; an der T.er Uni-
versität weilte von 1515–1518 auch – von Ludolf
herbeigeholt – der später als Satiriker berühmte
Thomas Murner (1475–1537). Für die erste
Hälfte des 16. Jh.s seien als Theologen gen. etwa
der Offizial Dr. Johannes von der Eck, der Ri-
chard von Greiffenclau zum Wormser Reichs-
tag begleitete und dort die Anhörung Luthers
leitete, ferner der 1545 als Siegelbewahrer be-
legte und 1570 als kurtrier. Rat gestorbene Hu-
manist und Dichter Bartholomäus Latomus, der
– zwar mit Martin Bucer bekannt – als Vertreter
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des alten Glaubens hervortrat und in den zwan-
ziger Jahren an der T.er Artistenfakultät lehrte.
Ebenso konnte Ebf. Johann von Metzenhausen
für die Dogmatik mit Ambrosius Pelargus 1533
einen bekannten Dominikaner-Theologen ver-
pflichten, der immerhin mit Erasmus von Rot-
terdam korrespondierte, und richtete einen mit
Justinus Gobler besetzten Lehrstuhl für Ethik
(Moralphilosophie) ein. Ambrosius Pelargus
fungierte auch als T.er Vertreter auf dem Tri-
enter Konzil. Über den Leiter des ebfl. Offizia-
lats, Dekan des Stifts St. Simeon und Vizekanz-
ler der Universität, Matthias von Saarburg, äu-
ßerte der Kölner Karthäuser Theoderich Loher
immerhin 1535, daß er niemanden in Dtl. mit
einer größeren Bibliothek kenne. Für den Be-
reich der Künste sei als bedeutender Bildhauer
Hans Ruprecht Hoffmann († 1617) gen. Er
schuf u. a. auch den Petrusbrunnen auf dem
T.er Hauptmarkt, der neuerdings als Auftrags-
werk des Ebf.s und landesherrl. Herrschaftszei-
chen nicht zuletzt im Hinblick auf die Nutzung
des Hauptmarkts für herrschaftl. Akte verstan-
den wird.

Zur Repräsentation boten Bauten und Kunst
bis hin zu Grabmälern in besonderer Weise
Möglichkeiten. Die Kunst ist einem geistl. Hof
entspr. insgesamt stark religiös orientiert, je-
doch sind auch vereinzelte Zeugnisse profaner
Ausrichtung enthalten. Für die Res. in T. geht
aus einer Rechnung von 1336/37 hervor, daß sie
in einem beheizbaren Raum mit Prophetenbil-
dern ausgemalt war. Von Ebf. Balduin von Lu-
xemburg heißt es bei Johann Victring 1341 aber
auch, er habe »nahezu alle Taten seines Bruders
in seinem Palast großartig und sehr kunstfertig
malen lassen«. Hieraus ist auf entspr. weitere
Wandmalereien geschlossen oder die Formulie-
rung in palatio [...] depinxit auf das Anfertigen
eines wichtigen Zeugnisses der Buchmalerei be-
zogenworden. Es handelt sich umdie berühmte
Darstellung vonKs.†HeinrichsRomfahrt, die –
wie jüngst nachgewiesen wurde – zur Inszenie-
rung von Politik im luxemburg. Sinne genutzt
wurde; sie zeigt den an seinem Wappen (rotes
Kreuz auf weißem Grund) immer wieder er-
kennbaren T.er Ebf. zudem auch als Krieger.
Ebf. Kuno von Falkenstein (1362–88) förderte
die Buchproduktion und -malerei in bes. Maße.

Er ließ in einem Atelier zahlr. Handschriften
abschreiben und prachtvoll illuminieren. Hier-
zu gehörte neben dem auf 1380 datierten, be-
kannten Perikopenbuch mit ca. 160 Miniaturen,
einem Missale sowie Antiphonaren u. a. auch
eine sehr reich verzierteWeltchronik des Rudolf
von Ems sowie eine als Frgm. erhaltene Aus-
gabe des »Wälschen Gastes« mit hervorragen-
den Miniaturen.

Nicht zuletzt bot die Gestaltung von religi-
ösen Festen wie weltl. Feierlichkeiten am Resi-
denzort wie außerhalb Möglichkeiten zur Re-
präsentation. Rang und Zahl von Gästen an der
Res. können – da auch durch äußere Umstände
bedingt – nur schwer miteinander vergl. wer-
den. Beim Auftreten von Ebf.en sind unter Be-
rücksichtigung der unterschiedl. Anlässe und
Topoi bei der Darstellung allgemeine episko-
pale Gewohnheiten von individuellen Beson-
derheiten schwer zu trennen. Die Äußerung in
der Lebensbeschreibung Balduins von Luxem-
burg, nach der dieser gegenüber hochgestellten
Personen mit aller Pracht verkehrte, mit Leuten
mittleren Standes dagegen bescheiden, läßt die
Schwierigkeiten einer Deutung zur Genüge er-
kennen. Eine vergleichende Untersuchung von
Bischofsornaten und -schmuck ist auch kaum
möglich; von den erhaltenen Ringen des MA
wurde immerhin der von Arnold von Isenburg
als der prächtigste bezeichnet, der angebl. auch
durch reichl. Geschenke an Papst und Kuriale
auf sich aufmerksam machte. Als stärker prun-
kliebend gilt Kuno von Falkenstein, den schon
vor der Regierung in T. † Karl IV. wg. seiner
prachtvollen Kleidung gerügt haben soll. In Ku-
nos Zeit wurde offenbar auch der Versuch un-
ternommen, in der Siegelkunst Gesichtszüge
individueller wiedergeben. Die Repräsentation
Jakobs von Sierck im 15. Jh. zeigt sich bes. bei
seiner Reisetätigkeit, bei der er zu bedeutende-
ren Anlässen eine Begleitung von 120–130 Pfer-
den mitführte und durch Pfeifer und Trompeter
akust. stark auf sich aufmerksam machte.
Trompeter, Pfeifer, aber auch ein Lautenschlä-
ger und ein Organist sind ebenso am Hofe Jo-
hanns von Baden belegt, und Musiker gehörten
auch in der Folgezeit zum Hofpersonal.



427

† C.2. Ehrenbreitstein † C.2. Pfalzel † C.2. Trier

Q. Gesta Treverorum continuata, 1879. – Gesta Tre-

virorum, 1–3, 1838–39. – Goerz 1861. – Goerz 1-4,

1876–86. – Hontheim 1750. – Sammlung der Gesetze

und Verordnungen, welche in dem vormaligen Churfür-

stenthum Trier über Gegenstände der Landeshoheit, Ver-

fassung, Verwaltung und Rechtspflege ergangen sind,

hg. von Johann Josef Scotti, Bd. 1–3, Düsseldorf 1832. –

Urkundenbuch Coblenz und Trier, 1–3, 1860–74. – Quel-

len zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheini-

schen Städte, 1915.

L. 2000 Jahre Trier, 1–3, 1985–96. – Balduin von Lu-

xemburg, 1985. – Burgard, Friedhelm: Der thüringi-

sche Bildungskreis am Hofe des Trierer Erzbischofs Bal-

duin von Luxemburg (1307–1354), in: Zeitschrift des Ver-

eins für Thüringische Geschichte 49 (1995) S. 151–174. –

Burgard, Friedhelm: Familia archiepiscopi. Studien zu

den geistlichen Funktionsträgern Erzbischof Balduins

von Luxemburg (1307–1354), Trier 1991 (Trierer Histori-

sche Forschungen, 19). – Caspar, Benedikt: Das Erzbi-

stum Trier im Zeitalter der Glaubensspaltung bis zur Ver-

kündigung des Tridentinums in Trier im Jahre 1569,

Münster 1966 (Reformationsgeschichtliche Studien und

Texte, 90). – Eiflia Sacra, 1999. – Geschichte der Stadt

Koblenz, 1992. – Rheinische Geschichte, hg. von Franz

Petri und Georg Droege, Bd. 1–2, Düsseldorf 1976–

83. – Haverkamp, Alfred: Verfassung, Kultur, Lebens-

form. Beiträge zur italienischen, deutschen und jüdi-

schen Geschichte im europäischen Mittelalter, hg. von

Friedhelm Burgard, Alfred Heit und Michael Ma-

theus, Mainz 1997. – Holbach, Rudolf: Stiftgeistlich-

keit im Spannungsfeld von Kirche und Welt. Studien zur

Geschichte des Trierer Domkapitels und Domklerus im

Spätmittelalter, 2 Tle., Trier 1982 (Trierer Historische

Forschungen, 2). – Kaiser Heinrichs Romfahrt. Zur In-

szenierung von Politik in einer Trierer Bilderhandschrift

des 14. Jahrhunderts, bearb. von Wolfgang Schmid,

Koblenz 2000 (Mittelrheinische Hefte, 21). – Kerber

1995. – Lamprecht, Karl: Deutsches Wirtschaftsleben

des Mittelalters. Untersuchungen über die materielle Kul-

tur des platten Landes auf Grund der Quellen zunächst

des Mosellandes, 3 Bde., Leipzig 1885–86. – Marx, Ja-

kob: Geschichte des Erzstifts Trier, d. i. der Stadt Trier

und des Trierischen Landes, als Churfürstenthum und als

Erzdiözese, von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1816, 5

Bde., Trier 1858–64. – Matheus, Michael: Trier am

Ende des Mittelalters. Studien zur Sozial-, Wirtschafts-

und Verfassungsgeschichte der Stadt Trier vom 14.–16.

Jahrhundert, Trier 1984 (Trierer Historische Forschun-

köln

gen, 5). – Michel, Fritz: Zur Geschichte der geistlichen

Gerichtsbarkeit und Verwaltung der Trierer Erzbischöfe

im Mittelalter, Trier 1953 (Veröffentlichungen des Bi-

stumsarchivs Trier, 3). –Molitor, Hansgeorg: Kurtrier,

in: Die Territorien des Reichs, 5, 1993, S. 50–71. – Pauly,

Ferdinand: Aus der Geschichte des Bistums Trier,

Bd. 1–3, Trier 1968–73 (Veröffentlichungen des Bistums-

archivs Trier, 13, 14 und 18). – Pfeiffer, Friedrich: Rhei-

nische Transitzölle im Mittelalter, Berlin 1997. – Rei-

chert, Winfried: »Im Glanz des Friedens und der Ein-

tracht«? Die Moselterritorien Trier und Luxemburg im

hohen und späten Mittelalter, in: Jahrbuch für westdeut-

sche Landesgeschichte 24 (1998) S. 73–104. – Sancta Tre-

veris. Beiträge zu Kirchenbau und bildender Kunst im al-

ten Erzbistum Trier. Festschrift für Franz J. Ronig zum

70. Geburtstag, hg. von Michael Embach, Trier 1999. –

Schieffer, Christian: Art. »Trier. B. Erzbistum«, in:

LexMA VIII, 1997, Sp. 997–1003. – Schmid, Wolfgang:

Der Bischof, die Stadt und der Tod. Kunststiftungen und

Jenseitsfürsorge im spätmittelalterlichen Trier, in: Stif-

tungen und Stiftungswirklichkeiten vom Mittelalter bis

zur Gegenwart, hg. von Michael Borgolte, Berlin 2000

(Stiftungsgeschichten, 1), S. 171–256. – Schmid, Wolf-

gang: Der Petrusbrunnen auf dem Trierer Hauptmarkt.

Ein Werk Hans Ruprecht Hoffmanns von 1595, Trier

1995. – Schulz, Knut: Ministerialität und Bürgertum in

Trier. Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Glie-

derung der Trierer Bürgerschaft vom ausgehenden 11. bis

zum Ende des 14. Jahrhunderts, Bonn 1968 (Rheinische

Studien, 66). – Weisenstein, Karl: Das kurtrierische

Münz- und Geldwesen vom Beginn des 14. bis zum Ende

des 16. Jahrhunderts, Koblenz 1995 (Veröffentlichungen

der Gesellschaft für Historische Hilfswissenschaften, 3).

Rudolf Holbach

KÖLN, EBF.E VON

I. Erzstift, dem Rheinisch-Westfälischen
Reichskreis zugehörig. Der Ebf. zählte schon
vor 1350, mind. seit dem 13. Jh. zum Kurfür-
stenkolleg, das später auf dem Reichstag eine
eigene Kurie bildete. Im SpätMA krönte er die
Kg.e in Aachen, zum letzten Mal 1531. Seit 1032
war er Erzkanzler für Italien.

Zum Erzstift K. gehörten Besitzungen im
Rheinland und in Westfalen. 953 wurde Ebf.
Bruno I. zum Hzg. von † Lothringen ernannt
und übte eine herzogsähnl. Gewalt in dem Ge-
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biet aus. Wenn auch diese Würde und Macht-
fülle auf Bruno beschränkt blieb und nicht an
seine Nachfolger überging, blieben die Ebf.e in
der Folgezeit insbes. nach der Ausschaltung der
Pfgf.en 1060 die dominierenden Herren amNie-
derrhein bis in das Mittelrheingebiet hinein.
Das Ansehen der Metropoliten konnte Reinald
von Dassel steigern, als er 1164 die Gebeine der
Heiligen Drei Könige vonMailand nach K. über-
führen ließ. Philipp von Heinsberg gelang noch
einmal eine Ausweitung der Macht des K.er Erz-
stifts, als ihm 1180 das Hzm. Westfalen als Fah-
nenlehen verliehen wurde. In der Folgezeit ver-
mochten die Ebf.e ihre dominierende Stellung
nicht mehr auszubauen oder gar nur zu halten,
sondern verloren sie endgültig in der Schlacht
bei Worringen 1288. Seitdem waren sie eine
Macht unter mehreren am Niederrhein und in
Westfalen. Sie waren nicht einmal mehr in der
Lage, ihren verstreuten Besitz zu wahren. v. a.
büßten sie ihre Herrschaft über K. ein. 1392
gingen Rees und Aspel endgültig an die Gf.en
von † Kleve-Mark verloren. Dafür konnten die
Ebf.e allerdings das 1392 eroberte Linn behal-
ten. In Xanten mußten die Ebf.e seit 1392 eine
Mitherrschaft der † Klever dulden, die den
K.ern die Stadt und das Land 1444 entreißen
konnten. An Besitz blieb den Ebf.en von N nach
S das 1342/43 erworbene Amt Rheinberg, dann
die Ämter Kempen, Neuss, Zons, Königsdorf.
Dazu traten rechtsrhein. Deutz und linksrhein.
ein geschlossener Bezirk von K. bis südl. von
Bonn, ferner am Mittelrhein Andernach, Rhens
und aus der Saynschen Erbschaft Neuwied/
Linz. In Folge der Hochstadenschen Erbschaft
kam das Erzstift in den Besitz von umfangr. Ge-
bieten in der Eifel und der Voreifel (die Ämter
Hardt, Altenahr und Nürburg). Zw. K. und
Kempen konnten die Ebf.e im Laufe des 14. Jh.s
die Lücken nach dem Erwerb der Gft. Hülchrath
1314–23 weitgehend schließen, so daß amEnde
des MA Kurköln einen halbwegs geschlossenen
Bezirk von Godesberg im S bis Kempen amNie-
derrhein bildete. Die übrigen Ämter blieben Ex-
klaven. Das gilt insbes. für die im Erzstift †
Trier liegenden Ämter Andernach, Alken am
Unterlauf der Mosel und Zeltingen/Rachtig an
der Mosel. Wichtig für die Ebf.e waren die Zoll-
stätten, die sie in Andernach, Linz, Bonn, Zons,

Kaiserswerth und Rheinberg ausbeuten konn-
ten und die beträchtl. Einkünfte brachten.

Auch imwestfäl. Teil verlor das Erzstift seine
Vorherrschaft. Besitzungen zw. Teutoburger
Wald und Weser gingen zum größten Teil ver-
loren. AmEnde des 14. Jh.s blieb nur als Exklave
Volkmarsen. 1324 gingen Elberfeld und Vol-
marstein verloren. 1392 folgten Schwelm, Ha-
gen und Rechte an Bochum. Damit büßten die
Ebf.e die Landbrücke zw. dem rhein. und dem
westfäl. Teil ein und mußten um Geleit bitten,
wenn sie über fremde Territorien vom rhein. in
den westfäl. Teil oder umgekehrt reisen woll-
ten. Allerdings konnten sie das Amt Walden-
berg im 13. Jh. erwerben, das jedoch keinen
wirkl. Ersatz für die verlorenen Ämter bot. Es
blieben das Vest Recklinghausen und das sog.
Hzm. Westfalen, das aber zu einem in sich ge-
schlossene Territorium ausgebaut werden
konnte, nachdem der letzte Gf. von Arnsberg
Gottfried IV. 1368/69 seine Gft. dem K.er Ebf.
vermacht hatte. Allerdings konnte erst Friedrich
von Saarwerden die Gft. in sein Herrschaftsge-
biet eingliedern und 1381 alle entgegenstehen-
den Ansprüche abweisen. In der Soester Fehde
verlor Ebf. Dietrich von Moers schließl. 1444–
1449 Soest, seine wichtigste und wirtschaftl. be-
deutendste Stadt in Westfalen, an die Hzg.e von
†Kleve-Mark, gewann aber 1444 Fredeburg und
ein Jahr später Bilstein dazu. Zunächst blieben
die älteren Teile als »Marschallamt« und die Gft.
Arnsberg getrennt. Dietrich von Moers versuch-
te, beide Teile 1437 zu vereinigen. Seit 1442 ist
statt des Marschalls ein Landdrost für das Mar-
schallamt wie die Gft. bezeugt. Beide Teile bil-
deten endgültig seit der »Erblandesvereini-
gung« von 1463 das kurköln. Hzm. Westfalen,
in das die Ämter Waldenberg, Bilstein und Fre-
deburg integriert wurden. Seit der Mitte des 15.
Jh.s blieben die Grenzen dieses Hzm.s bis 1803
unv.

II. Die Ebf.e konnten ihre Herrschaft nur
mit Hilfe von adligen Lehnsträgern ausüben, die
im K.er Lehnshof ihr Recht nahmen. Der Lehns-
hof geht bis in das 11. Jh. zurück und funkti-
onierte solange, als die Vasallen den Ebf. als ih-
ren Herrn akzeptierten. Im 12., spätestens im
13. Jh. lösten sich die großen Vasallen aus der
Vorherrschaft des Ebf.s. Damit verlor der
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Lehnshof an Integrationskraft und Attraktivität
für den hohen Adel. Ein weiteres Gremium war
das Priorenkolleg, das 1061 zum ersten Male
nachzuweisen ist. Zu ihm gehörten der Dom-
propst, der Domdekan, die Pröpste von stadt-
köln. Stiften, einige Äbte und dann auch noch
die Pröpste von Xanten und Bonn. Später traten
andere Dignitäre hinzu. Die Prioren waren zwar
auch an der Herrschaft und Verwaltung betei-
ligt, spielten aber ihre bes. Rolle bei der Erzbi-
schofswahl. Sie wurden am Ende des 12. Jh.s
allmähl. entmachtet. An ihre Stelle trat das
Domkapitel als erster und wichtigster Stand des
Erzstifts. Zum ersten Mal ist 1254 von einem
consilium des Ebf.s die Rede. In dem Rat wirkten
nun aber nicht mehr die großen adligen Vasal-
len, sondern geringer begüterte Adlige, Geist-
liche und auch schon Ministeriale mit. Seit dem
11. Jh. übernahmen Ministeriale als Kämmerer,
Truchsesse, Schenken und Marschälle die zen-
trale Verwaltung des ebfl. Hofs. Im Dienstrecht
um 1170 wurden die Rechte und Pflichten dieser
Gruppe formuliert und festgelegt. Diese aus der
Ministerialität aufgestiegenen Niederadligen
bildeten die wichtigste Gruppe, die dem Ebf.
zum Ausbau seiner Landesherrschaft nach der
Schlacht bei Worringen 1288 geblieben war.
Der Rat bestand weiterhin aus einem nicht nä-
her definierten Personenkreis. Der Ebf. behielt
sich vor, Männer hinzuziehen oder unberück-
sichtigt zu lassen. Da der Ebf. oft von Ort zu Ort
reiten mußte, berieten ihn vielfach auch lokale
Amtsträger. Seit Walram von Jülich (1332–49)
verfestigte sich allmähl. die Mitgliedschaft im
Rat. Zu denen, die bes. oft hinzugezogen wur-
den, gehörten die ebfl. Sekretäre. Dazu kamen
einzelne Domherren und Adlige. Aber eine feste
Form hatte der Rat noch nicht, der sich auch
nicht unabh. vom ebfl. Willen versammeln
konnte. Versuche des 15. Jh.s, einen festen, un-
abhängigeren Rat zu etablieren, hatten zu-
nächst keine dauerhaften Erfolge. Erst im Laufe
des 16. Jh.s gelang es, einen Rat zu bestellen,
der meist in Bonn zusammentrat und beriet.
Diese Einrichtung einer kollegialen Behörde
war das Ergebnis ständ. Bemühungen. v. a. zur
Senkung der Kosten im finanziell überforderten
Territorium suchte zunächst das Domkapitel,
den Ebf. auf Regeln zu verpflichten. Eine Kanz-

köln

lei- und Hofordnung, die Ebf. Ruprecht von der
Pfalz 1469 aufgezwungen wurde, hätte den Me-
tropoliten auf Brühl als Res. für sich, seinenHof
und seinen Hofrat festgelegt. Aber Ruprecht hat
diese Fessel schnell abgestreift. Hermann von
Hessen begrenzte seinen Hof in einer Ordnung
von 1498 und legte Poppelsdorf und Brühl als
Orte fest. Aber er hat sich ebenso wenig wie
Ruprecht stringent an diese Vorgaben gehalten.
Die Zeit dazu war noch nicht reif.

Anfangs war der Keppler (cappellarius) auch
Kanzler und damit der Oberste einer noch ru-
dimentären Kanzlei. Konrad von Hochstaden
(1238–61) hat vermutl. als erster die Kanzlei
vom Domkapitel getrennt. Der Kanzlei standen
nun meist zwei oder auch mehr Notare vor, die
nichtmehr demDomkapitel angehörten und als
Sekretäre in den ebfl. Rat berufen wurden. Die
konsequent vomDomkapitel getrennte Kamzlei
war noch mobil und keineswegs an einen Ort
gebunden. Seit der Mitte des 14. Jh.s wurden
Register eingeführt, zunächst Lehnsregister
(1363) und dann bald darauf Abschriften der in
der Kanzlei produzierten Schriftstücke. Diese
Registerbände wurden teilw. mitgeführt, wenn
der Ebf. seine Lande bereiste, teils auf festen
Burgen deponiert, in denen auch die Privilegien
hinterlegt wurden. Auf dieseWeise entstand un-
abh. von einer Kanzlei ein festes Archiv. Seit der
Mitte des 15. Jh.s gibt es erste Anzeichen dafür,
daß die Kanzlei an einem Orte bleiben sollte,
auch wenn der Ebf. unterwegs war. Ihn beglei-
tete allenfalls noch der Sekretär oder Kanzler als
Leiter der Kanzlei, aber nicht mehr das gesamte
Personal mit allen oder fast allen Unterlagen.

Die Finanzverwaltung blieb lange Zeit de-
zentral organisiert. Die Einnahmen wurden
vielfach vor Ort ausgegeben und wanderten gar
nicht erst in eine zentrale Kasse. Die Ebf.e selbst
verbrauchten einen Teil der Einkünfte auf ihren
Reisen durch das Land. Erst 1332 scheint das
Amt eines Rentmeisters geschaffen worden zu
sein, der die zentralen Register führte, aber nur
auf Weisung des Ebf.s handelte. Der Rentmei-
ster begleitete seinenHerrn noch auf denReisen
durch das Land. Eine vom Aufenthaltsort des
Ebf.s unabhängige Finanzverwaltung wurde
erst später aufgebaut und ist das Ergebnis von
Entwicklungen des 16. Jh.s.
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Die Besitzungen im rhein. wie im westfäl.
Teil und im Vest Recklinghausen wurden seit
dem 13. Jh. in Ämtern zusammengefaßt. Diese
Reform war in der Mitte des 14. Jh.s weitgehend
abgeschlossen. Die Ämter verwalteten Adlige
im Auftrag der Ebf.e. Die Verwaltung der Ein-
künfte lag in den Händen von Kellnern, die vom
Ebf. für die einzelnen Ämter ernannt wurden.

Der ebfl. Hof war zunächst noch nicht be-
grenzt. Es hing vom Ebf. selbst ab, wen er in
seiner Umgebung als Berater haben wollte. Als
sich die finanziellen Verhältnisse dank einer
schließl. gescheiterten Politik Dietrichs von
Moers zur Wiederherstellung der alten Vorherr-
schaft drast. verschlechterten und das Erzstift
zahlungsunfähig wurde, drang v. a. das Dom-
stift als erster Stand des Territoriums auf eine
Begrenzung der Ausgaben. Um 1440 ließ sich
Dietrich von Moers Vorschläge zu Einsparun-
gen vorlegen, die er aber nicht oder nur be-
grenzt umsetzte. Erst 1469 wurde in einer Hof-
und Kanzleiordnung festgelegt, welche Ein-
sparungen vorzunehmen seien. v. a. wurde der
Kreis der zum Unterhalt berechtigten Personen
des Hofs begrenzt. An der Spitze des Hofs stand
der Großhofmeister. Ihm zur Seite traten der
Kanzler und zwei weitere Räte. Die Ruprecht
aufgezwungene Ordnung hielt nicht lange. Un-
ter Hermann von Hessen wurde eine neue Ord-
nung ausgearbeitet und spätestens 1498 in Kraft
gesetzt. Der Hofmit demEbf. wurde stärker von
der Außenwelt abgeschnitten, das Personal be-
grenzt. Eine wichtige Funktion erhielten die
Türwärter, die den Zugang zumTerritorialherrn
bewachten. An der Spitze des Hofgesindes
stand nun ein Haushofmeister. Der Hausmar-
schall konnte den Hofmeister vertreten, war
aber eigtl. für den Pferdestall zuständig. Zum
Gesinde zählten der Küchenmeister samt Per-
sonal, insbes. dem Koch, den Schenken, dem
Bäcker und anderen. Daneben gab es noch den
adligen Erbhofmeister, den Erbmarschall, Erb-
schenken und andere, die ihre Würden als Eh-
renämter betrachteten und nicht mehr selbst
ausübten. Zum persönl. Gefolge der Ebf.e zähl-
ten neben Geistlichen, v. a. dem Beichtvater,
auch ein Hofnarr, Musikanten, Jäger und an-
dere.

Jedoch ist auch von der Ordnung Hermanns

von Hessen nicht gewiß, ob sie jemals vollstän-
dig umgesetzt worden ist. Sie hatte jedenfalls
nicht lange Bestand und wurde 1539 durch die
»Neue Hofordnung« für Poppelsdorf ersetzt.
Als sich Ebf. Ernst von Bayern 1597 entschloß,
seine Res. in Bonn aufzuschlagen, erließ er
1597 eine Rats- und Kanzleiordnung, in der er
Bonn als Residenzort festlegte, die Kanzlei in
der Stadt ansiedelte, den Hofrat dorthin berief
und schließl. die oberste Hofkammer für die
Finanzen einsetzte. Hofkammer und Hofrat wa-
ren voll ausgebildete Kollegialbehörden mit ei-
gener Kanzlei und Registratur.

Die Versorgung des Hofs erfolgte bis in das
16. Jh. hinein durch Anweisungen des Rentmei-
sters oder der Kellner vor Ort. Zog der Ebf. von
einem Amt zum anderen, konnten ihn und sei-
ne Begleiter die Kellner vor Ort mit dem Not-
wendigen versehen. Schwierigkeiten bereitete
die Versorgung im allgemeinen auf Reisen über
das eigene Territorium hinaus. In bes. schwie-
rigen Zeiten übertrugen die Ebf. derartige Auf-
gaben auf Generalunternehmer, die mit Anwei-
sungen meist auf Zollerträge belohnt wurden.
Solche Unternehmer verpflichtetenWalram von
Jülich 1345 und 1347 und Dietrich von Moers
bald nach 1450. Gelegentl. griffen auch dessen
Nachfolger auf ein derartiges System zurück.

Die Schlacht bei Worringen 1288 hatte das
Reiseverhalten der Ebf.e noch nicht grundsätzl.
verändert. Obwohl sie aus der Stadt vertrieben
worden waren und ihre Macht in der Stadt ver-
loren hatten, hielten sie sich zunächst weit häu-
figer in K. als in allen anderen Orten auf. An K.
kamen mit der Zeit Bonn, Poppelsdorf und
Brühl heran, daneben auch Godesberg. Erst un-
ter Hermann von Hessen (1480–1508) trat Pop-
pelsdorf an die Spitze der Nachweise, gefolgt
von Brühl und Arnsberg. Während Arnsberg
den Hauptort des westfäl. Teils des Erzstifts bil-
dete, stieg Poppelsdorf mit Bonn und Godes-
berg zum eigentl. Zentrum des rhein. Teils und
des Erzstifts überhaupt heran, bis 1597 endgül-
tig Bonn zur Residenzstadt erhoben wurde.

† C.2. Arnsberg † C.2. Bad Godesberg † C.2. Bonn

† C.2. Brühl † C.2. Köln † C.2. Poppelsdorf † C.2. Soest
Q. / L. Das Bistum Köln von den Anfängen bis zum

Ende des 12. Jahrhunderts, neu bearb. von Friedrich Wil-
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Klaus Militzer

BÖHMEN, KGT., KG.E VON
(MIT DEM ERZSTIFT PRAG,

DEN HOCHSTIFTEN LEITOMISCHL
UND OLMÜTZ)

I. Das Land B. hat seinen Namen von den
kelt. Boien, die es bis kurz nach Christi Geburt
besiedelt hatten, bis sie von den westgerman.
Markomannen vertrieben wurden, die während
der Völkerwanderungszeit wiederum westslaw.
Stämmen weichen mußten. Der tschech. Name
Čechy leitet sich von der Bezeichnung für den
ursprgl. vornehml. mittelböhm. Stamm der
Tschechen ab, was allerdings bislang nicht
überzeugend geklärt werden konnte. Während
in der dt. Sprache zw. Böhmen (Landesbewoh-
ner ohne ethn. Charakterisierung) und Tsche-
chen (ethn.) unterschieden wird, ist der
tschech. Terminus Tschechen (Češi) eine ethn.
Bezeichnung. Weder im Lat. noch im Tschech.
besteht ein Unterschied, ledigl. im Volksmund
war die Wendung bémák gebräuchl. Erst neuer-
dings bürgert sich im Dt. allmähl. die Bezeich-
nung »Tschechien« in Parallele zur tschech. Be-
nennung ein.

Mit einer einzigen Ausnahme aus dem 7. Jh.,
als der sog. Fredegar in seinemWerk über Samo
und seinReich einenkleinenAbschnitt schrieb –
über den Feldzug Dagoberts I. gegen diesen
ursprgl. fränk. Kaufmann und dessen Sitz Wo-
gastisburg, der meist nach (Nordwest-)Böh-

böhmen

men lokalisiert wird – und loser unzusammen-
hängender Einzelnachrichten aus der Karolin-
gerzeit, ist über B. vor den ersten namentl. be-
kannten Přemysliden nichts durch zusammen-
hängende schriftl. Informationen dokumentiert
– abgesehen von den (groß)mähr. Verhältnis-
sen – und auch für die Folgezeit gibt es nur eine
spärl. Überlieferung.

Das Land bildet ein auf der Spitze stehendes
Quadrat und umfaßt in der heutigen Gestalt
knapp über 50000 qkm. Mit wenigen Ausnah-
men wie der Entfremdung der Gft. Glatz mit
1635 qkm i. J. 1742 durch Preußen, sodaß ein
Keil in der nördl. Grenze entstand, der Gewin-
nung eines kleineren Teiles der Reichspfand-
schaft Eger, endgültig durch Johann von Lu-
xemburg 1322, dem allmähl. Verlust des Zittau-
er Landes an die Oberlausitz, dem endgültigen
Verlust Königsteins 1459 an† Sachsen und klei-
neren Grenzverschiebungen im äußersten Smit
† Österreich, galt die Grenze, meist durch Ge-
birge markiert und lange Zeit dicht bewaldet,
eigtl. stets als stabil. Freilich bestandenmehrere
kurz- bzw. mittelfristige Verpfändungen an
Reichsangehörige, vornehml. im N (an die
Mgf.en von † Meißen) und W bzw. SW (an die
Gf.en von Bogen) des Landes, andererseits sind
mehrere böhm. Lehen extra curtem, d.h. im
Reich, belegt, die sich mit schwankender Inten-
sität vornehml. in der Luxemburgerzeit bis tief
nach Franken und Schwaben (so das oberpfälz.
»Neuböhmen« unter Karl, Heidingsfeld u. a.m.)
ausdehnten. B. wurde zum Kernland des in den
Anfängen auf Mittelb. beschränkten přemyslid.
Hzm.s und ab Ende des 12. Jh.s Kgr.s, zu dem
ab Beginn des 11. Jh.s endgültigMähren gehörte
(der Name ist abgeleitet von dem Fluß March-
Morava, der schon bei Tacitus belegt ist). Mäh-
ren (einschl. des sog. mähr. † Schlesiens) um-
faßt heute ca. 28000 qkm, dehnt sich rau-
tenförmig aus, ist sowohl nach S als auch
nach NO hin völlig offen (sog. Mährische Pfor-
te) und deshalb als Durchgangsland für den
Fernhandel bedeutend günstiger als B. selbst.
Ab dem spätem 13. Jh. hat sich von hier das spä-
tere Hzm. Troppau, das Lehen der Troppauer
Přemysliden wurde, danach das Hzm. Jägern-
dorf gebildet († Schlesien). Der sich über län-
gere Zeit entwickelnde Begriff »Länder der böh-
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mischen Krone« ist erst durch † Karl IV. fest
verankert worden. Mit Ausnahme der ephemer
mit B. verknüpften Territorien wie Polen, †
Österreich und der Alpenländer (abgesehen von
den formellen »Erteilungen« von † Österreich
oder † Meißen an die böhm. Hzg.e seitens der
röm. Herrscher im HochMA) wurden an die
böhm. Krone zuerst durch Johann von Luxem-
burg und danach intensiv durch † Karl IV.
schrittweise die schles. Fsm.er angegliedert (†
Schlesien), dann die beiden Lausitzen und
schließl. i. J. 1373 die Mark † Brandenburg mit
der Kurfürstenstimme, die von den † Wittels-
bachern abgekauft, jedoch bald wieder von †
Sigismund von Luxemburg an die † Hohenzol-
lern i. J. 1415 gegeben wurde, während die an-
deren Nebenländer erst im 17. und 18. Jh. an
Preußen bzw. † Sachsen übergingen. Auch die
Gft. Luxemburg (von † Karl IV. i. J. 1354 zum
Hzm. erhöht) blieb seit Johann von Luxemburg
bis tief in die Neuzeit hinein mit B. verbunden,
jedoch ohne prakt. Konsequenzen.

B. wurde im Laufe des 9. Jh.s formell zum
Christentum bekehrt (Taufe der 14 böhm. Fs.en
in † Regensburg i. J. 845), doch von Dauer war
dies erst durch die Bekehrung Hzg. Borziwois
durch den mähr. Ebf. Method; das einfache
Christentum selbst überdauerte vornehml. auf
dem Land noch Jh.e. Die Stammeszersplitte-
rung B.s (wo sich die Bevölkerung erst allmähl.
von den fruchtbaren Tiefebenen bes. am Unter-
lauf der Moldau, am Mittellauf der Elbe und an
Mittel- und Unterlauf der Eger in höher gele-
gene Landschaften ausdehnte), die neuerdings
von Dušan Třeštı́k reinterpretiert wird, wurde in
der zweiten Hälfte des 10. Jh.s durch den Dua-
lismus zw. den Přemysliden und den Slawnikin-
ger mit ihrem Hauptsitz in Libice geprägt. Äl-
tere Vorstellungen, daß die Slawnikinger ein
altes Fürstengeschlecht waren, weichen heute
der Ansicht, daß es sich um eine mit den Pře-
mysliden verwandte höhere Beamtenschaft
handelte. Aus Konkurrenzgründen fielen die
Slawnikinger einer von Boleslaw II. in Libice an
der Elbe, wo Fs. Slawnik einen für damalige Ver-
hältnisse prächtigen Hof führte, i. J. 995 durch-
geführten Säuberung zum Opfer; überlebt ha-
ben nur wenige wie der hl. Adalbert, der dieser
Sippe entstammte. Erst dadurch gelangte das

ganze Land unmittelbar unter die Přemysliden-
herrschaft. Nach den Wirren der Zeit um das
Jahr 1000, als B. nach dem Verlust † Schlesiens
und zeitweilig auchMährens zuGunsten Polens
und Boleslaw Chrobrys in seinen Grundlagen
erschüttert worden war, ja annektiert wurde, fe-
stigte erst wieder Břetislaw I. das Land, das in
den Bann des röm. Reiches fiel, gegen das es
sich öffnen wollte und auch mußte. Dies ge-
schah um so einfacher, als die Kg.e bzw. Ks. des
Reichs die Unterstützung seitens der böhm.
Herrscher verschiedentl. gebraucht und folgl.
auch gewürdigt haben (so durch die beiden
böhm. Königserhebungen ad personas in den
Jahren 1085 und 1158), zugl. jedoch verschie-
dentl. auch mehr oder weniger gelungene, je-
doch immer zeitbedingte Versuche machten,
sich in die inneren Angelegenheiten des Landes
bzw. in die Zwistigkeiten innerhalb der Přemys-
lidensippe einzumischen (insbes. Friedrich I.).
Zu Beginn des 11. Jh.s entstand auf Veranlas-
sung der böhm. Hzg.in Hemma eine prächtige
Legendenhandschrift und im Zusammenhang
mit der Krönung von 1085 mind. vier bis fünf
Evangeliare: Spitzenleistungen der Illuminato-
renkunst der Zeit. Erst die Reichswirren nach
dem Tode Heinrichs VI. gaben Anlaß zu einer
Wende, die die sog. Goldene Bulle von Sizilien
† Friedrichs II. von Hohenstaufen vom 26. Sept.
1212, in † Basel ausgestellt, bestätigt hat. B.
wurde prakt. mit kleinen Ausnahmen von allen
Verpflichtungen dem Reich gegenüber befreit
und der Kg. stieg zum ersten der vier weltl.
Kfs.en empor. Das 13. Jh. der Přemyslidenkg.e
verlief im steten Streit mit dem Reich und be-
deutete die Durchsetzung B.s als mitteleurop.
Großmacht nicht nur mit eigener Innen- son-
dern vornehml. auch Auslandspolitik. Dieser
Aufstieg, unterstützt durch verschiedene Hei-
ratsverbindungen und wirtschaftl. Aufschwung
(intensiver Prozeß der Städtegründungen,
meist durch fremde Kolonisten, Entdeckung
von Silber), konnte durch polit. Ereignisse nur
ganz vorübergehend gedämpft werden, so z.B.
nach der Niederlage Přemysls II. am Marchfeld
am 26. Aug. 1278 oder nach demAussterben der
Přemysliden 1306 in Folge der ErmordungWen-
zels III. in Olmütz. Während die Spannungen
mit Polen (das durch die Schwäche und Zer-



433

splitterung des Landes im 13. Jh. polit. verlor)
zurückgingen, spitzten sich die Spannungen
mit Ungarn zeitweilig vornehml. wg. der Süd-
ostpolitik Přemysls II. zu. Mit dem steten wirt-
schaftl. Wachstum (in B. entstand eine Städte-
landschaft mit über 30 Königsstädten und meh-
reren Dutzend von untertänigen Städten) ver-
schärften sich auch die Spannungen mit dem
einheim. Adel, der sich polit. und wirtschaftl.
schon stark genug fühlte, um als gleichwertiger
Partner des Kg.s hervortreten zu können (so
insbes. die weit verzweigten Witigonen). Nach-
dem im 11. Jh. nur wenige kirchl. Institutionen
entstanden waren (neben den Benediktinerkl.n
– 973 das älteste das Frauenstift beim hl. Georg
auf der Prager Burg und 993 das Kl. Břevnov –
nur wenige Kollegiatkapitel), wuchs deren Zahl
im 12. Jh., als mehrere Kl. der Prämonstraten-
ser, Zisterzienser sowie Johanniter Fuß faßten,
denen nach 1200 die Deutschordensritter und
die Bettelorden folgten. Obwohl unter den Pře-
mysliden nach dem Verlassen von Levý Hradec
die Prager Burg mit kurzzeitigem Wechsel zu
Wyschegrad stets der Zentralsitz war, bestan-
den sowohl in mehreren Kl.n spezielle Gebäude
für den Herrscher als auch in den kgl. Städten
Stadtburgen, die mit unterschiedl. Frequenz
(nicht) besucht wurden.

Nach den unseligen vier Jahren des eigentl.
Interregnums (1306–10) bedeutete der Antritt
der westeurop. Dynastie der Luxemburger wie-
der den Aufstieg des Landes. Die formelle Be-
lehnung des 14jährigen Luxemburgers Johann
folgte nicht den Vorstellungen Heinrichs VII.
(der auf dem böhm. Thron seinen Bruder Wal-
ram sehen wollte), sondern denen des einheim.
Adels und der Geistlichkeit. Während der erste
Vertreter des Geschlechts Johann von Luxem-
burg sich nicht ordentl. im Lande beheimatet
hatte, hat † Karl B. für seine innerste und wert-
vollste Erbschaft gehalten und es zum bes. Ob-
jekt seiner Sorge und Pflege gemacht, wovon
u. a. auch die Erhebung † Prags zum Ebm.
1344, die Gründung der Universität in Prag
1348 und verschiedene Rechtsakte außenpolit.
Charakters (bes. seine Goldene Bulle von 1356
sowie mehrere Verfassungsrechtsakte) zeugen.
Der Sprung der luxemburg. Dynastie wurde
schließl. durch † Karls Königswürde und sein
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Ksm. vervollkommnet. Sein Versuch jedoch,
aus der röm. Königswürde ein »Erbkönigtum«
sui generis zu machen, gelang nur zum Teil, als
† Wenzel noch zu seinen Lebzeiten 1376 zum
röm. Kg. gekrönt und – nach seiner Absetzung
und dem Tod † Ruprechts († 1410) – sein Halb-
bruder † Sigismund, zuerst im Wettbewerb mit
† Jobst von Mähren (der allerdings kurz darauf
starb), gewählt werden konnte. Darüber hinaus
hat † Karls Testament den künstl. Bau seiner
Schöpfung durch Teilung unter seine Söhne
bedeutend geschwächt. Die böhm.-tschech.
geistl. Reformbewegung, die allmähl. zur hus-
sit. Revolution (1420–37) wurde, hat die Fäden
zw. dem Kernland B. und den übrigen Gliedern
der Länder der böhm. Krone, bes. zu Schlesien
und den beiden Lausitzen, bedeutend gelok-
kert. Bestimmte Formen der Aussöhnung mit
der Kirche, die in den Basler Kompaktaten gip-
felte, hat das Papsttum nach einigem Schwan-
ken unter Pius II. jedoch nicht akzeptiert. Das
folgende Interregnum, in dem die kurze Regie-
rung † Albrechts II. und die des unmündigen
Ladislaus Posthumus (1453–57) nur ein unbe-
deutendes Zwischenspiel waren, wobei die
poln. Partei sich nicht durchsetzen konnte,
wurde erst durch die Wahl Georgs von Podieb-
rad (1458–71) abgeschlossen. Dieser Repräsen-
tant des hohen einheim. utraquist. Adels konn-
te das Land nur zum Teil beruhigen, da gegen
sein Kgtm. im päpstl. Auftrag der ungar. Kg.
Matthias Corvinus die Nebenländer besetzte,
einen Kreuzzug unternahm und sich ebenfalls
zum böhm. Kg. krönen ließ. In seinem Streben
auch B. für sich zu gewinnen, versagte er zwar,
doch Georgs Versuche, eine Friedensliga der
europ. Staaten zu bilden, setzten sich ebenfalls
nicht durch. Um dem Staat nach seinem Tod
die Stabilität zu sichern, lud Georg nach B. die
poln. Jagiellonen, repräsentiert durch Wladi-
slaw II., als Nachfolger ein. Die Zerfallsgefahr
der böhm. Krone nahm unter dem ersten Ja-
giellonenherrscher jedoch weiter zu, bis nach
des Corvinus Tod i. J. 1490 Wladislaw II. auch
zum Kg. von Ungarn wurde, so daß wieder en-
gere Kontakte, bes. zu Mähren geknüpft wer-
den konnten. Da Wladislaw alsbald nach Un-
garn übersiedelte, entstand in B. allmähl. eine
(hoch)adelige Regierung, die auch während der
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Regierung des Sohnes Wladislaws, Ludwig,
fortdauerte.

II. Siehe den Art. C.1.2.7. Prag

† A. Habsburger † A. Jagiellonen † A. Luxemburg

† A. Podiebrad † A. Přemysliden † C.2. Brünn † C.2.

Olmütz † C.2. Prag

Q. Archiv český 1–37 (1840–1944). – Siehe die An-

gaben bei den Art.n A. Přemysliden, A. Luxemburg,

A. Podiebrad, A. Jagiellonen, B.1. Karl IV. (1347–78), B.1.

Wenzel (1378–1400), B.1. Jobst vonMähren (1410–11) und

B.1. Sigismund (1410–37) sowie C.1. Prag, C.1. Karlstein,

C.1. Bettlern und Točnı́k.

L. Siehe die Angaben bei den Art.n A. Přemysliden,

A. Luxemburg, A. Podiebrad, A. Jagiellonen, B.1. Karl IV.

(1347–78), B.1. Wenzel (1378–1400), B.1. Jobst von Mäh-

ren (1410–11) und B.1. Sigismund (1410–37) sowie C.1.

Prag, C.1. Karlstein, C.1. Bettlern und Točnı́k. – Wg. der

Fülle von Einzelwerken hier zunächst der allg. Hinweis

auf die bibliograph. Angaben in: Handbuch der histori-

schen Stätten Deutschlands, 16, 1998. – Bláhová, Ma-

rie: Toledská astronomie na dvoře Václava II. Poznámka

k česko-španělským vztahům ve druhé polovině 13. sto-

letı́, in: Acta Universitatis Carolinae. Studia philosophica

et historica 2 (1998) S. 21–26. – České dějiny, hg. von Vá-

clav Novotný, I,1–5, II,1–7, III,1–4, Prag 1912–62. – Eu-

ropas Mitte um 1000, 2000. – Macek, Josef: Jagellonský

věk v českých zemı́ch, 4 Bde., Prag 1992–99. – Macek

2001. – Mezník 1999. – Šmahel, František: Husitské

Čechy Prag 2001. – Třeštík, Dušan: Počátky Přemyslov-

ců, Vstup Čechů do dějin (530–935), Prag 1997. – Velké

dějiny zemı́ Koruny české, 1–2, 5, 1999–2000. – Žemliǩ-

ka 1997.

Ivan Hlaváček

Prag, Ebf.e von
I. Bf.e von P. ab 973–76, ab 1344 Ebf.e.

Amtssitz und Res. war stets in P., der Diözesan-
bezirk umfaßte ganz Böhmen, ab 1344 ohne
Nordostböhmen; ab demselben Jahr existierten
die Provinzialbezirke Böhmen und Mähren;
Suffraganbm.er waren bis zur Mitte des 16 Jh.s
† Olmütz und † Leitomischl.

Das Bm./Ebm. war nie ein souveränes Ter-
ritorium und sein Eigentum an Grund und Bo-
den bildete nie ein abgeschlossenes Gebiet. Zu-
rückzuführen ist das Bm./Ebm. auf eine Schen-
kung des Gründerfs.en Boleslav II. vom Ende
des 10.Jh.s, besser überliefert seit dem 12.Jh., in

dem sich die Bf.e um eine Konzentration der
zersplitterten Güter und anschl. um den Lan-
desausbau der höher gelegenen Gebiete be-
mühten. Abgetrennte Bezirke und einzelne Dör-
fer lagen in Mittel-, Nord-, Südost- und Süd-
westböhmen; die geschlossenstenHerrschaften
lagen im Gebiet von Pelhřimov und in nordöstl.
Richtung davon, im Gebiet von Přı́bram, Rož-
mitál und Horšovský Týn sowie in der Umge-
bung von Týn nad Vltavou, Český Brod, Raud-
nitz an der Elbe und Helfenburg.

Bischofskirche war die inmitten der fsl., spä-
ter kgl. Res. auf der P.er Burg gelegene Rund-
kirche St. Veit, ab Mitte des 11. Jh.s St.-Veit-
Basilika gen., umgebaut zu einer got. Kathe-
drale ab Mitte des 14.Jh.s. Der Bf. residierte
ursprgl. gemeinsam mit dem gesamten Klerus
in enger Nachbarschaft zur Basilika (monasteri-
um ecclesie) neben dem fsl. Palast. Noch vor der
Mitte des 13. Jh.s wurde die bfl. Res. in die Vor-
burg in den ursprgl. wirtschaftl. Hof des Bf.s
am linken Moldauufer (heutige P.er Kleinseite)
verlegt; das Domkapitel verblieb auf der Burg.

II. Ein eigenes dem Bf. unterstehendes Ge-
folge (militia sua) ist zum ersten Mal unter Bf.
Daniel I. i. J. 1158 belegt, in dem der Bf. an ei-
nem Zug nach Mailand teilnahm. Es handelte
sich damals um eine größere Gruppe der hö-
heren Geistlichkeit, die den Bf. als Kaplane be-
gleiteten. Zum Jahre 1177 und in einigen wei-
teren Belegen bis zum Ende des gleichen Jh.s
sind unter der Sammelbezeichnung milites epis-
copi die ersten Hofämter in der Reihenfolge ca-
merarius, dapifer, pincerna, subdapifer, agaso, subpin-
cerna, subcamerarius überliefert. Die betreffenden
Belege gehen ausschließl. auf die Zeit einiger
Bf.e, die einem heim. oder fremden Herrscher-
haus entstammten, zurück, und ihre Ämter
richteten sich in ihrer Gestaltung nach der des
Fürstenhofes. Ein aus den Bedingungen des
Bm.s heraus konstituierter Hof stammt erst aus
der Zeit nach der Übersiedlung der Bf.e auf die
P.er Kleinseite unter Bf. Nikolaus (1240–58),
nachdem dieser Bf die Grundlage der bfl. Kanz-
lei geschaffen hatte, die künftig ununterbro-
chen tätig war.

Seit seinen Anfängen um die Mitte des 13.
Jh.s bestand der eigentl. Bischofshof stets aus
einer geistl. Gruppe und einer Laiengruppe, wo-
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bei die Gruppe der geistl. Mitglieder des Hofes
als bedeutender und zahlenmäßig stärker zu
bezeichnen ist. Der Hof setzte sich einerseits
aus Kaplanen, anderseits aus Gehilfen des Bf.s
bei der Verwaltung der Diöz. zusammen, die
zunächst aus dem Kapitel stammten, im 14. Jh.
aber in wachsendemMaße auch aus den Reihen
der außerhalb des Kapitels stehenden Personen
berufen wurden. Aus der ursprgl. wenig profi-
lierten Gruppe der delegierten Verwaltungsge-
hilfen entwickelten sich allmähl. Beamte eines
ausdifferenzierten Systems der geistl. Verwal-
tung der Diöz. Seit dem Anfang des 14. Jh.s be-
stand als permanenter Gerichtsvertreter ein of-
ficialis, unter Ebf. Ernst von Pardubice (1343–64)
bildete sich das Amt der zwei bis drei gleichzei-
tig wirkenden Generalvikare aus, seit den 80er
Jahren des 14. Jh.s wurde das Amt des corrector
cleri zu einer Dauerinstitution. Einer der Gene-
ralvikare versah um die Mitte des 14. Jh.s gleich-
zeitig das Amt des ebfl. Kanzlers, dann ve-
schwand dieser Titel aber endgültig, was das
MA abgelangt. Die vorstehenden Verwaltungs-
beamten bildeten den eigentl. Rat, der dem Ebf.
zur Seite stand; dieser Terminus ist aber nicht
verwendet worden; doch sind eigene Beratun-
gen und Zusammenarbeiten auf demGebiet der
kirchl. Normen belegt.

In der Kanzlei des 13. Jh.s waren zunächst
zwei Notare tätig; ihre Zahl war dann jedoch im
Zunehmen begriffen. Seit der Mitte des 14. Jh.s
wurde die Kanzlei unter die Aufsicht eines der
Generalvikare gestellt und wurde allmähl. zu
einer umfassenden Institution mit zwei Proto-
notaren, am Ende des 14. Jh.s wirkten parallel
neun Schreiber, jurist. geschulte Kräfte und Bo-
ten, zudem wurden hier Hilfsschreiber ausge-
bildet. Die Arbeit der Kanzlei war zum größten
Teil auf die Diözesanverwaltung ausgerichtet
und wurde direkt im Bischofshof auf der Klein-
seite besorgt, dies während der ganzen Woche
(Sonntags freilich nur in begrenztemMaß). Die
Schreiberwerkstätten der anderen Verwaltungs-
beamten waren unabh. von der eigentl. ebfl.
Kanzlei tätig. Der corrector cleriwirkte auch direkt
am Hof, das Offizialat amtierte in einem geson-
dert gelegenen Haus auf dem kleinseitigen
Újezd. Die in der bfl. Kanzlei beschäftigten Per-
sonen, der Gerichtsapparat rund um den Offi-
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zial und der Korrektor mit seinen Gehilfen bil-
deten einschließl. aller anderen unterstellten
Personen eine Gruppe von etwa 40 ständig tä-
tigen Personen, die dem Bischofshof angehör-
ten.

Durch die räuml. Trennung des ebfl. Hofes
von der Kathedrale kam es zur Ausgliederung
der übl. liturg. Funktionen unter dem Metro-
politankapitel und anderer Kollegien an der Ka-
thedrale, v. a. der Mansionare und der Vikare.
Der Tätigkeitssbereich des Bf.s konzentrierte
sich meist auf feierl. Anlässe im Lauf des Kir-
chenjahres, auf die mit bedeutenden Ereignis-
sen des Kgr.s verknüpften Feierlichkeiten (Krö-
nungen, Taufen, Heiraten und Begräbnisse in-
nerhalb der Herrscherfamilien usw.) und auf
die Pontifikalämter. An der Kathedrale sind ein
Organist und ein in vier Chören organisierter
Offiziengesang belegt, hier existierte eine Par-
tikularschule und es bestand eine laufend er-
gänzte Bibliothek. Mit der unmittelbaren Um-
gebung des Bf.s hing sowohl die Tätigkeit sei-
ner Kaplane zusammen als auch die seiner per-
sönl. Sekretäre. Diese waren weder der Verwal-
tung der Diöz. zugeordnet noch versahen sie
fest umrissene liturg. Funktionen an der Ka-
thedrale. Bei den meisten Kaplanen war näml.
ihre persönl. Beziehung zum Bf. und seinen re-
ligiösen oder intellektuellen Bedürfnissen aus-
schlaggebend. In den Quellen lassen sie sich
nur aufgrund ihrer Taufnamen ermitteln, für
einen bestimmten Zeitraum sind von den be-
treffenden Personen höchstens sieben gleich-
zeitig belegt. Was ihre Bindung an den Ebf. be-
trifft, so ist die Annahme gestattet, daß sie
hauptsächl. im ebfl. Hof selbst lebten. Doch ist
auch die Beziehung zw. den Kaplanen und der
Verwaltung der St. Antonius-Kapelle an diesem
Hof nur fragmentar. überliefert.

Der Einsatz in der temporalen Verwaltung
des Bm.s, die der Verwaltung in spiritualibus
äquivalent gewesen wäre, gestaltete sich auf in-
teressante Weise in den 30er Jahren des 14. Jh.s,
als Johann IV. von Dražice (1301–343) versuch-
te, dies unter der Leitung des iudex curiae zusam-
menzufassen, dem die Inhaber der kleinen Le-
hen der damals in Entstehen begriffenen Lehns-
struktur (nápravy) unterstellt sein sollten. Als
zweite Möglichkeit war die Leitung durch den
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Kämmerer in Erwägung gezogen worden, was
mit den machtpolit. Ambitionen des Bf.s zu-
sammenhing, denen allerdings kein Erfolg be-
schieden war. Auch das System der napravy ge-
langte nie zur vollen Entfaltung. Nach der Mitte
des 14. Jh.s wurde ein thesaurarius zur Zentral-
person der wirtschaftl. Verwaltung und der Si-
cherheit des Hofes, bei dem sich der Geldertrag
aus der Besteuerung konzentrierte, d. h. des bfl.
Teils des alten Zehnts, der von der gesamten
Bevölkerung zu entrichten war (fumales) und
v. a. aus den ebfl. Städten und Gütern stammte,
die direkt von Bggf.en verwaltet wurden. Der
thesaurarius gehörte stets dem geistl. Stand an;
der Unterkämmerer, dem die bfl. Städte unter-
standen, war schon Laie.

Der zeremonielle, adlige Teil des bfl. Hofes
läßt sich seit der Mitte des 13. Jh.s belegen, An-
gaben über die einzelnen ausgeübten Funktione
erlauben aber noch keine nähere Beschreibung
derHofstruktur für diese Zeit. Erst nachdemdas
in den 30er Jahren des 14. Jh.s entstandene Amt
des Hofrichters eingegangen war, gewann der
ebfl. Hof eine fester umrissene Struktur. An der
Spitze des Hofes standen seit der Zeit mit Ernest
von Pardubice zwei Würdenträger, von denen
der eine der Hofmeister war, der für gewöhnl.
dem niedrigen Adel entstammte, der andere der
hierarch. etwas niedriger stehende marescalcus.
Das Amt des marescalcus erschient vereinzelt seit
dem 13. Jh. und bestand, wie es scheint, ohne
Unterbrechung, im Rahmen der höf. Hierarchie
war es aber jenem des Hofmeisters nachgeord-
net.

Außer diesen beiden Würdenträgern gehör-
te auch eine größere Gruppe von Hofleuten
zumHof, die für den wirtschaftl. Betrieb verant-
wortl. waren. Der cellerarius besorgte den Keller,
die Lebensmittelvorräte und die Getränke, der
procurator curiae war für den gesamten ebfl. Hof,
für seine Instandhaltung und seinen Betrieb ver-
antwortl. – beide begegnen sporad. seit dem 13.
Jh. – und dermagister coquinae war für die Küche,
die Zubereitung und Zusammensetzung der
Speisen zuständig, ist aber für die vorangehen-
den Zeit nicht belegt, wenn auch die Annahme
nahe liegt, daß eine ähnl. Funktion bestanden
haben dürfte. Die obengenannten Ämter wur-
den manchmal von Adligen und sogar Geistli-

chen wahrgenommen, was bes. für den Kü-
chenmeister gilt. Eine wichtige Stellung zw.
Hofleuten und Hofdienern hatte auch der Pfört-
ner (portulanus) inne.

Zahlr. war die Gruppe der Diener (cocus), un-
ter denen sich auch ein pincerna befand, und An-
gestellten des Hofes (barverii, sartores, macellarii,
panifices, auch cursores). Sie entstammten am
häufigsten bürgerl. Kreisen der Kleinseite,
manchmal befanden sich in dieser Stadt auch
ihre Werkstätten und der ebfl. Hof war erster
Kunde. Vereinzelt kamen unter den Dienern,
insbes. unter den Schneidern, auch ebfl. náprav-
nı́ci vor.

Eine nicht fest umrissene Gruppe am ebfl.
Hof stellten die curienses, seine clientela bzw. fa-
milia, dar. Zur familia zählten einerseits Kapläne
und Hofleute, die spezialisierte Ämter inne hat-
ten, andererseits aber auch Adlige niedriger
Herkunft, die eine Ehrenfunktion mit der Waffe
versahen, ohne aber mit einem bestimmten
Aufgabenkreis betraut gewesen zu sein (clientes,
armigeri, milites). Für bewaffnete Gefolgsleute
bediente sich der Bf. eines Wappens, zum er-
sten Mal Bf. Thobias von Bechyně (1278–96). Es
handelt sich aber noch um das Geschlechtswap-
pen eines Adligen, der Träger des Bischofsam-
tes war. Das eigentl. Wappen des Bm.s, ein gol-
dener Balken im schwarzen Feld, entstand unter
Johann IV. von Dražice. Die adlige Familia des
Bf.s war von ihrer persönl. Zusammensetzung
her vielen Änderungen unterworfen gewesen
und stellte einemobile Gruppe von einembis elf
so zu kennzeichnenden Mitgliedern dar. Der
feudale Hof wurde – von denWürdenträgern bis
zu den näher nicht bestimmbaren bfl. familiares
über die Angestellten des Hofes bis hin zu den
Dienern und Handwerkern – von etwa 35 Per-
sonen gebildet, die für bestimmte Zeiten auch
namentl. bekannt sind. Die wirkl. Zahl der Mit-
glieder des Hofes lag, wenn wir die gesamte
Dienerschaft und die Besucher des Hofes mit-
rechnen, mit Sicherheit höher als die angege-
bene Zahl. Bei vorsichtiger Schätzung dürfte der
Hof 100 Personen umfaßt haben, gelegentl.
auch signifikant höher. Eine schriftl. bekannte
Hofordnung ist nicht überliefert.

Der ebfl. Hof hatte – abgesehen von ver-
schiedenen Ansätzen in den 30er Jahren – keine
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eigenständige polit. Funktion; seine öffentl.-
polit. Rolle war gegenüber dem Königsshof nur
von unterstützender Bedeutung. Die zeremoni-
elle prestigeerhöhende Ausstattung des Hofes
trat deshalb hinter seinen geistl. Aufgaben, in
der Verwaltung in spiritualibus, zurück. Dies si-
cherte dem Ebf. eine erhebl. Einflußnahme auf
das öffentl. Leben. Der Anteil Geistlicher am
Hof war für den Charakter des zeitgenöss. Kul-
turmilieus verantwortl. und prägte maßgebl.
die religiösen Verhältnisse im Land mit Hilfe
der von den Provinzial- und Diözesansynoden
erlassenen Rechtsnormen und Bestimmungen
des Ebf.s, hatte somit einen bedeutenden Ein-
fluß auf die Religiosität der Bevölkerung und
die Stabilität der öffentl. Verhältnisse. Dank
persönl. Beziehungen im Rahmen universitärer
Kreise war die Geistlichkeit des ebfl. Hofes
ebenfalls fördernd an der literar. Formulierung
reformator. Gedankengutes beteiligt.

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf
einzelne Ebf.e hatte im geistigen Sinn, vermit-
telt durch die Beichtväter, das Kl. der Augusti-
ner-Chorherren in Raudnitz. In diese ihre Stadt
begaben sichmanchesMal die Ebf.e, um sich zu
erholen oder um in intensiver Arbeit Entschei-
dungen von grundlegender Bedeutung zu tref-
fen; für gewöhnl. nur in Begleitung der ihnen
am nächsten stehenden Kapläne und Sekretäre,
nie des ganzen Hofes. Von den Ebf.en selbst
war v. a. Johann von Jenstein (1379–96) literar.
tätig, für das Gebiet der Medizin wäre Albı́k von
Uničov zu nennen (1412). Die Tätigkeit der
Schreiberwerkstatt für liturg. Hss, die im ebfl.
Hof auf der Kleinseite unabh. von der ebfl.
Kanzlei wirkte, ist unter Ernst von Pardubice
belegt.

Der Hof ging i. J. 1421 ein, als Ebf. Konrad
von Vechta zum Hussitentum übertrat und die
bisherigen Verwaltungsämter, deren Vorgesetz-
te die Funktion der Administratoren übernah-
men, zunächst von Prag nach Zittau gingen und
von dort zweimal nach Pilsen. Zur Wiederbeset-
zung des Ebm.s kam es erst i. J. 1561. Dem neu
begründeten Stuhl fehlte aber noch die wirt-
schaftl. Grundlage, so daß nur der Kern der
Verwaltung der Diöz. in spiritualibus erneuert
wurde: Kanzler, Generalvikar und Offizial. Lei-
der fehlt es an Belegen über die tatsächl. Ausge-
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staltung des Hofes in der Frühneuzeit; infor-
miert sind wir ledigl. über das Vorhandensein
der notwendigsten Dienerschaft.

† C.3. Prag

Q. Acta iudiciaria consistorii Pragensis. – Archiv

pražské metropolitnı́ kapituly, Bd.1: Katalog listin a listů

z doby předhusitské, hg. von Jaroslav Eršil und Jirf Pra-

žák: Prag 1956 (Inventáoe a katalogy, 1). – Chaloupek-

ký, Václav: Účet pokladnı́ka arcibiskupstvı́ pražského z let

1382/83, Prag 1912 (Historický archiv, 3). –ChroniconVin-

centii canonici Pragensis, in: FRB II, 1874, S. 403–460. –

Codex diplomaticus regni Bohemiae, Bd. 1–5, begr. von

Gustav Friedrich, hg. von Zdenek Kristen, Ján By-

střický, Jindrich Šebánek, Sasá Dušková und Vladi-

mı́r Vašků, Prag 1904–2000. – Decem registra censuum

Bohemica compilata aetate bellum hussiticum praece-

dente, hg. von Josef Emler, Prag 1881, S. 1–3, 92–148. –

Fontes metropolitanae ecclesiae Pragensis, hg. von Vı̀ra

Jenšovská, Prag 1967–82 (Regesta Bohemiae et Moraviae

aetatis Venceslai IV., 1,1–1,6). – Libri erectionum, 1–6,

1875–1927. – Regesta diplomatica nec non epistolaria Bo-

hemiae et Moraviae, 3–4, 1890–92. – Vita Arnesti, Vita Jo-

hannis de Jenstein, in: FRB I, 1873, S. 378–400, 439–468.

L. Dějepis města Prahy, hg. von Václav Vladivoj von

Tomek, 5 Bde., Prag 1892–1905 (Novoèeská bibliothéka,

18,1–5; Spisy musejnı́, 51,1–5). – Hledíková, Zdenka:

(Arci) biskupský dvůr v Praze do doby husitské, in: Do-

cumenta Pragensia 9 (1991) S. 341–360. – Hledíková,

Zdenka: Biskupské a arcibiskupské centrum ve středově-

ké Praze, in: Pražský sbornı́k historický 17 (1994) S. 5–25.

– Hrad Pražský a Hradčany, 1872. – Kadlec, Jaroslav:

Přehled českých cı́rkevnı́ch dějin, Bd. 1–2, Řı́m 1987, Prag

1991.

Zdenka Hledíková

Leitomischl, Bf.e von
I. Den Bezirk der Diöz. bildeten vier Deka-

nate in Ostböhmen, die aus der Prager Diöz.
ausgegliedert worden waren und zwei Dekanate
in Nordwestmähren, die früher der Diöz. † Ol-
mütz angehört hatten. Der Bezirk befand sich in
einer überwiegend gebirgigen Gegendmit einer
Ausdehnung von ca. 125×40 km. Die Residenz-
stadt des Bf.s war das zentral gelegene L.

II. Das Bm. wurde auf Anregung Kg. †
Karls IV. erst i. J. 1344 gegr. Zur Grundlage der
materiellen Ausstattung wurden die Güter des
bisherigen Prämonstratenserstiftes L. Ein Teil
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der Konventsmitglieder bildete das Domkapitel,
mit dem die Reste des Konvents allmähl. ver-
schmelzen sollten; es bestand bis in die 90er
Jahre des 14. Jh.s. Zu unmittelbarem Besitz des
Bf.s wurde die Stadt L. selbst und 40 Dörfer, die
v. a. am Fluß Loučná ausnahmlos innerhalb der
Diöz. lagen und von denen viele verpfändet wa-
ren. Streitigkeiten über die Besitzrechte zw.
dem Bf. und seinem Kapitel hielten seit der Ent-
stehung des Bm.s an, zu deren Beilegung zahlr.
Vereinbarungen getroffen wurden, insbes. am
Ende der 60er Jahre, mit endgültiger Wirkung
aber erst 1398. Das weder bedeutsame noch rei-
che Bm. diente eher den polit. Plänen † Karls
IV. und als Karrierestation für Personen aus sei-
nem Umkreis. Nach dem ersten Bf. – das Amt
versah der Prämonstratenserabt – übernahm
den Stuhl Johann von Neumarkt (1353–64). Da
er in der kgl. Kanzlei tätig war, übergab er die
Leitung der noch nicht konstituierten Diöz. Ad-
ministratoren. Auch die sich schnell ablösen-
den Nachfolger Johanns vermochten es nicht,
das Bm. zu stabilisieren geschweige denn einen
beständigen bfl. Hof zu gründen. Eine Stabi-
lisierung des Bm.s in einer schon veränderten
Situation gelang erst unter dem langen Episko-
pat von Johann dem Eisernen (1389–1418).

Seit den 50er Jahren existieren Belege über
einzelne Mitglieder der geistl. Verwaltung der
Diöz., die die Leitung in Vertretung des abwe-
senden Bf.s inne hatten. Regelmäßig erscheint
während der Zeit des Bestehens des Bm.s nur
der Offizial, dermanchmal auch gleichzeitig die
Aufgaben des Generalvikars besorgte. Gleich-
zeitig erfahren wir auch von Schreibern. Nach
dem Untergang des größten Teils des Schrift-
guts läßt sich aber nichts näheres über die zwei-
fellos existierende Kanzlei sagen.

Erst im weiteren Verlauf ist es mögl., der
Überlieferung Anzeichen für das Vorhanden-
sein einer höf. Umgebung des Bf.s von L. zu
entnehmen. Es ist die Zeit Albrechs von Stern-
berg (1364–68, erneuert 1371–80), für die das
Amt des Hofmeisters belegt ist, offensichtl. in
Analogie zum Hof † Karls IV. Da einzelne Per-
sonen, die als Albrechts Höflinge erscheinen,
evtl. auch mit festen Funktionen, mit Albrecht
sogar von L. nach † Schwerin oder † Magde-
burg gingen, ist die Annahme erlaubt, daß sein

Hof in der Tat den Hof eines bedeutenden Ad-
ligen darstellte, aber nicht den wirkl. Hof eines
Bf.s.

Erst unter Johann dem Eisernen sollte ein
stabiles System entstehen; nach Ausweis der
Belege können aber nur vorübergehend feste
Funktionszuschreibungen vorgenommen wer-
den. Das einflußreichste Amt am Hof war das-
jenige des marscalcus, der auch in die wirtschaftl.
Bereiche eingriff, so. anläßl. von Verkäufen.
Marscalcuswaren die Mitglieder des für gewöhnl.
in der Umgebung des Bf.s schon längere Zeit als
familiares belegten Kleinadligen. Die Bürger von
L. erscheinen als Verwalter (Meister) der Ein-
nahmen sowie des Bgf.en der beiden bfl. Bur-
gen (L. und Tržek). Eine bes. Stellung nahm der
iudex provincialis ein, der als Landvogt Vertreter
des Bischofs in den Angelegenheiten der ländl.
Untertanen auftrat. Die seit Beginn des 15. Jh.s
belegten Stadt- und Dorfrichter sowie der Wald-
richter waren ebenfalls bfl. Beamte. Neben der
höf. Verwaltung sind auch – v. a. aber auch erst
zu Beginn des 15. Jh.s – eine Reihe von Dienst-
funktionen am Hof belegt wie cocus, marstaller,
huntmeister und Kämmerer als persönl. Diener
des Bf.s; diese Dienste versahen aus L. und an-
deren bfl. Gütern stammende Personen. Als ze-
remonieller Höfling ist innerhalb dieser Kate-
gorie nur der magister coquinae anzusehen, der
sozial zw. dem Kleinadel und der Geistlichkeit
einzuordnen ist. Nach dem Jahr 1372 begegnen
wir auch einem medicus. Relativ zahlr. und mit
Ausnahme der 80er Jahre kontinuierl. belegt ist
die Gruppe von kleinadligen familiares rein ost-
böhm. Herkunft, die die Bedeutung der Umge-
bung des Bf.s für die Region deutl. macht. Der
plötzl. Anstieg der Belege über familiares in
der Zeit Johann des Eisernen zeigt wiederum,
daß erst ab dieser Zeit von einem dauerhaft exi-
stierenden Hof in L. gesprochen werden kann,
während es sich bis dahin um an die Person des
einzigen Bf.s gebundene familiares, die größten-
teils von außerhalb L.s stammten, handelte.
Eine persönl. Bindung an den Bf. bestand auch
bei der nicht häufig belegten Kaplänen, bei de-
nen es nur einmal mögl. ist, zwei von ihnen
gleichzeitig zu fassen. Die Quellen reichen hier
aber nicht aus, um zu einem gesicherten Urteil
zu gelangen. Es wäre illusor., auf dieser Grund-
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lage eine auch nur ungefähre Angabe der Zahl
der am Hof der Bf.e von L. anwesenden Perso-
nen treffen zu wollen.

Die Bedeutung des Hofes war auch in der
Blütezeit seiner Existenz zu Beginn des 15. Jh.s
nur von lokaler Reichweite und berührte kei-
nesfalls eine breitere kulturelle und intellektu-
elle Ebene. Auch die Bibliothek und die Illumi-
natorenwerkstatt Johanns von Neumarkt befan-
den sich in † Prag statt in L. Der Hof als funk-
tionierendes gesellschaftl. Zentrum beschloß
seine Existenz offenbar i. J. 1418, als Johann der
Eiserne nach † Olmütz ging. In der Folgezeit
kam es zu Streitigkeiten um die Besetzung, was
den Niedergang schließl. beschleunigte. Ab
1442 verwalteten das Kapitel und Administra-
toren den mähr. Teil der Diöz. Infolge des Ab-
lebens des letzten Administrators Wolfgang
i. J.1554 endete allerdings auch dieser Bereich
des Bm.s.

† C.3. Leitomischl

Q. CDEM VI-XV, 1854–1903. – Šebánek, Jindrich:

Archivy zrušených klášterů moravských a slezských,

Bd. 1: Inventář pergamenů z let 1078–1471, Brünn 1932

(Publikace Zemského archivu v Brnı̀ NF 1).

L. Hledíková, Zdenka: Litomyšlské biskupstvı́, in:

Litomyšl. Duchovnı́ tvář českého města, Leitomischl

1994, S. 29–51. – Mezník 1999. – Nejedlý, Zdenı̀k:

Dějiny města Litomyšle a okolı́, Bd. 1: Dějiny kláštera a

biskupstvı́: Litomyšlského (do r.1421), Leitomischl 1903.

Zdenka Hledíková

Olmütz, Bf.e von
I. Zwar wurde das wahrscheinl. im Jahr 973

gegründete Bm. † Prag, ebenso wie das gleich-
zeitig entstandene mährische Bm. O. dem Ebm.
† Mainz eingegliedert und blieb bis zum Jahr
1344, als das Ebm. † Prag entstand, formell im
Verband der Mainzer Metropolie. In der Praxis
aber war die böhm. Kirche unabhängig, und der
† Mainzer Ebf. ernannte stets die von den Pra-
ger Fs.en bestimmten Bf.e.

II. Als bedeutende geistige Würdenträger
betätigten sich die O.er Bf.e in unterschiedl.
Maße am tschech. Königsshof. Manche Bf.e be-
kamen ihr Amt dank der direkten Intervention
des Herrschers, denn obwohl das Kapitel seit
dem Jahre 1207 selbst das Recht der Bischofs-
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wahl hatte, unterstand es meistens den Einflüs-
sen des Prager Königshofs und der Papstkurie.
Die Reihe von bfl. Höflingen beginnt mit Petrus
Angeli von Pontecorvo (1311–16), der Propst in
† Prag und Vyšehrad, Kanzler der böhm. Kö-
nigskanzlei (bis zum Jahre 1315), Domherr in †
Breslau und in Sadska war. Er hielt sich in O.
nicht lange auf und wurde bei der St. Veitkirche
in † Prag begr. Zum Liebling des Kg.s Johann
von Luxemburg wurde auch Bf. Konrad (1316–
26), sein Berater und ein Vertrauter der Kg.in
Elisabeth. Dem Bf. Heinrich Berka von Duba
stand angebl. das mähr. Klima im Wege, er ver-
weilte am Königshof und starb in † Prag. Ein
unehel. Sprößling der † Přemysliden, Jan der
VII. Volek (Bf. 1333–51), war Reichskanzler,
Probst in Vyšehrad und Domherr in † Prag und
O. Er hielt sich in Mähren deutl. länger auf. Das
gilt wiederum nicht für Johann VIII. Očko von
Vlašim (1351–64), der Probst bei Allen Heiligen
auf der Prager Burg und Domherr in † Breslau
war. Er blieb oft in † Prag, so von Aug. bis Sept.
1355; im Herbst 1356 begleitete er † Karl IV.
nach † Metz, im Frühling 1357 war er mit ihm
auf der Burg † Karlstein undmit † Karl IV. hielt
er sich auch drei Monate (Juni bis Aug. 1358) im
Reich auf. 1359 war er auf † Karlstein, nahm an
dem Feldzug gegen die Gf.en von † Württem-
berg am Sommerende 1360 teil usw. Bf. Johann
IX. von Neumarkt (1364–80) wurde für seine er-
folgreiche Arbeit in der Kanzlei mit dem Titel
»Graf der königlichen böhmischen Kapelle« be-
lohnt. Lt. Privileg gehörte den O.er Bf.en das
Recht, an den feierl. Gottesdiensten das Evan-
gelium nach dem dritten Agnus den böhm.
Kg.en zur Kußhand zu reichen, und in der Ab-
wesenheit des Prager Ebf.s die Pontifikalmesse
zu zelebrieren. In dem Amt des Kanzlers ersetz-
te ihn der† Eichstätter Bf. Bertold, nach seinem
Tod im Sept. 1365 kehrte Johann von Neumarkt
jedoch als Kanzler zurück und blieb häufig am
Hof. Im Dez. 1374 verzichtete er auf die Funk-
tion des Kanzlers und zog sich nach Mähren zu-
rück. Seine Nachfolger hielten sich nur teilw. in
† Prag auf. Ledigl. Bf. Nikolaus von Riesenburg
(1388–97) bekam am 18. April 1395 vomMgf.en
† Jobst sein Haus unter der Prager Burg auf der
Kleinseite, und er starb in der Festung in Dřev-
čice bei † Prag. O.er Bf.e engagierten sich am
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Ende des 14. Jh.s verstärkt in mähr. Angelegen-
heiten, wo überdies die brudermörder. Kämpfe
zw. den verfeindeten Parteien der Mgf.en †
Jobst und Prokopwüteten. DenO.er Bf.en boten
sichmehrere Gelegenheiten zumAufenthalt am
Königsshof nach dem Tod des Mgf.en † Jobst
(1411) unter den Bf.en Konrad von Vechta
(1408–12) und Wenzel Kralı́k von Buřenice
(1412–16), aber durch den Ausbruch der Hussi-
tenkriege wurde diesen Fahrten zum Hof ein
entschiedenes Ende gemacht. Die zerrissenen
Beziehungen zu † Prag und den böhm. Kg.en
nahm erst Stanislav Thurzo wieder auf (1497–
1540), der als Königsgesandter an den Landta-
gen in † Böhmen (im Juli 1508, im Jan. 1514, im
Juli 1524) teilnahm. Am 17. Febr. 1509 krönte er
im St. Veitsdom Ludwig Jagiello zum Kg., am 1.
Juni 1522 Ludwigs Ehefrau Marie von Habsburg
und im Febr. 1527 nahm er an den Krönungs-
festen aktiv teil (am 24. Febr. las er die Messe
zur Krönung † Ferdinands I. und am 25. Febr.
1527 krönte er die Kg.in Anna). Damals war †
Prag aber nicht mehr die Hauptres. der böhm.
Kg.e, es war vielmehr Budin und seit dem Jahre
1526 †Wien.

Die meisten O.er Bf.e hatten für die Aufent-
halte in † Prag keine eigenen Unterkünfte. Nur
Bf. Nikolaus von Riesenburg erhielt am 18. Apr.
1395 ein Haus auf der Kleinseite von Mgf. †
Jobst; sein weiteres Schicksal kennenwir jedoch
nicht. In der Nähe von † Prag in Dřevčice
(17,5 km nordöstl. von † Prag) gehörte dem Bf.
eine Festung. Sie gehörte schon Johann von
Neumarkt als Privateigentum und Johanns Ver-
wandter Heinrich von Bělá verkaufte die Fe-
stung i. J. 1382 an den O.er Bf. Peter Jelito
(Wurst) (1380–87), der sie den Tafelgütern des
Bm.s anschloß. Nach Peters Tod (1387) hielten
dessen Feinde für einige Zeit die Festung, gegen
1392 wurde sie jedoch zurückgewonnen und Bf.
Nikolaus von Riesenburg starb hier i. J. 1397.
Seit dem Jahre 1412 war die Festung Dřevčice
verpfändet; Stanislav Thurzo hatte gar versucht,
sich Dřevčice auszahlen zu lassen, aber ihm ist
nur die Verpfändung bestätigt worden (1500,
1503 und 1524).

† C.3. Kremsier † C.3. Olmütz

L. Europas Mitte um 1000, 2000. – Hlobil,

Ivo/Kohout, Štěpán: Olomoučtı́ biskupové od Lacka z

Kravař po Jana Dubravia, in: Od gotiky k renesanci, výt-

varná kultura Moravy a Slezska 1400–1500, hg. von Kali-

opi Chamonikola, Bd. 3, Olmütz 1999, S. 27–33. –

Kavka 1993. – Matzke, Josef: Das Bistum Olmütz von

1281–1578, Königstein 1975 (Schriftenreihe des Sudeten-

deutschen Priesterwerkes Königstein, 20). – Medek, Vá-

clav: Osudy moravské cı́rkve do konce 14. věku, Prag 1971

(Dı̀jiny olomoucké arcidiecéze, 1). – Peřinka 1913. –

Wolný, Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren,

meist nach Urkunden und Handschriften. Abt. 1: Olmüt-

zer Erzdiöcese, Bd. 1, Brünn 1855.

Tomás Baletka

PFALZ
(RHEIN, PFGFT. BEI, PFGF.EN BEI)

I. Pfgf.en bei Rhein (erstmals 1131: comes Pa-
latinus de Reno), Rfs.en; Erztruchsesse des Hl.
Röm. Reiches; seit 1214 Hzg.e in † Bayern;
Reichsvikare amRhein, in Schwaben und in den
Landen des fränk. Rechts; Kfs.en (ständig seit
1356); Kg. (1400–10).

Für die – teilw. mit dem alten kgl. Amt ver-
bundenen – bes. Vorrechte der Pfgf.en in der
Reichsverfassung fehlen zeitl. fixierte Nach-
richten; spätestens in der ersten Hälfte des 13.
Jh.s wird ihre ältere Zuständigkeit als Richter
über den Kg. sowie für die Vertretung bei Ab-
wesenheit jenseits der Alpen und bei Thronva-
kanz ganz deutlich. Im Thronstreit von 1198 be-
tonte der Papst die Wichtigkeit der pfgfl. Stim-
me für die Königswahl. Im Sachsenspiegel wur-
de um 1230 bereits die bes. Stellung des Pfgf.en
als erstem unter den weltl. Königswählern be-
zeugt und ausdrückl. mit der Erztruchsessen-
würde verbunden.

In den hundert Jahren zw. 1150 und 1250 voll-
zog sich in der Geschichte der rhein. Pfgft. der
entscheidende Wandel vom kgl. Amt zum Ter-
ritorium. 1155/56 belehnte Ks. Friedrich I. sei-
nen Stiefbruder Konrad von Staufen mit der zu-
vor an wechselnde Familien gelangten Pfgft.
und erhob ihn zum Rfs.en. Zum pfgfl. Amts-
und Hausgut erhielt er größere Teile des sal. Er-
bes am nördl. Oberrhein mit Alzey. Hinzu ka-
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men Lehnsrechte und Vogteirechte über † Spey-
er, †Worms, † Lorsch und den Odenwald. Da-
mit verschob sich der Schwerpunkt der rhein.
Pfalz endgültig an den nördl. Oberrhein. Neben
Bacharach wurden Alzey, Neustadt an der
Haardt und v. a. das wohl noch durch Konrad
gegründete Heidelberg zu den Zentren des wer-
denden Territoriums. Mit dem Übergang der
Pfgft. an Heinrich d.Ä., einen Sohn Heinrichs
des Löwen, ging die Pfgft. 1195 der stauf. Haus-
macht verloren. Doch in ihrer verfassungsrechtl.
Stellung blieb sie noch so stark ans Kgtm. ge-
bunden, daß sie nach demkinderlosen Tode des
†Welfen Heinrich d. J. 1214 durch Ks. † Fried-
rich II. den Wittelsbachern übertragen werden
konnte. Ludwig I. übernahm die Pfgft. zusätzl.
zum † bayer. Hzm. vormundschaftl. für seinen
Sohn Otto II., der mit der welf. Erbtocher Agnes
verlobt wurde. Seit seiner Volljährigkeit herrsch-
te Otto II. (1228–53) in der Pfalz wie in† Bayern.
Nach seinem Tod wurde 1255 † Bayern geteilt.
Die Pfgft. und die westl. oberen Teile von † Bay-
ern übernahm der älteste Sohn Ludwig II., der
1268 seinen dortigen Besitz v. a. auf dem Nord-
gau durch das Erbe Konradins erhebl. erweitern
konnte. Bereits 1257 wirkte Ludwig II., aufge-
rückt in die Reihe der einflußreichsten Rfs.en,
als Kfs. an der Königswahl mit; 1273 gelang es
ihmdurch sein Eintreten für†Rudolf vonHabs-
burg, das pfälz. Wahlrecht abzusichern und
auch weiterhin gegen bayer. Ansprüche zu be-
haupten. Unter seinen Söhnen Rudolf I. (1294–
1319) und † Ludwig dem Bayern, der bis 1329
ebenfalls Pfgf. war, kam es zu einem langjähri-
gen Erbstreit, in dem sich † Ludwig der Bayer
zunächst fast ganz durchsetzen konnte, zumal
er 1314 zum Kg. aufgestiegen war. Erst der
Hausvertrag von Pavia 1329 konnte diese Nach-
folgekrise beenden: Den Nachkommen † Ru-
dolfs I. wurden die pfälz. Lande sowie der grö-
ßere Teil des bayer. Nordgaus (Oberpfalz zw. †
Regensburg und Fichtelgebirge) zugesichert.
Die seitdem für einenWechsel zw. der pfälz. und
oberbayer. Lande bestimmte Kurwürde konnte
Ruprecht I. (1329/53–90) mit Hilfe † Karls IV.
1356 endgültig allein für die Pfälzer sichern. Un-
ter ihm gewann die Pfalz durch Neuerwerbun-
gen Gebiete mit relativ geschlossener Herr-
schaft. v. a. durch Reichspfandschaften kamen

pfalz

die Reichsstädte am unteren Neckar Mosbach,
Eberbach, Sinsheim und Neckargemünd sowie
am linken nördl. Oberrhein Germersheim, Ann-
weiler mit dem Trifels, Kaiserslautern, Oppen-
heim und Ingelheim mit dem zugehörigen
Reichsland an die Pfalz. Wichtige territoriale
Gewinne waren neben Bretten das Hunsrück-
territorium der Raugf.en mit Simmern und
die Hälfte der Gft. Zweibrücken († Pfalz-
Simmern-) Zweibrücken) mit † Bergzabern.
Ruprecht II. versuchte in der sog. Rupertini-
schen Konstitution von 1395, die Primogenitur
festzulegen. Damit ergänzte er die schon 1368
festgeschriebene Unteilbarkeit der integralen
Bestandteile des Landes, des späteren Kurprä-
zipuums. Nach dem Tod des 1400 zum Kg. ge-
wählten † Ruprecht III. (1398–1410), der 1408
seinem Sohn Ludwig die Reichslandvogtei im
Elsaß verschaffte, wurde das Land jedoch unter
den vier Söhnenaufgeteilt. Ludwig III. (1410–36)
erhielt als der älteste überlebende Sohn das Kur-
recht und mit dem ungeteilten Kurpräzipuum
das Hauptterritorium. Neben dieser Kurpfalz
entstanden die Seitenlinien † Pfalz-Zweibrük-
ken-Simmern, † Pfalz-Mosbach und Pfalz- †
Neumarkt. Erstere verzweigte sich nach der Be-
erbung der Gft. Veldenz († Pfalz-Veldenz) 1444
nochmals in die Linien † Pfalz-Simmern und †
Pfalz-Zweibrücken-Veldenz. Pfalz- † Neumarkt
fiel 1448 an † Pfalz-Mosbach, das seinerseits
1499 von der Kurpfalz beerbt wurde.

Die zentrale Figur unter den Pfgf.en des 15.
Jh.s ist Friedrich I. der Siegreiche (1449/51–76),
der die Vormundschaft für seinen Neffen Phi-
lipp erlangte, diesen 1451 in der röm.-rechtl.
Form der arrogatio adoptierte, damit auf Lebens-
zeit in die vollen Rechte seines Mündels eintrat
und gegen die anderslautenden reichsrechtl.
Bestimmungen der Goldenen Bulle und daher
ohne Zustimmung des Ks.s die Herrschaft und
den Kurfürstentitel übernahm. In insgesamt
sechs erfolgr. Kriegen leistete er den wichtig-
sten Beitrag zur territorialen Verdichtung des
Territoriums und seiner Vorherrschaft im
Reich. Unter Philipp dem Aufrichtigen (1476–
1508) war der absolute Höhepunkt der pfälz.
Territorialausdehnung zu verzeichnen, als 1499
die Mosbacher Lande heimfielen. Der durch
Philipp in offenem Bruch mit den Hzg.en von †
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Bayern-Landshut 1499 geschlossene Erbvertrag
provozierte jedoch den am Rhein wie in † Bay-
ern äußerst verlustreichen Landshuter Erbfol-
gekrieg, als 1504 der Erbfall eintrat. Damit er-
lebte die Pfalz ihren größten Niedergang als
Territorialmacht.

II. Bis zum Vertrag von Pavia 1329 lagen die
bevorzugten Aufenthaltsorte der Pfgf.en in den
bayer. Besitzungen. In den pfälz. Gebieten wur-
de Heidelberg am häufigsten aufgesucht. Mit
Beginn der territorialen Selbständigkeit der
Pfgft. und unter der gemeinsamen Regierung
Rudolfs II. (1329–53) und seines jüngeren Bru-
ders Ruprecht I. (1329–90) waren Neustadt und
Heidelberg die Hauptorte. Bes. seit dem Beginn
von Ruprechts Alleinherrschaft 1353 lag Hei-
delberg an der Spitze seiner Aufenthaltsorte,
mit großem Abstand gefolgt von Germersheim
und weiteren Orten mit zentralörtl. Funktionen
wie Bacharach, Amberg, Neustadt und Alzey. In
dieser Zeit gab es eine erste Blüte des Hofes,
wobei Heidelberg eine zunehmende Rolle für
das Festwerden und die Zentralisierung der
Herrschaft bekam. Hier wurden nicht nur die
meisten Urk.n ausgestellt, sondern auch die ho-
hen kirchl. Feiertage verlebt, polit. Handlungen
vollzogen und Turniere veranstaltet. Die Zahl
der Bediensteten für die tägl. Versorgung des
Herrschers und seiner Familie schloß sich um
1380 zur Bruderschaft des hovegesindes off der burge
zusammen, die sich nach der Res. Heidelberg
benannte.

Während der zweiten Hälfte des 14. Jh.s eta-
blierten sich im oberpfälz. Amberg Filialhöfe
der pfälz. Kurprinzen, die dort als Statthalter
der pfälz. Lande zu Baiern selbständig hofhielten.

Die europ. Bedeutung und Ausstrahlung des
pfälz. Hofes wird bes. nach dem Kgtm. † Rup-
rechts III. in polit. hochrangigen Heiratsverbin-
dungen deutlich: Ludwig III. war in erster Ehe
mit Blanka von England, in zweiter Ehe mit Ma-
thilde von Savoyen verh., deren Sohn Ludwig IV.
mit Margarethe, wiederum einer savoy. Prinzes-
sin, verh. war. Diese war über ihre Mutter mit
dem burgund. Herzogshaus verwandt, und ihr
Vater stieg 1439 als Felix V. zumGegenpapst der
Konzilspartei auf.

Die pfälz. Erbhofämter waren im 14. Jh. be-
reits zu reinen Ehrentitel und Erblehen be-

stimmter Familien geworden und weder für den
Hof noch für die Territorialverwaltung von Be-
deutung. An ihre Stelle traten Hofmeister, Mar-
schall, Kammermeister, Truchseß und Schenk
als oberste Hofbeamte. Seit dem 13. Jh. war der
Hofmeister der höchste und wichtigste der ho-
hen Amtsträger. Er organisierte und kontrol-
lierte die Hofhaltung und war nach dem Lan-
desherrn oberster Richter. Spätestens 1397 wird
eine Funktionsdifferenzierung des seit den 60er
Jahren des 14. Jh.s doppelt besetzten Hofmei-
steramtes faßbar, als sich das Amt des Haushof-
meisters abspaltete. Während dieser für die fsl.
Hofhaltung und Versorgung des Hofes verant-
wortl. war, konnte sich der Hofmeister auf seine
immer wichtiger werdenden polit. Aufgaben
konzentrieren. Der Kammermeister war im 14.
Jh. noch in erster Linie für die persönl. Bedürf-
nisse des Fs.en in Fragen der Finanzen und
Wertgegenstände zuständig; erst im 15. Jh. wur-
de dieses reine Hofamt auf die Territorialver-
waltung ausgedehnt.

Ein nicht festumrissener, engerer Kreis von
Personen in der Umgebung des Herrschers
stand dem Landesherrn als beratendes Gremi-
um zur Seite, für das in der ersten Hälfte des 14.
Jh.s die Bezeichnung Rat geläufig wurde. Ihm
wurde auch die Schiedsgerichtsbarkeit übertra-
gen. Da es in der Kurpfalz – abgesehen von der
Oberpfalz – nie zu organisierten Landständen
kam, war hier wohl auch die Anlaufstelle für die
Wünsche und Interessen des Landes. Dem Rat
gehörten die wichtigsten Vasallen der Pfgf.en
und einige der obersten adeligen Hofbeamten
an, wobei der Hofmeister eine führende Rolle
spielte. Seit dem späten 14. Jh. drangen hier
auch bürgerl. Gelehrte vor, v. a. aus der 1386
von Ruprecht I. gegründeten Heidelberger Uni-
versität. Im Laufe des 15. Jh.s bildete sich – ge-
fördert durch die Regentschaftsräte während
der Krankheit Ludwigs IV. und der vormund-
schaftl. Regierung für Ludwig IV. 1436/42–49 –
ein ständiger Hofrat als Zentralbehörde aus.
Seinen Kern bildeten – abgesehen von den vier
höchsten in Heidelberg ständig lebenden Be-
amten (Hofmeister, Kanzler, Marschall, Vogt) –
vier bis fünf ständige Räte, darunter zuneh-
mend gelehrte Juristen, die die adeligen Lehns-
leute in denHintergrund drängten. In wichtigen
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Angelegenheiten des Territoriums wurden al-
lerdings weitere adelige Räte, die »von Haus
aus« dem Landesherrn zu Dienst und Rat ver-
pflichtet waren, hinzugezogen. In Vorbereitung
der Hochzeit des Erbprinzen Philipp, der die
Oberpfalz als Nebenland weitgehend selbstän-
dig regieren und mit seiner Gemahlin einen
selbständigen Hof unterhalten sollte, erließ
Friedrich I. 1474 eine Hofordnung. Sie diente
der Kontrolle des aus der persönl. Umgebung
Philipps stammenden adeligen Personals des
Amberger Hofes.

Die Finanzverwaltung wurde lange in der
Zuständigkeit von Beamten in der Lokalverwal-
tung belassen. Erst unter der Regierung Fried-
richs I. wurden wichtige Schritte hin zu einer
zentralen Verwaltung der Finanzen unternom-
men. Regelmäßig anfallende Ausgaben wurden
nicht mehr durch Zahlungen auf die Ämter an-
gewiesen, sondern durch den Kammermeister
in Heidelberg geleistet. 1467 wurde eine grund-
legende Reform der Einnahmeverwaltung
durchgeführt, indem alle Überschüsse der Äm-
ter, die Zölle, Schutzgelder u. a. sowie wohl
auch außerordentl. Steuern an die Zentralkasse
gingen. Die Rechnungslegung der lokalen Ver-
waltung wurde von der Zentrale aus jährl. kon-
trolliert. Mit diesen neuen Funktionen, die der
im Hofstaat verankerte Kammermeister nicht
mehr alleine tragen konnte, entstanden die neu-
en zentralen Ämter des Rentmeisters, des Re-
chenmeisters und des Rechenschreibers, eines
spezialisierten Schreibers der Kanzlei. Aus die-
ser Rechenstube erwuchs später eine eigene Re-
chenkammer.

Die Anfänge einer pfälz. Kanzlei liegen am
Beginn des 13. Jh.s, als ein Heidelberger Kleri-
ker für die Pfgf.en arbeitete. Nach 1226 stand
ein Geistl. mit dem Titel Protonotar einer klei-
nen Anzahl von Schreibern vor. Als Otto II. 1228
seine Herrschaft antrat, wurde vermutl. neben
der bayer. Kanzlei eine pfälz. eingerichtet, die
sich unter der Regierung seines Sohnes Ludwig
II. weiter verfestigte. In der Nachfolgekrise nach
dessen Tod gibt es jedoch keine Hinweise mehr
für eine selbständige Kanzlei am Rhein. Die
pfgfl. Ausfertigungen des 1329 geschlossenen
Hausvertrags von Pavia wurde von Schreibern
der Kanzlei † Ludwigs von Bayern hergestellt.

pfalz

Aus diesem Kreis enstand sukzessive eine pfälz.
Kanzlei. Die mit Ruprechts allmähl. Regie-
rungsübernahme 1346–49 und v. a. seit seiner
Alleinschaft 1353 stark angewachsene Urkun-
denaustellung führte zum Ausbau einer zen-
tralen Kanzlei in Heidelberg. Geleitet wurde sie
durch den obersten Schreiber bzw. den Proto-
notar, der auch das Siegel führte. Er gehörte zu
den engsten Beratern des Fs.en undwurde in die
prakt. Gestaltung der pfälz. Politik einbezogen.
1355 begann die Registrierung des Urkunden-
auslaufs. 1356 wurde der Heidelberger Land-
schreiber Konrad von Aschaffenburg mit der
Anlage des ersten noch erhaltenen Kopialbuchs
beauftragt. Eine bes. Funktion erfüllte der Hof-
schreiber, der vom Fs.en für Schreibarbeiten
mehr persönl. Charakters herangezogen wurde.
Aus dieser Funktion könnte das spätere Amt des
Kammerschreibers (1486) bzw. Kammersekre-
tärs hervorgegangen sein.

Unter † Ruprecht III. begegnet zum ersten
Mal der Titel Kanzler. Dies wurde Ende 1400
nach kgl. Tradition der Bf. von † Speyer, Raban
von Helmstatt, der über eine gelehrte Ausbil-
dung und jurist. Wissen verfügte. Raban über-
nahm eine Schlüsselstellung für den Aufbau des
kgl. Regierungsapparates und leitete die Politik
nach innen wie nach außen. Ihm waren neun
Protonotare unterstellt, die neben der Hauptlast
der höheren Kanzleiarbeit auch zu den engsten
Beratern und Diplomaten des Kg.s gehörten.
Von ihnen war nur noch die Hälfte durch mehr-
jährige prakt. Kanzleierfahrung in die Füh-
rungsfunktionen aufgestiegen – Matthias Volz
von Sobernheim war der einzige unter den Pro-
tonaren Kg.† Ruprechts, der auf jahrzehntelan-
ge Erfahrungen in der pfälz. Kanzlei zurück-
greifen konnte. Die andere Hälfte zeichnete sich
durch universitäre Bildung und jurist. Wissen
aus. Herausragendes Beispiel für das gelehrte
Element in der pfälz. Rat und Kanzlei ist der um
1400 in Dtl. wohl einzige doctor utriusque iuris Job
Vener. † Ruprecht ließ die pfälz. Kanzlei nicht
getrennt für den territorialen Bereich weiterfüh-
ren, sondern in die neue Köngskanzlei hinein-
wachsen, die etwa das Zehnfache an schriftl.
Verwaltungsaufwand seiner territorialen Vor-
gängerin zu leisten hatte. Allerdings richtete er
wie seine Vorgänger Nebenkanzleien für seine
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Söhne im Elsaß und in der Oberpfalz ein. Nach
demTodKg.†Ruprechts stand Raban – nun als
kurpfälz. Kanzler – an der Spitze des Gremiums
der sieben Räte, das mit dem schwierigen
Wechsel der Königsdynastie und der Landestei-
lung für den reibungslosen Abösung der Für-
stenkanzlei von der kgl. Kanzlei zu sorgen hatte.

Unter Friedrich wurde ein ordentl. Hofge-
richt eingerichtet. 1462 erließ er eine Ordnung
für das Hofgericht, nach deren Vorbild die erste
erhaltene Ordnung von 1479 entworfen ist. Als
Quartembergericht bedurfte es zwar noch der
Hilfe des Hofrates, doch in seinem Personal war
es nun bereits deutl. von diesem geschieden.
Nachdem bereits Ludwig III. gelehrte Juristen
als Beisitzer bei Gerichtsverhandlungen heran-
gezogen hatte, wurde der Einfluß der gelehrten
Fachleute neben den Adeligen als den traditi-
onellen Beisitzern immer größer. Nach der
Hofgerichtsordnung von 1479 sollten von den
vorgesehenen sechs Beisitzern (in der Praxis
waren es stets mehr) zumindest zwei bis drei
jurist. graduiert sein. Erst zu Anfang des 16. Jh.s
gelang die seit Friedrich I. angestrebte ständige
Beiziehung von jurist. Professoren.

In ihrer finanziellen Leistungskraft und wirt-
schaftl. Macht galt die Kurpfalz im 15. Jh. als
eines der reichsten dt. Territorien. Ein Viertel
der Einnahmen erwuchs immer noch aus den
Rheinzöllen, hinzu traten 18 Landzölle. Die
Hälfte der Einkünfte erbrachten die Ämter, den
Rest lieferten zentrale Einnahmen aus den Re-
galien wie Bergwerken undMünze, aus Forsten,
außerordentl. Steuern, Mitgiften sowie durch
die während der Kriege eingehenden Lösegel-
der und Subsidien. Zur Kreditschöpfung (v. a.
für die vielen Kriege Friedrichs des Siegreichen)
begab sich das Territorium kaum in Abhängig-
keit von den Nachbarn, sondern zog den Adel,
die Kl. und Städte heran.

Eine selbständige Münzpolitik in der Pfgft.
gab es seit der Zeit Ruprechts I., dem † Karl IV.
1353 seine Münzhoheit bestätigte. Obwohl be-
reits kurz nach 1200 in Heidelberg Münzen ge-
schlagen wurden, existierten erst seit dem 14.
Jh. kontinuierl. Münzprägestätten in Heidel-
berg, Bacharach, Neustadt und Oppenheim. Ab
1468 war Heidelberg einzige und zentrale
Münzstätte.

Für das Leben am Heidelberger Hof, die
Hofhaltung und Hofversorgung gibt es aus dem
MA weder von städt. noch von fsl. Seite hinrei-
chende einschlägige Quellen. Sicher ist jedoch,
daß die in ihrem Zuschnitt immer noch dörfl.
Stadt und ihre Bewohner kaum in die Repräsen-
tation des Hoflebens einbezogen waren. Ver-
suche Ruprechts I., das wirtschaftl. Leben Hei-
delbergs durch eine Messe anzukurbeln, schlu-
gen fehl. Der Hof zog jedoch neben zahlr. Gast-
häusern und Herbergen eine Reihe von spezi-
alisierten Gewerben an. Manchen der Maler,
Buchmaler (Caspar Radheimer, 1465–79; Lien-
hard 1480/81) und Buchbinder (Albert Schwab
1447–82), Buchdrucker (Heinrich Knobloch-
zer), Bildhauer, Büchsenmeister, Goldschmie-
de und Seidensticker verliehen die Fs.en Besitz
unterhalb der Burg, um sie fester an den Hof zu
binden. Zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor
wurde die Universität, die mit ihren Angehöri-
gen ein Zehntel der Stadtbevölkerung ausmach-
te.

Von der Universität bezogen die Pfgf.en
nicht nur ihre jurist. und theolog. Ratgeber,
sondern auch ihre Leibärzte (im 14. Jh. Bur-
chard von Walldorf, Peter de Brega und Her-
mann Poll aus Wien, im 15. Jh. Gerhard von
Hohenkirchen, Heinrich Münsinger, Erhard
Knab und Konrad Schelling).

Die wesentl. Impulse für das kulturelle Le-
ben am Hof kamen allerdings von außerhalb
der Universität, gingen von den Fs.en selbst aus.
Seit dem ausgehenden 14. Jh. wurden hofori-
entierte volkssprachl. Schriften in Vers und Pro-
sa in kostbar illustrierten Handschriften für die
Pfgf.en und ihreGemahlinnen kopiert, religiöse
und fachwissenschaftl. Texte übersetzt. Mit
Ludwig III. setzte bereits früh das Interesse für
lat. Literatur ein. Die über 150 theolog., jurist.
und medizin. Handschriften seiner ansehnl. Bi-
bliothek vermachte er dem Heidelberger Heilig-
geiststift, wo sie den Heidelberger Universitäts-
angehörigen zur Verfügung stehen sollten.

Seinen Höhepunkt erlebte das höf. Leben
unter Friedrich I. und Philipp. Diese zogen un-
ter der Leitung des Sängermeisters Johann von
Soest (1472–95) einen der besten dt. Chöre an
ihre Schloßkapelle, sorgten für hervorragende
Orgeln und öffneten ihre Hofkapelle den da-
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mals in der Komposition führenden Niederlän-
dern. Friedrich, der über eine persönl. Hand-
schriftensammlung von über 100 Bänden, ein
Viertel davon antike Klassiker, verfügte, zog als
einer der ersten dt. Fs.en seit 1456 humanist.
Gelehrte wie Peter Luder, Petrus Antonius de
Clapis und den jungen JakobWimpfeling an sei-
nenHof.Mit ihrer neulatein. Publizistik sorgten
diese für das Lob und die Legitimation der
reichsrechtl. problemat. Stellung des Fs.en.

Dabei wirkten sie zusammen mit dem eben-
falls humanist. interessierten Hofkapellan
Matthias von Kemnath († 1476), der sowohl
Friedrichs Herkunft als auch dessen Hofhal-
tung, Politik und Kriegführung in propagan-
dist. Absicht beschrieb. Seine volkssprachige
Welt- und Fürstenchronik und die auf der
Grundlage seiner Materialien ungefähr gleich-
zeitig entstandene Pfälzische Reimchronik des
Berufssängers und -dichters Michel Beheim
sind neben den gegenwartschronist. Aufzeich-
nungen des Vener-Verwandten Reinbold Slecht
(† 1430) und in der Speyerer Chronik die beiden
einzigen im Umkreis des Hofes entstandenen
histor. Werke, die sich der Geschichte der pfälz.
Wittelsbacher und ihrer Lande widmen.

Nachdem in der ersten Hälfte des 15. Jh.s
bereits der gelehrte kurpfälz. Kanzler Ludwig
von Ast frühhumanist. Gedankengut ins Zen-
trum der pfälz. Regierung gebracht hatte, waren
es dann die beiden Kanzler Matthias Ramung
(1457–78) und Johannes von Dalberg (1482–
1503), die als Förderer eines exklusiven Huma-
nistenkreises wirkten.

Als Fürstenerzieher sind seit Ludwig III.
Lehrmeister mit universitärer Bildung nach-
weisbar, wobei die Theologen gegen Ende des
Jh.s von jurist. geschulten Gelehrten verdrängt
wurden: Johannes von Frankfurt, Hans Ernst
Landschad von Steinach, für Philipp: Peter
Brechtel, für dessen Söhne: Adam Werner von
Themar (ab 1488) Konrad Celtis (1495/96) und
Johannes Reuchlin (ab 1497).

In Umfang und Prachtentfaltung stand die
Hofhaltung der Pfgf.en der des kgl. Hofes in
nichts nach. Sowohl die eigenen wie die aus-
wärtigen Beobachter sprechen vom königsglei-
chen Glanz der fsl. Feste, der Repräsentations-
bauten und ihrer Ausstattung. Die reichspolit.

pfalz

Bedeutung der Pfälzer Kfs.en führte immer wie-
der auswärtige Fs.en und andere hochgestellte
Gäste nach Heidelberg, für die festl. Empfänge,
musikal. und literar. Darbietungen, Gastmäh-
ler, Turniere und Jagden ausgerichtet wurden.
Philipps Hochzeit, die 1474 in Amberg für weit
über 400 adelige Gäste ausgerichtet wurde, be-
deutete den Höhepunkt der weltl. Feste des Ho-
fes. Bes. Beachtung fand das 1481 in Heidelberg
gefeierte Turnier, das von der Turniergesell-
schaft Zum oberen Esel ausgerichtet wurde. Von
der großen Anziehungskraft des Heidelberger
Hofes für diese Rittergesellschaft, in der ein
großer Teil des pfälz. Niederadels versammelt
war, zeugt ein Wappenfresko im Chor der Hei-
liggeistkirche aus der Mitte des 15. Jh.s. Fried-
rich der Siegreiche ließ hier wie im Schloß und
auf dem Schlachtfeld das Gedächtnis an seine
überragenden milit. wie diplomat. Erfolge bei
Pfeddersheim 1460 und bes. Seckenheim 1462
in Gedenkgottesdiensten, Prozessionen und die
Ausstellung verschiedener Erinnerungszeichen
regelmäßig feiern. Weitreichende Herrschafts-
ansprüche repräsentierte Friedrich in dem mit
der Darstellung seiner königsgleichen Majestät
und fsl. Legitimität illuminierten Lehensbuch
von 1471, auf das die ca. 400 mit ihren Wappen
verzeichneten Vasallen ihren Treueeid zu leisten
hatten.

† A. Wittelsbach † C.2. Alzey † C.2. Amberg † C.2.

Bacharach † C.2. Heidelberg † C.2. Neustadt an der
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Birgit Studt

SACHSEN, KFSM., KFS.EN VON

I. Mgf.en von der Ostmark (erstmals 1046),
Mgf.en von Meißen (seit 1089); Lgf.en von Thü-
ringen, Pfgf.en von S. (seit 1247/64); Kfs.en und
Hzg.e von S., Erzmarschälle des Hl. Röm. Rei-
ches (seit 1423). In der Neuzeit 1697–1763 Kg.e
von Polen; 1806–1918 Kg.e von S.

Die Besitzentwicklung der Wettiner wurde
durch die Übertragung der Markgrafenwürde
in der Ostmark 1046, wiederholt 1081, bzw. in
der Mark Meißen 1089 beeinflußt. Bis zum Be-
ginn des 13. Jh.s gelang der Erwerb umfangr.
Allodial- und Lehnsbesitzes im Raum zw. Saale
und Elbe sowie in der Niederlausitz. Als älte-
ster Eigenbesitz der Wettiner wird ein Gut Soll-
nitz an der Mulde 1069 chronikal. erwähnt. In
der zweiten Hälfte des 11. Jh.s sind noch Spu-
ren linkssaal. Besitzes in der Nähe des ältesten
Hauskl.s Gerbstedt zu erkennen. Ein erster Be-
sitzschwerpunkt lag im NW im Bereich von un-
terer Saale bis unterer Mulde; vermutl. grup-
pierte er sich um die civitas Eilenburg im Gau
Quezizi, die wohl seit dem frühen 11. Jh. in
wettin. Besitz war. Hinzu kam wenig später die
Gft. Camburg an der Saale. Wichtig als Bin-
deglied zw. den Besitzungen an der Saale und
in der Mark Meißen war die Übertragung des
Landes Rochlitz am Oberlauf der Mulde 1143.
Mgf. Konrad erwarb auch Allodien Wiprechts
von Groitzsch und den Gau Nisane um Dres-
den. Bei Gründung des Kl.s. Niemegk 1156
wird wettin. Eigenbesitz in den Burgwarden
Wettin, Brehna und Zörbig sichtbar. Wettin.
Allodien konzentrierten sich auch an der Elbe
im Gau Neletici zw. Dommitzsch und Belgern,
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von denen 1119 Teile an das ludowing. Hauskl.
Reinhardsbrunn geschenkt wurden. Mit der
Übertragung der Ostmark (der späteren Nie-
derlausitz) werden weiter östl. im Gebiet der
Schwarzen Elster und der Niederlausitz Besit-
zungen erworben. Im SW besaßen die Wettiner
saaleaufwärts bis nach Camburg, Jena und Ei-
senberg, im S in der Umgebung von Leipzig,
Rochlitz und Zwickau Eigengüter. Im SO grup-
pierten sich Allodien in der Lommatzscher
Pflege und in der Umgebung des Kl.s Altzelle
bei † Nossen. Die Ausbreitung im Saale-Elbe-
raum wurde flankiert durch wettin. Kloster-
gründungen: von der Gründung des Kanonis-
senstifts, später Benediktinerinnenkl.s Gerb-
stedt nordwestl. von † Halle (985) über das
Augustiner-Chorherrenstift St. Peter auf dem
Lauterberg bei † Halle (1124) bis hin zum Zi-
sterzienserkl. Altzelle (1161) im SO. Der Herr-
schaftsschwerpunkt verlagerte sich seit dem
Ende des 12. Jh.s an die Elbe, ablesbar an Auf-
enthaltshäufungen in Torgau, Meißen und
Dresden.

Mit der Lgft. Thüringen, die 1247/64 an die
Wettiner fiel, dehnten diese ihre Herrschaft
nach S und SW aus. Da die Sicherung dieses
neuen Herrschaftskomplexes viel Kraft bean-
spruchte, sank im 14. Jh. die Mark Meißen zum
Nebenland der Dynastie herab. In Thüringen
wurden Eisenach, Gotha und Weimar als Auf-
enthaltsorte bevorzugt: Auch hier ist also eine
allmähl. Verlagerung von W nach O unverkenn-
bar. Mit der Chemnitzer Teilung entstanden
1382 drei neue Kern- oder Stammländer. Eine
verbindende Funktion zw. den thüring. und den
meißn. Besitzungen kam dabei dem Osterland
zu, dessen Kerngebiet das ehemalige Reichster-
ritorium Pleißenland bildete; doch dauerte sei-
ne Existenz als Herrschaftsbereich einer wettin.
Nebenlinie nur bis 1410. Erstmals 1440, erneut
1482 fiel Thüringen nach dem Aussterben der
jeweiligen Linie der Hzg.e von S. an das kfsl.
Haus zurück, doch kam es nicht wieder zu einer
Vereinigung beider Landesteile.

Die Leipziger Teilung von 1485 zw. den Brü-
dern Ernst und Albrecht führte zu einer dauer-
haften Trennung zw. den beiden Regionen, wo-
bei der albertin.-meißn. Teil dann ab 1547 den
Kurkreis umWittenberg und den Kern der alten
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Mark Meißen umfaßte und, bedingt durch die
sächs. Kurstimme, als unteilbar galt.

Die Belehnung der Wettiner mit dem Kfsm.
S. 1423 brachte den Anschluß an die führende
Schicht der Rfs.en; ihr Herrschaftsbereich griff
nun elbeaufwärts über Torgau bis Wittenberg
aus. Dem jüngsten Sohn Albrechts des Bären,
dem Askanier Bernhard (1140–1212), waren
1180 nach dem Sturz Heinrichs des Löwen der
sächs. Herzogstitel und welf. Reichslehen an
der Unterelbe bei † Lauenburg verliehen wor-
den. An der mittleren Elbe gelang der Aufbau
eines Herrschaftsgebietes im Umkreis von Wit-
tenberg und Belzig. Durch die Erbteilung von
1261 entstanden die Linien S.-Wittenberg und †
S.-Lauenburg. 1356 wurde den Wittenberger
Hzg.en durch die Goldene Bulle die Kurstimme
zugebilligt, die bis zu diesem Zeitpunkt stets
von beiden Linien gemeinsam geführt worden
war. Ende 1422 starben die Wittenberger Aska-
nier aus; Ks. † Sigismund verlieh Hzm. und
Kurwürde anMgf. Friedrich IV. vonMeißen. Im
mittleren Elbegebiet und im Einzugsbereich der
Saale entstand nunmehr ein auch naturräuml.
geschlossenes Territorialfsm. Die Bedeutung
des neu gewonnenen Ranges eines Kfs.en bzw.
Hzg.s von S. schlägt sich in der Titulatur nieder:
Die ältere Bezeichnung als Mgf. von Meißen
bzw. Lgf. von Thüringenwurde zugunsten eines
Kfs.en bzw. Hzg.s von S. aufgegeben; der Be-
griff S. dehnte sich auch auf das obersächs. Ge-
biet aus.

Kurz vor der Leipziger Teilung hatten die
Kfs.en von S. den Zenit ihrer Machtstellung er-
reicht: 1472 wurde das schles. Hzm. Sagan (†
Schlesien), 1477 die Herrschaften Sorau, Be-
eskow und Storkow in der Niederlausitz erwor-
ben, 1476 wurde der Wettiner Ernst Ebf. von †
Magedeburg, 1479 auch Coadjutor von † Halb-
erstadt. Mit der Erlangung desMainzer Erzstuh-
les für den Wettiner Albrecht († Mainz) gelang
es 1482, Erfurt unter die wettin. Botmäßigkeit
zu zwingen; schon 1477 hatte das Stift † Qued-
linburg, dem die Wettinerin Hedwig vorstand,
die Schutzherrschaft der Wettiner anerkannt.

Die Leipziger Teilung von 1485 sollte die
wettin. Territorien dauerhaft trennen, auch
wenn durch die Verzahnung der Grenzgebiete
der Gedanke der Zusammengehörigkeit an-
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fängl. noch gegeben war. Der jüngere Bruder
Albrecht erwählte die meißn. Herrschaften und
den Titel eines Hzg.s von S. Der ältere Ernst be-
hielt die thüring. Gebiete sowie die Kurlande
umWittenberg und den Titel eines Kfs.en von S.
Dessen Söhne Friedrich der Weise und Johann
der Beständige konzentrierten sich in der Herr-
schaftsausübung jeweils auf einen Raum, wobei
Friedrich vorrangig in Torgau und Wittenberg
residierte und Johann in Eisenach und Weimar.
Im Zusammenhang mit der Reformation seque-
strierte Johann der Beständige Kirchen- und
Klosterbesitz. Die albertin. Linie baute Dresden
als neuen Mittelpunkt aus. Im Ergebnis der
Schlacht bei Mühlberg 1547 verlor die ernestin.
Linie den Kurfürstentitel und die Kurlande. Sie
nannten sich nun Hzg.e von S. Der Albertiner
Moritz wurde vom Ks. zum Kfs.en erhoben und
konnte durch die Übernahme der Kurlande sein
Territorium bedeutend erweitern. Im 16. Jh.
wurde eine Arrondierung des Territoriums nach
innen verwirklicht. Kfs. August erreichte die
Hegemonialisierung über die drei Bm.er seines
Territoriums, indem er 1561 seinen Sohn Ale-
xander zum Bf. von†Naumburg und 1564 auch
noch von † Merseburg postulieren ließ. Suk-
zessive wurde auch der Bf. von † Meißen aus
seinen weltl. Territorien verdrängt, ehe 1581 die
Administratur über das Bm. erlangt werden
konnte. Als 1577 der letzte Gf. von Hartenstein
aus dem Hause Reuß von Plauen starb, fielen
Kfs. August sowohl der Titel des Bgf.en von
Meißen zu als auch dessen vogtländ. Besitzun-
gen. 1570 gelang der Ausgriff nach NW in das
mansfeld. Gebiet über Erbvertrag und ebenso
kamen 1583 die henneberg. Länder hinzu. Die
Wirren des Dreißgjährigen Krieges trafen das
Kfsm. besonders hart. Zum einen war es Durch-
zugsgebiet für die habsburg. Truppen nach †
Böhmen, zum anderen verband den protestant.
Kfs.en Johann Georg I. eine persönl. Freund-
schaft mit dem kathol. Ks. Im Ergebnis der
Schlacht auf dem Weißen Berg erhielt der Wet-
tiner 1635 die Oberlausitz, die bis dahin zu †
Böhmen gehörte. Der Friede von†Münster und
† Osnabrück manifestierte die Gebietserweite-
rung des Kfsm.s auf Dauer.

II. Wenn man die Erwähnung von Hofäm-
tern als Kriterium für den Entwicklungsstand

des »Hofes« nimmt, dann ist von einer ersten
Blütezeit gegen Ende des 12. Jh.s auszugehen.
Urkundl. belegt sind seit 1180 Schenk und
Truchseß am Hof der Mgf.en von † Landsberg,
Truchseß und Kämmerer sowie seit 1190 auch
Marschall und Mundschenk an den Höfen Mgf.
Ottos von Meißen und Mgf. Konrads von der
Ostmark. Die Regierungszeit Mgf. Heinrichs
des Erlauchten († 1288) stellt eine Hoch-Zeit
des wettin. Hofes dar, weitere Hofämter wie das
des Küchen- und des Hofmeisters wurden ein-
gerichtet. Das Küchenamt war das erste Hof-
amt, das eine Art Ressortierung erkennen läßt.
Auch die Kanzlei erhielt eine festere Organisa-
tion: Das Protonotariat ist spätestens 1251 be-
legt; zu den Aufgaben des Kanzleileiters gehör-
te u. a. die Siegelbewahrung.

Der europ. Rang des wettin. Hofes in der
zweiten Hälfte des 13. Jh.s läßt sich am ehesten
durch weitreichende Heiratsverbindungen
nachweisen: Heinrich der Erlauchte war in er-
ster Ehe mit Constanze, Tochter Hzg. Leopolds
von Österreich, in zweiter mit Agnes, Tochter
Kg.Wenzels von Böhmen verheiratet. In der fol-
genden Generation wurden erstmals Heirats-
verbindungen zum röm. Kg. geknüpft: 1245
wurde Lgf. Albrecht mit der Stauferin Marga-
retha verlobt; deren Sohn Friedrich wurde 1269
die ital. Krone angeboten. Aus literar. Quellen
ist bekannt, daß Heinrichs Hof großen Prunk
entfaltete: Turniere, Falkenjagd, Pflege desMin-
nesangs und der Literatur.

Seit derMitte des 14. Jh.s, mit dem Einsetzen
von Hofhaltungs-Rechnungen, erhält der Be-
griff der curia, der bis zu diesem Zeitpunkt auch
schon in den Datierungszeilen wettin. Urk.n so-
wie bei den Nennungen von Hofchargen ge-
bräuchl. war, eine neue Dimension. Er bezeich-
net nun sowohl das Hoflager, also den jeweili-
gen Standort des umherreisenden Hofes, als
auch den Personenverband, das Gefolge. Eben-
falls aus dieser Zeit stammen erste Belege für
die Differenzierung des Hofes in einen Frauen-
und einen Männerhof mit jeweils unterschiedl.
Personal, oftmals auch verschiedenen Itinera-
ren und Aufenthaltsorten. Erst mit dem Ende
der Reiseherrschaft wird der Frauenhof auf ei-
nen bestimmten Raumtrakt der jeweil. Resi-
denzburg, das Frauenzimmer, eingegrenzt.
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Nach der Hofordnung von 1456 sollte der
Hof dreimal im Jahr für jeweils 17 Wochen sein
Lager in Torgau, Meißen und Leipzig aufschla-
gen. Abgesehen von Leipzig, an dessen Stelle
bald Dresden trat, blieben dies die Hauptaufent-
haltsorte. Daneben wurden auch Rochlitz,
Schellenberg und Lochau (das spätere Anna-
burg) häufiger aufgesucht. Wichtigste Neben-
und Witwenres. war Altenburg († hzgl. sächs.
Hof), von 1464–82 Res. Margarethes von Habs-
burg, der Witwe Kfs. Friedrichs des Sanftmüti-
gen.

Älteste »Regierungsbehörde« war der seit
1280 nachweisbare Hofrat, dessen Kern die In-
haber der Hofämter – Marschall, Hofmeister,
Kammermeister, Mitte des 14. Jh.s auch der
Hofrichter –, der Leiter der Kanzlei sowie die
Inhaber der Frauenhofämter bildeten. Daneben
gab es einen weiteren Kreis von Räten, die je
nach Bedarf für Beratungen hinzugezogen wur-
den. Im späteren 15. Jh. wird ein engerer Bera-
terkreis, der geheime Rat, von den »Räten von
Haus aus« unterschieden, wobei immer mehr
studierte bürgerl. Kräfte Aufnahme fanden.

Manche Hofämter spalteten sich weiter auf,
so das Marschallamt. Der seit Beginn des 15.
Jh.s begegnende Obermarschall war zeitw.
wichtigster Hofrat, während dem Untermar-
schall ledigl. Aufgaben in der Hofverwaltung
zukamen. Im ernestin. Landesteil erlosch das
Amt des Obermarschalls nach 1485; jetzt wurde
der Hofmeister wieder wichtigster Beamter. Die
Bedeutung des Marschallamtes zeigt sich auch
daran, daß es als einziges Hofamt zum erbl.
Bestandteil im Namen einer Familie, der von
Loser, wurde. Im Gegensatz zu den Marschäl-
len, die stets Mitglied des Hofrates waren,
schied der Kämmerer, seit Mitte des 15. Jh.s un-
ter dem Titel eines Kammermeisters, aus dem
Hofrat aus.

Wichtigste ausführende Behörde war die
Kanzlei. Wettin. Notare werden erstmals 1190
erwähnt, erste namentl. bekannte Schreiber wa-
ren Bertrammus notarius (um 1200) und Dietrich
vonMeißen (1203). Eine gewisse hierarch. Glie-
derung ist schon für die Zeit um 1252 nachzu-
weisen, als die Mitglieder der Kanzlei in einen
notarius und zwei scriptores unterschieden wer-
den. Seit 1253 wird der Titel eines Protonotars
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für den Vorsteher der Kanzlei gebräuchl. Die
Amtsbezeichnung cancellarius begegnet erstmals
1285, aber in der ungewöhnl. Formulierung Otto
dictus burggravius de Within, cancellarius noster, Mis-
nensis canonicus et archidyaconus Lusacie. Seit 1325
mehren sich die Belege für eine differenziertere,
auf weitgehender Schriftlichkeit basierenden
Verwaltung, auch der Titel des Kanzlers tritt
jetzt vermehrt auf. Konrad von Wallhausen
(1348–50) war der erste Kanzleivorsteher, über
dessen Werdegang Informationen vorliegen: Er
absolvierte ein Studium in Bologna. Erster
nichtgeistl. Inhaber des Amtes war Heinrich
von Kottewitz; er blieb zunächst eine Ausnah-
me. Die Chemnitzer Teilung von 1378/82 brach-
te eine Aufteilung der Kanzlei, deren personel-
ler Umfang sich in den Teilfsm.ern verrringerte;
auch ein Qualitätsrückgang ist unverkennbar.
Seit 1400 treten vermehrt bürgerl., akad. gebil-
dete Laien an die Spitze der Behörde. Gregor
Nebeltau, der erste Kanzler Friedrichs des
Sanftmütigen, hatte in Bologna und Leipzig stu-
diert und besaß den Doktortitel. 1465 gelang
erstmals einem Nicht-Kleriker, der ebensowe-
nig ein jurist. Studium vorweisen konnte, der
Sprung an die Kanzleispitze: Johann Stadt-
schreiber hatte seine Karriere bei Hofe als
Schosser, Vogt und Amtmann in Rochlitz und
Torgau begonnen, bevor er zum Küchenmeister
und schließl. zum Kanzler avancierte. Sein
Nachfolger Johann von Mergenthal trat seine
Laufbahn ebenfalls als Leiter des Küchenress-
orts an. Seit 1469 war er auch mit dem Kam-
mermeisteramt betraut, das jedoch kurz darauf
aus dem Aufgabenbereich der Kanzlei gelöst
wurde. Im Kanzleramt trat nun die polit.-jurist.
Seite in den Vordergrund: Spätere Kanzleileiter
entstammten meist der Leipziger Juristenfakul-
tät. – Auch die Fs.innen verfügten – nachweis-
bar seit etwa 1220 – über eigene Kapläne und
Notare.

Eine Ressortierung der Kompetenzen war
am wettin. Hof bis zum Ende des MA.s nur an-
satzweise gegeben. Daraus erklären sich Karrie-
ren wie die der Küchenmeister, die bis an die
Spitze des Hofrates aufsteigen konnten. Auf-
stiegsmöglichkeiten bot sodann der Bereich der
Finanzen. So konnten die Türhüter ihr Amt, das
zeitw. mit der Führung der privaten Schatulle
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des Fs.en verbunden war, gelegentl. als Aus-
gangsbasis für eine Laufbahn nutzen, die in der
Leitung der Kammer gipfelte. Die Kammer war
bis Mitte des 15. Jh.s keine Zentralbehörde, son-
dern vom eigentl. Hof ausgelagert: Der Freiber-
ger Münzmeister, der die Einkünfte aus dem
sächs. Silberbergbau und damit die wichtigste
Einnahmequelle des Landes zu verwalten hatte,
übte eine dem späteren Landrentmeister ver-
gleichbare Funktion aus.

In der Neuzeit war dem Oberhauptmann des
Gebirgischen Kreises auch das Berg- und Hüt-
tenwesen unterstellt, welches neben der Land-
wirtschaft der bedeutendste Faktor für Sachsens
Prosperität war. Als Vertreter des Landesherren
überwachte er die Einhaltung des Bergregals,
welches durch eine Bergordnung und 1542
durch eine Münzordnung neu geregelt worden
war. Um dem Verlust der Wälder, gerade durch
eine zweite Bergbauwelle im Erzgebirge zu Be-
ginn des 16. Jh.s verstärkt, zu begegnen, wurde
eine Forstordnung erlassen, die eine normierte
Forstwirtschaft begründete.

Das mgfl. Hofgericht war zuständig für
Streitigkeiten von Ministerialen und Vasallen
und Appellationsinstanz in Fällen von verwei-
gerter Rechtshilfe. Mitte des 14. Jh.s ernannte
der Mgf. zeitw. Hofrichter als seine Vertreter;
ihre gerichtl. Befugnisse sind jedoch kaum zu
fassen. Die Hofgerichtsbarkeit wurde um 1470
in ein Hofgericht und ein Oberhofgericht aufge-
spalten; letzteres war an die persönl. Anwesen-
heit des Fs.en gebunden. Tagungsort war zu-
nächst Dresden, seit 1482 dann Leipzig. Nach
der Leipziger Teilung einigten sich die beiden
Linien auf ein gemeinsames Gremium, das je
zweimal im Jahr in Altenburg und in Leipzig zu-
sammentreten sollte.

Die Teilung von 1485 hat die Ablösung vom
ma. Staatswesen hin zum modernen Behörden-
staat vorangetrieben. Diese Entwicklung zeigt
sich eindrückl. an der Tatsache, daß Kfst. Ernst
bei Abwesenheit die Regierungsgeschäfte Be-
amten übertrug. Sein Sohn Friedrich gründete
1492 die Landeszentralkasse unter der Leitung
des Leipziger Bürgers Hans Leimbach; 1493
wurde das Oberhofgericht eingerichtet, und
eine Ratsordnung von 1499 bestimmte die Vor-
gehensweise bei der Ausübung der Regierungs-

geschäfte. Somit wurden die drei zentralen Säu-
len der Administrative, der Judikative und des
Finanzwesens einer umfangr. Neustrukturie-
rung unterzogen. Der Schwebezustand zw.
Kfsm. und † Hzm. S. in Verwaltungsfragen
wurde endgültig 1547 beseitigt, als man den al-
bertin. Teil ebenfalls einer weitgehenden Neu-
organisation unterwarf und ihn in fünf Kreise
(Kurkreis, Thüringischer, Leipziger, Meißni-
scher, Gebirgischer Kreis) mit je einem Sekretär
an der Spitze einteilte. Zur Entlastung des
Kfs.en wurde weiterhin eine Landesregierung
gebildet, deren Arbeitsweise in der Torgauer
Kanzleiordnung von 1547 zu fassen ist. Diese
kollegiale Behörde konnte auch in Abwesenheit
des Fs.en tagen und setzte sich aus dem Kanz-
ler, vier adligen Hofräten, zwei Rechtsgelehr-
ten, dem Hofmarschall sowie dem Amtmann
des jeweiligen Tagungsortes zusammen. Sie
war zuständig für die Strafgerichtsbarkeit sowie
Appellationsinstanz in Lehensangelegenheiten.
Letztere waren durch die neuartige Ämterorga-
nisation erhebl. bürokratisiert worden, in dem
sie durch die Amtsschösser, als Vorsteher der
einzelnen Ämter innerhalb der Kreise, an den
Sekretär weitergeleitet werden mußten. Ledigl.
der schriftsässige Adel konnte sich noch un-
mittelbar an die Behörde wenden. Ebenfalls war
das gemeinsame Oberhofgericht aufgelöst und
in Leipzig allein für das Kfsm. neu eingerichtet
worden. Es tagte viermal im Jahr und war für
Zivilrechtssachen zuständig. Diese Ordnung
blieb bis 1831 bestehen. 1559 wurde das Appel-
lationsgericht in Dresden eingerichtet. Die
Finanzverwaltung gliederte sich in eine
(Land)Steuerverwaltung, 1570 in das Obersteu-
erkollegium umgewandelt, und die Kammer-
verwaltung für den fsl. Bereich mit einem Kam-
mermeister an der Spitze. 1556 wurde dieser
durch einen Kammerrat abgelöst, der wiederum
seit 1573 dem Landrentmeister untergeordnet
war. Letzterer stand nun der Rentkammer vor,
die sich in ein Kammergemach zur Abwicklung
des Finanzwesens sowie ein Berggemach zur
Verwaltung der Bergwerke mit zwei Räten an
der Spitze gliederte.

Die Versorgung des wettin. Hofes ist in
engem Zusammenhang mit der bis um 1470
andauernden Reiseherrschaft zu betrachten.
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Grundlage waren zunächst die Naturalienpro-
duktion und die Abgaben, die innerhalb wich-
tiger Residenzämter anfielen, und die das
Hoflager an Ort und Stelle verzehrte. Aus an-
deren, nicht oder nur selten vom Hof aufge-
suchten Ämtern wurden die Überschüsse auf
verschiedenenWegen an den Hofstandort ange-
liefert, wobei Kl. bzw. Stifte und Städte die Fuh-
ren zu stellen hatten. Luxusgüter, Stoffe für die
Einkleidung des Gefolges, Wein, Gewürze,
Apothekenwaren, Fastenspeisen etc. wurden
auf den Jahrmärkten größerer Städte wie Leip-
zig und Erfurt durch den Küchenmeister und
andere Hofbeamte bzw. durch den lokalen Ge-
leits- (Erfurt) bzw. Amtmann (Leipzig) ange-
kauft. Einkäufe für den Hof tätigte schließl.
auch der Freiberger Münzmeister. Die Betrau-
ung von Lokalbeamten mit Aufgaben der Hof-
versorgung hatte einen entscheidenden Vorteil:
Da sie die örtl. Einnahmen verwalteten, konnten
gewisse Einkünfte ohne den Umweg über die
landesherrl. Zentrale an Ort und Stelle veraus-
gabt werden. – Luxusgüter wurden auch über
den Fernhandel erworben: Aus Frankfurt am
Main kamen Tuche undWeine; aus †Nürnberg
Arbeiten der dortigen Goldschmiede.

Die Wettiner bedienten sich in Finanzfragen
häufig sog. »Gewinner«, denen sie für die Vor-
finanzierung von Hofaufenthalten, von krieger.
Unternehmungen, von kostspieligen Besuchen
von Reichstagen etc. Anweisungen auf Einnah-
mequellen des Landes überwiesen. Hofjuden
haben demgegenüber, abgesehen von dem
Kammerknecht des ersten Kfs.en, Abraham von
Leipzig, eine geringere Rolle gespielt. Wichtig-
ste Münzprägestätte war † Freiberg.

Die Bemühungen der Landesherren, den
Bergbau zu fördern, führten 1437 erstmals zur
Anstellung eines Fachmannes für den Bergbau.
Meister Bartholomäus, Doktor der Arznei und
Meister der freien Künste, wurde damit beauf-
tragt, in der Pflege Zwickau nach Edelmetallen
zu suchen. 1477 fertigte Paulus Eck, »Geometer
und Astronomus«, eine Wasserkunst für die
Hzg.e Ernst und Albrecht an. Der sog. »Kunst-
iger« Meister Peter von Danzig, der 1484 zum
Diener angenommen wurde, sollte ebenfalls
eine Wasserkunst errichten. Auch stieg der
Wunsch nach einer kartenmäßigen Erfassung
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der kursächs. Lande. Matthias Œder und Balt-
hasar Zimmermann fertigten von 1586–1623
eine über 100 qm großmaßstäbige General-
landkarte an.

Jeder wichtigeren Residenzburg war seit
dem Ende des 14. Jh.s ein Büchsenmeister zu-
geordnet, der die Geschütze in Stand zu halten
hatte, bei Bedarf zur Verteidigung hinzugezo-
gen wurde und zum reisigen Gefolge des
Mgf.en gehörte. Personell sehr viel stärker be-
setzt war die Res. Dresden, an der – belegt seit
1479 – stets mehrere Büchsenmeister (Meister
Hermann, Meister Erhard, Peter, Claus und Sixt
sowie ein ungen. Büchsenschmied) fest bestallt
waren. Sie unterstanden einem Zeugmeister
(1479 Meister Urban).

Bedeutendster Baumeister war Arnold von
Westfalen, dem 1471 als oberstem Werkmeister
das kfsl. Bauwesen mit den Baumeistern Die-
trich Wildenfuer, Nickel Einhorn, Peter von
Heilbronn und Hans Deinhard unterstellt wur-
de. Weniger bekannt ist Thomas Kalb, der
1462/63 zum Brückenmeister bestallt wurde
und am Neubau des Torgauer Schlosses mit-
wirkte. Ein Baumeister aus dem thüring. Lan-
desteil war Johannes Molitor (um 1440).

Die albertin. Fs.en ließen im 16. Jh. ihre Res.
Dresden entspr. ihres Ranges ausbauen. 1530–
35 wurde durch Georg den Bärtigen das Geor-
gentor elbseitig an den Schloßkomplex ange-
bunden. Vermutl. Bastian Kramer schuf diesen
ersten Renaissancebau S.s. Zw. 1548 und 1556
entstand unter Caspar Voigt von Wierandt eine
repräsentative Vierflügelanlage, wobei der In-
nenhof in Sgraffito-Technik durch Benedetto
und Gabriele Tola ausgestaltet wurde. 1627 er-
folgte die Umgestaltung des Riesensaales durch
Wilhelm Dillich. Unter Kfs. August erfolgte in
den Jahren 1567–72 unter der Bauleitung des
Leipziger Bürgermeisters und Baumeisters
Hieronymus Lotter der Bau des quadrat. und
mit vier gewaltigen Ecktürmen versehenen
Jagdschlosses Augustusburg im Erzgebirge,
welches bis ins 17. Jh. hinein dem wettin. Hof
bei Jagden als repräsentative Unterkunft diente.

Schon 1298 ist ein wettin. Hofmaler, Fritz
Zorn, bezeugt; Mgf. Albrecht der Entartete ver-
lieh ihm einen Hof in Eisenach. Der Maler Jo-
hannes Gerharts (aus Erfurt?) schmückte 1339
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die Altzeller Andreaskapelle aus. 1436 wurde in
Dresden Andreas Grundise (Grundeis?) zum
Maler und Diener bestallt. Seit dem Einsetzen
der Jahreshauptrechnungen um 1470 begegnen
regelmäßige Abrechnungenmit Malern und an-
deren Künstlern. Namentl. erwähnt werden
Meister Ludwig und Meister Hans aus Leipzig;
in Dresden Hentz Maler und Hans Straßberg,
der 1478 ein Tafelbild für Hzg.in Sidonie anfer-
tigte.

1505 bestellte Kfs. Friedrich derWeise Lukas
Cranach d.Ä. zumHofmaler, der mit seiner per-
sonell starken Werkstatt vor allem für die Aus-
gestaltung der Res.en Torgau und Wittenberg
sorgte.

Spielleute sind am wettin. Hof bereits in der
Zeit um 1200 nachweisbar. Einen oder mehrere
Pfeifer hielt Mgf. Albrecht der Entartete, Fried-
rich der Ernsthafte ritt, wie chronikal. belegt,
1342 mit Pfiffern und Bosunern in Erfurt ein. Flö-
tenspieler, Fiedler und Paukenschläger gehör-
ten 1386 zum Gefolge Mgf. Wilhelms I. 1442
begleiteten den sächs. Hof 30 Pfeifer und Trom-
peter nach Aachen. 1450 bestand die kfsl. Ka-
pelle aus vier Pfeifern, zwei Lautenschlägern
und einem Fiedler. Seit 1478 standen stets ein
Pauker und neun Trompeter fest im Sold des
kfsl. Hofes. Letzteren kam insbesondere auf
Reisen eine wichtige Rolle in der Herrschafts-
repräsentation zu. Um 1480 setzen Nachrichten
über Orgelspieler bzw. -baumeister ein, die, wie
Meister Paul, Meister Peter, Meister Lorenz, von
† Nürnberg aus für den kfsl. Hof angeworben
wurden. Doch setzten die Kfs.en in den 1480er
Jahren Stipendien aus, um Nachwuchskräfte
zum Orgelspiel anleiten zu lassen.

Die Existenz von Narren, Zwergen, Spaß-
machern u. a. Joculatores am wettin. Hof ist spä-
testens für das 14. Jh. vorauszusetzen. Namentl.
begegnen der Narr Jeckel (1449), Thryna die Ner-
rin (1482) und seit 1484 Claus Narr. Kfs.in Mar-
garethe besoldete 1485 einen Schauspieler und
Deklamator, Hans Sprecher. Herolde dürften
seit dem 14. Jh. am mgfl. Hof Aufgaben – z.B.
die Prüfung der Zugangsberechtigung zu Tur-
nieren – übernommen haben; am lgf. Hof sind
sie seit 1407 bezeugt. Der Herold Friedrichs des
Sanftmütigen, Sachsenland, machte 1442 den
Zug zur Krönung † Friedrichs III. nach Aachen

mit. In der zweiten Hälfte des 15. Jh.s sind die
Herolde Meißenland am kfsl., Thüringerland
am hzgl. Hof vielf. nachweisbar.

Apotheker, Ärzte, Barbierer beiderlei Ge-
schlechts sind durch Rechnungen und Bestal-
lungen seit dem 14. Jh. bezeugt. Häufig suchten
die Mgf.en Hilfe bei in Erfurt ansässigen Heil-
kundigen: z. B. bei Andreas cum Smyrnea. Leib-
arzt, Theologe und Berater Mgf. Friedrichs II.
war Dietrich von Goch, der um 1320 eine Prä-
bende an St. Severi in Erfurt innehatte und spä-
ter Meißner Dompropst wurde. Seit 1411 wur-
den verstärkt die Dienste von Leipziger Apo-
thekern in Anspruch genommen (Franziscus;
Nicolaus Foltzsch). Die Leibärzte Hzg. Wil-
helms III. – Hunold von Plettenberg, Johannes
Krebs, Conrad Elderod – waren Absolventen der
Erfurter Universität. Auch Wilhelms Bruder,
Kfs. Friedrich der Sanftmütige, hatte mit Hil-
debrand einen Erfurter Mediziner zum Leibarzt.
Andere Ärzte, die teils fallweise hinzugezogen
wurden, waren Dr. Müller aus † Nürnberg, Dr.
Johann Weida, der fast 40 Jahre lang in Verbin-
dung zum sächs. Hof stand, sowie Dr. Radispan
und Dr. Lorenz. – Der in Dresden ansässige jüd.
Wundarzt Meister Baruch wurde 1462 zum per-
sönl. Diener des Kfs.en angenommen.

Zuchtmeister und Prinzenerzieher waren
Heinrich von Würzburg (1399), Ludwig von
Greußen (1405), Jacob Schaff (1436), Wenzel
Wetzel undNicolaus Puschmann (um 1450). Als
Ort der Prinzenerziehung verfestigten sich seit
der zweiten Hälfte des 15. Jh.s Torgau und Wit-
tenberg, die Prinzessinnen, die frewichin, wur-
den zeitweise fern vomHaupthof in Leisnig und
Roßla erzogen.

Bei der Repräsentation, die der Hof entfal-
tete, sind sakral-religiöse und profane Sphäre
zu unterscheiden. Begräbniszeremonien, Jahr-
tagsfeiern für verstorbene Familienmitglieder
und die regelmäßige Teilnahme an den Gottes-
diensten, die anläßl. der hohen kirchl. Feiertage
in der Meißner Bischofskirche († Meißen)
stattfanden, boten immer auch einen Rahmen
für höf. Repräsentation. So waren beim Begräb-
nis Hzg. Albrechts des Beherzten in Meißen
2000 Besucher anwesend. Die ranghöchste Kir-
che, der †Meißner Dom, war Sitz der einzigen
Ordensstiftung im wettin. Bereich, die Kfs.
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Friedrich der Sanftmütige am 30. Sept. 1450
vornahm. Der Ritterorden war dem hl. Hier-
onymus geweiht; an einem eigens aus diesem
Anlaß in der wettin. Begräbniskapelle vor dem
† Meißner Dom gestifteten Altar sollten tägl.
Messen und Gebete abgehalten werden. Her-
ren, Fs.en, Gf.en, Freie, Ritter und Knechte
konnten dem Orden beitreten; von ihnen wur-
den Ahnenprobe und ehel. Geburt verlangt.
Viermal im Jahr trafen sich die Mitglieder zum
Totengedenken. Zeichen der Zugehörigkeit war
ein wohl an einer Kette zu tragendes »Kleinod«,
das aus einem Kardinalshut und dem Bildnis
des Löwen bestand. Im Todesfalle sollten Schild
und Wappen des Verstorbenen über dem Altar
aufgehängt werden. Der Ordensgründer ver-
pflichtete sich, den in Not geratenen Ordens-
mitgliedern Beistand zu leisten. Ob diese Or-
densgründung eine weitergehende Wirkung
entfaltete, ist allerdings fragl.

Das Zeremoniell war im 15. Jh. noch wenig
ausgeprägt. Der Zugang zum Fs.en war kaum
eingeschränkt, eine gewisse Hierarchisierung
der Hofgesellschaft bei Tisch wurde ledigl.
durch die Bedienung, die Speisenfolge und die
Zahl der Gänge erreicht. Bei großen Festen,
z. B. Hochzeiten, wurde der Tischdienst von den
Adeligen des Landes versehen. Neuerungen, die
auf eine beginnende Verfeinerung der Sitten
hindeuten, waren um 1470 die Einführung von
Tischmusik und der Brauch, dem Kfs.en beim
Essen Luft zuzufächeln. Das Frauenzimmer
speiste nach burgund. Vorbild getrennt vom
Haupthof. Der Zugang zum Wohntrakt der
Frauen war durch Türsteher gesichert. Es galt
als besondere Ehrenbezeugung für ranghohe
Gäste, diesen das Bett im Schlafgemach des
Fs.en zu richten.

Auf Reisen entfaltete der wettin. Hof seine
Pracht durch die Zahl des begleitenden Gefol-
ges, durch Vorreiter und Musiker, durch mit-
geführte Jagdhunde und Falken, durch vergol-
dete Wagen sowie durch das sog. Schausilber,
das anl. von Gastmählern ausgestellt wurde.
Wichtiges Rangabzeichen war das kfsl. Wap-
pen, das anWagen, Schiffen und Herbergen an-
geschlagen und von den kfsl. Herolden mitge-
führt wurde. Als Insignien der Macht schmück-
ten Wappen die kfsl. Burgen und dienten dazu,
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Ansprüche feindl. Nachbarn abzuwehren (Auf-
stellung kfsl. Wappen in Grenzdörfern zu †
Brandenburg 1478/79). Bei Begräbniszügen
symbolisierten sie die trauernden Länder des
Fs.en.
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BRANDENBURG, MGFT.,
MGF.EN VON (MIT DEN

HOCHSTIFTEN
BRANDENBURG, HAVELBERG,

LEBUS)

I. Marchio Brandenburgensis (seit 1157); mar-
chia in brandenburch (1190), Marchia Brandenbur-
gensi (1252),marche zv Brandemburch (1323),marke
zu Brandemburg (1373), Mark zu Brandenburg
(1420), Marggraffschafft czu Brandenburg (1480),
Chuerfurstenthumb der Marck zue Brandenburgk
(1552).

Das als Mark B. bezeichnete Herrschaftsge-
biet der Mgf.en von B. stellt einen histor. be-
dingten Ausschnitt aus dem weiten norddt.
Tiefland dar.

Das zur Lüneburger Heide hinüberleitende
Gebiet der Altmark dürfte noch in karoling. Zeit
in das sächs. Markensystem eingegliedert wor-
den sein. Im 10. Jh. wurde die Markverfassung
nach Eroberung des Slawenlandes von Kg. Otto
I. auf den Raum zw. Elbe und Oder ausgedehnt.
Die tatsächl. Herrschaft der ersten askan.

Mgf.en beschränkte sich östl. der Elbe im wes-
entl. auf Havelland und Zauche. Im O und N
nach und nach angegliedert wurden die Land-
schaften Teltow, Barnim, die nach † Mecklen-
burg (Mecklenburgische Seenplatte) reichende
Uckermark, Lebus, Prignitz, † Stargard, Rup-
pin, jenseits der Oder, zur Warthe hin das Land
Sternberg und nördl. der Warthe, nach † Pom-
mern (Pommerscher Landrücken) zu, das als
Neumark bezeichnete Gebiet.

Kgl. Burgenpolitik und die Gründung von
Missionsbm.ern im Schutze fester Burgplätze
(948 Havelberg und B.) hatten der Konsolidie-
rung der dt. Herrschaft gedient. Nach Mgf. Ge-
ros Tod (965) war sein Amtsbereich unter sechs
Gf.en geteilt worden. Nachfolger im Gebiet der
Lutizen, im Raum zw. Elde und Peene im N und
der Lausitz im S, war Gf. Dietrich von Haldens-
leben. Sein Markgebiet wurde später als Nord-
mark (nördl. Mark) bezeichnet. Im großen Sla-
wenaufstand von 983 brach die polit. und
kirchl. Ordnung Ottos I. zusammen. Seitdem
gab es für anderthalb Jh.e nur Titularbf.e der
beiden Diöz.en. Das Amt des Mgf.en der Nord-
mark bestand weiter.

Seit dem frühen 12. Jh. waren die Slawen zw.
Elbe, Oder und Ostsee dem verstärkten Druck
christl. Nachbarmächte ausgesetzt. 1110 übe-
reignete Kg. Heinrich V. dem Erzstift † Mag-
deburg das Land Lebus. Der poln. Hzg. Bole-
slaw III. gründete etwa 1124 das Bm. Lebus. Lot-
har, Gf. von Supplinburg und Hzg. von † Sach-
sen, seit 1125 dt. Kg., festigte die Grenzmarken.
Er belehnte den über umfangr. Allodialbesitz im
altmärk. Grenzraum gebietenden Sohn des
Gf.en Otto von Ballenstedt (der Reiche), Alb-
recht, gen. der Bär, 1134 mit der Nordmark
(marchia septentrionalis), 1136 gab er die Mark
Lausitz an den † Wettiner Konrad, Mgf. von †
Meißen. Albrecht der Bär verstand es, die Be-
dingungen für ein Vertrauensverhältnis zum
slaw. Fs.en Pribislaw-Heinrich zu schaffen. Die-
se Politik sowie die christl. Gesinnung des Fs.en
trugen vermutl. dazu bei, daß dessen Herr-
schaft vom Wendenkreuzzug 1147 verschont
blieb. Pribislaw-Heinrich übergab Albrechts
Sohn Otto als Patengeschenk die südl. seiner
Hauptburg und der mittleren Havel gelegene
Landschaft Zauche, die deshalb auch später als
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Allodialbesitz der Askanier galt. Albrecht selbst
wurde von dem kinderlosen Hevellerfs.en als
Erbe seines Fsm.s eingesetzt, das nach dessen
Tod (1150) aber gegen die Ansprüche des Luti-
zenfs.en Jaxa von Köpenick verteidigt werden
mußte.

Während das Domkapitel in Havelberg be-
reits 1148 neu errichtet worden war, gelang das
in B. erst 1161. Die Bm.er B. und Havelberg, mit
Reichsgut ausgestattet und zunächst reichsun-
mittelbar, waren vom Mgf.en unabhängige Ge-
biete. Albrecht der Bär verknüpfte seit der end-
gültigen Wiedereroberung der B. am 11. Juni
1157 denMarkgrafentitel mit der Hauptburg des
neugewonnenen Landes und nannte sich Mgf.
von B. (marchio Brandenburgensis – CDB I,1, 1838,
S. 72). Er gab seine ursprgl. Allodialisierungs-
pläne in bezug auf die B. und das Havelland auf,
beanspruchte aber mit dem Titel die Landes-
herrschaft über seinen großen Allodialbesitz
beiderseits der Elbe und die ererbten Güter des
Hevellerfs.en. Die Verfügungsgewalt über das
Markt-, Münz- und Zollrecht im Bereich der
Mark war vermutl. schon um die Mitte des 12.
Jh.s weitgehend in die Hände der Mgf.en über-
gegangen. Bes. deutl. tritt das bei der Gründung
und Privilegierung des Marktortes Stendal um
1160 hervor.

DieMark B. war ein Reichslehen, auf das seit
Albrecht dem Bären imMannfall ein jeweils erb-
berechtigter und erbfähiger Sohn Anspruch hat-
te. Unter Albrecht war die Mitbelehnung seines
ältesten Sohnes Otto erfolgt, der wie sein Vater
den Titel marchio führte. Nach dem Tode Alb-
rechts (1170) folgte ihm dieser in der Mark,
während die askan. Stammgft.en unter die jün-
geren Söhne aufgeteilt wurden. Die Mark blieb
als Reichslehen ungeteilt. Otto I. erhielt als er-
ster Askanier auch von der kgl. Kanzlei den Titel
»Markgraf von Brandenburg« oder »Branden-
burger Markgraf« und war somit der erste offi-
zielle Mgf. von B. Er verband den Hausbesitz
westl. der Elbe, die werdende Altmark und die
eigentl. Mark: Prignitz, Havelland und Zauche.
Ostgrenze war damals die Havel-Nuthe-Linie
mit der wichtigen Feste Spandau. Als Mgf. Otto
I. 1184 starb, fiel die Mark an seinen ältesten
Sohn Otto II., »der Freigebige«, dessen Ehe kin-
derlos blieb. Ottos II. Bruder Heinrich war mit
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der Mark mitbelehnt worden, führte aber nicht
den Markgrafentitel, sondern hatte als »Graf
von Gardelegen« eine Art Sekundogenitur in-
nerhalb der Mark inne. In ähnl. Weise war auch
der andere Bruder versorgt worden, der sich
»Graf von Arneburg« nannte, bevor er nach dem
Tode seines Bruders Otto II. (1205) Mgf. von B.
wurde.

Mgf. Otto II. und dessen Bruder Albrecht
hatten 1195 der Magdeburger Kirche die gesam-
ten askan. Eigengüter mit der Verfügung über-
tragen, der Ebf. habe den Mgf.en alle Burgen
und Städte nach Ablauf von einem Jahr und
sechs Wochen als erbl. Lehen zurückzugeben.
Diese Unterordnung führte zu erbitterten
Kämpfen mit dem Erzstift († Magdeburg). Die
Söhne Albrechts II., Johann I. und Otto III., ver-
standen es, ihren Territorialbereich auszudeh-
nen, indem sie sich im Raum östl. der Havel bei-
derseits der unteren Spree gegen die Ebf.e von†
Magdeburg, die † wettin. Mgf.en und schließl.
gegen die Hzg.e von † Pommern durchsetzten.
Nachdem der Sieg über die Dänen bei Bornhö-
ved 1227 den † Pommern den Rückhalt genom-
men hatte, überließen diese um 1230 Barnim
und Teltow endgültig den B.ern und erkannten
1236 ihre Lehnshoheit an. Noch vor 1236 hatte
Hzg. Barnim I. von Pommern auf das südl. Uk-
kerland verzichtet; 1250 überließ er den Mgf.en
den nördl. Teil der künftigen brandenburg. Uk-
kermark. Das 1236 ebenfalls von † Pommern
erworbene Land † Stargard ging den Mgf.en
durch Heirat um 1300 allerdings wieder verlo-
ren. Lebus, 1207 vomKs. aufs neue dem Ebm.†
Magdeburg verbrieft, war 1209 vom †Wettiner
Konrad II. besetzt worden, dann aber an Hzg.
Heinrich I. von Schlesien gefallen. Nach Aus-
schaltung der † Wettiner Konkurrenten 1244
erreichten die Askanier bis 1287 schließl. die
Abtretung des Landes Lebus durch das Erzstift
†Magdeburg, wodurch Polen von der Oderlinie
abgedrängt wurde. Otto III. gewann durch Hei-
rat mit Beatrix von Böhmen die Gebiete umGör-
litz und Bautzen (die spätere Lausitz ohne das
Zittauer Land).

Ks.† Friedrich II. hatte 1231 die zu ihm nach
Ravenna gereisten Söhne Albrechts II., Johann
I. und (für den Fall des frühzeitigen Ablebens
seines Bruders Johann) Otto III., mit der Mark
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B. belehnt und ihnen die Lehnshoheit über †
Pommern, wie sie ihr Vater und die Vorfahren
besessen hätten, bestätigt. Sie führten beide den
Markgrafentitel, obwohl der Jüngere nur die
Mitbelehnung erlangt hatte, und regierten seit
1233 gemeinschaftl., bis sie 1258 das Kondo-
minium durch eine Teilung der Mark beende-
ten, und zwar nicht nach geograph. Gesichts-
punkten, sondern im Hinblick auf die Erträge
und die Anzahl der Vasallen. Von einer Zustim-
mung des Reiches verlautet nichts. Nach dem
Tode Johanns I. (1266) und Ottos III. (1267)
übernahm der jeweils älteste Sohn die Herr-
schaft in den 1258 geschaffenen Teilstücken, in-
dem sie diese bis 1284 gemeinsam mit ihren
Brüdern ausübten. Somit gab es zunächst
sechs, seit 1268 fünf regierende Mgf.en. Alle
männl. Angehörigen der beiden Linien führten
nun den Markgrafentitel, obwohl die Mark wei-
terhin als einheitl. Reichslehen galt und auch
die Lehnshoheit über † Pommern unteilbar
war.

Wie schon bei der gemeinsamen Regierung
der Brüder Johann I. und Otto III. vertrat der je-
weils Älteste die Mark dem Reich gegenüber.
Dieser war auch allein Inhaber der Reichskäm-
mererwürde, dem die Abgabe der Kurstimme
bei der Königswahl zustand, doch war hierbei
Vertretung durch einen der anderen Mgf.en
möglich. Nach dem Tode Kg. Wilhelms (1256)
hatte Johann I. gemeinsam mit den Hzg.en von
† Sachsen und † Braunschweig seinen Bruder
Otto III. als bes. geeigneten Kandidaten für den
Königsthron (vir ad imperium ydoneus et devotus,
CDB II,1, 1838, S. 46f.) empfohlen. Nach dem
Tode seines Vaters Johann I. (1266) bezeichnete
sich dessen Sohn Otto IV. 1277 als aulae imperia-
lis camerarius (Regesten der Markgrafen von
Brandenburg, 1910–55, Reg. 1105). 1280 über-
trug Kg. † Rudolf ihm und seinen Brüdern Jo-
hann II. sowie Konrad I. die Vertretung des Rei-
ches in † Lübeck und den Schutz der Stadt.
Nach dem Tode seines Bruders Johann II. (1281)
nahm Otto IV. (»mit dem Pfeil«) als der wieder-
um Ältere der Brüder 1292/98 und Vertreter der
Mark im Reich ihr Recht bei Königswahlen
wahr; seit 1293 begegnet er als vom Kg. bestell-
ter oberster Landfriedensrichter in † Sachsen.

Um 1300 erreichte die Mark ihre größte Aus-

dehnung. Das mgfl. Herrschaftsgebiet beider
Linien erstreckte sich jetzt von der Ohre im W
bis zur Küddow und Weichsel im O, von Baut-
zen-Görlitz im S bis Schivelbein und bis an die
Ostsee bei † Rügenwalde und † Stolp im N.
Mgf. Woldemar vereinigte noch einmal das ge-
samte Territorium in einer Hand. Woldemar ge-
wann 1317 das Land bis zur Obra (südöstl. von
Sternberg), verlor jedoch im selben Jahr gegen
einen übermächtigen Bund seines dän. Vetters
endgültig das 1298/99 von † Mecklenburg ge-
nommene Land † Stargard und an † Pommern
die Küste von † Rügenwalde bis † Stolp.

Am 14. Aug. 1319 verstarb Mgf. Woldemar
kinderlos. Zwar lebte noch ein Vetter aus gleich-
falls johanneischer Linie, ein zehnjähriger Kna-
be, der im Jahr darauf verstarb. Die Nachkom-
men der anderen Söhne Albrechts des Bären,
die Hzg.e von † Sachsen und die Gf.en von †
Anhalt, besaßen kein Anrecht auf die Nachfolge
im Reichslehen, da diese Söhne die Mitbeleh-
nungmit der Mark nicht empfangen hatten. Für
sie bestanden Erbansprüche nur auf Allodial-
gut. Aber der von Albrecht auf den ältesten Sohn
übergegangene sowie dessen eigener Allodial-
besitz, das westelb. Gebiet und die Zauche mit
der Neustadt B., waren seit 1196 Lehen des †
Magdeburger Erzstifts und dadurch den Allo-
dialerben entzogen. Auch weibl. Erbrecht be-
stand für das Markgrafenhaus nicht, weder für
Allodial- noch Lehnsbesitz. So fielen das
Reichslehen dem Reich, die Stiftslehen dem †
Magdeburger Erzstift anheim.

Kg. † Ludwig IV. belehnte auf dem Reichs-
tag zu † Nürnberg im April 1323 seinen gleich-
namigen, noch minderjährigen Sohn mit der
Mark B. Mgf. Ludwig I. aus dem Hause Wittels-
bach empfing nach einer Belehnungsurk. vom
24. Juni 1324 Fsm. und B.er Mark (principatus et
marchia Brandenburgensis), das Erzkämmereramt
des Reiches mit den Hzm.ern † Stettin und
Demmin, Land † Stargard, Gft. Wernigerode
sowie alle Gft.en, Herrschaften, die durch den
Tod Woldemars als Reichslehen dem Kg. heim-
gefallen waren. (CDB II, 1, 1838, S. 14f.). Bis zur
offiziellen Mündigkeitserklärung Ludwigs
(1333) wurde die Regierung derMark von einem
Verwandten des askan. Hauses, Gf. Berthold
(VII.) von Henneberg-Schleusingen, der mit der
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Mark vertraut war, wahrgenommen; seit 1327
gemeinsam mit dem Schwager des jungen Lud-
wig, Mgf. Friedrich von Meißen. Im Juni 1334
wurden Vereinbarungen über die Erbvereini-
gung des Mgf.en Ludwig mit den vorhandenen
und künftigen Brüdern getroffen, durch die die
gegenseitige Beerbung der Brüder in allen wit-
telsbach. Besitzungen festgesetzt wurde. Lud-
wigs Brüder empfingen die Belehnung mit der
Mark B. zur gesamten Hand. Diese Vereinung
erneuerten die Brüder auf Geheiß des Vaters
1338, wobei das gemeinsame Besitzrecht der
Brüder festgelegt, eine Teilung der Lande† Bay-
ern und der Mark jedoch nur auf bes. Verlangen
des Mgf.en Ludwig zugelassen wurde. Eine Be-
lehnung mit den Magdeburger Lehen vom 10.
Aug. 1336 war zwar nur Ludwig d.Ä. und sei-
nem Bruder Stephan erteilt worden, begriff aber
alle anderen vorhandenen und zukünftigen Brü-
der ausdrückl. mit ein.

1340 verstarb die Gemahlin Ludwigs, Mar-
garete von Dänemark. 1342 vermählte sich Lud-
wig mit Margarete gen. Maultasch, Tochter des
1335 ohne männl. Erben verstorbenen Hzg.s
Heinrich von Kärnten-Tirol. Hatte sich Ludwig
während der ersten neun Jahre seiner selbstän-
digen Regierung (1333–42) vorwiegend in der
Mark B. aufgehalten, galt es für ihn als Gf. von
Tirol und Hzg. von Kärnten, nun gleichzeitig
zwei und noch dazu sehr weit voneinander ent-
fernte Territorien zu verwalten. Das führte dazu,
daß er in der Folge nur ein einziges Jahr (1345)
ganz in der Mark zubrachte. Die Amtsgeschäfte
in der Mark führten in den langen Abwesen-
heitsperioden Ludwigs stellvertretend von ihm
eingesetzte Landeshauptleute; als solcher be-
gegnet zuerst der Altmärker Johann von Buch.
Ihm folgten Süddeutsche: 1342/44 Gf. † Gün-
ther von Schwarzburg, 1345/46 Bgf. Johann von
Nürnberg, 1347 Ritter Friedrich von Lochen, die
von 1346 an berechtigt waren, das landes-
herrl.-brandenburg. Siegel zu führen.

Nachdem der Mgf. durch den Tod des Va-
ters, Ludwig IV. (1347), die kgl. Stütze verloren
hatte, erschien im Sommer 1348 ein angebl. Pil-
ger, der demEbf. von†Magdeburg eröffnete, er
sei Mgf. Woldemar, der seinen Tod 1319 nur
vorgetäuscht habe und nun seinen Anspruch
auf ehemalige Herrschaftsrechte geltend ma-
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chen wolle. Kg. † Karl IV. belehnte Woldemar
am 2. Okt. 1348 mit der Mark zu B. und †
Landsberg sowie demmit ersterer verbundenen
Kurrecht. Im Jan. 1349 wurde † Günther von
Schwarzburg auf Betreiben der Wittelsbacher
zum Gegenkg. gewählt, der jedoch schon am
14. Juni 1349 starb. Schon zuvor aber hatten sich
Mgf. Ludwig und seine Brüder mit † Karl IV.
wieder versöhnt. Kg. † Karl IV. widerrief am 29.
März 1350 seine Entscheidung zugunsten Wol-
demars.

Am 10. Nov. 1350 wurde durch Pfgf. Rup-
recht in Frankfurt an der Oder ein Vertrag zw.
den Brüdern Mgf. Ludwig I. (d.Ä.) und Ludwig
(dem Römer) errichtet, wonach zunächst auf
sechs Jahre der ältere das Land Oberbayern, der
jüngere die Marken B. und Lausitz übernahm.
Das Kurrecht behielt sich der Ältere vor, der Erz-
kämmererwürde wurde nicht gedacht, doch
wurde sie wohl als mit dem Kurrecht verbunden
angesehen. Der Vertrag verwirklichte sich zu-
nächst nicht. Am Weihnachtsabend 1351 aber
wurden in Luckau die vertragl. Abmachungen
dahingehend vollzogen, daß die Mark B., das
Land Lausitz, das Land über der Oder mit allen
Fahnenlehen zu† Pommern und Rügen an Lud-
wig den Römer und den jüngsten Bruder, Otto,
fielen, wohingegen beide auf jegl. Besitz in †
Bayern, Schwaben, Franken zugunsten des äl-
testen Bruders, Ludwig, verzichteten, der sich
den Anteil an dem gemeinsam auszuübenden
Kurrecht vorbehielt.

Die Herrschaft des älteren Ludwig in der
Mark war damit beendet, doch führte er, als
nunmehriger Regent in Oberbayern und Tirol,
die B.er Titel sowie den des Reichskämmerers
auch weiterhin. Der damals etwa 22jährige Lud-
wig der Römer war Alleinherrscher in der Mark
geworden, da sein etwa zehnjähriger Bruder
Otto als Mitinhaber von ihm als Vormund ver-
treten wurde. Am 1. Jan. 1356 wurden in † In-
golstadt Streitigkeiten, die zw. Ludwig dem Rö-
mer und seinemBruder Otto einerseits und dem
älteren Ludwig auf der anderen Seite sich er-
hoben hatten, in einem erneuten Abkommen
über ihre Landesteile und gegenseitigen Anlie-
gen beigelegt. Wg. der Ausübung des Kurrechts
und des Erzkämmereramtes sollte es bei den
früheren Abmachungen bleiben. Demgegen-
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über besagte ein von den Kfs.en auf dem
Reichstag in † Nürnberg am 7. Jan. 1356 ver-
kündeter Beschluß, daß Erzkämmereramt und
Kurrecht untrennbar mit dem Besitz der Mark
B. verbunden seien, beides daher Ludwig dem
Römer als Besitzer der Mark zustehe.

Erst im Jan. 1360 trat der jetzt etwa 18jährige
und inzw. mündig gewordene Otto neben dem
Römer als Teilhaber an der Regierung innerhalb
der Mark in Erscheinung. Am 2. Febr. 1360
empfing Otto in † Prag von Ks. † Karl IV. die
Belehnung, wie sie dem Römer erteilt worden
war, mit den Marken B. und Lausitz, mit der
Alten Mark, den Landen über Oder und mit der
Ucker. Der Ks. setzte sich dabei über die Rechte
des Erzstifts † Magdeburg hinweg, indem er
sich die Lehnshoheit über die »Alte Mark« zu-
eignete.

Dem 1361 verstorbenen Ludwig d.Ä. folgte
im Jan. der einzige Sohn Meinhard ohne Erben
im Tode nach. Damit trat das im Luckauer Ver-
trag vereinbarte Erbrecht der B.er auf Oberbay-
ern in Kraft. Der Bruder Stephan in Niederbay-
ern kam ihnen jedoch zuvor, indem er Besitz
von Oberbayern nahm († Bayern). Ludwig der
Römer forderte vom Ks. Hilfe gegen den ver-
tragsbrüchigen Bruder. Am 18. März 1363 han-
delte Ludwig in † Nürnberg, zugl. im Namen
seines Bruders Otto, mit dem Ks. aus: Karls
Sohn † Wenzel sowie zukünftige Söhne Karls
und im Falle deren erbenlosen Todes Karls Bru-
der Johann von Mähren werden von den Mgf.en
in ihre »Bruderschaft und Erbschaft« als Mgf.en
von B. und Lausitz aufgenommen, mit dem
Recht, sogleich auch deren Titel undWappen zu
führen, jedoch unter dem Vorbehalt, daß Erz-
kämmereramt und Kurrecht erst nach ihrer bei-
der Tod auf †Wenzel oder die anderen Mitglie-
der des Luxemburger Hauses übergehen. Als
Gegenleistung wurde Elisabeth, die fünfjährige
Tochter Karls, Mgf. Otto anverlobt.

Ludwig der Römer starb Anfang des Jahres
1365. Sein Bruder Otto übertrug im Okt. des-
selben Jahres dem Ks. die Verwaltung der Mark
auf sechs Jahre als vormunder von unserwegen
(CDB II,2, 1845, S. 474f.); er selbst begab sich
im Dez. 1365 an den Hof des Ks.s nach † Prag,
wo er fast ein Jahr lang verblieb und sich zwi-
schenzeitl. mit der ältesten Tochter des Ks.s,

Katharina, vermählte. Ludwig d.Ä. und sein
Bruder Ludwig der Römer hatten am 1. Aug.
1354 bereits auf alle Ansprüche an der Oberlau-
sitz zugunsten der Krone † Böhmens verzich-
tet. Kg. † Karl IV. hatte ihr am 7. Okt. 1355
Bautzen und Görlitz einverleibt. Jetzt, am 11.
Okt. 1367, verkaufte Otto die Mark Lausitz an
Kg. †Wenzel und die Krone † Böhmens, doch
als seinen Erben sah Otto den Sohn seines Bru-
ders Stephan, Friedrich, vor. In Anbetracht der
Heeresmacht † Karls, unterstützt von den
Hzg.en von † Sachsen und † Mecklenburg so-
wie dem † Magdeburger Ebf., sahen sich Otto
und dessen Neffe Friedrich am 15. Aug. 1373
gezwungen, für immer auf ihre Rechte an der
Mark zugunsten der Söhne des Ks.s zu verzich-
ten. Otto wurde auf Lebenszeit mit Besitzungen
des Ks.s in der Oberpfalz und Renten abgefun-
den; die Hzg.e von † Bayern zusammen erhiel-
ten Entschädigungen im Werte von 500000
Gulden. Das Kurrecht und die Erzkämmerer-
würde beließ der Ks. dem Wittelsbacher bis zu
dessen Tode.

Waren die Söhne des Luxemburgers † Karl
IV., †Wenzel und dessen Brüder, nominell die
neuen Landesherren, so war † Karl IV. selbst
der Regent. Die Mark bestand derzeit aus fünf
Herrschaften (dominia) oder Provinzen: der neu-
en Mark (Nova marchia), der alten Mark (Antiqua
marchia), der Prignitz, dem Uckerland und der
Mark über der Oder (marchia trans Oderam). Die
Herrschaft Ks.†Karls IV. alsMgf. von B. (1373–
78) brachte Ansätze einer Konsolidierung. Die
Teilnahme der Bf.e, insbes. desjenigen von Le-
bus wie auch des B.ers, an den märk. Landesan-
gelegenheiten, ihre Mitwirkung in der Landes-
regierung als mgfl. Räte trug wesentl. dazu bei,
die Stellung der Bf.e als unmittelbare Rfs.en ver-
gessen zu lassen. Das »Landbuch der Mark
Brandenburg« von 1375 führt die Bf.e von B.,
Havelberg und Lebus als landsässige Fs.en und
ihre Besitzungen als Bestandteile der Mark auf.

Die vornehml. polit. Interessen † Karls IV.
waren nicht auf die Mark B. gerichtet; sie galten
in erster Linie dem Reich, dem Kgr. † Böhmen
und der Förderung eines europ. Warenaustau-
sches. Auf einem Landtag in Guben wurde am
28. Mai 1374 vor den Vertretern der Stände †
Böhmens und der Mark im Namen von †Wen-
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zel, † Sigismund und Johann die Erbvereini-
gung der Mark mit der Krone † Böhmens pro-
klamiert und vomKs. am 29. Juni 1374 auf einer
großen Versammlung desHofes und der Stände
in Tangermünde bestätigt. Die Inkorporation in
das böhm. Kgr., wie dies bei der Lausitz und
den schles. Fsm.ern († Schlesien) geschehen
war, kam wg. der mit der Mark B. verbundenen
Kurstimme nicht zustande. †Wenzel, seit 1363
Kg. von † Böhmen, konnte nicht zugl. die B.er
Stimme führen. Das von † Karl IV. erlassene
und mit der Goldbulle versehene Reichsgesetz
von 1356 gestand nur einem Mgf.en von B. als
selbständigem Inhaber der Herrschaft und
Lehnsträger des Reiches die Kurstimme zu. Am
10. Juni 1376 wurde in Frankfurt am Main †
Wenzel zum dt. Kg. gekrönt; dem Abkommen
gemäß erhielt er dazu die StimmeOttos, dem zu
diesem Zweck die Würde des Erzkämmerers
und Kfs.en vorbehalten worden war. Seit dem
Tod des letzten Mgf.en aus dem Hause Wittels-
bach, Otto, i. J. 1379 war † Karls IV. jüngerer
Sohn † Sigismund Inhaber auch der Erzkäm-
mererwürde und des Kurrechts. Er besaß die
Mark als Lehen des Reiches. Bestehen geblieben
war nur die Erbeinungmit† Böhmen. Das Land
»über der Oder« hatte der Ks. dem jüngsten
Sohn Johann, Hzg. von Görlitz, bestimmt.

Unter † Karls IV. Nachfolgern aus demHau-
se Luxemburg wurde die Mark überwiegend als
Pfandobjekt behandelt und die Landesherr-
schaft durch innere Wirren zerrüttet. Ihr Geld-
bedürfnis war so groß, daß sie auch ganze Teile
des Territoriums veräußerten. † Sigismund,
seit 1382 mit Maria, der ältesten Tochter Kg.
Ludwigs von Ungarn und Polen, verlobt, hat die
Mark seitdem nicht mehr betreten. Nach Ein-
willigung seiner Brüder † Wenzel und Johann
verpfändete † Sigismund 1385 seinem Vetter †
Jobst, Mgf. von Mähren, und als Jobsts Erben
dessen Bruder Prokop das Land »die alte Mark
genannt« mit dem »Land die Prignitz gehei-
ßen«, 1388 die Mark B., mit Ausnahme der Neu-
mark. Die Aufgaben der Landesverwaltung blie-
ben wie bisher Hauptleuten und Vögten über-
lassen. Anfang 1395 verpfändete † Jobst von
Mähren die Alt- und Mittelmark an seinen
SchwagerMgf.Wilhelm vonMeißen. Am 1. Juni
1395 machte er den Ständen der beiden Landes-
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teile davon Mitteilung, † Sigismund zu seinem
Erben eingesetzt zu haben. † Karls IV. jüngster
Sohn, Johann von Görlitz, starb am 1. März
1396. Die in seinem Besitz befindl. Neumark
(das Land über der Oder) fiel an seinen Bruder†
Sigismund; † Wenzel erbte die Ober- und Nie-
derlausitz. Im Aug. 1402 ging die Neumark für
63200 ungar. Gulden an den † Deutschen Or-
den über.

Am 10. April 1397 hatte † Jobst in † Prag
durch Kg. † Wenzel die Belehnung mit der
Mark erhalten.† Jobst titulierte sich seitdem als
Mgf. von B. und Reichskämmerer.

Nachdem Kg. † Ruprecht am 18. Mai 1410
verstorben war, trat † Sigismund mit der Be-
hauptung auf, daß† Jobst vonMähren nur Teile
der Mark pfandweise innehabe und er als der
eigentl. Mgf. von B. und Erzkämmerer auch die
B.er Kurstimme führe. Bevollmächtigter † Si-
gismunds zur Führung der Kurstimme war der
Bgf. Friedrich von Nürnberg. Dank seinem bes.
Geschick gelang es, am 27. Sept. 1410 in Frank-
furt die Wahl † Sigismunds durchzusetzen. Der
Tod † Jobsts von Mähren am 18. Jan. 1411 si-
cherte † Sigismund nicht allein die dt. Königs-
würde, sondern er brachte ihm als Erbe die
Mark B. ein.

Am 8. Juli 1411 erfolgte die Einsetzung des
Bgf.en Friedrich von Nürnberg zu einem rechten
obersten und gemeinen Verweser und Hauptmann der
Mark B. (CDB II,3, 1864, S. 178ff.), und zwarmit
allen Vollmachten und Rechten der Landesherr-
schaft mit Ausnahme allein des Rechts der Kö-
nigskür, die† Sigismund sich und seinen Erben
vorbehielt. Am 15. Dez. 1411 bewilligte Kg. †
Wenzel die von seinem Bruder † Sigismund ge-
schehene Übertragung der Hauptmannschaft
und die Verschreibung von 100000 Gulden auf
die Mark, die von den Luxemburgern im Falle
einer Rückforderung zuvor zu zahlen waren.
Friedrich begleitete † Sigismund zur Krönung
nach Aachen (8. Nov. 1414) und von da nach †
Konstanz zur Teilnahme am Konzil. Hier hat
sich Friedrich als Feldhauptmann des dt. Kg.s
durch sein erfolgr. Vorgehen gegen Hzg. Fried-
rich von Österreich bes. Verdienst um das Zu-
standekommen des Konzils erworben und sich
den Kg. abermals verpflichtet. Kg. † Sigismund
übertrug in † Konstanz am 30. April 1415 die
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Mark und das Kfsm. mit Kurrecht und Erzkäm-
mereramt samt allen zugehörigen Rechten an
Friedrich als erbl. Besitz, jedoch noch mit Vor-
behalt des Rückforderungsrechtes für sich und
seinen Bruder †Wenzel sowie beiderseitige Er-
ben. Die in einem solchen Falle zu leistende Ab-
standszahlung wurde jedoch auf 400000 Gul-
den erhöht. Mit der in † Konstanz am 18. Aug.
1417 erfolgten feierl. Belehnung Friedrichs war
der rechtl. formelle Übergang der Mark B. an
das Herrscherhaus der Hohenzollern abge-
schlossen. Kg. † Wenzel aber gab den An-
spruch der Krone † Böhmens auf die Mark als
Luxemburger Erbland bis zu seinem (erbenlo-
sen) Tod am 30. Mai 1419 nicht auf.

Am 2. Okt. 1418 bestellte Kg. † Sigismund
den Mgf.en zum »Statthalter und Fürweser« des
röm. Reichs in dt. Landen, wodurch das Anse-
hen des neuen Mgf.en noch stieg, er jedoch von
den in der Mark bestehenden Aufgaben erneut
abgezogen wurde. Die Verwaltungsgeschäfte
wurden vorwiegend durch die Räte und seit
1426 durch seinen Sohn Johann Alchimist wahr-
genommen. Auch betrachteten die ersten
Kfs.en die fränk. Besitzungen,†Ansbach und†
Bayreuth, als ihre Hauptterritorien und kamen
nur auf Zeit in ihre ferne Neuerwerbung. Erst
Kfs. Johann Cicero (1486–99) siedelte dauernd
nach Berlin über. Doch schon Friedrich I.
(1411/15–40) hatte es verstanden, die Mark zu
befrieden und die landesherrl. Autorität gegen-
über Adel und Städten zu befestigen. Papst Ni-
kolaus V. gestand 1447 dem Kfs.en Friedrich II.
(»eiserner Markgraf«) die Ernennung (Nomi-
nation) der Bf.e für die nunmehrigen Lan-
desbm.er zu, die stillschweigend auch von den
Nachfolgern geübt wurde.

Kfs. Albrecht Achilles vollzog am 24. Febr.
1473 in Cölln eine väterl. Verfügung über die
Erbfolge in seinen Landen und seinem Besitz
für den Fall seines Todes (»Dispositio Achil-
lea«). Albrecht bestimmte als seinen Nachfolger
in der Mark B. seinen ältesten Sohn, Johann,
von dem die Mark sich auf dessen Söhne vererb-
te. Dem zweiten und dritten Sohn (Friedrich
und Sigmund) und deren Erben fielen die fränk.
Fsm.er zu. Weitere Söhne wurden am Landbe-
sitz nicht beteiligt; sie sollten Geistliche wer-
den. Titel und Wappen blieben allen gemein-

sam mit Ausnahme des allein seinem ältesten
Sohn und dessen Nachfolgern als Kfs. vorbe-
haltenen Kfs.en- und Erzkämmerertitels und
des Kurzepters. Falls der älteste Sohn ohne
männl. Erben stürbe, sollte an seine Stelle der
nächstälteste der fränk. Regenten treten, für
den dann einer der zum geistl. Stand bestimm-
ten Söhne eintreten konnte, usw. Die drei Brü-
der erhielten die Belehnung zur gesamten Hand
mit allem Besitz, jeder Sohn sollte den Vater
beerben, auch wenn dieser beim Erbfall nicht
mehr am Leben war. Diese Disposition bewirk-
te, daß die Mark endgültig von den fränk.
Fsm.ern losgelöst wurde. Waren bisher nicht
unbeträchtl. Geldmittel aus Franken in dieMark
geflossen, so war diese in finanzieller Hinsicht
von jetzt an ganz auf sich gestellt.

Hatten bereits Mgf. Friedrich I. und seine
Nachfolger verlorengegangene Gebiete der
Mark von † Pommern (zw. 1427 und 1472 Teile
der Uckermark) und dem † Deutschen Orden
(1455 die Neumark) zurück erworben, war Kfs.
Friedrich II. 1448 für kurze Zeit auch in den
Pfandbesitz der Niederlausitz gelangt. Auf Dau-
er jedoch kamen 1462 als böhm. Lehen (bis
1742) nur die Herrschaften Cottbus mit Peitz,
Teupitz und Bärwalde an die Mark, durch Kauf
1490 zusätzl. die Herrschaft Zossen. Seit der
dauernden Erwerbung von † Crossen infolge
des Verzichts der Hzg.e von † Schlesien-Mün-
sterberg (1537) nahmen die B.er Fs.en den Titel
»Herzog von Schlesien zu Crossen« an. Nach
dem Aussterben der Arnsteiner fiel unter Kfs.
Joachim I. 1524 die Herrschaft der Gf.en von
Lindow-Ruppin an die Mark; der Titel des
Kfs.en von B. erhielt den Zusatz Gf. von Ruppin.
Die nachfolgenden Brüder, Kfs. Joachim II. und
Mgf. Johann von Küstrin, erwarben die Herr-
schaften Beeskow und Storkow. Alles in allem
war durch Rückkauf der Neumark, durch Anfall
der Gft. Ruppin und Angliederungen im S das
1412 übernommene Gebiet schließl. nahezu
verdoppelt worden. Der bis zur Reformation
mehr oder minder exemte Bereich der Bf.e und
Domkapitel von Havelberg, B. und Lebus wurde
seit 1540 nach und nach der Landesherrschaft
des kfsl. Hauses unterworfen. Im 17. Jh. rech-
nete die Mgft., als Kfsm., zur obersten Schicht
der Territorialstaaten. Durch Heirat erwarb Jo-
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hann Sigismund 1594 Ansprüche auf Preußen
und, über Preußen, auf † Kleve. Sie verwirklich-
ten sich 1605/18 in Preußen und – teilw. –
1609/14 in†Kleve. Als dann die Verschmelzung
der disjecta membra in einem brandenburg.-
preuß. Gesamtstaat einsetzte, war die Ge-
schichte der Mark als eines eigenständigen Ter-
ritoriums beendet.

II. Die im 12. Jh. in das Gebiet der späteren
Mark B. vordringenden askan. Mgf.en nutzten
im allg. noch einige Zeit die bestehenden slaw.
Burgen, ehe in denmeisten Fällen die Burgstelle
verlegt wurde, wobei der herrschaftl. Zweck ge-
wahrt blieb, so daß man von einer funktionalen
Kontinuität des Herrschaftsmittelpunktes von
der slaw. zur dt. Zeit sprechen kann. Die an der
Havel gelegene B., Hauptburg der Heveller und
Sitz eines slaw. Fürstengeschlechtes, hatte Kg.
Heinrich I. im Winter 928/29 erobert. Seit 948
galt die B. als unmittelbares Königsgut, also als
Reichsburg. Nach 983 diente sie erneut als slaw.
Fürstensitz. Die weiterhin vom dt. Kg. bean-
spruchte B. wurde Mitte des 12. Jh.s vom slaw.
Fs.en Pribislaw-Heinrich behauptet. Als Pribi-
slaw 1150 starb, ging die B. an den Askanier Alb-
recht den Bären über; er verlor sie an Jaxa von
Köpenick und gewann sie 1157 mit Hilfe des
Ebf.s Wichmann von Magdeburg zurück. Einer
Urk. aus der Zeit um 1160 zufolge unterstanden
die Burgen und Burgbezirke B., Havelberg,
Werben, Arneburg, Tangermünde, Osterburg
und Salzwedel der dicio Albrechts des Bären. An
den genannten Burgorten und an allen Plätzen
innerhalb der zugehörigen Burgbezirke bean-
spruchte Albrecht das Recht der Zollerhebung.

Die B. wurde 1170 von Mgf. Otto I. als regale
castrum, cambera imperialis, sedes episcopalis be-
zeichnet (Regesten der Markgrafen von Bran-
denburg, 1910–55, Reg. 398). Sie war nicht nur
die zentrale, namengebende Burg der Mgft.,
sondern auch Sitz des Bf.s und eines kgl. Bgf.en.
Hierwie inderArneburgdürftenerbl.Bgf.en,die
ihre Einsetzung dem dt. Kg. verdankten, milit.
sowie administrative, insbes. jurisdiktionelle
Funktionen wahrgenommen haben. Mgf. Otto
II. sprach 1197 vom caput marchiae nostrae (Rege-
sten derMarkgrafen von Brandenburg, 1910–55,
Reg. 494 und 498). Aus 70Regierungsjahren der
ersten vier Mgf.en (1134–1220) liegen 31 Aufent-
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haltsbelege vor. Sie spiegelnwider, daß die B. in
der Zeit von 1134–1220 den ausschließl. Herr-
schaftsschwerpunkt der Mgf.en von B. darstell-
te,dieAskanier sich inderB.aberkeine festeRes.
geschaffen haben. In den Jahren zw. 1220 und
1267 sind die Mgf.en nur noch sechs weitere
Male in B. nachzuweisen. Nachdem der Bgf. in
Arneburg bereits vordem ausgeschiedenwar, er-
scheintderB.erBgf. (Bedericus, castellanusBranden-
burgensis, CDB I,10, 1856, S. 198) 1234 zum letz-
tenMal. DanachüberließendieMgf.en demBm.
die gesamte Burginsel.

Vom vierten Jahrzehnt des 13. Jh.s an läßt es
die Zahl urkundl. Quellen zu, spezielle Aufent-
haltshäufungen festzustellen. Unter Einbezie-
hung von Nachrichten chronikal. Art verstärkt
sich der Eindruck, daß die Mgf.en am häufig-
sten dort anzutreffen waren, wo sich ihre wich-
tigsten Herrschaftszentren, die Vogteimittel-
punkte, meistens Burgen, befanden. Diese Orte
waren in zieml. regelmäßigen Abständen über
die Mark B. verteilt, im W dichter als im O. Ih-
nen gemeinsam war die Lage an überregionalen
Handelswegen, sowohl an Flüssen als auch an
Straßen, meistens an deren Flußübergängen.
Neu erworbene Gebiete tauchen in den Quellen
oft erst Jahrzehnte später auf. Die Mgf.en schei-
nen also den Wechsel ihrer Aufenthaltsorte in
ihrem Territorium auch von der jeweils opti-
malen Versorgung ihres Hofes abhängig ge-
macht zu haben. Hinzu kamen Fragen der Si-
cherheit. Das Verhältnis der Aufenthalte westl.
und östl. der Elbe zueinander blieb von 1134–
1220 und von 1220–67 nahezu konstant: Etwa
45% aller Aufenthaltsbelege entfallen auf die
Altmark. Für die Zeit von 1267–1319 läßt sich
eine Verlagerung des Schwerpunktes auf das
Gebiet zw. Elbe und Oder, die Mittelmark, fest-
stellen. Auffällig ist der überraschend geringe
Anteil der Belege für die Gebiete östl. der Oder
(nur etwa 10%). Bis zum Ende der askan. Herr-
schaft blieben sie weit hinter den Zahlen für die
Altmark und die Mittelmark zurück. Daß die
mgfl. Territorialpolitik dennoch hauptsächl.
nach O ausgerichtet war, veranschaul. Hinweise
auf die 1134–1220 und ab 1220 jeweils an der
Spitze stehenden und nach der Häufigkeit der
Belege alle anderen weit übertreffenden Orte B.
und Spandau.
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Der fortschreitenden Expansion des märk.
Territoriums nachO undN entsprach, daß nach
1220 Spandau, dessen alleinige Herren die
Mgf.en selbst waren, an die Stelle B.s trat und
diese Position bis zum Ende der Askanierzeit
behauptete. Von 97 Aufenthaltsbelegen für die
Mgf.en Johann I. und Otto III. (1220–66/67) ent-
fallen 19% auf Spandau. (Weitere 31% der Auf-
enthaltsbelege zogen Arneburg, Salzwedel und
Stendal sowie B. zusammen auf sich. Mit einem
überdurchschnittl. Anteil an den Aufenthalts-
belegen erscheinen nach ihnen Liebenwalde,
Sandau, Stargard, Tangermünde und Wolmir-
stedt). Spandau vereinte auch zw. 1267 und 1319
prozentual etwa die gleiche Zahl von Aufent-
haltsbelegen auf sich wie unter Johann und Ot-
to, näml. 18%, das demnach für das Jahrhundert
1220–1319 allein als ein Herrschaftsschwer-
punkt definiert werden kann.

Gleichwohl macht die sich bereits am Ende
der Regierungszeit der Mgf.en Johann I. und
Otto III. anbahnende Landesteilung (1258)
deutlich, daß die Landesherren begonnen hat-
ten, von der extensiven Form der Reiseherr-
schaft abzukommen und ihre Regierungstätig-
keit von bestimmten Zentren aus auszuüben.
Wahrscheinl. um 1260 entschlossen sich die
Brüder, die seit 40 Jahren bestandene gemein-
same Haushaltung aufzugeben (cum antea fere 40
annis de expensis communibus convixissent; Regesten
der Markgrafen von Brandenburg, 1910–55,
Reg. 858). Spandau war an die otton. Linie ge-
fallen; die mgfl. »Residenz« bestand in einer
großen Burganlage, der sich eine kleine Stadt
anschloß, und in relativ geringer Entfernung
befand sich mit Berlin-Cölln eine der bedeu-
tendsten Städte der Mark. Bei der johanne. Linie
zeichnet sich für diese Zeit ein ähnl. Verhältnis
zw. dem bevorzugten Aufenthaltsort, der Burg
Tangermünde, und der nahegelegenen Stadt
Stendal ab. Von den 152 Aufenthaltsorten
1220–1319 hatten 27 Burgen und Städte einen
jeweils überdurchschnittl. Anteil an den Bele-
gen; eine herausragende Rolle als Herrschafts-
vorort kam darunter allein Tangermünde zu.

Aufenthaltskonstanten, die sich bereits in
der ersten Hälfte des 13. Jh.s ausgebildet hatten,
werden um die Wende zum 14. Jh. am deutl.
sichtbar: In der Liste der Aufenthaltsbelege für

Mgf. Albrecht steht Eberswalde. Auch Albrechts
Großneffe Johann V. hat sich später häufig und
wohl auch über längere Zeit hier aufgehalten.
Dies ist u. a. einem Privileg Bf. Johanns von B.
für die Kirche in Eberswalde aus dem Jahre 1317
zu entnehmen, in dem die Großzügigkeit des
Bf.s mit den beachtl. Kosten begr. wird, die
Hofhaltung und häufige Anwesenheit der
Mgf.en der dortigen Pfarre bereiteten. Für die
zwölfjährige Regierung Mgf. Woldemars
(1308–19) liegen insgesamt 269 Aufenthalts-
nennungen vor, also pro Jahr durchschnittl. 23;
darunter entfallen allein 94 Belege auf Spandau,
Tangermünde und Werbellin. Eine der wenigen
überlieferten Kostenrechnungen (mit detaillier-
ten Ausgaben für Küche und Kleidung) zeugt
von einem Aufenthalt des Hofes in der Stadt †
Königsberg von Okt. 1316 bis zum Jan. 1317;
während dessen liegen zwei Urk.n Woldemars,
die am 23. Okt. in Tangermünde bzw. amWeih-
nachtsabend in Spandau ausgestellt worden
sind.

Zur Zeit der Wittelsbacher erfuhren Reise-
herrschaft und Regierungstätigkeit eine weitere
Konzentration. Belief sich die Gesamtzahl der
Itinerarorte unter den Askaniern noch auf mehr
als 150, so reduzierte sich die Zahl in den Re-
gierungsjahren des ersten wittelsbach. Mgf.en
auf weniger als 50. Wittelsbacher und auch Lu-
xemburger (1324–1415) regierten jedoch meist
von außen her, durch »Hauptleute«. Für die Zeit
der Minderjährigkeit des wittelsbach. Mgf.en
Ludwig I. 1323–30 finden sich keine etwa von
den Vormündern, Verwesern oder Landes-
hauptleuten gebildeten Herrschaftsschwer-
punkte. Die Frage stellte sich erst, als der Mgf.
im Mai 1333 die Regierung der Mark selbst
übernahm. Gegenüber der Askanierzeit bietet
das Itinerar jetzt ein verändertes und neues Mu-
ster. Es wurde durch die landesherrl. Städte und
ausgesprochene Herrschaftsschwerpunkte be-
stimmt. Die kleinen Burgen und Dörfer entfie-
len weitgehend als Plätze für die Ausstellung
von Urk.n und den Abschluß von Verträgen.
Unter Ludwig I. verblieben allein B., Frankfurt
an der Oder und Stendal als Herrschaftsvororte.
Herrschaftsschwerpunkt war außerdem Span-
dau mit 18 bzw. 21% Anteil, doch mußte die bei
einer Kleinstadt gelegene Spandauer Burg als
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Markgrafenres. hinter die benachbarte große
Doppelstadt Berlin-Cölln zurücktreten. Der er-
steWittelsbacher in derMark nahm vorzugswei-
se im Hohen Haus Res. und machte Berlin zu
einem Herrschaftsschwerpunkt. Nachdem Lud-
wig I. 1343 die Altmark wieder hinzugewonnen
hatte, spielte nicht Tangermünde, sondern
Stendal eine Rolle als altmärk. Herrschaftsvor-
ort, so daß für die Hofhaltung auch in der Alt-
mark eine große, der Burg benachbarte Stadt
den Vorzug erhielt. Auch unter seinen Brüdern
und Nachfolgern, den Mgf.en Ludwig der Rö-
mer und Otto VIII. (1352–73), verblieb Berlin im
Itinerar als erster Herrschaftsschwerpunkt; in
der Altmark rückte hingegen Tangermünde als
nunmehr bleibender altmärk. Herrschafts-
schwerpunkt in das Itinerar. Insgesamt vertra-
ten Berlin und Tangermünde zusammen 44%
der landesherrl. Aufenthaltsbelege. Als Ver-
sammlungsort der mittelmärk. Stände, als Re-
präsentant der ständ. und städt. Opposition ge-
gen die Erwerbspolitik Ks. † Karls IV. und das
Landesregiment unter Otto VIII. im Einklang
mit demKs. spielten Berlin und der Rat von Ber-
lin in diesen Jahren eine wichtige Rolle.

1373 Herr der Mark geworden, stellte sich
Ks. † Karl IV. gegen die Position Berlins als po-
lit. Mittelpunkt der Mittelmark. Der Ks. be-
stimmte den altmärk. Herrschaftsschwerpunkt,
die Burg Tangermünde, zur Hauptres. der
Mgf.en von B., zum domicilium principale, wie es
in der Stiftungsurkunde des Burgstifts heißt
(CDB I,16, 1859, S. 22). Der Rat der Kleinstadt
Tangermünde vermochte potentiell nicht die
aktive und dominante Funktion im ständ. und
territorialpolit. Geschehen zu übernehmen, wie
sie der Rat der bedeutenden Handels- und Ge-
werbestadt Berlin-Cölln ausübte. Im März des
Jahres 1377 zog der Ks. nach einem kurzen Auf-
enthalt in Berlin sofort nach Tangermünde, be-
ging hier am 29. März das Osterfest und ver-
brachte auch die anschließenden drei Monate
auf der Burg. In dieser Zeit wurden u. a. die
Schloßkapelle feierl. eingeweiht und das Chor-
herrenstift begr. Als er sich imNov. 1377 wieder
intensiver den Reichsgeschäften zuwandte, ließ
er seine Söhne † Sigismund und Johann unter
der Obhut des zum Kanzler eingesetzten Bf.s
von Lebus in der Elbeburg zurück. Die auf Ks. †
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Karl 1378–1411 folgenden luxemburg. Mgf.en †
Sigismund und † Jobst wie auch der zeitweilige
Regent Mgf. Wilhelm von Meißen hielten sich
in erster Linie an die ausgeprägten Herrschafts-
schwerpunkte und Markgrafenres.en Berlin
und Tangermünde. Sie behandelten die Mark
jedoch als ein Nebenland und ließen die lan-
desherrl. Geschäfte durch Landeshauptleute be-
sorgen, wozu sie schließl. sogar benachbarte
Fs.en beriefen. Die Zeit der Luxemburger be-
scherte der Residenzentwicklung in der Mark B.
somit einen Bruch, der einschneidender war als
die Zäsur, die aus dem Erlöschen der askan.
Markgrafenfamilie resultierte.

Als die Hohenzollern 1411 in die branden-
burg. Landesherrschaft eintraten, übernahmen
sie Berlin und Tangermünde als die Herr-
schaftsschwerpunkte der Mark B. In Berlin und
Tangermünde hielten sich Kfs. Friedrich I. und
seine Beamten nicht nur am häufigsten und am
längsten auf, sondern an diesen beiden Orten
wurden auch während der einzelnen Aufenthal-
te die mit Abstand meisten Urk.n ausgestellt.
Berlin gewann schon unter Friedrich I. weiter an
Rang als hauptsächl. Markgrafenres. Stellver-
treter und obere Beamte des Kfs.en urkundeten,
wenn dieser außer Landes war, in der Regel in
Berlin. Unter Friedrichs Sohn Johann Alchimist
trat im Aug. 1429 Spandau an die Stelle von Ber-
lin als Herrschaftsschwerpunkt und Res. Allem
Anschein nach hat Mgf. Johann Berlin vom Juli
dieses Jahres an für insgesamt sechs Jahre nicht
mehr betreten. Der Grund für den entschiede-
nen Wechsel lag offenbar im Konflikt des Statt-
halters mit den mittelmärk. Städten wg. der
Hussitensteuer. Johanns Bruder, Friedrich II.
(seit 1440 Kfs.), bezog 1437 wieder Res. in Ber-
lin. Bis zur Landesteilung von 1447, bei der sei-
nem jüngeren Bruder Friedrich dem Fetten die
Altmark zufiel, residierte er auch in Tanger-
münde, wobei der Anteil Berlins an den Aufent-
haltsbelegen erneut erhebl. höher liegt. Span-
dau verlor seine in der Konfliktsituation 1429
gewonnene Rolle als ein Herrschaftsschwer-
punkt erneut. Erst 1444 und 1447 während des
»Berliner Unwillens«, einem offenen Aufruhr
beider Städte (Berlin und Cölln) gegen den 1443
in Cölln begonnenen Schloßbau, hielt der Kfs.
wieder für längere Zeit in Spandau Hof, ist aber
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danach bis zu seinem Herrschaftsverzicht 1470
nicht mehr dort nachweisbar.

Nachdem die Altmark infolge des Todes
Friedrichs des Fetten 1463 wieder an den Kfs.en
gefallen war, ergab sich im Itinerar erneut das
Verhältnis von hauptsächl. Res. Berlin und
zweiter Res. Tangermünde, wie es schon 1411–
47 bestanden hatte. Mit Berlin aber existierte
seit der Mitte des 15. Jh.s ein festes Zentrum der
landesherrl. Politik. Die Itineraranalyse erweist,
daß das Schloß in Berlin-Cölln nicht als Zwing-
burg gebaut wurde. Es ging um den angemes-
senen Ausbau der bereits seit hundert Jahren in
Berlin vorhandenen, von den ersten Hohenzol-
lern entschieden verstärkten Markgrafenres.
Der 1451 dem Kammermeister Georg von Wal-
denfels als Burglehen überlassene landesherrl.
Besitz in der Klosterstraße war kaum erweite-
rungsfähig. Angesichts der umfangr. werden-
den Arbeiten der Kanzlei, der Zentralisierung
der Abrechnungen von Zöllnern, Schossern und
Amtleuten, der wachsenden Zahl der am Hof tä-
tigen Personen sowie repräsentativer Erforder-
nisse stellte sich die Frage einer notwendigen
räuml. Erweiterung. Für die Jahre 1447–70 lie-
gen etwa 1000 Tagesaufenthalte des Kfs.en vor.
Diese Dichte macht den Schluß aus der Itiner-
arstruktur sicher, daß die Hofhaltung in Cölln
jetzt ortsfest, die Reiseherrschaft durch die Re-
sidenzherrschaft abgelöst war. Die Hofordnung
von 1470 repräsentiert eine bestehende, ortsfe-
ste und dauerhaft eingerichtete Hofhaltung in
Cölln. Die Reisen Johann Ciceros waren gewis-
sermaßen Besuchs- und Dienstreisen von einer
ortsfestenHofhaltung aus, die imRahmen einer
vorwaltenden Residenzherrschaft durchgeführt
wurden.

Ein landesherrl. Ratskollegium im Sinne ei-
ner festen, abgeschlossenen Gruppierung hat
es in der Mark B. bis gegen Ende des 15. Jh.s
nicht gegeben. Askan. Mgf.en hatten zunächst
an des Kg.s statt, als Repräsentanten kgl. Ge-
richtsbarkeit, wenngleich an verschiedenen Or-
ten, so doch in regelmäßigen Abständen Hoft-
age oder Vasallenversammlungen veranstaltet.
Mit der Lockerung der Verbindung zum Reich,
mit der Verfestigung der mgfl. Position war der
landesfsl. Charakter dieser Hoftage mehr und
mehr hervorgetreten, indem die Mgf.en selbst

die höchste Gerichtsbarkeit ausübten. Sie wur-
den Inhaber der obersten Befehls-, Gerichts-
und Exekutivgewalt in dem von ihnen be-
herrschten Gebiet, ohne daß sich eine Über-
tragung seitens des Kg.s im einzelnen ermitteln
ließe. Zu den Veranstaltungen jenes sog. wei-
teren Hofes beriefen sie die ihnen lehnrechtl.
verpflichteten Vasallen. Wer, wie die Bf.e von B.
und Havelberg oder die edelfreien Geschlech-
ter, lehnrechtl. nicht gebunden war, hatte keine
Pflicht zu erscheinen. Die Edelfreien hatten zu-
nächst ganz selbständige, dem Mgf.en unzu-
gängl. dynast. Herrschaften gebildet, bis sie im
13. Jh. der erstarkenden und sich räuml. aus-
weitenden Landeshoheit weichen mußten.
Wenn die Mgf.en einigen dieser Edelfreien in
Nachahmung der hohen Hofämter beim Kgtm.
ein »Erbhofamt« verliehen, wie etwa den Gän-
sen von Putlitz das Erbmarschallamt, so hatte
das keinerlei prakt. Bedeutung für diemgfl.Hof-
und Landesverwaltung.

Als mgfl. Räte, die zum »engeren Hof« zähl-
ten, fungierten im ersten Jh. der askan. Herr-
schaft Personen, die den Fs.en ständig oder zu-
mindest über längere Strecken hinweg auf sei-
nen Reisen durch das Land begleiteten. Dies
waren zunächst Angehörige von Nobilität und
höherer Geistlichkeit, zunehmend jedoch Mi-
nisteriale. Amt und Lehen wurden dabei get-
rennt; das Amt konnte dem Ministerialen jeder-
zeit entzogen werden. Diese von 1280 an durch-
weg als consilarii, viri discreti, viri prudentes, viri sa-
pientes oder secretarii bezeichneten Ratgeber wur-
den für die Zeit ihrer Dienstleistung bes. besol-
det. Die Mgf.en nahmen sie auf der Grundlage
von Dienstverträgen für einen jeweils fest ver-
einbarten Zeitraum als Hofbeamte an und
schrieben ihnen die Erfüllung bestimmter Auf-
gaben vor. Der von den Räten zu leistende Dien-
steid löste den Treueeid ab. Diese Statusverän-
derungen hatten zur Folge, daß der Kreis der
mgfl. Räte, u. a. wg. der aus den Dienstverträ-
gen resultierenden Kosten für die landesherrl.
Kasse, schließl. wesentl. kleiner wurde. Traten
in den Zeugenreihen der Urk.n bis in die 70er
Jahre des 13. Jh.s noch etwa 150 bis 200 Ritter
als Mitglieder des fsl. Gefolges in Erscheinung,
so reduzierte sich diese Zahl bis zum Ausster-
ben der Askanier auf ungefähr 50 Räte, die zum
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engeren Hof gehörten. Zwar lebten auch in die-
ser Zeit noch nicht alle Räte durchgängig am
mgfl. Hof, doch fanden sich die entspr. Grup-
pen, je nachdem in welchem Landesteil sich der
Mgf. befand, offenbar regelmäßig am jeweili-
gen Aufenthaltsort ein.

Die älteste Urk., in der Inhaber von Hofäm-
tern namentl. gen. werden, stammt aus dem
Jahre 1177 und führt einen Kämmerer, einen
Truchseß sowie einen Schenken unter den
mgfl. Ministerialen auf. Küchenmeister und
Marschälle werden im ersten Jh. der askan.
Herrschaft vergleichsw. selten gen. Die älteste
Urk., in der ein mgfl. Hofmeister auftaucht,
geht auf das Jahr 1317 zurück.

Fest umschriebene Aufgabenbereiche sind
noch nicht zu ermitteln. Die im B.er Zollprivileg
von 1170 enthaltene älteste Nachricht über ei-
nen mgfl. Schreiber läßt diesen als capellanus do-
mini marchionis Ottonis identifizieren (CDB I,9,
1849, S. 2). Die älteste Nachricht über die Exi-
stenzeines landesherrl.Archivs (inderStendaler
Stiftskirche St. Nikolai) dat. von 1282.

Die mgfl. Ministerialität bewährte sich als
wirksames Instrument der Herrschaftsaus-
übung. Ein Teil der Ministerialen hatte seinen
festen Wohnsitz in den Burgen und vertrat dort
polit. und milit. die Interessen des Mgf.en. Ein
anderer Teil der Ministerialen mit Wohnsitz auf
dem Lande ist aufgrund des Besitzes von Bur-
glehen zu Burgmannendiensten erbl. verpflich-
tet gewesen. Die Existenz von Burgmannen ist
in erster Linie für mgfl. Vogteiburgen verbürgt.
Anfangs vorzugsweise wichtige mgfl. Burgen
wurden zu Amtssitzen der Vögte und damit zu
Vogteimittelpunkten. Die Askanier bauten ne-
ben der Hof- und Zentralverwaltung mit Hilfe
von Vögten eine Mittelinstanz auf, die zunächst
in ca. 30 Vogteibezirken die mgfl. Rechte und
Aufgaben wahrzunehmen hatte. Dabei handelte
es sich um die Jurisdiktion sowie um die Ein-
nahme und Verwaltung der von den Mgf. zu be-
anspruchenden Natural- und Geldabgaben, die
zum Unterhalt des Hofes am Sitz des Vogtes
bereitgehalten wurden, solange sich in der
Mark B. noch keine feste Res. herausgebildet
hatte. Vögte, die die mgfl. Autorität repräsen-
tierten, gehörten dem neuartigen, aus den mgfl.
Ministerialen sich entwickelnden Ritterstand

brandenburg

an. Aber auch die vogteil. Befugnisse wurden
nicht als Lehen, sondern als Amt übertragen.

Mit fortschreitender Ausdehnung der Lan-
desherrschaft nach O nahm die Tendenz, bur-
genlose Städte als Vogteihauptorte auszuwäh-
len, zu. Die Bedeutung der landesherrl. Burgen
in der Landesverfassung ging zurück. Hatten
die askan. Mgf.en zunächst danach gestrebt,
sämtl. bestehenden Landesburgen in eigenen
Besitz zu nehmen und nicht aus der Hand zu
geben und auch das Recht, neue Landesburgen
zu errichten, für sich selbst in Anspruch ge-
nommen, sahen sie sich aus polit. und finanzi-
ellen Gründen seit der zweiten Hälfte des 13.
Jh.s dazu genötigt, bisher im eigenen Besitz be-
findl. Landesburgen als Pfand oder Lehen in ad-
ligen Besitz zu geben. Unter den veränderten
polit. und wirtschaftl.-sozialen Bedingungen
ersetzten Städte die Burgen in fast allen Belan-
gen, teilw. sogar in milit.-strateg. Hinsicht.
Nach dem Abgang der Mgf.en aus askan. Hause
(1319) vermochte der Adel seine Position durch
legalen oder illegalen Burgenerwerb bzw. Bur-
genbau zu festigen und weiter auszubauen. Die
bereits von den wittelsbach. Mgf.en in Aussicht
genommene Brechung illegitimer Befesti-
gungsbauten des Adels wurde bis zur Regie-
rungszeit der Luxemburger nicht systemat. in
Angriff genommen. Die überwiegende Anzahl
der Landesburgen befand sich seit der Regie-
rungszeit der wittelsbach. Mgf.en im Besitz des
landsässigen Adels.

Über Jahre hinweg gab es keine geregelte
Regierungs- und Verwaltungstätigkeit. Die Um-
prägung der Reiseherrschaft durch eine Kon-
zentration der Herrschaftstätigkeit auf Herr-
schaftsschwerpunkte ist erst im Zusammen-
hangmit der vomwittelsbach. Mgf.en Ludwig I.
1331 bewerkstelligten Neuordnung der Kanzlei
und seinen Verwaltungsreformen zu sehen. Die
aus askan. Zeit stammenden Vogteibezirke zog
man innerhalb der Landschaftsteile zusammen;
die nun je eine Verwaltungseinheit unter einem
Vogt, Amtmann oder Hauptmann bildeten. Da-
mit im Zusammenhang steht, daß für diese Ge-
biete seit etwa Mitte des 14. Jh.s einheitl. Be-
zeichnungen in Erscheinung treten: Die neue
»Mark über Oder« begegnet als Neumark, der
altsächs. Teil westl. der Elbe seit 1348 als »alte
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Mark«, und das Gebiet zw. beiden Flüssen, die
eigtl. erste »neue Mark« (so noch 1375), wird
Mittelmark.

Die Wittelsbacher ließen einen Teil ihrer
Urk.n in Frankfurt (Oder) beim dortigen Rat,
andere in der Sakristei der Berliner Nikolaikir-
che deponieren. Auf der Grundlage der in der
Kanzlei lagernden Urk.n aber hatten schon die
Beamten Mgf. Ludwigs I. begonnen, Eingangs-
register zu erstellen, die vom erfaßten Material
her noch in die Askanierzeit zurückreichten.
Daneben führte man fortlaufend Ausgangsre-
gister, die nach Vogteien bzw. Vogteiverbindun-
gen geordnet waren, und legte Lehn- und Rech-
nungsbücher an. All dies setzte die Existenz ei-
ner festen Kanzlei voraus, was u. a. durch Müh-
lenhofrechnungen der Jahre 1342/43 unterstri-
chen wird, aus denen hervorgeht, daß sich die
mgfl. Räte, der Hofmeister und der Landes-
hauptmann cum suis familiaribus auch bei Abwe-
senheit des Mgf.en in Spandau und Berlin auf-
hielten. Abrechnungen und Bestallungen wur-
den bis 1345 in Spandau und Berlin vorgenom-
men; von 1351 an beziehen sich die vorliegen-
den Hinweise auf das Bestehen einer festen
Kanzlei in der Mittelmark ausnahmslos auf Ber-
lin.

Der von Ludwig I. eingeführte Verwaltungs-
stil wurde von seinen Brüdern und Nachfolgern,
den Mgf.en Ludwig der Römer und Otto
(1352–73), beibehalten. Unter den wittelsbach.
Mgf.en aber geriet ein Teil der Räte zunehmend
in Gegensatz zu den ständ. Gruppierungen des
Landes, da v. a. Mgf. Ludwig I. den Kreis seiner
vertrautesten Ratgeber nicht mit Einheimi-
schen, sondern mit Nichtmärkern besetzt hatte.
Das Amt des Truchsessen hatte offensichtl.
rasch an Bedeutung verloren; die letzte Erwäh-
nung findet sich zum Jahre 1335. Die mit dem
Amt verbundenen Aufgaben werden an den Kü-
chenmeister, in bestimmten Teilen viell. auch
an den Hofmeister übergegangen sein. Die Stel-
lung des Schenken hatte ebenfalls stark an An-
sehen eingebüßt; Inhaber dieses Amtes tauchen
demgemäß auch in den Zeugenreihen nur noch
sporad. auf. Die bedeutendsten Hofbeamten
waren in der Regierungszeit der drei wittels-
bach. Mgf.en – sieht man vom jeweiligen Lan-
deshauptmann ab – der Hofmeister, der Kam-

mermeister, der Küchenmeister und der Mar-
schall.

Die finanzielle Lage brachte die Mgf.en im-
mer mehr in Abhängigkeit von den Ständen.
Hatte sich der Einfluß derer von Wedel bis da-
hin auf das Land über der Oder beschränkt, so
ernannte Mgf. Ludwig der Römer in Berlin am
19. Mai 1355 Hasso von Wedel zu seinem Hof-
meister in derMark B. und Lausitz, der niemand
außer ihm über sich haben, ihm und seinem
Hof vorstehen sollte. Er erhielt Vollmacht, nach
bestem Gewissen Vögte und Amtleute einzuset-
zen sowie alle Landesgeschäfte zu führen; in ei-
ner Urk. von 1356 bezeichnete der Mgf. ihn als
»obersten Hauptmann in unserm Lande in der
Mark«.

1362 übertrugen die Mgf.en Ludwig der Rö-
mer und Otto dem Ebf. von † Magdeburg die
volle Regierungsgewalt auf drei Jahre mit dem
Recht, Hofämter und Ämter zu besetzen und
alle Einnahmen zu verwalten; dem Ebf. als Rat
beigeordnet wurde Bf. Heinrich von Lebus. Un-
ter den Luxemburgern erscheint seit 1375 als
Hauptmann der Mark B. Johann von Kottbus,
der gemeinsammit dem Bf. von Lebus wirksam
wurde. Bf. Dietrich von B. wahrte sich seine po-
lit. Stellung in der Mark durch engen Anschluß
an Ks. † Karl IV.; 1376 wird er als Rat (consili-
arius) des Ks.s gen.
† Karl IV. ist in seiner richterl. Funktion viel-

fach in Tangermünde tätig gewesen (de hogeste
dingstat, dat is in des kemerers kamere, dat is tu tan-
germünde, Richtsteig Landrechts, 1857, Kap. 50),
wo für die letzten Regierungsjahre Mgf. Ottos
und die Zeit der Regentschaft † Karls IV. auch
eine ortsfeste Kanzlei als gesichert erscheint.
Der Ks. hatte 1374 zumindest die bedeutendsten
der im Zusammenhang mit dem Übergang der
Mark auf die Luxemburger ausgestellten Doku-
mente und einige weitere wichtige Urk.n aus
dem 14. Jh. auf der Tangermünder Burg depo-
nieren und 1375 in einem Landbuch der Mark B.
die verbliebenen landesherrl. Rechte und Auf-
gaben registrieren lassen. Er scheint die Ein-
richtung eines märk. Zentralarchivs in Tanger-
münde geplant zu haben, doch hat man den
Urkundenbestand von 1374 nur wenig später
nach † Böhmen verbracht. Ob und inwieweit
die Luxemburger die Tangermünder Burg nach
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dem Tod † Karls IV. noch als Archiv genutzt
haben, ist nicht bekannt.

Während das oberste Hofgericht in Tanger-
münde verblieb, hielt der Mgf. im letzten Drittel
des 14. Jh.s Kammergerichtssitzungen ab, wo es
ihm beliebte, also auch außerhalb des Landes.
Zwar nannte sich Bf. Dietrich von B. 1383 vor-
stender der Mark (CDB I,5, 1845, S. 357; 8, S. 341),
doch ließen sich auch die luxemburg. Mgf.en
vornehml. von ihren (böhm. und mähr.) Räten
begleiten. Sie beschränkten sich darauf, das
Land durch wechselnde Hauptleute und speziell
bestallte Landschreiber verwalten zu lassen.
Unter der Regierung der Mgf.en † Sigismund
und † Jobst existierten in Tangermünde wie in
Berlin, allemAnschein nach, Schreibstuben, die
vom jeweiligen Landschreiber geleitet wurden.

Die ersten Jahrzehnte der Hohenzollernherr-
schaft erinnern hinsichtl. der Besetzung der
Hofämter an die Anfänge Mgf. Ludwigs I.: Hof-
meister, Marschall, Küchen- und Kammermei-
ster waren wiederum vornehml. Nichtmärker.
Auch die Hohenzollern brachten im 15. Jh. ei-
gene Räte mit nach B. Zwar wurden wie in der
Luxemburgerzeit die ranghohen geistl. Würd-
enträger der Mark zur Erfüllung von Ratspflich-
ten herangezogen. In wichtigen Verwaltungs-
ämtern amHof aber dominierten noch bis in die
Regierungszeit JohannCiceroshinein (1486–99)
Franken und andere auswärtige Personen. Den-
noch war die Personalpolitik der hohenzollern-
schen Kfs.en und Mgf.en von einer wesentl. an-
deren Qualität als die ihrer Vorgänger. Schon
Friedrich I., der schwere Kämpfe mit dem fron-
dierenden Adel zu bestehen hatte, achtete dar-
auf, daß die lokalen Ämter der Landesverwal-
tung in märk. Hände gerieten.

Spätestens seit Beginn der zwanziger Jahre
etablierte der Hohenzoller Friedrich I. in Berlin
eine kontinuierl. arbeitende Kanzlei, die 1429
von Mgf. Johann zusammen mit der gesamten
Hofhaltung nach Spandau verlegt wurde.
1437/38 erfolgte unter Friedrich II. die Rückver-
legung nach Berlin. Nach der Landesteilung ist
für die 16 Jahre selbständiger Herrschaft Mgf.
Friedrichs des Jüngeren (1447–63) in Tanger-
münde die Existenz einer eigenständigen Kanz-
lei belegt. Bereits gut drei Jahre nach der im
Rahmen des »Berliner Unwillens« durch die
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Bürger erfolgten Stürmung der Berliner Kanzlei
hatte Kfs. Friedrich II. diese indes in das be-
zugsfähig gewordene Cöllner Schloß verlegt.
Nach Friedrichs des Fetten Tod und Rückfall
des Landesteils an seinen älteren Bruder, Kfs.
Friedrich II., blieben bei einer Verlegung der
Hofhaltung von Cölln nach Tangermünde in
Cölln stets ein oder zwei Schreiber zurück, die
unter der Aufsicht der Nachgelassen reth Im hause
zum Berlin (CDB III,2, 1860, S. 207) alle anfallen-
den Routineangelegenheiten erledigten. Ähnl.
könnte es umgekehrt auch in Tangermünde ge-
wesen sein.

War unter den ersten Hohenzollern Tanger-
münde als Archivort zu neuer Bedeutung ge-
langt, schufen Kfs. Albrecht und Mgf. Johann
vermutl. in den siebziger Jahren des 15. Jh.s im
Cöllner Schloß ein Hauptarchiv. Nur in Berlin,
nicht in Tangermünde oder irgendeinem ande-
ren Ort, hat es seit Fertigstellung des Cöllner
Schlosses stets eine Gruppe von Räten gegeben,
die unabh. von der Anwesenheit des Landes-
herrn oder des engeren Hofes Dienst taten. Un-
ter Johann Cicero (1486–99) war die Arbeit der
kfsl. Beamten offenbar immer weniger von der
ständigen und unmittelbaren Präsenz des Lan-
desherrn abhängig. Der Kfs. wurde bei Bedarf
durch Boten informiert und konnte seinerseits
den ihn begleitenden Kanzleischreiber mit der
Verfertigung etwaiger Antwortschreiben be-
trauen. Dies zeigt in deutl. Weise den Grad der
Verfestigung sowohl der Residenzorte als auch
der dort tätigen Verwaltungsorgane. Der Auf-
gabenbereich des Kollegiums der Räte, wie er in
der Hofordnung Joachims II. von 1542/46 be-
schrieben wurde, umfaßte die gesamte Hof-
und Landesverwaltung, die mehrheitl. von ge-
lehrten Personen (in der Regel promovierten Ju-
risten) wahrgenommen wurde. Die permanente
Präsenz von landesherrl. Ratgebern an einem
Ort dokumentierte schließl. eine beachtenswer-
te Veränderung des Regierungsstils im Zuge der
Entwicklung von der frühen Reiseherrschaft zur
spätma.-frühneuzeitl. Residenzherrschaft.

Bis dahin aber erscheint es fraglich, ob ein
System der Herrschaftsausübung, wie es die
Hohenzollern in Franken betrieben, ein mehr-
faches Verlegen des Hofes von Res. zu Res.,
von Amt zu Amt, auf ein Territorium wie die
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Mark B. hätte übertragen werden können. Jo-
hann Cicero hatte sich, als Regent wie als Kfs.
vornehml. in Berlin aufgehalten, doch war er
wieder dazu übergegangen, für längere Zeiträu-
me auch in Tangermünde hofzuhalten. Die
Gründe für die Wiederaufnahme der Gewohn-
heit, Teile des Hofes für mehrere Wochen nach
Tangermünde zu verlegen, dürften in langwie-
rigen Konflikten mit den Altmark-Städten so-
wie der 1484 nachdrückl. vorgebrachten For-
derung der Ständevertreter nach einem per-
sönl., unmittelbareren Regiment in den einzel-
nen Landschaften bestanden haben. Von Be-
deutung könnte aber auch die Überlegung ge-
wesen sein, daß sich die Hofhaltskosten evtl.
senken ließen, wenn man die Erträge der Äm-
ter an Ort und Stelle nutzte. Sein Vater, Kfs.
Albrecht Achilles, hatte ihn zw. 1476 und 1485
mehrfach aufgefordert, für jeweils zehn Wo-
chen in Altmark, Uckermark und Neumark
hofzuhalten und von den dort anfallenden Ein-
künften zu leben. Die übrige Zeit des Jahres
mochte er in der Mittelmark verweilen.

Die Forderungen des Kfs.en und des Her-
rentages machen deutlich, daß die Ausübung
der Landesherrschaft von einer festen Residenz-
und Hauptstadt aus in den 80er Jahren des 15.
Jh.s in B. noch keine selbstverständliche, finan-
ziell unbedenkl. oder ständ. unangefochtene
Angelegenheit war. Sie bezeugen aber auch,
daß der Übergang zur Residenzherrschaft voll-
zogen und durchgesetzt wurde, denn Johann
Cicero gab den Mahnungen und Beschwerden
ledigl. in Hinsicht auf die Altmark nach sowie
in bezug auf die Uckermark durch sporad.
Jagdaufenthalte in der Schorfheide. Sie er-
scheinen angepaßt an die spezif. Bedingungen
in der Mark B.: Der märk. Herrschaftsbereich
Johanns war nicht nur von der Fläche her un-
gleich größer; ihm hatte v. a. noch ein effekti-
ves, gewachsenes System einer auf eine derar-
tige Herrschaftsausübung hin orientierten Lo-
kalverwaltung gefehlt. Auch waren die zentra-
len Verwaltungsorgane der Mark in den 70er
und 80er Jahren noch in der Entwicklung be-
griffen. Eine verstärkte Residenzherrschaft hat-
te zweifellos auch zu ihrer kontinuierl. Fortent-
wicklung in weit stärkerem Maße beitragen
können als eine mehrmonatige oder gar über-

wiegende Hofhaltung in verschiedenen Lan-
desteilen.

Unter der Regierung des Wittelsbachers,
Mgf. Ludwig I., begegnet uns i. J. 1334 mit dem
altmärk. Ritter Johann von Buch erstmalig ein
mgfl. Hofrichter, der an Stelle des Landesherrn
ein Verfahren leitete. Dieser Johann von Buch
war der Enkel des gleichnamigen mgfl. Rates
und Vogtes von Tangermünde, der 1278 den in
Tangermünde aufbewahrten Schatz Mgf. Jo-
hanns I. aushändigte, damit das Lösegeld für
dessen in Gefangenschaft des Ebf.s von Mag-
deburg geratenen Bruder, Mgf. Otto IV., gezahlt
werden konnte. Johann von Buch selbst, ein in
Bologna ausgebildeter Jurist, gehörte zu den
Räten Mgf. Ludwigs. Bei Abwesenheit des
Mgf.en verwaltete er in den Jahren von 1335–40
mehrfach die Mark als Landeshauptmann und
hat bis 1339 dem Hofgericht noch weitere Male
vorgesessen. In den Urk.n erscheint er als secre-
tarius noster, capitaneus noster und hauptmann und
besunder heimlich (CDB I,17, 1859, S. 484ff.; Ur-
kundenbuch. zur Berlinischen Chronik, 1880,
S. 65ff.). Er selbst bezeichnete sich als judex ge-
neralis curiae oder als meyner richter des hofes to
Brandenburg. Über die Grenzen seiner Heimat
bekannt wurde Johann von Buch (um 1335) v. a.
als Glossator des Sachsenspiegels und Verfas-
ser des Richtsteig Landrechts.

In der Heidelberger Manesse-Liederhand-
schrift werden dem askan. Mgf.en Otto IV., der
von 1266–1308 regierte, sieben Lieder zuge-
schrieben. Das seinen Liedern beigegebene Ge-
mälde der Heidelberger Liederhandschrift zeigt
den Mgf.en in jugendl. Gestalt beim Schach-
spiel mit einer Dame, über ihnen schweben der
märk. Adlerschild und der askan. Flügelhelm.
Um Mgf. Otto IV. scharte sich ein Kreis fsl.
Persönlichkeiten, an deren Höfen die dem
Geist der Zeit entspr. ritterl.-höf. Liebeslyrik
gepflegt wurde. Zu nennen sind v. a. Hzg.
Heinrich III. von Meißen, Hzg. Heinrich IV.
von Breslau, Kg. Wenzel II. von Böhmen und
Fs. Wizlaw III. von Rügen. Otto IV.selbst war
1278 im Kampf am Kopf von einem Pfeil ge-
troffen worden war, dessen Spitze sich nicht
aus dem Knochen entfernen ließ. Diese Ver-
wundung trug ihm den Beinamen »mit dem
Pfeil« (cum telo) ein.
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AQUILEIA, PATRIARCHAT UND
PATRIARCH VON

I. Rfsm. (Patriarchat A.) in (der Mark und
Gft.) Friaul (patria Foriiulii), das 1420 an die Re-
publik Venedig fiel.

Das Patriarchat A. in Friaul war das erste
geistl. Fsm. des Reiches, das zu voller Landes-
hoheit gelangte. Zwar gingen ihm in der Verlei-
hung von Gft.en die Bm.er † Trient und † Bri-
xen voraus, doch erlangte der Patriarch von A.
unter allen Kirchenfs.en und gut 100 Jahre vor†
Würzburg, † Köln und † Trient als erster die
volle hzgl.Gewalt, denn 1077 erhielt Patriarch
Sigehard (1068–77) nicht nur die Gft. Friaul
(und auch Istrien und Krain, die aber bald wie-
der verlorengingen) sondern auch alle auf die
Regalien und das Hzm. bezügl. Rechte, womit
dem Patriarchen in Friaul die Herzogsgewalt
(ducatus) zuerkannt wurde (bestätigt 1180, 1193
und 1209, in diesem Jahr wieder unter Hinzu-
fügung von Krain und Istrien, päpstlicherseits
1132 und 1177). Grundlage dieser Entwicklung
war die vom Beginn des 11. bis zur Mitte des 13.
Jh.s währende großzügige Ausstattung des Pa-
triarchats durch die Ks. und Kg.e, die die Bil-
dung eines »Patriarchenstaates« in Friaul er-
möglichte, in dessen Höhepunkt unter Patri-
arch Berthold von Andechs-Meranien (1218–51),
der zunächst in enger Zusammenarbeit mit Ks.
† Friedrich II. die Landesherrschaft weiter aus-
baute, sich aber 1246 vom Ksm. abwandte (und
damit von der althergebrachten übergeordneten
Schutzmacht), worin auch der Anfang vom
Ende lag. Der Übergang ins päpstl. Lager ging
einher mit der Ernennung vorwiegend ital. Pa-
triarchen durch die Päpste und der venezian.
Offensive auf den Besitzstand des Patriarchats.
Der Anschluß Krains an die habsburg. Herr-
schaft zu † Österreich, die Konsolidierung der
venezian. Herrschaftsorganisation in Istrien
und die Herrschaftsbildung durch die aquil.
Hochstiftsvögte, die Gf.en von Görz, bereiteten
den Weg zum Ende der weltl. Herrschaft des

Patriarchen vor: 1420 gelangte die patria Foriiulii
endgültig unter venezian. Herrschaft.

Der Patriarchenstaat hatte bis dahin gemein-
sam mit † Salzburg und † Köln zu den reich-
sten geistl. Fsm.ern des röm.-dt. Reiches gehört
(die jährl. Taxe an die Kurie betrug 10000 Gul-
den – in der gesamten kathol. Kirche kamen nur
die Ebm. Canterbury und York auf gleich hohe
Abgaben, ledigl. das Bm. Winchester war mit
12000 Gulden noch höher eingestuft). Seinen
Reichtum verdankte es den röm.-dt. Kaisern
und Kg.en, die ihm wg. seiner wichtigen Stütz-
punktfunktion für das Regnum Italicum zu-
nächst Forstgebiete überließen und wichtige
Privilegien erteilten und ihm schließl. die
Gft.en bzw. Marken Friaul, Istrien und Krain
übertrugen (1077, 1093 und erneut 1209). Die
Instrumente zur Festigung des geistl. Territori-
ums waren Immunität und Königsschutz, v. a.
aber der Regalienerwerb in einer für Handel und
Wandel ungemein günstigen Lage. In Nachah-
mung des verbreiteten und höchst angesehen
Friesacher Pfennigs prägten die Patriarchen seit
1147 ihren schüsselförmigen Agleier, der nach
der Erschöpfung der Silbervorkommen in der
Umgebung von Friesach um 1300 nahezu die
Rolle der Friesacher Münze übernehmen konn-
te und sich großer Beliebtheit und Verbreitung
erfreute. Die Reihe der Münzprägungen des Pa-
triarchats A. ist von PatriarchWolfger (1204–18)
bis zum letzten selbständigen Patriarchen voll-
ständig erhalten geblieben.

Die Kirche von A., die nach einer vermutl. im
5. Jh. entstandenen Legende den hl.Markus und
dessen Schüler Hermagoras als ihre Gründer
betrachtet, ist seit der Synode von Arles (314) als
Bischofssitz nachweisbar und war seit dem 5.
Jh. die Metropole für Venetien, Istrien, Westil-
lyrien, die Pannonia I und Savia sowie für No-
ricum I und II und die Raetia II. Der Patriar-
chentitel tritt unter Pelagius I. (556–61) erst-
mals auf. Die Spaltung der Kirchenprovinz
durch Dreikapitelstreit und Langobardeneinfall
568 in das unierte byzantin. Grado und das zu-
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nächst noch schismat. A. (mit Sitz in Cormons
bzw. später in Cividale) wurde durch Anerken-
nung beider Patriarchen 1180 saniert. Nachdem
A. zu den friulan. Bm.ern auch noch die Me-
tropolitangewalt über die istr. Bm.er hinzuge-
wonnen hatte, 798 aber des Bm.s Säben-Brixen
verlustig gegangen war, legte Karl der Große
811 die Drau als Nordgrenze der Kirchenprovinz
gegenüber der neuen Metropole † Salzburg
fest.

Res. der Patriarchen war seit 1238 Udine,
zeitweilig auch noch Cividale, wo 1251 nach
Jh.en Gregor von Montelongo (1251–69) als er-
ster Italiener auf dem Patriarchenstuhl residier-
te. Im 14. Jh. konnte Patriarch Marquard von
Randeck (1365–81), in dessen Amtszeit 1366 die
Erlassung der Constitutiones patriae Foriiulii, eines
Zivil- und Strafgesetzbuches, fällt, noch einmal
die weltl. Landesherrschaft einigermaßen fe-
stigen, dennoch eroberte Venedig von 1418–20
das ganze Gebiet des Patriarchats und setzte
sich in den Besitz der weltl. Herrschaft, auf die
schließl. Patriarch Ludovico Trevisan (1439–65)
unter Zustimmung des Papstes und gegen ein
Jahresgehalt 1445 endgültig verzichtete. Auf
Drängen Ks.in Maria Theresias wurden das Pa-
triarchat und die Kirchenprovinz 1751 aufgelöst
und an deren Stelle 1752 zwei Ebm.er errichtet:
Udine für das venezian. und Görz für das österr.
Friaul.

II. Sowohl in A. als auch in Udine (seit
1238) haben die Patriarchen Höfe und ständige
Res.en unterhalten, gleichzeitig aber auch die
ma. Reiseherrschaft ausgeübt. Darüber hinaus
gab es einige temporäre Res.en bzw. Neben-
res.en wie San Vito al Tagliamento, San Daniele
und Tolmin. Vor der Verlegung von Hof und
Res. nach Udine befand sich der Patriarchensitz
seit langobard. Zeit nach einem kurzen Zwi-
schenspiel in Cormons in Cividale, wohin er von
seinem Standort südl. der Basilika von A. ge-
wandert war. Patriarch Gregor von Montelongo
(1251–69) residierte noch beständig in Cividale,
Raimund della Torre (1273–99) regierte teils
von Cividale, teils von Udine aus. Dort wie auch
in A. ist damals von einem »neuen« Patriarchen-
palast die Rede.

Die unter Patriarch Berthold von Andechs-
Meranien seit 1238 in der Udineser Burg fest
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eingerichtete Res. wurde nach 1420 von den Pa-
triarchen nur mehr selten genutzt bzw. wander-
te in verschiedene Palazzi der Stadt (bspw.
zeitw. in den Palazzo Savorgnan). Seit 1308 war
dieser gegen Ende des 13. Jh.s fertiggestellte
Residenzpalast auch der Sitz des friulan. Parla-
ments, der Ständeversammlung des Patriar-
chenstaates. Das venezian. Regime hat nach
1420 einen Großteil des Archivs der Patriarchen
vernichtet, sodaß die Quellenlage hinsichtl. der
Entwicklung des patriarchal. Hofes sehr ungün-
stig ist (vgl. dazu Zenarola Pastore 1969,
S. 100). 1524 hat Patriarch Marino Grimani
(1517–29) Udine als neues A. proklamiert, 1601
wurde der Palazzo Patriarchale, das heutige
ebfl. Palais fertiggestellt.

Ausgehend vom 13. Jh. weist der patriarchal.
Hof einerseits allg. übl., andererseits einige lo-
kalspezif. Strukturen auf. Die obersten Hofäm-
ter sind häufig in der Hand auswärtiger Fs.en,
die Lehen in Friaul besitzen, deren Verpflich-
tungen aber im wesentl. auf symbol. Handlun-
gen im Zuge der Huldigung und auf einige sym-
bol. Dienstverrichtungen als Zeichen der feu-
dalen Abhängigkeit beschränkt sind (vgl. dazu
und zum folgenden Schmidinger 1954,
S. 99ff.). Als Inhaber solcher, im wesentl. ohne
prakt. Bedeutung bleibender (Ehren-) Hofämter
begegnen die Hzg.e von Kärnten und Steier-
mark, dann auch die Hzg.e von † Österreich,
aber auch der Kg. von † Böhmen Přemysl Ot-
tokar II. (1253–78). Das durch das Aussterben
der Babenberger freigewordene Schenkenamt
bekleidete in der Zeit des Interregnums Johan-
nes de Zuccola. Erst in weiterer Entwicklung
werden die Ämter, v. a. weil sie in bestimmten
Ministerialenfamilien erbl. werden, deutl. von-
einander geschieden. Im 14. Jh. findet man die-
ser Entwicklung entspr. unter den ministeriales
principales et potiores als camerarii die Herren von
Cucagna, Partistagni und Valvasone, als pincer-
nae et caniparri die Spilimberger, als marescalchi et
vexilliferi die Tricano und Moruzzo und als ma-
gistri coquinae et dapiferi die Herren von Pram-
pero.

Verwalter der weltl. Güter des Patriarchen
und dessen Vertreter in der weltl. Herrschaft ist
ein Vizedom, der bei Vakanz des Patriarchen-
stuhls im Auftrag des Metropolitankapitels die
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Regierungsgeschäfte führte. 1257 ist dies Albert
de Collice, Elekt von Ceneda und Concordia ge-
wesen, der 1258 als Vertreter des Patriarchen in
Istrien erscheint und während der Gefangen-
schaft des Patriarchen 1267 wieder bes. hervor-
tritt. Sein Nachfolger wurde Nikolaus de Lupico,
Kanzler des Patriarchen, der in der auf Patriarch
Gregor de Montelongo folgenden Sedisvakanz
die »Bücher« der Administration dem vom Par-
lament zum Vizedom bestellten Artuico de Ca-
stellerio zu übergeben hatte. Gegen diese Maß-
nahmen bestellte damals Kg. Přemysl Ottokar
II. von Böhmen Propst Heinrich von Werden
zum Vizedom. Für die geistl. Belange war im
Falle der Abwesenheit des Patriarchen ein vica-
rius in spiritualibus vorgesehen, ebenso ein vica-
rius in temporailibus für den weltl. Bereich. Dieser
patriarchae vicarius begegnet erstmals 1239 als
Titel des Bf.s Gerard von Emona. Ihm folgte
möglicherw. Bf. Absolom von Capodistria
(Koper), der auctoritate patriarchae Bertholdi 1242
einen Ablaß verleiht.

Nach dem Tod des Patriarchen Gregor von
Montelongo (1269) tritt erstmals die Funktion
eines Generalkapitäns auf, den es zuvor nur in
Ausnahmefällen als einen vom Patriarchen er-
nannten obersten Führer des Heeres gegeben
hatte. Nunmehr wurde dieser Amtsträger bei
Sedisvakanz vom Kapitel von A. im Einverneh-
men mit dem Parlament gewählt und fungierte
bis zur Ernennung bzw. Wahl eines neuen Pa-
triarchen als Träger der Regierungsgewalt im
Verteidigungsfall bzw. als Wahrer des Landfrie-
dens, hatte aber im übrigen den Anordnungen
des Vizedoms Folge zu leisten. Der erste dieser
neuen Generalkapitäne war Hzg. Ulrich III. von
Kärnten (1256–69), dem dessen Bruder Philipp
(seit 23. Sept. 1269 Elekt von A.) folgte, der sich
aber nicht durchsetzen konnte, weswegen da-
gegen der Vizedom Artuico de Castellerio auch
noch die Funktion des Generalkapitäns über-
nahm. Auch Kg. Přemysl Ottokar II. von Böh-
men war einige Zeit Generalkapitän, danach
trachteten die Gf.en von Görz, dieses Amt be-
ständig für sich zu behaupten, um auf diese
Weise ihren ohnehin beträchtl. Einfluß auf den
Hof und die Politik der Patriarchen noch zu fe-
stigen.

Im »Patriarchenstaat« unterstand ein Teil

des Landes direkt dem Patriarchen, wodurch
Verwaltung und Justiz eine bes. Ausprägung er-
hielten, denn diese Landesteile wurden von
auch amHofe tätigen Gastalden (auch Capitani,
Potestates) verwaltet. Sie waren fsl. Kommissä-
re und hatten Amts- und Gerichtssitze in Civi-
dale, Udine, Tolmezzo, Fagagna, San Vito al
Tagliamento, A., Sacile, Marano, Gemona, Tri-
cesimo, Portogruaro undMonfalcone. Zu Zeiten
Patriarch Wolfgers (1204–18) gab es acht Ga-
staldate, in der Folge wuchs ihre Zahl noch. Das
Amt mit Finanz-, Gerichts- und Polizeigewalt
wurde nicht zu Lehen ausgegeben, befand sich
aber in der zweiten Hälfte des 13. Jh.s in der
Hand von Pächtern, die auch Ausländer sein
konnten. Erste Appellationsinstanz für die Ur-
teile der Gastalden oder anderer Beamter des
Patriarchen war die curia patriarchalis, das vom
Patriarchen selbst oder von seinem Vikar gelei-
tete Hofgericht, das sich aus adligen Geistl. und
Laien zusammensetzte. Von ihm, der curia mi-
nor, gab es in bes. Fällen die Möglichkeit der
Berufung an die curia maior des Parlaments.

Mit dem Wechsel der hochma. Reiseherr-
schaft der Patriarchen zur festen Res. und Hof-
haltung unter Patriarch Gregor von Montelon-
go, zunächst in Cividale als höf. Zentrum des
Patriarchats trotz des schon merkl. Aufstiegs
von Udine, geht eine wesentl., wahrscheinl.
vom kurialen Vorbild beeinflußte Neuerung in
der inneren Kanzleiorganisation einher, die bis
dahin nur wenig Stammpersonal (für das 12. Jh.
sind ledigl. zwei notarii Aquileiensis ecclesiae be-
zeugt) kannte, möglicherw. aber doch auch
schon »Sachbearbeiter« für bestimmte Sachfra-
gen (Härtel 1989, S. 111). Das Urkundenge-
schäft wurde seitdem auf einige, sozusagen
hauptamtl. damit befaßte Personen konzen-
triert, wie sie schon zuvor mit dem Notar Albert
unter Patriarch Peregrin II. (1195–1204) oder
dem scriba Odoricus belegt sind, gleichzeitig
wurde eine Art Referatseinteilung geschaffen.
Fast alle Urk.n aus der Regierungszeit Gregors
stammen, soweit sie in Cividale entstanden
sind, von der Hand eines Johannes de Lupico,
der den Patriarchen, wenn nötig, begleitete,
aber nur mehr selten außerhalb Cividales anzu-
treffen ist. Dem Johannes beigegeben war der
später zum Vizedom aufsteigende Nikolaus de
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Lupico, wohl dessen Bruder, der zunächst als
scriptor (und als solcher zuständig für die Berei-
che a parte imperii, d. h. für alle auf »Reichsge-
biet« liegenden Teile der Diöz. A. und damit für
das görz. Gebiet, für Krain sowie für Kärnten
und Steiermark südl. der Drau) und schließl. als
cancellarius des Patriarchen begegnet. Die Refe-
ratseinteilung wurde wohl auch in der Zeit des
Patriarchen Raimund della Torre (1273–99) bei-
behalten. Johannes, den Patriarch Gregor 1269
in seinem Testament bedachte, war auch unter
Raimund tätig und wurde von den NotarenWal-
ter von Cividale und Franziskus Nasutti aus Udi-
ne unterstützt.

Spätestens seit 1238 wird zw. notarii Patriar-
che und notarii curiae unterschieden, was auf die
Existenz einer patriarchal. Hofkanzlei schlie-
ßen läßt, die von einem cancellarius (erstmals er-
wähnt 1236) geleitet wurde. Zw. 1251 und 1420
wird diese Funktion über fünfzigmal gen., wäh-
rend die Bezeichnung capellanus für den Kanz-
leileiter 1249 zum letzten Mal aufscheint. Den
cancellarii, die seit dem Beginn des 14. Jh.s auch
als officiales qualifiziert sind (erstmals belegt
beim Kanzler Alberghetto de Vandolis, 1303–
1307), waren untergeordnet scribae oder scripto-
res, deren Zahl vom 13. bis 15. Jh. durchschnittl.
vier betragen haben dürfte. Seit der Mitte des 14.
Jh.s wurde zw. curia spiritualis und curia temporalis
deutl. zu differenzieren begonnen. Dem dies-
bezügl. Erstbeleg beim notarius curiae spiritualis
Pietro de Locha (1360–84) entspricht die unter
der Kanzlerschaft des Notars Gandiolo (1360–
79) erkennbare Trennung des Urkundenwesens
nach geistl. und weltl. Angelegenheiten. 1410
wurde die Zahl der imDienste der curia spiritualis
stehenden Notare mit max. vier festgelegt.

Schon in karoling. Zeit zählte A. zu den
reichsten Kirchen. Im späten MA geriet das Pa-
triarchat dennoch in finanzielle Schwierigkei-
ten, bedingt durch krieger. Auseinandersetzun-
gen, höhere Aufwendungen für die Hofhaltung
und Unregelmäßigkeiten in den Gastaldaten
durch Korruption und Veruntreuung. Genauere
Nachrichten über die Finanzwirtschaft fehlen,
wo sie auftreten, berichten sie stets von der Auf-
nahme von Darlehen und diversen Geldverle-
genheiten. Alle Einnahmen, auch die kirchl.,
flossen in eine einzige Kasse, die vom Thesau-
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rarius et dispensator ecclesiae Aquileiensis verwaltet
wurde. Aufwendige Unternehmungen, wie etwa
eine äußerst prunkvolle Romreise 1230, ver-
schärften die finanziellen Engpässe. Unter Pa-
triarch Gregor von Montelongo häufen sich die
Nachrichten über Darlehensaufnahmen. Des
Patriarchen Einnahmen reichten nur mehr für
die Bedeckung eines Jahresdrittels, jedenfalls
1263, wie aus einem Brief P. Urbans IV. ersichtl.
wird. Bis zur Übernahme der weltl. Herrschaft
durch Venedig blieb die finanzielle Gestion der
Patriarchen und ihres Hofstaates äußerst ange-
spannt. Allmähl. bekamen die häufig auch als
Gläubiger der Patriarchen anzutreffenden Ve-
nezianer alle Häfen und Zölle in Friaul in ihre
Hand. Während der territoriale Besitz noch un-
geschmälert bestand, büßte das Patriarchat
fortschreitend seine wirtschaftl. Bewegungs-
freiheit ein.

Seit dem 12. Jh. kamen auch im Patriarchat
A. wie anderswo nach und nach alle wichtigeren
Ämter des Hofstaates in die Hand von Ministe-
rialen. Mit dem Patriarchat Bertholds von An-
dechs-Meranien erfuhr die schon länger beste-
hende, aber erst zu diesem Zeitpunkt klar zu
Tage tretende, für das Patriarchat spezif. Ein-
richtung der habitatores nobiles einen großen Auf-
schwung. Diese »Burgmannen« waren Lehens-
träger eines feudum habitantiae und verpflichtet,
dort zu wohnen und die Burg oder das jeweilige
Besitztum auf eigene Kosten in gutem Zustand
zu erhalten sowie persönl. Militärdienst auf der
Burg oder als Berittene im Kriegsfall zu leisten.
Von Naturalabgaben waren sie befreit. Solche
Lehen gab es nur in den bedeutenderen Burgen
der Patriarchen.

Die Anfänge des Parlaments, einer der be-
merkenswertesten Einrichtungen des Patriar-
chats, liegen im 13. Jh. Es entfaltete sich im 14.
Jh. voll und entwickelte Formen, die anderswo
erst sehr viel später auftraten. »Es ist unter den
mittelalterlichen italienischen Parlamenten ei-
nes der interessantesten, nicht nur wegen sei-
nes jahrhundertelangen Bestandes, sondern
weil es seine Machtbefugnisse ausweiten konn-
te und zu so großem politischen Einfluß ge-
langte, daß es ähnliche Institutionen Italiens
und anderer Länder übertraf« (Schmidinger
1954, S. 114). Seine Kompetenz erstreckte sich
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nur auf Friaul und bildete sich in engem Zusam-
menhang mit der Entwicklung der Landesho-
heit der Patriarchen als Vertretung des vor-
nehmsten und wirtschaftl. gewichtigsten Teils
der Bevölkerung aus Klerus, Adel und Städten
aus. Diese Vertretung rührte nicht aus einer Le-
henspflicht wie bei einem Hoftag, den der Fs.
einberief, sondern war als Recht ausgebildet,
den Fs.en in allg. Landesangelegenheiten zu be-
raten und in gewissen Fällen (z.B. Leistungen
an das Reich, Sonderabgaben und -steuern) fsl.
Maßnahmen die Zustimmung zu erteilen. Aus
dem Prälatenstand gehörten dem Parlament die
Bf.e von Concordia und† Triest, die Kapitel von
A. und Cividale, die Äbte von Rosazzo, Sesto,
Moggio, Beligne und die Pröpste von S. Stefano
und S. Felice in A. sowie von S. Pietro di Carnia
und S. Odorico am Tagliamento an, an dessen
Stelle nach der Verlegung nach Udine das Ka-
pitel von Udine tritt. Die beiden Nonnenkl. von
A. und Cividale machten von ihrem Recht auf
einen Parlamentssitz keinen Gebrauch. Der
zweite Parlamentsstand wurde von den Castel-
lani oder Capitanei gebildet. An seiner Spitze
steht der Gf. von Görz als Hochstiftsvogt. Zu
den dort vertretenen Edelfreien, die zunehmend
weniger wurden, traten seit dem 13. Jh. die Mi-
nisterialen, die schließl. die größte Zahl an Par-
lamentsmitgliedern stellten. Teilw. mit den Mi-
nisterialen vereinigt, teilw. von ihnen getrennt,
zählten zu den Vertretern des Adels auch die ha-
bitatores nobiles. Zu Klerus und Adel kamen
schon in den ersten Dezennien des 13. Jh.s auch
die Vertreter der Städte, deren Zahl aber
schwankend blieb. Daneben gab es zur Erledi-
gung laufender Geschäfte einen Rat des Parla-
ments bzw. des Patriarchen als consilium consili-
ariorum terre Foriiulii, der vom Parlament durch
Wahl beschickt wurde. Die consiliarii reverendis-
simi domini patriarchae sollten dem Patriarchen in
bes. wichtigen polit. Entscheidungen beiste-
hen, nicht immer waren sie Mitglieder des Par-
laments und als eine Art geschworener Rat so-
wohl dem Fs.en als auch den Ständen verpflich-
tet. Die Amtsgeschäfte des Parlaments besorg-
ten Notare, officiales et scribae domini patriarchae
und zunehmend gelehrte Referendare.

Das Parlament tagte amHof des Patriarchen,
es wurde vom Patriarchen als Landesherren ein-

berufen, zunächst seit 1231 als terminus generalis
und im 14. Jahrhunderrt als colloquium generale
bzw. als colloquium patriae Foriiulii oder totius pa-
triae. Die Bezeichnung parlamentum taucht erst-
mals 1299 auf, sie tritt im 15. Jh. an die Stelle des
alten Begriffs colloquium. Den Vorsitz führte der
Patriarch oder ein von ihm bestimmter Vertre-
ter, der Vizedom oder der Generalkapitän, die
auch während der Sedisvakanzen den Vorsitz
innehatten. Die ältesten Versammlungsorte des
Parlaments, das gewohnheitsrechtl. ohne stren-
ge Festlegung von Ort und Zeit mehrmals i. J.
tagte, sind zunächst Cividale als polit. und A. als
geistl. Zentrum gewesen, aber auch die Ebene
von Campoformio zu Zwecken der Heerschau.
Späterhin hielt es seine Sitzungen auch in Udine
oder anderen Städten ab. Es legte Militärkontin-
gente und Sondersteuern fest und nahm Anteil
an der Gesetzgebung und der Regelung der Be-
ziehungen des Patriarchenstaates zu auswärti-
gen Mächten. Die gesetzgeber. Tätigkeit des
Parlaments geht schon auf dessen älteste Zeiten
zurück und erstreckte sich nicht nur auf die Ap-
probation von Gesetzesvorlagen sondern auch
auf deren Textierung. Gegen Ende des 13. Jh.
begann das Parlament auch richterl. Funktio-
nen auszuüben, unter Vorsitz des Marschalls
des Patriarchen für die Fälle des Landfriedens-
bruchs bzw. der Rebellion oder Verschwörung
gegen den Patriarchen oder das Land. Es ist Ap-
pellationsgerichtshof für das Vasallengericht,
die curia patriarchalis, und für Prozesse, die von
den Gastalden oder anderen Richtern entschie-
den wurden und in zweiter Instanz an die curia
patriarchalis gekommen waren. Die bedrängte
polit. Lage des Patriarchats seit der Mitte des 13.
Jh.s und die zahlr. Sedisvakanzen sicherten dem
Parlament einen immer größeren Einfluß und
begünstigten die Entwicklung der Patria del
Friuli in die Richtung einer »konstitutionellen
Monarchie« (Schmidinger 1954, S. 120). In
venezian. Zeit sank es allerdings zu einem un-
selbständigen Landtag herab.

† C.3. Udine

Q. / L. Aquileia e il suo Patriarcato. Atti del Convegno

Internazionale di Studio (Udine 21–23 ottobre 1999), hg.

von Sergio Tavana, Giuseppe Bergamini und Silvano

Cavazza, Udine 2000 (Pubblicazioni dell Deputazione di
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secoli di civiltà fra l’Adriatico e l’Europa Centrala, hg. von

Sergio Tavano und Guiseppe BergaminiUdine 2000

[Katalog der Ausstellungen »Nel segno di Giona« im Pa-

triarchatsmuseum in Aquileia und »Il pastorale e la spa-

da« im Archäologischen Nationalmuseum in Cividale, 3.

Juli bis 10. Dezember 2000; mit ausführlicher Bibliogra-

phie S. 417–438]. – Schmidinger, Heinrich: Patriarch

und Landesherr. Die weltliche Herrschaft der Patriarchen

von Aquileja bis zum Ende der Staufer, Wien 1954 (Pu-

blikationen des Österreichischen Kulturinstituts in Rom,

I,1). – Schmidinger, Heinrich: Art. »Aquileia«, in: Lex-
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Günther Hödl

BESANÇON, EBF.E VON

I. Erzstift, Mitglied des Oberrheinischen
Reichskreises, mit Sitz auf der Fürstenbank des
Reiches. Seit der ersten Hälfte des 11. Jh.s übt
der Ebf. die Herrschaft über B. aus, von der sich
die Stadt in der Folgezeit weitgehend emanzi-
piert. Das schon von Caesar als gall. Oppidum
erwähnte B. war vermutl. bereits seit dem 3. Jh.
Bischofssitz. Seit dem 10. Jh. unterstand die
Stadt den Gf.en von † Burgund, die weite Teile
des Kgr.s † Burgund dominierten. Als ganz †
Burgund 1038 an das Reich fiel, konnte Ebf.
Hugo von Salins (1031–66) unter Berufung auf
eine früher angebl. bestehende Herrschaft des
Bf.s über B. die vom Gf.en ausgeübten Rechte
erfolgr. bei Ks. Heinrich III. einfordern.

Mit Anbruch des 13. Jh.s erreichten aller-
dings die Bemühungen der Stadt um Emanzi-
pation von der bfl. Herrschaft eine neue Viru-
lenz und gipfelten in zwei Revolten (1224 und
1258/59). 1290 gelang es der Kommune, ihre
Reichsunmittelbarkeit und ihre Freiheiten
durch † Rudolf von Habsburg bestätigen zu
lassen: Fortan mußte der Ebf. eine Mitwirkung

besançon

der Stadt an seiner Jurisdiktion hinnehmen
und verlor darüber hinaus seinen Einfluß auf
die Stadtverwaltung. Das Verhältnis von Bf.
und Stadt blieb freilich weiterhin problemat.,
zumal B. im 14. und 15. Jh. ins Spannungsfeld
konkurrierender Interessen des Ks.s, der Gf.en
von † Burgund und Frankreichs geriet. 1435
wurde versucht, den Streit über die Abgren-
zung jurisdiktioneller Kompetenzen von Bf.
und Stadt im Vertrag von Rouen (1435) noch
einmal beizulegen: Die ebfl. régalie blieb ober-
ste Appellationsinstanz für die säkulare städt.
Gerichtsbarkeit. Erst im 16. Jh. konnte die
Stadt sich auch auf diesem Gebiet vollends
emanzipieren.

II. Hof und Verwaltung der Ebf. sind in den
Quellen nur in Umrissen erkennbar. Unter
Hugo II. (1167–85) ist erstmals das Hofamt des
maı̂tre d’hôtel erwähnt. Unter Ebf. Anseri (1117–
34) treten dann auch ein bouteiller, ein chambrier
(der stets ein Kleriker war), und ein maréchal so-
wie das anscheinend nur kurzlebige Amt des
panetier deutl. hervor. Hinzu kam noch das Amt
des séchaux, der unter der Aufsicht des Kämme-
rers stand und für die Erhebung der bfl. Ein-
künfte zuständig war.

Der wichtigste Träger der bfl. Administrati-
on in der Stadt war zunächst der imwesentl. mit
richterl. Aufgaben betraute vicomte, dessen Amt
bereits von den Gf.en von † Burgund ins Leben
gerufen worden war. In der ersten Hälfte des 11.
Jh.s trat ihm mit dem maire ein weiterer Amts-
träger zur Seite, der gleichfalls über jurisdikti-
onelle Kompetenzen verfügte und u. a. auch die
Aufsicht über das Münzwesen führte.

Die mit den Hofämtern verbundenen Lehen
wurden mehr und mehr als erbl. betrachtet, so
daß auch die Ämter selbst bereits im 13. Jh. als
nicht mehr revozierbar galten. Auch das Amt
des maire dürfte bereits früh erbl. geworden
sein. Freilich verfolgten die Inhaber dieser Hof-
und Verwaltungsämter im Zuge der städt.
Emanzipation von der bfl. Herrschaft zuneh-
mend Eigeninteressen und entfernten sich da-
durch von den Ebf.en. Diese bemühten sich in-
folgedessen, den Einfluß der Hofämter zu be-
grenzen und, wo immer möglich, die mit ihnen
verbundenen Rechte zurückzukaufen. In ihren
Einzelheiten wäre die ebfl. Verwaltung, die sich
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anscheinend schließl. im wesentl. auf niedrige
Amtsträger stützte, noch zu erforschen.

† C.3. Besançon

Q. Hinzuweisen ist v. a. auf den Bestand G der Ar-

chives Départementales du Doubs in Besançon: 8 G 1–

G 160: Archévêché, G 161–G 534: Capitre. Eine erzählen-

de Quelle sind die Gesta crisopolitanae ecclesiae (Ms. in

der BNF), die breit zitiert wird bei Chifflet, Jean-Jac-

ques: Vesontio, civitas imperialis libera sequanorum me-

tropolis illustrata, Paris 1618.

L. Castan 1858. – DunoddeCharnage 1750. –

Fiétier 1976. – Histoire de Besançon, Bd.1: Des origines

à la fin du XVIe siècle, hg. von Claude Fohlen, Paris

1964. – Loye, Léopold: Histoire de l’église de Besançon,

Besançon 1901–02. – Surugue, René: Les archévèques

de Besançon. Biographies et portraits, Besançon 1931. –

Vrégille 1981.

Rainer Babel

BREMEN, EBF.E VON

I. Erzstift mit Virilstimme im Reichsfürste-
nenrat, zum Niedersächsischen Reichskreis ge-
hörig. Die Gründung und Anfänge von B. mit
einer Weihe Willehads zum Bf. 787, einer 789
geweihten St. Petri-Kirche, einem im Zusam-
menhang mit dem Paderborner Treffen 799
oder um 805 mit der Erhebung Willerichs ge-
gründeten Bm., das zunächst † Köln unterstellt
war, einer Vereinigung mit Hamburg 848/49
durch die Person von Ansgar und der anschlie-
ßendeWeg zum Ebm. sind unklar und z.T. um-
stritten. Im 10. Jh. wurden unter Adaldag (937–
88) wichtige organisator. Grundlagen im Ebm.
geschaffen ebenso wie die Beziehungen zum
Kgtm. verstärkt. Im 11. Jh., nachdem der Sitz
von Hamburg nach B. verlagert war, erreichte
dieses einen Höhepunkt mit einem geistl. Ein-
flußbereich bis nach Skandinavien und unter
Adalbert (1043–72) große polit. Bedeutung im
Reich. Die 947 eingerichteten skandinav. Suf-
fraganbm.er † Schleswig, Ripen, Aarhus gin-
gen jedoch durch die Gründung des Ebm.s
Lund 1104 verloren. Im späten MA verblieben
nur noch die im 12. Jh. wiederbelebten Bm.er †
Lübeck,† Ratzeburg und† Schwerin in der Kir-
chenprovinz, ohne daß die Metropolitanrechte

deutl. zur Geltung gebracht werden konnten.
Die Probleme mit dem 1140 wiederhergestellten
Domkapitel von Hamburg um den Einfluß bei
der Wahl des Ebf.s und die Organisation der
Erzdiöz. wurden 1323 durch Kompromiß gel-
öst. Seitdem erscheint in der ebfl. Titulatur nur
noch B., wie dies jedoch auch schon im 11. Jh.
unter Bezelin und Liemar begegnet.

Für die weltl. Herrschaft der Ebf.e von B. bot
neben der Immunität und den später in Frage
gestellten Rechten in B. selbst auch die dem
ebfl. Vogt vonOtto I. verlieheneGrafenengewalt
einen Ansatzpunkt. Im 11. Jh. wurde unter Be-
zelin und bes. Adalbert – z. T. nur vorüberge-
hend – einiger Besitz hinzu erworben (u. a.
Herrschaft Lesum). Die durch Ebf. Hartwig I.
1144 an das Erzstift gelangte Gft. Stade, zwi-
schenzeitl. an die † Welfen verloren, fiel 1227
und endgültig durch den Vertrag mit Otto von
Lüneburg 1236 an B. Sie war der wichtigste ter-
ritoriale Zugewinn im 13. Jh. Das spätere Amt
Wildeshausen, bereits 1229 zu Lehen aufgetra-
gen, gelangte 1270 an das Erzstift, geriet jedoch
durch Verpfändungen im 15. Jh. unter münster-
schen Einfluß. Im Zuge des Landesausbaus im
12. Jh. war eine Erschließung der Marschenge-
biete und Besiedlung von Bruchland erfolgt,
auch mit Hilfe holländ. Kolonisten. Der ebfl.
Einfluß in den Wesermarschen und bes. links
der Weser wurde aber durch die Auseinander-
setzung mit den Stedingern geschwächt, deren
Unterwerfung 1234 zwar Ausdruck des ebfl.
Willens zur Herrschaftserweiterung und -inten-
sivierung war, aber mehr noch den Gf.en von †
Oldenburg zugute kam. Schwierig war die
Durchsetzung der Herrschaft ebenso in der Elb-
marsch, wo die 1275 und 1306 besiegten Keh-
dinger relativ selbständig blieben und keine
Eingliederung gelang. An der Küste wehrten
sich die Wurster Friesen lange erfolgreich und
standen allenfalls in loser Abhängigkeit zum
Erzstift; erst nach einer entscheidenden Nieder-
lage 1524 mußten sie die brem. Landeshoheit
anerkennen. Im Land Hadeln konnten die Ebf.e
nicht die schwache lauenburg. Landesherr-
schaft zu ihren Gunsten nutzen, sondern ver-
größerte sich der Hamburger Einfluß. Jenseits
der Elbe gehörte immerhin die Haseldorfer
Marsch bis zur Abtretung an die Gf.en von †
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Holstein 1379 zum Erzstift. Das B. bereits von
Heinrich IV. zuerkannte, 1147 vonHeinrich dem
Löwen gewonnene, 1180 erneut B. zugespro-
chene Dithmarschen stand seit der Schlacht von
Bornhöved (1227) bis zum Untergang der Bau-
ernrepublik und dem Übergang an Schleswig-
Holstein 1559 ebenfalls nominell unter ebfl.
Oberhoheit. Allerdings besaß es auch über sei-
ne eigenen Vögte bzw. das Kollegium von Rich-
tern und Ratgebern sowie die Landesversamm-
lung eine selbständige Stellung. Im wesentl. be-
schränkte sich das Territorium des Erzstifts so-
mit auf den Binnenraum zw. Unterweser und
Elbemündung, da neben dem Land Hadeln lan-
ge Zeit auch Wursten sowie das zu Hamburg
gehörige Amt Ritzebüttel auszuklammern sind
und die nominell zum Erzstift gehörigen Bau-
erngemeinden auf den Marschen relativ selb-
ständig blieben. Links der Weser gehörten le-
digl. das Vieland sowie das Amt Thedinghausen
längerfristig zum Erzstift, während alle anderen
größeren Erwerbungen verloren gingen. So
blieb auch die 1421 versprochene Herrschaft
Delmenhorst zw. den Ebf.en und den Gf.en von
†Oldenburg strittig und fiel schließl. 1496 an†
Münster. Die im 13. Jh. geschaffene Kernsub-
stanz des Erzstifts zw. Weser und Elbe aber
wurde gegen die Interessen der benachbarten
geistl. und weltl. Herrschaftsträger durch eine
intensive Burgenpolitik und andere Mittel zu
schützen gesucht und blieb trotz einiger Krisen
weitgehend bestehen, bis mit der Annexion
1645 durch Schweden und der Umwandlung in
ein säkularisiertes Hzm. 1647 das Erzstift B.
aufhörte in der alten Form zu existieren.

II. Das ursprgl. Zentrum der Bischofsherr-
schaft in der Kathedralstadt war schon im 13. Jh.
gefährdet, da sich B. mehr und mehr verselb-
ständigte. An die Stelle dieses Standorts trat da-
her schon in dieser Zeit, insbes. nach dem end-
gültigen Erwerb der Gft. Stade 1236, in stärke-
rem Maße das in der Mitte des Territoriums ge-
legene Vörde (Bremervörde). Dennoch wurden
weiterhin etl. Urk.n in B. ausgestellt und trat
erst nach den Konflikten von Stadt und Stadt-
herr 1366 Vörde als Res. und spätere ordinair
hoffstatt (1610) bes. in Erscheinung, ohne daß
die stadtherrl. Ansprüche in B. aufgegeben wur-
den. Zudem blieb die ebfl. Reiseherrschaft bis

bremen

ins 17. Jh. bestehen und es ist zu bedenken, daß
einige Ebf.e auch andere Hochstifter innehatten
und daher ihren Standort häufiger wechseln
mußten.

Ein ebfl. Hofgericht ist im späten MA mehr-
fach als Gerichtsstand für Inhaber von Amts-
und Dienstlehen bei Streitigkeiten untereinan-
der und anderen Angelegenheiten ebfl. Amts-
träger bezeugt, so 1337 für Burgmannen. Dar-
über hinaus bezog es sich auf Rechtsstreitigkei-
ten der Stände. Der Begriff des Hofgerichts wur-
de in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s dann spe-
ziell auf zwei 1517 beschlossene jährl. Gerichts-
tage angewandt, die nicht in Vörde, sondern in
den Städten B. und Stade stattfanden.

Bei der Verwaltung des Erzstifts ist schon im
hohen MA die Mitwirkung einer Gruppe von
Ministerialen zu erkennen, die als Vorläufer
ebfl. Räte angesehen worden sind. In späterer
Zeit sind unter den Räten des Ebf.s diejenigen,
die nur bei Bedarf »von Haus aus« beigezogen
wurden, von den um 1517 erwähnten dagelickes
hoffreden zu unterscheiden, die ständig am ebfl.
Hof weilten. Im 14. Jh. setzte auch bereits eine
Formierung der Stände ein, deren Ansprüche
auf Mitwirkung im 15. Jh. zu Versuchen deutl.
Kompetenzabgrenzung führte und von der Aus-
bildung neuer Institutionen auf beiden Seiten
begleitet war. Eine eigene Hofverwaltung neben
der Landesverwaltung ist jedoch erst seit Hein-
rich von Sachsen-Lauenburg (1567–85) deutl.
sichtbar.

Der ebfl. Vogt der Res. Vörde, im 14. Jh. be-
reits als Amtmann bezeichnet, wurde im 15. Jh.
und 16. Jh. neben seiner lokalen Funktion zum
zentralen Stiftsamtmann und Landdrosten, der
in etl. Regierungsangelegenheiten mit heran-
gezogen wurde. Der auf eine Wiedergewinnung
ebfl. Rechte bemühte Johann Rode (1497–1511),
unter dem auch eine Münztätigkeit in Vörde be-
legt ist, bestellte für die Verwaltung der Ein-
künfte der Burg, so der vom Zolleinnehmer ab-
gelieferten Zölle, einen Rentmeister. Dieser
zählte ebenfalls zu den ebfl. Räten und über-
nahm teilw. zentrale Aufgaben. Die Konsolidie-
rung der Finanzen war um 1500 eine vordringl.
Aufgabe, war doch das gesamte 15. Jh. von einer
ebfl. Schuldenwirtschaft geprägt. Die ebfl.
Kammer, die als zentrale Finanzverwaltungs-
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stelle diente, gehörte nach 1566 zum Bereich
der geheimen Sphäre mit hinzu. Für sie wurde
seit dieser Zeit ein Kammermeister bestellt.
Ebenso wie die Kammer war er durchaus nicht
ständig an den Standort Vörde gebunden, son-
dern stand dem Ebf. anscheinend auch an an-
deren Orten zur Verfügung.

Ein Archiv könnte schon im 13. Jh. existiert
haben. Im Hinblick auf die Kanzlei ist im regi-
strum bonorum ecclesiae Bremensis um 1500 nur von
Sekretären des Ebf.s, aber noch nicht von einem
Kanzler die Rede. Als Vorsteher der ebfl. Kanz-
lei ist ein Kanzler erstmals i. J. 1509 unter Jo-
hann Rode nachzuweisen. Der betreffende
Amtsträger reiste in der ersten Hälfte des 16.
Jh.s mit den Ebf.en an unterschiedl. Orte mit.
Die Kanzlei, die im 16. Jh. gerichtl. Kompeten-
zen hinzu gewann, sollte nach der Kanzleiord-
nung von 1593 außerdem mit drei Sekretären,
drei Konzipisten und zwei Kopisten besetzt
sein. Einer der Sekretäre hatte auch die Funkti-
on des im Vörder Register um 1500 erwähnten
Gerichtsschreibers inne. Ferner nennt diese
Quelle einen Hausschreiber mit der Aufgabe,
die grundherrl. Einnahmen zu verzeichnen. Ob
der 1567 und 1634/35 genannte Küchen- und
Kornschreiber mit letzterem ident. war, sei da-
hingestellt.

Ein Hofmeister existierte im Erzstift B. im
gesamten Untersuchungszeitraum nicht. Einen
ebfl. Truchsessen (dapifer) zur Zeit Adalberts er-
wähnt bereits Brunos Buch vom Sachsenkrieg.
In einem Diplom von 1186 erscheinen die von
Ministerialen besetzten (Haupt-) Hofämter, ne-
ben denen auch seit dem 12. Jh. von Edelfreien
besetzte Erzhofämter existierten. Ihre Inhaber
traten jedoch nur bei zeremoniellen Akten wie
dem ebfl. Einritt in B. in Erscheinung. Die ge-
nannten ministerial. Ämter von Kämmerer,
Marschall, Truchseß und Mundschenk wurden
– was auch noch um 1500 galt – nach einer Urk.
† Friedrichs II. von 1219 beim Tode eines Ebf.s
nicht vakant. Sie scheinen zudem bereits um
1200 erbl. gewesen zu sein, was für die übrigen
Hofämter erst um 1500 zu belegen ist. Eine Auf-
zählung von 1420 enthält insgesamt acht Ho-
fämter, näml. des Drosten, Marschalls, Schen-
ken, Puttikers, Kämmerers, Küchenmeisters,
Brotspenders sowie das Fronenamt. Ein Kü-

chenmeister für die 1270 belegte ebfl. Küche
läßt sich bereits seit 1282 nachweisen; das aus
dem Schenkenamt abgespaltene Puttikamt ist
urkundl. nur 1417 erwähnt. Das für das Ansagen
zuständige Fronenamt ist wohl mit dem seit
1306 belegten Fronboten- und Heroldsamt
gleichzusetzen. Nach dem registrum bonorum um
1500 hatten die Inhaber all dieser Hofämter ei-
nen Treueid zu leisten.

Auf ein sonstiges größeres ebfl. Gefolge
(familiaritas) bei der Reiseherrschaft deutet
schon der Bericht Adams von Bremen im 11. Jh.
zu Adalbert hin. Für das späte MA wurde eine
Eulenspiegel-Episode zum Anlaß genommen,
um auf ein dageliges hoffgesinde von 16 Rittern und
Knappen am Hof zu schließen. Eine Verpfle-
gung des Personals aus der ebfl. Küche läßt sich
aus einer entspr. Bedingung bei der Bestallung
des Drosten zu Vörde von 1500 erschließen. Im
registrum bonorum um 1500 ist davon die Rede,
daß der Ebf. sein Hofgesinde und ebenso den
Drosten und seine drei Diener bzw. Knappen
kleiden lasse. Zum ebfl. Personal gehörten nach
den Küchenregistern von 1566–68 u. a. Haus-
vogt, Koch, Küchenjungen, Backmeister, Bäk-
kerknecht, Weinschenk, Müller, Fischer, Pfört-
ner, der Wachtmeister mit acht Fußknechten,
Wallmeister, Büchsenmeister u. a.; in dieser
Zeit wurden jeden Tag ungefähr siebzig Perso-
nen auf der Burg verköstigt.

Die Ausstrahlung des brem. Hofes, seine Be-
deutung in Geistesleben, Kunst und Kultur im
späten MA läßt sich nur teilw. ermessen. Im-
merhin tritt im 13. Jh. Ebf. Giselbert von
Brunckhorst als Mäzen in Erscheinung, dem
Heinrich Frauenlob ein Lobgedicht widmete.
Die Ausstattung der kleinen ebfl. Nebenres. Ha-
gen mit ausdrucksstarken Malereien aus dem
beginnenden 16. Jh. und späterer Zeit deutet auf
eine ähnl. repräsentative Ausstattung der leider
nicht mehr erhaltenen anderen Wohnsitze in B.
und Vörde hin. Ebf. Johann Rode gewann auch
1502 Cord Poppelken als Baumeister für die
Umgestaltung des Doms; in Verbindung mit
ihm arbeitete die Bildhauerwerkstatt der Bra-
bender am Dom in B. Die aufwendige Gestal-
tung von Festen ist ebenfalls partiell belegt, z. B.
durch Ebf. Burchard Grelle 1335 anläßl. der
Wiederauffindung der Reliquien von Cosmas
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und Damian in B. mit einem glänzenden Tur-
nier oder durch Ebf. Albert von Braunschweig
i. J. 1360 mit einem aufwendigen Festmahl. Ei-
nen Anlaß zu erzstift. Repräsentation boten ne-
ben feierl. Einzügen der Ebf.e in B. speziell Be-
suche auswärtiger Herrschaftsträger und wich-
tiger kirchl. Personen wie des Kardinallegaten
Raimund von Gurk in B. 1504.

† C.3. Bremen † C.3. Bremervörde
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Rudolf Holbach

magdeburg

MAGDEBURG, EBF.E VON

I. Erzstift, dem Niedersächsischen Reichs-
kreis zugehörig, mit Sitz auf der Fürstenbank
des Reichstages. Zu dem Erzstift M. gehörten
der Holzkreis, d. h. die Magdeburger Börde mit
Gebieten nördl. und südl. von M. von Neuhal-
densleben im N bis Calbe im S, das Jerichower
Land östl. der Elbe und der Saalekreis sowie die
Exklaven des Jüterboger Kreises, die Stadt
Oebisfelde mit ihrem Umland, und die Herr-
schaft Querfurt. Zudem lag ein großer Teil des
Stiftsgebietes außerhalb des Diözesanbereichs
in den Nachbardiöz.n † Havelberg, † Branden-
burg, †Halberstadt und †Meißen. Mit der 968
erfolgten Umwandlung des 937 durch Otto den
Großen gestifteten Moritzkl.s in ein Domstift
wurde das Ebm. M. gegr., zu dem die Bm.er †
Brandenburg, † Havelberg, † Meißen (bis
1399), † Merseburg, Posen (bis 1000), Zeitz- †
Naumburg und † Lebus (ab 1424) gehörten.

II. Obwohl das Ebm. M. bereits 968 begr.
wurde, tritt der Hof des Ebf.s erst in der zweiten
Hälfte des 12. Jh.s, in der Regierungszeit des
Ebf.s Wichmann (1152–92), aus dem Dunkel
der Überlieferung hervor. 1168wird erstmals die
curia des Ebf.s erwähnt. Unter Wichmann er-
scheinen auch die ministerial. Hofämter des
Kämmerers, Truchsessen, Mundschenks, Mar-
schalls sowie zeitw. des Falkners und des Ban-
nerträgers. Nur rudimentär entwickelt war die
Kanzlei, die gegen Ende der Regierungszeit
Wichmanns in enger Verbindung zum Prämon-
stratenserstift Unser Lieben Frauen stand.

Aus dem 13. und 14. Jh. liegen nur verein-
zelte Nachrichten über den ebfl. Hof vor. Erst an
der Wende zum 15. Jh. werden die Nachrichten
dichter, einzelne Amtsinhaber treten deutl. her-
vor. Die erste überlieferte Hofordnung stammt
wohl aus der frühen Regierungszeit Ebf. Ernsts
von Sachsen (1476–1513). Zu überregionaler Be-
deutung gelangte der magdeburg. Hof aller-
dings in der ersten Hälfte des 16. Jh.s unter Alb-
recht von Brandenburg (1513–45), der nicht nur
durch seine Baumaßnahmen in der Res. Halle,
sondern v. a. durch sein künstl. Mäzenatentum
für Aufsehen sorgte. Personell gehörte der Hof
zu Halle allerdings auch unter Albrecht nur zu
den mittleren in Dtl. Mit dem Rückzug Alb-
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rechts aus dem Erzstift M. 1541 als Reaktion auf
die vordringende Reformation erfuhr der Hof
eine radikale Reduzierung In den folgenden
Jahrzehnten entfiel mehrfach durch Minderjäh-
rigkeit der Ebf. aus dem Hause † Brandenburg
die Hofhaltung nahezu völlig und konnte auch
im späten 16. und im 17. Jh. keine größere Be-
deutung mehr erlangen.

Die Hofordnung Ebf. Ernsts zeigt an der
Spitze des Hofes den Marschall nicht nur als
Vorsteher des ebfl. Haushaltes, sondern auch
als Vorsitzenden des obersten Regierungsorga-
nes, des Rates, der gleichzeitig auch als Hofge-
richt fungierte. Innerhalb der Räte nahm der ju-
rist. gebildete Kanz1er – der Titel erscheint seit
der Mitte des 15. Jh.s – eine herausgehobene
Position ein. Tägl. Sitzungen des Rates machen
deutlich, daß es sich bereits um ein gefestigtes
Gremium handelte. Wohl auch schon unter
Ernst nicht zum Rat gehörte der Kammermei-
ster, der Verwalter der ebfl. Finanzen. Die Hof-
ordnung Ebf. Albrechts, überliefert in drei Fas-
sungen (nach 1518, ca. 1530, 1538), bestätigt
dieses Bild. Allerdings trat schon unter Ernst ein
Hofmeister an die Spitze von Rat und Hofhal-
tung, der unter Albrecht zeitw. gleichsam als
Stellvertreter des Landesfs.en amtierte. Der
Marschall wurde auf seine klass. Aufgaben als
Vorsteher des Marstalles beschränkt. Innerhalb
des Rates hatten die gelehrten Räte, im 16. Jh.
etwa drei bis vier, an Bedeutung gewonnen. Da-
neben begegnen aber auch Vertreter des Stifts-
adels und des Domkapitels.

Die Kanzlei entwickelte sich erst gegen Ende
des 15. Jh.s zu einer gefestigten Behörde, an der
neben dem Kanzler mehrere Sekretäre und
Kanzleischreiber sowie Boten tätig waren. Ihre
enge Verbindung mit dem Rat wird deutl. in der
Kanzleiordnung Ebf. Albrechts, die eigtl. eine
Rats- und Kanzleiordnung ist, erlassen für eine
Zeit der Abwesenheit des Landesherren. In ihr
begegnen erste Ansätze zu einer Ressortauftei-
lung. Die Landesverwaltung durch Rat und
Kammermeister blieb bis weit ins 17. Jh. in ihrer
einfachen Form erhalten.

Die ebfl. Kammer war lange Zeit auf die Per-
son des Kammermeisters beschränkt, der sein
Amt allenfalls mit der Hilfe eines oder mehrerer
Knechte versah. Erst 1657 kam es zu einer kol-

legialen Organisation, mithin zu einer echten
Behörde.

Neben den Bediensteten der sich entwickel-
ten Behörden bestand der Hof noch aus einer
großen Anzahl von Bediensteten der Hofver-
waltung in Küche und Keller sowie im Marstall.
An der Spitze der Küche stand der Küchenmei-
ster, der imErzstiftM. imGegensatz zu anderen
Territorien keine herausgehobene Position
wahrnahm, unterstützt vom Küchenschreiber,
den Köchen sowie mehreren Speisern. Der Kel-
ler wurde vomKellermeister beaufsichtigt, wäh-
rend an der Spitze des Marstalles ein Stallmei-
ster stand. Selten finden einzelne Wächter Er-
wähnung. Zudem beschäftigte der Hof eigene
Handwerker und Bedienstete für die speziellen
Bedürfnisse des Fs.en: einen Barbier, mehrere
Schneider, einen Kürschner, einen Seidensti-
cker sowie unter Ebf. Albrecht einen Gold-
schmied und einen Maler, den Schöpfer des
hall. Passionszyklus Simon Franck. Zum Hof-
staat gehörten des weiteren verschiedene Mu-
siker: Erwähnung finden der Organist sowie
eine Reihe von Trompetern. Auf Zeit bestellt
wurden die Baumeister, die die ebfl. Baumaß-
nahmen v. a. in Halle leiteten.

Handelte es sich hierbei meist um Bedienst-
ete einfacher Herkunft, so nahm im direkten
Umfeld des Ebf.s der Adel eine stärkere Stellung
ein. Adliger Herkunft waren die Edelknaben,
Kammerjunker und Kammerdiener, unter de-
nen der ebfl. Türknecht eine bes. Stellung ein-
nahm. Einzelne Kammerdiener wie der später
hingerichtete Hallenser Hans von Schenitz
konnten als Günstlinge zu beträchtl. Einfluß
gelangen. Bes. Nähe zum Ebf. versprach auch
das Amt des persönl. Sekretärs, der nicht in die
Kanzlei eingebunden war. Allerdings bildete
sich um den Fs.en auch im 17. Jh. keine regel-
rechte »geheime« Sphäre, etwa in Form eines
Geheimen Rates. Zur engeren Umgebung des
Ebf.s gehörten auch die Leibärzte, von denen
zeitweilig mehrere bezeugt sind.

Recht schwach ausgeprägt war die Hofgeist-
lichkeit. An der Moritzburg amtierte in der er-
sten Hälfte des 16. Jh.s ein Vikarskollegium, das
für beständigen Gottesdienst zu sorgen hatte.
Seit den 1520er Jahren fungierte das hall. Kol-
legiatstift, das sog. Neue Stift, als Hofkirche,
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dessen Propst sich häufig in der Nähe des Ebf.s
befand. Nach dem Rückzug Ebf. Albrechts aus
dem Erzstift und der Auflösung des Stiftes kam
es auch zu einer starken Reduzierung der Geist-
lichkeit.

Nach Ausweis der Hofordnung von 1552
umfaßte der Hof 130 Personen, wovon ein nicht
geringer Teil offenbar aus den persönl. Be-
diensteten der adligen Mitglieder des Hofstaa-
tes bestand. 1624 nahmen dagegen etwa 180
Personen an den gemeinsamen Mahlzeiten Teil,
wobei die Räte und ihre Bediensteten gesondert
speisten.

Die Besoldung der Hofbediensteten erfolgte
im SpätMA häufig durch kleinere und größere
Dienstlehen. Im 16. Jh. hatte sich die Bezahlung
durch ein Dienstgeld durchgesetzt, während
sich die Kanzlei teilw. durch Gebühren finan-
zierte. Dazu kam in der Regel die Verköstigung
in der Hofstube sowie Bekleidung durch jährl.
wechselnde Hofkleider.

Die Versorgung des Hofes erfolgte wie im
SpätMA noch im 16. Jh. weitgehend durch die
Einkünfte des landesherrl. Amtes, das mit der
jeweiligen Res. verbunden war. Seit Beginn des
16. Jh.s war dies zumeist das Amt Giebichen-
stein, das größte Amt des Erzstiftes, dessen Ei-
genwirtschaft den Grundstock der Hofversor-
gung bildete. Mangels geeigneter Quellen blei-
ben die wirtschaftl. Beziehungen des Hofes zur
Stadt Halle im Dunkeln.

Die beträchtl. Investitionen Ebf. Albrechts in
Halle konnten allerdings nur durch die Aufnah-
me von Krediten finanziert werden, die schließl.
von den Ständen des Erzstiftes übernommen
werden mußten. Unter den Ausgaben fallen
nicht nur die beträchtl. Baumaßnahmen für das
Stift und den Stadtpalast ins Gewicht; entschei-
dendernochwurdendieKosten fürGoldschmie-
dearbeiten und Kunstgegenstände, die von den
herausragendstenKünstlern der Zeit angefertigt
wurden.ZunennensindhierderRotgießerPeter
Vischer d Ä., Albrecht Dürer und nicht zuletzt
Matthias Grünewald, der zeitweilig in der Nähe
desHofes inHalle lebte.NachdemAlbrecht 1541
den größten Teil der Kunstgegenstände entwe-
der verkauftoder insErzstift†Mainz transferiert
hatte, sindkeinegrößerenMaßnahmenzurAus-
stattung der Res. mehr belegt.

prag – riga

Bis zu Beginn des 16. Jh.s ist der ebfl. Hof
zumeist in M. oder auf dem Giebichenstein
nachweisbar; gelegentl. besucht wurden Calbe
und Wolmirstedt. Seit etwa 1509 war Halle der
bevorzugte Aufenthaltsort des Ebf.s, sofern er
sich jedenfalls im Lande aufhielt. Während der
Abwesenheit des Ebf.s wurde das fürstenlose
Hoflager auch in andere Schlösser verlegt, um
die Kosten gleichmäßiger im Lande zu vertei-
len. Die protestant. Ebf.e bzw. Administratoren
Joachim Friedrich (1566–98) und Christian Wil-
helm von Brandenburg (1598/1608–28) residier-
ten zeitw. entfernt von ihrer Verwaltung in Wol-
mirstedt und trennten so persönl. Hofstaat von
dieser. Erst unter dem letzten Administrator Au-
gust von Sachsen (1628/35–80) kam es noch
einmal zu einer erweiterten barocken Hofhal-
tung in Halle.

† C.3. Calbe † C.3. Giebichenstein † C.3. Halle

† C.3. Magdeburg † C.3. Wolmirstedt

Q. Hof- und Verwaltungsordnungen: LA Magdeburg

– LHA, Rep. A 2, Nr. 4, 68, 93.

L. Erzbischof Albrecht von Brandenburg, 1991. –

Liebe, Georg: Die Kanzleiordnung Kurfürst Albrechts
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sation des Administrators August, in: Geschichtsblätter
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Redlich 1900. – Scholz 1998. – Scholz, Michael:

Amtssitze als Nebenresidenzen. Wanzleben, Wolmir-

stedt, Calbe undKloster Zinna als Aufenthaltsorte der Erz-

bischöfe von Magdeburg, in: Sachsen und Anhalt 21
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Michael Scholz

PRAG, EBF.E VON
Siehe unter: B.2. Böhmen, Kgt., Kg.e von

RIGA, EBF.E VON

I. Die Anfänge eines Livenbm.s vor der
Gründung R.s liegen in Üxküll an der Düna, wo
um 1180 der aus † Holstein gekommene Au-
gustiner Meinhard zu missionieren begann,
1184 eine erste kleine Kirche errichtete, die nach
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seiner 1186 in † Bremen erfolgten Bischofswei-
he erste Bischofskirche wurde. 1201 verlegte
sein zweiter Nachfolger im Bischofsamt, der
vormalige † Bremer Domherr Albert von Bekes-
hovede, aus verkehrsgeograph. und strateg.
Gründen den Bischofssitz dünaabwärts auf ein
»geräumiges Feld« bei der Einmündung des Ri-
gebaches, wo die bfl. Res. und die Stadt R. ent-
standen. Der Bf. versuchte in seiner werdenden
Diöz. als Machtgrundlage eine Lehnsherrschaft
mit Hilfe von zu belehnenden Vasallen zu er-
richten. Seine Heimat, das Erzstift † Bremen,
mochte ihm als Vorbild dienen. Die kurzfristig
anwesenden Kreuzfahrer und der 1202 in R. ge-
gründete Schwertbrüderorden sollten bei der
Unterwerfung der einheim. Stämme mitwirken.
Letztere forderten bereits i. J. 1207, an der wer-
denden Landesherrschaft beteiligt zu werden.
Von dem bis dahin unterworfenen Gebiet der
Liven an der Livländischen oder Treidener Aa
erhielten die Ordensritter das Drittel um Sege-
wold und Rodenpois östl. R., während dem Bf.
zwei Drittel mit den liv. Landschaften Thoreda
(Treiden) undMetsepole verblieben. 1211 wurde
das Gebiet an der Düna von Dünamünde bis
Kokenhusen erstmalig geteilt, wobei dem Rit-
terorden zunächst ein Anteil um Ascheraden
übergeben wurde, ehe 1213/14 durch Gebiets-
tausch die jeweiligen Gebiete im Zusammen-
hang mit neuen Unterwerfungen vergrößert
und abgerundet werden konnten. Der päpstl.
Legat Wilhelm von Modena legte in einem
Schiedsspruch 1225/26 fest, daß von der Land-
schaft Tolawa die Schwertbrüder das Gebiet
nördl. Wenden mit Wolmar erhielten, während
der Bf. das östl. benachbarte Gebiet bekam. Von
der Landschaft Adsel ging das Gebiet † Mari-
enburg an den † Orden, während die östl. zwei
Drittel bfl. wurden. Oberhalb der Stadtmark R.
vorwiegend am linken Dünaufer wird das kleine
Domkapitelsgebiet Dahlen erkennbar. Nach
1230 faßt der Bf. auch in der kurländ. Land-
schaft Wannema (Vredecuronia) Fuß. Ähnl. ge-
lingt vorübergehend in der werdenden Diöz. †
Ösel-Wiek. Nach der Neuordnung der Kräfte-
verhältnisse infolge der Inkorporierung der
Schwertbrüder in den † Deutschen Orden
(1237) muß der R.er Bf. dies wieder aufgeben.
1251 verzichtet das Bm. R. auf Ostkurland, wo

nur das Domkapitel einige Besitztümer bis ins
15. Jh. behält. Im Gegenzug wird das 1218 ge-
gründete Bm. Semgallen R. eingegliedert. Im
weiteren Verlauf des 13. Jh.s gelingt es nur
noch, die R.er Landesherrschaft am nördl. Dü-
naufer im Bereich des früheren Fsm.s Gercike
auszudehnen, während Ostlettgallen und die
Gebiete südl. der Düna an den Orden fallen, da
er die Last der Eroberung weitgehend allein ge-
tragen hatte.

Nach chronikal. Nachricht soll Bf. Albert
1207/08 sein Bm. bei Kg. † Philipp dem Reich
als Lehen angetragen haben. Mit der päpstl. Be-
stätigung der ersten Landesteilung zw. Bf. und
Ritterorden wurde der Ordensmeister zu einem
Treueid gegenüber dem Bf. verpflichtet, wäh-
rend beide in ihren Landesherrschaften vonein-
ander unabh. sein sollten. 1225 erlangte Bf. Al-
bert ksl. Rechtsschutz durch † Heinrich (VII.),
den Sohn Ks. † Friedrichs II. Es hat sich jedoch
hierdurch keine Tradition einer Belehnung R.s
durch das Reichsoberhaupt ausgebildet. Eine
solche wurde nur ganz selten eingeholt, wenn
dies als Schutz gegenüber dem Ritterorden für
zweckmäßig gehalten wurde. Nachdem 1245
eine Kirchenprovinz für Preußen und Livland
eingerichtet worden war, entschied sich Ebf.
Albert Suerbeer 1251 für R. als Sitz, den er nach
1253 einnehmen konnte. Die weitere livländ.
Geschichte bis zur Reformationszeit wird be-
stimmt durch die Auseinandersetzungen zw.
dem Ebf. und dem † Deutschen Orden um die
polit. Führung. Die geringeren Machtmittel der
Ebf. führten dazu, daß diese von 1307–74 sich
vorwiegend außer Landes an der päpstl. Kurie
in Avignon aufhielten. Schon 1305 hatte der Zi-
sterzienserorden sein Kl. Dünamünde an den †
Deutschen Orden verkauft, so daß dessen Ge-
biet damit aus dem Erzstift ausschied. 1330
konnte der Ordensmeister die ebfl. Stadt R. ein-
nehmen, so daß diese für Jahrzehnte zum Or-
densgebiet gehörte. Erst im 15. Jh. kam es zw.
Ebf. und Orden zu Vereinbarungen über eine
gemeinsame Stadtherrschaft. 1397–1423/26
und seit 1452 folgte das R.er Domkapitel zwar
der Regel des † Deutschen Ordens, doch än-
derte dies nichts an der verfassungsrechtl. Selb-
ständigkeit des Erzstifts. Das gilt auch für die
zwölf Jahre, 1405–17, in denen der Ebf. das Erz-
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stift an den Landmeister verpachtet hatte, um
mit den Einnahmen ein Diplomatenleben im
Reich führen zu können. Nachdem sich die Re-
formation in der Stadt R. und auch auf dem Lan-
de weitgehend durchgesetzt hatte, endete die
Geschichte des Erzstiftes R. 1561, als infolge
des großen livländ. Krieges die livländ. Herr-
schaftsgemeinschaft unterging und die Gebiete
des † Deutschen Ordens und der Bf.e unter Po-
len-Litauen, Schweden und Dänemark aufge-
teilt wurden.

II. Als Bf. Albert 1201 seine Res. von Üxküll
in das neu gegründerte R. verlegte, errichtete er
diese zunächst am Bach Rige, während die erste
kleine Kathedrale (Dom) mit dem Sitz der Dom-
herren etwa 300 m oberhalb an demselben Bach
angelegt wurde. Schon nach 1210, seit die au-
gustin. Domherren zur strengeren prämon-
stratens. Form übergingen, wurde das geistl.
Zentrum vor die älteste Stadtmauer an die Düna
verlegt. Hier entstanden die endgültige Kathe-
drale mit Kreuzgang und den Domherrenunter-
künften sowie ein neuer Bischofshof. Die ältere
Bischofspfalz und der erste Hof des Domkapi-
tels wurden an die Dominikaner und Franzis-
kaner abgetreten. Im neuen Bischofshof an der
Düna dürften sich die Bf.e und Ebf. im 13. und
14. Jh. bevorzugt aufgehalten haben, soweit sie
überhaupt im Lande waren. Erst Johannes Am-
bundii (1418–24) ist nach Ronneburg im N des
Erzstifts gegangen, offenbar um sowohl der
Stadt R. als auch dem Orden gegenüber genü-
gend räuml. Abstand zu haben.

Den Bf.en und Ebf.en stand das kanon. vor-
geschriebene Domkapitel zur Seite. Dieses war
während seiner ganzen Zeit reguliert, und zwar
bis 1209 augustin., 1209–1373 prämonstratens.,
1373–97 wieder augustin., 1397–1423/26 †
Deutscher Orden, 1423/26–51 wieder augustin.
und seit 1451 wieder † Deutscher Orden, wobei
1509/22 die Wohngemeinschaft aufgegeben
wurde. An der Spitze des Kapitels standen Pröp-
ste, gefolgt von Prioren bis 1373, danach von
Dekanen. Weihbf.e, Offiziale und Archidiakone
sind nur gelegentl. überliefert. Wenig bekannt
ist über die Organisation der Kanzlei, deren Lei-
tung noch das ganze 15. Jh. über bei einem Ka-
plan lag. 1470 taucht erstmals die Bezeichnung
Kanzler auf. Unter diesen gab es Schreiber (No-

riga

tare). Zu erledigen hatte sie den diplomat. Ver-
kehr mit auswärtigenMächten sowie mit dem †
Deutschen Orden und den anderen Landesher-
ren Livlands, insbes. auf den Landtagen, die im
15. Jh. regelmäßiger zusammentraten. Eine
weitere wichtige Aufgabe war die einer Lehns-
kanzlei für die Vasallen des Erzstifts. Dem ent-
sprach ein Lehngerichtshof (»Manngericht«),
der die längste Zeit über von einem Angehöri-
gen der Vasallen, dem Mannrichter, geleitet
wurde. Im 14. Jh. traten die Vasallen den zu-
meist außer Landes weilenden Ebf.en nicht nur
stärker als Stand, sondern als Wahrer der Lan-
desinteressen gegenüber. Ob die Verwaltung
des Erzstifts unter dem Ebf. eine Spitzenstel-
lung hatte, ist bisher nicht erkennbar. Das Erz-
stift gliederte sich in eine liv. und eine lett. Seite
sowie in die Gebiete des Domkapitels, deren
Verwaltungen von Vögten geleitet wurden. Die
Stiftsvögte der liv. und lett. Seite hatten ihre Sit-
ze in Treiden und Kokenhusen, wo ihnen Dro-
sten,Marschälle, Bgf.en, Richter, Schreiber und
andere Bediente zur Seite standen. Vereinzelt
tauchen Stiftsvögte in Lennewarden und Ron-
neburg auf. Der Kapitelsvogt saß zu Kremon.

Die Einkünfte des Erzstifts kamen aus den
Ämtern, die unter den Stiftsvögten zusammen-
gefaßt waren, soweit sich diese nicht als Lehen
in der Hand adeliger Vasallen befanden. Neben
den Abgaben der bäuerl. Bevölkerung stand die
Bewirtschaftung der erzstift. Eigengüter. Dem
Ebf. stand das Münzrecht zu, das jedoch schon
im 14. Jh. von der Stadt R. wahrgenommen wur-
de. R. hat sich als bedeutendste Hansestadt Liv-
lands früh von der Herrschaft des Ebf.s befreien
können, zumal dessen Auseinandersetzungen
mit dem † Deutschen Orden der Stadt weiteren
Freiraum eröffneten.

† C 3. Riga, † C.3. Ronneburg
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SALZBURG, EBF.E VON
(MIT DEN SALZBURGER

EIGENBM.ERN GURK, SECKAU,
CHIEMSEE, LAVANT)

I. Erzstift, dem Bayerischen Reichskreis (al-
ternierender Vorsitz mit † Bayern) zugehörig,
mit Sitz (Vorsitz alternierend mit † Österreich)
auf der geistl. Fürstenbank des Reichstages.

Das Hochstift S. verfügte seit dem 8./9. Jh.
über weitgestreuten Besitz von † Augsburg im
W bis zum Plattensee (Balaton) im O und von
der Donau im N bis zur Drau im S. Seit dem 12.
Jh. gab es zwei Vizedomämter in S. für die Güter
nördl. des Alpenhauptkamms und in Friesach
(Kärnten) für die Besitzungen im S. Dazu kam
um 1218 ein drittes Vizedomamt in Leibnitz
(südl. von † Graz) für die weit entfernten Güter
in der Mittel- und Untersteiermark. Diese Ver-

waltungsorganisation wurde auch beibehalten,
als im 13. Jh. die Bildung eines großen geistl.
Territoriums gelang, das sich nach der Schlacht
bei Mühldorf (1322) als eigenes Land von † Bay-
ern löste. Das Land war in vier Gaue gegliedert
(Salzburggau, Pongau, Pinzgau, Lungau), au-
ßerdem gehörten dazu das Brixental, das Ziller-
tal undWindischmatrei (alle im heutigen Tirol).
In der Verwaltung unterschied man das Land
»inner Gebirg« (südl. des Passes Lueg) vom
Land »außer Gebirg«. Die umfangr. »auswärti-
gen Besitzungen« lagen in Kärnten, der Steier-
mark, † Österreich und † Bayern.

Das vom hl. Bonifatius 739 eingerichtete
Bm. S. wurde auf Betreiben Karls des Großen
798 zum Ebm. und Metropolitansitz der bayer.
Kirchenprovinz erhoben. Zu den Suffraganbi-
stümern†Regensburg,†Passau,†Freisingund
† Brixen kamen die vier »Eigenbistümer« Gurk
(1072), Chiemsee (1216), Seckau (1218) und La-
vant (1226). Gravierende Änderungen der Kir-
chenprovinz S. brachten erst die Reformen Jo-
sefs II. (ab 1782) und die Säkularisation des Erz-
stiftes (1803).

II. Die auffallend späte Nennung von Hof
und Rat der S.er Ebf. im 13. Jh. ist auf die starke
Position der Hofkapelle zurückzuführen. Die
ebfl. Kapelläne, die seit dem 11. Jh. nachzuwei-
sen sind, erlangten im Verlauf der Kirchenre-
form, bes. der Chorherrenreform unter Ebf.
Konrad I. (1106–47), immer größere Bedeu-
tung. Die Weltgeistlichen und Regularkanoni-
ker, die von den Ebf.en zu Kapellänen ernannt
wurden, waren entweder Domherren in S. oder
wurden mit einer geistl. Pfründe, meist einer
Propstei oder Pfarre, versorgt. Die Kapelläne
begleiteten die Ebf. auf großen Reisen, beklei-
deten wichtige Ämter bei Hof, dienten als Ge-
sandte und wurden mit verantwortungsvollen
diplomat. Aufgaben betraut. Ihre Zahl stieg von
durchschnittl. fünf im 12. Jh. auf über ein Dut-
zend im 13. Jh. Damals absolvierten etwa ein
Drittel ein Universitätsstudium, meist in Italien,
einige dienten dem Ebf. als einflußreiche Hof-
juristen. Zahlr. Mitglieder der Hofkapelle mach-
ten später als Bf.e Karriere. Seit dem späten 13.
Jh. wurde die Hofkapelle zugunsten des Hofrats
immer stärker auf ihre geistl.-liturg. Funktion
beschränkt.
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Mit der Hofkapelle eng verbunden waren die
Anfänge der seit dem frühen 12. Jh. nachweis-
baren Kanzlei. Die ersten bekannten Notare wa-
ren zugl. Domherren und Mitglieder der Hof-
kapelle. Bis zur Mitte des 13. Jh.s war meist nur
ein Notar oder Protonotar als Leiter der Kanzlei
tätig, der von Gelegenheitsschreibern unter-
stützt wurde. Seit der zweiten Hälfte des 13. Jh.s
stieg die Zahl der Notare auf drei und mehr an,
die als Mitglieder der Hofkapelle durchwegs
geistl. Standes waren. Eigene Formularbücher
wurden seit 1325/30 zusammengestellt, das äl-
teste erhaltene Kanzleiregister umfasst die Jahre
1364–78. Nach einer Zeit des Niedergangs kam
es erst unter Ebf. Leonhard von Keutschach
(1495–1519) zu einer durchgreifenden Reform
der Kanzlei.

Der Leiter der Kanzlei trug bis zur Mitte des
14. Jh. nur den Titel Protonotar oder Oberster
Schreiber, obwohl er zur selbständigen Siegel-
führung berechtigt war und alle Agenden eines
Kanzlers versah. Der Titel »Kanzler« ist erst-
mals 1354 bezeugt, seit dem 15. Jh. wurden nur
mehr Theologen oder Juristen mit Universitäts-
abschluß zum Kanzler bestellt. Die Kanzler
dienten auch als persönl. Gesandte und Unter-
händler der Ebf.e, nahmen an Reichstagen teil,
fungierten als Beisitzer im Hofgericht und ver-
traten den Ebf. bei der Bestellung von Hofräten.
Sie besetzten in der Kanzlei die Posten der Se-
kretäre und Notare, besoldeten diese und ver-
faßten selbst einen Großteil der Kanzleikon-
zepte. Die Kanzler, die auch im Hofrat eine füh-
rende Position einnahmen, waren imMA durch-
wegs geistl. Standes und wurden mit Pfründen
versorgt. Häufig erhielten sie die Leitung eines
S.er Eigenbm.s, im 15. Jh. war eine enge Verbin-
dung des Kanzleramtes mit dem Bm. Chiemsee
gegeben. Mit dem früheren Protonotar Dr.
Wolfgang Pachhaimer wurde 1508 erstmals ein
Laie zum Kanzler bestellt. Den Kanzler unter-
stützte ein Protonotar, der ebenfalls demHofrat
angehörte, als Beisitzer im Hofgericht fungierte
und als Lehenpropst die Kanzleilehenbücher
führte. Die Notare, durchwegs geistl. Standes,
wurden seit dem späten 14. Jh. als Sekretäre
oder Geheimschreiber bezeichnet. Unter ihnen
standen im 15. Jh. die Kanzleischreiber (scribae,
famuli), denen die endgültige Reinschrift von
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Urk.n und Briefen oblag. Zu diesen Positionen
erhielt im 16. Jh. auch das Bürgertum Zugang.
Die im 15. Jh. stark angehobenen Kanzleige-
bühren (Taxen) wurden seit 1502 von einem ei-
genen Taxator verwaltet.

Seit dem 12. Jh. ist ein engerer Stab von Mit-
arbeitern nachzuweisen, der die Ebf.e ständig
beriet. Unter Ebf. Eberhard II. (1200–46) wird
1231 erstmals die curia gen., die sich aus den
wichtigsten geistl. und weltl. Würdenträgern
zusammensetzte. Sie stellte zugl. das Hofge-
richt, das auch Urteile fällte. Ein ebfl. Rat (con-
silium) wird unter Ebf. Friedrich II. vonWalchen
(1270–84), der zahlr. absolvierte Juristen und
Theologen an seinen Hof zog und 1284 die er-
sten Universitätsgutachten nördl. der Alpen ein-
holte, gen. DieMitglieder des Rates, dessen per-
sonelle Zusammensetzung am Ende des 13. Jh.s
faßbar wird, führten zunächst den Titel consili-
arius oder auch »heimliches Hofgesind«. Seit
1370 wurde die Bezeichnung »geschworener
Rat« übl., die auf die Eidesleistung der Räte an
den Ebf. hinweist.

Innerhalb des Rates bildeten die Hofbeam-
ten eine engere, stets am Hofe anwesende
Gruppe von Räten. Ab 1360 wurden innerhalb
weniger Jahrzehnte der Vizedom von S., der
oberste Schreiber, der Hauptmann, der Dom-
dekan, der Kanzler und der Hofmarschall als
ständige Mitglieder in den Rat aufgenommen.
Im 15. Jh. kamen der Hofmeister, der Kammer-
meister, der Assessor, der Untermarschall und
der Pfleger von Hohensalzburg hinzu. Daneben
bestellten die Ebf. weitere geistl. und weltl. Per-
sonen zu Räten, die teils in der Stadt S., teils
aber auch weit entfernt davon lebten, wie der Bf.
von Lavant oder der Vizedom von Friesach. Die
Pflichten der geschworenen Räte, die das Recht
auf einen Platz an der ebfl. Tafel besaßen, und
ihre Besoldung wurden in Dienstreversen und
Bestallungsbriefen festgelegt. Seit dem Ende
des 15. Jh. nahm der Anteil der Juristen unter
den Ratsmitgliedern und damit auch der Ein-
fluß des röm. Rechts bei Hof deutl. zu. Der en-
gere Rat, der unter dem Vorsitz des Ebf.s zu-
sammentrat, zählte höchstens zehn bis zwölf
Mitglieder.Wichtigste Aufgaben der Räte waren
neben dem Anteil an den Regierungsgeschäften
die Rechtsprechung als Beisitzer und Urteilsfin-
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der im Hofgericht, finanzielle Befugnisse wie
die Überprüfung der Rechnungslegung der Vi-
zedome und des Hofmeisters und Angelegen-
heiten der inneren Verwaltung. Zu den Ratssit-
zungen wurden auch die als »Diener« bezeich-
neten Theologen und Juristen des ebfl. Hofes
beigezogen. Einen genauen Einblick in Rechte
und Pflichten des S.er Hofrats gewährt die von
Kard. Matthäus Lang am 3. April 1524 erlassene
Hofratsordnung.

Die vier Hofämter des Marschalls, Kämme-
rers, Truchsessen und Mundschenken sind seit
dem frühen 12. Jh. nachweisbar undwurden von
Angehörigen des edelfreien Adels und der Mi-
nisterialität ehrenhalber versehen. Die tatsächl.
Aufgaben wurden von untergeordneten Beam-
ten bei Hof versehen, da 1182 ein Untermar-
schall und ein Unterkämmerer gen. werden. Im
13. Jh. übertrugen die Ebf.e die vier Hofämter an
die benachbarten Hzg.e von † Bayern (Käm-
merer), Steiermark (Marschall), † Österreich
(Schenk) undKärnten (Truchseß), die ihrerseits
diese Ämter als erbl. Lehen an S.er Ministeria-
lengeschlechter verliehen. Die Träger dieser Er-
bämter standen als »Landherren« an der Spitze
des S.er Adels und genossen bes. Vorrechte. Der
Erbmarschall führte seit der zweiten Hälfte des
15. Jh.s den Vorsitz auf den S.er Landtagen.

Da die Träger der Erbämter oft weit entfernt
vomHof lebten und nurmehr beim Regierungs-
antritt eines Ebf.s die Zeremonien erfüllten, ent-
wickelten sich daneben eigene Hofämter, die
permanent am Hof wahrgenommen wurden.
Die größte Bedeutung besaß der Hofmarschall,
der den Vorsitz imHofgericht führte und für die
Angelegenheiten des landsässigen Adels, der
vor ihm seinen Gerichtsstand hatte, zuständig
war. Seit 1471 wurde er von Untermarschällen
unterstützt.

Der Kämmerer war der Leiter der ebfl. Kam-
mer, in der die Gold- und Silbergeräte, Prunk-
gewänder und Festornate, wertvolle Stoffe, der
Schatz, die eingenommenen Geldsummen und
das ebfl. Archiv verwahrt wurden. Seit dem Be-
ginn des 14. Jh.s gab es eigene Kammernotare,
deren Tätigkeit sich nicht nur auf die Betreuung
des Archivs beschränkte. Sie legten auch die
Kammerbücher an, die als Kopialbücher die
wichtigste Quellenüberlieferung zur ma. Ge-

schichte S.s bieten. Seit dem 15. Jh. war die
Kammer die oberste Finanzbehörde, der die Vi-
zedome von Friesach und Leibnitz jährl. Rech-
nung legen mußten. An ihrer Spitze stand der
Kammermeister, der selbst die finanziellen Ange-
legenheiten des Hofes regelte, die Beamten be-
soldete und die vom Ebf. aus der Kammer ange-
wiesenen Beträge auszahlte. Er wurde in seiner
Arbeit von einigen Kämmerern unterstützt.

Die Aufgaben des Truchsessen und des
Mundschenken erfüllten am Hof der Küchen-
meister und der Kellermeister, die bereits in der
ersten Hälfte des 12. Jh.s gen. werden. Der Kü-
chenmeister war nicht nur für die ebfl. Tafel
sondern auch für die Verpflegung des gesamten
Rates, der am Hofe tätigen Beamten und der
Besatzung der Feste Hohensalzburg zuständig.
Die als Küchendienst geleisteten speziellen Na-
turalabgaben wurden im Kasten gelagert und
vom ebfl. Kastner verwaltet. Dem Kellner oblag
die Versorgung des Hofes, der Beamten und der
Festungsbesatzung mit Wein, nicht nur zu den
Mahlzeiten sondern auch für den allen zuste-
henden abendl. »Schlaftrunk«.

Der erstmals 1243 genannte S.er Hofmeister
(magister curie) war in seiner Tätigkeit zunächst
ganz auf den Hof beschränkt. Im Jahre 1296
führte er erstmals den Vorsitz imHofgericht bei
einem Lehensprozess. Im 14. Jh. übernahm der
Hofmeister die Leitung der ebfl. Urbar- und Fi-
nanzverwaltung. Er verdrängte schließl. den Vi-
zedom von S. ganz aus dessen angestammter
Position und übernahm selbst die Leitung des
Vizedomamts, das seither als Hofmeisteramt S.
bezeichnet wurde. Im Gegensatz zu den Vize-
domen von Friesach und Leibnitz stand dem
Hofmeister aber nicht die Wahrnehmung der
Hochgerichtsbarkeit zu, die an den Hauptmann
überging, sondern er übte – so wie die ihm un-
terstellten Amtleute und Pröpste – nur das Nie-
dergericht über die ebfl. Grundholden aus.
Wichtigste Aufgabe des Hofmeisters war die
Urbarverwaltung. Er legte teilw. selbst Urbare
und Steuerbücher an, war bei der Vergabe von
Urbargütern zugegen, setzte Erhöhungen oder
nach Katastrophen auch Ermäßigungen der Ab-
gaben fest, nahm Steuern und Strafgelder ein,
dazu die Abgaben aus Gewerbe und Fischerei,
Lehentaxen etc. Bis ins 15. Jh. waren die Hof-
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meister überwiegend geistl. Standes, meist
Domherren aber auch Ordensbrüder und Welt-
geistliche. Gegen Ende des 15. Jh. fanden auch
der Landadel und das Bürgertum Zugang zu die-
sem Amt.

Das Amt des Hauptmanns war im 13. und 14.
Jh. nicht ständig besetzt, nur in Krisenzeiten
wurde ein Hauptmann als milit. Führer bestellt.
Er übernahm im 14. Jh. die Ausübung der Hoch-
und Blutgerichtsbarkeit, die vorher der Vize-
dom von S. wahrgenommen hatte. Nachdem
1268 erstmals ein Hauptmann ernannt worden
war, wurde erst in den Auseinandersetzungen
mit † Bayern vor und nach der Schlacht bei
Mühldorf (1322) wieder ein Hauptmann be-
stellt. Die Verbindung dieses wichtigen Amtes
mit dem Land fand am Ende des 15. Jh.s im Titel
Landeshauptmann ihren Niederschlag. Der
Hauptmann, der neben dem Hofmarschall
zeitw. den Vorsitz im Hofgericht führte, urteilte
über Hoch- und Blutgerichtsfälle (»Haupt-
mannshändel«), aber auch über Ketzer und Ju-
den. Mit der Einführung des allgemeinen Auf-
gebots 1456 übernahm der Hauptmann zusätzl.
Aufgaben im Bereich der Landesverteidigung.
In seiner Amtsführung wurde er durch Haupt-
mannschaftsschreiber und Landschreiber un-
terstützt, seit dem 15. Jh. gab es auch einen Vi-
zehauptmann. Wg. der milit. Kompetenzen
wurden nur Angehörige des weltl. Adels mit
diesem Amt betraut.

Als Wohnsitz diente den Ebf.en der von Ebf.
Konrad I. nach 1121 errichtete Bischofshof (im
Bereich der späteren Res.), der im Laufe des MA
mehrfach umgebaut und erweitert wurde. Nur
am Ende des 15. Jh.s nahmen Johann Becken-
schlager (1481–89) und Leonhard von Keut-
schach (1495–1519) wg. der latenten Gegensät-
ze zur Bürgerschaft der Hauptstadt ihren dau-
ernden Wohnsitz auf der Feste Hohensalzburg,
die großzügig ausgestaltet wurde. Bis ins frühe
16. Jh. erfuhr der Hof eine räuml. und perso-
nelle Ausweitung, die auch einen entspr. höhe-
ren Finanzaufwand erforderte. Zum »Hofgesin-
de« zählten bisweilen auch Künstler und Bau-
meister, die von den Ebf.en zur Ausführung be-
stimmter Arbeiten in Dienst genommen wur-
den. Die enormen Zahlungen, die nach den
Bauernkriegen 1525/26 v. a. für Kriegshilfe an
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Bayern geleistet werden mußten, erzwangen
eine drast. Reduktion des Hofstaates. Der prun-
kliebende Kard. Matthäus Lang mußte die Hof-
trompeter entlassen, den Großteil der Hofmu-
sikkapelle abbauen und denMarstall auf wenige
Pferde reduzieren.

Für eine Neuordnung und starke Auswei-
tung des Hofes sorgte Ebf. Wolf Dietrich von
Raitenau (1587–1612). Er entzog dem Stadtrich-
ter von S. die Blutgerichtsbarkeit in der Stadt
und übertrug sie an den Hofrat, dessen Kompe-
tenzen durch die Hofratsordnung (auch Hof-
gerichtsordnung) vom 17. Aug. 1588 genau ge-
regelt wurden. Den Vorsitz im Hofrat, der auch
als Appellations- und Revisionsgericht fungier-
te, führte der Ebf. selbst oder der von ihm er-
nannte Statthalter. Gleichzeitig wurden die Pri-
vatangelegenheiten des Landesfs.en sowie Au-
ßenpolitik, Finanzgebarung und Hoheitsagen-
den aus dem Tätigkeitsbereich des Hofrats ge-
löst.

Für den rasch wachsenden Hofstaat verfaßte
Wolf Dietrich 1590 eigenhändig eine Hofstaats-
ordnung, in der er für die einzelnen Funktionäre
bei Hof wie Kämmerer, Stallmeister, Mund-
schenk, Kammerdiener, Türhüter, Diener, Kö-
che etc. Pflichten und Entlohnung festlegte. Die
Aufsicht über das gesamte Hofpersonal, das in-
nerhalb weniger Jahre auf einige hundert Per-
sonen anwuchs, kam dem Hofmarschall zu. Al-
lein die Hofmusikkapelle umfaßte damals 21
Musiker, dazu gab es noch zehn Trompeter. In
der Küche waren 21 Köche und Küchenjungen
tätig, außerdem sorgten zwei Leibärzte für die
Gesundheit des Fs.en. Für die Hofstallungen
waren 46 Knechte und Jungen angestellt und
eine neu aufgestellte, einheitl. uniformierte und
bewaffnete Leibgarde demonstrierte den Glanz
des Fs.en und seines Hofes.

Mit der Hofkanzleiordnung wurde 1592 die
Tätigkeit der Hofkanzlei ganz auf die Erforder-
nisse des Hofrats abgestimmt. Der Hofkanzler,
der zugl. Hofratsdirektor war und auch anderen
Ratsgremien angehörte, stand in einem bes.
Naheverhältnis zum Ebf. Getrennt von der Hof-
kanzlei richtete Wolf Dietrich eine Geheime
Kanzlei ein, die Staats- und Kabinettsgeschäfte,
Reichs- und Kreisangelegenheiten erledigte
und zu einer Drehscheibe für wichtige Aufga-
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ben der Regierung wurde. Als zentrale Verwal-
tungsstelle fungierte die Hofkammer, die be-
stimmte Aufgaben vomHofrat übernahm. In ihr
flossen die Einnahmen aus den regionalen Äm-
tern, aus den Hof- und Zentralstellen und nach
der Ausschaltung der Landschaft auch alle Steu-
ergelder zusammen. Bereits 1588 richtete Wolf
Dietrich das Amt des Hofkammerpräsidenten
ein, der von einem Kammermeister unterstützt
wurde. Die Hofkammer selbst wurde 1590/91 in
drei Unterämter geteilt: Die Raitmeisterei, der
die Rechnungsprüfung oblag, das Generalein-
nehmeramt und das Zahlmeisteramt. Ähnl. wie
dem Hofrat die Hofkanzlei, stand der Hofkam-
mer eine eigene Kammerkanzlei zur Seite.

Wolf Dietrich schuf auch den Status des Hof-
künstlers, der ausschließl. für den Ebf. tätig war
und zu dessen Hofstaat zählte. Diese Position
war wenigen ausländ. Spitzenleuten wie den
Hofgoldschmieden Paulus von Vianen, Hans
Karl und Jonas Ostertag vorbehalten, während
weitere prominente Künstler, die für den Ebf.
arbeiteten, in die städt. Zunft eintreten und Bür-
ger werden mußten. Bereits 1588 begann der
Ebf. mit dem Bau eines Palastes gegenüber dem
Bischofshof, der als neue Res. dienen sollte.
Trotz mehrfacher Umplanungen und Umbau-
ten fand der 1602 fertiggestellte Neubau aber
nicht die Zustimmung des Fs.en, der an dessen
Stelle den alten Bischofshof ab 1605 völlig um-
bauen und zur Res. ausgestalten ließ. Dieser
weitläufige Palastbau mit seinen großzügigen
Innenhöfen und Gärten sowie prachtvoll ausge-
statteten Prunksälen, der erst nach dem Tod des
Erzbischofs vollendet und in Teilen noch später
mehrfach umgestaltet wurde, diente bis zur Sä-
kularisation 1803 als Res. der S.er Fürstebf.e.
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Die Salzburger Eigenbistümer
Die Ebf.e Gebhard (1060–88) und Eberhard

II. (1200–46) gründeten vier jüngere Suffra-
ganbm.er in Gurk, Chiemsee, Seckau und La-
vant, die man aufgrund ihrer vollständigen Ab-
hängigkeit vom Metropoliten als »Eigenbistü-
mer« bezeichnet. Da die S.er Ebf.e diese Bm.er
nicht nur errichteten sondern auch mit Besitz
ausstatteten, erhielten sie von Papst und Ks. das
Recht, selbst die Bf.e auszuwählen, einzuset-
zen, zu weihen und ihnen die Regalien zu ver-
leihen. Die Domkapitel dieser Eigenbm.er wa-
ren Augustiner-Chorherrenstifte, die in Chiem-
see, Seckau und Lavant bereits vor den Bm.ern
bestanden und die Funktion des Domkapitels
zusätzl. übernahmen; in G. wurde das Domstift
erst 50 Jahre nach der Bistumsgründung errich-
tet. Die Bf.e führten zwar seit der frühen Neu-
zeit alle den Fürstentitel, waren aber keine
Rfs.en, da sie nicht vom Kg. belehnt wurden.
Die S.er Domherren, die bei der Besetzung der
Eigenbm.er vorrangig zu berücksichtigen wa-
ren, verschmähten es häufig, eine Wahl zum Bf.
von Lavant oder auch von Seckau anzunehmen;
sie blieben stattdessen lieber in der Metropole
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S. Nur das reich ausgestattete Gurk und das Bm.
Chiemsee, das seinen Sitz seit dem SpätMA in S.
hatte, waren auch für S.er Domherren attraktive
Positionen. Alle vier Eigenbm.er unterhielten in
der Stadt S. eigene Höfe für ihren häufigen Auf-
enthalt am Metropolitansitz, die sich in einem
relativ engen Bereich im Kaiviertel gruppierten.

Das Recht der S.er Ebf.e auf die Einsetzung
der vier »Eigenbischöfe« war innerhalb der ka-
thol. Kirche so einzigartig, daß noch Papst Pius
IX. auf dem ersten Vatikanischen Konzil 1869
den S.er Ebf. Maximilian Joseph von Tarnóczy
mit den Worten begrüßte: »Seht, da kommt der
halbe Papst, der selbst Bischöfe machen kann«.
Erst 1920 wurde der S.er Ebf. durch ein Dekret
der Römischen Konsistorialkongregation auf
ein Vorschlagsrecht für die Bf.e von Graz-Seck-
au und Klagenfurt-Gurk beschränkt, mit dem
Konkordat des Jahres 1933 ging auch dieses
Recht verloren.
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Gurk, Bf.e von
I. Bm. in Kärnten, innerhalb der Erzdiöz. S.

gelegen, als »Eigenbistum« nicht reichsunmit-
telbar.

Ebf. Gebhard errichtete 1072 nach dem Vor-
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bild der Chorbf.e, die im 8. Jh. von den S.er
Ebf.en in Karantanien eingesetzt worden waren,
das erste S.er »Eigenbistum« in G. und verwen-
dete die außerordentl. reichen Güter des adeli-
gen Damenstiftes in G., das er zuvor aufgeho-
ben hatte, als Ausstattung. Von Kg. Heinrich IV.
und Papst Gregor VII. erhielt er das Recht, den
neuen Bf. selbst auszuwählen, zu weihen und
zu inthronisieren. Nach dem Muster der einsti-
gen Chorbf.e gab er dem Bf. von G. weder eine
eigene Diöz., noch ein Domkapitel und den bfl.
Zehent. Erst Ebf. Konrad I. (1106–47) holte das
nach. Bf. Roman I. von G. (1131–67), der zeitw.
die Regierungsgeschäfte für Ebf. Konrad I.
führte, wurde von der Reichskanzlei als Fs.
(princeps) tituliert. Da Papst Lucius II. in Un-
kenntnis der S.er Privilegien dem Gurker Dom-
kapitel 1145 des Recht der freien Bischofswahl
verlieh, kam es zu jahrzehntelangen Auseinan-
dersetzungen zw. den S.er Ebf.en und den Bf.en
von G. 1232 einigte man sich auf den Kompro-
miss, daß der Ebf. drei Kandidaten nominierte,
aus denen das Gurker Domkapitel den neuen
Bf. wählte. Dieser mußte vom Ebf. bestätigt,
geweiht, mit den Regalien investiert werden
und diesem den Treueid leisten. Im 15. Jh. ent-
stand durch die landeskirchl. Bestrebungen Ks.
† Friedrichs III., der sich vom Papst 1446 das
Recht der Besetzung des Bm.s G. gesichert hat-
te, ein langwieriger Konflikt zw. den † Habs-
burgern und dem Ebm. S. Gemäß einem 1535
geschlossenen Übereinkommen stand je zwei-
mal hintereinander den Habsburgern das Be-
setzungsrecht zu, während das dritte Mal der
S.er Ebf. den Bf. von G. einsetzen konnte.
Durch die Reformen Ks. Josephs II. wurde G.
1786 zum Landesbm., dessen vorher beschei-
dene Diöz. das ganze Land Kärnten umfaßte;
der Sitz wurde von G. nach Klagenfurt verlegt.
Seit dem Ende der S.er Privilegien durch das
Konkordat 1933 ist das Bm. Klagenfurt-G. ein
reguläres Suffraganbm. der Kirchenprovinz S.

II. Obwohl das Bm. G. erst im frühen 12. Jh.
eine Diöz., den bfl. Zehent und ein Domkapitel
in Form eines Augustiner-Chorherrenstiftes er-
hielt und die Bf.e keine Rfs.en waren, bildete
sich bereits in dieser Zeit ein bescheidener Hof
aus. Die Kanzlei, in der zunächst nur ein Kaplan
für Bf. und Domkapitel tätig war und gleichzei-
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tig als Notar fungierte, ist seit 1155 nachzuwei-
sen. Als erste bfl. Hofämter erscheinen der
Kämmerer (1130) und der Marschall (1149), de-
nen Kellermeister und Mundschenk (1171) so-
wie der Speisenträger (1190) folgten. An der
Spitze der weltl. Verwaltung stand der seit 1197
bezeugte Vizedom. Das Domkapitel richtete
ebenfalls zahlr. Ämter ein, darunter den Ver-
walter des Armenspitals (1137), Kustos (1138),
Kämmerer (1140), Kellermeister (1158), Domp-
farrer (1162), Gästemeister (1181), Scholasticus
(1189) und Sakristan (1202). Im Laufe der fol-
genden Jh.e entwickelte sich ein zwar beschei-
dener aber voll ausgebildeter Fürstenhof, der
alles erforderl. Personal vom Hofmarschall bis
zum Konfektkoch umfasste. Schriftl. Hoford-
nungen der Bf.e von G. sind bisher nicht be-
kannt.

Kg.† Albrecht I. verlieh dem Bf. von G. 1305
ein Wappen. Bf. Gerold von Friesach (1326–33)
nahm eine Neuordnung der bfl. Temporalien-
verwaltung vor. An der Spitze der weltl. Verwal-
tung stand ein Rentmeister. Da die Bf.e von G.
oft im Dienst der S.er Ebf.e und der † Habsbur-
ger als Landesfs.en von Kärnten abwesend wa-
ren, amtierten an ihrer Stelle ab 1335 häufig
Generalvikare oder Weihbf.e. Als Res. diente
seit Bf. Roman I. die 1147 vollendete Feste
Straßburg im Gurktal, die im 17. Jh. zu einer
barocken Fürstenres. ausgestaltet wurde.

Nach dem Erdbeben des Jahres 1676, das
große Teile des Schlosses in Mitleidenschaft
zog, ließ Fbf. Joseph II. Franz Anton von Auers-
perg 1778–82 in Zwischenwässern am Zusam-
menfluß von Metnitz und Gurk durch den S.er
Architekten Johann Georg Hagenauer das
Schloß Pöckstein im Stil des Frühklassizismus
als neue Res. errichten. Das Schloß mit den im
Stil des späten Rokoko und des Empire ausge-
statteten Prunkräumen im zweiten Stock diente
1783–87 neben der Straßburg als Sitz der Fbf.e.
Diese übersiedelten 1787 bedingt durch die Re-
formen Josefs II. und die Verlegung des Bi-
schofssitzes nach Klagenfurt zunächst in das
ehemalige Stadtpalais des Abtes von Viktring
(Viktringer Hof) und 1791 in das für die Ehzg.in
Maria Anna errichtete Palais in der Völkermark-
ter Vorstadt. Dieser zweigeschossige, relativ
einfach gegliederte Bau in der Mariannengasse

mit Repräsentationsräumen im Ostflügel, der
1769–76 nach Plänen des Wiener Hofarchitek-
tenNikolaus Paccassi errichtet und um 1780 von
Franz Anton Hillebrand überarbeitet wurde,
dient bis heute als bfl. Res.
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Chiemsee, Bf.e von
I. Ehem. Bm. in † Bayern, S. und Tirol, in-

nerhalb der Erzdiöz. S. gelegen, als »Eigenbi-
stum« nicht reichsunmittelbar.

Ebf. Eberhard II. errichtete 1216 das zweite
»Eigenbistum« in C. Sein Plan, genau nach dem
Vorbild Ebf. Gebhards in Gurk das adelige Da-
menstift Frauenchiemsee aufzuheben und des-
sen Güter zur Ausstattung des neuen Bm.s zu
verwenden, wurde vom Papst untersagt. Nomi-
neller Sitz des neuen Bm.s wurde die Insel Her-
renchiemsee, und das dort bestehende Augu-
stiner-Chorherrenstift übernahm zusätzl. die
Funktion des Domkapitels. Der Gegensatz zw.
demDompropst, der zusätzl. auch die Funktion
des Archidiakons ausübte und in seinem Wap-
pen zwei Infeln führte, und seinem Bf. war je-
doch so groß, daß die C.er Bf.e ihren Sitz auf
der Herreninsel nicht einnahmen, obwohl die
Klosterkirche zur Kathedralkirche erklärt wur-
de, und an anderen Orten residierten. Das Bm.
erhielt nur eine bescheidene Diöz., die zur Gän-
ze innerhalb der Erzdiöz. S. lag und Anteil an
den heutigen Ländern † Bayern, S. und Tirol
hatte. Die wirtschaftl. Ausstattung bestand in
Gütern im Pongau, Pinzgau, Zillertal und Enns-
tal, Weingütern in der Wachau, einem Haus in
der Stadt S. sowie Einkünften aus fünf Pfarreien
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und einem jährl. Gehalt. Zentren der Besitzun-
gen bildeten die drei Hofmarken Fischhorn (bei
Zell am See), Bischofshofen und Koppl (östl.
von S.) als geschlossene Niedergerichtsbezirke.

Der Plan Ebf. Eberhards II., den Bf. von C. zu
seinem Stellvertreter (Vikar) nördl. der Alpen zu
machen, scheiterte am Widerspruch des Bf.s
von Gurk. Dafür verpflichtete Ebf. Eberhard II.
1217 den Bf. von C. und dessen Nachfolger, zur
Ölweihe und zu anderen wichtigen Handlungen
bei Bedarf nach S. zu kommen und stellte ihm
dafür die Pfarre Seekirchen als Aufenthaltsort
zur Verfügung. Damit wurden die Bf.e von C.
»kraft auferlegter Verpflichtung« zu Weihbf.en
der S.er Ebf.e. Zur ständigen Res. in der Stadt S.
verpflichteten sich die Bf.e durch Eid aber erst
in den Jahren 1558 und 1589. Bf. Berthold Pür-
stinger (1508–26,† 1543),der inder schwierigen
Zeit der Bauernkriege 1525/26 als Vermittler
auftrat, verfaßte wichtige Werke, darunter die
»Tewtsche Theologey« (1528) und die krit.
Schrift »Onus ecclesiae« (1519). Ebf. Wolf Die-
trich von Raitenau (1587–1612) plante in seinem
langjährigen Streit mit dem Bf. Sebastian Cat-
taneo, der sich nach Mailand zurückzog, das
Bm. C. zunächst aufzuheben, dann es in ein
bayer. Landesbm. umzuwandeln, für das ihm
weiterhin das Besetzungsrecht zustehen sollte.
Beide Pläne kamen nicht zur Ausführung. Da
gemäß dem Reichsdeputationshauptschluß
1803 die Diözesangrenzen den Landesgrenzen
angepaßt werden sollten, kam es 1805–08 zur
Auflösung des C.er Kirchensprengels. Nach
demTod des letzten C.er Bfs. Sigmund III. Gf. v.
Zeil und Trauchburg († 1814) wurde 1817 das
Bm. endgültig aufgelöst und 1818 durch den
Papst unterdrückt.

II. Die Bf.e von C. hielten sich nur selten auf
der Insel Herrenchiemsee auf, die der nominelle
Bistumssitz war, und wechselten im MA mehr-
fach ihrenWohnsitz. Im 13. Jh. residierten sie in
dem nach ihnen benannten Bischofshofen, im
14. Jh. diente zumindest zeitw. die Burg Fisch-
horn (östl. von Zell am See) als Res. Beide Herr-
schaften bildeten Hofmarken mit einem ge-
schlossenen, genau vermessenen und markier-
ten Niedergerichtsbezirk. Ab 1305 erfolgte der
Bau des Chiemseehofes in der Stadt S., der den
Wohnsitz für die Tätigkeit als Weihbf.e bildete.
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Ebf. Friedrich IV. von S. inkorporierte 1446 die
Pfarre St. Johann im Leukental (heute St. Johann
in Tirol) der bfl. Mensa, um dem Bf. von C., der
bis dahin keine Res. in seinem Bm. hatte, einen
Wohnsitz zu bieten. St. Johannwurde aber nicht
feste Res. sondern nur »Pastoralresidenz« der
Bf.e, von der aus sie ihre geistl. Funktionen
wahrnahmen, Kathedrale blieb die Klosterkir-
che auf der Herreninsel. Bis ins 16. Jh. residier-
ten die Bf.e weiterhin auch in Bischofshofen,
Fischhorn und gelegentl. in Herrenchiemsee,
erst 1558 und 1589 verpflichteten sie sich zur
dauernden Res. in S.; ohne Erlaubnis des Ebf.s
sollten sie sich nicht aus der Stadt entfernen.
1595 und 1596 wurde der Bf. von C. vom Ebf. in
seine eigentl. Res. nach S. zurückgerufen.

Der Mangel einer festen Res. bis ins 16. Jh.
und die starke Inanspruchnahme der Bf.e von C.
als Weihbf.e verhinderten die Ausbildung eines
eigenen Fürstenhofes, zu der es auch ab dem 16.
Jh. nur in Ansätzen kam. Hofordnungen der
Bf.e sind nicht überliefert. Obwohl die Bf.e kei-
ne Rfs.en waren und deshalb auch keine Reichs-
steuern bezahlten, wurden sie zeitw. in der
Reichsmatrikel geführt. Die S.er Bf.e gebrauch-
ten ab 1664 den Fürstentitel für die Bf.e von C.
Die Bf.e leisteten ihrerseits dem Ebf. den Vasal-
leneid. Als landsässige Prälaten nahmen die
Bf.e, die nach dem Ebf. die größten Grundher-
ren im Lande waren, bei den Landtagen den er-
sten Platz auf der S.er Prälatenbank ein.

Q. Regesten der Erzbischöfe und des Domkapitels

von Salzburg, 1–3, 1928–34. – Salzburger Urkundenbuch,

1–4, 1910–33.

L. Moÿ, Johannes Graf von: Das Bistum Chiemsee,

in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landes-

kunde 122 (1982) S. 1–50. – Naimer 1990. – Wallner

1967 [mit Quellenanhang].

Seckau, Bf.e von
I. S.er »Eigenbistum« in der Steiermark, zur

Gänze innerhalb der Erzdiöz. S. gelegen, nicht
reichsunmittelbar.

Der Edle Adalram von Waldegg gründete
1140 ein Augustiner Chorherrenstift in St. Mar-
ein bei Knittelfeld (im Murtal in der Oberstei-
ermark), das 1482 auf die abgeschiedene Hoch-
ebene nach Se. verlegt wurde. Es bildete rasch
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einen kulturellen Mittelpunkt durch seine lei-
stungsfähige Schreib- und Malschule und seine
Bauhütte. Um 1150 entstand auch ein Chorfrau-
enstift, das bis 1448 bestand und bis zu 50 Chor-
frauen zählte. Bereits der steir. Mgf. Otakar IV.
erwog 1173 Pläne zur Gründung eines steir.
»Landesbistums«, die nach 1186 die Babenber-
ger als Nachfolger der Otakare übernahmen.
Ebf. Eberhard II. von S. kam diesen Absichten
durch die Gründung des dritten S.er Eigenbm.s
in Se. 1218 zuvor. Er wählte bewußt jenen Zeit-
punkt, zu dem sich der steir. Landesfs., der Ba-
benberger Leopold VI., der auch Vogt des Chor-
herrenstiftes Se. war, auf dem Kreuzzug befand.
Hzg.in Theodora, die Gattin Leopolds VI., legte
bei Papst Honorius III. vergebl. Protest gegen
das Vorgehen des S.er Ebf.s ein.

So wie in Chiemsee und Lavant wurde auch
in Se. das Augustiner-Chorherrenstift gleichzei-
tig zum Domkapitel, sein Propst zum Dom-
propst und die 1164 geweihte Stiftskirche zur
Kathedrale des neuen Bm.s. Die Vogtei über-
nahm der steir. Hzg., der bereits Vogt des Chor-
herrenstiftes war. Das Diözesangebiet umfaßte
13 Pfarren samt Filialkirchen in der Ober-, Mit-
tel- und Weststeiermark, die der Bf. aber nicht
verleihen konnte, da sich der Ebf. von S. die Pa-
tronatsrechte und den bfl. Zehent vorbehalten
hatte. In der Praxis fungierte der Bf. von Se. als
Vertreter des Ebf.s in der Steiermark bis an die
Drau im S und nahm dort die Aufgaben eines
Weihbf.s wahr. Ähnl. wie der Bf. von Chiemsee
residierte er kaum im abgelegenen Se. sondern
hauptsächl. auf der ebfl. Burg Leibnitz in der
Mittelsteiermark. In Verbindung mit der Bi-
stumsgründungwurdeinLeibnitzeindrittesS.er
Vizedomamt (neben S. und Friesach) eingerich-
tet, das für die Verwaltung der großen ebfl.
Herrschaften in der Mittel- und Untersteier-
mark zuständig war. Die Bf.e von Se. führten
zwar seit 1452 ehrenhalber den Titel von Rfs.en,
nahmen aber als landsässige Prälaten den er-
sten Rang auf der steir. Prälatenbank ein.

Trotz der geringen Ausstattung des Bm.s
und der fehlenden Jurisdiktionsbefugnisse
spielten einige Bf.e von Se. eine bedeutende po-
lit. Rolle. Ulrich I. (1244–68) wurde zum Ebf.
von S. gewählt (1256–65), konnte sich dort aber
nicht durchsetzen. Wernhard von Marsbach

(1268–83) war Lehrer des kanon. Rechts in Pa-
dua und einer der engsten Vertrauten Kg. Pře-
mysl Otakars II. von Böhmen. Bf. Rudmar von
Hader (1337–35) konnte das verschuldete Bm.
sanieren und die bfl. Burgen in Leibnitz und
Wasserberg ausgestalten. Nachdem im »Unga-
rischen Krieg« zw. Ks. † Friedrich III. und dem
mit dem S.er Ebf. Bernhard von Rohr verbün-
deten Kg. Matthias Corvinus von Ungarn 1479–
90 der Großteil der bfl. Güter zunächst von un-
gar. Truppen besetzt und dann von Kg † . Ma-
ximilian I. erobert worden war, mußte sie der
streitbare Bf. Matthias Scheit (1481–1502) unter
großenOpfern zurücklösen. Bf. Martin Brenner
(1585–1615), der einer bürgerl. Familie in
Schwaben entstammte, erhielt als bedeutend-
ster Vertreter der Gegenreformation den Beina-
men »Ketzerhammer«. Er und seine Nachfolger
amtierten als Generalvikare der S.er Ebf.e für
die gesamte Steiermark. Die von den † Habs-
burgern geplante Errichtung eines Bm.s in †
Graz konnten Brenner und der S.er Ebf. Wolf
Dietrich von Raitenau verhindern. Im 17. und
18. Jh. avancierten etl. Bf.e von Se. zu Ebf.en von
S. und zu Bf.en von † Passau, † Brixen und
Chiemsee.

Im Verlauf der Reformen Josefs II. wurde zu-
nächst das Domstift Se. 1782 aufgehoben, wo-
mit die Diöz. ihre Kathedrale und ihr Domka-
pitel verlor. In die Gebäude des Chorherrenstif-
tes zogen nach einem Jh. des Verfalls 1883 Be-
uroner Benediktiner aus dem Prager Emauskl.
ein. Als neue Kathedrale wurde dem Bf. von Se.
die ehemalige Universitäts- und Jesuitenkirche
zum hl. Ägidius in†Graz zugewiesen und 1786
ein neues Domkapitel mit einem Dompropst
und sieben Domherren installiert. Die neue Di-
öz. umfaßte die Mittelsteiermark mit dem Gra-
zer und dem Marburger Kreis sowie dem Flori-
aner Distrikt. Die Obersteiermark kam an das
neu errichtete Bm. Leoben, die Untersteiermark
an das Bm. Lavant. Die von Ks. Josef II. bereits
verfügte Erhebung des Se.er Fbf.s Josef Adam
Gf. Arco (1780–1802) zum Metropoliten von In-
nerösterreich (als Nachfolger des Ebm.s Görz),
dem die Suffraganbm.er Laibach, Lavant, Gurk,
Se. und Leoben unterstehen sollten, scheiterte
am Widerstand des S.er Ebfs. Hieronymus Gf.
Colloredo. Das Bm. Leoben wurde nach dem
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Tod des ersten Bf.s Alexander Gf. Engl (1783–
1800) nicht mehr besetzt, die Verwaltung 1808
dem Bf. von Se. übertragen und die Diöz. Le-
oben 1857/59 dem Bm. Se. einverleibt.

Als letzter Fbf. wurde Leopold Schuster
(1893–1927) vom S.er Ebf. eingesetzt, sein
Nachfolger Ferdinand Stanislaus Pawlikowski
(1927–53) wurde bereits vom Papst ernannt.
Durch die polit. Veränderungen nach dem Er-
sten Weltkrieg umfaßt die Diöz. Graz-Se. das
gesamte österr. Bundesland Steiermark. Der
Name wurde 1963 offiziell in »Graz-Seckau« ge-
ändert, die Grenze zum Bm. Marburg/Maribor
erst 1964 fixiert.

II. Der Mangel einer ständigen Bischofsres.
bis ins späte 18. Jh. ist der Grund dafür, daß
keine Hofordnungen der Bf.e von Se. überliefert
sind und auch vom Leben am Se.er Fürstenhof
nur wenig bekannt ist. Seit der Gründung 1218
war das abgelegene Se. in der Obersteiermark
der nominelle Sitz des Bm.s. Dort befanden sich
zwar die Kathedrale und das Domkapitel, eine
bfl. Res. gab es aber nicht. Auch die mehrfach
erweiterten und in der Barockzeit prächtig aus-
gestalteten Stiftsgebäude sahen keinen bes.
Wohntrakt für den Ebf. vor. Bf. Martin Brenner
bestimmte die ursprgl. zum Chorfrauenstift ge-
hörige roman. St. Margarethen-Kapelle, die im
14. Jh. gotisiert und dann als Barbarakapelle be-
zeichnet wurde, 1595 zur Bischofskapelle und
zur Grabstätte der Bf.e von Se.

Zur Bischofsres. wurde schon bei der Bi-
stumsgründung ein Teil der ebfl. Burg Leibnitz
bestimmt, wo Ebf. Eberhard II. den »alten
Turm«mit einem Teil der Burg an das Bm. über-
gab. Dieser Sitz lag zwar außerhalb der Diöz.,
aber nur in geringer Entfernung und relativ zen-
tral in der Mittelsteiermark, die als Wirkungs-
gebiet der Bf.e vorgesehen war. Nach den Bf.en
erhielt zunächst der ihnen übertragene Teil und
nach 1595, als Ebf. Wolf Dietrich von Raitenau
die Burg an das Bm. schenkte, die gesamte An-
lage den Namen Seggau. Bis zur Verlegung des
Bischofssitzes nach † Graz 1786 ist Leibnitz-
Seggau, das großzügig ausgestaltet wurde, als
Hauptres. der Bf.e anzusprechen.

Neben dem Se.er Hof im Kaiviertel der Stadt
S. spielte der Bischofshof in † Graz schon seit
dem 13. Jh. eine wichtige Rolle. Otakar, der letz-
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te Sproß der Bgf.en von † Graz aus dem Ge-
schlecht der Udalrichinger, schenkte 1254 sein
Haus und das angrenzende Geidorf dem Bm.
Bf. Wernhard kaufte 1274 dazu ein weiteres
Haus von einem Grazer Kaufmann, das in den
folgenden Ausbau zumBischofshof einbezogen
wurde. 1287 wurde dessen Kapelle zu Ehren Jo-
hannes des Täufers geweiht. Fresken aus dieser
Bauzeit, die durch einen Bombentreffer 1944
freigelegt wurden, sind die ältestenMalereien in
† Graz. Für den im frühen 14. Jh. erweiterten
Bischofshof begegnet 1327 erstmals die Be-
zeichnung curia episcopalis. Bei einem weiteren
Umbau Mitte des 15. Jh.s wurde die Tafelstube
zur Kapelle umgestaltet. Vor der Verlegung des
Bischofssitzes nach†Graz ließ Fbf. Josef Adam
Gf. Arco durch den Grazer Baumeister Joseph
Stengg 1781/82 einen Erweiterungsbau errich-
ten, dessen klassizist. Portal bis zur Zerstörung
1944 das ebfl. Wappen zeigte, das Arco anläßl.
der ihm zugesicherten Erhebung zum Metro-
politen anbringen ließ. 1955 wurde das Bi-
schofspalais am Bischofsplatz 4 um ein drittes
Stockwerk erhöht.

Als Sommersitz diente den Bf.en die Burg
Wasserberg bei Knittelfeld am Zusammenfluß
von Ingering und Gaal, die Bf. Wernhard um
1275 auf Dotationsgut des Bm.s errichten ließ.
Nach den Inhabern wurde sie auch als »Seckau-
burg« (Seccoburch 1261 und 1277) bezeichnet. Die
Burg, auf der die Bf.e wiederholt urkundeten,
wurde von Se.er Ministerialen als Bgf.en ver-
waltet und im 15. Jh. zum Schloß umgebaut.
Nach der Besetzung durch die Ungarn 1482 und
der Rückgewinnung war sie 1555–90 verpach-
tet. Bf. Martin Brenner, der die Burg ausgestal-
ten ließ, lehnte den ihm von Ebf. Wolf Dietrich
von S. angebotenen Tausch gegen die Burg
Leibnitz ab, da ihm Wasserberg viel wertvoller
erschien. Im 17. Jh. diente Wasserberg, das als
Lustschloß ohne Wehrcharakter beschrieben
wird, den Bf.en als Sommersitz und Jagd-
schloß. Nach großzügigen Renovierungsarbei-
ten 1691–1725 und 1739–44 wurden Burg und
Herrschaft Wasserberg 1844 an den Sensenge-
werken Max Seßler verkauft. Heute gehört das
Schloß der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz in
Niederösterreich.
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Lavant, Bf.e von (ab 1858/59
Marburg/Maribor)

I. S.er »Eigenbistum« in Unterkärnten, zur
Gänze innerhalb der Erzdiöz. S. gelegen, nicht
reichsunmittelbar.

Als die Auseinandersetzungen mit den Bf.en
von Gurk ihren Höhepunkt erreichten, errich-
tete Ebf. Eberhard II. im abgelegenen Ort St.
Andrä im Unterkärntner Lavanttal 1225 ein Au-
gustiner Chorherrenstift, das als erster Schritt
zur Bistumsgründung gedacht war. Die Grün-
dung des vierten S.er Eigenbm.s L. mit Sitz in
St. Andrä war 1228 abgeschlossen. Der Bf. von
L., der so wie die anderen Eigenbf.e vom S.er
Ebf. ausgewählt, eingesetzt, geweiht und mit
den Regalien belehnt wurde, mußte in Gegen-
wart des S.er Domkapitels dem Ebf. huldigen
und ihm den Treueid leisten. Der Bf. von Gurk
erhielt damit einen Konkurrenten in der Nach-

barschaft, der in relativ geringer Entfernung von
ihm residierte. Wg. seiner bescheidenen Aus-
stattung und seiner abseitigen Lage wurde L.
verächtl. als »Winkelbistum« oder »Zwetsch-
genbistum« bezeichnet. Es nahm unter den vier
S.er Eigenbm.ern eindeutig den letzten Rang
ein. Die Augustiner Chorherren des Stiftes, die
zugl. das L.er Domkaptitel bildeten, besaßen
ledigl. das Recht, selbst den Propst zu wählen,
allerdings nur aus den Mitgliedern des S.er
Domkapitels. Das anfangs nur mit vier Chor-
herren besetzte Stift wurde 1234 besser ausge-
stattet. Ihm gehörten seit damals acht Priester,
zwei Diakone, zwei Subdiakone und zwei Ako-
lythen an.

Der erste Bf. von L., Ulrich (1228–57) war
vorher Pfarrer von Haus im Ennstal und Kaplan
des Ebf.s. Ihm folgten eine Reihe von Ordens-
leuten aus dem benediktin. Mönchtum, die
teilw. auf andere größere Bm.er transferiert
wurden. Bf. von Konrad von L. wurde 1291 Ebf.
von S. Die Grenzen der bescheidenen Diöz. L.
wurden erst relativ spät (1244) festgelegt. Zum
Sprengel gehörten nur sieben Pfarren in Kärn-
ten und der Steiermark. Am Umfang änderte
sich bis zur Diözesanregulierung unter Josef II.
(1786) nichts. Der Bf. von L. fungierte aber auch
als Generalvikar des S.er Ebf.s für die nahege-
legenen Pfarren Unterkärntens. Das Archidia-
konat blieb im Bm. L. – so wie in Chiemseee –
dem Dompropst von St. Andrä vorbehalten.

Seit 1318 wurde auch für die Bf.e von L. ge-
legentl. der Fürstentitel verwendet und von Ks.
† Friedrich III. 1457 reichsrechtl. zuerkannt,
obwohl sie keine Rfs.en waren. Im 14. und 15.
Jh. nahmen die Bf.e von L. häufig das Amt des
Vizedoms von Friesach wahr. An der Wende
vom 16. zum 17. Jh. zählte der aus Preußen
stammende Bf. Georg Stobäus von Palmberg
(1584–1618) zu den wichtigsten Vertretern der
Gegenreformation in † Österreich. Einige Bf.e
von L. avancierten damals zu Ebf.en von S.,
Bf.en von † Passau, Seckau oder Chiemsee. Die
Bf.e verwalteten in dieser Zeit das S.er Archidi-
akonat für Ober- und Unterkärnten. Durch die
josefin. Diözesanreform 1786 wurde Gurk zum
eigentl. »Landesbistum« für Kärnten, während
der Bf. von L. nur für das Lavanttal und den Völ-
kermarker Distrikt zuständig blieb. Das west-
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steir. Diözesangebiet wurde 1789 an das Bm.
Seckau abgetreten, dafür erhielt L. jene Gebiete
in der südl. Steiermark, die bis dahin zum Ebm.
Görz und zum Bm. Laibach gehört hatten.

Mit dem Tod des letzten Chorherren zu St.
Andrä 1798 hatte das regulierte Domkapitel ein
Ende gefunden. Erst 1825 gelang mit Bewilli-
gung Ks. Franz‹ I. die Errichtung eines neuen
Domkapitels, das aus einem Dompropst und
drei Domherren bestand. Mit der Diözesanre-
gulierung 1857/1859 fielen alle Kärntner Pfarren
der Diöz. L. an die Diöz. Klagenfurt; als Ersatz
erhielt L. die Seckauer Dekanate südl. der Mur
in der Untersteiermark, dem heutigen Slowe-
nien. In Verbindung damit stand die Verlegung
des Bischofssitzes von St. Andrä nach Marburg
an der Drau (heute Maribor in Slowenien) unter
Bf. Martin Slomšek (1846–62), der am 4. Juli
1858 in der Kathedrale zuMarburg inthronisiert
wurde.

Durch die Neuordnung nach dem Ersten
Weltkrieg fiel das gesamte Diözesangebiet der
Diöz. L./Maribor an das Kgr. der Serben, Kro-
aten und Slowenen (SHS-Staat), das Bm. Mari-
bor wurde zu einem Suffraganbm. des Ebm.s
Laibach. Die endgültige Festlegung der Diözes-
angrenzen erfolgte erst 1964, als die bis dahin
von Marburg/Maribor administrierten Pfarren
der Diöz.n Graz-Seckau, Klagenfurt-Gurk und
Steinamanger-Szombathély endgültig dem Bm.
Maribor zugeteilt wurden.

II. Die Bf.e von L. unterhielten an ihrem Bi-
schofssitz St. Andrä nur eine bescheidene Res.,
die durch die geringe Ausstattung des Bm.s aber
auch durch die häufige Abwesenheit der Bf.e im
Dienst des S.er Ebf.s oder der †Habsburger be-
dingt war. Hofordnungen der Bf.e sind nicht
bekannt, auch zum höf. Leben in St. Andrä bzw.
auf Burg Lavant in Friesach finden sich nur we-
nige Hinweise. Die ersten Bf.e treten fast durch-
wegs im Gefolge der S.er Ebf.e auf. Bf. Konrad
überließ nach seiner Wahl zum Ebf. von S. sei-
nem Nachfolger Heinrich 1291/93 neben zu-
sätzl. Einkünften auch einen Teil des Petersber-
ges in Friesach als Res. 1293 wird erstmals die
Burg L. urkundl. gen. Sie bildete ursprgl. einen
Teil der großen Burganlage auf dem Petersberg,
der für den Bedarf der L.er Bf.e abgetrennt und
ausgestaltet wurde. Sie bestand aus einer Vor-

salzburg

burg mit Speicherbau und einer Hauptburg mit
Küche, repräsentativen Wohntrakten an drei
Seiten und einem Turm, der in die Stadtmauer
einbezogen war. Die ursprgl. frei stehende Ka-
pelle wurde im 14. Jh. in den Neubau des West-
trakts eingebunden. Die bfl. Wohnräume befan-
den sich im Nordtrakt, der im 14. Jh. neu ge-
staltet und mit einer aufwendigen Hoffassade
ausgestattet wurde.

Im 14. Jh. bildete die Burg L. die Hauptres.
der Bf.e, die teils als Generalvikare der S.er
Ebf.e, teils als Vizedome von Friesach fungier-
ten und sich fast ständig in der Stadt aufhielten.
Im 15. und 16. Jh. wurden die Aufenthalte der
L.er Bf.e in Friesach zwar seltener, aber noch
1561 wurde die Burg L. unter Bf. Martin Her-
kules Rettinger als zweite Res. baul. umgestal-
tet. Im 16. und 17. Jh. stand die Burg unter der
Verwaltung von Pflegern, an die sie teilw. ver-
pachtet war. Nach dem Brand der Stadt Friesach
1673 wurde Burg L. nicht mehr hergestellt und
verfiel, obwohl die Bf.e vom frühen 18. Jh. bis
zur Säkularisation 1803 S.er Vizedome in Frie-
sach waren. Für diese Aufgabe stand ihnen in
Friesach die Propstei St. Mauriz und Magdalena
zur Verfügung, die ihnen 1780 formell verliehen
wurde.
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AUGSBURG, BF.E VON

I. Die Bf.e regierten in einem Territorium,
demHochstift A., dessenHauptres.en Dillingen
an der Donau und A. und dessen Nebenresiden-
zen Marktoberdorf und Füssen waren. Gemäß
ihrer Stellung in den Reichsorganen nach den
Reichsreformen des 15./16. Jh.s votierten die
Bf.e an zehnter Position im Geistlichen Reichs-
fürstenkollegium des Reichstags und an zweiter
Position auf der Geistlichen Bank des Schwäbi-
schen Reichskreises. Hochstift. Besitz erstreck-
te sich auf die Diöz.n A., † Brixen, † Trient
(letztere für den A.er Splitterbesitz an der Süd-
tiroler Etsch). Die zugehörige Kirchenprovinz
war † Mainz, zu der A. seit 829 gehörte. Von
den 52 Bf.en dieses Reichsbm.s haben sich
nicht wenige um Kirche und Reich verdient ge-
macht, im MA u. a. der hl. Ulrich (923–973) als
erster Bistumspatron, Embrico (1063–77), Gf.
Hartmann von Dillingen (1228–86), der als letz-
ter Sproß seines Geschlechts den väterl. Besitz
um Dillingen der A.er Kirche übereignete,
Friedrich Spät von Faimingen (1309–31), Kard.
Peter von Schaumberg (1424–69) und Heinrich
von Lichtenau (1505–17). Die Bf.e residierten
seit dem 15. Jh. in Dillingen, wo sie 1469–1610
auch mehrere Bischofssynoden abhielten. Zu
Beginn der Neuzeit gab es über 1050 Pfarreien
und 750 Benefizien, aufgeteilt auf das A.er Ar-
chidiakonat und 39 Landkapitel, sowie 61 Män-
ner und 37 Frauenkl. Im zugehörigen Hochstift
dominierten dagegen Vogt- und Pflegämter bei
der Aufteilung der Verwaltungszonen.

II. Die Bedeutung der ma. Hofhaltung für
die Genese des Hochstifts ist – im Gegensatz
zur Frühneuzeit – noch weitgehend uner-
forscht. Doch erlauben Abgabeverweise an den
Hof aus der ersten gesamthochstift. Besitzauf-
zeichnung, dem Urbar von 1316, Rückschlüsse
auf die Zentralität der bfl. Res. bereits zu Beginn
des 14. Jh.s. So hatte z.B. die Dorfschmiede des
kleinen VogtamtsWehringen in der Straßvogtei
südl. von A. die jährliche Verpflichtung, alle
Schlösser in der A.er Bischofspfalz zu installie-
ren und zu warten. Auch nimmt das Hofgericht
innerhalb der bfl. Rechtsprechung eine wichti-
ge Rolle ein; unter Bf. Burkhard von Ellerbach
(1373–1404) tagte und urteilte es am 28. Juli

1375 zu Dillingen im Haus des Kaplans Hansen
unter dem Vorsitz Konrads von Knöringen. Das
Urteil in demGüterstreit ist die älteste bekannte
Hofgerichtsurk., und mit ihr beginnt eine seri-
elle Quellengattung. Hinweise auf eine hierar-
chisierte Hofdienerschaft unter Leitung eines
Hofmeisters liegen seit dem frühen 15. Jh. vor
und verdichten sich unter dem Episkopat Peter
von Schaumbergs (1424–69). Doch einen Über-
blick zum A.er und Dillinger Hofstaatsleben
verschaffen erst die Dienerbücher, die als »Re-
gister des abgestorbenen hofgesinds zu Dillin-
gen« seit 1502 vorliegen. Danach gab es seit
dem Beginn des 16. Jh.s eine dichte Infrastruk-
tur an Hofdienern unter Apothekern, Barbieren,
Bereitern, Bütteln, Fischern, Gärtnern, Jägern,
Junkern, Kastnern, Kellerern, Köchen, Kondi-
toren, Metzgern, Musikern, Räten, Sekretären,
Schlossern, Schmieden, Schneidern Türmern,
Torwarten, Wächtern und Zahlmeistern. Der
Ausbau des Hofes und seiner Res.en mußte
Hand in Hand mit Reformen territorialer Aus-
richtung gehen.

Vor allem im SpätMA bemühten sich die
Fbf.e, ihr Territorium zu vergrößern, abzurun-
den, administrativ zu organisieren, kurz: zu ei-
nem Territorialstaat umzugestalten. Diese Ab-
sicht lassen bereits die überlieferten Urbare des
Hochstifts von 1316, 1366 und 1427/31 erken-
nen. Allmählich kristallisierten sich in dieser
Zeit Administrationsbezirke mit einer geord-
neten Verwaltung und Rechtspflege heraus. Um
1316 erscheint der hochstift. Grundbesitz unge-
fähr in folgende Verwaltungseinheiten geglie-
dert: Füssen, Oberdorf, Rettenberg-Sonthofen,
Buchloe, Schwabmünchen-Bobingen, A., Has-
berg-Pfaffenhausen, Schönegg, Zusmarshau-
sen-Münsterhausen, Seifriedsberg, Westen-
dorf, Dillingen, Offingen (Ries); außerhalb Ost-
schwabens lag Besitz in Kissing-Mergenthau,
Sundergau (um den Staffelsee) sowie in Nord-
und Südtirol. Ledigl. den Verwaltungsbezirk
Füssen verzeichnete ein Urbar von 1398, das der
Füssener Propst verfaßt hatte. Das zu Beginn
der Regierung des Fbf.s von Schaumberg ange-
legte älteste Lehenbuch des Hochstifts zeigt,
daß dieses im 15. Jh., abgesehen vom Landkr.
Lindau, in jedem der heutigen Landkreise von
Bayerisch-Schwaben und darüber hinaus in
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Oberbayern, Mittelfranken, Württemberg, Tirol
und in der Schweiz über Lehensträger verfügte,
wobei die Schwerpunkte in den Gebieten der
Altlandkreise A., Dillingen, Donauwörth, Füs-
sen, Günzburg, Illertissen, Kaufbeuren, Krum-
bach, Martkoberdorf, Mindelheim, Schwab-
münchen, Sonthofen,Wertingen und Schongau
lagen. Aufschlußreich für die Verfassung eines
hochstift. Amtes, über die Wahrnehmung der
landesherrl. Rechte, über die grundherrl. Or-
ganisation und den Verwaltungsorganismus in
einem der Amtsbezirke um dieMitte des 16. Jh.s
ist eine Statistik des Vogtes Peter Gaisberg für
das Amt Oberdorf. Die Verhältnisse in diesem
im Ostallgäu gelegenen Verwaltungsbezirk
können als typ. auch für andere hochstift. Äm-
ter in jener Zeit angesehen werden. Demnach
ernährten diese weitgehend ihre Inhaber, deren
Einkommen größtenteils in Nutzungsrechten
bestanden. Hauptpflichten der Vorstände in den
Mittelbehörden bildeten die Einziehung der
Geld- und Naturalabgaben sowie die Rech-
nungsführung darüber, die Überwachung der
Rechtsprechung bei den Untergerichten und die
Strafgerichtsbarkeit, die seit dem ausgehenden
MA das Hofgericht, eine zentrale oberste In-
stanz mit ständigen beamteten Richtern und fe-
stem Sitz überwachte. In den letzten Jahrhun-
derten seines Bestehens wuchs das Hochstift
nicht mehr nennenswert, dafür verstärkten die
Fbf.e und die hochstift. Beamtenschaft ihre An-
strengungen um den inneren Ausbau des Ter-
ritorialstaates. Dies war vor allem auch die Hof-
haltung.

Die Ausformung des hochstift. Hoflebens zu
Dillingen – mit erhebl. Einschränkungen gilt
dies auch für die Res.en »auf Zeit« in A., Ober-
dorf oder Füssen – zeigt, daß eine geistl. Res.
grundsätzl. unter dieselben Bewertungsraster
fallen konnte, wie sie sich auch für Standorte
weltl. Territorialfs.en entwickelt hatten. Die
Entfaltung höf. Geselligkeit, hochstift. Rang-
und Zeremonienordnungen oder die Konzen-
tration eines qualitativ hochwertigen mus.-kul-
turellen Angebots standen vielmehr in Relation
zur territorialen Größe, zur Verfügbarkeit fi-
nanzieller Ressourcen und zu den persönl. Prä-
missen des Landesfs.en und der höf. Elite. Eine
Sonderform der Residenzenbildung erlebten

augsburg

die dt. Hochstifte trotzdemmit dem Auszug der
Bf.e und ihres Hofstaates aus den Domstädten
während des 15./ 16. Jh.s.

Im Falle des A.er Hochstifts führte die Ver-
lagerung der Zentralämter und der Hauptres.
nach Dillingen, die als ein längerfristiger Pro-
zeß zu sehen ist, der spätestens bis zum Jahr
1537 seinen Abschluß gefunden hatte, zu einer
strukturellen Verschlechterung der hochstift.
Position in der Reichsstadt. Die zur Nebenres.
degradierte alte Pfalz litt unter einer sichtbaren
baul. Vernachlässigung und Kleinräumigkeit
mit entspr. negativen Implikationen bei Hof-
empfängen, kirchl. und weltl. Festanlässen und
anderen Gelegenheiten, die die Anwesenheit
des Bf.s in der Domstadt erforderten. Die äu-
ßereWirkung der Gebäude, die sich umdie Aula
Mariana (Fronhof) gruppierten, blieb gering.
Der in A. verbliebene Teil des Hofstabs und der
Fürstendiener befand sich in einer defensiven
Situation gegenüber den Steuer- und Rechts-
gremien der Reichsstadt. Der Streit um Ungeld-
privilegien, Zölle und Asyl, die Verquickung
geistl. und weltl. Gerichtsbarkeit oder die Fol-
gen der zeremoniellen Asymmetrie zwischen
Stadt und Stift banden ein erhebliches Maß an
Energie in einer für das Hochstift nicht immer
nutzbringenden Weise.

Um so bemerkenswerter sind die kulturellen
Leistungen des Hochstifts A. Kard. Peter von
Schaumberg öffnete als einer der ersten Fs.en
des Reiches seine Res. und sein Herrschaftsge-
biet für humanist. Reformen, denen sich auch
seine Nachfolger und exponierte Vertreter des
A.er Domkapitels wie Bernhard Adelmann von
Adelmannsfelden verpflichtet fühlten. In der
Renaissance- und Barockzeit machte das Dom-
kapitel die A.er Kathedralkirche zu einer der be-
deutendsten Pflegestätten der geistl. Musik im
süddt. Raum. Im 18. Jh. ließen die Fbf.e in Dil-
lingen, der Hauptstadt des Hochstiftes, ein neu-
es Regierungsgebäude erstellen und ihre dorti-
ge Res., das Schloß erweitern und neu einrich-
ten. Innerhalb des hochstift.Territoriums er-
richteten die hoch- und domstift. Baumeister
zudem zahlr. stattliche Landkirchen. Aber auch
alle der dem Hochstift inkorporierten Kl. und
Stifte bekundeten durch den Bau ansehnlicher
Stiftsgebäude und Kirchen, die zumeist bis in
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die Gegenwart die Erinnerung an sie wachhal-
ten, ihren Willen zu einer, wenn auch noch so
bescheidenen, eigenständigen Gestaltung ihrer
Geschicke.

† C.3. Augsburg † C.3. Dillingen † C.3. Füssen

† C.3. Marktoberdorf

Q. Quellennachweise über die Residenzenart.
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Wolfgang Wüst

BAMBERG, BF.E VON

I. Das Hochstift wurde in der Neuzeit im
Hinblick auf die Gründung und Ausstattung des
Bm.s durch Ks. Heinrich II. und die anhaltende
Nähe der Fürstbfe. zum Reichsoberhaupt als
Kaiserliches Hochstift bezeichnet. Ihren Ausdruck
fand diese Verbindung bereits durch die Über-
nahme des schwarzen Löwen in Gold des Ge-
schlechtswappens der † Staufer in das in der
ersten Hälfte des 13. Jh.s entstehende Wappen
des Hochstifts B.; in der Folgezeit wurde dieses
durch die Reichskrone in bes. Weise überhöht.
Kirchl. nahm das Bm. B. von Anfang an eine
Sonderstellung in der Reichskirche ein: Die im
päpstl. Gründungsprivileg von 1007 angespro-
chene Unterstellung unter den Ebf. von†Mainz
und unter Rom wurde in der Folgezeit schrittw.
(1020 Erteilung des röm. Schutzes; 1053 Verlei-
hung des Palliums an die B.er Bf.e; seit 1106
Weihe des B.er Bf.s durch den Papst) in die 1245
anläßl. der päpstl. Anerkennung des Elekten
Heinrich I. von Bilversheim (1242–57) festge-
schriebene Exemtion der B.er Kirche umgewan-
delt (que immediate ad apostolicam sedem spectat,
Ussermann 1801, S. 155; Guttenberg
1937, S. 41). Auch danach wurden die B.er Bf.e
noch bis zum Ende des 13. Jh.s zu den Mainzer
Provinzialsynoden geladen; erst das Aussetzen
der Einladung zu Beginn des 14. Jh.s löste B.
auch in dieser Hinsicht aus dem Mainzer Me-
tropolitanverband. Die Erinnerung an den Be-
such Papst Benedikts VIII. in B. 1020, das Grab
des aus hochfreiem sächs. Geschlecht stam-
menden B.er Bf.s Suidger (1041–46), der als Cle-
mens II. auf den päpstl. Stuhl gelangt war
(1046–47), in der B.er Kathedrale, das einzige
Grab eines Papstes nördl. der Alpen überhaupt,
sowie die Ad-limina-Besuche der B.er Bf.e oder
deren Prokuratoren hielten die Verbindung mit
Rom in besonderer Weise aufrecht.

Im Fürstenrat des Reichstags war B. mit Vi-
rilstimme vertreten; der Fbf. nahmauf der geistl.
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Fürstenbank den sechsten Platz (nach dem
Hoch- und Deutschmeister und vor den übrigen
Bf.en) ein. Das Hochstift gehörte zum Fränki-
schen Reichskreis. B. hatte hier das Kreistags-
direktorium inne. Das Kreisausschreibamt wur-
de seit 1559 gemeinsam von B. und den
Mgfm.ern † Brandenburg-Ansbach und †
Brandenburg-Bayreuth geführt.

Um 1500 erstreckte sich die geistl. Gewalt
des B.er Bf.s über ein Gebiet, das nahezu dop-
pelt so groß war wie der weltl. Herrschaftsbe-
reich. Das Hochstift B. umfaßte neben dem zur
Erstausstattung zählenden Kerngebiet im
ehem. Radenzgau mit dessen ursprgl. Zentrum
Forchheim die im Hoch- und SpätMA v. a. auf
derGrundlage ererbter oder eingezogenerGft.s-
und Vogteirechte hinzugewonnenen bzw.
durch Ankauf erworbenen Herrschafts- und Be-
sitzkomplexe im heutigen Oberfranken sowie
die Exklaven im heutigen Unterfranken (Ober-
scheinfeld und Zeil), in der heutigen Oberpfalz
(Vilseck) und im Hzm. Kärnten (Villach und
Wolfsberg). Durch eine Reihe reichsunmittel-
barer ritterschaftl., jedoch der Lehenshoheit des
B.er Bf.s unterworfener Enklaven war das hoch-
stift. Territorium ein typ. territorium non clausum.
Die westl. B.s gelegenen Exklaven gehörten
kirchl. zur Diöz. † Würzburg, die Exklave Vils-
eck zur Diöz. † Regensburg, die Exklave in
Kärnten zur Erzdiöz. † Salzburg. Demgegen-
über erstreckte sich die geistl. Gewalt der B.er
Bf.e in größerem Umfang auf brandenburg-
bayreuth., nürnberg. und sächs. Gebiete.

Die Bf.e, die in älterer Zeit zumeist hoch-
freier Herkunft gewesen waren, entstammten in
späterer Zeit nahezu ausschließl. dem auch im
Domkapitel vertretenen Stiftsadel. Sie waren
Träger der Regalien (Münze, Zoll, Geleit, Juden-
schutz,Wildbann, Bergwerke).

Das Domkapitel, in dem führende fränk.
Adelsfamilien eine Schlüsselrolle einnahmen,
wirkte, v. a. auf der Grundlage der 1328 mit Bf.
Werntho Schenk von Reicheneck (1328) einset-
zenden Wahlkapitulationen der Bf.e, in wach-
sendem Umfang an der Regierung des Hoch-
stifts mit. Der Domdekan erhob zeitweilig weit-
reichende Jurisdiktionsansprüche über den Kle-
rus, wozu mit großer Wahrscheinlichkeit das
mit seiner Dignität verbundene Recht des Ar-
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chidiakons im Bezirk B. beitrug. Als Mitregent
über das Hochstift stand das Domkapitel au-
ßerhalb des landständ. Systems. Nach der Zim-
merischen Chronik galten die B.er Domherren
unter den dort aufgezählten aus Süddtl. insge-
samt als die verspieltesten.

II. Die Hofämter dürften in die Gründungs-
zeit des Bm.s zurückgereicht haben. Urkundl.
erscheinen sie erstmals in dem unter Bf. Gun-
ther (1057–65) um 1060 aufgezeichneten sog.
B.er Dienstmannenrecht (Justicia ministerialium
Babenbergensium, Monumenta Bambergensia,
1869, S. 50f.; Joetze 1915, S. 774f.), einer Ko-
difikation des damals bereits bestehenden
Rechts; danach wurden die Hofdienste von
Truchseß, Schenk, Kämmerer, Marschalk und
Jägermeister als Lehen an Ministerialen verge-
ben: Beneficium habentes a domino suo non constrin-
gatur nisi ad quinque ministeria, hoc est: ut aut da-
piferi sint aut pincernae aut cubicularii aut marescalchi
aut venatores (Monumenta Bambergensia, 1869,
S. 50f.; Joetze 1915, S. 774f). An die Stelle der
Bezeichnung cubicularius tritt seit Ausgang des
11. Jh.s die Bezeichnung camerarius. Der Jäger-
meister wird im 12. Jh. nicht mehr erwähnt.
Eine Zuordnung der Ämter zu bestimmten Mi-
nisterialenfamilien bestand zunächst nicht. Im
Lauf des 13./14. Jh.s wurden die Hofämter in der
Hand einzelner niederadliger Familien zu erbl.
Würden, so das Truchsessenamt in der Hand
der Familie von Pommersfelden, das Schenken-
amt zunächst in der Hand der Familie von Ro-
tenhan, dann der von Aufseß, das Erbkämmer-
eramt in der Hand der Familie von Schweins-
haupten und das Erbmarschalkamt in der Hand
der Familie von Kunstat. Seit dem 12. Jh. ent-
wickelte sich die Auffassung von den oberen
Hofämtern, die bereits Ks. Heinrich II. an be-
stimmte Rfs.en bzw. Kfs.en verliehen habe, so
das Obertruchsessenamt an die † Staufer, dann
an die † Wittelsbacher als Kfs.en † von der
Pfalz, das Oberkämmereramt an Kfs. Rudolf III.
von Sachsen, dann an die † Zollern als Kfs.en
von † Brandenburg, das Oberschenkenamt an
die Kg.e von† Böhmen und das Obermarschall-
amt an die † Askanier, dann an die † Wettiner
als Kfs.en von † Sachsen. Die Übernahme der
obersten Hofämter des B.er Stifts an die vier
weltl. Kfs.en bedeutete für B. eine deutl. Ran-
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gerhöhung; der Kfs. † von der Pfalz fungierte
nun als Obertruchseß, der Kfs. von † Sachsen
als Obermarschall, der Kfs. von † Brandenburg
als Oberkämmerer, der Kg. von † Böhmen als
Oberschenk. Die Kfs.en vergaben ihrerseits die
entspr. Unterämter als Afterlehen an die Nie-
deradelsfamilien. Als Vorsteher der bfl. Hofhal-
tung fungierte der 1498 erstmals belegte adlige
Hausvogt.

Neben den Hofämtern gewannen Mitglieder
der führenden Ministerialenfamilien in Einzel-
fällen auch Zugang in das ursprgl. nur Hoch-
freien zugängl. Domkapitel – so Heinrich von
Aisch 1142 – und in das Bischofsamt – so Kon-
rad von Ergersheim (1202–03). Generell trugen
die Ministerialen im bfl. Gefolge zum Ansehen
des Hofes und des Fs.en bei.

Die 1249 nach dem Erlöschen der Andechs-
Meranier vollzogene Übertragung des comitatus
et iudicium provinciali in diocesi nostra durch Bf.
Heinrich I. von Bilversheim (1242–57) an die
B.er Bischofskirche mit Ausleihverbot für ewige
Zeiten gilt als »Geburtstag des Staates der Bam-
berger Bischöfe« (Neukam 1949, S. 12); mit
ihm setzte der Ausbau der Verwaltungs- und
Gerichtsorganisation des Territoriums nach
Ämtern (officia) und Gerichtsbezirken (Zenten)
ein. Die aus der meran. Erbschaft stammende
Radenzgft. samt dem Grafschaftsgericht wurde
zwar dem bfl. Mensalgut einverleibt, doch war
das Gericht – nachdem die Bgf.en von † Nürn-
berg und Gf.en von Truhendingen ausgenom-
menwurden – territorial eingeschränkt. Das auf
den Westteil des Hochstifts beschränkte höch-
ste Gericht für die privilegierten Stände, das für
die Vier Rügen sowie Erb und Eigen zuständig
war, wurde schließl. als »Kaiserliches Landge-
richt Bamberg« an die alte Dingstätte am Rop-
pach bei Hallstadt – wohl jene des alten Im-
munitätsgerichts des ehem. Königsguts – ver-
legt. Erst im Lauf des 15. Jh.s konnten die B.er
Bf.e ihre Gerichtsbarkeit mit Hilfe des Landge-
richts über den Adel und dessen Hintersassen
ausweiten, anfängl. bei Verfahren über Lehen-
und Eigengüter, unter Ks. †Maximilian auch in
peinl. Fällen.

Die hochstift. Verwaltungsaufgaben wurden
ursprgl. durch einen Vicedominus wahrgenom-
men, der dem Domkapitel angehörte. Der Vi-

cedominus dieser Art tritt im 12. Jh. nicht mehr
auf. Spätestens seit 1334 oblag die Verwaltung
einem Hofmeister aus dem Stiftsadel. Dieser
saß dem Sal-, Lehen- oder Hofgericht vor und
war Zeuge bei feierl. Belehnungen und anderen
wichtigen Regierungsgeschäften. Bf. Georg III.
Schenk von Limpurg (1505–22) ließ 1507 bei Jo-
hann Pfeyl in B. die von seinem Hofmeister Jo-
hann von Schwarzenberg verfaßte und als Pein-
liche Halsgerichtsordnung des Hochstifts B. be-
kannte »Constitutio Criminalis Bambergensis«
drucken, die später als Vorlage für die Peinliche
Halsgerichtsordnung Ks. † Karls V. von 1532
diente.

Geschworene Räte werden erstmals Anfang
der dreißiger Jahre des 14. Jh.s faßbar. Seit Be-
ginn des 15. Jh.s tritt der Rat als ständige Ein-
richtung entgegen. Er setzte sich zunächst vor-
nehml. aus Domkanonikern und Mitgliedern
des Stiftsadels zusammen; seit Bf. Georg I. von
Schaumberg (1459–75) gehörten ihm auch bür-
gerl. Gelehrte an. In wachsendem Umfang
kommen zu Ausgang des MA Beamte der weltl.
und geistl. Verwaltung hinzu. 1424 ist der Pfar-
rer von St. Sebald in † Nürnberg unter den Rä-
ten, 1506 der Abt von Langheim. Zu den häufi-
gen Tätigkeitsfeldern der Räte gehörten die
Streitschlichtung sowie die Mitwirkung bei
Bündnissen und Verträgen.

ÜberUrk.n undAkten, Kanzlei-, Registratur-
und Archivwesen geben die in breitem Umfang
erhaltenen hochstift. und domkapitl. Archivbe-
stände sowie schriftl. Nachrichten in erschöp-
fender Weise Auskunft. Das Urkundenwesen
näherte sich in den ersten drei Jh.en nach der
Bistumsgründung schrittweise der Kanzleimä-
ßigkeit an. Als ältester Aufbewahrungsort von
Urk.n diente bereits zur Zeit Bf. Eberhards II.
(1146–70) das sacrarium des Doms. Die in der
Folgezeit anfallenden Urk.n für Bf. und Dom-
kapitel gelangten mit dem Machtzuwachs des
letzteren im Lauf des 14. Jh.s in die Verfügungs-
gewalt des Kapitels, in der sie bis zum Ende des
Alten Reiches verblieben. Im 14. Jh. richteten
die Bf.e eine eigene, nur ihnen unterstehende
Registratur und in dessen Folge ein eigenes bfl.
Archiv ein. Arbeitsweise und Kompetenzen der
Bischofskanzlei sind seit Beginn des 14. Jh.s nä-
her faßbar. Unter den Bf.en Johannes von
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Schlackenwerth (1322–23) und Heinrich II. von
Sternberg (1324–28) entstand in den Jahren
1323–28 das älteste Urbar des Hochstifts (Urbar
A, s. u. die Hinweise in Q.). Nach dem zweiten,
unter Bf. Friedrich I. von Hohenlohe (1344–52)
aufgezeichneten Hochstiftsurbar von 1348 (Ur-
bar B, s. u. die Hinweise in Q.) wurde unter Bf.
Lamprecht von Brunn (1374–99) durch Niko-
laus de Gizzen der »Liber privilegiorum« (SA
Bamberg, Hochstift Bamberg, Kanzleibücher,
Rep. B 21, Nr. 1) angelegt. Unter Lamprecht
setzte auch die Führung von Registern ein. Dar-
aus sowie aus der urkundl. und z.T. nur punk-
tuell erhaltenen Überlieferung des Lehenhofs,
der Hofkammer, des Kastenamts Lichtenfels
und der bamberg. Kanzlei im kärntn.Wolfsberg
läßt sich bereits seit den letzten Jahrzehnten des
14. Jh.s ein umfassender Überblick über das Per-
sonal des bfl. Rats und der bfl. Kanzlei gewin-
nen.

Aus konkreten rechtl. Anlässen entstand am
B.er Hof im Lauf des 16. Jh.s eine Reihe hand-
gezeichneter Karten. Bes. Hervorhebung ver-
dient eine Folge gezeichneter kartograph. Auf-
nahmen der B.er Außenämter von der Hand des
seit 1597 in hochstift. Dienst stehenden fürstlich
bambergischen Landtabreißers Peter Zweidler, die
um 1600 entstanden sind. 1602 schuf Zweidler
seine berühmte Kupferstichkarte der Stadt B.

Die eigentl. Finanzverwaltung des Stifts lag
seit dem 13./14. Jh. in der Hand eines bürgerl.
Kammermeisters. Dieser trat im weiteren Ver-
lauf an die Spitze der Hofkammer als zentraler
hochstift. Finanzbehörde. Ihr unterstanden das
Hofkastenamt sowie die Kastenämter als Au-
ßenämter. Die 1588 errichtete Obereinnahme
fungierte als oberste Behörde für die Steuerein-
nahmen; ihr unterstanden die Steuerämter.

Zur Hofgesellschaft zählte neben den hohen
weltl. Hofbeamten und den zeitweilig oder dau-
ernd im Umkreis des Hofes lebenden Adligen
der Klerus. Aus letzteren ragten der Weibf., die
Dignitäre des Domstifts und der Kollegiatstifte,
die Äbte der Prälatenkl. Michelsberg, Banz und
Langheim sowie die im ausgehenden MA neu
hinzugekommenen geistl. Amtsträger (Gene-
ralvikar, Offizial, Fiskal) hervor. Zw. dem B.er
Hof und den sich formierenden Landständen
bestanden vielfältige Verbindungen.1500 oblag
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die Berufung der Landstände dem bfl. Hofmei-
ster. Geistl. Stände waren die Prälaten von Mi-
chelsberg, Banz und Langheim, weltl. die 18
Städte und 15 Märkte des Hochstifts.

Bildung und Kunst wurden am B.er Hof seit
der Zeit Ks. Heinrichs in vielfacher Weise ge-
fördert. Der Grundstock der Dombibliothek
wurde bereits unter Heinrich II. gelegt. Im
11./12. Jh. erlangte die Domschule im Reich
höchstes Ansehen. Der in B. ausgebildete spä-
tere ksl. Notar Gottfried von Viterbo
(† 1192/1200) rühmte die cacumina montis in urbe
als Stätte der Geistlichkeit, Gelehrsamkeit und
Bildung, hob aber zugl. hervor, daß Laien dort-
hin keinen Zugang hätten. In den letzten vier
Jahrzehnten des 15. Jh.s wirkten die Buchdru-
cker Heinrich Keffer, Albrecht Pfister, Johann
Sensenschmied, Heinrich Petzensteiner und
Hans Pfeyl in enger Zusammenarbeit mit dem
B.er Hof in der Stadt. Einen Höhepunkt der Gei-
stigkeit bedeutete das Wirken der B.er Huma-
nisten Leonhard von Egloffstein und Lorenz Be-
haim sowie der Bfe. Veit I. Truchseß von Pom-
mersfelden (1501–03) und Georg III. Schenk
von Limpurg (1505–22).

In enger Verbindung zum Hof standen die
Werkstätten namhafter Künstler wie des Ho-
henlohe-Meisters im 14. Jh., des Goldschmieds
Thomas Rockenbach im 15. Jh., der Maler Hans
Pleydenwurff, Wolfgang Katzheimer und Paul
Lautensack sowie der Bildhauer Ulrich Widn-
mann und Hans Nußbaum. Die Hofmusik
stand nach den bisher bekannten Zeugnissen
seit dem 16. Jh. in hoher Blüte. Zu bes. Mani-
festationen der Frömmigkeit und zugl. des
Glanzes am B.er Hof wurden dieWallfahrten zu
den Bistumsheiligen Heinrich, Kunigunde und
Bf. Otto sowie die Heiltumsweisungen.

Zur standesgemäßen Bewirtung des kgl. Ge-
folges und Versorgung des bfl. Hofes wurde
schon früh am südwestl. Hang des Burgbergs
ein Tiergarten angelegt. Der archäolog. Fund
eines Pfefferkorns aus der Verfüllmasse des
Brunnens im Südflügel der Alten Hofhaltung
zeigt an, daß in B. schon früh fremde Gewürze
importiert wurden. Den Hofkammerrechnun-
gen des 16. Jh.s sind zahlr. Belege über den Be-
zug von Luxuswaren und Stoffen, von Einbecker
Bier oder Konfekt zu entnehmen. Als bevorzug-
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tes fsl. Jagdrevier wurde der vor der Stadt gele-
gene Hauptsmoorwald genutzt. In den Jahren
1577–96 entstand an dessen Nordrand bei ei-
nem bereits 1426 nachweisbaren Ökonomiehof
in einer Seeniederung ein Lustschloß, das nach
Fbf. Marquard Sebastian Schenk von Stauffen-
berg (1686–93) »Marquardsburg« benannt wur-
de (heute »Seehof«). Für Kurzweil bei Hofe soll-
ten die 1589 in einer Rechnung erwähnten bei-
den Zwerge ebenso sorgen wie der »törichte«
Narr, dem Daniel Papebroch 1660 am B.er Hof
begegnete, und von dem er ausführl. in seinem
Tagebuch berichtete.

† C.1./C.3. Bamberg
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stadt an der Aisch 1983 (Ausstellungskataloge der Staat-

lichen Archive Bayerns, 15). – Machilek, Franz: Die

Bamberger Heiltümerschätze und ihre Weisungen, in:

Dieses große Fest aus Stein. Bamberger Dom. Lesebuch

zum 750. Weihejubiläum, hg. von Hans-Günter Röh-

rig, Bamberg 1987, S. 217–256. – Maierhöfer, Isol-

de: Bambergs verfassungstopographische Entwicklung

vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, in: Bischofs- und Ka-

thedralstädte des MAs und der frühen Neuzeit, hg. von

Franz Petri, Köln u. a. 1976 (Städteforschung. Reihe A:

Darstellungen, 1), S. 146–162. –Meyer, Otto: Varia Fran-

coniae historica. Aufsätze, Studien, Vorträge zur Ge-

schichte Frankens, Bd. 1, hg. von Dieter Weber und

Gerd Zimmermann (Mainfränkische Studien, 24; Hi-

storischer Verein für die Pflege der Geschichte des Ehe-

maligen Fürstbistums Bamberg. Beiheft, 1). – Neukam,

Wilhelm: Territorium und Staat der Bischöfe von Bam-

berg und seine Außenbehörden (Justiz-, Verwaltungs-,

Finanzbehörden), in: BHVB 89 (1949) S. 1–35. – Ober-

franken im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit,

hg. von Elisabeth Roth, Bayreuth 1979. – Rieder, Otto:

Das Landgericht an dem Roppach in neuer urkundlicher

Beleuchtung, in: BHVB 57 (1896) S. 1–110. – Schimmel-

pfennig, Bernhard: Bamberg im Mittelalter. Siedelge-

biete und Bevölkerung bis 1370, Lübeck u. a. 1964 (Hi-

storische Studien, 391). – Schlunk, Andreas: Landes-

hoheit und Landgericht. Das sogenannte Kaiserliche

Landgericht Bamberg als Instrument fürstbischöflicher

und kurbayerischer Territorialpolitik, in: Festgabe Gerd

Zimmermann zum fünfundsechzigsten 65. Geburtstag,

hg. von Horst Bielmeier und Klaus Rupprecht,

Bamberg 1989 (Historischer Verein für die Pflege der Ge-

schichte des ehemaligen Fürstbistums Bamberg. Beiheft,
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23), S. 53–77. – Schneidawind, Franz Adolph: Ver-

such einer statistischen Beschreibung des Kais. Hoch-

stifts Bambergs, Bamberg 1797. – Schöffel, Paul: Das

Urkundenwesen der Bischöfe von Bamberg im 13. Jahr-

hundert, Erlangen 1929 (Erlanger Abhandlungen zur

mittleren und neueren Geschichte, 1). – Schütz, Jo-

hann: Für Recht und Gesetz. Bedeutende Rechtsgestalter

aus Bamberg, Bamberg 2001. – Staatsbibliothek Bam-

berg. Handschriften, Buchdruck um 1500 in Bamberg,

E.T.A. Hoffmann (Ausstellungskatalog), bearb. von

Bernhard Schemmel, Bamberg 1990. – Stadler, Kle-

mens/Egloffstein, Albrecht Gf. von und zu: Die Wap-

pen der oberfränkischen Landkreise, Städte, Märkte und

Gemeinden, Kulmbach 1990 (Die Plassenburg, 48). – Us-

sermann 1801. – Vollet, Hans: Weltbild und Karto-

graphie im Hochstift Bamberg, Kulmbach 1988 (Die Plas-

senburg, 47). – Weinfurter, Stefan: Heinrich II.

(1002–1024). Herrscher am Ende der Zeiten, Darmstadt

1999. – Ziegler, Hans-Ulrich: Bischof Otto I. von Bam-

berg (1102–1139) als Begründer einer neuen Verwaltungs-

organisation desHochstifts, in: BHVB 117 (1981) S. 49–55.

– Ziegler, Hans-Ulrich: Das Urkundenwesen der Bi-

schöfe von Bamberg von der Gründung des Bistums im

Jahre 1007 bis zum Tode Bischof Ottos I. im Jahre 1139

mit einem Ausblick auf das Ende des 12. Jahrhunderts, in:

AfD 27 (1981) S. 1–110; 28 (1982) S. 58–189.

Franz Machilek

BASEL, BF.E VON

I. Bf. von B., 1185 von Kg. Heinrich VI. erst-
mals als Fbf. (dilectus princeps noster Henricus epis-
copus, Trouillat/Vautrey 1, 1852, S. 399)
bezeichnet.

Herrschaftsgebiet: An der Schwelle zur Neu-
zeit waren den Bf.en von dem ehem. umfangr.
Streubesitz rechts des Rheines ledigl. die Dörfer
Schliengen, Mauchen, Steinenstadt, Istein und
Huttingen geblieben, i. J. 1503 kam die Burg-
vogtei Binzen hinzu. Am linken Rheinufer lag
der bedeutend größere Teil des bfl. Territori-
ums: die Ämter Birseck und Zwingen-Laufen,
des weiteren Delsberg und Pruntrut im franzö-
sischsprachigen Jura, die den Kernbereich der
weltl. Herrschaft bildeten, im SW St. Ursitz und
die Freiberge (Franches Montagnes), schließl.
in Nachbarschaft der expandierenden Eidge-
nossenschaft die Abtei Münster-Granfelden so-

basel

wie am Bieler See die Herrschaften Erguel, Tes-
senberg, Biel und Neuenstadt. Im Oberelsaß
verfügten die Bf.e über Streubesitz.

II. Unter Bf. Heinrich III. von Neuenburg
(1262–74) gelangte der Ausbau der weltl. Macht
zu seinem vorläufigen Abschluß, nachdem mit
der Schenkung des Jahres 999 der Grundstock
für die weltl. Gewalt der Bf.e gelegt worden war.
Der letzte burgund. Kg. Rudolf III. hatte dem
Stift B. die mit reichen Besitzungen ausgestat-
tete Abtei Münster Granfelden vermacht. Bf.
Heinrich, der auch als der kriegerischste der
B.er Bf.e betrachtet wird, erwarb die großen
Vogteien Elsgau (mit Pruntrut), Sornegau (mit
Delsberg) sowie das Erguel. Außerdem begab
sich 1271 der Gf. von Pfirt in die Lehensabhän-
gigkeit der B.er Bf.e. In dieser Zeit wurde der
Hof zu einem Zentrum der ritterl.-höf. Kultur;
v. a. unter Bf. Heinrich von Isny (1275–86), dem
man nachsagt, er habe an seinem Hof die höf.
Lebensweise und die weltl. Genüsse bes. ge-
schätzt. Mit Peter Reich von Reichenstein
(1286–96), Sohn des B.er Bürgermeisters Hein-
rich, besetzte erstmals ein Mitglied jener Mini-
sterialengeschlechter den Bischofsstuhl, die seit
dem ausgehenden 12. Jh. nicht nur am bfl. Hof,
sondern auch in der Stadt und im Domkapitel
eine zunehmend bedeutendere Rolle gespielt
hatten.

Gegen denWillen des Domkapitels, das sich
vornehml. aus den oberrhein. Adelsgeschlech-
tern rekrutierte, ernannte der Papst im 14. Jh.
des öfteren auswärtige Bf.e, die sich jedoch ge-
gen die Interessen des oberrhein. Adels nur sel-
ten durchsetzten konnten: so auch Johann von
Vienne (1365–82), der einem burgund. Adels-
geschlecht entstammte und sich in hitzige Strei-
tereien mit der Stadt B., dem Domkapitel und
dem Adel des Umlandes verstrickte. Die Folge:
Er hinterließ das Bm. in einem zerrütteten Zu-
stand, belastet durch hohe Schulden. Während
seines Episkopats gingen zahlr. Gerechtsame
durch Verpfändungen – u. a. Münze und Zoll an
die Stadt B. – für längere Zeit oder auch auf im-
mer verloren. Diese Entwicklung setzte sich un-
ter seinen Nachfolgern fort.

Erst mit Johann von Fleckenstein (1423–36)
begann eine neue Epoche in der Geschichte des
Bm.s, er gilt als dessen Erneuerer. Bf. Johann
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brachte St. Ursitz sowie die Burgen Goldenfels
(Roche d’Or), Spiegelberg (Muriaux) und Kal-
lenberg (Chauvilliers) wieder in die Hände der
Bf.e, des weiteren Birseck und Laufen; er löste
außerdem alle Verpfändungen rechts des Rhei-
nes wieder ein: Schliengen, Mauchen, Steinen-
stadt, Istein, Huttingen und Riehen.

Johann von Fleckenstein war vor seinem Epi-
skopat kein Mitglied des Domkapitels gewesen.
Bei seinen Nachfolgern gelang es jedoch dem
Domkapitel, die Wahl der Wunschkandidaten
aus den eigenen Reihen durchzusetzen.

Die Auseinandersetzungen mit der Stadt B.,
die unter Bf. Johannes von Venningen (1458–78)
neu entflammten und unter Bf. Kaspar zu Rhein
(1479–1502) an Schärfe zunahmen, führten da-
zu, daß sich die Bf.e immer häufiger in ihre erst
1461 aus der Pfandschaft ausgelöste Res. in
Pruntrut zurückzogen. Nachdem der Beitritt B.s
zur Eidgenossenschaft i. J. 1501 das Verhältnis
zw. Bf. und Stadt weiter belastet hatte, bildete
schließl. die Reformation für Bf. Philipp von
Gundelsheim (1527–53) den Anlaß, i. J. 1528
seinen Sitz endgültig in diese außerhalb der
B.er Diöz. gelegene Stadt zu verlegen.

Wenn auch die Bf.e selbst, z. B. Christoph
von Utenheim (1502–27), oder Personen aus
dem bfl. Umfeld an dem in dieser Zeit blühen-
den Humanismus als Beteiligte eine Rolle ge-
spielt haben, war doch nicht – wie einst – der
bfl. Hof, sondern die Stadt B. das Zentrum des
kulturellen Lebens.

Die Informationen zuGestalt undGröße des
Hofes vor dem 15. Jh. sind äußerst spärl. Chri-
stian Wurstisen bemerkt ledigl., das die alten bi-
schofe ein grossen fürstlichen staht gefüret, ob wol einer
mehr dann der ander (Wurstisen 1888, S. 484).
Der Chronist Nikolaus Gerung, der Johann von
Fleckenstein (1423–36) sieben Jahre lang als
Kaplan und Sekretär diente, hebt die Beschei-
denheit der Hofhaltung dieses Bf.s hervor: Jo-
hann habe sich mit drei oder vier Dienern und
dem kärgl. Leben in zwei ärml. Res.en beschie-
den. Ob diese Schilderung der Realität ent-
spricht oder die bes. Bescheidenheit vielmehr
zur Verklärung der Bischofsgestalt eigens be-
tont wurde, muß dahingestellt bleiben. Aus-
führl. zeitgenöss. Beschreibungen des Lebens
bei Hofe oder Schriften normativen Charakters

sind nicht bekannt. Die älteste überlieferte Hof-
ordnung von 1554 ist auf die Nennung des Ge-
sindes und auf Anweisungen zu seiner Leitung
beschränkt, die statuta curia basiliensis aus dem
Jahr 1485 regeln ledigl. das Wirken der kirchl.
Verwaltungsbeamten, also Offizial, Sigilifer
usw. Als bedeutende Quelle ist jedoch das in
bes. dichter Überlieferung in Pruntrut verwahrte
Verwaltungsschriftgut zu betrachten.

Der Hof des Bf.s Johannes von Venningen
umfaßte i. J. 1470 ca. 17 Personen. Dazu gehör-
ten Kanzler, Hofmeister und gelehrter Rat so-
wie drei Tischdiener. Außerdem sind mehrere
Dienstknechte zu nennen, darunter Marstaller,
Schneider, Koch, Barbier, und ungefähr fünf
Personen, die einfach als Knechte bezeichnet
werden. Zusätzl. Bedienstete für die Führung
des Haushaltes sind – wenn auch in geringer
Zahl – in den Res.en auszumachen. In einer
Aufstellung des Gesindes von Bf. Christof zu
Utenheim aus dem Jahr 1503 hat sich die Per-
sonenanzahl nur geringfügig geändert, die Zahl
der Hofdiener ist eher kleiner geworden.

Es gab auch zu Beginn des 15. Jh.s keinen
differenzierten weltl. Verwaltungsapparat, kei-
nen Stab von Spezialistenmit genau definiertem
Zuständigkeitsbereich. Die B.er Bf.e trafen per-
sönl. auch kleinste Entscheidungen der alltägl.
Herrschaftspraxis. Neben dem Bf. waren ledigl.
zwei Personen mit zentralen Verwaltungsauf-
gaben betraut: der Kanzler und der Hofmeister.
Die weltl. Verwaltung war damit weit weniger
ausgeprägt und differenziert als die geistl. Ver-
waltung des Bm.s. Für das 15. Jh. sind zwei her-
ausragende Persönlichkeiten als Träger des
Kanzleramtes zu nennen: Wunnewald Heidel-
beck und Jost Keller bekleideten das Kanzleramt
von 1436 bis 1509 und stellten damit im Ver-
gleich zu den häufiger wechselnden Bf.en – bei-
de übten ihr Amt unter drei verschiedenen Bf.en
aus – ein Kontinuitätsmoment dar. Wunnewald
Heidelbeck kontrollierte die Wirtschaftsfüh-
rung der bfl. Schaffner und Vögte, daneben
spielte er auch eine gewichtige polit. Rolle. Als
»rechte Hand« der Bf.e war er auch mit den po-
lit. und diplomat. Sachverhalten genauestens
vertraut. Die Bf.e entsandten ihn häufiger an die
Höfe der umliegenden Herrschaften, er vertrat
seine Herrn bei Tagen und Versammlungen.
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Der Hofmeister war zunächst nicht mit der
Hofverwaltung, sondern mit der Durchsetzung
des fsl. Gewaltmonopols betraut, ihm oblag die
Durchführung kleinerer polizeil. und milit. Ak-
tionen. Erst seit Bf. Kaspar zu Rhein (1479–
1502) wurden die Befugnisse des Hofmeisters
erweitert, nun war er auchmit der Erhebung der
Einkünfte und der Vertretung des Hochstifts
nach außen befaßt. Dem Kanzler blieb jedoch
die Kontrolle der Finanzen. Die Amtszeit der
Hofmeister war stärker an die der Bf.e gebun-
den, zw. 1440 und 1520 diente ledigl. ein Hof-
meister unter zwei Bf.en. Bes. Bedeutung besaß
das B.er Geschlecht zu Rhein. Diese Familie
stellte mit Friedrich (1437–51) und Kaspar
(1479–1502) nicht nur zwei Bf.e, sondern mit
Hans Bernhard, Jakob und Friedrich auch drei
Hofmeister in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s.

Bf. Friedrich zu Rhein (1437–51) hat in be-
sonderer Weise die Schriftlichkeit der Verwal-
tung forciert. In seine Amtszeit fallen die Ent-
stehung des »Liber Marcarum«, des Lehenbu-
ches und des Rezeßbuches, das zur Kontrolle
der Wirtschaftsführung in den Ämtern diente,
umnur die wichtigsten zu nennen. Auch den die
Verwaltungspraxis prägenden Kanzler Wunne-
wald Heidelbeck hat er in Dienst genommen.

Die Finanzlage des Bm.s an der Schwelle zur
Neuzeit war mehr als bedrohl. Zwar konnte die
Territorialherrschaft im Verlauf des 15. Jh.s
konsolidiert werden, der Preis war allerdings
ein weiterer Anstieg der Schuldenlast, so daß
ein Großteil der bfl. Einnahmen durch Zinszah-
lungen in Anspruch genommen wurden. Im
Jahr 1499 entriß das Domkapitel Bf. Kaspar zu
Rhein (1479–1502) das Regiment und setzte den
späteren Bf. Christoph von Utenheim (1502–27)
als Statthalter ein. Die finanzielle Lage war so
katastrophal, daß sich die Domherren bereit er-
klärten, mit Hilfe ihrer eigenen Gelder zumin-
dest die ärgsten Bedrückungen abzuwenden,
ein im spätma. Fbm. B. einmaliger Vorgang.
Ausgegl. wurde der Haushalt erst durch den
Vergleich mit der Stadt B. i. J. 1585. Bf. Jakob
Christof Blarer von Wartensee (1575–1608) er-
wirkte diesen Schiedsgerichtsspruch, der die
Stadt B. zur Zahlung von 200000 fl an den Bf.
verpflichtete. Dadurch wurde das Bm. aller
Schuldenlast ledig. Der Bf. verzichtete im Ge-

basel

genzug auf weitere Entschädigungen für das im
Zuge der Reformation eingezogene Kirchengut
und gab außerdem das Rückkaufsrecht auf die
an B. verpfändeten Besitzungen auf.

Die vier erbl. Hofämter hatten i. J. 1500 die
folgenden Geschlechter inne: Eptingen: Mar-
schalkenamt; Bärenfels: Schenkenamt; Reich:
Kämmereramt; Schönenberg: Truchsessenamt.
Ihre ursprgl. Aufgabe hatten diese jedoch schon
seit Jh.en nicht mehr ausgeübt, die Ämter be-
saßen allenfalls noch eine zeremonielle Bedeu-
tung.

Die Bedeutung der Bf.e als Mäzene für
Künstler aller Art blieb in recht engen Grenzen.
Die Geistlichkeit bezog verschiedene Gold-
schmiedearbeiten von den B.er Handwerkern,
ebenso blieb die Gestaltung der Fenster mit Ma-
lereien den ortsansässigen Künstlern vorbehal-
ten. Damit mögen die Bf.e für diese Künstler
eine gewisse Rolle gespielt haben; daß die Bf.e
im 15. Jh. eine über die Grenzen der Region hin-
ausgehende mäzennat. Wirkung gehabt haben
könnten, geht aus den Quellen nicht hervor.
Hofkünstler sind nicht auszumachen. Bei Hofe
angestellte Musiker etwa sind erst im 17. Jh.
nachzuweisen.

Wappen: ein roter, nach rechts gerichteter
Bischofsstab auf weißem Grund.

† C.3. Basel † C.3. Delsberg † C.3. Pruntrut

Q. Amtsrechnungen des Bistums Basel im späten

Mittelalter, 1998. – Das Anniversarbuch des Basler Dom-

stifts (Liber vite Ecclesie Basiliensis), hg. von Paul Blo-

esch, 2 Bde., Basel 1975. – Archives de l’ancien Évêché

de Bâle, Porrentruy [zu weiteren Archiven und ihrer Re-

levanz für eine Untersuchung der Bistumsgeschichte sie-

he die Angaben in: Helvetia Sacra I, 1, 1972, S. 142–145]. –

Basler Chroniken, 1872–1945. – Trouillat/Vautrey

1–5, 1852–67. – Beschreibung des Basler Münsters, 1888.

– Siehe auch das Quellenverzeichnis in: Helvetia Sacra I,

1, 1972, S. 145–147.

L. Berner 1989. – Dirlmeier, Ulf/Fouquet,

Gerhard: Bischof Johannes von Venningen auf Reisen.

Aufwand und Konsum als Merkmale adliger Lebensfüh-

rung, in: Symbole des Alltags – Alltag der Symbole. Fest-

schrift für Harry Kühnel zum 65. Geburtstag, hg. von

Gertrud Blaschitz u. a., Graz 1992, S. 113–145. – La do-

nation, 2002. – Fouquet/Dirlmeier 1995. – Fuhr-

mann, Bernd: »doch wils min gnediger herr nit, so wil
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ich sy wider nemen«. Anmerkungen zu Territorium, Ver-

waltung und Wirtschaftsführung im Bistum Basel gegen

Ende des Mittelalters, in: Scripta Mercaturae 33 (1999)

S. 1–45. – Fuhrmann/Weissen 1997. – Helvetia Sacra

I, 1, 1972, S. 127–362 [mit umfassendem Überblick über

die bis dahin erschienene Lit.]. – Hirsch, Volker: Zur

Wirtschaftsführung im Territorium des Basler Bischofs

Johannes von Venningen (1458–78), in: Adel und Zahl,

2000, S. 99–119. – Hirsch, Volker: Der Hof des Basler

Bischofs Johannes von Venningen – Verwaltung und

Kommunikation, Wirtschaftsführung und Konsum, Diss.

Univ. Siegen 2002 (in Vorb. zum Druck). – Kälble, Ba-

sel. – Lindau, Johann Karl: Basler Bischofsgestalten der

vorreformatorischen Zeit, in: Jahrbuch der schweizeri-

schen Gesellschaft für Familienforschung 14 (1987) S. 3–

154. – Prongue, Jean-Paul: La Prévôté de Saint-Ursan-

ne au XVe siècle. Aspectes politiques et institutionneles,

Pruntrut 1995. – Schmidt, Fritz: Textil- und Kleidungs-

verbrauch am Hof des Basler Bischofs Johanns VI. von

Venningen (1458–1478), in: Die Kraichgauer Ritterschaft

in der frühen Neuzeit, hg. von Stefan Rhein, Sigmarin-

gen 1993, S. 123–172. – Vautrey 1–2, 1884–86. – Wak-

kernagel, Rudolf: Geschichte der Stadt Basel, 3 Bde.

und Register, Basel 1907–24, 1954. – Weissen 1994. –

Weissen, Kurt: Stagnation und Innovation in der Rech-

nungslegung der Territorial- und Hofverwaltung der

Fürstbischöfe von Basel (1423–1527), in: Adel und Zahl,

2000, S. 135–148. – Weissen, Kurt: Die weltliche Ver-

waltung des Fürstbistums Basel am Ende des Spätmittel-

alters und der Ausbau der Landesherrschaft, in: La do-

nation, 2002, S. 213–240.

Volker Hirsch

BRANDENBURG, BF.E VON
Siehe unter: B.2. Brandenburg, Mgft., Mgf.en von

BRESLAU, BF.E VON

I. Bf.e von B. seit 1000, eine Reihenfolge der
Bf.e ist erst ab 1051 nachweisbar, sie sind seit
1344 Hzg.e von Grottkau, seit 1350 Fbf.e (volle
Landeshoheit). Das Bistumsland bestand aus
drei, zu verschiedenen Zeiten erworbenen Tei-
len, der Ottmachauer Kastellanei, dem Neisser
und Grottkauer Gebiet (Oberkreis) und aus
zahlr. Streubesitz in Mittel- und Niederschlesi-
en, der sog. bfl. Halte (Niederkreis) († Schle-

sien). Als Fs. wurde der Bf. 1422 vom Kg. von †
Böhmen mit dem Amt eines Oberlandeshaupt-
manns betraut. Er übte imWechsel mit anderen
schles. Fs.en dieses Amt aus. Als Oberlandes-
hauptmann war er gleichzeitig der höchste Ver-
treter des Kg.s in † Schlesien und Repräsentant
der schles. Fs.en und Stände. Sitz des Bf.s war,
von den Unsicherheiten der ersten fünfzig Jahre
abgesehen, B. und Neisse, gelegentl. Ottma-
chau. Schloß Johannesberg wurde unter Johan-
nes Turzo (1506–20) als Sommerres. ausgebaut.
Seit Gründung des Bm.s war der B.er Bf. Suf-
fragan des Ebf.s von Gnesen. Ks. † Karl IV.
(1346–78) versuchte vergebl., B. dem Metropo-
litanverband † Prag zu unterstellen. Anfang des
17. Jh.s erfolgte die fakt. Lösung der Zugehörig-
keit zu Gnesen, seit 1821 war das Bm. rechtl.
exemt. Der staatsrechtl. Kontext, in demdie Bf.e
von B. eingebunden waren, war bis 1335 poln.
(piast.), seit 1336 böhm., z. T. in Personalunion
mit Polen und Ungarn, seit 1526 habsburg. und
seit 1742 preuß. Das Wappen im Gevier 1 und 4
sechs herald. Lilien, die dem Siegel des Bf.s
Thomas II. (1270–92) entnommenwaren, 2 und
3 schles. Adler, der aus dem Wappen des Bf.s
Konrad von Oels (1417–47) stammte.

II. Mit Hilfe Ks. Ottos III., der i. J. 1000 das
Grab des hl. Adalbert in Gnesen aufsuchte, ge-
lang es dem poln. † Piasten Bolesław Chrobry
(992–1025), als patricius Romanus anerkannt zu
werden. Seine Eroberungen nach W wurden ab-
gesichert, in dem der Ks. mit Zustimmung des
Papstes die Kirchenprovinz Gnesen mit den
Suffraganbm.ern Krakau, Kolberg und B. er-
richtete. Ein erster Bf. von B., Johannes, wird
nur bei Thietmar von Merseburg erwähnt.
Mieszko II. (1025–35), ein Sohn Bolesław
Chrobrys, wurde wg. der Opposition gegenüber
dem Reich von Ks. Konrad II. gezwungen, die
Königswürde abzulegen. Unter dessen Sohn,
Kasimir I. (1037–58), kam es zu einer heidn.
Rebellion gegenüber den Anfängen eines
christl. Staatsgebildes. Kasimir I. mußte das
Land verlassen. Erst die milit. Hilfe Ks. Hein-
richs III. ermöglichte ihm die Rückkehr. Die †
Piasten konnten in † Schlesien wieder Fuß fas-
sen. Ab 1051 gibt es eine Bischofsliste, die von
Hieronymus »Romanus« (1051–62) [Romane =
Wallone aus der Gegend von † Köln] angeführt



507

wird, die Nachfolger Johann I. (1063–72) und
Petrus I. (1074–1111) sind nur dem Namen nach
bekannt. Dann folgten Mitglieder aus demHau-
se der † Piasten. Das Bm. blieb lange Missi-
onsbm. Der Bf. war eher Hofkaplan am piast.
Fürstenenhof und mußte deshalb in den ver-
worrenen Zeiten mehrmals seinen Sitz aufge-
ben und u. a. in Schmiegrode bei Trachenberg
(nicht Schmograu bei Namslau) und auf der
Burg Ritschen an der Oder Zuflucht suchen,
weshalb spätere Chronisten diese Orte als erste
schles. Bischofssitze ausgegeben haben. Ks.
Heinrich III. vermittelte im Frieden von †Qued-
linburg (1054) zw. den Rivalen, Polen und †
Böhmen, was aber die krieger. Auseinanderset-
zungen nicht aus der Welt schuf. Erst allmähl.
konnte Hzg. Kasimir die Fürstenherrschaft und
die kirchl. Hierarchie wieder aufbauen. Eine si-
chere Grenze zw. † Böhmen und Polen wurde
erst im Frieden von Glatz 1137 gezogen. Damals
blieb von dem ehem.Golensize-Gau der Glatzer
Kessel bei † Böhmen.

Das kirchl. Leben im Umfeld der Kastella-
neien wurde vom Eigenkirchenwesen geprägt.
»Für die erste Periode der Bistumsgeschichte
steht uns nur eine kärgliche Überlieferung zu
Gebote, so daß vieles für uns im Dunkel bleibt;
das gilt namentlich auch für die Bischöfe der
Zeit, die vom Landesherren ernannt wurden und
die ihre Bestätigung und Weihe vom Gnesener
Metropoliten erhielten. [...] die ausführlichen
Biographien des Johannes Długosz in seinem
im Jahr 1468 dem Breslauer Bischof Rudolf von
Rüdesheim gewidmeten ›Chronicon episcopo-
rumWratislaviensium‹ [...] sind durchweg freie
Erfindung« (Seppelt 1929).

Bf. Walter (1149–69) gilt als der Organisator
des Bm.s B. Er hat die B.er Kirche nach Rom
und dem W hin orientiert und gegenüber dem
Eigenkirchenwesen, das vom weltl. Landes-
herrn bestimmt war, eine gewissen Eigenstän-
digkeit der Kirche durch innere (kirchliche) Or-
ganisationsstrukturen geschaffen, ohne da-
durch das Landeskirchentum grundsätzl. in
Frage zu stellen. Die Herrschaftsform der Bf.e
wurde auch von der inneren Struktur der Kirche
geprägt.

Bf. Walter stammte aus dem W, aus der Ge-
gend von Namur im Bm. † Lüttich. Als Propst
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des Kl.s Malonne hatte er die Augustiner-Chor-
herrenregel eingeführt. In B. errichtete er an St.
Martin ein Prämonstratenser-Chorherrenstift.
Den Chorherren übertrug er die Diözesanver-
waltung, wie es auch anderen Missionsbistü-
mern z.B. in Brandenburg übl. war. Er hat die
»Reformen«, die in Rom seit der Mitte des 11.
Jh.s die Struktur der Kirche verändert hatten,
nachgeholt. Das Fehlen einer starken weltl.
Herrschaft erleichterte die »Loslösung« vom Ei-
genkirchenwesen und die Frontstellung zum
Landeskirchentum. Bf. Walter ließ den Dom,
der damals noch ein Holzbau war und wahr-
scheinl. am linken Ufer der Oder stand, in Stein
auf der Dominsel ersetzen. Daß er das Offizium
von Laon in seiner Diöz. einführte, hängt mit
denVerbindungenzudenPrämonstratensernzu-
sammen. Premontré gehörte zu der Diöz. Laon.

Auf Bitten des Bf.s Walter und zumDank für
dessen Reformeifer hat Papst Hadrian IV. in ei-
ner Urk. vom 23. April 1155 das Bm. in des hl.
Petrus‹ und seinen päpstl. Schutz genommen
und seinen Besitz bestätigt. In dieser ersten
schriftl. Urk. für das Bm. B. werden die Kastel-
laneien, Güterkomplexe und der Streubesitz,
die Schenkungen, die im Laufe der Zeit an das
Bm. gekommen waren, und die Besitzungen
des Domkapitels nach den Kastellaneibezirken
aufgelistet, wobei aber die wichtigsten Kastel-
laneibezirke B., † Liegnitz und † Oppeln nicht
gen. wurden.

Das Gebiet der Kastellanei Ottmachau ge-
hörte zum ursprgl. Dotation des Bm.s und wur-
de der Grundstock für das spätere Bistumsland,
auch wenn nicht alle Forscher dieser Meinung
sind. Sie sehen dieses Gebiet als die Schenkung
des Hzg.s Boleslaus III. im Zusammenhang mit
dem Frieden von Glatz 1137, der die böhm.-
poln. Kriege beendete und eine dauernde Gren-
ze zw. Polen und † Böhmen schuf.

Bei dem castellum Otomochov handelt es sich
in erster Linie um einen Komplex nutzbarer
Rechte, die an der Burg als Stützpunkt der Lan-
desorganisation hafteten Gerichtsgebühren, öf-
fentl. Leistungen, die sich größtenteils in lau-
fenden Einnahmen niederschlugen, in zweiter
Linie die Verfügungsgewalt über die im Burg-
dienst stehenden Hörigen und erst in letzter Li-
nie Grundbesitz, der aber nicht notwendig um-
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fangr. sein mußte und gemessen an der Bedeu-
tung der anderen Rechte in den Hintergrund
trat. In Ottmachau gab es nur einen bfl. Kastel-
lan, d. h. der Bf. besaß die Rechte eines Grund-
herren, die Gerichtsbarkeit über die einheim.
Bevölkerung.

Die Kastellanei Militsch wird als Besitz dem
Domkapitel ausgewiesen (ad usum fratrum supra-
dicte ecclesie deputatum). Spender und Zeit der
Schenkung sind ungewiß. Ein Domkapitel als
Rat des Bf.s ist bereits in einer Urk. des Bf.s Ro-
bert von 1139 nachgewiesen (consilio et mammo-
nicione fratrum suorum canonicorum).

In der Urk. von 1155 werden fünfzig Orte
gen., zwanzig davon sind neuere Erwerbungen:
der Markt in Trebnitz, der durch Wladislaus II.
(1138–46) nach Zirkwitz verlegt wurde (ad utili-
tatem canonicorum Wratislaviensium). – Sechs Dör-
fer der Domina, der Hzg.in Midunski Salome
(† 1145), der Frau des Hzg.s Boleslaws IV., u. a.
das Weiße Vorwerk bei B. – Biskupice bei Ka-
lisch von Sibin, einem B.er Patrizier, und Gf.
Tedlev. – Graduschwirtz, Kreis Ohlau (Gefolgs-
leute) von Hzg. Boleslaws IV. und dessen Bru-
der Mesko. – Zwei Dörfer von Gf. Sulislaus. –
Ein Dorf vonGf. Lutizlaus. – Drei Dörfer vonGf.
Wlast. – Ein Dorf von Gf. Woizlaus. – Ein Dorf
von Zlauonir. – Streubesitz der Kirche St. Johan-
nes unbekannter Herkunft. – Einige Dörfer im
Umkreis von Ujest. Es scheint, daß das Bm. zur
Zeit des Bf.s Jaroslaus (1198–1201) in der Ka-
stellanei Ottmachau weitere Schenkungen er-
halten hat. Dabei kann es sich nur um eine er-
gänzende Schenkung, etwa umGrenzwald oder
um eine Erweiterung der Immunität handeln.
Der einzige Besitz des Bf.s in B. war die abbatia
Sti. Martini cum pertinentibus suis.

Unter Bf. Siroslaws II. (1170–98) zogen die
Zisterzienser aus Pforta in Leubus ein, die in der
Filiation das religiöse und kulturelle Leben im
Bm. bestimmen sollten. Er nahm 1180 an der
Gnesener Provinzial-»Synode« von Leczyca teil.
Die Benediktiner auf dem Elbing wurden durch
Prämonstratenser ersetzt. Bf. Jaroslaw, Hzg.
von Oppeln (1198–1201) war der älteste Sohn
Boleslaws IV. des Langen.

Die dt. Besiedlung, die von den † Piasten in-
itiiert wurde und sich über einen Zeitraum von
eineinhalb Jh.en hinzog, hat man »mit vollem

Recht als das wichtigste und folgenschwerste
Ereignis der schlesischen Geschichte« bezeich-
net. Sie »ist auch für die kirchlichen Verhältnis-
se von tief einschneidender Bedeutung gewor-
den« (Seppelt 1929).

Auch die Bf.e riefen dt. Siedler in das Bi-
stumsland, d. h. in das Gebiet der Kastellanei
Ottmachau. Die Bf.e gründeten die Stadt Neisse
in Anlehnung an eine slaw. Siedlung Nyza, die
außerhalb der Stadtmauer als »Altstadt« weiter-
existierte, und ringsum die Stadt einen Kranz
dt. Dörfer. Der Rat der Stadt wurde vom Bf. ein-
gesetzt. Mit Ziegenhals und den umliegenden
Dörfern wollten sie den defensiven Charakter
der Kolonisation gegenüber Mähren hervorhe-
ben. In den Gebieten südl. von Ottmachau und
Neisse haben die Bf.e Lorenz (1207–32) und
Thomas I. (1232–68) auf dem Landstrich, der
sich von Jauernig bis Mahlendorf und Bielitz am
Gebirge hinzieht, 66 Dörfer nach dt. Recht an-
gelegt. Landstriche an der Nordgrenze des Bi-
stumslandes und die Gebiete von Patschkau,
Weidenau und Jauernig wurden kolonisator. er-
schlossen. In den letztgenannten Gebieten wur-
den auch poln. Bauern nach dt. Recht angesie-
delt. Poln. Dörfer wurden nach dt. Recht ausge-
setzt. Den älteren Besitz in Ujest ließ Bf. Lorenz
1223 durch den Neisser Vogt als Stadt nach dt.
Recht mit entspr. Dörfern verwalten. Auch au-
ßerhalb des Bistumslandes hatten Bf. und
Domkapitel Besitzungen, denen die gleichen
Rechte zukamen. Durch die Besiedlung wurde
die Landeshoheit des Bf.s weiter ausgebaut und
die Grundrechte des Bf.s vermehrt. Der Hzg.
beanspruchte die Hohe- und Blutgerichtsbar-
keit samt deren Einkünfte im Neisser Sied-
lungsgebiet, weshalb es zu Streitigkeiten zw.
Hzg. und Bf. kam, bei denen ein päpstl. Legat
intervenieren mußte (1230). Der Hzg. kam dem
Bf. insofern entgegen, daß der Neisser Vogt
fakt. vom Bf. ein- und abgesetzt werden konnte.
Formell waren dabei die hzgl. Rechte noch ge-
wahrt.

Ein Kompromiß bahnte sich mit der Zeit zw.
bfl. und hzgl. Macht- und Rechtansprüchen an.
Auf dem Totenbett erteilte Hzg. Heinrich IV.
(† 23. Juni 1290) der schles. Kirche das »Große
Kirchenprivileg«. Darin verlieh er »den Gütern
und Besitzungen des Bistums, insbesondere im
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geschlossenen Neisse-Ottmachau Gebiet, für
alle Zukunft Freiheit von den Lasten des deut-
schen und polnischen Rechts, von Diensten,
Steuern, Fuhren usw., verzichtete auf alle Ge-
richtsbarkeit, das Münzrecht und das fürstliche
Recht allgemein zu Gunsten des jedesmaligen
Bischofs und erstattete dem Bistum alle vorent-
haltenen Besitzungen zurück«.

Diese Bewilligung der Lastenfreiheit, Hoch-
gerichtsbarkeit und Münzfreiheit war gleich-
bedeutend mit der beschränkten Landeshoheit,
die später zur vollen Landeshoheit ausgebaut
werden sollte. Das geschah unter Bf. Preczlaw
von Pogarell.

Preczlaw von Pogarell (1341–76) erwarb
1344 von Hzg. Boleslaus von Brieg für das Bm.
die Stadt Grottkau mit dazugehörigem Distrikt
für 3250 Mark Prager Groschen. Kurt Engelbert
vermutet, das dieses Gebiet einmal der Familie
von Pogarell gehört hat, die in dieser Gegend
ihre Güter besaß. Durch Kauf erwarb Preczlaw
die münsterberg. Burg Patschkau und vomHzg.
von Brieg die Herrschaft Grottkau und den Titel
eines Hzg.s von Grottkau (1344). Hinzu kamen
Burg Kaldenstein mit Jauernig. Durch Tausch
mit der Kastellanei Militsch konnte er zusam-
men mit dem Domkapitel von der Ritterfamilie
Haugwitz die Herrschaft Friedeberg erwerben.
Nachdem das Domkapitel abgefunden war, ge-
hörte die Herrschaft zum bfl. Tafelgut. Über
den Erwerb des Wansener Haltes von Nikolaus
von Brieg erlangte der B.er Bf. die volle Landes-
hoheit (1350). Bf. Wenzel (1381–1418), der 1384
das Kollegiatstift St. Nikolaus in Ottmachau ge-
stiftet und damit beabsichtigt hatte, die Stadt
zur bfl. Res. auszubauen, erwarb 1416 vomHzg.
von Münsterberg im W des Bistumslandes die
Burg Neuhausmit acht Dörfern für 1000 Schock
Prager Groschen. Im O kam durch Kg. Matthias
Corvinus 1474 das Amt Zuckmantel in der Be-
sitz der Bf.e. 1477 wurde das Kollegiatstift St.
Nikolaus von Ottmachau nach Neisse verlegt
und damit Neisse endgültig zur (zweiten) bfl.
Res. ausgebaut. Im Jurisdiktionsstreit des Dom-
kapitels mit der Stadt B., dem sog. Bierkrieg,
hatte das Domkapitel 1381 seinerseits seine Res.
nach Neisse verlegt und war nicht gewillt, trotz
der Anwesenheit des böhm. Kg.s Wenzel in B.,
das Interdikt über die Stadt aufzuheben.
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Lehnsgüter im Bistumsland wurden vom Bf.
mit Zustimmung des Domkapitels verliehen.
Gratialgüter waren zum Nießbrauch auf Le-
benszeit bestimmt. Zahlr. Güter wurden immer
wieder verpfändet. Zu den Einkünften gehörten
zahlr. Bergwerke und die Jagd. Neben dem ge-
schlossenen Bistumsgebiet gab es Streubesitz.
Eine Anzahl verstreuter Besitzungen gruppier-
ten sich um einen Mittelpunkt und bildeten ei-
nen Halt, näml. B., Zirkwitz, Liegnitz, Preichau,
Skorischau, Wansen, Ujest, Kanth und Tsche-
schen. Tscheschen überließ Bf. Karl 1622 dem
Domkapitel. Der Halt Militsch war bereits 1358
von Bf. Preczlaw an Hzg. Konrad von Oels ver-
kauft worden.

Verwaltungsmäßig waren die Ländereien in
einen Ober- und einen Niederkreis eingeteilt.
Zum Oberkreis gehörte das Fsm. Neisse-Grott-
kau, der HaltWansen und der Halt Ujest. Dieses
Gebiet wurde in die vier Distrikte, näml. Neisse,
Grottkau, Ottmachau und Ziegenhals unterteilt.
Zum Niederkreis gehörten die Halte in Mittel-
und Niederschlesien. Dem Oberkreis stand ein
Landeshauptmann vor, der seinen Sitz in Neisse
hatte. Die vier Distrikte wurden von Unter-
hauptleuten verwaltet. Im Niederkreis übte der
bfl. Hofrichter in B. die Jurisdiktion aus. In den
Halten waren Hauptleute eingesetzt († Schle-
sien).

Für die Verwaltung und Justiz war eine fsl.
Kanzlei mit einem bfl. Kanzler und bfl. Räten
zuständig. Die Finanzen verwaltete eine fsl.
Kammer in Neisse. Zur fsl. Hofhaltung zählten
ein Hofmarschall, ein Jägermeister, ein Stall-
meister, mehrere Hofkapläne, Sekretäre, v. a.
ein Sekretär für lat. Schreiben.

Zur Erledigung der laufenden Geschäfte, die
dem Bf. als Oberlandeshauptmann oblagen, be-
diente er sich der Instrumente der Landesver-
waltung

Die Existenz eines Domkapitels kann in B.
vor dem Jahre 1100 als gesichert gelten. Die An-
fänge haben wir uns als lose Gemeinschaft vor-
zustellen, die sich aus Begleitern und Mitarbei-
tern des Bf.s zusammensetzte. Urkundl. er-
wähnt ist das Domkapitel erstmals 1139. Bereits
um 1120 wurde in Glogau ein weiteres Kollegi-
asstift, ein dem Domkapitel nachgeordnetes
Gremium errichtet.
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Seit 1300 gab sich das Domkapitel feste Ord-
nungen und Statuten, die es sich vom Bf. be-
stätigen ließ. Unter Bf. Rudolf von Rüdesheim
(1468–82) wurden die verschiedenen Statuten
zusammengefaßt und kodifiziert (Rudolfini-
sche Statuten).

Das Domkapitel war eine selbständige
kirchl. Korporation neben dem Diözesanbf. mit
eigenem Güterbesitz. Seit 1215 hatte es das
Recht, den Bf. zu wählen und bei Vakanz des
bfl. Stuhles, das Bm. zu verwalten. Es erhob den
Anspruch, vor bestimmten Entscheidungen, die
der Bf. als Jurisdiktionsträger entscheiden
mußte, gehört zu werden. »Wahlkapitulatio-
nen«, d. h. bestimmte Abmachungen, die das
Verhältnis zw. dem zu wählenden Bf. und dem
Kapitel getroffen wurden, gibt es in B. seit der
Mitte des 15. Jh.s. Diese Forderungen sollten
Übergriffe des Bf.s verhindern und die Hofhal-
tung des Bf.s kontrollieren.

Am Ende des 15. Jh.s bestand das B.er Dom-
kapitel aus sieben Prälaturen und 38 Kanoni-
katen. Die höchsten Dignitäten waren Dom-
propst und Domdechant. Dem Propst stand die
Leitung des Gremiums zu. Nach dem Dechant
folgten der Archidiakon, der Scholastikus und
der Kantor. Am Ende der Rangfolge standen der
Kustos und der Kanzler. Die ursprgl. Aufgaben-
bereiche der einzelnen Prälaturen waren im Ver-
lauf der Jh.e aufgegeben worden und wurden
durch amtl. Vertreter wahrgenommen. Für den
Domgottesdienst war der Vizedechant zustän-
dig, den Choralgesang an der Kathedrale leitete
der Vizekantor, Sakristei und Domschatz ver-
waltete der Subkustor. Die Prälatur des Kanzlers
war ohne jede Bedeutung. Die eigentl. Funkti-
onen der Prälaturen nahmen der Archidiakon
und der Scholastikus wahr. Der Archidiakon
von B. war für die bfl. Gerichtsbarkeit und die
Visitationen im Archidiakonat B. zuständig.
Entsprechend der Gliederung der Diöz. in vier
Archidiakonate übten die Archidiakone von
Liegnitz, Glogau und Oppeln, d. h. die Digni-
täre der entspr. Kollegiatskapitel, diese Funkti-
onen in den Teildiöz.n aus.

Der Scholastikus war zuständig für das
Schulwesen in Dom- und Pfarrschulen. Das
Domkapitel traf sich wöchentl. zu einer Sit-
zung, in der es hauptsächl. um die Verwaltung

des Gutes ging aber auch wichtige polit. Ange-
legenheiten und Fragen des religiösen Lebens
finden wir in den Protokollen, die, wenn sie er-
halten sind, eine wichtige Quelle für die Ge-
schichte des Bm.s darstellen.

Auf dem Reichstag 1420 in B. konnte Kg. †
Sigismund mit Hilfe des päpstl. Legaten Ferdi-
nand, Bf. von Lucca, zum Kreuzug gegen die
hussit. Böhmen aufrufen und seine Wahl zum
Kg. von Böhmen erzwingen. Vernichtende Nie-
derlagen seiner Heere vor † Prag 1420 machten
das Scheitern seiner Politik offenkundig. Eine
weitere Niederlage des schles. Kreuzzugsheeres
bei Saaz 1421 ließ die Schlesier sich auf ihre ei-
gene Sicherheit besinnen. Der B.er Bf. in seiner
Eigenart als Fs. von Neisse-Grottkau, die Hzg.e
und die Stände der Erbfsm.er schlossen einen
zehnjährigen Bund zur Verteidigung † Schlesi-
ens. Nach der vernichtenden Niederlage des
Kg.s † Sigismund 1422 bei Deutschbrod in Süd-
ostböhmen drohte † Schlesien trotz des Sicher-
heitsbündnisses von 1421 eine Isolierung, des-
halb ernannte Kg. † Sigismund im April 1422
den B.er Bf. Konrad von Oels, »die eigentl. Seele
des nationalenWiderstands der Schlesier gegen
die Böhmen in den Hussitenkriegen« (Jun-
gnitz 1898) zum Oberlandeshauptmann über
ganz † Schlesien.

Als Oberlandeshauptmann stand der Bf.
auch an der Spitze der weltl. Macht. Er war der
oberste Beamte und Vertreter der Krone † Böh-
men für ganz † Schlesien, Statthalter des Kg.s
von † Böhmen; er war aber zugl. auch der vor-
nehmste Repräsentant der schles. Fs.en und
Stände und ausführendes Organ desselben.
1435 schlossen die schles. Fs.en zum Schutz des
Landfriedens einen Bund und erwählten Bf.
Wenzel als Bundeshauptmann. Die Verbindung
zu † Böhmen brachte aber auch Vorteile: Kg.
Ladislaus postumus (1440–57) erteilte Bf. Peter
II. von Nowag das Privileg, silberne Münzen
prägen zu lassen. Bf. Jodokus von Rosenberg
(1456–67) verkaufte 1465 den Halt Ujest an Hzg.
Johann von Auschwitz und Gleiwitz. Im Krieg
gegen † Böhmen eroberte er 1467 die Festung
Schloß Edelstein, weil von dort Raubzüge in das
Bistumsland organisiert wurden. Er befreite die
Gefangenen und zerstörte die Burg. Seit 1474
blieb das Gebiet beim Bistumsland.
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Als durch den Vertrag von † Olmütz (1479)
B. zusammen mit den böhm. Nebenländern
Mähren, † Schlesien und die Lausitzen an den
ungar. Kg. Matthias Corvinus gefallen war, fe-
stigte dieser die schles. Fürstentage, die Zusam-
menkünfte der Fs.en, Städte und Stände als In-
stitution. Das Amt des Oberlandehauptmanns
wurde Symbol der staatl. Einheit † Schlesiens.
Durch eine Reihe zweckmäßiger Reformen auf
dem Gebiet der Finanzen, des Heereswesens,
der Rechtsprechung und der Verwaltung gelang
es ihm, † Schlesien entspr. den Erfordernissen
der Zeit zu modernisieren.

Die Bf.e Johannes IV. Roth (1482–1506) und
Johannes V. Turzo (1506–20) waren wie ihre
Vorgänger Landesherren des Kirchenlandes
Neisse-Ottmachau-Grottkau und gehörten zum
Stand der schles. Fs.en. Roth stammte aus
Wemding/Bayerisch Schwaben (Bm. † Eich-
stätt), war also Landfremder und wurde 1482
auf massive Drohung des ungar. Kg.s zum Bf.
gewählt. Domkapitel und Klerus des Bm.s nah-
men ihm gegenüber eine ablehnende Haltung
ein. Roth reagierte mit schroffem Vorgehen ge-
gen die Domherren. Zwei von ihnen ließ er wi-
derrechtl. inhaftieren. Ein Prozeß an der Kurie
wg. Überschreitung seiner Amtsbefugnisse en-
dete mit einem Vergleich. Roth war dem Bm.
aufgezwungen, und sein Regierungsstil be-
drohte die legitimenRechte des Kapitels und die
Sicherheit seiner Mitglieder. Das Kapitel hatte
das Recht der Mitsprache bei der administrati-
ven und milit. Organisation des Bistumslandes.
Im Falle der Verhinderung des Bf.s oder bei Va-
kanz des Bischofsstuhles übernahm das Dom-
kapitel die landesherrl. Rechte und den Schutz
des Bistumslandes. In den Wahlkapitulationen,
die jeder Bf. beschwören mußte, sicherte sich
das Kapitel diese Rechte. Zeitgenossen zählten
Bf. Roth unter die gelehrtesten Männer, die je-
mals den B.er Bischofsstuhl bestiegen. Er ge-
hörte zu jenem Kreis, der eine Universität in B.
errichten wollte. Der poln. Kg. Wladislaw, der
nach dem Tod Matthias Corvinus als Kg. von †
Böhmen auch die Herrschaft über † Schlesien
inne hatte, hat der neuen Universität am 20. Juli
1505 einen Stiftungsbrief ausgestellt. Zur Grün-
dung kam es nicht, da dem B.er Projekt die
päpstl. Bestätigung versagt wurde. Daß die For-
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derungen des Domkapitels, die Hofhaltung des
Bf.s zu kontrollieren und korrigieren nicht un-
begründet waren, zeigten der Regierungsstil
und die kostspielige Lebensführung des Bf.s. Er
löste aber auch eine Anzahl verpfändeter
Schlösser und Güter ein, ließ die bfl. Res. in B.
abreißen und begann sie von Grund auf massiv
zu errichten.

Johannes V. Turzo (1506–20), ein Freund
und Studienkollege des Bf.s Johannes Roth, in
reichen Verhältnissen einer ungar. Magnaten-
familie in Krakau aufgewachsen, war bereits
von 1502 bis 1506 als Koadjutor seines Vorgän-
gers eingesetzt worden. Er wurde als »Mäzen
der Künste« bekannt und kaufte unbedenkl.
Kunstwerke, Preziosen und Objekte der höf.
Galanterie. Für die Domkirche ließ er in †
Nürnberg einen Reliquienschrein für das Haupt
des hl. Vinzenz Levita anfertigen, von Albrecht
Dürer kaufte er ein Madonnenbild, das leider
verschollen ist. Aus den Trümmern der Burgen
Georgeneck und Kaltenstein erbaute er auf ei-
nem Hügel im Marktflecken Jauernig die Som-
merres. Schloß Johannesberg. Er war ein be-
sonderer Förderer des Bergbaus in den Bi-
stumslanden. ImBesitzdesMünzrechtes erwarb
er 1515 das Privileg, Goldmünzen zu prägen.
Die Schulden des Bf.s übertrafen die Erträge aus
dem bfl. Tafelgut. Eine Folgerung aus der Re-
gierungszeit der »Humanistenbischöfe« Roth
und Turzo wurde in dem Kolowratschen Ver-
trag von 1504 gezogen, durch den Nicht-Schle-
sier vom Domkapitel und Bischofsamt ausge-
schlossen waren.

Die »Reformation in Schlesien« muß ange-
sprochen werden, weil religiöse Fragen mit po-
lit. Mitteln gelöst wurden, sobald sie in das
Blickfeld der Politik, v. a. aber der Weltpolitik
der † Habsburger gerieten. Seit 1536 waren die
B.er Bf.e regelmäßig Oberlandeshauptleute. Bei
ihrer toleranten Haltung wurden sie von den
Nichtkatholiken in ihrer Funktion geduldet. An-
derslautende Urteile der kathol. Geschichts-
schreibung über sie rühren auch daher, daß die
Bf.e als Oberlandeshauptleute zw. den Fronten
zu stehen kamen und sich aus polit. Rücksich-
ten nicht bedingungslos für den »alten Glau-
ben« einsetzen konnten. Zu Beginn des 17. Jh.s
änderte sich die Stimmung in † Schlesien, als †
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Österreich die Bf.e von B. den Zielen der abso-
lutist. Politik unterordnete und den B.er Bi-
schofsstuhl im Interesse der Politik ausschließl.
mit Mitglieder der Erzhauses besetzten. Die Bi-
schofswahlen gerieten zur Farce. Die Fs.en und
Stände verhinderten die Übertragung der Ober-
landesherrschaft auf Ehzg. Karl von Österreich
(1608–24). Als er 1624 plötzl. verstarb, folgte
dessen Neffe, Karl Ferdinand von Polen, der
sich während seiner Regierungszeit von 1625
bis 1655 nur zweimal im Bm. aufhielt. Obwohl
Karl Ferdinand nie die Priesterweihe erhalten
hatte, wurde er 1640 Bf. von Płock. In Anwesen-
heit des Bf.s auf der Diözesansynode des Jahres
1653 wurde auf ksl. Befehl eine »Reduktions-
kommission« zusammengestellt, die aufgrund
der Bestimmungen des Westfälischen Friedens
mehr als 500 protestant. Kirchen in den ksl.
Erbfsm.ern in den Besitz der Katholiken zu-
rückführen sollten. Ehzg. LeopoldWilhelm, der
Sohn Ks. † Ferdinands II, der 1656 zum Bf. von
B. gewählt wurde, war, als er sein Amt antrat,
bereits Bf. mehrerer Diöz.n. Während des Drei-
ßigjährigen Krieges hatte er sich als Feldherr
bewährt. 1642 wurde er Hochmeister des †
Deutschen Ordens und von 1646 bis 1656 war er
ksl. Statthalter in den Spanischen Niederlan-
den. Nach dessen Tod wurde Ehzg. Carl Joseph,
der Sohn Ks. † Ferdinands III., zumNachfolger
bestimmt. Auch er war Bf. von † Passau und †
Olmütz. Der minderjährige und kränkelnde
Ehzg. starb bereits i. J. 1664. Im Jahre 1664
konnte sich das Domkapitel mit seinem Vor-
schlag durchsetzen und wählte den Bistumsad-
ministrator, den Grottkauer Handwerkersohn
Sebastian Rostock zum Bf. Er erhielt die ksl.
Bestätigung und wurde gegen den Protest der
schles. Fs.en und Stände auch zum Oberlandes-
hauptmann bestellt. Sebastian Rostock ordnete
sich den Zielen der ksl. Politik unter. In den Jah-
ren 1666 und 1667 ließ er eine Generalvisitation
im Zuge der Rekatholisierung durchführen. Als
Nachfolger Rostocks empfahl Ks. Friedrich
Kard. von Hessen-Darmstadt den Großprior
und Ordensmeister der Malteser, der »wegen
seiner Verdienste im Reich und gegenüber dem
Kaiserhaus, wegen des Glanzes seiner Familie
und seiner eigenen Vortrefflichkeit besonders
geeignet [schien], die schlesische Kirche zu

schützen« (Weber 1991). Die Verknüpfung
schles. Interessen mit der Reichspolitik fand in
Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg ihren Höhe-
punkt. Im Jan. 1685 wurde er zum Oberlandes-
hauptmann bestellt. Später wurde er noch Bf.
von†Worms und† Lüttich, Hochmeister des†
Deutschen Ordens und Fürstpropst von † Ell-
wangen, Ebf. von † Trier und damit Kfs. 1729
verzichtete er auf diese Würde, um Ebf. von †
Mainz und damit Kfs. und Reichserzkanzler zu
werden. Unter seiner Regierung mußten durch
die Vermittlung des schwed. Kg.s in den Altran-
städter Konventionen ca. 125 Kirchen, die re-
katholisiert worden waren, den Protestanten zu-
rückgegebenwerden. In seine Regierungszeit in
† Schlesien von 1685 bis 1732 fallen Kloster-
gründungen sowie Neubauten von Kirchen und
Schulstiftungen. 1702 wurde die Universität B.
gegr. Er ist in der »Kurfürstlichen Kapelle« im
B.er Dom, die er errichten ließ, beigesetzt. Der
Nachfolger von Franz Ludwig von Pfalz-Neu-
burg, Philipp Gf. Sinzendorf, ein Nichtschlesi-
er, wurde gegen den Willen des Domkapitels
vom Ks. dem Bm. aufgezwungen. In seine
Amtszeit fiel die Eroberung des größten Teils †
Schlesiens durch Friedrich II. von Preußen.

Um seinen Einfluß in † Schlesien geltend
machen zu können, unterstützte der Ks. die eu-
rop. Ritterorden, den † Deutschen Orden und
den † Johanniterorden, deren Führung in der
Hand der † Habsburger lag und die auch in †
Schlesien beträchtl. Besitzungen hatten. Damit
wollte er † Schlesien an das Reich binden und
die ksl. Politik in † Schlesien stabilisieren.

Nach dem Tod des Hochmeisters Ehzg. Ma-
ximilian († Nov. 1618) konnte der Ks. den B.er
Bf. Ehzg. Karl als Nachfolger durchsetzen.
Durch dieses Amt wurde der B.er Bf. vollberech-
tigtes Mitglied mit Sitz und Stimme im Reichs-
tag, wie später die Ehzg.e LeopoldWilhelm und
Carl Joseph auch. Nach dem böhm. Aufstand
konfiszierte der Ks. die Herrschaft Freudenthal
und vermachte sie dem Hochmeister des †
Deutschen Ordens als persönl. Besitz. Als Statt-
halter wurden kathol. Adelige aus dem Reich
eingesetzt. 1664 wurde der Statthalter von
Freudenthal Johann Kaspar von Ampringen
zum Hochmeister gewählt. Er sollte nach dem
Tod des Bf.s Friedrich von Hessen-Darmstadt



513

(† 19. Febr. 1682) auch zum Oberlandeshaupt-
mann bestellt werden. Um die rechtl. Voraus-
setzungen zu erfüllen mußte die Herrschaft
Freudenthal in den Status eines Fsm.s erhoben
werden. Das gelang nur auf Lebenszeit Amprin-
gens. Nach dessen Tod ging die Oberlandes-
hauptmannschaft an den Bf. Franz Ludwig von
Pfalz-Neuburg über, der seinerseits durch die
Wahl zum Hochmeister des † Deutschen Or-
dens zum Reichsstand gehörte.

Auch der † Johanniterorden in † Schlesien
profitierte von der ksl. Politik. Nach der Wahl
Friedrichs von Hessen-Darmstadt, der seit 1647
Großmeister des † Johanniterordens war, zum
Bf. von B., wurden die Güter, die durch die re-
formator. Bewegung dem Orden entfremdet
worden waren, in kathol. Besitz zurückgeführt.

Nachdem das Bm. B. sich aus dem Status
eines Missionsbm.s heraus entwickeln konnte,
durch den innerkirchl. Aufbau zu einer eigen-
ständigen Institution wurde und durch den Aus-
bau einer eigenen Landesherrschaft, an der das
Domkapitel Anteil hatte, zum souveränen Fsm.
wurde, konnte es der weltl. Oberherrschaft Sou-
veränitätsrechte abtrotzen, aber es gelang den
Bf.en nicht, sich von der weltl. Oberhoheit zu
emanzipieren. Die dynast. Verflechtungen zw.
Bischofstuhl und oberhoheitl. Mächten waren
in den verschieden »national« und staatrechtl.
geprägten Epochen immer vorherrschend und
nahmen, v. a. in habsburg. Zeit, einen instru-
mentalen Charakter im Dienste der jeweiligen
Politik an. Institutionalisierung der Kirche, dy-
nast. Netzwerke und massive Instrumentalisie-
rung des B.er Bischofsstuhl zur Durchsetzung
machtpolit. Ziele des obersten Landesherren
deuten auf eine organisierte, viell. auch manch-
mal improvisierte Hofhaltung der B.er Bf.e hin,
die aber in der Forschung kaum thematisiert
worden ist.

† C.3. Breslau † C.3. Neisse

Q. Archivalien zur Besitz- und Wirtschaftsgeschich-

te, zur Hofhaltung und Verwaltung der B.er Bf.e als Fs.en

von Neisse-Grottkau und als Oberlandeshauptleute be-

finden sich in folgenden Archiven: Archiwum Państwowe

we Wrocławiu [SA Breslau] und Archiwum Archidiecez-

jalnego we Wrocławiu [Erzbischöfliches Diözesanarchiv

Breslau]. – Acta capituli Wratislaviensis. – Acta Publica.

breslau

Verhandlungen und Korrespondenzen der schlesischen

Fürsten und Stände. Bd. 1–4, hg. von Hermann Palm,

Breslau 1865–75; Bd. 5–8, hg. Julius Krebs, Breslau

1880–1909. – Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocła-

wiu. Rękopisy, hg. von Vincenty Urban, Lublin 1965–68

(Archiwa, Biblioteki i Muzwa Kościelne, 10–16). – Codex

Diplomaticus nec non Epistolaris Silesiae, Bd. 1: 971–

1204, bearb. von Karol Maleczyński, Breslau 1951–56,

Bd. 2: 1205–1220, bearb. von Karol Maleczyński und

Anna Skowrońska, Breslau 1959, Bd. 3: 1221–1227,

bearb. von Karol Maleczyński, Breslau 1964. – Doku-

mentów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu,

Bd. 1: Dokumenty oznaczone sygnaturami alfabetyczny-

mi, hg. von Vincenty Urban, Rom 1970 [Quellen zur

Bistumsgeschichte]. – Liber fundationis episcopatus Vra-

tislaviensis, hg. von Hermann Markgraf und Josef W.

Schulte, Breslau 1889 (Codex diplomaticus Silesiae,

14). – Quellen zur Geschichte des Neisser Bistumslandes,

1964. – Regesta episcopatus Vratislaviensis. Urkunden

des Bisthums Breslau in Auszügen, hg. von Colmar

Grünhagen und Georg Korn, Breslau 1864. – Re-

gesten zur schlesischen Geschichte. Namens des Vereins

für Geschichte Schlesiens und der historischen Kommis-

sion für Schlesien, hg. von Konrad Wutke in Verb. mit

Erich Randt und Hans Bellee, Breslau 1875–1925 (Co-

dex Diplomaticus Silesiae, 7, 16, 18, 22, 29, 30). – Schle-

sische Religions-Akten 1517 bis 1675, hg. von Gottfried

Ferdinand Buckisch, bearb. von Joseph Gottschalk

u. a., Tl. 1: Einführung. Tl. 2: Regesten der Religions-

Akten, Köln 1982–98 (Forschungen und Quellen zur Kir-

chen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 17,1–2). –

Schlesisches Urkundenbuch, 1–3, 1971–84. – Statuta Syn-

odalia Dioecesana Sanctae Ecclesiae Vratislaviensis, hg.

von Mortimer von Montbach, 2. Aufl., Breslau 1855. –

Synody diecezji wroclawskiej i ich statuty. Na podstawie

materialów przyspsobionych przy udziale Alfred Sa-

bischa, hg. von Jakub Sawicki, Breslau u. a. 1963

(Concilia Poloniae, 10) [Die Synoden der Diöz. B. und ihre

Statuten. Auf der Grundlage und unter Beihilfe der von

Alfred Sabisch vorbereiteten Materialien]. – Urkunden

zur Geschichte des Bistums Breslau im Mittelalter, hg.

von Gustav Adolph Stenzel, Breslau 1845. – Wykaz Re-

gestów Dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego we

Wrocławiu, hg. von Vincenty Urban, Warschau 1970

[Verzeichnis der Urkundenregesten des Erzbischöflichen

Diözesanarchivs in B.].

L. Conrads 1994; S. 319–329 [zur Landesverwal-

tung in Schlesien]. – Engelbert, Kurt: Beiträge zur

Geschichte des Bischofs Kaspar von Logau [1562–1574].
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Bischof Kaspar als Fürst von Neisse, in: ASKG 10 (1952)

S. 121–147. – Engelbert, Kurt: Die Anfänge des Bi-

stums Breslau, in: Beiträge zur schlesischen Kirchenge-

schichte. Gedenkschrift fuer Kurt Engelbert, hg. von

Bernhard Stasiewski, Bergisch Gladbach 1953 (Schrif-

tenreihe der katholischen Arbeitsstelle-Nord für Heimat-

vertriebene, 2), S. 6–34. – Geschichte des christlichen Le-

bens, 1, 2002. – Heyne, Johann: Dokumentirte Ge-

schichte des Bistums und Hochstiftes Breslau. Aus Ur-

kunden Aktenstücken, älteren Chronisten und neueren

Geschichtsschreibern, Bd. 1–3, Breslau 1860–68. – Ir-

gang 1984. – Jungnitz, Joseph: Martin von Gerst-

mann. Bischof von Breslau [1574–1585]. Ein Zeit- und

Lebensbild aus der schlesischen Kirchengeschichte des

16. Jahrhunderts, Breslau 1898 [hier: Die Oberlandes-

hauptmannschaft, S. 337–388; Der Bischof als Fürst von

Neisse, S. 446–495]. – Köhler, Joachim: Das Ringen

um die tridentinische Erneuerung im Bistum Breslau.

Vom Abschluß des Konzils bis zur Schlacht am Weißen

Berg 1564–1620, Köln 1973 (Forschungen und Quellen

zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 12)

[hier: Bischöfe als Oberlandeshauptleute, S. 53–57; Das

Reformwerk im Schatten der habsburgischen Politik,

S. 248–278]. – Lambrecht, Karen: Breslau als Zentrum

der gelehrten Kommunikation unter Bischof Johann V.

Thurzó (1466–1520), in: ASKG 58 (2000) S. 117–141. –

Marschall, Werner: Geschichte des Bistums Breslau,

Stuttgart 1980. – Naegele, Anton: Der Breslauer Fürst-

bischof Andreas Jerin von Riedlingen (1540–1596). Bilder

aus dem Leben und Wirken eines Schwaben in Schlesien,

Mainz 1911 [hier: Fürstbischof von Breslau, S. 23–88]. –

Rachfahl, Felix: Die Organisation der Gesamtverwal-

tung Schlesiens vor dem dreissigjährigen Kriege, Leipzig

1894 (Staats und socialwissenschaftliche Forschungen,

13,1). – Sabisch, Alfred: Die Bischöfe von Breslau und

die Reformation in Schlesien. Jakob von Salza († 1539)

und Balthasar von Promnitz († 1562) in ihrer glaubens-

mäßigen und kirchenpolitischen Auseinandersetzung

mit den Anhängern der Reformation, Münster 1975 (Ka-

tholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der

Glaubensspaltung, 35). – Seppelt, Franz Xaver: Ge-

schichte des Bistums Breslau, Breslau 1929 (Real-Hand-

buch des Bistums Breslau, 1). – Silnicki 1953. – Ur-

ban, Wincenty: Zary dziejów diecezji wrocławskiej, Bres-

lau 1962.

Joachim Köhler

BRIXEN, BF.E VON

I. Die Bf.e von B., Nachfolger der seit dem
5. Jh. in Säben über Klausen residierenden Bf.e,
waren durch ks. Schenkungen von Gft.en im
11.Jh. Territorialfs.en, die Ks. Friedrich I. 1179
mit den Reichsregalien ausstattete. Das Hoch-
stift B. hatte bis zur Säkularisation 1803 Sitz auf
der Fürstenenbank im Reichstag und seit 1002
einen Hof in Regensburg.

Das Fsm. B. umfaßte die Gft. im Eisack- und
Inntal (1027), die Gft. Pustertal (1091), großen
Streubesitz in † Bayern (seit 967), Kärnten (seit
977), Krain (Veldes-Bled 1004), im Churer Ge-
biet (Schlanders 1077, Passeier 1078) und im
Oberinntal (1241). Das Fsm. wurde seit dem 12.
Jh. von erbl. Vögten verwaltet: von den Gf.en
von Morit-Greifenstein, von den Gf.en von An-
dechs, von Tirol, von Görz. AbMitte des 13. Jh.s
hatten die Gf.en von Görz-Tirol den Großteil
des Territoriums den Bf.en von B. entrissen und
die Gft. Tirol errichtet; das Pustertal wurde 1271
der Gft. Görz zugeteilt. Tirol ging 1363 auf das
Haus † Habsburg über, das Pustertal wurde
nach demAussterben der Gf.en vonGörz (1500)
mit der Gft. Tirol vereinigt. Den Bf.en von B.
blieben nach Mitte des 13. Jh.s nur mehr die
Städte B., Bruneck, Klausen, 16 Land- oder Pa-
trimonialgerichte im Eisacktal, Pustertal, im la-
din. Gadertal, Buchenstein, Fassa- und Gröden-
tal, die Herrschaften Veldes-Bled und Teugn bei
† Regensburg sowie ausgedehnter Urbarbesitz
in † Bayern, Tirol, Kärnten, Steiermark und
Krain. Von 1500 bis Mitte des 17. Jh.s hatte B.
auch die Gerichte Schöneck, Michelsburg, Ut-
tenheim und Heunfels im Pustertal als Pfand-
herrschaften inne. Bei der Säkularisation 1803
hatte das Fsm. B. eine Ausdehnung von ca. 900
qm mit ca. 28000 Einw.

Das Fstm. B. hatte im MA als Wächter der
Kaiserstraße über den Brenner große Bedeu-
tung.

II. Die Regierung führten die Bf.e selbst
und deren Vögte, ab Mitte des 13. Jh.s die Bf.e,
bei deren Abwesenheit oder Verhinderung die
von ihnen ernannten Statthalter und Ökonome,
während der Sedisvakanz das Domkapitel. Die
Verwaltung besorgten in den Städten, in den
ländl. Urbarämtern und Gerichten von den
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Bf.en ernannte Hauptleute, Pfleger, Richter und
Amtleute. Nach dem Bauernaufstand 1525 wur-
den zentrale Regierungsämter eingesetzt: Der
Hofrat mit Präsident, Kanzler, geistl. und weltl.
Hofräten versammelte sich wöchentl. dreimal;
der Kanzler hatte für die Durchführung der Be-
schlüsse zu sorgen. Für Ämter und Hofrats-
kanzlei wurden seit 1540 eigene Ordnungen er-
lassen. Für den Hof gab es seit dem 13. Jh. ein
eigenes Hofgericht; Stadt- und Landgerichte
hatten die hohe, Urbaramtsgerichte nur die nie-
dere Gerichtsbarkeit. Die Städte erhielten erst
im 16. Jh. ihre unabhängige Verwaltung in
Stadtrechten. Hof und Diözesanverwaltung wa-
ren personell stets getrennt.

Neben den althergebrachten Ehrenämtern
desMarschall, Mundschenken, Kämmerers und
Truchsessen wurden für die wichtigen Hofdien-
ste Amtmeister eingesetzt (Kellermeister, Sil-
berkämmerer usw.); Handwerker durften Hof-
Berufstitel tragen (Hofmaler, Hofmaurer, Hof-
schlosser usw.).

Die Einkünfte der Bf.e von B. setzten sich
zusammen aus Hofsteuern, Zehnten, Urbarzin-
sen ausgedehnten Grund- und Höfebesitzes,
Zoll-, Jagd- und Fischereigebühren, bes. aus
Wald- und Bergwerkebesitz. Vom Münzregal
wurde nur selten Gebrauch gemacht.

Zu den außerordentl. Ausgaben zählten die
päpstl. Annaten, die Reichssteuern, die nach
Abschluß des Tiroler Landlibells von 1511 zw.
Ks. † Maximilian I. und Bf. Christoph von
Schrofenstein von der Gft. Tirol übernommen
wurden; dafür mußte das mit Tirol konföderier-
te Fsm. B. – im Tiroler Landtag vertreten – zur
Landesverteidigung beitragen. Ab dem 16. Jh.
wurden außerordentl. Reichsbeiträge und Mi-
litärdurchzugskosten über den Tiroler Landtag
eingefordert. Außer in der Blütezeit des Berg-
baues im 15. und 16. Jh. war die wirtschaftl. Be-
deutung des Fsm. B. eher gering. Bf. Albuin (ca.
975–1006) hat das Bm. B. wirtschaftl. gesichert,
Bf. Hartwig (1022–39) die Stadt befestigt, die
Bf.e Altwin (1049–97) und Hugo (1100–25) wa-
ren im Investiturstreit treue Anhänger des Ks.s.
Bf. Hartmann (1140–64) hatte großen Einfluß
auf Ks. Friedrich I., war aber auch treibende
Kraft in der Reformbewegung. Bf. Konrad von
Rodank (1200–16) errichtete in der Kreuzfahrer-

brixen

zeit Hospitäler in Neustift und Klausen, ein Kol-
legiatstift in der von ihm erweiterten, fresken-
geschmückten Hofkirche neben dem Dom. Bf.
Bruno von Kirchberg (1250–88) verfaßte 1253
das älteste Urbar der Einkünfte des Fsm.s B.,
baute um 1255 Burg und Stadt Bruneck als Ver-
waltungszentrum der Besitzungen im Pustertal,
nach 1260 die neue Res.Wasserburg an der Süd-
westecke von B., verlor einen Großteil des Ter-
ritoriums an die Gf.en von Görz-Tirol, kämpfte
aber mit Erfolg gegen die aufständ. Ministeri-
alen. Als 1363 Ehzg. Rudolf IV. von Österreich
die Gft. Tirol übernahm, wurden die Bf.e von B.,
die meist Kanzler der Tiroler Landesfs.en wa-
ren, im 14. und 15. Jh. von diesen mehr und
mehr abhängig. Kard. Nikolaus Cusanus
(1450–64), einer der größten dt. Humanisten
und Kirchenreformer, geriet als Bf. von B. mit
dem Tiroler Landesfs.en Ehzg. Sigismund dem
Münzreichen um die Souveränitätsrechte in
Streit und unterlag. Kard. Melchior von Meckau
(1488–1509), Kanzler von Ehzg. Sigismund von
Tirol, kam als Bf. von B. durch den blühenden
Bergbau zu großemReichtum, unterstützte den
neuen Landesherrn, Kg. Maximilian I., dessen
Statthalter er teilw. war, mit Darlehen im Krieg
gegen die Schweizer, † Bayern und Venedig.
Unter Fbf. Christoph von Schrofenstein (1509–
21) wurde diese Politik fortges. Im Bauernkrieg
1525 unter Fbf. Sebastian Sprenz (1521–25), der
auch Kanzler von Tirol war, als Michael Gais-
mair die Bischofsburg in B. besetzte und dort
eine Bauernrepublik errichten wollte, hat Ks. †
Ferdinand I. die Ordnung wieder hergestellt.
Die Bf.e Georg von Österreich (1525–39), Kard.
Christoph von Madruzzo (1542–78), Kard. An-
dreas von Österreich (1591–1600) standen meist
in ksl. und landesfsl. Diensten, ihr Fsm. B. wur-
de vom Ks. und Tiroler Landesfs.en geschützt,
die Regierung in B. überließen sie ihren Statt-
haltern, Coadjutoren, Weihbf.en sowie dem
Hofrat. Bf.ChristophAndrä vonSpaur (1601–13)
vollendete den unter seinem Vorgänger begon-
nenen Umbau der ma. Burg zu einer Renais-
sanceres. in B., gewährte 1604 der Stadt B. ein
erneuertes Stadtrecht bei gewahrter Kontrolle
durch den vom Bf. bestellten Stadtrichter. Er
wandelte die alte Domschule in ein Gymnasium
um und gründete 1607 das Priesterseminar, be-
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mühte sich mit Erfolg um die Reform im Sinn
des Trienter Konzils. Bf. Ehzg. Karl von Öster-
reich (1613–24), gleichzeitig Bf. von † Breslau,
war nur selten in B., stürzte das Bm. B. in große
Schulden. Die nachfolgenden Bf.e, meist bür-
gerl. Standes, lagen mit der Tiroler Landesre-
gierung unter Regentschaft der Claudia von Me-
dici (1632–41) fast ständig im Streit um die Sou-
veränitätsrechte. Als nach dem Aussterben der
Habsburger Linie in Tirol 1665 Ks. Leopold I.
Tirol mit den Habsburger Ländern vereinte, be-
gann für das Fsm.B. eine friedl. Zeit. Die Durch-
zugskosten und Türkensteuern, über den Tiro-
ler Landtag eingefordert, belasteten das Fsm. B.
im 18. Jh. dauernd, der Kampf um die Erhaltung
der Souveränitätsrechte wurde immer härter bis
zur Säkularisation.

Das Wappen des Fsm.s war seit ca. 1300 ein
roter Adler auf Silbergrund, das Wappen des
Bm.s ein weißes Lamm mit weißer Kreuzfahne
auf rotem Grund.

† C.3. Brixen

Q. Urkunden und Akten in Hofarchiv Brixen, SA Bo-

zen. – Die Urkunden der Brixner Hochstiftsarchive 1,

1929; 2, 1941/43.

L. Gelmi, Josef: Die Brixner Bischöfe in der Ge-

schichte Tirols, Bozen 1984. – Gelmi 2000. – Sinna-

cher, Franz Anton: Beyträge zur Geschichte der bi-

schöflichen Kirche von Säben und Brixen, 9 Bde, Brixen

1821–34. – Sparber, Anselm: Die Brixner Fürstbischöfe

im Mittelalter, Bozen 1968. – Stolz, Otto: Politisch-hi-

storische Landesbeschreibung von Südtirol. Schlern-

Schriften 40, Innsbruck 1937.

Karl Wolfsgruber

CAMBRAI, BF.E VON

I. Fbm. des Reichs. C. wurde Res. und bfl.
»Hauptstadt« spätestens seit dem hl. Gaugeri-
cus (Saint Géry, 584/90 bis nach 624) und ist es
noch bis in die heutige Zeit (heute Diöz. von C.).
Das Gebiet, das der polit. Macht des Bf.s unter-
stand, hatte Vergrößerungen erfahren, bevor es
sich wieder verkleinerte: zu den Domänen sei-
ner Kirche, die von der Immunität abgedeckt
waren, waren i. J. 948 dank Otto I. die gfl. Rech-
te über die Stadt C. (erworben durch den Bf. Ful-

bert) und i. J. 1007 dank Heinrich II. dieselben
Rechte über das ganze Gebiet von C. (zugestan-
den dem Bf. Erluin) hinzugekommen. Das
kirchl. Fsm. C. entstand zur selben Zeit wie das-
jenige von † Lüttich unter Notger (972–1008).
Die kleine Stadt Cateau fiel unter die persönl.
Gerichtsbarkeit des Bf.s; sie diente als mensa
episcopalis. Catillon war eine neue bfl. Stadt aus
dem 12. Jh. Am Ende des MA hatte das polit.
Cambrésis, »angenagt und durchsiebt von En-
klaven«, v. a. denen des Hennegaus, ein Drittel
seiner ursprgl. Fläche verloren. DieGrenzen des
Fsm.s blieben damals bis zu seiner Vereinigung
mit dem Kgr. Frankreich i. J. 1678 unv. Ursprgl.
war die Diöz. von C. der civitas der Nervier nach-
gezeichnet, einer administrativen Struktur also,
die eine Erbschaft des Römischen Reichs war.
Bis 1559 erstreckte sich dieser riesige kirchl.
Bezirk, der in seiner ganzen Ausdehnung in Lo-
tharingien gelegen war, während der Bf. dem
Erzbischofssitz Reims unterstand, auf der östl.
Seite der Schelde, von der Quelle bis zur Mün-
dung, und deckte das Cambrésis, einen kleinen
Teil der Gft. Flandern, so gut wie den gesamten
Hennegau, den westl. Teil von † Brabant und
die Region von Lobbes im Fsm. † Lüttich ab.
Sein äußerster N (Erzdiakonat Antwerpen)
stellte wahrscheinl. eine Ausdehnung des Ge-
biets gegenüber der alten civitas dar. Was die
Region von Mecheln angeht, so gehörte sie zu-
nächst zur Diöz. † Lüttich, bevor sie im 11. Jh.
der Diöz. C. eingegliedert wurde. Bis 1093 ver-
waltete der Bf. von C. die Nachbardiözese Arras,
die mit seiner vereinigt war. Durch die Bulle
»Super universas« vom 12. Mai 1559 wurde die
Diöz. um ihren nördl. Teil beschnitten (Erzdi-
akonate von Antwerpen und † Brüssel), um
zwei neue Diöz.n entstehen zu lassen: Antwer-
pen und Mecheln. C. wurde damals eine kirchl.
Metropole, der Saint-Omer, Arras, Tournai und
Namur unterstanden. Der alte évêque-comte von
C. wurde seit 1562 archevêque-duc von C., Gf. des
Cambrésis und Rfs.

II. Für die Zeit vor dem 13. Jh. ist wenig über
die bfl. Gefolgschaft bekannt, da wissenschaftl.
Publikationen fehlen. Im 13. bis 15. Jh. war der
Bf. von C. von einer tatsächl. curia umgeben, die
aus zwei großen Personenkreisen bestand, die
sich dennoch kaum vermischten. Der erste
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Kreis setzte sich zusammen aus einem im wes-
entl. aus Laien bestehenden »Personal«, das
dem évêque-comte half, seine weltl. Verpflichtun-
gen zu erfüllen. Der zweite Kreis umfaßte
kirchl. Würdenträger, »hohe Amtsträger«, die
das Haupt der Diöz. in seinen geistl. Obliegen-
heiten, seinen administrativen und gerichtl.
Aufgaben unterstützten; dazu kam weiteres un-
tergeordnetes Personal sowie andere, dem Bf.
nahestehende Personen. In seiner Eigenschaft
als Haupt der weitläufigen Diöz. von C. verfügte
der Bf. zunächst über einen Kreis Vertrauter, der
ihn umgab und der einen mächtigen Verwal-
tungsapparat befehligte, der Einfluß auf seine
Handlungen und Entscheidungen auf dem Ge-
biet der Verwaltung, der Regierung, der Infor-
mation und der Justiz hatte, der aber auch ohne
ihn funktionieren konnte und von demman ein
bescheidenes Bild aus den synodalen Versamm-
lungen erhält: zunächst die Erzdiakone (seit
dem 11. Jh. fünf an der Zahl, dann sechs ab 1273
– C./Cambrésis, Valenciennes, Hennegau, †
Brabant, † Brüssel und Antwerpen), wirkl. Ge-
hilfen des Bf.s im 13. Jh.; ihre administrativen
Befugnisse und gerichtl. Kompetenzen (Über-
wachung der Dekane, Besuch der Pfarreien, In-
standhaltung der kult. Gebäude, Investitur der
Priester, Vorsitz des Diözesan-Tribunals) waren
seit dem 14. Jh. reduziert (zu Gunsten des Of-
fizials und der Dekane, der doyens de chrétienté);
oft wurden sie von der päpstl. Regierung in Avi-
gnon aus dem Kreis der Kurialen gewählt und
waren deswegen häufig abwesend von C.; sie
waren Inhaber einer Präbende innerhalb des
Domkapitels (vom 15. Jh. an bildeten die Erz-
diakone fläm. Sprache von Antwerpen und
Brüssel ein eigenes Vikariat, das aus einem Ge-
neralvikar, einem Offizial und diversen Justiz-
beamten bestand); schließl. die Generalvikare,
neue, vom Bf. selbst ernannte Würdenträger,
die im Unterschied zu den alten Erzdiakonen ad
nutum absetzbar waren, da ihr Amt kein Lehen
darstellte; der Offizial, der »bevorzugte« Amts-
träger des Bf.s im späten MA, ernannt und von
ihm beauftragt, dem Diözesan-Tribunal vorzu-
sitzen, oft Mitglied des Domkapitels, umgeben
von spezialisiertem Personal (Schöffen, fiskal.
Sachwaltern, Promotoren, Beisitzern, Anwäl-
ten, Notaren, Gerichtsschreibern); ein oder

cambrai

zwei Hilfsbf.e, seit dem 14. Jh. von der päpstl.
Regierung ernannt, die Mitte des 15. Jh.s unter
der Herrschaft Johanns von Burgund (1439–79),
eines illegitimen Halbbruders Philipps des Gu-
ten, das gesamte bfl. Amt trugen; möglicherw.
der Siegler (scelleur), jedoch nicht vor Ende des
14. Jh.s; ein bfl. Vikar, der den Bf. in seiner Ab-
wesenheit in gewissen Funktionen vertrat (Pre-
digt und Erteilung der Sakramente).

Zu diesen hochrangigen »Beamten« kann
man das Domkapitel hinzurechnen, das das
Bm. im Falle einer Vakanz des Bischofsstuhls
verwaltete, das Recht der Bischofswahl innehat-
te und das im Prinzip sein Einverständnis gab,
wenn dieser Gesetze erließ ebenso wie die 18
Dekane, die »Augen und Arme« des Bf.s; diese
wurden von ihm ernannt und übten eine ge-
richtl. Tätigkeit aus (sie nahmen die Anzeigen
der »synodalen Zeugen« entgegen und dienten
als Vermittler zur Gerichtsbarkeit). In seiner Ei-
genschaft als weltl. Lehensherr wurde der éve-
que-comte von C., der Steuern erhob, den Grund-
zins einzog und Geld prägte, von einer Gruppe
von Personen unterstützt, die administrative,
milit. und gerichtl. Ämter ausübten. Den ersten
Platz unter ihnen nahm der bailli des Cambrésis
ein; die Grundlage seiner Macht lag in den ver-
schiedenen Rechtsprechungsbefugnissen; er
verwaltete die Güter der mensa episcopalis. Es fol-
gen die Bgf.en, die hommes de terrain und die
zwölf Pairs des Cambrésis (erste Erwähnung
dieses Adels in den Akten u Beginn des 12. Jh.s),
die das Lehensgericht bildeten (die Pairies wa-
ren an erbl. Herrschaften gebunden). Schließl.
der Offizial, bereits erwähnt als kirchl. Richter
der Diöz., der zudem ziviler Richter über C. und
das gesamte Fsm. war.

Zu diesem ersten Kreis derWürdenträger am
Hofe kam ein größerer Kreis an Männern hin-
zu, die klar bestimmte administrative und ge-
richtl. Funktionen erfüllten. Dieser Kreis be-
stand aus dem bereits erwähnten Personal der
Offizialität, den hommes de loi, dem Steuerein-
nehmer, der die Einkünfte der mensa episcopalis
entgegennahm, den vier preud’hommes, den von
den Schöffen beauftragten Notabeln der Stadt
C., die die Steuern einzogen, zwei Steuerein-
nehmern, dem Vogt und den Schöffen der Stadt
C., vom Bf. ernannt, sowie dem Bf. nahestehen-
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dem Personal; zu nennen sind hier die 24 nicht-
adelig Beliehenen francs fieffés, die zum »Haus«
des Prälaten gehörten und deren Amt als erbl.
gewordenes Lehen eingerichtet war (erste Er-
wähnung Ende des 12. Jh.s). Diese »Männer des
Bischofs« organisierten das tägl. Leben des Prä-
laten und gewährleisteten seine Sicherheit.
Über die Bischofskanzlei können keine Aussa-
gen getroffen werden, da wissenschaftl. Publi-
kationen fehlen. Festzustellen ist allerdings die
Erwähnung von Personal, das aus notarii, scrip-
tores, clerici und secretarii bestand und das sicherl.
eine wesentl. Rolle bei der Redaktion der bfl.
Akten gespielt hat, ohne daß man allerdings
mehr über Anzahl, Rolle, Bedeutung und intel-
lektuelles Profil dieser Leute sagen könnte. Was
die Neuzeit betrifft, kann man für die Diöz. in
der Tat von einem bfl. Rat sprechen (ab dem 16.
Jh.); er schloß vom Bf. gewählte Generalvikare
ein, die fast immer Würdenträger des Domka-
pitels waren, Erzdiakone, die seelsorger. Besu-
che übernahmen, sowie ein Offizial, dessen Tri-
bunal 1631 reorganisiert wurde und Statuten er-
hielt; diese Statuten waren allen Offizialitäten
der Provinz C. gemeinsam. Alle waren Gradu-
ierte der Theologie und der Rechtswissenschaft.
Anfang des 18. Jh.s bestand die Gefolgschaft
des Ebf.s Fénelon (1695–1715) aus frz. Edelleu-
ten. Dieser bfl. Rat, in dem die Generalvikare
dominierten (acht um 1750, zum Großteil Ad-
lige), die in Vollversammlungen die wichtigsten
Amtsgeschäfte leiteten, wurden von den Deka-
nen unterstützt, die ihre Dekanate zweimal
jährl. besuchten und die ebenfalls zweimal
jährl. die Priester versammelten, um ihnen die
Richtlinien für ihr Amt zu geben. Die Verwal-
tung der Dekanate war unter den acht General-
vikaren aufgeteilt, die im allgemeinen aus dem
Domkapitel hervorgingen. Für den Bischofssitz
Douai wurde 1586 ein Seminar eingerichtet;
sein Präsident gehörte dem Rat an, war aber oft
der Feindseligkeit des Generalvikariats und des
Domkapitels ausgesetzt. Nach 1715 findet man
auch einen Weihbf. Die wichtigsten Würden-
träger und Verantwortl. der Diöz. versammelten
sich jedes Jahr zum Remigiustag im Bischofs-
palast zu einer Synode der Diöz. Im 18. Jh. ver-
walteten Generalvikare und Erzdiakone in Ab-
wesenheit des Ebf.s, der es vorzog, am Hof von

Versailles zu leben, die Diöz.n allein. Der Offi-
zial der Diöz. war immer noch ordentl. ziviler
Richter für das gesamte kirchl. Fsm. Unter den
berühmten Persönlichkeiten, die am Bischofs-
hof von C. weilten, bleiben, außer den Namen
der sehr zahlr. »Vertrauten« – Freunde und
Tischgenossen – die Päpste von Avignon im Ge-
dächtnis, Gilles Carlier, Dekan des Domkapitels
für mehr als 40 Jahre (1431–72), François Buis-
seret, Dekan Ende des 16. Jh.s und Initiator des
Seminars mehrerer Diöz.n an der Universität
von Douai, Gründer der Sonntagsschulen, Ver-
fasser eines Katechismus, späterer Bf. von Na-
mur, späterer Ebf. von C., der Domherr Henri
Denis Mutte, Dekan i. J. 1752 und Mitarbeiter
der Bollandisten für die Acta Sanctorum, Mgr
d’Aigneville de Milliancourt, Weihbf. 1760–93,
Besitzer einer Bibliothek von 20000 Bänden.
Zieht man die Lücken in der Historiographie in
Betracht, ist es allerdings zum jetzigen Zeit-
punkt unmöglich, ein genaues und aussage-
kräftiges Bild des Lebens am Bischofshof von C.
zu entwerfen.

† C.3. Cambrai

Q. ADN 3 G, 4 G, 5 G, 6 G, 7 G. – Bibliothèque mu-

nicipale (Cambrai), Manuscrits, Registres aux délibérati-

ons du chapitre cathédral. – Gesta episcoporum Ca-

meracensium, hg von Ludwig Conrad Bethmann, in

MGH SS, VII, 1846, S. 393–525. – Mémoire pour M. l’Ar-

chevêque de Cambrai, Paris 1772. – Séminaire épiscopal

de Tournai, Ms. 115: Status generalis dioecesis Camera-

censis, 1716. – Status ecclesiae Cameracensis [...] 1609,

in: Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la

Belgique 29 (1902) S. 408–431.

L. Alvin, Alexandre: Histoire du Séminaire de Cam-

brai depuis sa fondation jusqu’en 1802, in: Mémoires de

la Société d’Emulation de Cambrai 65 (1911) S. 63–404. –

Berlière, Ursmer: Les évêques auxiliaires de Cambrai,

in: Revue Bénédictine 20 (1903) S. 7–25, 237–265; 21

(1904) S. 46–70, 133–160. – Berlière, Ursmer: Jean

T’Serclaes, évêque de Cambrai, 1378–1388. Notes vatica-

nes, in: Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van

het aloude hertogdom Brabant 6 (1907) S. 245–257. –

Boeren, Petrus C.: La vie et les œuvres de Guiard de

Laon, 1170 env.–1248, Den Haag 1956. – Boeren, Petrus

C.: Les plus anciens statuts du diocèse de Cambrai, in:

Revue de droit canonique 3 (1953) S. 1–32, 131–172, 377–

415; 4 (1954) S. 131–158. – Deregnaucourt, Gilles:
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De Fénelon à la Révolution. Le clergé paroissial de l’ar-

chevêché de Cambrai, Lille 1991. – Derville, Alain: No-

tes sur l’histoire ecclésiastique de Cambrai au XIVe siècle,

in: Bulletin de la Commission historique du Département

du Nord 43 (1987) S. 7–19. – Derville, Alain: La vie re-

ligieuse au XIVe siècle d’après les comptes de la cathédrale

de Cambrai, in: Revue d’histoire de l’Eglise de France 74

(1988) S. 213–233. – Destombes, Cyrille Jean: Histoire

de l’Eglise de Cambrai, Lille 1890. – Les diocèses de Cam-

brai et de Lille, hg. von Pierre Pierrard, Paris 1978

(Histoire des Diocèses de France, 8). – Duvosquel,

Jean-Marie: Art. »Gérard Ier«, in: Biographie Nationale de

Belgique XXXV, 1969, S. 286–298. – Hubert, L.: Haut

clergé et noblesse dans le diocèse de Cambrai de 887 à

1200, Löwen 1972 [mémoire de licence inédit]. – Lae-

nen, J.: Notes sur l’organisation ecclésiastique du Bra-

bant à l’époque de l’érection des nouveaux évêchés, Ant-

werpen 1904. – Le Carpentier, Jean: Histoire géné-

alogique des Paı̈s-Bas, ou histoire de Cambray, et du

Cambresis, 2 Bde., Leiden 1664. – LeGlay, André Joseph

Ghislain: Cameracum Christianum ou histoire ecclésia-

stique du diocèse de Cambrai, Lille-Paris 1849. – Lour-

me, D.: Chanoines, officiers et dignitaires du chapitre ca-

thédral de Cambrai (1357–1426). Etude prosopographi-

que et institutionnelle, 3 Bde., unveröff. Thèse Ecole na-

tionale des chartes Paris 1991. – Maillard-Luypaert,

Monique: La succession de Jean T’Serclaes à l’évêché de

Cambrai. Une tentative avortée des Bavière pour occuper

le siège vacant (janvier-décembre 1389), in: La vacance du

pouvoir dans l’Eglise du Moyen Age, hg. von Jean-Louis

Kupper, Alain Marchandisse und Benoit-Michel

Tock, Brüssel 2001 (Cahiers du Centre de Recherches en

Histoire du Droit et des Institutions, 15), S. 95–116. –

Maillard-Luypaert, Monique: Papauté, clercs et

laı̈cs. Le diocèse de Cambrai à l’épreuve du Grand Schis-

me d’Occident (1378–1417), Brüssel 2001 (Publications

des Facultés universitaires Saint-Louis, 88). – Mail-

lard-Luypaert, Monique: Entre soustraction et resti-

tution d’obédience: les relations »douces-amères« de

Pierre d’Ailly, évêque de Cambrai, avec ses proches

(1398–1408), in: À l’ombre du pouvoir (im Druck). – Mi-

chaux, Adrien-Joseph: Notice historique sur les circon-

scriptions ecclésiastiques anciennes et modernes du dio-

cèse de Cambrai et spécialement sur celles qui se rappor-

tent au territoire actuel de l’arrondissement d’Avesnes,

Valenciennes 1867. – Moreau, Edouard de: Art. »Bel-

gique«, in: Dictionnaire d’histoire et de géographie ec-

clésiastiques VII, 1933, S. 520–726. – Moreau, Edouard

de: Histoire de l’Eglise en Belgique, 4 Bde., Brüssel

cammin

1940–52. – Nelis, Hubert: Les origines du notariat pub-

lic en Belgique et les doyens de chrétienté, in: Revue belge

de philologie et d’histoire 3 (1924) S. 59–73. – Piétres-

son de Saint-Aubin, Pierre: Documents inédits sur

l’installation de Pierre d’Ailly à l’évêché de Cambrai en

1397, in: BEC 113 (1955) S. 111–139. – Toussaint, Fern-

and: Election et sortie de charge du doyen de chrétienté

dans les anciens diocèses de Liège et de Cambrai, in: Re-

vue d’histoire ecclésiastique 42 (1947) S. 50–80. – Tre-

nard, Louis: Les Visites pastorales dans le diocèse de

Cambrai, in: Revue du Nord 58 (1876) S. 465–478. – Wa-

richez, Joseph: Géographie historique des diocèses de

Cambrai et de Tournai, in: Collationes diocesis Tornacen-

sis 19 (1924) S. 59–70, 203–213, 241–250. – Warichez,

Joseph: Les fastes épiscopaux de Cambrai, in Collationes

diocesis Tornacensis 21 (1925–26) S. 299–302.

Monique Maillard-Luypaert

CAMMIN, BF.E VON

I. Am 14. Okt. 1140 durch Papst Innozenz II.
gegr.; Amtssitz der Bf.e anfangs in Wollin, ab
ca. 1175 in C.; 1188 unterstellte Papst Clemens
III. das Bm. direkt dem Hl. Stuhl, wodurch die
Metropolitanansprüche des Ebm.s † Magde-
burg am Anfang des 13. Jh.s und des Ebm.s
Gnesen in der Mitte des 14. Jh.s abgewiesen
werden konnten; das Bm. mit abwechselnden
Perioden von Landsässigkeit und Reichsunmit-
telbarkeit; wechselnde Res. der Bf.e, anfangs in
C., um die Mitte des 14. Jh.s in Gülzow, im 15.
und 16. Jh. hauptsächl. in Körlin; das Herr-
schaftsgebiet der C.er Bf.e blieb seit der Mitte
des 14. Jh.s im wesentl. unv. und umfaßte, ne-
ben Streubesitz im Land C., v. a. das Gebiet um
Kolberg-Köslin und Bublitz.

Bei seiner Gründung mit dem Herrschafts-
bereich der Greifenhzg.e ident., konnte das C.er
Bm. in den folgenden Jh.en seine Diözesanho-
heit zum Nachteil seiner Nachbardiöz.n auch
auf mecklenburg., brandenburg. und †
Deutschordens-Territorium ausweiten, so daß
es am Ende des MA zu den größten Diöz.n Dtl.s
zählte.

II. Das i. J. 1140 durch Papst Innozenz II.
erlassene Schutz- und Bestätigungsprivileg für
das pommersche Bm. bildete den organisator.
Abschluß der Missionsbemühungen Ottos von
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Bamberg, nachdem dieser schon 1128 mit Zu-
stimmung des Landesfs.en seinen Begleiter
Adalbert zum ersten Bf. von Pommern be-
stimmt hatte.

Zunächst waren jedoch die äußeren Um-
stände für die Neugründung ungünstig. Durch
die andauernden krieger. Einfälle der Dänen
wurde unter Bf. Conrad I. (1159–85) die Verle-
gung des Bischofssitzes von Wollin nach Use-
dom und schließl. um 1175 nach C. notwendig.

Auch in den Beziehungen zu kirchl. und
weltl. Gewalten erscheint die neue Gründung
umstritten. In einer Schwächephase des Ebm.s
† Magdeburg errichtet, war ihr Verhältnis zu
den kirchl. Nachbarn in territorialer wie rechtl.
Hinsicht ebenso ungeklärt wie die Frage, ob das
C.er Stift reichsunmittelbar oder der Schirm-
vogtei des pommerschen Herzogshauses unter-
stellt sein sollte.

Die fakt. seit Gründung bestehende kirchl.
Exemtion des Bm.s wurde 1188 durch ein Be-
stätigungsprivileg Papst Clemens III. ausdrückl.
festgestellt. Aufgrund dessen konnten die C.er
Bf.e die seit der Gründung ihres Bm.s erhobe-
nen Metropolitanansprüche des Ebm.s † Mag-
deburg abwehren, bis um 1210 infolge ungün-
stiger polit. Umstände Bf. Sigwin von C. (1202–
19) und das Domkapitel sich bereit erklärten,
die Magdeburger Hoheitsansprüche vorbehaltl.
einer päpstl. Zustimmung anzuerkennen. Diese
ist jedoch nie erfolgt, dagegen bestätigte Papst
Honorius III. i. J. 1217 ausdrückl. den exemten
Status des Bm.s. Die wg. der fortgesetzten Be-
mühungen des † Magdeburger Bf.s aus Grün-
den des röm. Prozeßverfahrens in den zwanzi-
ger Jahren des 13. Jh.s erlassenen päpstl. Man-
date gegen Bf. Conrad II. (1219–33) und das
Domkapitel von C. blieben wirkungslos. Seine
exemte Stellung konnte das Bm. bis zum Ende
des MA auch gegen die Metropolitanansprüche
des Ebm.s Gnesen behaupten, das diese um die
Mitte des 14. Jh.s vor der röm. Kurie erhob.

Seit Mitte des 13. Jh.s wird das Bemühen der
C.er Bf.e um Schaffung eines geistl. Territori-
ums deutlich. 1240 tauschte Bf. Conrad III. von
Salzwedel (1233–41) das Land Stargard von
Hzg. Barnim I. gegen einige bfl. Zehnthebun-
gen. Nach einer mehrjährigen Sedisvakanz zum
Bf. gewählt, legte Wilhelm (1244–51) schließl.

den Grundstein des bfl. Territorialbesitzes, als
er i. J. 1248 beim Hzg. das seinem Vorgänger
zugesagte Land † Stargard gegen die östl. der
Persante gelegene Hälfte des Landes Kolberg
eintauschte. Wilhelms Nachfolger, Bf. Her-
mann von Gleichen (1251–89), rundete 1276
dieses Gebiet durch Kauf auch des westl. der
Persante gelegenen Teiles ab. Den folgenden
Bf.en gelang die Vermehrung der Stiftsgüter, so
daß mind. seit 1321 auch das Land Bublitz zu
diesen gerechnet werden kann. Dagegen schei-
terte der Kauf des C.er Landes endgültig in der
Mitte des 14. Jh.s, so daß geistl. Territoriumund
Amtssitz des Bf.s räuml. getrennt blieben.

1372 spitzte sich für das aus einer Landes-
teilung hervorgegangene Hzm. Stolp († Pom-
mern) die Frage nach dem rechtl. Status des
Stifts zu, da es durch das Stiftsgebiet in zwei
Blöcke geteilt wurde. Schon 1356 war durch die
dem Hzg. Bogislaw V. gegebene Zusicherung
Bf. Johanns von Sachsen-Lauenburg (1343–73),
künftig nur mit Zustimmung der Hzg.e einen
Bf. zu wählen, die hzgl. Schirmvogtei begr. wor-
den, die die Hzg.e in der Folgezeit zur förml.
Landeshoheit auszubauen suchten. 1386 wählte
das C.er Domkapitel Bogislaw, Bruder des in †
Stolp regierenden Hzg.sWartislaw VII., zum Bf.
Der Papst verweigerte ihm zwar die Anerken-
nung; als später doch regierender Hzg. Bogi-
slaw VIII. konnte er durchsetzen, daß das Dom-
kapitel ihn zum erbl. Schirmvogt und weltl. Ad-
ministrator des Stiftes bestellte. Das bedeutete
fakt. die Trennung von geistl. und weltl. Amt,
wogegen die folgenden Bf.e durch zähes Ringen
um die Verwaltung der einzelnen Besitzungen
vorgingen.

Die als C.er Bischofsstreit bekannte Ausein-
andersetzung verlief zunächst für die Hzg.e un-
günstig: Nachdem 1398 Hzg. Bogislaw VIII. ge-
bannt worden war, gelangte der Streitfall bis vor
das Konstanzer Konzil, das 1418 gegen den
Hzg. entschied. Schon ein Jahr zuvor war hier
Bf. Magnus (1410–1424) von Ks. † Sigismund
mit dem Stift belehnt worden, das seit 1422 als
selbständiger Reichsstand in der Reichsmatri-
kel geführt wurde.

Verbissen wurden die Auseinandersetzun-
gen vom Sohn des inzw. verstorbenen Hzg.s,
Bogislaw IX., und der Herzogswwe. Sophie fort-
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ges., so daß i. J. 1434 Ks. † Sigismund über die
beiden Gebannten auch noch die Reichsacht
verhängte. Unter Vermittlung Erichs I. von
Pommern kam es 1436 zw. Bf. Siegfried von
Buch (oder Bock) (1424–46), langjähriger Dom-
dekan und Kanzler Erichs, und Hzg. Bogislaw
IX. zu einem Vergleich, der neben den konkre-
ten auch die grundsätzl. Streitfragen regelte und
imwesentl. zugunsten des Hzg.s ausfiel. In ihm
erkannte der Bf. die hzgl. Schirmvogtei fakt. an:
das Domkapitel hatte zukünftige Bf.e nur aus
seinem Kreise zu wählen und erst dann und nur
im Einvernehmen mit den Hzg.en dem Papst
zur Konfirmation vorzuschlagen.

Diese Bestimmungen scheinen schon bei der
Wahl des nächsten Bf.s, Henning Iwen (1446–
1468), von Bedeutung gewesen zu sein. Als Hzg.
Bogislaw IX. beim Basler Konzil dessen Bestä-
tigung durchsetzte, verweigerten ihm Teile von
Klerus und Adel des Stiftsgebietes sowie die
Stadt Kolberg die Huldigung, da sie dem von
ebenjenem Konzil abgesetzten Papst Eugen IV.
anhingen. Erst nach Beendigung des Schismas
und nach einem Ausgleich mit dem Nachfolger
Papst Eugens IV. (1448) erreichte i. J. 1449 Bf.
Henning hier die allg. Anerkennung. Bes. Ver-
dienste erwarb sich der Bf. umdieGründungder
Greifswalder Universität (1456) sowie um die
Ordnung und Gestaltung des kirchl. Lebens,
wovon die 1448 und 1454 abgehaltenen Diöze-
sansynoden Zeugnis ablegen. Nach seinem
Tode geriet das Bm. in innere Krisen.

Die zerrütteten Verhältnisse – in schneller
Folge wechselten die Bf.e – geboten geradezu
das Eingreifen des Hzg.s. Auf der Rückreise aus
dem Hl. Land erlangte Hzg. Bogislaw X. i. J.
1497 beim Papst neben einer Reihe von Privile-
gien, darunter das Recht zur Besetzung der
Propsteien im Domkapitel und den Kollegiat-
kirchen, auch die Einsetzung seines langjähri-
gen Ratgebers und Reisebegleiters Martin
Carith als Bf. (1498–1521), was dem Hzg. na-
hezu ungehinderte Einflußmöglichkeiten in
stift. Angelegenheiten ermöglichte. Das lange
einvernehml. Verhältnis zw. Hzg. und Bf. kühl-
te erst ab, als letzterer den Brandenburg-
freundl. Wolfgang von Everstein zu seinem Ko-
adjutor bestellte. Aufgrund seines rechtl. und
polit. Einflusses konnte Bogislaw X. i. J. 1519 ein

cammin

ihm ergebenes Mitglied des Domkapitels, Eras-
mus von Manteuffel, beim Papst als Koadjutor
cum spe successionis durchsetzen.

Schon als Bf. Erasmus von Manteuffel
(1522–44) das Amt antrat, waren in † Pommern
erste reformator. Regungen bemerkbar, denen
er sich entgegenstellte. Der offiziellen Einfüh-
rung der Reformation durch die Hzg.e i. J. 1534
widersetzt sich Bf. Erasmus nach einigem Zö-
gern unter Hinweis auf seine Reichsunmittel-
barkeit, wobei er von den Stiftsständen unter-
stützt wurde. So blieb beim Tode des Bf.s i. J.
1544 das Stift C. offiziell als kathol. Territorium
innerhalb des luther. † Pommern bestehen,
auch wenn im Stiftsgebiet die Anhänger Luthers
immer stärkeren Einfluß gewannen.

Die seit 1539 protestant. Majorität des Dom-
kapitels wählte 1545 den hzgl. Rat und Kanzler
Bartholomäus Suawe zum Bf. (1545–49), nach-
dem sich die Hzg.e auf ihn geeinigt hatten. So-
gleich verzichtete Bf. Bartholomäus Suawe in
einem Vertrag mit diesen auf die Reichsunmit-
telbarkeit des Stifts. Vor dem Hintergrund des
Augsburger Interims und der Aussöhnung zw.
Hzg.en und Ks., der die C.er Stiftsstände vom
Gehorsam gegen den Bf. entbunden hatte, trat
er 1549 zurück.

Vom Domkapitel und mit Zustimmung der
Hzg.e 1549 gewählt, ließ sich Bf. MartinWeiher
(1549–56) i. J. 1551 auch vom Papst Julius III. in
Nachfolge des letzten kathol. Bf.s Erasmus von
Manteuffel bestätigen. Von einer durchgreifen-
den Wiederherstellung der alten kirchl. Zustän-
de kann dennoch nicht gesprochen werden, da
er von den Geistlichen die Beachtung der evan-
gel. Kirchenordnung Bugenhagens verlangte.
Nach der Anerkennung durch den Ks. versuchte
der Bf. i. J. 1553, die zuvor aufgegebene Reichs-
unmittelbarkeit mit Unterstützung der Stifts-
stände wiederherzustellen, was ihn in Gegen-
satz zu den Hzg.en brachte.

Der Augsburger Religionsfrieden von 1555
machte im Stiftsgebiet erst jetzt – zeitl. versetzt
zum übrigen † Pommern – die Einführung der
Reformation und die Gestaltung eines evangel.
Kirchenwesens möglich, was von den ab 1556
bestellten evangel. Bf.en, die seither dem pom-
merschen Hzg.shaus entstammten, zielstrebig
umgesetzt wurde. ImWestfälischen Frieden fiel
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C. an † Brandenburg. Nachdem 1650 der letzte
Bf. Ernst Bogislaw von Croy gegen eine Geld-
zahlung auf alle seine Rechte am Bm. verzichtet
hatte, wurde es säkularisiert, das Domkapitel
selbst aber erst 1810 aufgelöst.

Das Wappen des Bf.s von C. zeigt ein rotes
lat. Kreuz auf weißem Grund. Jeder Bf. führte
sein eigenes Siegel; auch vom Domkapitel sind
mind. drei verschiedene Siegel überliefert.

Obwohl bes. für die Frühzeit und für einzel-
ne Persönlichkeiten zufriedenstellend, ist der
Forschungsstand insgesamt zu den Bf.en von C.
und zum Bm. unzulängl. Eine gründl. Sichtung
der archival. Überlieferung könnte hier mehr
Klarheit bringen. Dies trifft auch für die bfl.
Res.en in Gülzow, Massow, Köslin und Körlin
zu.
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CHIEMSEE, BF.E VON
Siehe unter: B.3. Salzburg, Ebf.e von

CHUR, BF.E VON

I. Bm. C. 451 erstmals bezeugt. Gründung
wohl um die Wende des 4. zum 5. Jh. Die Diöz.
C. umfaßt den heutigen Schweizer Kanton
Graubünden (ohne das Tal Puschlav), den südl.
Vorarlberg, den südtirol. Vinschgau und Teile
der heutigen Ostschweiz. 1170 erscheint der Bf.
von C. in einer Urk. Ks. Friedrichs I. erstmals als
Rfs. Die Landesherrschaft der Bf.e von C. be-
stand im SpätMA aus folgenden Regionen in
Graubünden: Stadt C. und Umgebung, Dom-
leschg, Heinzenberg, Albulatal, Oberhalbstein,
Lugnez, Puschlav, Bergell, Oberengadin; die
Landeshoheit im Unterengadin zw. den Bf.en
und den Gf. en von Tirol war umstritten. Im
Vinschgau besatnd – gleichfalls gegen die Kon-
kurrenz der Gf.en von Tirol – keine Aussicht auf
eine Landesherrschaft der Bf.e von C. Die ma-
teriellen Grundlagen zur Territorienbildung der
Bf.e bildeten die umfangr. Schenkungen der
Ottonen an Grafenrechten und Grundbesitz im
10. Jh. Namentl. im 12. und 13. Jh. kam aber eine
eigenständige Territorialpolitik der Bf.e hinzu.
Feststellbar ist seit dem 13. Jh. auch der Aufbau
einer Verwaltungsorganisation. Diese basierte
auf Amtsvogteien, Ammannschaften und Po-
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destàämtern. Im Oberengadin und Oberhalb-
stein gelang die gänzl. Verdrängung hochadli-
ger Besitz- und Herrschaftsrechte (Gf.en von
Gamertingen u. a.m.). In Domleschg und Hein-
zelberg blieb die Konkurrenz der Gf.en von
Werdenberg auch noch im 15. Jh. bestehen.

II. Trotz des Alters des Bm.s von C. ist der
Hof der Bf.e nur sehr schwach bezeugt. Die Lan-
desherrschaft der Bf.e von C. wurde Anfang 16.
Jh. aufgehoben. Allerdings hat es eine Hofhal-
tung größeren Stils auch davor nicht gegeben.
Zudem fehlen bisher systemat. Forschungen zu
diesem Bereich. Die folgenden Bemerkungen
haben daher provisor. Charakter.

Die übl. Hofämter waren vorhanden, ohne
daß die Erstbezeugungen und die Entwicklung
dieser Ämter bekannt wäre. Ende des 14./An-
fang des 15. Jh.s sind als Amtsinhaber bezeugt
als Marschälle die 1436 ausgestorbenen Gf. en
von Toggenburg, als ihre Nachfolger die aus der
churbfl. Ministerialität stammenden Herren
von Marmels. Als Schenken die Ehzg.e von †
Österreich als Gf.en von Tirol seit 1364. Das
Erbschenkenamt war bereits vor 1364 Lehen der
Tiroler Gf.en (Übernahme der Gft. Tirol durch
die †Habsburger 1363). Truchsessen waren die
1504 ausgestorbenen Vögte von Matsch, Gf.en
von Kirchberg, Kämmerer die Gf.en von Wer-
denberg. Ritteradlige Amtsinhaber sind vor
dem 15. Jh. nicht anzutreffen. Die Namen der
Amtsinhaber zeigen, daß das Bm. C. im Spät-
MA wie die Bm.er † Brixen und † Trient zum
mittelbaren Einflußbereich der † Habsburger
im Alpenraum gehörte. Die Vögte von Matsch
und die Gf.en von Werdenberg gehörten zum
Teil zur hochadligen Klientel der † Habsburger
in Tirol und † Vorderösterreich. Nach der Auf-
hebung ihrer Landesherrschaft halten die Bf.e
als Rfs.en ihre Hofämter aufrecht, welche im
folgenden von Angehörigen der Aristokratie der
Republik der Drei Bünde bekleidet wurden.

Eigene Hofhaltung der Bf.e gab es in den
Res.en C., Fürstenau (Domleschg) und Fürsten-
burg (Vinschgau). In C., der wichtigsten Res.,
sind Haus- und Hofbeamte wie Schwertvorträ-
ger, Jäger, Falkner, Küchenmeister u. a.m. Ende
des 14. Jh. nachweisbar. Gleiches gilt für Für-
stenburg und Fürstenau, allerdings waren bei-
des eigtl. Burgen. Fürstenau, im 13. Jh. vom Bf.

chiemsee – chur

von C. zur Stadt erhoben, gelangte fakt. nicht
über den Rang einer landesherrl. Großburg
hinaus. Einzige wirkl. Stadt des Territoriums
der Bf.e von C. war C. selbst, hervorgegangen
aus einer typ. bfl. civitas der Spätantike und des
FrühMA. Es gab keine erfolgr. Stadtgründun-
gen der Bf.e von C.

Der Rat der Bf.e von C., bestehend aus Ver-
tretern der churbfl. Stände, ist ab dem 28. Sept.
1367 anläßl. des ersten Herrschaftsvertrags zw.
den Ständen und den Pflegern des Bm.s als Ver-
treter des Fbf.s bezeugt. Er diente auch der In-
teressenvertretung der Landstände, namentl.
des Niederadels. Der nichtfsl. Hochadel war im
ständ. Korpus des Hochstifts C. nie vertreten
und damit auch nicht im Rat. Die weitere Ent-
wicklung ist nicht bekannt bzw. ist ein For-
schungsdesiderat. Zweitbezeugung eines Rats
1409 wieder aufgrund eines Abkommens zw.
Bf. und Ständen. Dann mehrfache Bezeugun-
gen im 15. Jh. 1490 erscheint der Rat als feste
Institution. Die Mitglieder entstammten der
Führungsschicht des Hochstifts und dem Dom-
kapitel. Sie amtierten auch als Richterkollegi-
um. Obwohl auch »Kontrollorgan« der Stände
über den Bf., ist der Rat zu unterscheiden von
den im 15. Jh. von den Ständen mehrfach einge-
setzten Regentschaften über das Hochstift. Die-
se waren im späteren 14. und im 15. Jh. finan-
ziell von den Ständen abhängig. Im 15. Jh. er-
folgte eine zunehmende Emanzipation der
ländl. Kommunen und der Stadt C. und die Aus-
formung neuer kommunaler Führungsschich-
ten, die neben die niederadlige Vasallität der
Bf.e traten. Personen dieser neuen Eliten waren
im späteren 15. Jh. auch unter den bfl. Räten.

Das Pfalzgericht (benannt nach seinem Ta-
gungsort auf der »Pfalz« in C.), das Lehensge-
richt des Hochstifts C., erscheint erstmals 1388.
Es handelte sich um ein freies Schiedsgericht,
das sich nicht zum institutionalisierten Ge-
richtshof entwickelte. In Lehensprozessen im
15. Jh. ist dies mehrfach gut bezeugt. Ebenfalls
im 15. Jh. trat freilich nur sehr punktuell ein bfl.
Hofgericht auf. Über genaue Funktion und Zu-
sammensetzung ist nichts bekannt.

Die Kanzlei der Bf.e von C. ist seit dem
HochMA. vorhanden. Im 13. Jh. verfügten eini-
ge Schreiber der Bf.e über eine in Italien erwor-
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bene jurist. Bildung. Allerdings ist die Entwick-
lung der churbfl. Kanzlei bisher kaum er-
forscht.

Nach der Aufhebung der Landesherrschaft
der Bf.e von C. wurde ihr ehemaliges Territori-
um als »Gotteshausbund« Teil der Republik der
Drei Bünde. Diese übten v. a. im 16. Jh. (Refor-
mation) eine strenge Kontrolle über den Bf. aus,
der allerdings C. als Hauptres. beibehielt. Eine
maßgebl. polit. Bedeutung kam den Bf.en aller-
dings seit dem 16. Jh. nicht mehr zu, auch wenn
sie Rfs.en blieben. Materielle Grundlagen wa-
ren außerhalb von Graubünden nach den Ver-
lusten des 16. Jh. kaum mehr vorhanden (Güter
in Südwestdtl. und im Vinschgau). Die Bf.e vom
16. bis frühen 19. Jh. entstammten der Aristo-
kratie der Republik der Drei Bünde oder dem
österr. Adel. Gleiches gilt im wesentl. auch für
das Domkapitel.

† C.3. Chur
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Conradin von Planta

DORPAT, BF.E VON

I. Das Bm. D. ist aus dem 1211 für die Esten
gegründeten Bm. hervorgegangen, das seinen
Sitz in Leal an der estländ. Westküste haben
sollte. Nachdem der erste Amtsinhaber auf dän.
Seite im Kampf gegen die Esten 1219 gefallen
war, führte das polit. Kräfteverhältnis zu einer
Teilung. Während unter dän. Einfluß in† Reval

ein eigenes Bm. seinen Sitz erhielt und auf Dau-
er Glied der dän. Kirchenprovinz Lund blieb,
berief der † Rigaer Bf. Albert seinen leibl. Bru-
der Hermann von Bekeshovede 1220 zum Bf.
von Leal für den S und W Estlands. Doch auch
für diesen Bereich wurden zwei Bm.er vorgese-
hen, wobei Bf. Albert von Riga wg. der schwe-
bendenmilit. Verhältnisse die westl. Landschaft
Maritima (Wiek) sowie Ösel und die anderen
vorgelagerten Inseln vorläufig behielt, ehe dort
1228 das Bm. † Ösel-Wiek eingerichtet wurde,
während Bf. Hermann sich für die südl. und
östl. Landschaften entschied. Nachdem dieser
zunächst Odenpäh als Sitz ausersehen hatte,
entschied er sich jedoch kurz darauf für D. am
Embach. Da dies der endgültige Bischofssitz
war, wurde D. mit päpstl. Genehmigung 1235
der Name des südöstl. estländ. Bm.s. Mit der
Einrichtung der livländ.-preuß. Kirchenprovinz
1245 wurde D. dieser zugeordnet, der zustän-
dige Ebf. saß seit 1253 in † Riga. Da die Er-
oberung Südestlands unter maßgebl. Beteili-
gung des Schwertbrüderordens erfolgt war,
wurde 1224 wie für † Riga auch hier eine Lan-
desteilung vorgenommen. Der Bf. erhielt als
Landesherrschaft die zw. Embach,Würzsee und
Peipussee gelegene Landschaft Ugaunia sowie
nördl. anschl. Jogentagena, Sobolitz und einen
Teil von Waiga, während die Ordensritter westl.
bis zum Rigaer Meerbusen die Landschaft Sa-
ckala, ferner Alempois, Nurmegunde, Mocha
und einen Teil von Waiga als Landesherr in Be-
sitz nehmen konnte. Ähnl. wie gegenüber dem
Bf. von † Riga hatte der Ordensmeister auch
dem Bf. von D. einen Treueid zu leisten, der ihn
zum Kampf gegen die Heiden und zum Schutz
des Bm.s verpflichtete. Diese Verpflichtung hat-
te auch der † Deutsche Orden zu übernehmen,
als der Schwertbrüderorden diesem 1237 inkor-
poriert wurde. Unter Heiden waren nicht nur
die zu missionierenden Esten gemeint, sondern
auch benachbarte Völker, von denen die Litauer
als aufsteigende Großmacht ständig gefährl.
blieben. 1225 erlangte Bf. Hermann zusammen
mit seinem Bruder, Bf. Albert von Riga, ksl.
Rechtsschutz durch eine Lehnsurkunde Kg. †
Heinrichs (VII.). Auch wenn das Bm. als Mark
des Reichs bezeichnet wurde, entwickelte sich
ebenso wenig wie für † Riga eine Belehnungs-
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tradition durch das Reichsoberhaupt. Dies zeig-
te sich 1426, als der damalige D.er Bf. mit dem
Ebf. von † Riga bei Kg. † Sigismund um eine
Belehnung nachsuchte, weil sie sich auf diese
Weise eine diplomat. Stärkung ihrer Stellung
gegen den † Deutschen Orden erhofften. Im
Verlauf der ma. Geschichte Livlands hat das
Hochstift D. in den Auseinandersetzungen des
Erzstifts † Riga mit dem † Deutschen Orden
zumeist auf der Seite des Erzstifts gestanden,
auch wenn es dem † Deutschen Orden wieder-
holt gelungen ist, im Zuge seiner Bemühungen
um die Schutzherrschaft über die livländ. Hoch-
stifte einen Bf. eigener Wahl durchzusetzen.
Auch in D. begann sich etwa seit den 1520er Jah-
ren die Reformation durchzusetzen, obwohl der
Bf. dies aufzuhalten versuchte. Das Hochstift D.
war wg. seiner geograph. Lage im 15./16. Jh. ver-
mehrt russ. Angriffen ausgesetzt. Als 1558 Zar
Ivan IV. der Grausame den Eroberungskrieg ge-
gen Livland eröffnete, der wenige Jahre später
zur Auflösung der Herrschaftsgemeinschaft aus
Orden und Bf.en führte, war D. das erste Opfer,
das dann jedoch zu dem Teil Altlivlands gehör-
te, der an Polen-Litauen fiel.

II. Bfl. Res. sollte vor der eigentl. Gründung
des Bm.s D. die Burg Leal an einer Bucht der
Westküste Estlands gegenüber der kleinen Insel
Mone werden. Als sich Bf. Hermann für das
südöstl. Bm. entschieden hatte, sollte zunächst
die Burg Odenpäh in der Nähe der Quelle des
Embachs mitten in der Landschaft Ugaunia Bi-
schofssitz werden. Doch bald entschied sich der
Bf. für die Feste D. am Unterlauf des Embachs,
der die Nordgrenze der Landschaft Ugaunia bil-
dete. Erst hier entstanden auf demDomberg die
bfl. Burg und die Kathedrale St. Peter und Paul.
Anders als in den anderen Hochstiften der Kir-
chenprovinz † Riga haben die D.er Bf.e bis zu
ihrem Ende an ihrem Residenzort festgehalten.

1224 brachte Bf. Hermann einen seiner Brü-
der, den Augustiner Rothmar aus Segeberg mit,
um mit ihm als Propst ein Domkapitel zu grün-
den, das einer Augustinusregel folgte, so daß
die zweithöchste Würde ein Prior war. Doch
wurde schon nach Rothmars Tod (1234) noch
zu Zeiten von Bf. Hermann aus nicht erkenn-
baren Gründen die Regulierung des Kapitels
und damit das gemeinschaftl. Leben aufgeho-

dorpat

ben, so daß das Kapitel seitdem freiweltl. war.
Nunmehr hatte ein Dekan die zweithöchste
Würde unter den Domherren inne, die ihre Häu-
ser in der Domumgebung errichteten und per-
sönl. Pfründen verwalteten. Auch der D.er Bf.
arbeitete mit einer Kanzlei, an deren Spitze sich
zunächst ein Kaplan befand. Seit dem 14. Jh.
tauchen in den Quellen weitere Mitarbeiter als
Notare, Schreiber, Sekretäre, Prokuratoren oder
Vikare auf. Der Begriff Kanzler erscheint nicht
vor 1475. Wie im Erzstift † Riga haben die D.er
Bf.e ihre Vasallen belehnt. Diese traten schon
früh polit. in Erscheinung, so 1304 bei einem
Vertrag aller livländ. Landesherren. Ende des 14.
Jh.s sind sie als Korporation zu erkennen (ge-
meine riddere und knechte), sie halten eigene Ver-
sammlungen ab. Als sich 1400 der amtierende
Bf. polit. und finanziell in seinen Kämpfen ge-
gen den † Deutschen Orden übernommen hat-
te, konnten die Vasallen sogar einen Angehöri-
gen als Nachfolger durchsetzen. 1457 wurde ihr
Charakter als Landstand in einem Privileg des
Bf.s anerkannt. Seit dem 14. Jh. richtete sich das
Lehnswesen auch imHochstift D. nach den seit-
dem entstandenen Lehnbüchern. Im Gericht
ließ sich der Bf. wohl durch den »Mannrichter«
vertreten. An der Spitze der bfl. Landesverwal-
tung stand der Stiftsvogt, der in D. saß. Ihm zur
Seite standen Bgf.en, Hauptleute, Landknechte
und andere Amtleute, die auch die anderen Bur-
gen des Bf.s verwalteten. Der Stiftsvogt stand
der bfl. Gerichtsbarkeit über dessen Bauern vor.

Die Einkünfte des Hochstifts und damit für
den bfl. Hof D. wurden durch die bäuerl. Ab-
gaben erzielt und kamen aus den bfl. Eigenwirt-
schaften, den Tafelgütern. Diese Höfe lagen zu-
meist im S des Territoriums. Dem Bf. stand das
Münzrecht zu, das er offenbar im frühen 15. Jh.
der Stadt D. übertragen hatte. Über diese Stadt
lief auch ein kleinerer Teil des hans. Rußland-
handels. Inwieweit die Landesherrschaft an den
Einnahmen beteiligt war, ist nicht überliefert.
Der Bf. übte über die Stadt die Landes- und Ge-
richtsherrschaft aus.

† C.3. Dorpat † C.3. Leal

Q. Livländische Chronik, 1955. – Livländische Gü-

terurkunden, 1–2, 1908–23. – Liv-, Est- und Kurländi-

sches Urkundenbuch I-III, 1853–1938.
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Bernhart Jähnig

EICHSTÄTT, BF.E VON

I. Reichsbf.e, seit 8. Jh. Sitz in E.; Suffragan
der Erzdiöz. † Mainz, seit 12./13. Jh. werden
Ansprüche auf die Würde eines Mainzer Kanz-
lers mit bes. Vorrechten in der Bischofstitulatur
vertreten; Bischofshof in † Regensburg, bis um
1300 gegenüber bayer. Hzg.en hoffahrtspflich-
tig, ferner in † Nürnberg; Titulatur: episcopus,
seit Marquard Schenk von Castell (1637–85) Dei
Gratia Episcopus et Sacri Romani Imperii Princeps Ei-
stettensis, unter Johann Anton II. von Freyberg
(1736–57) Bischof und des Heil. Röm. Reichs Fürst zu
Aychstätt Sedis Moguntinae Cancellarius Perpetuus;
reichsunmittelbar, Angehörige des Fränkischen
Reichskreises, seit 1500 stimmberechtigt. Das
Domkapitel bestand in der Frühen Neuzeit aus
15 Domkapitularen und 13 Domizellaren vor-
wiegend aus der fränk., schwäb., rhein. Reichs-
ritterschaft, seit dem 17. Jh. fand kein landsäs-
siger bayer. Adeliger mehr Zutritt.

Die Gründung geht in die Mitte des 8. Jh.s
zurück, als Willibald hier ein Kl. anlegte, das
zumMittelpunkt eines lange Zeit offene Grenze
habendes Bm. wurde, dessen Existenz aufgrund
seiner Grenzlage zu † Bayern zunächst gefähr-
det blieb. Erst mit Bf. Erchanbald (882–912),
dem Berater der Kg.e Arnolf und Ludwig dem
Kind, konnte definitiv der Bestand des Bm.s ge-
sichert werden. Das Diözesangebiet im Grenz-
gebiet zw. dem fränk. dominierten Sualafeldgau
und dem bayer. Nordgau, geogr. gelegen zw.

der Pegnitz (vor 1016 die noch etwas weiter
nördl. gelegene Schwabach) im N und der Do-
nau im S, Hahnenkamm imW und Oberpfälzer
Jura im O; südl. Mittelfranken, Teile der westl.
Oberpfalz sowie des nördl. Oberbayerns. Die
Diöz. umfaßte um 1500 ca. 310 Pfarreien, auf-
geteilt auf zehn Dekanate, ferner sechs Stifte, 13
Männer- und zehn Frauenkl. In der Reformati-
on reduzierte sich deren Zahl auf ein Drittel.
Das Hochstift bestand im NW aus fünf zersplit-
terten Ämtern, während sich im S um die
Hauptstadt herum ein geschlossener Herr-
schaftsbezirk, unterteilt nach insgesamt 15 Ver-
waltungseinheiten, ausbilden konnte. Ledigl.
ein Drittel des Bm.s wurde vom Hochstift ein-
genommen, die übrigen zwei Drittel waren auf
elf reichsunmittelbare Territorien verteilt. Das
Hochstift umfaßte 1785 rund 57000 Einw. auf
neun Quadratmeilen, verteilt auf acht Städte, 15
Märkte, 200 Dörfer und 300 Weiler. Damit war
es das kleinste unter den fränk. Hochstiften.

II. Ausgangspunkt der Entwicklung war
das Bischofskl. des hl. Willibald im 8. Jh. Die in
unmittelbarere Nähe entstehende Domkirche
bestimmte fortan die Lage des Bischofshofes
südwestl. davon; die Gesamtanlage wurde
mehrfach umgebaut. Die Willibaldsburg, um
1355 von Bf. Berthold von Zollern (1351–65) er-
richtet, verlagerte den bfl. Wohnsitz von der al-
ten Res. am Dom auf die befestigte Burg über
der Stadt. Der »alte Hof« wurde unter Bf. Wil-
helm von Reichenau (1464–96) ausgebaut, doch
blieb die Willibaldsburg bis nach dem Dreißig-
jährigen Krieg der zentrale Herrschaftsmittel-
punkt, ehe im 17./18. Jh. eine prunkvolle neue
Res. neben dem Dom geschaffen wurde. Hinzu
kam eine Sommerres. in der Ostenvorstadt.

Jagdschlösser befanden sich in Hirschberg,
Greding, Hofstetten und Pfünz. Unter Bf. Wil-
helm von Reichenau spielte auch das castrum in
Obermässing als bfl. Nebenres. eine wichtige
Rolle. Im Jahre 1475 wurde von demselben Bf.
die domus in Pfünz für die Jagd und sonstige Ver-
gnügungen eingerichtet. Die Burg in Greding
konnte Bf. Raban 1375 käufl. von Ludwig
Schenk vonGreding erwerben. Sie war wohlmit
Wassergräben bzw. Weihern geschützt, 1696
folgte ein Umbau durch Hofbaumeister Jakob
Engel in eine zweiflügelige, dreigeschossige
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Anlage. Im 18. Jh. diente das Schloß den Bf.en
häufig als Ort für Jagdaufenthalte (Franz Lud-
wig, Johann Anton II., Joseph).

Burg und Schloß Hirschberg bildeten die
wohl am häufigsten aufgesuchte Bischofsres.
außerhalb des Diözesansitzes. Die Erbauungs-
zeit geht in das ausgehende 12. Jh. zurück: Auf
bfl. Grund errichteten die Stiftsvögte, die Gf.en
vonGrögling-Dollnstein, eine Burg. Im SpätMA
engagierten sich mehrere Bf.e an deren Ausbau.
So ließ Friedrich von Oettingen (1383–1415) ein
valde solempnem et delicatam domum, neben einer
neuen Mauer, erbauen. Der Wert des Hausrates
wurde 1415 auf 373 fl geschätzt, im Vergleich
dazu betrug derselbe für die Willibaldsburg 498
fl. Wilhelm von Reichenau errichtete den Ost-,
Martin von Schaumberg (1560–90) den Nord-
flügel. Damit wandelte sich die Burg allmähl. zu
einer frühneuzeitl. Residenzanlage. Sein heuti-
ges, von Barock und Rokoko geprägtes Ausse-
hen erfuhr Hirschberg unter den Bf.en Franz
Ludwig Schenk von Castell (1725–36) und bes.
unter Raymund Anton Gf. von Strasoldo
(1757–81). Die Anlage wurde vom eichstätt.
Hofbaudirektor Mauritio Pedetti (1719–99) im
Zeitraum 1760–64 in Form eines dreiflügeligen
Palazzos vollkommen umgestaltet. Bis 1740 er-
füllte Hirschberg die Funktionen als Sitz des
Oberamtes Hirschberg, dem das Propstamt Ber-
ching und die Richterämter Greding und Tö-
ging zugeordnet waren, sowie einer frühneu-
zeitl. Res. mit großen Sälen, bfl. Wohnräumen,
Arbeitskabinett, Audienzzimmer und Gäste-
zimmern.

Über den zahlenmäßigen Umfang des Hof-
gesindes geben mehrere Hofordnungen des 16.
Jh.s Auskunft. Hofgesindebücher und Jura-
mentbücher informieren über Namen, Her-
kunftsorte, Besoldung, Termine sowie über
Eide und Stellenbeschreibungen. Sie setzen mit
Gabriel von Eyb (1496–1535) im frühen 16. Jh.
ein. Mit ihm begann auch eine Aufgliederung
und Spezialisierung innerhalb der Hofverwal-
tung. Die im 13. Jh. genannten Hofämter bil-
deten nur äußerst rudimentäre Vorformen für
eine ausdifferenzierte Hochstiftsverwaltung.
Gabriels Vorgänger Wilhelm von Reichenau
führte einen festen Instanzenzug ein. Diesem
zufolge waren die Amtleute in den Hochstifts-
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ämtern die erste, die Hofräte die zweite Instanz.
Diese Hofräte hatten mit Regierung und Justiz
eine Doppelaufgabe, die im 16. Jh. mit festen
Amtszeiten und einer vom Bf. unabhängigen
Amtsführung aufgabenmäßig und zeitl. stärker
fixiert wurde. Freilich behielt sich der Bf. ein
letztes Eingriffsrecht vor. Gleichzeitig bildete
sich eine feste Amtshierarchie aus, mit dem
Hofmeister als Chef der Hofhaltung, als Vorsit-
zender des Hofgerichts, aber auch als Stellver-
treter des Bf.s an der Spitze. Ihm zugeordnet
war der Kanzler, der sich vom Schreib- zum
obersten Regierungsbeamten mit breiten jurist.
Kenntnissen wandelte. Der Kammermeister be-
saß die Oberaufsicht über die Finanzverwal-
tung, die erst 1651 vom Hofrat getrennt wurde.
Einblicke in die bfl. Kanzlei gewähren für den
Zeitraum 1535–1636 eine Sammlung von For-
mularbüchern. Zahlr. größere bzw. kleinere
Funktionsträger bildeten das Gefolge des bfl.
Hofes. Daneben wurde der hochstift. Beamten-
apparat generell ausgebaut, völlig durchstruk-
turierte Organisationsformen lassen sich je-
doch nur ansatzweise finden. Als nicht zu über-
gehende Kontrollinstanz für die Hochstiftsver-
waltung wirkte das Domkapitel, das seit 1685
die Präsidentenstellen der drei Dikasterien be-
anspruchte. Der Geistliche Rat als Gremium ist
schon unter Bf. Kaspar von Seckendorff (1590–
95), der Hofrat spätestens unter Marquard II.
(1636–85) nachweisbar.

Im Dez. 1510 erließ Bf. Gabriel von Eyb eine
Tischordnung, in der die Mitglieder des Hof-
staates aufgelistet und an verschiedenen Ti-
schen – je nach ihrem sozialen Rang – plaziert
wurden. Insgesamt 153 Personen mußten ver-
sorgt werden. Ihre Zahl erhöhte sich jedoch in-
nerhalb weniger Jahrzehnte dramatisch, ein
Zeichen für die sich ausdifferenzierende Ver-
waltung. Nach Auskunft des Formelbuchs Bf.
Eberhards von Hürnheim betrug die Anzahl des
Hofstaates i. J. 1554 bereits 242 Personen, nicht
mitgerechnet die temporär beschäftigten Stein-
metzen, Maurer und Tagelöhner. Ferner waren
107 Pferde zu unterhalten. An der Spitze der da-
maligen Hofgesellschaft standen nach dem Fbf.
16 Hofräte, die sich ihrerseits 21 Diener leiste-
ten. Es folgte die Kanzlei- und Kammerange-
stellten, die Kapläne, Edelleute sowie eine Viel-
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zahl der Bediensteten, vom Torwächter über
den Bierbrauer bis zumHofschmied. Diese Zah-
len verändern sich in der Hofordnung von 1558
nur marginal. Es waren hier 223 Personen, da-
von 15 Hofräte, zehn Kanzlisten, sechs in der
fsl. Kammerstuben, drei Kapläne und 14 sog.
HofJunkhern.

Unter Bf.Marquard II. fehlenHofordnungen
– ledigl. eine namentl. Liste der Hofleute mit ih-
rer Steuerleistung von 1648 findet sich –, im-
merhin gibt es für Dez. 1657 ein Verzeichnis
über 104 Personen, die tägl. von der fürstbfl.
Hofhaltung verköstigt werden mußten. Der be-
rechnete Lebensmittelverbrauch für die mittägl.
und abendl. Speisen an den Tisch der Diener-
schaft (1777) ließ fünf Fleisch- und zwei Fast-
tage zu. Am Kammerdienertisch nahmen acht,
am Fouriertisch sieben, am Lakaientisch 18 und
amKutscher- und Reitknechtetisch 21 Personen
Platz. Neben drei Kammerdienern gab es je ei-
nen Keller- und Küchenschreiber, Hofbereiter,
Kücheninspektor sowie eine Hofbeschließerin.
Zu den Hofkünstlern bzw. -handwerkern zähl-
ten Glockengießer, Maler, Goldschmiede,
Steinschneider, Bildhauer, Schreiner, Schlos-
ser, Büchsenmacher, Münzer, Sattler, Schmie-
de, Buchbinder. Entsprechende Bestellungsak-
ten sind ab Ende des 17. Jh.s vorhanden. Diesen
wurde 1720 eine, im Vergleich zu ihrer Besol-
dung, zu laxe Arbeitshaltung vorgeworfen, aber
auch die Annahme von Aufträgen in der Stadt.
Dabei nahmen sie unterdurchschnittl. Löhne
an, verwendeten aber die eigtl. dem Hof gehö-
renden Basismaterialien. Ihnen alle wurde eine
wöchentl. Überprüfung ihrer Arbeitsleistung
angedroht. 1745 werden insgesamt zwölf sog.
Hofhandwerke aufgeführt, die sich teilw. be-
reits in einer Aufstellung der Hofoffizianten
1648 nachweisen lassen. Die stärkste Gruppe
bildeten die Gärtner, davon drei in E. und einer
in Pfünz. Ab 1783 gab der alljährl. Hof- und
Staatskalender Auskunft über den sich differen-
zierenden Beamtenapparat. 1784 etwa war das
Personal, ohne die Militärangehörigen, auf 349
Personen gestiegen.

Die Bf.e besaßen seit 908 das Münzrecht,
erst unter Bf. Megingaud (991–1015) wurde es
im hzgl. bayer. Auftrag ausgeübt. Dabei bildete
E. eine Nebenprägestelle von † Regensburg. Bf.

Heribert (1022–42) ließ als erster seinenNamen
auf die Münzen setzen. Zu Beginn des 13. Jh.s
endete die Münzprägung, ehe sie wieder von Bf.
Gabriel mit der Prägung von Golddukaten (1511,
1512) aufgenommenwurde. AbMitte des 16. Jhs
setzt eine relativ kontinuierl. Prägung von Gold-
und Silbermünzen ein. Während Sedisvakanz-
zeiten prägte das Domkapitel eigene Sedisva-
kanzmünzen, 1790 den einzigen Doppeltaler.

Mitte des 18. Jh.s bestand das hochfsl. Heer
im Rahmen der fränk. Kreistruppen aus 460
Mann, aufgeteilt in zwei Regimenter und ein
Kontingent zu Fuß, ferner je ein Kontingent
Dragoner und Kürassiere; hinzukam eine
zwölfköpfige Artillerie. Die Soldaten waren
nicht ständig in E. stationiert. Die milit. nur ein-
geschränkt einsetzbare und häufig nur bei fei-
erl. Anlässen paradierende E.er Bürgerwehr
umfaßte im gleichen Zeitraum 400 Mann. Bf.
Joseph von Stubenberg verstärkte das E.er
Schützenkorps personell wie in der Waffenaus-
stattung.

Erst ab 1600 läßt sich, abgesehen von Trom-
petern und Organisten im ausgehenden 15.
bzw. im 16. Jh., eine Hofkapelle mit mehr Sän-
gern als Instrumentalisten nachweisen. Der
Aufbau korreliert mit dem Umbau der Willi-
baldsburg zum Schloß (1609) und der Anlage
des Hortus Eystettensis. Die Musiker stammten
meist aus einfacheren bürgerl. bzw. handwerkl.
Verhältnissen. Sie unterstanden nach Amtsan-
tritt dem Hofmarschall, Trompeter und Pauker
dem Oberstallmeister. 1792 hatte die Hofver-
waltung 43 Instrumente in Verwahrung. Regi-
onal bedeutsam waren die Hofkomponisten Jo-
seph Meck (um 1690–1758), Gerolamo Mango
(† vor 1790) und Anton Bachschmid (1728–97).
Aus der Zeit zw. 1760 und 1774 sind 30 Musik-
stücke, zw. 1774 und 1792 beeindruckende 140,
davon 30 Messen, 36 Offertorien, 16 Vespern
und 21 Hymnen erhalten. Die Musikkapelle, un-
ter Johann Anton III. dem Zehmen (1781–90)
den Sparzwang unterworfen, erfuhr unter Jo-
seph von Stubenberg (1790–1802) eine Aufwer-
tung: waren es 1783 noch 16 Instrumentalisten,
so steigerte sich die Zahl 1792 auf 25. Insgesamt
ist beim letzten Fbf. eine Akzentuierung reprä-
sentativer Momente zu beobachten, etwa bei
vermehrten prächtigenHoftafelnmit Konzerten
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oder bei der Anschaffung neuer Galauniformen
für die Hof-/Hofkammer-/Geheimen Räte bzw.
Domherrn.

Im 18. Jh. häuften sich die Klagen über
Amtsmißbrauch und ineffiziente Verwaltung,
deren Ursachen auch in der übl. Vererbung der
Ämter vom Vater auf den Sohn zu suchen sind.
Der bfl. Zugriff war hier geringer, häufig mußte
er bei einem Regierungsantritt die Ämter unv.
lassen, ledigl. beim Geistlichen Rat waren seine
Eingriffsmöglichkeiten stärker. Freilich bean-
spruchte das Domkapitel die Präsidenten bzw.
Vizepräsidentenstellen.

Bereits die ma. Bf.e nahmen die Domstadt
wie auch ihr Stift in feierl. Weise in Besitz, etwa
1464 Wilhelm von Reichenau, als er durch die
Stadt bis auf den hoff zu Fuß ging, begleitet von
Klerikern und Schülern, um die Huldigung der
Bürger entgegenzunehmen. Das feierl. Ergrei-
fen der possessio Episcopatus in spiritualibus et tem-
poralibus fand im Dom bzw. im Alten Hof (bei
Marquard II. im Willibaldschor) statt. Hierauf
erst durfte der bestätigte Bf. die Res. in Besitz
nehmen und die Hofmitglieder auf seine Person
verpflichten. Bei der ersten Mittagstafel um-
rahmte Musik das Ereignis. Berichte und Ab-
rechnungen über den Huldigungsakt in der
Stadt sowie auf dem Umritt im Hochstift sind
für Konrad von Gemmingen (1595–1612), Jo-
hann Anton von Freyberg-Hopferau (1737–57)
und Johann Anton III. von Zehmen erhalten.

Anläßl. des Aufenthaltes von Kg. † Maxi-
milian 1490 wird von einem feierl. Einritt, Mes-
se im Dommit Ausstellung der Reliquien, Emp-
fang in der städt. Res., Jagd mit dem Bf. und
Besuch von St. Walburg berichtet.

Bilder von Hoffesten fehlen mit Ausnahme
der anläßl. des 1000jährigen Bistumsjubiläums
aufgestellte Ehrenpforte (Kupferstich), die an
drei Tagen im Sept. 1745 mit 2200 Ampeln il-
luminiert wurde. Illuminationen als Abschluß
von Festtagen spielten auch beim 50jährigen
PriesterjubiläumBf. Johann Antons II. 1749 eine
Rolle. Die Feierlichkeiten begannen mit mor-
gendl. Salutschießen, Verstärkung der Torpo-
sten, Aufmarsch der Bürgerwehr und Ausstel-
lung der Willibaldreliquien. Die Domherrn hol-
ten den Bf. ab, zusammenmit anderen Adeligen
und ihren insgesamt elf Sechsspännern begab
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er sich in seinem Prachtparadewagen auf den
Weg durch die Stadt, begleitet von Hofbedienst-
eten, Edelknaben und Bewaffneten. Glocken
und Kanonenschüsse begleiteten den Umzug.
Nach einem Pontifikalgottesdienst im Dom und
anschließender Rückfahrt empfing der Bf. seine
Gäste in Audienzen; eine Galadinner beendete
den Festtag. Beim Bistumsjubiläum (5. bis 12.
Sept. 1745) wurden Szenen und lebende Bilder
aus der Geschichte E.s von seiten der einheim.
Handwerker im Festzug mitgetragen. Der Bür-
germagistrat, Schüler, die Domkleriker sowie
die weltl. Regierungsräte nahmen ebenfalls dar-
an teil. Singspiel, Sprüche und Theaterstück
flankierten die Feier.

Berichte über Treffen mit weltl. Fs.en und
das dabei verwendete Zeremoniell sind bis jetzt
nur teilw. untersucht, etwa unter Johann Kon-
rad von Gemmingen. Als der sächs. Hzg. Fried-
rich der Weise 1493 auf der Rückkehr vom Hl.
Land mit 60 Reitern im Gefolge in E. Station
machte, wurde er ehrenvoll, u. a. mit einer fei-
erl. Messe, empfangen und bewirtet. Eine Liste
der Teilnehmer anläßl. des gemeinsamen Ein-
zug Bf. Marquards mit dem Mgf.en Johann
Friedrich im Jan. 1684 dokumentiert die Betei-
ligung von 218 Personen und 235 Pferden.

Erhebl. Kosten verursachten eine Flucht des
Hofes mit den Schätzen in Kriegszeiten, etwa
1796 nach Graz.

Seit 1562 gab das Hochstift, einem Beispiel
anderer Fsm.er folgend, einen Hochstiftskalen-
der heraus. Dabei handelt es sich um einen
Wappenwandkalender in Holzschnitt, seit 1662
zusätzl. in Kupferstich. In seinen Wappen (bes.
Bf., Domkapitel) symbolisierte sich visuell die
frühneuzeitl. Herrschaft; als Repäsentations-
geschenk wurde es an hochgestellte Gäste wei-
tergereicht.

Neben den bereits erwähnten Jagdschlös-
sern muß noch auf Hofstetten hingewiesen
werden, das 1694 von Jakob Engel dem Zeitge-
schmack entspr. umgebaut wurde. Ein Inventar
von 1799 zeigt für Pfünz die Zimmeraufteilung:
Während sich im zweiten Obergeschoß Wohn-
und Schlafgemächer des Bf.s und seiner Diener
befanden, wohnten im ersten Obergeschoß
Hofkaplan, Oberstjägermeister, Hofmarschall
und einige Hofkavaliere. Im Erdgeschoß waren
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der Kabinettsekretär, der Koch, ferner Stall- und
Sattelknecht sowie drei Wachpersonen unter-
gebracht.

Die Idee eines Theaters für Belehrung und
moral. Erbauung wurde, trotz des Sparzwan-
ges, erst unter Bf. Johann Anton III. von Zeh-
men in den 1780er Jahren ventiliert. Der Fbf.
besuchte häufig das jesuit. Theater und sorgte
daneben für eine öffentl. Hofbibliothek.

† C.3. Eichstätt

Q. Diözesanarchiv E.: Hofordnungen, -rechnungen

(16. Jh.): B 288, fol. 391r–394v (Ed. Seger 1995/96,

S. 104–109); B 18 (Knöbelianum Manuscriptum), fol.

82r–84r. (Ed. Seger 1995/96, S. 109–112); Inventare, Ab-

rechnungen etc.: Bestand Akten b 23, b 44/10, c 3, c15,

c29. Hof- und Staatskalender 1783–1802. – StA E.: Zum

Einzug Bischof Wilhelms: Weißes Buch, fol. 302v. – SA

Nürnberg: Hochstift Eichstätt. – Archiv, Nr. IV/3,40 (In-

besitznahme des Stiftes 1637); VIII/4, 59 (Kontribution

der Hofbediensteten 1648); VIII/4, 62 (Einzug 1684). –

Die in seinem Tausen=jährigen Alter Feyerlichist erneu-

erte Herrlichkeit der Eichstättischen Kirch, bey jenem

grossen Jubel= und Danck=Fest, welches wegen im

abgewichenen 1745ten Jahr, durch die Gnad GOttes

würclich erreichten Tausend Jahren von Errichtung des

Hoch=Stiffts [...], Ingolstadt 1746. – Frantz Joseph Se-

bastian Adam von Schütz á Pfeilstatt, Dritte Cron der Eh-

ren der Aychstättischen Kirchen alß derselben Glorwür-

digisten Vorstehers deß Hochwürdigisten Fürsten und

Herrn Herrn Joannis Antonii II. Bischofen und deß Heil.

Röm. Reichs Fürsten zu Aychstätt nach erreichten 50 jäh-

rigen Priesterthums=Alter den 8ten Septembris Anno

1749 die zweyte Primiz, Eichstätt o. J. – Schlecht, Jo-

seph: Annales Frisingo-Eystettenses, in: Sammelblatt des

Historischen Vereins Freising 14 (1918) S. 93–133.

L. Appel, Brun: Johann Conrad von Gemmingen.

Ein Bischof und sein Garten, in: Die Pflanzenwelt des

Hortus Eystettensis, München u. a. 1998, S. 39–71. – Bil-

ler, Josef H.: Die Hochstiftskalender des Fürstentums

Eichstätt 1562–1803, in: Sammelblatt des Historischen

Vereins Eichstätt 75 (1982) S. 29–76; 76 (1983) S. 35–93. –

Cahn, Erich B.: Die Münzen des Hochstifts Eichstätt,

Grünwald bei München 1962 (Bayerische Münzkataloge,

3). – Fiedler 1997. – Flachenecker, Helmut: Boni-

fatius undWillibald. Die Bf.e von Eichstätt als Kanzler der

Mainzer Kirche, in: Beiträge zur Eichstätter Geschichte,

1999, S. 150–164. – Lengenfelder, Bruno: Die Di-

özese Eichstätt zwischen Aufklärung und Restauration:

Kirche und Staat 1773–1821, Regensburg 1990 (Eichstät-

ter Studien, 28). – Littger, Klaus Walter: Eine Briefleh-

re aus der Kanzlei Bischof Martins von Schaumberg, in:

Beiträge zur Eichstätter Geschichte, 1999, S. 344–356. –

Mader, Felix: Geschichte des Schlosses und Oberamtes

Hirschberg, Eichstätt 1940. – Rausch, Genoveva: Die

Reorganisation des Hochstifts Eichstätt unter Fürstbi-

schof Marquard II. Schenk von Castell (1637–1685), Diss.

phil. Univ. Eichstätt in Vorb. – Schmid, Gabriele: Der

Eichstätter Hofbaumeister Jakob Engel (1632–1714),

Augsburg 1987. – Schweisthal, Christofer: Die Eich-

stätter Hofkapelle bis zu ihrer Auflösung 1802, Tutzing

1997 (Eichstätter Abhandlungen zur Musikwissenschaft,

12). – Seger, Josef: Der fürstbischöfliche Hofstaat zu

Eichstätt unter den Bischöfen Gabriel von Eyb und Eber-

hard II. von Hirnheim, in: Sammelblatt des Historischen

Vereins Eichstätt 88/89 (1995/96) S. 99–113. – Seger, Jo-

sef: Der fürstbischöfliche Hof zu Eichstätt in der ersten

Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Eichstätter

Geschichte, 1999, S. 329–343.

Helmut Flachenecker

ERMLAND, BF.E VON

I. Auch Bf.e von Braunsberg oder Heils-
berg, Bm. seit 1243 (seit 1246 zum Ebm. † Ri-
ga), Hochstift seit 1251, bis 1466 unter Schirm-
herrschaft des † Deutschen Ordens, 1466–1772
des Kgr.s Polen; Auflösung des Stifts 1772 im
Zusammenhangmit dem Anschluß E.s an Preu-
ßen. Territorium: Größtes der vier preuß. Stifte
mit dem Kammeramt Braunsberg am Frischen
Haff und den (zusammenhängenden) Kammer-
ämtern Wormditt, Heilsberg, Rössel, Guttstadt,
Seeburg und Wartenburg. Zw. beiden Herr-
schaftsgebieten lag das Kammeramt Mehlsack,
das wie die Kammerämter Frauenburg und Al-
lenstein vom Domkapitel verwaltet wurde.

II. Im Jahr 1251 wählte der erste ermländ.
Bf. Anselm (1250–78) auf der Grundlage der
1243 erfolgten Aufteilung Preußens in vier
Bm.er das mittlere Drittel seiner Diöz. mit der
Stadt Braunsberg zu seinem Stiftsgebiet. Nach
deren Zerstörung im zweiten Prußenaufstand
(1260) und der Verlegung der Stadt errichtete
Anselms Nachfolger Heinrich I. Fleming
(1279–1300) um 1280 in ihr seine Res., erbaute
das steinerne Schloß und verlieh der Stadt 1284
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ihre Handfeste. Bf. Eberhard von Neisse (1301–
26) hielt sich zw. 1315 und 1321 überwiegend in
seiner Neugründung Heilsberg auf, kehrte in
seinen letzten Lebensjahren aber nach Brauns-
berg zurück. Im Zusammenhang mit der Besie-
delung weiterer Gebiete des Stifts und mögli-
cherw. in Folge seiner Auseinandersetzungen
mit der Altstadt Braunsberg verlegte Bf. Her-
mann von Prag (1337–49) i. J. 1340 seine Res. in
das zentraler gelegene Wormditt. Für den bfl.
Hof wurden in der näheren Umgebung um-
fangr. Ländereien als Tafelgüter und der vierte
Teil einer Mühle erworben, und die Baumaß-
nahmen auf dem Vorwerk wurden anteilig aus
einem 1341/43 von den Pfarrern der Diöz. er-
hobenen subsidium caritativummitfinanziert. Für
1343 ist auf dem Schloß bereits eine Schule für
Angehörige der bfl. familia nachweisbar. Doch
schon um 1350 erfolgte die endgültige Verle-
gung der Res. auf das SchloßHeilsberg, wo sich
bis zum Ausbruch des Ständekrieges (1454) un-
ter hochmeisterl. und nach dem Zweiten Thor-
ner Frieden (1466) unter poln. Schirmherrschaft
ein repräsentatives Hofleben entfalten konnte.
Die Bf.e von E. urkundeten nun meistens in
Heilsberg, häufig aber auch in Braunsberg oder
dem Kathedralsitz Frauenburg, wo sie eine
durch Bf. Heinrich III. Sorbom (1373–1401) aus-
gebaute Bischofskurie bewohnten. Bf. Franz
Kuhschmalz (1424–57) einigte sich um 1430
nach einem Streit mit den Domherren über die
Nutzung dieser Kurie. Sie verblieb im Besitz des
Domkapitels und wurde von einem Kanoniker
bewohnt. Dieser war aber verpflichtet, die ha-
bitatio melior sowie die stuba magna cum sala und
die darüber liegenden Kammern für die Mitglie-
der der bfl. familia stets ordentl. und gereinigt
für den Bf. und sein Gefolge bereit zu halten.
Außerdem sollten dem Bf. die große Küche mit
einer Vorratskammer sowie Stallungen für
sechs Pferde zur Verfügung gestellt werden. Die
Wohnung des Domherrn in der Bischofskurie
blieb von diesen Maßnahmen unangetastet,
und beide Parteien wurden unter Strafandro-
hung auf einen rücksichtsvollen und ehrenhaf-
ten Umgang miteinander verpflichtet. Unter-
wegs in ihrem Herrschaftsgebiet nahmen die
Bf.e auch Res. auf ihren Burgen in Wormditt,
Rössel und Seeburg oder in ihren kleineren
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Häusern in Wartenburg und Guttstadt, wo sie
enge Verbindungen zu dem Kollegiatstift unter-
hielten. In der Nähe von Guttstadt besaßen sie
einen Hof auf dem bfl. Tafelgut Schmolainen.
Nur vereinzelt urkundeten die Landesherren in
den erst Ende des 14. Jh.s gegründeten Städten
Bischofsburg und Bischofsstein, in denen es
ebenfalls unter der Aufsicht bfl. Bgf.en stehen-
de Häuser gab. Über die Ausübung der Landes-
herrschaft hinaus konnten die Bf.e von E. be-
deutende polit. Aufgaben übernehmen wie Bf.
Franz Kuhschmalz die Vertretung des † Deut-
schen Ordens im Prozeß gegen den Preußi-
schen Bund am Kaiserhof in †Wien (1453/54).
Die endgültige Parteinahme Paul von Legen-
dorfs für Polen i. J. 1464 trug erhebl. zum Frie-
densschluß zugunsten des Kgr.es bei, mit dem
das Stift durch die beiden Petrikauer Verträge
von 1479 und 1512 eng verbunden wurde. Unter
humanist. gebildeten und kunstliebenden Bf.en
wie Lukas Watzenrode (1489–1512), Johannes
Dantiscus (1538–48), Stanislaus Hosius (1551–
79) und Martin Kromer (1579–89) erlebte der
Hof eine lange Blütezeit. Nach dem ersten
Schwedenkrieg betrieb Bf. Mikołaj Szyszkowski
(1633–43) den wirtschaftl. Wiederaufbau und
förderte die Kunst und das Schulwesen in seiner
Diöz., die im zweiten Schwedenkrieg – mit der
Erstürmung und Plünderung des Schlosses
Heilsberg i. J. 1703 – erneut schwer in Mitlei-
denschaft gezogen wurde. 1772 fiel das Stifts-
gebiet im Zusammenhang mit der ersten poln.
Teilung an Preußen.

Über die Verwaltung des bfl. Hofes in Heils-
berg liegt mit der »Ordinancia seu consuetudo
castri Heylszbergk« aus der Zeit um 1470 eine
für die preuß. Bm.er einzigartige Quelle vor. Es
handelt sich bei diesem Text nicht um eine Hof-
ordnung im Sinne der Definition Werner Para-
vicinis (Paravicini 1999, S. 14), sondern um
eine heterogene und z.T. anekdotenhafte Be-
schreibung des Hoflebens aus der Feder eines
unbekannten Verf.s (für die in der älteren For-
schung behauptete Autorenschaft des bfl.
Bgf.en gibt es keine stichhaltigen Argumente).
Die in Form und Inhalt stark voneinander ab-
weichenden Teile, deren Klammer in der posi-
tiven Bewertung der Bf.e zw. 1373 und 1424 und
in der Kritik an Bf. Franz Kuhschmalz besteht,
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dürften auf unterschiedl. Vorlagen beruhen, von
denen für die Abschnitte 1 bis 18 eine offizielle
Hofordnung und für die Abschnitte 21 bis 24
eine möglicherw. ebenfalls bereits schriftl. vor-
liegende Tischordnung angenommen werden
können. Zunächst listet der Text 17 Ämter auf
und nennt zum Teil sehr detailliert die Aufga-
benbereiche und disziplinarrechtl. Befugnisse
ihrer Träger im Schloß. Die ersten fünf Ämter
beziehen sich weniger auf den Hof als auf die
Landesverwaltung. An erster Stelle steht der Ge-
neralvikar (vicarius ecclesiae), der als Geistlicher
und als oberster Berater des Bf.s charakterisiert
wird. Im folgenden werden der Offizial als ober-
ster Richter in geistl. Dingen (iudex in spirituali-
bus) sowie der Vogt (iudex saecularis, advocatus)
gen., dem aufgrund seiner umfassenden Auf-
gaben wie der milit. Führung der bfl. Mann-
schaft, der Landvermessung und der weltl. Ge-
richtshoheit im Stift neben einem Diener auch
ein Schreiber, ein pruß. Dolmetscher und ein
eigener Pferdeknecht zur Verfügung standen.
Der Schäffer (procurator) war für die Einziehung
aller Abgaben im Stift, für die Zuteilung von
Mitteln an die bfl. Einrichtungen und für die
Entlohnung des gesamten Personals zuständig,
wobei er einer strengen Rechenschaftspflicht
gegenüber dem Landesherrn unterlag. Dem Pö-
nitentiar (penetencionarius) kamen die vom Offi-
zial vorbereiteten Visitationen der Pfarreien im
Territorium des Bf.s und die Abhaltung von Lai-
ensynoden zu. Alle fünf genannten Ämter sind
auch durch andere Quellen belegt. Zusätzl. wer-
den in Zeugenlisten die Vögte von Braunsberg
und Seeburg gen., die als Burgvögte jedoch eher
lokale Aufgaben wahrnahmen und nicht von
den Bgf.en zu unterscheiden sind. In der »Or-
dinancia« folgen nun die Hofämter im engeren
Sinn, an deren Spitze das des Bgf.en (burggrabi-
us) steht. Ihm kam die Oberaufsicht über das
Schloß und über das Hofpersonal zu, das den
detaillierten strafrechtl. Bestimmungen zufolge
offenbar insbes. der Disziplinierung aufgrund
von Lebensmitteldiebstählen und der Ein-
schleusung von Frauen bedurfte. Außerdemwar
der Bgf. für die Instandhaltung der Schloßge-
bäude, die Holzversorgung, die Aufsicht über
die Scharwerksdienste und über die Vorwerke
verantwortlich. Zudem kam ihm das Patronats-

recht über die Vikarie an der Schloßkapelle zu.
Diese Aufgabenfelder decken sich im wesentl.
mit denen der im E. nicht nachweisbaren Haus-
komture auf den Burgen des † Deutschen Or-
dens und der anderen preuß. Bf.e und Domka-
pitel. Die folgenden fünf Ämter entsprechen den
klass. vier Hofämtern des Kämmerers, Mar-
schalls, Truchsesses und Mundschenken. Dem
Kämmerer (camerarius) – nicht zu verwechseln
mit den ebenso genannten Verwaltern der ein-
zelnen Kammerämter – kam die Aufsicht über
die bfl. Gemächer sowie über die Pagen (pueri
camere) und Kammerdiener (familiares) zu, die
auch seiner Disziplinargewalt unterstanden und
damit von dem allgemeinen Strafrecht des
Bgf.en ausgenommen waren. In der Verantwor-
tung des Marschalls (marscalkus) standen die bfl.
Tafel mit der Kontrolle aller Speisen und Ge-
tränke sowie die Stallungenunddie Stallknechte
und die Einquartierung von Gästen. Zur Erfül-
lung seiner Aufgaben standen ihm zwei Brief-
boten und ein Vorschneider zur Verfügung. Die
Aufsicht über die Küche und deren Personal
samt Küchengerät und Speisekammern übte der
Küchenmeister (magister coquine) aus. Zudem
war er für die abgelieferten Naturalabgaben, für
den Einkauf von Lebensmitteln auf dem Markt
und für die Schloßbeleuchtung zuständig. Dem
Oberschenken (pincerna altior) kam die Versor-
gung des Bf.e mit Wein und Met, dem Unter-
schenken (pincerna bassior) die des sog.Konvents-
tisches mit Getränken zu, an dem die Geistl.
unter den Hofbeamten und die bfl. Kammerdie-
ner saßen. Die Ämter des Fisch- (magister pisca-
ture) und Forstmeisters (magister silvarum) waren
imE. anders als imTerritoriumdes†Deutschen
Ordens zentral organisiert. Ihre Trägerwohnten
ebenfalls auf dem Schloß und waren für die Ge-
wässer bzw. Wälder und deren wirtschaftl. Nut-
zung im gesamten Stiftsgebiet zuständig. Dem
Glöckner (campanator) kam die Fürsorge für die
Schloßkapelle mitsamt deren Ausstattung und
für die Uhr zu, dem Kornknecht (servus siliginis)
jene für die ordnungsgemäße Lagerung des Ge-
treides. Letzterer hatte außerdem bei verschie-
denen Aufgaben dem Kellermeister oder dem
Kellerknecht zurHand zugehen, die beide in der
»Ordinancia« nur am Rande erwähnt werden.
Die Auflistung wird beschlossen mit zwei Tor-
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wärtern. Der Oberwächter (vigil superior) war für
den Zugang zur Hauptburg, die Reinigung der
Schloßgänge, die Hühner im Burggraben und
für das Klerikergefängnis zuständig, der Unter-
wächter (vigil inferior) für das Tor zur Vorburg
und deren Reinigung, für das Laiengefängnis,
die Versorgung der Gäste mit Feuerholz, die
Aufsicht über die Stallknechte und für die Füt-
terung der Jagdhunde im Burggraben.

In der urkundl. Überlieferung sind die ein-
zelnen Hofämter nur in Ausnahmefällen be-
zeugt. Gelegentl. tauchen als Zeugen oder als
Empfänger nur der Bgf., der Marschall und der
Kellermeister auf.

Auffallend ist das Fehlen eigener Abschnitte
zum Personal der Hofkanzlei in der »Ordinan-
cia«, woraus sich möglicherw. auf eine geson-
derte und nicht in den Text eingeflossene Kanz-
leiordnung schließen läßt. Nur der Abschnitt
20 nennt zusammenhangslos die Einnahmen
des Kanzlers. In dem als Tischordnung zu be-
zeichnenden Teil der »Ordinancia« wird der
Kanzler neben dem zweiten Hofkaplan an der
Tafel des Bf.s plaziert. An dem bereits im Ab-
schnitt zum Unterschenken genannten Kon-
ventstisch hatte neben anderen Geistl. der No-
tar des Bf.s seinen Platz, am dritten Tisch für die
Notare u. a. der Notar des Offizials und der des
Landvogts. An anderer Stelle ist von dem Kanz-
ler die Rede als einer von drei Kaplänen am
Heilsberger Hof. Kapläne bzw. Notare sind re-
gelmäßig als Schreiber von Urk.n überliefert,
nur selten erscheint in ihnen der Kanzler.

Neben den im ersten Teil der »Ordinancia«
genannten Ämtern erscheinen in der Tischord-
nung noch weitere Funktionsträger wie ein
zweiter Kellermeister (einer für Met und einer
für Bier) und der Truchseß, der für das Jahr 1445
auch urkundl. belegt ist und dessen Fehlen in
der Ämterliste auf untschiedl. Vorlagen für bei-
de Textteile schließen läßt. Außerdem ist die
Rede von einer großen Anzahl untergeordneter
Diener und Angestellter wie Kutscher, Schloß-
diener, Heizer, Schüsselträger, Bäcker, Brauer,
Mälzer usw. Die Größe des Heilsberger Hofes
dürfte nach dem Ende des Ständekrieges also
bemerkenswert gewesen sein, ohne daß sie sich
aufgrund der Angaben in der »Ordinancia« in
Zahlen ausdrücken ließe. Die Rekrutierung der
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höheren Hofbeamten erfolgte aus den Reihen
des eigenen Personals. Geeignete Bedienstete
wurden zu Notaren ausgebildet. Erwiesen sie
sich in diesem Amt als bes. geschickt, sandte
man sie für zwei oder drei Jahre auf die Univer-
sität und beförderte sie dann in das Amt des
Offizials oder eines anderen hochgestellten Be-
amten, wie die »Ordinancia« berichtet.

Für die wirtschaftl. Versorgung dieses um-
fangr. Hofstaates bedurfte es neben den er-
wähnten Naturalabgaben und Geldzahlungen,
aus denen u. a. die Einkäufe auf dem Markt fi-
nanziert wurden, einer starken Eigenwirtschaft
auf den bfl. Vorwerken, die der Landesherr
entspr. seinen Bedürfnissen anlegte, erweiterte
und veräußerte. Bes. Bedeutung kam dabei den
Vorwerken nahe der Hauptres. zu. Über die
Größenordnung desHeilsberger Viehhofes gibt
ein Inventar aus dem Jahr 1590 Auskunft (EM
31h 2 Nr. 2), in dem 52 Reitpferde (equi maiores),
35 Arbeitspferde, 184 Kühe, Rinder und Och-
sen, 564 Schafe, Hammel und Lämmer und 124
Schweine verzeichnet werden.

Im Dienst des Hofes standen auch die bfl.
Mühlen, von denen es beim Heilsberger Schloß
eineGetreidemühle, eine Schleifmühle und eine
Kupfermühle gab. Der Inhaber der letzteren war
verpflichtet, auf den bfl. Häusern Ausbesse-
rungsarbeiten an Kupfergeräten durchzufüh-
rern, kleinere gegen den Erlaß des jährl. Zinses
umsonst, größere gegen angemessenen Lohn.
Anders als diese einfachen Haushaltsgeräte
spielten Luxusgegenstände wie silbernes Tafel-
geschirr eine wesentl. Rolle in der repräsenta-
tiven Haushaltung des landesherrl. Hofes. Zwei
Urk.n aus den Jahren 1411 und 1415 listen neben
umfangr. Kirchengerät jeweils über einhundert
silberne und zum Teil vergoldete Gefäße und
Bestecke unterschiedl. Form undGröße auf, die
in der bfl. Schatzkammer aufbewahrt wurden,
und unter denen sich u. a. Schalen für Spezerei-
en und eine Kredenz in der Form eines Baumes
befanden. Zahlr. seit 1537 überlieferte Inventare
aus dem 16.–18. Jh., die in der Regel im Zusam-
menhang mit der Neueinsetzung eines Bf.s ent-
standen, nennen ebenfalls in unterschiedl. Aus-
führlichkeit die bewegl. Ausstattungsgegen-
stände (suppellex). Dazu zählen neben Schmuck,
Kirchengerät, Geld, Bettwäsche, Rüstzeug und
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Waffen sowie Küchengerät auch umfangr. Sil-
bergeschirr und Kleidungsgegenstände.

Auch in den Passagen der »Ordinancia«, in
denen der Verfasser anekdotenhaft höf. Rituale
schildert, spielt die Kleidung eine Rolle. So hät-
ten die Prälaten –mit Ausnahme des kritisierten
Franz Kuhschmalz – nach demZusammenrufen
der Dienerschaft durch das Bellen der Hunde
ihre Kammer stets nur in geistl. Ornat verlassen.
Ging der Bf. zum Speisen mit den familiares in
den Remter, wurde ihm bei der Handwaschung
assistiert und das Benedicite zur Segnung des
Mahls gesprochen. In der Tischordnung wird
neben den Tisch für den Hofstaat auch einer für
die Spaßmacher und Gaukler gen., der – wohl
zurUnterhaltungaller – inderMitte desRemters
aufgestellt werden sollte. Das Rechnungsbuch
des Ordenstresslers in †Marienburg überliefert
für die Jahre 1400 und 1402 den Namen des bfl.
Hofnarren Peter Pfeiffer, der vom Hochmeister
anläßl. von Besuchen am bfl. Hof jeweils 1/2
Mark für seine Darbietungen erhielt. Derselbe
Peter Pfeiffer diente dem Bf. zudem als Falkner.
Dem Tresslerbuch zufolge gab es einen regen
Austausch von Falken zw. Heilsberg und der †
Marienburg. Die »Ordinancia« erwähnt Hunde,
die zumZweck der Jagd imBurggraben gehalten
wurden, und 1504 dankte Bf. LukasWatzenrode
dem Hochmeister für einen ihm zugesandten
Jagdhund. Ohne unmittelbare Nachrichten dar-
über zu besitzen, kann aus diesen Hinweisen si-
cher auf die Abhaltung höf. Jagden unter Betei-
ligung des Landesherrn geschlossen werden.

Schon früh waren die Bf.e um gute Ausbil-
dungsmöglichkeiten für ihr Personal bemüht,
wie die 1343 genannte Hofschule in Wormditt
belegt. Nach der Verlegung der Res. nach Heils-
berg wurde auch dort von Bf. Johann II.
Streifrock (1355–73) eine Schule für pruß. Jun-
gen eingerichtet, die im Ständekrieg unterging,
danach aber wiedererrichtet und von Bf. Stanis-
laus Hosius ausgebaut wurde. Hosius förderte
neben anderen humanist. gesinnten Bf.en des
16. Jh.s in bes. Maße Wissenschaft und Kunst.
Doch bereits für die ma. Zeit gibt es Hinweise
auf ein reges kulturelles Leben am Bischofshof.
So ist für das Jahr 1361 in Heilsberg ein bfl. scrip-
tor librorum nachweisbar, und Bf. Johann Abe-
zier (1415–24) besorgte nach den Verwüstungen

seines Bm.s durch den so genannten Hunger-
krieg gegen Polen i. J. 1414 auf dem Konstanzer
Konzil zahlr. Bücher, v. a. mit Texten der röm.
Klassiker und der Kirchenväter. Johannes Dan-
tiscus betrieb systemat. die Erweiterung der bfl.
Bibliothek, indem er Gefolgsleute mit der Be-
schaffung von Büchern beauftragte und in Brie-
fen an seine gelehrten Freude um Bücher bat,
wobei sein bes. Interesse den Schriften des Er-
asmus von Rotterdam galt. Daß die Bedeutung
der Bibliothek auch über das E. hinaus bekannt
wurde, zeigt der Besuch des Jesuiten Antonius
Possevino aus Mantua i. J. 1578, der in seinem
Werk über bedeutende europ. Bibliotheken mit
dem Titel apparatus sacer von 1606 auch den Be-
stand der Heilsberger Sammlung auflistet, u. a.
mit Werken von Seneca, Cicero und Petrarca.
Infolge der Plünderung des Schlosses Heilsberg
durch die Schweden i. J. 1703 befinden sich bis
heute zahlr. Handschriften und Drucke aus der
bfl. Bibliothek in Uppsala.

Der bedeutendste Naturwissenschaftler im
Umfeld des ermländ. Hofes war der Domherr
Nikolaus Kopernikus, der die Erziehung und
Förderung seines Onkels Bf. Lukas Watzenrode
genoß. Zw. 1504 und 1510 hielt Kopernikus sich
am bfl. Hof in Heilsberg auf und diente Wat-
zenrode als Leibarzt. Watzenrode förderte auch
in großem Umfang die schönen Künste und
ließ die von ihm gestifteten Kirchengeräte, Al-
täre, Grabplatten, Wandmalereien u. ä. häufig
mit seinem Wappen versehen. Um eine Gemäl-
desammlung im Heilsberger Schloß war Bf. Jo-
hannes Dantiscus bemüht. Er konnte in sie auch
einige Werke von Hans Holbein aufnehmen,
unter denen sich seinem wissenschaftl. Interes-
se entspr. ein Porträt des Erasmus von Rotter-
dam befand.

† C.3. Heilsberg † C.3. Braunsberg

Q. CDW I-IV, 1860–1935. – Fleischer, Franz: All-

tagsleben auf Schloß Heilsberg, in: Zeitschrift für die

Geschichte und Althertumskunde Ermlands 18 (1913)

S. 802–829. – Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kultur-

besitz, 20. Hauptabteilung (ehem. SA Königsberg): Be-

stände des Etatsministeriums (EM), des Ordensbriefar-

chivs (OBA) und der Pergamenturkunden (OU). – Hau-

ke, Karl: Das Inventarium des Schlosses Heilsberg von

1565/69, in: Zeitschrift für die Geschichte und Altertums-
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kunde Ermlands 24 (1932) S. 228–239. – Tresslerbuch,

1896. – Ordinancia castri Heylsbergk, in: Scriptores Re-

rumWarmiensium oder Quellenschriften zur Geschichte

Ermlands, Bd. 1, hg. von Carl Peter Woelky und Johann

Martin Saage, Braunsberg 1866 (Monumenta Historiae

Warmiensis, 3), S. 314–346. – Plastwig 1866. – Regesta

historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum,

1–2, 1948–73.

L. Borawska, Teresa: życie umysłowe naWarmii w

czasach Mikołaja Kopernika, Thorn 1996. – Hipler,

Franz: Analecta Warmiensis. Studien zur Geschichte der

ermländischen Archive und Bibliotheken, in: Zeitschrift

für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 5/2

(1871) S. 316–488. – Müller-Blessing 1967/68. – Pa-

ravicini, Werner: Europäische Hofordnungen als Gat-

tung und Quelle, in: Höfe und Hofordnungen, 1999,

S. 13–20. – Röhrich, Viktor: Geschichte des Fürstbi-

stums Ermland, Braunsberg 1925. – Szorc, Alojzy: Do-

minium Warmińskie 1243–1772, Allenstein 1990 (Roz-

prawy i materialy, 112). –Wróblewska, Kamila: Łukasz

Watzenrode jako fundator dzieł sztuki, in: Komunikaty

Mazursko-Warmińskie 115 (1972) S. 149–157.

Marc Schmidt

FREISING, BF.E VON

I. Das reichsunmittelbare Hochstift F. um-
faßte ein vergleichsw. kleines und zersplittertes
Herrschaftsgebiet größtenteils inmitten des
bayer. Territoriums. Es bestand aus der Stadt F.
(Reichsunmittelbarkeit seit 1230 nicht mehr be-
stritten), der angrenzenden Gft. Ismaning zw.
F. und † München entlang der Isar (seit 1319),
der Herrschaft Burgrain mit demMarkt Isen so-
wie seit dem 13. Jh. der Gft. Werdenfels zw. †
Bayern und Tirol mit den Hauptorten Garmisch,
Partenkirchen und Mittenwald, die v. a. auf-
grund ihrer Verkehrslage an einem wichtigen
Alpenübergang von Bedeutung war. Wesentl.
umfangr. und von großer wirtschaftl. Bedeu-
tung für das Hochstift waren bfl. Grundherr-
schaften im Bereich der bayer. sowie v. a. der
österr.-habsburg. Landeshoheit, letztere im
österr.Donauraum,inderSteiermark,inKärnten,
im heutigen Slowenien und im südl. Tirol. Für
seine bayer. Hofmarken war der Bf. von F. bay-
er. Landstand. 1802 fiel das Hochstift im Zuge
der Säkularisation an † Bayern.

freising

Die Diöz. F. umfaßte als Teil des Metropo-
litanverbandes † Salzburg im wesentl. den SW
des bayer. Hzm.s; sie grenzte an die Diöz.n †
Regensburg im N, † Salzburg im O, Säben/ †
Brixen im S und † Augsburg imW. Der Einfluß
des gemeinständ., aber überwiegend adeligen
Domkapitels auf die Regierung von Hochstift
und Diöz. war beträchtl.

II. Bereits im 8. und 9. Jh. hatte der bfl. Hof
eine überregionale kulturelle Bedeutung
(Schreibschule, Bf. Arbeo als Vitenautor, Dom-
schule), die – mit wenigen Unterbrechungen –
für das gesamte Früh- und HochMA gegeben
ist. Mit Bf. Otto I. (»Otto von Freising«) hatte
von 1138 bis 1158 einer der führenden polit. und
geistigen Köpfe des Reiches den Bischofsstuhl
inne.

Mit dem Erstarken der hzgl. Macht seit dem
12. Jh. und der herrschaftl. Erschließung des
umliegenden Raumes durch die Hzg.e verloren
die F.er Bf.e ihre herausgehobene Stellung: Die
Umleitung der Warenströme vom Isarübergang
beim F.er Markt (Ober-)Föhring, etwa 25 km
südl. F.s, nach dem neu gegründeten † Mün-
chen durch Hzg. Heinrich den Löwen um 1158
und mehr noch die Festigung der Territorial-
herrschaft des seit 1180 regierenden Herzogs-
geschlechts der † Wittelsbacher in † Bayern,
der die F.er Bf.e kaum etwas entgegensetzen
konnten, reduzierte die Bedeutung F.s erheb-
lich. Die Stadt und der bfl. Hof standen nun
wirtschaftl. und kulturell dauerhaft im Schatten
der bayer. Residenzstädte † München und bis
ins 16. Jh. hinein auch † Landshut.

Unter Bf. Emicho (1283–1311) gelang im-
merhin die Verfestigung der territorialen Eigen-
ständigkeit des Hochstifts durch Ablöse kon-
kurrierender Herrschaftsrechte der bayer.
Hzg.e über die Stadt F. und Erwerb der Herr-
schaft Burgrain sowie der Gft. Werdenfels. In
dieser Zeit erscheint erstmals der gekrönte
Mohrenkopf als Wappenzeichen. Zum Ab-
schluß kam die territoriale Entwicklung des
Hochstifts 1319, als Bf. Konrad III. der Sendlin-
ger (1314–22) die Gft. Ismaning am Isarufer
nördl. † Münchens erwarb.

Erfolgr. traten die Bf.e im späten MA jegl.
Bestrebungen der Stadt F. nach mehr Eigen-
ständigkeit entgegen; F. blieb immer unter der
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Landesherrschaft des Hochstifts. Ständiger
Aufenthaltsort des Hofes konnte daher die im
14. Jh. als Burg errichtete und im 15. und 16. Jh.
mehrfach umgestaltete fürstbfl. Res. auf dem
Domberg in F. bleiben.

Seit dem 15. Jh. wuchs der Einfluß der †wit-
telsb. Hzg.e auf das Hochstift; mehrfach gelang
es ihnen, den Bischofsstuhl mit nachgeborenen
Söhnen zu besetzen. Allerdings war F. nur kurz-
zeitig in das Netz der bayer. Sekundogenitur um
das Erzstift † Köln eingebunden. Dies betrifft
v. a. den Sohn Hzg. Albrechts V., Fbf. Ernst von
Bayern (1566–1612, Kfs. von Köln ab 1583), der
den größten Teil seiner Regierungszeit am Nie-
derrhein verbrachte. Nicht aus der bayer., son-
dern aus der Pfälzer Linie der † Wittelsbacher
stammte Fbf. Philipp, Pfgf. bei Rhein (1499–
1541).

Die Forschungssituation zum fürstbfl. Hof
an der Schwelle zur Neuzeit ist unbefriedigend.
Stehen die Biographien der Bf.e, die Rolle F.s im
Konfessionenstreit des 16. und 17. Jh.s, die aus-
wärtige Politik und die Herrschaftsgeschichte
des Hochstifts seit langem im Blick der landes-
und kirchenhistor. Forschung, so ist der F.er
Hof des 15. und 16. Jh.s bisher kaum beachtet
worden und daher nur in einigen Schlaglichtern
greifbar.

Das kulturelle Umfeld des Bf.s in F. wurde
v. a. für die Blütezeiten im frühen und hohen
MA bis zum 12. Jh. thematisiert und dann wie-
der ab dem 17. Jh. bis zum Ende des Hochstifts
1802. Für das 16. Jh. liegen immerhin mehrere
Werkbiographien zu Künstlern vor, die auch für
den F.er Hof tätig waren, so der Maler Hans
Wertinger (ca. 1480–1533). Sozialgeschichtl.
Untersuchungen zum Hof der F.er Bf.e fehlen.

In der Regierungszeit Bf.s Sixtus von Tann-
berg (1474–95) wirkte mit Veit Arnpeck
(1435/40–95) einer der maßgebl. Vertreter der
süddt. Historiographie an der Schwelle zur hu-
manist. Geschichtsschreibung in F. Arnpecks
Hauptwerk ist eine Geschichte Bayerns (»Chro-
nica Baioariorum«), daneben verfaßte er eine
Geschichte † Österreichs und eine F.er Bi-
schofschronik.

V. a. für die Zeit Fbf.s Ernst von Bayern ver-
dichten sich Hinweise auf eine enge Anlehnung
des F.er Hofes an sein bayer. Pendant in †Mün-

chen. So läßt sich etwa für die Hofkapelle der
Einfluß der Münchner Musikkultur daran able-
sen, daß an ihrer Spitze seit 1580 Anton Goss-
win aus dem Kreis um Orlando di Lasso stand.
Mit dem Gelehrten Alexander Secundus Fugger
trat ein Sohn des in bayer. Diensten stehenden
Johann Jakob Fugger um 1585 an die Spitze des
neuen Geistlichen Rates.

Ebenfalls im Zeichen der humanist. Gelehr-
samkkeit stand die F.er Hofkanzlei mit fürstbfl.
Kanzlern wie Marcus Tatius Alpinus († 1562),
der v. a. als Übersetzer antiker Texte hervorge-
treten war, und seinem Vorgänger Wolfgang
Hunger († 1555).

Eigene Münzen schlugen die Bf.e von F. zu-
mindest im 11. und 12. Jh.; nach der Etablierung
der nahen hzgl. Stadt †München als Münzstät-
te sind aus dem MA keine weiteren F.er Prägun-
gen bekannt. Erst Fbf. Veit Adam von Gepeckh
(1618–51) machte 1622 wieder von seinem
Münzrecht Gebrauch; weitere Prägungen er-
folgten erst im 18. Jh. Gepeckh ist auch der erste
Fbf., für den die Anlage eines Hofgartens am
südl. Fuß des Domberges belegt ist.

Die Entwicklung der Zentralverwaltung des
Hochstifts vollzog sich offenbar im Verlauf des
16. und frühen 17. Jh. in ähnl. Bahnen wie im
benachbarten † bayer. Hzm. Für das 16. Jh. ist
die Existenz eines Hofrates sowie eines Hofka-
stenamtes belegt; um 1580 entstand ein Geistli-
cher Rat; weitere Behörden lassen sich in den
Quellenserien im Verlauf des 16. und 17. Jh.s
erfassen (Hofkanzlei, Hofküchenamt, Hofkel-
leramt, womögl. erst ab 1602 eine Hofkammer).
Allerdings werden die hier einschlägigen um-
fangr. Bestände im Bayerischen HSA zur Zeit
endgültig formiert und die einzelnen Behörden-
provenienzen rekonstruiert; erst danach kann
die Geschichte der Zentralbehörden des Hoch-
stifts für das 15. bis 17. Jh. geschrieben und auch
der fürstbfl. Hof umfassend erforscht werden.

† C.3. Freising

L. Albrecht, Dieter: Hochstift Freising, in: Hand-

buch der bayerischenGeschichte, 3,3, 1995, S. 239–245. –

Bogner, Josef: Zum fürstbischöflichen Hofgartenwe-

sen in Freising und in Ismaning, in: Amperland 25 (1989)

353–358. – Ehret, Gloria: Hans Wertinger. Ein Lands-

huter Maler an der Wende der Spätgotik zur Renaissance,
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München 1976 (Tuduv-Studien. Reihe Kulturwissen-

schaften, 5) – Freising, 1989. – Hailer, Eduard: Marcus

Tatius Alpinus. Ein Humanistenleben des XVI. Jahrhun-

derts, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Freising
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Martin Ott

GENF, BF.E VON

I. Bm., nachgewiesen seit ca. 400. Herr-
schaftsgebiet: geringer weltl. Besitz, Stadtherr-
schaft über G., die indes mit den Gf.en von G.
und seit der zweiten Hälfte des 13. Jh.s. mit den
Hzg.en/Gf.en von † Savoyen geteilt werden
mußte, und kleine Landesherrschaft im Stadt-
umland.

II. Das Bm., in der Sabaudia gelegen, befand
sich im Zentrum des Burgunderreiches, und G.
war herausgehobene Kultstätte für deren Kg.e.
Nach Aufgabe des kgl. Palastes als Folge der
Eroberung durch die Franken 534 übernahmen
die Bf.e die Gebäude und etablierten ihre Herr-
schaft über die Stadt. So wie andere Bf.e in der
einstigen röm. Provinz Sequania standen auch
die von G. seit 888 in den Diensten der rudolfin.
Kg.e von† Burgund. Konrad I. bestellte die Bf.e
Aymon und Giraud als Leiter seiner Kanzlei
(943–67). Auch nach der Krönung von Ks. Kon-
rad II. als Kg. von † Burgund 1033 übernahmen
die Bf.e Aufgaben am kgl. Hof, bis nach dem
Tod Ks. Friedrichs I. 1190 die Kontakte abbra-
chen und später nur kurzfristig von Ks. † Hein-
rich VII. wieder geknüpft wurden, den der Bf.
auf seinem Italienzug 1310–13 begleitete. Die
Bf.e Ardicius de Faucigny und Nantelme erhiel-
ten 1154, 1162 und 1185 Priviligien Ks. Fried-
richs I., die ihnen die Übertragung von Regalien
bestätigten und mit denen später die Reichsun-
mittelbarkeit begründet wurde. Aber anders als
benachbarten Bf.en wurden die Oberhirten von
G. nie mit der Gft. belehnt, waren vielmehr der
Konkurrenz zu den Gf.en von G. ausgesetzt,
deren Herrschaftsbereich mit dem der Bf.e ver-

genf

woben war, was teils zu Konflikten, teils zu Ko-
operationen sowie zur Einsetzung zahlr. aus
dem Grafenhaus stammender Bf.e führte. Eine
Trennung der Kompetenzen wurde durch den
Vertrag von Seyssel 1124 versucht, jedoch nicht
erreicht: Zwar verzichteten die Gf.en auf die
Herrschaft in der Stadt, errichteten ihre Res. au-
ßerhalb in Château du Bourg-de-Four, huldig-
ten als Lehnsmänner den Bf.en, behielten aber
weiterhin Gerichtsrechte auch innerhalb der
Stadt und gewannen als Vögte der G.er Kirche
weitere Einflußmöglichkeiten. Andererseits er-
hielt die mensa episcopalis von den Gf.en kleinere
Schenkungen, die eine der Grundlagen der über
die Stadt hinausgreifenden Landesherrschaft
wurde. Schließl. brachte seit der Mitte des 13.
Jh.s. der Machtverlust der Gf.en, deren Dynastie
1394 ausstarb, die Gf.en bzw. Hzg.e von † Sa-
voyen auf den Plan, die zu einer beständigen
Bedrohung der Bf.e selbst innerhalb der Stadt
wurden. Jene unterstützen die kommunale Be-
wegung seit der zweiten Hälfte des 13. Jh.s. Im
Jahre 1287 gelang es Gf. Amadeus V., die bfl.
Res. auf der Rhôneinsel zu erobern und im fol-
genden Jahr die Position eines vicedominus der
G.er Kirche zu erlangen, was ihm weitere Ge-
richts- und damit Herrschaftsrechte in der Stadt
sicherte. Zum Widerpart savoy. Expansion wur-
de nun immermehr die Kommune, der erstmals
Bf. Aymon de Quart ein Privileg ausstellte. Seit
dem 15. Jh. leistete jeder neu gewählte Bf. einen
Eid auf die städt. Freiheiten. Der Druck der †
Savoyer auf die Bf.e. ließ indes nicht nach. 1311
ließen sie sich die Hälfte der Stadtherrschaft
übertragen; 1356 erhielt Amadeus VI. von Ks. †
Karl IV. den Titel eines Reichsvikars über die
G.er Kirche. Zwar erreichte Bf. Guillaume de
Marcossey 11 Jahre später vom Ks. denWiderruf
dieser Einsetzung, aber die Anwendung der sta-
tuta Sabaudia auf die Stadt G., durch bfl. und hzl.
savoy. Urk.n 1430 bestätigt, zeigte die Domi-
nanz † Savoyens. Auch die glanzvollen Karrie-
ren G.er Kleriker am avignones. Papsthof und
die Tatsache, daß Bf. Jean de Bertrand zu den
Kandidaten des Papstkonklaves auf dem Kon-
stanzer Konzil 1417 gehörte, verhinderten nicht
die immer stärkere Eingliederung in die savoy.
Herrschaft. Hzg. Amadeus‹ VIII., vom Basler
Konzil zum Papst gewählt – er trug den Namen



538 b.3. geistliche reichsfürsten(tümer) / bf.e

Felix V. –, setzte sich 1444 selbst als Admini-
strator desBm.s ein.DasArrangement, das 1449
seine Abdankung als Papst regelte, sah u. a. vor,
daß die Hzg.e das Recht erhielten, die Bf.e von
G. einzusetzen. Bis 1535 stammten die meisten
Amtsinhaber aus dem † savoy. Herrscherhaus.
Eine vollständige Eingliederung in das Hzm.
und damit das Ende des Hochstifts schienen
mögl. und wurden von Hzg. Karl II. nach 1504
auch angestrebt, was letztl. die Kommune, die
das Bündnis mit den eidgenöss. Städten Bern
und Freiburg suchte und fand, verhinderte, da-
mit aber zugl. die Stadt den Reformatoren öff-
nete und den Bf. 1533 zur Flucht aus der Stadt
nötigte. Dieser fand seit dem Ende des Jh.s
schließl. in Annecy einen prekären Aufenthalts-
ort, nicht ohne seine Ansprüche auf G. – erfolg-
los – aufrechtzuhalten. Die Bf.e besaßen keine
Landesherrschaft mehr.

Trotz der prekären weltl. Herrschaftsrechte
unterhielten die Bf.e eine funktionierende Res.
in G. Die Existenz einer bfl. Kanzlei ist seit dem
Ende des 11. Jh. faßbar. Kanzler war im 12. Jh.
der Kantor des Domkapitels, das seit dieser Zeit
nachgewiesen werden kann und aus dessen Per-
sonal auch weitere Mitarbeiter am bfl. Hof re-
krutiert wurden, bevor seit der Mitte des 14. Jh.s
sich die Gegensätze zum Bf. verschärften. Seit
1188 besaß das Kapitel ein eigenes Siegel und
im 13. Jh. verfolgte es verstärkt auch gegenüber
den Bf.en eigene Interessen, die u. a. der Si-
cherung des Besitzes in der Stadt und im nahen
Umland dienten. Ein Wahlrecht des Kapitels
ließ sich angesichts häufiger päpstl. Provisio-
nen seit 1260 nur selten verwirklichen. Das Amt
eines Kanzlers, das sich zeitw. zum Einfallstor
für Einwirkungen der Gf.en von G. erwiesen
hatte, wurde viell. nach 1187 für eine geraume
Zeit nicht besetzt; später stand die Kanzlei unter
der Leitung von Notaren, die die Bf.e einsetzten
und die wohl meist gelehrte, an Universitäten
ausgebildete Juristen waren. Zw. 1365 und 1420
scheiterten mehrere Versuche, in G. eine Uni-
versität zu gründen. Ein procurator fiscalis war
spätestens seit dem Ende des 13. Jh.s für die Ver-
teidigung bfl. Rechte und Güter sowie für die
Anklageerhebung zuständig. Die Finanzverwal-
tung am Hof oblag ungefähr seit derselben Zeit
einem receptor generalis, der eine Rechenkammer

leitete und die Einkünfte und Ausgaben zentral
verwalten sollte. Ein Offizial wurde erstmals
1225 eingesetzt, die weltl. Gerichtsbarkeit ei-
nem vicedominus anvertraut, der indes nach 1287
aus der Verfügungsgewalt des Bf.s herausgelöst
wurde. Generalvikare sowie Weihbf.e zur geistl.
Stellvertretung des Bf.s sind seit dem Beginn
des 14. Jh.s bezeugt. Ein eigenes Siegel des Ge-
neralvikars ist seit 1440 nachgewiesen, der nun
anders als zuvor auch während der Anwesenheit
der Bf.e in der Diöz. amtierte. Dem Bf. zuge-
ordnet war ein conseil, 1375 erstmals gen.

Nur im ersten Drittel des 11. Jh.s betrieben
die Bf.e eine Münzstätte. Das kleine bfl. Herr-
schaftsgebiet unterstand seit dem Ende des 12.
Jh.s. drei Kastellaneien (Penney, Jussy und Sal-
laz), womit Ansätze zu einer Territorialiserung
von Administration gelang, nicht aber die Ar-
rondierung von Herrschaft unter Ausschluß
konkurrierender Ansprüche (Gft. G., † Savoy-
en, Domkapitel, Stadt) und dies nicht einmal in
der Bf.s- und Residenzstadt G.

† C.3. Genf † C.3. Annecy

Q. Mémoires et documents publiés par la Société

d’histoire et d’archéologie de Genève, Genf 1841ff. – Mé-

moire et documents publiés par la Société d’histoire de la

Suisse romande, Lausanne 1838ff.

L. Binz, Louis: Vie religieuse et réforme ecclésia-

stique dans le diocèse de Genève pendant le Grand Schis-

me et la crise conciliaire (1378–1450), Bd. 1, Genf 1973

(Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire

et d’archéologie de Genève, 46). – Binz 1985. – Helvetia

Sacra I, 3, 1980. – Historie de Genève, 1986. – Les Pays

romands, 1997.

Hans-Joachim Schmidt

GURK, BF.E VON
Siehe unter: B.3. Salzburg, Ebf.e von

HALBERSTADT, BF.E VON

I. Bf.e von H. seit 804/814mit Sitz in H. und
seit der Mitte des 13. Jh.s mit zunehmenden
Aufenthalten in Langenstein, dann seit der
zweiten Hälfte des 14. Jh.s Verlagerung der Res.
nachGröningen. Imnördl.Harzvorlandgelegen
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umfaßte das Bm. ursprgl. das Gebiet zw. Ilse,
Oker, Helme, Unstrut, Saale, Elbe, Milde und
Ohre und gehörte zur Kirchenprovinz † Mainz
sowie zum Niedersächsischen Reichskreis.

II. Angebl. wurde das Bm. bereits zu Be-
ginn des 9. Jh.s durch Karl den Großen in Se-
ligenstadt/Osterwieck durch die Umwandlung
eines dort von ihm bereits 781 gestifteten Ste-
phanskl.s gegr. Erster Bf. wurde Hildegrim
(804–27), der seit 802 Bf. von Châlons-sur-
Marne und ein Bruder des hl. Liudger war. Kurz
nach seiner Erhebung wurde der Bischofssitz
nach H. verlegt. Formell erfolgte die Gründung
des Bm.s H. 814 durch Ludwig den Frommen
Möglicherw. wurde auch bereits unter Hil-
degrim mit dem ersten Dombau begonnen.
Eine erste Dombibliothek wird bereits unter Bf.
Haymo (840–53) erwähnt, der erste Domwurde
dann unter Bf. Hildegrim II. (853–88) vollendet.

Mit den Ottonen und deren Stiftung Qued-
linburg begann der Aufstieg des Bm.s. H. Bf.
Bernhard (923–68) konnte die Gründung des
Ebm.s † Magdeburg zwar noch verhindern,
sein Nachfolger Hildeward (968–96) mußte
diese jedoch hinnehmen und erhebl. Gebiete
westl. der Elbe abtreten. 981 profitierte der Bf.
dann kurzfristig von der Auflösung der Diöz. †
Merseburg, 1004 wurde das Bm. allerdings bei
der Restitution † Merseburgs erneut verklei-
nert. Von Hildeward wurde der zweite Dom ge-
weiht. In dieser Zeit gelangte auch die H.er
Domschule zu überregionaler Bedeutung, de-
ren berühmteste Schüler wohl die späteren Bf.e
von † Paderborn und † Bamberg, Meinwerk
und Suidger, gewesen sind.

Im 11. und in der ersten Hälfte des 12. Jh.s
wurden die geistl. und weltl. Herrschaft unter
den Bf.en Branthog (1023–36), Burchard I.
(1036–59), Burchard II. (1059–88) sowie Rein-
hard (1107–23) nicht nur konsolidiert, sondern
auch ausgebaut, z. B. durch die Erlangung von
Zollfreiheiten, Grafschaftsrechten, der Ansied-
lung von Augustiner-Chorherren zur Intensivie-
rung der bfl. Verwaltung sowie der Gestaltung
des Kl.s Ilsenburg zu einem »junggorzer« Re-
formzentrum. Burchard I. ließ auch den neuen
bfl. Sitz, den sog. Petershof in H. errichten. Un-
ter Bf. Gero (1160–77) geriet das Bm. in die
welf.-stauf. Auseinandersetzungen. 1179 wurde
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die Stadt H. von Heinrich dem Löwen zerstört.
Nach dem Sturz Heinrichs des Löwen gelang es
den Bf.en zwar, ihre weltl. Herrschaft im Zen-
trum ihrer Diöz. auszubauen, reichspolit. er-
langten sie jedoch keine Bedeutung mehr.

In der zweiten Hälfte des 13. Jh.s stagnierte
dann zunächst der Ausbau des Bm.s, und die
Verschuldung stieg stark an. Desgleichen er-
starkte in dieser Zeit die Stadt H. und erlangte
nach und nach verschiedene Rechte von den
Bf.en, ohne diese damit aber letztendl. aus
der Stadtherrschaft zu verdrängen. Nach Ver-
schwendungssucht undMißmanagement setzte
im14. Jh.einePhasederaggressivenExpansions-
und Konsolidierungspolitik der Bf.e ein, die
nach und nach v. a. denHarz-, denwestl. Schwa-
ben- und Teile des westl. Nordthüringgaus der
Herrschaft der Bf.e unterwarf. Dieses Hoch-
stiftsterritorium sollte dann im wesentl. auch
unv. bis 1648 fortbestehen. Unter Bf. Albrecht I.
(1304–24) begannen die Auseinandersetzungen
mit den am Harzrand ansässigen Adelsge-
schlechtern, in deren Verlauf er 1322 die Stadt
Aschersleben erlangen konnte. Sein Nachfolger
Albrecht II. (1325–57/58) setzte die Politik sei-
nes Vorgängers fort, war allerdings 1337–39
auch gezwungen, die Stadt H. zeitw. zu verlas-
sen. 1338 konnte er sich die Vogtei über die Stadt
†Quedlinburg sichern. Die Auseinandersetzun-
genmit dem Adel zogen sich auch über die 40er
Jahre hin und endeten schließl. 1351 mit der
milit. Zerschlagung der Herrschaft der Regen-
steiner Gf.en. Damit war der Schlußpunkt unter
die Herausbildung des H.er Hochstifts gesetzt.

Trotz dieser Erfolge verlief die weitere Ent-
wicklung des 14. Jh.s für die Bf.e weniger gün-
stig. Durch die desolate Finanzlage gezwungen,
kam es zu zahlr. Verpfändungen, teils gegen
den heftigen Widerstand des Domkapitels. Bf.
Albrecht III. verlegte dann auch 1369 die Res.
der Bf.e nach Gröningen. Um 1400 verfügte der
H.er Rat über fast alle wichtigen Herrschafts-
rechte in und über die Stadt; nur das Kirchen-
und Bildungswesen blieben ihm nahezu voll-
ständig entzogen.

Die erste Hälfte des 15. Jh.s war gekenn-
zeichnet durch die Auseinandersetzungen mit
der Stadt, aber auch dem Domkapitel, während
des »Halberstädter Pfaffenkrieges« (1401–07)
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bzw. der »Halberstädter Schicht« (1423–25), die
aber keine weitere Beschneidung der bfl. Rechte
zur Folge hatten. In den 70er Jahren wurde der
Bf. von der Äbtissin von †Quedlinburg in einen
Konflikt verwickelt, in dem er 1477 unterlag und
die Vogtei über die Stadt verlor. Von 1479–1566
war das Bm. H. schließl. in Personalunion mit
dem Ebm. †Magdeburg verbunden. Bereits un-
ter dem ersten Administrator Ernst II. (1479–
1513) kam es zu gravierenden Veränderungen:
1484 kam es zu einem heftigen Konflikt zw.
dem Administrator und der Stadt, der mit einer
schwerenNiederlage der Stadt endete. Sie verlor
1485/86 bzw. 1488 das Gericht und die Vogtei
an den Bf. und mußte diesen als uneinge-
schränkten Stadtherrn anerkennen. 1491 wurde
von Ernst endl. auch der dritte Dom geweiht so-
wie letztmalig ein Kl. im Bm. gegr.

Nach dem Tode Ernsts folgte ihm Albrecht
V. als Ebf. von † Magdeburg und Bf. von H.
(1513–45). Außerdem wurde ihm 1514 auch
noch das Ebm. † Mainz zugesprochen, so daß
er als einer der mächtigsten Landesherrn und
bedeutendsten Vertreter der Reichskirche wäh-
rend der Reformation angesehen werden kann.
Trotz seiner gegenteiligen Bemühungen konnte
es Albrecht nicht verhindern, daß †Magdeburg
1521 luther. wurde. Obwohl er auf Grund seiner
Ämterkumulation den Belangen des Bm.s H.
nur wenig Aufmerksamkeit schenkte, schritt er
ein, als Reformation und nachfolgend der Bau-
ernkrieg dort ihre Wirkung zeigten. Eine erste
Phase der Reformation läßt sich für H. in den
Jahren 1521–24 ausmachen. Sie wurde geprägt
von einzelnen studierten und humanist. gebil-
deten Geistlichen, die evangel. predigten.
Nachdem dies anfangs stillschweigend gedul-
det wurde, reagierte Bf. Albrecht schließl. mit
gewalttätiger Verfolgung, Anklage und Vertrei-
bung dieser Kleriker und ihrer Anhänger in der
Bevölkerung. Die Jahre 1525–40 brachten dann
in einem zweiten Schritt das Scheitern aller Ver-
suche, der Reformation in H. zum Durchbruch
zu verhelfen. Auch waren diese Jahre über-
schattet von den äußeren Bedrohungen, die
vom Bauernkrieg bzw. der Täuferbewegung
ausgingen. Unter dem Bauernkrieg hatten 1525
v. a. die Kl. in der Diöz. zu leiden, in der Stadt H.
selbst blieb es relativ ruhig. Mit dem Augusti-

nerchorherren Johann Winnigstedt wurde 1529
schließl. auch der letzte evangel. Priester aus
der Stadt verwiesen, und bis 1540 lebte danach
kein evangel. Geistlicher in der Stadt. 1531 ließ
Bf. Albrecht ein ksl. Mandat publizieren, das die
luther. Lehre im Bm. verbot und 1537 bestätigte
er den neuen Rat nur unter der Bedingung, daß
die Ratsherren keine Anhänger der luther. oder
anderer neuer Sekten seien. Damit zielte Alb-
recht auf die Täuferbewegung ab, die 1535 von
Thüringen aus auch auf das Bm. H. übergriff.
Albrecht verfolgte die Täufer aufs schärfste:
Wer nicht abschwor, wurde bei Gröningen in
der Bode ertränkt. Demonstrativ begann der Bf.
darüber hinaus im selben Jahr mit dem Bau ei-
nes bfl. Schlosses am Kühlinger Tor im SO der
Stadt. Die dritte Phase der Umgestaltung des
städt. Kirchenwesens umfaßte schließl. die Jah-
re 1541–47/48. Auf dem Landtag zu † Calbe
wurde 1541 über eine notwendige Schuldentil-
gung verhandelt. Ob der Bf. den Landständen
als Gegenleistung für die Übernahme von
500000 Gulden tatsächl. die freie Religionsaus-
übung versprochen hat, ist umstritten. Adel und
Städte nutzten von nun an jedoch ihre Zah-
lungszusage als Druckmittel, und schon alsbald
erhielten in H. die Pfarren evangel. Prediger, die
vomRat angestellt wurden. Ledigl. der Dom, die
Liebfrauenkirche und die Stifte selbst blieben
kathol. Bf. Albrecht zog sich nach † Aschaffen-
burg zurück, wo er 1545 verstarb. Bf. Sigismund
(1553–66) vollzog schließl. öffentl. den Über-
gang zur Reformation. 1564 ließ er eine umfas-
sende Kirchenvisitation in H. durchführen. Zu
Sigismunds Nachfolger wurde der erst zweijäh-
rige Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfen-
büttel ernannt unter der Zusage, daß dieser am
Katholizismus festhalte und das kathol. Dom-
kapitel zwölf Jahre für ihn regieren und somit
den alten Glauben im Bm. stützen solle. Er ließ
jedoch 1587 erneut eine Kirchenvisitation
durchführen. Im Jahr 1591 vertrieb Heinrich Ju-
lius die Jesuiten aus H. und zwang das Dom-
kapitel, die evangel. Lehre anzunehmen und ei-
nen evangel. Prediger zu bestellen. Die Stifte
folgten diesem Schritt unmittelbar mit Ausnah-
me des Liebfrauenstifts, das erst 1604 refor-
miert wurde. Heinrich Julius verheiratete sich
gleich zweimal und regierte vom Tod seines Va-
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ters 1589 bis zu seinem eigenen i. J. 1613 auch
als Hzg. von † Braunschweig.

Es folgten ihm innerhalb von nur elf Jahren
gleich drei seiner Söhne auf dem H.er Bischofs-
stuhl, zuletzt Bf. Christian (1616–24), in dessen
Pontifikat der Beginn des Dreißigjährigen
Kriegs fallen sollte. 1625 traf die volle Härte des
Krieges schließl. auch das Bm. H., als es durch
die Truppen Wallensteins besetzt wurde. 1628
wurde dann mit der Wahl des Ehzg.s Leopold
Wilhelm, eines Sohns von Ks. † Ferdinand II.,
das letzte Kapitel in der Geschichte des Bm.s H.
aufgeschlagen. Offenbar hatte man sich von sei-
ner Wahl eine Erleichterung der Kriegslasten
versprochen, was jedoch nicht der Fall war. Im
Jahr 1629 blieben nach dem Restitutionsedikt
nur die Martini- und Heiliggeistkirche prote-
stant. Von 1643 an konnten die Schweden das
Bm. behaupten, das dann 1648 im Westfäli-
schen Frieden als Entschädigung für das an
Schweden abzutretende Vorpommern an das
Kfsm. † Brandenburg fiel.

Ergiebige Forschungen über den Hof der
Bf.e vonH., der keine bedeutende überregionale
Stellung erlangte, liegen nicht vor. Hielten sich
die Bf.e seit der zweiten Hälfte des 13. Jh.s bis
zum 14. Jh. häufig auf dem Schloß Langenstein
auf, so verlegten sie ihre Res. seit 1369 nach
Gröningen. Den Urk.n lassen sich zwar die Na-
men von einem Teil des bfl. Personals entneh-
men, aber über deren Aufgabenbereiche und
Tätigkeiten erfährt man bis ins 15. Jh. hinein re-
lativ wenig. Seit dem Ende des 12. Jh.s und bes.
im 13. Jh. finden sich ministerial. Hofämter, so
daß zwar von einer wie auch immer gearteten
Existenz einer bfl. Hofhaltung ausgegangen
werden kann, ohne daß diese jedoch näher zu
fassen wäre. Neben den vier klass. Hofämtern
Marschall, Truchseß, Schenk und Kämmerer
finden sich noch ein Küchenmeister sowie ein
capellarius. Aber selbst die vier erstgenannten
sind keineswegs lückenlos nachzuweisen,
teilw. sogar über jahrzehntelange Zeiträume gar
nicht. Ein bfl. Rat wird erst im zweiten Drittel
des 14. Jh.s greifbar, seine Mitgliederzahl ist je-
doch nicht konstant. Sogar erst im ausgehen-
den 15. Jh. ist schließl. erscheint ein cancellarius
an seiner Spitze. Ein bfl. Hofmeister taucht erst-
mals gegen Ende des 15. Jh.s auf, ein Stifts-
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hauptmann seit dem letzten Drittel des 14. Jh.s.
Das Offizialat wird zuerst 1299 erwähnt, ein Vi-
cedominus findet sich bis ins 14. Jh. Ledigl. un-
ter Bf. Ludwig gab es in derMitte des 14. Jh.s ein
Hofgericht. Auch über die Kanzlei des 12.–14.
Jh.s lassen sich nur wenige Aussagen treffen.
Seit 1206 erscheinen regelmäßig zwei Notare,
ein Protonotar seit dem Beginn des 14. Jh.s. Ein
Kanzler tritt erst seit 1377 hervor, er war zugl.
auch der Sekretär des Bf.s.

Erst für das ausgehende 16. Jh. liegen bes-
sere Informationen über den Hof der Bf.e vor,
von 1586 ist auch die Hofordnung Bf. Heinrich
Julius’ erhalten. Nach dem Verzeichnis der zum
Empfang von Winterkleidung Berechtigten aus
den Jahren 1585/86 belief sich die Zahl der Ho-
fangestellten auf ca. 160.

An der Spitze des Hofes standen die Kam-
merräte: Der Domdekan und Statthalter des
Bf.s, der Stiftshauptmann, der Hofmeister und
der Vizehofmeister sowie der Hofmarschall.
Hofmeister und -marschall hatten auch die Dis-
ziplinargewalt über das Hofpersonal. Für die
Anstellung neuen Personals waren jedoch nach
Ausweis der Hofordnung nur der Bf. selbst bzw.
der Hofmeister zuständig. Neben diesen Kam-
merräten gab es noch die Kanzleiräte, allen vor-
an der Kanzler, sowie die bestellten Räte; unter
ihnen haben die studierten bürgerl. gegenüber
den geistl. überwogen. Daneben fanden sich
dann noch die Kämmerlinge und Hof- bzw.
Landjunker, von denen einer als Jägermeister
und einer als Stallmeister tituliert wurde. Zur
Kanzlei zählten in dieser Zeit offenbar fünf An-
gestellte bürgerl. Herkunft: ein »Gelahrter«, ein
Sekretär, ein Kammer- sowie zwei Kanzlei-
schreiber, hinzu kamen noch zwei Kopisten
und ein Kanzleijunge. Persönl. Diener standen
den Räten zwei bis sechs zu, den Kämmerlingen
und Junkern sowie den beiden führenden Kanz-
leiangestellten je zwei. Hofprediger gab es zwei
sowie zehn Mitglieder der Kantorei: zwei Leiter,
davon einer als Kapellmeister bezeichnet, sie-
ben Kantores sowie »der kleine Junge mit der
Posaune«. Den Abschluß der höheren Hofbe-
diensteten bildeten schließl. sieben Edelknap-
pen.

Die niederen Hofbediensteten wurden ange-
führt von den drei Angestellten der Silberkam-
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mer, dem Apotheker und dem Balbierer. Über
das zahlenmäßig stärkste Personal verfügte der
Marstall mit zehn Mann nebst fünf Stalljungen
und zwei Kutschern, von denen einer den Titel
Futtermarschall trug. Zum Küchenpersonal ge-
hörten der Küchenmeister, der Küchenschrei-
ber, zwei Mundköche, ein Hauskoch, ein Pot-
scheurer, vier Küchenknechte sowie zwei Kü-
chenjungen. Darüber hinaus gab es noch einen
Bäcker nebst Knecht. ZumWeinkeller gehörten
ein Kellermeister und zwei Knechte, zum Bier-
keller ein Braumeister, drei Schleußer und ein
Böttcher. Weitere Hofbedienstete waren je ein
Hofschneider, Büchsenschütze, Hausmann,
Kammerknecht, Sahlherr, Pförtner, Fischer,
Gärtner, Kanzleiheizer, Kanzleibote sowie zwei
Jägerknechte und -jungen und sieben Mann
Leibwache.Hinzukamennoch einGoldschmied
und ein Gipsgießer, was ebenso für den Kunst-
sinn Bf. Heinrich Julius‹ spricht wie die Tatsa-
che, daß der kursächs. Baumeister Christian
Tendeler aus † Torgau in den Jahren 1586–94
von ihmmit dem Ausbau des Gröninger Schlos-
ses beauftragt worden war. Bedienstete außer-
halb der eigentl. Hofhaltung waren darüber hin-
aus noch: das Personal der Ämter, der Vogt zu
Osterwieck, der Oberförster und Unterförster
am Harz, der Hauptmann zu Kroppenstedt, der
Haushalter auf dem bfl. Petershof in H. sowie
zwei Wildschützen und ein Landknecht.

Die Bezahlung des Hofpersonals erfolgte
zum einen wie gesehen in der Stellung von war-
mer Bekleidung. Im großen und ganzen wur-
den jedoch alle Dienste durch feste Gehälter
entlohnt, ledigl. die meisten höheren Hofbe-
diensteten sowie der Futtermarschall und die
Mundköche haben zusätzl. Getreidelieferungen
bezogen. Die Versorgung des Hofes erfolgte of-
fenbar weitestgehend durch die Ämter, von de-
nen 1585/86Gattersleben, Schlanstedt, Schneid-
lingen, Hornburg, Gröningen, Oschersleben
und Krottdorf mit ihren Bediensteten aufge-
führt wurden.

Die Gemahlin des Bf.s, Hzg.in Dorothea,
verfügte über einen eigenen Hof. Zu ihren Be-
diensteten zählten eine Hofmeisterin, je ein
Hofmeister und Mundschenk, vier edle Jung-
frauen und ein Jungfrauenknecht, drei Edel-
knappen, eine Kammerfrau nebst zwei Kam-

mermägden, je eine Köchin und Wäscherin, ein
Hofschneider, je zwei Kutscher und Wagen-
knechte sowie ein Heizer.

Von verschiedenen Bf.en ist bekannt, daß sie
große Jagdliebhaber gewesen sind, einige sind
auch dem Tanz und ähnl. Vergnügungen nicht
abgeneigt gewesen, so kam z.B. der ehemalige
Bf. Ludwig 1382 als Ebf. von † Magdeburg bei
einem Karnevalsball ums Leben, und von Bf.
Heinrich Julius weiß man, daß er am Vogel-
schießen der H.er Schützengilde teilgenommen
hat. Ein Hofnarr, ein Zwerg, ist zumindest für
Bf. Albrecht IV. (1411–19) und ein weiterer für
Bf. Gebhard (1458–79) bezeugt.

Neben den übl. kirchl. Festen und Prozessi-
onen finden sich in H. das auch über die Gren-
zen der Stadt hinaus bekannt gewordene H.er
Adamsspiel, das kaum zu fassende Propheten-
spiel, ein Drachenspiel, das sog. »Bärenführen«
sowie das an Laetare stattfindende sog. Dom-
herrenspiel, auch »Klotzwerfen« oder »Heiden-
kegeln« gen., die aber fast alle im Zuge der re-
formator. Umwälzungen verboten wurden.

Das Wappen des Bm.s bildete ein gespalte-
ner Wappenschild, dessen eine Hälfte weiß, die
andere rot gefärbt war. Daneben finden sich
auch noch verschiedene Darstellungen eines
Kopfes eingebettet in ein Kirchenportal, die
Darstellung einer Bischofsfigur mit Stab in der
rechten bzw. Kreuz in der linken Hand sowie
darüber abgebildetem bfl. Schloß, zwei Dar-
stellungen eines bewinkelten Kreuzes mit ei-
nem in jeden Winkel eingefügten Ring sowie
die Darstellung eines gespaltenen Wappen-
schildes, dessen eineHälfte die Abbildung eines
Kopfes zeigt, wohingegen die andere Hälfte in
zwei senkrecht voneinander getrennte weiße
Flächen zerfällt.

† C.3. Gröningen

Q. Bm. H. bis 1648: LHA Magdeburg Rep. U 5–8. –

Stift bzw. Fsm. H. und Gft. Hohenstein: LHAMagdeburg

Rep. A 13–19.
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Bistums Halberstadt, Berlin u. a. 1916 (Abhandlungen

zur Mittleren und Neueren Geschichte, 60).

Uwe Grieme

HAVELBERG, BF.E VON
Siehe unter: B.2. Brandenburg, Mgft., Mgf.en von

HILDESHEIM, BF.E VON

I. Das um 815 gegründete Bm. lag an der
Peripherie des karoling. Reiches. Daß Ebf. Ebu
vonReims nachH. gewissermaßen strafversetzt
wurde, ist dafür ein Beispiel. Unter den Ottonen
jedochwar das Bm., auch geogr. demKernraum
der Ottonen nahegelegen, eine königsnahe Kir-
che, aus dessen Dombrüderschaft zahlr. Bf.e
des Reichs hervorgingen. Entspr. reich war H.
begütert.

II. DerWandel des sächs. Raumes von einer
königsnahen zu einer königsfernen Landschaft
bestimmte die Geschichte des Bm.s seit der Zeit
Heinrichs des Löwen. Durchgängiges Thema
der Hochstiftsgeschichte wird die Auseinander-
setzung mit den † Welfen sein. Zunächst pro-
fitierte H. vom Sturz Heinrichs des Löwen,
nutzte langfristig die ksl. Entscheidung der
Rückgabe welf. Kirchenlehen. Nur ein Beispiel:
Die zurückgewonneneWinzenburg konnte zum
Mittelpunkt eines der wichtigsten Ämter des
Stifts werden. H. kam der entschlossene Zugriff
unmittelbar nach 1180, noch während der Prä-
senz des Ks.s zugute; aber – Folge der Eigen-
ständigkeit der Bf.e während des 12. Jh.s gegen-
über der hzgl. Gewalt –, es war auch nicht allzu
viel gewesen, was außer der Winzenburg als
H.er Kirchenlehen der † Welfen hätte rekla-
miert werden können.

Die Geschichte des Hochstifts H. im 13. Jh.
stellt sich vordergründig als Erfolgsgeschichte
dar: Gewinn der Herrschaft Peine, entschei-
dend, weil er das Stift vor dem Schicksal † Ver-
dens bewahrt hat, der segensreiche Pontifikat
des Welfen Otto, die zielbewußte, im Burgen-
bau konkretisierte Politik eines Siegfried II.
Aber: DerMachtverfall des bfl. Amtes ist auch in
Niedersachsen um 1300 unverkennbar. Ein Bf.
ist ein Herrscher wie alle anderen auch. Die For-
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schung begnügte sich zur Begründung mei-
stens mit dem fast schon zum Topos erstarrten
Gedanken, daß die Verweltlichung der Kirche
diese Entwicklung herbeigeführt habe. Aber die
Erklärung reicht nicht aus; denn schon im frü-
hen MA wurde die weltl. Seite des Bischofsam-
tes nicht vernachlässigt. Keineswegs hat der al-
lerdings erkennbare Rückzug der Bf.e von ihren
pastoralen Aufgaben zum Machtverfall beige-
tragen. Die Bf.e sind vielmehr Leidtragende ei-
nes Strukturwandels desHochstifts, dermit den
Stichworten Verselbständigung des Domkapi-
tels und Autonomiegewinnung der Bischofs-
stadt vorab benannt sei. Dazu kam noch, daß
im 13. Jh. der Bf. jene Instrumente verlor, die im
HochMA von integrativer Bedeutung für seine
Herrschaft gewesen waren, die großen »pla-
cita«, auf denen sich die gfl. und edelfreien Va-
sallen sowie die Ministerialen eines Stiftes ver-
sammelt hatten.

Aus der Tradition des 12. Jh.s heraus hatte
sich das Domkapitel als eigene Korporation in-
nerhalb des Diözesanverbandes verselbstän-
digt. Auch wenn es um 1300 noch Zeugnisse
gibt, daß sich die Domherren als geistl. Ge-
meinschaft verstanden, so waren sie doch v. a.
an der Teilhabe amweltl. Regiment, an der Aus-
gestaltung ihres ius consentiendi interessiert. Dar-
aus konnte, bereits um 1300 sichtbar, ihr An-
spruch abgeleitet werden, neben dem Bf. eine
korporative Herrschaftsinstanz zu bilden.
Schon 1264 beginnt sich in H. das Kapitel durch
die Wahrnehmung von Gerichtsrechten als Lan-
desherr bei einer Sedisvakanz zu verstehen.

Die H.er Domherren machten 1278 deutlich,
wie bedrückend die Frage der Hochstiftsschul-
den war, die zur Wahlkapitulation des Folgejah-
res führte: Es soll nicht früher zur Neuwahl ge-
schritten werden, als bis jeder einzelne Dom-
herr beschworen habe, im Fall seiner Wahl die
Verbindlichkeiten abzutragen. Mit dem Ver-
such, die Finanzen des Hochstifts zu sanieren,
diente das Domkapitel gleichermaßen allg. und
eigenen Interessen; denn auch die Villikationen
der Domherren gerieten bei der Ohnmacht des
Hochstifts in Gefahr. Deshalb unternahmen die
Kapitulare alle Anstrengungen, um den Neu-
gewählten auf eine Sicherung der Rechte des
Stifts zu verpflichten. Bleiben wir bei dem Bei-
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spiel der Hildesheimer Kapitulation von 1279:
Heimgefallene Lehen sollten nicht wieder aus-
gegeben werden, die Befestigung und Türme
der Burgen seien in gutem Stand zu halten usw.

Trotz der klaren Bestimmungen der beeidig-
ten Wahlkapitulationen waren die Zwänge, ins-
bes. die finanziellen Zwänge, unter denen ein
Bf. stand, zumeist stärker als die Furcht, einen
Eid zu verletzen. Insbes. die zentrale Frage der
Schuldentilgung konnte von keinem Bf. gelöst
werden. Deshalb wurde in der Hildesheimer
Wahlkapitulation von 1424 die Pflicht des künf-
tigen Bf.s darauf beschränkt, die drei wichtig-
sten Ämter des Landes, Peine, Steuerwald und
Winzenburg schuldenfrei zu halten.

Bfl. Politik hießweitgehend Reaktion auf die
Vorgaben der welf. Nachbarn. Die Rivalitäten
hatten ihre Tradition, waren damit in Maßen
berechenbar. Das im Laufe der Zeit gesponnene
Beziehungsnetz des Nachbarschaftsausgleichs
wurde nach Innen mit einem weiteren Bezie-
hungsgeflecht von Dienstverträgen zur Siche-
rung neuralg. Konfliktzonen verknüpft. Da-
durch konnte der Pontifikat Ottos von Wohl-
denberg (1319–31) eine ungewöhnl. Zeit des
Friedens bilden. Aber das mühsam geknüpfte
Netz wurde mit der Brutalität der Ahnungslo-
sigkeit von der päpstl. Kurie zerrissen.

Als Bf. Heinrich von Wohldenberg am 13.
Juli 1318 in Avignon gestorben war, hatte dies
die Kurie verblüffenderweise nicht ausgenutzt,
obwohl schon seit dem 13. Jh. als Regel galt,
daß über die Pfründe eines an der Kurie oder auf
dem Weg zu ihr verstorbenen Klerikers vom
Papst verfügt werden könne. Johannes XXII. be-
stätigte den vom Domkapitel erwählten Otto
von Wohldenberg, den Vetter des verstorbenen
Bf.s. Aber nach dessen Tode 1331 prallten die
gegensätzl. Rechtsauffassungen von päpstl.
Provision und domkapitel. Wahlrecht aufeinan-
der. Das Domkapitel hatte Hzg. Heinrich von
Braunschweig, den Sohn Albrechts II. (des Fei-
sten) gewählt; Johann XXII. hatte dagegen zuvor
– was die H.er Domherren durchaus wußten –
Erich von Schaumburg zum Bf. ernannt. Die
Wahlkapitulation von 1331 ist nicht wie sonst
Ausdruck kapitel. Selbstbewußtseins, sondern
Ausdruck der Ohnmacht angesichts drohender
Gefahren. Zu gleicher Zeit war wg. des gleichen

Gegensatzes von Wahlrecht und päpstl. Provi-
sion der Mainzer Metropolitanstuhl ebenfalls
strittig. Es gab keinen von beiden Seiten aner-
kannten Schiedsrichter. Fehden waren die Be-
gleiterscheinungen des langwierigen Bischofs-
streits. Aber – und das ist das Entscheidende –
das »Land« entschied die Frage der Bischofs-
wahl, nicht der Papst. Heinrich setzte sich nach
einem Schlachtensieg 1345 durch.

Aufschlußreich für die in den Wirren des
Schismas freigesetzten, aus der Not geborenen
neuen Verantwortlichkeiten ist die Haltung der
Bischofsstadt. Die Streitigkeiten mit Bf. Hein-
rich wurden 1333 und 1335 durch Schiedssprü-
che der Städte Goslar und † Braunschweig bei-
gelegt, ohne daß sich H. zu einer förml. Aner-
kennung des † Welfen bereit fand. Erst 1350
huldigte ihm die Stadt. Zuvor aber hatte sie,
nachdem 1345 das Schisma fakt. beendet wor-
den war, Vorsorge für die Zukunft getroffen,
hatte mit dem Domkapitel ein Abkommen ge-
schlossen, wonach man künftig nur einem
eydrechtich biscop zu folgen gedenke.

Erich von Schaumburg, der 1352 starb, hatte
seine Ansprüche nie aufgegeben und wurde for-
mal von Avignon als wahrer Bf. angesehen. Sein
Tod ermöglichte dem Papst, die fakt. Verhält-
nisse anzuerkennen (erst 1355 wurde das Inter-
dikt aufgehoben, das 23 Jahre lang, alle Gottes-
dienste unterbindend, auf Stadt und Diöz. H.
gelastet hatte). Wurde eine Niederlage der Kurie
bemäntelt? Die Domherren sahen in dem Pon-
tifikat Bf. Heinrichs keinen Sieg. Denn nach
dem Tode Bf. Heinrichs 1363 wagte das Dom-
kapitel nicht aufs Neue die Machtprobe. Es setz-
te einen Ausschuß zur Verwaltung des Landes
ein, bis ein künftiger Bf. vom Papst ernannt wer-
den würde. Der letzte Rest domkapitel. Selbst-
verständnisses blieb wenigstens in der Bestim-
mung gewahrt, daß der kommende Bf. die
Wahlkapitulation von 1331 beschwören sollte.

Der Papst, genauer: die Kurie in Avignon
legte die Verständigungsbereitschaft der H.er
Domherren 1363 in einer Weise aus, die ohne
Rücksicht auf die Belange der Diöz. von hiero-
krat. Ansprüchen ausging. Unbeeindruckt von
Erwägungen, ob das durch die Fehden der Ver-
gangenheit so mitgenommene Bm. nicht eines
erfahrenen, mit den Verhältnissen vertrauten
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Hirten bedürfe, wurde der Dominikaner Johan-
nes Schadeland, der seit 1360 Bf. von † Kulm
war, zum neuen H.er Bf. ernannt. Dieser Bf.
paßte weder von seiner sozialen noch von sei-
ner regionalen Herkunft zum H.er Domkapitel.
Die von ihm in der H.er Domchronik erzählte
Anekdote reißt die Probleme auf. Auf seine Fra-
ge nach der Dombibliothek erhielt er eine zieml.
patzige Antwort. Die Domherren zeigten ihm
Panzer, Schilde und Helme der Waffenkammer
mit den Worten: »Das sind die Bücher Deiner
Vorgänger.« Diese häufig erzählte Anekdote
wird immer als Ausdruck völliger Verweltli-
chung der Domherren verstanden. Aber diese
hatten gemeint: Nicht durch Gelehrsamkeit,
sondern nur durch Waffen kann in den gegen-
wärtigen Gefahren sich das Hochstift behaup-
ten. Die Bücher, auf die sich ein landfremder Bf.
verlassen wollte, gehörten der universalen, der
zeitlosen Welt der Schrift an, die Waffen hin-
gegen der regionalen Gegenwart. Unumwun-
den gesagt: Die wg. dieser Antwort so oft ge-
scholtenen H.er Domherren hatten recht. Jo-
hann Schadeland mochte geschickt seine Bezie-
hungen zur Kurie einsetzen können; dem ge-
fährdeten Hochstift nutzte das wenig. Man ließ
es ihn spüren. 1365 resignierte Schadeland das
Bm., »weil die Landessitten ihm nicht zusag-
ten.« Und selbst bei diesem Bf.s-Mobbing müs-
sen wir die H.er Domherren rechtfertigen. Jo-
hann Schadeland, der anschl. Bf. von †Worms
und dann von † Augsburg wurde, hatte nur ein-
trägl. Pfründen nachgejagt.

1365wurdeGerhard von Berge, der Bf. von†
Verden, zum neuen Bf. erhoben (1365–98).
Scheinbar reagierte die Kurie auf den wenig er-
folgr. Episkopat des landfremden und gelehrten
Vorgängers, indem sie einen mit den Verhält-
nissen erfahrenen früheren Dekan des H.er
Domkapitels ernannte; in Wirklichkeit aber war
dies Teil eines Pfründenkarussels, wie es 1365
als Folge eines ksl.-päpstl. Einvernehmens nach
Verhandlungen † Karls IV. im Mai und Juni zu
Avignon in Gang gesetzt wurde: Nach † Metz
wurde der † Wormser Bf. versetzt; der † Ver-
dener Bf. kam nachH., um in† Verden Platz für
den Notar und Vertrauten † Karls IV., Rudolf
(Rule) von Friedberg, zu schaffen.

Die Haltung Bf. Gerhards im bald darauf
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ausbrechenden Lüneburger Erbfolgekrieg war
schwankend. Zunächst hatte er sich auf die Seite
des Magnus Torquatus gestellt; aber er konnte
kein überzeugter Anhänger der † Welfen sein.
1377 findet er sich beim Ks. in † Tangermünde
ein. Zwei Jahre später jedoch liegt er in Fehde
mit den askan. Hzg.en.

Da die Bf.e im 14. Jh. alle Energien darauf
setzen mußten, sich zu behaupten, blieb wenig
Raum für eine Erwerbspolitik zugunsten des
Hochstifts, einer der Gründe, warum im Ver-
gleich zu den † Welfen der Gewinn, den das
Hochstift H. aus dem Niedergang von Dyna-
stengeschlechtern zog, auch im 14. Jh. beschei-
den blieb. Allenfalls der Erwerb der dasselschen
Burg Hunnesrück 1310 und der von Burg und
Gericht Schladen 1353 von Albrecht von Schla-
den, dem letzten eines Geschlechts, das im aus-
gehenden 13. Jh. noch stark zu den † Welfen
neigte, sowie 1384 der Anfall des Restbestandes
der Gft. Wohldenberg, der die bereits ange-
bahnte H.er Amtsbildung ermöglichte, mögen
als nennenswerter Gewinn verbucht werden.

Die Geschichte des H.er Hochstifts lehrt,
daß die fakt. Rückgewinnung der Wahlfreiheit
des Domkapitels an der Situation des Hochstifts
wenig änderte. Als Spätfolge der avignones.
Provisionsansprüche hatten sich größte Pro-
bleme aufgetürmt. Infolge der Kämpfe des 14.
Jh.s waren alle Bm.er überschuldet. In H. hatten
bereits die Wirren nach 1331 zu umfangr. Ver-
pfändungen von Stiftsgütern geführt. Die Be-
gründung, mit der 1424 der H.er Rat den Papst
um die Bestätigung der Koadjutorwahl bat, war
keineswegs aus der Luft gegriffen: Die H.er Kir-
che sei so niedergedrückt, daß sie kaum noch
den Namen eines Bm.s verdiene.

Sowohl in † Bremen als auch in † Verden
und † Osnabrück wirkten auf die Bischofswah-
len immer starke Kräfte aus dem regionalen
Umfeld ein. Ledigl. das H.er Domkapitel wahrte
im 15. Jh. sein Wahlrecht. Das Mittel, um weltl.
Mitspracheforderungen von vornherein auszu-
schließen, ist die Wahl eines Koadjutors zu Leb-
zeiten des alternden Bf.s. 1424 und 1452 läßt
sich erkennen, daß die Domherren, während
der Bf. dahinsiechte, nur wenige Monate vor
seinem Tod sich mit der Wahl eines Koadjutors,
dem das Recht der Nachfolge zukam, beeilten.
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Bereits 1394 hatte der machtbewußte Gerhard
III. die Wahl eines Koadjutors zugelassen.
Nachdem dieser, Bf. Rupert von Paderborn,
schon im gleichen Jahr verstarb, wurde Gf. Jo-
hann von Hoya erwählt, der nach Gerhards Tod
von 1398–1424 als Bf. regierte.

DieWahl des Bf.s von†Kammin, Hzg.Mag-
nus von Sachsen-Lauenburg, zum Bf. der H.er
Kirche erfolgte 1424 formal nach geltendem
Kirchenrecht. Die Begründung, die der H.er Rat
beim Papst vorbrachte, daß die niedergedrückte
H.er Kirche eines Bf.s aus erlauchtem Hause
bedürfe, umschließt das eigentl. Motiv der
Wahl: Behauptung der Eigenständigkeit des
Bm.s gegen die † Welfen sprach wenige Jahre
nach der Schlacht von Grohnde für den Lauen-
burger; und für ihn sprach ebenso die Notwen-
digkeit der Versöhnungmit den†Welfen, denn
seine Mutter war Katharina, die Tochter des
Magnus Torquatus. Weiterhin wird man in H.
Hoffnung auf kgl. Schutz gesetzt haben. Der
Vater des Erwählten, Erich I. von Sachsen-Lau-
enburg, war damals noch ein sehr einflußr.
Mann am Hofe Kg. † Sigismunds.

Große Anstrengungen unternahm Bf. Mag-
nus, das Stift durch ungewöhnl. langfristige
Bündnisse mit den welf. Hzg.en und den Bf.en
von†Halberstadt und†Magdeburg zu sichern.
Aber Sicherung nach Außen half nichts gegen
Krisen im Innern. Obwohl dem Bf. drei Land-
beden von den Ständen bewilligt worden waren,
mußte er immer wieder zu Verpfändungen grei-
fen. Angesichts der Schuldenlast besaß er kaum
noch Handlungsfreiheit.

Vier Monate vor seinem Tode (21. Sept.
1452) hatte Bf. Magnus auf sein Bm. Verzicht
geleistet. Es wiederholte sich jetzt die Konstel-
lation bei seiner Wahl; während der Bf. dem
Tode entgegensah, sicherte das Domkapitel
sein Wahlrecht. Zum vorstender und regerer des
stichtes wurde unmittelbar nach dem Verzicht
des Bf.s der Domherr Hzg. Bernhard von Braun-
schweig-Lüneburg gewählt; 1453 nahm dieser
die Huldigung des Landes ein; aber er blieb nur
Elekt, ein erwählter, aber nicht geweihter Bf.,
der unter dem Titel »Administrator« regierte.
Das war zunächst notwendig gewesen, weil er
das kanon. Alter von 27 Jahren noch nicht er-
reicht hatte. Deswegen war er 1452 auf fünf Jah-

re, bis zum Erreichen dieses Alters, vom Papst
als Administrator bestätigt worden. Bernhard
zögerte jedoch mit dem Empfang der Bischofs-
weihe, denn diese hätte ihn zur Priesterweihe
verpflichtet und damit eine Rückkehr in den
weltl. Stand nicht mehr zugelassen. Er erreichte
an der Kurie Dispens und Aufschub für weitere
zwei Jahre und dann schließl. noch für ein Jahr.
Offenbar war die schwierige Situation seines
Hauses – dem er übrigens nichts von den H.er
Rechten preisgab –Grund für sein Zögern. Kurz
vor Ablauf der letzten Frist trat Bernhard wieder
in den weltl. Stand zurück, um das Regiment im
Lüneburger Hzm., das sein Vater Friedrich der
Fromme niederlegen wollte, zu übernehmen.
Das war für einen Domherrn, der nur die nie-
deren Weihen genommen hatte, nicht unge-
wöhnlich, ungewöhnl. hingegen und kirchen-
rechtl. nur sehr mühsam zu begründen war,
daß ein erwählter Bf. sechs Jahre nach seiner
Wahl weltl. wurde. Vollends wurde der Boden
des Kirchenrechts verlassen, als – das Bm. wie
eine Ware behandelnd – Hzg. Bernhard dafür
sorgte, daß sein künftiger Schwager, Ernst von
Schaumburg (1458–71), sein Nachfolger auf
dem H.er Bischofsstuhl wurde (1463 wird Bern-
hard Mathilde von Schaumburg heiraten).

An der Kurie wurden, offenbar waren auch
die entspr. Gelder geflossen, keine Einwände
gegen den innerfamiliären Tausch der Bi-
schofspfründe erhoben. Hzg. Bernhard wurde
1458 förml. von allen finanziellen Ansprüchen,
die päpstl. Fiskus und das H.er Domkapitel an
ihn stellen konnten, freigesprochen. Zugl. pro-
vidierte der Papst Ernst von Schaumburg mit
dem Bm.

Zu Ernst von Schaumburg merkt Hans Wil-
defuer, obwohl er ansonsten bestrebt ist, mög-
lichst positive Charakteristiken der Bf.e zu lie-
fern, ungewöhnl. krit. an: Mehr auf der Jagd als
bei den Gebetbüchern hätte man diesen Hirten
finden können. Aber dann macht er doch eine
Einschränkung: ob er gleych etwas unsorgsam und
liederlich war, dargegen aber begert er nichts unnutzlich
zu verthun. Und für dieses beiläufig vom Chro-
nisten notierte Bestreben, die Stiftsgüter zu-
sammenzuhalten, hat sich ein Zeugnis erhalten:
Das nach Vorarbeiten seines Schwagers ange-
legte erste H.er Lehenbuch. Und ganz ohne Ver-
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antwortungsbewußtsein kann Bf. Ernst nicht
gewesen sein, setzte er doch für die geistl. Auf-
gaben eines Bf.s einen Generaloffizial, Dietrich
von Alten, ein.

Nach dem Tode Ernsts von Schaumburg
kam es in H. zu einer Doppelwahl. Neun Dom-
herren wählten den aus der Stiftsritterschaft
stammenden Domdekan Henning von Haus
und ebenso viele den Domherren Lgf. Hermann
von Hessen. In dieser zwiespältigen Wahl
scheint ein grundsätzl. Problem des H.er Dom-
kapitels auf: Die Ritterschaft, obwohl inzw. im
Kapitel dominierend, hatte bis 1471 nie gewagt,
einen der ihren als Bf. durchzusetzen, während
selbst in den reichen Hochstiften der Germania
Sacra Bf.e aus niederadeligem Stand erhoben
worden waren. Der Papst sprach sich zwar 1472
für Henning aus, aber das galt inzw. wenig. Die
Fehden zw. beiden Bewerbern gingen weiter.
Nach einem Waffenstillstand 1473 entschieden
die Parteinahme der Stadt H. und des sächs.
Städtebundes sowie das Eingreifen der welf.
Hzg.e für Henning von Haus. Ruhe kam des-
wegen nicht in das Hochstift. Henning trat 1480
gegen eine Pensionszahlung von 300 fl. sein
Amt an den Bf. von † Verden, Barthold von
Landsberg, ab, der sich in der Folgezeit Bf. von
H. und beständiger Administrator von† Verden
nannte. Es hatte nur formalen Charakter, daß
dafür 1481 die päpstl. Genehmigung eingeholt
wurde.

Was war der Hintergrund des Verzichts von
1480? Immer wieder hatten wir in unserer Dar-
stellung Anlaß, die Armut des † Verdener
Hochstifts zu betonen. Aber inzw. war auch ein
Bf. von H. ein armer Bf. Henning von Haus zog
Bilanz: Er hatte nach seinem Verzicht auf H. –
wie Henning Brandis überliefert – bitter fest-
gestellt: Da ich vom Steuerwalde weggeritten, also
vom Stift Hildesheim abgetreten war, hatte ich nicht
mehr als noch neun rheinische Gulden.

Der H.er Rat hatte den Vertrag zw. den bei-
den Bf.en gebilligt, hatte anfangs des Jahres
1481 die Bitte an Papst Sixtus IV. gerichtet, Bar-
thold als H.er Bf. zu bestätigen, falls Henning
von Haus zurücktrete. Das anfängl. Einverneh-
men zw. Stadt und Oberhirten wich bald der
Feindschaft eines Prinzipienstreits. Der H.er Bf.
war arm; sein Hochstift, in fruchtbarer Börde-
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landschaft gelegen, aber nicht. Barthold wagte
den Schritt, den seine Vorgänger unterlassen
hatten und schrieb neue Steuern aus undmußte
damit scheitern. Denn der Zusammenhalt von
Haupt und Gliedern, von Bf., Domkapitel, Stif-
ten, Bischofsstadt und Vasallen, war in den
spätma. Wirren um die Besetzung des Bischofs-
stuhls fast vollständig aufgelöst worden.

Nachdem Bf. Barthold 1481 eine allgemeine
Landbede im Stift ausgeschrieben hatte, wollte
er auch die von dieser Schatzung nicht betrof-
fene Bischofsstadt heranziehen. Das sollte im
Rahmen einer ebenfalls das ganze Stift betref-
fenden »Getränkesteuer« geschehen, der sog.
»Bierzise«. Eine solche Besteuerung des wich-
tigsten Getränks war in dt. Landen seit langem
unter dem Namen »Ungeld« bekannt, wofür in
der frühen Neuzeit zumeist der Ausdruck Ak-
zise verwandt wurde. Ein solches Ungeld diente
zumeist nur kommunalen Zwecken, wurde sel-
ten als Landsteuer ausgeschrieben. Aber nicht
nur deswegen mußte der H.er Rat in der »Bier-
zise« eine Neuerung sehen, sondern er mußte
den Versuch einer Besteuerung als einen Ein-
griff in die Freiheit der Stadt auffassen, was seit
Generationen kein Bf. mehr gewagt hatte. Ende
des Jahres 1481 stellte sich das Domkapitel, das
im Gegensatz zur Landbede die »Bierzise« nicht
genehmigt hatte, auf die Seite der Stadt. Eine
Fehde zw. Bf. und Stadt brach aus, die nur müh-
sam gestillt werden konnte, und trotz des fakt.
Sieges der Stadt, deren Steuerfreiheit bestätigt
wurde, eine Atmosphäre des gegenseitigen
Mißtrauens bestehen ließ, die sich 1485/86 in
einer erneuten Fehde entlud.

Die spätma. Auseinandersetzungen mit den
† Welfen wirkten in der frühen Neuzeit weiter.
Die Niederlage in der Schlacht bei Grohnde
1421 hatte wg. der damit verbundenen Lösegeld-
forderungen die Zerrüttung der bfl. Finanzen
zur Folge. Als Bf. Johann IV. (1503–27) versuch-
te, die an den Stiftsadel verpfändeten Ämter und
Burgen wieder auszulösen, brachte er nicht nur
seinen Adel gegen sich auf, sondern geriet mit
den †Welfen in einen krieger. Konflikt, den er
zwar 1521 in der Schlacht bei Soltau milit. ge-
wann, aber am Kaiserhof diplomat. verlor. Er
war im Gandersheimer Rezeß 1523 gezwungen,
fast die Hälfte des Hochstiftsgebietes den †
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Welfen zu überlassen. Dieses sog. »große Stift«
umfaßte die Ämter Wohldenberg, Wohlden-
stein, Winzenburg, Steinbrück und die Vogtei
Rute. Dem Bf. verblieb nur noch das sog. »klei-
ne Stift«: die Ämter Marienburg, Steuerwald
und Peine. Erst 1643 wurde im Sonderfrieden,
den die welf. Fs.en mit dem Ks. schlossen, das
»große Stift« dem Bf. unter der Bedingung zu-
rückgegeben, die Untertanen bei ihrem evangel.
Glauben zu belassen.

† C.3. Hildesheim † C.3. Marienburg † C.3. Steu-

erwald

Q. Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und

seiner Bischöfe, hg. von Hermann Hoogeweg, 6 Bde.,

Leipzig u. a. 1896–1911 (Publikationen aus den Preussi-

schen Staatsarchiven, 65; Quellen und Darstellungen zur

Geschichte Niedersachsens, 6, 11, 22, 24, 28). ND hg. von

Karl Janicke, Osnabrück 1965.

L. Bertram, Adolf: Geschichte des Bistums Hil-

desheim, Bd. 1, Hildesheim 1899. – Homann, Heinrich:

Kloster und Bistum in der Diözese Hildesheim vom 9. bis

zum Ende des 13. Jahrhunderts, Marburg 1925. – Huck,

Jürgen, Hofämter der Bischöfe bzw. Erzbischöfe von Hil-

desheim bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, in: Die Di-

özese Hildesheim 62 (1994) S. 27–89.

Ernst Schubert

KONSTANZ, BF.E VON

I. Hochstift, dem Schwäbischen Reichs-
kreis zugehörig, seit 1542 K.er Bf. Kreisaus-
schreibender Fs. – Diöz.: um 600 Bistumsgrün-
dung, größte Diöz. nördl. der Alpen, die Refor-
mation führte v. a. im eidgenöss. und württ.
Einflussgebiet zur Ablösung oder zu Beschrän-
kungen der bfl. Zuständigkeiten, 1827 Aufhe-
bung des Bm.s – Hochstift: Für die Frühzeit ist
der Besitzschwerpunkt des Hochstifts im Thur-
gau (Bischofshöri südl. der Bischofsstadt sowie
bei Arbon und Bischofszell) sowie westl. des
Bodensees (Höri) zu lokalisieren. Der im 13. Jh.
begonnene Ausbau des bfl. Territoriums war
v. a. aufgrund der Dominanz der † Habsburger
nur wenig erfolgr., der bedeutendste Besitz-
komplex entstand im Aargau und im Klettgau,
daneben kam nur Streubesitz nördl. des Boden-
sees an das Hochstift. Die Inkorporation der

Reichenau führte 1540 jedoch zu einer nahezu
geschlossenen Herrschaft um den Untersee.
1802 wurde das Hochstift aufgelöst – Wappen:
Rotes Kreuz auf Weiß.

II. Die »heillose Zertrümmerung der Ar-
chive der Bischöfe von Konstanz« (Ottnad
1985, S. 250) nach der Aufhebung von Bm. und
Hochstift, d. h. deren große Verluste und Auf-
teilung an die Archive der südwestdt. Territori-
en und eidgenöss. Kantone, darf als Ursache
dafür gelten, daß bislang weder ein Dienerbuch
noch eine ähnl. prosopograph. Erfassung des
bfl.-konstanzer Hofs begonnen wurde. Zum
K.er Hof im engeren Sinn liegen abgesehen von
kulturgeschichtl. Skizzen keine wissenschaftl.
Untersuchungen vor. Ledigl. die bfl. Verwal-
tung und ihre Träger wurden bereits erforscht
(Ottnad 1974 und 1985; Helvetia Sacra I, 2,
1993), von den klass. vier Hofämtern sind nur
die älteren erfaßt worden (Derschka 1999),
die bfl. Notare stellte – wenn auch sehr lücken-
haft – für das SpätMA Schuler 1987 zusam-
men. Nähere Quellen über das Hofleben sind
bislang nur selten entdeckt bzw. publiziert wor-
den und gehören meist erst dem 18. Jh. an (In-
ventare, Speisepläne für Festessen, Hofproto-
kolle, Beschreibungen von Besuchen von Fs.en
undGesandten, Pläne über Funktionen der Räu-
me in der Meersburger Res.), ebenso Personen-
listen (z.B. Aufstellung der im Meersburger
Schloß wohnenden Personen von 1796) und
Staatsschematismen (ab 1759).

Die Anfänge der Kanzlei als Kern der bfl.
Verwaltung sind spätestens im 8./9. Jh. zu ver-
muten und müssen im Zusammenhang mit den
nahen und zeitw. institutionell verbundenen
Kl.n† St. Gallen und† Reichenau gesehen wer-
den. Vertraute und Amtsträger aus der bfl. Um-
gebung – Familiaren, Kapläne und später Mi-
nisterialen – sind für die Frühzeit nur in Einzel-
fällen überliefert. Bischofsnahe Personen waren
v. a. die Domherren, deren vita communis um
1100 endete; der Einfluß der Domherren auf die
bfl. Entscheidungen und deren Umsetzung be-
schränkte sich nicht auf die Zeit ihrer »Allein-
regierung« während der Sedisvakanzen und bei
der Bischofswahl. Der Bedeutungsverlust des
Domkapitels bei der Entfaltung der bfl. Zentral-
verwaltung ab dem Ende des 13. Jh.s wurde
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durch die seit 1326 überlieferten Wahlkapitula-
tionen kompensiert, in denen das Kapitel die
Besetzung oder zumindest einen Einfluß auf die
Spitzenpositionen sowie die Mitwirkung bei be-
stimmten Entscheidungen beanspruchte; ins-
bes. am Ende des 15. Jh.s kontrollierten die
Domherren v. a. die bfl. Finanzverwaltung Nach
der Reformation richtete sich der Blick des
Domkapitels vorrangig auf die Diözesan- und
weniger auf die Hochstiftsverwaltung, aber
auch in die letztere war es immer noch einge-
bunden bzw. versuchte, weiterhin durch Wahl-
kapitulationen seinen Einfluß geltend zu ma-
chen.

Neben dem Domkapitel, den bfl. Vertrauten
und demHaushalt ist mit der eigentl. curia, dem
neben dem Pfalzgericht bestehenden geistl. Ge-
richt, auch die bfl. Jurisdiktion anzusprechen:
1256 ist erstmalig ein K.er Offizial belegt. Ein
Generalvikar, der bei Abwesenheit des Bf.s die
Bistumsverwaltung übernahm, wird nur kurze
Zeit später erwähnt, ab dem Episkopat von Bf.
Gerhard von Bevar (1307–18) wurden General-
vikare auch bei Anwesenheit der Bf.e und nun
verstärkt in der Hochstiftsverwaltung tätig. Die
bfl. Kanzlei arbeitete anfangs als kleine Reise-
kanzlei mit wechselnder Besetzung, oft unter
Hinzuziehung von Schreibkundigen, die von
außen herangezogen wurden und meist ledigl.
für einzelne Rechtsakte zuständig waren. Die
Kanzlei bekam gegen Ende des 13. Jh.s v. a. auf-
grund der stark wachsenden Beanspruchung
des geistl. Gerichts festere Konturen, zudem
stieg die Anzahl der dort nun meist dauerhaft
beschäftigten Notare, Procuratoren, Advokaten
und Schreiber bis zur Reformation kontinuierl.
an. Zudem wurden neue Ämter geschaffen, ein
Insiegler ist sicher ab 1319 nachweisbar, ein Fis-
kal erstmalig 1461 belegt. An die Spitze der
Hochstiftsverwaltung trat der 1458 zum ersten
Mal erwähnte Kanzler.

Der weltl. und geistl. Zentralverwaltung
übergeordnet war der bfl. Rat: Zu Beginn des 15.
Jh.s (erstmalig 1402) wurden Beisitzer des bfl.
Hofgerichts, also die engsten Berater des Bf.s,
als Räte bezeichnet. Die ab 1437 verstärkte Nen-
nung bfl. Räte läßt für diesen Zeitpunkt die Bil-
dung eines – wenn auch noch lockeren – Bera-
terkreises vermuten. In der zweiten Hälfte des

konstanz

15. Jh.s verfestigte sich das bfl. Ratsgremium,
spätestens 1483 entstand ein Ratskollegium, an
dessen Entscheidungen der Bf. gebunden war.
Das sieben Personen umfassende »Kontrollor-
gan« des Domkapitels war für geistl. und weltl.
Belage zuständig, die Besetzung der Ratsstellen
benötigte die Zustimmung des Domkapitels.

Während der Reformationszeit und unter
dem nur selten im Bm. belegten Bf. Markus Sit-
tich von Hohenems (1561–89) entwickelte sich
eine immer unklarere Verteilung der Kompeten-
zen in Diözesan- und Hochstiftsverwaltung, die
Konflikte zw. den Herrschaftsträgern und in-
nerhalb der Verwaltung nahmen zu. Bf. Andreas
von Österreich (1589–1600) ordnete die Admi-
nistration neu, er schuf spätestens 1593 einen
Kammerrat sowie 1594 einen weltl. und einen
geistl. Rat. Der Kammerrat war für die Verwal-
tung der bfl. Mensa und des Hochstiftsvermö-
gens zuständig. Dem weltl. Rat unter dem Vor-
sitz eines Domherrn und mit Beteilung u. a. des
Hofmeisters und des Kanzlers unterstand die
Hochstiftsverwaltung und die Jurisdiktion; ihm
war die Kanzlei als Behörde zugeordnet. Der
geistl. Rat – als das etwa 8 bis 12 Personen um-
fassende oberste Diözesangremium – stand un-
ter der Leitung eines Präsidenten aus Domka-
pitel (meist demGeneralvikar), seine Mitglieder
waren neben dem Generalvikar u. a. der Offizial
und später der Insiegler bzw. der Fiskal. In den
Räten wirkten neben den Amtsträgern zudem
Juristen und Theologen, diese waren fast aus-
schließl. im Domstift oder in den K.er Stadt-
stiften bepfründet. Als Amtsträger und in den
Räten wurde v. a. ab dem 15. Jh. der Einfluß der
jurist. gebildeten Fachleute immer stärker, die
nach und nach entmachteten Adeligen konnten
die bürgerl. Akademiker erst im 18. Jh. wieder
verdrängen.

Den Kammerrat löste bereits Bf. Johann Ge-
org von Hallwyl (1601–04) wieder auf, dessen
Kompetenzen gingen an den weltl. Rat über;
einen Kammerrat richtete erst wieder Bf. Jo-
hann Franz von Stauffenberg (1704–40) ein. Am
Ende des 17. Jh.s wurde schließl. der Geheime
Rat gegr., der über den bestehenden Räten
stand.

Hinsichtl. des bfl. Haushalts sind wir für das
HochMA fast ausschließl. über die Spitzenäm-
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ter informiert: Mit einem Marschall läßt sich
1158 erstmalig ein klass. Hofamt fassen, ein
Truchseßwird 1166, ein Kämmerer 1182 und ein
Schenk 1190 zum ersten Mal gen. Die überwie-
gend von der Hochstiftsministerialität besetz-
ten Hofämter entwickelten sich bis zum späten
13. Jh. zu Ehrenämtern. Die tatsächl. Tätigkei-
ten verrichteten in der Folgezeit oft K.er Bürger
als Inhaber von Hofämtern, die in der Titulatur
nicht von den Erbhofämtern unterschieden
wurden. In zwei Aufstellungen von bfl. Hofäm-
tern aus den Jahren 1271 und 1324 werden ne-
ben den vier klass. noch weitere Ämter im bfl.
Haushalt gen., so 1271 ein inferior camerarius, ein
dispensator, ein chocus und ein impletor. Neben den
immer bedeutungsloser werdenden Ehrenäm-
tern (1338 letzter Beleg für einen Marschall) be-
stand ledigl. das Kämmerersamt kontinuierl.
weiter und wurde im 15. Jh. zumeist von Kleri-
kern versehen. Die vier klass. Hofämter er-
scheinen in ihrer Gesamtheit erst wieder ab
dem 16. Jh., nun zusammen mit dem Erbkü-
chenmeisteramt als Erbhofämter, die innerhalb
von fünf Familien als vererbbare Titel weiter-
gegeben wurden.

Obwohl bereits 1324 ein bfl. Hofmeister
gen. wird, kann dieser Amtsträger erst für das
15. Jh. (nächster Beleg von 1402) als Spitzen-
beamter bzw. als Aufsichtsperson im bfl. Haus-
halt angesehen werden. Im Jahr 1407 ist wieder
einMarschall belegt, der Hofmeister trat als Lei-
ter des Haushalts aber erst im 17. Jh. hinter den
Hofmarschall zurück; beide bekleideten im 18.
Jh. den Rang eines Obristhofmeisters bzw. Ob-
risthofmarschalls.

Die Subalternen und die Diener erhielten als
Gagen bzw. Lohn Geld und Naturalien, die äl-
teste Tafelaufstellung dat. von 1627. Nur z. T.
wurde eine Behausung innerhalb der bfl. Res.
oder in der Stadt Meersburg gestellt, viele muß-
ten sich in der Stadt selbst einmieten. Die Al-
tersversorgung sollte durch das 1299 gegrün-
dete Konradsspital in K. und später durch das
Meersburger Spital sichergestellt werden.

Der bfl. Hof umfasste einschließl. der weltl.
Verwaltung meist unter 100 Personen, so waren
zur Zeit Bf. Jakob Fuggers (1604–26) knapp
über 60 Mitglieder am K.er Hof; trotz seines ge-
ringen Umfangs darf er als vollständiger Hof

u. a. mit einem Apotheker, einem Barbier und
einem Hofschneider bezeichnet werden. Noch
während der Regierung Bf. Jakob Fuggers fand
eine Reduktion um 20 Personen statt. Auch in
der Folgezeit war der bfl. Hof sehr klein, z. B.
umfaßte er 1705 ledigl. 47 Personen. Bf. Johann
Franz von Stauffenberg hingegen vergrößerte
seinen Hof im Zeichen barocker höf. Repräsen-
tation auf über 100 Mitglieder, später blieb der
K.er Hof mit meist unter 100 Personen im Ver-
gleich zu anderen bfl. Höfen verhältnismäßig
klein, aber in der Breite der Ämter vollständig
und dem bfl. Rang angemessen. So stellte ein
Besucher des K.er Hofs für das bereits genannte
Jahr 1705 fest: »Dieser Herr hält einen ziemlich
prächtigen Staat, hat [...] alle Pracht des größ-
ten deutschen Hofs, aber im Kleinen« (zit. nach
Vehse 1860, S. 36).

Grund für die bescheidene Hofhaltung wa-
ren die geringen Einnahmen aus dem nur sehr
kleinen Hochstift, das auch im Rahmen der Ter-
ritorialisierung im 13. Jh. kaum wesentl. erwei-
tert werden konnte. Die Ausweitung des eidge-
nöss. Einflußbereichs und schließl. die Refor-
mation verringerten zudem die Einnahmen aus
dem geistl. Gericht und der Diözesanverwal-
tung. Die bereits in der zweiten Hälfte des 13.
Jh.s einsetzende Verschuldung der K.er Bf.e
ließ bis zur Auflösung von Hochstift und Bm.
zu Beginn des 19. Jh.s nie eine große Hofhal-
tung zu. Aus diesen Gründen konnte der K.er
Hof nur sehr bedingt eine Zentralfunktion für
den Adel des Bodenseeraums ausfüllen.

Auch der Umfang der bfl. Repräsentation
wurde von den knappen Finanzmitteln der K.er
Bf.e bestimmt, dürfte aber den Bedürfnissen ei-
nes Fs.en und eines regionalen Hofs genügt ha-
ben. 1392 ist erstmalig ein Fiedler belegt, ab
dem 15. Jh. sind regelmäßig Musiker erwähnt,
die auch an anderen Höfen tätig waren; eine
Hofmusikkapelle unter einem Hofkapellmei-
ster wird zum ersten Mal unter Bf. Andreas von
Österreich gen. Unter Hugo von Hohenlanden-
berg (1496–1532) ist ein Hofnarr am K.er Hof,
1611 wird ein Zwerg erwähnt. Erst 1784 richtete
Bf. Maximilian Christoph von Rodt (1775–1800)
im Meersburger Ratshaus ein bfls. Theater ein.

An der Blüte der K.er Kunst, Literatur und
Kultur um 1300 waren sicherl. auch der Bf. und
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sein Umkreis als Mäzene beteiligt, auch wenn
man den Einfluß Bf. Heinrichs von Klingenberg
(1293–1306) nicht überschätzen sollte. In den
höf. Kontext einzuordnen ist Heinrich Witten-
wiler, ein bfl. Advokat, der unter Bf. Heinrich
Blarer (1407–10) seinen »Ring« für das höf. Pu-
blikum dichtete. Unter Bf. Hugo von Hohenlan-
denberg, der Kontakte zu Humanisten unter-
hielt, dürfte die bfl. Kunstförderung (Malerei,
Bautätigkeit, geistl. Musik) ihren Höhepunkt
erreicht haben. Die K.er Hofkünstler waren wg.
der Verschuldung ihres Auftraggebers meist
eher unbedeutend, größtenteils wurden nur
kurzfristig auswärtige Künstler angestellt.
Überregional bedeutende Hofkünstler wirkten
am K.er Hof erst nach dem Dreißigjährigen
Krieg, so waren die Baumeister Christoph
Gessinger († 1732) und Balthasar Neumann
(† 1753) am Neubau der Meersburger Res. be-
teiligt.

† C.3. Kastell † C.3. Konstanz † C.3. Meersburg
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Andreas Bihrer

KULM, BF.E VON

I. Bm. seit 1243, seit 1246 zum Ebm.†Riga,
seit 1589 zum Ebm. Gnesen; Res. 1246–ca. 1310
am Kathedralsitz Kulmsee, ca. 1310–ca. 1350
und 1416–1781 in Löbau, ca. 1350–1416 in Brie-
sen/Fredeck. Territorium: Kleinstes der vier
preuß. Stiftemit 600Hufen Land Streubesitz im
K.er Land mit der Stadt Briesen/Fredeck sowie
einem Drittel der Landschaft Löbau mit der
Stadt Löbau im † Deutschordensland Preußen
(bis 1466), danach (bis 1772) unter poln. Herr-
schaft.

II. Nach der Einteilung Preußens in vier
Bm.er durch den Kardinallegaten Wilhelm von
Modena i. J. 1243 gingen die zuvor dem preuß.
Missionsbf. Christian zugesprochenen 600 Hu-
fen (ca. 100 Quadratkilometer) Streubesitz im
K.er Land 1246 in den Besitz des ersten K.er Bf.s
Heidenreich (1245–63) über. In der Landschaft
Löbau erhielt er nach dem auch in den anderen
drei Bm.ern angewandten Teilungsverhältnis
ein Drittel als Stiftsgebiet, während zwei Drittel
der Diöz. unter der Herrschaft des † Deutschen
Ordens verblieben. Nach langwierigen Konflik-
ten zw. dem Orden und den K.er Bf.en konnte
erst 1338 eine endgültige Einigung über die
Grenzziehung erzielt werden. Zunächst resi-
dierten die Bf.e überwiegend in Kulmsee, wo
Heidenreich bereits i. J. 1251 das Domkapitel
gründete und mit Besitz ausstattete. Nach der
Niederschlagung des zweiten Prußenaufstan-
des, in dem Kulmsee belagert und Stadt und
Burg Löbau zerstört wurden, verlegte Bf. Her-
mann von Prizna (1303–11) seinen Sitz nach Lö-
bau. Wichtigste Nebenres. war das von Her-
mann erbaute Schloß Briesen/Fredeck im K.er
Land (rund 20 Kilometer nordöstl. von Kulm-
see), in dem sich die Bf.e häufig, zw. 1350 und
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1416 überwiegend, aufhielten. An dritter Stelle
erscheint als Ausstellungsort von Urk.n der Ka-
thedralsitz Kulmsee, wo 1330 erstmals eine do-
mus episcopalis erwähnt wird. 1399 überließ Bf.
Vincent dem Domkapitel einen Acker und eine
Wiese bei Kulmsee mit der Verpflichtung, den
bfl. Hof während seiner Aufenthalte in der Bi-
schofskurie sowie die dort angestellten Diener
mit Heu und Stroh für die Pferde zu beliefern.
Auf dem Weg von rund 75 km zw. Löbau und
Kulmsee konnten die Bf.e nur in Briesen auf ei-
genem Gebiet übernachten und waren zw. Lö-
bau und Briesen stets auf eine fremde Herberge
angewiesen. Bereits Bf. Stephan von Neiden-
burg (1480–95) und Nikolaus Krapitz (1496–
1507) beklagten diesen Umstand. 1516 erwarb
Bf. Johann von Konopat (1509–30) durch ein
Tauschgeschäft einen Hof mit Grundbesitz und
drei Dörfern in der weiteren Umgebung von
Rheden, so daß er mit seinem Gefolge nicht
mehr auf fremde Gastfreundschaft angewiesen
war. War das Bm. zu Ordenszeiten stets arm
gewesen und durch die krieger. Auseinander-
setzungen mit Polen-Litauen in der ersten Hälf-
te des 15. Jh.s schwer in Mitleidenschaft gezo-
gen worden, so genoß es nach dem zweiten
Thorner Frieden die Förderung der poln. Kg.e.
1503 überließ Kg. Alexander Bf. Nikolaus Kra-
pitz zur wirtschaftl. Stärkung des Bm.s Burg
und Stadt Rheden und zwei Jahre später die Bur-
gen Althausen/Starogrod und Papau (bei seiner
gesundheitsbedingten Resignation i. J. 1507
wurden ihm ihre Einkünfte auf Lebenszeit re-
serviert) sowie die Stadt K. Der Nachfolger von
Krapitz, Johannes Konopat, urkundete mehr-
fach in Althausen und K. Mit der bedeutenden
Stadt kam es u. a. über die Wahl der städt.
Selbstverwaltungsorgane zu Differenzen, die
i. J. 1514 von einer kgl. Kommission ausgeräumt
werden mußten. Unter kunstliebenden und hu-
manist. gebildeten Bf.en erlebte das Bm. im 16.
und 17. Jh. eine wirtschaftl. und kulturelle Blü-
tezeit. Es erlangte jedoch nicht die Bedeutung
des Stifts † Ermland. Davon zeugt auch die Tat-
sache, daß von 18 Bf.en zw. 1416 und 1648 sie-
ben nach einer meist kurzen Amtszeit als K.er
Bf.e auf eine höher geschätzte Kathedra trans-
feriert wurden, davon die bedeutenden Prälaten
Johannes Dantiscus (1530–37), Tiedemann Gie-

se (1538–49) und Stanislaus Hosius (1550–51)
sowie Piotr Tylicki (1595–1600) auf die des Bm.s
† Ermland.Mit der ersten poln. Teilung und der
Angliederung des Stiftsgebiets an Preußen i. J.
1772 endete die Landesherrschaft der K.er Bf.e,
die bis 1781 in Löbau und danach in Kulmsee
residierten.

Über die Verwaltung des Stifts und des lan-
desherrl. Hofes liegen keine aussagekräftigen
Quellen wie Hofordnungen o. ä. vor, und auch
in den Zeugenlisten der überlieferten Urk.n
werden nur wenige Funktionen und Hofämter
gen. Der wichtigste Amtsträger zur Verwaltung
des Stifts war der seit 1278 nachweisbare Vogt
(advocatus). Zu seinen Aufgaben zählten v. a. die
weltl. Jurisdiktions- und sämtl. milit. Angele-
genheiten im Stift wie die Organisation der
Landwehr. In den meisten Fällen stammte er
aus den Reihen des † Deutschen Ordens. Ge-
legentl. erscheinen zwei Vögte nebeneinander,
die für die räuml. voneinander getrennten Be-
sitzungen im K.er Land bzw. in der Löbau zu-
ständig waren. Für geistl. Rechtsangelegenhei-
ten gab es neben dem Vogt einen meist aus den
Reihen des Domkapitels stammenden Offizial,
der seit 1303 nachweisbar ist. Als Vertreter des
Bf.s und dessen Berater tritt ein Generalvikar in
Erscheinung, 1399 ist einmalig von bfl. consili-
arii die Rede. Die Oberaufsicht über das Schloß
Löbau und das Hofpersonal dürfte – wie im †
Stift Ermland in † Heilsberg – der Bgf. inne ge-
habt haben. Auch auf der Kapitelsburg Kauer-
nik saß neben dem Kapitelsvogt ein Bgf., der
den Kapitelsstatuten von 1603 zufolge als ad-
ministrator omnium bonorum communium capituli
districtus Kaurnik in temporalibus fungierte. Ein
Hauskomtur, dessen Amt den Verwaltungs-
strukturen der Deutschordenskonvente ent-
stammte und dessen Aufgaben weitgehend mit
denen der Bgf.en ident. gewesen sein dürften,
ist für das Domkapitel nur in Kulmsee, für die
bfl. Burgen gar nicht nachweisbar. Als Schloß-
kapläne erscheinen in den Zeugenlisten ein
oder zwei Geistl. nebeneinander. Sie stammten
im 13. Jh. aus den Reihen des Domkapitels, spä-
ter offenbar nicht mehr, und dienten zum Teil
auch als bfl. Notare. Zw. ca. 1350 und 1416,
während die Bf.e dauerhaft in Briesen/Fredeck
residierten, werden mehrfach Kapläne castri Fre-
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dek Culmensis dyocesis gen. Gelegentl. schickten
die Bf.e ihre Schreiber bzw. Notare zu Verhand-
lungen außer Landes († Braunsberg, Danzig).
1510 ist mit dem Rechtslizentiaten Philipp Hol-
kener (1514 zugl. als Schäffer) erstmals ein bfl.
Kanzler nachweisbar. Von 1541 bis 1549 hatte
unter Bf. Tiedemann Giese dieses Amt der spä-
tere Geschichtsschreiber Lukas David inne. Als
weitere Hofbeamte erscheinen in den Zeugen-
listen nur der für die bfl. Gemächer zuständige
Kämmerer (camerarius), der Schäffer (procurator)
für die Finanzverwaltung sowie seit Anfang des
16. Jh.s der Marschall (marschalcus). Das Hofper-
sonal wird aber zudem auch einen Großteil der
für den bfl. Hof des Stifts † Ermland in †Heils-
berg genannten Amtsträger umfaßt haben,
wenngleich sie für das Stift K. nicht nachgewie-
sen werden können. In den Zeugenlisten er-
scheinen des weiteren nur allg. Bezeichnungen
wie familiares, famuli, servitores, curienses, aulici
(Höflinge) und Junker. Für 1251–1255 und 1321
sind Hofkumpane belegt. Am Hochmeisterhof
in † Marienburg waren der Ober- und Unter-
kompan jüngere Ordensbrüder in einer meist
zwei Jahre währenden Lehrzeit für eine mögl.
Gebietigerlaufbahn. In den vier preuß. Stiften
ist allein in K. ein Hof- oder Bischofskumpan
nachweisbar, ansonsten erscheint in den Quel-
len nur das Amt des Kumpans als socius des Vog-
tes.

Die Landesherrschaft der Kulmer Bf.e und
ihre Haushaltung wurden durch unterschiedl.
Abgaben finanziert, von denen das Pfluggetrei-
de oder der Bischofsscheffel als die Hauptein-
nahmequelle erscheint. Dieser Getreidezins
entsprach dem Zehnten und stand im K.er Land
auch außerhalb des Stiftsgebiets den Bf.en von
K. zu. Eine Reihe von Urk.n und Formularen
belegt, wie sehr – auch unter der poln. Herr-
schaft nach 1466 – auf die Entrichtung dieser
Abgabe geachtet wurde. Weniger bedeutend als
der Bischofsscheffel war der Hufenzins, der als
Geld oder in Form von Geflügel gezahlt wurde.
Wie auch in den anderen preuß. Stiften waren
die K.er Bf.e bes. auf die Nutzung des Forst-,
Fischerei- undMühlrechts bedacht. Von den da-
für zuständigen Amtsträgern wird nur einmalig
1503 ein Fischmeister (magister piscaturae) gen.
Forst- und Fischereirecht wurden meist nur

kulm

zum Eigenbedarf vergeben, das Recht zum
Fischfang nur mit kleinen Netzen. Für das wi-
derrechtl. Fischen mit großen Netzen in bfl.
Seen – die eine große Rolle für die Versorgung
des Hofes mit Fischen spielten – ist ein Exkom-
munikations-Formular überliefert. Bei der Ver-
schreibung vonMühlen verpflichtete der Bf. den
jeweiligen Empfänger und seine Nachkommen,
neben der Entrichtung eines jährl. Zinses ko-
stenlos für den Bedarf des landesherrl. Haus-
halts zumahlen undmitunter auch Schweine zu
mästen.

Die kulturelle Blütezeit des bfl. Hofes in Lö-
bau unter humanist. gebildeten und kunstinter-
essierten Bf.en setzte mit Nikolaus Krapitz ein.
Er stiftete Bücher für die Schloßbibliothek und
stattete zahlr. Kirchen seines Bm.s mit Kirchen-
gerät und Kunstgegenständen aus. Bf. Tiede-
mann Giese war eng mit Nikolaus Kopernikus
befreundet, erhielt in Löbau mehrfach Besuch
von dem ermländ. Domherren und berühmten
Astronomen und betrieb in dem Schloß ein ei-
genes Observatorium. Außerdem unterhielt er
Briefkontakte mit Persönlichkeiten wie Eras-
mus von Rotterdam und Philipp Melanchton.
Bf. Johannes Dantiscus, einer der bedeutenden-
sten Vertreter des Humanismus in Preußen, be-
tätigte sich als Sammler von Büchern und Ge-
mälden. Aus einem Briefwechsel mit Hzg. Alb-
recht von Brandenburg, mit dem er trotz aller
theolog. und polit. Differenzen freundschaftl.
verbunden war, geht hervor, daß beide sich ge-
genseitig Gemälde ausliehen und von ihren
Hofmalern kopieren ließen. Zwar hatte Dantis-
cus nur wenig Erfolg mit der Wiedererrichtung
eines 1508 in K. gegründeten Gymnasiums, er
war aber weit über die Grenzen seiner Diöz. hin-
aus als Förderer und Finanzier junger Gelehrter
und vielversprechender Schüler bekannt, so daß
zahlr. Bittgesuche und Empfehlungsschreiben
bei ihm eingingen. u. a. verwandte sich bei ihm
i. J. 1533 Philipp Melanchton für den kulmländ.
Studienanwärter Matthäus Lang, der erkannt
habe, »daß seinem Vaterland nun das zuteil ge-
worden ist, was, wie Plato urteilt, für den Staat
am förderlichsten ist, daß er näml. von Philo-
sophen regiert wird.« (Müller-Blessing
1967/68, S. 223).
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† C.3. Löbau

Q. Urkundenbuch des Bisthums Culm, 1–2, 1884/85.

– Ein preußisches Formelbuch des 15. Jahrhunderts, hg.

von August Kolberg, in: Zeitschrift für die Geschichte

und Altertumskunde Ermlands 9 (1891) S. 273–328.

L. Chrzanowski, T./Kornecki, M.: Mecenat ar-

tystyczny biskupa chełmińskiego Mikołaja III. Crapitza,

in: Biuletyn Historii Sztuki 34 (1972) S. 7–22. – Froe-

lich, Gottfried: Das Bistum Kulm und der Deutsche Or-

den. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte des Deutsch-

Ordensstaates, in: Zeitschrift des Westpreußischen Ge-

schichtsvereins 27 (1889) S. 1–99. – Müller-Blessing

1967/68.

Marc Schmidt

KURLAND, BF.E VON

I. Bf.e von K. (Ebm. † Riga) ab etwa 1260
mit Amtssitz in Memel, ab dem 14. Jh. Res. in
Pilten, bis 1559 Landesherren, 1520 Reichsfür-
stenwürde.

II. Das Bm. K. umfaßte die altlivländ. Ge-
biete Kurland und Semgallen mit einer Fläche
von etwa 4500 qkm. Seine Anfänge reichen in
die frühen Jahre der christl. Mission in Livland
zurück, doch liegt die Gründung der Diöz., die
zunächst in Konkurrenz zum Missionsbm.
Semgallen stand, teilw. imDunkeln. 1234 setzte
der päpstl. Legat Wilhelm von Modena mit En-
gelbert den ersten sicher nachweisbaren Bf. von
K. ein, der aber bereits wenige Jahre später bei
einem Aufstand der Kuren ums Leben kam.
Nach der milit. Unterwerfung des Gebietes
durch den † Deutschen Orden (1242–47), der
das Erbe des livländ. Schwertbrüderordens an-
trat, übertrug Papst Innocenz IV. dem † Orden
1253 zwei und den Bf.en von K. ein Drittel der
Diöz. Bischofssitz waren zunächst die von Bf.
Heinrich von Lützelburg (1251–63) und dem †
Deutschen Orden gemeinsam errichtete Burg
bzw. die bald darauf begründete Stadt Memel,
deren Marienkirche zur Kathedrale des Bm.s er-
hoben wurde.

Bf. Heinrich schloß mit dem † Deutschen
Ordenmehrere Teilungsverträge, in deren Folge
das Stiftsgebiet im westl. K. aber schließl. in
fünf nicht zusammenhängende Territorien zer-
fiel. Die möglicherw. schon von Heinrich ge-

plante Gründung eines Domkapitels scheiterte
wegen des Ausbruchs eines weiteren großen
Aufstandes der Kuren 1260. Nach Heinrichs
Translation nach † Chiemsee gelang es dem †
Deutschen Orden, einen seiner Priesterbrüder,
Edmund von Werth (1263–92), zum Bf. einset-
zen zu lassen, doch mußte auch Edmund die
Diöz. wegen der ungenügenden Versorgung
bald wieder verlassen und wirkte als Weihbf. im
Reich. Nach der Unterwerfung Semgallens
kehrte Edmund kurzzeitig nach Livland zurück
und stiftete 1290 in enger Absprache mit dem †
Orden ein Domkapitel, das aus Priesterbrüdern
des † Deutschen Ordens bestehen sollte, und
dotierte es 1291 mit einem Drittel seines Terri-
toriums. Vor seiner Rückkehr ins Reich 1292
überließ Edmund die bfl. Burg Amboten (Em-
bute) dem † Orden als Pfandlehen. Das Dom-
kapitel versuchte ebenfalls, die vom † Orden
dominierte Stadt Memel zu verlassen, und
tauschte seine Rechte an der Marienkirche und
der Pfarrkirche St. Johannis gegen die Pfarrkir-
che von Windau, um dort vorübergehend seine
Hauptkirche einzurichten. 1328 kam Memel zu
Preußen, gehörte aber weiterhin zum Bm. K.

Bald darauf übernahm das Domkapitel die
bfl. Burg Hasenpoth, während der Bf. seinen
Sitz um 1300 nach Pilten verlegte. Der Ort »As-
senputten« (1290 Asseboten, 1338 Hasenpothe; lett.
Aizpute) wird 1253 bei der Teilung K.s erstmals
gen. und dürfte auf eine Wallanlage der heidn.
Kuren zurückgehen, die der † Deutsche Orden
1245 zerstörte. Es ist unklar, wann Bf. und
Domkapitel dort am rechtenUfer der Tebber auf
einer leicht erhöhten Halbinsel mit der Errich-
tung einer befestigten Burg mit Vorburg began-
nen (nach 1254); sie wird erstmals bei der Ge-
bietsabtretung 1338 erwähnt. Das Domkapitel
verlieh der Ansiedlung vor der Burg 1378 mit
Zustimmung Bf. Jakobs (1360–71?) das Rigische
Stadtrecht (zugl. erste urkundl. Erwähnung des
Domes). Von der aus Feldsteinen gemauerten
Burganlage mit quadrat. Grundriß sind heute
nur noch wenige Baureste erhalten.

Unter Bf. Burkhard (vor 1300–21?) kam es
mehrfach zu Auseinandersetzungen mit dem
livländ. Ordensmeister über die Grenzen des
zersplitterten Hochstifts. 1309 überließ der Bf.
mit Zustimmung des Domkapitels das Bm. mit-
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samt der bfl. Res. Pilten und allen Einkünften
auf Lebenszeit dem † Deutschen Orden, der
ihm dafür eine angemessene Versorgung zusag-
te. Die Streitigkeiten flackerten aber unter Bf.
Johann (1332–53) wieder auf, der die Aufteilung
des Bm.s 1345 schließl. einer Schiedskommis-
sion übertrug. Bereits 1338 hatten die Domher-
ren dem † Deutschen Orden die Burgen Nom-
men und Neuhausen im Tausch gegen das Land
Opiten übergeben.

Unter Bf. Otto (1371–98?) kam es mit dem †
Deutschen Orden zu einer Einigung über die al-
ten Rechte des Bf.s an der Stadt Memel. Otto
verzichtete 1392 auf einige Ländereien imW sei-
nes Bm.s und erhielt dafür im nördl. K. die frü-
here Domkapitelsburg Neuhausen mit dem um-
liegenden Gebiet, so daß zwischen den Lände-
reien umHasenpoth und Ambothen eine durch-
gehende Verbindung bestand.

Seit dem 14. Jh. bestand das Stiftsterritorium
damit aus vier Gebieten (bis 1583): im N (als
frühere Teile der Landschaften Wannema und
Sagara) die Ämter Pilten (Vense), Dondangen
und Erwahlen, im W auf beiden Seiten der Teb-
ber (als früherer Teil der Landschaft Esestua)
das Amt Zierau, im S (früher Teil der Landschaft
Bandowe) die Ämter Amboten und Neuhausen,
im SW einzelne Besitzungen südl. von Libau auf
der Libauschen Nehrung (Ausen).

Die Hauptres. der kurländ. Bf.e blieb bis zur
Säkularisierung K.s die 1309 erstmals erwähnte
Burg Pilten am östl. Ufer des ehemaligen Laufes
der Windau. Der letzte Bf. Johann von Münch-
hausen (1540–60) verkaufte Pilten und das ge-
samte Stiftsgebiet 1559 an Hzg. Magnus von
Holstein, den Bruder des Königs von Däne-
mark.

Über den Hof und die weltl. Verwaltung der
Bf.e von K., die zumeist Priesterbrüder des †
Deutschen Ordens waren, liegen bislang keine
detaillierten Untersuchungen vor. Die weltl.
Verwaltung des bfl. Territoriums lag in den
Händen von Stiftsvögten, die – anders als in
Preußen – nicht dem † Deutschen Orden ange-
hörten, häufig aber Verwandte der Bf.e waren.
Die Kammerämter, von denen es 1503 neun
gab, wurden seit dem 15. Jh. durch Droste, im
16. auch durch Bggf.en verwaltet. Erst 1463 sind
aus dem Kreis des bfl. Hofpersonals ein Schrei-

kurland – lausanne

ber und ein Kämmerer belegt, letzterer aus einer
Vasallenfamilie des Stifts.

† C.3. Pilten

Q. Akten und Recesse der livländischen Ständetage,

1–3, 1907–33. – Liv-, Est- und Kurländisches Urkunden-

buch I,1–12, 1853–1910, II,1–3, 1900–14.

L. Baltisches historisches Ortslexikon, 2, 1990,

S. 209–211, 312–314, 468–470. – Bischöfe 1198 bis 1448,

2001, S. 311–321 [Art. von Jan-Erik Beuttel u. a.]. –

Hertwich, Erwin: Das Kurländische Domkapitel bis

1561. Untersuchungen über die persönliche Zusammen-

setzung des Kapitels hinsichtlich der Herkunft und Lauf-

bahn seiner Bischöfe und Domherren, Diss. phil. masch.

Univ. Königsberg [1943]. – Jähnig, Bernhart: Die Ent-

wicklung der Sakraltopographie von Memel im Mittelal-

ter und in der frühen Neuzeit, in: Das Preußenland als

Forschungsaufgabe. Eine europäische Region in ihren

geschichtlichen Bezügen. Festschrift für Udo Arnold zum

60. Geburtstag, gewidmet von den Mitgliedern der Hi-

storischenKommission fürOst-undWestpreußischeLan-

desforschung, hg. von Bernhart Jähnig und Georg Mi-

chels, Lüneburg 2000 (Einzelschriften der Historischen

Kommission für Ost- und Westpreußische Landesfor-

schung, 20), S. 209–226. – Burgenlexikon für Alt-Livland,

1, 1922, S. 63, 92f. – Schwartz, Philipp: Kurland im 13.

Jahrhundert bis zum Regierungsantritt Bischofs Ed-

mund’s von Werd, Leipzig 1875.

Mario Glauert

LAUSANNE, BF.E VON

I. Bm. nachgewiesen seit Anfang des 5. Jh.s
mit Sitz in Aventicum (Avenches), vor Ende des
6. Jh.s. Transferierung nach L., seit Regalien-
verleihungdurchKg.Rudolf I. vonBurgund896
weltl. Herrschaft. Herrschaftsgebiet: Stadt L.
und Umgebung im Waadtland, Bulle und um-
liegende Dörfer, Lucens.

II. Die Bf.e, die kurz vor 600 Avenches als
Bischofssitz aufgaben und sich in L. etablierten,
das – auf einem Hügel nahe am Genfer See ge-
legen – besser verteidigt und versorgt werden
konnte, erwarben weltl. Herrschaftsrechte in
Kooperation mit den seit 888 als Kg.e von †
Burgund regierenden Rudolfinern. Rudolf I.
übertrug Bf. Boso die Herrschaft über die Stadt
und ihr Umland, Rudolf III. verlieh den Bf.en
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die Gft. Waadtland. Weitere Schenkungen – so
v. a. von Ks. Heinrich IV. 1079 – vermehrten Be-
sitz und Rechte an Kirchen und Einkünften. Die
Bf.e besaßen eine Münzstätte.

Die rudolfin. Kg.e von Burgund ließen sich
in der Kathedrale von L. krönen und wurden
dort bestattet. Die Bf.e waren ihre Ratgeber und
Gefolgsleute; sie erlangten durch kgl. Investitur
ihr Amt. Auch nach dem Aussterben der bur-
gund. Königsdynastie 1032 und der Krönung
von Ks. Konrad II. zum Kg. von Burgund in Pay-
erne (Peterlingen) 1033 blieben die Bf.e von L. in
enger Verbindung zur Reichsherrschaft und
wurden Rfs.en. In den Auseinandersetzungen
zw. Ks. und Papst standen sie meist auf Seiten
der ersteren, so Burchard von Oltingen (1056–
89), den Ks. Heinrich IV. 1079 zum Kanzler der
ital. Kanzlei ernannte, und ebenso die Nachfol-
ger Lambert de Grandson (1089–90) und Girol-
dus de Faucigny, den Ks. Heinrich V. 1120 zu
seinem Kanzler berief. Im späten MA indes
schwand die Mitwirkung der Bf.e an der Kö-
nigsherrschaft, was an der Dominanz der Gf.en
bzw. Hzg.e von † Savoyen lag, die die Kontakte
der Bf.e zu Kg. und Reich zu mediatisieren
suchten.

Konkurrenten der Bf.e waren die Hochstifts-
vögte – es waren dies zunächst die Gf.en von
Genf, seit 1156 die Hzg.e von Zähringen. Nach
deren Aussterben 1218 konnte der Bf. die Vogtei
an sich ziehen, jedoch dominierten von nun an
die Gf.en bzw. Hzg.e von † Savoyen, die insbes.
durch die Expansion von Peter II. († 1268) im
Waadtland Herrschaftsrechte erwarben. Die
Möglichkeiten einer territorialen Fundierung
des Hochstifts L. waren damit sehr beschränkt,
und die bfl. Landesherrschaft bildete schließl.
am Ende des 15. Jh.s nur noch Inseln im savoy.
Territorium. Bereits im Frieden von Evian 1244
mußte der Bf. Jean de Cossonay die Positionen
† Savoyens im Waadtland anerkennen. Auch
das Bündnis von Bf. Guillaume de Champvent
(1273–1301) mit dem † Habsburger Kg. † Ru-
dolf I. und mit dessen Sohn Kg. † Albrecht I.
konnte die eingetretene Entwicklung nicht
mehr wenden, brachte aber die Anerkennung
der bfl. Herrschaft als principatus. Gleichwohl
erreichten die † Savoyer 1356, daß ein ihnen
unterstehendes Gericht in L. selbst eingerichtet

wurde, das in weltl. Angelegenheiten letztin-
stanzl. entschied. 1365 stattete Ks. † Karl IV.
den Gf. von † Savoyen mit dem Reichsvikariat
über die Kirche von L. aus. Den Bf.en gelang es
nicht, diese Einsetzung dauerhaft rückgängig
zu machen, obwohl sie von Kg. † Wenzel das
Reichsvikariat wieder aufheben ließen – eine
Entscheidung, die aber anschl. revidiert wurde.
Ausgehöhlt wurde die Herrschaft der Bf.e auch
durch die Stadtgemeinde L., die seit der zweiten
Hälfte des 13. Jh.s zahlr. Privilegien erhielt und
sich teils mit dem Domkapitel, teils mit † Sa-
voyen verbündete, aber eine Loslösung aus der
Stadtherrschaft des Bf.s bis 1536 nicht erreich-
te.

Wg. der nur schwach entwickelten Herr-
schaft über ein um 1500 nur kleines Territorium
war der Hof des Bf.s nicht bedeutend. Wichtig-
ster Residenzort war L. In der dortigen Cité be-
fanden sich die Kathedrale mit der Domkurie
(Kapitelsaal und Kreuzgang, Sakristei) und seit
dem 9. Jh. die Gebäude des bfl. Hofes – der Evê-
ché – und seit 1397 das Schloß Saint-Maire.

Das Domkapitel ist seit 814 nachgewiesen;
das Kartular vom Beginn des 13. Jh.s enthält
Hinweise zur Organisation des Kapitels. Es soll-
te auf 30 Mitglieder beschränkt sein, die übl.
Dignitäten – Propst, Thesaurar, Scholaster,
Kantor u. a. – waren vorhanden; ein Propst war
bereits 896 erwähnt, ein Sakristan 929, Celler-
arius ca. 1140. Einer der Dignitäre des Domka-
pitels – wohl meist der Kantor – übernahm bis
zum Ende des 13. Jh.s die Aufgabe des Kanzlers
des Bf.s. Konflikte zw. Bf. und seinem Kapitel –
mit häufig entgegengesetzten Parteiungen in
den Konflikten mit der Stadt L. und den Gf.en
bzw. Hzg.en von † Savoyen – entzogen dem bfl.
Hof personelles Reservoir, stärkten hingegen
das Kapitel, das die Verwaltung des Hochstifts
während der Vakanzen wahrnahm, über eigene
Kastellaneien im Hochstiftsterritorium gebot,
Priviliegien (franchises) empfing und schließl.
von Papst Clemens VII. 1385 aus der Gerichts-
barkeit des Bf.s exemiert wurde. Der Einfluß der
savoy. Herrscher zeigte sich seit der Mitte des
13. Jh.s. durch das verstärkte Eindringen von
deren Familienmitgliedern und Gefolgsleuten
in das Kapitel. Dieser Dynastie gelang es
schließl. auch, die Bischofsbesetzungen zu
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kontrollieren, so daß das Hochstift – unter
Wahrung der Reichsunmittelbarkeit – fakt. in
die Verfügungsgewalt der † Savoyer gelangte.
Es war daher kein Zufall, daß das Konzil, das
sich in † Basel versammelte und 1439 den Hzg.
von † Savoyen Amadeus VIII. zum Papst (Felix
V.) wählte, auf dessen Initiative und der seiner
Familie vom Sommer 1448 bis zur Auflösung
am 25. April 1449 in L. tagte.

Der Hof des Bf.s löste sich seit dem 13. Jh.
vom personellen Reservoir des Domkapitels –
nicht zuletzt als Ergebnis der Gegensätze zu
ihm aber auch als Resultat zunehmender Spe-
zialisierung und zunehmender Anforderungen
an Expertenwissen. Gelehrte Juristen traten in
den Dienst des Hofes. Sitz des bfl. weltl. Ge-
richts war im Quartier Palud (einem der Vororte
neben der Cité) und im bfl. Palast (Vieil évêché),
das unter dem Vorsitz des baillis tagte und Ver-
treter von Klerus, Adel und der Stadt L. umfaß-
te. Daneben gab es seit dem 13. Jh. das Offizialat
in geistl. Angelegenheiten, welches in der curia
des Bf.s zusammentrat, sowie das Gericht des
bfl. Seneschalls, der ansonsten Leiter des milit.
Aufgebots, v. a. aber des Wachpersonals des
Hofes war. Ihm war auch die Kontrolle der bfl.
Münze in L. anvertraut. Die Kompetenzen eines
zeitw. laikalen, zeitw. geistl.maior scheinen von
denen des Senechals nicht eindeutig abgegrenzt
gewesen zu sein. Gegen Ende des 12. Jh.s kon-
trollierten sie die bfl. Rechte in der Stadt, wur-
den aber auch zu Konkurrenten der Bf.e selbst,
bevor diese ihre Macht beschränkten und auf Ju-
risdiktion undmilit. Funktionen konzentrierten
und v. a. sich deren Einsetzung reservierten.
Kanzler der Bf.e sind in Urk.n seit der Mitte des
9. Jh. nachgewiesen; sie wurden zunächst aus
den Reihen der Domkanoniker rekrutiert; wei-
tere Personen wurden vereinzelt hinzugezogen,
so 1160 der Prior des der Kathedrale benachbar-
ten Konventes Saint-Maire, das auch ansonsten
Personal für die bfl. familia bereitstellte. Nach
1182 sind vice-cancellarii nachgewiesen. In wel-
cher Weise das scriptorium, 1235 erstmals gen.,
organisiert war, entzieht sich unserer Kenntnis.
Nach 1276 sind keine Kanzler aus den Reihen
des Domkapitels mehr nachgewiesen, statt des-
sen secretarii, zumeist an Universitäten ausgebil-
dete Juristen, über die der Bf. größere Verfü-

lausanne

gungsgewalt besaß und die von ihm ausgesucht
und abberufen werden konnten. Weihbf.e und
Generalvikare wurden seit dem 13. Jh. einge-
setzt und widmeten sich der geistl. Verwaltung
des Bm.s.

Die Kathedrale von L., um das Jahr 1000 auf
einem Vorgängerbau errichtet, wurde bis zur
Mitte des 13. Jh.s im got. Stil errichtet und von
Papst Gregor X. 1275 in Anwesenheit von Kg. †
Rudolf I. und mehrerer Kard.e und Rfs.en ge-
weiht. L. war zeitw. wichtiger Kontaktort für die
römi.-dt. Kg.e bzw. Ks. auf der Route zum Gro-
ßen St. Bernhard. Neben † Rudolf ist † Hein-
rich VII. zu nennen. Die Treffen galten aber
mehr den Herrschern von † Savoyen – als be-
gehrte, weil mächtige Bündnispartner – als den
Bf.en.

Die Bischofskirche besaß einen reichen
Schatz, der durch Schenkungen seit dem 9. Jh.
gebildet und auf Anweisung von Bf. Guy de
Prangins 1391 und wiederum 1441 verzeichnet
wurde und u. a. wertvolle Tapisserien des späten
MA aus Frankreich und † Burgund umfaßte.

Das Domkapitel unterhielt eine Schule, 1179
durch eine Urk. von Bf. Arducius de Faucigny
nachgewiesen, die aber – v. a. durch die Attrak-
tivität der Universitäten in Paris und Italien auf
den heim. Klerus – seit dem 13. Jh. keine grö-
ßere Bedeutung mehr hatte. Am Offizialat be-
stand eine Rechtsschule. Über die Existenz pri-
vater Büchersammlungen unterrichten die bei-
den Kataloge, die zu Beginn des 16. Jh.s durch
den Kleriker und Offizial François Vernet ange-
fertigt wurden.

Eine gegliederte Territorialverwaltung im
kleinen Hochstift wurde im Laufe des 13. Jh.s
eingerichtet: Kastellaneien standen seit 1313
unter der Aufsicht von baillis, die vom bfl. Hof
eingesetzt wurden.

Die Bf.e besaßen am Ort einer einstigen, ih-
nen 965 geschenkten curia in Lucens seit Anfang
des 12. Jh. eine Burg, die sie als Nebenres. nutz-
ten. Eine weitere Nebenres. bestand in Ouchy,
am Nordufer des Genfer Sees in unmittelbarer
Nähe der Stadt L. gelegen, wo Anfang des 13.
Jh.s eine Burg bestand, die, zunächst zur Ver-
teidigung des Hafens und als Zollstelle, seit ca.
1400 als Zufluchtsstätte vor einer aufständ. Be-
völkerung in L. als Wohnstätte des Bf.s, zeitw.
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als Gerichtsort des Offzials und des päpstl. In-
quisitors und als Verwaltungsgebäude diente, in
dem sich auch meist das Archiv des Bf.s befand.

Nach der Eroberung des Waadtlandes und
damit auch des gesamten Hochstifts durch die
eidgenöss. Städte Bern und Freiburg 1536 flo-
hen der Bf. und einige der Domkapitulare aus
L., andere wurden zeitw. von den neuen Herren
gefangengehalten. Weltl. Herrschaft übte der
Bf. seitdem nicht mehr aus. Er konnte sich erst
im Laufe des 17. Jh.s in Freiburg (Schweiz) dau-
erhaft niederlassen; es entstand dort freilich
nicht mehr als eine »Kümmerresidenz«.

† C.3. Lausanne † C.3. Freiburg i.Ü.

Q. Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausan-

ne, hg. von Charles Roth, Lausanne 1948 (Mémoires et

documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse

Romande, 3,3). – Documents relatifs à l’histoire du pays

de Vaud, 1817. – Coutume, enquêtes, époque savoyarde,

1972.

L. Biaudet 1982. – Dupraz, Emmanuel-Stanislas:

La cathédrale de Lausanne. Histoire – art – culture, Lau-

sanne 1957. – Helvetia Sacra I, 4, 1988. – Hengartner

1929. – Morerod, Jean-Daniel: Genèse d’une princi-

pauté épiscopale. La politique des évêques de Lausanne

(9e–14e siècle), Lausanne 2000 (Bibliothèque historique

vaudoise, 116). – Morerod, Jean-Daniel: L’évêque de

Lausanne et la Mason de Savoie: le temps de la rupture

(1273–1316), in: Ecoles et vie intellectuelle à Lausanne au

moyen âge, hg. von Agostino Paravicini Bagliani,

Lausanne 1991. – Le pays de Vaud vers 1300, hg. von Ago-

stino Paravicini Bagliani, Lausanne 1992 (Cahiers

Lausannois d’histoire médiévale, 6), hier S. 71–93. – Les

pays romands, 1997. – Reymond, Maxime: Les dignit-

aires de l’Eglise de Notre-Dame de Lausanne jusqu’en

1536, Lausanne 1912 (Mémoires et documents publiés par

la Société d’histoire de la Suisse Romande 2,8). – Tremp,

Ernst: Auf demWeg in die Moderne: Peter II. von Savoyen

und die Anfänge von Territorialstaatlichkeit im 13. Jh., in:

ZHF 25 (1998) S. 481–507.

Hans-Joachim Schmidt

LAVANT, BF.E VON
Siehe unter: B.3. Salzburg, Ebf.e von

LEBUS, BF.E VON
Siehe unter: B.2. Brandenburg, Mgft., Mgf.en von

LEITOMISCHL, BF.E VON
Siehe unter: B.2. Böhmen, Kgt., Kg.e von

LÜBECK, BF.E VON

I. Bf.e von L. ab 1154 mit Amtssitz in L. und
Res. ab etwa 1310 in Eutin; Fbf.e ab 1586; Reich-
sunmittelbarkeit 1274. Herrschaftsgebiet: Ol-
denburg/Holstein, Bosau (Plöner See) und Eu-
tin mit umliegenden Dörfern und Grundbesitz.

II. 1156 gab Gf. Adolf II. von Holstein auf
Druck Heinrichs des Löwen Bf. Gerold (1154–
63) dem Bm. Oldenburg/Holstein als wirt-
schaftl. Grundlage 300 Hufen Land. Dieser
Grundbesitz bestand aus drei nicht zusammen-
hängenden Gebieten in Ostholstein: Olden-
burg, Bosau (Plöner See) und als Mittelpunkt
Eutin mit umliegendem Land. Auf Anraten Bf.
Gerolds ließ Heinrich der Löwe schon vier Jahre
später den Sitz von Oldenburg nach L. verlegen
und dort den Bau des Domes beginnen. Der
Dom diente in den folgenden Jh.en auch als
Grablege der Bf.e und Fbf.e. Um 1257 erhielt Jo-
hannes II. von Diest (1253–59) die Stadtrechte
für Eutin, und sein Nachfolger Johannes III. von
Tralau (1260–76) konnte 1274 gegen die Gf.en
von † Holstein die Landeshoheit durchsetzen.
Von Kg. † Rudolf von Habsburg erlangte er die
kgl. Bestätigung seiner landesherrl. Rechte; da-
mit wurde Eutin reichsunmittelbar und bald
darauf Fürstensitz der L.er Bf.e.

Bf. Burkhard von Serkem (1276–1317) muß-
te um 1300 aufgrund von Streitigkeiten mit den
L.er Bürgern während seiner Amtszeit L. zwei-
mal für insgesamt mehr als 20 Jahre verlassen
und suchte in Eutin Zuflucht. In dieser Zeit er-
weiterte er die Res. und gründete 1309 in Eutin
das einzige noch heute bestehende Kollegiat-
stift Schleswig-Holsteins mit einem Propst und
sechs Kapitelherren. Mit der Stiftsgründung
ging eine Vergrößerung der roman. Pfarrkirche
einher.

Serkems Nachfolger Heinrich II. von Bock-
holt (1317–41) vergrößerte die bfl. Grundherr-
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schaft durch den Aufkauf zahlr. Dörfer im Um-
kreis Eutins und ließ sich um 1340 ein kunst-
histor. bedeutendes lebensgroßes, vollplast.
Bronzegrabmal im L.er Dom anfertigen.

Nikolaus II. Sachau (1439–49) legte den
Grundstock für die Bibliothek, die der äußerst
gelehrte Bf. Arnold Westphal (1449–66) maß-
gebl. erweiterte. Der ehrgeizige und prachtlie-
bende Albert II. von Krummendiek (1466–89)
überschritt bei seinen Ausgaben den bfl. Etat
weit, was letztl. 1486 zur Verpfändung des ge-
samten Schlosses und der bfl. Tafelgüter führte.
Krummendiek war es auch, der 1471 den Bild-
schnitzer Bernd Notke mit der Herstellung ei-
nes Triumphkreuzes für den L.er Dom beauf-
tragte, das ihn als Bf. zeigt.

Heinrich III. von Bockholt (1523–35) war der
letzte kathol. Bf. in L., der sich der nahenden
Reformation zu widersetzen suchte. In denWir-
ren um die Mitte des 16. Jh.s lösten die Bf.e ein-
ander in rascher Folge ab, ohne daß sie bedeu-
tend wirken konnten; der letzte kathol. Bf. in L.
war schließl. Johannes Tiedemann (1559–61).

Aufgrund der Teilung Schleswig und Hol-
steins in kgl. und hzgl. Gebiete erhoben sowohl
der Kg. von Dänemark als auch der Hzg. von †
Schleswig-†Holstein-†Gottorf nach dem Tod
Bf. Eberhards von Holle Anspruch auf die Herr-
schaft im L.er Bm. Hzg. Adolf gelang es, das
Bm. für einen seiner jüngeren Söhne zu sichern.
Johann Adolf (1586–1607) und später sein Bru-
der Johann Friedrich (1607–34) waren die ersten
Fbf.e aus den Hause† Schleswig-†Holstein- †
Gottorf. Die Geschichte des Fbm.s L. ist somit
untrennbar mit der Linie dieser Hzg.e sowie
dem Hof in † Schleswig verbunden.

Mit dem Westfälischen Frieden konnte das
Bm. seine Eigenständigkeit bewahren und blieb
künftig das einzige rein evangel. Bm. im Reich.
Das Wappen des Bf.s von L. zeigt ein griech.
Kreuz mit Bischofshut.

Obwohl der Hof der Bf.e von L. und die Res.
Eutin häufig das Interesse der Forschung fand,
sind die archival. Quellen immer noch nicht er-
schöpfend ausgewertet.

† C.3. Eutin

Q. LA Schleswig-Holstein, Abt. 260: Regierung des

Bistums/Fürstentums/Landesteils Lübeck zu Eutin (Find-

lavant – lebus – leitomischl – lübeck – lüttich

buch Nordmann/Prange/Wenn 1997); Abt. 268:

Lübecker Domkapitel (Findbuch Prange 1975); Abt.

269: Kollegiatstift Eutin 1565–1804 (Findbuch als Typo-

skript, Schleswig 1976); Abt. 400 IV: Handschriften des

Bistums Lübeck (Findbuch als Typoskript, Schleswig

1993). – Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkun-

den, 11–16, 1990–97. – Urkundenbuch des Bisthums

Lübeck, hg. von Wilhelm Leverkus, Bd. 1: 1154–1341,

Oldenburg 1856 (Codex diplomaticus Lubecensis, 1) (un-

veränd. ND der Ausg. von 1856 Neumünster 1994 [Veröf-

fentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesar-

chivs, 35]).

L. 800 Jahre Dom zu Lübeck, 1973. – Kollmann

1901. – Nordmann/Prange/Wenn 1997. – Prange,

Wolfgang: Das Lübecker Domkapitel, in: Schriften des

Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte.

Reihe 1, 24 (1973) S. 109–129. – Prange, Wolfgang: Jo-

hannes Tiedemann, der letzte katholische Bischof von

Lübeck, in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Ge-

schichte und Altertumskunde 54 (1974) S. 7–41. – Pran-

ge 1975. – Prange 1987. – Radtke, Wolfgang: Die

Herrschaft des Bischofs von Lübeck. Ein Beitrag zur Ver-

fassungs- und Sozialgeschichte, Hamburg 1968. –

Röpcke 1977. – Schleswig-Holsteinische Kirchenge-

schichte, 2/2, 1978.

Jörg Matthies

LÜTTICH, BF.E VON

I. Bfl. Rfsm. Nach Tongern (bis zum 6. Jh.)
undMaastricht (6.–8. Jh.) wurde L. bfl. Res. und
»Hauptort« der Diözese um 800 und ist dies bis
heute geblieben. Das Gebiet, über welches sich
die polit.Macht der Bf.e erstreckte (umdieMitte
des 10. Jh.s Besitzungen zu L., Tongern, Maa-
stricht, Huy, Namur und Dinant mit den Abtei-
en Saint-Hubert und Lobbes), wurde durch fol-
gende Erwerbungen vergrößert: die Gft. Huy
(985), die Abtei Gembloux und die Gft.en Bru-
geron (987) und Haspinga (Haspengau, Hesba
1040), Stadt und Herrschaft von Bouillon
(1096), die Stadt Sint Truiden/Saint-Trond
(1227) und die Grafschaft Looz/Loon (1366).
Die Grenzen des Fsm.s blieben danach unver-
ändert bis zu seiner Auflösung in den Jahren
1793/95. Während des gesamten MA bis zum
Jahre 1559 breitete sich die Diöz. von L. vom
Unterlauf der Maas bis zum Semois und von
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Aachen bis †Nivelles und Löwen aus, d. h. über
das Gebiet von Namur, Limburg und große Tei-
le von † Brabant und † Luxemburg. Der Fbf.
von L. war zudem der Lehnsherr der Mehrzahl
der Fs.en der benachbarten Territorien, insbes.
der Gft. Hennegau (ab 1071/76).

II. Im 11. und 12. Jh. war der Bf. von zwei
Höfen (curiae) umgeben, einem engeren und ei-
nem weiteren. Der erste umfaßte einerseits die
Inhaber der klass. Hofämter (Mundschenk, Se-
neschall, Kämmerer), zu denen noch einige
weitere Adlige, ministeriales und Mitglieder der
familia sancti Lamberti hinzukamen, andererseits
der Kaplan und der Vikar des Bf.s (ein Mitglied
der Hofkapelle, der den Prälaten in Abwesen-
heit vertrat) sowie die wichtigsten kirchl. Würd-
enträger L.s. Sie stellten die nahe Umgebung
des Bf.s dar, halfen ihm bei der Erfüllung seiner
geistl. und weltl. Pflichten, wirken auf seine
Handlungen und auf seine Entscheidungen ein.
Der erweiterte Hof setzt sich aus dem um die
adligen und kirchl. Würdenträger der Diöz. ver-
mehrten engeren Hof zusammen und bildet da-
mit die gemischte bfl. Synode, die zweimal im
Jahr durch den Bf. zusammengerufen wurde.
Diese große Versammlung hatte eine sehr weit-
reichende Kompetenz in Bezug auf alles, was
unter die bfl. Macht fiel (Administration, Regie-
rung, Unterricht, Justiz). Während der zweiten
Hälfte des 12. Jh.s, unter dem vereinten Einfluß
des Prozesses der Territorialisierung, des Nie-
dergangs des Systems der Reichskirche und des
fortschreitenden Verblassens der Autorität des
röm. Kg.s verringerte sich der Einfluß der ge-
mischten Synode und verlor seine Bedeutung
zugunsten der näheren Umgebung des Bf.s, des
engeren Hofes, die allein sich eine tatsächl. Vit-
alität zu bewahren vermochte.

Im 13. und 14. Jh. umfaßte der bfl. Hof zwei
Kreise, die sich gegenseitig durchdrangen. Die
bfl. Bediensteten waren die Archidiakone (acht
an der Zahl seit Beginn des 13. Jh.s; in den
Quellen sehr präsent an der Seite des Bf.s in der
ersten Hälfte des 13. Jh.s), die oft Mitglieder des
päpstl. Hofes in Avignon waren und daher häu-
fig im folgenden Jh. nicht am Hof in L. anwe-
send waren: der Generalvikar (anscheinend seit
1215), der den abwesenden Prälaten in einigen
bfl. Funktionen vertrat, der Siegelmeister (scel-

leur), der Hilfs- oder Suffraganbf., sehr oft Bf. in
partibus und Mönch, Zisterzienser oder Bettel-
mönch, Inhaber der potestas ordinis und als sol-
cher einzig berechtigt, zusammen mit dem
Fs.en gewisse bfl. Missionen stricto sensu zu er-
füllen, der Offizial (erste Erwähnung 1214), der
durch Übertragung wenigstens teilw. die Ge-
richtsherrschaft des Prälaten ausübte, und der
Marschall (ebenfalls zuerst 1214 erwähnt), des-
sen Aktivitäten sich mehr auf den Hof als auf
die Kriegführung bezogen. Der Aufstieg dieser
zwei zuletzt genannten Personen, der parallel
zum fortschreitenden Machtverlust der zum
Hof gehörigen Amtsinhaber stattfand, vollzog
sich unter der Herrschaft des Bf.s Hugues de
Pierrepont (1200–29). Zu diesen »hohen Beam-
ten« des Hofes kam das Verwaltungspersonal
insbes. der Kanzlei (s. u.), der engere Kreis um
den Bf. (Hofmeister, Kammerdiener, Türhüter,
Köche, Falkner, Barbiere, Waffenmeister, Ärz-
te, Kapellane usw., die alle ein zieml. unschar-
fes Profil in den Quellen haben), der Einneh-
mer, der die Abgaben vom bfl. Tafelgut einsam-
melte, und die bfl. Amtleute als baillis und
Bgf.en (châtelains), deren Funktionen für die er-
steren hauptsächl. gerichtl., für die letzteren
hauptsächl. milit. waren. Zu diesem ersten
Kreis kam eine ganze Anzahl von Männern hin-
zu, die, manchmal ohne präzise Funktionen,
notwendigerweise zu den »Männern des Bi-
schofs« gezählt werden müssen. Sie hatten eine
Reihe von Eigenschaften mit den zuvor erwähn-
ten Amtsinhabern gemeinsam: 1) der Bf. hatte
ungeteilte Ernennungsrecht für die Ämter. 2)
Jedes Auswahlkriterium war der entscheiden-
den Bedingung untergeordnet, diejenigen Män-
ner an seiner Seite zu versammeln, die ihm
zugl. unmittelbaren und ständigen Dienst zu
leisten in der Lage waren. 3) Unter ihnen waren
eine Anzahl von Familienmitgliedern des Fbf.s
oder einige seiner Freunde, seiner Landsleute
oder zumindest Personen, die sich in derselben
Sprache ausdrückten, ebenso aber auch Gra-
duierte. 4) Sehr oft entschädigte der Fs. die Sei-
nen, indem er ihnen Ämter und Rechte über-
trug, die Geld einbrachten, also Einkommens-
quellen durch Lehen, Präbenden, Ämter, Schöf-
fen- und Maierfunktionen erschloß. 5) Der
Kreis um den Bf., der zuerst familia, Hofstaat
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war, blieb, auch nachdem er sich in den Rat ver-
wandelt hatte, immer Hofgesellschaft. Seine
Mitglieder besetzten Schlüsselposten, oberhalb
und unterhalb der politischen Entscheidungs-
ebene, blieben aber nichtsdestoweniger am
Rande, an der Peripherie einer Macht, von der
der Bf. die alleinige Inkarnation zu sein bean-
spruchte. Es ist notwendig, zu unterstreichen,
daß der bfl. Hof, d. h. der Fbf. sowie mehrere
seiner Vasallen und verschiedene Mitglieder
seines Hofstaates, am ehesten in der Bewegung
und auf Reisen, während der die Lehnsverhand-
lungen vor dem L.er Lehnshof stattfanden,
deutlich wahrgenommen werden kann und
zwar aufgrund der »Livres de fiefs« (Lehnsbü-
cher), Verzeichnisse, in denen die feudalen
Lehnstransaktionen von Tag zu Tag vermerkt
wurden.

Gegenwärtig ist es äußerst schwierig, einen
Überblick über den L.er Bischofshof in der Frü-
hen Neuzeit zu geben, denn der Hof als solches
ist bislang noch nicht untersucht worden, zu-
mindest was die Zeit vor 1648 betrifft. Es emp-
fiehlt sich, die Existenz einer Institution zu jener
Zeit hier anzuzeigen, deren abgekürzter Name
viell. flüchtig am Ende des Mittelalters er-
scheint, aber die eine wirkl. Bedeutung an-
scheinend erst ab dem 16. Jh. erhielt: der Private
Rat (Conseil privé) des Fs.en. Gewählt durch die-
sen, von veränderl. Mitgliederzahl, besaß dieses
Kollegium einige Kompetenzen im Verord-
nungs-, gerichtl., milit. und bes. administrati-
ven Bereich (allg. Polizei), die sich erst seit der
Herrschaft des Bf.s Ernst von Bayern (1581–
1612) genauer abzeichneten.

Was die bfl. Kanzlei betrifft, so ist festzu-
stellen 1) das scheinbare Verschwinden des can-
cellarius ab 1192 und sein Wiederauftauchen im
Jahre 1415. 2) In der Zwischenzeit die Erwäh-
nung einer ganzen Reihe von Bediensteten (No-
tare, scriptores, clerici, secretarii), die eine nicht un-
erhebl. Rolle bei der Ausarbeitung der bfl. Urk.n
gespielt haben müssen, ohne daß es möglich
ist, sie genau zu bestimmen. Die Zahl derselben
steigt, ihre Rolle konkretisiert sich, ihre Bedeu-
tung nimmt zu, ihr Profil bildet sich unter der
Herrschaft von Adolf von der Marck (1313–44)
voll aus; und es läßt sich 3) sagen, daß sich in
der Regierungszeit dieses Prälaten, die eine be-

lüttich

sonders wichtige Etappe in der Entwicklung des
L.er Staates darstellt., die L.er Kanzlei, die einen
beträchtl. Entwicklungsrückstand hinsichtl. der
benachbarten Fsm.er und Bm.er aufwies, die
ersten Anzeichen einer notwendigen Verwal-
tungsreform erkennen ließ. 4) In der Frühen
Neuzeit ist der Kanzler der Vorsitzende des Pri-
vaten Rates.

Unter den zahlr. berühmten Persönlichkei-
ten, die am Hof des Bf.s von L. präsent waren,
wird man die Namen von Jacques de Vitry, des
Theologen Bonifaz von Brüssel, Jacques von
Troyes, Jurist und Theologe, bevor er unter dem
Namen Urban IV. Papst wurde, Tebaldo Viscon-
ti aus Piacenza, Papst unter dem Namen Gregor
X. im 13. Jh., sehr zahlr. Vertraute der Päpste
von Avignon, mehrere Mitglieder der Familien
Orsini und Aubert, darunter der künftige Papst
Innozenz VI., sowie der Chronist Levold von
Northof, im 14. Jh., imGedächtnis behalten. Jan
van Eyck war möglicherweise in L. tätig, wäh-
rend Johann von Bayern (1389–1418) dort ein-
facher Elekt war, ebenso wie Ehrhard von der
Marck (1505–38) in seinem Gefolge den ital.
Hellenisten Jerôme Alexandre und den Geheim-
wissenschaftler Heinrich Cornelius Agrippa von
Nettesheim, Erasmus, den Humanisten Juan
Luis Vives, den Theologen Johannes Eck oder
auch den Maler Lambert Lombard protegierte.

In Anbetracht der allg. und spezif. fragmen-
tar., spezif. L.er Quellen – insbesondere des
Fehlens bfl. Rechnungen, fatal für die ma. Peri-
ode – und nahezu vollständigen Mangels an
Spezialuntersuchungen zu diesem Bereich ist es
gegenwärtig nicht möglich, ein genaueres Bild
des bfl. Hoflebens in L. vorzulegen.

† C.3. Lüttich

Q. Archives de l’État à Liège. Cour féodale de Liège,

Registres 41 und folgende. – Poncelet, Édouard: Le liv-

re des fiefs de l’Église de Liège sous Adolphe de la Marck,

Brüssel 1898 (Commission Royale d’Histoire. Publicati-

ons in–8°, 18). – Poncelet, Édouard/Vannérus, Ju-
les: Les feudataires de la principauté de Liège sous En-

glebert de la Marck, 2 Bde., Brüssel 1948–49 (Commis-

sion Royale d’Histoire. Publications in–8°, 60).
L. Halkin, Léon-Ernest: Le mécénat d’Érard de la

Marck (1505–1538), in: La Vie wallonne 54 (1980) S. 7–38.

– Hansotte, Georges: Les chanceliers des évêques et
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princes de Liège aux Temps Modernes, in: Bulletin de la

Commission royale d’Histoire 150 (1984) S. 523–532. –

Hansotte, Georges: Les institutions politiques et judi-

ciaires de la principauté de Liège aux Temps Modernes,

Brüssel 1987. – Kupper 1981. – Kupper 1993. – Lejeu-

ne, Jean: Introduction historique, in: Le siècle de Louis

XIV au pays de Liège (1580–1723) (Ausstellungskatalog),

Lüttich 1975, S. IX-XCIII. – Marchandisse, Alain: Un

prince en faillite. Jean de Flandre, évêque de Metz

(1279/80–1282), puis de Liège (1282–1291), in: Bulletin de

la Commission royale d’Histoire 163 (1997) S. 1–75 [ei-

nige Elemente, die das tägl. Leben des Fürstbf.s und sei-

ner Umgebung betreffen]. – Marchandisse 1998. –

Marchandisse, Alain: L’entourage de Jean de Bavière,

prince-élu de Liège (1389–1418), in: À l’ombre du pouvoir

(im Druck).

Alain Marchandisse

MEISSEN, BF.E VON

I. Hochstift M.: Obersächsischen Reichs-
kreis, Exemtion 1399, reichsständ. Das Bm. M.
lag im MA innerhalb der Mark M. Es wurde 968
im Zuge der Errichtung des Ebm.s † Magde-
burg von Otto dem Großen zusammen mit den
Bm.ern † Merseburg und † Zeitz gegr. Ordi-
nation und Weihe des Bf.s erfolgten Weihnach-
ten 968 in † Magdeburg. Der Sitz von Bf. und
Hochstift war der Burgberg M., wo sich auch
die Kurien des Mgf.en und des Bgf.en befan-
den. Die bfl. Einkünfte bestanden seit dem 10.
Jh. aus dem zehnten Teil der laufenden kgl.
Einnahmen (Kirchenzehnt) in den slaw. Land-
schaften Daleminzien (Gebiet um Lom-
matzsch, Mügeln, M.), Nisane (Elbtal b. †
Dresden), Milzane und Diedesa (Bautzner
Land) sowie Lusici (Lausitz). Das bfl. Tafelgut
war als Streubesitz über die ganze Mark verteilt.
Zusammenhängende Gebiete, in denen die
Bf.e. bis ins 16. Jh. territoriale Herrschaft aus-
übten, gab es im Wurzener Land, in der Ober-
lausitz mit dem Herrschaftsdistrikt Stolpen-
Göda-Bischofswerda sowie in und um die Stadt
Mügeln. Über die Stadt M. übte der Bf. keine
Herrschaft aus. Die Ausbildung der bfl. Terri-
torialherrschaft im 12./13. Jh. stand im Zeichen
territorialer Auseinandersetzungen mit weltl.
Herren. Grenzfestlegungen und Verträge gab

es im 13. Jh. mit dem Kg. von † Böhmen, mit
dem Mgf.en von M. und den Mgf.en von †
Brandenburg. Schon ab dem 13. Jh. und ver-
stärkt im 14./15. Jh. erlangten weltl. Fs.en Ein-
fluß auf die Geschicke des Hochstifts. Am
nachhaltigsten erwies sich das Engagement der
† Wettiner. Mgfl. Klientelbildung im M.er
Domkapitel und die häufige Anbindung der
Bf.e an den wettin. Hof unterstützten in hohem
Maße diese Entwicklung. Um der Abhängigkeit
entgegenzuwirken, gab es Anfang des 15. Jh.s
unter Bf. Thimo von Colditz (1399–1410) eine
starke Anlehnung an den † böhm. Kg. Doch
das Schutzbündnis zw. Bf. und Mgf. (1384), die
Exemtion aus dem magdeburg. Metropolitan-
verband (1399), das mgfl. Besetzungsrecht für
vier Kanonikate (1399), das kfsl. Präsentations-
recht für alle wichtigen Dignitäten des Dom-
kapitels (1476) und die Vertretung des Bf.s bei
den Reichstagen seit 1487 führten letztendl.
zum wettin. Kirchenregiment, das in der Re-
formation zur vollen Entfaltung kam. Mit dem
Unterschreiben der Konkordienformel durch
den letzten Bf. Johann IX. von Haugwitz (1579)
und seinem Amtsrücktritt (1581) fand das ka-
thol. Bm. M. sein Ende.

II. Die curia des Bf.s wird erstmals 1231 er-
wähnt. Ihre Blüte erlebt sie unter Bf. Bruno von
Porstendorf (1209–28), als in den Urk.n eine
differenzierte Hofhaltung, zahlr. weltl. Ge-
folgsleute und geistl. Vertraute sichtbar werden.
EinenNiedergang erlebte der Hof in der zweiten
Hälfte des 13. Jh.s und im 16. Jh. Wichtige Hof-
haltungen neben demHauptsitz M. hatte der Bf.
in Stolpen, Mügeln, Wurzen und Nossen.

Stolpen wurde in der zweiten Hälfte des 14.
Jh.s zumwichtigsten Aufenthaltsort. Hier treten
in der Folgezeit bis in die zweite Hälfte des 15.
Jh.s weltl. und geistl. Getreue wie Truchseß,
Marschall, Mundschenk, Küchenmeister, Zim-
merer, Burgbesatzung, Offizial, Kapläne, No-
tare, Hofmeister, Konziliare, Knappen, Vasallen
und niedere Dienerschaft entgegen. Das 1406
eingerichtete Kollegiatstift war ebenfalls Träger
höf. Funktionen, wie das Testament Bf. Thimos
von Colditz (1409) zeigt, in dem neben Kam-
mermeister und Mundschenk auch Dekan und
andere Kanoniker des Stolpener Stifts bedacht
wurden.
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Burg und Herrschaft Mügeln wurden
wahrscheinl. schon um 1260 vom M.er Bf. er-
worben. Unter Bf. Withego II. von Colditz
(1312–42) übten Dienstmannen der Leisniger
Klientel den Burgdienst in Mügeln aus (1313,
1325, 1329). Bfl. Kapläne in Mügeln sind schon
für das Jahr 1305 bezeugt. In der zweiten Hälfte
des 14. Jh.s tritt hier ein Kaplan entgegen, der
auch das Amt des Hofmeisters innehatte (1371,
1373). Mügelner Hofmeister sind bis in die
zweiten Hälfte des 15. Jh.s überliefert (hofemyster
zcu Mogelin 1465, 1489). Nach der Abgabe des
Amtes Stolpen an den Kfs.en (1559) warMügeln
die wichtigste Res., auf die sich der letzte Bf.
Johann IX. von Haugwitz (1555–81) nach sei-
nem Amtsrücktritt zurückzog.

Die Burg Nossen gewann nach dem Erwerb
(1315) an Bedeutung und erscheint bis zum Ver-
kauf (1437) als Aufenthaltsort des Hofes. Bes.
die Bf.e der zweiten Hälfte des 14. Jh.s waren
mit ihrem Gefolge häufig in Nossen anwesend
(Marschall, Burghauptmann, Vogt).

Wurzen, das seit 1114 Sitz eines Kollegiat-
kapitels war, erhielt v. a. unter Bf. Johann VI.
von Salhausen mit dem Neubau des Schlosses
und der Einrichtung der Salhausenschen Fami-
lienkapelle in der Wurzener Stiftskirche eine
Bedeutung als bfl. Res.

Auf die Frühzeit des Bischofsshofs (ca. ab
1180) kann man aus vereinzelten Nachrichten
über die familia und andere enge Vertraute des
Bf.s rückschließen. Im 12. Jh. spielte das Amt
des Kirchenvogts, das von Adligen ausgeübt
wurde, eine wichtige Rolle (1154–85). Bei einer
Stadtgründung 1185 werden erstmals familia
und ministeriales nostri gen., die als bfl. Ratgeber
und Vertraute fungieren. Das erste ministerial.
Hofamt, ein Truchseß, ist zum Jahre 1183 be-
zeugt. 1182 wird das bfl. Gefolge erwähnt, das
den Bf. auf seinen Reisen begleitete. Dazu ge-
hörte eine Reiterei mit fünfzehn Leuten.

Geistl. Hofämter weisen im HochMA gegen-
über weltl. Hofämtern eine deutl. Priorität auf.
Das Amt des Kaplan erscheint erstmals 1196. In
der Zeit Bf. Dietrichs von Kittlitz (1190–1208)
erscheinen sechs bfl. Kapläne. Die Kapläne be-
saßen bfl. Lehen (1196), waren Kapitelmitglie-
der nachgeordneter Stifte (Wurzen, Bautzen),
hochstift. Vikare oder Pfarrer. Zeitw. wurde das

meissen

Amt des Kaplans und des Notars von derselben
Person ausgeübt (1306).

Die bfl. Kanzlei bestand 1215 aus einem bfl.
Schreiber, der 1221 dann als Notar erscheint.
Das Notarsamt war bis in die achtziger Jahre des
13. Jh.s mit einem Bautzner oder Meißner Ka-
nonikat versehen (anfangs das Amt des Bautz-
ner Domscholastikers: 1218, 1236). Im 14. Jh.
hatten meist Vikare des Hochstifts das Notars-
amt inne, die kurzzeitig auch das Amt des Ka-
plans ausüben konnten. 1357, 1366). In dieser
Zeit kommt die Unterteilung der Kanzlei in Pro-
tonotar und Notar auf (1367). In den siebziger
und achtziger Jahren des 14. Jh.s war das Amt
des Notars mit einem Wurzener Kanonikat ver-
bunden (1373, 1384).

Das Offizialat ging aus dem Kapellanat her-
vor. Der erste Inhaber des Amtes war vorher
noch Kaplan (ca. 1289–ca.96) und wird 1310 als
bfl. Offizial gen. In der Folgezeit stieg er zu ho-
hen Würden im M.er Domkapitel auf (Kustos,
Archidiakon der Kirchenprovinz Nisan). Das
Amt des Offizials konnte mit einem Pfarramt
oder mit einem M.er oder Wurzener Kanonikat
verbunden sein.

Bei der Besetzung der geistl. Hofämter stell-
ten die Mitglieder des M.er, Wurzener und des
Bautzner Domkapitels demnach den Hauptteil
und erweisen sich damit als Träger höf. Funk-
tionen.

Für 1202 ist erstmals das Amt des Kämme-
rers nachweisbar. In dieser Zeit stützte sich der
Bf. hauptsächl. auf dieses Amt und seine Ka-
pläne. Mit wenigen Ausnahmen ist diese Kom-
bination als typ. für den M.er Bischofshof im
HochMA anzusehen, wobei Notariat und Offi-
zialat das Kapellanat ergänzen. Während die
Ämter des Marschalls, Truchsessen und Mund-
schenken eine untergeordnete Rolle spielten,
zeigt das Kämmereramt bis Mitte des 15. Jh.s
eine deutl. Kontinuität und damit seine bes. Be-
deutung für den Bf. Für das ansonsten rezessive
Erscheinungsbild der weltl. Hofämter waren
vermutl. wirtschaftl. Engpässe des bfl. Haus-
halts verantwortl. So erscheinen während der
Zehntstreitigkeiten und territorialen Auseinan-
dersetzungen mit weltl. Herren (ca. 1250–90)
außer dem Kämmerer nur zwei Personen, die
für die zentrale Hofverwaltung in Frage kom-
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men (dominus Heinricus Burlaban noster miles: 1270
in M.; Eckehard von Mülbitz: 1272, 1276). Bei
den Streitigkeiten übernahmen sie richterl.
Funktionen und übten Gesandtschaftsdienste
aus. Einer der beiden hatte später das Amt des
Marschalls inne (1286). Dieser wirtschaftl. Zu-
sammenhang offenbart sich nochmal Ende des
13. Jh.s, als für kurze Zeit der Villikus vonM. das
Amt des Marschalls innehatte (1284, 1291). Die
Verschuldung des Bf.s und seiner familia (1292)
beendete diese Phase jedoch wieder. Im 14. Jh.
taucht ein hoher Vertreter der Domstiftsgeist-
lichkeit als Marschall auf (1328: Reynherus mar-
schalkus prepositus Wrzinensis).

Eine Ausnahme bildet der Hof Bf. Brunos
von Porstendorf (1209–28) am Beginn der bfl.
Territorialherrschaft in der Oberlausitz, wo
man die bfl. familia in besonderer Ausprägung
findet. Zwei Dienstmannenfamilien (von Deh-
nitz, von Wurgwitz) hatten die Hofämter des
Mundschenks, des Kämmerers und des Mar-
schalls inne. Knappen (pueri familiae nostrae),
Truchseß und ein Leibarzt vervollständigen das
Bild (1222). Erstmals erscheint das Amt des
Kochs (1227). Hohe Geistliche gehörten eben-
falls zum engen Personenkreis umBf. Bruno, so
der Notar und Leiter der um 1218 eingerichteten
Bautzner Domschule, der Propst des Wurzener
Kollegiatstifts sowie ein weiteres Mitglied des
M.er Domkapitels.

Erst ab 1350 verdichten sich in allen wichti-
gen Aufenthaltsorten des Bf.s die Belege für
Marschall und Truchseß und andere Dienstleu-
te. Erstmals ist das Amt des Hofmeisters unter
Bf. Johann I. von Eisenberg (1342–70) zu sehen.
Möglicherw. war dafür die mgfl. Hoforganisa-
tion Vorbild. Die Inhaber des Amtes entstamm-
ten der Domstifts- und der Pfarrgeistlichkeit.
Ab der Mitte des 15 Jh.s taucht häufig der Hof-
meister zu Mügeln als Inhaber eines eigenstän-
digen Amtes auf, was für diese Zeit auf eine von
Stolpen undM. getrennteHofhaltung schließen
läßt.

Das Amt des Münzmeisters begegnet nur
kurzzeitig. Anfangs erscheint ein Laie (1349,
1366) und später ein Kanoniker (1369) als In-
haber.

† C.3. Meißen † C.3. Stolpen † C.3. Löbnitz † C.3.

Mügeln † C.3. Nossen † C.3. Wurzen

Q. Archiv für Sächsische Geschichte und Alterthums-

kunde, hg. von Karl Gautsch, Jg. 1, Grimma 1843. –

CDSR I,A. – Codex diplomaticus Lusatiae superioris, hg.

von Gustav Köhler, Bd. 1, Görlitz 1856. – Codex di-

plomaticus monasterii Buch, in: Schöttgen/Kreysig

2, 1755, S. 171–325. – Originalurk.n und Regesten im

HSA Dresden. – CDSR II, 1–3, 1864–67. – Urkundenbuch

der Stadt Meißen und ihrer Klöster, hg. von Ernst Gott-

helf Gersdorf, Leipzig 1873 (CDSR II,4).

L. Brunn, Kunz von: Das Domkapitel in Meißen

im Mittelalter. Ein Beitrag zur Verfassungs- und Verwal-

tungsgeschichte der deutschen Domkapitel, in: Mittei-

lungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meißen 6

(1904) S. 121–253. – Fiedler, Almut: Die Entwicklung

des Burg-Stadt-Verhältnisses in den bischöflich-meißni-

schen Städten Wurzen, Mügeln und Nossen von seinen

Anfängen bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, in: Arbeits-

und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenk-

malpflege 32 (1988) S. 81–183. – Lobeck, Albrecht: Das

Hochstift Meißen im Zeitalter der Reformation, Köln u. a.

1971 (Mitteldeutsche Forschungen, 65). – Machat-

schek, Ernst: Geschichte der Bischöfe des Hochstifts

Meißen in chronologischer Reihenfolge, Dresden 1884. –

Rittenbach/Seifert 1965. – Schlesinger, Walter:

Verfassung und Wirtschaft des mittelalterlichen Bistums

Meißen, in: Das Hochstift Meißen. Aufsätze zur sächsi-

schen Kirchengeschichte, hg. von Franz Lau, Berlin 1973

(Herbergen der Christenheit, Sonderbd.), S. 33–53. –

Schlesinger 1-2, 1983.

Stefan Fichte

MERSEBURG, BF.E VON

I. Das Bm. M. wurde 968 von Otto I. gestif-
tet. Patron war der hl. Laurentius. Als Suffra-
ganbm. war es dem Ebm. † Magdeburg zuge-
ordnet. Im Jahre 981 aufgelöst, bestand das Bm.
bis zu seiner Wiedereinrichtung unter Heinrich
II. i. J. 1004 nicht. Die kleine Diöz., die bei der
Gründung aus dem Bm. † Halberstadt ausge-
gliedert worden war, und die geringe Ausstat-
tung des Hochstifts wurden bei der Wiederer-
richtung weiter verringert. Auch im Zuge des
Landesausbaus konnte diese Ausstattung nicht
wesentl. vergrößert werden. Eine Gliederung in
fünf Archidiakonate wird seit 1225/33 sichtbar.
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Im SpätMA umfaßte das Hochstift die vier bfl.
Ämter M., Schkeuditz, Lützen und Lauchstädt.
Von der Verdichtungszone um die Bischofstadt
erstreckte sich das Hochstift im O bis † Leipzig.
Im W lag Schafstädt bereits außerhalb der
geistl. Jurisdiktion.

M. zählte zu den kleinsten Bm.ern im Reich
und war bei fehlendem Eigengewicht dem Zu-
griff umgebender Mächte ausgesetzt. Späte-
stens seit dem 13. Jh. wird der starke Einfluß der
† Wettiner deutlich. So hatte mit Dietrich von
Meißen (1201–15) ein unehel. Sohn des Mgf.en
Dietrich den Bischofsstuhl inne. In der zweiten
Hälfte des 14. Jh.s gelang es einem Familienver-
band, der nicht der wettin. Klientel zuzurech-
nen ist und sich um die Harzgf.en formierte,
noch einmal, eine größere polit. Beweglichkeit
zu erreichen. Das war wohl auch deshalb mögl.,
weil das Interesse von † Karl IV. an der mitteldt.
Region ein Gegengewicht gegen die †Wettiner
schuf. Doch als diese Option im 15. Jh. wegfiel,
geriet das ursprgl. unbestritten reichsunmittel-
bare Hochstift (1231 wird der Bf. erstmals aus-
drückl. als Rfs. gen.) immer stärker in das Gra-
vitationsfeld des wettin. Hegemonialraums.
Zwar beanspruchten bereits seit dem Jahre 1354
die Mgf.en die Schutzvogtei, doch ist gegen die
ältere Forschung festzuhalten, daß ihre Ein-
flußmöglichkeiten sich nicht vorrangig aus die-
sem rechtl. Instrument ergaben. Auch das Be-
setzungsrecht der †Wettiner für einen Teil (der
seit 1300 wohl 17) großen Präbenden wird man
nicht als ausschlaggebend ansehen können, zu-
mal sich ihr Anspruch zunächst nur auf die mit
der Leipziger Universität verbundenen Domher-
renstellen beschränkte. Erst 1485 kam das Be-
setzungsrecht für zwei weitere Präbenden hin-
zu, während die umfangr. Privilegierung des
Konzilpapstes Felix V. von 1443 nicht wirksam
wurde. Als entscheidend für die wettin. Stellung
in M. muß man daher den Einfluß eines ver-
netzten Familienverbandes aus der Klientel der
† Wettiner ansehen, der durch seine Wahlent-
scheidungen das Bm. dynast. zuordnete, was
mit der Wahl des wettin. Kanzlers Nikolaus Lu-
bich (1411–31) endgültig deutl. wird. In der
zweiten Hälfte des 15. Jh.s gelang es dann den†
Wettinern im sich verdichtenden Reich, die In-
teressen der Bf.e seit 1444 auf den Reichstagen

merseburg

zu vertreten und sie gleichzeitig zu ihren Land-
tagen hinzuziehen. Die Bf.e waren zudem Emp-
fänger des sächs. Hofgewandes. Trotzdem wird
man für das SpätMA nicht so eindeutig, wie es
die ältere Forschung getan hat, von einem Me-
diatfsm. oder einemLandesbm. im rechtl. Sinne
sprechen können, sondern muß (auch mit feh-
lendem Interesse der Bf.e am Reich rechnend)
wohl von einer zeitweiligen de-facto-Mediati-
sierung ausgehen. Doch war dieser rechtl.
Schwebezustand immer noch in Richtung einer
Wiederherstellung der Reichsunmittelbarkeit
aufzulösen, was, durch die Reformation pro-
voziert und durch die kathol. Schutzfunktion
Ks. † Karls V. ermöglicht, im 16. Jh. noch ein-
mal kurzzeitig gelang, aber letztl. nur eine Epi-
sode blieb. Über den »evangelischen Bischof
vonMerseburg«Georg von Anhalt (1544–48/50)
wurde das Hochstift dann unter postulierten
Administratoren quasi zur mediatisierten
sächs. Sekundogenitur im Obersächsischen
Reichskreis. Dieser Zustand wurde 1635/48
reichsrechtl. sanktioniert. 1656/7 bis 1731/8 re-
sidierte in M. die wettin. Seitenlinie der Hzg.e
von Sachsen-M.

II. Die bfl. Res. lag seit Gründung des Bm.s
für dreihundert Jahre im Schatten der kgl. Pfalz.
Nur während der Aufenthalte der Kg.e und Ks.
ist die Existenz eines Ortes höf. Lebens sicht-
bar. Eine gewisse Emanzipation der Bf.e zeigt
sich erst seit dem Interregnum nach dem Rück-
zug des Kgtm.s vom Burgberg. Nunmehr kam
es wohl 1260 zum Bau einer ersten bfl. Res.
Zum Jahre 1268 ist ein Turnier in M. dokumen-
tiert, das durch einen Todesfall zufällig zum
Gegenstand der Chronistik wurde. Ansonsten
werden Personal sowie höf. Leben nur im ge-
ringen Maße sichtbar. Seit 1186 belegt sind bfl.
Notare. Erst 1292 nachweisbar ist eine spezielle
Finanzabteilung (camera). Von Ministerialen be-
setzte Hofämter, Schenk (1216), Marschall
(1225) und viell. auch Kämmerer (1269), er-
scheinen im 13. Jh. Das Truchsessenamt ist bis-
her nicht belegt. Ein bfl. Arzt wird 1310 gen. In
der Urkundenüberlieferung des SpätMA (Akten
sind kaum überliefert) finden sich dann ver-
sprengt weitere Mitglieder des Hofes sowie Per-
sonal der Res. Hier besteht dringender For-
schungsbedarf. Das Amt des Hofmeisters wird
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erstmals 1518 gen. Die erste nachweisbare Hof-
ordnung (zur Zeit nicht auffindbar) dat. von
1552 aus der Zeit von Bf. Michael Helding
(1549–61). Durch die Integration der Bf.e in das
Klientelsystem der †Wettiner waren sie häufig
am wettin. Hof präsent, wo sie in Hofverwal-
tung und -leben als hzgl. Räte und als Kanzler
(Nikolaus Lubich) wichtige Funktionen ausüb-
ten. Auch deshalb war M. zwar immer geistl.
Zentrum und Grablege, doch fehlten offenbar
das Personal und die typ. Repräsentationsfor-
men einer Res.

Bfl. Burgen als Nebenres.en waren seit 1252
Lützen (1538 Umbau zum Wasserschloß), seit
der Mitte des 14. Jh.s (Burg)Liebenau und
Schkopau sowie seit 1444 v. a. Lauchstädt.

† C.3. Merseburg

Q. Chronica episcoporum ecclesiae Merseburgensis,

bearb. von Roger Wilmans, in: MGH SS X, 1852,

S. 157–212. – Die Merseburger Bischofschronik, übers.

und mit Anmerkungen versehen von Otto Radema-

cher, 4 Tl.e, Merseburg 1908. – Domstiftsarchiv Mer-

seburg. – LHA Magdeburg, Rep. A 24a I, A 30a I-III. –

Urkundenbuch des Hochstifts Merseburg, bearb. von

Paul F. Kehr, Halle 1899 (Geschichtsquellen der Provinz

Sachsen und angrenzender Gebiete, 36). –Wentscher,

Erich: Das Domstiftsarchiv Merseburg, in: Archivalische

Zeitschrift 48 (1953) S. 189–194. – Wilmans, Roger: Re-

gesta Episcoporum Merseburgensium 968–1514, in: Ar-

chiv der Gesellschaft für ältere deutscheGeschichtskunde

11 (1858) S. 146–211.

L. Althoff, Gerd: Magdeburg, Halberstadt, Mer-

seburg. Bischöfliche Repräsentation und Interessenver-

tretung im ottonischen Sachsen, in: Herrschaftsrepräsen-

tation im ottonischen Sachsen, hg. von Gerd Althoff

und Ernst Schubert, Sigmaringen 1998 (VuF, 46),

S. 267–289. – Barth 1900. – Benz, Karl: Die Stellung

der Bischöfe von Meißen, Merseburg und Naumburg im

Investiturstreit unter Heinrich IV. und Heinrich V., Dres-

den 1899. – Bischöfe 1448 bis 1648, 1996, S. 3f., 69f., 277–

280, 428f., 640f., 702f., 748. – Bischöfe 1198 bis 1448,

2001, S. 426–438. – Blaschke/Haupt 1969. – Bön-

hoff, Leo: Das Bistum Merseburg, seine Diözesengren-

zen und seine Archidiakonate, in: NASG 32 (1911)

S. 201–269. – Gabriel, Peter: Fürst Georg III. von An-

halt als evangelischer Bischof vonMerseburg und Thürin-

gen 1544 –1548/50. Ein Modell evangelischer Episkope in

der Reformationszeit, Frankfurt am Main u. a. 1997 (Eu-

ropäische Hochschulschriften. Reihe 23: Theologie,

597). – Hehl, Ernst-Dieter: Merseburg – eine Bistums-

gründung unter Vorbehalt. Gelübde, Kirchenrecht und

politischer Spielraum im 10. Jahrhundert, in: Frühmittel-

alterliche Studien 31 (1997) S. 96–119. – Helbig 1955,

S. 356–367. – Holtzmann, Robert: Die Aufhebung und

Wiederherstellung des Bistums Merseburg, in: Sachsen

und Anhalt 2 (1926) S. 35–75. – Illner, Hans Peter, Der

Landbesitz der Bischöfe von Merseburg im Mittelalter,

Diss. masch. Univ. Halle 1925. – Irmisch, Rudolf: Bei-

träge zur Patrozinienforschung im BistumMerseburg, in:

Sachsen und Anhalt 6 (1930) S. 44–176. – Fraustadt,

Albert: Die Einführung der Reformation im Hochstifte

Merseburg größtenteils nach handschriftlichen Quellen

dargestellt, Leipzig 1843. – Müller-Alpermann

1930, S. 42–51. – Range, Franz: Die Entwicklung des

Merseburger Domkapitels von den Anfängen bis zum

Ausgang des 14. Jahrhunderts, Hildesheim 1910. – Rog-

ge 1998. – Schlesinger 1-2, 1962. – Schmekel,

Alfred: Historisch-topographische Beschreibung des

Hochstiftes Merseburg, Halle 1858. – Schmiedel,

Hans: Nikolaus von Lubich (1362–1431), ein deutscher

Kleriker im Zeitalter des Großen Schismas und der Kon-

zilien, Bischof von Merseburg 1411–1431, Berlin 1930

(Historische Studien, 88). – Streich 1988. – Warten-

berg 1988. – Zieschang, Rudolf: Die Anfänge eines

landesherrlichen Kirchenregiments in Sachsen am Aus-

gange des Mittelalters. Ein Beitrag zur sächsischen Kir-

chen- und Verfassungsgeschichte, Leipzig 1909.

Stephan Selzer

METZ, BF.E VON

I. Bfl. Fsm. des Kaiserreichs, gegr. um 930,
als der Bf. durch Abtretung oder Usurpation als
Inhaber gfl. Rechte auftrat. M. war von jeher
Bischofssitz und ist es auch heute noch (Diöz.
M.). Das Gebiet hat sich im Lauf der Zeit aber
stark verändert. Das Bm. besaß v. a. Ländereien
in der Gegend von †Worms (nach und nach ab
dem 13. Jh. verloren gegangen) auf demUmweg
über Schenkungen an Benediktinerabteien und
die Stadt Sint-Truiden (1227 dem Bm. † Lüttich
überlassen). Die Stadt und das Land von Marsal
wurden 1248 vom Hzg. von † Lothringen er-
standen. Epinal wurde 1466 an denselben Hzg.
veräußert, und weitere Verkäufe (v. a. die Sä-
kularisierung des Kl.s Gorze) an die hzgl. Fa-
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milie von † Lothringen (de Guise) fanden bis
zum Ende des 16. Jh.s statt. Zu Beginn des 17.
Jh.s säkularisierten die Gf.en von Nassau-Saar-
brücken die Kl. Grafenthal, Herbitzheim, Neu-
münster, Hornbach und Werschweiler, die sie
in der Reformationszeit erworben hatten, sowie
mehrere Stiftskirchen dieser Region. Als der Gf.
von Vaudémont 1629 Eigentümer dieser Besit-
zungen wurde und dort den Katholizismus wie-
der einführte, konnte er nur zwei Erzpriester-
ämter neu schaffen.

Durch den Investiturstreit ruiniert, aber bald
durch Stephan von Bar (1120–60) wiederherge-
stellt, verfügte der Bf. über beachtl. Macht. Um
seine weltl. Güter zu verwalten, mußte der Bf.
dennoch einige seiner entferntesten Schlösser
und Territorien an unabhängige Vasallen ge-
ben. So entstanden die Gft.en Saarbrücken,
Blieskastel, Saarwerden, Salm sowie die Herr-
schaften Commercy und Apremont. Diese Va-
sallen, die ihm huldigen mußten, zögerten je-
doch nicht, sich mit seinen Feinden zu verbün-
den und sich wie unabhängige Herren zu be-
nehmen. Die der Stadt am nächsten gelegenen
Schlösser, Abteien und Priorate wurden der
Aufsicht von Bgf.en oder Klostervögten anver-
traut, die seit vor Beginn des 13. Jh.s durch Vög-
te, die der Autorität eines bailli unterstehen, er-
setzt wurden. Die zehn Bgft.en Albestroff, Bac-
carat, Freiburg, Haboudanges, La Garde, Moy-
en, Rémilly, Vic, Remeréville und die viermairies
des Val de Metz zählten zwar bis auf Moyen
nicht zum bfl. Herrschaftsbereich, blieben aber
bis zur Revolution Grundbesitz des Bm.s. Das
v. a. theoret. Protektorat, das Frankreich über
den Grundbesitz des Bm.s in der zweiten Hälfte
des 16. Jh.s ausübte, stellte die Zugehörigkeit
dieser Territorien zum Reich aber nicht in Fra-
ge. Die Stände des Bm.s zahlten wenigstens bis
1613 Steuern an das Reich, zumindest bestand
der Steueraufruf an die ksl. Kammer in† Speyer
bis 1631. Der Kard. von Givry war 1609 der erste,
der eine erneute Zahlung an den Ks. verweiger-
te. Die Eingliederung des bfl. Hzm.s in das Kgr.
fällt zusammen mit der Ausweitung der Kom-
petenzen des Parlaments von M., welches 1633
entstanden war, auf die Territorien des Bm.s.

II. Der Hof und das Umfeld des Bf.s sind
uns v. a. aus den Zeugenlisten der bfl. Urk.n be-

metz

kannt. Aus heutiger Sicht scheinen sie sich
langsam im Laufe des 12. und 13. Jh.s modifi-
zieren zu haben. Sie bestanden aus mehreren,
sich überschneidenden Kreisen.

Die Hofbeamten waren mit der domus ver-
bunden; inM. waren dies dieministeriales aus der
familia Sancti Stephani: Seneschall, Mundschenk,
Marschall und Kämmerer. Diese Titel wurden
bis in die erste Hälfte des 13. Jh.s durch Verer-
bung weitergegeben. Das Amt des Seneschalls,
das ab 1198 vom Aussterben bedroht war,
scheint sich bis mind. 1231 erhalten zu haben.
Die daran gebundenen Güter wurden vor 1267
verkauft. Nach 1237 wird derMundschenk nicht
mehr erwähnt: Das Amt wurde vermutl. abge-
schafft oder verlor, bedingt durch die Verschul-
dung seiner Inhaber, anWichtigkeit. Die Träger
des Amtes des Kämmerers, die auch mit der
Münze beauftragt waren, sind bis 1227 bekannt.
Ihre Nachfahren waren zunehmend in der Bür-
gerschaft von M. verwurzelt, während die Stadt
die Konzession für die Münze bekam, zunächst
als Lehen durch Bf. Bouchard von Avesnes 1292,
dann definitiv durch Dietrich Bayer von Bop-
pard, 1383. Das Amt des Marschalls endl. war
bereits 1209 an eine Familie außerhalb der fa-
milia episcopi übergegangen. Die Bürger, die sich
der mit diesen Ämtern verbundenen Güter
bemächtigt hatten, nutzten die Gelegenheit,
Bgf.en und Grundbesitzer zu werden. Es gibt
keinen Beweis dafür, daß die neuen Inhaber der
Hofämter sich der Verpflichtungen, die damit
verbunden waren, entledigt hätten. Im 16. Jh.
trug die Familie von Heu, die der Reformation
positiv gegenüberstand, den erbl. Titel des Se-
neschalls des Bm.s von M.

Die Beamten, diemit der bfl. Gerichtsbarkeit
betraut waren, trugen verschiedene Titel, die
aber fast immer die gleichen Aufgaben bezeich-
nen. Die Gft. M. wurde durch Vererbung bis zu
seinem Erlöschen durch adligeFamilien getra-
gen (zuletzt durch die Familie Dagsburg), die
sich für ihre Verpflichtungen indes nicht inter-
essierten. Der Gf. von M. war verantwortl. für
die hohe Gerichtsbarkeit in der Stadt wie in der
gesamten Diöz. Der Vogt, voué von M. oder ad-
vocatus, übte die polizeil. Gewalt und niedere
Gerichtsbarkeit aus, v. a. auf Messen und Märk-
ten. Sein Amt verlor seine Bedeutung im Laufe
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des 13. Jh.s, wurde dann in ein Lehen umge-
wandelt und ging an Bürger über, bevor es 1315
von der Stadtgemeinschaft abgeschafft wurde.
Andere Träger von Ämtern oder Justizaufgaben
erscheinen noch gelegentl. in den Texten: Der
Schöffenmeister und die Schöffen übten die nie-
dere Gerichtsbarkeit in der Stadt M. im Namen
des Bf.s vor 1180 aus (ab diesem Datum gingen
die Aufgaben an Bürger außerhalb der familia
episcopi über und das Gericht verwandelte sich in
eine unabhängige zivile Justiz), ebenso wie die
Bürgermeister und ihre Untergebenen, die De-
kane bzw. decani gen. wurden. Schließl. hatte
der Vogt von Montigny, einem Territorium mit
bfl. Immunität, den Auftrag, gerichtl. Auseinan-
dersetzungen am Hof des Bf.s zu organisieren,
in der Bischofsstadt (suburbium Sancti Stephani)
Recht zu sprechen und die Sicherheit im Bi-
schofspalast während der Sedisvakanz zu ge-
währleisten.

Es gibt die Erwähnung eines Offizials in
Metz um 1200, aber es handelte sich um eine
Funktion, die ein Kanoniker persönlich ausüb-
te. Das Offizialat als Institution erscheint in
Metz erst um 1224, etwa zur selben Zeit wie die
benachbarten Schöffen. Es spielte zunächst
gleichzeitig die Rolle von freiwilliger Gerichts-
barkeit und Justiz, bevor es sich auf letztere spe-
zialisierte. In direktem Kontakt mit dem Bf. ei-
nerseits und allen kirchl. Autoritäten der Diöz.
andererseits übte der Offizial überdies die Funk-
tionen des Bf.s in genau definierten Fällen aus
(Nominierungen in Pfarreien v. a.). Seine Rolle
verstärkte sich und weitete sich zunehmend
aus.

Die kirchl. Würdenträger, in der Regel Mit-
glieder des Kathedralkapitels, das seinerseits
streng nach den unterschiedl. Ämtern hierar-
chisiert war, erschienen nur als zusätzl. Macht,
unumgängl. zwar, aber nur peripher und stark
von der bfl. Gewalt abhängig: Wenn auch ihre
Rolle nicht zu vernachlässigen ist, so scheinen
sie doch nicht die Initiative für die wichtigsten
Entscheidungen, die die Diöz. betrafen, gehabt
zu haben. Einige dieser Würdenträger waren
auch Mitglieder des Kapitels von Saint-Sauveur
in M. Die Erzdiakone waren Verwandte des Bf.s,
einige von ihnen waren sogar, zu Beginn des 13.
Jh.s, Neffen eines früheren Kirchenfs.en. Seit

dem 12. Jh. lag ihre Anzahl unv. bei vier. Es
scheint, daß es ihre (bislang wenig erforschte)
Aufgabe war, die bfl. Entscheidungen in ihrem
Verwaltungsbereich zu verbreiten und anzu-
wenden (Erzdiakonate von Metz, Saarburg, Vic
und Marsal), in dem sie eine wichtige Macht
ausübten. Die kirchl. Würdenträger versammel-
ten sich theoret. zweimal i. J. zu einer Diözesan-
synode, aber bis ca. 1297 ist uns keine kanon.
Entscheidung überliefert. Es ist also schwer,
ihre Bedeutung abzuschätzen, v. a. was ihre
Wirkungskreise angeht (die in den umliegen-
den Diöz. sehr groß waren), aber es ist dennoch
wichtig zu erwähnen, daß Bf. Konrad von
Scharfenberg (1212–24), der wg. seiner Ver-
pflichtungen am Hof † Friedrichs II. häufig ab-
wesend war, sich bemühte, zweimal i. J., im
Sommer und im Winter, also an den Daten, an
denen die Synoden hätten tagen können, nach
M. zu kommen. Aus ähnl. Gründen ist es auch
schwer, die Zusammensetzung dieser Ver-
sammlung zu bestimmen. Die Benediktineräbte
der Kl. der Stadt M. sowie der Abt von Gorze
gehörten ebenfalls zum Hof des Bf.s. Außer ih-
rer Funktion als Wahlmänner (Wahl des Schöf-
fenmeisters), umgaben sie den Bf. in der Ver-
waltung des Bm.s, indem sie seine Anrodnnun-
gen in ihrem Territorium verkündeten. Der Abt
von Saint-Vincent war überdies traditionell Erz-
kaplan des Bf.s und zelebrierte in dessen Ab-
wesenheit die Hochfeste des liturg. Jahres.

Das Umfeld des Bf.s von M. als kirchl. Fs.
des Reiches bestand außerdem aus Laienvasal-
len, deren Lehnsherr er war und die ihm den
Lehnseid schuldeten. Er ist somit der Lehnsherr
des Hzg.s von † Lothringen und des Gf.en von
† Bar. Jedoch bereitet die Kenntnis aller seiner
Lehnsleute Probleme, da, abgesehen von eini-
gen, genau identifizierten Familien, die die
Urk.n unterschrieben haben und von den Bf.en
zu homines nostri erklärt worden waren (wie die
Familien von Zabern, Saarwerden oder Dags-
burg), die Huldigungen, die den verschiedenen
Bf.en im Laufe des 13. Jh.s geleistet wurden,
sehr häufig fiktiv waren. Mehrere kleine Adlige
eigneten sich auf dieseWeise Lehen an oder ver-
schafften sich zusätzl. Einkünften und trieben
so das bereits verschuldete Bm. in den sicheren
Ruin. Es ist daher nicht möglich, von einem re-
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alen Umkreis des Bf.s, von einem Hof oder von
einer Verpflichtung zu Rat und Tat zu sprechen:
Da sie nur aus dem »Livre de reprise de fiefs«
bekannt sind, sind viele solcher Huldigungen
im 14. Jh. nicht aussagekräftig.

Der erste Bf., der sich durch Generalvikare
unterstützen ließ, ohne seinen Sitz tatsächl. in
M. zu haben, war Henri Dauphin aus dem Kgr.
Arles (1318–25), auch wenn Kleriker, zweifel-
sohne Mitglieder des Kathedralkapitels oder
aus dem näheren Umfeld des Bf.s, die Verwal-
tung der Diöz. in seiner Abwesenheit, v. a. bei
Konrad von Scharfenberg (1212–24), übernom-
men hatten. Es überrascht nicht, daß die
Weihbf.e, die ab dem 14. Jh. ernannt wurden
und die das geistige Gut des Bm.s verwalteten,
in Vertretung für einen Bf., der seine Aufgaben
nicht wahrnimmt und sich mit seinen weltl.
Einkünften begnügt, Mönche aus den wichtig-
sten Bettelorden waren, die zu Bf.en in partibus
infidelium geweiht wurden. Am Ende des 15. Jh.s
waren dies Augustiner und Karmeliter. Kard. Jo-
hann von Lothringen (1518–50) stellte seinen
Weihbf.en verpflichtend einen Koadjutor an
die Seite, um ihnen nicht allzu viel Spielraum in
der Führung seiner Geschäfte zu lassen. Die
bekanntesten und größten unter diesen
Weihbf.en waren Antoine Fournier, Nicolas Co-
effeteau (1617–21) und Martin Meurisse, der Be-
deutung durch seinen Kampf gegen den Prote-
stantismus, der damals in M. die Oberhand zu
gewinnen drohte, aber auch als Verfasser der
Geschichte seiner Vorgänger erlangte.

M. besaß sehr früh eine bfl. Kanzlei, die sich
an der ksl. messen konnte. Die Kanzler waren
seit dem ersten Drittel des 12. Jh.s wichtige Per-
sönlichkeiten aus dem Umkreis des Bf.s, sogar
so wichtig, daß das Amt mehrere Jahre, zw.
1209 und 1221, vakant blieb. Die Kanzlei, die
sehr gut organisiert war, umfaßte mehrere
Schreiber, Notare etc., alle anhand ihrer Schrift
identifizierbar. Ihre Dienste wurden von jedem
in und selbst außerhalb der Diöz. in Anspruch
genommen. Nach 1224 machten ihr die örtl.
Kanzleien immer mehr Konkurrenz, und so ver-
lor sie von ihrem Glanz, bis sie wieder zu einer
bloß administrativen Struktur wurde. Noch im
16. Jh. werden die Schreiber der Kanzlei escrip-
vains du palais de Metz gen.

metz

Die Leute schließl., die den Bf. in seinem
tägl. Leben umgaben, sind nur schwer zu iden-
tifizieren. Nur wenige sind gegen 1150 belegt,
z. B. der Münzmeister, dermaistre parmentier, der
seine Kleidung herstellt, sein maistre fevre
(Schlosser) und sein Schuster. Es gab sicher
noch andere Berufe am Hof des Bf.s wie den
Koch, die Stalleute etc.

Für die Zeit zw. dem 14. und dem 16. Jh. ist es
noch schwieriger, das Umfeld des Bf.s zu be-
stimmen, wg. des aktuellen Forschungsstandes
und fehlender Quellen, v. a. der Rechnungen
des Bm.s, von denen nur ein Inventar existiert.
Ebenso ist es unmöglich, die Geschichte des
tägl. Lebens zu skizzieren. Der Bf. residierte da-
mals in Vic-sur-Seille (für die residierenden
Bf.e), das im der ersten Drittel des 14. Jh.s zur
Hauptstadt des Hochstifts wurde. Da er sich von
den Verpflichtungen seines Bischofsamtes ab-
wendete, trat er häufiger in Kontakt mit den Lai-
en seiner Umgebung und delegierte seine geistl.
Aufgaben an seinen Weihbf.

Mehrere Institutionen wurden in dieser Zeit
geschaffen, aber das genaue Datum ihres Er-
scheinens bleibt unbekannt. Dazu gehört der
private Rat des Bm.s. Seine genaue Zusammen-
setzung ist nach dem aktuellen Forschungs-
stand nicht bekannt, aber es besteht wenig
Zweifel, daß seine Mitglieder aus dem näheren
Umkreis des Bf.s stammten. Dieser Rat schien
keine reglementierenden Befugnisse gehabt zu
haben, sondern übte nur beratenden Einfluß
auf den Bf. aus. Zur selben Zeit erscheint auch
das Amt des bailli, dessen Auftrag es war, Recht
in der Domäne des Bf.s zu sprechen, und das
der gruerie, die mit der Verwaltung der Domänen
beauftragt war.

† C.3. Metz † C.3. Vic

Q. Arveiller-Ferry, Monique: Catalogue des ac-

tes de Jacques de Lorraine [Texte imprimé], évêque de
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von Henri Tribout deMorembert, Paris 1970 (Hi-
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Armorial et bio-bibliographie, in: Annuaire de la Société
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à la France, Paris 1926.

Matthieu Perru

MINDEN, BF.E VON

I. Bf.e von M. mit Sitz in M. und Res. in Pe-
tershagen (seit 1306) – Fbm. seit 1180, 1649 sä-
kularisiert und zu † Brandenburg gehörig.
Herrschaftsgebiet: Das Territorium des Stifts
schrumpfte im MA stark zusammen und um-
faßte hauptsächl. das Umfeld der Stadt M. und
seit 1398 die Herrschaft vom Berg.
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II. Um 802/04 wurde M. Sitz eines Bm.s un-
ter dem ersten Bf. Erkanbert († 813) und, geför-
dert durch den sächs. Adel, entwickelt sich noch
im 9. Jh. die Pfarrorganisation. Die erste Dom-
weihe fand 802/812 statt. Das Immunitätsprivi-
leg wurde 961 verliehen, 977 und 1009 erfolgten
Zoll-, Markt- und Münzprivilege. Aufschwung
nahm der Bischofssitz durch die Förderung Bf.
Sigeberts (1022–36) in dessen Amtszeit auch
mehrere kgl. Aufenthalte fallen. 1230 wurde die
Zahl der Archidiakonate im Bm. auf zwölf fest-
gesetzt, die Bezirke lagen in einem Gebiete zw.
Wildeshausen, Soltau, demWiehengebirge und
demWeserbergland. Die Stiftsvogtei hielten zu-
nächst die Billunger Hzg.e, deren Lehnsleute,
die Herren vom Berge, bereits seit 1096 als erbl.
Edelvögte eingesetzt wurden und die Vogtei bis
zum Aussterben der männl. Linie 1398 innehat-
ten.

Die Geschichte desM.er Territoriums ist von
den Auseinandersetzungen mit den benachbar-
ten Herren geprägt. Dazu gehörten die Gf.en
von Hoya, Wölpe, Schaumburg, Ravensberg
und die Edelherren von Diepholz und vom Ber-
ge. Die Bf.e versäumten es, rechtzeitig durch
gezielten Burgenbau und Stadtgründungen ihre
territoriale Vormacht im Hochstift zu sichern
und die Landesherrschaft auszubauen. Viel-
mehr gelang es den benachbarten Territorial-
herren zunehmend, eigene Territorien inner-
halb der M.er Diöz. zu errichten. Zu Beginn des
13. Jh.s waren die Besitzungen derart zusam-
mengeschrumpft, daß es abgesehen von eini-
gen Immunitätsbezirken und einigen Forsten
kein eigenes Territorium mehr gab. Die folgen-
den Jahre brachten eine leichte Verbesserung
durch den Erwerb einiger wichtiger Vogteien
und Burgen. Aber die Stadterhebungen von
Lübbecke um 1279, Petershagen um 1360 und
Schlüsselburg 1400 waren zu spät erfolgt, um
größeren Machtgewinn zu erreichen. Die un-
günstige Situation zu Beginn des 13. Jh.s, bei
der die wenigen Besitzungen ungesichert und
weit verstreut waren, bewog die Bf.e dazu, Vog-
teien und Stiftsgüter an die benachbarten Gf.en
zu verleihen. Später wurde versucht, diese Be-
lehnungen rückgängig zumachen, was aber nur
gegenüber denGf. vonWölpe gelang. Nachdem
jedoch die Gft. Wölpe 1302 an die Hzg.e von †

minden

Braunschweig-Lüneburg gelangte, war der
Kernraum des Stifts vom mächtigsten Territo-
rialherrn der Region bedroht. Von den zwei
Schwerpunkten, in denen sich Stiftsgut der
M.er Kirche noch im 13. Jh. bes. konzentrierte,
büßten die Bf.e von M. einen, näml. den zw.
Deister und Leine, Wunstorf und Adensen seit
dem beginnenden 14. Jh. an das Hzm. † Braun-
schweig-Lüneburg ein. Auch die Gf.en von
Hoya konnten auf Kosten des Hochstifts M. ihre
Expansion erfolgr. fortsetzen. Somit blieb nur
noch ein Territorium übrig, das von den Amts-
burgen Schlüsselburg, Rahden, Reineberg,
Schalksburg/Hausberg und Petershagen be-
grenzt wurde. 1398 gelang jedoch eine wichtige
Erweiterung des Territoriums durch den Erwerb
der Herrschaft der ausgestorbenen Herren vom
Berge. 1446 allerdings gab es einen weiteren
Rückschritt, als der Bereich um Wunstorf end-
gültig an † Braunschweig verloren ging. Das
Hochstift M. war damit auf einen schmalen
Streifen am rechten Weserufer, den Raum der
ehemaligen Herrschaft vom Berge und den
Landstrich bis Reineberg/Lübbecke reduziert.

Der Versuch, demHochstift mehr Sicherheit
zu gewährleisten, indem man eine enge Bin-
dung an das † Braunschweiger Herzoghaus
suchte, geriet zum Fiasko. 1338 stellte Bf. Lud-
wig von Braunschweig-Lüneburg (1324–46) das
Hochstift M. unter die Vormundschaft seiner
Brüder, der Hzg.e Otto undWilhelm von Braun-
schweig-Lüneburg, die sich verpflichteten, die
Rechte des Stifts und seiner Stände zu achten
und Stiftseigentum nicht zu entfremden. Die
Folge war eine weitere Auflösung des finanziell
verarmten Hochstifts und eine Zentrierung des
Territoriums auf die hzgl. Braunschweiger
Schwerpunkte, was gleichbedeutend mit einem
Bedeutungsverlust der Stadt M. war, die gegen
diese Maßnahme verständlicherweise heftig,
aber erfolglos opponiert hatte.

Das 13.–14. Jh. war insgesamt gesehen eine
Phase mit sehr kurzen Pontifikaten (es gab 21
Bf.e in einem Zeitraum von 200 Jahren), in Ab-
wesenheit regierenden Bf.en (Dietrich von Por-
titz gen. Kagelweit), längerer Sedesvakanz
(1366–68) und Doppelwahlen (Otto von Wall
und Volkwin von Schwalenberg). Eine persönl.
Einflußnahme der Fbf.e auf ihren Hof wird ver-
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mutl. nur in wenigen Fällen stattgefunden ha-
ben. Eine Kontinuität innerhalb des Stifts konn-
te in dieser Zeit nur vom Domkapitel ausgehen.
Nach einem Statut von 1348, das unter dem Ein-
druck der 1338 erfolgten Verpfändung des Bm.s
an das Haus † Braunschweig stand, hielten Bf.
und Domkapitel die Stiftsburgen in Zukunft als
gemeinsames Eigentum, wie überhaupt der ge-
samte Stiftsbesitz nun in den Mitbesitz des
Domkapitels ging, das sich für die Zukunft ein
großes Mitspracherecht an polit. und wirt-
schaftl. Entscheidungen sicherte. Ein Zusam-
menbruch der bfl. Verwaltung wie 1338 sollte
somit vermiedenwerden. Kurz danach,mit dem
Beginn des Pontifikats Dietrichs von Portitz
gen. Kagelweit (1353–61), ist dann auch die er-
ste Wahlkapitulation des M.er Bm.s überliefert.
Dadurch erlangte das Hochstift M. den verfas-
sungsrechtl. Stand, den die anderen westfäl. Bi-
stümer zum Teil 70–80 Jahre früher erreicht
hatten. Entsprechend den Kapiteln der anderen
westfäl. Bm.er stellte das M.er Domkapitel eine
Repräsentation des westfälischen, engr. und
ostfäl. Adels dar. Von den 119 Familien, die bis
zum Anfang des 15. Jh.s. Mitglieder des Dom-
kapitels stellten, stammten 24 direkt aus dem
Fsm. M.

Etappenpunkt bei der Entstehung der Land-
stände imHochstiftM.,denenDomkapitel,Städ-
te und Ritterschaft angehörten, stellte der zur
Finanzverwaltung verordnete »geschworene
Rat« von 1348 dar, der aus zwei Domkapitularen
bestand.

Aus dem Statut von 1348 wird auch deutl.,
daß die Stiftsburgen die Verwaltungszentren
des Stifts waren, auf denen die ebenfalls durch
das Statut belegten Amtleute (officiati) die Ver-
waltung, Gerichtsbarkeit und die Einziehung
der Abgaben beaufsichtigten.

Der erste Gogf. des M.er Stifts wird 1368 am
Stemweder Gogericht erwähnt. Ein weiteres
Gogericht gab es in Bogenstelle, welches im 16.
Jh. auf das Amt Rahden übertragen wurde. Ein
weiteres Stiftsgericht war das Wichgrafenge-
richt in der Stadt M., das jedoch durch die städt.
Gerichtsbarkeit seit dem 14. Jh. in seiner Aus-
übung eingeschränkt war.

Von 1159–1398 war die Kirchenvogtei im Be-
sitz der Familie vom Berge. Der aus dieser Fa-

milie stammenden Bf. Otto vom Berge (1384–
97) vermachte als letzter der männl. Linie den
Besitz des Geschlechts an das Stift.

Zw. 1250 und 1350 entstand die Ämterver-
waltung im Stift M., die auf die Stiftsburgen
Rahden, Reineberg, Schalksburg/Hausberge,
Petershagen und Schlüsselburg ausgerichtet
war, und denen bfl. Amtsleute vorgesetzt wa-
ren, die die Finanzverwaltung und zugl. wich-
tige Funktionen in der Gerichts- und Wehrver-
fassung wahrnahmen. Die Entwicklung M.s
bleibt im Bereich der Verfassung und Admini-
stration dabei hinter den anderen westfäl.
Bm.ern zurück, da die immer wieder auftreten-
den Krisen, wie die Verpfändung des Stifts 1338
immer wieder zu Rückschlägen führen.

Der Notar ist in M. für das Jahr 1217 belegt.
Zu einem ähnl. Zeitpunkt also, als auch in den
anderen westfäl. Bm.ern Notaren in den Quel-
len erscheinen. Leider wissen wir nur wenig
über die weitere Ausbildung der Kanzlei. Offen-
bar befand sie sich nach der Verlegung der Res.
häufig auf der Burg Petershagen, was daraus
hervorgeht, daß sie während eines Pestaus-
bruchs in Petershagen 1550/51 von dort nach M.
verlegt wurde.

Die Entwicklung der Hofämter nahm eben-
falls einen ähnl. Verlauf wie in den benachbar-
ten Bm.ern. Der Wichgf. und der Drost erschei-
nen erstmals 1167 in einer Urk., 1176 ist der
Kämmerer belegt, 1181 der Marschall und 1196
schließl. der Schenk.

Beim Westfälischen Friedensschluß wurde
das Bm. säkularisiert und † Brandenburg zu-
geschlagen.

Die Geschichte des Stifts M. macht deutlich,
daß die Entwicklung eines Hofes der Bf.e nur
eingeschränkt mögl. war. Ökonom. und polit.
geriet das Stift im MA von einer Krise in die
nächste, die den einem Fbf. entspr. Lebensstil
verhinderten. Dies zeigt sich auch in der Ge-
schichte ihrer Hauptres., der Wasserburg Pe-
tershagen, für deren erste Errichtung die Burg
Wunstorf verpfändet werden mußte. Dennoch
entstand in der Folgezeit kein entspr. repräsen-
tativer Bau. Der Ausbau der Res. zu einem
Schloß im Stil der Weserrenaissance durch den
Baumeister Jörg Unkair konnte erst unter Bf.
Franz von Waldeck erfolgen (1530–54), der den
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Großteil der nötigen Finanzen aus eigener Ta-
sche bezahlte. Zur gleichen Zeit Bf. von †Mün-
ster und † Osnabrück, verfügte er zudem über
einen entspr. ausgebildeten Hof in seinen bei-
den anderen Territorien, die Hofhaltung in M.
ist dagegen bislang noch kaum in das Blickfeld
der Forschung geraten, was daran liegen mag,
daß Franz vonWaldeck meist außerhalb von M.
residierte.

Ähnl. unbeachtet blieben auch die Amtszei-
ten seiner Vorgänger und Nachfolger. Zw. 1473
und 1633 entstammten von den neun Bf.en fünf
dem hzgl. Haus † Braunschweig, und drei dem
gfl.†Holstein-Schaumburg. IhreHerkunft, ihre
Familienbeziehungen, ihre repräsentativen Be-
dürfnisse und ihr privates Vermögen lassen auf
einen Ausbau und eine Entwicklung des Hofes
schließen, wie er auch in den anderen nord-
westdt. Stiftendes 16.und17. Jh.s. stattgefunden
hat.GeradedieHerkunft aus demHaus†Braun-
schweig würde für die Amtszeiten dieser M.er
Bf.e ein verstärktes Interesse amAusbau desHo-
fes vermuten lassen. Zumal einige von ihnen
gleichzeitig auch weltl. Territorien hielten. Für
das hzgl. Haus † Braunschweig, dessen Hof be-
reits seit längerem das Interesse der Forschung
auf sich ziehenkonnte, geben vielfältigeQuellen
(Hofordnungen, Rechnungen, Inventare) Aus-
kunft über Größe, Gestalt und Funktionsweisen
von Hof und Verwaltung. In wieweit die Braun-
schweiger Verhältnisse auf den M.er Hof über-
tragbar sind, bedarf der weiteren Untersuchung.

Dies zeigt sich auch in der verstärkten Bau-
tätigkeit an der Res. in Petershagen und den
Ausstattungsmaßnahmen des Bischofshofes in
M. etwa unter Hermann von Schaumburg
(1567–83). Dennoch liegen bisher keine Unter-
suchungen zum Hof der M.er Bf.e vor, gleiches
gilt für die Res. in Petershagen. Zwei weitere
Bf.e des 16. Jh.s hielten wie Franz von Waldeck
weitere Bm.er, Georg von Braunschweig-Lüne-
burg (1554–66) war ebenfalls im Besitz des Bi-
schofstuhls von † Verden und Heinrich Julius
von Braunschweig-Lüneburg (1582–85) war
gleichzeitig Bf. von † Halberstadt und zudem
Hzg. von † Braunschweig-Lüneburg. Für letz-
teren liegt eine ältere Darstellung seiner Hof-
haltung im Bm. † Halberstadt vor, ausgehend
von einer dort erlassenen Hofordnung. Chri-

minden

stianvonSchaumburg-Holstein(1599–1625)war
ab 1611 auch regierender Fs. von † Lüneburg
und verlegte seine Res. daraufhin nach † Celle.
Damit hatte kein Landesfs. seit 1611 mehr im
Stift residiert.

† C.3. Minden † C.3. Petershagen
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MÜNSTER, BF.E VON

I. Das spätere münster. Hochstift wurde
von † Utrecht aus missioniert, so daß die Ab-
grenzung dieser beiden Diöz.n eine Rückzugs-
grenze des†Utrechter Einflusses darstellt. 792,
mit der Übertragung der Mission durch Karl
den Großen an Liudger wurde der Grundstein
für zwei geogr. nicht verbundene Teile der Diöz.
zw. Osning (Teutoburger Wald) und Lippe bzw.
Friesland gelegt. Die Gründung der Diöz. er-
folgte nachWilhelm Kohl (Germania Sacra. NF,
17,1, 1987, S. 64) wohl 799 anläßl. des Zusam-
mentreffens Karls des Großen mit Papst Leo in
† Paderborn. Im O treffen die Bistümer M., †
Paderborn und † Osnabrück aufeinander, im S
grenzt mit der Lippe das Bm. † Köln an. Diese
Begrenzungen, zunächst nicht ausgefüllt, blei-
ben im wesentl. bis 1821 unveränd. In der größ-
ten Ausdehnung umfaßte das Fbm. in der Neu-
zeit mehr als 10000 qkm.

II. Im zehnten und elften Jh. kam der Bf.
zumeist aus Familien des ostsächs. Hochadels.
Diese bemühten sich mit unterschiedl. Intensi-
tät um eine vomDomkapitel unabhängige Herr-
schaft. Bf. Rotbert (1042–63?) war der erste
münster. Bf., der nachweisl. ein eigenes, vom
Domkapitel unabhängiges Siegel führte. In der
Folge waren die Bf.e zumeist den Ks.n nahe-
stehend. Die Regierungszeit Bf. Friedrichs von
Are (1152–68) ist verbunden mit Ausbau und
Verfestigung des münster. Territoriums. Als
herausragende Persönlichkeit gilt allg. Bf. Her-
mann II. von Katzenelnbogen (1174–1203), zu-
vor Würzburger Domherr und mütterlicherseits
aus der Familie der Gf.en von † Henneberg
stammend. Unter ihm wurde die territoriale
Herrschaft der Bf.e durch Klostergründungen,
Erwerb kleinerer weltl. Herrschaften, Errich-
tung von Landesburgen, Verleihung von Stadt-
rechten u. a. intensiv vorangetrieben. Versuche
kleinerer weltl. Herren, sich der münster. Herr-
schaft zu entziehen, schlugen fehl. Daß er zu-
weilen als erster Fbf. bezeichnet wird, findet
hierin seine Begründung, ohne daß eine ein-
deutige Zäsur dat. werden könnte. Die Regie-
rungszeit wie die Wahl Bf. Otto I. (1203–18)
steht unter dem Zeichen des Thronkonfliktes
zw. † Otto IV. und † Friedrich II. Andererseits

beginnt mit ihm die Zeit, in der heim. Kräfte die
Wahl bestimmen und die münster. Bf.e Anteil
an der Reichspolitik nehmen. Bf. Gerhard von
der Mark-Altena (1261–74) mußte zwar in der
Folge der Kölner Fehde von 1267 den Gf.en Otto
von Tecklenburg als Vogt und Tutor des Stifts
M. einsetzen, doch konnte er in der Diöz. seine
weltl. Herrschaft prinzipiell nahezu vollständig
durchsetzen, was sich auch in dem Ausbau der
Verwaltung niederschlug. In Friesland, im Ems-
land und in der Herrschaft Vechta war aller-
dings in der Folge die landesherrl. Stellung
außerordentl. schwach. Durch Landfriedens-
bündnisse sollte im letzten Viertel des 13. Jh.s
die territoriale Herrschaft gesichert werden (mit
dem † Kölner Ebf., dem Gf.en von der † Mark,
demBf. von†Osnabrück und den StädtenM.,†
Soest und † Dortmund). Im 14. Jh. eröffneten
Vakanzen und zwiespältige Bischofswahlen
Domkapitel, Vasallen und Ministerialen ver-
stärkte Mitwirkungsmöglichkeiten. Aus dem
Jahr 1301 stammt die erste nachweisbare Wahl-
kapitulation eines münster. Bf.s (Otto von Riet-
berg, 1301–06). Ludwig von Hessen (1310–57)
suchte seine Landesherrschaft durch ein System
von castra ligia statt durch Bau neuer Landesbur-
gen zu sichern. Daneben wurden Stadt-, Markt-
und sonstige Rechte übertragen. Die folgende
Zeit ist durch Fehden geprägt, die die nord-
westdt. großen Familien immer wieder um ihre
Einflußmöglichkeiten und die Besetzung der
geistl. Fsm.er führten. Bes. zu nennen ist die
münster. Stiftsfehde zw. Johann von Hoya und
Bf. Heinrich von Moers 1450–56. Die Ausei-
nandersetzungen um die Reformation fanden
in M. ihren Höhepunkt im Wiedertäuferreich
(1534/35). Die von Franz von Waldeck seit 1542
beabsichtigte Reformierung des Bm.s wurde
durch die Niederlage der Protestanten im
Schmalkaldischen Krieg verhindert. Eine Kon-
solidierung des Stiftes und seiner Institutionen
setzte mit der Berufung Bf.s Johann von Hoya
(1566–74, seit 1553 Bf. von † Osnabrück) ein.
Konfessionelle Auseinandersetzungen prägen
auch die münster. Stiftsgeschichte des 17. Jh.s.

II. Die Möglichkeit eines eigenständigen
bfl. Hofes wird mit der Auflösung der vita com-
munis mit dem Domkapitel um das Jahr 1000
gegeben. Zu dieser Zeit machte die Trennung
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zw. domkapitular. und bfl. Gut unter dem
durch Ks. Otto I. eingesetzten Bf. Dodo (969–
93) große Fortschritte. Beeinträchtigt wurde die
Entwicklung und Existenz einesmünster. Hofes
und seiner einzelnen Institutionen immer wie-
der durch Personalunionen, v. a. mit dem Ebm.
† Köln. Franz von Waldeck war gleichzeitig Bf.
von M., † Osnabrück und † Minden und teilte
deshalb in der ersten erhaltenen münster. Hof-
ordnung vom 30. Sept. 1536 seine Hofhaltung
zw. den drei Stiften auf. Im 16. Jh. wurde durch
die krieger. Auseinandersetzungen um das
Täuferreich (1534–36) und im Schmalkaldi-
schen Krieg der Fbf. und sein Hof finanziell und
polit. gegenüber den Landständen extrem ge-
schwächt. Die zweite Hofordnung aus dem Jahr
1547 ist explizit im Zusammenwirken von
Landständen und Bf. verfaßt. Eine wichtige
Ausnahme bildet die Regierungszeit Christoph
Bernhards von Galen (1650–78), der durch sei-
ne polit. Aktivitäten die Position des Bf.s stärk-
te. Noch gegen Ende des Alten Reiches wollten
die Landstände mit der in der Wahlkapitulation
Bf. Maximilian Franz festgehaltenen Verpflich-
tung, in M. ein Schloß zu bauen, diesen zur
stärkeren Präsenz bewegen.

Abgesehen vomWechsel der für den Hof am
Bischofssitz genutztenGebäudewaren auchwg.
Konflikten mit Bürgerschaft und Stiftsadel aus-
wärtige Residenzorte immer wieder wichtig wie
Ahaus. Südöstl. wurde durch Bf. Ludolf vonHol-
te (1226–48) die Burg Wolbeck als Stützpunkt
erbaut undgut 130 Jahre später durchBf. Florenz
von Wevelinghoven (1364–78) in Größe und
Ausstattung verbessert. Burg Wolbeck wurde
wie auch andere Res.en als Jagdschloß genutzt
und dauerhaft Sitz eines bfl. Amtmannes, eines
seit dem 16. Jh. vererbl. Drosten (inWolbeck die
Familie von Merveldt). Zu nennen sind die Bur-
gen Horstmar (seit 1269, genutzt bes. im 15. Jh.,
1572 kurzzeitig Sitz des Hofgerichts), Sassen-
berg (v. a. unter Bf. Everhard von Diest, 1272–
1301), Bevergern (1400 von Fbf. Otto von Hoya
erobert und ausgebaut; Otto von Hoya, 4. Okt.
1424, wie auch Bf. Konrad von Rietberg, 19.
Febr. 1508 starben hier). Die Bedeutung der aus-
wärtigen Residenzorte spiegelt sich auch in den
Hofordnungen wider: Die Ordnung des Jahres
1536 ist ebensowie diejenige des Jahres 1547 auf

münster

Horstmar erlassen und sieht diese Burg als Hof-
haltung vor. Die nächste bekannte Ordnung aus
dem Jahr 1573 ist auf Ahaus erlassen worden.

Die Besetzung des Bischofsstuhls wechselte
zw. Kg. (zuletzt Hermann II. 1174), Wahlen
durch das Domkapitel (zuerst Bf. Dietrich II.,
1118) und päpstl. Provision (unregelmäßig seit
dem 14. Jh.). Domkapitel und Adel versuchen
sich in der Besetzung der Ämter zu behaupten
und die Bischofswahl zu monopolisieren. Die
Bf.e wurden seit dem 13. Jh. fast ausschließl.
aus Familien nordwestdt. Territorialfs.en (be-
ginnendmit Otto. I.) besetzt. Beherrschend war
im 14. Jh. die Familie von der † Mark mit Bf.
Adolf (1357–63) der anschl. Ebf. von † Köln
wurde. Die Reibungen zw. diesen Familien (v. a.
Moers undHoya) führten immer wieder zu Kon-
flikten, u. a. 1450–56 zur Stiftsfehde. Mit Wil-
helm Ketteler (1553–57) kam erstmals ein
nichtgfl. Bewerber auf den Bischofsstuhl.

Der bfl. Hof umfaßte im 16. Jh., nimmt man
die Hofordnung des Jahres 1547 zur Grundlage,
ungefähr vierzig Personen. An der Spitze der
höf. Verwaltungsbeamten standen seit dem 12.
Jh. die Ministerialen, die die vier Ämter des Mar-
schalls, des Truchsessen (Drosten), des Schen-
ken und des Kämmerers innehatten. Zur Beset-
zung dieser Ämter betont die zweite Hoford-
nung (1547) ihre münster. Herkunft. Die Hof-
ordnung von 1536 kennt einen Hofmeister zur
Oberaufsicht über Hof und Kanzlei, dann den
Hofmarschall und als Rangdritten den Küchen-
meister. Der Dorwerder als eine Art Schloßhaupt-
mann, schon 1536 gen., scheint in der nächsten
Ordnung des Jahres 1547 den Hofmeister er-
setzt zu haben. Dieser wird allerdings 1573 wie-
der gen. Neben der Hierarchie, direkt dem Bf.
unterstellt, gehört von Beginn an der capellanus,
manchmal capellarius, zum bfl. Hof, der auch
Schreiber- und Notardienste verrichtete. Zur
Hofkapelle gehörten ungefähr seit Mitte des 12.
Jh.s weitere Kapelläne, die polit. und Verwal-
tungsaufgaben erhielten. Unter Bf. Hermann II.
lassen sich um die Wende vom 12. zum 13. Jh.
erstmals Tätigkeiten einer Kanzlei mit bfl. No-
taren und Schreibern nachweisen, ohne daß be-
reits Unterbehörden vorhanden wären. Bf. Lu-
dolf von Holte (1226–47) stärkte die Ministeri-
alen gegen das Kapitel. 1246 wird die ohne Zu-
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stimmung des bfl. Lehnsherren vollzogene Ver-
äußerung der als Lehen eingestuften Hofämter
des Drosten, Kämmerers und Mundschenken
verboten. Unter Bf. Otto II. zur Lippe (1247–59)
war ein Münzmeister tätig. Zum bfl. Hof gehör-
ten gleichfalls die geistl. Ämter eines Offizials,
Siegelers und Generalvikars, beginnend um die
Mitte des 13. Jh.s. Der Offizial übernahm Auf-
gaben bfl. Jurisdiktion. Unter Bf. Gerhard er-
scheint ein gelehrter Domküster, der wie der Bf.
selbst aus der Gft. †Mark stammte, als bfl. Of-
fizial. Das Domkapitel versucht in der Folge im-
mer wieder, die Existenz des Amtes zu beenden.
Zu seinem Personal gehörten der Siegeler (im
16. Jh. als Beisitzer des Gerichts), drei bis vier
Notare, Schreiber undGerichtsvollzieher. Unter
Bf. Otto von Rietberg bestand das Domkapitel
darauf, ein Offizial müsse aus seinen Mitglie-
dern gewählt werden. Der Streit eskalierte mit
der Forderung des Bf.s an die Kanoniker, die
Priesterweihe zu nehmen, der Vertreibung des
oppositionellen Domdechanten und seines An-
hangs aus ihren Ämtern und der Wahl eines
neuen Bf.s. In der Folge wurde mit Ludwig von
Hessen (1310–57) erstmalig ein münster. Bf.
vom Papst ernannt. Unter ihm wandelte sich
seine Beratung von einer ständ. Vertretung des
Landes zu einem Kollegium von zumeist Geist-
lichen als bfl. Vertrauenspersonen. Wirtschaftl.
Zwänge führten zu einem Verlust des Bf.s der
weltl. Gerichtsbarkeit gegenüber dem Domka-
pitel und der Stadt. Die Bedeutung der weltl.
Gerichte wurde aber durch die konkurrierenden
geistl. Gerichte eingeschränkt. Um 1570 wur-
den Landgerichte und Offizialat neugeordnet,
ein weltl. Hofgericht (eröffnet am 2. Juni 1572)
eingerichtet. Die Siegelkammer als Erweiterung
des einer Einzelperson zugeordneten Amtes ar-
beitete seit dem 15. Jh. Siegeler konnte bis ins
17. Jh. nur ein Geistlicher mit jurist. Ausbildung
werden, er wurde vom Bf. persönl. ernannt.
Jüngste geistl. Behörde ist das Generalvikariat,
seit seiner ersten Erwähnung 1385 bis ins 18. Jh.
in Personalunion mit dem (finanziell bedeut-
sameren) Siegleramt besetzt. Der von Kfs. Ernst
um 1600 eingesetzte Geistliche Rat zur Katho-
lisierung des Bm.s erlangte keine dauerhafte
Bedeutung, nach seinem Tod 1612 tagte der Rat
nur noch ein einziges Mal.

Unter Bf. Ludwig von Wippra (1169–73) gab
es verstärkte Bestrebungen, die Vermischung
von Einkünften des Domkapitels und des Bf.s
zu Gunsten des letzteren zu beenden. Am
Münzgewinn gestand dieser Bf. dem Kapitel ei-
nen jährl. mit 30 Schillingen abgegoltenen An-
teil zu. Für die ständigen Konflikte zw. Kapitel
und Bf. fanden sich immer wieder Beispiele. Im
14. Jh. berief Bf. Ludwig Verwandte ins Dom-
kapitel, um seine Position in (Finanz-)Streitig-
keiten zu stärken. Ludwig von Hessen gründete
auch Kollegiatstifte, um Versorgungsstellen für
Beamte zu schaffen, auf die das Domkapitel kei-
nen Einfluß hatte. Seit der zweiten Hälfte des
13. Jh.s spielte die Residenzstadt als Geldgeber
für den Bf. eine wichtige Rolle. Wg. Geldman-
gels mußte Bf. Otto von Rietberg am 19. Juni
1304 Land vor den TorenM.s an das Domkapitel
verkaufen, am 22. Sept. dem Ritter Jakob von
Langen das emsländ. Amt Landegge verpfän-
den. Bf. Ludwig von Hessen mußte in Folge sei-
ner märk. Gefangenschaft am 17. Mai 1323 und
einer Lösegeldforderung von 5500 Mark gegen-
über der päpstl. Kammer seine Zahlungsunfä-
higkeit erklären. Dem Gf.en von der † Mark
mußte er die Burg Botzlar und die Gerichte Ol-
fen und Werne überlassen. Aus territorialen
Gründen kam es dann zur Bredevoorter Fehde,
die imHochstift zu großenwirtschaftl. Schäden
führte. Die finanziellen Belastungen des Hofes
wurden durch seine repräsentative Ausweitung
im 17. Jh. so groß, daß sie durch ein landständ.
Subsidium von monatl. 2000 Rtl. aufgefangen
werden mußten. Bf. Johann von Hoya gründete
1572 die Rechenkammer als Finanzbehörde,
um die Steuerverwaltung effizienter zu gestal-
ten.

Archive sind bis ins 16. Jh. unbekannt, zu
vermuten ist für die Frühzeit eine Aufbewah-
rung von Dokumenten in einem Turm der Dom-
kirche, später auf einer Landesburg (viell. Wol-
beck). Durch den Juristen Bf. Johann von Hoya
(1566–74) wurde die Entwicklung zu Spezialar-
chiven möglich: Landesarchiv als Archiv des fsl.
Rates, daneben aus den Registraturen der je-
weiligen Behörden Archive der Hofkammer, der
Gerichte und der Landstände. Eine dem Hof
und seinen Behörden zugerechnete Bibliothek
hat es nicht gegeben, da der persönl. Besitz ei-
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nes jeden Bf.s, darunter die Bücher, seinem te-
stamentar. eingesetzten Empfänger zufiel.
Durch die Hof- und Tischordnungen des 16.
Jh.s sind am Hof auch Edeljungen und Musiker
nachzuweisen (Trompeter, Geiger). Ihre Zahl
bleibt aber bis zur zweiten Hälfte des 17. Jh.s
sehr gering, erst von Galen sorgte für den Auf-
bau einer Musikkapelle, die 1679 wohl 14 Mu-
siker umfaßte.

Zur Darstellung des bfl. Hofes ist in beson-
derer Weise die Pflege der Domkirche zu rech-
nen. Hoffeste verbanden sich an geistl. Höfen
zumeist mit den Patrozinien der Domkirche, für
deren Besuch am Weihe- oder Patronatsfesttag
Papst Innozenz IV. am 7. Nov. 1245 einen Ablaß
verkündete. Bf. Ludolf von Holte führte das bis
1759/60 gefeierte Fest Victoria St. Pauli ein, das
an seinen Sieg vom 27. Juni 1242 über die Stifts-
ministerialität erinnern sollte.

† C.3. Ahaus † C.3. Münster

Q. Lüdicke, Reinhard: Vier Münsterische Hoford-

nungen des 16. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Kultur-

geschichte 9 (1901/02) S. 137–162. –Weitere Quellen- und

Literaturangaben in: Das Bistum Münster, 1999, S. 1–18.

L. Angenendt, Arnold: Mission bis Millenium:

313–1000, Münster 1998 (Geschichte des Bistums Mün-

ster, 1). – Holzem, Andreas: Der Konfessionsstaat:

1555–1802, Münster 1998 (Geschichte des Bistums Mün-

ster, 4). – Germania Sacra. NF, 17,1–3, 1987–89; NF, 37,1,

1999. – Schröer, Alois: Die Bischöfe von Münster. Bio-

gramme der Weihbischöfe und Generalvikare, Münster

1993 (Das Bistum Münster, 1).

Albert Schirrmeister

NAUMBURG, BF.E VON

I. Das Bm. wurde i. J. 968 von Ks. Otto I. im
Zusammenhang mit der Errichtung des Ebm.s
† Magdeburg in Zeitz an der Weißen Elster
gegr. Patrone waren die Apostel Petrus und Pau-
lus. Im Jahr 1028 gestattete Papst Johannes XIX.
(1024–32) die Verlegung des Bistumssitzes von
Zeitz nach N. an der Saale. Hintergrund für die-
se Entscheidung war wohl weniger die als Be-
gründung angeführte gefährdete Lage von Zeitz
im dt.-slaw. Grenzgebiet, als vielmehr das er-
folgr. Bemühen Ks. Konrads II. (1024–39), das

naumburg

einflußr. Geschlecht der Ekkehardinger durch
die Verlegung des Bm.s auf deren Allodialgut N.
stärker in die Reichspolitik einzubinden.

Der Bistumssprengel lehnte sich an die
Grenzen der einstigen Mark Zeitz an und er-
reichte im Verlauf des Landesausbaus eine Aus-
dehnung, die sich von Weißenfels und der un-
teren Rippach in südöstl. Richtung über Pleiße
und Elster bis zur Zwickauer Mulde bei Walden-
burg, von dort bis zum Fichtelberg und über
Adorf-Markneukirchen bis zur Saale bei Saal-
dorf erstreckte. Im W bildete die Saale unter
Ausschluß des mainz. Orlagaus die Grenze. Ab
1320 läßt sich endgültig die Gliederung der Di-
öz. in vier Archidiakonate erkennen.

Ausgestattet wurde das Bm. neben den civi-
tates Zeitz und † Altenburg und mehreren Kir-
chen auch mit Gft.en in Thüringen und drei
Burgwarden an der Elbe, so daß sich der Hoch-
stiftsbesitz um die dichten Gütergruppen an El-
ster, Rippach, Saale/Wethau, Pleiße und Elbe
konzentrierte. Während der Elbbesitz in der
zweiten Hälfte des 13. Jh.s verloren ging, ent-
standen auf den verbliebenen Besitzkomplexen
im Verlauf des SpätMA fünf Ämter: Breitingen,
Haynsburg, Krossen, Saaleck und Schönburg.

Bis zum Ende des Pontifikats Bf. Engelhards
(1207–42) gelang es den N.er Bf.en trotz zahlr.
Auseinandersetzungen mit den Inhabern der
Hochstiftsvogtei, den Mgf.en von † Meißen,
ihre Eigenständigkeit weitgehend zu wahren
und eine erfolgr. Territorialpolitik zu betreiben.
Dies änderte sich einschneidend unter Engel-
hards Nachfolger, Bf. Dietrich II. (1243–72)
aus dem Haus † Wettin. Dieser wurde von
seinemHalbbruder,Mgf.HeinrichdemErlauch-
ten (1221–88) gezwungen, die mgfl.-meißn.
Schutzherrschaft über das Hochstift in dem am
25. April 1259 abgeschlossenen Vertrag von
Seußlitz anzuerkennen. Der Vertrag leitete den
Prozeß der Mediatisierung des Bm.s N. unauf-
haltsam ein. Der wettin. Einfluß auf das Hoch-
stift resultierte dabei nicht nur aus der Schutz-
herrschaft, sondern v. a. aus dem engen
verwandtschaftl. bzw. persönl. Beziehungsge-
flecht, das Teile des N.er Domkapitels, welches
den Handlungsspielraum der Bf.e mittels der
1335 einsetzenden Wahlkapitulationen zuneh-
mend einengte, mit dem Landesherren verband.
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Seit dem zweiten Viertel des 15. Jh.s reduzierte
sich der für die Bischofswürde in Frage kom-
mende Familienkreis auf einige wenige nie-
deradlige Familien, deren Mitglieder traditio-
nell auch hochrangige Ämter in Diensten des
wettin. Landesherren bekleideten. Die Bf.e ge-
hörten nun in der Regel dem landesherrl. Rat
an, waren Träger des sächs. Hofgewandes und
nahmen an den Landtagen teil. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen erfolgte die Bestätigung
der Stiftsprivilegien nicht mehr unmittelbar
durch den Ks., sondern stellvertretend durch
den Kfs.en von † Sachsen. Eine durch die Ereig-
nisse des Schmalkaldischen Krieges scheinbar
mögl. Wiederherstellung der Reichsunmittel-
barkeit durch Ks. † Karl V. blieb Episode. Nach
dem Tod des letzten Bf.s Julius Pflug (1546–64)
wurde das Bm. durch Administratoren aus dem
wettin. Hause verwaltet. Das Stiftsgebiet wurde
Teil der 1657 begründeten Sekundogenitur
Sachsen-Zeitz.

II. Nach der Verlegung des Bistumssitzes
hielten sich die Bf.e nahezu ebenso oft in N. wie
in Zeitz auf; seit Bf. Bruno (1285–1304) fungier-
te die Zeitzer Burg als Hauptres. des erstmals
1242 explizit genannten bfl. Hofes. Außer in N.
läßt sich der Hof, der wohl zu keinem Zeitpunkt
mehr als regionale Bedeutung erlangt hat, auch
auf den Burgen Krossen, Schönburg (beide seit
dem 12. Jh.), Haynsburg (ab 1305), Heuckewal-
de (14./15. Jh.) und Saaleck (seit 1344) nachwei-
sen.

Vereinzelte Nachrichten über die personelle
Zusammensetzung und die Struktur des bfl.
Hofes sind seit dem 12. Jh. überliefert. Abgese-
hen von den N.er und Zeitzer Kanonikern, aus
deren Kreis sich auch die seit 1139 kontinuierl.
bezeugten bfl. Kapläne rekrutieren, erscheinen
im unmittelbaren Umfeld des Bf.s neben ver-
schiedenen Edelfreien zunächst v. a. Ministeri-
alen. Die vier Hofämter sind seit dem 12. Jh. be-
legt (Kämmerer ca. 1109 bzw. 1191; Schenk vor
1145; Marschall vor 1157; Truchseß 1159). Ein
1147 als vicedominus bezeichneter Zeitzer Ka-
noniker ist als Vertreter des Bf.s für sämtl. Ver-
waltungsangelegenheiten zu interpretieren,
möglicherw. auch ein 1191 genannter ambetman.
In der Folge fungierten zunächst officiati, dann
Vögte (advocati) als bfl. Beauftragte. Seit der

zweiten Hälfte des 14. Jh.s beaufsichtigte ein
Hauptmann (später Stiftshauptmann) das milit.
Aufgebot.

Die Anfänge der Kanzlei lassen sich bis in
die erste Hälfte des 12. Jh.s zurückverfolgen, je-
doch wird erst 1188 ein bfl. Notar namentl. er-
wähnt. Seit Bf. Dietrich II. (1243–72) läßt sich
die Organisation der Kanzlei, die seitdem aus
fünf bis acht Schreibern bestand, besser erken-
nen. An ihrer Spitze fungierte ein 1308 erstmals
bezeugter Protonotar, der seit 1455 als Kanzler
bezeichnet wurde. Eine Kanzleiordnung ist
nicht erhalten. Der zuweilen dem Domkapitel
angehörende und mehrfach auch als bfl. Offi-
zial fungierende Kanzler stand an der Spitze der
Verwaltung des weltl. Territoriums. Er war die
zentrale Figur des seit dem Anfang des 15. Jh.s
bezeugten engeren bfl. Rates. Dieser bestand
fast ausschließl. aus Adligen, die eine jurist.
Graduierung erlangt hatten und nicht selten
nahe Verwandte des amtierenden Bf.s waren.
Dem seit 1329 unter dem Begriff camera faßba-
ren bfl. Finanz- und Rechnungswesen stand der
Kammermeister vor, der auch die Rechnungs-
legung der in den Ämtern eingesetzten Schosser
überwachte. Die bfl. Wälder wurden von dem
zur Rechnungslegung verpflichteten Forstmei-
ster verwaltet. Die hohe Gerichtsbarkeit übte in
den Residenzstädten N. und Zeitz seit dem 14.
Jh. ein bfl. Richter aus. Auf Zeit bestellt waren
die Baumeister, die neben den Bauaufgaben
z.T. noch mit weiteren Funktionen betraut wa-
ren. Die seit dem letzten Drittel des 15. Jh.s ein-
setzende Rechnungsüberlieferung vermittelt
detailliertere Aufschlüsse über weitere Be-
dienstete des bfl. Hofes. Erwähnt werden neben
dem bfl. Sekretär, einem Leibschneider und
dem Barbier u. a. ein Küchenschreiber, ein
Koch und Küchenjungen, verschiedene Kellner,
der N.er und der Zeitzer Kellermeister, ein Bet-
tenmeister, ein Stubenheizer, Hofboten, ein
Postreiter, ein Stallmeister mit Stalljungen, ein
Türknecht, Torwärter, Landsknechte, Wild-
schützen, ein Röhrenmeister sowie verschiede-
ne Hofhandwerker (Winzer, Töpfer, Schlosser,
Riemer, Sattler, Schuster, Wagner, Schmied,
Glaser, Seiler, Kannengießer). Singulär sind
bislang die Belege für einen Hofjuden unter Bf.
Marquard (1352–72), für Spielleute und einen
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Sangmeister unter Bf. Heinrich von Stammer
(1466–81) sowie für einen Hofzwerg unter Bf.
Julius Pflug. Bis zum Tod des letzten Bf.s (1564)
ist weder eine Hofordnung noch das Amt des
Hofmeisters bezeugt. Detaillierte Nachrichten
über die Größe des Hofs sind selten. Während
die Menge der bei der Amtseinführung Bf. Die-
trichs von Bocksdorf (1463–66) verbrauchten
Lebensmittel sowie der repräsentative Einzug
seines Nachfolgers Heinrich II. von Stammer
(1466–81) mit 174 Pferden in Zeitz auf ein zah-
lenmäßig beachtl. Gefolge schliessen lassen,
verzeichnet eine Quelle aus dem 16. Jh. nur 40
Personen, die tägl. aus dem Keller und der Kü-
che des Bf.s versorgt werden mußten.

Die Einnahmen des Bf.s resultierten aus den
bfl. Münzstätten u. a. in Zeitz und N., aus den
Forsten, demGefälle der bfl. Richter von N. und
Zeitz, dem Jahrgeld von N. und Zeitz, den Ein-
nahmen aus Pachtgeldern sowie aus dem Ver-
kauf von Lebensmitteln und tier. Produkten. Die
Beteiligung am Bergbau im Erzgebirge unter Bf.
Heinrich II. von Stammer und seinen Nachfol-
gern konsolidierte die Finanzlage erheblich. Die
Versorgung des Hofes erfolgte hauptsächl. auf
Grundlage der Einkünfte und der Eigenwirt-
schaft der mit den Res. orten verbundenen Äm-
ter. Hinzu kamen Gewürze, ausländ. Weine,
Spezereien, Papier, Siegelwachs, feinere Stoffe
undTuche,diezumindest im16. Jh.aufderPeter-
und Pauls-Messe in N. sowie auf den Oster- und
Michaelismessen in † Leipzig erworben wur-
den. Neben ihrem Dienstgeld erhielten die Be-
diensteten des Hofes im 16. Jh. gelegentl. auch
Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Als Auftraggeber für Baumaßnahmen sowie
für Kunstwerke lassen sich mehrere Bf.e nach-
weisen. Neben den im engen Zusammenwirken
mit dem Domkapitel nach der Mitte des 13. Jh.s
entstandenen berühmten N.er Stifterstandbil-
dern sind hier z. B. die Errichtung und Ausstat-
tung der Dreikönigskapelle in N. durch Bf. Ger-
hard II. von Goch (1409–22) sowie die mehrfa-
chen Erweiterungsarbeiten in der Zeitzer Res.
zu erwähnen. Sehr bedeutend ist die von Bf. Ju-
lius Pflugs angeschaffte umfangr. Bibliothek.
Im Nachlaßverzeichnis von Pflug werden zu-
dem auch Büsten röm. Ks., Gemälde, eine Ster-
nenkarte und ein Globus erwähnt. Der Bosauer
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Benediktiner Paul Lang widmete seine chroni-
kal. Arbeiten Bf. Johannes III. von Schönberg
(1492–1517) und zwei bfl. Räten.

Das Hochstiftswappen zeigt die Insignien
der beiden Apostelfs.en Petrus und Paulus, ei-
nen silbernen Schlüssel und ein silbernes
Schwert mit goldenemHeft, auf rotemGrund in
Form des Andreaskreuzes übereinandergelegt.

† C.3. Naumburg † C.3. Zeitz

Q. Domstiftsarchiv N. – Stiftsarchiv und Stiftsbiblio-

thek Zeitz. – Sächsisches HSADresden. – ThStAW. – LHA

Magdeburg. – Delius, Hans-Ulrich: Der Briefwechsel

des Nikolaus von Amsdorf als Bischof von Naumburg-

Zeitz (1542–1546), unveröff. Habil.-Schr. Univ. Leipzig

1968. – Paul Lange, Chronica Numburgensis [...] [968–

1536], in: Scriptores rerum Germanicarum, 2, 1728, Sp.

1–102. – Paul Lange, Chronicon Citizense [...] [968–1515],

in: Rerum Germanicarum veterum iam primum publicati

scriptores, hg. von Johann Pistorius, Frankfurt 1583,

Bd. 1, S. 755–907. – Paul Lange, Chronik des Bistums

Naumburg und seiner Bischöfe, hg. von Felix Köster,

Naumburg 1891. – Pollet, Jaques V.: Julius Pflug. Cor-

respondance, recueille et éditeé avec introduction et no-

tes, Bd. 1–5, Leiden 1969–82. – Das Stift Zeitz-Naumburg

und seine Türken-, Defensions- und Landsteuerregister

1530–1568/9, hg. von Georg Feige, Neustadt an der

Aisch 1983. – Urkundenbuch des Hochstifts Naumburg,

1, 1925. – Urkundenbuch des Hochstifts Naumburg, 2,

2000.

L. Bischöfe 1448 bis 1648, 1996, S. 62, 261, 528–531,

536f., 643ff., 680f. – Bischöfe 1198 bis 1448, 2001, S. 471–

487. – Blaschke, Karlheinz/Haupt, Walther/Wiess-

ner, Heinz: Die Kirchenorganisation in den Bistümern

Meissen, Merseburg und Naumburg um 1500, Weimar

1969. – Braun, Christian Heinrich: Genealogische

Nachrichten von der Naumburgischen Stiftsritterschaft

zur Zeit der Bischöfe, Naumburg 1799. – Brunner, Pe-

ter: Nikolaus von Amsdorf als Bischof von Naumburg.

Eine Untersuchung zur Gestalt des evangelischen Bi-

schofsamtes in der Reformationszeit, Gütersloh 1961

(Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, 179).

– Germania Sacra. NF, 35,1–2, 1997–98. – Heckel, Jo-

hannes: Die evangelischen Dom- und Kollegiatstifter

Preussens insbesondere Brandenburg, Merseburg,

Naumburg, Zeitz. Eine rechtsgeschichtliche Untersu-

chung, Stuttgart 1924 (Kirchenrechtliche Abhandlungen,

100 und 101). – Herrmann, Bruno: Die Herrschaft des

Hochstifts Naumburg an der mittleren Elbe, Köln u. a.
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1970 (Mitteldeutsche Forschungen, 59). – Julius Pflug

(1499–1564). Der letzte Bischof des Bistums Naumburg,

hg. von Susanne Kröner und Siegfried Wagner,

Naumburg 2001 (Schriften des Stadtmuseums Naum-

burg, 9). – Kolb, Robert: Nikolaus von Amsdorf (1483–

1565). Popular Polemics in the preservation of Luther’s

Legacy, Nieuwkoop 1978 (Bibliotheca Humanistica et Re-

formatorica, 24). – Kretzschmar, Hellmut: Zur Ge-

schichte der sächsischen Sekundogeniturfürstentümer II:

Die Linien Sachsen-Merseburg und Sachsen-Zeitz, in:

Sachsen und Anhalt 3 (1927) S. 284–315. Wiederabdruck

in: Vom Anteil Sachsens an der neueren Geschichte. Aus-

gewählte Aufsätze, hg. von Reiner Gross und Manfred

Kobuch, Stuttgart 1999 (Quellen und Forschungen zur

sächsischen Geschichte, 16), S. 172–203. – Lepsius, Carl

Peter: Geschichte der Bischöfe des Hochstifts Naumburg

vor der Reformation. Ein Beitrag zur Geschichte des

Osterlandes,Naumburg1846.–Lepsius,CarlPeter:Kleine

Schriften, Beiträge zur thüringisch-sächsischen Ge-

schichte und deutschen Kunst- und Altertumskunde, ge-

sammelt und hg. von Albert Schulz, Bd. 1–3, Magde-

burg 1854/55. – Müller, Markus: Die spätmittelalterli-

che Bistumsgeschichtsschreibung. Überlieferung und

Entwicklung, Köln u. a. 1998 (Beihefte zum Archiv für

Kulturgeschichte, 44), S. 235–238, 368–378. – Mül-

ler-Alpermann, Gerhard: Stand und Herkunft der

Bischöfe der Magdeburger und Naumburger Kirchen-

provinzen im Mittelalter, Prenzlau 1930. – Nagel, Ros-

witha: Das Domkapitel der Vereinigten Domstifte zu

Naumburg undMerseburg unddesKollegiatstiftes Zeitz –

Überlegungen zu seiner schriftlichen Überlieferung in

den stiftischen Archiven und Bibliotheken, in: Sachsen

und Anhalt 22 (1999/2000) S. 239–265. – Rogge 1998. –

Schlesinger 1-2, 1962. – Schleusing, Bettina: Un-

tersuchungen zur Geschichte des Bistums Naumburg

und seiner Bischöfe im früherenMittelalter, Leipzig 1996.

– Schmitt, Ludwig Erich: Untersuchungen zu Entste-

hung und Struktur der neuhochdeutschen Schriftspra-

che, Bd. 1: Sprachgeschichte des Thüringisch-Obersäch-

sischen im Spätmittelalter. Die Geschäftssprache von

1300–1500, Köln u. a. 1966 (Mitteldeutsche Forschungen,

36/1), S. 333–336. – Schöppe, Karl: Siegel aus dem Stifte

Naumburg-Zeitz, in: Vierteljahresschrift für Wappen-,

Siegel- und Familienkunde 31 (1903) S. 81–88. –

Streich 1988. – Wentscher, Erich: Das Domstiftsar-

chiv Naumburg, in: Archivalische Zeitschrift 46 (1950)

S. 223–226. – Wiessner, Heinz: Art. »Naumburg«, in:

LexMA, VI, 1993, Sp. 1055–57.

Holger Kunde

OLMÜTZ, BF.E VON
Siehe unter: B.2. Böhmen, Kgt., Kg.e von

ÖSEL-WIEK, BF.E VON

I. Das Bm. wurde im Zuge der Eroberung
und Christianisierung Livlands 1228/34 errich-
tet (seit 1246/55 zum Ebm. † Riga). Es umfaßte
die Inseln Ösel (estn. Saaremaa) und Dagö
(estn. Hiiumaa) sowie auf dem Festland die
Wiek (estn. Läänemaa). Rund ein Drittel des in-
sularen Teils der Diöz. sowie ein kleinerer Teil
der Wiek stand unter der Verwaltung des †
DeutschenOrdens, während der Bf. imGroßteil
des Stiftes zugl. die weltl. Herrschaft ausübte.

1228 vergab Kg. † Heinrich (VII.) das Bm.
als Lehen des Reiches an den ersten Bf. Gott-
fried. Tatsächl. war das Reich in polit.-rechtl.
Hinsicht für Ö.-W. drei Jh.e lang unbedeutend.
Wichtiger war in innerstift. wie innerlivländ.
Konflikten das Institut der Schutzherrschaft.
Eine solche Schutzherrschaft (protectio; defensio;
bescherminge, beschuttinge unde bevell u. ä.) über das
Bm. beanspruchte und realisierte v. a. der liv-
länd. Zweig des † Deutschen Ordens sowie
zeitw. die dän. Krone. Nach 1500 intensivierten
sich infolge der institutionellen Verfestigung
des Reiches und der wachsenden außenpolit.
Bedrohung Livlands durch den Aufstieg Mosk-
aus die Beziehungen Ö.-W.s zum röm.-dt.
Reich: Sowandten sich die Bf.emehrfach an das
Reichskammergericht bzw. den Reichshofrat.
1521 wurde der Bf. von Ö.-W. zum Rfs.en er-
hoben (ohne jedoch in der Reichsmatrikel die-
ses Jahres zu erscheinen); zugl. bestimmte †
Karl V. die Kg.e von Dänemark und Polen, den
Kfs.en von†Brandenburg,†Mecklenburg, den
†Deutschen Orden und dieMagistrate der Han-
sestädte zu Schutzherren (conservatores) der liv-
länd. Bm.er (Monumenta Livoniae Antiquae, 5,
1847, S. 127ff). Als ab 1558 Altlivland zerfiel,
nahm Friedrich II. von Dänemark 1559 das Bm.,
dessen Zugehörigkeit zum Reich ausdrückl. be-
stätigt wurde, unter seinen Schutz und erhielt
das Recht, den Bf. zu nominieren. Zugl. ver-
kaufte Bf. (eigtl. Administrator) Johann von
Münchhausen seine bfl. Rechte an Friedrich.
Dieser setzte seinen jüngeren Bruder Magnus
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als Bf. ein. Im Frieden von Stettin 1570 (§ 17)
bestätigte Ks. † Maximilian II. die Schutzherr-
schaft Friedrichs über das Stift. 1573 ließ letz-
terer sich auf Ösel als Landesherr huldigen. Da-
mit löste sich das Bm. auf: Dagö und die Wiek
kamen im Lauf des Livländischen Krieges unter
die Krone Schweden, auf Ösel regierten dän.
Statthalter bis 1645. In diese Zeit fällt die Errich-
tung eines evangel. Kirchenwesens auf der In-
sel.

Seit ca. 1300 sind die Vasallen des Bf.s als
eine Korporation faßbar, wobei der wiek. Stifts-
adel die Führungsrolle innehatte. Daneben hat-
te das Domkapitel landständ. Rechte. 1524 er-
wirkte die Ö.-W.er Ritterschaft das Privileg, ge-
meinsam mit dem Kapitel den Bf. zu wählen.
Seit derselben Zeit war der Zugang zum Dom-
kapitel Nichtadligen verwehrt.

II. Die Bf.e residierten bis Mitte des 14. Jh.s
in der Wiek, zunächst in † Leal, ab 1251 in Alt-
Pernau, nach 1263 in Hapsal. Nach dem auch
Ö.-W. erschütternden Estenaufstand von 1343–
45 verlegte der Bf. seinen Hauptsitz vom Fest-
land auf die Insel Ösel. Dort wurde die Burg
Arensburg (estn. Kuressaare) errichtet, neben
der bald ein Hakelwerk entstand. Der Bf. weilte
jedoch auch häufig in der Wiek, v. a. auf dem
Schloß Hapsal (hier sind für das 16. Jh. Hofdie-
ner namentl. bezeugt), ferner zu Lode (estn.
Koluvere) und † Leal. Das 1251 eingerichtete,
zwölfköpfige Domkapitel verblieb in Hapsal,
wo sich in der Domkirche die Grablege der Bf.e
befand. Soweit die Domherren an der geistl.
oder weltl. Verwaltung des Bm.s mitwirkten
(Offizial, Propst, Dekan, Kanzler, bfl. Sekretär),
weilten sie jedoch zeitw. in der Hauptres. Arens-
burg.

Das bfl. Tafelgut, die wirtschaftl. Grundlage
des Hofes, wurde durch Stiftsvögte verwaltet, je
einen in derW. (Sitz Hapsal) sowie für Ösel und
Dagö (Sitz Arensburg). Die Stiftsvögte be-
aufsichtigten die Unterbeamten, führten die
Landeskasse, saßen den lokalen bäuerl. Gerich-
ten vor und befehligten im Kriegsfall das Aufge-
bot der bfl. Vasallen.

Die Namen der geistl. wie weltl. Amtsträger
Ö.-W.s sind aufgrund des urkundl. Materials
zusammengestellt worden (Arbusow 1914).
Darüber hinaus ist vom bfl. Hof des 16. Jh.s nur

olmütz – ösel-wiek

wenig bekannt, für die vorhergehende Zeit fast
nichts. Ein Hauptgrund hierfür ist die generell
schlechte Überlieferungslage für Ö.-W. – bis
zur Mitte des 14. Jh.s sind selbst die Daten ei-
niger Bf.e fragl. Die im dän. und schwed.
Reichsarchiv befindl. Quellen für das 15./16. Jh.
wurden unter dem Aspekt des Hofes bisher
nicht untersucht, sind aber wahrscheinl. in die-
ser Hinsicht wenig ergiebig. Einstweilen ist da-
von auszugehen, daß das Hofleben recht be-
scheidenen Umfang hatte; das dürfte auch den
ökonom. wie kulturellen Rahmenbedingungen
eines städtearmen livländ. Bm.s entsprechen –
obgleich Ö.-W. als das reichste Stift Livlands
galt. Langdauernde innerstift. Auseinanderset-
zungen (Gegenbf.e im 15. Jh., Konflikte mit der
Ritterschaft) standen der Entfaltung höf. Le-
bens ebenso entgegen. Bf. Jodokus Hoenstein
(1458–71), der vor seiner Wahl in röm. Huma-
nistenkreisen verkehrt hatte, mußte sich mit ei-
nem Gegenbf. auseinandersetzen, was sicherl.
dazu beitrug, daß aus seiner Bischofszeit kei-
nerlei wissenschaftl. oder kulturelle Aktivitäten
bekannt sind (Arbusow 1921, S. 81). Für die
Bf.e Johann Orges (1492–1515) und Johann Kie-
vel (1515–27) wiederum standen Reformen der
Geistlichkeit und bessere Pfarrseelsorge imMit-
telpunkt ihrer Aktivitäten; hier scheinen Verbin-
dungen zum Bibelhumanismus bestanden zu
haben.

In ersten Drittel des 16. Jh.s gehörten rund
40 bis 50 Personen demHof an. Hierunter ist zu
verstehen: das persönl. Gefolge des Bf.s samt
dem Kaplan, die Inhaber der Hofämter (Schenk,
Marschalk, Kämmerer, Küchenmeister, Jäger-
meister, Rüstmeister, Vorratsverwalter), Edel-
pagen, einzelne Musikanten sowie die niedere
Dienerschaft. Höchster Würdenträger bei Hofe
war derHofrichter. Ferner ist die Kanzleimit bis
zu sechs Sekretären und Schreibern (meist Kle-
riker, oft Angehörige des Domkapitels) in die
genannte Zahl inbegriffen. Einen Kanzler weltl.
Standes gab es zeitw., zu anderen Zeiten leitete
ein Domherr die Kanzleigeschäfte. Künstler
scheinen vereinzelt für jeweils kurze Zeit am Ö.-
W.er Hof geweilt zu haben. Stets waren Ange-
hörige livländ. Vasallenfamilien als Inhaber der
Hof- und Verwaltungsämter vertreten; wie groß
der jeweilige Anteil von Livländern und Einwan-
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derern (meist stadtbürgerl. Deutsche aus dem
Ostseeraum) war, läßt sich nicht generell sa-
gen. Die personelle Fluktuation amÖ.-W.er Hof
scheint hoch gewesen zu sein. Die Bf.e selber
stammten seit dem letzten Drittel des 15. Jh.s
fast alle aus ritterschaftl. Familien Livlands, und
hatten meist bereits zuvor ein geistl. Amt in ei-
ner livländ. Diöz. innegehabt.

Um 1530 waren die Ausgaben für Hof, Be-
amtenschaft, Dienstvolk und Soldaten so ange-
stiegen, daß die Einkünfte aus dem Tafelgut
nicht mehr Schritt hielten. Bf. Münchhausen
(1541–59), zugl. Bf. von † Kurland († Pilten),
konzentrierte sich daher erfolgr. auf eine Sanie-
rung der Stiftsfinanzen. Er entließ in der Wiek
die Hälfte der Lohnempfänger (Dienstvolk, Sol-
daten) und steigerte die Getreideausfuhr aus
den Überschüssen des Tafelguts beträchtl., teils
mit eigenen Schiffen, teils über Kaufleute aus †
Reval,† Riga und den Niederlanden. Ein verein-
zelter Beleg dokumentiert die Einfuhr von Tu-
chen via † Lübeck für die hofcledung am bfl. Hof
(Ahvenainen 1963, S. 207). Einzelhinweise
auf Feste in den 1550er Jahren (Ausrichtung der
Hochzeit seiner Nichte zu † Pilten unter Auf-
wendung vonmind. 1000 Talern; Einladung des
Adels zu Pfingsten 1555 zumMaigrafenbier, bei
dem auf Papageien geschossen werden soll;
Schirren 1881, S. 33ff.) reichen nicht aus, um
ein auch nur einigermaßen schlüssiges Bild von
Alltag und Fest am Hof dieses geschäftstüchti-
gen Bf.s zu gewinnen.

Der letzte Bf., Hzg. Magnus von Holstein,
weilte nur zeitw. in Ö.-W. Obwohl seine Ambi-
tionen weit reichten – 1570 wurde er »König von
Livland« von Zar Ivans IV. Gnaden und heiratete
1573 eine Großnichte Ivans – war wg. des Liv-
ländischen Krieges und dem Scheitern aller sei-
ner Pläne nicht an eine standesgemäße Hofhal-
tung zu denken.

† C.3. Arensburg † C.3. Hapsal
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Øsel stift, 10 Registranten ca. 1490–1560 (überwiegend
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Volker Seresse

OSNABRÜCK, BF.E VON

I. Bf.e von O. mit Amtssitz O. und Res.en in
Iburg und Fürstenau – das Hochstift O. liegt zw.
den Gft.en Tecklenburg, Ravensberg, dem Fsm.
† Minden und im S und N dem Fsbm. † Mün-
ster und umfaßt um 1500 ein Gebiet von ca. 36
Quadratmeilen.

II. Auf dem Gebiet des altsächs. Threcwiti-
gau gründete Karl der Große gegen Ende des 8.
Jh.s das Bm. O. unter dem ersten Bf. Wiho.
Noch vor 860 gelangte auch das Gebiet Wieden-
brück zur Diöz. Aus dem Jahr 889 ist die Verlei-
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hung von Immunität, Marktrecht, Zoll und
Münze für den Bischofssitz durch Kg. Arnulf (in
einer gefälschten Urk.) überliefert, das Privileg
wurde 938 von Ks. Otto I. bestätigt. Die Stifts-
vogtei hielt seit 1182 der Gf. von Tecklenburg,
bis sie 1236 wieder an den Bf. ging. v. a. Bf. Ben-
no II. (1069–88) förderte den Ausbau der Lan-
desherrschaft, u. a. gelang es ihm, mit Hilfe von
Urkundenfälschungen die Zehntrechte über alle
Bistumsbewohner vom Kl. † Corvey zurückzu-
erhalten. Er begann auch 1073 mit der Errich-
tung der Burg Iburg, die später zur Hauptres.
der Bf.e werden sollte. Zwei weitere Phasen des
Burgenbaus im 13. und 14. Jh. dienten zur wei-
teren Sicherung der Landesherrschaft. Die erste
Phase war dabei defensiv ausgerichtet (Quaken-
brück 1227, Grönenberg 1246) während die
zweite Phase, begonnen durch Ludwig von Ra-
vensburg (1297–1308), der Expansion des
Hochstifts diente (Twisle 1297, Vörden 1365,
Hunteburg 1324, Wittlage 1313). Mit der Errich-
tung der Burg Fürstenau 1342, später ebenfalls
Res., war diese Entwicklung abgeschlossen. Al-
lerdings gelang es den Bf.en nur im südöstl. Teil
der Diöz., die Ausbildung der Landesherrschaft
im späten MA durchzusetzen, in den anderen
Gebieten hatten die Gf.en von Tecklenburg,
Diepholz, Ravensberg und Oldenburg sowie die
Fbf.e von † Münster und † Minden die Terri-
torialgewalt inne. Das Territorium des Hoch-
stifts O. bestand aus den Ämtern Fürstenau,
Grönenberg, Hunteburg, Iburg, Wittlage und
der Exklave Reckenberg südl. des eigentl. Ter-
ritoriums. Während der Reformation gingen
der Diöz. die Gft.en Diepholz, Lingen und Teck-
lenburg verloren, nach der Abtretung der geistl.
Jurisdiktion über die Ämter Cloppenburg, Mep-
pen und Vechta 1668 an den Fbf. von †Münster
waren Diöz. und Fsbm. fast deckungsgleich ge-
worden.

Nach 1402 entstammten die O.er Bf.e bis
zum Dreißigjährigen Krieg fast ausschließl.
dem westfäl.-niedersächs. Adel. V. a. die Gf.en
von Rietberg, Hoya und Diepholz brachten ihre
Familienangehörigen auf den Bischofsstuhl.
Häufig hielten die Bf.e des 16. Jh.s noch andere
Bm.er, und das Hochstift O. war dabei in der
Regel nur ein Nebenland. Die Landesherren re-
sidierten daher häufig außerhalb des Territori-

osnabrück

ums und boten den Landständen dadurch er-
hebl. Freiraum. Gleichzeitig verhinderte aber
das Fehlen eines permanenten landesherrl.
Hofs im Hochstift die Entwicklung des ein-
heim. Adels zum Hofadel. Die finanziell
schwierige Situation der Bf.e im 15. und 16. Jh.
führte zu häufigen Verpfändungen territorialer
und rechtl. Besitztitel wie unter Erich von
Braunschweig-Grubenhagen (1508–32). Da-
durch gerieten die Bf.e in die finanzielle Abhän-
gigkeit des Stiftsadels, wodurch dessen Position
erhebl. verstärkt wurde. Franz von Waldeck
(1532–53) geriet zudem durch seinen Eintritt in
den Schmalkaldischen Bund 1543 und die Ein-
führung der Reformation 1542 in Konflikt mit
dem Domkapitel. Seine Besetzung der Drosten-
stellen und Hofämter mit landfremdem Adel
verhinderte den Aufbau einer Klientel im Stifts-
adel. 1650 wurde auf dem Reichstag in † Nürn-
berg für das O.er Bm. die »Alternierende Suk-
zession« festgelegt. Auf den kathol. Franz Wil-
helm von Wartenberg (1650–61), der während
längerer Aufenthalte im Hochstift die Hofhal-
tung auf der Res. Iburg ausbaute, folgte 1661 der
evangel. Ernst August I. aus dem Haus † Braun-
schweig-Lüneburg. Er verlegt die Res. der Fbf.e
zurück nach O. und ließ das Residenzschloß
erbauen. Schon 1680 siedelt er jedoch mit dem
Hof nach † Hannover um.

Machtpolit. übte das Domkapitel den mei-
sten Einfluß imHochstift aus und war das zwei-
te Regierungsorgan neben dem Bf. Als zweite
polit. Kraft steuerte es die Verwaltung des Stifts
und war seit dem frühen 13. Jh. zu einer Kor-
poration herangewachsen, die den Bf. in geistl.,
aber v. a. auch weltl. Angelegenheiten beriet.
Ähnl. wie in†Münster (1392),†Minden (1404)
oder † Paderborn (vor 1449, erneuert 1480) be-
schloß das O.er Domstift, daß nur noch Kan-
didaten ins Kapitel aufgenommen werden soll-
ten, die entweder aus adeliger Familie stamm-
ten oder einen akadem. Grad besaßen. 1401
wird das Statut von Papst Bonifaz IX. bestätigt.
Die Domherren entstammten in der Folge weit-
gehend dem westfäl. Adel, aus den Fsbm.ern †
Münster und O. sowie den Gft.en Ravensberg
und Tecklenburg.

Bereits im hohenMAhatten die O.er Bf.e aus
Mitgliedern des Domkapitels, des Johanniska-
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pitels und der Ritterschaft einen »Geschwore-
nen Rat« gebildet. Seit dem 15. Jh. wurden sie in
ihrer Wahlkapitulation dazu verpflichtet. Der
Rat bestand zunächst nicht kontinuierl., son-
dern wurde vom Bf. bei Bedarf konstituiert. Aus
der Mitgliedschaft im Rat entwickelte sich v. a.
in der Amtszeit Erichs von Braunschweig-Gru-
benhagen (1508–32) das Amt des Landrats. Die
Quellen trennen zunächst noch nicht zw.
Hofräten und Landräten, der Begriff »Landrat«
ist erstmals 1548 für den Domdechanten Her-
bord von Bar und den Domherren Amelung von
Varendorf belegt, die bereits seit 1535 als »bi-
schöfliche Räte« bezeichnet worden waren.

Die imHochMA inO. belegtenHofämter des
Marschalls, Schenks und Kämmerers ver-
schwinden bis 1238 aus denQuellen, auchwenn
sie vermutl. in ihrer Existenz fortbestanden. Le-
digl. das Amt des Drosten, das aus dem Truch-
sessenamt hervorging, trat weiterhin in Er-
scheinung, wurde jedoch von einem bfl. Hof-
amt im Verlauf der zweiten Hälfte des 13. Jh.s
in ein mit dem Vorsitz über die Stiftsbur-
gen betrautes Verwaltungsamt transformiert.
Schließl. entstand das Amt des Erblanddrosten,
vergleichbar dem Erbmarschallamt der Hoch-
stifte†Münster und† Paderborn. Zw. 1366 und
1716 befand sich das Amt im Besitz der Familie
von Bar. Die Bedeutung des Amtes läßt sich an
seiner Rolle innerhalb des Begräbnisrituals der
Fbf.e ablesen, wo der Erblanddrost an erster
Stelle hinter dem Leichenwagen die Stiftsritter-
schaft anführt, was für das Begräbnis des nur
vier Tage amtierendenWilhelm von Schencking
1585 belegt ist.

Im 16. Jh. treten die Ämter in den Quellen
wieder in Erscheinung, 1586 ernannte Bernhard
von Waldeck (1585–91) Johann von Bar zum
Hofmarschall, der vorher bereits das Amt des
Stallmeisters bekleidet hatte. Die Bedeutung
desHofmarschallamtes läßt sich an einer in den
1650er Jahren von Franz Wilhelm von Warten-
berg erlassenen Hofordnung aufzeigen, wo der
Hofmarschall in der Rangordnung unmittelbar
auf den Fbf. selbst folgt. Bereits 1484 findet sich
das Amt des Erbjägermeisters und 1510 die Erb-
jägerschaft.

Die Hofordnungen Franz Wilhelms von
Wartenberg sahen im höf. Zeremoniell wieder

die vier dem Adel vorbehaltenen klass. Hofäm-
ter des Marschalls, Truchsessen, Mundschenks
und Kämmerers vor.

Der erste Notar der O.er Bischofskanzlei ist
i. J. 1217 belegt. Noch in den ersten Jahrzehnten
des 17. Jh.s hatte die Kanzlei keinen festen Sitz,
wie Kanzleiprotokolle der Jahre 1608–13 bele-
gen, sondern folgte dem Hof in die jeweiligen
Landesburgen und Ämter. Die beiden Sekretäre
des Kanzlers erhielten gegen Ende des 16. Jh.s
jeder einen eigenen Aufgabenbereich, nach Re-
gierungs- und Justizangelegenheiten getrennt.
Nach der Hofordnung von 1590 gehörten zehn
Personen zur Kanzlei, die dann in der ersten
Hälfte des 17. Jh.s ihren Sitz in O. nimmt, wie
aus der Bezeichnung »Fürstliche Osnabrücki-
sche Kanzlei« und der Kanzleiordnung Bf.
Franz Wilhelms von Wartenberg aus dem Jahr
1652 ersichtl. wird, nach der die Kanzlei wie bis-
her in O. zu verbleiben hat. Bereits Bf. Heinrich
von Sachsen-Lauenburg (1574–85) hatte ver-
sucht, mit der geplanten, aber letztl. gescheiter-
ten Residenzverlegung sowohl seinen Hof wie
auch den Verwaltungsmittelpunkt in O. zu ver-
orten. Während seiner Amtszeit fanden die
Kanzleisitzungen in O. im Barfüßerkl. statt. In
der zweiten Hälfte des 16. Jh.s zeigen sich ver-
mehrt Bestrebungen, die Organisation und Ver-
waltung des Stifts zu verbessern und die Insti-
tutionalisierung der Behörden voranzutreiben.
Johann IV. von Hoya (1553–74) hatte mit der
Aufteilung in eine »gemeine« und eine »gehei-
me Sphäre« die Umstrukturalisierung der Kanz-
lei begonnen, sein Nachfolger Heinrich von
Sachsen-Lauenburg hatte die Transformation in
eine selbständige Behörde durch seine Regie-
rungsart. aus dem Jahr 1585 vollendet.Während
erdieAngelegenheitender »geheimenSphäre« –
dazu gehörten polit. Entscheidungen, diplo-
mat. Missionen, aber auch die Finanzen – unter
seine persönl. Kontrolle brachte, überließ er die
Kanzleigeschäfte, wie etwa Rechtspflege und
Polizeiverwaltung, seinem Kanzler Peter von
Weyhe. Mit dieser Aufteilung wurde die Mög-
lichkeit zu einer Kanzlei als eigenständige Be-
hörde mit festem Amtssitz geschaffen.

Die Verwaltung des Hochstifts wurde über
Archidiakonate, Ämter und Gogerichte geführt.
Bf. Adolf von Tecklenburg (1216–24) vollendete
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im 13. Jh. die Einteilung der Archidiakonate.
1325 ist in der Diöz. erstmals ein Generalvikar
unter dem Titel »Offizial« belegt, der den Archi-
diakonen vorstand. Um 1500 war die Diöz. in 13
Archidiakonate mit 102 Kirchen unterteilt und
bestand aus dem O.er Hochstift – einschl. der
Exklave Reckenberg –, den Gft.en Ravensberg,
Tecklenburg, Rietberg, Rheda sowie Teilen von
Diepholz und demNiederstift Münster, das erst
1667 diözesal zum Hochstift † Münster kam.

Um 1400 ist die Gliederung des Hochstifts in
sieben Ämter (Fürstenau, Vörden, Hunteburg,
Wittlage, Grönenburg, Iburg, Reckenberg) ab-
geschlossen, die sich teilw. an die Burgengrün-
dungen angeschlossen hatten und von Drosten,
Rentmeistern und Vögten verwaltet wurden.
Aus dem Jahr 1556 liegt eine Ämterordnung vor.

Im 15. Jh. lassen sich Hinweise finden, daß
die Verwaltungsorganisation als Folge landes-
herrl. Machterweiterung von einem Territorium
ins nächste gelangte. Von 1441 bis 1450 regierte
Heinrich II. vonMoers, seit 1424 Bf. von†Mün-
ster und Bruder des Ebf.s von † Köln und Bf.s
von† Paderborn, Dietrich vonMoers (1415–63),
das Hochstift O. Dietrich von Moers strebte ei-
nen Machtausbau im NW Dtl.s an und im Zuge
dessen wurden moderne Verwaltungstechniken
in die von seiner Familie beherrschten Gebieten
eingeführt. Rechnungen aus † Münster zeigen
die Übernahme des köln. Schemas und lassen
gleiches auch für O. durch den Einsatz des in †
Köln geschulten Verwaltungspersonal vermu-
ten.

1225 verlieh Kg. † Heinrich VII. Bf. Engel-
bert I. von Isenberg (1224–26) das Recht, die
Gogerichte zu O., Iburg, Melle, Dissen, Ankum,
Bramsche, Damme und Wiedenbrück mit
Gogf.en zu besetzen. Mit dem Erwerb des Go-
gerichts zu Angelbecke (Ostercappeln) Anfang
des 16. Jh.s erlangt der Bf. von O. schließl. die
Gogerichtsbarkeit im ganzen Hochstift. 1630
erfolgte eine neue Unterteilung unter FranzWil-
helm vonWartenberg, der für die Ausübung der
Disziplinarvollmacht neue Bezirke, die Deka-
nate, einrichtet.

Im 16. und 17. Jh. entstand im Hochstift O.
ähnl. wie in anderen Territorien ein frühmoder-
ner Verwaltungsapparat unter Einbindung der
älteren Lokalbehörden wie Ämter und Goge-
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richte. Dem Adel gelang es durch Ausbildung
des eigenen Nachwuchses an den Universitäten,
die Leitung der Verwaltungsbehörden wie
Kanzlei, Hofgericht oder Rentkammer in den
eigenen Reihen zu halten. Somit blieben admi-
nistrative wie repräsentative Führungspositio-
nen am Hof des Bf.s von O. in der frühen Neu-
zeit dem Adel vorbehalten.

Über die Struktur und Größe des fürstbfl.
Hofes geben die Quellen seit den 1580er Jahren
Aufschluß. Daraus läßt sich etwa ersehen, daß
der Hofstaat Fbf. Bernhards von Waldeck
(1585–91) 1587 aus 69 Personen bestand. Erste
Ansätze, einen fsl. Hof nach den gestiegenen
Repräsentationsanforderungen einzurichten,
zeigen sich unter Philipp Sigismund von Braun-
schweig-Wolfenbüttel (1591–23), die weiterhin
eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten
des Hochstifts und der Dreißigjährige Krieg
verhinderten diese Entwicklung jedoch zu-
nächst. Im Jahr 1623, beim Tod Philipp Sigis-
munds, gehörten dem fürstbfl. Hof 157 Hofdie-
ner und 66 Hausdiener an. Mehrere junge O.er
Adelige traten als Hofjunker in die Dienste des
Landesherrn, etwa Franz von Beesten (1587),
derDomherr Johann vonDincklage (1594–1602)
oder Johann von dem Bussche (1602). Aus der
Hofordnung von 1582 ist durch die darin fest-
gelegte Tischordnung die Rangfolge der ver-
schiedenen Ämter am Hofe ersichtl. Am ersten
Tisch saßen die Räte, am zweiten die Junker, am
dritten die Kanzleiangehörigen. Der Kanzler
selbst hatte seinen Platz als bfl. Rat jedoch am
ersten Tisch.

Seit dem SpätMA hatten die O.er Fbf.e ihre
Res. von O. nach Iburg und Fürstenau verlegt.
Dort konzentrierten sie ihre Bautätigkeit und
ihre Hofhaltung. Der Versuch Heinrichs von
Sachsen-Lauenburg 1583/84, auf dem Gelände
des ehemaligen Augustiner-Eremitenkl.s einen
neuen Residenzbau zu errichten, der auch die
fsl. Verwaltungsbehörden aufnehmen sollte,
scheiterte an seinem Tod 1585. Dennoch wird
hier das Bedürfnis des Landesherrn nach einer
zentralen Res., die Repräsentation und Verwal-
tung vereinigt, deutl.

Der repräsentative Charakter des fürstbfl.
Hofes läßt sich an den ab den 1540er Jahren vor-
liegenden Hofregistern ablesen. Darunter fallen
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die Küchenregister, die über die verbrauchten
Nahrungsmittel Aufschluß geben, wie auch
Futterregister für die zu versorgenden Pferde.
Zw. dem 14. Dez. 1587 und dem 7. April 1588
benötigte die bfl. Küche zu Iburg bspw.
33 Seiten Speck, 87,5 Schweinsköpfe, 111
Schweinerücken, 207 Mettwürste, 184 Stück
Rindfleisch, 26 Kälber, 30 Hammel und 29
Lämmer. Gerade aus der Regierungszeit Philipp
Sigismunds (1591–1623) liegen zahlr. Nachrich-
ten über Maler, Bildhauer, Musiker und Thea-
terspieler am bfl. Hof vor; u. a. hielt sich i. J.
1607 eine Gruppe engl. Komödianten am bfl.
Hof in Iburg auf. Bei der Hochzeitsfeier Gf. Jo-
hanns VII. von Oldenburg erschien Heinrich
von Sachsen-Lauenburg 1576 mit einem stattl.
Gefolge von 161 Pferden.

Nach der Übersiedlung nach O. in das dort
neugebaute Schloß stand der barocken Prach-
tentfaltung am Hof Ernst Augusts I. von Braun-
schweig-Lüneburg (1661–98) nichts mehr im
Wege; Hinweise über Schauspieler, Jagdperso-
nal, Musiker, Kutschen, exklusive Lebensmittel
sind in ca. 3200 Rechnungsbelegen aus den Jah-
ren 1662–80 erhalten. Die Küchenrechnungen
für die Jahre 1671–80 weisen jährl. Ausgaben
zw. 11 000 und 14000 Reichstalern aus. Bereits
1680 siedelte der Fs. jedoch nach † Hannover
um.
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Q. StA O., Rep. 100: Bestände der Regierung des

Hochstifts Osnabrück bis 1803 (Hoheitliche Angelegen-

heiten, Landstände, Landtag, Landräte, Geheimer Rat,

Land- und Justizkanzlei, Amtsverwaltung). Abschn. 15,

Nr. 5; 17, Nr. 1, 5, 6, 16; Dep. 6b, Nr. 321, 322, 324; Rep.

355 Nr. 768, 3371, 3373, 3988, 4192; Dept. 38b, Nr. 1250.

– Niedersächsisches HStA Hannover, Dep. 84 K.G. Cal.

Br. 22 XIII Anhang Nr. 1 Vol. I-XII. – »... der osnabrugi-

schenn handlung und geschicht«. Die Chronik des Rudolf

von Bellinckhausen 1628–1637, bearb. von Margret Te-

geder und Axel Kreienbrink, Osnabrück 2002

(Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen, 45).

L. Berning, Wilhelm: Das Bistum Osnabrück vor

Einführung der Reformation, Osnabrück 1940 (Das Bi-

stumOsnabrück, 3). –Decker 1992. –Diekamp, Johan-

nes: Die Archidiakonalstreitigkeiten zwischen Münster

und Osnabrück im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Beitrag

zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte des Bistums

Osnabrück in der Reformationszeit, Diss. Univ. Münster

1942. – Hemann, Friedrich-Wilhelm: Residenzstädte in

Westfalen, Altenbeken 1997 (Westfälischer Städteatlas,

Lfg. 5). – Hoffmann, Christian: Osnabrücker Domher-

ren 1567–1624. Geistliche Karriereprofile im konfessi-

onellen Zeitalter, in: Osnabrücker Mitteilungen 100

(1995) S. 11–73. – Hoffmann, Christian: Ritterschaft-

licher Adel im geistlichen Fürstentum. Die Familie von

Bar und das Hochstift Osnabrück: Landständewesen, Kir-

che und Fürstenhof als Komponenten der adeligen Le-

benswelt im Zeitalter der Reformation und Konfessiona-

lisierung 1500–1651, Osnabrück 1996 (Osnabrücker Ge-

schichtsquellen und Forschungen, 49). – Johanek, Pe-

ter, Residenzenbildung und Stadt bei geistlichen und

weltlichen Fürsten im Nordwesten Deutschlands, in: Hi-

storiaUrbana 5 (1997) S. 91–108. –Kloosterhuis 1992.

– Mersiowsky, Mark: Die Anfänge territorialer Re-

chungslegung im Deutschen Nordwesten. Spätmittelal-

terliche Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof und Terri-

torium, Stuttgart 2000 (Residenzenforschung, 9). – Nie-

hus, Laurenz: Die päpstliche Ämterbesetzung im Bistum

Osnabrück 1305–1418, Osnabrück 1940 (Das BistumOsn-

abrück, 2). – Prinz 1934. – Rehker, Heinrich: Die lan-

desherrlichen Verwaltungsbehörden im Bistum Osnab-

rück vom Regierungsantritte Johanns IV. von Hoya bis

zum Tode Franz Wilhelms (1553–1661), Diss. Univ. Mün-

ster 1905. – Roth, Thomas: Osnabrück, in: Die Territo-

rien des Reichs, 3, 1991, S. 130–146. – Seegrün, Wolf-

gang: Die Anfänge des Bistums Osnabrück im Lichte neu-

erer Forschungen, in: Osnabrücker Mitteilungen 85

(1979) S. 25–48. – Geschichtlicher Atlas von Niedersach-

sen, hg. vom Institut für Historische Landesforschung

der Universität Göttingen, bearb. von Gudrun Pischke,

Neumünster 1989, Karten 32 und 37. – Steinwascher,

Gerd: Stadt und Hochstift Osnabrück zu Beginn der frü-

hen Neuzeit, in: 450 Jahre Reformation in Osnabrück:

V.D.M.I.Æ., Gottes Wort bleibt in Ewigkeit (Ausstel-

lungskatalog), hg. von Karl Georg Kaster und Gerd

Steinwascher, Bramsche 1993, S. 29–39. – Stüve, Jo-

hann Carl Bertram: Geschichte des Hochstifts Osnab-

rück, 3 Bde. Jena 1853–72, Osnabrück 1882. ND Osnab-

rück 1980. – Heuvel, Christine van den: Das Osnabrü-

cker Schloß. Quellen zur Baugeschichte, Hofhaltung und

Gartenlage im Hauptstaatsarchiv Hannover, in: Osnab-

rücker Mitteilungen 98 (1993) S. 87–113. – Mohrmann,

Wolf-Dieter: Die Planungen zur Osnabrücker Residenz-

bildung im 16. Jahrhundert. Bischof Heinrich von Sach-

sen-Lauenburg (1574–1585), in: Das Osnabrücker

Schloß. Stadtresidenz, Villa, Verwaltungssitz, hg. von



587

Franz-Joachim Verspohl, Bramsche 1994 (Osnabrü-

cker Kulturdenkmäler, 5), S. 19–34.

Gudrun Tscherpel

PADERBORN, BF.E VON

I. Bf.e von P. mit Sitz in P. und der Res.
Schloß Neuhaus (seit ca. 1275) – Hochstift P. –
Fbm. seit 1189. Das Herrschaftsgebiet des Stifts
liegt zw. den Gft.en Rietberg im NW und Lippe
im N, demHzm. † Braunschweig-Wolfenbüttel
im O, der Lgft. † Hessen im SO und dem Hzm.
Westfalen (Erzstift † Köln) im S und SW.

II. Die Geschichte des Bm.s P. beginnt mit
der Gründung i. J. 806 unter Hathumar als er-
stem Bf. Zuerst bemühte sich Bf. Bernhard von
Ösede (1127–60) um einen Ausbau des Hoch-
stifts zum Territorialfsm. Dabei stehen die P.er
Bf.e jedoch in Konkurrenz zu den Hzg.en von †
Sachsen und den Ebf.en von † Köln, denn bis
1180 gehört die Diöz. P. zum Hzm. † Sachsen,
danach zum Hzm. Westfalen und somit dem
Ebm. † Köln. Aber auch die kleineren Territo-
rialherren der Umgebung bestimmen die Aus-
bildung der Landesherrschaft. 1125–89 hatten
die Gf.n von Schwalenberg die Vogtei über das
Hochstift P. inne, dann konnten die Bf.e die
Vogtei zurückgewinnen, P. wird damit zum
Fbm. Die Auseinandersetzungen mit den Gf.n
von Schwalenberg-Waldeck halten jedoch auch
in der Folgezeit an, zusätzl. verstärkt sich der
Konflikt mit den Ebf.en von † Köln, die im
13./14. Jh. die Stadt P. als Verbündeten gewin-
nen können. Zudem begab sich † Corvey mit
seinem gesamten Besitz unter den Schutz des
Ebf.s von † Köln, Heinrich von Müllenark
(1225–38). Da die Kosten für den Bau des P.er
Domes im 13. Jh. zusätzl. finanzielle Probleme
aufwarfen und es außerdem Auseinanderset-
zungen über die Pfründenregelung innerhalb
der verschiedenen Ränge des Domkapitels gab,
mußBf. Bernhard zur Lippe (1228–47) 1230 den
Zusammenbruch des Hochstift sowohl in weltl.
als in geistl. Hinsicht feststellen. 1231 wurde
dann eine neue Pfarr- und Archidiakonatsein-
teilung vorgenommen, in der die 199 Pfarren
auf 17 Archidiakonate verteilt wurden. Um 1500
gehörten nur noch 84 Pfarren zum Territorium
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des Hochstifts. Das bfl. Tafelgut, die Besitzun-
gen des Domkapitels, der Stifte und Kl. deckten
die Hälfte des Territoriums ab, 40% der Grund-
herrschaft besaßen die Adeligen des Hochstif-
tes, die restl. 10% waren städt. Besitzungen.

Wiederholte Auseinandersetzungen zw. der
Stadt P. und dem Bf. führten schließl. um 1275
zur Verlegung der Bischofsres. in das ca. 4 km
entfernte Neuhaus, wo vermutl. bereits ein fe-
stes Haus stand. Ab dem 14. Jh. wird Neuhaus
gezielt zur Res. ausgebaut und bleibt bis 1802
der wichtigste Residenzort der P.er Bf.e auch
wenn die Verwaltung zu Beginn des 17. Jh.s.
nach P. umsiedelt.

Unter den Bf.en Bernhard zur Lippe (1321–
41) und Balduin von Steinfurt (1341–61) gelang
der Ausbau des Territoriums durch denKauf der
Herrschaften Brakel und Büren sowie der Gft.
Dringen. Durch die Familienbeziehungen Bf.
Bernhards, dem eigentl. Gründer des »Hoch-
stifts Paderborn«, der aus der Familie zur Lippe
stammte, konnten allerdings die Edelherren zur
Lippe imN des Bm.s P. und die Gf.en vonWald-
eck im S eigene Territorien errichten: die spä-
teren Fsm.er Lippe und Waldeck. Dennoch gilt
Bernhard als Mitbegründer des P.er Territori-
ums und der Ausbildung einer landständ. Ver-
fassung. Bis zur Regierungszeit Heinrichs Spie-
gel vom Desenberg (1361–80) hatten sich die
drei Landstände, Domkapitel, Adel und Städte
etabliert, und repräsentierten mit dem Fbf. das
Hochstift P.

Am 22. Sept. 1414 wurde Dietrich III. von
Moers (1414–63), Ebf. von † Köln, von den
Landständen, zunächst für 10 Jahre zum Vor-
mund des Bm.s P. ernannt. Nach der päpstl.
Bestätigung am 13. April 1415 nahm der neue
Administrator das Bm. in Besitz und versuchte,
es zielstrebig in das Ebm. † Köln einzugliedern.
Auf sein Betreiben hin hob Papst Martin V. am
24. Nov. 1429 das Bm. P. auf und inkorporierte
es dem Ebm. † Köln. Dieser Rechtsakt wurde
1431 von Papst Eugen IV. widerrufen.

Durch den Augsburger Religionsfrieden
1555 ging dem Bm. die Hälfte seiner Diöz. ver-
loren. Zw. 1556 und 1558 wurde das P.er Fbm.
zudem durch den milit. Konflikt zw. dem
Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis und
dem Gf.n von Rietberg belastet, bei dem Bf.
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Rembert von Kerssenbrock (1547–68) durch di-
plomat. Aktivitäten eine Beilegung des Kon-
flikts zu vermitteln versuchte.

Heinrich von Sachsen-Lauenburg (1577–85)
war protestant., verheiratet und versuchte, die
von ihm gehaltenen Fbm.er † Bremen, † Osna-
brück und P. in ein weltl. Fsm.er umzuwan-
deln, was jedoch durch seinen plötzl. Tod i. J.
1585 nicht gelang.

Der kathol. Dietrich von Fürstenberg (1585–
1618), neben Rembert von Kerssenbrock der
einzige Bf. des 16. Jh.s., der ausschließl. das
Bm. P. hielt, sanierte die Finanzen des Hoch-
stiftes und baute eine funktionsfähige Zentral-
verwaltung aus, an deren Spitze der Kanzler
stand, mit Sitz in Neuhaus bzw. P. Auch die Ge-
richtsbarkeit wurde unter ihm 1588 neu geord-
net.

Von den zehn Bf.en zw. 1415 und 1650 hiel-
ten acht das Bm. P. neben anderen wie dem
Ebm. † Köln, dem Bm. † Münster oder † Osn-
abrück. Dies schränkte die Ausbildung eines fsl.
Hofes im Hochstift P. erhebl. ein. Gleichzeitig
förderte jedoch die häufige Abwesenheit des
Landesfs.en die Organisation der Verwaltung,
die gezwungenermaßen auch in Abwesenheit
des Bf.s funktionieren mußte und daher unabh.
von seiner Person zur selbständigen Behörde
heranreifte.

Machtpolit. übte das Domkapitel den mei-
sten Einfluß imHochstift aus und war das zwei-
te Regierungsorgan neben demBf. In P. beginnt
es im 11. Jh. ein eigenständiges Profil gegenüber
dem Bf. zu entwickeln. Seit dem 13./14. Jh. kon-
stituierte sich das Domkapitel als Landstand
und übernahm bei Sedisvakanz landesherrl.
Funktionen. Die Konflikte zw. Stadt und Bf.
übertrugen sich in P. auch auf das Verhältnis
zw. dem Domkapitel und der Stadt. Dabei tru-
gen verschiedene Gründe zu den Auseinander-
setzungen bei. Zum einen besaßen die Dom-
herren verschiedene wirtschaftl. Privilegien wie
den domkapitular. Zoll oder das Recht auf ak-
zisefreien Verkauf von landwirtschaftl. Produk-
ten ihrer Güter auf den städt. Märkten, und zum
anderen waren sie vielfach in die bfl. Verwal-
tung eingebunden und wurden somit zu Expo-
nenten der bfl. Politik gegenüber der Stadt. Dies
um so mehr, als die Bf.e selbst nach 1275 nur

noch gelegentl. in der Stadt residierten. Als
zweite polit. Kraft steuerte das Domkapitel die
Verwaltung des Stifts und war seit dem frühen
13. Jh. zu einer Korporation herangewachsen,
die den Bf. in geistl. aber v. a. auch weltl. Ange-
legenheiten beriet. Ähnl. den anderen westfäl.
Bm.ern wurde auch das P.er Domkapitel vom
Adel des Hochstifts dominiert. Bereits vor 1449
hatte das Kapitel ein Statut erlassen, das nur
noch Adligen und Inhabern akadem. Abschlüs-
se den Zugang zu Domherrenstellen gewährte.

Die Inhaber der bfl. Hofämter spielten eine
herausragende Rolle unter den Ministerialen
und verdrängten zunehmend die Hochadeligen
als wichtigste weltl. Ratgeber des Bf.s. Im 13. Jh.
unter Bf. Otto von Rietberg (1277–1303) wird
der Kreis der Räte immer enger gezogen. Die
freie Wahl der Berater kam der Ausbildung der
Ratsbehörde zustatten. In der Folgezeit erfolgt
eine Konsolidierung des Rates, die Ausbildung
der Ratsstellen zu wirkl. Beamtungen. Als Er-
gebnis finden wir 1491 einen geschworenen Rat
des Bf.s im Gegensatz zu dem gestalteten Rat
der Stände.

Bereits die »Vita Meinwerci«, um 1160 ent-
standen, spricht für die Zeit Bf. Meinwerks
(1009–36) von der curia des Bf.s. Mit dem Auf-
stieg zum Fbm. 1189 wurde die geistl. und weltl.
Verwaltung unter Bf. Bernhard von Ibbenbüren
(1188–1204) ausgebaut. Aber schon kurz vor sei-
ner Amtszeit treten die Hofämter im Bm. P. in
Erscheinung, sie sind ab der zweiten Hälfte des
12. Jh.s in den bfl. Urk.n belegt: 1153 wird der
Kämmerer zuerst gen., 1187 der Marschall. 1179
finden sich Belege für Drosten, 1184 für den
Schenk. Um die Mitte des 13. Jh.s. haben die
Hofämter ihren Höhepunkt erreicht. Im Verlauf
des 13. Jh.s. werden die Amtszeiten der einzel-
nen Hofbeamten länger, dasMarschallamt etwa
wird auf Lebenszeit verliehen. Ebenfalls im 13.
Jh., vermutl. in den mittleren Jahrzehnten, wer-
den die Inhaber der Hofämter mit Lehen ausge-
stattet. Aus denQuellen ist ein Großdrostenamt
bekannt, daß Gf. Otto von Ravensberg 1226 zu
Lehen hatte und 1227 zusätzl. das durch den
Tod Hzg. Heinrichs von Braunschweig frei wer-
dende Mundschenkenamt erhielt. Die Erblich-
keit der Ämter führt im Fall des Marschallamtes
dazu, daß sich die Familie seit 1259 nach dem
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Amt benennt. Zu den Aufgaben des Marschalls
gehörte u. a. die Sorge um geladene Gäste, die
Aufsicht bei offiziellen Anlässen und die Orga-
nisation der bfl. Reise. Zw. 1200 und 1463 hatte
die Familie Osdagessen das Amt inne, dann
kam es an Hermann Spiegel von Peckelsheim
und wurde in seiner Familie zum Erbamt. In der
ersten Hälfte des 14. Jh.s werden auch das Amt
des Kämmerers und des Drosten erblich. Die
Hofämter sind damit endgültig zu reinen Eh-
renämtern geworden, die nur bei Festlichkeiten
eine Funktion innehaben, was sich auch darin
zeigt, daß die Hofbeamten auf ihren Gütern
wohnen und nicht mehr bei Hofe. Das Drosten-
amt wurde zum Erbamt der Familie Stapel und
ging nach deren Aussterben an die Familie von
Westphalen, die bereits das Erbküchenmeister-
amt besaß. Das Amt des Kämmerer hielt seit
1302 zunächst die Familie von Schilder, dann
gelangte es an die Familie Spiegel vom Desen-
berg, die zuvor schon das Erbmundschenkamt
besessen hatte. Mit dem Kämmereramt war der
große Zoll in P. verbunden, der sog. Schilder-
zoll. Nach dem Verlöschen der Familie erhielt
die Familie Haxthausen dieses Amt, die eben-
falls schon ein Amt besessen hatten, das des
Erhofmeisters. Die Familie von Schildern hatte
auch das Erbtorwächteramt inne, das nach ih-
rem Aussterben an die Familie von Mengersen
kam. Für das Amt des Kämmerers findet sich in
einer Urk. von 1334 eine genaue Auflistung sei-
ner Rechte und Pflichten, für das Marschallamt
gibt eine Urk. von 1451 Auskunft.

Durch einen Bericht über den Einzug Fbf.
Ferdinands von Fürstenberg 1661 in P. sind wir
über die Pflichten der einzelnen Ämter infor-
miert: Nach der Huldigung gab der Fbf. ein gro-
ßes Festmahl bei dem die Inhaber der alten Erb-
hofämter ihre Dienste versahen: Der Erbmar-
schall von Spiegel wies den Gästen die Plätze an
der Tafel zu, der Erbhofmeister von Haxthausen
und der Erbküchenmeister von Westphalen
standen der Zeremonie des Speiseneinzugs vor,
der Erbschenk von Spiegel war für das Aus-
schenken der Getränke zuständig und der Erb-
türwärter Schilder stand den ganzen Tag am
Eingang zum Raum mit der fsl. Tafel. Ähnl.
werden sich auch die Empfänge der anderen
Bf.e des 16. und 17. Jh.s bei ihren Einzügen ge-
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staltet haben. Vor der Wiedereinlösung des
Sternberger Hofes durch Salentin von Isenburg
(1574–77) fand das Festmahl vermutl. im Kl.
Abdinghof statt. So diente das Kl. 1532 als Ab-
steigequartier Hermanns von Wied (1532–46)
und wird von ihm als syne koken bezeichnet, wor-
unter möglicherw. in erweiterter Wortbedeu-
tung dieHofhaltung des Bf.s verstandenwerden
kann.

Über die Größe des Hofes sind wir ebenfalls
erst aus dem 17. Jh. genauer unterrichtet. Für
1661 liegt eine Liste der Personen vor, die in der
Res. Schloß Neuhaus an den Mahlzeiten teil-
nahmen. Dazu gehörten der Hofmarschall, der
Landhauptmann, der Vizekanzler, die Herren
der fsl. Kammer (18 einschließl. Pagen, darun-
ter Pagen Praeceptor und drei Cantzelisten), der
Weinschenk, der Kornschreiber, der Gärtner
(mit fünf Untergeordneten), der Trompeter, der
Hofschneider, sechs Lakaien, der Burggrewe und
der Kutscher. Insgesamt kannman 58 Personen
ausmachen, zu denen weitere 31 Personen aus
dem Vorwerk dazu kommen.

Die Kanzlei der Bf.e von P. läßt sich auf das
13. Jh. zurückführen, 1237 wird zum ersten Mal
ein Notar gen. Zw. 1237 und 1327 lassen sich
neun Notare belegen. Die Kanzlei war die älte-
ste und zunächst einzige Regierungsbehörde,
deren oberster Beamter spätestens seit Beginn
des 15. Jh.s den Titel Kanzler führte, da sich
Dietrich von Engelsheym 1408 selbst so be-
zeichnet. Durch Urk.n ist die Anwesenheit der
Kanzlei auf Schloß Neuhaus, der Res. der P.er
Bf.e bspw. für 1300 belegt. Im Jahr 1482 wird
zum ersten Mal eine feste Kanzlei schriveryge
dort gen. Ende des 16. Jh.s wird die bfl. Kanzlei
in ein festes Kollegium umgewandelt. Im 17. Jh.
spaltete sich die Hofkammer von der Kanzlei ab
und übernimmt die Verwaltung der bfl. Tafel-,
Kammer- und Lehnsgüter. Aus der Hofkammer
geht im 17. Jh. wiederum der Geheime Rat her-
vor als Regierungs- und Verwaltungsbehörde
mit höchsten Befugnissen. 1582 richtete der
protestant. Bf. Heinrich von Sachsen-Lauen-
burg (1577–85) das landesherrl. Hofgericht ein.

Es waren v. a. zwei Bf.e, die die Verwaltung
des Hochstifts förderten, der erste im 14. Jh. der
andere im 16. Jh. Bf. Bernhard zur Lippe (1321–
41), Sohn des Edelherrn Simon I. zur Lippe, der
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als der Schöpfer der lipp. Ämterverfassung gilt,
schuf die grundlegenden Verwaltungsstruktu-
ren des Hochstiftes und senkte dadurch die Ko-
sten für die Territorialverwaltung, für die zuvor
häufig Verkäufe und Sondersteuern hatten auf-
gebracht werden müssen. Das Hochstift, das
durch das Eggegebirge in zwei Landschaftsge-
biete unterteilt war, wurde in zwei Bezirke auf-
geteilt: Das Land westl. der Egge, der »Unter-
waldische Bezirk«, unterstand dem Oberamt
Neuhaus; der »Oberwaldische Bezirk« dem
Landdrosten in Dringenberg. Umstrukturiert
wurden diese beiden Bezirke in die »Ämter«.
1354 wird der Begriff »Amt« erstmals in den
Urk.n gen. Schon um 1350 werden die Verwal-
tungsbeamten amptlude gen. Verwaltungssitze
waren die bfl. Burgen und Städte, die zugl. »He-
bestellen« für die Abgaben an den Landesherrn
waren. Die Amtsbezirke waren damit zugl. auch
Steuerhebbezirk und Zollbezirk. Die Hofkam-
mer in Neuhaus verwaltete die landesherrl. Gü-
ter. Die Verwaltungsorganisation setzten sich
aus verschiedenen Behörden und Einrichtungen
zusammen, zu denen die Oberämter, Ämter,
Rentämter, Küchenämter, Gogerichte, Freigraf-
schaften, Richtereien und Landvogteien gehör-
ten.

In der zweiten Hälfte des 16. Jh.s gab es eine
weitere Umstrukturierung der Verwaltungsbe-
hörden. Johann von Hoya (1568–74), ehemali-
ger Reichskammergerichtspräsident und aus-
gebildeter Jurist, reformierte die Verwaltung des
Hochstifts P., wie schon zuvor die in † Osnab-
rück. An die Spitze der Regierung setzte er einen
Statthalter, dem er fünf Räte beiordnete, und
zwar zwei Mitglieder des Domkapitels und drei
aus der Ritterschaft.

Im 16. und 17. Jh. zeichnete sich die Ablö-
sung der spätma. bfl. Landesherrschaft über ein
stift. Territorium durch die fürstsbfl. frühmo-
derne Landeshoheit des geschlossenen Konfes-
sionalstaates ab. Den Höhepunkt erreicht diese
Entwicklung unter Fbf. Dietrich von Fürsten-
berg (1585–1618), der nicht nur 1614 mit der
Academia Theodoriana die erste Universität
Westfalens stiftet, sondern nach der Einnahme
der Stadt P. 1604 die zentralen Behörden, wie
Kanzlei und Hofgericht, dorthin verlegt. Wäh-
rend die Res. der Fbf.e weiterhin in Schloß Neu-

haus verblieb, wurde P. zur Landeshauptstadt
mit den nun unabh. von der Person des Bf.s
agierenden eigenständigen Behörden.

Die Geschichte des fürstbfl. Hofes hat bisher
in der neueren Forschung kaum Beachtung ge-
funden. Die Arbeiten zu den P.er Bf.en und ih-
rem Bm. konzentrieren sich meist auf die Früh-
zeit und die Blütephase des HochMA. Bei den
Untersuchungen zum 16. und 17. Jh. stehen da-
gegen die Konfessionalisierung und der Drei-
ßigjährige Krieg im Mittelpunkt. Die Entwick-
lung des Hofes am Übergang vom MA zur Frü-
hen Neuzeit, die Ausbildung der Verwaltungs-
behörden, Fragen zu Repräsentation und Hof-
zeremoniell sind dagegen in neuerer Zeit kaum
behandelt worden.

† C.3. Neuhaus † C.3. Paderborn
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PASSAU, BF.E VON

I. Bm. seit spätestens 739, Hochstift seit
1217 bzw. 1220. Der Fbf. von P. gehörte zur
Gruppe der geistl. Rfs.en, war Mitglied des Bay-
erischen Reichskreises (seit 1521). Er wurde
vom Domkapitel gewählt, vom Kg./Ks. inve-
stiert, vom Papst ernannt und in der Regel vom
† Salzburger Ebf. geweiht. Er gehörte der bayer.
Kirchenprov. an, wenngleich sein Bm. zu mehr
als der Hälfte bis 1783/85 im heutigen † Öster-
reich lag.

Das Bm. reichte grob gesprochen vom Inn
zw. P. und Altötting ausgehend nach O bis zum
Leithagebirge in Niederösterreich und nördl.
der Donau bis zum Gebirgskamm nach † Böh-
men. Das Hochstift dagegen war wesentl. klei-
ner. Hervorgegangen aus der von Kl. Niedern-
burg übernommenen Nordwaldschenkung
(1161/93), die 1217 als Gft. im Ilzgau an die P.er
Bfe. ging und späterhin mit einigen Arrondie-
rungen als Land der Abtei fungierte. Kleinere
Herrschaften und verschiedene Schenkungen
rundeten das bis dahin durchlöcherte Abteiland
ab. Der Ausbau des fürstbfl. Territoriums ge-
lang durch sichernden Burgenbau, Marktgrün-
dungen und Siedlungsfreiungen. Das Hochstift
war, abgesehen von Streubesitz an der Donau,
Waldland, das gerodet und besiedelt werden
mußte, manchmal auch in Konkurrenz mit an-
deren Siedlungsunternehmern. 1803/06 mußte
der Hochstiftsbesitz aufgegeben werden, nach-
dem das Bm. bereits mehrere Male verkleinert
worden war (Stadtbm. † Wien, † Wiener Neu-
stadt, bzw. heutige Bm. † Linz, St. Pölten, †
Wien ausgegliedert).

Wenngleich es einzelne bfl. Absenzen gab,
so gelang es den P.ern weithin, in der Stadt P. zu
residieren. Eine Ausnahme hiervon machte le-
digl. Bf. Altmann (1070–91), der sich im Inve-
stiturstreit nach Göttweig bzw. Zeiselmauer zu-
rückzog. In der Neuzeit sind es Fürstbfe. wie
Kard. Lamberg, die in ksl. Diensten stehend
mehrmals ihre Res. verließen, allerdings frei-
willig und mit dem gesicherten Bewußtsein,
daß sie jederzeit zurückkehren konnten.

War das Hochstiftsgebiet aufgrund seiner
Randlage von keinem größeren machtpolit. In-
teresse, so machte die Bistumsausdehnung

passau

manchenKummer.Die österr. Babenberger und
später † Habsburger trugen sich immer wieder
mit dem Gedanken, das auf ihrem Territorium
liegende P.er Diözesangebiet abzutrennen und
einen eigenen Diözesanverband einzurichten.
Wie brisant dieses Unternehmen war, zeigt die
Ausstrahlungskraft P.s, die sich zunächst über†
Wien bis nach Budapest in den Donauosten er-
streckte und zu manchen Rivalitäten mit † Salz-
burg führte. Einen Höhepunkt erreichte diese
Rivalität unter Bf. Otto von Lonsdorf, alsmit den
sog. Lorcher Fälschungen der Anspruch auf den
Donauosten untermauert werden sollte. Dabei
sollte der Bistumstransfer von Lorch nach P.
nachgewiesen und damit eine Kontinuität in die
spätantike Zeit hergestellt werden, um † Salz-
burg an Anciennität zu überbieten. Der Versuch
scheiterte, zeigt aber die Ambitionen der P.er
noch um die Mitte des 13. Jh.s auf. Der Gedanke
einer Beherrschung des Donauostens klang im-
mer wieder in der P.er Geschichte nach.

Im wohl unter Bf. Konrad auf Bf. Pilgrim
(971–91) zurückdatierten Nibelungenlied wird
um 1190/1200 vom Empfang der Burgunder am
P.er Hof gesprochen. 1444 besuchte Piccolo-
mini P. und zeigte sich beeindruckt, allerdings
mehr von den Bauten und weniger von der Hof-
gesellschaft. Die P.er Domschule, die in der
Wiener Univ. auf Diözesangebiet Konkurrenz
bekam, konnte sich seit dem 12. Jh. kaummehr
in Szene setzen, wenn es auch Verbindungen
mit †Wien gab (Paul Wann).

Erst in der Neuzeit ist der P.er Hof etwas
mehr ins Licht gerückt. So wurde 1552 der Pas-
sauer Vertrag im Schatten der P.er Domkirche
abgeschlossen.

II. Im 12. Jh. begegnen in den Urk.n verein-
zelte Hofämter: camerarii (1138–1148 bzw. 1180–
1190), dapifer (1110–47), marschalhus (1110–30),
pincerna (1121–38). Seit der ersten Hälfte des 13.
Jh.s waren diese Hofämter wohl ständig besetzt
und weitgehend erbl., überdies im sog. Landtag
(Hoftag) von 1256 festgeschrieben. Als weitere
Hofämter begegnen Ende des 18. Jh.s:

Dem Marschallamt zugeordnet Hofkavalie-
re, Leibmedicus, Hofmedicus, Apotheker, Chi-
rurgen, Truchsesse, Fortiere, Leib- und Kam-
merdiener, Verpflegungs- und Versorgungs-
beamte, die Angestellten des Garderoben-
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amtes, Hofmusiker, Hofgärtner und Hofbiblio-
thekare.

Unter dem Oberststallmeisteramt: Rech-
nungsführer, Sattelknechte, Hof- und Feld-
trompeter, Hofpauker, Büchsenspanner, Lakai-
en, Kammerheizer, Haiduken und Hofhaus-
knechte.

Dem Obristjägermeisteramt unterstanden:
Oberlandesforstmeister, Waldmeister, Kanzli-
sten, Forstmeister, Oberjäger.

Der Obristsilberkämmerer beaufsichtigte
Silberdiener, Tafeldecker und die Beschäftigten
in der Konfektstube.

Dem Obristküchenmeister unterstanden
schließl. Kontrolors, Küchenschreiber, Mund-
köche, Hofköche, Hoftischlieferanten und Hof-
metzger. Diese ausgedehnte Organisation war
erst nach und nach entstanden, ohne daß wir
viele Nachrichten davon haben. Die Grundzüge
waren im 13. Jh. gelegt worden.

Nachdem seit 739 die Verwaltung des Bm.s
im Vordergrund stand (Domkapitel (erstmals
erwähnt 796) und 798 die Zuordnung zur †
Salzburger Kirchenprovinz festgeschrieben
wurde, gelang es dem Domkapitel, sich von der
Gemeinschaft mit demBf. Schritt für Schritt frei
zu machen (Anfang des 12. Jh.s eigene Ge-
schäftsfähigkeit, Kooptationsrecht, Absiche-
rung gegenüber dem Bf. beim heim. Adel und
bei den Ministerialen). Die Kapitulationsin-
strumente von 1213, 1216, 1252, 1342, 1363/64
schrieben dem Kapitel immer weitere Rechte
zu, so daß ein Historiker im Nachhinein fest-
stellen konnte: »Ähnlich der Verselbständigung
des Hochstiftsterritoriums, die kaum irgendwo
weiter fortgeschritten war als in Passau, war
auch die Stellung des Domkapitels gegenüber
dem Bischof besonders stark«.

Das Domkapitel besaß am Ende dieser Ent-
wicklung, spätestens seit dem 15. Jh., neben
dem Bischofswahlrecht das Konsensrecht für
die bfl. Amtsgeschäfte und die rechtl. gesicherte
Garantie, bei Sedisvakanzen die Regimentsge-
schäfte bis zur Neuwahl zu übernehmen. Damit
war nicht nur die Kontinuität in einem
Wahlfsm. weitgehend gesichert, sondern auch
ein unentbehrl. und unumgängl. Partner an der
Seite des Fbf. in kirchl. und fsl. Angelegenhei-
ten installiert und benannt.

An dieser geistl. Konkurrenz mußte sich die
hochstift. Verwaltung messen lassen. Kanzlei-
tätigkeiten, am P.er Hof seit dem 8. Jh. in Ur-
kundenausfertigungen indirekt belegt, gelang-
ten in die Hände des Kapitels.

Die fsl. Herrschaft im Hochstift, einsetzend
mit den Burghutdiensten, faßbar im Lonsdorfer
Codex (Mitte des 13. Jh.s), beruhte nach Ludwig
Veit nicht auf den Grafschafts-, sondern auf den
Grundherrschaftsrechten. Damit waren die lai-
kalen fürstbfl. Verwaltungsämter weniger be-
deutsam als die Mitregierung des Domkapitels.
Die anfangs für ein Jahr vom Fbf. in Dienst ge-
nommenen castellani mit ihrer Mannschaft hat-
ten die Burghut übertragen erhalten, ein Ge-
schäft auf Vertragsbasis. Wann dieses Lohn-
Dienstgeschäft abgelöst wurde, läßt sich nicht
genauer datieren, muß aber wohl ein länger
währender Prozeß gewesen sein.

Erst im 16. Jh. gelang es den Fbf.en, ein ge-
schlossenes Herrschaftssystem durch Aufkauf
von Herrschafts- und Grundrechten, Burgen-
bau, Marktgründungen und Siedlungskampa-
gnen einzurichten. Nunmehr gab es sechs
Pflegschaftsrichter, die einem Landrichter auf
Oberhaus (bereits seit 1341) zugeordnet wur-
den.

Neben dem iudex epsicopi (seit 999) existierte
seit 1272 ein iudex civitatis in der Stadt. Beide Tä-
tigkeiten wurden 1298/99 zusammengelegt.
Hier blieb der bfl. Einfluß neben der Kontrolle
des Stadtrats bis zur Auflösung des Hochstifts
präsent.

Schon in den Inventarlisten und Beschrei-
bungen der Res.en war immer wieder von ca-
merae die Rede, ein Hinweis darauf, daß die Fi-
nanzgeschäfte zunehmend ein wesentl. Ele-
ment der bfl. Herrschaft waren. Bildeten zu-
nächst Kirchenzehnten, Einkünfte aus Schen-
kungen, Kirchenabgaben und ähnl. die Grund-
lage, so kamen im 10. Jh. Maut-, Zoll-, Markt-,
Münz- und Gerichtseinnahmen im städt. Be-
reich hinzu, ehe 1217/20 die Grafschaftsrechte
weitere Einnahmen garantierten. Gingen die
städt. Einnahmen seit Piligrim in die bfl. Kas-
sen, und ist damit auch eine Finanzverwaltung
zu postulieren, so ist dieses wohl zunächst den
städt. Ämtern zuzuordnen, ehe es seit der Mitte
des 12. Jh. auch am bfl. Hofe begegnet.
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Einen größeren Bereich müßten wir mit
dem Bauwesen anschneiden. Das roman. Dom-
bauprojekt Bf. Piligrims, von dem wir noch zu
wenig wissen, kurz vor der Jahrtausendwende,
dürfte wohl auch Baumaßnahmen am Domkl.
mitumfaßt haben. Darüber streitet die For-
schung allerdings noch, wenngleich es einige
Indizien für diese Hypothese gibt. Ein verhee-
render Brand vernichtete die Bischofskirche
1181 weitgehend und führte zu einem Neubau-
unternehmen, das 1264 noch nicht vollendet
war. In diese Jahre zw. 1180 und 1260 datieren
die Kunsthistoriker und Bauarchäologen die er-
sten Spuren eines Residenzenbaus, die in der
heutigen Alten Res. noch sichtbar sind. Bi-
schofskirche und Bischofspalast scheinen ein
architekton. Ensemble gewesen zu sein, so daß
auch an beiden Bauwerken jeweils nahezu
gleichzeitig Auf- und Umbauten erfolgten.
Bauschulen oder gar Künstlernamen sind uns
für diese frühe Zeit nicht erhalten, die Existenz
einer Dombauhütte kann aber angesichts der
langen Bauzeit als gesichert gelten. Im 15. Jh.
kam es zu got. inspirierten Umbauten am Lang-
haus der Bischofskirche und zu einem Neubau
des got. Ostchors. Als fördernde Bauherren
werden Otto von Lonsdorf und Bernhard von
Prambach gen. Im 15. Jh. lancierten Georg von
Hohenlohe (1393–1423) die Bautätigkeit mit
dem Bau des Ostchors (1407ff.) oder auch Chri-
stoph Schachner (1490–1500) mit dem Umbau
der Hofkapelle St. Marien (1491). Letztere als
Grablege für den Bf. zunächst ausgelegt, über-
rascht durch eine hochaufragende Halle. Die
noch erhaltene Bauinschrift bezeugt den Bau-
beginn 1491 und behauptet überdies, daß die
Fundamente dieser Kapelle auf denen eines Vor-
gängerbaus ruhen. Möglicherw. ist dieser der
1173 erwähnte Bau, der anläßl. eines Urkunden-
geschäfts als Capella gen. wurde. Was es mit die-
sem Vorgängerbau genau auf sich hatte, ist aber
aufgrund widersprüchl. Nachrichten in den
Quellen und ungenauer archäolog. Ermittlun-
gen nicht näher zu präzisieren. Er mag als Ka-
pelle, als Kanzlei oder als Repräsentationsraum
für feierl. Urkundenverleihungen gedient ha-
ben. Mit dem Neubau unter Schachner sollte
diesem Raum die Funktion einer Grablege zu-
gewiesen werden, ein Angebot, daß die Nach-
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folger auf der Kathedra allerdings nicht nutz-
ten. Sie suchten ihre Grablege im Domkreuz-
gang und im darin befindl. Kapellenkranz. Fbf.
Johann Philipp von Lamberg beauftragte Johann
Baptist Carlone, drei neue Altäre in barocker
Manier für die Schachnerkapelle zu gestalten.
Carl Anton Bussy erhielt den Auftrag, die Ka-
pelle nach Barockmanier auszumalen, nachdem
die architekton. Barockisierungmit demEinzug
einer gewölbten Decke, mit der Umgestaltung
der Fenstergewände und v. a. mit der Errichtung
eines barocken Portals abgeschlossen worden
war. (Bauabrechnungen). Die Stadtbrände von
1662 und 1680 zogen diese Innenausstattung
schwer in Mitleidenschaft. Eine umfassende
Neugestaltung kam wohl nicht mehr in Be-
tracht. Heute stehen noch die got. Außenmau-
ern und das barocke Portal, wenngleich der Bau
einem anderen Zweck zugeführt wurde. Zwi-
schenzeitl. könnten hier die Preziosen des Bm.s
gelagert worden sein (Schatzkammer). Diese
mehrmals ansetzenden Baukonjunkturen sahen
seit dem Jahre 1407 eine fast durchlaufende Tra-
dition P.er Dombaumeister, zu denen etwa auch
ein Hans Krumenauer gehörte.

Dem Geheimen Rat gehörten zw. 1767 und
1795 16 bis 24 Mitglieder an. Einer der bekann-
testen dürfte Philipp Wilhelm von Hörnigk
(1640–1714) gewesen sein, ein Kameralist, der
in bfl. Diensten nicht nur das Wirtschaftsleben
des Hochstifts zu reorganisieren verstand, son-
dern sich auch Verdienste um die P.er Ge-
schichtsschreibung erwarb und zugl. das Hoch-
stiftsarchiv neu ordnete, das demnach in der
Res. untergebracht war.

Die Stadt lebte in erster Linie vom Handel
(Sklaven, Salz, Getreide, Holz). Aus dem Nie-
derlags- und Zollrecht erwuchs ein gewisser
Reichtum, den die Fbf.e abzuschöpfen wußten.
Im späterenMA und in der Neuzeit kam ein aus-
geprägtes Handwerksleben hinzu. Allerdings
mußte sich die Stadt zunehmend der Konkur-
renz der territorialen Nachbarn † Bayern und †
Österreich erwehren und verlor letztl. diesen
Wettstreit, wie verschiedene Rechtsvergleiche
zeigen (1368 Österreichischer Spruchbrief, Lau-
dum Bavaricum = LB 1535). Mit der kath. Refor-
mation seit den 1560er Jahren erlitt die Stadt ei-
nen Aderlaß, der die wirtschafl. Spitzen aus P.
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vertrieb. Die Stadtbrände von 1662 und 1680 ta-
ten ein übriges. Daraufhin stellte sich eine auf
den Hof zentrierte Wirtschaft ein, die die Stadt
vom Hofe mit den Hörnigk’schen Reformen ab-
hängigmachte, so schildert es zumindest später
der Aufklärer Riesbeck. Die Wirtschaftskraft er-
lahmte, der Hof lebte neben den landesherrl.
Einkünften bes. von den kirchl. Einkünften
(Wallfahrt, Zehnten, Kirchengebühren).

Wie die Raffelstetter Mautordnung ausweist,
war der Fernhandel an und auf der Donau sehr
lukrativ. An diesem Fernhandel zu partizipieren
war das große Anliegen der P.er, wenngleich es
mit † Österreich und † Bayern bald ernsthafte
Konkurrenten gab. Ein anderes sehr einträgl.
Geschäft war der Salzhandel, den P. am Inn ab-
zuschöpfen suchte. Darüber hinaus besaß P. die
geläufigen Nahmarktfunktionen wohl schon zu
Zeiten der Römer als Grenzort zweier röm. Pro-
vinzen (Fischmarkt, Heumarkt, Roßmarkt als
Ortsnamen). Maut-, Zoll-, Münz- und Markt-
rechte machten einen Großteil der Einnahmen
aus, standen aber hinter den Einkünften aus
dem Fernhandel zurück (vgl. Mautbücher
1400–02). Der sog. Goldene Steig durch das
Hochstiftsgebiet, auf dem Salz nach † Böhmen
gebracht wurde, der durch Niederlage und
Transit reich machte, trug seinen Namen zu-
recht, ehe † Bayern und †Österreich Ausweich-
routen durch ihre Territorien legten und den
Handel umleiteten. (LB 1535). Gerade nach Re-
gulierungen und Neuordnungen anfallender
Kompetenzstreitigkeiten im Handel mit diesen
Nachbarn initiierten die Fbf.e meist Neubau-
projekte, ein Indiz für den Konnex zw. Handel
und Reichtum auch des Stadtherrn (um 1000,
1250, nach 1364, 1535, um 1600, nach 1680).

Bes. Schutz genossen lange Zeit die Juden in
P., denen wie Piccolomini versichert, 1444 ein
oppidulum Judaeorum im Schatten der bfl. Burgen
Ober- und Niederhaus eingerichtet wurde, ehe
sie nach einem sog. Hostienfrevel die Stadt ver-
lassen mußten (1476). Das letztgenannte Ereig-
nis war ein Indiz dafür, daß seit dem 16. Jh. mit
der Straffung und Neuorganisation des Hoch-
stifts (Landtage, Pflegämter) weitere finanzielle
Quellen erschlossen wurden, die nunmehr auf
ein regelmäßiges Steuerwesen hinausliefen
(mehrere Landtage mit diesem Thema im 16.

Jh.). Erst mit diesem Umschwung in der Er-
schließung von Geldquellen für den fürstbfl.
Haushalt wurden Verwaltungsämter bei Hofe
angesiedelt.

Einen weiteren Aufschwung nahm diese
Tendenz, als mit Philipp Wilhelm von Hörnigk
ein Kameralist dem P.er Fbf. zur Seite trat, der
die in der Schrift »Österreich über alles, wann es
nur will« ausgeführten Maßnahmen eines ka-
meralist. Herrschaftssystems nunmehr in P.
umzusetzen suchte und leitend organisierte.
Aufbau einer Manufakturwirtschaft, Erschlie-
ßung der Bodenschätze, Zentralisierung der
Verwaltung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
durch Bauten, Geldumlaufbeschleunigung
durch Handel, regelmäßige Steuern, statist.
Auswertung der Unterlagen zur Geltendma-
chung von finanziellen Forderungen (Ausstän-
de), bis hin zur Schaffung eines selbstbewußten
»Wirbewußtseins«, Ankurbelung der Wirt-
schaft durch den Ausbau etwa des Wallfahrts-
wesens.

Aus der Zahl der Fbf.e auf der P.er Kathedra
sollten auf jeden Fall die folgenden Bfe. heraus-
gehoben werden, wenn auch mit je unter-
schiedl. Gründen:

Piligrim, Altmann, Konrad von Babenberg,
Wolfger von Erla, Otto von Lonsdorf, Bernhard
von Prambach, Kard. Georg von Hohenlohe,
Georg Hessler, BA. Ernst von Wittelsbach,
Wolfgang von Salm, Wolfgang von Closen, Ur-
ban von Trenbach, Leopold von Habsburg, Le-
opold Wilhelm von Habsburg, Johann Philipp
von Lamberg, Kard. Joseph Dominikus von
Lamberg.

Piligrim gilt als Begründer der bfl. Stadtherr-
schaft, Bauherr des roman. Domes und nach
dem Nibelungenlied als Gastgeber der Burgun-
der. Altmann war eine zentrale Figur im Inve-
stiturstreit, der für die von Rom propagierten
Reformen eintrat und später dafür zur Ehre der
Altäre erhoben wurde. Konrad von Babenberg
ging ebenfalls als Reformer in die Kirchenge-
schichte ein, er war aber auch für die Trennung
von Domkl. und Bischofspalast in P. verant-
wortl. und sicherte die Domimmunität als
Stadtzentrum ab. Wolfger von Erla, der spätere
Patriarch von † Aquileia ging in die Literatur-
geschichte als derjenige ein, der Walther von
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der Vogelweide einen Pelzrock schenkte und
dies in seinen Aufzeichnungen auch festhalten
ließ (eines der wenigen Zeugnisse zu Walther).
Zugl. scheint sich unter Wolfger eine Art Mu-
senhof gebildet zu haben, denn er wird auchmit
Albrecht von Johannsdorf in Verbindung ge-
bracht, und soll später Thomasin von Zerklaere
gefördert haben. Unter Wolfgers Regentschaft
soll das Nibelungenlied im P.er Raum nieder-
geschrieben worden sein. Otto von Lonsdorf
dagegen erwarb sich unübersehbare Verdienste
um das P.er Hochstift, indem er die Besitzver-
hältnisse aufzeichnen ließ (Lonsdorfer Codex).
Bernhard von Prambach machte sich als Bau-
herr um P. verdient, ebenso wie Georg von Ho-
henlohe. Georg Hessler bereitete dem österr.
Einfluß den Weg auf die P.er Kathedra. Ernst
von Wittelsbach, der in der bayer. Primogeni-
turordnung zu kurz Gekommene, begann die
zentralisierende Verwaltung des Hochstifts auf-
zubauen und kümmerte sich um den Ausbau
der wirtschaftl. Ressourcen des Hochstifts (Un-
ternehmen im Bergbau). Zugl. wehrte er den
Anfängen der Reformation (Täufer). Wolfgang
von Salm, der die Gesandten und Unterhändler
des P.er Vertrages empfing und beherbergte
(1552), Wolfgang von Closen, der die Gegen-
reformation in P. einläutete und Urban von
Trenbach, der die Gegenreformation rigoros
vorantrieb, sorgten dafür, daß P. kathol. blieb.
Die beiden † Habsburger nahmen P. unter den
österr. Einfluß, während die Lambergs dafür
sorgten, daß die Tradition österr. Hochadliger
auf der P.er Kathedra nicht mehr abriß und die
Stadt den Charakter einer barocken Residenz-
stadt aufgeprägt bekam, ein Umstand, der den
Aufklärer Riesbeck zu bissigen Kommentaren
hinriß.

Zu den bekannten Persönlichkeiten am P.er
Hof gehörten in erster Linie Maler und Archi-
tekten, so Wolf Huber (ca. 1480–1553); Nicol-
aus Gerhaert; Jörg Gartner, in der barocken
Phase die Dombaumeister Carlone, die Resi-
denzbaumeister Melchior von Hefele. Zu den
Musikern und Komponisten zählen Urban Loth
(† 1636); Georg Muffat (1653–1704); Benedikt
Anton Aufschnaitter (1665–1742): zu den Hu-
manisten Angelus Rumpler; Jakob Ziegler; Paul
Wann; Joachim Lüntaler.

passau

Als Gäste und Besucher am Hofe sind her-
auszuheben: Enea Silvio Piccolomini 1444; ein
wichtiger Teil der Rfs.en 1552; Ks. Leopold I.
(1676) und seine Gemahlin Eleonore; Prinz Eu-
gen von Savoyen (1676).

Das Stadtwappen ist der P.er Wolf, ein roter,
nach rechts gewendeter aufrechtstehenderWolf
auf silbernem Grund.

Da wir vom Hofleben noch wenig wissen
und die Quellenlage etwas schütter ist, ist auf
die kirchl. Feste zurückzugreifen. Zu den
Hauptobliegenheiten des bfl. Hofes zählten die
kirchl. Feiern und in deren Rahmen bes. die
Prozessionen. Dazu nutzte man nicht nur die
Domkirche, sondern die gesamte Domimmu-
nität. Am heutigen Domplatz siedelten sich seit
1155 die Domkapitulare an, die sich bes. seit
dem 16. Jh. Palais erbauten, die teilw. heute
noch das Stadtbild um den Dom herum prägen
(so etwa das barock gestaltete Lambergpalais).
Daneben gab es seit dem 17. Jh. ein vom bfl. Hof
lebhaft beeinflußtes Wallfahrtswesen nach Ma-
ria-Hilf bei P.Weitere herausragende Ereignisse
waren wohl der Passauer Vertrag von 1552; die
Kaiserhochzeit Leopolds mit Eleonore 1676; die
Wallfahrten nach Mariahilf seit 1683 (Rittertur-
nier in Hacklberg 1358). Erst 1783 wurde ein
fürstbfl. Theater eingerichtet, das nach Umbau-
ten auch heute noch bespielt wird. Zu den ei-
gentl. Repräsentationen des Hofes gibt es bis-
her kaum histor. Forschungen, so daß wir uns
auf diese geringen Angaben beschränken müs-
sen.

† C.3. Passau

Q. Bruschius, Caspar: De Laureaco veteri admo-

dumque celebri olim in Norico civitate et de Patavia Ger-

manico utriusque loci archiepiscopis ac episcopis omni-

bus, libri duo, Basel 1553. – Hochfürstlich Passauerischer

Kirchen- und Hofkalender für die Jahre 1785. 1786. 1787.

1795. 1798. 1802.

L. Barge, Hermann: Die Verhandlungen zu Linz

und Passau und der Vertrag von Passau im Jahre 1552,

Stralsund 1893. – Dischinger, Barbara: Der fürstbi-

schöflicheHof zu Passau unterWolfgang vonSalm (1540–

1555) als Zentrum von Wissenschaft, Kunst und Kultur,

unveröff. Ms. Zulassungsarbeit für das Lehramt an Gym-

nasien, Regensburg 1975. – Furtner, Alois: Der fürst-

bischöfliche Hof zu Passau am Vorabend der Säkularisa-
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tion, in Ostbairische Grenzmarken 14 (1972) S. 49–59. –

Weißes Gold. Vom Reichtum einer europäischen Stadt

(Ausstellungskatalog), hg. von Herbert W. Wurster,

Max Brunner, Richard Loibl und Alois Brunner,

Passau 1995. – Karnowka, Georg Hubertus: Prozessi-

onen am Passauer Dom im 15. und 16. Jahrhundert, in:

Ostbairische Grenzmarken 14 (1972) S. 60–71. – Krems,

Elisabeth: Musikkultur von den Anfängen bis zur Auflö-

sung des geistlichen Fürstentums (1803), in: Ostbairische

Grenzmarken 4 (1960) S. 155–169; 5 (1961) S. 130–143. –

Lanzinner, Maximilian: Passau als geistliches Für-

stentum am Beginn der Neuzeit, in: Ostbairische Grenz-

marken 36 (1994) S. 95–106. – Leidl, August: Die Bi-

schöfe von Passau 739–1968 in Kurzbiographien, 2. Aufl.,

Passau 1978 (Neue Veröffentlichungen des Instituts für

Ostbairische Heimatforschung der Universität Passau,

38). – Leidl, August: Das Hochstift Passau im 18. Jahr-

hundert. Die Entwicklung des reichsunmittelbaren Ter-

ritoriums bis zur Auflösung des Fürstentums, in: Ostbai-

rischeGrenzmarken 23 (1981) S. 74–84. – Leidl, August:

Die Residenz der Bischöfe von Passau. Eine Stätte der

Kunst, Kultur und Kirchengeschichte, in: Ostbairische

Grenzmarken 32 (1990) S. 139–144. – Kunst in Passau.

Von der Romanik zur Gegenwart, hg. von Karl Möse-

neder, Passau 1993. – Ott 1961. – Ringelmann,

Edith: Die Säkularisation des Hochstifts und des Dom-

kapitels Passau. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte

der Stadt Passau, Passau 1939 (Veröffentlichungen des In-

stituts für Ostbairische Heimatforschung, 18). –

Schmitz, Heinz-Walter: Passauer Musikgeschichte. Die

Kirchenmusik zur Zeit der Fürstbischöfe und der Klöster

St. Nikola, Vornbach und Fürstenzell, Passau 1999. –

Veit, Ludwig: Passau. Das Hochstift, Kallmünz 1978

(Historischer Atlas von Bayern. Altbayern, 35). – Weiss,

Rudolf: Das Bistum Passau unter Kardinal Joseph Domi-

nikus von Lamberg (1723–1761). Zugleich ein Beitrag zur

Geschichte des Kryptoprotestantismus in Oberöster-

reich, St. Ottilien 1979 (Münchener theologische Studien,

1: Historische Abteilung, 21). – Wolfger von Erla. Bischof

von Passau (1191–1204) und Patriarch von Aquileja

(1204–1218) als Kirchenfürst und Literaturmäzen, hg. von

Egon Boshof und Fritz-Peter Knapp, Heidelberg 1994

(Germanistische Bibliothek, 20).

Konrad Amann

POMESANIEN, BF.E VON

I. Bf.e von P. (Ebm. † Riga) ab 1254 mit
Amtssitz in Marienwerder und ab etwa 1330 mit
Res. in Riesenburg, bis 1527 Landesherren.

Herrschaftsgebiet: Der Anteil der Bf.e am
pomesan. Stiftsgebiet umfaßte ein geschlosse-
nes Territorium von etwa 600 qkm östl. der
Weichsel im Deutschordensland Preußen
(† Deutscher Orden) um die Städte Marienwer-
der und Riesenburg.

II. Das Bm. P. wurde 1243 durch den päpstl.
Legaten Wilhelm von Modena begr. Als erster
Bf. ist Anfang 1249 der Dominikaner Ernst gen.,
der 1250/54 bei der Teilung der Diöz. mit dem†
Deutschen Orden das westl. Drittel um die
pruß. Landschaft Resia als Stiftsgebiet mit allen
landesherrl. Rechten erhielt und die 1233 ge-
gründete Stadt Marienwerder zum Kathedralort
bestimmte.

Aufgrund der anhaltenden Kämpfe mit den
heidn. Prußen weilten Ernst und sein Nachfol-
ger Albert (1259–86) zumeist außerhalb ihrer
Diöz. und wirkten als Weihbf.e im Reich.
1284/85 stiftete Albert am Dom zu Marienwer-
der ein Kapitel aus Priesterbrüdern des † Deut-
schen Ordens und übertrug ihm den Besitz der
Kathedralkirche sowie ein Drittel seines Terri-
toriumsmit allen landesherrl. Rechten. Die Auf-
teilung des Stiftsgebietes, bei der das Domka-
pitel den östl. Teil um die spätere Stadt Rosen-
berg erhielt, erfolgte aber erst unter den Bf.en
Heinrich (1286–1302) und Christian (1303–
08/09). Ihr ging 1294 eine genaue Abgrenzung
mit dem Territorium des † Deutschen Ordens
voraus.

Die Besiedlung und Erschließung des bfl.
Landes schritt im 14. Jh. zügig voran. Um 1400
umfaßte das Bischofsterritorium fünf Städte
(Marienwerder, Riesenburg, Garnsee, Frey-
stadt, Bischofswerder) und etwa 80 Güter und
Dorfsiedlungen mit insgesamt 32 Kirchspielen.
Die bfl. Burg vor der Stadt Marienwerder wurde
seit den 1330er Jahren als Res. zunehmend von
dem neu erbauten Schloß in Riesenburg abge-
löst.

Die wiederholten krieger. Auseinanderset-
zung des † Deutschen Ordens mit Polen-Litau-
en ab 1410 beendeten den wirtschaftl. Auf-
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schwung, der unter Bf. Johann Mönch (1377–
1409) seinen Höhepunkt erreicht hatte. Die
1454–66 andauernden Kämpfe gegen die mit
Polen verbündeten Stände führten zu einer weit-
gehenden Verwüstung des Landes. Im Zweiten
Thorner Frieden wurde das Bm. P. 1466 polit.
geteilt: das Stiftsgebiet und die östl. Gebiete ver-
blieben unter der Herrschaft des † Deutschen
Ordens, während die nördl. Teile der Diöz. mit
dem Gebiet um Marienburg zum Preußen kgl.
Anteils unter die Aufsicht der Krone Polen ka-
men. Der Sekretär des poln. Kg.s, Wincenty
Kiełbasa, erhielt auf Lebenszeit die Admini-
stration des Bm.s (1467–78).

Zu einer allmähl. wirtschaftl. Erholung des
Stifts kam es erst unter den Bf.en Johann IV.
(1480–1501) und Hiob von Dobeneck (1502–21):
1495/96 übernahm Johann IV. vom†Deutschen
Orden die an Söldnerhauptleute verpfändeten
Orte Zinten und Kreuzburg im O des Ordens-
landes mit einigen umliegenden Besitzungen
und löste sie aus. Anstelle des fern vom Hoch-
stift liegenden Zinten verschrieb bzw. verpfän-
dete der Hochmeister Bf. Hiob von Dobeneck
1513/18 Gebiet und Schloß Preußisch Mark
samt der Kammerämter Liebemühl, Deutsch
Eylau und Dollstädt. Für das ferne Kreuzburg
erhielt Hiob 1518 auf Lebenszeit das Amt Moh-
rungen. Die neuen Besitzungen schlossen sich
im O an das Stiftsgebiet an und verdoppelten
kurzzeitig die territoriale und wirtschaftl. Basis
des pomesan. Bf.s. Ab 1515 sind mehrere Auf-
enthalte Hiob von Dobenecks in seinen neuen
Territorien, v. a. auf der Burg Preußisch Mark
belegt, die durch einen Hauptmann verwaltet
wurde.

Bf. Erhard von Queiß (1523–29) führte 1525
in P. die Reformation ein und übertrug das
Stiftsterritorium 1527, zwei Jahre nach der Sä-
kularisierung des Ordensstaates, an Hzg. Alb-
recht von Preußen.

Über den Hof und die weltl. Verwaltung der
Bf.e von P., die zumeist Priesterbrüder des †
Deutschen Ordens waren, sind nur wenige
Nachrichten überliefert.

In Vertretung des Bf.e war der Offizial für die
geistl. Jurisdiktion und die Aufsicht über die
kirchl. Angelegenheiten der gesamten Diöz. zu-
ständig. Das Amt ist seit 1321 belegt und wurde

pomesanien

bis 1371 ausschließl., später nur noch vereinzelt
von einem Domherrn versehen. Archidiakone
und Weihbf.e sind in P. bis zur Reformation
nicht belegt. Die weltl. Verwaltung des bfl. Ter-
ritoriums, die Wirtschaftsführung, die Aufsicht
über die Landgerichte in Marienwerder und Rie-
senburg sowie die Strafverfolgung und die mi-
lit. Belange lagen in den Händen eines Vogtes
(advocatus), der gewöhnl. aus den Reihen der
Ritterbrüder des † Deutschen Ordens stammte.
Das Amt eines bfl. Komturs (commendator epis-
copi), das nur 1257 belegt ist, scheint noch aus
der älteren Ordensverwaltung vor der Teilung
des Territoriums übernommen worden zu sein.

Seit Beginn des 15. Jh.s werden unter den
Zeugen der bfl. Urk.n regelmäßig zwei Kapläne
aus dem Hofklerus des Bf.s herausgehoben, de-
ren Wirken aber wohl ganz auf geistl. Aufgaben
innerhalb der Schloßkapellen beschränkt blieb.
Erst unter Bf. Hiob von Dobeneck ist ab 1504
das Amt eines Kanzlers bezeugt, der als polit.
Berater und persönl. Sekretär des Bf.s diente.

Der erste notarius der bfl. Kanzlei erscheint
1293. Seit den 1370er Jahren bis zur Mitte des
15. Jh.s haben zumeist mind. zwei Schreiber
gleichzeitig in den Diensten der Bf.e gestanden
(1402 ist einmalig der Titel prothonotarius be-
legt). Sie waren häufig zugl. öffentl. Notare und
stammten mehrheitl. aus dem Lande selbst.

Für die engere bfl. Hofverwaltung waren im
14. Jh. wohl die seit 1338 bezeugten Hauskom-
ture (vicecommendator) in Marienwerder und Rie-
senburg zuständig. Das Amt wurde aus der Ver-
waltungsstruktur des † Deutschen Ordens
übernommen und zunächst von Ritterbrüdern,
seit 1362 zumeist von pomesan. Domherren be-
kleidet. Die Aufgabe des Hauskomturs könnte
ursprgl. die Leitung des Deutschordenskon-
vents in der Burg des Bf.s bei Marienwerder ge-
wesen sein. In den dreißiger und vierziger Jah-
ren des 14. Jh.s lassen sich dort bis zu sieben
Ritterbrüder gleichzeitig als Inhaber verschie-
dener Hausämter nachweisen, die auch aus der
Verwaltungsorganisation preuß. Deutschor-
denskonvente bekannt sind: Kellermeister
(magister cellarii), Karwansherr (magister carvano-
rum), Schmiedemeister, Küchenmeister (magi-
ster coquine), Mühlmeister (magister molendinus),
Maurermeister (magister murorum), Pferdemei-
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ster (magister equorum) und Zimmermeister (ma-
gister carpentariorum). Der bfl. Hauskomtur ist bis
1446 nachweisbar.

Für die bfl. Res. in Riesenburg lassen sich
dagegen nur vereinzelt Ritterbrüder des † Deut-
schen Ordens in Hausämtern belegen. 1376/78
ist für die Burg ein Pfleger (provisor) gen.,
1386–99 erscheint ein Waldmeister, 1389–1405
wird das Amt des Kellermeisters erwähnt. Für
die Zeit um 1415 ist für einen Ritterbruder der
Titel eines »Burggrafen zu Riesenburg« be-
zeugt; der Amtstitel erscheint 1396–1403 sowie
1497 für den Verwalter des Riesenburger und
1417 bzw. 1497/99 auch für den Vorsteher des
Marienwerder Bischofsschlosses.

Aus dem Kreis des engeren Dienstpersonals
des Bf.s sind seit der zweiten Hälfte des 14. Jh.s
verschiedene Diener (domicellus, seit Ende des
15. Jh.s mind. zwei nebeneinander, im 16. Jh.
auch »Hofdiener«), das Amt des Kämmerers
(seit 1363) und zahlr. »Familiaren« bekannt, die
häufig aus stift. Vasallenfamilien stammten.
Um 1400 werden zudem ein Pferdemarschall
(1388/96), ein Mundschenk (pincernus, 1388)
und ein Küchenmeister (magister coquine, um
1400) des Bf.s erwähnt. Ein nach dem Tod Hiob
von Dobenecks 1521 aufgenommenes, wohl
nicht vollständiges Register des hoeff gesins
nennt u. a. zwei Kapläne, einen Kanzleischrei-
ber, den Bgf.en, einen Jungen, einen Kämme-
rer, einen Barbier sowie aus den Reihen des ge-
meinen hoeff gesindes vier Stallknechte, einen Stall-
jungen, einen throsszer, drei Wagenknechte, ei-
nen Kornschreiber, einen Kellerknecht, einen
Bäcker, zwei Köche, einen Küchenknecht, zwei
Küchenjungen, einen Torwärter, vier Wächter,
einen Metzner in der Mühle, den Fischmeister,
zwei Fischer, einen Bediensteten im Weinberg,
einen Jagdknecht, einen Klein- und zwei Grob-
schmiede; auch ein Zeugmeister des verstorbe-
nen Bf.s ist erwähnt.

Da Zins- und Wirtschaftsbücher für das po-
mesan. Stiftsterritorium nicht überliefert sind,
sind weitergehende Aussagen über die Wirt-
schaftsführung des bfl. Hofes kaum noch mög-
lich. Bf. Berthold (1333–46) erwarb in Danzig
einen Getreidespeicher mit angrenzendem Hof.
1362 werden erstmals die bfl. Weinberge bei
Riesenburg erwähnt, von deren Ernte (most)

auch Lieferungen an den hochmeisterl. Hof
nach Marienburg gingen. Für das Vieh der Ma-
rienwerder Bischofsburg wird um 1400 eine
»Viehmutter« (matrona in curia pecudum) erwähnt,
deren Amt aus der Wirtschaftsorganisation
preuß. Deutschordenskonvente bekannt ist. Bf.
Hiob von Dobeneck betrieb südl. von Marien-
werder am Lauf der Liebe eine Hammermühle
für Eisenbleche (»Eisenhammer«).

Auch für die Verwaltung der bfl. Vorwerke
im Stift wurden häufig Ritterbrüder des † Deut-
schen Ordens eingesetzt. Als Leiter des Gutes
Stangenwalde westl. von Bischofswerder er-
scheint 1342 ein Ordensritter als magister curie.
DerHof an der Südgrenze des Stiftsgebietes, auf
dem sich Reste eines quadrat. Wohnturms und
einer Ringmauer nachweisen ließen, scheint
zeitw. als Nebenres. gedient zu haben; für Bf.
Kaspar Linke (1440–63) sind Anfang der 1450er
mehrere Aufenthalte in Stangenwalde bezeugt.
Zu den dortigen Besitzungen gehörte auch der
benachbarte Güterkomplex um das Dorf Thie-
mau, für den 1346 ein Ritterbruder als »Vogt
und Pfleger« gen. wird. Für die curia Limbsee
westl. von Freystadt, zu der auch Güter im na-
hen Bauthen gehört haben dürften, wird 1388
eine domus estivalis des Bf.s gen. Weitere bfl.
Vorwerke, die wohl vornehml. zur Versorgung
der beiden Bischofsburgen dienten, waren Neu-
höfen und Sedlinen (westl. und südl. von Ma-
rienwerder) sowie Gunthen, Rahnenberg und
Schrammen (bei Riesenburg). Für die Verwalter
finden sich die Titel Vogt (advocatus), Pfleger
(provisor), Kämmerer (camerarius) und Hofmann.

Die kulturelle Bedeutung des bfl. Hofes er-
reichte um 1400 einen ersten Höhepunkt. Der
pomesan. Offizial Johann von Posilge (1376–
1405) verfaßte die seinerzeit umfangr. Chronik
des Preußenlandes. Für die Fiedler, Trommler
und Spielleute des Bf.s Johann Mönch sind
1404–08 mehrfach Auftritte auf der Marienburg
bezeugt. Die Bemühungen der gelehrten Dom-
herren Johann Marienwerder und Johann Ry-
man um die Heiligsprechung Dorotheas von
Montau, die 1394 in einer Klause am Dom gest.
war, und der 1404/05 in Marienwerder stattfin-
dende Kanonisationsprozeß, machten das Stift
für einige Jahre zu einem geistigen und geistl.
Zentrum des Ordenslandes. Nach einem wirt-
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schaftl. und kulturellen Niedergang im 15. Jh.
unterhielt wohl erst Bf. Hiob von Dobeneck an
seinem Hof wieder einen großen Kreis von Ge-
lehrten und Künstlern, zu denen auch der Hu-
manist Eobanus Hessus zählte.

† Marienwerder † Riesenburg

Q. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz,

Berlin, XX. Hauptabteilung (historisches SAKönigsberg):

Urkunden (bes. Schieblade XXII, XXIII und L), Ordens-

briefarchiv (bes. Nr. 25241), Ordensfolianten (bes. Nr. 61,

73, 115, 116 und 276), Ostpreußische Folianten (bes. Nr.

119 und 132), Etatsministerium (bes. Abt. 94, 95 und 128).

– Urkundenbuch Pomesanien, 1885–87. – Preußisches

Urkundenbuch, 1–6, 1882–2000. – Regesta historico-

diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum, 1–2,

1948–73.

L. Cramer, Hermann: Geschichte des vormaligen

Bisthums Pomesanien, in: Zeitschrift des Historischen

Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder 11–13

(1884) [mit fortlaufender Seitenzählung]. – Glauert,

Mario: Das Domkapitel von Pomesanien (1284–1527).

Untersuchungen zur Geschichte, Struktur und Prosopo-

graphie, Diss. phil. masch. Univ. Berlin 1999. – Wiś-

niewski, Jan: Dzieje Diecezji Pomezańskiej (do 1360r.).

Wydano z okazji 750–lecia erygowania Diecezji Pome-

zańskiej, Elbing 1993. – Wiśniewski, Jan: Pomezania.

Z dziejów kościelnych, Elbing 1996.

Mario Glauert

RATZEBURG, BF.E VON

I. Hochstift, errichtet 1154 durch den sächs.
Hzg. Heinrich den Löwen (eine erste Bistums-
gründung Ebf. Adalberts von Bremen bestand
de facto nur wenige Jahre bis 1066). Zuständiger
Metropolit war der Ebf. von Hamburg-Bremen
(† Bremen, Ebf.e von). Besetzt war das Dom-
kapitel mit Angehörigen des Prämonstratenser-
ordens, seit 1504 mit weltl. Chorherren. Die
Einführung der Reformation wurde 1566 abge-
schlossen. Die Bf.e entstammten überwiegend
dem Adel – insbes. mecklenburg. und lauen-
burg. Familien –, doch gelangten seit der ersten
Hälfte des 15. Jh.s auch häufig Nichtadlige auf
den Bischofsstuhl.

Der erste Bf., Evermod († 1178), wurde von
Heinrich dem Löwen investiert und leistete ihm

ratzeburg

den Lehnseid. Die ursprgl. Dotation umfaßte
300 Hufen (250 Hufen im Land Boitin zw. Das-
sower See und Ratzeburger See, daneben Streu-
besitz). 1194 wurde das Tafelgut unter Bf. und
Domkapitel geteilt. 1236 erfolgte die Investitur
eines Bf.s erstmals durch den Ks. (kgl. Investi-
tur auch 1258, 1274 usw.; keine Nachsuchung
um kgl. Belehnung seitens der Bf.e zw. 1438
und 1515). Hzg. Albrecht I. von Sachsen konnte
Mitte des 13. Jh.s seine Ansprüche auf das In-
vestiturrecht nicht durchsetzen. 1261/71 kaufte
der Bf. der Wwe. und den Söhnen Hzg. Alb-
rechts die Vogtei im Land Boitin ab. Der Vogt
war fortan ein bfl. Funktionsträger. v. a. im letz-
ten Viertel des 14. Jh.s bauten die Bf.e ihren Be-
sitz im Land Boitin durch Kauf und Tausch be-
trächtl. aus (Ankauf adliger Grundherrschaften,
einhergehend mit dem Erwerb der jeweiligen
landesherrl. Rechte). Ende des 14. Jh.s entstand
so zusätzl. zur Vogtei Schönberg die Vogtei Sto-
ve (daneben weiterhin bfl. Streubesitz im Lau-
enburgischen mit der Vogtei Mannhagen sowie
Besitz des Domkapitels). Diese Erwerbspolitik
führte zur starken Verschuldung der Bf.e (zahlr.
Verpfändungen zu Beginn des 15. Jh.s). Infolge
dieser finanziellen Überlastung fand die terri-
toriale Ausdehnung um 1400 ihr Ende. Die im
13. Jh. erlangte Reichsunmittelbarkeit des Stifts
(Nachweis auf Reichstagen und Berücksichti-
gung in Reichsmatrikeln anscheinend erst seit
dem frühen 16. Jh.) wurde in der ersten Hälfte
des 16. Jh.s durch die Hzg.e von † Sachsen-Lau-
enburg in Frage gestellt: 1511 gelangte Heinrich
Bergmeyer († 1524), ehem. Kanzler des Hzg.s
Magnus I. (1507–43), auf den Bischofsstuhl, der
sich in der Folgezeit jedoch keineswegs als will-
fähriges Werkzeug sachsen-lauenburg. Interes-
sen erwies. Auch mit ihren weiteren Versuchen,
das Stift in die Landsässigkeit zu zwingen, wa-
ren die Hzg.e nicht erfolgreich (Urteile des
Reichskammergerichts zugunsten des Stifts
1530 und 1536). Bereits seit dem 14. Jh. stand
das Stift in Schutz und Schirm der Hzg.e von †
Mecklenburg; 1473 ist erstmals eine damit zu-
sammenhängende jährl. Zahlung von 60 Mark
lüb. eindeutig belegt. 1554 resignierte Bf. Chri-
stoph von der Schulenburg zugunsten Chri-
stophs von Mecklenburg († 1592), des jüngeren
Bruders der Hzg.e Johann Albrecht I. undUlrich
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von Mecklenburg, der zum Administrator ge-
wählt wurde. Nach dem Tod seines Bruders und
Nachfolgers Karl (Koadjutor 1575, Administra-
tor 1592, † 1610) schlossen die mecklenburg.
Hzg.e 1611 mit den Hzg.en von † Braun-
schweig-Lüneburg einen Vergleich, wonach ab-
wechselnd Angehörige beider Häuser als Ad-
ministratoren eingesetzt werden sollten. Dem-
entsprechend wurden 1610/11 August von
Braunschweig-Lüneburg und 1636 der noch un-
mündige Gustav Adolf von Mecklenburg Ad-
ministratoren. 1648 wurde das Stift im Frieden
von Osnabrück in ein weltl. Fsm. umgewandelt,
das an † Mecklenburg-Schwerin fiel (Vertrag
mit dem Domkapitel 1652; 1701 zu Mecklen-
burg-Strelitz geschlagen).

Mächtigere Nachbarn – v. a. die Hzg.e von †
Sachsen-Lauenburg und von † Mecklenburg,
aber auch die Reichsstadt Lübeck – zogen den
polit. und territorialen Entfaltungsmöglichkei-
ten des R.er Stifts im SpätMA enge Grenzen. Im
16. Jh. setzte sich dann der mecklenburg. ge-
genüber dem lauenburg. Einfluß endgültig
durch.

II. Der Hof der R.er Bf.e ist bis heute kaum
Gegenstand der Forschung gewesen. Generell
ist die Literaturlage zur Bistumsgeschichte sehr
problematisch, und soweit eine Einschätzung
mögl. ist, erscheint die Quellenüberlieferung
zum Hof recht begrenzt. Auf dieser Grundlage
sind im folgenden nur lückenhafte und vorläu-
fige Aussagen möglich.

Nachdem der Bf. anfangs anscheinend auf
dem Georgsberg bei R. seinen gewöhnl. Sitz
gehabt hatte (entspr. einer Nachricht in der
Chronik Arnolds von Lübeck), wurde bereits
unter Bf. Evermod – also vor 1178 –mit dem Bau
der Burg Farchau am Südende des Ratzeburger
Sees (rund 2,5 km von R. entfernt) begonnen.
In den Jahrzehnten um dieMitte des 13. Jh.s ent-
wickelte sich Dodow (bei Wittenburg) zu einem
wichtigen Aufenthaltsort des Bf.s. Unter Bf.
Marquard von Jesow (1309–35), endgültig unter
Bf. Wipert von Blücher (1356–67) wurde die
Res. dann nach Schönberg verlegt. Für Schön-
berg sprachen mehrere Gründe: Zum einen
konnte sich der Bf. damit stärker dem unmit-
telbaren Einfluß der Hzg.e von † Sachsen-Lau-
enburg entziehen (R. selbst war eine sachsen-

lauenburg. Stadt!). Zum anderen lag Schönberg
mitten im Land Boitin, das den zieml. geschlos-
senen Kern des bfl. Herrschaftsbereichs aus-
machte, während R., Farchau und Dodow in
dieser Hinsicht eher Außenpositionen waren.
Und schließl. lag Schönberg unweit von Lübeck
(Entfernung rund 16 km), was zwar auch zu
Verwicklungen führte, für die Versorgung der
Hofhaltung bspw. jedoch von Vorteil gewesen
sein könnte. Daneben ist noch Stove (rund
10 km südl. von Schönberg) als Aufenthaltsort
der Bf.e zu nennen. Diesen Hof erwarb 1377 Bf.
Heinrich von Wittorp (1367–88), unter dem
auch ein erster Ausbau erfolgte. Noch Bf. Jo-
hannes von Parkentin (1479–1511), der in Stove
starb, hat dort bauen lassen, und auch der Ad-
ministrator Christoph von Mecklenburg (1554–
92) nutzte das Schloß (1806 abgerissen). Au-
ßerdem verfügten die Bf.e über einen Hof in
Lübeck (»Bischofsherberge« in der Großen
Burgstraße, erworben 1491). Das baufällig ge-
wordene Gebäude ließ der Administrator Chri-
stoph 1588 neu errichten.

Bis zum ersten Viertel des 16. Jh.s kann von
einer dauernden Hofhaltung der Bf.e innerhalb
des R.er Stiftslandes ausgegangen werden. Bf.
Georg von Blumenthal (1524–50), der zugl. Bf.
von† Lebus war, hielt sich hingegen häufiger in
der Mark † Brandenburg als im Land Boitin auf.
Für den Administrator Christoph von Mecklen-
burg standen zunächst seine Ambitionen als
Koadjutor in † Riga im Vordergrund (aber Auf-
enthalte in Schönberg 1558 und 1561/62). Nach
dem Scheitern seiner Pläne und seiner endgül-
tigen Rückkehr 1569 etablierte er in Schönberg
wieder eine fsl. Hofhaltung, wobei er parallel
dazu die Schlösser inGadebusch undTempzin –
letzteres sein Sterbeort – nutzte. Die mecklen-
burg. Ämter Gadebusch und Tempzin trat ihm
sein Bruder Johann Albrecht I. von Mecklen-
burg-Schwerin 1570 zur Verwaltung ab, um so
die für seine Hofhaltung nicht ausreichenden
Einkünfte aus dem R.er Stift aufzubessern.
Nach dem Tod Christophs läßt sich von einem
R.er Hof im eigentl. Sinne nur noch sehr einge-
schränkt sprechen, ablesbar schon daran, daß
die späteren Administratoren nicht mehr dau-
erhaft im Stift anwesend waren. Karl von Meck-
lenburg (1592–1610) weilte bis zu seinem Regie-
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rungsantritt im Güstrower Landesteil † Meck-
lenburgs (1603) anscheinend häufig den Som-
mer über in Schönberg, um in der Umgebung
zu jagen, verbrachte den übrigen Teil des Jahres
aber weit entfernt vom Stiftsgebiet in Mirow (Jo-
hanniterkomturei). Sein Nachfolger als Admi-
nistrator, August von Braunschweig-Lüneburg
(1610/11–36, ab 1633 auch regierender Hzg. in†
Braunschweig-Lüneburg), hielt sich in der Re-
gel in † Celle auf. Die Verwaltung lag weitge-
hend in den Händen des Schönberger Stifts-
hauptmanns Hermann Clamor von Mandelslo.
Für den unmündigen Gustav Adolf (* 1633), der
dem Land ebenfalls fernblieb, führte ab 1636
sein Onkel Hzg. Adolf Friedrich I. von Mecklen-
burg-Schwerin (1608–58) die Vormundschaft.
Dieser schlug 1644 vergebl. vor, daß sein Mün-
del Aufenthalt im Schönberger Schloß nehmen
solle, was auf die Ablehung des Domkapitels
stieß, das auf die wirtschaftl. Schäden infolge
des Dreißigjährigen Krieges hinwies, so daß
das Land eine Hofhaltung nicht finanzieren
könne.

Zur Organisation des Hofes sind für die Zeit
bis zur ersten Hälfte des 16. Jh.s bislang nur ver-
einzelte Nachrichten bekannt. In Urk.n finden –
neben den Vögten – bis ins späte 14. Jh. nur
Schreiber oder Notare sowie die bfl. Kapläne
Erwähnung. Der Kanzler tritt erst Ende des 14.
Jh.s in Erscheinung (erstmals 1393 nachzuwei-
sen). Ebenfalls ab dem späten 14. Jh. wird auch
ein Kämmerer des Bf.s gen. Ein bfl. Rat ist zu-
mindest im 14. Jh. nicht nachweisbar; hinsichtl.
des 15. und frühen 16. Jh.s ist dazu bisher nichts
bekannt. Eine rigide Einschränkung erfuhr der
Haushalt Bf. Detlevs von Parkentin (1395–1419)
gegen Ende seiner Regierungszeit (1418), nach-
dem er auf die prakt. Ausübung der Herrschaft
im Stift zugunsten eines vom Kapitel eingesetz-
ten Prokurators verzichtet hatte: Das Domka-
pitel räumte ihm Wohnung im Schloß Schön-
berg ein und gewährte ihm Unterhalt für zwei
Kapläne und drei Diener (Masch 1835, S. 318).
Diese vorübergehende Ausnahmesituation en-
dete wohl 1419 mit dem Tod Bf. Detlevs. Im Zu-
sammenhang mit Ereignissen des Jahres 1517
werden der Kanzler Johann Furster, der Schenk
Johann von Plessen, der Tafeldiener Matthias
Dupow, der Sekretär Heinrich v. d. Haghen, der
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Kammerknecht Valentin Mull (ein Geistlicher)
sowie ein Kaplan und ein Junge des Bf.s er-
wähnt (Masch 1835, S. 425f.). Überliefert sind
die Eidesformeln mehrerer Funktionsträger Bf.
Georgs von Blumenthal (1524–50), nämlich des
Hauptmanns zu Schönberg Berendt Roer, des
commissarius, des officialis und der Schreiber
(Masch 1835, S. 457). Hofordnungen sind aus
der Zeit vor dem Adminstrator Christoph von
Mecklenburg (1554–92) nicht bekannt, für des-
sen Hof dann auf Grund der besseren Quellen-
lage klarere Aussagen mögl. sind. 1558 erließ
Christoph Instruktionen für die Zeit seiner Ab-
wesenheit sowie eine Wachordnung für das
Schloß Schönberg. Eine undatierte Hoford-
nung (wahrscheinl. zw. 1569 und 1573 oder
1575 und 1581 anzusetzen) erlaubt Einblicke in
die Organisation des Hofes: An der Spitze der
Diener stand der Hofmeister; daneben sind
Marschall, Untermarschall, Hauptmann und
Küchenmeister gen. Auch Räte finden in der
Zeit Christophs Erwähnung. EinHofregister der
Jahre 1591 bis 1593 gibt Aufschluß auch über
das niedere Hofgesinde. Demnach lag die Zahl
der besoldeten Hofangehörigen 1591 bei 53
oder 55. Auch Christophs Gemahlin Elisabeth
verfügte über eigene Diener (z. B. Erwähnung
des »Frauenzimmers« 1592 im Zusammenhang
mit der Beisetzung Christophs).

Recht spärl. sind die Nachrichten zur höf.
Repräsentation der Bf.e. Unter Bf. Detlev von
Parkentin (1395–1419) ist erstmals ein Stifts-
wappen nachweisbar (gespaltener Schild mit
Bischofsstab und Burg). Als bfl. Grablege dien-
te bis zum Tod des Bf.s Johannes von Parkentin
(1511) der R.er Dom (an anderem Ort, nämlich
in Verona, wurde vorher nur der 1215 verstor-
bene Bf. Philipp bestattet; Heinrich Bergmeyer
wurde 1524 wg. äußerer Umstände in Schön-
berg beigesetzt, Georg von Blumenthal als Bf.
von † Lebus 1550 im brandenburg. † Fürsten-
walde). Für die älteren Bf.e bis zu Conrad (1284–
91) – mit Ausnahme Ulrichs von Blücher
(1257–84) – wurden Anfang des 14. Jh.s gleich-
artige, sehr einfache Grabsteine geschaffen. Die
übrigen Bf.e erhielten im Laufe der Zeit jeweils
Grabplatten mit ganzfiguriger Darstellung. Für
eine gewisse Leistungsfähigkeit des Hofes im
späten 14. Jh. könnte sprechen, daß sich Ks. †
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Karl IV. auf seiner Reise nach Lübeck i. J. 1375
mehrere Tage in Schönberg bei Bf. Heinrich von
Wittorp aufhielt. Unter dem Administrator
Christoph von Mecklenburg ist nach 1569 eine
Steigerung des repräsentativen Aufwandes zu
beobachten. Dazu gehörte neben größeren
Baumaßnahmen in Schönberg, Gadebusch und
Lübeck die Veranstaltung von Festen, bspw. an-
läßl. seiner Hochzeit 1581, die allerdings nicht
in Schönberg begangen wurde. Hofhaltung und
höf. Repräsentation waren für Christoph auch
Mittel zur Demonstration seiner polit. Ansprü-
che, da er den Ausschluß vom väterl. (mecklen-
burgischen) Erbe nicht anerkennen wollte. Auf
Beziehungen des Hofes innerhalb des Ostsee-
raums, die freilich doch sehr eingeschränkt wa-
ren, weisen in dieser Zeit die Heiratsverbindun-
gen Christophs hin (1573 Heirat mit Dorothea
von Dänemark, 1581 in zweiter Ehe mit Elisa-
beth von Schweden). Weitaus stärker war die
Einbindung in die mecklenburg. Dynastie: Der
Hof Christophs nahm in mancher Hinsicht den
Charakter eines mecklenburg. Nebenhofes an,
was sich letztl. auch darin zeigte, daß Christoph
nicht in R., sondern in † Schwerin begr. wurde,
wie auch die folgenden Administratoren ihre
letzte Ruhestätte durchgehend außerhalb des
Stifts fanden.

Insgesamt verfügten die R.er Bf.e nur über
eine sehr kleine Hofhaltung, die in organisator.
und repräsentativer Hinsicht großen Ein-
schränkungen unterlag. Erweitert wurde dieser
Rahmen anscheinend nach 1569 durch Chri-
stoph von Mecklenburg, dessen Hof sich von
demjenigen der früheren Bf.e erhebl. unter-
schieden haben dürfte. Im Grunde handelte es
sich nun weitgehend um den Hof eines weltl.
Fs.en, der anderen Ansprüchen genügen sollte,
sich aber bspw. im Vergleich zu den mecklen-
burg. Höfen in † Schwerin und † Güstrow im-
mer noch sehr bescheiden ausnahm.

† C.3. Ratzeburg † C.3. Schönberg

Q. Die das Bm. R. betreffenden Archivbestände, die

bislang noch nicht gründl. ausgewertet sind, befinden

sich im wesentl. im LHA Schwerin. Dort liegen auch die

genannten Quellen zum Hof des Administrators Chri-

stoph: 2.12–1/6 Unterhalt und Leibgedinge, Nr. 1 (Verord-

nungen für die Zeit des Abwesenheit, 1558); 2.12–1/6 Un-

terhalt und Leibgedinge, Nr. 35 (Wachordnung, 1558);

2.12–1/6 Unterhalt und Leibgedinge, Nr. 189 (Hofregi-

ster, 1591–93); 2.12–1/26 Hofstaatssachen, I. Hofordnun-

gen und Rangordnungen, Fasc. 1 (Hofordnung), ge-

druckt in: Hofordnungen, 1, 1905, S. 246–251. – Krü-

ger, Klaus: Corpus der mittelalterlichen Grabdenkmäler

in Lübeck, Schleswig, Holstein und Lauenburg (1100–

1600), Sigmaringen 1999 (Kieler historische Studien, 40),

S. 1056–1078 und Abb. 47–56. – MUB.

L. Bergengrün, Alexander: Herzog Christoph

von Mecklenburg, letzter Koadjutor des Erzbistums Riga.

Ein Beitrag zur livländischen und mecklenburgischen

Geschichte, Reval 1898 (Bibliothek Livländischer Ge-

schichte, 2). – Bernhöft, Hans: Das Prämonstratenser

Domstift Ratzeburg im Mittelalter. Verfassung, Ständi-

sches, Bildung, Ratzeburg 1932. – Dom zu Ratzeburg,

1954. –Hillmann, Jörg: Herrschaftswechsel im Bistum

Ratzeburg: 1554, 1648 und 1701, in: Herrscherwechsel im

Herzogtum Lauenburg, hg. von Eckardt Opitz, Mölln

1998 (Lauenburgische Akademie für Wissenschaft und

Kultur, Kolloquium, 10), S. 61–80. – Hofmeister 1927.

– Krüger 1934. – Masch 1835. – Stoppel, [Johan-

nes]: Die Entwicklung der Landesherrlichkeit der Bi-

schöfe von Ratzeburg bis zum Ausgang des 14. Jahrhun-

derts, in: Mecklenburg-Strelitzer Geschichtsblätter 3

(1927) S. 109–175. – Stuth 2001. – Stutz, Reno: Zum

Auskauf adliger Grundherren im Lande Boitin durch die

Geistlichkeit des Bistums Ratzeburg im 14. Jahrhundert,

in: Festschrift für Gerhard Heitz zum 75. Geburtstag, hg.

von Ernst Münch, Ralph Schattkowsky, Rostock

2000 (Studien zur ostelbischen Gesellschaftsgeschichte,

1), S. 115–137.

Sven Rabeler

REGENSBURG, BF.E VON

I. Seit 739 Bm. R.; ab 798 im Metropolitan-
verband der Erzdiöz. † Salzburg. Bei der kanon.
Errichtung des Bm.s 739 durch Bonifatius wur-
de die Leitung der Diöz. Bf. Gaubald übertra-
gen, der zugl. Abt von † St. Emmeram war. Die
personelle und materielle Verbindung zw. dem
Bm. und dem Kl. † St. Emmeram blieb bis 975
bestehen, erst danach läßt sich eine eigenstän-
digere Entwicklung von Kathedralkirche und
Bischofssitz genauer fassen. Die von Bf. Wolf-
gang durchgesetzte Gütertrennung zw. Kathe-
dralkirche und † St. Emmeram bot in der Fol-
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gezeit immer wieder Anlaß für Streitigkeiten.
Die frühma. Schenkungsmasse des Bm.s ist
noch nicht abschließend untersucht.

Das eigentl. Hochstift umfaßtemit denHerr-
schaften Donaustauf und Wörth an der Donau
sowie der Gft. Hohenburg auf demNordgau nur
einen Bruchteil des Umfangs der Diöz., deren
Sprengel zudengrößeren imReichgehörte.Die-
se drei Herrschaftsgebiete lagen alle in relativer
Nähe zu R. Der Umfang sowie die Funktion wei-
teren Mediatbesitzes des Hochstifts, der in
Streulage über den gesamten süddeutschen und
südostdeutschen Raum verteilt war, ist für das
MA noch nicht umfassend geklärt.

Die Herrschaftsschwerpunkte Donaustauf
(als kgl. Forstschenkung) undWörth an der Do-
nau kamen bereits im 10. Jh. an die R.er Kirche.
Das dritte größere Herrschaftsgebiet Hohen-
burg auf dem Nordgau kam als Schenkung der
Gf.en von Hohenburg Mitte des 12. Jh.s in den
Besitz der R.er Kirche, konnte allerdings erst
1257 unter Zurückdrängung fremder Herr-
schaftsrechte endgültig gesichert werden, und
blieb – abgesehen von einer kurzen Phase der
Verpfändung (1402–18) – eine wichtige Güter-
masse imBesitz desHochstifts. Auch der Besitz-
komplex der Bf.e innerhalb der Stadt R. blieb
weitgehend auf den engen Dombezirk be-
schränkt.

II. Der Hof des Bf.s von R. tritt erst im 12.
Jh. durch einzelne Quellenhinweise hervor. Ver-
schiedene Spezifizierungen sind zwar schon in
der ersten Hälfte des 12. Jh.s faßbar, so ein de-
canus, einWolfherus custos oder Pertholdus cellerarius
(1136), aber weiterführende personelle als auch
»administrative« Strukturen bleiben zunächst
unscharf. Auch eine bfl. »Kanzlei« wird nur zö-
gerl. faßbar, und dürfte personell nicht sehr
umfangr. gewesen sein. Als ein früher bfl. Notar
läßt sich in der ersten Hälfte des 13. Jh.s ein
Eberhardus notarius fassen, der Kanoniker am
Stift der Alten Kapelle war. Deutl. wird auch
eine enge personelle Verbindung bfl. »Amts-
träger« zum Domkapitel. In der frühesten
Wahlkapitulation, die 1437 der neugewählte Bf.
Friedrich II. dem Domkapitel gegenüber leisten
mußte, wurde ausdrückl. bestimmt, daß die
Ämter des Domscholasters, Domcustos und des
bfl. Kaplans nur mit Angehörigen des Domka-
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pitels zu besetzen seien; auch seine bfl. Räte
müsse der Bf. aus den Reihen der Domkanoni-
ker nehmen. Insgesamt dürfte sich die Entwick-
lung nicht wesentl. von der in anderen Diözesen
unterschieden haben.

Hofordnungen für den bfl. Hof sind nicht
erhalten, so daß auch Umfang und Größe des
Hofes unklar bleiben. Punktuelle Hinweise fin-
den sich in der Wahlkapitulation von 1437: auf-
grund der schlechten finanziellen Situation des
Hochstifts wurde dem Bf. nur ein Haushalt von
24 Personen zugestanden; eine Erhöhung des
Personals war vorgesehen, falls sich die prekäre
Schuldenlage des Hochstifts bessern sollte.

Hinzuweisen ist noch auf die literar. Bedeu-
tung R.s seit dem frühen MA; allerdings ist da-
bei dieRolle, die der bfl.Hof spielte, nicht genau
zu bestimmen. Kulturelle und literar. Wirksam-
keit erlangte im frühen 12. Jh. Bf. Kuno I.
(1126–32). Unter seinem Episkopat gelangten
etwa theolog. Werke des Rupert von Deutz nach
R., zumTeilmit persönl.Widmung anBf. Kuno,
und auf seine Veranlassung hin kam Gerhoch,
der spätere Propst von Reichersberg, einige Jah-
re nach R. Ob bfl. Einfluß bei der Abfassung der
sog. Kaiserchronik eine Rolle spielte, läßt sich
nicht entscheiden. Im 15. Jh. wird das R.er Dom-
kapitel zu einem »Zentrum des Frühhumanis-
mus«, aus dem u. a. der theolog. und jurist. ein-
flußr. Domscholastikus und spätere Bf. Fried-
rich von Parsberg (1437–49) zu nennen wäre.
Die wirtschaftl. Potenz desHofes sowie des gan-
zen Hochstifts darf nicht allzu hoch angesiedelt
werden. Eine schmale Einkommenssituation
und eine permanente drückende Schuldenlast
führten dazu, daß das Bm. während der frühen
Neuzeit häufig in Personalunion mit Nachbar-
diöz.n vergeben wurde. Ledigl. die Münzstätte
R. hatte im hohen MA überregionalen Einfluß,
wobei neben den R.er Bf.en auch kgl. und hzgl.
Münzherren auftraten; ab dem beginnenden 12.
Jh. begann eine lange Phase (bis 1409), in der die
Münzstätte gemeinsamer Besitz der † bayer.
Hzg.e und R.er Bf.e blieb.

† C.3. Donaustauf † C.3. Regensburg † C.3. Wörth

Q. Codex chronologico-diplomaticus episcopatus

Ratisbonensis, hg. von Thomas Ried, 2 Bde., Regens-

burg 1816.
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Erwin Frauenknecht

REVAL, BF.E VON

I. Das Bm. R. wurde 1219 auf dem erfolgr.
Kreuzzug Kg. Waldemars II. von Dänemark zur
Eroberung und Missionierung der Esten gegr.
und dem Ebm. Lund unterstellt. Seine Konso-
lidierung gelang erst Bf. Thorkill (1238/40–60),
nachdem die langjährigen Auseinandersetzun-
gen zw. Dänemark und dem Schwertbrüderor-
den um den Besitz Nordestlands 1238 durch
den Frieden von Stensby abgeschlossen worden
waren. Zur Diöz. R. gehörten die damals Dä-
nemark überlassenen Landschaften Harrien
und Wierland und das dem † Deutschen Orden
(in Nachfolge des ihm inkorporierten Schwert-
brüderordens) verbliebene Jerwen. Waldemar
II. dotierte das Bm. 1240 mit 80 Haken im R.er
Gebiet und 40 Haken in Wierland. Die bfl. Ta-
felgüter und die Domherrngüter lagen verstreut
in den drei genannten Landschaften, zu Besitz-
schwerpunkten entwickelten sich Borkholm in
Wierland und Fegefeuer in Harrien. Als infolge
des Aufstandes der Esten Kg. Waldemar IV.
1346 Harrien undWierland an den †Deutschen
Orden verkauft hatte, geriet das Bm. unter des-
sen maßgebl., mit dem Patronatsrecht begrün-
deten Einfluß, aus den Reihen seiner Priester-
brüder gingen fortan viele Bfe. hervor. Das Bm.

verblieb zwar der Form nach in der Lunder Me-
tropolitie, aber der Sache nach fügten sich die
Bf.e dem † Rigaer Diözesanverband ein, indem
sie etwa an dessen Provinzialsynoden teilnah-
men. Obwohl sie nicht mit landesherrl. Rechten
ausgestattet waren, besuchten sie seit dem 15.
Jh. regelmäßig die livländ. Landtage, auf denen
sich die geistl. Landesherren und die Stände,
Ritterschaften und Städte, versammelten, und
wurden 1521 im Rahmen einer gemeinsamen
diplomat. Aktion aller livländ. Stifte in den
Reichsfürstenstand erhoben. Das Bm. ging 1561
als Folge des russ.-livländ. Krieges, des Zerfalls
der livländ. Konföderation und des Übergangs
Estlands an das luther. Schweden unter.

II. Die von den dän. Kg.en in der Grün-
dungsphase gewährten Privilegierungen blie-
ben für das Bm. während der Gesamtdauer sei-
ner Existenz konstitutiv. Der Bf. erhielt nicht die
Rechtsstellung eines Landesherrn, sondern ihm
wurden nur zu seinermateriellen Sicherstellung
Tafelgüter, über seine ganze Diöz. verstreute
Dörfer, übertragen, die er im Laufe der Zeit
noch zu erweitern verstand. Aber wg. des ins-
gesamt geringfügigen Besitzes und der bloß
grundherrl. Position vermochte er im Gegen-
satz zu den anderen livländ. Stiften keine adlige
Vasallen anzusetzen und sich auf keine eigene
stift. Ritterschaft zu stützen; auf den Landtagen
und in urkundl. Zeugenreihen erschien der Bf.
allein oder allenfalls in Gemeinschaft mit sei-
nenDomherren. AmOrt der Kathedralkirche, in
der Stadt R., verfügten Bf. und Domkapitel nur
über geringe Rechte, da der Stadtgemeinde be-
reits 1257 und 1284 unter Orientierung am lüb.
Recht und an lüb. Verhältnisse weitgehende
kirchl. Autonomie eingeräumt worden war. Wg.
der Armut des Bm.s bestand das 1277 zum er-
sten Mal erwähnte Domkapitel nur aus vier
Domherren. Sein Haupt war der Dekan, der
Ökonom war zugl. Schatzmeister und Bauherr
der Kirche, der Scholastikus leitete die Dom-
schule, und der Kantor pflegte den Kirchenge-
sang. Die Domherren bezogen ihre Einkünfte
aus frommen Stiftungen und aus einigen in der
Nähe R.s gelegenen Dörfern. Während die Bf.e
des 15. und 16. Jh.s in annähernd gleichen Tei-
len aus dem landsässigen Adel und aus R.er
Bürgergeschlechtern stammten, überwogen im
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Domkapitel deutl. die bürgerl. Domherren, zu-
meist aus R., gelegentl. aus † Dorpat.

In der Stiftsverwaltung wirkten Vögte des
Bf.s und des Domkapitels, einzelne Besitzun-
gen, u. a. Borkholm und Fegefeuer, wurden von
Amtmännern bzw. Verwaltern geleitet. Zur Um-
gebung des Bf.s gehörten die seit dem späteren
15. Jh. gelegentl. auftauchenden Schreiber, Se-
kretäre, Kanzler, Marschall, Hofrichter. Wäh-
rend die wenigen Aufenthaltsbelege des 13. und
14. Jh.s die Bf.e, abgesehen von auswärtigen
Reisen, fast ausschließl. in R. nachweisen, tre-
ten in den Itineraren des 15. und 16. Jh.s zur Bi-
schofstadt zwei bfl. Höfe bzw. Burgen regel-
mäßig hinzu, Fegefeuer seit Johannes Och-
mann (1405–18) und Borkholm seit Simon von
der Borch (1477–92); unter Simon wurden an
beiden Orten größere Baumaßnahmen durch-
geführt und so die beiden einzigen Schloßan-
lagen des Bm.s errichtet. Die sehr schmale
Quellenüberlieferung läßt den bfl. Hof durch
Aussagen zur Prosopographie und zu Ämtern
nur schemenhaft erkennen, größere Wirksam-
keit wird ihm insbes. wg. des fehlenden adligen
Elementes nicht beschieden gewesen sein.

† C.3. Reval † C.3. Fegefeuer † C.3. Borkholm

Q. Ein eigenständiges Archiv des Bf.s bzw. des Dom-

kapitels ist nicht erhalten, geringfügige Reste davon sind

in die Bestände des Revaler StA eingegangen; vgl.: Kata-

log des Revaler Stadtarchivs, hg. von Otto Greifen-

hagen, 3 Bde., 2. Aufl., Reval 1924–26. – Liv-, Est- und

Kurländisches Urkundenbuch I,1–12, 1853–1910, II,1–3,

1900–14, III,1–3, 1907–38.

L. Arbusow d.Ä., Leonid: Livlands Geistlichkeit

vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert, in: Jahrbuch für

Genealogie, Heraldik und Sphragistik (1900) S. 33–80;

(1901) S. 1–160; (1902) S. 39–134; (1911–13) S. 1–430. –

Chronologie, 1879. – Johansen, Paul: Die Estlandliste

des Liber Census Daniae, Kopenhagen u. a. 1933. – Jo-

hansen, Paul/Mühlen, Heinz von zur: Deutsch und

Undeutsch im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen

Reval, Köln u. a. 1973. – Neitmann, Klaus: Der Deut-

sche Orden und die Revaler Bischofserhebungen im 14.

und 15. Jahrhundert, in: Reval. Handel und Wandel vom

13. bis zum 20. Jahrhundert, hg. von Norbert Anger-

mann und Wilhelm Lenz, Lüneburg 1997, S. 43–86.

Klaus Neitmann

reval – samland

SAMLAND, BF.E VON

I. Bm. seit 1243, seit 1246 zumEbm.†Riga;
Hochstift unter der Schirmherrschaft des †
Deutschen Ordens, Auflösung 1525 im Zusam-
menhang mit der Säkularisierung des Ordens-
landes. Territorium: Drei nicht zusammenhän-
gende Gebiete im westl. S. am Frischen Haff
(Kammerämter Fischhausen, Medenau und Ri-
nau/Thierenberg), in den Gebieten nördl. von
Königsberg bis zum Kurischen Haff (Kammer-
ämter Laptau, Powunden und Quednau/Neuh-
ausen) sowie im weiter östl. gelegenen Nadrau-
en am Oberlauf des Pregel (Kammerämter Ge-
orgenburg und Saalau). Die Kammerämter
Quednau/Neuhausen und Saalau standen unter
der Verwaltung des dem Orden inkorporierten
Domkapitels.

II. Die ersten Bf.e residierten überwiegend
im Reich und hielten sich nur zeitweilig im S.
auf, das als letzter Teil Preußens erst 1255 durch
den †Deutschen Orden erobert wurde. Nach ei-
nem 1263/64 erfolgten Tausch von Grundbesitz
zw. Bf. Heinrich von Strittberg (1254–74) und
dem Orden verlegte der Bf. seinen Sitz von †
Königsberg in das 32 km westl. gelegene Fisch-
hausen an der Nordostküste des Frischen Haf-
fes. Erstmals wird der Ort als castrum Schonwik
1268 urkundl. erwähnt, an dem auch die erste
Kathedralkirche errichtet wurde. Als das 1285
gegründete, aber erst 1294 durch eine Neugrün-
dung etablierte samländ. Domkapitel i. J. 1296
vom † Deutschen Orden das Patronat über die
Pfarrkirche der Altstadt † Königsberg und die
Erlaubnis zum Bau einer Domkirche erhielt,
wurde der Kathedralsitz dorthin verlegt. Nach
1322 zog das Domkapitel wohl v. a. aus Platz-
gründen erneut um und ließ den Dom auf der
Pregelinsel Kneiphof errichten, deren östl.
Hälfte Bf. Johann Clare (1319–344) vom † Deut-
schen Orden zugesprochen bekommen hatte.
Die Bf.e urkundeten seit ca. 1297 überwiegend
in Fischhausen, häufig in † Königsberg, seit
dem späten 14. Jh. gelegentl. in den Burgen Po-
wunden, Laptau und Thierenberg, ganz verein-
zelt auch in Medenau und Georgenburg. Keine
Aufenthalte der Landesherren sind auf ihren
Burgen Rinau und Ziegenberg belegt. In
Nadrauen überließ das Domkapitel i. J. 1472
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seine stark ruinöse Burg Saalau demBf. Dietrich
von Cuba (1470–74) auf Lebenszeit, weil das
dortige Klima seiner Gesundheit zuträgl. war,
die Einkünfte aus der von ihm bes. geschätzten
Burg Georgenburg für den Unterhalt seiner fa-
milia aber nicht ausreichten. An zweiter Stelle
hinter Fischhausen steht † Königsberg als Aus-
stellungsort, wo Bf. Johann Clare auf dem
Grundbesitz seines Kapitels eine domus episco-
palis errichtete. 1392 wird sie als mansio episcopi
und 1422 als des Bischoffs gemach erwähnt. Eine
Urk. von 1421 nennt als Ausstellungsort: prope
ecclesiam cathedralem in stuba hiemali residencie nostre
site infra emunitatem (Regesta historico-diplo-
matica Ordinis S. Mariae Theutonicorum, 2,
1973, Nr. 2062). Vermutl. handelte es sich bei
dieser als domus bezeichneten Res. nur um ein
Appartement innerhalb der Gebäude der Dom-
herren, denn 1452 vergl. sich Kapitel und Bf.
Nicolaus I. von Schöneck (1442–70) angesichts
der gegenseitigen Beeinträchtigungen über den
Bau einer bfl. habitatio sive curia specialis et distinc-
ta. Das neue Gebäude wird 1473 von Bf. Dietrich
von Cuba als nostra aula episcopalis Konigesbergk
bezeichnet. In † Königsberg hielten sich die
Bf.e zur Teilnahme an kirchl. Feiern in ihrer
Kathedralkirche und zu Verhandlungen mit
dem Hochmeister auf, der seit 1457 ebenfalls
seinen Sitz in† Königsberg hatte. In den Jahren
1522–25 fungierte Bf. Georg von Polentz
(1519–24) als Regent für den abwesenden Hoch-
meister Albrecht von Brandenburg und beklagte
diesem gegenüber mehrfach die mit dem Amt
des Statthalters verbundenen Beschwernisse
und Unkosten. Auch während dieser Zeit blieb
Fischhausen Hauptres., bis das Stift im Zuge
der Säkularisierung des Ordenslandes i. J. 1525
aufgelöst und der zum Luthertum übergetretene
Bf. mit den Ämtern Balga und Taplacken für sei-
nen Lebensunterhalt ausgestattet wurde.

Von der Größe des Hofes und dessen Ver-
waltung ergibt sich kein geschlossenes Bild, da
das überlieferte Quellenmaterial nahezu aus-
schließl. aus Verleihungsurk.n besteht. Der
wichtigste Amtsträger in der Landesverwaltung
war der Vogt, dessen Aufgaben weit über die ei-
nes weltl. Richters im Stiftsgebiet hinausgin-
gen. Er kam in der Regel aus den Reihen des †
Deutschen Ordens und wurde in mehr oder we-

niger enger Absprache mit dem Bf. vom Hoch-
meister benannt. Bis zum Ende des 14. Jh.s er-
scheint neben dem Bistumsvogt ein Kumpan
(socius) in den Zeugenlisten. Außerdem standen
ihm ein eigener Schreiber und ein Dolmetscher
für die Sprache der Prußen zur Verfügung. Ob-
wohl der Vogt seinen Sitz auf der Burg Powun-
den hatte, erscheint er in den Zeugenlisten re-
gelmäßig im Gefolge des Bf.s, meist also in
Fischhausen. Zu Beginn des 16. Jh.s wurde der
Sitz des Vogtes dorthin verlegt. Aus dieser Zeit
ist eine Ordnung enthalten, in der die – durch
den Ortswechsel zum Teil neuen – Aufgaben
des Vogtes beschrieben werden (OBA 27656).
Demnach kam ihm neben den jurisdiktionellen
Aufgaben die Bauaufsicht über die bfl. Häuser,
die Aufsicht über die Schloßmühle sowie über
die Ziegel- und Kalkproduktion und über das
Auf- und Abschließen der Schloßtore zu. Die
Aufgabe der Landvermessung hatte er bereits
im 15. Jh. an einen eigenen Landvermesser ab-
gegeben. Seit 1506 fungierte der Vogt häufig in
dem von Hochmeister Friedrich von Sachsen
neu eingerichteten Quatember- und Hofgericht,
dem die Bf.e von S. und † Pomesanien im jährl.
Turnus vorstanden. Eines der wichtigsten Äm-
ter für das Funktionieren des Hofes in Fisch-
hausen dürfte das des Hauskomturs (vicecom-
mendator) gewesen sein, für dessen Aufgaben-
felder entspr. Quellen aber fehlen. Er kam aus
den Reihen des Domkapitels und hatte im 14.
Jh. ebenfalls einen eigenen Schreiber zur Ver-
fügung. Im 15. Jh. erscheint in den Zeugenlisten
gelegentl. die Bezeichnung »Hauskomtur und
Schreiber«, und zu Beginn des 16. Jh.s war der
Hauskomtur zugl. bfl. Offizial. Auch andere
Mitglieder des Domkapitels hielten sich häufig
in der Umgebung des Bf.s auf.

Die Anfänge einer eigenen bfl. Kanzlei fallen
in die Regierungszeit des bedeutenden Bf.s Jo-
hann Clare. Seit 1320 lassen sich kontinuierl.
Notare (seit Anfang des 16. Jh.s als Sekretäre)
im Dienst des Bf.s nachweisen, in der Regel hat-
te jedoch nur ein Einzelner dieses Amt inne. Die
Nennung zweier Notare nebeneinander deutet
in den meisten Fällen nicht auf eine größere
Kanzlei, sondern auf eine allmähl. Amtsüber-
gabe hin. Einige der Schreiber waren zugl. als
öffentl. Notare tätig oder dienten dem Bf. au-
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ßerdem als Hofkapläne, von denen oft zwei, in
manchen Fällen auch drei nebeneinander im
Gefolge des Bf.s erscheinen. Ein Kanzler ist nur
einmal für das Jahr 1457 belegt. Von einer effi-
zienten Kanzleiführung im 14. Jh. zeugt ein er-
haltenes Register der ausgestellten Handfesten.
Im 15. Jh. konnte diese Entwicklung aber nicht
fortgeführt werden. Zu Veränderungen inner-
halb der Hoforganisation kam es offensichtl. zu
Beginn des 16. Jh.s. Neben dem Umzug des
Vogtes von Powunden nach Fischhausen spre-
chen dafür einige Amtsbezeichnungen, die in
dieser Zeit erstmals in den Quellen erscheinen.
So wird 1506 einmalig ein Hofrichter zu Fisch-
hausen gen. und seit 1514 ein Hausmeister und
ein Hofmarschall; insgesamt reichen die spärl.
Angaben jedoch nicht aus, um die Hoforgani-
sation und deren Entwicklung in den Jahrzehn-
ten vor der Säkularisierung zu rekonstruieren.
Unterschiedl. Quellen nennen als Mitglieder
des Hofstaates noch den Küchen- und Keller-
meister (1297) bzw. den Küchenmeister (15.
Jh.), den Karwansherrn für die Rüst- und Schirr-
kammer (14. Jh.) sowie einen Hofschuster (An-
fang des 16. Jh.s). In einer undatierten Liste der
Bernsteinpreise im Ordensland aus der ersten
Hälfte des 15. Jh.s (OBA 28647; Abschrift in OF
162a fol. 182r–185v) erscheinen als zu entloh-
nende Bedienstete in Fischhausen neben dem
Hauskomthur, den Hofkaplänen und dem Kel-
lermeister (ein Priester, der vor des Bisschoffes keller
reth) Diener und Jungen des Bf.s, ein Junge des
Hauskomturs, ein Koch in der köchen, ein Reit-
koch des Bf.s sowie ein Torwärter.

Die landwirtschaftl. Erträge aus den bfl. Vor-
werken und Höfen sicherten die Grundversor-
gung des Haushalts mit Produkten wie Getreide
und Vieh. Für die ökonom. Nutzung der Wälder
und der Gewässer waren ein Wald- und ein
Fischmeister zuständig, deren Ämter anders als
in den Gebieten des † Deutschen Ordens offen-
bar zentral organisiert waren. Ein Mühlmeister
ist für das Bm. S. nicht nachweisbar, die Auf-
sicht über die Schloßmühle in Fischhausen
übernahm im 16. Jh. der Vogt. Über die verlie-
henen Mühlen sicherte sich der Bf. ein Nut-
zungsrecht mit der Verpflichtung des Müllers,
entspr. den Bedürfnissen für diemensa episcopalis
Getreide zu mahlen, ohne dafür die übl. Mahl-

samland

metze zu verlangen. Die selbst erwirtschafteten
oder als Abgaben erhaltenen Naturalien wurden
mittels zugekaufter Produkte ergänzt. So bele-
gen die Handelsrechnungen der Großschäfferei
Königsberg für die Jahre um 1400 Lieferungen
des Ordens von Wein, Bier und Tuchen an den
Bf. von S. Bf. Georg von Polentz ließ mehrfach
von einem Diener Tuche, Gewürze, Wein, Bier
und andere Lebensmittel für seine Haushaltung
in Danzig einkaufen. Einen bes. hohen Finanz-
bedarf für eine aufwendige Lebensführung hat-
te offensichtl. der Bf. und Ordensprokurator
Dietrich von Cuba, dessen Rechnungsbuch von
seiner Romreise 1473 zahlr. Ausgaben für Lu-
xusartikel enthält. Unter den Anklagepunkten
des Ordens gegen Dietrich, die schließl. zur
Gefangenname und zum Tod des Bf.s im Ge-
fängnis führten, finden sich auch die Vorwürfe
der Prunksucht und der Entfremdung des Kir-
chenschatzes. Der gewinnträchtigste Rohstoff
an der Ostseeküste war der Bernstein. Der †
Deutsche Orden sicherte sich darüber im Ver-
lauf des 14. Jh.s zwar ein umfassendes Handels-
monopol, der Bf. von S. hatte neben anderen
Amtsträgern wie der Komtur zu Danzig und der
Abt von Oliva aber insofern Anteil an diesem
Regal, als er zum ausschließl. Verkauf an den
Großschäffer des Ordens den Stein zu sammeln
berechtigt war. Der vorübergehenden Lagerung
im Schloß Fischhausen diente eine eigene Bern-
steinkammer. Das hoch geschätzte Material
wurde zu wertvollen kunsthandwerkl. Objekten
verarbeitet. So ist für 1522 in Fischhausen ein
Bernsteindreher nachweisbar, der Bildnisse von
Heiligen anfertigte. Ein Bernsteinbild der hl.
Barbara in einem Gehäuse gehörte zu den Ob-
jekten, die nach dem Tod des Bischofs Heinrich
IV. von Schaumberg (1414–16) in der bfl. Kam-
mer des Schlosses vorgefunden und in einem
Inventar verzeichnet wurden (ed. Krollmann
1903, S. 143ff.). Daneben sind zahlr. silberne
und z.T. vergoldete Trinkgefäße in unter-
schiedl. Formen aufgelistet, darunter auch ein
aus einem Straußenei gefertigter Kelch, außer-
dem ein Salzfaß, eine Kredenz, eine Schale für
Süßigkeiten, Schmuck, Reliquienkreuze, ein
Kamm aus Elfenbein, ein Bildnis des Schmer-
zensmannes, zwei Bischofsstäbe und 34 Bü-
cher. Auch unterwegs verzichtete der Bf. nicht
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auf einen repräsentativen Lebensstandard. Als
er im Kl. Oliva starb, wurde bei ihm umfangr.
Silbergeschirr gefunden und ebenfalls detail-
liert inventarisiert.

Über die Vergütung des Hofpersonals geben
die Quellen keinen Aufschluß. Einzige Ausnah-
me bildet die bereits genannte Ordnung für den
Kirchenvogt. Er sollte für seine umfangr. Auf-
gaben jährl. 60 Mark sowie 18 Mark für seine
Kleidung erhalten. Weitere 10 Mark hatte das
Domkapitel an ihn zu zahlen; anders als in den
übrigen drei preuß. Bm.ern gab es im S. neben
dem Bischofsvogt keinen Vogt für das Territo-
rium des Domkapitels. Zusätzl. zu der Vergü-
tung mit Geld standen dem Vogt alle vier Wo-
chen eine Tonne Bier und alle drei Monate eine
Tonne Met zu. Lebensmittel ließ der Bf. von S.
gelegentl. auch als »Ehrungen« dem Hochmei-
ster senden, wie dem Rechnungsbuch des Or-
denstreßlers auf der † Marienburg zu entneh-
men ist, darunter Fische, Brote und Wild. Eine
bes. Rolle spielten als diplomat. Geschenke
oder Handelswaren bei den Bf.en ebenso wie
bei den Ordensgebietigern Falken. Der Bf. von
S. unterhielt einen eigenen Falkner. Zwar waren
Jagd und Vogelbeize Ordensbrüdern den Statu-
ten nach untersagt, doch wurde dieses Verbot
bereits im 14. Jh. zunehmend unterlaufen.
Nachrichten über Jagdgesellschaften am Hof
des Bf.s von S. sowie über Feierlichkeiten, Feste
und andere Einzelheiten des Hoflebens fehlen
jedoch.

† C.3. Fischhausen

Q. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz

Berlin: 20. Hauptabteilung (ehem. SA Königsberg): Be-

stände des Ordensbriefarchivs (OBA), der Ordensfolian-

ten (OF) und der Pergamenturkunden. – Die Handels-

rechnungen des Deutschen Ordens, hg. von Christian

Friedrich Sattler, Leipzig 1887 (Publication des Vereins

für dieGeschichte vonOst- undWestpreussen). – Regesta

historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum,

1–2, 1948–73. – Tresslerbuch, 1896. – Urkundenbuch zur

Reformationsgeschichte des Herzogtums Preußen, Bd. 1,

hg. von Paul Tschackert, Leipzig 1890. – Urkunden-

buch des Bisthums Samland, 1891.

L. Gebser, August Rudolph: Geschichte der Dom-

kirche zu Königsberg und des Bisthums Samland: Mit

einer ausführlichen Darstellung der Reformation im

Herzogthum Preussen, Königsberg 1835. – Kroll-

mann, Christian: Heinrich von Schaumberg, Bischof

von Samland (1414–1416); in: Altpreußische Monats-

schrift 40 (1903) S. 121–146. – Schlegelberger,

Heinz: Studien über die Verwaltungsorganisation des Bi-

stums Samland imMittelalter, Diss.masch. Univ. Königs-

berg 1923. – Weise, Erich: Das Urkundenwesen der Bi-

schöfe von Samland, in: Altpreußische Monatsschrift 59

(1922) S. 1–48, 157–209.

Marc Schmidt

SCHLESWIG, BF.E VON

I. Bf.e von S. ab 948; im 10./11. Jh. Amts-
daten teilw. unsicher und Res. ungewiß; ver-
mutl. Anfang des 11. Jh.s Aufgabe der Siedlung
mit Bischofskirche und Neuanlage auf dem ge-
genüberliegenden Nordufer der Schlei; ab dem
12. Jh. in S. nachweisbar; ab 1551 Fbm.

II. Grundbesitz im Hzm. † S. in Streulage
mit mehreren Schwerpunkten: Süder- und
Nordergosharde mit Zentren um die Bischofs-
burgen Schwabstedt und Treia an der Treene,
nördl. und südl. der Schlei (Füsing, Burg Stub-
be) und auf Alsen, 1523 insgesamt 805 Bauern
(Bf. 416, Kapitel 386).

Nach ersten gesicherten Res.en auf den Bur-
gen Alt-Gottorf (bis 1161) und † Gottorf (bis
1268) bei S. wird nach Besitztausch mit dem
S.er Hzg. vermutl. ab 1268 die bfl. Burg im
Kirchdorf Schwabstedt an der Treene errichtet.
Der Bau der Bischofskirche in S. wurde nach
baugeschichtl. Kenntnisstand um 1120 begon-
nen und um 1500 abgeschlossen. Er diente für
die meisten Bf.e als Grablege.

Trotz erhebl., rechtl. allerdings unklarer Gü-
terausstattung um 1170 unter Kg. Waldemar I.
und Privilegierung unter Kg. Knud VI. 1187 wird
die ältere Forschungsmeinung, das Bm. habe
sich damit »auf dem Weg zur Bildung eines
selbständigen geistlichen Fürstentums« befun-
den, heute abgelehnt (Boockmann 1967,
S. 163f.). Der Bischofsbesitz wurde im Immu-
nitätsprivileg von 1187 auch für alle zukünftigen
Erwerbungen von allen kgl. Diensten und der
Gerichtsherrschaft befreit. Das Domkapitel er-
hielt 1261 ein inhaltl. dem bfl. gleichlautendes
Privileg.
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In große Unruhe geriet das Bm. unter Bf.
Waldemar (1178/88–1208), Königssohn, in Pa-
ris ausgebildet, Prokurator des Hzm.s † S.
(1182–87) und zweimal auf den † Bremer Erz-
sitz berufen (1192–93, 1207–17), der selbst
Thronansprüche stellte, sich gegen die Königs-
macht wandte und rund 15 Jahre lang inhaftiert
war (1193–1206), bevor er, vom Papst mehrfach
gebannt und wieder absolviert, 1236 im Zister-
zienserkl. Lokkum starb.

Die Lage der Zentren von Bm. und Hzm. in
der Stadt S. und die nahezu gleiche Erstreckung
von Hzm. und Bischofssprengel führte seit Mit-
te des 13. Jh.s dazu, daß die Bf.e in die Macht-
kämpfe zw. † S.er Hzg. und dän. Königsmacht
hineingezogen wurden, die sich bis zum Frie-
den von Vordingborg 1435 hinzogen. Bf. Nikol-
aus (1255–65) mußte für seine königstreue Hal-
tung die Bischofsburg † Gottorf bei S. an den
Hzg. abtreten, die seitdemRes. der† S.er Hzg.e
war. Die Bf.e wohnten von dieser Zeit an im ab-
gelegenen Schwabstedt, das verschiedentl. in
hzgl. Abhängigkeit geriet.

Ihre dem Hzg. nebengeordnete Stellung
büßte das Bm. in der ersten Hälfte des 14. Jh.s
wieder ein. Als in der »Constitutio Valdemari-
ana« von 1326 die kgl. Vasallen im Hzm. dem
Hzg. unterstellt wurden und der Hzg. Lehns-
herr und Landesherr auch der S.er Bf.e wurde,
blieb dem Bf. nur die weltl. Gerichtsherrschaft
für seine Hintersassen erhalten. Die hzgl. Ober-
hoheit führte 1330 zur päpstl. Reservation bei
der Besetzung des Bischofsamtes. Mit dem Zu-
griff der Gf.en von † Holstein unter Gerhard
von Schauenburg († 1340) auf den S.er Her-
zogssitz begann die Reihe dt. Kleriker in der
Leitung des Bm.s. Bis auf den aus † Hessen
stammenden Dr. Johannes Skondelev (1375–
1421), der der Krone die Treue hielt, waren Bi-
schofssitz wie Domkapitel fortan weitgehend
vom holstein. Adel beherrscht.

Polit. Konsolidierung, geistl. Neubelebung
und wirtschaftl. Sanierung setzten erst mit Bf.
Nicolaus Wulf (1429–74) ein, Berater des Hzg.s
Adolf VIII. wie später des Kg.s Christian I. Er
mehrte denGüterbesitz und richtete in S. wie im
Kollegiatkapitel Hadersleben Lektorate zur
theolog. Weiterbildung ein. Die feste Zugehö-
rigkeit des Bf.s zu den Landständen bedeutete

schleswig

auch die Eingliederung in das Land. Höhepunkt
der Ständemacht bildete die Erhebung Kg. Chri-
stians I. von Dänemark zum Hzg. von S. und
Gf.en von † Holstein 1460 in Ripen unter der
Federführung von Bf. Nicolaus Wulf und Ar-
chidiakon Cord Cordes.

Die Reihe der kathol. Bf.e endete mit dem
klugen und redl. Dr. jur. Gottschalk von Ahle-
feld (1507–41), Kanzler des Kg.s, der die fort-
schreitende Reformation aber nicht aufhalten
konnte.

Mit der Teilung des Hzm.s in kgl. und hzgl.
Anteile 1544 wurde jeder Fs. in seinem Anteil
summus episcopus, so daß Hzg. Friedrich von
Gottorf nach dem Tod des ersten evangel. Bf.s
Dr. Tilemann von Hussen 1551 erster Fbf. von S.
wurde, 1556 gefolgt von seinem Bruder Hzg.
Adolf; als Weihbf. für die geistl. Pflichten am-
tierte 1563–98 der Gottorfer Superindendent
Dr. Paul von Eitzen. 1586 zog Kg. Friedrich II.
das Bm. ein, und nach dem Tod des vom Kg. als
Bf. eingesetzten Hzg.s Ulrich (1602–24) endete
die S.er Bischofsreihe. Die Bischofsgüter ver-
blieben beim Kg., fielen 1658/60 an den Hzg.
und wurden 1702 den benachbarten Amtsbezir-
ken einverleibt.

† C.3. Schleswig † C.3. Schwabstedt

Q. Hansen, Reimer/Jessen, Willers: Quellen zur

Geschichte des Bistums Schleswig, Kiel 1904 (Quellen-

sammlung der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische

Geschichte, 6). – Weitere Quellenangaben in der Litera-

tur.

L. Boockmann, Andrea: Geistliche und weltliche

Gerichtsbarkeit im mittelalterlichen Bistum Schleswig,

Neumünster 1967 (Quellen und Forschungen zur Ge-

schichte Schleswig-Holsteins, 52). – Ellger 1966. –

Hoffmann, Erich: Spätmittelalter und Reformation,

Neumünster 1990 (Geschichte Schleswig-Holsteins, 4,2).

– Radtke, Christian: Das Bistum Schleswig, in: Bischöfe

1198 bis 1448, 2001, S. 81–83, 391f., 495f., 690–698. –

Radtke, Christian: Die Bischöfe von Schleswig, in: Bi-

schöfe 1448 bis 1648, 1996, pass. – Radtke, Christian:

Bistum Schleswig, in: Die Bistümer des Heiligen Römi-

schen Reiches. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisati-

on. Ein historisches Lexikon, hg. von Erwin Gatz, Cle-

mens Brodkorb und Helmut Flachenecker, Frei-

burg i. Br. 2003, S. 662–669. – Reumann, Klauspeter:

Die Auseinandersetzungen zwischen Landesherrschaft
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und Bistum im Herzogtum Schleswig im Jahre 1399, in:

850 Jahre St. Petri-Dom zu Schleswig, hg. von Christian

Radtke und Walter Körber, Schleswig 1984, S. 207–

220. – Skovgaard, Johanne: Slesvigs delte bispedøm-

me, København 1949. – Windmann 1954.

Christian Radtke

SCHWERIN, BF.E VON

I. Das zum Ebm. Hamburg-Bremen († Bre-
men, Ebf.e von) gehörende Bm. S. umfaßte Tei-
le der Herrschaft † Mecklenburg, die Herr-
schaften † Rostock, Parchim und Teile Werles,
die Gft. S. sowie die nordwestl. Teile Vorpom-
merns († Pommern).

II. Das Bm. Mecklenburg wurde nach ei-
nem ersten gescheiterten Versuch 1062–66 un-
ter dem Obodritenfürsten Gottschalk in der
Mecklenburg für die Mission der slaw. Obodri-
ten 1149–60 neu gegr. 1160 verlegteHeinrich der
Löwe das Bm. nach S. und stattete es 1171 um-
fangr. mit 300 Hufen Grundbesitz aus. Die
Landleihe umfaßte zehn Dörfer im Land Ilow,
fünf Dörfer im Land Warin, Streubesitz am
Schweriner See und das Gebiet der Schelfe
nördl. von S. sowie das sog. Bischofsland Eixen
und Streubesitz im Hzm. † Pommern (MUB I,
1863, Nr. 100). Aus der Konzentration von Be-
sitz um das im mittleren † Mecklenburg gele-
gene Bützow entstand das sog. Stiftsland, das
die Bf.e bis ins 15. Jh. zu einem Territorium aus-
zubauen versuchten.

Als erster Bf. wurde der Missionar Berno ein-
gesetzt. Die Bf.e bestanden seit 1180 auf einer
reichsunmittelbaren Stellung, die jedoch bis zur
Bestätigung 1561 umstritten blieb. 1239 verleg-
ten die Bf.e ihren Aufenthaltsort von S. nach
Bützow, behielten ihre Res. jedoch formal in S.,
am Ort ihrer Kathedrale.

Obwohl die Bf.e sich bereits im MA Bestre-
bungen der benachbarten Herrschaften zur Un-
terordnung ausgesetzt sahen, blieb die Eigen-
ständigkeit des Stiftslandes bis zur Säkularisa-
tion erhalten. Dennoch wuchs insbes. der Ein-
fluß der Hzg.e von † Mecklenburg auf das Bm.
stetig. 1516 wurde Magnus III., der 1509 gebo-
rene minderjährige Sohn Hzg. Heinrichs V. von
Mecklenburg, durch das Kapitel zum Bf. ge-

wählt. Heinrich übernahm für Magnus die Vor-
mundschaft. Die Wahl zeigte den Wandel des
selbständigen Wahlaktes des Domkapitels zu
einer von mecklenburg. Seite bestimmten Ent-
scheidung. Heinrich V. bestätigte die Rechte,
Freiheiten und Privilegien des Stiftes, zog aber
die Einkünfte in seine Kammer ein, um sie zum
Unterhalt und zur Ausbildung des zukünftigen
Bf.s sowie zur Begleichung der Verpflichtungen
des Bm.s hinsichtl. der Reichssteuern und für
die Vertretung beim Ks. zu verwenden. In der
mecklenburg. Polizeiordnung von 1516 wurde
die geistl. Gerichtsbarkeit zurückgedrängt und
der Einfluß der Fs.en auf die kirchl. Rechnungs-
legung verstärkt.

1540 setzte Hzg. Magnus die Reformation
durch und heiratete 1543 Elisabeth von Däne-
mark.

Nach der Reformation † Mecklenburgs be-
trachteten die Hzg.e das Bm. und das Stiftsland
als Bestandteil ihres Territoriums. Nach der Be-
stätigung der reichsunmittelbaren Stellung
durch das Reichskammergericht 1561 löste
Hzg. Ulrich das Stift aus der mecklenburg.
Landschaft und schuf eigene Stiftsstände. Wäh-
rend der Personalunion der Administratoren-
schaft mit dem Haus † Mecklenburg bis 1603
wurden die Verbindungen zum Hzm. enger.
Dagegegen wuchs die Eigenständigkeit unter
den dän. Administratoren bis 1624 erneut. Das
Stift wurde 1648 im Westfälischen Frieden sä-
kularisiert und als Fsm. S. dem Hzm. † Meck-
lenburg (-S.) zugesprochen.

† C.3. Bützow † C.3. Schwerin † C.3. Warin

Q. LHA Schwerin, Bistum Schwerin, Bernhard He-

derich, Index Annalium Suerinensis; Urkundenverzeich-

nis des Stiftes Schwerin von 1818. – MUB I, 1863, 100A,

124, 486.

L. Bischöfe 1448 bis 1648, 1996, pass. – Bischöfe

1198 bis 1448, 2001, pass. – Hamann 1962. – Jesse 1,

1913. – Kahl, Hans-Dietrich: Die Anfänge Schwerins.

Eine Studie zu den hochmittelalterlichen Strukturwand-

lungen im südlichen Ostseeraum, in: Jahrbücher des Ver-

eins für mecklenburgische Geschichte und Alterthums-

kunde 113 (1918) S. 5–123. – Lorenz, Adolf Friedrich:

Der Dom zu Schwerin, bearb. von Gerd Baier, Berlin

1981 (Das christliche Denkmal, 9). – Schildt, Friedrich:

Das Bistum Bützow in evangelischer Zeit, Tl. 2, in: Jahr-
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bücher des Vereins fürmecklenburgische Geschichte und

Alterthumskunde 49 (1884) S. 145–279. – Stiftsland der

Schweriner Bischöfe, 1983. – Träger, Josef: Die Bi-

schöfe desmittelalterlichen Bistums Schwerin.Mit einem

Anh.: Administratoren und Kandidaten in nachreforma-

torischer Zeit. Niels Stensen als Bischof in Schwerin

1685/86, Leipzig 1980.

Steffen Stuth

SECKAU, BF.E VON
Siehe unter: B.3. Salzburg, Ebf.e von

SITTEN, BF.E VON

I. Bm., bis 1513 Suffragan der Erzdiöz. Ta-
rentaise, dann direkt Rom unterstellt. – Reichs-
unmittelbare bfl. Gft. bis 1634, dann freie Land-
schaft der sieben Zenden bis 1798.

Das Territorium der Diöz. S. ist eine durch
den Oberlauf der Rhône geformte geograph.
Einheit, die von der Quelle des Flusses am Rhô-
negletscher im O bis zu dessen Einmündung in
den Genfer See im W reicht und mit allen Sei-
tentälern eine Gesamtfläche von 5225 qkm um-
faßt. Seine Grenzen haben sich seit der Entste-
hung der civitas Vallensium in der Spätantike nur
unwesentl. verändert. Anders verhält es sichmit
der fürstbfl. Gft. (Schenkung Kg. Rudolfs III.
von Hochburgund i. J. 999). Wenn sich ihre
Grenzen im HochMA noch beinahe mit denen
des Bm.s deckten, schrumpfte das Hoheitsge-
biet, in dem der Gf. die Regalienrechte ausüben
konnte, mit den Jahren fast auf die Hälfte zu-
sammen und beschränkte sich von 1392 an nur
mehr auf die sieben Zenden von der Morge bei
Conthey (westl. von S.) bis zur Furka. Den westl.
Teil der Gft. (von der Morge bis zum Genfer
See) hatte der Landesherr an die Gf.en und spä-
terenHzg.e von† Savoyen abtretenmüssen. Die
1475 und 1536 zurückeroberten Territorien blie-
ben Landvogteien der sieben Zenden und wur-
den erst wieder 1798 gleichberechtigt in die
»Landschaft Wallis« integriert. Während also
der Bf. von S. seine geistl. Machtbefugnisse
stets im ganzen Wallis ausüben konnte, be-
schränkte sich seine weltl. Macht und Oberho-
heit nach 1392 nur noch auf das Gebiet der sie-

schwerin – seckau – sitten

ben Zenden (von S. ostwärts). Und auch hier
war der Landesherr mehr und mehr gezwun-
gen, seine weltl. Macht mit den Landleuten der
Zenden zu teilen, die ihn in der erstenHälfte des
17. Jh.s fakt. völlig entmachteten. Die stolze Be-
zeichnung comes et praefectus Vallesiiwar nurmehr
ein Ehrentitel, den die Bf.e zu Beginn des 19.
Jh.s endgültig fallen ließen, während der Titel
Princeps Sacri Romani Imperii schon im 17. Jh.
(nach dem Westfälischen Frieden?) außer Ge-
brauch kam.

II. Eine eingehende Kenntnis der bfl. Hof-
haltung in S. ist heute kaum mehr möglich, da
im grossen Stadtbrand von 1788 mit den bfl.
Residenzschlössern Majoria und Tourbillon
auch das Archiv völlig eingeäschert wurde. We-
der Minutenbücher der Kanzler und Sekretäre
noch Rechnungsbücher der Einzieher oder der
Hofmeister sind erhalten geblieben. So sind wir
auf Hinweise in zufällig verstreut erhaltenen
Urk.n angewiesen, um einen dürftigen Einblick
in die Entwicklung der curia episcopalis zu gewin-
nen. Schon im 11.Jh. begegnet in den Urk.n der
advocatus episcopi, der namens des Gf.en die
weltl. Herrschaft führte. Er wurde gegen Ende
des 12.Jh.s vom vicedominus, der in gleicher
Funktion bfl. Lehensträger war, abgelöst. Ihm
unterstanden die 12 Meier (Erblehen) auf ihren
örtl. begrenzten Gerichtsbarkeiten. 1199 wird
der cancellarius episcopi erstmals erwähnt, doch
1285 überträgt der Bf. die Kanzlei dem Dom-
kapitel als Lehen. In der zweiten Hälfte des
13.Jh.s stoßen wir vereinzelt erstmals auf die
Hofämter, die noch im 16. und 17. Jh. zum bfl.
Hof gehören, ohne daß wir freilich mit Sicher-
heit sagen könnten, in welchem Verhältnis sie
damals zumbfl. Hof standen. Erwähnt seien der
Generalvikar (1326): höchster bfl. Beamter,
Rechtsberater in weltl. und geistl. Belangen; der
Offizial (1271): Richter in geistl. Belangen; der
Hofkaplan; der Seneschall (1227): höchster
weltl. Hofbeamter, Lehen inMinisterialfamilien
(vor 1227–1343 in der Familie d’Aigle, 1343–
1577 de Chevron-Villette 1577–1848 de Mon-
theys). Im Testament von Bf. Pierre d’Oron
(1287) werden auch die niederen Hofämter mit
Legaten bedacht. Erwähnt werden: claviger, ja-
nitor, mistralis, camerarius, coquus, celerarius, barbi-
tonsor, familiares et servitores.
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Die u. a. durch Prozeßschriften recht gut be-
kannten Zustände am Hof des krieger. Bf.s Jost
von Silenen (1482–96), der sich als Renais-
sancefs. gerne mit Musikern und Künstlern
(auch einer Konkubine) umgab und zu seinem
Schutze eine ansehnl. Söldnertruppe unterhielt,
sind ebensowenig Maßstab für S.s Hof, wie
Kard. Matthäus Schiners ständiges Gefolge auf
seinen diplomat. Reisen quer durch Europa im
Dienste von Papst und Ks. in den beiden ersten
Jahrzehnten des 16. Jh.s.

Ein der Wirklichkeit schon bedeutend näher
kommendes Bild vermittelt uns H.A.von Roten
im Anhang an seine Biographie über Bf. Adrian
I. von Riedmatten (1529–48). Er kann am bfl.
Hof folgende Amtsträger ausmachen: Offizial,
Generalvikar, Sekretär a sacris, Hofkaplan (diese
vier geistl. Standes), dann Hofmeister (magister
domus, architriclinus), Einzieher (recuperator gene-
ralis), Fiskal, Sekretär (weltl. Notar), drei Käm-
merer, Seneschall und einige Familiaren. Der
Seneschall, der bei hochwichtigen Anlässen
dem Bf. das Regalienschwert, Symbol seiner
weltl. Macht, vorantrug, und die Kämmerer be-
kleideten damals nur noch Ehrenämter, die kei-
ne dauerhafte Präsenz am Hof erforderten. Un-
ter der Dienerschaft zählt von Roten namentl.
auf: Mundschenk, Mistral, Stallmeister, Kut-
scher, Koch, Bäcker, Barbier und Pförtner. Der
protestant. Zürcher Chronist Johannes Stumpf,
der 1544 am Hof empfangen wurde, ist voll des
Lobes über seinen Gastgeber und urteilt kurz: er
füert ein kleinen Pracht, richtet alle Ding merteils selbs
auss. Dies dürfte auch bei seinen Nachfolgern
im kleinen armen Alpenland kaum anders ge-
wesen sein.

Erwähnenswert, weil recht aufschlußreich,
sind die von Bf. Adrian III. von Riedmatten
(1640–46) erlassenen Verhaltensregeln für die
Dienerschaft am Hof. Sie schreiben tadelloses
sittl. Verhalten, regelmäßigen Meßbesuch und
Sakramentenempfang vor, ordnen aber auch
minutiös den Tagesablauf und die bes. Empfän-
ge. Rege Betriebsamkeit herrschte im Schloß an
den Landratstagen, an denen der Landeshaupt-
mannmit seinen Familiaren und Sekretären, oft
auch mit einigen Zendenboten, am bfl. Tisch
tafelte. DerHof wäre überfordert gewesen, hätte
der Landeshauptmann dabei nicht auf eigene

Kosten zusätzl. Gesinde zur Verfügung gestellt.
An den vier kirchl. Hauptfesten waren die Dom-
herren, der niedere Klerus der Stadt und die
Sänger beim Bf. eingeladen, und am Feste der
Unschuldigen Kinder galt es, am Hof nicht we-
niger als 200 Schulkinder zu speisen. Da die
Einkünfte nach der polit. Entmachtung des Lan-
desherrn die Auslagen der bescheidenen Hof-
haltung kaummehr zu decken vermochten, war
der Bf. nicht selten auf Zuwendungen seiner Fa-
milie angewiesen, um seinen repräsentativen
Verpflichtungen standesgemäß nachzukom-
men.

† C.3. Sitten

Q. Documents relatifs à l’histoire du Vallais, hg. von

Jean Gremaud, 8 Bde., Lausanne 1875–98 (Mémoires et

documents, 29–33, 37–39). – Walliser Landrats-Abschie-

de, 1916–96.

L. Helvetia Sacra I, 5, 2001. – Tamini/Délèze

1940. – Roten, Hans Anton von: Adrian I. von Riedmat-

ten, Fürstbischof von Sitten 1529–48, in Zeitschrift für

Schweizerische Kirchengeschichte 42 (1948) S. 1–10 und

81–106. – Tscherrig, Emil: Bartholomäus Supersaxo

1638–40 und Adrian III. von Riedmatten 1640–46, in:

Blätter aus der Walliser-Geschichte 12/1 (1954) S. 4–50.

Bernhard Truffer

SPEYER, BF.E VON

I. Hochstift, dem Oberrheinischen Reichs-
kreis zugehörig, mit Sitz auf der Fürstenbank
des Reichstags; seit 1545 in dauernder Personal-
union verbunden mit der ebenfalls reichsständ.
Propstei †Weißenburg im Elsaß.

Am Ende des MA umfaßte das Hochstift S.
etwa hundert Dörfer und kleine Städte und lag
beiderseits des nördl. Oberrheins im Gemenge
mit Gebieten der † Kurpfalz, der Gft. Leinin-
gen, des Hzm.s † Pfalz-Zweibrücken und des
Ritteradels sowie der Frei- bzw. Reichsstädte
Speyer, Weißenburg und Landau (letztere
1324–1511 in bfl. Pfandbesitz); unmittelbar be-
nachbart war darüber hinaus die Mgft. † Ba-
den(-Durlach). Während der kleinere rechts-
rhein. Teil des Territoriums eine relative Ge-
schlossenheit aufwies, war der insgesamt grö-
ßere linksrhein. Teil mit den Zentralorten Lau-
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terburg, Kirrweiler und Deidesheim stark zer-
splittert.

Die erste Erwähnung eines Bf.s von S. fällt
ins Jahr 343, indes ist eine Kontinuität zw. die-
sem Datum und der 614 einsetzenden Bischofs-
reihemehr als zweifelhaft; die Diöz. gehörte zur
Kirchenprovinz von †Mainz und grenzte an die
Bm.er † Worms, † Würzburg, † Augsburg, †
Konstanz, † Straßburg und † Metz.

Immunitätsrechte über die Kathedralstadt
und ihre Mark wurden den Bf.en 969/89 erteilt,
ihre rfsl. Stellung war in der Folge unbestritten;
der Dombau Ks. Konrads II. und die sich als-
bald entwickelnde Königsgrablege bewirkten
einen Aufschwung von Bm. und Hochstift. Von
derMitte des 12. bis ins frühe 15. Jh. bekleideten
S.er Bf.e wiederholt das Amt eines kgl. Kanz-
lers. Der 1294/1302 von der Stadtgemeinde er-
zwungene Auszug des Bf.s aus seiner Kathe-
dralstadt stürzte das Hochstift in eine lang an-
haltende Krise, derenÜberwindung im späteren
14. Jh. mit einem wachsenden, bald bedrohl.
Pfälzer Einfluß erkauft wurde; die Abhängigkeit
von † Kurpfalz kulminierte in den Pontifikaten
der Bf.e Matthias Ramung (1464–78) und Pfgf.
Georg (1513–29) und fand ihr Ende nicht zuletzt
infolge der Reformation. Nach der Mitte des 16.
Jh.s orientierte sich das Domstift und mit ihm
das Hochstift überwiegend zum Mittelrhein,
was seit 1623 zu wiederholten Personalunionen
mit † Mainz (1673–75), † Worms (1673–75)
und † Trier (1623–52, 1676–1711) führte.

II. Ein Hof der Bf.e von S. ist seit der Mitte
des 12. Jh.s anhand der Zeugenreihen bfl. Urk.n
wie auch der ebenfalls seither bezeugten vier
klass. Hofämter zu fassen. An ihm verkehrten
neben dem Diözesanklerus und den bfl. Mini-
sterialen, die teilw. auch in kgl. Diensten Ver-
wendung fanden, alle wichtigen Dynasten und
Gf.en der näheren und weiteren Umgebung
(darunter Leiningen, † Zweibrücken, Lichten-
berg, Ochsenstein, Eberstein, Calw, Vaihingen,
† Württemberg, Sponheim, Katzenelnbogen)
sowie die † Pfgf.en bei Rhein und die Mgf.en
von † Baden; entspr. war die Zusammenset-
zung des seit Mitte des 14. Jh.s dokumentierten
bfl. Lehnhofs. Dominierte am Domstift und im
Gefolge des Bf.s zunächst der Ritteradel aus
dem links des Rheins gelegenen Speyergau, so

speyer

gewann seit der ersten Hälfte des 14. Jh.s mit
dem Kraichgauer Adel die kurpfälz. Klientel die
Oberhand. Bis in die 1520er Jahre blieben das
Domkapitel eine Domäne der Kraichgauer Rit-
terschaft und der bfl. Hof ein Annex bzw. Fili-
alhof von † Heidelberg. Hernach wurden Dom-
und Hochstift zunehmend in das System des
»Rheinischen Stiftsadels« einbezogen.

Bis 1294/1302 haben die Bf.e vornehml. in
ihrer Kathedralstadt residiert. Während des für
das Hochstift krit. 14. Jh.s ist eine »feste« Res.
nicht zu erkennen und war wg. häufiger Abwe-
senheit mehrerer Bf.e (Lambert von Born,
1364–71; Adolf von Nassau, 1371–79/90) zeitw.
entbehrlich. Ggf. weilte man hier und dort,
zeigte aber eine gewisse Vorliebe für die links-
rhein. Kestenburg (Hambacher Schloß) und
das rechtsrhein. Udenheim (Bf. Adolf von Nas-
sau); Bf. Gerhard von Ehrenberg (1336–63)
scheint die Burg in Bruchsal bevorzugt zu ha-
ben. Seit den Anfängen Bf. Raban von Helm-
statts (1396–1430/39) war Udenheim (Philipps-
burg) prakt. ständige Res.; es hat diese Funkti-
on erst im Dreißigjährigen Krieg wieder einge-
büßt. Daneben erscheinen die Schlösser von
Lauterburg, Kirrweiler und Deidesheim als ge-
legentl. Aufenthaltsorte; in seiner Eigenschaft
als kurpfälz. Kanzler hielt Bf. Matthias Ramung
sich überwiegend in † Heidelberg, im dortigen
Anwesen seiner Familie, auf.

Grablegen der Bf.e waren bis ins 13. Jh. vor-
zugsweise die Nebenstifte in der Bischofsstadt,
sodann Stifte und Kl. (v. a. Zisterzienser) in der
Diöz.; erst nach dem Auszug aus S. diente zur
letzten Ruhe von wenigen Ausnahmen abgese-
hen die Bischofskirche. Gelegentl. Intestinat-
beisetzungen (v. a. in Udenheim) sind erst seit
dem 16. Jh. bekannt.

An Verwaltungs- bzw. Regierungsämtern
sind die des Kanzlers (1255), des Hofmeisters
(1340; im 17. Jh. Großhofmeister), des Proto-
notars (1425) und des Landschreibers (1425)
bezeugt; ein Kammeramt erscheint 1395. Die
vier klass. Hofämter, die wohl bereits im 12. Jh.
erbl. waren, haben im 13. Jh. an Bedeutung ver-
loren und sind mit dem vorübergehenden Ver-
lust einer festen Res. nahezu erloschen; um die
Mitte des 14. Jh.s wurden sie im Zuge einer um-
fassenden Reorganisation des Hochstifts unter
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Verzicht auf die Erblichkeit erneuert, hatten
aber danach wieder keinen Bestand. Ministerial.
Unteramt und dynast. Oberamt sind allein für
das Kämmereramt nachzuweisen; das Oberamt
war als erbl. Lehen im Besitz der Gf.en von Lei-
ningen-Hardenburg und wurde offenbar 1611
letztmals ausgeübt. Die älteste bekannte Amt-
leuteordnung dat. von 1470, ein Schlösserinven-
tar von 1464/65, eine Küchen- bzw. Speiseord-
nung von 1464/70 (GLA Karlsruhe 67/296). Ge-
legenheit zur glanzvollen Repräsentation des
bfl. Hofes bot namentl. im 15. und 16. Jh. das
erste fsl. Einreiten eines neuen Bf.s in seiner
Kathedralstadt, an dem gewöhnl. Fs.en, Gf.en,
Herren und Ritter der näheren und weiteren
Umgebung teilgenommen haben, dgl. die Bei-
setzungen der Bf.e.

Aus den Jahren 1469/70 und 1530 liegen de-
taillierte Verzeichnisse des »täglichen Hofge-
sindes« vor. Um 1470 (GLA Karlsruhe 67/296)
bestand das Personal der Res. Udenheim zum
einen aus einigen Adligen, einem Kaplan, je ei-
nem Schreiber, Schenken, Barbier und Schnei-
der, einem Schmied, einem Boten, einem Koch,
einem Jägermeister sowie mehreren Knechten
(u. a. für Hunde), Mägden und Buben, zum an-
deren aus dem Faut (Amtmann), dem Zoll-
schreiber, dem Keller, dem Landschreiber, ei-
nem Schreiber, dem Hühnerfaut, einem Koch,
zwei Wächtern, einem Schmied, einem Pförtner
und einem Schreinermeister sowie Knechten
(u. a. Wagen-) und Buben (insg. 35 Personen).
1530 (GLA Karlsruhe 67/314) erscheinen der
Hofmeister, der Faut (Amtmann) und ein wei-
terer Adliger, der Kanzler (Dr. iur., so auch spä-
ter), zwei Kapläne, der Landschreiber, vier Edel-
knaben, fünf Kanzleibedienstete, drei Kammer-
knechte (u. a. ein Hofschneider), fünf einspän-
nige Knechte, zwei Zollschreiber, ein Hühner-
faut, ein Fauteischreiber, ein Wildhetzer, ein
Vogler, acht Küchenbedienstete (u. a. ein
Mundkoch, ein Hauskoch, ein Metzger), ein
Keller und ein Unterkeller, ein Bäcker, ein
Schmied, ein Sattler, ein Fischer, zwei Wächter,
ein Torwärter, zwei Nachgänger, ein Zimmer-
mann, ein Scheuermeister, ein Garten- und ein
Hofnarr sowie zahlr. Knechte und Buben; ins-
gesamt wurden 1530 am bfl. Hof achtzig Per-
sonen gespeist.

Die Amtsbuchüberlieferung des Hochstifts
(GLA Karlsruhe Abt. 67) beginnt im frühen 14.
Jh. (LA Speyer F1/63); seit derWende zum 15. Jh.
treten an die Stelle der älteren Mischbücher
nach und nach Lehnbücher, Vertragsbücher,
Libri spiritualium, Urbare und Dienerbücher.
Die älteste erhaltene (Landschreiber-)Rechnung
datiert von 1453, jedoch dürfte die bfl. Rech-
nungsführung weiter zurückreichen. Das Ar-
chiv des Hochstifts wurde zunächst zweifellos
beimDom in S. verwahrt; um 1400 lag es auf der
Kestenburg über Hambach, am Ende des 15. Jh.
in Udenheim und um 1545 in einem eigens ge-
schaffenen Gewölbe auf der Madenburg (südl.
von Landau).

Die Besoldung der Hofbediensteten bestand
im 15. Jh. aus Geld in Verbindung mit Natural-
deputaten sowie je einemHofkleid für den Som-
mer und den Winter.

Neben vielerlei landes- und grundherrl. Ein-
künften finanzierte sich der Hof nicht zuletzt
aus einem Rheinzoll bei Udenheim. Unter den
Gläubigern des Bf.s spielte im späteren 15. und
beginnenden 16. Jh. der Ritteradel eine heraus-
ragende Rolle. Seine tägl. Bedürfnisse deckte
der Hof am Residenzort bzw. in dessen unmit-
telbarer Umgebung; Dinge des gehobenen Be-
darfs (u. a. Papier, Schreibutensilien, Medika-
mente) und Kunstgewerbliches wurde gewöhnl.
aus S., † Heidelberg und † Neustadt bezogen;
im späteren 15. Jh. besuchte man regelmäßig
die Frankfurter Messen. Bei festl. Anlässen in
Udenheim spielten Pfeifer aus†Heidelberg auf.

Wappen: in Blau ein silbernes Kreuz; seit
1545 im gevierten (oder gespaltenen) Schild 1
und 4 (oder vorne) wie vorstehend, 2 und 3
(oder hinten) † Weißenburg (in Rot eine zwei-
türmige gemauerte silberne Burg mit offenem
Tor, belegt mit einem schrägrechts liegenden
goldenen Abtsstab, darüber schwebend eine
dreizackige goldene Krone); als Herzschild ge-
wöhnl. das Stammwappen des Bf.s.

† C.3. Speyer † C.3. Udenheim

Q. Zentrale Überlieferung (Urk.n, Amtsbücher,

Rechnungen etc.) im GLA Karlsruhe, daneben im LA S.

und im Diözesanarchiv S. – Urkundenbuch zur Geschich-

te der Bischöfe zu Speyer, 2 Bde., hg. von Franz Xaver

Remling, Mainz 1852–53. ND Aalen 1970.
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L. Andermann 1987. – Andermann, Kurt: Bur-

gen und Residenzen des Hochstifts Speyer im Spiegel der

Hausratsverzeichnisse von 1464/65, in: Residenzenfrage,

1990, S. 101–120. – Andermann, Kurt: Zeremoniell

und Brauchtum beim Begräbnis und beim Regierungsan-

tritt Speyerer Bischöfe, in: Archiv für mittelrheinische

Kirchengeschichte 42 (1990) S. 125–177. – Ander-

mann, Kurt: Die Hofämter der Bischöfe von Speyer, in:

ZGO 140 (1992) S. 127–187. – Andermann 1992. – An-

dermann, Kurt: Die Städte der Bischöfe von Speyer um

die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, in: Landesherrli-

che Städte, 1994, S. 67–88. – Andermann, Kurt: Hoch-

stift Speyer, in: Handbuch der baden-württembergischen

Geschichte, 2, 1995, S. 481–490. – Fouquet, Gerhard:

Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter (ca.

1350–1540). Adlige Freundschaft, fürstliche Patronage

und päpstliche Klientel, 2 Bde., Mainz 1987 (Quellen und

Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte,

57). – Fouquet, Gerhard: »Wie die kuchenspise sin sol-

le«. Essen und Trinken am Hof des Speyerer Bischofs

Matthias von Ramung, in: Pfälzer Heimat 39 (1988)

S. 12–27. – Schaab 1971.

Kurt Andermann

STRASSBURG, BF.E VON

I. Bf. von S. seit dem 4. Jh., mit Amtsitz in S.
und Res. ab 1262 außerhalb der Stadt, seit Ende
des 14. Jh.s in Zabern. Am Ende des 10. Jh.s er-
hält der B. die Regalien, insbes. Münzrecht und
Gerichtsbarkeit. Rfs.en und seit 1359 Lgf.en.
Umfangr. Besitz, der im SpätMA 300 Ortschaf-
ten und eine Fläche von etwa 150000 ha umfaß-
te. Die meisten Besitzungen befanden sich im
Unterelsaß, in der Hauptsache zw. Zabern und
S. und südl. davon, entlang der Ill bis in die
Nähe von Schlettstadt. Ein sehr ertragr. Stück,
der sog. Mundat, außerhalb der Bistumsgrenze,
im Rebland bei Rufach, südl. von Kolmar. Das
Kernstück war bis zum Ende des 13. Jh.s die
Stadtherrschaft über S., die von 1263 an immer
stärkere Einbußen erlitt; S. wurde 1352 freie
Reichsstadt. Mehrere Male endeten die Konflik-
te zw. dem Stadtrat und dem Bf. in Kriegen.
Gewöhnl. Res. des Bf.s war S. nach 1263 nicht
mehr.

II. Das Wort curia erscheint sehr selten in
den Akten, bis es im 13. Jh. das Gericht bezeich-

strassburg

net. Der judex curiae war der Offizial, der 1230
zum ersten Mal erwähnt wird. Im Laufe des 14.
Jh.s erweiterte sich der Begriff curia; neben dem
Offizial und seinen Mitarbeitern gehörten der
curia die Mitglieder der geistl. Verwaltung an,
insbes. der Generalvikar, der Inhaber des Fis-
kalats, der Poenitiar und der Kanzler, welcher
als engster Mitarbeiter des Bf.s auch für weltl.
Angelegenheiten zuständig war.

Daß es bereits im FrühMA einen Hof gab, ist
unbestreitbar. Daß er sich in S. befand, dem
Dom gegenüber, beweist schon die Bezeich-
nung Fronhof für den Platz, der heute noch das
Münster von dem bfl. Palais trennt. Soweit man
es rekonstruieren kann, beweist das Itinerar der
Bf.e, daß sie mobil waren und sich in den ver-
schiedenen Teilen ihres Territoriums aufhiel-
ten, im 13. Jh. öfters in Dachstein unweit von S.
Sie entschieden sich in den letzten Jahrzehnten
des 14. Jh.s für Zabern. Bemerkenswert ist, daß
im SpätMA die curia im Sinne einer Verwaltung
undGerichtsbehörde ihren Sitz in S. behielt und
der Hof sich in Zabern festsetzte. Am Ende des
16. Jh.s, als S. definitiv protestant. geworden
war, zog die curia aus und verlegte sich nach
Molsheim, einem Ort, der wiederum etwa
30 km von Zabern entfernt war.

Die Hofämter sind in der Hauptsache seit
dem Ende des 11. Jh.s bezeugt. Als erster er-
scheint der advocatus, Vogt, schon 913; da den
verschiedenen Teilen der Stiftbesitzungen Vög-
te vorstanden, wird ab 1097 der Titel des advo-
catus mit principalis ergänzt oder, wie es noch
1507 heißt, Obervogt. Der Marschal,marescalsus,
ist 1095 zum ersten Mal bezeugt; auch dieses
Amt bestand noch zu Beginn des 16. Jh.s. Käm-
merer erscheinen in den Akten im Laufe des 12.
Jh.s zu gleicher Zeit wie der Truchseß, dapifer,
und der Schenck, pincerna; auch Spender, dispen-
satores, werden gen. und thesaurarii. Im 14. Jh.
erst erscheint in den Akten der magister curiae,
Hofmeister. Daß bereits in 12. Jh. das Personal
zahlr. war, beweist die Verpflichtung, die den
S.er »Schwertfegern« oblag: purgare gladios et ga-
leas vicedomini, marescalci, dapiferi, pincerne, camer-
arii et omnium qui ministri necessarii et cotidiani epis-
copi sunt. Koch und Küchenchef, coquus und ma-
gister coquinae, sowie der Kellerer, cellerarius,
kümmerten sich um die Nahrung des Bf.s, der
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Kaplan um die Geistlichkeit; ein capellanus epis-
copi wird 1133 zum ersten Mal erwähnt. Welche
Funktion der 1272 erwähnte aber bereits ver-
storbene famulus ausübte, ist unklar; da seine
Kinder von der Leibeigenschaft befreit wurden,
muß er wohl dem niederen Dienstpersonal an-
gehört haben.

Ein sehr wichtiges Amt war die Kanzlei. Zum
ersten Mal wird ein cancellarius 728 gen. Notare
erscheinen nach 1044; im 14. Jh. erhält einer
dieser Notare den Titel protonotarius. Zur glei-
cher Zeit unterschied man den notarius episcopi
und den notarius curiae; letzterer fungierte am
Gerichtshof, an der curia, deren Siegelbewahrer
auch ingesigeler gen. wurde, der aber mit dem
Kanzler, dem cancellarius, nicht verwechselt wer-
den darf. Wichtige Entscheidungen wurden
durch Beratungen mit den consilarii im consisto-
rium vorbereitet (1211, 1220, 1270).

Die soziale Stellung der Amtsinhaber ist vor
dem 13. Jh. schwer zu bestimmen. Soweit man
imHoch- und SpätMA ihren gesellschaftl. Rang
ermitteln kann, scheinen viele Ämter Mitglie-
dern des niederen Adels übergeben worden zu
sein. Manchmal kann man sie mit Sicherheit
den in den Ritterstand aufgestiegenen Ministe-
rialen zuweisen. Doch sind am Ende des 15. Jh.s
die zwei Ämter desMarschalls und des Vitztums
an Gf.en, Bitsch und Nassau, verliehen worden.

Das Ende des MA und der Beginn der Neu-
zeit liefern mehr Informationen. Eine Hoford-
nung hat sich nicht auffinden lassen. Rechnun-
gen und Inventare sind aber sehr aufschluß-
reich. Die finanzielle Lage des Stifts, die von
etwa 1360–1480 sehr schlecht war, konnten
Bf.e, die auf Politik und Verwaltung mehr Wert
legten als auf die Reform der Diöz., bedeutend
verbessern, so daß höhere Summen als früher
für den Hof ausgegeben werden konnten. Die
Zaberner Res. wurde dem Geschmack der Zeit
entspr. verändert. Als Zabern Kollegiatsstift
wurde, wurde die Grablege der Bf.e und die Fe-
stung Hoh-Barr, die Zabern überragte, ausge-
baut undmit Artillerie bestückt. Die dem hohen
Adel entstammenden Bf.e führten ein fsl. Le-
ben, selbst diejenigen, die wie Wilhelm von
Honstein (1506–41) und Johann von Mander-
scheid (1569–92), ernst, fromm und sittl. tadel-
los waren. Alle waren leidenschaftl. Jäger und

gaben für den Marstall große Summen aus. Ihr
Interesse galt auch der Kunst; Wilhelm von
Honstein ließ Baldung Grien zu sich kommen.
Derselbe erbaute 1539 eine Liberey und kaufte
die Bibliothek des Humanisten Jakob Spiegel,
eines Neffen Wimpfelings, der in der Kanzlei †
Maximilians Karriere gemacht hatte. Für die
Gesundheit des Bf.s sorgte als Leibarzt ein an-
derer Humanist, Johann Adelphi. Musik gehör-
te ebenfalls zum höf. Lebenstil; in den Rech-
nungen von 1498 werden Lautenschlager und
Trompeter aufgeführt. Aus den Inventaren des
16. und beginnenden 17. Jh.s geht hervor, daß
Kammerdiener, Trabanten, Soldaten eingestellt
waren, dazu kamen ein Leibschneider, ein
Steinschneider, ein Drechsler und sogar ein Ma-
ler. Daß sowohl in der Küche als im Marstall
mehrere Personen beschäftigt waren, beweist
die Anstellung eines Küchenmeisters und eines
Stallmeisters. Der bfl. Hof galt als eine gute
Schule für die jungen Adeligen, denen vorneh-
mes Benehmen beigebracht werden sollte. Zur
ZeitWilhelms vonHonsteinwaren die Bewerber
so zahlr., daß nicht alle als Pagen aufgenom-
men werden konnten. Fsl. Besucher waren
nicht selten in Zabern, sonst hätte man selbst in
der Festung Hoh-Barr nicht eine Fürstenkam-
mer neben der Junkerkammer, der Edelleut-
kammer und dem Damengemach eingerichtet.
Daß gut gegessen wurde, zeigen die Rechnun-
gen von 1498; der Küchenmeister kaufte viele
Rinder, gab auch viel Geld für Gewürze aus. Jo-
hann von Manderscheid versammelte trinkfeste
Weinliebhaber in der Hornbruderschaft. Kost-
spielig war das höf. Leben: 1498 wurden allein
für das Dienstgeld 823 Gulden ausbezahlt. Die
Pracht gefiel einem strengen Reformator, wie es
der Münsterprediger Geiler von Kaysersberg
war, nicht im geringsten. Von der Kanzel aus
rief er demBf. zu, er solle doch die übergrosse Zahl
der Diener, der Pferde und der ausschweifenden Jüng-
linge vermindern. Jedoch konnte selbst ein ern-
ster, frommer Prälat wie Wilhelm von Honstein
nichts daran ändern. Er war Rfs. undmußte sei-
nem Rang entspr. Hof halten.

† C.3. Straßburg † C.3. Zabern

Q. Archives du Bas-Rhin, Straßburg, die Rechnun-

gen G 1434, G 2553 und G 2573. – Urkundenbuch der
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Stadt Strassburg, hg. von Wilhelm Wiegand u. a.,

Straßburg 1879–1900 (Urkunden und Akten der Stadt

Straßburg, Abt. I, 4,1–7,2). – Regesta Alsatiae aevi mer-

ovingici et karolini 496–918, bearb. und hg. von Albert

Bruckner, Bd. 1: Quellenbd., Straßburg u. a. 1949. –

Die Regesten der Bischöfe von Straßburg, hg. von Paul

Wentzke, 2 Bde, Innsbruck 1908.

L. Burg, André Marcel: Die alte Diözese Straßburg

von der bonifazischen Reform (ca. 750) bis zum napole-

onischen Konkordat (1802), in: Freiburger Diözesan Ar-

chiv 86 (1966) S. 349–35. – Himly, François-Jacques: Les

origines chrétiennes en Alsace, Straßburg 1963. – Kie-

ner, Fritz: Studien zur Verfassung des Territoriums der

Bischöfe von Straßburg, Leipzig 1912. – Kirchenge-

schichte der Stadt Straßburg im Mittelalter, nach den

Quellen dargest. von Luzian Pfleger, Kolmar 1941 (For-

schungen zur Kirchengeschichte des Elsaß, 6). – Kothe,

Wilhelm: Kirchliche Zustände Straßburgs im 14. Jahr-

hundert. Ein Beitrag zur Stadt- und Kulturgeschichte des

Mittelalters, Freiburg i. Br. 1903. – Rapp, Francis: der

Klerus der mittelalterlichen Diözese Straßburg unter be-

sonderer Berücksichtigung der Ortenau, in: ZGO 137

(1989) S. 91–104. – Rapp 1974. – Sdralek, Max: Die

Strassburger Diöcesansynoden, Freiburg i. Br. 1894

(Strassburger theologische Studien, 2,1). – Vetulani,

Adam: Le grand chapitre de Strasbourg des origines à la

fin du XIIIesiècle, Straßburg 1927 (Collection d’études sur

l’histoire du droit et des institutions de l’Alsace, 2).

Francis Rapp

TOUL, BF.E VON

I. Bm. der kirchl. Prov. † Trier. Das Terri-
torium der Diöz., das dem der alten civitas Leu-
corum entspricht, warmit mehr als 680 Pfarreien
sehr ausgedehnt. Es umfaßte im O das gesamte
Meurthe-Tal und das linke Moselufer bis Pag-
ny-sur-Moselle; im W die Täler der Meuse, des
Ornain und der Saulx; im S erstreckte es sich bis
an die Vogesenkämme und im N bis zum Rupt
de Mad, einem Zufluß der Mosel. Der erste Bf.
war St. Mansuy, der Ende des 4. Jh.s lebte. Die
Diöz. von T. wurde 1778 in drei neue Diöz.n un-
terteilt, näml. T., † Nancy und Saint-Dié.

II. Bis zum 12. Jh. zeigen Unterschriften bfl.
Erlasse den Bf. umgeben von Erzdiakonen, die
anscheinend seinen Rat bildeten. Auch andere
Kleriker im Umkreis des Bf.s werden gen. Der

toul

Kanzler, erwähnt ab dem 9. Jh., wurde in der
Regel aus den Kreisen der Domherren gewählt;
die Kanzlei von Toul produzierte im 12. Jh.
Urk.n mit einer bemerkenswerten Kalligraphie.
Der bfl. Offizial wird ab 1214 erwähnt; er spielte
im 13. Jh. eine wichtige Rolle als freiwillige Ge-
richtsbarkeit, bevor ihm andere kirchl. Gerichte
Konkurrenz machten. Als weiterer Würdenträ-
ger erscheint zu Beginn des 14. Jh.s der Gene-
ralvikar des Bm.s, der unter der Auflage der Ver-
schwiegenheit vom Bf. ernannt und von ihm zu
bes. Aufgaben abgeordnet wurde. Ab dem Ende
des 14. Jh.s hatte der Bf. als mögl. Stellvertreter
einen Suffragan, der häufig Dominikaner oder
Franziskaner war und in der Regel den Titel ei-
nes Bf.s von Christopolis in partibus trug.

Die beiden Hauptlaienämter waren die des
Gf.en und des Vogtes vor ihrer Vereinigung mit
dem Bm. 1260–61. Die Aufgaben des kgl. Gf.en
wurden beschnitten durch das Immunitätsprivi-
leg,daßdie fränk.Kg.ederKirchevonT. im9. Jh.
zugestanden hatten, und 927 durch die Schen-
kung von Rechten durch Kg. Heinrich I. an den
Bf. von T. über die Märkte und die Messe von T.,
die zuvor der Gf. bessen hatte. Das Amt des kgl.
Gf.en wurde im Lauf des 10. Jh.s zum bfl. Lehen.
Der Titel des Gf.en gehörte somit dem Bf., der
nicht zögerte, ihn bei Bedarf an sich zu ziehen.
Der Gf. hatte keinerlei Macht in der Stadt. Au-
ßerhalb der Stadtmauern überwachte er die Stra-
ßenund sorgte für Polizei, hielt dieGerichtstage
ab, trieb verschiedene Abgaben und einen Teil
der Strafgelder ein. Den Grafentitel von T. besa-
ßenimLaufderZeitmehrereFamilien.Nachdem
ihn seine Inhabermehrfach beimHzg. von† Lo-
thringen oder beim Bf. von T. verpfändet hatten,
wurde er schließl. 1261 vom Bf. Gilles de Sorcy
zurückgekauft.VondaanwarderBf.gleichzeitig
Gf. der Stadt.

Dem Amt des Vogtes erging es ähnl. Der
Vogt von T., erwähnt ab 1019, war wahrscheinl.
ein bfl. Beamter, betraut mit der Ausübung ei-
nes Teils der Rechte, die durch die Immunität
oder andere kgl. Urk.n erlangt worden waren.
Seine Funktionen waren mit den wirtschaftl.
Aktivitäten der Stadt verbunden. Die Einkünfte,
die zum Lehen der Vogtei gehörten, wurden
Stück für Stück veräußert und schließl. von Gil-
les de Sorcy 1260 zurückgekauft.
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Das Verschwinden des Gf.en und des Vogtes
machten aus dem Bürgermeister (villicus) den
einzigen bfl. Beamten, der in der Stadt Rechte
ausüben konnte. Er war in ein Kollegium von
Schöffen eingebunden. Die gerichtl. Befugnisse
des Bürgermeisters und der Schöffen wurden
eingegrenzt durch das Auftreten (12. Jh.) und
die Entwicklung (13.–14. Jh.) der städt. Kom-
mune.

Die Dörfer des weltl. Herrschers des Bm.s
unterstanden der Gerichtsbarkeit eines bfl.
Bailli, wenigstens seit dem 14. Jh. Zu dieser Zeit
gab es ebenso einen bfl. Rat, der aus kirchl. und
weltl. Vertretern bestand und als Appellations-
gericht für den bfl. bailliage und die dörfl. Ge-
richtsbarkeit diente. Klagen über 500 fl. wurden
vor dem ksl. Kammergericht in † Speyer ver-
handelt, 1607 übertrug der frz. Kg. Heinrich IV.
diese Kompetenz auf den Präsidialsitz in †
Metz.Mit der Schaffung des kgl. bailliage T. 1641
wurde der bfl. Rat abgeschafft und der Bf. verlor
jegl. weltl. Gerichtsbarkeit.

Die Urk.n nennen noch andere Laienbeam-
ten im Dienste des Bf.s. Ein Mundschenk (pin-
cerna), erwähnt seit 1092, hatte ursprgl. die Auf-
gabe, Getränke zu servieren. Ein Seneschall
(dapifer), verantwortl. für die Gerichte auf dem
Tisch des Bf.s, erscheint in den Erlassen seit
Beginn des 12. Jh.s. Das Lehen, das mit dem
Amt des Seneschalls verbunden war, wurde in
der Folgezeit aufgeteilt und fiel an bürgerl. Fa-
milien. Ein Kämmereimeister oder Kämmerer
wird seit der zweiten Hälfte des 11. Jh.s erwähnt.
Ein Marschall, ursprgl. für die Pferde verant-
wortlich, wird nur in der Zeit Bf.s Conrad Pro-
bus erwähnt (1279–96). Für den Hausdienst ver-
fügte der Bf. über einen Épaulier (spalarius) oder
Ökonomen, über Gerichtsvollzieher, einen
Brotmeister und verschiedene Diener. Schließl.
war der Bf. umgeben von adligen Vasallen, die
seinen milit. Hof bildeten.

Das Vermögen der Kirche von T. war durch
Verlehnungen und durch Spenden an das Ka-
pitel der Kathedrale und an neue Ordenshäuser
in der Stadt und der Diöz. sehr geschwächt wor-
den. Der weltl. Besitz des Bf.s von T. war gerin-
ger als der von † Metz oder † Verdun. Der Bf.
von T. nahm Rechte in etwa dreißig Dörfern
wahr, die in vier Bezirke eingeteilt waren: die

Vogtei von Liverdun und die Bgft.en von Mai-
zières, Brixey und Blénod-lès-Toul. In der Bi-
schofsstadt behielt der Bf. die wichtige Kon-
trolle über die Zünfte und erhob verschiedene
Abgaben auf Grundlage des »mois de verseret«
(»Zahlmonats«, Bestreitung des Unterhalts sei-
ner Haushaltung für einen Monat), des Rechts
des Bannweins und seiner Rechte über den
Geldwechsel.

Der Bf. von T. hatte das Münzrecht. Die Prä-
gestätte von T., die Münzen imNamen vonmer-
owing., karoling. und später otton. Herrschern
herstellte, wurde den Bf.en als Lehen zu Beginn
des 10. Jh.s übergeben. 1178 autorisierte Ks.
Friedrich Barbarossa Bf. Pierre de Brixey, Geld
im gerade neu erbauten Bischofsschloß von Li-
verdun zu prägen. Die Prägestätten von T. und
Liverdun verschwanden in der zweiten Hälfte
des 14. Jh.s.

Der Hof des Bf.s von T. scheint auf kulturel-
lem und künstl. Gebiet in keinem bes. Glanz
gestanden zu haben. Jedoch beeinflußte die be-
merkenswerte Kathedrale, dank der gemeinsa-
men Bemühungen von Kapitel und Bf. erbaut
vom 12. bis zum 15. Jh., die Konstruktion zahlr.
Bauwerke im Rheinland. Guillaume Fillastre,
Bf. von T. 1449–60, später Kanzler des Golde-
nen Vlieses, schrieb ab 1468 eine Abh. über
»Das Goldene Vlies« für Hzg. Karl den Kühnen.
Bf. Hugues des Hazards (1506–17), der sich in
Italien aufgehalten hatte, ließ das Schloß und
die Kirche von Blénod-lès-Toul im Renais-
sancestil wiederaufbauen, zweifelsohne mit
Ratschlägen des Domherren Jean Pèlerin, gen.
Viator, Autor der ersten gedruckten Abh. über
die Perspektive, »De artificali perspectiva«, ver-
öffentl. in T. 1505. Bf. Hector d’Ailly (1524–33)
ließ in der Kathedrale eine aufwendige Kapelle
im Renaissancestil, errichten, gen. die Bi-
schofskapelle.

† C.3. Liverdun † C.3. Toul

Q. Cedulae, 1745. – Chroniques touloises, 1866. –

Longnon 1915. – Marot, Pierre: L’obituaire de Saint-

Mansuy lès Toul, Ligugé 1929. – Mémoires de Jean Du

Pasquier, 1878. – Picart 1711.

L. Bönnen 1995. – Choux, Jacques: Recherches

sur le diocèse de Toul au temps de la réforme grégorien-

ne. L’épiscopat de Pibon, évêque de Toul (1069–1107),
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Nancy 1952 (Documents sur l’histoire de la Lorraine, 23).

– Martin 1-3, 1900–03. – Picart 1707. – Prietzel

2001. – Vaisse 1999. – Villes, Alain: La cathédrale de

Toul, Bd. 2: Histoire d’un grand édifice gothique en Lor-

raine, Toul 1983.

Damien Vaisse

TRIENT, BF.E VON

I. Hochstift, zum Österreichischen Reichs-
kreis gehörig, mit Sitz auf der geistl. Fürsten-
bank. – Im 16. Jh. dehnte sich das geistl. Fsm.
über ein Territorium von etwa 4500 qkm aus,
das größtenteils gebirgig war, mit Ausnahme
der ebenen Gebiete entlang des Laufes der
Etsch. Ein Teil seines weltl. Herrschaftsgebie-
tes, das 1027 von Ks. Konrad II. verliehen wor-
den war, war im Verlaufe des MA den Herr-
schaftsgebieten der Gf.en von Tirol inkorporiert
worden, die Vögte der ecclesia tridentina waren.
Das Fsm. T. stellte das südlichste reichsunmit-
telbare Territorium des Heiligen Römischen
Reiches dar, das direkt an die Republik Venedig
grenzte; seine Diözese dehnte sich zum Groß-
teil nachN hin aus, in die Gft. Tirol hinein, wäh-
rend die Zuständigkeit in spiritualibus über einige
Täler östl. der Stadt T. dem Bf. von Feltre zu-
kam. Zahlr. Lehen und befestigte Dörfer inner-
halb seiner Grenzen waren territoriale Enklaven
unter Tiroler Herrschaft; auf dem restl. Gebiet
des Hochstifts stand der Bf. an der Spitze der
Zivil- und Strafgerichtsbarkeit, die in seinem
Namen mittels Delegierter und Assessoren aus-
geübt wurde, welche in die Kastelle des Terri-
toriums entsandt wurden.

II. Ebensowie im benachbartenHochstift†
Brixen trat die curia des Bf.s in den ersten Jh.en
ihres Bestehens nicht als eine Institution in Er-
scheinung, die sich klar von der gentilis macinata
gloriosissimi martyris Sancti Vigilii unterschied, in
welcher Adlige, Ministeriale und Ritter aus dem
Tridentiner Raum vertreten waren, die mit Le-
hen für den Dienst, den sie dem Bf. leisteten,
entschädigt wurden. Um die Wende vom 13.
zum 14. Jh. erlangte die Struktur der Kanzlei
langsam größere Genauigkeit. Die Existenz ei-
nes scriba domini episcopi und einer Überlieferung
in Registerform (libri, quaterni, prothocolli) kün-

trient

det von einer kanzleiartigen Organisation, die,
nach dem Beispiel der ksl., nunmehr dauerhaf-
tere Formen annahm. Dagegen blieb die Orga-
nisation der curia domini episcopi zum Teil noch
unklar. Die vier Hofämter – dapifer, marescalcus,
pincerna, camerarius – waren tatsächl. Ehrenäm-
ter, die erbl. den großen ortsansässigen Adels-
familien zuerkannt wurden und keine dauerhaf-
te Präsenz bei Hofe implizierten. Erst im 15. Jh.
treten im Kastell Buonconsiglio die Rollen des
bfl. Gefolges, das ständig im Kastell wohnte,
schärfer umrissen in Erscheinung. Im Jahre
1488 ist in den Rechnungsbüchern desmassarius
episcopatus Tridenti (für die Steuerverwaltung ver-
antwortl.) die Auszahlung des Gehalts an einen
magister domus castri (Hausmeister), an einen can-
cellarius sowie an eine schwankende Zahl von
Domherren und von doctores in iure vermerkt, die
den Rat des Bf.s bildeten. Der magister domus
überwachte den tägl. Betrieb amHofe, während
der Kanzler den Vorsitz im Rat führte, der das
höchste Gericht des Territoriums und das lei-
tende Organ der bfl. Politik war. Zusammenmit
diesen Personen war der Stadthauptmann stän-
dig bei Hofe anwesend, der aufgrund der Ab-
kommen mit dem Gf.en von Tirol und erbl.
Vogt des Fsm.s für die städtische Garnison ver-
antwortl. war.

Die älteste überlieferte Beschreibung des bei
Hofe wohnenden Personals läßt sich aus einer
Kostenaufstellung gewinnen, die 1519 vom
Hausmeister des Bf.s Cles verfaßt wurde und
auf der die Namen der personen verzeichnet sind,
die täglichen in gschlos essen uber das gantz Jar. In der
ersten Gruppe befinden sich sieben Mitglieder
des Rates (in dem von Rechts wegen der Kanzler
und der Stadthauptmann saßen) und zehn orts-
ansässige Adlige, offensichtl. die engsten Ver-
trauten des Fs.en. Die zweite Gruppe setzt sich
im wesentl. zusammen aus dem Verwaltungs-
apparat (dem Sekretär, den Schreibern, dem
Fiskalbeamten) und aus dem im unmittelbaren
Dienst des Herren stehenden Personal, das Zu-
gang zu den Privatgemächern hatte (dem Ka-
plan, den Kammerdienern, dem Barbier, den
Falknern, den Wachter[n] im Zimer). Es folgen in
der Ordnung die Soldaten und die Männer, wel-
che dieWachmannschaft des Kastells bildeten –
diese unterstanden, obwohl sie im Kastell
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wohnten, dem Befehl des Stadthauptmanns –,
und der Rest des Personals, das im Kastell lebte
und für seine gewöhnl. Instandhaltung sorgte.
Insgesamt betrug die Zahl derer, die sich tägl.
innerhalb der Res. aufhielten, 120 Personen.

Aus den folgenden Jh.en haben sich keine
weiteren so genauen Beschreibungen des bfl.
Hofes erhalten, aber man darf vermuten, daß
sein Umfang sich nach dem 16. Jh. nicht sehr
veränderte. Die Tatsache, daß die Fbf.e aus dem
Hause Madruzzo, die von 1539 bis 1658 Herren
des Fbm.s waren, lange Zeit in Romweilten und
daß das polit. Gewicht des bfl. Territoriums in
den letzten Jh.en des Ancien Régime graduell
abnahm, läßt vermuten, daß auch der Hof
schrumpfte. Ludovico Madruzzo schrieb 1590,
der größte Teil der bfl. Einnahmen diene zur
Besoldung der Beamten ad administrationem iu-
risdictionis temporalis, et nominatim in sustentando
cancellariae tribunali, in quo praeter Capitaneum et
Cancellarium interveniunt plures iureconsulti, item Se-
cretarius Latinus et Germanicus ac eorum amanuenses.
Der Eindruck, den man aus der Lektüre der
Quellen des 17. und 18. Jh.s gewinnt, ist also der
eines Hofes, der sich mehr und mehr nur aus
dem bfl. Rat zusammensetzte und aus den der
Kanzlei zugeteilten Beamten, eines kleinen Pro-
vinzhofes, der zunehmend seine repräsentati-
ven Funktionen der bfl. Landesherrschaft ver-
lor.

In ma. Zeit hatten die Bf.e an den zahlr.
Durchgangsstellen nach Tirol oder zur Repu-
blik Venedig öffentl.-rechtl. Steuern (colta oder
steura) und Zölle erhoben. Gegen Ende des 15.
Jh.s wurde jedoch die Erhebung der direkten
Steuern an die Tiroler Kammer delegiert, die
sich ihrer bediente, um für die milit. Verteidi-
gung des Bm.s Sorge zu tragen und um die
Reichssteuern zu entrichten. Von dieser Zeit an
konnte der Unterhalt des Hofes nur dank der
beachtl. Grundherrschaft bestritten werden, der
sich im Besitz der bfl. Mensa befand; es han-
delte sich um Ländereien und bebaute Felder,
die sich vor allem im Umkreis der Stadt und in
den Tälern erstreckten; Erträge in Geld und Na-
turalien, Pachtzinsen und der direkte Verkauf
der landwirtschaftl. Produkte durch die eigenen
Bauern wurden dafür verwendet, die Ausgaben
des bfl. Hofes zu decken.

† C.3. Trient

Q. Biblioteca Comunale di Trento, ms. 286 und ms.

589 (Registro di spese di corte des Hausmeisters Thomas

Marsaner).

L. Buchi, Ezio: Storia del Trentino, Bd. 1: L’età ro-

mana, Bologna 2000. – Buonconsiglio, 1995–96. – Chi-

ni 1986. – Dal Prà 1993. – Prodi 1987. – Storia del

Trentino, hg. von Marco Bellabarba und Guiseppe

Olmi, Bd. 4: L’età moderna, Bologna, 2002.

Marco Bellabarba

UTRECHT, BF.E VON

I. Fbf.e von U. bis 1528 mit Amtssitz in U.
1528 folgte nach polit. Schwierigkeiten und fi-
nanziellen Problemen die Abtretung der weltl.
Jurisdiktion in die Hände Ks. † Karls V. 1580
Verlust aller Funktionen durch die Reformation.
Zu dem Fbm. gehörten Anfang des 16. Jh.s das
Nedersticht (Niederstift), ungefähr die heutige
Provinz U. mit U. und Amersfoort als den wich-
tigsten Städten, und das Oversticht (Oberstift),
etwa die heutigen Provinzen Overijssel (mit als
wichtigsten Orten die drei IJsselstädte Deventer,
Zwolle und Kampen) und Drenthe, und dazu
noch die Stadt Groningen.

II. Lt. eines Briefes (753) des Missionars
Bonifatius hatte schon Kg. Dagobert (623–39)
eine Kirche in der U.er Burg (im ehemaligen
röm. Kastellum) errichtet, die dem Bf. von †
Köln unterstellt wurde. Trotz Bonifatius’ Mei-
nung, daß der † Kölner Bf. sich nicht um U.
gekümmert habe, hat die unterbrochene Ent-
wicklung U.s mehr mit dem Krieg zw. Franken
und Friesen zu tun. 695 ernannte Papst Sergius
den Missionar Willibrord zum Ebf. der Friesen.
Hausmeier Pippin II. teilte ihm die Burg U. als
Sitz zu. Nach weiterem Mißgeschick durch
neue Kriege mit den Friesen wurde U. wieder
von den Franken erobert (718–19). Hausmeier
Karl Martel dotierte 723Willibrord mit den Bur-
gen U. und Vechten mit allen Rechten des kgl.
Fiskus. Friesland zw. den Flüssen Vlie und Lau-
wers war nach der Schlacht bei der Borne 734
fest in den Händen der Franken. Nach dem Tod
Willibrords (739) leiteten anfangs von Bonifa-
tius ernannte Bf.e, Äbte oder choriepiscopi die
Friesenmission. Sie unterstanden jedoch nicht
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einem Metropolitanbf., sondern Bonfatius per-
sönlich. Ca. 753 mündete dies in einen Konflikt
mit dem Bf. von † Köln, der schließl., Ende 777
oder Anfang 778, wahrscheinl. unter Einfluß
der Synode Karls des Großen über die Sachsen-
mission,mit derWeihe eines U.er Bf.s in†Köln
und der Unterordnung U.s als erstes Suffra-
ganbm. unter die Kölner Metropolitankirche
endete.

Im 9. Jh. hatten U. und die U.er Kirche sehr
unter den Einfällen der Wikinger zu leiden. Die
Verteidigung wurde noch erschwert durch die
Tatsache, daß das Bm. je nach polit. Lage ver-
teilt war über Ost- oder Westfranzien und Lo-
tharingien. 857 war Bf. Hunger gezwungen, aus
U. zu fliehen. Von Kg. Lothar II. empfing er 858
das Reichskloster Odiliënberg (Bm. † Lüttich),
wo er sich mit einem Teil seines Klerus’ ansie-
delte. Durch erneuete Drohungen der Wikinger
gezwungen, siedelte der Bf. (nach 885 und vor
895) nach Deventer über, wo der ostfrank. Kg.
ihn einigermaßen schützen konnte. Eine Rück-
kehr nach U. war nur möglich, wenn das Bm.
nicht länger über mehrere Reiche verteilt wäre
und der Bf. mit kgl. Hilfe verlorengegangene
Güter zurückgewinnen konnte. Die Rückkehr
geschah im Jahr 925 oder kurz danach (jeden-
falls vor 929), als Kg. Heinrich I. Lotharingien
definitiv gewann. Seitdem war U. die wichtigste
Res. der U.er Bf.e, obwohl die Verbindung mit
Deventer bestehen blieb (noch zweimal wurde
der Bf. im 10. Jh. »Bischof von Deventer« gen.).

Das 10. Jh. war für das U. Bm. eine Zeit der
Wiederherstellung, unterstützt durch kgl.
Schenkungen, u. a. des Münzrechts (936) und
eines Zolls (953), der 973 nach U. verlegt wurde.
Im 11. Jh. folgten Schenkungen ganzer Gft.en
oder gfl. Rechte, z. B. in Drenthe (1024), Tei-
sterbant (1026),Groningen(1040),Deventerund
Hamaland (1046) und in Friesland und Salland
(1077, 1086 und 1089). Aus diesen Schenkungen
und früheren Rechten und Güterkomplexen
entstand in diesen Jh.en das Sticht U., aufgeteilt
in das Neder- und das Oversticht.

Außer in seinen Kirchen, meist Stiften, sei-
nen curteswie in Drenthe, gelegen in einer Reihe
in Richtung Groningen (Bf. Hardbert, 1139–50,
residenciam fecit in Coevorden), und einigen Fe-
stungen konnte der Bf. sich in Res.en in U., De-

utrecht

venter, Groningen und viell. Oldenzaal aufhal-
ten. In diesem Ort – in der Mitte zw. U., Deven-
ter und † Osnabrück und am Weg nach Coe-
vorden und Groningen – mit einer curtis Bis-
schoppinkhof gab es einen doppelten Ringwall
mit Graben, der um das Plechelmusstift herum
gelegt war. Im 12. und 13. Jh. war Oldenzaal ein
Stützpunkt der Bf.e im Streit mit den Herren
von Coevorden. In Groningen hatte der Bf. ein
Oratorium, eine Pfalz- und Reliquienkapelle in
Form eines polygonalen Zentralbaus (St. Wal-
burgis, ca. 1105), der auch als Festung diente,
und daneben eine curtis, den Bisscopshoff. Bes. im
12. Jh. folgte der Bau neuer Schlösser, z. B. in
Coevorden. Ter Horst (in der Gegend von Rhe-
nen im Niederstift) und Vollenhove (nördl. von
Kampen und Zwolle nahe der Grenze zu Fries-
land) wurden beliebte Orte für den Bf., auch
weil U., Deventer und Groningen sich zu unab-
hängigen Städten hin entwickelten. Bf. Hard-
bert (1139–50) gelang es, die Stammburg der
Gf.en von Bentheim in Besitz zu nehmen, wo er
ein »Palatium«, viell. eine aula, und eine Kapelle
errichtete. Bf. Balduin von Holland (1178–96)
beendete jedoch die bfl. Herrschaft zugunsten
seines Bruders, des Gf.en von Bentheim.

In der Zeit zw. ca. 1270 und 1350 erreichte
die Macht der U.er Bf.e einen Tiefpunkt. Finan-
zielle Probleme und die wachsende Gewalt der
Gf.en von Holland und † Geldern führten zur
Abhängigkeit von beiden Gf.en und dem Adel
des Bm.s. Nur der dynast. Streit in Holland und
† Geldern sowie die Unterstützung durch die
Städte und durch die U.er Stifte mit Geld und
Gewalt ermöglichten es dem Bf., seine Unab-
hängigkeit wiederzugewinnen. Seit dem zwei-
ten Viertel des 15. Jh.s geriet das Bm. jedoch
mehr und mehr in die Interessensphäre der
Hzge. von† Burgund, die auch die gfl. Macht in
Holland und Zeeland innehatten.

Im 13. und 14. Jh. kamen noch die Stadt
Amersfoort (1259, wo es im 11. und 12. Jh. eine
curtis gegeben hatte) und viell. auch Schlösser
wie Stoutenburg (östl. von Amersfoort) und Ter
Eem (1354), nördl. von Amersfoort mit einem
bfl. »Zimmer und einer Kapelle«, zu den Res.en
bzw. Aufenthaltsorten hinzu. Während in der
zweiten Hälfte des 15. Jh.s der Bisschopshof in U.
renoviert wurde, blieb das Schloß Vollenhove
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bevorzugte Res. der Bf.e im Oversticht. 1459
konnte der Bf. das Schloß und die Stadt Wijk bij
Duurstede (östl. von U. am Fluß Lek) gewinnen,
das seitdem von ihm vergrößert und moderni-
siert wurde. 1459–1528 war dieses Schloß seine
Hauptres.

Der Hof des Bf.s tritt erst in der zweitenHälf-
te des 12. Jh.s ausdemDunkel derÜberlieferung.
1165 werden in einer Zeugenliste neben einem
zum geistl. Stand gehörenden Kämmerer einige
ministri curie gen., unter ihnen der Truchseß, der
Mundschenk und der Bäcker. Es handelte sich
dabei umMinisterialen, die tatsächl. ihre Ämter
ausübten.Etwagleichzeitig (imsog.»Memoriale
Adelboldi«, angebl. von 1021, wahrscheinl. auf-
gezeichnet in der Zeit Bf. Balduins, 1178–96,
viell. infolge der neuen Heerschildordnung
1180) wurden näml. die sieben liberi feodales der
U.er Kirche aufgezählt, und zwar der Hohe Adel
des Fbm.s mit dem Hzg. von † Brabant als
Truchseß, die Gf.en von † Geldern, Holland, †
Kleve und Bentheim als Jäger, Marschall, Käm-
merer und Torhüter und den Herren von Cuijk
undvonGooralsMundschenkundBannerträger
des Bf.s. Lt. dieser Aufstellung waren diese sie-
ben gehalten, persönl. auf der Generalsynode
des Bf.s anwesend zu sein, wie auch aus dem
Ordinarius desU.erDomshervorgeht (ca. 1200).
Bfl. Zimmerleute bauten dann in der Mitte des
Domes eine cathedra mit sieben Stufen für den
Bf., einen großen sedile für die Fs.en und sonsti-
gen nobiles, und vier Bänke für die Geistlichen.
Ihre Ämter waren Ehrenfunktionen, obschon
derHerr vonGoor 1178 tatsächl. das Banner trug
sowie sicut sui iuris erat 1227 in der Schlacht bei
Ane, und der Gf. von Bentheim als Torhüter das
Amt des Bgf.en von U. innehatte. Das »Memo-
riale« versuchte, das Verhältnis zw. dem Bf. und
den sieben Adligen durch eine Aufzählung aller
ihrer bfl. Lehen festzuschreiben. Es konnte aber
auch ein Lehnsverhältnis zw. den Besitzern der
Ehrenämter und denjenigen Ministerialen ge-
ben, die das Amt tatsächl. ausübten, so zw. dem
HerrnvonCuijkundderFamilie SchenkvonBeu-
sichem (den späteren Herren und Gf.en von Cu-
lemborg). In der zweiten Hälfte des 13. Jh.s und
später ließen jedochauchdieseMinisterialendie
Arbeit durch bfl. Diener des Bf. erledigen.

Die genannten Fs.en und Herren, zusam-

men mit den sonstigen adligen Familien aus
dem Rivierengebiedwie z.B den von Altena, Arkel,
Buren und Herlaar, bildeten mit den Kanoni-
kern der fünf U.er Stifte und dem Abt der U.er
Paulusabtei den Grote Raad (Großen Rat) des
Fbm.s. Im 13. und 14. Jh. verschwanden die
Fs.en aus diesem Rat, während die Ministeria-
len und die wenigen Adelsgeschlechter, die es
noch im Nedersticht gab, ineinander aufgingen.
Mit den Stiften und mit den Städten des Neder-
sticht, allen voran U., bildeten sie im 14. Jh. das
capitulum generale oder die Stände der Nedersticht.
Zusammen mit oder in Opposition gegen den
Bf. verwalteten sie seitdem das Nedersticht. For-
mal fand dies seine Ausprägung im »Landbrief«
(1375), in demder Bf. die Rechte der Untertanen
bestätigte. Im Oversticht vollzog sich diese Ent-
wicklung langsamer. Die polit. Hauptrolle
spielten die drei genannten IJsselstädte; aus den
Versammlungen von Adligen und Landbesit-
zern der Landschaften Vollenhove, Twente und
Salland und zuweilen den kleinen Städten ent-
standen im 15. Jh. die Stände des Oversticht. In
Drenthe jedoch, das seit dem 14. Jh. mehr und
mehr von diesen drei Landschaften isoliert war,
gab es nur Versammlungen des Adels und der
Landbesitzer (»Landtage«).

Neben – und später an dessen Stelle – dem
Grote Raad und Ex officio-Ratgebern wie dem
Domprobst ernannte der Bf. auch eigene Rat-
geber. Aus der Zeit Bf. Davids von Burgund
(1456–96) kennt man fast 150 Räte. Sicher ei-
nige Dutzend hatten auch andere bfl. Funkti-
onen inne und bezogen dafür ein Gehalt. Wenn
ein Rat vom Bf. berufen wurde und an den Hof
kam, wurde er mit einem oder mehreren Die-
nern, je nach Status, am Hof vom Bf. ernährt.
Der Hofmeister, der Küchenmeister und dieje-
nige Person, die die Finanzen der Hofbeamten
verwaltete, sollten ihn dann in das Hofregister
einschreiben. Auch aus Gunst konnte der Bf.
ein Gehalt gewähren. Die Räte wurden so als
Mitglieder des Hofes anerkannt, wenn sie in der
Nähe des Bf.s weilten. So wurde sicher bei den
engen, jurist. aktiven Beratern, und bei den
Hausmarschällen, Hofmeistern, Leibärzten und
Sekretären verfahren, die übrigens oft consiliarii
waren. Mitgliedern des Hofes (also jedem, der
vom Bf. gekleidet und ernährt wurde) war es im



623

15. Jh. und später verboten, einen Sitz in der
Ständeversammlung zu haben. Die gen. Juristen
und Kleriker (häufig der Offizial und der Gene-
ralvikar, einer der einflußreichsten Mitarbeiter
des Bf.s) und einige Mitglieder der U.er Ritter-
schaft, oft versehenmit bfl. Ämtern, bildeten im
15. Jh. den Kern des Rates. Im Overstichtwaren es
meist Adlige, die im Namen des Bf.s Kastelein,
Drost oder Rentmeister waren. Dieser Kern des
Rates erhielt diemeisten Aufträge undwurde oft
vom Bf. delegiert. Solche Kommissionen kon-
trollierten z.B. die Rechnungen des Bm.s und
urteilten über Konflikte zw. den Beamten. Eine
Rechnungskammer hat es jedoch nie gegeben.
Ledigl. Bf. David von Burgund machte eine Aus-
nahme, der, eingedenk seiner Familie, eine Zen-
tralisation versuchte. 1471 stellte er einen Ge-
neralprokurator an. Nach ksl. Genehmigung
(1473) folgte 1474 die Gründung eines Obersten
Gerichtshofs (Schive gen.), wohin jeder Einw.
des Nedersticht appellieren konnte. Durch gewal-
tige Proteste der Stände und durch den Sturz
Hzg. Karls von Burgund wurde der Bf. 1477 ge-
zwungen, den Gerichtshof wieder aufzulösen.

Bf. Friedrich von Baden (1496–1517) hatte
weit weniger Räte, ca. 26, wobei es sich bis
1511/12 um ein nicht sehr geschlossenes, eher
ad hoc zusammengestelltes Kolleg mit einer
wechselnden Zusammenstellung handelte. Im
Nedersticht war die Mehrheit dieser Räte auch an
den Ständen beteiligt, im Gegensatz zum Over-
sticht, wo die Räte unabhängig waren. Nach
1511/12, u. a. durch die Gesamtverantwortlich-
keit beider Teile des Hochstifts für die Schulden
des Bf.s und der Stände, vereinheitlichte sich
der Rat und war in fast allen polit. Angelegen-
heiten des Bf.s tätig.

Im 11. und 12. Jh. ließ der Bf. seine hohe
Gerichtsbarkeit durch Meier oder von zu Fall
beschäftigte mobile Richter verwalten. Es war
wahrscheinl. Bf. Otto von Holland (1233–49),
inspiriert durch die Existenz von Amtsleuten
(baljuw) in Holland, der die Gerichtsbarkeit dem
bfl. Marschallamt übertrug. Seitdem war dieses,
außerhalb der Städte und neben den militär.
Aufgaben, die wichtigste Position in der Ver-
waltung des Nedersticht. Aus der wachsenden Be-
deutung des Amts erklärt sich die Einteilung in
Bezirke (vor 1285 Eemland, Amersfoort und
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Kromme Rijn, 1364 nur Eemland), so daß es
dort von 1396–1413 drei Marschälle gab (Neder-
und Overkwartier und Eemland). Seit dem An-
fang des 14. Jh.s residierte der Marschall mei-
stens auf einem bfl. Schloß (Stoutenburg, Ter
Eem, Ter Horst, Vreeland oder Abcoude), wo er
oft auch das Amt des Kastelein innehatte. Diese
Kombination der Funktionen vergrößerte das
Gewicht des Marschallamtes, war aber riskant
im Falle von Verpfändungen. Im Oversticht verlief
die Entwicklung der schouten (Schulzen, später
»Drosten« gen.) von Salland, Twente und Voll-
enhove, später auch der Bg.fen der Schlösser
Arkenstein, Goor und Vollenhove ähnl. Dazu
gab es einige kleine Drostämter, abgespalten
von Twente und Salland (Haaksbergen, Diepen-
heim und IJsselmuiden, Hasselt). In großen
Teilen des 13. Jh.s und wieder von 1339–95 hat-
ten die Herren von Coevorden, ehemalige
Bgf.en des Bf.s, die Macht in Drenthe usurpiert.
Bf. Friedrich von Blankenheim beendete dies
(1395–1402) mit Unterstützung der drei IJssel-
städte. Seitdem gab es wieder einen bfl. Drosten
und Bg.fen von Drenthe, der auch Rentmeister
dieses Bezirks war.

Anfang des 14. Jh.s (wahrscheinl. zur Zeit Bf.
Friedrichs von Sierck 1317–22) teilte der Bf. sei-
ne Einkünfte aus Villikationen usw. in Verwal-
tungsämter, rentmeesterschappen, ein. Es gab ei-
nen Rentmeister für das Nedersticht (rentmeester ’s
lands van U.). Nach 1459 kamen dort für die neu
erworbenen Herrschaften noch Rentmeister für
Abcoude und Wijk bij Duurstede hinzu (und
eine Zeitlang auch ein Generalrentmeister). Der
Kastelein von Abcoude war immer auch Rent-
meister dort, während das Rentmeisteramt von
Wijk in das U.er rentmeesterschap integriert wurde
(1475). Ansonsten gab es rentmeesterschappen für
Salland, Twente (zugl. auch Drost und Kastelein
von Lage und Kastelein von Holten um 1500),
Vollenhove und, nach 1395, Drenthe. Gelegentl.
gab es Kombinationen dieser Funktionen. Um
1500 war es jedoch nicht übl., die Ämter von
Marschall oder Drost mit dem vom rentmeester zu
kombinieren. Der Drost von Vollenhove war je-
doch auch immer Rentmeister dieses Bezirks.
Neben den regulären Einkünften aus den bfl.
Rechten und Gütern war der Bf. immer auf der
Suche nach Geld, angewiesen auf Verpfändun-
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gen, oft an seine Städte oder an den Marschall
oder Drost, oder auf Steuern, die es im 15. Jh.
immer häufiger gab. In allen Fällen war die Ein-
willigung der Stände notwendig. Es gibt jedoch
keine Anweisung für oder eine Erwähnung von
Hofjuden.

Der Bf. prägte im HochMA u. a. Münzen in
U. (früher Muiden), Deventer und Groningen.
Im SpätMA geschah das jedoch hauptsächl. in
Rhenen. Bf. David versetzte diese Münze an sei-
ne eigene Stadt Wijk bij Duurstede (spätestens
1474) und weiter nach Hasselt (Oversticht 1494).
Ca.1525 war sie wieder zurück in Wijk (bis ca.
1550).

Weil es keine Hofordnungen mehr gibt, ist
nicht bekannt, wer genau zum Hof gehörte und
wer dort die Führung innehatte. Dazu kommt,
daß es wahrscheinl. nur Ansätze zur Ressortie-
rung der Kompetenzen gegeben hat. Wie an-
derswo auch bezeichnet dasWort »Hof« sowohl
das Hoflager, den Standort des Hofes, als auch
das jeweilige Gefolge (familia), die Personen al-
so, die Kleidung und Unterhalt oder ein festes
Gehalt bekamen. Außer zufälligen Erwähnun-
gen in den Zeugenlisten der Urk.n oder in Chro-
niken – so in 1232 consederunt in Groninge viri pru-
dentes, fide digni, multa vigentes memoria, in curiis
episcoporum Traiectensium nutriti, clerici et layci pul-
chri etatis (Quedam narracio de Groninghe,
1989, S. 2) – unterrichten einige erhaltene Rech-
nungen am besten über den Hof des Bf.s, er-
gänzt durch Urk.n und Rezesse in Registern. In
den ältesten Rechnungen und Registern (1325–
36) gibt es, abgesehen von Brüdern des Bf.s
oder anderen Familienangehörigen, fünf enge
Mitarbeiter, Diener oder knapen, die direkt mit
demHaushalt des Bf.s. betraut waren. Sie waren
Zeugen bei der Kontrolle der Rechnungen,
rechneten mit Lieferanten und Gläubigern ab,
machten Reisen für den Bf. als seine Vertreter,
waren seine Bürgen, schossen Geld vor, waren
Pfandnehmer bfl. Güter oder beschäftigt mit
der Wiederherstellung eines bfl. Schlosses. Ob-
schon nicht von adliger Abkunft, waren sie
mehr als nur einfache Diener. Einer war zuvor
Rat des Gf.en von Holland, ein anderer später
Mitbegründer der Kollegiatkirche in Amersfo-
ort. Einer von ihnen war der camerarius domini,
wohl der Führer des Haushaltes, der die Finan-

zen verwaltete. Viell. war er auch ident. mit dem
späteren Hofmeister oder Hausmarschall, dem
Aufseher des Haushalts, obwohl auch ein an-
derer Diener dieses Amt innegehabt haben
könnte. ImRang niedriger warenDiener wie der
Koch, zwei Falkner und viele Boten. Mitglied
des Haushalts war auch der faber merscalcus do-
mini (der Hufschmied), der mit dem Bf. reiste.
Der Haushalt kennt die klass. Einteilung in pan-
etria (Brot, Butter, Käse, Früchte und Serviet-
ten), bottellaria (Wein und Bier), coquina (Fleisch,
Fisch, Geflügel, Gewürze, Kräuter und Teller),
camera (Kerzen, Früchte und Gewürze), mares-
calcia (Pferde und ihr Futter) und foraria (Betten,
Logis und Transport). Obwohl Beamte wie ein
panetarius nicht gen. werden, ist ihre Existenz
aufgrund späterer Quellen belegt. Abgesehen
von Lieferungen aus den bfl. Gütern (wie z.B.
Ochsen, Futter und Heu) wurden die meiste
Produkte in U. gekauft. U.er Patrizier (und ein
Kölner Bürger) lieferten Wein, wohlhabende
U.er Bürger waren Bäcker, Fleisch- und Fisch-
händler für den Hof. Die Hofleute aßen jedoch
auch in bestimmten U.er Gasthäusern. Die
wichtigsten dieser Lieferanten waren Bürgen
des Bf.s oder hatten Ämter für ihre Schuldfor-
derungen inne. Weiter gab es natürl. eine große
Zahl anderer Handwerker wie z.B. den Sattler.
Es ist jedoch nicht klar, ob etwa die Waschfrau
zum Hof gehörte oder nicht. Wenn der Bf. eine
Reise in das Nedersticht machte, z. B. nach
Amersfoort, wurde der Proviant aus U.mit- oder
vorausgesandt. Eine Ausnahme war das Schloß
Ter Horst, wo der Bf. feste Lieferanten im be-
nachbarten Rhenen hatte. Eine ähnl. Situation
darf man zugl. im Oversticht vermuten.

Eine wichtige Stellung besaßen die Schrei-
ber oder klerken. Leider ist nur wenig bekannt
über die bfl. Kanzlei. Schon in der erwähnten
Urk. von 1165 werden außer den Adligen, den
Ministerialen und den ministris curie der Käm-
merer, zwei Priester und der Schreiber Godfried
gen. Dieser war wohl einer oder auch der bfl.
Schreiber. Eine Kanzlei im Sinn des Wortes hat
es aber nicht gegeben, auch nicht im nächsten
Jh. Mit fünf Stiften, verschiedenen Archidiako-
naten, einem bfl. Gerichtshof und, nach 1280,
vom Papst ernannten Notaren, besaß U. eine
große Zahl an Klerikern. Der Bf. und die Amts-
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träger haben hauptsächl. Kanoniker oder Kle-
riker der fünf U.er Stifte oder des Stiftes Deven-
ter verwendet, ohne eine eigene Kanzlei zu bil-
den. Zur Zeit Bf. Heinrichs (1249–67) sind z.B.
78 bfl. Originalurk.n von nicht weniger als 55
Schreibern überliefert. Nur einer dieser Kleriker
war tatsächl. ein bfl. Notar, der den Bf. bis ins
Oversticht und † Luxemburg begleitete. In den
Rechnungen und Registern von 1325–36 begeg-
nen wir jedoch sechs oder sieben Klerikern und
Schreibern, die dem Bf. dienten; vier von ihnen
wurden »Notare«, clericus noster oder scriver, gen.
Sie hatten auch ihre eigene camera clericorum im
U.er Hof. Ihr Haupt hatte seine eigenen Zimmer
und war ein sehr angesehener Vertrauter des
Bf.s, der auch polit. aktiv war, das Siegel be-
wahrte und den Haushalt mitverwaltete. Außer
Schreibarbeiten waren die genannten Schreiber
als Zeugen tätig, meistens bei der Kontrolle der
Rechnungen, oder sie verwalteten Finanzen des
Bf.s. Die meisten waren Notare, die auch ein ei-
genes Geschäft führten und im bfl. Gerichtshof
arbeiteten. Als klerken begegnet man ihnen auch
später im 14. und 15. Jh. immer wieder, ohne
daß wir eine Ordnung oder Hierarchie erken-
nen könnten. Wohl gab es Ende des 14. Jh.s ei-
nen oyversten schriver, viell. vergleichbar mit ei-
nem Kanzler anderswo. Den Titel oder das Amt
eines Kanzlers hat es aber nie gegeben. Die ein-
zige Nennung eines Kanzlers (1501) betrifft die
Aussage eines ausländ. Diplomaten, der mit
diesem Titel einen der wichtigsten Räte des Bf.s
bezeichnete (Kalveen 1974, S. 293). Im 15. Jh.
nannte man die am höchsten angesehenen
Schreiber secretarii des Bf.s. So hatte Bf. Fried-
rich von Baden (1496–1517), neben einigen Ko-
pisten und Schreibern, drei Notariatssekretäre,
die ihm zu seinen Res.en folgten. Oft arbeiteten
die nach einer Eidesleistung zugelassenen bfl.
Schreiber auch als Notare oder Prokuratoren im
bfl. Gerichtshof. Auch andere Kombinationen,
wie z.B. mit der Funktion des bfl. Procurator fis-
calis, waren möglich.

In den Jahren 1325–36 gab es dazu noch ei-
nige, meist jurist. gebildete Kleriker, die den Bf.
als Prokuratoren, Verwalter und Ratgeber un-
terstützen. Oft bekamen die hochgestellten Kle-
riker eine Pfründe in einem U.er Stift. Die Rech-
nungen nennen des weiteren noch einen Ka-

utrecht

plan, der seinen Herr begleitete. Ursprgl. (ca.
um 1100) hatte der Bf. in jedem seiner fünf U.er
Stifte einen Kanoniker als Kaplan. Im Dom und
in St.Marienwar dieser der Dekan des Stiftes. In
den anderen Stiften hatte der bfl. Kaplan die
Pflicht, stets am bfl. Hof zu sein und den bfl.
Interessen zu dienen (1276). Man bemerkt je-
denfalls nicht viel von diesen Kanoniker-Ka-
plänen. Seitdem stellte der Bf. eigene Kleriker in
seinen Kapellen an: am U.er Bischofshof, aber
auch in Res.en wie Deventer und Amersfoort,
und sehr wahrscheinl. in seinen bfl. Schlössern,
wo es Kapellen gab. Im 14. Jh. wurden die (ehe-
maligen) Kapellen in Amersfoort und in Schloß
Ter Horst in Stifte umgewandelt. Obwohl einige
bfl. Kaplane angesehene Kleriker oder Kanoni-
ker wurden, war diese Funktion anscheinend
nicht bedeutend in der Verwaltung. Im 15. Jh.
hatte der Bf. seinen eigenen Beichtvater.

Lt. späteren Rechnungen (1377/8–78/9 und
1426/7–29/30) war die Lage noch fast dieselbe
wie 1325–36. Wir begegnen dem Hofmeister,
wohl das Haupt des Haushalts, zwei Kämme-
rern, einem Küchenmeister, vier Küchenknech-
ten, einem Portier in U., Klerikern, einem
Beichtvater, dem Kaplan, dem »Gerichtsvollzie-
her«, einem Aufseher der Stallungen und Stall-
knechten, einem panetarius, den Pfeifern, zwei
Falknern (Bf. Friedrich benutzte in 1408 sechs
Falkner und einige bfl. curtes kannten das Recht
der captura falconorum) sowie einem Jäger, der
auch für die Wind- und Jagdhunde zuständig
war. Dazu gab es noch eine Waschfrau und eine
große Zahl Handwerker wie z.B. den Schiefer-
decker. Die wichtigste Änderung ist die Kom-
bination von marescalcia und foraria. Nach den
Zahlungen für Kleider, Holzpantoffel und Arz-
nei zählte die Haushaltung des Bf.s in U.
ca.1426 während einer polit. Krise ungefähr
15–20 Personen. Die bfl. Res. Wijk bij Duurste-
de zählte jedoch im Jahr 1524 92 Personen und
ist somit ein Indikator für die maximale Größe.
Die bfl. Schlösser bezahlten außer dem Kaste-
lein, dem Kaplan und einem Diener jeweils ei-
nen oder mehrere Wächter.

Große Festivitäten oder Zeremonien hat es
anscheinend nicht gegeben. Der Bf. konnte am
Bogenschießen der U. Schützen teilnehmen,
hatte seine eigene Musikanten (Bf. Arnold von
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Horn, 1370–78, war selbst ein großer Fidelspie-
ler) oder empfing Gäste. Zur Fastnacht lud er
die Bürger U.s – sicher nur die angesehenen –
und ihre Frauen in Häuser U.er Patrizier ein,
offenbar zum Essen, Spielen und Tanzen
(1427/8–28/9). Auch tanzte er selbst während
dieser Gelegenheiten mit den Frauen.

Leider wissen wir sehr wenig über sein Mä-
zenatentum. Durch die Reformation, den Bil-
dersturm, die Auflösung des Btm.s und den Ver-
lust fast aller Rechnungen bleibt manches un-
gewiß. Nur für das 15. und 16. Jh. gibt es erhal-
tene Anweisungen. Der Bf. hatte offenbar U.er
Meister und Handwerker beschäftigt. Für den
Bau bfl. Grabkapellen im Dom oder die Moder-
nisierung seiner Res.en hat er z. B. den U.er
Dombaumeister beauftragt (Jacob van der
Borch). Im 15. Jh. war U. ein Zentrum der Buch-
malerei (z. B. der Meister von Katharina von
Kleve). Zweifellos hat es mehrere Auftrage der
Bf.e gegeben, aber wir kennen nur den Meister
des Zweders von Culemborg (Bf. 1425–32) und
Miniaturen, die für Bf. David von Burgund her-
gestellt wurden (1456–96, diesmal nicht in U.,
aber in den südl. Niederlanden).

Bf. David schenkte dem Stift St. Salvator in
U. und dem Dom bunte Glasfenster (die den Bf.
im Harnisch zeigen) als auch goldgestickte Pa-
ramente (eine U.er Spezialität) an das U.er Stift
St. Johann und das Lebuinusstift in Deventer.
Der hervorragende U.er Bildschnitzer Adriaan
van Wesel fertigte in seinem Auftrag den Hoch-
altar des Agnietenbergkonvents in der Nähe von
Zwolle. Ein Meisterwerk war der goldene Stall
Bethlehems, versehen mit Haaren und Teilen
der Kleider Marias und mit Diamanten, Perlen
usw., den der Bf. dem U.er Dom schenkte. Da-
vid begann auch mit dem Neubau der Stiftskir-
che in seiner Stadt Wijk bij Duurstede, die eine
verkleinerte Kopie des U.er Domes werden soll-
te. Seine Liebe zur Musik wird ebenso gen. So
soll er eine Hofkapelle mit 20 Sängern besessen
haben, viell. einige Zeit geleitet von dem Kom-
ponisten Jacob Obrecht. Auch der Komponist
Anthonius de Vinea könnte dort gearbeitet ha-
ben. Sicher hatte der Bf. eine große Zahl gelehr-
ter Räte mit Protohumanisten wie seinem Erzie-
her Antoine Haneron und Schriftstellern wie
dem Leibarzt und Theologen Wessel Gansfort

sowie dem ehemaligen Bf. von Lisieux und be-
kannten Geschichtschreiber Thomas Basin. Zu
erwähnen ist auch die Bewertung dieses Bf.s
durch Erasmus (Sainting 1985, S. 148f.,
153f.).

Anhand der Inventare wird die übl. Ausstat-
tung eines Hofes sichtbar, mit goldenen und
silbernen Geräten, mit goldgestickten Kissen
und einer Bibliothek (Anfang 16. Jh. mit jurist.
Handbüchern, theolog. und klass. Büchern und
von Autoren wie Petrarca, Boccaccio und Plati-
na). Durch Bf. Philipp von Burgund (1517–24)
kamen noch Kameen, ein metallener »Abgott«,
eine silberverkleidete Kokosnuß als Trinkpokal
und sehr seltsame mexikan. Federn hinzu. Nur
dieser Bf. hat in Wijk bij Duurstede einen Re-
naissancehof besessen, mit von ihm unterhal-
tenen Künstlern wie dem Humanisten und Hof-
schriftsteller Gerrit Geldenhouer (formal der
Hofkaplan) und dem Hofmaler und Entwerfer
Jan Gossaert aus Maubeuge. Der Humanist Phi-
lip Dumont hatte das Amt des Hofmeisters in-
ne. Claude de Chartres stellte eine Reihe polych-
romierter Terracottabüsten her (1518). Philipp
war aktiv einbezogen in Entwürfe und Aufträge
und hatte auch zuvor schon archäolog. Interes-
sen gezeigt. Auch Hieronimus Bosch hatte für
den späteren Bf. gearbeitet. Dazu korrespon-
dierte Philippmit Erasmus, der ihm eines seiner
Werke widmete und das Vorwort für das Buch
Geldenhouers über die Inthronisation des Bf.s
schrieb. Nach dem Ende des Fbm.s (1528) hatte
ein Bf. wie Georg von Egmond (1534–59) noch
Kontakt mit Humanisten und Malern wie Jan
van Scorel, einem Schüler Gossaerts, und dem
Medailleur Steven van Herwijck; er schenkte
auch bunte Glasfenster und finanzierte zum
Teil den von Maarten von Heemskerck herge-
stellten Hochaltar in Alkmaar. Er residierte aber
oft außerhalb des Bm.s.

† C.3. Deventer † C.3. Ter Horst † C.3. Stoutenburg

† C.3. Utrecht † C.3. Vollenhove † C.3. Wijk bij Duur-

stede
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Bram J. van den Hoven van Genderen

VERDEN, BF.E VON

I. Bf.e von V. seit Beginn des 9. Jh.s. mit
Bistumssitz in V. und Res. auf der Rotenburg
(seit dem 13. Jh.). – Das Hochstift V. umfaßte
neben der Stadt V. nur ein geringes Territorium,
das zudem weit verstreut lag.

II. Während das Bm. V. in karoling. Zeit
noch von überregionaler Bedeutungwar und die
Bf.e des HochMA, v. a. im 12. Jh., enge ksl. Be-
ziehungen hatten, nahm seine polit. Stellung
zunehmend ab und es sank in der Folgezeit zu
einem der ärmsten Bm.er der Reichskirche her-
ab. Zwar umfaßte die Diöz. ein recht großes
Gebiet, aber der Bischofssitz lag ungünstig weit
im W und zudem in unmittelbarer Nähe zum
Sitz des Ebm.† Bremen, mit dem es immer wie-
der zu Auseinandersetzungen über Einflußbe-
reich und Territorium kam. Das Territorium des
Hochstifts ging bis zu Beginn des 13. Jh.s kaum
über die Stadt V. hinaus und konnte erst unter
den Bf.en Iso (1205–31) und Konrad (1269–
1300) vergrößert werden. Die finanzielle Situ-
ation war über weite Teile des SpätMA kritisch,
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immer wieder wurde die Hauptres., die Burg
Rotenburg, verpfändet. Ein Versuch, den Bi-
stumssitz zu Beginn des 15. Jh.s von V. in die
größte und einflußreichste Stadt der Diöz.,
nach Lüneburg, zu verlegen scheiterte am Wi-
derstand der Stadt selbst und dem Stadtherren,
dem † welf. Herzoghaus.

Bereits recht früh haben die V.er Bf.e ver-
sucht, die materielle Basis ihres Bm.s zu ver-
bessern, indem sie ihre eigenen Güter zur Ver-
fügung stellten, wie etwa Bf. Richbert (1060–
76/84), östl. fremde Territorien erwarben. Zu
Beginn des 11. Jh.s. ist die erste Phase der Bi-
stumsgeschichtemit derKonsolidierung vonDi-
öz. und Stift abgeschlossen. Wie bereits zuvor
wird auch in den folgenden Jh.en die Geschich-
te des Stifts vorwiegend von Adelshäusern der
Region, allen voran den Welfen beeinflußt. Die
Billunger, die zuvor eine Reihe von Bf.en ge-
stellt hatten sterben 1106 in der männl. Linie
aus, wodurch die von ihnen gehaltenen Vogtei
des Bm.s V. an Lothar von Süpplingenburg fällt
und später an Heinrich den Löwen geht.

Im 12. Jh. folgt eine längere Phase auswärti-
ger Bf.e, die auf Veranlassung des Ks.s das Bm.
V. erhalten. Sie bleiben der Diöz. häufig längere
Zeit fern, was zu einer Stärkung des in ihrer Ab-
wesenheit regierenden Domkapitels führt. Die
Quellenlage ist hier allerdings recht dürftig. Un-
ter Bf. Rudolf (1188/89–1205) entstand die Burg
Rotenburg, die bereits zu Beginn des 13. Jh.s zu
dauerhaften Res. der V.er Bf.e wurde. Der Rück-
zug aus V. entspricht der Entwicklung in ande-
ren Bischofsstädten, wenn auch in den anderen
Nordwestdt. Bm.ern diese Residenzverlegung
erst etwa ein Jh. später stattfand.

Iso, Gf. von Wölpe, Bf. von V. (1205–31) ge-
lingt der Erwerb weiterer wichtiger Vogteirech-
te, wie 1222 die Vogtei der Stadt V. und die der
Besitzungen von Bf. und Domkapitel, die zuvor
in der Hand Konrad von Wahnebergens lagen.
Er gilt als der erste geistl. Territorialfs. des
Bm.s. Durch seine Wahlkapitulation, eine der
frühesten im gesamten Reich, sind wir erstma-
lig über die Archidiakonate informiert, die in
größerer Zahl von Domherren besetzt werden
sollten. Die sieben Archidiakonate liegen in Sot-
trum, Scheeßel, Hollenstedt, Hittfeld, Salzhau-
sen, Bevensen und Modestorf(-Lüneburg).

Auch Isos Nachfolger, Konrad von V.
(1269–1300), konnte das Stiftsgebiet weiter aus-
bauen. Seine Abstammung aus dem † welf.
Herzoghaus brachten das Bm. auf eine gemein-
same Linie mit der welf. Politik, ohne die Eigen-
ständigkeit des Bm.s zu gefährden. Konrad war
zudem auch verantwortl. für den repräsentati-
ven Dombau.

Die Wahl auswärtiger Kandidaten auf den
V.er Bischofsstuhl im 14. Jh. und die gleichzei-
tig immer wieder aufflammenden Auseinander-
setzungen mit dem Erzstift † Bremen und den
Landesherren der umliegenden Territorien wie
den † Welfen, führten zur häufigen Abwesen-
heit der Bf.e und schweren Krisen auch finan-
zieller Art. Während des Pontifikats Heinrichs
von Langlingen (1367–81) wurde die Res der
V.er Bf.e, die Burg Rotenburg an die Familie
Mandelsloh verpfändet und konnte erst unter
Johannes von Zesterfleth (1381–88) zurücker-
worben werden. So mußten sich auch die aus
dem Bm. stammenden Bf.e der zweiten Hälfte
des 14. Jh.s häufig außerhalb ihres Territoriums
aufhalten, was eine Entwicklung des fbfl. Hofes
weitestgehend verhinderte.

Nach dem Pontifikat Ottos von Braun-
schweig-Lüneburg (1388–95), das als einer der
Tiefpunkte der V.er Bistumsgeschichte gilt,
folgte wiederum eine Reihe auswärtiger Kandi-
daten, die sich im Bm. kaum durchsetzen konn-
ten, zumal Otto von Braunschweig-Lüneburg,
nunmehr Erzbf. von † Bremen, seinem Nach-
folger die Burgen im Stift, allen voran die Ro-
tenburg vorenthielt. Zusätzl. Schwierigkeiten
entstanden durch die Wahl von Gegenkandi-
daten zu Beginn des 15. Jh.s. Als erster konnte
sich Konrad von Soltau (1399–1400, 1402–07)
durchsetzen, der schließl. auch 1401 vom Bre-
mer Ebf. die V.er Burgen zurückerhielt, die sich
allerdings in einem desolaten Zustand befan-
den, weshalb er sie umgehend den Hzg.en von
† Braunschweig-Lüneburg unterstellte, gegen
eine Verpflichtung zur Verteidigung des Stifts V.
Nach Konrads Tod kam es zum V.er Schisma,
das erst 1417 mit dem Tod des Gegenbf.s Ulrich
von Asel beendet wurde.

Die prekäre Situation des Bm.s zu Beginn
des 15. Jh.s zeigt sich auch in dem – letztl. ge-
scheiterten – Versuch Konrads von Soltau, den
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Bischofssitz von V. nach Lüneburg zu verlegen,
das urbane Zentrum des Sprengels. Die Moti-
vation für die Verlegungsabsicht erscheint ein-
leuchtend: V. lag in ungünstiger Position inner-
halb der Diöz. und konnte bezügl. der urbanen
Qualitäten, die auch der wirtschaftl. Situation
der Bf.e zu gute kommenwürden,mit Lüneburg
nicht konkurrieren, die Res. der Bf.e lag bereits
an anderer Stelle, näml. auf der Rotenburg, so
daß in V. kein repräsentativer Bischofspalast
zur Verfügung stand. Ist also die Absicht Kon-
rads klar zu erkennen, so war die prakt. Umset-
zung der Sedesverlegung doch durch verschie-
dene Umstände zum Scheitern verurteilt. Die
Stadtgemeinde Lüneburgs war bereits eine ei-
genständige polit. Größe, durch die Saline be-
saß die Stadt eine große wirtschaftl. Potenz, die
sie zum Machtfaktor im Bm. werden ließ.
Gleichzeitig gab es mit den Hzg.en von †
Braunschweig-Lüneburg bereits einen Stadther-
ren, dem die Anwesenheit des Bf.s verständli-
cherweise ungünstig erscheinen mußte. Zwar
erhielt der Bf. dafür 1401 die Zustimmung Papst
Bonifaz’ IX., heftiger Widerstand der † welf.
Hzg.e und der Stadt selbst ließen jedoch bald
die Chancenlosigkeit des Unterfangens deutl.
werden. Bereits 1402 nahm der Papst seine Zu-
stimmung auf Betreiben Konrads selbst wieder
zurück.

Die Amtszeit Johanns von Asel (1426–70)
bringt eine Erholung für die desolaten Verhält-
nisse im Stift. Es gelingt ihm während seines
langen Pontifikats durch An- und Verkäufe die
weit verstreuten Besitzungen im engeren Stifts-
besitz zu konzentrieren und dadurch auch die
Herrschaft im Stifts wieder herzustellen.

Sein Nachfolger, Bertold von Landsberg
(1470–1502), war seit 1481 auch Bf. von † Hil-
desheim und regierte das Bm. V. in dieser Zeit
nur als ein Nebenland während er sich auf die
Verwaltung des † Hildesheimer Bm.s konzen-
trierte. Er residierte auf der hildesheim. Burg †
Steuerwald, was seine Schwerpunktsetzung
deutl. macht.

Das Pontifikat Christophs von Braun-
schweig-Lüneburgs (1502–58) war von Ausein-
andersetzungen im Zuge der vordringenden Re-
formation geprägt. Zudem war er aufgrund sei-
nes aufwendigen Lebensstils gezwungen, ge-
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gen den Willen des Domkapitels ein weiteres
Mal Besitzungen des Stifts zu verpfänden. Auch
er war gleichzeitig Ebf. von † Hildesheim, wo
seine Hauptres. lag. Seine Nachfolge trat sein
jüngerer Bruder Georg von Braunschweig-Lü-
neburg (1558–66) an, der keine eindeutige Po-
sition in Glaubensfragen zu verfolgen schien.
Ihm folgte der protestant. Eberhard von Holle
(1566–86), der bereits Bf. von† Lübeck war und
die Einführung der Reformation im Bm. V. vor-
antrieb. Mit Philipp von Braunschweig-Lüne-
burg (1586–1623) tritt erstmals eine gezielte
Ausgestaltung der Hofführung zutage, wie etwa
aus der Bautätigkeit an der Res. Rotenburg
sichtbar wird, wo Bf. Philipp 1597 einen Bau im
Stil der Weserrenaissance errichten läßt, der
heute allerdings nicht mehr erhalten ist. Hin-
weise auf seinen Hof in †Osnabrück, wo er seit
1591 ebenfalls Bf. war, lassen erkennen, daß er
an der Gestaltung eines fsl. Hofes mit entspr.
Repräsentationsmöglichkeiten interessiert war.
In beiden Bm.ern war die finanzielle Situation
allerdings zu geschwächt, als daß er seine Pläne
hätte umsetzen können. Nach demTod Philipps
von Braunschweig-Lüneburg geriet das Bm. an
das dän. Königshaus. Für die gesamte restl. Zeit
des Dreißigjährigen Krieges gab es keine effek-
tive Landesherrschaft mehr im Stift V.

Das Domkapitel war seit der ersten Wahl-
kapitulation Bf. Isos von Wölpe 1205 ein polit.
wichtiger Faktor im Stift geworden. Diese
Machtposition konnte in den nächsten Jh.en be-
ständig ausgebaut werden, da die häufige Ab-
wesenheit, die Schismen des 15. Jh.s und die
durch die Wahlkapitulationen zugestandenen
Rechte den Domherren, die zudem häufig aus
dem Adel des Elbe-Weser-Gebietes stammten,
einen immer größeren Spielraum gewährten,
der sich auch auf die Jurisdiktion erstreckte.
Während des Dreißigjährigen Krieges entglitt
dem Domkapitel jedoch die Kontrolle, auch die
Domherren konnten das im Stift entstandene
Machtvakuum nicht füllen.

Der Hof der Bf.e von V. ist bisher von der
Forschung weitestgehend unbeachtet geblie-
ben. Dies erklärt sich in Teilen sicherl. durch die
schlechte Quellenlage, aber auch durch die nur
schwach ausgebildete Hofführung einzelner
Bf.e, die im 14. und 15. Jh. mit großen finanzi-
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ellen und polit. Schwierigkeiten zu kämpfen
hatten und als Folge häufig außerhalb des Stif-
tes residierten, wenn sie nicht von vorneherein
von auswärts stammend ihre Diöz. ohnehin aus
der Distanz regierten. Im 16. und 17. Jh. wurde
das Bm. V. wie andere nordwestdt. Bm.er häufig
von Bf.en regiert, die gleichzeitig auch andere
Diöz.n verwalteten und regierten. Sie sahen in
V. meist nur ein Nebenland und residierten in
ihren anderen Territorien. Dies hätte zu einem
verstärkten Ausbau der Verwaltungsbehörden
des Stifts führen müssen, um die Abwesenheit
des Landesfs.en im administrativen Bereich
ausgleichen zu können. Aber auch hier liegen
bisher keine Untersuchungen vor.

† C.3. Lüneburg † C.3. Rotenburg
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Gudrun Tscherpel

VERDUN, BF.E VON

Die Diöz. V. war die kleinste der alten Kir-
chenprovinz † Trier mit etwa 200 Pfarreien und
80 Filialkirchen. Sie war aber der zweitwichtig-
ste der drei lothring. Bischofssitze (um 1300
setzte Rom ihre Annaten auf 4400 fl. gegenüber
6000 fl. in † Metz und 1500 fl. in † Toul fest)
und blieb es auch in der Folgezeit trotz seiner
Schwächung. Um 1300 erstreckte sich der direk-
te weltl. Besitz des Bf.s über etwa 100 und der
Besitz des Kapitels über mehr als 40 Orte. Die
Traditionen der karoling. und sächs. Kirche wa-
ren weiterhin spürbar. Im 14. und 15. Jh. bspw.
war der Bf. theoret. noch immer Souverän der
drei ältesten Abteien der Stadt: Saint-Vanne,
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Saint-Paul und Saint-Maur mit ihren wichtigen
Gütern. Die strateg. günstige Position V.s an der
Grenze zw. den beiden Franzien, dann zw.
Frankreich undDtl., spielte eine große Rolle bei
diesemKonservatismus. Um996–1002 empfing
Bf. Haimo den comitatus von V. durch Otto III.
Die Bf.e konnten sich um 1140 der gfl. Kloster-
vögte entledigen, und 1156 bestätigte ihnen
Friedrich Barbarossa den comitatus, einen Titel,
den die Prälaten in Zukunft nicht mehr abga-
ben. Seit dem Episkopat Johanns von Saarbrük-
ken (1404–19) nannten sich die Prälaten ganz
offiziell »Bischof und Graf von Verdun«,
manchmal sogar »Pfalzgrafen«, zumindest lt.
dem Zeremoniell der entrées épiscopales, verfasst
im 15. Jh. Den Bf.en von †Metz war dieser Titel
unbekannt, und die Bf.e von† Toul nahmen ihn
erst 1451 an.

Im 14. und 15. Jh. waren alle Bf.e, ob gewählt
oder bestimmt, frz. Kultur oder Herkunft. Dem
Ks. genügte in der Regel ihr Treueid, um sie zu
bestätigen und in ihre regalia einzuführen, wenn
nicht der Papst oder die polit. Umstände dies
beeinflußten. Diese Prälaten waren souverän,
prägten Münzen in V. oder anderswo und hat-
ten die hohe Gerichtsbarkeit über ihre Unterta-
nen und Vasallen inne. Im 12. und 13. Jh. ver-
loren sie ihre drei Bgft.en in Argonne (Vienne-
le-Château, Clermont-en-Argonne und Varen-
ne-en-Argonne), drei strateg. wichtige Res.en,
an die Gf.en von † Bar. Dies war der schwerste
Verlust vor den Verlusten des 16. Jh.s. Aller-
dings besaßen sie weiterhin etwa zehn ländl.
Propsteien (Amblonville, Charny-sur-Meuse,
Dieppe, Dieulouard, Fresnes-en-Woëvre, Hat-
tonchâtel, Mangiennes, Sampigny und Tilly-
sur-Meuse), die mit Festungen ausgestattet wa-
ren und den Bf.en sporad. als Res. dienten. Die
»echten« Schlösser waren Charny, Dieulouard
(abgelegen, an der Mosel), Hattonchâtel, Man-
giennes und Sampigny. Das Gebiet unterstand
einem einzigen bfl. bailli. Die Bf.e hatten ein
Stadthaus, einen Großen Rat, später einen rece-
veur (Rentmeister) und einen procureur général
(Generalprokurator) und somit den Entwurf ei-
ner Rechnungskammer und eines Fiskalwesens
nach frz. Vorbild. Im 15. und 16. Jh. versam-
melten sie manchmal sogar die drei Stände des
Bm.s in Generalständen. Sie verfügten schließl.
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über zwei Hohe Gerichte: die salle épiscopale
(oder chambre épiscopale bzw. hôtel de l’évêque), zu
der nach und nach die hauts-jours des Bm.s hin-
zukamen. Wir übergehen die Interventionen
des Pariser Parlaments und des Reichskammer-
gerichts ab 1495. Die wichtigen Fakten lagen,
für unser Anliegen, anderswo begründet. Das
Fsm. wurde im 14. und 15. Jh. geschwächt, da es
von benachbarten Fs.en oder Baronen bedrängt
wurde: durch die Herren von Apremont, die
Gf.en und später die Hzg.e von † Bar, die Gf.en
und später die Hzg.e von † Luxemburg, die
Hzg.e von † Lothringen und schließl. die Kg.e
von Frankreich. Die Bf.e stießen sich auch an
der wachsenden Autonomie der Stadt V. und
des Kathedralkapitels. In jedem Fall war der Bf.
von 1300 bis 1500 in V. und in einem Teil seiner
weltl. Besitzungen immer weniger sein eigener
Herr.

In V. emanzipierte sich, wie in vielen Fällen,
die Bürgergemeinschaft von der Macht des Bf.s
im 13. und 14. Jh. Um 1300 verfügte sie über die
hohe Gerichtsbarkeit und über ihre eigene Fis-
kalität, wählte ihre Magistrate und führte ihre
eigene Außenpolitik. Der Bf. legt jedoch weiter-
hin Wert darauf, jedes Jahr in einem speziellen
Dokument die kommunalen Freiheiten zu prä-
zisieren und zu verlängern, »Charte de Paix«
gen., die er der Stadt oktroyieren wollte. Tat-
sächl. begnügte er sich damit, die städt. Magi-
strate einzusetzen und einen Teil der Strafgelder
einzunehmen, überdies durfte er die Stadt nicht
mit einer Armee betreten. Mit dieser Situation
war niemand zufrieden. Die Bürger verlangten
die totale Unabhängigkeit, während der Bf. die
Stadt noch immer als einen wesentl. Teil des
Bm.s ansah: Die »Charte de Paix« war nur allzu
oft Fiktion. In allen anderen Städten hätte eine
solche Konstellation nur zu den klass. Macht-
kämpfen zw. Bf.en und Bürgern oder zw. Kle-
rikern und Laien, zwei häufige Charakteristika
einer Bischofsstadt, Anlaß gegeben. Hier je-
doch verkomplizierten und verfestigten diese
beiden Elemente bestimmte Konflikte und führ-
ten sie bis zum offenen Krieg. Dazu zählten zu-
nächst die sozialen Konflikte unter den Patrizi-
ern, die polit. und sozial die Stadt dominierten,
und den einfachen, gemeinen Bürgern, dem
»Commun«, dann auch typ. patriz. Konflikte
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unter den drei führenden Clans um die Vorherr-
schaft in der Stadt. In dieser Hinsicht handelte
es sich noch um eine ganz klass. Situation.

Die eigentl. Besonderheit V.s lag in seiner
geograph. Position begr., die es zum Spielball
der territorialen Ambitionen der oben gen. ri-
valisierenden Nachbarfs.en und -barone mach-
te. Diese Mächtigen hofierten die beteiligten
Parteien, schlichen sich in ihre Streitigkeiten
ein und entrissen ihnen Verträge über Allianzen
oder Aufsicht (Aufsicht über das Bm., die Stadt,
das Kathedralkapitel oder sogar die Abteien).
Und natürl. kämpften sie auch mit dem Ziel, V.
und sein Umland für sich zu gewinnen. Der fer-
ne Ks., theoret. Souverän, mischte sich nur spo-
rad. in dieses tödl. Spiel ein, das die örtl. Kräfte
erschöpfte und von langer Hand die Annexion
V.s durch Frankreich 1552 vorbereitete. Aller-
dings mit einer deutl. Zäsur am Ausgang des 14.
Jh.s. Zunächst, 1356 und später 1378, am Ende
der seit 1315 andauernden städt. Unruhen, le-
gitimierte Ks. † Karl IV. den definitiven polit.
Sieg des Patriziats über den »Commun«,machte
V. zur Reichsstadt und seine Einw. zu unmittel-
baren Untertanen des Ks.s. Die Stadt vervoll-
ständigte ihre Befestigungsanlagen, schmückte
ihr Siegel mit dem Reichsadler und baute einen
Bergfried. Für die Bürger zählte damit die Stadt
offiziell nicht mehr zum bfl. Fsm. Auch nach
1378 führte der unaufhaltsame wirtschaftl. Nie-
dergang zu einer gewissen Abschwächung der
meisten städt. Konflikte, die jedoch weiter be-
standen. Die regionalen Streitigkeiten rückten
in den Vordergrund, ebenso die zw. Klerikern
und Laien und die an Kraft gewinnenden Kon-
flikte zw. Bf. und Kathedralkapitel. Auch im
letzten Fall befand sich der Wendepunkt am
Ende des 14. Jh.s.

Das Kathedralkapitel war mächtig. In 60
Pfründen und sieben ländl. Propsteien verfügte
es um 1300 über die Hohe Gerichtsbarkeit. Es
besaß nur eine Festung (Bonzée-en-Woëvre),
verfügte aber in V. über die Gerichtsbarkeit im
Viertel der Kathedrale (auch cloı̂tre gen.) und
kontrollierte, als institutionalisierter Wächter
über die bfl. weltl. Güter, die bfl. Politik. Polit.
und nicht nur die Rechtsprechung betreffende
Streitigkeiten brachten es so oft in Gegensatz zu
den Bf.en. Mit einer bemerkenswerten Ände-

rung: Im Laufe des 14. und 15. Jh.s wurde das
Kapitel schrittweise zu einer hoheitl. Korpora-
tion wie bspw. in † Speyer; es forderte eine grö-
ßere Unabhängigkeit, auch geistl., führte seine
eigene Außenpolitik und stellte sich immer ge-
waltsamer gegen die Bf.e, den Krieg ab 1390
eingeschlossen. Es liegt auf der Hand, daß das
große Schisma diese Entwicklung noch be-
schleunigt hat, da das Kapitel sich als »direkter
Untertan« Roms ansah, worauf † Karl V. 1538
antwortete, daß es eher »direkter Untertan« des
Reiches sei.

Von 1300 bis 1500 war V. also eine allzu oft
unregierbare Stadt und das Umland unsicher.
Von fünfzehn Bf.en zw. 1301 und 1501 haben
sieben oder acht ihr Amt zugunsten von Bi-
schofssitzen, die sie für friedlicher hielten, auf-
gegeben: auf jeden Fall in den Jahren 1312, 1351,
1371, 1380, 1419 und 1449. Diese Chronologie
zeigt die Wucht des Hundertjährigen Krieges in
† Lothringen und kaschiert die Bedeutung der
rein lokalen Konflikte. Die stets gespannte Lage
erklärt auch, warum die mächtigste unter den
Festungen des Bf.s, Hattonchâtel, 35 km vor V.,
mit der Zeit zum administrativen und richterl.
Hauptort des Bm.s wurde, bis es 1540–46 an die
Hzg.e von † Lothringen und † Bar fiel. In der
Tat findet man 1400–1546 in Hattonchâtel die
Rechnungskammer, die Archive, den Bailliage,
die anderen Generalämter und die Gerichtstage
der Fbf.e. Der Flecken am Schloßwurde so auch
zur Res. der Prälaten, was natürl. die Oppositi-
on des Kathedralkapitels hervorrief, das ent-
täuscht mit ansehen mußte, wie die Bf.e ihm
entkamen. Dieses Phänomen wird bes. deutl.
während des Episkopats des Liébaud de Cu-
sance (1380–1404), aus der Freigft. † Burgund
und damit Fremder in der Region, zudem An-
hänger Philipps des Kühnen, Hzg. von † Bur-
gund und somit ein Agent Frankreichs. Die
Überlieferungssituation Liébaud und seine
Amtszeit war von besonderer Unruhe gekenn-
zeichnet, nicht zuletzt durch das Große Schis-
ma. Es gab zwei Bf.e »von Verdun«: Liébaud für
den Papst von Avignon und den Kg. von Frank-
reich, und Rolin von Rodemack (Rodemacher)
für den Papst in Rom und Kg. † Wenzel. Und
die Stadt war »urbanistisch« eingestellt. 1389
ging Liébaud so weit, mit dem Kg. von Frank-
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reich einen Vertrag über die dauerhafte Teilung
(pariage) V.s zu unterzeichnen, den Bischofspa-
last ausgenommen. Noch nie war Frankreich in
V. so weit gegangen. Liébaud mußte 1395 einen
Rückzieher machen, auf Druck †Wenzels, aber
auch auf Druck des Kathedralkapitels und des
Patriziats von V., das seit der Mitte des 14. Jh.s
und v. a. seit 1378 immer »reichsanhängiger«
geworden war. In einer solch delikaten Situati-
on war Hattonchâtel das einzig angemessene
Refugium des Bf.s.

Allerdings muß sich die Bedeutung dieser
Festung bereits vor dem Episkopat Liébauds ab-
gezeichnet haben, und zwar unter dem Einfluß
frz. Prälaten, die ebenso wie er Fremde in der
Region waren. Diese waren Jean de Bourbon
(1362–71), Jean de Saint-Dizier (1372–75) und
Guy de Roye (1375–80), den lokalen Fs.en, dem
Kapitel und den Bürgern von V. gegenüber we-
niger verbunden und aufmerksam als ihre di-
rekten Vorgänger Henri d’Apremont (1312–50)
und Hugues de Bar-Pierrefort (1351–61). Und
sie waren noch stärker als diese bemüht, sich
dem Einfluß von Kapitel und Bürgern zu entzie-
hen. Dies kam sie teuer zu stehen, denn zwei
von ihnen mußten ihre Ämter niederlegen. Al-
lein Jean de Saint-Dizier – allerdings ist das
nicht sicher – und Liébaud de Cusance konnten
sich halten. Es ist klar, daß eine allzu lange Ab-
folge von fremden, frz. Bf.en und der fort-
schreitende Aufstieg V.s zur Reichsstadt eine
gewisse Zäsur bewirkten und eine Dynamik
schufen, die eine polit. Verhärtung des Kapitels
und des städt. Patriziats, ihre dauerhafte An-
hängerschaft an das Reich und einen Rückzug
der Bf.e, selbst derjenigen aus der Region, nach
sich zog. Letzteres zeugt von einer vorsichtigen
Haltung, die allerdings auch einen »ausländi-
schen« Prälaten wie Guillaume Fillastre nicht
davon abhielt, 1449 seine Versetzung zu erbit-
ten, ebenso wie die »regionalen« Johann von
Saarbrücken und Louis d’Haraucourt in den
Jahren 1419 und 1437.

Noch eine andere Dynamik wog schwer für
das Schicksal der Bischofsres.en von V. im 14.
und 15. Jh. Ab etwa 1350, unter dem Einfluß der
regionalen und internationalen Kriege, durch
die chron. Verschuldung der Bf.e, durch die In-
vasion umherziehender Soldaten in † Lothrin-
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gen und durch die »Familienpolitik« bestimm-
ter »lokaler« Prälaten, Mitglieder oder Abhän-
gige der Häuser d’Apremont, † Bar und später
† Lothringen, verringerte sich der Besitz des
Bm.s, sein Festungsnetz – und damit auch spä-
tere mögl. Res.en – sporad. und manchmal gar
definitiv. Die bfl. Festungen wurden zerstört,
manchmal sogar mehrfach, andere wurden be-
nachbarten Fs.en, Gläubigern, oder Verbünde-
ten des Bf.s verpachtet oder zeitweilig überlas-
sen. Zur Zeit des Liébaud de Cusaunce wurde
bspw. das Schloß von Charny, eine geschätzte
Res. bei V., zerstört; der Hzg. von† Bar besetzte
Sampigny und das Schloß von Mangiennes war
an den Hzg. von † Luxemburg verpachtet. Man-
che Verpflichtungen verlängerten sich, wenn es
sich um Randgebiete handelte, nicht, weil sie
entbehrl. waren, sondern um ihre Neutralität
und damit ihr Überleben zu sichern. Auf diese
Weise geriet Sampigny, das im Verdunois den
zweiten Rang nach Hattonchâtel einnahm und
das zunächst regelmäßig an die Hzg.e von †
Bar als unmittelbare Nachbarn im 14. Jh. ver-
pachtet war, schrittweise in deren Hände; 1501
war es definitiv verloren. Als 1508 das Kathe-
dralkapitel wie gewohnt den Besitz des Bm.s
nach dem Tod von Bf. Warry de Dommartin
übernahm, gehörten dazu nur noch vier
»Schlösser«: Hattonchâtel, Dieulouard, Mangi-
ennes und Woimbey; letztere, eine ehemalige
Festung, übernahm die ehemalige Rolle Sam-
pignys. Fast alle anderen Festungen waren ver-
schwunden.

Hattonchâtel, das niemals zerstört und nur
selten eingenommen oder verpachtet war, war
also die mächtigste und zentralste, aber auch
die dauerhafteste bfl. Festung; dieses erste Re-
fugium der Bf.e wurde durch die Macht der Er-
eignisse zu ihrer zweiten Hauptstadt. So ist sei-
ne Verpachtung durch Bf. Johann, Kard. von †
Lothringen, an seinen Bruder Anton, Hzg. von
† Lothringen (und † Bar) i. J. 1540 und später
seine Abtretung durch Bf. Nicolas von Lothrin-
gen an seinen Neffen, den späteren Karl III. i. J.
1546, ein unwiederbringl. Verlust und bereitete
auf lange Sicht den siegreichen Feldzug des frz.
Kg.s Heinrich II. i. J. 1552 vor. Es war zugl. der
Gipfel der »Familienpolitik«, die sich seit dem
16. Jh. auf Kosten der Bischofshoheit entfaltete.
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Daran änderten auch die Verhandlungen, die Bf.
Nicolas Psaume während seiner gesamten
Amtszeit (1548–75) führte, nichts. Gleich nach
seiner Berufung mußte Psaume den Wiederauf-
bau des alten Bischofspalastes von V. in Angriff
nehmen, den er als miné – nur noch Ruine – be-
schrieb. Er beklagte sich, wenigstens bis 1570,
beim Ks. über den Verlust Hattonchâtels, der
»gewohnten Bleibe der Bischöfe, wo die Ver-
sammlungen der Stände abgehalten wurden,
wo die Urteile der niederen Gerichtsbarkeit ge-
fällt wurden und wo alle Grafen der anderen
Propsteien zusammentrafen«. Psaume hatte
auch betont, daß ihm »kein Ort zum Residieren
blieb« wg. der schrittweisen Veräußerung des
Besitzes, und er fügte noch hinzu, daß seit 150
Jahren kein Bf. »in Verdun residiert hat« (De-
naix 1950, S. 142f.).

Sicher übertreibt Psaume. Im gesamten 14.
und 15. Jh. blieb V. mit seiner Kathedrale, sei-
nen fünf Abteien, zwei Kollegiatskirchen, zahlr.
Kl.n und schließl. seinen häufig rivalisierenden
Offizialen das religiöse Zentrum des Verdunois
und Verwaltungshauptstadt einer intakt geblie-
benen Diöz. Es gehörte sich für den Bf., anwe-
send zu sein. Die wenigen Prälaten, die im Amt
starben, ließen sich alle in der Kathedrale be-
statten, mit Ausnahme von Guillaume d’Harau-
court (1456–1501), der die Kollegiatskirche von
Hattonchâtel wählte, um dort sein großartiges
Mausoleum zu errichten. Liébaud de Cusance
(† 1404), als einziger Fremder in der Kathedrale
bestattet, begnügte sich mit einem einfachen,
mit Kupfer abgedecktem Grab. Jean d’Apre-
mont-Réchicourt († 1303) hingegen baute sich
ein imposantes Mausoleum, ebenso Thomas de
Blâmont († 1305) und v. a. Louis d’Haraucourt
(† 1456). Henri d’Apremont († 1350) und Louis,
Kard. von† Bar († 1430) fanden in den Kapellen
von Apremont und† Bar wieder zusammen, die
dort im 13. Jh. gebaut worden waren. Diese bei-
den Häuser hatten schon früh für zusätzliche
Kapellen und Gräber in der Kathedrale und in
den Bischofskirchen (Saint-Vanne, Saint-Paul
etc.) gesorgt, auch als Zeichen ihrer Vorherr-
schaft. Vasallen der Bf.e und anderer regionaler
Fs.en, auch städt. Honoratioren, gesellten sich
zu ihnen. Die Kirchen der Stadt illustrierten so
die großen polit. Netzwerke der Region.

Die Stadt blieb obligator., wenn auch nur
sporad. Res. des Fbf.s, der dort gegenüber dem
Klerus, den Vasallen, den Bürgern und der
Landbevölkerung präsent sein mußte: Das Zen-
trum war der angemessenste Ort, um die
Machtbereiche zusammenzuführen. Die Sit-
zungen der bfl. Kammer zum Beispiel, Apella-
tionsgericht für Bürger (zivilrechtl.) und Vasal-
len (zivil- und strafrechtl.), wurden sowohl in V.
als auch inHattonchâtel abgehalten, ebensowie
die Generalstände. In V. empfing der Bf. auch
die Huldigung der ihm untergebenen Abteien,
v. a. von Saint-Vanne, Saint-Paul und Saint-
Maur. Er begab sich auch in diese Kirchen, um
dort feierl. deren Prozesse, aber auch seine ei-
genen zu regeln, die ihn in Gegensatz zu Kapi-
tel, Stadt und anderen Fs.en brachten. Im nie-
deren Saal (salle basse) der Abtei Saint-Paul legte
1354 und 1359 bspw. Bf. Henri de Bar-Pierrefort
städt. Konflikte bei: Anwesenheit und Hand-
lungsweise hatten Symbolcharakter.

V. blieb letztl. auch eine Prestigeres. für di-
plomat. Kontakte, feierl. Umzüge, Veranstal-
tungen und Feste, außer in bewegten Zeiten. Es
waren Ausnahmen, daß Liébaud de Cusance in
Hattonchâtel statt in V. die Gesandten Kg. Karls
VI. i. J. 1389 empfing oder Hzg. Robert von Bar
zur traditionellen Übernahme der Lehen i. J.
1399 oder dort, beunruhigt über die Reaktion
des Kathedralkapitels, die Synodalstatuten 1401
veröffentlichte. In V. fanden die Bf.e ein grö-
ßeres, befestigtes Refugium, in das kein Feind
eindringen konnte, wenn sie sich im Frieden
mit den Bürgern befanden. Sie fanden dort auch
alles, was ein befestigtes Dorf wie Hattonchâtel
nicht zu bieten hatte: Handel und vielfältiges
Handwerk mit für die Kirche und einen Hof
brauchbaren Berufszweigen: Pergamentherstel-
ler, Buchmaler, Goldschmiede, Schneider, Satt-
ler, Waffenschmiede, aber auch Kapital. Mit
der Einschränkung, daß manchmal Kapital,
Dienstleistung und Versorgung aus † Metz er-
gänzt wurde, daneben auch aus Saint-Mihiel, †
Bar-le-Duc oder Pont-à-Mousson. In der Zeit
von April bis Juni 1430 bspw. ersuchte man wg.
einer Krankheit Bf. Ludwigs von Bar um Gra-
natäpfel, Orangen und Hypokras in V., Saint-
Mihiel und † Bar-le-Duc, allerdings ohne Er-
folg. Andererseits fandman in Saint-Mihiel pro-
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blemlos grünes und schwarzes Tuch und Lei-
nen, um daraus »Kleidung, Kappen und Schu-
he« für die vier adligen Stallmeister des fsl.
Stalls zu fertigen. Andererseits fand Kard. Lud-
wig seine Gläubiger in †Metz, indem er bei ih-
nen mehrere »Bilder« hinterlegte.

Der alte Bischofspalast oder ostel l’evesque,
wiederaufgebaut von Bf. Robert von Mailand
(1255–71), war also noch gut besucht und be-
lebt. Im inneren Bereich befanden sich mit Si-
cherheit vor der Gerichtsbarkeit des Kathedral-
kapitels zwei Kirchen. Zunächst die alte, den
Bf.en vorbehaltene Kapelle Sainte-Walburge,
die der Erklärung über die Rechte des bfl. Kam-
merherrn von 1316 zufolge auch die Pfarrkirche
der Mitglieder des bfl. Hauses war. Dann auch
die Kapelle Saint-Nicolas-des-Clercs, wiederer-
baut durch Bf. Henri d’Apremont, die der Sitz
der Notare der bfl. Offizialität war. Noch immer
huldigten die Vasallen dem Bf. in der »Hohen
Kammer« des Bischofspalastes (camera superiori
domus episcopi), wie im noch friedl. Jahr 1304 ge-
schehen. In unruhigen Zeiten konnten sogar
zwei Huldigungszeremonien vorgesehen sein,
um den herausragenden Charakter von V. zu
bewahren. 1315 zum Beispiel huldigte Gf. Edu-
ard I. von Bar dem Prälaten zu Sampigny für die
Lehen von Argonne und versprach die Erneu-
erung der Zeremonie in V., sobald der Friede
wiederhergestellt sei.

Die bedeutende Rolle V.s für die fsl. Politik
und Symbolik wurde unterstrichen durch die
imposanten entrées épiscopales, ein altes Zeremo-
niell, das Bf. Johann von Saarbrücken aus Anlaß
seines Einzuges 1404 präzisierte und 1406
schriftl. niedergelegt hat. SeinemWeg, der vom
südl. Stadttor (Saint-Victor) bis zur Kathedrale
führte, beschritt der Festzug in drei Abschnit-
ten. Zunächst durchquerte der Bf. die Stadt bar-
fuß und mit einem kirchl. Gewand bekleidet.
Am Fuße des Hügels der Ville-Haute angelangt,
legte der Bf. Kleidung und Insignien eines
Pfgf.en an und begab sich zu Pferd bis zur Gren-
ze des cloı̂tre, dem Symbol der Gerichtsbarkeit
des Kathedralkapitels, wo er seine gfl. Kleider
und Attribute ablegte. Der Dekan des Kapitels
legte ihm sodann die Bischofskleidung an und
führte ihn zur Kathedrale, vor den Hauptaltar
oder in den Kapitelsaal. Dort schwur der Prälat,
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die Rechte des Bm.s und des Kapitels zu wahren
und den Frieden in der Kirche von V. zu erhal-
ten. Danach begann die Hochmesse, anschlie-
ßend versammelten sich der Bf., das Kapitel,
die »vier Äbte der Stadt« (Saint-Vanne, Saint-
Paul, Saint-Airy und Saint-Nicolas-du-Pré) und
die Notabeln der Stadt zum Essen. Die Bürger
hatten eine andere Vorstellung dieser entrées:
Der Bf. sollte zunächst beweisen, daß er eigtl.
die regalia vom Ks. erhalten hatte und schwören,
daß er die Freiheiten der Stadt und die polit.
Rechte des Patriziats bewahren werde. Die ent-
rées waren folglich Gegenstand zahlr. Anfech-
tungen einschließl. des Episkopats von Psau-
me.

Die Geschichte V.s als Sitz eines Fürstenhofs
kann nur lückenhaft sein. Die Rechnungen des
Bf.s, zentral oder lokal, sind in der Tat ver-
schwunden, mit Ausnahme derjenigen der
Propstei von Sampigny von 1421 und von Tilly-
sur-Meuse von 1457–62. Andere Dokumente
aus der Zeit nach 1300 sind nur überaus spärl.
überliefert wie die zeitl. weiteste Ausdehnung
der lokalen kirchl. Kartulare. Wir haben also
keine Informationen über die Einkünfte und
Ausgaben der fsl. Domäne, des Hauses oder des
Hofes, also auch nichts über die Zusammenset-
zung dieser Organe, über die Itinerare des Fbf.s,
über die Ausstattung, die Lebensweise,die Feste
etc. Es läßt sich nur vermuten, daß die Bedeu-
tung der Haushaltung wuchs und daß das
Hofleben im 15. Jh. prunkvoller wurde, trotz der
finanziellen Schwierigkeiten, durch solch hoch-
rangige Prälaten wie Johann von Saarbrücken,
Louis de Bar, Guillaume Fillastre, Louis und
Guillaume d’Haraucourt, die allesamt fsl. Ab-
stammung waren oder als fsl. Berater auftraten
oder gar beides waren. Das einzige erhaltene
Testament eines Bf.s ist das des Louis de Bar
vom Juni 1430, aber bei ihm handelte es sich
nicht um einen gewöhnl. Prälaten, da er Kard.
war und im Hzm. † Bar eine Apanage hatte.
Darin macht er bedeutende Schenkungen an die
Kathedrale und belohnt etwa zwanzig enge Ver-
traute: Sekretäre, Kaplan, Hausmeister, Mund-
schenk, Stallknappen, Koch, Barbier, Sänger,
Kammerdiener, etc. Wir finden keinen Kanzler,
Kämmerer o. ä. Auch kein niederes Personal,
das sich in anderen Dokumenten findet wie Pa-
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gen, Stall- oder Küchendiener, Jäger, Haus-
geistl. usw., insg. viell. fünfzig Personen. In sei-
nem Testament von 1575 belohnte der bürgerl.
und sehr fromme Bf. Nicolas Psaume mehr als
dreißig Vertraute.

Der Große Rat und der Hof der Fbf.e sind für
uns noch weniger greifbar. Dennoch werden
drei Elemente in den wenigen überlieferten Do-
kumenten deutlich. Zunächst die Rolle, die dort
obligator. die vier Inhaber der Pairies des Bm.s
spielten: Muraut, Ornes, Watronville und
Creuë. Diese Adligen saßen um den Bf. oder sei-
ne Delegierten während der Gerichtssitzungen
in der Bischofskammer, die den Adligen gewid-
met waren, wie für das Jahr 1491 überliefert. Ein
zweiter Aspekt ist, daß in diesem kleinen kirchl.
Fsm. dasGewicht der wenigen Beamte des Bm.s
und des bfl. Haishaltes nur selten so allgegen-
wärtig wie in den diplomat., administrativen
und gerichtl. Urk.n sichtbar wird. Die Personen,
die dort mit ihnen gemeinsam auftauchen, wa-
ren sehr häufig kirchl. Würdenträger wie der
Vikar und der Offizial des Bf.s an erster Stelle,
auch die Äbte von V., die institutionell an die
Bf.e gebunden waren, der Dekan des Kollegiat-
stifts von Hattonchâtel, einzige bfl. Stiftskirche,
und bestimmte Äbte der Diöz. wie die Äbte von
Saint-Mihiel, l’Étanche usw. Dies sind etwas an-
dere Schwerpunkte als in den benachbarten
weltl. Fsm.ern. Schließl. verpflichtete die gerin-
ge Größe und die Zerbrechlichkeit; zahlr. Be-
amte oder Vasallen der Hzg.e von † Bar und
später von † Lothringen und † Bar durchdran-
gen mehr und mehr den Verwaltungsapparat
des Bm.s. Dies zwang die Bf.e um so mehr,
wenn es sich um Fremde handelte, sich mit Ver-
trauten aus ihrer Heimat zu umgeben. Als Hzg.
Robert de Bar Liébaud de Cusance 1399 huldig-
te, war der Prälat umgeben von vier Landsleuten
aus der Freigft. † Burgund, unter ihnen der
Kämmerer der Abtei Saint-Vanne, der einer sei-
ner »Berater« war.

Die Geschichte V.s als fsl. Hof zu schreiben
ist also fast unmögl. Im äußersten Fall ließe
sich eine Geschichte der Bischofsres. skizzie-
ren. Auf diesem Gebiet liegen die Dinge klar
durch die zeitweilige, dann definitive Reduzie-
rung der Zahl der bfl. Res.en im 14. und 15. Jh.
unter dem Druck der Nachbarfs.en, der unab-

lässigen Kriege und der finanziellen Schwierig-
keiten. Dazu die fortschreitende Konzentration
um zunächst zwei Pole, nämlich V. und Hatton-
châtel, später mit V. um einen einzigen Pol im
16. Jh. Ein Schicksal, das für diese Art eines klei-
nen Fürstentums nicht einzigartig war.

† C.3. Hattonchâtel

Q. Gesta episcoporum Virdunensium auctoribus

Bertario et Anonymo monachis S. Vitoni Continuatio, hg.

von Jacques-Paul Migne, Paris 1853. – Laurentii de
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S. Vitoni, hg. von Georg Waitz, in: MGH SS X, 1852,

S. 486–530.

L. Ardura, Bernard: Un Prélat réformateur et théo-

logien du seizième siècle, le Prémontré Nicolas Psaume

(1518–1578), évêque et comte de Verdun, Lille 1988. – Ar-

dura, Bernard: Nicolas Psaume 1518–1575. Évêque et

comte de Verdun. L’idéal pastoral du Concile de Trente

incarné par un Prémontré, Paris 1990. – Denaix 1950. –

Girardot, Alain: Droit canon et seigneurie rurale a la

fin dumoyen âge. L’exemple du Verdunois, Nancy 1992. –

Hirschmann, Frank: Verdun im hohen Mittelalter.

Eine lothringische Kathedralstadt und ihr Umland im

Spiegel der geistlichen Institutionen, Trier 1996 (Trierer

historische Forschungen, 27). – Histoire de Verdun, hg.

von Alain Girardot, Toulouse 1982. – Histoire de Ver-

dun, hg. von Alain Girardot, Metz 1997. – Prietzel

2001. – Roussel, Nicolas: Histoire ecclésiastique et ci-

vile de Verdun, avec le pouillé, la carte du diocèse et le

plan de la ville en 1745, Bar-Le-Duc 1863–64.

Alain Girardot

WORMS, BF.E VON

I. Hochstift – der Bischofsitz W. war wohl
seit 614 kontinuierl. besetzt; die Verfestigung
der Kirchenorganisation bzw. der Grenzen des
kleinen Bm.s W. erfolgte im 7./8. Jh.; v. a. seit
Ende des 10. Jh.s kam es zum Ausbau eines
Hochstifts mit den Stützpunkten um W., La-
denburg und Wimpfen/Neckar. Kgl. Schen-
kungen und mit ihnen eine Festigung des
Hochstifts kulminierten unter Bf. Burchard
(1000–25). Das stets kleine Territorium um-
faßte durch Verluste v. a. an † Kurpfalz am
Ende des MA in schmaler Ausdehnung nur
noch einen sehr kleinen und zudem nicht ho-
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mogenen Raum um W. (beiderseits des
Rheins) sowie um Ladenburg/Neckar.

II. Trotz des hohen Alters des Bischofsitzes
(Suffragan des Ebm.s † Mainz) und einer star-
ken Bedeutung in frk. Zeit tritt der bfl. Hof erst
sehr spät in den Quellen hervor. Die vier bfl.
Hofämter sind schon imHofrecht Bf. Burchards
um 1020 greifbar. Seit dem späten 11. und im 12.
Jh. werden diese Funktionen durch für die
Stadtentwicklung entscheidend gewordene bfl.
Ministerialenfamilien wahrgenommen, die die
bfl. Rechte eigenständig ausbauen. Unter ihnen
ist die Familie der bfl. Kämmerer (Weistum 13.
Jh.) von Dalberg bes. bedeutend geworden
(1239 erbl. Belehnung mit dem Amt, Aufbau ei-
nes kleinen, später reichsritterschaftl. Territo-
riums im weiteren Umland). Trotz der seit ca.
1230 häufigen Konflikte zw. den städt. Kräften
und der Stiftsgeistlichkeit bzw. Bf. und Dom-
kapitel blieb der Hof im wesentl. immer in W.
ansässig, W. blieb Sitz der geistl. und weltl.
Zentralbehörden des Territoriums. Zu starken
Einbußen der territorialen Entwicklung des
Hochstifts kam es v. a. im Zeitraum von ca. 1320
bis 1354. Seither nahm das seit dem 10. Jh.
worms. Ladenburg (Neckar), seit 1385 im Kon-
dominat mit der† Kurpfalz, zeitweilig den Cha-
rakter einer Ausweichres. an (der Bischofspa-
last wurde noch im 16./17. Jh. ausgebaut, wobei
das Ausmaß der Verwaltung des Hochstifts von
dort aus unklar ist). Die zeitweilige Verlagerung
des bfl. Aufenthaltsortes nach Ladenburg ist
v. a. bei den bes. heftigen Konflikten um die
Stadtherrschaft um und nach 1500 faßbar (Bf.
Johann von Dalberg, 1482–1503). Seit dem
14./15. Jh. bestand eine enge bfl. Anlehnung an
die † Kurpfalz, die vergebl. auf eine Mediatisie-
rung des Hochstifts hinarbeitete, während sich
die Stadt zugl. als Reichsstadt profilierte. In
weit geringerem Umfang gab es in der Burg
Stein (rechtsrhein., bei Nordheim) und Dirm-
stein (Pfalz) Ansätze für ein bfl. Quartier.

Mit der Regelung der Fragen der Stadtverfas-
sung (Rachtungen) von 1519 und 1526 (gültig
bis 1798) wurden die Verfügung über die Do-
mimmunität und die verbliebenen bfl. Rechte
festgeschrieben. Eine Schwächung der Rolle
des bfl. Hofes brachte der Übergang der Stadt
und weiter Teile des Bm.s und Hochstifts zur

worms

luther. bzw. reformierten Lehre mit sich. End-
gültig ab 1663 erfolgte – auch vor dem Hinter-
grund der Kriegsschäden und schwerer Miß-
stände in dem kleinsten der oberrhein. Hoch-
stifte (u. a. bei Kanzlei und Registratur) die
Wahrnehmung der bfl. Funktionen durch die
benachbarten † Mainzer bzw. † Trierer Ebf.e
(Bistumsanlehnungen), was die Funktionen des
Hofes weiter beeinträchtigte. Erst aus dem Ende
des 18. Jh. kennen wir einen Etat über die bfl.
Regierung von W. (Regierung, Generalvikariat,
Konsistorium, geheime Hofkanzlei, Hofge-
richt, Hofkammer; starke Position des Domka-
pitels; keine ständ. Entwicklung; die Gerichts-
organisation blieb uneinheitl. und wechselnd).

Auch aufgrund der schwierigen Überliefe-
rungslage (Verluste und Zerstreuung des Ar-
chivmaterials 1689 und ab 1790) gibt es bislang
keine eigenständige Untersuchung des bfl. Ho-
fes; auch die Geschichte des Domkapitels wur-
de noch nicht geschrieben.

† C.3. Ladenburg † C.3. Worms

Q. Ungedruckte Quellen u. a.: Hessisches SA Darm-
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C 1), bearb. von Friedrich Battenberg, 3. Aufl., Darm-
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Schwan und Eckhart G. Franz, Darmstadt 1992. –

Schannat, Johann Friedrich: Historia episcopatus

Wormatiensis, Frankfurt am Main 1743.
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Stadt. Zu den Beziehungen zwischen der Stadtgemeinde

und der Bischofskirche im mittelalterlichen Worms, in:

Der Wormsgau 17 (1998) S. 8–55. – Breuer, Hans-Jür-

gen: Die politische Orientierung von Ministerialität und

Niederadel imWormser Raum, Marburg u. a. 1997 (Quel-

len und Forschungen zur hessischen Geschichte, 111). –

Friedmann, Andreas U.: Die Beziehungen der Bistü-

merWorms und Speyer zu den ottonischen und salischen
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Königen, Mainz 1994 (Quellen und Abhandlungen zur

mittelrheinischen Kirchengeschichte, 72). – Kranz-

bühler 1905. – Reuter, Fritz: Peter und Johann Fried-

richHamman.Handzeichnungen vonWorms aus der Zeit

vor und nach der Stadtzerstörung 1689 im ›Pfälzischen

Erbfolgekrieg‹, Worms 1990 – Schaab 1971.

Gerold Bönnen

WÜRZBURG, BF.E VON

I. Hochstift und Bm. Nach der Aufhebung
des Hzm.s Franken 939 kamen an das seit
741/42 bestehende Bm. Gft.en und andere Ho-
heitsrechte, wodurch der Bf. wohl am Anfang
des 11. Jh.s zu einem neuen dux orientalis Franciae
wurde. In dem nächsten Jh. entstand daneben
ein stauf. Hzm. in Franken, so daß seither das
Hzm. des Bf.s nicht mehr den ganzen Raum des
früheren Hzm.s Franken umfaßte. In der Gül-
denen Freiheit von 1168 wird die Formulierung
episcopatus vel ducatuswohl in dem Sinne gewählt,
daß sich der ducatus soweit wie der episcopatus
erstrecken soll. Episcopatus konnte sowohl das
Hochstift wie die Diöz. meinen, was Anlaß zu
Streit gab. Die Bf.e verstanden es in der zweiten
Bedeutung und handelten entspr., wenn die
Umstände es erlaubten. »Herzog zu Franken«
wurde in der Mitte des 15. Jh.s in den offiziellen
Titel aufgenommen.

Die Diöz. war sehr umfangr. und erstreckte
sich nachN,Meiningen, und nach S,†Ansbach
und Heilbronn einschließend. Den Umfang des
ursprgl. Hochstifts kennt man wg. der Urkun-
denverluste nicht. Wg. der weit gestreuten
Standorte der ehemaligen bfl. Ministerialen, die
ab 1303 in den bfl. Lehnbüchern auftauchen
und ehemaliges Hochstiftsland erhalten oder
entfremdet haben dürften,mußman sich dieses
Land ebenfalls sehr ausgedehnt vorstellen. Es
war feudalisiert worden und sollte für die wei-
tere staatl. Entwicklg. des Hochstifts keine Rol-
le mehr spielen. Immerhin bildete sich ein Le-
henhof, der in seiner Glanzzeit unter Lorenz
von Bibra (1495–1519) über 1800 Mitglieder hat-
te, die über 600 Familien angehörten. Wenn wir
denHof des Bf.s in Kreise zerlegen, bildeten der
ehemalige und in gewisser Weise fortdauernde
Fronhof den inneren Kreis, die Angehörigen

des Hochstifts den mittleren und der Lehnhof
den äußeren. Die Mitglieder des Lehnhofs setz-
ten zuerst 1408 ein Hofgericht durch, das Le-
henssachen zu verhandeln hatte, um nicht vor
dem mit dem bfl. Hzm. verbundenen Landge-
richt erscheinen zu müssen.

Das Hochstift bekam schon im 13. und 14.
Jh. eine neue Chance des Aufbaus, weil ihm
mehrere aussterbende edelfreie Familien Güter
hinterließen. Nördl. von Schweinfurt dehnte
sich das Hochstift 1356 durch einen Ankauf von
Henneberger Gütern † Henneberg aus. Daraus
entstand aber auch eine hohe finanzielle Bela-
stung. Die sich jetzt bildenden Hochstiftsämter
wurden nicht wieder zu Lehen ausgegeben, son-
dern verpfändet, was ihre Rückerwerbg. im aus-
gehenden 15. Jh. ermöglichte.

II. Die Bf.e gehörten bis einschließl. Gott-
fried Schenk von Limpurg (1443–55) überwie-
gend zu den Familien der umwohnenden Gf.en
und Herren. Eine der Ausnahmen ist Johann II.
von Brunn (1411–40), der wohl elsässischer Her-
kunft und durch seinen Onkel, einen Bf. von †
Bamberg, in das Land gekommen war. Johann
II., ein für Kg. † Sigismund wichtiger Mann,
rieb sich in den Hussitenkriegen auf und zog
sein Bm. nach der Niederlage von Taus 1431 in
chaot. Verhältnisse hinein, die bis 1443 andau-
erten. Von 1455 bis zum 18.Jh. kamen die Bf.e
aus ritterl. und reichsritterl. Familien, aller-
dings meist nicht mehr aus den fränk. Kanto-
nen, nachdem die fränk. Reichsritterschaft zur
Reformation übergetreten war.

Der Hof des Bf.s lag anfangs wie ein vorher-
gehender Herzogshof auf demMarienberg, zog
nach herrschender Auffassung noch im späten
8. Jh. in die rechtsmain. Stadt, um 1200 auf den
Berg zurückzukehren. In der Stadt behielt der
Bf. den Besitz des Saalhofes. Bei seinen Aufent-
halten in der Stadt wohnte der Bf. aber nicht in
diesem Saalhof, sondern in verschiedenen
Domherren-Kurien.

Welche Funktionsträger gehörten zum Hof
des Bf.s? Wichtiger als der im Dunkel der Über-
lieferung und im Streit der Forschung ganz un-
deutl. Bgf. (Ende 11. bis Mitte 12. Jh.) sind für
uns die vier Erbhofämter. Dazu gehören die
Obermarschälle, die die † Henneberger wohl
als Ersatz für das verlorene Burggrafenamt stel-
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len durften, die Gf.en von Castell als Ober-
schenken, die Gf.en von Rieneck als Obertruch-
sessen und die Erbkämmerer, die zuerst die
Herren von Boxberg, seit 1323 die Gf.en von
Wertheim stellten. Alle diese Gf.en hatten die
Hofämter an ritterschaftl. Familien als Lehen
gegeben, die aber auch nur zeremonielle und
Aufsichtsfunktionen am Hof ausübten. Neben
den vorübergehend anwesenden Adeligen gab
es eine adelige Burgmannschaft, die ständig auf
dem Marienberg leben sollte und an die Behau-
sungen auf demBergmit Pertinenzien als Lehen
vergeben wurden. Im ersten Lehenbuch (1303–
13) werden fünf Familien mit solchen Lehen
gen. Es werden mehr gewesen sein. In der Mitte
des 15. Jh.s tauchen als eine weitere Gruppe die
adeligen Diener mit einem persönl. und befri-
steten Anstellungsvertrag auf.

Die prakt. Arbeit auf dem Marienberg lei-
stetenmeistbürgerl.Kämmerer,Küchenmeister,
»Marsteller« und Steuereinnehmer. Ein Hof-
meister aus der Ritterschaft sorgte für die Ord-
nung am Hof. Ein Verzeichnis der »Vogtei Frau-
enberg« von 1470 listet die Einnahmen auf, von
denen der Hof in erster Linie lebte. Ein adeliger
Vogt verwaltete diese Einnahmen. Daneben gibt
es ein Verzeichnis der »Propstei Frauenberg«,
das die Einnahmen der Kirche auf dem Berg ver-
zeichnet. Das »fürstliche Hofgesinde auf dem
Marienberg« bildete 1406 eine Bruderschaft, der
zunächst zwölf Mitglieder, darunter fünf Ritter,
angehörten und deren Kirche zunächst die Kar-
melitenkirche, dann die Marienkapelle in der
Stadt war.

Handwerker imHofdienst lebten sowohl auf
demMarienberg als auch in der Stadt. Im 15. Jh.
werden Büchsenmeister, Sattler, Schneider und
Goldschmiede gen. Entgegen einer verbreiteten
Ansicht ist nach demWortlaut einer Königsurk.
von 1030 daran festzuhalten, daß die moneta pu-
blica in episcopi potestate.ut antea, d. h. prakt. von
Anfang an war. Die ersten Münzen zeigen aller-
dings einen Königskopf oder eine Umschrift
mit einem kgl. Namen. Diese Münzbilder wur-
den bald durch Porträts Kilians, Kirchendar-
stellungen, Bischofsbilder u. ä. ersetzt. Die
Münze war erbl. in der Hand von monetarii, die
zur W.er Oberschicht gehörten, aber als »Hof-
werker« wie Büttner und Zimmerleute bezeich-

würzburg

net werden. »Hofwerker« waren nicht Hand-
werker im Hofdienst, sondern städt. Handwer-
ker mit einer Verpflichtung zu Naturalabgaben
und Frondiensten für den Bf., was auf eine Her-
kunft aus dem Fronhof des Bf.s schließen läßt.
Im 14. Jh. wurde die Münze in einem neuen Sy-
stem Münzunternehmern auf Zeit überlassen.
Im 15. Jh. hatte der Rat der Stadt die techn. Auf-
sicht über die Münze.

Eigentl. geistl., aber bei der Doppelnatur des
Bf.s zugl. weltl. Beamte sind der Offizial und
der Fiskal. Ein Formularbuch des Offizialats ist
von 1340 erhalten. Der Fiskal Nikolaus Riemen-
schneider († 1479) war ein Vaterbruder des
Künstlers Tilman, verhalf diesem zu einem
kirchl. beneficium und wohl zu den ersten Auf-
trägen. Dabei zeigt sich noch einmal die enge
Verbindung zw. bfl. Hof und Bürgerschaft. Til-
man wurde wie andere Handwerker und Ver-
walter im Hofdienst Ratsherr und Bürgermei-
ster. Gottfried Schenk von Limpurg hatte auch
einen Generalvikar in Gestalt des späteren Bf.s
Rudolf von Scherenberg. Bf. Gottfried war zu-
erst von geistl. und weltl. adeligen Räten umge-
ben, die mehr und mehr jurist. gelehrt waren.
Rudolf von Scherenberg (1466–95) rühmte sich
seiner zwölf adeligen und sonst anderer hoch-
gelehrter Räte.

Kanzler und Kanzlei sind natürl. älter. Eine
»Tabula formarum curie episcopi« ist von etwa
1324 erhalten. Registerbücher mit Abschriften
der auslaufenden Schreiben gehen wohl bis auf
Gerhard von Schwarzburg (1372–1400) oder
doch – original überliefert – bis auf Johann von
Egloffstein (1400–11) zurück. Der erste jurist.
gebildete Kanzler war Friedrich Schultheiß un-
ter Bf. Gottfried. Im ausgehenden 15. Jh. ragte
Johann von Allendorf († 1496) als Kanzler her-
aus. Erste Kanzleiordungen sind von 1506 und
1526. Die letzere ist mit einer Hofordnung ver-
knüpft, die den tägl. Hofrat einrichtet. Es ent-
stand neben dem Hofgericht des Bf.s ein Kanz-
lei- oder Rätegericht. Es gab einen oder zwei
Kanzleischreiber (später Vizekanzler und Ober-
registrator) neben einem persönl. Sekretär des
Bf.s. Den Vorsitz des Hofgerichts hatte der Hof-
meister. Das Frgm. eines Hofgerichtsprotokolls
von 1495–99 ist erhalten. Ab 1461 tagte mehr-
fach ein Generalkapitel, Generalgericht oder
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Generale, das von den Stiften, Kl.n und den
StädtenW., Karlstadt und Ochsenfurt beschickt
wurde und neben der Regelung von Gerichts-
fällen über finanzpolit. Forderungen des Bf.s
und seiner Räte zu verhandeln hatte. Es war die
Vorform einer Ständeversammlung, die als sol-
che unter verschiedenen Bezeichungen im 16.
Jh. fortlebte und an der dann auch der Adel teil-
nahm.

Es gab eine Fülle von anderen Gerichten in
W. So verbindet sich mit dem Fronhof des Bf.s
noch dasGericht desHofschultheißen, der über
das »Hofgesinde« zu richten hatte und ebenso
wie der Stadtschultheiß mit dem Stadtgericht
im Saalhof tagte. Im 15. Jh., wo die Quellen
reichl. fließen, tritt allerdings eine andere Funk-
tion des Gerichts des Hofschultheißen, die Re-
gelung von Streitigkeiten in der Gemarkung,
stärker in den Vordergrund. Die Schöffen beider
Gerichte sind Bürger, die des Hofschultheißen
im wesentl. Häcker. Außer diesen Gerichten
sind noch das Landgericht, das engmit der Her-
zogswürde des Bf.s verbunden ist, das Brücken-
gericht, ein Blutgericht, das Offizialatsgericht
oder Gericht zur Roten Tür, das Kellergericht
des Dompropstes, das Chorgericht des Dom-
dechanten und verschiedene Gerichte in den
Vorstädten zu erwähnen.

Der bfl. Hof nahm oft den Ks. auf. Konrad
III. war neunzehnmal, Friedrich Barbarossa
achtzehnmal in W. Oft wurden Reichstage ab-
gehalten. 1246 sollte hier†Heinrich Raspe zum
Kg. gewählt werden. Die Wahl mußte aber wg.
des Widerstandes der Bürger nach Veitshöch-
heim verlegt werden. Ausführl. Berichte haben
wir von zwei Besuchen † Friedrichs III. 1474,
wo der Ks. in einer Domherren-Kurie in der
Stadt übernachtete und einen großen Hoftag
abhielt. W. ist einer der Mittelpunkte der adeli-
gen Fürspanggesellschaft, die sich 1392 in der
Marienkapelle niederließ. Viele Turniere fanden
in W. statt. Das wichtigste wurde 1479 von der
Fürspanggesellschaft organisiert.

Zu den Insignien des Bf.s gehört ein Zere-
monien- und Paradeschwert. Das in der Mitte
des 15. Jh.s angefertigte ist noch erhalten. Der
große Hofchronist des 16. Jh.s, Lorenz Fries,
berichtet, daß man bei Prozessionen und an-
derem ein Schwert dem Bf. vorangetragen habe.

Bei der Amtseinführung eines neuen Bf.s wur-
den diesem noch drei andere insignia ducatus ne-
ben dem Schwert voran getragen: ein goldenes
Szepter, ein Herzogshut (pileus ducalis) und eine
Fahne. Bis in das 14. Jh. läßt sich auf Gräbern,
Münzen und Siegeln noch ein weiteres Symbol
zurückverfolgen, der »fränkische Rechen«, drei
aufsteigende silberne Spitzen in Rot. Das Wap-
pen des Bf.s vereinigt unter einem Helm den
»Rechen« in einem linken oberen und die Fah-
ne, im rechten unteren Feld mit dem jeweiligen
Familienwappen in den beiden anderen Feldern
des gevierten Schildes. Die gelehrten und lite-
rar. Bestrebungen des Hofes gipfelten in zwei
Universitätsgründungen, einer ersten, noch we-
nig erfolgr. 1402 und einer zweiten, dauerhaften
in Etappen ab 1575.

† C.3. Würzburg
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und Bamberg in den Jahren 1479 und 1486, in Archiv des
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burg 19 (1867) S. 164–210. – Julius Echter und seine Zeit,
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(2001) S. 527–539. – Sprandel, Rolf: Die territorialen

Ämter des Fürstentums Würzburg im Spätmittelalter, in:

JfL 37 (1977) S. 45–64. – Trüdinger, Karl: Stadt und
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REICHSÄBTE, REICHSPRÖPSTE UND REICHSÄBTISSINNEN

Äbte und Pröpste

BENEDIKTBEUERN

I. Das Kl. Buron – seit dem 13. Jh. Benedicto-
buranum = Benediktbeuern – ist um 725/28 von
Karl Martell als Wachstation am Eingang in die
Bergwelt über den Kesselberg und im oberen
Loisachtal entlang der Römerstraße in Rich-
tung S und Italien gegr. worden. Im alpenstra-
teg. Dreieck Kesselberg – Eschenlohe – Insel
Wörth im Staffelsee bildete es die Kommando-
zentrale unter Einschluß der Nebenstationen
Kochel, Schlehdorf, Großweil, Polling, Wes-
sobrunn und Sandau. Karl Martell hatte den
hochadeligen Alemannen Lantfrid und dessen
Sippe als seinen zuverlässigen Vasallen in den
bajuwar. Landen eingesetzt. Ebf. Bonifatius
führte ihn 739 als Benediktiner-Abt ein und
weihte die Klosterkirche, womit Buron als Ko-
lonisations-, Missions- und Kulturzentrum eta-
bliert wurde. Von Anfang an war es reich be-
gütert bis nach Südtirol und stand unter dem
quasi-kgl. Schutz der Karolinger. Karl der Gro-
ße schenkte ihm nach Traditionszeugnissen die
Armreliquie des hl. Benedikt, wodurch sich spä-
testens im 13. Jh. der Name Benedictoburanum
entwickelte. Die ersten drei Äbte Lantfrid,
Waldram und Eliland waren keine leibl. Brüder,
wie Gotschalk im 11. Jh. meinte, sondern Mit-
glieder der gleichen hochadeligen Gründersip-
pe und treue Vasallen der Karolinger. Seit dem
Sturz Tassilos III. durch Karl den Großen 788
hat Buron als Reichsabtei zu gelten. Um800 kam
das Klosterland mit dem Bm. Neuburg/Staffel-
see zumBm.†Augsburg. In der Reichsmartikel
von 817 wird Buron in der zweiten Klasse der
Reichskl. aufgeführt. Die in den letzten Jahren
getätigten Ausgrabungen im Kl. B. und auf der
Insel Wörth im Staffelsee bestätigten erneut das
frühe Leben in Buron schon vor 750 und auf der
InselWörth im 7. und –mit einemKl. – im 8. Jh.

Die kulturstarke klösterl.-kgl. Res. Buron dau-
erte bis zur Zerstörung des Kl.s durch die Un-
garn in der Mitte des 10. Jh.s Zw. 955 und 1031
wurden hier durch Diözesanbf. Ulrich von
Augsburg weltl. Kanoniker angesiedelt. Buron
diente als fbfl. Nebenres. von † Augsburg. Von
1031 an ist es durch die Ks. Konrad II. und Hein-
rich III. auch im Interesse des Reiches als selb-
ständige benediktin. Reichsabtei wieder herge-
stellt worden. Unter dem tüchtigen Abt Gota-
helm (1032–62), der wie Ellinger und zehn wei-
tere Gefährten vom Kl. Tegernsee gekommen
war, versuchte man, die früheren Besitzungen
und Rechte zurückzubekommen. Die unrealist.,
schemat. Rekonstruktion der Gründungsphase
mit den Kl.n Kochel, Schlehdorf, Wörth im Staf-
felsee, Polling und Wessobrunn als abhängige
Filialen durchMönchGotschalk im 11. Jh. ist die
unzeitgemäße »Verklosterung« des früheren al-
penstrateg. Verbundes mit der Führungsrolle
Burons aus dem jüngeren, cluniazens. Reform-
geist heraus. Während des Investiturstreits wur-
de Buron vorübergehend den Bm.ern † Frei-
sing, † Trient und † Augsburg unterstellt. Ab
1133 wurde es durch Ks. Lothar III. und unter
Abt Engelschalk trotz des Widerstrebens des
Augsburger Bf.s wieder selbständige Reichsab-
tei. Abt Walther (1138–68) sicherte die Freiheit
des Kl.s und führte eine kulturelle Blüte herauf.
Das verbliebene Klosterland reichte von Schön-
rain (vor Königsdorf) bis über den Walchensee
und in östl. Richtung halbwegs nach Tölz. Als
Vögte fungierten seit dem späten 11. Jh. die
Gf.en von Dießen/Andechs. Nach ihrem Aus-
sterben 1248 folgten die Wittelsbacher. Abt Or-
tolf II. (1271–83) erreichte, daß Kg. † Rudolf
von Habsburg 1275/78 dem Kl. die Reichsfür-
stenwürde und das Recht zur Einführung der
vier Hofämter verlieh. Vom Papst erhielt es 1277
das Pontifikalienrecht. Im 12./13. Jh. tritt der
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Propst als Wirtschaftsleiter neben dem Abt und
der Klosterrichter als oberster Vertreter der
weltl. Regierung auf. Des Letzteren Amtssitz
befand sich in der nahe gelegenen Siedlung
Laingruben. † Ludwig der Bayer, Hzg. und Kg.,
nahm 1330 dem Kl. die Reichsunmittelbarkeit
wie auch Tegernsee und Ebersberg. Doch konn-
te es sich innerhalb des Hzm.s und Kfsm.s †
Bayern im landsässigen Sinne eine relativ hohe
Position als »gefreites Klostergericht« auf der
Ebene der bayer. Landgerichte und teilw. über
ihr bewahren. Obwohl hierbei eine fragwürdige
Urk. von 1332 eine Rolle spielte, waren die An-
sprüche »altrechtlich begründet« (Albrecht
1953, S. 7).

II. B. wehrte sich namentl. unter den Äbten
Heinrich VI. von Pienzenau (1378–1400), Wil-
helm von Diepolzkirchen (1441–83) und Martin
Reichel (1521–38) dagegen, auf eine Hofmark
herabgedrückt zu werden. Es konnte alle Streit-
fälle außer den zum Tode führenden drei Sa-
chen (schwerer Diebstahl, Notzucht, Totschlag)
und die sog. »Vitztumhändel« selbst jurid. ab-
handeln. Der hzgl. Rentmeister hatte kein Kon-
trollrecht. B. bildete eine hoheitl., weltl.geistl.
Res. unmittelbar unter dem Hofrat in † Mün-
chen. P. Karl Meichelbeck von B. (1669–1734)
hat als Archivar und Historiker die umfassende
Bedeutung und die hoheitl. Rechte des mächti-
gen Kl.s nachhaltig herausgestellt. Die Zeit des
Abtes Magnus Pachinger (1707–42) stellt jurid.
und kulturell einen weiteren Höhepunkt der Ab-
tei dar. Unter ihm wurde die barocke, muster-
gültige Architektur der Klosteranlage vollendet.
I. J. 1785 erlangte B. noch die Blutgerichtsbar-
keit, ohne sie jedoch auszuüben. Mit dem spä-
ten 16. Jh. beginnt die Reihe der bürgerl. Äbte.
Seit damals fungieren sie auch als Mitglied der
bayer. »Landschaft«. An der Gründung der Bay-
erischen Benediktinerkongreation 1684 war B.
wesentl. beteiligt. Sein letzter Abt Karl Klocker
(1796–1803) war auch der letzte Abtpräses der
Kongregation bis zur Säkularisation von 1803.

† C.4.1. Benediktbeuern
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del, Kurt: Erste Klostergründungen in Bayern, in: Hand-
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ster. Säkularisation im bayerischen Oberland 1803 (Aus-

stellungskatalog), hg. von Josef Kirmeier und Manfred
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Leo Weber

BERCHTESGADEN

I. Fürstpropstei, dem Bayerischen Reichs-
kreis zugehörig, mit Sitz auf der geistl. Fürsten-
bank des Reichstages. Die Fürstpropstei B. um-
faßte ein kleines geschlossenes Herrschaftsge-
biet in der Südostecke Bayerns (zw. Saalach und
Salzach) und war fast ausschließl. vom Territor-
ium des Erzstiftes † Salzburg umschlossen.
Bei der Säkularisation umfaßte B. 27819 ha
Waldund78879Tagwerk anderenGrundbesitz.
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Der auswärtige Streubesitz war in dezentra-
len Administrationseinheiten zusammengefaßt
(Ämter Grafengaden, Reichenhall, Frohnwies,
Eging und Mauerham, Schönberg; Propsteien
Niederheim/Heuberg, Jettenstetten, Weiden-
bach, Rottal undWasentegernbach; Hofmarken
Eibach, Haus, Breitenlohe, Schönbrunn und In-
nertegernbach; Kastenämter Linz und Mühl-
dorf; Herrschaft Eisenthür bei Krems). B. besaß
an mehreren zentralen Orten Herrenhöfe zu
Wohn- und Verwaltungszwecken und zur Na-
turalienlagerung († Salzburg ab 1211, † Mün-
chen, † Regensburg, † Linz, † Wien, Krems
und Klosterneuburg).

1102 stifteten Gf.in Irmgard und ihr Sohn
Berengar von Sulzbach in einem weitgehend
unerschlossenen Waldgebiet die Zelle B., die
mit Kanonikern aus Rottenbuch besiedelt und
dem päpstl. Schutz unterstellt wurde. Nach ei-
ner kurzen Vereinigung mit dem Kl. Baumburg
wurde B. wieder selbständig und von Ebf. Kon-
rad I. von Salzburg dem Reformverband der
Salzburger Augustiner-Chorherrenstifte ange-
schlossen. Dem † Salzburger Ebf. kamen auch
in der Folge weitgehende Verfügungsrechte zu.
Unmittelbare Beziehungen B.s zum Reich sind
für die Frühzeit nicht belegt.

Die von Ks. Friedrich Barbarossa verliehene
Forsthoheit (1156) und das von Ks. Heinrich VI.
1194 bestätigte Bergregal eröffneten den Weg
zur Landesbildung, stellten aber keine dauern-
den Bindungen an das Reich her. Die volle Ge-
richtshoheit erlangte der Propst 1294, als ihm
Kg.† Adolf das Recht der Ausübung der Blutge-
richtsbarkeit durch eigene Beamte verlieh. Dies
bedeutete den Abschluß der Ausbildung der
Landeshoheit.

B., dessen wichtigste Einnahmequelle seine
reichen Salzlager waren, wird 1306 erstmals als
»Land« bezeichnet. Diese Bildung eines eigenen
Landes ohne reichsunmittelbare Stellung des
Landesherrn, des Propstes des Augustiner-
Chorherrenstiftes B., bedeutete eine große Aus-
nahme im SO des Reiches. In den folgenden
Jh.en garantierte die Rivalität der beiden mäch-
tigen Nachbarn † Salzburg und † Bayern die
Existenz des kleinen eigenständigen Landes.

Als reichsunmittelbares Territorium, das
vom Reich zu Lehen rührt, wurde B. erstmals

1386 aufgefaßt, als Kg. † Wenzel – angesichts
der drohenden Einverleibung des B.er Landes
durch † Salzburg – dem Propst B. als Reichs-
lehen verlieh und von ihm den Treueid und die
Huldigung entgegennahm. Diese Regalienver-
leihung wurde zur Grundlage und damit quasi
»Geburtsstunde« der Reichsunmittelbarkeit
B.s.

Trotzdem wurde B. 1393 wg. totaler Ver-
schuldung vom Papst dem Erzstift † Salzburg
inkorporiert und dem Land Salzburg einver-
leibt. Auf Intervention der †Wittelsbacher wur-
de die Inkorporation 1404 aufgehoben und ein
eigener Propst eingesetzt (die Einverleibung
wurde erst 1409 endgültig rückgängig ge-
macht), doch blieb B. wirtschaftl. und polit.
vollkommen von † Salzburg abhängig. Obwohl
die Pröpste als reichsunmittelbar galten und
1415 neuerl. die Belehnung mit den Regalien er-
folgte, legte der Propst als Verwalter der an †
Salzburg verpfändeten Saline Schellenberg dem
Ebf. ab 1449 einen Treueeid ab und saß auf der
Prälatenbank der Salzburger Landtage (bis
1627). Die 1455 erwirkte Errichtung eines direkt
Rom unterstellten Archidiakonats (1455) und
damit die Exemtion von der Jurisdiktionsgewalt
des Ebf.s wurde bereits drei Jahre später wieder
aufgehoben.

Erst 1487 erfolgte erneut eine Verleihung der
Regalien durch den Ks. an den neuen B.er
Propst. 1491 wurde B. in die Reichsmatrikel auf-
genommen, der Propst unter die Reichsprälaten
gereiht und erstmals auch als Rfs. angespro-
chen. Er war Mitglied des Reichsregiments
(1495/1521) und nahm 1497 als Reichsprälat am
Reichstag teil. B. gehörte im Rahmen der
Reichsverfassung zum Bayerischen Kreis.

Die Zwitterstellung der Pröpste von B. als
Reichsprälaten mit dem Fürstentitel und zugl.
Salzburger Landstände endete 1556 mit der
Rückgabe der bis zur Schuldentilgung an †
Salzburg verpfändeten B.er Saline Schellenberg
an die Propstei. 1558 oder 1559 wechselte der
Propst von B. von der Prälatenbank auf jene der
geistl. Fs.en. Er war damit der einzige Propst
eines regulierten Chorherrenstiftes auf der
geistl. Fürstenbank mit voller Stimme (Viril-
stimme bei Reichstagsbeschlüssen). Diese
reichsrechtl. Anerkennung als Rfs. mit Sitz und
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Stimme im Reichsfürstenrat steht mit der beab-
sichtigten Stärkung des kathol. Lagers im
Reichstag in Zusammenhang.

Die vollständige Lösung aus der Abhängig-
keit vom Erzstift † Salzburg gelang den Pröp-
sten auch als geistl. Rfs.en nicht. Erneut wurde
1567 der Vasalleneid geleistet und der Propst als
landsässiger Prälat persönl. zu Landtagen ge-
laden.

Angesichts von Annexionsabsichten Ebf.
Wolf Dietrichs von Salzburg ernannte Propst Ja-
kob II. Püttrich 1591 den erst 14jährigen Ferdi-
nand, Sohn Hzg. Wilhelms von Bayern, zu sei-
nem Koadjutor. Mit dessen Regierungsantritt
1594 begann die 128 Jahren währende »Wittels-
bachische Administration« B.s durch insgesamt
drei wittelsb. Fürstpröpste. Ferdinand, Maxi-
milian Heinrich und Joseph Clemens von Bay-
ern residierten fernab als Kfs.en und Ebf. von †
Köln im Rheinland und vereinigten noch wei-
tere Bm.er in ihrer Hand. Das Land B., eine rei-
ne Nebenpfründe, wurde von kurköln. Admi-
nistratoren verwaltet, die Vertretung auf den
Reichstagen erfolgte durch Gesandte des Kfs.en
von † Köln.

1627 wurde sämtl. Salzburger Ansprüche ge-
genüber B. durch ein Urteil des ksl. Hofgerichts
endgültig aufgehoben. Die Stellung B. als
Reichsfsm. wurde bestätigt und alle lehens-
rechtl. und vasallit. Bindungen des Stiftes und
seiner Pröpste an † Salzburg für nichtig erklärt.

Im Spanischen Erbfolgekrieg übernahm das
Stiftskapitel 1704–15 die Zwischenregierung
und wählte ab 1724 nur mehr Fürstpröpste aus
deneigenenReihen.1753erfolgtedieVerleihung
desKapitelkreuzesdurchPapstBenedikt IV.,wie
dieses nur Kapitulare von Hoch- und Erzstiften
trugen. B. wurde 1803 säkularisiert, der letzte
Fürstpropst Joseph Conrad Frh. von Schroffen-
berg dankte formell am 11. Febr. 1803 ab.

II. Der Hof des Fürstpropstes von B. war
äußerst bescheiden und ohne internationale Be-
deutung. Der Propst residierte in der Kloster-
anlage B. und verfügte über eine eigene Woh-
nung außerhalb der Klausur und einen eigenen
Haushalt. Die Führung dieses eigenen Haus-
haltes und persönl. Diener (servi) sind schon im
13. Jh. bezeugt. 1295 ist erstmals das eigene
»Haus« des Propstes beurkundet.

berchtesgaden

Das Stiftskapitel stand dem Propst mit Rat
zur Seite und beanspruchte auch eine Teilhabe
an der Führung der Stiftsgeschäfte, insbes. die
Zustimmung bei Besitzveränderung und bei der
Ämterbesetzung. Außer Dignitäten innerhalb
des Kapitels übernahmen die Kanoniker auch
wichtige Ämter im Rahmen der Verwaltung des
Propstei. Als Kämmerer und Kellermeister be-
gegnen im 13. Jh. und auch noch im 15. Jh.
mehrfach Stiftskanoniker, zwischenzeitl. aber
auch Laien (schon 1295). Dem Kellermeister
(cellerar) unterstand dieWirtschaft des gesamten
Stiftes. Auch mit der Verwaltung der auswärti-
gen Stiftsbesitzungen und demwichtigsten Ver-
waltungsposten der Propstei, jenem des Hallin-
gers von Schellenberg, finden sich im 14. und
15. Jh. zumeist Chorherren betraut. Die Ämter
des Küchenmeisters (magister coquine) sowie des
Haus- und Waldmeisters (magister domus bzw.
lignorum) waren hingegen ab dem 13. Jh. aus-
schließl. mit Laien besetzt.

Der Bau von Repräsentationsräumen des
Propstes, einer Bibliothek und von Hofkapellen
sind im 15. und an derWende zum 16. Jh. belegt
(siehe den Art. zur Res. Berchtesgaden). Zw.
1532 und 1548 wurde die Klosteranlage zu einer
fsl. Res. umgestaltet und die an der Westseite
des Kl.s neu errichtete »Propstei« mit ihren
Wohn- und Repräsentationsräumen zum Sitz
des jeweiligen Fürstpropstes.

Zu denwenigen frühenNachrichten über die
persönl. Lebensführung eines Propstes gehören
die Verhandlungen über die Resignation von
Propst Balthasar Hirschauer (1507), der sich sei-
ne drei bisherigen Diener, die weiter wie geho-
bene Stiftsdiener zu verköstigen waren, Bett-
zeug und Silbergeschirr, Speisen, darunter
Fisch und Wildpret aus dem Propsthof, und
besseren Wein sowie die Erlaubnis zum Fisch-
fang und das Recht, mit Roß und Knecht aus-
zureiten, anlässl. seines Rücktrittes ausbedun-
gen hatte. Zudemwaren ihm eine neue getäfelte
Stube und eine Kammer im Pfarrhof sowie ein
hölzernes Bad im Garten beizustellen und er
beabsichtigte, sich ein eigenes Haus am De-
chantsweiher zu errichten.

Der Propst war als Landesfs. alleiniger
Grundherr, Leibherr und Gerichtsherr über
sämtl. Landesuntertanen. Es gab daher keine
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klare Trennung zw. legislativer und exekutiver/
administrativer Gewalt. »Staat« und »Hof« wa-
ren auch in finanziellen Belangen nicht get-
rennt. Das Finanzwesenwar weitgehendmit der
Bewirtschaftung der Einnahmen ident. und die
Persönlichkeit des Propstes spielte bei der Ver-
wendung der finanziellen Ressourcen die tra-
gende Rolle.

Der Propst und sein Stiftskapitel nahmen
noch im 16. Jh. sämtl. Funktionen der zentralen
Verwaltung entweder selbst wahr oder machten
zumindest von ihrem Weisungsrecht an den
kleinen Beamtenstab Gebrauch. Es gab noch
keine Geschäftsordnung und auch keine admi-
nistrative Professionalisierung. Das älteste Die-
nerbestallungsbuch von 1555 belegt einen äu-
ßerst kleinen bürokrat. Apparat, der in drei
funktionelle Gruppen eingeteilt werden kann:
die Leiter der dezentralen Ämter, die Zentral-
beamten und die Bediensteten des Hofes. Zur
ersten Gruppe zählten der Hofmeister zu
Krems, der Kastner zu Mühldorf, der Pfleger
von Tegernbach sowie die Leiter der Propstei-
ämter Yettenstetten und Rottal. Als Amtsinha-
ber fungierten ebenso wie bei der Verwaltung
des Salzbergbaues (Hallingeramt) z. T. noch
immer B.er Chorherren. Zentralbeamte waren
der B.er Landrichter, der Gerichtsschreiber, der
Sekretär, der Gegenschreiber zu Schellenberg
und der Kanzler. Der Kanzler war ab dem 16. Jh.
zumeist jurist. ausgebildet und ihm oblag die
Vertretung nach Außen. Der Sekretär leitete den
Schriftverkehr und führte die Urbare. Das Land-
gericht (analog auch das Marktgericht Schellen-
berg) bestand aus dem Landrichter (in Schellen-
berg Marktrichter), dem Gerichtsschreiber,
dem Gerichtsbüttel und zwei akkreditierten
Prokuratoren, die die Parteien vor Gericht ver-
traten. Das Landgericht war erstinstanzl. so-
wohl für zivil- als auch für strafrechtl. Fälle zu-
ständig, während dem Marktgericht die straf-
rechtl. Kompetenz fehlte. Als zweite Instanz der
Kriminal- und Zivilfälle sind erst um 1500 An-
fänge des Hofgerichts (Propst mit seinen Räten
als zweite Instanz) faßbar. In der Zeit der wit-
telsbach. Administration war dann die (Lan-
des-) Regierung das Appellationsgericht.

Als wichtigste Bedienstete erscheinen der
Hausmeister, der für das Hofwesen verantwortl.

war und auch die Diener beaufsichtigte, der
Hofjäger, der Kuchl- und Hofmetzger, der
Rauchfangkehrer, der Fischmeister, ein Ober-
knecht und ein Kellermeister. Spätere Besol-
dungsbücher nennen auch den gut dotierten
Küchenmeister, ein bis zwei Köche, den Stall-
meister, Hofbäcker, Hofschneider, Hofbinder,
Hofbäcker und diverse Knechte. Der Hofstab
war größer als bürokrat. Apparat und umfaßte
auch den Schulmeister (erstmals belegt 1422),
zwei Kapläne bzw. auch einen Prediger, einen
Organisten und einen Kantor. Die Rekrutierung
des Personals erfolgte abgesehen von wenigen
Spezialisten aus den eigenen Landesuntertanen.

Zur Zeit der wittelsbach. Administration
(1594–1723) erfolgten einschneidende Neue-
rungen, um dem nicht im Lande residierenden
Fürstpropst die Herrschaftsausübung zu si-
chern. Zentral war die Schaffung des Hofmei-
steramtes. Diesem nunmehr einflußreichsten
Beamten oblag die Aufsicht über Küche, Keller,
Pfisterei, Zehrgaden und Fleischbank sowie die
Kontrolle der Meierhöfe, der Stiftstaverne und
der Fischereiwesens, des Spitals und Fuhrpar-
kes. Ab 1601 hatte er auch die Aufsicht über
Salz-, Berg- und Waldwesen inne.

Neu eingeführt wurde auch die (Landes-) Re-
gierung,die ihreBefehledirektvomLandesherrn
erhielt. Den Vorsitz führte der erste (und teilw.
einzige) geistl. Rat, der Dekan, der daher Regie-
rungspräsident gen. wurde. Weltl. Räte waren
der Hofmeister, der Landrichter, der Sekretär
und der Kanzler, der als hauptsächl. Vertrauens-
person des Kfs.en ammeisten Einfluß besaß.

Auch die Gesetzgebung auf Landesebene
setzte erst unter den nicht im Land residieren-
den Administratoren aus dem Haus † Wittels-
bach ein (1596 erster Eid des Landrichters, Erste
Policeyordnung 1629). Zudem etablierte sich
mit dem B.er Konsistorium (1607/08) eine funk-
tionierende eigene geistl. Gerichtsbarkeit (Pro-
tokolle ab 1624 erhalten). Im Bereich der Fi-
nanzverwaltung setzen zur Zeit der Admini-
stration die ersten Amtsrechnungen ein.

Das Wappen der Fürstpropstei B. zeigte
ursprgl. zwei gekreuzte Schlüssel (golden und
silbern) auf rotem Grund. Seit dem 17. Jh. er-
scheint dasWappengeviert (gekreuzte Schlüssel
und – als Hinweis auf die Stifterin – goldene Li-
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lien auf blauem Grund) und mit dem persönl.
Wappen des Fürstpropstes im Herzschild. Auf
dem Schild Infel, dahinter gekreuzt Stab und
Schwert.

An Festen und Vergnügungen des Hofes, an
denen auch die adeligen Chorherren Anteil hat-
ten, werden in den letzten Jh.en der Fürstprop-
stei mehrfach Jagden, Fischfang und Lustfahr-
ten im Königssee, Schlittenfahrten und Tanz-
vergnügen, Reisen und Spiele aller Art (Schei-
benschießen, Wurfspiele, Brettspiele und Ke-
geln) gen. Eine bes. Rolle kam aufgrund des
großen Wildreichtums des B.er Landes dem
Jagdwesen zu. Die Fürstpröpste errichteten
mehrere Jagdhäuser bzw. -schlösser (St. Bar-
tholomä 1508/22, Blühnbach 1613, Wimbach
1784) und hielten große Hofjagden, bes. im
Wimbachtal, ab. Bekannte Jagdgesellschaften
war eine Bärenjagd am Untersberg für neuen
Salzburger Ebf. Ernst von Bayern 1540, die
Gemsenjagd zu Ehren Hzg. Albrechts VI. 1617
und die Jagdaufenthalte der Wittelsbacher
Fürstpröpste (vgl. etwa den Bericht über die
Hofjagd Hzg. Ferdinands im Aug. 1628).

Das Kunst- und Kulturschaffen der Fürst-
prostei B. stand in engen Kontakt mit der Kunst
des Umlandes und v. a. den Werkstätten der na-
hen Metropole † Salzburg. Herausragende
Werke der Architektur sind die Stiftskirche mit
dem Klosterkomplex (Kreuzgang mit roman.
Skulpturen, bedeutende frühgot. Halle) und der
Propstei sowie die spätgot. Hallenkirche der
Chorfrauen am Anger (später Franziskanerkir-
che). Bes. hervorzuheben ist das Wirken der be-
kannten Baumeisterdynastie Intzinger, von
Christian und seinem Sohn Peter, in B. Chri-
stian Intzinger wurde 1468 von Propst Bernhard
Leoprechtinger als sein Baumeister und Diener
eingestellt. Im Bereich der Plastik sind bedeu-
tende spätma. Epitaphien zu nennen.Werke der
Malerei sind ab 1474 (Tympanon amNordportal
der Stiftkirche) erhalten.

Der Musikpflege kam im Vergleich zu an-
deren Kl.n und Höfen eine eher bescheidene
Stellung zu. Es sind weder berühmte Kompo-
nisten noch ein bedeutendes Orchester zu nen-
nen. Eine kleine Gruppe von Musikanten be-
sorgte die Stiftsmusik am Hof und auch im
Chor, zum Teil traten Hofmusiker aus † Salz-

berchtesgaden

burg und auswärtige Studenten auf. Die Exi-
stenz von Stiftsorganisten ist ab 1359 belegt, ab
1578 sind sie lückenlos namentl. bekannt. Von
diesen erlangte ledigl. Johann Feldmayr
(† 1635), Stiftsorganist ab 1597, als Komponist
überregionale Bedeutung. Mehrere seiner
geistl. Werke wurden gedruckt. Ein Theater ist
erst ab dem 18. Jh. belegt.

† C.4.1. Berchtesgaden
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CHEMNITZ
Siehe unter: C.4.1. Chemnitz

CORVEY

I. Das 823 von Ludwig dem Frommen mit
den übl. Privilegien einer Reichsabtei, Immu-
nität, Königsschutz und freier Abtswahl ausge-
stattete C., dessen Name die neue Gründung
(die Nachfolgerin eines bereits 815 geschaffe-
nen cella Hethis im Solling) auf das Mutterkl.
Corbie verweist, war eines der bedeutendsten
Kl. des fränk. und des otton. Reiches. Von Kri-
sen unterbrochen spielte die Abtei bis in das frü-
he 13. Jh. hinein eine wichtige Rolle in der
Reichspolitik, was sich in dem Abbatiat des Be-
raters Konrads III., Abt Wibald von Stablo und
C. (1146–58) personifizieren läßt. Seit dem aus-
gehenden 12. Jh. wird der Abt zu den Fs.en, den
principes des Reiches gezählt. Eine schismat.
Abtswahl i. J. 1216, große Schulden und das po-
lit. Scheitern Abt Hermanns von Holte (1223–
55) in seiner Auseinandersetzung mit der Kurie
begründeten den langanhaltenden polit. und
wirtschaftl. Niedergang des Kl.s, das 1501 nur
noch vier Mönche zählte. Das ist insofern typ.
für das späte MA und das Schicksal vieler Ab-
teien, weil dem Adel die monast. Lebensform
fremd geworden waren. Erst im 16. Jh., als die
Abtei an der kathol. Lehre festhielt, kam es zur
Aufnahme nichtadeliger Konventualen.

II. Von der Entwicklung einer nennenswer-
ten Residenzkultur ist angesichts des Nieder-
gangs der Abtei seit dem 13. Jh. nicht zu spre-
chen, zumal schon im hohen MA auch räuml.,
eine Stadtwerdung des Vorwerks C. verhin-
dernd, Kl. und ministerial. Verwaltung getrennt
waren. Die Höfe der C.er Ministerialität waren
seit dem späten 12. und 13. Jh. gezielt außerhalb
des Klosterbezirks in Höxter angelegt worden.
Dennoch hatte C. für die Ausbildung der Hof-
organisation insofern eine Bedeutung gehabt,
als Abt Hermann 1223 auf dem Würzburger
Hoftag die reichsrechtl., alsbald von Bischofs-
kirchen übernommene Klarstellung erreichte,
daß die vier Hofämter, Truchseß, Marschall,
Kämmerer und Schenk eine Sonderstellung in-
nerhalb der klösterl. Ministerialität besäßen.

Während beim Tode eines Abtes ansonsten alle
ministerial. Ämter vakant wurden, blieben diese
vier Hauptämter, die Rechtskontinuität wah-
rend, bestehen und ihr Besitz durfte nicht ent-
fremdet werden.

Auch die allmähl. Konsolidierung der Abtei,
die sich 1501 der Bursfelder Kongregation ange-
schlossen hatte, führte nicht zu einer Residenz-
kultur; die räuml. Trennung zw. Kl. und Stadt
Höxter war jetzt, da Höxter evangel. wurde,
auch durch eine, die Residenzbildung verhin-
dernde konfessionelle Trennung vertieft wor-
den.

Obwohl zur klösterl. Grundherrschaft zw.
80 bis 100 Pfarrkirchen gehörten, war die Er-
hebung der Abtei zum Fbm. 1794 eine polit. und
keine kirchl. Entscheidung, in die nicht nur
Papst und Kölner Nuntius, sondern auch Ks.
und Reichsinstanzen eingriffen. Ermöglicht
wurde die Erhebung zum Bm., nachdem 1779
der jahrelange Streit um die Exemtion des Kl.s
durch einen für C. günstigen Vergleich abge-
schlossen worden war. 1803 wurde das neue
Fürstbm. aufgehoben.

† C.4.1. Corvey

Q. / L. Stüwer, Wilhelm: Corvey, in: Die Benedik-

tinerklöster in Nordrhein-Westfalen, bearb. von Rhaban

Haacke, München 1980 (Germania Benedictina, 8),

S. 236–292. – Sagebiel, Martin: Corvey, in: Westfäli-

sches Klosterbuch. Tl. 1., hg. von Karl Hengst, Münster

1992, S. 215–224 [mit erschöpfender Bibliographie].

Ernst Schubert

DISENTIS

I. Benediktinerkl. im Vorderrheintal (Grau-
bünden). Seit dem frühen 9. Jh. Reichskl. 1127
von Papst Honorius II. unter röm. Schutz ge-
nommen. Vom† Churer Bf. Tello erhielt D. 765
seine territoriale Grundausstattung und entwi-
ckelte sich zu einem territorium clausum, zu ei-
nem alpinen Klosterstaat (rätorom. Cadı́ = casa
dei) mit seinem Kerngebiet Tavetsch, D., Me-
dels, Somvix und Truns. Das im W dazugehö-
rende Urserental zw. Furka und Gotthard geriet
im 14. Jh. zunehmend in den Sog Urner Expan-
sionsbestrebungen. 1410 schloß es sich polit.
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Uri an und 1649 wurden die letzten D.er Rechts-
ansprüche abgelöst. Die Absonderung des Ur-
serentals wurde kompensiert im O durch die
Angliederung von Brigels und den Kauf der
Herrschaft Jörgenberg 1472, das 1539/40 aber
bereits wieder abgetreten wurde. Südl. des von
ihm gehüteten Lukmanierpasses besaß D. um-
fangr. Streubesitz bis nach Varese, der ihm von
Ks. Friedrich Barbarossa 1154 bestätigt wurde,
später aber während des Interregnums wieder
verloren ging.

II. In der Cadı́ hatten die Äbte die Hochge-
richtsbarkeit (ius gladii), besaßen das Jagd-, Fi-
scherei-und Zehntrecht, dasMarktrecht und das
Bergregal. Die Gotteshausleute waren fron-
pflichtig. Ministerialen, ritterl. (milites) und
nichtritterl. (servientes), unterstützten den Abt in
seiner weltl. Herrschaft. Seit dem 13. Jh. nach-
weisbar ist der Markt am Fest des hl. Placidus
(11. Juli), der bis in die Lombardei Händler an-
lockte. Die einträgl. Bergwerke in Medels und
Truns wurden mehrmals verpachtet. 1531 gin-
gen alle Bergwerke für die Dauer von 101 Jahren
an den Straßburger Goldschmied Erasmus
Krug. Im späten 15. und 16. Jh. förderte D. die
Fischzucht mit dem Aufkauf von Fischrechten
und mit der Pflege eigener Fischteiche. Bis zu
Kg. Konrad III. (1138–52) lag die Klostervogtei
in den Händen des Reichsoberhauptes. Er hat
wohl die Gf.en von Lenzburg-Baden zusätzl. zu
den Reichsvogteien Blenio und Leventina mit
der Reichsvogtei D. belehnt. Im Auftrag der
Lenzburger übte die Familie Torre aus Blenio die
Vogteigewalt aus. 1212/13 ist Heinrich von Sax-
Misox als Vogt tätig. 1285–1402 lag die Vogtei in
der Hand der Gf.en von Werdenberg-Heiligen-
berg, ehe sie von Abt Johannes von Ilanz 1401/02
wieder zurückgekauft wurde. Das rechtl. Ver-
hältnis zum Diözesanbf. in † Chur war seit der
Exemtion durch Papst Nikolaus III. 1278 gere-
gelt. Der Bf. durfte sich nicht in die inneren An-
gelegenheiten des Kl.s einmischen. Er behielt
aber das Bestätigungsrecht bei Abtswahlen, und
sein Marschall hatte den Neugewählten Abt
nach † Chur zu begleiten und nach der Rück-
kehr dessen Reitpferd zu fordern. Als Mit-
gliedskl. der schweiz. Benediktinerkongregati-
on, der D. 1617 beigetreten war, erhielt es 1622
von PapstGregor XV. die vollständige Exemtion.

chemnitz – corvey – disentis

Die Autonomiebestrebungen der Gemein-
den im 13./14. Jh. machten sich auch in der Cadı́
bemerkbar. Damit verbundene Aufstände (1367
wurde Abt Jakob von Buchhorn von Gotteshaus-
leuten ermordet) zwangen den Abt als Lan-
desfs.en, Konzessionen zu machen und polit.
Mitbestimmung zuzulassen. Ausdruck davon
ist die Entstehung des Fünfzehner Gerichts, das
die Niedergerichtsbarkeit ausübte und unter der
Linde in D. tagte, die am Pfingstmontag tagen-
de Landsgemeinde (rätorom. Cumin) und die
Schaffung des Amtes des Ammanns (rätorom.
Mistrail), eines vom Abt zwar präsentierten, von
der Cadı́ aber gewählten Repräsentanten, der
zw. Abt und Gemeinde zu vermitteln hatte. Im
Urserental hatten die Gotteshausleute seit län-
gerem schon (wohl der großen Distanz zu D.
wg.) einen Ammann, der bei Amtsbeginn aus
der Hand des Abtes »Amt und Gericht« empfing
und dafür zwei weiße Handschuhe zu überbrin-
gen hatte. 1472 regelte ein zw. Abtei und Cadı́
geschlossener Vertrag die Pflichten des Abtes:
Er hatte für die Verpflegung und Bewachung der
Gefangenen aufzukommen und den Wärter-
lohn zu bezahlen. Dem Ammann zur Seite stan-
den ein vom Abt ernannter Schreiber und der
Weibel. Als Bote des Abtes wirkte seit dem 15.
Jh. ein »Pfiffer«. 1395 schlossen sich die am Vor-
derrhein ansässigen Landesherren und Unter-
tanen zum Grauen Bund zusammen. Der Abt
von D. wirkte als ihr Hauptherr. Er betrieb auch
die Vereinigung mit den beiden anderen rät.
Bündnissen, dem Gotteshausbund und dem
Zehngerichtebund.

Während der Reformation war die Weiter-
existenz des Kl.s stark bedroht. 1522 wurde von
Seiten der Cadı́ dem Kl. ein Hofmeister (Kast-
vogt) vorgesetzt, der die Verwaltung und die
Ökonomie zu kontrollieren hatte. 1524/26 ver-
zichtete der Abt im Ilanzer Artikelbrief auf einen
Teil der Frondienste, auf das Jagd- und Fische-
reirecht und auf das Präsentationsrecht bei der
Pfarrstellenbesetzung. Zw. 1536 und 1634 setzte
die Cadı́ die Äbte ein. Zum Preis des gänzl. Ver-
zichts auf die richterl. Gewalt gelang dem Kl. in
der sog. Composition von 1643/48 die teilw. Re-
stitution seiner fürstäbt. Rechte.

Vom 15.–17. Jh. bemühten sich die Äbte re-
gelmässig um die Bestätigung ihrer rfsl. Stel-
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lung. 1413 besuchte Kg. † Sigismund die Abtei.
In den 1540er Jahren entstand vor dem Reichs-
kammergericht ein langwieriger Streit wg. der
Höhe der Einschätzung der Reichs- und Tür-
kensteuer. Aus der Bestätigung durch Ks. †Ma-
ximilian II. 1571 leitete Abt Christian von Ca-
stelberg sogar ein eigenes Münzrecht ab.
1636/37 bestätigten Kg. † Ferdinand II. und Ks.
† Ferdinand III. die Äbte als Rfs.en, worauf Abt
Augustin Stöcklin als sichtbaren Ausdruck fsl.
Selbstbewußtseins dem Klosterwappen (An-
dreaskreuz) ein Schwert beifügte, das aber auf
Druck der Cadı́ bald wieder verschwand. Das
Recht auf die Pontifikalien (Ring und Mitra)
dürftendieD.erÄbte vonPapstGregorXI (1370–
78) erhalten haben.

Was die innere Organisation des im SpätMA
durchschnittl. zw. drei und sechsMönchen zäh-
lenden Konvents angeht, sind neben dem Abt
der Dekan, der Kustos oder Thesaurar, der häu-
fig auch die Bibliothek betreute, der Vestiar, der
Novizenmeister und der Scholar, der Leiter der
Klosterschule, bekannt. Aus der kleinen Schule
erwuchs 1587–96 ein Priesterseminar. Unter-
nehmungsgeist bewies Abt Jakob Bundi, als er
1591/92 eine Jerusalemfahrt unternahm und
darüber einen Reisebericht veröffentlichte, der
in rätorom. Übersetzung in ganz Graubünden
Verbreitung fand. Abt Augustin Stöcklin (1634–
41), Barockhumanist und Historiker, schrieb
Pflichtenhefte für die verschiedenen Klosteräm-
ter. Unter ihm begann der Wiederaufstieg der
Abtei im Geiste des Tridentinums.

† C.4.1. Disentis
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Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden

78 (1948) S. 51–120.

L. Müller, Iso: Disentiser Klostergeschichte, Bd. 1

(700–1512), Einsiedeln 1942. – Müller, Iso: Geschichte

der Abtei Disentis. Von den Anfängen bis zur Gegenwart,

Einsiedeln 1971. – Gilomen-Schenkel, Elsanne/

Müller, Iso: Disentis, in: Helvetia Sacra III, 1/1, 1986,

S. 474–512 [mit reichen Quellen- und Literaturangaben].

– Deplazes, Lothar: Zum regionalen Handel und Ver-

kehr an der Lukmanier- und Oberalproute im Spätmittel-

alter, in: Geschichte und Kultur Churrätiens (Festschrift

Iso Müller zum 85. Geburtstag), Disentis 1986, S. 409–

439. – Schönbächler, Daniel: Art. »Disentis«, in: Hi-

storisches Lexikon der Schweiz (im Druck).

Rolf Dekegel

ECHTERNACH

I. 697/98 Gründung des Kl.s durch den an-
gelsächs. Missionsbf. Willibrord in enger Zu-
sammenarbeit mit der zur austras. Führungs-
schicht gehörenden Äbtissin Irmina von Oeren
und den frühen Karolingern. Spätestens ab 706
karoling. »Hauskloster«. Unter Kg. Pippin III.
(751–68) Privileg der Immunität und des Kö-
nigsschutzes. Bestätigung des Immunitätspri-
vilegs durch Karlmann (768/69), Karl den Gro-
ßen (771/72) und Ludwig den Frommen
(817/27). Seit dem späten 10. Jh. (973) lag die
Vogtei über die Reichsabtei in den Händen des
Luxemburger Grafenhauses. Bes. enge Verbin-
dungen knüpfte das Kl. zu den Saliern, die als
Förderer und Auftraggeber des E.er Skriptori-
ums auftraten (bes. Heinrich III.) und 1056 bzw.
1065 die libertas des Kl.s bestätigten. 1192 be-
stätigte Ks. Heinrich VI. erneut die Reichsun-
mittelbarkeit der Abtei und drängte somit die
Bestrebungen des Ebf.s von † Trier zurück.

Über den Kernbesitz (villa E. sowie umlie-
gende Dörfer) hinaus umfaßte die Grundherr-
schaft Streubesitz im südwestl. Eifelgebiet, im
Raum zw. Untersauer, Alzette und Mosel, in
den Ardennen, an Ober- und Mittelmosel
(Weinbesitzungen) sowie Fernbesitz am Nie-
derrhein, in Nordbrabant, in der Gegend von
Antwerpen, in Seeland und in Holland.

1232 erstmals Belehnung des E.er Abtes mit
der administratio temporalium nachweisbar; Re-
galienleihe durch den Kg. bzw. durch den †
Trierer Ebf. als seinen Vertreter erneut 1243/44
sowie ab 1297 durchgehend belegt. Es findet
sich jedoch kein Nachweis für den Fürstentitel
des E.er Abtes. Die starke Konkurrenz der Gf.en
bzw. Hzg.e von † Luxemburg verhinderte den
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Aufbau einer eigenen Territorialherrschaft
durch den Abt von E.

II. Als rechtl. und funktionaler Mittelpunkt
der ausgedehnten Grundherrschaft fungierte
der seit dem frühenMA bestehende und 1041 als
curtis angesprochene klösterl. Fronhof in E., zu
dem sechs Nebenhöfe im Umland gehörten
(Ernzen, Lauterborn, Bollendorf, Steinheim,
Bech, Irrel). Im Vogteiweistum von 1095 war
dieser Sonderrechtsbezirk erneut gegenüber
den Ansprüchen des Luxemburger Gf.en abge-
grenzt worden. Der ortsansässige Abt konnte
dennoch den vom 13. Jh. an immer stärker wer-
denden Zugriff der Gf.en und die Integration E.
in den luxemburg. Territorialstaat nicht verhin-
dern.

Ihre Blütezeit in kultisch-kultureller Hin-
sicht hatte die Abtei im 11. Jh. Seit dem 8. Jh. war
das E.er Skriptorium durch sein künstl. Niveau
sowie durch seine hohe Produktivität hervor-
getreten. Um dieMitte des 11. Jh.s entstanden in
E. mehrere Prunkhandschriften, bes. im Auf-
trag von Ks. Heinrich III. (1039–56). Die An-
wesenheit eines um 1200 belegten Gold-
schmieds dürfte ebenfalls in Zusammenhang
mit dem Skriptorium stehen. Die Abtei verfügte
ebenfalls über eine umfangr. Bibliothek sowie
über eine Klosterschule, die – parallel zum
Skriptorium – bis in die Neuzeit weiterbestand.
Auch die auf das 8. Jh. zurückgehendeWallfahrt
zum Grab des Klostergründers erlebte eine Blü-
te im 11./12. Jh. und blieb bis in die Neuzeit er-
halten.

Die nach dem Brand von 1016 im frühroman.
Stil und mit Doppelturmfassade neu errichtete,
1031 geweihte Abteikirche erhielt um 1185 ein
neues Bleidach. Unter Abt Arnold I. (1242–69)
wurden in Langhaus, Chor und Querschiff got.
Kreuzrippengewölbe eingezogen und neue
Westtürme errichtet. Ähnl. verlief die Bauge-
schichte der angrenzenden Klostergebäude.
Um die Mitte des 13. Jh.s wurde der Kreuzgang
mit got. Gewölben versehen. Größere Arbeiten
wurden um 1496 im Rahmen der Klosterreform
(Wiederherstellung von Dormitorium und Re-
fektorium) sowie zu Beginn des 16. Jh.s (erste
Spuren der Renaissanceornamentik) durchge-
führt. Die Kirche diente als Grablege der Äbte.
Interessanterweise hatte sich Gf. Heinrich von

echternach

Namur-Luxemburg 1196 ins Kl. E. zurückgezo-
gen, seine Grabstätte fand er jedoch im Kl. Flor-
effe.

Mit der 1298 erfolgten Belehnung Heinrichs
von Schönecken setzt die Reihe der Äbte adliger
Herkunft in E. ein. Sie stammten überwiegend
aus dem Eifelraum, dem Hunsrück und dem
Rheinland. Mehrfach kam es zu Auseinander-
setzungen zw. dem die Ortsherrschaft postulie-
renden Abt und der Bürgerschaft. Unter Abt
Theoderich von Are (1329–41) drangen Einw.
der Stadt in den Abteibereich ein und zerstörten
Getreidespeicher, Kelterhaus und Tavernen.
Der aus dem Kölner Raum stammende Abt Wy-
nand von Gluwel (1438–65) zog sich 1463 auf-
grund schwerwiegender Streitigkeiten mit den
E.er Bürgern über mehrere Monate in sein 8 km
entfernt liegendes castrum Bollendorf zurück. Zu
diesem Zeitpunkt durchlebte das Kl. ohnehin
eine Zeit des Niedergangs, die erst mit der 1496
von Abt Bourckard Poisgin von der Neuerburg
(1490–1506) mit Hilfe der Trierer Abtei St. Ma-
ximin vorgenommenen Reform ein Ende fand.

Dem Abt unterstanden die Inhaber der Klo-
sterämter, wobei Funktionen im geistl. und im
wirtschaftl. Bereich vielfach vermischt waren
(Dekan, Kustos, Zellerar, Kämmerer, Kantor,
infirmarius und elemosinarius). Für den engeren
Abteibereich sowie für die zur Klosterimmuni-
tät gehörenden Güter außerhalb der Stadt wa-
ren zwei sogen. »Kellereischöffen« zusändig,
die neben den sieben städt. Schöffen in Er-
scheinung traten. Die Dienerschaft (cottidiani
servitores), die im Klosterbereich zur Arbeit in
Küche, Backhaus, Mühle, Wäscherei sowie zum
Wachdienst verpflichtet war, unterstand unmit-
telbar der Gerichtsbarkeit des Abtes und war so-
mit dem Zugriff des Vogtes bzw. des städt.
Richters entzogen.

Bis zur Aufhebung der Abtei 1794/97 blieb
der rechtl.-herrschaftl. Rahmen der Grundherr-
schaft mehr oder weniger unv. Ab etwa 1200 je-
doch ist die Umwandlung in eine überwiegende
Rentenwirtschaft feststellbar. Auch der weiter
entfernt liegende Besitz blieb erhalten; 1419 er-
warb Abt Peter von Hübingen sogar zusätzl. ei-
nen Hof mit Weinbergen und mehreren Kelter-
anlagen in Neef. Mehrere Verzeichnisse geben
Aufschluß über die Versorgung der Klosterge-
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meinschaft in E., die ihre Grundnahrungsmittel
aus der Grundherrschaft bezog. Überschuß-
produktion wurde auf den im Bereich der je-
weiligen Besitzkomplexe gelegenen Märkten
sowie auf dem als grundherrl. Sammelmarkt
gewachsenen E.er Markt verkauft. Hier sowie in
† Trier versorgte sich die Abtei auch mit den
nötigen Verbrauchsgütern. Überdies wurden in
E. fünf Jahrmärkte abgehalten, die z. T. mit der
Wallfahrt verknüpft waren. Neben Sauer und
Lauterborner Bach sicherte ein weiterer, durch
den Abteibereich führender Bach die Wasser-
versorgung des Kl.s. 992 hatte Kg. Otto III. den
E.er Abt das Münzrecht verliehen, eine Präge-
tätigkeit ist jedoch nur bis die Mitte des 12. Jh.s
bezeugt.

Über die Wappen des Abtes gibt ledigl. ein
im späten 18. Jh. angefertigtes Bild sämtl. Äbte
Aufschluß. Offenbar führten die jeweiligen E.er
Äbte verschiedene Wappen, wobei die Äbte ad-
liger Herkunft zumeist ihr Familienwappen be-
hielten. Die Angaben des Äbtebildes sind jedoch
für die Zeit des MA unzuverlässig. Nur für die
Äbte des 18. Jh.s sind die jeweiligenWappen an-
hand der Wappenbilder überprüfbar, die in der
erhaltenen Bausubstanz überliefert sind.

† C.4.1. Echternach

Q. Archives Nationales, Luxemburg, A XXIX, Abbaye

Saint-Willibrord d’Echternach. – LHA Koblenz, 231, 15,

Abtei St. Willibrord Echternach. – Wampach 1,2, 1930.

– Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altlu-

xemburgischen Territorien, 8–10,2, 1951–55.

L. Abtei Echternach, 1999. – Krieger 1979. –

Staud/Reuter 1952. – Trauffler 1996. – Wam-

pach 1,1, 1929. – Weber, Dieter: Studien zur Abtei

Echternach in ihren Beziehungen zum Adel des rhei-

nisch-luxemburgischen Raumes im 14. und 15. Jahrhun-

dert (PSH, Bd. 88), Luxemburg 1974. – Werner, Matt-

hias: Adelsfamilien im Umkreis der frühen Karolinger.

Die Verwandschaft Irminas von Oeren und Adelas von

Pfalzel (VuF. Sonderbd., 28), Sigmaringen 1982.

Henri Trauffler

EINSIEDELN

I. Benediktinerkl. im Kanton Schwyz.
Durch das Privileg Ottos I. 947 wurde das Stift E.
reichsunmittelbar. Die Äbte waren Rfs.en
(nachweisbar seit 1274). 1636 ernannte Kg. †
Ferdinand II. den Abt zum Pfgf.en ad personam.
Territoriale Grundausstattung durch Schenkun-
gen des schwäb. Herzogshauses und der Otto-
nen v. a. am Zürichsee (Ufnau, Pfäffikon, Wol-
lerau u. a.) und Streubesitz im Elsaß, Breisgau,
in den Kantonen Luzern, Bern, Zug, Solothurn,
Aargau, im St. Galler Rheintal und Vorarlberg
(St. Gerold). Ks. Heinrich II. schenkte 1018 in
der näheren Klosterumgebung ein umfangr.
Territorium. 1130 erhielt E. eine Schenkung Lü-
tolds II. von Regensberg mit der Auflage, ein
Benediktinerinnenkl. (Fahr) zu gründen. Dem
Frauenkonvent stand der Abt als Klosterherr
vor. Langwierige Grenzstreitigkeiten mit den
expansiven Schwyzern führten 1350 zum Ver-
lust der Hälfte der in der näheren Umgebung
des Kl.s liegenden Güter. Im 15. und 16. Jh. sind
kaum mehr Veränderung im Grundbesitz zu
verzeichnen. Zur Stärkung der kathol. Position
im Thurgau erwarb E. 1623 die Schlösser Freu-
denfels bei Eschenz und Gachnang.

II. Die Organisation und Bewirtschaftung
des Grundbesitzes wird erst ab dem 13. Jh. mit
dem Einkünfteurbar (um 1220) erkennbar. Dar-
in findet sich mit Ausnahme der elsäss. Güter
der gesamte in Verwaltungsbezirke gegliederte
Klosterbesitz. Abt Johannes von Hasenburg
suchte 1331 mit einer Neubeschreibung des
Großteils seiner Besitzungen und Hofrechte
(sog. Grosses Urbar) die Einsiedler Ansprüche
zu sichern. Seither sind keine umfassenden Gü-
teraufzeichnungenmehr überliefert. Die Urbare
wurden abgelöst durch Zinsverzeichnisse ein-
zelner Regionen und Höfe und belegen den zu-
nehmenden Übergang von der Eigenbewirt-
schaftung zum Rentensystem.

Die Rationalisierungsbestrebungen bei der
Bewirtschaftung der Klostergüter spiegeln sich
im Aufbau von regionalen Verwaltungszentren.
Wichtig waren der Hof in und um E., der Hof in
der Stadt † Zürich (kurz vor 1240), der Hof in
Pfäffikon, der im frühen 13. Jh. zu einer Burg
ausgebaut wurde, oder der Hof in Erlenbach am
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Zürichsee. In † Zürich besaßen das Kl. und sei-
ne Leute seit 972 durch Ks. Otto II. urkundl. die
Münz- und Zollfreiheit. Stellvertreter des Abtes
in den Verwaltungszentren war der Meier. Ge-
gen Ende des 12. Jh.s. begann E. das erbl. ge-
wordene Meieramt durch einen vom Abt ein-
und absetzbaren Ammann (im Hof von E. stets
ein Konventuale, der Statthalter gen. wurde) zu
ersetzen, dem ein Weibel assistierte.

Meistens mit den Urbaren überliefert sind
die Hofrechte, die das Verhältnis der abgabe-
pflichtigen Gotteshausleute zur Abtei regeln.
Darin läßt sich die zunehmende Emanzipation
der klösterl. Untertanen belegen. Eine umfas-
sende Liste von Rechten und Pflichten der Ei-
genleute in und um E. findet sich in einem um
1508 zusammengetragenen Hofrecht. An die
äbt. Erlaubnis gebunden war die Jagd auf Nie-
derwild, während sich der Abt das Hochwild
vorbehielt.

Abt Ulrich von Winneden wurde 1274 in †
Zürich von Kg. † Rudolf von Habsburg feierl.
mit der Reichsfürstenwürde belehnt. Die Beleh-
nung wurde 1353 mit den Regalien von † Karl
IV. und 1518 von † Maximilian erneuert. Zum
Ausdruck brachte Abt Peter von Wolhusen
(1376–86/87) seine landesherrl. Ansprüche
durch ein eigenes Münzrecht (E.er Brakteaten).
An den Reichstagen war der Abt sehr selten an-
wesend. Belegt ist eine E.er Gesandtschaft am
Reichstag in†Nürnberg 1356. Die Reichssteuer
von 1422 zur Finanzierung des Hussitenfeld-
zuges hatte auch E. mitzutragen.

Die Vogteirechte über das Kl. E. lagen seit
1283 nach dem Aussterben des Geschlechts der
Alt-Rapperswiler in den Händen der † Habs-
burger. Die Hochgerichtsbarkeit übte der Vog-
teiinhaber, die Niedergerichtsbarkeit der Abt
aus. Mit dem polit. Ausscheiden der † Habs-
burger aus der Innerschweiz Ende des 14. Jh.s
ließ sich Schwyz 1424 von Kg. † Sigismund die
Klostervogtei übertragen, nachdem es 1394 be-
reits Vogtei und Gericht über die klösterl. Ei-
genleute in E. übernommen hatte. In der Folge
griffen die Schwyzer immer wieder in die inne-
ren Belange (Abtswahl) und die Verwaltung des
Kl.s ein. Das als Anmaßung landesherrl. An-
sprüche empfundene kastvogteil. Gebahren
kulminierte im 17. Jh. Abt Plazidus Reimann

einsiedeln

setzte sich zur Wehr und ließ 1640 den klösterl.
Anspruch auf die Landeshoheit in E. durch Jo-
hann Heinrich von Pflummern aus Überlingen
in der sog. »Libertas Einsidlensis« veröffentli-
chen.

Das rechtl. Verhältnis zum Diözesanbf. war
geprägt von der Frage nach der Exemtion. Der
von E. 1425 initiierte Prälatenbund (41 Kl. der
Diöz. † Konstanz) diente der Stärkung eigener
weltl. wie geistl. Standesinteressen. Mehrmals
(1452, 1512) wurde die Exemtion zeitl. befristet
gewährt, bis 1518 Papst Leo X. sie ohne zeitl.
Beschränkung bestätigte. Zu einer weiteren Be-
schränkung bfl. Einflusses führte die 1602 in E.
gegründete schweiz. Benediktinerkongregati-
on. 1646 wurde im Kl. ein eigenes Offizialat ein-
gerichtet. Der damit anhebende Rechtsstreit mit
dem Bf. von † Konstanz dauerte bis 1782.

Eine bes. Stellung kam der Propstei St. Ge-
rold zu. Die Vogtei über den Vorarlberger Aus-
senposten lag seit 1365 beim Landesherrn der
Herrschaft Blumenegg (Montfort-Feldkirch,
Werdenberg-Vaduz, Brandis, Sulz und das
Reichsstift Weingarten). 1648 verzichtet der Abt
vonWeingarten auf die Vogtei und E. erwarb die
Reichsherrschaft über St. Gerold. Die Propstei
entwickelte sich zu einem E.er Aussenkl. 1377
erstellte Abt Peter von Wolhusen, vordem
Propst in St. Gerold, einen Hofrodel. Der klö-
sterl. Propst setzte den Verwalter (cellerar) ein,
bestimmte die Zusammensetzung des Zwölfer-
Gerichts, den Schreiber und einen Weibel. Die
Namen, Amtszeiten und Wappen der St. Gerol-
der Pröpste wurden 1678 von P. Ulrich Fridell in
einem Urbar aufgezeichnet.

Zu den höheren Ämtern im Kl. gehörten
nach Albrecht von Bonstetten Ende des 15. Jh.s
das Dekanat (Priorat), die Kantorei, die Kustorei
(mit Archiv) und das Kammeramt (Novizen-
meister). Es folgen der Grosskeller (Cellerar),
der Pförtner, der Spitalherr (Krankenwart) und
der Vestiarius. Konventuale wurden als Pröbste
nach St. Gerold und in den Frauenkonvent nach
Fahr gesandt. Nichtklösterl. Kräfte wirkten als
Schulmeister (scolasticus), Kämmerer (Hofmei-
ster), Marschall, Truchsess, Mundschenk, Kü-
chenmeister und Sesselträger. Dem Marschall
oblag die Oberaufsicht über das Einsiedler Pfer-
degestüt, und er hatte den Abt auf dessen Reisen
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zu begleiten. Diese Hofämter wurden zu erbl.,
Gf.en und Klosterministerialen vorbehaltenen
Ehrendiensten bei hohen Anlässen.

Nach der Regel des hl. Benedikt wurden
auch Gäste aufgenommen. Seit 1331 ist eine
Einrichtung zur Beherbergung von sog. Gäst-
lingen (betreuungsbedürftige Arme) nachge-
wiesen. Als Rfs. hatte der Abt auch für hochran-
gige Gäste vorbereitet zu sein, und die im Spät-
MA bes. beliebte Wallfahrt führte regelmässig
geistl. undweltl. Würdenträger nach E. Bekannt
sind die Besuche Ks. † Karls IV. 1354, Kg. †
Sigismunds 1417 und Hzg. Sigismunds von
Österreich 1474.

Zu den herausragenden Persönlichkeiten in
Bildung und Wissenschaft im SpätMA gehört
der Konventuale Albrecht von Bonstetten
(1442/43–1504/05). Seine historisch-polit. und
naturkundl. Arbeiten, seine ausgedehnte Kor-
respondenz mit dem Mailänder Herzoghof der
Sforza oder mit Kg. Ludwig XI. von Frankreich
machten ihn zu einem der führenden Schweizer
Humanisten. Ks. † Friedrich III. ehrte ihn 1482
mit den Titeln eines Hofpfgf.en und Hofka-
plans.

Die Zahl der Konventualen dürfte im 13./14.
Jh. nicht zuletzt auch wg. der ständ. Exklusivität
als Adelskl. bei durchschnittl. zehn Mönchen
gelegen haben. Im 15. Jh. sank die Zahl sogar
auf vier bis fünf. Mit der Berufung des St. Galler
Mönchs Ludwig Blarer als Administrator 1526
wurde die ständ. Abschottung des Konvents
durchbrochen und mit seinem Nachfolger Jo-
achim Eichhorn setzte eine innerklösterl. Re-
naissance ein. Bis 1650 stieg die Zahl der Kon-
ventualen auf 50 an.

Die Äbte zeigten sich im SpätMA auf ihren
Abtssiegeln nur sporad. mit der Mitra. Das
Recht auf die Pontifikalien (Ring und Mitra)
wurde dem Abt von Einsiedeln erst 1533 von
Papst Clemens VII. auf Dauer verliehen. Das
Schwert als Insignium weltl. Herrschaft durfte
der Abt als Nichtinhaber der Hochgerichtsbar-
keit nicht führen. Die älteste bekannte Nach-
richt über das Abteiwappen stammt von Konrad
von Mure um 1350: zwei Raben auf goldenem
Grund. Im Wappen nachweisbar sind die Tiere
seit der Abtszeit von Burkhard von Krenkin-
gen-Weissenburg (1418–38).

† C.4.1. Einsiedeln

Q. Annales Einsidlenses, hg. von Georg Heinrich

Pertz, in: MGH SS 3, 1839, S. 137–149. – Bonstetten,

Albrecht von: Briefe und ausgewählte Schriften, hg. von

Albert Büchi, Basel 1893 (Quellen zur Schweizer Ge-

schichte, 13) S. 171–214. – Hug, Albert: Das Einsiedler

Zinsverzeichnis des Amtes Pfäffikon 1480, in: Ge-

schichtsfreund 151 (1998) S. 91–145. –Morell, Gall: Die

Regesten der Benedictiner-Abtei Einsiedeln, Chur 1848. –

Radegg, Rudolf von: Cappella Heremitana, hg. von Paul

J. Brändli, Aarau 1975 (Quellenwerk zur Entstehung

der Schweizerischen Eidgenossenschaft, III,4). – Urbare

und Hofrechte 13.–14. Jahrhundert, hg. von Paul Kläui,

in: Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eid-

genossenschaft II,2, Aarau 1943, S. 35–220. – Pflum-

mern, Johann Heinrich von: Libertas Einsidlensis oder

Begründter kurtzer Bericht und Beweis, Dass das fürstli-

che Gotteshaus Einsidlen in freyem Standt gestifftet [...],

Konstanz 1640.

L. Hug, Albert: Die Wirtschaftsstruktur der Höfe

Pfäffikon und Wollerau seit Begründung der Grundherr-

schaft des Klosters Einsiedeln (965) bis zu Beginn des 17.

Jahrhunderts, in: Mitteilungen des historischen Vereins

des Kantons Schwyz 62 (1969) S. 3–121. – Hug, Albert:

Art. Einsiedeln, in: Historisches Lexikon der Schweiz (im

Druck). – Ringholz, Odilo: Geschichte des fürstlichen

Benediktinerstiftes U.L.F. von Einsiedeln 1 (bis 1526),

Einsiedeln 1904. – Salzgeber, Joachim: Einsiedeln, in:

Helvetia Sacra III, 1/1, 1986, S. 517-594 (mit reichen An-

gaben zu den Archivalien und zur Literatur). – Salzge-

ber, Joachim: St. Gerold, in: Germania Benedictina, 3,1,

2000, S. 613–649.

Rolf Dekegel

ELLWANGEN

I. Reichsabtei, seit 1460 Chorherrenstift mit
zwölf in der Regel adeligen Kapitularen; dem
Schwäbischen Reichskreis zugehörig, mit Sitz
auf der Fürstenbank des Reichstages. Die Titu-
latur des Abtes lautete: abbas Ellwagensis (1260),
abbas Ellwacensis ecclesiae (1246, 1269), Appt dez
Gotzhuses ze Elwangen (1344, 1360, 1418), die Ti-
tulatur des Fürstpropstes lautete: Probst und Herr
des Stiffts zu Elwangen (1471), Probst und Herr zu El-
wangen (1498, 1527, 1540, 1609), zuletzt im 18.
Jh. Gefürsteter Propst und Herr zu Ellwangen.

Eine Grundlage des Herrschaftsgebietes der
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Abtei bildete ihr Wald Virigunda (= Virngrund),
den Ks. Heinrich II. 1024 zum Bannforst mach-
te. Dieser Wald wurde der Abtei vermutl. bereits
in der Karolingerzeit (vomKg.?) geschenkt. Das
Herrschaftsgebiet der Abtei reichte im 14. Jh.
von Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) im N
bis Aalen/Oberkochen (Ostalbkreis) im S sowie
Bühlertann, Sulzbach/Kocher (beide Kreis
Schwäbisch Hall) und Abtsgmünd (Ostalbkreis)
im W bis etwa zur heutigen Grenze zw. Baden-
Württemberg und Bayern im O. Die größte Aus-
dehnung betrug ca. 35 km in der Länge und
etwa 22 km in der Breite, bei einer Gesamtflä-
che von rund 50 bis 60 qkm. Die Zahl der Einw.
der Pfarrei in der Fürstpropstei lag 1774 bei
17200, wobei die Gesamteinwohnerzahl im
späten 18. Jh. auf etwa 20 000 geschätzt wird.
Diese Zahl dürfte im SpätMA und in der frühen
Neuzeit bei etwa 12 000–15 000 gelegen haben.
In das nicht geschlossene Herrschaftsgebiet der
Abtei waren Rechte und Besitz anderer Herr-
schaften eingestreut. Zu dem geschlosseneren
Besitz der Abtei kam noch Fernbesitz im Ries
und darüber hinaus bis in den Donauraum, um
Gunzenhausen, um Wiesenbach und Schries-
heim am unterem Neckar und auf der Schwä-
bischen Alb hinzu. Der Abt wurde 1215 erstmals
als Rfs. erwähnt.

II. Der Hof des Abtes der 764 gegründeten
Abtei tritt erst um die Mitte des 12. Jh.s urkundl.
auf, da erst seit dieser Zeit dazu aussagefähige
Urk.n überliefert sind. Die neben Abt- und Kon-
ventwahlen in den Urk.n als Zeugen erwähnten
Laien waren Lehensleute und Ministeriale der
Abtei. Nachweisl. hat die Abtei bereits 981 für
die Italienzüge der dt. Herrscher 40 Panzerreiter
gestellt. Aus ihnen hat sich vermutl. der Kreis
der ellwang. Lehensleute und Ministerialen ent-
wickelt. Unter diesen traten die Herren von Ell-
wangen, Pfahlheim, Röhlingen, Rotenbach,
Schwabsberg und Westhausen am häufigsten
auf. Unter Abt Konrad (1269–78) wird 1274 con-
silium et consensus von Konvent und Ministerialen
von der Abtei bes. hervorgehoben. Die Mini-
sterialen hatten vermutl. auch die weltl. Hofäm-
ter inne, doch wird nur das Amt des dapifer (=
Truchseß) um 1240 und 1336 im Besitz der Her-
ren von Schwabsberg erwähnt. Im 14. Jh. wur-
den seine Aufgaben vom Ammann und Kastner
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wahrgenommen. Eine bes. Stellung nahm im
13. Jh. mehrmals der capellanus domini abbatis als
Zeuge in den Urk.n ein. Dieser capellanus im
Dienste des Abtes wurde durch seine Vertrau-
ensstellung zu diesem auch mit weltl. Verwal-
tungsaufgaben betraut. Sein Amt bestand auch
im 14. und 15. Jh. weiter und wurde häufig er-
wähnt.

Die Ministerialen des Kl.s haben aufgrund
ihrer zunehmenden Bedeutung die Geschäfte
am Hof nicht mehr selbst versehen, sondern an
ihre Stelle traten besoldete Beamte und Diener
aus niederem Stande, wie die Abteirechnungen
belegen. Das Hofmeisteramt konnte in E. keine
bes. Stellung erlangen. Erst 1344 wird es erst-
mals erwähnt, doch deutet die Stellung in den
Zeugenreihen der Urk.n am Ende des 14. Jh.s
nach dem Ammann und Kastner auch auf eine
diesen nachgeordnete Stellung hin. Der Hof-
meister »auf der Burg« neben dem es noch einen
Hofmeister »im Klosterhof« für den Konvent
gab, war mit einer Ausnahme bis ins zweite
Jahrzehnt des 16. Jh.s ein nichtadeliger Wirt-
schaftsbeamter weltl. Standes, der vermutl. Auf-
sichtsrechte über das Wirtschaftspersonal des
Kl.s hatte. Er wurde auch im Auftrag des Abtes
über Land geschickt. Der Aufgabenkreis der im
14. und 15. Jh. auf der Burg nachweisbaren Hof-
meisterin ist unbekannt. Viell. hat es sich bei ihr
um die zeitw. mit Aufgaben betraute Ehefrau
des Hofmeisters gehandelt. Der Hausvogt, dem
die Leitung des gesamten Hofwesens übertra-
gen war, wird erstmals 1448 erwähnt. Viell. ist
sein Vorläufer in dem 1421 genannten castellanus
zu sehen. Am Übergang vom 14. zum 15. Jh.
sind adelige Diener nachgewiesen, die sowohl
an den Regierungsgeschäften beteiligt waren
als auch Hofdienste leisteten. Der Abt übertrug
ihnen Aufgaben nach Anfall. Viell. haben sie
auch die Erbämter versehen, da deren Inhaber-
familien bereits erloschen waren.

Die Hofhaltung wurde in ihren einzelnen
Aufgaben von ständigen Unterbeamten wahr-
genommen. Der Keller hatte für die gesamten
Lebensmittel des Hofs zu sorgen, während der
seit dem 15. Jh. nachweisbare Küchenmeister
auch die Oberaufsicht über die herrschaftl.
Fischwasser als Fischmeister führte. Der Käm-
merer verwahrte nicht nur die Gegenstände für
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den persönl. Bedarf des Fs.en, sondern war
auch für die den anderen Beamten und Be-
diensteten zustehenden Tuche und Hofkleider
zuständig. Bereits kurz nach der Mitte des 14.
Jh.s wird der Kastner als Verwalter des Hofka-
stens erwähnt, in dem die Erträge der zum
Schloß gehörenden Hofgüter und die Getrei-
deabgaben der Untertanen des Burgamts E. so-
wie die Überschüsse der Getreidegülten und
Fruchtzehnten der übrigen Amtleute zusam-
menkamen. Er mußte die Getreidebesoldungen
abgeben. In seinem Amt gingen Aufgaben der
Hof- und Landesverwaltung ineinander über.
Das Amt blieb in der Hofverwaltung unv. be-
stehen, erst 1761 wurde sein Inhaber als Kam-
merrat in das Hofkammerkollegium berufen
und der letzte Hofkastner vor der Säkularisation
war akadem. vorgebildet. Seit dem 15. Jh. wurde
er durch einen Kornmesser unterstützt.

Die Ökonomie des zur Res. gehörigen Hofes
wurde von dem Baumeister geleitet. Der Mar-
stall unterstand demMarstaller und die Mayerin
war seit der zweiten Hälfte des 14. Jh.s für die
Milchwirtschaft und die Herstellung von Käse
und Butter zuständig.

Hofordnungen haben sich erst aus dem 16.
und 17. Jh. erhalten. Die Anordnungen des
Fürstpropsten Heinrich Pfgf. bei Rhein haben
sich nur noch in Bruchstücken überliefert. Erst
die Hofordnung von Fürstpropst Otto Truchseß
von Waldburg von 1558 liegt vollständig vor. Er
schränkte dabei die Hofhaltung wg. seiner weit-
gehenden Abwesenheit von E. sehr ein. Fürst-
propst Wolfgang von Hausen gab 1584 eine
neue Hofordnung. In ihr wurden die Räte – wie
unter Fürstpropst Heinrich – als zum Hofstaat
gehörig betrachtet. Sie nahmen daher auch an
der fsl. Morgentafel teil. Fürstpropst Johann Ja-
kob mußte bereits 1622 wiederum eine neue
Hofordnung erlassen.

Fürstpropst Heinrich Pfgf. bei Rhein hatte
seit 1521 das Hofmeisteramt adelig besetzt.
Nach den Hofordnungen von 1584 und 1622
war der Hofmeister das Haupt der gesamten
Hofhaltung. Ihm unterstanden alle adeligen
und nichtadeligen Hofleute. Er hatte Verstöße
gegen die Hofordnung zu ahnden und Streitig-
keiten innerhalb des Hofgesindes zu entschei-
den. Dazu war er für die Tischordnung und die

finanzielle und wirtschaftl. Angelegenheiten
der Hofhaltung zuständig.

Unter Fürstpropst Otto Truchseß von Wald-
burg trat an die Stelle des Hofmeisters ein ade-
liger Hausverwalter. Als zweiter Hofbeamter
nach dem Hofmeister trat im 16. Jh. der Haus-
vogt oder manchmal auch Burgvogt gen. auf.
Ihm unterstand die Leitung der gesamten Hof-
verwaltung und die Aufsicht über das Hofgesin-
de. Küchenmeister, Keller und Kastner sowie
der Baumeister berichteten ihm tägl. Die Ämter
des Kastners, Hausvogts und Küchenmeisters
wurden im 16. Jh. immer wieder in Personal-
union verwaltet. Seit dem 17. Jh. blieben Haus-
vogt- und Küchenmeisteramt als Hausmeister
in Personalunion vereinigt, während das Kast-
neramt wieder selbständig verwaltet wurde. Im
18. Jh. wurde das Amt des Gegenschreibers ge-
schaffen, das zu den Käufen und Verkäufen des
Hausmeisters hinzugezogen werden mußte
und alle Verträge gegenzuzeichnen hatte. Die
Hofordnung von 1622 schuf das Amt des Werk-
meisters neu, das für die baul. Instandhaltung
des Schlosses, der Häuser der fsl. Räte und Be-
amten in der Stadt und der herrschaftl. Amts-
häuser, Kirchen und Kapellen auf dem Land zu-
ständig war. Aus ihm entstand im 18. Jh. das
Amt des Landbaumeisters. Mit dem 1679 erst-
mals genannten Oberstallmeister und dem 1666
geschaffenen Amt des Kastellans oder Hofmar-
schalls entstanden weitere neue Ämter in der
Hofverwaltung.

Die Erbämter der Fürstpropstei wurden 1674
als Ehrenämter neu begr. Sie blieben noch über
die Säkularisation hinaus bis ins 19. Jh. durch
die Belehnungen Kg. Wilhelms I. lebendig.

Ein scriba des Kl.s E. wurde 1229 erstmals er-
wähnt. Er scheint Geistlicher gewesen zu sein.
Weiteren Schreibern begegnet man in den
Urk.n des 14. Jh.s als scriptor, notarius oder Schry-
ber. Am Ende des 13. Jh.s werden zwei Schreiber
des Abtes nebeneinander erwähnt, die den Ma-
gistergrad besaßen. Ein weltl. Schreiber wurde
erstmals 1398 angestellt. Zw. den beiden im 14.
Jh. weitergenannten Schreibern bestand nach
demDienerbuch von 1432 eine deutl. Abstufung
in Form eines Oberschrybers und eines Unter-
schrybers. Der Oberschryber wurde 1437 erstmals
als Kanzler bezeichnet. Aus den Urbaren
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scheint sich durch weitere Forschungen zu er-
gaben, daß neben diesen beiden Schreibern
wohl noch weitere Schreiber tätig waren. Zu-
sammenfassend läßt sich damit feststellen, daß
sich die Kanzlei in den ersten Jahrzehnten des
15. Jh.s vollkommen ausgebildet hatte.

† C.4.1. Ellwangen

Q. StA Ludwigsburg B 390 Bü 103, Bü 108, Bü 119 und

B 453 Bü 662.

L. Pfeifer 1959. – Pfeifer, Hans: Ellwangen, in:

Germania Benedictina, 5, 1975, S. 189–211.

Immo Eberl

FULDA

I. Geistl. Fsm. (»Stift«, seit 1752 Bm. und
»Hochstift«); Sitz auf der Prälatenbank des
Reichsfürstenrats, Mitglied des Oberrheini-
schen Kreises.

744 von Sturmi im Auftrag des Bonifatius als
normatives Benediktinerkl. gegr., erlangte das
Kl. F. 751 die Exemtion, 765 den Königsschutz
und die Stellung als Reichsabtei, 774 die Im-
munität, 804 das Recht der freien Abtswahl und
in der Folgezeit verschiedene Hoheitsbefugnis-
se (v. a. in Form von Gerichts- und Wildbann-
rechten). Gestützt auf diese päpstl. und kgl. Pri-
vilegien und auf der Grundlage eines nach dem
Tod des Bonifatius (754) rasch angewachsenen
umfangr. Grundbesitzes erreichten die Äbte be-
reits 1170/1220 den Aufstieg in den Reichsfür-
stenstand. Der Auf- und Ausbau der Landes-
herrschaft erfolgte teils in Konkurrenz, teils im
Zusammenwirken mit dem einheim., aus der
Ministerialität und wenigen freiadligen Ge-
schlechtern hervorgegangenen, über eigene
Grundherrschaften und lokale Gerichtsbefug-
nisse verfügenden Niederadel sowie mit dem
ausschließl. Adligen vorbehaltenen Stiftskapi-
tel; er vollzog sich im SpätMA v. a. über den Er-
werb verschiedener gerichtl. Kompetenzen: der
Vogteigerichtsbarkeit über die Klosterunterta-
nen, die den eigenen Stiftsvögten – den Gf.en
von Ziegenhain – entwunden wurde, und der
Zentgerichtsbarkeit, die die (lokale) Hoch- und
Blutgerichtsbarkeit über die übrigen Landsas-
sen mit einschloß, auch mit der Einrichtung
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von landesfsl. Ämtern und dem Ausbau landes-
herrl. Burgen korrespondierte, sowie der
Durchsetzung des Abtsgerichts als Obergericht.
Arrondierungstendenzen auf der einen (Für-
stabt), Lösungsbestrebungen und Entfrem-
dungsversuche auf der anderen Seite (Ritter,
Kapitel) kamen jedoch erst im 17. Jh. zu einem
gewissen Abschluß. Die Intensivierung der Lan-
desherrschaft der Äbte ging einher mit dem Ver-
lust an reichspolit. und überregionaler Bedeu-
tung und war begleitet von langen Phasen fi-
nanzieller Schwäche und Abhängigkeit vom
einheim. Adel.

Verfassungsgeschichtl. bedeutsam ist die
Mitwirkung des Stiftskapitels an den Herr-
schaftsgeschäften. Das Kapitel formierte sich
im 12. und 13. Jh. – parallel zur Ausbildung der
Landeshoheit der Äbte – aus den Inhabern der
wichtigsten Klosterämter wie Dechant, camer-
arius, cellerarius, portarius, hospitalarius, custos, can-
tor sowie aus den Vorstehern (Pröpsten) der sich
vom Abt und vom Hauptkl. lösenden, wirt-
schaftl. unabhängigen und eigene Verwaltungs-
bezirke ausbildenden Nebenkl. Es wählte auch
den Abt (kanon.Wahl nach demMehrheitsprin-
zip) und band ihn, bis in das frühe 18. Jh. hin-
ein, durch bes. Vereinbarungen vor der Wahl
(Wahlkapitulationen); Papst und Ks./Kg. muß-
ten die Wahl bestätigen, danach erfolgten die
kirchl. Weihe bzw. die Regalienbelehnung.
Rechtl. Fundament für den tiefgehenden Ein-
fluß des Kapitels auf die Stiftsregierung bilde-
ten die bis zum Ende des Fsm.s gültigen und
von jedem Abt neu zu beschwörenden sog. »Al-
ten Statuten« vom 1. Sept. 1395 (mit Ergänzun-
gen von 1440), die als ein »Grundgesetz« des
geistl. Fsm.s F. bezeichnet werden können.

Zusammen mit den Hoftagen, d. h. den Zu-
sammenkünften der Lehnsleute und der vor-
nehmen geistl. Würdenträger am Hof des
Lehnsherrn, und den Einungen zw. Ritter-
schaft, Kapitel und Städten (in unterschiedl.
Konstellationen) im ausgehenden 14. Jh. waren
die vierteljährl. Kapitelsversammlungen die
Wurzeln der sich im frühen 16. Jh. im Gefolge
von verschiedenen Herrschaftskrisen, Bauern-
krieg und Reichssteuerforderungen ausbilden-
den landständ. Organisation, die – unabh. von
letztl. (1656) erfolgreichen Reichsunmittelbar-
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keitsbestrebungen des fuld. »Buchischen«
Adels – das Miteinander von Fürstabt, Kapitel,
Ritterschaft und den Führungsschichten der
Städte (F., Hammelburg, Hünfeld, Vacha,
Herbstein, Geisa, Brückenau, Salmünster, zeit-
weilig auch Lauterbach) regelte und die finan-
zielle Gewährleistung der Herrschaft, namentl.
durch Steuerbewilligungen, sicherstellte.

Bis auf eine kurzzeitige Besetzung durch
Hessen-Kassel im Dreißigjährigen Krieg (1631–
34) konnten die fuld. Fürstäbte ihre Landesherr-
schaft behaupten. 1752 wurde die Reichsabtei,
die sich seit dem ausgehenden MA durch die
Erlangung quasi-bfl. Befugnisse von ihren
geistl. Ordinarien, den Bf.en von†Mainz und†
Würzburg, zu emanzipieren suchte, zum Fbm.
erhoben, 50 Jahre später dann säkularisiert.

Das weltl. Herrschaftsgebiet der fuld. Für-
stäbte – erwachsen aus dem in der sog. Karl-
mann-Schenkung von 743 umschriebenen Klo-
sterbezirk (4 Meilen um F.), den von Karl dem
Großen dem Kl. geschenkten fisci Hammelburg
(777) und Hünfeld (781), den schon Ende des 8.
Jh.s in ihrem Umfang beschriebenen Marken
Rasdorf und Soisdorf, dem Bifang Berghohe um
Burghaun undWehrda (801) sowie denmeist im
9. Jh. aufgezeichneten Zehntsprengeln der Kir-
chen Großenlüder, Salzschlirf, Salmünster und
Margretenhaun – erstreckte sich beiderseits der
oberen F. und zog sich in einem breiten Streifen
bis zur fränk. Saale hin und umfaßte ungefähr
40 Quadratmeilen; zu Beginn des 16. Jh.s zählte
es etwa 37000 Einw., Ende des 16. Jh.s nahezu
die doppelte Zahl, zum Zeitpunkt seiner Auflö-
sung 1802 etwa 95000 Einw.

II. Die fuld. Äbte verfügten, zumal nach
dem Aufstieg in den Reichsfürstenstand
(1170/1220) und nach der Trennung des Klo-
sterbesitzes in Abtsgut und Konventsgut (erst-
mals im 11. Jh. und endgültig 1294 vollzogen),
über eine eigene Hofhaltung, die allerdings nur
in Umrissen greifbar und in ihren rudimentären
Formen vielfach nur vor dem Hintergrund der
Entwicklung des 16. Jh.s erahnbar wird, aller-
dings auch noch eingehender Forschungen be-
darf. Voraussetzung für die Einrichtung des Ho-
fes war der Auszug des Klostervorstehers aus
der Wohngemeinschaft seines eigenen Konven-
tes und die Wohnungsnahme in einer Burg –

zunächst in der Alten Burg (an der Stelle der heu-
tigenDomdechanei) noch imKlosterbereich, zu
Beginn des 14. Jh.s aber außerhalb des Kloster-
bezirks, an der Schnittstelle von Stadt und Stift,
in der Neuen Burg, dem späteren Schloß, womit
der Abt seine Stellung als Stadt- und Klosterherr
dokumentierte. Seit 1170, dem Jahr, in dem Ks.
Friedrich I. Barbarossa in F. einen Fürstentag
abhielt, erscheinen in den Zeugenreihen F.er
Urk. die Träger aller vier Hofämter in der Rei-
henfolge ihres ursprgl. Gewichts: Truchseß/
dapifer (Haupt des Dienstgefolges), Mund-
schenk/pincerna (Überwachung der Getränke),
Marschall/marescalcus (Aufsicht über Unterbrin-
gung und Verpflegung der Pferde) und Käm-
merer/camerarius (Abwicklung der wirtschaftl.
und finanziellen Belange). Im weiteren Verlauf
etablierte sich das Marschallamt als wichtigstes
Hofamt – es allein konnte sich bis in die Frühe
Neuzeit behaupten und seinen Funktionsbe-
reich sogar auf die Oberaufsicht über alle
Hofleute erweitern; erst im 18. Jh. wurde ein
Versuch unternommen, die übrigen drei Ho-
fämter wiederzubeleben. Daneben überlebte
noch das vom (nach 1257 nicht mehr erwähn-
ten) Truchsessenamt abgespaltene Hofamt des
Küchenmeisters/magister coquinae, coquinarius,
welches erstmals 1226 gen. wird; letzteres er-
hielt im ausgehenden 15. Jh. einen veränderten
Aufgabenbereich und wurde v. a. für die Finanz-
verwaltung des Stifts wichtig, während für die
Küche selbst ein Hofkellner verantwortl. war.
Ein Hofkämmerer wird letztmals 1507 gen. Das
Mundschenkenamt ging möglicherw. in dem
von Niederadligen und vornehmen Bürgerl. be-
kleidetenWeinrufferamt auf, welches aber auch
um die Wende vom 15. zum 16. Jh. verschwand.
Auch adlige Hofdiener werden nach 1520 nicht
mehr gen., dafür erweitert sich der Kreis der
bürgerl. Hofdiener. Als Inhaber »niederer« Ho-
fämter können neben den Notaren, die seit 1170
im Zuge einer Neuordnung der Kanzlei in F.er
Urk. erscheinen, die bereits vor 1170 nachzu-
weisenden Münzmeister/monetarii bezeichnet
werden, ebenso die Schatzmeister (die als Kas-
senverwalter fungierten) und die Wagenmeister
(denen die Instandhaltung der Fuhrwerke an-
vertraut war). Ein eigener Hofmeister für die
Aufsicht über die Hofverwaltung fehlte im MA
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allerdings; das Amt wurde erst im frühen 17. Jh.
eingeführt. Von den Hofämtern zu unterschei-
den sind (nicht nur wg. der Trennung von Abts-
und Konventsgut) die Klosterämter des Keller-
meisters/cellerarius, Pförtners/portarius, ostiarius,
Hospitalaufsehers/hospitalarius,Kustos,Siechen-
meisters/infirmarius, magister infirmorum, Kan-
tors,magister oblationum und des Baumeister/ope-
rarius, magister operis.

Bis auf das Kämmereramt, das wie in ande-
ren geistl. Fsm.ern in denHänden vonKlerikern
lag, wurden die »klassischen« Hofämter zu-
nächst vonMinisterialen ausgeübt. Sie brachten
ihren Inhabern nicht nur Ehre und Ansehen ein,
sie waren auch mit wirtschaftl. Vorteilen in
Form von Belehnungen mit Ländereien, Über-
tragung von Einkünften und Ehrengeschenken
bei bes. Anlässen verbunden – und sie wurden
erblich. Bald waren sie als reine Ehrenämter den
vornehmsten Geschlechtern aus dem näheren
Umkreis vorbehalten, die die prakt. Amtsaus-
übung vielfach an andere Familien delegierten.
So waren die Lgf.en von Thüringen Erbmund-
schenken in F., Unterschenken aber Mitglieder
der 1511 ausgestorbenen buch. Familie von
Schenkenwald. Das Erbmarschallamt lag in den
Händen der Gf.en von Ziegenhain; ihre bevor-
zugten Unter- oder Hofmarschälle waren die
Herren von Schlitz gen. von Görtz, die ihnen –
nach dem Aussterben der Ziegenhainer (1450) –
bis zum Ende des Alten Reiches 1802 im Erb-
marschallamt nachfolgten, zeitw. in Personal-
union auch das Hofmarschallamt innehatten;
Hof- bzw. Untertruchsessen waren mögli-
cherw. die Herren von Haun, Hof- bzw. Unter-
kämmerer evtl. die Herren von Ebersberg gen.
von Weyhers, zwei Familien aus dem einhei-
mischen, sog. buchischen Adel; im 18. Jh. er-
hielten die von der Tann das Erbschenkenamt,
die von Buseck das Erbtruchsessenamt und die
von Walderdorff das Erbkämmereramt.

Der Hof der fuld. Äbte war zunächst Herr-
schaftsmittelpunkt des fuld. Territoriums und
Zentrum der Landesverwaltung. Hier empfin-
gen die meist nur über relativ wenig Eigengüter
(Allode) verfügenden Adligen ihre Burgen und
Güter als fsl. Lehen und verpflichteten sich ge-
genüber ihrem Lehensherrn zu Rat und Hilfe,
hier tagte – unter adliger Beteiligung – das ober-

fulda

ste Gericht des Landes, hier wurden Fragen der
Herrschaft im Lande und über das Land beraten,
Beschlüsse gefaßt und auch Gesetze erlassen.
Die wichtigsten Regierungs- und Verwaltungs-
aufgaben wurden anfangs vom Fs.en mit Unter-
stützung der Hofleute und einiger Vertrauter
aus dem Kreis der adligen Lehensleute und der
Kapitulare wahrgenommen. Unterstützt wur-
den diese Personen in ihrer Tätigkeit von einer
schon vor 1170 bestehenden kleinen Schreib-
stube (Kanzlei), die zunächst von lese- und
schreibkundigen Geistlichen getragen wurde,
denen seit 1170 Notare zur Seite traten. Die Um-
setzung der Herrscherentscheidungen lag in
den Händen der Lokalbeamten in den über 20
landesfsl. sowie einigen propsteil. Ämtern, die
alle bis zum Ende des 13. Jh.s eingerichtet wur-
den: bei den Amtleuten und Amtsvögten, wel-
che unterste Verwaltungs- und Gerichtsinstanz
zugl. waren, sowohl die Abgaben der bäuerl.
Untertanen, Steuern und Zehnten einzogen als
auch den Vorsitz im dreimal jährl. tagenden
Schöffengericht führten. Weitgehend unabh.
vom Landesherrn blieben auf dieser Stufe der
Territorialstaatsentwicklung die am Rande des
Fürstäbtl. Herrschaftsgebietes wie auch inner-
halb des Territoriums liegenden ritterschaftl.
Grund- und Gerichtsherrschaften.

Ausgangs des MA und zu Beginn der frühen
Neuzeit aber kam es im Zuge einer verstärkten
Territorialisierung zur Lösung des Regierungs-
und Verwaltungs»apparates« vom Hof. Bestre-
bungen zur Abrundung des »Staats«gebietes
und zur Schaffung eines einheitl., in straffer
Organisation zusammengehaltenen sowie ver-
stärkt zu Abgabeleistungen herangezogenen
Untertanenverbandes korrespondierten mit
dem steigenden Bedürfnis des Landesherrn
nach Ausdehnung »seiner« am Röm. Recht ori-
entierten Rechtsprechung und nach Überwin-
dung der örtl. Gewohnheitsrechte und waren
mittels der alten Formen der Herrschaftsaus-
übung nichtmehr zu bewältigen. Arbeitsteilung
und Spezialisierung war erforderl. – und so er-
wuchsen aus dem Hof und an ihn angelehnt die
»moderneren« Instrumente des Regierens, die
Behörden.

Der Kreis der mehr oder weniger ad hoc zu-
sammengerufenen Berater des Fürstabtes –



660 b.4.1. geistliche reichsfürsten(tümer): äbte und pröpste

mehrheitl. adlige »Räte von Haus aus«, die auf
Anforderung an den Hof kamen, ansonsten
aber als »Landedelmänner« auf ihren Gütern
lebten und wirtschafteten, sowie adlige Kapi-
tulare und einige bürgerl. »Hilfspersonen« –
wurde erweitert und verfestigte sich, schon in
der Regierungszeit des Fürstabts Johann II. von
Henneberg (1472–1507/13), v. a. aber während
der Herrschaftskrisen im Stift 1515–26, zu einer
Behörde, einem consilium formatum, welches re-
gelmäßig tagte, mit »täglichen Räten« besetzt
war, eine verbindl. Geschäftsordnung und ei-
nen festen Aufgabenkreis besaß. Die als »Hof-
rat« bezeichnete Behörde, die ihre Ursprünge
schon im Namen dokumentierte, hatte zwei
nicht getrennte Aufgabenbereiche: »Jurisdicti-
onalia« und »Judicialia«. Sie nahm Regierungs-
befugnisse nach innen wahr (nach außen kam
dies dem Landesherrn zu), und sie fungierte als
oberstes landesfsl. Gericht wie als Lehenge-
richt. In der Rechtsprechung orientierte sie sich
an röm.-rechtl. Grundsätzen, was entspr. ge-
schultes Personal erforderl. machte – studierte
»gemietete« Juristen, fast ausschließl. bürgerl.
Standes und meist aus dem »Ausland« rekru-
tiert. Das adlige Element im Rätekreis wurde
daher zurückgedrängt; die »Räte von Haus aus«
waren aber für repräsentative Aufgaben (z. B.
Gesandtschaftsreisen an auswärtige Fürsten-
höfe) unentbehrlich. Bis zum Ende des 16. Jh.s
pendelte sich ein Gleichgewicht beider Perso-
nengruppen ein. Wichtigstes Kriterium war
dann aber nicht mehr die Standeszugehörig-
keit, sondern die funktionale Kompetenz (wel-
che sich die Adligen durch verstärkten Univer-
sitäts- und Ritterakademienbesuch erwarben).

Einflußreichste Mitglieder des Hofrates wa-
ren zunächst der Hofmarschall, schon bald aber
der (Hof-)Kanzler, der als Vorsteher der
Schreibstube (Kanzlei) einen entscheidenden
Informationsvorsprung besaß, als studierter Ju-
rist mit Kenntnis des Röm. Rechts überlegene
Sachkompetenz ins Feld führen und sich als
»Promotor der Bürokratisierung von Herrschaft
und Verwaltung« (Seidel 1980, S. 153) profilie-
ren konnte. Die Kanzlei, in der jetzt kaum noch
Geistliche vertreten waren, sondern ausgebil-
dete Sekretäre, Registratoren und Schreiber
weltl. Standes, unterstützte die Tätigkeit des

Ratskollegiums. Die Sekretäre, die teilw. eben-
so ein Universitätsstudium absolviert hatten wie
die Räte, bereiteten die eingehenden Schrift-
stücke für den Fürstabt oder die Hofräte auf,
verfaßten Sitzungsprotokolle und formulierten
Entwürfe für ausgehende Schreiben, während
die Registratoren für eine ordentl. Aufbewah-
rung der wichtigen Unterlagen sorgten. Lange
Zeit war die Kanzlei auch Tagungsort für die
Hofräte. Die Lokalverwaltung in den landesfsl.
Ämtern wurde der Zentrale zugeordnet und hat-
te sich dieser gegenüber zu verantworten; die
alte Selbständigkeit verschwand ebenso wie die
unkomplizierte, unorthodoxe Amtsführung; die
Amtsgeschäfte wurden umfangr., und ein ei-
gener »Apparat« mit den Amtsvögten (statt wie
bisher den Amtleuten) als wichtigsten Vollzugs-
beamten bildete sich auf den Ämtern aus. Auch
auf dem »Lande« wurde dadurch die Verwaltung
»moderner«, die Amtsführung festen Regeln
unterworfen, wobei v. a. auf ordnungsgemäße
Abrechnung der Ein- und Ausgaben und auf
eine einheitl. Gerichtspraxis geachtet wurde.

Dem Hofrat waren zwar bestimmte Ge-
schäfte nicht nur zur Beratung zugewiesen,
sondern auch ganz zur Entscheidung überlas-
sen worden, doch behielten sich die Fürstäbte
außenpolit. und finanzielle Geschäfte vielfach
selbst vor (»Geheime Sphäre«) und übten mit
Hilfe eines Spezialbüros, der »Kammer«, be-
setzt mit dem Kammersekretär oder dem Kam-
merschreiber, ein »persönliches Regiment« aus.
Die Kammer als Privatgemach des Herrschers,
aus der heraus er seine Entscheidungen traf, ist
dabei zu scheiden von der Kammer als Finanz-
behörde (die erst im ausgehenden 17. Jh. als
Nachfolgebehörde der Küchenmeisterei insti-
tutionalisiert wurde).

In der Finanzverwaltung näml. erhielten sich
die auf den Hof ausgerichteten ma. Verwal-
tungsstrukturen am längsten. Die fsl. Einkünfte
wurden bis weit in das 17. Jh. hinein von der
Küchenmeisterei verwaltet; der Küchenmeister
war für die Kontrolle der Einkünfte und Aus-
gaben des Landesherrn und seiner Hofhaltung
verantwortl. – soweit die Fs.en und ihre Kam-
mersekretäre sich nicht selbst darum kümmer-
ten. Die in der Küchenmeisterei eingehenden
Gelder und Naturalien (Abgaben und indirekte
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Steuern) machten etwa 80% der Einnahmen der
Landesherrschaft aus. Die längst überfällige Be-
hördenbildung im Finanzwesen wurde erst
nach dem Dreißigjährigen Krieg vollzogen: an
die Stelle der Küchenmeisterei trat die Hof- und
Rentkammer, welche mit wirtschaftl. vorgebil-
deten Kammerräten besetzt war.

Einschneidende Veränderungen gab es nach
dem Dreißigjährigen Krieg auch in der Herr-
schafts- und Verwaltungsorganisation. Die Er-
richtung eines Geheimen Rats-Kollegiums 1674
vollzog sich in personeller Hinsicht als eine Ab-
spaltung vom Hofrat, sachl. gesehen aber als
eine Institutionalisierung des geheimen Regi-
ments der Fürstäbte – und war nicht zuletzt von
Prestigegründen diktiert. Der Geheime Rat war
konsequenterweise nur in begrenztemMaße zu
selbständigem Handeln ermächtigt; er diente
vielmehr als Beratungsorgan und als Instru-
ment für die starke persönl. Anteilnahme des
Fs.en an den Regierungsgeschäften – wie auch
die im 18. Jh. zeitweilig von ihm abgespaltenen
Geheime Konferenz. Unterstützung fanden
Landesfs. und Geheimer Rat/Geheime Konfe-
renz durch die Geheime Kanzlei (bzw. das Ge-
heime Kabinett) – das Nachfolgeorgan des
Kammersekretariats. Die routinemäßige Regie-
rungs- und Verwaltungsarbeit wurde in dem
formal dem Geheimen Rat untergeordneten
Hofrat geleistet, der im 18. Jh. als »Weltliche
Landesregierung« bezeichnet wurde (im Unter-
schied zur »Geistlichen Regierung«, die sich
seit dem ausgehenden 16. Jh. parallel zu ver-
stärkten Bestrebungen um die Erlangung quasi-
episkopaler Befugnisse der fuld. Äbte behör-
denmäßig organisiert hatte – zunächst als Kon-
sistorium – und ebenfalls im 18. Jh. ihre volle
Ausprägung erhielt).

Die wachsende Herrschaftsverdichtung und
Verwaltungsdifferenzierung korrelierte mit der
Reaktivierung des alten Herrschaftsorgans Hof
seit dem späten 17. Jh. – nunmehr aber, anders
als im MA, v. a. unter Repräsentationsgesichts-
punkten. Adlige Geheime Räte, Kammerjunker
und Hofkavaliere bildeten einen allein schon
zahlenmäßig beeindruckenden, finanziell auf-
wendigen »Hofstaat«, der von einem Heer von
Hofbedienten umsorgt wurde. An der Spitze der
Hofverwaltung stand nach wie vor der Mar-

fulda

schall, seit 1679 zum »Obermarschall« beför-
dert und seit 1729 von einem »Hofmarschall« in
seiner Amtsführung unterstützt. Letztere bezog
sich auf die Oberaufsicht über den gesamten
Hofstaat und über die Küchenverwaltung, die
Koordination des Hofzeremoniells bei Empfän-
gen, Bällen und Konzerten sowie den Vorsitz im
Marschallamtsgericht – eine »befreite« Ge-
richtsstelle, vor der ausschließl. Streitfälle zw.
und mit Hofangehörigen verhandelt wurden.
Einflußreiche Hofämter mit umfangr. Kompe-
tenzen waren daneben die des Oberjägermei-
sters (auch mit einem bes. Gerichtsstand) und
des Oberstallmeisters. Da die Inhaber der wich-
tigen Hofämter in der Regel auch als Hof- oder
Geheime Räte tätig waren, ergab sich eine enge
Verbindung von Hofverwaltung und Regie-
rungsausübung – wie im SpätMA, aber mit be-
merkenswerten Akzentverschiebungen und in
anderen Dimensionen.

Die Besoldung des ma. Hofpersonals erfolg-
te über Dienstlehen, die Hof- und Regierungs-
mitglieder des SpätMA und der Frühen Neuzeit
wurden in Naturalien und (mit fortschreitender
Entwicklung immer mehr) mit Geld entlohnt;
die Bezüge blieben im Vergleich zu größeren
und mittleren Territorien relativ bescheiden.

Seinen über das ganze Reichsgebiet ver-
streuten umfangr. Grundbesitz, der im 12. Jh.
(sicherl. zu hoch) auf 15000 Hufen = etwa
450000 Morgen geschätzt wurde, verwaltete
das Kl. F. bis in das 11. Jh. mittels einer »zweig-
eteilten Grundherrschaft«: Ein Teil des Grund-
besitzes wurde durch den Grundherrn selbst
oder einen von ihm eingesetzten Verwalter (vil-
licus) in »Eigenregie« – mit Hilfe von Knechten
auf den Fronhöfen und durch Frondienste ab-
hängiger Bauern – bewirtschaftet, das übrige
Land aber gegen Leistung von Abgaben und
Diensten an abhängige Bauern vergeben. Ab
dem 12. Jh. trat an die Stelle der Fronhofsver-
fassung dann das Erbzinssystem: das Herren-
land wurde – gegen Lieferung von »Zinsen« an
die landesfsl. Ämter, die von dort nach F. wei-
tergeleitet wurden, und gegen die Leistung von
»Hand- und Spanndiensten« – an kleinere Bau-
ern in Erbleihe ausgegeben. Der Anbau geschah
nach dem System der Dreifelderwirtschaft
(Wintergetreide, Sommerfrüchte, Brachland).
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In den Städten, namentl. dem spätestens 1116
über Stadtrechte verfügenden, um 1150 mit ei-
ner festen Ummauerung versehenen F., entwi-
ckelte sich neben der Landwirtschaft ein zünft.
organisierter Handwerkerstand mit Schwerge-
wicht auf der für den Export produzierenden
Woll- und Leinenweberei und eine (zusammen
mit den nicht-zünft. Handwerkern) in der »Ge-
meinde« organisierte Kaufmannschaft; in Ham-
melburg kam demWeinanbau und -handel eine
größere Rolle zu.

Ungeachtet des Umfangs ihrer Besitzungen
gerieten die fuld. Fürstäbte im SpätMA in finan-
zielle Bedrängnis. Mehrere Entwicklungen ka-
men zusammen: Der einheim. Niederadel be-
trieb eine gezielte Land- und Pfanderwerbspo-
litik und nutzte günstige Konjunkturverläufe
entschiedener als die Fürstäbte; letztere wieder-
um bewiesen wirtschaftl. Sachverstand nur in
bezug auf eine zeitw. virtuos gehandhabte Ver-
pfändungspolitik und machten sich immer
mehr von der Ritterschaft abhängig. Schließl.
dezimierte seit der Mitte des 14. Jh.s die immer
wieder aufflackernde Pest die Bevölkerung und
minimierte die Ernteerträge: von den wüsten
Gütern ihrer Untertanen konnten die Grund-
herren nur noch stark verminderte oder gar kei-
ne Abgaben mehr erheben und mußten einen
erhebl. Rückgang ihrer Einkünfte hinnehmen.
Dazu kamen sinkendeGetreidepreise und somit
eine Entwertung derjenigen Getreidezinsen, die
tatsächl. noch eingetrieben werden konnten.
Nur wenige Grundherren, vorrangig aus dem
Adel und aus derWeltgeistlichkeit, konnten von
Güterverkäufen profitieren und ihr Eigentum
auf diese Weise vermehren.

Die Versorgung des sich meist in F., in Kri-
senzeiten (Pest, Krieg) auch im Schloß Neuhof
aufhaltenden Hofes war aber durch die wirt-
schaftl. Entwicklung – die im »langen« 16. Jh.
zunächst durch Wachstum, im 17. Jh. durch die
Krise des Dreißigjährigen Krieges und seine
langfristigen Auswirkungen, danach aber durch
den planmäßigen Aufkauf adliger Besitzungen
und die Vermehrung des landesherrl. Grund-
besitzes gekennzeichnet war und im 18. Jh. im
Zuge merkantilist. Bestrebungen zu einer ge-
wissen Blüte führen sollte – in keiner Weise be-
einträchtigt. Die Hofhaltung war bis ins 18. Jh.

hinein weitgehend von einer der Kleinheit des
Territoriums angemessenen Bescheidenheit ge-
prägt, wenngleich luxuriöse Züge nicht fehlten
und die unterschiedl. »Lebensqualität« von Hof
und Stadtgesellschaft, erst recht von Hof und
Landbevölkerung immer deutl. spürbar blieb;
insofernwar die wirtschaftl. Ausstrahlungskraft
des Hofes auf die Stadt nicht sehr ausgeprägt,
auch waren die Aufträge für den einheim. Han-
del (v. a. für Luxusartikel) und für das Kunst-
handwerk nicht sehr zahlr. Im 18. Jh. hingegen
wurde das Repräsentationsbedürfnis (das sich
etwa in zuvor nicht gekannten Festen und Ver-
gnügungen, in der Unterhaltung einer Hofka-
pelle, aber auch in der Barockisierung der Stadt
F. niederschlug) zeitweilig übersteigert – mit
entspr. Ausgaben und daraus resultierenden Be-
lastungen für die Landeskassen (welche sich
aus den Abgaben der Bauern und Bürger in den
Ämtern und Städten, aus den regelmäßigen
Steuern – überwiegend Grundsteuern nach dem
Wert der Gebäude und der Ländereien –, aus
Zolleinkünften, Judensteuern und Verbrauchs-
steuern speisten). Die Fürstäbte besaßen das
Münzregal und nutzten dies weidlich; dennoch
waren sie zeitweilig auf die Dienste jüd. Finan-
ziers (u. a. aus Frankfurt am Main) angewiesen
und betrieben deshalb, gegen die Mehrzahl ih-
rer Landstände, eine beschränkte Judenschutz-
politik; die Installierung von »Hofjuden« aber
unterblieb.

Biograph. Einzelheiten über die Inhaber der
Hof- und Regierungsämter sind in der Literatur
kaum bekannt – Abhilfe wird hier erst eine an-
gekündigte prosopograph. Untersuchung der
fuld. Beamtenschaft 1472–1802 (einschließl.
der höheren Hofbedienten etwa 2000 Personen)
von Berthold Jäger schaffen. Bes. Bedeutung
für die Entwicklung in F. dürften etwa Reinhard
Schenk von Stettlingen (Kanzler 1485–1503),
Dr. Johann Ottera (Kanzler 1528–45), Dr. Balt-
hasar Wiegand (Generalvikar ab 1574, Vize-
kanzler/Kanzler 1597–1608) oder Marcus Sten-
dorff (Kammerschreiber 1640–56, Kammerrat
1654–87) beanspruchen. Für Wissenschaftler
und Künstler besaß der F.er Hof keine große
Anziehungskraft, obwohl mit Andreas Wiske-
mann bereits zu Anfang des 17. Jh.s ein eigener
Hofmaler erscheint. In dem sich seit dem 17. Jh.
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differenzierenden Medizinalwesen, mit Leib-,
Hof-, Stadt- und Landmedici, Barbieren/Chir-
urgen und Apothekern, nahmen die Leibärzte
der Fürstäbte eine hervorgehobene Rolle ein, so
Dr. Jacob Oethe (Leib-, Hof- und Stadtarzt
1559–67) und Dr. Werner Landau (Stadtphysi-
cus 1615–47, Hofmedicus 1615–40, Leibmedi-
cus 1640–46). Von den fsl. Hofkaplänen und
Beichtvätern übte wohl Mag. Adam Mangolt –
die »Graue Eminenz« des Fürstabts Balthasar
von Dernbach – den größten Einfluß aus.

Der repräsentative Aufwand des Hofes hielt
sich vom 15. bis zum 17. Jh. in vergleichsw. be-
scheidenem Rahmen; der »Hofstaat« trat bei
»offiziellen« Veranstaltungen (Besuche auswär-
tiger Regenten, Reisen zu auswärtigen Regen-
ten, Abtsweihen, Regierungsantritt, Begräbnis-
feierlichkeiten für verstorbene Äbte und Reprä-
sentanten des Hofes/der Regierung, hohe
kirchl. Festtage) in zeremoniell feststehendem
Rahmen in Erscheinung, Festlichkeiten zur rei-
nen Unterhaltung desHofes waren im Vergleich
zum 18. Jh. aber sehr selten.

Der 1492 von Fürstabt Johann II. von Hen-
neberg auf Ansuchen der Ritter gegründete
Simplicius-Orden, eine religiöse Bruderschaft,
symbolisierte eine gewisse Integration des
Adels in das Stift, war zugl. aber auch Ausdruck
der ambivalenten Beziehungen zw. Landesherr-
schaft und niederem Adel, die im gesamten 16.
und im frühen 17. Jh. zu beobachten sind. Mit
der Bestimmung, daß Irrung und Gebrechen in sol.
Gesellschaft jährl. am Bonifatiustag (5. Juni) von
der Versammlung der Ordensmitglieder behan-
delt werden sollten, war die Möglichkeit zur
Entziehung ritterschaftsinterner Streitigkeiten
von der fsl. Rechtsprechung und zur Pflege der
Schiedsgerichtsbarkeit angelegt.

† C 4. Fulda

Q. Die Quellenlage für das SpätMA ist ausgespro-

chen dürftig. Hofordnungen der Frühen Neuzeit sind

nicht mehr oder nur rudimentär erhalten: Ein Exemplar

der Hoffordnung zu Fuldtt von Apt Johann geordnett Anno 1502

befand sich im Archiv der Herren von Merlau zu Steinau

an der Haune und ist heute verloren (Luckhard, Archiv

[siehe unten]). – DieHofordnung angefangen und publicirt am

Sonnabend nach Dorotee anno (15)41 ist nur in Bruchstücken

erhalten und bezieht sich ledigl. auf Vogelfänger, Wild-
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jäger, Wildhetzer, Bäcker und den Hofmeister im fsl. Al-

tenhof (SA Marburg, Rechnungen II: Fulda, Nr. 443). –

Am 9. Dez. 1568 spricht Fürstabt Wilhelm von Klaur zu

Wohra von einer Newlich verlesenen Hoffordnung (SA Mar-

burg, K 443, Nr. 137, S. 434; Fuldaer Geschichtsblätter 2

[1903] S. 109). – Die sieben Blätter umfassende, teilw.

zerstörte Hofordnung vom 27. Okt. 1608 (SA Marburg,

Bestand 90a/447) ist noch weitgehend unausgewertet. –

Die Verzeichnisse aller personen, so unser g. furst und her diser

Zeit zu klaiden pflegt 1541 (SA Marburg, Rechnungen II:

Fulda, Nr. 443, unfol.), 1542 (SA Marburg, Rechnungen

II: Fulda, Nr. 395, fol 107v–110r), 1559 (ebd., fol. 87v-

89r), 1571 (ebd., unfol.) führen – ohne Unterscheidung

nach Aufgabenbereichen – Personen auf, die in der Zen-

tralverwaltung, in der Lokalverwaltung oder imHofdienst

tätig waren. Der Umfang des Hofstaates läßt sich aus die-

sen »Reisezetteln«, die anläßlich repräsentativer Besuche

bei benachbarten Fs.en angelegt wurden, im 18. Jh. auch

aus Beschreibungen von Feierlichkeiten und Beisetzun-

gen in der Residenzstadt (aufbewahrt im SA Marburg)

erschließen. – Für das Marschallamt liegen auch Bestal-

lungsurk.n aus dem 16. und 18. Jh. vor, die genauen Auf-

schluß über die Funktionen der Amtsinhaber geben (SA

Marburg). – Die Verwaltungsordnungen des 16. bis 18.

Jh.s sind ausgewertet bei Jäger 1986. – Als Ergänzung

hierzu ist die Veröffentlichung einer »kollektiven Bio-

graphie« der fuld. Beamtenschaft 1472–1802 geplant [sie-

he oben unter II.].

Wichtige Dokumente liegen in den folgenden Veröf-

fentlichungen gedruckt vor: Isidor Schleicherts Fuldaer

Chronik 1633–1833. Nebst Urk.n zur Entstehung des Bi-

stums Fulda (1662–1757), hg. von Gregor Richter,

Fulda 1917 (Quellen und Abhandlungen zur Geschichte

der Abtei und der Diözese Fulda, 10). – Schannat 1726.

– Schannat, Johann Friedrich: Dioecesis Fuldensis

cum annexa sua hierarchia, Frankfurt am Main 1727. –

Schannat, Johann Friedrich: Historiae Fuldensis libri

tres. Accedit Codex probationum, Frankfurt am Main

1729 [häufig fehlerhaft] – Statuta maioris ecclesiae Ful-

densis. Ungedruckte Quellen zur kirchlichen Rechts- und

Verfassungsgeschichte der Benediktinerabtei Fulda, hg.

von Gregor Richter, Fulda 1904 (Veröffentlichungen

des Fuldaer Geschichtsvereins, 1). – Thomas, Eugen:

Entwurf der fuldischenGerichtsverfassung als ein Beitrag

zum teutschen Rechte aus Landesgesetzen und Gerichts-

brauch gesammelt, Frankfurt am Main 1784. – Thomas,

Eugen: Sistem aller fuldischen Privatrechte. Ein Beitrag

zur Sammlung teutscher Provinzialrechte und Verfassun-

gen, 3 Bde., Fulda 1788–90.
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Zum St. Simpliciusorden siehe Ritterorden, 1991,

Nr. 454–457.

L. Breul-Kunkel 2000. – Früh, Martin: Die

Lehnsgerichtsbarkeit der Reichsabtei Fulda im Spätmit-

telalter, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 49

(1999) S. 39–65. – Fuhge, Elisabeth: Alexander Wiske-

mann, ein Fuldaer Hofmaler des 17. Jahrhunderts, in:

Fuldaer Geschichtsblätter 64 (1988) S. 98–147 (Ergänzun-

gen und Berichtigungen: Fuldaer Geschichtsblätter 65

(1989) S. 95–104). – Hack, Hubert: Der Rechtsstreit zwi-

schen dem Fürstbischof vonWürzburg und dem Fürstabt

von Fulda an der Römischen Kurie um die geistliche Ho-

heit im Gebiet des Stifts Fulda (1688–1717), Fulda 1956

(Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei

und der Diözese Fulda, 18). – Hahn 1959. – Hilpisch,

Stephan: Die fuldischen Propsteien, in: Fuldaer Ge-

schichtsblätter 43 (1967) S. 109–117. – Hofemann, An-

neliese: Studien zur Entwicklung des Territoriums der

Reichsabtei Fulda und seiner Ämter, Marburg 1958

(Schriften des Hessischen Landesamtes für geschichtli-

che Landeskunde, 25). – Honegger, Norbert: Beiträge

zum Fuldaer Medizinalwesen (Fuldaer Ärzte), in: Ge-

schichtsblätter 57 (1981) S. 55–108. – Jäger 1986. – Jä-

ger, Berthold: Dr. Balthasar Wiegand (ca. 1545–1610),

fuldischer Generalvikar und Kanzler, in: Archiv für mit-

telrheinische Kirchengeschichte 45 (1993) S. 141–211. –

Jäger, Berthold: Grundzüge der fuldischen Verfassungs-

und Verwaltungsgeschichte vom Ausgang des Mittelal-

ters bis zur Bistumserhebung 1752, in: Fulda, 1995,

S. 201–225. – Jäger, Berthold: Territorium und Verwal-

tung des Hochstifts Fulda, in: Geschichte und Aufgaben

des Landkreises Fulda. Monographie 175 Jahre Landkreis

Fulda, hg. vom Kreisausschuß des Landkreises Fulda,

Schriftleitung Stefan Waldmann, Fulda 1996, S. 18–50.

– Jäger, Berthold: Fulda – die geistlich geprägte Stadt.

Entwicklungslinien vom 8. bis zum 20. Jahrhundert, in:

Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. NF
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Berthold Jäger

HELMSTEDT
Siehe unter: B.4.1. Werden und Helmstedt

HERSFELD

I. Benediktinerkl. (Patrozinium: zuerst SS.
Simon und Judas Thaddäus, ab 850 auch St.
Wigbert) cenobium Herolffesuelt (771), monsatherio
[...] Haereulfisfeldi (775). 736 gründete der Bo-
nifatiusschüler Sturmi in H. eine »Einsiedelei«,
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die er 744 verließ, um sich in † Fulda nieder-
zulassen. Ein weiterer Bonifatiusschüler, Lul,
sein Nachfolger als (Erz-)Bf. von † Mainz
(754–86), stiftete hier auf bfl. Eigengut 769/75
das Benediktinerkl. H. 775 übergab Lul seine
Stiftung Karl dem Großen, der sie in seinem
und seiner Söhne Schutz nahm. Neben dem
Recht der freien Abtswahl verlieh Karl der Abtei
die Immunität. Noch Gründer Lul brachte nach
780 die Gebeine des hl. Wigbert von Fritzlar
(† 732/38 oder 747) nach H., der in der Vereh-
rung bald die beiden Hauptpatrone Simon und
Judas Thaddäus verdrängte. Zudem wurde Lul
hier bestattet.

Ab demWormser Konkordat von 1122wurde
der H.er Abt mit den Regalien vom jeweiligen
Kg. belehnt. Ab dem spätenMA geriet H. immer
mehr unter den Einfluß der Lgf.en von † Hes-
sen, konnte aber bis 1648 selbständig bestehen
bleiben. 1432 erfolgte allerdings ein Erbschutz-
vertrag zw. H. und dem Lgf.en von † Hessen,
1458 und 1490 wurde er erneuert. Das Kl. galt
von nun an als zu†Hessen gehörig. 1606wurde
Otto von Hessen Administrator H.s. Während
des Dreißigjährigen Krieges gab es Versuche,
das Kl. neu zu besiedeln. 1648 Übergang des
mittlerweile säkularen Fsm.s H., mit Sitz und
Stimme im Reichstag, an den Lgf.en von Hes-
sen-Kassel im Westfälischen Frieden.

Ab dem 12. Jh. entwickelte sich ein H.er Ter-
ritoriummit einer eigenenHerrschaft, zu der die
folgenden spätma. Ämter und Gerichte gehör-
ten: Stadt H., Schloß Eichen/Eichhof, Decha-
neigericht oder Amt H., Amt (Ober-) Geis, Amt
Niederaula, Gericht Johannesberg, Gericht
Schildschlag, Gericht Petersberg, Amt Landeck,
Vogtei Kreuzberg, Amt Frauensee, Amt Haus-
breitenbach (und Berka), Vogtei Blankenheim,
Kl. Göllingen und Kollektorei Eisenach. Ein
Hochgerichtsbezirk in der Stadt H. ist 1182 be-
legt; er umfaßte die Klosterfamilien und die
Stadt. Die Ausübung der Blutgerichtsbarkeit
ging –nachdemRückerwerbder Vogtei – anden
villicus, den Fronhofmeier des Abtes, über. Im
13. Jh. trennte sich das Stadtgericht, unter dem
Vorsitz eines Schultheißen, ab von dem »fürst-
lichenHofgericht«, dem »OberstenGericht« des
Abtes. 1142 wird die Stadt H. als Marktort gen.,
der Markt wurde von der Abtei gegr.

helmstedt – hersfeld

Mehrere Kl. unterstanden H., so die in un-
mittelbareren Nachbarschaft liegenden Johan-
nesberg und Petersberg, aber auch Kreuzberg
an der Werra, Frauensee, Blankenheim und
Göllingen (bei Frankenhausen).

II. Im ersten Jahrzehnt des 9. Jh.s lassen
sich 150 Konventsmitglieder (»Brevarium Lul-
li«) nachweisen, jüngere Angaben liegen nicht
vor. Im 10. und 11. Jh. berühmte Schule, die
durch Abt Godehard von Niederaltaich, dem
späteren Bf. von † Hildesheim, gefördert wur-
de. Unter dem Mönch Lampert erreichte die
H.er Geschichtsschreibung ihren Höhepunkt.
Während des Investiturstreites stand das Kl. auf
der Seite Heinrichs IV., der es mehrfach als Aus-
gangspunkt für Kriegszüge gegen † Sachsen
nutzte.

Als Vögte in H. sind im frühen und hohen
MA verschiedene lokale Adlige, ab der zweiten
Hälfte des 11. Jh.s Gf.en nachgewiesen. Seit
1099 war ein Gf. Giso Vogt; im Zuge der »giso-
nischen Erbschaft« durch die Vermählung Lud-
wigs I. von Thüringen mit Hedwig von Gudens-
berg, Tochter Gisos IV., kam die H.er Vogtei an
die Lgf.en von Thüringen. Schon ab dem 11. Jh.
ist sie in eine Hochvogtei und Untervogteien un-
terteilt und erblich. Die Hochvogtei ging 1172
an Heinrich Raspe III. über. Nach seinem Tod
herrschte zw. dem Abt und Ludwig III. von Thü-
ringen Streit über die Vogtei. Durch einen Kom-
promiß Ks. Friedrichs I. wurde die Vogtei zw.
H. und den Thüringern geteilt: H. selber blieb
vogtfrei bzw. in der Vogtei des Abtes, die Thü-
ringer besaßen Gütervogteien. 1215 verzichtete
Lgf. Hermann auf weitere Vogteien, so über die
civitas H., die Propsteien Petersberg und Johan-
nesberg sowie über Aula und Rohrbach.

Die heutige Kirchenruine geht auf den Bau
der nach dem Brand von 1038 errichteten und
1144 geweihten Kirche zurück. Sie steht auf vier
Vorgängerbauten, die archäolog. belegt sind.
Sie bestand aus einer zweitürmigen Westfront
und einer dreischiffigen Basilika mit Querschiff
und langgezogenemChor. Unter diesembefand
sich eine ebenfalls dreischiffige Krypta. Im S der
Kirche schlossen sich der Kreuzgang und die
Klostergebäude an. Als einziges ist der Kapitel-
saal erhalten, der das Museum birgt. Nordöstl.
des Chores steht bis heute der früher mit einer
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Katharinen-Kapelle verbundene Turm, indem
sich die unter Abt Meginher (1036–59) gegos-
sene und 1080 umgegossene Lulus-Glocke be-
findet. Die Kirche brannte im Siebenjährigen
Krieg aus und wurde nicht wieder aufgebaut.

Eichhof: Das Schloß zu den Eichen, der
Eichhof (Abbildung siehe Matthäus Merian, To-
pographia Hassiae), wurde 1328 unter Abt Lud-
wig von Mansbach begonnen und von Abt Ber-
thold von Völkershausen 1372 fertiggestellt. In
den Kämpfen zw. Abt Berthold von Völkershau-
sen und der Stadt H. in der zweiten Hälfte des
14. Jh.s spielte er eine bedeutende Rolle. Gele-
gen ist er am südwestl. Rand der heutigen Stadt.
Der Eichhof bildete mit zwei Mühlen einen bes.
Verwaltungsbezirk unter einem eigenen Vogt.
Ursprgl. war das Schloß eine rechteckige Was-
serburg mit Binnenhof und von zwei Wasser-
gräben umgeben, die 1820 zugeschüttet wur-
den. An der Südostecke befindet sich ein Berg-
fried aus dem 14. Jh., in der Nordwestecke der
Außenmauern, die ebenfalls noch aus dem 14.
Jh. stammen, befindet sich ein Rundturm. Un-
ter Abt Ludwig Landau (1571–88) Umbau in das
heutige Schloß mit Renaissancegiebel (West-
flügel und Vorbau des Nordflügels) und Fach-
werkgeschoß. Eine Inschrifttafel, heute im mo-
dernen Treppenhaus angebracht, aus dem 14.
Jh. (um 1370), berichtet von dem Bau der Burg.
Im Erdgeschoß des Bergfrieds befindet sich das
sog. Lutherzimmer, ein überwölbter Raum mit
Wandtäfelung und reichen, schönen Intarsien.

† B.4.1. Hersfeld

Q. Lamperti Monachi Hersfeldensis opera accedunt

Annales Weissenburgenses, hg. von Oswald Holder-

Egger. Hannover 1894 (Scriptores rerum Germanica-

rum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae hi-

storicis separatim editi, 38). – Lampert von Hersfeld, An-

nalen, hg. von Oswald Holder-Egger. Neu übersetzt

von Adolf Schmidt, erl. von Wolfgang Dietrich Fritz,

4. Aufl., Darmstadt 2000 (Freiherr-vom-Stein-Gedächt-

nisausgabe; Ausgewählte Quellen zur deutschen Ge-

schichte des Mittelalters, 13). – Urkundenbuch der

Reichsabtei Hersfeld, bearb. von Hans Weirich, Mar-

burg 1936 (Veröffentlichungen der Historischen Kom-

mission für Hessen und Waldeck, 19).

L. Gensen, Rolf: Der Stiftsbezirk von Hersfeld. Ar-

chäologie des mittelalterlichen Klosterbereichs von Bad

Hersfeld, Kreis Hersfeld-Rotenburg, Wiesbaden 1985

(Archäologische Denkmäler in Hessen, 45). – Heine-

meyer 1991. –Dehio, Kunstdenkmäler,Hessen, 1982. –

Struve, Tilmann: Art. »Hersfeld«, in: LexMA IV, 1989,

Sp. 2182f. – Ziegler 1939.

Nathalie Kruppa

KEMPTEN

I. Der 1197 infulierte Abt wurde erstmals
1348 durch † Karl IV. als »Fürstabt« bezeichnet;
die Einordnung unter die geistl. Fs.en erfolgte
jedoch schon unter Konrad III. (1152) und Fried-
rich I. (1172), 1218 ließ der Abt Brakteaten mit
der Umschrift Princeps Campidonensis prägen. Seit
1548 führte der Abt unbestritten eine Virilstim-
me als geistl. Fs. im Reichstag zw. dem Fürstabt
von † Fulda und dem Fürstpropst von † Ellwan-
gen; diese Stellung wurde 1561 von Ks. † Fer-
dinand I. betätigt. Im Schwäbischen Kreis ge-
hörte K. 1563 zum Konstanzer Viertel und ran-
gierte ebenfalls unter den geistl. Fsm.ern. Seit
der ersten Hälfte des 17. Jh.s beanspruchte der
Abt (analog zum Erzkanzleramt des Fürstabts
von † Fulda) das Amt des »Erzmarschalls der
Kaiserin«, was seit 1683 vom ksl. Hof anerkannt
wurde und womit die Mitwirkung bei der Krö-
nung verbunden war. 1577–1673 waren die Äbte
Inhaber des Palatinats.

Gegr. um 740/70, erscheint K. 817 als
Reichskl., erhielt durch die Karolinger früh um-
fangr. Güter (ca. 100 Hufen) und Immunitäts-
rechte, blieb als kgl. Eigenkl. aber trotz der frei-
en Abtwahl (839) mehrfach Eingriffen von au-
ßen ausgesetzt; die Vogtei war seit Ende des 11.
Jh.s in der Hand der †Welfen und kam deshalb
1191 an die † Staufer; 1218 verzichtete † Fried-
rich II. darauf (endgültig 1276; mehrmalige Ver-
pfändung an das Kl.), 1213 verlieh er dem Abt
die Gft. K. als Reichslehen, die weitgehend der
Ausdehnung der 853 ausgewiesenen »Mark« als
»Interessensphäre« und Bereich der Ausübung
der Immunität (Blickle 1989, S. 80) ent-
sprach. In ihm entfaltete das Kl. seine Herr-
schaftsverdichtung durch Binnenkolonisation
mit seinen Ministerialen. Die Territorialstaats-
bildung des SpätMA mit Hilfe eines geschlos-
senen Leibherrschaftsbezirks (»Allgäuer Ge-
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brauch«) links und rechts der Iller wurde durch
Zuerwerb von adeligen Enklaven v. a. im 15./16.
Jh. abgerundet und bis 1698 (Grönenbach, Kal-
den) weitgehend abgeschlossen (um 1800 ca. 18
Quadratmeilen mit 42000 Einw.n); ledigl. die
Reichsstadt K. blieb nach langwierigen Ausein-
andersetzungen mit dem Abt als Stadtherrn
selbständig (»Großer Kauf« 1525). Die Wider-
stände gegen die rigorose Politik der Äbte kul-
minierten unter Sebastian von Breitenstein
(1523–35) im Bauernkrieg von 1525. Die Phase
einer starken Verweltlichung als »Spital des
Adels« (Schreiner 1990, S. 40) seit dem 15.
Jh. erreichte im Laufe des 16. Jh.s ihren Höhe-
punkt. Verschiedene Reformversuche auf der
Basis des Tridentinums durch die Reformnun-
tiatur in Luzern und die versuchte Einbindung
in die Schwäbische bzw. Schweizer Benedikti-
nerkongregation kamen mit dem Dreißigjähri-
gen Krieg zum Erliegen, in dem 1632/34 Kirche
und Kl. völlig zerstört wurden. Nach dem Neu-
bau des Kl.s seit 1651, aber begleitet von erhebl.
inneren Spannungen zw. Abt Roman Giel von
Gielsberg (1639–73) und dem Konvent, trat erst
unter seinen Nachfolgern seit den 70er Jahren
eine neue innere Stabilisierung ein.

II. Die Entstehung des Hofes ist wohl in der
ersten Hälfte des 13. Jh.s anzusetzen, seit die
Übertragung der Gft. die Ausbildung einer
weltl. Herrschaft in Gang setzte und die Vogtei
abgeschüttelt werden konnte, so daß sie durch
absetzbare »Beamte« des Abtes ausgeübt wurde.

Die Verbindung mit der Exemtion (seit 1419
durch Martin V., bestätigt durch Sixtus IV.
1483), freilich nur für den Klosterbezirk, die
aber von den Bf.en von † Augsburg und † Kon-
stanz bestritten wurde, als Abt Roman die Aus-
dehnung auf Obergünzburg bzw. die Pfarrei St.
Lorenz versuchte, führte in dem bis zur Mitte
des 17. Jh.s kleinen adeligen Konvent (1481:
neun, 1523: sieben, 1584: drei, 1587: zwei, 1639:
acht Stiftsherren) zu einem geistl.-weltl. Dop-
pelregiment, das auch seine Ausformung als
»Renaissancehof« (Immler 1993) prägte; wg.
des kriegsbedingten Einschnittes und des Ab-
bruchs des Kl.s 1632 mußte Abt Roman vor-
übergehend auf verschiedene Schlösser umsie-
deln (1636–68) und kleine Hofstatt haben, ge-
trennt von den Konventualen auf Schloß Schwa-

kempten

belsberg. Erst nach demNeubau der »Residenz«
(seit 1651) und seiner inneren Ausgestaltung
(seit 1730) gelangte der Hof zur vollen Entfal-
tung. Die verschiedenen Funktionen in der
Reichspolitik – 1276 Kanzler † Rudolfs I.,
1551–57 Statthalter in Tirol, ksl. Kommissär zur
Vollstreckung des Restitionsedikts 1629 u. a. –
verschafften dem K.er Hof ein größeres Ge-
wicht in Schwaben, so daß er neben dem des
Fbf.s von † Augsburg und den Reichsstädten
bzw. Reichsabteien nicht zuletzt kulturelle Be-
deutung erlangte.

Die Verwaltung des K.er Fürststifts wurde
von Abt und Konvent getragen, zusammen sie-
gelten sie Urk.n betr. Herrschaft und Verträge.
Seit der Wahl Sebastian von Breitensteins 1523
forderten die Kapitulare eine detaillierte Wahl-
kapitulation ein, in der auch die Mitwirkung bei
der Besetzung der Amtleute festgeschrieben
war.

Der geistl. Aufgabenbereich wurde von Mit-
gliedern des Kapitels wahrgenommen (18. Jh.
Konsistorium), seit Mitte des 17. Jh.s gehörte
dazu auch die Aufsicht über die Kirchenstiftun-
gen (später »Oberstheiligenpflegamt«).

Die weltl. Verwaltung hatte seit dem SpätMA
ihre Spitze im »Landvogt«, der als (adeliger) Be-
amter die vogteil. bzw. landesherrl. Befugnisse
ausübte und (seit 1398) auf Burg Wolkenstein,
später auch auf anderen Burgen saß (bes. ein-
flußreich Dietrich von Horben um 1590). In der
Kanzlei erwuchs aus der Funktion des Land-
schreibers das zentrale Amt des »Kanzlers«
(später »Hofkanzler«), der zweiten Position in
der Hierarchie, die seit Ende des 15. Jh.s (1474
Johann Bychlin; 1491 Kanzlei in einem eigenen
Gebäude) meist von einem (bürgerl.) studierten
Juristen besetzt wurde (1587 Dr. Ulrich Dege-
lin), der die Regierungstätigkeit trug; während
im 14. Jh. noch freie Urkundenschreiber be-
schäftigt wurden, sind seit 1457 Kanzlisten ver-
zeichnet, ehe sich im Laufe des 16. Jh.s ver-
schiedene secretarii des Hofrats und der Lehens-
verwaltung, seit 1614 registratores finden – Zei-
chen einer sich entfaltenden Administration.

Der »Landammann« saß demgegenüber
ursprgl. über die Leute des Abtes zu Gericht,
woraus die zentrale Funktion samt Beurkun-
dungswesen (bis 1729) erwuchs. Seit die Ge-
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richtsbarkeit ab 1430 in den Dorfgerichten auf-
gebaut wurde und das Hofgericht nur mehr für
die nähere Umgebung des Stifts zuständig war,
entwickelte es sich auch zur Berufungsinstanz
für die niederen Gerichte. Die großen »Landes-
ordnungen« von 1562 und 1587 (Dr. Ulrich De-
gelin) mit ihren umfassenden policeyl. Rege-
lungen spiegeln einen hohen Anspruch auf Ver-
einheitlichung des Territoriums.

Ansatzpunkte für das Justizwesen boten so-
wohl das ksl. Landgericht wie die Vogtei. Das
ksl. Landgericht der Gft. K. (zu Leubas, Stie-
lings, vor dem Kl.) war als Freiengericht mit
Blutbann über todeswürdige Verbrechen sowie
für Fälle des echten Eigen, persönl. Freiheit und
Acht zuständig, wurde jedoch zunehmend auf
das Blutgericht eingeschränkt und verlor ins-
gesamt an Bedeutung (Ordnungen 1481 und
1587). Die aus der ehem. kgl. Vogtei abgeleitete
Gerichtsbarkeit wurde mit dem Recht der Über-
tragung des Blutbanns an einen Ammann 1455
v. a. in den stift. Märkten (seit 1485 auch for-
mell) ausgeübt, so daß neue Zentren entstan-
den. Denn die im 15./16. Jh. hinzugekommenen
neuen Herrschaftskomplexe erhielten zunächst
eigene Vögte (im 16. Jh. mehrfach an Verwandte
der Äbte vergeben), ehe Abt Roman Giel von
Gielsberg 1642 eine dezentrale Neuorganisati-
on auf der Basis von Amtsbezirken anging: die
Landvogtei wurde in drei Pflegämter aufgeteilt,
aus den übrigen Vogteien wurden vier weitere
Pflegämter gebildet.

Die sonstige zentrale Verwaltung blieb zu-
nächst eher rudimentär ausgebildet: 1454 ist
erstmals ein »Rentmeister« urkundl. erwähnt,
»doch scheint das Amt noch nicht ständig be-
setzt gewesen zu sein« (SA Augsburg, Reperto-
rium), 1516 ein »Kellermeister« und ab 1520
Forstverwalter gen.; in den Statuten von 1526 ist
ein »Castner« unter den Amtleuten gen., unter
Abt Albrecht von Hohenegg (1584–87) finden
sich ein »Kastenvogt« als Kornhausverwalter
und ein »Oberholzwart« – beide verh. mit ille-
gitimen Töchtern des Abtes! Doch erfuhr die
Verwaltungsspitze erst unter Abt Rupert von
Bodman (nach seinem Herrschaftsantritt 1678)
eine Trennung von »Regierung« (Verwaltung
und Rechtspflege) und »Hofkammer« (Finan-
zen; erste »Cameralrechnungen« ab 1633/34)

und im Laufe des 18. Jh.s eine umfassende Aus-
differenzierung. Immerhin hatte sich seit dem
SpätMA (urkundl. erwähnt ist 1491 Jörg Maier-
hofer) ein »Rat« (später »Hofrat« gen.) gebildet
(seit 1582 Protokolle), dem seit 1666 auch drei
Stiftsherren angehören sollten, um das Finanz-
gebaren des Abtes zu kontrollieren. Erhebl. Ge-
wicht konnte dagegen die »Landschaft«, die
korporative Vertretung der Untertanen (seit
1492 als Ausschuß faßbar), über die Festlegung
(1526) und Verwaltung der Reichs- und Landes-
steuern (1667 Landschaftskasse) einbringen.

Die Hofämter und Ehrendienste lassen sich
dagegen bereits im 13. Jh. belegen. Sie sind in
derHand der ehmaligenDienstmannenfamilien
des Kl.s: Truchseß Berthold von Hirschdorf
(1239), Kämmerer Hildebrand vonWerdenstein
(1239), Schenk Hermann von Sulzberg (1237;
schon seit 1213 im Gefolge des Abtes, zusam-
men mit zwei Söhnen Heinrich und Ulrich
1218); Berthold von Wagegg als Marschall
(1213). Seit dem 14. Jh. wurden sie in Form von
»Erzämtern« einflußreichen Fs.en übertragen:
den Hzg.en/Kfs.en von † Bayern als Truchses-
sen, den Kfs.en von † Sachsen als Schenken,
den Gf.en von Montfort zu Tettnang als Mar-
schällen und den Lgf.en von Nellenburg (seit
1465 den Ehzg.en von † Österreich) als Käm-
merern, freilich tatsächl. nur ausgeübt von den
von ihnen wiederum belehnten einheim. Adeli-
gen: den Herren von Pienzenau zu Kemnat (seit
1575 den Roth von Bußmannshofen und Orsen-
hausen), den Herren von Heimenhofen zu
Burgberg (seit 1572 den Renner von Allmendin-
gen), den Vögten von Summerau zu Praßberg
und den Herren von Werdenstein.

Für den tägl. Dienst am Hof wurden an der
Wende zur Neuzeit neue Beamtenstellen einge-
richtet: die Aufsicht über die Hofhaltung und
Dienerschaft übernahm 1526 als Hofmeister
Hans von Breitenstein, als Jägermeister (ein
Amt, das vielfach mit dem Forstmeister verbun-
den war) fungierte 1530 Ulrich Schweickart von
Westerried, als Oberstallmeister 1597 Joseph
Tschudi, der auch die Aufsicht über die Pagen
und Gewerbetreibenden übernahm. Die Reihe
der Leibmedici beginnt 1574 mit Maurus Wol-
fahrt, die der Befehlenden einer Hofwacht 1621.
Dennoch blieb die Zahl der Bediensteten be-
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grenzt, weil die Hofhaltung selbst erst im 18. Jh.
entscheidend expandierte; in dieser Zeit wurde
auch eine starke personelle Verzahnung von
Konvent und Verwaltung vollzogen.

Für einen konsequenten Ausbau der Außen-
beziehungen sprechen nicht nur ein notarius Cae-
sarii, sondern auch spezielle Agenten zu Rom
undWien, die in der erstenHälfte des 17. Jh.s im
Personalregister verzeichnet werden.

Da die Stiftsstadt erst seit dem ausgehenden
17. Jh. stärker urbane Züge annahm (1713/28
förml. Stadtprivileg), blieb die wirtschaftl. Zen-
tralität auf die benachbarte Reichsstadt kon-
zentriert, für die sie eine Art »Vorstadt« war. Da-
mit wurde sie aber fast ausschließl. von Hofbe-
diensteten und der Beamtenschaft geprägt –
ohne vor dem Dreißigjährigen Krieg eigene
Strukturen auszubilden. Noch 1591 legte Abt
Johann Eucharius von Wolffurt fest, welche
umliegenden Pfarreien zur Versorgung der
stift. Hofhaltung mit Viktualien beitragen soll-
ten, ehe seit etwa 1670 ein informeller, seit
1694/95 ein formeller Wochenmarkt vor der
Res. stattfand und 1695 ein Kornhaus gebaut
wurde, in dem um 1710 erste Kramläden einge-
richtet wurden. Einzig ein stift. Brauhaus war
bereits vorhanden. Diesen wenigen Ansatz-
punkten folgte dann allerdings ein erhebl. Auf-
stieg im 18. Jh.

Das Münzrecht, 1144 und 1222 ausdrückl.
erwähnt, ist mit Ausprägungen um 1180 bis
1218/19 in Form von Hildegardis- und Prin-
ceps-Brakteaten nachzuweisen, war aber
anschl. nicht mehr ausgeübt, wohl aber in Ab-
sprache mit der Reichsstadt über das Prüfungs-
recht umlaufender Münzen aufrechterhalten
worden. 1514 erneut von † Maximilian I. be-
stätigt (1510 für die Reichsstadt!), ließ Abt Eber-
hard von Stain 1572 anläßl. seiner Wahl einige
Münzen (wohl in † Augsburg) ausprägen, dann
Abt Johann Euchar von Wolffurt 1622 in Ober-
günzburg und anschl. in Schwabelsberg durch
Münzmeister Heel bis 1626 eigene Kleinmün-
zen und 1626 Regimentstaler als Schaumünzen
ausbringen. Bezeichnend ist unter den späteren
Gedenkmünzen die von Abt Rupert von Bod-
man veranlaßte Talerprägung mit der Um-
schrift RVPERT[us] D[ei] G[ratia] S[ancti]
R[omani] I[mperii] PRINC[eps] & A[bbas] CAM-

kempten

PID[onensis] AVG[ustae] ROM[anae] IMP[era-
tricis] ARCHIMARS[challus] (Baumann 1894,
Bd. 3, S. 423).

Die Finanzierung des insgesamt (noch) be-
schränkten Aufwandes der Hofhaltung aus den
umfangr. herrschaftl. Einkünften der Hofkam-
mer ist im Detail noch nicht geklärt. Juden leb-
ten im 16./17. Jh. nur in kleinen Gruppen im
Stiftsgebiet; nachdem 1587 ein generelles Han-
delsverbot ausgesprochen und 1671 eine for-
melle Ausweisung vollzogen worden waren, un-
ternahm erst 1692–98 Mayr Seligmann aus Ans-
bach einen erfolgr. Anlauf bei der Hofkammer,
sich als »Hofjude« ansässig zu machen.

Die spätestens seit dem 15. Jh. ausgeprägte
adelige Exklusivität des Konventes hatte den
privaten Besitz ermöglicht und Einkünfte aus
der Oblei zur eigenen Haushaltung aus den
Stiftsgütern verteilt. Die neuen Statuten von
1526 (u.ö.) regelten die finanziellen Ansprüche
bis in die Speisenfolge, um 1580 wird unter Be-
rufung auf die Stifterin Hildegard behauptet, es
gelte kein Armutsgelübde für den Konvent. Vi-
sitationen durch päpstl. Legaten (v. a. 1594) lei-
teten Reformbemühungen ein, die aber den
adeligen Charakter aufgrund der Einsprüche
der Reichsritterschaft (Pläne zur Umgestaltung
in ein Chorherrenstift 1598) letztl. nicht anta-
steten (Rezeß von Konstanz 1650), während die
gemäßigte Revision der Formen des Zusam-
menlebens 1623/26 (Aufhebung der Oblei, Ver-
bot des Privatbesitzes etc.) unter Abt Roman seit
1644 zwar mit dem Kapitel vereinbart und ange-
strebt, aber letztl. nur sehr bedingt wirksam
wurden.

Der vom päpstl. Nuntius 1580 für eine geistl.
Res. als gänzl. unpassend eingestufte Hofmei-
ster signalisiert die Hofkultur von der einen Sei-
te; die andere verlautet bei Michel de Montaig-
ne, der 1580/81 den Gottesdienst in der Stifts-
kirche an einem einfachen Donnerstag mit Ver-
wunderung einstuft als »gerade so wie das in
Notre Dame zu Paris am Osterfeste übl. ist, mit
Musik und Orgeln, und es waren doch nur Mön-
che anwesend« (Layer 1975, S. 16). Die Musik-
pflege wird schon vor 1500 mit einer hölzernen
Orgel greifbar, 1478 hielten sich Paul Hofhai-
mer, der Komponist im Dienste Ehzg. Sigis-
munds von Tirol, 1567 die kgl. Hofmusik † Fer-
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dinands I. in K. auf. Verschiedene Widmungen
von Kompositionen an die Äbte – 1549 Kaspar
Bruschius, 1575 Jacob de Kerle, Gregor Aichin-
ger 1603, Christian Erbach 1606 und Michael
Kraft 1624 – zeigen die musikal. Bedeutung des
Stifts. Die eigenen Aktivitäten belegen ein um
1550 entstandenes Gesangbuch mit Liedern des
Konventualen Johann Breitenstein; Abt Johann
Erhard Blarer von Wartensee finanzierte lt.
Wahlkapitulation 1587 sechs arme Schüler,
dazu kamen üblicherweise weitere Vokalisten
und Instrumentalmusiker, um die Wende des
Jh.s wirkten Johann Feser d.Ä. und d. J. als Ka-
pellmeister und Organisten, ein eigener Hof-
trompeter wird aber erst 1632 aufgelistet.

Daß die Übergänge dieser vorwiegend
geistl. orientierten Musikkultur zu einem höf.
Kontext fließend waren, belegt für die Zeit des
Abtes Eberhart von Stain (1571–84) auch ein
Hofnarr, und nicht zuletzt verlieh das adelige
Vergnügen der Jagd dem Selbstverständnis der
Kapitulare zeitgemäßen Ausdruck. Die Festkul-
tur zeigte sich vorwiegend bei der Einsetzung
neuer Äbte, bei der v. a. das erste Hochamt und
der anschließende Empfang der Regalien feierl.
begangen und im festl. Gepränge entfaltet wur-
den. Die wissenschaftl. Ambitionen beschränk-
ten sich demgegenüber auf die Mitwirkung des
Abtes Wolfgang von Grünenstein an den kurz-
zeitigen Versuchen um die Gründung einer hu-
manist. ausgerichteten benediktin. Hochschule
1542–46 in Ottobeuren/Elchingen. Eine eigene
Stiftsdruckerei, die nach der Überlieferung seit
1593 bestanden haben soll, wird erst seit 1661
als Buchdruckerei mit Verlag nachweisbar.

So charakterisiert K. eine »intensive Durch-
dringung von Kapitel, Hof und bürokratischem
Apparat« (Immler 2000, S. 55); adelige Für-
stäbte wie Konventherren und bürgerl. wie ade-
lige Beamte bestimmten die geistl.-weltl. Dop-
pelres.

Das Wappen erscheint geteilt von Rot und
Blau; darauf das golden gekrönte, schwarz ge-
kleidete Brustbild mit Nimbus der Kg.in Hilde-
gard mit silbernem Schleier und goldenem
Halssaum mit fünf daran hängenden Linden-
blättern.

† C.4.1. Kempten

Q. Staatsarchiv Augsburg, Fürststift Kempten Archiv,

bearb. von Gerhard Immler, 2 Bde., München 2002

(Bayerische Archivinventare, 51), hier u. a. die Archivsi-

gnatur Nr. 8016 (ehemals B 1416): Verzeichnis der Funk-

tionsträger; vgl. Immler, Gerhard: Provenienzbereini-

gung beim Archivgut der Territorien Ostschwabens, in:

ZBLG 61 (1998) S. 179–184. – Vock, Walther Emil: Die

Kemptener Urkundenschreiber von 1320 bis 1381/82,

Diss. Univ. München 1926.

L. Baumann, Franz Ludwig: Geschichte des All-

gäus, 3 Bde., Kempten 1883–94. – Blickle 1968 –

Blickle, Peter: Landschaften im Alten Reich. Die staat-

liche Funktion des gemeinenMannes inOberdeutschland

(Habil.-Schr. Univ. Saarbrücken), München 1973 (Études

présentées à la Commission Internationale pour l’Histo-

ire des Assemblées d’États, 41). – Bürgerfleiß und Für-

stenglanz, 1998. – Dotterweich, Volker: Die Fürstab-

tei Kempten und die nachtridentinische Ordensreform,

in: Augsburger Beiträge zur Landesgeschichte Baye-

risch-Schwabens 3 (1985) S. 97–110. – Geschichte der

Stadt Kempten, 1989. – Gurski, Hans: Die Reformbe-

mühungen des Kemptener Fürstabtes Roman Giel von

Gielsberg, in: Allgäuer Geschichtsfreund 96 (1996) S. 5–

68. – Haggenmüller, Johann Baptist: Geschichte der

Stadt und der gefürsteten Grafschaft Kempten, 2. Bde.,

Kempten 1840–47. – Germania Benedictina, 2, 1970. –

Immler, Gerhard: Das benediktinische Leben im Stift

Kempten, in: Allgäuer Geschichtsfreund 95 (1995) S. 19–

48. – Immler, Gerhard: Der Hofstaat der Fürstäbte von

Kempten, in: Allgäuer Geschichtsfreund 100 (2000)

S. 43–59. – Immler, Gerhard: Renaissancehof und Be-

nediktinerkloster. Eine kleine Geschichte des Fürststifts

Kempten zwischen Bauernkrieg und Dreißigjährigem

Krieg, Kempten 1993. – Laube, Volker: Zum Selbstver-

ständnis geistlicher Staaten in den »Medien« der Frühen

Neuzeit: das Beispiel des Fürststifts Kempten, in: Geist-

liche Staaten in Oberschwaben im Rahmen der Reichs-

verfassung, hg. von Wolfgang Wüst, Tübingen 2002,

S. 265–286. – Laube, Volker/Naumann,Markus: Fürst-

abt Roman Giel von Gielsberg (1639–1673) im Urteil

der Geschichtsschreibung, in: Allgäuer Geschichtsfreund

100 (2000) S. 19–42. – Layer, Adolf: Musikgeschichte

der Fürstabtei Kempten, Kempten 1975. – Layer, Adolf/

Immler, Gerhard: Das Fürststift Kempten, in: Hand-

buch der bayerischen Geschichte, 3,2, 2001, S. 311-

317. – Markgraf, Ludwig: Die Landeshoheit im Fürst-

stift Kempten, Diss. Univ. München 1951. – Naumann,

Markus: Erneuerungsbemühungen in der adeligen Be-
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nediktinerabteien Kempten und Fulda unter den Fürstäb-

ten Roman Giel von Gielsberg, Joachim von Grafenegg

und Bernhard Gustav von Baden-Durlach, in: Allgäuer

Geschichtsfreund 97 (1997) S. 11–68. – Petz 1998. –

Rottenkolber, Josef: Geschichte des hochfürstlichen

Stiftes Kempten, 2 Bde., Kempten 1932/33 (Allgäuer Ge-

schichtsfreund, 34/35). – Schreiner, Klaus: Vom ade-

ligen Hauskloster zum »Spital des Adels«, in: Rottenbur-

ger Jahrbuch für Kirchengeschichte 9 (1990) S. 27–54. –

Tüchle, Hermann: Abtei und hochfürstliches Stift

Kempten, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte

des Benediktinerordens und seiner Zweige 81 (1970)

S. 390–406.

Rolf Kiessling

KORNELIMÜNSTER

I. Inda (die Inde fließt bei † Jülich in die
Rur); monasteriu(m) [...] quod dicitur enda quod est
dedicatum in honore domini et saluatoris (821); In-
dense coenobium (1059); monasterium quod est
constructum super jndam fluvium in honore sanctorum
martirum Cornelii et Cipriani (1135); conventus beati
Cornelii in Inda (1234); Sent Cornelis Münster
(1452); Sent Cornelis Monster op der Enden (1467);
Corneliusmünster (1495); St. Corneliimünster (1685);
Cornelijmünster (17./18. Jh.); St. Cornelymünster
(1674, 1798); Cornelimünster (bis 1931); heute K. –
Benediktinerkl. – (Erz-) Diöz. † Köln.

Die Benediktinerabtei K. wurde 817 durch
Ks. Ludwig den Frommen und seinen Berater
Benedikt von Aniane im Tal der Inde am Kreu-
zungspunkt ehem. bedeutender röm. Straßen,
etwa 10 km südöstl. vor den Toren der ksl. Pfalz
Aachen gelegen, als »Musterabtei« der anian.
Klosterreform auf Fiskalbesitz gegr. Das Kl.
wurde bei seiner Fundation sowohl mit der Im-
munität als auch mit umfangr. Besitz ausge-
stattet. 821 folgte eine Zollbefreiung für das
ganze Reich. Der Grundbesitz lag zum einen in
der unmittelbaren Umgebung des Kl.s, zum an-
deren an der Erft, amMittelrhein, in der Gegend
des Flamersheimer Waldes und v. a. im heuti-
gen Belgien, in Flandern, † Brabant und an der
Maas. Der die Abtei umgebende Grundbesitz
bildete die spätere Herrschaft K., das »Münster-
ländchen«, das auch die Herrschaften Gresse-
nich und Eilendorf umfaßte. Das Münsterländ-

kornelimünster

chen hatte eine Ausdehnung von 10 km in ost-
westl. und 8 km in nord-südl. Richtung. Der
ursprgl. Mittelpunkt dieses Herrschaftsgebietes
war höchstwahrscheinl. ein Königshof, der zur
Keimzelle der Klostergründung wurde. Im 15.
Jh. wird der Abt von K. als Grund- und Gerichts-
herr im Land von K. bezeichnet. 1792 besetzten
die Franzosen das abteil. Gebiet. Das bedeutete
nach fast 1000 Jahren das Ende der weltl. Herr-
schaft der Abtei, die dann am 9. Juni 1802 end-
gültig durch ksl. Dekret aufgelöst wurde.

II. Zentrum der Herrschaft K. war das Kl.
selbst. Von einem Hof im strengeren Sinn kann
wohl nicht gesprochen werden. Allerdings führ-
ten die repräsentativen Verpflichtungen der
Äbte schon früh im 13. Jh. zur Trennung von
Abts- und Konventsgut, da sie den Konvent in
wirtschaftl. und finanzieller Hinsicht sehr be-
einträchtigten. Auch wird 1334 die Anzahl der
Mönche auf 15 plus Abt begrenzt, um die wirt-
schaftl. Stabilität des Kl.s zu gewährleisten. Seit
1346 verfügte die Abtei nachweisl. über ein ei-
genes Haus in Aachen sowie in † Köln und in †
Trier. Die Reichsabtei K. stand dem niederen
Adel offen. Die Äbte begegnen im hohen MA
des öfteren als Zeugen in Herrscherurkunden,
was ihren Rang unterstreicht. Ihnen stand von
jeher der Ehrenprimat unter den Vorstehern der
Benediktinerkl. in der Kölner Diöz. zu. Nach Jo-
hannes von Viktring besaßen sie sogar das
Recht, absente vel non existente episcopo Coloniensi,
den dt. Kg. zu krönen – ein Recht, das im 15. Jh.
jedoch bestritten wird. Allerdings wurde dieses
Krönungsrecht noch im 17. und 18. Jh. bei Ju-
risdiktionsstreitigkeiten zw. der Abtei und dem
† Kölner Ebf. vor dem Reichskammergericht
angeführt. Seit ihrer Gründung ist ein Propst
bezeugt, daneben erscheinen in der Folgezeit
(Prior), Dekan, Custos, Cellerar und Thesaurar,
denen die innere und äußere Verwaltung des
Kl.s oblag. Eine eigenständige Kanzlei gab es
nicht. Köche des Abtes werden seit dem 15. Jh.
gen., auch verfügte er sehr früh über eigene fa-
muli.Wirtschaftl. Grundlage des Kl.s waren sein
umfangr. Grundbesitz und die daraus erzielten
Einkünfte, belegt durch Einkünfte- und Lehns-
register. Es bildeten sich etwa 40 Ritterlehen so-
wie eine weitaus größere Zahl gemeiner Mann-
Lehen heraus. Die sich auflösende Villikations-
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verfassung führte im 13. Jh. zu erhebl. wirt-
schaftl. Schwierigkeiten, so daß große Teile des
Fernbesitzes, etwa am Mittelrhein oder in
Flandern, aufgegeben werden mußten. Dem-
gegenüber konnte die Abtei ihren Besitz in Bra-
bant und an der Maas bis ins 18. Jh. hinein be-
haupten. Seit dem Ende des 15. Jh.s gewannen
der Bergbau und die Messingindustrie im Mün-
sterländchen zunehmend an Bedeutung. Hinzu
kamen Steinbrüche, Kalköfen, Hammer- und
Schmiedewerke, Eisen- und Kupferschmelzen,
zudem Walkmühlen für die Aachener Tuchin-
dustrie. Darüber hinaus brachte das Wallfahrts-
wesen, die alle sieben Jahre in Verbindung mit
Aachen stattfindene Heiltumsfahrt sowie die
jährl. Wallfahrten, wesentl. Einnahmen für die
Abtei und das Münsterländchen. Seit dem 13.
Jh. ist in K. das Eindringen stift. Lebensformen
zu beobachten. 1258 wird die Kommunität erst-
mals »Kapitel« gen. Sowohl der Abt als auch der
Konvent führten ein eigenes Siegel.

† C.4.1. Kornelimünster

Q. Der größte Teil der Archivalien K.s befindet sich

heute im HSA Düsseldorf, ein weiterer, nicht unbedeu-

tender Bestand lagert in den Archives Générales du Roy-

aume in Brüssel, darüber hinaus im Historischen Archiv

der Stadt Köln, im StA Aachen, im SANamur, in den ADN

in Lille, in den SAGent undMons, imHistorischen Archiv

des Ebm.s Köln, im Bischöflichen Diözesanarchiv Aa-

chen, im Archiv der Norbertiner-Abtei Grimbergen sowie

in der M. Saltykow-Stschedrin-Bibliothek in St. Peters-

burg.

L. Capellmann, Heinrich: Kornelimünster. Ein

Beitrag zur Geschichte des Münsterländchens, hg. vom

Heimatverein Kornelimünster, Kornelimünster o. J.

(1950). – Hugot, Leo: Kornelimünster. Untersuchungen

über die baugeschichtliche Entwicklung der ehemaligen

Benediktinerklosterkirche, Köln u. a. 1968 (Beihefte der

Bonner Jahrbücher, 26; Rheinische Ausgrabungen, 2). –

Hugot, Leo: Aachen-Kornelimünster. Geschichte,

Denkmäler und Schätze, 3. Aufl., Köln u. a. 1990 (Rhei-

nische Kunststätten, 66). – Koch, W.M.: Archäologi-

scher Bericht über das Jahr 1987 im Gebiet der Stadt

Aachen, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins

94/95 (1987/1988) S. 485ff. – Kühn, Norbert: Die

Reichsabtei Kornelimünster im Mittelalter. Geschichtli-

che Entwicklung, Verfassung, Konvent, Besitz, Aachen

1982 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Aachen, 3). –

Kühn, Norbert: Kornelimünster, in: Germania Benedic-

tina, 8, 1980, S. 404–421. – Kühn, Norbert: Die Reichs-

abtei Kornelimünster, in: Eiflia Sacra, 1999, S. 79ff. –

Vandenbouhede, Nicole: Les domaines de l´abbaye

de Cornelimünster dans les principautés de la Belgique

actuelle du IXieme au milieu du XIVieme siècle, Memoire de

Licence masch. Univ. Lüttich 1962/3.

Norbert Kühn

KREUZLINGEN

I. hospital et ecclesia sancti Odalrici confessoris et
sancte Afre martiris (1125); abbatia Crucelin (1154);
monasterium sancti Odalrici (ca. 1163); imperiale col-
legium Creuzlinganum (1757) – Augustinerkl. –
Diöz. † Konstanz.

Das Augustinerkl. K. wurde 1125 als Hospi-
tal und Eigenkl. der Bf.e von † Konstanz un-
mittelbar vor der Stadt auf nachmals schweizer.
Territorium gegr. Bereits vor der Mitte des 12.
Jh.s gelangte K. in den Besitz von Gütern um
Hirschlatt, nördl. von Friedrichshafen, und bil-
dete dort die kleine Herrschaft, die das Kl. zum
Reichsstand machte. 1460 geriet K. unter die
Kontrolle der Eidgenossen, die die Ausübung
der herrschaftl. Rechte des Klosters auf dem
Reichsgebiet zunehmend einschränkten und ab
der Mitte des 17. Jh.s den Äbten sogar die Teil-
nahme an den Reichstagen untersagten. 1638
wurde K. das Augustinerstift Riedern am Wald
(Gde. Ühlingen-Birkendorf, Baden-Württem-
berg) inkorporiert. 1803 und 1806 mußte K. sei-
ne Besitzungen jenseits von Rhein und Boden-
see an Hohenzollern-Hechingen, Fürstenberg
und Württemberg abtreten und verlor damit
auch seine Reichsstandsschaft. 1848 wurde das
Kl. aufgelöst.

II. Einen eigentl. Hof über die klass. Klo-
sterämterhinaus führtendieK.Äbtenicht,dadie
Bf.e von † Konstanz im geistl. und die eidge-
nöss. Orte im polit. Bereich wenig Spielraum
ließen für eigene herrschaftl.-höf. Aktivitäten
des Kl.s. Die einzige höf. Repräsentation von
überregionaler Bedeutung erlebte K. am 27. und
28. Okt. 1414, als Papst Johannes XXIII. dem
Weg zum Konstanzer Konzil im Kl. übernach-
tete. Auch in der Herrschaft Hirschlatt, die K.
durch Statthalter verwalten ließ, wurde kaum
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Hof gehalten. Die persönl. Res. der Äbte dort
beschränkte sich im wesentl. auf Zeiten, in de-
nen der Aufenthalt in K. durch Kriege oder kon-
fessionelle Kämpfe erschwert oder gar verun-
möglicht wurde.

Das Kl. wurde geleitet durch einen Abt und
einen Dekan, die beide durch ihreMitbrüder auf
Lebenszeit gewählt wurden. Die Verwaltung be-
sorgten wie in den meisten Kl.n der Ökonom,
der Kellermeister und ein Oberamtmann. Eine
eigenständige Kanzlei kannte das Kl. nicht,
sondern beschränkte sich auf einen Schreiber.
Wie die meisten geistl. Institutionen lebte auch
das Kl. K. von den Erträgen aus dem Grundbe-
sitz mit Schwergewicht im nördl. Thurgau, um
Rottenburg und nördl. von Friedrichshafen.
Spezielle wirtschaftl. Erzeugnisse des Kl.s sind
keine zu erwähnen, hingegen brachte K. aus
seiner alten Schultradition Gelehrte wie die
Theologen Patritius Huchler (1690–1732), Wil-
helmWilhelm (1735–90), Bruno Kyble vonWol-
fegg (1732–1805) und den Pädagogen Meinrad
Kerler (1778–1830) hervor.

Das Kl. führte seit dem 14. bis ins 16. Jh. hin-
ein ein spitzovales Siegel mit zwei einander ge-
genüberstehenden Oranten, denen eine Hand
von oben ein Kreuz entgegenhält. Als Wappen
wurde an Gebäuden ein viergeteilter Schild an-
gebracht, der im ersten und dritten Feld Kreuz
und Krummstab zeigt, im zweiten und vierten
Feld das Familienwappen des jeweiligen Abts.

† C.4.1. Kreuzlingen

Q. Das Archiv des Klosters wird im SA des Kantons

Thurgau in Frauenfeld aufbewahrt.

L. Schmutz, Jürg/Stöckly, Doris: Kreuzlingen,

St. Ulrich und Afra, in: Helvetia Sacra IV, 2. – Hopp, An-

ton: Kreuzlingen. Pfarr- und ehemalige Klosterkirche St.

Ulrich und Afra, 4. neubearb. Aufl., Regensburg 1998

(Schnell Kunstführer, 592). – Hopp, Anton: Das Chor-

herrenstift St. Ulrich und Afra zu Kreuzlingen. Grün-

dung, Frühgeschichte und sein Kirchenschatz, Kreuzlin-

gen 1990 (Vereinigung Heimatmuseum Kreuzlingen. Bei-

träge zur Ortsgeschichte, 25). – Kuhn, Konrad: Das Re-

gulierte Chorherrnstift Kreuzlingen, in: Geschichte der

thurgauischen Kloster (Thurgovia Sacra. Geschichte der

katholischen kirchlichen Stiftungen des Kantons Thur-

gau), 3 Bde., Frauenfeld 1869–83, Bd. 2, S. 241–375. –
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Jürg Schmutz

LORSCH

I. Rest der weltl. Herrschaft der aufgeho-
benen Reichsabtei L., aufgeteilt zw. Kfsm. †
Mainz und † Pfalz.

Das 764 gegründete Kl. L. erwarb bereits in
der Karolingerzeit einen riesigen, weit gestreu-
ten Grundbesitz, von der Gegend südl. von †
Utrecht bis ins Elsaß und nach Schwaben rei-
chend. 765 erhielt es Reliquien des hl. Nazarius,
772 den Status eines Reichskl.s, 774 einen gro-
ßen Neubau, galt 999 als seit alters exemt. 981
wurde L. als Kl. mit der Stellung von 50 Panzer-
reitern für Otto II. nur von † Fulda und † Rei-
chenau (mit 60 Panzerreitern) übertroffen. Im
10.–11. Jh. baute es ein starkes Wirtschaftsnetz
mit den Marktorten Oppenheim, Stein, Bens-
heim, L., Weinheim, Wiesloch und Brumath
auf, schützte sich in unmittelbarer Nähe durch
die 1065 errichtete Starkenburg. Der Nieder-
gang setzte im Investiturstreit ein, als Äbte un-
ter dem Deckmantel der Kirchenreform Ver-
wandte und Freunde großzügig mit Lehen ver-
sorgten. Den stärksten Einbruch erzielte so
Pfgf. Gottfried von Calw (1113–31), der mit der
Vogtei sieben der zwölf Hauptlehen der Abtei
erlangte. In einem komplizierten Erbgang kam
die Vogtei mit den mit ihr verbundenen Lehen
an Pfgf. Konrad von Staufen (1156–95) und da-
mit definitiv an die Pfgft. 1147 mußte Abt Fol-
knand, da er das jährl. Servitium von 100 Pfund
Silber für das Reich nicht mehr leisten konnte,
die Höfe Oppenheim, Gingen und Wieblingen
an Konrad III. abtreten, wobei ihm aber die dort
ansässigen Ministerialen erhalten blieben. An-
dererseits setzte das Kl., gestützt auf seine gro-
ße Grundherrschaft in Gernsheim, gegen das
Bm. †Worms noch vor 1183/95 sein Wildbann-
recht im Forst Forehahi durch. Gregor IX. über-
trug das Kl. 1232 demMainzer Ebf. Siegfried III.
von Eppstein und ersetzte die Benediktiner zu-
nächst durch Zisterzienser, 1248 endgültig
durch eine Prämonstratenserpropstei. Letztere
mußte zugunsten des Ebf. auf das Fsm. L. ver-
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zichten, und verlor so die Privilegien der Reich-
sunmittelbarkeit und der Exemtion. Der Ebf.
bestätigte dann den jeweiligen Propst. Aber
auch die Pfalz, seit 1228 beim Hause †Wittels-
bach, zuerst erfolglos um die Erhaltung der Be-
nediktiner bemüht, war aufgrund ihrer Vogtei,
die nur nach demTod von Pfgf. Konrad zw. 1196
und 1228 vom Kg. selbst beansprucht worden
war, am Erbe der Reichsabtei beteiligt. Streitig-
keiten um die genaue Aufteilung zogen sich ins
15. Jh. hinein. Im 14. Jh. schien † Kurmainz die
besseren Karten zu besitzen, errichtete neben
den Befestigungen Starkenburg und Weinheim
die neue Burg Fürstenau, erhielt Stadtrechte für
Bensheim, Gernsheim und Heppenheim, verlor
jedoch Weinheim schon 1344. Von 1461/63 bis
1623 war sogar das ganze mainz. Amt Starken-
burg mit L. an die † Kurpfalz verpfändet. So
konnte Kf. Ottheinrich 1555 die Propstei säku-
larisieren, die berühmte Bibliothek nach † Hei-
delberg schaffen. Während des Dreißigjährigen
Krieges gab es Versuche der Wiedererrichtung
der Propstei, die jedoch scheiterten. Die Erobe-
rer † Heidelbergs schenkten 1623 die Lorscher
Bibliothek der Vaticana, wodurch sie der Zer-
störung der Stadt 1689 entging. Von 1647 bis
zur Säkularisation blieb die aus dem Fsm. L.
hervorgegangene Bergstraße mit ihren Ämtern
und Centen († Kurpfalz behielt nur das Amt
Schauenburg) bei † Kurmainz, das sich im 17.
und 18. Jh. deswg. wiederholt um einen Sitz im
Reichsfürstenrat bemühte, jedoch ohne Erfolg.
Im Reichsdeputationshauptschluß 1803, kurz
vor dem Ende des Hl. Röm. Reiches, erhielt
schließl. Hessen-Darmstadt vermöge der an es
gefallenen Provinz Starkenburg diese Fürsten-
stimme.

II. Im 12. und 13. Jh. besaßen die Äbte von
L. keine ausgebildete Hofhaltung. Wenn sie
Zeugen für ihre Urk.n heranzogen, griffen sie
auf ihren Lehnshof (Freie undMinisterialen) so-
wie auf ihre Mönche zurück. Dabei spielte der
Pfgf. als oberster Vogt die Hauptrolle. Mit dem
Fsm. L. übernahmder†Mainzer Ebf. 1248 auch
den L.er Lehnshof; die L.er Lehen wurden bis
zum Ende des Kurstaats von den übrigen sorg-
fältig unterschieden. Es gab für die Inhaber die-
ser Lehen jedoch weder Hof noch Lehengericht
in L., sondern nur am Hof des Ebf. Seit 1267 bis

ins 17. Jh. residierte ein adeliger Bgf. (Amt-
mann) auf der Starkenburg, dann in Heppen-
heim. 1652 erhielt das zugehörige, aber vom
Bgf.en unabhängige Forstamt, bis dahin in
Bensheim, seinen Sitz in L. Im weiteren Verlauf
des 17. und im 18. Jh. wurde die Forst- und Jagd-
organisation für die Jagdaufenthalte des †
Mainzer Kfs. personell weiter ausgebaut. Die
L.er Forstmeister, seit 1679 Oberforstmeister,
waren bis auf eine Ausnahme adelig; der letzte,
Friedrich Carl Anselm Joseph von Hausen, wur-
de 1802 von Wilderern erschossen.

† C.4.1. Lorsch
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Franz Staab

LURE

I. Bis 817, dem Jahr, in dem das Konzil von
Aachen der Abtei von L. die Ordensregel des hl.
Benedikts auferlegte, ist uns die Geschichte die-
ser Abtei und ihrer Äbte nur durch die »Vita Dei-
coli« bekannt, die Ende des 10. Jh.s von einem
anonymen Mönch verfaßt wurde. Generell
nimmt man 613 als das Jahr der Gründung von
L. durch den hl. Deicolus an, der mit dem hl.
Columban und allen ir. Mönchen auf Befehl des
Kg.s Theuderich aus Luxeuil vertrieben worden
war (610). Auf dem Weg ins Exil stieß Deicolus
auf eine kleine, dem hl. Martin geweihte Kapel-
le, die auf der Flanke eines Hügels mitten in den
Wäldern errichtet worden war. Im Jahr 817 ge-
hörte L. mit 18 weiteren zur dritten Klasse der
Abteien: der Klasse, die davon befreit ist, zu den
Ausgaben des Reichs einen Beitrag zu leisten.

II. Im Jahr 959 befahl Otto I. dem Abt Bal-
tram, die vom alten Kl. L. vereinnahmten Güter
mit denen des Kl.s Lavensberg zusammenzule-
gen, das dieser mit seiner Genehmigung ver-
ließ; er legte so den Grundstein zum späteren
Fsm. von Lure. Der letzte Paragraph seines Di-
ploms begründete außerdem unwiderlegbar die
Unabhängigkeit der Abtei gegenüber jeder an-
deren Autorität außer Ks. und Papst; dieses Pri-
vileg schützte den Abt und seine Gemeinschaft
vor jegl. geistl. oder weltl. Druck und vor jedem
Angriff auf ihre Unabhängigkeit. Heinrich II.,
Friedrich Barbarossa und † Rudolf von Habs-
burg bestätigten dieses Privileg, wie auch Leo
IX. i. J. 1051. Der Papst verbot jedem Ks., Kg.,
Hzg., Gf.en, überhaupt jedem Mächtigen, die
Rechte der Abtei zu verletzen.

Im Bewußtsein dieser Autonomie und der
Autorität der Gf.en von † Burgund entzogen,

lure

wußten die Äbte von L. diese Privilegien aus-
zunutzen, um sich in den Rang souveräner
Fs.en zu erheben: nach und nach erwarben sie
alle Rechte, die den Kern der Souveränität dar-
stellten, hohe Gerichtsbarkeit, das Recht, Geld
zu prägen, Dekrete und Ordonnanzen zu erlas-
sen; sie erreichten ihre Zulassung als Imme-
diatfs.en zum Reichstag. Zum ersten Mal er-
schien i. J. 1232 in einem Diplom des Ks.s
† Friedrich ein als Fs. bezeichneter Abt: es han-
delt sich um Thiébaut de Faucogney (1215–56),
der einer der mächtigsten Familien der Gft. †
Burgund entstammte. Er wurde als Rfs. mit al-
len regal. Rechten, die damit verbunden waren,
anerkannt. Die Äbte waren danach v. a. damit
beschäftigt, ihre natürl. Oberlehnsherrlichkeit
zu bewahren und gegen die natürl. Anziehungs-
kraft zu kämpfen, die die Gft. † Burgund auf
ihre Untertanen ausübte. In der Tat bewirkte die
Lage von L., das von der Gft. † Burgund um-
schlossenes Reichsgebiet war, daß weder die
Abtei noch die Stadt je Frieden und Prosperität
erlebten. Mehrmals versuchten die Gf.en von †
Burgund, dieses Gebiet durch Gewalt oder
Überredung ihren Staaten einzugliedern. Im 12.
Jh. übertrugen die Mönche die Schutz ihrer Ab-
tei den Gf.en von Pfirt. Ein Jh. später, i. J. 1290,
schloß die Abtei mit Hugo von Burgund, dem
Bruder des Gf.en Otto, einen pariage-Vertrag,
der diesen zeitlebens an den Einkünften des Kl.s
beteiligte. Im Jahr 1303 ließ sich Hugo die
Schutzgewalt über L. vom Gf.en von Pfirt über-
tragen, bevor er in seinem Testament festlegte,
daß bei seinem Tod das Gebiet von L. an die
Abtei zurückgehen sollte.

Die bestehende Überlieferung gibt ledigl.
Aufschlüsse über die Äbte, nicht aber über die
übrigen Geistlichen. Bis 1458 entstammten die
Äbte den adligen und alteingesessenen Häusern
der Gft. † Burgund, die überdies eifersüchtig
darauf bedacht waren, ihre Verbindungen mit
dem Reich und dem Haus von † Österreich zu
bewahren: so bspw. Thiébaut de Faucogney,
erstmals 1215 erwähnt; Pierre de Bauffremont,
erwähnt 1283, viertes Kind von Liébaut de Bauf-
fremont und Marguerite de Choiseul; Alard de
Gouhenans; Foulque de Melincourt (1323); Jac-
ques de Vyt (Abt i. J. 1329; auch 1345war er noch
Abt); Pierre de Montbozon (1379–1401 oder



676 b.4.1. geistliche reichsfürsten(tümer): äbte und pröpste

1402), der einen Vertrag mit den Gesandten
Margaretes von Flandern aushandelte und so
die Streitigkeiten zw. der Abtei von L. und dem
Hof von † Burgund zeitweilig beilegte. Jean I.
de Baumotte; Verwandter des Vorhergehenden
(1401–22); Jean II. de Baumotte (1422–38); Ely-
on de Lantenne, (1439–56); in seiner Zeit als Abt
»erlebte das Kloster große Verluste und große
Schäden«; er war zu zahlr. Zugeständnissen ge-
zwungen, um seine Schulden zu begleichen,
und i. J. 1449 gab der Abt die Bewohner von
Chalonvillars, Frahier, Magny-Vernois, Palante
und Frotey unter dem alleinigen Vorbehalt sei-
ner lehnsherrl. Rechte frei; i. J. 1456 wurde er
Abt von Bèze.

Die Nachfolge von Claude de Rye (1457–58)
führte zu einem Wiedererwachen der burgund.
Ansprüche auf L. Jean Jouffroy, damals Bf. von
Arras und Berater des Hzg.s Philipps des Guten,
intervenierte in Rom und erreichte, daß sein
Neffe Jean Bonnet, Geistlicher der Abtei von Lu-
xeuil, zur großen Unzufriedenheit der Mönche
den Sitz des Abtes in L. erhielt. Diese ertrugen
es nur schlecht, an der Spitze ihrer Gemein-
schaft einen Abt zu sehen, der Sohn eines Händ-
lers war, ex ignobilibus mercatoribus natus, und der
sich selbst eigenmächtig unter demNamen Jean
de Montureux in den Adelsstand erhoben hatte.
Sie weigerten sich auch, die Verletzung ihres
Rechts auf freie Wahl des Abtes hinzunehmen,
und wählten aus diesem Grund Johann Stoer,
Dekan der Abtei von † Murbach, der eine Prä-
bende in L. besaß. Jean Bonnet versuchte, das
Kl. in Besitz zu nehmen; er stieß auf den Wi-
derstand der von Johann Stoer zu Hilfe gerufe-
nen Soldaten von Peter von Mörsberg (Pierre de
Morimont), bailli von Pfirt, Landvogt des ge-
samten österr. Elsaß’. Philipp der Guten unter-
stützte Jean Bonnet und schickte eine entspr.
Nachricht an Sigismund von Tirol, in der er in
Erinnerung rief, daß Jean Bonnet den Regeln
gemäß vom Papst eingesetzt worden war und
daß er der Verwandte von dessem Berater sei.
Johann Stoer Steremburg (1458–86) weigerte
sich dennoch, seinem Konkurrenten seinen
Platz zu überlassen, und wurde im Mai 1459 ex-
kommuniziert. Da er sich in L. wenig sicher
fühlte, flüchtete er sich ins Schloß von Passa-
vant, von wo aus er sich am 4. Juni 1459 gegen

die seinem Konkurrenten zugestandenen Bul-
len an den Hof von Rom wandte, während 1460
eine Gruppe von burgund. Edelleuten und
Kriegsvolk eine Strafexpedition gegen die Stadt
L. unternahmen. Nach der Amtszeit der Äbte
Jean Virot, als Abt bezeugt i. J. 1487 und † 1510,
und Georg von Masmünster (Georges de Mas-
evaux) (1510–42), ist es wiederum ein Stoer, der
in der Person des Johann Rudolf von Sterem-
burg (1542–70) Abt von L. wurde.

† C.4.1. Lure
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H, von Jacques Dunoyer de Segonzac und Auguste

Eckel, Vesoul 1901, davon H 578 bis H 600: Benedikti-

nerabtei von Lure, darunter H 578, Aufzählung der

Rechtstitel der Abtei aus dem Jahre 1756 und H 581, Urk.

von Otto, dat. auf den 6. April 959, Orig. und Kop.). –
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série B, darin: B 443, liasse, 16 Stück Perg., 1 Papier, 5

Siegel und B 507, liasse, 21 Stück Perg., 1 Papier, 10 Sie-
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LUXEUIL

I. Die Geschichte dieser benediktin. Abtei,
die ihre Entstehung dem hl. Columban ver-
dankt, ist für die Zeit vor dem 12. Jh. schwierig
zu fassen; gemessen an der Bedeutung dieser
Abtei sind in der Tat, abgesehen von einigen li-
turg. Manuskripten, wenige Originaldokumen-
te überliefert, die aus der Zeit vor dem 13. Jh.
stammen. Der Grund hierfür liegt in zahlr.
Bränden. Auch wenn es – mit Tours und Lure –
zu den Abteien dritten Rangs gehörte, war L. zur
Zeit der Karolinger eines der reichsten Kl. des
Reichs. Dies ist – neben weiteren – einer der
Gründe, daß in der Abtei der berühmte Ansegi
als Abt wirkte; die Abtei verfügte über eine recht
bedeutende Anzahl von Gütern und Kirchen,
die verstreut im östl. Teil des zukünftigen Kgr.s
Frankreich und im Rhône-Tal, in der Champa-
gne, in der Gegend von Langres, im Maçonnais,
im Viennois, im Embrunois, im Oberelsaß, im
Ponthieu und in der Diöz. von Besançon lagen.
Was ist im 12. Jh. von dieser territorialen Grund-
lage geblieben? Die Dokumente erwähnen keine
Gütermehr südl. von Lyon; der wesentl. Teil der
Besitzungen liegt imUmkreis von 50 km um die
Abtei herum. Der Zählung der kirchl. Güter zu-
folge steht L. an der Spitze eines Dutzends von
Prioraten, die direkt der Macht des Abts unter-
stellt sind; dazu kommen etwa 40 Kirchen, über
die der Abt das Patronat ausübt: er verfügt über
das Recht, den Pfarrverweser auszuwählen und
zieht einen jeweils unterschiedl. Teil der Ein-
künfte der Pfarrei ein. Aufgrund seiner unge-
fähr 40 Kirchen steht L. auf einer Stufe mit
Baume-les-Messieurs, jedoch recht weit hinter
Saint-Oyend, das über annähernd 100 Kirchen
verfügt. Die territorialen Verluste von L. sind
offenkundig; diese Situation erklärt L.s Bestre-
ben, eine gewisse Anzahl von entfremdeten Gü-
tern wiederzuerlangen.

Im 12. Jh. bezeugt Petrus Venerabilis in
deutl. Worten einen auch moral. und geistigen
Niedergang. In einem Brief an Innocent II. be-
schreibt er die skandalösen Verhältnisse im Kl.
»Es unterscheidet sich so wenig von den Welt-
lichen«, schreibt er, »daß das Kloster, das frü-
her an der Spitze aller Kloster Galliens mar-
schierte, ihnen nun mit großem Abstand und

luxeuil

unter Schwierigkeiten zu folgen scheint.«
Gleichwohl scheint L. dank der Aufmerksam-
keit der Päpste Cölestin II., Lucius II. und
Eugen III. sowie der Entschlossenheit der Äbte
Etienne (1139–47) (vom Papst ernannt) und Gé-
rard (um 1147–50) ein Wiederaufstieg zu gelin-
gen, der der Abtei eine Vermehrung ihrer Güter
einbringt: Schenkung des Priorats von Jonvelle
und mehrerer Kirchen in der Diöz. Langres. Als
der Ebf. von† Besançon i. J. 1189 zumKreuzzug
aufbricht, bestimmt er den Abt von L., Olivier
d’Abbans, zu seiner Vertretung. Die Abtei fällt
aus der bfl. Rechtsprechung heraus, um nun
direkt dem Hl. Stuhl zu unterstehen, erhält also
die Exemtion (Bullen von Jean IV., 640–42, und
von Benedikt VIII., 1018). Im Jahr 1049 schränkt
Leo IX. die Eingriffsbefugnis des Ebf.s ein, in-
dem er allein dem Papst die Strafgerichtsbarkeit
vorbehält. Auf der Grundlage ebendieses Titels
intervenieren die Päpste Innozenz II. und Eugen
III., als sie entscheiden, das Kl. zu reformieren.
Cölestin II. untersagt es jedem Bf., dort Gottes-
dienste zu feiern. Das Papsttum kann direkt in
die Leitung von L. eingreifen, von seinem Visi-
tations- und Strafrecht also Gebrauch machen,
ohne das Privileg der freien Wahl des Abtes
durch die Gemeinschaft zu verletzen; es wird
auf diesem Gebiet nur tätig, um regelwidrige
Wahlen für nichtig zu erklären oder eine Ver-
setzung eines Abtes zu genehmigen: so wird der
Abt Simon autorisiert, mit Zustimmung von
Gregor IX. die Leitung der Abtei von Bèze zu
übernehmen, »weil er wegen der Böswilligkeit
derer, die es bewohnen, im Kloster von Luxeil
von keinem Nutzen mehr ist.« Diese Wechsel
von einer Abtei in eine andere sind keine Selten-
heit: 1267 stellte L. den Abt von Saint-Vincent
von† Besançon an seine Spitze, 1270Kales, den
Abt von Faverney.

II. Der Abt ist ein Rfs.; seit dem Konkordat
von Worms hat er wie jeder neue Prälat des
Kgr.s von Burgund sechs Monate Zeit, sich dem
Ks. zu präsentieren und von ihm die regalia zu
empfangen. Für das 12. und 13. Jh. ist nur eine
einzige Erwähnung dieser kgl. Investitur be-
kannt: nach seiner nach kirchl. Recht erfolgten
Wahl trifft der Abt Simon im Febr. 1218 in Ha-
genau den Ks., um sich diesem Brauch zu un-
terwerfen.
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Die Schutzgewalt stellt einen weiteren
Aspekt der Beziehungen zum Ks. dar: als Be-
schützer der Kl. enthebt er diese theoret. der
unmittelbaren Herrschaftsgewalt der Territo-
rialfs.en. Im 13. Jh. jedoch, während Lure, zu-
nehmend zum Oberelsaß hin orientiert, unter
ksl. Schutz verbleibt, untersteht L. seit 1228
dem direkten Schutz der Gf.en von Burgund
Otto II. (1208–34) und Otto III. (1234–48); die-
ser Schutz erweist sich als illusor. gegenüber
dem wachsenden Einfluß der Champagne, des
Barrois und darüber hinaus der frz. Krone. Im
Jahr 1248 bricht der Abt Thiébaut seine Verbin-
dungen mit der Herrschaft der Gft. † Burgund
und schließt einen Pariage-Vertrag mit dem
Gf.en von Bar und dem Hzg. von Lothringen,
den er an der Verwaltung seiner Domäne betei-
ligt; i. J. 1258 bewirkt er eine Revidierung des
Bündnisses und unterzeichnet diesmal mit dem
Gf.en der Champagne einen Pariage-Vertrag,
der die Schutzgewalt einschließt. Er beteiligt
ihn überdies an der direkten Verwaltung des
Grundbesitzes von L., indem er ihm gestattet,
vier Festungen zu erbauen, undmit ihm die Ein-
künfte aus den Steuern und der Justiz teilt. Jean
de Chalon reagiert und nutzt eine Abwesenheit
von Gf. Thiébaut V., der in Navarra aufgehalten
wird: er führt eine Reihe von Überfällen auf die
Besitzungen des Kl.s durch und setzt dort ihm
ergebene Leute ein; zu nennen ist hier v. a. der
Abt Rénier. Die Mönche wenden sich an den
Gf.en der Champagne (1267), um sich über die
Unterschlagungen des Abts und die Allgegen-
wart der Garden der Gf.in von† Burgund in den
Türmen und Glockentürmen der Abtei zu be-
schweren. Als Thiébaut V. nicht handelt, suchen
die Mönche i. J. 1268 die Unterstützung des
Hzg.s von Lothringen, bevor sie schließl. i. J.
1271 anbieten, die Schutzherrschaft von Alix,
die die Vormundschaft über Otto IV. innehat,
anzuerkennen. Im Jahr 1282 erwirbt Otto IV.
dank Philippines von Bar, die die Interessen des
Kl.s unterstützt und verteidigt, das Vertrauen
von L. und gründet seine Politik im Gebiet Fran-
che-Comté gegenüber den lehnsherrl. Klans,
die seiner Macht feindl. gegenüberstehen, auf
frz. Unterstützung. Zu seinen Parteigängern
zählt Thiébaut de Faucogney, durch seine Mut-
ter Neffe des Seneschalls der Champagne, 1284

zum Abt von L. gewählt. Im Jahr 1289 stellt die-
ser Abt selbstverständl. eine Truppe in den
Dienst des Gf.en, um ihn in seinem Kampf ge-
gen † Rudolf von Habsburg zu unterstützen.
1295 überläßt Otto die Verwaltung der Gft. †
Burgund dem Kg. von Frankreich, Philipp IV.
dem Schönen, der sich nun an Stelle des Gf.en
zum Schutz der Abtei einsetzt.

Die Äbte entstammen im 13. Jh. den großen
lehnsherrl. Familien des Landes, v. a. den Fau-
cogney, die die Vogesen in der Freigft. be-
herrschte. Ihre Wahl in dieser Periode übertrug
eine fortdauernde Unruhe in die Abtei, deren
Konsequenzen das religiöse Leben beeinträch-
tigten. So wählte die Abtei i. J. 1199, als die Gft.
† Burgund eine schwere Krise durchlebte, Hu-
gues als Abt, den Papst Innozenz II. ablehnte,
weil er kein Mönch war. Im Jahr 1218 wurde Si-
mon (der einer bedeutenden Familie der Region
entstammt) gewählt, trat aber 1233 aufgrund
eines tiefen Zerwürfnisses mit dem Rest der Ge-
meinschaft zurück. 1267 kündigten die Geistli-
chen dem Abt Rénier, einem Schützling des
Gf.en von † Burgund, die Gefolgschaft auf.
Auch wenn die Zusammensetzung des Kon-
vents kaum bekannt ist, hat L. nun an Bedeu-
tung verloren, sowohl im Hinblick auf seine
Einkünfte als auch auf seinen Einfluß und die
Zahl seiner Mönche: i. J. 1267, anläßl. ihrer Be-
schwerde an Thiébaut von Champagne, ver-
zeichneten die Mönche 16 Namen. Ist dies die
tatsächl. Bewohnerschaft des Kl.s, ausgenom-
men den Abt und einige seiner Parteigänger,
wie es der Brief suggeriert? Im Vergleich zu Bau-
me i. J. 1276 (40 Mönche) oder Gigny 1269 (33
Mönche) stellte L. eine Gemeinschaft mittlerer
Größe dar.

Das 13. Jh. hinterläßt für L. einen Eindruck
von Verwirrung: nach dem Wandel des 12. Jh.s
erscheint es als eine Abtei zweiten Ranges, ver-
haftet einer ruhmreichen Vergangenheit, auf
der Suche nach einem zuverlässigen Schutz-
herrn und im Kampf mit Problemen der Ver-
waltung begriffen. Im 15. Jahrhundert kam es
zu einem weiteren Niedergang der Abtei, als die
Verwaltung von Kommendäbten übernommen
wurde. Dieser Zustand fand erst 1634 sein Ende,
als L. der reformierten Kongregation von Saint-
Vanne beitrat.
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† C.4.1. Luxeuil

Q. Archives départementales du Doubs, Inventaire

sommaire des Archives départementales du Doubs anté-

rieures à 1790, von Jules Gauthier, Bd. 1 und 2,

Besançon 1883, série B, hier B 414, 462, 507, 508, série G,

hier G 236, 531; Sources parisiennes, 2001, Nr. 7, 21, 47 ,

83, 286, 287, 288, 289, 482, 500, 526, 1419, 1475. – BNF,

ms.lat. 12678; fonds latin 9129 (3 et 7); ms.fr. 4883, fol.

7195; ms.fr. 11853, fol. 237 und 241; coll. Moreau n° 869
und 888; Bibliothèque Municipale, Besançon, coll. Droz,

n° 28 fol. 183 und n° 41; coll. Chifflet, ms. 2, fol. 125. –

Inventaire sommaire des archives départementales anté-

rieures à 1790: Haute-Saône, archives civiles, archives ec-

clésiastiques, Archives départementales de la Haute-Saô-

ne, Serie G undH, von Jacques Dunoyer de Segonzac

und Auguste Eckel, Vesoul 1901, hier: H 601 bis H 679,

Bendiktinerabtei von Luxeuil.

L. Buffet, B.: L’abbaye de Luxeuil aux XIVe et XVe

siècles, mémoire de maı̂trise, Besançon 1971, masch.

[wirtschaftl. Aspekte]. – Denifle 2, 1899, S. 696–701. –

Erlande-Brandenburg, A.: Le monastère de Luxeu-

il au IXème siècle, in: Cahiers archéologiques (1964)

S. 239–243. – De provincia Vesuntionensi, 1860. – Ge-

lin, M.: L’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Luxeuil-

les-Bains, étude architecturale, mémoire de maı̂trise, 2

Bde., Besançon 1991. – Gerard, P.: Recherches sur la

ville et l’abbaye de Luxeuil jusqu’au milieu du XVIe siècle,

Thèse de l’Ecole des Chartes, 1952. – Gesta SS Patrum

Fontanellensium Coenobii, hg. von D. Lohier und

J. Laporte, Paris 1936, Kap. XIII, S. 99–100. – La Haute

Saône, Nouveau dictionnaire des communes, 6 Bde., Ve-

soul 1969–74. – Histoire de la Franche-Comté, 1–8,

1977–79. – Kahn, P.: Luxeuil au MA. Recherche sur la

topographie ancienne de la ville, mémoire de maı̂trise,

Nancy 1971. – Locatelli 1992. – Locatelli, René: Lu-

xeuil aux XIIème et XIIIème siècles, Heurts et malheurs

d’une abbaye bénédictine, in: Revue Mabillon 286 (1981)

S. 77–102. – Miracula SS Waldeberti et Eustassii, hg. von

Oswald Holder-Egger, in: MGH SS XV, 2, 1888,

S. 1173. – Moyse 1973. – Mémoires et documents inédits

pour servir à l’histoire de la Franche-Comté, Bd. 7, Be-

sançon 1876. – Poinsotte P.: Les abbés de Luxeuil de-

puis la fondation dumonastère jusqu’au XIème siècle, Thè-

se manuscrite de l’Ecole des Chartes, 1900, conservée aux

Archives départementales de Haute-Saône. – Trévil-

lers, Jules de: Sequania Monastica, Dictionnaire des ab-

bayes, prieurés, couvents, collèges et hôpitaux conven-

tuels et ermitages de Franche-Comté et du diocèse de Be-

sançon, Vesoul 1953. – Wiederhold, Wilhelm:

murbach

Papsturkunden in Frankreich, Bd. 1: La Franche-Comté,

Berlin 1906, Nr. 36, S. 75.

Nicole Brocard

MURBACH

I. Fsl. Abtei von M. Nach der Theorie der
Quaternionen (nach Peter von Andlau, wahr-
scheinl. mit Rücksicht auf den Abt Bartholo-
mäus von Andlau, 1447–76) eine der vier
Reichsabteien (unum ex quatuor Romani Imperii ce-
nobiis, quorum abbates pro principibus habentur). Die
Bezeichnung »Fürstentum« erscheint erst An-
fang des 16. Jh.s.

Das Gebiet erstreckt sich um den höchsten
Punkt der Vogesen, den Belchen/Grand Ballon
(1424 m) und umfaßt die beiden Täler von
Lauch (Gebweiler) und Thur (Sankt Amarin) auf
einer Fläche von 270 qkm. Das Gesamtgebiet
setzt sich aus drei bailliages zusammen: Geb-
weiler, Sankt Amarin und Wattweiler.

Die benediktin. Abtei wurde um 727 vom
Gf.en Eberhard, Sohn des Hzg.s des Elsaß, mit
Unterstützung des hl. Pirmin von Reichenau
gegr. und dem hl. Leodegar geweiht. Dem Bf.
von Autun, einem Verwandten der Hzg.e des
Elsaß, und der benediktin. Ordensregel unter-
worfen besaß die Abtei seit Pippin dem Kurzen
das Privileg der Immunität. Erste Erwähnung
des Titels Princeps i. J. 1228. Regelmäßige Inve-
stitur der Regalia durch den Ks. ab 1342. Ge-
schützt vom Hause † Österreich, das die Vogtei
verwaltete und mit dem die Abtei in den Jahren
1357, 1393, 1536–39 und 1551 Bündnisverträge
schloß, später zw. 1587 und 1600, dann von
1616–63 den Ehzg.en als Kommendatäbten an-
vertraut. 1680 wird sie vom frz. Kgr. annektiert.

II. Die Abtei verfügte über keinen ständigen
Hof. Ministeriale sind ab dem 12. Jh. nachzu-
weisen. Vom 13. bis zum 15. Jh. setzte sich das
Kapitel der Abtei (1335: zehn Mönche und vier
Stiftsherren des Stifts St. Marien/Sainte-Marie,
sechs Mönche Anfang des 16. Jh.s) ausschließl.
aus Adligen zusammen. Seit dem 12. Jh. wurden
die Geistlichen als domini bezeichnet. Vom 13.
Jh. an fand kein Klosterleben mehr statt (zwei
Reformversuche scheiterten). Seit 1513 war der
Abt gleichzeitig Abt von † Lure; i. J. 1560 wur-



680 b.4.1. geistliche reichsfürsten(tümer): äbte und pröpste

den die beiden Abteien offiziell vereinigt. Der
örtl. Adel schloß sich in der lehensherrl. Ge-
richtsversammlung (Manntag) zusammen und
begr. eine Edelleutstube, die für Gebweiler für
die zweite Hälfte des 15. Jh.s nachgewiesen ist.
Der Abt residierte in M. oder in seinen Schlös-
sern in Hugstein (erbaut etwa 1230) und Neu-
enburg (Gebweiler, etwa 1340).

Die Organisation der Pfarrei war beschei-
den. Im Jahr 1338 ernannte der Abt Conrad
Wernher Murnhardt seinen Bruder zum bruder
und phleger. Das kirchl. Einkommen der Abtei
wurde vom Schaffner von Gebweiler verwaltet
(um 1400), dann im 16. Jh. vom Obervogt. Der
Titel des Kanzlers erscheint 1533, aber die
Kanzlei existierte tatsächl. nicht vor der Mitte
des 16. Jh.s. Der Fürstabt übte alle Rechte der
Gerichtsbarkeit aus. Er verfügte über die
Reichsunmittelbarkeit, hatte aber als Vertreter
des Adels (Ritterschaft und Adel) seinen Sitz
im Landtag von † Vorderösterreich. Für den
Fall, daß der Abtstuhl vakant war (so bspw.
1353–54), vertraten die Lehensmänner die
weltl. Macht.

Das Recht, Geld zu prägen, wurde am 7.
März 1544 durch ein ksl. Diplom zugestanden;
die Münze befand sich in Gebweiler und war bis
1666 in Betrieb. Die Abtei förderte Silber aus
den Minen in den Vogesen. Auf ihren Länderei-
en waren einige jüd. Familien ansässig.

Unter den dominierenden Persönlichkeiten
sind Egilolfus, der das Konkordat von Worms
verhandelte (1122), Hugo, Vertrauter von Fried-
rich II., den er auf dem Kreuzzug begleitete (um
1227), Berthold von Steinbrunn (1260–85), Ver-
wandter und Verbündeter des Bf.s von † Straß-
burg, Walter von Geroldseck, der tatsächl.
Gründer des Fsm.s; Bartholomäus von Andlau
(1447–76), umgeben von einemKreis Gelehrter,
allen voran Sigismund Meisterlin und Sigis-
mund Gossenbrot aus † Augsburg, Georg von
Massmünster/Georges de Masevaux (1513–42),
und Johann-Rudolf Stoer von Stoerenburg
(1542–70), Förderer der Künste und Freund der
Humanisten.

Wappen: in Silber, mit aufgerichtetem, am
Halsband festgehaltenem schwarzem Wind-
hund (Mitte des 14. Jh.s; siehe Lehnbuch, Archi-
ves départementales duHaut-Rhin, Colmar, 9 G

Fiefs/1). Ein Siegel, das das Martyrium des hl.
Leodegar darstellt (seit dem 13. Jh.). Gebrauch
von rotem Siegelwachs für das persönl. Siegel
des Abts (15. Jh., seit 1430, vorher Familienwap-
pen des Abts auf dem Siegel in Schiffchenform,
spitzoval).

† C.4.1. Murbach

Q. Archives départementales du Haut-Rhin (Colmar,

9 G).

L. Bischoff, Georges: Recherches sur la puis-

sances temporelle de l’abbaye de Murbach, Straßburg

u. a. 1975. – Bruckner, Albert: Untersuchungen zur

älteren Abtreihe des Reichsklosters Murbach, in: Elsaß-

Lothringisches Jahrbuch 16 (1913) S. 31–56. – Gatrio,

André: Abtei Murbach im Elsaß, 2 Bde., Straßburg 1885.

– Hurbin, Josef: Peter von Andlau, der Verfasser des er-

sten deutschen Staatsrechts, Straßburg 1897. – Wils-

dorf, Christian/Heitzler, Joseph: Murbach, in: Hel-

vetia Sacra III, 1, 1986. – Will, Robert: Deux abbés de

Murbach protecteur des arts au XVIe siècle, in: Cahiers

alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire (1961) S. 125–

140).

Georges Bischoff

PFÄFERS

I. Benediktinerabtei, im ehemaligen † Bm.
Chur gelegen. Alte Namen: abbas de Fabarias
(762), abbatiuncula Fauares (905), abbatia/cella
Fauariensis, monasterium Fauariense (909), mona-
sterium Fabariense ordinis sancti Benedicti (1232),
gotzhus ze Phevers (1329), Pfefers (1337).

II. Die Abtei P. wurde unter Mitwirkung der
in † Chur herrschenden Viktoriden und spiri-
tuell auch mit Unterstützung der Bodenseeabtei
† Reichenau um 740 gegr. Bereits im 9. Jh. er-
hielt sie die Immunität und wurde durch die ka-
roling. Herrscher mit Privilegien ausgestattet.
Nach einer wechselvollen Geschichte im 10. Jh.,
der Übertragung an die Abtei † St. Gallen, und
im Investiturstreit, Befreiung der Abtei durch
Papst Pascal II. vom Bf. von † Basel, erlebte sie
nach der karoling. Blüte – Zeugnis dafür sind
der »Liber Viventium« und weitere Hsb. der Bi-
bliothek – noch im späten MA unter schwäbi-
schen, aus dem Ministerialadel stammenden
Äbten eine späte ma. Blüte. Sie besaß seit der
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Karolingerzeit an den wichtigen Verkehrsach-
sen des Rheintals und der Linie Bündner Al-
pen-Zürich umfangr. Besitz.

Die Abtei besaß ihr Territorium im Tami-
natal, mit Ausnahme des daran anschliessen-
den Calfeisentales, das eidgenöss. war, wozu
noch die Talebene von Ragaz kam. Hier wurde
das wichtige Maiengericht abgehalten. Die Ab-
tei besaß zudem niederherrl. Rechte in ver-
schiedenen Orten der Umgebung. Der Besitz
lag wesentl. an der Achse † Zürich – Bündner-
pässe sowie im Rheintal, und zwar links- und
rechtsrheinisch. Dabei besaß die Abtei auch
Güter im fernen Vinschgau, im Bergell und
auch am Splügenpass, in Splügen. Der Einbe-
zug der umliegenden Region in das System der
Eidgenossenschaft seit dem 15. Jh. bedingte ei-
nen Strukturwandel in der Abtei. Noch immer
ließen sich aber die Äbte bis zur Französischen
Revolution ihre Privilegien von den Kaisern re-
gelmäßig bestätigen. Abt Michael Saxer, in be-
tonter Herausstellung seiner Eigenständigkeit
gegenüber den Eidgenossen, besuchte noch
1613 den Reichstag in † Regensburg. Den Hö-
hepunkt der polit. Unabhängigkeit hatte die
Abtei bereits 1408 durch ein Privileg Kg.
† Ruprechts erreicht, worin die freie Vogtwahl
der Abtei rechtl. verbindl. zugesichert wur-
de.

Bes. von Bedeutung war die wohl seit 1240
etwa anzunehmende, urkundl. jedoch nicht
feststellbare Nutzung der Thermalquelle in der
schwer zugängl. Taminaschlucht im Territori-
um der Abtei. Im 15. und 16. Jh. erfolgte deren
steter Ausbau, wobei große Investitionen von
den Äbten getätigt wurden, was sich auch in ei-
nem Besucherzustrom, nicht zuletzt aus Hu-
manistenkreisen, äußerte. Das Wasser wurde
dann 1630 von einem leichter zugängl. Ort her-
ausgeleitet, was zu einem noch größeren Zu-
strom von Badegästen, gerade auch aus dem
Gebiet von Zürich führte. Zu einem Konflikt
kam es im Bad, als der ksl. Rat Georg Gossem-
brot von den Eidgenossen gefangen werden
sollte, was der Abt von P. durch Fluchthilfe ver-
hinderte. Nach Rückschlägen infolge der Refor-
mation erfolgte ein neuer Aufschwung ab 1630.
Eine große Blütezeit erlebte der Badebetrieb im
18. Jh., nicht zuletzt begünstigt durch die Neu-

pfäfers

errichtung der entspr. Infrastruktur zw. 1702
und 1716.

Bereits 1460 erwarben die Eidgenossen, wel-
che die Rheingrenze gegenüber dem Reich im
16. Jh. markieren wollten, die Herrschaften
Freudenberg und Nidberg. Der Herrschaftssitz
Freudenberg lag bei der Ortschaft Ragaz. Eid-
genöss. wurde das Gebiet 1483 durch den Kauf
der Gft. Sargans vom letzten Gf.en Georg durch
die Eidgenossenschaft. Fortan bildete die Regi-
on eine Gemeine Herrschaft der sieben Alten
Orte, zu denen 1712 auch noch Bern kam. Der
Übergang des Territoriums an die Eidgenossen-
schaft bedeutete insofern auch eine Kursände-
rung, was die Rekrutierung des Nachwuchses
betraf. In der Folge waren nach einem Abt aus
Schaffhausen (Wilhelm von Fulach) und aus
dem Zürichseestädtchen Rapperswil v. a. Glar-
ner und andere Eidgenossen als Äbte in P. im
Amt. Die Abtei wurde 1838 aufgehoben, ihr Ei-
gentum und die Kulturgüter gingen im wesentl.
an den Kanton † St. Gallen.

† C.4.1. Pfäfers

Q. Das Archiv und die Reste der Bibliothek befinden

sich heute im Eigentum des Kantons St. Gallen und wer-

den vom Stiftsarchiv St. Gallen betreut. Unter den Hss.

des Archivs stechen besonders hervor der karoling. Liber

Viventium des 9. Jh.s, der Liber Aureus des 11. Jh.s sowie

der Vidimus Heider, ein KB des 16. Jh.s (Frontispiz: Pa-

tronin Maria und Sankt Pirmin, der Abteigründer). – Ur-

kundenbuch der südlichen Teile des Kantons St. Gallen

(Gaster Sargans-Werdenberg), bearb. von Franz Per-

ret, Rorschach 1961–82.

L. Die Abtei Pfäfers. Geschichte und Kultur (Aus-

stellungskatalog), hg. von Werner Vogler, 2. Aufl., St.

Gallen 1985. – Wegelin, Karl: Die Regesten der Bene-

dictiner-Abtei Pfävers und der Landschaft Sargans, Chur

1850. – Rothenhäusler, Erwin: Die Kunstdenkmäler

des Kantons St. Gallen, Bd. 1: Der Bezirk Sargans, Basel

1951. – Perret, Franz/Vogler, Werner: Die Abtei Pfä-

fers. Abriß der Geschichte, Kurzbiographien der Äbte, St.

Gallen 1986.

Werner Vogler
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PRÜM

I. Gefürstete Reichsabtei P. im Oberrheini-
schen Reichskreis mit Sitz und Virilstimme auf
der geistl. Bank des Reichsfürstenrates, die seit
der Inkorporation des Kl.s in das † Trierer Erz-
stift 1576 durch den Ebf. von† Trier als Fürstabt
von P. ausgeübt wurden.

II. Die 721 von einer mit den Karolingern
versippten Adelsfamilie gegründete Abtei, die
von dem Frankenkg. Pippin 762 als kgl. Hauskl.
übernommen wurde, erlangte im 10. Jh. unter
Ks. Otto I. die Reichsunmittelbarkeit. Diese hat-
te wg. der Abgelegenheit des Kl.s nur wenig
Einfluß auf dessen Stellung, als dessen Selb-
ständigkeit seit dem 14. Jh. durch die Vergab-
epolitik der dt. Herrscher und dem Arrondie-
rungsbestreben der † Trierer Ebf. bedroht wur-
de. Die Isolierung in der noch schwach besie-
delten Region bewirkte ferner, daß auf P. die
Adelsfamilien in der Nachbarschaft seit dem 12.
Jh. unverhältnismäßigen Einfluß gewinnen und
vermittels des in der Hauptsache von ihnen be-
setzten Konvents ihre innerfamiliären Rivalitä-
ten in das Kl. selbst tragen konnten. Diese Um-
stände machen es unmöglich, von einer wirkl.
Hofhaltung der fast ausschließl. aus dem um-
liegenden Adel stammenden P.er Äbte im Kl.
selbst zu sprechen, die sich neben den Konvent
bemerkbar gemacht hätte. Deshalb hielten sich
jene Äbte, die ein gewisses Komfortbedürfnis
entwickelten, etwa Ruprecht von Virneburg
(1476–1513), oder die aus dem Grafenhaus
Manderscheid stammenden beiden letzten selb-
ständigen Äbte des Kl.s,Wilhelm (1513–46) und
Christoph (1546–76) den größten Teil ihrer Re-
gierungszeit außerhalb ihrer Abtei auf. Die
nach Christophs Tod 1576 durchgeführte In-
korporation traf schließl. einen aus nur noch
fünf Mönchen bestehenden Konvent, der mit
wenigen Dienern in den zerfallenen Klosterge-
bäuden hauste.

Wie häufig bei älteren Abteien bildete jener
Bereich, in dem die Reichsabtei seit dem 13. Jh.
auch die Landesherrschaft ausübte, nur noch
einen Bruchteil des im 10. und 11. Jh.s noch um-
fangr. Streubesitzes. Bis zur Inkorporation 1576
blieb sein Verwaltungsaufbau relativ archaisch.
Nachdem sich die Propsteien des Kl.s zu Kes-

seling, St. Goar, Münstereifel und Altrip größ-
tenteils selbständig gemacht hatten, fungierte
neben der Person des Abtes als Grund- und
Hochgerichtsherr als oberste zentrale Verwal-
tungsinstanz das P.er Hochgericht, Obergericht
gen. Seine Tätigkeit läßt sich vor 1576 jedoch
nur undeutl. verfolgen. Es hatte seinen Sitz zu-
nächst zu Rommersheim, einem etwa 5 km vom
Kl. entfernten Dorf, das wesentl. älter war als
die Siedlung P., die sich nach der Gründung der
Abtei in dem noch wenig erschlossenen Wald-
gebiet vor der Klosterpforte erst langsam ent-
wickelte. Weitere Zentralinstanzen der Verwal-
tung waren das für die Besitzanteile von Prior
und Konvent zuständige Kämmereigericht so-
wie für den umfangr. Komplex der Lehensgüter
der Abtei das Manngericht. Die Lokalverwal-
tung erfolgte durch 18 archa. gegliederte Hof-
verbände, die erst im 16. Jh. durch Schulthei-
ßeien abgelöst wurden. Die in dem bekannten
Urbar des Kl.s von 893 als Verwaltungspersonal
häufig genannten Scharmannen werden noch
zu Beginn des 12 Jh.s erwähnt, verschwinden
dann jedoch aus den Überlieferungen.

Infolge der zahlr. Schenkungen sowohl der
Karolinger und Ottonen wie auch des Adels
nicht nur in der Eifel, sondern auch an der Na-
he, am Mittel- und Niederrhein, in Rheinhes-
sen, Rheinfranken und in † Lothringen, aber
auch im Anjou, in der Bretagne und in Holland
war die Abtei im 10. Jh. zwar mit vielen öffentl.
Aufgaben im Verkehrs- und Transportwesen so-
wie für den ksl. Heerbann belastet, verfügte je-
doch über eine enorme Wirtschaftskraft. Da-
mals besaß sie etwa 120 Fronhöfe mit 2000 Hu-
fen, konntemit jährl. Einkünften von 2000 Dop-
pelzentner Getreide, 1800 Schweine und Ferkel,
über 4000 Eimer Wein und 1500 Schillinge
rechnen und hatte Anspruch auf 4000 Fronfahr-
ten und 70000 Frontage. Nach dem frühzeiti-
gen Verlust des größten Teils ihres Fernbesit-
zes, der Entfremdung vieler Klostergüter durch
die ehemaligen Klostervögte und der Lehens-
güter, aber auch nach etl. Jahrzehnten der Miß-
wirtschaft war P. in der zweiten Hälfte des 14.
Jh.s schließl. hoch verschuldet und seine jährl.
Einkünfte betrugen kaummehr als 120Mark. In
den Registern des 16. und des 17. Jh.s über den
Vermögensstand der Kl. zählte P. zu den ärm-
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sten Abteien des † Trierer Erzstifts und konnte
weder durch seine Ausstattung noch durch sei-
ne Lage den Konventualen einige Annehmlich-
keiten bieten. Im engeren Bereich der Nord-
osteifel freilich blieben die Funktionen des Kl.s
als religiöser Mittelpunkt der Region und ein-
schließl. der ma. Heischprozessionen und
Wallfahrten der umliegenden Dörfer erhalten,
sowie bis zum 18. Jh. seine Bedeutung als Zen-
trum des Warenumschlags und der Bedarfsde-
ckung für das platte Land. Hierfür hatte der Ab-
tei schon 861 Ks. Lothar II. in Rommersheim
Münz- und Marktrechte verliehen. In späterer
Zeit wurden diese Rechte auf die inzw. vor der
Klosterpforte entstandene Siedlung P. übertra-
gen und das Münzrecht außerdem durch wei-
tere Prägestätten zu St. Goar und zu Münsterei-
fel ausgeweitet. Die Münzen des Kl.s zeigen zu-
meist ein Christogramm oder die Abb. des
Hauptpatrons der Abtei, des Salvators mundi,
weshalb sie auch Heilandspfennige gen. wur-
den, und entsprechen dadurch dem Bildinhalt
der Konventssiegel. Auf den Sekretsiegeln der
Äbte findet sich dagegen schon im 15. Jh., das
Agnus Dei, also das Lamm mit der Kreuzfahne,
das dann im 16. Jh. als »Prümer Lamm« zur al-
leinigen Figur im Wappen der Abtei wird.

† C.4.1. Prüm

Q. LHA Koblenz, Best. 18 (Abtei Prüm) und Best. 1

(Kfsm. Trier). – Goerz, Adam: Mittelrheinische Rege-

sten, Bd. 1–4, Koblenz 1876–86. – Nolden, Reiner: Das

Goldene Buch von Prüm. Faksimile, Übersetzung und

Beschreibung, Prüm 1997. – Schwab, Ingo: Das Prümer

Urbar, Düsseldorf 1983 (Publikationen der Gesellschaft

für Rheinische Geschichtsquellen, 20,5). – Urkunden-

buch der jetzt die Preussischen Regierungsbezirke Cob-

lenz und Trier bildenden mittelrheinischen Territorien,

Bd. 1–3, Koblenz 1860–74.

L. Forst, Hermann: Die territoriale Entwicklung

des Fürstentums Prüm, in: Westdeutsche Zeitschrift 20

(1901) S. 251–288. – Forst, Hermann: Das Fürstentum

Prüm. Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der

Rheinprovinz, Bd. 4, Bonn 1903. – Knichel, Martina:

Geschichte des Fernbesitzes der Abtei Prüm in den heu-

tigen Niederlanden, in der Picardie, in Revin, Fumay und

Fépin sowie in Awans und Lonein, Mainz 1987 (Quellen

und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchenge-

schichte, 56). –Neu, Peter, Die Abtei Prüm imKräftespiel

prüm – reichenau

zwischen Rhein,Mosel undMaas vom 13. Jahrhundert bis

1576, in: RhVjbll 26 (1961) S. 255–285. – Wohltmann,

Hans: Die Entstehung und Entwicklung der Landeshoheit

des Abtes von Prüm, in: Westdeutsche Zeitschrift 28

(1909) S. 369–464.

Bertram Resmini

REICHENAU

I. Abtei, OSB; Bm. † Konstanz, Ordens-
provinzMainz-Bamberg; Patrone: Maria, Petrus
und Paulus, Markus; gegr. am 25. April 724 von
Pirmin, ausgestattet mit Königsgut von Karl
Martell, mglw. initiiert von alemann. Hzg.n,
spätestens seit 730 bzw. 746 karoling.
Reichskl.; zunächst nach Mischregel, seit Abt
Waldo (786–806) nach Benediktinerregel le-
bend; mehrmals Personalunion vom Abt von R.
und dem Bf. von † Konstanz; Gorzer Reform
unter Abt Berno (1008–48); im Investiturstreit
auf Seiten des Papsttums; im SpätMA polit. und
wirtschaftl. Abstieg; 16. März 1358 Schutz- und
Dienstvertrag mit dem Hzg. von † Österreich;
Reform mit Abschaffung des Hochadelsprivi-
legs unter Abt Friedrich von Wartenberg-Wil-
denstein (1428–53); 22. Sept. 1508 erste Inkor-
poration in das Bm. † Konstanz, 1516 von Ks.
† Maximilian I. rückgängig gemacht, in diesem
Zusammenhang Öffnung gegenüber bürgerl.
Mönchen; 9. Feb. 1540 endgültige Inkorporati-
on, darauf folgend Umwandlung in ein Priorat;
1757 Umwandlung in eine Mission mit Subpri-
or; 1803 Säkularisierung. – Privilegien: Immu-
nität und freie Abtswahl spätestens 815, be-
schränkter Königsdienst 829, Zoll- und Abga-
benfreiheit in Alemannien 887, Gebrauch der
Pontifikalien ca. 997–1000, Exemtion 998,
Markt- und Münzprivileg ca. 998, weitere Re-
duzierung der Heeresfolgepflicht im 11. Jh., Be-
freiung von Landgerichten 1353. – Tochterkl.:
Niederaltaich, Pfäfers; Propsteien/Stifte: St. Pe-
ter, St. Georg, St. Albert, St. Pelagius, St. Jo-
hann, Benken, Zurzach, Pfungen, Schienen. –
Grundherrschaft: Die Gründungsausstattung
bestand aus Gütern und Rechten im nächsten
Umkreis (Allensbach, Allmannsdorf, Kalt-
brunn, Markelfingen, Wollmatingen, Ermatin-
gen), dazu kamen zahlr. Schenkungen aus Kö-
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nigsgut (v. a. Bodman und Ulm) und von Seiten
des alemann. Adels; auf dem Höhepunkt der
Ausdehnung im 10./11. Jh. besaß das Kl. Streu-
besitz bis ins Elsaß, nach Nordbaden, Ober-
schwaben, Graubünden und an den Comer See;
im SpätMA konzentrierte sich der Herrschafts-
besitz neben der Grundausstattung auf Baar,
Hegau, Bussengebiet, Klettgau und Thurgau.

II. Im 9. und 10. Jh. zählten die Äbte der R.
häufig selbst zum kgl. Hof und befanden sich
im herrschaftl. Dienst auf Reisen. Über die mit
der Herrschernähe verbundene Abwesenheit
vom Kl., die mit äußerer Prachtentfaltung kom-
pensiert wurde, geben die »Gesta Witigowonis«
beredtes Zeugnis. Damit könnte der relativ spä-
te erste curia-Beleg aus dem Jahr 1197 erklärt
werden. Der Mönch Hermann (von Spaichin-
gen) war als prepositus curie zugl. auch cellerarius
des Kl.s. Im folgenden wurde der Begriff meist
als Synonym für die R.er Pfalz als demWohnort
des Abts verwendet, etwa 1261: curia nostra supe-
rioris. Im 13. Jh. erfährt man von den Inhabern
ministerial. Hofämter: von Salenstein (Schenk
und Kämmerer), von Wassenburg (Schenk),
von Krähen und von Rast (Truchseß); das Mar-
schallamt ist nicht belegt. Die Schenken von Sa-
lenstein sind bis zur Mitte des 14. Jh.s nachweis-
bar, zur selben Zeit wurde der Ministeriale Otto
am Hard einmalig als Truchseß gen. Danach
fanden die klass. Ämter keine Erwähnung
mehr. Die hochadligen Hofämter erschienen
erst im Rückblick des Chronisten Gallus Öhem
(um 1500), und zwar in den Händen der Gf.en
von Kiburg (Marschall), Herren von Rohrdorf
(Truchseß), Herren von Rapperswil (Kämme-
rer) und Gf.en von Hohenberg (Schenk). Bis auf
die Hohenberger, die bis zum Ende des 14. Jh.s
lebten, starben die anderen Familien bereits im
13. Jh. aus. Eine tatsächl. Ausübung der Ehren-
ämter am R.er Hof ist nicht überliefert.

Neben häufigen Klagen über die finanzielle
Notlage des Kl.s finden sich nur wenige kon-
krete Hinweise zur Hofhaltung des Abts im
SpätMA. Ausnahmen bilden zum einen die To-
talverpfändung der Klostereinkünfte am
31. Aug. 1367, bei der die Einnahmen des Abts
Eberhard von Brandis (1342–79) bis zur Beglei-
chung der Schulden genau festgelegt wurden,
zum anderen die Klosterordnungen aus der Re-

gierungszeit Johann Pfusers von Nordstetten
(1464–91). Zunächst unter Hinzuziehung der
dem Kl. unterstellten Gemeinden, dann unter
Aufsicht von Vertretern des Städtebundes und
der Hzg.e von † Österreich, schließl. unter al-
leiniger Ägide † Österreichs wurden am
18. April 1476, 31. März 1479 und 26. Juni 1483
Versuche unternommen, die wirtschaftl. Kri-
sensituation zu bereinigen. Zu den wichtigsten
Maßnahmen gehörten die Verpflichtung auf die
Einhaltung des Gottesdienstes, die Einsetzung
einesObervogts (1476 nochGroßkeller), der die
weltl. Geschäfte zu regeln hatte, die systemat.
Herstellung von Verwaltungsschriftgut und
dessen Ablage im Archiv, die Beschränkung auf
fünfMönchspfründen, sowie die Festlegung der
Angehörigen des Hofes und ihrer Einkünfte.
Zum Hof sollten 1479 neben dem Abt und den
Klosterherren nur der Kammerdiener des Prä-
laten, zwei Kapläne und jeweils ein Schreiber,
Untervogt, Mesner, Pfisterer, Kellermeister,
Koch und Fischer zählen; 1476 waren zusätzl.
noch ein reisiger Knecht, eine Viehmagd und
ein Torwächter zugelassen. In diesen Jahren
wurde zudem das R.er Pfalzgericht reorgani-
siert. Zw. 1484 und 1492 nennen die Quellen
häufig einen R.er Konventualen als advocatus
oder pfleger, der vom Kl. dem vom Hzg. von †
Österreich bestellten Obervogt zur Seite gestellt
wurde. Die weltl. Belange der R. standen bis zur
endgültigen Inkorporation 1540 unter der Auf-
sicht eines Obervogts.

Durchgängig nachweisbare Angehörige des
R.er Hofes im 14./15. Jh. waren die persönl. Ka-
pläne und Notare des Abts. Vereinzelt nannte
sich der Notar auch Kanzler, aber eine geregel-
te, mit beamteten Schreibern besetzte Kanzlei
wurde erst im Zusammenhang mit den Verwal-
tungs- und Gerichtsreformen im späten 15. Jh.
aufgebaut. Ein eigener Archivar ist aus dem
SpätMA überhaupt nicht bekannt; möglicherw.
wurden dessen Aufgaben vom Schatzmeister
übernommen. Bei wichtigen rechtl. Entschei-
dungen, an Lehenstagen oder zu Gerichtster-
minen erweiterten bisweilen geistl. und weltl.
Verwandte und Freunde sowie Lehensträger,
Vasallen und Gemeindevertreter, die sich im
»Rat« des Kl.s einfanden, den eigentl. Kern des
Hofes. Eine von Friedrich von Wartenberg neu
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organisierte Institution war das Landkapitel al-
ler Weltkleriker des engeren Klostergebiets,
dessen Dekan im Folgenden häufig im Umfeld
des Abts anzutreffen war.

Aufgrund der zeitw. katastrophalen wirt-
schaftl. Lage dürfte der Hof des Abts im SpätMA
wenig Glanz nach außen ausgestrahlt haben.
Die im frühen und hohen MA gepflegte Kunst
und Kultur (Musik, Buchmalerei, Wandmalerei,
Architektur, Geschichtsschreibung) fand keine
gleichrangige Fortsetzung. Die reformorientier-
ten Äbte Diethelm von Castell (1306–42) und
Friedrich von Wartenberg-Wildenstein bemüh-
ten sich mit unterschiedl. Erfolg um eine Rück-
kehr zu den monast. Wurzeln und sorgten für
den Wiederaufbau zerstörter Klostergebäude.
Friedrich setzte sich zudem für die Förderung
der Wissenschaften ein und schickte mehrere
Mönche auf Universitäten, was in enger Wech-
selbeziehung zur (Wieder-) Entdeckung und
Vergrößerung der Bibliothek stand. Aus diesem
Grund hielten sich im 15. Jh. mehrere studierte
Geistliche auf der R. auf, die zum Teil über eine
der zahlr. Altarpfründen der Klosterinsel finan-
ziert wurden, zum Teil auch als Bibliothekare
fungierten. Als Beispiele seien der Arzt und
Theologe Johann Spänlin, der studierte Mönch
und Bibliothekar Heinrich Plant und der viel-
seitig interessierte Chronist Gallus Öhem er-
wähnt. Darüber hinaus suchte mancher andere
Gelehrte die während des Konstanzer Konzils
ins Bewußtsein zurückgeholten Bücherschätze
auf. Offenbar bestand sogar ein Austausch von
wissenschaftl. interessierten Mönchen zw. der
R. und den Kl.n in der Region, aber an die ein-
stige Bedeutung konnte die Abtei trotz allem
nicht anknüpfen. Neben der Bibliothek sorgte
der Reliquienschatz für eine gewisse Attraktivi-
tät für Besucher.

Feierl. Ereignisse auf der R. stellten v. a. die
Prozessionen dar, die meist zu Ehren der Reli-
quien (insbes. den Evangelisten Markus und die
Heilig-Blut-Reliquie betreffend) stattfanden.
Abt Martin von Weißenburg (1491–1508) rich-
tete nach dem Schweizerkrieg 1499 eine neue
jährl. Dankprozession für die Errettung vor ei-
ner Eroberung der Insel durch die Eidgenossen
ein. Auch das Eintreffen hoher Würdenträger
war Anlaß von Prozessionen und Feierlichkei-

saint-claude

ten, so bei den Besuchen des Kardinals Markus
Venetus (1474) und der Kg.e und Ks. † Karl IV.,
† Sigismund, † Friedrich III. und † Maximi-
lian I.

† C.4.1. Reichenau

Q. GLA Karlsruhe Abt. 5, 65, 67, 96 (und viele mehr).

– Berschin/Staub 1992. Die Chronik des Gallus

Öhem, bearb. von Karl Brandi, Heidelberg 1893 (Quel-

len und Forschungen zur Geschichte der Abtei Reiche-

nau, 2). – Repertorium schweizergeschichtlicher Quel-

len, 1–4, 1982–90. – Zusammenstellung weiterer relevan-

ter Archive und Quelleneditionen bei Quarthal 1975,

Begrich 1986 und Kreutzer 2003 (siehe unten).

L. Abtei Reichenau, 1974. – Begrich, Ursula: Rei-

chenau, in: Helvetia Sacra III, 1/2, 1986, S. 1059–1100. –

Kreutzer 2003. – Kultur der Abtei Reichenau, 1925. –

Quartal, Franz u. a.: Reichenau, in: Germania Bene-

dictina, 5, 1975, S. 503–548.

Thomas Kreutzer

SAINT-CLAUDE

I. Die Abtei von S.-C. (kelt. Ortsname Con-
dat, dann Saint-Oyend-de-Joux, nach ihrem vierten
Abt, und schließl. Saint-Claude nach dem Abt,
dessen im 12. Jh. entdeckte Reliquien seit dem
13. Jh. Anlaß zu einem Kult und zur Pilgerfahrt
nach S.-C. gab) wurde im 5. Jh. von im Jura tä-
tigen Patern, Saint-Romain und Saint-Lupicin,
gegr.

Während der ersten Jh.e soll das Kl. von ei-
ner bedeutenden Anzahl Mönche bewohnt ge-
wesen sein. Der »Vita Patrum Jurensium« sind
Zahlen von 150 Geistlichen in Lauconne, der
zweiten Gründung von S.-C. aus, und von 105
Geistlichen in La Baume, der dritten Gründung,
zu entnehmen. Im frühen MA folgen an der
Spitze der Abtei kirchl. Würdenträger aufeinan-
der, Ebf.e oder Klosterbf.e, die durch ihre Lei-
tung zum Renommée der Abtei beitragen. Im
Jahr 819, in das wahrscheinl. die Einführung der
Ordensregel des hl. Benedikts in Saint-Oyend
fällt, gehörte das Kl. zur ersten Klasse der im
Reich mit Steuern belegten Kl. Im Jahr 1175 er-
hielt es von Friedrich Barbarossa das Privileg,
direkt dem Ks. zu unterstehen; ihm werden Re-
galienwie bspw. das Recht, Geld zu prägen, ver-
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liehen. Das geistl. und weltl. Prestige, das sich
die Abtei im Verlauf der Jh.e erwarb, wurde le-
digl. durch einige einzelne Zwischenfälle in Fra-
ge gestellt. Das Ende des MA war trotz des Er-
folges der Pilgerfahrt nach S.-C. von wachsen-
den Schwierigkeiten und Streitfällen gekenn-
zeichnet. Das 14. und das 15. Jh. kündigte sich
als eine Periode der Umwälzungen und Anpas-
sungen an. Äbte mit stark ausgeprägter Persön-
lichkeit leiteten die Abtei. Diese bekräftigte ihre
Oberhoheit über ihre Vasallen (Erstellung eines
Urkundenbuchs zw. 1307 und 1315 – das »livre
d´Or« – unter dem Abt Odon de Vaudrey).

Der Abt hatte in dieser Periode die hohe,
mittlere und niedere Gerichtsbarkeit inne und
verfügte über das Recht, die Amtsträger der Ab-
tei zu ernennen. Bei seiner Wahl mußte er vor
seinem Kapitel einen Eid leisten, bevor er von
diesem anerkannt wurde, und feierl. schwören,
die Freiheiten der Bürger von Saint-Oyend (zu-
gestanden i. J. 1310) zu bewahren sowie keine
Ämter an Laien zu übertragen. Gleichwohl dele-
gierte der Abt in zunehmendem Maße seine
Vorrechte, während er seine Amtsgeschäfte von
den Schlössern von Moirans und La Tour-du-
Meix aus leitete, die ihm als Zweitres.en dien-
ten. Gegenüber der immer häufigeren Abwe-
senheit ihres Oberen erhoben die Geistlichen
Anspruch auf neue Rechte und Privilegien. Man
kann in dieser Periode eine Vermehrung der
Ämter und eine Rekrutierungspraxis beobach-
ten, die oft auf den lokalen mittleren und klei-
nen Adel beschränkt ist – eine Entwicklung, die
bereits erahnen läßt, was in der Neuzeit recht
verbreitet seinwird. Im 16. Jh.mußteman in der
Tat 16 Ahnen vorweisen können, um in das Ka-
pitel von Saint-Oyend eintreten zu können. Zu-
mindest seit Ende des 13. Jh.s wurde die Ämter-
häufung gängige Praxis, entweder als Grund
oder als Folge der Verminderung der tatsächl.
Zahl (der Mönche). Für die späte Periode ist die
genaue Zahl der Mönche, die in Saint-Oyend
lebten, unbekannt, bis der Abt Guillaume de la
Baume sie 1393 in Übereinstimmung mit sei-
nem Kapitel auf 36 Profeß-Mönche festsetzt.
Als Grund, die Beschränkung der Ämter zu
rechtfertigen, schützte der Abt das gesunkene
Einkommen vor. Aber wenn es auch schwierig
ist, die Schwankung im Einkommen im Ver-

gleich zu den vorhergehenden Jahrzehnten ein-
zuschätzen, so wissen wir doch, daß die An-
sprüche der Mönche, und v. a. derjenigen unter
ihnen, die die höchsten Ämter innehatten, im-
mer größer wurden. Im Jahr 1397 trennte der
Abt die mensa des Abtes von der mensa des Ka-
pitels. Jeder Amtsträger stand von nun an an der
Spitze einer Pfründe, die einige im Lauf der Jah-
re als ihr eigenes Einkommen ansehen sollten.
Die Rückwirkungen auf das Ordensleben mach-
ten sich schnell bemerkbar. Völlig in Anspruch
genommen von den administrativen Aufgaben,
die mit ihren Ämtern und den zugehörigen Do-
mänen verbunden waren, verließen die Geistli-
chen den Schlafraum, das Refektorium und,
schwerwiegender in den Konsequenzen, ver-
nachlässigten den Gottesdienst.

Eine gewisse Form von Nachlässigkeit
scheint also eingerissen zu sein, auch wenn es
angebracht ist, dieses Urteil abzumildern.
Wenn auch die Amtsträger einige der Vorschrif-
ten der benediktin. Ordensregeln nicht zu be-
folgt zu haben scheinen, so stellt man dennoch
zur selben Zeit eine Vermehrung der Stiftungen
fest, die von den Geistlichen des Kl.s selbst aus-
ging (die Schätzung kann, bedingt durch den
lückenhaften Bestand der Archive, zum Teil ver-
fälscht sein). Hierfür lassen sich mehrere Er-
klärungen finden: aufgrund ihrer adligen Her-
kunft waren die Geistlichen eher in der Lage,
bedeutende Schenkungen zu machen. In dem
Maße, in dem sich ihre Lebensweise von der
Ordensregel entfernte, vervielfachten sie als Re-
aktion die Stiftung von Messen für ihr Seelen-
heil und leisteten Beiträge zur Konstruktion
oder Erneuerung eines Bauwerks. Sie hatten auf
diese Weise an der Erhabenheit des geistl. Le-
bens teil, da sie zur Großartigkeit der Gebäude,
aber auch der Gottesdienste beitrugen. Im übri-
gen weiß man wenig über die Geistlichen, die
keine Amtsträger waren, da sie selten in der
Überlieferung auftauchen.

Die privaten Unterkünfte waren dennoch
sehr häufig und stellten eine Verletzung des
Klosterlebens dar, die bedeutend genug war,
andere nach sich zu ziehen. Die Lebensführung
der Geistlichen wurde vom Hzg.-Gf.en von
† Burgund, Philipp dem Guten, i. J. 1447 dem
Papst angezeigt. Die Geistlichen lebten wie Ad-
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lige. Sie besaß Hunde, Vögel und Pferde für die
Jagd, man sah sie in den Gasthäusern des Ortes
sich dem Glücksspiel widmen, einige hatten
lose Sitten, die Klausur wurde nicht mehr re-
spektiert. Nicolas V. kam der Bitte des Hzg.s
nach und versuchte, durch Vermittlung von
päpstl. Gesandten – der Äbte von Saint-Martin
d´Autun, von Saint-Bénigne von Dijon und von
Baume-les-Messieurs – die Ordensregel inner-
halb der Abtei wiedereinzuführen. Ein Teil der
Geistlichen befand sich im Konflikt mit ihrem
Abt Etienne Fauquier. Innerhalb der Gemein-
schaft herrschte seit der Zeit des äbtl. Schismas,
das unter dem Abt Fauquier zu Ende ging,
Zwietracht. Der Abt folgte dem Hzg. von † Bur-
gund und rief die Reform seiner Ordensgelübde
aus; damit reihte er seine Abtei in eine weitrei-
chende Bewegung ein, die eine große Anzahl
von Kl.n in dieser Zeit berührte. Die Reform
blieb dennoch gemäßigt und zielte v. a. darauf
ab, das Gemeinschaftsleben und die Regelmä-
ßigkeit des Gottesdienstes wiedereinzuführen.
Ab 1448 wurden sehr ausführl. Statuten verfaßt.
Dennoch hatte die Reform Schwierigkeiten,
sich durchzusetzen. Der Wille des Abtes, die
Widerrufbarkeit der Ämter wiedereinzuführen,
rief so lebhafte Reaktionen hervor, daß 1459
Philipp der Gute aufs Neue die Situation der
Uneinigkeit dieses Kl.s im Jura anzeigte. Jac-
ques de Moussy, Oberprior von Cluny, war da-
mit betraut, neue Statuten zu erlassen, die i. J.
1462 veröffentlicht wurden. Etwas autoritärer
als die erste, stellte diese Reform den Frieden im
Kl. wieder her. Die zweite Hälfte des 15. Jh.s war
für die Abtei eine Periode der Überprüfung ihres
Besitzes. Ein Teil der Gebäude wurde renoviert
oder wiedererbaut, während die bewegl. Güter
geschätzt und inventarisiert wurden. So war der
Mesner damit betraut, die Einkünfte der Abtei
zu überprüfen: die Grundzinsen und Funktio-
nen jedes Amtes wurden in einem Handbuch,
dessen Zusammenstellung 1466 abgeschlossen
war, genau festgehalten. Von 1463–68 nahmen
mehrere Amtsträger an der Bestandsaufnahme
der Einrichtung der Sakristei teil. 1492 ging
man auf Initiative des Abtes Pierre Morel zu ei-
ner Inventarisierung der Dokumente und der
Bibliothek des Kl.s über, was ein Register von
mehr als 400 Blatt ergab.

saint-claude

Kann man deshalb von einem Erfolg der Re-
form sprechen? Einige Indizien lassen anneh-
men, daß sie zu einem Wiedergewinn des An-
sehens der Abtei beitrug. Die Pilgerfahrt nach
S.-C. erlebte immer noch einen bedeutenden
Zustrom, und die Schenkungen, v. a. die Lud-
wigs XI., trugen zum guten Zustand des Kl.s
bei. Dennoch blieben die Ämterhäufung, das
Privateigentum, die Abweichungen von der Or-
densregel in den Gewohnheiten der Geistlichen
bestehen. Die Kommende griff erstmals 1472 in
die Leitung der Gemeinschaft ein. Von Anfang
des 16. Jh.s wurde dies zur gängigen Praxis, was
die Abtei auf den Status eines Lehens reduzierte
und ihren Eintritt in die Neuzeit markiert.

† C.4.1. Saint Claude

Q. Archives départementales du Doubs Sous-série

7H. – Archives départementales du Jura sous série 2H.-

Archives municipales de Saint-Claude. – BNF, ms.fr.

12777.

L. Benoit, Paul: Histoire de l’Abbaye et de la Terre

de Saint-Claude, 2 Bde., Montreuil-sur-Mer 1890–92. –

Berthet, M./Locatelli, René: Rationale administra-

tionis de Vaucher de Roche, sacristain de Saint-Pierre au

monastère de Saint-Oyend-de-Joux, Lons-le-Saunier

1973–74 (Travaux de la Société d’Emulation du Jura). –

Bully, Sébastien: A propos du monachisme sanclaudi-

en. Eclats d’histoire, 25000 ans d’héritages, 10 ans d’ar-

chéologie en Franche-Comté, Besançon 1995. – Bully,

Sébastien: Saint-Claude (Jura), ancien Palais Abbatial:

église Notre-Dame des Morts, premiers résultats des re-

cherches, Perpignan 2001 (Les cahiers de Saint-Michel de

Cuxa. Actes desXXXIIe journées romanes deCuxa). –Bul-

ly, Aurélia/Bully, Sébastien/Pontefract, Bernard: La

sous-préfecture de Saint-Claude, anciennes infirmeries

de l’abbaye royale de Saint-Claude. Itinéraires du Patri-

moine, Besançon 2001. – Denifle, Henri: La désolation

des églises, monastères et hôpitaux en France pendant la

guerre de Cent ans, 3 Bde., Paris 1879–99, hier Bd. 2,

S. 320–323. – Les diocèses de Besançon et Saint-Claude,

hg. vonMaurice Rey, Paris 1977 (Histoire des diocèses de

France, 6). – Ferroul-Montgaillard, Abbé de: Hi-

stoire de l’abbaye de Saint-Claude, 2 Bde., Lons-le-Sau-

nier 1854. – Gresser, Pierre: Regard sur l’abbaye et la

Terre de Saint-Claude au Moyen Age, Le parc naturel du

Haut-Jura: son milieu naturel, son histoire et ses activités,

Besançon 1990. – Jeannin, Yves: Franche-Comté, Saint-

Claude, in: Le paysage monumental de la France autour
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de l’anMil, hg. von Xavier Barral iAltet, Paris 1987. –

Jenzer, Muriel/Pontefract, Bernard: La cathédrale

de Saint-Claude, Jura, Besançon 1999. – Lacroix, Paul:

Eglises jurassiennes Romanes et Gothiques, Besançon

1981. – Locatelli, René: La réforme de Saint-Claude au

XVe siècle. Pensée, image et communication en Europe

médiévale. A propos des stalles de Saint-Claude, Be-

sançon 1993. – Moyse 1973. – Rousset, Alphonse: Dic-

tionnaire géographique, historique et statistique des

communes de la Franche-Comté et des hameaux qui en

dépendent, classés par département, Bd. 2, Besançon

1854. – Vie des Pères du Jura, hg. von François Martine,

Paris 1968 (Sources chrétiennes, 142).

Aurélia Bully, Sébastien Bully, Muriel Jenzer

ST. EMMERAM (REGENSBURG)

I. Benediktinerkl. (Patrozinium: Georg,
Petrus und Emmeram), monasterium Sancti
Haimhrammi, monasterium Sancti Hemmerammi,
monasterium Sancti Emmerami, Anfänge einer
geistl. Gemeinschaft amGrabe desMärtyrerbf.s
Emmeram an der Wende vom 7. zum 8. Jh., un-
ter dem agilolfing. Hzg. Hubert von Bayern
(† um 736) erstmals urkundl. bezeugt, 739 vom
hl. Bonifatius als Kathedralkl. güterrechtl. und
personell mit dem Bm. † Regensburg vereinigt,
975 Erhebung zur selbständigen Abtei und Ein-
führung der lothring. Reform (Ramwold von St.
Maximin in† Trier) durch Bf.Wolfgang, um die
Mitte des 11. Jh. Urkundenfälschungen, um die
Exemtion vom Bf. zu erreichen und die rechtl.
Stellung des Kl.s zu verbessern, 1295 Regalien-
leihe und Aufnahme in den Fürstenstand durch
Kg.† Adolf von Nassau nach Vorlage einer kurz
zuvor gefälschten Urk. Ludwigs des Kindes,
1326 erfolgreicher Abschluß des Exemtions-
prozesses an der röm. Kurie in Avignon, 1452
Einführung der Kastler Reform, danach Ver-
zicht auf die Regalienleihe und auf Führung des
Fürstentitels, in der frühen Neuzeit Teilnahme
von Vertretern des Abtes auf Reichstagen und
Versammlungen des Bayerischen Reichskrei-
ses, 1731 erneute Aufnahme in den Fürsten-
stand durch Ks. Karl VI., 1802 dem neugegrün-
deten Fsm. † Regensburg unter Fürstprimas
und Kurerzkanzler Dalberg unterstellt, 1810
dem Kgr. Bayern einverleibt, 1819 Tod des letz-

ten Fürstabtes. – Abgesehen vom eigentl. Klo-
sterbesitz in † Regensburg kein reichsunmit-
telbares Gebiet, sieht man von der Propstei Vog-
tareuth bei Rosenheim ab, die seit 1786 reichs-
unmittelbar war, verstreuter Grundbesitz er-
hebl. Umfanges unter bayer. Landeshoheit.

II. Anzeichen einer von der übl. klösterl.
Organisation zu trennenden fsl. Hofhaltung
sind nicht erkennbar. Die Bedeutung des Kl.s
als überragendes Bildungszentrum liegt v. a. im
frühen und hohenMA. In der zweitenHälfte des
9. Jh.s und in der ersten Hälfte des 10. Jh.s dien-
te die Klosterkirche als Grablege für vier Per-
sonen aus der Familie der ostfränk. Karolinger
(u. a. Kg.in Hemma und Ks. Arnolf). Neben
Ludwig dem Deutschen hat v. a. sein Enkel Ks.
Arnolf St. E. gefördert und wurde dort als zwei-
ter Stifter gefeiert. Aus seinem Nachlaß gelang-
ten der berühmte Codex Aureus, ein Meister-
werk karoling. Buchkunst aus der Hofschule
Karls des Kahlen, und das sog. Arnolfziborium
in den Besitz des Kl.s. Die Kronen von drei ka-
roling. Kg.en wurden im 10. Jh. in den Hochal-
tar der Klosterkirche eingearbeitet. Die von Bf.
Wolfgang eingeführte gorz.-trier. Reform be-
wirkte im 11. Jh. einen enormen Aufschwung.
Zwei umfangr. Bibliothekskataloge aus dem
Ende des 10. Jh.s vermitteln einen Einblick in
eine hervorragende Büchersammlungmit vielen
seltenen Titeln. In St. E. entstanden damals
Meisterwerke der spätotton. Buchmalerei (Uta-
Codex, Sakramentar Heinrichs II.). Der Mönch
Hartwic, der längere Zeit in Frankreich bei Bf.
Fulbert von Chartres studiert hatte, brachte
wichtige Texte aus allen Bereichen des Quadri-
viums von den frz. Bildungszentren nach † Re-
gensburg; er hat die Vita des hl. Emmeram
metr. bearbeitet. Neben dem Geschichtsschrei-
ber und Hagiographen Arnold († vor 1050) und
Wilhelm, dem späteren Abt von Hirsau, hat v. a.
der Mönch Otloh von St. E. ein umfangr. und
originelles literar. Œuvre hinterlassen. Berühmt
ist sein autobiograph. »Buch über die Versu-
chungen eines gewissen Mönches« (»Liber de
temptationibus cuisdam monachii«). 1049 tra-
ten St. E.er Mönche mit der überraschenden Be-
hauptung an die Öffentlichkeit, den vollständi-
gen Leib des hl. Dionysius zu besitzen, den einst
Ks. Arnolf aus Saint-Denis bei Paris entwendet
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haben sollte; dieser Anspruch wurde mit zwei
Translationsberichten und gefälschten Urk.
und Inschriften verfochten. Das heute in Krakau
aufbewahrte Evangeliar Ks. Heinrichs IV. ist im
St. E.er Skriptorium entstanden, ebenso die ein-
zig erhaltene Hs. der Vita dieses sal. Herrschers.
Auch im SpätMA gibt es Anzeichen für rege gei-
stige Tätigkeit der Mönche; v. a. die Regierungs-
zeit des Abtes Albert von Schmidmühlen
(1324–58) gilt zurecht als erneute Glanzperi-
ode. Die erhaltenen Rechnungsbücher dieses
Abtes belegen seine Sorge um die Vermehrung
der Bibliothek; er unterhielt Beziehungen zu
den Bildungszentren Paris und Bologna, wo er
Bücher beschaffen ließ. Im 18. Jh. wurde St. E.
ein Zentrum des »deutschen« Maurinismus.
Fürstabt Johann Baptist Kraus (1742–62) hatte
zwei Jahre in Saint-Germain-des-Prés in Paris
studiert und war dort u. a. von dem berühmten
Paläographen und Gräzisten Bernard de Mont-
faucon († 1741) unterrichtet worden; er hat ein
umfangr. Schrifttum zur Klostergeschichte hin-
terlassen. Seinem Amtsnachfolger Frobenius
Forster (1762–91) ist eine vierbändige Ausgabe
der Werke Alkuins zu verdanken, die bis heute
in weiten Bereichen noch nicht ersetzt ist.

† C.4.1. St. Emmeram (Regensburg)

Q. / L. Bischof, Bernhard: Mittelalterliche Studien.

Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturge-

schichte, Bd. 2, Stuttgart 1967, S. 77–155. – Budde, Ru-

dolf: Die rechtliche Stellung des Klosters St. Emmeram in

Regensburg zu den öffentlichen Gewalten vom 9.–14.

Jahrhundert, in: Archiv für Urkundenforschung 5 (1914)

S. 153–238. – Fuchs 2000 [mit Literatur]. –Hartmann

1997, S. 134–138. – Germania Benedictina, 2, 1970. –

Handbuch der bayerischen Geschichte, 3, 1995, S. 273–

281. – Schmid, Alois: Ratisbona Benedictina. Die Re-

gensburger Benediktinerkloster St. Emmeram, Prüll und

Prüfening während des Mittelalters, in: Regensburg im

Mittelalter, 1–2, 1995, S. 177–186. – Schmid 1995,

S. 213–218. – Ziegler, Walter: Das Benediktinerkloster

St. Emmeram zu Regensburg in der Reformationszeit

(Thurn und Taxis-Studien, 6), Kallmünz 1970.

Franz Fuchs

st. emmeram (regensburg) – st. gallen

ST. GALLEN

I. Abt von S.G. ab 719mit Amtssitz und Res.
in S.G., ab 818 Reichsabt, 1207 erstmals nach-
weisbar Rfs., ab 1451 Zugewandter der schwei-
zer. Eidgenossenschaft, 1798 fakt. Ende des
Fürststifts, 1805 Aufhebung der Abtei.

Die Herrschaft des Abts von S. veränderte
sich von der karoling. Zeit bis in die frühe Neu-
zeit in räuml. wie auch in rechtl.-polit. Hin-
sicht. Die im frühen und hohen MA entstan-
dene Klosterherrschaft beruhte v. a. auf Verga-
bungen, die vom vollständigen Reichshof (wie
z.B. Kriessern im Rheintal) bis hin zur be-
scheidenen Zinslast auf einem bäuerl. Gut
reichten. Herrschaftsrechte unterschiedlichster
Qualität ruhten somit auf Gütern, die verstreut
im Raum zw. Neckar, Breisgau, Oberaargau
und Allgäu lagen, mit einer Konzentration im
damaligen Thurgau und im Zürichgau. Ein im
14. Jh. beginnender, durchaus diskontinuierl.
Prozeß der Territoriumsbildung führte bis zur
Zeit um 1500 zu einem Klosterstaat, der räuml.
weitgehend mit dem nordwestl. Teil des heuti-
gen S.G.er Kantonsgebiets übereinstimmte.
Weiter verfügte der Fürstabt von S.G. über lo-
kale Gerichtsrechte im Thurgau und im unteren
S.G.er Rheintal, vereinzelt noch über (ober-)
lehensherrl. Rechte nördl. des Bodensees. Die-
se Herrschaftsstruktur hatte bis zum Unter-
gang des Fürststifts i. J. 1798 im wesentl. Be-
stand.

II. Inhaber von Hofämtern sind die ersten
Zeugen einer fürstäbtl. Hofhaltung. Vom frü-
hen 13. Jh. an sind Ministerialen des Fürstab-
tes als Truchsessen (ab 1209), Marschalken
(1212), Schenken und Kämmerer (beide 1244)
nachgewiesen. Diese vier Ämter wurden inner-
halb der meist aus dem Thurgau stammenden
Niederadelsgeschlechter vererbt, bis ein Be-
schluß des Konzils von Basel 1436 die erbl.
Weitergabe unterband. Aus Anlaß der Beleh-
nung eines neu gewählten Fürstabts mit den
Regalien bekleideten jeweils vier Angehörige
des schwäb. Hochadels ehrenhalber diese Hof-
ämter. Die herausragenden Fürstäbte des 13.
Jh.s, allen voran Konrad von Bussnang (1226–
39) und Berchtold von Falkenstein (1244–72),
traten mit einem prunkvollen Hofstaat in Er-



690 b.4.1. geistliche reichsfürsten(tümer): äbte und pröpste

scheinung, der gemäß den st.-gall. Ge-
schichtsschreibern selbst Ks. und Papst be-
eindruckte.

Nach Abt Berchtolds Tod folgte eine fast
zwei Jh.e dauernde Periode, in welcher die Abtei
von inneren Konflikten, einem Zerfall der klö-
sterl. Kultur, Kriegsereignissen und Krisen der
herrschaftl. Einkünfte heimgesucht wurde. Die
Strukturen eines adligen Fürstenhofes zerfielen
und hinterließen ein herrschaftl. Vakuum, das
nach mehreren im späteren 14. und frühen 15.
Jh. gescheiterten Anläufen erst unter dem Ein-
fluß des Großkellers, Pflegers und schließl.
Abts Ulrich Rösch (1463–91) dauerhaft gefüllt
werden konnte. Der von Rösch und seinen
NachfolgernGotthardGiel vonGlattburg (1491–
1504) und Franz Gaisberg (1504–29) neu aufge-
baute Hofstaat beruhte jedoch nicht mehr auf
lehnsrechtl. Beziehungen zu einer Ministeriali-
tät mit einem bes. Dienstmannrecht, sondern
auf »Bestallungen« (Anstellungen) von Beam-
ten, die zwar noch immer teilw. dem niederen
Adel, mehrheitl. aber der regionalen kleinstädt.
Oberschicht entstammten.

Größe und Konturen des um 1500 voll aus-
gebildeten fürstäbtl. Hofstaats sind insofern
schwierig zu rekonstruieren, als die Gremien
der Landesverwaltung Konventualen und Laien,
hochrangige (Landshofmeister) und rangnied-
rige (Kornmesser) Landesbeamte und zudem
angesehene Stadt- und Landbewohner umfaß-
ten, die als Pfalzräte und -richter nur period.
amtierten und anderen Haupttätigkeiten nach-
gingen. So umfaßte der Hof im engeren Sinne
(fest angestellte höhere Beamten) etwas mehr
als ein Dutzend Personen, im weiteren Sinne
(Gesamtheit aller Landesbeamten und Räte)
wohl mind. das Dreifache. Neben dem Kl. S.G.
wurden unter Abt Ulrich Rösch der Hof in Wil,
unter Abt Franz Gaisberg das Statthalteramt auf
Mariaberg oberhalb von Rorschach (der dort
von Rösch begonnene Klosterbau war 1489 im
»Klosterbruch« von S.G.er Bürgern, Appenzel-
lern und Rheintalern zerstört worden) zu Ne-
benres.en ausgebaut. Daneben waren die Klein-
stadt Lichtensteig im Toggenburg sowie die
Schlösser Oberberg (bei Gossau), Rosenberg
(bei Berneck) und Blatten (bei Oberriet) bis zum
Untergang der Fürstabtei wichtigere Herr-

schaftszentren, in denen je ein vom Fürstabt
eingesetzter Vogt residierte.

Hatte sich die klösterl. Grundherrschaft bis
ins 14. Jh. auf die verstreut liegenden Burgen der
Ministerialen und die von Meiern oder Kellern
verwalteten Hofverbände gestützt, so wurde die
an die Reichsvogtei geknüpfte hohe Gerichts-
barkeit zur Grundlage der fürstäbtl. Landes-
herrschaft. Bereits im 14. Jh. hatten sich die
Äbte Hermann von Bonstetten (1333–60), Ge-
org von Wildenstein (1360–79) und Kuno von
Stoffeln (1379–1411) um die Rückgabe der zuvor
vielfach verpfändeten und aufgeteilten Reichs-
vogteirechte im Raum zw. Wil, Rorschach und
Appenzell bemüht. Erst Abt Ulrich Rösch ge-
lang es jedoch in den 1460er Jahren, mit dem
Kauf der Reichsvogteien Wil (1463) und Ror-
schach (1466) sowie mit dem Erwerb der Gft.
Toggenburg (1468) die oberste Gerichtsinstanz
in dem oben umrissenen, geschlossenen Terri-
torium zu werden.

Rösch und seine beiden Nachfolger teilten
die Landesherrschaft in die zw. Wil und Ror-
schach gelegene so genannte Alte Landschaft
und in die neu erworbene Gft. Toggenburg. Die
Alte Landschaft wurde ihrerseits in ein S.G.er
Amt und ein Wiler Amt gegliedert. In diesen
beiden Ämtern überwachte je ein Konventuale
als Schaffner oder Statthalter die vom Hofmei-
ster (in S.G.) bzw.Hofammann (inWil) geleitete
Verwaltung, in der überdies je ein Kanzler und
ein Weibel wirkten. Vorsitzender des Hochge-
richts war in der StadtWil der aus demKreis der
Bürger stammende Reichsvogt, in S.G. der Hof-
meister (später Landshofmeister). Beratungs-
und Gerichtsorgan war in beiden Ämtern der
Pfalzrat. Diesem gehörten neben dem Fürstabt,
weiteren hohen Würdenträgern des Kl.s, den
obersten Verwaltungs- und Gerichtsbeamten
die Vögte der zum Amt gehörenden Gerichte
sowie sechs bis neun angesehene Männer an.
Unterhalb der Amtsebene übten Vögte und Ge-
richtsammänner lokale oder kleinregionale Ge-
richtsrechte aus. Grundlage der Beziehungen
zw. Herrschaft und Untertanen waren auf Lan-
desebene die Artikel der »Landsatzung«, die im
späten 15. und frühen 16. Jh. ihre endgültige
Form fand, auf lokaler Ebene die unter Ulrich
Rösch weitgehend vereinheitlichten Gerichts-
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offnungen der einzelnen Dorfverbände. Den Be-
wohnern der von Lichtensteig aus verwalteten
Gft. Toggenburg verblieben mehr Rechte der
Selbstverwaltung. Diese fand in einem bes. Tog-
genburger Landrecht sowie in den kommunalen
Organen der Landsgemeinde und des Landrats
ihren Ausdruck.

Grundlage der hoch- und spätma. Kloster-
wirtschaft waren die Grundzinsen, Zehnten und
Gerichtsabgaben, die dem Kl. in Form von land-
wirtschaftl. Produkten (Getreide, Wein, Käse,
Flachs etc.) oder Geld aus den Lehengütern,
Kirchspielen und Gerichtsbezirken abgeliefert
wurden. Abgaben und Lehengüter wurden vom
13.–15. Jh. in verschiedenartigen Einkünftever-
zeichnissen, vom 15. Jh. an auch in Lehenbü-
chern der Abtei festgehalten. Das Kl. selbst be-
trieb in diesen Zeiten keine erkennbare eigene
Landwirtschaft. Bis um 1270 vermochten die
Einkünfte die Ausgaben meist zu decken, da-
nach jedoch geriet die Klosterökonomie aus ver-
schiedenen Gründen (Kriege, bäuerl. Wider-
stände, mangelhafte Kontrolle) aus demGleich-
gewicht. Viele Äbte sahen sich bis ins späte 14.
Jh. zu Güterverkäufen gezwungen, die ihre Ein-
kommensbasis weiter schmälerten. Der herr-
schaftl. und wirtschaftl. Wiederaufschwung in
der zweiten Hälfte des 15. Jh.s hing stark mit
Verbesserungen in der Verwaltungsführung
(Ämterbildung, Beamtenapparat, Verschriftli-
chung) zusammen.

Als Stadtherr über die um das Kl. entstan-
dene Stadt S.G. nahm der Fürstabt auch an de-
ren wirtschaftl. Wachstum und am aufblühen-
den Leinwandgewerbe teil. Allerdings entriß
ihm die sich emanzipierende Bürgerschaft im
Lauf des 14. und 15. Jh.s wichtige Einrichtungen
(z. B. die Bleiche), Ämter (z. B. Leinwandmes-
ser, Eichmeister) und Einkünftequellen (z. B.
Ungeld), die mit der Stadtwirtschaft und na-
mentl. mit der Leinwandproduktion in Zusam-
menhang standen. Länger vermochte der Abt
die Kontrolle über die Mühlen vor den Stadt-
mauern aufrechtzuerhalten. Als Wirtschaftsför-
derer in der fürstäbtl. Landschaft tat sich na-
mentl. Abt Ulrich Rösch hervor, der um 1470 die
Leinwandproduktion seiner bevorzugten Resi-
denzstadt Wil in Konkurrenz zur Stadt S.G. un-
terstützte. Hatten sich die Fürstäbte vom 13. Jh.

st. gallen

an im Kreditwesen (z. B. gegenüber ital. Kauf-
leuten) oft unkontrolliert verschuldet, so be-
dienten sich Rösch und seine Nachfolger von
der Mitte des 15. Jh.s an dieses Instruments ge-
zielt zur Festigung von Wirtschaft und Herr-
schaft des Kl.s. Als Inhaber der Regalien ließ
der Fürstabt in S.G. nachweisl. vom 12. Jh. an
Pfennige prägen;Mitte des 15. Jh.s ging das Amt
des Münzmeisters jedoch an die Stadt S.G. über
und die Münzprägung des Klosterstaats ruhte
bis ins 17. Jh.

Dominierende Gestalt der spätma. Fürstab-
tei S.G. war der aus kleinstädt. Verhältnissen
stammende Bäckerssohn Ulrich Rösch. Er stieg
dank seiner Fähigkeiten in Verwaltungs- und
Rechtsangelegenheiten über das Amt des klö-
sterl. Großkellers bis zur Abtswürde auf und
legte (deshalb als »zweiter Gründer« betitelt)
die Basis zur Landesherrschaft. Bereits zuvor
hatten andere Äbte ähnl. versucht, namentl.
Kuno von Stoffeln, dessen Herrschaft während
der sogenannten Appenzeller Kriege ein un-
glückl. Ende nahm. Nach Rösch konsolidierten
v. a. Franz Gaisberg und nach den Wechselfäl-
len der Reformation erneut Diethelm Blarer von
Wartensee (1530–64) die weltl. Herrschaft des
Gallusstifts. In Kunst undWissenschaft brachte
die in karoling. Zeit für ihre Dichter- und Künst-
lermönche wie Notker Balbulus und Tuotilo be-
rühmte Abtei kaummehr nennenswerte Persön-
lichkeiten hervor. Kulturell-religiös wirkten die
Fürstäbte des hohen und späten MA am ehesten
durch Auftragsarbeiten in Bereichen der klö-
sterl. Architektur (Aufträge an denWinterthurer
Maler Hans Haggenberg in der Stiftskirche
S.G., an den bayer. Bildhauer Erasmus Grasser
inMariaberg bei Rorschach) und der Buchkunst
(Kalligraphie: Leonhard Wagner, Buchmalerei:
Niklaus Bertschi). Die einzigartige Tradition
der S.G.er Klostergeschichten (»Casus sancti
Galli«) setzten nach dem berühmten Mönch Ek-
kehard IV. und anonymen Schreibern zunächst
der wenig bekannte Conradus de Fabaria und
der als Klosterbeamter wirkende Stadtbürger
Christian Kuchimeister, danach bezeichnender-
weise der in krit. Distanz zur Abtei stehende
S.G.er Reformator Vadian (Joachim von Watt)
fort.

Entstammten die Dienstleute des Fürstabts
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bis ins 14. Jh. dem lehensmäßig an die Abtei
gebundenen niederen Adel der heutigen Nord-
ostschweiz (v. a. Thurgau), so kamen die Lan-
desbeamten, Vögte und Gerichtsammänner
(wie auch die Leibärzte der Fürstäbte) vom 15.
Jh. an meistens aus den kleinstädt. (z. B. Vogler
von Altstätten) oder dörfl. Eliten und wurden
durch Löhne oder Gerichtsabgaben entschä-
digt; nur noch wenige Spitzenleute der Verwal-
tung waren (etwa die Giel von Glattburg oder
die Schenk von Kastell) adliger Herkunft.

Das Stiftswappen von S. zeigt den im gol-
denem Feld aufrecht schreitenden schwarzen
Bär, der an die Vita des hl. Gallus erinnert und
auch von der Stadt S.G. und dem Kanton Ap-
penzell übernommen wurde. Ergänzt wurde es
nach 1468mit dem Zeichen der neu erworbenen
Gft. Toggenburg, einem schwarzen Hund
(Dogge) auf goldenem Grund. Zw. diesen bei-
den Wappen führte der regierende Fürstabt je-
weils sein eigenes Familienwappen. Die Bedeu-
tung, die in der Fürstabtei noch im 15. Jh. den
Wappen beigemessen wurde, kommt in dem
um 1470 fertiggestellten Wappenbuch (1626
Wappenschilde aus weiten Teilen des Reichs)
zum Ausdruck. Im Hofzeremoniell pflegten die
Fürstäbte auch im 15. Jh. hochma. Traditionen
weiter, wie sie in der Freskenmalerei der Neben-
res. Wil festgehalten sind. Ein Ritterfest, wie es
zu Pfingsten 1270 Abt Berchtold für rund 900
Gäste veranstaltet hatte, ist jedoch für spätere
Zeiten nicht mehr überliefert. Kulturell wirkte
die Fürstabtei im SpätMA und in der frühen
Neuzeit insgesamt mehr durch Mäzenatentum
als durch eigenes Schaffen.

† C.4.1. St. Gallen

Q. Archivalien: Stiftsarchiv S.G. (darin u. a. Staer-

kle, Paul: Verzeichnis der weltlichen Beamten des Stiftes

S.G. vom 13. bis 18. Jh., Ms., Rep. 14a, o. J.). – Stiftsbi-

bliothek S.G.

Veröffentlichungen (Editionen): Chartularium San-

gallense, Bde. 3–7 (1000–1361), bearb. von Otto P. Cla-

vadetscher, Bde. 8ff. (1362ff.), bearb. von Otto P.

Clavadetscher und Stefan Sonderegger, hg. von

derHerausgeber- und Verlagsgemeinschaft Chartularium

Sangallense, St. Gallen 1983. – Conradus de Fabaria, Ca-

suum sancti Galli continuatio, die Geschicke des Klosters

St. Gallen 1204–1234, hg. von Charlotte Gschwind-

Gisiger, Zürich 1989. – Cristân der Kuchimaister, Nüwe

Casus Monasterii sancti Galli. Edition und sprachge-

schichtliche Einordnung, hg. von Eugen Nyffeneg-

ger, Berlin u. a. 1974 (Quellen und Forschungen zur

Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker.

NF 60). – Ekkehard IV., Casus Sancti Galli, hg. von Hans

F. Haefele, Darmstadt 1980, 3. Aufl., Darmstadt 1991

(Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mit-

telalters, 10). – Sammlung Schweizerischer Rechtsquel-

len, 14. Abt.: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen, 1.

Tl.: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen, Bd. 1: Alte

Landschaft, bearb. und hg. von Max Gmür, Aarau 1903;

Bd. 2: Toggenburg, bearb. und hg. von Max Gmür,

Aarau 1906; 2. Reihe: Die Alte Landschaft, Bd. 1: Die all-

gemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft, bearb. von

Walter Müller, Basel 1974. – Urkundenbuch der Abtei

St. Gallen: Tl. 1: 700–840, bearb. von Hermann Wart-

mann, Zürich 1863; Tl. 2: 840–920, bearb. vonHermann

Wartmann, Zürich 1866; Tl. 3: 920–1360, bearb. von

HermannWartmann, St. Gallen 1882; Tl. 4: bearb. von

HermannWartmann, St. Gallen 1899; Tl. 5: bearb. von

Placidus Bütler und Traugott Schiess, St. Gallen

1904; Tl. 6: bearb. von Traugott Schiess und Paul Sta-

erkle, St. Gallen 1955 (Faksimile ND Tl. 1 und 2, Frank-

furt 1981). – Watt, Joachim von (Vadian): Deutsche hi-

storische Schriften, hg. von Ernst Götzinger, Bd. 1, 1.

Hälfte: Chronik der Äbte von St. Gallen, St. Gallen 1875.

L. Duft, Johannes u. a.: Art. »St. Gallen«, in: Hel-

vetia Sacra III, 1/2, 1986, S. 1180–1369. – Müller, Wal-

ter: Die Offnungen der Fürstabtei St. Gallen, ein Beitrag

zur Weistumsforschung, St. Gallen 1964 (Mitteilungen

zur vaterländischen Geschichte, 43). – Müller, Walter:

Landsatzung und Landmandat der Fürstabtei St. Gallen,

zur Gesetzgebung eines geistlichen Staates vom 15. bis

zum 18. Jahrhundert, St. Gallen 1970. – Robinson, Phi-

lip: Die Fürstabtei St. Gallen und ihr Territorium 1463–

1529, eine Studie zur Entwicklung territorialer Staatlich-

keit, St. Gallen 1995. – Rösener, Werner: Der Struktur-

wandel der St.Galler Grundherrschaft vom 12. bis 14. Jh.,

in: ZGO 98 (1989) S. 174–197. – Spahr, Gebhard: Die

Reform im Kloster St. Gallen 1417–1457, in: Schriften des

Vereins für die Geschichte des Bodensees und seiner Um-

gebung 76 (1958) S. 1–62. – Staerkle, Paul: Der fürst-

lich-st. gallische Hofstaat bis zur Glaubensspaltung, in:

Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte 58

(1964) S. 35–55. – Ulrich Rösch, St. Galler Fürstabt und

Landesherr, Beiträge zu seinem Wirken und zu seiner

Zeit, hg. von Werner Vogler, St. Gallen 1987. – Vo-

gler, Werner: Eliten und Elitenwechsel im St. Galler
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Klosterstaat, in: Montfort 46 (1994) S. 147–159. – Zang-

ger, Alfred: Die Herrschaft des Klosters St. Gallen vom

ausgehenden Hochmittelalter bis zur Reformationszeit,

in: St. Galler Geschichte, Bd. 1 (im Druck).

Alfred Zangger

STABLO-MALMEDY

I. Fsl. Benediktinerabtei (Westfälischer
Reichskreis) mit einem Sitz und einer Stimme
im Reichstag. – Gelegen in den Ardennen, auf
dem rechten Ufer der Maas; gebildet aus den
postelleries von S. und M. und der Gft. Logne;
wichtigste zugehörige Orte: Wellin, Leignon.
Weitere Besitztümer in der Hesbaye (Haspen-
gau), an der Maas, am Rhein und an der Mosel.
Im N und im W begrenzt vom Fsm. † Lüttich
und demHzm. Limburg, im S und im O von der
Gft., später Hzm. † Luxemburg. Durchflossen
von Ourthe, Ablève, Lesse und ihren Zuflüssen;
durchquert von den röm. Straßen von Bavai
nach † Köln und von Arlon nach Namur. – Das
Land war (bzw. ist) sowohl wallon. als auch frz.
Sprache. – Als kgl. Abtei mit dem Privileg der
Immunität ausgestattet; gegr. um 650 durch
den hl. Remaclus; ursprgl. Schenkung des Ge-
biets durch Siegbert III. Teil von Lotharingien,
dem Reich angegliedert unter Otto I.

II. Außer dem hl. Remaclus, dem Gründer,
der vom Kg. die Schenkungen erhielt, haben
mehrere Äbte die Geschichte der Abtei im
HochMA geprägt. Abt Odilo (938–54) baute die
Klostergebäude wieder auf und erneuerte die
Disziplin, die seit den normann. Invasionen zu
wünschen übrig ließ. Im 11. Jh. dehnte Abt Pop-
po (1030–48) seine reformer. Aktivität, die in
der Wiedereinführung der benediktin. Regel be-
stand, auf zahlr. lotharing. Kirchen und Kl. un-
ter seiner direkten Autorität aus. Geachteter Be-
rater der Ks. Heinrich II., Konrad II. und Hein-
rich III., wurde er von diesen mit diplomat. Mis-
sionen betraut und konnte sich im Gegenzug
ihrer Gunst sicher sein. Aus seiner Zeit als Abt
dat. der Wiederaufbau der Klostergebäude so-
wie der Abteikirche von S., die bis in die erste
Hälfte des 16. Jh.s wenige Veränderungen er-
fuhr. Abt Wibald (1130–58), Mäzen und Gelehr-
ter, war eine der herausragenden Persönlich-
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keiten in der Geschichte des Reichs, sowohl in
seiner Rolle als Berater der Ks. Lothar II., Kon-
rad III. und Friedrich I. als auch durch die Be-
deutung der diplomat. Missionen, mit denen er
betraut war.

Die folgenden Jh.e waren dunkler. Die Äbte,
ob sie nunMönche der Abtei wie Henri de Bolan
(1308–34) oder Wéry de Pomerio (1334–42; er
wurde gar exkommuniziert), Mitglieder einer
mächtigen Familie (Heinrich von Merode,
Domherr des Achener Doms seit 1420, 1440–60)
oder Prälat (Heinrich von Geldern, Fbf. von †
Lüttich, 1248–74) waren, zeichneten sich nicht
mehr durch ihre geistl. oder polit. Bedeutung
aus, sondern durch ihre Sittenlosigkeit oder
ihre milit. Aktivitäten. Die Fs.-Äbte (Warner
d’Ocquier war der erste Abt, der i. J. 1376 in sei-
nen Investiturbriefen »Fürst« gen. wurde;
wahrscheinl. trugen aber bereits seine Vorgän-
ger diesen Titel) spielten keine Rolle mehr in
der Reichspolitik. Sogar auf ihrem eigenen Ter-
ritorium hatte die Abtei erhebl. unter ihren Vög-
ten zu leiden. Jean Godescalc de Geuzaine
(1417–38), einer der am weltlichsten orientier-
ten und verschwenderischsten Fs.en seiner Zeit,
verpfändete am 17. Sept. 1427 das Schloß von
Logne mitsamt den postelleries S. und M., die ein-
zige Festung des Fsm.s zw. der Gft. † Luxem-
burg und dem Fsm. † Lüttich, an Eberhard II.
von der Marck, den Lehnsherrn von Arenberg,
der im Land über einen bedeutenden Einfluß
verfügte. Nach dem Tod von Jaspar (1460–99),
einem sehr schwachen Abt, der es nicht verstan-
den hatte, den Übergriffen seiner mächtigen
Nachbarn Widerstand zu leisten, suchten die
Mönche den Schutz eines Mächtigen und wähl-
ten daher Wilhelm von Manderscheid und Blan-
kenheim zum Abt, Mitglied einer der bedeu-
tendsten Familien der Eifel. Er war der erste ei-
ner Reihe von Kommendatar-Äbten, die die Ab-
tei vom 16. bis ins erste Viertel des 18. Jh.s ver-
walteten. Dieser Abt (1499–1546), der auch Abt
von † Prüm war (1506), legte die Grundlage für
den Wiederaufstieg der Abtei; er führte die Sta-
tuten und die Zeremonien der Kongregation
von Bursfeld ein (der Eintritt in die Kongrega-
tion erfolgte erst 1654). Er stelltemit Hilfe von†
Karl V. und dessen Statthalter Heinrich von
Nassau die Autorität über Logne wieder her.
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Weil dieses nur noch eine Ruine war, baute er
zw. S. und M. ein neues Schloß, das als Res.
dienen und in dem die Archive und die Kasse
sicher untergebracht werden sollten. Er begann
den Wiederaufbau der Abteikirche von S. durch
die Errichtung eines Westturms. In M. ließ er
das 1482 zerstörte Abteiviertel sowie die Abtei-
kirche wiedererrichten, die 1521 durch einen
Brand verwüstet worden war. Sein Neffe, Chri-
stoph von Manderscheid-Blankenheim (1547–
76), Koadjutor seit 1542, folgte ihm nach und
führte sein Werk des Wiederaufbaus fort. Er
ließ die Lehensregister erneuern, überprüfte die
Reglements und Verfassungen und leistete dem
Eindringen des Protestantismus Widerstand,
indem er den Wiederaufbau der Abtei von S.
fortsetzte. Sein Nachfolger, Gerhard von Groes-
beck (1576–80; Bf. von † Lüttich 1565), führte
den Kampf gegen die Protestanten weiter und
vollendete den Wiederaufbau der Abtei von S.
Unter seiner und der Herrschaft seines Nach-
folgers erlitt das Land zahlr. Plünderungen
durch fremde Truppen. Seine Nachfolger ent-
stammten alle der mächtigen Familie der †Wit-
telsbacher. Ernst von Bayern (1581–1612), Fer-
dinand von Bayern (1612–50), Maximilian-
Heinrich von Bayern (1658–60), die neben an-
deren Ämtern auch Fbf.e von † Lüttich und
Ebf.e von † Köln mit Wahlberechtigung waren,
waren zwar aufgrund ihres Ranges und ihrer
Verbindungen mächtig genug, um von den
fremden Kräften respektiert zu werden, aber
auch sie konnten das Eindringen fremder Trup-
pen nicht verhindern. Sie residierten selten im
Fsm. Einzig Wilhelm von Bayern, Baron von
Hollinghoven (1650–57), widmete sich bes. der
Verwaltung der Abtei und residierte dort; er
wurde sogar in der Abteikirche von S. begr.

Doppelabtei, bestehend aus zwei Män-
nerkl.n, von denen eines dem Bf. von † Lüttich
untergeordnet war (S.), während das andere in
geistl. Hinsicht dem Ebf. von†Köln unterstand
(M.), aber im Gefüge des dt. Reichs ein eigenes
Territorium bildete; geleitet wurde sie von ei-
nem Abt, einem Rfs.en, der von den Mönchen
gewählt und päpstl. und ksl. bestätigt wurde.
Jedes K. wurde von einem Prior geleitet. Bei der
Wahl des gemeinsamen Oberhaupts in der Voll-
versammlung der beiden Kapitel war eine Ver-

ständigung schwierig zu erreichen. Der Streit
um die Vormachtstellung brach sehr früh erst-
malig aus und flammte danach immer wieder
auf: im 10. Jh. (beigelegt i. J. 980 durch das Kon-
zil von Ingelheim, das die Unterwerfung der
beiden Kl. unter ein gemeinsames Oberhaupt
bestätigte, wobei die Vormachtstsellung S. zu-
erkannt wurde); unter dem Abt Poppo (1021–
48), der die Mönche von M. zwang, zur Able-
gung ihrer Profeß nach S. zu kommen; i. J. 1065
mit der Abspaltung von M., das mit Unterstüz-
tung des Ebf.s von † Köln seinen eigenen Abt
wählte; imMai 1071, als Ks. Heinrich IV. infolge
einer wundersamen Intervention des hl. Rema-
clus (Triumphus Sancti Remacli) die Vormachtstel-
lung S.s gegenüber M. anerkannte; im 12. Jh.
wurde Werner, von den Mönchen von S. ge-
wählt und von denen von M. abgelehnt, vom
Papst abgesetzt; im 17. Jh. scheiterte der fsl.
Verwalter Wilhelm-Egon von Fürstenberg mit
seinem Vorhaben, eine endgültige Lösung
durch eine engere Verbindung der beiden Kl.
herbeizuführen (1692–94). Unter Wilhelm von
Manderscheid konnten durch die Institution der
Koadjutanz, durch die der Abt im Amt sich be-
mühte, bereits zu Lebzeiten seinen Nachfolger
zu etablieren, einige Male die schwierigen Ab-
stimmungen in Zeiten eines Interregnums ver-
mieden werden.

Der Abt Heinrich vonMerode (1439–60) ließ
von 1452–59 gegenüber allen Gerichten des
Landes sämtl. Privilegien, Bräuche und Rechte
der Abtei erneuern. Der Fs. allein übte die legis-
lativen und exekutiven Befugnisse aus. Die
Landstände unter dem Vorsitz des Fs.en oder
seines Repräsentanten waren zusammengesetzt
aus den beiden Prioren von S. und M., den Vor-
stehern der Lehnsherrschaften, den mayeurs,
den beiden Schöffen jedes der Lehensgerichte
von S. und M., den Bürgermeistern dieser bei-
den Städte und den Delegierten der anderen Ge-
meinden. Sie berieten und stimmten über die
Steuern und die außergewöhnl. Abgaben (bis
1653) ab. Der Conseil provincial, begr. 1559 von
Ernst von Bayern mit Sitz in S., war gleichzeitig
der private Rat des Fs.en und das oberste Ge-
richt des Fsm.s; er setzte sich aus Beauftragten
oder Beratern des Fs.en zusammen; sein Präsi-
dent war der Prior von S., sein Vize-Präsident
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der Prior vonM.Der Sekretär des Fs.enwar auch
Sekretär des Staates. War der Stuhl vakant, re-
präsentierten die beiden Kapitel die höchste Au-
torität; in einem Gesamtkapitel vereinigt, regel-
ten sie alle Angelegenheiten des Staates und
ordneten die beiden Priore und und den Sekre-
tär des Kapitels zur Verwaltung des Staates ab.

Die Kommendataräbte verfügten über die
fsl. Einkünfte, überließen aber die geistl. Ver-
waltung den beiden Prioren.

Bei ihrer Thronbesteigung schworen die
Fs.en, die Capitulations zu beachten, eine Reihe
von Artikeln, die vom Kapitel für jede neue Re-
gierung abgefaßt wurden. Diese Kapitulatio-
nen erlegten dem Herrscher die Beachtung ge-
wisser, präzise gefaßter Vorschriften auf und
wiesen seiner Macht genau bestimmte Grenzen
zu; sie hatten zum Ziel, die Rechte und Privi-
legien der Untertanen zu gewährleisten und
v. a. den Anteil des Kapitels an der Leitung der
öffentl. Angelegenheiten des Fsm.s festzu-
schreiben.

Der Podestat, wichtigster Amtsträger des
Fsm.s, befehligte die Streitmacht; der Bgf. war
der bedeutendste Amtsträger der Gft. von Log-
ne. Der Magistrat setzte sich zusammen aus
dem mayeur (Repräsentant des Fs.en, er berief
die Versammlungen ein und führte den Vorsitz;
die mayeurs hatten das Recht, die Delikte zu ver-
folgen, die in ihrem Amtsbereich begangen
worden waren; beim Amtsantritt des neuen
Abts erhielten sie ihr bereits an elf Gerichten
erbl. Amt zum Lehen) und den Schöffen des
Gerichts (ernannt auf Lebenszeit), den Bürger-
meistern und den Beauftragten der Stadt (sie
wurden von den Bürgern gewählt und waren die
Repräsentanten der Gemeinde, verfügten aber
nur über wenig Macht).

Die beiden Lehensgerichte von S. und M.
waren Berufungsinstanz der örtl. Gerichte (gen.
échevinales – Schöffengerichte; zusammenge-
setzt aus einem mayeur, sieben Schöffen und ei-
nem Gerichtsschreiber); ebenso wie das Le-
hensgericht von Fraipont erhielten sie das
Recht, allein und ohne Berufung über Krimi-
nalfälle zu entscheiden; die Lehensgerichte von
Louveigné, Lierneux, Hamoir und Comblain lei-
teten die Prozesse ein. Der Conseil provincial war
das letztinstanzl. Gericht des Landes. Gegen
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seine Beschlüsse konnte bis 1585 am Gericht
von Aachen Berufung eingelegt werden, nach
1647 beim Großen Rat (Grand Conseil) von Me-
cheln und an demjenigen von † Luxemburg, ab
diesem Zeitpunkt schließl. vor der dem Reichs-
kammergericht in Wetzlar und dem Hofrat von
† Wien. Seit dem 15. Jh. waren die Lehensge-
richte von S. und M. und das Gericht von Logne
die drei Cours féodales; die Berufungsfälle des
Landes (reliefs du pays) wurden in S. bearbeitet,
wo sich die Gerichtskanzlei befand. Die Recht-
sprechung der Cour des Thermes war beschränkt
auf Angelegenheiten, die die Bergwerke und
Erze betrafen, die der Allodialgerichte auf die
Allodien.

Seit Anfang des 16. Jh.s empfing der Fs.
jährl. ein Donativ oder liste civile (19,47% des
»Budgets« des Fsm.s zw. 1647 und 1793); er ver-
fügte ebenfalls über Mittel aus den abteil. Ein-
künften, die seit dem 9. Jh. von den Einkünften
des Konvents getrennt waren. Die Güter des
Fs.en wie auch die der Abtei (beschränkt auf die
erste Stiftung), die Güter, die die Grundlage der
Pfarreien bildeten, die ererbten Güter der Räte
und des Gerichtsschreibers der Provinz und die
vollständigen Lehen waren ausgenommen von
der Bodensteuer oder taille réelle.

Wenn der Fs. im Lande war, residierte er
meist im Kl. von S. Der Südflügel des ersten
Hofes beherbergte die Räume des Fs.en. Der Fs.
verfügte in M. ebenfalls über ein Quartier, das
i. J. 1522 durch Wilhelm von Manderscheid er-
richtet wurde. Das Schloß selbst, erbaut von
Wilhelm von Manderscheid 1525–35 auf einem
Hügel zw. S. und M., diente im 16. Jh. und zu
Beginn des 17. Jh.s als Res.; diese muß recht
luxuriös gewesen sein, beherbergte sie doch i. J.
1540 einige Tage † Ferdinand I., den Kg. von †
Böhmen und Bruder † Karls V.

In den beiden kleinen Marktflecken des
Fsm.s entwickelten sich mehrere Handwerks-
zweige, die die Dürftigkeit der Landwirtschaft
ausglichen. Seit dem 16. Jh. waren inM.Mühlen
für Kanonenpulver (13 Pulvermühlen im 17. Jh.)
sowie Gerbereien (ab etwa 1500) angesiedelt;
genau wie in S., wo die Gerberei im 16. Jh. be-
gann, stellte man dort Stoffe und Spitzen her.

Das Recht, Münzen zu prägen, wurde der
Abtei spätestens 1152 unter dem Abt Wibald zu-
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erkannt. Mehrere Münzprägewerkstätten exi-
stierten in diesem Fsm. (S., Horion vor 1567,
Poulseur seit diesem Datum, Louveigné seit
1643).

Corneille Zantfliet († 1462), Mönch in
Saint-Jacques in † Lüttich, dann Prior von S.,
schrieb eine Chronik, die 1461 endet. Francois
Laurenty (1584–1650), Prior von M., schrieb
eine wertvolle Chronik der Äbte von S. vom hl.
Remaclus bis zu Wilhelm von Bayern.

Das Wappen von S.: in Silber ein mit zwei
Körben voller Steine beladener Wolf, der einen
Krummstab hält und über einen grünen Hügel
vor einem grünen Baum schreitet. Das Wappen
vonM.: in Gold ein grüner Drache. DasWappen
der Gft. Logne: in Blau ein lebensnaher Medu-
senkopf. Jeder Fs.-Abt hatte sein eigenes Siegel;
vom 15. Jh. an nutzten die Äbte auch ihr Fami-
lienwappen; Wilhelm und Christoph von Mand-
erscheid versahen die Möbel ihres Hauses mit
dem Lamm, dem Zeichen der Abtswürde von †
Prüm; seit Gerhard von Groesbeck pflegten die
Äbte diesen herald. Brauch. Beide Abteien hat-
ten ihre eigenen Siegel für ihre weltl. Angele-
genheiten, für S. mit dem Bild des hl. Remaclus,
für M. mit demjenigen des hl. Quirinus; die Ab-
tei von S. hatte auch ein Siegel für geistl. Ange-
legenheiten, das sceau aux causes (13. Jh.).

Einige Bemerkungen zu den feierl. Einzügen
der Fs.en in das Fsm., in S. und in M. Der Fs.
wurde bei seiner Ankunft im Gebiet des Fsm.s
von den Geistlichen beider Kl., von den Laien
und den Amtsträgern der Provinz empfangen
und in einem großen Zug bis zur Abteikirche
von S. geleitet. Am nächsten Tag leistete er nach
der Messe vor dem Altar des hl. Remaclus unter
Anwesenheit der Geistlichen beider Kapitel, der
Edelleute und Amtsträger des Landes einen Eid.

Am 4. März 1509, im Verlauf einer großen
Prozession, der 500 Menschen folgten, wurden
die Reliquienschreine von S. (die der hl. Rema-
clus und Babolenus sowie des Papstes Alexan-
der), die Reliquienschreine von M. (die der hl.
Quirinus, Justus und Philipp) und von Lierneux
(des hl. Symetrius) in Anwesenheit vonWilhelm
von Manderscheid zur Schau gestellt.

Unter Abt Ferdinand von Bayern (Juni und
Juli 1624) wurde die Zeremonie der Erhebung
der sterbl. Überreste von Poppo (Abt von 1021–

48; aufgenommen in die röm. Märtyrerliste i. J.
1625), begr. in der Krypta der Abteikriche von
S., begangen. Das Fest der Erhebung fand am
17. und 18. Okt. 1626 statt; aus diesem Anlaß ist
auch eine Reliquienbüste bei dem Goldschmied
Goesin in † Lüttich in Auftrag gegeben worden,
die Altäre wurden restauriert sowie eine der Ma-
ria und dem hl. Poppo geweihte Bruderschaft
begr. Wilhelm von Manderscheid führte die Ge-
wohnheiten der Kongregation von Bursfeld in
den Kl.n S. und M. ein und am 1. Sept. 1654 er-
folgte auch die Aufnahme in diese Kongregati-
on.

Im Jahr 1268 wurden die sterbl. Überreste
des Gründers der Abtei, des hl. Remaclus, in
einen neuen Reliquienschrein umgebettet, ein
Meisterwerk der moselländ. Kunst.

† C.4.1. Stablo

Q. Archives de l’abbaye et de la principauté, Archives

de l’état à Liège. – Halkin, Joseph: Inventaire des ar-

chives de l’abbaye de Stavelot-Malmedy conservées à Düs-

seldorf, Bruxelles, Liège, Londres, Berlin, Paris, Hanau,

etc., Lüttich (Bulletins de la Commission royale d’histoire

deBelgique, 7, 3). –Halkin, Joseph/Roland, C.G.: Re-

cueil des chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmédy, 2 Bde.,

Brüssel 1900–30. – Hansotte, Georges: Inventaire des

archives de l’Abbaye et de la principauté de Stavelot-Mal-

medy, in: Tablettes d’Ardennes et Eifel I (1961) S. 11–51,

76–79. – Villers, François-Augustin: Histoire chrono-

logique des abbés-princes de Stavelot et de Malmedy;

manuscrit conservé à la bibliothèque de l’Université de

Liège, hg. von J. Alexandre, Lüttich 1878–80.

L. Berlière, Ursmer: Monasticon belge, Bd. 2,

Lüttich 1928, S. 58–105. – Chestret deHaneffe, Jules

de: Numismatique de la principauté de Stavelot et de Mal-

médy, in: Revue belge de numismatique 48 (1892). ND

Bibliothèque Chanlis 2 (1977). – Harsin, Paul: À propos

des élections des princes-abbés de Stavelot-Malmedy

(d’après les archives du Vatican), in: Folklore Stavelot-

Malmedy-Saint-Vith 12 (1948) S. 7–21. – Legrand, Wil-

liam: Notes sur le culte de Saint Poppon, abbé de Stavelot,

in: Chronique archéologique du Pays de Liège 33 (1942)

S. 34–48; 34 (1943) S. 1–18, 25–44. –Moisse, Geneviève:

La principauté de Stavelot-Malmédy sous le régime du

cardinal Guillaume-Egon de Furstenberg: problèmes po-

litiques et institutionnels 1682/1702, Namur 1963. –

Noüe, Arsène de: Études historiques sur l’ancien pays de

Stavelot et de Malmédy, Brüssel 1975. – Van den Bos-
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sche, Benoı̂t: La châsse de saint Remacle à Stavelot (étu-

de iconographique et stylistique des bas-reliefs et des sta-

tuettes), in: Aachener Kunstblätter des Museumsvereins

58 (1989–1990) S. 47–73. – Yernaux, Jean: L’église

abbatiale de Stavelot, in: Bulletin de la Société d’art et

d’histoire du diocèse de Liège 24 (1932) S. 91–154.

Claire Pascaud

WEISSENBURG

I. Reichsabtei W., Gemeinde W., arr. W.,
Dep. Bas-Rhin. Leucopolis, Wizenburch, Weissen-
burg, Cronweissenburg (1530); ad romanam ecclesiam
romanumqueimperium(pertinen[s])(AbtEdelin,um
1280); Benediktinerabtei St. Peter und Paul; Ec-
clesia principalis et exempta Coronae Wissenburgensis
(1524). Nach Sebastian Münster in der Neuauf-
lage der lat. »Cosmographia« von 1559 unum ex
quatuor Romani Imperii cenobiis, quorum abbates pro
principibus habenturmit †Murbach, † Fulda und
† Kempten. Diese Bezeichnung erscheint nicht
in früheren Ausgaben und auch nicht in Exem-
plaren, die vor der Quaternionentheorie ent-
standen sind; allerdings wird sie von Bernhard
Hertzog im »Chronicon Alsatiae« (1592) wieder
aufgenommen und W. wird dort als »eines der
ältesten und mächtigsten Klöster in Deutsch-
land« bezeichnet.

Eine Legende aus der Zeit zwischen 1102 und
1187 schrieb die Gründung des Kl.s Kg. Dag-
obert I. (623–31) zu, was zu jener Zeit auch
durch eine Urk. Friedrich Barbarossas bekräf-
tigt wurde. Im 15. Jh. behaupteten die Mönche,
das Grab Irminas, der Tochter des Herrschers,
wiedergefunden zu haben, das sich ebenfalls in
† Echternach befunden haben sollte. Im 16. Jh.
wurde der monumentale Kronleuchter der Ab-
teikirche, der aus der Zeit Abt Samuels (Ende
des 11. Jh.s) datiert, ebenfalls Dagobert zuge-
schrieben, da die Kronenform des Leuchters der
Ursprung für den (allerdings selten gebrauch-
ten) Namen Kronweißenburg sein sollte. Eine
Statue des Kg.s, die aus dem Lettner (13. Jh.)
stammt, wurde 1862 wiedergefunden. In Wirk-
lichkeit geht die Gründung der Klostergemein-
schaft zurück auf die Jahre 660–70 und den
Speyerer Bf. Dragobod, der auch ihr erster Abt
war.

weissenburg

Das Kl. scheint mit Gütern durch die Adels-
familien den Widoniden und der Etichoniden
dotiert worden zu sein; 712 wird der Besitz der
heißen Quellen von † Baden durch Kg. Dag-
obert II. bestätigt. Klostervögte erscheinen ab
802 (als erster gen. Gebold, 830). Kgl. und spä-
ter ksl. Schutz ist seit 950 belegt, er wird veran-
schaulicht durch die Bekleidung der Position
des Abts durch Bf. Adalbert, dem späteren Ebf.
von † Magdeburg (968) und Slavenapostel
(966–981), und führt zur Bestätigung der Wahl
des Abts durch Otto II. nach dem Beispiel von †
Fulda, † Prüm und † Reichenau (973). 981 ent-
sendet das Kl. 50 berittene Kämpfer nach Itali-
en: das drittgrößte Kontingent nach † Fulda
und † Reichenau. W. erhielt Privilegien von den
Saliern – Abt Stefan († 1111) war ein Berater
Heinrichs V. – und den† Staufern. In einer Urk.
Konrads III. (1150) wurde es unter den principes
geführt. Die Vogtei war abhängig vom Kg., der
den Großvogt ernannte. Dies Funktion wurde
zunächst von Friedrich dem Einäugigen, dann
von Barbarossa und schließl. von Vasallen aus-
geübt.

Am Ende des Interregnums, als die Kloster-
stadt durch † Konrad IV. belagert wurde (1251),
befreite Abt Edelin die Abtei mit Hilfe† Rudolfs
I., der sich ein halbes Dutzend mal in W. auf-
hielt. Die Benediktinergemeinschaft verlor den
Großteil ihrer weltl. Ansprüche und überließ
einen Teil ihre Befugnisse den Bürgern. Ab 1469
versuchte Pfgf. Friedrich der Siegreiche mit Ge-
walt die Reform von Bursfeld einzuführen, in-
dem er mit seinem Vogteirecht argumentierte
und die Reichsstadt mediatisieren wollte. Ks.
† Friedrich III. unterstützte den Abt und die
Einw. (1470), konnte aber ihre Unterwerfung in
Form eines Kompromisses nicht verhindern
(5. Dez. 1417). Die Abtei blieb weiterhin unmit-
telbar und erschien in der Reichsmatrikel (auf
dem Reichstag zu Frankfurt 1486 besetzte sie
den vierten Platz nach † Fulda, Hersweg und †
Ellwangen und mußte fünf Ritter stellen). 1524
wurde sie in Form eines Kollegiats von zwölf
Kanonikern säkularisiert und blieb bis zur frz.
Revolution eine gefürstete Probstei, geleitet von
einem Probst, ausgestattet mit Mitra und Stab.
Der Bf. von † Speyer bekleidete diese Position
ab 1564.
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Wie aus den »Traditiones Wizenburgenses«
(zuerst hg. von Zeuss, 1842, dann von A.
Doll, 1979) und durch den »Liber Possessio-
num« (hg. von Zeuss, dann von Dette, 1987,
vgl. die Rezension von Bernhard Metz, in: Re-
vue d’Alsace, 1992, S. 219–222) bekannt, belief
sich der Grundbesitz der Abtei W. auf schät-
zungsweise 22000 ha, v. a. im Speyergau und
im Niederelsaß. Er konzentrierte sich auf den
Mundat, ein Gebiet, das der Abtei 993 bestätigt
wurde und dem Heinrich II. offiziell 1003 (er-
neute Bestätigung der Grenzen 1030) Immuni-
tät verlieh. Plünderungen fanden 985 während
der Minderjährigkeit Kaiser Ottos III. durch
Hzg. Otto von Karinthien statt. Der Übergang
des Grundbesitzes in die Territorialherrschaft
wurde durch die Aktivitäten der Vögte und Va-
sallen gestört: durch den Bau der Burg Berwart-
stein 1152 – eine erste Zerstückelung- sowie die
Verschuldung der Abtei und die Landbesetzun-
gen, die 1308 beim Papst von Abt Ägidius ange-
zeigt wurden. Die Rückeroberung der Burgen
(wie Berwartstein 1347, ksl. Lehen, aber an das
Kl. gebunden) erlaubte keine Territorialpolitik.
Die Schulden der Abtei gaben Anlaß zu zahlrei-
chen Pfandherrschaften, v. a. unter Abt Philipp
Schenck von Erbach. 1453 gestand dieser Pfgf.
Friedrich dem Siegreichen das Recht zur Öff-
nung verschiedener zur Abtei gehöriger Burgen
zu (St. Rémi, Berwartstein, Scharfenberg und
Edesheim). Ende des 15. Jh.s kam es vermehrt
zu Konflikten zw. dem Besitzer der Burg Ber-
wartstein (im Besitz des Pfgf.en seit 1472), Hans
von Trott, im Volksmund Hans Trapp, und der
Abtei (vgl. RTA).

II. Durch das Fehlen eines ausreichenden
Territorialgerichts und durch die Ferne zu den
Zentren der ksl. Macht († Speyer, † Worms,
Hagenau) stand der Abt nicht im Mittelpunkt
eines Hofes. Erst um das 11. und 12. Jh. übt er
selber durch die Anwesenheit am ksl. Hof einen
gewissen Einfluß aus. Herrscheraufenthalte
sind für W. 25mal belegt (Doll 1999, S. 171).

Es gab keine Organisation des Hofes. Der
Abt sprach Recht im Mundat und in der Stadt.
Ende des 11./Anfang des 12. Jh.s schien er auch
die Kontrolle über die Vogtei gehabt zu haben,
die ihrerseits Untervögten anvertraut war.
Auch Ministerialen werden erwähnt. Sieben

Ritter und sieben Einw. des Stadt bildeten ein
Hohes Gericht, das für etwa zwanzig Orte zu-
ständig war. Das Kl. und die Stadt wurden
durch vier Vorwerke, gen. St. Paul (quadrat.
Donjon aus dem 13. Jh.), St. Rémi (im O, Über-
reste in der Altstadt), St. Germain und St. Pan-
taleon (beide verschwunden), die alle vier aus
befestigten Prioten entstanden waren, ge-
schützt. Die um die Kirche herum gruppierten
Klostergebäude liegen auf einer Lauterinsel,
die im 11. Jh. befestigt wurde und die den
Stadtkern W.s bildet. Brände werden für die
Jahre 985 und 1004 erwähnt. Die Abteikirche,
geweiht 803, wurde in mehreren Phasen, v. a.
Ende des 11. Jh.s (1047 ?, Samuelturm im W)
und in got. Zeit wieder aufgebaut. Eine Weihe
ist für das Jahr 1284 überliefert. Ein Fenster,
das Abt Edelin zeigt, ist auf 1209 zu datieren.
Die Abteikirche war zu dieser Zeit die größte
Baustelle nach der Kathedrale von † Straß-
burg. Der unvollendet gebliebene Kreuzgang
aus dem 14. Jh. führt in das Querschiff durch
den Kapitelsaal. Dort werden die Grabsteine
der Äbte aufbewahrt.

Im Abteibereich befand sich eine Herberge
(dat. auf 1604), gen. »Haus der Ritter«, wo die
Vasallen untergebracht wurden, die am Ritter-
gericht teilnahmen. Die Gebäude des Kapitels
wurden seit 1769 wieder aufgebaut. Das Haus
des Dekans beherbergte die Unterpräfektur.

Zusätzl. zu dem bedeutenden Skriptorium
aus der Zeit um das Jahr 1000 scheint W. ein
wichtiges künstl. Zentrum gewesen zu sein, was
sich u. a. an dem berühmten Christusfenster
(um 1070, Straßburg, Musée de l’œuvre Notre-
Dame) und dem Leuchter von Abt Samuel zeigt,
der aus fünf versilberten Metallkronen bestand
und 1793 zerstört wurde. Eine falsche Urk. Dag-
oberts erkannte dem Abt das Münzerecht nach
der Art des Geldes von † Speyer zu, aber 1275
präzisierte Kg. Rudolf, daß die Prägung unter
Einverständnis der Ministerialen und Bürger
der Stadt zu geschehen habe. Bis 1407 gab es
vierzehn patriz. Hausgenossen. Später wurde die
Münzwerkstatt der Gerichtsbarkeit der Stadt
unterstellt.

Außer dem Mönch Otfried, einem Schüler
von Hrabanus Maurus (ca. 845–67) und Autor
einer dt. Übersetzung der Evangelien (»Krist«),
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ist noch Abt Samuel hervorzuheben (ca. 1055–
97), der auch Abt von †Murbach und von Mün-
ster im Gregoriental war. Dieser ließ den Turm
der Abteikirche wiederaufbauen und ein Ne-
krolog anlegen. Schließlich versuchte Abt Ede-
lin (1262–93) das weltl. Gut des Kl.s zu bewah-
ren, indem er das Archiv der Abtei im »Codex
Edelini« verzeichnete. Im 15. Jh. stach Philipp
von Erbach (1434–67), der nicht am Ort resi-
dierte, durch seine zügellose Lebensweise her-
vor.

Das Wappen der Abtei ist dasselbe wie das
der Stadt und zeigt ein Gebäude mit zwei sil-
bernen Türmen auf rotem Feld.

† C.4.1. Weißenburg

Q. Eickart Artzt’s Chronik von Weißenburg, Quellen

zur Geschichte Friedrich’s des Siegreichen, hg. von C.

Hofmann, in: Quellen und Erörterungen zur bayri-

schen und deutschenGeschichte, Bd. 2,München 1862. –

Dette, Christoph: Liber possessionumWizenburgensis,

Mainz 1987. – Traditiones Wizenburgenses. Die Urkun-

den des Klosters Weissenburg 661–864. Eingel. und aus

demNachlaß von Karl Glöckner hg. von Anton Doll,

Darmstadt 1979. – Toussaint, Ingo: Zwei Fragmente

desWeißenburger »liber feudorum«, in:Mitteilungen des

Historischen Vereins der Pfalz 79 (1981) S. 155–214. –

Zeuss, Caspar: Traditiones possessionesque Wizenbur-

gensis, Speyer 1842.

L. Kirchen- und Pfründebeschreibung der Pfalz in

vorreformatorischer Zeit. Palatia Sacra, hg. von Anton

Doll, T. 1: Bistum Speyer; Bd 2: Der Landdekanat Wei-

ßenburg (mit Kloster St. Peter in Weißenburg), bearb.

von Anton Doll mit Unterstützung von Hans Amme-

rich, Mainz 1999, S. 98–308. – Tyc, Alexandre: L’im-

munité de l’abbaye de Wissembourg, Straßburg 1927. –

Wehrli, Christoph: Mittelalterliche Überlieferungen

von Dagobert I., Bern u. a. 1991. – Wissembourg. Bd. 1:

L’abbaye; Bd. 2: La Ville, Nr. 33 und 34 (1981) der Zeit-

schrift l’Outre-Forêt (revue trimestrielle), hg. vom

Cercle d’histoire et d’archéologie de l’Alsace du Nord

(CHAAN).

Georges Bischoff

werden und helmstedt

WERDEN UND HELMSTEDT

I. Reichsabtei, dem Niederrheinisch-West-
fälischen Reichskreis zugehörig, 1491 erstmals
Erwähnung in den Reichsanschlägen für
Reichstage, 1526 erste Subskription eines
Reichsabschieds unter den »gemeinen Präla-
ten«, seit 1654 im Kuriatvotum der Rhein.
Reichsprälatenbank, deren Direktorium der Abt
von W. innehatte. Ein Wechsel auf die Fürsten-
bank fand nicht statt, noch wurden W.er Äbte
seit dem 15. Jh. als Rfs.en tituliert (vgl. † Es-
sen).

Der Reichsabtei W. gelang im 13. Jh. die Ar-
rondierung eines Territoriums, das einen Raum
von zirka 12 qkm um die Reichsabtei umfaßte
und zu beiden Seiten der Ruhr lag. Neben der
Stadt W. und dem Kirchdorf Kettwig schloß es
die Orte Umstand, Ickten, Roßkothen, Schuir,
Bredeney, Heisingen, Hinsbeck, Hamm,
Fischlaken, Rottberg, Klein Umstand, Heidhau-
sen und Holsterhausen ein. Über 230 abteil.
Hufen und zehn Oberhöfe konzentrierten sich
hier. Außerhalb dieses Gebiets gelang auf dem
umfangr. Klosterbesitz, der sich von Ostsach-
sen bis Westfriesland, von Groningen bis ins
Rheintal erstreckte, keine Herrschaftsbildung.
Das gilt auch für die Ludgerusabtei H., die der
Abt von W. in Personalunion leitete.

Die Abtei W. wurde zw. 796 und 799 von
dem Missionar Liudger, dem ersten Bf. von
† Münster (805–09), gegr. und bis 886 (Schutz-
privileg Kg. Ludwigs des Jüngeren von 877) von
den geistl. Verwandten (Brüder, Neffen) des
Gründers, den sog. Liudgeriden, von ihren
Bm.ern in †Münster und † Halberstadt aus ge-
leitet. Von † Halberstadt aus wurde vermutl. in
der ersten Hälfte des 9. Jh.s die Abtei H. gegr.,
deren Konvent bis zur Säkularisation der W.er
Abt vorstand. W. erhält 22 Kg.s- und Kaiser-
urk.n bis 1200, darunter außer Schutz und Im-
munität die freie Abtswahl, die freie Vogtwahl,
Zollbefreiungen, Schiffahrtsrechte auf der Ruhr
sowie das Münzrecht. Höhepunkt des Reichs-
dienstes der W.er Äbte war das 12. Jh.: Abt Her-
ibert II. wird 1198 von Kg. † Otto IV. erstmals
Fs. gen.

Päpstl. Schutz genoß W. spätestens seit
1178/79; dem Abt stand die Nutzung der Ponti-
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fikalien zu. Unter Papst Lucius III. wird W. und
H. 1182/83 das Appellationsrecht erteilt, erwei-
tert durch Papst Innozenz VI. i. J. 1356; von der
Exemtion ist jedoch nur sporad. (W.: zuerst
1267, in H. nur in Fälschungen) die Rede. Fakt.
wurden beide Abteien zu den Diöz.n † Köln
(W.) und †Halberstadt (H.) gehörig behandelt;
die Äbte holten die Konfirmation der Ortsbf.e
ein.

Vögte von W. sind seit dem 11. Jh. die Gf.en
vonWerl und Berg, von denen das Amt um 1160
durch Erbteilung auf die Gf.en von Altena über-
geht (ab Ende 12. Jh.† Gf.en von der Mark) und
bis 1803 in der Hand von deren Erben bleibt
(seit 1609 † Brandenburg-Preußen). – H.er
Vögte waren seit dem 12. Jh. (Aussterben der
Gf.en von Sommerschenburg) die †Wel-
fenhzg.e in † Braunschweig und † Wolfenbüt-
tel, seit 1654 der jeweils älteste regierende Wel-
fenfs., d. h. auch Georg I. und Georg II. von
England und Hannover. Die Belehnung mit der
Schutzvogtei erfolgte auch für H. in der Abtei
W., wobei die Vögte spätestens seit dem 16. Jh.
Gesandte schickten.

Die Säkularisation der Abteien W. durch
Preußen und H. durch Braunschweig-Wolfen-
büttel erfolgte 1802/03.

II. Die übl. Klosterämter gemäß der Bene-
diktsregel und späteren Consuetudines (Abt,
Propst, Dekan/Prior, Kellner, Thesaurar, Scho-
lasticus, Pförtner, Infirmarius, Kantor, Spinda-
rius, Armarius etc.) sind in W. seit dem 9. Jh.
bezeugt, in H. eingeschränkt seit dem 10. Jh.
Nach den Liudgeriden, die W. mittels Pröpsten
regierten, ist für 886 mit Andulph der erste
Wahlabt bezeugt. Der kulturelle Höhepunkt der
Abtei (Buchmalerei, Handschriftenproduktion,
bedeutende Bibliothek, W.er Kruzifix, Steins-
kulptur der Liudgertumba, Neubauten von Klo-
sterkirchen und Konventsgebäuden in W. und
H.) und die Zeit der wirtschaftl. Blüte fallen im
11. und 12. Jh. zusammen. Die Herkunft der
Äbte läßt sich erst seit Gerhard von Gft. (1228–
57) ermitteln. Sie stammten bis zur Bursfelder
Reform von 1474/77 fast ausnahmslos aus dem
regionalen, westfäl. oder rhein. Niederadel, in
Einzelfällen auch aus dem niedersächs. und
thüring. Adel. Den religiösen, polit., wirt-
schaftl. und kulturellen Tiefpunkt erreichten die

Höfe in W. und H. unter den Äbten Johann Ste-
cke (1432–52), aus einer W.er Vasallenfamilie,
und Konrad von Gleichen (1452–74) aus einer
thüring. Grafenfamilie, die zugl. mit Sophia die
† Essener und mit Margarethe die Äbtissin im
Stift † Herford stellte. Nach der Reform von
1474 dominieren Äbte bürgerl. Herkunft, die
wie Johannes von Groningen (1517–40) auch
aus entfernteren Städten nachW. kamen, wobei
die Herkunft aus der Region oder aus W.er Fa-
milien überwiegt (z. B. Heinrich Duden aus We-
sel, 1573–1601, dessen Neffe Alexander Stadt-
richter in W. war). Die Restitution des im Spät-
MA verlorenen Klosterbesitzes und der Lehen
wird im ausgehenden 15. und 16. Jh. von fähi-
gen Äbten und Verwaltern vorangetrieben. Mit
Ferdinand von Erwitte (1670–1705) erscheint
erstmals wieder ein Abt aus dem Adel, dem sich
danach nur noch die beiden Äbte Coelestin und
Benedikt von Geismar (1706–18, 1728–57) aus
Warburger Stadtpatriziat zuordnen lassen. – In
H. wurden die Äbte durch Dekane bzw. Prioren
und Pröpste vertreten, seit der Bursfelder Re-
form nur noch durch Pröpste, etwa durch Hen-
ning Hagen (1492–1504) aus H.er Bürgerfami-
lie, der nicht nur erfolgreich die Sanierung des
H.er Klosterhaushalts begann, sondern auch
eine Chronik der Stadtrechte von H. verfaßte.
Weitere H.er Klosterämter sind Kustos und Zel-
lerar (Kellner).

Der Konvent in W. dürfte vor dem 13. Jh. ca.
20–30 Mitglieder umfaßt haben, in H. vermutl.
etwas weniger. Vom 13. Jh. bis zur Reform
durch die Bursfelder Kongregation 1474–77 (H.
1482) nimmt die Zahl in W. von neun auf drei,
um nach der Reform (mit neuen Mönchen aus
verschiedenen Konventen) um die 30Mitglieder
zu umfassen – eine Zahl, die sich in Krisenzei-
ten (Dreißigjähriger Krieg) verringerte, aber
noch beim Neubau von 1783 Richtzahl war. Kg.
† Rudolf I. bestätigte 1291 W. den freiherrl.
Charakter des Konvents, der bis 1474 erhalten
blieb. Der Konvent in H. hat nach der Reform
nur selten mehr als fünf Mitglieder gehabt; erst
im 18. Jh. residieren wieder zwölf Mönche in
den nach 1708 neu erbauten Barockgebäuden.
Seit der Durchsetzung der Reformation im
Hzm. † Braunschweig-Wolfenbüttel (1568) re-
krutierte sich der Konvent überwiegend aus W.
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Zu den herausragenden Mitgliedern des
W.er und H.er Konvents im Berichtszeitraum
gehörte AdamMeyer von Eschweiler, der als Abt
der Kölner Abtei Groß St. Martin i. J. 1474 vom
Klostervogt zum Reformabt von W. berufen
wurde. Unter seinem Nachfolger, dem gelehr-
ten Erfurter Mönch und Universitäts-Dozent,
Dietrich Hagedorn (1477–84), fanden sowohl
W. (1477) als auch H. (1482) in der Bursfelder
Kongregation Aufnahme. Abt Anton Grimholt
(1484–1517), aus einer Lippstädter Bürgerfami-
lie, baute die Kl. in W. und H. wieder neu auf,
konsolidierte den entfremdeten Klosterbesitz
und reformierte die Verwaltung. Er war führend
in der Bursfelder Reformkongregation tätig.
Unter ihm wird erstmals seit dem 12. Jh. eine
neue geistige Blüte eingeleitet, personifiziert in
W. durch seinen Landsmann Johannes Kruys-
haer (Cincinnius) von Lippstadt († 1555), der als
Archivar, Bibliothekar, Lehrer und Autor (»Vita
divi Ludgeri«, Köln 1515; Schrift über die Varus-
schlacht, Köln 1539; Klosterchronistik) große
Verdienste erwarb, wobei er dem Kl. nur als be-
pfründeter Kleriker, nie als Mönch verbunden
war. In H. wirkte der dortige Bürgersohn Hen-
ning Hagen (Propst 1492–1504) als Geschichts-
schreiber. Abt Johannes von Groningen (1517–
40) setzte den Um- und Neubau des Kl.s in W.
fort und engagierte den Kölner Maler Barthel
Bruyn d.Ä. für dessen Ausstattung. Dessen
Sohn Paulus Bruyn stieg zum Kellner des W.er
Konvents und anschl. zum Propst von H. auf
(1564–66). Als Lehrer der W.er Novizen wird
1541 der Weseler Humanist Johannes Pering en-
gagiert, unter dem Aufführungen antiker Ko-
mödien im Kl. stattfinden. W.er Konventualen
studierten fortan in†Köln, ab 1616 am dortigen
Bursfelder Seminar, und Lektoren für Theologie
und Philosophie lehrten am W.er Konvent. Aus
Perings Schule ging auch Heinrich Duden, der
W.er Kellner und Abt von 1573–1601, hervor,
der die erste umfassende Klosterchronik ver-
faßte. Nach denWirren des 17. Jh.s förderte Abt
Heinrich Dücker (1646–67) wieder die Wissen-
schaften. Die Brüder Gregor und Adolf Over-
ham machten sich als Historiker einen Namen,
Gregor mit seinen »Annales imperialium [...]
ecclesiarumWerdinensis et Helmstadiensis«, in
Gregor Buzelins »Germania [...] sacra et pro-
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fana« (1655) als Auszug veröffentlicht, und
Adolf mit seinen Editionen der hochma. Viten
Bf. Meinwerks von Paderborn u. a. Heiliger
(1681). Adolf pflegte Kontakte mit Jean Mabil-
lon; beide Brüder lebten zuletzt in H.
(† 1686/87).

Der weltl. Hof der Äbte von W. und H. tritt
erstmals im 12. Jh. und gewohnheitsmäßig seit
Kg. † Rudolf I. in Erscheinung. 1160 sind die
bereits zuvor einzeln genannten Hofämter von
Droste, Schenk, Marschall, Kämmerer erstmals
gemeinsam erwähnt. Die Amtsinhaber ent-
stammen bis zum 13. Jh. der W.er Ministeriali-
tät, danach dem regionalen Niederadel; sie ste-
hen der Dienstmannschaft der Abtei vor.

Die Hofämter werden im Lauf des 13. Jh.s
erbl. und verkümmern zu repräsentativen Titu-
laturen, deren Inhaber nur selten, etwa bei der
Amtseinführung von Äbten, in Erscheinung tre-
ten. Der Drost, im 12. Jh. für den Tisch des Abts
und die Aufsicht über Bäckerei und Küche zu-
ständig, residierte im 16. Jh. in Haus Scheppen
südl. der Ruhr innerhalb des kleinen Stiftster-
ritoriums gelegen, wozu die Ruhrfischerei und
mehrere Höfe gehörten. Das propsteil. Drosten-
amt wird 1276 dem abteil. Drostenamt einver-
leibt. Der abteil. Marschall, zuständig für das
Gefolge des Abts, befehligt außerdem die Satt-
ler, Schmiede, Kürschner und Boten der Abtei.
Im 16. Jh. ist er der Richter der W.er Vasallen
und trägt dem Abt bei der Inthronisation das
Lehnszepter voran (im Kunstgewerbemuseum
der Staatl. Museen zu Berlin ist ein Stab aus ge-
schliffenem Jaspis aus der Mitte des 14. Jh.s er-
halten, dem auf Manschetten des 16. Jh. ein Mo-
nogramm Karls des Großen eingraviert wurde
(Jahrtausend der Mönche, 1999, Kat.Nr. 176;
vgl. auch Kat.Nr. 54). Er residierte auf Haus Bal-
deney gegenüber Scheppen am nördl. Ruhrufer,
wozu mehrere Höfe gehörten. Der Schenk – für
die Bedienung bei Tisch und die Brauerei und
Kellerei zuständig – und der Kämmerer – ver-
antwortl. für die Bekleidung der Abtei – verfüg-
ten im 16. Jh. über keine eigenen Häuser und
leisteten nur noch zeremonielle Dienste; so trug
der Kämmerer dem Abt die sella pontificalis vor-
an.

Das Dienstpersonal von Abt, Propst und
Konvent in W. umfaßte im ausgehenden 12. Jh.



702 b.4.1. geistliche reichsfürsten(tümer): äbte und pröpste

99 Personen, was durch die Krise im SpätMA
und die Bursfelder Reform bis zum Ende des 15.
Jh.s auf nur noch zwölf reduziert wurde. 1525
sind wieder 37 Personen gen., 1803 55. In der
Kanzlei wurden seit 1271 auch Kleriker beschäf-
tigt, die meistens als Notare firmieren. Abt und
Konvent hielten sich je eigenes Schreibperso-
nal, das mit Altar- oder Kapellenpfründen do-
tiert wurde. Erst nach 1474 sind wieder Mönche
führend tätig, aber weiterhin unter Mithilfe von
Klerikern (darunter auch Gelehrte wie Johannes
Cincinnius) und Laien. Ihnen war die Wohnung
in der Stadt ausdrückl. verboten. Die Bursfelder
Visitation von 1570 erlaubte dem Abt nur noch
einen Schreiber, dem Kellner einen Gehilfen
(Rentmeister), der auch Laie sein konnte. Eine
Regierungskanzlei mit einem Mönch als Präsi-
denten und einem weltl. Direktor sowie jurist.
ausgebildetem Personal gab es erst nach dem
Vergleich mit Preußen 1666. Hier waren die bei-
den Hobs- und Behandigungskammern der
Lehnverwaltung ebenso angesiedelt wie der
Landrichter. Das Personal besoldete der Abt aus
der Prälaturkasse. 1802 waren 15 Personen in
Kanzlei und Landgericht beschäftigt.

Die Abteien W. und H. erwarben bis zur Mit-
te des 12. Jh.s umfangr. Großgrundherrschaf-
ten mit ausgedehntem Streubesitz am Nieder-
rhein, im Rheintal, den Niederlanden und
Flandern, in West- und Ostfalen. W. zählte zu
diesem Zeitpunkt zirka 1200, H. zirka 800 Hu-
fen, eingeteilt in über 60 Haupthöfe. Davon
ging bis zum Ende des 15. Jh.s viel verloren, v. a.
der als Lehen ausgegebene Fernbesitz. 32 Hof-
verbände waren damals in W. noch vorhanden.
H. besaß um 1800 immer noch zirka 3000 Mor-
gen Land in Klosternähe. Die frühma. Aufspal-
tung in Abts- und Konventsgut verschwand mit
der Bursfelder Reform im 15. Jh. wieder weit-
gehend, die auch eine professionelle Güterver-
waltung (Volbert Schade) einführte; die lukra-
tivere Eigenwirtschaft des nahen Klosterbesit-
zes als Domänenwirtschaft setzte im 17. Jh. wie-
der ein, was die wirtschaftl. Grundlage der spät-
barocken Blüte beider Abteien legte. W. verfüg-
te 1519 über die große Zahl von 519 Lehngüter,
die sich bis zur Aufhebung 1803 nur geringfü-
gig verringerten. Zur Ausstattung der Abteien
gehörte auch umfangr. Kirchenbesitz: W. be-

saß im 17. Jh. 22 Pfarreien, zwei Kapellen, neun
Vikarien und vier Küstereien, H. sechs Pfarrei-
en.

Über das Hofzeremoniell ist nur wenig be-
kannt; Quellen und Forschungen liegen nur für
das 16. und 17. Jh. vor (Johannes Cincinnius’ Be-
schreibung der Hofämter, Berichte über die In-
thronisationen Abt Johannes’ von Groningen
1520: vgl. Jacobs 1909, und Abt Adolf Borckens
1668: vgl. Wallmann 1999).

Für W. ist ein Konventswappen mit dem
Brustbild des hl. Liudger schon im 11. Jh., ein
Stiftswappen erst seit dem 15. Jh. (Abt Johann
Stecke, 1436–51) nachzuweisen, seit Abt Die-
trich Hagedorn (1477–84) in der danach ge-
bräuchl. Form: Im blauen Schild steht ein gel-
bes durchgehendes Kreuz, auf dem ein rotes
Herzwappen die in der Form des Andreaskreu-
zes gelegten gelben Bischofsstäbe zeigt. – In H.
verwendete der Konvent 1126ff. ein Brustbild
des hl. Liudger, ab 1347 die hl. Felicitas, im 16.–
18. Jh. sind beide Patrone auf den Konventssie-
geln vertreten. Die Pröpste verwenden zwei ge-
kreuzte Abtsstäbe mit ihrem persönl. Wappen,
das Kl. zwei goldene gekreuzte Abtsstäbe auf
rotem Schild.

† C.4.1 Werden † C.4.1. Helmstedt

Q. HSA Düsseldorf: Werden, Urkunden und Akten;

Kleve-Mark Akten 24. – Niedersächsisches SAWolfenbüt-

tel: 12 Urkunden, 11 Alt Ludg. – Propsteiarchiv Werden. –

Bendel, Franz Joseph: Die älteren Urkunden der deut-

schen Herrscher für die ehemalige Benediktinerabtei

Werden a. d. Ruhr, Bonn 1908 (Beiträge zur Geschichte

des Stiftes Werden. Ergänzungsheft, 1). – Crecelius,

Wilhelm: Traditiones Werdineses, in: Zeitschrift des

bergischen Geschichtsvereins 6 (1869) S. 1–68; 7 (1871)

S. 1–60. – Schantz, Otto: Werdener Geschichtsquellen,

1–3, Bonn etc. 1912–25. – Die Urbare der Abtei Werden an

der Ruhr, hg. von Rudolf Kötzschke, 4 Bde., Bonn

1906–58 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische

Geschichtskunde, 20,2–20,4/2; Rheinische Urbare,

2–4/2).

L. Germania Sacra. NF 12, 1980 [allg.] – Jahrtausend

der Mönche, 1999. – Jacobs 1909. – Kötzschke, Ru-

dolf: Studien zur Verwaltungsgeschichte der Großgrund-

herrschaft Werden an der Ruhr, Leipzig 1901. – Kötz-

schke, Rudolf: Das Gericht Werden im späteren Mittel-

alter und die Ausübung der Landesgewalt im Stiftsgebiet,
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in: Beiträge zur Geschichte des Stifts Werden 10 (1904)

S. 70–126. – Kötzschke, Rudolf: Die älteste Landkarte

des Stifts Werden aus Abt Heinrich Dudens Zeit, in: Bei-

träge zur Geschichte des Stifts Werden 10 (1904) S. 127–

136. – Langenbach, Wilhelm: Stift und Stadt Werden

im Zeitalter des dreißigjährigen Krieges, in: Beiträge zur

Geschichte des Stiftes Werden 15 (1911) S. 1–145. – Rö-

mer, Christof: Helmstedt, St. Ludgeri, in: Germania Be-

nedictina, 6, 1979, S. 163–200. – Wallmann, Peter:

Die »Inthronisierung« des Abtes Adolf Borcken am 25.

September 1668, in: Jahrtausend der Mönche, 1999,

S. 164–172. – Wolf 1969.

Jan Gerchow

Äbtissinnen

ANDLAU

I. Abtei, später Kanonissenstift). Eleon
(880), Andelaha (1192), Andelo (1516), Andlau(w).

Gefürstete Abtey (Lünig, Johann Christian:
Teutsches Reichsarchiv. Spicilegium ecclesia-
sticum, Leipzig 1710–22.), Dominae (1121). Der
Titel Fs.in erscheint im Salbuch von 1348; er
wurde offiziell zur Zeit der Äbtissin Kungilt von
Reinach (1494–1573) benutzt und 1686 von Lud-
wig XIV. bestätigt. Die Teilnahme am Reichstag
ist zw. 1582 und 1598 belegt.

Gegr. durch St. Richarda, Frau Ks. Karls III.,
ca. 880; seit diesem Datum auch ausdrückl. an
den Hl. Stuhl gebunden (unter den Schutzpa-
tronen St. Peter und Paul). Ausgestattet mit Sta-
tuten in den Jahren 892/93 und von Otto I. 962
anerkannt, folgte die Abtei der Benediktinerre-
gel und nahm später, um 1318, eine säkulare
Lebensweise an. Sie wurde 1499–1502 in ein Ka-
nonissenstift umgewandelt.

Die Reichsunmittelbarkeit gründete sich auf
Privilegien, die durch die Ks. seit Heinrich II.
zugestanden wurden (1004: jus mercatum ac telo-
neum [...] in villa Andilahe) sowie auf den Schutz
der Hohenstaufen und später die Regalien und
Urk.n, die am 17. Juli 1288 durch † Rudolf I.
und seine Nachfolger, † Heinrich VII. (1313), †
Ludwig den Bayern (1336), † Karl IV. (1347), †
Sigismund (1437),† Friedrich III. (1442, 1485?),
† Maximilian I. und † Karl V. (1521) bestätigt
wurden.

Die weltl. Güter stammten von Ks. Karl III.
und vom Gf.en Erchenger, dem Vater der Grün-
derin; sie umfaßten ursprgl. das hohe Tal des

Flusses A., wichtige Waldgebiete in den Voge-
sen (Dononmassiv) und Grundbesitz im Elsaß
(Marlenheim) und im Kaiserstuhl (v. a. Endin-
gen und Kenzingen). Der Besitz wurde zerstü-
ckelt durch die wg. der Abteischulden nötigen
Veräußerungen (1344: Verkauf des Dinghofes
zu Kenzingen), stabilisierte sich aber Mitte des
14. Jh.s nach der Intervention Papst Clemens VI.
und der Abfassung eines Salbuches (1348). Die
Landeshoheit beschränkte sich auf Zwing und
Bann in der Andlauniederung. 1615 erwarb die
Abtei die Güter der früheren Abtei von Hugs-
hofen imWeilertal. Der Vogt wurde von der Äb-
tissin aus der Familie der Gründerin gewählt.
Diese Vogtei wurde durch die Gf.en von Nord-
gau (alias Egisheim) ausgeübt, später dann
durch die Gf.en von Metz, durch die Hohen-
staufen und die †Habsburger, die sie als Lehen
den Herren von der Dicke weitergaben, den Er-
bauern des nahen Schlosses von Spesburg
(Ende 13. Jh.). Nach dem Erlöschen dieses Hau-
ses fiel die Vogtei wieder an die Herren von A.
zurück.

II. Ministeriale sind seit 962 belegt. Sie ka-
men im 13. Jh. wieder als Lehnsleute in die Va-
sallität der Abtei, v. a. über die Adelsfamilie der
A., die die Funktionen des Vitzthum und des
Schultheis des Orte ausübte. Das Lehensbuch von
1362 erwähnt als Vasallen die Mgf.en von Hoch-
berg, die Ribeaupierre/Rappoltstein, die Ger-
oldseck, Üsenberg, A., Dicka, Firdenheim,
Greifenstein, Hohenstein, Wanfen, Wasseln-
heim und Voltz.

Die Struktur des Hofes läßt sich aus dem Sal-
buch von 1348 erkennen. Ihm stand ein Hof-

andlau
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meister vor (Henin von Ratsamhausen, 1348),
eine Ehrenposition, die unter dem Titel des Ob-
risthofmeisters bis ins 18. Jh. fortbestand. Weiter-
hin gab es einen Küchenmeister, einen Marschalk,
einen Schenck und einen Kammerer, die (1348) aus
den Reihen der Bürger von A. rekrutiert wurden.
Die Verwaltung des Besitzes wurde einem
Schaffner anvertraut. Kapläne und vier Stiftsher-
ren waren der klösterl. Gemeinschaft assoziiert.

Die Abtei scheint ihren Reichtum aus der
Nutzung des Waldes und dem Weinverkauf
(Anfang des 16. Jh.s werden jährl. 1000 Hekto-
liter verkauft, v. a. nach † Straßburg – die Hälf-
te –, und nach Schwaben – ein Drittel bis ein
Viertel – gezogen zu haben. Ein halbes Dutzend
Pfarreien, die ca. 1400 angebunden wurden, si-
cherten ihr regelmäßige Einkünfte. Die Äbtis-
sinnen hatten weder das Münzrecht (auch wenn
sie dies beim Stadelhof von Marlenheim vorge-
ben) noch Rechte an Minen. Aus Tradition (die
1192 belegt und auch am Ende des 16. Jh.s noch
immer befolgt wurde) lieferte sie jährl. dem
Papst Abgaben in Form von kostbarem Stoff (25
Ellen Leinen).

Die Abtei war Töchtern aus adligen Famili-
en, v. a. aus dem Elsaß, vorbehalten. Die Zahl
von elf Kanonissinnen (die 16 adlige Vorfahren
nachweisen mußten), die einer Äbtissin (die als
einzige an das Keuschheitsgelübde gebunden
war) unterstanden (18. Jh.), ist höher als am
Ende des MA (ein halbes Dutzend; keine i. J.
1573). Die mit der Zeit gelockerte Disziplin wur-
de 1407 wiederhergestellt. Als Persönlichkeiten
können Adelaide von Geroldseck (1342–60), So-
phie von A. (1412–44), Kunigunde von Reinach
(1494–1573) und Maria-Magdalena Rebstock
(1573–1609) hervorheben werden.

Die Ks.in Richarda wurde 1049 von Papst
Leo IX. kanonisiert. Ihre Gebeine wurden in der
Abteikirche aufbewahrt, ein Schrein für ihre Re-
liquien wurde Anfang des 14. Jh.s hergestellt.
Auf diesem ist eine Überlieferung dargestellt
(die bereits Reginon von Prüm erwähnt), nach
der die Ks.in des Ehebruchs angeklagt und spä-
ter nach einem Gottesurteil freigesprochen
worden sein soll, bevor sie sich in das Kloster-
leben zurückzog. Eine Legende, der zufolge der
Ort dieses Kl.s ihr von einer Bärin gezeigt wor-
den sein soll, gab Anlaß zu verschiedenen

Denkmälern: die Abtei besaß eine Käfiganlage,
in der gezähmte Bären gehalten wurden.

Die Wallfahrt zur hl. Richarda bezog auch
ihre Eltern mit ein (deren Reliquien im Heilig-
thumbhaus von 1377, nahe dem Kreuzgang, auf-
bewahrt wurden) und war verbunden mit einer
bes. Verehrung des hl. Lazarus. 1353 begab sich
Kg. † Karl IV. nach A., um dort eine Reliquie
dieses Heiligen zu entnehmen. DasWappen der
Abtei zeigt ein rotes Kreuz auf goldenem
Grund, eine Anordnung, die von den Herren
von A. und Berckheim, die zu ihren Ministeria-
len zählten, wieder aufgenommen wurde.

† C.4.2. Andlau

Q. Archives départementales du Bas-Rhin, Serie G

und H. – Archives départementales du Haut-Rhin, 108 J 4

37–38 (Liste der Äbtissinnen). – Auszug aus dem Salbuch

von 1348, hg. von Philippe-André Grandidier, in: Re-

vue d’Alsace (1892) S. 531–540.

L. Barth 1960, Sp. 65–68. – Becourt, Charles:

Premiers développements de l’abbaye d’Andlau, in: Revue

d’Alsace (1920) S. 17–19, 161–189; (1921–22) S. 197–221. –

Becourt, Charles, L’abbaye, la ville et la famille d’And-

lau au XIVe siècle, in: Revue d’Alsace (1926) S. 401–423;

(1927) S. 47–58, 180–190, 241–249, 372–393. – Be-

court, Charles: L’abbaye d’Andlau au XVe siècle. Les

préludes de la Réforme (1415–1537), in: Revue d’Alsace

(1929), S. 81–89, 193–206, 352–360; (1930) S. 43–60,

165–172, 289–300, 393–404, 528–538, 639–650. – Be-

court, Charles: La Réforme à Andlau (1538–1609), in:

Revue d’Alsace (1932) S. 3–12, 109–117, 329–334, 437–

447. – Clauss, J.-M.-B: Historisch-Topographisches

Wörterbuch des Elsass, Zabern 1895, S. 36–43. –

Grandidier 1899, S. 131–138. – Rapp 1974. – Wag-

ner, Georg: Studien zur Geschichte der Abtei Andlau,

in: ZGO 66 (1912) S. 445–455.

Georges Bischoff

BUCHAU

I. Um 770 durch die fränk. Adeligen Warin
und Adelinde gegründete weibl. Kommunität,
spätestens seit dem 14. Jh. weltl. Damenstift,
Äbt. 1347 erstmals als »Fürstin« bezeichnet, seit
dem 16. Jh. eindeutig Reichsstand, zunächst bei
den Reichsprälaten. Im Zuge der Formierung
des schwäb. Reichsprälatenkollegiums Einord-
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nung bei dem sich gleichzeitig formierenden
Reichsgrafenkollegium, spätestens seit dem 17.
Jh. auch zu den weltl. Fs.en des Schwäbischen
Reichskreises gerechnet. Grundausstattung des
Stifts: zwölf Maierhöfe in der Umgebung von B.
am Federsee (westl. von Biberach a. d. R.) sowie
Besitz in Saulgau und Mengen. Im SpätMA
kommen einige Dorfherrschaften in der unmit-
telbaren Nachbarschaft hinzu. Nach den Urba-
ren von 1477/78 verteilen sich Grundbesitz und
Hoheitsrechte B.s in 65 Orten bzw. Wohnplät-
zen zw. der Donau und Scheer bzw. Mengen im
W, Mietingen (zw. Biberach und Laupheim) im
O. Im N reichten sie vereinzelt bis zur Donau,
im S vereinzelt bis zumBodensee. Später kamen
noch einige Dorfherrschaften in der beschrie-
benen Gegend dazu sowie die Herrschaft Straß-
berg im NW von B. auf der Schwäbischen Alb.

II. Ein Hof im engeren Sinne ist in B. zu-
nächst kaum zu erkennen, allerdings urkundete
die Äbtissin 1229 in palatio nostro. Auch Ministe-
riale sind seit 1229 belegt; in einer Aufzeich-
nung, die wohl aus dem frühen 18. Jh. stammt,
ist außerdem die Rede von den erbl. Hofämtern
– dem Schenken, dem Marschall, dem Truch-
seß und dem Hofmeister – die 1455 vorhanden
gewesen und von Adeligen besessen worden
seien. Auch der Name »Pfalzgericht« des seit
1455 explizit bezeugten grundherrschaftl. Ge-
richts der Äbtissin ist hier zu erwähnen. Dieses
Gericht wurde – etwa 1507 und 1542 – vomHof-
meister (aulae magister) präsidiert. Spätestens
seit Ende des 17. Jh.s werden die leitenden Be-
amten des Stifts als Hofräte bezeichnet. Eine
Hofkaplanei ist ebenfalls seit dieser Zeit be-
zeugt. Im 18. Jh. wurde der Hof weiter ausge-
baut – sowohl personell als auch im Hinblick
auf seine kulturelle Entfaltung. So kam einer-
seits etwa ein festangestellter Hofmedikus hin-
zu, andererseits ist eine vielfältige Musikpflege,
eine Buchdruckerei und ein Theater belegt. An-
sätze eines Hofs scheinen sich ab 1625 auch in
Straßberg nordwestl. von B. entwickelt zu ha-
ben, Mittelpunkt einer kleinen Herrschaft, die
zunächst von B. an lokale Adelsgeschlechter
verliehen wurde (ab 1345 belegt) und ab 1625
selbst verwaltet wurde. Der auf dem dortigen
Schloß residierende adelige Obervogt gehörte
zu den leitenden Beamten des Stifts.

buchau

Die Organisation der Verwaltung wird seit
dem 14. Jh. sichtbar. 1303 gab es offensichtl.
eineMünze und das Amt desMünzmeisters, das
von der Äbtissin verliehen wird, später aller-
dings nichtmehr auftaucht. Zur gleichen Zeit ist
der Ammann oder Pfründammann erstmals be-
zeugt, der offenbar zunächst der leitende Ver-
waltungsbeamte war und im 15. Jh. gelegentl.
dem Pfalzgericht vorsaß; an seine Stelle trat im
16. Jh. der Hofmeister, der etwa 1695 die Direk-
tion und Inspektion über sämtl. Hofbedienste-
ten, die Aufsicht über den Weinkeller, die Pfer-
de, Kutschen, das Geschirr, die Fischereige-
rechtigkeit, die Beleuchtung und die Torhüter
hatte und die Gäste betreute.

Der leitende Verwaltungsbeamte wurde aber
– mit der zunehmenden Differenzierung von
Regierung und Haushaltung – der Oberamt-
mann, der später auch Kanzleidirektor, bzw.
Regierungsdirektor hieß und seit 1785 auch Ge-
heimer Rat war.

Daneben gab es einen Sekretär für die Ge-
schäftsführung der Kanzlei, ein neues Amt,
nachdem das Amt des Schreibers, bzw. Kanz-
lers in dem des Oberamtmanns aufgegangen
war. Neben den leitenden Beamten gab es viel-
fältiges Personal für die übrigen Bereiche. Für
dasLehenswesenwarzumindest vorübergehend
ein Lehenpropst vorhanden, für die Finanzver-
waltung gab es seit dem frühen 18. Jh. den Rent-
meister, jeweils für Abtei und Kapitel getrennt.
Schon im 16. Jh. sind Keller, Koch, Wagen-
knecht, Rauhknecht, Beschließerin, Viehmagd,
Baumeister, Garten- und Brunnenmeister, Tor-
hüter und Nachwächter bezeugt.

Eine explizite Hofordnung ist zwar nicht be-
kannt, wohl aber wird in den Wahlkapitulati-
onen mehrfach die innere Ordnung des Stifts
geregelt, daneben wurde etwa 1562 eine Bau-
ordnung erlassen, die 1670 erneuert wurde,
1718 und 1741 eine Feuerordnung, 1719 eine
Landgarbenordnung, 1791 eine Forst- und eine
Jagdordnung, schließl. 1797 eine Verwaltungs-
ordnung.

Die Versorgung erfolgte überwiegend durch
die Erträge der Grundherrschaft. Wie sich aus
der Rechnungsführung der verschiedenen Ver-
mögenskörper ergibt, die sich im 18. Jh. immer
stärker differenzierte, spielte bei den Einnah-
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men oder auch bei den Ausgaben für Verkösti-
gung bes. der Wein und der Fischfang auf dem
Federsee eine beachtl. Rolle. Im übrigen wur-
den die nötigen Ausgaben v. a. durch den Ver-
kauf überschüssiger Feldfrüchte finanziert. Bei
den Ausgaben dominierten neben den Kosten
für Lebensmittel – wichtig sind v. a. Fleisch,
bes. Geflügel – die Personal- und Handwerker-
kosten. Daneben kommen aber auch Luxusar-
tikel wie etwa venezian. Gläser oder aber Aus-
gaben für Musiker vor, die nicht nur für den
Gottesdienst, sondern zunehmend auch für an-
dere Festlichkeiten benötigt wurden.

Von den Äbtissinnen sind bes. hervorzuhe-
ben: Barbara von Gundelfingen (1497–1523),
die die innere Ordnung des Stifts umfassend
neu geregelt hat, Katharina von Spaur, Pflumb
und Valor (1610–50), die offenbar wg. ihrer Her-
kunft aus Tirol, aber auch wg. eigenmächtiger
Wirtschaftsführung erhebl. Probleme im Stift
hatte, in ihren polit. Aktivitäten während des
Dreißigjährigen Krieges jedoch Herausragen-
des geleistet hat, Maria Theresia von Montfort
(1693–1742), die während ihrer langen Regie-
rungszeit das Stift durchgreifend baulich umge-
staltete). Unter den Kanonikern fällt bes. der
aus dem Breisgau stammende Dr. Honorat
Adolph Helbling von Hirzenfeld (1651–1724)
auf, der nach heftigen Auseinandersetzungen
mit der Äbtissin 1699 abgesetzt wurde, woge-
gen er über 20 Jahre durch alle Instanzen pro-
zessierte. Das Verfahren war noch nicht abge-
schlossen, als er starb. Bei den weltl. Amtsträ-
gern ist der Tettnanger Gabriel Leuthold zu
nennen, der 1605 als Sekretär des Stifts ein
kunstvoll gestaltetes Repertorium des ganzen
Stiftsarchivs anlegte, das auch eine histor. Dar-
stellung enthält, sowie der letzte Regierungs-
direktor und Geheime Rat des Stifts Johann
Franz Schefold, der ab 1773 eine Chronik des
Stifts führte.

Ein Wappen des Stifts wurde erst im 18. Jh.
geführt. Es zeigt in geviertem Schild in Feld 1
und 4, die jeweils wieder geviert sind, in 1 und 4
drei Löwen, in 2 und 3 die Teckschen Rauten, in
Feld 2 und 3 ein durchgehendes getatztes
Kreuz, im rechten oberen Winkel die Sonne, im
linken oberen Winkel einen Halbmond.

† C.4.2. Buchau

Q. HSA Stuttgart Bestand B 373, Buchau, Damen-

stift. – SA Sigmaringen Bestand Dep. 30/14 T 1 Buchau,

Urkunden, T 2 Buchau, Amtsbücher, T 3 Buchau, Akten. –

Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv Regensburg, Urkun-

den, Schwäbische Akten.

L. Germania Sacra. NF, 32, 1994 [dort alle weiteren

Literaturangaben].

Bernhard Theil

ELTEN

I. 967 vom Gf.en Wichmann in seiner Burg
E. (Hochelten) gestiftet. Die Tochter des Gf.en,
Adela, bekämpfte fast 30 Jahre die Gründung,
da sie der Ansicht war, sie sei bei der Gründung
und Ausstattung des Stifts übergangen worden.
Ihre Schwester Liutgard († 995) war die erste
Äbt.

II. Um 970/73 erwarb Otto I. das Stift, das
damit reichsunmittelbar wurde. 1083 veräußer-
te Heinrich IV. E. und seine Pertinenzien an das
HochstiftHamburg-† Bremen, 1129war es aber
nach einer Urk. Lothars III. wieder reichsun-
mittelbar. Der Literatur nach zählten die Äbtis-
sinnen von E. ab dem 12. Jh. zum Reichsfür-
stenstand, die direkt vomKg. oder seinenBevoll-
mächtigten mit Regalien belehnt wurden; nach-
gewiesen ist dies aber erst 1403. Als Fs.in wird
eine Äbtissin von E. erstmals 1390 bezeichnet:
eerwoerdige und hochgeborene vorstinne vrow Elsa de
Holsaten. Sitz und Stimme hatte sie aber weder
auf dem Reichs- noch auf dem Kreistag.

Die Besitzungen E.s lagen am Niederrhein
und erstreckten sich bis nach Holland. Die
Grundausstattung und ihre Schmälerung sind
aus den Urk.n von 968, 970, 973 und 996 (Rhei-
nisches Urkundenbuch 2, 1994, Nr. 146, 147,
149, 150) erkennbar. Diese Güter reichten etwa
von Arnheim (Gelderland/Niederlande) im NW
bis in die Umgebung Xantens im SO. Nach den
Streitigkeiten mit Adela wurde der Grundbesitz
reduziert und ein Teil der Güter ging an die Gra-
fentochter über. Im 19. Jh. umfaßte das Stifts-
territorium das Stift E., mehrere Häuser auf
dem Eltenberg (Hochelten), den Flecken Nie-
derelten und etwas Land darum. Es war insge-
samt eine halbe Quardatmeile groß. Dazu ka-
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men Besitzungen im niederländ. und klev. Amt
Lymers.

Im 18. Jh. war das Stift weiterhin rfsl. und
exemt, aber die Landesherrschaft ging weitge-
hend an Brandenburg-Preußen über. Die Lan-
deshoheit der Äbtissin ging im Reichsdeputati-
onhauptschluß zu Ende, das Stiftsgebiet fiel an
Preußen. Aufgelöst wurde das Stift E. allerdings
erst in der Franzosen-Zeit (8. Nov. 1811).

Die hohe Gerichtsbarkeit in E. während des
St.-Viti-Marktes und die gesamte »Gerichtsherr-
lichkeit« des Landes lag in der Hand der Äbt.
(bis 1802). Den Vogt konnte lt. den Urk.n des
10. Jh.s die Äbtissin frei wählen. Die ersten
Nachrichten über eine Vogtei stammen aus dem
15. Jh. und zeigen Ansprüche der Hzg.e von †
Geldern auf diese. Sie bestand aus der Erhebung
des Markzolles und der Ausübung der Gerichts-
barkeit während des St.-Viti-Marktes (12.–24.
Juni), beschränkt allerdings die strafbaren
Handlungen auf Schlägereien und Beschimp-
fungen. Nur in den geldr. Gebieten konnten die
Hzg.e die Vogteieinnahmen an sich ziehen. Im
Zuge des »Burgundischen Krieges«, in dem †
Geldern an Hzg. Karl den Kühnen von † Bur-
gund kam, stellten die Hzg.e von † Kleve An-
spruch an die Vogtei E.s, die sie am 7. Aug. 1473
von Hzg. Karl bekamen. Die Vogtei war nicht
genau definiert, aber im Zuge der allgemeinen
Unruhe versuchte † Kleve seine Rechte auszu-
bauen. 1614 ging die Vogtei zusammenmit dem
Klever Erbe an Kurbrandenburg († Hohenzol-
lern) über. Auch die † Hohenzollern versuch-
ten, in E. ihren Einfluß zu vergrößern. 1683
kam die Gerichtsbarkeit über den St.-Viti-Mark
von den Gf.en von Berg, die sie schon von den
Hzg.en von † Geldern verpfändet bekamen, an
† Brandenburg. Wie schon † Kleve versuchten
auch die † Hohenzollern ihr Gewicht im Stift
durch Einflußnahme auf die Äbtissinwahl zu
verstärken. Die Kanonissen konnten sich bis
1678 erfolgreich wehren, ab dann hatten die
Preußen Vorschlagsrecht.

E. gehörte dem Bm. † Utrecht an; nach des-
sen Aufhebungwar es exemt; Bestätigung durch
päpstl. Breve Clemens IX. vom 1. Juli 1669.

Zu den weiteren Rechten, die der Äbtissin
von E. zustanden, gehörte u. a. das Jagdrecht.
Das verlor sie 1688 an † Brandenburg. Der

elten

Markzoll des St.-Viti-Marktes stand schon ab
1433 dem Vogt zu. Die Kessel- und Mallakzise,
1432 eingeführt, wurde 1688 gegen den Wider-
stand der Äbtissin ebenfalls von † Brandenburg
übernommen. Zudem bekam die Äbtissin Ab-
gaben aus der Schatzung, die jeder zahlen muß-
te, und aus der Decima, die Ländereibesitzer
zahlten.

Siegel, um 1360–70. Bild: Ein mit reicher
got. Architektur geschmücktes Tabernakel, in
dem St. Vitus steht, mod. gekleidet, in der Rech-
ten hält er einen Palmenzweig. Zu seinen Füs-
sen befindet sich ein Löwe. Umschrift: SIGILLVM
: REGALIS : ECCLESIE : SANCTI VITI : ALTINENSIS.
Etwas älter ist ein wesentl. kleineres Sekretssie-
gel mit derselben Darstellung; Umschrift:
S[igillum] SECRETV[m] · ECC[lesi]E ·
S[anc]TI · VITI · ALTINENSIS. Zwei Äbtissinnen-
siegel des späten 13. und aus der Mitte des 14.
Jh.s sind zudem bekannt. Zum ersten das Siegel
der Äbtissin Godelindis vom 10. Aug. 1296. Dar-
gestellt ist die Äbtissin in einem mit Röschen
gefüllten gegittertem Hintergrund. Sie sitzt auf
einer Bank und hält eine virga (?) in der Rechten
und ein Buch in der Linken. Umschrift: + S[igil-
lum] GODELINDIS · DEI · GR[aci]A ABB[at]ISSE
[ALTI]NEN[sis]. Das Siegel der Äbtissin Irm-
gard vom 21. Jan. 1357 zeigt die Äbtissin in ei-
nem reichen, got. Tabernakel thronend darge-
stellt. In der Rechten hält sie ein Buch, in der
Linken eine virga. Im unteren Teil ist ein Wap-
penschild gezeigt, darin ist ein mit Kugeln be-
legtes Bord mit einem Löwen zu sehen. Um-
schrift: S(igillum) · ERMENGARDIS · ABBATISSE
[...] IS ECCLESIE · ALTINEN[SIS].

Für das Jahr 1380 sind die Namen von zwölf
Kanonissen überliefert sowie gleichzeitig von
zwölf vorgesehenen Nachfolgerinnen. Da dies
die höchste bekannte Anzahl der Kanonissen
ist, ist davon auszugehen, das dies auch die An-
zahl der Präbenen war. Ab dem SpätMA muß
eine adlige Herkunft nachwiesen werden; im 16.
Jh. (um 1543?) war der Konvent den edell jonfferen
vorbehalten, bezeugte schon Papst Eugen IV.
anläßl. einerWahl von 1443, das dort nur puellae
de magna duntaxat nobili genere aufgenommen
wurden.

Zu den wichtigsten Nachbarn des Stiftes ge-
hörten die Gf.en bzw. die Hzg.e von † Geldern
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sowie die Gf.en bzw. Hzg.e von † Kleve, die
zum Teil das geldr. Erbe übernahmen. Hzg.
Karl der Kühne von Burgund war der andere
Erbe der Gelderer und wurde damit ebenfalls
ein wichtiger Nachbar E.s.

† C.4.2. Elten

Q. Rheinische Siegel. Lfg. 3: Tafel 85–116: Siegel der

Äbtissinnen der Stiftskirchen und Benediktinerinnen-

klöster, Äbte der Benediktinerklöster und Cisterzienser-

klöster, Äbtissinnen der Cisterzienserinnenklöster, Äbte

der Praemonstratenserklöster, Pfarrer und Kleriker, be-

arb. von Wilhelm Ewald, Düsseldorf 1942 (Publikati-

onen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde,

27,4). – Rheinische Siegel. Lfg. 4: Siegel der Stifter, Klö-

ster und geistliche Dignitäre. Halbbd. 1: Taf. 1–56 und

Nachträge Taf. 117–128, Siegel der Korporationen. bearb.

von Wilhelm Ewald, Textbd. bearb. von Edith Meyer-

Wurmbach. Düsseldorf 1972 (Publikationen der Ge-

sellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 27,4). – Rhei-

nische Urkundenbücher. Ältere Urkunden bis 1100. Band

2. Elten – Köln, S. Ursula, bearb. von Erich Wispling-

hoff, Düsseldorf 1994 (Publikationen der Gesellschaft

für Rheinische Geschichte, 57).

L. Fahne, Anton: Das fürstliche Stift Elten. Aus au-

thentischen Quellen, Bonn u. a. [1850]. – Kratzert,

Wolfgang: Zur Rechtsgeschichte des Stiftes Elten. Die

Rechtsstellung der Äbtissin und die innere Ordnung des

Stiftes, Köln 1961. – Schmithals, Otto: Drei freiherr-

liche Stifter am Niederrhein, in: Annalen des Histori-

schen Vereins für den Niederrhein 84 (1907) S. 103–180,

hier S. 141–165. – Vollmer, Bernhard: Die Vogtei Kleves

und Brandenburg-Preußens über das Reichsstift Elten,

in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein

115 (1929) S. 255–282.

Nathalie Kruppa

ESSEN

I. Reichsabtei (ksl.-freiweltl. Damenstift),
dem Niederrheinisch-Westfälischen Reichs-
kreis zugehörig, 1487 erstmals Erwähnung in
den Reichstagsanschlägen, 1526 erste Sub-
skription eines Reichsabschieds unter den »ge-
meinen Prälaten«, seit 1654 im Kuriatvotum der
Rhein. Reichsprälatenbank. Die Äbtissinnen
von E. waren »die einzigen weiblichen Inhaber
der Reichsstandschaft mit dem Recht auf Sitz

und Stimme auf den Reichstagen« (Wolff
1969, S. 137). Ein Wechsel auf die Fürstenbank
fand nicht statt (vgl. oben den Art. Werden-
Helmstedt).

Dem Stift E. gelang im 13. Jh. die Arrondie-
rung eines Territoriums von zirka 12 qkm. Mit
der Stadt E. im Mittelpunkt schloß es das Städt-
chen Steele ein sowie die Dörfer und Bauer-
schaften Lipperheide, Borbeck, Karnap, Alte-
nessen, Stoppenberg, Katernberg, Rotthausen,
Frillendorf, Frohnhausen, Altendorf, Holster-
hausen, Rüttenscheid, Huttrop, Bergerhausen.
Neun Oberhöfe waren seit dem 9. Jh. für die
Versorgung des Stifts zuständig; sie umfaßten
allein 674 Hufen, deren Lieferungen im Jahres-
zyklus genau aufgeteilt waren (»Kettenbuch«
des 14. Jh.s). Die Hauptlast trugen der stift. Vie-
hof, auf dessen Gelände das Stift selbst und die
vom 11.–13. Jh. entstandene Stadt lagen, sowie
der Kornhof Eickenscheidt an der Straße nach
Steele. Insgesamt summierte sich der Grund-
besitz des Stifts, der sich vom »Utrechter Sall-
and [...] rheinaufwärts bis zur Mosel und an die
Lahn bei Marburg, in Westfalen vom Münster-
land bis in den Dreingau zwischen Hamm und
Beckum« (Weigel 1962, S. 259) erstreckte, auf
annähernd 3000 Hufen, die in über 100 Ober-
höfen organisiert waren. Außerhalb des enge-
ren Stiftsterritoriums gelang auf diesem um-
fangr. Streubesitz eine Herrschaftsbildung nur
in Breisig am Rhein südl. von † Bonn (geteilt
mit den Hzg.en von Berg) und in Huckarde bei
Dortmund. 16 grundherrl. Kirchen gehörten
zum Besitz der Reichabtei.

Die Gründung des Stifts fand in den späten
840er Jahren statt. Als Gründer galt schon im
10. Jh. der Hildesheimer Bf. Altfrid (851–72);
vermutl. handelte er zusammen mit der ersten
Äbtissin Gerswid, die eine nahe Verwandte ge-
wesen sein dürfte. Auch die zweite Äbtissin trug
diesen Namen. Zw. dem Tod des Bf.s und Gers-
wids II. in den 870er Jahren und 900 fand ver-
mutl. der Übergang in den Schutz des Reichs
statt. Kgl. Schenkungen an das Stift sind schon
unter Äbtissin Adalwif (880?–95) belegt, die wie
ihre Nachfolgerin Wicburg dem Umkreis der
Liudolfinger zuzurechnen ist. 898 besuchte Kg.
Zwentibold die Abtei, 938 hielt Kg. Otto I. in
(E.-)Steele auf Grundbesitz der Abtei einen Ge-
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richtstag ab. Nach dem Stiftsbrand von 946 er-
neuerte Otto I. ein verlorenes älteres Immuni-
tätsprivileg, fünf Jahre später erteilte Papst Ag-
apit II. die Exemtion und bestätigte eine ältere
Zehntschenkung. Die Lage am Hellweg, der un-
ter den Ottonen meistbenutzten Königsstraße
im Reich, bescherte dem Stift regelmäßige
Herrscherbesuche, von denen allerdings nur
fünf dokumentiert sind. (938, 966?, 993, 1028?,
1041). Die Äbtissinnen Mathilde II. (971–1011),
Sophia (1012–39) und Theophanu (1039–58) ge-
hörten Seitenlinien der Ottonen an; unter ihnen
stieg E. nach † Quedlinburg und † Ganders-
heim zum »Referenzstift« auf, dessen Verfas-
sung für andere Konvente vorbildl. wurde. Der
reiche Grundbesitz wurde bis zum 12. Jh. aus
kgl. und privaten Schenkungen erworben. E. er-
hielt darüber hinaus vonHeinrich III. 1041 einen
einwöchigen Jahrmarkt und übte vermutl.
schon unter Konrad II. dasMünzrecht aus, auch
wenn die Rechtsgrundlage dafür erst 1291 ur-
kundl. faßbar ist. Mind. 15 Herrscherurk.n
empfing das Stift bis 1200. Die E.er Äbtissin
wird 1228 erstmals »Fürstin« gen. (dilecta princeps
nostra: in einer Urk. Kg. Heinrichs [VII.], vgl.
Hoederath 1926, S. 170, Anm. 9).

Die Vögte von E. tragen im 11. Jh. Namen, die
mit den Gf.en vonWerl in Verbindung gebracht
werden. Seit 1164 sind die Gf.en von Altena im
Vogtsamt bezeugt, nach der Isenberger Fehde
1225 fiel die Vogtei an den † Kölner Ebf. Durch
die Wahl Kg. † Rudolfs I. zum Vogt (1275–91)
und den Sturz des Ebf.s in der Schlacht von
Worringen 1288 gelang es der E.er Äbtissin, die
Vogtei für Jh.e zum Wahlamt zu machen und
sich mit der Ausübung der hohen – und der nie-
deren Gerichtsbarkeit, der Stadtherrschaft, der
Münze und dem Judengeleit die wichtigsten
Rechte einer Landesherrin zu sichern. Erst in
der Notlage des dritten »Äbtissinnenstreits« i. J.
1495 konnte der zu Hilfe gerufene Vogt, Hg. Jo-
hann II. von Kleve, die erbl. Belehnung durch-
setzen. Bis 1803 blieb das Amt in der Hand der
klev. Hzg.e und von deren Erben (seit 1609/48
Preußen). Sie integrierten in der Folge das
Stiftsterritorium weitgehend in ihre Herrschaft
und hielten 1577 und 1611 Landtage in E. ab.
Brandenburg. Truppen setzten im 17. Jh. mehr-
fach die Interessen der kleinen reformierten Ge-

essen

meinde in der Stadt E. gegen die kathol. Äbt.
und den luther. Stadtrat durch. Die Säkularisa-
tion des Reichsstifts E. durch Preußen erfolgte
1802/03.

II. Der E.er Konvent orientierte sich ver-
mutl. schon seit der Gründung an der Aachener
Regel für Sanktimonialen von 816. Der kultu-
relle Höhepunkt des Stifts ist von der Mitte des
10. Jh.s (Stiftsbrand 946) bis zur Mitte des 11.
Jh.s durch eine Vielzahl von in E. geschriebenen
bzw. erworbenen und intensiv bearbeiteten
Handschriften bezeugt (v. a. in der ULB Düssel-
dorf), denen die heute noch erhaltenen, heraus-
ragenden Zeugnisse des E.er Münsterschatzes
zur Seite stehen (Goldene Madonna, vier Vor-
tragekreuze, Siebenarmiger Leuchter etc.). Ein-
drucksvollstes architekton. Zeugnis dieser Blüte
und Ausdruck imperialer Repräsentation ist das
Westwerk, das unter Äbtissin Mathilde II. um
1000 mit deutl. Bezug auf die Architektur der
Aachener Pfalzkapelle errichtet wurde.

Die Äbtissin stammten nach der »ottoni-
schen« Periode überwiegend aus dem regiona-
len Adel, teils gfl., teils ministerial. Herkunft.
Erst seit der Mitte des 15. Jh.s entwickelte sich
die auf den hohen gfl. und fsl. Adel beschränkte
Exklusivität des E. Stifts, die bis zur Auflösung
Geltung hatte und von den Kandidatinnen mit-
tels »Aufschwörungen« – beeideten Ahnenta-
feln – nachgewiesen werden mußte. Für die ka-
thol. Damen des Reichs und deren Familien war
E. die erste Adresse, um die begehrte »Stifts-
mäßigkeit« zu dokumentieren (neben Thorn, †
Elten, Vreden und St. Ursula, † Köln). Die Liste
der E.er Konventualinnen des 17.–18. Jh.s ließt
sich wie eine Matrikel des kathol. Hochadels.

Der Damenkonvent in E. umfaßte im ausge-
henden 9. Jh. die hohe Zahl von 71 Mitgliedern
(Konventsliste im Düsseldorfer Sakramentar
D1); 1292 nahmen nur noch 26 Damen an der
Wahl der Beatrix von Holte teil. Ihnen standen
bereits 16 Kanoniker gegenüber, die sich seit
1224 zu einem eigenen Konvent formierten (er-
ste Statuten von 1306). Sie rekrutieren sich aus
den ursprgl. wenigen, für die Liturgie des Frau-
enstifts in den ersten Jh.en unverzichtbaren Kle-
rikern. Die Kanoniker nahmen zwar gleichbe-
rechtigt mit dem Frauenkonvent die Äbtissin-
nenwahlen vor, sie hatten jedoch keinen Anteil
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amumfangr. Grundbesitz des Stifts, so daß ihre
20 Pfründen wesentl. schlechter ausgestattet
waren als die 50 »Pröven« der Damen. Die re-
alen Zahlen verschoben sich zugunsten der
Männer. 1426 war Gleichstand (11:11) erreicht,
1459 standen nur sieben Damen den 16 Herren
gegenüber. 1652 wurde festgelegt, daß sich
max. zehn Damen die 50 Pfründen teilen soll-
ten.

Zu den herausragenden Mitgliedern des E.er
Konvents im Berichtszeitraum gehörten die
Äbt. Berta von Arnsberg (1243–92), die die lan-
desherrl. Rechte zurück erwarb, Beatrix von
Holte (1292–1327), die den Neubau der 1275
zerstörten Stiftskirche vollendete und den Ober-
hof Borbeck zur zweiten Res. ausbaute, und Ka-
tharina von der Mark (1337–60), von der die
Güterverwaltung reformiert und erfolgreich der
Rückgewinn entfremdeten Grundbesitzes be-
trieben wurde. Am Ende des Berichtszeitraums
ragen die Äbtissinnen Elisabeth von dem Berg
(1605–14), Maria Clara von Spaur (1614–44) und
AnnaSalomevonSalm-Reifferscheidt (1646–88)
heraus, die die Gegenreformation im Stift
durchsetzten und Jesuiten, Kapuziner und Ur-
sulinen in E. ansiedelten.

Der weltl. Hof der Äbtissin von E. tritt erst-
mals im 12. Jh. und gewohnheitsmäßig seit Kg.
† Rudolf I. in Erscheinung. 1142 sind die be-
reits zuvor einzeln genannten Hofämter von
Droste, Marschall, Schenk, Kämmerer erstmals
gemeinsam erwähnt. Die Amtsinhaber ent-
stammten bis zum 13. Jh. der E.er Ministeriali-
tät, danach dem regionalen Niederadel; sie
standen der Dienstmannschaft der Abtei vor,
die ihr eigenes Gericht in der Kemenate der Äb-
tissin hatte, und sie bekleideten das Amt des ab-
teil. Untervogts, der die niedere Gerichtsbarkeit
im Auftag der Äbtissin, den Heerbann und das
Geleit ausübten. Die Hofämter wurden im Lauf
des 13. Jh.s erbl., und deren Inhaber traten nur
noch selten, etwa bei der Amtseinführung von
Äbtissinnen oder als Träger beim Begräbnis
derselben, in Erscheinung.

Ihre Funktionen und ihre Einkünfte sind
minutiös im »Kettenbuch« (14. Jh.) aufgezeich-
net. Mit den persönl. Diensten waren demnach
ursprgl. zentrale Verwaltungsbefugnisse ver-
bunden, etwa das Einsammeln der Wachsab-

gaben von den abteil. Höfen und deren Vertei-
lung zu Mariä Lichtmess an die Stiftsinsassen
und Stiftsämter durch den Drost, der Vorsitz
des Ministerialengerichts und der Wildbann
durch den Marschall, die Führung der Hof- und
Vermögensregister durch den Kämmerer, die
Aufsicht über die Weingüter, den Weintrans-
port, die Weinkeller und den Weinverkauf
durch den Schenk.

Im Stift E. brachten zuerst die Herren von
Altendorf das Erbdrostenamt an sich, die Eiken-
scheidts von Horst das Erbmarschallsamt, die
von der Leithen auf Baldeney (das Werdener
Marschallgut) die Erbkämmerei. Die im Stift E.
im 12.–15. Jh. dominierenden ritterl. Familien-
namen sind daneben die von Vittinghoff, von
Grimberg, von Ehrenzell, von Witten, von Lim-
beck, auf dem Berge, von der Lipperheide. Sie
standen oft zugl. in Diensten der Äbte von Wer-
den, Hzg.e von † Kleve, Gf.en von der † Mark
u. a. Landesherren in der Region (Doppelvasal-
lität).

Das Dienstpersonal von Äbtissin und beiden
Konventen ist nur wenig erforscht (vgl. Krä-
geloh 1930). Äbtissin Beatrix von Holte
(1292–1327) erwarb die zuvor an ihre Ministe-
rialen vergebenen, einträgl. Aufsichten über die
Mühlen, die Grut, den Zoll und den Markt zu-
rück. Eine Regierungskanzlei einschließl. einer
die alten Hofgerichte an sich ziehenden »Hobs-
und Behandigungskammer«, besetzt mit jurist.
geschulten Räten, ist seit dem 1540er Jahren zu
fassen, als die zunehmenden Reichsangelegen-
heiten (Reichstage, Kreistage, Reichskammer-
gericht, Reichssteuern) eine effizientere Ver-
waltung erforderl. machten. Ab dem 17. Jh. sind
ein Kanzleidirektor, mehrere Räte und ein Se-
kretär als Personal der Kanzlei bezeugt. Ihm
stand der Obristhofmeister als Vertreter der
Fs.in gegenüber. Auch die 144 Lehengüter (da-
von gingen 83 bis zum 16. Jh. für immer verlu-
stig) wurden seit dem 16. Jh. der direkten Kon-
trolle durch einemit Juristen besetzte Lehnkam-
mer unterstellt. Um Borbeck herum lagen die
meisten Lehengüter der ritterl. Gefolgsleute der
Äbtissin, die ihrer aufwendigen Hofhaltung
dienten. Die Bauern der Borbecker Güter muß-
ten bis weit in die Neuzeit hinein ausgespro-
chen viele Hand- und Spanndienste für die
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Herrschaft leisten. Die E.er Landstände forder-
ten 1645 erfolglos deren Abschaffung; erst 1795
legte eine fsl. Verordnung die Anzahl und Art
der Dienste genau fest.

Im Vogteibrief von 1291 wurde der Äbtissin
von E. das Judenregal überlassen. Die Stadtge-
meinde verhielt sich unter dem Einfluß der
Kaufleute durchweg abweisend der unliebsa-
men Konkurrenz gegenüber: Vertreibungen aus
der Stadt sind für 1328, 1334, 1347, 1495, 1648
bezeugt. Im Zusammenhang der Großen Pest
i. J. 1349 wurden die Juden von ihrer »Schutz-
herrin«, Äbtissin Katharina von der Mark, ver-
trieben; die ältesten Geleitbriefe stammen aus
den Jahren 1409, 1454 und 1491. Die Stadt hatte
in der Stiftsimmunität um die Münsterkirche
herum keine Gewalt, so daß die Juden v. a. hier
gewohnt haben dürften, wo im 17. Jh. ihre Syn-
agoge bezeugt ist. Im 17. Jh. sind vereinzelt jüd.
Ärzte in E. genannt. Am Ausgang des 18. Jh.s
gab es 17 jüd. Haushalte, darunter die wohlha-
bende und gelehrte Familie Cosman.

Über das Hofzeremoniell ist nur wenig be-
kannt; feierl. Belehnungen der Äbtissinnen
durch den Ks. oder dessen Stellvertreter fanden
in E. nicht statt (»Briefbelehnung«). Anders als
im nahen Werden wurden auch die Erbvögte in
E. nicht feierl. in ihr Amt eingeführt, und seit
1337 huldigten die städt. Untertanen ihrer Lan-
desherrin nicht mehr feierl. Nur für 1648 ist die
Reise einer mit Trompeter, Organist und Lakai-
en ausgestatteten Delegation des brandenburg.
Kfs.en von Duisburg aus nach E. überliefert, um
die Vogtei aus der Hand der E.er Äbtissin zu er-
halten (HSA Düsseldorf, Handschriften C II
5–Bd. 2). Ausschließl. die Amtseinführung der
Fürstäbtissinnen wurde feierl. in der stift. und
städt. Öffentlichkeit begangen.

Auch von dieser langen Tradition sind einzig
die Zeremonien der Amtseinführungen Äbt.
Franziska Christines am 6. Juni 1727 (gedruckt
bei Heidemann 1881) und Äbt. Maria Kuni-
gundes am 7. und 8. Okt. 1777 aktenkundig ge-
worden (HSA Düsseldorf, Stift Essen Akten 48);
das Ritual hat sich vermutl. seit dem 16. Jh.
nicht wesentl. verändert (vgl. Schmidt 1913).
Nachdem Maria Kunigunde am Vortag bereits
in Borbeck abgestiegen war, kam sie am 8. Okt.
1777 in die Stadt E. und wurde zusammen mit

essen

ihren zwei Hofdamen an der Kutsche von den
Inhabern der vier Erbhofämter empfangen. Die
Kanoniker begüßten sie vor der Tür »ihrer« Jo-
hanniskirche in albis, und gingenmit demKreuz
voran in die Münsterkirche. Der Fs.in ging der
Marschall voran, der Droste reichte ihr die
Hand. In der Kirche erst empfingen die Damen
des Gräfinnenkapitels ihre neue Vorsteherin
und geleiteten sie zum Hochchor, wo sie sich
wieder auf ihren Damenchor zurückzogen, die
Kanoniker in ihr Gestühl. Vor dem Hochaltar
waren Betbänke für die beiden Hofdamen und
ein Lehnstuhl für die Fs.in aufgestellt. Dahinter
standen die Inhaber der vier Hofämter, wobei
der Marschall das Schwert (aus dem Münster-
schatz) präsentierte. Der Drost führte die Äbtis-
sin nach dem Choramt zum Altar, vor dem sie
auf einem Samtkissen niederkniete und den Eid
auf die Statuten und Gewohnheiten des Stifts
ablegte. Dann ertönte das Te Deum laudamus,
währenddessen auf dem Kirchhof ein Böller-
schuß den Höhepunkt der Zeremonie verkün-
dete. Die Äbtissin begab sich nun in ihre Res.
und empfing imAudienzzimmer die Damen des
Kapitels, die Kanoniker, die Erbämter, Kanzlei-
räte u. a. Würdenträger. Anschl. wurde sie an
der großen Tafel von den vier Inhabern der Hof-
ämter bewirtet, an einer kleineren Ratstafel sa-
ßen die übrigenWürdenträger. – Am folgenden
Tag verließ die Äbt. E. wieder, um dauerhaft bei
Ihrem Bruder in † Koblenz zu wohnen.

Ein eigenes Stiftswappen ist erst seit den
1690er Jahren überliefert und wurde nur von
den letzten drei Äbtissinnen verwendet, die ihr
Familienwappen in den Mittelschild einfügten.
Zuvor hatten nur die Äbtissinnen, die Konvente
und Pröpstinnen sowie die Stadt E. Wappen ge-
führt. Das Stiftswappen besteht aus vier Feldern
und zeigt im ersten Feld auf rotem Grund zwei
gekreuzte und mit Lorbeer umkränzte Schwer-
ter, die Symbole der Stiftspatrone Cosmas und
Damian. Die drei anderen Felder enthalten die
herald. Symbole der linksrhein. Herrschaft
Breisig (zwei rote Pfeile, umgeben von fünfein-
halb blauen Kugeln auf silbernem Grund), Rel-
linghausens (rotes Kreuz über blauem rechts-
gerichtetem Schrägfluss) und Huckardes bei
Dortmund (goldenes Rad mit Krone auf rotem
Grund) (Arens 1894).
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† C.4.2. Essen

Q. Domschatzkammer Essen, Handschriften (Ket-

tenbuch, Liber ordinarius). – HSA Düsseldorf, Stift Essen,

Urkunden und Akten; Kleve-Mark Akten 25. – Münster-

archiv Essen, Urkunden und Akten. – Rheinisches Urkun-

denbuch, 2, 1994. – Urkundenbuch für dieGeschichte des

Niederrheins, 1–4, 1840–58.

L. Arens, Franz: Das Wappen des Stifts Essen, in:

Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen 15

(1894) S. 5–10. – Bernhardt, JohnW.: Itinerant Kings-

hip and Royal Monasteries in Early Medieval Germany, c.

936–1075, Cambridge 1993, S. 190–194. – Gerchow,

Jan: Geistliche Damen und Herren. Die Benediktinerabtei

Werden und das Frauenstift Essen (799–1803), in: Essen.

Geschichte einer Stadt, Bottrop u. a. 2002, S. 58–167

[allg., mit Hinweisen auf die ältere Literatur]. – Heide-

mann, Julius: Empfang der Fürstin Franziska Christine

in Essen am 6. Juni 1727, in: Beiträge zur Geschichte von

Stadt und Stift Essen 4 (1881) S. 11–23. – Hoederath,

Hans-Theodor: Die Landeshoheit der Fürstäbtissinnen

von Essen, ihre Entstehung und Entwicklung bis zum

Ende des 14. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Geschichte

von Stadt und Stift Essen 43 (1926) S. 145–194. – Krä-

geloh, Konrad: Die Lehnkammer des Frauenstifts Es-

sen. Ein Beitrag zur Erforschung des Essener Kanzlei-

wesens, in: Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift

Essen 48 (1930) S. 99–278. – Kramer, Heinz-Josef: Das

Stift Essen: Münzen und Medaillen. Königliche und stif-

tische Prägungen in und für Essen, Münster 1993 (Quel-

len und Studien, 3). – Küppers-Braun, Ute: Frauen des

hohen Adels im Kaiserlich-Freiweltlichen Damenstift Es-

sen (1605–1803), Münster 1997 (Quellen und Studien, 8).

– DieMauer der Stadt. Essen vor der Industrie, 1244–1865,

hg. von Jan Gerchow, Ruhrlandmuseum Essen 1994

[allg.]. – Petry, Manfred: Zur goldenen Bulle Kaiser

Karls IV. für das Stift Essen, in: Beiträge zur Geschichte

von Stadt und Stift Essen 93 (1978) S. 7–19. – Schilp,

Thomas: Der Kanonikerkonvent des (hochadligen) Da-

menstifts St. Cosmas und Damian in Essen während des

Mittelalters, in: Studien zum weltlichen Kollegiatstift in

Deutschland, hg. von Irene Crusius, Göttingen 1995

(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Ge-

schichte, 114) S. 169–231. – Schmidt, Ferdinand: Die

Wahl der Gräfin Elisabeth vom Berge zur Fürstäbtissin

des Reichsstifts Essen im Jahr 1605, in: Beiträge zur Ge-

schichte von Stadt und Stift Essen 35 (1913) S. 71–160. –

Schröter, Hermann: Geschichte der Juden in Stift und

Stadt Essen im 17. und 18. Jahrhundert, in: Das Münster

amHellweg 41 (1988) S. 82–107. –Weigel, Helmut: Auf-

bau und Wandlungen der Grundherrschaft des Frauen-

stifts Essen (852–1803), in: Das erste Jahrtausend. Kultur

und Kunst im werdenden Abendland an Rhein und Ruhr,

Düsseldorf 1962, Textbd. 1, S. 256–295. – Wolf 1969.

Jan Gerchow

FRAUENMÜNSTER (ZÜRICH)

I. 857: Monasteriolum quod est constructum in
honore sancti Felicis et sanctae Regulae virginis Christi.
Linksufrig, am Ausfluß des Zürichsees in die
Limmat. 1406: Kloister Frawenmünster der Apptie zu
Zürich; 1438: Gotzhus Sant Felix und Sant Reglen der
Abty Zürich Sant Benedicten Orden; 1470: Gotzhus der
Abtie, genant Frowenmünster zu Zürich. Gegr. als
kgl. Eigenkl. durch Ludwig den Deutschen. Er-
hielt am 21. Juli 853 den Königshof Zürich, Uri,
Albisforst. Bei der gleichen Gelegenheit über-
gab der Kg. seiner Tochter Hildegard das Kl. zur
lebenslängl. Nutznießung. Immunitätsprivile-
gium ebenfalls durch Ludwig den Deutschen.
Im Vordergrund seiner Tätigkeit stand hinter
dem klösterl. Aspekt die Verflechtung in Wirt-
schaft und Politik. Von dort aus wurden die kgl.
Besitzungen verwaltet. Als weiterer wichtiger
Grundbesitz kam 858 der Hof Cham dazu. Der
linksufrige kgl. Besitz wurde von den Wirt-
schaftsgebäuden in Stadelhofen aus verwaltet,
diejenigen auf der rechten Seite vom St. Peters-
hof aus. Mit dessen Einkünften sollten die Kö-
nigstöchter bzw. die Wwe.n ausgestattet wer-
den. Die frühen Äbtissinnen waren in der Regel
Laien. Die Eigentumsrechte des Kg.s wurden
immer wieder hervorgehoben. Allerdings resi-
dierten nicht immer Königstöchter im Kl.
selbst. Den Kg. vertrat in Rechtsangelegenhei-
ten ein kgl. Vogt, in welcher Funktion bis Ende
des 10. Jh.s die Hzg.e von Schwaben das Amt
ausübten, in der Folge die Lenzburger und von
1172–1218 die Zähringer. Besitz hatte die Abtei
außer an den genanntenOrten in der Folge auch
im Elsaß, der von der jüngsten Tochter Ludwigs
Bertha herstammte. Dazu kamen weitere Güter
und außerdem Kirchenschätze. Seit dem 12. Jh.
war das Kl. nicht mehr kgl. Eigen-Kl. Die Äbtis-
sin konnte fortan über das Klostereigentum frei
verfügen.

II. Nach dem Tode Bertholds von Zährin-
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gen kamdas Kl. wieder in kgl. Besitz, in den von
† Friedrich II., und war damit reichsunmittel-
bar, was de facto bedeutete, daß die Privilegien
regelmäßig bestätigt wurden. In der Folge fun-
gierte die Äbtissin als Stadtherrin von Zürich. In
diesem Zusammenhang gewann sie großen
Einfluß auf Verwaltung und Rechtsprechung.
Damit war sie natürl. auch Rfs.in geworden,
und sie verkörperte die Reichsgewalt. Seit etwa
1045 sind die Regalien nachweisbar, wobei 1153
die Beamtungen des tribunus delonearius und des
monetarius faßbar sind. Seit dem 12. Jh. sind
auch Münzen mit dem Bildnis der Äbtissin
nachweisbar. Ein offizielles Dokument ent-
stammt jedoch erst dem Jahr 1238. Im 14. und
15. Jh. emanzipierte sich, wie an anderen Bei-
spielen ebenfalls dokumentiert, die städt. Bür-
gerschaft zunehmend von der klösterl. Ober-
herrschaft. Noch 1502 betonte indes die Äbtis-
sin Katharina ihr Münzrecht. Der Pfennig-Prä-
gestempel verblieb sogar noch bis 1524 im Be-
sitz der Abtei. Einnahmen ergaben sich aus den
Abgaben, die aus dem Zollrecht erwuchsen.
Niedergerichtl. wurde die Abtei vom Schulthe-
issen vertreten, außerdem vom Weibel. Der
Schultheiß wurde bis 1524 von der Äbtissin er-
nannt. Die Abtei hatte auch im Rechtsleben eine
wichtige Position inne.

† C.4.2. Zürich

Q. Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich

741–1336, hg. von einer Commission der Antiquarischen

Gesellschaft in Zürich, bearb. von Jakob Escher und

Paul Schweizer, 11 Bde., Zürich 1888–1920. Nachträge

und Berichtigungen, bearb. von Paul Kläui und Werner

Schnyder, Bde. 12–13, Zürich 1939–57.

L. Köppel, Christa: Von der Äbtissin zu den gnä-

digen Herren. Untersuchungen zu Wirtschaft und Ver-

waltung der Fraumünsterabtei und des späteren Frau-

münsteramts in Zürich 1418–1549, Zürich 1991. –

Steinmann, Judith: Die Benediktinerinnenabtei zum

Fraumünster und ihr Verhältnis zur Stadt Zürich 853–

1524, St. Ottilien 1980 (Studien und Mitteilungen zur Ge-

schichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige: Er-

gänzungsbd., 23).

Werner Vogler

frauenmünster (zürich) – gandersheim

GANDERSHEIM

I. Kanonissenstift St. Innocentius und Ana-
stasius. Bm. † Hildesheim. Gegr. 852 zunächst
im nahegelegenen Brunshausen durch das
sächs. Adelspaar Liudolf und Oda, Vorfahren
der Ottonen; Umzug nach G. i. J. 881. Die Deu-
tung des Ortsnamens: Flußname Gande mit
heim, ist bereits in otton. Zeit geläufig und tritt
durch die Zeiten mit geringen Varianten auf.

Seit 877 reichsunmittelbar, ist die Äbtissin
wohl dem Fürstenstande zuzurechnen, wenn-
gleich dies 1417 erstmals nachzuweisen ist.
Marktprivileg und umfangr. Ausstattung mit
Reichsgut v. a. im 10. Jh. Die Diözesanzugehö-
rigkeit ist im 10./11. Jh. zw. † Mainz und † Hil-
desheim im sog. »Gandersheimer Streit« um-
stritten, schließl. wurde G. bis zur Exemtion im
frühen 13. Jh. der Hildesheimer Seite zuge-
sprochen.

Nahezu geschlossen erscheint der Besitz-
komplex zw. G. und dem westl. Harzrand (See-
sen), der im 9. und 10. Jh. zumeist durch kgl.
Schenkungen entstanden war. Ein Vogt ist erst-
mals 1039 bezeugt; das Recht der freien Vogt-
wahl wurde niemals dezidiert verliehen, es be-
steht vermutl. ein Zusammenhang mit den
Grafschaftsrechten, die G. von Heinrich II. ver-
liehen bekommen hat. Bis 1204 wurde die Vog-
tei durch die Kg.e besetzt und ging von † Otto
IV. auf die †Welfen über.

Im beginnenden 14. Jh. geriet das Stift G. in
eine schwere Krise, als es von dem welf. Hzg.
Ernst (dem Jüngeren) zu Göttingen unter Druck
gesetzt wurde. Dies eröffnet ein lange Phase
nicht nur wirtschaftl. Schwierigkeiten, die sich
erst hundert Jahre später entspannten, als mit
Äbtissin Sophia III. (1402–12) die erste von
mehrenWelfinnen bis 1485 die Leitung des Stif-
tes übernahm, wenngleich von nun an die Aus-
einandersetzungen innerhalb der Welfenlinien
für bedrohl. Unruhen sorgten. Äbtissin Agnes
III. (1485–1504), Tochter Georgs I. von Anhalt-
Dessau, hatte neben der Würde von G. auch die
Abbatiate von Neuenheerse und Kaufungen in-
ne, weswg. sie dem Stift G. lange Zeiten fern-
blieb, was innere Schwierigkeiten über ihren
Tod hinaus zur Folge hatte.

Doch auch nach der Reformation und den
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1580er Jahren, in denen das Stift protestant.
wurde, blieb zwar die Reichsunmittelbarkeit er-
halten, ebenso allerdings der Einfluß der welf.
Hzg.e. Am 23. Sept. 1802 unterstellte sich G.
freiwillig der Landesherrschaft, um der drohen-
den Säkularisation zu entgehen, was jedoch nur
bis zur endgültigen Aufhebung am 5. Dez. 1810
Bestand hatte.

Die überregionale Bedeutung der liudol-
fing.otton. Stiftsgründung G. schwand im Zuge
des Hohen MA und der Frühen Neuzeit zuse-
hends. Wie es sich auch am Beispiel des nicht
nur unter diesem Aspekt vergleichbaren Kano-
nissenstiftes zu † Quedlinburg zeigen läßt, be-
deutete der Verlust der Königsnähe im Verlauf
des 13. Jh.s und die Verstrickung in die Konflik-
te der erstarkenden Territorialgewalten einen
wirtschaftl. und kulturellen Niedergang, der
den Einfluß und die Bedeutung von Äbtissinnen
und Konvent auf die unmittelbare Umgebung
des Stiftes beschränkt.

II. Bewaffnete Ministerialität ist bereits zu
1001 erwähnt, die erbl. Hofämter hingegen erst-
mals zusammen in einer Entscheidung Barba-
rossas im Streit der Äbt. mit den vier Amtsträ-
gern vom 25. Juli 1188 (DF I 974). Im 13. Jh. Nie-
dergang der Ämter mit Ausnahme des Truch-
sessen, vermutl. ist ein Rückkauf durch die Äb-
tissinnen anzunehmen. DasMundschenkenamt
wird erst 1720 wieder eingerichtet. Neben den
vier bekannten Ämtern ist noch das »Stuhlamt
der Äbtissin« im 16. Jh. bezeugt, dessen genaue
Funktion freilich unbekannt ist (Germania Sa-
cra. NF, 7, 1973, S. 214)

Der Abbatiat durch otton. bzw. sal. Töchter
endet 1125, jedoch übte die Nichte Heinrichs
IV., Agnes I. von G. und Quedlinburg (1111–25),
ihr Amt nicht in G. sondern in † Quedlinburg
aus. Die nachfolgenden Äbtissinnen hingegen
residieren weitestgehend in G., obschon auch
hier v. a. seit dem 16. Jh. zahlr. Ausnahmen fest-
zustellen sind (vgl. insgesamt Germania Sacra.
NF, 7, 1973, S. 289–359 zu den jeweiligen Da-
men).

Münzprägungen der Äbtissinnen sind durch
die Jh.e nachzuweisen (vgl. im einzelnen
Menadier 1815 und Germania Sacra. NF, 7,
1973).

Die ma. Stiftsschule ging im Laufe des 14.

Jh.s, die Bibliothek im 15. Jh. zugrunde. Das
Hospital zum Hl. Geist ist 1238 gestiftet wor-
den, vermutl. steht es im Zusammenhang mit
den zuvor entdeckten heilenden Natrium-
Chlorid-Quellen, die noch heute einen Wirt-
schaftsfaktor für die Stadt darstellen.

Neben den kgl. Damen, die als Äbtissinnen
amtierten, ist als bedeutende Vertreterin des
Stiftes die Dichterin Hrotsvith von Ganders-
heim († um 975) zu nennen. Spätere Ge-
schichtsschreibung aus dem Stift wird durch die
sog. Reimchronik des Priesters Eberhard
(1216/18) repräsentiert. Weitere bedeutende
Werke sind nicht überliefert.

Außer dem Familienwappen der jeweiligen
Äbtissin fand als solches des Stiftes ab dem 15.
Jh. dasjenige der erloschenen Ministerialenfa-
milie vonG. Verwendung. Daß es sich dabei um
einen schwarz-golden gespaltenen Schild, also
die Tinkturen des Reichswappens, gehandelt
hat, dürfte für die Wahl ausschlaggebend ge-
wesen sein, als sich G. seiner ursprgl. Reichs-
unmittelbarkeit wieder stärker bewußt wurde.

† C.4.2 Gandersheim

Q. / L. Ehlers,Caspar:Art. »Gandersheim«, in:Pfal-

zenrepertorium, 4, 2001, S. 246–333; dort Literaturver-

zeichnis S. 331ff. – Ehlers, Caspar: Das Damenstift

Gandersheim und die Bischöfe von Hildesheim. Die Di-

özese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart, in:

Jahrbuch des Vereins für Geschichte und Kunst im Bi-

stum Hildesheim 70 (2002) S. 1–31. – Ficker, 1, 1861,

§ 239. – Germania Sacra. NF, 7, 1973, NF 8,2, 1974. –

Haertel, Helmar: Die Handschriften der Stiftsbiblio-

thek zu Gandersheim, Wiebaden 1978 (Mittelalterliche

Handschriften in Niedersachsen, 2). – Menadier 1815.

– Römer, Christof: Gandersheim als landesherrliche

Residenzstadt, Braunschweig 1982.

Caspar Ehlers

HERFORD

I. Reichsunmittelbare Fürstabtei (seit 823),
ab ca. 11. Jh. reichs- und papstunmittelbares (ab
1155 exemt durch Papst Hadrian IV.) freiweltl.
adliges Kanonissenstift: Monasterium Herivurth
(832), Herivurth (838), Herifurd (851), Herford
(853), Herfordensis coenobium (940), curtis impera-
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toria Herivurde (972), Coenobium Herfordernse sanc-
timonialium (1082), Herfodersis Monasteriii [...] eis-
que sororibus [...] canonicam vitam professis (1155),
Ecclesia Herfordensis (1221), Herivurth, Hervorden,
heute Stadt Herford, Kreis Herford.

II. Die Äbtissin übte seit der Gründung des
Reichskl.s (823) quasi-bfl. Rechte über H. (13.
Jh.: ca. 56 ha befestigte Stadt mit ca. 25 qkm
Feldmark H., 1500: ca. 3500 Einw.) und ihre
Streubesitzungen (1147: 39 Oberhöfe und etwa
800 zinspflichtige Unterhöfe in Westfalen, Lip-
pe, Münster-, Siegerland, Rheinland usw.) aus,
konnte aber kein eigenes Herrschaftsgebiet aus-
bilden. Die alten Königsrechte, die eximierte
Stellung des reichsunmittelbaren Stiftes, die
Vogtei und Gogerichtsrechte des † Kölner
Erzbf.s begründeten eine territoriale Sonderbil-
dung von Stift und Stadt (das sog. Kondomi-
nat).

Aus den aus dem 9. Jh. stammenden Markt-,
Münz- und Zollrechte für den abteil. Hof Oden-
hausen entwickelte sich der Ort H. um die Abtei
und Münsterkirche. Vor 1220 (1191 Magister ci-
vium) entstand die Bürgergemeinde H. 1224
gründeten Abtei und der Ebf. von † Köln zu-
sammen die H.er Neustadt. 1256 übergab die
Äbt. ihre weltl. Rechte in H. an die Bürgerschaft,
die Herrschaftsform des »Kondominats« ent-
stand: Stadt und Abtei regelten alle Angelegen-
heiten in eigener Verantwortung. Stadtrat und
Bürgermeister leisteten der Abtei den Lehnseid
und waren eng mit der Ministerialität der Abtei
verbunden. Aus diesem Personenkreis setzte
sich auch die Führungsgruppe des Hofs H. zu-
sammen. Von einem Niedergang des Hofes ist
erst mit dem Bedeutungsverlust der Abtei nach
der Reformation der Stadt 1532 (Abtei erst 1565)
und der Übertragung der 1256 verliehenen
Rechte an den Stiftsvogt (Gf.en von Jülich) zu
sprechen, obwohl sich an der inneren Herr-
schaftsverteilung wenig änderte. In der Folge
der jül.-klev. Erbfolge brachte † Brandenburg
1647/52 die Stadt und das Stift H. gewaltsam an
sich. Das Stift blieb bis zur Auflösung 1802
reichsunmittelbar und entwickelte sich zu einer
»Versorgungsanstalt« für den hohen Adel mit
durchaus ausgedehnter Hofhaltung. Aufgrund
ihrer rechtl. Stellung, der engen Verbindung
zum jeweiligen Herrscherhaus und dem höhe-

herford

ren dt. Adel besaß die Fürstabtei eine große na-
tionale Bedeutung.

Die Äbtissin wurde als bes. Privileg von An-
fang an durch das Reichsstiftkapitel frei ge-
wählt. Wahlberechtigt waren zunächst nur die
Kanonissen (meist 14 Konventualinnen aus dem
Hochadel mit (im 13. Jh.) den Ämtern der Prae-
posita, Dekanin, Custodin, Portaria, Thesaura-
ria und Scholastika), später (spätestens ab 1494)
waren auch die Hebdomadare des H.er Mün-
sters Kanoniker. Die Äbtissin wurde feierl. in-
thronisiert und vom Ebf. von † Köln als Ver-
treter des Papstes bestätigt. Danach übernahm
sie im Lehnsaal der Abtei deren Besitz und
empfing den Schwur aller Amtsträger (Amt-
mann, Kaplan, Sekretär, Benefiziaten, Vasallen
und Stadtobere). Inthronisation und Lehnsakt
gingen ineinander über. Auch nach der Refor-
mation änderte sich zunächst nichts am Vor-
gang. Äußeres Zeichen der kirchl. Jurisdiktion
war ein Äbtissinnenstab.

Die kirchl. Jurisdiktion über alle im Stadt-
gebiet liegenden Kirchen und geistl. Einrich-
tungen (Stifte, Pfarreien, klösterl. Niederlas-
sungen, Kapellen, Spitäler, Friedhöfe und Bru-
derschaften sowie zwölf Pfarreien außerhalb
H.s.) übte die Äbtissin über den Münsterklerus
aus. Die Pfarrrechte der quasi Bischofskirche
übten vier Hebdomadare aus. Dazu kam ein
Münsterklerus von mindesten 20 Priestern, die
als Vikare, Kapläne und Benefiziaten wirkten
und von Stiftungen und Pfründen lebten. Im 12.
Jh. gehörten neben der Stadt 16 Dörfer und
zahlr. alte Einzelhöfe zum Pfarrgebiet der Mün-
sterkirche. Für die Ausübung der quasi-bfl. Ju-
risdiktion setzte die Äbtissin eine männl. Per-
son ein. Zunächst wurde diese Tätigkeit durch
den Abt von † Corvey mit ausgeübt, danach
übernahm (nachweisbar ab 1277) ein eigener
capellanus abbatissae (Offizial, Amtmann oder
Notarius) die höchste geistl. Verwaltungs- und
Jurisdiktionsinstanz des Stiftes. Aus der Ein-
mann-Behörde – evtl. noch mit einem Aktuar
ausgestattet – entwickelte sich eine Abteikanz-
lei. Nach der Reformation verlangte man zur
Schwächung der abteil. Rechte die Absetzung
des Offizials.

Wie bei allen edelfreien, fsl. Stiften bestan-
den in H. auch wenigstens vier Hofämter, die
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sich von unvererbl. im 12. Jh. zu erbl. Ämtern
entwickelten. 1290 gab es die Ämter dapifer (Dro-
ste), camerarius (Kämmerer), picerna (Schenk),
marcalus (Marschall) und cocus (Küchenmeister),
besetzt aus der Stiftsministerialität.

Neben der geistl. Oberhoheit bestand auch
eine eigene Justizverwaltung und Gerichtsbar-
keit für den Bereich der abteil. Freiheit (Res.).

Für den Bau des Münsters ab 1220 entstand
im 13. Jh. eine Bauhütte. Urk.n undBaurechnun-
gen der Baukasse der Münsterkirche (17. Jh.)
belegen Baumeister der Münsterkirche die Ar-
beiten an der Kirche und den Abteigebäude.
Eine eigene wirtschaftl. Tätigkeit betrieb die
Abtei nicht, die Beschaffung von Kunsthand-
werk und Luxusartikeln ist durch Rechnungen
und Ausgrabungsfunde nachweisbar. Auf der
Grundlage der frühen Münzrechte prägte die
Abtei bis 1390 u. a. mittelschwere Pfennige für
den Hansehandel, stellte aber bis 1545 und wie-
der ab 1567 die eigene Prägung ein. Ab 1580 (bis
1670) prägte auch die Stadt. Für ihre Finanzie-
rung nutzte die Abtei schon früh auch jüd.
Händler (ab 1306 nachweisbar), die in der ab-
teil. Freiheit, aber auch in der Stadt vergleitet
wurden. Aus dem 16. Jh. sind Auseinanderset-
zungen um Falschmünzerei und Vertreibungs-
aktionen der Juden bekannt. Hofjuden besaß
die Äbtissin nicht. Die Abtei hatte umfangr.
Grundbesitz in Westfalen und Lippe (u. a. Salz-
pfannen und -renten in Salzuflen), im Münster-
land (Rheine, Wettringen, Schöppingen, Ibben-
büren), im Siegerland und Weingüter in Leutes-
dorf am Rhein. Die Verlehnungen sind nahezu
vollständig überliefert, eine Bildung von Do-
mänen erfolgte nicht. Im Archivbestand liegen
umfangr. (z. T. noch nicht ausgewertete) Rech-
nungsbelege vor. Die Wasserversorgung im Ab-
teibereich geschah über eigene Brunnen. Über
die Nahrungsmittelversorgung, Gebrauchsgü-
ter und die Versorgung der Bediensteten unter-
richten die Lehnsprotokolle und Küchenrech-
nungen der Abtei (1380–1507). Über bemer-
kenswerte Persönlichkeiten und Personal am
Hof ist für den Untersuchungszeitrum wenig
bekannt. Das Abteiwappen ist ab dem 11. Jh.
nachweisbar, ein Abteiorden wurde erst im 18.
Jh. gestiftet. Zum Hofzeremoniell gehörten ins-
bes. die feierl. bfl. Inthronisation der Äbtissin-

nen und Einführung der Kanonissen. Über bes.
Feste außerhalb der kirchl. Feste und der Feiern
zu Vision, Waltger- und Pusinnaverehrung ist
nichts bekannt. Die Äbtissin besaß eine Privat-
kapelle (Cosmas- und Damian-Kapelle, 1305)
die Mitte des 14. Jh.s durch einen der Münster-
pfarrer mitbedient wurde. Das Jagdrecht war für
die Äbtissin reserviert. Nach einem Streit kam
es 1547 zum Vergleich, in dem der Äbtissin das
Jagdrecht zugesprochen wurde, Bürgermeister
und Ratsverwandte jedoch ein Jagdrecht inner-
halb der Landwehr zugesprochen bekamen,
während die Bürger kein Jagdrecht besaßen.
Ebenso sind zahlr. Streitigkeiten über das der
Äbtissin zustehende Fischereirecht überliefert.
Eine Bildergalerie in der Abtei bestand, einzelne
Werke und Hofmaler sind aber erst für spätere
Zeit datierbar.

† C.4.2. Herford.

Q. Kommunalarchiv H., Urkunden,Msc., Rep. A und

B. – SA Münster, Fürstabtei Herford, Rep. A 230 I-III

(Urkunden, Lehnsregistratur, Landesarchiv), Msc. VII

3301, 3302, 3325, 3327 usw.).

L. Fromme Frauen und Ordensmänner, Klöster und

Stifte im heiligen Herford, hg. von Olaf Schirmeister,

Bielefeld 2000 (Herforder Forschungen 10; Religion in

der Geschichte, 3). – Fürstenberg 1995. – Pohl,

Meinhard: Ministerialität und Landesherrschaft, Berlin

1979. – Pohl, Meinhard: Herford – Reichsabtei, in:

Westfälisches Klosterbuch, hg. von Karl Hengst, Bd. 1,

Münster 1992, S. 404ff. – Schirrmeister 1992. –

Schirmeister 1993. – Wemhoff 1993.

Christoph Laue

NIEDERMÜNSTER
(REGENSBURG)

I. Kanonissenstift (Patrozinium: Maria und
Erhard), nach archäolog. Befunden wohl agilol-
fing. Gründung an der nordöstl. Ecke des röm.
Legionslagers am Grabe des hl. Erhard († um
700), um 890 erstmals urkundl. als monasterium
inferius bezeugt, in der zweiten Hälfte des 10.
Jh.s Hauskl. der bayer. Herzogsfamilie (Liudol-
finger), 1002 Verleihung das Königsschutzes,
der Immunität und des Äbtissinnenwahlrechts
durch Heinrich II., 1216 Anerkennung der
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Reichsunmittelbarkeit und des Fürstenstandes
durch † Friedrich II., 1218 Befreiung vom Kö-
nigsdienst, 1347 erste förml. Regalienverlei-
hung durch † Ludwig den Bayern, ab 1495 in
den Listen der Reichsstände verzeichnet, in der
frühen Neuzeit Teilnahme von Vertretern der
Äbtissinnen an Reichstagen und Versammlun-
gen des Bayerischen Reichskreises, 1802 dem
neugegründeten Fsm. Regensburg unter dem
Fürstprimas und Kurerzkanzler Dalberg unter-
stellt und 1810 demKgr. Bayern einverleibt, 1815
Tod der letzten Fürstäbtissin. Wiederholten
Versuchen einer Einschärfung der Benedikti-
nerregel war im MA kein Erfolg beschieden; sie
fanden 1635 mit der päpstl. Bestätigung als Ka-
nonissenstift endgültig ihr Ende. Abgesehen
vom eigentl. Stiftsbezirk in † Regensburg kein
reichsunmittelbares Gebiet, verstreuter Grund-
besitz erhebl. Umfanges unter bayer. Landes-
hoheit.

II. Anzeichen einer von der übl. kanonika-
len Organisation zu trennenden fsl. Hofhaltung
sind nicht erkennbar. Die Bedeutung des Stifts
für Memoria und Repräsentation führender Fa-
milien des Reichs liegt vor der Epoche des fsl.
Status der Äbtissin. In der zweiten Hälfte des 10.
Jh.s diente die Stiftskirche als Grablege für fünf
Personen des bayer. Zweigs der liudolfing. Fa-
milie; Hzg.in Judith, die Wwe. Hzg. Heinrichs I.
(† 955)., trat vermutl. um 973 selbst in N. ein
und wurde ab der Wende zum 11. Jh. als wahre
Gründerin des Stifts gefeiert. Im 10. und 11. Jh.
entwickelte das Stift weitgespannte Beziehun-
gen zum Dynastenadel des süddt. Raums. Nach
anfängl. Abkühlung des Verhältnisses zu den
sal. Herrschern wurde N. 1052 durch einen Be-
such Heinrichs III. und Papst Leos IX. ausge-
zeichnet, der den frühma. Wanderbf. Erhard
feierl. zur Ehre der Altäre erhob. Möglicherw.
hielt sich eine der Schwestern Heinrichs IV. im
letzten Viertel des 11. Jh. mehrere Jahre hier auf.
Den für diese Zeit zu vermutenden sozialen,
kulturellen und polit. Rang auf Reichsebene
konnte N. im SpätMA nicht halten; ab dem 13.
Jh. entstammten die Insassinnen dem bayer.,
schwäb. und fränk. Adel. Die Zeit vom 10. bis
zum 12. Jh. stellt den Höhepunkt der künstl.
und intellektuellen Aktivitäten dar. Hervorzu-
heben ist der berühmte, von einer Äbtissin in

niedermünster (regensburg) – nivelles

† St. Emmeram in Auftrag gegebene Uta-Co-
dex, ein Hauptwerk der spätotton. Buchkunst.
Zu Beginn des 11. Jh.s stiftete Kg.in Gisela von
Ungarn, eine Schwester Heinrichs II., für das
Grab ihrer gleichnamigen Mutter in N. das sog.
Giselakreuz, das heute in der Schatzkammer
der Münchener Res. aufbewahrt wird. Im 11.
und 12. Jh. finden sich Indizien für rege geistige
Interessen der Stiftsdamen, aus denen erhellt,
daß diese damals beachtl. Lateinkenntnisse be-
sessen haben müssen. Im SpätMA und in der
frühen Neuzeit war N. vorwiegend eine Versor-
gungsstätte für Adelstöchter; nur die Äbtissin
mußte Ehelosigkeit geloben, die Stiftsdamen
standen auch nach ihrem Eintritt noch für den
standesgemäßen Heiratsmarkt zur Verfügung.
Der reichhaltige Archivalienbestand ist insbes.
in Bezug auf die innere Organisation und die
Verwaltungsgeschichte des Stifts noch nicht
ausgewertet.

† C.4.2. Niedermünster (Regensburg)

Q. / L. Backmund 1973, S. 132–134 [mit Aufzäh-

lung der Archivalien]. – Hartmann 1997, S. 139–141. –

Mai 1998. – Märtl 2000 [mit reicher Literatur]. –

Schmid 1995, S. 234–236, 281–284. – Schönberger,

A.: Die Rechtsstellung des Reichsstiftes Niedermünster

zu Papst und Reich, Bischof, Land und Reichsstadt Re-

gensburg, Diss. jur. masch. Würzburg 1953.

Franz Fuchs

NIVELLES

I. Kgl. Abtei in der karoling.-otton. Zeit
(gegr. im 7. Jh.); die Reichsunmittelbarkeit ist
umstritten seit dem 13. Jh.

Das Kapitel von Sainte-Gertrude von N. ist
an der Wende vom 12. zum 13. Jh. aus der Sä-
kularisation eines Doppelklosters, das im 7. Jh.
in einer pippinid. Villa gegr. worden war (co-
lombano-benediktin. Ordensregel, dann bene-
diktin., schließl. die kanon. Regel von Aachen),
hervorgegangen.

Die Reichsunmittelbarkeit der Äbtissin, die
sich aus dem kgl. Statut der Abtei aus der ka-
roling. und otton. Zeit herleitet, ist seit dem 13.
Jh. infolge der polit. Beschlagnahme der Stadt
N. durch den Hzg. von † Brabant – ihres Klo-
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stervogts – Gegenstand eines Konflikts. Die Äb-
tissin erhielt im Prinzip ihre Regalien vom Kg.
des Hl. Röm. Reiches (vgl. 1230, 1293, 1418,
1490?, von † Karl V. in den Jahren 1520 und
1549), aber auf dessen Befehl mußte sie sie
mehrmals vom Hzg. von † Brabant entgegen-
nehmen (1344, 1351, 1381, 1435, 1444, 1474 so-
wie ab 1561), obwohl ihr Kapitel dagegen pro-
testierte: diese widersprüchl. Entscheidungen
stehen in Zusammenhang mit der Entwicklung
der polit. Beziehungen zw. dem Ks. und dem
Hzg. von † Brabant. Die Vereinigung von Her-
zogs- und Kaisertitel in der Person † Karls V.
Anfang des 16. Jh.s schwächte in diesem Punkt
die Position der Äbtissin und führte zu dem Ver-
such, † Karl V. zum Laien-Abt zu ernennen, als
der Abtstuhl unbesetzt war. Dieser Versuch
scheiterte jedoch. Bis zum Ende des Ancien Ré-
gime (1795–98) trugen die Äbtissinnen weiter
den Titel einer »Prinzessin des Reiches und von
Nivelles«, auch wenn dieser von der Regierung
der habsburg. Niederlande bestritten wurde
(dennoch wurde er 1669 vom Rat von † Brabant
anerkannt).

Ihre Machtbefugnis war allerdings verhält-
nismäßig begrenzt und blieb ihrem Wesen
nach eher lehensherrl. als fsl. Die Besitzungen
der Abtei haben in der Tat niemals ein (ge-
schlossenes) Gebiet dargestellt, was auf ihre
weite geograph. Verstreuung (Zeeland, Rhein-
land, † Brabant, unmittelbare Umgebung von
N.) und ihren rechtl. Status (gemäß der divisio
des 9. Jh.s zw. mensa abbatialis und mensa capi-
tularis unterstanden die alten Besitzungen ent-
weder der Äbtissin oder aber dem Kapitel; letz-
tere fielen also aus der Verfügungsgewalt der
Äbtissin heraus) zurückzuführen ist. In N.
selbst stieß die Äbtissin seit dem 11. Jh. auf den
Widerstand ihres Klostervogts (der Gf. von Lö-
wen, dann Hzg. von † Brabant) und seit Ende
des 12. Jh.s auch auf den der Bürger (kurzlebi-
ges Bündnis von 1240 bis 1265 gegen die Äbtis-
sin); die Stadt blieb unter der Herrschaft der
Äbtissin und wurde von der zweiten Hälfte des
13. Jh.s an polit. dem Hzm. von † Brabant ein-
gegliedert.

II. Die Äbtissinnen des spätenMA gehörten
alle dem regionalen Adel an (Prosopographie in
Hoebanx 1964, S. 278–303). Hervorzuheben

ist das völlige Fehlen von Forschungen über die
Umgebung der Äbtissin (bekannt ist aus-
schließl., daß sie ihre eigenen Kaplane hatte);
es scheint jedoch übertrieben, von einem Hof
im Sinne von »Fürstenhof« zu sprechen. v. a. ist
festzustellen, daß das Kapitel (40 adlige Stifts-
damen und 30 Stiftsherren) eine eigene Körper-
schaft bildete, aus der die Äbtissin ausgeschlos-
sen war und mit der sie sich oft im Konflikt be-
fand. Dieses Kapitel wurde von einer Pröpstin
geleitet, die sowohl den Stiftsdamen als auch
den Stiftsherren übergeordnet war, und zählte
mehrere weitere Würdenträger (v. a. den Dekan
und die Pröpste, bei denen es sich um Männer
handelt). Mehrere Stiftsherren scheinen nicht in
N. residiert zu haben (einige waren im 15. Jh.
Sekretär der Stadt Löwen, Pensionäre der Stadt
† Brüssel, Generalvikar von † Cambrai oder
auch Offiziale dieses Bm.s). Im übrigen gingen
die künstl. Aufträge, die für N. bekannt sind
(v. a. im 15. Jh. in Brüssel an Rogier van
der Weyden und Jan Borreman sowie für den
Reliquienschrein der hl. Gertrude im 13. Jh.),
auf das Kapitel zurück und nicht auf die Äbtis-
sin.

Die Reliquien der ersten Äbtissin, der hl.
Gertrude, Großtante Karls des Großen, werden
in N. in der Stiftskirche Sainte-Gertrude aufbe-
wahrt und gaben Anstoß zu zahlr. Pilgerfahr-
ten. Ihre Eltern sind in der gleichen Kirche be-
erdigt, ebenso wie die karoling. Prinzessin Ger-
berge und drei Gf.en von Löwen, ihre Nach-
kommen (11. Jh.) und Ahnen des Herzogshau-
ses von † Brabant (Stein 1995). Der gegen-
wärtige Stand der Forschungen erlaubt keine
klare Aussage darüber, ob das Haus Löwen/
† Brabant aus seiner Verwandtschaft mit der er-
sten Äbtissin Vorteile zog, um seine polit. An-
sprüche auf N. zu begründen. Die Reliquien der
hl. Gertrude wurden seit dem 13. Jh. jedes Jahr
in einer Prozession extra muros getragen (»Tour
Sainte-Gertrude«), die ein wichtiges religiöses
und polit. Ritual darstellte: die verschiedenen
Persönlichkeiten des öffentl. Lebens von N.
(Äbtissin, Kapitel, Bürger, hzgl. Vertreter) be-
stätigten hier ihren Zusammenhalt, indem sie
ihre sich widerstreitenden Ansprüche zum Aus-
gleich brachten (Collet 1985).
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† C.4.1. Nivelles

Q. Verschiedene erzählende Quellen und Brüssel,

Archives générales du Royaume, siehe dazu Hoebanx,

Jean-Jacques: Abbaye de Nivelles, in: Monasticon belge,

Bd. 4/1, Lüttich 1964, S. 269–303, hier S. 269–275, und

Tourneur-Nicodème, Mariette: Les archives du cha-

pitre deNivelles, in: Archives et bibliothèques de Belgique

3 (1926) S. 49–58. – Wien, HHSA, Belgien, DD/B 236

(rot), e, fol. 19–63.

L. Collet, Emmanuel: Sainte Gertrude de Nivelles.

Culte, histoire, tradition, Nivelles 1985. – Despy, Geor-

ges: Les chapitres de chanoinesses nobles en Belgique au

Moyen Age, in: Annales de la Fédération archéologique et

historique de Belgique. 36e Congrès, Bd. 2, Gent 1956,

S. 169–179. – Douxchamps, José: Chanoinesses et cha-

noines nobles dans les Pays-Bas et la Principauté de Liège,

4. Aufl., Namur 1996 [prosopograph. Repertorium]. –

Hoebanx, Jean-Jacques: Les vicissitudes du Chapitre

noble de Nivelles à la fin de l’Ancien Régime, in: Annales

de la Société d’Archéologie, d’Histoire et de Folklore de

Nivelles et du Brabant wallon 13 (1942–43) S. 209–282. –

Hoebanx, Jean-Jacques: L’abbaye de Nivelles des origi-

nes au XIVe siècle, Brüssel 1952 (Mémoires de l’Académie

royale de Belgique. Classe des Lettres, XLVI/4). – Hoe-

banx, Jean-Jacques: Nivelles est-elle brabançonne à la fin

du moyen âge, in: Revue belge de philologie et d’histoire

41 (1963) S. 361–396. – Hoebanx, Jean-Jacques: Ab-

baye de Nivelles, in: Monasticon belge, Bd. IV/1, Lüttich

1964, S. 269–303. – Schatz aus der Trümmern. Der Sil-

berschrein von Nivelles und die europäische Hochgotik,

hg. von Hiltrud Westermann-Angerhausen, Köln

1995. – Stein 1994, S. 101–124. – Stein 1995, hier

S. 344–345. – Tarlier, Jules/Wauters, Alphonse: La

Belgique ancienne etmoderne. Géographie et histoire des

communes belges, Bd. 3, Brüssel 1862, S. 43–44.

Eric Bousmar

OBERMÜNSTER
(REGENSBURG)

I. Kanonissenstift (Marienpatrozinium), in
der Südwestecke des ehemaligen röm. Legions-
lagers viell. im 8. Jh. gegr., 866 erstmals ur-
kundl. als monasterium superius bezeugt, 1029
Verleihung von drei Stiftspfründen an Konrad
II., seine Gemahlin Gisela und den künftigen
Heinrich III., 1216 Anerkennung der Reichsun-
mittelbarkeit und des Fürstenstandes durch

obermünster (regensburg)

† Friedrich II., 1218 Befreiung vom Königs-
dienst, 1315 erste förml. Regalienleihe durch
† Ludwig den Bayern, ab 1495 in den Listen der
Reichsstände verzeichnet, in der frühen Neuzeit
Teilnahme von Vertretern der Äbtissinnen an
Reichstagen und Versammlungen des Bayeri-
schen Reichskreises, langwierige Rangstreitig-
keiten mit † Niedermünster (16.–18. Jh.), 1802
dem neugegründeten Fsm. Regensburg unter
dem Fürstprimas und Kurerzkanzler Dalberg
unterstellt und 1810 dem Kgr. Bayern einver-
leibt, 1822 Tod der letzten Fürstäbtissin. – Wie-
derholte Versuche einer Einschärfung der Be-
nediktinerregel fanden 1484 mit der päpstl. Be-
stätigung als Kanonissenstift endgültig ihr En-
de. Abgesehen vom eigentl. Stiftsbezirk in Re-
gensburg kein reichsunmittelbares Gebiet, ver-
streuter Grundbesitz v. a. in Niederbayern unter
bayer. Landeshoheit.

II. Anzeichen einer von der übl. kanonika-
len Organisation zu trennenden fsl. Hofhaltung
sind nicht erkennbar. O. pflegte seit dem 12. Jh.
eine bes. Memorialtradition für Angehörige der
karoling. Herrscherfamilie, doch ist umstritten,
ob Kg.in Hemma († 876), die Gemahlin Lud-
wigs des Deutschen, zu Recht als Stifterin von
der Haustradition in Anspruch genommen wur-
de, wie es zwei im 11. Jh. gefälschte Karolinger-
diplome nahelegen. 1010 erwähnte Heinrich II.
in einer Urk. eine Weihe des Stifts in seiner An-
wesenheit, aber er verlieh keines der begehrten
Schutzprivilegien, so daß die Position O. gegen-
über Bf. und Kg. als relativ ungesichert gelten
muß. Auch Konrad II. ließ sich bei seinem Be-
such 1029 nicht zu einer Privilegienverleihung
herbei; er übergab vielmehr der Äbtissin sein
Königsszepter, das er als Investitursymbol ver-
wendet hatte. Das Szepter wurde später in das
Wappen O. eingefügt, galt noch 1753 als Se-
henswürdigkeit und wurde auf einem Porträt
der letzten Fürstäbtissin dargestellt; seit Beginn
des 19. Jh. ist es verschollen. Während sich O.
im Früh- und HochMA in der künstl. Repräsen-
tation wohl nicht mit Niedermünster messen
konnte, finden sich verstreute Hinweise, daß es
zumindest im Bildungsniveau zw. beiden Stif-
ten kaum Unterschiede gab. Ähnl. wie bei †
Niedermünster schien der Zenit der Bedeutung
in sozialer, kultureller und polit. Hinsicht mit
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dem 13: Jh. überschritten, aber anders als dort
wirft der von den bayer. Hzg.en im 15. Jh. in-
itiierte Reformversuch ein helles Licht auf die
Beziehungen und Tatkraft der Stiftsdamen.
Briefl. und persönl. Kontakte zu Kard. Frances-
co Todeschini-Piccolomini, der 1471 in † Re-
gensburg zu Gast war, trugen ebenso wie der
Einsatz einer Gruppe humanist. interessierter
Domherren dazu bei, daß O. ein freiweltl. Da-
menstift blieb. Der Lebensstandard der in ei-
genen Wohnungen mit Dienstpersonal leben-
den Kanonissen läßt sich im Übergang vom 15.
zum 16. Jh. aus Inventaren und Rechnungen be-
legen. Wie † Niedermünster war O. im SpätMA
und in der frühen Neuzeit eine Versorgungs-
stätte für die Töchter des bayer., fränk. und
schwäb. Adels. Proteste der jüngeren Stiftsda-
men am Ende des 18. Jh. gegen Einschränkun-
gen ihrer Lebensgestaltung zeigen, daß die In-
sassinnen rege am gesellschaftl. Leben der
Reichsstadt † Regensburg teilnahmen.

† C.4.2. Obermünster (Regensburg)

Q. / L. Backmund 1973, S. 134–138 [mit Aufzäh-

lung der Archivalien]. – Handbuch der bayerischen Ge-

schichte, 3, 1995, S. 284–286.– Hartmann 1997,

S. 141–143. – Mai 1998. – Märtl 2000 [mit reicher Li-

teratur]. – Schmid 1995, S. 231–234. – Zirngibl, Ro-

man: Abhandlung über die Reihe und Regierungsfolge

der gefürsteten Äbtissinnen in Obermünster, Regensburg

1787.

Franz Fuchs

QUEDLINBURG

I. Kanonissenstift St. Servatius. Bm. †
Halberstadt. Im Jahr 936 durch Otto I. für seine
Mutter, Kg.in Mathilde, am Ort einer älteren li-
udolfing. Burg gegr. Der 922 erstmals bezeugte
Ortsname Quidilingaburg besteht aus Personen-
name Quidila mit 〈burg〉 und leitet sich von ahd.
quedan, reden ab; er ist erst später mit dem
Hündchen »Quedel« aus dem ostsächs. Sagen-
schatz vereinigt worden, was jedoch für die Auf-
nahme eines im Stadttor sitzenden Wachhun-
des in das Stadtwappen ausschlaggebend ge-
wesen sein dürfte.

Das Immunitätsprivileg stammt aus dem er-

sten Regierungsjahr Ottos (DO I 1), ab 1216 ist
die Äbtissin von Q. als Rfs.in bezeugt, seit 1663
mit Sitz und Stimme auf der Prälatenbank, die
Landeshoheit ging jedoch bald darauf an †
Brandenburg verloren. Um das Stift bildete sich
noch im Verlauf des 10. Jh.s mittels kgl. Schen-
kungen ein eigenes Territorium heraus, das,
einst um reichen Streubesitz erweitert, sich im
Kern bis zum Anfang des 19. Jh.s erhielt. Neben
einer Funktion als frühe Territorialherrin und
Teilhaberin an Regierungsaufgaben ist die Pfle-
ge der otton. Memoria die vornehmste Aufgabe
von Äbtissin und Konvent.

Zentrum der Herrschaft war Q., ein ehema-
liger otton. Königshof an der Bode; die frühot-
ton. Burg sowie die Pfalz und der Wirtschafts-
hof am Fuße des Berges bei der Kirche St. Wig-
bert werden 961 der Äbtissin geschenkt (DO I
228), womit die eigentl. Gründungsphase abge-
schlossen ist. Stadtherrschaft undMarktprivileg
werden noch im 10. Jh. gegeben, der ausgreifen-
de Streubesitz reicht nachO bis jenseits der Elbe
in das Slawenland. Der Versuch der aus der
Marktsiedlung hervorgegangenen Stadt Q. (seit
1427 Mitglied der Hanse), gegen die Herrschaft
des Stiftes die Reichsfreiheit zu erlangen, schei-
terte 1477 an Äbtissin Hedwig (1458–1511) aus
demHauseWettin, die dabei milit. von Truppen
ihrer Brüder Ernst und Albrecht unterstützt
wurde. Hzg. Georg von Sachsen († 1539) ver-
zögerte die Einführung der Reformation im
Stift, der sich u. a. das mit Q. verbundene Ka-
nonissenstift zuGernrode schon angeschlossen
hatte. Erst nach seinem Tode ist Q. unter Äbtis-
sin Anna II., Gf.in von Stolberg-Wernigerode,
1539/40 in ein evangel. freiweltl. Damenstift
umgewandelt geworden. 1698 kauften die
Kfs.en von Brandenburg die Vogtei Q. 1802 erst-
mals und 1813 dauerhaft wurde das Stiftsterri-
torium in den preuß. Staat integriert, von
1807–13 gehörte es zum Kgr. Westfalen.

Insgesamt gesehen kann festgestellt wer-
den, daß nach dem Ende der unmittelbaren Kö-
nigsnähe, die v. a. durch die Verwandtschaft der
Äbtissinnen bestand, das Stift Q. mehr und
mehr in regionale Konflikte und Abhängigkei-
ten geriet, die seinen Einfluß zunehmend
schwinden ließen. Im 16. Jh. beginnt zudem der
spürbare wirtschaftl. Niedergang.
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II. Damen kgl. Abstammung hatten bis um
1125 den Abbatiat inne, meist in Personalunion
mit demjenigen von † Gandersheim und ande-
ren königsnahen Konventen. Kg.in Mathilde
begegnet in den Quellen zwar nicht als »abba-
tissa«, stand aber von 936 bis zu ihrem Tode am
14. März 968 fakt. dem Stift vor. Es folgten aus
der Familie der Ottonen ihre gleichnamige En-
kelin als erste Äbtissin († 999), die von vorne-
herein für dieses Amt bestimmt war, sowie
Adelheid I. (999–1044, seit 1039 auch Äbtissin
von † Gandersheim), eine Tochter Ottos II. De-
ren Nachfolgerin, Beatrix I. (1044–61), hatte als
älteste Tochter Heinrichs III. vermutl. von Be-
ginn an den Doppelabbatiat von Q. und † Gan-
dersheim inne, wie auch ihre jüngere (Halb-
)Schwester Adelheid II. (1061–96), die aus der
Ehe Heinrichs mit Agnes von Poitou stammte.
Einer Eilika, vermutl. einer Billungerin, folgte,
viell. um 1103, Agnes I., eine Nichte Heinrichs
IV., welche seit 1111 bis zu ihrem Tod 1125 auch
dem† Gandersheimer Konvent vorstand. Sie ist
die letzte Äbtissin kgl. Herkunft in Q. Der Dop-
pelabbatiat hingegen ist auch in späteren Zeiten
bezeugt, etwa bei Äbtissin Adelheid III. von Q.
und † Gandersheim (1161–84), die aus der Fa-
milie der Sommerschenburger stammte. Mit
Anna Amalie von Preußen, einer Schwester
Friedrichs desGroßen, ist als Äbt. vonQ. (1756–
87) erneut eine Prinzessin in diesem Amt, die
jedoch nur dreimal im Stift weilt. Ihre Nachfol-
gerin und letzte Äbtissin von Q. ist Sophie Al-
bertine (1787–1802), eine schwed. Prinzessin.

In der Zeit der Äbtissin Agnes II. vonMeißen
(1184–1203) sind als bis heute hervorragende
Kunstgegenstände in Q. die gewebten Wand-
teppiche mit allegor. Darstellungen entstanden,
die auf eine elaborierte Hofkultur hinweisen.
Die kirchl. Ämter innerhalb des Konventes sind
ebenso vorhanden wie bereits im 12. Jh. eine
Ministerialität und die vier Hofämter. Im ausge-
henden MA sind die Herren von Ditfurth als
Marschälle des Stifts bezeugt, von diesen ging
das Amt 1516 an die Stadt Q. über; eine ange-
messene Untersuchung zum Q.er Hof ist ein
Desiderat der Forschung.

Münzprägungen der Äbtissinnen sind bis in
das ausgehende 17. Jh. nachzuweisen; ein Ver-
such der Wiederbelebung durch Äbtissin Anna

quedlinburg

Amalie von Preußen wird 1759 von ihrem Bru-
der, Kg. Friedrich II., untersagt (vgl. im Einzel-
nen Menadier 1915, Lorenz 1922 und
Kremer 1924.)

Das Wappen des Stifts ist bis in die zweite
Hälfte des 15. Jh.s einem steten Wandel unter-
worfen und meist auf diejenigen der Äbtissin-
nen bezogen. Unter Äbt. Hedwig von Sachsen
(1458–1511) wurden die beiden kursächs.
Schwerter in das Wappen eingefügt und beibe-
halten. Daß diese in ihrer späteren Form als ge-
kreuzteMesser und daher als Hinweis auf ein an
Q. haftendes »Reichsköchinamt« gedeutet wur-
den, wird von Kremer (Kremer 1924, S. 70)
abgelehnt.

† C.4.2 Quedlinburg

Q. Modernen Ansprüchen genügende Editionen der

Urk.n des Stiftes liegen nicht vor. – Antiqvitates Qvedlin-

burgenses Oder Keyserliche Diplomata, Päbstliche Bul-

len, Abteyliche und andere Uhrkunden von dem Keyser-

lichen Freyen Weltlichen Stiffte Qvedlinburg. Sampt ei-

nigen alten Siegeln und Nachrichten so hierzu dienlich

aus den Abteylichen und Pröbstlichen Archiv zusammen-

getragen von Friedrich Ernst Kettner, Leipzig 1712. –

Codex diplomaticus Quedlinburgensis [...] Curante An-

tonio Uldarico ab Erath, Frankfurt am Main 1764. – In-

ventarium diplomaticum historiae Saxoniae, 1747. – Ur-

kundenbuch der Stadt Quedlinburg, bearb. von Karl Ja-

nicke, Halle 1873 (Geschichtsquellen der Provinz Sach-

sen und angrenzender Gebiete, 2).

L. Breywisch, Walter: Quedlinburgs Säkularisati-

on und seine ersten Jahre unter der preußischen Herr-

schaft 1802–1806, in: Sachsen undAnhalt 4 (1928) S. 207–

249. – Bulach, Doris: Quedlinburg als Gedächtnisort

der Ottonen. Von der Stiftsgründung bis zur Gegenwart,

in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 48 (2002)

S. 101–118. – Hankel, Hans Peter: Die reichsunmittel-

baren evangelischen Damenstifte im Alten Reich und ihr

Ende. Eine vergleichende Untersuchung. Frankfurt am

Main 1996 (Europäische Hochschulschriften. Reihe 3:

Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, 712). – Fik-

ker, 1, 1861, § 239. – Kremer, Marita: Personal- und

Amtsdaten. Die Äbtissinnen des Stifts Quedlinburg. Leip-

zig 1924. – Lorenz, Hermann: Werdegang von Stift und

Stadt Quedlinburg. Quedlinburg 1922 (Quedlinburgische

Geschichte, 1). – Lorenz, Hermann: Moritz von Sach-

sen als Erbschutzherr des Reichsstifts Quedlinburg, in:

Sachsen und Anhalt 10 (1934) S. 126–155. – Menadier
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1815. – Reuling, Ulrich: Quedlinburg: Königspfalz –

Reichsstift – Markt, in: Deutsche Königspfalzen, 4, 1996,

S. 184–247. – Scheibe, Elisabeth: Studien zur Verfas-

sungsgeschichte des Stifts und der Stadt Quedlinburg,

Leipzig 1938. – Schubert, Ernst: Quedlinburg, Stadt

und Stätte deutscher Geschichte, in: Der Quedlinburger

Schatz wieder vereint, hg. von Dietrich Kötzsche, Ber-

lin 1992, S. 3–19. – Weirauch, Hans-Erich: Die Güter-

politik des Stiftes Quedlinburg imMittelalter, in: Sachsen

und Anhalt 13 (1937) S. 117–181. – Weirauch, Hans-

Erich: Der Grundbesitz des Stiftes Quedlinburg im Mit-

telalter, in: Sachsen und Anhalt 14 (1938) S. 203–295.

Caspar Ehlers

REMIREMONT

I. Der Konvent von R. wurde um 620 durch
den adligen Austrasier Romaric und den Ein-
siedler Amé gegr. Er wurde ab dem 11. Jh. zum
Stift für adlige Damen und blieb es bis zu sei-
nem Untergang 1792.

1307 wurde die Äbtissin Clémence d’Oiselay
durch Kg. † Albrecht I. von Habsburg zur
Rfs.in ernannt. Derselbe Titel soll 1290 auch der
Äbtissin Lore-Félicité de Dombasle durch † Ru-
dolf von Habsburg zuerkannt worden sein, je-
doch ist die Urk. eine Fälschung. Schließl. wur-
de die Äbtissin Henriette von Amoncourt Rfs.in
durch den Willen † Sigismunds i. J. 1415, und
der Titel wurde danach von allen folgenden Äb-
tissinnen R.s getragen. Der Ursprung dieses Ti-
tels ist folgender: die Abtei von R. unterstand
dem Ks. direkt. Dieser gab das Kl. mit seinem
Besitz zur Nutzung an verschiedene Laien und
Kleriker, bis es amEnde des 10. Jh.s an dieGf.en
von Metz fiel, ein halbes Jh., bevor diese Hzg.e
von Oberlothringen wurden. Diese Hzg.e muß-
ten von nun an dem Ks. huldigen für das, was
»Grafschaft Remiremont« gen. wurde und die
Autorität des Ks.s über die Abtei und ihre Güter
in Konkurrenz zur Äbtissin repräsentierte. Der
Hzg. handelte also als Vogt, während die Äbtis-
sin die Souveränitätsrechte behielt. Somit be-
fand sie sich in der gleichen Situation wie die
Äbte und Äbtissinnen des Reiches als direkte
Untertanen des Ks.s und war als solche den Prä-
laten und weltl. Fs.en gleichgestellt. Wenn die
Mehrzahl dieser letzteren ganz natürl. aufgrund

ihres Titels Rfs.en waren, galt dies auch für an-
dere, wie die Äbtissin von R., der eine spezielle
Ernennungsurk. ausgestellt wurde.

Von Beginn an galt R. als unmittelbar ab-
hängig vom Kg. und Ks.; die Abtei wurde zur
Nutzung den Hzg.en von † Lothringen über-
tragen, die als Groß-Vögte fungierten. 1556 un-
terstellte Karl III. die gesamten Güter R.s seiner
Herrschaft. Der Ursprung des weltl. Besitzes
des Kl.s ist unbekannt, könnte sich aber auf den
Fiskus der merowing. Kg.e gründen. In jedem
Fall erstreckt er sich über einen Großteil Süd-
lothringens und wurde ab 1566 unter der Be-
zeichnung der »52 bans« (52 Sprengel) des Kl.s
zusammengefaßt. In diesen 52 Sprengeln wa-
ren auch die gemeinen Territorien enthalten,
deren gesamte Verwaltung der Äbtissin und ih-
ren Offizinnen oblag. Außerdem gab es die Kol-
lation von mehr als 90 Pfarreien und Besitzun-
gen im Elsaß sowie in † Burgund. Der weltl.
Besitz R.s blieb bis zum Ende unv.

II. Das Kl. von R. war unmittelbar abhängig
vom Hl. Stuhl und sah sich daher als unabh.
vom Bf. von † Toul an. Es pflegte eine fsl. Le-
bensweise in einer fsl. Res. Es verfügte über ein
Viertel der Einkünfte aus der Produktion des
klösterl. Besitzes, die drei übrigen Viertel wur-
den unter den Edeldamen und den Geistlichen
aufgeteilt. Die Äbtissin übte souveräne Rechte
über ihre Territorien aus; sie hatte die hohe,
mittlere und niedrige Gerichtsbarkeit inne. Im
Hohen MA verfügte sie über eine Münzwerk-
statt in Finstingen, während der Hzg. in seinem
eigenen Namen Münzen in R. prägte. Nach
1566 unterstand sie der Kontrolle der Hzg.e von
† Lothringen, die bei ihrem Amtsantritt in R.
schwören mußten, die Rechte und Privilegien
des Kl.s zu achten. Der Besitz des Kl.s entwik-
kelt sich in 52 Sprengeln oder Territorien und
mehr als zwanzig Herrschaften; dieser Besitz
lag im wesentl. in den Vogesen um die Abtei.
Die Verwaltung unterstand direkt der Äbtissin
und ihrem Großvogt, zwei Offizinnen (die De-
kanin und die Sekretärin) und dem Großkanz-
ler. Die Einkünfte wurden alle sieben Jahre un-
ter den Benefizianten, den Edeldamen und den
Geistlichen aufgeteilt.

Die Äbtissin hatte einen fsl. Lebensstil; sie
verfügte über bedeutende Einkünfte, eine zahlr.
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Hofgesellschaft und eine Res. Mit ihren Ein-
künften an Naturalien und Geld stand die Äb-
tissin an der Spitze der Fs.en und Prälaten ihrer
Zeit. Ihr Hof erreichte die Zahl von zwanzig bis
dreißig Personen: Sekretäre, Ehrendamen, Sal-
mann, Kaplan, Kleriker, verschiedene Offizen,
Dienstboten. An ihrer Seite standen ein Se-
neschall und ein Junker. Die ma. Res. der Äbtis-
sin brannte 1384 ab; bis 1613 bestand sie aus
mehreren Häusern, die in der Mitte des Kloster-
geländes in der Nähe der Kirche lagen. Ein
großartiger Palast der Äbtissin wurde ab 1751
nach dem Vorbild eines Bischofspalastes er-
baut.Wir besitzen keine Informationen über die
Bauten derma. und frühneuzeitl. Abtei vor 1751.

Der Konvent bestand aus einer stets varia-
blen Zahl von Frauen (zw. 20 und max. 79) und
zehn Geistlichen. Mehrere Kanonissinnen wur-
den für bestimmte Posten gewählt oder be-
stimmt: Dekanin, Sekretärin, Sonrière, Sal-
mann und andere. Die Verwaltung der Abtei
wurde auch adligen Laien übertragen: Groß-
vogt, Großkanzler, kleiner Kanzler, Großson-
rier, von denen viele zu Beginn des 17. Jh.s ab-
geschafft wurden. Die Stiftsgeistlichen, unter
denen auch ein Schulaufseher zur Überwa-
chung der Schulen in der Stadt war, wechselten
sich in der Zuständigkeit für den Gottesdienst
ab. Rechtsgelehrte, Notare, sorgen für die Ver-
teidigung der Interessen und Privilegien des
Kl.s und der Damen in Rom und am Hof des
Hzg.s. Die Frauen und die hohen Offiziere
stammten notwendigerweise aus demAdel, und
drei adlige Geschworene waren ständig beauf-
tragt, die Herkunft der Kandidaten und Kandi-
datinnen zu überprüfen.

Die wichtigsten Veränderungen geschahen
zur Zeit der Reform des Kl.s unter der Äbtissin
Katharina von Lothringen.

† C.4.2. Remiremont

Q. Chartes de l’abbaye de Remiremont, des origines

à 1231, édition revue et augmentée par Jean Bridot,

Turnhout 1997. – Liber memorialis von Remiremont, be-

arb. von Eduard Hlawitschka, Karl Schmid und

Gerd Tellenbach, München 1981 (MGH. Antiquitates

Libri mem. I).

L. Hlawitschka, Eduard: Studien zur Äbtissin-

nenreihe von Remiremont (7.–13. Jh.), Saarbrücken 1963.

remiremont – säckingen

– Remiremont, 1980. – Remiremont, histoire de la ville et

de son abbaye, ouvrage collectif de la Société d’Histoire de

Remiremont et de sa région, Vagney 1985.

Michel Parisse

SÄCKINGEN

I. Monasterium und Abtei, Königskl. (9.,
10. Jh.), Kanonissenstift (belegt seit 13. Jh.),
Fürstung der Äbtissin 1307.

Umfangr. Fernbesitz ist im 10. Jh. am oberen
Zürich- und Walensee sowie im Rheintal nach-
weisbar, Grundherrschaft und partieller Grund-
besitz unbekannten Alters und unklarer Her-
kunft im Tal Glarus seit dem 12. Jh. 1395 kaufte
sich die Talschaft gegen die Zahlung eines ewi-
gen Zinses frei. Nahbesitz hatte das Stift in sei-
ner weiteren Umgebung beiderseits des Rheins
im Fricktal und im Hotzenwald, im Mark-
gräflerland, im oberenWiesen- und imWutach-
tal. Verstreuter Besitz befand sich zw. Reuss-
und Seetal und im Jura. Durch Verluste im Spät-
MA ist Besitz in der Ortenau und amKaiserstuhl
bekannt, letzterer dürfte durch die Äbtissin
Richgard an das Stift gelangt sein.

Am Hochrhein vermutl. im 7. Jh. Mission
des seit dem späten 10. Jh.s als Gründer verehr-
tenWandermönchs Fridolin mit merowing. Un-
terstützung. Gründung einer geistl. Gemein-
schaft entweder durch ihn selbst oder an seinem
Grab. Im 9. Jh. war es Königskl. wie die
† Frauenmünsterabtei in Zürich: vermutl. Ber-
ta, die Tochter Kg. Ludwigs des Deutschen und
Richgard, die Frau Karls III., standen dem Kon-
vent vor. Durch seinen Besitz hatte es Brücken-
funktion in der otton. Italienpolitik; vermutl.
war Reginlind, die Frau Hzg. Hermanns I. von
Schwaben, ebenfalls Äbtissin Die Umwandlung
in ein Kanonissenstift fand wohl im 11. Jh. statt.
1063 zuerst nachweisbar, übten die Gf.en von
Lenzburg bis 1173 die Vogtei aus, danach die
Gf.en von † Habsburg bis zur Auflösung 1806.
Bes. im 15. Jh. wurden Stift und Stadt zu einem
wichtigen Element in der habsburg. Territori-
alpolitik in Vorderösterreich.

II. Außer den genannten drei Frauen sind
die Äbtissinnen erst seit dem 13. Jh. namentl.
bekannt. In dieser Zeit sind auch einzelne Ämter
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greifbar. Die Verwaltung des Stiftes wird 1274
durch eine dispensatrix geführt. In ihrer Nachfol-
ge befindet sich das Spichwärteramt in der er-
sten Hälfte des 14. Jh.s als Lehen in Händen der
dienstadligen Familie von Hauenstein, im 15.
Jh. ist ein als Schaffner eingesetzter Beamter
nachweisbar. Das Bauamt verwaltete im 14. Jh.
eine Chorfrau, später wurde es einem Chor-
herrn und im 16. Jh. einem Beamten übertragen.

Nach der ersten überlieferten Hofordnung
von 1428 wurden von den Kanonissen Kellerei,
Spenderei und Kämmerei verwaltet. Sie sollten
zusammen Siegel und Archiv bewahren. Kanz-
lei- oder Schreibertätigkeiten sind nicht unter-
sucht. Dasmindere Kochamt findet sich 1357 in
der Hand des Hartmann von Wieladingen. Die
Inhaber des Pfister-, des großen und kleinen
Koch- und des Metzgeramtes gehörten im 15.
und 16. Jh. zur Säckinger Bürgerschaft. Nach
dem 16. Jh. treten diese Ämter nicht mehr auf.

Über den Dinggerichten mit mehreren In-
stanzen gab es das stift. Gericht unter dem Ho-
hen Bogen, dem Portal des Münsters. Als Schöf-
fen nahmen die Beamten, die Keller, Bannwarte
und Fronmüller des Stiftes und der Schultheiß
von S. teil. Letzte Instanz bildete die Kammer
der Äbtissin. Dort waren nur die Stiftsbeamten
und Inhaber der Hofämter anwesend.

Unter den stift. Meiern fallen die Hzg.e von
†Österreich auf, die sich 1288 mit dem Glarner
Meieramt belehnen ließen. Im Gebiet um S.
wurde vermutl. in Folge einer Erbteilung zw.
Groß- und Kleinmeier unterschieden. Groß-
meier waren bis 1350 die Herren vom Stein und
in ihrer Nachfolge die Herren von Schönau. Das
Amt blieb bis zur Aufhebung des Stiftes im Be-
sitz der Familie. Als Kleinmeier sind seit 1260
die Herren von Wieladingen belegt. Das 1376
vom Stift gekaufte Amt wurde danach nicht wie-
der vergeben.

Das 10. Jh. war für das Kl. eine Zeit der kul-
turellen Blüte. Der Verfasser der Fridolinsvita,
der im Kl. † St. Gallen erzogene Balther von Sä-
ckingen, ist wohl mit dem seit 970 nachweis-
baren Bf. Balderich von Speyer identisch. Eine
Namensliste im »liber memorialis« von † Re-
miremont spiegelt die Beziehungen des Kon-
ventes. Eine Sammlung von Authentiken zeugt
von einer bedeutenden Reliquiensammlung.

Die Baumeister wurden auf Zeit bestellt; der des
got. Chores soll nach Conrad Justinger’s Berner
Chronik auch den des Kl.s † Königsfelden und
der Franziskanerkirche in Bern errichtet haben.

Mit der Statutenrevision von 1458war bis zur
Auflösung neben den Frauen gfl. und freiherrl.
Herkunft ledigl. denen aus ehem. dienstadligen
Familien der Eintritt erlaubt. Die Gründung ei-
ner Klarissenniederlassung in der Stadt durch
einen S.er Bürger 1340 zeigt die erfolgreiche
Abgrenzung der Stiftsdamen gegen bürgerl.
Einfluß. Unter den seit dem 13. Jh. nachweis-
baren, bis in die Neuzeit max. vier Chorherren
finden sich dagegen seit dem 16. Jh. solche bür-
gerlicher Abstammung. Scheint sich die Zahl
der Klosterfrauen im FrühMA zw. 20 und 30 be-
wegt zu haben, so durften ab 1327 nicht mehr
als 25 Kanonissen eintreten und seit 1556 nur
sieben.

Der Kantor der Basler Domkirche Erkenfried
war 1274 Chorherr in S. Die im 14. Jh. übl. Ver-
gabe des S.er Kantorenamtes an Laien wurde
durch dessen Aufhebung 1380 beendet. Der
städt. Schulmeister führte seit dem SpätMA den
Organistendienst aus. Im frühen 18. Jh. ist auch
die Besorgung der Kantorei durch ihn belegt.
Hans Werner von Flachslanden, Förderer der
Basler Universität und Basler Dompropst, war
1460–66 Chorherr in S. Auf die Existenz einer
Lateinschule deuten 36 S.er Studenten hin, die
sich zw. 1418 und 1540 zuerst in†Wien, danach
v. a. in † Basel, † Freiburg, † Tübingen und †
Heidelberg an der Universität immatrikulierten.

Das Fest des Klostergründers Fridolin wird
am 6. März gefeiert, bis in das 21. Jh. hinein mit
Pilgern, die selbst aus dem entfernten Glarus
kommen.

† C.4.2. Säckingen

Q. Bosshart/Gartner /Salzmann 1986. – Die

Berner Chronik des Conrad Justinger, hg. von Gottlieb

Studer, Bern 1871. – Pörnbacher, Mechthild: Vita

Sancti Fridolini. Leben und Wunder des hl. Fridolin von

Säckingen, Sigmaringen 1997.

L. Adel am Ober- und Hochrhein: Beiträge zur Ge-

schichte der Freiherren von Schönau, hg. von Wernher

von Schönau-Wehr, Freiburg 2001. – Baeriswyl,

Suse: Die Schriftquellen zur Baugeschichte bis 1600, in:

Schmaedecke, Felicia: Das Münster Sankt Fridolin in
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Säckingen. Archäologie und Baugeschichte bis ins 17.

Jahrhundert, Stuttgart 1999 (Forschungen und Berichte

des Archäologie des Mittelalters in Baden-Württemberg,

24),S. 255–306.–Feller-Fest,Veronika:Säckingen, in:

Helvetia Sacra IV,2. – Frühe Kultur in Säckingen, hg. von

Walter Berschin, Sigmaringen 1991. – Jehle, Frido-

lin/Enderle-Jehle, Adelheid: Die Geschichte des Stif-

tes Säckingen, Aarau 1993 (Beiträge zur Aargauer Ge-

schichte, 4). – Schwörbel, Aenne: Die Burgruine Wie-

ladingen bei Rickenbach im Hotzenwald, Stuttgart 1998

(Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg,

47). – Zettler, Alfons: Fragen zur älteren Geschichte

von Kloster Säckingen, in: Mission und Christianisierung

am Hoch- und Oberrhein (6.–8. Jahrhundert). Kolloqui-

um in Säckingen 7.–9. März 1997, hg. von Walter Ber-

schin, Dieter Geuenich und Heiko Steuer, Stutt-

gart 2000 (Archäologie und Geschichte. Freiburger For-

schungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutsch-

land, 10), S. 35–51.

Suse Baeriswyl

ST. ODILIENBERG-HOHENBURG

I. Locum [...] cui nomen ob altitudinem urbium
Hoenburg erat (Vita Odilie, 10. Jh.),Hohenburg Odi-
lienberg (1473). Der Name Altitona ist eine Erfin-
dung der Chronik von Ebersmünster (12. Jh.).

Das Frauenkl., gegr. Ende des 7. Jh.s durch
Hzg. Eticho (Attic, Adalrich) auf einem die el-
säss. Hochebene dominierenden 763 m hohen
Berg, ist seit 783 urkundl. belegt und wurde 837
unter den Schutz Ludwigs des Frommen ge-
stellt; die Schwesterabtei Niedermünster liegt
am Fuße des Berges. Im 12. Jh. wurde das Kl.
zum Augustiner-Kanonissenstift, das weiterhin
unter der Leitung einer Äbtissin stand (frei ge-
wählt lt. einer Bulle Leos IX. von 1050). Die
Wallfahrt zu den Reliquien der Gründerin und
zur Kreuzreliquie von Niedermünster war im
ganzen Hl. Röm. Reich bekannt, und Kg.†Karl
IV. nahm 1354 daran teil.

Da die Abtei v. a. Ordensleute aus der hohen
Reichsaristokratie versammelte (was Papst Ho-
norius III. 1226 kritisierte), profitierte sie von
der Fürsorge der † Staufer, die im 12. Jh. und in
der ersten Hälfte des 13. Jh.s ihre Klostervögte
stellten. Friedrich I. Barbarossa besuchte H. im
Juli 1153; wahrscheinl. ebenso der engl. Kg. Ri-

st. odilienberg-hohenburg

chard Löwenherz 1194; die Kg.in Sybille von Si-
zilien, Wwe. Tankreds von Lecce, lebte dort im
Exil von 1195 bis 1198.

Das Vermögen der Abtei bestand aus über
die gesamte Region verteiltem Grundbesitz,
bes. in dem nahegelegenen Waldgebiet. Erst
spät wurden ksl. Privilegien gewährt (Befreiung
von der Steuer durch † Heinrich VII. 1224). Um
1250 (1246 oder 1249) wurde die Äbtissin zum
ersten Mal als Prinzessin tituliert (sie benutzte
den Ausdruck jedoch selbst nicht). Das weltl.
Gut wurde 1273, 1277 und 1280 bestätigt.

H. besaß keine Territorialherrschaft, ob-
wohl die Abtei sehr reich war und Ministerialen
hatte. Die Domänen erlaubten die Entstehung
vieler Dinghöfe (v. a. der Salhof in Obernai, der
Freihof in Rosheim, Blaesheim und Sundhou-
se). Ein Salbuch wurde von der Äbtissin Kathe-
rina von Stauffenberg (1304–ca. 1311) geführt
und gewährt Einblick über die Zusammenset-
zung der Abtei. Die durch Laien ausgeübte Vog-
tei rief die Entstehung von Burgen auf diesen
Domänen hervor, v. a. auf dem Landsberg, er-
wähnt 1200, in der Nähe von Niedermünster,
sowie die Inbesitznahme von Ländereien, die
häufig als Lehen überlassen worden waren. Auf-
grund von Zufällen (Brände in den Jahren 1277,
1301 und um 1409) und anderen Ereignissen
(Angriffe von durchziehenden Soldaten im
Hundertjährigen Krieg 1365 oder 1375) und
trotz Aufrechterhaltung derWallfahrten war die
Existenz der Abtei amEnde desMAbedroht. Die
Disziplin, die bereits 1358 durch Eingreifen des
Ks.s wiederhergestellt werden mußte, war 1444
erneut Gegenstand von Ermahnungen durch
den Bf. von † Straßburg. Am 24. März 1546
brannten die Konventsgebäude ab. Die auf eine
handvoll Nonnen geschrumpfte Gemeinschaft
(fünf Schwestern 1490 im Gegensatz zu etwa 60
am Ende des 12. Jshrhunderts), wurde aufge-
löst, und ihre weltl. Güter fielen an den Bf. von
† Straßburg.

II. H. beherbergte keinen richtigen Hof.
Dennoch war die Abtei aus einer Res. des Ho-
hen MA entstanden, da der Gipfel, eingeschlos-
sen durch einen 12 km langen kolossalen Wall
(Heidenmauer, Murus gentilis), der vor kurzem
durch Dendrochronologie auf das 7. Jh. dat.
wurde, unbestreitbar der Sitz eines fränk. Hzg.s
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war. In der zweiten Hälfte des 15. Jh.s erinnerte
der Jurist Peter von Andlau an diesen Mann, der
in nobili castro Hohenburg lebte. Die erhaltenen
Gebäude stammen hauptsächl. aus dem 17. Jh.,
aus der Zeit als die Wallfahrt durch die Prämon-
stratenser abgehalten wurde.

Die Blütezeit der Abtei lag im 12. Jh. unter
den Äbtissinnen Relinde (ca. 1152–76), Refor-
merin der Gemeinschaft, und Herrad (ca. 1178
bis ca. 1190), ihrer Nachfolgerin, die dasMs. des
»Hortus deliciarum« verfaßte, einer illuminier-
ten theolog. Enzyklopädie, die i. J. 1870 ver-
brannte.

Was die Wallfahrten betrifft, sollte man eh-
renvolle Besuche wie den Kg.†Karls IV. (4. Mai
1354) oder Christians IV. von Dänemarkmit sei-
nem Gefolge von 130 Personen erwähnen.

† C.4.2. St. Odilienberg-Hohenburg

Q. Albrecht (Dionysius): History vom Hohenburg

oder St Odilien-berg, Schlettstadt 1751. – Gebwiler
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Georges Bischoff
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Preußen
I. Nachdem aus der Bruderschaft des 1190

vor Akkon gegründeten dt. Spitals 1198 der D.O.
als Ritterorden (domus hospitalis S. Marie Theuto-
nicorum in Jerusalem) hervorgegangen war, be-
gann dieser 1230 mit der Inbesitznahme des
Kulmer Landes und des eigentl. Preußen. Vor-
ausgegangen waren Verhandlungen mit dem
poln. Teilherzog Konrad von Masowien, dessen
Herrschaftsraum von den zw. unterer Weichsel
und unterer Memel siedelnden heidn. Prußen
bedroht wurde. Mit dem abschließenden
Kruschwitzer Vertrag von 1230 wurde dem Or-
den das Kulmer Land abgetreten gegen die Zu-
sage, Masowien vor den zu missionierenden
Prußen zu schützen. Die 1234 zu Rieti ausge-
stellte päpstl. Bulle bestätigte dies und bean-
spruchte eine päpstl. Lehnshoheit. Die auf Ri-
mini 1226, den mutmaßl. Verhandlungsbeginn,
rückdatierte Goldbulle Ks. † Friedrichs II. wur-
de 1235 ausgestellt und gewährte demOrden im
Preußenland eine reichsfürstengleiche Stel-
lung, ohne daß die Lehnsfrage angeschnitten
wurde, zumal der D.O. wie Johanniter und
Templer einem päpstl. Lehnsverbot unterlag.

Der Orden hat mit Hilfe von Kreuzfahrern
das Kulmer Land und das eigentl. Preußen in
langwierigen Kämpfen mit den Prußen – bei ei-
ner Friedenszeit von 1249–60 – bis 1283 unter-
worfen und damit die Voraussetzungen für die
Ansetzung städt. und bäuerl. dt. Siedlungen ge-
schaffen. Ein päpstl. Vorbehalt galt 1234 der
Ausstattung der Bischofskirchen. Nachdem es
seit 1215 einen Bf. für die Prußen gab, wurden
mit der Zirkumskriptionsbulle des päpstl. Le-
gaten Wilhelm von Modena von 1243 das Kul-
mer Land und das eigentl. Preußen in die vier
Diöz.n † Kulm, † Pomesanien, † Ermland und
† Samland eingeteilt. Die Bf.e sollten in jeweils
einem Drittel ihrer Diöz. landesherrl. Rechte er-
halten, während der D.O. Landesherr der übri-
gen zwei Drittel wurde. Nachdem bis 1294 in

allen Bm.ern Domkapitel gegr. worden waren,
wurden diese ihrerseits von ihren Bf.en in ei-
nem Drittel mit landesherrl. Rechten ausgestat-
tet, so daß es nunmehr neun Landesherren mit
allerdings unterschiedl. Machtgrundlagen gab.

Westl. der Weichsel waren die pommerell.
Fs.en die Nachbarn des Ordens. Erster Lander-
werb gelang dem Orden dort 1276/82 mit dem
Land Mewe. Als Anfang des 14. Jh.s die pom-
merell. Herrschaft mehrmals wechselte, gelang
es dem Orden schließl., seit 1308 mit diplomat.
und milit. Mitteln gegen † Brandenburg und
Polen das ganze Land in Besitz zu nehmen.
Kirchl. gehörte dieses Gebiet zu den poln.
Bm.ern Leslau (Włocławek) und Gnesen, die je-
doch keine landesherrl. Rechte hatten. Polen
verzichtete erst im Kalischen Frieden 1343. Von
† Pommern konnte der Orden zwar zeitweilig
† Stolp in Pfandschaft nehmen, doch nach
Rückzahlung der Pfandsumme blieb im W nur
Bütow in Ordensbesitz. Im N übernahm der
preuß. Ordenszweig 1328 das Gebiet nördl. der
Memel vom livländ. Ordenszweig, so daß seit-
dem die Heilige Aa die Grenze zw. Preußen und
Livland war. In der zweiten Hälfte des 14. Jh.s
konnte der Orden in der Großen Wildnis seine
Herrschaft bis zur mittleren Memel ausdehnen.
Es gelang dem Orden im Kampf mit den Litau-
ern nicht, die litau. Landschaft Samaiten zu er-
obern, die Preußen und Livland keilförmig weit-
gehend trennte. 1402 übernahm der Orden von
† Brandenburg die Neumark als Pfand (bis
1454). Nach mehreren grenzverändernden Ver-
trägen vor dem großen Krieg von 1410 war es
dann der Frieden vom Meldensee 1422, in dem
der Orden gegenüber Litauen auf den östl. Teil
der Großen Wildnis verzichten mußte, wobei
die Grenze entstand, die bis ins 20. Jh. bestehen
geblieben ist.

Nach dem Aufstand des Preußischen Bun-
des, der aus der Mehrzahl der Städte und der
Ritterschaft bestand und mit der Krone Polen
verbündet war, und einem 13 Jahre langen Krieg
kam es im Zweiten Thorner Frieden 1466 zu ei-
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ner Landesteilung. Dem Orden verblieben im
wesentl. die östl. Landesteile mit der Schutz-
herrschaft über die Hochstifte † Pomesanien
und † Samland, während das Kulmer Land,
Pommerellen und das Marienburger Gebiet so-
wie die Hochstifte † Kulm und † Ermland der
Krone Polen unterstellt wurden. Aber auch der
Hochmeister hatte seitdem dem Kg. von Polen
einen Treueid zu leisten, ohne daß eine förml.
Belehnung vorgenommen wurde. Um seine po-
lit. Stellung zu stärken, berief der Orden erst-
mals 1498 einen vorher dem Orden nicht ange-
hörenden Hochmeister aus rfsl. Hause, der den
Treueid verweigerte. Dessen Nachfolger ver-
suchte sogar einemilit. Lösung. Da diese jedoch
nicht gelang undweil es demHochmeister nicht
mögl. war, im Deutschen Reich wirkungsvolle
Unterstützung zu finden, legte dieser 1525 bei
gleichzeitiger Einführung der Reformation das
Ordenskleid ab und nahm das seit 1466 beste-
hende Ordensgebiet als erbl. Hzm. vomKg. von
Polen als Lehen an.

II. Wenn man von den Anfängen eines Ho-
fes im werdenden Ordensland Preußen spre-
chen will, wird man nach den Anfängen eines
ortsfesten Machtzentrums zu fragen haben. Ein
solches war noch nicht mit den ersten Burgen
gegeben, die der Orden im Zuge der frühesten
Eroberungen in den 1230er Jahren im Kulmer
Land und im westl. Preußen von Thorn bis Bal-
ga errichtete. Das gleiche gilt für die gleichzei-
tigen Stadtgründungen neben diesen Burgen,
auch wenn von diesen Kulm durch die Kulmer
Handfeste von 1232/33 zur Hauptstadt des Lan-
des bestimmt wurde. Selbst wenn Kulm neben
seiner Bedeutung als Stadt des Kulmer Rechts
jene Aufgabe hätte übernehmen können, hätte
dies noch nichts über den Sitz der Ordensherr-
schaft aussagenmüssen. Diese Unbestimmtheit
änderte sich erst, als nach der Beilegung des er-
sten Prußenaufstandes durch den Christburger
Vertrag von 1249 der Deutschmeister Eberhard
von Sayn als Gesandter des Hochmeisters in das
Preußenland kam. Er erneuerte 1251 nicht nur
die Kulmer Handfeste, sondern erließ vielmehr
wohl gleichzeitig eine Verwaltungsanordnung,
durch die Elbing zum Sitz des preuß. Ordens-
zweiges und seines Landmeisters sowie als Ver-
sammlungsort der preuß. Provinzialkapitel be-

stimmt wurde. Nach dem Verlust Akkons 1291
verlegte die Ordensleitung ihren Sitz zunächst
nach Venedig. Innerhalb desOrdens entstanden
nun Auseinandersetzungen darüber, wo der Or-
den künftig den Schwerpunkt seiner Arbeit se-
hen sollte. 1309 setzte sich schließl. die Preu-
ßenpartei durch, indem Hochmeister Siegfried
von Feuchtwangen seinen Sitz nach Preußen
verlegte, jedoch nicht an den Landmeistersitz
Elbing, sondern in die etwa 30 km nogatauf-
wärts liegende Marienburg. Zwar gab es unter
dem folgenden Hochmeister Karl von Trier ei-
nen Streit mit den in Preußen alteingesessenen
Ordensbrüdern, so daß dieser Hochmeister den
Rest seiner Amtszeit außer Landes verbrachte,
doch blieb Marienburg das neue Machtzen-
trum, während Elbing mit dem Auslaufen des
preuß. Landmeisteramtes 1324 seine bes. Stel-
lung verlor. Marienburg wurde zur Res. ausge-
baut, von der aus der Hochmeister sowohl den
Gesamtorden als auch den preuß. Ordenszweig
leitete. Eine Änderung trat erst ein, als im Zuge
des Dreizehnjährigen Krieges mit dem Preußi-
schen Bund und der Krone Polen Hochmeister
Ludwig von Erlichshausen genötigt war, die
Marienburg an seine böhm. Söldner zu verpfän-
den. Als diese, um an Geld zu kommen, 1457
die Marienburg an Polen verkauften, mußte der
Hochmeister seine Res. fluchtartig verlassen
und ging nach Königsberg. Die dortige Burg
richtete er sich als neue Res. ein. Dies behielten
seine Nachfolger bei, auch als Hochmeister
Albrecht von Brandenburg-Ansbach 1525 die
Ordensherrschaft in ein erbl. Fsm. verwandelte.

An der Spitze des preuß. Deutschordens-
zweiges stand von Beginn an ein Meister, der
später als Landmeister bezeichnet wurde. Die-
ses Amt ist in der Ordenshierarchie vergleichbar
mit dem Meister in dt. Landen, seit etwa 1400
auch in welschen Landen, kurz Deutschmeister
gen., und dem Meister des livländ. Ordens-
zweiges, seit dieser sich auf Dauer gegenüber
dem preuß. Ordenszweig verselbständigte. Seit
den Zeiten von Hermann Balk, dem ersten
Landmeister, gehörte auch die Ballei Böhmen
zu dessen Aufgabenbereich. Diesem zur Seite
stand bis zum Ende der Prußenkriege ein Land-
marschall, der kein eigenes Verwaltungsgebiet
hatte, sondern stets dem Meister unmittelbar
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zugeordnet blieb. Noch vor der Beendigung des
ersten Prußenaufstandes durch den Christbur-
ger Vertrag 1249 werden Ordensgebietiger (pro-
visor) für das Kulmer Land in Kulm und das ei-
gentl. Preußen in Queden (Marienwerder) er-
kennbar, die man als Landkomture bezeichnen
könnte, da es auf den daneben bestehenden Or-
densburgen diesen nachgeordneten Befehlsha-
ber gegeben haben muß. Mit der Verwaltungs-
anordnung des Deutschmeisters Eberhard von
Sayn veränderte sich der Verwaltungsaufbau.
Für das Kulmer Land wurden dem Landkomtur
sechs Komture mit ihren Konventen unterstellt,
ein gemeinsamer Vogt war für deren Landesver-
waltung zuständig. Für das eigentl. Preußen ist
nach 1251 kein Landkomtur mehr nachweisbar.
Die sechs pruß. Stammesgebiete bzw. Land-
schaften Pomesanien in Christburg, Pogesanien
in Elbing, das Weichselmündungsgebiet in
Zantir, Warmien in Balga, Natangen in Kreuz-
burg, später Brandenburg sowie später das
Samland in Königsberg bekamen eigene Kom-
ture, von denen jeder einen Vogt für die Ver-
waltung seines großen Gebietes erhielt. Wenn
diese Komtureien zunächst einem Landkomtur
hätten unterstellt werden sollen, ist dies prakt.
nicht wirksam geworden, denn allein der Land-
meister von Preußen ist danach als unmittel-
barer Vorgesetzter zu finden. Die Gebiete der
preuß. Komtureien erstreckten sich zumeist
streifenähnl. von NW nach SO. Nach der end-
gültigen Unterwerfung der Prußen 1283 wird
eine Vorrangstellung des Königsberger Kom-
turs erkennbar, wohl wg. seiner bes. Bedeutung
im Kampf gegen die Litauer. In dieser Zeit wur-
den im Kulmer Land eine Reihe weiterer klei-
nerer Komtureien gegr. Im eigentl. Preußen
wurden im Landesinneren ebenfalls neue Kom-
tureien eingerichtet, von denen jedoch nur La-
biau bestehen blieb, das 1289 nach Ragnit ver-
legt wurde, da es wichtige Etappe für die Litau-
erreisen wurde. In der Weichselmündungskom-
turei wurde der Komturssitz 1279 von Zantir an
den Wallfahrtsort Marienburg verlegt. Eine
neue Lage für Hof und Verwaltung entstand
1308/09, als fast gleichzeitig der Orden Pom-
merellen erwerben konnte und die Ordenslei-
tung ihren Sitz nach Preußen in die Marienburg
verlegte. Die Komturei Marienburg konnte et-
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was vergrößert werden und wurde damit zur
einkommenstärksten Komturei der preuß. Or-
densherrschaft. In Pommerellen entstanden
neue Komtureien, die erste und bedeutendste
war die zu Danzig. In den ersten Jahren nach
1309 entstand wohl aus den Hauämtern des frü-
heren Haupthauses der Großgebietigerkreis,
der künftig die engsten Berater des Hochmei-
sters stellte. Von diesen residierten neben dem
Hochmeister der Großkomtur als sein Stellver-
treter und der Treßler als Führer seiner Kasse
im Haupthaus Marienburg. Die Amtsbezeich-
nungen eines Obersten Marschalls, Obersten
Spittlers und Obersten Trappiers wurden mit
den bedeutenden Komtursämtern zu Königs-
berg fest sowie gelegentl. schwankend mit de-
nen zu Elbing und Christburg verbunden. Das
Amt eines Landmeisters von Preußen hat nur
noch für eine Übergangszeit während der
Machtkämpfe zw. der neuen Ordensleitung und
den alten preuß. Gebietigern bis 1324 bestan-
den. Auch das Amt eines Kulmer Landkomturs
wurde nach 1336 nicht mehr besetzt. Da für
Pommerellen nach 1309 erst gar kein Landkom-
tursamt geschaffen worden war, unterstanden
alle Komture des eigentl. Preußen, des Kulmer
Landes und Pommerellens unmittelbar der Or-
densleitung in Marienburg. In Anlehnung an
die Rangfolge der Landmeisterzeit regelte sich
auch das Ansehen der einzelnen Komture nach
1309. Die preuß. Komture folgten den Groß-
gebietigern, erst dann kam der Komtur von
Thorn als erster der kulmerländ. Komture, wäh-
rend danach der Danziger Komtur lange Zeit
nur ein mittleres Gewicht hatte. Alle Komture
gehörten neben ihrer Stellung in der Verwal-
tung als Gebietiger auch zur Herrschaft und
hatten auf den Kapiteln ihr Gewicht. Ein for-
meller innerer Rat, dem außer den Großgebie-
tigern die Komture zu Thorn und Danzig ange-
hörten, entstand erst in der Mitte des 15. Jh.s.
Ergänzend gab es dann einen äußeren Rat, dem
die sechs rangnächsten Komture angehörten.
Eine im zweiten Viertel des 14. Jh.s auf Komtur-
eiebene angestrebte Verwaltungsintensivierung
führte auf Dauer nur zu einer Neugründung
durch Abspaltung der Komturei Osterode von
der von Christburg. Die Verminderung der Rit-
terbrüder nach 1410 führte zur Umwandlung
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weiterer kulmerländ. Komtureien in Vogteien
oder Pflegeämter. Solche gab es seit dem 14. Jh.
auf zwei Ebenen, zum einen in unmittelbarer
Unterstellung unter die Ordensleitung, zum an-
deren als Untergliederung von größeren Kom-
tureien. Einen weiteren großen Einschnitt für
Hof und Verwaltung bewirkte der Zweite Thor-
ner Frieden (1466) mit dem Verlust des Haupt-
hauses (1457) und großer Landesteile. Neues
Haupthaus wurde das Königsberger Schloß.
Von den Großgebietigern wurde das Treßler-
amt nicht mehr besetzt, stattdessen gab es ei-
nen weltl. Rentmeister für dessen Aufgabe. Von
den vier anderen Großgebietigern blieb der
Großkomtur weiterhin im Haupthaus, nun-
mehr Königsberg, während der Oberste Mar-
schall ins Oberland (Preußisch Mark) ging. Der
Oberste Spittler und Oberste Trappier übernah-
men zunächst die Komtureien Brandenburg
und Balga, nach 1499 Osterode bzw. Ragnit so-
wie Rhein. Die weiteren Komture und Pfleger
standen in der Spätzeit in unmittelbarer Bezie-
hung zur Ordensleitung, zumal sie ihre Ämter
zunehmend wie persönl. Pfründen verwalteten.
In der abschließenden Zeit der Hochmeister aus
rfsl. Häusern (1498–1525) gl. sich die Verhält-
nisse auf Regierungsebene denen bei anderen
weltl. Fs.en an, indem die Ordensgebietiger als
Ratgeber des Hochmeisters Konkurrenz durch
persönl. Räte erhielten, die die Hochmeister aus
ihren Heimatländern † Sachsen-Meißen und
† Ansbach-Bayreuth mitbrachten. – Eine Kanz-
lei des D.O.s hatte möglicherw. einen allerer-
sten Beginn noch vor Elbing, wenn man anneh-
men will, die ursprgl. Kulmer Handfeste sei
1232 in Preußen geschrieben worden, was je-
doch unwahrscheinl. ist. Die bescheidenen An-
fänge der Landmeisterzeit entwickelten sich
erst im 14. Jh. zu einer Blüte. Ein erstes Auslauf-
register für Handfesten ist seit 1338 überliefert,
für diplomat. Schriftwechsel erst seit den
1380er Jahren. Manches spricht dafür, daß in
den frühen Jahrzehnten die örtl. Kanzleien der
Komture besser ausgestattet waren, um Dienst-
gut- und Dorfhandfesten auszustellen. Im 14.
Jh. wird deutl. erkennbar, daß die Kapläne der
Hochmeister zugl. deren Kanzlei leiteten, in der
weitere Schreiber tätig waren. Das blieb bis zur
Mitte des 15. Jh.s so, ehe andere gelehrte Per-

sönlichkeiten die Kanzlei übernahmen. Seit
dem späten 14. Jh. wird auch die Aufgabe eines
Hochmeisterjuristen in der Marienburg überlie-
fert. Schon seit dem 13. Jh. gibt es die ersten
Generalprokuratoren des D.O.s an der päpstl.
Kurie, wobei deren Tätigkeit auch erst seit dem
späten 14. Jh. dichter überliefert wird. Hier han-
delt es sich um einen Amtsträger, der nur zur
gelegentl. mündl. Berichterstattung in Marien-
burg erschien, während er sich zumeist am
päpstl. Hof, gelegentl. an Konzilsorten aufhielt.
Der Hochmeister hatte gewöhnl. zwei Kumpane
in seiner näheren Umgebung. Das waren jün-
gere Ordensritter, die zumeist während einer
begrenzten Zahl von Jahren in die Regierungs-
und Verwaltungstätigkeit eingeführt wurden
und sich für höhere Ämter qualifizieren sollten.
Solche Kumpane kennen wir schon seit der spä-
ten Landmeisterzeit, sie kommen auch bei an-
deren Gebietigern vor.

Der Hof war das Zentrum der Wirtschafts-
politik des D.O.s in Preußen. Doch gab es auch
hier ein Miteinander von Zentrale und örtl.
Ebene. Landesausbau und Siedlungspolitik
standen an erster Stelle. Zuvor waren jedoch die
geograph. Voraussetzungen in den Griff zu be-
kommen. Insbes. der Weichselmündungsbe-
reich, aber auch der Unterlauf der Weichsel ins-
gesamt zeigten im 13. Jh., als der Orden dorthin
kam, ein anderes Aussehen als heute. Das Fri-
sche Haff und der Drausensee bedeckten im Be-
reich der heutigen Depressionsgebiete (Land
unter dem Meeresspiegel) eine größere Fläche,
wobei das Ausmaß in der Forschung umstritten
ist, da mit Hypothesen gearbeitet werden muß.
Gegen Ende des 13. Jh.s, zur Zeit des Landmei-
stersMeinhard vonQuerfurt, begann die Eindei-
chung von Weichsel, Nogat und den anderen
Mündungsarmen und damit die Trockenle-
gungsarbeiten, die sich über Jahrzehnte er-
streckten. Dies war die Voraussetzung dafür,
daß sich die Komturei Marienburg zur reich-
sten Komturei mit den fruchtbarsten Böden ent-
wickeln konnte. In der Zeit des Hochmeisters
Werner von Orseln (1324–30) wurde die hoch-
meisterliche Kammer organisiert. Zu dieser ge-
hörten außerhalb Preußens die Balleien Böh-
men, Koblenz, Österreich und Bozen sowie seit
dem Ende des 14. Jh.s infolge einer vom
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Deutschmeister nicht abgelösten Verpfändung
die Ballei Elsaß-Burgund. Nach 1309 wurde
auch die Komturei Marienburg von der Ordens-
leitung unmittelbar verwaltet. Sie hatte die Auf-
gabe, den Konvent des Haupthauses zu ernäh-
ren. Dieser war der größte im Lande, ohne daß
genaue Personenzahlen überliefert sind. Die
Komturei hatte wie die anderen Komtureien
auch eine Anzahl von Wirtschaftshöfen, die Ak-
kerbau und Viehzucht betrieben. Dazu gehörten
Gestüte. Diese waren für die Ordensleitung u. a.
wichtig, weil Pferde neben Falken als diplomat.
Geschenke eine große Rolle spielten. Die Kom-
turei Marienburg hatte eine eigene Kasse, die
der Treßler neben der des Hochmeisters ver-
waltete. Deren bedeutende Einnahmen erzielte
der Orden als wesentl. Grundherr des Landes
aus den Abgaben v. a. der dt. Hufenzinsbauern
und in geringerem Maße der pruß. Hakenzins-
bauern. Darüber hinaus kaufte der Orden oft die
überschüssige Ernte der Bauern, um für Notz-
eiten Vorräte anzulegen. Neben den Kassen der
Komturei und des Hochmeisters gab es einen
Ordensschatz, den Treßel, der die finanzielle
Rücklage der Ordensleitung bildete. – Schon
seit dem 13. Jh. betrieb der Orden in Preußen
päpstl. privilegierten Handel. Er tat dies im 14.
Jh. im Rahmen der Hanse, da die sechs bedeu-
tendsten Städte des Preußenlandes diesem
Städtebund angehörten. Der Orden unterhielt
zwei Großhandelsämter unter der Leitung von
Großschäffern. Einer von diesen, der zu Mari-
enburg, war unmittelbar an den Hof angebun-
den. Er betrieb in bes. Maße Getreidehandel,
führte aber auch Waldwaren aus, während im
Gegenzug feinere Ware aus dem W eingeführt
wurde. Der dem Königsberger Konvent ange-
hörende Großschäffer erzielte um 1400 mit
dem Bernsteinhandel zunehmend noch höhere
Einnahmen. Kunsthandwerk wurde auf den Or-
densburgen nur in sehr begrenztem Maße her-
gestellt. Dies wurde eingeführt oder in den
preuß. Städten hergestellt. Die Inventare nicht
nur desHaupthauses weisen zahlr. solcheGüter
v. a. imBereich der Burgkapellennach.Glocken-
und Geschützguß erfolgte auf der Marienburg,
dort befindet sich in der Vorburg des 14. Jh. ein
Gießhaus. Münzen wurden dagegen in Thorn
geschlagen. Darüber hinaus war die Vorburg
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der Ort, in der sich das Wirtschaftsleben des
Konvents hauptsächl. abspielte.

In personeller Hinsicht bestand der Hof des
Deutschen Ordens aus dem Konvent des jewei-
ligen Haupthauses Elbing, Marienburg oder
Königsberg. Genauere Zahlen von Konventsan-
gehörigen besitzenwir erst aus der erstenHälfte
des 15. Jh.s für andere Häuser, so daß nur
Schätzungen mögl. sind. Königsberg und El-
bing als die nachMarienburg größten Konvente
hatten etwa 50 Ordensbrüder. Aus der Marien-
burg haben wir nur eine Konventsliste aus den
ersten Jahren des dreizehnjährigen Krieges, als
sich schon einige auswärtige Ordensbrüder
dorthin geflüchtet, während andere sich ins
Reich abgesetzt hatten. Danach könnte eine
Friedensstärke mit etwa 70 Ordensbrüdern an-
genommen worden. Der Orden bestand im gan-
zen aus Priester- und Laienbrüdern. Die erste-
ren machten in den normalen Konventen des
preuß. Ordenszweiges etwa 10% aus, dazu kam
eine ebenfalls nicht überlieferte Zahl von Dom-
kapitelsangehörigen und Gemeindepfarrern,
die dem Orden angehörten. Im Haupthaus wird
es außerdem Geistl. und Priesteranwärter ge-
geben haben, die dem Orden nicht angehörten.
Von den Laienbrüdern war die große Mehrheit
Ritterbrüder, ebenfalls nur etwa 10% werden
Graumäntler meist bürgerl. Herkunft gewesen
sein. Die Priesterbrüder waren in erster Linie für
die Seelsorge an ihren Laienbrüdern zuständig.
Wenn sie in der Frühzeit auch nicht für die Mis-
sion eingesetzt wurden, weil dies den Bettel-
mönchen übertragen wurde, so wurden sie
doch nebenher für zahlr. geistige und geistl.
Arbeiten eingesetzt, ohne daß sich das im ein-
zelnen nachvollziehen läßt. Die Laienbrüder
hatten zahlr. Hausämter in der Verwaltung so-
wohl des Haupthauses als auch in den andern
Konventsburgen wahrzunehmen. Der Haus-
komtur war der eigentl. Verwaltungsleiter. In
der Marienburg erhielt er eine feste jährl. Sum-
me, über deren Verwaltung er abzurechnen hat-
te. Die wichtigsten Hausämter nach ihm waren
viell. die des Pferdemarschalls und des Kar-
wansherrn. Weitere Hausämter waren Trappier,
Spittelmeister, Küchenmeister für den Konvent
und für den Hochmeister, Kellermeister, Korn-
meister, Mühlmeister, Gartenmeister, Schnitz-
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meister, Glockenmeister, Schuhmeister und an-
dere. Selbst einen Winzer für den Wein gab es
auf der Marienburg. In allen Fällen hatten die
genannten Hausamtsträger nicht die damit ver-
bundenen Arbeiten selbst auszuführen, son-
dern zu überwachen. Oft war es so, daß die we-
niger angesehenen Handwerksämter einem
Graumäntler übertragen wurden. Zeitweilig war
das Amt des Ziegelmeisters wichtig, näml. so
lange die Erweiterungsarbeiten der Burg in vol-
lem Gange waren. Zum Konvent gehörten auch
die sog. unselbständigen Gebietiger, die wie die
Pfleger zu Stuhm und Herrengrebin oder der
Fischmeister zu Scharfau einem kleinemGebiet
in der Komturei vorstanden, wobei letzterer für
die regelmäßigen Fischlieferungen an die hoch-
meisterl. Küche zuständig war. – Legen wir ei-
nenWirtschaftsplan der Ordensburg Elbing aus
dem Jahre 1386 vergleichsw. zugrunde, in dem
ein Gesinde von etwa 150 Personen mit ihren
Aufgaben aufgeführt wird, dann haben wir für
die Marienburg mit über 200 Personen zu rech-
nen, die die von den Hausämtern zu überwa-
chenden Aufgaben auszuführen hatten. In der
Spätzeit des Ordens nach dem Zweiten Thorner
Frieden, insbes. in den Jahren der beiden Fürst-
hochmeister, war die Zahl der Ordensbrüder so
klein geworden, daß zahlr. Aufgaben, die vor-
her Ordensangehörige ausübten, nunmehr
weltl. Personen übertragen wurden. – Das Or-
densgesinde war nicht nur für handwerkl. und
ähnl. dienende Aufgaben vorhanden. Leibärzte,
Apotheker, Kapläne und Schreiber konnten
Brüder des Ordens sein, gab es aber auch als
Weltliche. Zeitweilig weilten Maler, Skulpturen-
macher, Spielleute und Hofnarren am Hofe. Zu
des Hochmeisters Dienern zählten auch junge
Adelige, und zwar in größerer Zahl solche aus
dem Preußenlande, aber in kleinerer Zahl auch
aus dem Reich, um Ritterschaft zu üben, oder
aus nichtdeutschsprachigen Ländern, um etwa
die dt. Sprache zu lernen. – Frauen am Hofe im
klass. Sinn hat es beim Deutschen Orden nicht
gegeben. Offizielle Mätressen waren im MA
noch nicht möglich. Jedoch gab es vereinzelt
Deutschordensschwestern, die in der Kranken-
pflege oder in der Wirtschaft tätig waren. Auch
konnte es in diesen Bereichen weibl. Gesinde
geben. – Es ist nicht zu vermuten, daß die Or-

densbrüder des Haupthauses aus anderen Land-
schaften stammten als in den übrigen Kon-
ventsburgen des Landes. Das waren schwer-
punktmäßig im 13. Jh. zahlr. Ostmitteldeut-
sche, im 14. Jh. verstärkt Rheinländer im wei-
testen Sinne und seit dem ausgehenden 14. Jh.
v. a. Oberdeutsche. Inländer waren unter den
Ritterbrüdern eine verschwindende Minderheit.
Bei den Graumäntlern und den Priesterbrüdern
überwogen seit dem 14. Jh., soweit das über-
haupt feststellbar ist, die Einheimischen. Das
gilt ebenso für das niedere Gesinde. Aber auch
die pruß. Ehrbarkeit suchte die Dienste des
Hochmeisters. Gen. werden außerdem die Wi-
tinge für ihre Botendienste, zu denen sie die ein-
heim. Schweiken als Reittiere benutzten. Zeit-
weilige Diener kam oft von auswärts, um eben
nur für eine begrenzte Zeit den Hof des Hoch-
meisters kennen zu lernen.

Der Repräsentation diente in erster Linie das
Haupthaus selbst, es war Herrschaftsarchitek-
tur. Das gilt sowohl gegenüber den eigenen Un-
tertanen, als auch gegenüber auswärtigen
Mächten. In diesem Zusammenhang ist der
chronikal. überlieferte Besuch Kg. Kasimirs
des Großen von Polen 1366 bekannt, als noch
nicht einmal der Hochmeisterpalast errichtet
worden war. Als dieser Ende des 14. Jh.s mit
Sommer- undWinterremter fertig war, war dies
zweifellos eine repräsentative Spitzenleistung.
Aus dieser Zeit ist auch das Hofzeremoniell
überliefert, wie es bei Generalkapiteln ange-
wandt wurde, wenn die Vertreter der auswärti-
gen Konvente unterzubringen und zu bekösti-
gen waren. Der D.O. hatte eine eigene liturg.
Tradition, um deren Einhaltung nicht nur im
Haupthaus, sondern im ganzen Land ein-
schließl. der Bm.er die Ordensleitung bemüht
war. Die Deutschordensliturgie fußte auf einer
frühen Form der Dominikanerliturgie. Das Le-
ben des D.O. auch bei Hofe hatte seine Richtli-
nien in den Statuten, die in der Mitte des 13. Jh.s
entstanden waren und 1442 nur verhältnismä-
ßig wenig verändert wurden. Jagd und Turniere
waren daher als weltl. Vergnügen nicht erlaubt.
Erst der letzte Hochmeister in Preußen, Alb-
recht, erlaubte 1522 anläßl. der Hochzeit eines
weltl. Hofangehörigen ein Turnier im Königs-
berger Schloßhof, an dem er selber teilnahm
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und dessen Verlauf er eigenhändig beschrieben
hat. Dieses war neben den Einflüssen der Re-
formation ein Zeichen für das bevorstehende
Ende der Ordensherrschaft in Preußen.

† B.5. Deutscher Orden-Livland † C.5. Elbing

† C.5. Marienburg † C.5. Königsberg.
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Bernhart Jähnig

Livland
I. Der livländ. Zweig des D.O.s ist aus dem

Schwertbrüderorden hervorgegangen. Dieser
war i. J. 1202 in Riga in Abwesenheit von Bf. Al-
bert von dem Zisterzienser Dietrich von Treiden
gegr. worden. In der 1201 gegründeten Stadt
Riga gab der Bf. den Ordensrittern neben seiner
eigenen Res. am Rigebach ein Grundstück, wo
der St. Jürgenshof errichtet wurde. Albert hoff-
te, die Ordensritter, deren Meister ihm einen
Treueid zu leisten hatte, wie eine Art Gesinde
für seine milit. Unternehmungen einsetzen zu
können. Doch forderten diese bald, an der wer-
denden Landesherrschaft beteiligt zu werden,
so daß er diesen erstmalig 1207 ein Drittel des
bis dahin an der Livländischen Aa eroberten
Landes um Segewold abtreten mußte. 1210 wur-
de dem Orden die weltl. Herrschaft von Papst
Innozenz III. bestätigt. 1211/12 erhielten die Or-
densritter ihren Drittelanteil an den dünaauf-
wärts gelegenen lett. Landschaften. 1223/24
folgten die lett. Gegenden am Oberlauf der Liv-
ländischen Aa. Zugl. beteiligten sich die Or-
densritter an der Eroberung Estlands. Dort ge-
lang es ihnen jedoch nicht, einen eigenen Bf.
durchzusetzen. Sie wurden vielmehr im SO Est-
lands 1224 mit dem übl. Drittel von Bf. Her-
mann beteiligt, den Bf. Albert von Riga hier ein-
gesetzt hatte. Das neue Bm. wurde seit 1235
nach seinem Kathedralort † Dorpat benannt.
Während der päpstl. Legat die aus den Landes-
teilungen entstandenen Streitigkeiten 1225/26
beilegte, ließen sich die beiden Bf.e mit ihren
Bm.ern durch Kg. Heinrich (VII.) belehnen, so
daß von Marken des Reichs gesprochen wurde.
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Aber auch die Schwertbrüder besorgten sich
eine Besitzbestätigungsurkunde Ks. † Fried-
richs II., ohne daß die innerlivländ. Machtver-
hältnisse durch diese Urk. verändert werden
konnten. 1228 wurden für den SW Estlands mit
den Inseln ein weiteres Bm., † Ösel-Wiek,
gegr., an dem die Schwertbrüder ebenfalls be-
teiligt wurden. Südl. der Düna, in Semgallen
und Kurland, waren die Anfänge zur Zeit der
Schwertbrüder noch so wenig gefestigt, daß
noch keine Landesteilungen vorgenommen
wurden. Auch der N Estlands mit dem Bm.
† Reval konnte von den Schwertbrüdern nicht
auf Dauer gehalten werden, sondern blieb unter
dän. Herrschaft.

Nachdem die Schwertbrüder 1236 gegen die
südl. benachbarten Litauer eine schwere Nie-
derlage hinnehmen mußten, wurden die schon
früher begonnenen Verhandlungen um eine In-
korporierung in den D.O. 1237 unter päpstl.
Mitwirkung abgeschlossen. Der D.O. mußte
widerstrebend in die gegenüber Preußen
schwächeren Rechte eintreten. Der geringere
Anteil der Ordensritter an der Landesherrschaft
und der Treueid, auch wenn kein Lehnsverhält-
nis zu den Bf.en bestand, waren Ursache für die
in den kommenden Jh.en zumTeil sehr heftigen
Auseinandersetzungen des Ordens mit den
Hochstiften. Südl. der Düna kam der Orden zu
größeren Erfolgen. Unter Vermittlung des
päpstl. Legaten konnte der Orden 1245 vom Bm.
† Kurland wie in Preußen in zwei Dritteln Lan-
desherr werden und nach endgültiger Unter-
werfung 1290 das Domkapitel seiner Regel fol-
gen lassen. In Semgallen, das 1251 an die Diöz.
† Riga fiel, und in Lettgallen konnte der Orden
die Landesherrschaft weitgehend allein behaup-
ten entspr. seinem Einsatz bei der Eroberung
dieser Landesteile. Nachdem der Orden in Ver-
handlungen mit Dänemark 1238 die nordestn.
Landschaft Jerwen behalten konnte, wurde 1346
ganz Nordestland an den Orden verkauft. Da
Dänemark sich gegen die aufständ. Esten nicht
behaupten konnte, erfolgte der Verkauf an den
Hochmeister des Ordens, der die Verwaltung
dem livländ. Ordenszweig übertrug. Nach Kur-
land hatte der Landmeister hier eine zweite
Landschaft, für die er keinem Bf. einen Treueid
leisten mußte, da der weiterhin zur dän. Kir-

chenprovinz Lund gehörende Bf. von † Reval
über keine Landesherrschaft verfügte.

Das Machtstreben des Ordens führte gegen
Ende des 13. Jh.s zu stärkeren Spannungen so-
wohl mit der Stadt Riga als auch mit den Ebf.en,
die seit 1245 die preuß.-livländ. Kirchenprovinz
leiteten und seit 1253 in Riga ihren Sitz hatten.
1297 verlor der Orden sein Haus in Riga, als der
Komtur mit 60 Rittern getötet wurde. Neues
Zentrum der Ordensmacht wurde Wenden. Erst
1330 gelang die Rückeroberung, Riga wurde Or-
densstadt und mußte die Errichtung einer mo-
dernen Ordensburg an der Düna hinnehmen.
Die Ebf.e weilten das 14. Jh. über zumeist an der
päpstl. Kurie in Avignon und versuchten mit
prakt. geringem Erfolg gegen den Orden vorzu-
gehen. Die polit. Erwartungen der Ebf.e waren
angesichts der tatsächl. Machtverhältnisse zu
hoch. Erst in der erstenHälfte des 15. Jh.s wurde
die Stellung des Ordens infolge außenpolit.
Mißerfolge in Preußen und Livland schwächer,
so daß der livländ. Ordenszweig auf den livländ.
Landtagen seine Politik verfechten mußte. Das
änderte sich erst in der Mitte des 15. Jh.s, als es
demOrden in Rom gelang, einen Ordensbruder
als neuen Ebf. durchzusetzen, mit diesem im
KirchholmerVertrag 1452die Stadtherrschaft zu
teilen unddarüber hinaus demDomkapitel nach
den Jahren 1397–1426 erneut die Regel des
D.O.s vorzuschreiben. Bei den auch mit diesem
Ebf. bald entstehenden Auseinandersetzungen
konnte der Orden im ganzen seine Stellung im
Lande verstärken. Nachdem die Stadt Riga 1484
in bürgerkriegsähnl. Kämpfen die Ordensburg
zerstört hatte, konnte sie 1491 zum Wiederauf-
bau gezwungen werden. Unter Meister Wolter
von Plettenberg war der Orden zwar die eindeu-
tig führende Macht in der Gemeinschaft livländ.
Herrschaften, doch blieben die Verhältnisse
schwankend. Es war dann schließl. außenpolit.
Überdruck, der zum großen livländischen Krieg
und damit 1561 zum Ende der Ordensherrschaft
in Livland führte. Während der letzte Meister
Gotthard Kettler nach preuß. Vorbild wenig-
stens Kurland als erbl. Lehen von der Krone Po-
len entgegennehmen konnte, fielen die Gebiete
nördl. der Düna an Polen und Schweden, ein
dän. Prinz behielt zunächst die Stiftsgebiete
† Kurland und † Ösel.
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II. Der Hof als Machtzentrum des Ordens
war bei den Schwertbrüdern mit dem St. Jür-
genshof gegeben, dieser entstand neben der er-
sten Res. Bf. Alberts am Rigebach, stand also
wie der erste Dom nicht an der Düna, die erst
später Hauptstrom der entstehenden Stadt wur-
de. Der D.O. hat 1237 zunächst diesen Standort
übernommen, hier residierten die Landmeister,
soweit sie in Livland anwesend waren, und tra-
ten die Provinzialkapitel zusammen. Diese Zeit
endete, als die Bürger der Stadt 1297 die Burg
eroberten und zerstörten. Wenden, bisher Sitz
einer der Komtureien Livlands, wurde neuer
Meistersitz und Versammlungsort der Kapitel.
1329/30 belagerte Meister Eberhard von Mon-
heim sechsMonate lang die Stadt, ehe er sie ein-
nehmen konnte. Nunmehr wurde an der düna-
abwärts gelegenen Ecke der Stadtbefestigung
eine neue Ordenburg im Stil der modernen Vier-
flügelanlage errichtet. Auf den St. Jürgenshof
hatte der Orden keinen Wert mehr gelegt, da
dessen Lage keinen Vorteil mehr hatte. Auch
wenn Riga wieder erster Meistersitz wurde, be-
hielt Wenden als zweites Machtzentrum seine
Bedeutung für den livländ. Ordenszweig. Wen-
den war v. a. im 15. Jh. der Ort für Gebietiger-
versammlungen. Stärkste Burg des Landes wur-
de keine dieser beiden Burgen, sondern Fellin
im S Estlands. Dort wurde aus Sicherheitsgrün-
den der Treßel des Ordenszweigs verwahrt, dort
wohnte wenigstens im 15. Jh. der stärkste liv-
länd. Konvent von Ritterbrüdern. Die Stärke der
Burg hat einen Meister veranlaßt, seine Res.
noch dort zu verlegen (1470/71). Da dieser aber
bald gestürzt wurde, war das nur von kurzer
Dauer. Der Nachfolger nahm zwar Riga wieder
in Anspruch, bevorzugte jedochWenden als Re-
sidenzort. Die Nähe des Stadtbürgertums
mochte Riga als unsicher erscheinen lassen, si-
cher zu recht, wie die folgenden Ereignisse des
Jahres 1484 zeigten. Wenden blieb eigentl. Mei-
stersitz, auch nachdem die Rigaer Bürger nach
1491 die Burg wieder aufgebaut hatten, wobei
Wolter von Plettenburg die Burg nach den neue-
sten ballist. Erfordernissen mit runden Ecktür-
men hatte gestalten lassen. Dennoch residierten
die Meister des 16. Jh.s in Wenden, dort haben
sie in der Stadtkirche ihre letzte Ruhestätte ge-
funden.

deutscher orden/livland

Auch in Livland hatte der D.O. in seinemHof
Rat, Kanzlei und Kammer zu organisieren, um
sein Land zu regieren und zu verwalten. An der
Spitze stand der Landmeister, der in älterer Zeit
vomHochmeister auf einemGeneralkapitel ein-
zusetzen war. Das ist im 13. und 14. Jh. offenbar
unv. geblieben, denn eine Beteiligung der liv-
länd. Brüder an der Einsetzung ihres Meisters
ist nicht überliefert. Immerhin sind die Meister
des 14. Jh.s aus dem livländ. Ordenszweig her-
vorgegangen. Das änderte sich im 15. Jh., als die
Livländer dem Hochmeister zwei Kandidaten
zur Auswahl vorschlugen. Es zeigt den Macht-
verlust des Hochmeisters, daß nach 1469 die-
sem nur noch ein Kandidat zur Bestätigung be-
nannt wurde. Das Amt eines Koadjutors mit
dem Recht zur Nachfolge entstand schließl. im
16. Jh. Ähnl. wie in Preußen während der Land-
meisterzeit hatte der Meister als Vertreter den
Landmarschall neben sich. Erst im 14. Jh. wird
erkennbar, daß mit seinem Amt die Verwaltung
eines Gebiets verbunden ist, näml. die Komtu-
rei Segewold. Zum Rat des Meisters und damit
zur Herrschaft gehörten weiterhin alle übrigen
Gebietiger. Das waren die Befehlshaber der
Konvente, die in der Regel als Komture bezeich-
net wurden. Daneben gab es wie in Preußen als
Amtsträger der örtl. Verwaltung die Vögte, de-
ren Aufgaben sich in späterer Zeit mit denen der
Komture vermischt, so daß es im 15. Jh. Kon-
vente gibt, die von einem Vogt geleitet werden.
Während dieser Zeit entsteht ebenfalls wie in
Preußen ein engerer Rat aus bes. einflußrei-
chen Gebietigern. Dem gehören neben dem
Landmarschall die Komture von Fellin und Re-
val, der Vogt von Jerwen sowie die Komture von
Goldingen und Marienburg an. Auch Livland
war in keine Ordensprovinzen (Balleien) geglie-
dert, doch hatten die Komture von Goldingen
und Reval für Kurland und Nordestland einen
gewissen Vorrang, was sich auch im engeren
Rat des Meisters widerspiegelt. Mit der zuneh-
menden Verschriftlichung und Verrechtlichung
der polit. Arbeit benötigte auch der livländ. Mei-
ster einen Juristen, wobei er oft auf Mitglieder
des Ordens zurückgreifen konnte, die der Or-
den hatte studieren lassen. Die Auseinanderset-
zungen mit der päpstl. Kurie und den geistl.
Herren im Lande machten dies nötig. Vasallen
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des Ordensgebietes kommen die längste Zeit
über nicht in Betracht, da sich ein solcher Stand
anders als in den Stiftsgebieten im Ordensland
nicht hat bilden lassen. Die nordestländ. Vasal-
len haben nach 1346 wg. ihrer Randlage eine
solche Rolle nicht übernehmen können. Den
Vasallen begegnete der Orden auf den gesamt-
livländ. Landtagen. Erst als sich im 16. Jh. die
Gesamtzahl der Ordensbrüder stark vermindert
hatte, zog die Ordensleitung auch einzelne An-
gehörige der Ritterschaft heran.

Die livländ. Ordensleitung benötigte wie
beim Meister in Preußen und bei anderen Lan-
desherren eine Kanzlei, um die polit. Arbeit und
die Verwaltungsaufgaben ausführen zu können.
Auch hier entstand die Kanzlei in der Kapelle
des Landmeisters. Bis über die Mitte des 15. Jh.s
hinaus haben die Meisterkapläne die Kanzlei
geleitet. Deren namentl. Überlieferung setzt
erst Ende des 13. Jh.s ein. Im 14. Jh. ragen zwei
Kapläne durch literar. Leistungen hervor, näml.
Bartholomäus Hoenecke, der drei Meistern ge-
dient und die Zeit von 1328–48 in einer Reim-
chronik dargestellt hat, sowie Hermann von
Wartberge, Verfasser einer lat. Chronik, der
1366 für die Danziger Verhandlungen ein län-
geres Gutachten gegen die Machtansprüche der
Ebf. von Riga vorlegte. Im 15. Jh. wird die aus
mehreren Personen bestehende Kanzlei in ihrer
polit. Tätigkeit deutl. erkennbar. Nur gelegentl.
hören wir, daß beim livländ. Meister Ausgangs-
bücher für diplomat. Korrespondenz und Ver-
waltung geführt worden sind. Seit dem ausge-
henden 15. Jh., als die Kapläne nicht mehr
Kanzler waren, sind unter diesen dennoch Or-
densbrüder anzutreffen, die zu einem Teil we-
nigstens studiert hatten. Bei den Kanzleiange-
hörigen handelte es sich vielfach um Auswärti-
ge, während Livländer seltener waren. Auch hier
sind manche etwa als Verfasser von Chroniken
hervorgetreten.

Von der Meisterres. aus war auch die Finanz-
und Wirtschaftsverwaltung zu leiten. Wie dies
im krieger. 13. Jh. geschehen sein könnte, ist
nicht überliefert. Auch in Preußen war erst im
14. Jh. unter Hochmeister Werner von Orseln
eine hochmeisterl. Kammer entstanden. Es ist
zu vermuten, daß die livländ. Meister nach die-
sem Vorbild vorgegangen sein werden. Dies ge-

schah vermutl. erst 1387, als MeisterWennemar
von Brüggenei keinen neuen Komtur von Riga
berief, sondern diese Komturei in eigene Ver-
waltung übernahm. Für die Ausführung der
Verwaltung war seitdem nur noch ein Haus-
komtur zuständig. Im frühen 15. Jh. wurde ge-
legentl. kurzfristig der Einkunftsbereich der
Kammer vergrößert, indem für eine begrenzte
Zeit etwa für die Gebiete Wenden und Jerwen
kein Komtur oder Vogt eingesetzt wurde. Auf
Dauer gehörte Wenden erst seit den 1460er Jah-
ren zur Kammer des Meisters. Gegen Ende der
Zeit Wolters von Plettenberg kam wg. offenbar
gestiegener Bedürfnisse die Vogtei Karkus da-
zu.

Auch der Orden in Livland betrieb Handel,
wenn auch nicht in dem Ausmaß wie in Preu-
ßen. v. a. der Handel mit Getreide auch außer
Landes spielte eine größere Rolle. Zuständig
dafür war ein Schaffer, bei dem es sich nach den
Statuten um einemdemMeister unterstehenden
Graumäntler handelte. Bis 1482 hatte er seinen
Arbeitsplatz in Riga, danach in Wenden. Schon
seit dem 13. Jh. wurden Überschüsse der Ge-
treideernte zur Vorratshaltung genutzt und
dienten auch dazu, benachteiligte Gebiete zu
unterstützen, was vom Meister dirigiert wurde.

Wie die Finanzverwaltung des Hofes aussah,
ist nicht überliefert, etwa ob es eine getrennte
Kassenverwaltung von Meister und den Kon-
venten in Riga und Wenden gab. Ähnl. wie in
Preußen war ein Treßel von der laufenden Kas-
se des Meisters getrennt, spätestens seit der
Treßel in Fellin verwahrt wurde. DasHaupthaus
wie die anderen Ordenshäuser hatten seit den
Teilungsverträgen der Schwertbrüderzeit das
Recht, den Zehnten als Abgaben von der ein-
heim. Bevölkerung einzuziehen. Anders als in
Preußen standen keine Zinsen reicher Hufen-
zinsdörfer dt. Bauern zur Verfügung. Auch in
Livland unterhielt der Orden landwirtschaftl.
Eigenbetriebe, die der Versorgung der Burgen
dienten, so auch für Riga und Wenden. Auch in
Livland haben seit der zweiten Hälfte des 15.
Jh.s die örtl. Komture auf Kosten des Hofes des
Meisters anwirtschaftl. Macht gewonnen, da sie
ihre Gebiete zunehmend als persönl. Pfründen
nutzten.

Der Hof des livländ. Meisters bestand in per-
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soneller Hinsicht aus dem Konvent des Haupt-
hauses, wobei es seit dem 14. Jh. mit Wenden
und Riga zwei Orte gab, an denen zunächst ein
Komtur der unmittelbare Befehlshaber war. Das
änderte sich erstmit der offenbaren Einrichtung
einer Kammer des Meisters. Genauere Angaben
über die Anzahl der Konventsangehörigen gibt
es wie in Preußen erst aus dem 15. Jh. Eine Vi-
sitation von 1451 zeigt, daß die Gesamtzahl und
auch die Konventsstärke der wichtigstenHäuser
Livlands bedeutend kleiner sind. Eine weitere
Besonderheit besteht darin, daß der größte
Konvent, näml. Fellin mit 40 Ordensbrüdern,
nicht unmittelbar zum Hof gehört. In Riga mit
28 und Wenden mit 19 Brüdern wohnen also
bedeutend weniger. Die Priesterbrüder machen
zu dieser Zeit in Livland etwa 15% aus, die Grau-
mäntler etwa 10%. In Riga ist der Anteil der
sechs Priesterbrüder ein wenig überdurch-
schnittl. Das ist zwar angesichts der kleinen
Zahlen statist. nicht sehr aussagekräftig, zeigt
aber dennoch, daß hier für Aufgaben des Hofes
eher ein Priesterbruder mehr gebraucht wurde.
Darüber hinaus ist anzunehmen, daß es wei-
teres geistl. Personal gab, das nicht oder noch
nicht dem Orden angehörte. Auch in Livland
waren trotz des gegenüber Preußen früheren
Beginns der Mission seit dem 13. Jh. die Bettel-
mönche die eigentl. Missionare, während die
Priesterbrüder des Deutschen Ordens für or-
densinterne Aufgaben und zum Teil für die
Pfarrstellen der Patronatskirchen eingesetzt
wurden.

DemMeister zur Seite standen ein oder zwei
Kumpane, wobei die Überlieferung so sporad.
ist, daß sich deren Anzahl nicht wie beimHoch-
meister in Preußen klar feststellen läßt. Die
Kumpane waren junge Ordensritter, die beim
Meister oder auch bei anderen Gebietigern in
Regierungs- und Verwaltungsaufgaben ausge-
bildet werden sollten. Als eigentl. Hausämter
sind der Hauskomtur, ferner Marschall,
Schenk, Drost (Truchseß) und Kämmerer als
die wichtigsten anzuführen, die auch in den an-
deren Konventen außerhalb des Hofes wahr-
zunehmen waren. Danach gibt es die bevorzugt
von Graumäntlern versehenen Hausämter eines
Backmeisters, Küchenmeisters oder Schuhmei-
sters. Das Gesinde, das die Arbeiten ausführte,
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die die Ordensbrüder zu beaufsichtigen hatten,
wird sicher wie in Preußen etwa das Dreifache
der Konventsstärke ausgemacht haben. Außer
den zahlr. Handwerkern und Landarbeitern
wird auch mal ein Schreiber, Arzt oder Apo-
theker dazu gehört haben. Im 16. Jh., als die
Zahl der Ordensbrüder bedeutend zurückge-
gangen war, sind einzelne der angeseheneren
Hausämter von weltl. Landadeligen wahrge-
nommen worden. Die Mehrzahl der Ordens-
brüder sowohl am Hofe als auch in den übrigen
Häusern stammte, seit dazu nähere Angaben
vorliegen, mehrheitl. aus dem ndt. Raum, ins-
bes. Westfalen. Dort hatte wiederum die Gft.
Mark einen bes. großen Anteil. Der berüchtigte
›Zungenstreit‹ im zweiten Viertel des 15. Jh.s
war ein Parteienstreit von Anhängern des Hoch-
meisters, die als Rheinländer bezeichnet wur-
den, gegen die westfäl. Mehrheit. Inländer wa-
ren im livländ. Zweig des D.O.s kaum vertreten.
Selbst Angehörige von Adelsfamilien, die als
Vasallen nach Livland gekommen waren, wur-
den in der Regel den in Westfalen verbliebenen
Familienzweigen entnommen.

Repräsentativ waren nach außen in erster
Linie die Ordensburgen, in denen der Hof resi-
dierte. Wenn sich auch keine livländ. Ordens-
burg mit der preuß. Marienburg messen kann,
so waren dennoch Riga nach 1330 und Wenden
stattl. Häuser. Das gilt aber auch für andere liv-
länd. Ordensburgen. Die topograph. Lage des
Langen Hermann und der anschließenden lan-
gen Wand der Revaler Burg ist unübertroffen.
Wenig wissen wir über die ordenszeitl. Ausstat-
tung, doch ist eine Gestaltung etwa des Kapi-
telsaales in Wenden mit Meisterbildnissen
chronikal. überliefert. Doch ist im ganzen der
künstl. Aufwand geringer als in Preußen.

† B.5. Deutscher Orden-Preußen † C.5. Riga

† C.5. Wenden.
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I. Vorsteher des Priorates Dtl. des ritterl.
Ordens des Hl. Johannes vom Spital zu Jerusa-
lem (Johanniterorden); erste Erwähnung 1187.
Lange Zeit von den ihnen jeweils zugewiesenen
Kommenden aus amtierend; seit 1505 Res. in
Heitersheim/Breisgau. Erhebung in den Reichs-
fürstenstand 1548; Mitglied des Oberrheini-
schen Kreises.

Titulatur v. a. im 13. Jh. noch sehr unter-
schiedlich: prior, magister, summus magister, ma-
gister et provisor, summus procurator, procurator gene-
ralis, praeceptor, magister universalis, schließl. Prior
und Obrister Meister in teutschen Landen, seit 1548
auch Fürstprior. Für das Jahr 1250 ist ein magnus
praeceptor sacrae domus Hospitalis Iherosolimitani in
Alemania, Bohemia, Moravia et Polonia nachweis-
bar, der wohl als Beauftragter des Ordensmei-
sters diese so weit vom Hl. Land entfernten Be-
sitzungen zu kontrollieren hatte. Schließl. hat –
unter umgekehrtem Vorzeichen – das General-
kapitel von 1301 dem prior Alemaniae die Priorate
von Böhmen, Polen, Dacien (= Skandinavien)
und zeitw. auch Ungarn unterstellt. Es handelt
sich hier um den Sonderfall, daß diese der dt.
Zunge zugeordneten Prioren nicht dem Vorste-
her der Zunge direkt, sondern prakt. einem Kol-
legen im Amt, dem dt. Prior, unterstellt waren,
der seinerseits dem Vorsteher der Zunge am
Hauptsitz des Ordens für sein eigenes und auch
die anderen Priorate verantwortl. war. Aus die-
ser Ausnahmesituation hat sich wohl die Be-
zeichnung Großprior entwickelt. Im Gegensatz
zu dem sonst im Orden übl. Verfahren wurde
der dt. Prior nicht von den Komturen/Kom-
mendatoren des Priorats gewählt; es folgte je-
weils der dienstälteste Komtur in diesem Amt
nach. Die Ausstattung bestand seit dem 15. Jh.
aus der Herrschaft Heitersheim und drei wei-
teren »prioralischen Kommenden«.

Der aus einer von Kaufleuten aus Amalfi vor
1071 in Jerusalem gegründeten Bruderschaft zur
Pflege von Pilgern, Armen und Kranken hervor-

gegangene Orden des hl. Johannes Baptist, der
nach der päpstl. Bestätigung im Laufe des 12. Jh.
neben seiner karitativen Betätigung auch milit.
Aufgaben übernahm, konnte sehr bald auch im
Abendland durch Schenkungen beträchtl. Be-
sitz erwerben. Schließl. hatten sich im Raum
zw. Portugal und Polen, Sizilien und Schweden
mehr als 1000 Ordenshäuser (Kommenden/
Komtureien) herausgebildet, deren erwirtschaf-
tete Überschüsse größtenteils in Form der Or-
denssteuer, Responsion gen., ins Heilige Land
transferiert wurden, um die Kosten für das
Haupthospital in Jerusalem (um 1170 ca 2000
Betten), für die Unterhaltung der zahlr. Ordens-
burgen (Margat, Crac des Chevaliers) und den
Kampf gegen die Muslime zu bestreiten. Es ent-
wickelte sich eine sehr effektive Organisation
zur Verwaltung des Ordensbesitzes: Die Kom-
menden, denen Filialhäuser, sog.membra, ange-
gliedert sein konnten, wurden regional in Bal-
leien und diese wiederum in Prioraten zusam-
mengefaßt. Es bestanden schließl. 22 Priorate,
die ihrerseits seit 1303 sieben (seit 1468 acht)
Ordensnationen/Ordenszungen zugeordnet
waren. Nach dem Verlust Akkons (1291), des
letzten christl. Stützpunktes im Hl. Land, hatte
der Orden von Zypern aus 1306–09 die Insel
Rhodos erobert und hier seinen Hauptsitz ge-
nommen (bis 1522, dann 1530–1798 auf Malta)
und betrieb weiterhin den Kampf gegen die
Muslime zur See. Die Vorsteher der einzelnen
Ordensnationen, die piliers, bildeten den Or-
densrat unter Vorsitz des Großmeisters und
nahmen zusätzl. die Aufgaben von Ressortmi-
nistern wahr; so war der Vorsteher der dt. Zun-
ge, der Großbailli, seit 1428 für die Festungs-
werke des Ordens zuständig. Als Besonderheit
ist zu erwähnen, daß die Großbaillis nach Ende
ihrer Amtszeit sehr oft zurückkehrten und die
Obliegenheiten des dt. Priors übernahmen, also
ihr eigtl. ranghöheres Amt als Vorsteher der dt.
Ordensnation und Großkreuz im Ordensrat zu-
gunsten dieser Würde aufgaben, die anderer-
seits seit 1548 den Status des Rfs.en beinhaltete.
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Dem Großmeister in Malta als höchstem Re-
präsentanten des Ordens wurde dieser Rang
erst 1620 durch Ks. † Ferdinand II. verliehen.

Das räuml. sehr umfangr. dt. Priorat, das
sich – modern gesprochen – mit Dtl., Teilen
Belgiens und der Niederlande sowie der
deutschsprachigen Schweiz umschreiben läßt,
bestand am Vorabend der Reformation aus etwa
115 Kommenden, die sieben bis acht Balleien
locker zugeordnet waren. Es gab nicht den fe-
sten Verbund, wie er sich bei den Balleien des †
Deutschen Ordens herausgebildet hatte. Nur
die Ballei Brandenburg hatte mit dem Heimba-
cher Vertrag von 1382 eine weitgehend selbstän-
dige Stellung innerhalb des Priorats erreicht,
was dann um 1540 unter dem Schutz der ho-
henzollernschen Landesherrn den Übergang
zum Luthertum erleichterte. Sie verblieb aber
im Gesamtverband des ansonsten kathol. Or-
dens; aus ihr ist der heutige Johanniterorden
entstanden. Als Folge der Reformation wurden
zahlr. Ordenshäuser von evangel. gewordenen
Landesherrn eingezogen, manche Ordensbrü-
der wandten sich der neuen Lehre zu, Patronate
von Pfarrkirchen und beträchtl. Einkünfte gin-
gen verloren, die Anzahl von Ordensrittern und
Ordensgeistlichen sank beträchtl. und führte
zur Vereinigung bisher selbständiger Kommen-
den in derHand eines Komturs. Der Frieden von
Campo Formio (1797) schrieb den Verlust der
Ordensbesitzungen auf dem linken Rheinufer
fest; sich auf die Bestimmungen des Friedens
von Preßburg stützend, brachte der Mgf. von
Baden bereits im Jan. 1806 das Fsm. Heiters-
heim in seinen Besitz. Mit der Rheinbundakte
(12. Juli 1806) war das Ende des dt. Priorates des
Johanniterordens gekommen; der preuß. Kg.
hat die Güter der Ballei Brandenburg 1811 ein-
gezogen.

II. Die Schenkung eines Hofes in Heiters-
heim durch Gottfried d. J. von Staufen mit Bil-
ligung des Abtes von Murbach i. J. 1272 an das
Freiburger Ordenshaus markiert den Beginn
des Fsm.s Heitersheim, das schließl. neben
Heitersheim selbst auf einer Fläche von ca 50
qkm neun Dörfer (Grißheim, Bremgarten,
Weinstetten, Schlatt, Gündlingen, St. Georgen,
Uffhausen, Wendlingen und Eschbach) mit ins-
gesamt etwa 5000 Einw.n umfaßte. Das Haus

in Heitersheim war bis zum Ende des 15. Jh. ein
membrum der Kommende Freiburg, entwickelte
sich aber dank der günstigeren Bedingungen
zum Ausbau einer Herrschaft zur eigenständi-
gen Kommende, der Freiburg dann seinerseits
als membrum angegliedert wurde. Im Jahr 1428
wurde in Rhodos im Zuge einer Reorganisation
der Verwaltung u. a. Heitersheim als Sitz des dt.
(Groß-)Priors bestimmt. Allerdings hat erst Jo-
hannes Heggenzer von Wasserstelz (1505–12)
bei seinem Amtsantritt Heitersheim zur dauern-
den Res. gemacht und mit dem Ausbau begon-
nen. Die Erhebung des Großpriors Georg Schil-
ling von Canstatt durch † Karl V. in den Reichs-
fürstenstand (1548) ergab die seltsame Situati-
on, daß der Großprior qua Amt die Reichs-
standschaft besaß, sein Fsm. Heitersheim aller-
dings trotz aller Bemühungen und Prozesse bis
zum Ende des Alten Reiches über die Qualität
eines vorderösterr. Landstandes nicht hinaus
kam.

Nach den Angaben der Generalvisitation von
1495, die im dt. Großpriorat gemäß den Or-
densstatuten durchgeführt wurde, befanden
sich damals in dem Heitersheimer Ordenshaus
neben dem nicht dem Orden angehörigen Ver-
walter, den der Großprior Rudolf X. Gf. von
Werdenberg (1482–1505) eingesetzt hatte, le-
digl. zwei Ordensgeistliche und sechs Bedienst-
ete. Auch nach der Einrichtung der ständigen
Res. i. J. 1505 hat sich personell wenig verän-
dert. Für das Jahr 1541 werden neben dem vom
Großprior Johann von Hattstein (1512–46) als
seinem Stellvertreter eingesetzten Ordensgeist-
lichem ledigl. sechs weitere Priester in Heiters-
heim erwähnt; zu dem Gesinde finden sich kei-
ne Angaben in diesem Visitationsbericht, aus
dem allerdings hervor geht, daß sich die Ge-
bäude dank des Ausbaus durch den Großprior
von Hattstein in einem ausgezeichneten Zu-
stand befanden und das Haupthaus 51 Betten
aufwies. Von einer Hofhaltung im eigentl. Sinne
wird man aber sicherl. nicht sprechen können,
wenn auch die jährl. Ausgaben im Vergleich zu
denen von 1495, v. a. wg. der Anwesenheit des
Obersten Meisters und seines Gefolges, um
etwa 500 fl. gestiegen waren. Die von Johann
Friedrich Hund von Saulheim (1612–35) i. J.
1620 erlassene Herrschaftsordnung nennt Statt-
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halter, Cantzler, Räth, Ambtleuthe, Vögte, Richter und
umreißt deren Aufgabenbereiche. Im Falle der
häufigen Abwesenheit der Fs.en, von denen
manche ledigl. zur Huldigung in Heitersheim
erschienen, hatte der Statthalter die Geschäfte
zu führen; dies galt v. a. für die Amtszeit des
Kard.s Friedrich Lgf. von Hessen-Darmstadt
(1647–82), der oft abwesend war und schließl.
von 1671 bis 1682 als Fbf. in † Breslau wirkte.
An der Spitze der Verwaltung des Fsm.s Heiters-
heim, das in die beiden Ämter Heitersheim und
Wendlingen eingeteilt war, stand der Kanzler,
der in Personalunion auch als Ordenskanzler
die Obliegenheiten des Großpriorats betreute.
Die ihm unterstellten Räte und weiteren Beam-
ten waren gleichfalls sowohl für das Fsm. als
auch für das Großpriorat tätig. Ledigl. der
Oberamtmann von Heitersheim und der Amt-
mann von Wendlingen sowie die Vögte der ein-
zelnen Flecken und Dörfer waren nur für die lo-
kalen Belange zuständig. Der Fs. besaß die
höchste Gerichtsbarkeit in der Herrschaft Hei-
tersheim; von seinem Hofgericht konnte nur an
die höchsten Reichsgerichte appelliert werden.
Der Instanzenzug bei der Ordensgerichtsbar-
keit verlief vom Prior über das Provinzialkapitel
an den Ordensrat in Rhodos und danach in Mal-
ta.

Das Wappen zeigt im geviertelten Schild das
Familienwappen des jeweiligen Großpriors und
das Balkenkreuz des Ordens auf rotem Grund;
der Schild ist auf das achtspitzige Ordenskreuz
aufgelegt.

Johann Albrecht von Ittner (1754–1825) fun-
gierte von 1786 bis 1806 als überaus erfolgr.
Ordenskanzler in Heitersheim und war auch li-
terar. tätig. Zu seinem Freundeskreis zählten
Frhr. von Laßberg in Donaueschingen und Jo-
hann Peter Hebel. Er wurde von Großhzg. Karl
Friedrich in bad. Dienste übernommen, hatte
das Benediktinerkl. St. Blasien zu säkularisieren
und trug zusammen mit Karl von Rotteck als
Kurator der Universität † Freiburg maßgebl. zu
deren Reformierung und somit zu deren Über-
leben bei.

johannitermeister

† C. 6. Heitersheim
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ANHALT

I. Das Jahr 1212, in dem Hzg. Bernhard
starb und seine Besitzungen in getrennter Herr-
schaft an die Söhne Heinrich I. und Albrecht I.
übergingen, darf als Geburtsstunde des Fsm.s
A. angesehen werden, obwohl es zu dem Zeit-
punkt keine einheitl. Rechtsbezeichnung für
das Herrschaftsgebiet Heinrichs I. gab. Streng
genommen war es immer noch wie unter sei-
nem Vater und Großvater ein Konglomerat ver-
schiedener allodialer, Lehns-, Grafen- und Vog-
teirechte, die weitgehend einander nebengeord-
net waren. Sie bildeten den ältesten erkennba-
ren Besitz der Askanier, waren jedoch zu sehr
unterschiedl. Zeiten an diese gekommen und
hatten ihre Heterogenität zu Beginn des 13. Jh.s
noch nicht überwunden. Einzig die Gft.
Aschersleben nahmwie zuvor eine gewisse Son-
derstellung ein, so daß auch Heinrich I. sich
vorzugsweise nach dieser Gft. benannte bzw.
danach benannt wurde. Das bedeutet aber trotz-
dem nicht, daß 1212 die Gft. Aschersleben den
gesamten Herrschaftsbereich Heinrichs I. um-
faßte. Sicher hätte sich dann dieser Name für
Heinrichs I. Fsm. durchgesetzt. Doch er wurde
schon in der nächsten Generation zunehmend
verdrängt durch den Namen princeps/principatus
de/in Anhalt, den Heinrich I. selbst erstmals in
einer Urk. vom Febr. 1215 verwendete (princeps in
Anahalt, CDA II, 1875, Nr. 14). Anhaltwurde zum
gemeinsamen Symbol des neuen Fsm.s, das
sich unter Heinrich I. zu formen begann. In der
neuen Bezeichnung kommt wahrscheinl. das
Bestreben zum Ausdruck, die eigene Souverä-
nität auch im Namen des Fsm.s sichtbar zu ma-
chen, denn Aschersleben war eine alte Ding-
stätte, wo im Auftrage des Kg.s Recht gespro-
chen wurde, während die Burg A., vermutl. auf
Eigengut erbaut, autochthone Macht repräsen-
tierte. Schon der gegenüber princeps de Anhalt ge-
ringere Titel comes de Anhalt, der erstmals für
Bernhard 1170 überliefert ist – allerdings in ei-
ner verunechteten Urk. –, läßt sich als entspre-

chende Vorstufe deuten, da sich bei Burg A. nie
eine »öffentliche« Dingstätte befand.

Der Umfang der Herrschaft Heinrichs I. und
der Grad der Wahrnehmung der verschiedenen
hoheitl. Rechte sind schwer zu bestimmen. Si-
cher dürfte sein, daß dem Fs.en um Aschersle-
ben, Ballenstedt und Burg A. ein relativ ge-
schlossener Raum unterstand, der viell. eine
schmale Verbindung zu dem östl. gelegenen
größeren Komplex um Bernburg, Köthen,
Wörbzig und Wörlitz besaß, an den sich wie-
derum rechts der Elbe die Gegend um Coswig
anschloß. Ferner gehörte Heinrich I. die Vogtei
über die Kl. Nienburg, Hecklingen, Gernrode
und Ilsenburg, doch besagt das nicht, daß da-
mit eine effektive Herrschaft verbunden war.
Bes. gilt das für Kl. Gernrode, das noch lange
im wesentl. souverän agierte. Offen bleibt, wie
die Gft.en Werben und Plötzkau einzuordnen
sind. Über beide hatte Bernhard verfügt, aber
Werben könnte schon gänzl. verloren gegangen
und Plötzkau unter den vorherrschenden Ein-
fluß des Bruders von Kl. Gernrode geraten sein.

Heinrich I. starb 1244/45 oder 1251/52, wor-
aufhin, offenbar inmehreren Schritten bis 1265,
seine Söhne das Fsm. aufteilten und damit eine
Serie von Teilungen einleiteten, die für A. ge-
radezu typ. werden sollten. Heinrich II., der Äl-
teste, begründete die sog. Ascherslebener Linie
mit Aschersleben, Ballenstedt, Wörbzig und
Burg A., Bernhard I. die Bernburger Linie und
Siegfried I. die Köthener Linie mit Köthen, Des-
sau und Coswig. Von nun an prägten eine Viel-
zahl größerer und kleinerer Käufe, Verkäufe
und Rückkäufe, Verpfändungen und Belehnun-
gen sowie Anwartschaften und Erbstreitigkei-
ten die anhalt. Herrschaftsentwicklung, worauf
nur hinsichtl. der wichtigsten Begebenheiten
einzugehen ist. Als erste beachtenswerte Verän-
derung wäre der Erwerb der rechtselb. Herr-
schaft Zerbst 1307 zu nennen. Sie gehörte da-
mals den Herren von Barby und ging wohl
durch Kauf an Albrecht I. von A.-Köthen über,
den Sohn Siegfrieds I., unter Anerkennung der
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bereits bestehenden Lehnshoheit der Mgf.en
von Brandenburg. Der Erwerb Zerbsts stellte
eine bedeutende Machterweiterung dar, die si-
cher mit dafür verantwortl. war, daß Albrecht I.
von A. 1308 für kurze Zeit als einer der Köings-
kandidaten galt, bevor dann die Wahl auf Hein-
rich von Luxemburg fiel. 1324 gelang es, die
brandenburg. Lehnshoheit über Zerbst abzu-
schütteln, so daß die Köthener Linie mehr und
mehr nach dem wichtigeren Zerbst benannt
wurde.

Dem Gewinn der Herrschaft Zerbst für das
Haus A. folgte kurz darauf ein herber Verlust.
1315 starb mit Otto II., dem Enkel Heinrichs II.,
die Ascherslebener Linie aus. Das Erbe trat
Bernhard II., der Sohn Bernhards I., an, fand
aber sofort andere Anwärter, darunter seinen
Bruder Albrecht, der Bf. von † Halberstadt ge-
worden war. Es entspann sich ein jahrzehnte-
langer Streit, der jedoch de facto schon unter
Bernhard III., dem Sohn Bernhards II., sich zu-
gunsten des Bm.s † Halberstadt entschied. Die
späteren Einsprüche A.s fruchteten nichts; der
ursprgl. Hauptort des Fsm.s war für immer ver-
loren.

Der Fürstentitel – meist in der Form princeps
in Anhalt – war zunächst den Nachkommen
Heinrichs II. vorbehalten, während die beiden
anderen Linien nur den Grafentitel führten. Seit
1315 bestand nun die neue Situation, daß die
Bernburger das Seniorat besaßen. Durch die
Ascherslebener Besitzungen gestärkt – nur
Aschersleben selbst fehlte –, war auch die polit.
Position A.-Bernburgs gewachsen und derjeni-
gen von A.-Köthen/Zerbst ungefähr gleichwer-
tig geworden. Trotzdem schaffte es keine der
beiden Linien, entscheidenden Einfluß auf die
Nachfolge in der Mark † Brandenburg zu ge-
winnen, nachdem die dortigen Askanier
1319/20 ausgestorben waren. Auch das spätere
Ränkespiel um den »falschen Waldemar«, wor-
an A. vorrangig beteiligt war – Waldemar starb
1357 in Dessau, wo er »Asyl« bekommen hatte –,
brachte keinen Erfolg. Überhaupt blieben nach
dem Verlust Ascherslebens bis zur Mitte des 15.
Jh.s effektive Erwerbungen wie Verluste in grö-
ßerem Umfange aus – erwähnenswert wäre al-
lenfalls die Belehnung mit Rosslau seitens der
Äbtissin von † Quedlinburg.

anhalt

Dafür führte eine Teilung A.-Köthens/
Zerbsts zu einer eigenartigen Komplikation in
dieser Linie. Dort regierten nach dem Tode Alb-
rechts I. 1316 über längere Zeit mehrere Fs.en
nebeneinander, ohne daß eine deutl. Herr-
schaftstrennung zu erkennen ist. Nach 1392
waren dies die Brüder Sigmund I. und Albrecht
III., Urenkel Albrechts I., die sich 1396 aber ent-
schlossen, die Herrschaft zu teilen: Sigmund I.
als der ältere Bruder erhielt das rechtselb. Ge-
biet mit Zerbst, Albrecht III. die andere Elbseite
mit Dessau und Köthen. Als nun Sigmund I.
1405 starb, erhob sein Bruder Anspruch auf
Zerbst und verdrängte Sigmunds minderjährige
Söhne. Es folgte ein jahrelanger Kleinkrieg, der
1416 zu einem Tausch der Herrschaften führte:
Sigmunds Söhne waren seitdem im Besitz von
A.-Köthen-Dessau, Albrecht III. von A.-Zerbst.
Auch danach hörten die Einsprüche nachfol-
gender Regenten nicht auf, doch blieb es im
wesentl. bei der Entscheidung von 1416, nur
daß der jeweils älteste Vertreter aus Sigmunds
Nachkommenschaft Anteil an Burg und Stadt
Zerbst erhielt.

Während die Linie A.-Köthen/Zerbst ihre
Streitigkeiten austrug, vereinheitlichte sich die
Herrschaft bei den Bernburgern. Nach Bern-
hard III. regierten auch dort mehrfach Ange-
hörige der Linie ohne Teilung nebeneinander,
bis 1415 Bernhard VI., ein Enkel Bernhards III.,
die alleinige Herrschaft in Bernburg übernahm.
Trotzdem war die Gesamtlage des Hauses A.
wg. der Differenzen in A.-Köthen/Zerbst unbe-
friedigend, und so verwundert es nicht, daß A.
nach dem Aussterben der Askanier in Sachsen-
Wittenberg 1422 fast leer ausging, obwohl gute
Anwartschaften vorhanden waren.

Zwei Jahre später, 1424, deuteten sich in
A.-Köthen/Zerbst neue Teilungen an, deren
letzte Ausführung aber wohl unterblieb: Von
den beiden regierenden Söhnen Albrechts III.
konzentrierte sich der eine auf Coswig, der an-
dere auf Zerbst. Die gleiche Situation bahnte
sich dann 1435 unter den Söhnen Sigmunds I.
mit der Bevorzugung Dessaus bzw. Köthens
noch einmal an. Diese Zwistigkeiten waren
zwar weitgehend wieder behoben, als 1468 mit
Bernhard VI. die Bernburger Linie ausstarb,
doch ergaben sich mit dem Erbfall neue Kom-
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plikationen. Denn 1466 hatte Bernhard VI. seine
gesamte Herrschaft einerseits dem Ebm.
† Magdeburg zu Lehen aufgetragen und sie an-
dererseits zum Wittum seiner Frau erklärt, so
daß Georg I., der letzte überlebende Sohn Sig-
munds I., der gegen den Verzicht auf seinen
Zerbster Anteil als alleiniger Erbe vorgesehen
war, vorerst warten mußte. Ohne die Nachfolge
angetreten zu haben, starb er 1474, nachdem er
seine Herrschaft geteilt hatte: Je zwei Söhne er-
hielten Dessau bzw. Köthen mit dem dazuge-
hörigen Gebiet, und sie führten den Erbstreit
über den Tod der Wwe. Bernhards VI. hinaus
untereinander weiter. Dieser Streit bekam neue
Nahrung, als 1508 die beiden letzten männl.
Nachkommen Albrechts III. in den geistl. Stand
traten und A.-Zerbst anWaldemar VI. in Köthen
und Ernst I. in Dessau, den noch lebenden Söh-
nen Georgs I., übertrugen.

In diese Zeit fallen trotz aller Erbstreitigkei-
ten wichtige Erweiterungen des anhalt. Gesamt-
territoriums. Es handelte sich zum einen um die
ehemalige Gft. Plötzkau, die A. anscheinend nie
ganz aufgegeben hatte, die aber offenbar bis
1466 mehr Einflußgebiet der Abtei Gernrode
war und erst danach wieder ein integrierender
Bestandteil des Fsm.s A. wurde. Zum anderen
hatte A. 1370 Pfandrechte an der Gft. Lindau er-
worben, die die Fs.en 1457 als wiederkäufl. Be-
sitz erhielten. Die tatsächl. Eingliederung in das
anhalt. Fsm. erfolgte jedoch erst 1524 als letzte
große territoriale Veränderung A.s bis 1648,
nachdem die Gf.en von Lindau ausgestorben
waren. Auch danach blieb A. eines der kleinsten
dt. Fsm.er, was in der Reichsmatrikel von 1521
darin zum Ausdruck kommt, daß für das
Reichsaufgebot ganze neun Reiter und zehn
Mann zu Fuß zu stellen waren.

Zahlr. Todesfälle in der Fürstenfamilie führ-
ten dazu, daß sich in A. die Tendenz zur Verei-
nigung fortsetzte. 1524 war das Fsm. nur noch
in zwei Linien gespalten, die Nachkommen Sig-
munds aus der einstigen Herrschaft A.-Köthen/
Zerbst innehatten. 1566 starb dann zwar mit
Wolfgang der Köthener Zweig aus, doch die bei-
den Fs.en der Dessauer Linie, Joachim Ernst
und Bernhard VII., hatten bereits 1563, als sie
von Wolfgang vorzeitig dessen Herrschaft er-
hielten, A. neu in Dessau-Zerbst und Köthen-

Bernburg geteilt. 1570 starb Bernhard VII. aber
kinderlos, und so konnte Joachim Ernst in die-
sem Jahr erstmals nach mehr als 300 Jahren die
Einheit des gesamten Fsm.s A. wiederherstel-
len. Sie zerbrach recht bald erneut: 1603, 17 Jah-
re nach dem Tod Joachim Ernsts, gaben die
Söhne die Gemeinschaftsregierung auf, und es
entstanden die Teilfsm.er A.-Dessau, A.-Bern-
burg, A.-Köthen und A.-Zerbst, zu denen 1611
noch A.-Plötzkau und 1635 Anhalt-Harzgerode
als Abspaltungen von Köthen bzw. Bernburg
hinzukamen. In dieser staatl. Zerrissenheit sah
A. dem Westfälischen Frieden 1648 entgegen.

Helmut Assing

II. Die Kenntnisse über den Hof der Fs.en
von A. sind bislang vergleichsw. gering. Eine
erste Blüte des Hofes kann für das 13. Jh. ange-
nommen werden. Hierfür sprechen internati-
onale Heiratsverbindungen der Anhaltiner (u. a.
mit Schweden und Dänemark) sowie enge Kon-
takte zu den askan. Verwandten in Brandenburg
und Sachsen. Hinzu kommen Beziehungen zu
den für ihre Prachtentfaltung bekannten Höfen
der Lgf.en von Thüringen, der Hzg.e von †
Braunschweig und der Mgf.en von † Meißen,
die durch dynast. Verbindungen (Heiraten
Heinrichs I. mit einer Tochter des Lgf.en Her-
mann I., Heinrichs II. mit einer Tochter Ottos
des Kindes von Braunschweig, Ottos II. mit ei-
ner Cousine Friedrichs des Freidigen) unter-
mauert wurden. Der Einfluß ritterl.-höf. Kultur
läßt sich v. a. anhand literar. Quellen belegen:
In der Manessischen Liederhandschrift wird Fs.
Heinrich I. als Herzoge von Anhalte in einer Tur-
nierszene abgebildet; ihm werden zwei Minne-
lieder zugeordnet. Eine frühe Beschreibung des
anhalt. Wappens in Versform enthält Konrads
von Würzburg Dichtung »Das Turnier von Nan-
tes«. Mehrere Turnierteilnahmen anhalt. Fs.en
sind bezeugt, u. a. 1263 in† Lüneburg und 1309
in † Quedlinburg. Hauptaufenthaltsorte des
Hofes im 13. Jh. waren die Burgen Aschersleben
(Ascharien), Bernburg, A., Lippehne, Griebo,
Wegeleben und Coswig.

Die fortdauernden Herrschaftsteilungen im
14. und 15. Jh., die zahlr. getrennte Hofhaltun-
gen, Besitzverpfändungen und Verkäufe von
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Herrschaftsrechten nach sich zogen, führten zu
einem Niedergang der Organisation und Aus-
strahlung des Hofes. Die Anzahl der sich dau-
erhaft im Umfeld der Fs.en aufhaltenden Per-
sonen läßt sich nicht genau bestimmen, dürfte
jedoch gering gewesen sein. Bei Fs. Sigmund I.
aus der Zerbster Linie, dem eine vergleichsw.
stattl. Hofhaltung und die Gründung eines Hof-
ordens (Sichelorden) zugeschrieben wird, sol-
len sich um 1400 »sechs oder sieben Ritter und
mehr guter Mannschaft« ständig aufgehalten
haben. Symptomat. für den Verlust einer grö-
ßeren Außenwirkung des anhalt. Hofes ist das
Fehlen von Heiratsverbindungen mit auswärti-
gen Fürstenhäusern in der zweiten Hälfte des
15. Jh.s. Die Anhaltiner vermählten sich mit An-
gehörigen benachbarter Grafen- und Herrenge-
schlechter; auffallend viele Töchter und etl.
Söhne wurden in kirchl. Institutionen unterge-
bracht. Dennoch nahm die Zahl der fsl. Perso-
nen, die Teil an der Herrschaft besaßen und
standesgemäß versorgt werden mußten, gegen
Ende des 15. Jh.s zu, was die mögl. Aufwendun-
gen für Hof und Repräsentation begrenzte.
Mehrere Res.en mußten unter den fsl. Ver-
wandten in einzelne Gebäudekomplexe aufge-
teilt werden, so um 1480 die Burg Zerbst und
1497 das Schloß Bernburg unter den vier Söh-
nen Georgs I. Als bevorzugte Aufenthaltsorte
der Fs.en im 15. Jh. lassen sich Dessau, Köthen,
Bernburg, Zerbst und Hoym ausmachen. Wei-
tere fsl. Burgen und Schlösser dienten v. a. als
Leibgedinge und Witwensitze (Coswig, Freck-
leben, Gröbzig, Lippehne, Plötzkau, Roßlau,
Sandersleben) oder als Pfandobjekte (Günters-
berge, Harzgerode, Warmsdorf). Die aus den
finanziellen Schwierigkeiten resultierenden ge-
ringen herrschaftl. Gestaltungsspielräume und
Repräsentationsmöglichkeiten führten bereits
im SpätMA zu einem für das 17. und 18. Jh. be-
kannten Phänomen: Viele anhalt. Fs.en hielten
sich über längere Zeit an den Höfen benachbar-
ter Territorien (v. a. † Brandenburg, Sachsen, †
Magdeburg) auf oder suchten Stellungen im
Militärdienst fremder Herren. Zentral für das
15. Jh. war zudem der Bezug zu Ks. und Reich.
Durch Königsdienst und aufwendiges Zeremo-
niell am Reichstag ließen sich Privilegien für A.
gewinnen und gefährdete Rangpositionen fe-

anhalt

stigen. Hervorzuheben sind in diesem Zusam-
menhang Fs. Rudolf († 1510), der als »Oberst-
Stabelmeister« das Heer Ks. † Maximilians im
geldr. Krieg führte und als ksl. Feldhauptmann
in Norditalien starb, sowie Fs. Magnus (1455–
1524), der zeitweilig als ksl. Rat und Beisitzer
am Reichskammergericht tätig war. Inwieweit
die auswärtigen Erfahrungen auf die eigene
Hofführung in A. rückwirkten, ist bislang nicht
untersucht worden.

Die Nachweise über die Hofämter unter-
streichen die Beobachtungen zum Wandel der
Größe und Bedeutsamkeit des anhalt. Hofes.
Truchseß, Marschall und Kämmerer werden
erstmals in einer Urk. des Hzg.s Bernhard aus
dem Jahr 1181 erwähnt. Alle vier klass. Hofämter
erscheinen seit der zweiten Hälfte des 13. Jh.s
jedoch selten nebeneinander. Am bedeutend-
sten war das Truchsessenamt, das zw. 1181 und
1288 kontinuierl. nachweisbar ist und mit Mi-
nisterialen besetzt war, die dem Ritterstand an-
gehörten. Ein Marschall tritt mit Ulrich von
Aschersleben, der ausgesprochen häufig im
Umfeld der Fs.en begegnet, erst ab 1263 deutl.
in Erscheinung. Seltener ist das zuerst 1229
nachgewiesene Schenkenamt bezeugt; ledigl.
mit Johann vom Berge (1263–70) gewinnt es an
Gewicht. Ein Kämmerer wird nach 1181 nur zw.
1291 und 1315 mit Heinrich Hobusch, der unter
den famuli testiert, erwähnt. Der Bedeutungs-
verlust des Hofes im 14. Jh. spiegelt sich auch in
seiner Organisation: Die klass. Hofämter ver-
schwinden in der ersten Hälfte des 14. Jh.s aus
den Quellen, ohne daß eine Funktionsübertra-
gung auf neue Ämter erkennbar wird. Ledigl.
ein Küchenmeister (1317–38) und ein Kammer-
meister (1375–77), beide aus dem Stand der
Knappen, werden urkundl. erwähnt.

Kommen die Inhaber der Hofämter im 13.
und Anfang des 14. Jh.s v. a. im Umfeld der
Fs.en der Ascherslebener Linie vor, lassen sich
Angehörige einer Kanzlei bei allen Linien nach-
weisen. Fsl. Notare und Schreiber werden ab
1200 regelmäßig gen., wobei eine feste Rangab-
stufung zunächst zweifelhaft ist. Für eine bal-
dige Hierarchisierung spricht die Erwähnung
eines Protonotars 1229 sowie die Unterschei-
dung von notarius und scriptores in einer Urk. von
1259. Notare und Schreiber waren im 13. und
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14. Jh. ausnahmslos Geistliche, meist Pfarrer
eines Ortes, seltener Kapläne. Die Erwähnung
eines Protonotars als cancellarius 1350 bleibt zu-
nächst die Ausnahme. Erst seit der Mitte des 15.
Jh.s findet sich in den Urk.n häufiger das Amt
des Kanzlers, das vergleichsweise spät zuneh-
mend mit bürgerl., jurist. gebildeten Laien be-
setzt wurde. Herausragende Kanzlerpersönlich-
keiten waren Johannes Büchener (erwähnt
1435–81) unter Fs. Georg I. sowie Paulus von
Berge (1475–1539) unter den Fs.en Georg II.
und Joachim. Sekretäre und Kanzleischreiber
als Unterbeamte lassen sich erst seit den 1530er
Jahren sicher nachweisen.

Kaum zu trennen ist der Kanzler zunächst
vom fsl. Rat, der wichtigsten »Behörde« am
Hof. Die Beratung des Fs.en durch seine Mann-
schaft ist bereits Anfang des 13. Jh.s bezeugt,
die Erwähnung von bestimmten Räten enthält
jedoch erstmals eine Urk. des Fs.en Bernhard
III. aus dem Jahr 1323. Häufiger werden die
Nachrichten über die Räte erst seit dem Aus-
gang des 14. Jh.s. Zum Rat gehörten auch der
Kanzler und andere Inhaber bedeutsamer Äm-
ter am Hof. Bürgerl. Räte mit akadem. Bildung
finden sich neben den Räten aus der Ritter-
schaft vermehrt seit Anfang des 16. Jh.s. Wann
sich der Rat von einem losen Gremium zu einer
fester strukturierten Behörde entwickelt, ist bis-
her nicht genauer untersucht, jedoch wahr-
scheinl. nicht vor 1500 anzusetzen, wobei zeitl.
Unterschiede zw. den einzelnen Höfen der an-
halt. Fs.en nicht auszuschließen sind. Da der
Rat auch Funktionen der Rechtssprechung
übernahm, gab es ein eigenständiges Hofge-
richt als dauerhafte Einrichtung nicht. Ledigl.
sporad. ist ein Hofrichter nachweisbar, so 1458
in Köthen.

Ein Aufschwung des Hofes und ein damit
einhergehender Anschluß an Entwicklungen,
die in den größeren Nachbarterritorien bereits
im 15. Jh. stattfanden, läßt sich im 16. Jh. beob-
achten. Insbes. die Reformationszeit kann als
eine Aufbruchsphase des Fürstenhauses gewer-
tet werden, die durch Modernisierungsschübe
gekennzeichnet war. Die Verringerung der an
der Herrschaft teilhabenden Linien der Anhalt-
iner, die in der vorläufigen Vereinigung A.s un-
ter den Fs.en Joachim Ernst und JohannGeorg I.

1570–1603 gipfelte, wirkte hierbei unterstüt-
zend. Mit der Entstehung der jüngeren
Teilfsm.er nach der Landesteilung 1603 vollzog
sich die Entwicklung der Höfe nun weitgehend
separat an den Res.en Dessau, Bernburg, Kö-
then und Zerbst unter den Bedingungen mini-
maler Herrschaftsräume.

Hofordnungen, die in Einzelbestimmungen
auf ältere Burgfrieden zurückgehen und auch
im Zusammenhang mit gleichzeitig erlassenen
Landes- und Regimentsordnungen gesehen
werden müssen, sind seit der Mitte des 16. Jh.s
überliefert. Während die Hofordnung Fs. Jo-
hanns in Zerbst (1548) v. a. den Tagesablauf am
Hofe und die Einnahme der Mahlzeiten regelte,
ermöglicht die Ordnung Fs. Bernhards VII. in
Dessau (1570) einen genaueren Einblick in Auf-
gaben und Zuständigkeiten einzelner Ämter.
Leiter der Hofhaltung war der Marschall, wel-
cher der landsässigen Ritterschaft entstammte
und die Aufsicht über alle Beamten und das Ge-
sinde am Hof führte. Ihm beigeordnet war ein
Hauptmann (teilw. auch Haushofmeister) mit
ähnl. Aufgaben. Die Küche beaufsichtigte ein
Küchenschreiber; ihm unterstanden die Köche
und Küchenjungen. Die Getränkeausgabe oblag
dem Schenk (Kastkeller). Ein Kornschreiber
stand der Futterkammer, ein Stallmeister dem
Marstall vor. Wagenställe, Heuvorräte und
Schlüssel verwaltete ein Vogt, Wachfunktionen
übernahmen Torwächter. In anderen Quellen
werden u. a. Hofprediger, fsl. Leibärzte (Wolf
Fuhrmann unter Georg III., Melanchthons
Schwiegersohn Caspar Peucer unter Joachim
Ernst), Barbiere und Hofgärtner gen.

Das mit der organisator. Ausdifferenzie-
rung, Ressortierung und Reglementierung des
Hofes korrespondierende Bedürfnis nach ver-
mehrter Repräsentation im 16. Jh. läßt sich in
verschiedenen Bereichen belegen. Zum einen
entstanden seit den 1530er Jahren zahlr. Um-
und Neubauten der fsl. Res.en im aufwendigen
Stil der Renaissance, so in Dessau, Bernburg,
Zerbst, Lippehne, Harzgerode und Warmsdorf,
später auch in Plötzkau und Köthen. Zum an-
deren änderten die Fs.en um 1530/40 ihr Wap-
pen, indem der bisher geführte fünffeldige
Schild auf neun Plätze erweitert wurde, womit
zusätzl. Herrschaftsrechte und höheres Prestige
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zum Ausdruck gebracht werden sollten. Auch
eine Hofgeschichtsschreibung setzte ein. Be-
reits 1519 war als fsl. Auftragsarbeit der »Pan-
egiricus Genealogiarum Illustrium Principum
Dominorum in Anhalt« des Ballenstedter
Mönchs Heinrich Basse erschienen, der 1556 in
Ernst Brotuffs »Genealogia und Chronica des
Durchlauchten hochgebornen Königlichen und
fürstlichen Hauses der Fürsten zu Anhalt« eine
elaborierte Fortsetzung fand. Tenor der Werke
war die Herausstellung der Anciennität des fsl.
Hauses und seine Gleichrangigkeit mit den po-
lit. bedeutenderen Dynastien der größeren
Nachbarterritorien. Auch Festlichkeiten boten
Anlaß für höf. Repräsentation, wobei fsl.
Kindstaufen und Hochzeiten (z. B. die Vermäh-
lung Johanns IV. mit Margarete von Branden-
burg 1534) hervorzuheben sind. Bei solchen
Feiern wurden die Aufgaben der Hofämter
durch Adlige als »Ehrendienst« versehen.

Die wirtschaftl. Grundlagen des ma. Hofes
sind wenig erforscht. Die Versorgung wurde
durch die Einnahmen aus dem Eigenbesitz und
denHerrschaftsrechten der Fs.en gewährleistet;
Inhaber von Hofämtern und geistl. Kanzleibe-
dienstete erhielten Lehen bzw. Pfründen verlie-
hen. Münzprägung ist seit der Frühzeit der as-
kan. Herrschaft nachgewiesen; Münzmeister in
Zerbst und Köthen werden im 14. Jh. gen. Seit
dem Ausgang des MA spielten die Bergwerke
am Harz als Einnahmequelle eine gewisse Rol-
le; die Einkünfte aus den Städten nahmen zu.
Für das späte 15. Jh. ist der Bezug von Luxusar-
tikeln für den Hof aus † Leipzig bezeugt. Die
seit 1536 überlieferten Amts- und Landregister
bieten einen guten Einblick in die fsl. Einnah-
men und Hofdienste, sind bislang jedoch nicht
erschöpfend ausgewertet. Nach der Hoford-
nung von 1570 mußte der Hofmarschall die
Ausgaben für die Hofhaltung wöchentl. mit
dem Vorsteher der Kammer, dem Rentmeister,
abrechnen. Die immensen Finanznöte der Fs.en
führten im 16. Jh. zur Übernahme der Schulden
durch die Stände (Landschaft), wodurch die
Aufwendungen für den Hof gleichzeitig einen
festgesteckten Rahmen erhielten. So be-
schränkte der Landtagsabschied von 1589 die
fsl. Hofhaltung auf die Einnahmen aus be-
stimmten Ämtern (Dessau, Bernburg, Harzger-
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ode, Güntersberge); allerdings wurde bereits
1593 ein Zuschuß seitens der Stände notwen-
dig, der durch die Einführung einer neuen Steu-
er realisiert werden mußte. Die Tätigkeit jüd.
Hoffaktoren ist erst seit der zweiten Hälfte des
17. Jh.s nachgewiesen.

Die Nachrichten über Bildung und Erzie-
hung am Hofe sind sehr spärlich. Um 1400 ist
ein Prinzenerzieher (»Zuchtmeister«) für Wald-
emar, Sohn Sigmunds I., nachgewiesen. Dane-
ben spielte der teilw. längere Aufenthalt der fsl.
Söhne an fremden Höfen eine wichtige Rolle.
Universitätsstudium (v. a. in † Leipzig) gewann
bereits im 15. Jh. an Bedeutung, da es den Fs.en
erlaubte, neben ihrer Herrschaft auch geistl.
Pfründen zu erlangen. v. a. die Generation der
in der Reformationszeit regierenden Fs.en hatte
humanist. Bildung genossen, was sich u. a. in
der zunehmenden Sammlung von Büchern am
Hof manifestierte. Insbes. die auf Georg III. zu-
rückgehende »Fürst-Georg-Bibliothek« im Des-
sauer Schloß sticht hierbei durch die Vielzahl
der Bücher und durch prachtvolle Einbände her-
vor. Unter den Höfen der anhalt. Teilfsm.er
nach 1603 war es v. a. derjenige in Köthen, der
unter Fs. Ludwig (Gründung der »Fruchtbrin-
genden Gesellschaft« 1617) und Fs. Leopold
(Hofkapellmeister Johann Sebastian Bach) eine
größere kulturelle Ausstrahlung besaß.

Michael Hecht
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BADEN

I. Seit dem 12. Jh. (erstmals 1112) Mgf.en
von B., daneben noch bis in die Zeit Mgf. Ru-
dolfs I. († 1288) auch Mgf.en von Verona (ur-
kundl. seit 1072 bez.); auf Mgf. Heinrich I.
(† 1231) zurückgehende Seitenlinie der Mgf.en
von Hachberg (bis 1418 bzw. Sausenberg-Rött-
ler Zweig bis 1503). In der Neuzeit seit 1803
auch Hzg.e von Zähringen und Kfs.en, 1806
Großhzg.e von B.

Abgesehen von der nur zeitweilig im Rah-
men der Italienpolitik der frühen † Staufer faß-
baren Amtstätigkeit als Mgf.en von Verona ver-
fügten die mit den Hzg.en von Zähringen
stammverwandten mgfl. »Hermanne« über die
Breisgaugft. (wohl seit 1061), die bei der Teilung
des Erbes Mgf. Hermanns IV. († 1190) zusam-
men mit der im nördl. Breisgau gelegenen Burg
Hachberg der damals entstehenden Seitenlinie
der Mgf.en von Hachberg zufiel. Der eigentl.
Besitzschwerpunkt der Mgf.en von B. mit der
ersten mgfl. Grablege im Backnanger Pankra-
tiusstift befand sich während des 12. Jh.s im
Gebiet desmittleren Neckars und derMurr. Erst
im 13. Jh. verlagerte sich das Herrschaftszen-
trumnachW an denOberrhein und damit in das
räuml. Umfeld der um 1100 auf altem Königs-
besitz erbauten, namengebenden Burg B. (Ho-
henb.). Die im 12. Jh. dem sal. und stauf. Kgtm.
eng verbundenen Mgf.en von B. übernahmen
am Oberrhein und im südl. Kraichgau seit 1219
stauf. Besitzpositionen und Herrschaftsrechte.
Zu der aus dem Erbe der Pfgf.en stammenden
Stadt Pforzheim und den Stauferstädten Dur-
lach und Ettlingen, die Kg. † Friedrich II. den
Mgf.en übertragen hatte, kamen mit dem Zer-
fall der stauf.Macht dieGrafschaftsrechte imUf-
und Pfinzgau, namentl. die dortigen, umfangr.
Güter des Kl.s †Weißenburg sowie die Reichs-
burg und Zollstätte Mühlburg. In diesem Zu-
sammenhang läßt sich auch eine bedeutende
Vergrößerung der Dienst- und Lehnsmann-
schaft beobachten, die zunächst v. a. dem Breis-
gau, der Ortenau, dem südl. Ufgau sowie dem
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Gebiet von Neckar und Murr, aber erst seit dem
13. Jh. auch dem Pfinz-, Enz- und Kraichgau
entstammte. Im Uf- und Pfinzgau traten die
ehemaligen stauf. Reichsministerialen fast aus-
nahmslos in die Dienste der Mgf.en von B. Au-
ßerdem bildeten die Vogteirechte über die
Reichsabtei Selz im Unterelsaß, über das Kl.
Gottesaue bei Durlach und das Zisterzienserkl.
Herrenalb eine wesentl. Basis für die im späten
MA weiter vorangetriebene Herrschaftsverdich-
tung am Oberrhein, wo zw. der Pfinz im N und
dem Kl. Schwarzach im S schließl. ein weitest-
gehend geschlossenes Territorium entstand,
das den Kern der Mgft. B. bildete. Die Verschie-
bung des Herrschaftsschwerpunktes in diesen
Raummarkiert insbes. die Einrichtung der neu-
en Grablege der Mgf.en von B. (1248) in dem
1245 beim Stammsitz B.(-B.) gestifteten Zister-
zienserinnenkl. Lichtenthal, das zum neuen
Hauskl. wurde. Nach dem 13. Jh. stellten die
durch Kauf und auf dem Erbweg erworbenen
rechtsrhein. Herrschaften der Hachberger Sei-
tenlinien, näml. Hachberg selbst (1415) sowie
Rötteln, Sausenberg und Badenweiler (1503),
die bedeutendsten Zugewinne für die mgfl.
Hauptlinie dar. Abseits der oberrhein. Kernlan-
de verfügten die Mgf.en außerdem seit 1437
über Kondominatsanteile an der Gft. Sponheim
und seit 1492 über die luxemburg. Herrschaft
Rodemachern.

Konstitutiv für die rfsl. Rangstellung der
Mgf.en von B. blieb der ursprgl. mit der Mgft.
Verona verbundene Markgrafentitel, der seit
dem 12. Jh. mit dem Namen des Stammsitzes B.
verknüpft erscheint, wobei daneben bis ins 13.
Jh. immer wieder auch der Veroneser Markgra-
fentitel bezeugt ist. Eine Amtstätigkeit der
Mgf.en imGebiet der Mark Verona, wo sie nicht
dauerhaft Fuß fassen konnten, ist nur zeitweilig
belegt. Die Mgf.en von B. wurden 1362 von †
Karl IV. ausdrückl. als Rfs.en anerkannt, indem
der Ks. denmgfl. Kernbesitz imGebiet zw. Gra-
ben und Schwarzach zum reichsunmittelbaren
Fsm. erhob.

II. Die nur vereinzelten Bezeugungen der
klass. vier Hofämter setzen 1197 mit der Erwäh-
nung eines Mundschenken ein. 1225 werden in
einer Zeugenliste nach dem mgfl. Notar erneut
ein Mundschenk und zugl. erstmals ein Truch-

baden

seß gen., wobei in der betreffenden Urk. auch
von der mgfl. Kammer (camera nostra) die Rede
ist. In der Zeit Mgf. Rudolfs I. (1243–88) treten
dann 1254 ein Kämmerer und 1262 ein erster
Marschall in Erscheinung. Ein weiterer Inhaber
des Marschallamts ist noch mehrmals von 1285
bis 1297 erwähnt. Die wenigen, seit der Zeit
Mgf. Hermanns V. (1190–1243) und insbes. un-
ter Mgf. Rudolf I. greifbaren Zeugnisse schei-
nen zwar auf eine Hofhaltung fsl. Anspruchs
hinzudeuten, bieten aber keine näheren Auf-
schlüsse zur Struktur des mgfl. Hofes in dieser
Zeit.

Nachdem schon Hermann V. dank seiner
engen Bindung an das stauf. Kgtm. und durch
die Heirat der Pfalzgrafentochter Irmgard den
mgfl. Besitz zw. Neckar und Rhein um wichtige
städt. Positionen erweitern konnte, gelang Ru-
dolf I. die Sicherung und der weitere Ausbau der
mgfl. Herrschaft, die sich seither zunehmend
auf den oberrhein. Raum konzentrierte. Die Er-
werbung der nahe der mgfl. Stammburg B. ge-
legenen Burg Alteberstein, die über Rudolfs
eberstein. Gemahlin an die Mgf.en fiel, mar-
kierte 1283 den Anfang der in den folgenden
Jh.en erfolgreich vorangetriebenen Verdrän-
gung der Gf.en von Eberstein aus dem Kernge-
biet der späterenMgft. Dermgfl. Stammsitzmit
der Burg B. und der gleichnamigen Siedlung,
deren Ausbau zur Stadt wohl um die Mitte des
13. Jh. begann, erhielt damals v. a. durch die
neugegründete Grablege der Mgf.en im Kl.
Lichtenthal zusätzl. Gewicht als Herrschafts-
zentrum. So war etwa der 1288 erwähnte Beicht-
vater Mgf. Rudolfs zugl. auch Leutpriester in
B.(-B.). Dochwurde auf der Burg B. noch bis zur
Mitte des 14. Jh.s nicht viel häufiger geurkundet
als in Mühlburg, Grötzingen, Durlach oder
Pforzheim. Zu den verschiedenen befestigten
Plätzen, die als Aufenthaltsorte und Herr-
schaftssitze der Mgf.en hervortraten, aber noch
nicht als Res.en im eigentl. Sinn anzusprechen
sind, gehörten daneben auch Ettlingen und die
Burg Alteberstein.

Die nach 1288 erfolgten zahlr. Erbteilungen
verhinderten zunächst die Ausbildung eines
ausgedehnteren, dem fsl. Rang entspr. Hofes.
Erst unter Mgf. Bernhard I. († 1431) wird im
Zuge der erfolgr. Konsolidierung und des Aus-
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baus der mgfl. Landesherrschaft auch ein ge-
stiegenes Repräsentationsbedürfnis sichtbar.
Dies zeigte sich v. a. im großzügigen Umbau
der Burg Hohenb. zu einem Residenzschloß,
das auch gehobenen fsl. Ansprüchen und einer
erweiterten Hofhaltung genügen konnte. Am
Hof Mgf. Bernhards begegnen erstmals ein
Leibarzt und auch ein Spielmann (1404). Unter
Bernhards Nachfolgern Jakob I. († 1453) und
Karl I. († 1475) sind dann die mgfl. Spielleute
vielfach bezeugt, wobei es sich v. a. um Pfeifer
und Trompeter handelte.

Während die älteren Hofämter im 14. Jh.
nicht mehr nachzuweisen sind, erscheinen seit
1381 Hofmeister als ranghöchste Amtsträger
des mgfl. Hofes. Auch Mgf. Bernhards Gemah-
lin verfügte über einen eigenen Hofmeister (seit
1397 bez.), während unter den Ehefrauen von
Bernhards Nachfolgern von 1447 an Hofmei-
sterinnen dieses Amt bekleideten. Der Hofmei-
ster des Mgf.en nimmt in Zeugenlisten neben
den beiden Vögten von B. und Pforzheim, die
unter den mgfl. Amtmännern die wichtigsten
waren und wie die Hofmeister regelmäßig dem
mgfl. Lehensadel angehörten, stets die Spitzen-
position ein. Im Wechsel mit den genannten
Vögten führte der Hofmeister in Vertretung des
Mgf.en auch den Vorsitz im Lehen- und Hof-
gericht. Er war ebenso für den Bereich des mgfl.
Haushalts und Hofes wie für die Landesverwal-
tung und das Lehenswesen zuständig und über-
nahm verschiedene polit. und diplomat. Auf-
gaben. Die ersten Erwähnungen eines Haushof-
meisters (1435) und eines Landhofmeisters
(1452) bezeugen eine Aufteilung der anfangs
noch nicht klar abgegrenzten Kompetenzen des
Hofmeisters. Als Stellvertreter des Mgf.en stand
der Landhofmeister künftig an der Spitze der
Landesverwaltung und rangierte am mgfl. Hof
vor dem Haushofmeister, dem v. a. der fsl.
Haushalt und insbes. die Küche unterstanden.
Von den im 14. Jh. nicht mehr belegten älteren
Hofämtern des 12. und 13. Jh.s kam dem Mar-
schallamt zumindest zeitw. noch eine wichti-
gere Bedeutung zu, die sich in der milit. Füh-
rung der mgfl. Ritterschaft durch den mgfl. Rat
Hans von Stammheim als Marschall und Zeug-
hauptmann Mgf. Jakobs I. († 1453) im Städte-
krieg 1449 zeigte.

Nachdem 1215 erstmals ein mgfl. Notar
greifbar ist, der 1231 auch einmal als Protonotar
bezeichnet wird, sind unter Mgf. Rudolf I.
schon mehrere, teilw. gleichzeitig auftretende
Notare nachweisbar. Sie fungierten nicht nur
als Zeugen in Urk.n, sondern überdies etwa
1260 bei einem Streit zw. dem Mgf.en und dem
Abt von Gottesaue auch als Schiedsrichter. An-
sätze zur allmähl. Ausbildung einer mgfl. Kanz-
lei sind erst seit dem Ende des 14. Jh.s zu fassen,
als auch das älteste Lehnbuch der Mgf.en von B.
(1381) angelegt wurde. Unter Mgf. Bernhard I.
wird ein Oberschreiber (seit 1421) und Proto-
notar (seit 1424) erwähnt, bei dem es sich be-
reits um einen Laien handelte. 1449 ist dann
erstmals der Kanzlertitel belegt, der sich im
Lauf des 15. Jh.s schließl. als Bezeichnung für
den Vorsteher der mgfl. Schreiber durchsetzte.
Mit der Neuordnung der Verwaltung und dem
Einsetzen der landesherrl. Gesetzgebungstätig-
keit unter Mgf. Christoph I. (1475–1516) erhielt
die Kanzlei, die nach der Kanzleiordnung von
1504 aus dem Kanzler, einem Sekretär und je
drei Schreibern und Dienern bestand, größere
Bedeutung und entwickelte sich zu einer selb-
ständigen, arbeitsteilig organisierten Behörde
mit festen Zuständigkeitsbereichen. Der seit
1496 als Kanzler nachweisbare Jakob Kirser, der
als erster promovierter Jurist dieses Amt inne-
hatte, erlangte am mgfl. Hof größeren Einfluß
bei der landesherrl. Gesetzgebung Mgf. Chri-
stophs. Im Rahmen der Reichs- und Kirchenpo-
litik Mgf. Philipps I. († 1533) spielte der Jurist
und Humanist Dr. Hieronymus Veus († 1544)
eine bedeutende Rolle. Aus der Zeit Mgf. Chri-
stophs I. sind neben den zahlr. anderen landes-
herrl. Gesetzen und Ordnungen die erstenmgfl.
Hofordnungen (1501, 1504), außerdem eine Kü-
chenmeisterordnung (1500) und eine Ordnung
für das 1415 erstmals erwähnte Hofgericht
(1509) überliefert.

Da das Kerngebiet der Mgft. B., innerhalb
dessen die Mgf.en eine weitgehend geschlos-
sene Landesherrschaft ausübten, kaum noch
bedeutenden Adel aufzuweisen hatte, ent-
stammten die adligen Hofamtsträger, Räte, Die-
ner und Lehnsleute der Mgf.en überwiegend
dem in den Schütterzonen zw. den fsl. oder für-
stengleichen Landesherrschaften des dt. Süd-
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westens ansässigen Niederadel. Charakterist.
für diese nicht landsässigen, sondern nur als
Lehnsträger und über ihren Dienst am mgfl.
Hof und in der mgfl. Landesverwaltung den
Mgf.en verbundenen niederadligen Familien
waren gleichzeitige Beziehungen zu den ben-
achbarten Höfen der Kfs.en und Pfgf.en † bei
Rhein, der Gf.en von †Württemberg und der †
Habsburger, bei denen die Mgf.en ihrerseits in
Diensten standen.

Ein glanzvoller Höhepunkt in der Geschich-
te des mgfl. Hauses und Hofes war die Vermäh-
lung Mgf. Karls I. mit Katharina von Österreich,
der Schwester Kg. † Friedrichs III. und Hzg.
Albrechts VI. von Österreich. Die Hochzeit wur-
de im Juli 1447 mit großem Aufwand in Pforz-
heim gefeiert und markiert den Bedeutungszu-
wachs, den die zur Klientel der Kg.e und Ks.
gehörenden Mgf.en von B. in Anlehnung an das
Haus†Habsburg während des 15. Jh.s erlebten.
Zugl. zeugt die Wahl des Festortes von der um
die Mitte des 15. Jh.s verstärkten Hinwendung
der Mgf.en nach Pforzheim, das offenbar an-
stelle des Stammsitzes in B.(-B.) zu einer dem
rsfl. Ranganspruch der Mgf.en gemäßen Res.
mit einer eigenen mgfl. Universität ausgebaut
werden sollte. Diese ehrgeizigen Pläne wurden
aber infolge der vernichtendenmilit. Niederlage
im Kampf gegen den pfälz. Kfs.en (1462), der
die Umwandlung Pforzheims in ein pfälz. Le-
hen erzwang, nicht verwirklicht, so daß sich
Mgf. Christoph wieder auf die Einrichtung
B.(-B.)s als mgfl. Hauptres. konzentrierte. Mit
seinem Hof bezog er dort 1479 das unmittelbar
oberhalb der Stadt errichtete sog. Neue Schloß,
das anders als die ältere Residenzburg Hohenb.
den gewandelten fsl. Repräsentationsbedürf-
nissen entsprach. Nach dem folgenschweren
Einbruch unter seinem Vorgänger gelang dem
im Dienst † Maximilians I. stehenden Mgf.en
Christoph eine letzte bedeutende Vergrößerung
und die innere Konsolidierung der Mgft.

Abgesehen von der situativen Erweiterung
des mgfl. Hofes anläßl. von Festveranstaltun-
gen mit Turnieren, wie der Pforzheimer Hoch-
zeit oder der großen vaßnacht zu Offenburg (1483),
verfügten die Mgf.en auch noch im 15. Jh. le-
digl. über eine vergleichsw. kleine fsl. Hofhal-
tung. Erst unter Mgf. Christoph lassen sich
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deutl. Anzeichen eines Wandels des Repräsen-
tationsbedürfnisses beobachten, die auch eine
Ausweitung der Hofhaltung in der Res. B.(-B.),
dem Ort seines gewonlichen hofhaltens (1507), mit
sich brachte, so daß der alltägl. Hof des Mgf.en
und seiner Gemahlin 1511 bereits etwa 50 Per-
sonen umfaßte. Nach der Teilung der Mgft.
wurden im 16. Jh. für die beiden mgfl. Hofhal-
tungen weitere repräsentative Schloßbauten er-
richtet. Während B.-B. unter Mgf. Philipp II.
(† 1588) ein prächtiges Renaissanceschloß er-
hielt, baute Mgf. Karl II. († 1577), der zunächst
das Pforzheimer Schloß noch einmal erweiter-
te, das neue Residenzschloß in Durlach (Karls-
burg). Anstelle des benachbarten ehemaligen
Kl.s Gottesaue entstand ab 1588 ein weiteres
Lust- und Jagdschloß.

† A. Mgf.en von Baden † C.7. Baden-Baden † C.7.
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Heinz Krieg

BAYERN (BAYER. HZM.ER)

I. Hzg.e von B. seit der Agilolfingerzeit
(Mitte 6. Jh. bis 788); Karoling. Teilregnum bis
911; jüngeres Stammeshzm. der Luitpoldinger
(bis 989/1024), der †Welfen (1070–77, 1096–
1138, 1156–80) und Babenberger (1138–56),
dazw. Perioden von Reichsverwaltung und
Amtshzg.en. Belehnung der Wittelsbacher 1180
(ohne † Österreich und Steiermark), endgültig
erbl. 1208. Seit 1214 auch † Pfgf.en bei Rhein;
Kurwürde und Erztruchsessenamt bis zur Ab-
trennung der † Pfalz 1329 (Titel beibehalten),
1623/48 wiedergewonnen; 1777 mit der † Pfalz
vereinigt. 1806–1918 Kg.e von B. (aus demHaus
† Pfalz).

Das 1180 an die Wittelsbacher verliehene
Hzm. B. war bereits im Wandel zur Territoria-
lisierung begriffen. Im 13. Jh. gelang es, auf der
Basis des vom Vorgänger Heinrich dem Löwen
beherrschten Herzogs- und Reichsguts († Re-
gensburg, Burghausen, Reichenhall; Reichskl.)
durch umfangr. Dynastiebesitz (Eigengüter,
Gft. Scheyern, Domvogtei Freising, Klostervog-
teien), dann aber v. a. durch exzessive Ausnüt-
zung des Heimfallsrechts (Gebiete der Gf.en
von Bogen, Wasserburg, Falkenstein usw.),
schließl. auch durch Kampf (v. a. mit den
Hzg.en von Andechs-Meranien) ein weithin ge-
schlossenes Territorium zw. Lech, Alpen,
† Österreich, † Böhmen und Franken aufzu-
bauen – allerdings entzogen sich dem Randge-
biete wie Tirol, v. a. aber die Hochstifte † Salz-
burg, † Passau, † Regensburg und † Freising,
wobei aber die beiden letzteren, v. a. im 15. Jh.,
stark unter wittelsbach Einfluß gerieten. In der
alten Hauptstadt † Regensburg, die 1245 end-
gültig als Freistadt sich vomHzm. ablöste, blieb
eine Reihe von Rechten und Stützpunkten er-
halten. Nicht vollständig durchgesetzt werden
konnte anfangs die Herrschaft gegenüber dem
Adel, kleinere reichsfreie Herrschaften konnten
sich erhalten (z. B. Ortenburg, Abensberg,
† Leuchtenberg, Hohenwaldeck, Haag – z.T.
von den Hzg.en bestritten). Damit war der Kern
des alten Stammesgebiets auch als neues Ter-
ritorialhzm. etabliert.

Darüber hinaus griff man grundsätzl. nicht.
Die Erringung der † Pfalz erhöhte den Rang
und gab wichtige Stützpunkte am Rhein, doch
wurde sie in das Hzm. nicht integriert; auch die
umfangr. Territorialerwerbungen unter † Lud-
wig dem Bayern (Brandenburg, Holland, Tirol)
führten nur im letzten Fall zur engen Bindung
an das Hzm., doch ging Tirol 1363 an † Habs-
burg verloren. Die Landesteilungen, v. a. zw.
Nieder- und Oberbayern (1255–1340, 1349–
1505; seit 1392 vier Linien: Straubing bis 1425,
Ingolstadt bis 1447, Landshut bis 1503, Mün-
chen als Gesamterbe), behinderten ein gezieltes
Ausgreifen; so waren die Territorialerweiterun-
gen des 15. Jh.s, näml. von Oberbayern nach
† Regensburg (1486–92) und wieder Tirol, von
Niederbayern in Richtung Ulm (z.B. Mgft. Bur-
gau), nicht von Dauer – der Bayerische Erbfol-
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gekrieg machte die Erfolge zunichte. Immerhin
war 1506 B- (allerdings unter Abtrennung von
† Pfalz-Neuburg) wieder vereinigt (ohne die
1329 an † Heidelberg gelangte Oberpfalz), wo-
mit der polit. Neuaufstieg der bayer. Hzg.e be-
gann. Dies spiegelt auch die Reichsmatrikel von
1521 wider, wo das Hzm. mit 600 fl den
Kfsm.ern mern gleich und insgesamt nur
† Böhmen, †Österreich und Ungarn nachge-
ordnet war.

II. Für die eigentl. Betrachtung des Hofes
ist wg. der hohen Bedeutung der Teilungen und
der exzeptionellen Epoche Ks. † Ludwigs des
Bayern eine Untergliederung nötig.

Das ungeteilte Hzm. (1180–1253/55)
Obwohl auch die bayer. Hzg.e bis ins 13. Jh.

eine Reiseherrschaft ausübten, gab es doch,
stärker als anderswo, einen deutl. Vorort: † Re-
gensburg war die unbestrittene metropolis Bava-
riae. So war es selbstverständl., daß auch die
Wittelsbacher nach 1180 B. von † Regensburg
aus zu regieren suchten, wo ihnen Herzogs-
rechte, das Pfalzgrafengericht, Vogteirechte
und nach 1197 die Bgft. Ansatzpunkte boten. Im
Kampfmit demKg. und dem Bf. behauptete der
Hzg., ja baute bis ca. 1228 seine Position aus:
der Pfalzbereich (»Herzogshof«) wurde reprä-
sentativ erneuert, allg. Landtage hierher einbe-
rufen (bis 1244), in der Umgebung eine Vielzahl
Stützpunkte errichtet; bis 1245 war † Regens-
burg nicht der einzige Aufenthalts- und Aus-
stellungsort von Urk.n (z. B. 1209 Landshut),
aber der vornehml. Die allg. Politik der späten
Stauferzeit, bes. die Auseinandersetzungen wg.
des Kirchenbanns, brachten jedoch 1245 der
schon zuvor vom Kg. begünstigten Kommune
die Freiheit; der Wiedergewinn der Stadt nach
der Stauferzeit scheiterte an der bayer. Teilung
1255, die auch die Regensburger Rechte betraf.
Die Verdrängung des Hzg.s machte eine Reihe
von Städten, die meist gegen † Regensburg
gegr. waren, nun zu Wohn- und Regierungssit-
zen: Kelheim, bevorzugt unter Ludwig I. (1231
dort ermordet), Straubing, Landau, Landshut.
Letzteres, 1204 mit sprechendem Namen gegr.,
wurde neben und nach † Regensburg zum neu-
en Schwerpunkt B.s: als 1233 der Kg. die Ab-
haltung des Landtags in † Regensburg verbot,
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wich man nach Landshut aus, dgl. 1253/55 mit
der hzgl. Münze – in München dagegen ist erst
um 1240 die hzgl. Stadtherrschaft (gegen
† Freising) gesichert, erst 1255 erscheint die
Errichtung eines hzgl. Hofes wahrscheinlich.
Auch wenn also † Regensburg als Herzogsres.
nicht durchsetzbar war, sind wichtige Aspekte
der Hofhaltung dort schon gegeben (z. B. der
Name »AmHof« für die Regensburger Vorstadt:
Schmid 1995, S. 99). So gab es bald sog. Er-
zämter in B.: der bayer. Pfgf. als Truchseß (bis
1248), der Gf. von Wasserburg als Kämmerer
(bis 1258), der von Hirschberg als Schenk (bis
1305), der von Ortenburg als Marschall. Neben
diesen dem Königshof nachgeahmten Ehrenti-
teln erscheinen als echte (ministerial.) Hofäm-
ter jeweils mind. zwei Schenken, zwei Mar-
schälle, zwei Truchsesse (alle bereits seit 1180)
sowie, sporad. überliefert, ein Kämmerer (Hof-
mann 1967, S. 33ff.); die Erblichkeit war dabei
wohl der Normalfall. Sehr früh ist die Kanzlei
mit Notaren faßbar, der Titel Protonotar läßt
auf eine hierarch. Ordnung schließen, die Tren-
nung von der Hofkapelle auf die zentrale Bedeu-
tung der Kanzlei für Regierung und Finanzwe-
sen des Landes – das Hofamt des Kämmerers
wurde dadurch überflüssig. Sustentiert wurden
die Beamten durch Pfründenstellen, wobei enge
Beziehungen zur Alten Kapelle in † Regens-
burg, dann zu Ilmmünster bei Scheyern und
dem von Ludwig I. gegründeten Stift Altötting
bestanden. Das größte Unternehmen der Kanz-
lei war das (zw. 1231 und 1234 erstellte) erste
große Herzogsurbar, das umfangr. Vorarbeiten
nötig machte und auf einen festen Sitz (wohl
Landshut) schließen läßt; auch bei der Güter-
einteilung wird die Zuordnung zu Landshut
deutl. Im kirchl. Bereich zeigt sich ursprgl. ein
Beharren auf † Regensburg (z.B. Bau der Ul-
richs-Kirche als Pfalzkapelle; Bezeichnung la-
tron für den kirchl. Pfalzbereich, Schmid 1995,
S. 111) bei gleichzeitiger konkreter Politik in
Landshut (z. B. agiert hier Albert Beham 1237).
In Landshut, wo die Isar die Grenze der Diöz.n
† Freising und † Regensburg bildet, gab es kei-
nen Bf., was größere Freiheiten erlaubte. Die
Gründung der hzgl. Grablege in Seligenthal bei
Landshut zeigt noch einmal die Hinwendung
zur neuen Hauptstadt.
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Der frühe Herzogshof hatte schon durch sei-
ne polit. Stellung im Reich hohe Ausstrahlung:
Ludwig I. heiratete die böhm. Königstochter
und Wwe. des Gf.en von Bogen Ludmilla (Kel-
heim 1204), Otto II. die Kaisernichte Agnes, de-
ren Tochter Elisabeth Kg. † Konrad IV. (Voh-
burg 1246); ihr Sohn Konradin wurde 1252 in
Wolfstein bei Landshut geboren und dort erzo-
gen. Dem Rang der Verbindungen entsprachen
die Ausstattung der Burg in Landshut (Kapelle
um 1235 als kulturelle Glanzleistung, Bezug
über die Pfalz zur rhein. Schule) und Kontakte
zur Welt der Dichter (Neidhart von Reuenthal,
Reinbot von Durne, Tannhäuser): »Otto II.
scheint um 1250 ein gesuchtes Ziel der fahren-
den Berufsdichter gewesen zu sein« (Zeit der
frühen Herzöge, 1, 1980, S. 501). Friedrich von
Sonnenburg nennt den hof in Peierlande herrl. wie
keinen in der Christenheit. Dies entspricht der
hohen Einschätzung der ersten Hzg.e in der ge-
lehrten Öffentlichkeit (monarchia Bawariae 1204;
excellentia Bawariae, 1225, vgl. Handbuch der bay-
erischen Geschichte, 2, 1988, S. 536, Anm. 2).

Q. Altbayern von 1180 bis 1550, 1977. – Das älteste

bayerische Herzogsurbar. Analyse und Edition, hg. von

Ingrid Heeg-Engelhart, München 1990 (Quellen und

Erörterungen zur bayerischen Geschichte, NF 37). –

Landshuter Urkundenbuch, 1–2, 1959/63. – Monumenta

Wittelsbacensia. Urkundenbuch zur Geschichte des Hau-

ses Wittelsbach, hg. von Franz Michael Wittmann, 2

Bde. (1204–1397), München 1957/61 (Quellen und Erör-

terungen zur bayerischen Geschichte, 5–6). – Wittelsba-

chische Regesten, 1854.

L. Handbuch der bayerischen Geschichte, 2, 1988. –

Hofmann, Siegfried: Urkundenwesen, Kanzlei und Re-

gierungssystem der Herzöge von Bayern und Pfalzgrafen

bei Rhein von 1180 bzw. 1214 bis 1255 bzw. 1294, Kall-

münz 1967. – Schmid 1995. – Schmid, Alois: Kelheim

in der Zeit der frühen Wittelsbacher, Abensberg 1999

(Weltenburger Akademie, Schriftenreihe 2.21). – Spind-

ler, Max: Die Anfänge des bayerischen Landesfürsten-

tums, München 1937 (Schriftenreihe zur bayerischen

Landesgeschichte, 26). – Zeit der frühen Herzöge, 1–2,

1980 (grundlegend).

Nieder- und Oberbayern bis Ludwig den Bayern
(1255–1340 bzw. 1255–1294)

Nach der ersten Teilung B.s 1255 (Heinrich
XIII. von Niederbayern: nomen ducis cum maiori
parte Bawarie; Ludwig II. von Oberbayern-Pfalz:
superior pars Bawarie cum palatio Rehni) wurde
† Regensburg fakt. aufgegeben, die Brüder be-
zogen Landshut und München, wobei ersteres
noch Vorrang hatte.

Der Aufbau Landshuts zur Hauptres. Nie-
derbayerns erfolgte in Kontinuität zur bisheri-
gen Hauptres. (seit Ludwig I. precipuum domici-
lium), ohne daß andere Sitze (z. B. Burghausen,
Landau, Straubing) schon bedeutungslos wur-
den; sie bildeten zum Teil bei gemeinsamer Re-
gierung oder kurzzeitigen Teilungen (so 1331–
34) eigene Res.en. Niederbayern war unter
Heinrich XIII. (1253–90), dann unter Otto III.
(1290–1313) in B. (bei steigender Rivalität Mün-
chens) vorerst maßgebl., geriet dann aber unter
den Vormundschaften und sehr jungen Fs.en in
die Sogwirkung der großen Politik † Ludwigs
des Bayern (niederbayer. Linie ausgestorben
1340). Für Landshut bedeutete diese Epoche den
vollen Ausbau von Hofhaltung und Regierung.
Die Kanzlei wurde allmähl. ortsfest und mit
zahlr. Notaren ausgestattet, Pfründen boten Alt-
ötting und Pfaffmünster, auch die Hofkapelle
wurde dazu herangezogen; die Dienste wurden
schon ausgefaltet (z. B. Kammerschreiber).
Erstmals wurden auf Dauer Mittelbehörden ein-
gerichtet (zwei Viztumämter = Vicedomini) mit
Nebenkanzleien bürgerl. Schreiber; sie faßten
die lokalen Behörden auf höherer Ebene zusam-
men – ein bayer. Spezifikum. DemHervortreten
der Kanzlei entsprach die weitere Bedeutungs-
minderung der alten erbl. Hofämter; dagegen
erscheint erstmals 1273 ein Hofmeister. Seit der
Landesteilung 1255, die in etwa mit dem letzten
allgemeinen Landtag (Regensburg 1244) zu-
sammenfällt, treten in Niederbayern hzgl. Räte
auf (1258 consules), anfangs fast nur aus dem
Hochadel; seit der Etablierung der Landstände
(1311 Ottonische Handfeste) sind die Beziehun-
gen beider Einrichtungen eng. All diese Ent-
wicklungenwerdenwie gebündelt deutl. in zwei
Urk.n: Im Vilshofener Vertrag 1293 zw. den nie-
derbayer. Hzg.en wurde der Adel vom Hofge-
sinde geschieden und damit der Herrschaft be-
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ratend gegenübergestellt, auch schon zwei Räte
als laufend anwesend gefordert; im übrigen
sind Landshut, Straubing und Burghausen als
vornehml. Wohnsitze bezeichnet. Die Hoford-
nung von 1294, die die jüngeren Brüder der Lei-
tung Hzg. Ottos III. unterstellte, entfaltet mit
der Nennung von ca. 70 Personen und 140 Pfer-
den am Hof die vollausgebildete Landshuter
Hofhaltung, wobei den adeligen Räten, dem
Oberschreiber und dem Hofmeister (gemessen
an der Pferdezahl) eine herausragende Stellung
zukommt; auch zwei Geistliche, drei Musiker,
ein Arzt und acht Pagen sind gen. Der Lands-
huter Hof war auch in dieser Epoche noch gern
besucht, die Freigebigkeit Heinrichs XIII. ge-
genüber den Fahrenden sprichwörtl. (Zeit der
frühen Herzöge, 1, 1980, S. 502). Die Heiraten
waren immer noch von hohem Rang, aber stär-
ker auf den O gerichtet († Habsburg, † Böh-
men, Ungarn); die Damenhaushalte waren oft
auf anderen Burgen eingerichtet (Margarete von
Böhmen seit 1339 in Burghausen). Bemerkens-
wert war das Interesse des Hofes an der eigenen
Geschichte: Seligenthal erhält die großen Stif-
terfiguren in der Afra-Kapelle, ein immerwäh-
render Jahrtag für die Dynastie wurde errichtet
(1320); mit dem Hauptbildungszentrum des
Landes (Niederalteich) war man engstens ver-
bunden.

Nicht in gleicher Schnelligkeit und nicht in
Kontinuität bildete sich für Oberbayern der Hof
inMünchen. Auch Ludwig II. (1255–94) bemüh-
te sich noch um † Regensburg, weilte zudem
oft in der Pfalz. München war anfangs in der
Hand des Kg.s und des † Freisinger Bischofs;
bis 1240, als in München ein Landtag stattfand,
war seit 1180 nur sechsmal ein Hzg. hier gewe-
sen; zudem hätten für den Aufbau des Hofes
Burgen an der Donaulinie (Ingolstadt, Neu-
burg, Donauwörth), die auch oft besucht wur-
den, näher gelegen. Daß trotzdem seit 1255
München aufstieg (nach Stahleder 1995, S.
249f. schon unter den Vorgängern) lag wohl an
seiner wirtschaftl. Bedeutung (Salzstraße), die
auch Kredite an den Fs.en mögl. machte. Jeden-
falls kann man ab 1240 München als hzgl. Stadt
ansprechen, 1259 fand die Heirat der Königin-
wwe. Elisabeth hier statt, was eine Hofhaltung
voraussetzt. Eine dauernde Präsenz im sog. Al-

bayern

ten Hof (erste Bauphase schon Ende des 12.
Jh.s: Behrer 2001, S. 59) ist aber erst seit 1294
unter † Rudolf I. anzunehmen (als castrum be-
zeugt erst 1312). Trotzdem läuft die Regierungs-
tätigkeit des Hofes, hier in gleicher Kontinuität
wie in Landshut, der dortigen weitgehend par-
allel: Abbau der Hofämter (doch zeitw. Bedeu-
tung des Marschall- und Kämmereramtes), Auf-
stieg des Hofmeisters (seit 1271), Auftreten der
Viztume (1263, klare Einteilung in Ämter 1280)
und der hzgl. Räte (zuerst 1265). Die Kanzlei
war mit Schreibern gut besetzt; zwei oberbayer.
Urbare wurden 1280/85 vorgelegt. Sollte das
Rechnungsbuch des oberen Viztumamtes von
1291/94 den Rest einer – sonst verlorenen – zen-
tralen Rechnungslegung darstellen (und nicht
ein Prozeß-Beweisstück, vgl. Stahleder, Er-
ich, in: Bayern und Sachsen in der Geschichte
[Ausstellungskatalog], München 1994, S. 101),
würde dies auf die außergewöhnl. Höhe der
Kanzlei schließen lassen. Auffälliger als in
Landshut war die Förderung geistl. Institutio-
nen durch den Hof: 1284 Errichtung des (vom
Anger her verlegten) Franziskanerkl.s unmittel-
bar neben dem Alten Hof, 1294 Gründung eines
Augustiner-Eremitenkl.s; 1263 bereits hatte
Ludwig II. durch Verlegung eines Zisterzien-
serkl.s nach Fürstenfeld bei München sein Süh-
neversprechen für die Hinrichtung der Gattin
(1256) erfüllt, damit eine neue oberbayer.
Grablege geschaffen und für die spätere Zeit ei-
nen Stützpunkt der Dynastie. In der Reichspo-
litik war Ludwig II. wichtiger als seine nieder-
bayer. Verwandten; als einer der bedeutendsten
Fs.en (und ernsthafter Kandidat für die Königs-
wahl 1273) wurde er vomVerfasser des jüngeren
Titurel besungen, von anderen wg. der Bluttat
an der Gattin geschmäht. Dieser Bedeutung ent-
sprachen allerdings bis Ludwig IV. die Heiraten,
die im engeren Kreis blieben, nicht.

Q. Rechnungsbuch des Oberen Vicedomamtes Her-

zog Ludwigs des Strengen 1291–1294, hg. von Edmund

von Oefele, in: Oberbayerisches Archiv 26 (1865/66)

S. 272–344.

L. Bauer, Richard: Monachium Frisingense. Neue

Quellen und Aspekte zur freisingischen Frühgeschichte

Münchens, in: Oberbayerisches Archiv 126 (2002) S. 1–

163. – Behrer, Christian: Das unterirdische München
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(Stadtkernarchäologie), München 2001. – Geschichte der

Stadt München, 1992. – Schnurrer, Ludwig: Urkun-

denwesen, Kanzlei und Regierungssystem der Herzöge

vonNiederbayern 1255–1340, Kallmünz 1972. – Sprink-

art 1986. – Stahleder, Erich: Niederbayern als Staat

(1255–1505) (Ausstellungskatalog), Landshut 1970. –

Stahleder, Helmuth: Herzogs- und Bürgerstadt. Die

Jahre 1157 bis 1505, München 1995 (Chronik der Stadt

München, 1). – Stahleder, Helmuth: Stadtplanung

und Stadtentwicklung Münchens imMittelalter, in: Ober-

bayerisches Archiv 119 (1995) S. 217–283. – Störmer,

Wilhelm: Die oberbayerischen Residenzen der Herzöge

von Bayern unter besonderer Berücksichtigung von Mün-

chen, in: BDLG 123 (1987) S. 1–24. – Volkert, Wilhelm:

Die älteren bayerischen Herzogsurbare, in: Blätter für

oberdeutsche Namenforschung 7 (1966) S. 1–32. –Wild,

Joachim: Die Fürstenkanzlei des Mittelalters. Anfänge

weltlicher und geistlicher Zentralverwaltung in Bayern

(Ausstellungskatalog), München 1983. – Ziegler 1987.

Die Epoche der vier Herzogtümer
(1392–1505)

Von † Ludwig des Bayern Regierungsantritt
in München (1310, Kg. 1314) bis zur letzten gro-
ßen Landesteilung 1392 ist die Kontinuität der
Hof- und Landesverwaltung an den bayer. Hö-
fen vielfach durchbrochen: durch das Ende der
niederbayer. Linie 1340, durch erneute kurzzei-
tige Teilungen und Vereinigungen von Nieder-
und Oberbayern (z. B. unter Stephan II. von
1363–75), v. a. aber durch die Herrschaft † Lud-
wigs des Bayern, der mit dem Ausbau des Alten
Hofes in München (z.B. 1321 Lorenz-Kirche,
zeitw. mit den in München 1324–50 verwahrten
Reichskleinodien), mit der Fertigstellung der
großen Stadterweiterung, mit Königskanzlei
(z. B. Prunkurk.n Leonhards vonMünchen), mit
Rechtsbüchern und Landfrieden, durch euro-
paweite Heiratspolitik, schließl. durch den
Kampf mit dem Papst (Franziskanerkl. Mün-
chen) gegenüber der traditionellen Hofhaltung
weit übersteigende Akzente setzte. Die Kämpfe
um das Erbe des Ks.s, die den Verlust von Ter-
ritorien (z.B. Brandenburg, Tirol), zeitw. aber
auch Gewinne (1385–92 Görz/Lienz) sahen, wo
man neue Burgen errichtete (z. B. Straubing)
und alte aus demGesicht verlor (z. B. vorerst In-
golstadt), kamen erst gegen Ende des 14. Jh.s
zur Ruhe.

1. Hzm. Straubing-Holland (1353–1425)
Die 1218 gegründete Stadt Straubing war be-

reits ein Verwaltungszentrum (niederbayer. Viz-
tumamt), als 1353 die drei Kaisersöhne, die
1349 Niederbayern erhalten hatten, für die bei-
den jüngeren Wilhelm I. († 1388) und Albrecht
I. († 1404) einen eigenen Landesteil ausschie-
den, eben das Viztumamt Straubing zusammen
mit dem mütterl. Erbe Holland, Zeeland, Fries-
land und Hennegau. Da stets diese Lande das
eigentl. Schwergewicht darstellten, war das
»Straubinger Ländchen« Nebenland, das durch
Beamte verwaltet wurde, mit Ausnahme der Jah-
re 1387–97, als Wilhelms I. Neffe Albrecht II. in
Straubing residierte; auf diese Zeit konzentriert
sich deshalb das selbständige Hofleben. Nach
1417 unterstand das Land dem letzten männl.
Erben der Linie (Elekt Johann von Lüttich,
† 1425) und wurde danach unter die drei ver-
bleibenden bayer. Linien aufgeteilt. Das Land
umfaßte einen Gebietsstreifen von ca. 30 km
rechts und links der Donau von † Regensburg
bis Vilshofen (Bayerischer Geschichtsatlas, Kar-
te 20). Da über dieses Hzm. bisher nur wenig
gearbeitet wurde, sind nur einige Hinweise
möglich. Schon 1356 begann der Bau eines neu-
en Schlosses in der Stadt, in das offensichtl. die
hzgl. Verwaltung einzog; bei Abwesenheit des
Hzg.s verwalteten Pfleger das Land, so 1370 Lgf.
Johann von Leuchtenberg. Ein Hofgericht ist
bezeugt, desgleichen ein hzgl. Rat; für den Hof
war ein Hofmeister, für die Verwaltungsge-
schäfte ein Viztum verantwortlich. Die Kanzlei
muß eine beachtl. Höhe gehabt haben, wie
schon eine Viztumrechnung 1335, dann Rech-
nungen aus der Herzogszeit zeigen, bes. die
Landschreiberrechnungen des Hans Kasten-
mayer 1421–25; da sie zu den frühesten laufen-
den Rechnungen von B. gehören, könnten über
sie modernisierende Einflüsse von den Nieder-
landen her erfolgt sein. Ausstrahlung hat die
Nebenres. nur in Abhängigkeit von dort gehabt,
etwa bei der glanzvollen Heiratspolitik der
Hzg.e zw. England, Frankreich und † Burgund
(1385 Doppelhochzeit zu † Cambrai); als 1390
eine Hochzeit (Johanna mit Albrecht III. von
Österreich) in †Wien stattfand, ging die feierl.
Reise über Straubing. In dieser Zeit hzgl. An-
wesenheit sind auch sonst festl. Reisen bezeugt
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(1390 Landshuter Turnier); die Rechnungen zei-
gen damals die Pracht derHofhaltung an (Boer
1968, S. 132; dort S. 129 die Angabe der nieder-
länd. Rechnungseditionen). Beachtl. war die
Errichtung eines Karmelitenkl.s als Hauskl. und
Grablege seit 1367; deren Rang zeigt u. a. der
glanzvolle Rotmarmor-Grabstein für Albrecht
II. († 1397) an. Nach dem Ende des Hzm.s war
Straubing zeitweilig noch Nebenres. (Prinz Alb-
recht III. von München) und blieb eine der
Hauptstädte B.s.

Q. Bayerischer Geschichtsatlas, bearb. von Gertrud

Diepolder, München 1969. – Urkundenbuch der Stadt

Straubing, 1, 1911–18.

L. 1100 Jahre Straubing, 1998, S. 119–148. – Boer,

Dick de: Die Rolle Straubings in der holländisch-bayri-

schen Verwaltung um 1390, in: Huber, Alfons/Fried,

Pankraz: Straubing als Herzogsstadt und Regierungsmit-

telpunkt (Vitztumsamt), in: Straubing, 1968, S. 89–102. –

Freundorfer 1974. – Kirnberger 1966. – Mader,

Felix: Stadt Straubing, München 1921 (Die Kunstdenk-

mäler von Bayern. Regierungsbezirk Niederbayern, 6). –

Vogeler, Georg: Die Rechnung des Straubinger Viz-

tums Peter von Eck (1335) und ihre Stellung im mittelal-

terlichen Rechnungswesen Bayerns, in: Archivalische

Zeitschrift 82 (1999) S. 149–224.

2. Hzm. Ingolstadt (1392–1447)
Die um 1250 von Otto II. gegründete Stadt,

die schon um 1258 ein Stadtschloß erhielt, war
von Anfang an ein öfter vomHzg. besuchter Ort
und gewann seit der oberbayer. Landesteilung
1310 als Hauptort für † Ludwig den Bayern
rasch an Bedeutung (bis zum Romzug 1328),
ein zweites Mal unter Stephan II. seit 1363. Als
1392 durch Los der Landesteil Ingolstadt an Ste-
phan III. († 1413) fiel, bestritt dieser den Ent-
scheid und versuchte München zu erringen,
weshalb er für Ingolstadt wenig unternahm. So
war die entscheidende Zeit für den Ingolstädter
Hof die Regierung von Sohn und Enkel: Ludwig
VII. der Bärtige seit 1415 (vielfach jedoch ab-
wesend und 1439/43 nach Neuburg abgedrängt;
dort 1443 gefangen, † 1447 in Burghausen) und
Ludwig VIII. der Höckerige (Vertreter des Va-
ters, seit 1438 im Konflikt; † 1445). Das Terri-
torium bestand aus drei disparaten Landesteilen
(an der Donau Ingolstadt/Neuburg, an der Isar

bayern

Dingolfing, am Inn Wasserburg/Rattenberg)
und mehreren Enklaven, wovon unter Ludwigs
VII. andauernden Streitigkeiten etwa die Hälfte
durch Kriege verloren ging, so daß nach
1422/36 im wesentl. nur das Gebiet Ingolstadt/
Aichach und Kufstein/Rattenberg erhalten war.
Trotzdem hat die Ingolstädter Herrschaft große
Bedeutung, und zwar wg. Ludwigs Verbindun-
gen zu Frankreich und † Burgund (1385–1415)
und seiner persönl. Tatkraft. Das zeigt schon
die Größe des Hofes, der sich in den oberen
Rängen (Hofmeister, Kämmerer, Küchenmei-
ster, Landschreiber usw.) voll ausgebildet zeigt,
ja sogar wieder Hofämter aufweist (Truchseß,
Marschälle: Hofmann 2000, S. 278). Wichtig
war die Einführung eines Rentmeisters, der die
Gesamtfinanzen des Landes kontrollierte. Bes.
gut ausgestattet war die Kanzlei, wo auch ein
frz. geistl. Schreiber tätig war (Straub 1992, S.
142): über Ingolstadt wurde erstmals die aus
Frankreich übernommene Urk.n-Unterschrift
mit Handzeichen in B. eingeführt. Bei den Rä-
ten förderte Ludwig VII. deutl. die Geistlichen
und Juristen (z. B. Ulrich Riederer) gegen den
Adel – sein Sohn nahm dies eher zurück; ähnl.
disparat war die Haltung von Vater und Sohn in
Bezug auf die Landstände. Im wirtschaftl. Be-
reich werden keine weiterführenden Initiativen
deutlich, die Ingolstädter Münzprägung ent-
sprach der bayer. Münzkonvention von 1395,
die scharfe Überwachung der Finanzen und die
Eintreibung des Ungeldes waren ein Ausfluß
des dezidiert fsl. Herrschaftsverständnisses.
Von entscheidender Bedeutung aber waren Lud-
wigs Bauten, sowohl für den Alltag am Hof wie
für dessen Repräsentation. 1418 wurde das
Neue Schloß am Stadtrand begonnen (fertig-
gestellt nach 1447), das Kanzlei und Hauspfle-
ger aufnahm; das Alte Schloß (»Herzogska-
sten«) diente nun als Archiv und Schatzhaus.
Epochemachend war 1425 die Grundsteinle-
gung der Hof- und Pfarrkirche Zur Schönen Un-
serer lieben Frau, die Herrschaftskirche am Hof
und Grablege zugl. war – erstmals in B. – und
mit exzeptionellen Pfründen und Stiftungen be-
gabt wurde (im Wert von 40000 Gulden). Das
vom Hzg. selbst entworfene Grabmalbild des
geplanten Hochgrabes (Lehensmann Gottes,
der Hzg. als hl. Oswald mit Sonnenscheiben
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und Raben: Modell erhalten), die exzessiven
Pläne herrschaftl. Liturgie mit wöchentl. Fron-
leichnamsprozession und immerwährendem
Psalmengesang, die Konzentrierung der fsl.
Grablege allein auf die neue Kirche (Überfüh-
rung aus anderen Grablegen), schließl. die Er-
richtung eines Fürstenjahrtages nach dem Vor-
bild der Landshuter und bes. † Ludwigs des
Bayern zeigen den Anspruch Ludwigs VII., in
der Nachfolge des Ks.s in B. an erster Stelle zu
stehen; im Land wurde das sichtbar durch auf-
fällige Großinschriften, die jeweils seine Unter-
nehmungen als der künigin von Frannkchreich prue-
der (z. B. Wasserburg) priesen. Bes. bekannt
wurde der Heiltumsschatz, der eine Dornenre-
liquie, dann die (von Frankreich verpfändeten)
Kleinodien des Marienbildes »Gnad« und des
Goldenen Rössl, dazu weitere Kostbarkeiten
enthielt, Werke internationaler Hofkunst. Vor
dem Hintergrund vielfachen Kirchenbanns ge-
gen Ludwig, der die Kl. stark bedrückte (z. B.
Kaisheim), zeigt sich dies alles als staatspolit.
Indienstnahme der Kirche. Höchst auffällig
auch die erstmalige Heranziehung eines Histo-
rikers für die Dynastie (Andreas von Regens-
burg, Chronica de principibus terrae Bavaro-
rum, 1428), sowie die Förderung von Dichtern;
eine Fassung des Oswald-Liedes steht mit dem
Ingolstädter Hof in Zusammenhang. Ein Erbe
schon des Vaters waren »ungezählte Beispiele
von Nennungen von Spielleuten, Pfeifern und
Trompetern« (Hofmann 2000, S. 302). Der
ostentativen Prachtentfaltung entsprachen die –
noch von † Ludwig dem Bayern grundgelegten
– weiten europ. Heiraten, hier nach demW: Vis-
conti (1364 Stephan III.), Frankreich (Isabeau
1385 mit Karl VI.; Ludwig VII. 1402 mit Bour-
bon, 1413 Alençon). Obwohl zuletzt Ludwig der
Bärtige in Feindschaft gegen alle unterging, wa-
ren viele seiner Anstöße auch im Bereich der
Gegner wirksam.

Q. Archivinventare der katholischen Pfarreien in der

Diözese Eichstätt, hg. von Franz Xaver Buchner, Mün-

chen 1918, Anhang: Die Ingolstädter Schatzurkunden

Ludwigs des Gebarteten (Stiftungen Ludwigs des VII.).

L. Bayern-Ingolstadt, 1992. – Das Goldene Rößl, ein

Meisterwerk der Pariser Hofkunst um 1400, hg. von Rein-

hold Baumstark (Ausstellungskatalog), München

1995. – Hofmann, Siegfried: Die liturgischen Stiftun-

gen Herzog Ludwigs des Gebarteten für die Kirche Zur

Schönen Unserer Lieben Frau in Ingolstadt, in: Sammel-

blatt desHistorischenVereins Ingolstadt 87 (1978) S. 145–

266. – Hofmann, Siegfried: Geschichte der Stadt In-

golstadt. Von den Anfängen bis 1505, Ingolstadt 2000. –

Kremer, Renate: Die Auseinandersetzungen um das

HerzogtumBayern-Ingolstadt 1438–1450, München 2000

(Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, 113). –

Liedke, Volker: Die Gedenksteine Herzog Ludwigs des

Gebarteten aus der Zeit zwischen 1431 und 1438, in: Ars

Bavarica 63/64 (1991) S. 19–41. – Paravicini, Werner:

Deutsche Adelskultur und der Westen im späten Mittel-

alter. Eine Spurensuche am Beispiel der Wittelsbacher,

in: Deutschland und der Westen Europas im Mittelalter,

hg. von Joachim Ehlers, Stuttgart 2002 (Vuf, 56),

S. 477–492. – Rahn-Turtur, Inge: Regierungsform

und Kanzlei Stephans III. von Bayern 1375–1413, Diss.

masch. Univ. München 1954. – Straub 1965. – Straub,

Theodor: Die Hausstiftung der Wittelsbacher in Ingol-

stadt, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Ingol-

stadt 87 (1978) S. 20–144. – Straub 1993/94 [dort auch

weitere Beiträge]. – Volkert, Wilhelm: Kanzlei und Rat

in Bayern unter Herzog Stephan II. 1331–1375, Diss.

masch. Univ. München 1952. – Wild, Joachim: Vom

Handzeichen zurUnterschrift, in: ZBLG63 (2000) S. 1–21.

3. Hzm. Landshut (1392–1503)
Schon bei der Teilung 1392 war das auf den

Sohn Stephans II., Hzg. Friedrich (1375–93),
fallende Niederbayern (ohne Straubing) gegen-
über den beiden oberbayer. Teilen erhebl. grö-
ßer, was ein Dauerstreitpunkt wurde; dies ver-
schärfte sich noch bei der alleinigen Besetzung
des Ingolstädter Hzm.s 1447 durch Landshut
(geringer Ausgleich mit München im Erdinger
Vertrag 1450). Dadurch wurde Niederbayern-
Landshut, das nun von Lauingen an der Donau
bis Burghausen im O und von Dingolfing bis
Rattenberg im S reichte, auch das Innviertel und
das Mondseer Land wie die Enklaven Lauf und
Weiden im Nordgau einschloß, zur maßgebl.
Macht in B. Überdies gelang im späten 15. Jh.
eine erhebl. Ausweitung im W bis an die Iller
(Mgft. Burgau 1487); durch den dann mit Ober-
bayern gemeinsamen Versuch, † Regensburg
und Tirol zu gewinnen (1488–92), erschien die
Macht Landshuts bedrohl. anzuwachsen, wes-
halb 1488 der Schwäbische Bund von Ks. †
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Friedrich III. gegr. wurde undMaximilian I. sich
1503, als der söhnelose Hzg. Georg das Land an
die † Pfalz vererben wollte, im Krieg gegen
Landshut stellte, damit 1503/05 das Ende des
Hzm.s herbeiführte. Bis dahin war unter ein-
heitl. Nachfolge (Heinrich † 1450; Ludwig
† 1479; Georg † 1503) das Land der »reichen
Herzöge« der glanzvolle Höhepunkt B.s im
SpätMA. Mit der Hauptburg Landshut und der
Neben(Frauen-)res. Burghausen – seit 1447
öfter auch Ingolstadt – war der niederbayer. Hof
von hohem Ansehen, wie bewundernde Schil-
derungen v. a. zur Zeit Ludwigs des Reichen zei-
gen (z. B. 1454 Philipp der Gute von Burgund:
RTA ÄR V/1, 1969, S. 175–193). Die Eheverbin-
dungen zeigten allerdings nur anfangs (Viscon-
ti 1404) europ. Weite und konzentrierten sich
dann auf † Sachsen, † Böhmen/Polen und die
† Pfalz.

Der Hof in Landshut stand damals in voller
Blüte. Für das unmittelbare Hofleben versuch-
ten Hofordnungen Sparsamkeit und Ordnung
bei Speise und Trank sicherzustellen; sie sind
dafür – und nur dafür – eine hervorragende
Quelle: so saßen etwa damals in der Dürnitz am
ersten Tisch Gf.en, Räte und Ritter, an anderen
Edelleute und Kämmerer bis herab zu den
Trompetern und Knechten (Landshut 1491, sie-
he Ordnung 1491, 1874, S. 73). Die entscheiden-
de Stellung am Hof hatten Hofmeister, Kam-
mermeister, Marschall, Küchenmeister und Jä-
germeister inne (für den Frauenhof war eine ei-
gene Hofmeisterin bestimmt). Sie gehörten
dem Rat an, der sich aus dem »Hofgesinde«,
Räten im Land, Räten vonHaus aus und solchen
außer Landes zusammensetzte, worunter zu-
nehmend gelehrte Juristen waren; von der ho-
hen Zahl von (1451) 162 Personen waren regel-
mäßig zehn bis fünfzehn Räte in Landshut tätig
(Ettelt-Schönewald, Bd. 1, 1996, S. 221).
Der Rat war für die Angelegenheiten der Dyna-
stie, die innere und äußere Politik, die Finanzen
und das Hofgericht zuständig; letzterem präsi-
dierte jeweils ein Träger eines der höheren Äm-
ter, es tagte vornehml. in Landshut. Eine der
wichtigsten Regierungstätigkeiten war die Fi-
nanzverwaltung, deren hohe Erfolge die Zeit-
genossen bewunderten; daß in Niederbayern
die Viztume allmähl. durch Rentmeister in den

bayern

Hintergrund gedrängt wurden (nach Ingolstäd-
ter Vorbild), war für das Hervortreten des Finan-
ziellen symptomatisch. Die Sanierung der Fi-
nanzen war offensichtl. unter Heinrich dem
Reichen erfolgt, 1439 beginnen die geschlosse-
nen Rechnungsserien der Mittelbehörden – die
Suche nach dem Vorbild beschäftigt die For-
schung. Auch wenn eine eigene Zentralverwal-
tung für die Finanzen nicht bestand (wohl aber
genaueste Rechnungsablage), waren die Ergeb-
nisse mit einem durchschnittl. Jahresertrag
(Netto) von ca. 64000 fl im Vergleich der dt.
Territorien hervorragend. Die zentrale Schatz-
kammer wurde in Burghausen errichtet.

Zu großer Bedeutung war die (unten in der
Stadt gelegene) Kanzlei gelangt, die seit der
Mitte des Jh.s stets von zwei Kanzlern besetzt
war und unter Ludwig dem Reichen 30 Schrei-
ber aufwies; einige von ihnen stiegen zu Kanz-
lern auf, einer der Kanzler, Dr. Mauerkircher,
wurde Bf. von † Passau (1482). In den Haupt-
burgen waren die Archive untergebracht, in
Landshut auch eines bei der Kanzlei. Sie pro-
duzierten die gewaltige, vielfach erhaltene Men-
ge des Verwaltungsschriftguts, bes. der Amts-
bücher; dazu kamen als neuer Typ gegen 1500
die Landtafeln (Adressenverzeichnisse der
Landsassen und Hofmarkenverzeichnisse). Das
Botenwesen war hervorragend ausgebildet. Un-
ternehmungen von langer Wirkung waren die
großen Landesordnungen von 1474 und 1501,
die nach Befragen der Landstände erlassen wur-
den.

Wieweit speziell vomHof aus Einfluß auf die
Wirtschaft genommen wurde, ist schwer zu sa-
gen. Die allg. Mobilisierung der Domänener-
träge durch gezielte Getreideverkäufe seit Mitte
des Jh.s (Ziegler 1981, S. 68 u.ö.) gehört eben-
so der allg. Politik an wie der Aufbau gewaltiger
Kästen zur Aufbewahrung des Getreides (größ-
ter in Landshut). Unmittelbar den Hof betrifft
das ausgeklügelte System der Versorgung mit
Naturalien (Hafer, Weizen, Wein); die (aller-
dings nicht ausreichenden) Weinerträge aus
Gütern in der Wachau und bei Heilbronn wur-
den als Sonderposten abgerechnet. Tiefe Ein-
blicke in die Organisation erlauben die Rech-
nungen für die Aufgaben der Hofhaltung in
Burghausen, die auf dem dortigen Zoll aufge-
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baut waren (Landshut: Hofkasten). Direkt mit
dem Hof haben auch die Käufe in Venedig zu
tun (Spitzlberger 1993, S. 69) oder das
Landshuter Plattnerhandwerk für die Herstel-
lung von Harnischen. Während seltsamerweise
die niederbayer. Münzstätten (Landshut, Burg-
hausen, Braunau, Neuötting) 1460 bis 1505
nicht münzten, geht unmittelbar auf Hzg. Lud-
wig zurück die Verwertung der 1463 in Ratten-
berg/Inntal aufgeschlagenen Silbervorkom-
men, die anfangs ungeheueren Gewinn ver-
sprachen, dann aber bald auf geringen Ertrag
sanken; auch sie wurden außerhalb der nor-
malen Verwaltung abgerechnet. Das Gleiche
gilt für die (vergebl.) Versuche 1468, im Inntal
in die Kupferproduktion einzusteigen. Dagegen
waren die Gewinne aus der Salzstadt Reichen-
hall, wo seit 1495 sehr zukunftsträchtig Hzg.
Georg die bürgerl. Salinen aufkaufte und damit
ein Produktionsmonopol errichtete – größere
Erträge fielen erst später an –, in die allg. Fi-
nanzverwaltung eingeordnet.

Die größte Leistung im geistigen Bereich
war die Gründung der Universität Ingolstadt
seit 1459 (eröffnet 1472), mit der nun B., wie
früher † Heidelberg, seine Universität erhielt.
Sie war nach dem Vorbild †Wiens gestaltet,
doch von anderen durch einen speziellen Treu-
eid der Studenten auf die Dynastie unterschie-
den. Ihre Ansiedlung nicht in der Res. ent-
sprach dem Usus, war aber in Ingolstadt auch
wg. der Pfründenstiftungen Ludwigs des Bärti-
gen leicht möglich. Wichtige Initiativen gingen
dabei von den Räten aus, bes. vom Humanisten
Dr. Martin Mair, dem Domherrn Dr. Friedrich
Mauerkircher und dem Kanzler Michael Rieder
(Ettelt-Schönewald, Bd. 1, 1996, S. 334f.).
Hzg. Georg stiftete 1494 ein Kolleg für elf arme
Studenten, zu dem 18 Städte beizutragen hatten
(bis heute bestehendes Georgianum). Die Uni-
versität war für die Ausbildung von Geistlichen
und Juristen, damit auch für den hzgl. Rat wich-
tig. Seinerseits nahm der Hzg., bes. in der Ver-
mögensverwaltung, erhebl. Einfluß, doch be-
schränkten diesen die Selbstverwaltungsrechte
der Korporation und die Kanzlerschaft des
† Eichstätter Bischofs. Der in Ingolstadt bald
einziehende Humanismus scheint vom Hof
nicht bes. gefördert worden zu sein (anders in

† Heidelberg). In Landshut gab es auch keinen
speziellen Hofschriftsteller, obwohl zu den
(priv. schreibenden) Landeshistoriographen
der Hofmeister Ebran von Wildenberg zählt.
Leider ist die Geschichte des Hofes bis 1479,
bes. der Zentralämter und seiner Persönlichkei-
ten, zu wenig inhaltl. aufgearbeitet, so daß her-
vorragende Figuren noch nicht eindrückl. be-
stimmt werden können; für die Zeit Hzg. Ge-
orgs zeigen exemplar. Studien die hohe Bedeu-
tung etwa von Sigmund von Frauenberg zu
Haag, Dr. Peter Baumgartner aus der Wasser-
burger Kaufmannsfamilie und bes. des Kanz-
lers Wolfgang Kohlberger (Stauber 1993, S.
795ff.).

Die Zeit der reichen Hzg.e sah berühmte
Landshuter Feste, v. a. die Hochzeit Ludwigs
des Reichen 1452 (Amalie von Sachsen) und sei-
nes Sohnes Georg 1475 (Hedwig von Polen:
»Landshuter Hochzeit« – seit 1903 als Fest-
spiel), die an Prunk viele Hochzeiten übertrafen
und jeweils das ganze Land aufboten; die von
1475 wurde zeitgenöss. von zwei Autoren detail-
liert beschrieben und dabei in eine Reihe ge-
rückt mit der Hochzeit Kg. Matthias’ Corvinus
von Ungarn (1476). Aber auch im sonstigen
Auftreten war gerade Ludwig der Reiche über-
aus prunkvoll, etwa auf dem Reichstag von
Speyer 1451, als man in nennt den reichen hertzog
von Beirn; das geschach der ursach halben das der fürst
einen grossen fürstlichen hof hielt (Des Ritters Hans
Ebran vonWildenberg Chronik von den Fürsten
aus Bayern, hg. von Friedrich Roth, München
1905, S. 151). Festl. waren aber auch die Toten-
feiern in Landshut und Seligenthal. Die Stadt
war auch vielfach Schauplatz attraktiver Turnie-
re, etwa 1458 oder 1493. Über die Jagd ist noch
nicht gearbeitet, die drei Jägermeister nahmen
jedoch eine wichtige Stellung in der Verwaltung
ein. Die Frage nach der Förderung der Kunst
hängt mit den Beziehungen des Hofes zur Stadt
Landshut zusammen. In dieser Epoche wirdmit
dem Bau von St. Martin (1392–1505) das Haupt-
werk der bayer. Backsteingotik geschaffen, si-
cher nicht ohne hzgl. Hilfe, doch ist im einzel-
nen das Verhältnis der berühmten Baumeister
(Krumenauer, Hans von Burghausen, Stethai-
mer) zum Hof nicht untersucht. Ähnl. gilt für
die Bildende Kunst vor Hans Leinberger
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(† 1530), die nicht unbedeutend war, und die
Erzeugnisse der Buchmalerei. Was die Bezie-
hungen der Hzg.e zur Kirche betrifft, so gehen
sie wenig über das Zeitübl. hinaus: Hochstifts-
politik, landesherrl. Kirchenregiment, Kloster-
reform (z.B. Franziskanerobservanz in Lands-
hut und Ingolstadt 1466). Speziell religiöse För-
derung wie in München (Konzil; Reform) un-
ternahmen die Landshuter nicht. Dagegen ist
die bes. Bemühung um die Herrschaftsreprä-
sentation (z.B. Ausstattung, bes. Glasgemälde,
in Jenkofen) und um die Durchsetzung religiös
einheitl. Standards in der Gesellschaft (Vertrei-
bung der Juden 1450; Landesordnung 1501 mit
Vorschriften zum religiösen Verhalten) deut-
lich.

Q. Haus- und Hofhaltungsordnungen Herzog Lud-

wigs des Reichen für das Residenzschloss Burghausen,

hg. von Joseph Baader, in: Oberbayerisches Archiv 36

(1877) S. 25–54. – Herzog Georgs Hochzeit zu Landshut

im Jahr 1475, hg. von Sebastian Hiereth, Landshut 1965. –

Landshuter Ratschronik, hg. von Karl Theodor Heigel,

in: Chroniken der bayerischen Städte Regensburg, Lands-

hut, Mühldorf, München, Leipzig 1878 (Chroniken der

deutschen Städte vom 14. bis 16. Jahrhundert, 15)

S. 245–366. – Baierische Landtagshandlungen in den Jah-

ren 1429 bis 1513, hg. von Franz Krenner, 18 Bde.,

München 1803–05. – Ordnung, wie’s am Hofe Herzog

Georgs des Reichen im Schlosse zu Landshut gehalten

worden ist vom Jahre 1491, hg. von Max Hirschber-

ger, in: Verhandlungen des Historischen Vereins für

Niederbayern 18 (1874) S. 64–80. – Staatshaushalt, Stände

und Gemeiner Nutzen in Bayern 1504 bis 1516, hg. von

Helmut Rankl, München 1976. – Wittelsbacher Für-

stenurkunden des Stadtarchivs Landshut bis zum Erlö-

schen der Landshuter Regentenlinie, hg. von H. Kal-

cher, in: Verhandlungen des Historischen Vereins für

Niederbayern 21 (1880) S. 1–164.

L. Bayern-Ingolstadt, Bayern-Landshut 1392–1506.

Glanz und Elend einer Teilung (Ausstellungskatalog), hg.

von Beatrix Ettelt, Ingolstadt 1992. – Beckenbauer,

Alfons: Die Polenhochzeit in Landshut 1475, in: Verhand-

lungen des Historischen Vereins für Niederbayern

120/121 (1994/95) S. 9–51. – Ettelt-Schönewald, Be-

atrix: Kanzlei, Rat und Regierung Herzog Ludwigs des

Reichen von Bayern-Landshut (1450–1479), 2 Bde., Mün-

chen 1996/99 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesge-

schichte, 97). – Kluckhohn, August: Ludwig der Rei-

bayern

che, Nördlingen 1865. – Leiss, Eduard: Die Briefboten

der herzoglichen Hofhaltung in Landshut vor der

Schlacht bei Giengen im Jahr 1462, in: Archiv für Post-

geschichte in Bayern 8 (1952/54), S. 325–330. – Ril-

ling, Stephanie: Studien zu Heinrich dem Reichen von

Bayern-Landshut, in: Verhandlungen des Historischen

Vereins für Niederbayern 116/117 (1990/91) S. 101–208. –

Spitzlberger 1993. – Stauber, Reinhard: Herzog

Georg von Bayern-Landshut und seine Reichspolitik,

Kallmünz 1993. – Stauber, Reinhard/Cramer-Für-

tig, Michael: Der Burghauser Schatz der reichen Her-

zöge, in: Verhandlungen des Historischen Vereins für

Niederbayern 114/115 (1988/89) S. 5–27. – Suhling,

Lothar: Herzog Ludwig der Reiche von Bayern als Mon-

tanunternehmer am unteren Inn, in: Veröffentlichungen

des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 57 (1977)

S. 119–136. – Ziegler, Walter: Studien zum Staatshaus-

halt Bayerns in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Die regulären Kammereinkünfte des Herzogtums Nie-

derbayern 1450–1500, München 1981. – Ziegler, Wal-

ter: Europäische Verbindungen der Landshuter Herzöge

im 14. und 15. Jahrhundert, in:, Vor Leinberger (Ausstel-

lungskatalog), hg. von FranzNiehoff, 2 Bde., Landshut

2001, Bd. 1, S. 27–50.

4. Hzm. München (seit 1392)
Bei der Teilung 1392 war München an Ste-

phans II. Sohn Johann II. (1375–97) und dessen
Söhne Ernst († 1438) und Wilhelm III. († 1435)
gefallen. Es umfaßte das relativ kleine Oberland
von Dachau bis zu den Alpen und ein kleines
Gebiet um Scheyern und Vohburg, seit 1425/29
durch das Straubinger Erbe dann auch dessen
Umland von Regensburg bis zum Bayerischen
Wald. München war nicht nur das ärmste der
Hzm.er, es war auch durch die Ingolstädter
Hzg.e bis 1422 angefochten und bekriegt, über-
dies stets durch vielfache Familienmitglieder
belastet. Daß trotzdem München bald aufstieg
und schließl. Gesamtbayern erben konnte, dar-
an hatten Anteil zuerst die bis zur Mitte des Jh.s
ausgesprochene Friedfertigkeit der Hzg.e, die
bis 1435 fast vierzig Jahre gemeinsam regierten
– um so größer schien die Gefahr eines Dyna-
stiekonflikts um die Ehe Albrechts (III.) mit der
Bürgerstochter Agnes Bernauer, die der Vater
Ernst deshalb 1435 ertränken ließ.Weiter ist die
Kaisertradition in München zu nennen, die
schon Ludwig der Bärtige benutzt hatte, die nun
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aber immer stärker zur Legitimation diente.
München war auch – außer † Regensburg – die
bekannteste und größte Stadt in B. Schließl.
war entscheidend der letzte Hzg. Albrecht IV.
(1465–1508), der nicht nur durch den dynast.
Zufall (Aussterben von Landshut) zum einzigen
Erben wurde, sondern durch seine überlegene
innere und äußere Politik dieses Ergebnis her-
beizuführen half – leider ist gerade die Regie-
rungszeit dieses Hzg.s noch wenig bearbeitet.

Wichtige Entwicklungen bis 1460 (Tod Alb-
rechts III.) waren zuerst der Aufbau einer zwei-
ten Res. in München, im N außerhalb der Stadt-
mauer (Neuveste, 1384 anläßl. eines Aufstandes
in München begonnen); sie blieb anfangs klein
und später vornehml. Sitz der Hzg.in; erst im
16. Jh. wurde sie gegenüber dem Alten Hof
Hauptres. Bis zu Albrecht III. war München von
den Hzg.en noch wenig besucht, was zur Eta-
blierung einer Residenzlandschaft um Mün-
chen beitrug (z. B. Dachau, Starnberg, Grün-
wald: Störmer 1999, S. 381), später für die
Versorgung mitregierender Brüder nützl. war.
Was die Kanzlei betrifft, so wurde der hohe
Stand zur Zeit Ludwigs des Bayern weiterent-
wickelt, v. a. mit Kanzleivermerken in Richtung
der Bildung von Sachakten; unter Albrecht III.
gab es keinen Geistlichen mehr in der Kanzlei,
die frühere Kanzleipfründe im Kl. Ilmmünster
wurde zur geistl. Ratspfründe. Der Rat umfaßte
1458 immerhin schon ein Viertel geistl. und
bürgerl. Räte, und bei den Adeligen waren ein
kleinerer Teil sog. »Landfremde« (z.B. Reichs-
unmittelbare), wogegen sich die Landschaft
wandte. Bei der Verwaltung traten Kammer-
meister und Hofmeister stark polit. hervor. Be-
merkenswert war die Einführung des Rentmei-
steramtes in Oberbayern, das Oswald Tuchsen-
hauser 1438 verliehen wurde, 1441 an Kaspar
vonWinzerer ging, zwei der bedeutendsten Ver-
waltungsbeamten am Hof; ebenso bemerkens-
wert, daß der Straubinger Viztum nach 1450
durch einen Hauptmann ersetzt wurde, dessen
Befugnisse eingeschränkt waren (kein Hofge-
richt), wodurch, wie Burghausen an Landshut,
Straubing enger an die Münchener Zentrale ge-
bunden wurde. Über die Finanzverwaltung und
die konkreten Erträge ist wg. des Fehlens von
Rechnungsserien kaum etwas bekannt, sie war

aber zweifellos »das schwächste Glied im Re-
gierungssystem« (Andrian-Werburg 1971,
S. 162). Auffällig ist in der ersten Hälfte des 15.
Jh.s das Interesse an kirchl. Dingen: Wilhelm
III. nahm regen Anteil an der Melker Reform
(anders als Heinrich in Landshut), war 1431/34
Protektor des Basler Konzils, unterstützte Ni-
kolaus von Kues bei der Klosterreform und ließ
sich schließl. in dem von ihm gestifteten Be-
nediktinerkl. Andechs, wo das vor kurzem ge-
fundene berühmte Heiltum lagerte, begr. Die
Hoffeste waren eher spärlich, die Heiraten we-
nig bedeutend.

Ein eindeutiger Neuanfang erfolgte 1460/65:
der dritte Sohn Albrecht IV. († 1508) erreichte
bis 1465 die Alleinregierung, mußte sich aller-
dings laufend gegen die Mitregierungs- oder
Apanage-Forderungen der Brüder Sigmund
(† 1501), Christoph († 1493) und Wolfgang
(† 1514) wehren; sie wurdenmit Schlössern und
Landgerichten (unter der Oberhoheit des allein-
regierenden Fs.en) abgefunden – eine schwie-
rige dynast. Situation. Die Einheit von Dynastie
und Land, die Erweiterung des Landes in Rich-
tung der einst verlorenen Teile, die polit. Vor-
herrschaft in ganz B. und die entspr. Repräsen-
tation des Hofes zeigen sich als Ziele Albrechts
IV.; inwieweit zu diesen auch die Wirtschafts-
förderung zählte (1492 Bau der Kesselbergstra-
ße in Richtung des freising. Mittenwald, wohin
seit 1487 der venezian. Bozener Markt verlegt
war), wäre zu untersuchen.Da der Hof, wie die
Hofordnung 1464 zeigt, anfangs sehr beschei-
den war und offenbar auch später keineswegs
große Feste veranstalten konnte, waren die
symbol. Gesten um so wichtiger. Schon Sig-
mund hatte im Alten Hof eine Darstellung der
Ahnen der Wittelsbacher (Bavarus aus Armeni-
en über Kg. Garibald und Ks. Karl) anbringen
lassen, klar auf das Gesamthaus ausgerichtet.
Albrecht schuf die große Grabtumba Ks.† Lud-
wigs und machte die Marien-Pfarrei zu seiner
Herrschaftskirche (hzgl. Stift 1492 durch Ver-
legung von Schliersee und Ilmmünster), der der
gewaltige Neubau des Jörg Halsbach (Weihe
1494) entsprach; der erste Propst war hzgl.
Kanzler. Anders als in Landshut leistete sich
München einen Historiographen, Ulrich Füet-
rer, gleichzeitig Hofmaler wie Jan Pollack und
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Heinrich Ostendorfer; auch der Bildhauer Eras-
mus Grasser und der Architekt Jörg Halsbach
arbeiteten für den Hof. Wichtig war dann der
Anspruch auf die alte Hauptstadt, jetzt Reichs-
stadt † Regensburg, die sich 1486 dem Hzg.,
der ihre Schulden übernahm, unterwarf. So-
gleich begann Albrecht einen Schloßbau, führte
Heiltumsweisungen ein und setzte den Plan ei-
ner Universität in Gang (päpstl. Privileg er-
reicht) – ob er an einen Umzug des Hofes nach
Regensburg dachte, ist zu bedenken, aber eher
unwahrscheinlich. Auch die eigene Heirat 1487
mit der Kaisertochter Kunigunde (gegen des
Ks.s Willen) gehört in diesen Zusammenhang,
dazu der Versuch, Tirol zu gewinnen, was dann
doch alles (außer der Ehe) bis 1492 scheiterte.
Die ererbte Nähe von Religion und Wissen-
schaft nahm nun neue Formen an: Die Förde-
rung der Klosterreform ging über in ein ausge-
sprochen scharfes Kirchenregiment, der Hu-
manist Johannes Aventinus wurde nach des
Hzg.s Tod vom Hof zum Prinzenerzieher, dann
zum Geschichtsschreiber B.s ernannt, die Ge-
schichte also in den Dienst der Dynastie gestellt.
Bes. deutl. zeigt sich die Tendenz zu fsl. Hoheit
schließl. in dem 1506 mit Wolfgang abge-
schlossenen und bei den Ständen mit Druck
durchgesetzten Primogenitur-Vertrag, der um
der Einheit des Landes willen künftig nur dem
Erstgeborenen Herrschaft und Herzogstitel ge-
ben, die Nachfolger mit Apanagen und dem
Grafentitel abspeisen wollte – ein exzeptionel-
les und dann auch nicht durchführbares Vor-
haben. Daß von solchen Anschauungen her
Albrecht 1503/05 im großen Erbfolgekrieg
nicht nur Ks. †Maximilian I., sondern auch die
niederbayer. Landstände und Beamten gewin-
nen konnte, ist höchst erstaunl. und ein Zeichen
seines polit. Genies. Seinen Erfolgen entsprach
das grandiose Totengedächtnis 1508, das schon
1509 im Druck verbreitet wurde und wohl alle
früheren in Bayern übertraf, wobei bes. das gro-
ße Mahl mit 23 Gängen und acht »Gesichtses-
sen« (Darstellung der sieben Weltalter und des
Grabsteins Albrechts als Speisen) beeindruckte.
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Ausblick auf das vereinigte Hzm.
(ab 1505)

Mit der Vereinigung Ober- und Niederbay-
erns gab es nur noch München als Hauptstadt;
allerdings fochten die Brüder der ersten Gene-
ration (Ludwig X. und Ernst gegenüber dem re-
gierenden Hzg. Wilhelm IV.) das Primogenitur-
gesetz an, so daß in einer Art Verwaltungstei-
lung Niederbayern wieder von Landshut aus re-
giert wurde (Ludwig X., † 1545). Nachher war
die Burg einige Zeit Aufenthaltsort des Prinzen
Wilhelm (V.); Burghausen wurde nur kurze
Zeit, Ingolstadt gar nicht mehr als Res. (nur für
das Studium der Prinzen) genutzt. Dafür wurde
in München die Neuveste glanzvoll ausgebaut,
bis 1616 Maximilian I. seine neue Res. zw. Neu-
veste und Altem Hof errichtete. Die polit. Be-
deutung war anfangs angesichts des Aufstiegs
des Hauses† Österreich und der großen Politik
† Karls V. zurückgegangen, Heiratswünsche
waren von diesem abgewiesen worden (erst
1546 mit † Ferdinands I. Tochter Anna), doch
trat der Münchener Hof seit der Religionsspal-
tung und der Schwäche des Ksm.s ab der Jahr-
hundertmitte stark hervor, aber in konfessions-
typ. Weise (kathol. Ehen z.B. mit† Lothringen;
päpstl. Nuntien; Zentrum des Jesuitenordens).
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B. ging schnell den Weg zur straffen frühneu-
zeitl. Verwaltung (ab 1550 Hofkammer, Geist-
licher Rat, Geheimer Rat; Hofrat auf Justiz be-
schränkt) mit jeweils eigenen Kanzleien im Al-
ten Hof; aber auch der eigentl. Hofstaat expan-
dierte gewaltig, wobei der Kaiserhof und andere
europ. Höfe Vorbild waren. All das brachte die
Entwicklung eines eigenen großen Residenz-
viertels mit Hofbediensteten im NO Münchens
mit sich. Gegenüber der Kommune stieg so der
Hof groß auf, Wilhelm V. (1579–98) griff durch
den Bau der Jesuitenkirche St. Michael mit an-
schließender eigener Res. (»Maxburg«) tief in
die Bürgerstadt ein. Der starken Ausweitung des
Hofes in Gebäuden und Personal versuchten
schon aus finanziellen Gründen – schwere Ver-
schuldung bis zu Wilhelm V. – die jetzt zahlr.
Hofordnungen und Personaletats, freilichmeist
vergebl., zu steuern. Dafür zog die künstl. Aus-
gestaltung des Hofes aller Augen auf sich. Alb-
recht V. ließ bei der Res. eine Kunstkammer
und das hochbedeutende Antiquarium errich-
ten, mit dem die Renaissance endgültig einzog;
sein Onkel Ludwig X. hatte in Landshut eine
große Stadtres. im Sinne eines ital. Palazzo er-
richten und von bedeutenden Künstlern ausge-
stalten, sein Sohn Wilhelm als Prinz die Burg
Trausnitz im Zeitgeschmack schmücken lassen
(seit 1574); in Dachau wurde ein großes Schloß
errichtet. Wie in der Politik, die jahrzehntelang
der Rat Leonhard von Eck († 1550) gestaltet hat-
te, traten auch in der Kunst individuell faßbare
Persönlichkeiten auf: in Landshut neben Hans
Leinberger die Hofmaler Hans Wertinger und
Stephan Rottaler, in München die Architekten
Wilhelm Egkl, die Maler Friedrich Sustris und
Hans Mielich, später die Bildkünstler Hubert
Gerhard, Peter Candid und Hans Krumper. Die
Musik erfuhr im Wirken Orlando di Lassos in
München (1557–94) einen einmaligen Höhe-
punkt, München wurde ein Zentrum des europ.
Musiklebens. Wie in einem Gesamtkunstwerk
und einem Symbol der künstl. Anstrengungen
des Hofes faßte die große Hochzeit Wilhelms
V. mit Renata von Lothringen 1568 auf dem
Münchener Hauptplatz alles Gepränge von der
Bildkunst bis zu den Turnieren zusammen, ein
auch international bewundertes und beschrie-
benes Ereignis.

† A.Wittelsbach † C.7. Burghausen† C.7. Den Haag
† C.7. Ingolstadt † C.7. Landshut † C.7. München † C.7.
Straubing
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Walter Ziegler

BRABANT

I. Gf.en von Löwen, Gf.en von Löwen und
Ukkel/Brüssel, Gf.en von B., Hzg.e von (Nie-
der-) † Lothringen, Mgf.en von Antwerpen
(bzw. des Hl. Röm. Reiches) (1106), Hzg.e von
(Nieder-)† Lothringen und B. (1188), Hzg.e von
(Nieder-) † Lothringen, B. und Limburg,
Mgf.en des Hl. Röm. Reiches (1288), Hzg.e von
Luxemburg (1346/1356–83, 1409–15).

Das Hzm. B. war ein Lehen des Ks.s, auch
wenn es letztl. unklar ist, was die Hzg.e von B.
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vom Ks. als Lehen erhielten, und was ihre allo-
dialen Besitzungen waren. Der Herzogstitel
selbst war als solcher allerdings im Lehensbe-
sitz des Ks.s und der Hzg. von B. zählte seit 1190
zu den Rfs.en. Die Belehnung des burgund.
Hauses – derHauptlinie ebensowie des neueren
Zweiges – auf der Grundlage einer zweifelhaf-
ten Erbberechtigung der Burgunder als Nach-
folger der Hzg.e des Hauses Löwen mit dem
Hzm. wurde vom Ks. ab 1406 im Zusammen-
hang mit den Ansprüchen der Luxemburger auf
das Erbe B.s verweigert. Das änderte jedoch
nichts am fakt. Status der Burgunder als Hzg.e
von B., auch wenn diese im 15. Jh. zugestehen
mußten, daß die Mgft. Antwerpen, Teile von
dem Zonienwoud (Bois de Soignies), der Zoll,
die kgl. Wege und die Münze im Lehensbesitz
des Reiches war. Die Mehrzahl der Städte war
allerdings ihr allodialer Besitz. Im 14. Jh. noch
ist der Teil von B., der ksl. Lehen war, viel groß-
zügiger beschrieben worden. Man glaubt, daß
die Umgebung von Löwen, Brüssel und † Ni-
velles allodialer Besitz war, an der Nordseite be-
grenzt durch das Flüßchen Demer. Vermutl.
meinte man damit den alten Kern B.s, den Lam-
bert I. besaß. Alle Teile B.s, die nördl. bzw. östl.
dieses Gebietes lagen, gelten hingegen als Le-
hensbesitz des Ks.s. Interessant ist hier, daß, so
wie Piet Avonds und André Uyttebrouck festge-
stellt haben, in Reisekostenabrechnungen die
Teile außerhalb des alten Kerns als »Ausland«
betrachtet wurden. Bspw. übertrug Johann II.
die Mgft. Antwerpen an Edward I. von England,
um sie von ihm gleich darauf als Lehen wieder
entgegenzunehmen. Formal war dies schlicht-
weg unmögl., da Antwerpen unveräußerbares
Territorium des Reiches war. Andererseits fun-
gierte der Hzg. von B. selbst als Lehnsherr für
verschiedene Nachbarfs.en.

Der ma. Historiographie nach entstand das
Territorium aus der Gft. Löwen, die 1005 durch
die Hochzeit Gf. Lamberts von Löwen mit Ger-
berga, Tochter Karls I. von Niederlothringen,
dem Erbe des Westfränkischen Reiches, mit der
Gft. Ukkel/Brüssel verbunden wurde. Zugleich
erlangte Lambert als Vogt großen Einfluß auf
die wichtigen Abteien † Nivelles und Gem-
bloux. Tatsächl. scheint die Region Löwen-
Brüssel der älteste Kern B.s zu sein. Ausgehend
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von diesem Kerngebiet wurde das Herrschafts-
gebiet allmähl. Richtung S ausgedehnt (Wallo-
nisch-B.). Vermutl. 1088 wurde die Domäne Or-
then in der heutigen niederländ. Provinz
Noord-B. erworben, wo die Hzg.e ein Jh. später
die Stadt ’s-Hertogenbosch gründen sollten.
1106 wurden die Gf.en von Löwen nicht nur
Hzg.e von Niederlothringen sondern auch
Mgf.en von Antwerpen. Damit wurde die Maas
zur log. Nordgrenze des Hzm.s. In einer Reihe
jüngerer Studien wird die territoriale Expansi-
onspolitik der Hzg.e ausführl. beschrieben.
Nach und nachmachten sie sich den regionalen
Adel und die Kl. untertan, indem sie ihnen Vog-
tei- und Lehnsherrschaft aufnötigten. 1106 er-
warb Gottfried I. (1095–1139) den Herzogstitel
von Niederlothringen. Zu Beginn wurde häufig
die Bezeichnung dux Lovoniae verwendet, ab 1188
zunehmend regelmäßiger die Bezeichnung dux
Brabantiae. Zunächst wurde der lothring. Titel
von den Limburgern streitig gemacht. Doch die-
se Fs.en † Lothringens wurden ab 1139 Hzg.e
der Ardennen und später Hzg.e von Limburg
gen. Das Haus Löwen war daraufhin das einzi-
ge, welches den Titel »Herzog von Lothringen«
führte. Auf dem Reichstag von Schwäbisch Hall
(1190) wurden diesem Titel zwar sämtl. Rechte
abgesprochen, der Titel selbst blieb jedoch be-
stehen, wurde auf das Haus B. übertragen und
bescherte den Hzg.en von B. den Status von
Rfs.en. Nach Piet Avonds haben sich die B.er
Hzg.e vielfach als Rfs.en profiliert. Johann III.
wurde von Kg. † Adolf von Nassau zum Land-
vogt des Gebietes zw. Rhein und Schelde, von
der Mosel bis zur Nordsee, also im Prinzip des
gesamten Gebietes von Niederlothringen, er-
nannt. Zugl. war Johann Vogt von Aachen und
trat als Schwertträger und Marschall des Rei-
ches auf. Wenzel war ab 1366 Reichsvikar. Hzg.
Heinrich II. wurde 1247 sogar die Reichskrone
angeboten. Er verweigerte sich dieser allerdings
und schob seinen Neffen † Wilhelm II. von
Holland vor. Von großer Bedeutung ist, daß an
den Titel des Hzg.s von † Lothringen der des
Mgf.en von Antwerpen gekoppelt war. Die
Rechte auf Aachen und Herstal waren eher von
ideolog. Relevanz, denn sie verwiesen auf die
karoling. Abstammung, auf die sich das Haus
Löwen berief. Hzg. Gottfried III. (1142–10) kon-
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solidierte die Besitzungen, indem er verschie-
dene Enklaven an sich brachte (Aarschot, Jo-
doigne/Geldenaken, Duras). Hzg. Heinrich I.
(1190–1235) erwarb den Besitz über einen Teil
der Stadt Maastricht östl. von B. Im B.er Kern-
land führte er eine Politik der Städtegründun-
gen, wodurch die Homogenität seines Territo-
riums gefördert wurde. 1288 wurde nach der
Schlacht bei Worringen das Hzm. Limburg ein-
gegliedert. Unter Hzg. Johann III. (1312–55)
wurden Gebiete in der Umgebung von Valken-
burg gesichert und ausgeweitet. Zugl. versuchte
er seine Anrechte auf die Enklave Mecheln
durchzusetzen. Die Bemühungen zur Errich-
tung einer territorialen Einheit waren nur teilw.
erfolgr. Verschiedene Herrschaften wie Turn-
hout, Hoogstraten, Aarschot, Diest und Zichem
behielten ihre Sonderstellung bis zum Ende des
18. Jh.s bei.

Das Wachstum des B.er Territoriums endete
abruptmit dem B.er Erbfolgekrieg von 1356–57.
Das Erbe Hzg. Johann III. wurde von seinen
Töchtern Johanna, verh. mit Wenzel, Kg. von †
Böhmen († Luxemburg), und Margarete, verh.
mit dem flandr. Gf.en Ludwig von Male, ange-
fochten. Wenngleich keine der beiden Parteien
auf dem Schlachtfeld einen eindeutigen Sieg er-
reichen konnte, bedeutete der Frieden von Aat
(1357) eine große Niederlage für B. Mecheln
ging definitiv verloren; die Stadt Antwerpen und
einige der umliegenden Dörfer fielen an den
flandr. Gf.en (um kaum ein halbes Jh. später
nach B. zurückzukehren); das Land von Heus-
den im N fiel an den Gf.en von Hennegau, Holl-
and und Zeeland. Hzg. Wenzel richtete seine
Politik nun auf den O aus und versuchte den
Einfluß B.s im Maas-Rheingebiet zu vergrö-
ßern. Die katastrophale Niederlage bei Bäswei-
ler (1371) bedeutete das endgültige Ende dieser
Politik. Die nordöstl. Teile B.s gerieten nun un-
ter wachsenden Druck † Gelderns, was zum
Verlust von Grave und dem Lande Cuijk führte.

Nach dem Tode Hzg. Wenzels 1383 brach
eine neue Periode an, in der sich die bejahrte,
kinderlose Johannamehr undmehr ihrer Nichte
Margarete annäherte, die mit dem burgund.
Hzg. Philipp dem Kühnen verh. war. Aus Geld-
not verfändete Johanna allerlei Besitzungen an
Philipp, darunter das komplette Hzm. Limburg

und die übrigen Besitzungen östl. der Maas.
Ihre Aktivitäten führten schließl. zur Ernen-
nung Antons (1406–15), des zweiten Sohnes
Philipps des Kühnen, i. J. 1404 zum Regenten
und 1406 zum Nachfolger von Johanna und
Hzg. von B. Dadurch kamen die verpfändeten
Gebiete wieder zu B. Mit dem Tod Johannas en-
dete die B.er Dynastie. 1430 fiel das Hzm. an
den Hauptzweig des burgund. Hauses in der
Person Philipps des Guten.

Piet Avonds hat glaubwürdig gemacht, daß
die B.er Hzg.e noch bis ins 14. Jh. eine gezielt
lothring. Politik betrieben, die vornehml. auf
der Verstärkung der Bande zum Reich im all-
gemeinen und die Ausbreitung der Macht B.s in
das Maas-Rheingebiet im besonderen bestand.

Zeitweilig ist der B.er Titel für kürzere Zeit
auch mit einem anderen Fürstentitel verbunden
worden. 1351 heiratete Johanna, älteste Tochter
Johanns III., Wenzel, Gf. und ab 1354 Hzg. von
Luxemburg. Nach dessen Tod 1383 wurden die
Titel wieder getrennt, um zw. 1412 und 1415
durch die Ehe Antons von Burgund/B. mit Eli-
sabeth von Görlitz wieder kurzzeitig vereint zu
werden. Hzg. Johann IV. (1415–27) heiratete
1418 Jakobäa von Bayern, Gf.in von Hennegau,
Holland und Zeeland. 1420 übertrug er ihre
Rechte an Holland und Zeeland auf ihren Onkel
Johann von Bayern, nach dessen Tod 1425 an
Philipp den Guten, während er selbst weiter den
Titel vom Hennegau führte. Dieser Gang der
Dinge wurde von Jakobäa, die 1420 ihren Gatten
verließ und sich mit Humphrey von Gloucester
vermählte, heftig bestritten. Sie erhielt den An-
spruch auf ihr Erbe aufrecht.

Man kann die B.er Dynastie nicht von einem
rein reichsrechtl. Standpunkt aus beurteilen.
Dafür spielten die eigenen Untertanen eine viel
zu große Rolle, zumal für die territoriale Ent-
wicklung B.s die Rolle der Städte, v. a. von Lö-
wen und Brüssel, von großer Bedeutung ist. Ab
etwa 1300 bildeten sie das eigentl. Herz des
Hzm.s. Zu unterschiedl. Gelegenheiten schlos-
sen sie Städtebünde, in denen sie sich gegen-
seitigen Beistand gelobten. Diese Zusammen-
schlüsse richteten sich keineswegs gegen die
Dynastie, welche nun gerade den symbol. Kern
dieser Bündnisse bildete, sondern gegen in-
und ausländ. Feinde. In diesem Rahmen darf
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auch die Reihe der Landesprivilegien nicht feh-
len, welche die Hzg.e den Einw.n B.s verliehen.
Freilich zwang auch permanente Geldnot die
Hzg.e, immer mehr Freiheiten zunächst verein-
zelt an Städte und Kl., später an das gesamte
Land zu vergeben. In diesem Zusammenhang
müssen die sog. Testamente Heinrichs II.
(1248) und Heinrichs III. (1261), eine Reihe
zieml. gleichlautender Privilegien, die 1290–91
an Kl. und Städte verliehen worden sind, die
Charta von Kortenberg (1312), die sog. Wallo-
nische und die Flämische Charta (1314) und
schließl. der berühmte »Blijde Inkomst« (1356,
1406 und viele weitere) erwähnt werden, die
endgültige Verfassung B.s, die ab 1356 bei je-
dem Regierungswechsel vom Fs.en erneut er-
lassen worden ist. Diese Reihe von Privilegien
macht deutl., daß die Untertanen eine territo-
riale, administrative und jurist. Einheit anstreb-
ten. In diesem Rahmen darf man die symbol.
Bedeutung der Dynastie für die Einheit des Lan-
des und seiner Bevölkerung nicht übergehen.
Die Untertanen – insbes. die Städte – unterstri-
chen wiederholt ihr Zusammengehörigkeitsge-
fühl durch Abschluß zahlr. Bündnisse, in denen
die Einheit betont wurde. Zumeist fungierte die
Dynastie als Kristallisationspunkt derartiger
Bündnisse.

II. Für die Zeit vor 1312 ist der B.er Hof bis-
lang nicht systemat. erforscht worden.Willman
die Existenz von Hofämtern als Indikator anse-
hen, dann stammen die ältesten Spuren für ei-
nen Hof in Brabant aus der Zeit der Regierung
Gf. Heinrichs III. (1079–95), wo ein pincerna
gen. wird. Unter Hzg. Gottfried I. (1095–1139)
begegnen unterschiedl. höf. Würdenträger:
Kämmerer, Seneschall und Bgf. von Brüssel.
Der Terminus Curia scheint zu dieser Zeit nicht
den Hof, sondern eher einen Lehnsgerichtshof
unter Leitung des Hzg.s zu bezeichnen.

Während der Regierung Hzg. Heinrich I.
(1190–1235) begann eine Gruppe von Ministe-
rialen neben den traditionellen Lehensleuten in
der Umgebung des Hzg. zunehmend eine Rolle
zu spielen. Im 13. Jh. erlebte der Hof unter den
Regierungen der Hzg.e Heinrich I. und Johann
I. eine Blüte. Das gleiche gilt auch für die Re-
gierung von Hzg. Wenzel (1356–83). Dessen ex-
zentr. Lebenswandel legte jedoch einen der
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Grundsteine für den Niedergang des Hofes
während der letzten Jahre seiner Ehegattin Jo-
hanna. Eine Reihe von Berichten zeigt, daß der
Hof geradezu eine Schlangengrube war, in der
sich die Interessengruppen und Parteien unter-
einander heftig bekämpften. Während der Re-
gierung des ersten B.er burgund. Hauses kam
der Hof zunehmend unter Kuratell der Stände
von B. 1430, als der letzte B.er Hzg. Philipp von
St. Pol starb, wurde der Hof dem burgund. Hof
einverleibt. Innerhalb der Strukturen des bur-
gund. Hofes behielt B. allerdings noch etl. Jahre
einen Sonderstatus. Damals muß auch eine ei-
gene B.er Hofordnung bestanden haben, die
man aber noch nicht hat auffinden können.

Für die Zeit ab dem frühen 15. Jh. sind wir
außerordentl. gut über den Hof von B. infor-
miert. Für die Periode 1406–30 sind nicht we-
niger als fünf detaillierte Übersichten über das
Hofpersonal überliefert. Den Kern der Hofor-
ganisationen bildeten die vier klass. Hofämter,
denen dann viele Verwaltungs- und andere
Abt.en angegliedert wurden. Darüber hinaus ist
offenkundig, daß die Hzg.innen ihre eigenen
kleinen Höfe unterhielten.

Das Haus B. war im späten MA eines der an-
gesehensten der Christenheit. Eheallianzen mit
den führenden Fürstenhäusern des Reiches,
Frankreichs und Englands unterstreichen das.
Daneben wurden vorzugsweise Ehepartner aus
benachbarten Fsm.ern gewählt. Johann I. bspw.
heiratete Margarete von Frankreich, sein Sohn
Johann II. ehelichte Margarete von England, sei-
ne älteste Tochter Margarete wiederum wurde
mit Heinrich von Luxemburg und seine jüngste
Tochter Maria mit Amadeus von Savoyen ver-
mählt. 1247 wurde Heinrich II. die Kaiserkrone
angeboten wurde, die er aber ablehnte. Im 15.
Jh. sollte der B.er Titel das Herzstück einer
mögl. Belehnung mit einem Königstitel an die
burgund. Hzg.e bilden.

Im späten 14. Jh. zählte der Hof wohl etwa
100–140 Personen. Bei dieser Zählung ist jedoch
unsicher, ob die Quellen wirkl. eine vollständi-
ge Übersicht geben. Erst ab 1407 können prä-
zisere Angaben über den personellen Umfang
des Hofes gemacht werden. Eine Reihe vonHof-
ordnungen dokumentiert eine Zahl von ca.
200–300 Personen. Daraus läßt sich auch die
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Verteilung der Aufgaben genauer rekonstruie-
ren. Diese Quellen zeigen allerdings ledigl. eine
formale, wenn man so will institutionelle Über-
sicht der Zusammensetzung des Hofes, geben
aber keinen Einblick in die Dynamik des höf.
Zusammenlebens.

Der Hof spielte eine wichtige polit., wirt-
schaftl. und symbol. Rolle im Hzm. Der Status
einer Residenzstadt wurde daher auch vonmeh-
reren Städten begehrt. Lange stritten Löwen
und Brüssel darum, den Hof in ihrenMauern zu
beherbergen.

Die ältesten Anfänge eines Hofes müssen in
Löwen lokalisiert werden. Schon Lambert I. (ca.
1003–15) errichtete eine Festung auf der Her-
zogeninsel in Löwen, als Ersatz für die ältere
Burg Ten Hove. 1073 baute Gf. Heinrich I. eine
erste Burg in Brüssel. Doch generell blieb Lö-
wen bis etwa zur Regierung Hzg. Heinrichs III.
der bevorzugte Niederlassungsort. In Folge des
gelungenen Staatsstreiches Johanns I. gegen
seinen Bruder Heinrich IV. i. J. 1267, in dem Lö-
wen sich auf die Seite Heinrichs stellte, wurde
Brüssel zentrale Res. Ein Umzug des Hofes war
ein wirksames polit. Druckmittel der Hzg.e ge-
genüber der Stadt Brüssel. Sowohl Wenzel und
Anton, als auch Johann IV. und sein Bruder Phi-
lipp von St. Pol haben mit ihrer Hofhaltung
Brüssel bewußt verlassen und haben sich vor-
übergehend andernorts niedergelassen. Letz-
tendl. hat dies aber die zentrale Rolle Brüssels
als Residenzstadt nicht beeinträchtigt.

Itinerare belegen, daß die Hzg.e von B. nur
einen Teil ihrer Zeit amHof in Brüssel verbrach-
ten.Wir dürfen aber annehmen, daß der Hof als
solcher ab 1267 zieml. fest in Brüssel ansässig
war.

Neben Brüssel gab es Res.en auch in Löwen
(Ten Hove, untergegangen zu Beginn des 11.
Jh.s, auf der Dijle-Insel, Caesarsberg und Vlier-
beek), ’s-Hertogenbosch, Genappe, Tervuren
und Turnhout. In Bosvoorde gab es ein häufig
genutztes Jagdschloß. v. a. der Hof in Tervuren
hatte im 14. Jh. einige Bedeutung.

Die wichtigsten Funktionen wurden von der
curia ducis, wahrgenommen, anfangs eine Art
Lehnsgericht. Die älteste Erwähnung dat. aus
dem Jahr 1154, doch schon ein halbes Jh. später
gewann die jurist. Funktion des Rates an Bedeu-

tung. Aus der curia entwickelte sich allmähl. ein
Rat mit umfassenden Befugnissen hinsichtl.
Verwaltung und Rechtsprechung, während
zugl. der Lehnshof bestehen blieb.

Der Titel eines notarius erscheint in B. erst-
mals 1183, später wird dieser Amtsträger als pro-
tonotarius oder cancellarius bezeichnet. Er spielte
keine polit. Rolle, sondern beschränkte sich auf
die Ausfertigung der hzgl. Urk.n. Der Begriff
cancellarius im modernen Sinn taucht erstmals
1339 in den Quellen auf, als der siegelnde Jakob
Bake so bezeichnet wird. Vor diesem erfüllte
Arnoud Vrient eine vergleichbare Funktion. Im
15. Jh. sollte sich der Kanzler zum Haupt des
Rates von B. entwickeln.

Eine zweite wichtige Person ist der Einneh-
mer (collector nostrorum reddituum) von B. Dieser
wird ab 1279 erwähnt, möglicherw. schon 1271.
Vermutl. wurden seine Aufgaben davor von ei-
nem Kanzleischreiber wahrgenommen.

In der zweiten Hälfte des 14. Jh.s können
sechs zentrale Ämter als Kern des B.er Hofes
unterschieden werden: die Kammer (Kämme-
rer), die Küche (Truchseß), der Weinkeller
(Mundschenk), Fruchtamt, Brotamt und Stall.
Im wesentl. bilden diese auch den Kern des Ho-
fes während der ersten Dekaden des 15. Jh.s. In
nahezu allen Fällen waren die ältesten Amtsin-
haber des 12. Jh.s Ministerialen. 1107 wird erst-
mals ein B.er Seneschall gen.

Formal war der Hzg. die oberste Verwal-
tungs- und Rechtsinstanz imHzm. In der Praxis
spielte jedoch der hzgl. Rat auch eine wichtige
Rolle. Er war das Herz der Verwaltung des
Hzm.s, stets unter der letztl. Entscheidungs-
hoheit des Hzg.s. In dieser Eigenschaft war der
Rat der wichtigste Gesprächspartner der B.er
Volksvertretung. Einzig ein Teil der feudalen
Rechtsprechung entzog sich den Befugnissen
des hzgl. Rates und war dem Lehnsrat vorbe-
halten. In den ersten Jahrzehnten des 15. Jh.s
sollte der traditionelle fsl. Rat durch eine Rat-
kammer ersetzt werden, später durch den Rat
von B. Die Zuständigkeit erstreckte sich räuml.
über die Hzm.er B. und Limburg sowie die Lan-
de jenseits der Maas. Der Rat von B. pochte stets
auf seine Souveränität. Die Ratskammer und der
Rat von B. residierten im allgemeinen ebenfalls
im Brüsseler Hofkomplex.
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Etwa ab ca. 1400 fand eine zunehmende
»Veramtlichung« der Funktionen in Rechtspre-
chung, Verwaltung und Kanzlei statt. Vordem
wurden die Amtsträger bereits mit Deputaten
von Holz und Holzkohle »entlohnt«, aber um
1400 wurde feste Gehälter übl. Das deutet dar-
auf hin, daß die Amtsträger allmähl. aus dem
eigentl. Hofverband heraustreten.

Die älteste fsl. Niederlassung in Brüssel lag
in der Unterstadt, inmitten mehrerer Seitenar-
me des Flüßchens Zenne. Vermutl. 1047 wurde
der Hof auf der Höhe des Coudenbergs ange-
legt. Dort breitete er sich allmähl. zu einem um-
fangr. Komplex aus, den wir von Abbildungen
des 16./17. Jh.s, kennen. 1259 wird dasmanerium
ducis erwähnt, 1299 eine Küche, 1324 ein Lust-
garten und 1360 eine Kapelle. Wichtige Baupe-
rioden lagen in der Regierungszeit Johanns III.
(1312–55), Johannas (1356–1404/06) und v. a.
Antons (1409). Während der Regierung Phi-
lipps des Guten ließ die Stadt Brüssel einen
neuen Großen Saal errichten. Um den Hof lag
ein anfängl. kleines Grundstück, welches mehr
und mehr zu einem ausgedehnten Park, derWa-
rande, ausgeweitet wurde. Hier befand sich auch
ein Wildgehege sowie eine Menagerie mit exot.
Tieren. Der gesamte Komplex wurde bei einem
Brand i. J. 1731 zerstört und gegen Ende des 18.
Jhd. im neo-klassizist. Stil wieder aufgebaut.

Ab dem 14. Jh. wurden die Baukampagnen
am Palast und an der Anlage des Lustgartens
zum großen Teil von der Stadt Brüssel finan-
ziert. Auf diese Weise versuchte sich die Stadt
der dauerhaften Res. der Hzg.e zu versichern.

Einige Baumeister des Brüsseler Hofes sind
bekannt. Um 1330 wird AdamGheeris gen., um
1400 Vranke Rullens. Ab der Regierung Philipps
des Guten (1430) ist die Informationslage bes-
ser und wir kennen Dutzende Namen von Bau-
meistern. Im Laufe des 15. Jh.s war der berühm-
te Johann von Ruysbroeck, der auch den Turm
des Brüsseler Rathauses errichtete, am Bau be-
teiligt.

Für die Zeit vor ca. 1300 wissen wir nur we-
nig über die finanziellen Gegebenheiten des
Hzm.s B.

Der Hof selbst lieferte keine bzw. kaum Pro-
dukte, sondern lebte von den Einkünften aus
den Domänen und den Steuern (beden).

brabant

Die Münzprägung B.s fand gewöhnl. in Lö-
wen, Antwerpen, Brüssel oder in Vilvoorde
statt. Der Brüsseler Hof hatte damit direkt
nichts zu tun, doch die Einkünfte daraus flossen
sehr wohl wieder in die Taschen des Hzg.s. Im
späten 13. und im 14. Jh. reichten die Einkünfte
aus dem Domänen nicht mehr aus, um den fsl.
Staat zu finanzieren. Aus den Quellen erklingt
eine ewige Litanei über wachsende Schulden bei
unterschiedl. Gläubigern – teils aus Italien,
Brügge oder † Lüttich stammend – die dem
Hzg. Geld im Gegenzug für polit. Einfluß gelie-
hen hatten. Von diesem Moment an waren die
beden unverzichtbare Einkunftsquellen. Diese
wurde prakt. vollständig von den Einw.n der
Städte aufgebracht. Die notor. Geldnot der
Hzg.e versetzte die Städte, zunehmend Finan-
ziers des fsl. Staates, in die Lage, eine große po-
lit. Macht zu entwickeln.

Die Hzg.e von B. verfügten über ausgedehn-
te Domänen, die im späten MA allerdings zum
großen Teil an Darlehensgeber verpfändet wa-
ren. Der Bois de Soignies in der Nähe von Brüs-
sel war eine der wichtigsten hzgl. Domänen.
Hier wurde in großem Stil Holz gewonnen und
Holzkohle produziert. Die Erträge daraus wur-
den z.B. zur Bezahlung der wichtigsten Amts-
träger verwendet. Daneben gab es Einkünfte aus
den Erträgen kleinerer landwirtschaftl. Domä-
nen, aus Zöllen und Schlagschatz sowie aus der
Rechtsprechung etc.

Ein Teil der amHof benötigten Lebensmittel
kam von den hzgl. Domänen. Bes. Spezialitäten
wurden auf dem Brüsseler Markt erworben.
1452 wurde ein eigener Markt eingerichtet, um
den Hof mit Luxusprodukten zu versorgen. Ge-
brauchsgüter wurden oft von Brüsseler Händ-
lern geliefert.

Die Wasserversorgung erfolgte über ein aus-
geklügeltes Leitungssystem, welches das Was-
ser aus den umliegenden Flüssen heranführte.
Daran waren auch die Fontänen im Lustgarten
und die Stadthäuser verschiedener Höflingen
angeschlossen.

Der gesamte Hof speiste zur gleichen Zeit im
Großen Saal des Palastes. Das gilt jedenfalls für
das frühe 15. Jh. Kost und Logis stellten die
wichtigste Form der Entlohnung für den größ-
ten Teil des Hofpersonals dar. Auch Gäste nah-
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men an diesenMahlzeiten teil. In den Jahren um
1425 war es allein den Ratsmitgliedern vorbe-
halten, in ihren Zimmern zu essen. Höflinge
und Amtsträger, die auf Reisen gingen, etwa
Botschafter, Verwaltungsbeamte und Gesandte,
erhielten für die Tage ihrer Abwesenheit vom
Hof eine Vergütung.

Es sind nur einige wenige Gelehrte bekannt,
die am B.er Hof tätig waren. Sicher kann man
hier auf Thomas von Aquin verweisen, der einen
berühmten Brief an eine Hzg.in von B. (vermutl.
Adelheid von Burgund) schrieb. Wesentl. be-
kannter ist Brüssel allerdings durch die große
Zahl von Künstlern, viele von höchstem Niveau,
die dort tätig waren. Oft sind sie direkt vomHof
angezogen worden und zumindest ein Teil von
ihnen war direkt bei Hofe wirksam. Dies gilt
v. a. für die Regierungszeit der burgund. Hzg.e.

Mit Fortschreiten der Untersuchungen wird
die Künstlerdichte immer größer. Ihre Zahl
steigt nochmehr an, wennman die Künstlermit
einbezieht, die nur gelegentl. Aufträge vom Hof
erhielten. Man kann die kulturelle Ausstrahlung
des brabant. Hofes mit derjenigen der Höfe von
Thüringen oder der Champagne vergleichen.
Die Hzg.e selbst bereicherten die literar. Pro-
duktion. Von Hzg. Johann I. (1267–94) sind ei-
nige deutschsprachige Dichtungen überliefert,
von Hzg. Heinrich III. (1248–61) und Hzg.Wen-
zel (1356–83) einige in frz. Sprache. Verschie-
dene Autoren weilten kürzere oder längere Zeit
bei Hof: Adenez le Roi, Jean Froissart, Christine
de Pisan, die Chronisten Hennen von Merchte-
nen und Emond de Dynter. Auch die Troja-Ro-
mane von Segher Diergodgaf, das anonyme
Epos »Roman der Lorreinen« (Roman der Lo-
thringer; Anfang 13. Jh.), der »Vierde Martijn«
(Der vierte Martin; wird dem Autor Hein von
Aachen zugeschrieben), der »Roman van Hein-
ric ende Margriete van Limborch« (Roman von
Heinrich und Margarete von Limburg; entstan-
den zw. 1291 und 1318), die »Rijmkroniek van de
Grimbergse oorlog« (Reimchronik des Grim-
berg-Krieges), der sog. »Godevaert metten Ba-
erde« und »Het leven van St. Lutgart« (Das Le-
ben der St. Lutgart) werden mit dem B.er Hof in
Verbindung gebracht. Auch ein »typischer«
Stadtschreiber wie Jan van Boendale arbeitete
gelegentl. für den B.er Hof.

Wenig wissen wir über Hofnarren und He-
rolde vor der Ankunft der burgund. Hzg.e. 1277
werden einige Ministeriale gen.: Tassin, Boidin
und Estnol le Sot. Nach 1406 wird ein Hofnarr
vermeldet, Meister Jacob, der 1427 sogar über
einen eigenen Diener verfügte. Die Anzahl der
Herolde variierte. Herold Stephan taucht 1334
namentl. auf, Walter wird als Marschall der He-
rolde von B. kurz vor 1336 gen. In den folgenden
Jahrzehnten tauchen noch verschiedene weitere
Herolde namentl. auf: Luxemburg, Gottfried
von Tricht. Ab der Regierungszeit Hzg. Antons
sind die Informationen besser. In der Hoford-
nung von 1415 wird ledigl. ein Herold gen., die-
jenige von 1427 verzeichnet zwei und die Hof-
ordnungen von 1429 und 1430 listen einenWap-
penkg. der Herolde, einen Wappenkg. van de ru-
wieren (rex de Ruyris), zwei Herolde und einen
Persevanten auf.

Johanna undWenzel hatten eine Truppe von
Luxemburger und Elsässer Musikanten in Dien-
sten. In den ersten Jahrzehnten des 15. Jh.s ist
dabei von eher kleinen Musikergruppen die Re-
de: drei Flötisten und zwei Trompetern, um
1429 erweitert um einen Harfenisten.

Daneben gab es am Hof in der Regel einen
Arzt, einen Chirurgen und einen Apotheker.

Die Hofkapelle umfaßte im frühen 15. Jh.
eine wechselnde Anzahl von Kaplanen (bis zu
sechs), daneben einen Chor und einige Küster.
In einem Fall wird einer der Verwaltungsbeam-
ten als Mitglied der Hofkapelle gen. Die Beicht-
väter hatten bei Hofe einen hohen Status, der
vermutl. auf den intensiven Kontakten zu den
Hzg.en beruhte.

Hzg. Heinrich II. vertraute die Erziehung
seiner Kinder einem Kanonikus des St. Ger-
trud-Kapitels an, der die Kinder die mittelnie-
derländ. (Diets), dt. und frz. Sprache lehrte und
ihnen die Grundlagen des Lateinischen beib-
rachte. Aus der Zeit nach 1400 kennt man die
Erzieher der jungen Prinzen Johann IV. und Phi-
lipp von St. Pol (1407). Sie besaßen jeder einen
Kammerdiener und zusätzl. eigenes Personal,
jeweils insg. fünf Personen.

Am B.er Hof hatten nur wenige Frauen eine
offizielle Position inne. Natürl. gab es in den
meisten Fällen eine Fs.in. Soweit bekannt ist,
hatte sie normalerweise formal keinerlei Ein-
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fluß, mit Ausnahme von Elisabeth von Görlitz.
Wenn jedoch ein Hzg. starb und es noch keinen
mündigen Thronfolger gab, konnten Macht
und Einfluß der Hzg.in stark ansteigen. Das
scheint etwa nach dem Tod von Hzg. Heinrichs
III. 1261 so gewesen zu sein. Die Hzg.innen ver-
fügten über eine eigene Hofhaltung, die über-
wiegend aus Frauen bestand. Immer gehörte
eine eigene Wäscherin dazu und manchmal
auch eine eigene Küchenmagd.

Hofdamen spielten eine bemerkenswerte
Rolle am Be.r Hof. Oft waren sie die Ursache
von Konflikten, die am Hof ausbrachen. Dem
Vernehmen nach wurde der Hof von Johanna
von B. um 1395 von zwei Hofdamen beherrscht.
Sowohl bei der Flucht von Elisabeth von Görlitz
(1416) als auch der von Jakobäa von Bayern
(1420) waren Hofdamen involviert.

Die Namen von Mätressen sind naturgemäß
kaum bekannt, doch alle Hzg.e hinterließen Ba-
starde, bezeichnenderweise mit Ausnahme von
Johann IV. Hzg. Johann III. hatte eine lang an-
dauernde Beziehung zu seiner Mätresse Ermen-
gard von Vilvoorde.

Anfangs bestand der Hofstaat aus einer Mi-
schung von Adeligen und unfreien Ministeria-
len. Allmähl. schwanden jedoch die Unterschie-
de zw. beiden Gruppen.

Im frühen 15. Jh., aus dem glaubwürdige
Zahlen vorliegen, sind ungefähr 25% der Höf-
linge von adeliger Abstammung, um 1430 sind
es nur noch 18%. Selbstverständl. waren die
meisten aus B., aber auch Luxemburger, Elsäs-
ser, Franzosen, Hennegauer, Holländer und
Böhmen waren vertreten. Ein großer Teil der
Höflinge kam aus den Städten Löwen und Brüs-
sel.

Brüssel war bekannt für seine Feste. Die Ein-
züge der Hzg.e gerieten immer zu großartigen
Kundgebungen. Dasselbe gilt für Feste anläßl.
von Geburten, Hochzeiten und Begräbnissen
innerhalb der fsl. Familie. Auch der alljährl.
große Umzug (»Ommegang«) war ein immer
wiederkehrendes Spektakel. Regelmäßig veran-
stalteten die Hzg.e Turniere, ein beliebter Zeit-
vertreib des B.er Hofes, der auch häufig für die
Stadtbewohner zugängl. war. 1336 gab der Hzg.
in Brüssel ein »Fest des Königs Priamos«. Da-
neben trieben Hzg.e einen Kult um Kg. Artus.

brabant

Zw. 1406 und 1430 nahmen die Hzg.e von B. an
mehr als 74 Turnieren teil. Gf. Heinrich III.
(1095) und Hzg. Johann I. (1294) verloren bei
dergleichen Veranstaltungen ihr Leben.

Bezügl. des Hofzeremoniells sind keine Re-
gelungen bekannt, mit Ausnahme der tägl. ge-
meinsamen Mahlzeiten, die im frühen 15. Jh. in
den Hofordonnanzen festgelegt sind.

Nur Philipp von St. Pol (1427–30) stiftete ei-
nen Ritterorden, dessen Bezeichnung aller-
dings unbekannt ist. Johann IV. war Mitglied
des St. Antonius Orden, 1382 gegründet von
Hzg. Albrecht von Bayern in seiner Eigenschaft
als Gf. von Hennegau.

Aus der Literatur ist eine Vielzahl von Festi-
vitäten bekannt, in die der B.er Hof involviert
war. Das Ausmaß der Festkultur wird aus den
Arbeiten von Uyttebrouck und Chevalier über
das frühe 15. Jh. deutl. In der Zeit zw. 1406 und
1430 fanden danachmehr als 183 Bälle und Ban-
kette statt. In einigen Fällen ist die Anwesenheit
ausländ. Fs.en dabei gesichert. Die Hzg.e und
viele Höflingen absolvierten auch häufig acte de
presence bei vielen kirchl. und sonstigen Festen in
den Städten B.s.

Die hzgl. Hofkapelle spielte eine große Rolle
bei den religiösen Feierlichkeiten. An hohen
Festtagen wurde die Kapelle durch Mitgliedern
anderer, meist Brüsseler, religöser Einrichtun-
gen verstärkt. Auch hier sieht man wieder das
enge Zusammengehen von Hof und Stadt.

Der Hof zu Brüssel war für Jagden im nahen
ausgedehnten Bois de Soignies räuml. ideal ge-
legen. Die Hzg.e besaßen dort ein eigenes Jagd-
schloß, wo auch die Jagdhunde gehalten wur-
den. In der Zeit zw. 1406 und 1430 gingen die
B.er Hzg.e nicht weniger als 408 Tage auf Jagd.

† A. Brabant, Hzg.e von (Löwen, Gf.en von) † A.

Habsburg † A. Luxemburg † A. Valois/Burgund † C.7.

Brüssel

Q. Die wichtigsten administrativen Quellen werden

in den zahlr. Publikationen von André Uyttebrouck

wiedergegeben. Bes. sei hier verwiesen auf Uytte-

brouck, André: Inventaire des comptes généraux du du-

ché de Brabant antérieurs à l’avènement de Philippe le

Bon (1342–1430), Brüssel 1974 (Acta historica Bruxellen-

sia, 3: Recherches sur l’histoire des finances publiques en

Belgique, 3), S. 101–130. – Bragt, Ria van: De Blijde In-
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komst van de hertogen van Brabant Johanna en Wences-

las: 3 january 1356. Een inleidende studie en tekstuitgave,

Löwen 1956 (Standen en landen, 13).– Straeten, Jo-

seph van der: Het charter en de Raad van Kortenberg,

Brüssel u. a. 1952 (Université de Louvain. Recueil de tra-

vaux d’histoire et de philologie. 3e série, 46–47) [die wich-

tigsten brabant. Ständeprivilegien].

Die wichtigsten erzählenden Quellen sind:

Edmond de Dynter, Chronica nobilissimorum ducum

Lotharingiae et Brabantiae ac regum Francorum, publ.

d’apres le Ms. de Corsendonck, avec des notes et l’ancien-

ne trad. française de Jehan Wauquelin par Pierre François

Xavier de Ram, 3 Tl.e, Brüssel 1854–60. – Genealogiae

ducum Brabantiae, 1880. – Hennen van Merchtenen, Cro-

nicke van Brabant, hg. von Guido Gezelle, Gent 1896. –

Brabantsche Yeesten, 1–3, 1839–69 [Wiedergabe zahlr.

Urk.n]. Siehe auch: Bayot 1900. Die digitale Datenbank

»Narrative sources of the Low Countries« – über das In-

ternet verfügbar – ist aktueller und ausführlicher.

Die wichtigsten mittelniederländ. Chroniken (und

weitere Literatur, zusammen mit dem Mittelniederländi-

schen Wörterbuch) sind inzwischen selbständig erschie-

nen auf der CD-ROM »Middelnederlands« (’s-Gravenha-

ge 1998). Diese Ausgabe beruht auf den alten Editionen.

L. Aerts, Erik: Ontvangerij-generaal van Brabant,

in: Brabant en Mechelen, 2000, S. 197–220. – Avonds,

Piet: Heer Everzwijn. Oorlogspoëzie in Brabant in de 14de

eeuw, in: Bijdragen tot de geschiedenis 63 (1980) S. 17–27.

– Avonds 1999. – Bonenfant 1951. – Bonenfant,

Paul/Bonenfant-Feytmans, A.-M.: Du duché de

Basse-Lotharingie au duché de Brabant, in: Revue Belge

de Philologie et d’histoire 46 (1968) S. 1129–65. – Brabant

en Mechelen, 2000. – Chevalier-de Gottal 1996. –

Chevalier-deGottal, Anne: Les funérailles des ducs
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rooy, Wim van: Les généalogies armoriées de l’armorial
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XIVe-début XVe siècle, in: Alltag bei Hofe, 1995, S. 149–

170. – Uytven, Raymond van: Standenprivileges en -be-

den in Brabant onder Johann I (1290–1293), in: Revue Bel-

ge de philologie et d’histoire 44 (1966) S. 413–456. –

Uytven, Raymond van: De rechtsgeldigheid van de Bra-

bantse Blijde Inkomst van 3 januari 1356, in: Tijdschrift

voor geschiedenis 82 (1969) S. 39–48. – Vanrie, René:
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Robert Stein

BRANDENBURG
(-ANSBACH UND -KULMBACH)

I. Bgf.en von Nürnberg (seit 1191/92);
Mgf.en von B. (seit 1417), Kfs.en von B. und Erz-
kämmerer des Hl. Röm. Reiches (nur Fried-
rich I. 1417–40 und Albrecht 1470–86).

Schon bald nach der Übernahme des Nürn-
berger Burggrafenamtes 1191/92 begannen die
Zollern mit dem Aufbau eines eigenen Territo-
riums im mittelfränk. Raum. Zunächst erwar-
ben sie durch kluge Heiraten die um Cadolz-
burg/Abenberg, am Mittellauf der Aisch um
Riedfeld/Windsheim sowie östl. von Nürnberg
deutl. verdichteten Streubesitzungen der jeweils
ausgestorbenen Gf.en von Raabs und Gf.en von
Abenberg. Dazu erlangten sie diverse Vogtei-
rechte, bauten ein Netz von Burgen auf und
setzten eigene Ministerialen ein. Bis zur Mitte
des 13. Jh.s hatten sie so den Grundstock für
ihrenmittelfränk. Landesteil mit dem künftigen
Herrschaftszentrum Cadolzburg gelegt. Wenig
später faßten sie auch in Oberfranken Fuß, in-
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dem sie 1260 – wiederum durch eine Heirat –
Stadt und Herrschaft Bayreuth aus dem Terri-
torialerbe der ausgestorbenen Hzg.e von An-
dechs-Meranien gewannen. Vom ausgehenden
13. bis zum beginnenden 15. Jh. nutzten die ehr-
geizigen Bgf.en weiter jede sich bietende Gele-
genheit, ihren Besitz in ständiger Auseinander-
setzung mit den zahlr. Territorialnachbarn
durch Erbverträge, Gebietsankauf, Lehensauf-
trag, Pfandnahme, Erwerb von Hoheits- und
Öffnungsrechten usw. schrittweise zu vergrö-
ßern, rechtl. abzusichern und herrschaftl. zu
durchdringen. Zu den wichtigsten Erwerbun-
gen dieses Zeitraums gehörten in Oberfranken
Zwernitz (1290), Wunsiedel (1321), die Herr-
schaft Plassenberg mit dem Zentralort Kulm-
bach (1340), das Regnitzland um Hof (1373)
und Münchberg (1373), in Mittelfranken die
Städte Leutershausen (1318), Ansbach (1331),
Schwabach (1364), Gunzenhausen (1368), Was-
sertrüdingen (1371), Feuchtwangen (1376), Uf-
fenheim (1378) und Crailsheim (1399). In spä-
terer Zeit konnten aufgrund des immer heftiger
werdenden Konkurrenzkampfes unter den
fränk. Mächten im wesentl. nur noch die Pfand-
schaft Kitzingen (1443) sowie Creglingen und
die sechs Maindörfer (1448) hinzugewonnen
werden.

Trotz vielfältiger Konsolidierungsbemühun-
gen gelang es den Zollern aber letztl. doch nie,
aus ihren zersplitterten Besitzungen geschlos-
sene Territorien zu formen. v. a. das Fsm. Ans-
bach blieb aufgrund zahlr. fremdherrschaftl.
Einsprengsel stets ein klass. territorium non clau-
sum. Auch alle Versuche, den mittel- und den
oberfränk. Gebietsteil durch eine Landbrücke
miteinander zu verbinden, scheiterten, v. a. am
heftigen Widerstand Nürnbergs, dessen im
Landshuter Erbfolgekrieg von 1504 nochmals
erhebl. vergrößertes Territorium sich wie ein
unüberwindl. Block dazwischenschob.

Die ungewöhnl. Genese und Struktur der
fränk. Zollernterritorien schlägt sich schließl.
auch in dem Problem nieder, für diese adäquate
Namen zu finden. Hierbei nahmen die Landes-
herren in Ermangelung histor. Begriffe auf geo-
graph. Gegebenheiten Bezug. 1372 verwendete
Bgf. Friedrich V. erstmals die etwas umständl.
anmutenden Bezeichungen »Land unterhalb
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des Gebirgs« oder »Niederland« für das mittel-
fränk. Herrschaftsgebiet bzw. »Land ob dem
Gebirg« oder »Oberland« für den nördl. des
Fränkischen Juras (Frankenwald) gelegenen
oberfränk. Teil. Die Bezeichnungen »Mark-
grafschaft/Markgraftum/Fürstentum Ansbach«
bzw. »Markgrafschaft/Markgraftum/Fürsten-
tum Kulmbach« sind nicht spätma., sondern
kamen erst später in Gebrauch. Zusätzl. kom-
pliziert wurden die Verhältnisse dadurch, daß
Kfs. Friedrich I. in dem Bestreben, gleich große
Herrschaftsbereiche für seine Söhne zu schaf-
fen, im Teilungsvertrag von 1437 mehrere Äm-
ter des Niederlands, darunter Neustadt a. d.
Aisch, dem Land ob dem Gebirg als »oberge-
birg. Unterland« zuwies.

II. Mit Ausnahme gewisser sich schon seit
der zweiten Hälfte des 13. Jh.s abzeichnender
personeller Entwicklungen sowie der umriß-
haft erkennbaren Hofhaltung Bgf. Johanns III.
(1397–1420) auf der Plassenburg sind bis in die
ersten Jahrzehnte des 15. Jh.s kaum klare Aus-
sagen über den Hof der fränk. Zollern möglich.
Erst durch die rasche Verdichtung der Quellen
ab der Jahrhundertmitte ergibt sich ein wesentl.
deutl. Bild.

Unter Mgf. Albrecht Achilles (1440–86) er-
lebte der zunächst auf der Cadolzburg, später
schwerpunktmäßig in Ansbach angesiedelte
Hof seine Blüte. Albrecht selbst vergl. ihn gern
mit demArtushof undmachte ihn zu einem viel-
besuchten Treffpunkt der feudalen Gesellschaft
des ganzen Reiches. Nach Meinung von Zeit-
genossen war er gar so prächtig, das des gleich in
teutschen landen nit funden werden mocht. Obwohl
Albrecht seit 1470 formell auch in der Mark B.
regierte, die ihm den Kurfürstentitel einbrachte,
fühlte er sich seiner fränk. Heimat doch stets
viel stärker verhaftet. Nicht am Berliner, son-
dern am Ansbacher Hof liefen deshalb aus-
gangs des 15. Jh.s fast alle Fäden der weitge-
spannten Reichs-, Territorial- und Familienpo-
litik der Zollern zusammen, von hier aus unter-
hielten sie rege soziale Kontakte zu anderen be-
freundeten Höfen im In- und Ausland.

Unter Albrechts Nachfolgern schwand diese
Prosperität allerdings rasch dahin, v. a. infolge
ausgeprägter Schuldenwirtschaft, überzogenen
Repräsentationsbedürfnisses und hoher Auf-

wendungen für Reichsdienste. Immer neue
Hofordnungen, notwendige Verlegungen der
Hofhaltung zur Reduzierung der hohen Unter-
haltskosten und andere Konsolidierungsversu-
che zeugen von jahrzehntelanger Instabilität in
den Mgft. Erst die energ. Reformmaßnahmen
des haushälter. Mgf. Georg Friedrich d.Ä.
(1557–1603) stellten auch die mgfl. Hofhaltung
wieder auf eine solidere Basis.

Vergl. mit dem belebten Ansbacher Hof war
die obergebirg. Hofhaltung auf der Plassenburg
stets wesentl. bescheidener, weshalb sie auch
eine deutl. geringere Außenwirkung hatte.
Gründe dafür waren zum einen die relative Ab-
gelegenheit der trutzig wirkenden Höhenburg
inmitten einer klimat. nicht sehr begünstigten
Waldlandschaft, die Mgf. Albrechts Gemahlin
Anna als frewdloses vnnd unnserm leib unbequemli-
ches land bezeichnete, v. a. aber der Umstand,
daß hier immer nur phasenweise ein regieren-
der Fs. seinen Wohnsitz hatte. Infolge dieser
mangelnden Kontinuität und der Dominanz der
Ansbacher Res. konnte sich auf der Plassenburg
nie eine eigenständige Hofkultur mit individu-
eller Ausprägung entwickeln.

Bis ins 16. Jh. hinein zeigte der zoller. Hof
ein zunächst von den Landesfs.en lange Zeit be-
wußt gewolltes, später eher durch äußere Um-
stände erzwungenes hohes Maß an Mobilität.
Nachdem die Zollern seit Mitte des 13. Jh.s nach
Ausweis der belegbaren Aufenthalte zw. ihren
fast gleichrangigen Res.en Nürnberg, Cadolz-
burg, Neustadt a. d. Aisch und Ansbach rege hin
und her gependelt waren, kam diese ausgepräg-
te Reiseherrschaft um die Mitte des 15. Jh.s all-
mähl. zum Stillstand und Ansbach begann sich
als bevorzugter Aufenthaltsort und Hauptres.
herauszukristallisieren. Doch auch Mgf. Alb-
recht praktizierte zur Kostenersparnis und im
Interesse einer möglichst intensiven herr-
schaftl. Durchdringung des ganzen Landes
noch gerne das Prinzip der wechselnden Hof-
haltung, indem er sich mit seiner Familie und
einem Teil seines Hofes außer in Ansbach jedes
Jahr auch jeweils einige Wochen in Cadolzburg,
Baiersdorf, Neustadt a. d. Aisch, Schwabach so-
wie in seinen Jagdschlössern Colmberg und Ho-
heneck aufhielt. Für die beiden folgenden Ge-
nerationen wurde diese Praxis geradezu eine
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Notwendigkeit. So sahen sich die hoch ver-
schuldeten Mgf.en Friedrich d.Ä. und Georg
der Fromme von Zeit zu Zeit veranlaßt, aus Er-
sparnisgründen mit einem Teil ihrer Hofhal-
tung für ca. 1–2 Jahre ins kostengünstigere
Oberland, bevorzugt auf die Plassenburg oder
nach Wunsiedel, umzuziehen.

Vor dem Ende des 13. Jh.s begegnen die sich
in der Umgebung des Bgf.en aufhaltenden und
Funktionen an seinem Hof ausübenden Perso-
nen nur ganz unspezif. als ministeriales Burggra-
vii (1266) oder ministeriales et milites nostri (1270),
vorwiegend als Zeugen bei Beurkundungen. Ab
1320/30 kristallisiert sich dann in Wendungen
wie unserr friunde, Ratgeben und diener oder mit un-
sers Rates Rat allmähl. ein Kreis von Vertrauten
des Landesherrn heraus. Erst gegen Ende des
14. Jh.s (Burkhard von Seckendorff-Aberdar
1381, Walther von Seckendorff 1399) und ver-
stärkt dann seit Beginn des 15. Jh. werden be-
stimmte Personen, die teilw. auch Hofämter
bekleideten, explizit als »Rat« bezeichnet, wohl
ein Indiz für einen schon mehr oder weniger
festen, ständig am Hof anwesenden Berater-
kreis.

Für Mgf. Albrecht stellte der Rat ein äußerst
wichtiges Instrument seiner vielgestaltigen Po-
litik dar. Als Räte wählte er fast ausschließl. nur
in seinen Landen gebürtige Männer aus, vor-
wiegend Mitglieder des fränk. Adels, aber auch
Bürgerliche, die er durch mannigfache Gun-
sterweise gezielt an sich band. So konnte er in
den 1470er Jahren während seiner langen Auf-
enthalte in die Mark B. und auf Kriegszügen die
Ansbacher Regierungsgeschäfte stets problem-
los in die Hände eines erfahrenen, zuverlässi-
gen und loyalen Statthalterkollegiums legen.
Trotz dieses auf Loyalität gegründeten Regie-
rungsstils überwachte Albrecht die Tätigkeit
seiner Räte genau und behielt sich in allem die
letzte Entscheidung vor. Georg von Absberg,
Peter Knorr, Hertnidt von Stein und andere ge-
hörten zum Typus des rechtskundigen, pro-
movierten Rats, der unter Albrecht auch in den
Mgft.en verstärkt Einzug hielt. Von den »alten
Räten im Haus zu Ansbach«, die nach 1486 von
Albrechts Söhnen übernommenwurden und für
eine bemerkenswerte Kontinuität in der mgfl.
Politik sorgten, ist insbes. Ludwig von Eyb d.Ä.
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hervorzuheben. Er diente den Zollern nicht nur
jahrzehntelang in verschiedenen Positionen am
Hof und in der Landesverwaltung, sondern war
stets auch ein ideenreicher polit. Vordenker.

Für das »Land ob dem Gebirg« mußten die
Zollern wg. dessen räumlich-geograph. Tren-
nung vom untergebirg. Landesteil sowie auf-
grund langer Zeiten ohne ständig anwesenden
Landesherrn eine spezielle Regierungsform
entwickeln. Der in den letzten drei Jahrzehnten
des 14. Jh.s auftretende »Oberste Amtmann auf
dem Gebirg« war wohl eine Art Vorläufer des
seit 1421 kontinuierl. nachweisbaren »Haupt-
manns ob dem Gebirg«, der als Statthalter des
zumeist im Niederland weilenden Mgf.en auf
der Plassenburg residierte, die oberste milit. Be-
fehlsgewalt innehatte und auch dem Hof- und
Lehengericht vorsaß. Ihm zur Seite gestellt wa-
ren der für die gesamte Verwaltung zuständige
»Landschreiber ob dem Gebirg« sowie ein Gre-
mium aus ca. 20 adeligen Räten.

Für das Nieder- wie für das Oberland gab es
jeweils ein eigenes Hofgericht. Die Tätigkeit
beider Institutionen ist seit Beginn des 15. Jh.s
recht eingehend belegt. Pro Jahr fanden ca. drei
bis sechs Sitzungen statt, im Niederland relativ
häufig unter dem persönl. Vorsitz des Mgf.en.
Dem Hofrichter waren ca. zehn bis 20 fsl. Räte
als Beisitzer zugegeben. An die Verhandlungen
der Hofgerichtsangelegenheiten schlossen sich
die Beratungen des Lehengerichts an, dessen
Personal ebenfalls aus fsl. Räten bestand. Da-
neben hatten die Zollern seit dem Interregnum
das »Kaiserliche Landgericht Burggraftums
Nürnberg« als Reichslehen inne. Bis zur Mitte
des 15. Jh.s tagte es abwechselnd in Nürnberg,
Cadolzburg, Neustadt a. d. Aisch und an ande-
ren Gerichtsstätten im mittelfränk. Raum, da-
nach fast ausschließl. in der mgfl. Hauptres.
Ansbach. Mgf. Albrecht versuchte in den 1450er
und 1460er Jahren vergebl., sich mit Hilfe des
Landgerichts oberrichterl. Kompetenzen im
Reich anzueignen. Ein 1488 begonnener ähnl.
Versuch seiner Söhne scheiterte bald am energ.
Widerstand der Territorialnachbarn.

Zw. den ehrgeizigen polit. Zielen der Mgf.en
und den dafür einsetzbaren finanziellen Mitteln
bestand stets ein schwieriges Spannungsver-
hältnis. Unter Mgf. Albrecht Achilles befanden
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sich die Staatsfinanzen noch stets in einem
weitgehend geordneten Zustand. Ermöglicht
wurde dies dadurch, daß der Mgf. die modern
anmutenden, detaillierten Budgetansätze und
Vorschläge zur Haushaltsführung seines Bera-
ters Ludwig von Eyb d.Ä. konsequent umsetzte,
Einnahmen zu erhöhen und Ausgaben zu re-
duzieren suchte, Kreditaufnahmen möglichst
vermied und alle Familienangehörigen zur
Sparsamkeit anhielt. Hohe Aufwendungen für
Reichsdienste, überzogenes Repräsentations-
bedürfnis und bedenkenlose Inanspruchnahme
zahlr. Darlehen durch Albrechts Söhne und En-
kel führten dann aber ab ca. 1500 zu einer rasch
anwachsenden Staatsverschuldung. die den
Handlungsspielraum der mgfl. Politik erhebl.
einschränkte.

Erste Anfänge des Schreibwesens am zoller.
Hof sind schon Mitte des 13. Jh.s faßbar. So
wurde die älteste überlieferte bgfl. Urk. 1246 auf
der Cadolzburg ausgestellt, der erste Schreiber
(notarius, scriptor) wird 1256 gen. (Henricus). Er
und andere Schreiber (Kaplan Heinrich 1361,
der Kulmbacher Pfarrer Johann von Dieters-
heim 1376–86) waren Kleriker, doch gab es da-
neben auch Laien (Heinricus Notarius de Bei-
erruth 1297, Ulrich 1317/26, Rudegerus 1320,
Heinrich und Burkart 1335, Hermann 1352,
Konrad 1364, Johann Imhoff 1408). Die Leitung
der Kanzlei lag in der Hand des 1317 erstmals
erwähnten Landschreibers. Die Bezeichnung
»Kanzler« taucht dagegen erst im 15. Jh. und
zunächst nur ganz vereinzelt auf (Niclas Am-
man 1433, Georg von Absberg). Erst der versier-
te Diplomat und einflußreiche Fürstenberater
Johann Volker führte ab 1486 den Titel regel-
mäßig. Auf eine deutl. Vermehrung des Kanz-
leipersonals durch Mgf. Albrecht deuten die
Bezeichnungen Kammerschreiber (Lienhard
Nördlinger 1476), Sekretär (Johann Volker
1470/81/85, Lorenz Menger 1476), Kanzlei-
schreiber (LorenzMenger 1476), Protonotar (Jo-
hann Spet 1476) und Registrator auf.

Anfänge eines Archivs sind im 1399 erstmals
erwähnten »Briefgewölbe« auf der Plassenburg
erkennbar. Kfs. Friedrichs I. verfügte 1437, daß
dort diejenigen Urk.n, die die fränk. Lande be-
trafen, verwahrt werden sollten, diejenigen mit
Bezug zur Mark hingegen in † Tangermünde.

Abweichend davon bestimmte Kfs. Albrecht in
seiner »Dispositio Achillea« von 1473 die Ca-
dolzburg als Lagerort für fränk. Archivalien.
Das für diplomat. und Verwaltungszwecke be-
nötigte kurrente Schriftgut blieb am Sitz der
Kanzlei in Ansbach. Eine auf Weisung Kfs. Alb-
rechts angelegte, für ihre Zeit nahezu einzigar-
tige und noch heute weitgehend vollständig er-
haltene Sammlung von Original- und Kopial-
büchern ermöglichte der Kanzlei einen raschen
Rückgriff auf bestimmte Geschäftsvorgänge.

Inhaber des ersten konkret faßbaren und in
der Folgezeit stets auch wichtigsten Hofamtes
war, wie in vielen anderen Territorien, der Hof-
meister (magister curie). Er fungierte auch als
Stellvertreter des Landesherrn, Richter am
Landgericht, Schiedsrichter, Bürge bei Kredit-
aufnahmen, Zeuge bei Beurkundungen usw.
Die meisten Amtsinhaber seit dem ausgehen-
den 13. Jh. sind namentl. bekannt (Friedrich Le-
mynger 1295, Heinrich von Rotenburch 1311,
Rapot von Külsheim 1333/37, Konrad von Bib-
rach 1348, Friedrich von Seckendorff-Rinhofen
1360–88, Ehrenfried von Seckendorff 1401–19,
Gerlach von Eberstein 1433). Seit 1373 gab es
auch im obergebirg. Landesteil einen eigenen
Hofmeister (Konrad Schütz von Leoneck 1373–
78, Albert Förtsch von Turnau 1381, Hans von
Sparneck 1389, 1396/97 auch als Hofmeister der
noch nicht regierenden Söhne Bgf. Friedrichs V.
gen., Arnold Hiltmar 1398, Wilhelm von Mei-
ental 1406–11, Wirich von Treuchtlingen
1412/13). Die Ämter des Marschalls (Ehrenfried
von Seckendorff 1361, Konrad von Widinberge
1364, Heinrich von Seckendorff 1388/90, Bur-
kard von Seckendorff 1403, Hans von Sparneck
1412, Hans von Seinsheim 1433, Georg von
Wangenheim 1474, Ebolt von Liechtenstein
1486)), des Schenken (Albrecht von Leonrod
1360/66) und des Truchsessen (Walther 1298)
scheinen dagegen nur zeitw., das des Kämme-
rers gar nicht besetzt gewesen zu sein. Küchen-
meister gab es seit dem ausgehenden 14. Jh. so-
wohl im Niederland (Leupold 1397; 1398 ist das
kuchenmeister Ampte der herschaft zu Nuremberg zw.
Walther und Arnold von Seckendorff strittig;
Heinrich von Seckendorff 1433) als auch im
Oberland (Conrad Eben 1406, Hans von Mein-
gotzreut 1408). Als weitere Funktionsinhaber
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erscheinen der Hausvogt (Kunz von Secken-
dorff 1412, Heinz von Künßberg 1471, Sebastian
von Seckendorff 1474), der Rentmeister (Hans
Schmoll 1486), der Gegenschreiber (Johannes
Hofmann 1486), der Gerichtsschreiber (Jörg
Gruber 1486) sowie Marstaller, Untermarschäl-
le, Futtermeister, Köche, Keller, Silberkämme-
rer, Bäcker, Schneider, Torwärter, Türhüter,
Wildmeister, Forstmeister und Jäger (jeweils
1486).

Wichtige Stütze der Zollernherrschaft in
Franken war der einheim. Adel. Angehörige
prakt. aller Familien dienten den Bgf.en und
Mgf.en in loyaler Weise als Räte, Hof- und Ver-
waltungsbeamte. Im Gegenzug betrachteten
sich die Landesherren als erzieher und auffenthalt
des adels, den sie – in Konkurrenz mit den an-
deren fränk. Fs.en – durch bes. Fürsorge an sich
zu binden suchten. Erst die im Gefolge der Re-
formgesetze von 1495 einsetzende ritterschaftl.
Einungsbewegung in Franken mit ihren gegen
das Landesfsm. gerichteten Bestrebungen führ-
te zu einer gewissen Entfremdung im Verhältnis
zw. Mgf. und Adel.

Der Bedarf der zoller. Höfe an Grundnah-
rungs- und Futtermitteln konnte im vollen Um-
fang aus den eigenen, stark agrar. geprägten
Territorien gedeckt werden. Zukäufe waren
nicht erforderl., im Gegenteil, der Verkauf grö-
ßerer Getreidemengen und anderer Agrarüber-
schüsse in benachbarte Territorien und Städte,
insbes. nach Nürnberg, bildete einen festen
Einnahmeposten in den mgfl. Haushaltberech-
nungen. Wein wurde z. T. auf eigenen Flächen
u. a. bei Cadolzburg und sogar nahe der Plas-
senburg erzeugt, bessere Qualitäten, v. a. den
für die fsl. Familie bestimmten »Herrenwein«,
bezog man aus den berühmten Anbaugebieten
anMain und Tauber. Spezielle Güter kamen von
verschiedenen Märkten im In- und Ausland, so
etwa Leinen, Seide und andere Stoffe von den
Messen in Frankfurt und Nördlingen, Schmuck
aus Venedig, Teppiche aus Polen.

Mit Abstand wichtigste Warenbezugsquelle
war jedoch die Reichsstadt Nürnberg. Die kur-
zen Transportwege und v. a. das vielfältige An-
gebot in der europ. Wirtschafts-, Handels- und
Handwerksmetropole ermöglichten den Zol-
lern einen hohen Versorgungs- und Ausstat-
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tungsstandard ihrer Res.en mit Gütern des ge-
hobenen Bedarfs und Luxusartikeln. Die starke
polit. Rivalität der beiden Nachbarn spielte bei
diesen seit dem ausgehenden 14. Jh. belegten
Wirtschaftskontakten bemerkenswerterweise
kaum eine Rolle. Nürnberg war einer der wich-
tigsten Umschlagplätze des europaweiten Han-
dels mit Ochsen, von denen am Ansbacher Hof
jährl. 300–400 zur Deckung des Fleischbedarfs
benötigt wurden. Bunte Stoffe lieferten die
Nürnberger Färber, Pelzwaren die dortigen Kür-
schner, Schmuckstücke die Goldschmiede, Ge-
würze die Apotheker. Die hochwertigen Rü-
stungen und Waffen aus Nürnberg waren auch
bei den oft in Kriegshändel verwickeltenMgf.en
begehrt. In den Werkstätten von Albrecht Dü-
rer, Veit Stoß, AdamKraft, Veit Hirschvogel und
anderen weltberühmten Nürnberger Künstlern
ließen die Zollern eine ganze Reihe von Gemäl-
den, Plastiken und Glasbildern anfertigen.

Schließl. war Nürnberg auch als Finanzzen-
trum für die Mgf.en wichtig. v. a. die Bgf.en
Friedrich V. und Friedrich VI. mußten von den
reichen Handelsgeschlechtern Stromer, Paum-
gartner, Pfinzing und anderen sowie von Nürn-
berger Juden hohe Darlehen in Anspruch neh-
men. Erst Mgf. Albrecht schränkte diese Kredit-
aufnahmen wg. der damit verbundenen Gefahr
polit. Abhängigkeit weitgehend ein.

Der Abbau eigener ergiebiger Gold-, Silber-
und Kupfervorkommen im Fichtelgebirge
(»Fürstenzeche« in Goldkronach) stellte v. a. im
14. Jh. für die Zollern eine wichtige Einnahme-
quelle dar. Aus den selbstgewonnenen Edel-
metallen durften sie dank des 1361 von Ks. †
Karl IV. verliehenen Münzregals in Bayreuth,
Kulmbach und Schwabach Gold- und Silber-
münzen prägen. Im 15. Jh. gab es zeitw. auch in
Ansbach und Neustadt a. d. A. Münzprägestät-
ten.

Wissenschaftler (im weiteren Sinne) und
Künstler waren am mgfl. Hof des 15. Jh.s kaum
tätig. Zu nennen ist allenfalls der dem dt. Früh-
humanismus zuzurechnende, mit Matthias von
Kemnath in Verbindung stehende Arriginus,
der sich 1456/57 auf der Plassenburg aufhielt.
Die »Denkwürdigkeiten brandenburgischer
Fürsten«, in denen der langjährige mgfl. Rat
Ludwig von Eyb d.Ä. die Entwicklungsge-
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schichte der Zollerndynastie beschreibt, kön-
nen als Anfänge einer mgfl. Hofchronistik ge-
wertet werden. Die Markgrafenporträts und an-
dere spätma. Kunstwerke in der Hohenzollern-
grablege Heilsbronn und der Ansbacher Stifts-
kirche St. Gumbert sind Auftragsarbeiten aus-
wärtiger Meister oder stammen von namentl.
nicht bekannten Künstlern.

Unter Kfs. Friedrich I. sind vereinzelt Herol-
de belegt,H. Negeleinwird 1388 augenzwinkernd
als von Gotz gnaden obirster narr meiner herren der
burggrafen bezeichnet. Höf. Feste und repräsen-
tative Auftritte der Mgf.en wurden von Trom-
petern und Pfeifern untermalt. Erst seit der Re-
formation kam es im Rahmen der evangel. Kir-
chenmusik zu einem vielfältigeren Einsatz und
einer gezielten Förderung der Musik am mgfl.
Hof. So sorgte ein Schülerchor der 1528 ins Le-
ben gerufenen Ansbacher Lateinschule für die
Ausgestaltung der Hofgottesdienste, Mgf. Ge-
org selbst verfaßte vermutl. eine Reihe evangel.
Kirchenlieder.

Der erste namentl. bekannte Arzt der fränk.
Zollern war der für Bgf. Friedrich V. tätige Mei-
sterMeingotz ausNürnberg (1371). JohannMut-
tun (1399) und Dietrich Ram (1414) standen
zeitweilig in Diensten Bgf. Friedrichs VI. Jakob
Lichtenberger erhielt 1415 für seine Tätigkeit als
Arzt Bgf. Johanns III. ein Jahresgehalt von 50
Gulden. Als Ärzte Mgf. Albrechts sind u. a.
Hans Barbirer (1467), Oswald Temlinger (1472)
und Meister Konrad (1480) bekannt. Der in den
Quellen explizit als »Leibarzt« bezeichnete Dr.
Johann Kifer trat 1489 in den Dienst Mgf. Fried-
richs d.Ä., behandelte diesen bei mehreren
schweren Erkrankungen und war auch für die
medizin. Betreuung der mgfl. Familie sowie des
gesamten Hofpersonals zuständig. Hierfür er-
hielt er lt. Bestallungsvertrag ein Jahresgehalt
von 100 Gulden, freie Kost und Logis sowie an-
dere Zuwendungen. Daß die sich ausgangs des
15. Jh.s rasch im Reich ausbreitende »Franzo-
senkrankeit« auch den Ansbacher Hof erfaßte,
zeigt Mgf. Friedrichs d.Ä. Bestellung von Arz-
neien für seinen franzosenarzt i. J. 1497. Als 1499
der fünfzehnjährige Mgf. Georg an der newen
krankheit, die jetzund under den lewten umbgeet, la-
borierte, wurde Dr. Stefan aus Nördlingen zur
Behandlung beigezogen. Mgf. Georg hatte spä-

ter selbst zwei Leibärzte, zunächst den im Stift
St. Gumbert beerdigten Dr. Johann Weinmann,
dann ab 1528 den auch als Verfasser kräuter-
kundl. Werke bekannt gewordenen Dr. Leon-
hard Fuchs.

Ihren Bedarf an »Apothekerwaren«, zu de-
nen neben Arzneien auch Gewürze und Süßig-
keiten zählten, deckten die Zollern seit dem 14.
Jh. im benachbarten Nürnberg. Die dortigen
Apotheker gehörten zu den berühmtesten im
ganzen Reich. Etl. von ihnen standen zu den
Mgf.en in einem festen, durch einen speziellen
Eid bekräftigten Dienstverhältnis. Konrad Ber-
ckmeister erhielt 1449 für seine Treue und Zu-
verlässigkeit von Mgf. Albrecht Einkünfte aus
verschiedenen Gütern verschrieben. Ebenfalls
in Nürnberg ansässig war der Hofapotheker
Mgf. Friedrichs d.Ä., Johannes Ramtaler.

Der Kaplan gehört zu den ältesten bekann-
ten Amtsinhabern am Zollernhof. 1267 ernann-
te Bgf. Friedrich III. den Abt des Nürnberger St.
Egidienkl.s zum Hofkaplan (capellanum princi-
palem) auf der Burggrafenburg. Im selben Jahr
war auf der Cadolzburg ein Kaplan Friedrich tä-
tig. Von den Kaplänen Bgf. Konrads des From-
men (1313) und Friedrichs V. (1361) ist gleich-
falls nur ihr Vorname Heinrich bekannt; letzte-
rer war zugl. Schreiber. Auch spätere Kapläne
hatten neben ihren geistl. zugl. weltl. Aufgaben
zu erfüllen. So gehörte zu den im Stiftungsbrief
für eine Hofkaplanei auf der Plassenburg von
1399 beschriebenen Pflichten des Kaplans Jo-
hann Palmhofer die Aufsicht über die im dorti-
gen »Gewölbe« verwahrten herrschaftl. Urk.n.
Sein Nachfolger Eberhard Krempel zahlte
mehrfach Schulden seines Herrn Bgf. Johann
III. (1407–11) und war als Schlichter bei Streitig-
keiten tätig (1408). Mind. seit 1361 (Elisabeth,
Mutter Bgf. Friedrichs V.) besaßen auch die
Bgf.innen einen eigenen Kaplan. Erzieher der
Söhne Mgf. Friedrichs d.Ä. waren Ulrich Seger
und Johann Mayer.

Elisabeth von Bayern-Landshut (1383–1442)
und Anna von Sachsen (1437–1512) waren die
wohl bemerkenswertesten Frauengestalten am
mgfl. Hof des 15. Jh.s. Die ebenso anmutige wie
gebildete Elisabeth, gen. Schön Else, unterstützte
mit ausgeprägtem polit. Instinkt und beein-
druckender Tatkraft ihren Gemahl Kfs. Fried-
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rich I. bei dessen Bemühen, den schwierigen
Balanceakt zw. Reichspolitik, fränk. und bran-
denburg. Herrschaftsaufgaben zu bewältigen.
Während seiner häufigen Abwesenheit übte sie
die Statthalterschaft in Franken bzw. in der
Mark aus und setzte sich gegen alle Widersa-
cher energ. zur Wehr. Mgf.in Anna stand an der
Seite ihres Gemahls Albrecht mit Charme und
Selbstbewußtsein der repräsentativen Ansba-
cher Hofhaltung vor, lenkte einfühlsam und le-
benserfahren die persönl. Geschicke ihrer vie-
len Kinder und Enkel und war auch noch an ih-
rem langjährigen Witwensitz Neustadt a. d.
Aisch der allseits hochrespektierte Mittelpunkt
des weitverzweigten mgfl. Familienverbandes.

1459 spaltete Mgf. Albrecht von der 1440
durch seinen Bruder Kfs. Friedrich II. in B. ge-
gründeten »Gesellschaft unserer lieben Frau«
(im 19. Jh. als »Schwanenorden« bezeichnet) ei-
nen süddt. Zweig ab und wies ihm die St.
Georgs-Kapelle der Stiftskirche St. Gumbert zu
Ansbach als geistl. Zentrum zu. Bei der Erneu-
erung der Stiftung durch Albrecht 1484 erhielt
dieser Zweig eigene Statuten und wurde da-
durch rechtl. und organisator. endgültig eigen-
ständig. Da ihm neben den Mgf.en auch zahlr.
fränk. Adelige angehörten, war ihm neben der
religiösen Motivation wohl auch eine Funktion
als einigendes Band zw. Landesfs. und einheim.
Adel zugedacht.

Bei höf. Festen und Feierlichkeiten, insbes.
Hochzeiten und Begräbnissen, suchten die
fränk. Zollern den ihnen selbst noch im 15. Jh.
anhaftenden Makel geringer Abkunft durch
großen Repräsentationsaufwand und Zur-
schaustellung ihrer sämtl. Ressourcen zu kom-
pensieren, um so ihre fakt. Gleichwertigkeit mit
den hochrangigen, einflußreichen und besitz-
mächtigen Großdynastien der † Habsburger,
Wittelsbacher und †Wettiner augenfällig unter
Beweis zu stellen. Bes. effektvoll tat dies immer
wieder Mgf. Albrecht Achilles. An seiner Ver-
mählungmit der sächs. Kurfürstentochter Anna
1458 in Ansbach nahmen zwölf Rfs.en teil, we-
nige Jahre nach seiner Erhebung zum Kfs.en
von B. erschien Albrecht zur glanzvollen Lands-
huter Hochzeit von 1475 mit 1400 Berittenen,
doppelt so viele wie im Gefolge Ks. † Friedrichs
III. Die Hochzeit seines Sohnes Friedrich mit

brandenburg (-ansbach und -kulmbach)

einer poln. Königstochter 1479 fand mit großem
gebreng und köstlichait statt. Bei derartigen aus-
wärtigen Auftritten war das gesamte mgfl. Ge-
folge in der Regel einheitl. in den zoller. Farben
gekleidet. Die Feierlichkeiten beim Begräbnis
Kfs. Albrechts 1486 und anderer verstorbener
Mgf.en in der Familiengrablege im Kl. Heils-
bronn dauerten jeweils mehrere Tage, die zahlr.
Teilnehmer wurden reichhaltig verköstigt.

Einen gerade nicht auf Außenwirkung be-
dachten Charakter hatten dagegen die Besuche
der Mgf.en im Heilsbronner Burggrafenhof.
Nahe ihrer Ansbacher Res. und doch abge-
schirmt von einer größeren Öffentlichkeit fei-
erten hier Friedrich d.Ä., Georg und Kasimir
mit ihren Freunden und Vertrauten mehrmals
i. J. ausgelassene Feste. Über die dem Kl. da-
durch entstehenden hohen Kosten und die zu-
tagetretende Sittenverwilderung führte Abt Se-
bald Bamberger in seinen histor. Aufzeichnun-
gen bittere Klage.

Zum Zeichen ihrer engen Verbundenheit mit
dem Adel, aber auch aufgrund persönl. Nei-
gung zum Waffenhandwerk nahmen die fränk.
Zollern an der letzten Blüte des Turnierwesens
ausgangs des 15. Jh.s regen Anteil. Mgf. Alb-
recht und sein Sohn Friedrich d.Ä. beteiligten
sich begeistert und erfolgreich an zahlr. ritterl.
Kampfspielen, die an anderen Fürstenhöfen, in
Reichsstädten, auf Hochzeiten oder im Rahmen
von Reichsversammlungen stattfanden. 1485
veranstaltete Albrecht selbst in Ansbach eines
der letzten großen Reichsturniere, zu dem 600
Teilnehmer mit über 2000 Pferden kamen. In
jüngeren Jahren tat er sich als Erfinder originel-
ler neuer Kampftechniken hervor. Die Mgf.en
waren aktive Mitglieder in fränk. Turniergesell-
schaften, wie etwa der Gesellschaft im Bär, mit
befreundeten Fs.en und Adeligen pflegten sie
regen Austausch von Pferden, Schwertern und
anderen Turnierutensilien.

Nahezu alle Mgf.en waren leidenschaftl. Jä-
ger. Ihre über das ganze Land verteilten Burgen
boten dafür ideale Ausgangspunkte. v. a. Mgf.
Albrecht und seine Gemahlin Anna kamen
mehrmals i. J. für jeweils 1–2 Wochen nach Ca-
dolzburg, Baiersdorf, Neustadt a. d. Aisch,
Schwabach, Colmberg und Hoheneck, um Bä-
ren, Rotwild, Wildschweine, Hasen und Reb-
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hühner zu jagen. Die dortigen wildreichen Re-
viere ließ Albrecht sorgfältig hegen, die Amtleu-
te hatten die Einhaltung des herrschaftl. Jagd-
privilegs streng zu überwachen. Zu den Jagd-
veranstaltungen, an die sich abends Feste und
Tänze anschlossen, wurden häufig verwandte
und befreundete Fs.en sowie Angehörige des
fränk. Hochadels eingeladen. 1471 kam sogar
Ks.† Friedrich III., 1489 Kg.†Maximilian I. auf
die Cadolzburg. Angesichts derart illustrer Gä-
ste dienten die Veranstaltungen nicht allein dem
privaten Vergnügen, sondern primär der Re-
präsentation und polit. Kontaktpflege.

Mit geistigen Dingen beschäftigte man sich
am mgfl. Hof eher wenig. Demzufolge gab es
auch kaum eine Förderung von Kultur und Wis-
senschaft durch die Landesherren. Der Huma-
nismus konnte in den zoller. Fsm.ern – vergl.
mit den bedeutenden umliegenden Zentren
Nürnberg, † Würzburg und † Bamberg – erst
spät und nur in bescheidenem Umfang Fuß fas-
sen. Ursachen dafür waren das Fehlen von Uni-
versitäten und Domschulen im Land sowie die
Tatsache, daß die meisten Mgf.en ausgespro-
chen nüchtern-pragmat. Machtpolitiker, Ver-
waltungsorganisatoren und Kriegsleute ohne
ausgeprägte intellektuelle Neigungen waren.
Eine gewisse Ausnahme bildete Kfs. Friedrich
I., der Latein, Französ. und Italien. beherrscht
haben soll, eine Sammlung »deutscher Lesebü-
cher« besaß und 1433 die Überarbeitung der äl-
testen deutschsprachigen alchimist. Hand-
schrift, des »Buches der Heiligen Dreifaltig-
keit«, auf der Cadolzburg veranlaßte. Die Be-
deutung der um 1455 kurzzeitig auf der Plassen-
burg bestehenden »Humanistenschule« darf
wohl nicht allzu hoch veranschlagt werden. Die
von Mgf. Johann Alchimista auf der Cadolzburg
betriebenen alchimist. Experimente waren
kaum mehr als eine eigenwillige Liebhaberei.
Die von den Mgf.en gestifteten Altäre, Denk-
mäler, Gemälde und sonstigen Kunstwerke –
etwa in der Hohenzollerngrablege im Heils-
bronner Münster und in der Schwanenordens-
ritterkapelle der Ansbacher Stiftskirche St.
Gumbert sowie das um 1512 entstandene
»Markgrafenfenster« der Nürnberger Sebaldus-
kirche – dienten hauptsächl. der Memoria-
Pflege und der dynast. Selbstdarstellung. Erst

der fast zwanzig Jahre am ungar. Königshof tä-
tige, durchaus gebildete und vielseitig interes-
sierte Mgf. Georg der Fromme (1528–43) be-
trieb im Zeichen der Reformation eine gezielte
Kulturförderung. So entstand unter ihm eine
Lateinschule in Ansbach, es gab Pläne zur
Gründung einer Landesuniversität, Teile der be-
rühmten Bibliothek des Ungarnkg.s Matthias
Corvinus kamen an den mgfl. Hof. Auch neuen
Entwicklungen in der bildenden Kunst, in der
Malerei, im Buchwesen und in der Architektur
stand Georg aufgeschlossen gegenüber.
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BRAUNSCHWEIG
(BRAUNSCHWEIG. HZM.ER)

I. Die ursprgl. aus dem Bodenseeraum
stammendenWelfen waren zunächst Hzg.e von
Sachsen (evtl. ab 1126–38; 1142–80) und Bayern
(seit 1070–1138; 1156–80); zeitw. führten sie den
Titel des Pfgf.en bei Rhein (1194–1227). 1235
Erhebung in den Reichsfürstenstand durch Be-
lehnung mit dem neugeschaffenen Hzm.
B.(-Lüneburg). 1267/69 Teilung in die Herr-
schaftsbereiche B. und Lüneburg (gemeinsame
Regierung nur von 1400–09); es folgten weitere
Teilungen innerhalb des B.er Hzm.s: 1285 bzw.
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1291 entstanden der später Wolfenbüttel entspr.
Herrschaftsbereich, zudem Grubenhagen (bis
1596 bzw. 1609/17) und Göttingen (bis 1292;
dann wieder ab 1345); ab 1432 das Hzm. Calen-
berg, in dem Göttingen zeitw. aufging. Das
Hzm. Lüneburg konnte gegenüber den Aska-
niern behauptet werden (Lüneburger Erbfolge-
krieg 1370–88). Im 16. Jh. spalteten sich als Ne-
benlinien Gifhorn (1539–49), Harburg (1527–
1642), Dannenberg (1569–1671) und Hitzacker
(1604–36) ab. 1635 kam es aufgrund des Aus-
sterbens der Mittleren Linie B. zur Neuordnung.
Bei den Teilungen in mehrere, alternierende Li-
nien (B.-Wolfenbüttel, B.-Lüneburg, Göttingen
bzw. Calenberg, Grubenhagen) blieben in der
Titulatur der Bezug auf die Stadt B., die bis 1671
als Gesamtbesitz aller Linien galt, und der An-
spruch auf die hzgl. Herrschaft erhalten.

Welf. Stammlande im Schwäbischen, durch
billung., brunon. und süpplingenburg. Verbin-
dungen und Erbfälle Erweiterung im N des Rei-
ches, v. a. in† Sachsen. Unter Heinrich dem Lö-
wen Konzentration auf † Sachsen als Herr-
schaftsgebiet, gesteigert durch Verkauf des
süddt. patrimonium an die † Staufer (ca. 1174),
Stabilisierung im N durch Erwerbungen: Gft.
Winzenburg;ErbederGf.envonStade,derGf.en
von Katlenburg, der Gf.en von Sommerschen-
burg; weiterhin durch Tausch die Reichsburgen
Herzberg, Scharzfels und den Königshof Pöhl-
de. Erweiterung des Einflußbereiches im O mit
Investiturrecht in den Bm.ern Oldenburg, †
Ratzeburg und † Mecklenburg. 1180 durch die
Verurteilung Heinrichs des Löwen Begrenzung
auf Allodialgüter umB. und Lüneburg als bedeu-
tende territorialpolit. Wende. Mit der Schaffung
des Hzm.s B.-Lüneburg Auflassung der Allodi-
algüter und Arrondierung des Herrschaftsberei-
ches. Durch Otto das Kind kamen Teile der
Gft.en Hallermund und Roden mit Hannover,
die StadtMünden,dasGericht Leinebergunddie
Mark Duderstadt als Rück- bzw. Neuerwerbun-
gen hinzu. 1302 Anfall der Gft. Wölpe, des Ca-
lenberger Landes zw. Deister und Leine. Im 15.
Jh. erfolgten Gebietserweiterungen, die zu Neu-
verteilungen (v. a. 1428) führen: 1408 Gft. Ever-
stein, 1409 Herrschaft Homburg, 1411 Gft. Hal-
lermund, 1446 Gft. Wunstorf. 1490 wurde der
Hzg. von B.-Wolfenbüttel mit der Landesherr-

schaft über † Helmstedt belehnt. 1519–23 Er-
oberungen im Zuge der Hildesheimer Stiftsfeh-
de. 1583 fiel ein großer Teil der Gft. Hoya an die
welf. Hzg.e.; 1585 folgte die Gft. Diepholz. Mit
dem Aussterben der Gf.en von Honstein (1593)
erhielten die welf. Hzg.e u. a. die Gft. Honstein
und die Schutzvogtei über das Kl. Walkenried.

II. Für den welf. Hof sind bereits unterWelf
VI. in Süddtl. alle vier Hofämter belegt; der Hof
Heinrichs des Löwens verfügte neben diesen
vier officia über sechs namentl. bekannte Notare.
Durch die Heiratsverbindung zw. Heinrich und
Mathilde, der Tochter Heinrichs II. von Eng-
land, verstärkte sich die internationale Bedeu-
tung der Welfen. Elemente angevin. Hofkultur
konnten am welf. Hof rezipiert werden. Nach
dem Sturz Heinrichs des Löwen blieb der Rang
derWelfen hoch, was imKsm.†Ottos IV. deutl.
wird. Auch nach dessen Scheitern erhielt sich
die relativ bedeutende Rolle des nunmehr rfsl.
Hofes, was auch die dynast. Bindungen nach
Holland und Dänemark zeigen. Verwaltungs-
strukturen sowie die kulturelle und internatio-
nale Bedeutung der welf. Höfe schwächten sich
jedoch ab; die Heiratsverbindungen wiesen
nicht mehr über rfsl. Niveau hinaus. Eine Aus-
nahme bildeten die Grubenhagener Welfen, die
international weit ausgriffen, jedoch mehr im
Sinne der allg. räuml. Mobilität des Adels und
teils der ellenden Ritterschaft. Im 14. und 15. Jh.
führten zahlr. Teilungen und finanzielle Pro-
bleme dazu, daß in den Hzm.ern Größe und
Ausstattung der Höfe sowie Neuerungen und
Ausbau auf personellem und kulturellemGebiet
stark begrenzt waren. Eine Hofordnung Hein-
richs d. M. geht von einemHofstaat von 128 Per-
sonen aus. Im 16. Jh. waren modernisierende
Einflüsse in der Herrschaftswahrnehmung und
Verwaltung (Kanzlei, Hofgericht, Rentkammer)
zu verzeichnen. Die Höfe im Hzm. B.(-Lüne-
burg) wurden im 16. Jh. zu kulturellen Zentren,
was sich insbes. in der Bedeutung von Musik
und Theater und der Sammlungstätigkeit
(Kunstkammern, Bibliotheken) niederschlug.
Internationale Verbindungen waren im 16. Jh.
durch Heiraten nach Polen und Dänemark, aber
auch durch die Kontakte zum † Prager Kaiser-
hof, zum frz. Hof in Versailles und den künstler.
Austausch mit England gegeben.
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Unter Heinrich dem Löwen erhielt B. die
Rolle eines Herrschaftsmittelpunktes und wur-
de residenzartig ausgebaut. Bedingt durch die
vielfachen Teilungen und die Unabhängigkeits-
bestrebungen der Stadtbevölkerung verlor B.
bereits ab dem 13. Jh. diese Rolle. Obwohl zen-
trale Funktionen in B. verblieben (Sitz des Ge-
samtarchivs ab 1409, Grablege) und auch im 14.
und 15. Jh. hzgl. Feste hier gefeiert wurden,
nahm Wolfenbüttel zunehmend Residenzfunk-
tionen für den B.er Teil des Hzm.s ein und wur-
de entspr. ausgebaut. Ähnl. verhielt es sich mit
Lüneburg, das seine Mittelpunktsfunktionen ab
der Mitte des 15. Jh.s an Celle abgab. Trotz die-
ser Entwicklung wurde auch im 16. Jh. noch
Reiseherrschaft praktiziert. Der Hof Heinrichs
d. J. suchte lt. Jahresplanung in der Mitte des 16.
Jh.s nicht nur Wolfenbüttel, sondern auch Gan-
dersheim und Schöningen intensiv auf. Weitere
Aufenthaltsorte der welf. Hzg.e waren Göttin-
gen, Münden, Salzderhelden, Einbeck, Dannen-
berg, Winsen, Schöningen, Hitzacker und Be-
vern. Für Calenberg nahmen Neustadt und
Münden, dann Hannover Residenzfunktionen
ein.

Organisation des Hofes und Rekrutierung
der dafür zuständigen Personen waren unter
Heinrich dem Löwen relativ fortgeschritten;
dieser vergleichsw. hohe Standard blieb nicht
erhalten, wobei die Hofämter zusehends zu Eh-
renämtern wurden und polit. Funktionen an
den fsl. Rat übergingen. Die Entwicklung einer
Zentralverwaltung, die zunehmend von weltl.,
nichtadligen und gebildeten Personen getragen
wurde, setzte in den welf. Territorien erst relativ
spät ein, wurde aber im 16. Jh. voll ausgebildet,
zumTeil auch in den kleinen Fürstentümern der
Nebenlinien. In Wolfenbüttel etwa waren um
die Mitte des 16. Jh.s mit Kanzlei, Hofgericht
und Rentkammer die drei wesentl. Organe der
Zentralverwaltung vorhanden.

Am Hof Heinrichs des Löwen waren sechs
Notare namentl. nachweisbar (Baldewin, Ger-
hard, Gerold, Hartwig, Johannes und Heinrich,
der in einer Urk. als »protonotarius« erwähnt
wird), und unter Otto dem Kind kann man ne-
ben 18 Schreibern acht Notare belegen. Diese
Größe erhielt sich auch unter seinen Kindern.
Aus der Kanzlei Magnus d. J. sind nur drei No-

braunschweig

tare bekannt, so daß sich ein Bedeutungsverlust
abzeichnet. In der sich im 15. Jh. ausbildenden
Zentralverwaltung kam demKanzler, ab 1442 in
den b. Hzm.ern nachweisbar, eine hervorragen-
de Rolle zu. Dabei wurden die geistl. Amtsin-
haber durch bürgerl. und auch gelehrte abge-
löst. Der erste weltl. Kanzler, Peyn, wurde im
B.-Wolfenbütteler Hzm. i. J. 1503 tätig. 1523
wurde ein doctor als Kanzler bestellt, demmittels
Kanzleiordnung ein ständiges Ratskollegium
an die Seite gestellt wurde. In Calenberg grün-
dete der erste graduierte Kanzler i. J. 1501 in
Münden das Hofgericht. Die Kanzlei differen-
zierte sich aus und bestand lt. Wolfenbütteler
Kanzleiordnung von 1548 aus Schreib- und
Ratsstube; neben einem Vizekanzler (ab 1542)
sind Sekretäre belegt. Neben ihrer landespolit.
Funktion war sie Ort der Rechtsprechung. Diese
Funktion übernahmen auch Hofgerichte, die ab
1556 in Wolfenbüttel und 1535 in Uelzen belegt
sind. Im Jahre 1590 wurde in Wolfenbüttel ein
Kanzleigebäude bezogen, das auch das Hofge-
richt beherbergte. Hier werden in der Kanzlei-
ordnung von 1575 durch die Einrichtung einer
Kammer, in der nunmehr Geheime und Kam-
mersachen behandelt wurden, zwei Sphären
unterschieden.

Ratgeber der welf. Hzg.e wurden als domini
ducis consiliarii i. J. 1254 unter Albrecht dem Gro-
ßen gen.; auch neben den Regenten der ande-
ren Hzm.er traten im weiteren Verlauf des 13.
Jh.s consiliarii auf. In diesem Zeitraum waren
Ministeriale, Edelleute und Kleriker in dieser
Funktion nachweisbar. Ein Ratskollegium
zeichnete sich um 1401 ab und bildete sich im
15. Jh. heraus. In Celle waren im 15. Jh. neben
Geistl. auch Ritter aus der Lüneburger Ritter-
schaft als weltl. Räte vertreten. Auch Marschall,
Großvogt und Kanzler nahmen hier eine zuneh-
mend bedeutende Rolle ein. Die Räte waren un-
regelmäßig am Hofe anwesend, bis ständige
Ratskollegien (in Wolfenbüttel 1523) entstan-
den. Dabei nahm die Tätigkeit der Räte von
Haus aus zugunsten gebildeter Räte adliger
oder bürgerl. Herkunft ab. Im Jahre 1493 trat
mit Christoph von Hayn ein erster doctor in den
Ratsdienst.

Bereits unter Heinrich dem Löwen verfügte
der Hof über die vier klass. Hofämter. Die mi-
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nisterial. Inhaber des Amtes wurden zunächst
aus demB.er und zur Zeit Ottos des Kindes auch
aus dem Lüneburger Raum rekrutiert, die Ämter
wurden erblich. Spätestens in der Mitte des 14.
Jh.s wurden die Hofämter zu Ehrenämtern,
denn nun sollte ein Hofamtsinhaber mehreren
welf. Höfen zugl. dienen. Die Ämter sind ab die-
sem Zeitpunkt nur unregelmäßig und selten in
der Vierzahl belegt, so daß ein allg. polit. Be-
deutungsverlust zu konstatieren ist und sie zu
Erbämtern ohne Dienstverpflichtung wurden.

Im 16. Jh. kam in den welf. Hzm.ern dem
Marschall und auch dem Hofmeister in der in-
ternen Hofverwaltung eine zentrale Rolle zu: Lt.
den Celler Hofordnungen von 1510 und 1612
hatte der Hofmeister die Befehlsgewalt über das
Hofgesinde inne. In Wolfenbüttel und Celle ver-
fügte er zusätzl. zur polizeiähnl. Disziplinar-
gewalt über rechtsprecher. Funktionen. Zudem
war er in Celle für die Rechnungslegung und
Kontrolle über den Verbrauch bei Hofe, für
Haus- und Wachdienste sowie für die Aufsicht
über die Verpflegung und Tischordnung des
Personals verantwortlich. Die polit. Rolle, die
der stets adlige Marschall noch im 16. Jh. spiel-
te, verlor er am Ende dieses Jh.s, blieb aber in
milit. Angelegenheiten maßgeblich. In Calen-
berg war der Amtmann für die interne Verwal-
tung des Hofes von ähnl. Wichtigkeit wie der
Marschall.

Auch der Hofmeister spielte eine wichtige
Rolle für die Hofverwaltung: Er war in Celle zu-
nächst mit der Administration der Res. befaßt
und fungierte lt. Celler Hofordnung von 1510 als
Vertreter des Marschalls. Im 16. Jh. waren die
Hofmeister teils für die Frauenzimmer zustän-
dig und als praeceptores aktiv.

Zentrale administrative Funktionen bei Hofe
nahm amCeller Hof des 16. Jh.s der eigtl. für die
Lokalverwaltung zuständige und demMarschall
nachgeordnete Großvogt wahr. Der Hofschenk,
der ebenfalls als Vertreter des Marschalls auf-
treten kann, ist nicht an allen welf. Höfen nach-
weisbar.

Reinhard Hamann unterscheidet vier Funk-
tionsbereiche, denen dasGesinde amCeller Hof
des 15. Jh.s angehörte: Schließerei, Küche,
Backhaus und Keller. Zu Beginn des 16. Jh.s ist
in Celle ein Burgschließer nachweisbar, dem

nicht nur die Bewachung und Verriegelung der
Gebäude zukam, sondern auch die Aufsicht
über weitere Ressorts und Bereiche, wie
Schmiede, Wäscherei, Marstall. Was die Wach-
dienste betrifft, so sind für die Regentschaft der
Elisabeth von Calenberg und ihres Sohnes Erich
Türknechte bezeugt.

Als Baumeister der Celler Burg im 15. Jh. hat
Horst Masuch die Gebrüder Haverkoper iden-
tifiziert, zugl. Baumeister des Rathauses in
Hannover (1453–55). Auch die Handwerker, in
erster Linie Maurer und Zimmerleute, wurden
teils außerhalb der Stadt Celle rekrutiert. Wei-
tere Tagewerke wurden von Bauern im Rahmen
der zu leistenden Hand- und Spanndienste
übernommen. Im 16. Jh. folgten umfassende
Arbeiten inWolfenbüttel, wobei Baumeister aus
Italien, den Niederlanden und † Straßburg Pla-
nungen vorlegten.

Allein die Ausstattung der Braut Heinrichs
des Löwen, Mathilde, verrät, daß am welf. Hof
des 12. Jh.s Luxusgegenstände verfügbar waren,
und der hohe Rang handwerkl. Produktions-
stätten im Umfeld des Welfenhofes ist ange-
sichts der Ausstattung des Blasiusstiftes offen-
sichtlich. Die seit dem Spätmittelalter durch-
gehend finanziell problemat. Situation des
Hzm.s verhinderte nicht die Anschaffung und
Anfertigung standesgemäßer Konsumgüter.
Der Hofschneider der Elisabeth von Calenberg
kaufte auf der Frankfurter Messe Tuche, die
zum Teil für die Kleidung des Hofpersonals be-
stimmt waren, von einem Mündener Gold-
schmied wurde Schmuck angefertigt. Ein Sei-
densticker und ein Perlensticker mit Knechten
und Jungen waren an ihrem Hof in Münden be-
schäftigt (1540–46). Am Hofe Ernst des Beken-
ners scheint man sich jedoch lt. Inventar auch
hinsichtl. der Luxusgegenstände auf ein not-
wendiges Minimum beschränkt zu haben. Lt.
Celler Vogteiregister vom Ende des 14. Jh.s wur-
den bei Hofe exklusive Lebensmittel verzehrt,
wenn auch in begrenztem Ausmaße. Ein Hof-
goldschmied ist in Celle zw. 1592 und 1612
nachzuweisen. Für Hzg. Heinrich Julius war um
1600 ein Hofjuwelier tätig, ebenso ließ er wert-
volle Kleidung beschaffen.

Einnahmen aus Ämtern, Vogteien und Ge-
fälle reichten nicht aus, um die Ausgaben der
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welf. Hzg.e zu decken und eine angemessene
Hofhaltung zu gewährleisten. Seit dem 14. Jh.
kam es in den welf. Teilgebieten zur Verschul-
dung gegenüber Leihgebern wie Vögten, Räten
und Städten und zu Verpfändungen. Elisabeth,
die Wwe. Erichs d.Ä., war von 1543–49 Schuld-
nerin bei Michel aus Dernburg, der als Hofjude
am Hof der Hohenzollern war, aber zur Etablie-
rung jüd. Hoffaktoren am welf. Hof kam es erst
mit der Bestallung des Leffmann Behrens
(1698). Hzg. Julius förderte im Wolfenbütteler
Hzm. Bergbau und verarbeitende Industrie, und
er zog verstärkt Kl. zur Finanzierung heran.
Zentrale Orte für die hzgl. Münzprägung waren
Städte wie B., Lüneburg und Münden, wobei im
Spätmittelalter einige Städte den Hzg.en das
Münzrecht abkauften bzw. die Hzg.e dies ver-
pfändeten.

Die finanziellen Probleme wirkten sich auch
auf die Situation amHofe aus: Im 15. Jh. wurden
an welf. Höfen Großvogteien gebildet, die die
Versorgung der Hofhaltung sichern sollten und
nicht verpfändet wurden. Regierungsordnun-
gen des 16. Jh.s sprechen von Einsparungen am
Hofe, die der Landesherr der Landschaft als Zu-
geständnis machen mußte. Für Hzg. Wilhelm
von Lüneburg ist ein Küchenmeister, Dietrich
Schlette, nachweisbar, der u. a. die Einnahmen
des Hzg.s beaufsichtigte. Am Celler Hof des 16.
Jh.s war der Rentmeister in der Rentkammer so-
wohl für die Landes- als auch für die Hofver-
waltung zuständig und nahm Aufgaben des
Schatzeinnehmers und Einkäufers wahr. Auch
in Wolfenbüttel wurden im 16. Jh. die finanzi-
ellen Belange des Hofes aus der Rentkammer
bestritten, für die der Kammermeister zustän-
dig war.

In einer Celler Hofordnung des 17. Jh.s wer-
den dem Hofpersonal unterschiedl. Tische und
Speisen zugewiesen, was zum einen auf die fi-
nanziell desolate Situation zurückzuführen ist,
zum anderen auf den Willen, die Hofgesell-
schaft hierarch. zu gliedern. Zusätzl. zur Ver-
sorgung mit Nahrung wurde das Personal mit
Kleidung, Schuhen bzw. Schuhgeld entlohnt,
für Calenberg im 16. Jh. waren Lieferungen von
Brennholz oder Wein sowie die Versorgung der
Pferde vorgesehen. Diese Naturalleistungen
wurden im 16. Jh. zunehmend durch Zahlungen
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ersetzt, und neben den Bepfründungen gab es
genaue Besoldungsvorgaben für am Hofe tätige
Personen, die zum Teil eine Form der Altersver-
sorgung einschlossen. Für diese Besoldungen
war unter Hzg. Heinrich d. J. seit 1530 die Kam-
mer zuständig, und der Kammerschreiber führ-
te sie aus.

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln wurde
in erster Linie direkt durch die jeweiligen Ämter
geleistet. Nicht regional verfügbare Lebensmit-
tel wurden teils in anderen Regionen einge-
tauscht, teils angekauft: Unter der Herrschaft
Heinrichs d. J. wurden Fisch aus Bremen, Ham-
burg und Lüneburg bezogen, Gewürze und
Weine in Nürnberg und Leipzig. Zu Beginn des
16. Jh. war inWolfenbüttel der Großvogt für die
Belieferungen mit Lebensmitteln zuständig.
Daneben wurden auch andere Personen aktiv:
In Celle kaufte um 1645 der Rentmeister ge-
meinsam mit dem Hofschneider das Tuch für
die Hofkleidung ein. Dort versorgten lt. Vogtei-
registern des 15. Jh.s auch Zöllner den Hof mit
Stoffen, Getreide, Lebensmitteln und Bier. 1474
ist ein Celler Bürger als Schließer belegt, der für
die Versorgung der Burg mit Nahrungsmitteln
verantwortl. war. Milit. Funktionen übernah-
men hier Büchsenmeister und auch Armbruster
und Deichmeister.

V. a. im 16. Jh. sind Personen von überregi-
onaler Bedeutung nachzuweisen, so umgab sich
Julius zu B.-Lüneburg mit Baumeistern wie Wil-
helm de Raet aus den Niederlanden. Ebenso
wurden Personen von anderen Höfen angewor-
ben, wie etwa der italien. Inventionskünstler
Maria Nossini, den Heinrich Julius in Wolfen-
büttel i. J. 1582 vom kursächs. Hof »ausgelie-
hen« hatte. Unter Hzg. August schließl. waren
Künstler und Schriftsteller amHof tätig, wie der
Dichter, Grammatiker und Sprachtheoretiker
Justus Georg Schottelius und der Leibarzt und
Panegyrikus Dr. Martin Gorsky. Durch die
Helmstedter Universität war die Verbindung zu
Georg Calixt und Hermann Conring gegeben.
In Calenberg schuf die Hzg.in Elisabeth (1510–
58) mit dem Reformator Corvinus, demHofarzt
Dr. Burkhard Mithoff und dem Hofrichter Ju-
stinus Gobler einen gebildeten Hofkreis.

Ab dem 15. Jh. kam der Musik am Hofe bes.
Förderung zu: InWolfenbüttel hatte Hzg. Hein-
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rich d. J. (1489–1568) zeitw. fünf Trompeter und
einen Pauker im Gefolge. Im Jahre 1587 wurde
die Hofkapelle unter der Leitung des Thomas
Mancinus neu organisiert. Internationale Be-
deutung verlieh auch die Anwesenheit von Mu-
sikern wie Michael Praetorius (ab 1604) oder
dem aus England stammenden John Dowland
(1594). Ab 1592 lud Heinrich Julius eine engl.
Schauspielertruppe an den Hof ein, geleitet von
Robert Browne und Thomas Sackville.

Was die Leibärzte und Apotheker betrifft, so
ist bereits 1223 ein physicus bei Pfgf. Heinrich
belegt. Auch für den Hof Heinrichs d. J. ist ein
Leibarzt nachweisbar. Die Celler Vogteiregister
des 15. Jh.s nennen keinen Leibarzt, aber die fsl.
Familie wurde von Ärzten aus Salzwedel, Leip-
zig, Hildesheim oder dem Braunschweiger Bla-
siusstift versorgt, während der in Celle ansäs-
sige Arzt nur für die Heilung der Pferde einge-
setzt wurde. Ein Meister Johannes aus Walsro-
de, der als Barbier und Pferdearzt bezeichnet
wird, war für das Gesinde am Hofe zuständig.
AmHofe der Elisabeth von Calenberg (1510–58)
war Dr. Burkhard Mithoff, der als Leibarzt, Me-
diziner und Astronom wirkte und im Ratsrang
stand, maßgebl. an der Einführung der Refor-
mation beteiligt. Auch in Wolfenbüttel sind im
16. Jh. Leibärzte belegt. In Celle erscheinen u. a.
Wolfgang Cyclop (1518–24), Doktor der Arznei-
wissenschaft, und Dr. Johannes Mellinger
(1578–1603), der auch Landkarten fertigte. Im
16. Jh. kam es zur Konkurrenz zw. Dr. Nicolaus
Franz Stratius, der die erste Celler Apotheke
nach 1556 eingerichtet hatte, und Johann We-
igel, der sich dort als Hofapotheker niederge-
lassen hatte.

Die Mitglieder der Hofkapelle Heinrichs des
Löwen traten zugl. als Notare auf und stammten
aus dem Blasiusstift. Entsprechend der verän-
derten territorialen Situation rekrutierten sich
die Kapläne später aus weiteren Lüneburger und
Göttinger Einrichtungen. 1453 sind in Celle Ka-
pläne und ein Scholar oder Kapellenschüler
nachweisbar, die ihren Dienst an der Burgka-
pelle taten.

Mit Erziehungsfunktionen waren zu Beginn
des 16. Jh.s in Wolfenbüttel v. a. Präzeptoren
und Hofmeister betraut, am Calenberger Hof
der Hzg.in Elisabeth ist der Magister Heinrich

von Campe nachweisbar. In Celle läßt sich un-
ter zahlr. Erziehern des 16. Jh.s der Magister
WilhelmMegala, meist Megel gen., nachweisen
(tätig vor 1539–86). Er stammte aus Würzburg,
hatte in Wittenberg studiert und war nach
Hans-Joachim von der Ohe einer der ersten Be-
amten, die das Hochdeutsche an diesem Hof
einführten.

Für das Frauenzimmer waren in erster Linie
die Hofmeister, für die Hzg.in auch Hofmei-
sterinnen zuständig. Als die Hzg.in Dorothea
nach Winsen in ihre Witwenres. übersiedelte,
entfiel für Celle von 1592 bis 1653 das Frauen-
zimmer. Für den Hof der Elisabeth von Calen-
berg sind 1546 u. a. acht Edeljungfrauen, eine
Kammerjungfer, zahlr. Mägde und eine Köchin
belegt. Die bei Anna von Nassau (1440/41–1513)
tätigen Jungfrauen stammten aus den Familien
von Warberge und von Hodenberg.

Die hzgl. Kanzlei setzte sich zunächst aus
Kanonikern des Blasiusstiftes zusammen, wo-
bei diese Rolle für das Hzm. Lüneburg teils vom
Lüneburger Michaelskl. übernommen wurde.
Seit Ende des 13. Jh.s wurden zunehmend aus-
wärtige Kleriker herangezogen. Mit dem Ein-
satz weltl. Amtsträger wurden ebenfalls Perso-
nen aus anderen Regionen tätig, was durch die
Bestallung über Dienstverträge begünstigt wur-
de: Auch wanderten Personen zw. den Höfen
des Hzm.s. Im Zuge der Gründung der Univer-
sität Helmstedt i. J. 1575 konnte sich die Re-
krutierung gebildeter Amtsleute stärker regi-
onal ausrichten.

Unter der Herrschaft Heinrichs des Löwen
erschien der Löwe als redendes Wappen (Wel-
pe) auf Schild, Siegel und Brakteaten und in bes.
prominenter Gestalt als Löwenmonument in B.
Während der Löwe im Siegelbild der Welfen
grundsätzl. bis zum 15. Jh. verblieb, übernah-
men die Söhne Heinrichs des Löwen Leoparden
aus dem engl. Königswappen, worauf sich die
verminderte Form zweier Leoparden im welf.
Wappen durchsetzte. Mit der Erbteilung von
1267 nahm der Lüneburger Teil der Herrschaft
in seinem Wappen auf die Verwandtschaft zum
dän. Königshaus Bezug und verwendete einen
steigenden Löwen. BeideHäuser, Lüneburg und
B., führen beide herald. Symbole in einem ge-
vierten Wappen. Seit 1361 ist die Verwendung
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eines Rosses in Helmzier und Siegeln nachweis-
bar, das als vermeintl. altsächs. Wappentier die
Gleichrangigkeit zu den askan. Hzg.en von
Sachsen darstellte. Obwohl in den Wappen in
erster Linie Löwen und Leoparden verwendet
wurden, symbolisierte das Roß die welf. Her-
zogswürde. Im 15. und 16. Jh. wurden die Wap-
pen der zahlr. Erwerbungen integriert.

Ein in besonderer Weise ausgeprägtes Hof-
zeremoniell ist nicht überliefert, am Hof des Ju-
lius von B.-Wolfenbüttel verzichtete man lt. der
Aussage einer zeitgenöss. Biographie darauf.

Eine bes. Förderung kam dem B.er Blasius-
stift als Rekrutierungsort für Hofpersonal und
als Grablege zu, ausgestattet mit den um 1240
geschaffenen Grabfiguren Heinrichs des Löwen
und seiner Frau und dem bedeutenden Kirchen-
schatz (»Welfenschatz«). Daneben ist für die
Mitte des 13. Jh.s das Zisterzienserkl. Scharne-
beck als fromme Stiftung Ottos des Kindes und
des Lüder, Bf. von Versen, zu nennen. Zudem
wies Albrecht der Fette i. J. 1294 den Domini-
kanern den Papendiek in Göttingen zu. Hzg.
Bernhard von Lüneburg veranlaßte durch die
Gabe von Kleinodien, daß imMichaelskl. in Lü-
neburg tägl. eine Messe für sein Seelenheil ge-
lesen wurde (1432).

Die Hochzeit Heinrichs des Löwen mit Ma-
thilde von England muß in B. in angemessener
Weise gefeiert worden sein, ist aber nicht im
Detail bezeugt. Im 13. Jh. wurden in B. und Lü-
neburg Feste wie Schwertleite, Turnier und
Hochzeit gefeiert, die in ostentativer Weise auf
die rfsl. Stellung und den Bezug auf Sachsen als
terra verwiesen, wie Bernd Schneidmüller dar-
legte. Trotz finanzieller Probleme gab es auch
im 14. und 15. Jh. eine Festkultur: Ellen Widder
konstatiert neben dynast. Anlässen v. a. Fast-
nachtsfeiern, oft in Verbindung mit Turnieren.
Viele Feste fanden im städt. Rahmen statt. Die
Hochzeit des Hzg.s Heinrich Julius mit Doro-
thea von Kursachsen (1585) umfaßte einen al-
legor. Festzug mit Bezug auf Heinrich den Lö-
wen, bei dem Fs. und Hofstaat als Akteure auf-
traten, womit den Entwicklungen der Festkultur
der Spätrenaissance entsprochen wurde. Das
anläßl. des Vorfriedens von Goslar 1642 in der
Burg Dankwarderode aufgeführte »Neu erfun-
dene FreudenSpiel, genannt FriedensSieg« um-

braunschweig

faßte allegor. Darstellungen, und die Prinzen
Anton Ulrich und Ferdinand Albrecht übernah-
men Rollen.

Auch die Turnierkultur war an den welf. Hö-
fen ausgeprägt: Ein Turnier ist für die Herr-
schaft Heinrichs des Löwen bezeugt (1178), und
für das 13. und 14. Jh. sind Turniere in B. und
Lüneburg nachweisbar. Der in der 1. Hälfte des
13. Jh.s bemalte Quedlinburger Wappenkasten
weist eine Turnierszene auf und zeugt vom In-
teresse für Turnier und Heraldik. In Göttingen
sind zahlr. Ritterspiele für die 2. Hälfte des 14.
Jh.s belegt, in Wolfenbüttel bis in die Zeit nach
1500. Das aufwendig illustrierte Turnierbuch
Heinrichs d. M. (1468–1532) berichtet von
zahlr. Turnieren, an denen der Hzg. teilgenom-
men habe. Lüneburg, Uelzen, Celle und B. wer-
den neben anderen als Turnierorte, viele welf.
Hzg.e als Teilnehmer genannt. Am Celler Hof
ist um 1510 ein »Herman Wapenmeister« nach-
weisbar, der vermutl. für die Ausrichtung der
Turniere zuständig war.

Bereits für Heinrich den Löwen ist belegt,
daß er im engl. Exil an einer Jagd teilnahm, und
er sandte Falken als Geschenk. Im Jahre 1489
jagten Heinrich d. M. mit Heinrich d.Ä. und
Erich I. in Bergen, einem Amtssitz nördl. von
Celle. Auch in der Göhrde sind Jagden bezeugt.

Die Fürstenhöfe B.s und Lüneburgs verfüg-
ten im 12. und 13. Jh. über einen ausgeprägten
Literaturbetrieb. Unter Heinrich dem Löwen
entstand in Wechselwirkung mit dem bayer.
Hof in Regensburg das Rolandslied des Pfaffen
Konrad, die Zuweisung des Lucidarius und des
Tristant ist unsicher. Es ist wahrscheinl. auf die
kaiserl. Stellung † Ottos IV. zurückzuführen,
daß ihm die Otia imperialia des Gervasius von
Tilbury und »Reichssprüche« des Walther von
der Vogelweide gewidmet sind. Auch am Hofe
des gebildeten Wilhelm von Lüneburg wurde
Literatur gefördert (Gregorius Peccator). Die gegen
Ende des 13. Jh.s verfaßte Braunschweiger
Reimchronik enthält ein Fürstenlob, das sich
evtl. auf Albrecht I. bezieht, und der Crâne des
Berthold von Holle kann demHofe Johanns von
Lüneburg zugeordnet werden. Zudem entstan-
den hochwertige liturg. Handschriften, so das
Evangeliar Heinrichs des Löwen und das Plenar
Ottos des Milden. Im 14. und 15. Jh. brechen die
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Meldungen über Literaturschaffen in den B.er
Hzm.ern ab. Im 16. und im 17. Jh. wurden am
Wolfenbüttler Hof Musik und Theater gefördert
und zur Repräsentation der Herrschaft genutzt:
Eine erste Hofkapelle wurde gegr.; bedeutende
Musiker, Komponisten und Schauspieler wur-
den angeworben; internationale Einflüsse wur-
den wirksam. Die Beispiele der als Komponistin
wirkenden Gattin Augusts d. J., Elisabeth So-
phie, und der schriftsteller. tätigen Hzg.e Hein-
rich Julius und Anton Ulrich zeigen, daß Herr-
scher selbst künstl. aktiv wurden. Oper, Theater
und Singspiele gewannen an Bedeutung, was
1675 zum Bau eines Theaters am Celler Schloß
führte.

Bildende Kunst wurde an den Höfen des 16.
und 17. Jh.s in erster Linie gesammelt und in
geringerem Maße am Hofe produziert. In die-
sem Sinne wurden bedeutende Herrscherpor-
traits von Künstlern anderer Höfe angefertigt,
wie von Lucas Cranach d.Ä. in Wittenberg
(Ernst der Bekenner, 1528), Hans von Aachen,
Hofmaler am Prager Kaiserhof (Heinrich Julius,
1598) oder von Hyacinthe Rigaud (Anton Ulrich,
1700). Als Hofkünstler ist am Celler Hof Lewin
Storch in den 40er Jahren des 15. Jh.s nachzu-
weisen, und zu Beginn des 17. Jh.s ist hier ein
Tobias Olpken belegt. Bes. Aktivität war bezügl.
der Topographie und Kartographie zu verzeich-
nen: Seit 1639 ist Conrad Buno als bestallter
Kupferstecher am Wolfenbütteler Hof nach-
weisbar, und er hatte schon für die Celler Hzg.e
Arbeiten angefertigt, die von Matthäus Merian
verlegt worden waren.

Unter Julius von B.-Lüneburg (reg. 1568–89),
Begründer der Universität Helmstedt, setzte die
Sammeltätigkeit der Welfen ein, die unter sei-
nem Sohn Heinrich Julius systemat. fortges.
wurde. August d. J. verfügte nicht nur über die
exzeptionelle Bibliothek, sondern auch über
Kunstkammern und eine Uhrensammlung.
Auch die enzyklopäd. geprägte Sammlung des
Ferdinand Albrecht in Bevern steht in diesem
Kontext.
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Sybille Schröder

BURGUND, FGFT.

I. Die Gft. B. des hohen und späteren MA
entsprach in ihrem territorialen Bestand der
östl. der Saône gelegenen alten Gft. † Be-
sançon, wie sie in karoling. Zeit im Rahmen des
Kgr.s B. entstanden war. 1032, nach dem Anfall
der burgund. Krone an Ks. Konrad II., geriet sie
in die Vasallität des Reiches, während das Hzm.
B. im gleichen Jahr an eine jüngere Linie der
Kapetinger kam und eine eigenständige, nach
Frankreich hin orientierte Entwicklung nahm.
Bis zur Mitte des 12. Jh.s bauten die Herrscher
der Gft. B. sich freilich zunehmend eine vom
Reich unabhängige Stellung auf. Erst Friedrich
I. Barbarossa brachte durch seine Heirat mit Gf.
Rainalds III. Tochter und Erbin Beatrix (1156) in
der Gft. die ksl. Oberhoheit wieder entschieden
zur Geltung. Beider Sohn Otto I. führte als er-
ster Gf. von B. dann auch den Titel eines Pfgf.en.
Durch die Verbindung seiner Tochter und Erbin
Beatrix II. mit Otto I. von Andechs-Meranien
kam die Gft. an dessen Haus, was die Quelle ste-
ter Auseinandersetzungen mit der jüngeren Li-
nie des alten gfl. Hauses, den † Chalon, wurde.
Diese gelangten durch Heiratspolitik allerdings
1236 ihrerseits in den Besitz der Gft., bis durch
den Vertrag von Vincennes (1295) – geschlossen
in der Folge der Heirat der Tochter und Erbin
Gf. Ottos IV. mit dem zweiten Sohn Kg. Phi-
lipps IV. von Frankreich, dem späteren Kg. Phi-
lipp – deren fakt. Verwaltung an Frankreich

burgund

kam. Nach Philipps V. Tod 1322 regierte Johan-
na II. allerdings wieder selbständig. Ihre Toch-
ter und Erbin Johanna III. vermählte sich mit
Hzg. Odo IV. von B., wodurch ab 1330 Hzm.
und Gft. erstmals in eine Hand gelangten. Nach
dem Tod seines Enkels Philipp von Rouvres, des
letzten Sprosses des alten kapeting. Herzogs-
hauses, fiel die Gft. 1361 an die jüngste Tochter
Kg. Philipps V. und der Gf.in Johanna II., Mar-
garethe von Flandern, während das Hzm. an
eine jüngere Linie der frz. Valois kam. Erst in
der Folge der Vermählung von Margarethes En-
kelin mit Hzg. Philipp dem Kühnen gerieten ab
1384 beide Burgund für mehr als neun Jahr-
zehnte wieder unter eine gemeinsame Herr-
schaft. Nach dem Tod des ohne männl. Nach-
kommen 1477 vor † Nancy gefallenen Hzg.s
Karls des Kühnen war das burgund. Erbe zw.
Kg. Ludwig XI. von Frankreich und Ehzg. †Ma-
ximilian als demGemahl von desHzg.s einziger
Tochter Maria umstritten; erst im Vertrag von
Senlis (1492) gelangte † Maximilian mit Kg.
Karl VIII. zu einer Einigung, nach der die nie-
derländ. Besitzungen zusammen mit der Gft.
Burgund an seinen Sohn Philipp den Schönen
gingen, während das Hzm. bei Frankreich ver-
blieb. Die Bezeichnung der Gft. B. als »Frei-
grafschaft« (Franche-Comté) kam erst um die Mit-
te des 14. Jh.s auf und soll nach Auffassung
mancher Forscher auf den Anspruch bereits der
hochma. Gf.en, demKs. nicht huldigen zumüs-
sen, zurückzuführen sein, nach anderer Mei-
nung mit bestimmten Privilegien (franchises) in
Zusammenhang gestanden haben. 1548 wurde
die Fgft. B. zusammenmit den anderen aus dem
burgund. Erbe stammenden Ländern der Habs-
burger dem Burgundischen Reichskreis zuge-
schlagen. Mit dem Übergang an Frankreich
durch den Frieden von Nimwegen (1679) schied
die Gft. B. endgültig aus dem Reichsverband
aus.

II. Hof und Zentralverwaltung der Gf.en vor
dem Übergang der Fgft. an die Hzg.e von B.
sind bestenfalls in vagen Umrissen bekannt und
erst in jüngster Zeit von der Forschung stärker
ins Licht gerückt worden (Allmand-Gay). Die
Kompetenzen der einzelnen Amtsträger, soweit
sie in den Quellen überhaupt hervortreten, sind
demgemäß nur schwer voneinander abzugren-
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zen. Eine der wichtigsten Persönlichkeiten im
Umkreis des Gf.en war seit den Tagen Regi-
nalds III. der connétable, der allemAnschein nach
übergeordnete administrative Funktionen aus-
übte und später zusammenmit dem sénéchal den
ersten Platz im Rat einnahm. Dieses zuletzt ge-
nannte, ursprgl. viell. aus der Verantwortung
für die Tafel sowie für die Angehörigen der mai-
son der Gf.en hervorgegangene, Amt war in der
zweiten Hälfte des 13. Jh.s erbl. geworden und
ebenfalls mit administrativen Aufgaben, v. a.
der Aufsicht über untergeordnete Amtsträger,
betraut. Ein in vieler Hinsicht ähnl. Aufgaben-
feld scheint der chambellan gehabt zu haben, der
ab dem letzten Viertel des 13. Jh.s nachzuweisen
ist. Ihm oblag v. a. die Regelung der Beziehun-
gen zu den Vasallen des Gf.en; zugl. führte er
das Siegel. Seit derMitte des 13. Jh. ist ferner das
Amt des gonfalonier (Bannerträgers) belegt, des-
sen Aufgaben wohl im wesentl. milit. Natur wa-
ren. Nach dem Übergang der Gft. an die Hzg.e
von B. (1330–61) war der Landesherr meist ab-
wesend; auch Margarethe von Flandern hielt
sich weitestgehend in ihren niederländ. Herr-
schaften auf. Nach dem endgültigen Anfall an
die Hzg.e von B. geriet die Fgft., wie auch das
benachbarte Hzm., erst recht in den Schatten
von deren niederländ. Besitzungen und wurde
nur noch gelegentl. Schauplatz von Aufenthal-
ten der Herrscher. Somit hatte der einstige gfl.
Hof fakt. aufgehört zu existieren bzw. war ganz
im Hof der Hzg.e aufgegangen. Auch auf der
institutionellen Ebene verlor die Fgft. weitge-
hend ihre Eigenständigkeit. Nachdem ein Rat
als zentrales Regierungsorgan in den Jahren
1330–61 mit Zuständigkeit sowohl für das Hzm.
als auch für für die Gft. existiert hatte, wurde
von Margarethe ab 1361 ein solcher erstmals al-
lein für die Gft. eingerichtet. Er vertrat die meist
abwesende Landesherrin. Margarethe umgab
sich ihrerseits mit mehreren aus der Gft. B.
stammenden Ratgebern, die zw. den Entschei-
dungszentralen hin- und herreisten und Kon-
takt zw. ihr und dem nicht regelmäßig, sondern
bedarfsweise zusammentretenden Rat der Fgft.
hielten. Nach demWiederanfall der Fgft. an die
Hzg.e von B. wurden in Lille und in Dijon zwei
neue Ratsorgane gegr., mit Zuständigkeit je-
weils für die nordfrz.-niederländ. bzw. die bur-

gund. Teilherrschaften. Johann Ohnefurcht ver-
suchte 1408 in der Reichsstadt † Besançon, de-
ren gardien er als Gf. von B. war, einen Rat, eine
Rechenkammer und eine Kanzlei mit Zustän-
digkeit nur für die Gft. zu gründen, scheiterte
aber mit diesem Unterfangen, das wohl als ein
Versuch verstanden werden muß, die reichsun-
mittelbare Enklave seinem Herrschaftsgebiet
einzugliedern. Hzg. Philipp der Gute reorgani-
sierte 1422 den burgund. Rat in Dijon, der künf-
tig als oberstes Regierungsorgan für Hzm. und
Gft., aber auch als oberste Appellationsinstanz
für die Parlamente von Beaune und Dole – letz-
teres war 1306 in den Zeiten der frz. Herrschaft
über die Gft. gegr. worden – fungieren sollte.
Hierdurch wurde die Fgft. auch in jurisdiktio-
neller Hinsicht fester an die Verwaltungsstruk-
tur des Hzm.s gebunden. Nach dem Übergang
an das Haus Habsburg ließen sich die Landes-
herren – zunächst Ehzg. Philipp der Schöne,
dann Ks. † Karl V. und schließl. die Kg.e von
Spanien als Erbe von dessen burgund. Besitzun-
gen und Ansprüchen – von einem dem regio-
nalen Adel entstammenden Gouverneur reprä-
sentieren, während das Parlament von Dole ne-
ben seinen jurisdiktionellen Aufgaben nun auch
als zentrales Regierungsorgan der Gft. fungier-
te.

† A. Burgund, Gf.en von † A. Habsburg † A. Valois/

Burgund † C.7. Dole

Q. Anonym: Recueil d’aucuns édicts, statuts et man-

demens publiés et observez au comté de Bourgoigne,

1570. – Petrémand, Jean: Recueil des ordonnances et

édicts de la Franche-Comté de Bourgogne, Dole 1619.

L. Allemand-Gay, Marie-Thérèse: Le pouvoir des

comtes de Bourgogne au XIIIe siècle, Besançon u. a. 1988.

– Dunod de Charnage, François: Histoire du Comté

de Bourgogne, 3 Bde., Dijon u. a. 1735–40. – Febvre,

Lucien: Histoire de Franche-Comté, 9. Aufl., Paris 1932. –

Gollut 1588. – Gresser, Pierre: La Franche-Comté au

temps de la guerre de cent ans, Besançon 1989. – Ri-

chard, Jean: Les institutions ducales dans le duché de

Bourgogne, in: Histoire des institutions françaises au

Moyen Age, hg. von Ferdinand Lot und Robert Faw-

tier, Bd. 1, Paris 1957, S. 209ff.

Rainer Babel
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CHALON

I. Gft. Die Grafenwürde war bereits unter
Pippin entstanden, wurde aber erst mit Gf. Lam-
bert (945–78) erblich. Zum Herrschaftsgebiet
der Gf.en gehörte neben dem pagus Cabilonensis
im engeren Sinne auch der Charolais. 1237 trat
Gf. Johann (Jean l’Antique bzw. le Sage) von C.
die Gft. im Tausch gegen die seigneurie von Sa-
lins an den Hzg. von † Burgund ab. Bis zum
Erlöschen des Herzogshauses im Mannes-
stammmit dem Tod Karls des Kühnen i. J. 1477
blieb die Grafenwürde von C. bei Burgund. 1477
kam die Gft. an Frankreich.

II. Über einen Hof bzw. die Amtsträger aus
der Umgebung der Gf.en von C. ist nichts Nä-
heres bekannt. Die Res. des Gf.en befand sich
im castrum von C., wo auch Gericht gehalten
wurde. Der Hzg. von † Burgund ließ sich nach
der Übernahme der Gft. von einem in C. ansäs-
sigen bailli vertreten.

† A. Valois/Burgund † C.7. Chalon-sur-Saône

Q. Archives Municipales de Chalon-sur-Saône,

Fonds de la ville de Chalon-sur-Saône.

L. Bazin, Jean Louis: Les comtes héréditaires de

Chalon-sur-Saône, in: Mémoires de la Société d‹ histoire

et archéologie de Chalon-sur Saône 12 (1911) S. 1–171. –

Dubois, Henri: Chalon des évêques et des comtes, un-

veröff. Ms. [dem Verfasser sei für die Überlassung des

unveröffentlichten Manuskripts gedankt]. – Fouque,

Victor: Histoire de Chalon-sur-Saône, Chalon 1845 (ND

Marseille 1975). – Leclerc 1958. – Perry 1659. – Pre-

tet 1981. – Richard, Jean: Les ducs de Bourgogne et la

formation du duché du XIe au XIVe siècle, Paris 1953. –

Tripier, Yves: Les baillis ducaux bourguignons, leur at-

tributions et leur compétence judiciaire, Rennes 1974.

Rainer Babel

CILLI

I. Am 16. April 1341 erhob Ks.† Ludwig der
Bayer Friedrich, den Freien von Sannegg, zum
Gf.en von C., als Gft. erhielt er die östl. von
C. gelegene Herrschaft Lemberg-Lengenburg
ohne den Markt C. Durch die neuerl. Grafener-
hebung durch K.s † Karl IV. am 30. Sept. 1372
verschob sich die Gft. nach W und schloß nun

chalon – cilli

auch den Markt C. mit ein. Durch einen Erbver-
trag aus dem Jahr 1377 erhielten die C.er am 29.
Febr. 1420 die Gft. Ortenburg und Sternberg in
Kärnten inklusive dem Ortenburger Besitz in
der Gottschee in Krain. Am 30. Nov. 1436 wer-
den von Ks. † Sigismund die Rechte der C.er
Gf.en bestätigt, Gf. Friedrich II. und Gf. Ulrich
II. in den Reichsfürstenstand erhoben und alle
ihre Herrschaften zu Reichslehen erklärt. Im
Bereich des ungar. Reiches besaßen die C.er
Gf.en seit 1397 die Stadt Varaždin, seit 1399 wa-
ren sie Gf.en von Zagorien. Zusätzl. erhielten
die C.er im 15. Jh. den Titel eines Bans von Kro-
atien, Dalmatien und in Windischen Landen
(Slawonien). Mit dem Tod Gf. Ulrichs II. am 9.
Nov. 1456 in Belgrad stirbt das Geschlecht aus.

II. Angaben zum C.er Hof lassen sich aus
den Quellen nur sehr spärl. erschließen. Lt.
dem C.er Chronisten wohnte die Familie lieber
in dem südl. von C. an der Sann gelegenen Für-
stenhof als auf der Burg C. Als Witwensitz hat
sich seit Gf. Hermann I. das südöstl. von C. an
der Save gelegene Gurkfeld (Krško) etabliert.
1387 verzichtet Gf.in Katharina auf diese Burg
als Wohnsitz. Dafür soll ihr der Turm der Gres-
lin in C. eingerichtet werden oder ein anderes
standesgemäßes Gebäude in der Stadt. Weiters
sichert sie sich das Recht, sich auf der Burg
Schönstein mehrmals i. J. durch lusts vnd kürczweil
willen aufzuhalten. Gf. Friedrich II. hielt vor sei-
ner Herrschaftsübernahme Hof auf Gurkfeld.
Im Zusammenhang mit dem mysteriösen Tod
seiner Frau Elisabeth von Modrusch und der
Affäre mit Veronika von Desinić wurde Fried-
rich II. gefangen gesetzt und ihm 1425 alle seine
Güter entzogen, später wurde ihm Radmanns-
dorf (Radovljica) am Oberlauf der Save als Sitz
zugewiesen.

Die Organisation des Hofes wird im Laufe
der Geschichte der Gf.en von C. immer kom-
plexer. Aus dem 14. Jh. sind Schreiber, Bgf.en
und ein Hofmeister bekannt, im 15. Jh. differen-
ziert sich dieses Bild mit Dienern, Hauptmän-
nern und Räten. In der zentralen Funktion der
Hofmeister treten Mathias von Saura (1374),
Jörg Aphalter (1450) und Erasmus von Lichten-
berg (1428, 1441, 1453) auf. Auch die Kanzlei
kommt mit einem Kanzler an der Spitze zur
Ausbildung, was sich auch im Gebrauch meh-
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rerer Siegel nebeneinander ausdrückt. Das ent-
scheidende Ereignis dafür war die neuerl. Be-
stätigung der Grafenrechte und die Erhebung in
den Reichsfürstenstand durch Ks. † Sigismund
1436, allerdings konnte während der letzten 20
Jahre der C.er Geschichte die Kanzlei keine volle
Ausprägung erhalten. Über ihren Aufbau und
die Organisation sind keine Angaben erhalten.
Registraturvermerke aus der Zeit der C.er Kanz-
lei sind spärlich. Treten sie auf, beschränken sie
sich auf Lehensbriefe, und das erst ab der An-
lage des C.er Lehensbuches von 1436. Lange
Zeugenlisten, die oftmals Schreiber nennen,
gibt es bei den C.er Gf.en selten. 1344 wird mit
Konrad, dem Pfarrer von Neukirchen erstmals
ein Schreiber erwähnt. Ihm folgt ein Heinrich,
Pfarrer von C., der auch als Oberster Schreiber
bezeichnet wird. Mit Hans Weinreich tritt 1413
erstmals ein weltl. Schreiber auf, 1417 wird mit
Konrad Schurger ein weiterer erwähnt. Als
Kanzler werden im 15. Jh. Hans Meusenreutter
(1419, 1428, 1437) und Mert, Pfarrer von Neu-
kirchen, (1431) sowie als Kanzelschreiber Jo-
hannes Reichmutt (1451, 1453, 1455) gen. Die
C.er Chronik berichtet, daßGf. Ulrich II. seinen
Kanzler, einen Doktor, gen. Meister Balthasar,
zum Bf. von Agram machen wollte, allerdings
sei dieser Plan durch Ulrichs Tod hinfällig ge-
worden. 1441 wurden in Ungarn mehrere Die-
ner und Friedrichs Kanzler gefangen genom-
men, dem Gf.en selbst gelang die Flucht. Aller-
dings wurde er mehrerer Wägen (Silber-, Kam-
mer-, Harnisch- und Küchenwagen) verlustig.

Am C.er Hof gab es auch Räte wie Friedrich
Abrecher, Siegmund Sebriacher, Georg Mos-
heimer, Johann von Mila oder Friedrich Lam-
berger. In bezug auf andere Hofämter ist mit
Hans dem Steyrer ein Küchenmeister (1386,
1388, 1390) sowie Nikel von Turn (1383, 1387)
und Peter dem Smalzhasen (1386) Kellner über-
liefert. Das Amt eines Kämmerers wird in den
Quellen nicht erwähnt. Aus der Zeit Gf. Her-
manns II. sind mehrere Diener namentl. be-
kannt.

Im milit. Bereich installierten die C.er Gf.en
im 15. Jh. vier Hauptmänner über den zahlr.
Bgf.en und Pflegern: einen in C. (Jost von Hel-
fenberg) selbst, einen in Ortenburg (Andreas
von Graben), einen in Krapina (Hans von Wer-

denburg) und einen in Zagorien (Achatz Minn-
dorfer). Für die Windischen Lande gab es 1454
mit Jan Witowec, lt. C.er Chronik ein Sprößling
eines armen ritterl. Geschlechts aus Böhmen,
der mit drei Pferden an den C.er Hof kam, sogar
einen Obersten Hauptmann und Unterban. Die
im 14. Jh. noch dominierenden Bgf.en traten
den Hauptmännern gegenüber in den Hinter-
grund.

Da die Hofhaltung als sehr bescheiden er-
scheint, dürfte sie auch ohne Schwierigkeiten
zu finanzieren gewesen sein. Die C.er Gf.en er-
hielten nicht nur aus ihren großen Besitzungen
und vielen Mauten, sondern in späterer Zeit v. a.
auch aus dem Bergbau (Privileg von 1431 für alle
Herrschaften) und der Münzprägung (Privileg
1436) große Einkünfte. Im wirtschaftl. Umfeld
des Hofes gab es im 14. Jh. eine kleine Juden-
gemeinde in C., sie wurde um 1400 von Gf. Her-
mann II. vertrieben. Während der Zeit ihres Be-
stehens gab es einen regen finanziellen Verkehr
zw. den Gf.en und der Gemeinde.

Von bemerkenswerten Persönlichkeiten am
C.er Hof ist bislang wenig bekannt. Nur der be-
kannte Dichter und Chronist Michael Beheim
berichtet in einem Gedicht, daß er nach seinem
Aufenthalt bei Hzg. Albrecht von Österreich zu
Gf. Ulrich II. von C. kam. Neuen Geistesströ-
mungen dürften die C.er Gf.en aber aufge-
schlossen gegenüber gestanden haben. Bf. Her-
mann von Freising, ein unehel. Sohn Gf. Her-
manns II., studierte in Bologna und erhielt nach
seinem Tod 1421 ein Renaissancegrabmal. Der
Aufenthalt des Humanisten Johannes Rot an-
läßl. des Begräbnisses Ulrichs II. ist umstritten,
seine Leichenrede zu diesem Ereignis dürfte
eine Stilübung sein.

Die religiöse Obsorge wurden von Pfarrern
und Ordensleuten aus C. und Umgebung wahr-
genommen. Über die Rekrutierung des Hofper-
sonals kann wenig gesagt werden. Einige Fa-
miliennamen treten immer wieder in Zusam-
menhang mit den C.ern auf, z. B. Aphalter oder
Turn. Erbl. Hofämter dürfte es nicht gegeben
haben.

Berichte von Hoffesten, die es zweifelsohne
gegeben hat, sind nicht überliefert. Das einzige
Zeugnis einer hochoffiziellen Feierlichkeit ist in
der C.er Chronik zum Begräbnis Gf. Ulrichs II.
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erhalten. Er starb am 9. Nov. in Belgrad, wurde
nach C. überstellt und im Beisein seiner Ehefrau
Katharina und des Hofes in derMinoritenkirche
beigesetzt. 30 Tage später fand die große Trau-
erfeier unter zahlr. Beteiligung von Würdenträ-
gern und Gesandten statt. Ein bes. Augenmerk
wurde auf das Ende des Grafengeschlechts ge-
legt: Nach dem Ausruf »Heut’ Grafen von Cilli
und nimmermehr« wurden die Banner der
Gft.en zerbrochen.

† A. Cilli, Gf.en von (Sannegg, Gf.en von) † C.7. Cilli
(Celje) † C.7. Sannegg, Burg

Q. Die Freien von Saneck, 1893.

L. Schwanke, Robert: Beiträge zum Urkunden-

wesen der Grafen von Cilli (1341–1456), in: MIÖG Ergbd.

14 (1939), 411–422. – Grabmayer, Johannes: Das Opfer

war der Täter. Das Attentat von Belgrad 1456 – über Ster-

ben und Tod Ulrichs II. von Cilli. In: MIÖG 111 (2003) (im

Druck).

Christian Domenig

DÄNEMARK, KG.E VON:
FÜR HOLSTEIN

Siehe unter: B.7. Holstein und B.7. Schleswig

GELDERN

I. G. war seit dem 14. Jh. der bestimmende
Faktor am Niederrhein. Seine alles beherr-
schende Rolle beruhte primär auf geograph.
und demograph. Gegebenheiten. G. war das
größte der dortigen Fsm.er. Es beherrschte die
wichtigsten Flüsse der Niederlande (die Maas,
den Rhein/Waal und die IJssel). Im 15. Jh.
herrschte der Hzg. von G. über gut 133000
Einw. und damit über mehr Menschen als die
Fs.en von†Kleve oder Berg (nach 1423† Jülich-
Berg). Während der Zeit der Personalunion zw.
G. und † Jülich (1393–1423) war die Einwoh-
nerzahl noch bedeutend höher.

Die niederrhein. Städtelandschaft war von
kleinen und mittelgroßen Städten geprägt. G.
war das einzige Fsm., zu dem eine Stadt gehör-
te, die wirkl. zurecht die Bezeichnung »groß«
tragen durfte. Nimwegen zählte mehr als 10000
Einw. Auch sonst waren die gelderischen Städte

dänemark – geldern

bevölkerungsreicher als die der benachbarten
Territorien. G. entsprach dem demograph. Ge-
samtbild des Niederrheingebietes, nahm aber
die Spitzenposition ein. Es bildete den Über-
gang zum dichter besiedelten W und SW. Hin-
sichtl. Bevölkerungszahl und Verstädterung
blieb G. hingegen hinter den westl. Nachbarn
Holland oder†Brabant zurück. Diese Regionen
zählten mehr Städte mit über 10000 Einw.n.

Das Fsm. G. war auch das älteste Hzm. am
Niederrhein. Bereits seit 1339 durften sich die
Fs.en von G. Hzg.e nennen, ein Titel, der † Jü-
lich 1356 zufiel, Berg 1380 und † Kleve erst
1417. Anciennität brachte Prestige, und das
konnten die Fs.en immer wieder bei offiziellen
Treffen mit benachbarten Landesherren ge-
winnbringend einsetzen. DemHzg. von G. wur-
de hier meistens der Vorrang eingeräumt.

II. Am Hofe kamen viele zusammen. v. a.
der (niedere) Adel bestimmte sein Gesicht.
Geistliche, Gelehrte, Amtsträger und zahllose
Bedienstete gaben diesem Gesicht je spezif. Zü-
ge. »Der« Hof existierte gleichwohl nicht. Viel-
mehr muß von einem Geflecht mehrerer Höfe
die Rede sein, die in Teilen voneinander unabh.
funktionierten. Natürl. verfügte der Hzg. über
den größten Hof. Die Hzg.in hatte ihren ei-
genen Hofstaat, ebenso die männl. legitimen
Kinder und Bastarde. Darüber hinaus zeigte
sich der Hof in unterschiedl. Gestalt. Es gab ei-
nen Alltags-Hof und einen Hof für bestimmte
Gelegenheiten.

Anläßl. von Festen wünschte der Fs. über
einen großenHofstaat zu verfügen. Die Zahl der
Höflinge, Funktionsträger und Bediensteten
stieg dann kurzfristig stark an. Kern der »Teil-
höfe« bzw. der verschiedenen Erscheinungsfor-
men waren immer der Fs., seine Familie und
eine festgelegte Gruppe von Höflingen. Sie bil-
deten quasi die Konstanten des Hofes. Im allg.
Sinne fungierte der Hof als unverzichtbare Ent-
ourage des Fs.en. Er war ein »Herrschaftsin-
strument«. Ohne Hof kein Fs. und keine Macht.

Einbindung der polit. Eliten des Landes war
ein wichtiges Ziel bei Hofe. Daraus folgte ein
endloser Kampf um Posten und Einfluß. Die fsl.
Gnade war ein wesentl. Mittel, den Wettbewerb
zu steuern: hier ein Jahrgeld, dort ein Privileg,
ein Posten oder ein Amt, nicht zu vergessen die
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Geschenke. Solange der Fs. Herr über Ämter
und Mittel war, hatte er alle Trümpfe in Händen
und war in der Lage, andere an sich zu binden.
Solange stand der Fs. aber auch unter dem
Druck der Adeligen, Bürger und anderen, seine
Macht und sein Ansehen mittels Gnadenerwei-
sen zu demonstrieren.

DieGröße desHofes wuchs inG. ebensowie
überall sonst in Europa. v. a. das 15. Jh. zeigt
eine starke Zunahme der so oder so an den Hof
gebundenen Personen. Um 1450 zählte allein
die Alltagshofhaltung des Hzg.s nahezu 300
Personen. Die Hzg.in, Katharina von Kleve,
konnte über rund 60 Höflinge und Bedienstete
verfügen; der junge Erbprinz Adolf hatte ein
Gefolge von ca. 25 Personen, das in den folgen-
den Jahren schnell auf rund 60 Personen an-
wachsen sollte. Darüber hinaus waren ca. 200
Menschen fest an die unterschiedl. Burgen und
Besitzungen des Fs.en gebunden, so daß die
Gesamtzahl des Hofstaates an die 600 Personen
erreichte. Versuche, den Hofstaat, etwa durch
Hofordnungen, zu reduzieren, hatten nur we-
nig Erfolg. Grund dafür war eine ebenso simple
wie maßgebl. Formel: Menge war Prestige, Pre-
stige war Kredit, Kredit war Autorität, Autorität
war Macht.

Das Anwachsen des fsl. Gefolges belastete
die traditionelle Mobilität des Hofes. Die logist.
Organisation der Reisen wurde zunehmend
komplizierter. Es kann kein Zufall sein, daß das
Anwachsen der Kopfzahlen mit der Seßhaftig-
keit des Hofes einher ging. Große Teile der
Hofhaltung und der Verwaltung tauschten ihre
Mobilität gegen eine prakt. permanente Präsenz
in der Stadt. Das 15. Jh. zeigt eine Symbiose von
Hof und Stadt. Logist. Probleme waren in einer
Stadt kleiner als in einer abgelegenen Burg.
Stadtverwaltungen, allen voran Arnheim, waren
sich sehr wohl der Vorteile bewußte, welche die
Anwesenheit eines Hofes boten. Aktiv arbeite-
ten sie daher am Ausbau der Infrastruktur mit,
die ein seßhafter Hof brauchte. Arnheim ent-
wickelte sich so zur bedeutendsten Res. der
Fs.en von G. Der Hzg. selbst allerdings reiste
weitherhin umher. Im In- wie im Ausland war
seine Anwesenheit erwünscht. Ein »unsichtba-
rer« Fs., der sich ausschließl. in seinem Stadt-
palast aufhielt, war in ma. Vorstellungen un-

denkbar. Der Fs. war gezwungen, sich zu zeigen
und mit seinen Untertanen zu kommunizieren,
v. a. mit den Eliten.

Der Hof als Regierungszentrum erfuhr im
späten 14. und im 15. Jh. grundlegenden Verän-
derungen. Neue Formen der Steuererhebung
hielten Einzug, namentl. die Sondersteuern.
Eine wachsende Schar von Beamten unterstütz-
te die Hzg.e auf allen Ebenen der Territorialver-
waltung. Professionalisierung und Bürokrati-
sierung schritten im 15. Jh. fort. Juristen und
Universitätsabsolventen übernahmen die Stel-
len, die bis dahin von Geistlichen besetzt waren.
Die Trennung zw. Archivierung und Kanzleitä-
tigkeit, die doppelte Buchführung und die Spe-
zialisierung einzelner Bereiche des Kanzleiwe-
sens waren nur einige der Neuerungen, die sich
in Regierung und Verwaltung vollzogen. Die
Kanzlei wurde schließl. in den 40er Jahren des
15. Jh.s eigenständig und erhielt einen festen
Sitz in Arnheim. Zunächst war die Kanzlei die
einzige Einrichtung, die sich aus der direkten
Umgebung des Hzg.s löste. Die Finanzverwal-
tung, die Gerichtsbarkeit und die beratenden
Organe blieben dagegen fest bei Hofe verankert.
Ihr Entwicklungsprozeß hin zu eigenständigen
Institutionen kam nur schleppend in Gang. In
dieser Hinsicht hinkte G. den Entwicklungen in
den großen westeurop. Monarchien oder in
Burgund hinterher.

Von großer Wichtigkeit war der zunehmen-
de Einfluß der Stände. Die Vertretung der Städte
und des Adels in den Ständen der vier Landes-
viertel war mit dem Regierungsbeginn Hzg. Ar-
nolds 1423 bereits eine festes Institution. Die
Fs.en aus dem Hause Egmond mußten zuneh-
mend auf die Wünsche der Stände eingehen. Im
Rat der Sechzehn (Raad van Zestien) hatten die
Stände darüber hinaus lange Zeit einen direkten
Brückenkopf bei Hofe. Die Stimme des Rates
drang ohne Umwege direkt zum Ohr des Fs.en
durch. Für ihn eine neues Geräusch neben den
vertrauten Klängen des hzgl. Rates und der per-
sönl. Berater.

Bei Hofe wurden viel Geld und viele Güter
umgeschlagen. Die Organisation des alltägl. Le-
bens war keine leichte Aufgabe. Ein wesentl.
Teil der Maßnahmen befaßte sich mit der Ver-
sorgung von Menschen und Tieren, dem Anle-
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gen und Auffüllen von Vorräten und der Unter-
haltung der hzgl. Burgen und Schlösser. Die
wachsende Zahl von Höflingen und Personal
sowie die zunehmende Prachtentfaltung bei
Hofe belasteten die verfügbaren Finanzen
schwer. Die Balance zw. prestigeträchtiger
Prachtentfaltung und dem Zwang zur sparsa-
men Haushaltsführung zu halten war ausge-
sprochen schwierig. Meistens schlug das Pen-
del in Richtung Prestige aus. Der Fs. sah sich
dem unablässigen Druck seiner Untergebenen
(Adlige, ehrgeizige Städter und andere) ausge-
setzt, die versuchten, in seine Nähe zu gelan-
gen. Diese Nähe wollte er andererseits aber
auch selbst, denn so konnte er die Eliten kon-
trollieren und an sich binden. Der Hzg. war ge-
zwungen, die Attraktivität des Hofes auf einem
hohen Niveau zu halten, sie vorzugsweise sogar
noch zu steigern. Die Glaubwürdigkeit seiner
Stellung gegenüber anderen Fs.en und seinen
Untertanen war eng mit dem Glanz und der
Größe seines Hofes verbunden. Die Loyalität
des Adels, der Amtsträger und der städt. Füh-
rungsschichten war proportional abhängig von
der zur Schau gestellten Grandeur. Gerade der
permanente Druck, Privilegien, Posten und Ge-
schenke zu verteilen, war eine ständige Gefahr
für eine »vernünftige« Finanzplanung. Dem po-
lit. Druck, die Führungsschichten einzubinden,
standen Sparsamkeit und finanzielle Umsicht
entgegen. Die Forderungen der Stände nach Be-
grenzung der Ausgaben waren ebenso ein-
dringl. Der Hzg. befand sich also in einer
Zwickmühle und es fehlte die Aussicht auf eine
strukturelle Lösung dieses Problems. Also blieb
es in G. und auch anderswo beim status quo.

Das Ansehen des Hzg.s drückte sich in sei-
ner Hofhaltung aus. Die Größe des Hofes war
die eine, die Qualität seiner Mitglieder die an-
dere Seite. Kunst und Kultur spielten dabei eine
große Rolle. Der Fs. und die Fs.in konkurrierten
mit anderen Fs.en. Sie suchten nach Möglich-
keiten, sich zu profilieren. Attraktiv war alles,
was neu, was kostbar oder was exklusiv war.
Mal entschied sich der Fs. für bes. Luxus, mal
für verfeinerte Qualität oder für »Polysensuali-
tät«, also für etwas, das Augen, Nase und Ohren
zugl. gefiel. Künste und Kunstfertigkeiten stan-
den im Dienste der fsl. Propaganda. Im engeren
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Kreis fungierten die Künste als Mittel des Amü-
sements, der Lehre und der Andacht.

Die Künste und Wissenschaften zu fördern,
gehörte zum Idealbild eines Fs.en. Die Förde-
rung der Künste war einfach und obendrein re-
lativ billig zu bewerkstelligen. Patronage oder
Mäzenatentum waren unverzichtbare Bestand-
teile der hzgl. Lebensführung. Der Hzg. verlieh
bspw. seiner Vorstellung eines princeps litteratus
Ausdruck, indem er eigenes Wissen zeigte und
Gelehrte in den Kreis bei Hofe oder direkt in die
Hofhaltung aufnahm.

Die Hzg.e von G. stellten die Rahmenbedin-
gungen in Form von Geld, Schutz und Posten
bei Hofe her. Diese ließen, wenngleich unzu-
reichend, um eine Blüte der Kunst zu bewirken,
immerhin ein Umfeld entstehen, in dem Auto-
ren, Sprecher, Musiker, Maler, Goldschmiede
und viele andere auskömml. arbeiten konnten.
Die Landesherren vergaben Aufträge und for-
derten so, manchmal ohne sich dessen bewußt
zu sein, die Kreativität manches Untertanen
heraus. Gelegenheitsdichter fühlten sich auf-
grund der anregenden Umgebung bei Hofe
dazu beflissen, ihre Gedanken oder Gefühle in
wohlgesetzte Worte zu kleiden. Herolde, Sän-
ger und Sprecher überraschten Fs. und Fs.in
wiederholt mit einem Lied oder Gedicht. Sofern
das Vorgetragene gefiel, konnte der Urheber auf
die fortgesetzte Gunst des Hofes, namentl. auf
einen Auftrag, im besten Falle sogar auf ein fe-
stes Dienstverhältnis hoffen. Die eiserne do ut
des-Regel gilt auch hier.

Wie anderswo, haben sich auch in G. die
Hzg.innen aktiv um die Arbeit von Sprechern
und Dichtern sowie um Handschriften geküm-
mert. Sie übertrafen die Hzg.e in der Förderung
von Kunstformen und Vergnügungen für den
kleinen Kreis. Zweifelsohne ergab sich das aus
ihrer Stellung. Die Gattinnen hatten nicht oder
nur im Ausnahmefall zu regieren. Sie weilten
weitaus länger amHof als die Hzg.e, füllten ihre
Tage mit Entspannung und Besinnung. Musik,
Lesen, Spielen oder die Unterhaltung durch
Vortragskünstler boten ihnen Belehrung und
Vergnügen. Papageien, Pfauen, Äffchen und an-
dere Tiere sorgten für Ablenkung an ruhigen
Tagen. Die Hzg.e begünstigten v. a. solche
Kunstformen, die zu allererst und vornehml.
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der Demonstration von Reichtum und Macht
dienten. Die Landesherren – und nicht ihre
Frauen – hatten die Herolde im Dienst. Die
Fs.en umgaben sich mit Musikern, die laute In-
strumente spielten (hauts instruments). Die über-
wiegende Zahl an Schenkungen von Glasmale-
rei-Fenstern stammt von den Hzg.en, nicht von
den Hzg.innen. Wappenschilder und Banner
waren zumeist für den Landesherren bestimmt.
Die Löwen blieben als Symbole dem Fürstenhof
vorbehalten.

Die Anwesenheit von Juristen, Theologen
und Medizinern steigerte das intellektuelle An-
sehen des Hofes. Auch hierin wetteiferten die
Höfe untereinander. Dank der Gelehrten und
aufgrund der guten Ausbildung des Hzg.s und
seiner Familie konnte eine intellektuelle Atmo-
sphäre entstehen. Ob die Potentiale tatsächl.
auch umgesetzt wurden, hing wesentl. vom
Hzg. ab. Arnold von Egmond war wohl der
Hzg., der sich am meisten um Wissenschaft
und Bildung bemüht hat. Während seiner Re-
gierung konnte eine (bescheidene) intellektu-
elle Blüte entstehen. Arnold sammelte Bücher
nicht nur aus Tradition. Er interessierte sich
wirkl. auch für die Inhalte. Der Fs. und seine
Gattin, Hzg.in Katharina von Kleve, erwiesen
sich als eifrige Büchersammler und übertrafen
darin ihre Nachbarn am Niederrhein bei wei-
tem. Bedeutet das, daß sich unter der Regierung
Arnolds der frühe Humanismus ankündigt? Der
Petrarca-Text des Hofapothekers, die fsl. Vorlie-
be für den gelehrten Kirchenvater Hieronymus
und die Gedichte des Leibarztes Laurentius van
der Wije könnten darauf hindeuten. Die Fakten
sind allerdings leider zu mager, als daß man
diese Frage positiv beantworten könnte. Deutl.
scheint aber zu sein, daß das intellektuelle Kli-
ma zur Zeit Hzg. Arnolds auf einen Humanis-
mus verwies, wie er sich bald – in den 60er Jah-
ren – am Niederrhein im Umfeld von Hzg. Jo-
hann I. von Kleve, einem Schwager des Fs.en
von G., zeigen sollte.

Der Hof hatte schließl. auch einen interna-
tionalen Charakter. Die Verwandschaftsverhält-
nisse waren vielfältig und verzweigten sich in
viele Fürstenhäuser hinein. Der Hzg. und seine
Gattin reisten oft und gern zu ausländ. Ver-
wandten oder Bundesgenossen. An fremden

Höfen konnten der Fs. und die Fs.in von G. mit
eigenen Augen die jeweils neuesten Moden ken-
nenlernen. Abgesandte des Fs.en reisten durch
Europa, nach England, Frankreich und Italien.
Ihre Berichte werden mehr als nur polit. Bot-
schaften umfaßt haben. Die Gesandten werden
über das höf. bzw. städt. Leben berichtet haben,
das sie andernorts vorgefunden hatten. Die Kin-
der des Fs.en erhielten nicht selten einen Teil
ihrer Erziehung an einem befreundeten aus-
länd. Hof. Maria etwa, die älteste Tochter von
Hzg. Arnold, lebte bis zu ihrer Hochzeit mit Kg.
Jakob II. von Schottland i. J. 1449 am Hof Hzg.
Philips des Guten von Burgund. Diener, Musi-
ker oder Maler wechselten regelmäßig den Hof
und die Dienstverhältnisse. Der Herold Gelre
und die Familien Maelwael und von Limburg
sind hier herausragende Beispiele. Der Erstge-
nannte wechselte vom Hof zu G. zum Hof von
Holland. Mitglieder der letztgenannten Famili-
en erfüllten Funktionen an den Höfen von G.,
Frankreich, Burgund und amHof des Hzg.s von
Berry. Gelehrte waren noch mobiler, da sie ge-
wöhnl. zum engen Hofzirkel gehörten. Manche
Juristen (bspw. Johan von Nuwenstein, de No-
volapide, aktiv zw. ca. 1404 und 1445) und ein
Arzt (Giesbert von Berg, ca. 1400) bekleideten
sogar Ämter an verschiedenen Höfen gleichzei-
tig. Der internationale Charakter wurde des wei-
teren durch die vielen herumreisenden Musiker,
Sprecher und Akrobaten gewährleistet. Aus-
länd. Gesandtschaften zeigten, daß G. und da-
mit sein Hzg. in Europa etwas zählte. Der Fs.
nutzte die Anwesenheit von Gästen und Ge-
sandten, um seinen Höflingen und Untertanen
seine Macht zu demonstrieren. Er nahm sie
gern in sein Gefolge auf, wenn er in einer Stadt
Einzug hielt oder den Vorsitz bei einer öffentl.
Zeremonie hatte.

Die offene Atmosphäre bei Hofe förderte
den Austausch vonMusik, Literatur und anderer
Künste. Der Hzg. und die Hzg.in erhielten be-
malte Tafelbilder aus dem Ausland, z.B. aus Ita-
lien. Sie ließen Bücher in Lat. oder Frz. be-
schaffen, hergestellt in†Utrecht, imHennegau
oder in Flandern. Diplomat. Missionen, Adlige
oder Geistliche brachten Geschenke von ihren
Reisen mit zurück nach G. Grabsteine z.B. be-
stellte der Hof um 1400 in Brügge. Vergleich
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und Wettstreit untereinander waren Mittel, um
den Hof zu G. auf dem Niveau der anderen Hö-
fen zu halten.

Die Lage und die Stellung G.s machten es zu
einem idealenVermittlungsort. Der Hof erfüllte
auf unterschiedl. Gebieten die Funktion eine
Bindegliedes in einer Kette von kulturellen Ein-
flüssen. Generell ist eine Verbreitung neuer Ent-
wicklungen von W nach O wahrzunehmen. In-
novationen, ob aus Frankreich oder den Nieder-
landen stammend, wurden mehr als einmal
über den Hof von G. in die Gebiete östl. des
Rheins eingeführt. G. bestimmte in der 2. Hälf-
te des 14. Jh.s den Ton am Niederrhein, was ad-
ministrative und finanzielle Leistungsfähigkeit
betraf. Die »moderne« Organisation und Ver-
waltungspraxis verdankte G. einem Debakel.
1288 war der Gf. von G. in der Schlacht von
Worringen (bei Köln) vernichtend durch den
Hzg. von † Brabant geschlagen worden. Gf.
Reinald I. von G. kam in derartige finanzielle
Schwierigkeiten, daß er 1291 für fünf Jahre sein
ganzes Land an seinen Schwiegervater, Gf. Guy
(Gwijde/Guido) von Flandern verpfänden muß-
te. Die kurze Herrschaft des fläm. Gf.en war in
verwaltungstechn. Hinsicht ein Segen. Die allg.
Verwaltung und die finanzielle Adminstration
wurden nach fläm. Modell reorganisiert. Inner-
halb von 5 Jahren war G. den anderen Territo-
rien am Niederrhein um Meilen voraus. Diesen
Vorsprung konnte das Land bis weit in das 15.
Jh. hinein halten. Früher als die östl. angren-
zenden Gebiete hatte G. einen Kanzler. Schon
früh tauchen Juristen am Hofe auf. Analog zu
Holland erhob G. Sondersteuern, um zusätzl.
Einkünfte zu erzielen. G. galt in dieser Hinsicht
als Vorbild, namentl. für † Kleve: »In relation to
the general institutional evolution as a matter of
fact, one can speak of a wave of modernisation,
flowing from northwest to southeast along the
Rhine« (Schaïk 1993, S. 261). Der Vorsprung
schmolz im 15 Jh. dahin. G. geriet sogar ins
Hintertreffen, bes. aufgrund interner Kontro-
versen zw. den Ständen und dem Hof, sowie,
noch fataler, durch Spannungen innerhalb der
Herzogsfamilie ab den 50er Jahren. Innovati-
onen aus Burgund liefen am Hof völlig vorbei.
Sie fielen in†Kleve auf fruchtbareren Boden. In
der zweiten Hälfte des 15. Jh.s entwickelte sich
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in † Kleve eine »modernere« und v. a. leistungs-
fähigere Verwaltung als in G.

Auf kulturellem Gebiet verbreiteten sich ver-
schiedene »Moden« von W nach O. Ein Beispiel
mag dies verdeutlichen. Eine Kantorei gehörte
am Ende des 14. Jh.s zum musikal. Leben eines
Hofes im W. Flandern, Holland oder † Brabant
hatten jeweils ihre eigene Sängertruppe. G.
folgte später. Als der Hof unter Arnold von Eg-
mond in den 30er Jahren des 15. Jh.s eine Kan-
torei installierte, war dies die erste am Nieder-
rhein. DerHzg. vonG. führte so eine neueMode
im O ein. Seine Initiative fand schnell Nachah-
mer, als erstes im Nachbarland † Kleve.

G. ist in mancher Hinsicht Quelle und Bin-
deglied in einer Kette von Einflüssen zugl.
Wenngleich man kaum von einer spezif. Hof-
kunst G.s sprechen kann – die Bezeichnung
»niederrheinisch« paßt hier eher – scheinen tat-
sächl. bes. gelderische Maler und Illustratoren
um 1400 den Ton anzugeben. G. war zur Zeit
Hzg. Willems von Jülich eine Quelle von Krea-
tivität und Innovation auf künstl. Gebiet. Um
1400 dominierten zwei miteinander verwandte
Familien, beide aus Nimwegen stammend, die
Malerei in G. und weit darüber hinaus: die Fa-
milie Maelwael und die Familie von Limburg.
Mitglieder beider Familien arbeiteten für den
Hof von G. und erreichten ein derartig hohes
künstl. Niveau, daß sie auch »international« re-
üssierten. Jan Maelwael und die Gebr. Limburg
machten in Frankreich Karriere sowie der unbe-
kannte gelderische Meister, der um 1400 für
Hzg. Philip den Kühnen von Burgund einen Rei-
sealtar bemalte. Das Hzm. besaß zu Zeiten Wil-
lems und Reinalds von Jülich kulturelle Aus-
strahlungskraft. Die Malerei stand offensichtl.
auf hohem Niveau und hatte Einflüsse aus den
Rheinland († Köln), aus dem S (Frankreich)
und dem W ( † Brabant) aufgenommen. Die in
G. ausgebildetenMaler exportieren ihren Stil an
die anderen europ. Höfe. So trugen sie inG. und
andernorts zur Entwicklung der europ. Malerei
bei.

Von bes. hoher Qualität waren des weiteren
die Handschriften. Absolute Spitzenstellung
nimmt das Stundenbuch der Hzg.in Katharina
von Kleve ein. Dieses Buch ist wahrscheinl. in †
Utrecht entstanden (zw. ca. 1430 und ca. 1440).
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Der Hof von G. war hier ledigl. Auftraggeber,
nicht Urheber. Bei dem schönen Gebetbuch der
Hzg.in Maria und dem Wappenbuch des Her-
olds Gelre wissen wir sehr viel sicherer, daß die
Handschriften auch in G. entstanden sind. Das
Hzm. war das Entstehungsgebiet von Büchern,
kostbaren ebenso wie preisgünstigen, künstl.
gestalteten wie einfachen. Für all diese Katego-
rien trat der Hof als Mäzen auf. Aufs neue war
das Hzm. eine Zeit lang tonangebend. Adelige
und Fs.en beauftragten die Werkstätten und
Ateliers kleiner Selbständiger in G. Auf diese
Weise entstand nach Hans Peter Hilger um 1420
in G. ein Missale, das für die Hofkapelle auf der
Schwanenburg in † Kleve bestimmt war.

Allerdings konnte das Hzm. G. dieses kre-
ative Talent nicht halten. Die Maler der Gene-
ration um 1400 zogen woanders hin. Das be-
deutete nun keine völlige Austrocknung des
kulturellen Klimas. Der Hof blieb ein Zentrum,
wo Werke hoher künstl. Qualität nachgefragt
und gebraucht wurden. Die Handschriften des
15. Jh.s bestätigen dies auf eindrucksvolle Wei-
se. Die geograph. Lage hatte übrigens immer
einen positiven Einfluß auf das künstl. Umfeld.

G. war mitnichten das zurückgebliebene,
zersplitterte Gebiet, daß manche Historiker in
dem Hzm. sehen wollen. Was bedeutet auch
zersplittert? Der gelderische Flickenteppich aus
Gebieten, Herrschaften und Städten, jeweils mit
eigenem jurist. Status, war nichts Außerge-
wöhnliches. Das Hzm. † Brabant und die Gft.
Holland waren territorial ebenso zersplittert,
nur zusammengehalten durch des Rechtstitel
des Fs.en. Auch hier personifizierte der Fs. die
Einheit des Landes. Der Hzg. bzw. Gf. war un-
verzichtbarer Faktor für die territoriale Integri-
tät. Das Führen eines großen Hofes und die
Nutzung kultureller Errungenschaften dienten
dem polit. Ziel von Einheit und Machtentfal-
tung.

Die Tragik der Geschichte G.s liegt darin,
daß seine Fs.en ab der Mitte des 15. Jh.s ihre
polit. Rolle nicht mehr überzeugend spielen
konnten. Sie gingen in einem Strom von Zwi-
sten und Auseinandersetzungen unter. Die Po-
tentiale eines Hofes und der vorhandenen Kul-
tur wurden zur Erhöhung der landesherrl. Au-
torität nicht mehr voll ausgenutzt. Darüber hin-

aus hätten diese Potentiale kaum den abbrö-
ckelnden Kredit des Hzg.s aufwiegen können.
Hof und Kultur als Mittel der fsl. Politik versag-
ten. In einer solchen Situation konnte G. nur
Verlierer sein. Der Sieger kam anderswoher. Er
hieß Karl der Kühne von Burgund. Er holte 1473
die Beute G. heim und vollendete damit – jeden-
falls fürs erste – die Einheit der Niederlande.

† A. Egmond † A. Geldern, Gf.en und Hzg.e von

† A. Habsburg † C.7. Burg Geldern

Q. Diemeisten Quellen, v. a. Rechnungen, Briefe und

Urk., befinden sich im RA in Gelderland, Arnheim (NL).

Die Quellen des Hofes sind vereinigt im »Archief van de

graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen«. In-

ventar: Jenniskens, Antoon H.: Het archief van de gra-

ven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen, Arnheim

1977. – Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van

Gelderland door onuitgegeven oorkonden opgehelderd

en bevestigd, hg. von Isaak Anne Nijhoff, 6 Bde., Arn-

heim u. a. 1830–75.

L. Gelderland, 2001. – Nijsten, Gerard: Het hof

van Gelre. Cultuur ten tijde van de Herzogen uit het Gu-

likse en Egmondse huis (1371–1473), 2. Aufl., Kampen

1993. – Nijsten, Gerard: In the Shadow of Burgundy:

The Court of Guelders in the Late Middle Ages, erscheint

bei Cambridge University Press i. J. 2004. – Schaïk, Re-

migius Wenceslaus Maria van: Taxation, public finances

and the state making process in the Late Middle Ages: the

casus of the duchy of Guelders’ in: Journal of Medieval

History 19 (1993) S. 251–271.

Gerhard J. M. Nijsten

HENNEBERG

Linie Schleusingen
I. 25. Juli 1310 Verleihung aufgezählter fsl.

Rechte durch Kg. † Heinrich VII. (HUB I, 1842,
Nr. 84). Damit waren jedoch zunächst noch
nicht die fsl. Prädikate (»Hochgeboren« statt
des den Gf.en zustehenden »Wohlgeboren«)
und der Fürstentitel verbunden, die den regie-
renden Gf.en erst 1467 (Regesten Friedrichs III.
Nr. 271) bzw. 1426 beigelegt wurden (Schlin-
ker 1999, S. 224–227, der allerdings zw. den
Linien Schleusingen und Römhild nicht unter-
scheidet). – Das Territorium erstreckte sich im
SW des Freistaates Thüringen, im wesentl. auf
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der fränk. Seite des Thüringer Waldes; dessen
Kamm wurde nur durch das Amt Ilmenau über-
schritten.

II. Eine komplette Übersicht über den ge-
samten Hof ist erst anhand von Ordnungen des
16. Jh.s mögl. Inhaber bestimmter Funktionen
können aber schon zuvor aus Einzelbelegen er-
mittelt werden.

Die Bedeutung des Hofes stand in einem di-
rekten Zusammenhang mit der Größe des Ter-
ritoriums und der polit. Bedeutung des Regen-
ten. Auch wenn dies mangels Quellen nicht im
Detail belegt werden kann, dürften die Regie-
rungen der Gf.en Hermann (Erwerber der »Neu-
enHerrschaft«mit†Coburg, † 1290) undGf.en
Berthold († 1340), der die »Neue Herrschaft«
zurückerworben hat und dem 1310 vom Kg. be-
stimmte fsl. Rechte verliehen wurden, in der
Geschichte des Hofes den Höhepunkt darge-
stellt haben. Nach Bertholds Tod und dem sich
anschließenden Verlust großer Teile des Terri-
toriums fiel der Hof auf eine regionale Bedeu-
tung zurück. Dies drückt sich z.B. dadurch aus,
daß nach Ausweis zahlr. Belege (zumeist 16.
Jh.) der Niederadel der Region seine Söhne zu
Erziehung und Ausbildung an denHof schickte;
Töchter aus denselben Familien gehörten zur
Umgebung der Gf.in von H. Söhne und Töchter
aus gfl. Häusern sind am Hof nicht belegt.
1543/44 gehörten zur Umgebung des Gf.en
zwei Edelknaben, zu der der Gf.in sechs Jung-
frauen und drei Edelknaben (Koch 1905,
S. 356f.).

1310 war der Hof bereits in Schleusingen an-
sässig. Die 1547 beschlossene Verlegung der
Res. nach (Unter-) Maßfeld wurde nicht kon-
sequent durchgeführt. Ohnehin haben sich die
Regenten bis 1583 immer wieder über längere
Zeit auswärts aufgehalten (Mainberg bei
Schweinfurt, häufig Witwensitz; Ilmenau; Her-
renbreitungen nach Aufhebung des dortigen
Kl.s). Der letzte Gf. von H., der ein großer Jäger
war, ist häufig in Zillbach belegt.

Umrisse einer Hofverwaltung mit Bedien-
ten, die ihre Ämter nur auf Zeit innehatten, wer-
den um die Mitte des 14. Jh.s deutl. An der Spit-
ze des Hofes standen Hofmeister niederadliger
Herkunft, durchweg aus Familien, die von den
Gf.en Lehen hatten; älteste Belege: Siegfried

henneberg

Schenk Jan. 1338 (HUB II, 1847, Nr. 48); Johann
von Bibra Jan. 1346 (Schultes 1791, S. 127,
Nr. 103); Eitel Schenk, Amtsrevers Jan. 1360
(HUB V, 1866, Nr. 249). 1429 war der Hofmei-
ster Dietrich Kießling gleichzeitig Amtmann zu
Schleusingen (HUB VI, 1866, Nr. 320).
Kanzlei (Hess 1944, S. 42ff.): Die ersten Be-
diensteten am Hof, denen feste Aufgaben zuge-
ordnet werden können, sind die Schreiber der
von den Gf.en ausgestellten Urk.n. Dazu wur-
den zunächst Geistliche herangezogen, die
gleichzeitig gfl. Kapläne waren. Während des
Dienstes am Hof, spätestens aber bei ihrem
Ausscheiden wurden sie mit Pfründen versorgt,
die ihr Auskommen sicherten. Von einer Kanz-
lei mit Arbeitsteilung und geregeltem Ge-
schäftsbetrieb aber kann während des MA keine
Rede sein. Als frühe Belege sind anzuführen:
Konrad Pfarrer von Urspringen, Schreiber einer
im Juli 1225 vom Mgf.en von † Meißen ausge-
stellten Urk. (RDHT II, 1900, Nr. 2214). Der
Ausstellungsort, Burg Strauf, macht wahrsc-
heinl., daß Konrad in Diensten des Gf.en vonH.
(Stiefvater des Ausstellers) stand, der an der
Spitze der Zeugenliste steht. Hermann, Notar
des Gf.en von H., schrieb im Juli 1226 eine Urk.
für die (in zweiter Ehe mit dem Gf.en von H.
verheiratete) Mgf.in Jutta vonMeißen und ihren
Sohn Heinrich (RDHT II, 1900, Nr. 2336). 1273
bezeugt Gerhard, Notar des Gf.en Berthold von
H., eine von diesem ausgestellte (und wohl von
ihm geschriebene) Urk. (HUB V, 1866, Nr. 12).
Unter Gf. Berthold († 1340), der zeitw. eine be-
deutende Rolle in der Reichspolitik spielte, ha-
ben die Aufgaben der Kanzlei wesentl. zuge-
nommen. Ihr sind u. a. zwei Urbare (1317:
Schultes 1788, S. 183–237, Nr. 21; um 1340:
Schultes 1814, S. 45–73, Nr. 65) und das äl-
teste Lehnsbuch zu verdanken (Lehnsbücher
der Grafen von Henneberg, 1996).

Die Leitung der Kanzlei lag in Händen der
gfl. Kapläne, von denen in der ersten Hälfte des
14. Jh.s belegt sind: 1315 Berthold von Brend
und Konrad von Reichenbach (HUB I, 1842, Nr.
108); 1318 Johann (Germania Sacra. NF 36,
1996, S. 131); 1323 Günther von Günthersleben
und Friedrich von Olschau (HUB I, 1842, Nr.
161), davon Günther Kanoniker, dann Dekan,
Friedrich möglicherw. Scholaster des Stifts
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Schmalkalden (Germania Sacra. NF 36, 1996,
S. 110 und 131 bzw. S. 119); 1330Hermann (HUB
V, 1866, Nr. 130); 1336 Kuno [von Schleusin-
gen], Kanoniker (HUB II, 1847, Nr. 42), später
Scholaster des Stifts Schmalkalden (Germania
Sacra. NF 36, 1996, S. 123 und 131); 1347 Hein-
rich von Westhausen, Kanoniker zu Schmalkal-
den, gfl. Truchseß, Schreiber und Kaplan zu H.
(Schultes 1791, S. 128, Nr. 104; Germania Sa-
cra. NF 36, 1996, S. 133); 1351 Johann von Katz
(HUB V, 1866, Nr. 206), 1359–60 Scholaster des
Stifts Schmalkalden (Germania Sacra. NF 36,
1996, S. 123).

Als gfl. Schreiber werden in der erstenHälfte
des 14. Jh.s bezeichnet: 1311 Dietrich von Maß-
bach (ThStAM Hennebergica aus Gotha Urk.
Nr. 1111), später Domherr und Domkantor zu †
Würzburg; Heinrich von Neustadt 1322 (HUB I,
1842, Nr. 152), 1362 Pfarrer und Kanoniker zu
Schmalkalden (HUB III, 1857, Nr. 57; Germania
Sacra. NF 36, 1996, S. 133f.); Heinrich von Bel-
rieth 1332 (HUB II, 1847, Nr. 8), Kanoniker zu
Schmalkalden 1343 (HUB II, 1847, Nr. 96) und
1357 (HUB III, 1857, Nr. 11; Germania Sacra. NF
36, 1996, S. 133); Heinrich von Wasungen 1337
(HUB II, 1847, Nr. 47).

Das zunächst in Schleusingen gegründete,
dann nach Schmalkalden verlegte Stift St. Ägi-
dius und St. Erhard war ohne Zweifel für die
Versorgung des Kanzlei- und Hofpersonals vor-
gesehen, und hat, wie die zitierten Belege zei-
gen, zumindest in den ersten Jahrzehnten sei-
nes Bestehens diese Funktion auch erfüllt (Ger-
mania Sacra. NF 36, 1996).

Unterscheidende Zusätze für die Angehöri-
gen der Kanzlei kommen erst um die Mitte des
15. Jh.s auf. Johann Westhausen, auf den die
Anlage der großen, 1456 bzw. 1480 entstande-
nen Lehnsregister zurückgeht, wird 1456 als
Oberschreiber des Gf.en bezeichnet (ThStAM
GHA VII Nr. 3). 1476 führte sein Bruder Kilian
Westhausen als erster den Titel eines Kanzlers
(ThStAM GHA I Nr. 5846). Nach dem Tod des
Kanzlers Jakob Genslin, der zuvor als Schreiber
tätig gewesen war, bemühte sich Gf. Wilhelm
i. J. 1527 vergeblich, erstmals einen graduierten
Juristen (Dr. Johann Drach) für diese Stelle zu
gewinnen (ThStAM GHA III Nr. 112). 1535 wur-
de Dr. Johann Gemel Kanzler (Hess 1944,

S. 59f.); unter seinen Nachfolgern ragen Mel-
chior von Osse (Schriften Dr. Melchiors von Os-
se, 1922) und Sebastian Glaser (Tenner 1995)
heraus. Von Osse stammt ein undat., wohl in
das Jahr 1546 zu setzender Entwurf einer Rats-
und Kanzleiordnung (ThStAM Hennebergica
aus Magdeburg, Akten Nr. 180). Lt. Hoford-
nung von 1543/44 waren in der Kanzlei neben
dem Kanzler tätig: ein Sekretär, der auch für die
Registratur zuständig war und stets in Schleu-
singen bleiben mußte, ein Korn- und Küchen-
schreiber, ein Kanzleischreiber, ein Kopist und
zwei weitere Schreiber (Koch 1905, S. 359f.),
von denen einer den alten Gf.en Wilhelm zu be-
gleiten hatte (Koch 1905, S. 355).
Hofämter, Ehrendienste (Schultes 1791, S. 230–
237; Hess 1944, S. 42): Erbhofämter, besetzt
mit Ministerialen der Gf.en von H., sind bereits
im 12. Jh. belegt. In der zweiten Hälfte des 13.
Jh.s wird deutl., daß Gf. Hermann von H.-Co-
burg, Inhaber der »Neuen Herrschaft«, über ei-
gene Hofämter verfügte. Folgende frühe Belege
sind zu notieren.

Marschälle: 1220 Heinrich Marschall von
Strauf (Schultes 1788, S. 86, Nr. 9); 1230,
1231 Konrad von Strauf (RDHT III, 1925, Nr. 138
und 233); 1230 Heinrich Marschall von Lauer
(RDHT III, 1925, Nr. 139, ausgestellt vom Gf.en
von Botenlauben); 1265 Konrad von Roßdorf
(RDHT III, 1925, Nr. 3297); 1271 Heinrich
(Schultes 1791, S. 5, Nr. 4); 1287 Heinrich
von Schleusingen (HUB V, 1866, Nr. 19); 1309
Karl der Marschalk zu Lauer (HUB V, 1866, Nr.
412); 1322 Greif gen. Marschall, wohl der »Neu-
en Herrschaft« und der 1929 erloschenen Fa-
milie Marschall gen. Greif zuzurechnen (HUB I,
1842, Nr. 152); 1386 Lehnsurk. über das Mar-
schallamt für DietrichMarschalk [vonOstheim]
zu Marisfeld (Schultes 1791, S. 177, Nr. 143);
1427 Wilhelm Marschalk, Erbmarschall des
Gf.en Wilhelm von H. (HUB VI, 1873, Nr. 256).
WilhelmMarschalk und sein Bruder Sittich sind
die Stammväter der zeitw. in mehreren Linien
bestehenden Familie der Marschalk von Ost-
heim, erloschen 1903 (Kloos 1974).

Truchsessen: 1171 Heinrich (RDHT II, 1900,
Nr. 429); 1259 Tegano Truchseß von Ostheim
(Pusch 1932, S. 82, Nr. 20 mit Anm. zum Da-
tum); 1287, Th. von H. (HUB V, 1866, Nr. 19);
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die Amtsbezeichnung wurde später Teil des Fa-
miliennamens der Truchsessen von H., erlo-
schen 1643.

Schenken: 1182 Manegold (RDHT II, 1900,
Nr. 644); 1230 Alhun (RDHT III, 1925, Nr. 138);
1261 Stolzo, Schenk, in der Zeugeliste auch
Mangold von Ostheim (RDHT III, 1925, Nr.
2909); 29. Jan. 1360, Revers wegen Hofmeister-
amt, Eitel Schenk (HUB V, 1866, Nr. 249); das
Amt später im Besitz derer von Ostheim (1470
Balthasar von Ostheim: ThStAM GHA I Nr. 97).

Kämmerer: 1182 Lupold (RDHT II, 1900, Nr.
644); 1230 Gottfried (RDHT III, 1925, Nr. 138).

Kammermeister: 1349 Amtsrevers des Kon-
rad Meise (HUB V, 1866, Nr. 187 und 188).

Küchenmeister: Gottfried 1230 (RDHT III,
1925, Nr. 138); 1260 Hertwich (RDHT III, 1925,
Nr. 2823); 1261 Konrad (RDHT III, 1925, Nr.
2892).
Verwaltung, Justiz, Hofgerichtsbarkeit: Unter
der Regierung des Gf.en Johann († 1359), also
nach dem Verlust der Neuen Herrschaft, treten
erstmals Adlige mit dem Titel eines gfl. Rates
auf (Hess 1944, S. 45):

1350 Siegfried Schenk und Otto von Heß-
berg (HUB V, 1866, Nr. 200); 1360 Konrad
Fuchs und Ludwig von Herbstadt (HUB III,
1857, Nr. 42). Die Bezeichnung war noch Aus-
druck einer persönl. Beziehung zum Gf.en,
nicht Bezeichnung für ein Amt mit festgeschrie-
benen Kompetenzen. Daran änderte sich wäh-
rend des 15. Jh.s nichts.

Erst mit der Mündigkeit des Gf.en Wilhelm
(1495) erfuhr der Hof eine personelle Ausdeh-
nung, einhergehend mit einer Spezialisierung.
Der Rat erscheint als festes Gremium, an dessen
Spitze der Hofmeister stand, der auch die
Hofrechnungen führte: Hans Truchseß von
Wetzhausen, 1495–98; Hans von Hermanns-
grün, 1498–99 (Hess 1944, S. 50). 1542 bestand
der Hofrat aus sechs Personen (ThStAM Hen-
nebergica aus Magdeburg Nr. 16 Bl. 80). Nach
der Hofordnung von 1544/45 gehörten alle
Kanzleisachen und wichtigen Geschäfte zu den
Aufgaben des Hofmeisters, der zudem den
Gf.en und dessen Sohn bei Abwesenheit zu ver-
treten hatte (Koch 1905, S. 358). Da der Hof-
meister in polit. Leitungsfunktionen hinein-
wuchs, trat an seine Seite ein Hofmarschall,

henneberg

dem das Hofpersonal unterstand (Koch 1905,
S. 359; Hess 1944, S. 51 mit den Inhabern des
Amtes von 1530 bis 1583); ihn unterstützten
u. a. der Hausvogt und der Küchenschreiber, die
für die Rechnungsführung am Hof zuständig
waren. DieHofordnung von 1543/44 sah für den
Haushalt der Gf.in eine eigeneHofmeisterin vor
(Koch 1905, S. 357).

Mit der Hofverwaltung lange verbunden war
die Finanzverwaltung. Die Rechnungen wurden
bis zum Ende des 15. Jh.s vom Hofmeister und
den Räten abgehört. In diese Funktion trat zu
Beginn des 16. Jh.s ein Beamter mit dem Titel
eines Landrentmeisters (Hess 1944, S. 54). Bei-
spielgebend wirkte hier die Verwaltung der Lgft.
† Hessen, mit der man wegen des Kondomini-
ums Schmalkalden dauernd zu tun hatte; in
Schmalkalden war ein örtlicher, nur für das Amt
zuständiger henneberg. Rentmeister bereits
früher tätig (1429: HUB VI, 1873, Nr. 320).

Inhaber von Funktionen in der unteren Ver-
waltungsebene sind erstmals in der Regie-
rungszeit des Gf.en Berthold († 1340) belegt:
seit 1285 erscheinen Vögte zu Schleusingen in
den Urk.n (Pusch 1932, S. 88, Nr. 36); aus dem
14. Jh. stammt eine dichte Reihe von Belegen.
Die Vögte und die später neben ihnen auftreten-
den Amtleute (Listen bei Zickgraf 1944,
S. 230–237) waren zur Rechnungslegung ge-
genüber dem Gf.en und seinen Räten verpflich-
tet. Nach Ausweis dieser Rechnungen waren sie
auch für die Baumaßnahmen an den gfl. Burgen
und Schlössern zuständig.

Aus dem Manngericht der Gf.en, das wie
vergleichbare Gerichte in erster Linie über
Lehnsleute und deren Lehen zu urteilen hatte,
entwickelte sich das Hofgericht, das schließl.
die erste Behörde in heutigem Sinne, d. h. mit
einer festen Kompetenz, darstellte. An dessen
Spitze stand ein (nieder-) adliger Lehnsmann
als Hofrichter; das Amt wurde, wie es scheint,
von Fall zu Fall besetzt (anders Hess 1944,
S. 46: Hofmeister, dann Marschall). Als Hof-
richter der Gf.in Jutta von H. ist Johann von
Bibra am 7. Febr. 1348 belegt (Regesten des
fränkischen Geschlechts von Schaumberg,
1939, Nr. 90). Einen schriftl. Niederschlag hat
die Tätigkeit des Hofgerichts erstmals im April
1407 gefunden (HUB IV, 1861, Nr. 163). Das
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Gremium der Urteiler bestand damals aus 16
adligen Lehnsleuten; in späteren Fällen war die
Zahl der Urteiler meist geringer. Zuständigkeit:
Streitigkeiten von Lehnsleuten um Lehen (Erb-
streitigkeiten); Streitigkeiten des Gf.en mit ein-
zelnen Lehnsleuten; Fälle, in denen der Gf. Par-
tei war, so im Juli 1413 in Schleusingen über die
Huldigung der Bürger gegenüber dem Gf.en
Wilhelm, die die Gf.in Mechtild, zu deren Wit-
tum Schleusingen gehörte, untersagt hatte
(Gessner 1861, S. 19f.). Da unter den Urteilern
Juristen nicht vertreten waren, wurden ggf. Gut-
achten eingeholt, so 1444 von Dr. Gregor Heim-
burg (Dersch 1922). Als mit der Gründung
des Reichskammergerichts (1495) die Schaf-
fung eines Appellationsgerichts für das gesamte
Territorium notwendig wurde, wuchs das Hof-
gericht in diese Funktion hinein. 1495 war unter
seinen Urteilern erstmals ein namentl. nicht ge-
nannter Jurist (der Magister: ThStAM GHA VI Nr.
2 Bl. 9); vermutl. handelt es sich um den 1496ff.
in Rechnungen auftauchenden Magister Johann
Usleber (ThStAMGHA III Nr. 227). Zur Klärung
schwieriger Fragen besorgte man sich auch in
der Folgezeit noch auswärtige Gutachten, u. a.
1500 von Dr. Henning Goede aus Erfurt
(Dersch 1919; zur Person Pilvousek 1988,
S. 208–220) und 1518f. von dem aus Themar
stammenden Heidelberger Juristen Dr. Adam
Wernher (Dersch 1916). Mit dem Jahr 1495
setzen die erhalten gebliebenen Protokolle des
Hof- und Manngerichts ein. Mit der Schaffung
eines Rates mit fester Besetzung übernahm seit
den 1540er Jahren dieses Gremium mehr und
mehr die Aufgaben, die bis dahin das Hofge-
richt wahrgenommen hatte.
Auswärtige Einkäufe: Auf den Frankfurter Mes-
sen der Jahre 1498 bis 1500 wurden für den
Gf.en größere Mengen Londoner Tuch in un-
terschiedl. Farben beschafft (ThStAM GHA III
Nr. 227), das wohl für die Diener am Hof be-
stimmt war. Außerhalb der Messen wurden
hochwertige Verbrauchsgüter über Nürnberger
Kaufleute bezogen, 1510–12 (ThStAMGHA I Nr.
124ff.). Wein wurde im eigenen Territorium an-
gebaut (Amt Mainberg bei Schweinfurt); Zukäu-
fe erfolgten i. J. 1497 in Oberlauringen (ThStAM
GHA III Nr. 227). Poln. Ochsen wurden 1523,
1526 und 1531 in Zerbst gekauft, 1537 (ThStAM

GHA I). Rechnungen bzw. Quittungen von
Goldschmieden liegen für diese Zeit aus
Schmalkalden und † Coburg vor. Trinkgeschir-
re wurden 1534 durch einen Goldschmied aus†
Nürnberg gefertigt (ThStAM GHA I Nr. 5476).
Erhalten gebliebene Rechnungen von den Rei-
sen der Gf.en zu Reichstagen zeigen, daß bei
diesen Gelegenheiten immer wieder Luxusge-
genstände und Kunstwerke beschafft worden
sind (Worms 1521: Mötsch 2000).
Geld/Münzprägung, Hofjuden: Die Gf.en von H.
hatten 1216 und 1226 durch Friedrich II. das
Recht zur Münzprägung erhalten. In den Äm-
tern Ilmenau, Suhl und Schmalkalden wurde
Bergbau betrieben; in und um Ilmenau u. a. auf
Silber. Dies ermöglichte die Münzprägung in
Schmalkalden, Schleusingen und Ilmenau
(Heus 1999).

Schuldurk.n der Gf.en von H. gegenüber Ju-
den sind in größerer Zahl aus dem 14. und 15.
Jh. erhalten (Jersch-Wenzel/Rürup 1996,
S. 394ff.); diese Juden wohnten außerhalb der
Gft. H. (Schweinfurt, † Nürnberg, Frankfurt,
Hildburghausen). In der ersten Hälfte des 15.
Jh.s sind Juden in Schmalkalden (Kondomini-
ummit†Hessen) undMeiningen (damals noch
würzburg.) belegt. Seit dem Ende des 15. Jh.s
waren für wenige Jahrzehnte Juden in der Gft.
H. ansässig. Aus dem Jahr 1553 stammt der letz-
te Judenschutzbrief des Gf.en Wilhelm
(Schultes 1791, S. 416ff., Nr. 265). Darin
wurde die Eintreibung des Schutzgeldes dem
Juden Jakob von Schleusingen übertragen. Zum
22. Febr. 1556 wurde den Juden mitgeteilt, daß
dieser Schutzbrief nicht mehr verlängert würde
(ThStAM GHA IV Nr. 359 Bl. 25). In den Fol-
gejahren haben die Juden das Territorium ver-
lassen. Aus der Korrespondenz mit Jakob von
Schleusingen und seinen Erben, die in Fried-
berg ansässig wurden, geht hervor, daß Jakob
nahe Schleusingen ein Gießwerk (Hütte) betrie-
ben und Metallgeschäfte mit Münzmeistern ge-
tätigt hatte (ThStAM GHA VI Nr. 36).
Grundbesitz, Domänen: Aus den Urbaren des 14.
Jh.s (1317: Schultes 1788, S. 183–237, Nr. 21;
um 1340: Schultes 1814, S. 45–73, Nr. 65; um
1365: ThStAM GHA III Nr. 384, Ed. (Mötsch
2002) läßt sich belegen, daß die große Masse
des gfl. Grundbesitzes gegen Zins an Bauern
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ausgegeben worden ist; ledigl. einige wenige,
der Versorgung des Hofes dienende Vorwerke,
u. a. in Schleusingen undWasungen, wurden in
Eigenwirtschaft betrieben.
Gelehrte: Mag. Heinrich von Friemar, Augusti-
ner-Eremit, Prof. der Theologie, wird im Okt.
1323 als Beichtvater des Gf.en Berthold von H.
bezeichnet (HUB I, 1842,Nr. 161); das LexMA IV,
1989, Sp. 2091 Nr. 106 und 107 nennt zwei be-
deutende Theologen dieses Namens, die beide
von der Lebenszeit her in Frage kommen, den
Magister der Theologie in Paris erworben hatten
und zeitw. im Erfurter Augustinerkl. lebten. Dr.
Burkhard Mithobius (1501–64), Mathematiker
undMediziner an der UniversitätMarburg, Leib-
arzt des Lgf.en von†Hessen und des Gf.enWil-
helm von H., den der Gf. »als einen in Historien
wohl belesenen Mann gerne um sich hatte«
(Spangenberg1599,S. 260).Vonihmstammt
eine 1549 im Druck vorgelegte Genealogie der
Gf.en von H., die 1567 als Vorlage für eine von
führenden Nürnberger Künstlern geschaffene
Prunkhandschrift diente (Mötsch 2000; Ed. in
Vorbereitung). – Melchior von Osse (1506/07–
57), Kanzler des Kfs.en Johann Friedrich von †
Sachsen, stand zw. 1547 und 1554 in Diensten
des Gf.en von H., u. a. als Statthalter in Meinin-
gen (ThStAMHennebergica ausMagdeburg,Ak-
tenNr. 49; vgl. SchriftenDr.Melchiors vonOsse,
1922). Osse war 1549ff. an den Verhandlungen
mit dem Kfs.en Moritz von † Sachsen maßgebl.
beteiligt (Henning 1981, S. 79f.).
Siegel/Wappen: Nach Ausweis der erhaltenen Sie-
gel (Posse 1908; Henning 1967–70; Hen-
ning 1969) führten die Gf.en von H. anfangs
einen Adler (1131), im 13. Jh. einen geteilten
Schild (oben ein wachsender, doppelköpfiger
Adler, unten in mehreren Reihen geteilt). Seit
den 1230er Jahren (also seit dem Verlust des
Würzburger Bgf.enamtes) wurde stattdessen
das »redende«Wappen der Gf.en vonH. (Henne
auf Dreiberg) benutzt. Gf. Heinrich von H.-
Schleusingen kombinierte seit 1393 beide Wap-
pen (im ersten und vierten Feld der geteilte
Schild mit dem wachsenden Doppeladler, im
zweiten und dritten die Henne). Dieses Wappen
führten auch seine Nachkommen.
Hoforden: Gf. Wilhelm von H. gründete nach
dem Vorbild anderer fsl. und gfl. Geschlechter

henneberg

1465 einen Hoforden, die in Veßra ansässige
Christophorus-Bruderschaft, die Merkmale ei-
ner Gebetsbruderschaft und einer Rittergesell-
schaft in sich vereinigte; 1480 erlangte er eine
päpstliche Bestätigung. Mitglieder waren die re-
gierenden Gf.en von H., ihre Ehefrauen, Mit-
glieder verwandter Gf.en- und Herrenfamilien,
insbes. aber Frauen und Männer aus niederad-
ligen Familien, die zur Klientel der Gf.en von H.
gehörten; mehr als 60 Mitglieder sind namentl.
bekannt. Nach 1500 ist die Gesellschaft »einge-
schlafen«, da der Sohn der Gründer andere For-
men der Frömmigkeit bevorzugte und keine
neuen Mitglieder mehr ernannte (Mötsch
1998).

In Schleusingen entstand 1461 auf Initiative
des Amtmanns Hans Diemar und des Ober-
schreibers Johann Westhausen eine vom Gf.en
bestätigte Fronleichnamsbruderschaft, unter
derenMitgliedern das Hofgesinde eine wichtige
Rolle spielte (Gessner 1861, S. 23f., danach
Remling 1981, S. 222f.).
Feste, Feierlichkeiten: Aus Akten (Unterbringungs-
listen) und Rechnungen ist belegt, daß gele-
gentl. in größerer Zahl Fs.en, Gf.en und Herren
zu Familienfeiern anreisten. Quellen, die über
die Gestaltung dieser Feiern Auskunft geben,
scheinen sich nicht erhalten zu haben.

Eine Teilnahme des Gf.en von H. an Turnie-
ren ist im 15. Jh. gelegentl. bezeugt (ThStAM
GHA I). Aus dem 16. Jh. haben sich Artikel für
verschiedene Wettkämpfe bei einem Turnier
(Ringrennen, Fußturnier) erhalten, das offen-
sichtl. am henneberg. Hof veranstaltet worden
ist (ThStAM GHA I Nr. 206).

Seit der zweiten Hälfte des 15. Jh.s sind ge-
legentl. Ausgaben der Gf.en für die auswärtige
Ausbildung von Musikern belegt, die nach ihrer
Rückkehr am Hof dienen sollten (ThStAM GHA
VINr. 43). Dennoch dürfte es die Regel gewesen
sein, daß man von Fall zu Fall auswärtige Mu-
siker an den Hof holte; 1500 ist dies z.B. für die
Lautenschläger des Bf.s von †Würzburg belegt
(ThStAM GHA III Nr. 227).
Jagd: Gf. Wilhelm von H. starb im Jan. 1444 an
den Folgen eines auf der Wildschweinjagd erlit-
tenen Unfalls. Im Detail anhand von Akten und
Rechnungen belegen läßt sich erst die Jagdlei-
denschaft des letzten Gf.en Georg Ernst
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(† 1583), der sich häufig in Zillbach aufhielt.
Die Hofordnung von 1543/44 hatte noch die Ab-
schaffung des gesamten (zahlr.) Jagdpersonals
vorgeschlagen, allerdings zu bedenken gege-
ben, daß die sich daraus ergebende Zunahme
des Wildes die armen Leute schädigen werde
(Koch 1905, S. 369). Die Zeugnisse die Mittei-
lung von Jagderfolgen oder den Tausch von
Jagdhunden mit benachbarten und verwandten
Fs.en und Gf.en sind zahlr.
Kulturschaffen, schöne Künste: Von einer ma. hen-
neberg. Historiographie, deren Zentrum wohl
das Stift Veßra war, wissen wir nur aus Zitaten
in denWerken des 16. Jh.s. Dort ist auch das um
1520 zu datierende »Chronicon Hennebergen-
se« entstanden (Eichhorn 1900), in dem u. a.
die Gf.en von H. und ihre Ehefrauen abgebildet
waren. Diese »Porträts« haben für die Ge-
schichtsschreibung der Folgezeit stilbildend ge-
wirkt. Das persönl. Interesse des Gf.enWilhelm
(† 1559) förderte die Entstehung mehrerer Ge-
nealogien, die z. T. gedruckt worden sind (En-
gel 1933). Vom henneberg. Kanzler Sebastian
Glaser, der Zugang zum Archiv hatte, stammt
eine »Warhafftige Genealogia der gefürsteten
Grafen und Herrn zu Henneberg, vom Jahr un-
sers lieben Herrn Jesu Christi 1100 bis auf das
Jahr 1568 und die noch lebenden Fürsten zu
Henneberg«, die bis heute ledigl. ergänzt, aber
nicht grundlegend korrigiert worden ist. Cyria-
kus Spangenberg (1528–1604) hat sie in seine
1599 gedruckte, 1755 wieder aufgelegte »Hen-
nebergische Chronica« aufgenommen. Auf Gla-
ser und Spangenberg baut die gesamte henne-
berg. Geschichtsschreibung der Folgezeit auf.
Eine vom henneberg. Leibarzt B. Mithobius
stammende, 1549 gedruckte Genealogie war
Vorlage für eine wohl im Auftrag des Gf.en von
H. 1567 angefertigte Prachths. (heute im Hen-
nebergischen Museum Kloster Veßra, Ed. in
Vorbereitung).

Gf. Georg Ernst besaß eine in Teilen zwei-
fellos ererbte Bibliothek, die er testamentar.
dem Gymnasium in Schleusingen vermachte
(Schultes 1794, S. 119).

Aus Rechnungspositionen belegen lassen
sich Aufträge an Maler (u. a. Georg Zitterkopf,
Dekan des Stifts Schmalkalden) und an den
»Konterfetter« Hans Schwarz, der 1521 auf dem

Reichstag in †Worms eine nicht erhaltene Por-
trätmedaille des Gf.en Wilhelm schuf; spätere
Porträtmedaillen: Heus 1999, S. 186–197.

Grablege derGf.en vonH.-Schleusingenwar
zunächst Veßra. Nach dessen Aufhebungwurde
die Mehrzahl der vorhandenen Grabsteine 1566
nach Schleusingen gebracht und in der Ägidien-
kapelle der dortigen Stadtkirche wieder aufge-
stellt. Einige der Künstler, die die Grabdenk-
mäler der letzten Gf.en geschaffen haben, sind
namentl. bekannt (Bechstein 1843, S. 14f.;
Koch 1905; Fotos: Grossmann/Witter/
Wölfing 1996, S. 212–223).

Linie Aschach / Römhild
Für diese Linie ist die Quellen- und Litera-

turlage wesentl. schlechter; eine vollständige
Darstellung ist daher nicht möglich.

I. Ks.† Friedrich III. hat am 3. Juli 1474 den
Gf.en Friedrich und Otto von H.-Römhild atte-
stiert, ihnenvormalsden fsl.Titel zugeschrieben
und sie zu Fürstengenossen gemacht zu haben
(Regesten Kaiser Friedrichs III., 10, 1996, Nr.
384); von einer solche Verleihungsurk. ist sonst
nichts bekannt. Der Status der Linie Römhild ist
in den nächsten Jahrzehnten jedoch nicht in Fra-
ge gestellt worden. Dies war zweifellos auch da-
durch bedingt, daß der†Mainzer Ebf. Berthold
von H. (1484 bis 1504) dieser Linie entstammte.
1526 ist Gf. Berthold von H.-Römhild auf dem
Reichstag zu Speyer von der Fürstenbank ver-
wiesenworden (Henning 1981, S. 60).Den fsl.
Titel haben die Gf.en von H.-Römhild nie ge-
führt (Schultes 1788, S. 418). – Das Territori-
um der Linie lag im SW Thüringens und im O
Unterfrankens, z. T. in Gemengelage mit dem
der Schleusinger Vettern.

II. Im hier interessierenden Zeitraum war
der Hof in Römhild ansässig. Der unverheira-
tete Gf. Otto († 1502), der 1468 mit seinem Bru-
der geteilt hatte, residierte in Aschach. Da er in
Diensten der †Mainzer Ebf.e Adolf von Nassau
und Berthold von H. – seines Bruders – stand
und zudem häufig am Hof des Ks.s † Friedrich
III. weilte (Heinig 1997, S. 1079), hielt er sich
wohl nur selten in seinem Territorium auf (so
schon Schultes 1788, S. 384).

An der Spitze des Hofes hat wohl der Hof-
meister gestanden. Mit diesem Titel ist 1470
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Dietrich Truchseß von Wetzhausen belegt
(ThStAM Henneberg-Schwarza Urk. Nr. 94).
Kanzlei: Ein Kaplan des Gf.en Heinrich von H.-
Aschach erscheint 1310 als Zeuge in einer vom
Gf.en ausgestellten Urk. (Schultes 1788,
S. 292, Nr. 7). Er dürfte an der Erstellung der
Urk. beteiligt gewesen sein. 1277 und 1314 wer-
den Schreiber (notarii) erwähnt (Schultes
1788, S. 454, Nr. 1 bzw. S. 294, Nr. 14).
Hofämter: Schultes (Schultes 1788, S. 423)
vermutet, daß die im Lehnsverzeichnis von 1410
(Schultes 1788, S. 514ff., Nr. 53) genannten
Lehnsleute Wolfram Truchseß, Sittich und Wil-
helm Marschalk, Burkhard Schenk von Roß-
berg, Heinz und Fritz Kammermeister die In-
haber der entspr. Hofämter bei den Gf.en von
H.-Hartenburg waren. Dem stehen jedoch fol-
gende Bedenken entgegen:

Wolfram Truchseß dürfte dem bamberg.
Ministerialengeschlecht der Truchsessen von
Nainsdorf/Pommersfelden angehören, in dem
der Vorname Wolfram im 14. Jh. mehrfach be-
legt ist; die Brüder Kammermeister gehörten
wohl zu einem aus der Bamberger Ministeria-
lität hervorgegangenen Geschlecht dieses Na-
mens (Guttenberg 1925, S. 428); Wilhelm
Marschalk bezeichnete sich 1427 als Erbmar-
schall des Gf.en Wilhelm von H.-Schleusingen
(s.o.).
Verwaltung: Zur Struktur der Verwaltung bieten
die Archivalien nur wenige Angaben. Demnach
verfügte Gf. Hermann († 1535) über ein Rats-
gremium, das im Juli 1531 die Teilung zw. den
Brüdern Berthold und Albrecht von H.-Römhild
vorbereitete (ThStAM Henneberg-Schwarza
Akte Nr. 23), die im Juni 1532 durchgeführt
wurde (Schultes 1788, S. 660ff., Nr. 123).
1544 korrespondierte Burkhard von Erthal mit
Erasmus Stiefel, dem Sekretär des Gf.en Alb-
recht, u. a. wegen der Entsendung eines Sohnes
zur Erziehung an denHof in Schwarza (ThStAM
Henneberg-Schwarza Akte Nr. 26).

Die Vertreter des Gf.en auf der unteren Ver-
waltungsebene führten wie in den benachbar-
ten Territorien den Titel eines Vogtes, später
den des Amtmanns; frühe Belege: Friedrich
von Bibra zu Hartenburg, 1377, vermutl. Amt-
mann (Wagenhöfer 1998, S. 209 und Anm.
10); Adolf von Bibra, Amtmann zu Hartenburg,

henneberg

1390 (ThStAM KB 2 Bl. 117); Apel von Milz zu
Hartenburg und Hans Pfeffersack zu Königs-
hofen, 1414 (Pusch 1932, S. 119, Nr. 102);
Heinrich von Königshofen, Amtmann zu Har-
tenburg, 1419 (ThStAM Amt Römhild Urk. Nr.
11). Noch in Diensten der 1371 erloschenen
Linie Hartenburg standen Hans von Rosent-
hal, Vogt zu Hallenberg, und Apel, Vogt
zu Römhild, 1358 (Pusch 1932. S. 111, Nr.
90).
Justiz: Die Gf.en von H. und ihre Territorien un-
terlagen der Gerichtsbarkeit des Bf.s von †
Würzburg als Hzg. in Franken. Sie waren aber –
wie auch andere Territorialherren in Franken –
stets bemüht, sich dem zu entziehen. 1420
räumte der Bf. von † Würzburg dem Gf.en
Friedrich vonH.-Römhild und seinen Erben den
Gerichtsstand vor ihm persönl. (nicht vor dem
Landgericht Würzburg) ein (Schultes 1788,
S. 529, Nr. 59). Im Juli 1498 ließ sich Gf. Her-
mann von Kg.†Maximilian bestätigen, daß vor
dem Zentgericht zu Römhild erfolgte Akte der
freiwilligen Gerichtsbarkeit die gleiche Rechts-
kraft hätten, als wenn sie vor demHofgericht zu
Rottweil oder dem Landgericht zu Würzburg
geschehen seien (ThStAM Amt Römhild Urk.
Nr. 83; vgl. Schultes 1788, S. 393); vermutl.
war deren Rechtskraft aus Würzburg angefoch-
ten worden.

Von der Tätigkeit des Hofgerichts haben
sich nur Spuren erhalten (vgl. Schultes 1788,
S. 433, Anm. bmit Beleg aus dem Jahr 1405). Da
es über Lehen urteilte, dürfte es aus dem Mann-
gericht hervorgegangen sein.
Grundbesitz/Domänen: In Römhild und den um-
liegenden Orten wurde Weinbau betrieben
(Schultes 1788, S. 441f.; Schultes 1794,
S. 596f.); die Qualität der örtl. Produkte dürfte
allerdings für den gfl. Hof nicht ausgereicht ha-
ben.
Münzprägung: Da die Verleihung des Münzrech-
tes vor der Teilung von 1274 erfolgt war, hatten
alle Linien des Hauses H. daran Anteil. Die Linie
H.-Hartenburg hat zunächst (zw. 1274 und
1290) gemeinsam mit der Linie Schleusingen in
Themar gemünzt (Heus 1999, S. 215); diese
Münze war zw. 1375 und 1390 erneut tätig
(Heus 1999, S. 237ff.). Zw. 1385 und 1400 so-
wie noch einmal zw. 1430 und 1435 ließen die
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Gf.en in Römhild prägen (Heus 1999, S. 99–
101, 240ff. und 249).
Gelehrte: Die schlechte Quellenlage bietet fast
keine Informationen. Im März 1465 bestellten
Gf. Georg von H. und seine Frau Johannetta
den Petrus Subtilis aus Hanau zu ihrem Leib-
arzt (ThStAM, Henneberg-Schwarza Urk. Nr.
86).
Siegel / Wappen: s/+80) Nach Ausweis der erhal-
tenen Siegel (Posse 1908) führten die Gf.en von
H.-Aschach – wie die Vettern in Schleusingen –
das »redende«Wappen der Gf.en vonH. (Henne
auf Dreiberg), nach der »Bestätigung« der Her-
kunft von den stadtröm. Colonna (1466) aber
einen gevierten Schild (1/4 Säule der Colonna;
2/3 Henne auf Dreiberg), erstmals belegt
1468.
Feste: Die Hochzeit zw. Gf. Hermann von H.
und Elisabeth von † Brandenburg fand im Okt.
1491 in Aschaffenburg statt (Schultes 1788,
S. 392). Ausrichter war der † Mainzer Ebf. Ber-
thold von H., Onkel des Bräutigams. Der Auf-
wand (1700 Pferde; Gästeliste bei Spangen-
berg 1599, S. 161; Spangenberg 1755,
S. 290f.), dem Rang des Ebf.s angemessen,
dürfte über das, was im Hause H.-Römhild bis
dahin übl. gewesen war, wesentl. hinausgegan-
gen sein.
Jagd: Anläßl. eines Konfliktes mit einem be-
nachbarten Adligen wird deutlich, daß Gf. Alb-
recht von H. 1548 in Schwarza über Jagdperso-
nal, u. a. einen Windhetzer (d. h. für die Wind-
hunde zuständigen Pfleger) verfügte (ThStAM
Henneberg-Schwarza Akte Nr. 31).
Kulturschaffen, Schöne Künste: Die Angehörigen
der Linie H.-Römhild ließen sich in der von
ihnen errichteten, 1450 zur Stiftskirche erhobe-
nen Pfarrkirche von Römhild beisetzen (Fo-
tos Grossmann/Witter/Wölfing 1996,
S. 124–131). Die Bronzedenkmäler der Gf.en
Otto († 1502) und Hermann († 1535) stam-
men aus der Nürnberger Werkstatt von Peter
Vischer.

Gf. Berthold († 1549) hat sich von dem
Augsburger Medailleur Hans Schwarz eine Por-
trätmedaille anfertigen lassen (Heus 1999,
S. 186).

† A. Henneberg, Gf.en von † C.7. Aschach † C.7.

Römhild † C.7. Schleusingen † C.7. Untermaßfeld
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Johannes Mötsch

HESSEN, LGFT., LGF.EN VON

I. Die schon im 10. Jh. erwähnte Gft. H. hat-
ten in der Salierzeit (1024–1121) die Gf.en Wer-
ner inne. Kernraum der Gft. war das Fritzlar-
Waberner Becken. 1121 ging die Gft. an die Gi-
sonen über, 1122 bzw. 1137 an die thüring. Lu-
dowinger. Sie behandelten H. als Nebenland,
das jeweils den jüngeren Brüdern der Lgf.en zur
Verwaltung übergeben wurde. Nach dem Aus-
sterben der † Ludowinger im Mannesstamm
1247 gelang es der Tochter Ludwigs IV. und der
Hl. Elisabeth, Sophie von Brabant, gegen den
Ebf. von † Mainz, der die Lehnshoheit über die
Gft. H. beanspruchte, und gegen die Erban-
sprüche geltendmachenden†Wettiner die terra
H. für ihren Sohn Heinrich das Kind zu gewin-
nen. 1292 erhob Kg. † Adolf Lgf. Heinrich in
den Reichsfürstenstand. Nach kleineren Erwer-
bungen im 13. und 14. Jh. (1265 Gießen, 1294
Schartenberg, 1297 Grebenstein, 1305, Trendel-
burg, 1306 Wanfried, 1330 Geismar, 1350
Kirchhain, 1350 Spangenberg, 1358 Romrod,
1365 Tannenberg) erlitt der Aufstieg der Lgft. in
der zweiten Hälfte des 14. Jh. einen Rückschlag
durch lang anhaltende Kämpfemit dem im Ster-
nerbund zusammengeschlossenen hess. Adel,
den Lgf. Hermann II. jedoch besiegen konnte.
Mit der Genehmigung der 1373 geschlossenen
Erbverbrüderung mit den Mgf.en von Meißen
durch Ks. † Karl IV. wurde H. insgesamt als
Reichslehen anerkannt. Die Auseinanderset-
zungen mit dem Erzstift † Mainz wurden nach
zwei Entscheidungsschlachten im Frieden von
Frankfurt 1427 endgültig zugunsten der Lgft.
entschieden. Im Verlauf der Mainzer Stiftsfehde
(1461–63) konnten die meisten hess. Besitzun-
gen des Erzstifts erworben werden. Durch den
Anfall der Gft. Ziegenhain-Nidda (1450) wur-
den Niederhessen um Kassel und Oberhessen
um Marburg zu einem zusammenhängenden
Territorium vereinigt. Durch das Erbe der Gft.
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Katzenelnbogen (1479) mit den Landesteilen
am Rhein um St. Goar und Starkenburg um
Darmstadt verlagerte sich der Schwerpunkt der
hess. Politik nach S.

II. In der Zeit als thüring. Nebenland gab es
offenbar keine eigenen hess. Hofämter. In
Urk.n der Hzg.in Sophie von Brabant treten
1249/50 ein Marschall und ein Truchseß sowie
ein notarius als Zeugen auf. Ende des 13. Jh.s
kommen eine Reihe von Zeugen in fast allen
lgfl. Urk.n vor, darunter regelmäßig der Mar-
schall bzw. die ständig in der Umgebung des
Lgf.en tätigen Räte (heymeliche). Zu den wich-
tigsten Familien der hess. Ritterschaft im
Dienst des Lgf.en gehörten die Schenken von
Schweinsberg, die Milchling von Nordeck, die
Gulden, die von Gudenburg und die von Elben.
1299 traten die drei Brüder Schenk zu Schweins-
berg in den Dienst und das consilium des Lgf.en
Otto ein; 1315 erneuerten sie diesen Vertrag als
iurati consiliarii. Um 1300 bestand der Rat in der
Regel aus fünf bis acht Personen aus der hess.
Ritterschaft. Nach der Erhebung in den Reichs-
fürstenstand scheint die Hofhaltung aufwendi-
ger geworden zu sein. Der Chronist Wigand
Gerstenberg berichtet zum Jahr 1293 unter Be-
rufung auf die ältere Riedeselsche Chronik, Lgf.
Heinrich I. habe auf dem Marburger Schloß
tägl. einen prunkvollen Fürstenhof gehalten,
der einemKönigshof gleichgekommen sei. Legt
man das Konnubium der Lgf.en mit Eheverbin-
dungen zu fsl. und gfl. bzw. freiherrl. Häusern
als Bewertungskriterium zugrunde, so kam
dem Hof allerdings nur regionale Bedeutung
zu.

Obwohl Kassel seit dem Ende des 14. Jh.s
einen gewissen Vorrang gegenüber Marburg ge-
wann, sind bis zur Regierung Lgf. Hermanns II.
(1367–1413) abwechselnde Aufenthalte des Ho-
fes in beiden Res.en die Regel. Erst unter Lud-
wig I. (1413–1458) hielt man sich überwiegend
in Kassel auf. Nach demEnde der Landesteilung
i. J. 1500 scheint die Hofhaltung zunächst nach
Marburg verlegt worden zu sein. Bereits 1504
befand sich der Hof wieder in Kassel; das i. J.
1500 eingerichete Hofgericht verblieb jedoch
ebenso wie das Archiv der Gft. Katzenelnbogen
in Marburg, wo 1527 eine Univeristät gegr.
wurde.

Die hess. Erbhofämter begegnen erst seit der
Regierungszeit Lgf. Heinrichs II. (1328–1376).
1343 wurde Heinrich von Eisenbach mit dem
Erbmarschallamt belehnt, das im 15. Jh. an die
Familie Riedesel überging. Das Erbkämmerer-
amt erhielt 1369 Arnold von Berlepsch. Zw. 1413
und 1417 kam das Erbschenkenamt an die
Schenken zu Schweinsberg. Über die Aufgaben
der Erbhofämter ist nichts bekannt, sie besaßen
wohl den Charakter von Ehrenämtern.

Wichtigstes Regierungsorgan war der Rat,
dessen Zusammensetzung und Aufgaben erst in
der Regierungszeit Lgf. Ludwigs I. (1413–1458)
deutl. erkennbar werden. Dem Rat gehörten ne-
ben den geschworenen Räten aus der Ritter-
schaft der oberste Amtmann bzw. Landvogt, der
Marschall und der Küchenmeister an. Seit 1436
übernahm der Hofmeister die Position des
Landvogtes als oberster lgfl. Beamter und Leiter
der Hofhaltung. Der Marschall hatte weiterhin
milit. Aufgaben, in Abwesenheit des Lgf.en aber
auch die Gerichtsbarkeit über die Hofdiener-
schaft in Kassel. Das Küchenmeisteramt wird
zwar erstmals in einer Urk. der Hzg.in Sophie
von Brabant i. J. 1265 erwähnt, doch ist es als
ständige Einrichtung erst seit 1414 belegt.

Während für die Erhebung und Verwaltung
der landesherrl. Einnahmen lokale Amtleute zu-
ständig waren, wurden die lgfl. Finanzen zu-
nächst von einem Schreiber erledigt. Die seit
1431 überlieferten Kammerknechte kümmerten
sich um die Geldversorgung des Hofes. Da es
sich bei ihnen um Personen von geringer Her-
kunft und Bildung handelte, war der Kammer-
schreiber, dessen Amtsbezeichnung seit 1441 in
der Überlieferung belegt ist, für die Führung
von Einnahme- und Ausgaberegistern sowie die
Rechnungsprüfung zuständig.

Nach der Landesteilung entwickelte sich in
Oberhessen das Hofmeisteramt zur zentralen
Position am Hof. Dies lag v. a. in der Person der
Hofmeisters Hans von Dörnberg begr., hatte
aber auch Auswirkungen auf die Verwaltungs-
organisation. Während der Vormundschaftsre-
gierung für Lgf. Wilhelm II. (1483–89) führte
Dörnberg gemeinsam mit dem Marschall Jo-
hann Schenk zu Schweinsberg und demKanzler
Johannes Stein die eigentl. Regierungsgeschäf-
te. Nach dem Anfall der Gft. Katzenelnbogen
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(1479) gab es einen zweiten Hofmeister, aus
dessen Stellung sich das Amt des Haushofmei-
sters entwickelte, der für die Sicherheit des
Schlosses und die Aufsicht über Keller, Back-
haus und Küche zuständig war. Vom Mar-
schallsamt spaltete sich das Unteramt des Fut-
termarschalls ab, der die Zuständigkeit für die
Versorgung der Pferde innehatte.

Die wichtigsten Hofämter in Niederhessen
in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s waren die des
Hofmeisters, des Marschalls und des Küchen-
meisters. Gemeinsam mit dem Kanzler Dr. utr.
iur. Laurentius Schaller, bildeten sie den Kern
des Rates, dem darüber hinaus acht bis neun
zumeist aus dem hess. Adel stammende Räte
angehörten. Die Bedeutung der wenigen jurist.
gelehrten Räte (Dr. iur. can. Johann Herdegen,
Dr. utr. iur. Regenhard Laurenden, Dr. leg.
Adolf von d. Mark) tritt jedoch bei Verhandlun-
gen und Schiedsgerichtsverfahren deutl. hervor.
Zwei Jahre nach dem Ende der Landesteilung
i. J. 1500 bestand der Rat Lgf. Wilhelms II. aus
fünf Gf.en und Herren, sechs Prälaten und Dok-
toren sowie 30 Edelleuten. Die nach der Wie-
dervereinigung Nieder- und Oberhessens erfor-
derl. Reorganisation des Hofes, bei der das
oberhess. Personal nahezu komplett gegen
Amtsträger aus Niederhessen ausgetauscht
wurde, spiegelt sich in der ersten hess. Hoford-
nung von 1501 wider. Mit ihrer Hilfe sollten u. a.
auch die Ausgaben für die Hofhaltung be-
schränkt und Verhaltensnormen für die sozia-
len Gruppen am Hof fixiert werden. Der engere
Hof umfaßte zu dieser Zeit etwa 200 Personen.

Von der Regierung Heinrichs I. bis zur Mitte
des 14. Jh.s war in der Regel jeweils nur ein
Schreiber für den Lgf.en tätig. Erst seit Lgf. Her-
mann II. (1376–1413) standen bis zu drei geistl.
Kanzleischreiber gleichzeitig in lgfl. Diensten.
Erster Laienjurist in lgfl. Diensten war Dietrich
von Einbeck, der zwar ursprgl. die geistl. Lauf-
bahn eingeschlagen, diese aber offenbar wieder
verlassen hatte, da er in einem Notariatsinstru-
ment ausdrückl. als Baccalaureus beider Rechte
und als Laie bezeichnet wird. Den Titel des
Kanzlers führte i. J. 1438 erstmals Magister
Heinrich von Schützeberg, regelmäßig werden
die obersten Schreiber erst ab der Mitte des 15.
Jh.s so bezeichnet. Seit dieser Zeit wurde das

hessen

Studium der Rechte zur Voraussetzung für die
Ausübung des Kanzleramtes. Der erste Doktor
beider Rechte im Amt des Kanzlers war seit
1460 Johann Schickeberg. Der Kanzler, bei dem
es sich in der Regel um einen Legisten handelte,
übernahm verstärkt polit. und diplomat. Auf-
gaben, während die Aufsicht über die tägl. Ar-
beit in der Kanzlei an den secretarius überging.
Der Hofordnung von 1501 zufolge bestand die
Kanzlei aus dem Kanzler, zwei Sekretären, vier
Kanzleischreibern und einem Kanzleiknecht.

Nach dem Untergang der alten Landgerichte
in Niederhessen und den Landen an der Lahn
übernahmen seit der Mitte des 15. Jh.s die Kanz-
leigerichte in Kassel und Marburg die Funktion
von Appellationsinstanzen. Im Zusammenhang
mit den Erbauseinandersetzungen um die
Gft.en Katzenelnbogen und Diez richtete Lgf.
Wilhelm II. i. J. 1500 ein Hofgericht ein, dessen
Ordnung nach dem Vorbild des Reichskammer-
gerichts gestaltet wurde. Das Hofgericht, das
mit zwölf Urteilern, von denen mind. zwei doc-
tores sein sollten, besetzt war, besaß in erster In-
stanz die Zuständigkeit für Klagen gegen Ade-
lige und bei Rechtsverweigerung, ansonsten als
Appellationsinstanz.

Grundlage der Versorgung des Hofes mit
Lebensmitteln waren die lokalen Renthöfe, wo
nicht nur die Abgaben gesammelt, sondern
auch Vieh gemästet, Getreide gemahlen und
Bier gebraut wurde. Da die Eigenwirtschaft je-
doch zur Versorgung des Hofes nicht ausreich-
te, mußte auch Getreide auf lokalen Märkten
gekauft werden. Wie Rechnungen seit 1488 be-
legen, kaufte man zur Deckung des Bedarfs auf
norddeutschen und dän. Viehmärkten Ochsen
und Schweine hinzu. Güter des gehobenen Be-
darfs (v. a. feine Tuche für die Hofkleidung und
Gewürze) wurden auf den Frankfurter Messen
im Frühjahr und Herbst erworben; Einkaufsre-
gister sind seit 1476 überliefert. Kreditgeschäfte
wickelten die Lgf.en zum weit überwiegenden
Teil mit Angehörigen der hess. Ritterschaft, den
Städten, Stiften und Kl.n ihres Herrschaftsge-
biets v. a. in Form von Pfandverträgen ab. In Zei-
ten erhöhten Finanzbedarfs – wie etwa dem
Sternerkrieg – bediente sich Lgf. Hermann II.
aber auch der Kredite von Frankfurter Juden.

Zu den bedeutendsten Persönlichkeiten am
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Marburger Hof zählt der Hofmeister Hans von
Dörnberg, der seit den 1460er Jahren in Ober-
hessen und während der Vormundschaften
für Niederhessen (1471–83) und Oberhessen
(1483–89) als der eigentl. Herr des Landes gilt.
Der mit polit. Klugheit und organisator. Fähig-
keiten begabte Dörnberg initiierte wichtige Re-
formen der Landesverwaltung, des Justiz- und
Finanzwesens. Eine wichtige Rolle spielte er
auch bei der Konsolidierung der Herrschaft
Heinrichs III. in den Teilungsverhandlungen
mit Lgf. Ludwig II. von Niederhessen und bei
der Sicherung der Erbschaft der Gft. Katzeneln-
bogen. Nach dem Regierungsantritt Lgf. Wil-
helms II. in ganz Hessen verlor Dörnberg seine
überragende Stellung. Er büßte sein Amt als
Hofmeister ein und entzog sich einer Anklage
durch Flucht in die Reichsburg Friedberg.

Ärzte standen seit dem frühen 14. Jh. in lgfl.
Diensten. Der erste nachweisbare Leibarzt mit
einem Doktorgrad der Medizin war 1392 Die-
trich Schwarze. Die älteste vorhandene Bestal-
lungsurkunde für einen Arzt als lgfl. Diener ist
für Meister Werner von Hildesheim (1420) über-
liefert. Als Entlohnung erhielt er ein Haus am
Burgberg zu Marburg zu freiem Besitz und Na-
turalien. 1475 bestellte Lgf. Heinrich III. Lorenz
Vogt von Lübeck zum Apotheker in Marburg.
Bis dahin bezogen die Lgf.en Medikamente
meist über ihre Ärzte aus Apotheken in Frank-
furt, † Mainz und † Leipzig. 1455–1458 be-
schäftigte Lgf. Ludwig I. zwei Alchimisten auf
der Burg Felsberg.

Musiker, Hofnarren und Zwerge treten seit
dem frühen 15. Jh. am hess. Hof auf. In der Re-
gierungszeit Lgf. Ludwigs I. bestand das En-
semble aus Pfeifern, Trompetern und Lauten-
spielern, die auch an anderen Höfen und in
Städten auftraten. Lgf. Wilhelm I. ließ 1495 im
Marburger Schloß die Orgel erneuern; bereits
1483 ist erstmals ein Orgelspieler bezeugt. Hof-
narren gehörten seit der Zeit Lgf. Ludwigs I.
zum ständigen Hofpersonal. Bei den als Zwer-
gen bezeichneten Meister Johann (1378) und
Kurt von Prenzlau (1430–37) handelte es sich
jedoch um kleinwüchsige gelehrte Räte.

Seit der Zeit der Lgf.in Margarethe, Gemah-
lin Lgf. Hermanns II., ist ein eigenes Hofgesin-
de der Lgf.innen erkennbar, für das sowohl

Frauenhofmeister als auch Hofmeisterinnen be-
zeugt sind. Lgf. Ludwig II. hatte eine Reihe von
außerehel. Verbindungen, aus denen Kinder
hervorgingen. Während von den Kindern aus
Beziehungen mit Frauen niederen Standes nur
Vornamen bekannt sind, tauchen die drei Söh-
ne, die Lgf. Ludwig mit Margarethe von Holz-
heim zeugte, mit dem Namenszusatz »von Hes-
sen« in den Diensten seiner Nachfolger auf.
Wilhelm d. J. von Hessen wird in einer Urfeh-
deerklärung, durch die er sich aus der Gefan-
genschaft des † Mainzer Ebf.s löste, als halb-
landtgrave bezeichnet.

Die beiden Repräsentanten der sich erst
im 15. Jh. herausbildenden hess. Landesge-
schichtsschreibung standen in enger Verbin-
dung zu den jeweiligen Höfen in Nieder- und
Oberhessen. Der ursprgl. in henneberg. Dien-
sten stehende Johannes Nuhn wirkte am Hof
Mechthilds, der Wwe. Lgf. Ludwigs II. von Nie-
derhessen, zu Rotenburg an der Fulda als Erzie-
her Wilhelms I. und Wilhelms II., in deren Um-
gebung er bis 1506 nachweisbar ist. Zu seinen
Werken gehören die »Chronica und altes Her-
kommen der Landtgrawen zu Döringen und
Hessen und Marggraven zu Meißen« sowie die
»Hessische Chronik«, die für die Landesge-
schichte des ausgehenden 15. Jh.s von großem
Wert ist. Sein oberhess. Pendant war der aus
Frankenberg stammende Wigand Gerstenberg,
der von 1494–1500 für Lgf. Wilhelm III., von
1503–1506 für Lgf.in Anna als Kaplan tätig war.
Gerstenberg verfaßte eine »Landeschronik von
Thüringen undHessen«, die von Alexander dem
Großen bis zum Jahr 1515 reichte. Das noch
ganz in der historiograph. Tradition desMA ste-
hendeWerk sollte als exempel für die hess. Lgf.en
dienen.

Ein Zeugnis höf. Repräsentation ist der 1334
von Lgf. Heinrich II. in Auftrag gegebene Kas-
seler Willehalm-Codex, der zu den hervorra-
gendsten Werken der Buchmalerei des späten
MA gehört. Zur Illustration des Epos waren 425
Miniaturen vorgesehen, von denen jedoch nur
58 begonnen und nur 30 tatsächl. vollendet
wurden. Der Auftraggeber Heinrich II. hat sich
auf der ersten Seite der Handschrift in Gebets-
haltung und mit seinem Wappen abbilden las-
sen. In einem auf der letzten Seite eingetrage-
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nen Besitzvermerk verfügte Heinrich, daß der
Codex unter keinen Umständen von seinemHof
entfernt werden und für immer im Besitz seiner
Erben bleiben solle. Auf eine Fortführung fsl.
Mäzenatentums deuten das Lob der Freigebig-
keit der hess. Lgf.en durch den österr. Dichter
Peter Suchenwirt Ende des 14. Jh.s und die
Übergabe von etl. Liedern des Spielmanns Kon-
rad Lauterbach (1431 April 24) an Lgf. Ludwig I.
hin.

† A. Hessen. Lgf.en von† C.7. Darmstadt† C.7. Kas-
sel † C.7. Marburg † C.7. Rheinfels
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HOLSTEIN

I. Holstein bildete mit Stormarn und Dith-
marschen ursprgl. einen der drei Gaue der
nordelb. Sachsen, die nach 810 dem fränk.
Reich eingegliedert wurden. Das Gebiet wird
begrenzt von der Eider im N, dem limes Saxo-
niae im O, einer Grenzzone gegen die slaw.
Stämmen der Wagrier und Polaben etwa zw.
Kiel und Lauenburg, und der Elbe im S. Dith-
marschen liegt im W jenseits einer Reihe klei-
nerer Flüsse. Im 10. Jh. gehörte Nordelbien zum
Dukat der Billunger-Hzg.e, die dort, nachweis-
bar seit dem beginnenden 11. Jh., in den Burgen
Hamburg und wohl Itzehoe residierende
Lehnsgf.en einsetzten. Nach demTod des Gf.en
Gottfried von Hamburg übergab der sächs.
Hzg. Lothar von Supplinburg i. J. 1111 Holstein
und Stormarn den Gf.en von Schauenburg als
Lehen. Dithmarschen, formal unter der Herr-
schaft des Ebm.s † Bremen stehend, entwickel-
te sich weitgehend selbständig und wurde nach
mehreren vergebl. Versuchen erst 1559 erobert.

Aufgrund der peripheren Lage zu den Zent-
ren der fränk. und otton. Herrschaft hatten sich
n. der Elbe altertüml. Verfassungszustände des
einheim. Volksadels bewahrt, in denen Lehns-
wesen und Grundherrschaft fremd waren.
Machtbasis und Einfluß der ersten Gf.en Adolf
I. († 1130) und Adolf II. († 1164) waren anfangs
entspr. gering und steigerten sich erst, nach-
dem Hzg. Heinrich der Löwe 1143 das von den
Holsten 1138/39 selbständig eroberte Wagrien
der Gft. H. zugesprochen hatte. Im gleichen
Jahr gründete Adolf II. Lübeck, mußte den Platz
1159 aber an seinen Lehnsherrn abtreten. Sein
Sohn Adolf III. († 1225) gründete 1188 in Stor-
marn die Neustadt Hamburg. Durch Landver-
gabe an den Volksadel entstanden im eroberten
Ostholstein mit Grundherrschaften und einem
an den Gf.en gebundenen Lehnsadel die Grund-
lagen der Landesherrschaft und eine gfl. Ge-
folgschaft. Siedler wurden u. a. aus Flandern,
Holland, Friesland und Westfalen herbeigeru-
fen. In Ostholstein begann um 1150 die erste
Phase der Jh.e andauernden sog. dt. Ostkolo-
nisation.

Nach dem Sturz Heinrichs des Löwen und
dem folgenden Machtvakuum wurde das Land

1200/03 von Dänemark erobert und dem dän.
Reich einverleibt. 1214 verzichtete Ks. † Fried-
rich II. für das Reich auf die Lande »jenseits der
Elbe und Elde«. Hamburg und Lübeck waren
dän. Häfen. Durch die Erklärung zur Reichs-
stadt durch Ks. † Friedrich II. ging Lübeck ab
1226 einen eigenen Weg. Die dän. Herrschaft
endete in der Niederlage von Bornhöved 1227
gegen eine norddt. Fürstenkoalition unter Gf.
Adolf IV. von H. Damit war die Eidergrenze wie-
der hergestellt und die Landesherrschaft der
Schauenburger Gf.en endgültig gesichert. No-
minell lag die Lehnsherrschaft weiterhin beim
Hzg. von † Sachsen, seit 1434 beim Bf. von
Lübeck. Im 13. Jh. schritt der innere Aufbau vor-
an mit Landesausbau, Städtegründungen (u. a.
Itzehoe, Kiel, Oldenburg, Rendsburg, Sege-
berg), Burgenbau und Errichtung einer Hof-
und Lokalverwaltung.

Der Zuwachs anMacht wurde bald relativiert
durch Teilungen unter die Söhne Gf. Adolfs IV.
(† 1261), Johann von Kiel († 1263) und Gerhard
von Itzehoe († 1290) und deren Söhne. Dadurch
entstanden 1273 und nach 1290 die nach ihren
Hauptburgen genannten Linien Segeberg, Kiel,
Plön, Rendsburg und Pinneberg. Nach Sturz
und Tod der Gf.en von Kiel und Segeberg (1315)
teilten Gerhard III. von Rendsburg und Johann
III. von Plön deren Besitz unter sich auf und
zwangen Adolf von Pinneberg 1317 zur Abtre-
tung einiger Gebiete, so daß,mit Ausnahme der
Gft. H.-Pinneberg, die bis 1640 mit dem Schau-
enburger Stammland um Rinteln im Weser-
bergland verbunden blieb, zwei Machtblöcke
entstanden waren. Erst nach dem Aussterben
der Plöner Linie 1390 war H., bis auf das kleine
Pinneberg, zu einem geschlossenen Territori-
um vereinigt. Von den aus den Teilungen er-
wachsenen Machtverlusten und Rivalitäten pro-
fitierte insbes. der Adel in seinen Autonomie-
bestrebungen gegenüber der landesherrl. Ge-
walt.

Durch die Heirat der Tochter Gf. Adolfs IV.,
Mechthild, mit Hzg. (1250–1252 Kg.) Abel von
Schleswig wurde die Grundlage für den späte-
ren Holstein. Einfluß im Hzm. † Schleswig ge-
legt. 1260 erwarben die Gf.en das Land zw. Ei-
der und Schlei als Pfandbesitz. Das Hzm.
† Schleswig wurde seitdem bevorzugtes Expan-



813

sionsgebiet der Holsteiner Gf.en wie insbes.
auch des Adels. Ihnen folgten Bauern und Bür-
ger. Nach dem Tod Hzg. Erichs II., Urenkel Ab-
els, beanspruchte Gf. Gerhard III. von Hol-
stein-Rendsburg 1325 die Vormundschaft für
dessen unmündigen Sohn Waldemar, seinen
Neffen, schlug den dagegen opponierenden Kg.
Christoph II. von Dänemark in einer Schlacht
bei † Schleswig, nutzte schwere Konflikte zw.
Adel und Königshaus in Dänemark zur Wahl
Hzg. Waldemars zum dän. Kg. und ließ sich
1326 von diesem das Hzm. † Schleswig als erbl.
Fahnenlehen übertragen. 1386 wurden die An-
sprüche der H.er Gf.en auf das Hzm. von Kg.in
Margarethe mit der erbl. Belehung an Gf. Ger-
hard VI. bestätigt und nach schweren Kämpfen
(1410–1435) unter Gf. Adolf VIII. 1440 behaup-
tet. Damit war ein territorialstaatl. Gebilde ent-
standen, das H. und † Schleswig in dauerhafter
Bindung aneinander, jedoch unterschiedl.
Lehnsbindung umfaßte: H. gehörte zum Deut-
schen Reich, † Schleswig zum Kgr. Dänemark.

Als Adolf VIII., Gf. von H. und Hzg. von
Schleswig, 1459 ohne männl. Nachkommen
starb, entstand eine schwierige Lage. Die Gf.en
von Pinneberg waren nur in Holstein erbberech-
tigt, und der Kg. von Dänemark konnte die
Herrschaft nur in † Schleswig fordern. Die ma-
terielle Basis der landesherrl. Gewalt lag dage-
gen in denHänden der Ritterschaft, deren größ-
tes Interesse in der Einheit der beiden Länder
lag. Bis auf Segeberg undGottorf waren fast alle
Ämter, d. h. auch festen Burgen und Herr-
schaftsrechte, an Mitglieder der führenden
Adelsfamilien verpfändet. Sie bildeten die wirt-
schaftl. stärkste und polit. einflußreichste
Gruppe und waren zu einem beide Landesteile
umfassenden »Landesrat« vereinigt. Auf zwei
Versammlungen, im März 1460 in Ribe und im
April in Kiel, wählten die Räte den aus dem Ol-
denburger Herzogshaus stammenden Kg. Chri-
stian I. von Dänemark zum Hzg. von † Schles-
wig und Gf.en von H. Die Wahl erfolgte gegen
die Zusicherung hoher Privilegien, die auf mög-
lichst große Unabhängigkeit vom Landesherrn
und die Einheit sowohl von Hzm. und Gft. wie
auch der Stände abzielten. Die Anwartschafts-
rechte des Bruders des Kg.s wie des Gf.en von
Pinneberg-Schauenburg wurden durch hohe

holstein

Geldzahlungen abgefunden. Als Ks.† Friedrich
III. H. 1474 zum Hzm. erhob, war eine Perso-
nalunionmit Dänemark hergestellt, die in abge-
änderten Formen bis zur Bildung der preuß.
Provinz Schleswig-Holstein 1867 Bestand ha-
ben sollte. Die holstein. Geschichte ist seitdem
mit der schleswiger verbunden.

Gegen das Einheitsgebot der Verträge von
1460 wurden die Hzm.er 1490 nach dem Tod
Christians I. (1481) unter dessen beiden Söhne,
Kg. Johann und Hzg. Friedrich, geteilt. Der Kg.
war dabei gleichzeitig Hzg. von † Schleswig
und H., Lehnsherr von † Schleswig und für H.
Lehnsmann des Ks.s, der Hzg. Lehnsmann des
Kg.s für † Schleswig, des Ks.s für H. Au-
ßer den adligen und geistl. Besitztümern, die
von beiden Fs.en gemeinsam regiert werden
sollten, erhielt Johann den sog. kgl. oder Sege-
berger, Friedrich den Gottorfer Anteil, benannt
nach der Res. der Schleswiger Hzg.e, Schloß
Gottorf bei † Schleswig. In H. gehörten zum
ersten u. a. die Ämter Segeberg, Rendsburg, Ol-
desloe, zum andern Kiel, Plön, Trittau, Olden-
burg, Itzehoe. Der Versuch, die Herrschaft auf
Dithmarschen auszuweiten, schlug 1500 fehl.

Auf dem Weg zum frühmodernen Staat be-
deutete eine erneute Teilung der Hzm.er 1544
einen weiteren Sieg des fsl. Erbrechts über das
Wahlrecht der Stände, gegen deren Willen die
Hzm.er nach den aus den Anteilen zu erwarten-
den Einkünften unter Kg. Christian III. und sei-
ne Brüder Johann und Adolf dreigeteilt wurden
(kgl. Sonderburger, hzgl. Gottorfer und Ha-
derslebener Anteil). Gemeinschaftl. regiert wer-
den u. a. die Gebiete von Prälaten und Ritter-
schaft und gemeinsam bleiben die Städte in
landständ. Angelegenheiten, Landgericht und
Landtag, Landesverteidigung, Kirchenordnung
und die Gesetzgebung in wichtigen Fragen.
Nach dem Sieg über Dithmarschen 1559 wurde
dieses ebenfalls anteilsmäßig geteilt. 1564 wur-
de ein Drittel des kgl. Anteils noch weiter ge-
stückelt, und es entstand der Sonderburger An-
teil, der in Holstein das wichtige Amt Plön er-
hielt, an der gemeinschaftl. Regierung aber
nicht beteiligt war. Als der Haderslebener Anteil
1581 den kgl. und hzgl. Gottorfer Teilen zuge-
schlagen wurde, blieben zwei »regierende Her-
ren« übrig. Ihnen fiel nach dem Aussterben des
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Schauenburg. Grafengeschlechts 1640 auch die
Gft. Pinneberg zu, wobei Kg. Christian IV. in
Altona neben dem 1617 gegründeten Glückstadt
einen für die Zukunft wichtigen Stützpunkt an
der Elbe gewann.

In ihrem Kampf um Souveränität gegenüber
dem dän. Königshaus setzen die Hzg.e von
Schleswig-H.-Gottorf seit dem 17. Jh. entschei-
dend auf das Bündnis mit Schweden, das mit
Dänemark seit langem um die Vorherrschaft im
Ostseeraum kämpfte. Der Abstieg der schwed.
Großmacht im Nordischen Krieg entschied
schließl. über das Schicksal des Gottorfer
Hzm.s. Im März 1713 nahm Kg. Friedrich IV.
den Gottorfer Anteil des Hzm.s Schleswig per
Okkupationspatent in Besitz und ließ sich 1721
als Landesherrn huldigen. Hzg. Karl Friedrich
verblieben nur seine Anteile im Hzm. H. Res.
des kleinen Restterritoriums wurde das Schloß
in Kiel. Nach der Heirat mit der Tochter Zar Pe-
ters I. von Rußland, Anna Petrovna, gelangte ihr
Sohn Hzg. Peter Ulrich von H.-Gottorf 1762 als
Peter III. auf den russ. Thron, wurde jedoch bald
von seiner Frau Katharina II. gestürzt. In der
russ. Großmachtpolitik spielte Holstein eine
geringere Rolle, ein potentieller Verbündeter
Dänemark dagegen eine größere. 1773 verzich-
tete der russ. Zar zugunsten des dän. Kg.s auf
alle gottorf. Ansprüche an den Hzgtümern.
Nachdem dem Kg. 1761 nach dem Tod des letz-
ten Hzg.s das Hzm. Schleswig-H.-Sonderburg-
Plön mit den Ämtern Plön, Ahrensbök u. a. zu-
gefallen war, waren H. und † Schleswig wie
1460 vereint und – diesmal einschließl. Dith-
marschens und Pinnebergs –mit der dän. Krone
zu einem Gesamtstaat verbunden.

II. Der dän. Kg. besaß in den Hzm.ern kei-
ne feste Res. Verwaltungszentrale war die
»Deutsche Kanzlei«, und für Finanzsachen seit
1560 die Rentekammer in Kopenhagen. Der Kg.
ließ sich durch einen Statthalter aus den Reihen
des Adels vertreten. Das prestigeträchtige Amt
eines vocarius regis lag von 1533 bis 1663 über-
wiegend in den Händen von Mitgliedern der
Adelsfamilie Rantzau, zw. 1556 und 1598 bei
dem bedeutenden Heinrich Rantzau auf Gut
Breitenburg. Mit zunehmendem Verwaltungs-
aufwand und Verschriftlichung der Vorgänge
wurde 1649 als Zwischeninstanz in Glückstadt

die »Schleswig-Holsteinische Regierungs-Can-
zeley« eingerichtet, der der Statthalter als Direk-
tor vorstand.

† A. Oldenburg† C.7. Gottorf† C.7. Kiel† C.7. Plön
† C.7. Rendsburg † C.7. Segeberg

Q. Hektor, Kurt: Herzöge von Schleswig-Hol-
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Schleswig 1977 (Veröffentlichungen des Schleswig-Hol-

steinischen Landesarchivs, 4–5).
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Christian Radtke

JÜLICH UND BERG

I. Berg, Gft. (seit 1101), Hzm. (1380). In der
Neuzeit 1777 mit † Pfalz an † Bayern, ab
1805/06 unter frz. Herrschaft Großhzm., 1815
an Preußen (Rheinprovinz). – Jülich, Gft. (An-
fang 11. Jh.), Mgft. (1336), Hzm. (1356). In der
Neuzeit 1777mit† Pfalz an†Bayern, 1794–1814
unter frz. Herrschaft, 1815 an Preußen.

Der älteste belegbare Besitz des Hauses Berg
ist der Stammsitz Berg an der Dhünn, nach ihm
nannte sich das erste nachweisbare Mitglied der
Familie Adolf I. von Berg (ca. 1079–1106) seit
den 80er Jahren des 11. Jh.s. Ursprgl. handelte
es sich dabei wahrscheinl. um Reichslehngut
(in den Quellen als hereditas bezeichnet), das ih-
nen um 1060 durch Ebf. Anno II. von † Köln
zugefallen war. Die ersten Besitzungen befan-
den sich zw. Wupper und Dhünn. Nach dem
Ende der ezzon. Pfgf.en traten die Berger in
enge Beziehung zu den † Kölner Ebf.en und
bauten so ihre Herrschaft rechts des Rheins zw.
Wupper und Agger auf. Die Grundlage der
Herrschaft bildeten Allode und Kirchenvogtei-
en. Spätestens ab 1115 waren die Berger Vögte
des Kl.s †Werden, ab 1164 hatten sie die Vogtei
über das Stift † Essen. Das Erbe der Gf.en von
Werl, das ihnen um 1100 zu einem Teil zufiel,
sowie z.B. die Vogtei über das Kl. Cappenberg,
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verlagerte das Zentrum berg. Herrschaft nach
Westfalen. Die Gründung des Kl.s Altenberg im
ehemaligen Stammsitz der Familie (1133) war
Ausdruck dieser Verlagerung und bekräftigte
sie. Zu Beginn des 12. Jh.s erfolgte eine Ausdeh-
nung der Herrschaft an der Sieg durch die Vog-
tei über das Kl. Siegburg (1138/39), mögl. wurde
diese durch gute Beziehungen zum † Kölner
Ebf. Adolf II. (ca. 1115–60/70) war darauf be-
dacht, die Macht im niederberg. Altsiedelland
weiter auszubauen. Dies gelang z.B. durch den
Erwerb des Gerichts Kreuzberg (bei Kaisers-
werth), das ab 1288 ein rein berg. Gericht war,
und über Vogteien, da dieses Gebiet hauptsächl.
in kirchl. Besitz war. Ca. 1160 erfolgte eine Auf-
teilung der Güter unter die Söhne Adolfs II. Der
älteste Sohn Eberhard (1161–74) erhielt Altena
und Hövel, er nannte sich nun nach Altena, sein
Bruder Engelbert (1165–89) erhielt den rhein-
fränk. Teil und nannte sich weiter nach Berg.
Ende des 12. Jh.s teilte sich die Linie Altena in
eine märk. und eine isenberg. Linie, wobei die
Linie Isenberg nach 1225 bedeutungslos wurde;
† Mark hingegen im 13./14. Jh. das größte Ter-
ritorium in Westfalen aufbaute. Im Zusammen-
hang mit dieser Erbteilung wurde der neue
Stammsitz Burg an der Wupper begr. Der wei-
tere Aufstieg des Hauses Berg basierte auf Ro-
dungsherrschaft, sowie auf dem Erwerb des Be-
sitzes kleinerer Dynasten und der Verleihung
von Reichsbesitz und Reichsrechten. Von be-
sonderer Bedeutung war jedoch die Beziehung
zu den † Kölner Ebf.en: im 12./13. Jh. stellte die
Familie nicht weniger als fünfmal den Ebf. Ende
des 12. Jh.s konnten die Gf.en ihre Herrschaft
nach NW mit den Gütern Hilden und Haan
(1176), dem Besitz der Herren von Tyvern
(1189), wozu auch Düsseldorf gehörte und evtl.
Besitz umDuisburg, bis zur Ruhr hin erweitern.
Ab 1217 hatten sie auch die Vogtei über das Stift
Gerresheim inne. Adolf III. (ca. 1194–1218) be-
gann mit der Einrichtung von Landgerichten.
Unter ihm sind erstmals Ministeriale und Ho-
fämter erwähnt. Nach dem Tod Adolfs III. fiel
Berg an seinen Bruder Engelbert (1218–25 Gf.
von Berg), der gleichzeitig Ebf. von † Köln
(1216–25) war. Mit ihm starb die rhein. Linie
1225 aus und wurde von der limburg. beerbt.
Diese setzte die Expansion nach S und N mit

jülich und berg

dem Erwerb des Duisburger Reichsforstes
(1248/59) und der Orte Mettmann, Rath, Re-
magen (1248) und Eckenhagen (1257) fort. Zu-
dem wurde die Exklave Hückeswagen 1260 be-
seitigt. 1348 starb auch die limburg. Linie aus.
Von diesem Zeitpunkt an wurde Berg von einer
Jülicher Seitenlinie regiert. Dies brachte die An-
gliederung von Ravensberg. Zudem gelang die
Beseitigung der letzten Exklaven Hardenberg
(1355) und Solingen (1359), sowie der Erwerb
von Blankenberg (1363). Berg war ein Territo-
rium ohne bedeutendes Städtewesen, in dem
der ministerial. Adel einen erhebl. Machtfaktor
darstellte. 1423 erfolgte die Vereinigung mit Jü-
lich, wobei jedoch die Eigenständigkeit der bei-
den Territorien nicht aufgehoben wurde, denn
die Landstände wurden nicht vereinigt.

In der zweiten Hälfte des 11. Jh.s wandelten
sich die Gf.en im Jülichgau zu Gf.en von Jülich.
Wilhelm II. (1168–1207) leitete den Aufstieg der
Familie ein. Durch seine Heirat fiel ihm das
maubachsche Erbe zu und er erlangte wichtige
Wildbannrechte. 1177 kamen die Waldgft. in
der nördl. Eifel und die Gft. Nörvenich hinzu.
1208 starb diese Familie aus und wurde von den
Herren von Heimbach beerbt. Der durch Wil-
helm III. (1207–19) eingebrachte heimbachsche
Besitz bildete die Grundlage zu den späteren
Ämtern Nideggen, Heimbach und Wehrmei-
sterei. Die Belehnung mit der Soester Vogtei er-
folgte 1209. Aufgrund von Auseinandersetzun-
gen mit † König Friedrich II. kam es 1214 zur
Zerstörung Jülichs. Der Versuch, ein geschlos-
senes Territorium auszubilden, führte überdies
ab den 30er Jahren des 13. Jh.s zu Konfliktenmit
dem † Kölner Ebf. Auf deren Kosten gelang die
Erweiterung längs der Rur im Raum Zülpich-
Aachen. 1225 erhielt Wilhelm IV. (1219–78) die
Waldgft. um Zülpich vom Pfgf.en, ebenso die
Stiftsvogtei Vilich, Teile der Vogteirechte des
Stifts † Essen, sowie div. andere Stiftsvogteien.
Die Konsolidierung der Herrschaft um Jülich
gelang um 1232. Spätestens 1237 fiel das Erbe
der Heimbacher an Wilhelm IV. Dadurch ver-
lagerte sich der Herrschaftsmittelpunkt nach S
Richtung Nideggen, das nun aufstieg. Erwer-
bungen im Raum Bergheim und Münstereifel
rundeten das Herrschaftsgebiet weiter ab. Zur
erneuten Zerstörung Jülichs kam es 1239 auf-
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grund einer Fehde mit Konrad von Hochstaden,
Ebf. von † Köln. Die erste Erwähnung einer Ne-
benlinie, die sich von Bergheim nannte (Wal-
ram) dat. aus dem Jahr 1258. Teile des Hoch-
stadener Erbes gingen 1262 an Jülich. Am 16.
März 1278 wurden Wilhelm und zwei seiner
Söhne in Aachen erschlagen. Dies führte zu ei-
ner Krise der Jülicher Herrschaft, die sich durch
eine Erbteilung (1287) in die Linien Jülich, Ka-
ster und Heimbach noch verschärfte. Erst der
Sieg bei Worringen (1288) und die Hilfe Kg. †
Rudolfs, der die Macht des † Kölner Ebf.s be-
grenzte, brachten eine Entspannung. 1297 fie-
len die Linien Jülich und Kaster unter Gerhard
III. (1274/97–1328) wieder zusammen. Unter
seiner Herrschaft begann der Wiederaufstieg
des Hauses, nicht zuletzt durch den Anfall bzw.
Erwerb von Kaster, den Ämtern Brüggen (Brüg-
gen selber wurde zur Burg ausgebaut) und Gre-
venbroich, sowie den Herrschaften Bergheim,
Gladbach und Münstereifel (1312). Am 16. April
1300 wurde er zum Reichslandvogt ernannt. In
diese Phase fallen auch der Erwerb der Dürener
Vogtei und des Erbes der Familie Kessel. 1311
war die Herrschaft zw. Maas und Niers konso-
lidiert. Zudem erfolgte die Belehnung mit der
Aachener Vogtei, der Reichsabtei † Korneli-
münster und den linksrhein. Güter † Essens.
Dies war die Basis für Wilhelm V. (1307–61),
unter dessen Herrschaft Jülich 1336 zur Mgft.
und 1356 zum Hzm. aufstieg. Sein Sohn Ger-
hard (1348–60) regierte seit 1346 in Berg und
Ravensberg, es kam jedoch zunächst nicht zur
Vereinigung der beiden Territorien, da Gerhard
ein Jahr vor seinem Vater starb. Durch den Sieg
über † Brabant und die Vereinigung mit † Gel-
dern (1371) stieg Jülich zur Vormacht am Nie-
derrhein auf. Komplettiert wurde das Territori-
um durch den Erwerb der Ämter Heinsberg,
Wassenberg, Geilenkirchen, Millen und Mon-
schau. Um 1400 waren die zentralen Bereiche
des Landes voll ausgeprägt. † Geldern ging
zwar 1423 verloren, dies wurde jedoch durch die
Vereinigung mit Berg kompensiert. Die Bedeu-
tung der Städte war in Jülich größer als in Berg,
so daß sie hier ab 1347 neben der Ritterschaft in
die Landstände traten. 1511 ging J.-B. durch Erb-
fall an † Kleve-Mark, wobei die Vereinigung der
beiden Territorien erst 1521 erfolgte. Dies be-

deutete den Zusammenschluß der niederrhein.
Territorien unter der alten berg. Linie der Gf.en
† von der Mark, die seit 1368 in † Kleve regier-
ten. Hierdurch war eine Blockbildung von gro-
ßem polit. Gewicht entstanden. Die vereinigten
Hzm.er blieben wiederum im Grunde selbstän-
dig, auch diesmal wurden die Landstände nicht
vereinigt. Mit † Kleve und Düsseldorf gab es
zwei Regierungssitze. Zw. 1538 und 1543 ge-
hörte †Geldern erneut für kurze Zeit zumHerr-
schaftsgebiet. Nach dem kinderlosen Tod Jo-
hann Wilhelms I. (1592–1609) kam es zum Erb-
folgestreit um Jülich-Kleve-Berg-Mark-Raven-
stein-Ravensberg. Ein ksl. Privileg von 1546 hat-
te die weibl. Erbfolge erlaubt, so daß nun die
Schwestern Johann Wilhelms erbberechtigt wa-
ren. Als Prätendenten traten auf: Kfs. Johann
Sigismund von Brandenburg, verh. mit Maria
Eleonora, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg,
verh. mit Anna, Pfgf. Johann von Zweibrücken,
verh. mit Magdalena, Karl von Österreich, verh.
mit Sibilla, die Fs.en der albertin. und ernestin.
Linie des Hauses † Sachsen, der Hzg. von Ne-
vers u. a. Beendet wurde der Erbfolgestreit 1614
durch den Xantener Vertrag. Lt. diesem Vertrag
fielen die Gebiete Kleve-Mark-Ravensberg an †
Brandenburg und J.-B.-Ravenstein an † Pfalz-
Neuburg.

II. Im Gegensatz zu † Kleve, das stark bur-
gund. geprägt war, gab es zu J.-B. hin ein Kul-
turgefälle. Erst in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s
versuchte man, den Anschluß an die umliegen-
den niederrhein. Territorien zu gewinnen, was
in Bezug auf das Alltagsleben am Hof gelang.
Mitte des 16. Jh.s entsprach die Prachtentfal-
tung am Hof derjenigen der umliegenden Höfe,
was v. a. durch die Vereinigung mit † Kleve be-
dingt war. Ein Gesandtenbericht des Gf.en
Thurn (1546), der Maria von Österreich, die
Tochter Kg. † Ferdinands, und ihren Ehemann
Wilhelm den Reichen begleitete, fällt, bezogen
auf die Hofhaltung in Düsseldorf, positiv aus.
Die Verbindung mit dem Kaiserhaus brachte ei-
nen zusätzl. Aufschwung. Das engl. Urteil war
weniger positiv, dort betrachtete man den Hof,
v. a. aufgrund der klev. Tracht, im 16. Jh. immer
noch als rückständig.

Ende des 16. Jh.s hatte J.-B. in Bezug auf
Prachtentfaltung sicherl. zu den großen Höfen
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aufgeschlossen, dies zeigt nicht zuletzt die
Hochzeit Johann Wilhelms I. mit Jakobe von
Baden (16. Juli 1585), diemit ungewöhnl. Pracht
acht Tage lang in Düsseldorf gefeiert wurde.

Auch nach der Vereinigung mit † Kleve blie-
ben die Hzg.e Reisehzg.e, die zw. den vier re-
gulären Hoflagern von J.-B. (Hambach, Jülich,
Düsseldorf, Bensberg) und † Kleve hin und her
reisten. Die zentralen Verwaltungsinstitutio-
nen, wie Kanzlei, Hofgericht u. a., die bereits
1395 in Düsseldorf nachweisbar sind, wurden
ausgebaut.

Für Berg sindHofämter erstmals unter Adolf
III. bezeugt, 1218 findet sich ein Kaplan. In der
gleichen Zeit, seit 1225, sind ministerial. Ho-
fämter am Jülicher Hof erstmals zu finden. Hof-
ordnungen sind seit dem 15. Jh. erhalten. Seit
der Regierungszeit Wilhelms IV. zeigen sie ei-
nen stark burgund. Einfluß und sind vom Auf-
bau den dortigen Ordonnanzzetteln vergleich-
bar. Die Auflistung der Hofämter beginnt mit
demHzg. und der Hzg.in, denen Marschall und
Hofmeister folgen. Die Ämter des Marschalls
(in der Familie von Nesselrode), Kämmerers,
Truchsessen und Mundschenken waren Erbäm-
ter geworden, daher erfüllte das neu geschaffe-
ne Amt des Hofmeister die eigentl. Verwal-
tungsaufgaben am Hof. Der Hofmeister war
gleichzeitig Mitglied des Rates und somit an der
Landesverwaltung beteiligt. Ein weiteres neues
Amt, das des Haushofmarschalls, übte die ei-
gentl. Funktion des Marschallamtes aus und
stand zudem dem Hofmeister zur Seite.

Wie bereits oben erwähnt, ist eine Kanzlei
schon im 14. Jh. vorhanden, die Hofrechenkam-
mer entwickelte sich aber erst seit den 30er und
40er Jahren des 16. Jh.s, also nach der Vereini-
gung mit † Kleve-Mark.

Seit dem 14. Jh. sind für J.-B. Räte nachweis-
bar. Eine feste Organisation scheinen diese seit
dem 15. Jh. gehabt zu haben. Spätestens seit
1534 hatte der Rat eine streng geregelte Zusam-
mensetzung und Geschäftsordnung. Insbes.
drei Männer, näml. Kanzler, Hofmeister und
Marschall traten aus dem Kreis der Räte hervor.
Wobei der Kanzler das Urkunden- und Finanz-
wesen, derHofmeister denHofhaushalt und der
Marschall das Heer- und Polizeiwesen leitete.

Zw. 1534 und 1547 trat die Kanzlei die Fi-

jülich und berg

nanzverwaltung an eine eigens eingerichtete
Rechenkammer ab, die unter der Leitung eines
Landrentmeisters stand. Das Amt des Landrent-
meisters ist in J.-B. erst im 16. Jh. eingeführt
worden. Im 15. Jh. gab es zwar bereits oberste
Rentmeister, diese standen jedoch nur einem
Landesteil, d. h. entweder Jülich oder Berg vor.
Gegen Ende des 16. Jh.s wurde eine spezielle
Neuerung eingeführt, wonach Kanzlei und Rat
aufgeteilt wurden in einen reisenden und einen
in Düsseldorf bleibenden Teil. Nach der Verei-
nigung mit † Kleve hielten sich die Hzg.e zu-
nehmend im Gebiet von J.-B. auf, reisten aber,
wie schon erwähnt, zw. den Hoflagern hin und
her. Gerade im 16. Jh. war die Aufgabe des
Kanzlers nicht primär die Leitung der Kanzlei,
sondern die Beratung des Hzg.; dies wird auch
in seiner Amtsordnung deutlich, die nur wenige
Bestimmungen bezügl. des Kanzleiwesens ent-
hält. Seine Hauptaufgabe lag in der Landesre-
gierung.

Sowohl Jülich als auch Berg waren v. a.
agrar. geprägte Territorien. In Jülich gab es zu-
dem in Düren und Münstereifel Tuchmacher-
zentren. In der Eifel wurden Blei, Kupfer und
Kohle abgebaut.Wichtig war auch der Status als
Transitland zw. † Köln und † Brabant, der es
erlaubte, Zölle an den Handelsstraßen einzu-
nehmen. Auch Berg hatte eine kleingewerbl.
Struktur, aus der v. a. das Solinger Klingen-
handwerk und das Wuppertaler Bleichgewerbe
herausragen. Zudem gab es auch hier Bergbau-
tätigkeit; so wurde in Eckenhagen, das im 16.
Jh. als Mittelpunkt berg. Bergbaus galt, Silber
und Kupfer gewonnen.

Handwerker sind am Hof nur selten gen.,
zumeist verbergen sie sich wahrscheinl. unter
der Bezeichnung Kammerknecht. Für das Jahr
1479 nennt die Hofordnung einen Büchsenma-
cher. Die meisten Handwerker gehörten an-
scheinend zu den örtl. Burgbesatzungen. Hof-
schneider muß es jedoch gegeben haben, denn
für sie haben sich Empfehlungsschreiben er-
halten. Für das 15. Jh. wird deutlich, daß der
Hof nur noch einen geringen Teil des tägl. Be-
darfs, so z.B. Getreide, Obst, Gemüse, Futter-
hafer und Brennmaterial, aus den Abgaben der
Domänen deckte; der wesentl. größere Teil
wurde eingekauft. Die wichtigsten Märkte für
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die Einkäufe waren † Köln, Antwerpen, † De-
venter, Brügge und Gent. Tafelsilber und
Schmuck bezog man vornehml. aus † Köln, wo
es viele Goldschmiede gab. Finanziert wurden
die Einkäufe, indem die rechnungslegenden
Amtsinhaber landesherrl. Einkünfte von Städ-
ten, Freiheiten, Zöllen etc. zugewiesen beka-
men. Da diese Einnahmen die Ausgaben in der
Regel nur teilw. deckten, benötigte man ständig
Kreditgeber. Dies waren in erster Linie die Ho-
fangehörigen selber, aber auch Kaufleute und
Handwerker, sowie die landsässige Bevölke-
rung. Kam es zur Zahlungsunfähigkeit des
Herzoghauses, so machte man Anleihen bei
Städten, Amtleuten, Kellnern usw. Einen ersten
Versuch zur Konsolidierung der stets maroden
Finanzen unternahmWilhelm IV. mit einer neu-
en Hofordnung, die gleichzeitig ein Sparplan
war, nach der die Anzahl der am Hof verköstig-
ten Personen und Pferde verringert werden
sollte.

Eine der wichtigsten Münzstätten für J.-B.
war Wipperfürth. Hier wurden nahezu alle ge-
bräuchl. Münzen, wie Pfennig, Brabantiner,
Groschen u. a. geprägt.

Wilhelm IV. war der erste Hzg. von J.-B., der
am burgund. Hof erzogen wurde. Im Alter von
14 Jahren kam ermit seinemHofmeister Bertold
von Plettenberg dorthin. Seine Eltern achteten
peinl. darauf, daß er nicht schlechter gestellt
wurde als die beiden Söhne des klev. Hzg.s, die
zur gleichen Zeit dort weilten.

Wilhelm V., der Reiche (1539–92), der 1516
in † Kleve verh. wurde, wurde von einem Schü-
ler des Erasmus von Rotterdam erzogen, Kon-
rad von Heresbach. Er stand den höf. Sitten ab-
lehnend gegenüber, was zu erhebl. Problemen
führte, denn bei einem Aufenthalt am frz. Hof
konnte er z. B. kaum am Turnier teilnehmen, da
ihmdie Regeln nicht geläufig waren. Auch seine
Töchter waren unzureichend für das höf. Leben
ausgebildet worden, so beschreibt es jedenfalls
der engl. Botschafter Wootton, der Anna von
Kleve, die spätere Frau Heinrichs VIII. von Eng-
land, in Augenschein nehmen sollte. Fünf der
insgesamt sieben Kinder Wilhelms des Reichen
kamen in † Kleve zur Welt. Wohl um die Fehler
seiner eigenen Erziehung zu vermeiden, schick-
te er seinen ältesten Sohn, Karl Friedrich, mit 16

Jahren auf Kavalierstour. Er verbrachte zwei Jah-
re am † Wiener Hof, zog dann weiter nach Ita-
lien, wo er unerwartet verstarb. Dies führte da-
zu, daßwieder ein nicht für denHof, sondern in
diesem Fall für ein geistl. Amt ausgebildeter
Junghzg., Johann Wilhelm, der von Werner von
Gymnich erzogen worden war, die Nachfolge
antrat.

Die Tatsache, daß die beiden letzten Hzg.e
von J.-B. während ihrer Regierungszeit schwer
erkrankten, wobei eine Geisteskrankheit bei
Wilhelm dem Reichen nicht als gesichert ange-
sehen werden kann, führte dazu, daß die Räte
immer mehr an Macht gewannen und quasi die
Regierung führten. Hervorzuheben ist hier v. a.
der Kreis um den ehem. Erzieher Wilhelms,
Konrad von Heresbach, der in späteren Jahren
als Rat großen Einfluß auf den Hzg. hatte. Zu
diesem Kreis gehörten der Jurist Heinrich Bars,
gen. Olisleger, zeitw. der mächtigste Mann am
Hof, Johannes Gogreve, der berg. Kanzler war,
Johannes von Vlatten, auch er Jurist, jül. Kanzler
und nachGogreves Tod ebenfalls berg. Kanzler;
hinzu kam der Hofprediger Gerhard Veltius.
Die Leibärzte Reiner Solenander und Johannes
Weyer wurden auch für Johann Wilhelm wich-
tig, da sie es waren, die seine Geisteskrankheit
diagnostizierten. Johannes Weyer wurde aber
v. a. als vehementer Gegner des Hexenverfol-
gung bekannt. Auch einen Kosmographen gab
es am Hof Wilhelms des Reichen, es war der
Duisburger Kartograph Gerhard Mercator.

Frauen spielten vielfach in der Geschichte J.-
B.s eine wichtige Rolle, v. a. als Regentinnen. So
z.B. Margarethe von Hochstaden († 1314), die
nach dem Tode ihres Mannes die Regierung für
ihren minderjährigen Sohn Adolf V. übernahm.
AuchMargarethe von Ravensberg († 1384) führ-
te in den ersten Jahren die Regierung gemein-
sam mit ihrem Sohn Wilhelm II. Bes. wichtig
aber wurden die Mitregentinnen bei den
Hzg.en, die an einer Geisteskrankheit litten, wie
zunächst Gerhard II. (1437–75), dessen Ehefrau
Sophia von Sachsen-Lauenburg († 1473) die Re-
gierung bis zu ihrem Tod leitete. Eine bes. Rolle
spielte Jakobe von Baden; verh. mit Johann Wil-
helm I., wurde sie als Ehefrau von denmaßgebl.
Räten ausgewählt, um in die Regierung des
Hzm.s aktiv einzugreifen. Durch ihre Schaukel-
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politik machte sie sich jedoch die Räte zu Fein-
den, so daß es 1595 zu einem Prozeß u. a. wg.
Ehebruchs kam; da dieser nicht den gewünsch-
ten Erfolg brachte, wurde sie 1597 wahrscheinl.
ermordet. Die zweite Frau Johann Wilhelms I.,
Antoinette von Lothringen, stellte sich von Be-
ginn an auf die Seite der regierenden Räte und
erreichte es i. J. 1600, offiziell als Mitregentin
eingesetzt zu werden.

1444 gründete Hzg. Gerhard II. nach einem
wichtigen Sieg über den Hzg. von † Geldern
den Hubertus-Ritterorden. Dieser war als ein
Gegengewicht zum burgund. Orden vom Gol-
denen Vlies gedacht, in den die Hzg.e von J.-B.
im Gegensatz zu denen von † Kleve nicht auf-
genommen wurden. Sitz dieses Ordens war die
Christina-Kirche in Nideggen. Das Wappen-
buch des Ordens gestaltete der Herold Her-
mann von Brüninghausen, dessen Arbeiten
auch am burgund. Hof sehr angesehen waren.
Unter Gerhard und seinem Sohn Wilhelm IV.
(1475–1511) erlangte der Orden überregionale
polit. und kulturelle Bedeutung, danach aller-
dings verkümmerte er. Eineweitere Stiftung von
Gerhard und seiner Frau Sophia von Sachsen-
Lauenburg war das Kreuzbrüderkl. in Düssel-
dorf. Die Hochzeit mit Sibylle von Brandenburg
(1481) zeigte deutl., daß die den Hzg.en von
J.-B. zur Verfügung stehenden Residenzorte zu-
nächst keine ausreichende Kapazität für große
Festlichkeiten boten; daher wurde diese Hoch-
zeit mit Turnieren u. a. Vergnügungen in†Köln
gefeiert. Hundert Jahre später, bei der Hochzeit
Johann Wilhelms I., hatte sich dies jedoch ge-
ändert, denn nun konnte die Hochzeit in Düs-
seldorf stattfinden.

Hofmusiker finden sich bereits 1363 unter
Wilhelm II. 1376 begegnet ein Herold und 1381
ein Sprecher. Bes. Sophia von Sachsen-Lauen-
burg förderte die Hofmusik. Unter Wilhelm IV.
wurde sie weiter ausgebaut. In seiner Regie-
rungszeit gab es ebenfalls bis zu vier Hofnarren.

Auch gutes Essen wurde geschätzt, so
schickte man z.B. 1440/41 einen Koch nach †
Brabant, wo er die Gebäckherstellung lernen
sollte.

Der Jagd widmete man sich auch in J.-B. oft
und gerne. Ab 1377 gab es ein eigenes Jagdhaus
in Pempelfort (bei Düsseldorf), das 1383 bis vor

jülich und berg

die Tore Düsseldorfs erweitert wurde. v. a. An-
germund und Benrath, beide in der Nähe Düs-
seldorfs, suchte man zur Jagd häufig auf.

Turniere hingegen spielten in der berg. Ge-
schichte eine eher unrühml. Rolle. So verstar-
ben gleich zwei Hzg.e, näml. Adolf IV. und Ger-
hard I., bei einem Turnier.

Der bedeutendste Baumeister war Alessan-
dro Pasqualini (1493–1559), er wurde von Wil-
helm V. für den Bau der Idealstadt Jülich ver-
pflichtet. Zudem leitete er die Umbauten am
Düsseldorfer Schloß. Nach seinem Tod setzten
seine Söhne Maximilian und Johann die Arbei-
ten des Vaters fort. Auch die Enkel Johann und
Alexander waren noch als Baumeister tätig.

† A. Jülich, Gf.en und Hzg.e von (Heimbach) † A.

Wittelsbach † C.7. Bensberg † C.7. Burg an der Wupper

† C.7. Düsseldorf † C.7. Hambach † C.7. Jülich † C.7.

Kaster † C.7. Nideggen
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Anja Kircher-Kannemann

KLEVE UND MARK

I. Gf.en von Berg, seit Erbteilung 1160/61
Gf.en von Altena, Gf.en von d.Mark (1202: erste
Nennung), nach dem Erlöschen des Grafenhau-
ses Kleve Anfall an Gf.en von d. Mark, seit 1368
Gf.en von Kleve-Mark, seit 1417Hzg.e von Kleve
und Gf.en von d. Mark, nach der Vereinigung
des Hzm. Kleve und Gft. Mark mit dem Hzm.
Jülich-Berg und Gf. Ravensberg durch Erbfall
1521 bis zum Aussterben der Linie 1609 Hzg.e
von Jülich-Kleve-Berg und Gf.en von d. Mark
und Gf. von Ravensberg.

Das Territorium der Hzg.e von Kleve-Mark
umfaßte das Gebiet der Gft. Kleve sowie der
Gft. Mark (seit 1368). Hinzu kam Güterbesitz
im westdt. Raum, vornehml. im Bergischen
Land, am Niederrhein, in der Eifel und im Ge-
biet zw. Ruhr und Lippe. Nach der Erbvereini-
gung der Länder Kleve-Mark mit J.-Berg (1521)
gelangten die Hzm.er J. und Berg sowie die Gft.
Ravensberg in den Besitz des klev. Hauses.
Nach dem kinderlosen Tod des letzten Hzg.s
von J.-Kleve-Berg (1609) wurden die Territorien
nach dem Jülischen-Klevischen Erbfolgestreit
(1609–14) unter den Kfst.en von † Brandenburg
(Kleve-Mark) und dem Pfgf.en von † Pfalz-Neu-
burg († Jülich-Berg) geteilt. 1666 erhielten die
Kfs.en von † Brandenburg endgültig auch die
Gft. Ravensberg zugesprochen.

II. Die klev. Hofhaltung kann im Bereich
der Hofämter bis 1145 zurückverfolgt werden.
In Urk.n zw. 1162 und 1188 werden erstmals
zwei klev. Kastellane namens Henricus und Sue-
therus erwähnt. Die Entwicklung zu einer stän-
digen Res. läßt sich jedoch erst ab dem 14. Jh.
konkret nachvollziehen. Im 13. Jh. erfolgte eine
Zweiteilung der Res.: während auf der Res. Kle-
ve die Hofhaltung verortet war, besaß die bei
Kalkar gelegene Burg Monterberg die Funktion
als Kanzlei und war zudem Aufbewahrungsort
des Landesarchivs. Zw. Mitte des 13. Jh.s bis um
1340 besaß die Burg Monterberg eine residenz-
artige Bedeutung und war der überwiegende
Aufenthaltsort der gfl. Familie. Seit etwa 1340
diente die Schwanenburg in Kleve als Sitz und
Mittelpunkt der Landesregierung (ab 1360:
Kanzlei, Rat und Archiv definitiv gemeinsam)
sowie als Res. des gfl. Hofes.
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Nach dem Anfall der Gft. Kleve an die Gf.en
von der Mark 1368 ist eine Verlagerung des ter-
ritorialen und höf. Schwerpunktes dieses Gra-
fenhauses aus Westfalen (Burgen Mark und Al-
tena) an denNiederrhein belegt. Die Res. in Kle-
ve war seitdem der bevorzugte Aufenthalts- und
Repräsentationsort der Gf.en und späteren
Hzg.e von Kleve-Mark.

Mit Maria von Burgund (* 1393, † 1463), der
zweitenGemahlinHzg.Adolfs I. vonKleve-Mark
(* 1373, seit 1417 Hzg. von Kleve, † 1448), ver-
fügte erstmalig in Kleve eine Landesherrin über
einen eigenen weibl. Hofstaat, der neben dem
Hof des Ehegatten bestand. Eine erste konti-
nuierl. Hofhaltung läßt sich allerdings erst mit
der Rückkehr Hzg. Johanns I. (* 1419, † 1481)
aus † Burgund an den Hof nach Kleve konsta-
tieren. Die Blütezeit des Hofes setzte mit dem
für Kleve-Mark siegreichen Ende der Soester
Fehde (1449) bzw. der Münsterischen Stiftsfeh-
de (1456) ein. Der seit 1448 regierende Hzg. Jo-
hann I. entfaltete in Kleve ein aufwendiges
Hofleben, das sich nicht nur in der steigenden
Anzahl des Hofpersonals, sondern v. a. auch in
den künstler. Einflüssen aus † Burgund auf das
Hofleben äußerte.

Einige Burgen im Territorium der Hzg.e von
Kleve-Mark waren zeitweilig Nebenres.en
(Monterberg, Kranenburg, Winnenthal, Dins-
laken, Schermbeck). Die Burgen Monterberg,
Linn und Dinslaken dienten auch als Witwen-
sitze. Dort entfaltete sich eine wenngleich ein-
geschränkte Hofhaltung der vormaligen Regen-
tinnen. 1448 ist die Übersiedlung des Hofes der
Herzogenwwe. Maria von Burgund auf die Burg
Monterberg verbürgt. Im 15. Jh. unterhielten die
Hzg.e von Kleve-Mark auch in † Brüssel, dem
Residenzort der Hzg.e von † Burgund, eine ei-
gene Res.

Nach der Vermählung Erbprinz Johanns III.
mit der Erbin Maria von Jülich-Berg (1510) und
seinem Regierungsantritt in † Jülich-Berg im
folgenden Jahr nahm er als Landesherr seine
Res. vorwiegend in Schloßanlagen der jülich-
berg. Territorien. Nach der Vereinigung von
Kleve-Mark und † Jülich-Berg unter Hzg. Jo-
hann III. (1521) wurde die Hofhaltung vollstän-
dig nach Düsseldorf verlegt. Doch auch dieser
Aufenthaltsort blieb nicht konstant bestehen,

kleve und mark

denn das Hoflager befand sich im Frühjahr zu-
meist in Kleve, wechselte dann im Spätsommer
nach † Hambach bei † Jülich, um im Winter
schließl. auf Schloß † Bensberg bei † Düssel-
dorf zu ziehen. Die Kanzlei blieb jedoch stets
am für sie vorgesehenen Ort, d. h. für die Ter-
ritorien Kleve-Mark in Kleve für die Territorien
† Jülich-Berg in † Düsseldorf.

Das Ende des Jülich-Klevischen Erbfolg-
streits (1609–14) zw. † Kurbrandenburg und
† Pfalz-Neuburg führte in dem 1614 in Xanten
geschlossenen, polit. Allerdings nicht durch-
setzbaren Abkommen zum Anfall Kleve-Marks
an das Kfsm. Brandenburg-Preußen, während
† Jülich-Berg an die Pfgf.en von † Pfalz-Neu-
burg gelangte. Seit 1644 versuchte Kfs. Fried-
rich Wilhelm von Brandenburg, gen. »der Gro-
ße Kurfürst« (reg. 1640–88), die von † Bran-
denburg 1614 erworbene (nominelle) Landes-
hoheit in der Gft. Mark und im Hzm. Kleve so-
wie seine Ansprüche auf das Hzm. † Jülich-
Berg gegenüber † Pfalz-Neuburg milit. durch-
zusetzen. Im Vertrag von Kleve (9. Sept. 1666)
erfolgte die endgültige Bestätigung der zu-
nächst provisor. Aufteilung der Hzm.er Kleve-
Mark und † Jülich-Berg zw. dem Kfs.en von
† Brandenburg und dem Pfgf.en von † Pfalz-
Neuburg (1614). Bereits im Okt. 1649 hatte Kfs.
Friedrich Wilhelm den Landständen von Kleve-
Mark ihre Rechte anerkennen und damit seinen
Herrschaftsanspruch erhebl. einschränken
müssen.

Während des Dreißigjährigen Krieges hiel-
ten sich seine Vorgänger Kfs. Johann Sigismund
(reg. 1614–19) und Kfs. Georg Wilhelm (reg.
1619–40) als Landesherren nicht in Kleve auf,
was an dem provisor. Status des 1614 geschlos-
senen Abkommens gelegen haben mag. Die
klev. Regierung floh 1621 infolge der Kriegser-
eignisse in die Stadt Emmerich, während auf
der Schwanenburg ledigl. die Landkanzlei ver-
blieb. Auch während der 48–jährigen Regie-
rungszeit Kfs. Friedrich Wilhelms hielt sich der
Regent mit seiner Gemahlin Louise Henriette
von Nassau-Oranien (* 1627, † 1667) zw. 1640
und 1647 ledigl. temporär auf der Schwanen-
burg in Kleve auf. Unter Kfs. Friedrich Wilhelm
wurde in Kleve eine Statthalterschaft etabliert.
1643 erhielt der zuvor in Pfalz-Neuburger Dien-
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sten stehende Johann von Norprath auf drei Jah-
re die Ernennung zum Statthalter in den bran-
denburg.Westprovinzenmit Verwaltungssitz in
Kleve. Ihm folgte 1647 der vielseitig begabte Fs.
Johann Moritz von Nassau-Siegen (* 1604,
† 1679), gen. »der Brasilianer«. Seine Statthal-
terschaft war für Kleve eine kulturelle und ar-
chitekton. Blütezeit, die zugl. eine politische,
künstl. und kulturelle Verbindung zw. Branden-
burg und den Niederlanden schuf. Von 1681 bis
1688 schloß sich in den klev.-märk. Territorien
eine Statthalterschaft des Kronprinzen Fried-
rich von Brandenburg (* 1657, seit 1688 Kfs.
Friedrich III., seit 1701 Kg. Friedrich I. in Preu-
ßen, † 1713) an. Bereits 1685 verlor Kleve seine
Residenzfunktion. Kfs. Friedrich III. weilte 1698
nur kurzfristig in Kleve, zur selben Zeit logierte
Zar Peter der Große anläßl. seiner Europareise
einige Tage auf der Schwanenburg. Das zurück-
gehende Interesse der † Hohenzollern an der
Stammburg der Hzg.e von Kleve machte sich
nicht nur durch die geringe Anzahl der Besuche
bemerkbar, sondern zeigte sich auch an der zu-
nehmenden Verwahrlosung der Schloßanlage.
Spätere Aufenthalte der † Hohenzollern in ih-
ren Westprovinzen sind z.B. auf Schloß Moy-
land bei Bedburg nachweisbar. Aus Anlaß der
Königskrönung des Kfs.en Friedrich III. war die
Schwanenburg am 18. Jan. 1701 noch einmal Ort
aufwendiger Feierlichkeiten.

Erste Ansätze einer Kanzlei in Kleve lassen
sich durch die 1162 erstellte Stiftungsurk. des
Gf.en Dietrich von Kleve und seiner Frau Adel-
heid belegen. Als Kanzlei fand erstmals 1367 die
sog. scryvecamer Erwähnung. Der Dynastiewech-
sel nach dem Erlöschen der alten Linie der
Gf.en von Kleve 1368 beförderte den Fortschritt
der Verwaltung in Kleve: eingerichtet wurde ne-
ben der schriftl. Verwaltungsorganisation und
einer Registerführung, die seit 1432 nach Ge-
schäftsbereichen ausdifferenziert waren, auch
die Führung eines Lehnsregisters (seit 1370). In
der Gft. Mark wurde ebenfalls ein Lehnsregister
geführt (seit 1392), das 1461 mit dem Lehnsre-
gister Kleve vereinigt wurde. Von der Kanzlei
(1422: erste Bezeichnung) in Kleve wurde seit
1461 auch die Gft. Mark mitverwaltet, wenn-
gleich die Registratur und die Geschäftsfüh-
rung weiterhin getrennt liefen. Bis Ende des 15.

Jh.s verblieb die Geschäftsführung des Hofes je-
doch beim Hzg.

Infolge der Finanznot der Landeskasse ge-
gen Ende des 15. Jh.s, hervorgerufen durch den
verschwender. Lebensstil der Hzg.e Johann I.
und Johann II. sowie die Kosten von Militär-
operationen auf der Seite Burgunds und gegen
Geldern, war die eigentl. Blütezeit des Hofes in
Kleve nur von kurzer Dauer. In der Regierungs-
zeit Johanns I. wurden insg. rund 25000 Gul-
den von den Hauptstädten seiner Territorien als
Darlehen zur Verfügung gestellt. Um die Reise
des hzgl. Bruders Philipp nach Rom finanzieren
zu können, der am päpstl. Hof die »Goldene
Rose«, ein Ehrengeschenk Papst Innozenz’ VIII.
an Hzg. Johann II., entgegennehmen sollte, ge-
währten die Städte des Territoriums 1489 wei-
tere Darlehen. Der auf sechs Jahre veranschlagte
Aufenthalt Philipps dauerte tatsächl. nur ein
Jahr: hochverschuldet kehrte der Prinz nach
Kleve zurück. Ein Vertrag zw. den Brüdern sah
sowohl die Schuldenübernahme des Hofes, als
auch die begrenzte Unterhaltszahlung für Phi-
lipp von Kleve-Mark vor. Die Mißwirtschaft Jo-
hanns II. von Kleve-Mark führte zur Verschul-
dung von Hof und Land. Die seit 1298 verbriefte
Münzprägung in Kleve gewann unter seiner Re-
gierung nahezu inflationäre Züge, um den er-
höhten Geldbedarf zu stillen. Bereits in den Jah-
ren 1482–83 diente die Verpfändung hzgl. Gold-
und Silberkleinodien sowie die Aufnahme von
größeren Darlehen der Finanzierung von Krie-
gen und zur Begleichung von Schulden, die u. a.
durch die geldr. Fehde verursacht wurden (wei-
tere Verpfändungen 1502 und 1504).

Beschwerden der klev.-märk. Landesverwal-
tung (Kanzler Dietrich von Rijswick, Hofmei-
ster Henrick van Bilant, Kämmerer Derick van
Wickede, Schenk Derick van Hoenpel) und der
Landstände führten 1486 zur Annahme eines
von ihnen ausgearbeiteten Reformprogramms,
das u. a. eine grundlegende Neuorganisation
der Regierung sowie die Bildung eines vierköp-
figen Ratskollegiums vorsah, das mit Hzg. Jo-
hann II. gemeinsam die Regierungsgeschäfte
und die Finanzverwaltung versehen sollte. In
der Gft. Mark wurde zur Schuldentilgung 1486
eine allgemeine Schatzung der Landbevölke-
rung festgesetzt.
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Am 15. Juni 1531 wurde für die vereinigten
Territorien ein Hofrat auf der Schwanenburg
eingerichtet, der sich aus einem märk. sowie
aus einem klev. Rat zusammensetzte. Ab 1534
verblieb die Kanzlei fest in† Düsseldorf, wo das
Archiv wahrscheinl. bereits um 1500 eingerich-
tet worden war. Wg. der Geisteskrankheit Hzg.
JohannWilhelms von† Jülich-Kleve-Berg-Mark
wurde die Regierung dem konfessionell gespal-
tenen Ratskollegium in † Düsseldorf übertra-
gen, das bereits unter Hzg. Wilhelm V. in den
Jahren seiner Regierungsunfähigkeit infolge
mehrerer Schlaganfälle (1566) die Regierungs-
geschäfte in † Düsseldorf versah.

Die vier Hofämter Hofmeister, Marschall
(seit 1162), Schenk und Kämmerer sind in Kleve
zu unterscheiden von den Erbhofämtern, die als
Ehrendienste seit der Erhebung der Gf.en von
Kleve-Mark in denHerzogstand (1417) vergeben
wurden.

Das Amt des Hofmeisters in seiner Funktion
als Vertreter des Hofgesindes und als Richter in
Klagen gegen hzgl. Bedienstete ist am Hof von
Kleve seit dem 13. Jh. verbürgt. In der Gft. Mark
existierte ein eigenes Hofmeisteramt, das noch
für das Jahr 1399 belegt ist.

Zw. den Jahren 1411 und 1515 sind für den
klev. Hof 19 Hofordnungen (zumeist Kost- und
Ordinanzlisten) nachweisbar. Mit der Regie-
rungsübergabe an Hzg. Johann III. (1515) endet
die Tradierung klev. Hofordnungen, zumal der
Hzg. seit der Erbvereinigung der Territorien
Kleve-Mark mit † Jülich-Berg (1521) vorwie-
gend in † Düsseldorf residierte.

Eine europ. Ausstrahlung des klev. Hofes ist
durch die engen Verbindungen der Gf.en und
späteren Hzg.e von Kleve-Mark zum Hzm.
† Burgund belegt. v. a. in der Regentschaftszeit
des am burgund. Hofe erzogenen Hzg. Johann
I. (1448–81) erlebte der Hof in Kleve eine kul-
turelle Hochphase. In dieser Zeit mehrten sich
die Neueinstellungen auf der Schwanenburg
(u. a. Büchsenmacher, seit 1453 auch Bordüren-
macher und Goldschmiede). Belegt sind in die-
ser Zeit auch Diener und landesherrl. Beamte
burgund. Herkunft am Hof (z. B. der Vor-
schneider Lanzelot de Blois und der Landdrost
Jost von Lasalle).

Musiker und Hofzwerge (1411: erste na-
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mentl. Erwähnung) dienten der Kurzweil und
Repräsentation. Zu den 246 Personen der Haus-
ordinanz unter Hzg. Johann I. von Kleve-Mark
kam eine festbesoldete Hofkapelle, die schließl.
bis zu 17 Musiker und Sänger umfaßte. In den
landesherrl. Registern sind nach 1497 – auf-
grund der durch Kriegführung und des ver-
schwender. Hoflebens ruinierten Landeskasse –
keine Neubestallungen von Musikern mehr ver-
merkt.

Auch die Ausstattung der Räume, z. B. die
Goldledertapeten als Wandbespannungen in
den Wohnräumen, läßt burgund. Einfluß er-
kennen, der seit der 1406 erfolgten Vermählung
des 1417 in den Herzogstand erhobenen Adolf
II. von Kleve-Mark mit Maria von Burgund be-
merkbar wird.

Unter dem Kurfürstenpaar Friedrich Wil-
helm von Brandenburg und Louise Henriette
von Nassau-Oranien war im 17. Jh. allg. eine
schlichte und sparsame Hofhaltung übl., was
sich v. a. auch auf die Nebenres. Kleve nieder-
schlug. Bei Dienstantritt von Johann Moritz von
Nassau-Siegen 1647 als Statthalter der branden-
burg. Westprovinzen war die Schwanenburg in
Kleve nicht mehr bewohnbar. Größere Teile des
ehemaligen Inventars waren zu dieser Zeit
breits auf Schloß Moyland und auch zum kfsl.
Hof nach † Berlin verbracht worden. Anläßl.
der geplanten Hochzeit von Wilhelm Friedrich
von Nassau, dem Statthalter von Friesland, mit
Albertina Agnes von Nassau-Oranien, Nichte
des Kurfürstenpaars, erteilte der Kfs. EndeMärz
1651 den Auftrag, einige Gemächer der Schwa-
nenburg mit Antwerpener Tapeten auskleiden
zu lassen. Im Zusammenhang mit der Hoch-
zeit (Mai 1652)mußten jedochKronleuchter aus
der Nimwegener Stephanskirche sowie weiter-
es Mobiliar aus verschiedenen umliegenden
Schlössern entliehen werden. Unter Fs. Johann
Moritz von Nassau-Siegen war zeitgl. mit der
Restaurierung der Umbau der Burg zu einem
repräsentativen Dienst- und Wohnsitz begon-
nen worden. Aufgrund der geringen Finanzmit-
tel der Landesverwaltung hatte Fs. Johann Mo-
ritz dafür sogar Eigenmittel aufgebracht. Die
Restaurierungsarbeiten sowie der Bau des
»Prinzenhofs« (1664) nach Entwürfen der nie-
derländ. Architekten Pieter undMauritz Post so-
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wie Daniel Wolf Dopff dauerten bis ca. 1671.
Zw. 1671 und 1676 war Fs. Johann Moritz als
niederländ. Feldmarschall (1668) im Krieg ge-
gen Frankreich sowie im diplomat. Auftrag für
die Generalstaaten tätig. Zu dieser Zeit war er in
Kleve wohl nur selten anwesend. Nach seiner
Rückkehr ließ er die Eremitage zu Bergendael
erbauen, die er bis zu seinem Tod bewohnte.

Unter Hzg. Adolf I. von Kleve-Mark (* 1373,
† 1448) wurde 1437 in der Stadt Kleve der Apo-
thekermeister Johann Vos aus Leiden angesie-
delt. Die bestallten Leibärzte und Apotheker
versahen – wohl aufgrund ihrer geringen Ent-
lohnung – ihre Dienste sowohl am hzgl. Hofe
als auch in der Stadt Kleve, wo sie teilw. Logis
beziehen mußten. Als Hof- bzw. Leibärzte der
Gf.en und Hzg.e von Kleve-Mark bzw. † Jü-
lich-Kleve-Berg fungierten nachweisl. Nycolaus
von Spykenes (1406), Johannes de Conventis
(1412), Andreas Leennius (1531), Johann Weyer
(1550–78; zeitgl. Johann Lythodius (1554) und
Reiner Solenander (1559)) und Galenus Weyer
(1578–1609).

Aus den westl. Territorien des Kfsm.s
† Brandenburg stammten 16 Amtsträger, die an
den kurbrandenburg. Hof nach † Berlin wech-
selten (davon stammten neun aus dem Hzm.
Kleve und zwei aus der Gft. Mark). Hier traten
bes. verschiedene Mitglieder der Familie Neu-
haus aus der Gft. Mark hervor, die im Berliner
Handelsleben, als Bürgermeister von Cölln a. d.
Spree sowie im kfsl. Dienst nachweisbar sind.
Kunsch von Breitenwald jr., ein aus Kleve stam-
mender Pfarrerssohn, ist in den Jahren 1653–55
amHof desGroßenKfs.en als Hofprediger tätig
gewesen.

Die Anzahl von am Klever Hof zu versorgen-
den Menschen variierte bes. im 15. Jh. stark:
1409 waren an acht Tafeln 77 Personen, um
1420 am hzgl. Hofe bereits 215 Personen an 13
Tafeln zu verköstigen. In der Regierungszeit
Hzg. Johanns I. speisten lt. den überlieferten
Kostlisten in den Jahren von 1467 bis 1481 zwei-
mal tägl. rund 250–300 Personen am klev. Hofe,
wobei sich anläßl. von Ereignissen wie Hoch-
zeiten, Beerdigungen etc. bis zu 400 Personen
in der Res. Kleve aufhielten. Anläßl. der häufig
wechselnden Hofhaltungen, die sich z.B. aus
der Reisetätigkeit oder den milit. Unterneh-

mungen des jeweiligen Hzg.s ergaben, wurde
zugl. immer auch das Hofpersonal reduziert.

Aus den Hofordnungen wird ersichtlich,
daß Nahrungsmittel für den Hof wie Fleisch,
Fisch, Butter und Eier regelmäßig vom Küchen-
meister auf dem lokalen Wochenmarkt erstan-
den wurden. Der Wasserversorgung auf der
Res. diente vom 15. bis zum 18. Jh. ein Brunnen
im unteren Hof. Luxusgüter mußten dahinge-
gen importiert werden:Um1480 erwarbenElisa-
beth von Burgund und ihr Sohn Johann II. für
rund 1454 Gulden kostbare Stoffe vom Floren-
tiner Kaufmann Peter Bandyn, der eine Filiale in
Brügge hatte. Die offene Rechnung des Hzg.s
wurde einige Jahre später in eine Rente für den
Kaufmann umgewandelt, angewiesen auf Güter
in der Umgebung von Brügge.

Hzg. Johann III. standen Räte zumeist bür-
gerl. Herkunft zur Seite, die den Landesherrn
bei polit. und konfessionellen Verhandlungen
sowie auf Reichstagen vertraten. Neben Hein-
rich Bars gen. Olisleger, JohannesGogreve, Carl
Harst, Gerhard von Jülich und Arnold Bongard,
war der berühmteste der Jurist und Humanist
Konrad von Heresbach (* 1496, † 1576). Der
spätere Berater der Hzg.e Johann III. und Wil-
helm V. war zunächst seit 1523 als Erzieher des
Erbprinzen Wilhelm tätig. Er förderte auch die
Kontakte des Klever Hofes zu Erasmus von Rot-
terdam und besaß rund 50 Jahre maßgebl. Ein-
fluß auf den hzgl. Hof. Dem künftigen Hzg.
Wilhelm V., gen. »der Reiche«, widmete er seine
Schriften »De pueris instituendis« (1529) und
»Apophthegmata« (1531). Eine weitere berühm-
te Schrift, »Rei rusticae libri quatuor« (1570),
beschäftigte sich mit der grundherrl. Eigenwirt-
schaft. Polit. bedeutsam war auch der hzgl.
Kanzler Johann von Vlatten (* 1517, † 1562).
Heresbach, Vlatten und Gogreve verfaßten ge-
meinsam eine konfessionelle Reformordnung,
die von Hzg. Johann III. im Jan. 1532 erlassen
wurde. Dr. Heinrich Olisleger wurde am 4. Sept.
1539 in † Düsseldorf bereits von Hzg. Wilhelm
V. als Bevollmächtigter der Eheberedung zw.
Kg. Heinrich VIII. von England und seiner
Schwester Anna von Kleve berufen und führte
auch die Verhandlungen anläßl. der geplanten
Vermählung Hzg. Wilhelms V. mit der Königs-
tochter von Navarra, Jeanne d’Albret.
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Der Leibarzt Hzg. Wilhelms V., Dr. Johann
Weyer (* 1515, † 1588), machte sich auch als Be-
kämpfer der Hexenverfolgungen einen Namen
(»De praestigiis daemonum«, 1563). Sein Sohn
Dr. Galenus Weyer (* 1547, † 1619) bekleidete
das Amt des hzgl. Leibarztes von 1578 bis 1609
in der für das Herrscherhaus schweren Regie-
rungsphase seit Ausbruch der Geisteskrankheit
des Regenten Johann Wilhelm (1589), über die
Ermordung Hzg.in Jakobes (1597) bis zum kin-
derlosen Tode des Hzg.s Johann Wilhelm
(1609).

Weitere wichtige Persönlichkeiten sind in
der Phase der brandenburg. Regierungszeit be-
legt. Der außerordentl. Rat Adolf Wüsthaus,
Archivar der klev. Regierung, war ab 1658 Ju-
stizrat am Hofgericht zu Kleve und wurde 1666
zum ordentl. Regierungsrat ernannt. Wüsthaus
machte sich auch als Chronist der klev. Ge-
schichte einen Namen (»Historische Beschrei-
bung dessen, was sich von Anno 1609 bis in das
Jahr 1668 (1690) inclusive [...] zugetragen«).
Auch der klev. Regierungsrat Daniel Weimann
(* 1621, † 1661)warChronist derRegierungszeit
des Großen Kfs.en, wurde ab 1658 zum Kanzler
Kleve-Marks ernannt und 1660 vom Ks. in den
Adelsstand erhoben.

Verschiedene Künstler befanden sich kurz-
zeitig am Klever Hof oder wurden langfristig
dort bestallt, um im Auftrage der Hzg.e zu ar-
beiten. Im Aug. 1539 weilte Hans Holbein d. J.
(* 1497/98, † 1543) in Düren, um imAuftrag des
engl. Kg.s Heinrich VIII. die Schwestern Hzg.
Wilhelms V., Amelie und Anna, zu porträtieren.
Nachweisl. befand sich auch der schwäb.
Künstler Leonhard Kern (* 1588, † 1662) mind.
i. J. 1648 als Hofbildhauer in Kleve. Die Gruft
Hzg. Wilhelms V. in St. Lambertus in † Düssel-
dorf wurde vom hzgl. Hofbaumeister Johannes
Pasqualini errichtet, der aus einer Baumeister-
familie stammte, die seit Generationen in den
Hzm.ern † Jülich, Kleve und Berg sowie in den
Gft.en Mark und Ravensberg tätig war. Mit ei-
nem Jahresgehalt versehen befand sich in den
Jahren 1649 bis 1655 auch die Dichterin Maria
Margareta van Akerlaeken am Hof zu Kleve, die
u. a. Festgedichte verfaßte (z. B. anläßl. der Ge-
burt des Prinzen Heinrich Wilhelm von Bran-
denburg, 1648) und einen Gedichtband unter
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dem Titel »Cleeffscher Pegasus« (1654) heraus-
gab.

Röm. Münzfunde aus dem Hzm. Kleve bil-
deten den Grundstock für die nach 1614 von
Kfst. Georg Wilhelm von Brandenburgs ange-
legte Münzsammlung, die von seinem Sohn
Friedrich Wilhelm weitergepflegt und um die
aus Kleve an den Berliner Hof transferierte um-
fangr. Münzsammlung Hzg. Wilhelms V. von
Jülich-Kleve-Berg ergänzt wurde. Aus dem Be-
sitz seines Statthalters Johann Moritz von Nas-
sau-Siegen erwarb Kfs. Friedrich Wilhelm von
Brandenburg 1652 für rund 50000 Taler eine
Anzahl von Gemälden, Zeichnungen, Elfen-
beingegenständen und Skulpturen, die dieser
von seinem Aufenthalt in Brasilien als dortiger
Gouverneur (1637–1644) mitgebracht hatte.
Eine bereits von Hzg. Wilhelm V. von Jülich-
Kleve-Berg angelegte Antikensammlung wurde
nach seinem Tod zunächst in einem Gewölbe
der Schwanenburg deponiert. Erst Fs. Johann
Moritz von Nassau-Siegen holte sie wieder her-
vor, ergänzte sie durch eigene Stücke und stellte
die Grabreliefs und Säulenfragmente in einem
Raum der Schwanenburg aus. Die Stücke dien-
ten später zur Ausschmückung und zur Reprä-
sentation seiner Grablege in Bergendael (Anti-
quarium).

Fs. Johann Moritz von Nassau-Siegen be-
gann 1653 mit dem Ausbau eines Terrassengar-
tens im Vorfeld der Schwanenburg sowie mit
der Anlage von Gärten und Alleen. Unter dem
niederländ. Architekten Jacob van Campen, Er-
bauer des Rathauses von Amsterdam, begann in
Kleve drei Jahre später die Ausführung eines
»Tiergartens« mit Amphitheater am Springen-
berg nach antikem Vorbild. Säulenhaine, Skulp-
turen, Felsengärten, Pavillone, Brunnen, künstl.
Inseln und Teichanlagen bestimmten die von
Fs. Johann Moritz angelegten Gärten. Zugl.
wurden Stadt und Res. Kleve in die Gartenkust
des brandenburg. Statthalters einbezogen:
strahlenförmig auf die Kirchen der Stadt und
die Schwanenburg ausgerichtete Alleen, erst-
malig 1653 die »Nassauer Allee« mit dem Tro-
phäenmal »Cupido« als zentralem Element, so-
wie Sichtmarken und Aussichtspunkte prägen
noch heute das Bild der früheren Residenzstadt
und ihrer Umgebung. Nach 1664 ließ Fs. Jo-
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hann Moritz am »Prinzenhof« einen Lustgarten
anlegen, der mit dem Gebäude eine Einheit bil-
den sollte. Den letzten Garten ließ der branden-
burg. Statthalter 1674 mit der Solitüde an sei-
nem Alterswohnsitz Bergendael erbauen. Die
klev. Gärten des Fs. vonNassau-Siegen besaßen
einen hohen repräsentativen Wert und zogen
die Bewunderung der europ. Höfe auf sich: 1679
reiste u. a. der klev. Gärtner Arnold Nicolai nach
Versailles, um dort Kg. Ludwig XIV. garten-
techn. Erkenntnisse zu vermitteln. In † Berlin
orientierte sich der Ausbau des Tiergartens und
der Alleestraße »Unter den Linden« u. a. am
Vorbild der klev. Gärten.

Unter Kfs. Friedrich III., dem späteren Kg.
Friedrich I. in Preußen, und seinenNachfolgern
endete die Bedeutung von Kleve als landesherrl.
Repräsentationsort.

†A. Hohenzollern † A. Mark, Gf.en von der † C.7.
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Stephanie Marra

LANDSBERG

I. Die Burg L. kam nach dem Tode Mgf.
Heinrichs, aus dem Hause Groitzsch, von der
Ostmark 1136 durch Belehnung in die Hände
der Wettiner. Mgf. Konrad der Große von Mei-
ßen teilte 1156 seine allodialen Besitzungen und
die Lehen mit Zustimmung Kg. Friedrich Bar-
barossas unter seine fünf Söhne auf, wobei sein
Sohn Dietrich u. a. die sächs. Ostmark erhielt.
Dietrich nannte sichMgf. von der Ostmark bzw.
synonym von L., wobei die Burg und die Herr-
schaft L. ein Teil der sächs. Ostmark darstellte.
Unter seiner Herrschaft wurde L. als Zentrum
des Gebietes ausgebaut. Nach seinem kinder-
losen Tod 1185 kam L. und damit die Ostmark
an seinen Bruder Gf. Dedo V. vonGroitzsch und
von dessen Sohn Konrad 1210 an die Hauptlinie
der Wettiner zurück, so daß Mgf. Dietrich der
Bedrängte von Meißen über zwei Fahnlehen



827

verfügte. Sein Sohn und Nachfolger, Mgf. Hein-
rich der Erlauchte von Meißen, der 1247 nach
dem Aussterben der † Ludowinger in Thürin-
gen noch über deren Lgft. und über die Pfgft.
Sachsen gebot, teilte bereits 1261 die Fahnlehen
auf und schuf für seinen Sohn Dietrich, ohne
reichsrechtl. Zustimmung, die Mgft. Lands-
berg, wozu er Teile der Ostmark und Gebiete
nördl. von † Leipzig aus dem meißn. Marken-
gebiet zusammenlegte. Die Mark L. erstreckte
sich östl. von † Halle bis nördl. von † Leipzig
nach N verjüngend in Richtung Fsm. † Anhalt
und dem Hzm. Sachsen-Wittenberg. Nach dem
Tode Mgf. Dietrichs des Weisen von L. 1285
ging die Mark an seinen Sohn Friedrich Tuta
über und nach dessen Ableben 1291 an seinen
Onkel Albrecht den Entarteten, Mgf. von Mei-
ßen, Lgf. von Thüringen und Pfgf. von Sachsen.
Nur für die Zeit von 1265 bis 1291 existierte die
Mark L. als selbständiges Fsm. Durch Verkauf
1291 kam die Mark L. an die johanne. Linie der
askan. Mgf.en von Brandenburg und diente v. a.
Mgf. Otto IV. mit dem Pfeil als Herrschaftsge-
biet, wobei er die Mgft. † Brandenburg als
Hauptwirkungsgebiet ansah. Zw. 1320 und
1350 kam es zu Auseinandersetzungen zw. den
† Askaniern und den Wettinern um die Recht-
mäßigkeit des Verkaufes der Mark L., als deren
Ergebnis 1354 Schenk Otto von L., ein Dienst-
mann der † Askanier, als Bgf. die Herrschaft L.
übernahm. Der Name Schenk bezieht sich auf
die Herkunft der Familie nach dem Ort Schen-
kendorf bei Guben in der Niederlausitz und be-
zeichnet nicht das Amt des Mundschenken.
Nach einer Fehde 1508 zw. den Schenken und
den † sächs. Hzg.en und der Verhängung der
Reichsacht 1509 über die Schenken kamen die
Wettiner wieder in den Besitz der Mark L. und
zerstörten 1514/15 die gesamte Burganlage bis
auf die Doppelkapelle, so daß hier keine Res.
mehr existierte.

II. Da die Mgft. L. eigtl. nur zw. 1261 und
1291 als Reichsfsm. existierte, kann der Hof
auch nur für den genannten Zeitraum beschrie-
ben werden. Über Hofämter vor 1210 sind wir
ungenügend informiert. Nach der Übernahme
L.s und der Ostmark durch Mgf. Dietrich den
Bedrängten von Meißen 1210 gibt es sporad.
Nachrichten über einen Truchsessen Ulrich, ei-

landsberg

nen Mundschenken Ehrenfried und einen Mar-
schall Werner, ohne diese eindeutig als Hof-
amtsträger am L.er Hof verorten zu können.
Vielmehr treten die genannten Personen auch
bei Rechtshandlungen in anderen wettin. Ge-
bieten auf und gehören wahrscheinl. zum en-
geren Personenkreis des Mgf.en. Bei seinem
Vorgänger, Mgf. Konrad von der Ostmark, sind
keine Hofämternamen überliefert.

Erst unter Mgf. Dietrich dem Weisen von L.
nach 1261 ist ein planmäßiger Aufbau eines
strukturierten Hofes nachweisbar, wobei der
Mgf. seine Kanzlei mit Personal aus Thüringen
aufbaute, wo er vor 1261 als jüngerer Lgf. stell-
vertretend für seinen Vater, Mgf. Heinrich den
Erlauchten von Meißen, agierte. So brachte er
wohl 1261 den Notar Meinher mit, der ab 1265
eine Kanonikerstelle in † Merseburg innehatte
und 1268 als protonotarius bezeichnet wurde.
Ebenso verhält es sich mit Konrad Hebestreit
(ab 1263), Gerhard von Nordhausen (1268) und
Dietrich von Nebra (ab 1266). Auch noch in den
80er Jahren des 13. Jh. kommen die Kanzleivor-
steher aus Thüringen, so Heinrich von Zwei-
men, Hartwig von Hörselgau und ein weiterer
Konrad Hebestreit. Meist wird das Kanzleiper-
sonal mit Kanonikerstellen in † Merseburg, †
Zeitz und † Meißen versorgt. Eine klare Diffe-
renzierung innerhalb der Kanzlei ist noch nicht
gegeben, denn die Titel scriptor, notarius, proto-
notarius wechseln häufig. Ein Schwerpunkt in
der Ausgestaltung des Hofes scheint bei Mgf.
Dietrich dem Weisen von L. der Aufbau einer
ausdifferenzierten Kanzlei gewesen zu sein. Die
Urk.n lehnen sich stark an kgl. Diplome an in
Bezug auf Aufbau und tag- und ortsgenaue Da-
tierung. Auch steigt die Zahl der ausgestellten
Diplome enorm an. Vorrangig geistl. Instituti-
onen werden privilegiert sowie die Stadt Leip-
zig. Bei den Destinären stehen vorn an die Bf.e
von † Merseburg und † Naumburg. Güterüber-
schreibungen erfolgen für Kl. über den L.er
Raum hinaus und betreffen das gesamte wettin.
Herrschaftsgebiet. Hauptausstellungsorte für
die Urk.n sind neben † Leipzig Weißenfels,
Naunhof bei Leipzig und Groitzsch. L. tritt ein-
deutig zurück, und in den zuvor genannten Or-
ten sind die Aufenthaltsorte des Mgf.en zu se-
hen. Nach dem Aussterben der L.er Linie der
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Wettiner übernimmtMgf. Friedrich der Freidige
von Meißen das Kanzleipersonal.

Unmittelbar nach der Schaffung der Mgft. L.
hat Mgf. Dietrich mit dem Aufbau eines Perso-
nalgeflechtes an seinemHof begonnen, denn ab
1266 ist ein Marschall bezeugt und ab 1269
zeugt ein Hofmeister Albert mit, jedoch ohne
Herkunftsbezeichnung und ein Truchseß Hein-
rich von Borna, der jedoch dem mgfl.-meißn.
Hof zuzuweisen ist. Ab 1275 treten verstärkt
thüring. Hofamtsträger als Zeugen in Urk.n auf,
die in Weißenfels ausgestellt sind und thüring.
Angelegenheiten betreffen. Die klass. vier Ho-
fämter finden wir am L.er Hof nicht, dafür aber
eine Dominanz der Kanzleiangehörigen und
eine herausgehobene Stellung des Hofmeisters.
Mgf. Dietrichs Sohn, Mgf. Friedrich Tuta von L.,
scheint das Personal seines Vaters nach dessen
Ableben 1285 übernommen zu haben bis auf
den Hofmeister. Unmittelbar nach der Herr-
schaftsübernahme urkundet ein Hofmeister
Heinrich von Schladebach. Beibehalten werden
die Hauptorte der Urkundenausstellung. Wei-
ßenfels wird 1286 als Sitz des Frauenhofes ex-
plizit gen. (Weißenfels in capella in sedi matris nost-
re). Wie bereits unter Mgf. Dietrich von L. er-
scheint auch bei Mgf. Friedrich Tuta von L. die
namengebende Burg kaum in den diplomat.
Quellen. Ebenso entwickelte sich der Herr-
schaftsmittelpunkt nicht zur Grablege des wet-
tin. Familienzweiges, sondern die Klarissenkl.
von Seußlitz und Weißenfels, eine landsberg.
Gründung, erfüllten die Memorialfunktion. Er-
staunl. ist auch, daß die Burg mit einer bebau-
ten Fläche von ca. 12000 qm in ihrer zentralen
Bedeutung so wenig Niederschlag in der
schriftl. Überlieferung fand. Von höf. Festen,
Turnieren und dgl. haben wir keine Nachrich-
ten. Erhalten hat sich das Wappen der Mgf. von
L. Die zwei blauen Pfähle werden von drei gol-
denen Balken umgeben und wurden im sächs.
Mantelwappen aufgenommen, als die Mgft. L.
schon lange aufgehört hatte zu existieren.

† A. Wettin † C.7. Landsberg
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Reinhardt Butz

LEUCHTENBERG

I. Lgft./Lgf.en von L. (seit 1196, seit 1375
zugl. Gf.en von Hals). Keine formelle Fürstung,
sondern allmähl. Usurpation des Fürstentitels
durch die Dynastie im Verlauf des 15. Jh.s. An-
erkennung als Fs.en bzw. Fürstengenossen
durch die ksl. Kanzlei seit den 1470er Jahren,
Aufnahme in die Reichsmatrikel (seit 1471/87).
Ab etwa 1500 galt die Lgft. als Fsm. Seit Ausbil-
dung der Kreisordnung Fsm. im bayer. Kreis.
1646 Aussterben der Dynastie undÜbergang der
Lgft. an † Bayern.

Der älteste allodiale Besitz zur Zeit Gebhards
I. (zuerst gen. 1118) konzentrierte sich um das
namengebende Lukenberg (L.), wo Gebhard eine
Kirchengründung vornahm. Dazu kam bald die
Burg Waldeck aus der Erbschaft der Lengenfel-
der. Die Übernahme des Landgrafentitels 1196
brachte den L.ern vorübergehend eine hervor-
gehobene gerichtsherrl. Stellung in der Ober-
pfalz ein, die über den engeren Umkreis ihrer
eigentl. Grundherrschaft hinausging. 1283 ver-
kauften sie neben Waldeck und anderen Besitz-
titeln auch diese Gerichts- und Geleitsrechte,
die in Qualität und Umfang in etwa denen der
ksl. Landgerichte von Hirschberg oder † Nürn-
berg entsprachen, an die †Wittelsbacher. Es
blieb als Regal das Geleitsrecht in der engeren
Lgft. L. Den Komplex der Herrschaftsrechte
über diese nahmen die L.er im 15. Jh. vom Reich
zu Lehen. Lgf. Ulrich I. († 1334) erwarb eine
große Zahl von Burgen hinzu, so nochmals
Waldeck mit Pressath, weiter Störnstein und
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Neustadt/Waldnaab, später Schwarzenberg,
Rötz sowie Stadt und Gericht Waldmünchen.
Langfristig gehalten wurde von Ulrichs I. Zuge-
winnen nur das 1322 erworbene Pfreimd, das
später zur Res. ausgebaut wurde. Die Landes-
teilung von 1366 beließ Waldmünchen und
Schwarzenberg in gemeinsamem Besitz, Leuch-
tenberg und Pfreimd fielen jedoch an den älte-
ren Sohn, Pleystein, Reichenstein und Schönsee
sowie Grafenwöhr an Johann I., der 1375 auch
noch die Gft. Hals samt mehreren Burgen
nördl. und südl. der Donau erwarb. Die Halser
aus dem Hause L. besaßen damit kurzfristig
den mächtigsten Herrschaftskomplex in Nord-
ostbayern, doch gingen alle genannten Burgen
dieser Linie im Laufe der Zeit wieder verloren.
Teilungen, Verkäufe und Abtretungen an die
Leuchtenberger Stammlinie sowie der Ausver-
kauf und das biolog. Aussterben der Halser Li-
nie 1458/87 führten zum Verlust der Besitztitel
aus der Gft. Hals und zu einer Konzentration
auf verkleinerter Basis. Verstärkt wurde das seit
Ende des 15. Jh.s anerkannte kleine Fsm. durch
das »Nebenland« der fränk. Herrschaft Grüns-
feld (seit 1487/1502). 1530 gelang noch der Er-
werb der oberpfälz. Herrschaft Wernberg. Über
diesen Kern um Leuchtenberg, Pfreimd und
Wernberg sowie Grünsfeld hinaus gelangen
keine Zuerwerbungen mehr. Gegen Oberpfalz
und Bayern führten die Lgf.en seit dem 16. Jh.
kontinuierl. Prozesse um hoheitl. Rechte wie
Kirchweihschutz, Jagd-, Holz- und Gerichts-
rechte und den Status der Streubesitzungen au-
ßerhalb ihres engeren Fsm.s. Dabei gelang es
ihnen, wenigstens den Kern ihres Hoheitsge-
bietes von wittelsb. Landesherrschaft frei hal-
ten.

Nach einer Grenz- und Gebietsbeschrei-
bung von ca. 1600 umfaßte das Territorium der
Lgft. L. – ohne Streubesitz – etwa 30 Dörfer,
dazu kamen 11 Hofmarken bzw. Landsassen-
güter sowie der Markt Leuchtenberg. Zur Stadt
Pfreimd gehörten drei Ortschaften und ein
Landsassengut. Zur 1530 erworbenen Herr-
schaftWernberg, die die territoriale Verbindung
zw. der Lgft. und der Res. Pfreimd herstellte,
gehörten im 16. Jh. abgesehen von den Märkten
Luhe und Wernberg nur 45 Anwesen in einigen
wenigen Dörfern. Ein Zinsregister für die Herr-

leuchtenberg

schaft Grünsfeld von 1502 nennt Hintersassen
aus gut 20 Dörfern.

Die Leistungsfähigkeit der Lgft. L. im Ver-
gleich zu anderen Fsm.ern läßt sich an den
Reichsmatrikeln um 1500 ablesen. Die Leuch-
tenberger wurden in allen Matrikeln zw. 1471
und 1521, in denen sie in der Fürstengruppe ge-
führt wurden (1471, 1480, 1487, 1489, 1491,
1507, 1521), mit der niedrigsten Veranschla-
gung unter allen Standesgenossen verzeichnet.
Die Leistungskraft der Lgft. lag damit noch un-
ter derjenigen einer jeden einzelnen Herrschaft
der beidenGf.en von† Henneberg, die seit 1491
unter den Fs.en verzeichnet wurden.

II. Von der Ausstrahlung des leuchtenberg.
Hofes in der Oberpfalz im 14. Jh. gibt das erste
überlieferte Lehenbuch der Hals-Pleysteiner Li-
nie von 1396/99 für die oberpfälz. Gebietsteile
einen Eindruck. Das Verzeichnis zählt zwölf Le-
hensburgen sowie weitere ca. 150 Einträge mit
ritterl. Vasallen auf. Dann folgen Bürger- und
Bauernlehen, die mit Nürnberger Bürgerlehen
einsetzen und sich dann über die Lgft. L., die
weitere Oberpfalz bis in die Gegend von Pegnitz
und Creußen erstrecken und weiter in das El-
bogner Land und nach Eger. Geschlossene Ein-
heiten bilden hier Lehen in den Herrschaften
Neuhaus am Berg und Waldeck sowie Bürger-
lehen in Amberg, Sulzbach, Nabburg und Wei-
den sowie Grafenwöhr. Nicht erfaßt ist der Be-
sitzkomplex der Gft. Hals sowie derjenige der
L.er Linie. Dieser Komplex erscheint im original
überlieferten Lehenbuch Lgf. Leopolds (begon-
nen 1409). Die reale Nutzbarkeit der Lehens-
rechte wurde allerdings im späten MA fraglich.
Der Ritterbewegung von 1489 schloß sich der
junge Lgf. Johann nicht an. Aufgrund der zahlr.
Verkäufe der unmittelbar nutzbaren Herrschaf-
ten im 14. und 15. Jh. muß man, trotz der
schließl. erreichten Fürstenwürde, von einem
Rückgang der Anziehungs- und Leistungskraft
des L.er Hofes ausgehen. Im Lehenbuch von
1488 führte die allein verbliebene Stammlinie
noch immer ungefähr 80 Niederadlige als ihre
Vasallen. Eine Ritterpferdliste von 1531 zeigt
den Anspruch der L.er auf 88 auswärtige adlige
Lehenleute und neun Landsassen. Diese Zahl
entspricht in etwa dem Stand von 1488, hat sich
aber gegenüber dem Ende des 14. Jh.s stark ver-
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ringert. Im 16. Jh. verstärkte sich auch im ober-
pfälz. Nordgau der Druck der †Wittelsbacher.
Die Einlösung konkreter Forderungen an au-
ßerhalb der kleinen Lgft. begüterte, vorrangig
an andere Herren gebundene Vasallen bzw.
Hintersassen war in der Zeit der frühneuzeitl.
Territorialstaaten kaum mehr möglich. Immer-
hin gelang es den Lgf.en im 16. Jh., pfälz. Steu-
erforderungen an auswärtig wohnhafte Hinter-
sassen abzuwehren (1542 und 1555). Nachweis-
bar wird die Bindung des Niederadels an den
lgfl. Hof bei der Besetzung der Pflegerstellen
und im Rahmen des Land- und Lehengerichts
sowie im Rahmen der Hofhaltung (s. u.).

Rechnungen, die einen Eindruck vom Zu-
schnitt des Hofes vermitteln, liegen erst aus der
Mitte des 16. Jh.s vor. Die Jahresrechnung von
1573 aus der Zeit der Vormundschaft von Lgf.
Georg Ludwig wies Einnahmen auf von 19 173
Gulden (ohne »Küchendienste« und Erträgnisse
aus Jagd, Fischfang, Forst und Viehzucht), de-
nen Ausgaben von 10770 Gulden gegenüber-
standen, davon für den Schuldendienst 1839
Gulden. Die Schulden betrugen damals 43602
Gulden. Die Herrschaft Grünsfeld erbrachte an-
nähernd 50% aller Einnahmen. Im Bereich der
Lgft. Leuchtenberg wurden 1573 zwei Hofmar-
ken direkt bewirtschaftet. Von einer Überschul-
dung der Lgft. kann hier – anders als zur Zeit der
letzten Lgf.en – noch nicht gesprochen werden.

L. und dessen engerer Umkreis gilt als Mit-
telpunkt des ältesten Besitzes der Leuchtenber-
ger. Dort muß sich auch der erste, namenge-
bende Ansitz des Geschlechts befunden haben.
Bis Ende des 13. Jh.s lassen Nennungen nach
den Burgen Waldeck und Falkenberg weitere
Sitze der L.er erkennen, die jedoch noch vor
1300 veräußert wurden. Auffälligerweise er-
scheint L. kaum als Ausstellungsort von Urk.n,
wohl aber verschiedentl. Waldeck. Als vorwie-
gende Aufenthaltsorte der Lgf.en und Mittel-
punkte der Herrschaft im 14. Jh. sind die Burgen
L. und Pleystein anzunehmen, da sie die Lan-
desteilung von 1366 in besonderer Weise her-
vorhob: Die Verwalter (Pfleger) dieser beiden
benachbarten Burgen sollten trotz der Besitz-
teilung auf beide Lgf.en eingeschworen werden.
Bereits 1324 wurde aber auch in Pfreimd eine
Urk. ausgestellt. Um dieWende vom 14. zum 15.

Jh. werden das niederbayer. Hals und das ober-
pfälz. Pleystein als Aufenthaltsorte der Lgf.en
aus der Halser Linie ausdrückl. bezeugt. Das
bereits 1322 erworbene Pfreimd wurde noch in
der Landesteilung von 1366 unter den Burgen
der L.er Linie erst an zweiter Stelle gen. Doch ist
es ein wichtiges Zeichen für die neue Bedeutung
von Pfreimd, daß 1363 Lgf. Ulrich II. neben der
Kirche in Pleystein auch die in Pfreimd zur Pfle-
ge der Memoria der lgfl. Vorfahren bestimmte.
Ab 1372 läßt sich eine gezielte wirtschaftl. För-
derung des damals erstmals als Stadt bezeich-
neten Pfreimd durch Ulrich II. erkennen. Dieser
strebte nach der Landesteilung offensichtl. auch
für die L.er Linie nach einer geeigneten Kom-
bination von Burg (Aufenthaltsort des Hofes)
und Stadt, wie diese bei der anderen Linie mit
Pleystein bereits seit Ulrich I. bestand. Diese
Verbindung wurde hier nicht im Anschluß an
die relativ abgelegene Höhenburg L., sondern –
anders auch als bei Pleystein – bei der für wirt-
schaftl. Zwecke günstiger gelegenen Wasser-
burg Pfreimd gesucht. Eine Reihe von Quittun-
gen, die 1392 in Pfreimd zur Entlastung Lgf.
Albrechts ausgestellt wurden, weisen darauf
hin, daß sich damals dort der Hof bzw. die Hof-
verwaltung der Leuchtenberger Linie befand.
Ein weiteres Indiz für die Bevorzugung von
Pfreimd durch den Landgrafenhof in der ersten
Hälfte des 15. Jh. ist das dort tagende Lehenge-
richt. Wie oft sich die Leuchtenberger noch auf
ihrer Stammburg aufhielten, wenn sie im Land
weilten, ist nicht zu erkennen. Immerhin ließ
Lgf. Leopold um 1440 auf der Burg Leuchten-
berg umfangr. Erneuerungs- und Umbauarbei-
ten durchführen, was er mit einer Inschrift in
der ebenfalls umgebauten Burgkapelle doku-
mentieren ließ. In der zweiten Hälfte des 15.
Jh.s war Pfreimd eindeutig die Hauptres., da
hier der Sitz der zentralen Institutionen (Ge-
richte, Hofmeister, Kanzler, Pfleger und Kast-
ner) der Verwaltung wie auch der Hauptwohn-
sitz der Lgf.en bezeugt ist: Der Ehevertrag zw.
Friedrich V. undDorothea von Rieneck von 1467
sah vor, daß Friedrich der Dorothea von Rien-
eck in Pfreimd eine Wohnung anweisen sollte.

Nach Erwerb der Herrschaft Grünsfeld auf-
grund der Rienecker Erbschaft nahm Grünsfeld
die Stellung einer zweiten Res. mit zeitweiliger
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Hofhaltung und eigener Verwaltung ein. In ei-
nem Vertrag zw. Dorothea und ihrem Sohn Jo-
hann IV. von 1502 ging man zunächst von einer
gemeinsamenHofhaltung zu Grünsfeld aus. Im
Rahmen dessen sollte der separate Frauenhof
der Landgrafenmutter acht reisige Pferde um-
fassen mit sechs Edelleuten und einem Knaben,
dazu Kleidung und Lohn. Für Johanns Gemah-
lin wurden zwei ehrbare Jungfrauen und ein
Edelknabe vorgesehen. 60 Gulden jährl. sollte
die Landgrafenmutter extra für die Küche erhal-
ten sowie weitere jährl. Zinsen, solange man ei-
nen gemeinsamen Haushalt führe. Änderungen
traten ein, wenn die gemeinsame Hofhaltung
aufgelöst werden sollte. Aus der Lehensauftra-
gung von Grünsfeld an †Würzburg geht her-
vor, daß Grünsfeld mit seinen Einnahmen, die
400 Gulden jährl. betrugen, als Witwensitz für
Dorothea vorgesehen war, falls ihr Sohn Lgf. Jo-
hann IV. vor ihr stürbe.

Weitere, detailliertere Einblicke in den
Haushalt des 16. Jh.s gibt eine Hofordnung für
die Vormundschaftszeit für Lgf. Georg Ludwig
von 1567.

Die Verwaltungsstruktur in der Lgft. L. ist –
angesichts der Dimensionen derselben nicht
überraschend – relativ einfach und bleibt eng
mit der Grundrentenverwaltung verbunden. Ab
1335/47 sind im Auftrag der Lgf.en tätige Pfle-
ger zu L. bezeugt, 1351 zum Beispiel auch ein
oberster Pfleger zu Waldmünchen. 1390 wird
einmal bei Lgf. Johann d. J. ein Kämmerer gen.
Seit 1392 treten bei Lgf. Albrecht (L.-Pfreimder
Linie) bzw. bei Lgf. Sigost (Hals-Pleysteiner Li-
nie) Hofmeister auf. Etwa gleichzeitig sind
Schreiber bezeugt: 1389/96 ein Schreiber Fried-
rich, der auch das erste Lehenbuch verfaßte, im
Dienst Johanns I. aus der Halser Linie, 1398 ein
anderer Schreiber bei Lgf. Albrecht aus der L.er
Linie. Gleichzeitig mit den Hofmeistern er-
scheinen Ende des 14. Jh.s weiterhin Pfleger zu
Leuchtenberg sowie zu Hals und zu Pleystein,
solange diese Herrschaften noch im Besitz der
L.er waren. Ein Privileg für Rat und Gemeinde
von Pfreimd von 1399 sah ebd. einen lgfl. »Pfle-
ger oder Kastner« vor. 1461 hatte der adlige Pfle-
ger der Gft. Hals einen Beamten (Schreiber?)
sowie einen Trupp von vier Mann unter sich.
Auch den Burgkaplan hatte er zu verköstigen.

leuchtenberg

Schon 1433 ist ein Schreiber des Pflegers von
Hals ausdrückl. bezeugt. Noch einmal 1475
wird ein Hofmeister gen., der erst jetzt aus-
drückl. auf seinen Amtssitz Pfreimd bezogen
wurde. Seitdem verschwindet zunächst das
Hofmeisteramt unter dieser Bezeichnung. 1477
erscheint stattdessen ein Kanzler, etwa gleich-
zeitig auch ein Pfleger zu Pfreimd neben dem zu
L. Um den Kanzler und den Pfleger in Pfreimd
baute sich eine kleine ortsfeste Hofverwaltung
auf. 1512 wird ein promovierter Jurist als Diener
von Haus aus bei Johann IV. gen., 1513 gab es
einen (adligen) Richter und einen Kastner, ei-
nen Landschreiber und drei Räte, alle zu
Pfreimd, dazu einen (adligen) Diener und einen
(adligen) Landrichter zu L. 1531 gab es einen
Kanzler samt zwei Schreibern, einen Richter
und Kastner zu Pfreimd und einen Landrichter
und Pfleger zu L. Auch die Herrschaft Grünsfeld
wurde von einem Amtmann verwaltet.

Der Pfleger zu L. hatte in der Regel die Land-
richter-, der zu Pfreimd die im Auftrag des
Lgf.en ausgeübte Richterfunktion über die
Herrschaft Pfreimd inne. 1432 und 1440 wird
ein Lehengericht zu Pfreimd erwähnt. 1475 wur-
de vom Landgericht L. zum Hofgericht appel-
liert, das wohl in Pfreimd tagte. Unter den neun
Beisitzern desselben, die als edle Räte und Ge-
treue des Lgf.en bezeichnet wurden, befinden
sich sieben Niederadlige, überwiegend in der
engeren Lgft. angesessen, und zwei Bürger.

Die ksl. Belehnungen im 15. Jh. für die
Lgf.en ergingen mit der bei Gf.en und Herren
übl. Leihe der Regalien, einschließl. des Münz-
rechts und des Bergrechts. In ihren Herrschaf-
ten wurde Lgf. Johann I. zuerst 1366 von † Karl
IV. das Münzrecht verliehen in seinen böhm.
Lehen Pleystein, Reichenstein und Schönsee.
Daneben erhielten Ulrich II. und Johann I. 1360
(als Landfriedensrichter in Franken) die Erlaub-
nis, die Rothenburger Münze zu nutzen. Mün-
zen (Pfennige) mit dem Aufdruck »Hals« stam-
men aus der Zeit Johanns I. († 1407) und Jo-
hanns III. († 1458). 1436/58 sind Auseinander-
setzungen zw. Johann III. und den bayer.
Hzg.en über die Münzprägung bezeugt, die Jo-
hann III. damals, wohl in der Gft. Hals, prakti-
zierte. Als die Hzg.e ihm gemeinschaftl. vor-
warfen, minderwertige Pfennige zu prägen,
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pochte Johann 1458 auf sein Recht, das ihm als
ain lantgraven des Reichs zustehe. Die Hauptmasse
der L.er Münzprägungen (Batzen, Halbbatzen,
Pfennige, 58 erhaltene Prägungen) stammen al-
lerdings erst aus der Regierungszeit Johanns
IV., die letzten von 1552. Seit 1514 wurde in
Pfreimd eine Münze betrieben. 1517 erteilte Jo-
hann IV. seinem Richter und Kastner, dem
Münzmeister, einem Bürger – alle zu Pfreimd –
sowie drei Personen aus Annaberg in† Sachsen
drei Fundgruben im Bereich der Lgft. mit
entspr. Freiheiten. Der Pfreimder Münzmeister
agierte sonst weiterhin im Auftrag Johanns IV.
Dessen Münze war offensichtl. einträglich.
Denn die Finanzen unter diesem Lgf.en befan-
den sich im Rahmen der L.er Geschichte in ei-
nem guten Zustand, wie die Erwerbung Wern-
bergs sowie weitere entspr. Aktionen und Pläne
zeigen. Ein detailliertes Testament bestätigt die
geordnete Hof- und Finanzführung.

Bis um die Zeit um 1500 liegen keine Berich-
te über ein Hofzeremoniell oder Festlichkeiten
am L.er Hof vor. Ausnahme ist ein Protokoll der
Belehnung der Vasallen bei Regierungsantritt
Lgf. Leopolds zu Beginn von dessen Lehenbuch
(1409) sowie ein Bericht über die Begräbnisfei-
erlichkeiten für Lgf. Friedrich V. i. J. 1487. Der
Text leitet das Lehenbuch Johanns IV., des Soh-
nes Friedrichs V., ein. Es geht dem Verfasser
offensichtl. darum, anhand der Trauerfeierlich-
keiten auf die Anerkennung Friedrichs als Rfs.
auf dem Nürnberger Reichstag abzuheben so-
wie an die aufwendige Überführung und das
Begräbnis in Pfreimd zu erinnern. Ein Grab-
stein Friedrichs V. ist in der Stadtkirche von
Pfreimd, im Gegensatz zu seinem Vater, nicht
vorhanden. Das Protokoll einer Erbhuldigung
der L.er Landschaft, d. h. durch den Rat und die
Bevölkerung der Stadt Pfreimd sowie der Märk-
te L., Wernberg, Luhe und Neudorf ist von 1531
überliefert.

Dichtung, Wissenschaft und Kunst hatten
vor 1500 und darüber hinaus in dem kleinen
Fsm. L. aufgrund der vorliegenden Quellen kei-
nen erkennbaren Stellenwert. Dagegen brachte
die Regierungszeit Georgs III. einen deutl. Fort-
schritt. Aufgrund seiner Kontakte zu dem be-
deutenden Gelehrten und Dichter Caspar
Bruschius schuf dieser nicht nur eine literar.

Gründungsgeschichte der Dynastie, sondern
brachte auch die frühesten Nachrichten der er-
sten L.er aus der bayer. Klosterüberlieferung
ans Licht. Dazu kommt eine »diplomatische
Geschichte« der L.er Lgft., die aufgrund von am
Hofe vorhandenen archival. Materialen erstellt
wurde, zuerst angelegt und geführt von demRat
Schrenk, dann fortges. durch den Kanzler Dr.
Johann Federl.

† A. Leuchtenberg, Lgf.en von † C.7. Leuchtenberg

† C.7. Pfreimd
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LOTHRINGEN

I. Das Hzm. L. erstreckte sich im SW des
heutigen L. Es gehörte zur Kirchenprovinz von
† Trier, sein größerer Teil unterstand dem Bm.
† Toul. Das Hzm. zählte eine Anzahl von Ab-
teien, deren berühmteste † Remiremont in den
Vogesen war. Erwähnung verdienen auch die
Abteien Clairlieu (Zisterzienserorden), Etival
und Moyenmoutier, wie auch das Kollegiatstift
Saint-Dié. Diese religiösen Einrichtungen bil-
deten die Stützpunkte des Gebiets.

Jurist. und polit. war das Hzm. L. integraler
Bestandteil des Reiches. Es stellte seit der
Thronbesteigung der sächs. Dynastie zusam-
men mit Schwaben, † Sachsen, † Bayern und
Franken eines der fünf großen Hzm.er des Rei-
ches dar. † Friedrich II. rief 1218 Thiébaut I.,
Hzg. von L., nachdrückl. seine Lehenspflicht in
Erinnerung; dieser mußte, nachdem er versucht
hatte, sich der Besitzungen des Ks.s im Elsaß zu
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bemächtigen, Abbitte leisten und bis zu seinem
mysteriösen Tod i. J. 1220 im Gefolge seines
Lehnsherrn bleiben. Erst 1361 wurde dieses Le-
hensverhältnis durch Hzg. Johann I. anläßl. sei-
nes Lehenseids, den er † Karl IV. für die Vogtei
von†Remiremont, die Stadt unddasMünzrecht
von Ivois (Carignan), die Rechtsprechung über
die lothring. Verkehrswege, die duels zw. Maas
und Rhein und die illegitimen Kinder der Geist-
lichen geleistet hatte, in Frage gestellt. Der Hzg.
befand nunmehr, daß er das Hzm. nicht aus der
Hand des Ks.s erhalten, sondern niemand an-
derem als Gott selbst und seinem eigenen
Schwert zu verdanken habe; denselben An-
spruch erhoben auch seine Nachfolger. Gleich-
zeitig war eine kulturelle und polit. Annäherung
der Hzg.e von L. an den frz. Kg. zu beobachten,
der an der Ostgrenze seines Reiches immer stär-
ker seine Präsenz demonstrierte. Seit dem 13. Jh.
war Hzg. Simon II. Vasall des Gf.en der Cham-
pagne; mit der Thronbesteigung Philipps des
Schönen i. J. 1285 wurde dieses Vasallenverhält-
nis auf den frz. Kg. übertragen; aus seiner Hand
empfing der Hzg. von nun an die Lehen von
Neufchâteau,Montfort, Frouard, Châtenois und
Grand im östl. Teil des Hzm.s. Die Hzg.e von L.
zogen aus dieser doppelten Lehensabhängigkeit
den Vorteil einer de facto Unabhängigkeit, die
sie v. a. den inneren Spannungen des frz. Kgr.s
und der polit. Schwäche des Reichs verdankten.
So entband der frz. Kg. Ludwig XI. i. J. 1465 Jo-
hann II., Hzg. von L., und seine Nachfolger von
der Lehenspflicht ihm gegenüber, um sich für
dessen Beistand im Krieg des Bien Public er-
kenntl. zu zeigen. Im Hinblick auf das Reich
schließl. gelang es Anton 1542, für das Hzm.
einen neuen jurist. Status auszuhandeln: L. war
von nun an ein freies Hzm., das nicht mehr ins
Reich eingegliedert war, wenn es auch unter
dessen Protektion stand; das Recht, in letzter In-
stanz zu urteilen, stand von nun an demHzg. zu.
Dies war das Ergebnis einer langen Entwick-
lung, durch die die tatsächl. Unabhängigkeit,
über die L. bereits seit langer Zeit verfügte, le-
gitimiert wirde und aufgrund derer der Hzg.
vollständige Souveränität beanspruchen konn-
te. Dennoch verstärkte sich die polit. Präsenz
des frz. Nachbarn an der westl. Grenze des
Hzm.s, bis es 1766 zur Annexion kam.

lothringen

Die Domäne des Hzm.s L. durchlief mit der
Zeit eine nennenswerte Entwicklung. Das Hzm.
hatte sich auf der Grundlage verschiedener Vog-
teirechte über Kirchen und Kl. herausgebildet.
Seit etwa 1000 war der Hzg. v. a. Vogt und
Schutzherr des Kl.s † Remiremont und der Kir-
che Saint-Dié; die Geschichte des Aufschwungs
des Hzm.s L. im Verlauf des MA spiegelt zum
Teil die ständigen Eingriffe der Hzg.e in die
Rechte der Kirchen wider, die sie schließl. mehr
oder weniger direkt ihrem Territorium einglie-
derten. Im 15. Jh. vollzog sich die Investitur ei-
nes Hzg.s von L. durch einen feierl. Eid, der je-
weils dreimal beim Eintritt in die Kirche und
dann in der Kirche von† Remiremont selbst ge-
leistet wurde und der die Achtung der Rechte
und Privilegien dieser Abtei zum Inhalt hatte. Zu
den Kirchen, über die der Hzg. von L. Rechte
besaß, gehörten auch die Abteien Saint-Pierre-
aux-Nonnains und Saint-Martin, die im Herzen
von † Metz lagen. Mehr noch als das Territori-
um repräsentierte somit der Titel des Hzg.s von
L. eine Funktion, die sich im Zusammenlaufen
unterschiedl. Rechte in der Hand einer Person
ausdrückte.

Am Ende des MA kann man einige territori-
ale Stützpunkte unterscheiden, auch wenn es
unmögl. ist, eine genaue Kartographie des
Hzm.s zu erstellen. Der erste dieser Stützpunkte
lag im S und erstreckte sich von der Maas bis zu
den Vogesen mit den Abteien † Remiremont
und Saint-Dié im Zentrum; der zweite befand
sich im N auf deutschsprachigem Gebiet und
reichte von Bouzonville bis Bitche. Um diese
beiden Hauptregionen zu verbinden, legten die
Hzg.e von L. zwei bedeutende Schlösser an:
Nancy, in einem moorigen Landstrich gelegen,
und Prény auf einem Felsenkamm. Die strateg.
Lage dieses dritten Kerns ließ diesen schnell zur
zentralen Region des Hzm.s werden. Das Ge-
biet war also zwar weit ausgedehnt, aber zer-
stückelt.

Das Hzm. L. ist hervorgegangen aus dem al-
ten Kgr. Lotharingien Lothars II. Das heutige L.
bildet davon den südl. Teil; schnell war dieser
allerdings in eine große Zahl polit. rivalisieren-
der Einheiten aufgeteilt worden. Während des
10. Jh.s war die Herzogswürde weder zeitl. un-
begrenzt noch erbl. Sie wurde immer vom Ks.
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einem hohen Würdenträger des ksl. Hauses an-
vertraut. 1048 fiel sie in der Person Hzg. Ger-
hards der Familie der Gf.en vonMetz zu, diemit
der elsäss. Sippe der Etichonen verwandschaftl.
verbunden war; in der Folgezeit wurde die Herz-
ogswürde durch Vererbung übertragen, woran
auch die feindselige Haltung der Gf.en von Bar
nichts änderte, da diese als mächtigste Lehns-
herren der Region die Herzogswürde für sich
selbst forderten. Drei Jh.e lang erwies sich die
Rivalität der Gf.en von Bar und der Hzg.e von L.
immer wieder, desgleichen die tatsächl. Über-
legenheit und die größere Dynamik der Familie
von Bar. Das Ansehen der Hzg.e kompensierte
nur mangelhaft das Fehlen ihrer tatsächl.
Machtmittel. Im 15. Jh. erwähnen die Chroni-
sten des frz. Kgr.s den Hzg. von L. oft in herab-
lassendem Ton, da er, wie sie behaupten, nicht
mehr als dreihundert Lanzen auf dem Schlach-
feld aufzustellen vermag.

Die Macht des Hzm.s L. begann, sich im 14.
Jh. zu entfalten, nachdem es den Hzg.en gelun-
gen war, die weltl. Macht der religösen Einrich-
tungen, für die sie die Vogteirechte besaßen,
mehr oder weniger in ihre Domänen zu inte-
grieren. Zu dieser Zeit bemächtigten sie sich
auch mit Gewalt der Salinen des Saunois,
hauptsächl. auf Kosten des Bf.s von † Metz.

Das MA war aber gleichzeitig eine Zeit voller
Gefahren für das Hzm., das sich in die wichtig-
sten Konflikte der Epoche verwickelt sah; zu
nennen sind hier v. a. die Auseinandersetzun-
gen im Rahmen des Hundertjährigen Krieges,
die Frankreich und England und das Hzm. von
† Burgund zu Gegnern machten. Zunächst han-
delte es sich um einen Bürgerkrieg, in dem sich
die Parteigänger des Hzg.s von Orléans (die Ar-
magnacs, die in L. durch den Hzg. von Bar ver-
treten waren) und diejenigen des Hzg.s von †
Burgund (Bourguignons, vertreten durch den
Hzg. von L. Karl II., 1390–1431) gegenüberstan-
den; der Konflikt fand ein Ende, als der Adop-
tivsohn des Hzg.s von Bar, René d’Anjou, i. J.
1420 die Erbin des Hzg.s von L., Isabella, hei-
ratete und so die Einheit beider Hzm.er herstell-
te. Das Haus Anjou faßte auf dieseWeise Fuß in
L., sah sich aber mit der Feindseligkeit der
Hzg.e von † Burgund konfrontiert, für die L.
einen strateg. wichtigen Raum darstellte, durch

den sie ihre Besitzungen im N (Flandern, † Bra-
bant, Hennegau) mit denjenigen im S (Hzm.
und Gft. † Burgund) verbinden konnten. Zwei-
mal wurde das Hzm. L. dadurch in seiner Unab-
hängigkeit bedroht, erstmals 1431 am Ausgang
der Schlacht von Bulgnéville (als René d´Anjou
vom Hzg. von † Burgund gefangenengenom-
men wurde), ein zweites Mal 1476, als Karl der
Kühne durch die Eroberung des Hzm.s das alte
Kgr. Lotharingien zu seinen Gunsten wieder-
herzustellen versuchte. Das Unternehmen
scheiterte allerdings und Karl der Kühne fiel in
der Schlacht von Nancy im Jan. 1477. Seitdem
stand René II. (1473–1508) an der Spitze eines
mächtigen Fsm.s (die Hzm.er von L. und Bar
und die Gft. von Vaudémont, deren direkter
Erbe er war), in dessen Gefüge das Hzm. L. von
nun an die führende Rolle spielte. Zum ersten
Mal wurde L. zu einer polit. Macht, die über die
Grenzen der Region hinaus von Bedeutung war.
Im Verlauf der Neuzeit gewann das Fsm. L. an
Macht und Ansehen, obgleich es aufgrund sei-
ner Lage immer noch vielen Gefahren ausge-
setzt war; die Ursache lag in den Konflikten, in
denen sich die Kg.e von Frankreich, die Valois,
später die Bourbonen, und die habsburg. Ks.
feindl. gegenüberstanden.

II. Während des größten Teils desMA blieb
der Hof des Hzm.s L. ein einfacher Lehenshof,
dem die wichtigsten Vasallen des Hzg.s ange-
hörten, meist Adlige recht bescheidener Stel-
lung, was sich leicht aus der polit. Zerstücke-
lung des lothring. Gebiets erklären läßt. Im Ge-
gensatz dazu verkehrten die Hzg.e selbst an den
Höfen ihrer mächtigen frz. Nachbarn, sowohl
am Hof des Kg.s als auch der Hzg.e von † Bur-
gund. Sehr schnell wurde Nancy Hauptres., ob-
wohl die Hzg.e ebensogut in einem ihrer zahlr.
Schlösser residieren konnten. So entstand eine
»Hauptstadt«, die allerdings Ende des 14. Jh.s
kaum mehr als 2000 Einw. zählte.

Mit der Ankunft des Hauses Anjou im Hzm.
L. trat eine bedeutende Änderung der Verhält-
nisse ein: die Hzg.e von L. gehörten von nun an
zu einer der wichtigsten fsl. Familien Europas,
und aus den verschiedenen Besitzungen des
Hauses kamen Persönlichkeiten mit sehr unter-
schiedl. Hintergrund an den Hof. In der Gefolg-
schaft des Kg.s René fanden sich ebenso Ange-
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vinen wie Provenzalen, Lothringer, sogar einige
Italiener und Katalanen. Bei den Italienern und
Katalanen handelte es sich um Parteigänger des
Hauses Anjou in Sizilien und Aragon, die infol-
ge der Mißerfolge der Dynastie nach L. ins Exil
hatten gehen müssen.

Was der Hof an Ausstrahlung und an Pre-
stige gewann, kam dennoch wg. der häufigen
Abwesenheit der Hzg.e dem Hzm. nicht unmit-
telbar zugute. Der angevin. Hof residierte nur
zu seltenen Gelegenheiten in L. Erst mit René II.
ließ sich ein Hzg. endgültig in Nancy nieder
und unterhielt dort einen Hof, der ausreichend
Glanz besaß, so daß seine Ausstrahlung bis
über die Grenzen L.s hinaus reichte. Sein Prunk
und seine Ausstrahlung mehrten sich im Ver-
lauf der Neuzeit im gleichen Maß wie die polit.
Bedeutung des Hzm.s: Ende des 16. Jh.s war das
Hzm. L. für bestimmte Zeremonien wie z.B.
Bestattungen unbestrittenes Vorbild.

Die größere Ausstrahlung des Hzm.s L.
schließl. ging einher mit der beachtl. Entwick-
lung der Stadt Nancy. Unter dem Einfluß des
Hofes erhielt die Stadt, bisher einfache Res.,
den Status einer tatsächl. Hauptstadt mit städt.,
administrativer, wirtschaftl. und milit. Infra-
struktur.

Ein zweiter Hof, derjenige eines jüngeren
Zweiges der hzgl. Familie, von dem die Hzg.e
von Guise abstammen, gliederte sich allmähl.
an denjenigen des Hzm.s L. an. Diese Entwick-
lung nahm allerdings erst im 16. Jh. ihren An-
fang, und die Berühmtheit des Hofes von Guise
war nur von kurzer Dauer. Die Familie der Guise
setzte sich nämlich in Frankreich schnell an die
Spitze der pro-kathol. Partei, aber der Sieg
Heinrichs IV. i. J. 1598 ließ die Familie und ih-
ren Hof rasch wieder zur Bedeutungslosigkeit
herabsinken. Im übrigen schwankte die Familie
der Guise wie das gesamte Haus L., und stärker
noch als dieses selbst, ständig zw. ihren lo-
thring. Ursprüngen und der Versuchung, in Pa-
ris präsent zu sein.

Für das gesamte MA ist wenig bekannt über
die Organisation des Hofes und der Regierung
des Hzm.s. Erst für die Zeit kurz vor dem Ende
des 15. Jh.s ist eine hinreichende Zahl bedeuten-
der und in diesem Punkt aussagekräftiger Ar-
chivbestände verfügbar. Nur allmähl. fanden

lothringen

die wichtigsten Ämter Eingang in die offiziellen
Texte. Die Geschichte der Struktur des Hofes
und des Hzm.s L. kann gleichwohl zurückge-
führt werden auf die allmähl. Orientierung am
Vorbild der frz. Monarchie.

Im 13. und 14. Jh. waren die wichtigsten
Funktionen am Hof diejenigen des Marschalls
und des Seneschalls. Diese Persönlichkeiten
werden sehr oft erwähnt und erscheinen als die
hauptsächl. Stützen der hzgl. Macht, was im
übrigen der Natur des Hzm.s entsprach, das in
mehrfacher Hinsicht das Gepräge einer Lehens-
herrschaft behielt. Erwähnung finden auch die
baillis, die die verschiedensten Aufgaben erfüll-
ten und bevollmächtigte Delegierte des Hzg.s in
einem meist recht weiten Bezirk waren (drei
baillages bestanden im Hzm.: dasjenige von
Nancy, das der Vogesen und das von Allemagne).
Eine gewisse Zahl Adliger verkehrte regelmäßig
im hzgl. Gefolge, oft ohne genaue Funktions-
bezeichnnung.

Im häusl. Dienst der fsl. Familie scheinen
maı̂tres d´hôtel und chambellans die angesehensten
Positionen gewesen zu sein. All diese Ämter
wurden ausgeübt von Mitgliedern der bedeu-
tendsten Familien des Hzm.s wie den Amance,
Châtelet, Finstingen/Fénétrange, Lenoncourt,
Parroye, Ville usw.

Im Verlauf des 15. Jh.s erfuhr die Strukturie-
rung der Verwaltung des Hofes und der hzgl.
Regierung eine Beschleunigung, die zurückzu-
führen ist auf die sehr frühzeitige Verbindung
mit dem Hzm. von Bar, v. a. aber auf die An-
kunft des Hauses Anjou in L. Die ständigen
Kriege, in denen sich diese Dynastie bewähren
mußte, zwangen darüber hinaus zu einer straf-
feren Verwaltung. Die in diesem Zusammen-
hang eingeleiteten Reformen zeigten aber erst
unter René II. nachhaltige Ergebnisse.

Wie an allen fsl. Höfen in dieser Epoche exi-
stierten am lothring. zwei Arten vonÄmtern, die
einen im häusl. Dienst der hzgl. Familie, die an-
deren in öffentl. Funktionen. Eine deutl. Unter-
scheidung zw. ihnen fällt nicht immer leicht.
Die genaue Zusammensetzung der hzgl. Hof-
haltung, die um die hundert Personen im Dien-
ste des Fs.en umfaßte, ist uns erst seit der Herr-
schaft Renés II. bekannt. Ebenso verhält es sich
mit dem hzgl. Rat, dessen Zusammensetzung
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für die Zeit vor Ende des 15. Jh.s nicht überliefert
ist; von Rechts wg. gehörten ihm der Bf. von †
Verdun, der Marschall und der Seneschall von L.
und Barrois, die baillis sowie mehrere Edelleute
der alten Ritterschaft an. Ein Kanzler schließl.
ist nicht vor 1445 nachzuweisen, und die Orga-
nisation des Dienstes der Kanzlei ist bis 1497 in
ihrer Gesamtheit unbekannt. Die übrigen Fi-
nanz- oder milit. Ämter der hzgl. Verwaltung
bildeten sich in derselben Epoche heraus. Zwei-
fellos kann daraus nicht geschlossen werden,
daß diese bis dahin nicht existierten, wohl aber,
daß sie noch keine endgültige Organisations-
form in Form von Ordonanzen erhalten haben,
rechtl. also noch nicht institutionalisiert waren.
Der Adel des Hzm.s, eifersüchtig auf seine Pri-
vilegien bedacht, fuhr unterdessen fort, prakt.
alle Ämter im Dienste des Fürstenhauses oder
mit öffentl. Funktion an sich zu ziehen.

Im Gegensatz dazu sind im Bereich der Ju-
stiz die Verhältnisse besser bekannt. Der Hzg.
von L. verfügt über eine Reihe von tribunaux bail-
liagers, von denen jedes seinen Sitz im Hauptort
des jeweiligen bailliage hatte und sich aus den
prévôts, einigen Edelleuten und, was Nancy be-
trifft, aus den Schöffen der Stadt zusammen-
setzte. Diese Gerichtshöfe konnten einige Be-
rufungsfälle verhandeln, Prozesse jedoch, die
Adligen betrafen, fielen ausschließl. in die Zu-
ständigkeit der Schwurgerichte der alten Ritter-
schaft, die in jedem bailliage bestanden; der ge-
samte Prozeß befand sich dort in den Händen
der Edelleute, die allein berechtigt waren, unter
dem Vorsitz der baillis zu Gericht zu sitzen. Die-
se assises urteilten zudem als Berufungsinstanz
in Fällen, die in die Zuständigkeit der tribunaux
bailliagers fielen. Schließl. konnte, v. a. nachdem
1542 dem Hzg. von L. das letztinstanzl. Urteils-
recht zugestanden worden ist, im Konfliktfall
der hzgl. Rat (conseil ducal) als höchstes Schieds-
gericht herangezogen werden. Seit dieser Zeit
verfügte also der Hzg. über eine vollständige
gerichtl. Souveränität, wenn auch unter stren-
ger Überwachung durch den Adel, der im Ge-
füge des Hzm.s eine privilegierte Position wahr-
te.

Die Ökonomie des Hofs von L. ist aufgrund
fehlender Quellen für dasMA nur schwer zu fas-
sen. Die ersten Rechnungen, die das Hzm. be-

treffen, stammen aus den 1420er Jahren. Sie
umfassen anfangs jeweils ein gesamtes bailliage
und trennen nicht zw. Ausgaben und Einnah-
men, werden aber schnell differenzierter und
genauer. Sie lassen auf eine noch recht archai-
sche Verwaltung der Finanzen des Hzm.s
schließen.Während in derMehrzahl der Fsm.er
des frz. Kgr.s die ersten Rechnungshöfe seit An-
fang des 14. Jh.s nachgewiesen sind, setzte sich
diese Institution im Hzm. L. erst Ende des 15.
Jh.s allmähl. durch. Aber immer noch ist keine
Trennung zw. den Finanzen des Fsm.s und den-
jenigen des Hofes festzustellen.

Was die Einnahmequellen betrifft, war das
Hzm. im wesentl. ländl. geprägt und wies nur
wenige Städte auf. Landwirtschaftl. Produkte
v. a. aus den Wäldern, die bes. überwacht wor-
den sind (sie waren Gegenstand der ersten ad-
ministrativen Ordonnanzen), waren eine nicht
zu vernachlässigende Einnahmequelle, die bei-
den Haupteinnahmequellen aber waren Silber,
gewonnen in den Bergwerken der Vogesen und
des Lièvre-Tals, und Salz. Salz war bes. begehrt,
und die Hzg.e von L. brauchten fast das gesamte
14. Jh. (1330–1400), um sich endgültig in den
Salinen des Saunois festzusetzen, für die bis da-
hin der Bf. von †Metz das Monopol gehabt hat-
te. Der Besitz dieser Salinen trug wesentl. zum
Machtzuwachs der Hzg.e von L. bei, deren fi-
nanzielle Möglichkeiten sich auf diese Weise
erhebl. vergrößerten. Insgesamt beliefen sich
1431, unmittelbar vor der Hochzeit Renés d’An-
jou mit Isabella von L., die jährl. Einkünfte des
Hzm.s von L. auf geschätzte 50000 Francs.

Luxusgüter für den Hof konnten über die
Kaufleute von Nancy bezogen werden, die im
Lauf der Jh.e immer wohlhabender und auch
zahlr. wurden. Erst ab dem 17. Jh. traten sie in
Konkurrenz zu den Kaufleuten von Saint-Nico-
las-de-Port, einer Nachbarstadt von Nancy, in
der sich dank eines äußerst regen Pilgerver-
kehrs eine blühende Kaufmannsbürgerschaft
herausgebildet hatte.

Da die Hzg.e von L. anfangs nur über be-
grenzte finanzielle Mittel verfügten, sich aber in
kostspieligen Kriegen v. a. gegen die Hzg.e von
† Burgund behaupten mußten, waren Geldmit-
tel oft knapp. Die finanzielle Situation scheint,
soweit man dies mit Gewißheit sagen kann,
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dennoch nicht verzweifelt gewesen zu sein. So
verfügte Karl II. (1390–1431), der in dem Kon-
flikt zwischen Armagnacs und Bourguignons
verwickelt war, über ausreichende finanzielle
Mittel, um einen nicht unbedeutenden Teil des
Bm.s †Metz zu erpfänden, und er muß ein bes.
umsichtiger Financier gewesen sein. Später
konnte René II. bedeutende Truppenaushebun-
gen finanzieren und Söldner bezahlen, um den
Hzg. von † Burgund zu bekämpfen. Der Preis
war eine ständige Verschuldung bei den Lom-
barden, die bis zum 14. Jh. in L. ansässig waren,
später viell. auch bei den Juden. Aber die Quel-
len schweigen über diesen Punkt.

Für das gesamte MA kann das Hzm. L. als
»kulturelles Brachland« gelten. Eine literar. Pro-
duktion existierte zwar in der Region, war aber
v. a. auf die Stadt † Metz beschränkt. Mit Si-
cherheit wuden Romane wie der »Garrin le Lor-
rain« in Metz verfaßt; ebenfalls in dieser Stadt
saßen die großen Chronisten des 15. Jh.s, die
zur Verbreitung des Ruhms ihrer Stadt beitra-
gen wollten. Gleichwohl erlebte das gesamte
Hzm. allmähl. einen merkl. kulturellen Auf-
schwung. Die Hzg.e der angevin. Dynastie hat-
ten an dieser Entwicklung einen bedeutenden
Anteil. René I. war selbst ein bedeutender
Schriftsteller und zog eine große Zahl von
Künstlern an seinen Hof. Doch residierte er
nicht oft im Hzm., so daß L. nur in recht gerin-
gem Maße von diesen Impulsen profitierte.

Ein weiteres Mal erwies sich die Herrschaft
Renés II. als entscheidend. Der Sieg von Nancy
i. J. 1477 veranlaßte eine nicht geringe Zahl von
Chronisten zu großer Produktivität. Sie sangen
Loblieder auf ihren Fs.en und wollten so der
Stadt † Metz, die im Gefüge L.s zur großen Ri-
valin der Hzg.e geworden ist, etwas entgegen-
setzen. Schließl. etablierte sich in Saint-Dié in
den Vogesen auf Initiative Renés II. ein gymnase,
das Humanisten und Gelehrte zusammenführ-
te, die histor. Werke sowie Abhandlungen über
Grammatik und Geographie verfaßten. Eine
dieser Abhandlungen, die »Cosmographiae in-
troductio«, ist Zeugnis eines echten Fortschritts
in Kartographie und Buchdruckerkunst. Jean
Lud, Pierre de Blarru, Laurent Pillard und Jean
Basin gehörten zu den bedeutendsten Persön-
lichkeiten dieser Gruppe von Gelehrten.

lothringen

Ihre wichtigste Rolle spielten die Frauen am
Hof von L. im Laufe des 15. Jh.s. Zum Teil ist
dies im Fehlen eines männl. Erben begr., so
bspw., als Isabella von L. beimTodKarls II. 1431
Erbin des Hzm.s wurde. Ebenso zählte aber die
Persönlichkeit dieser Frauen: Isabella erwies
sich als durchaus fähig, das Hzm. während der
Gefangenschaft ihres Ehemannes René zu re-
gieren und dem Gf.en von Vaudémont Wider-
stand zu leisten, der ihr das Erbe streitig mach-
te. Die Frau Karls II., Margarete von Bayern, be-
gab sich unter die geistl. Führung eines Kartäu-
serpaters, Adolf von Sierck, und wurde selig ge-
sprochen; im Gegensatz zu ihr wurde Alison du
May, ebenfalls eine sehr starke Persönlichkeit
und Mätresse Karls II. in den letzten Jahren sei-
ner Herrschaft, einige Tage nach dem Tod des
Hzg.s während eines Aufstands von der Menge
gelyncht. Die geltenden Rechtsvorschriften er-
laubten es, die Nachfolge auf eine Frau zu über-
tragen, falls ein männl. Erbe fehlt oder dieser
minderjährig ist wie im Fall der Christine von
Dänemark. Insgesamt nahmen Frauen in einer
von milit. Ämtern geprägten Adelsgesellschaft
bis auf einige Ausnahmen aber nur eine unter-
geordnete Stellung ein.

Dies erklärt sich aus der ausgeprägten Le-
hensnatur desHzm.s bis Ende des 15. Jh.s sowie
aus dem andauernden Kriegszustand in L. Die
Ämter des Marschalls und des Seneschalls wa-
ren lange Zeit die bedeutendsten und angese-
hensten; die Armee der Hzg.e von L. war haupt-
sächl. aus den wichtigen Vasallen des Hzm.s
zusammengesetzt, aber auch aus den Empfän-
gern der Einkünfte der Domänen und der adli-
gen Klientel, die die Hzg.e bes. im deutsch-
sprachigen L. um sich scharten. Mit der Thron-
besteigung der Angevinen und der schwierigen
Nachfolge Renés I. gewann der Ritteradel an
Gewicht: Karl II. versammelte diesen vollstän-
dig, um vor René d’Anjou den Treueeid leisten
zu lassen; dieser berief seinerseits erstmals 1431
die Generalstände ein, um den Adel gegen sei-
nen Mitbewerber Anton von L. schnell auf sich
zu vereidigen. In den Generalständen hatte die
alte Ritterschaft, zusammengesetzt aus den
großen Lehensfamilien, die führende Position,
umso mehr, da von den Mitgliedern des Klerus
und der Bürgerschaft nur die Empfänger der
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Einkünfte aus den Domänen über einen Sitz ver-
fügten.

Die Rekrutierung des Personals bei Hof er-
folgte in erster Linie aufgrund adliger Herkunft
und milit. Fähigkeit, sei es für die wichtigsten
Ehrenämter oder für Schlüsselpositionen, die
bestimmte Kompetenzen erfordern wie dieje-
nige des Sekretärs. Diese Stellen wurden, soweit
möglich, mit Adligen besetzt, die an einer Uni-
versität juristische Qualifikationen erworben
hatten; erst im 16. Jh., also deutl. später als in
allen Fsm.ern des benachbarten frz. Kgr.s, be-
gannen Bürgerliche wichtigere Posten zu beset-
zen.

Das Leben am Hof von L. folgte dem Rhyth-
mus der Feste, der Vergnügungen und der fei-
erl. Zeremonien. Über diese ist allerdings nur
wenig bekannt. Da bis zum 15. Jh. das lothrin-
gische Hofleben von den Zeitgenossen als
glanzlos betrachtet wurde, hinterließen die Fei-
erlichkeiten und Repräsentationen, die dort
stattfanden, nur wenige Spuren, weil sie wohl
den Zeitgenossen als nicht bes. bemerkenswert
erschienen. Eine bevorzugte Beschäftigung der
Hzg.e von L. war die Jagd, aber diese fand kei-
nen irgendwie gearteten künstl. Niederschlag,
anders als bspw. im Fall von Gaston Phébus,
Vizegf. von Béarn.

Für die Regierungszeit Karls II. ist ein inten-
siveres kulturelles Leben bezeugt. Dieser Hzg.
interessierte sich v. a. für die Musik und begr.
eine beachtenswerte Kapelle, die die Aufmerk-
samkeit der benachbarten Höfe erregte. In der
Folgezeit ließen die angevin. Fs.en mehr Auf-
führungen und Zeremonien stattfinden, von de-
nen aber nur ein Teil in direkter Verbindung zu
L. stand. René I. rief den Orden der Ritterschaft
von Croissant ins Leben, der den gesamten Adel
versammeln sollte und geeignet war, seinen po-
lit. Ambitionen auf den verschiedenen Bühnen
Europas zu dienen. Die Ritterschaft des Hzm.s
nahm in diesem Zusammenhang also ledigl. die
Stellung einer Minderheit ein. Für L. interessan-
ter sind die Feste und die Turniere, die den Be-
such des frz. Kg.s Karls VII. i. J. 1444 in Nancy
begleiteten, wie auch die Hochzeit von Marga-
rete von Anjou, Tochter Renés I., mit Heinrich
VI., Kg. von England, und die einer weiteren
Tochter Renés I., Yolanda von Aragon, mit Ferry

von L., Sohn des Gf.en von Vaudémont. Bei die-
ser Gelegenheit zeigte sich L. als europ. diplo-
mat. Zentrum ersten Ranges.

Zunehmend fand man am Schauspiel Gefal-
len, und in den Chroniken wechseln sich Fei-
erlichkeiten mit Berichten vom Kriege ab. Mit
dem Zuwachs an hzgl. Macht wurde v. a. das
Ritual bestimmter Zeremonien fortwährend
verfeinert und mit polit. Bedeutung belegt. So
leistete ein neuer Hzg. von L. bei seinem ersten
Einzug in die Stadt Nancy vor den Mitgliedern
des Kollegiatstifts Saint-Georges, aus dem der
Hzg. sein qualifiziertes administratives Perso-
nal rekrutierte und das als hzgl. Begräbnisstätte
diente, den Eid, die Sitten und Gebräuche des
Hzm.s L. und bes. die Privilegien der alten Rit-
terschaft des Hzm.s zu respektieren. Offenkun-
dig wurde diese Entwicklung aber v. a. durch die
Beobachtung der Begräbniskultur der Hzg.e
von L. Bis Ende des 15. Jh.s erscheint diese eher
beliebig; dies gilt auch noch für das Begräbnis
Renés II. i. J. 1508. In der Folgezeit jedoch wur-
den die Begräbnisse zu einem sehr differenzier-
ten und stark mit Bedeutung aufgeladenen Ri-
tual, das in der ersten Zeit dem Begräbnisritual
der Kg.e von Frankreich nachempfunden war,
dann aber über dieses hinausging und zum
Zweck hatte, die Bedeutung und die Herr-
schaftsgewalt des Hauses L. unter Beweis zu
stellen. Am Ende des 16. Jh.s ging die Rede, daß
das Begräbnis eines Hzg.s von L. zu den wich-
tigsten Zeremonien gehörte, denen man im
Kgr. Frankreich beiwohnen könne.

Insgesamt gewann der Hof von L. imMA im-
mer mehr an Ausstrahlung. Ein Wendepunkt
liegt in dieser Hinsicht im 15. Jh., derjenigen
Epoche, in der das Hzm. vom Lehensstaat zum
Fsm. wurde. In die Zeit der Herrschaft Renés II.
fiel die polit. Struktrierung L.s.; gleichzeitig för-
derte das Ende der burgund. Bedrohung seine
territoriale Festigung. Beides kennzeichnet die
Entstehung dessen, was später in Frankreich lo-
thring. Staat genannt wurde.

† A. Anjou, Hzg.e von † A. Bar, Gf.en von † A. Lo-

thringen, Hzg.e von † C.7. Bar-le-Duc † C.7. Nancy

Q. Archives Départementales de Meurthe et Moselle,
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Bar). – Archives Nationales de France, Paris. Séries J, K et
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Christophe Rivière

LUXEMBURG

I. Gf.en von L. (erstmals 1083), 1354 Erhe-
bung zu Hzg.en von L. und in den Reichsfür-
stenstand, 1364 zusätzl. Gf.en von Chiny, 1815
durch Wiener Kongreß Großhzg.e (bis 1890 in
Personalunion mit den Kg.en der Niederlande).

Die territoriale Entwicklung der Gft. wurde
im Art. zur Dynastie der L.er ausführl. darge-
stellt. Zu der namengebenden Gft. L. und ihrem
Lehnshof (mit den Propsteien L., Bitburg, Die-
denhofen) konnten von Gf.in Ermesinde die
ursprgl. von Namur abhängigen Gft.en Laroche
und Durbuy in den Ardennen und rechts der
Maas liegende Teile der Gft. Namur selbst als
Erbe ihres Vaters gesichert werden. Als Wittum
ihres ersten Gatten Theobald von Bar kam 1214
die Propstei Marville/Arrancy im SW hinzu und
1226 beim Tod ihres zweiten Gatten Walram
von Limburg die Mgft. Arlon, durch die die Teil-
ft.en zu einem geogr. zusammenhängenden
Gebiet zw. Maas und Mosel miteinander ver-
bunden wurden. In den Hauptorten jeder dieser
Teilgft.enbliebenResidenzburgenbestehen,die
gelegentl. von den Gf.en aufgesucht wurden:
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die Propsteizentren Arlon, Durbuy, Laroche,
Marville, Diedenhofen, aber auch † Echter-
nach, über dessen Abtei der Gf. die Vogtei aus-
übte, und die Abtei Orval, seit dem definitiven
Erwerb Chinys durch Hzg. Wenzel (1364), wa-
ren neben der Stammburg L. Residenzorte in
der geogr. stark zerklüfteten Gesamtgrafschaft.
Das von Johann dem Blinden erworbene Dam-
villers diente hingegen Beatrix von Bourbon
(† 1383) als Witwensitz. Eine präzisere Itinerar-
forschung wird wohl mangels Quellen Deside-
rat bleiben.

Für Kg. Johann den Blinden ist trotz ander-
weitiger Interessen L. noch der am zweithäufig-
sten besuchte Aufenthaltsort (47 Besuche ge-
genüber 72 in † Prag; aber auch in Arlon ist sei-
ne Anwesenheit 19mal belegt). † Karl IV. weilte
hingegen nach dem Begräbnis seines Vaters
(1346) nur viermal in L. Hatte er nach Johanns
Tod den Grafentitel von L. sozusagen usurpiert,
überließ er 1353 die Gft. seinem jüngeren Halb-
bruder Wenzel und erhob am 13. März 1354 die
Gft.en L., Laroche und Durbuy, die Mgft. Arlon
und die Herrschaft Mirwart zum Hzm. und
Wenzel in den Reichsfürstenstand. Wenzel war
seit 1351 mit Johanna von Brabant, seit 1356 re-
gierende Hzg.in, verheiratet und wurde 1357
als vollwertiger Hzg. von † Brabant anerkannt,
während er bis dahin nur Vormund seiner Ehe-
frau gewesen war. Er wohnte vornehml. in
† Brabant, weilte aber auch rund zehnmal, v. a.
in den Jahren 1380–81, in L., wo er am 8. Dez.
1383 starb.

Nach Wenzels Tod in L. fielen das Hzm. L.
und die Gft. Chiny an Karls Sohn †Wenzel (II.
nach Luxemburger Zählung), aber seither resi-
dierte kein L.er Hzg. mehr in L. Von einer L.er
Hofhaltung kann in der Folgezeit nicht mehr
gesprochen werden († Böhmen, † Karl IV.,
†Wenzel, † Jobst von Mähren, † Sigismund).
Kg. †Wenzel – der 1378 L. zusammen mit sei-
nem Vater † Karl IV. besucht hatte, sich auch
1384 mehrere Monate dort aufhielt, dann aber
nur noch 1398 bei der Reise nach Frankreich auf
der Hin- und Rückfahrt dort Halt machte – ver-
pfändete die Stammlande sukzessive an seinen
Vetter † Jobst von Mähren (1388) und an seine
Nichte Elisabeth von Görlitz (1411). Kg. † Sigis-
mund besuchte die Stadt seiner Vorfahren ein
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einziges Mal: 1417 bei der Rückkehr aus Lon-
don. Von den Pfandherren hielt nur Elisabeth
von Görlitz sich regelmäßig in der Stammburg
auf und feierte Feste in L., bis sie das Land am
Ende Philipp dem Guten, Hzg. von † Burgund,
verkaufte.

II. Seit derMitte des 11. Jh.s wird imUmfeld
der Gf.en von L. in beratender Funktion ein be-
schränkter Kreis von »Getreuen« erwähnt, der
in seiner sozialen Zusammensetzung – nach
dem Modell der bfl. Synoden – von Gf.en über
adlige Vasallen bis zu den Burgvögten reicht.
Die Zeugenreihen der gfl. Urk.n zeigen, daß
sich dieser Personenkreis zahlenmäßig im 12.
Jh. erweitert und sich neben dem engen Bera-
terkreis ein erweiterter Hof bildet, obwohl die-
ser in den Quellen noch nicht als curia bezeich-
net wird. Eine für diese Anfangsphase der lotha-
ring. Territorialherrschaften typ. Entwicklung
zeigt sich in dem progressiven Fernbleiben der
Gf.en und in dem gleichzeitig wachsenden Ge-
wicht der gfl. Dienstmannen, Mitglieder der fa-
milia oder sog. »Ministerialen« des Gf.en. Ihre
Funktion ist noch nicht genau umrissen: Als
Zeugen bestätigen und verbürgen sie die Ent-
scheidungen des an den consensus der fideles ge-
bundenen Gf.en und spielen darüber hinaus in
Rechts- und Sühneverfahren eine wichtige Rol-
le, so daß ihre Mitwirkung an der gfl. Herr-
schaft nicht unterschätzt werden darf.

Sieht man in der Ersterwähnung der Hofäm-
ter das Zeichen einer beginnenden Institutio-
nalisierung des Hofes, so ist diese in die Zeit
Heinrichs des Blinden von Namur und L.
(1136–1196) zu setzen, dessen Regierung in
mancher Hinsicht für den Ausbau der internen
Strukturen der Gft. prägend war. 1176 ist des
Amt des Kämmerers erstmals erwähnt, 1192
dasjenige des Bannerträgers, das damals schon
als erbl. Lehen an eine führende Adelsfamilie
der Gft. vergeben war, 1224 allerdings erst das
dritte (das zweite erbliche) Hofamt, dasjenige
des Marschalls.

Ein engerer Rat ist schon in den Anfängen
von Heinrichs Regierungszeit mit der Erster-
wähnung von gfl. consiliarii für das Jahr 1138/39
belegt, doch bleibt diese Bezeichnung ein Ein-
zelfall. Von punktueller Bedeutung ist auch das
1214 im Ehevertrag von Heinrichs Tochter Er-

mesinde mit Walram von Limburg genannte
Organ von zehn Räten, das in seiner Zusam-
mensetzung (zehn Vasallen aus den drei Gft.en
L., Laroche und Durbuy) und in seinem Wahl-
modus (Kooptation) klar definiert war. Doch
hat es seine Funktion, die Wahrung der Einheit
des Landes und seiner Rechte gegenüber dem
Limburger Gf.en nie in die Praxis umgesetzt.
Erste namentl. unter dem Titel consiliarii ge-
nannte Ratgeber liegen seit 1237 vor, ab 1277 ist
dann mit dem sanior et altior consilium eine feste
Institution bezeugt. Dieses eigentl., aus acht–
zwöfl Personen bestehende Ratskollegium fügt
sich in den erweiterten Hof ein, wie aus einer
Urk. von 1314 hervorgeht, die um Gf. Johann
den consel et tout la court qui estoit la assembley auf
der Burg zu L. nennt. Ratsmitglieder waren alle
Seneschälle und in der Regel die Ritterrichter
und Rentmeister sowie vornehml. Edelfreie aus
den östl., deutschsprachigen Teilen der Gft.
v. a. während der Unmündigkeit Gf. Heinrichs
VII. nach dem Schlachtentod seines Vaters in
Worringen (1288) spielte der von Gottfried von
Esch/Sauer und der Grafenwitwe geleitete Rat
eine nicht unwesentl. Rolle, so daß sich 1289
gar der Zorn der Bürger der Stadt L., dessen
Grund leider unbekannt bleibt, eher gegen ihn
denn gegen den noch unmündigen Gf.en rich-
tete. Während der langen Abwesenheiten des
Landesherrn im 14. Jh. (bedingt durch die Kö-
nigswahl† Heinrichs VII. und†Karls IV. sowie
die böhm. Herrschaft und Reichspolitik Gf. Jo-
hanns) hatte dieser Rat regelmäßig die Statt-
halterschaft zu übernehmen, wenn nicht gerade
der Königsbruder Balduin, Ebf. von† Trier, mit
der Regentschaft betraut wurde. Eine ähnl. Ent-
wicklung kennt auch eine andere wichtige Ein-
richtung des Hofes, das Rittergericht. Auch hier
fällt der erste Beleg eines gfl. Ritterrichters
(1240) in die Regierungszeit Ermesindes
(† 1247), doch vollzieht sich die Entwicklung
zum Vasallengericht, das sich nicht nur auf Le-
hensangelegenheiten beschränkt und damit
gleichsam Land- und Lehnsrecht verbindet, erst
in der Regierungszeit Heinrichs V. (1247–1281).
Das Amt des Stellvertreters des Gf.en, des Se-
neschalls (später auch als Truchseß/Drossatz
bezeichnet), stammt ebenfalls aus der Zeit Er-
mesindes (Erstbeleg 1232).
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Neben den Leitern der Regionalverwaltung,
den Pröpsten (seit dem Anfang des 13. Jh.s), ge-
hören fortan Seneschall und Ritterrichter zu
den einflußreichsten Vertrauten des Gf.en am
Hof. Ihre Stellung am Hof zeigt, daß die Ent-
wicklung der curia eng mit dem Ausbau der Ver-
waltung verbunden ist. Eine erste Differenzie-
rung der Verwaltung im 13. Jh. orientiert sich in
L. wg. der Heiratsverbindungen der Gf.en an
den Modellen der frz. († Bar, † Lothringen)
und niederrhein. (Limburg) Nachbarterritorien.
Mit der Schaffung von neuen Ämtern, wie z.B.
denjenigen der Pröpste, kommt fortan den
nichtadligen Rittern und Dienstmannen neben
den Vertretern des alteingesessenen Adels eine
wesentl. Rolle am Hofe zu. Die Königswahl
† Heinrichs VII. (1308) und der Aufstieg seines
Sohnes Johann auf den böhm. Thron leiten eine
zweite Entwicklung ein: eine Spaltung des Ho-
fes in zwei oder gar drei Höfe (gfl., kgl. und ksl.
Umkreis in L., in † Böhmen und im Reich), die
sich allerdings teilw. überschneiden. Bedingt
durch Johanns zahlr. Reisen zw. † Prag, L. und
Paris erscheint daneben noch ein vierter Kreis
von Personen, der sich aus engen Vertrauten aus
den drei ersten bildet und einem informellen
Reisegefolge entspricht. Gleichzeitig erweitert
sich der Hof auch geogr. und sozial. Global ge-
sehen – und hier wären weitere Forschungen
anzusetzen – kommt es demnach zu einem qua-
litativen und quantitativen Sprung an den diver-
sen Höfen der L.er, der sich auch im ersten nen-
nenswerten Mäzenatentum zeigt.

Die Frage nach einer Hofhaltung der Stell-
vertreter der Pfandherren (ab 1388), häufig klei-
ne L.er Adlige, mußmangels einschlägiger For-
schung offen bleiben.

In der Gft. L. spielten die sog. Hofämter ab
ihren ersten Erwähnungen nur eine untergeord-
nete Rolle. Bannerträger- und Marschallamt
vererbten sich in zwei führenden Adelsge-
schlechtern, den Herren von der Fels und den-
jenigen von Daun in der Eifel. Unbedeutender
noch war anfangs das Amt des Kämmerers, das
mit einfachen Dienstleuten besetzt wurde, ehe
es im 14. Jh. an Ritter oder Adlige vergeben wur-
de, ohne allerdings erbl. Charakter zu bekom-
men.

Bedeutendster Amtsträger in der Gft. war
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der Seneschall oder Truchseß, dem die perma-
nente Stellvertretung des Gf.en zukam. Im Ge-
gensatz zu manchen benachbarten Territorien
ist das Seneschallat demnach in der Gft. L. nicht
zum Ehrenamt abgesunken, sondern wurde
zum einflußreichsten Ratgebeamt des Gf.en
mit beachtl. administrativen, milit. und ge-
richtl. Funktionen. Das gilt ganz bes. für die
Zeit der Abwesenheit des Landesherrn, wenn
der Seneschall sozusagen die Leitung der Lan-
desverwaltung übernahm. Zu bestimmten Zei-
ten, etwa zu Beginn der Herrschaft Johanns des
Blinden, ernannte der Landesherr für die wal-
lon. Teile seiner Herrschaft noch einen senescaut
de la conteit de Lussembourc dou romant pays, der
aber keine dauerhafte Institution bildete.

Dem Ritterrichter oblag neben der Leitung
des Lehnshofes in Abwesenheit des Gf.en v. a.
die Schlichtung von Streitigkeiten zw. Adligen
oder Rittern, des weiteren auch die Garantie der
vor ihm oder durch ihn beurkundeten Sühnen
und Immobilienübereignungen.

Seit 1319 ist im engen Rat auch ein General-
rentmeister vertreten, der nicht nur für das Ein-
ziehen der landesherrl. Abgaben verantwortl.
war, sondern auch für deren Verteilung (Schul-
den, Geldlehen, Entschädigungen, etc.).

Neben diesen drei Ämtern, die fest in adliger
Hand waren (mit Ausnahme der ersten Se-
neschalle ministerialer Herkunft), bildeten die
engen Ratgeber aus der Grafenfamilie und den
führenden Adelsfamilien des Landes den direk-
ten Umkreis des Gf.en. Zu diesen gesellten sich
Kleriker aus dem Kapellanat und dem Notariat,
die als Einzelpersonen seit Heinrich dem Blin-
den belegt sind. 1186 wird erstmals ein protono-
tarius erwähnt, was auf eine gewisse hierarch.
Gliederung der Schreibstube hinweist, die wohl
nach Namurer Modell übernommen wurde. Er-
ste Ansätze einer regelrechten Kanzlei werden
erst unter Johann dem Blinden unter dem Ein-
fluß der böhm. Kanzlei faßbar, doch wäre dies
noch genauer zu untersuchen. Von Belang ist
die Doppelsprachigkeit am L.er Hof, wo sich
das Frz. als Schreibsprache am Ende des 13. Jh.s
progressiv von W nach O durchsetzte.

Über die Domänen und Einkünfte der Gft. L.
gibt das etappenweise zw. 1306 und 1327 er-
stellte Urbar ausführl. Auskunft. Die Einnah-
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men aus dem Kammergut in Höhe von rund
5000 Pfund Turnosen i. J. (etwa 350 kg Silber)
stellten nur einen geringen Bruchteil der von
Gf. Johann für seine Erwerbspolitik benötigten
Summen dar. Der Großteil mußte auf dem Kre-
ditwege aufgebracht werden (insgesamt etwa
400000 Gulden, also rund 1400 kg Gold), wozu
Johann erstmals systemat. auf die Monetarisie-
rung von Herrschaftsrechten zurückgriff. Zu
seinen wichtigsten Kreditgebern gehörten be-
nachbarte Territorialherren wie sein Onkel Bal-
duin, Ebf. von† Trier, der† Kölner Ebf., der Bf.
von † Lüttich, die Gf.en von † Jülich, Henne-
gau, Namur, aber auch eine ganze Reihe klei-
nerer Adliger aus dem gfl. Lehnshof sowie An-
gehörige städt. Führungsschichten wie die Met-
zer Bankierfamilie de Heu und insbes. Arnold
von Arlon. Zw. 1250 und 1354 tätigten die Gf.en
von L. Herrschaftsverpfändungen im Umfang
von 638307 Florentiner Gulden, Rentenverkäu-
fe und Anweisungen in Höhe von 131 209 Gul-
den; sie gingen weitere Zahlungsverpflichtun-
gen mit einem Gesamtbetrag von 374520 Gul-
den ein. Dank exzellenter Finanzberater wie Ar-
nold von Arlon, der das Wechselspiel von
Pfandnahme, Verpfändung und Wiedereinlö-
sung perfekt beherrschte, gelang es Johann
stets, die Pfandsetzungen (Einkünfte, Territo-
rien, aber keine Ämter) zurückzukaufen, bis die
Finanzierung der Königswahl † Karls IV., die
allein mehr als eine Tonne Gold verschlang, die
finanziellen Ressourcen der Gft. dann doch
überstieg. Johanns Sohn Wenzel gelang es
nichtsdestoweniger, die fast völlig verpfändete
Gft. wieder von allen Verpflichtungen zu be-
freien und sogar den Rest der Gft. Chiny hin-
zuzukaufen.

Münzen prägten die Gf.en von L. sicher seit
Mitte der 1230er Jahre. Prägeorte waren neben
L. zeitw. Diedenhofen, Poilvache, Durbuy, Ba-
stogne, Marche, Damvillers, Marville, Arlon,
Orchimont, Ivois, Montmédy. Unter Gf. Johann
kam es auch zur Prägung von gemeinsamen
Münzen mit der Gft. † Bar bzw. mit dem Bm.
† Lüttich und der Gft. Namur, unter Hzg. Wen-
zel zur Münzassoziation mit dem Erzstift
† Trier. Die Münzprägungen wurden auch un-
ter den Pfandherrschaften fortges., hörten aber
zur Burgunderzeit auf, bis 1489 Maximilian von

Österreich namens seines Sohnes Philipp wie-
der kurzzeitig prägen ließ. Unter † Habsburger
Herrschaft kam es dann nur noch sporad. zu
Prägungen in L.

Herausragende Persönlichkeiten amHof der
Gf.en von L. sind vor der Königserhebung 1308
kaum zu nennen. Da der Umkreis † Heinrichs
VII., Johanns des Blinden, † Karls IV. und
†Wenzels von L.-Brabant in ihrer Rolle als
Herrscher in L. prosopograph. ungenügend er-
forscht ist, läßt sich hier wenig Allgemeines sa-
gen. Zu den bedeutenderen Seneschällen ge-
hören Arnold von Arlon (s. u.) und Huwart I.
von Elter (1356–61) sowie dessen Sohn Huwart
II. (1381–1402, 1411), Anführer der Adelsoppo-
sition gegen Anton von Burgund und Elisabeth
von Görlitz. Zu den einflußreichsten Adelsfa-
milien sind jene von Esch/Sauer-Useldingen,
von der Fels und von Rodenmacher zu zählen,
die vom ausgehenden 12. Jh. bis ins SpätMA
dem gfl., später hzgl. Rat angehörten. Hervor-
ragender Ratgeber Johanns in seinen ersten Re-
gierungsjahren in† Böhmenwar der† Mainzer
Ebf. Peter von Aspelt († 1320), der aus einer L.er
Ministerialenfamilie stammte. Aus Italien ha-
ben Heinrich und Johann einige Ratgeber über-
nommen, wie z.B. Johannes Rufin, Kleriker aus
Pistoia, der aus dem Umkreis Papst Clemens’
VI. stammte. Im Zusammenhang mit dem Mä-
zenatentum der L.er seien die Dichter und Chro-
nisten (und Komponisten) Guillaume de Mach-
aut und Jean Froissart erwähnt, die von Kg. Jo-
hann bzw. Hzg. Wenzel unterstützt wurden.
Machaut war im Dienste Johanns gleichzeitig
Notar, Verwalter, persönl. Berater in geistl. und
weltl. Angelegenheiten und hat ein ergreifendes
Bild seines Herrn nach dessen Tod gezeichnet.

In finanzpolit. Hinsicht muß Arnold von Ar-
lon aus einer Arloner Schöffenfamilie als über-
ragende Persönlichkeit gelten. Seit 1333 begeg-
net er als Edelknecht, 1342 wurde er zum Ritter
geschlagen. Als Propst von Arlon (1317–30),
Generalrentmeister und Mitglied des engeren
Rats (1323–30), Seneschall (1331–33), seit Jahr-
zehnten eine dem Hochadel reservierte Domä-
ne, schließl. als Statthalter des Gf.en: leutenant
ledis roy de Boeme en la conteit de Lucembourg (1342),
ist ihm das Verdienst für die durchaus erfolg-
reiche Kreditpolitik Johanns des Blinden zuzu-
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schreiben; die Ämter sicherten ihm aber in den
letzten Jahren der Regierungszeit Johanns auch
Einfluß auf die anderen Bereiche der Landes-
politik. Ihm gelang z.B. in den Jahren 1337ff.
der Rückkauf von Verpfändungen im Wert von
rund 250000 Gulden und die Finanzierung von
Neuerwerbungen wie jener des ersten Teils der
Gft. Chiny für 125000 Gulden. Aus eigener Ta-
sche lieh er dem Gf.en 75000 Gulden (263 kg
Gold), für die ihm ganze Propsteien verpfändet
wurden. Das Geld beschaffte er sich wohl selbst
auf dem Kreditwege. Nach Johanns Tod in der
Schlacht von Crécy finanzierte er noch die Be-
stattungsfeierlichkeiten, streckte † Karl IV. in-
nerhalb weniger Monate fast 9000 Gulden vor,
damit er den dringendsten finanziellen Ver-
pflichtungen nachkommen konnte, fiel dann
aber schnell v. a. bei Ebf. Balduin, dem † Karl
IV. die Verwaltung der Gft. anvertraut hatte, in
Ungnade; seine Erben wurden nach seinem Tod
1347/48 enteignet.

Was die Stellung der Frauen am Hof anbe-
langt, so haben zwei Gf.innen im 13. Jh. eine
wesentl. Rolle gespielt. Neben der »großen«
Gf.in Ermesinde, die als »Regentin« im An-
schluß an den Tod ihres zweiten Ehemanns
Walram von Limburg 1226 die Geschicke des
Landes selbst leitete, um dann ab 1235/36 ihren
ältesten Sohn Heinrich an der Regierung zu be-
teiligen, auch noch Beatrix von Avesnes, die
nach dem Tode des Gf.en Heinrichs VI. und
dessen Bruder Walram in der Schlacht vonWor-
ringen (1288) die Regentschaft für den etwa
zehnjährigen Heinrich VII. übernahm.

Die äußere Gestaltung der Burganlage
bleibt weitgehend unerforscht. Über eine künst-
ler. Ausgestaltung der Repräsentationsgebäu-
de, sofern es solche gab, läßt sich aus der Zeit
der Gf.en undHzg.e aus L.er Haus nichts sagen,
obschon Goldschmiede und Bildhauer in der
Stadt L., erstere schon im 13. Jh., belegt sind.
Nur die Grabmäler Ermesindes, ihres Sohnes
Heinrichs V. und dessen FrauMargarete von Bar
in der Zisterzienserinnenabtei Clairefontaine,
Johanns in der Altmünsterabtei in L. und Wen-
zels I. in der Zisterze Orval sind quellenmäßig
faßbar, z. T. im 17. Jh. graph. dokumentiert
worden, aber nicht erhalten.

Über den Hofalltag oder über Festakte am

luxemburg

gfl. Hof ist bis zu † Heinrich VII. kaum etwas
bekannt. Nur ausnahmsweise ist neben den fa-
muli weiteres Dienstpersonal am Hof faßbar,
wie etwa in Ermesindes Testament (1247) Falk-
ner, Spielleute und Schneider. Bei größeren
Gelegenheiten versammelt der Gf. seine Vasal-
len in L. im Franziskanerkl., was wohl darauf
hindeutet, daß auf der Burg die notwendige In-
frastruktur fehlte. Erst mit Johann dem Blinden
blühte das Hofleben um den Kg. und Gf.en
auf; doch ließ Johann seine Feste und Turniere
in Prag, Paris oder im Hennegau bei seinem
»Vetter« veranstalten, was den bescheidenen
Rang L.s noch weiter betont. Hzg. Wenzel von
L. und Brabant, den Froissart als joli et gentil duc
betitelt, hat sich allerdings selbst als Poet be-
tätigt und am höf. Roman »Méliador« von
Froissart mitgewirkt, wobei offen bleibt, ob sie
sich häufiger am † Brabanter Hof oder in L.
trafen.

Nach dem Tod Wenzels I. erlahmte das
Hofleben wohl vollständig. Nur von der Pfand-
herrin Elisabeth von Görlitz ist bekannt, daß sie
trotz Finanznot gelegentl. im Rathaus zu L. Tur-
niere und Bälle veranstalten ließ.

† A. Habsburg † A. Luxemburg † A. Valois/Burgund

† C.7. Luxemburg

Q. siehe die Angaben im Art † A. Luxemburg

L. Grabmäler der Luxemburger, 1997. – Johann der

Blinde, 1997 (besonders die Beiträge von Peter Moraw,

Winfried Reichert und Michel Margue). – Kirsch,

Frank: Mécénat littéraire à la maison de Luxembourg.

L’exemple de Guillaume de Machaut et Jean Froissart, in:

Le Luxembourg en Lotharingie. Mélanges Paul Margue,

Luxemburg 1993, S. 321–337. – Margue 1999. – Mar-

gue, Michel: De l’entourage comtal à l’entourage royal:

le cas des Luxembourg (XIIe – première moitié du XIVe s.),

in: À l’ombre du pouvoir. – Margue, Michel: Ermesin-

de, Gräfin von Luxemburg, in: Rheinische Lebensbilder,

15, Köln 1995, S. 23–41. – Margue, Michel: Jean de Lu-

xembourg, prince idéal et chevalier parfait: aux origines

d’un mythe, in: Mediaevalia Historica Bohemica 5 (1998)

S. 11–26. – Margue, Michel/Pauly, Michel: Luxemburg

vor und nachWorringen. Die Auswirkungen der Schlacht

von Worringen auf die Landesorganisation sowie die Ter-

ritorial- und Reichspolitik der Grafen von Luxemburg, in:

Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 16 (1990)

S. 111–174. – Reichert, Winfried: Hochfinanz und Ter-
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ritorialfinanz im 14. Jahrhundert: Arnold von Arlon –

Rat und Finanzier der Luxemburger, in: Hochfinanz im

Westen des Reiches 1150–1500, hg. von Friedhelm Bur-

gard u. a., Trier 1996 (Trierer Historische Forschungen,

31), S. 219–280. – Reichert 1993. – Reichert, Win-

fried: Zwischen Land und Herrschaft: Rittergericht und

Ritterrichter der Grafschaft Luxemburg im 13. und 14.

Jahrhundert, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesge-

schichte 20 (1994) S. 115–157. – Jean l’Aveugle, 1996. –

VanWerveke, Nicolas: Étude sur les chartes luxem-

bourgeoises du Moyen-Age, in: Publications de la Section

hist. de l’Institut gr.-ducal, 41 (1890) S. 1–265. – Weil-

ler, Raymond: Les monnaies luxembourgeoises, Lou-

vain-la-Neuve 1977.

Michel Pauly, Michel Margue

MECKLENBURG

I. Der Name M. leitet sich von der mhd. Be-
zeichnung der südl. von Wismar gelegenen
Hauptburg der slaw. Obodriten, die 995mikelen-
burg gen. wurde (LHAMagdeburg, Kopiar 6, Nr.
34, fol. 31f.), ab. 992 wird ein episcopus Mekilin-
burgensis erwähnt. Der Name ging zunächst auf
die gleichnamige westl. gelegene Herrschaft
über und wurde mit dem Zusammenfall der in
der Hauptlandesteilung von 1229/35 entstan-
denen Herrschaften M., Rostock, Parchim,
Werle, der 1299 erworbenen Herrschaft Star-
gard und der 1358 erworbenen Gft. Schwerin
auf das Gesamtterritorium angewandt.

M. erstreckt sich im Gebiet der Norddeut-
schen Tiefebene an der südl. Ostseeküste und
wird imW von der Schaale, im S durch den Ver-
lauf von Elbe und Elde sowie die Müritz und im
O von der Recknitz-Tollense-Linie begrenzt.

Nach der Eroberung durch Hzg. Heinrich
(den Löwen) von Sachsen und Bayern 1160 und
der Belehnung Pribislaws, des Nachkommen
des slaw. Niklot, 1167 bildete sich im Siedlung-
gebiet der slaw. Obodriten, Polaben, Kessiner
und Circipanen im Raum des späteren Hzm.s
ein Territorium heraus, welches von einer aus
der obrodrit. Fs.en herstammenden Dynastie
geführte wurde. M. hatte dieses Hause bis 1918
inne. Einwanderung bäuerl. Bevölkerung aus
den westelb. Gebieten führte im 13. Jh. zum
Landesausbau. Gleichzeitig kam es zur Grün-

dung zahlr. Städte, bei denen v. a. das über
Schwerin und Güstrow vermittelte Lübische
Recht und das über † Brandenburg vermittelte
Magdeburger Recht vorherrschten.

Das Gebiet zerfiel in der sog. ersten Haupt-
landesteilung 1229/35 unter den Söhnen Hein-
rich Borwins II. in die Herrschaften M., Werle,
Rostock und Parchim. Den Herren von M. ge-
lang es, ihr Gebiet um die M., die Mitte des 13.
Jh.s zugunsten Wismars aufgegeben wurde, zu
festigen und gegen den dän. Einfluß zu behaup-
ten. Das Fsm. Rostock fiel nach dem Tod Ni-
kolaus` des Kindes an Dänemark und wurde
Heinrich II. von M. verpfändet. Parchim kam
1256 zu Teilen an die Gf.en von Schwerin und
die Herren von M. Die ab 1418 als Fsm. Wenden
bezeichnete Herrschaft Werle, die 1316 und
1347 Teilungen unterworfen war, fiel 1436 an
die Hzg.e von M.

1236 kam das Land Malchin vom Hzm. †
Pommern an M. 1299/1304 erwarben die Hzg.e
die brandenburg. Herrschaft Stargard und 1320
Stadt und Land Grabow. Mit dem Erwerb des
Landes Fürstenberg 1350, der Gft. Schwerin
1358 und des Landes Dömitz 1374/75 war die
territoriale Ausdehnung weitgehend abge-
schlossen.

1347/48 wurden die Lehnsbindungen an †
Sachsen durch Kg. † Karl IV. gelöst und Alb-
recht II. und Johann I. von M. zu reichsunmit-
telbaren Fs.en und Hzg.en erhoben. 1352 kam
es zur Landesteilung in die Hzm.er Schwerin
und Stargard. Letzteres fiel 1471 wieder an die
Linie Schwerin. Unter Albrecht II. erlebte das
Hzm. M. eine Blüte. Durch die Konzentration
auf die Bildung eines nord. Reiches ohne die
erforderl. Hausmacht und die Niederlage seines
Sohnes Albrecht III. als Kg. von Schweden ge-
gen eine dän.-schwed. Koalition folgte eine
Phase des Niederganges, die erst unter Magnus
II. Ende des 15. Jh.s aufgehalten werden konnte.
1442 gestanden die Hzg.e von M. den Mgf.en
von † Brandenburg die Erbanwartschaft zu.
Magnus II. erwarb Ende des 15. Jh.s verlorenen
landesherrl. Besitz zurück und modernisierte
die Landesverwaltung. Durch Reformen in der
Wirtschaft und der Verwaltung wurde die Zen-
tralisierung des Territoriums erleichtert. Hinzu
kamen Ansätze des landesfsl. Kirchenregi-
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ments und Versuche, die Stände der fsl. Hoheit
unterzuordnen.

Die Ende des 15. Jh.s entstehenden Gesamt-
landstände gewannen seit der Landständischen
Union 1523 zunehmenden Einfluß, der Ritter-
und Landschaft zu einer eigenständigen Politik
befähigte. Die Einführung der Reformation er-
folgte ab 1534/35 schrittweise und war bis 1549
weitgehend abgeschlossen.

Neue Teilungen 1518 und 1520 führten zu
einer Aufsplitterung des Territoriums bei
gleichzeitiger Beibehaltung der Gesamtregie-
rung, die auch 1555/56 behauptet wurde. Unter
Johann Albrecht I. und Ulrich wurde die räuml.
Trennung der Herrschaft in zwei Zentren fsl.
Hofhaltung und Verwaltung abgeschlossen.
Der Ruppinsche Machtspruch 1556 wies jedem
Hzg. eine Einzelres. zu. Mit der sog. zweiten
Hauptlandesteilung festigten sich die beiden
Hzm.er M.-Schwerin im W mit der Res. Schwe-
rin undM.-Güstrowmit der Res. Güstrow imO.
Mit dem Ende der Güstrower Linie 1695 fiel der
östl. Teil im Hamburger Vergleich 1701 an
Schwerin. Gleichzeitig wurde das Hzm. M.
-Strelitz gebildet.

Frühere seltene Hinweise auf die Regelung
höf. Verhältnisse ergeben sich auch aus ver-
tragl. Vereinbarungen in der Herrschaft Werle.
Um 1341 verpflichteten sich Nikolaus und Bern-
hard von Werle-Güstrow zu gemeinsamer Re-
gierung und Hofhaltung. Sie bestimmten Gü-
strow und das kleinere Röbel zu gemeinsamen,
je ein halbes Jahr zu nutzenden Hoflagern. 1347
einigten sie sich auf eine Teilung, in deren Er-
gebnis sich die Brüder nach Güstrow und Röbel
absonderten. Die älteste, jedoch nicht erhaltene
Hofordnung entstand wahrscheinl. 1493 für
den Hof der Hzg.e Magnus II. und Balthasar.
Ein frühere ma. Hofordnung ist für M. nicht
nachweisbar. Die früheste erhaltene mecklen-
burg. Hofordnung datiert vom 4. Dez. 1504.
Dieser zwischen den Hzg.en Heinrich V. und
Balthasar geschlossene Hausvertrag umfaßte
Bestimmungen für die gemeinsame Regierung
und den gemeinsamen Hofhalt.

Ansätze zur Regelung der Landesverwaltung
lassen sich in der unter Magnus II. und Baltha-
sar vom Kanzler Anthonius Grunewald verfaß-
ten und am 26. Dez. 1493 erlassenen Kanzlei-

mecklenburg

ordnung und ihren Vorarbeiten erkennen. Im
gleichen Zeitraum kam es zu ersten Festlegun-
gen für das Hofwesen. Auf diese nahm ein
Hausvertrag vom 1. Jan. 1494 Bezug.

Im ma. M. fiel die höchste Verwaltungsin-
stanz, repräsentiert durch den Kanzler, mit der
landesherrl. Hofhaltung zusammen. Neben den
Inhabern adliger Hofämter wurden auch ange-
seheneMänner vorübergehend zu Diensten her-
angezogen. Der durch feste Hofämter gestaltete
Hof trat in M. erstmals Anfang des 13. Jh.s in
Erscheinung. Im selben Zeitraum sind Hofäm-
ter wie Truchseß, Marschall, Kämmerer und
Schenk erwähnt. Diese wurden jedoch nie
gleichzeitig, sondern zumeist nur in Paaren ge-
nannt.

Erstmals wurde bei den Gf.en von Schwerin
1217 ein Truchseß erwähnt. Seit 1222 bestand
bei den Herren vonM., 1226 bei den Herren von
Werle dieses Hofamt (dapifer, spisendreger oder
spiser). Der adlige Truchseß wurde in der zwei-
ten Hälfte des 14. Jh.s vom magister coquine als
Leiter der Hofhaltung abgelöst. Der Küchen-
meister (magister coquine, magister cocorum, coqui-
narius, kokemester) taucht zuerst 1268 bei den
Fs.en von Rostock auf. Dieses Amt wurde 1342
letztmalig erwähnt. Nur 1394 ist noch einmal in
M.-Stargard von einem spiser die Rede. 1326 gab
es amHof der GemahlinHeinrichs vonM. einen
eigenen, als vnser vruwen kokenmeyster erwähnten
Küchenmeister.

Der adlige Kämmerer (camerarius, archicamer-
arius, protocamerarius, magister camerarius, kamer-
mester und ab 1369 meist magister nostre camerae)
trat erstmals 1237 bei Johann von M. auf. Er ver-
waltete die Einkünfte des Landesherren, die sich
aus den Erträgen der Hausgüter, Regalien und
Steuern zusammensetzten und war für die lan-
desherrl. Schulden zuständig. Am Hof der frü-
hen Neuzeit wurde dieses Amt vermutl. durch
den Rentmeister, der 1520 als Kammermeister be-
zeichnet wurde, fortgeführt. Der Schenk ist nur
für Heinrich von M. 1319 als nostre curie pincerna
überliefert. Seine Aufgaben wurden wahrsc-
heinl. zumeist von anderen Hofbeamten mit
übernommen. Ein Schlüsselbewahrer, der cla-
viger oder sluter, trat zwischen 1270 und 1283 in
M., Werle und Rostock auf. Der adlige Mar-
schall (marschalkus, marescallus, marschalk oder
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nostre curie marschalcus) wurde 1224 erstmals er-
wähnt. Er stand ursprgl. dem Marstall vor und
war für die Quartiere auf Reisen zuständig. Un-
ter Albrecht II. von M. übte der Marschall 1338
das fsl. Geleitsrecht aus und war in die Erhe-
bung der Bede einbezogen. In der zweiten Hälf-
te des 14. Jh.s tritt neben das Amt des Mar-
schalls ein Erbmarschall, der auch Funktionen
im Hofdienst zu erfüllen hatte und durch Be-
stallung und Belehnung erhoben wurde. Mit
diesem Amt war eine Landleihe verbunden, die
als Entgelt für den geleisteten Dienst verstanden
wurde. 1371 wurde sein Inhaber als hogeste[r]
marschalk bezeichnet. Aus ihm entwickelte sich
vermutl. der neuzeitl. Hofmarschall. Neben den
Hofämtern fanden sich an den ma. mecklen-
burg. Höfen auch Beamte, die zu Aufgaben in
der Landesverwaltung herangezogen wurden.
Zu diesen zählten die Notare, hauptsächl. Geist-
liche, die Kanzleibediensteten und auch, in be-
grenztem Umfang, die Angehörigen des Rates,
der seit der zweiten Hälfte des 13. Jh.s belegt ist.

† A. Mecklenburg † C.7. Güstrow † C.7. Rostock

† C.7. Schwerin † C.7. Stargard

Q. LHA Schwerin, 2.12–2/4 Acta collegiorum, Nr. 78:

Entwurf der Kanzleiordnung, 1493; Nr. 79: Ausfertigung,

1493. – 2.12–1/16 Acta divisionis, Nr. 7: Vertrag zwischen

Heinrich V. und Albrecht VII., Neubrandenburg, 7. Mai

1520 (Kammermeister). – Urkunden, 1.1–14 Hausverträ-

ge, Nr. 152, 4. Dez. 1504; Nr. 149, 1. Jan. 1494.

Mecklenburgische Urkunden und Daten. Quellen

vornehmlich für Staatsgeschichte und Staatsrecht Meck-

lenburgs, ausgew. und zum Druck gegeben von H.

Sachsse, Rostock 1900, S. 42f.: Gemeinschaftsvertrag

der Herren von Werle (Güstrow), um 1341 (auch MUB IX,

1875, Nr. 6169); S. 56–59: Landesteilung der Herren von

Werle (Güstrow), 14. Juli 1347 (auch MUB X, 1877, Nr.

6779 und 9008).

MUB I, 1863, Nr. 230, 282, 282, 321, 410, 1581, 4793

(Truchseß), 1191, 1146, 4299 (Magister Coquine); II,

1864, Nr. 1358; VIII, 1873, Nr. 5624; IX, 1875, Nr. 6033; X,

1877, Nr. 6730, 6550 (Kämmerer); XX, 1900, Nr. 11402

(Schenk); II, 1864, Nr. 1190, 1254, 1283, 1347 (Schlüssel-

bewahrer); I, 1863, Nr. 301; VIII, 1873, Nr. 5015; XIII,

1884, Nr. 7656; XVIII, 1897, Nr. 10508 (Marschall); MUB

XIV, 1886, Nr. 7859 und XVIII, 1897, Nr. 10322 (Erbmar-

schall).

L. Grohmann, Wilhelm: Das Kanzleiwesen der

Grafen von Schwerin und der Herzöge von Mecklen-

burg-Schwerin im Mittelalter, in: Jahrbücher des Vereins

für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde

92 (1928) S. 1–82. – Hamann 1962. – Hamann, Man-

fred: Mecklenburgische Geschichte. Von den Anfängen

bis zur Landständischen Union von 1523. Auf der Grund-

lage von Hans Witte neu bearb., Köln u. a. 1968 (Mit-

teldeutsche Forschungen, 51). – Küster, Robert: Die

Verwaltungsorganisation von Mecklenburg im 13. und

14. Jahrhundert, in: Mecklenburgische Jahrbücher 74

(1909) S. 115–150. – Sander-Berke, Antje: Der Hof

Herzog Heinrichs V. von Mecklenburg (1479–1552), in:

Mecklenburgisches Jahrbuch 112 (1997) S. 61–91. – Rad-

loff, Wilhelm: Das landesfürstliche Beamtentum

Meklenburgs im Mittelalter, Diss. Univ. Kiel 1910. –

Stuth 2001. – Vitense, Otto: Geschichte von Mecklen-

burg, 3. Aufl., 2. Aufl. des ND der Ausg. Gotha 1920,

Würzburg 1990 (Allgemeine Staatengeschichte. Abt. 3,

Deutsche Landesgeschichten, 11).

Steffen Stuth

ÖSTERREICH
(OB UND UNTER DER

ENNS, STEIERMARK, KÄRNTEN,
KRAIN, TIROL –

VORDERÖSTERREICH)

Österreich
I. Gf.en von Habsburg, Lgf.en im Oberel-

saß (erstmals 1135), Hzg.e (ab 1414 bzw. 1453
Ehzg.e) von Ö., Hzg.e von Steier, Herren (nach-
mals Hzg.e) von Krain (seit 1282), Hzg.e von
Kärnten (seit 1335), Gf.en von Tirol (seit 1363),
1437/39 bzw. 1440–57 Kg.e von Ungarn,
1437/39 und 1453–57 Kg.e von † Böhmen.

Der alte Allodialbesitz der Gf.en von Habs-
burg lag im Aargau am Zusammenfluß von
Aare, Reuss und Limmat sowie im Oberelsaß.
Als Kg. † Rudolf I. seine beiden Söhne † Alb-
recht (Kg.† Albrecht I.) und Rudolf am 27. Dez.
1282 zu gesamter Hand mit den Hzm.ern Ö.
und Steier und der Mark Krain belehnte, verla-
gerte sich der Schwerpunkt der Habsburger
rasch nach O. In der nächsten Generation galt
das Hzm. Ö. in den althabsburg. Besitzungen in
Schwaben bereits als das Hauptland der Dyna-
stie. So taucht im vorländ. Urbar zu Beginn des
14. Jh.s erstmals die Formulierung »Herrschaft
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zu Österreich« auf, worunter sowohl die Dyna-
stie als auch die Summe ihrer Herrschaftsrechte
verstanden wurde. Der Name des Hauptlandes
ging auf die Dynastie, für die seit 1326 vereinzelt
die Bezeichnung domus Austrie belegt ist, über.
Unter Hzg. Albrecht II. gelang den Habsbur-
gern 1335 die Erwerbung von Kärnten. Tirol,
seit 1335 zw. † Luxemburgern und † Wittels-
bachern umkämpft, wurde 1363 habsburg., wo-
mit eine Landbrücke zw. den östl. und westl.
Herrschaften des Hauses geschlagen war. Wei-
tere territoriale Erwerbungen folgten u. a. im S
durch den Anfall des Görzer Erbes 1374. Nach
derMitte des 14. Jh.s war die vomElsaß bis nach
Ungarn reichende Ländermasse der österr.
Hzg.e bereits zum zweitgrößten Territorial-
komplex des Reiches angewachsen. Hzg. Ru-
dolf IV. versuchte den »in seinen Augen könig-
gleichen Rang der habsburg. Dynastie und ihrer
Territorien« (Krieger 1994, S. 132) durch ver-
schiedeneMaßnahmen, nicht zuletzt durch den
berühmten Fälschungskomplex des sog. »Pri-
vilegium maius« zur Geltung zu bringen.

Mit der Neuberger Teilung i. J. 1379 entstan-
den zwei habsburg. Linien, die ältere albertin.
und die jüngere leopoldin. Eine Wiedervereini-
gung nach dem Tod Leopolds III. in der
Schlacht von Sempach 1386 war nur vorüber-
gehend. Zw. 1395 und 1411 folgten weitere Be-
sitz- und Herrschaftsteilungen, die letztl. zur
Herausbildung von drei Länderblöcken mit den
Kerngebieten Ö., Steiermark und Tirol führten.
Während Ö. ob und unter der Enns und die
innerösterreich. Ländergruppe (Steiermark,
Kärnten, Krain, Istrien) in ihrem Bestand weit-
gehend stabil blieben, waren die mit Tirol ver-
bundenen »vorderen Lande« (s. u.) in Schwaben
und Elsaß im 15. Jh. starken territorialen Verän-
derungen unterworfen. Aargau und Thurgau
gingen an die Eidgenossen verloren.

II. Ein Hof der österr. Hzg.e wird gegen
Ende des 12. Jh.s erstmals deutl. faßbar. Um
diese Zeit lassen sich die vier traditionellen Ho-
fämter Schenk, Marschall, Truchseß und Käm-
merer nachweisen, deren Umbildung zu Lan-
deserbämtern in Ö. bzw. der Steiermark bereits
unter den letzten Babenberger Hzg.en Leopold
VI. und Friedrich II. begann. Über Organisati-
on, Aufbau und personelle Struktur des spätb-
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abenberg. Hofes geben die Quellen allerdings
kaum näheren Aufschluß. Wichtige Hofämter
wie Hofmeister oder Kammermeister sind an-
scheinend erst am Hof der Habsburger Ende
des 13. Jh.s ausgebildet worden. Als Blütezeit
des habsburg.-österr. Hofes kann die Regie-
rung Hzg. Albrechts II. und seiner Söhne Ru-
dolf IV. und Albrecht III. gelten, bevor die Tei-
lungen eine Schwächung der Dynastie herbei-
führten. Da die Überlieferung von Hofordnun-
gen und Gagenlisten erst um die Mitte des 15.
Jh.s einsetzt, liegen sichere Zahlen über die
Größe des Hofes für die ältere Zeit nicht vor.
Neuerdings angestellten Berechnungen zufolge
soll der Hof Hzg. Friedrichs IV. 1431/32 knapp
400 Personen umfaßt haben. 1490 zählte man
am Innsbrucker Hof Sigmunds nachweisl. rund
500 Personen; Katharina von Sachsen, die zwei-
te Gemahlin des Tiroler Landesfs.en, hatte zu-
dem 60 bis 70 Personen in ihrem Gefolge. Die
Unterteilung des Hofstaats in das Gefolge von
Fs. und Fs.in kann bei den Habsburgern bis ins
letzte Jahrzehnt des 13. Jh.s zurückverfolgt wer-
den, als die Gemahlin Kg. † Albrechts I. Elisa-
beth über einen eigenen Küchenschreiber, ei-
nen Schreiber und einen Kapellan verfügte.

Wesentl. für die Entwicklung des österr. Ho-
fes ist die frühzeitige Ausbildung einer festen
Res. in Wien noch vor der Mitte des 14. Jh.s. Bei
der leopoldin. Linie trat allerdings nach der
Neuberger Teilung 1379 das Prinzip der Reise-
herrschaft wieder in den Vordergrund. Der iti-
nerante Hof Leopolds III. blieb selten länger als
vier Wochen am selben Ort. Dementsprechend
gab es keine echte Res., sondern allenfalls be-
vorzugte Aufenthaltsorte (Graz, Rheinfelden,
Brugg/Aargau). Weniger mobil, aber immer
noch ohne feste Res. gestaltete sich die Herr-
schaft Hzg. Ernsts, dessenHof amhäufigsten in
Graz und Wiener Neustadt Quartier bezog. Erst
Hzg. Friedrich IV., der die itinerante Regie-
rungspraxis endgültig aufgab, schuf ab 1420 in
Tirol mit Innsbruck eine dauerhafte Res. der
jüngeren habsburg. Linie.

Hzg. † Albrecht I., seit 1298 röm.-dt. Kg.,
hat die landesfsl. Gewalt in Ö. gegen vielfache
innere Widerstände energ. gestärkt. Auf ihn
geht auch die Einrichtung eines »Geheimen Ra-
tes« zurück. Es ist dies jener Rat der »Heimli-
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chen« (Marschall Hermann von Landenberg,
Abt Heinrich von Admont u. a.), der in Ottokars
Steirischer Reimchronik mehrfach Erwähnung
findet. Noch zu Beginn des 14. Jh.s erscheint es
allerdings mitunter schwierig, eine klare Trenn-
linie zu ziehen zw. dem ständigen Hofrat und
dem Rat der Landherren bei bes. Anlässen.
Deutl. tritt der fsl. Rat in der Hausordnung Hzg.
Rudolfs IV. vom 18. Nov. 1364 hervor. Es heißt
dort, niemand solle ohne Wissen und Willen
aller Hzg.e in den Rat aufgenommen werden.
Den Kern des Rates bildeten von Anfang an die
Inhaber der Hofämter Hofmeister, Kammer-
meister und Hofmarschall, dann der Leiter der
Kanzlei und im 14. Jh. meist auch der Hofrich-
ter. Dazu kam evtl. der eine oder andere Rat
ohne Hofamt. Neben den sog. »täglichen« Rä-
ten gab es einen weiteren Kreis von Räten, die
nur gelegentl. an den Hof kamen. Über den
Ratssold wissen wir recht gut Bescheid. Übli-
cherw. betrug dieser 200–300 Pfund Wiener
Pfennige pro Jahr, konnte aber auch wesentl.
höher sein. Auf nicht weniger als 1000 tl. belief
sich der Jahrsold, den die Hzg.e Albrecht III.
und Leopold III. i. J. 1368 dem Gf.en Ulrich von
Schaunberg zu zahlen bereit waren. An diese
Spitzengage reicht kein anderer Rat heran. Hzg.
Albrecht V. (Kg. † Albrecht II.) gestand Hein-
rich von Liechtenstein 1413 aber immerhin 500
tl. zu. Erste Ansätze zu turnusmäßigen Sitzun-
gen, einer konstanten Mitgliederzahl und einer
festen Geschäftsordnung des Rates zeigen sich
am Hof (Erz)Hzg. Sigmunds. In den zahlr. Hof-
ordnungen der siebziger und achtziger Jahre
des 15. Jh.s spiegelt sich die langsame Umge-
staltung des Rates zu einer Behörde mit mo-
dern-bürokrat. Charakter wider. So wurde 1465
die Zahl der »täglich« am Hof anwesenden Räte
auf mind. sieben festgesetzt. Die unter massi-
vem ständ. Druck zustandegekommene Ord-
nung der Jahre 1481/82 sah dann ein mit Stim-
menmehrheit beschließendes Ratskollegium
von acht »geordneten Räten« vor. Präzise Ar-
beitszeiten für die Räte enthält erstmals die
Hofordnung von 1488. Die Räte sollten um 6
Uhr morgens gleich nach der Messe im Rat er-
scheinen. Bis 9 Uhr dauerte die Morgensitzung,
nachmittags mußten sich die Räte dann erneut
zw. 12 und 16 Uhr zu Beratungen versammeln.

Von einigen wenigen Gf.en und Frh.en ab-
gesehen, rekrutierten sich die habsburg. Räte
aus den landsässigen Herrenfamilien. Ritter tre-
ten erst seit dem Ende des 14. Jh.s vermehrt im
Rat entgegen. Der Anteil der geistl. Räte, zum
überwiegenden Teil Angehörige der Kanzlei,
schwankte zw. einem Viertel und einem Fünftel.
Eine wichtige Zäsur in der Personengeschichte
des Rates markiert die Berufung und Indienst-
nahme gelehrter Juristen wie Gregor Heimburg,
Georg von Stein und Lorenz Blumenau durch
Albrecht VI. und Sigmund in den Jahren
1457/58. Zahlenmäßig blieben die gelehrten
Räte freilich bis zumEnde des 15. Jh.s imRat die
Minderheit. 1465 sah man für den tägl. Rat Sig-
munds nur einen gelehrten Rat gegenüber
sechs »ungelehrten« adeligen Räten vor. Den
acht Tiroler »geordneten Räten« des Jahres 1481
wurden zwei gelehrte Juristen, nämlich Dr.
Konrad Wenger und Dr. Konrad Stürtzel, bei-
gegeben.

Stets Mitglied des Rates und spätestens seit
der Mitte des 14. Jh.s wichtigste Hofcharge war
der Hofmeister. In Konkurrenz zum Hofmar-
schall beaufsichtigte er ursprgl. Haushalt und
Hofküche und trug Verantwortung für die in-
neren Abläufe der hzgl. Hofhaltung. Der
Schwerpunkt des Amtes lag aber schon früh-
zeitig in der polit. Sphäre. Wesentl. ist, daß die
Hofmeister regelmäßig beträchtl. Einfluß aus-
geübt haben. Die Anfänge des Hofmeisteramts
liegen in der Zeit Hzg. Albrechts I. (Kg. † Alb-
recht I.). 1288 ist erstmals ein magister curie mit
Namen Ulrich nachweisbar, der wohl mit dem
zw. 1291 und 1297 gut bezeugten Hofmeister
Hzg. Albrechts I. (Kg. † Albrecht I.) Ulrich von
Kritzendorf ident. sein dürfte. In einer bedeut-
samen Mission tritt 1312 † Friedrichs des Schö-
nen Hofmeister Herbord von Symaning (Sim-
mering) in Erscheinung. Neben dem Abt von St.
Lambrecht und dem Deutschordensherrn Kon-
rad gehörte er in diesem Jahr der mit Procura-
torium für die Eheschließung ausgestatteten
Werbegesandtschaft des österr. Hzg.s an den
aragones. Hof Kg. Jaymes II. an. Wählten die
ersten Habsburger ihre Hofmeister noch durch-
wegs aus den Kreisen des Ritteradels, so kamen
seit der Mitte des 14. Jh.s überwiegend Ange-
hörige des landsässigen Herrenstandes zum
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Zug, was nicht zuletzt als eine Folge der gestie-
genen Bedeutung des Amtes gedeutet werden
muß. Welche Möglichkeiten das Hofmeister-
amt seinen Trägern bot, zeigt eindrückl. das
Beispiel des Hans von Liechtenstein-Nikols-
burg, der fast drei Jahrzehnte hindurch von 1368
bis zu seinem jähen Sturz 1394 als der mächtig-
ste Berater und Favorit Hzg. Albrechts III. eine
einzigartige Stellung am österr. Hof innehatte.
Zeitgenossen galt er als der »gewaltige« Hof-
meister, und der Hzg. nennt ihn secretarius prin-
cipalis und vir magnificus. Es ist Hans von Liech-
tenstein gelungen, ein Netzwerk personeller
Verbindungen aufzubauen, mit dem er seine
Macht und seinen Einfluß dauerhaft abstützen
konnte. Mit der höf. Karriere des Liechtenstei-
ners ging ein singulärer wirtschaftl. Höhenflug
seines Geschlechts einher, der die Besitzanbal-
lung in der Hand des Hofmeisters schließl. so-
gar für den Hzg. selbst bedrohl. erscheinen
ließ. Im 15. Jh. ist Konrad (III.) von Kraig die
auffälligste Persönlichkeit unter den Hofmei-
stern gewesen. Auch er bekleidete das wichtig-
ste der Hofämter mehr als zwei Jahrzehnte hin-
durch bei verschiedenen habsburg. Hzg.en, zu-
erst bei Ernst, dann von 1424 bis 1439 bei Fried-
rich IV. und schließl. bis zu seinem Tod 1446
bei Kg. † Friedrich III., dessen bittere, im pri-
vaten Notizbuch festgehaltene Bemerkungen
über den mächtigen Kärntner Adeligen bekannt
sind. Am Hof (Erz)Hzg. Sigmunds nahm der
aus der Steiermark gebürtige Ritter Jakob Trapp
in den sechziger und siebziger Jahren als Hof-
meister eine einflußreiche Stellung ein. 1458
erstmals als Hofmeister nachweisbar, behielt er
das Amt bis zu seinem Tod i. J. 1475. Die letzten
Jahrzehnte des 15. Jh.s brachten dann am Inns-
brucker Hof eine grundlegende Umgestaltung
des Hofmeisteramts. In der kurz nach dem Tod
Trapps verfaßten Hofordnung von 1476 begeg-
net erstmals ein sog. Haushofmeister, dessen
Obliegenheiten sich ganz auf den inneren Hof-
betrieb bezogen. Nach den Bestimmungen der
Tiroler Hofordnung von 1482 wies er an der
hzgl. Tafel die Plätze an, überwachte die Bedie-
nung und gabmit seinem Stab das Zeichen zum
Beginn des Essens. Neben diesem binnenhöf.
beschränkten Haushofmeister bestand freilich
auch das polit. wichtige Amt des Hofmeisters
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weiter, das zuletzt 1486–88 mit Gaudenz von
Matsch besetzt war.

Die Rolle des Kammermeisters tritt in der
älteren Zeit aus den Quellen nur undeutl. ent-
gegen. Am Hof der Hzg.e von Ö. läßt sich das
Amt seit dem Beginn des 14. Jh.s nachweisen.
Der erste namentl. bekannte Kammermeister
war ein gewisser Berchtung, der 1312 bei Hzg.†
Friedrich dem Schönen in dieser Funktion auf-
scheint. Wie das Amt des Hofmeisters war auch
das des Kammermeisters ein personengebun-
denes. Jeder Hzg. hatte in seinem Hofstaat ei-
nen Kammermeister. Zu dessen Aufgaben zähl-
te es, die Geldgebarung für die Bedürfnisse des
Hofhaltes zu führen. Die vom Kammermeister
geleitete Kammer war jedoch nicht die Zentrale
für alle herrschaftl. Einkünfte, beziehungsweise
eine »Behörde« zur Bezahlung der hzgl. Aus-
gaben. Hinsichtl. der zentralen Finanzverwal-
tung stand der Kammermeister in einem Span-
nungsverhältnis zu den Spitzenbeamten der re-
gionalen Finanzverwaltung wie dem österr.
Hubmeister, dem steir. Landschreiber oder dem
obersten Tiroler Amtmann, die bis in die zweite
Hälfte des 15. Jh.s die wesentl. zentralen Finan-
zagenden kontrollierten. Am Hof (Erz)Hzg.
Sigmunds tritt das Wechselspiel von Kammer-
meister und oberstem Amtmann sichtbar zu Ta-
ge. Einmal übernahm der Kammermeister die
Führung, dann schlug das Pendel wieder zu-
gunsten des obersten Amtmannes aus. Nach-
dem 1460 kurzzeitig Benedikt Wegmacher bei-
de Ämter in Personalunion vereinigen konnte,
fand man 1478 zu einer Kompetenzabgrenzung
derart, daß der oberste Amtmann die Einnah-
meverwaltung, der Kammermeister hingegen
den Ausgabendienst wahrnahm. Mit der 1481
erlassenen Hofordnung trug der oberste Amt-
mann Antonio de Cavalli den Sieg über den
Kammermeister davon, der nunmehr in eine
untergeordnete Stellung gedrängt wurde. Ihrer
sozialen Herkunft nach gehörten die meisten
Kammermeister des 14. und 15. Jh.s dem ritter-
mäßigen Adel an, während das Amt bürgerl.
Financiers weitgehend verschlossen blieb. Auch
Kleriker, wie der schon erwähnte Benedikt
Wegmacher, Pfarrer von Tirol, der vom Sekretär
zum Kammermeister aufstieg, waren die Aus-
nahme. Generell wechselten die Kammermei-
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ster in rascher Folge und längere Amtsperioden
wie jene des Hans Greissenegger, der 1417 bis
1424 bei Hzg. Ernst und anschl. bis zu seinem
Tod 1428 bei Hzg. Friedrich IV. als Kammer-
meister fungierte, kommen nur ganz selten vor.

Das höf. Marschallamt hat sich im Laufe der
Zeit stark gewandelt. Hatte Dietrich von Pil-
lichsdorf zu Beginn des 14. Jh.s als Marschall
noch zu den einflußreichsten Beratern des
Fs.en gezählt, so büßte der Hofmarschall diese
bedeutende Position in der Folge weitgehend
ein, nachdem sein Amt durch die vor 1330 er-
folgte Abspaltung des österr. Landmarschall-
amts auf die Rolle eines »höfischen Quartier-
meisters« reduziert worden war. Voll ausgebil-
det ist in der zweiten Hälfte des 14. Jh.s die rich-
terl. Gewalt des Hofmarschalls über das Hof-
gesinde und die zum Hof gehörigen Personen.
Das wird aus einer Verfügung deutlich, die Hzg.
Rudolf IV. 1361 in Einschränkung der Kompe-
tenzen des Wiener Stadtrichters traf. Im Viertel
vor Widmertor oder in unsrer und unsrer Herren gassen,
also in jenen Stadtteilen Wiens, die mehrheitl.
vonHofleuten bewohnt wurden,mußte sich der
Richter vor seinem Einschreiten der Zustim-
mung und Mitwirkung des Hofmarschalls ver-
sichern.

Der im 14. Jh. bezeugte Hofrichter führte im
Hoftaiding, das als oberstes Gericht für den
Adel des Landes Ö. unter der Enns drei bis vier
Mal jährl. zu Rechtstagen zusammentrat, den
Vorsitz. Im zweiten Jahrzehnt des 15. Jh.s über-
nahm das landmarschall. Gericht die Funktion
des Hoftaidings, während das Amt des Hofrich-
ters erlosch.

Eine ressortartige Aufteilung der Kompeten-
zen gab es am Hof kaum. Am deutl. herausge-
hoben scheint noch die Kanzlei gewesen zu
sein. Johann von Viktring berichtet, Hzg. Alb-
recht II. († 1358) habe Johann Windlock das of-
ficium cancellarie übertragen ad omnium suorum
principatuum expedienda negotia, ein bemerkens-
wert frühes Zeugnis für die Wahrnehmung der
Kanzlei als »Zentralbehörde«. Für den Zeitraum
von 1282 bis 1298 konnten mittels des Schrift-
vergleichs 21 mehrfach auftretende Schreiber
festgestellt werden, nur sieben von ihnen wird
man allerdings als Kanzleikräfte im eigentl.
Sinn einstufen dürfen. Die übrigen waren Ge-

legenheitsschreiber, doch spricht es für den
Entwicklungsstand der österr. Kanzlei am Ende
des 13. Jh.s, daß Empfängerausfertigungen die
Ausnahme bildeten. An der Spitze der Kanzlei
stand zunächst ein Protonotar. In dieser Funk-
tion läßt sich als erster 1282 bis 1287 Benzo von
Worms, der seine Laufbahn in der Kanzlei Kg.†
Rudolfs begonnen hatte und später Abt von Hei-
ligenkreuz wurde, nachweisen. Für Benzos
Nachfolger Magister Gottfried begegnet 1289
schon in einer Urk. der Titel cancellarius, setzt
sich aber nicht durch. Erst seit dem Jahr 1349
wird der Leiter der Kanzleigeschäfte der Hzg.e
von Ö. dann allg. als Kanzler bezeichnet. Nicht
von Dauer waren die Pläne Hzg. Rudolfs IV.,
wonach entspr. der Erzkanzlerwürde der geistl.
Kfs.en in Hinkunft ein Erzkanzleramt einge-
richtet werden sollte. Zum obristen ertzchantzler
des Landes Ö. beabsichtigte der Hzg. den
Propst des von ihm gegründeten Allerheiligen-
kapitels von St. Stephan in Wien einzusetzen.
Im Stiftbrief für das Allerheiligenkapitel vom 16.
März 1365 traf Rudolf detaillierte Verfügungen
hinsichtl. der Aufgaben von Erzkanzler und
Hofkanzler. Der Propst von St. Stephan sollte
als Erzkanzler einen bes. Ehrenrang genießen,
während dem Hofkanzler die tatsächliche Lei-
tung der Kanzleigeschäfte zugedacht war.

Zur Ausbildung mehrerer getrennter hzgl.
Kanzleien kam es erstmals im zweiten Jahr-
zehnt des 14. Jh.s. Neben der Kanzlei † Fried-
richs des Schönen, die zuletzt von Piterolf von
Gortschach geleitet wurde, beschäftigten Le-
opold I. und Otto bzw. Albrecht II. eigene Pro-
tonotare. Die Neuberger Teilung von 1379
brachte dann eine endgültige Aufteilung der
Kanzlei. Nachdem zu Beginn des 15. Jh.s kurz-
zeitig sogar vier habsburg. Kanzleien (Wilhelm,
Albrecht IV., Leopold IV., Ernst) nebeneinander
arbeiteten, hatten schließl. nach 1411 drei Kanz-
leien dauerhaft Bestand. Nur am Rande sei hier
auf die kurze selbständige Regierung des Ladis-
laus Postumus 1453–57 hingewiesen. Als Hzg.
von Ö., Kg. von † Böhmen und Kg. von Ungarn
standen diesem drei getrennte Kanzleien zu Ge-
bote. Die ungar. Königskanzlei leitete seit 1453
der Bf. von (Groß-)Wardein/Nagyvárad Johann
Vitéz, sein böhm. Kanzler war Prokop von Ra-
benstein, sein österr. Kanzler anfängl. Stefan
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Sloth, dann ab 1454 der † Passauer Bf. Ulrich
von Nußdorf.

Unter den habsburg. Kanzlern finden sich
namhafte Persönlichkeiten wie Johann Ribi, In-
timus Hzg. Rudolfs IV. und österr. Kanzleichef
von 1358 bis 1374, Berthold von Wehingen,
Kanzler von 1381 bis 1410, oder Ulrich Putsch,
Kanzler Hzg. Friedrichs IV. von 1413 bis 1423.
Alle Genannten waren geistl. Standes und er-
langten einen Bischofsstuhl als Krönung ihrer
Laufbahn. Eine bes. Rolle spielte dabei das Bm.
† Brixen, das zeitweilig fast zu einer Kanzlerp-
fründe der österr. Hzg.e wurde. Von sieben
Brixner Oberhirten im Zeitraum zw. 1364 und
1443 taten fünf vor und/oder während ihres
Pontifikats als habsburg.-österr. Kanzler
Dienst.

Die »Juridifizierung« der habsburg. Kanzlei
setzte frühzeitig ein. Berthold von Kiburg ist der
erste Kanzleivorsteher, über dessen gelehrte
Bildung etwas bekannt ist. Der 1314 verstorbene
Protonotar der Hzg.e Rudolf III. und Friedrich I.
hatte nachweisl. in Bologna studiert. Dort stu-
dierte 1324 auch Magister Heinrich Sachs, der
1356 bis 1358 letzter Kanzleichef Albrechts II.
wurde. Der nachmalige Kanzler Berthold von
Wehingen besuchte, nachdem er 1373 den Ar-
tistenmagister an der Universität Wien erlangt
hatte, in den Jahren 1374/75 die Prager Juristen-
universität. Eine durchaus typ. Laufbahn ist jene
des aus † Passau gebürtigen Peter Kottrer. Wie-
ner Jurastudent, dann Kanzleinotar Hzg. Fried-
richs IV., in welcher Funktion er 1427 das große
Verzeichnis der landesfsl. Eigenleute in Tirol
anlegte, ehe er 1433 sein Jusstudium in Padua
fortführte und 1436 dort zum doctor decretorum
promoviert wurde. 1440 stieg Kottrer schließl.
zum Kanzler Hzg. Albrechts VI. auf.

Seit dem Ende des 14. Jh.s rückten auch ver-
mehrt gebildete Laien in höhere Kanzleiränge
ein. Ganz an der Spitze der Kanzlei sind Laien
aber nicht vor der Mitte des 15. Jh.s anzutreffen.
Wahrscheinl. der erste Laienkanzler ist der Ti-
roler Adelige Leonhard von Velseck gewesen,
ein Freund des Aeneas Sylvius und Beisitzer am
königl. Kammergericht. Er tritt in den Jahren
1456/57 als Kanzleichef Sigmunds entgegen.
Am Innsbrucker Hof folgte im übrigen mit
Hans von Northeim (gen. Sernteiner) bald
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1463–65 (?) ein weiterer nicht-geistl. Kanzler.
Dem Typus des gebildeten Laienkanzlers ent-
spricht Konrad Stürtzel, Universitätsprofessor,
Humanist und prakt. Jurist, der von Sigmund
1486 zum Kanzleichef bestellt wurde.

Über die personelle Stärke der Kanzlei liegen
erst aus dem 15. Jh. einigermaßen zuverlässige
Zahlen vor. Lt. einer Hofordnung aus den
1430er Jahren umfaßte die Kanzlei Hzg. Fried-
richs IV. damals sechs Personen. Unter Sig-
mund stieg der Personalstand der Schreibstube
von 7 (1470) auf 13 (1476) und zuletzt 18
(1488/89) an. Ausdrückl. nennt die Hofordnung
von 1476 einen Registrator, der bey der canczley
peleiben, auch all brief mit der registratur ... versehen
sollte.

Da zentrale Rechnungsbücher für die ältere
Zeit weitgehend fehlen, läßt sich von der Ver-
sorgung des Hofes ein nur sehr lückenhaftes
Bild gewinnen. In Wien war die Verproviantie-
rung und Einkleidung des Hofgesindes jeden-
falls schon seit der zweiten Hälfte des 14. Jh.s
durch die sog. »Hofgeber«, also Hoflieferanten,
organisiert. Ein Stephan Hoffischer ist in Wien
1331, Paul der hofgeber der vischer 1384 bezeugt.
Der Hofgeber und Kürschner Konrad legte 1393
Rechnung über Pelzlieferungen an den Hof, wie
aus dem einzigen erhaltenen Rationarium Hzg.
Albrechts III. hervorgeht. Einigermaßen gesi-
cherte Aussagen sind für den Tiroler Hof
(Erz)Hzg. Sigmunds in der zweiten Hälfte des
15. Jh.s möglich. Einheim. Lieferanten aus Inns-
bruck und Hall stellten die Grundversorgung
sicher. Bei diesen beschaffte der Küchenmeister
Brot, Fleisch u. a. So produzierte z. B. der Haller
Bäcker Marx in den Jahren 1460 bis 1462 tägl.
rund 500 Weizenbrote für den Hof in Inns-
bruck. Aus eigenen Fischweihern, die Sigmund
in Tirol anlegen ließ, bezog man Fische, kaufte
aber auch zu. Die lokalen Märkte lieferten ein-
fache Tuche und Wollstoffe für die Hofklei-
dung. Feinere Gewebe, Seidenstoffe, Samt und
Taft kamen dagegen aus Venedig, wo der hzgl.
Hauskämmerer lt. der Hofordnung von 1476
auch die erlesenen Gewürze und ital. Weine ein-
kaufen ließ.

Für die Finanzierung des Hofbedarfs muß-
ten ebenso wie für milit. Unternehmungen sehr
häufig Verpfändungen an den Adel, seltener
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auch an kapitalkräftige Bürger getätigt werden.
Jüd. Financiers haben, abgesehen von ganz sel-
tenen Ausnahmen wie David Steuss, der unter
Albrecht III. eine bedeutende Stellung einnahm,
keine Rolle gespielt.

Unter den Hofkünstlern sind die Hofmaler
am frühesten dokumentiert. Zahlungen an ei-
nen für den Hof arbeitenden Maler sind schon
1330 belegt. Der erste namentl. bekannte Hof-
maler ist der 1360 erwähnte Heinrich Vaschang.
Weiters begegnen in der zweiten Hälfte des 14.
Jh.s als Hofmaler der Schilter Konrad, Heinrich
Sternseher, Hans Sachs und JakobGrün, die alle
in Wien Hausbesitz hatten. Hofmaler dürfte al-
ler Wahrscheinlichkeit nach auch der in Meran
ansässige Konrad vom Tiergarten gewesen sein,
dem neuerdings die um 1390/1400 entstandene
Stamser Marienkrönung zugeschrieben wurde.
Nur der Name, Hans von Zürich, ist von einem
Hofmaler des Kg.s Ladislaus bekannt, der 1457
mit fixem Gehalt von wöchentl. einem halben
Pfund bestallt wurde. Als Hofmaler (Erz)Hzg.
Sigmunds erscheinen u. a. Jost Weninger und
Ludwig Konraiter.

Als bedeutendster Baumeister der österr.
Hzg.e gilt MeisterMichael. Er errichtete seit den
späten 1380er Jahren für Hzg. Albrecht III.
Schloß Laxenburg im S vonWien. Sicher ist ihm
außerdem der Plan für die Wiener Kirche Maria
am Gestade zuzuweisen, während die Mitwir-
kung am rudolfin. Erweiterungsbau von St. Ste-
phan eher zweifelhaft scheint. Im 15. Jh. erwäh-
nen die Rechnungsbücher zahlr. sog. Werk-
meister, unter (Erz)Hzg. Sigmund z.B. Hein-
rich gen. Preuss aus Elbing und Leonhard Fries.
Ab 1480 kontrollierte der aus Augsburg stam-
mende Meister Bartholomä Fronmüller als
»oberster Werkmeister« das gesamte Bauwesen
des Tiroler Landesfs.en.

Nicht allzu hoch wird man das Niveau der
Hofmusik im 14. und frühen 15. Jh. einzuschät-
zen haben. Gelegentl. werden in den Quellen
Instrumentalisten wie Pfeifer, Pauker und Po-
sauner genannt. Auf die Pflege polyphoner
Kunstmusik schon am Innsbrucker Hof Fried-
richs IV. deutet hin, daß der 1447 als Kapellan
Hzg. Sigmunds erwähnte Johannes Lupi, der
unlängst als Schreiber von Teilen der berühm-
ten Trienter Codices (Tr.87 und Tr.92) identifi-

ziert werden konnte, bereits um die Mitte der
1430er Jahre Kompositionen kopiert hat. Der
eigentliche Ausbau der Hofmusik setzte aber
erst unter Sigmund ein. Der erste nachgewie-
sene Organist und gleichzeitige Leiter der Kan-
torei ist Niklas Krombsdorfer, dessen Soldzah-
lungen in den Raitbüchern von 1463 bis 1467 zu
verfolgen sind. Krombsdorfers Nachfolger wur-
de dann 1478 der berühmte Paul Hofhaimer.

Eine nicht unbedeutende literar. Produktion
hat v. a. der Hof Hzg. Albrechts III. aufzuwei-
sen. Zu nennen sind hier die hzgl. Hofkapelläne
Leopold von Wien und Ulrich von Pottenstein.
Die beiden gehören jenem gelehrten Kreis von
Autoren des späten 14. Jh.s an, für den die Be-
zeichnung »Wiener Schule« geprägt wurde.
Durch ihre reiche Übersetzungstätigkeit haben
sie maßgebl. Anteil am Entstehen einer dt. Un-
terweisungs- und Erbauungsprosa. Mit Peter
Suchenwirt wirkte am Hof Hzg. Albrechts III.
außerdem der viell. bedeutendste Heroldsspre-
cher seiner Zeit. Anfängl. ein Fahrender, worauf
auch der Satzname »Such den Wirt« verweisen
dürfte, wurde der Dichter, der sich selbst als
chnappe von den wappen bezeichnet, um 1377 in
Wien ansässig.

Früheste Nachrichten über habsburg. Leib-
ärzte stammen vomBeginn des 14. Jh.s.† Fried-
rich der Schöne nennt den Kanoniker Johannes
von Verona 1315 seinen und seines Bruders Le-
opold Arzt. Hzg. Albrecht II. diente als Leibarzt
Albert Steke, Pfarrer von Gars-Eggenburg, der,
obwohl in einigen Quellen »von Cremona« gen.,
ein gebürtiger »Ö.er« mit Studium in Italien ge-
wesen sein dürfte. Seit dem Ende des 14. Jh.s
nahmen die österr. Hzg.e die Dienste von Wie-
ner Universitätsmedizinern in Anspruch. Lehrer
an der Wiener Medizin. Fakultät und gleichzei-
tig Leibarzt waren Johannes Gallici, Johannes
Schroff und Galeazzo Santasofia. Letzterer, ei-
ner Paduaner Ärztefamilie entstammend, die im
14. Jh. mehrere bedeutende Mediziner hervor-
brachte, hatte in seiner Heimatstadt die Artes
studiert, war dann 1388/89 als Lektor für Logik
nach Bologna gegangen und erwarb schließl.
1390 in Padua den medizin. Doktorgrad. Nach
Wien kam er im Wintersemester 1394/95, viell.
auf Initiative Hzg. Albrechts III., und hat hier
über ein Jahrzehnt – mit kurzen Unterbrechun-
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gen – bis 1405 an der Universität und als hzgl.
Leibarzt gewirkt. Größte Bedeutung erlangte
Galeazzo Santasofia für die Wiener Medizin da-
durch, daß er die in Italien schon länger prak-
tizierte Sektion von Leichen in Wien einführte.
Ein jüd. Arzt, Meister Rubein, ist 1432 am Hof
Hzg. Friedrich IV. bezeugt. (Erz)Hzg. Sigmund
umgab sich zeit seines Lebens mit einer großen
Schar gut bezahlter Ärzte. Neben Dr. Burkhard
von Horneck und Dr. Nikolaus Poll, der nach
Sigmunds Tod 1496 in die Dienste Maximilians
(Kg. †Maximilian I.) wechselte, ist v. a. der aus
Augsburger Humanistenkreisen hervorgegan-
gene Ostfriese Adolf Occo († 1503), der in Fer-
rara den medizin. Doktorgrad erwarb, zu er-
wähnen. Ständig waren am Innsbrucker Hof zu-
mindest zwei Buchärzte anwesend, dazu noch
etliche Wundärzte. Der jüd. Wundarzt Selig-
mann gehörte von 1451–76 Sigmunds Hofstaat
an. Ein andererWundarzt, Klaus vonMatrei, der
seit 1477 im Dienst des Tiroler Landesfürsten
stand, schrieb 1488 seine volksmedizin. Kennt-
nisse in einem »Arzneibüchlein« für (Erz)Hzg.
Sigmund zusammen, wobei er sich nicht zuletzt
gegen Angriffe der ital. Humanistenärzte bei
Hof, die ihn als Scharlatan bekämpften, zur
Wehr setzte.

1387 ist der wahrscheinl. aus Venedig ge-
bürtige Mathias Bon als herzog Albrechts ze Öster-
reich apotekker urkundl. erwähnt. In dieser Stel-
lung bezog er ein Jahrgeld von 40 tl. Bon starb
als vermögender Mann, er hinterließ nicht we-
niger als vier Häuser in Wien und eine beträcht-
liche Summe Geldes, die er 1399 testamentar.
für eine wohltätige Stiftung widmete. Am Inns-
brucker Hof scheinen Apotheker erst von der
Regierungszeit (Erz)Hzg. Sigmunds an in den
Raitbüchern als Sold- bzw. Gnadengeldemp-
fänger auf. Bezeugt ist der Hofapotheker Lud-
wig Pigloli, der 1452 von Sigmund zum »Die-
ner« aufgenommen wurde.

Prinzenerzieher (maizog) waren Pfarrer Ni-
kolaus von Marburg (1337), Meister Niklas (vor
1353), Pfarrer Friedrich von Gars (1386/87) und
Andreas Plank (vor 1411).

Nachrichten über große Hoffeste sind eher
spärlich. Aus der Überlieferung ragt ein Tur-
nierfest heraus, das Hzg. Leopold I. 1319 in Ba-
den im Aargau anläßl. der Vermählung seiner
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Schwester Guta mit dem Gf.en Ludwig von Öt-
tingen veranstaltete. Als Kg. Ludwig von Un-
garn zu Pfingsten 1349 nach Wien kam, wurde
auf dem Augustinerfreithof (heute Josefsplatz)
eine eigene Tanzlaube errichtet und hier eine
Woche lang Tag und Nacht getanzt. Neben sa-
kral-religiösen Zeremonien, Begräbnissen und
Hochzeiten boten einen Rahmen für höf. Re-
präsentation u. a. auch große Lehenstage, z. B.
am 20. Nov. 1358, als Rudolf IV. in Wien ange-
tan mit fsl. gezierde in aim gestül auf dem hof seine
Lehensträger empfing. Mit dem Hof eng ver-
knüpft sind mehrere Ordensgründungen. 1337
wird die Societas Templois erstmals gen., als deren
Gründer Hzg. Otto der Fröhliche anzusehen ist.
Der Name der Gesellschaft, die ihr geistl. Zen-
trum in der Georgskapelle der Wiener Augusti-
nerkirche hatte, schließt ohne Zweifel an Wol-
frams Parzival an, Vorbild mag das von Ks. Lud-
wig († Ludwig IV. der Bayer) 1330 gegründete
Ritterstift Ettal gewesen sein. Viell. in Bezie-
hung zum höf. Minnedienst stand der von Hzg.
Albrecht III. ins Leben gerufene Zopforden,
über den allerdings genauere Nachrichten feh-
len. Als höf. Orden voll ausgebildet erscheint
der Adlerorden, dessen Stiftung Hzg. Albrecht
V. am 16. März 1433 vornahm. Ein Ordenspa-
tron ist in der Stiftungsurkunde nicht gen., in
den Statuten haben aber die Festtage Mariens
bes. Bedeutung. Zeichen der Ordenszugehörig-
keit war ein Kleinod in Gestalt eines Adlers,
über dem eine aus einer Wolke hervorragende
Hand mit einer Rute schwebt. Adelige Geburt
galt als Voraussetzung für die Mitgliedschaft im
Adlerorden. Ein gewählter Ordensrat beriet den
Fs.en bei der Aufnahme bzw. beim Ausschluß
von Mitgliedern. Die Mitglieder verpflichteten
sich zu gegenseitigem Rat und Hilfe und sollten
insbes. dem österr. Landesfs.en gegen die Hus-
siten Heerfolge leisten.

† A. Habsburg † C.7. Graz † C.7. Innsbruck † C.7.

Linz † C.7. Prag † C.7. Wien † C.7. Wiener Neustadt
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Christian Lackner

Vorderösterreich
I. Unter »Vorderösterreich« werden alle

habsburg. Gebiete nördl. von Arlberg und Fern-
pass ohne Rücksicht auf temporale, polit. oder
territoriale Strukturen subsumiert. Die Gesamt-
heit dieser territorial nicht geschlossenen Ge-
biete war mit keinem gemeinsamen Rechtstitel
verbunden und gliederte sich in die vorder-
österr. Lande im engeren Sinne (Elsaß, Sund-
gau, Breisgau, Schwarzwald) und die schwäb.-
österr. Lande. Die gesamten Vorlande standen
in enger verwaltungstechn. Verbindung mit †
Tirol. Res.en und Verwaltungsmittelpunkte
konzentrierten sich im Dreieck Brugg (Residen-
zenschwerpunkt), Baden (Verwaltungsmittel-
punkt) mit Stein (Archiv) und Königsfelden
(Memoria), während sich parallel zu den terri-
torialen Verlusten (1386, 1415) als neuer Ver-
waltungsmittelpunkt im 15. Jh. Ensisheim mit
dem oberelsäss. Landgericht herauskristalli-
sierte. In Krisensituationen hielten sich die Lan-
desfs.en eher in der Hochrheinregion (v. a.
Diessenhofen, Rheinfelden, Waldshut, † Säk-
kingen) in nächster Nähe der Eidgenossen auf.
Elsaß, Sundgau, Breisgau und Schwarzwald un-
terstanden seit 1507/10 einer vorderöster. Regie-
rung in Ensisheim, die nach Verlust der links-
rhein. Gebiete in Elsaß und Sundgau seit 1651 in
Freiburg ihren Sitz hatte, der tirol. Regierung in
† Innsbruck unterstand und als deren Außen-
stelle nur bedingte Selbstständigkeit besaß. Die
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schwäb.-österr. Lande hatten kein derartiges
Verwaltungsorgan und unterstanden direkt der
Innsbrucker Kammer. 1752/59 wurde für die
gesamten Vorlande eine Provinzialregierung in
Freiburg eingerichtet.

II. Die vorderösterr. Lande erhielten als
Herrschaftskomplex mit eigenen Res.en, Wit-
wensitzen und Stellvertreterres.en seit der Neu-
burger Teilung von 1379 bis zur Zusammenfas-
sung aller habsburg. Länder unter Maximilian
1490/93 eine gewisse Bedeutung, ohne sich je-
doch grundsätzl. von den sonstigen habsburg.
Höfen zu unterscheiden. In dieser Zeit kann
man von einer höf. Präsenz in den Vorlanden
ausgehen, die sich insbes. unter Katharina von
Burgund mit ihrem Witwensitz in Thann und
Belfort (1411–25), dem vorderösterr. Lan-
desfs.en Albrecht VI. (1444–63) in Freiburg und
seiner Gattin/Wwe. Mechthild von der Pfalz in
Rottenburg a. N. (1452/63–82) ausbildete.

In der zweiten Phase zw. 1565 und 1665 ge-
hörten die Vorlande mit † Tirol zwar zum Herr-
schaftskomplex einer habsburg. Nebenlinie,
doch befand sich der eigentl. Residenzort in
† Innsbruck und nicht mehr in den Vorlanden.
Nur noch vereinzelt, meist bei Regierungsan-
tritt und zur Entgegennahme der Erbhuldigung,
kamen die habsburg. Landesfs.en noch in die
Vorlande, wie z.B. die Besuche Ehzg.s Ferdi-
nand II. (1565, 1573), Matthias (1596), Maxi-
milians (1604), Leopolds (1623) zeigen. Nur zw.
1606 und 1618 diente das neu ausgebaute
Schloß in Günzburg als Res. für Mgf. Karl von
Burgau, den morganat. Sohn Erzherzogs Fer-
dinand II. mit Philippine Welser. Ein im 18. Jh.
geplantes Residenzschloß in Rottenburg a. N.
wurde nicht realisiert. Eine eigenständige höf.
Entwicklung konnte daher in VÖ nur bedingt im
15. Jh. erfolgen.

Vom Hof Katharinas zw. 1411 und 1426 ist
relativ wenig bekannt, doch scheint er ein typ.
Hofstaat vorderösterr. Herkunft mit Marschall,
Hofmeister, Küchenschreiber, Lichtkämmerer,
Schenk, Barbier, Kaplan und Chirurg, sowie ei-
nem Kanzler und mind. zwei Sekretären gewe-
sen zu sein.

Der Hof Albrechts VI. hatte mit etwa 150 Per-
sonen Gefolge einen königgleichen Rang, wo-
bei punktuell 300 und 500 Personen gen. und

vorderösterreich

der Hof als sehr prächtig, lebens- und sinnen-
froh geschildert wird. An der Spitze seines Ho-
fes, die nach seinem Erscheinen in den vorder-
österreich. Landen mit Einheim. besetzt wurde,
stand sein Hofmarschall Thüring von Hallwyl,
der während der Abwesenheit des Hzg.s als sein
Stellvertreter fungierte. Darüber hinaus sind
Hofmeister (z. B. Wilhelm von Hochburg, Jacob
Truchsess von Waldburg, Wolfgang von Wall-
see), Truchsess, Kämmerer, Groß- und Klein-
schenk, Kammerschreiber, Kellermeister, meh-
rere Türhüter und Köche bekannt. Das Amt des
Landmeisters war in den Vorlanden nicht übl.,
die Kanzlei bestand aus einemKanzler und zwei
bis drei Schreibern. Seinen ersten Kanzler, Peter
Kotterer, übernahm Albrecht wie einige andere
Räte von seinem (Vor-)Vorgänger, sodaß eine
gewisse Verwaltungskontinuität bestand. Aus
Albrechts Kanzlei scheint auch der erste Land-
leutzettel von etwa 1445 zu stammen, der ein
Vorläufer der ersten landständ. Matrikel ist. Das
sonstige Hofpersonal scheint Albrecht in die
Vorlande mitgebracht und hier angesiedelt zu
haben. Nach Albrechts Weggang aus den vor-
derösterreich. Landen (1457/58) sind zumin-
dest Höflinge nach † Linz und †Wien gefolgt,
darunter Georg von Stein als Kanzler. Leibärzte
waren wohl Johannes Hartlieb, Georg Mayr
(Mair) von Amberg und Dr. Michael Puff aus
Schrick. Der wesentl. kleinere Hof Mechthilds
hatte ebenfalls alle typ. Hofämter vom Hofmei-
ster, Schenk, Küchenmeister, Kämmerer, Kam-
merdiener, Leibarzt usw.

Von Albrecht VI. sind Glücksspielleiden-
schaft, höf. Spiele und Turniere (u. a. in Frei-
burg) bekannt, an denen der Hzg. persönl. teil-
nahm und zumindest in einem Fall verletzt wur-
de. Bes. Bedeutung ist dem Fest anlässl. des Be-
suchs Phillipps von Burgund in Freiburg im Juli
1454 beizumessen, für dessen Vorbereitungen
auch baul. Umgestaltungen in der Stadt vorge-
nommen wurden. Bei Albrechts Einzügen oder
Selbstinszenierungen werden immer wieder
Pfeifer, Trompeter und Pauker gen., aber auch
die Tanzfreudigkeit des Herrschers erwähnt.
Von Mechthilds Hof wurden ebenfalls ihre höf.
Feste und Fastnachtsfeiern bes. gerühmt.

In Albrechts Umgebung, der selbst als wenig
gebildet aber keinesfalls bildungsfeindl. galt,
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befanden sich zahlr. gelehrte Räte, darunter
Wilhelm vom Stein, Peter Kotterer, Georg vom
Stein u. a., ferner Kontakte und Widmungsbe-
ziehungen zu Johannes Hartlieb, Aeneas Silvi-
us, Felix Hemmerlin, Gregor Heimburg und
Michel Beheim. Ferner gründete Albrecht 1457
die Universität in Freiburg, die 1460 ihren Lehr-
betrieb aufnahm und nach †Wien die zweite
habsburg. Universitätsgründung war. Die Aus-
strahlung seiner Gattin Mechthild mit ihrer Nei-
gung zu Literatur, Kunst und Wissenschaft be-
wirkte zahlr. Zueignungen von Werken, die in
der Sekundärliteratur zu einer Stilisierung ihres
Hofes als »Musenhof« führte. VonMechthild ist
eine nicht mehr erhaltene Bibliothek mit mind.
94 Bänden bezeugt. Mit ihr in Verbindung ge-
bracht werden insbes. Niclas von Wyle, Her-
mann von Sachsenheim, Jacob Püterich von Rei-
chertshausen, Johannes Vergenhans und Anton
von Pforr.

† A. Habsburg† C.7. Vorderösterreichische Residen-
zen Baden, Belfort, Brugg, Ensisheim, Freiburg i. Br., Kö-

nigsfelden, Rottenburg, Thann
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Paris 1907. – Stouff, Louis: Deux Documents relatifs à

Cathérine de Bourgogne, Duchesse d´Autriche, in: An-
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gart 1869.
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Baum, Wilhelm: Die Habsburger in den Vorlanden

(1386–1486). Krise und Höhepunkt der habsburgischen
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thal 1991. – Quarthal, Franz: Vorderösterreich, in:

Handbuch der Baden-Württembergischen Geschichte,

1,2, 2000, S. 587–780. – Schwineköper 1974. – Sei-

del, Karl Josef: Das Oberelsaß vor dem Übergang an

Frankreich. Landesherrschaft, Landstände und fürstliche

Verwaltung in Alt-Vorderösterreich (1602–1638), Bonn

1980. – Speck 1994. – Speck 1999. – Stolz 1943. –

Stouff 1913. – Strauch 1883. – Theil 1983. – Ui-

blein, Paul: Beziehungen der Wiener Medizin zur Uni-

versität Padua im Mittelalter. Mit einem Konzilium des

Stadtarztes vonUdine Jeremias de Simeonibus für Herzog
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Dieter Speck

OSTFRIESLAND

I. 1464 trug der Häuptling Ulrich Cirksena
sein Territorium Ks. † Friedrich III. auf und er-
hielt es als Gft. zurück. Seitdem war es bis 1806
die Reichsgft. O., die dem Niederrheinisch-
Westfälischen Reichskreis zugehörte. 1744 star-
ben die Cirksena aus; ihre Gft. fiel dank einer
Reichslehnanwartschaft an den Kg. in Preußen.
Die Verfassung der Gft. war durch den über-
mächtigen Einfluß der Landstände geprägt, die
seit 1611 eine Art Nebenregierung bildeten, weil
ihnen damals die Steuerverwaltung zugespro-
chen wurde. Die Gft. O. umfaßte 1464 etwa das
Gebiet der heutigen Landk.e Aurich und Leer
und der Stadt Emden. 1600 fiel durch Einheirat
das Harlingerland an, das in etwa den heutigen
Landkr. Wittmund bildet. Das Harlingerland
war lehnsabhängig von dem Hzm. † Geldern,
verfügte über keine Landstände und war nicht
dem Rechtszug an das Reichskammergericht
unterworfen. Prakt. bedeuteten diese Unter-
schiede aber wenig.
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1654 wurde Gf. Enno Ludwig zum Rfs.en er-
hoben. 1662 wurde der Fürstenstand auf seinen
Bruder Georg Christian und dessen Nachkom-
men ausgedehnt.

II. Bescheiden wie die Dynastie war auch
ihre Hofhaltung, die sich um 1500 nicht viel von
der Haushaltung jedes adligen Herren von ei-
niger Bedeutung unterschied. Im 15. Jh. resi-
dierte man vorzugsweise in Norden, wo das vor
der Stadt liegende Kl. Marienthal nicht nur die
Grablege bot, sondern auch als Erziehungsin-
stanz für die Jugend fungierte. Zum Jahrhun-
dertende ist Gf. Edzard I. auf die Burg in Emden
übergesiedelt, weil er die Zukunftsträchtigkeit
dieses Ortes erkannt hatte. Die Große Kirche in
Emden wurde die neue Familiengrabstätte. Ge-
wisse Ansprüche an adlige Selbstdarstellung er-
füllte dort das heute noch ruinös erhaltene
Grabmal des Gf.en Enno II.

Das wachsende Selbstbewußtsein der Stadt
Emden veranlaßte Gf. Edzard II. 1561, seine
Res. in die Burg von Aurich zu verlegen, eine um
1450 erbaute Wasserburg. Dort blieb man bis
zum Ende der Dynastie. Irgendwelche Pläne von
Neubauten, geschweige denn solche selbst,
sind nicht bekannt. Es mangelte sowohl am
Geld wie auch am Willen, diese vorzunehmen.

Von allen diesen Aufenthaltsstätten ist kein
Stein auf dem anderen geblieben; Abb.en und
Pläne sind soweit vorhanden, daßman sich eine
gewisse Vorstellung von den Gebäuden erlau-
ben kann.

Die Regierung wurde stets bei Hofe geführt.
Verwaltung und Res. waren also nicht getrennt,
ja sie waren sich anfangs so nah, daß vieles
mündl. erledigt sein wird. Um die Mitte des
15.Jh.s hatten die Gf.en einen Schreiber, gegen
Jahrhundertende läßt sich der erste »Kanzler«
nachweisen, der als studierter Jurist die Ge-
schäfte führt. Mit den Verhandlungen um die
Grafenwürde 1463 auf 1464 wurde der ham-
burg. Prokurator am Kaiserhof beauftragt; eine
ähnl. bedeutende Aufgabe erledigte auf dem
Reichstag in † Worms 1495 der Bürgermeister
von Emden.

Im 16. Jh. erhielt die gfl. Verwaltung ein fe-
stes Gefüge, namentl. nach der Übersiedlung
des Hofes von Emden nach Aurich. Die Kanzlei
blieb der Mittelpunkt der Regierung mit sehr

ostfriesland

wenig Personal. Die gfl. Räte waren meistens
adlige Standesgenossen, die nach Bedarf hin-
zugezogen wurden. Eine bes. Kammer- oder
Finanzverwaltung wurde lange für unnötig er-
achtet.

Hier gilt es, auf eine ostfries. Besonderheit
aufmerksam zu machen, nämlich auf die au-
ßerordentl. Machtstellung der Landstände, die
im 16. Jh. zu einer Nebenregierung aufstiegen.
Ab 1611 übten sie die Steuerverwaltung aus und
beschränkten den Landesherren auf seine Do-
manialeinkünfte und die spärl. Zolleinnahmen.
Die Landstände verhinderten die Unterhaltung
stehender Truppen und besaßen in dem von ih-
nen bezahlten Hofgericht eine konkurrierende
Gerichtsbarkeit.

Die Gf.en und Fs.en von O. konnten daher
ihre Hofhaltung nicht aus Landesmitteln bezah-
len. Die Knappheit der Finanzen verbot schon
darum ein Übermaß an Personal. Für 1657 sind
138, für 1694 110 und für 1737 155 Personen be-
kannt, und selbst diese Leute konnten nur spar-
sam besoldet werden.

Diese bescheidenen Verhältnisse erklären
auch, daß von irgendwelchen erbl. Ehrenäm-
tern bei Hofe nicht die Rede sein kann. Sine-
kuren dieser Art entsprachen am ehesten die
Drosteien auf den landesherrl. Burgen, deren
Einkünfte an Adlige und verdiente Beamte auf
Lebenszeit ausgegeben wurden.

Die Kleinheit der Verhältnisse ließ eine Or-
ganisation der Haus- und Wachdienste gar
nicht zu; das entspr. Personal bestand 1729 aus
sieben Leuten, denen auch die Bauunterhaltung
des Auricher Schlosses oblag.

Die erbl. Unfähigkeit der Gf.en und Fs.en
von O. im Umgang mit Geld und die ihnen von
den Landständen gesetzten Finanzschranken
verhinderten, daß am Hof von Aurich irgend-
welcher Luxus herrschte, geschweige denn, daß
dieser eine Quelle der Bereicherung für Kaufleu-
te geworden wäre. Da das gesamte Inventar des
Auricher Schlosses nach 1744 versteigert wurde
und verschwunden ist, läßt sich kein erhaltenes
Erzeugnis des Kunsthandwerks diesem herr-
schaftl. Besitz zuordnen.

Der doppelten Verwaltung entsprach im
Münzwesen die Prägung der Stadt Emden im
Namen der Landstände und auf der Burg in



858 b.7. weltliche reichsfürsten(tümer)

Esens in herrschaftl. Auftrag. Letztere lag fest in
der Hand des Hofjuden, dem übrigens in Em-
den der »Landschaftsjude« entsprach. Der Hof-
jude mußte immer aushelfen, wenn die landes-
herrl. Kassen knapp gefüllt waren. Diese spei-
sten sich im wesentl. aus den Erträgen der Do-
mänen, die großzügig verpachtet wurden. Die
Besoldung der Hofbediensteten, namentl. der
unteren Dienste, war gering angesichts ihrer
Verpflegung bei Hofe und ihrer Versorgung mit
Torf, dem alleinigen Heiz- und Brennstoff.

Nach allen vorbeschriebenen Mängeln ist es
nicht verwunderlich, daß die Res. der Cirksena
nie das kulturelle oder gar geistige Zentrum O.s
gewesen ist. Wenn den Angehörigen der herr-
schenden Familie jedes Streben nach Bildung
abging, die letzten Fs.en sich bloß auf einen
biederen Pietismus einließen – der allerdings
eine Mätressenwirtschaft ausschloß, so bedurf-
te man entspr. Anregungen verfeinerten Le-
bensgenusses nicht. »Frisia non cantat«, so lau-
tet ein boshafter Spruch aus dem reformierten†
Bremen, der die Trockenheit der ostfries. Re-
formierten beklagt. Im Grunde gilt er auch für
die luther. Res.en Ostfrieslands und ihre Be-
wohner.

Dem entspricht, daß wohl Zeremoniell und
Repräsentation sehr eingeschränkt waren. Ei-
nen Orden haben die Cirksena nie gestiftet. Ein
Hoftheater oder gar einHoforchester existierten
nicht; der Hofbibliothek mangelte die schöne
Literatur. Man machte zwar Badereisen, aber
empfing wenig Besucher.

Ein gewisses Vergnügen brachte die Jagd in
den Forsten Ihlow und Sandhorst vor Aurich. In
Sandhorst stand ein bescheidenes Jagdhaus.

† A. Cirksena † C.7. Aurich † C.7. Emden

Q. Niedersächsisches SA Aurich, Rep. 4, A III. Hof-

ordnungen sind überliefert aus den Jahren 1554 und 1667;

Hofdienerverzeichnisse aus den Jahren 1657, 1697 und

1729.

L. Heise, Werner: Ostfriesisches Dienerverzeichnis,

Ms. im Niedersächsischen SA Aurich, Aurich 1940. – Kö-

nig, Joseph: Verwaltungsgeschichte Ostfrieslands bis

zum Aussterben seines Fürstenhauses, Göttingen 1955

(Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivver-

waltung, Heft 2). – Wagner, Paul: Ostfriesland und der

Hof der Gräfin Anna in der Mitte des 16. Jahrhunderts,

Aurich 1904 (Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte

Ostfrieslands, Heft 1).

Walter Deeters

PFALZ-MOSBACH

I. Pfgf.en zu Mosbach 1410–99 und zu †
Neumarkt 1448–99, Hzg.e in † Bayern. Nach
dem Tod Kg. † Ruprechts i. J. 1410 wurden die
Pfälzischen Lande unter dessen vier Söhnen
Ludwig, Johann, Stephan und Otto aufgeteilt.
Während Ludwig als der älteste mit dem Kur-
präzipuum die Hauptmasse der pfälz. Besitzun-
gen erbte, erhielten die jüngeren Brüder erbl.
Fsm.er. Das Erbteil des jüngsten, des um 1387
geborenen Pfgf.en Otto I., der die Nebenlinie
P.-M. begründete, setzte sich zum überwiegen-
den Teil aus verstreuten Besitzungen am östl.
Teil des rheinpfälz. Territoriums bei Mosbach,
Sinsheim und Weingarten am Bruhrain zusam-
men. Da die Masse der ihm zugewiesenen Erb-
güter von seinem Vater verpfändet oder als Wit-
tumsgüter ausgegeben waren, verfügte Otto von
all seinen Brüdern über die geringsten territo-
rialpolit. Perspektiven. Nachdem Mosbach 1411
zusammen mit anderen Wittumsgütern an Otto
zurückgefallen war, kam er in den Besitz einer
im bescheidenen Maße ausbaufähigen territo-
rialpolit. Basis. Seine erste Erwerbspolitik galt
der Abrundung des Mosbacher Gebietes. Um
1415 konnte Otto, der mangels einer geeigneten
Res. nach Antritt seiner Herrschaft in † Heidel-
berg geblieben war, seine bescheidene Hofhal-
tung nach Mosbach verlegen.

Doch auch danach blieben Ottos Verbindun-
gen nach † Heidelberg eng; 1413 wurde er von
Kfs. Ludwig III. für denNotfall als Vormund sei-
nes Sohnes bestellt. 1422 wurde er zum Statt-
halter im oberpfälz. Teil des Kurpräzipuums er-
nannt. 1426 war Otto Ludwigs Stellvertreter in†
Heidelberg während dessen Jerusalemwall-
fahrt. 1427 schlossen Ludwig III. und der noch
unverheiratete Otto einen gegenseitigen Erbver-
trag, der in erster Linie für die Kurlinie Perspek-
tiven bot. Von 1436–42 regierte Otto die Kur-
pfalz für seinen noch unmündigen Neffen Lud-
wig IV. als Administrator, wobei er seinem Bru-
der Johann von † Neumarkt zum Ausgleich die
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Statthalterschaft in den oberpfälz. Kurlanden
überließ. In dieser Zeit übernahm Otto nach
dem Tod der Kg.e † Sigismund 1437 und † Al-
brecht 1439 zweimal das Reichsvikariat und war
aktiv bei der Königswahl beteiligt.

Um der drohenden völligen Zersplitterung
seines Landes zu begegnen, verfügte Otto 1444
testamentarisch, daß nur der älteste seiner vier
Söhne erben sollte, die anderen wie deren jün-
gere Schwester mit geistl. Stellen versorgt wer-
den sollten. Als Ottos Neffe Christoph von Neu-
markt 1448 überraschend und kinderlos starb,
konnte er dessen oberpfälz. Besitzungen um †
Neumarkt an sich bringen, mußte allerdings
seinen Bruder undMiterben Stephan von† Sim-
mern-Zweibrücken abfinden. Dieser bedeuten-
de Gebietszuwachs mußte mit einer hohen Ver-
schuldung erkauft werden, von der sich das
Land nie mehr erholte.

Innerhalb des zweigeteilten Territoriums
verlagerte sich der Schwerpunkt der Regie-
rungstätigkeit nun nach † Neumarkt in die
Oberpfalz, das Gebiet amNeckar sank zu einem
Nebenland herab. Otto und sein 1450 als Mit-
regent eingesetzter ältester Sohn hielten sich
nur noch selten in Mosbach auf.

Da Otto II. (1461–99) unvermählt blieb, lei-
tete er schon frühzeitig den schrittweisen Über-
gang seines Landes an die pfälz. Kurlinie ein.
1479 schlossen Otto II. und sein Vetter Kfs. Phi-
lipp einen Erbvertrag, nach dem der Mosbacher
Landesteil an die Kurpfalz fallen sollte. 1490
kam ein Erbvertrag für die gesamten Lande Ot-
tos, einschließl. des Neumarkter Landesteils
zustande. Als Otto II. 1499 starb, vollzog sich
der reibungslose Übergang des Landes an die
Kurpfalz.

II. Mit der Errichtung der Mosbacher Res.
ging der Aufbau einer eigenständigen Verwal-
tungsorganisation einher, deren vorläufiges Er-
gebnis in Ottos Testament von 1444 beschrie-
ben wird. Das Land bestand aus den Ämtern
Mosbach, Steinsberg und Lauda, wobei Mos-
bach die größte Ausdehnung hatte. An der Spit-
ze der Landesverwaltung standen die vom Fs.en
ernannten Amtsleute, die alle aus dem pfälz.
Niederadel kamen und richterl. Funktionen
wahrnahmen. Schon früh bildete sich ein aus
bewährten Amtsleuten besetzter Hofrat als

pfalz-mosbach – pfalz-neuburg

oberste Regierungsbehörde aus. Ranghöchster
Amtmann war, v. a. aufgrund seiner Nähe zum
fsl. Hof, der Mosbacher Vogt oder Amtsmann,
weshalb er auch mit dem Titel des Hofmeisters
gen. wurde. Er fungierte als erster Vertreter des
Landesherrn. Davon unterschiedenwar das Amt
des Haushofmeisters, der an der Spitze des fsl.
Hofstaats stand. Eine Spezialisierung einzelner
Verwaltungsressorts ist nur ansatzweise zu er-
kennen. Der Mosbacher Landschreiber fungier-
te als Finanzbeamter, bezeichnete sich aber bis-
weilen auch als Kellner. Aufgrund der erhebl.
Naturaleinkünfte aus den Kellnereien kam den
aus bürgerl. Kreisen rekrutierten Kellnern eine
große Bedeutung zu; sie versahen oft auch das
Amt eines Stadtschultheißen oder Zehntgf.en.

1436 begegnet erstmals der Titel des Kanz-
lers, als Hans von Jöhlingen, der seit 1428 als
Schreiber in Ottos Diensten gestanden hatte,
das Amt des Kanzlers und Schreibers auf Le-
benszeit übernahm.

† A. Wittelsbach † C.7. Mosbach † C.7. Neumarkt in

der Oberpfalz
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gen Herzog Ottos I. des Mosbachers, in: Verhandlungen

des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg

23 (1865) S. 189–208. Eine zusammenfassende Quellen-
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L. Kreisbeschreibungen des Landes Baden-Würt-
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Birgit Studt

PFALZ-NEUBURG

I. Das Fsm. Pf.-N. wurde durch den Kölner
Schiedsspruch Kg. † Maximilians I. 1505 ge-
schaffen. Die Abtrennung von 66 Ämtern aus
dem wiedervereinigten Hzm. Bayern zur Grün-
dung eines neuen Fsm.s als Ausgleich für die
verwaisten Prinzen Ottheinrich und Philipp,
Söhne der Tochter Hzg. Georgs von Landshut
mit Ruprecht von der Pfalz, beendete den
Landshuter Erbfolgekrieg. Zur Res. wurde Neu-
burg an der Donau bestimmt, das im 15. Jh. Ne-
benres. und Verwaltungsmittelpunkt der
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Teilhzm.er Oberbayern-Ingolstadt und Nieder-
bayern-Landshut gewesen war. Die Wahl N.s
entsprach der Strategie Kg. † Maximilians, an
der Donau ein Gegengewicht zum Hzm. Bayern
zu bilden. Ingolstadt behielt sich jedoch der
Münchener Hzg. Albrecht IV. vor. Die Gebiete,
die dauerhaft Bestandteil Pf.-N.s, der Jungen
Pfalz, blieben, lagen an der Donau umNeuburg,
in Schwaben (Lauingen, Höchstätt und Gundel-
fingen), im Nordgau (Burglengenfeld, Schwan-
dorf und Regenstauf), in der Oberpfalz (Sulz-
bach und Weiden) und in Franken (Hilpolt-
stein) und umfaßten ca. 60 Quadratmeilen. Die
Fs.en von Neuburg führten wie ihre Vetter in
München die Titel Pfgf.en bei Rhein und Hzg.e
von Bayern. Pfalz-Neuburg selbst war kein
Hzm., auch wenn diese Bezeichnung gelegentl.
zu lesen ist. Pfgf. Ottheinrich starb 1559 ohne
Erben und überließ Pf.-N. seinem Vetter Wolf-
gang von Pfalz-Zweibrücken, der die bis 1742
bestehende Linie Pf.-N. begründete. 1569wurde
Pf.-N. unter drei Söhnen Pfgf. Wolfgangs auf-
geteilt und in Sulzbach und Vohenstrauß
(Friedrichsburg) eigene Res.en eingerichtet, die
aber 1597 bzw. 1604 bereits wieder aufgehoben
wurden. 1614 wurde das Erbe erneut geteilt und
die Zweige Pfalz-Hilpoltstein (bis 1644) und
Pfalz-Sulzbach mit jeweils eigenen Höfen begr.
Letzteres erkannte Pf.-N. 1656 als selbständiges
Fsm. an. Unter Karl Theodor von Pfalz-Sulz-
bach wurde es jedoch 1742 mit Pf.-N. wieder-
vereinigt und 1777/78 mit Bayern in Personal-
union verbunden. Zu Pf.-N. hatten seit 1610/14
die Hzm.er Jül. und Berg sowie die Kurpfalz ge-
hört. Mit der Aufhebung der Pfalz-Neuburger
Landschaft 1808 (Landschaftshaus in N.) ging
das Fsm. endgültig in Bayern auf.

II. Für die minderjährigen Pfgf.en Otthein-
rich und Philipp wurde bald nach dem Kölner
Schiedsspruch unter der Vormundschaft ihres
Onkels Friedrich von der Pfalz ein zunächst auf
die wichtigsten Funktionen beschränkter Hof in
N. (zeitw. in Burglengenfeld) eingerichtet. Mit
der Volljährigkeit der Prinzen 1522 begann die
eigentl. Organisation und der Ausbau des Hofes
in N., jedoch mit immer noch auf wirtschaftl.
Versorgung ausgerichteten Hofämtern. Rund
70 Personen zählten in der frühen Phase zum
Hof im engeren Sinn, über 100 im weiteren

Sinn. Dazu kamen über 35 Personen des fsl.
Marstalls. Die Gesamtkosten hierfür verschlan-
gen ungefähr die Hälfte der Staatseinnahmen
von ca. 23000 Gulden. In den Jahren 1535 bis
1541 mußte das Budget zum Unterhalt von zwei
Höfen ausreichen, da für Pfgf. Philipp in Bur-
glengenfeld eine eigene Hofhaltung eingerich-
tet wurde. Die N.er Res. erhielt bes. Bed. durch
die Prachtentfaltung Pfgf. Ottheinrichs in sei-
nen repräsentativen Bauprojekten (N.er Schloß,
Hofgarten,Marstall, SchloßGrünau undGestüt
Rohrenfeld; Baumeister neben anderen Hans
Knotz) und in den beachtl. Kunst- und Bücher-
sammlungen (Bibliotheca Palatina). Die Aufge-
schlossenheit Ottheinrichs (Devise »Mit der
Zeit«) gegenüber Kunst, Philosophie, Theologie
undWissenschaft (u. a. Astrologie), ließ ihnmit
bed. Männern seiner Zeit in Kontakt treten. Sei-
ne Sympathie für die Lehre Luthers führte
schließl. 1542 zumÜbertritt zum evangel. Glau-
ben. Beraten von Andreas Osiander erließ Ott-
heinrich 1543 eine protestant. Kirchenordnung,
die in Nürnberg gedruckt wurde. Wenig später
wurde in N. eine eigene Buchdruckerei unter
Hans Kilian gegr. Die ambitionierte Hofhaltung
Ottheinrichs berücksichtigte die bescheidene
Finanzkraft Pf.-N. in keinster Weise und so en-
dete die stetig wachsende Verschuldung 1542
im Staatsbankrott. Die Schuldentilgung der
Landstände sicherte den Bestand des Fsm.s und
nach vorübergehender ksl. Besetzung im
Schmalkaldischen Krieg und nach der Abtre-
tung des Fsm.s an Pfgf. Wolfgang von Zwei-
brücken, der nicht dauerhaft in N. blieb, rich-
tete dessen Sohn Philipp Ludwig (1547–1614)
einen repräsentativen aber sparsamer angeleg-
ten Hof in N. ein. Als dezidiert evangel. Fs. er-
richtete Philipp Ludwig von N. aus ein diplo-
mat. Netz und unterhielt einen eigenen Ge-
heimdienst, um sich vor demmächtigen kathol.
Nachbarn Bayern zu schützen und die eigenen
Ziele einer Erbschaft am Niederrhein zu för-
dern. Der Hof seines SohnesWolfgangWilhelm
(1578–1653) war geprägt vom Ringen um das
Jülicher Erbe und von den Schrecken des Drei-
ßigjährigen Krieges. Die Res. wurde zuneh-
mend nach Düsseldorf verlagert, in N. wuchsen
aber die Kinder der Pfgf.en auf und wurden hier
erzogen und ausgebildet. Höchsten Glanz er-
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hielt der Hof in N. unter Pfgf. Philipp Wilhelm
(1615–1690), von dessen 17 Kindern die Söhne
wichtige Positionen in der Reichskirche einnah-
men und die Töchter in die bedeutendsten Kö-
nigs- und Fürstenhäuser Europas einheirateten.
Sichtbares Zeichen der Machtentfaltung in der
2. Hälfte des 17. Jh.s ist in N. der imposante
Ostflügel des Schlosses, der sog. Philipp-Wil-
helm-Bau. Das Erbe der Kurpfalz 1685 brachte
weiteren Machtgewinn, ließ aber N. noch mehr
zur Nebenres. werden. Die folgende Generation
mit Johann Wilhelm und Karl Philipp hielt in
Düsseldorf, Heidelberg, Mannheim und
Schwetzingen Hof.

Die Frühphase des N.er Hofes ab 1522 ist
noch geprägt von der ma. engen Verklamme-
rung von Hof und Zentralverwaltung, wobei
eine sachl. Unterscheidung bereits erkennbar
ist. Selbstverständl. gehörten höchste Amtsträ-
ger wie Statthalter, Rentmeister oder Landvögte
zum Hof. Wichtigste Person der Hofverwaltung
war der Hofmeister. Er nahm nicht nur die End-
kontrolle der Rechnungen für die Hofausgaben
vor, sondern überwachte die Ordnung am Hof
generell, auch unter Ausübung richterl. Funk-
tionen (Hofrichter). Der Hofmeister war auch
zugl. Stellvertreter des Landesherren in Regie-
rung und Verwaltung. Die prakt. Organisation
des Hofwesens oblag dem Hausvogt (Haushof-
meister). Die Kontrolle der Einkäufe und der
laufenden Ausgaben und damit einen wesentl.
Teil der Finanzverwaltung des Hofes übernah-
men Kammermeister und Ausgeber. Beim
Kammermeister liefen Rechnungen und Infor-
mationen über Bedarf und Vorräte in Küche,
Speisekammer, Keller, Hofbäckerei, Silberkam-
mer, Hofschneiderei und Marstall zusammen.
Die Rechnungen wurden in den jeweiligen Be-
reichen entspr. von Küchenschreiber, Mund-
koch, Kellner, Silberkämmerer, Hausschneider,
Futtermeister und Stallmeister geführt. Zu den
Ausgaben des Hofes im weiteren Sinn zählten
auch die Aufwendungen für das Jägerhaus, den
Wagenstall und für die Kanzlei (mit Boten). Für
das 16. und 17. Jh. fehlen eingehende Untersu-
chungen über die Organisation des Pf.-N.er Ho-
fes.

Die Bewachung von Schloß und Stadt wurde
von Torwächtern und Wachsoldaten übernom-
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men. Zusätzl. wurden die Hausinhaber zu
Wachdiensten herangezogen, wobei die Stadt in
11 (auch 22)Wachviertel mit Viertelmeistern un-
tergliedert wurde (nachgewiesen seit 1583,
Wachverzeichnisse von 1610).

Trotz der Lage an der Donau und an einem
Straßenkreuzungspunkt hatte N. kaum überre-
gionale wirtschaftl. Bedeutung. Später als In-
golstadt und Rain bekam N. ein Salzstapelrecht
verliehen (1362). Durch die Res. in N. blühte je-
doch das Handwerk, nicht zuletzt das Kunst-
handwerk in der Stadt auf. Es gabmehrereGold-
und Silberschmiede, eine Geschütz- und Glo-
ckengießerei mit den bekannten Meistern Se-
bald Hirder und Johann Schelchshorn (16. bzw.
17. Jh.) und eine Druckerei (Hans Kilian).
Schießpulver wurde in einer nahen Mühle bzw.
in der fsl. Saliterfabrik vor der Stadt hergestellt.
Die gen. Gießerei befand sich im Gebäudekom-
plex der alten Vogtei am Westsporn des Stadt-
berges beim oberen Tor. Dort wurde um 1504
auch eine Münzstätte eingerichtet, in der unter
Ottheinrich und Philipp in größerer Zahl Pfen-
nige geschlagen wurden. Auch Anfang des 17.
Jh. in der Kipper- und Wipperzeit wurden in N.
Münzen geprägt.

Da jedoch nur jeweils für kürzere Phasen
Münzprägungen in N. belegt sind, konnte das
Münzregal keinen wesentl. Beitrag zum Staats-
haushalt leisten. Die Einnahmen Pf.-N.s waren
in hohem Maße geprägt von den regulären
Kammererträgen aus der Domanialwirtschaft.
Im Kerngebiet des Fsm.s um N. gehörten den
Pfgf.en mehr als 20% des Grundbesitzes. Die
hierfür eingehenden Naturalabgaben der Unter-
tanen wurden im fsl. Hofkasten in unmittelba-
rer Nähe des Schlosses (heutiges Stadttheater)
gesammelt und aufbewahrt und konnten zur
Versorgung des Hofes verwendet werden. Wein
wurde um N. selbst angebaut, am Hörnleberg
bei Ried und am Weingarten bei Bittenbrunn
ebenso wie bei Bergen und St. Wolfgang. Von
auswärts wurde Wein etwa aus der Neckarge-
gend bezogen. Weitere landwirtschaftl. Produk-
te für die Speisekammer lieferten die fsl.
Schwaigen (Herrenschwaige und Rohrenfeld)
oder die fst. Fischweiher (bzw. die N.er Fronfi-
scher). Aus einigen Vogelherden mußten die
Bauern bestimmter Dörfer bei Bedarf an die
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Hofküche liefern. Das im Schloß und für die
Beamten benötigte Brennholz wurde von Schar-
werkspflichtigen aus den alten hzgl. Forsten bei
Sinning bzw. vom Heimberg nach N. gebracht.
Die Wasserversorgung des Schlosses garantier-
te seit Philipp Wilhelm ein Leitungssystem, das
Wasser von nördl. der Donau über die Brücke in
einen Wasserturm beim Schloß führte.

Für den Staatshaushalt spielten neben den
landwirtschaftl. Kasteneinnahmen auch Rega-
lien wie der Zoll und Geleit oder der Bergbau
eine Rolle. Letzteres v. a. im Nordgau, wo auch
die vielen Hammerwerke eine wichtige Einnah-
mequelle für die Fs.en darstellten.

Die Aufnahme von Krediten durch die
Pfgf.en erfolgte über verschiedene Gläubiger,
die häufig in den nahen Finanzzentren Augs-
burg und Regensburg gefunden wurden. Jüd.
Hoffaktoren gab es in Pf.-N. nur in der ersten
Hälfte des 18. Jh.s (Familie Modl). Überhaupt
wurden Juden im Fsm. nur in kurzen Phasen
geduldet: In der Gründungsphase bis zur Zeit
der ksl. Besetzung N.s im Schmalkaldischen
Krieg (Vertreibung 1552/53 bei Ottheinrichs
Rückkehr), in der ersten Hälfte des 17. Jh. (bes.
in Lauingen) und unter Kfs. Johann Wilhelm ab
ca. 1710 (1713 in N.) bis zur erneuten Auswei-
sung Kfs. Karl Philipps 1740. Im MA hatte es in
N. bereits im 13. Jh. eine Judengemeinde gege-
ben. Im abgespaltenen Fsm. Pfalz-Sulzbach
entwickelten sich seit der zweiten Hälfte des 17.
Jh. blühende jüd. Gemeinden.

Nur wenige Pf.-N.er Räte konnten sich einen
Namen über die Landesgrenzen hinaus erwer-
ben. Während ihr Wirken im 16. Jh. weitgehend
auf das Fsm. beschränkt war, ergaben sich
durch die verstärkten diplomat. Bemühungen
im Kampf um das Jülicher Erbe Möglichkeiten,
sich an dt. und europ. Höfen zu profilieren.
Dies galt u. a. sicherl. für Franz von Gise, Jo-
hann von Zeschlin oder Goswin von Spiring. Im
Pf.-N.er Staatsdienst Karriere machte auch die
aus dem Nordgau stammende Familie Silber-
mann, die wie später die Freiherrn von Weveld
mehrere Adelssitze um N. erwerben konnten.
Nikolaus von Müller schaffte den Sprung vom
Schulmeister zum Hofmarksherren und höch-
sten Finanzbeamten des Fsm.s. Traurige Be-
rühmtheit erlangte der ehem. N.er Statthalter

Oberst Adam von Herberstorff durch die Nie-
derschlagung des oberösterreich. Aufstandes
von 1626.

Über die Kindererziehung imHausN. ist nur
wenig bekannt, gleichwohl sie bes. im 17. Jh.
hohes Ansehen genoß. Aufgrund ihrer guten
Ausbildung und wg. der Hoffnung auf zahlr.
Nachkommen waren die N.er Prinzessinnen bei
kathol. Fürstenhäusern sehr begehrt. Ehever-
bindungen kamenmit dem Kaiserhaus, mit den
Königshäusern von Spanien, Portugal, Polen
und mit dem Herzogshause von Parma zustan-
de.

Zur Welt kamen die meisten Kinder der N.er
Pfgf.en im Schloß des Stammsitzes N., und dort
wurden sie auch erzogen und ausgebildet. Als
die Pfgf.en sich im 17. Jh. seltener in N. aufhiel-
ten, war der Hof von Frauen und Kindern ge-
prägt. Die Gemahlinnen bekannten sich z. T. zu
anderen Konfessionen als die Pfgf.en. Weder
vollzog die kathol. Susanna den Konfessions-
wechsel ihres Gatten Ottheinrich nach, noch
Anna von Jülich-Kleve-Berg den ihres Sohnes
Wolfgang Wilhelm 1614. Für sie wurde in
Schloß Höchstädt ein eigener Wittums-Hof ein-
gerichtet, was zu fortgesetzten Konflikten mit
N. führte.

Seit Wolfgang Wilhelm nahmen die Jesuiten
als Beichtväter des Fürstenhauses und als theo-
log. Berater einen wichtigen Platz ein. Zu nen-
nen sind v. a. Jakob Reihing der 1614 zum Auf-
bau des Jesuitenkollegs und zur Durchführung
der Rekatholisierung nach N. geholt wurde, der
Beichtvater Anton Welser und der berühmte
Dichter undHofhistoriograph Jakob Balde, »der
deutsche Horaz« (1604–1668). In evangel. Zeit
spielte der Hofprediger Dr. Jakob Heilbrunner
(1548–1618) eine wichtige Rolle, u. a. auch im
sog. Regensburger Religionsgespräch. Bei der
Einführung der Reformation hatten der Nürn-
berger Reformator Andreas Osiander, der Hof-
prediger Michael Diller sowie Philipp Melanch-
ton und Wolfgang Meußlin als Berater gedient.
Nach der Rekatholisierung im Schmalkaldi-
schen Krieg war Johann Brenz maßgebl. an der
Wiederherstellung des Luthertums in N. betei-
ligt. 1619 hielt sich René Descartes in Neuburg
auf und entwarf hier seine Philosophie des »co-
gito, ergo sum«.
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Seit Ottheinrich spielte die Musik in N. eine
wichtige Rolle. Die von ihm gegründete Hof-
kapelle bestand bis 1679/85, mit Unterbrechun-
gen unter Pfgf. Wolfgang und Philipp Ludwig.
In N. wirkten zahlr. ital. Musiker, allen voran
BiagioMarini und GiacomoNegri, aber auch dt.
wie der aus Lauingen stammende Hofkapell-
meister Jakob Paix oder der engl. Lautenist Ed-
ward Leech. Als fest angestellter Hofmaler wur-
de v. a. Franz Hagen bekannt. Unter den Leib-
ärzten der N.er Pfgf.en erlangte der Hof- und
Stadtmedikus Dr. Michael Raphael Schmutz
von Poysdorf († 1679) durch seine Schriften zur
Wasserheilkunde Berühmtheit. Die Hofapothe-
ke befand sich im Schloß und wurde im 18. Jh.
in ein eigenes Gebäude verlegt und mit der
Stadtapotheke vereinigt. Die N.er Pfgf.en führ-
ten als Wittelsbacher die Vierung von Pfälzer
Löwen und bayerischen Rauten sowie den Vel-
denzer Löwen für die Linie Zweibrücken als
Wappen. Im Zuge der Erbschaft amNiederrhein
wurde das Hauswappen um die Löwen von Jü-
lich und Berg und die Lilienhaspel von Kleve so-
wie um die Wappen von Mark, Ravensberg und
Moers erweitert. Die Stadt N. trug in ihrem Sie-
gel bis zur Gründung der Jungen Pfalz eine
Burg, anfangs mit zwei, später mit einem Turm.
1506 wurde ihr ein neuesWappen verliehen, das
zwei Knaben (Ottheinrich und Philipp) mit
Steckenpferden vor einem Torbau zeigt. Über
dem Tor sitzt der Pfälzer Löwe, die Türme tra-
gen weiß-blaue Rauten. Die Stadtfarben von N.
sind weiß-blau-rot (wohl erst seit dem 19. Jh.).

Die N.er Fs.en haben ihre Residenzstadt mit
einer Reihe von Ordensstiftungen ausgestattet:
Neben der Gründung des Jesuitenkollegs stif-
tete Pfgf. Wolfgang Wilhelm 1624 das Kl. St.
Wolfgang für den Orden der Barmherzigen Brü-
der. Pfgf. Philipp Wilhelm gründete 1656 ein
Franziskanerkl. und 1661 ein Karmeliterin-
nenkl., Kfs. Johann Wilhelm 1698 ein Ursuli-
nerinnenkl., Kfs.in Elisabeth Maria 1766 ein Kl.
der Elisabethinerinnen und schließl. Karl The-
odor 1781 die Malteser Großballei N., welche
die Güter des aufgehobenen Jesuitenkollegs
übernahm. Gymnasium und Seminar, die als
Lat. Schule und Präbende im 16. Jh. gegr. wor-
den waren und seit 1616 unter der Leitung der
Jesuiten standen, wurden weitergeführt.

pfalz-neuburg

Das Hofzeremoniell in N. ist gänzl. uner-
forscht. Zahlr. Nachrichten und Berichte gibt es
dagegen von Festivitäten am N.er Hof, etwa an-
läßl. der Hochzeit Pfgf. Philipp Ludwigs mit
Anna von Kleve, die mit Turnieren, einem gro-
ßen Festmahl, mit aufwendigen Dekorationen
und prachtvollen Kostümen gefeiert wurde.
Ebenso festl. begangen wurden die Hochzeits-
feierlichkeiten für Pfgf. Wolfgang Wilhelm und
Magdalena von Bayern. Auch die Ankunft der
Braut Pfgf. Philipp Wilhelms, Anna Katharina
Constantia von Polen, wurde 1642 in N. mit
Schauspielen, einem maskierten Umzug, Feu-
erwerken und einemMahl unter freiemHimmel
inGrünau gefeiert. Feste gab es auch zur Geburt
der Thronfolger. Für den Prinzen Johann Wil-
helm schrieb Jakob Balde ein Freudengedicht.

Die Begräbnisse der Fs.en wurden prachtvoll
mit Leichenzug und Beisetzung in der Gruft der
Hofkirche zelebriert. Als bes. Anlaß für eine ge-
bührende Feier empfand man 1605 das Hun-
dertjährige Jubiläum des Fsm.s Pf.-N. Einen
lebhaften Eindruck der Lustbarkeiten am N.er
Hof, v. a. der heiteren Feste im Jagdschloß Grü-
nau, aber auch der Spiele im großen Saal des
Ottheinrichbaus, vermittelt die Reisebeschrei-
bung Philipp Hainhofers aus dem Jahr 1613. v. a.
unter den Jesuiten wurden zahlr. Theaterstücke
aufgeführt, außer im Schloßsaal auch im Kol-
leg, in der Hofkirche oder im Hofkasten.

Das Jagdwesen wurde in N. bes. gepflegt.
Schon im 15. Jh. befand sich hier das Oberstjä-
germeisteramt mit eigenen Gebäuden und viel-
gliedriger Verwaltung. Die umliegendenWälder
und das Donaumoos wurden von den Pfgf.en
gerne zur Jagd genutzt. Mit Grünau hatten sie
ein repräsentatives Jagdschloß in Stadtnähe
und in Riedensheim zudem ein bescheidenes
Jagdschlößchen, die beide von Pfgf. Ottheinrich
erbaut wurden.

Ottheinrich legte auch den Grundstein für
den Reichtum N.s an Kunstschätzen. Neben
denWerken der Architektur sind die derMalerei
zu nennen: Die Wandmalereien Hans Bocks-
bergers in der Schloßkapelle und Jörg Breus
d. J. in Grünau ebenso wie die Porträtsammlung
Ottheinrichs in seiner runden StubemitWerken
von Peter Gertner, Barthel Beham, Hans Bal-
dung, Matthäus Gerung, Lukas Cranach d.Ä.
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und Albrecht Altdorfer. Auf der Reise Otthein-
richs nach Krakau wurden zahlr. Stadtansichten
gemalt, z. T. die frühesten der betr. Städte über-
haupt. Ottheinrichs Begeisterung für Teppich-
wirkereien entsprangen die kostbaren Wand-
teppiche des Schlosses. Qualitätvolle Kunstwer-
ke entstanden auch in der in N. gegründeten
Gießerei (Sebald Hirder) und Druckerei (Hans
Kilian). Ottheinrichs Nachfolger Pfgf. Wolf-
gang gab die bemerkenswerte Sgraffitodekora-
tion am Schloß in Auftrag (Hans Schroer). Phi-
lipp Ludwig wirkte ebenfalls als Bauherr, be-
schäftigte den Münchener Hofmaler Hans Tho-
nauer und beauftragte Christoph Vogel, Mat-
thäus Stang und Friedrich Seefridt mit einem
umfangr. Kartenwerk zur Landesaufnahme des
Fsm.s. Die reiche Ausstattung der Hofkirche ist
v. a. Wolfgang Wilhelm zu verdanken (Pläne
von Joseph Heintz, Ausführung durch Hofbau-
meister Sigismund Doctor und Maurermeister
Gilg Vältin, Stuck von den Brüdern Castelli, Ge-
mälde von P. P. Rubens). Philipp Wilhelm be-
auftragte seinen Hofbaumeister Jeremias Doc-
tor mit der Neugestaltung des Ostteils des
Schlosses, was ab 1665 durch den Ostflügel mit
den zwei mächtigen Rundtürmen und den Mu-
schelgrotten im Erdgeschoß verwirklicht wur-
de. Bedeutende Förderer der Kunst waren die
Pfgf.en Johann Wilhelm und Karl Philipp. Ihr
Wirken konzentrierte sich jedoch auf den Nie-
derrhein und die Pfalz und kaum mehr auf N.
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PFALZ-VELDENZ

I. Gf.en von Veldenz (seit 1113/34); 1444
wurden die Veldenzer Territorien durch einen
Erbvertrag Bestandteil des Fsm.s † Pfalz-Zweib-
rücken; 1543 entstand das Fsm. P.-V. als Neben-
linie von † Pfalz-Zweibrücken; 1694 Aussterben
der Linie P.-V. Titel der Fs.en: † Pfgf.en bei
Rhein, Hzg.e in † Bayern, Gf.en zu Veldenz.

Die Linie der Gf.en von Veldenz wurde um
1113/34 von Gf. Gerlach aus dem Hause der Na-
hegaugf.en (Emichonen) nach einer Erbteilung
begr. Namengebend für das neue Grafenhaus
wurde deren Stammsitz, die Burg Veldenz süd-
westl. von Bernkastel an der Mosel. Das nicht
geschlossene Herrschaftsgebiet zw. Mosel,
Blies und Alsenz setzte sich im wesentl. aus Le-
hen der Hochstifte † Verdun (u. a. Burg Vel-
denz) und † Worms (Obermoschel), des Erz-
stiftes † Mainz († Meisenheim) und des †
Pfgf.en bei Rhein (Vogtei über die Güter des
Remigiuskl.s in Reims) sowie aus Vogteirech-
ten über einen Teil des Kl.s Tholey zusammen.

Die Stammburg Veldenz wurde bereits um
1200 aufgrund ihrer Randlage nicht mehr als
zentraler Herrschaftssitz genutzt. Diese Stel-
lung sollte zum einen die Burg † Meisenheim
im Nahe-Glan-Raum einnehmen, zum anderen
die um 1214 durch Gf. Gerlach III. erbaute Burg
Lichtenberg bei Kusel.

Als Gerlach IV. 1259/60 starb, erlosch die
Linie der Gf.en von Veldenz imMannesstamme.
Eine jüngere bzw. zweite Linie der Gf.en von
Veldenz wurde durch die Heirat der Erbtochter
Agnes mit Heinrich von Geroldseck aus der Or-
tenau 1268/70 begr. Jener trat die Nachfolge in
den veldenz. Gütern an, indem er die alten Vel-
denzer Lehensbeziehungen erneuerte. Bis zum
Tode Friedrichs III., des letzten Gf.en von Vel-
denz aus der jüngeren Linie, i. J. 1444 gelang es
den nachfolgenden Generationen, trotz zweier
Teilungen der Besitzungen in den Jahren 1343
und 1387, die jedoch 1396 wieder unter eine
Herrschaft gelangen sollten, die Lehen zur Lan-
desherrschaft auszubauen und außerdem auf
der Grundlage des Bentheimer Erbvertrages von
1425 Anteile an der hinteren Gft. Sponheim zu
erwerben, die dem Hause Veldenz 1428 zufie-
len.

pfalz-veldenz

Als Gf. Friedrich III. zw. dem 16. Sept. und
dem29. Okt. 1444 ohnemännl. Erben starb, trat
die bereits am 26. Dez. 1438mit seinem Schwie-
gersohn Stephan von Pfalz-Zweibrücken
(† Pfalz-[Simmern-]Zweibrücken) vereinbarte
Erbordnung in Kraft. Danach sollte Friedrich,
der älteste der fünf Söhne aus der 1409 ge-
schlossenen Ehe Stephans mit Friedrichs ein-
ziger Tochter Anna, die sponheim. Güter erben,
während dem drittgeborenen Ludwig die Gft.
Veldenz zufallen sollte. Friedrich erhielt sofort
seinen Anteil am großväterl. Erbe, während
Ludwig sich zunächst mit der Herrschaft Lich-
tenberg begnügen mußte. Denn Stephan ließ
sich vorerst selbst mit den Gebieten, aus denen
die Gft. Veldenz bestand, belehnen und verwal-
tete diese, die nun als Amt Veldenz Teil des
pfalz-zweibrück. Herrschaftsgebiets wurden.
Nach der Abdankung Stephans 1453 erhielt sein
Sohn Ludwig der Schwarze neben der Gft. Vel-
denz, die ihm nach dem Erbvertrag von 1438
zustand, zusätzl. das pfalz-zweibrück. Erbe,
ausgenommen die Gft. Simmern. Diese erhielt
Ludwigs Bruder Friedrich als väterl. Erbe. Zu-
sammen mit dem Veldenzer Anteil am Spon-
heimer Erbe von Seiten des Großvaters begrün-
dete er die Linie Pfalz-Simmern († Pfalz-[Sim-
mern-]Zweibrücken).

Unter Hzg. Ludwig I. von Pfalz-Zweibrücken
(† Pfalz-[Simmern-]Zweibrücken) brach das
stets gespannte Verhältnis zur † Kurpfalz in of-
fenen Krieg aus. In insgesamt vier Fehden von
1452/53 bis 1470/71 stand Ludwig in den Reihen
der Gegner Kfs. Friedrichs I. von der Pfalz, u. a.
auch als ksl. Kriegshauptmann Friedrichs III.
Seine Hoffnungen, in diesen zum Reichskrieg
ausgeweiteten Konflikten die ungeklärte
Rechtsnatur seiner pfälz. Lehen in einem für ihn
günstigen Sinn zu entscheiden, mußte er nicht
nur begraben, sondern auch mit empfindl. Nie-
derlagen und Gebietsverlusten bezahlen. Erst
unter Hzg. Wolfgang kam eine dauerhafte Aus-
söhnung mit der † Kurpfalz zustande.

In die Zeit der Herrschaft des Hzg.s Ludwig
I. fiel der Beginn des Silberabbaus unmittelbar
am Stammsitz der Veldenzer Gf.en und die Ein-
richtung einer Münzprägestätte in Veldenz. Die
Silbervorkommen schienen aber den Erwartun-
gen nicht zu entsprechen, da die Prägeintensität



866 b.7. weltliche reichsfürsten(tümer)

bereits unter Ludwigs Sohn Alexander schlagar-
tig zurückging und der Silberabbau schließl.
um 1500 vorläufig zum Erliegen kam. Erst unter
Ludwigs Urenkel Georg Johann I. von P.-V. soll-
te die Münzprägestätte Veldenz 1570 ihre Arbeit
wieder aufnehmen. Bereits zu Beginn des 17.
Jh.s war die Silberausbeute jedoch so gering,
daß eine kostendeckende Münzprägung nicht
mehr mögl. war und die Münzstätte 1609 aufge-
geben wurde.

Eine erneute Teilung des Hzm.s † Pfalz-
Zweibrücken versuchte Ludwig I. zu verhin-
dern, indem er seinen Söhnen Kaspar und Ale-
xander die Herrschaft gemeinschaftl. übertrug.
Bereits 1490, ein Jahr nach dem Tod des Vaters,
ließ Alexander seinen Bruder absetzen und Zeit
seines restl. Lebens (bis 1527) gefangen setzen.
Um einer Teilung des pfalz-zweibrück. Terri-
toriums vorzubeugen, setzte Alexander seinen
ältesten Sohn Ludwig II. als alleinigen Nachfol-
ger ein. Ludwig II. wiederum hinterließ bei sei-
nem Tod 1532 einen unmündigen Sohn, Wolf-
gang, dessen Vormundschaft bis 1542 Ludwigs
jüngerer Bruder Ruprecht übernahm. Ursprgl.
hatte dieser bereits 1520 allen Erbansprüchen
auf das Hzm. † Pfalz-Zweibrücken entsagt, er-
hielt aber durch den mit seinem Neffen Wolf-
gang geschlossenen Marburger Vertrag vom 3.
Okt. 1543 das Amt Veldenz, das Amt Lautere-
cken, das Gericht Jettenbach und den Remigi-
usberg und begründete damit die Linie P.-V.,
deren Herrschaftsgebiet sich zu einem selbst-
ständigen Fsm. mit Sitz und Stimme im Reichs-
fürstenrat entwickelte. Eine Erweiterung des
pfalz-veldenz. Gebietes um die Hälfte der Herr-
schaft Guttenberg, zwei Drittel der Herrschaft
Alsenz und um die Gft. Lützelstein (La Petite
Pierre) im Elsaß erreichte Ruprechts Sohn, Ge-
org Johann I. mittels des Augsburger Abschieds
vom 27. Mai 1566. Dieser beendete die Streitig-
keiten zwischen Wolfgang von Pfalz-Zweibrü-
cken und dem Veldenzer um die Aufteilung der
aus dem Heidelberger Sukzessionsvertrag von
1553 in Aussicht gestellten und 1556/59 über-
tragenen kurpfälz. Gebiete. Residenzort Georg
Johanns I. wurde die Burg Lützelstein in der
gleichnamigen Gft.

Mit dem Tod des Pfgf.en Georg Johann I. zu
Veldenz-Lützelstein am 8. April 1592 kam es zur

Teilung des Besitzes unter den zwei ältesten
Söhnen, Georg Gustav (1564–1634) und Johann
August (1575–1611). Ersterer erhielt das Amt
Veldenz, das Amt Lauterecken und den Remi-
giusberg, der zweite die Gft. Lützelstein. Die
Linie P.-V. sollte sich durch diese Erbregelung
bis ins Jahr 1654 in die Zweige Lauterecken und
Lützelstein aufspalten. Der dritte Sohn Georg
Johanns I., Georg Johann II. (1586–1654), war
zunächst nur mit einer Lebensrente abgefunden
worden. Als sein Bruder Johann August jedoch
am 18. Sept. 1611 ohne Nachkommen verstarb,
fiel dessen Erbteil an Georg Johann II. Die vier
Kinder Georg Johanns II. starben vor dem Vater,
so dass die Gft. Lützelstein 1654 an seinen Nef-
fen Leopold Ludwig (1625–94), den SohnGeorg
Gustavs, fiel, der durch dieses Erbe die Zweige
Lauterecken und Lützelstein wieder vereinigte.
Die Linie P.-V. erlosch mit seinem Tod am 29.
Sept. 1694 im Mannesstamme. Seine drei ihn
überlebenden Töchter hatten keine Nachkom-
men.

Nach heftigen Auseinandersetzungen inner-
halb des pfälz. Hauses um das pfalz-veldenz.
Erbe, fiel 1733 schließl. der größte Teil an die
Kurlinie.

II. Der Hofhalt umfaßte zur Regierungszeit
Hzg. Stephans 42 Personen; unter Hzg. Wolf-
gang vergrößerte er sich so sehr, daß nach des-
sen Tod 1569 das Personal aus finanziellen
Gründen reduziert werdenmußte. In den ersten
beiden Jahrzehnten seiner Regierung bevorzug-
te Stephan Simmern als Aufenthaltsort, nach
dem Anfall des Veldenzer Erbes (1444) † Mei-
senheim. Erst gegen Ende der Regierungszeit
Ludwigs I. gewann † Zweibrücken, v. a. nach
der Zerstörung von † Meisenheim 1461, an Be-
deutung. 1463 wurde die Kanzlei dorthin ver-
legt, 1477 auch die Hofhaltung.

Die Frühzeit und die Anfänge der pfalz-
zweibrück. Landesverwaltung bedürfen noch
eingehender Untersuchungen. Die vorliegen-
den Beiträge sind eher personengeschichtl. als
behördengeschichtl. Natur bzw. im Rückblick
von den Zuständen am Ende des Alten Reiches
und ohne Differenzierung zw. den simmer-
schen bzw. veldenz. Seitenlinien auf der Grund-
lage der älteren Literatur beschrieben. Daher
kann nur eine grobe Skizze gegeben werden.
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Später und schlichter als in den benachbarten
Territorien entstanden die zentralen Regie-
rungsbehörden. Aus dem Personenkreis von
adeligen Lehnsleuten, die als »Räte von Haus
aus« bei Bedarf und in bes. Angelegenheiten zu
Rat gezogen wurden, bildete sich in den 40er
Jahren des 15. Jh.s eine feste Gruppe von sechs
Räten, darunter der Hofmeister und der Kanz-
ler, die sich ständig in der Umgebung Hzg. Ste-
phans aufhielten. Hier liegt der Ansatzpunkt für
die Entstehung eines ständigen Hofrats, in dem
Hofmeister und Kanzler stärker als die übrigen
Räte mit der Hof- und Landesverwaltung be-
traut waren.

Das Hofmeisteramt war doppelt besetzt. Der
rangniedrigere Haushofmeister war mit den
tägl. Aufgaben der Hofverwaltung betraut, wäh-
rend der Hofmeister die Aufsicht über die Hof-
haltung und disziplinar. Gewalt über das Hof-
personal hatte, für die Finanzverwaltung verant-
wortl. war und diplomat. Aufgaben übernahm.

Der in den 30er Jahren des 15. Jh.s zum er-
sten Mal belegte Kanzler versah zunächst ein
einfaches Schreiberamt. Doch die lange und un-
unterbrochene Dienstzeit des ersten bekannten
Kanzlers Nikolaus Langwerth von Simmern und
seines Sohnes, der 1450 nach dem Tod seines
Vaters im Amt folgte und sowohl Ludwig als
auch noch Alexander diente, deutet auf ihre Ver-
trauensstellung. 1490 kamen ein Protonotar
und ein Sekretär hinzu, die den Kanzler von den
tägl. Routinearbeiten ablösten.

Noch an der Wende vom 15. zum 16. Jh. ent-
stammten die Räte fast ausschließl. dem Adel,
ab 1500 finden sich erste bürgerl. gelehrte Räte.
Diese wurden jedoch nur bedarfsweise und
kurzfristig bestellt und aus den benachbarten
Territorien rekrutiert.

Die erste Veldenzer Kanzleiordnung von
1559 zeigt, daß im Verlauf der ersten Hälfte des
16. Jh.s die Entwicklung von Kanzlei und Rat zu
Zentralbehörden abgeschlossen war. Die unter
einem Dach vereinte Schreibstube und Rats-
stube bildeten das Kernstück der Zentralverwal-
tung. Den Vorsitz des Rates hatte der Hofmei-
ster, wenn der Fs. nicht persönl. anwesend war
und die Sitzung leitete. Die Position des Kanz-
lers, dessen Amt 1555 mit dem gelehrten Juri-
sten Dr. Ulrich Sitzinger besetzt wurde, war ge-

pfalz-veldenz

genüber dem des Hofmeisters gestärkt. In der
Schreibstube arbeiteten zwei bis drei Sekretäre
und mehrere Schreiber.

Unter Hzg. Stephan war die Finanzverwal-
tung noch dezentral in den Ämtern organisiert.
Der Landesherr tätigte seine Einnahmen und
Ausgabe durch unmittelbare Anweisungen an
die lokalen Beamten. Da ihm eine zentrale
Übersicht über seine Einnahmen fehlte, konnte
er nie über größere Beträge verfügen. Wohl erst
unter Hzg. Wolfgang wurde eine Zentralkasse
eingerichtet; die Tätigkeit einer Rechenkammer
ist zum ersten Mal für das Jahr 1511 nachzuwei-
sen.

Als letztes entstand das Hofgericht als dritte
zentrale Behörde neben Rat-Kanzlei und Re-
chenkammer. Während der vormundschaftl.
Regierung für Wolfgang wurde 1536 eine Ge-
richtsordnung erlassen, in der ein Hofgericht
als oberste Appellationsinstanz vorgesehen
war. Nach der Kanzleiordnung von 1559 bildete
sich das Hofgericht allerdings nur von Fall zu
Fall und setzte sich noch aus Mitgliedern der
Kanzlei zusammen; erst 1605 wurde eine eigene
Hofgerichtsordnung für † Pfalz-Zweibrücken
erlassen.

† A. Wittelsbach

Q. Übergreifende Quelleneditionen fehlen. Als wich-

tigste Quellen für die Hof- und Zentralverwaltung sind die

Kopialbücher des Bestandes F 1 im LA Speyer heranzu-

ziehen, in dem aber erhebl. Kriegsverluste eingetreten

sind. Ludwig Eid (vgl. Eid 1897, S. X) konnte noch den

gesamten Bestand in Speyer benutzen, darunter auch das

wichtige sog. »Lehen- und Rentenbuch des Herzogs Ste-

phan (L-R)« (heute LA Speyer, F 1, Nr. 119a und Nr. 119b),

das nicht bloß die Regierungszeit Stephans, sondern

auch noch fast die gesamte Regierungszeit seines Nach-

folgers Ludwig I. (1444/59–89) abdeckt. Nachzugehen

wäre demHinweis von Herrmann 1971, S. 356 auf eine

Hofordnung von 1442. Zuweiteren Beständen vgl. Herr-

mann 1971, S. 344 mit Anm. 1. – Kanzlei-Ordnung des

Herzogs Wolfgang von Zweibrücken: vom 2. Januar 1559,

hg. von Philipp Keiper und Ridolf Buttmann, Speier

1899 (Mittheilungen des Historischen Vereins der Pfalz,

23).

L. Ammerich 1981. – Andermann, Kurt: Vel-

denz, in: LexMA VIII, 1997, Sp. 1450. – Eid 1897 [vgl.

dazu die Rezension von Rudolf Buttmann, in: West-
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pfälzische Geschichtsblätter 2 (1898) S. 3f.] – Fabrici-

us, Wilhelm: Die Grafschaft Veldenz. Ein Beitrag zur ge-

schichtlichen Landeskunde des ehemaligen Nahegaus,

in: Mittheilungen des Historischen Vereins der Pfalz 33

(1913) S. 1–91; 36 (1916) S. 1–48. – Fischer, Dagobert: Le

comté de La Petite Pierre (Lutzelstein) sous la domination

de la maison palatine. Chapitre III: Le comté Lützelstein

sous la branche palatine de Veldenz, in: Revue d’Alsace 9

(1880) S. 95–122. – Fuchs, Peter: Georg Johann I., der

Scharfsinnige, Pfalzgraf zu Veldenz-Lützelstein, in: NDB

VI, 1964, S. 221–223. – Vollständige Geschichte des Her-

zogthums Zweibrücken und seiner Fürsten, der Stamm-

und Vorältern des k. bayer. Hauses, nebst fünf genealo-

gischen Tabellen; nach Urkunden und sonstigen archi-

valischen Quellen bearb. von Johann Georg Lehman,

München 1867. – Gümbel, Theodor: Geschichte des

Fürstentums Pfalz-Veldenz, Kaiserslautern 1900. –

Herrmann, Hans-Walter: Die Grafschaft Veldenz. Das

Herzogtum Pfalz-Zweibrücken, in: Geschichtliche Lan-

deskunde des Saarlandes, hg. von Hans-Walter Herr-

mann, Kurt Hoppstädter und Hanns Klein, Bd. 2:

Von der fränkischen Landnahme bis zum Ausbruch der

Französischen Revolution, Saarbrücken 1977 (Mitthei-

lungen des Historischen Vereins für die Saargegend. NF

4), S. 332–337, S. 344–375. – Petry, Klaus: Der Bergbau

auf Silber und die Münzprägung an der Mittelmosel zur

frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der

Münzstätte Veldenz, in: Sobernheimer Gespräche III. Das

Land an der Mosel – Kultur und Struktur, hg. von Klaus

Freckmann, Bonn 1995, S. 81–106. – Rödel, Volker:

Ludwig I., der Schwarze, von Veldenz, Herzog von Pfalz-

Zweibrücken, in: NDB XV, 1987, S. 416–417.

Ingrid Steverding, Birgit Studt

PFALZ-(SIMMERN-)ZWEIBRÜCKEN

I. Gf.en von Zweibrücken (zw. 1182 und
1188 entstanden, bis 1394); Pfgf.en von Zwei-
brücken (seit 1410). In der Neuzeit waren die
Kg.e Karl XI. und Karl XII. von Schweden aus
einer pfalz-zweibrück. Nebenlinie, der Kleebur-
ger Linie, seit 1681 rechtmäßige Erben P.-Z.s bis
zum Tod Karls XII. 1718. 1799 trat Pfgf. Maxi-
milian Joseph das pfalz-bayer. Erbe an.

Um 1150 bauten die Gf.en von Saarbrücken
zur Sicherung der Klostervogtei von Hornbach
im Schwarzbachtal zw. zwei Armen des Baches
eine Wasserburg. Eine Teilung der Gft. Saar-

brücken führte zw. 1182 und 1188mit demGf.en
Heinrich I. († 1228) zu einer eigenen Zweibrü-
cker Linie. Gf. Eberhard (1366–94) veräußerte
1385 die Hälfte der Burgen und die Städte
Bergzabern, Hornbach und Zweibrücken mit
allem Zubehör an Kfs. Ruprecht I. von der Pfalz
für 25000 Gulden. Die andere Hälfte seines Be-
sitzes übertrug Eberhard dem pfälz. Kfs.en als
Lehen. Nach dem Tod Eberhards (1394) wurde
dessen Hinterlassenschaft von Kurpfalz (†
Rhein, Pfgft. bei, Pfgf.en bei) sofort als heim-
gefallenes Lehen eingezogen.

Mit der pfälz. Erbteilung vom Okt. 1410 bil-
dete sich eine eigene Zweibrücker Linie eines
Wittelsbacher Teilfsm.s aus. Bei der Teilung des
väterl. Erbes unter die Söhne Ruprechts waren
dem dritten Sohn Stephan größere, aber unzu-
sammenhängende Besitzungen um Simmern
im Soonwald, um Wachenheim, Bergzabern
und Selz zugefallen; hinzu kam die an † Lo-
thringen verpfändete Gft. Zweibrücken, die
1416 ausgelöst werden konnte. Zusammen mit
der Gft. Veldenz († Pfalz-Veldenz), die Stephan
als Erbe seiner Gemahlin 1444 zufiel, bildeten
diese Gebiete die Grundlage für ein eigenes
Teilfsm., das als Fsm. P.-Z. bis zum Frieden von
Lunéville (1801) existierte.

II. Bis zur Herausbildung einer eigentl. Re-
sidenzstadt in dem 1410 entstandenen Fsm.
dauerte es länger als in anderen vergleichbaren
Kleinstaaten. Hzg. Stephan (1410–59) zog mit
seinemGefolge noch von Burg zu Burg, ganz in
der ma. Tradition der Reiseherrschaft. Als Auf-
enthaltsort für seinen kleinen Hofstaat bevor-
zugte er in den ersten beiden Jahrzehnten seiner
Regierung Simmern, nach dem Anfall des Vel-
denzer Erbes (1444) Meisenheim. In Zweibrü-
cken war er nur selten anzutreffen, doch ge-
wann diese Stadt gegen Ende der Regierungs-
zeit Ludwigs I. (des Schwarzen, 1459–89), be-
dingt durch die Zerstörung Meisenheims 1461,
an Bedeutung: 1463 wurde die Kanzlei dorthin
verlegt, 1477 auch die Hofhaltung. Zweibrücken
kann von 1477 an als Residenzstadt angesehen
werden. Ludwig I. ließ sich aber noch in der von
ihm begonnenen Meisenheimer Schloßkirche
bestatten. Meisenheim wäre viell. Haupt- und
Residenzstadt von P.-Z. geblieben, wenn es
nicht im Verlauf der krieger. Auseinanderset-
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zungen zw. Ludwig I. und dem pfälz. Kfs.en
Friedrich dem Siegreichen zerstört worden
wäre.

Eine erste Blütezeit der Residenzstadt Zwei-
brücken, die bis zu den Zerstörungen des Drei-
ßigjährigen Krieges andauerte, begann in den
vierziger Jahren des 16. Jh.s unter Wolfgang
(1532–69) und setzte sich mit Johann I. (1569–
1604) und Johann II. (1604–35) fort. Infolge der
Kriege des 17. Jh.s wurde Meisenheim, das ge-
legentl. als Witwenres. diente, erneut zur Haup-
tres., weil es unter den Zerstörungen nicht so
sehr gelitten hatte wie Zweibrücken. So residier-
te Friedrich (1635–61), nachdem er die ersten
neun Jahre seiner Regierungszeit in † Metz im
Exil gelebt hatte und erst 1644 nach der Aufhe-
bung der ksl. Sequesterverwaltung in sein Ter-
ritorium zurückkehren konnte, zunächst in
Meisenheim und bezog aber nach der Fertig-
stellung den von ihm in Zweibrücken errichte-
ten Friedrichsbau. Seit 1673 hatte Zweibrücken
ganz erhebl. unter den Durchzügen frz. Trup-
pen zu leiden. Im Jan. 1676 wurde sie von den
Soldaten Ludwigs XIV. besetzt. Hofstaat, Zen-
tralbehörden und Gymnasium wurden Mitte
1676 wieder nach Meisenheim verlegt.

Aufgrund der Metzer Reunionsbeschlüsse
des Jahres 1680 wurde die Stadt Zweibrücken
wie das gesamte Hzm. von den Franzosen be-
setzt und bis 1693 von Homburg aus für Frank-
reich verwaltet, nachdem Friedrich Ludwig
(1661–81) die Metzer Lehnbarkeit nicht aner-
kannt hatte und deshalb seiner Lande für ver-
lustig erklärt worden war. Erst im Frieden von
Rijswijk (1697) verzichtete Frankreich endgültig
auf P.-Z., dessen rechtmäßiger Erbe bereits
1681 Kg. Karl XI. von Schweden – aus einer Ne-
benlinie der Zweibrücker Wittelsbacher stam-
mend – geworden war. Die von Karl XII. 1697
ernannte Statthalterschaft nahm zunächst in
Meisenheim ihren Sitz; im März 1698 erfolgte
deren Verlegung nach Zweibrücken. Die Stadt
blieb aber ohne fsl. Hofhaltung, bis 1714 Kg.
Karl XII. dem poln. Kg. Stanislaus Leszczynski
Zweibrücken als Exilres. überließ. Der Aufent-
halt der Polen brachte für die Stadt nach rund 80
Jahren wieder ein Hofleben größeren Ausma-
ßes. Stanislaus Leszczynskis Aufenthalt in
Zweibrücken fand nach dem Tod Karls XII. im

pfalz-(simmern-)zweibrücken

Dez. 1718 sein Ende. Mit dem Regierungsantritt
Gustav Samuel Leopolds im Jan. 1719 entwi-
ckelte sich Zweibrücken zunehmend zur Lan-
deshauptstadt und Residenzstadt.

Das wieder aufblühende und sich erneuern-
de Zweibrücken wurde unter Christian IV.
(1735–95) die bedeutendste höf. Metropole in
der linksrhein. Pfalz. Diese Entwicklung Zwei-
brückens wurde jäh unterbrochen, als Karl II.
Aug. (1775–85) in den späten siebziger Jahren
des 18. Jh.s – demVorbild anderer Fs.en folgend
– seinen Sitz aus dem Zweibrücker Stadtschloß
in die für ihn erbaute weitläufige Schloßanlage
auf dem Karlsberg bei Homburg/Saar verlegte.
Die Verwaltung jedoch blieb in Zweibrücken.

Der Verlust der Residenzfunktion war für die
wirtschaftl. Entwicklung Zweibrückens ein
schwerer Schlag, der bis weit in das 19. Jh. nach-
wirkte; Behörden und Garnison seit dem Be-
ginn der bayer. Zeit brachten für die Stadt kei-
nen vollwertigen Ersatz.

Nach gängiger Auffassung bilden der fsl.
Hof und die landesherrl. Zentralverwaltung den
Kern einer Res.

Das Bild, das vom Zustand der Hofhaltung
und der Verwaltung um 1450 gezeichnet werden
kann, bleibt in seinen Einzelheiten skizzenhaft.
Am Hof hielten sich Hofmeister, Hofstallmei-
ster, Kanzler und Küchenmeister als »Ressort-
beamte« ständig auf, sofern sie nicht in Spezi-
alaufträgen auswärts tätig oder den Fs.en auf
seinen Reisen zu begleiten hatten. Zu dieser
Gruppe traten noch vereinzelt Amtleute hinzu.
Aber noch immer, bes. infolge des Ausbaus und
der zunehmenden Kontrolle der Amtsbezirke,
mußten verschiedene Räte häufig im Territori-
um unterwegs sein. Hofmeister und Kanzler,
die sich stets in der Nähe des Landesherrn auf-
hielten und infolgedessen erhebl. stärker als die
anderen Räte mit der Hof- und Landesverwal-
tung vertraut waren, hatten das größte Gewicht.
Die wenigen Belege über das Hofmeisteramt
zeigen, daß es zwei – fast ausschließl. aus dem
niederen Adel stammende – Hofmeister gege-
ben hat, von denen der eine – geringeren Ran-
ges – als Haushofmeister zu gelten hat, wäh-
rend der andere als Hofmeister stärker hervor-
getreten ist. Durch den Haushofmeister weit-
gehend von den tägl. Aufgaben der Hofverwal-



870 b.7. weltliche reichsfürsten(tümer)

tung entlastet, wurde er vorwiegend in Fragen
der Finanz- und Wirtschaftspolitik gehört, ver-
schiedentl. auch mit auswärtigen Vertretungen
des Fs.en beauftragt.

Der Hofstaat umfaßte zur Regierungszeit
Stephans 42 Personen; er vergrößerte sich unter
Wolfgang so sehr, daß nach seinem Tod (1569)
eine Reduzierung durchgeführt werden mußte.
Innerhalb des Hofstaats lassen sich drei Grup-
pierungen unterscheiden: Der Hofkammer-
dienst, der der Familie des Landesherrn galt und
hauptsächl. vom Hofmeister geleitet wurde, der
Haushofdienst, der die Ökonomie betraf und
dem Haushofmeister unterstand sowie der Hof-
burgdienst, der unter der Leitung des Hofstall-
meisters (Hofmarschall) das Reitwesen und den
Wachdienst im Schloß umfaßte. Dazu kamen
noch die am Hof beschäftigten Künstler und
Handwerker.

Lag bis zum Ende der Regierungszeit Lud-
wigs II. (1532) der Schwerpunkt der Verwal-
tungstätigkeit durchaus noch in den Ämtern,
basierte die Finanzverwaltung noch auf dem Sy-
stem der Spezialanweisung auf bestimmte
Amtseinkünfte, so verschob sich unter Pfgf.
Ruprecht während der vormundschaftl. Regie-
rung für Pfgf. Wolfgang in den Jahren 1532 bis
1544 der Akzent hin zu einer zentralen Verwal-
tung in der Res. Zweibrücken. Diese Entwick-
lung wird dadurch gekennzeichnet, daß sich
der Aufgabenbereich der Kanzlei auf verwal-
tungsmäßigem Gebiet und auch – nach dem
allmähl. Zurücktreten der persönl. Rechtspre-
chung des Landesherrn – in jurisdiktioneller
Hinsicht immer mehr erweiterte. Seit der Mitte
des 16. Jh.s war in zunehmendem Maß eine be-
hördenmäßige Verfestigung erfolgt, so daß es
sich um ein »consilium formatum«, um eine
Behörde im verfassungsrechtl. Sinn handelte.
Die Aufgaben der Landesverwaltung lagen nun
nicht mehr bei den jeweils anwesenden oder zu-
sammengerufenen Räten – diese Verwaltungs-
praxis, wie sie sich Mitte des 15. Jh.s unter Pfgf.
Stephan herausgebildet hatte, war bis zu den
dreißiger Jahren des 16. Jh.s fast in den gleichen
Formen bestehen geblieben –, sondern bei ei-
nem ständigen Verwaltungskörper. Der Perso-
nenkreis des Rates war im wesentl. festgelegt,
die Beratung in der Ratstube wurde regelmäßig

durchgeführt. Der Rat konnte unabh. vom Fs.en
zusammentreten und besaß als Regierungsor-
gan Autorität; die gefaßten Beschlüsse hatten
innerhalb des ihm zugewiesenen Geschäfts-
kreises einen Anspruch auf Durchführung. Als
oberste Verwaltungs- und Regierungsbehörde
war die Kanzlei für alle Angelegenheiten zu-
ständig, die sich auf die landesherrl. Regalien
und das jus publicum bezogen, d. h. auf alle Ho-
heits-, Kirchen- und Polizeisachen und Ange-
legenheiten des öffentl. Staatsrechts.

Die weitere Entwicklung der Verwaltung war
durch das Bestreben bestimmt, den einmal er-
reichten Organisationsstand zu festigen und
klare Kompetenzverhältnisse zu schaffen. Diese
Entwicklung wurde im wesentl. durch zwei
Tendenzen gekennzeichnet: zum einen verur-
sachte die Erweiterung der Regierungs- und
Verwaltungstätigkeit die Aufspaltung des noch
einheitl. Verwaltungsapparats durch neu ent-
stehende Behörden, zum anderen war es das
Bestreben des Landesherrn, nicht nur die ober-
ste Leitung des Staatswesens innezuhaben, son-
dern darüber hinaus einzelne Arbeitsgebiete
seinem persönl. Entschluß vorzubehalten. Der
Kanzleisphäre wurden im wesentl. die Aufga-
ben der Rechts- und Billigkeitspflege sowie der
minderen Landesverwaltung zugewiesen und
darüber hinaus die »untere Sphäre« der auswär-
tigen Angelegenheiten. Das Ratskollegium er-
langte eine zunehmende, jedoch keineswegs
vollständige Unabhängigkeit vom Landesherrn.
Dieser behielt sich die »obere Sphäre« der au-
ßenpolit. Angelegenheiten, die oberste Kon-
trolle der Finanzverwaltung und einige andere
Reservatsachen als seinen Wirkungsbereich
vor, den er mit bes. Mitarbeitern zur wirksamen
Regierungs- und Verwaltungszentrale ausbau-
te. Die Rechenkammer, welche die Funktion der
Zentralkasse übernahm, wurde bereits unter
Hzg. Wolfgang, dann aber in bes. Maße unter
Johann I. zu einer zentralen Instanz, zu der die
Überschüsse aus den einzelnen Ämtern einzu-
liefern waren und von der aus eine Rechnungs-
kontrolle durchgeführt wurde. Die dritte zen-
trale Instanz neben Regierungskollegium und
Rechenkammer war das Hofgericht, das aber
weder eine ständige noch selbständige Behörde
darstellte; sein Charakter läßt es vielmehr als
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»Anhängsel« des Regierungskollegiums er-
scheinen, aus dessen Räten es sich von Fall zu
Fall zusammensetzte. Die zentrale Bedeutung
des Hofgerichts trat jedoch bald gegenüber dem
Ratskollegium zurück. Der Hauptgrund war
wohl die in der Hofgerichtsordnung von 1605
zugelassene Appellation an die »Kanzlei«, die
zur Grundlage der obersten Gerichtstätigkeit
für das pfalz-zweibrück. Rätekollegium wurde.

Diese, unter Wolfgang und Johann I. ge-
schaffene Organisation bleibt auchwährend der
Regierungszeit Johanns II. (1604–1635) erhal-
ten. Damit war der behördengeschichtl. Diffe-
renzierungsprozeß abgeschlossen – sieht man
einmal davon ab, daß die Konsistorialgeschäf-
te, die bis 1664 von der Regierung ausgeübt
wurden, einer eigenen Behörde, dem reformier-
ten Oberkonsistorium, zugewiesen wurden, die
allerdings in enger personeller Verbindung mit
demKollegium der Regierungsräte verblieb. Bei
dem relativ geringen Umfang des Territoriums
und bei dem Grad der persönl. Mitarbeit der
Fs.en bedurfte es keineswegs neuer »collegia«.
Wesentliche Veränderungen in der Organisati-
on der Verwaltung ergaben sich erst im Verlauf
des 17. Jh.s.

† A. Wittelsbacher † C.7. Bergzabern † C.7. Meisen-

heim † C.7. Zweibrücken

Q. Es fehlen Quelleneditionen. Als ungedruckte

Quellen sind die KB des Bestandes F 1 des LA Speyer zu

nennen, wobei beträchtl. Kriegsverluste (bedingt durch

die Auslagerung nach Aschaffenburg) eingetreten sind.

Ludwig Eid (Hof- und Staatsdienst) konnte noch den ge-

samten Bestand in Speyer benutzen. Für die pfalz-zweib-

rück. Verwaltung sind folgende KB zu nennen: Bestand

F 1, Nr. 119a; 119b; 129; 130; 132; 135; 136; 138; 178. Des

weiteren sind die pfalz-zweibrück. Akten des Bestandes

B 2 im LA Speyer heranzuziehen.

L. Ammerich 1981. – Ammerich 1992. – Eid

1897.

Hans Ammerich

POMMERN

I. Von einem dux Bomeraniorum mit Namen
Zemuzil auf einem Hoftag Kg. Heinrichs III. in
† Merseburg 1046 berichtet erstmals eine an-

pommern

nalist. Quelle aus der Mitte des 11. Jh.s. Auch für
den ersten bekannten Vertreter der Greifen,
Wartislaw I., findet sich in den Quellen die Be-
zeichnung dux, ein Titel der urkundl. jedoch erst
seit der zweiten Hälfte der 1170er Jahre faßbar
ist und durch die Belehnung Bogislaws I. als
Hzg. von Slawien 1181 durch Ks. Friedrich I.
Barbarossa von seiten des Reiches offenbar of-
fizielle Anerkennung fand. Mußten sich die
Greifen zu Beginn ihrer Herrschaft zeitweilig
der poln. Oberhoheit unterwerfen, so war Bo-
gislaw I. bereits 1185 gezwungen, sich polit. neu
zu orientieren und die Lehnsherrschaft des Dä-
nenkg.s anzuerkennen, die erst 1227 bei Born-
höved definitiv zusammenbrach. Mit der Be-
stätigung der brandenburg. Ansprüche auf
Lehnshoheit über Pommern 1231 durch Ks. †
Friedrich II. war der Ausgangspunkt gegeben
für die bis in die Neuzeit hinein andauernden
Auseinandersetzungen zw. Inhabern der Mark
† Brandenburg und den Greifen um diese Fra-
ge. Letztere mußten die Lehnshoheit in Verträ-
gen von 1236 und 1250 zunächst anerkennen,
bemühten sich jedoch – seit 1295 in eine Stet-
tiner und eine Wolgaster Linie geteilt – nach
dem Tod des letzten brandenburg. † Askaniers
um Reichsunmittelbarkeit. 1338 erlangte die
Stettiner Linie, 1348 die Stettiner undWolgaster
Linie dieses Ziel durch ksl. Belehnung, im letz-
teren Jahr auch zur gesamten Hand. Mit dem
Machtantritt der † Hohenzollern in der Mark
Brandenburg und der nur vorbehaltl. branden-
burg. Ansprüche erfolgten kgl. Belehnung der
Stettiner Greifen 1417 wurde der Streitpunkt er-
neut aktuell und gipfelte, bedingt durch das Er-
löschen der Stettiner Linie 1464, im Stettiner
Erbfolgestreit, in dem sich die Wolgaster im
Stettiner Territorium durchsetzen konnten. Al-
lerdings mußte Bogislaw X. 1479 die Lehnsho-
heit Brandenburgs nunmehr über ganz P. aner-
kennen. Zum erfolgreichen Abschluß kam das
pommersche Streben nach Reichsunmittelbar-
keit erst 1529 durch den Vertrag zu Grimnitz,
der den Brandenburgern als Ausgleich das Er-
brecht an P. eingeräumte. Die ksl. Belehnung
der Pommernhzg.e 1530 bestätigte den erreich-
ten Status.

Um 1100 siedelten die Pomoranen in einem
Raum, den im N die Ostsee, im O die Weichsel,
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im S die Netze-Warthe-Niederung und imWdie
Oder und Dievenow begrenzten. Ihr Name leitet
sich aus dieser Lage ab. P. bedeutet im Slaw.
Land am Meer. Im westl. Teil gelang es dem
Greifengeschlecht, später nach demWappen so
benannt, seine Herrschaft zu etablieren. Deren
Zentrum lag vermutl. zunächst im Persantege-
biet, verschob sich dann aber nach W. Als Otto
von † Bamberg 1124 in P. missionierte, war
Cammin Sitz des ersten Greifenherzogs Warti-
slaw I. Während die Greifenmacht etwa bis zum
Gollen reichte, konnten östl. davon im Land bis
zur Leba die Ratiboriden, die als die Nachkom-
men von Wartislaws I. Bruder Ratibor I. gelten
und in den 20er Jahre des 13. Jh.s ausstarben,
ihre Herrschaft errichten. Noch weiter östl. bis
zur Weichsel – im später Pommerellen genann-
ten Gebiet – herrschten, ebenfalls auf altem po-
moran. Siedlungsgebiet lebend, bis 1294 die
Samboriden, die sich wie imW die Greifen prin-
ceps bzw. dux Pomoraniae/Pomeranorum nannten.
Im 12. Jh. vermochten die Greifen ihr Herr-
schafts- und Einflußgebiet über die Oder hinaus
nach W und nach S auszudehnen, mußten aber
v. a. im 13. Jh. territoriale Einbußen gegenüber
ihren Nachbarn, insbesonde † Brandenburg,
hinnehmen. Einschränkend auf ihre territoriale
Landeshoheit wirkte zudem die Herausbildung
des † Camminer Stiftsterritoriums um die Städ-
te Kolberg und Köslin in der zweiten Hälfte des
13. Jh.s.

1317 vermochte der Wolgaster Greifenhzg.
Wartislaw IV. die zum Erbe der Samboriden ge-
hörenden Länder Schlawe, Stolp und Rügen-
walde von den † Askaniern für sein Hzm. zu
erwerben. Der Landzuwachs war allerdings von
der übrigen, westl. gelegenen Landmasse der
Dynastie durch das Stiftsgebiet getrennt, eben-
so wie die an diesen östl. angrenzenden Länder
Lauenburg und Bütow. Der Wolgaster Hzg. Er-
ich II. vermochte sie 1466 dauerhaft der Grei-
fenherrschaft hinzuzufügen. Zunächst Pfand-
besitz waren sie seit 1526 poln. Erblehen. Als
Titularbf.e verfügten die Greifenhzg.e seit 1556
auch über das Stiftsgebiet. Neben der Erwer-
bung der Länder Schlawe und Stolp konnte
Wartislaw IV. mit der Erbschaft des Fsm.s Rü-
gen 1325 einen weiteren bedeutenden Territo-
rialzuwachs realisieren, den seine Erben gegen

mecklenburg. Ansprüche verteidigten, so daß
die Herrschaft der Wolgaster Hzg.e im W bis
zur Recknitz und Trebel reichte und die Insel
Rügen umfaßte. In den Kämpfen mit † Bran-
denburg behaupteten die P. Pasewalk, konnten
sich aber in der Uckermark nicht halten. Nach-
dem das Wolgaster Hzm. 1368/72–1459 in die
Teilherrschaften Wolgast und Stolp – die durch
Teilungen zeitw. noch weiter zersplittert wur-
den – geteilt und 1464 die Stettiner Linie ausge-
storben war, vereinte Bogislaw X. die Greifen-
herrschaft 1478 in seiner Hand. Eine erneute
Teilung in die Hzm.er Stettin und Wolgast, die
sich jedoch imGegensatz zu der ma. Teilung an
der Oder orientierte, erfolgte 1532/41 und hatte
bis 1625 bestand, als Bogislaw XIV. die Herr-
schaft der Greifen nach dem Tod des letzten
Wolgaster Hzg.s letztmalig in einer Hand ver-
einte. Der Bedeutungsgehalt des Namens P.
wandelte sich in Laufe der Jh.e mehrfach. Galt
er zunächst für die Herrschaftsbereiche der
Greifen und Samboriden gleichermaßen und
griff damit auch über das einstige pomoran.
Siedlungsgebiet hinaus, verlagerte er sich seit
der Mitte des 13. Jh.s auf das östl. Gebiet. Die
Erwerbung der Länder Stolp, Rügenwalde und
Schlawe als ein Teil des damaligen Pommern
durch Wartislaw IV. schuf die Voraussetzung
dafür, daß der Name wieder nach W wandern
konnte. Als mit der Teilung des Hzm.s Wolgast
1368/72 ein Hzm. Wolgst jenseits der Swine, in
der Literatur auch P.-Stolp gen., entstand, an
dessen Umfang die Länder Stolp, Rügenwalde
und Schlawe einen nicht unwesentl. Anteil hat-
ten, übertrug sich der Pommernname nunmehr
auf dieses Hzm., an dem er bis zum Ausgang
desMA haften blieb. Für das P. des†Deutschen
Ordens, d. h. sein Herrschaftsgebiet westl. der
Weichsel, begann sich seit dem Beginn des 15.
Jh.s der Begriff Pommerellen, Klein-P., einzu-
bürgern. Die Einung der Greifenherrschaft un-
ter Bogislaw X., der umgangssprachl. Hzg. von
P. gen. wurde, hatte zur Folge, daß zunehmend
das gesamte Greifenterritorium einschließl. der
Länder Lauenburg und Bütow und des † Cam-
miner Stiftsgebiet als P. bezeichnet wurde. In
diesem Sinne wird der Begriff bereits 1518 in der
ersten pommerschen Landesgeschichte von Bu-
genhagen verwandt.
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Der Herrschertitel der Greifenhzg.e war zu-
nächst keineswegs gleichbleibend und einheit-
lich. Überwog in ihm zunächst der Pommern-
name, so wurde dieser seit der Mitte des 13. Jh.s
durch die Namen Slawien, Kassubien, Stettin
und Demmin verdrängt, um erst nach der Er-
werbung der Länder Stolp, Rügenwalde und
Schlawe wieder als ein Teil des Titels zurück-
zukehren. Der vollständige Titel der Grei-
fenhzg.e, der dann von allen Linien gleicher-
maßen gebraucht wurde, bildete sich um die
Mitte des 14. Jh.s heraus und lautete zunächst
»Herzog zu Stettin, der P., Kassuben und Wen-
denHerzog und Fürst zu Rügen«, wobei die Rei-
henfolge sich erst im Laufe der Jahre verfestigte.
In späteren Jahren konnten auch »Graf zu Gütz-
kow« und »Herr der Lande Lauenburg und Bü-
tow« hinzutreten.

Reichspolit. blieb P. ein königsfernes Ge-
biet, woran auch die Tatsache nichts Wesentli-
ches änderte, daß Ks. † Karl IV. mit Elisabeth
1363 eine Greifentochter heiratete. Das Hzm. P.
wurde seit seinen Anfängen im ersten Viertel
des 12. Jh.s unter Wartislaw I. über 14 Genera-
tionen von der Dynastie der Greifen beherrscht,
bis diesemit Bogislaw XIV. 1637 inmännl. Linie
erlosch.

II. Spezialuntersuchungen zur Entwick-
lung der pommerschen Höfe insbes. im MA
aber auch in der frühen Neuzeit fehlen bisher.
Untersuchte Einzelaspekte betrafen – bedingt
durch die Quellenlage – vornehml. die Neuzeit.
Die Auswertung von unediertem Quellenmate-
rial in den Staatsarchiven in Stettin und Greifs-
wald dürfte weitere Aufschlüsse liefern.

Erste Ansätze der Entwicklung einer Hofor-
ganisation lassen sich urkundl. seit der zweiten
Greifengeneration erkennen. In einer Urk. Ka-
simirs I. werden 1175 als Zeugen sein Schenk
und ein Kämmerer gen. Für Kasimir II. sind sein
Kaplan und 1216 sein Truchseß bezeugt. Die
Erwähnung von Hofämtern geschieht jedoch
zunächst nur vereinzelt. In der ersten Hälfte des
13. Jh.s unter den Hzg.en Barnim I. im Stettiner
und Wartislaw III. im Demminer Hzm. gewinnt
die Struktur der Höfe offenbar festere Formen.
Dies geschieht in zeitl. Zusammenhang mit
dem Einströmen von dt. Adel in das Land, der
u. a. am Herzogshof ein Betätigungsfeld findet.

pommern

Inhaber von Hofämtern tauchen nun sehr viel
häufiger auf, was nicht nur der zunehmenden
Überlieferungsdichte geschuldet sein dürfte.
Unter Barnim I. erscheint 1239 erstmals das
Marschallamt in einer Urk. Bis 1251 werden in
zeitl. Abfolge sieben verschiedene Inhaber gen.,
desweiteren drei Truchsesse, ein Schenk, ein
Kellermeister, Kämmerer, Vögte und ein Münz-
meister sowie Hofkapläne und erstmals Notare.
Ähnlich, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt,
ist der Befund im Herrschaftsbereich Warti-
slaws III.: Erwähnt werden Notare, Truchsesse,
Kämmerer und Vögte. Die Hofkapelle Barnims
I. hatte zunächst eine enge Anbindung an die
Stifte Cammin und Kolberg. War bis in die
1240er Jahre die Empfängerausstellung bei
hzgl. Urk. vorherrschend, so änderte sich dies
um die Mitte des Jh.s sowohl im Demminer als
auch im Stettiner Hzm. Nunmehr waren es die
Kapläne und Notare, die die Ausstellung der
Mehrzahl der hzgl. Urk. übernahmen. Die Früh-
formen der hzgl. Kanzlei begannen sich heraus-
zubilden. Die Bezeichnung Kanzler findet sich
1321 in einer hzgl. Urk. Sie galt einer Person, die
in hervorragender Weise an der Urkundenaus-
fertigung am hzgl. Hof beteiligt war und in an-
deren Dokumenten auch als Notar, Protonotar
und Schreiber bezeichnet wurde. Der Sprach-
gebrauchwar zunächst keineswegs fest. Seit der
Einrichtung des Marienstifts auf dem Gelände
der ehemaligen Stettiner Burg Anfang der
1260er Jahre durch Barnim I. wurde dieses die
wichtigste Versorgungsbasis der Hofkapelle.
Das Stift übernahm über zwei Generationen
hinweg zudem die Funktionen der Familien-
grablege und der Memoriapflege für den Stet-
tiner Zweig der Dynastie. Dies änderte sich erst,
als das 1346 durch Barnim III. gegründete Stet-
tiner Ottenstift in diese Aufgaben eintrat. Die-
ses, bzw. die als Nachfolge- und Neubau im 16.
Jh. errichtete Schloßkirche blieb die zentrale
Begräbnisstätte des Stettiner Zweiges der Grei-
fenhzg.e. Im Wolgaster Hzm. beginnt eine sol-
che Tradition der Grablege erst sehr viel später
mit Wartislaw VIII. († 1415) in der offenbar zu
diesem Zwecke ausgebauten Wolgaster Stadt-
pfarrkiche St. Petri, ohne jedoch eine solche Ste-
tigkeit zu erreichen, wie in Stettin.

Näheren Einblick in die Zusammensetzung
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des hzgl. Hofes in der ersten Hälfte des 14. Jh.s
gestattet eine für Hzg. Wartislaws IV. von P.-
Wolgast ausgestellte Urk. des Hzg.s Otto I. von
P.-Stettin und seines Sohnes Barnim III. aus
dem Jahre 1321 über diemiteinander vereinbarte
Einigung über die gemeinsame Hofhaltung und
Verwaltung des Landes für vier Jahre aus Er-
sparnisgründen. Für vier näher bestimmte Lan-
desteile sollte jeweils ein Verantwortl. von den
hzgl. Räten bestimmt werden, der aus den Ein-
künften seines Bereiches die Ausgaben für den
Hzg. und den Hof zu bestreiten und Schulden
zu tilgen hatte. Hzg. Otto beschränkte sein Hof-
personal auf zwei Kapläne, einen Schreiber, ei-
nen Scholar, zwei Hofritter, zwölf Stallknechte,
einen Kammerherrn, sechs Kämmerer, einen
Küchenmeister, zwei berittene Köche, einen be-
rittenen Küchenknecht und zwei zu Fuß, einen
Hofmarschall, einen Speisemeister, zwei Kel-
lerknechte und zwei Feuerwärter sowie – ge-
meinsam mit Hzg. Wartislaw – 13 Jäger, darun-
ter Führer der Hundemeute und Falkner, zwei
Boten zu Fuß und einen Schließer. Für Hzg.
Ottos Sohn Barnim III. waren zudem ein Ka-
plan, ein Scholar, zwei Ritter, sechs Stallknech-
te, vier Kämmerer, ein berittener Koch und ei-
ner zu Fuß, ein Kellerknecht, ein Speisemeister,
ein Küchenmeister, ein Marschall, ein Feuer-
wärter und ein Bote vorgesehen. EineHzg.in am
Stettiner Hof war zu jener Zeit nicht zu versor-
gen, sehr wohl aber am Wolgaster, dessen Um-
fang nicht zur Sprache kommt, da Wartislaws
Gegenurkunde nicht überliefert ist. Insgesamt
sind es 75 Personen, die im Zusammenhangmit
dieser wohlgemerkt eingeschränkten Hofhal-
tung gen. werden. Es läßt sich erahnen, welch
eine Belastung die Versorgung der Fürstenhöfe
– in der Regel existierten durch die Aufsplitte-
rung in Teilhzm.er (Greifen) mehrere – darstell-
te, auch wenn im Vergleich zum 16. und 17. Jh.,
wo die Höfe mehrere hundert Personen umfaß-
ten, sich die Zahl eher bescheiden ausnimmt.

Weniger dem alltägl. Bedarf als vielmehr der
Repräsentation des Hofes, der Bindung der füh-
renden Adelsfamilien an das Herzogshaus und
der Betonung der rfsl. Stellung dienten die
pommerschen Erbhofämter. 1357 erhielten Bar-
nim III. von P.-Stettin und seine Erben von Ks.†
Karl IV. das Recht verbrieft, zehn Hof- und Er-

bämter in seiner Herrschaft zu stiften: gen. wer-
den Kämmerer, Vizthum, Marschall, Truchseß
und Schenk, die übrigen standen im Ermessen
des Fs.en. Ausdrückl. wurde betont, daß die
Übernahme eines solchen Amtes dem Adel
nicht zur Minderung sondern vielmehr zur
Mehrung seines Ansehens gereichen solle. Das
Erbmarschallamt gelangte in der Folgezeit an
die Maltzan, das Erbkämmereramt an die Eick-
stedt. Die Vergabe des Erbmarschallamtes blieb
jedoch nicht auf das Hzm. P.-Stettin be-
schränkt, sondern umfaßte auch andere Herr-
schaften: Im östl. Teil des Hzm.s P.-Wolgast
bekleideten die Flemming, im westl. Teil in Rü-
gen und Barth die Bugenhagen dieses Amt. Des-
weiteren hatten die Wussow das Erbschenken-
amt und die Schwerin das Erbküchenmeister-
amt inne.

Von den tiefgreifenden Verwaltungsrefor-
men Bogislaws X. (1474–1523), dem es der dy-
nast. Zufall gestattete, 1478 die pommerschen
Teilhzm.er in seiner Hand wieder zu vereinen,
war auch die Hoforganisation betroffen. Der
Hzg. bemühte sich erfolgreich, zur Erhöhung
der Einnahmen der fsl. Kasse das Steuerwesen
zu reorganisieren und bei der Verwaltung der
hzgl. Güter die alte Vogteiverfassung durch eine
neue Ämterverfassung abzulösen, deren Amt-
leute – durch den Hzg. mit neuartigen Bestal-
lungsverträgen versehen – nunmehr über spe-
ziell dafür eingesetzte Rentmeister die Über-
schüsse an die zentrale hzgl. Kammer abzu-
rechnen hatten. Dies erforderte zunehmend
zentrale Verwaltungs- und Regierungsinstituti-
onen. Auch wenn sich der Hzg. noch häufig auf
anderen Herzogsschlössern, wie Wolgast und
Rügenwalde, Stolp und Ückermünde, aufhielt,
richtete er sich nunmehr seine feste Res. in Stet-
tin ein. Der Ort bot sich aus mehreren Gründen
zu diesemZwecke an: Zum einen verfügte er – in
größerem Maße als Wolgast – über eine zen-
trale Lage im Hzm., zum anderen hatte er Tra-
dition als Vorort des bis 1464 bestehenden
Hzm.s P.-Stettin und als dynast. Grablege, und
zum dritten konnte Bogislaw X. hier an die
schon existierende hzgl. Burg anknüpfen. In zä-
hem Ringen mit der Stadt setzte Bogislaw X. in
den 1490er Jahren die Erweiterung der Schloß-
freiheit durch und begann mit dem Bau eines



875

neuen repräsentativen Gebäudes. Der von Bo-
gislaw X. errichtete Südflügel wurde mit einem
Mittel- und Eckturm ausgestattet und verfügte
über einen bes. repräsentativen Remter. Mit den
Bauten Barnims III. aus dem 14. Jh. und ver-
schiedenen in der Zwischenzeit entstandenen
Gebäuden bot der Neubau den Rahmen sowohl
für die fsl. Repräsentation als auch für die wach-
sende Verwaltung. Bisher waren die pommer-
schen Hzg.e – schon allein aus Gründen der
Versorung des Hofes – im Lande umhergezo-
gen, was nicht ausschloß, daß sich bereits
deutl. bestimmte Herrschaftszentren wie Wol-
gast und Stettin herausbildeten. Der hzgl. Hof
nahm Quartier auf den hzgl. Besitzungen bzw.
in Kl.n und Städten, wo die Hzg.e das Recht
zum Einlager besaßen, d. h. der jeweilige Ort
hatte die Pflicht, für Unterkunft und Verpfle-
gung zu sorgen. Nunmehr wandelte Bogislaw
X. die Verpflichtung des Einlagers in eine Geld-
abgabe um und schloß 1494 mit Kl.n und Geist-
lichen einen entspr. Vertrag. Die von seinem
Vater Erich i. J. 1472 beim Kl. Bukow gestiftete
Marienbruderschaft, eine Vereinigung von Ad-
ligen, die ein ordensähnl. Abzeichen trugen,
verlegte er 1491 an die Stettiner Ottenkirche und
verband damit eine Stiftung für den Unterhalt
und die Erziehung von 14 Knaben. Bei der Ord-
nung des Gerichtswesens bemühte sich der
Hzg., dem neu eingerichteten Hofgericht ge-
genüber den übrigen weltl. Gerichten im Lande
als höchste Instanz allgemeine Anerkennung zu
verschaffen. 1489 erließ Bogislaw X. eine neue
Münzordnung. DieMünzprägungwurdewieder
fest in hzgl. Hand genommen und eine neue
einheitl. Landesmünze eingeführt, nachdem die
Hzg.e – seit der zweiten Greifengeneration als
Münzherr auftretend – als solche seit dem 14.
Jh. gegenüber den Städten an Bedeutung verlo-
ren hatten. Gestützt auf ein Privileg Ks. † Ma-
ximilians von 1498, gleich den Kfs.en des Rei-
ches Goldmünzen schlagen zu dürfen, begann
er in Stettin u. a. Goldgulden zu prägen. Die ver-
stärkten Regulierungsbestrebungen des Hzg.s
fanden 1487 ihren Niederschlag auch in der er-
sten für P. überlieferten, wenn auch kurzenHof-
ordnung. Sie gab Anordnungen für Jäger,
Knechte, Pferdehaltung, Keller, Küche, Schnei-
derei und Harnischkammer. Für das Haus der
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Hzg.in werden 20 Bedienstete aufgeführt. Wes-
entl. ausführl. sind die seit Beginn der 40er Jah-
re des 16. Jh.s überlieferten zahlr. Hofordnun-
gen sowohl für P.-Stettin als auch P.-Wolgast,
die jedoch in ihrer Mehrzahl unediert sind. Sie
schildern die Befugnisse der Hofräte und -die-
ner und behandeln Hofverwaltung, Hofgericht,
Kanzlei und Landrentmeisterei, die sich gegen
Ende des 16. Jh.s als von Hofräten geleitete Be-
hörden am Hofe erkennen lassen, ohne daß sie
bereits immer deutl. voneinander getrennt wa-
ren. Folgende Punkte werden in den bedeuten-
deren Ordnungen behandelt: religiöse Ermah-
nung, Burgfriede, Hofprediger, Kantorei, Or-
ganist, fsl. Leibkammer, Medikus, Hofbarbier,
Apotheker, Bestellung des fsl. Tischs, Ritter-
haus, Zweirosser, Einrosser, Untermarschall,
Fürstliches Frauenzimmer, junge Herrschaft,
Küche, Keller, Brau- und Backhaus, Zinnver-
wahrer, Silberknecht, Schneiderei, Trompeter,
Musikanten, Torwärter, Trabanten, Wache;
Zeughaus, Harnischkammer, Bettmuhme, Alt-
frau; Waschhaus, Garten, Marstall, Reit-
schmied, Wagen- und Pferdeknechte, Futter-
meister, Auslosung, Schadenstand, Pferde,
Jagd, Hunde, arme Leute, Hofräte, Hofmeister,
Hofmarschall, Landrentmeister, Kanzlei, Sup-
plicationes, Gerichte, Geschworene, Boten,
Einspänniger, Hauptmann, Rentmeister, Zöll-
ner, Amtvolk, Ämter und Universität zu Greifs-
wald. Die hzgl. Regierung am Hofe lag vor-
nehml. in den Händen der Hofräte, zu denen
ggf. die Landräte als ständ. Vertreter stießen.
Die Hofräte, deren Anzahl sich tendenziell ver-
größerte, waren die Inhaber der Hofämter, 1560
z.B. der Hofmeister in der Regierung, Hofmar-
schall, Kanzler, Hofmeister des Frauenzim-
mers, Kämmerer und Landrentmeister nebst
Amtmann des jeweiligen Hoflagers. Hinzutra-
ten drei gelehrte Hofräte für Gerichte und Ge-
sandtschaften, deren Einfluß im Laufe der Jahre
beständig zunahm und sich schließl. auf die fsl.
Leibkammer, die Kanzlei, das Hofgericht und
die Landkammer erstreckte. An der Spitze der
gesamten Hofverwaltung stand der Inhaber des
vornehmsten Amtes: der Hofmarschall. Ihm
oblag nicht nur die Aufsicht über den Alltag bei
Hofe und dessen Versorgung, sondern er war
auch mit Kanzlei-, Gerichts- und Finanzange-
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legenheiten befaßt. An der Spitze der Kanzlei,
der ältesten Zentralbehörde, stand der Kanzler,
der zunächst die gesamte Innen- und Außen-
politik mitzubearbeiten und zu leiten hatte. Zur
Kanzlei gehörte zunächst auch das Hofgericht,
bis dieses 1575 in Stettin und 1579 in Wolgast
von jener getrennt und einem Hofgerichtsver-
walter unterstellt wurde. Zum Kanzleipersonal
zählen bis zu dieser Trennung Sekretäre, No-
tare, Kopisten, ein Kanzleidiener, geschworene
Boten und Einspännige, aber auch der Landr-
entmeister gehörte zur Kanzlei. Er war der
höchste Finanzbeamte, bei dem sämtl. die hzgl.
Kasse betreffenden Rechnungslegungen ein-
gingen und dessen Hauptrechenschaft wieder-
um von einigen Räten geprüft wurde. Die Tei-
lungsbestimmungen von 1532 erörterten die
Teilung des hzgl. Archivs, welches fortan an
beiden Höfen existierte. An den Höfen in Stettin
und Wolgast hielt man ständig nicht viel weni-
ger als 100 Pferde. Den personellen Umfang der
Höfe hat man jeweils auf etwa 200 Personen ver-
anschlagt, wobei für den Wolgaster Hof um
1613 auch eine Zahl um 400 Personen gen. wird.
Trotz fester Hauptres.en hielten sich die Hzg.e
mit einem Teil des Hofes auch im 16. und 17. Jh.
anläßl. von Jagden und Besuchen nicht selten
außerhalb dieser auf. Ein solcher reisender Hof-
staat konnte 100 und mehr Personen umfassen.
Die ausgedehnten Jagdaufenthalte des Stettiner
Hzg.s Johann Friedrich in Friedrichswalde
sorgten bspw. für Kritik an den damit verbun-
denen erhöhten Kosten für die doppelte Hof-
haltung. Die Verpflegungskosten des Hofes in
Wolgast für ein Jahr veranschlagte man 1612 auf
knapp 52000 Gulden. Aber auch an den Neben-
res.en blühte höf. Leben. So unterhielten die
Brüder Bogislaw XIV. und Georg II., die mit
dem Amt Rügenwalde und der Abtei Buckow
apanagiert worden waren, z. B. Hofmarschall,
Hofrat, Stallmeister, Kämmerer, Sekretär, Un-
termarschall, Jägermeister, fünf Edelknaben
und noch eine große Zahl weiterer Diener an ih-
rem Hof.

Im Einklang mit dem in der frühen Neuzeit
allg. zu beobachtenden steigenden fsl. Reprä-
sentationsbedürfnis kam es in P. im 16. und 17.
Jh. zu einem bedeutenden Ausbau der Haupt-
res.en Stettin und Wolgast und – bedingt durch

die große Zahl von Angehörigen des Greifen-
hauses und ihre standesgemäße Versorgung –
zum Bau bzw. Ausbau einer Vielzahl von Ne-
benres.en, Jagdschlössern und Witwensitzen.
Daneben nutzen die Hzg.e die in der Reforma-
tionszeit zu hzgl. Ämtern umgewandelten Kl.
als fsl. Quartier, wie sich dies z. B. für Eldena
belegen läßt, wenn diese nicht gar – wie mehr-
fach geschehen – Ausgangspunkt fsl. Profan-
bauten wurden.

Im Hzm. P.-Stettin baute Hzg. Barnim IX. in
den 1530er Jahren neben der Hauptres. die Burg
† Rügenwalde aus und nutzte sie als Wintersitz.
Eine Sommerres. ließ er am Zisterzienserkl.
Kolbatz errichten und in Anlehnung an das alte
Kartäuserkl. Gottesgnade in Grabow bei Stettin
schuf er sich ein Renaissanceschloß, die Oder-
burg, die Mitte der sechziger Jahre nochmals
unter der Leitung des Architekten Jacob von
Schwollen ausgebaut wurde. Sein Nachfolger
Johann Friedrich baute 1575–77 die Stettiner
Res. grundlegend um und aus. Zuvor hatte er,
der 1556–74 Titularbischof von Cammin war, in
Köslin auf dem Gelände des ehemaligen Zister-
zienserinnenkl.s 1569–74 einen Residenzbau
errichten lassen, den sein Bruder und Nachfol-
ger in dieser Würde, Kasimir VII., 1582 vollen-
dete. 1583 wurde Johann Friedrichs Jagdschloß
Friedrichswalde in der Stettiner Heide fertig.
Daneben verfügte er über Jagdsitze in Haffhau-
sen bei Köpitz, Ihnaburg, Warnow, auf dem
Grasberg bei Stepenitz und ein Quartier in Alt-
damm. In Stolp, dem Leibgedinge seiner Frau,
Erdmut von Brandenburg, errichtete der Hzg.
1580–87 einen neuen Schloßbau, den diese bis
zu ihrem Tode 1623 als Witwensitz nutzte. Sein
Nachfolger in Stettin, Barnim X., zuvor mit den
Ämtern Rügenwalde und Bütow apanagiert,
hatte in Bütow die alte Burg des † Deutschen
Ordens erneuern lassen. Seine Wwe., Anna Ma-
ria von Brandenburg, lebte bis 1618 in Wollin.
Später lebte auf diesem Schloß und auf der für
sie ausgebauten Burg Bütow bis 1635 die Wwe.
von Hzg. Franz, Sophie von Sachsen.

Der 1569 mit den Ämtern Barth und Neu-
enkamp abgefundene Bogislaw XIII. hielt bis zu
seiner Regierungsübernahme in Stettin 1603 in
dem von ihm 1573 errichteten Schloß in† Barth
Hof und ließ zudem seit 1580 in Neuenkamp im
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Anschluß an das Zisterzienserkl. ein weiteres
Schloß bauen. Sein Sohn und Nachfolger Phi-
lipp II. sorgte 1606–10 für die Schaffung eines
Witwensitzes für seine Stiefmutter, Anna von
Schleswig-Holstein, in Neustettin und erbaute
1612 bis ca. 1617 ein Lusthaus am Rande von
Stettin, dessen Schloß ab 1616 einen fünften
Flügel erhielt. Die Gattin des letzten, vor seiner
Regierungsübernahme in Stettin in Rügenwalde
apanagierten Greifenherzogs Bogislaw XIV.,
Elisabeth von Schleswig-Holstein nutzte Rü-
genwalde bis zu ihrem Tode 1653 als Witwen-
sitz und sorgte für die prachtvolle Ausgestal-
tung der Schloßkirche, u. a. mit dem berühm-
ten Rügenwalder Silberaltar.

Im Hzm. P.-Wolgast ließ Philipp I. Bauar-
beiten am Wolgaster Schloß ausführen (Wap-
pensteine 1537 und 1551). Sein Großvater Bo-
gislaw X. hatte bereits in den neunziger Jahren
des 15. Jh.s dem ma. Baubestand einen reprä-
sentativen Neubau hinzugefügt (Wappenstein
1496) und auch seine Nachfolger Ernst Ludwig
und Philipp Julius bauten die Hauptres. der Li-
nie weiter aus. Als Jagdschloß entstand unter
Philipp I. 1546 Schloß Ueckermünde, woran ein
Sandsteinrelief mit dem Porträt und Wappen
des Bauherrn erinnert. Sein Sohn Ernst Ludwig,
in dessen Auftrag der Wismarer Johann Fritze
das Wolgaster Schloß mit der wohl ersten Was-
serkunst in P. ausstattete, ließ auf dem Gelände
des ehemaligen Prämonstratenserkl.s Pudagla
auf Usedom einen Witwensitz für seine Mutter
errichten, den eine prächtige Wappentafel auf
das Jahr 1574 dat. Ein weiteres Schloß wurde in
Ludwigsburg – erst später so benannt – für sei-
ne Frau Sophie Hedwig von Braunschweig-
Wolfenbüttel gebaut, für die zudem in den acht-
ziger Jahren das Schloß Loitz als Leibgedinge
um- und ausgebaut wurde, welches ihr bis zu
ihrem Tode 1631 als Witwensitz diente. Ihr
Sohn, Philipp Julius, errichtete 1605–11 in Ber-
gen auf Rügen ein Jagdschloß und ein weiteres
um 1615 auf der Insel Struck im Greifswalder
Bodden vor Freesendorf. Kasimir VII. vollendete
als Titularbischof von Cammin (1574–1602) die
Res. Köslin. Aufenthalt nahm er aber zumeist
nicht dort oder im Schloß Körlin, sondern in
den von ihm erbauten Lustschlössern Bast und
Kasimirsburg bei Köslin. Seine Nachfolger als
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Bf.e, Franz (1602–18) und Ulrich (1618–22), re-
sidierten in Köslin, letzterer seit 1619 auch in
Neustettin, wo er neben demBau Philipps II. ein
stattl. Schloß errichten ließ, welches seiner
Wwe., Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüt-
tel, bis zu ihrem Tode 1650 als Witwensitz dien-
te.

Zum Ende der Greifendynastie existierten
eine Vielzahl hzgl. Schlösser, die von den Ange-
hörigen des Greifenhauses als Haupt- und Ne-
benres.en, Witwen- und Jagdsitze genutzt wor-
den waren bzw. genutzt wurden und an denen
sich zeitw. neben denHaupthöfen in Stettin und
Wolgast Hofhaltungen der apanagierten Her-
zogssöhne und der Herzogswitwen etabliert
hatten. Bei dem Ausmaß fsl. Repräsentation,
die auch in P. entfaltet wurde, verwundert es
kaum, daß der hzgl. Haushalt mitunter bedeu-
tende Defizite aufwies, was im Vergleich mit an-
deren Fürstenhäusern allerdings nichts Unge-
wöhnliches darstellte.

Während Bogislaw X. sein Gefolge mehr-
fach in Rot kleidete, waren die Hoffarben im 16.
Jh. vermutl. Rot-Gelb. Für Unterhaltung bei
Hofe sorgten Zwerge und Narren. Einem wurde
1599 sogar ein Grabstein gesetzt. Musik hatte
ihren festen Platz bei Hofe. 1392 werden bei Bo-
gislaw VI. ein Harfenist und Sackpfeifer, 1402
zwei Spielleute des Hzg.s von Stolp und 1409
die Pfeifer der Hzg.e von Stettin und von Wol-
gast erwähnt. Bogislaw X. mochte 1487 seine
Trompeter nicht missen und hatte acht davon
imGefolge auf seiner Reise ins Hl. Land. Neben
diesen waren es im 16. Jh. auch Heerpauker, die
für Musik bei größeren Aufzügen sorgten, wäh-
rendGeiger eher für die leiseren Töne zuständig
waren. Organisten und ein Collegium von Chor-
sängern am Ottenstift sorgten nicht nur für die
Gestaltung der Gottesdienste sondern auch für
die Unterhaltung der Herrschaft im Schloß.
Früher als an anderen Höfen Deutschlands bil-
deten sich am Stettiner und Wolgaster Hof Or-
chestergruppen aus Kunstpfeifern und Geigern
als Anfänge von Hofkapellen.

Schloßbibliotheken entstanden im 16. Jh.
sowohl in Stettin als auch inWolgast. 1569 wur-
de von Barnim IX. der erste hzgl. Drucker in
Stettin privilegiert. Bedeutende Drucke, wie die
Barther Bibel von 1588, wurden an der fsl. Druk-
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kerei Bogislaws XIII. zu Barth geschaffen, die
seit 1582 arbeitete und für die u. a. Martin Mar-
staller – auch Prinzenerzieher am Barther Hof –,
Jacob Lucius d.Ä. und Jost Amman tätig waren.

Kontakte zu anderen Fürstenhöfen, gestei-
gertes Repräsentationsbedürfnis bzw. eigenes
künstl. Interesse der pommerschen Hzg.e,
führten dazu, daß v. a. seit dem zweiten Drittel
des 16. Jh.s bis ins 17. Jh. hinein zahlr. namhafte
Künstler an die pommerschen Höfe gezogen
wurden oder anderenorts für diese tätig waren.
Schon unter Hzg. Bogislaw X. werdenWandtep-
piche erwähnt, der zudem einen Hofmaler aus
Nürnberg beschäftigte. Einen bedeutenden Auf-
schwung erfuhren die Künste an den pommer-
schen Höfen unter den Hzg.en Barnim IX. und
Philipp I. In den 1540er Jahren arbeitetenMartin
Schöning und Antonius de Wida in Stettin und
Wolgast an fsl. Porträts. Weitere Hofmaler in
der Zeit Barnims IX. waren Jörg Hirschvogel
und Gabriel Glockendon, beide aus Nürnberg.
Letzterer war v. a. an der Ausgestaltung der
Oderburg bei Stettin, die Barnim IX. als Alters-
sitz nutzte, beteiligt. Als Hofmaler wirkten in
Stettin weiterhin Thomas Neeter aus Witten-
berg und später sein SohnMatthias sowie David
Rethel aus Torgau und sein Sohn Martin. 1441
ließ sich Philipp I. von Lucas Cranach d.Ä. por-
trätieren, von dem auch andere Fürstenbildnis-
se im Wolgaster Schloß hingen, die als Ge-
schenk des sächs. Fürstenhauses dorthin ge-
langt waren. Im gleichen Jahr schuf der Nürn-
berger Medailleur Matthias Gebel eine Bildnis-
medallie des Hzg.s. In den fünfziger Jahren
wirkte Peter Heymanns als Teppichwirker am
pommerschenHofe. Andere Teppichwirker, die
in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s gen. werden,
sind Jacob von Husen und Simon von Kallen-
berge. Die große Rolle, die Tapisserie als Me-
dium fsl. Repräsentation am pommerschen
Hofe spielte, zeigt ein Nachlaßinventar Hzg.
Philipps I. aus dem Jahre 1560, welches allein
etwa 50 Teppiche aufführt. 1558 schuf der Hof-
goldschmied Alexander Wegener aus Stettin für
Barnim IX. einen prunkvollen Kelch. Als Me-
dailleur und Hofbildhauer wurde der aus Sach-
sen stammenden Hans Schenck-Scheußlich be-
schäftigt. Jacob von Schwollen war an der Oder-
burg als Baumeister tätig. Entwürfe für die Be-

festigung des Wolgaster Schlosses lieferte
1547–48 der Festungsbaumeister Enderlein
Heß, während später der Niederländer Paul van
Hove und Hans Kramer aus † Dresden am
Schloß tätig waren. Wolff Hilger aus † Freiberg
goßGeschütze und fertigte dasMessingepitaph
für Philipp I. in derWolgaster Petrikirche. Unter
Johann Friedrich wirktenWilhelm Zacharias als
Hofbaumeister, der den Schloßausbau in Stet-
tin und Stolp leitete, Egidius Blanke als Hof-
goldschmied und als Hofmaler Giovanni Batti-
sta Perini aus Florenz. Bogislaw XIII. beschäftig-
te in Neuenkamp den mecklenburg. Architek-
ten Christoph Haubitz.

Unter den repräsentativen Kunstwerken sind
der im Auftrag Hzg. Philipps I. um 1554 von Pe-
ter Heymanns gefertigte sog. Croyteppich – mit
Abmessungen von 4,46×6,90 m ein monumen-
tales Denkmal für die Fürstenhäuser † Sachsen,
P. und die Reformation –, der im Auftrag von
Philipp II. durch Vermittlung von Philipp Hain-
hofer von Augsburger Künstlern geschaffene
Pommersche Kunstschrank sowie der Rügen-
walder Silberaltar bes. nennenswert, dessen in
Silber getriebene Passionsszenen ebenfalls von
Philipp II. bei seinem Hofgoldschmied Johann
Kröver aus Braunschweig bzw. nach dessen Tod
bei den Augsburgern Christoph und Zacharias
Lencker in Auftrag gegeben wurden. Als Kunst-
mäzen ragt Philipp II. unter den pommerschen
Hzg.en bes. hervor. Eigens für seine Sammlun-
gen ließ er ab 1616 einen weiteren Flügel an das
Stettiner Schloß anfügen.

† A. Greifen † C.7. Barth † C.7. Rügenwalde † C.7.

Stettin † C.7. Stolp † C.7. Wolgast

Es sei an dieser Stelle auf den Art. zur Dynastie der

Greifen verwiesen. Die für beide Art. relevanten Literatur-

und Quellenangaben finden sich vornehml. dort und wer-
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Ralf-Gunnar Werlich

SACHSEN

I. 1486 hatte Ks. † Friedrich III. die wettin.
Brüder Ernst und Albrecht förml. mit den von
ihnen in eigener Hoheit abgegrenzten Gebieten
belehnt und damit die neuen Fürstentümer
(Hzm. Sachsen, Kfsm. Sachsen) auch reichs-
rechtl. anerkannt. Hzg. Albrecht von Sachsen
blieb vornehml. in ksl. Diensten, was seinem
ältesten Sohn Georg die Möglichkeit der Regie-
rung in den hzgl.-meißn. Territorien bot. Aber
auch für seinen jüngeren Sohn Heinrich eröff-
nete sich die Chance auf die Übernahme eines
eigenen Territoriums, als Albrecht 1498 zum
Gubernator Frieslands berufen worden war und
er 1499, nachdem er für die meißn. Gebiete die
Primogenitur hatte festsetzen lassen, Heinrich
zu seinem Stellvertreter in Friesland berief. Die-
ser erwies sich allerdings mit dieser Aufgabe
überfordert und so überließ er per Vertrag sei-
nem älteren Bruder Georg die friesländ. An-
sprüche und zog sich auf das Schloß Freiberg
zurück, dem Mittelpunkt der ihm zur eigenen
Verwaltung übergebenen Ämter Wolkenstein
und Freiberg. Jedoch sollte ihm nach dem er-
benlosen Tod seines Bruders 1539 die Einfüh-
rung der luther. Lehre auch im albertin. Sachsen
zufallen, was viell. seine folgenreichste Lei-
stung gewesenwar. Sein SohnMoritz wiederum
eroberte 1547 in der Schlacht bei Mühlberg für
die albertin. Linie den Kurfürstenhut, so daß
sich diese Betrachtung fortan wieder auf die Er-
nestiner richten muß.

Den Ernestinern, in der Titulatur nun Hzg.e
von Sachsen und auf Thüringen beschränkt,
konnte es nur noch um die Konsolidierung der
ihnen verbliebenen Gebiete gehen. Den Kur-
kreis mit der Res. Wittenberg nebst einigen
westsächs. Gebieten mußten sie an die Alber-
tiner abtreten. In der Folge verhinderten fort-
gesetzte Landesteilungen – die Verpflichtung
auf die Primogenitur war bei der ernestin. Linie
nicht eindeutig geregelt worden – nachhaltigen

Einfluß in der Reichspolitik auszuüben. Zu-
nächst bestimmte Johann Friedrich I., nachdem
er 1552 aus ksl. Gefangenschaft entlassen wor-
den war, Weimar als zukünftige Res. der Hzg.e.
Innerhalb der fiskal-territorialen Neuordnung
bildete er vier Landkreise (Gotha, Weimar,
Pößneck, Coburg), zu denen 1557 noch die von
den Albertinern abgetretenen Ämter Altenburg
und Eisenberg hinzukamen. Freilich gewannen
diese nicht die Bedeutung wie bei den Alberti-
nern. Seine Söhne Johann Friedrich II. und Jo-
hann Wilhelm I. stellten sich erneut in Gegen-
position zur ksl. Politik, was Ks. † Maximilian
II. veranlaßte, ihnen die Fsm.er zu entziehen
und das ernestin. Hzm. weiter aufzuteilen, so
daß es in der Folge zu einem jener sprichwörtl.
Flickenteppiche werden sollte. 1570 verlieh der
Ks. die Länder um Gotha und Eisenach nebst
den Gebieten um Coburg, Hildburghausen und
† Römhild den noch minderjährigen Söhnen
Johann Friedrichs II. (Johann Casimir und Jo-
hann Ernst) und setzte den Albertiner Kfs. Au-
gust zum Vormund ein. Die übrigen Landesteile
erhielt ihr Onkel Johann Wilhelm mit Res. in
Weimar. Im Erfurter Teilungsvertrag 1572 wur-
de dieser Beschluß bestätigt mit der genaueren
Grenzziehung in die Länder Sachsen-Coburg-
Eisenach und Sachsen-Weimar. Als JohannWil-
helm I. schon 1573 starb, wurde Kfs. August
auch zum Vormund seiner beiden Söhne Fried-
rich Wilhelm I. und Johann bestellt. Schließl.
kam es 1596 unter den Söhnen Johann Fried-
richs II. zu einer weiteren Teilung in Sachsen-
Coburg und Sachsen-Eisenach. 1633 nach dem
Tod Johann Casimirs fiel Coburg noch einmal
an Eisenach zurück, ehe 1638 auch sein Bruder
Johann Ernst starb. Daraufhin fiel das Land zu
zwei Dritteln an Sachsen-Weimar bzw. einem
Drittel an Sachsen-Altenburg, welches 1603
nach Friedrich Wilhelms I. Tod durch Heraus-
lösung aus Sachsen-Weimar gebildet worden
war. Altenburg bauten seine Söhne Johann Phi-
lipp und Friedrich Wilhelm II. zur Residenz-
stadt aus. Noch während der Unruhen des Drei-
ßigjährigen Krieges zerfiel auch Sachsen-Wei-
mar 1640/41 in drei neue Linien Weimar, Eise-
nach sowie Gotha. Schon 1644 starben die
Hzg.e von Sachsen-Eisenach aus, wobei Sach-
sen-Weimar und Sachsen-Gotha jeweils die
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Hälfte des Landesteils erhielten. Für die Resi-
denzenfrage brachte diese Teilung ganz eviden-
te Auswirkungen mit sich, hatte sich doch in
den Teilstaaten jeweils eine eigene Hofhaltung
herausgebildet, wenn auch teilw. nur für sehr
kurze Zeit.

II. Struktur und Personalität des Hofes las-
sen sich in der frühen Neuzeit nur im Zusam-
menhang mit der Entwicklung zu einem Be-
amtenstaat analysieren. Es fand sich in allen
wettin. Territorien der typ. dreiteilige Behör-
denaufbau, bei der sich allmähl. vom Hofrat
(Kanzlei, Regierung) das Konsistorium und die
Kammer abspalten. Die Behördenorganisation
war zweistufig in Ober- und Unterbehörden
(Ämter) aufgebaut. Der Hofrat oder Kanzlei als
oberste Behörde vermochte es nun, Entschei-
dungen in allen Angelegenheiten des Landes
auch ohne Anwesenheit des Fs.en vorzuneh-
men.

Albrecht, der unter dem Titel eines Hzg.s
von Sachsen die meißn. Lande erhalten hatte,
stellte sich persönl. zumeist in den Reichs-
dienst. Die Abwesenheit des Herrschers im ei-
genen Gebiet hatte Auswirkungen auf den Grad
der Institutionalisierung des Hofes. Abhilfe
sollte die in der »Väterlichen Ordnung« festge-
legte und 1499 vom Kg. bestätigten Primogeni-
tur in seinem Hzm. schaffen. Frühzeitig wurde
sein Sohn Georg mit den Regierungsgeschäften
im Lande betraut. AuchwennAlbrecht noch den
Bau der Albrechtsburg inMeißen veranlaßte, so
verlagerte sich unter seinem Sohn die hzgl.-
sächs. Res. zunehmend nach Dresden, wo Ge-
org den prachtvollen nach ihm benannten An-
bau an das Dresdner Schloß im Stil der Renais-
sance errichten ließ. Er unterzog das Land einer
administrativen Revision: Zur besseren Kon-
trolle des Steueraufkommenswurde das Land in
fünf Kreise (Kurkreis, Thüringischer, Leipziger,
Meißnischer, Gebirgischer Kreis) mit je einem
Sekretär an der Spitze eingeteilt. Die finanzielle
Absicherung des Dresdner Hofes oblag dem
Rentmeister Johann von Mergenthal. Von den
fiskal. Umgestaltungen zeugt daneben die
Schaffung der Leipziger Zentralkasse unter Auf-
sicht des Leipziger Bürgers Jacob Blasebalg. Die
nicht mehr aufzuhaltende Separierung der wet-
tin. Länder zeigt sich auch an den langwierigen
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und letztl. ergebnislosen Bemühungen zum Er-
laß einer gemeinsamen Landesordnung bis
zum Jahre 1502. Leipzig wurde zum liberalen
Mittelpunkt seines Landes, denn obwohl er per-
sönl. streng kathol. dachte, was sich u. a. in der
verbissenen Bekämpfung Luthers zeigte, wobei
sich seine Hofkapläne Hieronymus Emser und
Johannes Cochläus bes. hervortaten, förderte er
humanist. Gedankengut. Namentl. seine Räte
Dr. Simon Pistorius, Julius Pflugk und Georg
von Carlowitz setzten sich für einen Ausgleich
im Lande ein.

Unterdessen hatte sich sein Bruder Heinrich
in den ihm zugewiesenen Ämtern Wolkenstein
und Freiberg eine eigene Herrschaft aufgebaut.
Die Einkünfte aus den ergiebigen Silberfunden,
die schließl. zu der bemerkenswerten planmä-
ßigen Gründung der Bergstadt Marienberg
nach Entwürfen des Stadtphysikus von Freiberg
Ulrich Rülein von Calw führte, gestatteten ihm
auf Schloß Freudenstein eine prachtvolle Hof-
haltung. Er ließ sich teure Prunkgeschütze nach
Entwürfen Lucas Cranachs anfertigen. Sein
Sohn Moritz, der seine Ausbildung am Dresd-
ner Hof seines Onkels Georg erhalten hatte, er-
oberte 1547 für die albertin. Linie die Kurwürde
zurück.

Unter dem Ernestiner Johann Friedrich I.
war nach seinem Herrschaftsantritt 1532 eine
kontinuierl. Ausgestaltung desHofes erfolgt, so
daß die Hofgesellschaft um die 500 Personen
umfaßte. Der Verlust der Kur und seine mehr-
jährige Gefangenschaft gingen mit einem drast.
Rückgang der am Hof zu beköstigenden Per-
sonen einher. Die Nettoeinnahmen reduzierten
sich auf 50000 Gulden. Um den Verlust, der
sich nunmehr auf albertin. Gebiet befindl. Erz-
lagerstätten zu kompensieren, wurde der Stadt
Saalfeld am 10. Juni 1549 die Bergfreiheit ge-
währt und zudem 1551 eine Münze errichtet.
Freilich waren die Gruben wenig ergiebig, so
daß sie bereits 25 Jahre später aufgegeben wer-
den. Als neuer Wirtschaftzweig erfuhren die
Glashütten (v. a. im Thüringer Wald gelegen)
zahlr. Privilegierungen. In dieser Zeit, in der
den Fs.en sein Rat Erasmus von Minkwitz stän-
dig begleitete, leitete er fast alle Regierungsge-
schäfte über einen regen Briefwechsel mit sei-
nen Söhnen selbst. Nach seiner Entlassung
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wurde Weimar, wo er auch aufgewachsen war,
das neue und fast alleinige Zentrum der Hof-
haltung. Die Bevölkerungsstatistik weist für
1557, ein Jahr nach seinem Tod, einen Zuwachs
um 28% aus, was vornehml. auf die Hofhaltung
zurückzuführen sein dürfte. Allerdings kam es
zu einer Vereinfachung der Behördenorganisa-
tion, faßbar in der 1549 erlassenen Rats- und
Kanzleiordnung, und zu einer Neueinteilung
der Ämter. Engste Vertraute waren sein Kanzler
Jobst von Hain und der Rat Bernhard von Mila.
Der kleine in Weimar geschaffene Hofrat ent-
wickelte sich zu einer Zentralbehörde, der sich
v. a. mit Justiz-, Lehens- und Bestätigungsan-
gelegenheiten befaßte. Der Hofrat setzte sich
aus jurist. geschultem Personal bürgerl. Her-
kunft zusammen. Die vorbereiteten Entscheide
wurden dem Inhaftierten zugeschickt. Ent-
scheidungen in Außen- und Religionsangele-
genheiten und Finanzen oblagen dem Landes-
herren und wenigen Räten von Haus aus. Die
gesamte Finanzverwaltung wurde dem Käm-
merer Hans Georg von Ponickau unterstellt.
Das Steueraufkommen verwaltete ein Landhof-
meister (1552) sowie der Rentmeister, der seit
1557 ständiges Mitglied im Obereinnahmekol-
legium, ein nur zeitweilig zusammentretendes
Organ, in Weimar war. Neben dem Hofrat be-
standen das Hofgericht und als weitere Institu-
tion der Ständetag mit begrenzter Kompetenz.
Die Landstände, die das »Land« repräsentierten
und durch Erbhuldigung den Landesfs.en aner-
kannten sowie auf den Landtagen dem Fs.en
»Rat undHilfe« zu leisten hatten, forderten 1552
auf dem ersten Landtag eine neue Polizei- und
Landesordnung, zu deren Errichtung er seine
Zustimmung gab. Das Ergebnis freilich präsen-
tierten 1556 erst seine Söhne. Diese Landesord-
nung bildete im Kern die Grundlage aller künf-
tigen ernestin. Landesordnungen. Sie enthielt
eine ganze Reihe Vorschriften zum Schutz lan-
desherrl. und herrschaftl. Rechte. Insbes. Re-
gelungen zur Heeresfolge sowie Zinsleistungen
wurden detailliert festgeschrieben. Das Konsi-
storium, zuständig für Kirchen- und Schulange-
legenheiten, dagegen entwickelte sich aus der
Visitationskommission des kirchl. Vermögens
im Zuge der Säkularisierung und mündete
schließl. in die Gründung des Konsistoriums zu

Jena 1569, wo 1558 nach dem Verlust Witten-
bergs die ernestin. Landesuniversität gegr. wor-
den war.

Trotz Regelung der Erbfolge bildeten die
Söhne allmähl. zwei Hofhaltungen mit ver-
schiedenen Herrschaftszentren aus. Johann
Friedrich II. residierte in Gotha bis 1567 und
sein Bruder Johann Wilhelm zunächst in Co-
burg und dann in Weimar bis 1573. Die zu-
nächst gemeinsamgeführte Regierungwurde in
der Res. Gotha konzentriert. Auch übernahm
Johann Friedrich II. auf sein Schloß Grimmen-
stein die Hälfte der Instrumentalkapelle, die
aber bereits 1571 aufgelöst wurde.

Johann Friedrichs II. illusionäre Politik auf
Wiedererwerb der Kurwürde führte zu einem
fast vollständigen Ausschalten des Hofrates.
Die Landesordnung von 1556 hatte zwar die Re-
gierung zur obersten Verwaltungs- und Ge-
richtsinstanz bestimmt, die der Hzg. zudem
»mit aufrichtigen, Gerechtigkeit liebenden, ge-
schickten und erfahrenen Personen an Cantzlar
und Räthen, wie auch unsere Cantzley mit taug-
licher Secretarien, Registratoren, Bothenmei-
stern, Cantzelisten und anderen Dienern«
(Hess 1993) besetzen wollte, doch wurden die
Kompetenzen sowohl des Hofrates als auch des
Hofgerichts vom Hzg. immer mehr ausgehöhlt.
Nur wenige Räte hatten noch Zugang und Ein-
fluß auf ihn. Der Engelseher »Tausendschön«
beriet den Landesherren und forcierte den Ver-
fall der gewachsenen Strukturen. Von Tausend-
schön getrieben, unterstützte Johann Friedrich
II. den fränk. Ritter Wilhelm von Grumbach bei
seiner Fehde mit dem Würzburger Bf., was die
Vollstreckung der Reichsacht 1567 für den Hzg.
sowie lebenslange Haft in Wien zur Folge hatte.
Der Grimmenstein wurde erobert und geschlif-
fen. Im Jahr zuvor hatte sein Bruder JohannWil-
helm durch eine Taxierung der Einkünfte seine
eigene Hofhaltung finanziell stabilisieren kön-
nen. Zw. 1566–77 residierte er zunächst in Co-
burg, was ihm sein Bruder zugewiesen hatte.
Hier hielt er sich jedoch kaum auf, da er sich als
polit. Abenteurer als Söldner anwerben ließ
u. a. von Frankreich, aber dort nicht zum Ein-
satz kam. Einige Zeit bewarb er sich aussichts-
los um die schwed. Königskrone. Der Rat Jo-
hann Wilhelms rekrutierte sich aus enttäusch-
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ten Räten seines Bruders, so z.B. Lucas Than-
gel. Bereits 1572 mit dem Erfurter Teilungsver-
gleich mußte er Coburg an seinen Neffen Jo-
hann Casimir abtreten und zog sich nach Wei-
mar zurück, wo er i. J. darauf verstarb. Die hzgl.
Familie ließ in den Jahren 1562–65 das Grüne
Schloß in Weimar und 1573–76 das Rote
Schloß als Zweiflügelanlage errichten.

Die Söhne Johann Friedrichs II. teilten das
Land weiter. Hzg. Johann Casimir erhielt 1572
die Ortslande in Franken mit dem Zentrum Co-
burg. Sofort begann er, obwohl bis 1586 unter
Vormundschaft Kfs. Augusts von Sachsen ste-
hend, einen Hofrat unter der Leitung eines
Kanzlers als Zentralbehörde einzurichten, der
Justiz, Polizei und zunächst auch das Kammer-
gut verwaltete. Daneben existierte ein Konsi-
storium, welches personell eng an die Regie-
rung gekoppelt war. 1600 wird in Coburg als Er-
stes in den ernestin. Gebieten ein Geheimes
Ratskollegium eingerichtet, 1635 auch in Eise-
nach, das sich den spezif. fsl. Angelegenheiten
oftmals unter Einschluß der Außenpolitik wid-
mete. Diesem Kollegium stand ebenfalls der
Kanzler vor. 1597 erneuerte er das Hofgericht
und ließ den Schöppenstuhl in Coburg einrich-
ten. Neben der Veste Coburg, die Johann Casi-
mir ausbauen und mit 70 Kanonen bestücken
ließ, erweiterte er das ab 1547 im Zentrum der
Residenzstadt erbaute neue Schloß – die Ehren-
burg. Sein Vormund plünderte es aber 1581, und
ab 1600wurde die Ehrenburgmit drei Schloßhö-
fen für die Aufnahme der Behörden und als Res.
des Landesherren umgebaut. Die Ämter wurden
teils durch bürgerl. Kräfte besetzt. So stieg z.B.
der Küchenmeister Nikolaus Zech 1594 zum
Landrentmeister auf. Johann Casimir schuf für
seinen Coburger Landesteil eine moderne Ver-
fassung. Der sog. »Casimirsche Abschied« von
1612 blieb als Verfassung bis 1806 in Kraft. Er
baute eine eigene Hofkapelle auf und verpflich-
tete 1602Melchior Franck als Kapellmeister, der
als Komponist von Tänzen und Quodlibets sich
einen Namen gemacht hatte. Es ist auch die Zeit
musikdramat. Aufführungen, die ab 1627 in ei-
nem eigenen Ballhaus stattfanden. Bereits 1638
brachen diese jedoch mit dem Tode seines Bru-
ders Hzg.s Johann Ernst wieder ab.

Sein Bruder Johann Ernst hatte 1572 die

sachsen

westthüring. Gebiete mit der Res. in Eisenach
erhalten. Eine eigene Regierung nebst separa-
tem Konsistorium schuf er erst 1596, wobei die
Steuerverwaltung stark landesherrl. geprägt
blieb. Die Landstände tagten zunächst auch
noch mit Coburg gemeinsam, ehe seit 1615 ei-
genständige »Eisenachische Thüringische Stän-
de« auftauchen. Die ständigen Finanznöte bes-
serten sich kurzzeitig, als 1633 sein Bruder Jo-
hann Casimir verstorben war und er den Cobur-
ger Landesteil dem Eisenacher Hzm. anglieder-
te. Trotzdem schuf er durch den Bau bzw. Er-
weiterung bestehender Gebäude ein Residenz-
schloß.

1589 erließen die Söhne Johann Wilhelms,
Friedrich Wilhelm I. und Johann, für ihren Wei-
marer Landesteil eine eigene Landesordnung,
wobei die 1556er Ordnung nur um wenige Ar-
tikel erweitert wurde. Die Residenzstadt Wei-
mar stellte die unmittelbare Fortsetzung der al-
ten Zentralverwaltung des ernestin. Kfsm.s dar.
Neben dem Hofrat wird dies bes. im 1569 in
Jena geschaffenen Konsistorium deutlich, wel-
ches bis 1612 auch für Altenburg zuständig war.
Eine vom Hof unabhängige Kammer entstand
erst 1633.

1597 umfaßte die Hofkapelle Hzg. Friedrich
Wilhelms in Altenburg unter Meister Nikolaus
Rost drei Sänger, einen Lautenisten, einen Gei-
ger und einen Trompeter. Auf Hzg. Johann geht
die Anlage eines Lustgartens in der Nähe des
Residenzschlosses in Altenburg zurück sowie
der Tiergarten. Nach dem Tod Friedrich Wil-
helms I. 1603 wurde das Hzm. Sachsen-Alten-
burg als selbständiges Fsm. für seine Söhne Jo-
hann Philipp und Friedrich Wilhelm II. ge-
schaffen. Das Schloß wurde planmäßig weiter
zur Res. ausgebaut und Johann Philipp bildete
in Form der Regierung eine Zentralverwaltung.
Erst 1612 wurde die Konsistorialgemeinschaft
mitWeimar aufgehoben und ein eigenständiges
Konsistorium eingerichtet. Die Steuereinnah-
men wurden durch die Landstände in einer ei-
genen Landschaftskasse verwaltet. Die Anstel-
lung des ehemaligen Prinzenerziehers der Söh-
ne Hzg. Johanns, Friedrich Hortleder, als Auf-
seher über das Archiv und die hzgl. Kunstkam-
mer in Weimar führten zur ersten historio-
graph. Schrift unter Benutzung ledigl. von
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Quellen, als dieser 1617 die Geschichte des
Schmalkaldischen Bundes veröffentlichte.

† A. Albertiner (Wettin) † A. Ernestiner (Wettin) † A.
Wettiner † C.2. Altenburg † C.2. Coburg † C.2. Dresden

† C.2. Eisenach † C.2. Gotha † C.2. Jena † C.2. Leipzig

† C.2. Meißen † C.2. Rochlitz † C.2. Schellenberg † C.2.
Weimar † C.2. Wittenberg † C.7. Freiberg
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Reinhard Butz, Lars-Arne Dannenberg

SACHSEN-LAUENBURG

I. Als die Söhne Johanns I., Johann II., Alb-
recht III. und Erich I., 1295/96 endgültig das
Hzm. S.-L. begründeten, hatten die askan.
Herzogsrechte in den altsächs. Kernräumen
schon gelitten. Zum Hzm. gehörten noch die
sog. Sadelbande mit dem Zentrum L., die Land-
schaft Ratzeburg, die Vierlande an der Elbe mit
Bergedorf sowie – getrennt von den erstgenann-
ten Gebieten, die einen geschlossenen Komplex
bildeten – das Land Hadeln zw. Weser- und Elb-
mündung. Daneben existierte verlehnter Split-
terbesitz in den entfernteren Gegenden S.s –
z.B. zw. Weser und Steinhuder Meer – der aber
kaum noch Nutzen abwarf und nur bedingt als
Teil der werdenden Landesherrschaft angese-
hen werden kann. Auch die Lehnshoheit über
zahlr. sächs. Gf.en undHerren – v. a. gegenüber
den Gf.en von Holstein, Dannenberg, Lüchow
und Schwerin – war bereits weitgehend ver-
blaßt. Etwas unklar sind die Besitzverhältnisse
beiderseits der Elbe oberhalb von L. Das Land
Darzing und den Burgbereich Wehningen, das
spätere Amt Neuhaus der L.er, behaupteten
viell. noch die Gf.en von Dannenberg für ein
paar Jahre, während die Länder Hitzacker und
Bleckede, die aus welf. Besitz nach 1180 bzw.
nach 1227 an dasHzm. der Askanier gekommen
waren, i. J. der Teilung den L.ern verloren gin-
gen oder ihnen von Sachsen-Wittenberg gar
nicht erst zugestanden wurden.

Abgesehen von dem erwähnten Splitterbe-
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sitz, der viell. uraltes billung. Erbgut darstellte –
die Mutter Albrechts des Bären entstammte die-
sem sächs. Herzogsgeschlecht – war die Sadel-
bande zweifelsohne zuerst erworben worden.
Sie gehörte in unbekannter Rechtsform vor 1180
Heinrich dem Löwen und ging nach dessen
Sturz auf Bernhard I. über, der sie aber um 1190
wieder an die Welfen verlor. Nach einem an-
schließenden dän. Zwischenspiel kam die Sa-
delbande endgültig 1227 an die Askanier zu-
rück. Im selben Jahr erhielten diese auch das
Land Ratzeburg als Kern der gleichnamigen,
1142/43 entstandenen Gft., nachdem davon un-
ter dän. Herrschaft bedeutende Teile an die
Gf.en von Schwerin und die Fs.en von † Meck-
lenburg abgetreten und die verbliebenen Gebie-
te mit der Sadelbande vereinigt worden waren.
Die Vierlande konnten gleichfalls nach einem
Abkommen mit den Gf.en von † Holstein 1227
in das Hzm. eingegliedert werden, während das
Land Hadeln schon vor 1212 Bernhard I. unter-
stand.

Trotz dieser schmalen Territorialbasis teil-
ten die drei Brüder bereits zw. 1303 und 1305
das lauenburg. Hzm.: Johann II. erhielt die
Herrschaft/Vogtei Mölln im Lande Ratzeburg
und wohl anteilig das Land Hadeln; das übrige
kam an Albrecht III. und Erich I. Nach dem
Tode Albrechts III. 1308 erhob Johann II. An-
spruch auf die Vierlande mit Bergedorf und
setzte sich auch spätestens 1321/22 durch, so
daß nunmehr – gemessen an den Res.en bzw.
Hauptaufenthaltsorten – die Linien Bergedorf-
Mölln und Lauenburg-Ratzeburg existierten.
Die schwächere Linie Bergedorf-Mölln geriet
bald in die Abhängigkeit der Gf.en von † Hol-
stein und schließl. der Stadt Lübeck, die sich
folgenschwer auswirkte: 1359 verpfändeten
Albrecht V. und Erich III., die Enkel Johanns II.,
Stadt und Herrschaft/Vogtei Mölln mit allen
Hoheitsrechten an † Lübeck, wovon unter as-
kan. Herrschaft nur die Stadt Mölln – bis 1359
die wichtigste Stadt des lauenburg. Hzm.s –
1683 eingelöst werden konnte. 1370 schritt Er-
ich III. dann sogar zum vollständigen Ausver-
kauf: Gegen eine hohe Zahlung und eine stan-
desgemäße Leibrente, verbunden mit dem Blei-
berecht im Schloß Bergedorf, verzichtete er
quasi – eine Rückkaufklausel hatte keine prakt.

sachsen-lauenburg

Bedeutung – auf die Landesherrschaft zugun-
sten der Stadt† Lübeck, die 1401 nach demTode
Erichs III., mit dem die Linie Bergedorf-Mölln
ausstarb, das gesamte Teilfsm. übernahm. Im
Unterschied zu den Bergedorf-Möllner Hzg.en
hatte sich die andere Linie stärker Dänemark
angeschlossen, war jedoch von Lübeck eben-
falls bedrängt worden. Sie konnte ihre Unab-
hängigkeit aber bewahren, und es gelang ihr
sogar, mit dem Bau des Stecknitzkanals
(1390/91–98) – der ersten künstl. Wasserstraße
Europas, die über die Flüsse Trave und Elbe Ost-
und Nordsee verband – Lübecker Wünsche zum
eigenen Vorteil zu nutzen. Erfolglos verlief da-
gegen die Auseinandersetzung mit Sachsen-
Wittenberg um die Kurstimme. Schon 1298, als
die erste Königswahl nach der Teilung des
Hzm.s anstand, wurde die Stimme der L.er ge-
genüber der Hzg. Albrechts II., der vor 1295/96
das gesamte Hzm. vertreten hatte, vernachläs-
sigt, und die darauffolgende Spaltung S.-L.s
verschlechterte dessen Position weiter. Da Erich
I. sich obendrein 1349 für Günther von
Schwarzburg, den Gegenkg. † Karls IV., aus-
gesprochen hatte, entschied die Goldene Bulle,
1356 von † Karl IV. erlassen, gegen die L.er Li-
nie. Sie gab jedoch bis zum Aussterben der As-
kanier 1689 ihren Anspruch auf die Kurstimme
nicht auf, und einige Hzg.e verdeutlichten dies
sogar trotz ksl. Verbots in ihrem Wappen.

Nach dem Tode Erichs III. 1401 bemühte
sich Erich IV., der Enkel Erichs I., sein Erbrecht
am Teilfsm. der ausgestorbenen Linie Berge-
dorf-Mölln gegen die Verträge mit Lübeck – ein
Rückkaufrecht besaß die Linie Lauenburg-Ratz-
eburg nicht – durchzusetzen, scheiterte aber
trotz anfängl. krieger. Erfolge: Sein Sohn Erich
V. mußte im Frieden zu Perleberg 1420 die Vier-
lande mit Bergedorf an die verbündeten Städte
Hamburg und L. abtreten, womit diese Herr-
schaft/Vogtei nie wieder an S.-L. zurückfiel. Er-
ichs V. Neffen, Johann IV., gelang es 1474 ledig-
lich, daß Lübeck das bisher verweigerte Einlö-
sungsrecht für die Herrschaft/Vogtei Mölln den
Nachkommen aus der ehemaligen Lauenburg-
Ratzeburger Linie zugestand. Aussicht auf
Wahrnahme dieses Rechts war aber wg. unzu-
reichender finanzieller Mittel in naher Zukunft
nicht vorhanden. Die Kämpfe und Niederlagen
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gegen die Städte Lübeck und Hamburg zu Be-
ginn des 15. Jh.s hinderten die L.er Hzg.e auch
daran, sich energ. um die Nachfolge in Sach-
sen-Wittenberg zu bemühen, nachdem dort
1422 die askan. Hzg.e ausgestorben waren. Ob-
wohl sie erste Anrechte darauf besaßen, ent-
schied sich Kg. † Sigismund 1423 für die wet-
tin. Mgf.en von † Meißen und übergab denen
das Kurfsm.

Der polit. Druck Lübecks ließ in der zweiten
Hälfte des 15. Jh.s nach, aber die anderen star-
ken Nachbarn, die Hzg.e von † Mecklenburg
und die von Lüneburg sowie die Gf.en von
† Holstein, ermöglichten den L.ern auch jetzt
nicht, zu einer erfolgreichen Territorialpolitik
überzugehen. Selbst die Annexion des Bm.s †
Ratzeburg mißlang in der Reformationszeit:
1648 wurde der Bistumsbesitz endgültig dem
Hzm. † Mecklenburg zugesprochen. Dabei
schien sich kurz vor der Reformation eine gün-
stige Entwicklung anzubahnen, als Hzg. Mag-
nus I., der Sohn Johanns IV., es vermocht hatte,
seinen bisherigen Kanzler auf den † Ratzebur-
ger Bischofsstuhl zu bringen. Doch der neue Bf.
schüttelte die Abhängigkeit schnell ab, und
Magnus’ I. Vorhaben, auf diesemWege das Bm.
einzugliedern, scheiterte. Einzig die Säkulari-
sierung mehrerer Klosterbesitzungen, die
schon fast exterritorial geworden waren, ließ
sich als Erfolg verbuchen. Die permanente
Schwäche und Bedeutungslosigkeit S.-L.s, das
im 16. Jh. etwa 20000 Einw. besaß, kommt auch
darin zum Ausdruck, daß dessen Beitrag zum
Reichsaufgebot nach der Reichsmatrikel von
1521 ganze acht Reiter und 30Mann zu Fuß um-
faßte, während das benachbarte Hzm. Lüne-
burg z.B. ein vier- bis fünffaches Kontingent zu
stellen hatte. Für S.-L. mußte es deshalb darum
gehen, neue Teilungen zu verhindern und den
Territorialbestand von 1420 zu halten. Ersteres
gelang: Die 1503 beschlossene Unteilbarkeit
des Hzm.s wurde bis 1689 befolgt. Doch terri-
toriale Einbußen waren nicht zu vermeiden: Im
l5./l6. Jh. gingen Teile des Landes Hadeln und
im l6. Jh. das Amt Steinhorst sowie das Amt
Tremsbüttel, das erst 1474 als Gutskomplex an-
gekauft worden war, verloren. Fast alle Verluste
resultierten aus der Verschwendungssucht Hzg.
Franz’ I., die das kleine Fsm. an den Rand des

Ruins getrieben hatte. Sein Sohn und Nachfol-
ger Franz II. leitete aber im Zusammenwirken
mit der Ritterschaft und den Städten die Wende
ein: 1585 wurde mit der sog. Union der Ritter-
und Landschaft eine feste ständ. Ordnung ge-
schaffen, die allerdings auch alle Ansätze zu ei-
ner absolutist. Regierungsform zunichte mach-
te. 1591 folgte der Entwurf einer Polizeiordnung
und 1605 eine Kanzleiordnung, so daß – gegen-
über anderen Fsm.ern mit erhebl. Verspätung –
nun auch in L. das Stadium ungeregelter staatl.
Strukturen verlassen wurde. Hzg. August
(1619–56), Franz’ II. Sohn, konnte dem sub-
stantiell nicht mehr viel hinzufügen, da der
Dreißigjährige Krieg fast alle Kräfte bean-
spruchte. Er hielt sich aber, so gut es ging, aus
dem Kriegsgeschehen heraus und praktizierte
in dem baufälligen Schloß Ratzeburg einemehr
als primitive Hofhaltung. Das trug dazu bei,
daß seine beiden Nachfolger kurz vor dem Aus-
sterben des askan. Herzogsgeschlechts mit Hil-
fe neuer finanzieller Mittel aus böhm. Besitzun-
gen, die erst im Dreißigjährigen Krieg erwor-
ben worden waren, das Hzm. S.-L. nach den
Wirren dieses Krieges noch einmal zu stabili-
sieren vermochten.

II. Als das Hzm. S.-L. 1295/96 entstand,
war ein Hof der sächs.-askan. Hzg.e schon aus-
gebildet. 1181 wurden in einer Urk. Bernhards I.
erstmals die Hofämter des Truchsesses, des
Marschalls sowie des Kämmerers erwähnt
(CDA I, 1873, Nr. 605, S. 447), und spätestens
1228 ist dann auch vom Mundschenk die Rede.
Diese vier klass. Hofämter des MA sind in der
Folgezeit offenbar zu einer ständigen Einrich-
tung geworden, denn sie begegnen im 13. Jh.
mehrfach, einige Male sogar doppelt – z. B.
1232 das Marschallamt, 1241 das Schenkenamt
–, und das deutet darauf hin, daß zeitw. der lau-
enburg. Landesteil neben dem wittenberg. ei-
gene Hofämter besaß. Viell. schon 1237, ganz
sicher aber 1242, ist dann auch erstmals ein lau-
enburg. Adliger in einem Hofamt nachweisbar,
und zwar in dem des Mundschenks. Spätestens
zu 1294 – also noch vor der endgültigen Lan-
desteilung – darf dann wohl endgültig von ei-
nem gesonderten lauenburg. Hof gesprochen
werden, da in diesem Jahr ein Ratsgremium des
Hzg.s, das ausschließl. aus lauenburg. Adligen
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bestand, in dessen Vertretung ein Rechtsge-
schäft zugunsten des Ratzeburger Domkapitels
abschloß. Über die Größe des frühen lauen-
burg. Hofes ist nichts bekannt. Er wird klein
gewesen sein, nicht zuletzt deswg., weil bereits
kurz nach der Entstehung des selbständigen
Hzm.s S.-L. für fast hundert Jahre zwei Höfe
nebeneinander existierten, die beide über nur
wenige Einkünfte verfügten.

Eine Aufblähung wird der Hofstaat dann un-
ter den Hzg.en Magnus I. (1498/1507–43) und
Franz I. (1543–71, 1573–81) erfahren haben, die
beide über ihre Verhältnisse lebten und das
Hzm. stark verschuldeten. Fragl. bleibt, ob das
als Krise des Hofstaates bezeichnet werden soll-
te, denn die internationale Ausstrahlung des
Hofes erreichte gerade unter diesen Hzg.en ei-
nen Höhepunkt: Magnus I. verheiratete zwei
seiner Töchter mit dem Kronprinzen und spä-
teren Kg. Christian III. von Dänemark bzw. mit
Kg. Gustav I. von Schweden und Franz I. seinen
ältesten Sohn, Magnus II., mit einer Schwester
des Kg.s Erich XIV. von Schweden. Auch der
Nachfolger, Franz II. (1581/85–1619), schränkte
die Hofhaltung offenbar nicht ein; dank besse-
rer Finanzen darf sogar eine Blütezeit des Hofle-
bens erwogen werden. Erstmals sind wir über
die Größe des Hofes informiert, der mind. 75
Personen umfaßte. Er sollte vom Hof des letz-
ten regierenden Hzg.s, dem von Julius Franz,
der mit mehr als 200 Personen eine abschlie-
ßende zweite Blütezeit brachte, noch weit über-
troffen werden. Dazw. lag aber der verheerende
Dreißigjährige Krieg, dessen negative Auswir-
kungen Hzg. August (1619–56) mit einer äu-
ßerst sparsamen Hofhaltung lindern konnte.

Der lauenburg. Hof bzw. der der Linie Lau-
enburg-Ratzeburg (1305–1401) hielt sich bis
1616 vornehml. in L. auf. Daneben war er in
Ratzeburg, Schwarzenbek, Otterndorf (Land
Hadeln) und Neuhaus mehrfach anzutreffen.
Der Brand des L.er Schlosses 1616 veränderte
die Situation grundlegend: Bis 1619 war Schloß
Neuhaus Hauptaufenthaltsort, 1619–56 dann
Schloß Ratzeburg. Der Hof der Linie Bergedorf-
Mölln richtete sich dagegen zunächst wohl in
Mölln ein und nach 1321/22–1401 vornehml. in
Bergedorf, während Mölln bis 1359 nur noch
selten besucht wurde.

sachsen-lauenburg

Das Ratsgremium der consiliarii, die 1294 in
Vertretung Hzg. Albrechts II. handelten, steht
am Anfang der Nachrichten über einen eigen-
ständigen Hof im lauenburg. Landesteil des zu-
nächst noch einheitl. Hzm.s S. Nach der Lan-
desteilung 1295/96 erscheinen dann auch die
speziellen Bezeichnungen für die ausführenden
zentralen Verwaltungsbeamten erstmals in den
Quellen: 1306 ein Notar, 1322 ein Pronotar,
1325 als wichtigste Person ein Kanzler, 1348 ein
Schreiber. Sie gehörten allesamt der Linie Lau-
enburg-Ratzeburg an, während Amtsträger der
Linie Bergedorf-Mölln erst kurz vor deren Er-
löschen bekannt werden (1400 Erwähnung des
Kanzlers). Die Grenzen zw. ausführenden und
beratenden Organen waren in dieser Zeit – und
vielfach später ebenfalls – fließend, ebenso die
zw. Personen, die im landesherrl. oder ständ.
Auftrage bzw. Interesse handelten. So vermit-
telten in den 20er Jahren des 15. Jh.s die hzgl.
Räte nicht nur zw. den sich streitenden Brüdern
Erich V. und Bernhard II., sondern nahmen da-
bei ständ. Interessen wahr.

Quellenmäßig stehen bis etwa 1500 die hzgl.
Räte im Vordergrund. Inhaber der Hofämter
werden bis auf den Marschall im l4./l5. Jh. so
gut wie gar nicht mehr gen. – auch später nicht
–, während Informationen zu den Kanzlern,
Notaren, Sekretären und Schreibern in dieser
Zeit sehr sporad. vorkommen. Bei den Räten
dominierte in dieser Zeit die Ritterschaft, bei
der zentralen Verwaltung die Geistlichkeit. 1305
wurden erstmals auch Bürger – Ratsherren aus
Mölln – als beratende Personen herangezogen,
doch war dies bis ins 16. Jh. eine Seltenheit. Un-
bekannt bleibt, ob die oder einige Räte im
14./15. Jh. ständig in der Umgebung des Hzg.s
präsent waren oder stets nur von Fall zu Fall am
Hof weilten. Im 16. Jh. vollzogen sich mit dem
Eindringen meist bürgerl. Gelehrter in den Re-
gierungs- und Verwaltungsapparat bedeutsame
Veränderungen: Das hzgl. Regiment stützte
sich nunmehr im wesentl. auf sog. Gelehrte
Räte (Ersterwähnung 1518), die im Unterschied
zu den bisherigen Räten eindeutig exekutive
Funktionen wahrnahmen, und auf gleichfalls
dem Gelehrtenstande angehörende Kanzler,
sog. Kanzler neuen Typs (Ersterwähnung 1520).
Typ. für L. wurden die Gelehrten Räte von Haus
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aus, die sich nur in ihrer Nebenbeschäftigung
der Verwaltung S.-L.s widmeten und meist aus
den benachbarten Hansestädten und Fsm.ern
kamen. Erst um 1700 begannen fest angestellte
Gelehrte Räte eine etwas größere Rolle zu spie-
len. Das Unterstellungsverhältnis und die Auf-
gabenverteilung zw. den Gelehrten Räten und
dem Kanzler neuen Typs, der selbst meist
gleichzeitig Rat war, sind nicht immer klar er-
kennbar, woran auch die Kanzleiordnung von
1605 nichts änderte. Im allgemeinen nahm der
Kanzler die erste Stelle ein. Die Räte alten Stils
wurden weiterhin vom Hzg. vor wichtigen Ent-
scheidungen ohne festen personellen Bezug
herangezogen, finden sich im 16./17. Jh. aber
v. a. inmodifizierter Form in den Landräten und
den sog. Ältesten wieder, die vielfältige, jedoch
ebenfalls nicht klar gegeneinander abgegrenzte
Kontrollaufgaben besaßen. Der Einfluß der
Stände war hier recht groß, bes. seit der Union
von 1585. Das gleiche gilt für die Tätigkeit des
Landmarschalls, der formal das alte Marschall-
amt fortsetzte, nachdem sich die neue Funktion
des Hofmarschalls (Ersterwähnung 1519) abge-
zweigt hatte.

Über das lauenburg. Gerichts -und Finanz-
wesen sind wir bis in die zweite Hälfte des 16.
Jh.s kaum unterrichtet. Aus verstreuten Quellen
läßt sich schließen, daß zuvor zentrale Fragen
der Rechtspflege nicht allein dem Hzg. vorbe-
halten waren, sondern Schiedsgerichte unter-
schiedl. Art existierten. Dies änderte sich nun
mit der Hofgerichtsordnung von 1578, obwohl
das wegweisende röm. Recht nicht voll durch-
gesetzt wurde. Wichtig war die parität. Zusam-
mensetzung des Hofgerichts – drei Gelehrte
Räte, drei Vertreter der Ritterschaft –, doch
konnten die Stände ihre Vorstellung von einer
relativen Unabhängigkeit des Gerichts vom
Hzg. nicht verwirklichen. So arbeiteten sie auf
eine Neufassung hin, die sie 1621 auch erreich-
ten. Die Finanzverwaltung oblag im 16. Jh. zu-
nächst anscheinend der Kanzlei oder den Ge-
lehrten Räten, ehe 1581 erstmals unter dem Na-
men eines Kammermeisters – der Name wech-
selte später mehrfach – von einem fsl. Finanz-
beamten die Rede ist. Schon zwei Jahre vorher,
1579, hatten die Stände wg. der Mißwirtschaft
unter Franz I. einen auch ihnen verantwortl.

Rentmeister durchgesetzt, dessen Amt dann
aber doch zunehmend unter den Einfluß des
Hzg.s geriet und um 1690 wieder verschwand.

Zu ihrer Stellvertretung setzten die regieren-
den Hzg.e mitunter Statthalter ein, von denen
die Söhne Franz’ I., Magnus II. und Franz III.,
die bekanntesten waren. Eine prägende Rolle
spielten sie nicht. Ähnl. gilt für die speziellen
Würden eines Kammerrates und eines Gehei-
men Rates, die vereinzelt nach 1600 auch Kanz-
lern verliehen wurden, deren Träger jedoch oft
sporad. unterschiedl. Aufgaben erfüllten und
sich meist nicht im Hzm. aufhielten.

Die wirtschaftl. Basis des Hzg.s und damit
des hzgl. Hofes bildeten die ihm direkt zur Ver-
fügung stehenden Grundbesitzungen, die land-
wirtschaftl. sowie als Wald genutzt wurden. Sie
konzentrierten sich ursprgl. im S des Hzm.s um
L., griffen im Laufe der Jh.e aber durch Aufkauf
adliger Güter und – im Zeitalter der Reformati-
on – durch Säkularisation mehrerer Klosterlän-
dereien v. a. nach N undNW aus. Genauere Zah-
len liegen erst für das 17. Jh. vor. Danach be-
wirtschafteten um 1650 rd. 80% der Bauern die
hzgl. Domänen, und das wird im 16. Jh. nicht
viel anders gewesen sein.

Wg. der großen Nachfrage nach Holz und
Agrarprodukten in den Hansestädten Ham-
burg, † Lübeck und † Lüneburg erzielte der
Hzg. aus seinen Grundbesitzungen nicht uner-
hebliche, jedoch krisenanfällige und jährl.
schwankende Handelseinnahmen. Hinzu ka-
men, da die wichtigen Handelsstraßen Ham-
burg- † Lübeck sowie † Lübeck- † Lüneburg
und der Großschiffahrtsweg der Elbe sowie –
seit 1398 – der Stecknitzkanal das Hzm. durch-
querten, nicht geringe Zolleinkünfte, die aller-
dings nicht selten verpachtet waren. Bes. ein-
trägl. war der Elbzoll in L., der im 17. Jh. unge-
fähr ein Viertel aller Einnahmen erbrachte. Die
Steuern trugen dagegen wenig zu den hzgl. Fi-
nanzen bei, nicht zuletzt wg. der Zurückgeblie-
benheit der lauenburg. Städte.

Trotz der Bedeutung des norddt. Handels-
verkehrs für das Hzm. kam das eigene Münz-
wesen nicht über Anfänge hinaus. Zwar wurden
schon um 1200 für kurze Zeit in Ratzeburg
Münzen geprägt, bevor die Askanier hier ihre
Herrschaft errichteten, doch stammen die
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nächsten Nachrichten über eine in Ratzeburg
geplante Münzstätte erst von 1512, wobei nicht
feststeht, ob dort Prägungen damals überhaupt
erfolgten. Zw. 1480 und 1520 arbeitete aber eine
Münzstätte in Otterndorf im Lande Hadeln, und
sie war die älteste im Hzm., die heute bekannt
ist. Erst 1608 ist dann wieder von der Einrich-
tung einer Münzstätte zu hören, diesmal in L.
Sie war wohl – viell. mit Ausnahme der Jahre zw.
1624 und 1645 – bis zum Ende des Hzm.s tätig.

Über die Existenz von Juden im Hzm., die ja
mit Geldgeschäften eng verbunden waren, ist
nur indirekt aus einer einzigen Quelle von 1373
etwas zu erfahren. Damals lag bei L. ein Juden-
friedhof, und das könnte bedeuten, daß auf der
L. Hofjuden lebten. Für das 16./17. Jh. ist aber
nicht mehr damit zu rechnen, da ihnen 1582 der
Aufenthalt in Ratzeburg verboten wurde. Sicher
galt das auch für das dortige Schloß, so daß
wiederum anzunehmen ist, daß es ebenso auf
der L. keine Juden mehr gab.

Über die Versorgung des Hofes liegen erst
aus der Zeit Franz’ II. ausführl. Nachrichten vor.
Danach spielte das Vorwerk Schwarzenbek in
dieser Hinsicht offenbar eine größere Rolle. Er-
wähnt sind an einheim. Erzeugnissen Roggen,
Weizen, Butter, Milch, Käse, Honig undWachs,
aus dem Rheinland Wein, Hamburger Bier so-
wie diverse Meeres- und Süßwasserfische. An
Tieren wurden in einem Jahr 25 Ochsen, 150
Schweine, 100 Hammel, 100 Schafe, 200 Gänse
und 1000 Hühner geschlachtet. Die Hofbe-
diensteten erhielten nicht nur Sold, sondern
auch die Kleidung, die sich auf denselben Wert
wie der Sold bezifferte.

Personen des Hofes treten selten in den
Quellen hervor. v. a. Inhaber des Kanzleramtes
sind namentl. benannt. Zu nennen wären: Hein-
rich Bergmeyer († 1524): Aus kleinsten Anfän-
gen heraus – »Stubenheizer« unter Johann IV. –
wurde er Kanzler Magnus’ I., der 1511 seine
Wahl zum Bf. von † Ratzeburg durchsetzte, um
über ihn letztl. das Bm. in das Hzm. integrieren
zu können. Der Plan mißlang, da Bergmeyer
sich hierfür nicht hergab. Johann Geckhus
(† nach 1541): Kanzler 1520 bis um 1540 und der
erste, der als Gelehrter (Studium zusammenmit
Martin Luther an der Universität Erfurt) dieses
Amt bekleidete. Auf seine Initiative hin begann
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die Einführung der Reformation im Hzm. (1526
erste Kirchenvisitation im Lande Hadeln). Hier-
onymus Schultze († 1591): Kanzler 1570–91,
ebenfalls dem Gelehrtenstande angehörend.
1581mutiger Brief sehr krit. Inhalts über die bis-
herige hzgl. Regierungspraxis an den neuen
Hzg. Franz II. Hauptinitiator der Ritter- und
Landschaft von 1585. Weitere erwähnenswerte
Personen: PlatoMathias Schilher, einer der Räte
Franz’ II., der dessen Leben teilw. aufzeichnete
und von ihm den Auftrag zu einer Geschichte
des Hzm.s S.-L. erhielt. Robert Coppens, ein
aus den Niederlanden stammender und in †
Lübeck lebender Bildhauer, dem von Franz II.
die künstl. Leitung bei der Ausgestaltung der
Maria-Magdalena-Kirche in L. zur Begräbnis-
kirche des Hzg.s übertragen wurde.

Über Feierlichkeiten, Kulturschaffen und
Hofzeremoniell ist nichts Konkretes bekannt.
Ähnl. gilt für das Jagdwesen, nur daß wir seit
Hzg. August (1619–56) etwas mehr wissen.
5 km nordwestl. von L. ließ dieser eine Wild-
bahn anlegen, die sein Nachfolger ab 1657 in
einen Tiergarten mit einem Jagdschloß, Julius-
burg gen., verwandelte.

Klostergründungen oder gar Ordensstiftun-
gen nahm keiner der Hzg.e vor. Diemeisten von
ihnen fanden ihre Ruhestätte im Ratzeburger
Dom bzw. in der Maria-Magdalena-Kirche zu L.

Die Repräsentationsansprüche der Hzg.e
kommen am deutlichsten in der Titelführung
und im Wappen als Konkurrenten der Hzg.e/
Kfs.en von Sachsen-Wittenberg zum Ausdruck.
Bis zuletzt führte jeder Hzg. den Titel »Herzog
von Sachsen, Engern und Westfalen«, obwohl
die Reichskanzlei im 16. Jh. zur Anrede »Herzog
zu der Lauenburg« übergegangen war. Die
Hzg.e des 15. Jh.s hielten in ihren Urk. auch an
der Würde eines Erzmarschalls fest; das Wap-
pen auf dem Epitaph Bernhards II. (1436–63)
läßt darüber hinaus die Kurschwerter erkennen,
und das Wappen am L.er Burgturm von 1477
zeigt sie bis heute noch allen Besuchern. Mag-
nus I. (1507–43) gab diesen Titel auf, verzichtete
aber wie seine Nachfolger nicht auf das Recht,
als Kfs. zu gelten. Der letzte Hzg., Julius Franz
(1665–89), unternahm dann noch einmal einen
Versuch, die Kurschwerter im Wappen unter-
zubringen. Dieses hatte seit dem 15. Jh. folgen-
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de Gestalt angenommen: im ersten und vierten
Feld je fünf schwarze Balken auf goldenem
Grund mit einem schräg darüber gezogenen
grünen Rautenkranz für S., im zweiten Feld ei-
nen gekrönten goldenen Adler auf blauem
Grund für Westfalen und im dritten Feld drei
rote Seeblätter auf silbernem Grund für Engern.
Julius Franz erreichte nun 1671 beim Ks. nach
einem Vergleich mit den Kfs.en von Sachsen-
Wittenberg, daß er auf Lebenszeit die Schwerter
im vierten Feld seines Wappens führen dürfe,
während die Kfs.en das Recht behielten, die
Schwerter in der Mitte ihres Wappens anzubrin-
gen. Damit endete der zähe Kampf um das Kur-
recht.

† A. Askanier † C.7. Lauenburg † C.7. Ratzeburg

Q. Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkun-

den, 1–16, 1886–1997. – Urkundenbuch der Stadt Lübeck,

hg. vom Verein für Lübeckische Geschichte und Alter-

tumskunde, Bd. 1–11, Lübeck 1843–1905, Registerbd. hg.

von Friedrich Techen, Lübeck 1932. – Urkundensamm-

lung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesell-

schaft für vaterländische Geschichte, Bd. 1–3, hg. von

Andreas Ludwig Jacob Michelsen und Georg Waitz,

Kiel 1842–1858

L. Kaack 1985. – Kaack, Hans-Georg: Das Herzog-

tum Lauenburg als Territorium, in: Ländliche Siedlungs-

und Verfassungsgeschichte des Kreises Herzogtum Lau-

enburg, hg. von Kurt Jürgensen, Neumünster 1990

(Lauenburgische Akademie für Wissenschaft und Kultur,

Kolloquium 3), S. 13–44. – Meyn, Jörg: Vom spätmittel-

alterlichen Gebietsherzogtum zum frühneuzeitlichen

»Territorialstaat«: Das askanische Herzogtum Sachsen

1180–1543, Hamburg 1995 (Schriftenreihe der Stiftung

Herzogtum Lauenburg, 20). – Nissen 1995. – Reden,

Armgard von: Landständische Verfassung und fürstliches

Regiment in Sachsen-Lauenburg (1543–1689), Göttingen

1974 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für

Geschichte, 41). – Schulze, Ehrhard: Das Herzogtum

Sachsen-Lauenburg und die lübische Territorialpolitik,

Neumünster 1957 (Quellen und Forschungen zur Ge-

schichte Schleswig-Holsteins, 33).

Helmut Assing

SAVOYEN

I. Gf.en im alten rudolfin. Kgr. von † Bur-
gund (Anfang des 11. Jh.s); comes Bellicensium
(Ende 11. Jh.); Gf.en vonMaurienne undMgf. in
Italien (12. Jh.); Gf.en von S. (ungefähr seit
1220); Hzg.e von S. (ab 1416).

Der geopolit. Aufschwung der Humbertiner,
der späteren Gf.en von S., entspricht der Regi-
onalisierung der lehnsherrl. Befugnisse, die in
der ersten Hälfte des 11. Jh.s auf den Zerfall des
alten unabhängigen Kgr.s von † Burgund folg-
te, das von 1032 bis 1034 von Konrad II. dem
Reich angegliedert wurde.

Als Amtsträger, Bf.e und Lehnsherren, die
Rudolf III. nahestanden, kontrollierten die
Humbertiner zahlr. Regalien und anderen
Grundbesitz im Alpenraum, gleichzeitig im
Viennois und im Tal von Aosta, im Chablais –
um die Abtei Saint-Maurice, deren Vögte sie wa-
ren –, in S. selbst und im unterenMaurienne. Im
12. Jh. bemühten sich die Humbertiner, immer
öfter als Gf.en von Maurienne, dann als Gf.en
von S. bezeichnet, ihre Vorherrschaft im Alpen-
raum besser zu organisieren, indem sie Gebirg-
spässe und Talschluchten kontrollierten. Die
indirekten Folgen der Ehe von Odo – einem der
Söhne des Gf.en Humbert – mit der Erbin der
alten ardiunid. Mgf.en, die dieMacht im Tal von
Susa besaßen, begünstigte die Verankerung des
Hauses im Gebiet zu beiden Flanken des Mont-
Cenis.

Das 13. ist recht eigentl. das Jh., in dem sich
ein zusammenhängendes savoy. Fsm. heraus-
bildete: die Vervielfachung der Gebiete, die den
Gf.en von S. unterworfen waren (Waadtland
von den 1240er Jahren an, Turin ab 1280, Bresse
in den letzten Jahrzehnten des Jh.s) führte zu
einem ersten Aufschwung der savoy. Apanagen
(Zweig der Barone von Vaud, Herren desWaadt-
landes vom Ende des 13. Jh.s bis 1359; Zweig
S.-Achaia, Fs.en von Piemont bis 1418). Dies
wurde ergänzt durch die Einrichtung einer fsl.
Verwaltung, zunächst auf dem Gebiet selbst
(Bgf.en, baillis, juges-mages in gewissen Regio-
nen mit schriftl. fixiertem Recht), schließl. im
Zentrum: der Ankauf des Schlosses von Cham-
béry durch den Gf.en i. J. 1295 begünstigte die
Etablierung Chambérys als Verwaltungs-Haupt-
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ort, Sitz des Hauptschatzamtes, der Kanzlei und
eines 1329 gegründeten Justizrats.

Die letzten beiden Jh.e des MA trugen so-
wohl zur Stärkung der legislativen und admi-
nistrativen Strukturen bei (gfl. und hzgl. Statu-
ten; Hierarchisierung der Ämter und Amtsträ-
ger) als auch zur weiteren Ausdehnung und der
geopolit. Verfestigung des Fsm.s (anläßl. des
Vertrags von 1355 mit der frz. gewordenen Dau-
phiné Austausch savoy. Territorien im Viennois
gegen das Faucigny; Erwerbung von Nizza i. J.
1388; Kauf der Gft. Genf i. J. 1402, auch wenn es
den Savoyern niemals gelang, die alte Bischofs-
stadt völlig zu kontrollieren; beim Tod des letz-
ten Prinzen von S.-Achaia ohne männl. Erben
i. J. 1418 Wiedereingliederung der piemontes.
Apanage; Einnahme von Vercelli gegen Visconti
1427). Darüber hinaus sichert das Fsm. S. seine
Verbindungen zum Ks.: zuerst, i. J. 1365, ge-
steht Ks. † Karl IV. dem Gf.en Amadeus VI. den
Titel eines ksl. Vikars zu, schließl. und v. a. er-
hebt Ks. † Sigismund i. J. 1416 das Fsm. S. in
den Rang eines Hzm.s. Zudem begünstigen die
Ereignisse des Hundertjährigen Krieges und in
ihrer Folge die Konflikte in Italien bis in die
1450er Jahre hinein die Schiedsrichterrolle, die
die Fs.en von S. mit einem gewissen Erfolg
spielten. Dennoch waren die zweite Hälfte des
15. Jh.s und die ersten Jahrzehnte des 16. Jh.s
eine schwierige Zeit für das Fsm. dar, das im
Inneren zw. mehreren konkurrierenden Partei-
en hin- und hergerissen und von außen durch
die vereinte mailänd. und burgund. und v. a. die
frz. Expansion bedroht war; letztere führte zur
Katastrophe von 1536, als von allen savoy. Be-
sitzungen allein Nizza unter hzgl. Kontrolle
blieb.

II. Wenn sich der ma. Hof durch die Prä-
senz entspr. spezialisierter Amtsträger defi-
niert, die sich alltägl. im Umkreis ihres Fürsten
aufhalten, ist für S. seit dem 12. Jh. ein Hof be-
kannt. In diesem Zusammenhang ist es nicht
der Begriff der curia selbst, der wesentl. ist. Tat-
sächl. ist die Existenz einer curia adliger Lehns-
träger im Dienste der Savoyer seit den 1120er
Jahren nachgewiesen, aber es handelte sich da-
bei eher um eine vasallit., milit. und lehnsherrl.
Umgebung als um ein zusammenhängendes
Ganzes aus Amtsträgern und fsl. Dienern. Wäh-
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rend dies für das 12. Jh. gilt, besitzen wir ge-
nügend Hinweise dafür, daß spätestens seit der
Wende zum 13. Jh. sehr wohl ein Fürstenhof
nach dem klass. Modell in S. existierte. Die Ar-
chivdokumente sprechen ebenso von Amtsträ-
gern des Weinkellers (buticularia) wie von Mar-
schällen des Stalls, Seneschällen und Kammer-
herren der camera domini. Die Strukturen des
hôtel des Fs.en entspr. also dem Beispiel anderer
Fsm.er im frz. Raum (einschließl. des kgl.). Von
da an differenzierten, verfeinerten und hierar-
chisierten sich die Strukturen.

Von den letzten Jahren des 13. Jh.s an wurde
die Leitung des fsl. hôtel dem magister hospicii
übertragen, dem Hofmeister (maı̂tre de l’hôtel);
seit den 1330er Jahren ist er in den savoy. Quel-
len sicher bezeugt. In der Zeit, in der die Her-
ausbildung des wesentl. Räderwerks der zen-
tralen, vom Gefolge am Hof getrennten Verwal-
tung erstmals deutl. sichtbar wird, erfuhren ei-
nige dem Lehnshof des 12. Jh.s eigene Ämter
wie das des Marschalls oder des Seneschalls
eine Veränderung oder verschwanden. Diese
halb-höf., halb-polit. Ämter des Seneschalls
und des Marschalls waren im Verlauf des 12.
Jh.s von ebenso vielen Herrengeschlechtern ge-
kauft worden. Die La Chambre aus dem Mauri-
enne hatten Titel und Amt des Seneschalls pa-
trimonialisiert, während die Maréchal de Mont-
mélian, wie ihr Name schon andeutet, ihre
Hand auf das fsl. Marschallamt gelegt hatten.
Nun aber, an der Wende zum 14. Jh., ver-
schwanden die Seneschälle aus den savoy. Quel-
len, wie auch der Titel des Marschalls die Ten-
denz zeigte, sich aufzuspalten: auf der einen
Seite war der Marschall des herrschaftl. Haus-
halts verantwortl. für die Ausstattung des Hofes
mit Pferden, auf der anderen Seite stand er als
Kriegsmarschall und gutbezahlter Amtsträger
an der Spitze der savoy. Armeen.

Da ein zusammenhängendes Corpus savoy.
Hofordnungen fehlt, entstammen die Informa-
tionen über die Strukturen und das Funktionie-
ren des Fürstenhofs im wesentl. den allgemei-
nen Statuten des Hzm.s von Amadeus VIII. aus
dem Jahr 1430 und Karl II. aus dem Jahr 1533
oder aber den Hofrechnungen bzw. den Rech-
nungen der Hauptschatzmeister (trésoriers géné-
raux). In diesem Zusammenhang ist zu bemer-
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ken, daß die vorhandenen Dokumente die in-
stitutionellen Umwandlungen am Ende des MA
gut belegen. Die ältesten Rechnungsrollen des
savoy. Hofes datieren aus der zweiten Hälfte des
13. Jh.s; sie gehen der Einrichtung einer admi-
nistrativen Dokumentation im eigentl. Sinne
voraus. Von den ersten Jahrzehnten des 14. Jh.s
an trennte sich die Welt der Verwaltung, an der
die verschiedenen Ämter der Kanzlei einen be-
deutenden Anteil hatten, vom Hof; es wäre also
falsch, im Falle S.s die Kanzlei und ihre Ange-
hörigen dem höf. Milieu zuzuschreiben. Dies
ändert nichts daran, daß v. a. vom 15. Jh. an die
Informationen, die den Rechnungen der tréso-
rerie générale entnommen werden können, im-
mer zahlr. werden, genau in dem Moment, in
dem die Angaben aus den Rechnungen des hôtel
immer dürftiger werden.

Was die interne Organisation des Füsten-
hofes angeht, schreiben die Statuten Amadeus’
VIII. und Karls II. eine Art von Dreiteilung fest,
die schließl. aus der fsl. domus im engeren Sin-
ne, geleitet vom Hofmeister, der Kammer, die
den Kammerherren unterstand, und der écurie
unter der Verantwortung der Stallknappen
(écuyers d’écurie) bestand.

In den Diensten des hôtel standen außer dem
magister hospicii, der unter Karl II. zum grand
maı̂tre de l’hôtel geworden war, mehrere andere
maı̂tres de l’hôtel sowie die Bäcker, Mundschenke,
Schlachter und Furiere; sie alle gewährleisteten
den Kauf der für die Tafel des Fs.en benötigten
Lebensmittel. Hinzu kamen Köche und Saaldie-
ner, denen die Zubereitung und das Servieren
des Mahls anvertraut war. An ihrer Seite finden
wir noch den Quartiermeister und den maı̂tre
muletier, dem der Unterhalt der hzgl. Res.en und
die Organisation der häufigen Reisen des Hofes
beiderseits der Alpen oblag. All diese Amtsträ-
ger wurden vom trésorier général von S. entweder
in jährl. Gehältern oder bei Vorlage einer Be-
scheinigung über die getätigten Aufwendungen
bezahlt.

Die Kammer selbst wurde zumindest in der
Theorie von den Kammerherren geleitet und
umfaßte die direkt an die Person des Fs.en ge-
bundenen Domestiken, Kämmerer, Barbiere,
Tapetenmacher, Schneider, Sticker und Ärzte.
Der dritte große Dienst am Hof betraf den Stall,

die der grand écuyer leitete. Dort wurden die Pfer-
de des Fs.en gehalten und sein Kriegs- und
Jagdharnisch verwahrt; auch seine Hunde und
Falken, dem Oberjägermeister (grand veneur) be-
ziehungsweise dem Oberfalkner (grand faucon-
nier) anvertraut, wurden dort gehalten. Dem
grand écuyer unterstanden darüber hinaus die
Handwerker, denen die Herstellung und In-
standhaltung der Ausrüstung oblag, der Waf-
fenschmied, der Hersteller der Sporen, der Satt-
ler, wie auch die Boten, die mit der Zustellung
der offiziellen Briefe beauftragt waren. Wie am
Hof von Frankreich wurden spätestens seit An-
fang des 16. Jh.s auch Musikanten als Angestell-
te der écurie betrachtet.

Schließl. vervollständigte ein vierter Dienst,
Ende des MA mit einem eigenen Schatzamt ver-
sehen, den organisator. Aufbau des Fürsten-
hofs. Es handelte sich um die Kapelle, geleitet
vomGroßalmosenier (grand aumônier), der einer
anMitgliedern starkenGruppe von Beichtvätern
vorsaß, und um weitere Kantoren, Almosenie-
ren, Kapläne oder auch Prediger, denen der tägl.
religiöse Dienst für die Seele des Fs.en anver-
traut war. Im Großen und Ganzen war das erste
Modell eines savoy. Hofes des 15. Jh.s burgund.
und frz. geprägt. Tatsächl. setzte sich dieser
Hof aus mehreren Höfen zusammen. Aufgrund
der verschiedenen fsl. Ehen, seit Ende des 11.
Jh.s alle in den höchsten Adelskreisen (Ks.,
Fs.en und Kg.e gehören regelmäßig zu den El-
tern, Schwägern, Onkeln oder Neffen der Fs.en
von S.), steht neben dem hôtel des Fs.en ein
zweites, nämlich dasjenige der Fs.in, das in al-
len Punkten ähnl. organisiert war wie das hôtel
des Fs.en und mit Personal ausgestattet war so-
wie eine eigene Überlieferung besitzt. Seit dem
14. Jh. nahm die – auch polit. – Bedeutung der
Fs.innen von S. tendenziell zu, wie zuerst durch
die Schlüsselrolle bewiesen, die die Gattin Ama-
deus’ VIII., Bonne de Bourbon, in den letzten
Jahrzehnten des Jh.s spielte; später nahm Anne
de Lusignan, Gattin des Sohnes von Amadeus
VIII., ebenfalls eine wichtige Position in den
Konflikten der Mitte des 15. Jh.s ein.

Schließl. verfügten auch die jungen savoy.
Fs.en (Söhne wie Töchter) seit ihrer Zeit als Her-
anwachsende über ein eigenes hôtel, das nach
dem Vorbild der elterl. strukturiert war.
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Auf das Gebiet bezogen war eines der
Hauptmerkmale des savoy. Hofs seine Reisetä-
tigkeit, zunächst zu den Res.en mit Befesti-
gungscharakter, später zunehmend zu den
städt. Wenn Anfang des 13. Jh.s das Schloß von
Bourget-du-Lac, vor kurzem renoviert, die alte
FestungMontmélian in den Hintergrund dräng-
te, bewegte sich der Hof des 14. Jh.s zw. Le
Bourget, Chambéry und anderen fsl. Schlös-
sern, während der jüngere Zweig der Fs.en von
Achaia bevorzugt die Res. in Pinerolo im nördl.
Piemont besuchte. Die erste Hälfte des 15. Jh.s
läßt eine dreifache Entwicklung erkennen. Zu-
nächst gewann der Genfer See als lacus sabaudi-
ensis an Bedeutung: der Hof Amadeus’ VIII. hielt
sich hauptsächl. in Ripaille auf (dessen neue do-
mus in den 1370er Jahren auf Veranlassung von
Bonne de Bourbon gebaut wurde, bevor ihr En-
kel, Amadeus VIII., beschloß, sich dorthin zu-
rückzuziehen und dort i. J. 1434 eine Eremitage
und einen Ritterorden, den des hl. Moritz und
des hl. Lazarus, begr. (mit Mitgliedern auch in
Morges, Thonon und Genf). Zur selben Zeit ver-
stärkte sich die Bedeutung des Schlosses von
Chambéry nicht nur als administratives Zen-
trum, sondern auch als bevorzugte fsl. Res., was
mit dem Bau der hzgl. »Sainte Chapelle« in Zu-
sammenhang stand. Von Chambéry bis Genf
wurde diese neue Neigung zu den städt. Res.en
schließl. durch den Aufstieg von Turin bestärkt:
nach 1418 und nach der endgültigen Integration
des Fsm.s Achaia in das Gefüge der savoy. Staa-
ten wurde die Stadt Turin in der Tat zur bevor-
zugten Res. der Fs.en, wenn sie sich jenseits der
Alpen aufhielten. Darin sind bereits die ersten
Anfänge des späteren savoy. Hofs der Neuzeit
zu erahnen, eines Hofes, der fest in Turin und
seiner unmittelbaren Umgebung etabliert war.

Am Hof von S. weilten v. a. seit dem 15. Jh.
zur selben Zeit Persönlichkeiten von sehr unter-
schiedl. sozialen und polit. Niveau. Die beiden
Extreme sind einerseits repräsentiert durch den
maı̂tre de l’hôtel (später waren es mehrere maı̂tres
de l’hôtel), andererseits in den einfachen Be-
diensteten des hôtel. Seit dem 14. Jh. erfolgt die
Rekrutierung dermagistri hospicii vollständig aus
adligen Kreisen, lange Zeit vornehml. Lehns-
herren aus dem mittleren und dem Niederadel,
manchmal städt. Herkunft. Es handelte sich um
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ein einflußreiches Amt, das die Tür zum hzgl.
Rat öffnete und den sozialen Aufstieg der Amts-
inhaber begünstigte, was nicht immer zu den
eher einfachen Aufgaben der Bediensteten bei
Hof im rechten Verhältnis stand. Außerdem
vervielfachten sich seit dem 15. Jh. die Ehrenäm-
ter und der zeremonielle Aufwand, die an das
Leben bei Hofe gebunden waren, ob dies nun
die Kammerherren betraf, die Vorsteher des
hôtel selbst oder auch in zunehmendem Maße
die adligen Bediensteten oder die verschiedenen
und unterschiedl. Edelleute am Hof. Der quan-
titative und qualitative Aufschwung des Perso-
nals entsprach der wachsenden Bedeutung des
Hofes als Dreh- und Angelpunkt in sozialer und
kultureller Hinsicht wie auch im Hinblick auf
die Regierung des savoy. Gebiets.

Als neuer Mittelpunkt des sozio-polit.
Gleichgewichts des Fsm.s wurde der Hof von S.
zur Arena der tatsächl. Konflikte um die Macht,
dessen schärfster in die Jahre 1440 bis 1450 fällt;
in ihm standen sich die Partei der zypriot.
Günstlinge der Hzg.in Anne von Zypern, ge-
stützt auf gewisse savoy. Adlige, deren bekann-
tester der Genfer François de Compey war, und
die große Mehrheit der Repräsentanten der re-
gionalen Hocharistokratie, Challant und La
Baume, Luyrieux und Varembon, gegenüber.
Der Einsatz war bedeutend, denn es ging um die
Nähe zum Fs.en, um eine Nähe, die sich nach
Aufgaben und Auftreten, nach Ämtern und Zu-
gehörigkeiten, Ländereien und Diensten be-
maß.

Außerdem war der Hof über seine interne
Organisation hinaus zunehmend der Ort der
Repräsentation und der Symbolik der Macht,
wie bspw. der eindrucksvolle Anstieg der Aus-
gaben für die Stoffe der verschiedenen, in Hier-
archien eingeteilten Livreen für das Personal des
hôtel des Hzg.s, der Hzg.in und ihrer Kinder in
Erinnerung ruft. Zahlr. Feste und aufwendige
Mahlzeiten (zubereitet nach den Rezepten des
Oberkochs Amadeus’ VIII., des berühmten
maı̂tre Chiquart, Verfasser des weitverbreiteten
»Fait de cuisine«), musikal., literar., religiöse
undmilit. Darbietungen fanden statt. Die ersten
fsl. Turniere datieren aus den 1350er Jahren und
waren von Amadeus VI. organisiert, der nach
der bevorzugten Farbe seiner Garderobe »der
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grüne Graf« gen. wurde (sein Sohn, Amadeus
VII., wurde seinerseits »der rote Graf« gen).
Derselbe Amadeus VI. war Gründer des ältesten
savoy. Ritterordens, des Ordens vom Collier,
gegr. 1364, während sein Enkelsohn Amadeus
VIII. i. J. 1434 den Ritterorden des hl. Moritz
und des hl. Lazarus gründete.

Erwähnenswert ist für diesen im Auf-
schwung begriffenen Hof die Bedeutung der
Stellung der fsl. Herolde, die im Verlauf des 15.
Jh.s immer zahlr. wurden, wie auch der finan-
zielle wie medizin. Beitrag der Juden des Fs.en,
die nur selten am Hof selbst lebten, aber diesen
dennoch oft frequentierten.

Schließl. war das 15. Jh. in der Tat das Jh. des
künstler. Aufschwungs des Hofes von S. Die Sa-
voyer hatten seit dem 14. Jh. eine große und gut
sortierte Bibliothek unterhalten, aber die kul-
turelle Blütezeit fiel v. a. in die Regierungszeit
Amadeus’ VIII. (Gf., Hzg. seit 1416 und Papst
des Konzils von Basel i. J. 1439), der in seinem
Dienst einige große europ. Künstler und Lite-
raten versammelte. Der savoy. Hof bildete eine
der wichtigsten künstl. Zentren der Epoche, er
wurde von Chronisten und Komponisten fre-
quentiert, vonMalern, Bildhauern und Dichtern
mit großemRuf, die oft vonweither kamen. Der
pikard. Chronist Jean d’Orville, gen. Cabaret,
späterer Biograph des Ludwig von Bourbon,
wurde von Amadeus VIII. ersucht, eine erste
große Chronik der Dynastie in frz. Sprache zu
schreiben (1419). Nachdem er unter der Leitung
von Claus Sluter auf der bedeutenden burgund.
Baustelle der Kartause von Champmol gearbei-
tet hatte, leitete der Brüsseler Jan Prindal in den
Jahren von 1410 bis 1420 die Bauarbeiten der
hzgl. Kapelle von Chambéry. Ungefähr von 1413
bis 1440 etablierte sich derMaler Gregorio Bono
aus Venedig als pictor domini von Amadeus VIII.
im Herzen des Fürstenhofs, ebenso wie vor ihm
der Florentiner Giorgio dell’Aquila Mitte des 14.
Jh.s., während der Piemonteser Giacomo Jaque-
rio an der Wende zum 15. Jh. ebenso für die
Fs.en von Achaia wie für den älteren Zweig der
Familie in S. gearbeitet hatte. Der Kantor der
hzgl. Kapelle, Guillaume Dufay, gebürtig aus
dem Hennegau, vom burgund. und päpstl. Hof
kommend, arbeitete mit Unterbrechungen
1434/35 und dann noch einmal 1448 in der Sain-

te-Chapelle zu Chambéry. Zur selben Zeit schu-
fen der Freiburger Jean Bapteur und seinGehilfe
Péronet Lamy, ebenfalls für Amadeus VIII., die
bedeutenden Bilder der Apokalypse, gen. »de
l’Escorial«.

† A. Savoyen, Hzg.e von † C.7. Chambéry † Pinerolo
Q. Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Ca-

merale Savoia, Inventario 16 (comptes de la trésorerie gé-

nérale); Inventario 38 (comptes de l’hôtel du prince); In-

ventario 39 (comptes de l’hôtel de la princesse). – Chi-

audano, Mario: La finanza sabauda nel sec. XIII, Bd. 2: I

»Rotuli« e i »Computi« della Corte di Filippo I dal 1269 al

1285, Turin 1934 (Biblioteca della Società storica subal-

pina, 132). – Decreta Sabaudiae Ducalia, 1973.

L. Amédée VIII – Félix V, 1992. – Barbero 2002. –

Bardelle, Thomas: Juden in einem Transit- und Brü-

ckenland. Studien zur Geschichte der Juden in Savoyen-

Piemont bis zum Ende der Herrschaft Amadeus VIII.,

Hannover 1998 (Forschungen zur Geschichte der Juden.

Abt. A: Abhandlungen, 5). – Blancardi, Nathalie: Les

petits princes. Enfance noble à la cour de Savoie (XVe siè-

cle), Lausanne 2001 (Cahiers lausannois d’histoire mé-

diévale, 28). – Bruchet 1907. – Castelnuovo 1994. –

Castelnuovo, Guido: Les maréchaux de Savoie au bas

Moyen Age, in: Les Savoyards et la guerre. Actes du 36e

Congrès des Sociétés Savantes de Savoie, Chambéry 1998

(Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, C),

S. 91–99. – Castelnuovo, Guido: Les étrangers du

prince: cour, crédit et seigneurie en Savoie à la fin duMoy-

en Age, in: Revue du Nord 84 (2002) S. 429–452. – Ca-

stelnuovo/Aude Deragne. – Castronovo 2002.

– Cox 1974. – Demotz 1974. – Gauffre, Nadège: La

parure à la cour des comtes et des ducs de Savoie (1300–

1439). Approvisionnement, confection et distribution,

DEA masch. Univ. Lyon II 1999. – Gentile, Luisa: Dalla

corte al patriziato urbano: l’araldica come proiezione di

rapporti politici nella pittura segusina del Trecento, in:

Studi Piemontesi 30 (2001) S. 71–84. – Giacomo Jaquerio

e il gotico internazionale. PalazzoMadama, aprile-giugno

1979 (Ausstellungskatalog), hg. von Enrico Castel-

nuovo und Giovanni Romano, Turin 1979. – Héral-

dique, 1994. – Marie 1-3, 1956–62. – Page, Agnès: Vê-

tir le Prince. Tissus et couleurs à la Cour de Savoie,

1427–1447, Lausanne 1993 (Cahiers lausannois d’histoire

médiévale, 8). – La peinture au Moyen Age dans les Pays

romands, in: Les Pays romands, 1997, S. 527–554. – Pré-

vité-Orton 1912. – Ripart 1999. – Rivière, Lauren-

ce: L’Apocalypse des Ducs de Savoie, entre Westminster
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et Naples, Thèse masch. Univ. Grenoble 2000. – Tabac-

co 1939.

Guido Castelnuovo, Christian Guilleré

SCHLESIEN

I. Das grundlegende Anderssein der schles.
Landesgeschichte gegenüber und innerhalb der
dt. Reichsgeschichte beruhte auf ständigen Tei-
lungen und häufigen Herrschaftswechseln, die
selbst für die europ. Kontinentalgeschichte
über ein Normalmaß hinaus gingen. Weit vor
1200 existierten in S. noch keine autogenen
Fs.en, bald nach 1650 hingegen gar keine mehr.
Anfängl. regierten in diesemRaumpoln. Hzg.e/
Kg.e, aber nicht schles. Piastenfs.en, am Ende
ledigl. schles. Stände in der Krone † Böhmens.
Nur im ersten Viertel des hier zugrundegelegten
Zeitraums (I: 1175–1300) herrschten aus-
schließl. Piasten und Fs.en in S. Doch über
mehrere Generationen hinweg kam es jeweils
zur Verdoppelung ihrer Häuserzahl. Im zweiten
Viertel dieses behandelten Zeitabschnitts (II:
1300–1425) nahmen schles. Fs.en unter den †
Luxemburgern immer weniger an der poln. Ge-
schichte teil, sondern wurden mittragender Teil
einer wandlungsreichen böhm. Geschichte, de-
ren Länder bei der Herrschaftsübergabe nicht
zerteilt wurden. In einer dritten betrachteten
Phase (III: 1425–1550), die v. a. von den unent-
wegten böhm.-poln.-ungar. Auseinanderset-
zungen um die corona regni Bohemiae bestimmt
wurde, war S. eng mit deren geschwächten
Kgt.ern (Podiebrad, Hunyadi, † Jagiellonen)
verbunden und allmähl. angrenzenden Reich-
fürstendynastien († Wettiner, Hohenzollern)
verhaftet. Im letzten – habsburg. – Viertel des
untersuchten Zeitalters (IV: 1550–1675) erfuhr
ganz Fürstenschlesien endgültig eine Rück-
stufung zum Landstand. Das in † Österreich
verankerte Ksm. verhinderte das Vordringen
seinesgroßdynast.Gegenspielers(brandenburg.
Kfs.en/fränk. Hohenzollern) über Erbverbrü-
derungen und Heiratsverträge im hohen N und
fernen O S.s. Innerhalb der Krone † Böhmens –
gleichsam einemmit Fsm.ern vereinigten Kgr. –
gab es gewissermaßen niemals einen Singular
S., sondern stets die S. oder besser: schles. Lan-

schlesien

de. Über dieses Land und seine Teile herrschten
nacheinander der Hzg. † Böhmens, der Hzg.
bzw. Kg. Polens, der Hzg. oder die Hzg.e von S.,
Hzg.e in S. sowie Kg.e von † Böhmen und
Ungarn, und nebeneinander Fs.en einzelner
schles. Länder, Fbf.e des Bistumslandes, Lan-
deshauptleute des böhm. Kg.s, Landstände der
Erblande sowie Bürgermeister der Stadträte;
dazu Mgf.en von Ansbach, Kfs.en von † Bran-
denburg oder von † Sachsen.

S. blieb nicht herzogslos, sondern im Ge-
genteil herzogsreich, wenngleich diese Hzg.e
nicht herzogsgleich, sondern als »große
Grundherren« und unter diesen allenfalls Fbf.e
herzogsähnl. regierten: der Titel gab eher das
Substrat, denn die Substanz an. Aus dem Land
des einen Hzg.s wurde ein Land vieler kleiner
Hzg.e, in dem sogar 1382 die Residenzstadt Op-
peln unter zwei Herzogshöfen aufgeteilt wurde.
Auch waren die Länder S.s kein »geschlossenes
System«, dem nicht noch zeitweilig andere Ge-
biete angehörten oder zu späteren Zeitpunkten
weitere Gft.en und Fsm.er zugefügt wurden.
Zum röm.-dt. Ksr. bestand ggf. eher ein indivi-
duelles Treueverhältnis, denn eine institutio-
nelle Lehensabhängigkeit. † Friedrich I. Bar-
barossa wies die Söhne des vertriebenen poln.
Hzg.s Ladislaus II. gegen über Hzg. Boleslaus
IV. Kraushaar 1163 in ihr schles. Erbe ein, wobei
Boleslaus I. der Lange mit Liegnitz, Breslau und
Oppeln den größten Teil auf sich vereinte. Nur
wenige Jahrzehnte zw. dem späten 12. und dem
frühen 13. Jh. war das Hzm. alleine der Herr-
schaftsbereich der Fs.en von S., sonst aber
durchgängig lehensabhängig oder Erbgut von
Ks.ern, Kg.en oder Mitgliedern der poln. Herr-
scherfamilie. Die generationenlange Einheirat
von Frauen aus dem dt. Hochadel († Askanier,
Babenberger, Salier, † Staufer, †Wittelsbacher
u. a.) bahnte den gewollten Anschluß schles.
Hzg.e an die † Luxemburger an, die 1310 zum
Kgtm. in† Böhmen gelangten. Im zweiten Drit-
tel des 14. Jh.s schlug diese Hinwendung um in
böhm. Lehenshoheit oder unmittelbare Landes-
herrschaft, die zuletzt 1372 von Kg. Ludwig I.
von Anjou bestätigt wurde. Trotz der ober-
schles. Heiratskreise nach O wurde das Faktum
der Lehensgewalt † Böhmens von poln. Seite
aus danach nie revidiert. Weder gesellten sich



896 b.7. weltliche reichsfürsten(tümer)

die Piastenfs.en zu dem eben zu dieser Zeit neu-
etablierten piast. Kgtm. Polens, noch wurde
ihre propinquitas als so nah erachtet, daß die
Schlesier der 1370 versiegenden Piastenherr-
schaft auf dem poln. Thron nachfolgen konn-
ten. Der Jagiellonenkg. Johann Albrecht I. kün-
digte 1511 sogar das schles. Niederlags- und Sta-
pelrecht für Polen auf und versuchte damit,
durch Straßenverbote und Handelsboykotte die
letzte Verkettung mit S. zu kappen. Noch in der
Denkschrift Ks. † Maximilians I. zum Türken-
kreuzzugsplan des Papstes Leos X. von 1517
wurden Behaimen, Merhernn, Schlesigern und ande-
ren nacionen derselben ende allerdings den Kg.en
Polens und Ungarns zugewiesen. Nicolaus He-
nel von Hennenfeld sprach Stadt und Land in
seiner Breslographia, hoc est: Vratisla viae Silesiorum
metropoleos noblissimae brevissima als »Teil
Deutschlands« an (Frankfurt am Main 1613).
Doch entgegen einer solchen Einordnung ur-
teilte Geheimrat Goethe auf seiner Kampagne
in S. 1790 über die Provinz: »Fern von gebildeten
Menschen am Ende des Reiches«.

Insg. war der fsl. Anteil über ein halbes Jahr-
tausend lang gesehen (1173–1675) nach andert-
halb dieser Jh.e rückläufig. Bereits zu Beginn
stand eine Zweiteilung in ein »Schlesien« be-
zeichnetes Breslau (mit Liegnitz und Glogau, in
deren Einzelteile es nach fünfundsiebzig Jahren
wiederum zerfiel) und einen um Ratibor und
Oppeln gelegenen, oberschles. Teil, der zu-
nächst ducatus Opoliensis hieß. Der Halbierung
des Hzm.s folgte die fortschreitende Zerlegung
von Landeshälften unter den Fs.en und wieder-
um die fortwährende Verschachtelung von
Herrschaften inmitten verschiedener Territori-
algewalten. Den Bezug auf tschech., ungar. und
poln. Hochadel als Suzerän begleiteten auf un-
terfsl. Niveau Verlehnung und Vererbung an
aufgestiegene Ritter, die eine weitere Zerfase-
rung des Landes bewirkten. Das Hinzutreten
nordmähr. Gebiete (Troppau-Jägerndorf) und
ostböhm. (Gft. Glatz) infolge przemyslid. oder
podiebrad. Verbindungen sowie das gefürstete
Bischofsland ließen siebzehn schles. Hzm.er
im Kgr. † Böhmen stehen. Die lehensrechtl.
Beziehung nach † Böhmen entsprach in lan-
desherrl. Hinsicht dem Hinüberreichen einer
Personalunion von Ratibor nach Troppau-Jä-

gerndorf. Mitten aus dem böhm. Ordnungsge-
füge heraus griff der Adelsaufsteiger Podiebrad
mit einem eigenen Familienstrang über die
Glatzer Gft. und Münsterberg-Frankenstein
nach Oels aus. Die piast. Relikte von Liegnitz-
Brieg und Oppeln-Ratibor waren dazw. einge-
lagert und wurden andauernd zurückgedrängt.
Das oberschles. Oppeln konnte in der letzten
Generation seiner Fürstenregierung zu einer ge-
genläufigen Bewegung ansetzen, indem es ehe-
malige Landesteile in einer Hand wiederverei-
nigte. Das dieserart abgerundete und wiederer-
standene Oberschlesien fiel nach dem Ausster-
ben des männl. Sprosses als erledigtes Lehen
1532 den † Habsburgern anheim. Gingen zwar
am Nordrand Sagan und Crossen in nichtpiast.
Hände über, konnte hingegen das periphere
oberschles. Teschen bis 1625 fortbestehen. Um-
gekehrt hatte der Krakauer Bf. 1442 dauerhaft
Besitz vom Grenzgebiet Sewerien an der Weich-
sel erlangt; weitere Randhzm.er auf dem Boden
seiner Diöz. wie Auschwitz (1457) und Zator
(1494) glitten danach an poln. † Jagiellonen
hinüber. Die späteren vom W erfolgten Versu-
che außererbländ. Aristokratie (†Wettiner und
Hohenzollern) mehr als einzelne Hzm.er her-
auszulösen, wußten die † Habsburger zu ver-
hindern. Georg von Ansbach-Hohenzollern be-
anspruchte 1621 Beuthen, doch † Ferdinand II.
trug dem Erbschaftsabkommen nicht Rech-
nung. Dem Mgf.en Johann Georg wurde das
Hzm. Jägerndorf entzogen und an den kathol.
Fs.en Karl von Liechtenstein vergeben, die Herr-
schaften Beuthen und Oderberg gingen an die
Gf.en Henckel von Donnersmarck. Dynast. Zu-
sammenfassungen des Länderverbandes wirk-
ten in diesem vielgliedrigen »Gehäuse der
Macht« auf eine oderländ. Gesamtausrichtung
ein. Insgesamt trat S. sowohl als Wahrneh-
mungsregion von Kommunikationsströmen als
auch Tätigkeitsregion ihrer sozialen Vernetzun-
gen in Erscheinung, gestaltete sich aber eher als
Handlungsraum von Akteuren nach innen denn
als Handlungseinheit nach außen hin aus.

II. Was macht S. zu jener Region, die mehr
als die Summe ihres Klimas und Verkehrs ist?
Die Oder durchmißt vom Ausbruch im Mähri-
schen Odergebirge bis zum Zusammenfluß mit
der Lausitzer Neiße das Einflußgebiet von sieb-



897

zehn Nebenflüssen, die tiefe Furchen ausgra-
ben. Der Steppenstrom bildet eine wohlgeglie-
derte Mittelrippe, die südwestl. von zehn und
nordöstl. von sieben Seitenadern gespeist wird,
deren Quellbäche aus im Lande liegenden Er-
hebungen zugeleitet werden. Die Oderniede-
rung, eine 500 km lange Flußlandschaft mit
mäßigem Gesamtgefälle, die kurvenreichen
Hügelkämme des Sudentenvorlands und der
breitgestreckte Riesengebirgsrücken formen
zw. Görlitzer und Glatzer Neiße drei Stufen ei-
ner Treppe aus. Nahezu alle Res.en lagen in vor-
maligen Kastellaneiburgen oder befestigten
Plätzen dieser Talmulde: in der mittelschles.
Ebene im Anschluß an slaw. Kastellansitze und
Marktorte. Das S. der Flußkarte stößt auf das
Gebirgsvorland, in dessen Urwäldern die Ro-
dungserfolge durch einen Grenzhag eingefrie-
det wurden. DasWaldland dort nahm neben alt-
poln. Abschnittsburgen neue Gründungsstädte,
niederadelige Güter und klösterl. Besitz auf.
Stadtgründungen entstanden »aus wilder Wur-
zel« im Abstand von 18 km als Weichbilder,
d. h. städt.-ländl. Rechtskreise. Auf diesem
»réseau urbain« ruhte eine erkennbare Kern-
landschaft mit ihrem übergeordneten Existenz-
schwerpunkt Breslau, im Schnittpunkt des Brei-
tengrads von Brüssel und Kiew mit dem Län-
gengrad von Uppsala und Tarent. Von den ein-
zelnen Fürstensitzen ragten sechs Herrschafts-
vororte heraus (Breslau, Liegnitz, Schweidnitz,
Glogau, Oppeln, Neisse); nur wenige weitere er-
strangige Punkte (Brieg, Jauer, Ratibor) traten
zeitweilig aus den anderen Nebenres.en hervor.
Ledigl. ein einziger Hof (Liegnitz mit Brieg und
Wohlau) hatte über die gesamte Betrachtungs-
zeit hinweg im niederschles. Raum durchlau-
fend Hzg.e aufzuweisen. Das gewichtigste Zen-
trum, Breslau an der mittleren Oder, war nur
etwas länger als das erste Viertel an der schles.
Herzogsgeschichte beteiligt, die einzige beach-
tenswerte Hauptstadt am Oderoberlauf, Op-
peln, schon nicht mehr am letzten Viertel. Am
Anfang gab es allein den Piastenhof eines Hzg.s
von S., am Schluß war kein einziger piast. Hof
von siebzehn schles. Fsm.ern übriggeblieben.
Die Landnahme der ostböhm. Podiebrade stieß
um 1450 senkrecht auf die Oderachse treffend
von Glatz über Münsterberg auf Oels vor und

schlesien

folgte der von Prag aus übl. Einfallstraße (clavis
ad Silesiam). Das Bistumsland saß dem Länder-
verband rittlings auf (von Jauernig über Ottma-
chau und Patschkau nach Grottkau und Neisse)
und stellte ein nieder-oberschles. Gelenkstück
dar.

Seit den Episkopaten Preczlaus’ von Pogarell
und Konrads von Oels über Jodoks von Rosen-
berg und Rudolfs von Rüdesheim bis zu Johan-
nes’ Roth und Johannes’ Thurzó gaben die Bf.e
das eigentl. fsl. Element S.s ab. Die Usurpation
seines Sprengels aus der limitierenden Fürsten-
gewalt heraus machte den Diözesanherrn zu ei-
nem ebenbürtigen Nachbarn, zwar landsässig
und landtagspflichtig, doch fakt. dem Zugriffs-
feld des Kg.s entzogen. Als einziger geistl. Fs.
im östl. Mitteleuropa hatte der Breslauer Ponti-
fex ein weltl. Territorium herausgebildet, was
weder Krakau noch †Olmütz länger als ein Epi-
skopat lang auch nur sporad. realisieren konn-
ten. Es war allerdings nicht wie in der Reichs-
kirche übl. immediat (etwa † Riga) und eben-
sowenig das Landesbm. einer Dynastie (so †
Prag oder † Wien). Nach Verstetigung seiner
Besitzungen vor allem im ducatus Silesiae wurde
der Oberhirte von † Friedrich III. als erwirdiger
Furst angeredet (1449), wenn er auch nicht mit
der Unmittelbarkeit eines Rfs.en ausgestattet
war.

Neben die Piasten und an die Stelle der einst
alleinigen Landesherren traten verschiedenarti-
ge Inhaber schles. Gebiete, deren Gesetzge-
bung durch kgl. und ständ. Behörden einge-
schränkt und in Grenzen gehalten wurde. Zahlr.
Territorien gelangten als freie Standesherr-
schaften in Besitz nichtfsl. Familien und wur-
den mit minderen herrscherl. Rechten verse-
hen. Als landesherrl. Kammergüter wurden
stattliche Besitzungen an Grafenfamilien aus-
getan. Durch Verpfändung und Verkauf konnte
niederer Adel Eigentum an kleineren Herr-
schaften gewinnen, die mitunter durchaus grö-
ßer waren als manch unbedeutende Teilhzm.er.
Die wirtschaftl. kräftigsten Orte Breslau, Glo-
gau, Schweidnitz und Jauer fielen früh unmit-
telbar dem böhm. Kronbesitz zu, womit eine
ständ.-kommunale Massierung erfolgte. Erst
mit dem König- und Ksm. † Ferdinands I. san-
ken viele starke Städte S.s herab und konnten
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sich letztlich nicht wie solche im Altreich be-
haupteten. Nicht mehr Zentralorte eingesesse-
ner Dynasten, sondern Zweitsitze auswärtiger
Machthaber und Nebenhöfe anderer fremd-
stämmiger Vornehmer lassen sich seit dem 14.
Jh. vorfinden. Zusammen drei Dutzend Stand-
orte dienten als Piastenresidenzen eines regulär
abgetretenen, selbständigen Mediatgebiets,
jahrelange Mittelpunkte des Leibgedinges einer
Herzogswwe. oder dauerhafte Ausstattung ei-
nes Familiengliedes. Während Breslau als frü-
hester Hauptort sog. slenzane zu Beginn des 10.
Jh.s unter Böhmenhzg. Wratislaw I. (905–21)
Grenzfeste geworden war – ähnl. wie Bunzlau
unter dessen Nachfolger Boleslaus I. (935–72)
–, wurden Nimptsch und die urbs glogua (1010)
Stationen des reisenden Herrschers im Bezirk
der dedosize. Zunächst an diesen Gauburgen in
pago Silensis (1017) fand bei Flußübergängen
und Furtstellen Wander- und Meßhandel statt.
In räuml. Streuung demOderlauf folgendwaren
zwölf Burgen direkt am Wasser situiert: Rati-
bor, Cosel, Oppeln, Brieg, Ohlau, Breslau, Stei-
nau, Glogau, Crossen. Den strateg. Schutz der
Uferlinie der Weichsel suchten Auschwitz und
Zator sowie Sagan mit dem Grenzfluß Bober.
Alle anderen festen Stellen befanden sich zu-
dem beiderseits des Stromes in den dichtbesie-
delten Ackerbaugebieten der Lößebene Mittel-
schlesiens, nimmt man das nur über wenige
Jahre hinweg aufgesuchte Löwenberg einmal
aus, dessen Burg zusammen mit der Stadt gegr.
worden war. Im Falle der im letzten Drittel des
13. Jh.s zu Herzogsres.en aufgewerteten fünf
Kastellanorte Beuthen, Cosel, Teschen sowie
der planmäßig angelegten Jauer und Steinau
waren deren Wehrbauten älter als die Siedlun-
gen selbst. Wenn es in einer Ortschaft vor der
Erhebung zum Fürstensitz eine hzgl. Burg gab,
so lag diese meist innerhalb, ganz selten neben
einer deutschrechtl. Gemeinde. Eine temporäre
Priorität der Burg vor der Stadt war verbreiteter
als eine Gleichzeitigkeit der Errichtung. Die
hohe Zahl von drei Dutzend solcher zunächst
pfalzartigen Plätze spiegelt nicht nur die alt-
poln. Kastellanverfassung, sondern auch die
frühslaw. Bistumsstruktur und die piastenzeitl.
Stiftskirchenorganisation wider. Die dauerhaf-
teste Ordnungsform schuf näml. die Kirche, die

das schles. Oderlandweitgehend ident.mit dem
Bm. machte. Dessen inneres Grundgerüst von
vier Archidiakonaten und zehn Kollegiatskapi-
teln gab auch weitergehende Abstufungen wie-
der. S. war nahezu so groß wie † Böhmen, dop-
pelt so groß wie Mähren und dreimal so groß
wie die Lausitzen. Die Anzahl der jeweiligen Ka-
nonikerstifte in den alten Burgorten bestätigt
solche Relationen fast vollkommen (10/12/4/2).
Der Zisterzienserorden hingegen hatte seine
Abteien ausschließl. in den neuen Rodungszo-
nen errichtet, und in den Gründungsstädten
fanden sich vornehml. Bettelordenshäuser, zu-
sammen 36 Kl. nahezu aller Regeln, v. a. aber
Franziskanerkonvente. Vom 12. auf das 13. Jh.
stieg die Klosterzahl von drei auf diese drei Dut-
zend und dazu die der Kirchorte von 25 auf 310
an. Zwar war gerade die Diöz. Breslau flächen-
mäßig deckungsgl. mit einem urtüml. Dukat,
doch residierte der Bf. schon frühzeitig nicht
mehr nur in der Bischofsstadt selbst, sondern
auch im 80 km entfernten Bistumsland Neisse-
Grottkau.

Die Einheiten der Landesteilungen und die
darin liegenden Residenzorte orientierten sich
in der Regel an Verwaltungsmittelpunkten und
nichtagrar. Zentren. Das höf. S. kennzeichnete
kein landbeherrschender Burgort oder land-
schaftsbildender Bistumssitz, sondern verein-
zelte Hauptstädte, deren Residenzbauten,
Hauskl. und Grablegen über das Land verstreut
lagen. Die untereinander verwandten Fürsten-
höfe verfügten über wenig Geschlossenheit; au-
ßerdem verschob jede Erbsonderung die Gren-
zen der Territorien und machte aus manchen
Stadtschlössern einfach Residenzstädte. Die
schles. Höfe waren somit zentrifugal angelegt:
sie waren nicht mehr als kleine, kaum selbst-
tragende Haltepunkte ohne eine in sich zen-
trierte Mitte, von der sie ausgingen und zu der
sie hinstrebten, und zudem im wachsenden
Maße vom jeweiligen auswärtigen Zentrum des
Gesamtreichs, † Prag, Ofen und später †Wien
abhängig. Das unscheinbare Crossen etwa wur-
de unter Heinrich I. und Hedwig sowie von
Heinrich II. als Wohnsitz bevorzugt. Breslau
unterhielt überhaupt nicht einmal die gesamten
ersten beiden Phasen lang (1163–1335) einen
eigenen Hof, diesen jedoch unbestritten vor
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sämtl. anderen wie das Flaggschiff eines Geleit-
zugs. Genau um die Mitte der beobachteten Ge-
samtperiode lag die höchste reichsweite Bedeu-
tung der schles. Hzm.er, doch weniger seiner
Fs.en als seiner Bf.e, Stände und Räte wg. Als
Erbfsm. und Kronnebenland beherbergte S.
vielfach kurzzeitig die curia imperatoris. In den 32
Jahren der Herrschaft † Karls IV. wurde S.s
Hauptstadt mit 31 Aufenthalten nach † Prag
(137) und † Brünn (37) sein dritthäufigstes Rei-
seziel und ähnl. gefördert wie † Nürnberg und
Frankfurt. Der Vertrag auf gegenseitige Hilfe-
leistung mit dem poln. Kg. Kasimir dem Gro-
ßen brachte am 22. Nov. 1348 † Karl IV. in den
Besitz vonNamslau, das er ab 1351mehrmals zu
colloquium et auxilium aufsuchte. In diesem vor-
letzten Abschnitt der ganzen Ära fand wg. der
südöstl. Orientierung der Hausmachtgrundlage
von † Karl IV. bis † Sigismund I. schließl. auch
in Breslau eine Reichsversammlung statt, die
einzige auf ostdt. Boden überhaupt. Die vor-
übergehende Aufwertung zum reich. Tagungs-
ort erfuhr die Stadt als Hauptbetroffene einer
innerböhm. Kraftprobe und des Gegenschlags
gegen die häret. Widersacher. Einberufung, Be-
ratungen und Abmachungen des Hoftages dien-
ten der konzentr. Bekämpfung der blutigen
Aufstände. Auf dem Breslauer Tag von Jan. bis
April 1420 zogen neben benachbarten Fs.en und
kgl. Gefolgsleuten zwei geistl. Kfs.en und Ge-
sandte von 32 Freien bzw. Reichsstädten ein.
Sigismund hielt Gericht über zünft. Aufrührer
und erhob in der Folge das reichsumfassende
»Hussengeld« zur Führung der ksl. Kreuzzüge.
Der Oberlandeshauptmann garantierte die Ver-
teidigung gegen die aus dem Hauptland der
Krone einfallenden radikalen Häretiker. Auch
die zweitgrößte schles. Stadt Schweidnitz erleb-
te den ksl. Aufenthalt vom 13. bis 28. April 1420.
Breslau war unter dem Randkgtm. † Albrechts
II. 1438 nahezu vier Monate lang außerreich.
kgl. Kapitale in der Krise. In »einer Art Reichs-
residenz mit bevorzugtem osteuropäischem
Aufgabenbereich« kamen die Verantwortlichen
aus den habsburg. Linien, den beiden neuen
Kurhäusern, dem † Deutschen Orden und den
† Jagiellonen in ihrem Nahbereich zusammen.
Dafür erhielt die Stadt für die zum Fernhandel
sonst wenig nutzbare Oder 1439 ein Königs-

schlesien

mandat als »schiffreiches Wasser und des
heiligen Reiches freie Straße«. Die bei den
aufstrebenden † Luxemburgern durch das
Schweidnitzer Ehebündnis und viele Breslauer
Patrizier erfahrene und erwiesene Königs- und
Kaisernähe S.s geriet unter den gefährdeten
Nachfolgern in eine Schieflage: zu einem Ge-
genüber in Gestalt Georgs von Podiebrad, Matt-
hias Corvinus‹ oder den beiden folgenden Jagi-
ellonenprinzen. Der Breslauer Rat erwog bereits
1469 die Anbindung an die poln. † Jagiellonen,
um die Bedrängungen des gebannten Podiebrad
abzuwehren. Fremdherren wie das Podiebrader
Geschlecht gelangten über Heiratsabsprachen
und Erbvereinbarungen nach S. hinein und bau-
ten als schles. Hzg.e eine Landbrücke gegen
den Widersacher Corvinus aus. Breslau wurde
unter der Türkengefahr sodann wichtigster
Herrschersitz des ungar. Oberherrn Matthias
Corvinus zw. Bautzen, † Olmütz und Ofen.

Seit dem Wegfall eines Palatins als Statthal-
ter des poln. Herrschers im Landesteil (Peter
Włast † 1151/53) waren in allen fsl. Kanzleien
Notare tätig gewesen, denen jeweils ein Proto-
notar vorstand. Dem Oberkämmerer und wei-
teren Kämmerern oblag die Hofhaltung, die
manchmal einem Marschall bzw. magister curiae
zufiel. Neben Hofrichter und Münzmeister ver-
vielfachten sich bei Verkleinerung der Territo-
rien die unterschiedl. consiliarii aulae oder jewei-
ligen Amtsleute, welche sowohl Fälle des dt.-
rechtl. Lehenshofs als auch des poln.-rechtl.
Zaudengerichts versehen konnten. Blockartig
kristallisierten sich herrscherbezogene Schalt-
stellen heraus, die oft personell mit den wich-
tigsten Kirchenwürden in Glogau, Liegnitz,
Breslau, Oppeln und Ratibor abgesichert waren.
Zu den entspr. Bistumsämtern zählten seit 1292
ein Offizial, vices gerentes als Sachwalter,
Weihbf.e, Generalvikare, auditor causarum curie
episcopalis generalis, ein bfl. Kanzler, Kämmerer,
Prokurator und Notar. Die Ohnmacht des
böhm. Kgtm.s im 15. Jh. hatte aus dem Zusam-
mentreffen von Fs.en und Ständen eine Körper-
schaft erwachsen lassen, die sich seit 1498 re-
gelmäßig zur Erneuerung des Landfriedens,
zum Schutz gegen äußere Feinde und zum Ab-
wehrkampf gegen die Türken versammelte. Den
Vorsitz dieses Gremiums führte ein aus den Rei-
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hen des Adels vomKg. ernannter capitaneus terrae
als ständiger Vertreter der Krone und Landes-
herren im Fsm. (ab 1361–69, seit 1425–1635).
Die † Habsburger berücksichtigten für ihre
Amtsträger die bisher gepflegten Regelungen.
Neben den Liegnitz-Brieger Fs.en und den Po-
diebradhzg.en waren die Fbf.e die wichtigsten
Bauherren, wobei einzig das geistl. Hochstift
vom neuen altgläubigen Oberlehensherrn pro-
fitierte. Die erbländ. Stadträte von Breslau,
Schweidnitz und Glogau sowie die mediaten Le-
hensfs.en von Oels, Liegnitz und Brieg bildeten
ein konfessionelles Widerlager zum kathol.
Kaiserhaus. Dessen hoheitl. Gewalten durch-
formten die Kronländer † Böhmens mit Ober-
amt, Kammer und Kanzlei. Bezeichnender wei-
se noch vor der Breslauer »Kaiserburg« wurde
der städt. Renaissancebau am Großen Ring
zum schles. »Fürstensaal«, in dessen Ratsstube
und Festhalle zu Oberlandeshauptleuten be-
stellte Ratsälteste im böhm. Nebenland für die
kgl. Regierung handelten und unter deren Vor-
sitz Adelsgericht und Mannrecht zusammentra-
ten. Demgegenüber fungierten das Liegnitzer
bzw. Brieger Schloß mit den letzten verbliebe-
nen Piastenfs.en als »Rathaus für ganz Schlesi-
en«, das als interterritoriale protestant. Stimme
vernommen wurde, zumal bis zum 17. Jh. nur
noch ein Zehntel der Landeskinder dem alten
Glauben anhing. Die Eingliederung in den
habsburg. Länderverband hatte für das Neben-
land der Krone zwei fortbestehende Einrichtun-
gen geschaffen. Mit dem Hauptmann war so-
zusagen eine oberste Landesbehörde ins Leben
getreten, gleichermaßen ein Organ der Stände
wie ein Repräsentant des Kg.s. Ihm stellte †
Ferdinand I. eine eigene Zentralbehörde an die
Seite: die Schlesische Kammer mit Sitz auf der
Breslauer Kaiserburg, die mit einem eigenen
Beamtenkörper dem ksl. Willen Geltung ver-
schaffen konnte und Rentamt, Kanzlei und
Buchhalterei besaß. Die kollegial mit ksl. Be-
amten besetzte Behörde war der Wiener Hof-
kammer unterstellt, der Dienstweg lief über die
böhm. Kanzlei in† Prag, wenn auch bald neben
der böhm. eine schles. Kanzlei etabliert wurde.
Als 1611 die Stände die Huldigung des Kg.s †
Matthias II. verweigerten, wurde diese Deutsche
Kanzlei für die Lausitzen und S. eingerichtet,

deren Vizekanzler und Sekretär nur nach Vor-
schlag beider Nebenländer bestellt werden
durfte. Vier Räte waren zu ernennen, zwei als
Helfer eines Vizekanzlers und zwei als Richter
in der Prager Appellationskammer zur Bearbei-
tung der die Nebenländer betreffenden Rechts-
fälle, um die böhm. Herren von dieser Befas-
sung auszuschalten. Nach demMajestätsbrief†
Rudolfs II. von 1609 zur Sicherung der Bekennt-
nisse ohne Gewissenszwang hatte der Ks. im
Prager Frieden von 1635 die evangel. Stände be-
dingungslos unterworfen. Einzig den prote-
stant. Fs.en von Liegnitz-Brieg-Wohlau und
Oels sowie der Stadt Breslau gewährte derWest-
fälische Friede von † Osnabrück 1648 den kon-
fessionellen Besitzstand. Nach dem Aussterben
ihrer regierenden Häuser kamen sie als erledig-
te Lehen an die Krone zurück und wurden wie
die übrigen Hzm.er von der kgl. Kammer ver-
waltet.

Einem ersten Jh. unter unbeeinträchtigtem
luxemburg. Kgtm., das zwar Kontinuität, aber
nicht durchweg Stärke für S. versprach, folgte
ein zweites Säkulum unter ganz anderen, max.
ambivalenten Bedingungen: wechselnden ein-
heim. Gegenkg.en, bedrohten Emporkömmlin-
gen (reguli) und auswärtigen Nebenkg.en, die
nicht unbedingt Schwäche, sondern durchaus
vermehrte Kohärenz für das Land selbst brach-
ten. Die schles. Adelsparteien und Großbürger
waren in der Gefolgschaft östl. benachbarter
Hegemonialmächte dienend zugeordnet. Un-
terhalb der vielköpfigen hzgl. Ebene fanden
sich wenig bedeutsame Adelsgruppen, sondern
einflußloser Lokaladel mit geringen Gütern. Da
Regalien kaum vorhanden waren, bewilligte der
Fürstentag dem Herrscher die Unterstützungs-
gelder gegen die Osmanen, deren Eintreibung
den Städten überlassen war. Klerus, Adel, Ritter
und Städte bestimmten über Steuerlasten und
Kriegskredite mit, tagten aber nach Kurien ge-
trennt und nahmen nicht standesübergreifend
an Abstimmungen teil. Zwar nicht wie Reichs-
kreise durch ein Band zur vielgestaltigen Ein-
heit zusammengezogen, vertraten doch alle
Mitbesitzer des Landes in Friedensbündnissen
und Landständen ihre Interessen, aus denen
auch eine Wertegemeinschaft erwuchs, sofern
necessitas es gebot. Nachdem die Länder durch
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fsl. Handeln geschaffen worden waren, wurden
die meisten Teile S.s nicht mehr allein dynast.
gestaltet, sondern einige der slesite verschmol-
zen in unterschiedl. Gewichtsverteilung zu An-
teilseignern bzw. Miteigentümern daran. Die
böhm. Lehensträger der Kirche, die ständ. ba-
rones und die größten erbländ. Stadtgemein-
den formulierten in einzelnen Kreuzungszonen
ihre antonym. Ansprüche. Aus den böhm.
Erbfsm.ern Breslau, Schweidnitz, Jauer oder
Glogau drängten führende Gruppen zu Hofge-
richt und Kanzlei in die Nähe des Kg.s. Bei ste-
tigem Geldbedarf der Krone gerieten die Bür-
gerschaften auf den Fürstentagen zum Haupt-
faktor der Steuerbewilligung. Die bessere Aus-
wertung der Geländeressourcen und der gestei-
gerte Abbau von Bodenschätzen hatte Bergleute
angezogen, die in Goldberg, Löwenberg, Sil-
berberg und Reichenstein die Förderung von
Montanvorkommen vorantrieben. Später soll-
ten zur Erschließung des Edelmetalls für den
Fiskus Erzgruben, Eisengewinnung und Ver-
hüttung hinzutreten. Der Machtverlust der alten
Herren bedeutete gleichwohl einen Leistungs-
zwang der neuen Stände, die zu Mitträgern von
Macht wurden. Auf gemeinsamen Treffen ver-
stand man sich gleichwohl als zusammenge-
höriges Ganzes, zumal der Verteilungsschlüssel
für das steuerkräftigste Habsburgerland bis ins
18. Jh. unv. blieb. Binnenorientierte Akteure der
Stadträte, landsässiger nichtfsl. Adel und burg-
gesessene zugewanderte Ritterschaft erhielten
im letzten Viertel dieses Halbjahrtausends
(1532–1675) immer mehr Herrschaften ver-
lehnt, vererbt, verkauft oder verpfändet. Insbes.
niederschles. Randgebiete wurden durch Auf-
tragung an großmächtige Nachbarn in Verdün-
nung nach außen hin völlig entfremdet.

Unter der 1355 zur Ks.in gekrönten Anna
von Schweidnitz, der dritten Ehefrau † Karls IV.
(1316–78), waren Schlesier die drittgrößte
Gruppe am Karlshof: unter ihnen amtierte über
zwei Jahrzehnte lang Johann von Neumarkt
(1315–80) als Kanzler, und stelltemit Peter Jauer
den ersten nichtgeistl. Rat überhaupt. Andere
ksl. Bevollmächtigte wie der Prager Ebf. Ernst
von Pardubitz (1300–64) stammten aus Glatzer
oder schles. Familien. Ratsmitglieder und Re-
latoren an Kg. † Wenzels Hof waren Hzg.

schlesien

Przemko von Teschen, Kanzleibeamte, Proto-
notare und Registratoren Hanko Brunonis und
Petrus von Jauer. Der Brieger Hofkaplan Peter
von Pitschen verfasste 1385 die »Liegnitzer Für-
stenchronik«. Johann Otto von Münsterberg
wurde 1409 der erste gewählte Rektor der Uni-
versität † Leipzig. Magister Johann Hoffmann
aus Schweidnitz, 1408 Dekan der Prager Arti-
stenfakultät, folgte ihm 1413 im Amt und wurde
1427 Bf. von † Meißen. Der kgl. Rat und Kanz-
ler des Hzm.s, Nikolaus von Bunzlau, sorgte für
die Orts wahl des Hoftages in Breslau 1420. Ni-
kolaus Groß (Magni) von Jauer wurde Rektor in
† Heidelberg und Konzilsvertreter in † Kon-
stanz und † Basel (1355–1435). Seit 1481 war
der Breslauer Ratsherr Heinz Dompnig zusam-
men mit dem schwäb. Ritter Georg von Stein,
dem Landeshauptmann in den benachbarten
Erbfsm.ern Schweidnitz und Jauer, als Beauf-
tragter des Matthias Corvinus tätig. Ein Schütz-
ling des Breslauer Bf.s, Caspar Ursinus Velius
(1493–1539), wurde 1517 von † Maximilian I.
mit dem Dichterlorbeer bekränzt. Johannes
Cochläus (1479–1552), als Theologe undWider-
sacher Luthers aus † Sachsen nach Breslau ge-
flohen, war 1539 Stiftsherr, Hofkaplan und
Wegbereiter desKonzils von†Trient (1546–49).
Philipp Melanchthon lobte 1557, daß sich in
Breslau »so viel Männer aus dem Volke mit den
Wissenschaften beschäftigen wie in keiner an-
deren Stadt des Reiches«. Crato von Krafftheim
(1519–85) fungierte als Hofmediziner und Rat-
geber † Ferdinands I., † Maximilians II. und †
Rudolfs II.; gemeinsammit Peter Monavius und
Johann Jessenius von Jessen lag die ärztl. Heil-
kunde am Kaiserhof ein halbes Jh. lang in bres-
lau. Händen (1560–1612). Der Dichter Christian
Hoffmann von Hoffmannswaldau (1617–79)
war Präsident des Breslauer Ratskollegiums,
der Dramatiker Daniel Casper von Lohenstein
(1631–83) Obersyndikus und ksl. Kammerse-
kretär. Im »Merkbuch der Fahrten und Taten
des schlesischen Ritters Hans von Schweini-
chen«, erinnert ein Liegnitzer Burghauptmann
undHofmarschall authent. die abenteuerl. Sauf-
und Betteltouren seines Fs.en, Heinrich XI. von
Liegnitz († 1588), durch halb Europa. Der Se-
kretär der Piastenhzg.e und Botschafter beim
poln. Kg., Martin Opitz von Boberfeld (1597–
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1639) aus Bunzlau, wurde Geheimer Rat des
liegnitz. Hzm.s und 1627 zum poeta laureatus †
Ferdinands II. gekrönt. Der Lyriker Frh. Fried-
rich von Logau ausNimptschwar Regierungsrat
am luther. Herzogshof (1604–55). Als Syndikus
stand 1647 Andreas Gryphius (1616–64) im
Dienste der Landstände des Fsm.s Glogau. In
Neisse studierte und wirkte Angelus Silesius
(1624–77), »Der cherubinische Wandersmann«,
der als Johannes Scheffler und Sohn des Lei-
barztes in Oels gebr. worden war. Der Hof-
astronom und Mathematiker Johannes Kepler
(1571–1630) kam 1628 vom Prager Herrscherhof
nach Sagan.

Hzg. Heinrich (IV.) von Pressela († 1290)
wird als Minnesinger in der Großen Heidelber-
ger Liederhandschrift aufgeführt. Unter Bres-
lauer Bibliotheksmanuskripten findet sich frü-
he Dichtung höf. Epik des Heinrich vonMeißen
gen. Frauenlob († 1319). Eine der umfangr. Mu-
sikcodices des SpätMA liegt mit dem Großen
Glogauer Liederbuch vor, das um 1470/80 als
mehrsprachige Sammlung im dortigen Kolle-
giatstift entstand. Oberherrl. Besuche in Bres-
lau fanden 1324 mit Kg. † Ludwig dem Bayern,
1351 mit Kg. † Karl IV. und Kasimir I. dem Gro-
ßen, 1381 mit Kg. †Wenzel und 1511 mit Ladis-
laus Jagiello statt. † Ferdinand I. hielt den er-
sten Fürstentag imMai/Juni 1538 ab und auch †
Maximilian II. bezog 1563 festl. Quartier. Ks. †
Rudolf II. sah 1577 Huldigungen unter freiem
Himmel mit einem Triumphbogen in der Alb-
rechtstraße und fsl. Turniere am Salzring, wäh-
rend Ks. † Matthias II. 1612 die Ehrerbietung
vom Fenster des Sieben-Kurfüsten-Hauses ent-
gegennahm. Auch der »Winterkönig« Kfs.
Friedrich V. von der Pfalz machte im Nov. 1620
Aufwartung und suchte sicheren Aufenthalt auf
seiner Flucht in die Mark† Brandenburg. Bolko
III. von Oppeln besuchte denMetzer Hoftag von
1356. Im 14. Jh. nahmen Liegnitzer und Brieger
Hzg.e an Italienzügen teil, der Teschener Hzg.
an der letzten Kaiserkrönung† Friedrichs III. in
Rom 1452. Hzg.e von Liegnitz, Münsterberg,
Sagan und Glogau gingen auf Wallfahrten nach
Jerusalem oder begaben sich auf Pilgerreisen
nach Westeuropa. Dem Orden vom Goldenen
Vlies gehörten Georg II. von Liegnitz-Brieg und
Karl II. von Münsterberg-Oels 1585 an.
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1500), red. Rościsław Żerelic, Breslau 1998. – Martin

Kotbus von Bolkenhain, Aufzeichnungen über die Hus-

sitenkriege nach Schlesien 1425–1434, hg. von August

Heinrich Hoffmann von Fallersleben in: Scriptores

rerum Lusiticarum I, 1839, S. 353–373. – MGH SS XIX,

1866, S. 526–570. – Mrozowicz, Wojciech: Mittelalter-

liche Annalistik in Schlesien. Ein Beitrag zur neuen Aus-

gabe schlesischer Annalen, in: [Medieval Properties]

Quaestiones medii aevi novae 6 (2001) S. 277–296. –

Quellen zur Geschichte Maximilians I., 1996, Nr. 77 Art.

15 S. 275. – SA Breslau – Wegweiser durch die Bestände

bis zum Jahr 1945 =ArchivumPaństwoweweWrocławiu –

Przewodnik po Zasobie Archiwalny do 1945 roku. Be-

arbeitung und wissenschaftl. Red.: Rościslaw Żerelik
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Andreas Rüther

SCHLESWIG

I. Das Hzm. S. entwickelte sich aus einer
Ende des 11./Anfang des 12. Jh.s angesichts der
bes. gefährdeten Lage am Südrand des dän. Rei-
ches eingerichteten »Präfektur« und war um
1200 voll ausgebildet. Es stand in Sekundoge-
nitur unter der Lehnsherrschaft des dän. Kg.s.
Mit Ausnahme einiger kgl. Enklaven (z.B. Ribe)
umfaßte das Hzm. den Raum der drei südl.
»Syssel« zw. der Königsau in Mitteljütland und
der Eider-Levensau im S. Dazu kamen die Inseln
Alsen, Ärrö und Fehmarn. Im Bereich der stän-
digen Veränderungen unterworfenen Westkü-
ste gehörten die Inseln (»Utlande«) anfangs
zum Kgr. und waren später umstritten.

Seit Begründung des Herzoghauses unter
Abel († 1252) strebten die Hzg.e nach voller
Landesherrschaft und Erblichkeit. Sie wurden
darin von den ihnen südl. benachbarten und
eng verwandten Gf. von † Holstein unterstützt,
die Interesse an einer Pufferzone nach N und
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bereits 1260 im schleswiger Hzm. umfangr.
Pfandbesitz geerbt hatten. In den letzten Jahren
Hzg. Erichs II. († 1325) befanden sich alle kgl.
Gerechtsame und Reservatsrechte in der Hand
der Hzg.e. Im Vergleich mit dt. Territorien bil-
dete die Volksgerichtsbarkeit jedoch eine Ein-
buße an herrschaftl. Intensität. Nach der Über-
tragung als erbl. Lehen 1326 an Gf. Gerhard III.
von Holstein und den Bestätigungen 1386 (an
Gerhard VI.) und – nach schweren Kämpfen –
1440 (an Adolf VIII.) waren das Hzm. S. und die
Gft. Holstein in Realunion verbunden. Nach
dem Tod des dän. Kg.s Christoph wird 1448 auf
Betreiben Hzg. Adolfs VIII. sein Neffe, Gf. Chri-
stian von Oldenburg, zum Kg. Christian I. be-
rufen und nach Adolfs kinderlosem Tod 1459
von den Schleswig-Holstein. Ständen 1460 in
Personalunion auch zum Hzg. von S. und Gf.
vonHolstein gewählt. Beide Landesteile sollen –
so das Interesse der Stände – »auf ewig unge-
teilt« in einer Hand bleiben. Von da an sind die
Entwicklungen in S. undHolstein nichtmehr zu
trennen. Gegen das Versprechen von 1460
nahm schon Kg. Christian II. 1490 eine erste
Teilung vor, mit der das Schloß Gottorf bei S.
zur Res. der Hzg.e und bei der nächsten Teilung
1544 zum Stammsitz der hzgl. Linie Schleswig-
Holstein-Gottorf wurde. Die Besitzungen lagen,
auch nach erneuten Teilungen 1564 und 1581, in
bunter Gemengelage in beiden Hzm.ern. Im
Hzm. S. gehörten 1581 dazu: die Ämter Apen-
rade, Tondern und Lügumkloster im N., Gott-
orf, Hütten und Husum sowie die Landschaften
Stapelholm, Eiderstedt und Nordstrand und die
Insel Fehmarn im S. Adels- und früheres Klo-
stergebiet, insbes. inOstangeln, Schwansenund
dem Dänischen Wohld, unterlagen jährl. wech-
selnder, gemeinsamer Regierung. Die in der
Teilung von 1564 entstandene Linie Schleswig-
Holstein-Sonderburg und ihre Nebenlinien
blieben daran unbeteiligt.

Die Tatsache, daß die S.er Hzg.e für ihre Be-
sitzungen im Hzm. S. dem dän. Kg. lehns-
pflichtig waren, barg polit. Konfliktstoff, ins-
bes. nach ihrer offenen Parteinahme und Ver-
schwägerung mit dem dän. Erzfeind Schweden
im 17. Jh. Im folgenden schwankte die staats-
rechtl. Stellung des Hzm.s mit den schwed.
Kriegserfolgen: 1658 wurde die hzgl. Souverä-

nität zugestanden, 1675 widerrufen, 1689 resti-
tuiert. Der schwed. Niederlage im Nordischen
Krieg folgten 1713 die Einziehung aller gottorf.
Landesteile im Hzm. S. zugunsten des Kg.s und
1721 die Huldigung der Stände für Kg. Friedrich
IV.

II. Bevor sie dem S.er Bf. die Burg Gottorf
1261/68 abzwangen, wohnten die Hzg.e in der
Juriansborg auf einer Schleiinsel vor der Stadt S.
Sie dürften bis zur Vergabe an die Franziska-
nermönche 1234 einige Jahre auch über die Kö-
nigspfalz in der Stadt verfügt haben. Für 1288
und 1295 sind auf Gottorf Bauarbeiten überlie-
fert. Die verfolgbare Baugeschichte beginnt mit
Hzg. Friedrich III. (1490–1533) und erstreckt
sich bis zur Errichtung einer gewaltigen baro-
cken Südfassade 1703.

In den ersten Jh.en bediente sich die Hofver-
waltung wechselnder und sehr labiler Formen.
Mitglieder von Hofkapelle und Kanzlei sind be-
reits unter Hzg. Abel († 1252) nachweisbar. Un-
ter den »consiliarii« heben sich der Leiter der
Kanzlei (»cancellarius« 1314) und der »justici-
arius« (1325) hervor. Im Amt des »advocatus«
wird zw. Rechenschaftsamt und Vogteien zur
freien Nutzung unterschieden. Der »Fürsten-
preis« des fahrenden Sängers Herman der Da-
men aus Mecklenburg auf Hzg. Waldemar IV.
(1282–1312) gibt – wie auch das für 1250 in der
Herzogsburg verbürgte Schach- oder Würfel-
spiel – schlaglichtartig einen Einblick in die
Gottorfer Hofkultur des MA, über die sonst
nichts überliefert ist.

Der Aufbau einer Hofverwaltung läßt sich
genauer erst seit der Etablierung von Schloß
Gottorf als hzgl. Res. 1544 beobachten. Das
Schwergewicht der Verwaltung lag anfangs auf
lokaler Ebene bei den Amtleuten. Neben den
aus dem Adel stammenden »Räten« standen die
ersten nachweisbaren Kanzler: seit 1523 der
Wittenberger Magister der Jurisprudenz Wolf-
gang von Utenhofen und seit 1544 der »Sekre-
tär« Georg Corper, der alles in sich vereinigte:
Geheimsekretär, Kanzleivorsteher und Rent-
meister. Zusammenmit ihm eröffnete der aus†
Nürnberg stammende Jurist Dr. Adam Tratzin-
ger im 1558 neu geschaffenen Amt des »Kanz-
lers« die Reihe der seitdem in der Hof- und
Staatsverwaltung vorherrschenden bürgerl. Ge-
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lehrten und jurist. geschulten Berufsbeamten,
die die adligen Räte aus ihren Stellungen dräng-
ten. Die Wurzeln der fsl. Kanzlei reichen tief in
das MA, die Leitung lag jahrhundertelang in
geistl. Hand. Um 1600 hatten die gelehrten Räte
noch keine bestimmten Geschäftsbereiche,
sondern mußten für alle Fragen der Staatsver-
waltung zur Verfügung stehen. Kanzlei und
Ratsstube mit dem »Hofrat« fungierten als per-
manent tätige Zentralbehörde. Kanzleiordnun-
gen von 1577 und 1597 regelten die Aufgaben
im einzelnen. Danach war der Kammersekretär
für Personalfragen, dynast. und andere Prinzi-
palfragen, der Kanzleisekretär insbes. für die
Justiz und der Kammer- oder Rentmeister ins-
bes. für die Finanzen zuständig. In den seit 1590
geführten Rentekammerrechnungen sind aller-
dings nur die Gelder erhalten, die umfangr. Na-
turalwirtschaft des Hofes wurde von der Gott-
orfer Amtsverwaltung getragen. Ebenfalls seit
1590 tagte ein bes. Hofgericht.

Die Hofhaltung folgte seit dem Beginn des
frühmodernen Staates auch im Gottorfer Hof
dem Gedanken des fsl. Ansehens, der Reprä-
sentation. Im Zentrum stand der Hofmarschall,
ihm waren Jägermeister, Stallmeister und
Fischmeister zugeordnet. Dazu kamen ein viel-
köpfiges Hofgesinde vom Futtermarschall,
Roßbereiter und Türmer zum Küchenschreiber
und Zuckerbäcker sowie Handwerker – Schnei-
der, Barbier, Schmied –, das Personal der Waf-
fenmeisterei – Rüstmeister, Plattenschläger –
und der Schenken. Nicht zu vergessen Johann
Adolfs Hofzwerg »Cläs’chen«, dem ein eigener,
von einem Esel gezogener Reisewagen zustand.
Hofdienste leisteten adlige Hofjunker, vom
Edelknaben bis zum Kammerkunker. Im Frau-
enzimmer führte die Hofmeisterin das Regi-
ment über die adligen Hof- und Kammerjung-
fern im Dienst der Hzg.in. Die Versorgung der
Res. oblag dem Amt Gottorf. 1597 waren am
Hof Hzg. Johann Adolfs 433 Mann zu verpfle-
gen. Nach den Rechnungen wurden tägl. im
Durchschnitt zwei bis drei Pfund Fleisch, ein-
schließl. Wild und Fisch, verzehrt. 1652 kamen
auf den hzgl. Tisch mittags und abends je 18
Gänge.

Die Wirtschaft eines Staates ohne geschlos-
senes Territorium zu mehren, war schwierig.

schleswig

Dazu hatten Hzg. Johann Adolf und seine Nach-
folger enorme Schuldenlasten, insbes. beim
Adel. 1591 mußten von 91 000 Talern Einnah-
men aus den Ämtern allein 51 000 zur Tilgung
verwandt werden, und 1609 betrug die Schul-
denhöhe über 300 000 Taler, übrigens gegen-
über der hzgl. Schwiegermutter, Königinwwe.
Sophie von Dänemark. Die grassierende Münz-
verschlechterung tat ein übriges. Der Taler,
1590 noch 33 Schillinge wert, wurde 1616 mit
40, 1621 mit 54 Schillingen berechnet, bis er
dann auf 48 Schillinge (3 Mark) festgesetzt wur-
de. Insbes. zwei Möglichkeiten zur Geldeinnah-
me wurden ergriffen: Ausbau der Wirtschafts-
flächen durch Eindeichungen an der Westküste
und Maßnahmen zur Förderung des Handels.
Für die umfangr. Deich- und Wasserbaumaß-
nahmen wurden Experten aus Holland einge-
stellt. Für den Getreide- und Viehexport wurden
Hafen und Stadt Husum gefördert (Stadtrecht
1603), und 1621 wurde mit remonstrant. Glau-
bensflüchtlingen aus den Niederlanden an der
Eidermündung die Stadt Friedrichstadt gegr.
Damit verbundene Hoffnungen auf Teilnahme
am Überseehandel erfüllten sich kaum. Auch
der Plan, den blühenden pers. Seidenhandel in
die Niederlande über Gottorfer Gebiet zu leiten,
scheiterte. Übrig blieb die »Moskowitische und
Persianische Reisebeschreibung« des Gottorfer
Hofgelehrten Adam Olearius von 1656, der die
Gesandschaft von 1635 an den pers. Hof von Is-
fahan als Sekretär begleitet hatte.

Da sich eine eigene Machtpolitik als Mittel
herrschaftl. Repräsentation für den kleinen
Gottorfer Staat wenig eignete, nutzte man zur
Selbstdarstellung alle Instrumente der höf. Kul-
tur. Als Vorbilder galten insbes. die den Hzg.en
verschwägerten Höfe in † Kassel und † Dres-
den, die tonangebend im protestant. Dtl. waren.
Hzg. Adolf (1544–86) ließ als sichtbare Zeichen
fsl. Anspruchs Schlösser in Husum, † Kiel,
Tönning und Reinbek errichten. Um- und Neu-
bauten an der Res. selbst setzten nach einer
Feuerkatastrophe in der Neujahrsnacht 1564/65
ein. Sein Sohn JohannAdolf (1586–1616) hat aus
eigenen Beständen und den Klosterbibliothe-
ken von Cismar und Bordesholm die Bibliothek
gegr., die bald europ. Ruf erlangte und Gelehrte
von Ansehen (z. B. Chyträus, Lindenbrog, Ae-
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milius Portus) zu Studien anzog. Der fsl. Bet-
stuhl in der Schloßkapelle von 1608–14 gehört
zu den wertvollsten Innenraumausstattungen
seiner Zeit in Norddtl. Kunst und Wissenschaf-
ten blühten auf † Gottorf in bes. Maße unter
Hzg. Friedrich III. (1616–59). Er baute seinen
Hof zu einem kulturellen Zentrum des europ.
Nordens aus.Mit demGelehrten AdamOlearius
(1599–1671) und dem Maler Jürgen Ovens
(1623–78) hatte er zwei Männer internationalen
Ranges in seinen Diensten. Olearius’ Beschrei-
bung der Reise nach Persien erlebte viele Auf-
lagen und Übersetzungen und machte den Au-
tor wie seinen Fs.en europaweit bekannt. Als
Hofbibliothekar mehrte er deren Bestände, als
Leiter der 1651 gegründeten Kunst- und Natu-
ralienkammer erarbeite er 1666 einen gedruck-
ten Katalog, als Hofmathematicus entwarf er
eine Vielzahl techn. Geräte, darunter den welt-
berühmten, begehbaren Globus, für den im
Neuen Werk, dem Terrassengarten im frz. Stil,
ein eigenes Haus errichtet wurde. Zar Peter
d.Gr. ließ ihn sich 1713 schenken und nach Pe-
tersburg transportieren, wo er sich noch heute
befindet. Im Verständnis der Zeit symbolisier-
ten Naturalienkammer wie Globus die Stellung
des Herrschers als Garanten einer geordneten
Welt, im kleinen wie im großen. Repräsentati-
on und allegor. Überhöhung des Herrscherge-
dankens prägten auch das Werk des Hofmalers
Jürgen Ovens, der, in Amsterdam ausgebildet,
zw. 1652 und 1678 zahlr. Gemälde schuf. Die
1665 gegründete Universität † Kiel gehörte in
jenen Jahren zu den fortschrittlichsten Univer-
sitäten im dt. Sprachraum. Das große Projekt
einer grundlegenden Umgestaltung des Gottor-
fer Schlosses blieb auf die 1703 fertiggestellte
Südfassade beschränkt. Damit ist auch das Ende
einer eigenständigen Gottorfer Hofkultur mar-
kiert.

† A. Oldenburger † C.7. Gottorf
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WÜRTTEMBERG
(MIT MÖMPELGARD)

I. Wie sich die räuml. und baul. Verhältnis-
se in Beutelsbach gestaltet haben, in denen sich
um 1080 Konrad von Beutelsbach bewegte, ist
nicht erkennbar. Man wird vorrangig an einen
grundherrschaftl. organisierten Komplex zu
denken haben, in dessen vermutl. repräsentati-
ven Salhof Konrad einen Teil seiner Zeit ver-
brachte, wenn er nicht, was bei der hochadligen
Herkunft und den wenigen überkommenen
Nachrichten fest anzunehmen ist, an anderen
Plätzen und Orten in Schwaben, Franken und
im Elsaß, in denen er über Besitz verfügte, Auf-
enthalt nahm. Als er mit der Burg W., deren Ka-
pelle 1083 geweiht wurde, schließl. über einen
neuartigen Herrschaftsmittelpunkt verfügte,
nach dem sich das Geschlecht fortan zu nennen
begann, wird sich an dieser Lebensweise nichts
grundlegendes geändert haben. W. ist ein Bur-
genname auf -berg/-burg. Von sprachwissen-
schaftl. Seite »bestehen weder irgendwelche Be-
denken gegen die Annahme des Rufnamens
*Wirtino noch gegen die Entwicklung eines kel-
tischen Ortsnamens Virodunum zu einem alt-
hochdeutschen Flurnamen *Wirten/*Wirden«.
Eine Entscheidung zw. diesen beiden Erklä-
rungsvorschlägen, die etymolog. und morpho-
log. gleichwertig sind, ist derzeit nicht möglich.
Über das Aussehen der Burg, ihre Räumlichkei-
ten, ihren wehrhaften Charakter und ihre im
Laufe der Jh.e erfolgten baul. Veränderungen,
wissen wir fast nichts. Ließ doch Kg. Wilhelm I.
von W. († 1864) die Stammburg abreißen, um
an ihrer Stelle eine Grabkapelle für seine 1819
verstorbene Gemahlin Katharina, Tochter Zar
Pauls I. von Rußland, errichten zu lassen, in das
der Kg. schließl. ebenfalls seine letzte Ruhe-
stätte fand. In dieser Gestalt und unter dem Na-
men der nahen Siedlung Rotenberg ist der Ort
bis heute erhalten geblieben.

Neben seiner Stammburg hat das Ge-
schlecht im 12. und 13. Jh. noch über etl. andere
Burgen verfügt, doch erst der Ausbau vonBesitz-
und Herrschaftsrechten in Oberschwaben
brachte es mit sich, daß mit der Burg Grünin-
gen ein zweiter seit den zwanziger Jahren des
13. Jh.s namengebender Sitz erscheint, nach

württemberg

dem sich schließl. ein Zweig des Hauses allein
zu nennen beginnt. Um diese Zeit wird aber be-
reits die Ausstrahlung von Plätzen mit zentra-
lörtl. Funktionen auf die W.er mit zeitweiligen
Aufenthalt erkennbar. Die Literatur nennt vor-
rangig Waiblingen, daß wohl spätestens
1246/47 in württ. Hände gelangt war. Daneben
befanden sich um die Mitte des 13. Jh.s auch
Leonberg, Schorndorf, Urach und – nicht zu-
letzt – Stuttgart in der Verfügung von Gf. Ulrich
I. Die herausragende Rolle gerade dieser Stadt
für die Herrschaft W. spiegelt sich bereits in al-
ler Deutlichkeit während der langen Regie-
rungszeit von Eberhard I., Ulrichs Sohn aus der
Ehe mit der filia ducis Poloniae Agnes. Schon bald
nach seinem Regierungsantritt 1279 kämpfte
der junge Gf. mit äußerster Zähigkeit um den
Besitz von Stuttgart. Als Eberhard I. 1325 starb,
war die für das spätere Schicksal der Stadt wohl
gewichtigste Maßnahme abgeschlossen: die
Verlegung des Stifts Beutelsbach mitsamt der
Grablege der Dynastie in die Mauern Stuttgarts.
Der bisherige kirchl. Mittelpunkt der Stadt, der
anscheinend schon gewisse Pfarrechte besaß,
wurde mitsamt der matrix ecclesia, der Mutterkir-
che St. Martin auf der Altenburg über Cannstatt
und deren weiteren Filialkirchen zu Berg und zu
Wangen, dem neuen Stuttgarter Chorherren-
stift eingegliedert. Mit der Verlegung des Stifts
nahmen umfangr. Baumaßnahmen an der alten
Stadt- und nunmehrigen Stiftskirche ihren An-
fang, von deren erfolgreichem Abschluß noch
heute der spätgot. Kirchenchor am Schillerplatz
zeugt. Gleichzeitig mit dem Bau des Chores
setzte die Errichtung einer großen Wasserburg
ein, die bis heute im Türnitzflügel des Alten
Schlosses fortlebt. Hier nahmen die Gf.en ihren
Aufenthalt, wenn sie in Stuttgart weilten. Neben
Stift und Grablege bildet die Burg des Stadt-
herrn ein weiteres Kriterium für den Residenz-
charakter Stuttgarts.

Eberhard I., der bereits mit den Kg.en Ru-
dolf und Albrecht in milit. Auseinandersetzun-
gen verwickelt war, wurde 1310 von Heinrich
VII. mit der Reichsacht belegt. Die vom Kg. auf-
gebotenen Mannschaften eroberten 1311 die
Burg W. und ließen sie angebl. bis auf die
Grundmauern niederreissen. Auch befanden
sich bald fast alle württ. Städte in der Hand des
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Reichsaufgebots. Aus dieser Katastrophe be-
freiten Gf. Eberhard der Tod Kaisers Heinrich
VII. 1313 und die Folgen der zwiespältigen Kö-
nigswahl von 1314, die dem Reich zwei Herr-
scher bescherte, † Ludwig den Bayern und †
Friedrich den Schönen. Eberhard verstand es
geschickt die Situation auszunutzen; rasch
konnte er seinen Herrschaftsbereich zurückge-
winnen; 1315 gelangte er auch wieder in den
Besitz von Stuttgart. Von den acht württ. Städ-
ten, die es zu Beginn des 14. Jh.s gab – also
Stuttgart, Leonberg, Backnang, Marbach, Wai-
blingen, Schorndorf, Neuffen und Urach –muß
Stuttgart die größte und wirtschaftl. bedeu-
tendste gewesen sein. Dies kann man dem be-
kannten Steueraufkommen der württ. Städte
entnehmen. Stuttgart hatte sage und schreibe
1300 Pfd. Heller zu entrichten, ein Steuerauf-
kommen, das zur gleichen Zeit im gesamten
Reich nur noch von† Zürich übertroffen wurde.
Unter den württ. Städten folgen auf Stuttgart in
deutl. Abstand Waiblingen mit 350, Leonberg
mit 250 und Urach mit 120 Pfd. Heller. Schon
diese wenigen Zahlen beweisen, wie sehr die
Gf.en ihr Besteuerungsrecht ausnützten. Unter
allen württ. Städten war Stuttgart bei weitem die
wichtigste Steuerquelle. Und nicht nur das, die
Stadt war eben auch unter denwürtt. Städten die
größte und bedeutendste. Sie war im ma. Ver-
ständnis – das gilt es zu betonen – die Haupt-
stadt der Herrschaft W.

Überblickt man das gesamte, an Höhen und
Tiefen so reiche Leben Eberhards, dann scheint
er in vielem seinem zeitweiligen Widersacher †
Rudolf vonHabsburg zu gleichen, der die Städte
als Erscheinungen einer neuen wirtschaftl.,
polit. und rechtl. Wirklichkeit begriff. Ähnl.
Grundzüge wie beim † Habsburger spiegelt
auch die Politik Eberhards von W. wieder. Er
stand wohl ebenfalls schon im Banne jener Wir-
kung, die von den Städten durch ihreWirtschaft
und die in ihnen konzentrierte bürgerl. Zivili-
sation und Kultur ausgestrahlt wurde. Die Fest-
stellung von Hans Patze jedoch, daß »der Platz
dauernder Herrschaftsübung nur die Stadt sein«
konnte, besitzt für ihn keinen definitiven, son-
dern wie mir scheint, ledigl. einen programmat.
Charakter. Kann doch nicht verschwiegen wer-
den, daß sein Itinerar, das Verzeichnis seiner

Aufenthaltsorte, kein »dauerndes« Zentrum er-
kennen läßt. Er stellte Urk. in Waiblingen und
auf der Stammburg W., ebenso in Stuttgart,
Cannstatt, Leonberg und an anderen Orten aus.
Erst in den beiden letzten Jahrzehnten seines
Lebens hat er Stuttgart, wie man an der Stifts-
verlegung und den umfangr. Baumaßnahmen
an Stiftskirche und Wasserburg ablesen kann,
zum bevorzugten Ort seines Aufenthaltes, zu
seiner Res. im Sinne eines relativ häufig besuch-
ten, nicht aber eines »dauernden« Platzes be-
stimmt. Hier, in Stuttgart, ist er 1325 gestorben;
sein Grab fand er im Chor der Stiftskirche vor
dem Hochaltar.

Unter seinem Sohn und Nachfolger Ulrich
III. hielten die Bauarbeiten an Burg und Stifts-
kirche an. Auch die 1311 zerstörte Stammburg
W. wurde wieder aufgerichtet. Für die Jahre
1340, 1342 und 1343 lassen sich drei Aufenthal-
te Gf. Ulrichs ze Wirtemberg uf der burg urkundl.
belegen. Doch die Zeit der Burg als ein Herr-
schaftszentrum der Gf.en war abgelaufen. Nur
noch einmal, 1354, urkundete hier ein W.er.
Fortan diente die Burg den Gf.en ledigl. zu ge-
legentl. Aufenthalten von mehr oder weniger
privatem Charakter. Damit teilte die Burg W.
das Schicksal zahlr. Stammburgen von adeli-
gen, zu Landesherren aufgestiegenen Familien:
In dem Augenblick, da andere milit., wirt-
schaftl. und polit. Überlegungen Vorrang ge-
wannen, als diejenigen, die ihre Anlage einst
begünstigt hatten, verloren die Stammburgen
ihren Rang als Herrschaftszentren an die lan-
desherrl. Städte.

Die Funktion Stuttgarts als zentraler Ort der
Herrschaftsausübung der W.er und als ihre Res.
schlechthin – sichtbar an den Kriterien Haus-
stift, Grablege, Burg (Altes Schloß), Behörden-
sitz und Münzprägestätte – spiegelt sich in ein-
drucksvoller Weise auch im Itinerar der Gf.en
wieder: In der Zeit von Eberhards II. Alleinherr-
schaft, also von 1361–92, hat Schuler für ihn 162
Aufenthaltsnachweise ermittelt. 55 Belege zei-
gen ihn außerhalb von W., 107 Nachweise in-
nerhalb seines Territoriums: davon entfallen 59
Nachweise auf Stuttgart, das entspricht insge-
samt einer Häufigkeit von 36,4%, die mit 36,1%
in etwa auch schon zur Zeit der gemeinschaftl.
Regierung von Eberhard II. und Ulrich IV. – also



911

von 1344–61 – gegeben war. Zur Regierungszeit
ihres Vaters Ulrich III., von 1325–44, betrug die-
se Häufigkeit, also der Anteil Stuttgarts an den
ermittelten Aufenthaltsorten des Gf.en, 26,8%
(von 107 in den Württembergischen Regesten
festgehaltenen Aufenthaltsnachweisen für
Eberhard III. in seiner Regierungszeit von
1392–1417 entfallen 76 auf Stuttgart, das sind
71% – die Dissertation von Christoph Florian
wird auch in dieser Hinsicht in Kürze ein fe-
steres Fundament liefern). Mit anderen Worten,
die Konzentration der Herrscheraufenthalte in
Stuttgart nahm zu. Aus solchen Aufenthalts-
häufungen an einem Ort kann man, um erneut
Hans Patze zu zitieren, erkennen, wie eine Rei-
seherrschaft zur Ruhe kam und eine feste Res.
eingerichtet wurde. Doch obwohl Stuttgart im
14. Jh. bereits als territoriales Zentrum gelten
muß, entband dies den regierenden Gf.en
nicht, intensiv seine verschiedenen und in ih-
rem Aufbau sehr heterogenen Landesteile zu
bereisen, dabei Rechtshandlungen vorzuneh-
men und somit durch sein persönl. Erscheinen
die Herrschaft präsent werden zu lassen. Noch
überwogen die Züge des Personenverbandstaa-
tes, auch wenn sich schon einzelne Ansätze zu
einer abstrakteren Herrschaft abzeichneten.

II. Belege für eine Hofhaltung der Gf.en so-
wie eine Aufgabenverteilung in der Verwaltung
setzen nicht vor der Mitte des 13. Jh.s ein. Ohne
eine erkennbare Unterscheidung in Zentral-
und Hofverwaltung, die vermutl. noch nicht be-
stand, geben sich die Ämter von Schreiber
(1254), Truchseß (1262) und Marschall (1273)
zu erkennen, und 1269 ist erstmals von den no-
stri consiliarii die Rede, deren mehr oder weniger
geschlossene Zugehörigkeit zur württ. Mini-
sterialität eine Urk. von 1271 sowie diverse Ein-
zelhinweise erschließen helfen. Ministeriale
standen zudem als Vögte an der Spitze der in
Ämter gegliederten Lokalverwaltung der Herr-
schaft W. Ein solches als herrschaftl. Verwal-
tungsbezirk eingerichtetes Amt bestand von
Anfang an aus einer Stadt und einer Anzahl um-
liegender Dörfer. In der zweiten Hälfte des 15.
Jh.s war W. in knapp 40 Ämter gegliedert. Um
die Mitte des 14. Jh.s erscheint in den Quellen
das von Niederadeligen besetzte Amt des Hof-
meisters, welches sich bis zum zweiten Viertel
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des 15. Jh.s in Landhofmeister und Haushof-
meister ausdifferenziert (auf Hzg. Ulrich geht
zu Beginn des 16. Jh.s die Einführung der vier
Erbämter zurück: Erbmarschall, Erbtruchseß,
Erbschenk und Erbkämmerer). Der Haushof-
meister hatte für die Verwaltung des Hofs mit
seinen vielfältigen Funktionen zu sorgen. Ihm
oblag neben der allgemeinen und der Finanz-
verwaltung des Hofes auch die Aufsicht über
das »Hofgesind«, das aus zwei Gruppen be-
stand. Zur einen zählten die adeligen Diener,
die am Hofe durch die Übernahme ehrenvoller
Ämter eine standesgemäße Betätigung, Versor-
gung und teilw. wohl auch polit. Einfluß such-
ten; in der anderen Gruppe waren dagegen alle
jene vielfältigen und oft auch kostspieligen
Dienste vereinigt, die für die Verpflegung, Un-
terbringung und Unterhaltung der höf. Adels-
gesellschaft zu sorgen hatten. So zählten zum
»unedlen Hofgesinde« alle bediensteten Perso-
nen: »in des gnädigen Herrn Kammer«, im
»Frauenzimmer«, in der »Jägerei«, dem »Mar-
stall«, der »Küche«, der »Lichtkammer«, dem
»Thorhaus«, in der »Pfisterei«, in der »Keller-
kammer« und in der »Kanzlei«. Die Kompetenz
des Landhofmeisters bezieht sich seiner Amts-
bezeichnung nach auf das ganze Land; er war
der oberste Amtsträger der Landesverwaltung
und damit Vorgesetzter der Vögte/Amtleute so-
wie oberste Instanz des Finanzwesens. Zudem
war er an der Rechtsprechung maßgebl. betei-
ligt. Neben und zusammen mit ihm waren die
Räte das wichtigste Organ der Landesverwal-
tung. Anfangs noch kein geschlossener Perso-
nenkreis, entwickelte sich mit der Zeit immer
stärker die Tendenz zu einer fest gefügten In-
stitution hin, zum Rat, der seit Ulrich III. kon-
krete Form anzunehmen beginnt. Seit Eberhard
II. »tritt der gräflich-württembergische Rat zu-
nehmend als ein mithandelndes Organ der Lan-
desherrschaft entgegen« (Schuler 2000). Die
Mitglieder des Rats standen wie die Amtleute
und Diener in einem rein dienstrechtl. Verhält-
nis zum Landesherren. Aus einem beratenden
consilium wurde im 14. Jh. ein festes, mitspra-
cheberechtigtes Organ der Herrschaft, das die
innere Verwaltung koordinierte und auch nach
außen den Gf.en vertreten konnte. Zu einer sei-
ner Aufgaben wurde rasch die eines Hofge-
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richts. Bereits während der Herrschaft Eber-
hards II. muß zw. einem inneren und einem äu-
ßeren Rat unterschieden werden. Da eine Pro-
sopographie des württ. Rates im 14. und 15. Jh.
zu den Desideraten der Forschung zählt, sind
zur Zeit nur vorsichtige Formulierungen ange-
bracht. So dürften dem inneren Kreis der Hof-
meister und einige Amtsleute angehört haben,
während im äußeren Zirkel eher Personen von
Rang zu suchen sind, die nur zeitweilig dem
Hof zur Verfügung standen, wie bspw. die Bf.e
von † Konstanz und † Augsburg.

Neben Hofmeister und Rat entwickelte sich
im 14. Jh. auch die Kanzlei zu einer maßgebl.
Institution der Landesverwaltung. Den erhalte-
nen Quellen (Urk.n, Kanzleiregistern und Le-
hensbüchern) nach zu schließen, hatte sie be-
reits um die Mitte des 14. Jh.s eine festere Or-
ganisation angenommen und in Stuttgart ihren
Sitz erhalten. Als Kanzlei wird sie allerdings erst
seit 1442 bezeichnet. Hauptaufgabe der in der
Kanzlei vereinigten Schreiber war es, die Be-
schlüsse der Gf.en und ihrer Räte auszuferti-
gen. Zw. 1464 und 1478 trat an ihre Spitze der
Kanzler, der zunächst nur als oberster Schreiber
galt. Sein Amt gewann aber bald an polit. Ge-
wicht, zumal in Stuttgart 1481 mit Dr. Ludwig
Vergenhans ein Rechtsgelehrter die Leitung der
Kanzlei übernahm. Wohl um 1450 wurde der
Kanzlei außerdem die Funktion einer Zentral-
kasse zugewiesen, an die bestimmte Steuer ab-
zuliefern waren und die die Ausgaben der Hof-
und Landesverwaltung zu bestreiten hatte.
Wohl zw. 1482 und 1498 begründete man in-
nerhalb der Kanzlei ein Archiv und wies einem
der Schreiber die Aufgaben eines Registrators
zu. So erwuchs das hzgl. Archiv oder –wie es bis
um 1700 hieß – die Registratur zu Hof. Es über-
nahm allerdings keine Altregistraturen, son-
dern nur rechtl. und polit. relevante Dokumen-
te. Das Archiv war also Eliteregistratur, Depot
für wichtige Schriftstücke, Geheimarchiv und
als solches im Stuttgarter Schloß untergebracht
und direkt dem Landesherrn sowie der obersten
Landesbehörde unterstellt. Die im frühen 16. Jh.
von Hofregistrator Jakob Ramminger erstellte
Archivordnung blieb in ihrer Grundstruktur für
Jh.e prägend.

Die bes. Bedeutung Stuttgarts als Zentrum

der Herrschaft W.s zeigt sich ferner im Münz-
wesen. Zwar sind im Laufe des späten MA auch
in anderen württ. Orten, wie Göppingen und
Tübingen, württ. Münzen geprägt worden, aber
von Anfang an, seitdem am 17. Jan. 1374 die
Münzgeschichte W.s begann, als Eberhard II.
von Ks.†Karl IV. das Recht erteilt bekam,Mün-
zen zu schlagen, besaß Stuttgart die maßgebl.
Prägestätte. Hier sind bei weitem der Großteil
aller ma. Münzen der Herrschaft W. hergestellt
worden.

Bis zur Landesteilung von 1442 hatte die
skizzierte Entwicklung den Residenzcharakter
Stuttgarts zur vollen Blüte entwickelt. Die mitt-
lerweile stark ausgebaute Landesverwaltung
war v. a. über die Kanzlei fest mit dem Alten
Schloß verwachsen. Der nicht gering zu veran-
schlagende urbane Charakter der Stadt mit ih-
ren hochwertigen Weinanbauflächen im Stutt-
garter Talkessel und ihrer gewachsene zentra-
lörtl. Funktion, spürbar auch am städt. Markt-
leben, kamen den techn. Aufgaben der Hofhal-
tung ebenso entgegen, wie ihr wehrhafter Cha-
rakter sowie die ständig erweiterte herrschaftl.
Bausubstanz einschließl. Schloß und Stiftskir-
che mit dem wachsenden Repräsentationsbe-
dürfnis des gfl. Hofes Schritt halten konnten.
So wird es verständlich, daß Gf. Ulrich V. 1442
nicht, wie anscheinend vereinbart, Neuffen zum
Mittelpunkt der ihm zugeteilten Herrschaft er-
hob, sondern in Stuttgart blieb, während sein
Bruder Ludwig I. für das ihm zugefallene Ter-
ritorium erst noch Urach zur Res. ausbauen las-
sen mußte. Sein 1459 zur Regierung gelangter
Sohn Eberhard im Bart hat dann allerdings sehr
rasch die Vorteile von Tübingen erkannt und
sich immer häufiger in dieser verkehrsmäßig
günstig gelegenen und durch ihre im Laufe von
Jh.en gewachsenen zentralörtl. Funktionen aus-
gezeichneten Stadt am schiff- und floßbaren
Neckar aufgehalten. Dabei dürften allerdings
auch noch andere Gesichtspunkte eine Rolle
gespielt haben, bes. wohl die Nähe zur Herr-
schaft der vornehml. in † Rottenburg residie-
renden Mutter, deren hohenberg. Teil ein be-
gehrtes Objekt in Eberhards Plänen war. Tübin-
gen wäre im Falle des Erwerbs von hohenberg.
Terrirorialbausteinen aus seiner Randlage in
das Zentrum dieses Herrschaftskomplexes ge-
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rückt. Zudem ließ sich von Tübingen aus leich-
ter Einfluß auf die Angelegenheiten in Stuttgart
nehmen, wie sich bald zeigen sollte. Man kann
jedenfalls beobachten, daß sich bald nach Eber-
hards Regierungsantritt das Gewicht von
Tübingen bemerkbar machte und die Stadt im-
mer mehr zum bevorzugten Aufenthaltsort des
Gf.en wurde. Sichtbarer Ausdruck seiner Vorlie-
be für diesen Ort war die Universitätsgründung
von 1476/77. Nicht die Res. Urach, sondern
Tübingen erhielt diese für den Ausbau so man-
cher spätma. Landesherrschaft typ. Bildungsin-
stitution. Nach der Wiedervereinigung des Lan-
des, 1482, übersiedelten Hof und Kanzlei Eber-
hards jedoch nach Stuttgart, während die Uni-
versität in Tübingen blieb. Als 1514 auch noch
das württ. Hofgericht dort seinen festen Sitz er-
hielt, war die Position des Ortes als »zweite
Haupt- und Residenzstadt«W.s, so die frühneu-
zeitl. Bezeichnung, gesichert. Eindeutiges Zen-
trum des Landes blieb seit 1482 Stuttgart, das
im Münsinger Vertrag zwar nur für »yetzo« Sitz
von Hof und Regierung sein sollte, aber de facto
»ist der Stadt dieser erste Rang von nun auf die
Dauer niemals mehr genommen worden«
(Grube 1966). Während Hzg. Ulrichs Vertrei-
bung wurde Stuttgart unter Ks. † Karl V. erst-
mals durch Landesgrundgesetz als ständiger
Sitz der Regierung festgelegt.

Über Art und Umfang der Hofhaltung sind
wir für das SpätMA nur durch gelegentl. Quel-
lenhinweise mehr schlecht als recht unterrich-
tet. Zudem fehlt bis heute eine Darstellung, die
sich dem württ. Hof mit allen seinen Facetten
verpflichtet weiß. Immerhin lassen einige
Schlaglichter doch ein gewisses Bild entstehen.
1436 ist von einemHerold der Herrschaft W. die
Rede, der zugl. als Stuttgarter Bürger bezeich-
net wird; sein Name Ulrich Wirtemberg läßt
ohne Zweifel auf einen unehel. Abkömmling
des Hauses schließen, denmanmit diesemAmt
standesgemäß versorgt hatte. Ein Bericht über
die Taufe von Eberhard V. 1445 zeigt, daß neben
dem Bf. von † Konstanz, dem Abt von Beben-
hausen und den Pröpsten von Herrenberg und
Sindelfingen sowie den beiden Hofmeistern 44
Kerzen tragende Personen anwesend waren, an-
geführt vom Haushofmeister, in denen man
Mitglieder des Uracher Hofes erblicken darf.
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Deutl. wird die aufwendige Hofhaltung in Stutt-
gart zur Zeit Ulrichs V., wo zeitweilig neben der
des Gf.en auch noch eine zweite Hofhaltung
seines Sohnes Eberhard VI. bestand. Selbst
nach einschneidenden Sparmaßnahmen und
Stellenreduzierungen umfaßte der Stuttgarter
Hof 1478 noch 262 Personen samt einer entspr.
großen Zahl von Pferden. Aber auch Eberhard
imBart legte in Urach und später in Stuttgart bei
Hochzeiten und Turnieren gesteigerten Wert
auf eine höf. Prachtentfaltung. Als Vorbild wirk-
te allem Anschein nach der burgund. Hof, mit
demman über bestimmte Lehen in den »Pays de
Montbéliard« und die Erziehung mehrerer Gra-
fensöhne in enger Verbindung stand (Württem-
berg im Spätmittelalter, 1985). Aus den seit
der zweiten Hälfte des 15. Jh.s zunehmenden
schriftl. Informationen ist auch die Rolle der
Geistl. des Stuttgarter Stifts bei Hof wesentl.
konkreter und erstmals auch verallgemeinernd
zu fassen; es scheint der Schluß berechtigt, daß
die Stuttgarter Geistlichkeit von Anfang an eine
gewichtige Potenz des höf. Lebens darstellte
(Auge 2002). Von einer »förmlichen Hofkapel-
le – bestehend aus Instrumentalisten und dem
geistlichen Stand angehörenden Vokalisten«
kann man erst seit den letzten Jahren des 15.
Jh.s sprechen (Stein 1984), hatte man sich da-
vor doch damit begnügt, Musikanten von an-
deren Höfen auszuleihen. Hzg. Ulrich ließ der
Hofkapelle seine bes. Aufmerksamkeit ange-
deihen und förderte sie in jeder Weise. Als ihm
1517 nach der Aufhebung der Stifte und Häuser
der Brüder vom gemeinsamen Leben ein finan-
zieller Spielraum zuwuchs, organisierte er die
Hofkapelle um und erweiterte sie auf 30 Musi-
ker.

1397 ist das erste Mal von einem »Arzt des
Herren von Württemberg« die Rede, doch über
das Dienstverhältnis von Nikolaus vom Schwert
zum Hof ist wenig bekannt. Er hatte die gfl. Er-
laubnis, sich überall innerhalb der Herrschaft
W. niederzulassen, war also nicht zu ständiger
Präsenz am Hof verpflichtet. Bei Bedarf wurde
er aus seinem Wohnsitz Göppingen gerufen.
Seit den frühen zwanziger Jahren des 15. Jh.s
erscheint Johannes Spenlin als sein Nachfolger,
der in Paris Medizin und Theologie studiert hat-
te. Auch für ihn und die bis zurMitte des 15. Jh.s
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folgenden Leibärzte scheint zu gelten, daß sie
zwar dem Hof vertragl. verbunden waren, aber
nicht einer Residenzpflicht unterlagen. Erst
dann trat eine Änderung ein, indem man den
Leibarzt stärker an den Residenzort band. Be-
merkenswert erscheint der Werdegang von Jo-
hannes Münsinger, den Eberhard im Bart 1469
für neun Jahre zum Leibarzt bestellte. Er saß
nicht in der Res. Urach, sondern zunächst in
Ulm und ab etwa 1470 in Tübingen, wo er als
Arzt und Apotheker praktizieren sollte. Ver-
mutl. war Münsinger der erste, der in Tübingen
eine Apotheke einrichtete. In Urach scheint von
1474 bis spätestens 1478 der Leibarzt Albrecht
Münsinger ansässig gewesen zu sein, den Eber-
hard in der Bestallung auch beauftragt hatte, in
der Stadt Urach eine Apotheke zu installieren.

Eberhard im Bart hat, anders als bspw. Kfs.
Friedrich der Siegreiche von der Pfalz und die
bayer. Hzg.e, keinen Geschichtsschreiber be-
schäftigt, der es unternahm, die Taten des Fs.en
zu rühmen und in die Geschichte seiner Familie
einzuordnen. Es gibt in der zweiten Hälfte des
15. Jh.s in W. somit keinen Matthias von Kem-
nat, keinen Michael Beheim und keinen Ulrich
Füetrer. Klar hervor tritt allerdings Eberhards
Interesse an der Geschichtsschreibung, und –
noch zu seinen Lebzeiten einsetzend – finden
sich histor. Arbeiten über Haus oder Land W.
Wohl im Stuttgarter Stift und für den Stuttgarter
Hof geschrieben, entstand im dritten Viertel des
15. Jh.s die deutschsprachige »Stuttgarter Stifts-
chronik vom Hause Württemberg«. Um 1480
beginnt dann die Geschichte der gedruckten
württ. Geschichtswerke mit der in Augsburg er-
schienenen »Chronik der Kaiser, Könige und
Päpste, sowie der Grafen von Württemberg«.
Nach Eberhards Tod hat einer seiner engsten
Mitarbeiter, Johannes Vergenhans alias Naukle-
rus (1425–1510), auf Anregung von Ks. † Ma-
ximilian eineWeltchronik geschrieben, die 1516
bei Thomas Anshelm in Tübingen erschien, zu
einer Zeit also, als der junge Melanchthon zu
denMitarbeitern dieser Offizin gehörte. Als Hö-
hepunkt der Chronik sind jene Passagen be-
zeichnet worden, in denen von Eberhard im
Bart die Rede ist. Aber der Kanzler der Univer-
sität Tübingen bietet noch mehr: die erste kom-
petente Landesbeschreibung von Schwaben, auf

die bisher, so Vergenhans, niemand sein Au-
genmerk gerichtet habe. So wurden die Leistun-
gen des Hauses W. bereits im 15. Jh. literar. ge-
würdigt, bevor seit der Mitte des 16. Jh.s eine
württ. Historiographie entstand, die die Herr-
schaft W. nachforschend und darstellend zu ih-
rem speziellen Gegenstand erhob. Daneben
aber hat in vielen Fällen die Landeskunde, die
bereits bei Vergenhans eindrucksvoll einen
Platz erhält, eine zweite Richtung des Bemü-
hens gebildet.

Während sich Stuttgart, Tübingen und – we-
nigstens für einige Jahrzehnte – Urach zu
Res.en entwickelten, sichtbar am Baubestand
und in der häufigen Anwesenheit des Herr-
schers, bewahrte der Hof, oder besser gesagt:
bewahrten Teile des Hofes ihre Mobilität. Nah-
men doch die Gf.en bzw. Hzg.e weiterhin einen
Teil ihrer Regierungsgeschäfte reisend wahr.
Eine allen sichtbare und bes. den Untertanen
spürbare Form der Herrschaft spiegelte in ein-
drucksvoller Weise auch die – wie es manchmal
salopp heißt – Lieblingsbeschäftigung des
Adels wieder, die Jagd, für die in der Herrschaft
W. ausgedehnte und als Forste organisierte
Waldflächen zur Verfügung standen. So mußte
auch in dieser Hinsicht der den Herrscher be-
gleitende Hof seinen mobilen Charakter wenig-
stens teilw. bewahren, umden oft genugmit der
Jagd einhergehenden herrschaftl. und repräsen-
tativen Aufgaben des Dynasten genüge leisten
zu können, von seinen persönl. Bedürfnissen
einmal ganz abgesehen. Für alle diese mit dem
reisenden Herrscher verbundenen Aufgaben
standen inW. eine ganze Reihe von Burgen und
Schlössern als geeignete Unterkünfte zur Ver-
fügung. So besaßen fast alle wichtigen württ.
Amtsstädte in ihren Mauern oder doch nahe da-
bei einen befestigten Sitz, wie ihn bspw. die
Burgen und Schlösser in Waiblingen, Schorn-
dorf, Göppingen, Kirchheim/Teck, Nürtingen,
Münsingen, Neuffen, Leonberg, Vaihingen an
der Enz, Neuenbürg, Calw, Nagold, Böblingen,
Herrenberg, Balingen und Rosenfeld charakte-
risieren. Dabei haben die Schlösser in Waiblin-
gen und Schorndorf nicht nur nach Ausweis ih-
res Itinerars für die Gf.en eine bes. Rolle ge-
spielt. DenWitwen des Hauses wurden häufiger
die Schlösser in Böblingen, Göppingen und
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Kirchheim/Teck zugewiesen. Die Zahl dieser für
den Aufenthalt der Herrschaft geeigneten Plätze
vermehrte sich im 16. Jh. noch beachtlich, als
durch die Reformation der Herrschaft W. zahlr.
Kl. zufielen, in deren Mauern nicht selten re-
präsentative Baulichkeiten entstanden, die wie
bspw. in Hirsau und Bebenhausen als Jagd-
schlösser genutzt wurden.

Solche der sichtbaren Präsenz der Herr-
schaft dienenden Schlösser und Burgen bestan-
den auch und bes. in den württ. Herrschaften
links des Rheines. Ihr repräsentativer Charakter
und ihr baul. Zustandmußte schon deshalb von
bes. Zuschnitt sein, weil diese Plätze weit ab von
den Stammlanden lagen, ihre Erhaltung und
Versorgung also von anderen Voraussatzungen
abhing. Dies gilt für Sponeck im Breisgau, Hor-
burg und Reichenweier im Elsaß und in bes.
Maße für Mömpelgard in der burgund. Pforte.
Und es gilt umsomehr, als im 16. Jh. sich links-
rhein. eine württ. Sekundogenitur ausbildete,
die gesteigerten Wert auf herrschaftl. Repräsen-
tation legen mußte. So ließ Gf. Georg 1540 in
Reichenweiher und 1543 in Horburg zwei neue
Schlösser erbauen. Im Mömpelgarder Schloß
ließ er eine Bibliothek einrichten. Der maßgebl.
Ausbau dieses alten Herrschaftszentrums von
städt. Charakter erfolgte allerdings erst unter
seinem Sohn und Nachfolger Friedrich, der seit
1581 in Mömpelgard als Gf. amtierte und auch
nach der Übernahme des Hzm.s W. 1593 durch
seinen Baumeister Heinrich Schickhardt nicht
nur in den »Pays de Montbéliard« und der Stadt
Mömpelgard großangelegte Baumaßnahmen
durchführen ließ, sondern auch und in beson-
derer Weise im Schloß und den damit verbun-
denen Anlagen.

† A. Württemberg † C.7. Mömpelgard † C.7. Stutt-
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